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Die Arbeitsvermittelung auf dem deutschen Arbeitsmarkt.
V on Dr. jur.

Die Organisation des Arbeitsmarktes ist erst ein 
Problem der wirtschaftlichen Entwickelung der kapi
talistischen Periode, ln den Wirtschaftsperioden vor 
1800 haben sich nur wenige Formen des Arbeitsver
m ittlung  herausgebildet, in Innungsarbeitsnachweisen 
und gewerbsmässigen Stellenvermittelungsbureaus, die 
dabei nur für kleine Teile der Arbeiterbevölkerung 
eine Vermittelung betrieben. Jene Wirtschaftsperioden 
hatten eine universelle Arbeitsvermittelung um so 
weniger nötig, als die Wirtschaftsbetriebe auf lokalen 
Arbeitsmärkten ohne Dazwischenkunft eines Dritten 
genügend Arbeitskräfte finden konnten, und ihnen jene 
Intensität und Massenhaftigkeit fehlte, die unser W irt
schaftsleben so scharf von den vergangenen Zeiten 
scheidet. Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden an' 
der Wende des 19. Jahrhunderts durch die technischen 
Erfindungen auf allen Gebieten des Gewerbelebens und 
durch die geistigen Strömungen jener Zeit vollständig 
umgestaltet. Die Regelung der Grundeigentumsver
hältnisse im freiheitlichen Sinne, die Proklamierung der 
Gewerbefreiheit, die Schaffung einheitlicher W irt
schaftsgebiete erzeugte einen neuen Geist der Arbeit 
und machte das Zeitalter zu der Zeit des aufgehenden 
freien Wettbewerbs. An Stelle des gebundenen Arbeits
vertrags trat der freie Arbeitsvertrag. Das Gewerbe 
und der Handel, zuletzt auch die Landwirtschaft wur
den durchtränkt von dem kapitalistischen Geiste des 
19. Jahrhunderts, ,,und Gewinnstreben und Erwerbs
trieb, die gewiss ursprünglich höchst persönliche 
Seelenstimmungen waren, werden damit objektiviert.“ 

Die Scheidung von Konsumtions- und Produk
tionswirtschaft, die Spezialisierung des Arbeitsprozes-

E. H . M e y e r .

ses erzeugte in den einzelnen Wirtschaftsbetrieben jene 
Massenhaftigkeit, welche von da an das Kennzeichen 
unserer Zeit blieb. Damit ging aber Hand in Hand eine 
Verschiebung des Einzelwertes zum Massenprodukt. 
Und diese Umwertung aller Werte ergriff auch den 
Produktionsfaktor Arbeit, und machte die Arbeitskraft 
des einzelnen zu einer vertretbaren Ware. So entstand 
die Arbeiterbevölkerung als eine neue soziale Klasse, 
die im Wirtschaftsleben eine fluktuierende leicht ver
schiebbare Masse darstellte. Angebot und Nachfrage 
nach Arbeitskräften liess sich danach nicht mehr auf 
lokalen Arbeitsmärkten erledigen. Der Unternehmer, 
wie der Arbeiter, bedurften zur Befriedigung ihrer Be
dürfnisse, hier Arbeit dort Arbeitskraft, einen Vermitt
ler. Die Arbeitsvermittelung wird so ein Problem des 
gesamten Wirtschaftslebens.

Die Lösung dieses Problems wurde von vier ver
schiedenen Seiten in Angriff genommen, von seiten der 
Arbeitnehmer und der Arbeitgeber und von seiten der 
Gesellschaft und privater Dritter. Das Problem der Or
ganisation des Arbeitsmarktes ist verschieden gelagert 
für Industrie und Handel einerseits, und Landwirtschaft 
andererseits. In Industrie und Handel herrscht ein 
Überangebot von Arbeitskräften, in der Landwirtschaft 
eine überwiegende Nachfrage nach Arbeitskräften, hier 
geht das Problem auf A r b e i t e r v e r m i t t e l u n g ,  
dort auf A r b e i t s v e r m i t t e l u n g .

Bei der Lösung des Problems haben sich verschie
dene Formen von Arbeitsvermittelung herausgebildet, 
je nach dem Träger der Arbeitsvermittelungsanstalt. 
Träger dieser Arbeitsvermittelungen waren aber einmal 
die Gesellschaft in karitativen und gemeinnützigen Ar
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beitsnachweisen. Die karitative Arbeitsvermittelung, 
historisch eine der ersten, befasste sich mit der Vermitte
lung derjenigen Arbeitssuchenden, die einer besonderen 
Fürsorge in ihrer gesamten Lebensäusserung, körper
licher und geistiger Art, bedürftig erschienen, um durch 
die Vermittelung von Arbeit ihnen diese Gesamtfürsorge 
angedeihen zu lassen. Die karitative Arbeitsvermitte
lung befasst sich mit der Fürsorge:

1. der weiblichen Arbeitssuchenden,
2. der wandernden Arbeitssuchenden und Arbeits

losen,
3. der körperlich und moralisch minderwertigen Ar

beitskräfte (Krüppel, Rekonvaleszenten, Strafge
fangene).

Die Vermittelung weiblicher Arbeitssuchenden be
fasst sich vor allem mit der Einstellung als Dienstmäd
chen. Die Vermittelungstätigkeit ging aus von pro
testantischer Seite in Mägdeherbergen und Bildungs
anstalten, von katholischer Seite in Marienhäusern, 
Marienstiften usw. Die erste deutsche Mägdeherberge 
würde 1849 in Hamburg gegründet. Im Jahre 1897 be
standen in Deutschland 89 solcher Anstalten, von denen 
sich 44 mit Arbeitsvermittelung befassten und von 
41 354 Gästen 14 632 in Stellung brachten. An katho
lischen Anstalten bestanden im Jahre 1904 104, unter 
denen zum Beispiel die Anstalt in Köln 2500 Dienst
mädchen, Bonn und Aachen 1000, Krefeld 500 vermittel
ten. Ähnliche Tendenzen befolgt die Bahnhofsmission 
für die reisende weibliche Jugend, die von katholischer 
und protestantischer Seite betrieben, jetzt durch einen 
Kartellvertrag verbunden ist. Anzufügen sind auch hier 
noch die Vermittelungen der deutschen Frauenorgani
sationen. In 315 Vereinen und Verbänden wurden bei 
88 302 Bewerberinnen 47 324 in Stellung gebracht.

Mehr sozialen Charakter tragen die Anstalten für 
wandernde Arbeitslose, die Herbergen zur Heimat, Na
turalverpflegungsstationen und Arbeiterkolonien. Die 
Vermittelungsergebnisse der Herbergen zur Heimat zei
gen eine steigende Tendenz.

Vermittelungen
Jahr Herbergen Vermittelungen in °/0 des Verkehrs
1891 379 43 572 2,09
1895 439 54 398 2,32
1900 457 125 789 5,84
1903 458 117 154 4,47
1907 452 158 500 7,79

Die Naturalverpflegungsstationen oder W ander
arbeitsstätten, Unterkunftsstellen für nicht zahlungs
fähige Wandernde, befassen sich gleichfalls meistens 
mit Arbeitsvermittelung, 1890 von 2000 1158. Vielfach 
wraren sie den Herbergen zur Heimat angegliedert.

Von den im Jahre 1907 in Arbeiterkolonien aufge
nommenen Arbeitern erhielten 1716 durch Vermittelung 
der Anstalt Arbeit. Eine umfangreiche Arbeitsvermitte

lungstätigkeit für minderbewertete Arbeitskräfte ging 
aus von den Gefängnisvereinen, die sich mit der Ein
stellung von entlassenen Strafgefangenen befassten. 
Es fragten bei den Vereinen (421 im Jahre 1897) 11 277 
entlassene Strafgefangene nach Arbeit an und 6512 er
hielten durch die Bemühungen der Vereine Stellung, 
Erfolge, die bei der Schwierigkeit einer Einstellung von 
entlassenen Strafgefangenen als beträchtlich zu be
zeichnen sind.

Volkswirtschaftlich ohne Bedeutung für die Orga
nisation des Arbeitsmarktes und ganz besonders den 
Charakter als Armenpflege tragend, ist die Arbeitsver
mittelung für körperlich und geistig Minderwertige. Es 
ist eine individuelle Aufgabe, die nur durch lokale An
stalten zu erledigen ist. Rekonvaleszenten erhalten viel
fach eine neue Stelle durch Bemühung der sie ent
lassenden Anstalt. Minderleistungsfähige und Invaliden 
finden Arbeit in Arbeiterkolonien. Auch die Landes
versicherungsanstalten haben sich der Frage angenom
men und suchen die Unterstützten in Stellung zu brin
gen.

Der Berliner Verein für Unfallverletzte beschäftigt 
zum Beispiel Krüppel in eigener Werkstatt.

Zusammenfassendes statistisches Material über 
diese Art der karitativen Vermittelung fehlt zurzeit noch 
vollständig, da sie sich infolge der Zersplitterung in 
lokalen Vereinen jeglicher Kontrolle entzieht.

In der karitativen Stellenvermittelung ist also bis 
jetzt eine Grundlage zu einer allgemeinen Arbeitsmarkt
organisation noch nicht gegeben. Auch für die Zu
kunft ist eine solche durch sie nicht zu erwarten.

Ganz anderen Charakter tragen die von der Ge
sellschaft unterhaltenen gemeinnützigen Arbeitsnach
weise. Es sind dies entweder gemeindliche Institute 
oder Vereinsanstalten, die von Gemeinden unterstützt 
werden. Ihre Charakterisierung geht dahin, dass diese 
Institute die Arbeitsvermittelung als Selbstzweck be
treiben, nicht um dadurch irgend welche fürsorglichen 
Zwecke, wie bei den karitativen Anstalten, zu erreichen. 
Ihr Streben zielt darauf ab, dem Arbeitsmarkt eine O r
ganisation zu geben durch eine Arbeitsvermittelung, die 
den Interessen sowohl der Arbeitgeber wie Arbeitneh
mer dient. Diese Arbeitsnachweisbewegung setzte ein, 
sobald in der kapitalistischen Wirtschaftsperiode eine 
derartige Ansammlung von Arbeitskräften eingetreten 
war, dass diese durch die vorhandenen Vermittelungs
anstalten nicht in ein Feld der Betätigung geleitet werden 
konnten und durch ihre Zusammenfassung als Arbeits
lose eine Gefahr für die Gemeinden in finanzieller und 
sozialer Beziehung bedeuteten. Die Anfänge dazu 
wraren schon in den sechziger Jahren allerdings in klei
nem Masstabe vorhanden. Als erste derartige Anstalt 
entstand 1865 in Stuttgart das Bureau für Arbeits
nachweis. Erst die neunziger Jahre brachten eine durch
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dringende Förderung der Arbeitsnachweisfrage. Die 
Anregungen dazu gingen von verschiedenen Seiten aus. 
Bezeichnend für die Art der Lösung ward das Lauten- 
schlägersche Projekt aus dem Jahre 1893, ein Entwurf 
einer öffentlichen kommunalen Arbeitsvermittelungsan
stalt, deren Verwaltungskommission an das Gewerbe
gericht angegliedert ist. Popularisiert ward dann die 
Frage der öffentlichen Arbeitsnachweise durch den So
zialen Kongress des deutschen Hochstifts in Frankfurt
a. M., wo diese Frage unter den verschiedensten Ge
sichtspunkten von Interessenten und Nichtinteressenten 
erörtert wurde. In den neunziger Jahren wurden in 
allen Bundesstaaten die öffentlichen Arbeitsnachweise 
kräftig gefördert. Anfangs bestanden Meinungsver
schiedenheiten darüber, wen man zum Träger der An
stalten machen sollte, ob die Gemeinden selber oder 
gemeindlich unterstützte Vereine. Die von den Ge
meinden selber betriebenen Nachweise wurden ent
weder rein bureaukratisch verwaltet, indem einem Be
amten die Arbeitsvermittelung übertragen wurde, und 
höhere Entscheidungsbehörde der bureaukratische In
stanzenzug der Gemeinden war, oder sie wurden kolle
gial verwaltet durch eine Verwaltungskommission, die 
wieder paritätisch sein konnte, bestehend aus einer 
gleichen Zahl von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
oder nicht paritätisch, zusammengesetzt aus nicht in
teressierten Dritten. Die jeder bureaukratischen Ver
waltung anhaftende Schwerfälligkeit, die namentlich 
im wirtschaftlichen Leben eine Gefahr für dessen Ent
wickelung sein kann, vor allem bei so graziler Tätig
keit, wie die der Arbeitsvermittelung, brachte es mit 
sich, dass die Forderung von rein bureaukratischen 
Nachweisen immer mehr gegenüber der von kollegial 
verwalteten Arbeitsnachweisen zurücktrat.

Bei einer vereinsmässigen Stellenvermittelung er
folgt die Verwaltung durchweg auf kollegialer Basis und 
meistens durch paritätische Verwaltungskommissionen. 
Nur durch eine kollegiale und vor allem paritätische 
Verwaltung ist eine sichere Berücksichtigung der Inter
essen beider vertragschliessenden Teile zu erwarten. 
Die Entwickelung hat gezeigt, dass gemeindliche Ar
beitsnachweise mit kollegial-paritätischer Verwaltung 
den vereinsmässigen kollegialen Anstalten gleichwertig 
sind.

Die Organisation des Arbeitsmarktes erfordert eine 
Zentralisation nach oben und eine Dezentralisation 
nach unten. Beide Forderungen sind durch die öffent
lichen Arbeitsnachweise wenigstens in ihren Anfängen 
zur Geltung gebracht. Die Entwickelung in den einzel
nen Bundesstaaten ist verschieden verlaufen. Die süd
deutschen Staaten, vor allem Bayern, Württemberg und 
Baden haben eine hervorragende Durchführung einer 
Arbeitsmarktorganisation auf dem Wege öffentlicher 
Arbeitsnachweise erzielt, Preussen und die anderen

Staaten stehen bis heute noch zurück. In den süd
deutschen Staaten haben vor allem die Regierungen 
diese Aufgabe mit Nachdruck in die Hand genommen 
und ihre Lösung auf breitester Basis aufgebaut. Es 
besteht hier eine geschickte De- und Zentralisation. 
Die öffentlichen Arbeitsnachweise sind in Verbänden 
mit obersten Ausgleichstellen vereinigt. Die zahlen- 
mässige Entwickelung in diesen Staaten zeigt einen 
ständigen Aufstieg.

1. B a y e r n .
Jahr Arbeitsgesuche offene Stellen besetzte Stellen
1900 105 608 101 676 72 482
1902 161 797 117 757 80 387
1904 148 310 147 872 101 516
1906 159 522 171 735 117 534
1908 179 400 168 923 125010

2. W ü r 11 e m b e r g.
Jahr Arbeitsgesuche offene Stellen besetzte Stellen
1896 50 150 34 855 20 306
1898 61 509 46 760 28 098
1900 67 248 53 490 31 314
1902 99 798 51 564 34 915
1904 107 120 95 052 51 079
1906 113611 108 003 75 291
1907 127 482 117 370 81 752.

3. B a d e n :
Jahr Arbeitsgesuche offene Stellen besetzte Stellen
1896 50 150 34 855 20 306
1898 61 509 46 760 28 089
1900 67 248 53 420 31 314
1902 99 798 51 564 34 915
1904 107 120 95 052 51 079
1906 113611 108 003 75 291
1907 127 482 118 370 81 752

In Preussen ist die Entwickelung noch nicht so 
weit vorgeschritten. Zahlenmässig stellen sich die Ver
mittelungen nach den Mitteilungen des Ministerialblatts 
für Handel und Gewerbe wie folgt:

Zahl ' Arbeits Offene Ver
der Nachweise gesuche Stellen mittlungen

1897 — 176 000 145 321 104 307
1898 — 213 391 181 185 122 128
1900 204 310 764 272 276 185 681
1902 263 510 382 294 418 218 700
1904 276 602 545 457 527 322 854
1906 216 760 916 678 428 463 948
1908 254 996 600 606 772 459 705

Während die Zahl der Anstalten nur wenig gestie
gen ist , von 1904 an sogar gefallen, sind die Vermitt-
lungsergebnisse um das Vierfache gestiegen. Ein Be
weis, dass innerhalb der einzelnen Anstalten eine rege 
Tätigkeit entfaltet wurde. Die Verteilung für 1904 er-
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gibt, dass es 41 kommunale Arbeitsnachweise gab, mit 
paritätischer Verwaltung, die 109 460 Stellen vermittel
ten, 150 Anstalten mit bureaukratischer Verwaltung und 
nur 26 035 Vermittlungen und 85 Vereins- und son
stige Arbeitsnachweise mit 177 859 besetzten Stellen. 
Von den letzteren wiederum waren nur 28 an Ver
eine angegliedert, die 163 376 Vermittlungen erzielten, 
die übrigen 57 waren mit Herbergen zur Heimat, 
Naturalverpflegungsstationen verbunden und hatten 
13 039 Vermittlungen. Unter den 85 kommunal unter
stützten Arbeitsnachweisen waren 12 paritätisch ver
waltet in dem Sinne, dass eine aus gleicher Anzahl 
Arbeitgeber und -nehmer zusammengesetzte Kommis
sion vorhanden war. Die Zentralisation der Arbeits
vermittlung wird in Preussen angestrebt durch die vor
handenen provinziellen Arbeitsnachweisverbände, von 
denen es zurzeit schon 7 gibt, die teilweise über Preus
sen hinausgreifend, wie der Mitteldeutsche Verband, 
Teile der anderen Bundesstaaten mit umfassen.

Im übrigen Deutschland hat die öffentliche Arbeits
vermittlung noch keine derartig gute Entwicklung ge
nommen, obwohl in fast allen Bundesstaaten diesem 
Problem erhöhte Aufmerksamkeit zugewandt wird. El- 
sass-Lothringen hat seit 1902/3 den Anfang einer öffent
lichen Arbeitsvermittlung gemacht und hatte im Jahre 
1910 17 Anstalten. Die Bestrebungen in Sachsen, die 
schon länger im Gange waren, haben im vorigen Jahre 
zur Begründung des Dresdener Zentralarbeitsnach
weises geführt, der von der Regierung unterstützt wird 
und von dem aus die weitere Ausgestaltung der öffent
lichen Arbeitsnachweise in Sachsen erfolgen soll.

Die Gesamtentwicklung der öffentlichen Arbeits
nachweise stellt sich ungefähr so, dass in der Zeit von
1900 bis 1907 die erzielten Vermittlungsergebnisse sich
verdreifacht haben.

1900 ..........................  367 065
1901 . . . . . . 397 741
1902 . . . . . .  450653
1903 . . . . . .  538810
1904 ..........................  631 861
1905 ..........................  723 000
1906 ..........................  839 071
1907 ..........................  903 028.

Die Berufe, für die die öffentlichen Arbeitsnach
weise vermittelten, waren in Süd- und Norddeutschland 
verschieden, indem in Süddeutschland mit grossem Er
folge auch für die gelernten Arbeiter vermittelt wurde. 
In Preussen kommen vor allem die ungelernten Arbei
ter in Betracht, ferner die Arbeiter für das Baugewerbe, 
für die Industrie der Holz- und Schnitzstoffe und die 
Metallindustrie. In Bayern entfielen im Jahre 1908 
nur 27,7 °/0 auf die ungelernten Arbeiter, die übrigen 
Vermittlungen verteilten sich auf das Baugewerbe, die 
Industrie der Holz- und Schnitzstoffe, der Bekleidung

und Reinigung und die Metallindustrie. Ähnlich liegt 
es in Württemberg. In Baden waren im Jahre 1908 von
59 060 Vermittlungen für Männer nur 7255 für ungelernte 
Arbeiter.

Fast gleichzeitig als die Gesellschaft in gemein
nützigen öffentlichen Arbeitsnachweisen eine Arbeits
vermittlung unternahm, wurde das Problem der Orga
nisation des Arbeitsmarktes auch von den Arbeitneh
mern in Angriff genommen. Eine solche Problemlösung 
durch die Arbeitnehmer setzte aber voraus, dass Ar
beiterorganisationen, die als Träger der Anstalten auf
treten konnten, vorhanden waren. Schon gleich mit 
dem Entstehen von Arbeiterorganisationen, Hirsch- 
Dunkerschen Gewerkvereinen und freien Gewerkschaf
ten, wurde von diesen die Arbeitsvermittlung in An
griff genommen. Die auf dem Streben der wirtschaft
lichen Hebung der Arbeiterklasse aufgebauten Arbeiter
organisationen konnten an der Frage der Arbeitsver
mittlung um so weniger Vorbeigehen, als die Verwertung 
der Arbeitskraft das geeignetste Mittel war, die Exi
stenzfähigkeit ihrer Mitglieder zu stärken, und weil 
gleichzeitig die Arbeitsvermittlung die notwendige E r
gänzung zu der von den Arbeiterverbänden betriebenen 
Arbeitslosenunterstützung war. Nur wenn eine abso
lute Arbeitslosigkeit vorlag, d. h. wenn die Arbeit
suchenden weder durch persönliche Bemühung, noch 
durch Vermittlung ihrer Organisation Arbeit erlangen 
konnten, erschien eine Arbeitslosenunterstützung ge
rechtfertigt. Das finanzielle Interesse der Verbände an 
der Stärkung ihrer Kassen verlangte dringend eine Ver
minderung der Arbeitslosen und der Unterstützungs
gelder, und drängte so zu einer eifrigen Arbeitsvermitt
lung. Der Gegensatz aber, in den die Arbeiterorganisa
tionen meistens von vornherein zu den Unternehmern 
traten, hatte zur Folge, dass sie alle ihre Betätigungen 
mit der Richtung gegen die Unternehmer ausführten, mit 
mehr oder minder scharfem Nachdrucke, je nach dem 
Programm des betreffenden Verbandes. Unter den Mit
teln gegen die Unternehmer erschien aber die Entziehung 
von Arbeitskräften das geeignetste Mittel zur Durch
setzung von Forderungen. Zur Beherrschung des Ar
beitsmarktes war aber die Arbeitsvermittlung der beste 
Weg. Daher betrieben die Arbeiterorganisationen, vor 
allem die freien Gewerkschaften, die Arbeitsvermitt
lung anfangs unter dem Gesichtspunkt eines Kampf
mittels, und lehnten eine Lösung der Arbeitsnach
weisfrage auf paritätischen Wege auf das Strengste 
ab. Auf dem dritten Gewerkschaftskongress haben 
sie jedoch die Lösung der Arbeitsnachweisfrage 
durch öffentliche paritätische Arbeitsnachweise als 
zweckdienlich bezeichnet und entsprechend ihre 
eigenen Arbeitsvermittlungsanstalten nicht mehr mit 
so grossem Nachdrucke, wie anfangs, ausgebaut. 
Dies zeigt sich auch in der zahlenmässigen Ent-
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Wicklung ihrer Nachweise. 1901 wurden 815 Ar
beitsnachweise mit 118 300 Vermittlungen festgestellt.
1908 ermittelte das Reichsarbeitsblatt 256 443 durch die 
Arbeitsnachweise der freien Gewerkschaften vermittelte 
Stellen. Im Vergleich lassen sich 1901 und 1904 60 
Nachweise bringen, fiir 1901, 1904 und 1908 56. Die 
Entwicklung dieser ergibt:

1901 1904 1908
60 Nachweise 79 646 109 662
56 Nachweise 76 841 106 530 169 320.

Die Hirsch-Dunkerschen Gewerkvereine betrieben 
nur im verschwindenden Masse Arbeitsvermittlung. 
Von den 904 im Jahre 1903 bestehenden Ortsvereinen 
hatten 152 Vermittlungsstellen errichtet und erzielten 
1169 Einstellungen. — Auch die christlichen Arbeiter
verbände haben sich seit ihrer Begründung mit Nach
druck der Arbeitsvermittlung angenommen. Vielfach 
aber schon auf paritätischer Grundlage, wie z. B. im 
Gastwirtsgewerbe, wo durch 4 lokale Anstalten 1909 
11 200 Stellen vermittelt wurden. Für die von den gel
ben Arbeitsverbänden in Angriff genommene Arbeits
vermittlung fehlt es an statistischem Material.

Im ganzen berechnete die amtliche Denkschrift über 
den Stand der gemeinnützigen Arbeitsvermittlung in

Deutschland für das Jahr 1903 1000 Arbeiter-Arbeits
nachweise mit 120000 Vermittlungen, oder im Durch
schnitt 120 Vermittlungen. Das sachliche Geltungsgebiet 
der Arbeitnehmer-Arbeitsnachweise ist verhältnismässig 
beschränkt. Die Zahl derjenigen Berufsarten, die einen 
Arbeitsnachweis mit Erfolg unterhalten, ist nicht so 
gross, als man bei der Zahl der Berufe, die in Arbeiter
verbänden vereinigt sind, annehmen könnte. Von den 
freien Gewerkschaften haben nur wenige Berufsver
bände, zudem noch mit geringer Mitgliederzahl, durch 
ihre Arbeitsnachweise eine Beherrschung des Arbeits
marktes erlangt. Das sind die Hutmacher, Sattler, Por
tefeuiller, Glaser, Dachdecker, Stuckateure, Bildhauer, 
Töpfer, Lithographen, Zigarren- und Tabakarbeiter, 
Brauer, Kupferschmiede, Isolierer, Gastwirtsgehilfen 
und Transportarbeiter. Diese Berufe sind die gleichen, 
die auch schon von Reitzenstein im Jahre 1897 in 
seinem Buche angibt, sodass von da bis heute kein 
neues sachliches Gebiet für die Arbeitsvermittlung hin
zuerobert worden ist. Letzthin sind in der Textil
industrie Arbeitnehmer-Arbeitsnachweise hinzugekom
men, ein Gewerbe, bei dem bis dahin noch in weite
stem Masse die Umschau herrschte.

(Fortsetzung folgt.)

Ein Massenunfall in einer Eisengiesserei und seine Lehren.
V on G ew erbeassessor M. M e n z -  B arm en.

Die meisten Unfälle in den Eisengiessereien wer
den bekanntlich durch umherspritzendes und verschüt
tetes Eisen herbeigeführt. Besonders häufig ereignen 
sie sich beim Transporte des Metalles in Hand- und 
Gabel- (oder Scheren-) Pfannen, wobei die Arbeiter in 
der Regel Verbrennungen an den Füssen oder Beinen 
davontragen.

Unfälle mit tödlichem Ausgange oder Massenun
fälle, wie sie des öfteren bei der Benutzung der grossen 
und schweren Kranpfannen durch plötzliches Kippen 
der nicht einwandfrei gesicherten Pfannen, durch 
Bruch der Tragekonstruktionen, Versagen des 
Schneckengetriebes an der Kippvorrichtung oder der
gleichen vorgekommen sind, scheinen dagegen beim 
Transporte des Eisens in Hand- oder Gabelpfannen 
glücklicherweise nur selten eingetreten zu sein. Wenig
stens finden sich in der einschlägigen Literatur*) der
artige Fälle für Eisengiessereien, im Gegensatz zu den

*) E s sind erschöpfend durchforscht worden :
1. Jahresberichte der preussischen Regierungs

und Gewerberäte.
2. Zeitschrift „Concordia“ .
3. Gewerblich - Technischer Ratgeber , Sozial

Technik.

mit Schamotte- oder Graphittiegeln arbeitenden Stahl- 
giessereien, nur ganz vereinzelt erwähnt.

Von Interesse dürfte jedoch ein Massenunfall sein, 
der sich vor kurzem in einer Eisengiesserei des rhei
nisch-westfälischen Industriegebietes beim Transporte 
einer gewöhnlichen Gabelpfanne (200 kg-Pfanne) er
eignete, die mit zirka 100 kg Eisen gefüllt war. Die 
Pfanne war an dem Nachmittage, an dem das Unglück 
eintrat, angeblich schon mehrere Male benutzt worden. 
Nachdem sie vor dem Kupolofen wiederum die ge
nannte Füllung erhalten hatte und mehrere Schritte in 
die Giesshalle hineingetragen worden war, löste sich, 
nach der übereinstimmenden Aussage aller Augen
zeugen scheinbar ohne äussere Veranlassung, der Bo
den von der Pfanne, sodass sich ihr Inhalt plötzlich 
nach unten ergoss. Dabei wurden durch das explo
sionsartig umherspritzende Eisen die drei Träger der 
Pfanne, sowie zwei weitere Giessereihilfsarbeiter und

4. Zeitschrift für Gewerbehygiene, W ien, von 
1906 an.

5. E i n i g e  Jahresberichte gewerblicher Berufs
Genossenschaften.

Nur in letzteren fanden sich vereinzelt ähnliche 
Unfälle erwähnt.
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Die Untersuchung der Pfanne führte zu folgendem 
Ergebnis: Ihre u r s p r ü n g l i c h e  Form und Ab
messungen sind aus F i g u r  1 ersichtlich. Der Rand 
des Bodens war mit dem Mantel durch 31 Nieten von 
6 mm Durchmesser verbunden. Diese Nieten hatten 
am Bodenrande versenkte Köpfe. Der Verstärkungs
ring des Bodens war dagegen nur mit Hilfe von 4 
durch und durch gehenden Nieten von 7 mm Durch
messer an Mantel und Boden befestigt.

Aus den photographischen Abbildungen F i g u r
2, 3 und 4 ist der Zustand der Pfanne und des Bo
dens nach dem Unfalle ersichtlich. Am unteren Ende 
des Mantels fanden sich zahlreiche Beulen und auch

F>g- 3-

einige Risse, sein unterer Rand war nach aussen hin 
aufgebogen. Die Ausfütterung der Pfanne war bis auf 
ein etwa handgrosses Loch mitten im Boden noch gut 
erhalten und in der Pfanne sitzen geblieben. Auf den 
Figuren 2 und 3 ist sie allerdings nicht mehr zu 
sehen, da vor Aufnahme der Bilder zum Zwecke der 
eingehenden Untersuchung des Mantels ihre Entfer
nung stattgefunden hatte.

Der Boden, F i g u r  4, mit dem daransitzenden 
Versteifungsring war verhältnismässig gut erhalten. 
Die 31 Nieten jedoch, mit denen ursprünglich Boden 
und Mantel verbunden waren, sowie die 4 Nieten zur 
Befestigung des Versteifungsringes waren sämtlich ge
rissen. Zum Teil fehlten an ihnen die äusseren Köpfe, 
während der Schaft noch vorhanden war, zum Teil war

Fig. i.

weniger schwere am Körper und an den Beinen, wäh
rend der sechste der Verunglückten mit leichteren Ver
letzungen an den Füssen davonkam.

ein Former, die sich in unmittelbarer Nähe der Unfall
stelle befanden, verletzt.

Drei der Leute erlitten zum Teil lebensgefährliche 
Brandwunden am ganzen Körper, zwei weitere etwas

k'ete*



der Schaft in der Mitte gerissen, die Bruchstücke aber 
in den zugehörigen Löchern sitzen geblieben. Die 
Bruchflächen waren o h n e  A u s n a h m e  alt.

Das Abreissen der Nieten dürfte in folgender Weise 
zu erklären sein. Durch die andauernden Temperatur
schwankungen, denen die Nieten bei Benutzung der 
Pfanne mit ausgesetzt waren, hatte ihr Material Ge
fügeveränderungen erlitten und war allmählich spröde 
geworden. Nun pflegte die Reinigung der Pfanne von 
den im Innern anhaftenden Schlacken und den Resten 
der alten Ausfütterung durch kräftige Hammerschläge

Fig. 4.

auf die untere Hälfte des Mantels bewerkstelligt zu wer
den, worauf einmal die in den Figuren 2 und 3 
wahrnehmbaren Beulen und Risse des Mantels zurück
zuführen sind. Zum zweiten aber wurde infolge des 
übermässigen Abklopfens sowohl der untere Rand des 
Mantels nach aussen aufgebogen und damit die Nieten 
auf Zug beansprucht, als auch eine starke Erschütte
rung auf die letzteren ausgeübt.

Dieser doppelten Beanspruchung konnten die an 
sich schon schwachen und mit der Zeit auch noch 
spröde gewordenen Nieten auf die Dauer nicht stand
halten, sodass sie schliesslich rissen. Sonach wurde 
der Boden nur noch durch die Reibung zwischen sich

und dem Mantel, sowie zwischen den Bruchflächen 
einzelner Nieten in seiner Lage erhalten.

Der auf diese Weise entstandene gefahrdrohende 
Zustand war äusserlich aber nicht an allen Nieten er
kennbar, weil 8 Nietköpfe auf dem Mantel noch einen 
Zusammenhalt von Mantel und Boden vortäuschten. 
Die 4 durch und durch gehenden Nieten allein hätten 
schon genügt, einen Pfanneninhalt von 200 kg mit zirka 
dreiundzwanzigfacher Sicherheit zu tragen.

Dass der Boden nicht schon bei einer früheren 
Gelegenheit herausgedrückt wurde, erklärt sich durch 
die vorher wahrscheinlich grössere Reibung zwischen 
Mantel und Boden und zwischen den Bruchflächen der 
gerissenen Nieten. Vielleicht hat auch der Zustand 
der Ausfütterung einen mehr oder weniger grossen Ein
fluss auf die Haltbarkeit der Pfanne ausgeübt.

Die anfangs von anderer Seite ausgesprochene 
Vermutung, dass vielleicht aus Mangel an Sorgfalt oder 
Sachkenntnis beim Ausschmieren der Pfanne das flüssi
ge Eisen zwischen Fütterung und M a n t e l  getreten 
sein und durch plötzliche Erwärmung des Mantels zu 
einem Abreissen der Nieten geführt haben könnte, 
dürfte als alleinige Erklärung für das Herausfallen des 
Bodens nach den obigen Feststellungen nicht das Rich
tige treffen.

Sie ist aber überhaupt sehr unwahrscheinlich, weil 
die Ausfütterung auch nach dem Unfalle, wie vorhin 
schon erwähnt, bis auf ein etwa handgrosses Loch 
mitten im Boden noch gut erhalten und in der Pfanne 
sitzen geblieben*war.

Ausgeschlossen erscheint es dagegen nicht, dass 
flüssiges Eisen zwischen Ausfütterung und Boden ge
treten ist und hierdurch, infolge des jetzt direkt auf 
den Boden ausgeübten Druckes, der äussere Anlass 
zu seinem Herausfallen gegeben wurde.

Fasst man das Ergebnis der vorstehenden Aus
führungen nunmehr zusammen, so ergeben sich letzten 
Endes als die eigentlichen Ursachen für das Eintreten 
des Unfalles kurz folgende drei Momente:

1. M a n g e l h a f t e  K o n s t r u k t i o n ,  da die mit 
der Zeit entstandenen Schäden nicht ohne weite
res wahrnehmbar waren.

2. U n z w e c k m ä s s i g e  B e h a n d l u n g ,  ver
ursacht durch das andauernde und übermässige 
Behämmern des Mantels zur Entfernung der un
brauchbar gewordenen Ausfütterung.

3. S c h l e c h t e  W a r t u n g ,  da andernfalls ein 
Erkennen und Abstellen der eingetretenen Schä
den oder das gänzliche Ausserbetriebsetzen der 
an sich schon ziemlich alten und verbrauchten 
Pfanne hätte stattfinden müssen.

Die Verantwortung für den Unfall trifft also nicht 
ausschliesslich das Betriebspersonal der betreffenden 
Eisengiesserei, sondern auch den Erbauer der Pfanne.
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Daher nahm der Verfasser dieser Zeilen im Interesse | 
der Verhütung von ähnlichen Unfällen Veranlassung, die 
in den Eisengiessereien eines grösseren Industriebe
zirkes im Gebrauche befindlichen Typen von Gabel
pfannen zusammenzustellen und hinsichtlich ihrer Kon
struktion einer kritischen Betrachtung zu unterziehen.

Das Ergebnis der Untersuchung, die sich, wie aus
drücklich hervorgehoben sei, nur auf Gabelpfannen er
streckte, das aber auch auf die ähnlich gebauten klei
neren Handpfannen anwendbar ist, sei nachstehend an 
der Hand der einzelnen Pfannentypen niedergelegt.

Was zunächst die Konstruktion der schadhaft ge
wordenen Giesspfanne, siehe Fig. 1, anbetrifft, so ist 
darüber folgendes zu sagen:

1. An Stelle der zwei Arten von Nieten werden der 
Einfachheit und Übersichtlichkeit wegen besser 
n u r  durch und durch gehende Nieten verwendet.

2. An Stelle der 31 Nieten von 6 mm Durchmesser 
werden besser weniger Nieten, dafür aber solche 
von grösserem Durchmesser verwendet.

3. Der Verstärkungsring des Bodens ist überflüssig, 
sobald der Boden selbst eine genügend grosse 
Wandstärke erhält. Ein Ring von 400 qmm Quer
schnitt und dem aus Figur 1 ersichtlichen 
Durchmesser wiegt etwa 3 kg. Dafür könnten 
Boden und Mantel bei gleichbleibendem Gesamt
gewicht der Pfanne entsprechend verstärkt wer
den.

Auch kann nach Fortfall des Verstärkungs
ringes, also zwischen Boden und Mantel allein, 
eine bessere Vernietung hergestellt werden.

4. Die Wandstärke des Mantels von nur 3 mm ist, 
wie aus dem Befunde der Pfanne hervorging, als 
sehr gering zu bezeichnen. Es ist entschieden zu 
empfehlen, wenn auch in erster Linie den Boden, 
so doch auch den Mantel in r e i c h l i c h e r  
Materialstärke zu bemessen. Denn diese W and
stärken sollen nicht etwa ausschliesslich nach dem 
Gewichte des in der Pfanne zu transportierenden 
Eisens, sondern vielmehr im Hinblick darauf ge
wählt werden, dass die Pfanne im normalen 
Giessereibetriebe einer sehr intensiven Benutzung 
unterliegt, dabei aber eine wenig schonende Be
handlung erfährt und somit einem starken Ver- 
schleisse ausgesetzt ist.

Überdies spielt eine Erhöhung der Mantel
stärke um 1 mm, die bei den grössten im Ge
brauch befindlichen Gabelpfannen von 200 kg 
nutzbarem Inhalt einem Mehr an Eigengewicht 
von nur zirka 4 kg entspricht, auch keine erheb
liche Rolle.

Es sei an dieser Stelle ausdrücklich bemerkt, dass 
die unter Punkt 2 bis 4 gemachten Ausführungen auch 
für die anderen noch zu besprechenden Pfannentypen

sinngemässe Anwendung finden, ohne dass darauf in 
jedem besonderen Falle abermals hingewiesen wird.

'  Die in F i g u r  5 wiedergegebene Konstruktion

e i<!=> .........

Fig. 5-

unterscheidet sich nur dadurch von der der schadhaft 
gewordenen Pfanne, dass sämtliche Nieten der Rund
naht durch und durch gehen, sie besitzt ihr gegenüber 
also den Vorzug, dass beide Nietköpfe von aussen 
leicht beobachtet werden können.

Bei der in F i g u r 6 dargestellten Pfannentype

-------- ~ T o
i

Fig. 6.

ist der Boden nicht umgebördelt, sondern nur mit eini
gen senkrechten Nieten an den Grundring geheftet. Da
durch ergibt sich im Vergleich mit den bisher bespro
chenen Konstruktionen der Vorteil, dass die Pfanne 
ohne Schwierigkeit und doch zweckmässig, auch vom 
Giessereibesitzer selbst, hergestellt werden kann.

Bei mehreren Pfannen der vorliegenden Bauart fand 
sich allerdings zu bemängeln, dass man die vorhin auf
gestellte Forderung, wenige, aber kräftige Nieten für 
die Rundnaht zu verwenden, in übertriebenem Masse
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erfüllt hatte. Es waren nämlich nur 4 Nieten zur Be
festigung des Grundringes am Mantel vorgesehen wor
den.

Reissen zwei nebeneinanderliegende Nieten gleich
zeitig ab, so könnte in diesem Falle ein gefährliches 
Nachgeben der einen Bodenhälfte eintreten.

Die Konstruktion F i g u r 7 hat der vorigen

L ■ e >

Fig. 7-

gegenüber noch die weitere Verbesserung aufzuweisen, 
dass die Bodenplatte gänzlich lose auf dem Grund
ringe aufliegt. Infolgedessen ist eine leichtere Reini
gung der Pfanne durch Herausschlagen des Bodens 
von unten aus möglich, ohne dass der Mantel und die 
Nieten der Rundnaht in Mitleidenschaft gezogen wer
den.

Die in F i g u r  8 wiedergegebene Konstruktion

Fig. 8.

rührt von dem betreffenden Giessereibesitzer selbst her, 
zeigte jedoch in der Ausführung sehr geringe Material
stärken. Zur Erhöhung der Sicherheit gegen das Her

ausfallen des Bodens ist ein an der Pfannengabel be
festigter Flacheisenbügel unter dem Boden durchge
führt. Der Vorzug der Pfanne liegt in der einfachen 
Herstellbarkeit. Als Nachteile lassen sich aber an
führen :

1. Die Möglichkeit von Krempenbrüchen infolge der 
geringen Blechstärke und der starken Umbörde
lung des unteren Mantelrandes.

2. Die Gefahr, dass wegen des Bügels leicht ein 
Umkippen der nicht sicher auf den Fussboden ge
setzten Pfanne eintreten kann.

Die Anwendung dieser Pfannentype bleibt daher 
wohl besser auf kleinere Betriebe beschränkt, in denen 
sich eher eine Vertrautheit der Arbeiter mit den Män
geln der Pfannen herausbilden wird als in den grösseren 
Giessereien. .

Fig. 9-

F i g u r  9 zeigt eine ebenfalls weniger empfeh
lenswerte Konstruktion. Die schwächste Stelle der
selben, die Nietlochreihe des Mantels in der Rund
naht, liegt innen, ist also nicht leicht zu beobachten. 
Die vorliegende Bauart verstösst demnach gegen den 
auch für die Konstruktion von Giesspfannen geltenden 
Grundsatz, die nicht zu vermeidenden schwachen Stel
len da anzuordnen, wo sie am leichtesten zu besich
tigen sind.

Die in F i g u r  10 dargestellte Pfannentype ist in 
rein unfalltechnischer Beziehung als die beste der bis
her besprochenen Konstruktionen zu bezeichnen, da sie 
keinerlei konstruktive Nachteile besitzt. Trotzdem aber 
hat sie sich nur wenig Eingang in die Praxis verschaf
fen können.

Denn infolge des nach Art der Eimerböden einge
setzten Bodens vermag sie bei gleichem Eigengewicht

*
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Fig. io.

und gleichen Herstellungskosten bedeutend weniger 
Eisen zu fassen, als die in F i g u r  11 wiedergegebene 
Pfannentype.

Auch diese Bauart ist eine recht gute, da sie im 
Vergleich mit der vorigen nur den einzigen Nachteil 
hat, dass nicht beide Nietköpfe der Rundnaht von 
aussen beobachtet werden können. Der Mangel ist 
jedoch bei Verwendung kräftiger Nieten nicht allzu
hoch zu veranschlagen. Die Pfanne hat daher in den

k j

Fig. I I.

Eisengiessereien auch die weitgehendste Verbreitung 
gefunden. Gibt man der Bodenkrempe einen mög
lichst grossen Krümmungshalbmesser, bei reichlicher 
Wandstärke für den Boden und den Mantel, sowie 
nicht zu vielen aber kräftigen Nieten, dann ist auch die 
Haltbarkeit dieser Pfanne eine sehr grosse.

Ausser den genieteten Giesspfannen sind nun noch 
die aus einem Stück gepressten und die autogen ge- 
schweissten zu erwähnen.

Die erstere Art, siehe F i g u r  12, verdient den 
genieteten Pfannen gegenüber hinsichtlich der Betriebs
sicherheit wohl ohne Zweifel den Vorzug, vorausge
setzt, dass ihre Herstellung und Form einwandfrei sind. 
Die Pfannen werden im allgemeinen, wenigstens soweit 
das vom Verfasser berücksichtigte Industriegebiet in 
Frage kommt, aus einem 5 mm starken Stahlblech in 
rotwarmem Zustand gepresst. Von erheblicher Wich
tigkeit ist dabei die Wahl eines möglichst grossen 
Krümmungshalbmessers für die Krempe, da sonst an 
dieser gefährdeten Stelle leicht eine bedenkliche Ma
terialschwächung eintreten kann.

Dass aber insbesondere den „sogenannten“ ge-

Fig. 12.

pressten Pfannen gegenüber Vorsicht am Platze ist, 
geht u. a. aus dem Jahresberichte einer Berufsgenossen
schaft der Maschinenbau- und Kleineisenindustrie her
vor. Danach wurde eine Pfanne von ihrem Verkäufer als 
„aus einem Stück gepresst“ bezeichnet, während der 
Boden in Wirklichkeit nur ganz unvollkommen an den 
Mantel stumpf angeschweisst war und infolge Heraus
brechens die Veranlassung zu einem schweren Unfalle 
wurde.

F i g u r  13 zeigt eine autogen geschweisste Pfan
ne. Bei guter, sorgfältiger Schweissung ist auch gegen 
diese Bauart nichts einzuwenden. Anderenfalls aber, 
das heisst bei unsachgemässer Anwendung des auto
genen Schweissverfahrens, können wegen der hohen 
Schweisstemperaturen sehr leicht bedenkliche Span
nungen in das Material hineingebracht werden, sodass 
ohne besonderen äusseren Anlass ein Aufreissen der 
Wandungen einzutreten vermag.

Wie die vorstehende Zusammenstellung der ver
schiedenen Arten von Giesspfannen zur Genüge ge
zeigt hat, entsprechen mehrere der in der Praxis üb-

i
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liehen Konstruktionen den vom Standpunkte der Un
fallverhütungstechnik an sie zu stellenden Anforderun
gen durchaus. Notwendig ist es allerdings, die einzel
nen Konstruktionsteile unter Berücksichtigung der in 
der Regel nur schwer zu verhindernden strapaziösen

Eig- 13.

Behandlung der Giesspfannen im Betriebe möglichst 
kräftig zu bemessen.

Da die Pfannen trotzdem aber auch einem natür
lichen, meist ziemlich schnellen Verschleisse ausge
setzt sind, so ist es zur Verhütung von Unfällen wie

dem eingangs geschilderten ebenso wichtig, sie einer 
guten Wartung, das heisst einer regelmässigen und sorg
fältigen Prüfung auf ihren gebrauchsfähigen und be
triebssicheren Zustand zu unterziehen. Einer solchen, 
im Interesse der Unfallverhütung zu erhebenden Forde
rung lässt sich auch in allen Eisengiessereien ohne 
Schwierigkeiten Rechnung tragen, da zur Vornahme der 
Untersuchung nicht etwa nur der Gewerbetreibende 
oder der Betriebsleiter allein, sondern jeder Giess
meister oder Reparaturschlosser die dazu notwendigen 
und genügenden Fähigkeiten beitzen wird.

Daher wird man den letzteren unter Verleihung 
entsprechender Dispositionsfreiheit auch mit Recht die 
volle Verantwortung für den einwandfreien Zustand 
der Giesspfannen übertragen können, zumal dem Ge
werbetreibenden oder seinem Betriebsleiter im allge
meinen nicht zuzumuten ist, sich um jede einzelne 
Giesspfanne selbst zu bekümmern. Allerdings muss 
beim Eintreten eines Unfalles die Frage der Verant
wortlichkeit in strafrechtlicher Beziehung immer von 
Fall zu Fall entschieden werden. Doch wird dem Ge
werbetreibenden oder seinem Betriebsleiter eine Ver
antwortung dann nicht aufzubürden sein, wenn sie es 
„bei der nach den Verhältnissen möglichen eigenen Be
aufsichtigung des Betriebes oder bei der Auswahl oder 
Beaufsichtigung jener besonderen Aufsichtspersonen 
(Giessmeister, Reparaturschlosser) an der erforderlichen 
Sorgfalt“ nicht haben fehlen lassen.

Die Zuverlässigkeit der Warenbezeichnung.
V on D r. H einrich P u d o r .

Im „Tag“ vom 14. und 15. September 1910 schreibt 
Dr. W. Borgius, Sekretär des deutsch-französischen 
Wirtschaftsvereins über den „Schutz gegen falsche Her
kunftsbezeichnungen im Warenverkehr“ . Der genannte 
Verein will eine Umfrage veranstalten, um alle die
jenigen Artikel festzustellen, deren Bezeichnungen nicht 
als Gattungsnamen zu betrachten sind und demgemäss 
im deutsch-französischen Verkehr eines Namens
schutzes bedürfen. Ähnlich hat bekanntlich der Ver
band deutscher Waren- und Kaufhäuser in Verein mit 
den Ältesten der Berliner Kaufmannschaft eine Eingabe 
über zweifelhafte Herkunfts- und Beschaffenheitsbe
zeichnungen aufgestellt, die im „Konfektionär“ vom 
24. März 1910 veröffentlicht worden ist. Verfasser hat 
hierzu als Wortführer des Schutzverbandes für deutsche 
Qualitätsarbeit zunächst zu sagen, dass zweifelhaft 
nicht eigentlich die Bezeichnungen selbst sind, sondern 
in vielen Fällen die W a r e n , die von den betreffenden 
Bezeichnungen getroffen werden. Dass ein Kamelhaar
schuh ein Schuh ist, oder doch sein soll, der aus K a 

m e l h a a r e n  besteht, und dass russisches Leinen ein 
Leinen ist, das aus R u s s l a n d  kommt und in Russ
land gewebt ist — wenn es in D e u t s c h l a n d  ge
webt wäre und nur das Rohmaterial aus Russland 
stammte, wäre es offenbar deutsches Leinen und eben 
nur der Flachs wäre russisch — kann eigentlich gar 
keinem Zweifel unterliegen. Dadurch, dass dem 
S p r a c h  gebrauch hier Dinge untergeschoben werden, 
die lediglich dem H a n d e l s  gebrauch zu verdanken 
sind, wird die ganze Sachlage verschoben und in ein 
schiefes Licht gerückt, gleich als ob der Handel ganz 
unschuldig an diesen Dingen wäre und es sich ledig
lich um sprachliche Spitzfindigkeiten und philologische 
Haarspaltereien handle. So liegt die Sache aber durch
aus nicht. Der Tatbestand ist vielmehr so, dass die 
Waren vielfach imitiert, auf deutsch nachgeahmt und 
nachgemacht, unzweideutig ausgedrückt, gefälscht und 
verfälscht werden, dass also zum Beispiel Kamelhaar
schuhe aus Schafwolle gemacht werden oder B r ü s 
s e l e r  Tüll aus d e u t s c h e m  Tüll, sodass die be
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treffenden Bezeichnungen alsdann zu Unrecht ange
wandt sind und arglistig etwas Vortäuschen, was gar 
nicht vorliegt. Es handelt sich alsdann um eine Vor
spiegelung falscher Tatsachen, zu dem Zweck, um 
t e u r e  Ware b i l l i g  herzustellen und somit die Kon
kurrenz zu übertrumpfen — also um u n l a u t e r e n  
W e t t b e w e r b  handelt es sich, und speziell §§ 2, 
4 und 5 des neuen Gesetzes kommen in Frage.

Auch die Aufstellung von L i s t e n  solcher Be
zeichnungen hat wenig sachlichen Wert. Es wird der 
Anschein erweckt, als gelte es, vollständige derartige 
Listen aufzustellen. Aber angenommen, dies wäre mög
lich, so würden diejenigen Handelsleute, die bisher 
mit falschen Warenbezeichnungen, d a s  h e i s s t  m i t  
g e f ä l s c h t e n  W a r e n ,  operierten, morgen mit 
n e u e n  Bezeichnungen kommen, und die Waren-Vor- 
täuschung würde lustig weiter wuchern. Diese Fragen 
müssen vielmehr vor allem einmal prinzipiell und grund
sätzlich behandelt und entschieden werden. Solche 
Listen, wie die aufgestellten, geben nur Beispiele, die 
sich beliebig vermehren lassen. Der Grundsatz aber 
muss der sein, dass d i e  B e z e i c h n u n g  e i n e r  
W a r e  m i t  d e r  Q u a l i t ä t  ü b e r e i n s t i m m e n  
m uss*), sonst ist entweder die Bezeichnung falsch oder 
die Ware gefälscht. Eine Ware, deren Name ein kost
bares Material vortäuscht, ist eine Fälschung und muss 
entsprechend bezeichnet werden. Ein Schuh, der nicht 
aus Kamelhaaren, sondern aus Schafwolle besteht, 
darf selbstverständlich nicht als Kamelhaarschuh be
zeichnet werden, und ebenso dürfen Goldwaren oder 
Wollwaren, die nicht aus Gold oder aus Wolle herge
stellt sind, auch nicht so bezeichnet werden. Die Be
zeichnung muss vielmehr der Beschaffenheit entspre
chen — dies ist der Grundsatz, und diese Forderung 
ergibt sich aus sprachlichen, logischen, moralischen 
und rechtlichen Gründen.

U n d  s o  a u c h  b e z ü g l i c h  d e s  M a t e 
r i a l s ,  d e r  A r b e i t  u n d  d e r  H e r k u n f t .

Ebenso wie das Material darf auch die A r b e i t  
nicht durch eine unrichtige Bezeichnung verschleiert 
oder verschönt werden (zum Beispiel Nähspitze, Klöp

*) Ganz in diesem Sinne hat der Deutsche Zentral
verband für Handel und Gewerbe (Leipzig) am 9. Aug. 
v. Js. folgenden Anträgen des Berichterstatters ein
stimmig zugestimmt: 1. Der Zentralverband wolle dahin 
wirken, dass durch Gesetz festgelegt werde, a) dass 
das Surrogat, die Imitation, nicht kurzweg die Bezeich
nung der imitierten Ware annehmen darf, sondern, dass 
es auch in der Bezeichnung als solches erscheinen muss,
b) dass ferner die Bezeichnung einer Ware der Quali
tät (Beschaffenheit) der Ware entsprechen muss. Der
selbe hat ferner einstimmig ausgesprochen, dass er d e r 
H e r a u s g a b e  e i n e s  D e u t s c h e n  M a t e r i a l 
b u c h e s  s e h r  s y m p a t h i s c h  g e g e n ü b e r 
s t e h t .

pelspitze, Handspitze, Maschinenspitze). Und bezüg
lich der H e r k u n f t  liegt die Sache genau ebenso. 
Auch hier muss die Angelegenheit prinzipiell entschie- 

" den werden. Und wir müssen uns nicht so sehr an den 
Handelsgebrauch als an die Tatsachen halten. Es wird 
gefragt, wie es sich mit Herkunftsbezeichnungen ver
halte, bei denen es zweifelhaft sei, auf welchen Teil 
der Ware oder des Verarbeitungsprozesses sich die 
Bezeichnung beziehe, wie zum Beispiel englische Tüll
stores, bei denen das Garn aus England stammt, je
doch in Deutschland ausgerüstet ist. Aber die Sache 
liegt einfach genug folgendermassen: Um Stores han
delt es sich. Die Stores sind in Deutschland gemacht. 
Also können sie auch nur als d e u t s c h e  Stores be
zeichnet werden. Wenn der Tüll aus E n g l a n d  
stammt, so darf man dies hinzufügen. Es sind als
dann deutsche Stores aus englischem Tüll. Allenfalls 
könnte man verkürzt sagen: „Englisch-Tüll-Stores“ . 
Englische Tüll-Stores aber würde bereits eine falsche 
Bezeichnung sein, bezw. die Ware würde gefälscht 
sein, als ob man den Käufer glauben machen wolle, es 
handle sich um englische A r b e i t ,  während nur das 
M a t e r i a l  aus England stammt.

Ebensowenig d a r f  man von L e i n e n  sprechen, 
wenn das Gewebe zum Teil aus B a u m w o l l e  be
steht. Man kann alsdann höchstens von Baumwoll- 
Leinen sprechen. In diesem Sinne hat u. a. das Schle
sische Leinenhaus Grünfeld in Berlin bereits grundsätz
liche Bezeichnungen für seinen Geschäftsbetrieb ein
geführt. Man darf selbstverständlich nicht von S e i - 
d e n -S e rg e  oder Seiden-Taft sprechen, wenn der Stoff 
aus B a u m w o l l e  oder aus H a l b s e i d e  besteht, 
andernfalls liegt eine Fälschung vor, auf die das neue 
Gesetz in Anwendung zu kommen hat. Der Verband 
deutscher Leinen-Industrieller hat sich aber anerken
nenswerterweise auf unseren Standpunkt gestellt, in
dem er eine Bekanntmachung folgenden Inhalts er- 
liess:

„Es sind uns in letzter Zeit verschiedentlich 
Mustersendungen von Kleiderstoffen vor Augen gekom
men, welche die Bezeichnung „Leinen“ oder „Kleider
leinen“ tragen, während es sich tatsächlich um Ge- 
'webe handelt, die teils ganz aus Baumvolle, teils Halb
leinen waren. Solche irreführenden Bezeichnungen 
sind künftig zu vermeiden. Es ist kein Zweifel, dass 
die Bezeichnung „Leinen“ für halbleinene Stoffe oder 
„Kleiderleinen“ für blosse Baumwolle sich als eine un
richtige Ursprungsangabe darstellt, die nach §§ 3 und
4 des neuen Gesetzes strafbar ist.“

Zweifel kann allein da walten, wo eine Herkunfts
bezeichnung mit der Zeit zu einer

M o d e b e z e i c h n u n g  
geworden ist, wie zum Beispiel K i e l e r  J a c k e ,  d. h. 
eine Jacke in Kieler Mode. Im allgemeinen wird nie-
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:mand verlangen, dass eine solche Jacke in Kiel her
gestellt ist — wer Wert darauf legt, wird sich beson
ders vergewissern. Die G ü t e  des Kieler Materials 
oder der Kieler A r b e i t  kommt hier nicht in Frage, 
sondern lediglich die Kieler M o d e .  Bei der Bezeich
nung Englisch-Leder kommt dagegen englisches Ma
terial und englische Arbeit in Frage. Ähnlich bezüglich 
Panama - Hüten und Madeira - Stickereien. Der ge
sunde Menschenverstand schon sagt es jedem, der nicht 
ein geschäftliches Interesse an Verschleierung hat, 
welche Ausdrucke ungefährlich und welche zu vermei
den sind. In den meisten Fällen aber — und das ist 
das wesentliche, worüber eben der Verband der W aren
häuser hinweggeht dadurch, dass er die Frage auf das 
s p r a c h l i c h e  Gebiet hinüberspielt — ist nicht die 
falsche oder irrtümliche Waren b e z e i c h n u n g  das, 
was vor allem vermieden werden muss, s o n d e r n  
d i e  W a r e n  V e r f ä l s c h u n g  selbst, dass man also 
Seide aus Wolle und Zinn macht und Gold aus Kupfer 
und Porzellan aus Steingut und Leinen aus Baumwolle 
und Hartholz aus Weichholz und Marmor aus Kalk und 
Bronze aus Terrakotta und so fort in infinitum (vergl. 
hierüber meine Publikationen Materialverfälschung, 
Materialkontrolle, Materialdeklaration, das deutsche 
Materialbuch. Eine zusammenhängende Darstellung 
aller dieser Fragen gibt meine eben publizierte Schrift 
„ D e u t s c h e  Q u a l i t ä t s a r b e i t “ , Richtlinien für 
eine neue Entwicklung der deutschen Industrie, Leip
zig, Verlag Felix Dietrich).

Nach alledem muss also an dem Grundsatz fest
gehalten werden, dass jede Bezeichnung die Material
Identität voraussetzt, dass also Damast selbstverständ
lich Damast, Wolle eben Wolle und nicht Halbwolle 
sein muss und dass es nicht des Zusatzes „rein“ (zum 
Beispiel Rein-Wolle) bedarf. Ferner ist zu betonen, 
dass es sich, soweit Qualitätsbezeichnungen in Frage 
kommen, um M a t e r i a l b e z e i c h n u n g e n  han
delt und dass es darauf ankommt, ob M a t e r i a l 
I d e n t i t ä t  oder M a t e r i a l  - W i d e r s p r u c h  
vorliegt, wie zum Beispiel Leder-Hausschuhe. Bei den 
Herkunftsbezeichnungen handelt es sich in ähnlicher 
Weise um O r t s  - I d e n t i t ä t  oder - W i d e r 
s p r u c h ,  zum Beispiel Thorner Katharinchen oder 
Russisch-Leinen. Ist die Herkunftsbezeichnung nur 
als eine Geschmacks- oder Mode-Art zu verstehen, so 
kommt gar keine Ortsfrage mehr zur Erörterung, son
dern die H e r k u n f t s b e z e i c h n u n g  i s t  z u r  
r e i n e n  Q u a l i t ä t s b e z e i c h n u n g  geworden 
und es frägt sich nur, ob Qualitäts- und Material-Iden
tität vorliegt oder -Widerspruch.

Am verworrensten liegen die Verhältnisse in der 
Textilindustrie. Wolle, Leinen, Seide werden in un
zähligen Fällen angewendet, wenn nicht Material-Iden
tität, sondern Material-Widerspruch, ganz oder teil

weise vorliegt. Ein markantes Beispiel bildet die Ja
nuskopf-Bezeichnung Leinentuch. Denken wir aber 
vorerst an die Bezeichnung „Wollstoff“ . Stoffe sind 
meist aus Wolle. Also versteht man unter Wollstoff 
einen wollenen Stoff, einen Stoff aus Wolle. Bei Klei
derleinen und Leinentuch liegt die Sache anders. Klei
der und Tuche macht man nicht aus Leinen. Also der 
Name Kleiderleinen und Leinentuch involviert bereits 
einen Zusatz von Tuch- und Kleidermaterialien. Der 
Ausdruck Kleiderleinen und Leinentuch für Stoffe, die 
nur leinenartig ausgerüstet sind, ist also zutreffend und 
n i c h t  irreführend im Gegensatz zu dem Ausdruck 
Wollstoff. Bei Wollstoff setzt man voraus, dass der 
Stoff eben aus Wolle besteht. Ist er tatsächlich nur 
zum Teil aus Wolle, so ist der Ausdruck irreführend. 
In dieser Beziehung können wir uns dem Gutachten der 
Augsburger Handelskammer nicht anschliessen. Und 
wenn dieselbe die Bezeichnung Wollstoffe für halb
wollene oder baumwollene Gewebe mit Ausrüstung in 
Wollcharakter für zulässig erklärt, so muss dem wider
sprochen werden. Gerade im Handel mit Textilwaren 
hat eine sehr bedauerliche Lässigkeit Platz gegriffen 
und der Ausdruck Wolle wird in unzähligen Fällen 
strafwürdigerweise für baumwollene oder leinene oder 
für Stoffe, die mit Wolle nur ausgerüstet sind, ange
wendet. Das muss unbedingt anders werden und der 
grundlegende und prinzipielle Unterschied zwischen 
tierischer Faser (Wolle) und pflanzlicher Faser (Baum
wolle) muss in allen Bezeichnungen strikte durchge
führt werden.

Auch bezüglich des Flanells stehen wir auf einem 
etwas strengeren Standpunkt als die Augsburger Han
delskammer. Es mag sein, dass die missbräuchliche 
Anwendung der Bezeichnung Flanell für Baumwollge- 
webe im Charakter reiner Flanell-Wollstoffe seit Jahren 
besteht und dass zudem die Bezeichnung Flanell ur
sprünglich nur ein Phantasiename ist, so ist doch die 
Bedeutung, die dieser Name im Verkehr angenommen 
hat, ganz unzweideutig die, dass unter Flanell ein Woll
stoff von einem besonders weichen („flanschigen“ ) 
Charakter verstanden wird, und dass das Material 
Wolle unzweifelhaft vorausgesetzt wird. Wenn die In
dustrie Baumwollstoffe von flanellartigem Charakter 
herstellt, so mag sie sie ,,B a u m w o 11 - F 1 a n e 11 e“ 
nennen. Wenn sie dieselben seit Jahren als Flanelle 
schlechthin bezeichnet, so liegt hier eben eine gegen 
das neue U.W.G. verstossende Bezeichnung vor, die 
strafbar ist, die nebenbei unlogisch ist, die sprachlich 
inkorrekt ist, die sowohl Publikum und Käufer irre- 
fiihrt und den Wollproduzenten und -Händler schädigt.

Die Augsburger Handelskammer verteidigt auch 
den Ausdruck Strohhüte für Hüte aus Holzfasern, weil 
diese als solche ohne weiteres erkenntlich sind. Aber 
erstens einmal ist und bleibt doch diese Bezeichnung,
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die allgemeine Kenntnis zugestanden, unzutreffend und 
unrichtig. Es ist wiederum sprachlich inkorrekt und 
es ist unlogisch, e t w a s  w a s  a u s  H o l z  b e s t e h t ,  
S t r o h  z u  n e n n e n .  Folglich darf man auch nicht 
einen Holzfaser-Hut Stroh-Hut nennen. Und ange
nommen selbst, dass heute in den meisten Fällen das 
Material der Holzfaser bei dieser Art Strohhüten, wie 
die Kammer denkt, für jeden ohne weiteres kenntlich 
ist, so zweifle ich nicht, dass es heute schon derlei 
Hüte gibt, bei denen die Holzfaser das Strohmaterial 
täuschend imitiert und ich zweifle vor allem nicht, dass 
die Industrie sich bemühen wird, solche Hüte herzu
stellen. Gelingt es ihr, dann ist wiederum der Käufer 
irregeführt und die Strohhut-Industrie geschädigt. Es 
hilft also nichts, wir dürfen einen Hut, der n i c h t  aus 
Stroh ist, nicht Strohhut nennen, und wir müssen einen 
Hut, der aus Holzfasern gemacht ist, Holzfaser-Hut 
nennen —• oder aber, wenn dieser Ausdruck ungeschickt 
ist, mag die Industrie einen Phantasienamen einführen. 
Die Bezeichnung Strohhut aber ist in diesem Falle aus
geschlossen.

Bei der Bezeichnung „Halbleinen“ macht die Augs
burger Handelskammer den dankenswerten Vorschlag, 
den zulässigen Mindestgehalt an Leinen, also etwa bis 
65 Prozent festzusetzen.

Bezüglich der Herkunftsbezeichnungen hat die 
Halberstädter Handelskammer eine Rundfrage veran
staltet, die nicht eigentlich klärend gewirkt hat. Wir 
glauben, wie wiederholt bemerkt sei, den Ausweg darin 
zu finden, dass wir fragen, ob die Ware diese Bezeich
nung geniesst, weil sie in dem betreffenden Orte oder 
Lande in Mode ist, und weil sie ursprünglich und zu
erst dort hergestellt worden ist, oder aber deshalb, 
weil sie dort notorisch am besten hergestellt wird und 
d i e  H e r k u n f t s b e z e i c h n u n g  i n  d i e s e m  
F a l l e  e i n  Q u a l i t ä t s m o n o p o l  i n s i c h

s c h 1 i e s s t. Im ersteren Falle (Kieler Jacke, Eng
lisch Pflaster, Pommersche Gänsebrust) ist die Bezeich
nung zulässig, auch wenn die Kieler Jacke in Magde
burg fabriziert ist, weil alsdann der Ortsname, nicht die 
Herkunft, sondern die Mode oder den Geschmack be
zeichnet. Im letzteren Falle (Benediktiner Likör, So
linger Stahl, Brüsseler Spitzen, Emser Salz), ist die 
Bezeichnung für Waren, die eine andere Herkunft 
haben, unzulässig und derjenige Fabrikant, welcher in 
Berlin zum Beispiel Kölnisch Wasser herstellt, muss 
ausdrücklich hinzusetzen (auf der Etikette usw.) „her
gestellt in Berlin“ . Oder er muss sein Erzeugnis nen
nen „Parfüm in der Art des Kölnisch W assers“ .

Wenn nun eingewendet wird, dass alsdann nichts 
hindert, dass ein in Köln ansässiger Fabrikant minder
wertiges „Kölnisch W asser“ herstellt oder dass ein 
Berliner Fabrikant in Köln eine Filialfabrik errichtet 
und minderwertiges „Kölnisch W asser“ herstellt, so ist 
hiergegen auf Grund der Warenbezeichnung nichts zxt 
machen. Die Warenbezeichnung ist also korrekt. Näm
lich als Herkunfts- und Gattungsbezeichnung.

W a s  a b e r  d i e  Q u a l i t ä t  b e t r i f f t ,  s o  
s e h e n  w i r  a n  d i e s e m  B e i s p i e l  r e c h t  
d e u t l i c h ,  d a s s  d e r  S c h u t z  d e r  B e z e i c h 
n u n g e n  e b e n ,  w i e  s c h o n  o b e n  e r w ä h n t ,  
n i c h t  a u s r e i c h t ,  d a s s  v i e l m e h r  e i n e  
K o n t r o l l e  d e r  F a b r i k a t e  h i n z u k o m m e n  
m u s s * )  und Sache des Kölner Kontrollamtes würde 
es in diesem Falle sein, zu prüfen, ob dieses oder jenes 
Fabrikat solid genug ist, um als deutsches Erzeugnis 
und Kölner Erzeugnis, im vorliegenden Falle also als 
Kölnisch Wasser in den Handel zu kommen.

*) Vergl. hierzu den Aufsatz des Verfassers „Kon- 
trollämter für Fertigfabrikate“ in den Volkswirtschaft
lichen Blättern, Aug./Sept. 1910.

Der Stickstoffmotor.
Vortrag, gehalten auf der 17. Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure

von Oberingenieur K a r l  S e i d e l .

In dem letzten Jahresbericht der technischen Auf
sichtsbeamten der Berufsgenossenschaft der Fein
mechanik und Elektrotechnik habe ich auf eine neue 
E x p a n s i o n s - K r a f t m a s c h i n e  der Nitrogen
Gesellschaft m. b. H., Berlin-Schöneberg, Schwäbische
strasse 11 aufmerksam gemacht; heute bin ich in der 
Lage, Ihnen diesen Motor, dem verdichteter Stickstoff 
als Kraftquelle dient, vorzuführen.

Der Konstrukteur des Motors ist Herr Ober-Inge
nieur Heinrich Braun, Direktor der genannten Gesell
schaft. Dieses vorgeführte Modell (siehe Abb. Fig. 14) 
ist ein 4 PS-Bootsmotor für direkte Ankuppelung an 
die Schraubenwelle. Es ist ein doppeltwirkender

Zweizylindermotor mit einfacher Schiebersteuerung 
und zwei um 90° versetzten Kurbeln; sein Gleich
förmigkeitsgrad ist unter sonst gleichen Schwungmassen 
viermal so gross als derjenige eines Viertakt-Explo
sionsmotors. Er geht in jeder Lage bei Öffnung des 
Ventils sofort an; die Regulierung der Umdrehungszahl 
von Null bis zur Höchstzahl von 500 per Minute findet 
auf einfachste Weise durch Veränderung der Ventil- 
Öffnung statt, die Umsteuerung der Drehrichtung durch 
Umlegen des Steuerhebels. Dieser eine Hebel be
herrscht somit den Motor vollständig, sowohl den Vor- 
und Rückwärtsgang, wie die Einstellung der gewünsch
ten Umdrehungszahl. Da die Kurbel in einem Ölsumpf
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läuft, dessen Öl erst nach mehreren Hunderten von Be
triebsstunden zu erneuern ist und die übrigen beweg
ten Teile dadurch geschmiert werden, dass tropfen
weise Öl mit dem Betriebsstoff eingeführt wird, ist der 
Ölverbrauch ausserordentlich gering; für das 4-pferdige 
Modell beträgt der Verbrauch 3 bis 4 Tropfen in der 
Minute. Von bewegten Teilen tritt nur die rotierende 
Welle aus dem Gehäuse heraus, die nicht mehr Ge
fahren bietet, als jedes Stück einer Transmission. Ge
genüber den kleinen Explosionsmotoren besitzt dieser 
Stickstoffmotor grosse Vorzüge: er bedarf weder einer

Fig. 14.

Zündvorrichtung noch einer Kühlvorrichtung; das An
kurbeln fällt weg und eine fachmännische Wartung ist 
nicht erforderlich.

Die Temperaturverhältnisse des Motors bedürfen 
noch einer kurzen Erörterung. Bekanntlich kühlen sich 
komprimierte Gase bei ihrer Ausdehnung stark ab; so 
auch hier der als Betriebsstoff dienende komprimierte 
Stickstoff. Je grösser die Leistung des Motors, desto 
grösser natürlich der Verbrauch komprimierten Gases 
und um so stärker die Abkühlung. Die Feuchtigkeit der 
umgebenden Luft schlägt sich aussen am Motor als 
Reif nieder. An Motoren, die mit komprimierter Luft 
ohne Vorwärmung betrieben werden, kann die Ver

eisung so stark werden, dass die Auspuffkanäle sich 
verstopfen und der Motor zum Stillstand kommt. Dies 
tritt bei diesem Motor nicht ein. Im maschinentech
nischen Laboratorium der Königlichen Technischen 
Hochschule zu Charlottenburg ist der Motor stunden
lang mit seiner grössten Dauerleistung belastet wor
den; am Auspuff sank die Temperatur bis — 36°, aber 
eine Vereisung der Auspuffkanäle, die den Motor hätte 
zum Stillstand bringen können, trat nicht ein.

Die Konstruktion des Motors bietet an und für sich 
keine Neuheiten, da er im Prinzip genau wie eine 
Dampfmaschine gebaut ist. Neu ist der Betrieb dieser 
Maschine mit Stickstoff, und dies ist auch der Gegen
stand zweier der erwähnten Nitrogen-Gesellschaft er
teilten deutschen Reichspatente.

Einer der grössten Vorzüge des Motors vor den 
anderen Kleinmotoren ist die Harmlosigkeit des Be
triebsstoffs, der weder selbst brennbar ist, noch die 
Verbrennung oxydationsfähiger Stoffe, zum Beispiel des 
Schmieröls, einleiten oder unterhalten kann. W asser
stoff ist brennbar, komprimierte Luft oder in noch viel 
höherem Grade komprimierter Sauerstoff zersetzen das 
Schmieröl und führen Explosionen herbei. Aus diesem 
Grunde muss von den Ventilen der Bomben, die kom
primierte Luft oder Sauerstoff enthalten, Öl mit grösster 
Sorgfalt ferngehalten werden, nur Glyzerin darf Ver
wendung finden, dessen schmierfähige Eigenschaften 
mit denen guter Öle keinen Vergleich aushalten.

Vom Elektromotor abgesehen ist dieser Stickstoff
motor der Unfall- und betriebssicherste aller Klein
motoren; selbst der Elektromotor ist noch mit den ge
ringen Gefahren belastet, die der Umgang mit elek
trischem Strom bedingt. Die vorzüglichen Eigenschaf
ten des Stickstoffmotors würden ihm sofort eine un
geahnte Verbreitung sichern, wenn der Betriebsstoff 
überall billig und bequem zu beschaffen sein würde. 
Für die PS.-Stunde braucht der Motor für Fahrzeuge 
bei seinem hohen Nutzeffekt von etwa 86 %  nur zirka
3.5 bis 4 cbm Stickstoff, die bei einem Füllungsdruck 
von 20Ü Atmosphären immerhin noch einen Raum von
17.5 bis 20 Litern beanspruchen. Dieser hohe Druck 
wird vor Eintritt in den Motor mittels Reduktor auf 
einen konstanten Betriebsdruck von 5 bis 8 Atmosphä
ren herabgesetzt. Die bisher üblichen Flaschen haben 
nur einen Inhalt von 24 bis 40 Litern und lassen eine 
Verdichtung bis 125 Atmosphären zu, sie würden also 
nur den Betriebsstoff für etwa eine Pferdekraftstunde 
zu liefern imstande sein. Die Rheinische Metallwaren- 
und Maschinenfabrik (Ehrhardt) in Düsseldorf-Deren
dorf stellt aber nach einem besonderen Verfahren schon 
jetzt Flaschen her, die 250 bis 360 Liter Inhalt haben 
und eine Verdichtung des Stickstoffs bis auf 200 Atm. 
zulassen. Der Prüfdruck für diese Flaschen ist den 
gesetzlichen Bestimmungen entsprechend einundeinhalb 
mal so gross, also 300 Atm. Diese grössten Flaschen 
reichen mithin schon für eine Leistung von 18 bis 20 
PS.-Stunden aus. Das Gewicht einer solchen Flasche 
beträgt dabei nur rund 150 kg. Für stationäre Maschi
nen werden für die PS.-Stunde 8 bis 10 cbm Stickstoff 
verbraucht; ist der Aufstellungsort des Motors in der 
Nähe der Stickstoffanlage, sodass ihm der Betriebs
stoff durch Rohrleitungen zugeführt werden kann, so 
genügt in diesem Falle eine Verdichtung auf 6 bis 8 
Atm. Der Herstellungspreis stellt sich hierbei auf
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0,35 Pfg. für den cbm Stickstoff, einschliesslich der 
Kosten für Verdichtung auf 6 bis 8 Atm.

Vom Standpunkte der Unfallverhütung würde die 
möglichst grosse Verbreitung des Stickstoffmotors und 
der Ersatz der gefahrvollen Explosionsmotoren durch 
diesen Motor dankbar zu begrüssen sein. Aber die 
hohen Kosten des komprimierten Stickstoffs, wie er 
heute geliefert wird, bereiten der Verbreitung des Mo
tors grosse Hindernisse; unter den günstigsten Bedin
gungen müssen heute noch für einen cbm Stickstoff auf
125 Atm. komprimiert, also 8 Liter des komprimierten 
Gases, 60 Pfennige bezahlt werden, ein Preis, der unter 
weniger günstigen Verhältnissen bis auf 1,80 Mark 
steigt. Unter solchen Verhältnissen ist natürlich ein 
Wettbewerb des Stickstoffmotors mit anderen Klein
motoren vollständig ausgeschlossen, und jede Mühe, 
diesen Motor einzufiihren, müsste ergebnislos sein. 
Hier hat die Nitrogen-Gesellschaft aber schon Abhilfe 
geschaffen dadurch, dass sie ein neues, sehr interessan
tes, durch Patent geschütztes Verfahren ausgebildet und 
ausprobiert hat, nach welchem die Erzeugung eines auf 
200 Atm. komprimierten Kubikmeters Stickstoff etwa
1 Pfennig Selbstkosten verursacht und die Lieferung 
zum Preise von 2 bis 4 Pfennig ermöglicht wird. Die 
Erzeugung eines Kubikmeters Stickstoff von 1 Atm. und 
seine Verdichtung auf 8 Atm. verursacht, wie bereits 
erwähnt, etwa 0,35 Pfg. Herstellungskosten. Obgleich 
diese Herstellung des komprimierten Stickstoffs mit der 
Unfallverhütung nichts mehr unmittelbar zu tun hat, sei 
doch kurz auf dieses interessante Verfahren eingegan
gen, weil sonst die Möglichkeit dieser billigen Her
stellung bezweifelt und dadurch die Einführung des 
Stickstoffmotors, der hohen Betriebskosten wegen, als 
unmöglich angesehen werden könnte.

Nach diesem Verfahren wird der Stickstoff aus 
Verbrennungsgasen gewonnen. Eine Anlage, bestehend 
aus einem Kessel und einer 125-pferdigen Dampf
maschine liefert die erforderlichen Verbrennungsgase 
und die mechanische Kraft zur Verdichtung von 300 
cbm Stickstoff auf 200 Atm. per Stunde; als Neben
produkt werden 150 kg flüssige Kohlensäure gewonnen.

Diese Zahlen sind nicht Rechnungsergebnisse, son
dern Resultate des praktischen Betriebes und werden 
garantiert. Anderes Rohmaterial als das Heizmaterial 
und Speisewasser des Kessels wird ausser der ersten 
Einrichtung nicht gebraucht. Die Betriebskosten 
einer 125-pferdigen Dampfkraftanlage sind so bekannt, 
dass sich jedes Eingehen hierauf erübrigt. Nun zur 
Isolierung des Stickstoffs aus den Verbrennungsgasen.

Ein Exhaustor saugt die Verbrennungsgase aus dem 
Feuerraum ab und drückt sie nach erfolgter Reinigung 
in Retorten, die mit Kupfer und Kupferoxyd gefüllt sind. 
In die Retorten, die auf entsprechender Temperatur 
gehalten werden, werden gleichzeitig reduzierende 
Gase eingeführt; diese werden in einem kleinen Gene
rator erzeugt, ähnlich denjenigen, wie sie in den Saug

gasanlagen gebraucht werden. Hierdurch wird der in: 
den Heizgasen noch enthaltene Sauerstoff zur Bildung 
von Kohlensäure und W asser aufgebraucht. Das die 
Retorten verlassende Gasgemisch besteht aus Stickstoff, 
Kohlensäure und Wasserdampf. Letzterer wird kon
densiert und nur Stickstoff und Kohlensäure treten in 
den Absorber ein, der mit Pottaschenlauge berieselt 
wird, einer ziemlich konzentrierten wässrigen Lösung 
von einfach kohlensaurem Kali. Diese Lauge absor
biert Kohlensäure unter Bildung von doppeltkohlen
saurem Kali, und Stickstoff allein verlässt den Absorber, 
um durch eine Kompressionsmaschine auf den ge
wünschten Druck von 200 Atm. verdichtet und entweder 
auf Stahlflaschen oder an die Verbrauchsstellen weiter 
geleitet zu werden.

Eine Laugepumpe schafft die durch Kohlensäure 
angereicherte Lauge in ein geschlossenes Gefäss, den 
durch den Abdampf der Dampfmaschine auf etwa 90 
bis 100° C. erwärmten Laugenkocher. Bei dieser Tem
peratur wird die absorbierte Kohlensäure aus der Lauge 
wieder abgespalten; sie wird durch einen Kohlensäure
kompressor abgesaugt und durch Druck verflüssigt. Die 
den Laugenkocher verlassende Lauge wird gekühlt und 
wieder in den Absorber geschafft, wo sie von neuem: 
ihre kohlensäureabsorbierende Tätigkeit wieder auf
nimmt — ein ununterbrochener Kreislauf der Lauge.. 
Nach diesem Verfahren stellen sich die Kosten für die 
Gewinnung verdichteten Stickstoffs nicht höher, als 
diejenigen für verdichtete Luft, da die überschiessenden 
Unkosten durch die Verwertung der flüssigen Kohlen
säure gedeckt werden, deren Gestehungskosten etwa
5 Pfg. per 1 kg einschliesslich der Amortisation der 
hierfür in Betracht kommenden Anlage ausmachen, ein 
Preis, der erheblich niedriger ist, als die Selbstkosten 
nach den bisher üblichen Verfahren zur Herstellung 
flüssiger Kohlensäure.

Die Kosten für die Gewinnung von 1 cbm Stick
stoff und für dessen Verdichtung auf 200 Atm. betragen 
einschliesslich Amortisation der Anlage etwa 1 Pfg., 
vorausgesetzt eine etwa 125-pferdige Anlage in un
unterbrochenem Dauerbetriebe. Wenn der Lieferungs
preis einschl. Leihgebühr für die Flaschen auf etwa 
4 Pfg. festgesetzt wird, stellen sich die reinen Betriebs
kosten des Stickstoffmotors auf 12 bis 15 Pfg. für die 
effektive PS.-Stunde, mithin nicht höher als der Be
trieb eines Elektromotors, wenn die KW.-Stunde zu 
15 bis 20 Pfg. berechnet wird, und nicht unwesentlich 
niedriger als der Betrieb von Explosionsmotoren mit 
Benzin oder Spiritus.

Diese niedrigen Betriebskosten würden dem nahe
zu unfallsicheren und bisher unerreicht betriebssicheren' 
Stickstoffmotor eine ausgedehnte Verbreitung in der 
Kleinindustrie gewinnen; diese Verbreitung ist aber nur 
zu erwarten, wenn der Bezug komprimierten Stick
stoffs zu den erwähnten Preisen überall möglich ist. 
Im Interesse der Unfallverhütung würde es~ zu begrüssen' 
sein, wenn diese allgemeine Verbreitung erzielt würde.-
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Herstellungskosten und Kraftbedarf mechanischer 
Staubabsaugungsanlagen.
V on G ew erbeassessor D ipl.-Ing. Z a u n e r .

In den Fabriken und Arbeitsstätten ist die Staub
bildung und Staubverbreitung wohl eines der ältesten 
Übel, welches für die Gesundheit der arbeitenden Be
völkerung die nachteiligsten Folgen zeitigt. Es ist da
her auch erklärlich, wenn die Behörden dem Staub seit
her lebhaft entgegengetreten sind und von den Arbeit
gebern verlangen, dass sie Einrichtungen zur Beseiti
gung dieses Feindes treffen. Das beste Mittel für die
sen Zweck ist die Absaugung des Staubes an der Ent
stehungsstelle. Leider ist es nicht immer anzuwenden 
und muss man sich dann mit Anlagen begnügen, die 
auf dem Grundprinzip der Einführung reiner Luft an 
höchster Stelle des Arbeitsraumes unter einem gewissen 
Überdruck sowie der Abführung der Staubluft an tief
ster Stelle beruhen. Diese letzte Anordnung kann uns 
aber für die vorliegende Frage nicht interessieren, da 
ihre Ausführung und somit auch ihr Herstellungspreis 
andere Ergebnisse liefern. Es sollen nur die ,,S t a u b- 
a b s a u g u n g s a n l a g e n “ behandelt werden, bei 
welchen der Staub an der Entstehungsstelle durch ein 
entsprechend geformtes Mundstück mittels eines Ex
haustors in ein Rohrsystem gesaugt und am Ende ent
weder in einer Staubkammer, in einem Zyklon oder in 
einem Filter gefangen wird. Wir treffen diese Appa
rate in Gussputzereien, Schleifereien, Holzbearbeitungs
werkstätten, Spinnereien, Farbwerken, Zementfabriken, 
Gips-, Kalk- und Getreidemühlen u. a. m. an. Solange 
es sich nun um grosse Werke handelt, die mit grossen 
Kapitalien arbeiten, darf der Preis für Anschaffung 
und Betrieb von Staubabsaugungsanlagen keine Rolle 
spielen. Ganz anders aber bei kleinen Werkstätten. 
Hier muss die wirtschaftliche Lage des Kleinunter
nehmers in Rücksicht gezogen werden. Hier muss sich 
die Behörde die Frage vorlegen: „Kann der Besitzer 
das Geld für eine derartige Forderung aufbringen oder 
nicht?“ Zu diesem Zwecke wird es aber auch erfor
derlich sein, dass man die Herstellungskosten und den 
Kraftbedarf von Staubabsaugungsanlagen kennt. Um 
nun die erforderlichen Anhaltspunkte zu finden, hat das 
Königliche Polizei-Präsidium zu Berlin einige bewährte 
Firmen um entsprechende Unterlagen ersucht, die mir 
zur Bearbeitung übergeben wurden und die zu dem 
unten verzeichneten Resultate geführt haben. Diese 
Ergebnisse sind vom Königlichen Polizei-Präsidium zu 
Berlin den preussischen Gewerbeinspektionen mitge
teilt. Da nun aber sicher auch für die nichtpreussischen 
Gewerbeinspektionen sowie für sonst beteiligte Be
hörden dieses Hilfsmittel zur Vermeidung von Härten 
kleinen Unternehmern gegenüber von Wert sein kann, 
so sei es an dieser Stelle bekannt gegeben.

Für die Benutzung der Zusammenstellung ist fol
gendes zu bemerken. Unter Herstellungskosten ist der 
Preis der fertig verlegten Rohrleitungen, des Exhaustors 
und des Staub- und Abfallsammlers (Staubkammer, 
Zyklon, Filter) zu verstehen, während der Anschluss 
des Kraftmotors an die Exhaustorwelle nicht einge
rechnet ist. Bei gedrängter Aufstellung der Arbeits
maschinen, kurzen Rohrleitungen, bequemer Ablage- 
Tungsgelegenheit für den abgesaugten Staub usw., so

wie bei Verwendung einer Staubkammer oder eines 
Zyklons sind M i t t e l p r e i s e  anzunehmen. Stehen 
dagegen die Arbeitsmaschinen weit auseinander, sind 
lange und formenreiche Druck- und Saugrohrleitungen 
notwendig und muss infolge der Feinheit des Staubes 
ein Filter beschafft werden, so kann man bis an die 
H ö c h s t p r e i s e  herangehen. Die Angaben für den 
K r a f t b e d a r f  beziehen sich auf normale Anlagen 
und auf Verwendung von Staubkammern oder Zyklo
nen. Für ungünstige Anordnung sowie bei Filtern ist 
infolge der Vergrösserung der Widerstände noch ein 
gewisser Zuschlag zu machen.

Die mitgeteilten Zahlen können nur als Annähe
rungswerte angesehen werden, die für die Installations
firmen ohne Verbindlichkeit sind, doch dürften sie, wie 
auch Vergleiche mit ausgeführten Anlagen gezeigt ha
ben, ausreichen, um jederzeit die ungefähren Kosten 
und den Kraftbedarf mechanisch betriebener Staubab
saugungsanlagen zu ermitteln. Die Zusammenstellung 
bietet somit den in Frage kommenden Stellen die Mög
lichkeit, sich die Gewissheit zu verschaffen, dass die 
Kosten für die zu fordernde Absaugung nicht die 
Leistungsfähigkeit des Unternehmers übersteigt.

Z u s a m m e n s t e l l u n g ,  d e r  H e r s t e l l u n g s 
k o s t e n  u n d  d e s  K r a f t b e d a r f s  m e c h a 
n i s c h  b e t r i e b e n e r  S t a u b a b s a u g u n g s 

a n l a g e n .
Anschlüsse Mittelpreis Höchstpreis Kraftbedarf

(für. Staubkammer 
oder Zyklon.)

1 250 Mk. 480 Mk. 0,5 PS.
2 400 „ 820 „ 1,0 „
3 570 „ 1120 „ 1,5 „
4 730 „ 1400 „ 1,95 „
5 890 „ 1680 „ 2,4 „
6 1044 „ 1930 „ 2,9 „
7 1200 „ 2180 „ 3,4 „
8 1360 „ 2430 „ 3,8 „
9 1500 „ 2665 „ 4,2 „

10 1650 „ 2900 „ 4,7 „
11 1780 „ 3100 „ 5,0 „
12 1920 „ 3300 „ 5,5 „
13 2060 „ 3530 „ 5,9 „
14 2180 „ 3710 „ 6,3 „
15 2325 3930 „ 6,7 „
16 2460 „ 4150 „ 7,1 „
17 2575 „ 4280 „ 7.4 „
18 2700 „ 4400 „ 7,8 „
19 2800 „ 4550 „ 8,1 „
?0 2920 „ 4700 „ 8,4 „
21 3050 „ 4830 „ 8,8 ,.
22 3170 „ 4960 „ 9,2 „
23 3260 „ 5100 „ 9,5 ,',
24 3360 „ 5250 „ 9,8 „
25 3480 „ 5350 „ 10,0 „
26 3580 „ 5450 „ 10,4 „
27 3700 „ 5550 „ 10,7 „
28 3800 „ 5650 „ 1 1 ,0  „
29 3920 „ 5770 „ 11,2 „
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Anschlüsse Mittelpreis Höchstpreis Kraftbedarf
(für Staubkammer

30 4020 Mk. 5880 Mk.
oder Z yk lon)
11,4 ' PS.

31 4120 „ 5980 „ 11,7 „
32 4220 „ 6080 „ 12,0 „
33 4320 „ 6186 „ 12,3 „
34 4420 „ 6280 „ 12,6 „
35 4500 „ 6380 „ 13,0 „

100 10 000 Mk. — 35,0 PS.

6ewcrbmclttlld>e etitsclKidungen.
Erfindung der Angestellten, Besserstellung der W erk

ln ister und tieliilfen gegenüber den Akademikern.
Ein in einer Rollädenfabrik mit 32 Mark Wochen

lohn angestellter Vorarbeiter hatte für sich zwei Ge
brauchsmuster in die Musterrolle eintragen lassen, die 
Bestandteile von Rolläden betrafen. Die Firma, bei der 
der Gehilfe angestellt war, verlangte die Übertragung 
des Musterrechtes auf sie, mit der Behauptung, der Be
klagte habe die beiden Gebrauchsmuster erfunden, 
während er in ihrer Fabrik als Gehilfe angestellt ge
wesen war, und demgemäss gehöre ihr auch die Erfin
dung. — Der andere wandte ein, er sei als gewöhnlicher 
Gehilfe bei der klagenden Firma angestellt gewesen, die 
Erfindungen fielen daher nicht in den Kreis der Ar
beiten, die ihm in dieser Stellung obgelegen hätten. 
Im übrigen habe er die Erfindung auch erst n a c h s e i -  
n e m  A u s t r i t t  aus dem Dienste bei der klagenden 
Firma gemacht. — Das Oberlandesgericht München, 
das endgültig über den Fall zu entscheiden hatte, hat 
den Anspruch der klagenden Firma a b g e w i e s e n .  
An und für sich, so heisst es in den Urteilsgründen, hat 
das Anstellungsverhältnis auf die Frage, wem das Recht 
an einer Erfindung zusteht, keinen Einfluss; dem Erfin
der werden seine Rechte durch das Anstellungsverhält
nis nicht entzogen. Die Erfindung gehört also dem 
A n g e s t e l l t e n ,  es müsste denn das Recht des Ar
beitgebers ausdrücklich durch einen Dienstvertrag oder 
durch einen besonderen Vertrag begründet, oder, wie 
aus dem Dienstverhältnis zu folgern, stillschweigend 
vereinbart sein. Anhaltspunkte für das Vorliegen einer 
solchen stillschweigenden Vereinbarung können sich 
aus der Stellung des Arbeiters und der Art seiner Be
schäftigung und insbesondere aus der Höhe seines Ge
haltes ergeben. Hiernach ist nicht entscheidend, ob in 
dem Angestellten infolge seiner Tätigkeit der Erfin
dungsgedanke entsteht, sondern ob er z u f o l g e  d e s  
D i e n s t v e r t r a g e s  v e r p f l i c h t e t  w a r ,  a u f  
E r f i n d u n g e n  d e r  f r a g  1. A r t  b e d a c h t  z u  
s e i n .  D a s  w i r d  r e g e l m ä s s i g  a n z u n e h m e n  
s e i n  f ü r  I n g e n i e u r e ,  d i e  i n  e i n e m  K o n 
s t  r u k t i o n s b u r e a u , C h e m i k e r ,  d i e  i n 
e i n e m  V e r s u c h s l a b o r a t o r i u m  b e s c h ä f -  
t i g t s i n d u n d d e r g l .  Von anderen, technisch ge
bildeten Arbeitern dagegen wird man zwar, wenn sie 
eine leitende Stellung haben, verlangen können, dass 
sie sich über die neuesten Erfindungen und Einrich
tungen des Betriebes auf dem laufenden halten und sie 
im Interesse des Betriebes zur Anwendung bringen. D a
mit ist aber noch nicht gesagt, dass sie vertraglich ver
pflichtet sind, auf Verbesserung der Fabrikations

methoden durch selbständige Erfindungen bedacht zu 
sein. — Geht man von diesen Erwägungen aus, so- wird 
man nicht sagen können, dass der zwischen den Par
teien abgeschlossene Dienstvertrag ein stillschweigen
des Übereinkommen des Inhaltes enthalte, dass die von 
dem Beklagten hinsichtlich der Herstellung oder Zu
sammensetzung von Rolläden etwa gemachten Erfin
dungen der klagenden Firma zustehen. Denn es ist 
ohne weiteres klar, dass die Tätigkeit eines Gesellen 
mit 32 Mark Wochenlohn — wenn er auch als Vorarbei
ter beschäftigt ist — den Angestellten nimmermehr ver
pflichten kann, auf Verbesserungen der Fabrikations
methode bedacht zu sein.

(Entscheidung des Oberlandesger. München vom
21. Juni 1909.)

Das Recht des Arbeitgebers zur Zurückbehaltung 
von Lohnbeträgen.

Eine Frau, die in einem Fabrikbetriebe tätig war, 
hatte sich in dieser Stellung Veruntreuungen im Betrage 
von etwa 170 Mark zuschulden kommen lassen. Als 
sie ihre Straftaten entdeckt sah, verliess sie ihre Stel
lung und übertrug ihre Forderung gegen den Fabrikan
ten aus verdientem Lohn ihrem Schwiegersohn, der nun 
im Wege der Klage gegen den Industriellen vorging. — 
Der Beklagte wandte ein, der Kläger habe nichts zu 
fordern, da er mit einer Gegenforderung, die ihm aus 
den von der Schwiegermutter des Klägers begangenen 
Veruntreuungen zustehe, aufrechne. Der andere be
hauptete zwar, diese Veruntreuungen gingen ihn gar 
nichts an, er klage doch nur den ihm abgetretenen Lohn
anspruch ein, und er, der Kläger, habe doch keine Ver
untreuung gegen den Beklagten begangen. — Indessen 
hat das Landgericht Giessen die Klage a b g e w i e s e n .  
Nach § 404 des Bürgerl. Gesetzb., so entschied das Ge
richt, kann der Schuldner dem n e u e n  Gläubiger die 
Einwendungen entgegensetzen, die zur Zeit der Abtre
tung der Forderung gegen den bisherigen Gläubiger 
begründet waren. — Danach ist die Behauptung des 
Klägers nicht gerechtfertigt. Seine Forderung und die 
Gegenforderung des Beklagten beruhen auf demselben 
rechtlichen Verhältnis, nämlich dem Dienstverhältnis, 
das zwischen der Schwiegermutter des Klägers und dem 
Fabrikanten bestand. Der Beklagte ist daher berech
tigt, gemäss § 273 des Bürgerl. Gesetzb. sein Zurück
behaltungsrecht auszuüben. Nun ist zwar bekanntlich 
von vielen Rechtslehrern behauptet worden, dass ge
genüber einer nicht pfändbaren und nicht aufrechen
baren Lohnforderung auch das Zurückbehaltungsrecht 
nicht geltend gemacht werden könne; im vorliegenden 
Falle jedoch braucht zu dieser Frage nicht allgemein 
Stellung genommen zu werden, weil es sich hier bei 
der Gegenforderung des Beklagten um die Geltend
machung eines Erstazanspruchs fiir v o r s ä t z l i c h  
z u g e f ü g t e n  S c h a d e n  handelt und für solche 
Fälle die Einrede des Zurückbehaltungsrechtes jeden
falls gegeben ist. Denn es wäre von dem Kläger arg
listig gehandelt, Lohn zu fordern, wo er vorsätzlich zu
gefügten Schaden zu ersetzen hat, er also das, was er 
fordert, sogleich wieder zurückgeben müsste. — Aus 
diesem Grunde war die Klage nicht gerechtfertigt.

(Entscheidung des Landger. Giessen vom 17. März 
1910.)
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Schädigung eines Industriellen durch eine Bahiianlage.

An der Holzbearbeitungsanlage eines Industriellen 
vorbei sollte eine Keinbahn gelegt werden, zu der der 
Bauherr derselben, ein Landkreis, die landespolizei
liche Genehmigung erhalten hatte. Die Versicherungs
gesellschaft, bei welcher der in Frage kommende Fa
brikant gegen Feuer versichert war, machte daraufhin 
die Fortsetzung der Versicherung von der Erfüllung ge
wisser Bedingungen abhängig, doch waren alle infolge
dessen von dem Industriellen bei dem Kreise bezw. bei 
der Landespolizeibehörde gemachten Vorstellungen we
gen Erfüllung dieser Bedingungen, die in der Hauptsache 
lediglich von dem Bauherrn der Eisenbahn vorgenom
men werden konnten, vergebens. Die Versicherungs
gesellschaft hob demgemäss ihren Versicherungsvertrag 
auf, und da jede andere Feuerversicherungsgesellschaft, 
an die sich der Industrielle wandte, etwa dieselben Be
dingungen stellte, so blieb ihm nichts weiter übrig, als 
dass er seinen Lagerplatz 15 m von der Bahngrenze 
zurückrückte, zu welchem Zweck er einen neuen Lager
platz erwerben musste, und dass er fernerhin die von 
der Gesellschaft verlangten kostspieligen Schutzbauten 
und Schutzanlagen a u f  s e i n e  K o s t e n  zur Aus
führung brachte. Da er jedoch der Meinung war, dass 
der Eisenbahnunternehmer ihm alle Kosten und allen 
Schaden zu erstatten habe, so strengte er gegen den 
Kreis eine Klage auf Ersatz allen ihm entstandenen 
Schadens an. —

Während das Landgericht den Anspruch für be
rechtigt erklärte, hatte das Oberlandesgericht die Klage 
abgewiesen, mit der Begründung, es sei nicht mit 
Sicherheit vorauszusehen, dass der Bestand oder die 
Benutzung der Eisenbahnanlage ohne die erwähnten 
Vorkehrungen eine unzulässige Einwirkung auf das 
fragl. Grundstück zur Folge haben würden, und weil 
der Nachweis nicht geführt sei, dass Kohlenstückchen 
und dergl. in zündungsfähigem Zustande aus den Loko
motiven des Beklagten auf jenes Grundstück gelangt 
seien. —■
' Zu einer a n d e r e n  A n s c h a u u n g  gelangte je
doch das R e i c h s g e r i c h t .  Allerdings, so heisst es 
in den Gründen, kann nach § 906 des Bürgerl. Gesetzb. 
der Eigentümer die Zuführung von Rauch, Russ usw. 
nicht verbieten, als dadurch die Benutzung seines 
Grundstückes nur unwesentlich beeinträchtigt wird. In
dessen bezeichnet diese Bestimmung eine Ausnahme, 
deren Voraussetzung d e r  G e g n e r  z u  b e w e i s e n  
h a t .  Es ist daher nicht zu billigen, wenn die Vor
instanz von dem klagenden Fabrikanten den Beweis 
fordert, dass Kohlenstückchen usw. in zündungsfähigem 
Zustande auf das Grundstück des Klägers gelangt sind.
— Weiterhin vertritt der Vorderrichter auch in d e r Be
ziehung die Beweislast unrichtig, wenn er von dem 
Kläger verlangt, er solle dartun, dass sich mit Sicherheit 
voraussehen lasse, es würden von den Lokomotiven 
ausgeworfene Schlacken eine Inbrandsetzung auf sei
nem Grundstück verursachen oder aus ihnen Funken in 
zündungsfälligem Zustande auf sein Grundstück ge
langen. Vielmehr braucht der Industrielle nur zu be
weisen, dass die Bahnanlage des Beklagten eine solche 
ist, dass ihre Benutzung Einwirkungen auf sein Grund
stück insbesondere durch Funkenflug zur Folge hat. 
Sache des Beklagten ist es dann, den Beweis dafür zu 
erbringen, dass es sich um Einwirkungen handle, die

nach § 906 des Bürgerl. Gesetzb. geduldet werden müs
sen, insbesondere der Beweis dafür, dass die auf das 
Grundstück des Klägers gelangenden Funken nicht zün
dungsfähig sind. —

Aus diesem Grunde war das dem Kläger ungün
stige Urteil der Vorinstanz a u f z u h e b e n  und die 
Sache an das Oberlandesgericht zurückzuverweisen. 

(Entscheidg. d. Reichsger. vom 3. November 1909.)

Kleine Iflitteilungen.
Charles Porter.

ln seinem fünfundachtzigsten Jahr verstarb un
längst zu New York ein Pionier der Technik, Charles 
Porter, welcher Name in Deutschland besonders durch 
den Porter-Allanschen Regulator populär geworden ist. 
Er war ursprünglich Rechtsanwalt und gelangte in die 
Technik auf eine fast romantische Weise, wie man das 
in seinen vor zwei Jahren erschienenen interessanten 
Lebenserinnerungen („Engineering Reminiscenses“ ) 
nachlesen kann. Ein Klient hatte ihn veranlasst, sich 
an der Unternehmung einer Steinbehaumaschine zu be
teiligen; diese bewährte sich nicht und Porter verlor 
sein gesamtes kleines Kapital, nachdem er auf Grund 
der Spekulation seine Profession bereits aufgegeben 
hatte. Bei der Liquidation fiel Porter die Modell
maschine als Eigentum zu; aber statt sie als altes Eisen 
zu verkaufen, studierte er sie, bis ihm Ideen kamen, 
wie man sie zum Funktionieren bringen könne, worauf 
er die Änderungen nach und nach ausführen Hess, bis 
endlich wirklich der Erfolg da war. Die Maschine hatte 
auch vorher schon eigentlich ganz gut gearbeitet, nur 
brach kurz vor Vollendung jedesmal der Quader entzwei! 
Diesem Übel wurde also abgeholfen, und Porter bekam 
bald Absatz für seine Maschine. Die erforderlich ge
wesenen Arbeiten hatten ihn aber zum praktischen Ma
schinenbauer gemacht, wozu das starke Talent natürlich 
schon in ihm steckte. Die Maschine bedurfte eines 
sehr gleichmässigen Antriebes, wie er mit den dama
ligen langsam laufenden Dampfmaschinen und zumal 
mit deren langstieligen Schwungkugelregulatoren nur 
schwierig zu erhalten war. Dies brachte Porter auf die 
Idee, einen empfindlicheren Regulator zu konstruieren, 
den er dann mit dem bekannten Erfolg auf den Markt 
brachte. Der Umstand, dass dieser Regler zur Wirk
samkeit raschen Umlaufs bedarf, führte Porter dazu, 
ein neues Prinzip in den Dampfmaschinenbau einzu
führen, und so wurde er der Vater der Schnellauf- 
maschinen und kann sogar angesehen werden als der 
Stammvater unserer heutigen Motoren mit den hohen 
Tourenzahlen und den geringen Gewichten, indem er 
als der erste bestrebt war, immer mehr und mehr das 
Maschinengewicht pro Krafteinheit herabzudrücken. 
Porter gelangte dann nach England in den Dienst des 
„grossen“ Whitworth und später in die Schweiz in den 
Sulzers, und man erfährt von ihm über beide Etablisse
ments manche merkwürdige Einzelheiten. Nicht vielen 
dürfte z. B. bekannt sein, dass die lange Zeit so ver
breitete Sulzersche Steuerung in Wirklichkeit von Por
ter erfunden und ausgebildet worden ist. Überhaupt 
hatte Porter mit seinen Verbindungen viel Unglück und 
sah sein Vertrauen oft bitter getäuscht. Andererseits



20 S O Z I A L - T E C H N I K 1. H eft

konnte er sich nicht über Mangel an Anerkennung und 
Ehrung seitens der Berufsgenossen beklagen. Unter 
anderm wurde ihm die Medaille verliehen, welche die 
vier grössten technischen Vereine Amerikas vereinigt 
erteilen, und die ausser ihm nur Lord Kelvin (Professor 
Thomson), Graham Bell, Westinghouse und Edison er
halten haben. B. E.

Internationale Hygiene-Ausstellung Dresden 1911.

Die Ausstellung erhält eine besondere Gruppe für 
„Arbeiterschutz und Arbeiterwohlfahrt“ , deren Aus
schuss aus Vertretern der Industrie und Wissenschaft 
besteht.

In dieser Gruppe sollen Darstellungen der A r 
b e i t e r v e r s i c h e r u n g  (Tabellen, Tafeln, Lite
ratur), der A r b e i t e r w o h l f a h r t  (Modelle, Bilder 
und dergleichen) und der U n f a l l v e r h ü t u n g  
(Bilder und Literatur) vorgeführt werden. Die Deutsche 
Arbeiterversicherung wird nach den in letzter Zeit 
stattgehabten Verhandlungen von den Berufsgenossen
schaften, Versicherungsanstalten und Krankenkassen 
als besondere Sonderausstellung vorgeführt werden.

Ausser dieser Darstellung sind aber bisher nur 
wenig Anmeldungen erfolgt, und es wäre erwünscht, 
wenn eine grössere Beteiligung insbesondere auf dem 
Gebiete der Arbeiterunfallverhütung und Arbeiterwohl
fahrt erwirkt würde.

In den Kreisen d e r  L e s e r  u n d  F r e u n d e  
d e r  „S o z i a 1 - T e c h n i k“ finden sich sicherlich 
eine Reihe von Interessenten, welchen die Bekanntgabe 
dieser Verhältnisse Anregung geben wird, ihrerseits ta t
kräftig an der Vervollständigung dieser Gruppe mit
zuwirken und selbst geeignete Ausstellungsobjekte an
zumelden. Hinsichtlich der Ausstellungsgebühren sei 
hierzu folgendes bemerkt:

Sofern es sich um Gegenstände handelt, durch 
welche der Aussteller kein geschäftliches Interesse ver
folgt, ist keine Platzmiete für Raumbedarf in der wissen
schaftlichen Abteilung zu zahlen.

Ausser dieser Abteilung wird aber auch noch eine 
i n d u s t r i e l l e  A b t e i l u n g  f ü r  U n f a l l v e r 
h ü t u n g  eingerichtet. Auch für die Beschickung die
ser Ausstellungsgruppe ist eine- Vermehrung der Aus
stellungsgegenstände erwünscht. K o l b e .

Unlauterer Wettbewerb.

Die Mitteilungen des Schutzverbandes für deutsche 
Qualitätsarbeit (Kommission zur Herausgabe des deut
schen Materialbuches) erscheinen vom 1. Januar 1911 
an regelmässig monatlich unter dem Titel „Unlauterer 
Wettbewerb“ (Redaktion: Dr. Heinrich Pudor, Leipzig, 
Schönbachstrasse 44). Das Blatt richtet sich im allge
meinen wider den Individual- und Klassenegoismus zu
gunsten der Gemeinsamkeitsinteressen in Familie, Volk 
und Staat, es richtet sich im besonderen g e g e n  
P r e i s u n t e r b i e t u n g ,  A u s v e r k a u f s u n w e 
s e n ,  S u r r o g a t s c h w i n d e l  und tritt ein f ü r  
A u f r i c h t i g k e i t  und G e w i s s e n h a f t i g k e i t  
i n  P r o d u k t i o n  u n d  H a n d e l .

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum der Ü berschrift ist der Tag der 

Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung  
gibt den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.
28. 11. 10.

Dampfkessel-Wasserstandsregler mit durch einen 
Schwimmer gesteuertem Speiseventil. — Heinrich Gah- 
ler, Erfurt. Bismarckstrasse 3. — 13 b. G. 31 369 — 
30. 3. 10.

Maschine zum Bearbeiten von Häuten, Fellen und 
Leder, bei der das Werkstück während seiner Bearbei
tung durch die Werkzeuge von einer Klemmvorrichtung 
festgehalten und von letzterer aus nach seinem Rand 
hin bearbeitet wird. — Hans Ohaus, Ludwigshafen
a. Rh., Wredestrasse 4. — 28 b. O. 7063 — 8. 6. 10.

Fangvorrichtung mit zwangläufig mit der Königs
stange verbundenen Fangklauen. — Friedrich Richard 
Richter, Bockwa b. Zwickau i .S. —• 35 a. R. 26 654 
— 11. 7. 08.

Schutz und Nachstopfvorrichtung für Fleischzer
kleinerungsmaschinen mit einem die Zuführungsöffnung 
in bestimmter Höhe überdeckenden Schutzteller. •— Jo
hannes Mink, Leipzig, Lössnigerstrasse 67. — 66 b. 
M. 41 067 — 22. 4. 10.

L 12. 10.
Staubabsaugevorrichtung. — Gebr. Schmal & Co., 

Frankfurt a. M. — 8 e. Sch. 36 205 — 29. 7. 10.
Sicherheitsfüllung zwischen den Messern von Holz

fräsemaschinen. — Ernst Bienz, Esslingen a. N. — 38 e.
B. 54 977 — 22. 7. 09.

Vorrichtung zum Verriegeln von Deckeln für in 
einem Gehäuse umlaufende Maschinenteile, wie Zen
trifugen und dergl. — Carl J. Sinning, Hannover, Oster
strasse 55. — 47 a. S. 31 003 — 5. 3. 10.

Durchsichtige Schutzwand für Flugzeuge, Auto
mobile und andere Fahrzeuge und für Schutzbrillen. — 
Max Mannesmann, Remscheid-Bliedinghausen. — 77 h. 
M. 39 354 — 21. 10. 09.

5. 12. 10.
Verfahren und Einrichtung zum luftfreien Einbrin

gen von Arbeitsgut in mit feuergefährlichen Flüssigkei
ten und unter einem nicht oxydierenden Schutzgase ar
beitende Gefässe. — Maschinenbau-Gesellschaft Mar
tini &  Hüneke m. b. H., Berlin. — 12 f. M. 40 160 — 
20. 1. 10.

Ausrückvorrichtung mit Bremsung der Ausrück
muffe von Reibungskupplungen. — August Schiffers, 
Aachen, Eilfschornsteinstrasse 15. — 47 c. Sch. 31 670
— 21. 12. 08.

Massen-Schleif- und Poliermaschine für Wagen
schneiden und Schneiden-Pfannen. — Rieh. Schulze, 
Leipzig, Moltkestrasse 74. -—• 67 a. Sch. 33 178 —
1. 7. 09.

8. 12. IQ.
Verschiebevorrichtung für Walzwerke. J— Wilhelm 

Spliethoff, Mülheim - Ruhr. — 7 a. S. 28 066 — 21. 
12. 08.

Niederhaltevorrichtung für Scheren und ähnliche 
Werkzeugmaschinen. — Carl Rohling, Gera-Unterm
haus. — 49 b. R. 31 559 — 10. 9. 10.

Regelungsvorrichtung für die Saugvorrichtung von
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Entstäubungsanlagen, die insbesondere zum Entstäu
ben von Krempeln dienen. — Societe Lambert fröres, 
Levallois-Perret, u. Alphonse Papin, Paris. — 76 b. 
L. 28 115 — 22. 5. 09.

Stempelhaltung insbesondere für Drehtischpressen.
—  Firma F. Komnick, Elbing. — 80 a. K. 43 279 — 
8. 1. 10.

12. 13. 10.

Desinfektionsverfahren. — Chemische Fabrik La
denburg, G. m. b. H., Ladenburg, Baden. — 30 i. C. 
17 975 — 24. 5. 09.

Festspannvorrichtung für das Werkstück an Hobel
bänken und dergl., welche aus einem das Greifstück 
bewegenden Exzenterhebel oder dergl. besteht und in 
der Spannvorrichtung längs einer Führungsschiene oder 
dergl. verschieb- und feststellbar ist. — Karl Magnus 
Otto Nordenswan, Abo, Finnland. — 38 e. N. 11282
— 12. 2 . 10.

Schutzvorrichtung für vierkantige Hobelwellen an 
Abrichtemaschinen. — Ernst Schreibke, Hannover, 
Stiftstrasse 14. — 38 e. Sch. 35 760 — 31. 5. 10.

Einrichtung zum Abzapfen von feuergefährlichen 
Flüssigkeiten aus tief gelagerten Behältern mittels Pum
pen. — Paul Breddin, Cöln a. Rh., Hohepforte 12. — 
81 e. B. 54 834 — 9. 7. 09.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekann t g em ach t im R eichsanzeiger.

28. II. 10.
Vorrichtung zum Auffangen von Bohrmehl in 

trockenem Zustande, beim Gesteinbohren in Berg
werken und Steinbrüchen. ■— Hermann Schwarz G. m. 
b. H., Essen a. Ruhr. -— 5 b. 442 165.

Zentraldeckelverschluss-Vorrichtung für Dampf- 
gefässe. — Ernst Gessner, Aue i. S. — 8 b. 441 570.

W asserstandsglas mit Flansch. —• Karl Hermann, 
Cöln-Ehrenfeld, Venloerstrasse 9. — 13 c. 441 549.

Drehtisch mit magnetischer Auflageplatte für mag
netisches Aufheben von Eisenspänen. -— Maschinen
fabrik und Mühlenbauanstalt G. Luther, Akt.-Ges., 
Braunschweig. — 18 a. 442 278.

Schutzvorrichtung für Transmissionswellen und 
dergl. ■— Carl Filling, Schalksiuühle i. W. — 47 a.
442 009.

Schleifstein-Untergestell mit Tritthebeln und Sitz 
für den Arbeiter. — Carl Dippel, Biebrich a. Rh. — 
67 a. 441 538.

5. 12. 10.
Fangvorrichtung für auf geneigter Erde bewegte 

Förderwagen. — Willy Vollmer, Berlin, Chausseestr. 13.
— 20 f. 442 821.

Hubbegrenzungsvorrichtung für elektrisch betrie
bene Hebezeuge mit doppelter Kupplung. —- A. Bol- 
zani, Grunewald b. Berlin. — 35 a. 442 782.

Schutz- und Arbeitsgerüst für Bauhandwerker. — 
Karl Kreutzer, Düsseldorf, Gerresheimerstrasse 16. — 
37 e. 442 483.

Verstellbarer Gerüstträger mit selbsttätiger Spann
vorrichtung, Kettensicherung, Laufdielensicherung und 
Geländer. — Paul Wolf, Stuttgart. Kolbstrasse 4 B. — 
37 e. 443 094.

Selbsttätig wirkende Ausschaltevorrichtung an

Häckselmaschinen zum Hemmen des Futtervorschubes.
— Franz Bocian, Bentschen. — 45 e. 442 977.

Messerführung für Strohschneider. — Schomacker 
&  Zumbült, Beckum i. W. — 45 e. 443 100.

Schutzvorrichtung für Pressen und Stanzen. —- 
Mathias Peters, Düsseldorf, Fischerstrasse 17. — 47 a. 
442 852.

Gesichtsmaske aus Asbest zum Schutze gegen 
strahlende Hitze, mit zurückklappbarer Asbestmaske.
— Mathias Eschweiler, Euskirchen, Rhld. — 61 a.
442 574. ,

Vorrichtung zum Registrieren des Grubengasge
halts der Luft mittels Seelenzelle und Wetterlampe. — 
Heinrich Freise, Bochum, Berggate 2. — 74 b. 442 576 
bis 442 578.

12. 12. 10.
Sicherheitsvorrichtung für Mangeln. — Hartung, 

Kuhn & Cie., Maschinenfabrik Akt.-Ges., Düsseldorf.
— 8 d. 443 808.

Saugschlitz - Abdeckvorrichtung für Absauge- 
maschinen und dergl., bei welcher tastenförmige, der 
wechselnden Warenbreite entsprechend verschiebbare 
Abdeckstücke den nicht von der Ware bedeckten Saug
schlitz schliessen. — Fa. Fr. Gebauer, Berlin. — 8 c.
443 471.

Wasserstandskopf mit Selbstschluss. — J. G. 
Schwietzke, G. m. b. H., Düsseldorf-Mörsenbroich. — 
13 c. 443 618.

Elektrische Lampe mit Sicherung gegen das Ent
zünden brennbarer Gase. — Electric-Export-Werke 
G. m. b. H., Berlin. — 21 f. 443 195-,

Vorrichtung zur Verhütung des Funkenwerfens und 
zum Ableiten des Rauchs bei Lokomotiven, Lokomo
bilen und dergl. — Richard Palme, Cöln-Deutz, Esser
strasse 5. — 24 g. 443 266.

Fahrbare Fassaden-Gerüstleiter. — Carl Solbach, 
Düsseldorf, Derendorferstrasse 85. — 37 e. 443 289.

Einrichtung zur selbsttätigen Spanabfuhr an kom
binierten Abricht- und Dicktenhobelmaschinen, mit auf 
der Messerwelle sitzendem Gebläse. — A. Langbein, 
Stuttgart-Wangen. — 38 b. 443 118 und 443119.

Messerkopf mit festen Deckeln. — Julius Höptner 
& Co., Berlin. — 38 e. 443 447.

Sicherheitsvorrichtung für Schläger zum Öffnen 
oder Zertrümmern von Glastuben in Hohlkörpern. — 
Metallgiesserei, Spritzen- u. Pumpenfabrik J. N. Metz- 
ner, Würzburg. — 61 a. 443 173.

Arretierungs-Vorrichtung an Zentrifugen-Schutz- 
deckeln. — E. Fischer &  Co., Chemnitz. — 82 b.
443 274.

Erteilte Patente.
47 c. 228 108. A u s r ü c k -  u n d  B r e m s v o r 

r i c h t u n g  f ü r  K u p p l u n g e n  a n  G ö p e l 
w e r k e n .  A u g u s t  J ö r d e n  i n E m s b ü r e n
b. L e s c h e d e ,  H a n n o v e r .

Die neue Vorrichtung, die sowohl bei Klauen- als 
auch bei Reibungskupplungen anwendbar ist, dient da
zu, die Arbeitsmaschine schnellstens stillzusetzen. Bei 
der in Figur 15 dargestellten Ausftihrungsform ist sie 
bei einer Klauenkupplung angewendet, deren eine Hälfte 
ein Kreuzgelenk besitzt und lose auf der Welle be
festigt ist, während die andere Hälfte durch einen Fe
derkeil auf der Welle verschiebbar angebracht ist. Die
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Vorrichtung selbst besteht aus einer mit dem Maschinen
gestell verschraubten Lagerplatte, an welcher der Aus
rückhebel g schwenkbar angelagert ist. Dieser Hebel 
hat zwei Zapfen h, die in eine Ringnut der letzten 
Kupplungshälfte eingreifen. Auf der Platte ist ausser - 
dem ein klinkenartiger Hebel i angeordnet, dessen Nase 
k sich hinter den Ausrückhebel legt und diesen vom 
Lager abzudrücken sucht. Andererseits ist auf der

Fig.

Lagerplatte eine Feder 1 befestigt, die sich vor den 
Ausrückhebel legt und das Bestreben hat, den Hebel 
gegen den Lagerbock, also in die Ausrückstellung zu 
drücken. Der Hebel i ist mit einer Bremsbacke ausge
stattet, die auf die äussere Schale der Kupplungshälfte 
wirkt. Läuft die Maschine, so liegt die Nase des He
bels i hinter dem Ausrückhebel und hält ihn und da
durch die Kupplung in dieser Stellung fest. Soll nun 
die Kupplung ausgerückt werden, so wird das freie 
Ende des Hebels mittels der Hand oder durch einen 
Fusstritt heruntergezogen. Die zurücktretende Nase k 
gibt den Ausrückhebel frei, der darauf durch die Kraft 
der Feder 1 gegen die Lagerplatte gedrückt wird. Durch 
den Ausrückhebel wird dann die verschiebbare Kupp
lungshälfte zurückgezogen und damit die Kraftzufuhr 
zur Arbeitsmaschine unterbrochen. Beim Niederziehen 
des Hebels wird aber auch gleichzeitig die Bremsbacke 
auf die Scheibe der einen Kupplungshälfte gedrückt 
und dadurch die Arbeitsmaschine schnell gebremst.

G.

Kl. 47 a. 227 058. S c h u t z v o r r i c h t u n g  f ü r  
F ü l l s c h i e b e r  a n  P r e s s e n  u n d  a n d e r e n  
M a s c h i n e n .  M a s c h i n e n f a b r i k  H. E d -  
d e l b ü t t e l  i n H a r b u r g  a. d. E l b e .

Bei den bekannten Füllschiebern an Pressen und 
ähnlichen Vorrichtungen, welche durch Kraftantrieb 
bewegt werden, wird das zu pressende Gut im allge
meinen in einen festen Behälter eingefüllt, aus welchem 
es in die Presse gelangt. Da es hierbei oft nicht zu

vermeiden ist, dass ein fester Gegenstand, gegebenen
falls die Hand des Arbeiters,, zwischen die vordere 
Kante des Schiebers und diejenige der Presse gelangt,, 
so sind Beschädigungen des Arbeiters schwer zu ver
hüten. Die vorliegende Schutzvorrichtung beseitigt 
diesen Nachteil.

Wie die in Figur 16 dargestellte Ausführungsform. 
zeigt, besitzt der auf einem Tisch gleitende Füllschie-

i 5-

ber an seiner Vorderkante eine um einen Zapfen dreh
bare Wand d. welche durch Federn in ihrer Betrieb
stellung gehalten wird und an der gefährdeten oder ge
fährdenden Stelle mit einem Schutzpuffer f aus Filz oder

dergl. versehen ist. An dieser Wand ist ein Anschlag 
g angeordnet, welcher bei der Rückdrehung der W and: 
einen Hebel h bewegt, der unter Vermittlung geeigneter 
Verbindungsglieder die Antriebsvorrichtung i derart be
einflusst, dass der Schieber zum Stillstand kommt. Der 
Füllschieber wird von einem Ausgabebehälter gespeist 
und bringt das Pressgut in den über den zu füllenden 
Behälter angeordneten Füllrumpf. In diesem liegen in 
einem bestimmten Abstand durch bewegliche Knaggen:
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gehalten mit einem Tuch abgedeckte Platten. Auf das 
Tuch fällt das Pressgut und wird durch den hin- und 
hergehenden Füllschieber glattgestricheij. Nach Auf
lage einer neuen Platte und eines neuen Tuches werden 
die Knaggen zurückgezogen, wodurch der Kuchen auf 
die schon darunter befindlichen Kuchen fällt. Dieser 
Vorgang wird nun so oft fortgesetzt, bis der Behälter 
gefüllt ist und unter die Presse geschoben werden kann*. 
Das Einlegen der Platten und der Tücher geschieht von 
Hand, während der Schieber in Bewegung ist. Wenn 
nun bei der Vorwärtsbewegung der Schieber die Hand 
des Arbeiters zwischen die Wand der Presse und die 
Wand des Schiebers gelangt, dreht sich die Wand rück
wärts, hebt durch den Anschlag g den Hebel h an und 
bringt mittels des Hebelgestänges die Antriebsvorrich
tung des Füllschiebers zum Stillstand. Es kann also 
eine Verletzung des Arbeiters nicht mehr sattfinden.

G.

Kl. 47a. 227 960. S p e r r v o r r i c h t u n g  f ü r  d i e  
R i e m e n g a b e l  d e s  A n t r i e b s r i e m e n s  
v o n  R ü b  e n s c h n i  t z e l  - M a s c h i n e n .  H.
P u t s c h  & C o. i n H a g e n i. W.

Bei Rübenschnitzelmascliinen müssen die Schneid
scheiben zwecks Auswechselung der Messerkasten oder 
ähnlicher Arbeiten unabhängig vom Riemenantrieb mit
tels einer für gewöhnlich ausgeschalteten Handdrehvor
richtung gedreht werden, sodass bei Arbeiten an der 
Schneidscheibe jede Stellung der Scheibe rasch und ge
nau von Hand eingestellt werden kann. Da bei Vor
nahme dieser Arbeiten das Abwerfen des Treibriemens 
nicht üblich ist, kann der Riemen der Maschine durch

Zufälligkeiten, Versehen oder böse Absicht leicht von 
der Losscheibe auf die Festscheibe geraten und die 
Schnitzelscheibe plötzlich antreiben, wodurch die Per
sonen, welche an der Handdrehvorrichtung und an der 
Schneidscheibe zu tun haben, in grosse Gefahr geraten 
müssen. Ein Versehen kann besonders dort leicht Vor
kommen, wo mehrere Maschinen von einer Stelle aus 
angelassen und abgestellt werden, was vielfach üblich 
ist. Diese Gefahr wird durch die neue in Figur 17 dar
gestellte Sperrvorrichtung aufgehoben.

Zum Drehen der Schnitzelscheibe von Hand ist 
auf der lotrechten Welle der Schnitzelmaschine ein 
Schneckenrad b befestigt, welches durch eine Schnecke 
gedreht werden kann, deren in einem Lager ruhende, 
um einen Zapfen e mittels Handrades drehbare Welle d

in einer Kreisbogenführung seitlich schwenkbar ist. 
Für gewöhnlich ist die Schnecke ausgerückt und liegt 
in der gestrichelt angedeuteten Lage. In beiden Lagen, 
sowohl im eingerückten als auch im ausgerückten Zu
stande, kann die Lage der Schneckenwelle gesichert 
werden. Zum Einrücken des Antriebriemens dient die 
Riemengabel p, in deren gezahntes Ende ein Zahnrad 
eingreift, welches auf der durch einen Handhebel k 
drehbaren Welle i befestigt ist. Auf der Welle ist 
auch ein hebelartiger Anschlag n befestigt, welcher die 
Bewegung des Handhebels k mitmacht, aber bei ein
gerückter Handdrehvorrichtung unter der Schnecke 
liegt, sodass die Drehung des Handhebels und somit 
ein Einrücken des Antriebsriemens durch Anschlägen 
des Hebels n an der eingerückten Schnecke verhindert 
wird. Solange also die Schnecke mit dem Schnecken
rade in Eingriff steht und das Drehen der Schneid
scheibe von Hand erfolgen kann, ist es nicht möglich, 
den Handhebel zur Einrückung umzulegen, da der He
bel n sofort von unten gegen die Schnecke stösst. G.

Biicherbesprechunaen.
D a s  B a n k g e s c h ä f t  u n d  s e i n e  T e c h n i k .  

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmun
gen. Von Professor Friedrich Leitner. Zweite ver
mehrte und veränderte Auflage. 1910. gr. 8 °. VIII 
und 669 Seiten. Preis brosch. 9,50 Mk., geb. in Lwd. 
11 Mk. Frankfurt a. M., J. D. Sauerländers Verlag.

Die grosse Bedeutung des Leitnerschen Werkes für 
weitere Kreise der Geschäftswelt liegt darin, dass es 
gerade allen denen, die n i c h t im Bankgeschäft selbst, 
sondern in ä n d e r n  B e r u f s z w e i g e n  tätig sind, 
sich aber über die Geschäfte der Banken orientieren 
wollen, die notwendigen Kenntnisse vermitteln will. Zu 
diesem Zweck hat der Verfasser sämtliche Arten des 
Bankgeschäfts in ausführlicher Weise behandelt und 
hat speziell den Bedürfnissen der Bank - K u n d e n  
eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Dadurch, 
sowie durch die Einfügung von Formularen, Briefen, 
Verträgen usw. wird die Anschaulichkeit der ganzen 
Darstellung auch für den Nichtfachmann wesentlich ge
fördert.

Was das vorliegende Buch von ändern derselben 
Art noch besonders auszeichnet, ist, dass es die ge
setzlichen Bestimmungen für die einzelnen Zweige des 
Bankgeschäfts in leicht verständlicher Form behandelt, 
und dadurch dem Leser zeigt, wie gerade dieser Teil 
kapital wirtschaftlichen Erwerbes in. weitestgehendem 
Masse gesetzlich geregelt ist. — „Warum werden die 
Geschäftsbedingungen unserer Banken immer ausführ
licher? Was besagt ihr Inhalt? Wodurch unterschei
den sie sich von anderen rechtlichen Bestimmungen?“ 
das sind Fragen, die dem Bankkunden oft sich auf
drängen und hier ihre Beantwortung finden.

Ferner finden sich in dem Buche manche Materien 
behandelt, die in keinem anderen Erwähnung finden, 
so z. B. die Zahlungsmethoden, das Hypothekenge
schäft, das Bürgschaftsgeschäft. Die Börsengeschäfte 
sind sehr ausführlich berücksichtigt.

Auch das Rechnen im Bankgeschäft, mit Ausnahme 
der Arbitrage, ist berücksichtigt, so die Diskont-, De
visen-, Münz- und Effekten-Rechnung, Rentabilitäts
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berechnungen für Kapitalanlagen in Effekten und Häu
sern, die Berechnungen im Börsenverkehr usw.

Mit Rücksicht auf die Vielseitigkeit des Gebotenen 
und die klare und erschöpfende Behandlung des Stof
fes können wir das Leitnersche Werk gerade den 
K a u f l e u t e n  a n d e r e r  B r a n c h e n ,  den 1 n - 
d u s t r i e l l e n ,  K a p i t a l i s t e n , .  J u r i s t e n  und 
V e r w a l t u n g s b e a m t e n ,  die sich die so unent
behrlichen gründlichen Kenntnisse des Bankwesens an
eignen wollen, aufs beste empfehlen.

M o n a t s b l ä t t e r  f ü r  A r b e i t e r  v e r s i c h e -  
r u n g. Herausgegeben von Mitgliedern des Reichs
Versicherungsamts. IV. Jahrg. Berlin, den 1. De
zember 1910. No. 12.

I n h a l t :  I. Unfallversicherung: Zur Frage der
Unfallversicherung der im Handelsgewerbe tätigen Per
sonen. — II. Invalidenversicherung: Über Fürsorgestel
len für Lungenkranke. — III. Krankenversicherung: Er
stattungsanspruch und Schadenersatzanspruch wegen 
Verletzung der Meldepflicht. Statuten, Mitglieds- und 
Quittungsbücher. — IV. Verschiedenes: Wohlfahrtsein
richtungen badischer Fabriken.

Eingesandt.
In Heft 22 Ihrer geschätzten Zeitschrift erschien 

unter dem Titel: „Beiträge zur Kentnis der Lüftung 
und Entstaubung in Giessereibetrieben“ eine Abhand
lung eines Herrn E. A. Schott, in welcher eine darge
stellte und beschriebene indirekte Saugzuganlage als 
dem Ingenieur Franz Carl W. Gaab-Düsseldorf „ent
stammend“ bezeichnet wird. Diese Behauptung ist 
unrichtig, was Herrn Schott auch bekannt sein muss, 
da wir bereits dieselbe von Herrn Schott in der Giesse- 
rei-Zeitung aufgestellte Behauptung richtig stellten.

Herr F. W. Gaab war früher unser Vertreter und 
hat erst durch uns Informationen über den indirekten 
Saugzug erhalten. Da die dargestellte Anlage nichts 
als eine Kopie unserer Anlage ist, so bedarf es wohl 
keines weiteren Nachweises, dass dieselbe nicht Herrn 
Gaab „entstammt“ . Dass letzterer eine solche Behaup
tung aufstellt, kann uns nicht weiter verwundern. Uns 
wundert nur, dass Herr Schott die Behauptungen des 
Herrn Gaab trotz unserer erwähnten früheren Richtig
stellungen wiederholt und sich auch zu recht kühnen 
Ausführungen über die Patentfrage versteigt, trotzdem 
der Nichtigkeitskläger gegen das erstinstanzliche Urteil, 
auf welches Herr Schott zweifelsohne seine unrichti
gen Angaben stützt, selbst Berufung eingelegt hat.

Dieser Umstand beweist zur Genüge, wie ernst die 
Behauptung des Herrn Schott, dass das indirekte Saug
zugverfahren nicht durch Patente geschützt sei, zu neh
men ist.

G e s e l l s c h a f t  f ü r  k ü n s t l i c h e n  Z u g
G. m. b. H.

Berlin W. 15, Kurfürstendamm 66.

Zu dem obigen „Eingesandt“ habe ich zu bemerken, 
dass die Angabe der „Gesellschaft für künstlichen Zug“ 
Berlin nicht auf richtiger Information in Hinsicht auf 
meine Darstellungen beruhen dürfte. Was ich hin
sichtlich der Mitteilung, dass die Bauarten nicht ge
schützt sind, als Beweis schon angeben kann, sind die 
Veröffentlichungen der beiden streitenden Parteien in 
den Inseratenteilen der technischen Fachzeitschriften,

wo die Grundlagen dargelegt sind, die mich zu der betr. 
Anschauung ebenso geführt haben, wie meine früheren 
Informationen. Wie ernst meine Behauptung zu nehmen 
ist, kann sich ja jeder leicht aus diesen umfangreichen 
Grundlagen selbst herauskonstruieren, immer nach dem 
Grundsatz „audiatur et altera pars“ . Ich muss da aber 
ganz entschieden die Art zurückweisen, wie die ge
nannte Firma mich in ihrer Entgegnung anzugreifen 
sucht, denn diese Art weicht von der üblichen ganz er
heblich ab.

Was nun aber die Grundfrage der Trockenkammern 
mit künstlichem Zug angeht, so habe ich deren Be
schreibung aus dem Grunde vorgenommen, weil mir 
bei dem Bestreben der Förderung des Giessereifaches 
das mir durch Herrn Gaab bekannt gegebene Beispiel 
für meine Fachgenossen als ein nachahmenswertes gel
ten durfte, zumal mir der eben genannte Herr gleich
zeitig die Grundlagen für meine, von der Gesellschaft 
für künstlichen Zug ungnädig aufgenommene Behaup
tung der Freiheit der Konstrukion gab. Wenn also die 
genannte Firma mich hier angreift, so mag sie damit 
wohl den Zweck verfolgen, einen Angriff gegen Herrn 
Gaab zu richten, denn die Veröffentlichungen in den 
Inseratenteilen der Fachzeitungen lassen dies vermuten. 
Einen Beweis des Gegenteils hat die Firma aber nicht 
erbracht, und es ist sehr fraglich, ob sie ihn erbringen 
kann. Anderseits aber wäre es sehr zu bedauern, wenn 
dadurch meine ernsthaften und keineswegs selbstsüch
tigen Bestrebungen, mein Spezialfach zu fördern, in 
ihrer Entwicklung behindert und die Anwendung einer 
zweckmässigen Ausführung von Trockenkammern eine 
Beeinträchtigung erführe. Denn im Grunde genommen 
kann es uns gleichgültig sein, woher gute Ausführun
gen kommen, wenn sie nur kommen, und es ist für den 
Bearbeiter solcher Mitteilungen sicher kein angeneh
mes Arbeiten, wenn er dadurch der Möglichkeit aus
gesetzt ist, durch diese durch nichts erwiesenen 
Entgegnungen und Behauptungen Einbusse an seinem 
Rufe zu erleiden. Viel richtiger wäre es, die Behaup
tungen, die die Gegner aufstellen, durch Beweis fest 
ergründeter Art zu bekräftigen, und vor allem nicht sich 
auf den Weg herabsetzender Äusserungen zu begeben, 
denn auch da heisst es, wie man in den Wald hinein
ruft, so schallt es heraus.

Ich erachte dementsprechend den Beweis obiger 
Entgegnung der „Gesellschaft für künstlichen Zug“ für 
nicht erbracht, muss also den Lesern es überlassen, sich 
in den letzten Ausgaben (etwa im Oktober und No
vember) der Fachzeitschriften Stahl und Eisen, Z. d. V. 
d. I. usw. über die Sachlage zu orientieren, und kann 
nur bemerken, dass ich auf den Inhalt der Entgegnung 
nicht eher genauer eingehen kann, bis der Beweis der 
Richtigkeit erbracht ist. Dann aber wäre es Sache 
vorheriger persönlicher Verhandlungen, die Angelegen
heit richtig zu stellen. Denn wenn der Beweis der 
Unrichtigkeit meiner Behauptungen wirklich erbracht 
werden sollte, so stehe ich in keinem Falle davor 
zurück, die Unrichtigkeit meiner Behauptungen öffent
lich persönlich einzugestehen, dann bedarf es solcher 
Anzapfungen ebenfalls nicht, denn dann bin ich selbst 
Mann genug, um die Sache, ohne Vormund, auf mich 
zu nehmen.

Cassel, den 9. Dezember 1910.
E r n s t  A. S c h o t t .

Kür die S chriftle itung verantw ortlich : RegierunR-srat L u d w i g -  K o l b e  in Gross L ichterfelde-W ., Pau linenstr. 3.
D ruck der Buchdruokerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Die Arbeitsvermittelung auf dem deutschen Arbeitsmarkt.
Von Dr. jur. E. H. M e y e r .  (Fortsetzung.)

Die hier dargestellte Arbeitsvermittlung bezieht sich 
fast lediglich auf eine Regelung des Arbeitsmarktes für 
die Industrie. Für den Handel ging diese Regelung aus 
von den Verbänden der kaufmännisch Angestellten. Ihre 
Arbeitsvermittlung erfolgt aber meistens nicht unter 
dem Gesichtspunkte eines Kampfmittels, da die Ge
hilfenverbände noch nicht in einem Gegensätze zu dem 
Prinzipal stehen, sondern diese vielfach zu ihren För
derern und Vorständen zählen. Es erklärt sich dieses 
daraus, dass die kaufmännischen Angestellten bis heute 
noch nicht als eine geschlossene Klasse gegenüber dem 
Prinzipal erscheinen, dass vielmehr der Gehilfenstand 
nur ein Durchgangsstadium der Vorbildung ist. In
folge dieser guten Beziehungen erfolgt die Stellenver
mittlung, obwohl einseitig durch die Arbeitnehmer ver
waltet, im vollen Einverständnis mit den Arbeitgebern. 
Dieser Zustand wird aber in letzter Zeit immer mehr 
verschoben. Der gewerkschaftliche Gedanke fängt 
auch unter den Gehilfen an, Platz zu greifen. Es liegt 
dies in der wirtschaftlichen Entwicklung, die es un
möglich macht, dass jeder Gehilfe Prinzipal werden 
kann. Dadurch werden aber die Gehilfen sozial von 
den Prinzipalen geschieden und es entsteht in ihnen 
eine neue Klasse, die sich in nichts mehr, selbst nicht 
durch höhere Bezahlung, von den industriellen Arbei
tern scheidet. Diese Scheidung trägt aber auch in die 
Arbeitsvermittlung den Gesichtspunkt eines Kampf
mittels im wirtschaftlichen Kampfe gegen die Prinzi
pale. Trotz der verhältnismässig weit vorgeschritte
nen Organisation der kaufmännisch Angestellten und 
einer eifrig betriebenen Arbeitsvermittlung stehen die 
Erfolge in keinem Verhältnis zu der aufgewendeten 
Mühe. Es kommt dies daher, dass vielfach unter den 
Gehilfenverbänden Missgunst herrscht, die trotz be
stehender Kartellverträge, bezüglich gemeinsamer Stel
lenvermittelung, ihre Tätigkeit hemmt. Arbeitsangebot 
und offene Stellen stehen in keinem Verhältnis zu den 
Vermittelungen.

Vermittlungen 
Männer Frauen

17 409 6703
19 903 8156
18 736 8279
20 361 9384

Bewerbungen Offene Stellen 
Männer Frauen Männer Frauen 

1904 60 597 12 225 52 566 11 798
1906 61 114 16 275 53116 16 309
1908 74 338 18 637 51 996 16 172
1909 75 869 19 154 53 067 18 248

In engen Zusammenhange mit der kaufmännischen
Arbeitsvermittelung steht die der Verbände technischer 
Angestellter. Von den bestehenden 18 grossen Ver
bänden befassen sich die meisten mit Arbeitsvermitte
lung. Nach welchem Gesichtspunke dabei die Arbeits
vermittelung erfolgt, ob mehr aus dem Prinzip des 
Selbstzwecks oder des Kampfmittels, richtet sich nach 
der Tendenz des betreffenden Verbandes. Ein voll
ständiges statisches Material lässt sich nicht geben. 
Seit 1909 bestehen die Erhebungen im Reichsarbeits
blatt, die wenigstens symptomatische Zahlen ergeben. 
Von den 18 grösseren Verbänden berichteten 11 über 
ihre Arbeitsvermittelung. Für 6 von ihnen lassen sich 
die Zahlen für das ganze Jahr feststellen. Sie ver
mittelten bei 7171 Gesuchen und 4957 offenen Stellen 
1812 Stellen.

Die ganze Arbeitsvermittelung der Arbeitnehmer
organisationen ist sehr zersplittert, es fehlt ihr eine ein
heitliche Zentralisation nach oben und eine breite De
zentralisation nach unten. Innerhalb der einzelnen Ver
bände fehlt es auch vielfach an einer konsequenten Be
handlung, sodass grössere Vermittelungszahlen nur in 
den bestorganisierten Verbänden erzielt werden. 
Schliesslich ist auch die Tätigkeit der bedeutendsten 
Arbeiterverbände, der freien Gewerkschaften, gehemmt 
durch ihre Anerkennung der öffentlichen Arbeitsnach
weise. Durch die Arbeitnehmer-Arbeitsnachweise ist 
bis heute die erstrebte Gesamtorganisation des Arbeits-
marktes noch nicht erreicht, und für die Zukunft ist 
die Aussicht nicht besser.

Der Kampf der Arbeitnehmerorganisationen gegen 
die einzelnen Unternehmer, in dem, namentlich bei gut
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geleiteten Arbeiterorganisationen, der Arbeitgeber bei 
Streiks und Boykotts unterlag, rief, als Reaktion gegen 
die Aktion, die Arbeitgeberverbände hervor. In den 
Zeiten, in denen die Arbeiterorganisationen infolge des 
Fortfalls des Sozialistengesetzes zu einem starken Auf
schwung kamen und mit besonderem Nachdruck ihre 
Macht zur Geltung brachten, entstanden auch die Ar
beitgeberverbände und zwar naturgemäss in den Ge
genden zuerst, wo die Macht und vielfach der Terro
rismus der Arbeiterorganisationen sich besonders fühl
bar gemacht hatte, wie in Norddeutschland. „Allent
halben sind die Gewerkschaften die primäre, die Arbeit
geberverbände die sekundäre Erscheinung.“ Die ersten 
derartigen Arbeitgeberverbände zeigten noch nicht die 
geschickte Zusammenfassung, die jetzt die Arbeit
geberverbände kennzeichnet. Ihre Bedeutung war in 
den ersten Zeiten ihres Aufkommens noch so gering, 
dass sie z. B. 1897 und 1900 in der Literatur (Liefmann
&  Kulemann) noch als vorübergehende Erscheinungen 
und nicht als Dauerorganisationen bewertet werden.

Die Arbeitgeberverbände bezwecken die Regelung 
des Arbeitsverhältnisses zwischen Unternehmer und 
Arbeiter. Unter diesem Gesichtspunkte gehörte aber 
die Arbeitsvermittelung, als wichtige Voraussetzung, 
mit hinzu und die Arbeitgeberorganisationen machten 
sich die Erkenntnis und die Taktik ihrer Gegner zu 
Nutzen und zogen die Arbeitsvermittelung mit in den 
Kreis der Kampfmittel. Ja die Arbeitsvermittelung 
wurde so sehr der Mittelpunkt dieser Bestrebungen, 
dass sie vielfach als die Hauptaufgabe der Arbeit
geberverbände bewertet wurde und gerade die Organi
sation des Arbeitsmarktes im Sinne der Arbeitgeber den 
Anstoss zu der Begründung von Verbänden wurde.

Bis zum Jahre 1900 ging die Entwickelung solcher 
Arbeitgeberverbände vor sich auf lokalen Wirtschafts
gebieten, die vor allem im Hochkonjunkturjahr 1900 
bedeuteten Umfang annahm, ohne dass eine einheitliche 
Zentralisation vorhanden war — die wirtschaftlichen 
Zusammenfassungen der Industrie im Zentralverband 
und in dem Bunde deutscher Industrieller kommt hier 
nicht in Betracht. —

Die fehlende Zentralorganisation brachte der Crim- 
mitschauer Streik im Winter 1903/4. Die finanzielle 
Unterstützung, die die Arbeiter sich untereinander an
gedeihen Hessen, zwang auch die Arbeitgeber zu einem 
Zusammenschluss, der zu einem dauernden wurde. 
Allerdings kam es im Jahre 1904 noch nicht gleich zu 
einer einheitlichen Zusammenfassung, es bildete sich 
vielmehr die „Hauptstelle der deutschen Arbeitgeber
verbände“ und der „Verein deutscher Arbeitgeberver
bände“ . In der Tendenz sind sie allerdings gleich ge
richtet und in ihrem Programm finden wir die gleichen 
Forderungen unter ihnen: „die Errichtung und Aus
gestaltung der Arbeitsnachweise anzuregen und zu för

dern, sowie die bestehenden Arbeitsnachweise mitein
ander in Verbindung zu bringen“ . Eine Zusammen
fassung dieser beiden Zentralorganisationen brachte 
der Kartellvertrag vom Dezember 1904, der im März
1909 erneuert wurde, in dessen Statuten § 3 sagt: „Als 
wichtigste Aufgabe betrachten die Vertragschliessenden 
es weiter, die gemeinsame Förderung der Arbeitsnach
weise der Arbeitgeber sowohl in Fachverbänden als 
auch in gemischten Verbänden. Die jährlichen Arbeits
nachweiskonferenzen sollen in Zukunft gemeinsam ab
gehalten werden.“ Auf Grund dieser Tendenzen ist 
auch von den einzelnen Verbänden eine eifrige Tätig
keit in bezug auf die Arbeitsvermittelung verfolgt wor
den. Die Arbeitsnachweisbewegung unter den Arbeit
gebern geht seitdem mit der Entwickelung der Arbeit
geberverbände parallel.

Im Jahre 1905 verzeichnete die Hauptstelle 51 Ver
bände und 21 Einzelunternehmer mit 711 899 Arbeitern. 
Der Verein deutscher Arbeitgeber im Jahre 1904 5 Ver
bände mit 656 000 Arbeitern, 1906 20 Verbände oder 
Einzelunternehmer mit 950 000 Arbeitern, 1907 300 Ein
zelorganisationen mit 1 200 000 Arbeitern. Im Jahre
1910 ermittelte das Kaiserl. statistische Amt an beruf
lichen Verbänden insgesamt 82 Reichsverbände mit 
1982 Ortsverbänden und 103 269 Mitgliedern, die zu
sammen 2 966 782 Arbeiter beschäftigten, dazu noch 2 
gemischte Verbände mit 113 Ortsverbänden und 11 826 
Mitgliedern und 887 998 Arbeitern, sodass im ganzen 
3 854 860 Arbeiter durch die Arbeitgeberverbände unter 
der gleichgerichteten Arbeiterpolitik ihrer Arbeitgeber 
standen.

Entsprechend der ständig wachsenden Arbeitgeber
verbände hat sich die Arbeitsvermittelungstätigkeit 
nahezu sprunghaft entwickelt. Im Jahre 1908 hatte der 
Verein deutscher Arbeitgeberverbände 79 Arbeitsnach
weise, 1909 167. Die Hauptstelle 1908 6 , 1909 9. 
1894 vermittelten in Preussen die 30 Arbeitsnachweise 
der Fabrikantenvereine 16 910 Stellen. Im Jahre 1904 
ermittelte die amtliche Denkschrift in Deutschland 32 
Arbeitgeber-Arbeitsnachweise mit 246 887 Vermitte
lungen, 1908 44 mit 426 963. Von diesen Nachweisen 
kann man 27 in Parallele stellen. Diese 27 Nachweise 
vermittelten 1904 208 477, 1908 230 491. In der neue
sten Übersicht über die Arbeitgeberverbände wurden 
nicht weniger als 65 Arbeitsnachweise ermittelt, die 
über 526 000 Stellen vermittelten.

Die Eigenart der Arbeitgeber-Arbeitsnachweise ist 
die, dass sie in vorzüglichster Weise es verstehen, das 
Bedürfnis der Arbeitgeber zu befriedigen. Dieses Ge
schick geht so weit, dass die Zahl der Vermittelungen 
nahezu der Zahl der offenen Stellen entspricht, also 
nur ein kleiner Prozentsatz der Nachfrage unbefrie
digt bleibt.

Auch von den Arbeitsuchenden wird ein weit
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grösserer Prozentsatz in Stellung gebracht, als von 
allen anderen Formen der Arbeitsvermittelung. Auf 
diese Weise erhalten die Arbeitgeber-Arbeitsnachweise 
einen bedeutenden volkswirtschaftlichen Wert. Diese 
Erfolge sind ein Ergebnis des straffen Ausbaues der 
Arbeitsnachweise. Nicht nur ist die Benutzung der Ver
mittelungsstellen für die Arbeitgeber meistens obligato
risch, sondern es stehen auch den Anstalten grosse Mit
tel zur Verfügung. Vor allem trägt auch die Art der Ver
mittelung dazu bei, dass ein so hoher Prozentsatz der 
Nachfrage gedeckt wird. Vielfach sind die .Nachweise 
nicht nur Vermittelungsstellen, sondern richtige Ver
tragabschlussbureaus, sodass die Einstellung bei * den 
einzelnen Arbeitgebern, für die vermittelt wird, ledig
lich eine formelle Sache ist. In dieser straffen Orga
nisation liegt aber auch die wirtschaftliche soziale Ge
fahr. Durch die Nachweise tritt eine Bindung der Ar
beiterschaft ein, die über das rechtliche Mass des Ar
beitsvertrages hinausgeht und diesen aus einem Rechts
verhältnis in ein Machtverhältnis zu verändern droht. 
Die Vermittelungsanstalten prüfen nicht nur die Tätig
keit des Arbeiters, als Arbeitskraft, sondern auch seine 
ganzen persönlichen Lebensäusserungen und suchen 
diese durch den Zwang der wirtschaftlichen Verhält
nisse im Sinne der Arbeitgeberschaft zu beeinflussen. 
Dadurch werden die Arbeitgeber-Arbeitsnachweise 
vielfach Kontrollbureaus, denen sich die Arbeiter nur 
ungern fügen und die dadurch zu einem Grund ewigen 
wirtschaftlichen Gegensatzes werden. Die Arbeits
nachweise haben es vielfach in der Hand, einem Ar
beiter unmöglich zu machen, Arbeit zu finden und so 
durch den Boykott in seiner Existenz einfach zu vernich
ten. Viele grosse wirtschaftliche Kämpfe sind um diese 
Arbeitsnachweise entbrannt. Auch in dem grossen 
Bauarbeiterstreik hat die Frage der Arbeitsvermittelung 
eine grosse Rolle gespielt, ohne dass bei der schieds
gerichtlichen Entscheidung dieser Streitpunkt aus der 
Welt geräumt worden wäre. Die Arbeitsnachweise der 
Arbeitgeber werden wegen dieser Gefahr von vielen 
Seiten eifrig bekämpft. Auf der letzten Tagung des 
Verbandes der deutschen Arbeitsnachweise am 27. und 
28. Oktober 1910, auf der die Frage der einseitigen 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Arbeitsnachweise zur 
Diskussion stand, urteilte der Referent Dr. Kessler über 
sie: „Es kann auf die Dauer schwerlich mit angesehen 
werden, dass eine private und nicht unter Kontrolle 
stehende Instanz Strafen von einer Härte verhängt, die 
weit über das staatliche Strafrecht hinausgehen. Es 
ist nicht angängig, dass in Deutschland Instanzen be
stehen, die nicht nur als ihre Aufgabe es betrachten, 
Arbeit nachzuweisen, sondern auch in nicht kontrollier
barer Weise dem Arbeiter die Arbeit verweigern.“ —

In sachlicher Beziehung vermitteln die Arbeitgeber
Arbeitsnachweise vor allem in der Metallindustrie, Tex

tilindustrie, Baugewerbe und Verkehrsgewerbe und 
neuestens auch im Bergbau, wo im Ruhrgebiet ein
seitige Arbeitgeber-Arbeitsnachweise kürzlich errich
tet wurden. Obwohl die Errichtung damals einen Sturm 
der Entrüstung wachgerufen hat, und zu lebhaften Er
örterungen in der Allgemeinheit führte, so sind bis jetzt 
Klagen über ihn nicht laut geworden. Auf der bereits 
erwähnten Tagung der Arbeitsnachweise erklärte aller
dings der Korreferent des Dr. Kessler, Dominicus, dass 
ihm versichert worden sei, „dass es trotz der an
scheinenden Ruhe unter der Asche glimmt“ .

Der bestorganisierte Arbeitgebernachweis ist der 
Hamburger, der einer der ältesten straffsten Nachweise 
ist. Die Arbeitgebernachweise sind besonders stark in 
Norddeutschland, in Süddeutschland haben sie gegen
über den öffentlichen Arbeitsnachweisen noch keine 
grosse Bedeutung erlangt.

Im engsten Zusammenhange mit den reinen Arbeit
geber-Arbeitsnachweisen stehen die Nachweise der 
Innungen. Wie seltsam dies auch bei der gesetzlichen 
Motivierung der Innungen — gedeihliche Förderung des 
Verhältnisses von Meister zu Gesellen — zuerst an
muten mag, so hat doch die Entwickelung dazu geführt, 
dass man ihre Nachweise den Arbeitgebernachweisen 
zuzählen muss.

War noch im Jahre 1904 den Innungen der Beitritt 
zu den Arbeitgeberverbänden untersagt worden, so ist 
ihnen durch Erlass des Handelsministers vom 27. Ok
tober 1909 dieser jetzt ausdrücklich gestattet worden. 
Von dieser Erlaubnis haben die Innungen zahlreich Ge
brauch gemacht. Die Arbeitsvermittelung ist eine der 
gesetzlichen Aufgaben der Innungen. Obwohl eine Be
teiligung der Arbeiter, d. h. der Gesellenausschüsse, 
bei der Verwaltung der Arbeitsnachweise vorgesehen 
ist, so fehlt diese doch meistens. Von den im Jahre
1904 gezählten 11 311 Innungen betrieben 2410 Arbeits
vermittelung in eigenen Arbeitsnachweisen. Von diesen 
Arbeitsnachweisen standen nur 305 unter einer Mit
verwaltung der Gesellenausschüsse. Die übrigen wur
den ganz durch die Arbeitgeber geleitet. Ihre Tätig
keit hatte eigentlich nur in den grossen Innungen eine 
gewisse umfassende Bedeutung. Im ganzen wurden 
in den einzelnen Bundesstaaten durch die Innungs
arbeitsnachweise im Jahre 1904 vermittelt:

Zahl der Arbeits- Ver- Durchschnitt!.
Nachweise suchende mittelungen Vermittelung 

Preussen 1557 197 639 113 129 86
Bayern 75 21 879 11 583 160
Sachsen 397 59 926 30 649 82
Württemberg 27 3 562 2 124 78
Baden 24 5 375 3 306 144
übriges
Deutschland 330 82 058 43 718 139

2410 371 239 2Ö45Ö9 9 4 ~
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Scheidet man davon die grösseren Nachweise, d. h. 
die, welche über 1000 Vermittelungen haben, aus, So 
ergibt sich:

Zahl der Ver Jahresdurchschnitt
Nachweise mittelungen der Vermittlung

Preussen 18 72 328 4018
Bayern 4 7 476 1869
Sachsen

1
7 12 258 1751

Württemberg 1 1 245 1245
Baden 1 1 105 1105

übriges
Deutschland 14 30 982 2213

45 125 394 2787
Für die kleineren Nachweise bleibt somit:

Zahl der Ver Jahresdurchschnitt
Nachweise mittelungen der Vermittlung

Preussen 1426 52 943 36
Bayern 68 4 078 59
Sachsen 359 17 756 49
Württemberg 26 870 . 33
Baden 22 2218 101

übriges
Deutschland 292 11 485 39

2193 89 350 40

Die Tätigkeit der Innungsnachweise hat auch nur 
in gewissen Gewerben eine Bedeutung, das ist im 
Bäckergewerbe, Fleischergewerbe, Barbier-Friseur und 
Perückemnachergewerbe, welche auch die grösste Zahl 
von Innungen haben. Die Tätigkeit der Arbeitsver
mittelung der Innungen muss man, wie erwähnt, den 
Arbeitgeberarbeitsnachweisen zuzählen, sodass durch 
die Arbeitgeber jetzt der deutsche Arbeitsmarkt in 
ganz hervorragendem Masse beherrscht wird, und sie 
auf dem Wege zu einer Gesamtorganisation des Ar
beitsmarktes sind. Es fragt sich bloss, ob bei der Art 
der Vermittelung der wirtschaftliche Vorteil, der durch 
die ■sichere Zuführung von Arbeitskräften an die Ar
beitgeber erzielt wird, den Schaden ausgleicht, der 
durch die straffe Bindung der Arbeiter an die Unter
nehmer dem sozialen Leben zugefügt wird. Und da 
lautet doch auf Grund der berechtigten Klagen der 
Arbeitnehmer das Urteil recht ungünstig, sodass im 
Interesse der Erhaltung des sozialen Friedens eine Or
ganisation des Arbeitsnachweises auf diesem Wege 
nicht erstrebenswert ist.

(Schluss folgt.)

A us den Erfahrungen eines technischen Aufsichtsbeamten.
Von Ingenieur W i l h e l m

IX. E i n i g e s  ü b e r  d i e  U n f a l l g e f a h r e n  d e r  
f r e i l a u f e n d e n ,  z u g ä n g l i c h e n  T r a n s 

m i s s i o n s w e l l e n .
Als Einführung in dieses Thema soll zunächst ein 

Unfall beschrieben werden, der viel Belehrendes bieten 
dürfte. .

In einer Büttenpapierfabrik in Bayern musste, 
nach damaligem Gebrauch, ein Arbeiter des Nachts 
allein den Holländer bedienen.

Wenn der Stoff in dem Holländer fertig gemahlen 
ist, wird er nach einem anderen Behälter (Bütte) abge
lassen. In diesem Falle geschah das Ablassen des 
Stoffes nach links. Siehe beigefügte Zeichnung Figur
18.

Rechts steht der Holländer A, links ist eine Schutz
wand B aus Brettern aufgerichtet, um den Arbeiter, 
welcher den Holländer bedienen muss, gegen Absturz 
zu schützen. Der Boden C, auf dem dieser sich be
wegen musste, war ungefähr 21/2 m hoch, von ebener 
Erde aus gemessen, angebracht. Der Ablaufkanal D für 
den fertigen Stoff ging geneigt abwärts zur Bütte hin, er 
bestand aus Brettern und hatte einen rechteckigen 
Querschnitt und war nur teilweise überdeckt, sodass 
man, vorkommenden Falles, Stockungen .in dem ab-

S c h i r m e r ,  München. (Fortsetzung.)

laufenden Stoffe vom Stande des Arbeiters aus, neben 
dem Holländer, wohl beobachten konnte.

Teils über, teils nebem dem Kanal, nach der Bütte 
hin, war ein Brett d gelegt, welches wohl als Steg be
nutzt wurde, obgleich dies nicht geschehen sollte.

Nun kommt es vor, dass sich der langsam ab
fliessende Stoff in dem Kanale staut; dies muss dann 
der Holländermüller, wie der am Holländer beschäftigte 
Arbeiter genannt wird, im Auge behalten und verhin
dern, dass durch Überlaufen des Kanals Stoff zur Erde 
fällt und somit verloren geht.

Ausserhalb der Schutzwand B befand sich eine 
Transmissionswelle T, welche, wie Figur 18 zeigt, 
durch ein Brett s überdeckt war und den Arbeiter 
schützen sollte. Das Brett s war so angebracht, dass, 
wenn von der linken Kante desselben aus eine senk
rechte Linie nach unten gezogen wird, diese die T rans
missionswelle T  nicht berührt. Das Brett s stand also 
etwas vor.

In jener Nacht nun, als dieser Arbeiter allein am 
Holländer beschäftigt war, muss wohl so eine Un
regelmässigkeit im Stoffabflusskanal vorgekommen sein, 
und der Holländermüller, statt von seinem erhöhten Ar
beitsstand herabzusteigen, um vom Erdboden aus zur
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Bütte zu gelangen, wahrscheinlich über die Schutz
wand D gestiegen sein, um den Stoffablauf zu regeln. 
Bei dieser Gelegenheit scheint er von der Welle T  er
fasst worden zu sein, denn am anderen Morgen fand 
man den vollständig verstümmelten Körper dieses Un

glücklichen am Boden liegen. Das Schutzbrett vor und 
über der Welle war zerstört, während ein Teil der Klei
dung des Verunglückten um die Welle gewickelt war.

Die Staatsanwaltschaft hatte zur Unfallunter
suchung auch den Schreiber dieser Zeilen als Sachver
ständigen vorgeladen.

Es ergab sich folgendes:
Beim Ab wickeln der Kleiderteile von der Trans

missionswelle T, was sehr vorsichtig geschah, wurde 
gefunden, dass eine einzelne Faser einer Schürze aus 
Packleinwand, welche der Verunglückte getragen hatte, 
zuerst erfasst worden war, ihr folgten noch einige, 
dann die Schürze und schliesslich die Kleidungsteile.

Die Schutzvorrichtung über der Transmissions
welle hätte von der Arbeitsstelle aus, neben dem Hol
länder, genügen müssen, sobald jedoch diese Schutz
brüstung vom Arbeiter überstiegen wurde, war die 
Möglichkeit des Erfasstwerdens gegeben.

Die ersten Fasern der Schürze, welche beim Über
steigen der Schutzwand die Transmissionswelle nicht 
einmal berühren konnten, wurden anscheinend a n g e 
s a u g t .

Es ist allerdings Tatsache, dass die Luftschicht, 
welche eine rotierende Welle umgibt, mit dieser in Be
wegung gesetzt wird und zwar so, dass die dicht an 
der Welle befindliche Luftschicht sich schneller dreht 
als die folgende usw., bis dann in einiger Entfernung 
die Luft indifferent bleibt.

Bei einer solch bewegten Luftschicht wird aber 
kein Gegensand angezogen, sondern eher abgestossen.

In diesem Falle nun dürfte der Hergang, der ein

Anziehen der Fasern verursachte, folgender gewesen 
sein. Siehe Zeichnung Figur 19.

Die Luftschicht, welche die Welle T umgibt und 
mit ihr die gleiche Bewegung macht, musste unter dem 
Schutzbrette s bei r sich stauen, wurde also in der 
Hauptsache zurückgehalten. Hierdurch musste bei u 
ein Zuströmen der Luft entstehen; d. h. die mit der 
Welle sich drehende Luftschicht musste den Verlust bei 
r durch Ansaugen bei u zu ergänzen suchen.

So ist wahrscheinlich das Ansaugen entstanden, 
und dadurch jedenfalls die. erste Stoffaser der Schürze 
an die Transmissionswelle herangebracht worden, was 
schliesslich das Erfassen jener zur Folge hatte.

Einer hierzu etwa laut werdenden Ansicht, der Ar
beiter sei an seinem Unfalle selbst schuld, weil er die 
Schutzbrüstung überstiegen hatte, wollen wir folgen
des entgegenhalten.

Der Arbeiter musste im vorliegenden Falle, um 
nach der Stoffbütte zu gelangen, von seiner erhöhten 
Arbeitsstelle heruntertreten, dann ungefähr 10 Schritte 
gehen und wieder an der Bütte hinaufsteigen. Hatte 
nun der Stoff sich gestaut, so war der Weg bis zur 
Bütte zu lang, um das Überfliessen des Stoffes über 
den Kanal rechtzeitig zu verhindern. Damit aber der 
Stoffverlust auf jeden Fall vermieden wurde, musste 
der Arbeiter diesen Steg d benutzen, also die Schutz
brüstung übersteigen. Der Betriebsunternehmer kannte 
diesen Steg und wusste auch, dass er benutzt wurde, 
wenn schnell am Stoffabflusse nachgeholfen werden 
sollte, aber er zog nicht die Folgerung daraus, dass 
dann auch die Schutzvorrichtung um die Transmissions
welle herum unzureichend war.

Hätte der Arbeiter den Steg nie gebrauchen dürfen, 
oder wäre ein Steg überhaupt nicht vorhanden gewesen, 
dann hätte die ganze veraltete unpraktische Einrichtung 
geändert, oder ein Arbeiter mehr eingestellt werden 
müssen.

Vom strafrechtlichen Standpunkte aus wurde dem 
Unternehmer keine Schuld an dem Tode seines Arbei
ters zugeschrieben.------------
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Um die Gefährlichkeit der Transmissionswellen, 
denen alljährlich eine nicht geringe Anzahl von Men
schen zum Opfer fällt, recht vor Augen zu führen, sollen 
hier noch einige Unfälle aufgeführt werden.

Etwas sehr naiv mutet nachstehendes an:
„Unfall 1206 — 1898. Ein 50 Jahr alter Holländer

müller ist auf u n a u f g e k l ä r t e  W e i s e  beim Auf
legen eines Riemens a u f  e i n e  60 cm v o m  B o d e n  
e n t f e r n t e  T  r a n  s m i s s i o n s w e 11 e g e w ic k e lt  
w o r d e n  u n d  d a n n  g e t ö t e t . “

Es heisst dann weiter: „Auch in diesem Falle
wurde durch gerichtliche Verhandlung festgestellt, 
d a s s  e i n  V e r s c h u l d e n  d e s  B e t r i e b s u n t e r -  
n e h m e r s mit Rücksicht auf den § 96 des Unfall
versicherungsgesetzes n i c h t  v o r l i e g e . “ ------- —
„ D i e  d e m  U n t e r n e h m e r  d a n n  e m p f o h l e n e  
W e l l e n b e k l e i d u n g s - S c h u t z v o r r i c h t u n g  
w u r d e  s e i t e n s  d e s  B e t r i e b s  U n t e r n e h 
m e r s  s o f o r t  a n g e b r a c h  t.“

In einer Pappenfabrik im Fichtelgebirge wollte ein 
Arbeiter einen Sack voll Papierspulen zum Einweichen 
in einem Wasserbehälter entleeren. Der Arbeiter be
rührte mit dem Sack, ohne dies in seiner gebückten 
Stellung sehen zu können, die nahe am Fenster laufende 
Transmissionswelle, welche ungefähr 1900 mm vom 
Boden entfernt war; aber da auf dem Boden bereits 
eine beträchtliche Menge von schon eingeweichten Pa
pierspulen lagen, so war die Entfernung nicht mehr 
1900 mm, sondern ungefähr nur noch 1600 mm. Wahr
scheinlich wurde erst der Sack von der Welle erfasst, 
weil er zerrissen war, und dann erst der Arbeiter. Durch 
den Umstand, dass ein abgeschlagener Fuss des Ar
beiters mit dem daranhängenden Schuh durch das zer
trümmerte Fenster auf den Hof fiel, wurde man auf den 
Unfall aufmerksam und fand dann die Üb erreste des 
Arbeiters teils an der Welle hängend, teils am Boden 
liegend vor. —

In einer Holzschleiferei in Schwaben war ein Ar
beiter nachts unter einer 600 mm vom Boden entfernt 
gelagerten Transmissionswelle hindurchgekrochen. Die 
Welle hatte trotz des bei dieser Körperbewegung wohl 
glatt gespannten Stoffes der Körperbekleidung ihn im 
Rücken erfasst und dann erwürgt.

Der Mann wäre wohl noch zu retten gewesen, aber 
da er mit aufgerissenen Augen und Mund die übrigen 
Mitarbeiter anstarrte, so sind diese, ein Gespenst 
wähnend, davongelaufen, bis dann ein beherzter Ar
beiter zusprang, die Maschine ausrückte und den Un
glücklichen befreite; aber da war es leider schon zu 
spät. —

Auch hier sollte man glauben, es wäre dies der 
strafbarste Leichtsinn des Arbeiters gewesen, unter einer 
Welle hindurchzukriechen, und doch hat es sich er

wiesen, dass der Verunglückte zum Auflegen eines 
Riemens entweder über die verhängnisvolle Welle oder 
unter derselben sich fortbewegen musste. Wahrschein
lich hatte er geglaubt, unter der Welle herzukriechen 
sei nicht so gefährlich als darüber hinwegzusteigen, 
und zwar wegen der meist herabhängenden Kleidungs
teile. Eine Schutzvorrichtung, welche früher über 
dieser Welle angebracht war, wurde bei Vornahme einer 
Reparatur abgenommen und, wie so oft, dann nicht 
wieder angebracht. Der Betrieb wurde ungefähr alle 
fünf Jahr von seiten der Berufsgenossenschaft besich
tigt. — •

In einem anderen Betriebe war der Maschinen
wörter damit beschäftigt, ein etwas versteckt liegendes 
Schmiergefäss mit Öl zu versorgen. Er musste sich, 
um dies ausführen zu können, über die sehr s a u b e r  
b e a r b e i t e t e  Steuerungswelle beugen. Die Kleider 
des Maschinenwärters wurden trotzdem erfasst und der 
Unglückliche erwürgt. ■—

In einer Lederfabrik in Schweinfurt a. M., gerade 
während der Schreiber dieser Zeilen zur Besichtigung 
des Betriebes dort weilte, hatte ein Lehrling sich das 
Vergnügen gemacht, während der sogenannten Brot
zeit an einer 1700 mm hoch über dem Boden laufenden 
Transmissionswelle, welche während der Essenszeit 
im Gange blieb, Turnübungen auszuführen. Bei Aus
führung des Aufschwunges war ihm die sich drehende 
Welle wahrscheinlich behilflich gewesen, liess ihn aber 
nicht mehr los, und er musste nun unfreiwilig um die 
Welle in dem glücklicherweise ganz leeren Raume 
schwingen. Der junge Mensch verlor sehr bald die Be
sinnung, hat aber sonst keinen Schaden erlitten, weil 
man ihn sehr bald aus seiner Lage befreien konnte. 
An Transmissionswellen soll er sich aber nicht mehr 
herangetraut haben.

In Ehrenfeld a. Rh. war der Schreiber dieser Zei
len zugegen, als ein Arbeiter, welcher eine Bohrma
schine zu bedienen hatte, den abgefallenen Riemen 
wieder auf die Transmissionsriemenscheibe auflegen 
wollte. Er wurde von der Transmissionswelle erfasst 
und wurden ihm sämtliche Kleider vom oberen Körper 
und teilweise auch die Haut abgerissen. Der Arbeiter 
war ein sehr kräftiger Mensch, aber nachdem er unter 
schrecklichem Wehgeschrei herabgeholt war, brach er 
bewusstlos zusammen. —

In Niederbayern in einem Lohn dreschereibetriebe 
hatte sich der Heizer, welcher auch die Maschine zu 
bedienen hat, auf das vordere Wagenrad der Loko
mobile gestellt, um die Exzenter und die schwingenden 
Pleuelstangenlager schmieren zu können. Er muss nun 
in seiner ohnehin unsicheren Stellung, da an diesen 
Maschinen immer noch die Handstangen fehlen, jeden
falls das Gleichgewicht verloren haben und kam mit 
seinem Unterkörper dicht vor das Kurbelwellenende,
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an dem eine Keilnute eingefräst war, siehe beigefügte 
Zeichnung Figur 20. Sofort waren seine Kleider er
fasst. Der Heizer hatte aber noch so viel Geistes-

Fig. 20.

gegenwart, nach Hilfe zu rufen und sich rückwärts ab
stürzen zu lassen. Die Kleider (sehr dünner baum
wollener Stoff) zerrissen glücklicherweise und der 
Mann stürzte zur Erde, aber trotzdem wrar ihm schon 
die Bauchwand neben dem Nabel, wie von einem Boh
rer, aufgerissen worden.

Nun genug der schrecklichen Bilder. —
Alle diese Unfälle hätten jedenfalls verhütet wer

den können, wenn die fraglichen Wellen umkleidet ge
wesen wären. Es wäre doch nur eine geringe Ausgabe 
für den Betriebsunternehmer gewesen, einige Holz
hülsen, wie beigefügte Zeichnung Figur 21 zeigt, als 
Bekleidung der gefahrbringenden Stellen der Trans
missionswellen zu beschaffen.

Fig. 2 1 .

In den Papierfabriken war man wegen der Unfall
gefahren genötigt, besonders die Vorgelege der Trans
missionsanlage abzusondern, und hat bei Neuanlagen 
diese vertieft oder auch unter dem Fussboden, ganz 
abgeschlossen, untergebracht. Die Zugänge sind gut 
gesichert und das selten vorkommende Auflegen eines 
Riemens kann, da diese sehr breit sind, nur beim Still
stand der Riemenscheibe erfolgen.

Es wäre, den vielen Unfällen an den Transmis
sionen zu begegnen, unbedingt erforderlich, auch in den 
kleinsten Betriebswerkstätten die Transmision u n t e r  
d e n  F u s s b o d e n  z u  l e g e n ,  falls es nicht er
möglicht ist, e l e k t r i s c h e n  E i n z e l a n t r i e b  
e i n z u r i q h t e n .  —

Obschon die rotierenden Transmissionswellen 
grosse Gefahren in sich bergen, wurde doch hier und 
da durch die Lässigkeit oder den Unverstand einzelner 
Betriebsleiter es geduldet, dass Arbeiter durch Um

wickeln der Transmissionswelle die bereits vorhandene 
Gefahr bedeutend erhöhten.

Das Umwickeln der Transmission geschieht aus 
dem Grunde, um möglichst schnell und ohne Anbrin
gung einer Riemenscheibe, die oft gar nicht zur Hand 
ist und erst beschafft werden müsste, irgend eine Vor
richtung mit geringer Kraft, wie z. B. eine Putztrommel, 
eine Filzwaschvorrichtung, ein Stoffsieb oder auch nur 
für Versuchszwecke in Bewegung zu setzen.

Der Riemen wTürde, auf den glatten Wellen mit dem 
kleinen Radius als Angriffshebel, ohne Hilfsmittel kaum 
die betreffende Vorrichtung in Bewegung setzen kön
nen, weshalb man die Transmissionswelle meist mit 
Bindfaden umwickelt. Das hat zur Folge, dass einmal 
der Durchmesser der Transmissionswelle ein grösserer 
wird, also schneller ziehen kann, und das andere Mal, 
dass dem Riemen eine rauhere Reibungsfläche geboten 
wird. Für einen Einzelfall wäre die Benutzung der 
Welle als Zugtrommel ja an und für sich nicht gefähr
lich, wenn nicht, wie dies leider dann oft der Fall ist, 
nach kurzer Zeit zwar der Riemen wieder entfernt wird, 
aber die Umwickelung zwecklos zurückbleibt.

Sicherlich werden viele der Leser dieser Zeilen 
schon gefunden haben, dass sich ein Teil der Umwicke
lung, hauptsächlich das Ende des Bindfadens, nach 
und nach gelöst hat und mit der Transmissionswelle 
diese umschwingt. Da nun, wie schon früher erläutert 
wurde, das schwingende Ende des Bindfadens eine 
grössere Weggeschwindigkeit erlangt, als die Transmis
sionswelle selbst, so sucht es, sobald ein Widerstand 
in seinen Bereich tritt, diesen zu umklammern, d. h. 
der Gegenstand (Widerstand) wird erfasst und dann 
durch die rotierende Welle aufgewickelt.

Um uns nun ein Bild von der Geschwindigkeit, 
mit der die Umklammerung des Widerstandes erfolgt, 
zu machen, brauchen wir nur eines unserer Jugend
spielzeuge, den Kreisel, etwas näher zu betrachten.

Der Kreisel muss, um in seiner drehenden Be
wegung zu bleiben, von Zeit zu Zeit mit einer kleinen 
Peitsche angetrieben werden; es genügt oft nur ein 
mässiges Schlagen damit, um die Drehung zu beschleu
nigen.

Betrachten wir nun den Vorgang, durch welchen 
dies bewirkt wird.

Auf beigefügter Zeichnung Figur 22 sehen wir an 
der Pfeilrichtung oben die Drehung des Kreisels. Neh
men wir hierbei nur eine ganz geringe Geschwindigkeit, 
ungefähr 6 Umdrehungen in der Sekunde, an. Die 
Peitschenschnur hat nun bei dem Schlage die Aufgabe, 
entgegen der Drehung des Kreisels, sich um diesen her
umzuschlingen, siehe die Pfeilrichtung der Schnur, ihn 
fest zu umklammern und in demselben Augenblicke, 
durch den Zug der im Beharrungszustande befindlichen 
Peitschenschnur, den Kreisel in schnellere Umdrehung
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zu versetzen. Wenn der Kreisel vorher nur 6 Um
drehungen in einer Sekunde machte, also eine Um

Fig. 22.

drehung in einer sechstel Sekunde, so dürfte die Peit
schenschnur höchstens einen Zeitaufwand von 1/8 bis 
Vio Sekunde gebraucht haben, um den Kreisel zu um
fassen und in schnellere Gangart zu bringen.

Wir sehen hieraus, mit welcher ausserordentlichen 
Schnelligkeit sich schwingende Teile, wie hier die Peit
schenschnur, um einen Gegenstand klammern können.

Das schwingende Bindfadenende entspricht aber 
vollständig einer Peitschenschnur.

Siehe beigefügte Zeichnung Figur 23, a, b, c.

Wir sehen (bei a) die Transmissionswelle ruhend, 
das Bindfadenende herabhängend (b); die Welle macht 
ungefähr 20 bis 50 Umdrehungen in der Minute. Der 
Bindfaden fängt an, teilweise zu schwingen und die 
Gefahr beginnt, (c), Die Welle macht 60 bis 120 Um

drehungen in der Minute. Der Bindfaden nimmt jetzt 
eine radiale Stellung ein und wird jeden entgegentreten
den Widerstand, wie die Peitschenschnur, zu umklam-

& <b

Fig. 24.

mern suchen. Die Gefahr für den Menschen ist jetzt 
am grössten.

U m  n u n  e i n e  s o l c h e  G e f a h r  z u  b e 
s e i t i g e n ,  b e d a r f  e s  n u r  e i n e r  e i n f a c h e n

Fig. 26.

k l e i n e n  H o l z m u f f e ,  welche aus zwei Teilen 
besteht und vermittels versenkter Holzschrauben über 
der Transmissionswelle zusammengeschraubt wird. Um 
das Rutschen dieser Muffe, welche ohne Keil aufgesetzt 
wird, zu verhüten, lege man einen Streifen Schmirgel
leinwand bei, wodurch die Muffe sehr fest sitzen wird. 
Siehe beigefügte Zeichnung Figur 24.

Auch die vorstehenden Nasenkeile, Kuppelungs
schrauben und Stellschrauben an den Transmissions
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wellen wollen immer noch nicht ganz verschwinden, 
trotzdem sie ihre Opfer schon erhalten haben, u n d  
d o c h  i s t  e s  s o  l e i c h t ,  d i e s e  v o r s t e h e n 

d e n  G e g e n s t ä n d e  z u  ü b e r k l e i d e n .  Siehe 
beigefügte Zeichnungen Figuren 25, 26 und 27. Auch

ist das Entfernthalten der abgeworfenen Riemen von 
der Welle leicht durch ein Stückchen gewölbtes Blech 
und ein Stückchen Flacheisen, wie beigefügte Zeich
nung Figur 28 zeigt, zu erreichen.

Ebenso werden die schon vorher erwähnten Holz
hülsen, siehe Figur 21 seit langer Zeit in den Verkehr 
gebracht. Sie werden an besonders gefahrbringenden 
Stellen der Transmissionswellen aufgeschraubt, müssen 
sich darauf leicht drehen, sodass jede Berührung z. B. 
durch menschliche Körper, sie sofort zum Stillstand 
bringt.

A u s  d e m  V o r g e b r a c h t e n  d ü r f t e  z u  
e r s e h e n  s e i n ,  d a s s  a l l e  d i e  a n f a n g s  e r 
w ä h n t e n  s c h w e r e n  U n f ä l l e  m i t  n u r  g a n z  
g e r i n g e n  A u s g a b e n  d u r c h  d e n  B e t r i e b s 
u n t e r n e h m e r  h ä t t e n  v e r h ü t e t  w e r d e n  
k ö n n e n .

Die Tarifverträge im Jahre 1909.
N a c h  d e r  B e a r b e i t u n g  i m  K a i s e r l i c h e n  S t a t i s t i s c h e n  A m t e .  

Von Gewerbeassessor Dr. S c h ü r m a n n ,  Frankfurt a. O.

Das Kaiserliche Statistische Amt veröffentlicht in 
einer Sonderbeilage zu dem Augusthefte das Material 
über die im verflossenen Kalenderjahre in Kraft getre
tenen Tarifverträge. Die gesamte auf diese Frage be
zügliche Statistik ist in vierzehn tabellarischen Über
sichten zusammengestellt. Zum leichteren Verständnis 
des Folgenden möge vorausgeschickt werden, dass 
die gleichlautenden Tarifverträge, welche von mehre
ren Arbeiterorganisationen als Vertragsschliessenden 
unterzeichnet sind oder die ein Arbeitgeber, bezw. 
Arbeitgeberverband auf mehreren von einander ge- I 
trennten Urkunden mit verschiedenen Arbeiterorgani
sationen abgeschlossen hat, welche aber ihrem Inhalte 
nach übereinstimmen und auch auf dieselben Betriebe 
Bezug haben, zu T a r i f g e m e i n s c h a f t e n  zu
sammengezogen sind.

Unter Berücksichtigung des soeben Gesagten be
trägt die Gesamtzahl der im Jahre 1909 in Kraft getre
tenen Tarifgemeinschaften 2090*) für 24 209 Betriebe 
mit 230195 Personen. Bezüglich des Geltungsberei
ches der Tarifgemeinschaften ist als bemerkenswert zu 
erwähnen, dass im Jahre 1909 5 Tarifgemeinschaften 
abgeschlossen wurden, die sich auf das ganze Reich 
erstrecken, während das Jahr 1908 Reichstarife über
haupt nicht aufzuweisen hat.

Bei einer Gruppierung der Tarifgemeinschaften des 
Jahres 1909 nach den einzelnen Gewerben ergibt sich, 
dass das Baugewerbe, wie im Jahre 1908, an den neu 
abgeschlossenen Tarifgemeinschaften am meisten be
teiligt ist, und zwar mit 28 v. H. aller Tarifgemein
schaften, 29 v. H. aller von Tarifgemeinschaften er

*) In dieser Zahl sind unter dem Sammelnamen 
,,Tarifgemeinschaften“ auch die Tarifverträge enthalten, 
die nur von je einer Partei abgeschlossen wurden.

fassten Betriebe und 34,7 v. H. aller von Tarifgemein
schaften erfassten Personen. Bezüglich der Zahl der 
Tarifgemeinschaften folgt die Industrie der Nahrungs
und Genussmittel, bezüglich der Zahl der Betriebe das 
Bekleidungsgewerbe, hinsichtlich der Zahl der Perso
nen die Industrie der Metallverarbeitung, Maschinen, 
Instrumente und Apparate.

Die Zahlen für die Betriebe und Personen, die im 
Gesamtdurchschnitt von einer Tarifgemeinschaft um
fasst werden, ergeben, dass der Tarifabschluss 1909 
weniger konzentriert gewesen ist als im Vorjahre. Im 
letzten Jahre fallen im Gesamtdurchschnitte sämtlicher 
Gewerbegruppen auf eine Tarifgemeinschaft 11,6 Be
triebe und 110,1 Personen, im Jahre 1908 dagegen fast 
doppelt soviel, nämlich 20,3 Betriebe und 201,1 Per
sonen. Namentlich in der Textilindustrie und im Bau
gewerbe ist die Durchschnittszahl der auf eine Tarif
gemeinschaft entfallenden Betriebe und Personen we
sentlich geringer als im Vorjahre. Dagegen ist der 
Tarifabschluss in der Gruppe der Metallverarbeitung 
und der Industrie der Maschinen und Apparate konzen
trierter geworden.

Bei der Beurteilung der Frage, inwieweit sich die 
Tarifbewegung auf die mehr handwerksmässigen Be
triebe beschränkt oder inwieweit auch die grösseren 
industriellen Unternehmungen beteiligt sind, ist die 
Kenntnis der Durchschnittszahlen der auf einen Betrieb 
entfallenden Personen von Bedeutung. Die Durch
schnittsberechnung für alle Gewerbegruppen ergibt 9,5 
Personen auf einen tariflich gebundenen Betrieb gegen 
9,9 im Jahre 1908. Am weitesten über dem Durch
schnitt steht die Gruppe, welche verschiedene Ge
werbearten umfasst und in der Berufsstatistik mit 
„Sonstiges“ bezeichnet ist. Die Zahl der auf einen 
Betrieb kommenden Personen beträgt hier 65,6. Das
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Minimum weist das Reinigungsgewerbe mit 1,0 auf. 
Innerhalb der einzelnen Gewerbegruppen sind die 
meisten Grossbetriebe in dem Braugewerbe zu Tarif
gemeinschaften vereinigt.

Bei der Gruppierung nach der Zahl der von den 
Tarifgemeinschaften erfassten Personen ergibt sich, 
dass zirka 50 Prozent aller Verträge für 20 bis 200 Per
sonen gelten, während aber fast die Hälfte aller tarif
lich Gebundenen unter Tarifgemeinschaften fällt, die 
für mehr als 500 Beteiligte abgeschlossen sind.

Ein Vergleich hinsichtlich der Vertragsdauer der 
Tarifgemeinschaften zwischen dem Jahre 1908 und 1909 
zeigt, dass die Mehrzahl der Verträge des Jahres 1909 
für eine kürzere Dauer abgeschlossen ist, als im Jahre 
1908. Auf die meisten Verträge kommt eine Dauer von 
einem Jahre gegen eineinhalb bis zwei Jahre für 1908. 
Die längste Frist beträgt, soweit überhaupt Angaben 
gemacht sind, fünf Jahre.

Aus dem Inhalt der Tarifverträge gibt das Statisti
sche Amt bemerkenswerte Zusammenstellungen hin
sichtlich der Arbeitszeit und des Arbeitslohnes. Die 
Tabelle über die tägliche Arbeitszeit umfasst, soweit 
bestimmte Zeitangaben vorliegen, eine Skala von Ar
beitszeiten zwischen 8 und 11 Stunden täglich. Ausser - 
dem ist noch eine Rubrik für Arbeitszeiten unter 8 , eine 
über 11 Stunden und eine für Verträge mit unbestimm
ter Arbeitszeit angeführt. Am meisten ist die Arbeits
zeit von 9V* bis 10 Stunden vertreten. Auch die Zahlen 
für die umfassten Betriebe und Personen erreichen in 
diesen Grenzen ihr Maximum. Arbeitszeiten von 8 
Stunden und weniger finden sich in erster Linie in den 
Gewerbegruppen, welche in der Arbeit durch die natür
lichen Lichtverhältnisse beeinflusst werden. Hierhin 
gehören das Baugewerbe und die Industrie der Steine 
und Erden. Jedoch findet sich, der Achtstundentag 
auch bereits in Gewerben, die von derartigen äusseren 
Einflüssen unabhängig sind, nämlich in der Metallver
arbeitung und in der Industrie der Maschinen, Instru
mente und Apparate, ferner in dem polygraphischen 
Gewerbe und in dem Gewerbe der Bäcker und Kon
ditoren. Bei den letzteren wird es sich wohl ausschliess
lich um Fabrikbetriebe handeln — in Betracht kommen
126 Betriebe — da in dem handwerksmässigen Bäcker - 
und Konditorgewerbe im allgemeinen lange Arbeits
zeiten üblich sind. Tatsächlich ist auch in den meisten 
Verträgen für dieses Gewerbe eine Arbeitszeit von mehr 
als 11 Stunden vorgesehen. Dass Tarifgemeinschaften 
mit solch langen Arbeitszeiten in der Hauptsache rein 
handwerksmässige Kleinbetriebe umschliessen, folgt 
schon aus dem Verhältnis der Zahl der Betriebe zu der 
Zahl der Arbeiter, nämlich 960 :1953. Die gleichen 
Extreme in der täglichen Arbeitszeit zeigt die Industrie 
der Metallverarbeitung und die Industrie der Maschi
nen, Apparate und Instrumente. Auch hier finden sich 
neben dem achtstündigen Arbeitstage solche mit Ar
beitszeiten von mehr als 11 Stunden. Diese Erschei
nung lässt sich gleichfalls dadurch erklären, dass auch

in den letzteren Gewerben neben der Grossindustrie 
die Kleinbetriebe zahlreich vertreten sind.

Über den Stundenlohn für männliche Arbeiter sind 
in etwas mehr als 50 Prozent aller Tarifgemeinschaften 
Angaben gemacht worden. Nach der Übersicht über 
den niedrigsten Vertragslohn männlicher Arbeiter für 
die Stunde ist für gelernte wie für ungelernte Arbeiter 
die Stundenlohnstufe über 35 bis 45 Pfennig am stärk
sten vertreten. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Zahl 
der abgeschlossenen Verträge als auch hinsichtlich der 
Zahl der umfassten Betriebe und Personen. Die soeben 
genannte Lohnstufe wird am weitesten überschritten 
für die gelernten Arbeiter des Steinsetzergewerbes, für 
welche in den meisten Tarifgemeinschaften ein nie
drigster Vertragslohn von 55 bis 75 Pfennig und dar
über vorgesehen ist. Bei diesen verhältnismässig hohen 
Löhnen ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Stein
setzer im Winter zeitweise zur Arbeitseinstellung ge
zwungen sind. Sehr günstige Lohnverhältnisse weist 
auch das Baugewerbe auf. Hiernach folgen die Indu
strie der Steine und Erden, die Metallverarbeitung und 
die Industrie der Maschinen, Apparate und Instrumente. 
Über den niedrigsten Vertragslohn für A r b e i t e 
r i n n e n sind nur in einem verhältnismässig geringen 
Teil von Tarifgemeinschaften Angaben gemacht. Nach 
der betreffenden Übersicht ist bezüglich der Zahl der 
Verträge die Stundenlohnstufe von 15 bis 20 Pfennig am 
meisten vertreten. Die grössere Bedeutung nach der in 
Frage kommenden Zahl von Betrieben und Personen hat 
jedoch die Lohnstufe von 20 bis 25 Pfennig. Im übrigen 
sind die Tarifgemeinschaften, welche Angaben über die 
Lohnverhältnisse für Arbeiterinnen machen, so gering 
vertreten, dass sich allgemeine Schlüsse hieraus nicht 
ziehen lassen.

Ein Vergleich der im Jahre 1909 vereinbarten Löhne 
für männliche Arbeiter mit denen des Jahres 1908 zeigt, 
dass auch in dem zuletzt genannten Jahre sowohl für 
gelernte als für ungelernte Arbeiter die Stundenlohn
stufe von 35 bis 45 Pfennig am stärksten vertreten war. 
Dies trifft jedoch für ungelernte Arbeiter nur hinsicht
lich der Zahl der abgeschlossenen Tarifgemeinschaften 
zu, während bezüglich der Anzahl der Betriebe und 
Personen im Jahre 1908 die Stufe von 25 bis 35 Pfen
nig überwog. Im übrigen lehrt der Vergleich, dass die 
über 35 Pfennig liegenden Stundenlöhne im Jahre 1909 
für beide Arbeiterkategorien stärker vertreten waren 
als in dem vorhergehenden Jahre. Der zurzeit herr
schenden Teuerung für die wichtigsten Lebensmittel 
trägt eine für elf Betriebe mit 355 Personen abge
schlossene Tarifgemeinschaft der Industrie der Nah
rungs- und Genussmittel durch Gewährung einer Teue
rungszulage Rechnung. Als interessant vom Stand
punkte der Bekämpfung des Alkoholmissbrauches sei 
noch erwähnt, dass in mehreren Tarifgemeinschaften 
des Braugewerbes, die über 5000 Personen dieses Be
rufes umfassen, der sogenannte Haustrunk vertraglich 
durch eine Geldentschädigung abgelöst ist.
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äewerberecbtlicbe Entscheidungen.
Verletzung des Bekannten eines Handwerksmeisters im

Betriebe des letzteren. — W er ist haftpflichtig?

Der Bekannte eines Schmiedemeisters, welch letz
terer mit einem Gesellen arbeitete, hatte wiederholt 
Reparaturen an seinen Werkzeugen in der Werkstatt 
desselben vornehmen lassen. Als er nun eines Tages 
wieder die Schmiede betrat, um dort an seinem Gerät 
etwas ausbessern zu lassen, forderte der Meister, der 
gerade eine glühende Eisenstange ins Feuer hielt, den 
Eintretenden auf, mit einem Schmiedehammer ein Stück 
der Eisenstange abzuschlagen, gleichzeitig legte er die 
glühende Stange auf den Amboss. Der Bekannte er
griff auch sogleich einen Schmiedehammer und führte 
den verlangten Schlag aus; das abgeschlagene glühende 
Eisenstück flog ihm aber in einen seiner halblangen 
Schaftstiefel, in die er die Beinkleider hineingesteckt 
hatte, und hierdurch erlitt er eine schwere Brandwunde.

Der Verletzte hatte zum Zwecke seiner Wiederher
stellung erhebliche Aufwendungen zu machen, deren 
Erstattung er im Klagewege von dem Schmiedemeister 
verlangte.

Der Beklagte wandte ein, nicht er sei wegen des 
fraglichen Unfalles entschädigungspflichtig, sondern die 
Schmiedeberufsgenossenschaft, denn die Verletzung des 
Klägers sei erfolgt in seinem, des Beklagten, Gewerbe
betriebe. — Mit diesem Einwand drang der Beklagte 
jedoch nicht durch. Nach den Bestimmungen des Ge
werbeunfallversicherungsgesetzes sind bekanntlich „alle 
Arbeiter und Betriebsbeamten gegen die Folgen der bei 
dem Betriebe sich ereignenden Unfälle versichert, wenn 
sie beschäftigt sind in Betrieben, welche sich auf die 
Ausführung von . . . Schmiedearbeiten erstrecken.“ Die 
B e s c h ä f t i g u n g  als Arbeiter oder Betriebsbeamter
— so führte das Oberlandesgericht Kiel aus — ist also 
bei der Unfallversicherung die Grundlage der Ent
schädigungsberechtigung. Wenn es nun auch bei der 
Unfallversicherung nicht auf die Dauer der Beschäfti
gung ankommt, so folgt daraus doch nicht, dass auch 
derartige gelegentliche, aus Gefälligkeit gegen den In
haber des Gewerbebetriebes auf dessen Ersuchen ge
währte, nur wenige Augenblicke dauernde Hilfeleistung 
eines Dritten, der sich ganz zufällig in dem betreffenden 
Betriebe aufhält, unter die Gewerbeunfallversicherung 
fallen. Der Sinn jener gesetzlichen Bestimmung kann 
entsprechend dem Zwecke der Arbeiterversicherung 
vielmehr nur dahin gehen, dass der Unfallversicherung 
zwar auch solche Arbeiter unterliegen, die nur vorüber
gehend in dem betreffenden Betriebe beschäftigt sind, 
deren Beschäftigung aber ihrer Natur nach doch von 
einer gewissen Dauer ist, nicht aber beschränkt ist auf 
einen einzigen Hammerschlag, den eine betriebsfremde 
Person auf die Aufforderung des Betriebsinhabers trotz 
Anwesenheit eines Gehilfen lediglich aus Gefälligkeit 
tut. Im übrigen gelangte das Gericht zu der Meinung, 
dass beide — Kläger sowohl wie Beklagter — fahr
lässig gehandelt und so den Unfall verschuldet haben. 
Der Beklagte hat fahrlässig gehandelt, so heisst es in 
den Gründen, indem er aus Bequemlichkeit und um 
jeden Aufschub zu vermeiden, es unterliess, irgend
welche Anordnungen oder Vorkehrungen für den Schutz 
des Klägers vor den mit der fraglichen Arbeit ver

bundenen grossen Gefahren zu treffen, die ihm als 
Schmied selbstverständlich bekannt waren.

Aber auch den K l ä g e r  trifft ein erhebliches Ver
schulden; denn dass ein gereifter Mann, der vom 
Schmiedehandwerk nichts versteht, sich auf die Auf
forderung des Schmiedes ohne weiteres, ohne auch nur 
im geringsten gegen Gefahren durch abspringende Fun
ken usw. geschützt zu sein, an den Amboss stellt und 
mit dem Hammer von einer glühenden Eisenstange ein 
Stück abschlägt, fahrlässig handelt, kann keinem Zwei
fel unterliegen. Dieses Verschulden des Klägers hat 
den Unfall in gleichem Masse herbeigeführt wie das 
leichtfertige Verhalten des Beklagten.

Demgemäss war der Beklagte zu verurteilen dem 
Kläger die Hälfte des ihm durch den Unfall erwachse
nen Schadens zu ersetzen, während die andere Hälfte 
von ihm selbst zu tragen ist.

(Entscheidg. des Oberlandesger. Kiel vom 9. Juli 
1910.)

G ilt die „Hamburger Norm“  auch fiir  die als Zeugen 
auftretenden Ingenieure?

Ein Ingenieur war als Zeuge vor Gericht geladen 
worden, und da er hierdurch fünf Stunden Zeit ver
säumte, wurde ihm nach § 2 der Gebührenordnung für 
Zeugen und Sachverständige die höchste zulässige Ge
bühr von Mk. 1.— für die Stunde, im ganzen also 
Mk. 5.—, zugebilligt. — Damit war jedoch der Ingenieur 
nicht einverstanden, vielmehr verlangte er unter Be
rufung auf die Hamburger Norm, eine Entschädigung 
von Mk. 4.— für die Stunde, im ganzen also Mk. 20.—. 
Da ihm das Gericht diese Gebühr nicht zubilligte, so 
erhob der Ingenieur Beschwerde, indem er sich darauf 
berief, dass nach § 13 der Gebührenordnung für Zeugen 
und Sachverständige „besondere Taxvorschriften“ , die 
für die Angehörigen eines bestimmten Erwerbszweiges 
etwa erlassen sind, auch von den Gerichten respektiert 
werden müssen. Übrigens sei der Fall schon einmal 
vom Kammergericht in dem Sinne des Beschwerde
führers entschieden worden, und das Reichsgericht habe 
damals ausdrücklich die Ansicht des Kammergerichts 
gutgeheissen.

Indessen hat das Bayerische Oberste Landesgericht 
den Ingenieur mit seiner Mehrforderung a b g e w i e -  
s e n. Nach der bestimmten Vorschrift des § 2 der Ge
bührenordnung für Zeugen und Sachverständige, so ent
schied das Gericht, erhält jeder Z e u g e  eine unter Be
rücksichtigung des von ihm versäumten Erwerbes zu 1 
bemessende Entschädigung von 10 Pf. bis zu Mk. 1.— 
auf jede angefangene Stunde. — D ie  Z u b i l l i g u n g  
e i n e r  h ö h e r e n  E n t s c h ä d i g u n g  a n  e i n e n  
Z e u g e n  i s t  b e i  d e m  S c h w e i g e n  d e s  G e 
s e t z e s  ü b e r  e i n e  s o l c h e  M ö g l i c h k e i t  
a u s g e s c h l o s s e n .  — Der Fall, auf welchen der 
Beschwerdeführer verweist, lag wesentlich anders. 
Dort handelte es sich um einen S a c h v e r s t ä n 
d i g e n ,  und einem solchen ist nach § 4 der Gebühren
ordnung „bei schwierigen Untersuchungen und Prü
fungen auf Verlangen für die aufgetragene Leistung 
eine Vergütung n a c h  d e m  ü b l i c h e n  P r e i s e  
d e r s e l b e n “ zu gewähren, auch wenn dieser den 
nach § 3 der Gebührenordnung regelmässig zugrunde 
zu legenden Betrag „bis zu Mk. 2.— auf jede ange
fangene Stunde“ übersteigt. Hierauf beruhte die in
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dem Urteile des Kammergerichts, auf das der Ingenieur 
sich beruft, erwähnte Möglichkeit, die „Hamburger 
Norm“ der Gebührenbemessung zugrunde zu legen. — 
Die Zulassung besonderer Taxvorschri'ften für gewisse 
Arten von Sachverständigen betrifft nur Gebührentarife 
obrigkeitlicher Natur, nicht aber die von privaten Ver
bänden aufgestellten Honorarsätze. — Für die Teil
nahme von S a c h v e r s t ä n d i g e n  an Terminen gilt 
daher ausschliesslich die Bestimmung des § 4 der Ge
bührenordnung, nach der ihnen lediglich die Gebühr 
bis zu Mk. 2.— für jede angefangene Stunde zu ge
währen ist, sodass also für die Teilnahme an T e r 
m i n e n  die Hamburger Norm überhaupt keine An
wendung finden kann.

(Beschluss des Bayerischen Obersten Landesger. 
vom 1. März 1910.)

Lieferung von Maschinen fü r einen landwirtschaftlichen 
Betrieb.

Ein Maschinenfabrikant hatte einem Landwirt eine 
Maschine verkauft. Später sah sich der Verkäufer ver
anlasst, gegen den Landwirt wegen eines Restbetrages 
des Kaufpreises Klage anzustrengen, und nun machte 
der Beklagte den Einwand, die Forderung sei bereits 
verjährt, da seit der Ausführung der Bestellung mehr 
als zwei Jahre vergangen seien; nach der Bestimmung 
des § 196, Abs. 1, Ziff. 1 des Bürgerl. Gesetzb. ver
jähren aber derartige Ansprüche in zwei Jahren, und 
nur dann verjähren sie in vier Jahren, wenn die Leistun
gen für den G e w e r b e b e t r i e b  des Schuldners er
folgten, die Landwirtschaft sei doch aber kein Ge
werbebetrieb. —

Die erste Instanz, das Landgericht, war der Mei
nung, die Landwirtschaft sei d o c h  ein Gewerbebe
trieb, infolgedessen sei die Forderung noch nicht ver
jährt. Dass die Landwirtschaft ein Gewerbebetrieb 
sei, ergebe nicht nur der Sprachgebrauch, sondern auch 
das Gesetz. So spreche das' Strafgesetzbuch von der 
Landwirtschaft als von „Gewerbe“ und ebenso ver
stehe die Zivilprozessordnung unter „Gewerbe“ nicht 
nur die in der Gewerbeordnung behandelten, sondern 
insbesondere auch das Gewerbe der Landwirtschaft. —

Die zweite Instanz, das Oberlandesgericht Breslau, 
hat dagegen dahin erkannt, dass die Landwirtschaft 
k e i n  Gewerbebetrieb sei und demgemäss die Forde
rung des klagenden Maschinenfabrikanten als v e r 
j ä h r t  angesehen. Über den Begriff des Gewerbebe
triebes, so entschied dieser Gerichtshof, hat sich ein 
feststehender allgemeiner Sprachgebrauch nicht gebil
det. Im weitesten Sinne wird darunter jede auf äusse
ren Erwerb gerichtete Beschäftigung, welche als regel
mässige Lebensaufgabe betrieben wird, verstanden. — 
Im engeren Sinne stellt man das „Gewerbe“ dem wis
senschaftlichen und künstlerischen Erwerbe gegenüber. 
Nach einem anderen häufigen Sprachgebrauche wird 
endlich „Gewerbe“ als stoffveredelnde Beschäftigung 
einerseits den stoffschaffenden Beschäftigungen — 
Bergbau usw. — andererseits den güterverteilenden Be
schäftigungen — dem Handel usw. — entgegengesetzt. 
Auch in den Gesetzen wird der Begriff des Gewerbe
betriebes in verschiedenem Sinne gebraucht. Insbe
sondere ist die Landwirtschaft in der Zivilprozessord
nung als Gewerbe, dagegen in der Gewerbeordnung 
und im Handelsgesetzbuche n i c h t  als Gewerbe auf

gefasst. Es ist daher bei jeder einzelnen, den Ge
werbebetrieb betreffenden gesetzlichen Bestimmung zu 
prüfen, in welchem Sinne dieser Begriff darin gebraucht 
ist. Die Entstehungsgeschichte des hier in Betracht 
kommenden § 196, Abs. 1, Ziff. 1 des Bürgerl. Gesetzb. 
ergibt nun mit voller Deutlichkeit, dass der Betrieb der 
Landwirtschaft zum Gewerbebetriebe im Sinne d i e 
s e r  Vorschrift n i c h t  zu rechnen ist, und so haben 
bisher die Gerichte auch erkannt. Wissenschaft und 
Rechtsprechung stehen somit auf dem Standpunkte, 
dass die Landwirtschaft auch im Sinne des § 196, 
Abs. 1, Ziff. 1 des Bürgerl. Gesetzb. k e i n  Gewerbe
betrieb ist. Die von dem Kläger hervorgehobene, in 
neuerer Zeit eingetretene erhebliche Änderung der Le
bens-, Erwerbs- und Verkehrs-, insbesondere auch der 
Kreditverhältnisse im Betriebe der Landwirtschaft ist 
für den Begriff des G e w e r b e s  unwesentlich und 
vielleicht geeignet, allenfalls eine Änderung des be
stehenden Rechtszustandes in der hier in Rede stehen
den Beziehung zweckmässig erscheinen zu lassen, nicht 
aber die vom Kläger vertretene Auslegung der jetzt gel
tenden Bestimmung des § 196, Abs. 1, Ziff. 1 des 
Bürgerl. Gesetzb. zu rechtfertigen.

(Entscheidg. des Oberlandesger. Breslau v. 17. Juni 
1910.)

Welche Massnahmen zum Schutze des Publikums sind bei 
Ausführung von Bauarbeiten durch den Unternehmer 

zu treffen?

Gelegentlich der Ausführung von Bauarbeiten wur
den aus einem in verkehrsreicher Gegend einer G ress
stadt belegenen Hause aus erheblicher Höhe schwere 
Dielenstücke auf den Bürgersteig herabgelassen, w to -  

bei ein Strassenpassant verletzt wurde. Der Verun
glückte verlangte daher von dem mit den Arbeiten be
trauten Unternehmer Ersatz des ihm durch den Unfall 
erwachsenen Schadens, indem er sich auf §§ 823, 276 
des Bürgerl. Gesetzb. berief.

Der Beklagte machte geltend, er habe, bevor mit 
der Herausschaffung der Dielenstücke begonnen wurde, 
vor dem Hause zwei Bretter mit der Aufschrift „Vor
sicht!“ aufstellen lassen, wie sie üblicherweise bei Ar
beiten der hier fraglichen Art verwendet werden. Es 
treffe ihn daher kein Verschulden an dem Unfall des 
Klägers, der eben unter Ausserachtlassung der nötigen 
Sorgfalt und ohne die zur Vorsicht mahnenden Bretter 
zu berücksichtigen, gerade den Bürgersteig vor dem 
fraglichen Hause passieren wollte.

Das R e i c h s g e r i c h t  hat sich jedoch dahin 
ausgesprochen, dass der Beklagte durch die Aufstellung 
der mit der Aufschrift „Vorsicht!“ versehenen Bretter 
der im Verkehr gebotenen Sorgfalt für die Sicherheit 
des Strassenpublikums n i c h t  g e n ü g t  h a t .  Solche 
Bretter, wie sie der Beklagte aufgestellt hatte, gewähren 
gar keinen Schutz und haben auch nur den Zweck, das 
Publikum zu veranlassen, die kenntlich gemachte Stelle 
möglichst zu vermeiden oder sich dort nicht aufzuhal
ten, so führte der höchste Gerichtshof aus. Derartige 
Bretter finden sich in der Grosstadt während der Bau
zeit so häufig und werden vorsorglich auch an Orten 
aufgestellt, wo eine ernstliche Gefahr für die Vorüber
gehenden gar nicht besteht, dass diese, wie die Er
fahrung lehrt, sie kaum mehr zu beachten pflegen. 
Ausserdem sind die Fussgänger wegen des starken
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Wagenverkehrs oft nicht einmal in der Lage, auf den 
Fahrdamm überzutreten. Das Aufstellen von zwei 
Brettern war daher hier, wo aus beträchtlicher Höhe 
schwere Stücke herabgelassen wurden durchaus unge
nügend, denn der Beklagte musste damit rechnen, dass 
diese entgleiten und auf den Bürgersteig oder infolge 
eines etwa bei einem Anstosse empfangenen Schwunges 
sogar auf den Fahrdamm herabstürzen und schweren 
Schaden verursachen könnten. Der Beklagte wäre also 
verpflichtet gewesen, während der gefährlichen Ver
richtung durch Sicherheitsposten in angemessener Zahl 
die Vorübergehenden warnen und von der Annäherung 
an die gerade bedrohten Stellen abhalten zu lassen.

(Entscheidg. des Reichsger. vom 23. Juni 1910.)

Verletzung eines Strassenpassanten infolge von Dacli- 
arbeiten. Wer ist haftpflichtig?

Ein Hausbesitzer hatte einen Dachdecker mit einer 
Dachreparatur beauftragt. Die Arbeit wurde von einem 
Gesellen ausgeführt, der bei dieser Verrichtung von 
einem anderen Arbeiter an einem starken Seil gehalten 
wurde. Dieses Seil streifte die Kappe eines Schorn
steines, und die Steine dieser Kappe stürzten auf die 
Strasse, auf der sich nicht die übliche Warnungstafel 
„Achtung, Dacharbeiten!“ befand, und die auch nicht 
durch Latten oder dergl. gesperrt war. Ein Passant, 
der gerade vorüberging, wurde von einem herabstür
zenden Steine getroffen und strengte nun gegen den 
H a u s b e s i t z e r  die Schadensersatzklage an, die er 
besonders auf § 831 des Bürgerl. Gesetzb. stützte, in
dem er behauptete, der Hausbesitzer habe bei der Aus
wahl des Dachdeckers, dem er die fragl. Arbeit über
trug, nicht die notwendige Sorgfalt walten lassen, und 
überdies habe der Hausbesitzer — entgegen der ört
lichen Polizeivorschrift — weder sein Dach mit einem 
das Herabfallen von Steinen verhindernden Gitter ver
sehen, noch den Bürgersteig durch Aufstellen schräger, 
an die Hausmauer gelehnter Bretter gesperrt. — Die 
Vorinstanz war zu einer Verurteilung des Beklagten ge
langt, die sie lediglich auf § 831 des Bürgerl. Gesetzb. 
stützte. — Das R e i c h s g e r i c h t  hat diese Ent
scheidung a u f g e h o b e n ,  weil auf einen Fall der 
vorliegenden Art § 831 nicht zur Anwendung gebracht 
werden könne. Ein selbständiger Handwerker — so 
heisst es in den Gründen —, der in Erfüllung eines ab
geschlossenen Werkvertrages tätig wird, und seine Ar
beiter sind nicht Angestellte des Bestellers im Sinne 
des § 831. Allerdings ist derjenige, welcher einem selb
ständigen Handwerker die Ausführung , einer Arbeit 
überträgt, nicht unbedingt jeder eigenen Verantwort
lichkeit wegen eines von dem Handwerker hierbei Drit
ten zugefügten Schadens enthoben — z. B. dann, wenn 
er die Untüchtigkeit des Handwerkers kannte oder ken
nen musste. Alsdann kommt aber § 823 des Bürgerl. 
Gesetzb. in Betracht, und in einem solchen Fall hat der 
K l ä g e r  darzutun, dass dem Beklagten bei Auswahl 
des Bestellten eine Fahrlässigkeit zur Last fällt, und dass 
hierdurch der Schaden verursacht worden ist. — Der 
Kläger will aber weiterhin den Beklagten deshalb für 
den Schaden verantwortlich machen, weil er bezüglich 
der Sicherung des Daches eine Polizeivorschrift nicht 
beachtet und auch die Strasse nicht, wie es sich gehört 
hätte, gesperrt hat. Allerdings wäre für die Befolgung 
eines solchen Schutzgesetzes der Beklagte als Haus

besitzer p e r s ö n l i c h  v e r a n t w o r t l i c h ,  und er 
würde sich noch nicht von seiner Haftpflicht befreien 
können, wenn er nachweist, dass er den Dachdecker 
oder den Hauswart mit allem Nötigen beauftragt habe.
— Die ganze Sache war eben noch nicht spruchreif 
und musste daher zur weiteren Prüfung in die Vor
instanz zurückverwiesen werden.

(Entscheidung des Reichsger. vom 13. Juni 1910.)

Kleine Ittitteimnaen.
• ■

Zwei neue Stochlochverseliliisse fü r Gaserzeuger.

In dieser Zeitschrift ist schon wiederholt die Frage 
gestreift worden, wie die Arbeiter bei dem notwendigen 
Schüren der Gaserzeuger vor den aus den Schür- 
löchern unter Druck ausströmenden Gasen geschützt 
werden können und es sind eine Reihe von Vorrich
tungen beschrieben worden, die mehr oder minder dem 
angestrebten Zwecke gerecht wurden. Die neueren 
Vorrichtungen dieser Art arbeiten mit einem Dampf
schleier, der durch ein um die Schürlochmündung her
umgelegtes durchlochtes Rohr in Form eines mit der 
Spitze in den Gaserzeuger reichenden Kegels erzeugt 
wird. Diese Vorrichtungen können nur dann den Aus-

Fig- 30.
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tritt von Gas aus der Stochöffnung verhindern, wenn 
sie so kräftig in den Gaserzeuger blasen, dass auch in 
den Zwischenräumen zwischen den einzelnen Strahlen 
eine kräftige Strömung nach dem Gaserzeugerinnern 
besteht. Die Folge davon ist, dass während des 
Stochens das Blasmittel — Dampf oder Luft — in den 
Gaserzeuger gelangt. E. Spetzler in Düsseldorf-Lieren- 
feld sucht das dadurch zu vermeiden, dass er einen 
lückenlosen, d. h. aus einem Schlitz austretenden Strahl 
anwendet, der dann so schwach eingestellt werden 
kann, dass nichts Nennenswertes von dem Blasmittel in 
den Gaserzeuger eindringt. In den Fig. 29 bis 31 ist 
eine beispielsweise Ausführungsform eines solchen 
neuen Stochlochverschlusses dargestellt und zwar in 
zwei senkrechten Schnitten bei ab- und angestelltem 
Bläser und einem Grundriss.

Zweckmässig werden besondere Vorsetzkörper 
verwendet, welche aus Gründen der Herstellung und 
der Reinigung aus zwei Teilen a1, a2 zusammengesetzt 
sind. Die Teile enthalten eine mittlere kegelige Öff
nung, die gewöhnlich durch den Verschlusskegel b ab
geschlossen ist. Um die Wandung der Stochöffnung 
herum ist ein Ringkanal c ausgespart, dessen beide 
Seitenflächen c1, c2 Kegel bilden, deren Spitzen nach 
dem Inneren des Gaserzeugers gerichtet sind. Von 
einer Seite aus mündet in den Hohlraum ein Luftzu
führungsrohr d ein, dessen Hahnkiiken mittels des Win
kelarmes f und Gelenkes g mit dem Verschlusskegel b 
verbunden ist. Infolgedessen wird in üblicher Weise 
beim Anheben des Verschlusskegels das Hahnküken in 
die Offenstellung gedreht, der Bläser mithin angestellt. 
Soll die Vorrichtung gereinigt werden, so ersetzt man 
den stark konischen Stopfen b durch einen solchen von 
fast zylindrischer Form, der also nur in der Austritts
öffnung des unteren Teiles durch Klemmung sich fest
setzt, löst dann die Verbindungsmittel der Teile a1, a2 
und hebt den oberen Teil a1 ab. Dadurch ist der 
Kanal c freigelegt und kann bequem gereinigt werden.

Einen anderen Weg, um das Einblasen von Dampf 
oder Luft in den Gaserzeuger während des Stochens 
zu vermeiden, schlägt G. Luft in Mühlheim, Ruhr ein. 
Nach seinen Angaben wird Pressgas, welches beispiels
weise dem Generator entnommen und mit Hilfe eines 
Ventilators unter Druck gesetzt wird, in einer annähernd 
tangentialen Richtung in das Stochloch eingeführt, der
art, dass in der Stochöffnung eine starke Wirbelung 
entsteht, welche ein Einsaugen von Luft auch bei wech
selndem Druck des Generatorgases ausschliesst. Fig. 32 
und 33 zeigen die Einrichtung in einem senkrechten 
Schnitte und in Aufsicht. Der das Stochloch aufneh
mende Körper a trägt die Stochöffnung b. Diese ist 
düsenartig gestaltet und erweitert sich von dem eng
sten Querschnitt c auf den Querschnitt d, zum Zwecke 
mittels der Stochgeräte ein Bearbeiten des Generator
inhaltes auf einer grösstmöglichen Fläche zu gestalten. 
Der engste Querschnitt bei c wird im Ruhezustände von 
dem Verschlusspfropfen e ausgefüllt. In den Stoch- 
lochkörper a ist ein in der düsenartigen Erweiterung 
in der Nähe des engsten Querschnittes mündender 
Kanal f vorgesehen, der annähernd tangential (Fig. 33) 
in die Stochöffnung einmündet.

Der Winkel, unter dem das Pressgas dem Stoch- 
lochquerschnitt zugeführt wird, ist sowohl in Hinsicht 
auf den Durchmesser als auch auf die Achse des düsen

artigen Querschnittes so bemessen, dass die bei Auf
prall auf die Stochlochwandung dem Gasstrom ent- 
gegenwirkeade Komponente dem Gasstrom allein das

*ig. 32.

Gleichgewicht zu halten vermag. Vermöge dieser Zu
führung wird in der Stochöffnung eine Art schrauben
förmige Wirbelung entstehen, welche unmittelbar in 
der Nähe der Austrittsöffnung des zurückzuhaltenden 
Gasstromes am heftigsten ist.

Hochkerzige Glühlampen gegenüber Bogenlampen und 
Gaslaternen.

Durch die Metallfadenlampen, welche in einer 
Lichtstärke bis 1000 Kerzen hergestellt werden und die 
nur 1Is bis 1/4 des Stromes der bisherigen Kohlenfaden
lampen bei gleicher Leuchtkraft benötigen, werden 
neben den Kohlenfadenlampen auch die Bogenlampen 
verdrängt werden und zwar nicht nur für Innenräume, 
sondern auch für Strassenbeleuchtung.

Wohl brauchen die hochkerzigen Metallfadenlam
pen bei praktisch gleichen Beleuchtungseffekten wie 
gewöhnliche Bogenlampen an Betriebskraft etwa die 
Hälfte mehr als Gleichstrom-Bogenlampen, aber nicht 
mehr als Wechselstrom-Bogenlampen. Die Anschaf
fungskosten dagegen betragen nur einen Bruchteil und 
die Bedienung ist kaum zu rechnen.

Eine gleichwertige Beleuchtung stellt sich daher 
in vielen Fällen mit Metallfadenlampen billiger als mit 
Bogenlampen.

Dass die Beleuchtung mit Metallfadenlampen nun 
auch mit der bisherigen Gasbeleuchtung konkurrieren 
kann, zeigt folgendes Beispiel.

Für das im Bau begriffene Elektrizitätswerk in 
Pankow bei Berlin hat der beratende Ingenieur F. 
Tischendörfer die Strassenbeleuchtung mit 200 und 
400 kerzigen Metallfadenlampen projektiert. In einer 
Strasse wurde eine Probebeleuchtung mit einer Anzahl 
200 und 400 kerzigen Lampen bei 6 m Lichtpunkthöhen 
vorgenommen. Die Lampen waren in der Mitte der 
Strasse an Spanndrähten in Entfernungen von 40 und 
50 m aufgehängt. Bei 20 m Entfernung konnte man im 
Schein einer 200 Kerzen-Lampe noch deutlich kleine 
Druckschrift lesen. Die Beleuchtung mit 200 Kerzen
Lampen war doppelt so hell und gleichmässiger, und 

| stellen sich auch die Kosten in vorliegendem Falle noch
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etwas niedriger, als die der bisherigen Gaslaternen
beleuchtung mit ca. 80 kerzigen Lampen.

Die Probebeleachtung, welche von den Gemeinde
räten einer Besichtigung unterzogen wurde, hat allge
mein befriedigt.

Jugendliche und Kinder in Fabriken.

Über die Beschäftigung jugendlicher Fabrikarbeiter 
beiderlei Geschlechts und von Fabrikarbeiterinnen im 
Jahre 1909 werden in der Statistik des Deutschen Reichs 
folgende Angaben gemacht:

Im Jahre 1909 wurden in 95 304 Fabriken jugend
liche männliche und weibliche Arbeiter und in 88 889 
Anlagen erwachsene Arbeiterinnen beschäftigt. Die 
Zahl der Jugendlichen betrug 458 085, darunter waren
11 542 K i n d e r  unter 14 Jahren, und zwar 6166 Knaben 
und 5376 Mädchen. Die übrigen Jugendlichen standen 
im Alter von 14 bis 16 Jahren, von ihnen waren 290 277 
männlichen und 156 263 weiblichen Geschlechts. Gegen 
das Vorjahr ist die Zahl ‘der beschäftigten Kinder um 
520 gesunken, die Verminderung entfällt fast aus
schliesslich auf die Beschäftigung von Knaben, die Zahl 
der beschäftigten Mädchen hat nur um 9 abgenommen. 
Bei den jungen Leuten zwischen 14 bis 16 Jahren, deren 
Zahl gegen das Vorjahr von 440 255 auf 446 540 ge
stiegen ist, entfällt die Zunahme hauptsächlich auf die 
j u n g e n  M ä d c h e n ,  von denen 5605 mehr gezählt 
wurden. Von den e r w a c h s e n e n  A r b e i t e r i n 
n e n  — 1 190 241 — waren 462 976 unter 21 Jahre alt 
und 727 265 älter. Im Vergleich zum Vorjahre hat sich 
die Zahl der erwachsenen werktätigen Arbeiterinnen um 
rund 40 000 gehoben.

Patente und Gebrauchsmuster.
D as unterstrichene Datum  der U eberschrift ist der Tag der 

Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung  
gibt den Tag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
15. 12. 10.

Vorrichtung zum Bewegen des Werkstückes an 
Maschinen zur Herstellung von Holzschuhen. — Friedr. 
Torkler, Kummetschen b. Insterburg. — 38 k. T. 14 375
— 10. 8 . 09.

Selbsttätige Vorschubvorrichtung für Werkzeug
maschinen mit umlaufenden Werkzeugen. — Otto Fezer, 
Ulm a. D., Rothstr. 28. — 49 b. F. 28 022 — 9. 7. 09.
19. 12. 10.

Selbsttätige Bogenzuführvorrichtung mit aussetzend 
rotierender Zuführungswalze für Rotationsmaschinen 
zur Herstellung von schreibmaschinenähnlicher Schrift 
oder Druckschrift. — Deutsche Multigraph Gesellschaft 
m. b. H., Berlin. — 15 d. D. 21 044 — 14. 1. 09.

Vorschubvorrichtung für Bogenstapel an Bogenan
legern, bei der der ausgestrichene Bogenstapel durch 
eine Förderwalze den die Bogen einzeln abnehmenden 
Ausstreichrädern zugeführt wird und der Vorschub 
während der Arbeit der Ausstreichräder erfolgt. — 
Koenigs Bogenanleger G. m. b. H., Guben. — 15 e. 
K. 45 595 — 5. 9. 10.

Niederhaltevorrichtung für Eisenschneidmaschinen, 
die mit einer feststehenden und einer beweglichen

Messerplatte ausgerüstet sind. — Berlin-Erfurter Ma
schinenfabrik Henry Pels &  Co., Ilversgehofen b. Erfurt.
— 49 b. B. 52 489 — 19. 12. 08.

In eine Rettungsleiter umwandelbarer Fenstervor
satz aus Scherenholmen. — Otto Schölch, Pforzheim.
— 61 a. Sch. 35 466 — 23. 4. 10.

22. 12. 10.
Vorrichtung zum Anzeigen des Offenstehens eines 

mit der Gaszuleitung fest verbundenen Hahnes beim 
Schliessen des mit ihm durch eine Schlauchleitung ver
bundenen Verbrauchshahnes. — Oskar Heinze, Breslau, 
Klosterstr. 97. — 4 c. H. 50 913 — 9. 6. 10.

Vorrichtung zur selbsttätigen Pressung an Be
schneidemaschinen für Papierblöcke o. dgl. — Leo 
Wolff, Berlin, Annenstr. 39. — 11b. W. 35 542 —
22. 8 . 10.

Standrohr-Druckregler für Dampfgefässe. — Max 
Krüger, Berlin. Gitschinerstr. 65. — 13 c. K. 44 032 — 
21. 3. 10.

Bogenausführung für Schnellpressen mit stehendem 
Fundament und hin- und herrollendem Druckzylinder. 
—• Franz H. Hölzle, München, Auerfeldstr. 6 . — 15 d.
H. 48 200 — 23. 9. 09.

27. 12. 10.
Zylindermangel mit Vorrichtung zum Anheben der 

in einem Rahmen gelagerten Druckwalzen und zum Ent
spannen des unteren Fördergurtes. — Förster Wäsche
reimaschinenfabrik, Rumsch &  Hammer, Forst, Lausitz.
— 8 d. F. 29 272 — 5. 2. 10.

Blockwende- und Fördervorrichtung. — Georg 
Blume, Barsinghausen a. Deister. — 18 c. B. 53 012 —
5. 2. 09.

Sicherheitsanordnung für Stromerzeuger mit selbst
tätigem, mit bewegten Teilen arbeitendem Spannungs
regler. — Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, Berlin.
— 21 c. A. 16 754 — 15. 2. 09.

Gerüsthalter zum Verbinden von sich kreuzenden 
Gerüstbalken o. dergl. ■— H. F. W. Mügge, Blanken
burg a. H. — 37 e. M. 40 075 — 10. 1. 10.

Strohpresse mit Kurzstrohzuführung. — Joseph 
Brilmayer, Bingen a. Rh. — 45 e. B. 59 314 — 1 .7 . 10.

Dreschmaschine mit zwei hintereinander angeord
neten Schüttlersystemen. — Fa. Heinrich Lanz, Mann
heim. — 45 e. L. 30119 — 27. 4. 10.

Abschneidetisch für Strangziegelpressen. —- Rieh. 
Holler, Queichhambach, Post Albersweiler, Rheinpf. — 
80 a. H. 51 616 — 23. 8 10.

29. 12. 10.

Schützenfänger mit selbstfallendem Fangbügel. — 
Eduard Weibel, Colmar i. E. — 86 g. W. 34 901 —
18. 5. 10.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

19. 12. 10.
Einrichtung zur Verhütung der Unfallgefahr für Ar

beiter durch Verbrennen und Ersticken in heisser Flug
asche. — Gustav Fabricius, Gladbeck. — 24 g. 444 282.

Gerüst zur Aufnahme von Tragbahren. — Johann 
Wiesner, Bittkow. — 30 e. 444 529.

Sicherheitsvorrichtung an Windenkurbeln. — Max 
Stock, Dresden, Lössnitzstr. 6 . — 35 c. 444 413.
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Sicherheits-Ofentür, bei deren öffnen ein Heraus
fallen der Kohlen verhindert wird. — Wilhelm Härt
brich, Krietern b. Breslau. — 36 a. 444 286.

Arbeits- und Schutzgerüst für Dacharbeiter und 
Klempner. —■ Louis Beil, Giessen. — 37 e. 444 604.

Vorrichtung zum Niederschlagen von abgesaugtem 
Staub. — Georg Printz &  Co., Aachen. — 50 e.
444 016.

Spindelkupplung für Zentrifugentrommeln. — Han
noversche Zentrifugenfabrik Heilbron & Knopff, G. m.
b. H., Hannover. — 82 b. 443 951.
27. 12. 10.

Fingerschutzvorrichtung für Pressen, Präge- o. dgl. 
Maschinen. — Heinr. Kaufmann &  Söhne, Solingen. — 
15 d. 445117.

Schutzvorrichtung gegen Pufferunfälle der Eisen
bahn. — Otto von Seil, Heidenheim a. B. — 20 e.
445 335.

Schutzvorrichtung an Lederbearbeitungsmaschinen 
mit Fusstritt - Einrückung. — The Turner Company 
G. m. b. H., Frankfurt a. M. — 28 b. 444 880.

Vorrichtung zum Entfernen der Späne an Holzbe
arbeitungsmaschinen, aus einem an der Maschine an
geordneten Gebläse bestehend. — Carl Laissle, Reut
lingen. — 38 b. 444 744.

Sicherheitsvorrichtung in Häckselmaschinen/ — 
Johann Socha, Eigen-Bottrop i. W. — 45 e. 445 137.

Messerschutz an Strohschneidern. — Eduard Thor- 
ning, Dippoldiswalde. —: 45 e. 445 481.

Aus Schwungmassen bestehende Verriegelungs
vorrichtung für den Deckel von Schleudermaschinen. — 
Gebr. Heine, Viersen, Rhld. — 47 a. 445 242.

Erteilte Patente.
Kl. 78e. 227 636. Z a n g e  z u m  B e f e s t i g e n  v o n  

S p r e n g k a p s e l n  a n  d e r  Z ü n d s c h n u r .  
Alexander Grard in Angers, Frankr.

Bei Verwendung der bisher gebräuchlichen Zangen 
zum Befestigen von Explosionskörpern an Zündschnü
ren haben sich oft schwere Unfälle dadurch ereignet, 
dass der Arbeiter durch Unachtsamkeit oder Unge
schicklichkeit die Sprengkapsel an der Ladungsstelle 
zusammendrückte. Die neue Zange bezweckt nun der
artige Unfälle unmöglich zu machen. Zu diesem Zwecke 
ist die Zange mit einem Aufnahmeorgan versehen, des
sen Backen in der Offenlage unbeweglich sind und nur 
dann frei werden, wenn die Sprengkapsel weit genug 
in die Zange gesenkt ist, sodass sich der zum Festhal
ten dienende Teil in einer bestimmten Entfernung von 
der Ladung befindet, z. B. 1 cm. Dieses Aufnahme
organ kann sehr verschiedene Formen haben und sich 
gleitend, oszillierend oder drehend bewegen.
• Bei der in Fig. 34 dargestellten Ausführungsform 
der neuen Zange ist an einer der um einen Stift 5 dreh
baren Backen eine Hülse befestigt, in welcher sich 
zwei zum Stift 5 parallele zylindrische Löcher befin
den. Das eine Loch dient zur Aufnahme des Spreng
kapselkörpers 9, der am Ende des Zünders angebracht 
ist, das andere zur Führung des Arretierorgans, wel
ches hier aus einer Stange 11 besteht. Das eine Ende 
dieser Stange kann in einer Versenkung 12 der anderen 
Backe 2 eingreifen, um diese in der Offenlage unbe-

F ür die S chriftle itung v eran tw ortlich : R eg ierungsrat L  u 
D ruck der B uchdruckerei Roil

weglich zu machen. Ihr entgegengesetztes Ende ist in 
eine Platte 13 geschraubt, die in einem Kasten am

unteren Ende der Hülse beweglich ist und unter dem 
Druck einer Feder steht. Die Backe 2 ist frei, wenn 
die Sprengkapsel die gezeichnete Lage einnimmt, bei 
der sich die Zündladung wenigstens 1 cm über den 
Backen befindet. Es besteht demzufolge im Moment 
des Schliessens der Backen keine Explosionsgefahr. 
Wenn man die Zange nach erfolgtem Festhalten der 
Sprengkapsel öffnet, wird die Arretierstange durch die 
Feder zurückgestossen und von neuem in das Loch 12 
eingreifen, sobald man den mit der Sprengkapsel ver
bundenen Zünder zurückzieht. G.

Kl. 12 r. 228 915. V e r f a h r e n  z u r  E n t l e e r u n g  
v o n  T e e r p e c h k ü h l e r n .  Soci6te fran?aise de 
fours ä coke &  de mat6riel de mines in Paris.

Bei Teerdestillationsanlagen ist es von grösser 
Wichtigkeit, beim Auslassen des Pechs aus den Pech
kühlern das Entweichen von Rauch und Dämpfen' zu 
vermeiden, da solche für den Pflanzenwuchs und die 
Gesundheit sehr schädlich sind. Dieser Bildung von 
Rauch und Dämpfen kann allerdings durch starke Ab
kühlung des Pechs vorgebeugt werden, wodurch jedoch 
auch wieder leicht eine Verstopfung des Behälters ein
tritt.

Gemäss dem neuen Verfahren wird nun eine Ent
leerung der Pechkühler ohne Rauchbelästigung und 
unter Vermeidung der Verstopfung der Entleerungsvor
richtung dadurch möglich, dass man Wasserdampf mit
tels einer unten im Kühler angeordneten Rohrschlange 
in das Pech einleitet. Da das Teerpech heisser als 
der Dampf ist, tritt zunächst eine Temperaturerniedri
gung ein, sodass sich Dämpfe nicht mehr entwickeln; 
gleichzeitig wird das Pech durchgearbeitet und flüssig 
erhalten. Ist eine hinreichende Abkühlung des Pechs 
eingetreten, so kann man den Gasableitungsstutzen 
unter beständiger weiterer Dampfzuführung schliessen 
und einen leichten Dampfdruck geben, wodurch die 
Entleerung durch ein in das Pech tauchendes Rohr be
günstigt wird. Das Verfahren ist somit sehr einfach in 
seiner Anwendung und gänzlich gefahrlos. Die Ent
leerung kann auch ohne Dampfdruck erfolgen, entweder 
bei gewöhnlichem Atmosphärendruck oder unter teil
weiser Luftleere. , G.

d w i g  K o l b e  in Gross L ichterfelde-W ., P aulinensti. 3. 
zsch, A lbert Schulze, Roitzsch.

t
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Das Zusammengehen von Unfallverhütung und Wirtschaftlichkeit 
im modernen Transportwesen.

Vortrag, gehalten auf der 17. Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure
von Prof. Dr.-Ing. S c h l

Die roheste und menschenunwürdigste Tätigkeit 
ist das Heben und Bewegen von Lasten innerhalb der 
gewerblichen Betriebe. An keiner Stelle wird von der 
Intelligenz des Menschen ein so geringer Gebrauch ge
macht als beim Schleppen von Lasten. Man erinnere 
sich an die Herstellung der Pyramiden, bei deren Bau 
ein Menschenleben überhaupt nicht gerechnet wurde 
und Hunderttausende beim Bewegen der schweren 
Steinblöcke unbeachtet zugrunde gingen. Man denke 
an den Bau der gradlinigen Bahn von Petersburg nach 
Moskau, bei der ebenfalls die Schonung von Menschen

* leben beim Ausbaggern der Sümpfe und beim Auf
schütten der Bahndämme überhaupt nicht in Frage kam, 
und man vergleiche dann die heutige Zeit, in welcher 
alles darauf ankommt, den Arbeitswert des Menschen 
zu steigern, und das bedeutet eben nicht mehr und nicht 
weniger, als den mit Erfolg gekrönten Versuch, an die 
Stelle der körperlichen Arbeit in steigendem Masse die 
geistige Tätigkeit zu setzen.

Und doch lassen sich Beispiele aus der allerletzten 
Z yt bringen, aus denen hervorgeht, dass auch wir noch 
lange nicht am Ende der Entwicklung angelangt sind, 
dass auch wir noch nicht die Hände in den Schoss 
legen dürfen, damit wir es endlich dahin bringen, die 
Gesundheit und die Kräfte des Menschen auf der einen 
Seite zu schonen, auf der ändern in hochwertige Arbeit 
zu verwandeln.

Es ist ein Verdienst der berufsgenossenschaft
lichen Tätigkeit, und zwar alter gewerblichen Berufs
genossenschaften ohne Ausnahme, auf dem Gebiete der 
Lastenhebung und Lastenförderung dazu beigetragen zu 
haben, die Maschine an Stelle des Menschen zu setzen 
und es ist das Ziel der nachfolgenden Besprechung, 
nachzuweisen, dass das glückliche Zusammentreffen der 
Arbeitsverbilligung und Arbeitsverbesserung sicherlich

S i n g e r ,  Charlottenburg.

dazu beitragen wird und muss, die rein menschen
freundlichen Bestrebungen der Berufsgenossenschaften 
zu unterstützen und zu dem angestrebten Ziel zu führen.

Nach der Unfallstatistik ereigneten sich in den 
letzten Jahren beim Maschinentransport noch nicht 
15% der Zahl der Unfälle wie beim Handtransport. 
Die Zahl der Unfälle, welche die Hebemaschinen selbst 
hervorgerufen haben, ist somit sehr klein im Verhält
nis zur Handbedienung, und sie wird immer kleiner 
werden, sobald sich der Mensch an die Bedienung 
dieser Maschinen gewöhnt hat und sie als seine Hel
fer ansieht und ausnutzt.

Figur 35 zeigt einen Ziegeltransport auf der Spree 
bei Berlin im Jahre 1910. Man sieht, wie die Frau 
vorn an einem Strick zieht, der Mann von hinten schiebt 
und wie die Beförderung auf einem schwankenden 
Brett vor sich geht, welches sich auf einer Stellage von 
Ziegelsteinen und Balken stützt, die allem Hohn ent
spricht, was vom Stande der Unfallverhütungstechnik 
heute verlangt wird. Insbesondere ist der Kreuzungs
punkt der beiden Laufbretter, also die Stelle, an der 
der schiebende Arbeiter die schwerbeladene Karre her
umdreht, als höchst bedenklich zu bezeichnen. Die 
Lagerei-Berufsgenossenschaft widmet dem vorschrifts- 
mässigen Aufbau derartiger Laufbretter ein paar Son
derbestimmungen in ihren Vorschriften; dass dieselben 
doch nicht überall befolgt w'erden, zeigt das dem un
mittelbaren Betrieb entnommene Bild.

Eine besondere Erhöhung der Gefahr tritt ein, 
wenn zu der Schwere der Last, die den Mann ja an 
sich unbehilflich macht, noch eine neue Gefahr kommt, 
die in der Beschaffenheit des zu hebenden Gegenstan
des besteht. Ein glühend heisser Block, eine mit flüssi
gem Eisen gefüllte Pfanne sind naturgemäss viel vor
sichtiger zu hantierende Gegenstände als Ziegelsteine



oder dergleichen. Hier kommt die Notwendigkeit hin
zu, dass zunächst vor allen Dingen ein Schutz gegen 
die Hitze und das flüssige Metall dem Arbeiter gewährt 
werden muss, der, wie Figur 36 zeigt, in Schutzbrillen,

keit sehr erftebltch geschädigt wird, dass er sogar bei 
einem entstehenden Unfall durch Umkippen einer 
Pfanne sicli vielleicht schwerfälliger retten kann, als 
ein normal bekleideter also ungeschützter Arbeiter.

Holzschuhen, Asbestschürzen, Gamaschen und Hand
schuhen besteht, während der Arbeiter, mit langen 
Stangen bewaffnet, sich ausserdem in möglichster Ent
fernung von dem glühenden Inhalt der Pfanne zu halten 
trachtet. Hier tritt der Unfallschutz für die menschliche 
Person in direkten Gegensatz zu den wirtschaftlichen

Fig- 35- 
Ziegeltransport auf der Spree.

Hier greift nun in wirksamer Weise die Hebe
maschine ein. Figur 37 zeigt, wie man das Kippen der 
Pfanne an Stelle der Bedienung der Menschen mit 
Hilfe eines Kippseils durch den Kranführer von oben 
her betätigen kann, also in solcher Entfernung von der 
Gefahrenstelle und vor allen Dingen so hoch über der

Fig. 36.
Von Hand gesteuerte Giesspfanne.

Erwägungen. Es bedarf keines Beweises, dass ein so 
bekleideter Arbeiter zwar gegen strahlende Hitze, 
Schädigung seiner Sehkraft, Herumspritzen der Eisen
teile und dergleichen vorzüglich geschützt ist, dass aber 
seine Bewegungsfreiheit und damit seine Arbeitsfähig-

Hüttensohle, dass weder strahlende Hitze, glühendes 
Metall noch umherspritzendes Eisen die Pfannenbedie
nung erschwert.

Trotzdem liegt bei derartigen Kranen eine Gefahr 
darin, dass das K i p p s e i 1 eine andere Geschwindig
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keit als das H a u p t s e i 1 erhält, so dass durch Un- 
gleichmässigkeit beim Heben und Senken doch noch 
ein unbeabsichtigtes Ausgiessen erfolgen kann, mit den 
bereits besprochenen Gefahren für die auf der Hütten
sohle beschäftigten Menschen. Der Giesskran (Figur 
38) mit fest geführtem Haken und hin- und herfahr
barem Führerstande, wie er in neuester Ausführung

ab bewegt wird. Das Hubwerk wird erst an der Stelle 
angelegt, wo der Ausguss erfolgen soll. Der Führer
stand wird zweckmässig fahrbar an den Kranträgern 
aufgehängt, um den ausfliessenden Strahl gut beobach
ten zu können. Figur 39 zeigt eine Vereinigung von 
Laufwinden, Laufkranen und dergleichen durch ein 
Hängebahnsystem, wodurch erreicht wird, dass das

Fig. 38. Giesskran mit festgeführtem Haken und verfahrbarem Führerstand.

Fig. 37. Giesskran mit Kippseil.

heute hergestellt wird, benutzt daher an Stelle des 
Kippseils ein ganz getrenntes Hilfshubwerk. An der 
Laufwinde befindet sich das aus Fachwerk hergestellte 
Führungsgerüst, in dem das Gleitstück für das Pfannen
becken in festen Führungen durch Drahtseile auf und

begrenzte Arbeitsgebiet der Krane in ein unbegrenztes 
Arbeitsfeld verwandelt wird. Es wird auf diese Weise 
erreicht, dass auch die besonders gefährlichen Zwi
schentransporte von Hand auf den Höfen und Lager
böden wegfallen.
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Die zusätzliche nunmehr entstehende Gefahr be
ruht darin, dass die Wagen der Hängebahn beim Über
gehen von der einen Fahrbahn auf die andere abstürzen 
können, falls die Strecken nicht gesichert sind. Eine

Fig- 39-
Hängebahnsystem.

Sicherung an einer Drehweiche gegen einen derartigen 
Unfall ist in Figur 40 dargestellt, b stellt hier den 
Schutzkorb vor, der, an einem Arm a befestigt, nur 
denjenigen Wagen auf die Drehscheibe lässt, für den 
die Schiene auf Durchfahrt eingestellt ist. Beim Über-

Fig. 40.
Sicherung an Drehweichen gegen Herabfallen des 

Hängewagens.

schreiten von Wegen und Bahnen muss natürlich dafür 
gesorgt werden, dass ein eventuell abstürzender Wagen 
einer Hänge- und Seilbahn den darunter passierenden 
Menschen oder Gefährten keinen Schaden zufügt. Es 
geschieht dies durch Netze (Figur 41) oder ähnliches. 

Die Wirtschaftlichkeit der Hebezeuge, d. h. die

Verbilligung der Transporte würde aber durch eine 
blosse Einführung maschineller Hebezeuge nicht be
sonders gegen die früher übliche Förderung gesteigert 
werden können, weil das Anlegen der Taue und Ketten

Fig. 41. 
Wegeüberführung.

(Figur 42), das Finden der Schwerpunkte usw. so zeit
raubend ist und verhältnismässig so geübte Leute ver
langt, dass ein grösser Teil der gewünschten Verbilli
gung dabei wieder verloren geht. Da hat nun in 
neuester Zeit die Verwendung des Lastmagneten (Figur 
43) Wandel geschaffen, die auch bei sehr sperrigen 
Stücken ein äusserst schnelles und bequemes Be- und

Fig. 42.
Anhängen der Last mittels T a u  oder Kette.

Entladen gestattet. Allerdings dürfen Tragmagnete nur 
dort verwendet werden, wo sich niemals ein Mensch 
unter der Last befindet, weil der Hebemagnet eine Un
fallquelle mit sich bringt, die in der Möglichkeit des 
plötzlichen Aufhörens der elektromagnetischen Zug
kraft durch eine unbeabsichtigte Stromunterbrechung
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liegt. Bei menschenbegangenen Stätten sind daher nur 
Magnete mit Sicherheitsgreifern (Figur 44), Pratzen 
usw. verwendbar. Es soll noch darauf hingewiesen

F'g- 43-
Lasthebemagnet beim Be- und Entladen.

Fig. 44.

Lasthebemagnet mit Sicherheitsgreifern.

Fig. 45-
Entladen von Rundholz mittels Greifer.

werden, dass auch bei heissen Metallteilen, deren Be
rührung von Hand überhaupt unmöglich ist, heute der 
Elektromagnet mit festen Polen und Wasserkühlung 
mit grossem Vorteil Verwendung finden kann. Der 
Nachteil des Elektromagneten liegt hauptsächlich in

seiner Beschränkung auf die Förderung von e i s e r n e n  
Gegenständen. Handelt es sich um das Verladen von 
Hölzern, von Erzen, Kohle und sonstigen stückigen 
Gütern, so tritt (Figur 45) der Greifer in Wirkung, 
dessen Ausbildung heute kaum noch etwas zu wün
schen übrig lässt. Er besteht in der Regel aus zwei 
Greifern, die an einem Rahmen gelagert sind; letzterer 
ist an der E n t l e e r u n g s k e t t e  aufgehangen. Die 
S c h l i e s s k e t t e  greift mittels eines Rollzuges, 
dessen feste Rollen am Rahmen sitzen, an den Schau
feln ein, so dass Menschenhände für das Laden nicht 
mehr benötigt werden.

Handelt es sich um Fördermittel für körnige, mehl
feine oder flüssige Stoffe, die in Säcken, Kisten und 
dergleichen oder auch lose transportiert werden sollen, 
so werden in wirtschaftlich und unfalltechnisch gleich

Fig. 46.
Wagerechtes Transportband für Säcke.

günstiger Weise transportable Gurtförderer, Förder
rinnen usw. benutzt, von denen Figur 46 ein Trans
portband für Sackbeförderung veranschaulicht. Bei 
dem Transport von Säcken werden insbesondere die 
Handgelenke der Arbeiter bei ungeschickter Hand
habung der Säcke beim Abwerfen und Aufnehmen ge
fährdet.

Die Verbilligung der Transporte durch Einführung 
so teuerer Maschinen, wie sie vorher geschildert wor
den sind, ist naturgemäss nur dann möglich, wenn es 
gelingt, die Leistungsfähigkeit des Einzelmenschen in 
seinem Arbeitswerte so zu steigern, dass er in der
selben Zeit eine bedeutend grössere Anzahl von Gütern 
fortschafft, ohne sich körperlich irgendwie m e h r  an
zustrengen als vorher, d. h. wirtschaftlich wird die Ein
führung von Hebemaschinen aller Art nur dann sein, 
wenn es gelingt, einmal die Zahl der Bedienungsmann
schaft überhaupt zu verringern, vor allen Dingen aber, 
wenn es gelingt, an Stelle der u n g e l e r n t e n  H a n d -
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1 a ji g e r möglichst weitgehend g e l e r n t e  Leute zu 
set.zen, die zwar erheblich höher bezahlt werden, 
denen man aber infolge ihrer höheren Geistesstufe auch 
eine grössere Verantwortung zumuten kann, als dem 
schlecht gelohnten, unintelligenten und ungelernten 
Handlanger, der von irgendwoher kommt und zum 
Transportieren von Gütern naturgemäss immer ver
wendet werden kann, ohne dass man auf seine Ausbil
dung besonderen Wert zu legen hätte, der aber ebenso 
natürlich zur Bedienung teuerer Maschinen mit Rück-

Fig. 47. Materialdurchgang in Stahlwalzwerken.

sich die denkbar schlechtesten Betriebsbedingungen 
bei grösster Unfallgefahr für den Menschen. Das In
einandergreifen der Hebezeuge vom flüssigen Eisen 
des Konvertors bis zur fertigen Ware des Walzwerkes 
ist so geregelt, dass die Menschenhand nirgends in 
direkte Berührung mit dem zu befördernden Gute zu 
kommen braucht. Die Krane reichen sich hier ge
wissermassen die Hände. Die wirtschaftliche Einfluss 
ist dabei sehr erheblich (Figur 48). Die Zahl der 
Handlanger ist von 23 Mann auf 7 gesunken, wobei

Fig. 49.
Kohlensilo mit ganz verschaltem Elevator.

Handlanger

Fig. 48. Walzwerk.

sicht auf den Schaden, den er anrichten kann, unbrauch
bar ist.

Abbildung 47 zeigt den Arbeitsdurchgang in mo
dern eingerichteten Stahlwerken, welche in den letzten 
sechs Jahren in bezug auf den Hebedienst in einer 
Weise umgewandelt worden sind, wie es in ähnlicher 
Weise bei keinem anderen Arbeitszweige zu verzeich
nen ist. Hier treffen allerdings eine Reihe von günsti
gen Bedingungen zusammen, die die Ausführung der 
Hebemaschinen begünstigten, ja notwendig machten. 
Die Hüttensohle ist uneben, die Arbeiten müssen mit 
grösser Schnelligkeit und sicher ausgeführt werden. 
Die Lasten sind schwer und heiss und somit ergeben

sich gleichzeitig die Kosten von 1 Mark pro Tonne auf 
0,44 Mark pro Tonne verringert haben. Es war natur
gemäss notwendig, in der neuen Anlage grosse Kapi
talien festzulegen; diese sind aber durch die Lohn
ersparnis in kürzester Zeit wieder herausgewirtschaftet 
worden.

Bei dem Kohlensilo (Figur 49) im Zusammenhang 
mit dem Kesselhaus macht sich die ganz selbsttätige 
Förderung von Eisenbahnwagen bis in den Kessel und 
vom Kesselrost wieder bis auf den Abfuhrwagen in der
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2 gel. Ar beiter vge/ Arbeiter

Kesselheizung.
Fig. 50.

Fig. 51-
B egichtungsvorrichtung eines am erikanischen G ichtaufzuges,

Weise bezahlt, dass an Stelle von 54 Handlangern und
2 gelernten Arbeitern 20 Handlanger und 4 gelernte Ar
beiter getreten sind, bei einer Kostenverringerung von 
rund 60 °/0. Das Schaubild (Figur 50) zeigt sehr deut
lich, dass trotz des Steigens der Löhne für gelernte 
Arbeiter und trotz der Erhöhung der Besitzanlage der 
Einfluss des sinkenden Handlangerlohnes ein derart 
erheblicher ist, dass sich die Neuanlage schnell ren
tiert.

Begichtung

Hochofenbegichtung.

Fig. 52-

Die Frage, welch günstiger Einfluss der Verringe
rung der Arbeiterzahl beim Eintreten eines Streikes ge
rade in Kraftzentralen und Gaswerken zur Folge hat, 
sei hier nur angedeutet. Es soll aber betont werden,

Fig. 53-
M uldenkran für ein M artinwerk.

dass eine Lohn V e r r i n g e r u n g  in keinem Falle 
weder bei den Handlangern noch bei den gelernten 
Leuten eingetreten ist, sondern dass im Gegenteil in 
fast allen Fällen Lohnerhöhungen für die Leute die 
Folge der günstigeren Betriebseinrichtungen waren.

Die Begichtungsvorrichtung (Figur 51) und ihre

.......7... .......... .
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wirtschaftlichen Erfolge (Figur 52), das Laden von 
Martinöfen (Figur 53 und 54), endlich die Tragverla
dung (Figur 44 und 55) sind weitere besonders drasti
sche Beispiele, in gleichem Sinne, wie es vorher be
sprochen worden ist; insbesondere zeigt das letzte Bei
spiel, im Hinblick auf eine oben gemachte Bemerkung,

Laden von Martinöfen 

Fig. 54-

wie wirksam der Elektromagnet durch die Geschwin
digkeit der Lastanpackung auf die Transportverbilli
gung hinarbeitet. Man sieht, dass die Kosten von 
8,58 Mark auf 3,48 Mark pro Tonne gefallen sind, also 
heute weniger als die Hälfte des Handbetriebes betra
gen, wobei die Zahl der Menschen von 130 auf im gan
zen 41 Mann gesunken ist, unter denen sich noch dazu

nur 3 gelernte Leute befinden. Damit ist auch die Un
fallgefahr mindestens proportional der Arbeiterzahl auf 
den dritten bis vierten Teil gesunken.

Im Vorstehenden ist mit Deutlichkeit der Nach
weis erbracht worden, dass wirtschaftliches und un
fallverhütendes Streben bei allen Fördermitteln, die wir

ies/tzkosten

t

- -Iss
-T"

Arcrnöefr/ed 
38Hand/anger je 3,39M/m Tag 
3 ge/ dröe/ter - 5,07 * » *

Trägerverladung (Akkordarbeit).

Fig. SS-

kennen, Hand in Hand gehen und es darf kaum einem 
Zweifel unterliegen, dass die Berufsgenossenschaften 
zur Verhütung der Unfälle an keiner Stelle eine so wirk
same Unterstützung erhalten haben, als durch die mo
derne Entwicklung der Hebezeuge und Fördermittel in 
allen gewerblichen Betrieben.

Die Arbeitsvermittelung auf dem deutschen Arbeitsmarkt.
V on D r. jur. E . H. M e y e r .  (Schluss.)

Wo im wirtschaftlichen Kampfe die Arbeiter- und 
Arbeitgeberorganisationen ihre Gleichwertigkeit er
kannt haben, ist es vielfach zu einer Einigung zwischen 
ihnen auch in bezug auf die Arbeitsvermittelung ge
kommen und ist diese Tätigkeit aus der Reihe der 
Kampfmittel ausgeschieden worden. Durch Vertrag 
sind paritätische Facharbeitsnachweise errichtet wor
den.

Die Arbeitsvermittelung erfolgt bei ihnen lediglich 
als Selbstzweck. Dafür bürgt eine aus Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern gleichmässig zusammengesetzte 
Verwaltungskommission. Diese Form der Regelung 
der Arbeitsvermittelung, welche als eine durchaus 
glückliche zu bezeichnen ist, da sie eine so wichtige 
Aufgabe der gemeinsamen Betätigung der Parteien 
überlässt, hat aber leider noch nicht die Verbreitung

gefunden, die ihr im Interesse der Organisaton des 
Arbeitsmarkts zu wünschen wäre. Zwei typische Bei
spiele für diese Form der Arbeitsvermittelung ist der 
Arbeitsnachweis der Buchdruckertarifgemeinschaft, der 
sich als eine Zentralorganisation darstellt, und der Ar
beitsnachweis der Brauer in Berlin, der nur lokale 
Bedeutung hat. Die Vermittelung der Buchdruckertarif
gemeinschaft stellt sich seit 1904 wie folgt:

Jahr Nachweise Vermittelungen
1904/5 45 12 249
1905/6 45 14 312
1906/7 52 16 237
1907/8 54 15 679

Neuestens sind die paritätischen Arbeitsnachweise 
der Holzindustrie hinzugekommen, deren Errichtung 
auf der Eisenacher Konferenz im Jahre 1907 beschlossen
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worden war, auf der ein Musterregulativ zwischen dem 
Holzarbeiterverband und dem Arbeitgeberschutzver
band für die deutsche Holzindustrie entworfen wurde, 
was schon 1896 angeregt worden war. Die auf Grund 
dieses Regulativs errichteten Arbeitsnachweise in Bre
men, Hannover, Lübeck, Kiel und Leipzig haben bis 
jetzt nur lokale Bedeutung. Auch im Gastwirtsge
werbe haben sich schon verschiedene paritätische Ar
beitsnachweise aufgetan, so von seiten des Christlichen 
Kellnerverbandes und der betreffenden Gastwirtsver
bände. Die Vermittelung in den vier Städten Dortmund, 
Bielefeld, Hannover und Düsseldorf stieg von 10 400 
im Jahre 1904 auf 11 200 im Jahre 1909.

Nach der amtlichen Denkschrift belief sich die Ar
beitsvermittelung der Facharbeitsnachweise im Jahre 
1904 auf zirka 51 000 in 60 Arbeitsnachweisen.

Während alle bis jetzt aufgezählten Arbeitsnach
weise zum weitaus überwiegenden Teil, die Interessen
tenarbeitsnachweise sogar ganz, der Industrie Arbeits
kräfte zuführen, hat die Landwirtschaft andere Formen 
der Arbeitsvermittelung ausgebildet. Es liegt dies an 
der ganz anderen Problemstellung für die Organisation 
des ländlichen Arbeitsmarktes. Während in der In
dustrie ein ständiges Überangebot von Arbeitskräften 
vorhanden ist, steht die Landwirtschaft unter dem Zei
chen der Leutenot. Während dort Arbeitsvermittelung 
notwendig ist, ist hier Arbeitervermittelung am Platze. 
Dieser Unterschied erklärt sich aus den wirtschaft
lichen Verhältnissen der Landwirtschaft und der histo
rischen Entwickelung, den die Agrarverfassung im 19. 
Jahrhundert genommen hat. In der vorkapitalistischen 
Zeit fand der Grundeigentümer in der Form der Leib
eigenschaft und Erbuntertänigkeit genügend Arbeits
kräfte, erst der Fortfall dieser und die Entwickelung 
der Industrie und die gleichzeitige Verschlechterung 
der Lage der landwirtschaftlichen Arbeiter führte zu 
einer Abwanderung dieser vom Lande zur Stadt und 
damit zu einer Leutenot der Landwirte. Neben dieser 
Abwanderung vom Lande zur Stadt vollzog sich eine 
Verschiebung der Arbeitermassen vom Osten nach dem 
Westen infolge der überwiegenden industriellen Be
tätigung des Westens und der Landwirtschaft im Osten. 
Dieser Zug wurde verstärkt durch die einströmenden 
ausländischen Arbeiter, die teils aus Notwendigkeit, 
teils der Billigkeit wegen von den Arbeitgebern heran
gezogen wurden. In der Zeit von 1900 bis 1905 betrug 
die Abwanderung in 460 ländlichen Kreisen über
3 000 000. Dem durch die Abwanderung eintretenden 
Mangel an Arbeitskräften durch die Arbeitsvermitte
lung zu steuern, war die Aufgabe der Grundeigentümer 
in Interessentenarbeitsnachweisen und der Gesellschaft 
in gemeinnützigen Arbeitsnachweisen. Bei der Arbeits
vermittelung für die Landwirtschaft muss man zwei Auf
gaben ganz getrennt betrachten, einmal die Vermitte

lung von einheimischen, meistens ständigen, Arbeitern, 
zum anderen von ausländischen Saison- oder W ander
arbeitern. Die immer stärker werdende Landflucht 
musste die Heranziehung ausländischer Arbeiter ständig 
steigern, und die Billigkeit dieser Arbeitskräfte Hess 
ihre Verwendung dem Arbeitgeber sogar als vorteilhaft 
erscheinen. Für die Zeit vom 1. Januar bis 1. Oktober 
1909 sind 565 000 ausländische Arbeiter in Deutsch
land beschäftigt gewesen. Dass die Billigkeit der Ar
beitskräfte ein wichtiger Grund zu ihrer Verwertung 
ist, zeigt sich darin, dass in der Industrie, wo doch ge^ 
nügend einheimische Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, 
über 400 000 ausländische Arbeiter beschäftigt werden.

Von seiten der Arbeitgeber .erfolgte die Arbeits
vermittelung vielfach durch die Interessentenvertretun
gen, Landwirtschaftskammern oder Vereine. Diese Ar
beitgebernachweise vermittelten einheimische Arbeiter 
meistens selber, bezüglich der ausländischen Arbeiter 
standen sie gewöhnlich mit gewerbsmässigen Stellen
vermittlern in Verbindung.

Auch die öffentlichen Arbeitsnachweise haben der 
landwirtschaftlichen Arbeitsvermittelung erhöhte Auf
merksamkeit zugewandt und schon gute Erfolge erzielt. 
Viele Massnahmen der öffentlichen Nachweise erfolgen 
vollständig unter dem Gesichtspunkte, dem Lande Ar
beiter zuzuführen. Auf einer der ersten Tagungen des 
Verbandes deutscher Arbeitsnachweise stand die Frage, 
wie können wir der Landwirtschaft Arbeiter zuführen, 
obenan. Ja man hat diesen Tagungen sogar den Vor
wurf gemacht, dass sie alle Fragen der Arbeitsvermitte
lung zu sehr unter diesem Gesichtswinkel betrachteten. 
Zu den Massnahmen der öffentlichen Arbeitsnachweise, 
dem Lande Arbeiter zuzuführen, gehört z. B. die Be
stimmung, die vielfach gilt, dass einheimische indu
strielle Arbeiter bei der Vermittelung den Vorzug haben, 
oder dass vom Lande kommende Arbeiter zuerst an die 
Arbeitsnachweise der Landwirtschaftskammern ge
wiesen werden. Die Erfolge der öffentlichen Arbeits
nachweise bei der ländlichen Arbeitsvermittelung stei
gen jährlich.

1899 . . .  9991 Vermittelungen,
1901 . . . 16 660 „
1902 . . . 22 908 „
1904 . . . 27 058 „
1907 . . . 35 973 „
1908 . . . 41 848 „
1909 . zirka 62 000 „

Vor allem in Süddeutschland haben diese Nach
weise mit Erfolg gearbeitet. Es Hegt dies zum Teil be
gründet in den besseren ländlichen Arbeitsverhältnissen 
als in Norddeutschland.

Die Arbeitsvermittelung der Landwirtschaftskam
mern und Vereine an einheimischen Arbeitern ist durch
aus unbedeutend. Für das Jahr 1905 betrug sie nicht
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mehr als 8457. Die Vermittelungen der Arbeitgeber
vertretungen an ausländischen Arbeitern ist bedeuten
der. Sie betrug 1905 54 755. Seit 1906 erfolgt die Ver
mittelung der ausländischen Arbeiter besonders durch 
die Feldarbeiterzentrale. Es ist dies ein Privatunter
nehmen, unterstützt durch die landwirtschaftlichen Ver
tretungen und seit ihrer Begründung begleitet von dem 
Wohlwollen der Regierung. Die Vermittelungen be
trugen 1906/7 31 926, 1907/8 50 804. Die Vermittelung 
vollzog sich so, dass die Feldarbeiterzentrale entweder 
an die landwirtschaftlichen Vertretungen oder an die 
einzelnen Arbeitgeber die Arbeitskräfte lieferte. Das 
Verhältnis stellt sich nach den statistischen Erhebungen 
des Reichsarbeitsblatts so, dass für landwirtschaftliche 
Vertretungen (1909) 42 241 und an Auftraggeber direkt
17 464 Arbeiter vermittelt wurden.

Die gesamte Arbeitsvermittelung für die Land
wirtschaft durch diese Arbeitsnachweise bedeutet 
durchaus nicht eine Regelung der Organisation des 
ländlichen Arbeitsmarkts. Ausserdem stellt die ver
mehrte Heranziehung ausländischer Arbeiter nach 
Deutschland infolge der daraus resultierenden Lohn
drückerei eine nationale Gefahr dar. Durch die be
dürfnislosen ausländischen Arbeiter werden infolge der 
niedrigen Löhne die deutschen Arbeiter verdrängt, was 
sich besonders stark in der Landwirschaft geltend 
macht. Trotz dieser Erkenntnis wird die Heranziehung 
ausländischer Arbeiter von seiten der Regierung immer 
noch unterstützt, eine Tatsache, die sich nur durch das 
Übergewicht des Grossagrariertums in der deutschen 
Wirtschaftspolitik erklären lässt. In diesem Sinne 
äusserte sich auf der letzten Tagung des Verbandes 
deutscher Arbeitsnachweise Professor Stieda über die 
Feldarbeiterzentrale:

„Auch die Tätigkeit der Feldarbeiterzentrale, die 
seit Jahren für die Industrie vermittelt hat, ist durch
aus verhängnisvoll.“ Und weiter sagte er: „Wir müssen 
den Satz aufstellen, Deutschland für die Deutschen.“ 
Auch der Generalsekretär der Landwirtschaftskammer 
von Pommern, von Stojentin, kam zu der Schlussfolge
rung, dass die Beschäftigung ausländischer Arbeiter für 
die Landwirtschaft durch die Verteuerung der Vermit
telung keinen materiellen Vorteil mehr bedeutet.

Was an Arbeitskräften durch diese Stellenvermitte
lung der Landwirtschaft nicht zugeführt werden kann, 
wird durch die gewerbsmässigen Stellenvermittler ver
mittelt. Die Unkosten der Arbeitgeber in der Land
wirtschaft für diese Art von Stellenvermittelung sind 
sehr hoch und belasten die Betriebsfähigkeit der Güter.

Während in der Landwirtschaft die Arbeitgeber 
durch die gewerbsmässigen Stellenvermittler ausge
beutet werden, trägt in der Industrie und im Handel 
der Arbeitnehmer die ganzen Kosten der Vermittelung.

Die Höhe der Gebühr hat ihr mit Recht den Beinamen 
„Zoll vom Elend“ eingetragen.

Das Ergebnis der gewerbsmässigen Stellenver
mittelung lässt sich statistisch nicht genau festlegen. 
Sicherlich aber beträgt es über eine Million. Diese Zahl 
ergibt sich schon aus folgender Erwägung: Im Gast
wirtsgewerbe wurden in den 3 Grossstädten München, 
Hannover und Dresden nach einer Erhebung jährlich 
100 000 Personen durch die gewerbsmässige Stellen
vermittelung vermittelt. Für Bayern und Baden be
stehen seit 1902/3 statistische Erhebungen, die wenig
stens als symptomatische Zahlen einen Anhalt bieten:

1. B a y e r n
Jahr Arbeitsgesuche offene Stellen Vermittelungen
1903 88 389 85 848 54 444
1906 95 880 93 618 52 219
1908 101 530 98 377 53 731

2. B a d e n
Jahr Arbeitsgesuche offene Stellen Vermittelungen
1902 28 728 27 476 20 257
1905 34 903 40 399 25 925
1908 36 572 39 042 23 068

Ein interessantes Beispiel, was durch ein einzelnes 
Bureau geleistet wird, zeigt eine Berliner Gesindebörse, 
die in der Zeit von 1891 bis 1901 619 333 Personen ver
mittelte, im Jahre 1895 als Höchstleistung eines Jahres 
76 010.

Die Stellungnahme der Regierung und die gesetz
lichen Massnahmen gegen die gewerbsmässige Stellen
vermittelung, die sich, abgesehen von speziellen Be
rufen, als ein Ausbeutungsgewerbe erwiesen hat, hat 
dazu beigetragen, die gewerbsmässige Stellenvermitte
lung zurückzudrängen. Die letzte dieser Massnahmen 
ist das Reichsstellenvermittlergesetz vom 2. Juni 1910, 
von dem, nach der in ihm zum Ausdruck gekommenen 
Tendenz, die besten Erfolge für eine Besserung und 
gleichzeitige Zurückdrängung der gewerbsmässigen 
Stellenvermittelung zu erwarten steht.

Die Zahl der gewerbsmässigen Stellenvermittelung 
betrug nach der letzten Berufszählung in Deutschland 
6348. Sie verteilten sich auf die Bundesstaaten wie 
folgt:

4454 Preussen,
681 Bayern,
704 Sachsen,
139 Elsass-Lothringen.
115 Württemberg,
355 Hamburg.

In der Verurteilung der gewerbsmässigen Stellen
vermittelung sind sich sowohl Arbeitgeber wie Arbeiter 
einig. Dass trotz dieser Ablehnung die Erfolge noch 
so gross sind, erklärt sich aus einer mangelnden sonsti
gen Arbeitsvermittelung, die den Arbeiter zwingt, sich 
der gewerbsmässigen Stellenvermittelung zu bedienen.
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Die Bekämpfung der gewerbsmässigen Stellenver
mittelung ist eine der Hauptaufgaben der öffentlichen 
Arbeitsnachweise, da, solange jene bestehen, der 
deutsche Arbeitsmarkt desorganisiert und zersplittert 
bleiben wird. Die Bestimmungen des Reichsstellen
vermittlergesetzes bieten aber günstige Handhaben, die 
Stellenvermittler zu verdrängen. Wenn durch dasselbe 
auch nicht, wie in Frankreich, die Möglichkeit ge
schaffen worden ist, die Bureaus vollständig aufzu
heben, so können sich doch keine neuen auf tun ohne 
Konzession, die aber zu versagen ist, wenn kein Be
dürfnis vorliegt. Diese ist aber stets dann zu verneinen, 
wenn ein gemeinnütziger öffentlicher Arbeitsnachweis 
in genügendem Umfange vorhanden ist. Auch die Kon- 
trollvorschriften sind verschärft, und es ist verboten, 
die Gebühr ganz vom Arbeitnehmer zu erheben, die 
Hälfte hat jetzt auch der Arbeitgeber zu tragen. Die 
Gebühren unterliegen polizeilicher Kontrolle und wer
den im Einverständnis mit der Polizeiverwaltung fest
gesetzt. Vor dem 1. Oktober, an welchem Tage das 
Gesetz in Kraft getreten ist, hat ein lebhaftes Handeln 
der Stellenvermittler mit den Polizeiverwaltungen statt
gefunden, bei denen jene teilweise versucht haben, 
möglichst hohe Gebühren durchzudrücken. —

Wer auf dem Wege der organisierten Stellenver
mittelung keine Arbeit finden kann, ist angewiesen auf 
Umschau und Inserat. Die Zahl solcher Personen ist 
sehr gross. Nach dem Reichsarbeitsblatt wurden durch 
Arbeitgeber-, Arbeitnehmer-, paritätische und öffent
liche Arbeitsnachweise 1909 1 646 000 Stellen vermit
telt. Hierzu kommen die Leistungen der karitativen und 
der gewerbsmässigen Stellenvermittelung. In Summa 
wird eine Zahl von 3 Millionen jährlicher Stellenver
mittelung nicht zu hoch sein. Da aber von den Arbeits
suchenden durchschnittlich nicht mehr als 50 °/0 ver
mittelt werden, — nach dem Reichsarbeitsblatt war die 
Zahl der Arbeitssuchenden und offenen Stellen zu den
1 646 000 Vermittelungen 3 717 000 bezw. 2 209 000 — 
so folgt daraus, dass 3 000 000 Arbeitssuchende durch 
die organisierte Stellenvermittelung nicht befriedigt 
werden. Zu dieser Zahl kommen noch weitere 3 Mil
lionen, wenn man die Zahl der jährlich in Deutschland 
abgeschlossenen Arbeitsverträge auf 9 000 000 ansetzt. 
Also nur 1/3 wird durch die organisierte Stellenver
mittelung befriedigt. Alle anderen finden Arbeit durch 
Umschau und Inserat. Was z. B. durch das Inserat 
geleistet wird, ergibt eine Erhebung bei fünf grossen

Zeitungen in Frankfurt a. M., die nicht weniger als 
172 606 Arbeitsannoncen enthielten, was eine Ausgabe 
von 198 854 Mark für das unproduktive Inserieren aus
macht! Die mangelnde Organisation des Arbeitsmark
tes hat aber auch eine erhöhte Arbeitslosigkeit zur 
Folge. Man kann rechnen, dass dem Abschluss eines 
jeden Arbeitsvertrages infolge mangelnder Vermittelung 
eine Wartezeit von 2 bis 3 Wochen vorausgeht. Ge
lingt es, diese Zeit nur um eine Woche durch ver
besserte Marktorganisation zu kürzen, so bedeutet das 
schon einen Millionengewinn für das deutsche W irt
schaftsleben. Alles Streben nach einer Organisation muss 
demnach dahin gehen, den Markt zentralistisch nach 
oben und dezentralistisch nach unten auszugestalten, 
um ein verzweigtes verschürztes Netz von Arbeits
nachweisen zu erhalten. Die beste Grundlage dazu 
bieten die öffentlichen Arbeitsnachweise, die schon 
heute auf breitester Basis angelegt sind und bei denen 
schon ansehnliche Ansätze einer Zentralisation vorhan
den sind und die auch dabei die Arbeitsvermittelung 
nur von dem Gesichtspunkte des Selbstzwecks be
trachten. Eine Förderung der öffentlichen Arbeits
nachweise liegt also im Interesse der Arbeitgeber und 
der Arbeiter und damit der gesamten Volkswirtschaft. 
Diese Weiterentwickelung aber kann sich vollziehen 
aus der inneren Kraft der Nachweise heraus, ohne dass 
der Staat, wie in England, die Arbeitsvermittelung durch 
Gesetz als Pflicht der öffentlich-rechtlichen Wirtschafts
körper in Gemeinden, Provinzen usw. verordnet. Denn 
die Entwickelung nach den Gesetzen eines freien Spiels 
der Kräfte verbürgt eine organischere Weiterentwicke
lung der Organisation des Arbeitsmarktes durch öffent
liche Nachweise, als eine staatliche Errichtung solcher, 
die infolge mangelnden Zusammenhangs mit der W irt
schaftsentwickelung womöglich nur Formen ohne Le
ben bleiben würden. Bis jetzt hat die Entwickelung 
gelehrt, dass die öffentlichen Nachweise sich auf diesem 
Wege entwickeln können und, wenn der Staat weiter 
durch fördernde Massnahmen, wie finanzielle Unter
stützung, Erleichterungen im Eisenbahn- und Telephon
verkehr, sie unterstützt, sie sich auch gegenüber den 
scharfen Konkurrenten, gewerbsmässige Stellenvermit
telung und Arbeitgeber - Arbeitsnachweise werden 
durchsetzen können.

Die Organsation des Arbeitsmarktes bedeutet also 
einen wichtigen Abschnitt des wirtschaftlichen Lebens 
unserer Nation!
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Anlage zum staubfreien Umfüllen von Bleiweiss.
V on G ew erbeassessor E. Z ä u n e r - F r a n 'k f u r t  a. M.

Das Bleiweiss gehört bekanntlich zu den gefähr
lichsten gewerblichen Giften und verursacht alljährlich 
zahlreiche charakteristische Krankheitsfälle. Eine Be
seitigung oder Einschränkung derselben durch ein Blei
weissverbot wird sich solange nicht erreichen lassen, 
als das Bleiweiss für viele Zwecke noch als unentbehr
lich anzusehen ist und durch andere weisse Körper-
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Bleiweiss-Um füllvorrichtung der Firm a Simon 
Bühler & Baum ann, F rank fu rt a. M.

färben nicht vollwertig ersetzt werden kann. Anderer
seits wäre es auch unwirtschaftlich und nicht im In
teresse der hier beschäftigten Personen liegend, eine 
alte Industrie, die tausende von Personen ernährt, ein
fach verbieten zu wollen, zumal wenn es gelingt, die 
Gefahren bei der Verarbeitung von Bleiweiss ent
sprechend herabzumindern. Viele Firmen beschäftigen 
sich daher auch mit dieser Frage, indem sie nach Be
triebseinrichtungen suchen, die eine mehr oder weniger 
gefahrlose Verarbeitung dieses gesundheitsschädlichen 
Stoffes ermöglichen. So hat auch neuerdings eine 
Firma, die sich mit der Herstellung streichfertiger Blei
weissfarben befasst, eine Einrichtung zum staubfreien

Umfüllen von Bleiweiss aufstellen lassen, die wegen 
ihrer Zweckmässigkeit im Nachstehenden beschrieben 
sei.

Die Firma bezieht trocknes Bleiweiss in Fässern. 
Letztere wurden früher, nachdem sie aufgeschlagen 
worden waren, derart entleert, dass der Inhalt mittelst 
Schaufel von Hand in gewöhnliche Kübel gefüllt wurde. 
Diese wurden in Mischwerke entleert, um hier mit Öl 
vermengt zu werden. Bei dieser Arbeitsweise ent
stand viel Staub, das Material wurde verschüttet und 
auf dem Fussboden zerrieben, sodass als natürliche 
Folge der hierdurch begünstigten Staubentwicklung fast 
alle Arbeiter mehr oder weniger bleikrank wurden. Um 
dieser Gefahr zu begegnen, wurde eine beachtenswerte 
Anlage zur staubfreien Umfüllung der Farbe in Be
nutzung genommen. Ausser der sehr zweckmässig ge
stalteten Fassumfüllvorrichtung mit mechanischem 
Staubabzug werden besonders konstruierte Gefässe für 
den Transport des Rohmaterials zu den Mischtrommeln 
verwendet. Nebenstehendes Bild zeigt die Umfüllvor
richtung mit Staubabzug.

Das Filter trägt einen angebauten hohlen Blech
kasten, der an der Vorderseite über dem Stand der 
beiden Fässer halbkreisförmige Ausschnitte hat. Die 
oberen Ausschnitte können durch einen Schieber nach 
Bedarf vergrössert oder verkleinert werden, während 
an den unteren ein dichtes Tuch befestigt ist, welches 
bis an die Fässer reicht und diese zur Hälfte umgreift.

Das mit trockenem Bleiweiss angelieferte Fass 
wird unter die eine der Aussparungen gestellt und auf
geschlagen, während das leere Transportfass unter die 
andere Öffnung geschoben wird und zwar ebenfalls so, 
dass die Abdichtungstücher dicht anliegen.

Nunmehr kann das Umfüllen von Hand erfolgen. 
Der beim Aufklopfen und Umfüllen der Fässer ent
stehende Staub wird durch den Exhaustor in den 
hohlen Kasten und von da in das Filter gesaugt. 
Hier wird der feine Bleiweisstaub zurückgehalten und 
fällt in den Sockel, aus dessen Sanunelkästen er 
leicht entfernt werden kann. Die Reinigung der Filter
schläuche geschieht periodisch und in bekannter Weise 
durch die Schüttelvorrichtung. Die staubreine Luft 
wird vom Exhaustor nach aussen geblasen.

Die Transportfässer, in denen die Überführung des 
Materials in die Mischtrommeln erfolgt, sind aus star
kem Eisenblech gefertigt und mit einem dicht schliessen- 
den Deckel versehen, an dessen Bügel der Haken einer 
Handwinde eingreifen kann. Am Boden des Gefässes 
befindet sich ein Schieber zur Entleerung sowie eine 
Abkratzvorrichtung, die durch ein an der Aussenseite
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befindliches Handrad zu betätigen ist. Nachdem das 
Gewicht des Fasses festgestellt ist, wird es mittels 
eines kleinen Wagens zur Mischtrommel befördert und 
mit einer Winde hochgezogen, sodass der Boden über 
der Öffnung der Trommel steht. Der Inhalt kann jetzt 
durch Öffnen des Schiebers staubfrei in das Misch
werk eingegeben und nach Zugabe von ö l in streich
fertige Farbe (ölbleiweiss) verwandelt werden.

Durch die geschilderten Vorrichtungen lässt sich 
die Staubentwicklung auf ein geringes Mass herab
drücken, besonders wird der entstehende Staub durch 
die Wirkung des Exhaustors einwandsfrei beseitigt.

Da es sich aber trotz aller dieser Einrichtungen 
nicht immer vermeiden lässt, dass beim Umfüllen etwas 
von dem Material verschüttet wird, so muss natürlich 
noch dafür gesorgt werden, dass verschüttetes Blei
weiss alsbald mit gebotener Vorsicht fortgekehrt wird 
und nicht erst zu Staub verrieben in die Arbeitsräume 
aufgewirbelt wird.

Diese Anlage, die auch als Fasspackmaschine die
nen kann, ist von der Firma Simon, Bühler und Bau
mann, Frankfurt a. M., ausgeführt und arbeitet durch
aus zufriedenstellend. Nach ihrem Einbau soll keine 
Bleierkrankung mehr vorgekommen sein.

Die Internationale Hygiene-Ausstellung Dresden 1911.
Im nächsten Sommer (Mai bis Oktober) findet die 

„Internationale Hygiene - Ausstellung Dresden 1911“ 
statt. Ihre universelle Bedeutung in kultureller, wissen
schaftlicher, wirtschaftlich -  sozialer und technischer 
Hinsicht lässt sich nicht ohne weiteres erkennen. Das 
grosse Publikum halt die Hygiene meist nur für einen 
Zweig der ärztlichen Wissenschaft, in Wahrheit aber 
bildet die Hygiene einen der stärksten Grundpfeiler der 
gesamten Kultur. Sie greift in alle Lebensbedingungen 
hinein, sie umfasst das ganze öffentliche und private 
Leben. Wenn Virchow sagte: „Die physische Wohl
fahrt des Menschen ist die Grundlage aller Bildung und 
Freiheit“ , und wenn "Nossig, der bedeutende Sozial
hygieniker dieses Wort dahin erweiterte: . . sie ist
die Grundlage des Glückes, der Entwicklung und der 
Dauer der Nationen“ , so sind damit nur die monumen
talen Grundgedanken der sozialhygienischen Systeme 
jener alten, grossen Weltweisen erneut zum Ausdruck 
gebracht worden.

Der hygienische Gedanke ist heute in der ganzen 
Welt lebendig. Die Hygiene spielt so sehr in alle Ver
hältnisse des Lebens hinein, dass ohne ihre Mithilfe 
die Verwirklichung der grossen Ideen unserer Zeit 
schlechterdings undenkbar ist. In allen Schichten der 
Bevölkerung macht sich seit Jahren ein wahrer Durst 
geltend nach hygienischer Belehrung und nach hygie
nischer Lebensführung.

Die Gelehrten der ganzen Welt, die Regierungen 
aller Kulturstaaten, die Behörden der grossen Gemein
wesen, die Techniker und Fachleute, die Gebildeten 
aller Nationen erblicken in der diesjährigen Dresdner 
Hygiene-Ausstellung mit Recht ein Kulturwerk, an dem 
mitzuarbeiten ein nobile officium für alle ist, die dazu 
in der Lage sind.

Die Wissenschaft verspricht sich von dieser be
deutsamen Schau grosse und segensreiche Erfolge für 
den Ausbau ihres Tempels, der dem Wohle der ge
samten Menschheit errichtet ist. Hier werden einmal 
alle Gelehrten der Welt die Ergebnisse ihrer Forschun
gen und Arbeiten auf dem Gebiete der Hygiene zu 
einem grossartigen, lückenlosen Gesamtbilde zusam
menfügen, sie werden zeigen, was in den einzelnen 
Ländern getan, erreicht, was noch zu tun ist. Ein 
Land wird vom ändern lernen und eins mit dem än

dern in diesem friedlichen Wettstreit gern seine Er
rungenschaften austauschen. Neben der Hygiene des 
Einzelnen und der öffentlichen Gesundheitspflege wird 
die Sozialhygiene, das junge Reis an dem uralten Baume 
der hygienischen Wissenschaft, in Erscheinung treten.

Die Industrie tritt auf der Ausstellung in engster 
Verbindung mit den wissenschaftlichen Lehrabteilungen 
auf, so dass stets die ganze Spezialmaterie, Theorie 
und Praxis vereint, zur Darstellung gelangt. Es gibt 
f a s t  k e i n e n  Z w e i g  d e r  m o d e r n e n  I n d u 
s t r i e ,  d e r  a n  d i e s e r  W e l t a u s s t e l l u n g  
n i c h t  l e b h a f t  i n t e r e s s i e r t  w ä r e .  Die 
chemische Industrie, das Ansiedlungs- und Wohnungs
wesen, die Nahrungsmittelindustrie, die Bekleidungs
industrie, Krankenfürsorge und Rettungswesen, die um
fangreiche Sportindustrie, die Kosmetik, die Bäder und 
Kurorte — alle diese und noch viele andere wirtschaft
liche Unternehmungen und Gruppen finden hier ein un
geheuer reiches Feld, ihre Erzeugnisse einem internatio
nalen Publikum vorzuführen. Und dieses Publikum ist, 
nachdem es die theoretische Belehrung durch die wis
senschaftliche Abteilung empfangen hat, besonders vor
bereitet und gestimmt, die praktische Belehrung, welche 
ihm in Anschluss daran die Industrie gibt, in sich auf
zunehmen. So dürfen denn die Industrien, welche sich 
an der Ausstellung beteiligen, mit Recht in ihr ein Pro
pagandamittel sehen, eine Werbegelegenheit, wie sie 
sich ihnen seit Jahrzehnten nicht geboten hat und wie 
sie in absehbarer Zeit nicht wiederkehren dürfte, in 
Deutschland gewiss nicht.

Aber nicht nur ein rein geschäftliches Interesse hat 
die Industrie an der Ausstellung, sondern auch ein 
ideales. Sie bietet — namentlich der Grossindustrie —  
Gelegenheit, einmal zusammenhängend und in instruk
tiver Weise zu zeigen, welche grossartigen Einrichtun
gen und Massnahmen auf sozialem Gebiete sie ge
schaffen hat, welche ungeheuren Summen sie dafür aus
gibt, welche Lasten sie zu tragen hat und willig trägt; 
Dieses Bild wird um so wirkungsvoller werden, als es 
das Gegenstück zu dem darstellt, das die Staaten und 
Behörden von dem gleichen Gebiete entwerfen werden. 
Gerade in der sozialen Hygiene wird die Ausstellung
— nach einem Ausspruch des Oberbürgermeisters von 
Dresden, des Geheimen Rates Dr. Beutler —, „selbst
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noch im Z e i t a l t e r  d e r  H u m a n i t ä t  e i n e n  
M a r k s t e in bilden für die Bestrebungen, die alle 
hegen für das Wohl der Menschheit“ .

Ihrer äusseren Ausdehnung und ihrer finanziellen 
Grundlage nach überragt die Hygiene-Ausstellung 
Dresden 1911 alle bisherigen Unternehmungen dieser 
Art. Das Ausstellungsgelände, mitten in der Stadt ge
legen, umfasst einen Flächenraum von etwa 320 000 qm, 
auf dem der mit einem Kostenaufwande von rund zwei 
Millionen Mark errichtete Hauptpal’ast weithin sichtbar 
ist. Mehr als 3000 hervorragende Gelehrte, Hygieniker, 
Techniker aus allen Kulturländern haben ihre Kräfte in 
seinen Dienst gestellt. Das Deutsche Reich, die Bun
desstaaten, die deutschen Städte, die hygienischen In
stitute und Korporationen werden die Ausstellung in 
umfassender Weise beschicken. Mehr als 200 Haupt
versammlungen und Kongresse sind angemeldet und 
zahlreiche Verbände haben Sonderfahrten zum Besuch 
der Ausstellung beschlossen.

Die grosse Bedeutung, die man im Ausland der 
Dresdner hygienischen Weltausstellung beimisst, wird 
am deutlichsten dokumentiert durch die Tatsache, dass 
fast kein Kulturstaat ihr fernbleiben wird. In der gan
zen Welt sind in den Landeskomitees die hervorragend
sten Männer der Wissenschaft, der Industrie und Tech
nik tätig und an ihrer Spitze stehen hohe Würdenträger 
und Beamte. Selbst der ferne Osten wird vertreten 
sein, denn neben dem österreichisch-ungarischen, dem 
russischen und dem schweizerischen Palaste wird auch 
ein japanischer Palast, ein chinesischer Palast und eine 
Pagode, ferner wird ein mexikanischer, ein brasiliani
scher Staatspavillon erstehen und es ist kein Zweifel, 
dass auch von den anderen Grossstaaten noch einige 
eigene Gebäude errichten werden, in denen sie ihre 
Landesausstellung unterbringen. Die ausländischen 
Gebäude werden an der 40 Meter breiten und 700 Meter 
langen „Rue des Nations“ errichtet werden.

So reift — fast ganz im stillen und ohne dass, dem 
ernsten und bedeutsamen Charakter des Unternehmens 
entsprechend, eine laute Reklame betrieben worden 
wäre — in Dresden langsam die erste deutsche Welt
ausstellung ihrer Vollendung entgegen. Dass sie dem 
Wohle der ganzen Menschheit gewidmet ist, das ist für 
sie ein besonderer Ehrentitel und mag als glückver- 
heissende Vorbedeutung für die Zukunft gelten.

Das Gelände der Ausstellung wird einerseits von 
der verkehrsreichen Lennestrasse und der Stübelstrasse 
begrenzt und schliesst sich andererseits an den Königl. 
Grossen Garten an. Der hohe Protektor der Ausstellung, 
Seine Majestät König Friedrich August von Sachsen, in 
voller Würdigung der Bedeutung des Unternehmens, 
hat gestattet, dass dieses städtische Gelände durch Hin
zunahme grösser Komplexe des Königl. Grossen Gar
tens vergrössert wurde und so besteht heute das Areal

der Hygiene-Ausstellung aus rund 320 000 qm. Die 
Form des Geländes verlangte eine Dreiteilung: Das 
Zentrum bilden — in dem städtischen Ausstellungs
palast liegend — die Wissenschaftliche und die Histo
risch-Ethnologische Abteilung, an erstere sich anglle
dernd der Palast für die chemische Industrie und die 
Wissenschaftlichen Instrumente, die Vortragshalle, die 
Arkaden. Rechts neben dem in seinen einfachen archi
tektonischen Formen ausserordentlich wirkungsvollen, 
säulengetragenen Haupteingang an der Lennestrasse 
liegt das Verwaltungsgebäude, dem Haupteingang 
gegenüber der klassisch-schöne Palast der Populären 
Abteilung.

Westlich von der Lennestrasse befindet sich das 
grosse Sport-Stadion. Der Übergang vom Zentum des 
Ausstellungsgeländes zu dieser westlichen Gruppe wird 
durch eine monumentale Strassenüberführung bewirkt, 
welche den Verkehr der Lennestrasse und die elek
trische Strassenbahn überbrückt. Betritt man das 
rechtsseitig der Lennestrasse gelegene Gelände, so e r
blickt man die 13 500 qm grosse, mit ihrer Säulenfront 
und ihrer Kuppel ausserordentlich monumental und 
feierlich wirkende Halle, die sich längs der Pirnaischen 
Strasse bis zur Johann Georgen-Allee hinzieht und in 
der die Gruppe „Ansiedelung und Wohnung“ Unter
kunft findet. Diesem Palast sind die Hallen für „Tech
nik und Maschinen“ , für „Kleidung und Körperpflege“ 
und der vornehme Palast für „Ernährung und Nah
rungsmittel“ vorgelagert.

Die Verbindung zwischen dem westlichen Teil des 
Geländes und dem östlichen stellt die 700 Meter lange 
und 40 Meter breite „Herkules-Allee“ her, an deren 
Südseite die Paläste der fremden Nationen — Ö ster
reich-Ungarns, Frankreichs, Russlands, der Schweiz, 
Japans, Chinas usw. — Platz finden werden. Wenn 
der Besucher diese imposante Völkerstrasse, an der 
sich heute schon im Rohbau fertiggestellt der originelle 
russische Palast erhebt, durchschreitet, gelangt er zum 
östlichen Geländedrittel, auf dem, inmitten prächtiger 
Anlagen, die Halle für die Gruppen „Krankenfürsorge 
und Rettungswesen“ und „Militär-, Marine- und Kolo
nialhygiene“ errichtet werden, sowie Sanatorien, Luft- 
und Sonnenbäder, Musterbauten und Anlagen usw.

Für die leibliche Nahrung und Wohlfahrt sorgen 
grössere Restaurants und Erfrischungsetablissements. 
Das Hauptrestaurant liegt im städtischen Ausstellungs
palast, vor ihm dehnt sich der Konzertplatz aus, im 
Westteil liegt ein grosses Restaurant, im Süden des 
Sportplatzes ein Cafe. An die östliche Seite des Haupt
palastes stösst der Festplatz, auf dem Vergnügungs
etablissements Platz finden werden.

Die überbaute Bodenfläche beträgt insgesamt 
40 000 qm. (Nach Hygiene und Industrie.)



3. Heft S O Z I A L - T E C H N I K 55

ßewerberecMlicfte Entscheidungen.
D a rf der Baugewerksmeister seine Pflichten bezüglich 

Beobachtung der Unfallverhiitungsvorschrilten auf 
seinen P o lie r übertragen?

Ein Baugewerksmeister schloss mit seinem Polier 
einen Vertrag, inhalts dessen letzterer, während der 
Abwesenheit des ersteren von der Baustelle, nicht bloss 
die R e c h t e des Meisters ausüben, sondern auch seine 
P f l i c h t e n ,  insbesondere die ihm aus den Unfall
verhütungsvorschriften obliegenden, ausüben sollte. Um 
ganz sicher zu gehen, verlangte der Baugewerksmeister 
von der Berufsgenossenschaft, sie sollte den Vertrag 
anerkennen und bestätigen, was die Berufsgenossen
schaft jedoch nicht tat. — Der Baugewerksmeister legte 
Beschwerde ein. doch hat das Reichsversicherungsamt 
diese z u r ü c k g e w i e s e n .  In dem Bescheide wird 
ausgeführt, dass gemäss § 112, Abs. 1, Ziff. 1 des Ge
werbeunfallversicherungsgesetzes die Berufsgenossen
schaft sich wegen Befolgung der auf Grund dieser Ge
setzesbestimmung erlassenen Unfallverhütungsvorschrif
ten lediglich an ihre M i t g l i e d e r  zu halten hat. Da
zu gehören keinesfalls die -von diesen Mitgliedern A n 
g e s t e l l t e n ,  und aus diesem Grunde gehen der Be
rufsgenossenschaft auch etwaige private Vereinbarun
gen ihrer Mitglieder mit den Angestellten der letzteren 
gar nichts an. Von derartigen Verträgen eines Mitglie
des mit dritten Personen wird die Berufsgenossenschaft 
nicht berührt, ihr haften ihre Mitglieder eben u n 
m i t t e l b a r .  — Der Baugewerksmeister hatte unter 
anderem geltend gemacht, die Arbeitnehmer kümmer
ten sich nicht genügend um die Unfallverhütungsvor
schriften, wenn sie nicht für den Fall der Zuwiderhand
lung mit Strafe bedroht würden. Demgegenüber weist 
jedoch das Reichsversicherungsamt darauf hin, dass die 
fragl. Unfallverhütungsvorschriften auf Grund des § 112, 
Abs. 1, Ziff. 2 auch Strafbestimmungen gegen Zuwider
handelnde A r b e i t e r ,  insbesondere auch gegen 
a u f s i c h t f ü h r e n d e  Arbeitnehmer, wie Bauleiter 
und Poliere, enthalte. — Der Baugewerksmeister hatte 
sonach kein Recht, zu verlangen, dass die Berufsgenos
senschaft den von ihm mit seinem Polier abgeschlosse
nen Vertrag anerkenne.

(Entscheidung des Reichsversicherungsamtes vom 
12. April 1910.) 1

Die Qrundstückseinfriedigung als „B au“  bezw. 
„bauliche Anlage“ .

Eine Gesellschaft, deren Fabriketablissement an 
der äussersten Peripherie einer grösseren Stadt liegt, 
hatte die auf ihrem Grundstücke befindliche Einfriedi
gung, einen zwei Meter hohen Zaun, zum besseren 
Schutze ihres Eigentums gegen das Übergreifen des 
Verkehrs von dem angrenzenden Wege bis unmittelbar 
an die Grenze ihres Grundstücks, direkt an den Weg, 
vorgerückt, ohne eine Genehmigung hierfür nachzu
suchen. Die Stadtgemeinde legte gegen die Vorrückung 
der Einfriedigung Verwahrung ein, indem sie behaup
tete, der dadurch geschaffene Zustand widerspreche 
den Bestimmungen des in Betracht kommenden 

. Strassengesetzes, wonach bauliche Anlagen auf dem 
längs der öffentlichen Wege befindlichen Privateigen
tum nur in einer Entfernung von 2 m von der Weg

grenze errichtet werden dürfen. Die von der Gesell
schaft nachträglich erbetene Baugenehmigung wurde 
von der Behörde versagt und die Wiederbeseitigung 
der Einfriedigung angeordnet. Hiergegen erhob die 
Gesellschaft Klage beim Badischen Verwaltungsgericht, 
indem sie bestritt, dass die Baugenehmigung für die 
in Betracht kommende Einfriedigung überhaupt not
wendig sei, da diese weder ein „Bau“ im Sinne der 
in Betracht kommenden Bauordnung, noch eine „bau
liche Anlage“ im Sinne des Strassengesetzes sei, auf 
das die Stadt ihren Einspruch stütze. Übrigens sei die 
Stadtgemeinde nicht befugt, die Beseitigung des Zau
nes zu fordern, da sie unbekümmert um die Rechte 
der Anlieger nicht dafür sorge, dass der Weg, von dem 
ihr — der Klägerin — Grundstück liege, den tatsäch
lichen Bedürfnissen entsprechend hergestellt werde; 
hierdurch verletze die Stadt sowohl die öffentlichen 
Interessen wie auch diejenigen der Anlieger. —

Indessen hat das Badische Verwaltungsgericht die 
Kl a g e  a b g e w i e s e n  und die von der Behörde an
geordnete Wiederbeseitigung der Einfriedigung als be
rechtigt anerkannt. Die fragliche Einfriedigung, so 
heisst es in den Gründen, besteht aus dicht gefügten, 
an fest eingerammten Holzpfosten auf Querbalken be
festigten Brettern und ist 2 m hoch. Eine Bretterwand 
von solcher Beschaffenheit ist eine „bauliche Anlage“ 
im Sinne des für die fragliche Stadt geltenden Strassen
gesetzes, welche die Klägerin nur in einer Entfernung 
von 2 m von der Weggrenze auf ihrem Grundstücke er
richten durfte. Die seitens der Klägerin nachträglich 
nachgesuchte Baugenehmigung m u s s t e  versagt wer
den, denn die unmittelbar an der Weggrenze befind
liche Bretterwand ist geeignet, den Verkehr auf dem 
Wege zu beeinträchtigen; sie erschwert auch die Unter
haltung des Weges, indem sie den Zutritt von Licht 
und Luft, damit aber auch die Abtrocknung desselben 
bei Schnee und Regen mehr oder weniger ausschliesst.
— Es ist zwar nicht zu bezweifeln, dass die Verwal
tungsbehörde verpflichtet war, durch geeignete Mass
nahmen darauf hinzuwirken, dass der Weg, an den 
das Grundstück der Klägerin grenzt, in einem dem 
Verkehrsbedürfnisse entsprechenden Zustand versetzt 
oder der Verkehr derart geregelt wurde, dass das Über
greifen desselben auf das Grundstück der Klägerin nicht 
mehr notwendig war. Ein mit der verwaltungsgericht
lichen Klage verfolgbares Recht auf Vornahme solcher 
Massnahmen steht der Klägerin jedoch nicht zur Seite. 
Die von ihr zur Verteidigung ihres Eigentums unter 
Nichtachtung der bestehenden gesetzlichen Beschrän
kung desselben ausgeführte Einfriedigung ihres Grund
stücks mag sich im Lichte privatrechtlicher Betrach
tung als erlaubte Selbsthilfe darstellen; sie bedeutet 
aber gleichzeitig öffentlich-rechtlich verbotene Eigen
macht, insofern die Klägerin damit gesetzlicher Be
stimmung zuwider in ein der öffentlichen Rechtsord
nung angehöriges Rechtsverhältnis — nämlich die im 
öffentlichen Interesse aufgestellte Beschränkung des 
Angrenzereigentums zugunsten des Verkehrs und der 
Wegeinstandhaltung — eigenmächtig störend eingriff.

(Entscheidg. des Badischen Verwaltungsger. vom 
24. Juni 1910.)
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Konkurrenzklausel bei Auflösung eines Sozietätsvertrages 
Pflicht der Sozien, die Konkurrenzklausel bei der Weiter- 

yeräusserung des Geschäftes zu beachten.

Zwei Inhaber einer Fabrik, die das Geschäft unter 
der Firma „A. &  B.“ betrieben, trennten sich. Bei die
ser Gelegenheit schlossen sie einen Vertrag, nach wel
chem sie vereinbarten, dass B. die Fabrik unter der 
früheren Firma weiter betreiben, einen bestimmten 
Zweig der Fabrikation aber u n t e r  d i e s e r  F i r m a  
nicht weiter ausüben solle. Dem A. war dieser Zweig 
der Fabrikation — natürlich unter seiner eigenen Firma
— nicht verschlossen. — B., welcher die frühere Firma 
vorläufig weiter führte, gründete bald danach eine 
Aktiengesellschaft, welche „X.er Aktiengesellschaft, 
v o r m a l s  A. & B.“ firmierte, und welche nach etwa 
zehn Jahren die Fabrikation des Artikels aufnahm, 
deren Ausübung dem B. seinerzeit bei seiner geschäft
lichen Trennung von A. untersagt worden war.

Daraufhin strengte A. gegen B., seinen früheren 
Sozius, der sich übrigens in dem Vorstande der er
wähnten Aktiengesellschaft befand, eine Klage an, mit 
welcher er verlangte, der Beklagte solle verurteilt wer
den, dafür Sorge zu tragen, dass die Aktiengesellschaft 
in ihrer Firmenbezeichnung die Worte „vormals A.
&  B.“ fortlasse, und ferner: festzustellen, dass der Be
klagte ihm, dem Kläger, der besagte Fabrikation längst 
betreibe, Schadensersatz zu zahlen habe. — Der Be
klagte wandte ein, das Verlangen des Klägers sei viel 
zu weitgehend. Es seien schon mehr als zehn Jahre 
verflossen, seitdem Kläger mit dem Beklagten den frag
lichen Vertrag geschlossen habe, er könne daher jetzt 
keine Rechte mehr aus demselben herleiten, umso weni
ger, als nicht er, der Beklagte, gegen die Abmachungen 
verstossen habe, sondern höchstens die Aktiengesell
schaft, für deren Handlungen doch nicht der Beklagte 
verantwortlich sei. Hinzu komme, dass die fragliche 
Fabrikation ja nicht von i h m unter der Firma betrie
ben werde, die sie beide früher geführt hätten, sondern 
von der A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  und diese fir
miere ja nicht als A. & B., sondern „X.er Aktiengesell
schaft, vormals A. &  B.“ Das Verlangen des Klägers 
enthalte eine unzulässige Beschränkung des freien W ett
bewerbs und sei als solche sittenwidrig.

Das R e i c h s g e r i c h t  hat jedoch den Anspruch 
des Klägers vollinhaltlich g e b i l l i g t .  Der Beklagte 
wäre nach Treu und Glauben verpflichtet gewesen, bei 
Übertragung seines Geschäftes mit Firma an die Aktien
gesellschaft dieser die nämliche Beschränkung aufzu
erlegen, an die er seinerseits gebunden war. In der 
Bezeichnung „vormals A. &  B.“ sei auch eine Fort
führung der früheren F i r m a  zu finden, und der Beklagte 
hätte dafür Sorge tragen müssen, dass diese Fortfüh
rung unterblieb. Es könne auch gar keine Rede davon 
sein, dass die Enthaltung des Beklagten von der fragl. 
Fabrikation während zehn Jahren die Konkurrenzklausel 
erledige. Etwas Sittenwidriges sei auch in jener Bin

> dung nicht zu finden, denn Beklagter könnte ja immer 
noch unter jeder anderen Firma die in Frage kommende 
Fabrikation betreiben.

(Entscheidg. des Reichsger. vom 8 . Juni 1910.)

Kleine M itteilungen.
Die Bedeutuug der Statistik auf der Internationalen 

Hygiene-Ausstellung.

Schon lange hat mau erkannt, dass die grossen 
Ausstellungen die beste Gelegenheit bieten, die Ergeb
nisse der Statistik weiteren Kreisen vorzuführen. Da
her bildet die Statistik jetzt auf jeder Ausstellung, zu
mal da, wo die Wissenschaft vertreten ist, eine eigene 
Abteilung, in der in Form von bildlichen Darstellungen 
oder Karten die einschlägigen Zahlennachweise ausge
drückt zu werden pflegen, die von der Bedeutung des 
Ausstellungsgebietes für das öffentliche Leben Zeugnis 
ablegen sollen. Obgleich die Erfahrung gelehrt hat, 
dass die Darstellung statistischer Zahlenreihen im all
gemeinen einem nicht immer allzu starken Interesse des 
Publikums begegnet, so wurde dennoch von der Lei
tung der I n t e r n a t i o n a l e n  H y g i e n e - A u s 
s t e l l u n g  D r e s d e n  1911 der S t a t i s t i k  e i n  
b r e i t e r  R a u m  gewährt. Von der ersten bis zur 
letzten Gruppe der Ausstellung wird der Besucher sta
tistische Tafeln und Karten finden, da doch jede Gruppe 
die Erfolge der Hygiene auf ihrem Gebiete durch zah- 
lenmässige Nachweise zur Anschauung bringen will. 
Doch nicht nur zu diesem Zwecke wird die Statistik 
herangezogen, sie hat vielmehr noch die weitere Auf
gabe zu erfüllen, auch die unhygienischen Zustände 
früherer Zeiten darzulegen, sodass man selbst in der 
historischen Abteilung auf Statistiken stossen wird, die 
bis zu dem Voranfang der statistischen Aufzeichnungen 
zurückreichen.

Ausser in den einzelnen Gruppen wird die Statistik 
noch in einer e i g e n e n  A b t e i l u n g  vertreten sein, 
in der alle für die Ausstellung wichtigen Ergebnisse der 
Bevölkerungs- und medizinischen Statistik in ihrem or
ganischen Zusammenhang bildlich dargestellt werden 
sollen. Die B e v ö l k e r u n g s s t a t i s t i k  wird die 
Entwicklung der Bevölkerung und deren Gliederung 
nach Alter und Beruf, die natürliche Bewegung der Be
wegung der Bevölkerung und die spezielle Sterblich
keitsstatistik nach Alter, Geschlecht, Familienstand, Be
ruf, Wohlhabenheit, Wohnungsverhältnisse, Wohnort, 
Jahreszeit und Klima umfassen, während die m e d i z i 
n i s c h e  S t a t i s t i k  die Häufigkeit der Erkrankun
gen nach ihrer Art und nach dem Einfluss des Berufes, 
ferner die Statistik der Unfälle, der Invalidität, der Ge
brechen und der Todesursachen behandeln wird. Im 
Anschluss daran wird die finanzielle Seite der Hygiene 
durch die Darstellung des A u f w a n d e s  f ü r  d i e  
ö f f e n t l i c h e  G e s u n d h e i t s p f l e g e  beleuch
tet werden, ein Gebiet, auf dem die Gressstädte Her
vorragendes aufzuweisen haben.

Da die Statistik mehr wie jede andere Wissenschaft 
eine internationale ist und ihren Zahlen erst durch Ver
gleiche mit den analogen Verhältnissen anderer Länder 
Leben eingehaucht wird, so erschien es im vornhinein: 
selbstverständlich, dass entsprechend dem internatio
nalen Charakter der Hygiene-Ausstellung ihre territo
riale Ausdehnung eine unbegrenzte sein muss. Um eine 
einheitliche Bearbeitung aller bedeutungsvollen stati
stischen Vergleiche zu erzjelen, wurde von der Aus
stellungsleitung schon vor längerer Zeit ein eigenes 
statistisches Bureau begründet, das auch mit der tech
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nischen Ausführung der statistischen Tafeln betraut ist. 
Das Hauptaugenmerk wird hierbei auf die künstlerische 
Darstellung gerichtet, da sich diese noch am wirkungs
vollsten gezeigt hat.

Es kann nun nicht geleugnet werden, dass im all
gemeinen das Studium solcher Tafeln Fachkenntnisse 
voraussetzt und dass der Lehreffekt für die grosse 
Masse dadurch eine gewisse Einschränkung erfährt. 
Diesem Umstand wird man dadurch wirksam begegnen, 
dass jeder Tafel eine sachgemässe Erklärung beigefügt 
wird, durch die der Besucher auf den Zweck und Inhalt 
der Darstellung aufmerksam gemacht wird. Einer fal

schen Deutung der Statistik muss möglichst vorgebeugt 
werden, denn nichts schadet bekanntlich dem Ansehen 
dieser Wissenschaft mehr, als wenn oberflächliche Be
obachter falsche Schlüsse aus ihren Ergebnissen ziehen. 
Die Geschichte der Pocken- und Impfstatistik, die be
kanntlich schon zu den heftigsten Fehden mit den Impf- 
gegnern geführt hat, bietet dafür ein lehrreiches Bei
spiel.

Wie sehr von der Wichtigkeit der öffentlichen Dar
stellung -der amtlichen Statistik auch die obersten Lan
desbehörden überzeugt sind, geht daraus hervor, dass 
eine Reihe statistischer Ämter beträchtliche Mittel zur 
Beschickung der Ausstellung erhalten haben. Es wird 
dadurch Gelegenheit geboten, auf leicht verständliche 
Weise einen Einblick in die demographischen und 
hygienischen Verhältnisse innerhalb der einzelnen Län
der zu gewinnen, ein bleibender Nutzen für die Wissen
schaft. Ohne die Ausstellung wäre die Bearbeitung 
mancher Statistik, die in den bekannten Grossfolianten 
der statistischen Quellenwerke der wissenschaftlichen 
Bearbeitung harrt, unterblieben. Dazu kommt, dass die 
graphische Methode der Bearbeitung den Wert der Sta
tistiken bedeutend erhöht, da nur sie ermöglicht, das 
Bild langer Zahlenreihen zu überschauen und dem Ge
dächtnis einzuprägen. Wie dankbar muss es der Laie 
begrüssen, wenn er z. B. die wichtigsten Ergebnisse 
der letzten deutschen Berufszählung, die dem Reiche
7 Millionen Mark gekostet hat und nunmehr in 11 Bän
den — abgesehen von den Veröffentlichungen der 
Einzelstaaten — vorliegt, auf wenigen Tafeln vereinigt 
sieht, oder wenn er auf Grund der vom Kaiserlichen 
Statistischen Amt angefertigten Tafeln über die Er
hebungen in der Leipziger Ortskrankenkasse sich über 
die gesundheitlichen Verhältnisse in jedem gewerblichen 
Berufe unterrichten kann, während ihm das Studium 
der nach Millionen zählenden Aufzeichnungen schlech
terdings unmöglich ist. In dieser Hinsicht könnten die 
statistischen Ämter noch manche dankenswerte Auf
gabe erfüllen und zum Verständnis ihrer leider nur zu 
wenig beachteten Publikationen beitragen.

Man sieht also, wie viel sowohl der Wissenschaft 
als dem Staat an einer öffentlichen Klarstellung der 
statistischen Ergebnisse gelegen sein muss und wie 
recht die Leitung der I n t e r n a t i o n a l e n  H y 
g i e n e - A u s s t e l l u n g  D r e s d e n  1911 daran tut, 
in einer bis jetzt noch nicht erreichten Weise die Auf
machung umfassender Nachweise selbst in die Hand 
zu nehmen. Mehr denn je hat die Statistik der Gesund
heitsverhältnisse eines Volkes in dem aufreibenden 
W ettstreit der Nationen an Bedeutung gewonnen und es 
gibt wahrlich keinen anderen Zweig der statistischen 
Wissenschaft, auf den sich die geflügelten Worte G. von

Mayrs: ,,Ein aufstrebender Staat liebt die Statistik, ein 
niedergehender verachtet sie“ , besser anwenden lassen 
als diesen. Dr. R.

(Nach Hygieia, sozialhygienische Korrespondenz.)

Wie Konkurse zustande kommen.

Aus Misserfolgen im Leben kann man häufig mehr 
lernen, als aus Erfolgen. Kennt einer die Ursache, 
warum eine Fabrik oder ein Geschäft in Konkurs ge
riet, so wird er leicht veranlasst, diesen oder jenen 
Fehler in Methode und Praxis seiner Geschäftsführung 
zu vermeiden und dadurch den eigenen Erfolg umso 
sicherer zu gestalten. Ermutigender mag es ja sein, 
den Werdegang einer erfolgreichen Fabrik zu studie
ren. Wer es aber versteht, auf die eigenen Unterneh
mungen die kennzeichnenden Lehren aus fremden Wag
nissen anzuwenden, der gelangt auf keinem kürzern 
Wege zur richtigen Beurteilung des Wesentlichen im 
Wettbewerb und zur Versicherung gegen bedenkliche 
Zwischenfälle, als durch ein Analysieren der Miss
erfolge und deren veranlassende Umstände. Es ist ein 
Erwerb von Erfahrungsweisheit, ohne das Lehrgeld da
für zu erlegen.

Der Wert solcher Erfahrung beruht aber auf der 
Gründlichkeit und Genauigkeit genannter Analyse. Ge
wöhnlich hört man von einem Konkurs nur ganz im all
gemeinen; die Ursache wird nur beiläufig angegeben. 
Es kommt aber auch vor, dass die Hauptperson bei 
einer Insolvenz dazu gebracht wird, deren Hauschronik 
preiszugeben: die ausschlaggebenden Momente abzu
wägen und den entscheidenden Wendepunkt festzu
stellen, die versäumte Gelegenheit, den versteckten 
Riss, der zum Bruch führte, zuzugeben. Es kommt 
dann vor, dass ein solcher die Diagnose auch guter 
Beobachter widerlegt, und das ist natürlich, denn nur 
er ist der Wissende, während die Beurteiler höchstens 
erraten können, welche tausend Kleinigkeiten den Aus
gang beeinflusst haben.

Es ist deshalb wertvoll, dass die Zeitschrift 
„System and Modern Business“ es unternahm, unter 
strengster Diskretion die Bekenntnisse einer Anzahl 
ruinierter Geschäftsleute zu veröffentlichen, und wir 
sind sicher, durch deren auszugsweise Wiedergabe im 
Folgenden unsern Lesern einen Dienst zu erweisen; die 
Sache geht sowohl Prinzipale und Direktoren, wie 
auch solche an, die an das Selbständigmachen denken. 
Es verschlägt dabei nichts, dass die aufgeführten Fälle 
in England spielten; bei uns sind auf den betreffenden 
Gebieten die Verhältnisse ganz ähnliche. Auch dass 
die Beispiele nicht durchweg der reinen Industrie an
gehören, dürfte ihren Wert an dieser Stelle kaum ver
ringern; sind doch die Prinzipien erfolgreicher Ge
schäftsführung nicht an eine Zunft gebunden. Bemerkt 
sei noch, dass die befragten Personen nicht sämtlich 
Bankerotteure im Sinne des Gesetzes sind; das Kon
kursverfahren ist nur die Besiegelung eines Miss
erfolgs. Einige haben sich die bittere Lehre zunutze 
gezogen und sind seither in vorsichtigen Unternehmun
gen wieder glücklich gewesen. Alle aber waren sie 
ehrlich und rückhaltslos in ihrer Selbst-Analyse, als 
ihnen der Zweck der Umfrage genannt wurde, der kein 
anderer ist, als dass durch ihre Erfahrung andere von 
den Missgriffen abgehalten werden möchten, die jene 
ruiniert haben.
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Betrachten wir zunächst den Fall des Betriebs
leiters einer Schuhfabrik. Er kennt die Branche, die 
zurzeit prosperiert, gründlichst und hat Geld; er asso- 
ciiert sich mit zwei Leuten, von denen der eine die 
Branche kaufmännisch so beherrscht, wie er selbst 
technisch; sie bringen 245 000 Mark Kapital (wir 
drücken die Beträge lieber in deutscher Währung aus) 
zusammen; die Chancen scheinen die denkbar besten. 
Warum es doch nicht ging, wollen wir ihn selbst er
klären lassen:

„Die Netto-Profite von 20 bis 28 v. H., die meine 
Firma machte, Hessen mein Gehalt von 10 000 Mark 
noch gering erscheinen. Ich hatte mein ganzes Leben 
in der Branche verbracht, stand in engster Fühlung mit 
Hunderten geschickter Arbeiter und verstand sie zu 
behandeln. Ich hatte ein Prämien-Lohnsystem einge
führt, das sehr ökonomisch wirkte und das ich noch 
erweitern zu können glaubte. Ich hatte 100 000 Mark 
gespart; durch eine Etablierung hoffte ich mein Ein
kommen zu verdoppeln.

„Da die genannte Summe aber zu klein schien, zog 
ich zwei Bekannte hinzu, die auch gespart hatten; der 
eine war Verkäufer und Reisender in meiner Branche, 
der andere gehörte ihr nicht an, war aber sonst ein 
tüchtiger Kaufmann. Wir machten eine Gesamteinlage 
von 245 000 Mark und mieteten eine Fabrik; dass wir 
dabei nicht extravagant waren, zeigt die Miete: 1200 
Mark*). Trotzdem kam die Einrichtung auf 120 000 
Mark zu stehen. Dazu kamen die einleitenden Aus
gaben, und schliesslich hatten wir 100 000 Mark Be
triebskapital übrig. Da wir uns für eine gut assortierte 
Produktion entschieden hatten, so liefen Schablonen, 
Muster und Materialien gleich anfangs stark ins Geld. 
Die Löhne betrugen 6000 Mark im Monat, dazu kamen
— ausser Miete — Kraft, Licht und vor allem die Ver
kaufsspesen; alles stellte sich höher, wie gerechnet; 
aber wir wurden dadurch nicht gewarnt; wir erwarte
ten, nach Fertigstellung eines Lagers, einen grossen 
Umsatz. Der Sozius ging auf die Tour, fand aber die 
Kundschaft spröde. Die Konnexionen, auf die er sich 
verlassen hatte, zeigten sich von geringem Wert. Er 
bekam kleine Aufträge genug, wo wir grosse Abschlüsse 
brauchten. Und dabei sollten jene eine Begünstigung 
bedeuten! Die Kundschaft wollte uns fördern, ja, wenn 
wir ihnen in Qualität und Preis entgegenkämen! Aber 
auf unsere Firma gaben sie gar nichts.

„Anfangs hatten wir unsere Fakturen mit Kassa
Skonto bezahlt; das gaben wir bald auf und nützten 
vielmehr das Ziel voll aus. Der Betrieb wurde auf die 
Hälfte eingeschränkt, aber viele Ausgaben Hessen sich 
nicht reduzieren. Im Werk beobachtete ich jede denk
bare Ökonomie; im Kontor arbeitete der eine Sozius 
für zwei; der andere verdoppelte seine Touren, was er
höhte Fahrt- und Hotelkosten verursachte.

„Das Ende kam, bevor ein Jahr um war, und, selt
sam! grade als sich das Blatt zu wenden anfing. Unser 
Eifer und Ausdauer hatte zuletzt doch die Indolenz der 
Kundschaft besiegt und viele Grossisten, die uns vor

*) Fabriksmieten sind in englischen Städten aller
dings nach zum Beispiel Berliner Begriffen sehr nie
drig; für obigen Betrag kann man schon ein ganzes 
Anwesen mit Hof und Nebenbauten haben. Anm. d. 
Ref.

sichtige Probeaufträge gegeben hatten, machten grös
sere Bestellungen, sodass wir sogar wieder mehr Leute 
einstellen mussten. Zu spät! Inzwischen waren zu 
viele Wechsel fällig geworden; wir brauchten unbe
dingt Bargeld, und bekamen keins. Ich lief tagelang 
herum und verhandelte mit einem Dutzend Geldmän
nern: sie schüttelten den Kopf über unsere Rohbilan
zen; acht passive Monate konnten die vier letzten gün
stigen nicht aufwiegen. Und doch war es klar, dass 
wir die Marktkrisis überwunden hatten und dass nur 
noch die augenblickliche Geldkrisis im Wege stand. 
Ein Jahr vorher hatte ich für ein blosses Projekt Teil
haber mit 120 000 Mark gefunden, und nun war ich 
nicht imstande, für das in Schwung kommende Unter
nehmen Geld aufzutreiben! Wenige kennen die psycho
logische Wirkung einer einmal falsch angefassten 
Sache.

„Da kein Geld kam, mussten wir liquidieren und 
verloren den letzten Groschen unserer Einsätze. Ich 
nahm meine alte Stelle wieder an.

„Ich habe seitdem erkannt, dass das Unglück da
von seinen Ausgang nahm, dass wir uns in den Schatten 
der alten Firma gestellt hatten. Die gewohnte Umwelt 
eines Mannes macht ihn oft unfähig, in anderer Um
gebung vorteilhaft zu arbeiten. Zwei von uns entrannen 
zu spät der Atmosphäre, in der sie so lange geatmet 
hatten. Wir legten überall altgewohnte Masse an; zum 
Beispiel berechneten wir die Verkaufsspesen nach den 
Sätzen der alten Firma, ohne zu überlegen, dass jene 
sich für uns, die wir noch ohne Reputation und Prestige 
waren, viel höher stellen mussten. Dann machten wir 
den schlimmen Fehler, anzunehmen, dass wir Kunden 
finden würden aus Gründen der Freundschaft; wir 
waren sicher, die Mehrzahl der Kunden zu erhalten, die 
der kaufmännische Teilhaber seinerzeit für die alte 
Firma gewonnen hatte. Die Fabrik, der Arbeiterstand, 
die Unkosten, alles war ausser Verhältnis zu unserer 
Absatzfähigkeit; wie wir viel zu spät erkannten.

„Auch hatten wir die Produktion zu mannigfach an
gelegt; wir hätten uns zunächst auf wenige Nummern 
beschränken und für diese den Ruf besonderer Quali
tät begründen sollen; mit dem wachsenden Vertrauen 
der Kundschaft wäre dann die Ausdehnung von selbst 
gekommen.

„Mangel an Kapital spielte keine Rolle; wir hatten 
dessen eher vielleicht zu viel. Ich glaube, hätte ich 
mich allein etabliert, so hätte es glücken können. Ich 
wäre mir meiner beschränkten Mittel bewusst gewesen 
und hätte dementsprechend bescheiden angefangen. 
Überhaupt glaube ich, dass man der Kapitalsfrage zu 
viel Gewicht beizulegen pflegt. Geld in der Hand eines 
fähigen Mannes wirkt Wunder; ein mittelmässiger ver
schwendet es und spricht dann von Hindernissen und 
Unmöglichkeiten. Könnte ich noch einmal anfangen, 
so täte ich’s im kleinen Stil, hätte ich auch noch so viel 
Geld, und tastete mich voran, bis der Erfolg gesichert 
wäre. Vor allem aber würde ich mich der Atmosphäre 
meines alten Wirkungskreises entziehen und die Dinge 
von dem Standpunkt beurteilen, den mir der enge 
Massstab meiner Unternehmung bezeichnete.“

Ganz anders ist die Geschichte eines „im Purpur 
Geborenen“ . Ein Dreiundzwanzigjähriger, ohne tech
nische oder kaufmännische Erfahrung, erbt das Ge
schäft seines Vaters, der einen patentierten Artikel fa
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brizierte, für den er das Monopol besass und der von 
einem einzigen Agenten vertrieben wurde; der Ver
dienst war glänzend und der Sohn betrachtete die Fa
brik als eine fette Leibrente; hören wir von ihm selbst, 
was dabei herauskam:

„Mein Vater hatte mir ein sozusagen automati
sches Geschäft hinterlassen. Hergestellt wurde ein 
Schmierapparat, damals der beste auf dem Markte. Es 
war an einem kleinen Ort; die Arbeiter waren stabil 
und mit mässigen Löhnen zufrieden, die Unkosten ge
ring; und da die ganze Produktion von e i n e m  Haus 
abgenommen wurde, so entfielen auch die Kosten für 
den Vertrieb. Das Geschäft trug mir 100 000 Mark im 
Jahr, und ich lebte im Wahn dahin, das werde immer 
so weitergehen, ohne dass ich einen Finger zu rühren 
brauche! Der Vater hatte verabsäumt, mir die Grund
sätze gesunder Geschäftsgebarung beizubringen.

„Da plötzlich kündigt der Grossist, der mein ein
ziger Abnehmer war, den Kontrakt! Ein neuer, ver
besserter Schmierapparat war aufgetaucht. Es lag 
augenscheinlich Patentverletzung vor und ich säumte 
nicht, den Prozess einzuleiten; ich erinnerte mich, dass 
mein Vater schon einmal einen ähnlichen Prozess ge
wonnen hatte, wenn auch mit schweren Verlusten.

„Inzwischen aber war ich auf dem Sand. Bei mei
nem Mangel an kaufmännischer Routine gelang es mir 
nicht, einen neuen Abnehmer zu finden; ich musste die 
Fabrik schliessen.

„Mein Verhängnis war, mir einzubilden, der stark
begehrte Artikel brauche nicht verbessert zu werden. 
Ich hatte nicht die mechanische Anlage meines Vaters, 
und auch nicht die Fähigkeit, mir Leute zuzulegen, die 
sie ersetzt und für die Fortdauer der Überlegenheit des 
Fabrikats gesorgt hätten. Wohl sah ich in der Ferne 
besorgt das Erlöschen des Patents herannahen — aber 
es fiel mir nicht ein, dass die Konkurrenz darauf nicht 
zu warten brauchte. Ich habe seitdem erfahren, dass 
rührige Fabrikanten nicht viel nach Patenten fragen; 
sie trachten ihre Sachen zu entwickeln und sie auf 
dem Markt zu haben, ehe der Konkurrent nachkommen 
tcann, und dieser Geist war es eben, der mir fehlte.

Verhängnisvoll war ferner, dass ich es bei jener 
bequemen Art des Absatzes bewenden Hess. Dadurch 
blieb ich ohne Berührung mit der Maschinenindustrie 
und fand mich hilflos und ohne jede Verkaufsorgani
sation, als der Grossist mich fallen Hess. Ich hätte 
vielleicht seine Absicht beizeiten erkannt, wäre ich 
öfters mit vorgeschrittenen Maschinenfabrikanten zu
sammengekommen.“ B. E.

(Wird fortgesetzt.)

Rauchrohreinrichtungren zur Verhinderung des Austritts 
von Rauchgasen in die beheizten Räume.

In mehrstöckigen Fabrikgebäuden, in deren ein
zelnen Stockwerken sowohl Heizöfen als auch gewerb
liche Öfen mancherlei Art z. B. Lackieröfen, W asser
bäder, Waschkessel u. dgl. mitunter an einen gemein
samen Kamin angeschlossen sind, kommt es häufig vor, 
dass durch ungünstige auf die Kaminmündung gerich
tete Windströme der Austritt des Rauches oben aus 
dem Kamin zeitweise gehindert wird. Dadurch ent
steht eine Stauung der Rauchgase im Kamin und den 
Öfen, was wiederum ein Herausdringen des Rauches 
aus den Öfen in die beheizten Räume bezw. in die

Arbeitsräume zur Folge hat. Um diesen Übelstand zu 
beseitigen, schlägt neuerdings A. F. Beyer in Hamburg 
vor, den Austrittskanal der einzelnen Öfen in den 
Schornstein schräg nach unten einzuführen, sodass 
seine Mündungsöffnung mit ihrer höchsten Stelle niedri
ger liegt, als die unterste Stelle des höchsten Rauch
rohrweges. Dadurch soll erreicht werden, dass etwa 
in den Kamin hinabgedrückte kalte Luft von dem 
Rauchrohr abgelenkt wird und saugend auf die im 
Rauchrohr befindliche Rauchsäule einwirkt. An Fig. 56

und 57 ist ein als Rauchrohrmündung dienendes Knie 
im Schnitt und Ansicht dargestellt, Figur 58 veran
schaulicht eine etwas andere Ausführungsform.

Nach Fig. 56 und 57 mündet das Rauchrohr in das 
Mündungsknie a, dessen aus der Kaminwand heraus
ragender Anschlussputzen b den höchsten Teil des

Fig. 58.

Rauchrohres' darstellt. Das Mündungsknie leitet die 
Gase nach abwärts in den Schornstein, derart dass 
seine innere untere Wand eine schräge Ebene a1 bil
det, während der obere Rand a2 der Austrittsmündung 
an der inneren Schornsteinwand so weit nach unten ge
führt ist, dass er niedriger Hegt als die unterste Stelle 
des Rauchrohrstutzens b. Die Mündung des Knies a 
kann dabei vorteilhaft, wie aus Figur 57 erkennbar, ver
breitert sein, damit sich der Rauch nach Verlassen des 
Rohres genügend ausdehnen kann, wenn er durch die 
kalte Luftströmung über die schräge Fläche a1 abge
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saugt wird. Da die oberste Stelle a2 der Mündung 
niedriger liegt, als der Rauchrohrstutzen b, so vermag 
im Schornstein herabsinkende kalte Luft nicht in das 
Rauchrohr einzutreten, selbst wenn sie vor das Mün
dungsknie treten sollte, sondern sie wird stets über die 
Fläche a1 unschädlich abstreichen.

Nach Figur 58 ist das Rohrknie durch einen 
Kasten a mit schräg abfallendem Boden a1 ersetzt. Die 
Begrenzung der Mündung nach der Schornsteinseele 
zu erfolgt hierbei durch eine an den Zapfen c1 pen
delnd aufgehängte Klappe c, deren Unterrand c2 bis 
unter die Sohle des Rauchrohrstutzens b hinabragt. 
Die äussere Wand des Kastens a ist zum Einsetzen 
eines Schiebers d eingerichtet, durch den das Rauch
rohr eintriti.

Häufig ist das Eindringen von Rauch in Räume 
auch auf eine ungenügend dichte Befestigung des 
Rauchrohres in dem Abzugsloch des Kamins zurück
zuführen. Meist hat sich dann die Lehmverschmierung 
gelockert, sie ist gesprungen und das Rauchrohr ist 
zum Teil schon aus der Öffnung herausgerutscht, ohne 
dass es bemerkt worden wäre. Diesen Zufälligkeiten 
begegnet man durch die Anwendung sog. Ofenrohr
wandbüchsen, von denen schon eine Reihe in dieser

Fig. 59-

Zeitschrift beschrieben worden sind. Neuerdings hat
H. Emmerich in Essen eine Ofenrohrwandbüchse kon
struiert, die sich durch Einfachheit und leichte Hand
habung auszeichnet. Figur 59 zeigt einen Schnitt durch 
eine eingesetzte Büchse. Sie besteht aus dem kurzen 
Rohrstutzen A, der bündig auf das Rauchrohr passt, 
vorn umgebördelt ist und hinten etwa vier angenietete 
Federn B trägt. Auf dem Stutzen A sitzt die durch 
radiales Aufschlitzen federnd gemachte Scheibe C, an 
die sich innen eine feuersichere mit Öffnung für das 
Ofenrohr versehene Dichtungsscheibe E anlegt. Die 
an der Federscheibe C herausgebogenen Federn legen 
sich an die Umbördelung. Will man das Ofenrohr an
bringen, so setzt man den Federwandstutzen in das 
Kaminloch und stösst das anzubringende Rohr nach. 
Dadurch werden die Federn B auseinandergedrückt

und legen sich hinter der Kaminwand fest. Die Federn 
B wirken als Schleppfedern und verhindern ein Heraus
gleiten des Ofenrohrs, während der Federring C die 
Abdichtung des Kaminloches mittels der Scheibe E 
bewirkt.

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum der U eberschrift ist der Tag der 

Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung  
pibt den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.
2. 1. 11.

Sicherheitsvorrichtung gegen Entweichen von Gas 
aus der Leitung hinter dem Haupthahn durch Undicht
heiten oder offene Einzelhähne. — Rudolf Skutsch,. 
Dortmund, Möllerstrasse 31. — 4 c. S. 27 079 — 20. 
7. 08.

Beschickungsvorrichtung für liegende Grosskam
meröfen zur Erzeugung von Gas und Koks. — Grono 
& Stöcker, Oberhausen, Rhld. — 10 a. G. 31 385 — 
31. 3. 10.

Koksausdrückmaschine mit umlegbarer Ausdrück- 
stange für Horizontal- und Schrägkammeröfen; Zus. z. 
Pat. 212 176. — Franz M6guin &  Co. Akt.-Ges., Dillin- 
gen, Saar. — 10 a. M. 40 034. — 5. 1. 10.

Abrichthobelmaschine mit einer über Walzen ge
führten endlosen Transportvorrichtung. — Richard 
Friedrich Münzenmaier, Cannstatt, Neckarstrasse 65.-— 
38 b. M. 40 984 — 13. 4. 10.

Einrichtung zum Wiedergewinnen der Stützen von 
Baugrubenwänden. — Siemens &  Halske Akt.-Ges.T 
Berlin. — 84 c. S. 28 340 — 6 . 2. 09.

5. 1. 11.

Wasservorlage für Gasleitungen, bei welcher die 
Gaszuleitung unter dem Wasserspiegel und die Gas
ableitung über dem Wasserspiegel mündet. — Oster
mann &  Flüs, Cöln-Riehl. — 4 c. O. 6843 — 24. 12. 09.

Verfahren und Vorrichtung zum Hineinlegen ge
schnittener Bogen in Papierbahnen. — Vogtländische 
Maschinen-Fabrik (vorm. J. C. &  H. Dietrich) Akt.-Ges., 
Plauen i. V. — 15 d. V. 9105 — 19. 2. 10.

Selbsttätige Fangvorrichtung, insbesondere für 
elektrische Bogenlampen mit einem mit Führungsschlitz 
und Erweiterungen für den Fangwulst versehenen Fang
körper. — Ferdinand Koller, Nienstedt, Schaumburg
Lippe. — 21 f. K. 38 128 — 10. 7. 08.

Vorrichtung zum zentrischen Einspannen von Gru- 
benstempelschärfmaschinen, welche aus zwei Sätzen 
Spannbacken besteht. — Wilhelm Pathe, Neumühl
Hamborn. — 38 b. P. 23 356 — 6.7. 09.

9. 1. II.
Kettenradgetriebe als Antrieb für die Fördervor

richtung bei Bogenanlegern zur Verlangsamung des 
Bogenlaufs. — Georg Spiess, Leipzig-Anger-Crotten- 
dorf. — 15 e. S. 31 769 — 27. 6 . 10.

Feuerung mit selbsttätiger Unterbeschickung. —
Underfeed Stoker Company of America, Chicago; Ver
treter C. v. Ossowsky, Pat.-Anwalt, Berlin W. 9. —
24 h. H. 47 012 — 17. 5. 09. .

Elektrische Abstellvorrichtung für Webstühle usw., 
bei welcher ein Fallhebel das Auslösen des Abstell
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hebels veranlasst. — Dr.-Ing. Desiderius Schatz, Zit
tau. — 86 c. Sch. 35 713 — 21. 5. 10.

12. 1. 11.
Einrichtung zum Transport von Förderseilen in 

Bergwerken. — Joh. Schürmann, Bochum, Friedrich
strasse 25. — 5 d. Sch. 33 773 — 23. 9. 09.

Kantvorrichtung für Walzwerke. — Wilhelm Spliet
hoff, Mülheim-Ruhr. — 7 a. S. 28 120 — 31. 12. 08.

Bogenausführung für Zweitourenschnellpressen mit 
Falzapparat. — J. G. Scheiter &  Giesecke, Leipzig. — 
15 d. Sch. 35 925 — 20. 6 . 10.

Vorrichtung zur selbsttätigen Beschickung von Lo- 
komotivfeuerungen. — Friedrich Hofmann, Ammendorf 
b. Halle a. S. — 24 h. H. 50 964 — 15. 6 . 10.

Verriegelungsvorrichtung für Aufzugsschachttüren.
— Fa. J. Schammel, Breslau. — 35 a. Sch. 35 651 — 
17. 5. 10.

An Gebäuden angebrachte, aus senkrecht überein
anderliegenden Teilen bestehende, bewegliche Ret
tungsleitern. — Rheinisches Eisenwerk G. m. b. H., Ber
lin. — 61 a. Sch. 34 760 — 29. 1. 10.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bek an n t g em ach t im R eichsanzeiger.

2. 1. 11.
Fahrbares Gestell mit drei Behältern zum Trans

port von Lehm, reinem Wasser und Lehmwasser zum 
Abdichten von Koksofentüren. — Wilhelm Koch, Barop 
b. Dortmund. — 10 a. 446175.

Apparat zur Kühlung und Befeuchtung der Luft in 
geschlossenen Räumen. — Georg Mansfeld, Dresden, 
Lindenaustrasse 9. — 36 d. 445 890.

Luftbefeuchter für Zentralheizungen. — Heinrich 
Müller, Hannover, Podbielskistr. 10. — 36 d. 446112.

Zusammenlegbare Rüstung aus zahnstangenartigen 
mit Stiften verbundenen Formeisen und einhängbaren 
Sprossen mit Kreuzverbindung. — Fritz Gremser, Augs
burg, G. 269. — 37 e. 445 899.

Schutzvorrichtung für Sensen. — Fritz Osterwalder, 
Frankfurt a. M.-Rödelheim, Alexanderstr. 21, und Hein
rich Lenz, Frankfurt a. M.-Bockenheim, Pfingstbrunnen- 
strasse 7. — 45 e. 446 231.

Einrücker an Lochmaschinen und Scheren. — Ro
bert Auerbach, Saalfeld a. S. —- 49 b. 446 084.

Rettungswalze. — Rieh. Hulmen, Aachen, Krackau- 
strasse 13. — 65 a. 445 859.

Schutzvorrichtung für Fleischmühlen. — Elisabeth 
Rohrmann, geb. Rohrmann, Raudten, Bez. Breslau. — 
66 b. 445 973.

Beschickungsvorrichtung für Ringöfen und ähnliche 
Anlagen. — Berthold Schulz, Annahof b. Kottbus. —
80 c. 446 234.

Vorrichtung zum Verladen von in Hürden aufge
stapeltem Walzgut. — Märkische Maschinenbauanstalt 
Ludwig Stuckenholz A.-G., Benrath b. Düsseldorf. —•
81 e. 445 663.

9. 1. 11.

Vorrichtung zum Renovieren und Desinfizieren von 
Teppichen und dergl. mit Hilfe von Wasserdampf. — 
Alfred Meister, Berlin, Crefelderstrasse 10. — 8 e.
446 860.

Schutzdachhalter. -— Theodor Seuden, Crefeld, 
Lerchenfeldstrasse 39. — 37 e. 446 749.

Fahrbare Trittleider. — Paul Urban, Zoppot. — 
37 e. 446 763.

Schleifvorrichtung mit Staubabscheider. — Gottlieb 
Schütt, Weil im Dorf. — 38 c. 446 747.

Schutzvorrichtung für Halmschneidemesser. — Karl 
Bannert, Schmiedefeld bei Neukirch, Schles. — 45 c.
446 640.

Brems- und Ausrückvorrichtung für Häcksel
maschinen od. dergl. mit Göpelantrieb. — Carl Köhnke, 
Gastfelde b. Rogasen. — 45 e. 446 634.

Hahnanordnung an Staubfiltern mit Fortspülung 
des Schmutzes durch Druckwasser. — Fa. A. Borsig, 
Tegel b. Berlin. — 50 e. 446 501.

Erteilte Patente.
Kl. 81 e. 228 531. M it  e i n e r  b e w e g l i c h e n ,  

e i n  S c h u t z g a s  e n t h a l t e n d e n  G l o c k e  
i n V e r b i n d u n g  s t e h e n d e r  B e h ä l t e r  f ü r  
f e u e r g e f ä h r l i c h e  F l ü s s i g k e i t e n .  — Dr. 
Alexander Flachs in Berlin.

Man hat bereits vorgeschlagen, feuergefährliche 
Flüssigkeiten dadurch vor der Entflammung zu schützen, 
dass man die Behälter, in denen sie lagern, mit Gas
behältern von gleichem Inhalt durch Röhrenleitungen 
luftdicht verbindet und diese Gasbehälter mit Gasen, 
die die Verbrennung nicht unterhalten, füllt.

Der neue Behälter bezweckt, die Nachteile der

Fig. 6o.

Röhrenverbindung zwischen Tank und Gasbehälter, 
ebenso den Mehrbedarf an Bodenfläche und an Auf
wendungen für die Gründungsarbeiten zu beseitigen. 
Dadurch werden die Gestehungskosten der Anlage we
sentlich verringert. Zu diesem Zwecke ist hier die be
wegliche Glocke so angeordnet, dass sie in einen mit 
Sperrflüssigkeit gefüllten Ringraum eintaucht, der in 
an sich bekannter Weise den Behälter für die feuer
gefährliche Flüssigkeit umgibt.

Bei dem in Figur 60 dargestellten Ausführungsbei
spiel ist der Tank, in dem die feuergefährliche Flüssig
keit lagert, doppelwandig ausgeführt und der Zwischen
raum mit einer geeigneten Sperrflüssigkeit gefüllt. In 
dem Zwischenraum führt sich die Glocke, deren Inneres
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durch eine in der Tankdecke befindliche Öffnung f mit 
dem Tank in Verbindung steht. Das Gewicht der 
Glocke ist durch Gegengewichte aufgehoben. An dem 
Boden des Tanks ist der Füll- und Entleerungsstutzen d 
für die feuergefährliche Flüssigkeit und die Rohrlei
tung e für die Gasfüllung angeschlossen. G.

Biidterbesprecbungen.
A n d r e w  C a r n e g i e ,  K a u f m a n n s  H e r r s c h 

g e w a l t .  (Empire of Business.) Autorisierte Über
setzung von Dr. E. E. L e h m a n n .  Mit einem Bild
nis. 4. Auflage, 11.—13. Tausend. Brosch. 3,50 Mk., 
geb. 4 Mk. Verlag G. A. G l o e c k n e r ,  L e i p z i g .

Die in diesem Buche von A n d r e w  C a r n e g i e ,  
diesem weitblickenden, welterfahrenen, amerikanischen 
Grossindustriellen niedergelegten Lebenserfahrungen 
und Anschauungen über das Geschäfts- und W irt
schaftsleben sind besonders für Handel und Industrie 
von hohem praktischen und idealem Wert. Sie erwei
tern den Gesichtskreis, führen in das Verständnis der 
wirtschaftlichen Verhältnisse vorzugsweise Amerikas 
und Englands ein und zeigen der Wege viele, die zum 
Erfolge führen. Seine selbst für amerikanische Ver
hältnisse staunenerregenden geschäftlichen Erfolge neh
men das Interesse um so mehr in Anspruch, als er, der 
arme Webersohn, sich zu immensen Reichtümern em
porgerungen hat, die er in denkbar edelster, gross
zügiger Weise zu humanitären Zwecken verwendet. — 
In achtzehn Artikeln spricht er über:

Der Weg zum geschäftlichen Erfolge. — Des Gel
des Abc. — Silberwährung. — Das gemeinschaftliche 
Interesse von Arbeit und Kapital. — Sparen eine Pflicht.
— Wie kann man ein Vermögen erwerben? — Reich
tum und sein Gebrauch. — Das Schreckgespenst des 
Trusts. — Englisch-amerikanische Handelsbeziehungen.
— Geschäft. — Die Stahlfabrikation des neunzehnten 
Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten. — Lebens
unterhalt in Grossbritannien und in den Vereinigten 
Staaten. —. Die natürlichen ö l-  und Gasquellen in 
Pennsylvania. — Der dreibeinige Stuhl. — Schema 
über der Welt Arbeit. — Eisenbahnen einst und jetzt.
— Eisen und Stahl daheim und in der Fremde. •— Die 
Manchester-Schule in der Gegenwart. — Was für Tarife 
würde ich aufstellen, wenn ich Zar wäre?

Das Buch ist sehr geschmackvoll ausgestattet und 
eignet sich vortrefflich als Geschenk.

G r u n d r i s s  d e s  g e w e r b l i c h e n  R e c h t s 
s c h u t z e s .  Von Dr. Philipp A 11 f e 1 d , Professor 
der Rechte an der Universität Erlangen. 220 Seiten. 
Preis geb. 4,60 Mk. Verlag von G. A. G 1 o e c k n e r, 
L e i p z i g .

Das Buch gibt, um in das Gebiet des gewerblichen 
Rechtsschutzes einzuführen eine in knappem Rahmen 
gehaltene systematische Darstellung des Patentrechts, 
des Geschmacksmuster- und des Gebrauchsmuster
rechts, des Warenzeichenrechts und der auf den Schutz 
gegen unlauteren Wettbewerb bezüglichen Rechtssätze.

In der Hauptsache beschränkt sich der Verfasser 
auf die Wiedergabe dessen, was nach positiver Satzung 
und übereinstimmender Auslegung ausser Zweifel steht 
und gibt nur an einzelnen Stellen seiner subjektiven

Meinung Ausdruck, eine Auseinandersetzung mit ent
gegenstehenden Ansichten ist dem Zwecke des Buches 
entsprechend vermieden. Der Darstellung des gelten-

i den Rechts geht überall ein geschichtlicher Rückblick 
voran.

Bei jeder einzelnen Materie ist ferner der inter
nationale Rechtsschutz mit berücksichtigt.

Das Werk ist in erster Linie für Studierende der 
Handelshochschulen bestimmt, wird aber auch in wei
teren Kreisen nicht ohne Nutzen Verwendung finden, 
insbesondere für den Juristen eine Grundlage zu ein
gehenderem Studium dieses Rechtszweiges darbieten.

E i n f ü h r u n g  in d i e  S o z i a l p o l i t i k .  Von Dr. 
Leopold von Wieso, Professor der Volkswirtschafts
lehre an der Königl. technischen Hochschule, Han
nover. 208 Seiten in Originalleinenband 4,50 Mk. 
Verlag G. A. G l o e c k n e r ,  L e i p z i g .

Die vorliegende „Einführung in die Sozialpolitik“ 
erklärt zunächst die Natur der Sozialpolitik als des 
Kompromissgebiets von Politik und Ethik, sondert von 
ihr die Schulwohlfahrtspflege ab und gibt eine klarere 
Terminologie, als es heute in Praxis und Theorie ge
schieht. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem 
Wesen der Klassenbildung und der historischen Ent
stehung der sozialen Klassen. Hieran schliesst sich 
dann die materielle Behandlung der Sozialpolitik auf 
der Grundlage der Hilfe und der Selbsthilfe. Der Ver
fasser war hierbei bestrebt, die gegenwärtigen Probleme 
der Sozialpolitik in annähernder Vollständigkeit ganz 
kurz darzustellen, von der Fülle und Kompliziertheit 
„sozialer Fragen“ eine Vorstellung zu geben und dabei 
so anschaulich wie möglich zu sein, neben die sozial
ethischen die politischen Gesichtspunkte zu stellen, und 
besonders auf die Fragen, die von der jüngsten Gegen
wart aufgeworfen sind, näher einzugehen. Setzte das 
Buch mit mothodogischen, anscheinend nur die theo
retisch-wissenschaftliche Behandlung angehender Dar
legungen ein, so wurde in den Detailuntersuchungen 
das Interesse des werktätigen Lebens an den sozialen 
Problemen der ausschlaggebende Gesichtspunkt für ihre 
Behandlung. Besonders wurde dem Umstand Rech
nung getragen, dass die moderne Sozialpolitik es nicht 
bloss mit den handarbeitenden Schichten zu tun hat, 
sondern einen viel weiteren Raum besitzt. Die hier 
behandelte aktuelle Materie wird in weiten Kreisen In
teresse finden.

D ie  E n t w i c k l u n g  e i n e s  m o d e r n e n  I n d u 
s t  r i e o r t e s und die Lehren, die sich daraus für 
die industrielle Ansiedlungspolitik ergeben. Von Dr. 
H a n s  K a m p f f m e y e r .  (Heidelberger Volks
wirtschaftliche Abhandlungen, I. Bd., 4. Heft.) Karls
ruhe 1910. G. Braunsche Hofbuchdruckerei und Ver
lag. Preis im Abonnement 1,80 Mk., im Einzelver
kauf 2,40 Mk.

Das Aufblühen der Industrie im verflossenen Jahr
hundert führte zu einer gewaltigen Entwicklung be
stehender Städte und vielfach zur Gründung ganz neuer 
Ortschaften. In der vorliegenden Schrift gibt uns der 
Verfasser die Entstehungsursache von Badisch-Rhein- 
felden, einer Industriesiedlung von über 3000 Einwoh
nern, die im Anschluss an die Errichtung der bekannten 
Kraftübertragungswerke innerhalb weniger Jahre ent
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standen ist. Wie in den meisten Fällen, haben auch 
hier die berufenen Vertreter öffentlicher Interessen, also 
die staatlichen und städtischen Behörden, die wichtigen 
für die Besiedlung erforderlichen Vorarbeiten dem freien 
Spiel der Kräfte überlassen. Das Fehlen einer plan
vollen Ansiedlungspolitik hat sehr ungünstige Folgen 
für die ganze wirtschaftliche Entwicklung des Ortes 
und insonderheit für die Boden- und Wohnungsverhält
nisse gezeitigt.

Im zweiten Teile der Schrift werden die Konse
quenzen aus den in Bad.-Rheinfelden gemachten Er
fahrungen gezogen und Vorschläge für die industrielle 
Ansiedlungspolitik gemacht. Insonderheit wird ein
gegangen: auf die Ausgestaltung und sinngemässe An
wendung der Enteignungsgesetze, auf die Schaffung 
einer staatlichen Ansiedlungskommission und die Grün
dung gemeinnütziger Ansiedlungsgesellschaften, beson
ders auch auf die Umwandlung der jetzt rein agrar-fis
kalischen Domänendirektionen in Verwaltungen, die bei 
der Verwertung staatlichen Grundbesitzes die mannig
fachen bodenpolitischen Aufgaben berücksichtigen, die 
die zunehmende Industrialisierung mit sich bringt.

D ie  t h e r m o d y n a m i s c h e n  G r u n d l a g e n  
d e r  W ä r m e  k r a f t  - u n d  K ä l t e m a s c h i n e n  
von M. R ö t t i n g e r ,  Diplomingenieur in Mann
heim. Mit 73 Figuren. (Sammlung Göschen No. 2.) 
G. J. Göschensche Verlagshandlung in Leipzig. Preis 
in Leinwand gebunden 80 Pfg.

Im vorliegenden Bändchen sollen die gegenwärtig 
bestehenden Arten von Wärmekraftmaschinen unter dem 
einigenden Gesichtspunkte der Wärmeausnützung be
trachtet werden.

Die theoretische Maschinenlehre stellt hier Ver
gleiche mit Idealmaschinen an und ermöglicht mit Hilfe 
der thermodynamischen Grundprinzipien Aufstellung 
und Vergleich der Wirkungsgrade solcher Kraftmaschi
nen. Anschliessend daran kann das selbständige Ge
biet der Kältemaschinen unter ähnlichen Gesichtspunk
ten betrachtet werden.

Das Bändchen soll vor allem dem Studierenden 
eine Einführung geben und setzt stellenweise einige 
mathematische Kenntnisse voraus.

P o l s t e r s  J a h r b u c h  u n d  K a l e n d e r  1911 f ü r  
K o h l e n - H a n d e l  u n d  - I n d u s t r i e .  2 Teile. 
(1. in Leinen gebunden, 2. brosch.) 4 Mk., in Brief
taschenlederband 6 Mk., ist soeben, wiederum völlig 
neu durchgesehen und bearbeitet, erschienen.

Dieser 11. Jahrgang des „Jahrbuches und Kalender 
für Kohlen-Handel und -Industrie“ verdient für alle 
Kohleninteressenten die grösste Beachtung. Die Ver
änderungen in der bergbaulichen Verkaufsorganisation, 
die Errichtung neuer Werke, die Bedingungen der Syn
dikate und aussenstehenden W’erke, die neuen Zusam
menschlüsse und Bewegungen im Kohlenhandel, die 
jüngsten Rechtsfälle und Handelskammergutachten, das 
neueste Analysenmaterial sind genau aufgenommen 
worden. Das Kohlenhandelsjahrbuch bietet den Kohlen
händlern, Kohlengrosskonsumenten nicht nur zuver
lässige Auskunft auf allen Branchegebieten, sondern ist 
tatsächlich zu einem ständigen Berater der Kohlen
firmen geworden.

E l e k t r i z i t ä t  u n d  L u f t s c h i f f a h r t  in ihren 
wechselseitigen Beziehungen. Von Gustav von Fal
kenberg. Mit 12 Abbildungen. Rostock i. M. C. J.
E. Volkmann Nachf. (E. Wette). 1910. 1,80 Mark.

Die Schrift erörtert zunächst die Aussichten der 
Elektrizität, als treibende Kraft für die Luftschiffahrt zu 
dienen. Ausgehend von den französischen Erfolgen 
wird die angebliche Erfindung von Edison zur Her
stellung einer Akkumulatorenbatterie leichten Gewich
tes erwähnt, durch welche der elektrische Antrieb für 
Luftfahrzeuge geeignet gemacht werden kann. Auch 
auf die drahtlose Steuerung (Anthony) wird hier einge
gangen, ohne dass allerdings ausser allgemeinen Ab
bildungen nähere Konstruktionen angegeben werden. 
Die Elektrizität als Hilfsmittel für die Luftschiffahrt 
(drahtlose Verständigung und Orientierung) bildet das 
nächste Kapitel, das sich am Schlüsse mit der Ver
wendung der Elektrizität zur Aluminiumgewinnung und 
Wasserstoffbereitung beschäftigt.

Der Verfasser geht dann auf die Dienste über, 
welche die Luftschiffahrt der Elektrizität leistet, da
durch, dass mit ihrer Hilfe die Erforschung der Atmo
sphäre und die Verständigung zwischen zwei Punkten 
möglich wird, wobei die strategische Verwendung (Fun
kentelegraphenabteilung) ausführlicher erwähnt wird. 
Den Schluss bildet das Kapitel über die Gefahren der 
Elektrizität für die Luftschiffahrt, wobei die Gefahren 
für den schwebenden wie den landenden Ballon er
örtert werden.

Die dem Texte eingefügten Abbildungen sind lei
der ganz undeutlich und schwer zu erkennen, was den 
Eindruck des sonst ganz interessanten Werkchens sehr 
beeinträchtigt. —e

A l l g e m e i n e  U n f a l l v e r h ü t u n g s v o r 
s c h r i f t e n  für die Betriebe der Berufsgenossenschaft 
der Feinmechanik und Elektrotechnik. — Gültig vom
1. Januar 1911. —

B e s o n d e r e  U n f a l l v e r h ü t u n g s v o r 
s c h r i f t e n  für Montagebetriebe (Installationen) der 
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektro
technik. — Gültig vom 1. Januar 1911. —

D ie  T a x a t i o n  m a s c h i n e l l e r  A n l a g e n .  Zu 
dem im Herbst des Jahres 1909 unter diesem Titel 
erschienenen Werk des Zivilingenieur Fe l i x  Mor a l ;  
in Friedenau-Berlin, welches auch in der „ S o z i a l 
T e c h n i k “ und zwar in No. 18 des VIII. Jahrgangs 
Seite 356 eingehend besprochen wurde, ist jetzt im 
Verlage, der Polytechnischen Buchhandlung A. Seydel 
in Berlin ein A n h a n g  erschienen, der als w i c h 
t i g e  E r g ä n z u n g  zur der ersten Ausgabe des 
Buches dienen wird.

Dieser „ A n h a n  g“ ergänzt im besonderen das 
Kapitel über die „ S c h a d e n a b s c h ä t z u n g e n  
f ü r  V e r s i c h e r u n g s z w e c k  e“ , enthält jedoch 
auch w e r t v o l l e  W i n k e  für die E r m i t t e l u n g  
d e r  Z e i t w e r t e  bei der Aufnahme von I n v e n 
t u r e n  und bei der A b s c h ä t z u n g  h a l b f e r t i 
g e r ,  noch im B a u  b e g r i f f e n e r  M a s c h i n e n .

Der Verfasser zeigt aus dem reichen Schatze seiner 
praktischen Erfahrungen, wie man den Z e i t w e r t  der 
bei F e u e r s c h ä d e n  total zugrunde gegangenen Ma
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schinen, Werkzeuge und Utensilien, auf rechnerischem 
Wege selbst dann noch ermitteln kann, wenn die 
üblichen, hierzu nötigen Unterlagen, wie Fakturen der 
Fabrikanten, Kataloge usw. fehlen.

Er gibt über die „ L e b e n s d a u e r “ der ver
schiedenen Kategorien von Maschinen und Zubehör
teilen eine Reihe von wertvollen Ziffern aus seiner 
Praxis an und zeigt, wie aus denselben der Zeitwert 
der versicherten Maschinen am Tage des Brandes noch 
nachträglich berechnet werden kann.

Er begründet ferner in eingehender Weise die 
K a l k u l a t i o n  der reinen „ H e r s t e l l u n g s 
k o s t e n “ einer Maschine aus den Löhnen und Mate
rial. Gleichzeitig damit zeigt der Verfasser, aus wel
chen anderen Faktoren sich die „ V e r t r i e b s 
k o s t e n “ zusammensetzen und welche sonstigen 
Kosten der Fabrikant als „ V e r l u s t  e“ anzunehmen 
hat, die aus dem Gewinne des Unternehmens getragen 
werden müssen.

Der „ A n h a  n g“ zu der „ T a x a t i o n  m a 
s c h i n e l l e r  A n l a g e n “ wird daher besonders für 
alle diejenigen ein brauchbarer' zuverlässiger Führer 
sein, welche mit der Abschätzung von Brandschäden 
und der Aufnahme von Inventuren, sowie der Anferti
gung von Taxen und der Kalkulation der Selbstkosten 
direkt zu tun haben, oder sich, wegen der Kontrolle 
und Beaufsichtigung dieser Arbeiten, für dieselben 
interessieren.

Dieser „ A n h a n g “ umfasst 32 Seiten Oktav und 
kostet geh. 1 Mk., er wird den Beziehern gegen Ein
sendung von 1,10 Mk. von der Verlagshandlung porto
frei geliefert und kann auch durch jede andere Buch
handlung bezogen werden. —

D ie  Z e n t r a l h e i z u n g s a n l a g e n .  Ein prak
tisches Handbuch für angehende Heizungsingenieure, 
bearbeitet von Provinzial-Ingenieur H. T i 11 y , Ber

lin. VI u. 152 Seiten 8 ° mit 42 Textfiguren, 9 T a
bellen, 4 Grundrissen und 1 Kurvenplan. Preis geh. 
6 Mk., elegant in Leinen geb. 7 Mk.

Der Zweck dieses im Verlage von Fr. Grub in 
Stuttgart erschienenen Buches ist die Einführung der an
gehenden Fachgenossen in die Zentralheizungstechnik, 
insbesondere in die Fachliteratur. Ferner soll dasselbe 
zum Selbststudium neben der praktischen Tätigkeit im 
Bureau dienen und auch die notwendigen maschinen
technischen Einzelheiten bringen.

Zur Erreichung des angestrebten Zieles war es nach 
Ansicht des Verfassers erforderlich, nur die unbedingt 
nötigen Formeln und Zahlenwerte in knappster Form, 
jedoch unter wissenschaftlicher Begründung zu bringen. 
Eine ganze Reihe von Rechnungsbeispielen aus der 
Praxis dient zur Förderung des Verständnisses.

Neu ist die Anwendung der graphischen Methode 
auf die Berechnung der Wärmeverluste und der Rohr- 
bezw. Kanalabmessungen der verschiedenen Heiz
systeme auf Grund einer allgemeinen Formel.

Im nachstehenden sind die Haupt-Kapitel ange
geben :

A. Allgemeines über Zentralheizungsanlägen. — 
B. Physikalische Grundlagen. — C. Die Zentralheizungs
anlagen und ihre Berechnung. —• D. Kessel- und Feue
rungsanlagen. — E. Maschinenelemente. — F. Heiz
technische Messinstrumente. — G. Die Veranschlagung 
der Zentralheizanlagen. — Ferner sind angefügt: Grund
risse: I—IV: Pläne der Dampf- und Luftheizungsanlage 
eines Gebäudes und ein Kurvenplan mit Schieber für 
die Berechnung der Rohr- bezw. Kanalweiten von 
Wasser-, Luftheizungs- und Schornstein-Anlagen.

Die Verlagshandlung hat das Buch in vornehmer, 
dem heutigen Stande der Buchkunst entsprechender 
Weise ausgestattet. Das Studium desselben wird jeden 
Fachmann voll befriedigen.

. N a c h r u f .
Am 16. O k tober 1910  verstarb  unser V ereinsm itg lied

Herr Baum eister Karl S ie g ert
T ech n isch e r A ufsichtsbeam ter der Sächsischen B augew erks-B erufsgenossenschaft, D resden.

D er V ersto rbene war am  12. F eb ru a r 1875  im Sächs. E rzgebirge g ebo ren , b ild e te  sich im B au
gew erbe p rak tisch  aus und  besuch te  die Kgl. Bauschule zu C hem nitz in Sachsen. Die B aum eisterprüfung  
bestand  er m it „vorzüglich“. N ach  m ehrjähriger p rak tische r T ä tig k e it bei verschiedenen B aufirm en tr a t  e r 
am  1. S ep tem ber 1905  als techn ischer A ufsichts- und R echnungsbeam ter bei der Sächsischen B augew erks
B erufsgenossenschaft ein und bew ährte sich als tüch tiger und fleissiger B eam ter.

An dem  vom V erein veransta lte ten  K ursus über „S ta rk stro m -E lek tro tech n ik “ , der vom 2 8 . Januar 
bis 6 . F eb ruar 1909  in Berlin abg eh a lten  wurde, nahm  er regen A nteil und  bete ilig te  sich auch  an den 
säm tlichen B esichtigungen. L eider zog er sich bei dieser G elegenheit eine s tarke  E rk ä ltu n g  zu, in deren  
F o lge  eine schw ere R ippenfellentzündung au ftra t. D ie H eilung dieser K ran k h e it is t wohl n ich t vollständig 
erre ich t worden. Jedenfalls k ränke lte  S iegert seit d ieser Zeit und sein L eiden verschlim m erte sich allm ählich , 
bis er am  16. O k tober v. J. das Zeitliche segnete.

D er V erein b e tra u e rt in dem  V erstorbenen  ein reges, tä tiges M itglied und wird ihm dauernd  ein 
gutes A ndenken bew ahren.

Der Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
S e i d e l .

F ür die S chriftle itung veran tw ortlich : R egierungsrat L u d w i g  K o l b e  in  G ross-Lichterfelde-W ., P anlinenstr. 3. 
D ruck  der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Die Sonntagsarbeit gewerblicher Arbeiter im Handelsgewerbe.
Von Q ew erberat D r. M ü 11 e r - W orm s.

Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes betr. die Ab
änderung der Gewerbe-Ordnung vom 1. Juni 1891 ist 
durch den § 105 b G.O. allen gewerblichen Arbeitern 
der freie Sonntag beschieden. Eine Beschäftigung an 
Sonntagen ist nur auf Grund der gemäss §§ 105 b Abs.
2, 105 d, 105 e, 105 f, 105 g G.O. erlassenen Anordnun
gen, sowie in Fällen des § 105 c G.O. zulässig, und 
auch hier nur unter gewissen Bedingungen, die haupt
sächlich die Ablösung der Arbeiter sowie den Besuch 
des Gottesdienstes regeln. Gleichwohl kommt es noch 
am heutigen Tage vor, dass ohne Vorliegen der oben
genannten Voraussetzungen und Bestimmungen eine 
Arbeitergruppe fast an einem jeden Sonntage des Jahres 
zur Arbeit herangezogen wird oder herangezogen wer
den kann, und zwar aus Gründen, die nur aus alten, 
üblen Gewohnheiten sich herleiten lassen, im Wider
spruch zu rechtlichen und sozialen Erwägungen.

Diese G ew ohnheiten, die sich vielfach einge
bürgert haben und die nachträglich in den klaren 
W ortlaut und in den ebenso klaren Geist der Ge
werbeordnung hineininterpretiert worden sind, fin
den wir besonders in den Konfektions- und Putzge
schäften. Hier ist es häufig eine althergebrachte Ge
wohnheit, die betr. Arbeiterinnen Sonntags, während 
der für das Handelsgewerbe freigegebenen Zeit zu be
schäftigen, und zwar mit Änderungs- und Zurichtungs
arbeiten des Handelsgewerbes. Wenn ja auch ein
sichtige Gewerbetreibende hierbei insofern eine Rege
lung der Sonntagsruhe haben eintreten lassen, als sie in 
ihrem Personal ein über den anderen Sonntag gewech
selt haben, so kommt es leider aber, namentlich in klei
nen Betrieben, auch vor, dass die gewerblichen Ar
beiterinnen fast jeden Sonntag im Jahre während der 
Verkaufszeit zu diesen Änderungsarbeiten herange
zogen werden. Ja man kann sich hierbei sogar auf eine 
ministerielle Entscheidung berufen, sowie auf den miss
verstandenen Wortlaut von Ausführungsanweisungen 
zur Gewerbe-Ordnung, den man in einseitiger Weise

zu deuten suchte. — Wir verweisen hierbei auf die Ent
scheidung des Preussischen Handelsministers (Mini
sterialblatt No. 25 vom 30. Dezember 1909). Wie be
denklich nun gerade dieser Erlass ist, war bereits in 
einem Artikel der Sozialen Praxis vom 20. Januar 1910 
hervorgehoben worden. Der Wichtigkeit der Sache 
wegen seien diese Ausführungen nochmals wörtlich 
wiedergegeben: „Wenn es an sich schon als äusserst 
bedauerlich zu erachten ist, dass den Arbeitern, die an 
Werktagen gleichzeitig in der Werkstatt und in Laden
geschäften tätig sind, auf Grund der gesetzlichen Be
stimmungen keine volle Sonntagsruhe gewährt werden 
muss, so erscheint es doch höchst seltsam, diese A no
malie zur Begründung für eine glatte Durchbrechung 
der gesetzlichen Bestimmungen über die Sonntagsruhe 
heranzuziehen. Der Zweck des Sonntagsruhe-Gesetzes 
ist, den gewerblichen Arbeitern eine mindestens 24- 
stündige Ruhezeit zu gewähren, die von 12 Uhr nachts 
an zu rechnen ist. Diese Ruhezeit wird verletzt, wenn 
der Arbeitgeber den gewerblichen Arbeiter innerhalb 
dieser Zeit in seinem H a n d e l s g e w e r b e  beschäf
tigt. Der Arbeitgeber, der dies tut, macht sich trotz 
der ministeriellen Verfügung strafbar und es ist drin
gend zu wünschen, dass der fragliche Fall bald zur 
Entscheidung der ordentlichen Gerichte kommt.“

Da nun gerade dieser Fall vor kurzem unsere Ge
richte beschäftigt hat, sei in kurzem auf denselben 
näher eingegangen. Der Inhaber eines Konfektions
und Putzgeschäftes war zur Anzeige gebracht worden, 
w'eil er u. a. seine Putzmacherinnen am Sonntage wäh
rend der Verkaufszeit mit Änderungs- und Zurichtungs
arbeiten beschäftigt hatte. Es erfolgte Freisprechung 
im Hinblick auf § 45 der hessischen Ausführungsan
weisung, nach welcher Änderungs- und Zurichtungs
arbeiten im Handelsgewerbe zulässig sind. In der Be
gründung des Schöffengerichtsurteils heisst es: Nach 
Ansicht des Gerichts kann der obenerwähnte § 45 nur 
dahin auszulegen sein, dass unter den darin aufgeführ
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ten Voraussetzungen Änderungs- und Zurichtungs
arbeiten durch die für diese Arbeiten angestellten Putz
macherinnen vorgenommen werden. Denn es ist nicht 
gut anzunehmen, dass das Gesetz zwar die Arbeiten als 
solche gestatten wollte, aber nur unter der Bedingung, 
dass sie dann von den in der fraglichen Zeit gerade be
schäftigten Handelsangestellten vorgenommen werden. 
Es mag ja hier und da einmal Vorkommen, dass die 
Handelsangestellten mit diesen Arbeiten vertraut sind, 
und dass sie dieselben dann vornehmen können, jedoch 
im allgemeinen dürfte dies nicht der Fall sein. Hat das 
Gesetz diese Arbeiten an Sonntagen gestattet, dann 
kann dieses nur so zu verstehen sein, dass diese Ar
beiten auch von den betr. Fachleuten vorgenommen 
werden dürfen und diese infolgedessen an Sonntagen 
soweit beschäftigt werden können.“

Wären nun diese Ausführungen des Urteils zutref
fend, so hätten wir den Fall, dass eine Klasse gewerb
licher Arbeiterinnen trotz der Sonntagsruhebestimmun
gen an j e d e m  Sonntage zu gewerblichen Arbeiten 
herangezogen werden können, eine Auffassung, die sich 
mit dem sozialen Empfinden unserer Zeit nicht in Ein
klang bringen lässt, umso weniger, als eine zwingende 
Notwendigkeit hierfür gar nicht vorliegt. Auch die Ab
änderungsarbeiten sind als gewerbliche Arbeiten anzu
sehen, was durch Reichgerichtsurteil vom 13. Oktober 
1908 endgültig geklärt ist. Auf Betreiben der Gewerbe
inspektion wurde Berufung eingelegt mit dem Ergebnis, 
dass das Landgericht das Urteil des Schöffengerichts 
auf hob und den Gewerbetreibenden wegen Vergehens 
gegen § 105 b Abs. 1 rechtskräftig verurteilte.

Aus der Begründung des Urteils geben wir eben
falls das wichtigste wieder:

Der Angeklagte ist Inhaber eines Warenhauses. 
Mit seinem Verkaufsgeschäft ist u. a. auch eine Putz
macherei verbunden, die in einem von den Verkaufs
lokalitäten getrennten Raume eingerichtet ist. Wegen 
der Ausdehnung des Gesamtgeschäftes ist zur Beauf
sichtigung des Personals in der Putzabteilung eine be
sondere Direktrice angestellt. Das Ladengeschäft des 
Angeklagten ist an Sonn- und Festtagen zufolge der 
gemäss § 105 b Abs. 2 G.O. ergangenen statutarischen 
Bestimmungen in der Zeit von 11 Uhr vormittags bis
2 Uhr nachmittags geöffnet. Während dieser Zeit be
schäftigt der Angeklagte auch in seiner Putzmacher
werkstätte regelmässig seine Putzmacherinnen. Nach 
der nicht widerlegten Behauptung des Angeklagten wur
den die Putzmacherinnen an Sonn- und Festtagen nur 
zu Änderungs- und Zurichtungsarbeiten an im Laden
geschäfte verkauften Hüten herangezogen. Wenn nun 
ein Kunde an einem Hute, den er kaufen wollte, eine 
Änderung hätte vorgenommen haben wollen, so ist dies 
der Direktrice durch die Verkäuferinnen mitgeteilt wor
den. Sie hat alsdann die Änderung den Putzmacherin

nen aufgetragen, denen zu diesem Zwecke die Hüte 
nach der Putzmacherwerkstatt gebracht worden sind.
So werden, wenn z. B. statt der am Hute befindlichen 
Federn andere gewünscht werden, die darauf befind
lichen abgenommen und die gewünschten aufgenäht.

Wenn die auf den Hüten garnierten Blumen dem 
Geschmack der Käuferinnen nicht entsprechen, werden 
nach Wahl andere aufgarniert. Der Angeklagte behaup
tet, dass die Beschäftigung der Putzmacherinnen an 
Sonn- und Festtagen nicht im Betriebe der Werkstätte, 
sondern im Handelsgewerbe stattgefunden habe und 
deshalb nach § 105 G.O. Abs. 2 eine erlaubte sei. Er 
beruft sich insbesondere auf § 45 der hessischen Aus
führungsanweisung zur G.O., welche besagt: „In den
jenigen Handelsgewerben, in welchen beim Laden
verkauf an den Waren Änderungs- und Zurichtungs
arbeiten vorgenommen werden (Gewerbe der Hut
macher, Blumenhändler, Uhrmacher, Fleischer usw.) 
ist die Beschäftigung mit diesen Arbeiten als Beschäf
tigung im Handelsgewerbe zu betrachten und deshalb 
an Sonn- und Festtagen während der für das Handels
gewerbe freigegebenen Zeit gestattet.“

Wenn der Angeklagte diese letzterwähnte Vor
schrift als eine von der Landesbehörde angeordnete, 
gemäss § 105 e ff. G.O. Abs. 1 ansieht, so irrt er. Die 
höhere Verwaltungsbehörde ist nicht unbeschränkt be
fugt, Ausnahm en von der Vorschrift des § 105 b Abs. 1 
G.O. zu gestatten, sondern nur innerhalb der in §§ 105e ff. 
gezogenen Grenzen. Die Fälle aber, in welchen nach 
diesen Bestimmungen Ausnahmen durch die Landes
behörden zugelassen sind, treffen hier sämtlich nicht 
zu; es ist daher unrichtig, wenn das angefochtene Ur
teil der Ansicht des Angeklagten folgend in § 45 a. a. O. 
eine Ausnahme von § 105 b Abs. 1 erblickt. Der § 45 
ist nichts anderes als, wie die Überschrift zu dieser 
Vorschrift schon besagt, eine Anweisung zur Ausfüh
rung der G.O., sie kann und will nichts anderes sagen, 
als das Gesetz selbst. Was das Gesetz aber sagt ist 
unzweideutig: „Im Betriebe von . . . Werkstätten . . . 
ist die Beschäftigung von Arbeitern an Sonn- und Fest
tagen durch § 105b Abs. 1 überhaupt verboten; im 
Handelsgewerbe ist die Beschäftigung von Arbeitern 
aber an Sonn- und Festtagen mit der Beschränkung des 
§ 105 b Abs. 2 G.O. erlaubt.“

Diese an sich klaren Vorschriften können in ein
zelnen Fällen nur insofern bei ihrer Anwendung Zwei
fel erregen, als die tatsächlichen Verhältnisse sich mit 
den Begriffen „im Betrieb der Werkstätte“ und im 
„Handelsgewerbe“ nicht völlig decken. Da, wo ein 
Betrieb ausschliesslich Handwerksbetrieb oder aus
schliesslich Handelsgewerbe ist, ist jeder Zweifel aus
geschlossen. Nun gibt es aber Geschäfte, die einen 
derartig scharf getrennten Betrieb nicht aufweisen, son-
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dem die in ihren Betriebsarten ineinander übergreifen. 
Nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen muss in derartigen 
Fällen die überwiegende Art des Betriebes entscheiden. 
Was vorwiegend Handelsgewerbe ist, bleibt es, wenn 
auch beim Verkauf der Ware handwerksmässige Ar
beiten zu leisten sind, die die Ware zum Verkauf her
zurichten bestimmt sind. So muss der Metzger das 
Fleisch, das er verkaufen will, herrichten, die zu ver
kaufende Wurst in Stücke schneiden, der Blumenhänd
ler muss die gewählten Blumen binden und zurecht
schneiden, der Hutmacher muss den Hut erforderlichen
falls durch Ausweiten dem Kopfe des Käufers anpassen, 
eine kleine Änderung vornehmen, ein Band annähen 
und dergleichen. Solche beim Verkauf häufig vor
kommende, ja geradezu nötigen Arbeiten wollte das 
Gesetz natürlich an Sonn- und Festtagen während der 
Zeit des erlaubten Geschäftsbetriebes nicht ausschlies- 
sen. Diesen im Gesetze selbst liegenden Sinn wollte 
der § 45 der hessischen Anweisung zur Erleichterung 
der Anwendung des Gesetzes ausdrücken. Wenn er 
hätte weitergehen und eine Ausnahme von § 105 b Abs.
1 gestatten wollen, s o  m ü s s t e  i h m  d i e R e c h t s -  
g ü l t i g k e i t  v e r s a g t  w e r d e n ,  weil für eine 
Ausnahmebewilligung die gesetzliche Unterlage fehlt.

Die erste Voraussetzung für die Beschäftigung von 
Arbeitern an Sonn- und Festtagen bleibt also, dass sie 
im Handelsgewerbe erfolgt und § 45 a. a. O. bemerkt 
dazu erläuternd, dass beim Ladenverkaufe an den 
Waren vorgenommene Änderungs- und Zurichtungs
arbeiten als Beschäftigung im Handelsgewerbe anzu
sehen sind. Nun steht aber zunächst fest, dass die 
Putzmacherei des Angeklagten von dem Ladengeschäfte 
völlig getrennt ist. In dieser Abteilung des Geschäftes 
werden in einem vom Verkaufsgeschäfte völlig getrenn
ten Raume alle Arbeiten erledigt, die der Angeklagte 
für sein Ladengeschäft nötig hat. In dieser Werkstätte 
arbeiten neun Putzmacherinnen unter einer Direktrice 
ohne mit dem Verkaufsgeschäfte auch nur in die ge
ringste Berührung zu kommen. Auch an Sonn- und 
Festtagen arbeiten die Putzmacherinnen in ihrer Werk
stätte nach Angabe der Direktrice ohne alle Verbindung 
mit dem kaufenden Publikum. Der einzige Unterschied 
besteht darin, dass sie Sonn- und Festtags nur Hüte 
zum direkten Verkaufe nach Wunsch der Kunden her
richten oder ändern, während sie an Werktagen neben 
diesen Arbeiten auch auf Lager arbeiten. Von solchen 
Putzmacherinnen kann man nicht sagen, dass sie im 
Handelsgewerbe beschäftigt seien, denn zum Waren
umsatz wirken sie in gar keiner Weise mit, mit dem 
kaufenden Publikum fehlt jegliche Berührung (vergl. 
Landmann Anm. 7 Abs. 2 zu § 105 b Abs. 1 G.O.). Die 
Putzmacherinnen des Angeklagten waren deshalb, trotz
dem sie nur Arbeiten an verkauften Hüten verrichteten, 
auch an Sonn- und Feiertagen im Betriebe der Putz

macherei, also der Werkstatt im Sinne des § 105 b 
Abs. 1 G.O. beschäftigt.

Aber auch aus einem anderen Grunde kann von 
einer Beschäftigung der Putzmacherinnen im Handels
gewerbe des Angeklagten an Sonn- und Festtagen keine 
Rede sein. Indem der § 45 der hessischen Anweisung 
nur die Änderungs- und Zurichtungsarbeiten an Waren 
beim Ladenverkauf als zum Handelsgewerbe gehörig 
erklärt, folgt er dem oben angegebenen Grundgedanken 
des Gesetzes, dass untergeordnete, beim Verkaufe regel
mässig oder sehr häufig vorkommende gewerbliche Lei
stungen, ohne welche der Verkauf nicht wohl zu be
werkstelligen ist, die rechtliche Natur des Gesamtge
schäftes als Verkaufsgeschäft nicht beeinflussen. Selbst
verständlich kann es sich dabei aber nur um gering
fügige Leistungen handeln, die ohne besonderen Auf
wand an Zeit und gewerbetechnischer Tüchtigkeit wäh
rend des Verkaufs gleichsam unter der Hand bewerk
stelligt werden können. Um derartige Arbeiten han
delte es sich aber bei der Sonntagsarbeit der Putz
macherinnen des Angeklagten keineswegs. Wenn Fe
dern an Hüten abgenommen und andere aufgesetzt, 
wenn Blumengarnituren ausgewechselt, wenn hie und 
da andere Bänder an die Hüte gemacht worden sind, 
so sind dies keine Zurichtungs- und Änderungsarbeiten 
im Sinne des § 45 a. a. O. mehr, sondern Arbeiten, die 
einen ganz erheblichen Teil der Putzarbeit an dem ein
zelnen Hute ausmachen. Es sind dies keine Arbeiten, 
die ohne besondere Mühe und ohne technisches Ge
schick in kurzer Zeit während des Verkaufes erledigt 
werden können, sondern dazu hatte der Angeklagte be
sonders geschultes Personal, das mit dem Verkauf in 
keiner Weise befasst war, sondern sich lediglich der 
gewerbetechnischen Arbeit widmete. Die Hüte sind 
auf diese Weise nicht zugerichtet und geändert worden, 
sie sind vielmehr dem Geschmacke des Kunden ange
passt, also erst zum Verkaufe fertiggestellt worden. 
Hier tritt die gewerbliche Leistung gegenüber dem Ver
kaufe derartig in den Vordergrund, dass sie durchaus 
nicht mehr als untergeodrnet bei dem ganzen Verkaufs
geschäft angesehen werden kann, sondern als eine 
Hauptsache. Kein Hutgeschäft wäre in der Lage, der
artigen Ansprüchen der Käuferinnen sofort zu entspre
chen, ohne nicht eine Anzahl Arbeiterinnen gleichwie 
der Angeklagte bereit zu halten, die mit dem Verkaufe 
gar nichts zu tun haben, sondern nur bemüht sind, ihre 
gewerblichen Leistungen zur Verfügung zu stellen. 
Derartige, ein ständiges technisches Arbeitspersonal er
fordernde umfangreichere und längere Zeit in Anspruch 
nehmende Arbeiten sind keine Zurichtungs- und Ände
rungsarbeiten beim Ladenverkauf, sondern sind Fertig
stellungsarbeiten zum Ladenverkauf, denn die Hüte 
werden dadurch erst zum Verkaufe hergerichtet, sie 
gehören nicht zum Handelsgewerbe (vergl. Urteil des
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R.G. Bd. 42 S. 9 ff.). Und wo sollte bei den von dem 
Angeklagten geschilderten Sonntagsarbeiten auch die 
Grenze sein? Wird auf Wunsch der Käuferin eine 
Feder, eine Blumengarnitur oder ein Band ausgewech
selt, dann wird ohne Zweifel eine Hutform auch frisch 
garniert, wenn es verlangt wird. Unter Umständen ist 
dies ja in kürzerer Zeit geschehen, als die verlangte 
Umänderung und man könnte dem Wortsinne nach in 
der Garnierung der Hutform ebenfalls eine Zurichtung 
zum Verkaufe sehen; dass das aber nicht der Sinn des 
Gesetzes sein soll, liegt auf der H a n d ; das Gesetz meint 
vielmehr nur, dass kleinere, sofort ohne besondere 
Mühewaltung während des Verkaufes mögliche Lei
stungen, die als solche nicht hervortreten, zum Handels
gewerbe gehören und daher auch an Sonntagen vorge
nommen werden dürfen, während der für das Handels
gewerbe freigegebenen Zeit. Solche Leistungen sind 
hier nicht in Frage, deshalb sind die Arbeiten der Putz
macherinnen des Angeklagten an Sonn- und Festtagen 
auch nicht als im Handelsgewerbe betätigt anzusehen.

Damit ist bewiesen, dass die Beschäftigung der 
Putzmacherinnen des Angeklagten an Sonn- und Fest
tagen eine gegen § 105 b Abs. 1 G.O. verstossende ge
wesen ist.

Der Angeklagte kann sich nicht damit entschuldi
gen, dass er geglaubt hatte, die Beschäftigung sei ge
setzlich erlaubt. Wenn er dies geglaubt hat, dann hat 
er sich in einem Rechtsirrtum befunden, der ihn von 
Strafe nicht frei macht. Zur Bestrafung ist nur der 
Vorsatz erforderlich, der aber nachgewiesen ist. Auch 
damit kann er sich nicht entschuldigen, dass er nur das 
getan habe, was andere auch getan haben.

D a nun in den weitaus meisten Betrieben die 
Verhältnisse so liegen wie bei dem Angeklagten, 
nämlich dass die Putzmacherinnen am Sonntage eben
sowenig mit dem Verkaufsgeschäfte etwas zu tun 
haben wie am W erktage und ausserdem fast alle 
Arbeiten zu verrichten haben, die auch an einem 
W erktage von ihnen verlangt werden, so fragt es 
sich nun, welche Mittel und W ege dem Gewerbe
treibenden in dieser „existenzbedrohenden“ Vorschrift 
des § 105 b G.O. offen stehen.

Ich bin der Ansicht, dass, wie überall, da, wo ein 
Wille vorhanden ist, auch ein Weg zu finden ist.

Zunächst wird es manche (und zwar nicht die 
schlechtesten) Gewerbetreibende geben, deren Stellung 
im Erwerbsleben es ermöglicht, ihre Kundschaft ent
sprechend zu erziehen, ohne dass sie eine Flucht ihrer 
Kunden zu Konkurrenzfirmen zu befürchten brauchen. 
Da, wo ein solches Vorgehen untunlich erscheint, könn
ten aber bei einigem guten Willen die gesamten Ge
werbetreibenden sich zusannnenschliessen und gemein
sam vorgehen entweder in der Beseitigung der Sonn
tagsarbeit oder in der Einschränkung nur für die Zeit

der Saison. Ein derartiges Vorgehen ist keineswegs 
neu und findet immer mehr Nachahmer. Ferner ist 
manchem Geschäftsinhaber unbekannt, dass er kraft 
Gesetzes das Recht hat, auch an Sonntagen arbeiten zu 
lassen. Wir verweisen auf die Bekanntmachung des 
Reichskanzlers betr. Ausnahmen vom Verbote der 
Sonntagsarbeit im Gewerbebetriebe vom 5. Februar 
1895, wrorin den Schneidereien im handwerksmässigen 
Betriebe sowie den Putzmachereien der Betrieb an 6 
Sonntagen nach eigener Wahl bis 12 Uhr mittags frei
gegeben ist. Hierfür ist keine besondere Genehmigung 
erforderlich, es ist nur vorher Mitteilung an die O rts
polizei zu erstatten und es ist innerhalb der Betriebs
stätte eine Tafel aufzuhängen, welche den Inhalt der 
auf den Betrieb bezüglichen Vorschriften wiedergibt.

Ausserdem aber können auf Grund von § 105 f 
G.O., wenn zur Verhütung eines unverhältnismässigen 
Schadens ein nicht vorherzusehendes Bedürfnis der Be
schäftigung von Arbeitern an Sonn- und Festtagen ein
tritt, von der untersten Verwaltungsbehörde Ausnahmen 
von der Bestimmung des § 105 b Abs. 1 zugelassen 
w'erden. Diese Voraussetzungen können zutreffen ins
besondere in der Saison, oder bei schroffem W itte
rungswechsel, bei Verkehrstagen.

Auch sind Fälle möglich, wo auf Grund von § 105 c 
G.O. die Arbeit ohne besondere behördliche Geneh
migung zulässig ist, wenn es sich um Arbeiten handelt, 
welche in Notfällen oder im öffentlichen Interesse un
verzüglich vorgenommen werden müssen. Unter die 
Notfälle sind z. B. auch Sterbefälle zu rechnen, welche 
insbesondere bei Konfektionsgeschäften eine grosse 
Arbeitshäufung hervorzurufen pflegen.

Das nächstliegende Mittel aber dürfte sein, d i e 
j e n i g e n  Putzarbeiterinnen, die hierzu besonders ge
eignet sind, als Verkäuferinnen auszubilden. Diese 
technisch vorgebildeten Verkäuferinnen würden, da sie 
mit den Rohstoffen und der Verarbeitung vertraut sind, 
auf alle Fälle sich brauchbarer erweisen, als solche 
Handlungsgehilfinnen, die von den Herstellungsarbeiten 
wenig oder gar nichts verstehen. Solche Verkäuferinnen 
würden, auch wenn sie ausnahmweise, insbesondere an 
Sonntagen, neben ihrer Verkaufstätigkeit einige Ände
rungsarbeiten vornehmen, stets als kaufmännische An
gestellte zu gelten haben, die unter die Bestimmungen 
des § 105 b Abs. 2 fallen. Auch wird es in vielen Fällen 
möglich sein, eine oder die andere frühere Putzarbeite
rin, die ihre Stelle wegen Eingehens einer Heirat oder 
aus anderen Gründen aufgegeben hat, als Aushilfs
verkäuferin auszubilden, die nach Bedarf, namentlich 
an Sonntagen, zur Aushilfe herangezogen werden 
könnte.

Schliesslich ist, sofern die oben angegebenen Mit
tel und Wege die Gewerbetreibenden nicht befriedigen, 
es immerhin nicht ausgeschlossen, dass einer mass
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gebenden Vertretung des ganzen Standes auf Grund 
von § 105 d G.O. vom Bundesrate Ausnahmen bewilligt 
werden können, die die Verhältnisse des Konfektions
und Putzmachergewerbes in besserer Weise berück
sichtigen wie seither.

Es können aber auch, insofern man diesen Weg 
nicht einschlagen will, die Bekanntmachung des Reichs

kanzlers betr. Ausnahmen von den Bestimmungen über 
die Sonntagsruhe gemäss § 105 e Abs. 1 G.O. vom
3. April 1901, sowie die bisherigen Ausführungsanwei
sungen einer zeitgemässen Revision unterzogen werden, 
wenn hierzu von seiten der Gewerbetreibenden ein be
gründeter Antrag gestellt wird.

A us den Erfahrungen eines technischen Aufsichtsbeamten.
Von Ingenieur W i 1 h e 1

X. E i n i g e s  ü b e r  d i e  T r o c k e n z y l i n d e r  d e r  
P a p i e r m a s c h i n e n .

Bekanntlich wird die Masse, aus der das Papier 
hergestellt wird, durch Transportfilze über einen 
Trockenapparat geleitet. Dieser Trockenapparat be
steht aus einer Anzahl sogenannter Trockenzylinder, 
welche inwendig zur Erwärmung mit Dampf bis zu 3 
Atm. Druck angefüllt werden. Diese Erwärmung ist 
zur Trocknung des Papieres erforderlich. Die Tempe
ratur der Oberfläche des Trockenzylinders steht mit 
dessen Drehungsgeschwindigkeit sowie mit der Stärke 
des Papieres in wechselseitigem Verhältnis.

Wird z. B. ein Papier angefertigt, von dem das 
Quadratmeter 240 g wiegt, so ist es, wenn über sechs 
Trockenzylinder mit etwas über einem Meter Durch
messer und 1/2 Atm. Dampfdruck geleitet, bei 7,5 m 
Weggeschwindigkeit in der Minute getrocknet. Das
selbe tritt ein bei 450 g schwerem Papier, über 8 kleine 
und einen grossen Zylinder mit 3 m Durchmesser ge
leitet, in 5 m Weggeschwindigkeit. Leichteres Papier, 
z. B. von 50 g, über 6 Trockenzylinder geleitet, wird 
bei einer Geschwindigkeit von 40 m trocken.

Je mehr Trockenfläche, also je mehr Trockenzylin
der dem Papier geboten wird, mit desto grösserer 
Schnelligkeit kann dieses hergestellt werden; sodass 
jetzt Papiermaschinen mit mehr als 30 Trockenzylin
dern zur Verwendung kommen, welche weit über 150 m 
Weggeschwindigkeit in der Minute haben.

Da die Herstellung des Papieres eine glatte, rost
freie Oberfläche der Zylinder verlangt, so werden letz
tere aus Gusseisen angefertigt. Gusseisen ist hierfür 
zurzeit noch das einzig brauchbare Material, was, um 
möglichst porenfrei beim Guss auszufallen, aus harten 
und spröden Materialien (Gattierung) zusammengesetzt 
werden muss.

Diese Trockenzylinder bieten nun, besonders bei 
mangelhafter Wartung, eine grosse Gefahr, insofern 
durch Eintritt von Explosionen Menschen schwer ver
letzt werden können und grösser Materialschaden ent
stehen kann.

In Deutschland sind in den letzten 25 Jahren mehr

S c h i r m e r ,  München. (Fortsetzung.)

als 30 Explosionen solcher Trockenzylinder vorgekom
men, wobei eine ebenso grosse Zahl von Personen ge
tötet bezw. verletzt wurde und beträchtlicher Material
schaden entstand. Hierzu sei noch bemerkt, dass einige 
Explosionen, welche nur Sachschaden verursachten, 
zunächst verheimlicht worden waren und erst nach und 
nach zur Kenntnis gelangten.

Die Ursachen dieser Explosionen wurden, weil 
meist auf Annahme beruhend und wohl auch um die 
gemachten Verstösse zu verheimlichen, sehr verschie
den angegeben. In dem einen Falle soll das Mano
meter versagt haben, im anderen Falle das Druckver
minderungsventil usw. Jedenfalls dürften aber alle die 
kleinen erkannten Störungen n u r  d e r  l e t z t e  A n -  
s t o s s  z u  d e r  l ä n g s t  u n e r k a n n t  s i c h  v o r 
b e r e i t e n d e n  E x p l o s i o n  g e g e b e n  h a b e n .

Der Hauptfaktor, der an der Explosion vorberei
tend gearbeitet hat, dürfte in den ü b e r w i e g e n d  
m e i s t e n  F ä l l e n  d e r  m a n g e l h a f t e  A b 
f l u s s  d e s  K o n d e n s w a s s e r s  sein, welches bei 
unsorgfältiger Wartung der Zylinder die so schädliche 
ungleichmässige Erwärmung der Gefässwandungen her
vorbringt.

Wir wollen nun vorerst einmal die Wartung der 
Trockenzylinder näher betrachten.

Der Beobachter findet beim Durchwandern eines 
Papiermaschinensaales hier einen Kondenstopf, dessen 
Ventilspindel ganz abgebrochen, dort einen solchen, an 
dem die Spindel verbogen ist, usw.

Diese Kondenstöpfe können einer Prüfung, ob sie 
richtig arbeiten, bestimmt nicht unterzogen werden.

Das Kondenswasser läuft in nicht wenigen Betrie
ben in einen gemeinschaftlichen Wasserbehälter, und 
dieser ist meistens so angelegt, dass man erst um einen 
grossen Teil der Fabrikgebäude wandern muss, um 
dorthin zu gelangen. Da zeigt es sich, dass alle Ab
laufrohre der Kondenstöpfe mit ihren Enden in den Be
hälter zusammen einmünden. Da diese Abwasserrohre 
in den seltensten Fällen gekennzeichnet sind, so ist es, 
abgesehen von den Dampfschwaden, unmöglich, fest

*
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zustellen, dieser oder jener Kondenstopf arbeitet 
nicht. —

Dies alles sind Umstände, die der Betriebsleitung, 
besonders in älteren Anlagen, die Übersicht und Kon
trolle wenn nicht unmöglich so doch beschwerlich 
macht und ungemein zeitraubend gestaltet.

Bezüglich der Führer der Papiermaschinen sei hier 
gesagt, dass sie sich zu sehr auf die meist überlieferten 
Anschauungen verlassen. Sie sehen alles von ihrem 
Vorgänger ab und werden nur in wenigen Fällen von 
der technischen Leitung des Betriebes entsprechend 
aufgeklärt. Der Schreiber dieser Zeilen befragte in 
verschiedenen Betrieben die Maschinenführer: „Woran 
erkennen Sie, dass Wässer im Zylinder is t?“ — Der 
eine antwortete: „Wenn’s klopft, weiss ich, dass W as
ser im Zylinder ist.“ — Diese Erkenntnis dürfte unter 
Umständen schon etwas zu spät kommen. Der andere 
sagte: „Wenn ich den Zylinder anfassen kann, weiss 
ich sofort, dass Wasser darin ist.“ Dies ist ja wohl 
unter Umständen richtig, bietet aber keine Sicherheit. 
Der dritte und die meisten anderen sagen: „Ich brauche 
nur das Papier anzufühlen, so weiss ich, ob Wasser 
im Zylinder ist oder nicht.“ Auch dieses bietet keine 
Sicherheit, denn sobald der Maschinenführer an irgend 
einem Umstand merkt, dass Wasser im Zylinder ist, so 
beginnt schon das Stadium der Gefahr. Dass aber alle 
diese Behauptungen auf unsicherem Boden stehen, lehrt 
folgender Fall.

Ein Trockenzylinder musste einer Reparatur wegen 
geöffnet werden. Beim öffnen fand man das Tauch
rohr im Zylinder liegen. Dies Rohr hatte durch Rut
schen bei der Bewegung den Zylinder inwendig voll
ständig metallischrein geschliffen, ein Beweis, dass das 
Tauchrohr schon viele Jahre abgebrochen gewesen sein 
musste und infolgedessen auch seine Aufgabe in dieser 
Zeit nicht hatte erfüllen können. Wenn nun ein Ma
schinenführer jahrelang mit diesem Trockenzylinder ge
arbeitet hat, so muss doch sein Oefühl in bezug auf 
die erforderliche Wärme desselben ein sehr unsicheres 
gewesen sein, denn die Temperatur des Kondenswas- 
sers, zu 100 0 C. angenommen, steigt bei 2 Atm. Ü ber
druck doch schon auf 133 0 C. — ■

In anderen Betrieben wurde vor einiger Zeit ge
funden, dass das Sicherheitsventil an der Papierma
schine verknebelt war. Man entschuldigte sich damit, 
es könne vor Stillstand der Maschine, welche am näch
sten Sonntag erfolgt, nicht repariert werden. — Dies 
war an einem Dienstag. — W'ie viel Möglichkeiten lie
gen in dieser Zwischenzeit? — Dann kam ein Fall, wo 
das Dampfeinlassventil nicht vollständig abschloss, und 
so noch viele andere.

Bei dieser Gelegenheit sei noch eingefügt, dass vor 
kurzer Zeit, gelegentlich einer Betriebsbesichtigung, die 
Arbeiter den technischen Aufsichtsbeamten bei dessen

Eintritt in den Papiermaschinensaal darauf aufmerksam 
machten, dass sämtliche Ausrückvorrichtungen an der 
Papiermaschine, weil reparaturbedürftig, verkeilt wor
den seien. Die Unterlassung der Reparatur dieser Vor
richtungen geschah nicht aus Geldmangel, denn der 
Unternehmer war sehr vermögend. Bei Eintritt eines 
Unfalles wäre es also nicht möglich gewesen, durch 
Abstellen des Maschinenteils den Unglücklichen unter 
Umständen noch retten zu können.

Um das Bild zu vervollständigen, soll auch eine 
Beobachtung von anderer Seite gebracht werden.")

„Aus dem Revisionsbericht 1910.“ Mangelhafte 
Wartung von Papiermaschinen-Trockenzylindern.

Als ich vor einiger Zeit den Papiermaschinensaal 
einer Papierfabrik betrat, sollte eben eine Papierma
schine nach vorheriger kurzer Betriebsunterbrechung 
wieder in Gang gesetzt werden. Zu diesem Zwecke 
wurden zunächst die Trockenzylftider mit Frischdampf 
vorgewärmt. Obwohl das Dampfabsperrventil wie ge
wöhnlich beim Anwärmen nur wenig geöffnet war, stieg 
der Druck rasch auf die festgesetzte höchste Dampf
spannung (2 Atm.); darauf machte ich den Maschinen
wärter (-führer), der wegen anderweitiger Beschäfti
gung sich nicht weiter darum kümmerte, aufmerksam. 
Als er nun das Ventil schliessen wollte, ging das nicht; 
die Ventilspindel hatte den „ewigen Umgang“ . Die 
Dampfspannung überschritt nun die 2 Atm., und zwar 
ohne dass das Sicherheitsventil abblies; natürlich, weil 
es nicht konnte, da es mit einem schweren Eisenstück 
überlastet war. Das in der Hauptdampfzuleitung be
findliche Druckverminderungsventil war ebenfalls durch 
Anhängen eines 10 kg-Gewichtes unwirksam gemacht; 
nach dessen Abnehmen zeigte es sich, dass das Ventil 
ausserdem derart in Unstand war, dass es trotz grösster 
Kraftanstrengung nicht bewegt werden konnte. Mittler
weile zeigte das Manometer nahezu 3 Atm., sodass das 
rat- und tatlos dastehende Personal eigens aufgefor
dert werden musste, wenigstens die an den Trocken
zylindern vorhandenen Dampfeinlassventile zu schlies
sen, während der mich begleitende Werkmeister ins 
Kesselhaus lief, um die Dampfleitung dort von dem 
Dampfkessel mit 8 Atm. Dampfspannung abzusperren. 
Man denke sich, was wohl geschehen wäre, wenn das 
mit der Ingangsetzung der Papiermaschine beschäftigte 
Personal allein gewesen wäre. Nach sofortiger Her
ausnahme des fraglichen Absperrventiles zeigte sich, 
dass sein Ventilteller schon lange Zeit schadhaft ge
wesen sein musste und offenbar beim letztmaligen 
Schliessen vollends derart schadhaft wurde, dass das 
Gewinde der Ventilspindel sich aus dem Muttergewinde 
herausdrehen konnte. Das Ventil wurde alsdald durch 
ein neues ersetzt.

*) Zeitschrift des Bayer. Revisions-Vereins 1910, 
No. 14, Seite 133.
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Wenn nun mancher der geschätzten Leser denken 
wird, so etwas komme bei ihm nicht vor, so möchte ich 
ausser einem diesbezüglichen Fragezeichen noch an
fügen, dass auch der dortige Betriebsleiter dieses Vor
kommnis nicht für möglich und überdies eine Gefahr 
für ausgeschlossen hielt, weil ja ein Ventil vorhanden 
gewesen wäre, durch das der Dampf unschädlich hätte 
abgeführt werden können. Aber was nützt dieses Ven
til, was nützt ein Sicherheitsventil, was ein Druckver
minderungsventil, wenn sie in Unstand oder überlastet 
sind und ausserdem das Personal im Augenblicke der

geschliffen; der innere Teil fällt ab, ohne dass der 
Maschinenführer hiervon Kenntnis erhält;

4. bei grossen Zylindern ist wegen der inneren Ver
ankerungen ein Tauchrohr nicht anwendbar.

Statt der Tauchrohre werden nun Schöpfvorrich- 
tungen angebracht. In der Zeichnung Figur 61 ist eine 
solche Vorrichtung (Voith) an dem Zylinderdeckel vor
gesehen, welche, da in der Gussform liegend, keiner 
Abnutzung unterliegt, aber immer nur eine gewisse 
Wassermenge bei jeder Umdrehung des Zylinders ab
geben kann, mit Ausnahme wenn viel Wasser in dem

Fig. 6 i.

Gefahr sich nicht zu helfen weiss oder aber die Gefahr 
gar nicht bemerkt? — Ptg.

Gehen wir zu den Tauchrohren zurück. Bezüglich 
dieser sei hier bemerkt, dass sie in neuerer Zeit nicht 
mehr angewendet werden und zwar aus folgenden 
Gründen:

1. Das Tauchrohr führt nur dann Wasser ab, wenn 
Dampfdruck im Zylinder vorhanden ist. Die Ge
fahr des Vorhandenseins von Kondenswasser im 
Zylinder wird also durch das Tauchrohr unter 
Umständen nicht vermindert;

2. das Tauchrohr wirkt nur so lange wie es inner
halb des Zylinders dicht ist;

3. das Rohr wird häufig in der Stopfbüchse durch

in Ruhe unter Druck befindlichen Zylinder vorhanden 
ist, was ja nicht Vorkommen soll, und die Schöpföffnung 
unter dem Wasserspiegel steht, also ein fortlaufendes 
Abfliessen des Kondenswassers, wie beim Tauchrohr, 
nur unter Umständen erfolgen kann.

Diese festen Schöpfvorrichtungen würden z. B. bei 
einer Papiermaschine für Druckpapier mit 30 Trocken
zylindern von 3 m Länge und 1,25 m Durchmesser, bei 
150 m Geschwindigkeit und achtfacher Verdampfung
— was eine durchschnittliche Kondenswassermenge von 
2,8 kg in der Minute und für den Zylinder ergibt — bei 
jeder Umdrehung und aus jedem Trockenzylinder eine 
durchschnittliche Wassermenge von 0,07 kg fortzu
schaffen haben. Dies dürfte fiir einen Trockenzylinder
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in den vorgenannten Dimensionen genügen, wobei die 
Schöpfvorrichtung so gebaut ist, dass sie das zehn
fache Quantum Kondenswasser abführen kann.

Zur Veranschaulichung sind hier einige Zeichnun-

Figur 63 zeigt einen Zylinder mit angegossenem 
Schöpfer und angeschraubtem Verbindungsrohr (Füll- 
ner). Hier ist Dichtheit der Flanschen erforderlich. 
Auch hier fehlt ein Dampfeinströmrohr.

Fig. 62.

Fig. 63.

Fig. 64.

gen von Trockenzylindern mit Schöpfvorrichtungen bei
gefügt, darunter eine mit Tauchrohr.

F igur 62 zeigt einen Trockenzylinder mit Tauch
rohr älterer Konstruktion. Ein Dampfeinströmrohr fehlt. 
(Füllner.)

Figur 64 zeigt einen Zylinder neuerer Konstruktion 
mit angegossenem Schöpfer nebst Verbindungsrohr. 
Auch hier ist die Dichtheit der Flanschen Bedingung 
für die Aufgabe der Vorrichtung. Ein Dampfeinström
rohr ist vorhanden, ebenso ein Mannloch an einem der
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Seitendeckel, welche unter sich verankert sind (Füll- 
ner).

F igur 65 zeigt einen Trockenzylinder von 3 m 
Durchmesser neuester Konstruktion (Füllner). Da diese 
grossen Zylinder verhältnismässig wenig Umdrehungen 
machen, ist es erforderlich, eine grössere Schöpfvor- 
richtung anzubringen. Ob die Konstruktion, auf deren 
Dichtheit und Befestigung es hier ebenfalls in der 
Hauptsache ankommt, eine gute zu nennen ist, muss 
die Erfahrung noch lehren. Verankerungen und Mann
loch sind angebracht, ob ein Einströmrohr vorhanden, 
ist nicht zu erkennen.

Da eine grosse Anzahl älterer Papierfabriken vor
handen ist, so ist auch noch mit einer Anzahl älterer 
Trockenzylinder mit Tauchrohren zu rechnen, weshalb 
auch bald hier bald dort noch Explosionen eintreten 
können. Die letzteren hier von sind folgende:

Explosion eines gusseisernen Papierzylinders.*) 
Bei der in einer Kartonagefabrik vorgekommenen

*) 39. Geschäftsbericht des Schles. Vereins zur 
Überwachung von Dampfkesseln.

Explosion wurde der hintere Teil des Trockenzylinders, 
und zwar der Boden mit einem Mantelstück von 450 mm 
Länge in vollem Umfange glatt abgerissen und auf 10 m 
Entfernung durch den Arbeitsraum geschleudert, wobei 
zwei Personen tödlich verletzt wurden. Die Ursache 
der Explosion konnte nicht sicher festgestellt werden, 
d a  v o n  d e m  Z y l i n d e r  a u s s e r  d e m  v o r h e r  
e r w ä h n t e n  B r u c h s t ü c k e  a m T a g e  d e r  
U n t e r s u c h u n g  n i c h t s  m e h r  v o r h a n d e n  
w a r. Es ist anzunehmen, dass die Ursache in einem 
Materialfehler des Gusseisens liegt, auch ist es nicht 
ausgeschlossen, dass der Zylinder beim Transport oder 
bei der Montage einen nicht wahrgenommenen Schaden 
erhalten hat. -

Ferner ist v o r k u r z e m in Bäckhammers Papier
fabrik (Schweden) der Jankee-Papiermaschinenzylinder 
explodiert. Als Ursache dieser Explosion wird falsches 
Anzeigen des Manometers vermutet (?) und daran die 
Bemerkung geknüpft, dass es zur Verhütung derartiger 
Unfälle zweckmässig sei, zwei Manometer anzuwen
den.

(Fortsetzung dieses Teiles X im nächsten Heft.)

Herstellungskosten und Kraftbedarf mechanischer Staubabsaugungs
Anlagen.

Von Ingenieur G u m b a r t  - München-Solln.

Die in Heft 1 dieses Jahrganges von Herrn Ge
werbeassessor, Diplomingenieur Zäuner veröffentlichte 
Tabelle gibt wertvolle Anhaltspunkte zur Prüfung der 
Frage: Kann der Besitzer das Geld für die Forderung, 
seinen Betrieb mit mechanischer Staubabsaugung aus
zustatten, aufbringen oder nicht?“ und will damit eine 
unerträgliche, die Rentabilität des Betriebes gefährden
de Belastung hintanhalten.

Diesem Zweck vermag aber das gegebene Zahlen
material nicht vollkommen zu entsprechen, ja desselbe 
schliesst sogar die Gefahr in sich, dass die gegebenen, 
relativ niedrigen Summen erst recht dazu führen, die, 
allerdings im Interesse der Hygiene gelegene, Forde
rung zu erheben.

Zunächst wäre eine Erweiterung der Tabelle in der 
Richtung wünschenswert, dass die Zahl der möglichen 
Anschlüsse — Absaugungsstellen —, Durchschnittsver
hältnisse zu Grund gelegt, angefügt würde.

Dann aber ist leider die Prüfung der wirtschaft
lichen Verhältnisse unberücksichtigt geblieben, die in 
den Fällen eine, wie unten gezeigt wird, unerwartet 
grosse Bedeutung haben, in denen es sich um Anlagen 
handelt, deren stauberzeugende Maschinen nur wech
selsweise und nur verhältnismässig kurze Zeit in Be
nützung stehen. In all diesen Fällen ist der Ventilator 
der Anlage, der entsprechend gross gewählt werden 
muss, den ganzen Arbeitstag in Betrieb, z. B. in Bau- 
tmd Möbelschreinereien u. a. m.

Es dürften hier die Ergebnisse eingehender Ver
suche von Interesse sein, welche eine mittlere Möbel- 
und Bauschreinerei während einer längeren, ihrer nor
malen Belastung entsprechenden Betriebszeit angestellt 

.hat. Vorausgeschickt muss werden, dass es sich hier
bei um eine moderne Anlage handelt, deren an den 
Ventilator angeschlossene, günstig gelagerte Rohr
leitung allen theoretischen Anforderungen entspricht; 
der Ventilator hat einen sehr hohen Nutzeffekt; die 
Transmission ist sowohl hinsichtlich Anlage als W ar
tung mustergültig.

Die Versuchsfabrik hat folgenden Maschinenstand:
1 vierseitige Hobelmaschine, 1 Dickenhobelmaschine,
2 Bandsägen, 2 Abrichtmaschinen, 3 Fräsmaschinen,
2 Kreissägen, 1 Saumkreissäge, 1 Pendelkreissäge, 1 
Ablängsäge, 1 Dübelmaschine, 1 Gehrungsmaschine, 1 
Stemmaschine, 1 Decoupiersäge, 1 Drehbank, 1 Schleif
stein, 1 Schleifmaschine und den zur Staub- und Späne
absaugung notwendigen Ventilator.

Es wurde nun während eines längeren Zeitraumes 
jede der aufgeführten Maschinen mit je einem Elektro
motor angetrieben und der Stromverbrauch jedes ein
zelnen Motors festgestellt.

Da nun in einem solchen Betrieb nicht jede Ma
schine dauernd arbeitet — zur Bedienung der sämt
lichen Maschinen sind inkl. Drehbank sechs Maschi
nisten notwendig, so ergab sich folgendes Durch- 
scfyiittsresultat pro Arbeitstag:

■
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Betriebsstunden Stromverbrauch
pro Tag Kilowatt pro Tag

Vierseitige Hobelmaschine 1,0 4,80
Dickenhobelmaschine 2,0 5,2
Bandsäge 1,0 3,26

11 1,30 2,65
Abrichtmaschine 4,0 5,64

11 4,0 , 5,20
Fräse 1,2 2,13

11 9,0 14,40
11 4,3 7,20

Kreissäge 4,0 6,76
11 4,0 6,76

Saumsäge 1,3 3,75
Pendelsäge 2,0 5,60
Ablängsäge 1,0 1,69
Dübelmaschine 0,3 1,10
Gehrungsmaschine 1,0 1,80
Stemmaschine 7,3 9,75
Decoupiersäge 0,3 0,25
Drehbank 4,0 2,00
Schleifstein 3,0 1,50
Schleifmaschine 1,0 0,30
Ventilator 9,30 47,50

Es waren also pro Arbeitstag 139,24 Kilowattstun-
den notwendig, die zu einem Strompreis; von 25 Pfg.
für die Kilowattstunde im jahr 10 343 Mark Ausgabe
verursachen und von dieser Summe beansprucht die
mechanische Span- und Staubabsaugung nicht weniger
als 3564 Mark, also mehr als den dritten Teil.

Nun kann dem entgegengehalten werden, dass die 
Einrichtung der mechanischen Spanentfernung dem Un
ternehmer die zum Entfernen der Späne aus der Werk
statt notwendigen Arbeitskräfte erspart. Abgesehen 
davon, dass dies nur hinsichtlich des feineren Abfalles 
richtig, da der grobe Abfall nach wie vor zur Schonung 
des Ventilators der Rohrleitung ferngehalten werden 
muss, kommt für die ersparte Arbeit nur minderwerti
ges, ungelerntes Personal in Betracht, etwa ein Mann

mit jährlich rund 900 Mark. Demnach reduziert sich 
der eigentliche Aufwand für die Anlage auf etwa ein 
Viertel des Gesamtaufwandes, eine recht schwer ins 
Gewicht fallende Grösse.

Die durch die Schonung der Maschinen, von denen 
jeder Staub sofort entfernt wird, bedingte Abminderung 
der Amortisationsquote kommt nicht in Betracht, da 
eine längere Benützungszeit als etwa zehn Jahre nicht 
angenommen werden darf, weil durch fortwährende 
Neuerungen und Verbesserungen der Maschinen eine 
mit veralteten Maschinen ausgerüstete Fabrik ins Hin
tertreffen geraten müsste.

Andererseits bringt aber die Absaugungsanlage 
einen weiteren, die Kosten wesentlich erhöhenden Fak
tor in die Rentabilitätsberechnung durch den ganz be
deutend erhöhten Aufwand an Heizmaterial während 
der in manchen Gegenden recht langen und strengen 
Winter. Die von einem, noch nicht einmal besonders 
grossem, andauernd laufenden Ventilator tagsüber aus 
der Werkstatt entfernte Luftmenge ist so gross, dass 
ein ganz empfindlicher Temperaturabfall entsteht, den 
die bestehenden Heizanlagen, wenn überhaupt, so doch 
nur mit erheblichen Mehrkosten auszugleichen ver
mögen. So sind Fälle nicht selten, in denen die Ar
beiter, die zuerst durch Drängen und Vorstellungen die 
Einrichtung der Absaugung veranlassten, diese dann 
verstopften oder gar den Ventilator durch eingeworfene 
Stücke unbrauchbar machten, weil eine zu grosse Kälte 
in der Werkstatt entstand.

Es sind dies alles sicher Momente, die neben den 
reinen Anschaffungskosten und dem absoluten Kraft
bedarf, wie sie die Tabelle auf Seite 17 der S.-T. gibt, 
wohl zu berücksichtigen sind. Gegebenen Falles er
scheint die Erwägung notwendig, ob es nicht wirt
schaftlich richtiger, die einzelnen Arbeitsmaschinen mit 
eigenen, kleineren Ventilatoren auszurüsten, die nur 
während der Arbeit auf dieser Maschine Kraft und 
Luft beanspruchen. Die so erzielten Ersparnisse wer
den vielfach höher sein als die Verzinsung usw. der 
höheren Anlagekosten.

Materialbezeichnungen.
Von Dr. Heinrich P u d o r.

Bei der Frage der Beschaffenheitsbezeichnungen 
hatte ich als Grundsatz aufgestellt, dass eine Ware oder 
ein Gegenstand selbstverständlich aus dem Material be
stehen muss, das in der Bezeichnung zum Ausdruck 
kommt, und dass es nicht des Zusatzes echt bedürfe, 
sondern dass das Echte das Selbstverständliche sei, 
während eine Ware dann, wenn sie halbecht oder un
echt sei, als solche ausdrücklich bezeichnet werden 
müsse.

Ähnlich verhält es sich mit den Materialbezeich
nungen. Eine Ware, deren Material in ihrer Bezeich
nung, d. i. in ihrem Titel oder in ihrem Namen zum 
Ausdruck kommt, muss aus diesem Material und aus 
keinem anderen hergestellt sein. Anders ausgedrückt: 
wrenn eine Ware nach ihrem Material bezeichnet wird, 
muss diese Bezeichnung dem Material, aus dem sie her

gestellt ist, entsprechen, ob es sich nun um Steingut 
oder Steinzeug, um Silber oder Gold, um Seide oder 
Wolle, um Leder oder Pappe handelt. Und wenn meh
rere und verschiedene Materiale verwendet sind, so 
muss in der Bezeichnung dasjenige Material zum Aus
druck kommen, aus dem die betreffende Ware v o r 
z u g s w e i s e  besteht, während das andere Material 
höchstens als Zusatzbezeichnung in Betracht kommt, 
also z. B. „Zinn versilbert“ . Ein Gegenstand, der aus 
Zinn besteht und dessen Oberfläche versilbert ist, darf 
aber keineswegs als „silbern“ oder „Silberware“ be
zeichnet werden, und die Bezeichnung, falls sie eine 
Phantasiebezeichnung darstellt, muss ausdrücklich 
jeden Irrtum, als ob es sich um Silber handeln könne, 
ausschliessen. Trotzdem finden sich in den Branche
verzeichnissen unter Gold- und Silberwaren mehrere
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Metallfa'briken, die im Höchstfälle versilberte Metall
waren hersteilen. Und geradezu als ein Unfug muss 
die Titelbezeichnung Kunstleder für Pappwaren, denen 
das Aussehen von Leder gegeben wird, genannt werden. 
Denn diese Bezeichnung Kunstleder ist zum mindesten 
zweideutig, sie trifft nur dann zu, wenn man hier Kunst 
für „künstlich“ im Gegensatz zu „natürlich“ nimmt, als 
ob es sich also um künstliches Leder handelt. Näher 
liegt es aber, an künstlerische Lederware zu denken 
und zum mindesten k a n n  der Ausdruck so verstanden 
werden, als ob es sich uin Leder handelt. Da nun 
heute fast alle Stoffe und Materiale imitiert werden 
und es Ersatzstoffe auf allen Gebieten gibt, muss ge
setzlich festgelegt werden, wie viel Zusatzstoff ein 
Warenmaterial im Höchstfälle enthalten darf, um noch 
als das gelten zu können, als was es bezeichnet wird, 
so bei Edelmetallegierungen, Textilwaren (Halbseide), 
bis zum Kautschuk und Gummi.

Bei Pelzwaren hat sich die Unsitte eingebürgert, 
dass in der Bezeichnung derjenige Pelz, auf dessen 
Täuschung es ankommt, mitgenannt wird, so z. B. 
Sealbisam, Nerzbisam; den Ausdruck Hermelin-Kanin 
habe ich allerdings noch nicht gefunden, obwohl der 
Hermelin sehr gewöhnlich durch weisse Hasen oder 
Kaninchen imitiert wird. Davon abgesehen soll also 
auch hier die Ware nur mit demjenigen Material be
zeichnet werden, aus dem sie ganz vorzugsweise be
steht. Wenn Nerz überhaupt nicht dabei ist, darf er 
auch in der Bezeichnung nicht genannt werden, eben
sowenig als man von Goldkupfer oder Silberzinn oder 
Schildpatt-Zelluloid, Leder-Papier, Gummi-Asphalt,

Butter-Margarine spricht. Im Höchstfälle kann gesagt 
werden: „Bisam, so bearbeitet, dass er wie Nerz wirkt“ . 
Soll nur ein Wort in Frage kommen, bleibt es bei Bi
sam.

In der Textilindustrie muss aber, wie gesagt, z. B. 
bei Halbseide bestimmt werden, wieviel Baumwolle 
oder Wolle der Stoff im Höchstfälle (oder wieviel Seide 
im Mindestfalle) enthalten darf, wenn die Bezeichnung 
das Wort Seide enthalten darf.

* *
*

Das neue Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
bietet leider keine direkte Handhabe für den Schutz der 
Materialbezeichnungen. Am ersten dürfte noch die Ge
neralklausel („gute Sitten“ ) entsprechend § 826 des
B.G.B. in Betracht kommen. § 16 handelt zwar von 
„Bezeichnungen“ , aber nur von solchen der Firmen, 
Unternehmungen, Druckschriften, Erwerbsgeschäfte. 
§ 3 und § 4 beziehen sich zwar auf die „Herstellungs
art“ und „Beschaffenheit“ von Waren, aber nach § 5 
fällt die Verwendung von Namen, die im geschäftlichen 
Verkehr zur Benennung gewisser Waren dienen, ohne 
deren Herkunft bezeichnen zu sollen, n i c h t  unter die 
Vorschriften von §§ 3 und 4, sodass also nur die Her
kunftsbezeichnungen, nicht die Materialbezeichnungen 
durch §§ 3 und 4 geschützt werden. Es ist somit not
wendig, dass das neue Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb durch eine M a t e r i a l s c h u t z g e s e t z 
Novelle ergänzt wird, wie sie vom Verfasser bereits in 
Vorschlag gebracht ist.

Internationale Preisausschreiben
für Schutzvorrichtungen und System e zur Verhütung von Unglücksfällen bei der Arbeit

auf der Internationalen W eltausstellung für Industrie und Arbeit Turin 1911.

Zufolge der Verordnungen Seiner Excellenz des 
Ministers für Landwirtschaft, Industrie und Handel des 
Königreiches Italien und des Beschlusses des Verwal
tungsrates der „Cassa Nazionale di Assicurazione per 
gli infortuni degti operai sul lavoro“ (Arbeiter-Unfall- 
Versicherungs-National-Kasse), werden folgende Preis
ausschreiben erlassen:

A. P r e i s a u s s c h r e i b e n  v o n  10000 L i r e ,  
erlassen vom Ministerium für Landwirtschaft, Industrie 
und Handel, für eine theoretische und experimentelle 
Arbeit über die „ E r d u n g “ b e i  i n d u s t r i e l l e n  
e l e k t r i s c h e n  A n l a g e n .  In der Studie müssen 
die Punkte besonders hervorgehoben werden, welche 
sich beziehen: a) auf Erscheinungen, welche bei Be
rührung irgend einer Stelle eines elektrischen Strom
kreises mit der Erde auftreten; b) auf den Einfluss der 
Bodenbeschaffenheit und Zusammensetzung auf die ge
nannten Erscheinungen; c) auf den Einfluss der Kur
venform und Spannung des Stromes auf die Erschei
nungen selbst; d) auf die Schutzwirkung der „Erdung“ , 
und zwar sowohl der ständigen als auch derjenigen, 
welche auf Überspannungen zurückzuführen sind; e) auf 
die Mittel zur Instandhaltung und Prüfung der Erdun
gen.

Die Arbeit muss in der italienischen, französischen,

englichen oder deutschen Sprache abgefasst sein, und 
in jedem Teile derselben müssen sowohl die im Strom
kreise zirkulierenden industriellen Ströme als auch jene, 
welche inneren oder äusseren Störungen am Strom
kreise zuzuschreiben sind, in Betracht gezogen werden. 
Die Studie und die vorgeschlagenen Massregeln müssen 
mit hinreichenden Belegen über gemachte Versuche aus
gestattet sein.

Der Wettbewerb schliesst am 30. September 1911.
B. P r e i s a u s s c h r e i b e n  v o n  4000 L i r e ,  

erlassen vom Ministerium für Landwirtschaft, Industrie 
und Handel, für eine Vorrichtung, welche, neben einer 
A n t r i e b s - R i e m e n s c h e i b e  angebracht, das 
Auflegen des Riemens, während des Betriebes, ermög
licht. Diese Vorrichtung muss den schon als gut be
kannten Typen dadurch überlegen sein, dass sie auch 
auf Riemen mit einer linearen Geschwindigkeit von 
mindestens 18 tn in der Sekunde bei einer Breite des 
Riemens von 100 bis 150 mm anwendbar ist. Ausser
dem soll ihre Anschaffung und Montierung wenig 
kosten; sie soll zuverlässig sein, wenig Platz benöti
gen und leicht von einem einzigen Arbeiter gehand- 
habt werden können, selbst wenn dieser nicht die Mög
lichkeit hat, sich darunter zu stellen. Form und Aus
masse sollen dem praktischen Zweck der Vorrichtung



76 S O Z I A L - T E C H N I K 4. Heft

entsprechen, und letztere soll so hergestellt werden, 
dass sie längeren praktischen Versuchen unterworfen 
werden kann.

Der Wettbewerb schliesst am 30. April 1911.
C. P r e i s a u s s c h r e i b e n  v o n  40Ö0 L i r e ,  

erlassen vom Ministerium für Landwirtschaft, Industrie 
und Handel, für eine t r a n s p o r t a b l e  V o r r i c h 
t u n g ,  die geeignet ist, das Auflegen von Riemen auf 
Riemenscheiben zu bewerkstelligen, die unter sich im 
Durchmesser wenig verschieden sind, aber auf Wellen 
von ziemlich verschiedenen Durchmessern montiert 
sind. Die Vorrichtung muss handlich, rasch und leicht 
anbringbar sein und muss sich zum Auflegen von Treib
riemen von einer Breite bis zu 150 mm und einer linea
ren Geschwindigkeit von mindestens 18 m in der Se
kunde eignen. Form und Ausmasse müssen dem prak
tischen Zweck der Vorrichtung entsprechen, und es 
muss letztere so hergestellt sein, dass sie längeren Ver
suchen unterworfen werden kann.

Der W ettbewerb schliesst am 30. April 1911.
D. P r e i s a u s s c h r e i b e n  v o n  2000 L i r e ,  

erlassen vom Ministerium für Landwirtschaft, Industrie 
und Handel, für eine Vorrichtung zum Schutze der Ar
beiter gegen die Gefahren bei der K a l t b e a r b e i 
t u n g  d e r  M e t a l l e ,  insbesondere bei der Einfüh
rung der Platten und Bleche von Blei, Zinn, Kupfer 
und Messing zwischen die Walzen von Walzenzug
maschinen. Die Schutzvorrichtung muss einfach und 
kräftig gebaut sein, darf die Arbeit nicht stören und 
nicht verhindern, dass man die Bleche zum Zwecke 
eines zweiten Durchganges durch die Walzen über den 
oberen Zylinder zurückheben kann. Die Vorrichtung 
muss zusammen mit der dazu gehörigen Walzmaschine 
abgeliefert werden. Es werden jedoch auch Vorrichtun
gen iii Betracht gezogen, welche an Maschinen ange
bracht sind, die sich in italienischen Betrieben befin
den. In diesem Falle muss aber der Bewerber eine be
sondere Eingabe an das Komitee richten, der eine 
Zeichnung und Beschreibung der Vorrichtung beizu
legen ist, welche er zum Wettbewerb anzumelden 
wünscht.

D er W ettbewerb schliesst am 30. April 1911.
E. P r e i s a u s s c h r e i b e n  v o n  10000 L i r e ,  

erlassen vom Ministerium für Landwirtschaft, Industrie 
und Handel, für eine Arbeit über geeignete Massregeln 
zur Vorbeugung gegen die Gefahr der M i l z b r a n d 
i n f e k t i o n ,  welcher die Arbeiter beim Transport 
und bei Bearbeitung der Häute ausgesetzt sind. Die 
Schutzmassregeln dürfen den Wert der Häute nicht ver
mindern und müssen durch einwandfreie Versuchs
ergebnisse gestützt sein. Die Arbeit muss in italieni
scher, französischer, englischer oder deutscher Sprache 
abgefasst sein.

Der Wettbewerb schliesst am 30. April 1911.
F. P r e i s a u s s c h r e i b e n  v o n  8000 L i r e ,  

erlassen vop der „Cassa Nazionale di Assicurazione per 
gli infortuni degli operai sul lavoro“ (Arbeiter-Unfall- 
Versicherungs-National-Kasse), für eine Vorrichtung 
die dazu geeignet ist, eine H o c h s p a n n u n g s 
e l e k t r i s c h e  L e i t u n g  beim Eintreten des Bru
ches eines Leiters auszuschalten. Die Vorrichtung soll 
in der Nähe der Primär- und Verteilungsstationen der 
Anlagen anbringbar sein, wobei zu beachten ist, dass 
durch deren Verwendung weder eine Störung des Be

triebes noch ein eingreifender Umbau der Freileitungen 
oder die Einschaltung wesentlicher Zusatzstücke in die
selben veranlasst werden soll.

Der Wettbewerb schliesst am 30. September 1911.

S a t z u n g e n  f ü r  o b i g e  W e t t b e w e r b u n g e n .
§ 1. Wer sich mitzuwerben gedenkt, muss bis 

zum 28. Februar 1911 für die Preisausschreiben B, C,
D, und bis zum 30. Juni 1911 für die Preisausschreiben
A, E, F ein schriftliches Gesuch einreichen.

§ 2. Wer bei einem der Preisausschreiben sich 
mitbewerben will, muss die Beschaffenheit der Vor
richtungen, den Raum, den diese einnehmen und deren 
ungefähres Gewicht angeben. Das Gesuch muss in 
deutlicher Schrift folgende Adresse in italienischer 
Sprache tragen „Al Comitato dei Concorsi a premio per 
la prevenzione degli infortuni del lavoro presso la Com- 
missione Esecutiva per l’Esposizione Internazionale di 
Torino (Via Po, 2, Torino)“ .

§ 3. Die Apparate und die sich auf Preisausschrei
ben B, C, D beziehenden illustrierten Aufsätze müssen 
bis zum 30. April 1911, 4 Uhr nachmittags, die sich auf 
die Preisausschreiben A, E, F beziehenden Aufsätze bis 
zum 30. September 1911, 3 Uhr nachmittags, dem Ko
mitee übergeben worden sein.

Jeder Apparat muss einen Zettel mit Angabe der in 
§ 2 verzeichneten Adresse tragen.

§ 4. Das Komitee wird die Apparate untersuchen, 
um sich zu überzeugen, dass sie den in dieser Bekannt
machung vorgeschriebenen Bedingungen entsprechen. 
Die Apparate, welche diesen Bedingungen nicht ent
sprechen sollten, werden von der Bewerbung ausge
schlossen werden.

§ 5. Das Komitee wird mit den zum Preisaus
schreiben eingesandten Apparaten alle jene Versuche 
anstellen, die dasselbe oder die Jury für nötig befinden 
wird.

§ 6. Es steht dem Komitee das Recht zu, die ein
gesandten Apparate sowie alles was sonst auf die Preis
ausschreiben Bezug hat, in den Hallen der Internatio
nalen Ausstellung von Turin 1911 auszustellen.

§ 7. Das Ministerium für Landwirtschaft, Industrie 
und Handel ernennt nach Schluss der Einschreibungen, 
auf Vorschlag des Komitees hin, die Jurymitglieder.

§ 8 . Die Jury wird aus 9 Mitgliedern, von denen
3 Ausländer sein werden, bestehen.

§ 9. Die Jury wird über den Wert der zu den 
Wettbewerben zugelassenen Aufsätze und Apparate 
entscheiden und ihr Urteil wird unwiderruflich sein.

§ 10. Die von den Bewerbern vorgeführten Syste
me und Apparate bleiben ausschliesslich Eigentum der 
Erfinder, welche in angemessener Zeit für den Schutz 
ihrer Rechte Sorge tragen müssen.

§ 11. Das Ministerium für Landwirtschaft, Indu
strie und Handel behält sich nicht nur das Recht vor, 
die bezüglichen Beschreibungen und Zeichnungen zu 
veröffentlichen, sondern auch das Recht, zu deren Ver
öffentlichung zu ermächtigen.

§ 12. Alle Auslagen für den Transport, die Über
gabe der Apparate zum Sitz des Komitees, sowie auch 
der Rücktransport, fallen zu Lasten der Bewerber.

§ 13. Das Komitee wird seinerzeit den einzelnen 
Bewerbern Nachricht bezüglich der Zurücknahme der 
Apparate und Schriftsätze zugehen lassen; 6 Monate
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nach diesen Mitteilungen bleibt das Komitee von jeg
licher Verantwortlichkeit bezüglich der Instandhaltung 
und Aufbewahrung der Apparate und der eingesandten 
Schriftsätze enthoben.

Für alle weiteren Aufklärungen und Mitteilungen 
haben sich die Bewerber ausschliesslich an das Comi- 
tato dei Concursi a premio per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro (via Po, N. 2, Torino) zu wenden.

Der Präsident der ausführenden Kommission der inter
nationalen Weltausstellung:

T. Vi l l a .

Der Präsident des Konkurrenz-Komitees:
C. F e r r e r o  di  C a m b i a n o .

Der Sekretär des Komitees:
Avv. U g o M a r t i n  W e d a r d, 

General-Sekretär der Kgl. technischen Hochschule.

Gewerberecbtlicbe Entscheidungen.
Auslegung einer mit einem Handlungsgehilfen vereinbarten 

Konkurrenzklausel.
Ein in einer grossen Fabrik angestellter Prokurist 

hatte sich gegen eine Vertragsstrafe von 30 000 Mark 
verpflichtet, innerhalb zweier Jahre nach seinem Aus
tritt weder in ein kontinentales Konkurrenzgeschäft ein
zutreten, noch einem solchen direkt oder indirekt seine 
Dienste zu widmen. Diese Vereinbarung sollte auch 
für den Fall gelten, dass die Kündigung s e i t e n s  d e s  
P r i n z i p a l s  erfolgte. Letzterer kündigte auch in 
der Tat, nachdem der Angestellte etwa fünf Jahre bei 
ihm tätig gewesen war, da dem Prinzipal von glaub
würdiger Seite versichert worden war, sein Prokurist 
wolle e i n e  e b e n s o l c h e  F a b r i k  w i e  s e i n  
d e r z e i t i g e r  C h e f  b e g r ü n d e n .

Nach etwa einem Jahre trat der Entlassene in ein 
Konkurrenzgeschäft als Prokurist ein, und nun klagte 
sein früherer Chef gegen ihn vorerst einen Teilbetrag 
der Vertragsstrafe — nämlich 7500 Mark — ein.

Der Beklagte wandte ein, das Wettbewerbsabkom
men sei ungültig, denn einmal sollte die Strafe fällig 
sein auch für den Fall, dass die Kündigung seitens des 
Prinzipals erfolgte — eine solche Vereinbarung sei doch 
aber gemäss § 75, Abs. 1, 3 des Handelsgesetzbuches 
nichtig, und dann verstosse die Abmachung auch gegen 
die guten Sitten, denn die Vertragsstrafe sei unverhält
nismässig hoch, und schliesslich sei kein Prinzipal be
rechtigt, einen Angestellten lediglich auf das G e 
r ü c h t  hin, letzterer beabsichtige, sich selbständig zu 
machen, zu entlassen. —

Schon die Vorinstanz war trotzdem zu einer V e r 
u r t e i l u n g  des Prokuristen, dem Antrage des Fa
brikanten gemäss, gelangt, und dieses Urteil fand die 
B e s t ä t i g u n g  d e s  h ö c h s t e n  G e r i c h t s 
h o f e s .  Freilich, so heisst es in den Gründen des 
Reichsgerichts,, ist eine Bestimmung, dass das W ett
bewerbsverbot auch für den Fall der Kündigung durch 
den F a b r i k a n t e n  gelten soll, nichtig; indessen ist 
festgestellt, dass die Vertragsteile das Abkommen auch 
ohne die fragliche Klausel getroffen haben würden, und 
daraus ergibt sich, dass die Abmachung trotzdem 
r e c h t s w i r k s a m  ist. -— Es ist auch nicht richtig,

dass der Vertrag, weil die vereinbarte Vertragsstrafe 
sehr hoch ist, schon aus diesem Grunde rechtsungültig 
ist; das Reichsgericht hat ja schon früher dahin er
kannt, dass die Höhe der Vertragsstrafe a l l e i n  kei
nen Grund bildet, die Vereinbarung, weil sie gegen die 
guten Sitten verstösst, als nichtig anzusehen, es muss 
vielmehr ein weiterer Umstand hinzukommen, der den 
Vertrag als sittenwidrig erscheinen lässt. Ein solcher 
Umstand liegt aber hier nicht vor. Insonderheit ist es 
nicht richtig, dass der Fabrikant a u f  e i n  b l o s s e s  
G e r ü c h t  h i n  den Angestellten entlassen hat, viel
mehr ist von zwei durchaus glaubwürdigen Zeugen 
b e s c h w o r e n  worden, der Beklagte habe geäussert, 
er wolle eine K o n k u r r e n z f a b r i k  einrichten. 
Diese und die weitere Feststellung, dass der Kläger die 
Äusserungen des Beklagten erfuhr, rechtfertigt die 
Schlussfolgerung, dass für ihn e i n  e r h e b l i c h e r  
A n l a s s  z u r  K ü n d i g u n g  vorlag, selbst wenn der 
Beklagte diese Absicht nicht gehabt haben sollte. — 
Anders würde ja der Fall liegen, wenn dem Prinzipal 
ein der t a t s ä c h l i c h e n  U n t e r l a g e  e n t 
b e h r e n d e s  G e r ü c h t  über Absichten des Hand
lungsgehilfen zu Ohren gekommen wäre. Ein solches, 
auch wenn es durch zuverlässige Personen dem Prin
zipal mitgeteilt worden wäre, würde nicht dazu an
getan gewesen sein, die Entlassung des Angestellten zu 
rechtfertigen.

(Entscheidg. des Reichsger. vom 1. April 1910.)

KJejne IfliHeilungen.
Ausstellung des Museo Social Barcelona 1911 (Deutsche 

Beteiligung).
Die Eröffnung des unter Mitwirkung der Provinz

vertretung und Stadtverwaltung von B a r c e l o n a  ins 
Leben gerufenen M u s e o S o c i a 1 ist am 22. v. Mts. 
in Gegenwart des spanischen Justizministers und zahl
reicher offizieller Vertretungen erfolgt. Wie die „Stän
dige Ausstellungskommission für die Deutsche Indu
strie“ in Verfolg früherer Informationen mitteilt, ist die 
Ausstellung als eine dauernde gedacht und zurzeit in 
vier mässig grossen Sälen eines ehemaligen Fabrik
gebäudes angemessen untergebracht, von denen einer 
dem Erziehungs- und Armenwesen, den Arbeiter- und 
Lohnverhältnissen, der gewerblichen Hygiene sowie der 
Unfallverhütung gewidmet ist. Der Schwerpunkt der 
Veranstaltung liegt auf dem Gebiet des in Spanien bis
her verhältnismässig gering entwickelten A r b e i t e r 
s c h u t z e s ,  zu dessen weiterem Ausbau das Unter
nehmen anregen will. Die nach dem ursprünglichen 
Plan in Aussicht genommene Zuteilung ganzer Räume 
an die einzelnen bei der Ausstellung beteiligten Länder 
ist, abgesehen von einer kleinen belgischen Sonderab
teilung nicht erfolgt, würde auch bei der relativ ge
ringen Ausdehnung des Ganzen schwer durchzuführen 
gewesen sein ; im übrigen fällt die s t a r k e  d e u t s c h e  
B e t e i l i g u n g  ins Auge, die insbesondere auf dem 
Gebiete der Hygiene und Unfallverhütung neben der 
spanischen in erster Reihe steht. Ausgestellt sind vor
zugsweise graphische Darstellungen, Prospekte, Pho
tographien, Modelle usw.

(Nach einer Mitteilung der Ständigen Ausstellungs
kommission für die Deutsche Industrie.)
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Verein für öffentliche Gesundheitspflege in Nürnberg'.
K om m ission für G ew erbehygiene.

Im Jahre 1903 gründete der Verein für öffentliche 
Gesundheitspflege eine Kommission für Gewerbe
hygiene, welche beauftragt wurde, der Anlage eines ge
werbehygienischen Museums näher zu treten. Durch 
die ausserordentlich lebhafte Werbetätigkeit des frühe
ren Vorsitzenden dieser Kommission, des inzwischen 
verstorbenen Dr. Ph. Oppler, gelang es schon nach 
kurzer Zeit, eine mehrere hundert Nummern umfassen
de Sammlung ins Leben zu rufen und weitere Kreise 
für den obigen Gedanken zu interessieren.

Leider konnten trotz aller erdenklichen Mühen ge
eignete Räume für die Aufstellung dieser Sammlung 
nicht gewonnen werden, sodass diese dem Besuch der 
Allgemeinheit nicht zugänglich gemacht werden konnte.

Durch Entgegenkommen des Magistrats stehen jetzt 
in der Hirscheigasse No. 21 (unter dem sogenannten 
Hirschvögelsaal) Räume kostenlos zur Verfügung, 
welche geeignet sind, die Gründung eines M u s e u m s  
f ü r  U n f a  11 v e r h ü t u n g  , u n d  G e w e r b e h y 
g i e n e ,  wenn auch vorerst in bescheidenen Anfängen, 
zu verwirklichen.

Die vorhandenen Sammlungen sind bereits in die
sen Räumen untergebracht; es gilt nun, ältere, zum Teil 
unbrauchbar gewordene und längst überholte Einrich
tungen durch neue zu ersetzen und die Sammlungen 
auf der Höhe der Zeit zu erhalten. Aus diesem Grunde 
erscheint es auch vielleicht richtiger, für diese nicht die 
Bezeichnung „Museum“ , sondern „Ausstellung für Un
fallverhütung und Gewerbehygiene“ zu wählen.

Um eine derartige, der bedeutenden Industrie 
Nürnbergs würdige Ausstellung zu schaffen und zu er
halten, bedarf es jedoch bedeutender Mittel sowie der 
freudigsten Mitarbeit aller beteiligten Kreise, weshalb 
an alle Freunde und Interessenten die ergebenste Bitte 
gerichtet wird, das Unternehmen sowohl durch Zu
weisung von jährlichen Geldbeträgen als auch durch 
gütige Überweisung von Maschinen, Apparaten, Schutz
vorrichtungen, Schutzkleidern, Schutzmaterialien, Mo
dellen, Zeichnungen und Photographien, welche sich 
auf Unfallverhütung und Gewerbehygiene beziehen, 
unterstützen zu wollen.

Die bisherigen Bestrebungen haben bereits überall, 
besonders in der gesamten Industrie, den lebhaftesten 
Beifall gefunden. Dies geht sowohl aus der grösseren 
Zahl von Vertretern aller Kreise, welche bereitwilligst 
der Kommission als Mitglieder beigetreten sind, als 
auch aus der bis jetzt erreichten Zahl der gezeichneten 
Beiträge am besten hervor.

Der Kustos der Sammlungen, Herr Professor 
W u r m  vom Kgl. Technikum Nürnberg, steht auf 
Wunsch nach vorheriger Anmeldung zur Führung durch 
die Sammlungen, welche voraussichtlich im April dem 
allgemeinen Besuch geöffnet werden können, zur Ver
fügung.

Anfragen sind an den Vorsitzenden der Kommis
sion, Herrn Direktor E 1 y (Fernsprecher No. 1303), zu 
richten.

Geldsendungen werden an den Kassenführer, Herrn 
Kaufmnan L. F e c h h e i m e r ,  Nürnberg, Adlerstr. 9 
oder auf Postscheckkonto No. 2904 erbeten.

Patente und Gebrauchsmuster.
D as unterstrichene Datum der U eberschrift ist der Tag der 

Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung  
gibt den Tag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
16. 1. 11.

Verfahren zum chemischen Reinigen von Putzwolle.
— Julius Kauffmann, Stralau b. Berlin, Alt Stralau 21.
— 8 a. K. 43 381 — 19. 1. 10.

Ascheaustragvorrichtung für Drehrostgeneratoren.
— Poetter G. m. b., Düsseldorf. — 24 e. P. 24 949 —
6. 5. 10.

Feststellvorrichtung des Förderkorbes für Brems
werke und ähnliche mit getrennter Be- und Entladung 
arbeitende Einrichtungen zur Förderung von Wagen.
— Duisburger Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft vor
mals Bechern &  Keetman, Duisburg. — 35 a. D. 22 382
— 1. 11. 09.

Einrichtung zur selbsttätigen Spanentfernung an 
kombinierten Abricht- und Dicktenhobelmaschinen mit 
runden Messerwellen. — Adelbert Langbein, Stuttgart
Wangen. — 38 b. L. 30 628 — 21. 7. 10.

19. 1. 11.

Selbsttätige Fangvorrichtung, insbesondere für 
elektrische Bogenlampen; Zus. z. Anm. K. 38 128. — 
Ferdinand Koller, Nienstädt, Schaumburg - Lippe. — 
21 f. K. 41 873 — 17. 11. 08.

Vereinigte Blockausdrück- und -einsetz-Zange. — 
Märkische Maschinenbauanstalt Ludwig Stuckenholz,
A.-G., Wetter a. Ruhr. — 31 c. M. 40 016 — 30. 12. 09.

Verfahren zur Enteisenung von W asser im ge
schlossenen Strom. •— Desemiss & Jacobi Aktiengesell
schaft, Brunnen- und Maschinenbau, Hamburg-Borg
felde. — 85 a. D. 23 115 — 22. 3. 10.

23. 1. 11.
Schrägaufzug. — Maschinenfabrik Augsburg-Nürn

berg A.-G., Nürnberg. — 35 a. M. 38 782 — 14. 8 . 09.
Strohbinder mit selbsttätiger Ausrückvorrichtung 

für Dreschmaschinen. — Heinrich Schmidt, Kaltenweide 
No. 10, Provinz Hannover. — 45 e. Sch. 36 816 -— 
27. 10. 10.

Bogenzuführungsvorrichtung für Papierverarbei
tungsmaschinen, insbesondere für Zusammenklebma- 
schinen. — Paul Hartmann, Berlin, Prinzenstrasse 103.
— 55 f. H. 50653 — 21. 7. 09.

Selbsttätige Verriegelung des Gashahnes bei 
Trockentrommeln. — Josef Vorraber, Cöln-Lindenthal, 
Hillerstrasse 61. — 82 a. V. 9310 — 19. 5. 10.

Verschluss für Einsteigöffnungen auf Strassen und 
Plätzen. — Carl Savelsberg, Aachen, Scheibenstr. 16.
— 85 e. S. 31 330 — 20. 4. 10.

26. 1. 11.
Vorrichtung zum selbsttätigen Aus-, und Einrücken 

der Seiltrommel für mit Schubbrett arbeitende Abräum- 
vorrichtungen für Malzdarren und dergl. — Heinrich 
Jaenisch, Kaiserslautern. — 6 a. J. 13 015 — 5. 10. 10.

Vorrichtung zum Schutze der Finger beim Abheben 
von Kochgefässen. — Margarete Ziemke, Friedheim, 
Bez. Bromberg. — 341. Z. 6584 — 31. 12. 09.
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Schaltvorrichtung für Kreissägen und andere Werk
zeugmaschinen mit dauernd nachgiebigem Vorschub.
— Gustav Wagner, Reutlingen, Württ. — 49 b. W. 
32 096 — 6 . 5. 09.

Anzeigevorrichtung für Sprengschüsse. — Walter 
Platzer, Höcklingsen b. Hemer i. W. — 78 e. P. 25 761
— 3. 10. 10.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

16. 1. 11.
Grubenlampenhalter. — Gustav Bronner, Dahl

hausen a. Ruhr. — 4 a. 447 483.
Antrieb von Ausdrückzahnstangen der Koksaus- 

drückmaschinen durch zwei Zahnstangenritzel. — Ge
werkschaft Schalker Eisenhütte, Gelsenkirchen-Schalke.
— 10 a. 447 858.

Aufklappbarer Schutzmantel mit Wasserdunstzu- 
führungs-Einrichtung für Buchdruck-Massewalzen. — 
Heinrich Blichmann, Stettin, Neuestrasse 12. — 15 d.
447 974.

Fingerschutzleiste für Förderwagen. — Werner 
Steinbusch, Horstmar b. Lünen. — 20 d. 447 958.

Vorrichtung zum Schutz von Bauplätzen, bestehend 
aus einem an dem Baugerüst anbringbaren und in der 
Höhe verstellbaren Dach. — Edwin Eckert, Bürglen, 
Schweiz. — 37 e. 447 877.

Strohschneider mit Strebe für den oberen Messer
schutz, welche gleichzeitig als Stütze für das Messer 
in seiner Ruhelage, beim Einlegen des Strohbündels, 
dient. •— Firma Wilhelm Schlote, Hildesheim. — 45 e.
447 422.

Futterschneidmaschine mit Rundführung der obe
ren Walzenlagerung, bei der sich der Pressdeckel pro
portional mehr hebt als die obere Walze. — Gebrüder 
Botsch, Rappenau i. B. — 45 e. 447 970.

Einscheibenantrieb mit automatischer Ausrückung 
für Kaltsägemaschinen. — Gebr. Heller, Nürtingen. —
49 b. 447 266.

Schwimmweste mit aufzublasenden Luftbehältern.
— Rudolf Säger, Elsfleth. — 65 a. 447 612.

Vorrichtung zum Unterstützen und Führen von 
Bergwerksrutschen. — Wilhelm Hinselmann, Homberg, 
Niederrhein. — 81 e. 447 262.

23. 1. 11.
Vorrichtung zum Auffangen des Bohrstaubes bei 

Bohrhämmern. — Hugo Klemer, Gelsenkirchen, Ro
landstrasse 1. — 5 b. 448 320.

Selbsttätige Sicherheitsvorrichtung an Druckpres
sen und dergl. zum rechtwinkeligen Einlegen von Pa
pierbogen usw. — Josef Vogel jun., München, Plingan- 
serstrasse 19 a. — 15 d. 448 100.

Rauchverzehrende Feuerungsanlage. — Gottlieb 
Menner, Cannstatt, Olgastrasse 20. — 24 a. 448 089. 

Vorrichtung zur mechanischen Rostbeschickung.
— G. Rochow, Dampfkessel- und Maschinenfabrik, 
Offenbach a. M. — 24 h. 448 273.

Schutzvorrichtung für Häckselschneidmaschinen.
— Leo Knuppertz, Kleinenbroich, Rheinland. — 45 e.
448 290.

Vorrichtung zur Verhinderung des Öffnens der

Schutzhaube von Fleischwölfen während der Drehbe
wegung der Förderschnecke. — Adolf Kissel, Dresden, 
Feldherrenstrasse 37. — 66 b. 448 084.

Stapel- und Tragvorrichtung für Briketts. — Bretz
& Co., Metallwarenfabrik, Gensingen, Rheinhessen. —
81 e. 448 456. G.

Erteilte Patente.

KL 12m. 228 427. — V e r f a h r e n  z u r  s t a u b 
f r e i e n  H e r s t e l l u n g  v o n  n i c h t  s t a u b e n 
d e m ,  k ö r n i g e m  N a t r i u m b i c h r o m a t .  — 
R. W e d e k i n d  & Co.  m. b. H. in U e r d i n g e n ,  
Niederrhein.

Das Verfahren bezweckt, unter Vermeidung des 
beim bisher üblichen Trocknen, Entwässern und Zer
kleinern von Natriumbichromat entstehenden Staubes, 
ein nicht staubendes Produkt von gleichmässiger Be
schaffenheit und körniger, handlicher Form, schönem 
Äusseren und hohem Gehalt an Chromsäure auf vorteil
hafte Weise zu gewinnen.

Als Ausgangsmaterial dient vorteilhaft kristallisier
tes Natriumbichromat, wie es beispielsweise durch Kri
stallisieren in Bewegung erhalten wird, oder aber, wenn 
auch weniger vorteilhaft, eine ähnliche Masse, welche 
sich durch geeignete Zerkleinerung auf andere Weise 
hergestellten wasserhaltigen Natriumbichromat erzeu
gen lässt.

Um das Verfahren auszuführen, wird das gegebe
nenfalls von der Mutterlauge durch Absaugen oder 
Schleudern befreite Ausgangsmaterial beispielsweise in 
einer rotierenden, mit Dampfmantel versehenen Trom
mel oder in einem heizbaren Gefäss mit Rührwerk in 
Bewegung erhalten und allmählich bis an den Schmelz
punkt für kristallisiertes Natriumbichromat, etwa 110 
Grad C., erhitzt, während eine genügende Menge Luft 
über das Trockengut hinwegstreicht, um die bei der 
Wärme erweichenden Kristalle oder zerkleinerten Salz
teilchen immer wieder schnell zum Erstarren zu brin
gen, bevor sie zusammenbacken, und um die ent
wickelte Feuchtigkeit rasch abzuführen. Die Masse 
kommt sehr bald ins Rieseln, da die kleinen und leich
ten Kristalle oder zerkleinerten Salzteilchen sowohl das 
anhängende wie das Kristallwasser leicht abgeben. Die 
Entwässerung geht ohne wesentliche Formveränderung 
der Kristalle oder zerkleinerten Salzteilchen und ohne 
Staubbildung vor sich. Je nach dem gewünschten Ge
halt an Chromsäure in der fertigen Ware wird der Pro
zess entweder zu Ende geführt oder vorher abgebro
chen. Im ersteren Falle wirkt eine allmähliche Steige
rung der Temperatur bis zu etwa 130° C. beschleuni
gend.

Das erhaltene Produkt stellt ein staubfreies, in der 
Farbe lebhaft rotes, in der Form lockeres und deshalb 
handliches Natriumbichromat dar, dessen Gehalt an 
Chromsäure je nach dem Grad der Entwässerung und 
der im Ausgangsmaterial enthaltenen Verunreinigungen 
bis etwa 76,3 % beträgt und welches weniger zerfliess- 
lich ist als das gross kristallisierte oder stückige Na
triumbichromat des Handels. G.
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KI. 5 d. 229 564. — V e r f a h r e n  z u r  V e r h ü t u n g  
v o n  K o h l e n s t a u b e x p l o s i o n e n  d u r c h  
V e r w e n d u n g  h y g r o s k o p i s c h e r  L a u g e n

• v o n  C h l o r m a g n e s i u m  o d e r  C h l o r k a l 
z i u m .  — H e r m a n n  K r u s k o p f  i n  ' D o r t 
m u n d .

Das neue Verfahren bezweckt, die Streckenwan
dungen in Bergwerken dauernd feucht zu halten. Aus 
den Versuchen der berggewerkschaftlichen Versuchs
strecke, Gelsenkirchen, ist die eigenartige Erscheinung 
bekannt geworden, dass genässter Kohlenstaub von so
gar etwa 30%  Wassergehalt durch 300 g Dynamit noch 
zur Explosion gebracht werden konnte, sobald die 
Streckenwandung trocken war. War dagegen die 
Streckenwandung frisch mit Wasser berieselt, so blie
ben die Zündungen regelmässig aus, selbst wenn man 
in diesen Strecken trockenen Kohlenstaub aufgewirbelt 
hatte und ihn mit etwa 300 g Dynamit beschoss. Sonst 
wird trockener Flugstaub schon in Strecken mit trocke
nen Wandungen durch etwa 10 g Dynamit entzündet. ,

Gegenüber dem bekannten Verfahren, hygrosko
pische Salzlösungen zum Berieseln von Kohlenstaub zu 
verwenden, welches den Nachteil zeigte, dass die Lö
sung an den glatten Wänden nicht haften blieb, wird 
bei dem neuen Verfahren Lehm oder Erde verwendet, 
und diese mit Chlormagnesium- oder Chlorkalzium
lauge gemischt. Diesen Brei kann man auf Tücher auf
tragen und diese Tücher an die Streckenwandung an
nageln, oder man wirft diesen Brei durch Mauerkellen 
an die Streckenwände, je nach den vorhandenen Ver
hältnissen. Natürlich lässt sich dieser Brei auch so 
dünnflüssig machen, dass man ihn durch Pressluftspritz
apparate auf die Streckenwände spritzen kann. Der 
Brei ist sehr klebrig und bindet auch noch neuauftre- 
tenden Staub ab. Berieselt man später diesen Brei, 
nachdem sich Kohlenstaub abgesetzt hat, so mischt sich 
der Kohlenstaub unter diesen Lehmbrei und es bilden 
sich neue klebrige Flächen auf dem Brei, welche flie
genden Kohlenstaub wieder aufnehmen. Der mit die
sem Brei gemischte Kohlenstaub wird unexplosibel, da 
bekanntlich Kohlenstaub mit hohem Aschegehalt un
explosibel ist. G.

Biicherbesprcchtutgen.
Prospekt der Firma E r d m a n n  K i r c h e i s ,  

A u e  i. S., über Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen 
an Exzenter-Pressen. W enn diese rühmlichst bekannte 
Firm a es für angezeigt hält, einen neuen Prospekt 
über Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen an ihren 
Maschinen herauszugeben, so zeigt sie damit, dass 
sie den durch die soziale Gesetzgebung gestellten A n
forderungen, welche durch eine Reihe von E n t
scheidungen unserer höchsten Gerichtshöfe aus 
neuester Zeit in bezug auf Haftpflicht und Strafbar
keit der Maschinenlieferanten bei eingetretenen Un
fällen gerichtlich sanktioniert worden sind, in ver
ständnisvoller W eise Rechnung trägt.

Das Fernheizwerk der städtischen Krankenanstal
ten zu Essen an der Ruhr, entworfen und ausgeführt

durch Ru d .  O t t o  M e y e r ,  F a b r i k  f ü r  H e i -  
z u n g s  - u n d  L ü f t u n g s a n l a g e n .  — Hamburg, 
Berlin, Bremen, Kiel, Frankfurt a. Main, Posen, Strass
burg i. E.

E i n e  L ü c k e  i m t e c h n i s c h e n  U n t e r r i c h t e .  
Von Ing. K. Hauck, K. K. Gewerbeinspektor. Sonder
abdruck aus der Zeitschrift des Österr. Ingenieur- u. 
Architekten-Vereines. 1911, No. 1.

Der Verfasser behandelt die schon wiederholt, ins
besondere vom „Technischen Komitee, Berlin“ , aufge
stellte Forderung, dass der Techniker neben den tech
nischen Disziplinen und deren Hilfs- und Ergänzungs
wissenschaften ein gewisses Mass s o z i a l -  und 
r e c h t s w i s s e n s c h a f t l i c h e r  K e n n t n i s s e  
s c h o n  a n  d e r  H o c h s c h u l e  in sich aufnehmen 
soll. Begründet wird diese Forderung durch die Ver
wendung des Technikers in der Praxis als Konstruk
tions- und Betriebsleiter, als führendes und beaufsich
tigendes oder beratendes Organ der Behörden oder des 
Unternehmertums, bei der Lösung sozialpolitischer und 
sozialtechnischer Aufgaben. Ein zeitgemässes Mahn- 
wort, für alle Techniker ohne Unterschied zu beher
zigen !

M o n a t s b l ä t t e r  f ü r  A r b e i t e r v e r s i c h e 
r u n g .  Herausgegeben von Mitgliedern des Reichs
versicherungsamts. V. Jahrgang. Berlin, den 15. Ja
nuar 1911. No. 1.

Inhalt: I. Unfallversicherung: Die Heilbehandlung 
durch die Träger der Unfallversicherung in Heilanstal
ten. Übertritt eines Arbeiters in einen fremden Betrieb 
infolge einer gelegentlichen und vorübergehenden Hilfe
leistung. — II. Invalidenversicherung: Berechnung des 
Grundbetrags einer nach dem Invaliditäts- und Alters
versicherungsgesetze festgelegten Invalidenrente im 
Falle des Ruhens der Rente. Über die Bedeutung der 
Entwertungsdaten auf den Beitragsmarken. —- III. Kran
kenversicherung: Vertretung der Krankenkasse durch 
den Vorsitzenden oder andere einzelne Mitglieder des 
Vorstandes. Zur Krankenversicherung der unständig 
Beschäftigten. — IV. Verschiedenes: Versicherung der 
Privatangestellten. Literaturhinweis.

Bekanntmachung
der Westlichen Gruppe des Vereins Deutscher 

Revisions-Ingenieure.

In der ersten Hälfte des Monats Mai findet in 
B a d e n - B a d e n  die diesjährige Versammlung der 
Westlichen Gruppe statt.

Die Herren Vereinsmitglieder werden durch diese 
vorläufige Mitteilung auf diese Versammlung mit dem 
Ersuchen aufmerksam gemacht, recht zahlreich erschei
nen und etwaige Vorträge und Mitteilungen aus der 
Praxis beim Unterzeichneten anmelden zu wollen.

Näheres wird später an gleicher Stelle bekannt
gegeben werden.

S a a r b r ü c k e n ,  den 4. Februar 1911.

N o 11 e b o h m.
Für di© S ch riftle itung  verantw ortlich : R egierungsrat L u d w i g  K o l b e  in  G ross-Lichterfelde-W ., PaulinenBti. 8. 

D ruck der Buchdrackerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Neubearbeitung der Normal-Unfallverhütungs-Vorschriften.
Von O beringenieur S e  i d e l  - Berlin.

Der Verband der Deutschen Berufs-Genossen
schaften hat im Jahre 1896 im Einvernehmen mit dem 
Reichs - Versicherungsamt Normal - Unfallverhütungs
vorschriften herausgegeben, in der Absicht, den einzel
nen Berufsgenossenschaften bei der Abfassung ihrer 
besonderen Unfallverhütungs-Vorschriften eine geeig
nete Grundlage zu bieten und in dem Bestreben, die 
Einheitlichkeit in den Vorschriften der verschiedenen 
Berufsgenossenschaften möglichst zu wahren. Jene 
Normal - Unfallverhütungsvorschriften erstrecken sich 
auf:

I. Allgemeine Vorschriften (Betriebsanlage, Be
triebsführung, Fürsorge für Verletzte);

II. Dampfkessel;
III. Kraftmaschinen;
IV. Transmissionen;
V. Fahrstühle und Hebezeuge;

VI. Transport zu Lande.
Der mit der Veröffentlichung der Normal-Unfall

verhütungsvorschriften beabsichtigte Zweck ist ohne 
Frage grösstenteils erreicht worden. Die deutsche In
dustrie hat jedoch in den seit der Aufstellung der Vor
schriften verflossenen beinahe fünfzehn Jahren eine un
geahnte Entwicklung genommen, und heute sind jene 
seinerzeit mustergültigen Vorschriften zum Teil veral
tet. Andererseits hat die Verwendung von Maschinen 
mehr und mehr die Handarbeit verdrängt und es gibt 
eine grosse Zahl von maschinellen Einrichtungen, die 
beinahe allen oder doch mindestens dem grössten Teile 
der gewerblichen Berufsgenossenschaften gemeinsam 
sind, und die eine einheitliche Behandlung in bezug auf 
Unfallverhütung fordern.

Diese Gesichtspunkte leiteten das Reichsversiche
rungsamt, als es bei dem Verbände der Deutschen Be
rufsgenossenschaften eine Neubearbeitung der Normal
Unfallverhütungsvorschriften in Anregung brachte. Der 
Verband gab dieser Anregung Folge, setzte im Einver
nehmen mit dem Reichsversicherungsamt eine Kommis

sion zur Neubearbeitung der Normal-Unfallverhütungs
vorschriften ein und berief diese zu einer ersten Sitzung 
am 23. Juni 1910 in den Sitzungssaal des Verwaltungs
gebäudes der Berufsgenossenschaft der Chemischen In
dustrie. Die Kommission setzte sich zusammen aus:

I. Vertreter des Reichsversicherungsamtes: Herr
Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Ing. h. c\ Conrad 
Hartmann; Herr Reg.-Rat Einecker.

II. Vertreter des Königl. Pr. Ministeriums für Handel 
und Gewerbe: Herr Geh. Ob.-Reg.-Rat Jaeger.

III. Dem geschäftsführenden Ausschuss des Verban
des: Herr Direktor D. Spiecker, Vors. des Ver
bandes der Deutschen Berufsgenossenschaften; 
Herr Komm.-Rat G. Tonne, Vors. d. Vorstandes 
der Elbschiffahrts-B.G.; Herr Komm.-Rat A. Fa- 
ber, Vors. des Vorstandes der Südwestdeutschen 
Holz-B.G.; Herr Komm.-Rat W. Ug6, Vors. des 
Vorstandes der Sektion VI der Süddeutschen Ei
sen- und Stahl-B.G.; Herr Direktor Dr. Leiboldt, 
Vorsitzender des Vorstandes der Sektion XI der 
B.G. der Gas- und Wasserwerke, Hamburg; Herr 
Dr. med. Franke vom Kuratorium der Berliner Un
fall-Stationen vom Roten Kreuz, Berlin; Herr Di
rektor Wenzel; Herr Qb.-Ingenieur Specht, techn. 
Aufs.-Beamt. der Nordöstlichen Eisen- und Stahl- 
B.G.; Herr Ob.-Ingenieur Schuberth, techn. Auf- 
sichts-Beamt. der Süddeutschen Edel- und Un- 
edel-Metall-B.G.; Herr Ob.-Ing. Bauer, techn. 
Aufs.-Beamt. der Nahrungsmittel-B.G.; Herr Ob.- 
Ing. Seidel, techn. Aufs.-Beamt. der B.G. der 
Feinmechanik und Elektrotechnik; Herr Dipl.-Ing. 
Meyer, techn. Aufs.-Beamt. der Elbschiffahrts-
B.G.; Herr Dr. Trzeciok, techn. Aufs.-Beamt. der
B.G. der Chemischen Industrie; Herr Ing. Klein, 
techn. Aufs.-Beamt. der Norddeutschen Holz-
B.G.; Herr Ing. Pierau, techn. Aufs.-Beamt. der 
Lagerei-B.G.; Herr Ing. Anders, techn. Aufs.-Be
amter der Fuhrwerks-B.G.; Herr Ing. Mühlbauer,
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techn. Aufs.-Beamt, der Nordöstl. Baugewerks-
B .G .; Herr Ing. Schulz, techn. Aufs.-Beamt, der 
Leinen-B.G.

Auf Anregung der Versammlung wurde noch der 
technische Aufsichtsbeamte der Südwestdeutschen 
Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft, Herr Ingenieur 
Nottebohm, in die Kommission berufen.

In der ersten von Herrn Direktor Wenzel geleite
ten Kommissionssitzung wurde Beschluss gefasst:

1. Über den Umfang der neuen Norinal-Unfall- 
verhütungsvorschriften und ihre Einteilung. Einstim
mig wurde beschlossen, die Vorschriften zu erweitern 
durch Bestimmungen der Gaserzeugungsanlagen, über 
elektrische Betriebe, sowie über solche Arbeitsmaschi
nen, die dem grösseren Teile der gewerblichen Berufs
genossenschaften gemeinsam sind. Die Anordnung des 
Stoffes in den alten Normal-Unfallverhütungsvorschrif
ten wurde als zweckmässig anerkannt und soll im all
gemeinen beibehalten werden.

2. Über Beteiligung der Landes-Zentralbehörden 
an den Beratungen.

Um eine möglichst grosse Übereinstimmung der 
von den Berufsgenossenschaften zu erlassenden Unfall
verhütungsvorschriften mit den Polizeivorschriften der 
Landesbehörden zu erzielen, wurde es für ausserordent
lich wünschenswert gehalten, dass nicht nur das Preuss. 
Ministerium für Handel und Gewerbe, sondern auch 
andere Bundesstaaten durch Vertreter, die dem Ge
werbeaufsichtsdienst nahestehen, bei der Neubearbei
tung der Normal-Unfallverhütungsvorschriften rnitwir- 
ken. Herr Geh. Ob.-Reg.-Rat Jaeger erklärte, sowohl 
selbst sich an der Bearbeitung einzelner Teile der Nor
mal-Unfallverhütungsvorschriften beteiligen zu wollen 
als auch zu veranlassen, dass der Geh. Regierungs- und 
Gew erberatH artm ann aus dem Polizei-Präsidium Berlin 
für die Mitwirkung in der Kommission bestim m t würde. 
Der Verband der Deutschen Berufsgenossenschaften 
wird gebeten, an andere Bundesstaaten mit der Bitte 
heränzutreten, Delegierte zu den weiteren Beratungen 
der Kommission zu entsenden.

3. Über Aufstellung eines Arbeitsplans.
Es wurde beschlossen, für jeden Abschnitt der 

neuen Normal-Unfallverhütungsvorschriften mindestens 
zwei Referenten zu bestellen, die zunächst die Aufgabe 
zu erfüllen haben, einen Entwurf von Vorschriften des 
ihnen zugewiesenen Abschnittes aufzustellen.

Als Referenten wurden bestellt:
I. Allgemeine Vorschriften:

a) Betriebsanlage, b) Betriebsführung: die Herren 
Ing. Schulz und Dr. Trzeciok, sowie Herr Bau
techniker Mühlbauer, 

c) Fürsorge für Verletzte:
Herr Dr. med. Franke und die Vorbenannten.

II. Betrieb von Dampfkesseln:

Die Herren Geh. Ob.-Reg.-Rat Jaeger und Ing. 
Meyer.

III. Gas-Erzeugungsanlagen:
Die Herren Geh. Ob.-Reg.-Rat Jaeger und Di

rektor Dr. Leiboldt.
IV. Kraftmaschinen aller Art:

Die Herren Geh. Reg.- und Gewerberat Hart
mann, Ob.-Ing. Schuberth, Bauer und Nottebohm.

V. Elektrische Anlagen:
Die Herren Ob.-Ing. Seidel und Dr. Trzeciok.

VI. Transmissionen:
Die Herren Geh. Reg.- und Gewerberat Hart

mann, Ob.-Ing. Specht, Bauer, Nottebohm.
VII. Fahrstühle:

Die Herren Geh. Ob.-Reg.-Rat Jaeger, Ob.-Ing. 
Bauer.

VIII. Hebezeuge:
Die Herren Ob.-Ing. Specht, Ing. Pierau.

IXa. Transport zu Lande:
Die Herren Ing. Pierau und Anders.

IXb. Transport zu W asser:
Herr Ing. Meyer und die Vorbenannten.

X. Arbeitsmaschinen:
Die Herren Geh. Reg.- und Gewerberat Hart

mann, Ob.-Ing. Specht, Bauer, Schuberth, Notte
bohm, Ing. Klein, Hövermann.

Die Referenten erhalten den Auftrag, die Entwürfe 
von Vorschriften bezüglich der ihnen zugewiesenen Ab
schnitte bis zum 1. Oktober 1910 dem Verbände der 
Deutschen Berufsgenossenschaften einzureichen.

Nach der ersten Kommissionssitzung gibt das 
Reichs-Versicherungsamt in einem an den Verband ge
richteten Schreiben vom 4. Juli 1910 die Anregung, zu 
erwägen und evtl. zu berücksichtigen, wie die Mittels
personen zwischen den Betriebsunternehmern und den 
Arbeitern, das sind die Betriebsleiter, Werkmeister und 
dergl., für die Durchführung der Unfallverhütungsvor
schriften mehr als bisher interessiert werden könnten. 
Der Inhalt dieses Schreibens wurde allen Kommissions
mitgliedern zur Kenntnis gebracht.

Die Arbeiten einzelner Unterkommissionen erwie
sen sich als so umfangreich, dass sie in der zur Ver
fügung gestellten Zeit nicht bewältigt werden konnten. 
Von der unter X genannten Unterkommission mussten 
auch einige Reisen zur Aufklärung der Betriebsverhält
nisse in verschiedenen grossen Betrieben unternommen 
werden. Immerhin gingen die Entwürfe der einzelnen 
Abschnitte so rechtzeitig ein, dass der gesamte Ent
wurf neuer Normal-Unfallverhütungsvorschriften nach 
den Vorschlägen der verschiedenen Referenten und Un
terkommissionen noch vor Jahresschluss allen Mitglie
dern der Kommission zur Kenntnis gebracht wer
den konnte. Zur Durchberatung dieses ersten Entwur
fes fand eine Sitzung der erweiterten Kommission in
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Eisenach in den Tagen vom 19. bis 21. Januar d Js. 
statt.

Im Verfolg der Bemühungen des Verbandes der 
Deutschen Berufsgenossenschaften wurden ausser den 
bereits genannten Mitgliedern der Kommission ferner 
zur Mitwirkung entsandt: Vom Kgl. Pr. Ministerium für 
Handel und Gewerbe Geh. Reg.- und Gewerberat 
Hartmann, Berlin, Polizei-Präsidium; vom Kgl. Bayri
schen Staatsministerium Herr Ob.-Reg.-Rat Priem, 
Zentralinspektor für Fabriken und Gewerbe, München; 
vom Kgl. Sächsischen Ministerium des Innern Herr 
Geh. Reg.-Rat Schlippe, Dresden; vom Grossherzogi. 
Badischen Ministerium des Innern Herr Reg.-Rat Föh- 
lich.

Zu der Sitzung in Eisenach waren sämtliche Kom
missionsmitglieder vollzählig erschienen mit Ausnahme 
von H errn D irektor D. Spiecker-Berlin und Herrn 
Direktor Dr. Leiboldt-Hamburg, welche ihr Nichter
scheinen entschuldigt haben.

Zur Leitung der Verhandlungen wurde einstimmig 
Herr Direktor Wenzel berufen. Zunächst wurde in eine 
allgemeine Besprechung eingetreten. Als Hauptziel der 
neuen Fassung der Normal-Unfallverhütungsvorschrif
ten wurde aufgestellt, sie möglichst kurz zu halten. Um 
diesen Zweck zu erreichen, wurde von Herrn Koinm.- 
Rat Uge vorgeschlagen, überall da auf besondere be
rufsgenossenschaftliche Vorschriften zu verzichten, wo 
bereits ausreichende landespolizeiliche Vorschriften 
vorhanden sind, wie zum Beispiel bei Dampfkesseln, 
Fahrstühlen usw. Hiergegen wurden lebhafte Einwen
dungen gemacht. Einmal wurde betont, dass bisher 
das Reichs-Versicherungsamt allgemeine Hinweise auf 
die Gültigkeit landespolizeilicher Vorschriften nicht als 
ausreichenden Ersatz für eigene Unfallverhütungsvor
schriften der Berufsgenossenschaften anerkannt habe; 
wie sich das Reichs-Versicherungsamt künftig in dieser 
Beziehung verhalten werde, könne nicht im voraus 
übersehen werden. Lebhafte Einwendungen wurden 
auch hauptsächlich aus der Reihe der technischen Auf
sichtsbeamten dahingehend erhoben, dass die Berufs
genossenschaften nur dann die Anbringung von Schutz
vorrichtungen und die Befolgung von Schutzmassnah
men durch Strafen erzwingen könnten, wenn in ihren 
Unfallverhütungsvorschriften solche Einrichtungen ge
fordert werden. Andererseits weichen die landespoli
zeilichen Vorschriften vielfach von einander ab und in 
manchen Bundesstaaten fehlen sie für einzelne Betriebs
zweige zum Teil oder ganz. Allseitig wird anerkannt, 
dass die Vorschriften der Berufsgenossenschaften und 
die landespolizeilichen Vorschriften möglichst in Über
einstimmung gebracht werden müssen.

Als Niederschlag der allgemeinen Besprechung 
werden zwei Resolutionen gefasst, die dem Verbände 
der Deutschen Berufsgenossenschaften mit der Bitte

zur Kenntnis zu bringen sind, weiteres zu veranlassen, 
wenn er den Resolutionen seine Zustimmung gibt.

1. Es ist zur Erhöhung der Betriebssicherheit not
wendig, dass im Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz 
neben der Verantwortlichkeit der Betriebsunternehmer 
für die Durchführung der von den Berufsgenossenschaf
ten erlassenen Unfallverhütungsvorschriften, auch die 
Verantwortlichkeit der Betriebsbeamten, Werkmeister 
und dergl. festgestellt wird.

2. Es ist darauf hinzuwirken, dass die Bundes
staaten einheitliche Normen, ähnlich wie es für den Be
trieb von Dampfkesseln bereits mit Erfolg geschehen 
ist, auch für andere Betriebseinrichtungen vereinbaren 
und dass zur Beratung solcher Normen Vertreter der 
Industrie im Einvernehmen mit den Berufsgenossen
schaften hinzugezogen werden.

Beide Resolutionen werden einstimmig gefasst, Vor
behalten eine genaue Festsetzung des Wortlautes, die 
der Geschäftsleitung überlassen wird. Auch die Ver
treter der Landesregierungen schliessen sich den Reso
lutionen an; bezüglich der zweiten mit der Einschrän
kung, dass sie nur für ihre Person, nicht für ihre Re
gierung ihre Zustimmung geben können, da sie zu letz
terem nicht bevollmächtigt seien.

Im einzelnen werden dann eingehend durchberaten 
die Abschnitte:

I. Allgemeine Vorschriften.
II. Dampfkessel.

IV. Kraftmaschinen.
VI. Triebwerke.
X. Arbeitsmaschinen.

VII. Fahrstühle.
VIII. Hebezeuge.
IX a. Transport zu Lande.
IX b. Transport zu Wasser.

Abschnitt III: Gas-Erzeugungsanlagen, wird, da 
der Referent, Herr Direktor Dr. Leiboldt, Hamburg, am 
Erscheinen verhindert war, in die Unterkommission zu
rückverwiesen mit dem Aufträge, für eine wesentliche 
Kürzung der Vorschriften Sorge zu tragen.

Zu Abschnitt IX a wurde festgestellt, dass in dem 
Entwurf für Unfallverhütungsvorschriften solche bezüg
lich des Transportes auf Neben- und Anschlussgleisen 
vollständig fehlen. Die Unterkommission erhält den 
Auftrag, den Entwurf in dieser Hinsicht zu ergänzen 
und hierzu Herrn Ing. Gunderloch, techn. Aufsichts
beamter der Strassen- und Kleinbahn-Berufsgenossen
schaft hinzuzuziehen.

Der Abschnitt V, elektrische Betriebe, war zunächst 
bis zum Schluss der Beratung zurückgestellt worden. 
Die Zeit reichte zur Beratung nicht mehr aus und 
ausserdem wurde von verschiedenen Seiten erklärt, 
dass dieser Abschnitt doch eingehende Spezialkennt
nisse erfordere, sodass es wünschenswert sei, diesen
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Abschnitt in einer erweiterten Unterkommission vor
zuberaten und zur zweiten Lesung zur Vorlage zu brin
gen. In diese Unterkommission werden gewählt: Herr 
Geh. Ob.-Reg.-Rat Jaeger, Berlin; Herr Direktor 
Frömbling, Berlin-Rummelsburg; Herr Ob.-Ing. Seidel, 
Dr. Trzeciok und Herr Ing. Gunderloch.

Der erste Entwurf der neuen Normal-Unfallverhü
tungsvorschriften hat in den dreitätigen eingehenden 
Beratungen so zahlreiche und eingreifende Änderungen 
erlitten, dass es für notwendig gehalten wurde, eine 
Redaktions-Kommission mit der Vorbereitung des Ent
wurfs für die zweite Lesung zu beauftragen. Dieser

Kommission gehören an: Die Herren Geh. Ob.-Reg.Rat 
Prof. Dr. ing.h. c. Konrad H artm ann; Herr Geh. Reg.-und 
Gewerberat Karl Hartmann, Herr Ob.-Ing. Seidel, Herr 
Ing. Klein. Die Kommission soll ausserdem das Recht 
haben, andere Mitglieder zu kooptieren.

Die Zeit scheint noch nicht gekommen, um ein
gehend auf den Inhalt des neuen Entwurfes der Nor
mal-Unfallverhütungsvorschriften einzugehen und es 
wird sich hierzu Gelegenheit bieten, wenn nach der 
zweiten Lesung, die hoffentlich in nicht allzu ferner Zeit 
vorgenommen werden wird, die Entwürfe eine festere 
Gestalt angenommen haben werden.

Neuere Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen an Heiz- und 
Schweissbrennern.

V on D ipl.-Ing. P r a d e l ,  Berlin.

Nach Thoren*) bedienen sich heute in Deutsch
land mehr als 12 000 Firmen der autogenen Metallbe
arbeitung, d. h. sie verwenden sogenannte Schweiss
und Schneidbrenner, das sind mit Sauerstoff gespeiste 
Gasbrenner, in ihren Betrieben. Ungleich grösser ist 
jedoch die Zahl der mit atmosphärischer Luft ge
speisten Heizbrenner, die in häuslichen und gewerb
lichen Anlagen benutzt werden. Dafür spricht die Ent
wickelung der Gaskoch- und Bratherde sowie der Gas
heiz- und Badeöfen, von denen viele bewährte Ausfüh
rungen am Märkte sind. Auch in den einzelnen Ge
werben und Handwerken hat der Gasbrenner immer 
mehr Eingang gefunden, es sei hier nur an die mit Gas 
beheizten Backöfen, Lackieröfen, Leimkocher, Wasch- 
kesel u. a. m. erinnert.

Es ist bekannt, dass jedes brennbare Gas in einem 
gewissen Mischungsverhältnisse mit Luft explosibel 
wird. Die gleiche Erscheinung, natürlich in verstärk
tem Masse, findet sich bei Gemischen, in denen die 
Luft durch reinen Sauerstoff ersetzt ist. Die Gasbren
ner sind daher so konstruiert, dass die Entzündung des 
Gemisches erst an der Mündung des Brenners erfolgt. 
Wenn es trotzdem vielfach vorkommt, dass das Gas 
schon im Brenner zur Entzündung gelangt, zurück
schlägt, so hat das verschiedene Gründe. Einmal kann 
besonders bei Heiz- und Kochbrennern, wo der Gas
strom selbst die Luft ansaugt, nicht die richtige Mi
schung im Brennerrohr erfolgt sein, sodass die ent
zündete Flamme auf die Gasdüse zurückschlägt; oder 
die Ausströmöffnungen sind zum Teil verstopft, oder 
der Brenner ist heiss geworden, sodass sich das Ge
misch schon im Brennerrohr entzündet. Dieses Zurück

*) Zeitschrift für Dampfkessel etc. 1910. S. 469.

schlagen der Flamme ist bei gewöhnlichen Heizbren
nern ziemlich harmlos, gefährlicher kann es bei 
Schweiss- und Schneidbrennern werden, besonders 
wenn Azetylengas in ihnen verwendet wird. Da kann 
es Vorkommen, dass die zurückschlagende Flamme in 
die Gasleitungen und sogar in den Azetylengaserzeuger 
eindringt und Unfälle hervorruft.

Die Sicherung der Brenner gegen das Zurückschla
gen geschieht einesteils durch Auffangen und Vernich
ten, d. h. Verlöschen der zurückschlagenden Flamme 
vor oder in der Gasleitung, andernteils durch Vorbeu- 
gungsmassregeln. Zu letzteren gehören z. B. Einrich
tungen, welche ein Verstopfen der Brennermündung be
ziehungsweise -Düse und ein Heisswerden des Bren
nerrohres verhüten sollen.

Zum A u f f a n g e n  d e r  z u r ü c k s c h l a g e n 
d e n  F 1 a m m e können Einrichtungen verschiedener 
Art dienen. Bei gewöhnlichen Heizbrennern sind am 
gebräuchlichsten die im Brennerrohr eingeschalteten 
S c h u t z -  u n d  S i c h e r h e i t s d r a h t s i e b e ,  an 
denen die zurückschlagende; Flamme erlischt. Bei ge
werblichen Brennern, bei denen infolge des unter Druck 
zugeführten Brenngases und des Sauerstoffes ganz an
dere Verhältnisse vorliegen, wendet man zu diesem 
Zwecke entweder Rückschlagventile oder L ö s c h -  
1 e i t u n g e n oder aber sogenannte S i c h e r h e i t s 
w a s s e r  v o r 1 a g e n an.

Die Verwendung von S i e b e n ,  besonders S i e b 
Z y l i n d e r n ,  die an der Mündung verengt sind, ist 
bei Bunsenbrennern mehrfach in Anwendung,, um das 
Zurückschlagen der Flamme in das Mischrohr und die 
Zündung der Gase an der Brennerdüse zu verhindern. 
Trotz dieses Bekanntseins solcher Bunsenbrenner sind, 
die üblichen Gaskocher bisher nicht mit solchen Sieb
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zylindern ausgerüstet gewesen, weil man nicht erwar
tete, dass sie auch ein Zurückschlagen durch den vom 
Siebzylinder entfernten Brennerkopf verhindern können. 
Nach H. Winkler ist dies der Fall, wenn der Siebzylin
der nicht in die Mündung eingezogen ist, sodass die 
Durchgangsöffnung verengt wird, sondern wenn sein 
vorderes Ende vollkommen offen ist. Hierdurch wird 
im Gegensatz zu dem bekannten Bunsenbrenner mit 
Siebzylinder eine Stauung des Gases an der Austritts
öffnung vermieden und ein Ansaugen von Luft an der 
ganzen Länge des Siebzylinders herbeigeführt.

Eine neuere Ausführung eines Verteilungssiebes 
bei einem Gasbrenner, z. B. für einen Gasheizofen, 
stam m t von E. de Posson und ist in den Figuren 66 bis
69 in Gesamt- und Seitenansicht, mit ahgenomm enem  
Siebe und in einem Schnitt nach Liniey—y in Figur 66 
dargestellt. Das brennbare Gas tritt durch die Düse 3

---------- ----------
©  ®  ©

------  —

j 1̂1
0

a

Fig. 66  bis 6 9 .
S icherheitssieb von E . de Posson.

in den Kanal 4 ein, in welchem es sich mit Luft mischt, 
durchström t die V erteilerplatte 5 und entweicht durch 
die Öffnungen a, b, c, deren Durchmesser nach rechts 
und links zunehmen. Durch das die vollständige Ver
teilung bewirkende Sieb 6 (Figur 66) gelangt das Gas
luftgemisch in die' Kammer 7 und tritt durch die Öff
nungen 8 aus. Es entsteht so eine Reihe hintereinander 
liegender Flammen. Beim Zurückschlagen der Flamme 
wird diese von dem die ganze Länge der Kammer 7 
überdeckenden Siebe 6 aufgefangen. Die Platte 5 be
wirkt eine äusserst gleichmässige Verteilung des Gas

luftstromes über die ganze Breite des Brenners, indem 
sie dem Gasluftstrome entsprechend seiner nach den 
Enden der Kammer 7 allmählich abnehmenden Ge
schwindigkeit stufenweise grösser werdende Durch
gangsöffnungen darbietet. Der Brenner ist leicht mon
tierbar und kann z. B. durch einfache Verbindung oder 
Lösung der Lappen 9 und 10 mit Bolzen an der Ofen
wand mit dem Ofen verbunden oder von ihm abgenom
men werden.

Für gewerbliche Brenner, die gehandhabt werden, 
mithin mehr zu leiden haben, bedürfen die Siebzylinder 
oder Rohre, die von den Bunsen- und Kochbrennern

Fig. 70  und  71 .
L ötp isto le  m it Siebzylinder von M. Bohne.

her bekannt sind, einer solideren Ausführung. Figuren
70 und 71 zeigen einen Lötbrenner, Lötpistole genannt, 
von M. Bohne in einem senkrechten Längsschnitt und 
in einem Querschnitt.

In das äussere Rohr der Lötpistole a ist ein stark- 
wandiges Rohr b eingesetzt, dessen Flanschen am obe
ren und unteren Ende mit dem äusseren Rohr a fest 
verbunden sind. Hierdurch wird der innere Raum der 
Lötpistole in zwei Kammern geteilt, deren äussere 
durch das Zuleitungsrohr d mit dem Brennstoff be
schickt wird. In die innere Kammer ist gleichachsig 
das Zuleitungsrohr e für die Verbrennungsluft einge-

*
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setzt, das am oberen Ende eine Düse trägt. Das mit 
dem äusseren Lötpistolenkörper a verbundene stark- 
vvandige Rohr b enthält eine grössere Anzahl feiner 
Schlitze c, durch welche der Brennstoff aus der äusse
ren Kammer in die innere Kammer durchtreten kann 
und zwar wird durch das Durchströmen der Luft das 
Gas durch die Schlitze c gesaugt.

Die zweite Art der Sicherheitseinrichtungen an 
Gasbrennern gründet sich auf die Beobachtung, dass 
sich eine Explosion in langen, schmalen Wegen nicht 
fortpflanzt. Aus dieser Erkenntnis heraus hat man bei 
Schweissbrennern den Gaszuführungskanal vielfach in 
die Länge gezogen und seinen Querschnitt stark herab- 
gemindert. Ein Brenner, bei dem diese Aufgabe in 
einfacher und zweckdienlicher Weise gelöst ist, wird 
von der Societä anonyma per imprese d’illuminacione, 
Rom, gebaut. Die Gaswege sind bei diesem Brenner 
in Form von Schraubengängen so in zylindrische oder 
konische Körper eingeschnitten, dass, wenn man die 
letzteren ineinandersteckt, und durch Anziehen einer 
Schraubenmutter in innige Brührung miteinander ge
bracht hat, sie zwischen einander einen Durchgang von 
grösser Länge aber beliebig kleinem Querschnitt lassen. 
Ein Beispiel dieser Einrichtung liefert ein Schrauben
bolzen mit trapezischem Gewinde, der in eine Schrau
benmutter desselben Ganges mit dreieckigem Gewinde 
eindringt. Im Innern der Schraubenmutter kann nun 
den Schraubenkanal dreieckigen Querschnitts, dessen 
Grundlinie die Basis des Trapezes der Bolzenwindung 
ist, irgend ein Gas durchströmen, welches gezwungen 
ist, die ganze Länge der angebrachten Schraubengänge 
zu durchstreichen. In der Praxis ist es angezeigt, die 
Rille der Höhlung in die Fläche eines Vollkegels einzu
schneiden und letzteren in einen glattflächigen Hohl
kegel hineinzustecken und durch eine Schraubenmutter 
fest angedrückt zu halten. Zur Verlängerung des Gas
weges können mehrere solcher Kegel übereinander ge
steckt werden. Die Reinigung der Kanäle ist sehr ein
fach und kann an Ort und Stelle in kürzester Zeit er
folgen, da lediglich die Schraubenmutter zu lösen ist, 
worauf die Rillen und Kegelflächen der Reinigung frei 
liegen.

Vielfach wendet man zur Unschädlichmachung der 
zurückschlagenden Flamme auch in die Gaszuleitung 
eingebaute R ü c k s c h l a g v e n t i l e  an, die entweder 
den Gaszufluss absperren oder der Flamme einen Weg 
ins Freie öffnen. Die Wirkung dieser Rückschlagven
tile beruht darauf, dass sich beim Zurückschlagen der 
Flamme im Brennerrohr ein Überdruck bildet, der sich 
gleichmässig fortpflanzt. Dieser Überdruck wird dann 
nutzbar gemacht, um die auf den normalen Druck des 
Brenngases abgestimmten Rückschlagventile zu öffnen 
beziehungsweise zu schliessen.

Eine neuere Konstruktion eines die Gasleitung ab

schliessenden Rückschlagventils stammt von der 
Schweiss- und Apparatebau-Anstalt m. b. H. in Köln. 
Das Rückschlagventil in der Gasleitung, das sich bei 
zurückschlagender Flamme infolge auftretenden Über
druckes schliesst, ist unmittelbar mit einem im Brenner
griff lose spielenden Kolben verbunden, der den Druck 
der rückschlagenden Gase aufnimmt. Der Kolben ist 
nach Art einer Ledermanschette ausgebildet, und lässt 
nur einen schmalen Ringraum zwischen seinem Rand 
und der Innenwand eines zylindrischen, oben geschlos
senen Einsatzes, durch dessen Deckel einige Rohre hin
abgeführt sind, die in dem Innenraum des Kolbens mün
den. Bei normalem Betriebe strömt das Gas aussen 
um die Manschette herum und gelangt durch die Rohre 
zum Brenner, -wo es von dem Sauerstoff angesaugt 
wird. Bei Explosionen treten die zurückschlagenden 
Gase durch die genannten Rohre in die Manschette und 
blähen sie auf, sodass sie einerseits selbst dichtet, an
derseits das Rückschlagventil auf seinen Sitz drückt. 
Einmal schon durch die Abkühlung in den verhältnis
mässig engen Rohren und dann durch den Abschluss 
der Gaszufuhr werden die Flammen so in dem über 
dem Kolben liegenden Raume gelöscht, ohne Schaden 
anzurichten. Um die Wirkung bezw. die Sicherung zu 
erhöhen, können zwei Kolben übereinander, also zwei 
sogen. Löschkammern vorgesehen werden.

Der Einbau des Sicherheitsrückschlagventiles in 
eine ins Freie führende Leitung ist zuerst von der Sauer
stoff-Fabrik Berlin angegeben worden. Die Brenner 
dieser Firma, die hauptsächlich für die Benutzung von 
Azetylen bestimmt sind, wurden zunächst ausser dem 
Gaszuleitungsrohr und dem Zuführungsrohr für den 
Sauerstoff noch mit einem dritten, in die Brennerkam- 
iner mündenden Rohre versehen, das an seinem freien 
Ende ein Rückschlagventil oder ein Schmelzblättchen 
oder schliesslich nur einen in die erweiterte Mündung 
gesteckten Wattepfropfen erhielt. Wenn dann infolge 
irgend welcher Umstände die Flamme zurückschlug, so
dass Gefahr vorhanden war, dass der unter hohem 
Druck stehende Sauerstoff in die Gasleitung, in der 
nur ein Druck von wenigen mm herrscht, eintreten 
könnte, so öffnete sich die ins Freie führende Leitung 
und liess den Sauerstoff entweichen. Figur 72 zeigt 
einen neueren Brenner im senkrechten Schnitt, zum 
Teil in Ansicht, bei dem die ins Freie führende Leitung 
unmittelbar von dem Gaszuleitungsrohr abgezweigt ist. 
Die ins Freie führende Leitung besitzt naturgemäss 
einen grösseren Querschnitt als das Gasrohr. Der 
Brennkörper 4 enthält eine Düse 5, der das die Ver
brennung unterhaltende Gas aus dem Zuleitungsrohr 6 
zuströmt. Vor der Düse mündet das Rohr 7, das das 
brennbare Gas unter geringem Druck zuführt. Das 
Rohr 7 hat an einer geeigneten Stelle eine Abzweigung 
9, in die ein durch die Feder 14 belastetes Ventil 13
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eingefügt ist. Das Ventil ist so angeordnet, dass es 
sich nach aussen öffnet. An dem Ende 15 des Sicher
heitsrohres kann eine biegsame Leitung befestigt sein,

F igur 7 2 .
Schw eissbrenner der Sauersto ff-F abrik  Berlin.

die in einen Wasserbehälter führt. Das brennbare Ge
misch, das vor der Düse 5 gebildet wird, strömt 
durch die Brennermündung 16 aus. Tritt nun Sauer
stoff aus irgend einem Grunde aus der Brennerkammer 
in die Gasleitung 7. so wirkt er zunächst auf das Rück
schlagventil 13 in dem weiten Stutzen 9, öffnet dieses 
und strömt unschädlich ab.

Abweichend von den vorgenannten Konstruktionen 
ist der W eg, den das Drägerwerk, Heinr. und Bernh. 
D räger in Lübeck einschlägt, um das Zurückschlagen 
der Flamme zu verhindern. Ausgehend von der Be
obachtung, dass sich die zurückschlagenden Flammen 
gern in Erweiterungen des Zuleitungskanals, z. B. in 
dem kleinen Raum zwischen der Austrittsöffnung der 
Druckdüse und der Eintrittsöffnung der Saugdüse fest
setzt, bemisst das Drägerw erk den Zuströmungsraum 
für das Brenngas vom Beginn des Einströmungsspaltes 
zwischen der Druckdüse und der Saugdüse bis zum 
Eintritt in den Mischkanal so, dass er auf seiner gan
zen Länge gleich oder annähernd gleich grosse Durch
lassquerschnitte aufweist, um in allen der Flamme zu
gänglichen Kanälen eine gleich grosse oder gleichblei
bende Geschwindigkeit zu erzielen. Durch diese Ein
richtung wird eine Flamme, die sich z. B. an der Aus
trittsöffnung der Druckdüse infolge des grösseren 
Sauerstoffgehaltes festsetzen will, mit Gewalt mit

Brenngas angereichert und zugleich durch Überwin
dung der Zündgeschwindigkeit fortgeblasen.

In Figur 73 ist die innere Anordnung der Düsen des

Schw eissbrenner des D rägerw erkes in L übeck.

Schweissbrenners im Längsschnitt dargestellt, a ist 
das Zuströmungsrohr für den komprimierten Sauer
stoff, b das Zuströmungsrohr für das Brenngas, z ist 
die Hülse des Brenners, c ist der Körper der in das 
eine Ende der Hülse eingeschraubten Druckdüse, d der 
Körper der in das andere Ende der Hülse einge
schraubten Saugdüse mit dem Mischkanal m und dem 
Mundstück e. f und g sind zwei in die Hülse z einge
setzte Reinigungsschrauben. k ist der wirksame, 
kegelförmig gestaltete, spaltartige Ringkanal für den 
Durchfluss des brennbaren Gases zwischen Druck- 
und Saugdüse. Die Warzen 0 , p bestimmen einer
seits den Abstand der Druckdüse und Saugdüse und 
erfüllen noch eine zweite wichtige Aufgabe. Da näm
lich die Durchlasskanäle 1 und m in den Düsen c und d 
einen verhältnismässig sehr geringen Querschnitt ha
ben, so müssen sich diese Kanäle genau zentral gegen
überbefinden. Zur Erzielung dieser richtigen gegen
seitigen Einstellung der Düsen ist deshalb der mit 
etwas Spielraum in die Hülse 2 passende Saugdüsen
kopf durch einen dünnen Hals mit dem in die Hülse 2 
eingeschraubten Saugdüsenkörper d verbunden. D a
durch wird beim Einschrauben der Saugdüse (bezw. 
der Druckdüse) der sich gegen die Warzen 0 , p an
passende Saugdüsenkopf infolge der durch den dün
nen Halsteil bedingten seitlichen Bewegungsmöglich
keit selbsttätig zentriert.

Als ein recht einfacher Weg, das Zurückschlagen 
der Flamme bei Gasbrennern besonders Schweissbren- 
nern zu verhüten, erscheint die Einrichtung eines 
W a s s e r v e r s c h l u s s e s  in die Gasleitung. Ein 
solcher Wasserverschluss kann z. B. aus einem mit 
Wasser gefüllten Topf bestehen, in den das Gasein
gangsrohr ungefähr einen halben Meter tief eintaucht. 
Beim Zurückschlagen der Flamme wird diese in dem 
Wasser erlöschen, ohne eine Explosion hervorzurufen. 
In der Praxis genügt jedoch eine solche primitive Ein
richtung nicht, da sie leicht infolge ungenügender Fül
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F igur 74 .
Sicherheitsw asservorlage von K eller & K nappich.

lung oder falscher Konstrukion versagt. Vor allem 
muss eine Wasservorlage der Forderung genügen, dass 
der Sauerstoff am Eindringen in die Gasleitung bezw. 
in den Gaserzeuger, wenn es sich um Azetylengas 
handelt, verhindert wird. Eine Sicherheitswasservor
lage, die diesen Anforderungen entspricht und sich in 
der Praxis schon gut bewährt hat, wird von der Firma 
Keller & Knappich, G. m. b. H. in Augsburg gebaut. 
D er A pparat, der in Figur 74 in einem Schnitt darge
stellt ist, ist mit besonderer Sorgfalt hergestellt, um

ein Verschmutzen des Sperrwassers zu verhüten und 
ein leichtes Auseinandernehmen zu gestatten. Er be
steht im wesentlichen aus einem äusseren Zylinder 8 
aus nahtlosem Stahlrohr, der geschlossen ist und den 
Fülltrichter 3, sowie eine Signalpfeife 15 trägt. Die in 
diesem M antelrohr 8 untergebrachten A pparatteile be
stehen aus Messing oder Rotguss. Zentral in dem 
M antelrohr liegt das Gaseingangsrohr 9, das in seinem 
der Zuleitung zunächst liegenden, also oberen Teile 
trichterförmig erweitert ist, damit etwa in das Rohr 
gedrängtes Sperrwasser nicht in die Gaszuleitung ein
dringen kann. Das Gasrohr ist von zwei Zylindern 6 ,
7 umgeben, von denen der innere 6 sich nur ein Stück 
über den Boden erhebt, während der äussere sich von 
oben, d. h. von dem Trichter des Gasrohres 9 nach 
unten- erstreckt und mit dem Aussenmantel 8 einen

Zwischenraum 11 bildet, der mit einer trichterartigen 
Erweiterung m über dem Gasrohr in Verbindung steht. 
Zwischen dem Zylinder 6 und 7 entsteht ein Zwischen
raum  10, der mit den Räumen 11 u n d l2  Verbindung hat.
4 ist Ablauf- und Probierhahn. Die Erw eiterung trägt 
den Fülltrichter und die Signalpfeife. Der Zwischen
raum 12 zwischen Gasrohr 9 und dem äussseren Rohr 7 
steht mit der zum Brenner führenden Gasableitung 2 in 
Verbindung. Im normalen Betriebe tritt daher das 
Gas aus dem Gasrohr 1 durch das W asser des inneren 
Zylinders in den Zwischenraum zwischen Gasrohr und 
äusseren Zylinder und strömt zum Brenner ab. Wird 
aber aus irgendeiner Ursache Sauerstoff in die Vorlage 
gedrängt, so wirkt er auf deren Wasserspiegel und 
treibt die Sperrflüssigkeit sowohl in dem Gaseingangs
rohr als auch in dem Zwischenraum zwischen Mantel 
und äusserem Rohr hoch, bis er durch die Signalpfeife 
entweicht und diese dabei zum Tönen bringt. Die 
Wassersäule in dem Gaseingangsrohr und dessen trich
terartiger Erweiterung verhindert dabei wirksam jeden 
Eintritt von Sauerstoff in die Gasleitung.

D i e  V o r b e u g u n g s  111 a s s r e g e l n  g e g e n  
d a s  Z u r ü c k s c h l a g e n  d e r  F l a m m e  bei Gas
brennern ergeben sich aus den Ursachen für diese Er
scheinungen. Diese bestehen einesteils in dem Ver
sagen der Brenndüse und zum anderen in der Erhitzung 
der Brenner. Dem Verstopfen der Brenndüse bei 
Schweissbrennern' meist durch das abgeschmolzene 
Metall des Werkstückes lässt sich praktisch nur durch 
vorsichtige Handhabung des Brenners Vorbeugen. Bei 
Kochbrennern erfolgt ein solches Zusetzen oft durch 
überlaufende Speisen. Um dies zu verhüten, umgeben 
Junker &  Ruh, Karlsruhe i. B. den unteren Teil des 
Brennkörpers mit einer Ringwulst, an welcher die über
laufenden Speisen abtropfen können, ohne die Gaszu
flussdüse zu treffen.

Die übermässige Erhitzung des Brenners tritt nur 
bei Schweissbrennern oder Schneidbrennern auf und 
ist auf die Strahlung des Werkstückes zurückzuführen. 
Um dieser Erhitzung zu begegnen, wendet man Schutz
schilde bezw\ Isolierschichten an, oder man lässt den 
Sauerstoff in einem äusseren Kanal den Brenner um
spülen und so kühlend auf ihn wirken. So befestigt 
Th. Kautny in Rodenkirchen b. Köln an dem Brenner 
einen Schutzschild, der von Stegen getragen, zwischen 
Brenner und Werkstück zu liegen kommt. Der Schild 
besteht aus einer Isolierschicht, z. B. Asbestpappe, die 
nach innen und aussen verkleidet ist. Dem gleichen 
Zwecke dient die von der Schweiss- und Apparate
bau-Anstalt m. b. H. in Köln-Riehl gebaute Schutz
vorrichtung, die in Figur 75 in einem Schnitt darge
stellt ist. Um das Zurückschlagen der Flamme bei dem 
Schweissbrenner zu verhüten, wird sowohl das Bren
nerstück 2 als auch die Ausströmdüse 3 für das Gas

' ■
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sauerstoffgemisch von einem Mantel 4 aus starkwan- 
digem, gut leitenden Metall, vorzugsweise Kupfer um
schlossen. Dieser Mantel bildet die äussere von der

Fig. 75-
Schweissbrenner von Th. Kautny.

Flamme umspülte Brennerspitze und ist von dem in
neren Düsenmundstücke durch die Wärmeübertragung 
hindernden Zwischenraum getrennt. Die Ummantelung 
macht die von ihr aus der Schweissflamme aufgenom
mene Wärme durch Ausstrahlung und Verteilung unschäd
lich, während das von diesem Körper durch dieLuftschicht 
getrennte Düsenmundstück durch den kalten Knallgas
strom hinreichend kühl gehalten wird, um das Ent
zünden des Knallgases im Innern des Brenners 1 bezw. 
das Zurückschlagen der Flamme zu verhüten. Das 
Röhrchen 2 ist an seiner Mündung unter Einfügung 
eines aus Asbest bestehenden Ringes 5 zweckmässig 
mittels kegelförmiger Flächen im Mantel 4 zentriert, je
doch im übrigen von letzterem durch einen Luft
zwischenraum getrennt.

Einen ähnlichen Mantel bringt die Internationale 
Sauerstoff - Gesellschaft A.-G. in Berlin bei ihrem 
Schweissbrenner an. Der Unterschied von dem eben 
beschriebenen besteht darin, dass der Mantel geschlos
sen ist und von dem unter Druck zufliessenden Sauer
stoff durchströmt wird. Bei der Herstellung dieser äl
teren Schweissbrenner hat es sich jedoch als eine ge
wisse Schwierigkeit erwiesen, den Mantel 3 (Figur 76) 
zusammenhängend mit der Wand 4 der Saugkammer 2 
herzustellen. Da der zu dieser Herstellung erforder
liche Kernguss stets einige Schwierigkeiten bietet, so 
wird bei der neueren in Figur 76 dargestellten Kon
struktion des Brenners der die Saugkammer vor Er
wärmung schützende Mantel unabhängig von der Wand 
der Saugkammer angebracht. Die Wand 4 der Saug

kammer wird demnach von dem Mantel 3 umgeben, der 
die Form eines im Querschnitt halbkreisförmigen Hohl
schildes besitzt. In die dadurch geschaffene Zwischen-

Fig. 7 6 .
Schw eissbrenner der in ternationalen  Sauerstoffgesellschaft 

A. G. Berlin.

kammer 5 wird durch das Rohr 6 der Sauerstoff ein
geführt.

L. Kuchel in Budapest legt bei einem mit Azetylen 
beheizten Schweissbrenner die Sauerstoffleitung um 
die Gasleitung des Brenners herum, d. h. er bildet sie 
in Form eines bis in den Handgriff des Brenners rei
chenden Ringmantel aus. Durch die Expansion des 
Sauerstoffes in dem Ringmantel wird daher der Hand
griff wirksam gekühlt. Figur 77 zeigt den Brenner im 
Schnitt zum Teil in Ansicht. Innerhalb des vorn mit

Mg- 77-
Schw eissbrenner von L. K uchel.

einer Brenndüse a versehenen Mischrohres b ist gleich- 
achsig das Zuführungsrohr c für das Brenngas verlegt. 
Das Rohr c ist mit einer verhältnismässig feinen Boh
rung d versehen und lässt zwischen sich und dem um
gebenden Rohr b einen schmalen, ringförmigen Kanal
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e frei, in den der unter hohem Druck stehende Sauer
stoff eingeführt wird. In das Brennstoffrohr c ist eine 
Drosselvorrichtung eingeschaltet. Sie besteht aus 
einem Kolben, der in einer seitlichen Bohrung des 
Rohres verschiebbar ist und bei seiner innersten Stel
lung die Bohrung d vollkommen abschliesst. Der Kol
ben ist durch einen Ansatz des Rohres b nach aussen 
geführt und hier mit einem Druckknopf k versehen, ge

gen den sich eine Schraubenfeder i anlegt. Dadurch 
wird der Kolben stets in seiner durch einen Anschlag 
begrenzten Offenlage gehalten. Der Knopf ist im Be
reiche des Daumens des Arbeiters gelegen, sodass die 
Brenngasleitung durch einen einfachen Druck abge
schlossen werden kann, z. B. beim Zurückschlagen der 
Flamme.

A us den Erfahrungen eines technischen Aufsichtsbeamten.
V on Ingenieur W  i 1 h e 1

Schliesslich sei hier noch die Explosion eines 
Trockenzylinders und ihre mutmassliche Ursache von 
der betreffenden Betriebsleitung selbst beschrieben.

„Am 30. Juli 1907 abends gegen 6 Uhr zerplatzte 
in der Papierfabrik X. der grosse Trockenzylinder der 
einen Papiermaschine. Derselbe hatte einen Durch
messer von 2 m und eine Arbeitsbreite von 1800 mm. 
Es mussten an der Papiermaschine an diesem Nach
mittage einige Reparaturen vorgenommen werden, so
dass sie von 2 Uhr an Stillstand; gegen 6 Uhr, also 
nach einem Stillstand von ungefähr 4 Stunden, wurde 
dieselbe wieder in Betrieb genommen, und zwar wur
den die Zylinder zum Anwärmen zuerst in Gang ge
bracht und dann wurde der Heizdampf angestellt.

Nach Aussage des betreffenden Maschinenführers 
soll das Dampfventil um eine halbe Umdrehung geöff
net worden sein; das Zuleitungsrohr hatte l l/2 bis 2 
Atm. Druck. Zehn Minuten bevor das Einströmventil 
geöffnet worden war, und nachdem der Maschinen
führer noch eben eine halbe Atm. Druck an dem Mano
meter festgestellt hatte, erfolgte eine Explosion der
gestalt, dass der Zylinderdeckel an der Führerseite 
herausgedrückt wurde und der Mantelflansch, an dem 
der Deckel angeschraubt ist, glatt rund herum mit ab
gerissen wurde.“ Siehe beigefügte Zeichnung des Be
triebsleiters Figur 78.

„Der Zylindermantel samt dem anderen Deckel fiel 
nach der Triebseite zu und setzte sich einfach auf den 
Boden, ohne von seinem Standorte sich zu entfernen; 
er beschädigte dabei natürlich etwas die anliegende 
Gebäudemauer. Der Deckel der Führerseite fiel auf 
den Boden des Ganges vor der Maschine und zer
brach dabei in viele Stücke, während der Mantel und 
der hintere Deckel nicht zerbrach. Dieser Umstand 
und der weitere, dass die Fensterscheiben in dem be
treffenden Maschinenraume fast vollständig ganz blie
ben, sprechen klar und deutlich dafür, dass kein zu 
hoher Druck im Zylinder gewesen sein konnte.

Die gegenüberstehende Papiermaschine wurde 
allerdings beschädigt durch den abstürzenden Deckel,

S c h i r m e r ,  M ünchen. (Fortsetzung.)

doch konnte auf derselben nach drei Tagen wieder ge
arbeitet werden.

Was war nun die Ursache der Explosion? — Der 
badische Revisionsbeamte, der am nächsten Morgen die 
Aufnahme machte, liess die herumliegenden Deckel
teile des Zylinders wieder genau zusammensetzen, da
bei zeigten sich allerdings, b e s o n d e r s  a m M a n n 
l o c h ,  e i n i g e  k l e i n e  R i s s e ,  doch konnten sie 
nicht die Ursache der Explosion gewesen sein.

Um die Ursachen kennen zu lernen, müssen wir 
uns die Konstruktion des Zylinders vor Augen führen 
und uns klar machen, wie er sich verhält, wenn sich 
Dampfdruck in ihm befindet.

Die Zylinderdeckel hatten einen völlig ebenen Bo
den und waren durch 4 schmiedeeiserne Schleudern 
(Anker) gegeneinander verschraubt und verspannt. 
Diese Zugstangen (Anker) waren natürlich glatt abge
rissen, e i n e  d a v o n  z e i g t e  e i n e n  a l t e n  
B r u c h .  Diese hatte einen Durchmesser von 32 mm.

Wenn der Zylinder unter Druck steht, so hat der 
Deckel das Bestreben, sich durchzubiegen (die Deckel
fläche ist bei 2 Atm. ungefähr 62 000 kg belastet) in der
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in Figur 79 gekennzeichneten Weise. Daran können ihn 
auch die Spannstangen (Anker) nicht hindern, denn 
eine einfache Rechnung ergibt, dass bei einem Drucke

von 2 Atm. und bei der oben angegebenen Stärke der 
Zugstangen, deren jede einen Zug von 2700 kg/cm und 
bei nur 3 Zugstangen, da eine gerissen war, jede un
gefähr 3600 kg/cm Zug aufzunehmen hätte, um den Zy
lindermantel zu entlasten. Da sie bei einer solch star
ken Zugbeanspruchung sich natürlich ausdehnten, konn
ten sie dem Bestreben des Deckels, sich in der gekenn
zeichneten Weise zu deformieren, keinen Widerstand 
entgegensetzen.

Es treten also in der Gegend a Figur 79 des Man
tels hinter den Deckelflanschen grosse Zugspannun
gen auf, während aussen am Mantel Drucke nicht auf
treten.

Beim Nachlassen des Druckes im Zylinder geht 
natürlich diese Deformation wieder zurück und ver
ändert sich mit jeder Druckschwankung. Es findet 
also in diesem Teil des Mantels ein fortwährendes Ar
beiten der einzelnen kleinsten Teilchen aneinander und 
gegeneinander statt. Schliesslich wird das Eisen in 
seiner Struktur und seinem homogenen Zusammenhang 
so verändert und in seiner ursprünglichen Festigkeit

derart geschwächt, dass ein kleiner Anlass genügt, um 
das zu vollenden, was jahrelange stete Arbeit vorbe
reitet hat; nämlich es muss mit unabweislicher Be
stimmtheit ein Bruch an dieser Stelle erfolgen.

Bei den neueren Konstruktionen ist ja durch Ein
bau von stark gewölbten Boden in die Zylinder in die
ser Hinsicht mehr Sicherheit gegeben, doch ist und 
bleibt eben diese Stelle am Zylinder die gefährlichste.“

Von seiten der badischen Gesellschaft zur Über
wachung von Dampfkesseln ist diese Explosion in ähn
licher Weise beschrieben, nur weicht der Bericht dahin 
ab, als behauptet w ird: s ä m t l i c h e  A n k e r 
s c h r a u b e n  h ä t t e n  e i n e n  f r i s c h e n  B r u c h  
g e z e i g t .  Ausserdem wurde darauf hingewiesen, 
dass im Innern des Zylinders vor Jahren auf zwei dort 
Vorgefundene Risse Flicken aufgesetzt worden waren.

Wir bringen hier noch die Abbildungen des Zy
linderdeckels und Mantels nach der Aufnahme des ba
dischen Revisionsbeamten. Figuren 80, 81 und 82.

Es sind darauf die Bruchlinien des Mantels und 
Deckels zu erkennen. Die älteren Brüche sind beson
ders punktiert.

Von seiten des Revisionsbeamten werden als Ur
sache der Explosion die vorhandenen alten Deckelrisse 
angesehen. Er behauptet, dass der durch die Risse 
geschwächte Deckel, nachdem die Ankerschrauben ge
rissen waren, sich gewissermassen nach aussen aus
bog, und dass durch das hierdurch verursachte Kipp
moment der Mantel in der angegebenen Weise durch
brach.

Jedenfalls dürfte es richtig sein, dass bei einer 
inneren Revision dieses Trockenzylinders diese Risse 
rechtzeitig entdeckt worden wären und noch wahr
scheinlicher ist es, dass bei einer Wasserdruckprobe 
der Deckel in ungefährlicher Weise zum Bruch gekom
men wäre.

Figuren 8o, 8 i ,  8 2 ,
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Es war ein Glück, dass diese Explosion damals 
ohne weiteren, als Sachschaden anzurichten, gut ver
laufen ist.

Man sieht auch hier, dass die Ansichten über die 
Ursachen der Explosion auseinandergehen und die 
Hauptsachen mit den Nebensachen verwechselt wer
den. Die vom badischen Revisionsbeamten gefundenen 
geflickten Risse beweisen aber, dass schon seit längerer 
Zeit Kräfte an der Zerstörung des Zylinders gearbeitet 
hatten.

Die Ursachen solcher Explosionen sind in den 
meisten Fällen nicht in dem zu hohen Betriebsdrucke 
zu suchen, denn in neuerer Zeit werden z. B. die 
Trockenzylinder mit 5 Atm. amtlich geprüft, obgleich 
nur 2V2 Atm. zur Verwendung gelangen, also ein höhe
res Sicherheitsmass als bei Dampfkesseln.

Wenn nun auch einmal der Druck etwas höher 
steigen sollte, so wird nur des Druckes wegen der Zy
linder nicht gleich explodieren. Zeigen doch die meisten 
Fälle, dass die Explosion schon bei niederem Drucke 
als dem festgesetzten eintrat. —

Die Ursachen sind in den überwiegenden Fällen 
eben anderer Art. —

Wir wissen, dass z. B. der Haken eines Kranes, 
welcher aus gutem sehnigen Schmiedeeisen hergestellt 
war und mit grösser Belastung geprüft wurde, nach 
einer Reihe von Jahren, nachdem er nicht nur schwer 
belastet wurde, sondern auch hier und da durch schlech
tes Anhängen verschiedentlich Stösse und Zuckungen 
durch die Ketten erleiden musste, an seiner inneren 
Fläche eine grosse Zahl fast mikroskopisch kleiner Risse 
aufzuweisen hat.

Diese Risse werden jedoch nicht so gross, um sie 
mit blossem Auge leicht erkennen zu können. Eines 
Tages z. B. bricht der Haken und zwar, wie dies vor
kommt, bei einer verhältnismässig geringen Belastung. 
Betrachten wir nun die Bruchfläche, so ist kein sehniges 
Eisen mehr vorhanden, sondern an dessen Stelle ist ein 
Eisen von grobkörniger Struktur getreten. Das Eisen 
war also mit der Zeit einer Veränderung, d. h. einer 
Bewegung seiner Moleküle, unterworfen gewesen, wo
durch die ursprüngliche Festigkeit des Gefüges stark 
gemindert wurde. — Es bestehen zwar neuerdings an
dere Anschauungen über die Erscheinung der Struktur
veränderung, aber man verwechselt hierbei Biegungs- 
mit Zugbeanspruchung. —

Wir finden etwas Ähnliches an den Dampfkesseln 
aus Schweisseisen und zwar hauptsächlich da, wo der 
steife Boden mit dem Langkessel verbunden ist. An 
dieser Stelle bilden sich Risse, auch wurden Aus
bauchungen beobachtet, welche auf die Bewegung der 
Kesselbleche, was durch ungleichmässige Erwärmung, 
besonders der dem Feuer ausgesetzten Bleche bewirkt 
wird, zurückzuführen sein dürfte.

Man kann sagen, bei jeder Anfeuerung des Kessels, 
ja sogar bei jeder Speisung desselben mit Wasser findet 
eine, wenn auch ganz minimale Verschiebung der Bleche 
statt. Unter der Einwirkung dieser ständig sich än
dernden Bewegungen werden Spannungen und Bie
gungsbeanspruchungen entstehen, welche mit der Zeit 
Risse bilden müssen, die sich schliesslich durch Un
dichtigkeit bemerkbar machen. Dass sich die Kessel
bleche in ihrer Struktur ändern, kann wohl mit Recht 
angenommen werden. Tatsache ist es, dass man aus 
alten Kesseln Stücke mit dem Hammer verhältnismässig 
leicht heraushauen kann, wobei der Bruch grobkörnig 
erscheint, obgleich diese Bleche früher laut Zerreiss- 
versuchen als sehniges Eisen mit hoher Zugfestigkeit 
bezeichnet wurden. Die neuerer Zeit aus Flusseisen 
angefertigten Kesselbleche sind, soweit hierüber Er
fahrungen vorliegen, anscheinend weniger diesen vor
erwähnten Veränderungen ausgesetzt.

Den hier beschriebenen Vorgängen ist auch der 
Trockenzylinder unterworfen, obgleich von einer Struk
turveränderung des Gusseisens noch nicht gesprochen 
w'erden kann, da hierin keine Erfahrungen vorliegen. 
Spannungen im Guss durch Herstellung sowie durch 
ungleichmässige Erwärmung der Wandungen herbei
geführt, können aber in erhöhtem Masse zerstörend ein
wirken.

Der Schreiber dieser Zeilen ist erst vor kurzer Zeit 
in einer Fabrik für Seiden- und Zigarettenpapier ge
wesen und hat daselbst an dem Trockenzylinder die 
Beobachtung gemacht, dass das Papier an einer Stelle 
des Trockenzylinders fortlaufend heller war, als am 
anderen Teil, also an einer Stelle schneller trocknete, 
woraus zu schliessen ist, dass der eine Teil des 
Trockenzylinders eine höhere Temperatur besitzen 
musste, als der andere, was dann zur Schlussfolge
rung führen muss, dass dieser Zylinder unter unglei
cher Erwärmung und Ausdehnug zu leiden hatte.

Diese ungleiche Erwärmung kann verursacht wer
den durch mangelhafte Anordnung des Dampfeinström- 
rohres, in der Hauptsache jedoch durch unzureichende 
Abführung des Kondenswassers, ausserdem noch durch 
ungleich starke Wandungen des Trockenzylinders, was 
aber wohl seltener Vorkommen dürfte.

Eine jede ungleichmässige Erwärmung der Zylin
derwandung muss aber eine ungleichmässige Ausdeh
nung hervorrufen; da das Gusseisen, aus dem die 
Trockenzylinder hergestellt werden, nicht die Dehnbar
keit besitzt, wie das Schmiedeeisen, so ist es ganz 
natürlich, dass diese Ausdehnungsbewegungen auch 
grössere Spannungen hervorrufen müssen, welche nach 
und nach zum Reissen an den empfindlichsten Stellen, 
in der Nähe der Deckelflanschen, siehe Figur 83, A n
lass geben.

Die Stelle in der Nähe der Deckelflanschen ist
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dadurch die empfindlichste; denn der Deckel mit seiner 
starken Belastung hat die Neigung, sich nach aussen

Figur 83.

zu bewegen, wodurch die vorerwähnte Stelle am stärk
sten auf Biegung beansprucht wird.

Man denke sich einen der neuesten Trockenzylin
der von 3,2 m Durchmesser. Die Deckel eines solchen 
Zylinders bei 2,5 Atm. Betriebsdruck haben eine unge
fähre Belastung von 200 000 kg auszuhalten. Diese 
Last wird, abgesehen von den Versteifungsankern, zum 
grössten Teil von den Flanschen des Zylindermantels 
aufgenommen, wobei diese auf Biegung beansprucht 
w'erden, was für Gusseisen, wie schon erwähnt, recht 
ungünstig ist. Gegen diese starke Beanspruchung der 
Flanschen hat man sich teilweis durch Verstärkung des 
Materials — Ausrundung mittels allmählich verlaufen
der grösser Hohlkehlen — geholfen, was indessen in 
bezug auf gleichmässige Erwärmung des Zylinderman
tels nicht günstig wirkt. Siehe Figur 84.

Man hat auch doppelwandige Zylinder gebaut, wo
bei nur ein Teil der Deckel belastet und die Beanspru
chung der Flanschen geringer wird. Siehe Figur 85.

Diese Ausführung hat sich auch sehr gut bewährt, 
verteuerte aber die Zylinder unverhältnismässig hoch, 
sodass diese nicht die verdiente Verbreitung gefunden 
hat.

Es wurde ferner beobachtet, dass bei einer Papier
maschine, deren Trockenzylinder mit Abdampf geheizt 
war, und der dann umständehalber mit direktem Frisch
dampf geheizt werden sollte, beim langsamen öffnen 
des Dampfventiles Wasserschläge entstanden.

Hier ist anzunehmen, dass in dem Rohre für direk
ten Dampf, welches lange in Ruhe gewesen war, und 
in dem Trockenzylinder sich Kondenswasser ange
sammelt hatte, was dann der Kondenstopf nicht rasch 
genug abführen konnte.

Man sieht, dass der Kondenstopf, wenn mit Ab

dampf gearbeitet wird, schlechte Dienste leistet, da er 
mindestens einen Bruchteil einer Atm. Überdruck haben 
muss, um überhaupt, ähnlich wie das Tauchrohr, ar
beiten zu können.

E s  i s t  d a h e r  v o n  u n g e m e i n  h o h e m  
W e r t e  f ü r  d i e  S i c h e r h e i t  s o l c h e r  B e 
t r i e b e ,  i n d e n e n  n u r  m i t  A b d a m p f  o d e r
0,5 At m.  g e a r b e i t e t  w i r d ,  s t a t t  d e r  K o n 
d e n s t ö p f e  e i n e  S i p h o n a n l a g e  z u  v e r -  
w e n d e  n. Im Grossherzogtum Baden geht man bis
0,62 Atm. Dampfdruck herab.

Diese Anlagen werden jetzt so gebaut, dass nur 
ein gemeinschaftliches Steigrohr verwendet wird. In 
der Figur 61 ist eine Syphonanlage von J. M. Voith in 
Heidenheim zur Anschauung gebracht.

Aus der Zeichnung ist zu sehen, dass die Dampfzu- 
und Kondenswasserableitung auf der Triebseite der 
Papiermaschine kombiniert angebracht ist; gleichzeitig 
führt ein mitlaufendes Rohr den zuströmenden Dampf 
so weit in das Innere des Zylinders, dass eine gleich
mässige Erwärmung des letzteren nach Angabe des Fa
brikanten gewährleistet ist. Ob dieser Zweck wirklich 
erreicht wird, mag dahingestellt sein.

Wenn aber das Rohr die Länge des Zylinders hätte 
und am Ende geschlossen wäre, dafür aber auf der 
ganzen Länge Löcher besässe, die zusammen dem Rohr
querschnitte entsprechen, so würde der Dampf in ra
dialer Richtung in das Innere des Trockenzylinders ein
strömen und, was anzunehmen ist, die Verteilung des 
einströmenden Dampfes derart stattfinden, dass eine 
gleichmässige Erwärmung der Zylinderwandungen ein
tritt.

Hierbei soll noch auf folgendes aufmerksam ge
macht werden.

Der Schreiber dieser Zeilen hatte in früheren Jahren 
Versuche an einem Rezipienten für feuerlose Lokomo
tiven gemacht, um festzustellen, welche Lage ein 
Dampfeinströmrohr haben muss, um das Wasser in 
einem runden geschlossenen Behälter in der kürzesten 
Zeit zum Kochen zu bringen.

Das Ergebnis war, dass das Rohr für den einströ
menden Dampf so tief wie möglich in dem Behälter an
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gebracht werden und auch die Bodefilänge desselben 
besitzen musste.

Der Trockenzylinder hat eine gewisse Ähnlichkeit 
mit dem Rezipienten (Empfänger) einer feuerlosen Lo
komotive. In beiden wird Dampf eingelassen und beide
— der eine mehr, dar andere weniger — enthalten 
Wasser, welches erwärmt werden muss.

Dem vorerwähnten Versuche entsprechend dürfte 
es auch für den Trockenzylinder sehr günstig sein, 
wenn das Dampfeinströmrohr recht tief gelegt werden 
könnte, möglicherweise in das vielleicht (man kann 
sagen stets) vorhandene Kondenswasser, welches dann 
zuerst, beim Einströmen des Dampfes, zum Kochen 
gebracht würde, wodurch die Erwärmung der Zylinder
wandungen gleichmässiger erfolgte.

So sehr eine derartige Anordnung des Einström- 
rohres zu wünschen wäre, — die Ausführung ist nicht 
unmöglich —, dürften der praktischen Verwirklichung 
vorerst noch grosse Schwierigkeiten entgegenstehen.

Gehen wir nun zur Beschreibung der Siphonanlage 
zurück.

Die Abführung des Kondenswassers erfolgt durch 
einen Schöpfer; Schrauben, Niete, Rohre usw., welche 
abrosten können, sind dadurch ganz vermieden. Zum 
Entleeren des Zylinders ist eine Ablasschraube vorge
sehen.

Das Kondenswasser jeder Gruppe oder der ge
samten Trockenpartie sammelt sich in dem Rohre R 
und wird von hier aus durch ein kommunizierendes 
Rohr abgeleitet. Die Höhe H bestimmt dabei den zu
lässigen höchsten Dampfdruck, der, bei genügend grös
ser Trockenpartie und Abdampfheizung, aus Kesseln 
mit Überhitzern, nicht mehr als 0,5 Atm. beträgt, so
dass die Höhe H ungefähr 5 m erhalten muss. Die 
Höhe h muss wenigstens 1 m betragen, damit auch ohne 
Dampfdruck das Kondenswasser flott abläuft.

Um dem kommunizierenden Rohre genügende Höhe 
H geben zu können, wird meist ein Brunnen oder Senk- 
rohr erforderlich werden.

Eine solche Ausführung hat sich in mehrfacher 
Ausführung bewährt; dies ist ganz natürlich, weil sie 
bei genügend weiten Rohren jede Überlastung aus- 
schliesst und a l l e  K o n d e n s t ö p f e  v e r m e i d e t .  
Da bei dieser Einrichtung die Trockenzylinder mit der 
Atmosphäre in Verbindung stehen und n i e  m e h r  a l s  
V2 A t m. D r u c k e r h a 11 e n k ö n n e n ,  ist die beste 
Gewähr gegen Explosionen gegeben. Auch bei Papier
maschinen, die kein Kellergeschoss haben, wird sich 
meist ein 5 bis 6 m tiefer Brunnen herstellen lassen.

W a s  h i e r  ü b e r  S i p h o n a n l a g e n  g e s a g t ,  
- i st  a l l e n  P a p i e r f a b r i k a n t e n  a u f  d a s  
W ä r m s t e  z u  e m p f e h l e n ,  d e n n  e s  l i e g t  
i n i h r e n  e i g e n s t e n  I n t e r e s s e n .

Für das Königreich Bayern hat eine Siphonanlage

noch einen besonderen Wert. Bekanntlich unterliegt 
der Trockenzylinder in Bayern (ebenso in Frankreich,. 
Elsass-Lothringen) der Überwachung des Bayerischen 
Revisions-Vereins.

Wir bringen hier einen Auszug aus der bayerischen 
Ministerial - Vollzugsbekanntmachung vom 12. Januar 
1910, Ziffer 37, Abs. II. Die Zerlegung von Trocken
maschinen und dergleichen kann zum Zwecke der Re
vision in  d e r  R e g e l  nicht verlangt werden; erfordert 
bei solchen Maschinen die Vornahme einer Druckprobe 
zu umständliche oder kostspielige Vorbereitungen, so 
kann die Druckprobe durch die äussere Revision im 
Betriebe ersetzt werden.

Der Bayerische Revisionsverein, welcher die amt
lichen Prüfungen der Trockenzylinder vorzunehmen hat, 
ist bisher mit der grössten Rücksichtnahme vorgegan
gen, was zwar nicht ausschliesst, dass auch innere 
Prüfungen, den Umständen nach a u s s e r  d e r  R e 
g e 1 vorgenommen werden können.

Wenn aber an den Trockenzylindern eine Siphon
anlage angeschlossen ist für nur 0,5 Atm. Überdruck 
(in Baden sind solche Anlagen bis 0,62 Atm. ausgeführt), 
so  f ä l l t  d i e  Ü b e r w a c h u n g s t ä t i g k e i t  d e s  
B a y e r i s c h e n  R e v i s i o n s -  V e r e i n s  h i e r  
g a n z  w e g .

Dass die Besitzer von Trockenzylindern nicht 
schon seit langer Zeit Vorbereitungen an ihren Papier
maschinen getroffen haben, um die regelmässige, nicht 
nur äussere, sondern auch innere Revision der Trocken
zylinder nach und nach durchführen zu können, ist un
verständlich, da es doch in ihrem eigensten Interesse 
lag, zumal bei Inkrafttreten des Unfallversicherungs
gesetzes.

Wie viel Schmerz und Elend wäre jedenfalls ver
hütet worden, und welche Geldsummen hätte man er
spart! —

Zur Verhütung von Wasserschlägen, die Explosio
nen verursachen können, schreibt die Berufsgenossen
schaft vor, dass beim Stillstand der Maschine kein 
Dampf in den Trockenzylinder gelassen werden darf. — 
Die Vorschrift ist da, aber wie oft im täglichen Leben 
dagegen verstossen wird, teils infolge Zusammenwir
kens von mancherlei Umständen, teils durch Unacht
samkeit oder Unkenntnis der Gefahr, ist bereits vorn 
besprochen worden.

Um nun gegen die Unfallgefahr an den Trocken
zylindern, welche infolge widriger Umstände, vereint 
mit den menschlichen Schwächen unausgesetzt fortbe
steht, einen Damm entgegenzusetzen, hat Herr Ingenieur 
Buchgraber in Cannstatt einen Apparat konstruiert, der 
seiner Aufgabe, soweit bis jetzt zu übersehen ist, wohl 
sicher gewachsen sein dürfte. —

Darum soll an dieser Stelle die vorgenannte Er
findung, welche geeignet erscheint, gegen alle Möglich
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keiten bei der Wartung der Trockenzylinder und deren 
Explosionsgefahr, unfallverhütend zu wirken, kurz be
sprochen werden:

Dieser Sicherheitsapparat, siehe Figur 86 , hat fol
gende Eigenschaften:

(TTl rm

1. Er zeigt zu hohen Druck durch Abblasen, wie 
jedes Sicherheitsventil, an.

2. Einige Minuten nach Stillsetzen der Maschine 
setzt der Apparat das Zylinderinnere mit der 
atmosphärischen Luft selbsttätig in Verbindung

und schliesst erst wieder, wenn die Maschine 
einige Zeit im Betrieb ist.

Dampfzutritt zu dem Trockenzylinder wäh
rend des Stillstandes zeigt sich sofort durch Bla
sen an, Druck kann nicht entstehen.

3. Störungen in der Kondenswasserabführung, sei 
es im Innern des Zylinders oder im Kondenstopfe, 
zeigt der Apparat wenige Minuten nach dem Ein
treten an, sodass sie rechtzeitig beseitigt werden 
können;

4. infolgedessen ist es möglich, mehrere Zylinder, 
die unter gleichem Drucke stehen, an einen Kon- 
denstopf oder ein Steigrohr anzuschliessen.

Der Apparat kann an jfcden vorhandenen Trocken
zylinder angebaut werden.

Eingehende Versuche mit dem Apparate wurden 
von einer der grössten Papierfabriken angestellt, der 
Schreiber dieser Zeilen war bei einem dieser Versuche 
zugegen.

Das Ergebnis war ein sehr günstiges.
Die Wirkungsweise des Apparates ist folgende:
Bei b wird derselbe an den Dampfaustrittstutzen 

des Zylinders angeschraubt, bei C führt die Dampf
leitung weiter.

Das bei b eintretende Kondenswasser füllt bei nor
malem Betriebe den Topf a bis zur Höhe des Über
falles d an und fliesst durch e—c nach dem Kondens- 
topf. Der Schwimmer f drückt infolge des Antriebes 
durch den zweiarmigen Hebel g mit Drehpunkt h auf 
Ventil i und hält dieses geschlossen. Hört aus irgend 
einem Grunde der Wasserzufluss aus b auf, so leert 
sich Topf a langsam durch die Öffnung k, der Schwim
mer sinkt nach unten und öffnet das Ventil i, w'elches
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sich erst wieder schliesst, wenn der Topf bis zur Höhe 
d angefüllt ist. —

Tritt eine Störung hinten beim Ablauf c ein, so 
füllt sich Topf a ganz an, der Schwimmerauftrieb wird 
entsprechend grösser und öffnet vermittels Hebel g mit 
Drehpunkt h, sodass hier Wasser oder Dampf aus
tritt.

Die Ventile i und ix sind in gewissen Grenzen ein
stellbar, sodass beide beim Erreichen des zulässigen 
Höchstdruckes abblasen, wie ein gewöhnliches Ventil, 
ausserdem sind sie so justiert, dass ein unerwünschtes 
öffnen nicht eintreten kann.

Die Öffnung k ist durch Schraube 1 einstellbar, im 
Betriebe kann jedoch daran nichts verstellt werden.

Zum Anbringen eines Manometers ist Schrauben
loch m vorgesehen.

Den Einbau des Apparates an der Papiermaschine 
zeigt Figur 87 an. Eine besondere Beschreibung ist 
hierzu nicht nötig.

A u s  d e m  V o r g e b r a c h t e n  d ü r f t e  z u  e r 
s e h e n  s e i n ,  d a s s :

E r s t e n s  d i e  Ü b e r w a c h u n g s t ä t i g k e i t  
d e r  t e c h n i s c h e n  A u f s i c h t s b e a m t e n  i n 
s o f e r n  n o c h  u n z u r e i c h e n d  i s t ,  a l s  d i e

m e i s t e n  B e t r i e b e  e r s t  i n z u  l a n g e n  Z w i 
s c h e n r ä u m e n  b e s i c h t i g t  w e r d e n ,  w a & 
f ü r  d i e  B e t r i e b s u n t e r n e h m e r ,  a b g e s e 
h e n  v o n  d e r  g e s e t z l i c h e n  A u f g a b e ,  v o m  
k a u f m ä n n i s c h e n  S t a n d p u n k t e  a u s ,  
s c h ä d i g e n d  w i r k e n  m u s s .

Z w e i t e n s  d ü r f t e  e s  a u s  d e n s e l b e n  
G r ü n d e n  g e b o t e n  e r s c h e i n e n ,  di e Ü b e r 
w a c h u n g ,  i n s b e s o n d e r e  d i e  i n n e r e  R e 
v i s i o n  der  T r o c k e n  z y l i n d e r ,  der  D a m p f 
k e s s e l ü b e r w a c h u n g  z u  u n t e r s t e l l e n ,  
wobei vorausgesetzt werden muss, dass die hierfür 
in Betracht kommenden Maschinenfabrikanten angehal
ten werden, die grossen Trockenzylinder m i t  M a n n 
l ö c h e r n  u n d  d i e  k l e i n e n  m i t  H a n d l ö 
c h e r n  a u s z u f ü h r e n ,  d a m i t  e s  m ö g l i c h  
w i r d ,  b e s o n d e r s  b e i  k l e i n e n  Z y l i n d e r n ,  
d a s  I n n e r e  d e m  A u g e  m i t t e l b a r  z u g ä n g 
l i c h  z u  m a c h e n .  —

D r i t t e n s  d ü r f t e  e s  d u r c h  d i e  h i e r  a n 
g e g e b e n e n  S c h u t z m i t t e l  w o h l  m ö g l i c h  
s e i n ,  t r o t z  m a n g e l h a f t e r  W a r t u n g ,  d i e  
E x p l o s i o n e n  von T r o c k e n  Z y l i n d e r n  n a c h  
m e n s c h l i c h e m  E r m e s s e n  z u  v e r h ü t e n .

äcwerberecluiicbe Entscheidungen.
Verunreinigung eines Flusses und dadurch herbeigefiihrte

Beschädigung der Maschinen eines Industriellen
Seit etwa 40 Jahren hatte eine Zuckerfabrik eine 

Anlage im Betriebe, mittels deren sie das vor ihr ge
brauchte Wasser aus einem Flusse entnahm, ohne dass 
sie das hierzu notwendige Benutzungsrecht besass oder 
erworben hätte. — Der Besitzer der Zuckerfabrik fühlte 
sich nun dadurch geschädigt, dass ein benachbarter 
Bergwerksbesitzer seine Salzlaugen in denselben Fluss 
einleitete; er strengte infolgedessen gegen den Berg
werksbesitzer eine Klage auf Untersagung der Schädi
gungen an, doch wurde er in den Vorinstanzen abge
wiesen. Eine rechtswidrige V e r l e t z u n g  d e s  G e 
w e r b e b e t r i e b e s ,  die der Kläger behaupte, so 
meinte das Oberlandesgericht Braunschweig, liege nicht 
vor, da von einem „Recht' 1 des Zuckerfabrikanten im 
vorliegenden Falle ja keine Rede sein könne. — Der 
Kläger habe zwar behauptet, der Beklagte habe sein, 
des Klägers, Eigentum an den Dampfkesseln, den Rüben 
und Rübelnschnitzeln verletzt; hier komme doch aber 
in Betracht, dass der Kläger auf die Benutzung des 
Flusswessers kein Recht habe, ja dass er sich durch die 
Benutzung unter Umständen strafbar mache. Wenn 
der Beklagte auch voraussehen konnte, dass er durch 
die Einführung von Salzlaugen in den Fluss dem Kläger 
Schaden zufügen würde, brauchte er doch nicht mit 
einer unbefugten Benutzung wie der des Klägers zu 
rechnen. Die im Verkehr zu beobachtende Sorgfalt 
fordere nicht, dass man auf alle möglichen unerlaubten 
Handlungen dritter Personen Rücksicht nehme. Der

Kläger habe unbefugt gehandelt, und für den ihm aus 
seiner unerlaubten Handlung entstandenen Schaden 
brauche der Beklagte daher nicht zu haften.

A n d e r e r  A n s i c h t  w a r  j e d o c h  d a s  
R e i c h s g e r i c h t .  Wenn auch von einer wider
rechtlichen Verletzung des G e w e r b e b e t r i e b e s  
des Klägers keine Rede sein kann, so meinte der höchste 
Gerichtshof, so ist doch ein Verschulden des beklagten 
Bergwerksbesitzers bei der behaupteten Verletzung des 
Eigentums des Klägers an seinen Dampfkesseln, Rüben 
und Rübenschnitzeln nicht deshalb ausgeschlossen, weil 
der Inhaber der Zuckerfabrik das Flusswasser unbe
fugt benutze. Die Vorinstanz erachtet es als festge
stellt, dass der Beklagte die Schädlichkeit seiner Lau
gen kannte, und dass er mit der Benutzung des mit 
den Laugen vermischten Flusswassers zu gewerblichen 
Zwecken rechnen musste. Ist dies wirklich der Fall, so 
hat sich der Beklagte auch s c h u l d i g  gemacht. Die 
Vorinstanz hat nicht beachtet, dass der Kläger das 
Wasser des fraglichen Flusses bereits seit 40 Jahren 
benutzt, und dass nichts vorliegt, was diese Benutzung 
als nicht ü b l i c h  erscheinen Hesse. Aus der recht
lichen Unerlaubtheit des Gebrauchs könnte der Be
klagte höchstens den Einwand herleiten, dass der Klä
ger an dem ihm entstandenen Schaden m i t schuldig 
sei und demgemäss auch einen Teil davon zu tragen 
habe, nicht aber das Fehlen seines eigenen Verschul
dens.

Sonach war das Urteil aufzuheben und die Sache 
zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung in die 
Vorinstanz zurückzuverweisen.

(Entscheidg. des Reichsger. vom 26. Oktober 1910.)
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Sind Streikbrecher krankenrersicherungspflichtig?
Infolge eines zwischen den Arbeitgebern und Ar

beitnehmern eines bestimmten Gewerbszweiges ausge
brochenen Streiks sperrten erstere die Arbeiter aus und 
Hessen in verschiedenen Gegenden andere Arbeiter 
werben. Diese wurden von dem Verband der Arbeit
geber engagiert, und da sie bald hier, bald dort be
schäftigt wurden, so verpflichtete sich der Arbeitgeber
verband, diesen Arbeitern — gleichgültig ob sie ar
beiteten oder nicht — für mindestens zehn Tage Lohn 
zu zahlen. Die gegenseitige Kündigung wurde auf acht 
Tage festgesetzt.

Die zuständige Ortskrankenkasse verlangte nun, 
die Arbeiter sollten bei ihr gegen Krankheit versichert 
werden. Dies zu tun weigerten sich jedoch die von 
der Kasse in Anspruch genommenen Arbeitgeber, und 
das Oberlandesgericht Königsberg hat diese Weigerung 
für berechtigt erklärt. Die Arbeiter, so meinte das Ge
richt, waren nur aushilfsweise und vorübergehend 
engagiert worden, ihre Beschäftigung konnte jeden Tag 
beendet sein. Lediglich um die angenommenen Arbei
ter gefügiger zu machen, ist ihnen Lohn — n i c h t B e 
s c h ä f t i g u n g  — für mindestens zehn Tage zuge
sichert worden. Beschäftigt sind die Arbeiter, wie vom 
Gericht festgestellt, bald von diesem, bald von jenem 
Arbeitgeber, ohne dass hierbei die für die Kranken
versicherungspflicht vorgesehene Dauer von einer 
Woche auch nur annähernd erreicht worden ist. Auch 
aus der Vereinbarung einer achttägigen Kündigungsfrist 
kann das Vorliegen einer versicherungspflichtigen Be
schäftigung nicht gefolgert werden, sondern es geht 
hieraus nur hervor, dass die Arbeitgeber sich vor plötz
lichen Arbeitseinstellungen inmitten dringender Arbei
ten schützen wollten.

Die klagende Krankenkasse kann auch den beklag
ten Arbeitgebern gegenüber überhaupt keinerlei An
sprüche geltend machen, denn g e m i e t e t  waren die 
Arbeiter ja nicht von diesen, sondern von dem A r 
b e i t g e b e r v e r b a n d .  Dieser vermietete dann die 
Arbeiter weiter an die Beklagten, und zwar t a g e 
w e i s e .  Die Arbeitsverträge, die diese Beklagten ab
schlossen, waren also von vornherein auf einen Zeit
raum v o n  w e n i g e r  a l s  e i n e r  W o c h e  b e 
s c h r ä n k t .  Die Anmeldepflicht der einzelnen Arbeit
geber würde sich auf diejenigen Arbeiter beschränkt 
haben, die von ihnen länger als eine Woche beschäftigt 
wurden. Die Krankenkasse hat aber nicht nachge
wiesen, dass die Beklagten einzelne Arbeiter länger als 
eine Woche beschäftigt haben; ihr Anspruch war daher 
abzuweisen.

(Entscheidg. des Oberlandesger. Königsberg vom
24. September 1909.)

Einsturz eines Maschinenschuppens. Verantwortlichkeit des 
Arbeitgebers f iir  den dabei erfolgten Tod eines Arbeiters.

Ein zum Schutze einer Maschine errichteter Schup
pen war während eines Sturmes eingestürzt und hatte 
einen darunter stehenden Arbeiter begraben, der infolge 
der dabei erhaltenen Verletzungen starb. Der Vater 
des Verunglückten strengte gegen den Fabrikanten eine 
Schadensersatzklage an, die er auf § 836 des Bürgerl. 
Gesetzb. stützte, wonach, falls durch den Einsturz 
eines Gebäudes ein Mensch getötet wird, dem Grund
stücksbesitzer die Verpflichtung obliegt, den Schaden

zu ersetzen, sofern der Einsturz die Folge fehlerhafter 
Errichtung des Gebäudes ist.

Der Beklagte wandte ein, ihn treffe kein Verschul
den an dem Vorkommnisse; er habe seinerzeit mit der 
Errichtung des Schuppens zwei Zimmerleute betraut, 
die als zuverlässige Handwerker galten. — Das Gericht 
stellte fest, dass die Errichtung des Schuppens insofern 
fehlerhaft war, als es an jeder festen Verbindung der 
Pfosten mit dem Untergestell fehlte. Die Pfosten waren 
vielmehr lose auf die Fundamentsteine gesetzt. Ebenso 
fehlte es an einer festen Verbindung zwischen den auf 
den Pfosten aufliegenden Längsbalken und dem Dach
stuhl, der durch Holzzapfen nur gegen seitliche Aus
weichung geschützt war. Und endlich waren die Büge 
zwischen Pfosten und Balken nicht vernagelt, sondern 
nur ineinandergefügt. Diese den Regeln der Baukunst 
zuwiderlaufende Errichtungsweise musste den Einsturz 
des freistehenden Schuppens sehr begünstigen, da bei 
einem grossen Sturm die Pfosten von den Fundament
steinen heruntergeschoben werden konnten und der 
Dachstuhl von den Pfosten sich lösen konnte. — In 
dieser Weise ist auch nach dem Gutachten des vernom
menen Sachverständigen der Einsturz an dem in Frage 
kommenden Tage vor sich gegangen. Auf Grund dieses 
Gutachtens nimmt auch das Gericht an, dass trotz des 
heftigen Sturmes der Schuppen bei richtiger Bauart 
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht eingestürzt wäre, 
da die Gewalt des Sturmes gerade in der Gegend des 
Schuppens, dessen einzelne Pfosten und Balken zum 
grössten Teile unbeschädigt geblieben sind, keine über
mässig grosse gewesen sein kann.

Infolge dieser Feststellungen erachtete das Ober
landesgericht Karlsruhe den Entlastungsbeweis des Be
klagten als nicht geführt. Damit allein, dass er zwei 
zuverlässige Handwerker für den Bau des Schuppens 
angenommen hatte, kann er sich nicht entschuldigen. 
Die bei der Errichtung des Schuppens gemachten Feh
ler waren so grobe und offensichtliche, dass sie dem 
Beklagten, wenn er die gehörige Sorgfalt in Anwendung 
gebracht hätte, nicht hätten entgehen können. Er hat 
sich aber um die Ausführung des Baues sehr wenig ge
kümmert und es ruhig zugelassen, dass die von der 
Baupolizeibehörde geforderten Dachverstrebungen nicht 
angebracht wurden. Auch später hat er es an jeder 
Kontrolle fehlen lassen, obschon das von vielen Seiten 
wahrgenommene Schwanken des Schuppens ihn hierzu 
hätte veranlassen müssen.

Aus diesen Gründen wurde der Beklagte, dem An
träge des Klägers gemäss, zum Ersätze des dem Kläger 
durch den Tod seines Sohnes entstandenen Schadens 
verurteilt.

Der Fabrikant legte Revision gegen dieses Urteil 
ein, indessen hat das R e i c h s g e r i c h t  die Entschei
dung der Vorinstanz lediglich b e s t ä t i g t .

(Entscheidg. des Reichsger. vom 27. September 
1909.)

Zwangsweise Absteifung eines Hauses.
In einer Stadt waren zwei nebeneinander stehende 

Häuser eingestürzt. Die Polizeibehörde liess darauf 
durch Sachverständige ein den Einsturzgebäuden be
nachbartes, ihr gleichfalls gefährdet erscheinendes Ge
bäude besichtigen, und auf Grund des Ergebnisses die
ser Besichtigung wurde die sofortige Absteifung des-

l
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selben für notwendig erachtet. Der Besitzer dieses 
Hauses erhielt keine diesbezügliche Anordnung, viel
mehr liess die Polizeibehörde selbst die notwendigen 
Arbeiten vornehmen. — Nachdem dies geschehen war, 
erhielt der Grundstücksbesitzer eine polizeiliche Ver
fügung, in der ihm mitgeteilt wurde, dass die schleunige 
Absteifung seines Hauses sich als notwendig erwiesen 
habe, weshalb dieses auf seine Kosten unverzüglich 
veranlasst wurde. Gleichzeitig wurde um Erstattung 
der verauslagten Kosten, unter Beifügung der Rechnung 
des Baugewerksmeisters, der die Arbeiten ausgeführt 
hatte, ersucht.

Der Grundstücksbesitzer strengte hiergegen die 
Klage an. Er machte den Einwand, zu einer zwangs
weisen Ausführung der Absteifung durch die Polizei
behörde habe keine Veranlassung Vorgelegen, vielmehr 
hätte diese ihm übertragen werden müssen. Weiter 
bemängelte der Kläger die Höhe des geforderten Be
trages und bestritt die Verpflichtung zur Erstattung der 
der Polizeibehörde entstandenen Kosten.

Vom Bezirksausschuss abgewiesen, rief der Grund
stücksbesitzer das Oberverwaltungsgericht an, indessen 
drang er auch hier mit seiner Anschauung nicht durch. 
Es kommt allein darauf an, so entschied das Gericht, 
ob die Anordnung der Absteifung gerechtfertigt war. 
Zweifellos war sie das, denn sie findet ihre Stütze in 
§  10, Tit. 17, Teil II des Allgemeinen Landrechts, da 
die unmittelbare Gefahr des Einsturzes des Hauses und 
die Gefährdung von Leib und Leben von Personen be
stand. — Wenn nun auch nachträglich die Standsicher
heit des fraglichen Hauses festgestellt worden ist und 
für das Einschreiten der Polizeibehörde nicht die blosse 
B e s o r g n i s  einer möglichen Gefahr genügt, so ist 
doch andererseits nicht erforderlich, dass der Eintritt 
der Gefahr gewiss oder mit Sicherheit zu erwarten ist. 
Auch bei z w e i f e l h a f t e r  Sachlage darf die Poli
zeibehörde nicht warten, bis das schädigende Ereignis 
wirklich eintritt, sondern sie hat die nötigen Vorkehrun
gen zu treffen, um ihm vorzubeugen. Notwendig ist 
nur, dass eine aus Tatsachen sich ergebende W ahr
scheinlichkeit der Gefährdung besteht. Das aber muss 
im vorliegenden Falle bejaht werden: die beiden Nach
barhäuser waren eingestürzt; eine über die äussere Be
sichtigung hinausgehende Untersuchung der zunächst 
bedrohten Brandmauer war nach dem Gutachten der 
Schverständigen ohne Gefahr nicht möglich, da der 
Schutt der eingestürzten Häuser und das zusammen
gebrochene Gebälk in beträchtlicher Höhe gegen die 
Brandmauer des Hauses des Klägers lehnten. Eine 
Gewissheit über deren Standfestigkeit war deshalb nicht 
zu erlangen, weshalb dem Umstande, dass nachher 
diese Brandmauer sich als standhaft erwiesen hat, 
wesentliche Bedeutung nicht beizulegen ist.

(Entscheidg. des Preuss. Oberverwaltungsger. vom 
26. Januar 1910.)

Was als „Sitz des Gewerbebetriebes“  anzusehen ist.
Bei Arbeiten, die an wechselnden Orten ausserhalb 

der Betriebsstätte ausgeführt werden, ist es bekanntlich 
mitunter nicht ganz einfach, festzustellen, wo sich der 
„Betriebssitz“ befindet, der ja auch für die Anmeldung 
der Arbeiter zur Krankenversicherung massgebend ist.

Ein bei einem Strassenbauunternehmer beschäftig
ter Arbeiter erkrankte. Es stellte sich heraus, dass er

bei keiner Krankenkasse versichert war und der Ar
beiter verlangte später von der Krankenkasse desjenigen 
Ortes, in dem der Unternehmer vor Beginn der Strassen - 
bauarbeiten gewohnt hatte, Ersatz der ihm durch seine 
Krankheit entstandenen Kosten.

Das Badische Verwaltungsgericht w i e s  jedoch 
den Anspruch ab . Es wurde nämlich festgestellt, dass 
der Unternehmer allerdings von dem Orte aus, wo sich 
die beklagte Krankenkasse befindet und wo er damals 
eine Wohnung hatte, sich um die fraglichen Arbeiten 
beworben hat. Nachdem er jedoch die Strassenbau- 
arbeiten übertragen erhalten hatte, ist er an den Ort 
übergesiedelt, wo die Arbeiten auszuführen waren, hat 
dort ein Zimmer gemietet, wo er wohnte und die schrift
lichen Arbeiten erledigte. Der Unternehmer hat sich 
auch, solange die Arbeiten dauerten, an jenem Orte 
aufgehalten und lediglich dort den Bau geleitet. Frei
lich hat er v o r e r s t  noch seine Wohnung an dem 
Orte seines früheren Wohnsitzes beibehalten, und er ist 
auch ab und zu — aber nicht geschäftlich — in dieser 
Wohnung gewesen, die er dann später aufgegeben hat. 
Sonach hatte der Bauunternehmer vom Baubeginn an 
den Mittelpunkt seiner wirtschaftlichen Existenz, den 
Schwerpunkt seiner Tätigkeit, die damals lediglich der 
Ausführung des Strassenbaues gewidmet war, von sei
nem bisherigen Wohnsitz nach jenem Orte verlegt, wo 
die Arbeiten zu verrichten waren.

Es ist auch festgestellt, dass der Unternehmer so
fort bei Beginn der Arbeiten seine Angestellten bei der 
Gemeindekrankenversicherung des Ortes anmelden 
liess, wo die Strassenbauten zur Ausführung gelangten, 
indessen wurde er hier mit dem Bemerken abgewiesen, 
die Arbeiter seien an dem bisherigen Wohnort des 
Unternehmers zu versichern. Dort ist indes — und 
zwar mit Recht — die Anmeldung der Arbeiter nicht er
folgt. Freilich ist auch der Gemeindekrankenversiche
rung kein grobes Verschulden beizumessen, dass sie 
in einem Irrtum war, denn die Bewerbung des Unter
nehmers um Übertragung des Strassenbaues erfolgte 
unter Umständen, die jene Behörde zu der Ansicht füh
ren konnten, dass der Unternehmer auch während der 
Dauer der Bauarbeiten den Sitz seines Gewerbebetriebs 
an seinem früheren Wohnorte beibehalten werde.

Nach alledem war für den Kläger nicht die beklagte 
Kasse, sondern die für den B e s c h ä f t i g u n g s o r t  
bestehende Gemeindekrankenversicherung zuständig; 
sein Anspruch war daher nicht begründet.

(Entscheidg. des Badischen Verwaltungsger. vom
19. April 1910.)

Unterschied zwischen Haussclnvnmni und Trockenfäule.
In dem Prozess, den der Käufer eines Hauses 

gegen den Verkäufer auf Rückgängigmachung des Kauf
vertrages angestrengt hatte, war als Sachverständiger 
ein Zimmermeister vernommen worden. Dieser hatte 
sich dahin geäussert, dass das Holz in dem fraglichen 
Gebäude mit Schwamm und Trockenfäule behaftet sei, 
und das Gericht hatte dahin erkannt, der Verkäufer 
solle schwören, es sei ihm beim Verkauf des Hauses 
nicht bekannt gewesen, dass sein Haus mit den er
wähnten Mängeln behaftet sei.

Gegen dieses Urteil legte der Beklagte Berufung 
ein. Er behauptete nämlich, er könne doch unmöglich 
verurteilt werden, etwas zu beschwören, w'as noch gar
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nicht festgestellt sei. Offenbar habe der Sachverständige I 
nicht genau erkannt, mit welchem Mangel das Haus 
eigentlich behaftet sei; denn dass das Holz von 
Schwamm u n d  Trockenfäule ergriffen sei, sei etwas 
so Unmögliches, dass der Verdacht eines Irrtums oder 
doch einer Ungenauigkeit nicht von der Hand zu weisen 
sei; überdies sei durch das Gutachten des Chemikers, 
der das Holz mikroskopisch untersuchte, festgestellt, 
dass hier nur H a u s s c h w a m m  in Frage komme.

Das Oberlandesgericht Braunschweig hat denn 
auch dahin erkannt, dass der dem Verkäufer auferlegte 
Eid entsprechend a b z u ä n d e r n  sei. Zwar habe das 
Reichsgericht wiederholt dahin erkannt, dass Haus
schwamm und Trockenfäule w e s e n t l i c h e  F e h l e r  
eines Bauwerks sind, nicht jedoch, dass beides d i e 
s e l b e n  Fehler sind. Schwamm und Trockenfäule 
haben nicht nur verschiedene Krankheitserreger, son
dern auch eine verschiedene Ausbreitungsmöglichkeit 
und verschiedene Lebensbedingungen. Der die Trocken
fäule hervorrufende Pilz kann das zu seiner Vegetation 
nötige Wasser nicht selbst erzeugen und deshalb nur 
auf an sich schon feuchtem Holze gedeihen, nicht aber 
lufttrockenes Holz angreifen. Der Schwainmpilz da
gegen ist imstande, durch Ausschicken von Strängen 
sich das W asser aus weiter Entfernung zu holen und 
zu bewirken, dass es sich aus der Luft tränenartig auch 
auf vollkommen trockenem Holze niederschlägt, das 
dann von der Krankheit leicht ergriffen und verzehrt 
wird. Wenn also auch die äusseren Krankheitserschei
nungen sowie die zerstörenden Wirkungen der Morsch
heit des Holzwerks bei echtem Hausschwamm und bei 
Trockenfäule ziemlich ähnlich sind, — in Wahrheit sind 
beide grundverschieden. D a s  V o r k o m m e n  d e s  
e i n e n  P i l z e s  s c h l i e s s t  d a s  V o r k o m m e n  
d e s  a n d e r e n  i n  d e r  R e g e l  a u s .  In den Krei
sen der Bausachverständigen werden beide Pilzarten 
oftmals nicht streng geschieden, und- genaue Feststel
lungen werden sich nur durch das Gutachten eines 
Chemikers treffen lassen. Dieser hat aber im vorlie
genden Falle auf dem Wege mikroskopischer Unter
suchung nur das Vorhandensein von H a u s s c h w a m m  
zweifelsfrei festgestellt.

(Entscheidg. des Oberlandesger. Braunschweig vom 
22. Februar 1910.)

Kleine M itteilungen.
Ständige Mfischinenlelirausstellnng in Dresden.

Die in Berlin tagende „Ständige Austellungskom- 
mission für die Deutsche Industrie“ hat kürzlich zu der 
Frage der in Dresden geplanten „Allgemeinen Deut
schen ständigen Lehrausstellung für die Fortschritte der 
Maschinentechnik“ öffentlich Stellung genommen, und 
zwar in einem im wesentlichen gegen diese Planung 
gerichteten Sinne.

Dem gegenüber sieht sich der Arbeitsausschuss 
der Dresdner Lehrausstellung veranlasst, darauf hinzu
weisen, dass jene Kundgebung von unrichtigen Vor
aussetzungen ausgeht.

a) Dem in Berlin erhobenen Bedenken, die be
absichtigte stete Auswechselung der ausgestellten Ge
genstände müsse zu einer übermässigen Belastung

der Industrie führen, steht entgegen, dass angesichts der 
periodisch wechselnden stärkeren Betonung bald des 
einen bald des anderen Industriezweiges von einer 
übermässigen Belastung der Industrie keine Rede sein 
kann. Wenn in der Berliner Kundgebung von Aus
stellungsmüdigkeit der Industrie gesprochen wird, so 
dürfte dies im wesentlichen wohl nur für einzelne 
Zweige der Grossindustrie zutreffen. Schon der stetig 
zunehmende Geschäftsumfang der Berliner Kommission 
spricht ja dagegen. Müde ist man auch nur der Aus
stellungen gewöhnlicher Art, die mit dem in Dresden 
geplanten Unternehmen nicht verglichen werden kön
nen.

b) Die Annahme der Berliner Kundgebung, dass 
durch die Lehrausstellung an Stelle der mit einmaligen 
Ausstellungen verbundenen vorübergehenden Belastung 
dauernde und ständig sich erneuernde Kosten und Be
triebsanforderungen treten werden, findet ihre W ider
legung dadurch, dass die Unkosten in Dresden infolge, 
der vorhandenen ständigen Einrichtungen und des ein
gearbeiteten Personals unvergleichlich geringer sein 
werden als bei vorübergehenden Ausstellungen. Durch 
eine kürzlich in Dresden auf Anregung des Arbeitsaus
schusses veranstaltete Sonderausstellung für den elek
trischen Betrieb in der Landwirtschaft, an der fast alle 
deutschen Elektrizitätsfirmen beteiligt waren, ist ein 
zahlenmässiger Beweis hierfür geliefert worden.

c) Auch die Befürchtung endlich der Berliner Kom
mission, dass durch die Lehrausstellung die Aussteller 
vom direkten Verkehr mit den Käufern abgeschnitten, 
einseitige Urteile der Ausstellungsbeamten gefördert 
und der freie Wettbewerb in erheblicher und unbilliger 
Weise beeinträchtigt und geschädigt werden möchten, 
trifft aus dem Grunde nicht zu, weil die Lehrausstel
lung vorzugsweise solche Maschinen im Betriebe vor
führen wird, deren technische Eigenschaften durch 
quantitative exakte Messungen festgestellt worden sind. 
Eine empfehlende Beratung von Käufern bei Anschaf
fung von Maschinen soll überhaupt nicht stattfinden; 
auch sind die Aussteller natürlich nicht behindert, ihre 
geschäftlichen Interessen an Ort und Stelle in dersel
ben Weise wie auf vorübergehenden Ausstellungen zu 
wahren. Die von der Lehrausstellung auf Ansuchen 
der Aussteller zu erteilenden Prüfungsbescheinigungen 
sollen ausschliesslich auf dem Prüfungsstand festge
stellte Wertziffern enthalten, wie bei wissenschaft
lichen Materialprüfungen, keineswegs aber subjektive 
Urteile aussprechen, obgleich die Ausstellungsleitung 
dazu auf Grund vorhergegangener Untersuchungen 
wohl eher berufen wäre, als die meist nur nach flüch
tigen äusseren Eindrücken urteilenden Maschinenjurys 
der üblichen Ausstellungen. Jeder vorurteilsfreie Prak
tiker muss zugeben, dass bei dieser Ordnung der Dinge 
der freie Wettbewerb nicht nur nicht erschwert, son
dern vielmehr gefördert wird.

Der Dresdner Arbeitsausschuss wird in Überein
stimmung mit der Regierung und mit einer grossen An
zahl praktischer Maschinenbauer in aller Kürze den Be
trieb seiner mit einer kleinen Lehrausstellung verbun
denen Prüfungsanstalt eröffnen und damit die Nütz
lichkeit des für die Industrie, die Landwirtschaft und 
das Gewerbe des ganzen deutschen Vaterlandes so 
wichtigen Unternehmens dartun.

Hierzu geht uns noch folgende Nachricht zu.
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Se. Kgl. Hoheit der Grossherzog Friedrich August 
von Oldenburg haben allergnädigst geruht, am
29. Januar 1911 H errn Professor K ü b l e r  in beson
derer Audienz zu empfangen und sich über die Be
strebungen des Arbeits-Ausschusses einen längeren 
V ortrag halten zu lassen. Se. Kgl. H oheit nahmen 
die Ausführungen mit grossem Interesse auf und ge
ruhten, sich in die Liste der Förderer unsers Unter
nehmens einzutragen zugleich mit der Versicherung, 
entsprechend für die Sache wirken zu wollen.

Preisausschreiben 
des Vereins Deutscher Eisengiessereien über die 

Entwickelung des gusseisernen Ofens.

Es ist die geschichtliche Entwickelung und der 
heutige Zustand der Erzeugung gufseiserner Öfen 
zur Lokalheizung nach der technischen, ökonomischen 
und hygienischen Seite darzustellen unter besonderer 
Berücksichtigung der in den letzten Jahrzehnten ge
bräuchlichsten Ofenarten und Ofenformen. Den 
Hauptw ert soll die Arbeit legen auf die Prüfung der 
Frage, ob und wie weit die verschiedenen Ofen
systeme Fortschritte in der W ärm eausnutzung darstel
len und welche Vorschläge für eine gesteigerte 
W ärm eausnutzung zu machen sind.

Für die drei besten Arbeiten werden Preise von 
iooo, 500 und 300 Mark ausgesetzt. Die Preisrichter 
behalten sich eine andere Verteilung der Preise und 
den A nkauf anderer Arbeiten für den Verein vor. 
Die preisgekrönten Arbeiten gehen in das unbe
schränkte Eigentum  des Vereins über, der sie vor
aussichtlich in geeigneter Form  veröffentlichen wird. 
Die Arbeiten sind auf einseitig beschriebenen Seiten 
in Maschinenschrift bis zum 31. Dezember 1911 bei 
der Geschäftsstelle des Vereins Deutscher Eisengiesse
reien, Düsseldorf 3 , Graf - Adolfstrafse 47 einzu
reichen und zwar ohne Namen unter einem Kenn
wort. Den Namen und die Adresse bitten wir im 
geschlossenen Briefumschlag, der die Aufschrift des 
Kennwortes trägt, beizulegen.

Preisrichter sind die H e rren : Geheimer Baurat 
Dr. ing. Rietschel in Berlin, Geheimer Baurat Ueber 
in Berlin, Kom m erzienrat Uge in Kaiserslautern, Di
rektor Kohlschütter in Norden, Dr. Brandt in Düssel
dorf.

Düsseldorf, den 20 . Februar 1911.
D er Verein Deutscher Eisengiefsereien.

D er V orsitzende:
W. Uge, Kommerzienrat.

Wie Konkurse zustande kommen.
(Fortsetzung.)

Der nächste ist der Fall eines Eisenhändlers, eines 
gebrochenen Mannes, dessen Geschäft trotz günstiger 
Platzverhältnisse immer weiter zurückging, als sich 
jüngerer und rührigerer Wettbewerb neben ihm auftat. 
Seine Geschichte ist wohl die am meisten typische unter 
den hier berichteten; jede grosse Stadt hegt hunderte 
oder tausende kleiner Vertriebe, die in gleicher Weise, 
wie hier geschildert, alle Initiative, alles Zielbewusst
sein, richtige Methoden, jedes aufbauende Element in 
der Geschäftsführung vermissen lassen. Er sagt: 

„Mein Eisenwareugeschäft war dreissig Jahre alt 
und ist so klein geblieben, wie von Anfang an. Ich sah

die Stadt wachsen, sah kleine Läden grosse Kaufhäuser, 
ihre Inhaber reich und angesehen werden. Einem 
schlechten Markt kann ich also meine Niederlage nicht 
zuschreiben. Die Gründe lagen anderswo; und es nützt 
mir nichts mehr, dass ich sie erkannt habe; ich bin zu 
alt; aber anderen möge es noch nützen.

„Nie habe ich mir einen umfassenden Geschäfts
plan ausgedacht. Der kleine Laden war mir eben recht, 
und es fiel mir nicht ein, mehr Kunden heranziehen zu 
wollen, als gerade kamen. Das Lager war klein und 
mittelmässig, und jeder zweite Käufer fand nicht, was 
er suchte. Jetzt sehe ich hundert Wege, wie ich mein 
Geschäft enwickelt und meinem Laden einen Ruf ge
geben haben könnte. Ich hätte mich auf Werkzeuge 
verlegen können. In der Gegend wurde viel gebaut und 
ich hätte massenhaft Baubedarf verkauft, wäre das 
Lager darin einigermassen angepasst gewesen.

„Dann waren auch meine Preise zu hoch. Ich war 
von dem Wahn befangen, bei einem kleinen Umsatz 
könne man nicht die Profitsätze der grossen Geschäfte 
anwenden; auch kümmerte ich mich um den M arktpreis 
zu wenig. Einmal kommt aufgebracht ein Kunde und 
beklagt sich, dass ich ihm 20 Pfg. für das Pfund Nägel 
abgenommen habe, wo er sie überall für 15 Pfg. kau
fen könne; ich sei nicht reell und er sei mit mir fertig. 
Und nicht nur diesen, hunderte habe ich in gleicher 
Weise verloren, und blieb blind!

„Auch unfähige Gehilfen brachten mir viel Scha
den, aber ich konnte mich nicht zu dem Lohnsatz ver
stehen, der mir anständigere verschafft hätte.

„Ich inserierte nie, veranstaltete keine Sonderver
käufe, kümmerte mich wenig um das Schaufenster. Die 
Beleuchtung war spärlich und auch sonst keinerlei An
ziehung vorhanden.

„Kurzum, ich habe alle meine Gelegenheiten ver
säumt und alles falsch angefasst, wie es mir längst ein
mal von einem verärgerten Kunden ins Gesicht gesagt 
worden war. Ich möchte nicht genannt werden, aber 
es sollte mich freuen, wenn meine Erfahrung durch Sie 
einem jungen Anfänger eine gleiche ersparte.“

Nun wieder einen ganz ändern Fall: Ein junger 
Vertreter, mit sorgfältiger Ausbildung bei alter Gross
firma, tüchtiger Verkäufer, Einkäufer und Disponent, 
macht sich selbständig und hat dank seinem Geschäfts
genie die schönsten Erfolge; aber eines weiss er nicht: 
dass auch die stärkste Persönlichkeit sich nicht über 
Organisation hinwegsetzen darf. „Ich fing klein an,“ 
erzählt er, „aber bei meinen gründlichen Branche
kenntnissen und glänzenden Verbindungen ging bald 
alles glänzend; ich machte zwischen 20 bis 40 000 Mark 
im Jahr, war mein eigener Herr ohne jeden Teilhaber, 
die Arbeitslast war massig und ich disponierte spielend 
in allen kritischen Fällen; so kam mir denn auch gar 
kein Gedanke an einen Substituten. Da muss ich, mit
ten in einer guten Konjunktur, von dieser fatalen Lun
genentzündung befallen werden! Aber deshalb stockte 
mein Geschäft nicht; das Personal im Innen- und 
Aussendienst war gut genug angelernt und der Umsatz 
ging flott weiter. Keiner aber hatte eine Ahnung von 
der Finanzierung des Geschäfts, von den Verbindlich
keiten und wie ihnen zu begegnen sei! Ich hatte mir 
lediglich gute Abteilungsvorstände geschaffen, keinem 
aber Exekutive und Initiative für das Ganze beige
bracht! Ich selbst war viel zu krank, um die kleinste
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Information zu erteilen; ja es kam mir nicht einmal der 
Gedanke, dass ich doch einen Bevollmächtigten er
nennen müsse! Die Folge war, dass meine Geldange
legenheiten in hoffnungslose Verwirrung gerieten, mein 
ganzer Kredit war bald zerstört, und ein Gläubiger 
stellte Antrag!

„Jetzt sehe ich natürlich ein, dass ich einen groben 
Organisationsfehler begangen hatte. Jeder Geschäfts
mann muss damit rechnen, dass ihn Krankheit oder eine 
sonstige Behinderung jeden Augenblick vom Posten 
rufen kann, und gegen die verhängnisvollen Folgen hier
von in einem „Ein-Mann“ -Geschäft ist die einzige Ver
sicherung, jemanden in das System der Dispositionen 
und in die Bankverhältnisse eingeweiht zu haben. Ein 
unabhängiger Prinzipal muss gegen die Versuchung an
kämpfen, zu viele Funktionen in seiner Person zu ver
einigen. In Gesellschaften ist in dieser Beziehung meist 
gesorgt.“ B. E.

(Schluss folgt.)

„Sicherheits-Vorsteckschild fü r Webstühle“  
der M asch inenbau-A nsta lt C a r l  H a u s w a l d  in F o r s t  

(Lausitz).
Um den öfteren Unfällen an Webstühlen vorzubeu

gen, die dadurch entstehen, dass der Stuhl eingerückt 
wird, während andere Personen in oder an demselben 
mit Reparaturen oder sonstigen Arbeiten beschäftigt 
werden, sind in letzter Zeit verschiedene Tuch- und 
Buckskin-Fabriken angewiesen worden, den Webereien 
Sicherheits-Versteckschilder zuzuteilen.

Die Schilder sollen die Inschrift „Nicht einrücken“ 
tragen und mit einem Stift versehen sein, derart, dass 
solche bei vorzunehmenden Reparaturen oder dergl. vor 
der Ausrückstangenöse in die Ausrückstange gesteckt 
werden können, sodass ein plötzliches Einrücken des 
Stuhles verhindert wird. —

Von der Firma C a r l  H a u s w a l d ,  F o r s t  (Lau
sitz) 13 liegt uns ein solches Schild vor. Dasselbe ist 
beiderseitig emailliert und trägt auf weissem Grunde 
die Inschrift „Nicht ausrücken“ in deutlichen schwarzen 
Buchstaben. Der daran befindliche Stahlstift ist aus
wechselbar.

W ir bringen in F igur 88 die Abbildung desselben.

Patente und 6ebraud)$mu$ter.
Das unterstrichene Datum der Ueberschrift ist der Tag der 

Veröffentlichung im  R eichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung  
gibt den Tag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
30. 1. 11.

Selbsttätiger Ausschalter für elektrisch angetriebe
ne Kastenmangeln. — Otto Wappler, Treuen i. V. —
8 d. W. 34 922 — 20. 5. 10.

Bodenschwenkplatte für Selbstentlader. — Deutsch
Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Aktiengesell- 
schaft, Bochum. — 20 c. U. 3842 — 25. 10. 09.

Endlose Fördervorrichtung, insbesondere für Zie
gelsteine. — Joachim Ehlers u. August Schmidt, Ham
burg, Vogelweide 41. — 81 e. E. 15 755 — 22. 4. 10.

Einrichtung zum Verhindern des Eindringens von 
Löschwasser in die zu einem feuersicher gelagerten Be
hälter mit feuergefährlichem Inhalt führende Rohrlei
tung. — Carl Ruppel, Charlottenburg, Knesebeckstr. 5.
— 81 e. R. 31 077 — 20. 6 . 10.

2. 2. 11.
Am Gehäuse, Zwischendeckel oder an den Düsen 

usw. befestigte, zylindrisch geformte, ein- oder mehr
teilige Ventilationsschutzhaube für Dampf- oder Gas
turbinen. — Aktien-Gesellschaft „Weser“ , Bremen. •—
14 c. A. 19 728 — 18. 11. 10.

Wasserzerstäuber für Befeuchtung und Kühlung 
von Luft, bei welchem durch Drehung eines Flügel
rades das Wasser mit Luft fein vermischt aus dem Ge
häuse geschleudert wird. — Lohrmann &  Sichtig, Ma
schinenfabrik, Gronau, Westf. — 36 d. L. 29 791 —
4. 3. 10.

Ausrückvorrichtung für Arbeitsmaschinen. — Ma
schinenfabrik und Eisengiesserei Wilhelm Quade G. m. 
b. H., Guben. — 47 h. M. 42 901 — 18. 11. 10.

Einrichtung zum selbsttätigen Auf- und Einführen 
des Papiers in die Trockenzylinderpartie einer Papier
maschine mit Hilfe von Druckluft. — Heinrich Schaaf, 
Cöthen. — 55 d. Sch. 35 645 — 10. 11. 09.

Atmungsvorrichtung zum Eindringen in Räume mit 
nicht atembarer Atmosphäre. — Sauerstoff-Fabrik Ber
lin, G. m. b. H., Berlin. — 61 a. S. 30 427 — 15. 12. 09.

Absitzbecken mit einem oder mehreren unter dem 
Absitzraum angeordneten und gegen diesen durch Ja
lousieverschluss abschliessbaren Schlammkanälen. — 
Wasser- und Abwasser-Reinigung G. m. b. H., Neu
stadt a. Haardt. — 85 c. W. 31 636 — 1.3. 09.

6 . 2 . 11.
Zusammenklappbare Stehleiter, deren beide Holm

paare etwa in der Mitte geteilt und hier mit Gelenken 1 
versehen sind. — Emil Locke, Berlin, Landsbergerplatz
2. — 341. L. 31 385 — 30. 11. 10.

Schutzvorrichtung für Treppenstufen. — Fritz Ba- 
rich, Weissenfels a. S. — 37 d. B. 59 256 — 23. 6 . 10.

Schutzvorrichtung gegen das Einklemmen der 
Hände bei Maschinen mit sich drehenden Walzen; Zus. 
z. Pat. 214 674. — August Lösche, Berlin, Linienstr. 47.
— 47 a. L. 30 090 — 25. 4. 10.

Vorrichtung, mittels welcher Personen an den 
Aussenseiten von Gebäuden auf- und absteigen können.

! mit zwei an Längsbäumen verschieb- und feststellbaren
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Fusstritten. — Walter William Love, Kinson b. Bourne- 
mouth, Engl.; Vertr. B. Bloch, Pat.-Anw., Berlin SW. 
4 8 .— 61a. L. 29 609 — 7. 2. 10.

Entstaubungskanal für Abgase aus Drehrohröfen.
— Zement- und Kalkwerk Bestwig, Akt.-Ges. u. Hugo 
Kunze, Bestwig, Kr. Meschede. — 80 c. C. 18 257 —
20. 8 . 09.

9. 2. 11.
Auf einem Wagen angebrachte meissel- und brech

stangenartige Vorrichtung zum Entfernen der an der 
Mündung von Bessemer- oder Thomasbirnen sich bil
denden Ansätze. — Duisburger Maschinenbau-Aktien
Gesellschaft vorm. Bechern &  Keetman, Duisburg. —
18 b. D. 21 858 — 3. 7. 09.

Einrichtung zum selbsttätigen Abheben der Förder
kübel von mehreren nebeneinander liegenden Zufahrts
gleisen bei Schrägaufzügen. — Maschinenfabrik Augs
burg-Nürnberg Akt.-Ges., Nürnberg. — 35 a. V. 7557
— 19. 12. 07.

Nach beiden Drehrichtungen selbsttätig wirkende 
Sperrbremse für Hebezeuge. — Bergmann & Westphal, 
Berlin. — 35 c. B. 59 553 — 21. 7. 10.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
b ekann t gem ach t im R eichsanzeiger.

30. 1. 11.
Staubfangschale für Bohrhämmer mit doppeltem 

Trichterrohrstutzen. — Armaturen- und Maschinen
fabrik „Westfalia“ Akt.-Ges., Gelsenkirchen. — 5 b.
448 687.

Eisen-Betonkörper für den Schachtausbau. — 
Theodor Kamperhoff, Düsseldorf, Kavalleriestrasse 23.
— 5 c. 449 291.

Selbsttätiges Wendegetriebe mit Ausrückvorrich
tung für Wäschereimaschinen. — Paul Deuring, Mann
heim, Alphornstrasse 43. — 8 d. 449114.

Rahmen mit verstellbaren Schiebern zum Einregu
lieren der Sicherheitsvorrichtung an Tiegeldruckpres
sen. — Josef Vogel jun., München, Plinganserstr. 19 a.
— 15 d .' 448 681.

Kran zum Zerschlagen und Verladen von Roheisen
masseln. — Deutsche Maschinenfabrik A.-G., Duis
b u rg .— 35b. 449 013.

Transport walze für Sägegatter, mit auswechsel
baren gezahnten Ringen. ■— Maschinenfabrik und Eisen
giesserei Pirna, Gebr. Lein, Pirna. — 38 a. 448 810.

Leerlaufbandrad mit Selbstkuppelung. — Paul 
Göhring, Oberursel. — 47 a. 449 259.

Sicherheitsstellring für Transmissionen und dergl.
— Fritz Fellmann, Magdeburg-B., Grusonstrasse 7 b.
— 47b. 449345.

Ausrücker für Maschinen und Vorgelege. — Otto 
Herrmann, Kötitz-Coswig i. S. — 47 d. 449 192.

Selbsttätige Fangvorrichtung für Entladeklappen 
von Wagen oder Behältern mit schrägen Seitenwänden.
— Gust. Talbot & Cie., Aachen. — 63 b. 449 041.

Schutzvorrichtung für die Schalthebel von Motor- 
und anderen Fahrzeugen. — Walter Baur, Cöln-Linden- 
thal, Pfarriusstrasse 1. — 63 c. 448 949.

Für Unterseeboote bestimmte Vorrichtung zum An
saugen von Frischluft. — Friedr. Krupp Akt.-Ges. Ger
maniawerft, Kiel-Gaarden. — 65 a. 448 894.

Beschickungsvorrichtung. — Gottfried Schultz, 
Münster i. W., Hafenstrasse 33. — 80 a. 449306.

6. 2. 11.
Fingerschutzleiste für Förderwagen. — Werner 

Steinbusch, Horstmar b. Lünen. — 20 c. 449 918.
Feldkrankentragen - Aufsatzrahmen. — Philipp 

Scherer, Darmstadt, Rheinstrasse 47. — 30 e. 449 455.
Sicherungsanordnung gegen Flüssigkeitsmangel bei 

Flüssigkeitserhitzern. — Deutsche Continental-Gas-Ge- 
sellschaft und Dr. Woldemar Allner, Dessau. — 36 e. 
450 095.

Anordnung für den Antrieb von Arbeitsmaschinen 
von einer Entstaubungsanlage aus. — Gustav A. Hunde- 
wadt, Hamburg, Glockengiesserwall 26. — 47 h.
449 764.

Anordnung einer Antriebsvorrichtung an Arbeits
maschinen. — Kirchner &  Co., Akt.-Ges., Leipzig-Sel
lerhausen. — 47 h. 450 017.

Rettungskissen. — Johannes Bütow, Stettin, Holz
marktstrasse 8 . — 65 a. 449 959.

Trinkfontäne. — Portland-Zementfabrik „Hansa“
G. m. b. H., Haiger. — 85 d. 450 153.

Erteilte Patente.
Kl. 47 a. 230 263. — E i n r i c h t u n g  z u m  s e l b s t 

t ä t i g e n  E i n -  u n d  A u s r ü c k e n  d e r  A n 
t r i e b s k u p p l u n g  v o n  P r e s s e n  u n d  ä h n 
l i c h e n  M a s c h i n e n .  — M a x  S c h e l l e r  i n  
F r a n k f u r t  a. M.

Im Gegensatz zu den bekannten Vorrichtungen, bei 
welchen unter anderen Nachteilen das vorzeitige Inbe
triebsetzen der Maschine mittels eines Fusstritt- oder 
Handhebels häufig zu Unglücksfällen führt, wird bei 
der neuen Einrichtung die Antriebskupplung durch das 
Einklinken eines Ausrückhebels in eine vom Zubringer 
abhängige Öffnung selbsttätig eingerückt, sobald das 
Arbeitsstück mit Hilfe eines Zubringers in die Maschine 
eingeführt ist. Eine Ausführungsform der Einrichtung, 
bei welcher der den Ausrückhebel lösende Schnäpper 
von dem Getriebe der Maschine abhängig gemacht ist 
und der Zubringer selbsttätig mittels Zahnradüber
setzung und Freilauf durch den sich bewegenden Werk
zeugträger in seine Ausgangslage zurückgebracht wird, 
in den Figuren 89, 90 dargestellt.

Wird der Zubringer a mittels des Handgriffes im 
Gestell in der Pfeilrichtung verschoben, so verdrehen 
die auf dem Zubringer befestigten Zahnstangen d das 
Zahnsegment e, den Freilauf f und das Zahnrad d, wel
ches an der Zahnstange h frei vorbeigleiten kann. Der 
Zubringer kann nun in der Pfeilrichtung so lange be
wegt werden, bis der von der Zugfeder i gegen den 
Zubringer gedrückte Ausrückhebel k in die am Zu
bringer angeordnete Öffnung 1 einspringt. Durch die 
hierdurch hervorgerufene Verdrehung des Ausrückhebels 
wird gleichzeitig die Antriebskupplung m in der be
kannten Weise eingerückt. Der Werkzeughalter n ver
schiebt sich nun nach abwärts, wobei der Freilauf ein 
weiteres Bewegen des Zubringers in der gezeichneten 
Pfeilrichtung verhütet. Während dieser Zeit drückt 
der am Werkzeughalter vorgesehene Winkel o den Aus
rückhebel k in die Ausrücklage zurück, woselbst der 
letztere durch den Schnäpper p festgehalten wird. Beim 
Rückgänge des Werkzeughalters wird nun mittels des
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Sperrgetriebes der Zubringer in der entgegengesetzten 
Richtung verschoben, bis der Werkzeughalter n in die

Verstärkung des Schalles kann durch eine Einrichtung, 
wie sie ähnlich bei Phonographen zur Verstärkung des

Figuren 8 9 , 9 0 .

Ausrücklage gelangt ist, in welcher er mittels des An
schlages q den Ausrückhebel durch Verdrehen des 
Schnäppers von der Sperrung befreit. G.

KL 61a. 226 297. — A t m u n g s v o r r i c h t u n g
m i t  g e s c h l o s s e n e m  K r e i s l a u f  d e r  a u s 
g e a t m e t e n  L u f t  u n d  e i n e m  M u n d s t ü c k  
z u r Z u - u n d A b f ü h r u n g d e r L u f t .  S e r 
v a t i u s  P e i s e n  i n M a r i a d o r f ,  B e z i r k  
A a c h e n .

Bei den freitragbaren Mundstückatmern mit Luft
erneuerung besteht der Übelstand, dass die Träger 
dieser Vorrichtung sich nur schwer* oder gar nicht 
untereinander oder mit den zu rettenden Personen ver
ständigen können. Für das Rettungswesen ist es aber 
von grösser Wichtigkeit, eine unmittelbare Verständi
gung auch zwischen dem einen Mundstückatmer tra
genden Rettungsmannschaften und den zu rettenden 
Personen zu erzielen. Durch die neue Einrichtung soll 
es nun ermöglicht werden, dass der Retter, ohne das 
Mundstück aus dem Munde zu nehmen und ohne sich 
selbst zu gefährden, allen in demselben Raume befind
lichen Personen sich unmittelbar verständlich machen 
kann.

Zu diesem Zweckc ist (siehe Figur 91) in nächster 
Nähe des Mundes, zum Beispiel an dem vom Mund
stück ausgehenden Luftschlauch, durch welchen die 
ausgeatmet Luft zum Erneuerer geführt wird, eine leicht 
bewegliche Membran c so angebracht, dass die Innen
seite der Membran mit der ausgeatmeten Luft, die 
Aussenseite mit der Aussenluft in Verbindung steht. 
Spricht nun die mit der Vorrichtung ausgerüstete Per
son, so überträgt die Membran die Schallwellen der 
ausgeatmeten Luft in den benachbarten Raum. Eine

Schalles angewendet worden ist, erreicht werden. Eine 
Verstärkung der Laute erhält man auch, wenn die Mem
bran als Membran eines Mikrophons ausgebildet ist. 
Die durch das Mikrophon entsprechend den Schall
schwingungen erzeugten Schwankungen des elektri

schen Stromes können durch Leitungen auf beliebige 
Entfernungen weitergeleitet und in Schallschwingungen 
wieder umgesetzt werden. Diese Leitungsschnüre sind 
der freien Beweglichkeit der Retter bedeutend weniger 
hinderlich als Luftschläuche. G.
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Biichetbesprecftungen.
D e r  S a m a r i t e r .  Leitfaden für die Erste Hilfe bei 

Unglücksfällen von Medizinalrat Dr. Blume. Heft 1 
(55 Seiten Text). Heft 2 (150 Abbildungen auf 30 
Tafeln). Karlsruhe 1911. G. Braunsche Hofbuch
druckerei und Verlag. Preis 1 Mark.

Dieser Leitfaden ist in seiner Form neuartig. Im 
Text (Heft 1) ist auf Grund eines Unterrichsplanes in 
fünf Doppelstunden alles Wesentliche gebracht, worauf 
es für den Nothelfer ankommt. An Hand des gegebe
nen Unterrichtsplanes soll der Arzt nur dasjenige vor
tragen, was für den Nothelfer zu wissen unbedingt not
wendig ist; letzterer soll in den Stand gesetzt werden, 
sich für den Unterricht der nächsten Stunde genügend 
vorbereiten zu können. Das 2. Heft mit den Abbildun
gen bezweckt, auch durch die Anschauung zu wirken 
und durch einen Blick das Gedächtnis für vergessene 
Verbände oder für zu treffende Massnahmen sofort 
wieder aufzufrischen.

Der Leitfaden ist dem Bedürfnis entsprungen, für 
die Ausbildung von Nichtärzten in der ersten Hilfe den 
Forderungen des ersten internationalen Kongresses für 
Rettungswesen zu Frankfurt a. M. (Juni 1908) gerecht 
zu werden, die auf eine Vereinfachung des Unterrichtes 
und aller für den Nothelfer bei der ersten Hilfe notwen
digen Hilfsmittel abzielten.

Somit ist hier dem Arzte, wie dem Nothelfer, ein 
brauchbares und praktisches Hilfsmittel geboten bei 
der Ausbildung in der ersten Hilfe für Sanitätskolonnen, 
Männerhilfs- und Samaritervereine, wie besonders auch 
im Eisenbahndienste. Der Leitfaden, der einem ta t
sächlichen Bedürfnisse entgegenkommt, wird seinen 
Zweck gewiss gut erfüllen.

R ü c k b l i c k  auf das 25jährige Bestehen der Be
rufsgenossenschaften bezw. der Sektion III der Süd
deutschen Textil - Berufsgenossenschaft in Stuttgart, 
1. Oktober 1885 bis 1. Oktober 1910, erstattet vom Vor
stande: Kommerzienrat Heinrich Otto, Vorsitzender.

M o n a t s b l ä t t e r  fü r A r b e i te  r v e r  s i c h e r u ng. 
Herausgegeben von Mitgliedern des Reichs-Ver
sicherungsamts. 5. Jahrgang. Berlin, den 15. Fe
bruar 1911. Nr. 2.

In h a lt: I. U nfallversicherung: Zur Beurteilung der 
durch Elektrizität verursachten Unfälle. — II. Inva
lidenversicherung : Ausschluss vom Arbeitsmarkte. —
III. K rankenversicherung: W echsel der Kassenmit- 
gliedschaftbei schwebendem Unterstützungsanspruche.
— IV. Verschiedenes: Die Versicherung der Privat
angestellten. Der Entw urf eines Einführungesetzes 
zur Reichsversicherungsordnung. Buchanzeige.

P r a k t i s c h e  W i n k e  f ü r  d i e  V e r t r e t u n g  
v o r  d e m  S c h i e d s g e r i c h t  u n d  d e m  
R e i c h s v e r s i  c h e r un  g s a m t. Von T. Feilenberg, 
Crefeld. Geschäftsführer der Seiden-Berufsgenos- 
senschaft. (Preis 50 Pfg.)

Durch die im Selbstverläge des Verfassers her

ausgegebene Broschüre hat dieser die dankenswerte 
Aufgabe verfolgt, für die V ertreter vor dem Schieds
gericht sachdienliche Fingerzeige zu geben. E r 
geht von der Voraussetzung aus, dass im Hinblick 
auf die rege Tätigkeit der Arbeitssekretäre im Schieds
gerichtsverfahren die ständige V ertretung der Sek
tionen mehr und mehr an Bedeutung gewinnt und 
es daher angezeigt erscheint, das für die V ertretung 
notwendige W issen in einem kurzen Umrisse zusam 
menzustellen. E s soll hier nicht au f die Kapitel 
dieser Anleitung im einzelnen eingegangen werden, 
sondern es möge nur erwähnt werden, dass die Bro
schüre in kurzer D arlegung alle Fragen behandelt, 
au f die ein V ertreter vor dem Schiedsgericht A nt
wort zu geben hat. Die Broschüre umfasst deshalb 
in knapper Form  all das Rüstzeug, das ein V ertreter 
sich zu eigen machen muss, wenn er die Vertretungs
geschäfte in zweckdienlicher W eise ausführen will, 
es enthält eine Darstellung des Ganges der V erhand
lung und der dabei zu berücksichtigenden sachlichen 
und formellen Gesichtspunkte. D a auch die tech
nischen Aufsichtsbeamten öfter in die Lage kommen, 
vor dem Schiedsgericht auftreten zu müssen, so dürfte 
die Broschüre auch für diese von WTert sein.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
W ie in den früheren, soll auch in diesem Jahre 

eine gesellige Vereinigung der Berliner Mitglieder 
des Vereins stattfinden und zwar am 

S o n n a b e n d ,  d e n  4. M ä r z ,  a b e n d s  8 U h r  
in der Ratsstube des Restaurant Kaiserkeller, Friedrich
strasse 178. D er Preis der Teilnehm erkarte, die für 
das Essen in Zahlung zu geben ist, beträgt M. 5,— . 
Rege Beteiligung ist sehr erw ünsch t; Anm eldungen 
werden baldmöglichst an den U nterzeichneten er
beten. Gäste sind willkommen.

Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20, III.

D er V orsitzende: Seidel.

Bekanntmachung
der Westlichen Gruppe des Vereins Deutscher 

Revisions-Ingenieure.

In der ersten Hälfte des Monats Mai findet im 
B a d e n - B a d e n  die diesjährige Versammlung der 
Westlichen Gruppe statt.

Die Herren Vereinsmitglieder werden durch diese 
vorläufige Mitteilung auf diese Versammlung mit dem 
Ersuchen aufmerksam gemacht, recht zahlreich erschei
nen und etwaige Vorträge und Mitteilungen aus der 
Praxis beim Unterzeichneten anmelden zu wollen.

Näheres wird später an gleicher Stelle bekannt
gegeben werden. ■

S a a r b r ü c k e n ,  den 4. Februar 1911.

N o t t e b o h m .
Für die S chriftle itung  verantw ortlich : K egierungarat L u d w i g  K o l b e  in  G ross-Lichterfelde-W ., Paulinenetr. 3. 

D ruck der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Die neuesten Bestimmungen über die Arbeitszeit in der deutschen 
Grosseisenindustrie.

Von D r. F ritz  D i e

Wenn man von den Vorschriften über die Arbeits
zeit in einzelnen Gewerben und der für Frauen und 
Jugendliche absieht, dann ist diese in der Reichsge
werbeordnung zurzeit noch nicht geregelt. Es gibt also 
keinen sogenannten Maximalarbeitstag schlechthin für 
die erwachsenen gewerblichen Arbeiter. Seit dem
1. April d. Js. 1909 hat auch die Grosseisenindustrie 
in der Bundesratsverordnung vom 19. Dezember 1908 
besondere Vorschriften, welche einmal den Eisenhütten
arbeitern ausreichende Ess- und Ruhepausen sichern, 
dem Überstundenwesen entgegentreten und die endlich 
beim Vorkommen langer Überarbeit ausreichende Er
holungszeiten zwischen den Schichten gewährleisten 
sollen. Da diese Bestimmungen von der Eisenindustrie 
von Anfang an mit besonderer Aufmerksamkeit ver
folgt sind, dürfte es sich verlohnen, an der Hand der 
Jahresberichte der preussischen Regierungs- und Ge
werberäte für 1909 die praktische Durchführung der 
betreffenden Verordnung näher zu untersuchen. Zu 
einer solchen Darlegung liegt umso mehr Anlass vor, 
als die betreffenden Stellen in den Jahresberichten einen 
sehr grossen Raum einnehmen, der allerdings deshalb 
wenig in die Augen fällt, weil die betreffenden Angaben 
nicht zusammenhängend gegeben sind.

Alle Berichte der in Betracht kommenden Bezirke 
stimmen darin überein, dass schon die Abgrenzung des 
Anwendungsgebietes der Verordnung in bezug auf die 
Nebenbetriebe einiger grossen Werke Schwierigkeiten 
bereitet. Denn nach dem Wortlaute soll die Verord
nung nicht nur Anwendung finden auf „Hochofenwerke, 
Hochofen- und Röhrengiessereien, Stahl-, Puddel-, 
Hammer-, Press- und Walzwerke“ , sondern auch auf 
„alle Betriebsabteilungen dieser Werke einschliesslich 
derjenigen Reparaturwerkstätten und Nebenbetriebe, 
die mit ihnen in einem unmittelbaren betriebstechni
schen Zusammenhange stehen“ . Im Arnsberger Bezirk

p e n h o r s t ,  Köln.

fanden die Vorschriften auf 91 Betriebe mit 47 740 Ar
beitern Anwendung, im Düsseldorfer Bezirke auf 112 
Betriebe mit 55 430 Arbeitern, im Trierer auf 10 Be
triebe mit 24 364 Arbeitern und im Oppelner Bezirk auf
19 Betriebe mit rund 30 000 Arbeitern. Einige Schwie
rigkeiten bot die Abgrenzung des Geltungsbereiches in 
solchen Werken, die zwar als Ganzes genommen nicht 
zu den Betrieben der Grosseisenindustrie gehören, je
doch innerhalb ihres Bereiches eine Abteilung der 
Grosseisenindustrie betreiben. Ebenso bot die Frage, 
ob alle Röhrengiessereien, das Beladen, Entladen der 
Wagen, der Betrieb von Dampfkesseln und Maschinen 
aller Art der Verordnung unterfielen, Anlass zu Mei
nungsverschiedenheiten zwischen Werksbesitzern und 
Aufsichtsbeamten. Es kann deshalb nicht weiter Wun
der nehmen, dass in einigen Bezirken der Verordnung 
Werke unterlagen, auf die die Bestimmungen in ande
ren Bezirken keine Anwendung fanden. So wurde bei
spielsweise im Arnsberger Bezirk ein Hammerwerk, 
welches bisher einen Puddelofen betrieben hatte und 
jetzt nur noch einen Schweissofen zur Herstellung von 
Schweissluppen aus paktiertem Schrott betreibt, mit 
den Einwendungen gegen seine Zugehörigkeit zur 
Grosseisenindustrie vom Regierungspräsidenten abge
wiesen, während ein anderes Werk, welches sich in der 
Hauptsache mit der Verarbeitung von Nickel, Alumi
nium und Messing beschäftigt und auch eine Herdofen
abteilung betreibt, nach Entscheidung derselben Instanz 
a ls ' ausserhalb des Geltungsbereiches liegend erachtet 
wurde.

Alle Arbeiter, die über die Dauer der regelmässigen 
täglichen Arbeitszeit hinaus beschäftigt werden, sind 
aus Anlass der Verordnung mit Namen in ein Verzeich
nis einzutragen, das für jeden einzelnen über die Dauer 
der täglichen regelmässigen Arbeitszeit und der Über
stunden, die er an den einzelnen Tagen geleistet hat,
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genau Auskunft gibt. Nach der Gewerbeordnung wird 
die regelmässige tägliche Arbeitszeit durch die Arbeits
ordnung geordnet. Das Verzeichnis ist am Schlüsse 
jeden Monats der Ortspolizeibehörde einzusenden. 
Nach den Berichten aus mehreren Bezirken haben diese 
„Überarbeitsverzeichnisse“ in manchen Fällen erst nach 
vielfachen Verhandlungen zwischen den Aufsichtsbe
amten und den Werken einwandfreie Eintragungen er
halten. An einigen Stellen brachte man auf die Über
stunden die gewährten Pausen in Abzug, an anderen 
unterblieb die Eintragung solcher Überarbeiten, die den 
Polizeibehörden gemäss § 5 der Verordnung als „Ar
beiten in Notfällen“ angemeldet wurden. Vielfach sind 
auch die nach dem gewöhnlichen Schichtschluss von 
einzelnen Arbeitern noch geleisteten Arbeitsstunden als 
Überarbeitsstunden eingetragen, obwohl eine Über
arbeit wegen verspäteten Beginnes der Arbeit nicht vor
lag. Weiterungen sollen auch dadurch entstanden sein, 
dass nicht die tatsächlich verfahrenen, sondern die mit 
Berücksichtigung des üblichen Lohnzuschlages verrech- 
neten Überstunden eingetragen waren. Beträgt bei
spielsweise der übliche Stundenlohn 40 Pfennig, der für 
Überarbeit 60 Pfennig, dann dürfen nicht zwei Über
stunden (2 zu 60 Pfg, =  3 zu 40 Pfg.) als drei verzeich
net werden. Von mehreren Aufsichtsbeamten wird ge
klagt, dass sich die Meister nur schwer daran gewöh
nen könnten, die Überarbeit nach ihrer wirklichen 
Dauer einzutragen und von dem alten System abzu
lassen. Aber uns scheint, als ob die Klagen der Auf
sichtsbeamten über unrichtige Eintragungen in den 
Überarbeitsverzeichnisse vollkommen gegenstandslos 
sind. Denn da nach § 2 Satz 3 der Verordnung die 
höhere Verwaltungsbehörde nähere Bestimmungen über 
die Form der Verzeichnisse erlassen kann, aber nicht 
getan hat, konnte der beklagte Wirrwarr in den Auf
zeichnungen nicht ausbleiben. Hätten, wie im Hildes
heimer Bezirk, Werksbesitzer und Aufsichtsbeamten 
über die Form der Verzeichnisse und Vermerke Verein
barungen getroffen, würden jedenfalls alle Unrichtig
keiten vermieden worden sein.

Nach § 2 Absatz 2 der Verordnung kann die höhere 
Verwaltungsbehörde auf Antrag diejenigen Unternehmer 
von der Führung des Überarbeitsverzeichnisses befreien, 
welche die Lohnlisten nach einem vorgeschriebenen 
Muster führen lassen, ihre Einsicht den zuständigen 
Aufsichtsbeamten jederzeit gestatten und ihnen die von 
der Verwaltungsbehörde bezeichneten Auszüge aus den 
Lohnlisten einreichen. Von dieser Ausnahme haben je
doch nur verhältnismässig wenig Werke Gebrauch ge
macht. Im Arnsberger Bezirk waren es 6, im Düssel
dorfer anfänglich 2, die späterhin aber ihren Antrag zu
rückzogen, und im Oppelner Bezirk 3. Dagegen haben 
einige Werke neben dem Überarbeitsverzeichnisse frei
willig noch Auszüge aus den Lohnlisten eingereicht.

Auszüge aus den Lohnlisten haben für die Werke den 
Vorteil verhältnismässig geringer Schreibarbeit. Für 
die Aufsichtsbeamten bieten sie die Möglichkeit eines 
weit genaueren Einblicks in die Arbeitsverhältnisse, als 
dies an Hand der Überarbeitsverzeichnisse erreichbar 
ist. Allein die Gewerbeinspektoren der Bezirke mit 
stark entwickelter Eisenindustrie klagen gleichzeitig 
über die damit verbundene Mehrarbeit und fordern zum 
Teil sogar die Einstellung weiterer Hilfskräfte.

Im Regierungsbezirk Arnsberg haben von 91 unter 
die Verordnung fallenden Betrieben 87 mit regelmässi
gen Überstunden gearbeitet. Im allgemenien beträgt 
die Dauer der regelmässigen Arbeitszeit für die meisten 
Arbeiter 12 Stunden. Nur bei einigen Betrieben kom
men acht- und dreizehnstündige Schichten vor. Ausser
dem ist in einem Werke ein Wechsel von sechs- und 
achtstündigen Arbeitszeiten üblich. An dem einen ar
beiten drei Gruppen in achtstündigen Schichten und an 
dem ändern vier Gruppen in sechsstündigen Schichten.

Nach Ausweis der Zusammenstellungen sind im 
Arnsberger Bezirk im Durchschnitt 45,7 % der Arbeiter 
an der Überarbeit beteiligt gewesen, im Düsseldorfer 
Bezirk 41,44%, im Trierer Bezirk 32,5% , im Coblen- 
zer Bezirk 36,0 % und im Oppelner Bezirk 38 %. Von 
den geleisteten Überstunden entfallen in den einzelnen 
Bezirken auf die Sonntagsarbeit 45,4 %, 41 %, 42 %, 
33,4 %  und 47 %• Die Dauer der Überarbeit an Sonn- 
und Feiertagen beträgt in der Regel 8 bis 12 Stunden. 
Noch längere Überarbeitsschichten sind Ausnahmen 
und werden hauptsächlich von den Reparaturarbeitern 
geleistet. Von der Gewerbeinspektion Dortmund ist 
festgestellt worden, dass ein mit Ausbesserungsarbei
ten beauftragter Arbeiter in einem Monat die Höchst
zahl von 108 Überstunden erreicht hat. Die Dauer der 
einzelnen Überarbeitsleistungen bezifferte sich im Arns
berger und Düsseldorfer Bezirk

in 466 601 Fällen auf 1 Stunde und weniger 
„ 602 154 ,, ,, 1—2 Stunden
„115106  „ „ 2 - 3  „
„ 92 498 „ „ 3 - 4  „
„ 52 841 „ „ 4 - 5  „
„ 48 107 „ „ 5—6 „
„ 44 134 „ „ 6 - 7  „
,, 285 262 ,, ,, mehr als 7 Stunden.

Auf jeden Arbeiter, der Überarbeit leistet, entfallen 
auf den Tag durchschnittlich 0,41 Stunden im Arns
berger Bezirk, 0,56 Stunden im Coblenzer und 0,75 
Stunden im Trierer Bezirk. Zahlenmässige Angaben 
über die Beteiligung der verschiedenen Arbeiterklassen 
an den Überarbeiten sind aus den Überarbeitsverzeich
nissen leider nicht zu entnehmen. Im allgemeinen kann 
gesagt werden, dass die grösste Zahl der auf die Werk
tage fallenden Überarbeitsstunden in Überschichten von 
kürzerer Dauer geleistet wird. Der Grund hierfür ist
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vorwiegend darin zu suchen, dass unter Innehaltung 
einer achtstündigen Ruhezeit Überarbeit bis zu 4 Stun
den möglich ist, ohne eine Änderung in der Lage der 
nächstfolgenden Schicht zu bedingen. Die Aufstellungen 
aus dem Düsseldorfer Bezirk lassen erkennen, dass für 
die Überarbeit vorwiegend die Hilfsarbeiter der Gross
eisenindustrie , die Werkshandwerker (Schlosser, 
Schmiede, Maurer usw.) und die Platzarbeiter in Be
tracht kommen, während die Feuerarbeiter nur verhält
nismässig wenig Überarbeit zu leisten haben. Diese 
Tatsache, die durch die Erfahrung allgemein bestätigt 
wird, erklärt sich schon daraus, dass die Feuerarbeiter 
fast ausschliesslich in regelmässiger Wechselschicht ar
beiten, sodass ihnen für Überarbeit an sich nur ein ge
ringes Feld übrig bleibt. Daneben liegt es auf der 
Hand, dass die mit eiligen und unaufschiebbaren In
standsetzungsarbeiten beauftragten Arbeiter am häufig
sten und ausgedehntesten über die regelmässige Ar
beitszeit hinaus tätig sein müssen.

Da die bisher erwähnten Neuerungen betreffs der 
Arbeitszeit in den Betrieben der Grossindustrie in erster 
Linie eine ungeheure Fülle von Schreibarbeit mit sich 
gebracht haben, ist es nicht weiter erstaunlich, dass die 
Bundesratsverordnung vom 19. Dezember 1908 von den 
Werken nicht mit besonderer Freude aufgenommen 
worden ist. Aber viel bedeutsamer als diese Vor
schriften sind die im § 3 niedergelegten, welche für jede 
mehr als achtstündige Schicht mindestens zwei Stun
den Pausen verlangen. Nicht die Länge der vorge
schriebenen Pausen hat den Unwillen der Arbeitgeber 
erregt, sondern vielmehr ihre förmliche Sicherstellung, 
unter der so vielgestaltete Betriebe wie die der Gross
eisenindustrie schwer zu leiden haben. Trotz der ge
lindesten Auslegung der Vorschriften hat ihre Durch
führung im Hildesheimer Bezirk einen Produktions
ausfall von 10 bis 14 °/0 zur Folge gehabt und im Be
richte über den Bezirk Oppeln heisst es, dass die Her
beiführung geregelter, übersehbarer Pausen besondere 
Schwierigkeiten bereitet habe. Im Hochofenbetriebe 
hätten die Schmelzer, Schlacken- und Haldenarbeiter, 
Roheisenlader und Apparatwärmer ohnehin 2 bis 5 
Stunden Pausen während der Schicht. An Arbeits
punkten, wo regelmässiger Betrieb und stete Arbeits
bereitschaft in Frage kämen, z. B. in Grob- und Block
walzwerken, seien bisweilen so viele Ablöser zur Stelle, 
dass immer auf rund eine Stunde der Arbeit eine halbe 
Stunde der Ruhe entfiele. Aber auch die Arbeiter 
haben die neue Vorschrift über die Pausen nicht überall 
mit Freuden aufgenommen, da eine unter allen Um
ständen sichergestellte Mittagspause leicht einen Lohn
ausfall nach sich ziehen kann. Sie wissen auch, dass 
beispielsweise bei Stahl- und Hochofenwerken feste 
Pausen nicht durchführbar sind, sondern diese durch 
den Ofengang bestimmt werden, von der Zahl der Ab

stiche und Gichten, von der Beschaffenheit des Roh
materials und auch wohl durch die Witterungsverhält
nisse. Schon vor dem Inkrafttreten der Bundesratsver
ordnung am 1. April 1909 überstieg die Gesamtdauer 
der Pausen in allen Bezirken die vorgeschriebene Min
destzeit von 2 Stunden oft erheblich. Im Düsseldorfer 
Bericht heisst es, dass die Gesamtdauer der Pausen 
bei den Schmelzern der Martinwerke und den Pudd- 
lern häufig die Hälfte der ganzen Schicht erreiche.

Der Hinweis der Gewerbeaufsichtsbeamten auf das 
Inkrafttreten der Bekanntmachung vom 19. Dezember
1908 hatte zur Folge, dass die meisten Werke der Gross
eisenindustrie Ausnahmen bezüglich der Pausenrege
lung für einen grossen Teil ihrer Arbeiter beantragten. 
Beim Regierungspräsidenten in Düsseldorf gingen 30 
dahinlautende Anträge ein, in der Hauptsache von den 
Hochofenanlagen und Walzwerken. In den meisten An
trägen handelte es sich um eine Verkürzung der Mittags
pause auf eine halbe Stunde, woraus die Besonderheiten 
des Grosseisengewerbes erhellen, die eine förmliche 
Sicherstellung der Pausen eben nicht gestatten. In an
deren Anträgen wurde ausser der Einschränkung der 
Mittagspause auch die Anrechnung der kürzeren als 
viertelstündigen Arbeitsunterbrechungen auf die zwei
stündige Gesamtdauer der Pausen gewünscht. Fünf 
Firmen zogen jedoch nachträglich ihre Anträge wieder 
zurück, zwei Anträge wurden abgelchnt und die übri
gen 23 teilweise genehmigt. Eine Abkürzung der Mit
tagspause auf die Dauer von drei Viertelstunden wurde 
im Düsseldorfer Bezirk 4270 Arbeitern gewährt, von 
einer halben Stunde 3486 Arbeitern. Im ganzen durf
ten demnach für die 14%  der gesamten Arbeiter des 
Bezirks kürzere als einstündige Mittagspausen eiiige- 
halten werden. Hierbei muss jedoch betont werden, 
dass von der Beschränkung der Pause vielfach nur in 
Ausnahmefällen Gebrauch gemacht wird und dass auch 
die Arbeiter, bei denen eine verkürzte Mittagspause zu
gelassen ist, zum grössten Teil die volle Pause ge
messen. Im Arnsberger Bezirk haben 75 °/0 aller in Be
tracht kommenden Werke Anträge um Bewilligung ver
kürzter Mittags- und Mitternachtspausen gestellt. Den 
Gesuchen, welche sich durchweg auf halbstündige Pau
sen richteten, ist jedoch nur teilweise stattgegeben wor
den. Im Oppelner Bezirk haben 20 °/0 der unter die 
Verordnung fallenden Arbeiter eine kürzere als ein
stündige Mittagspause. Von den fast 42 000 Arbeitern 
des Trierer Bezirks waren für 24 364, also mehr als die 
Hälfte, Ausnahmebestimmungen betreffs der Pausen be
antragt, die jedoch nur für 3384 bewilligt wurden.

Allein die Verordnung des Bundesrats über die 
Regelung der Arbeitszeit in den Betrieben der Gross
eisenindustrie hat nicht nur eine Fülle von laufenden 
Arbeiten und Schwierigkeiten verursacht, sondern auch 
in vielen Bezirken noch ausserdem eine Änderung der
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Arbeitsordnung mit sich gebracht. Eine derartige Än
derung war überall da erforderlich, wo einzelne Ar
beitergruppen im dreischichtigen Betriebe beschäftigt 
wurden, ohne dass bisher die Arbeitsordnung hierüber 
Bestimmungen enthalten hätte. Dass die Werke einer 
Änderung der Arbeitsordnung nur ungern näher traten, 
erklärt sich aus der Natur der Sache, die ohnehin schon 
eine Menge von Schwierigkeiten bietet.

Wenn man auf Grund der gewonnenen Erfahrungen 
und Unterlagen zu einem Gesamturteil über die prak
tische Durchführung der Bundesratsverordnung sich 
anschickt, dann darf gesagt werden, dass sie in der be
teiligten Industrie lebhaften Unwillen ausgelöst hat. 
Vor allem ist es die an einigen Stellen sehr unklare 
Fassung der Bekanntmachung, welche in ihrer Durch

führung Schwierigkeiten hervorgerufen hat. Viele Text
stellen sind noch immer nicht endgültig ausgelegt, so
dass die Industrie noch manche Überraschungen er
leben kann. Es zeigte sich bei der praktischen An
wendung der Bestimmungen aufs neue, dass die Ver
hältnisse einer so entwickelten Industrie, wie es das 
Grosseisengewerbe ist, nicht durch Gesetzestexte er
fasst und festgelegt werden können und dass jede 
widernatürliche Einzwängung ihren organischen Gang 
nur hemmt. Fast alle Aufsichtsbeam ten haben zu
gegeben, dass die Dauer der Pausen im Grosseisen
gewerbe hinreichend sei und man fragt sich- des
halb, warum der Bundesrat zu einer solchen V er
ordnung gegriffen hat.

Neue Schutzvorschriften gegen Bleivergiftung und Staubkrankheiten 
in englischen Töpfereibetrieben.

Vo n  H.  W a l t e r  - L ondon.

Nach den Berufskrankheiten des Bergarbeiters 
stellen die Bleivergiftungen unter den entschädigungs
pflichtigen Gewerbekrankheiten Englands die höchste 
Erkrankungsziffer; dem Gefährlichkeitsgrade nach sind 
sie jedoch an die erste Stelle zu setzen. Ein wesent
licher Teil der Erkrankungen entfällt dabei auf Töpferei
betriebe, Kunstziegel-, Porzellanfabriken usw. und trotz 
der Einführung von Sicherheitsvorschriften hat sich die 
Zahl derselben in den Jahren 1901 bis 1908 auf ziem
lich der gleichen Höhe gehalten, nachdem in den vor
hergehenden Jahren 1896 (erstes Jahr des Meldezwan
ges) bis 1900 ein erheblicher Rückgang verzeichnet 
werden konnte.

Diese Stabilität der Erkrankungsziffern veranlasste 
den Minister des Innern im Mai 1908 ein Komitee, das 
die Gesundheitsgefahren beim Arbeiten mit Blei in den 
einzelnen Arbeitsprozessen in Töpfereibetrieben unfer- 
suchen und feststellen sollte, ob dieselben auf irgend 
eine Weise verringert werden könnten. Im wesent
lichen lag es dem Minister daran zu erfahren, ob fol
gende Wege besonders für diesen Zweck geeignet 
seien:

1. Verbesserte Maschinerie und Arbeitsmethoden,
2. Verlegen der Arbeit in besondere Räume,
3. Beschränkung der Verarbeitung von Blei,
4. Verwendung von unschädlichen Bleiverbindungen 

anstatt Rohblei,
5. Verwendung anderer Materialien anstatt Blei,

6. Kontrolle der Beschäftigung von Personen mit 
empfindlicher Körperkonstitution,

7. Vorkehrungen für Entdeckung von Vergiftungs
erscheinungen an einem früheren Zeitpunkt.

Die Hauptarbeit der Kommission bestand in der 
Untersuchung über die Möglichkeit der Verwendung 
eines Substitutes für Blei in der Töpfereiglasur, da bei 
den Bleiglasurprozessen die meisten Vergiftungser
scheinungen sich zeigen. Frühere Untersuchungen in 
den Jahren 1893 hatten zu einem negativen Resultate 
geführt. Im Jahre 1898 stellten Dr. Thorpe und Dr. 
Oliver jedoch fest, dass mit Ausnahme einiger weniger 
Töpfereibranchen, Glasuren ohne Verwendung von 
Blei in irgend einer Form hergestellt werden können. 
Das neue Komitee hörte die Vertreter von 20 Töpfereien 
bezw. Porzellanfabriken, von denen nur zwei erklärten, 
dass sie mit der Anwendung bleiloser Glasur zufrieden
stellende Erfolge erzielt hätten. Sie gaben jedoch zu, 
dass ihre Waren zu den billigsten Töpfereifabrikaten 
zählten. Die übrigen fanden, dass die Herstellungs
kosten wegen des Verlustes durch zweitgradige W are 
letzten Endes teurer sei als mit Bleiglasur. Es resul
tiert daraus eine erhebliche Erschwerung der Kon
kurrenzmöglichkeit auf ausländischen Märkten. Das 
Komitee warf die Frage auf, ob es möglich wäre, eine 
Liste von Fabrikaten aufzustellen, die mit bleiloser 
Glasur versehen werden müssen, doch konnte es sich 
dafür nicht entscheiden. Es ist mit grösser Schwierig
keit verbunden, für die in die Liste aufzunehmenden
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Artikel die richtige Definition zu finden und die mannig
fachen Ausnahmen festzustellen und eine Gewähr für 
die Bevorzugung von Waren mit bleiloser Glasur durch 
das Publikum ist nicht gegeben.

Man hat vielerorts versucht, das gewöhnlich ge
brauchte Glasurblei (Carbonat oder Oxid) durch Blei
verbindungen von geringer Löslichkeit zu ersetzen. 
Dies wird dadurch erreicht, dass die Silikatstoffe der 
Glasurmischung mit dem Blei zusammengeschmolzen, 
die so erhaltene Verbindung dann zermahlen und mit 
dem Rest der Silikate und dem Borax zur Glasur ver
bunden wird. Durch dies „Fritting“ des Bleies wird 
es so gebunden, dass die Möglichkeit des Übertritts 
ins Blut beim Passieren durch den menschlichen Körper 
bis auf ein Minimum herabgemindert wird.

Am 26. April 1899 verpflichtete sich die Fabri
kantenverbindung alles Blei in den Glasuren ihrer 
Waren dem ,,Fritting“ -Prozess zu unterwerfen und da 
nicht alle Bleisilikate gleich harmlos sind, wurde durch 
eine Spezial-Verfügung des Ministeriums am 2. August 
1900 für eine Reihe von Fabrikationsprozessen der Lös
lichkeitsgrad derselben auf nicht mehr als 2°/0 des 
Trockengewichtes unter der sogenannten ,,Dr. Thorpes 
Löslichkeitsprüfung“ festgesetzt. Die Vertreter der 
Fabrikanten wollten diesen niedrigen Löslichkeitsgrad 
nicht als bindend anerkennen und ein Schiedsgerichts
spruch setzte nach ihren Wünschen die Höchstgrenze 
auf 5°/0 fest. Die Anwendung dieser Glasuren mit 
niedriger Löslichkeit hat sich als äusserst erfolgreich 
erwiesen. Es ist in den 29 Fabriken, die den 5°/0 
Standard anerkannt haben, in den Jahren 1906 bis 1909 
nur ein Erkrankungsfall vorgekommen, der sich viel
leicht auf die Arbeit mit der Glasur zurückführen lassen 
könnte. Die Anwendung der ,,Fritted“ -Bleiglasur ist 
jedoch auf oder nur leicht getönte gewöhnliche Ware 
beschränkt und eine grosse Reihe von Zeugen, darunter 
die Vertreter der grössten Firma in England, die 38 
Monate hindurch Experimente ausführen Hess, sprachen 
sich zu ungunsten derselben aus. Die Differenzen in 
der Qualität der vielen Erzeugnisse und in den letzteren 
selbst sind daher nach Ansicht des Komitees zu gross, 
als dass eine einheitliche Regelung durch Verbot der 
Rohbleiglasur und Einführung irgend eines Ersatz
stoffes heute erfolgen könnte. Sie hat anstatt dessen 
eine Reihe von Sicherheitsvorkehrungen für die ein
zelnen Fabrikationsprozesse empfohlen. Da sie ausser
dem die Wahrnehmung gemacht hatte, dass die be
stehenden Vorschriften nicht allzustrikt befolgt werden, 
schlug sie die Einführung einer besonderen Aufsichts
methode vor.

Der Frage der aus der Einatmung von Staub in 
Töpfereien entstehenden Krankheiten hat man in Eng
land bisher besondere Aufmerksamkeit nicht gewidmet. 
Die Zahl der Arbeiter, die der Erkrankungsgefahr aus

gesetzt, ist erheblich grösser als die der Arbeiter in 
Prozessen, in denen Bleivergiftungsgefahr vorhanden 
ist. Die letztere beträgt 6865, die erstere hat man bis
her nicht exakt festgestellt, sondern die Gruppe immer 
mit denen der Arbeiter in ungefährlichen Prozessen zu
sammengezählt. Das Komitee schätzt die Zahl der 
der Staubeinatmung ausgesetzten Arbeiter auf ungefähr 

■23 000, eine Ziffer, die sicher die Schaffung besonderer 
Massnahmen rechtfertigt. Das Komitee behandelt diese 
Frage im Zusammenhang mit den Massnahmen gegen 
Bleivergiftung.

Nach einer Übersicht über die einzelnen Arbeits
prozesse in Töpfereibetrieben usw., ihre relative Ge
fährlichkeit und die Sicherungsvorkehrungen dagegen 
gibt die Kommission in einem Anhang zu ihrem Bericht 
eine Zusammenfassung ihrer Vorschläge unter Berück
sichtigung der bereits bestehenden Verordnungen von 
1903. Es ist unmöglich an dieser Stelle den vollen 
Wortlaut der neuen Bestimmungen wiederzugeben, 
doch soll versucht werden, die wichtigsten Punkte in 
summarischer Weise hervorzuheben.

Der erste Teil der Regulationen beschäftigt sich 
mit den Pflichten der Arbeitgeber. Er untersagt die 
Beschäftigung von Frauen, jugendlicher Personen und 
Kindern beim Reparieren von gesprungenen „Bisquit“ - 
Fabrikaten, wenn das Material Blei von mehr als 5 pro
zentiger Löslichkeit enthält, beim Arbeiten mit Blei
verbindungen, die nicht dem „Fritting“ -Prozess aus
gesetzt waren, beim Sieben der Glasur durch Lein
wand, in Quantitäten von mehr als einem Quart, beim 
Arbeiten mit „fliessendem“ Material, beim Reinigen 
von Arbeitsräumen und Öfen, von Brettern und Man
geln. Weitere Einschränkungen bestehen für:

a) Bearbeiten von Ton mit den Händen: keine Kin
der, Jugendliche nur, wenn sie für die eigene Ar
beit Pressen, Frauen nur mit Certifikat,

b) Tragen von Ton: keine Kinder oder Jugendliche 
ohne Certifikat. Letzteres wird erteilt für 30 Pfund 
an Knaben unter 16 Jahren; Knaben unter 15 dür
fen nur soviel tragen als sie selbst für Anfertigung 
von Tonwaren gebrauchen,

c) Scheibendrehen: keine weibliche Person ohne 
Certifikat,

d) Treten der Drehbänke: keine Person unter 16,
e) Einbrennen: keine Kinder oder jugendliche Per

sonen, als Gehilfe des „dippers“ kein Mädchen 
unter 17 und kein Knabe unter 16 Jahren,

f) Glost placing (Tragen von Gegenstände in den 
Glasurofen und zurück): kein Knabe unter 16, 
kein Mädchen unter 17 Jahren und dann nur für 
Porzellangegenstände und Installationsmaterial 
(Elektrizität),

g) keine Person unter 16 Jahren in den „gefähr-
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liehen“ Bleiprozessen und keine Person unter 15
in den übrigen „gefährlichen“ Prozessen.*)

Alle in den „gefährlichen“ Bleiprozessen beschäf
tigten Personen müssen monatlich, die in anderen ge
fährlichen Prozessen Beschäftigten zwölfmonatlich 
durch den für Behandlung von Unfallfragen ernannten 
Arzt des Distrikts untersucht werden. Personen, die 
auf Grund der vorhergehenden Bestimmungen ein Ar- 
beitscertifikat erhalten haben, werden beim Eintritt in 
die Beschäftigung, Kinder und Jugendliche auch später 
zweimal nach 3 Monaten, dann alle 6 Monate bis zum 
Beginn des 18. Lebensjahres untersucht. Die Kosten 
hat der Arbeitgeber zu tragen. Ein Gesundheitsregister 
ist zu führen, in das der Arzt die Resultate der Unter
suchungen einzutragen hat, die jedem Arbeiter dann 
auf sein Verlangen gezeigt werden müssen.

Der Arbeitgeber hat geeignete Arbeitsanzüge und 
Kopfbedeckungen für alle Personen, beschäftigt in den 
Prozessen Gruppe I und II zu liefern, ferner wasser
dichte Schürzen für „dippers“ (Glasierer) dippers-Ge- 
hilfen und Reiniger, wenn nicht die Front des Arbeits
anzuges aus solchem Material besteht. Niemand ist 
erlaubt zu arbeiten, wenn er die gelieferte Kleidung 
nicht anlegt. Es ist für genügende Reinigung und Um

*) Die „gefährlichen“ Prozesse in der Erdenwaren- 
und Porzellanfabrikation sind folgende:

I. B l e i p r o z e s s e .
1. Anfertigen oder Mischen von Frits, Glasuren oder 

Farben, in denen Blei enthalten ist.
2. „Dipping“ (Einbrennen von Glasuren) oder an

dere Prozesse im „Dipping“ -Haus.
3. Aufträgen von Majolika oder anderer Glasur durch

Blasen, Malen oder auf anderem Wege. •
4. Trocknen nach den unter 2 und 3 genannten Pro

zessen.
5. Reinigen danach.
6. Glost placing (siehe oben).
7. Vorbereiten und Abwiegen von „flüssigem“ Ma

terial.
8. Grundieren einschliesslich Abwischen der Farben 

danach.
9. Stäuben und Blasen von Farben über oder unter 

Glasur einschliesslich des Abwischens danach.
10. Farbreiben für Farbgebläse.
11. Übertragen von Farben auf lithographischem 

Wege.
12. Jeder andere Prozess, in dem Material verbraucht

. oder bearbeitet wird, das Blei in trockenem Zu
stande fest, oder als Staub oder in anderen als 
ö l-  oder ähnlichen Lösungen enthält. Das Füllen 
von Rissen in Biskuitware gehört jedoch nicht 
hierzu.

II. A n d e r e  P r o z e s s e .
1. Abreiben von Biskuitware, die in Flintpulver ge

brannt worden ist.
2. Das Herausnehmen von Biskuitware aus Körben 

oder anderen Behältern, in denen sie zum Reini
gungsraum oder zum Lagerhaus gebracht wurde.

wechselung der Kleider Sorge zu tragen. Für Aufbe
wahrung der Strassenkleidung ist den Arbeitern ein ge
eigneter Raum anzuweisen. Nahrungsmittel, Getränke 
und Tabak dürfen am Arbeitsplätze nicht geduldet wer
den. Umfangreiche Bestimmungen sind ferner vorge
sehen für Einnahme der Mahlzeiten, Einrichtung von 
Essräumen. Der Arbeitgeber hat allen weiblichen Ar
beiterinnen und allen Jugendlichen, die in den Pro
zessen der Gruppe I beschäftigt sind, 1/2 Pint Milch 
oder Kakao mit Milch verabreichen zu lassen, wenn 
deren Arbeitszeit vor neun Uhr morgens beginnt.

Alle Arbeitsprozesse, die mit Staubentwickelung 
verbunden sind, müssen unter genügend starker Venti
lation ausgeführt werden, die den Staub hinwegführt 
und möglichst durch W asser auffängt. Bei einigen be
sonders genannten Prozessen haben die Arbeiter über 
Mund und Nase einen feuchten Schwamm zu tragen. 
Die Arbeitsräume müssen ebenfalls genügende Venti
lation besitzen. Die Temperatur soll in der Regel in 
den Räumen 70° Fahrenheit nicht übersteigen.

Jeder Arbeitgeber ''hat Waschgelegenheit in ge
nügendem Umfange für alle beschäftigten Personen an
zulegen und Seife, Handtücher und Nagelbürsten zu 
liefern; die Mindestzahl der letztgenannten Gegen
stände, Grösse des Raumes usw. ist entsprechend der 
Arbeiterzahl festgelegt. Die Räume sind für beide Ge
schlechter getrennt anzulegen.

Der Fussboden der Arbeitsräume ist stets rein zu 
halten und soll möglichst glatt und dicht sein. Die 
Reinigung hat auf feuchtem Wege durch einen erwach
senen Arbeiter täglich zu erfolgen. Auch bei der Arbeit 
selbst soll möglichst viel W asser verwendet werden, 
um den Staub zu binden und die Gerätschaften sind 
nach Beendigung der Arbeit stets zu reinigen. Für die 
gefährlichsten der Arbeitsprozesse sind spezielle Be
stimmungen über die Art der Ausführung der Arbeit ge
troffen.

Personen, die nicht Maschinen bedienen, oder ähn
liche Arbeiten verrichten, dürfen nicht länger als vier 
Stunden ununterbrochen beschäftigt werden; die Pause 
muss mindestens 1/2 Stunde betragen. Kein jugend
licher oder weiblicher Arbeiter in irgend einem Prozess 
der Gruppe I darf länger als 46 Stunden wöchentlich 
arbeiten. Für „dipper“ , dippers-Gehilfen und Reiniger 
beträgt die wöchentliche Maximalarbeitszeit 48 Stun
den, für 54 Stunden, jedoch ist für die letzten beiden 
Kategorien Überzeit bis zu 4 Stunden wöchentlich zu
lässig.

Zur Feststellung des Vorhandenseins von Blei muss 
jeder Arbeitgeber einem Fabrikinspektor die Mitnahme 
von Proben zwecks Analyse gestatten.

Für die Überwachung der Ausführung der Be
stimmungen hat der Arbeitgeber eine bestimmte Person
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zu ernennen, die dadurch die Verantwortlichkeit über
nimmt.

Pflicht der Angestellten ist es, den in den eben 
wiedergegebenen Bestimmungen an sie gerichteten 
Forderungen nachzukommen, d. i. sich regelmässig 
ärztlich untersuchen zu lassen, die Arbeitsanzüge stets 
anzulegen, das Hineinbringen, Aufbewahren, Zubereiten 
oder Gemessen von Speisen, Getränken und Tabak im 
Arbeitsraum zu unterlassen. Ferner hat sich jeder Ar
beiter regelmässig vor den Mahlzeiten und beim Ver
lassen der Arbeit zu waschen, wenn vom Arbeitgeber 
mit der Reinigung der Räume, Gerätschaften usw. be
auftragt, diese sorgfältig vorzunehmen und seine Arbeit 
im allgemeinen so auszuführen, dass die Entstehung und 
Ansammlung von Staub, Schmutz oder Rückständen 
vermieden wird.

Es wurde vorgeschlagen, ein Beratendes Komitee 
für das Ministerium aus Arbeitgebern und Arbeitern zu 
bilden, um dadurch die Parteien selbst an der Aus
führung der Regulationen zu interessieren, doch schei
terte dies an der ungenügenden Organisation auf beiden 
Seiten und der ausgesprochenen Abneigung der Ar
beitgeber. Das Untersuchungskomitee empfahl daher 
die oben erwähnte Methode der Selbstinspektion, um 
die Fabrikinspektoren etwas zu entlasten. Wenn jetzt 
diese Inspektion und ein schriftlicher Bericht über 
diese durch den vom Arbeitgeber dazu Beauftragten 
unterbleibt so ist dies als eine Verletzung der Bestim
mungen strafbar. Es ist dies ein ganz neues Experi
ment, dessen Resultate auch in anderen Ländern Be
achtung finden sollten.

Die Reinigung von Gasen mittels Elektrizität.
Von Ing. F . ß e o r g i u s .

Zur Reinigung von Rauch-, Röst- und Schmelz- 
hiittengasen, d. h. zur Befreiung der Gase von den 
mitgeführten festen Stoffen, wie z. B. Flugasche, Russ, 
Metallstaub, bedient man sich der verschiedensten 
Mittel, unter denen man trockene und nasse Verfahren 
unterscheiden kann. Bei den trockenen Verfahren sucht 
man die Abscheidung der festen Teile durch eine be
sondere Führung der Gase, durch Änderung der Be
wegungsrichtung oder durch die in den Weg der Gase 
eingebauten Widerstände zu erreichen, während man 
bei den nassen Verfahren die Gase durch Wasser oder 
eine andere Flüssigkeit behandelt. In neuerer Zeit 
werden diese beiden Verfahren indessen häufig mit 
einander vereinigt. Der Zweck, der durch die Gas
reinigung angestrebt wird, ist ein doppelter; zunächst 
fordert die Allgemeinheit, dass die Gase, die fn die 
Atmosphäre austreten, möglichst frei sind von den für 
organische Lebewesen schädlichen Bestandteilen; als
dann gebietet die Wirtschaftlichkeit, dass den Gasen 
alle noch wertvollen Bestandteile entzogen werden. 
Dieses letztere Moment ist besonders massgebend bei 
der Reinigung von Röst- und Schmelzofengasen, bei 
denen die aus den Gasen abgesonderten Stoffe grös
sere Werte darstellen als bei Rauchgasen aus gewöhn
lichen Feuerungen.

Die Bestrebungen, die Elektrizität in den Dienst 
der Gasreinigung zu stellen, sind schon alt. Bekannt 
ist die Tatsache, dass, wenn Magnesium unter einer 
Glasglocke verbrennt und der eine Pol einer Elektri
siermaschine unter der Glocke endigt, während der 
andere Pol mit der Erde verbunden ist, man bei In
gangsetzen der Maschine eine starke Einwirkung der 
Elektrizität auf die Gase bemerken kann. Der unter 
gewöhnlichen Umständen auftretende dicke weisse 
Rauch beginnt augenblicklich zu wirbeln, besonders in 
der Nähe der Polspitzen. Die feinen Teile setzen sich 
an einander und es entsteht ein feiner Schnee, der sich 
an den Wänden der Glocke absetzt. Diese Erschei

nung hat Walker (Liverpool) schon im Jahre 1885 in 
seiner Bleihütte zur Niederschlagung des Bleirauches 
nutzbar gemacht. Es wurden zwei Elektrisiermaschi
nen benutzt, die ihren Antrieb von einer kleinen 
Dampfmaschine erhielten. In dem Hauptkanal waren 
mehrere Reihen von Polspitzen in Kreuzform in einigen 
Metern Abstand aufgestellt. Der Erfolg war der, dass 
der Flugstaub aus den Bleigasen stark flockig wurde 
und bald zu Boden fiel. Zu einem dauernden Betriebe 
ist es mit diesem Verfahren aus wirtschaftlichen Grün
den nicht gekommen. Erst in neuerer Zeit ist Cottrell 
mit einem Verfahren an die Öffentlichkeit getreten, das 
auf dem gleichen Prinzip beruht, das sich aber hin
sichtlich der Erzeugung der hochgespannten Elektrizi
tät und der Art der verwendeten Elektroden erheblich 
von dem Walkerschen Verfahren unterscheidet. Cot
trell benutzt nicht mehr Reibungs- oder Influenz
maschinen, sondern bringt in eigenartiger Weise eine 
Wechselstromquelle zur Anwendung. Um eine bessere 
Zerteilung der Gase zu bewirken, wird die Oberfläche 
der Elektrode der einen Polarität durch Anordnung von 
Fäden aus nicht metallischem, faserigem Material, 
beispielsweise Baumwolle, Wolle oder Asbest, flaum
artig ausgebildet, während die Oberfläche der ändern 
Polarität glatt ist. Bei Verwendung derartiger Elektro
den werden die Gase fein zerteilt. Die von den feinen 
Haaren der einen Elektrode ausströmende Elektrizität 
wird hierbei schnell auf die schwebenden Teile über
tragen, sodass diese von den glatten Flächen der ändern 
Elektrode angezogen werden. Um die Leitfähigkeit der 
flaumartig ausgebildeten Elektrode zu erhöhen, kann 
man die Fasern mit Elektrolyten anfeuchten, oder auch 
teilweise mit Kohlenstoff überziehen und sie zugleich 
gegen Säuredämpfe widerstandsfähiger machen. Die 
eigenartige Stromerzeugung bei diesem Verfahren be
steht darin, dass die Elektroden mit einer Wechsel
stromquelle in Zeitzwischenräumen in Verbindung ge
bracht werden, die mit den Perioden dieses Wechsel
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stromes synchron sind und den Spitzen der Spannungs
wellen entsprechen. Ein auf die gewünschte Spannung 
transformierter Wechselstrom wird durch ein System 
von Unterbrechungskontakten, welche synchron mit 
den Wechseln des Stromes bewegt werden, derartig 
umgeformt, dass die Elektroden mit dem Hochspan
nungsstromkreis nur während eines kleinen Teiles des 
Wechsels verbunden sind, und zwar so, dass ihre Po
larität die gleiche bleibt. Die Bildung eines Lichtbogens 
infolge eines zwischen den Elektroden überspringenden 
Funkens ist bei dieser Art der Stromerzeugung völlig 
ausgeschlossen. Würde man gewöhnlichen Wechsel
strom anwenden, so würden die schwebenden Gasbei
mengungen teils positiv, teils negativ geladen werden 
und das Bestreben haben, hin und her zu schwingen, 
anstatt stetig in einer Richtung zu wandern. Die zu 
reinigenden Gase oder Dämpfe treten in die Nieder
schlagskammer A (Fig. 92) durch das Rohr B ein und 
gelangen in die Nähe der Elektrode C. Diese ist hier

Fig. 9 2 .

als Drahtkäfig ausgebildet, auf dem eine dünne Schnur 
E aus weichem, faserigem Stoff wie Baumwolle, Wolle 
oder Asbest aufgewickelt ist. Die zweite Elektrode 
besteht aus den glatten Wandungen der Kammer A. 
Die flaumartige Elektrode C wird von einer leitenden 
Stange D getragen. Das durch das Einlassrohr B ein
tretende Gas erhält die Entladung von den Fasern E, 
sodass die schwebenden Teilchen abgestossen werden 
und sich auf den Wandungen der Kammer A ablagern. 
Das gereinigte Gas tritt durch das Auslassrohr F aus. 
Um die Verschlechterung der Isolation durch einen 
Überzug von Staubteilchen zu vermeiden, ist ein Rohr 
G vorgesehen, durch das ein Strom reinen Gases ein
tritt und den Träger H der Elektrode umspült. Die 
Maschine L kann entweder der Erzeuger für den Strom

oder nur ein von diesem angetriebener Synchronmotor 
sein. Die isolierende Scheibe K trägt das leitende 
Glied J, welches den Stromkreis zwischen den fest
stehenden Bürsten N und M zweimal bei jeder Um
drehung, d. h. einmal für jede Periode schliesst. O und 
I sind der Transformator bezw. ein Hilfskondensator. 
In der Figur 93 ist eine Anordnung von plattenartigen 
Elektroden in einem Raum P dargestellt. Die glatten

F >g- 93-

Elektroden A1 werden von Stangen a getragen, wäh
rend die flaumartigen Elektroden C1 mittels Haken c 
auf Stangen c1 aufgehängt sind. Die letzteren ruhen 
auf Isolatoren Q an der Aussenseite des Raumes P. In 
Figur 94 ist die Anordnung der Bürsten und der K on
taktstellen bei der Benutzung aller drei Phasen eines

Dreiphasenstromkreises veranschaulicht. Drei in ver
hältnismässig weiten Zwischenräumen auf einer ge
meinsamen Welle gelagerte Isolationsscheiben K1, K
und K s nehmen den Platz der Nabe K in Figur 92 ein. 
Jede Scheibe trägt vier metallische und über ihren 
Umkreis hervorragende Kontaktpunkte k1, k2 und k3, 
welche den Kontakt mit den Bürsten s1, s2 und s3 her
steilen und so den Dreiphasenstromkreis e, f, g in Zeit
zwischenräumen aussetzend mit den zu den Nieder
schlagselektroden führenden Leitungen m und n ver
binden. Die Spannung der Elektroden zwischen den 
Zeiten, in welchen ein Kontakt mit dem Hochspan
nungsstromkreis hergestellt wird, wird einerseits von 
dem Grade ihrer Entladung durch das Gas und von än
dern Ladungsverlusten und andererseits von der elek
trischen Kapazität des Systems abhängen. Um diese 
letztere zu ergänzen und dadurch eine hohe Spannung 
zwischen den Elektroden aufrecht zu erhalten, kann er
forderlichenfalls eine elektrische Aufnahmevorrichtung,
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z. B. eine Hochspannungs-Sammelbatterie von geringer 
Kapazität oder ein Kondensator I (in Fig. 92) parallel 
zu den Eelektroden geschaltet werden.

Ausser diesen mit unter Hochspannung zwischen 
Elektroden überströmender Elektrizität arbeitenden 
Gasreinigungsvorrichtungen gibt es eine zweite Gruppe 
von Einrichtungen, deren Wesen in der Erzeugung von 
Magnetismus liegt, der anziehend auf die Staubteile 
wirken soll. Es kann sich hierbei naturgemäss nur um 
die Reinigung von Gasen handeln, deren mitgeführte 
feste Teile magnetisierbar sind, also in erster Linie um 
die eisenstaubhaltigen Hochofengase. E 1 s n e r ord
net z. B. gleich hinter dem Standrohr bei Hochöfen in 
dem Weg der Gase Widerstände in Form von Wänden 
oder Stäben an, die durch Hindurchleiten von Elektri
zität magnetisch gemacht werden. Beim Durch
strömen der Gase zwischen diesen magnetischen Flä
chen werden die Staubteile angezogen und bleiben an 
den Flächen hängen. Von Zeit zu Zeit werden Abstrei
cher oder andere Vorrichtungen in Bewegung gesetzt, 
um den Staub von den Flächen abzustreifen oder ab
zuschütteln. Während dieser Zeit wird der den Mag
netismus erzeugende elektrische Strom, unterbrochen.

Eine neue Vorrichtung, bei der die anziehenden 
Kräfte der im Wege der Gase liegenden Widerstände 
durch Reibungselektrizität erzeugt werden und die in
folgedessen nicht nur für Gase mit magnetisierbarem 
Staub verwertet werden kann, ist von Laute angegeben 
worden. Diese Einrichtung besteht aus einer umlau
fenden Trommel, die lose auf einer Antriebswelle sitzt 
und gegebenenfalls in ein festes Gehäuse eingebaut 
werden kann. Auf der Welle sind mit Bürsten ver
sehene Arme befestigt. Die Bürsten schleifen gegen 
in die Trommel fest eingebaute ringförmige Stäbe aus

Glas, Hartgummi oder dergl. und machen diese Stäbe 
dadurch elektrisch. Gegen die Aussenseite der Trom
mel schleift eine Bremse, die federnd gegen das Ge
häuse gepresst wird. Wäre die Bremse nicht vorhan
den, so würden die Bürsten die ringförmigen Stäbe 
und damit die Trommel, in der sie befestigt sind, mit 
der ihnen eigenen Geschwindigkeit mitnehmen. Wird 
die Bremse so fest angezogen, dass die Trommel fest
steht, so können die Bürsten bei der Rotation der Welle 
nur gegen die Stäbe schleifen. Wird jedoch die Bremse 
nur zumTeil angezogen, so muss sich je nach Stärke der 
Bremsung die Trommel mit einer geringeren Ge
schwindigkeit als die Welle drehen, sodass gleichzeitig 
eine Drehung der Trommel und ein Schleifen der Bür
sten gegen die Ringstäbe stattfindet. Die mit Staub 
beladenen Gase werden an der einen Stirnseite in die 
Trommel eingeführt, gegebenenfalls unter Ansaugung 
durch auf der Antriebswelle sitzende Flügel. Die Gase 
strömen zwischen den durch die Reibung mit den Bür
sten elektrisch gemachten Ringstäben hindurch, wer
den von ihnen angezogen und schlagen sich auf ihnen 
nieder. Durch besondere Bürsten wird der Staub 
alsdann von den Ringen entfernt. Diese Bürsten sind 
auf der Welle derart drehbar gelagert, dass sie Von der 
Welle mitgenommen, jedoch in einem bestimmten 
Augenblick freigelassen werden und sich dann infolge 
ihrer Schwere etwas rascher drehen als die Trommel. 
Die hierbei entstehende relative Bewegung bewirkt das 
Abstreichen der Staubteile. Die Abstreichbürsten, kön
nen auch frei drehbar auf der Welle sitzen. Sie haben 
dann einerseits das Bestreben mit den Ringen umzu
laufen, andererseits sind sie bestrebt, infolge ihrer 
Schwere nach unten zu sinken.

öewerberccbtlicbe Entscheidungen.
Das Dienstzeu^nis des Ingenieurs.

Ein Ingenieur war 91/2 Jahre in einer grossen 
Schiffswerft und Maschinenfabrik in leitender Stellung 
tätig gewesen. Bei seinem Ausscheiden erhielt er von 
der Firma ein Zeugnis, in welchem ihm nur ganz kurz 
bestätigt wurde, dass er 9% Jahre in dem schiffsbau
technischen Bureau der Werft beschäftigt gewesen und 
die ihm übertragenen Arbeiten zur Zufriedenheit aus
geführt habe. Mit diesem Zeugnis war der Ingenieur 
nicht einverstanden, vielmehr verlangte er im Klage
wege von der Firma ein neues Zeugnis, welches ge
nauen Aufschlus darüber gebe, dass er eine l e i t e n d e  
Stellung innegehabt habe, und in welchen Arbeits
zweigen er beschäftigt gewesen sei.

Die beklagte Firma erklärte dagegen, das von ihr 
ausgestellte Zeugnis sei völlig ausreichend und ent
spreche auch den Gepflogenheiten ihrer und anderer 
Maschinenfabriken und Werften.

Das Oberlandesgericht Marienwerder hat den An
spruch des Ingenieurs für b e r e c h t i g t  erklärt. Einen 
entscheidenden Grund für sein Urteil leitete das Gericht 
aus dem Umstande her, dass der Kläger fast zehn Jahre 
bei der Beklagten tätig gewesen ist. Hierin liegt, so 
meinte der Gerichtshof, ein Stück Lebensarbeit; für

das Fortkommen des Klägers ist es massgebend, in 
welcher Weise er die lange Zeit hindurch beschäftigt 
gewesen ist. Die Beklagte darf ihm daher kein so all
gemein gehaltenes Zeugnis ausstellen, wie es vielleicht 
für eine k u r z e  Arbeitszeit genügen könnte. O b 
s o l c h e  Z e u g n i s s e  a l l g e m e i n  a u s g e s t e l l t  
w e r d e n ,  i s t  u n e r h e b l i c h .  B e s t e h t  e i n  
s o l c h e r  B r a u c h , s o  i s t  e r  a l s  M i s s b r a u c h  
a n z u s e h e n ,  d u r c h  d e n  d e r  A n s p r u c h  a u f  
e i n  d e m  G e s e t z  e n t s p r e c h e n d e s  Z e u g 
n i s  n i c h t  b e s e i t i g t  w e r d e n  k a n n . , — Das 
dem Kläger erteilte Zeugnis ist jedenfalls völlig un
genügend, denn es lässt nicht erkennen, ob er nur in 
einem Sondergebiete oder in a l l e n  Geschäftszweigen 
der Beklagten gearbeitet hat. Die spätere Verwendbar
keit des Klägers hängt aber gerade von der Vielseitig
keit seiner früheren Tätigkeit ab, über die das Zeugnis 
keinen Aufschluss gibt. — Auch die Bezeichnung des 
Klägers als „Ingenieur“ ist nicht genügend, denn diesen 
Titel führen Personen auch ohne Hochschulbildung, 
deren Tätigkeit oft eine ganz untergeordnete ist, wäh
rend Ingenieure m i t Hochschulbildung oftmals l e i 
t e n d e  Stellungen bekleiden. Auch diese Verschieden
heit muss aus dem Zeugnis erkennbar sein, denn für die 
Entscheidung der Frage, ob der Kläger in Zukunft für 
eine leitende Stellung zu verwenden ist, ist seine Übung
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im Anordnen, Überwachen der Arbeiten und im Fassen 
selbständiger Beschlüsse unerlässlich.

(Entscheidg. des Oberlandesger. Marienwerder vom
8. Juli 1910.)

Unerlaubte Verwendung geschützter Vorrichtungen an 
Maschinen. Pflicht des Fabrikanten, dem Geschädigten 

Rechnung zu legen.
Ein Maschinenfabrikant hatte längere Zeit hindurch 

eine Vorrichtung angebracht, die einem anderen ge
schützt war. Als dem in seinen Rechten Verletzten 
diese Tatsache bekannt wurde, strengte er gegen den 
Fabrikanten Klage an und erzielte auch dessen Verur
teilung zur Rechnungslegung über den Verkauf von 
Maschinen der hier fraglichen Art während einer be
stimmten Zeit, wobei das Gericht auf Antrag des Klä
gers gemäss § 888 der Zivilprozessordnung dahin er
kannte, dass der Beklagte zur Rechnungslegung durch 
Geldstrafen anzuhalten sei. Den Einwand des Beklag
ten, er sei zur Rechnungslegung nicht imstande, weil 
die Maschinen teils mit, teils ohne die dem Kläger ge
schützte Vorrichtung verkauft worden seien, hatte das 
Gericht nicht gelten lassen.

Gegen die Strafandrohung im Vollstreckungsver
fahren legte der Fabrikant Beschwerde ein, indem er 
sich darauf berief, die Rechnungslegung hänge nicht 
von seinem Willen allein ab, vielmehr müsse er dazu 
von seinem früheren Personal Auskunft einholen und 
erhebliche Geldaufwendungen und Reisen machen, um 
die zur Rechnungslegung nötigen Erkundigungen ein
zuziehen.

Indessen hat das Oberlandesgericht München die 
Beschwerde des Fabrikanten als u n b e g rü n d e t z u 
r ü c k g e w i e s e n .  Der Beklagte geht von einer viel 
zu engen Auslegung des § 888 der Zivilprozessordnung 
aus, so meinte das Gericht, wenn er dessen Anwendung 
schon durch die Notwendigkeit der Zuziehung von 
Hilfskräften oder der Aufwendung von Geldmitteln für 
ausgeschlossen erachtet. In Wirklichkeit ist dies erst 
dann der Fall, wenn der Schuldner an der Vornahme 
der geforderten Handlung durch Umstände gehindert 
ist, d i e  v o n  s e i n e m  W i l l e n  u n a b h ä n g i g  
s i n d .  Das trifft hier jedoch offensichtlich nicht zu. 
Mögen auch dem Beschwerdeführer die mit der Rech
nungslegung verbundenen Geldaufwendungen unange
nehm sein, — der ihm durch das rechtskräftige Urteil 
auferlegten Pflicht kann er sich deshalb nicht ent
ziehen.

(Beschluss des Oberlandesgerichts München vom 
23. Juni 1910.)

Auslegung einer Konkurrenzklausel.
Kläger und Beklagter hatten eine offene Handels

gesellschaft gegründet, die sich damit befasste, die in 
der eigenen Fabrik hergestellten Erzeugnisse zu ver
treiben. — Später hatten sich die beiden getrennt, der 
eine von ihnen übernahm das Geschäft für sich allein, 
und der andere verpflichtete sich gegen eine hohe Kon
ventionalstrafe, in einem Umkreise von 50 Kilometern 
von jener Stadt „weder eine solche Fabrik zu erbauen, 
noch käuflich zu erwerben, zu betreiben, oder sich in 
irgend einer Form an einer solchen zu beteiligen“ . — 
Etwa ein Jahr später gründete dieser durch die Kon
kurrenzklausel Gebundene doch wieder eine eben

solche Fabrik an einem allerdings 56 Kilometer von 
jenem Orte entfernten Platze und verbreitete seine Fa
brikate auch in dem Bezirke, auf welchen sich das 
Konkurrenzverbot bezog. Nun klagte der frühere So
zius gegen ihn auf Zahlung der vereinbarten Konven
tionalstrafe.

Das Oberlandesgericht Naumburg hatte bereits die 
Klage a b g e w i e s e n .  Das Konkurrenzverbot wird 
nicht dadurch umgangen, so entschied es, dass der 
Kläger von seiner ausserhalb des Bannbezirks liegenden 
Fabrik aus in den Bezirk hinein liefert. Ein Handlungs
geschäft wird an dem Orte „betrieben“ , wo sich die 
Niederlassung des Inhabers befindet. Wenn der Kläger 
meint, die Lieferungen in den Bannbezirk stellten eine 
dort erfolgende „Beteiligung“ dar, so irrt er. Der Be
griff der Beteiligung, der einen Dritten als Inhaber oder 
Mitinhaber des Geschäfts voraussetzt, kommt im vor
liegenden Falle überhaupt nicht zur Anwendung.

Gegen dieses Erkenntnis legte der Kläger Revision 
ein, in der er ausführte, das Urteil der Vorinstanz ver- 
stosse gegen § 133 des Bügerl. Gesetzb., wonach bei 
der Auslegung einer Willenserklärung der wirkliche 
Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen 
Sinne des Ausdrucks zu haften ist. Zweifellos wären 
die Parteien bei der Vereinbarung des Konkurrenzver
botes der Meinung gewesen, der ganze G e s c h ä f t s 
b e t r i e b  solle sich nicht auf den Bannbezirk er
strecken. Das gehe unter anderem auch daraus hervor, 
dass ursprünglich geplant gewesen sei, das W ettbe
werbsverbot auf ganz Deutschland zu erstrecken.

Indessen hat auch der höchste Gerichtshof sich 
nicht veranlasst gesehen, die dem Kläger ungünstige 
Vorentscheidung abzuändern. Freilich, so heisst es in 
den Gründen, kann der vom Vorderrichter aufgestellte 
Grundsatz, dass Strafklauseln nicht ausdehnend aus
gelegt werden dürfen, nicht aufrecht erhalten werden, 
vielmehr muss auch für Strafversprechen, wie sie hier 
in Frage kommen, der § 133 des Bürgerl. Gesetzb. 
massgebend sein. Aber die Entscheidung des Vorder
richters beruht ja gar nicht auf der Anwendung dieses 
unrichtigen Grundsatzes, vielmehr beruht sie auf der 
Erwägung, dass Umstände, die eine ausdehnende Aus
legung des Wettbewerbsverbotes rechtfertigen könn
ten, nicht ersichtlich sind. Wenn der Beklagte meint, 
ein solcher Umstand sei die Tatsache, sie hätten des 
Wettbewerbsverbot eigentlich auf ganz Deutschland er
strecken wollen, so ist ihm darin nicht beizustimmen, 
denn tatsächlich haben sie ja eine derartige Verab
redung nicht getroffen.

(Entscheidg. des Reichsger. vom 1. Oktober 1910.)

Schädigung eines Gewerbetreibenden infolge Verschlam
mung eines Flusses durch Zuführung von Fabrik- und 
Gemeindeabwässern. Haftung der anliegenden Stadt

gemeinden.
Ein Mühlenbesitzer hatte vor etwa zwanzig Jahren 

ein Mühlengrundstück erworben. Im Laufe der Zeit 
verschlammte der die Mühle treibende Fluss derartig, 
dass der Betrieb der Mühle fast unmöglich wurde und 
deren Eigentümer keine Pächter für diese mehr fand. 
Für die Verschlammung machte der Mühlenbesitzer die 
nächsten an dem Flusse gelegenen drei Stadtgemeinden 
sowie eine Landgemeinde im Klagewege verantwortlich, 
indem er behauptete, diese hätten ihre Pflicht zur Rei
nigung des Flusses vernachlässigt, ihre Haus- und
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Strassenabwässer ohne genügende Klärung in den Fluss 
geführt und auch die Zuführung unzureichend geklärter 
Abwässer der zahlreichen in ihren Bezirken gelegenen 
Fabriken nicht verhindert. Demgeinäss, so behauptete 
der Mühlenbesitzer, seien die fraglichen Gemeinden 
verpflichtet, ihm seinen Schaden, den er auf 28 000 Mk. 
bezifferte, zu ersetzen.

Die Beklagten hatten dagegen eingewandt, die 
Haus- und Strassenabwässer hätten das gemeinübliche 
Mass nicht überschritten, verschlammt werde der Fluss 
nur durch Fabrikabwässer, die unmittelbar oder durch 
Nebenwasserläufe in den Fluss hineinfliessen, wofür 
natürlich allein nur die Fabrikbesitzer verantwortlich 
seien.

Das Landgericht hatte den Anspruch des Klägers 
als berechtigt anerkannt, da es als bewiesen annahm, 
dass die Verschlammung, wenn auch die Fabrikabwäs
ser erheblich dazu mit beigetragen hätten und die Ge
meinden hierfür nicht hafteten, doch auch wesentlich 

' durch die Haus- und Strassenabwässer mitverursacht 
sei.

Gegen dieses Urteil, das gegen die Landgemeinde 
rechtskräftig wurde, legten die drei Städte Berufung 
ein, und das Oberlandesgericht Cöln gelangte auch zur 
A b w e i s u n g  der von dem Mühlenbesitzer erhobe
nen Klage. Der Klageanspruch, so heisst es in den 
Gründen, ist auf unerlaubte Handlung gestützt; es 
müssen also, um das Klageverlangen zu rechtfertigen, 
die Voraussetzungen des § 823 des Bürgerl. Gesetzb. 
vorliegen, d. h. es muss die beklagten Gemeinden eine 
schuldhafte, widerrechtliche Handlung oder Unter
lassung treffen. Davon kann jedoch gar keine Rede 
sein. Für die Unterlassung der Reinigung des Flusses 
wären die Beklagten nur dann verantwortlich, wenn 
ihnen die Reinigungspflicht obläge. Das ist aber nicht 
der Fall, denn nach dem die Reinigung desselben be
treffenden, noch jetzt geltenden Polizeireglement liegt 
die vollständige Reinigung des Flusses ausschliesslich 
den Besitzern oder Inhabern der anliegenden Mühlen, 
jedem für seinen Mühlenbezirk, ob, und zur Reinigung 
aller mit dem Flusse in direkter oder indirekter Ver
bindung stehenden Abzugs- und Zuleitungsgräben sind 
die anliegenden Grundbesitzer verpflichtet. Dem- 
gemäss ist denn auch die Reinigung stets vorgenommen 
worden, und die Mühlenbesitzer sind zu diesem Zwecke 
einem Reinigungsverbande beigetreten. Seit 1896 haben 
allerdings eine Zeitlang die beklagten Städte den Mül
lern Zuschüsse zu den Reinigungskosten gewährt, ohne 
jedoch eine rechtliche Verpflichtung anzuerkennen. Für 
die Entscheidung des vorliegenden Falles kommt es nun 

\ darauf an, ob diese industriellen Abwässer allein die
auf die Triebkraft der Mühle ungünstig einwirkende 
Verschlammung des Flusses verursachen, oder ob auch 
die Haus- und Strassenabwässer der Gemeinden sie in 
erheblichem Masse mitverursachen. — Letztere Frage 
ist zu verneinen, denn aus einem Sachverständigengut
achten geht klar hervor, dass die Bedeutung, welche 
die Haus- und Strassenabwässer der angrenzenden Ge
meinden für die Verunreinigung haben, weit hinter der
jenigen der gewerblichen Abgänge zurücksteht. Die 
Gemeinden sind weder verpflichtet, für eine ordnungs
gemässe Klärung und Reinigung der Abwässer der in 
ihrem Bezirke belegenen Fabriken Sorge zu tragen, 
noch auch haben sie die Pflicht, Massnahmen zu tref

fen, um die Verschlammung der in ihrem Bezirke lie
genden Privatflüsse durch Fabrikabwässer zu verhin
dern, da eine diesbezügliche Rechtsvorschrift nicht be
steht. .

Nach alledem musste die Schadensersatzklage als 
unbegründet abgewiesen werden.

(Entscheidg. des Oberlandesger. Cöln vom 30. No
vember 1909.)

Schadensersatzpflicht des Handwerksmeisters fü r das 
Verschulden seines Gehilfen.

Der Kläger hatte sich in eine Tischlerwerkstatt be
geben, um sich ein Brett zuschneiden zu lassen. Ein 
Gehilfe des Handwerksmeisters, welch letzterer gerade 
nicht anwesend war, übernahm den Auftrag und schickte 
sich an, ihn sofort wunschgemäss zur Ausführung zu 
bringen. Angeblich forderte der Gehilfe den Auftrag
geber auf, während der Vornahme der Arbeit, für welche 
eine Kreissäge benutzt wurde, die Werkstatt zu ver
lassen. — Ob der Auftraggeber dieser Aufforderung 
keine Folge geleistet hat, oder ob er sich entfernte, aber 
sogleich wieder zurückkehrte, konnte nicht festgestellt 
werden. Jedenfalls geriet er, da der Gehilfe sich bei 
der Arbeit nicht der von der Berufsgenossenschaft vor
geschriebenen Schutzvorrichtung des Spaltkeils be
diente, mit einem Arm in die Kreissäge, die ihm die 
Hand abtrennte.

Der Handwerksmeister war zum Ersatz des Scha
dens verurteilt worden. — In seiner gegen dieses Er
kenntnis bei dem Reichsgericht eingelegten Revision 
machte der Meister geltend, der Kläger sei nicht be
rechtigt, sich darauf zu berufen, dass sein Gehilfe sich 
nicht der vorgeschriebenen Schutzvorrichtung bedient 
habe; denn diese Verpflichtung bestand nur der B e 
r u f s g e n o s s e n s c h a f t  gegenüber, nicht jedoch 
auch gegenüber dem A u f t r a g g e b e r .

Indessen hat der höchste Gerichtshof die Verurtei
lung des Handwerksmeisters a u f r e c h t  e r h a l t e n .  
Hier habe, wie die Vorinstanz bereits festgestellt hat, 
der § 278 des Bürgerl. Gesetzb. zur Anwendung zu 
kommen, wonach der Schuldner ein Verschulden seines 
gesetzlichen Vertreters und der Personen, deren er sich 
zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient, in glei
chem Umfange zu vertreten hat wie eigenes Verschul
den. — Zur Erfüllung der Verbindlichkeit gehört eben 
alles, was aus dem Vertrage vom Vertragsschuldner 
überhaupt verlangt werden kann. Der § 278 des Bür
gerlichen Gesetzbuches tritt überall ein, wo der Schädi
ger selbst dem Verletzten nach Massgabe des Vertrages 
gerecht werden muss und ihn nicht auf die Haftungs
grundsätze für unerlaubte Handlungen verweisen kann. 
Die Verpflichtung des Gehilfen des Handwerksmeisters, 
bei dem Schneiden des Brettes den Spaltkeil zu be
nutzen, bestand nicht bloss der Berufsgenossenschaft 
gegenüber; denn sie bezweckte ja d i e  S i c h e r u n g  
a l l e r  P e r s o n e n ,  d i e  m i t  d e r  S ä g e  i n B e 
r ü h r u n g  k o m m e n  k o n n t e n .  Insofern hierzu 
auch der Kläger gehörte, und seine Anwesenheit durch 
den Vertreter veranlasst war, wird die Verpflichtung 
der Sicherung des Klägers auch in den Bereich der Ver
tragspflicht einbezogen.

Der Beklagte kann sich auch nicht damit entlasten, 
dass sein Gehilfe den Kläger aus der Werkstatt heraus
gewiesen hat. Der Gehilfe hätte eben bemerken
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müssen, dass der Kläger wieder anwesend war, und er 
hätte dafür sorgen müssen, dass der Kläger sich von 
neuem entfernte, oder er hätte zum mindesten jetzt sich 
der Schutzvorrichtung bedienen müssen.

(Entscheidg. des Reichsger. vom 17. Oktober 1910.)

Strafbarkeit des Vertreters des Bauunternehmers und des 
Vertreters des Bauherrn wegen Mängel in der 

Bauausführung.

Ein Grundstücksbesitzer liess ein Gebäude errich
ten. Die geplante Ausführung der Arbeiten übertrug er 
einem Bauunternehmer, der seinerseits einem Angestell
ten die Leitung des Baues übergab. Der Bauherr wollte 
aber die Gewähr haben, dass die Arbeiten verein
barungsgemäss zur Ausführung gelangten, und das ver- 
anlasste ihn, einen von ihm engagierten Bauführer mit 
der Überwachung der Bauarbeiten zu betrauen.

Bei dem Bau ereignete sich nun ein schwerer Un
fall: infolge fehlerhafter Auflegung eines Blechträgers 
auf einen Pfeiler stürzte nämlich ein Teil des Neubaues 
ein, wobei ein Arbeiter seinen Tod fand.

Der von dem Bauunternehmer als Bauleiter Ange
stellte und der von dem Bauherrn ausserdem mit der 
Überwachung der Arbeiten betraute Bauführer wurden 
unter Anklage gestellt u n d  b e i d e  W e g e n  f a h r 
l ä s s i g e r  T ö t u n g  z u  S t r a f e  v e r u r t e i l t .  Der 
zweite Angeklagte, der von dem Bauherrn engagierte 
Bauführer hatte zu seiner Verteidigung hauptsächlich 
geltend gemacht, er habe vor Verlegung des Trägers 
dem Mitangeklagten ausdrücklich gesagt, es müssten 
Platten unterlegt werden, worauf jener erwidert habe, 
er wisse allein, was er zu tun habe, er sei doch kein 
Schuljunge. Diese Behauptung hat die Strafkammer 
zwar nicht für widerlegt, aber jedenfalls für u n 
e r h e b l i c h  erachtet, weil sich der Bauführer nicht 
damit begnügen durfte, die A n o r d n u n g  zu treffen, 
sondern weil es seine Pflicht gewesen wäre, für deren 
A u s f ü h r u n g  Sorge zu tragen.

Gegen dieses Urteil legten beide Angeklagte Re
vision ein. Während indessen das Rechtsmittel des 
von dem B a u u n t e r n e h m e r  Angestellten keinen 
Erfolg hatte, d r a n g  d e r  B a u f ü h r e r  d e s  B a u 
h e r r n  d a m i t  d u r c h .  Man müsse die von den 
beiden Angeklagten übernommenen Pflichten scharf 
auseinanderhalten, so meinte der höchste Gerichtshof. 
Der Unternehmer und sein Angestellter hatten die Ar
beiten auf ihre kunstgerechte und gefahrlose Ausfüh
rung zu überwachen, wogegen der Bauführer des Bau
herrn darauf zu achten hatte, o b  e t w a  V e r t r a g s 
w i d r i g k e i t e n  b e g a n g e n  w ü r d e n ,  d i e  d e n  
B a u h e r r n  b e r e c h t i g e n  k ö n n t e n ,  d i e  A b 
n a h m e  d e s  W e r k e s  z u  v e r w e i g e r n .

Versäumte der Bauführer diese seine Obliegenheit, 
so trifft ihn deswegen noch nicht eine strafrechtliche 
Verantwortlichkeit für die Art der Ausführung der Ar
beiten. Der Bauherr war durch die Übertragung der 
gesamten Bauausführung auf einen Unternehmer, ohne 
dass ihn bei Auswahl desselben ein Verschulden trifft, 
von jeder Verantwortlichkeit für die Ausführung der 
einzelnen Bauarbeiten frei, und dasselbe gilt auch von 
seinem Vertreter in einem Falle, wo es sich um eine 
mangelhafte Überwachung der ordnungsgemässen Bau
ausführung handelt. .

(Entscheidg. des Reichsger. vom 19. März 1910.)

Kleine Itliucilungen.
Wie Konkurse zustande kommen.

(Schluss.)

Nun kommt der Fall eines Verlegers. Die Tätig
keit eines solchen nimmt so oft technischen Charakter 
an, und umgekehrt kommt der Techniker so leicht in 
die Lage des Verlegers, dass wir den Fall getrost hier 
beifügen können, zumal er Gesichtspunkte bietet, die 
für jede Art Geschäftstätigkeit wichtig sind. Der Be
treffende war, ehe er als dritter Sozius in eine Buch
handlung eintrat, kaufmännischer Leiter einer grossen 
Zeitung gewesen, die unter ihm prosperiert hatte; von 
Haus aus Studierter, hoffte er gleichen Erfolg im Ver
lagsgeschäft, fand aber seine Fähigkeiten durch die 
Umstände lahm gelegt, die er hier beschreibt.

„Nach einer teuren Erfahrung in einer Verlags
firma von drei gleichberechtigten Teilhabern halte ich 
die Annahme für verfehlt, dass zwei Direktoren besser 
wären, als ein einziger, oder drei besser als zwei! 
Das mag zutreffen, wo es Abteilungen gibt, deren jede 
ihre eigenen Wege geht und gesonderte Ansprüche an 
den Leiter stellt; in meiner Firma aber hat man sich 
durch ewiges Beraten und auf einander Rücksichtneh
men einfach tot gemacht; stets herrschten entgegen
stehende Meinungen, und keine hatte es von Rechts 
wegen nötig, der anderen zu weichen.

„Da lief zum Beispiel das Manuskript eines noch 
unbekannten Verfassers ein. Von den Lesern empfahl 
der eine die Annahme, der andere die Ablehnung. Nun 
las ich es selbst; es schien mir ungewöhnlich gut und 
einen schönen Absatz versprechend. Der eine Sozius 
hingegen erklärte es für das dümmste Zeug, das ihm 
je vorgekommen wäre; der dritte war im Zweifel, aber 
offenbar beeinflusst durch die Ansicht des anderen. So 
blieb die Sache denn liegen; ich behielt das Manuskript, 
in der Hoffnung, meine Kollegen noch umzustimmen; 
zuletzt aber drängte der Autor um eine Entscheidung, 
und ich musste ihm seine Hefte zurückschicken.

„Ein Jahr darauf brachte eine andere Firm a das 
W'erk heraus, das sofort Anklang fand. Heute ist der 
Autor einer der populärsten Tagesschriftsteller, mit dem 
der Verlag eine Menge verdient.

„Derlei Unstimmigkeiten wiederholten sich. Wir 
verloren einen unserer besten Autoren, weil wir uns 
nicht über die Illustrationen zu einem Werk von ihm 
einigen konnten. Ich wollte 2400 Mark für die Zeich
nungen eines bekannten Künstlers anlegen; aber die 
ändern meinten, eine Kraft zweiten Ranges täte es auch. 
Der Verfasser, verstimmt durch diese Schätzung und 
den Verzug, brachte sein Werk anderswo unter.

„Wie ein Manuskript einlief, geriet es in das Kreuz
feuer der Leser und literarischen „Experten“ , die einen 
an den Index des Vatikans hätten gemahnen können! 
Erörterungen, Abänderungsvorschläge sind ja wohl 
nötig, aber schliesslich muss jemand da sein, der ent
scheidet. Lieber ein paar Unvollkommenheiten, als das 
ewige Hinausschieben!

„Ich traue mir zu, ich hätte als Massgebender das 
Geschäft schon in Flor gebracht. Ich hätte es gemacht, 
wie ein Bekannter, der seine eigene Firma war und der 
gleich nach Durchlesen der ersten „Fortsetzung“ eines 
Zeitungsromans den Verfasser anklingelte: „Verlags
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recht noch frei ? — Ich nehme das Buch! Kommen Sie 
dann und dann!“ Der war hell, schneidig, mit dem 
Markt vertraut, seiner Meinung sicher, bereit die Ge
legenheit zu ergreifen. Der wartete nicht auf fach
männische Kritik; er telephonierte! Er sah das Ding, 
das er brauchte; das weitere würde sich schon finden!

„Ich weiss jetzt, dass Geschäfte monarchisch re
giert werden müssen. Der Machthaber sollte ein Mann 
sein, der auf Rat hört, dann aber mit Mut und Kraft 
das durchsetzen kann, was ihm sein Urteil gebietet. 
Und er sollte uneingeschränkt bleiben, bis er seine Un
fähigkeit gezeigt hat, Erfolge zu erzielen. Wen da aber 
die Verhältnisse einen solchen Mann nicht sein lassen 
und ihm doch die gleiche Verantwortung, wenigstens 
moralisch, aufbürden, der bilde bei sich aus die Fähig
keit raschen Entschliessens und den festen Willen, mit 
kleinlichen Bedenken der Kollegen stets rasch aufzu
räumen.“

Zum Schluss sei es gestattet, einen Fall aus dem 
Verkaufsgeschäft zu beleuchten, der wie der vorher
gehende weite Anwendung zulässt. Ein junger Kon
fektionär, der sich in der Hauptstadt auf den verschie
densten Gebieten seiner Branche durch lange Zeit 
gründlich ausgebildet hat, trefflicher Marktkenner und 
gewandter Verkäufer ist, wird durch eine Erbschaft ver
anlasst, sich in der Provinz zu etablieren, wo es ihm 
bei der Wahl des Lokals zum Verhängnis wird, nicht 
zu wissen, dass in einer Stadt von 20 000 zwei Häuser
blöcke für viele Kunden eine unerreichbare Entfernung 
ausmachen können; auch war er zu sehr von der Vor
stellung notwendiger grösser Lager und des raschen 
Umsatzes in der Grossstadt beherrscht und hatte nicht 
an die ganz anderen Verhältnisse auf seinem neuen 
Felde gedacht.

„Meine Dummheit war, mich an der falschen 
Strassenseite und etwas abseits vom Geschäftszentrum 
niederzulassen. Die Läden für die Kundschaft, die ich 
brauchte, waren alle nahe dem Rathaus auf der Nord
seite der Hauptstrasse; ich liess mich aber durch einen 
säubern Neubau und eine billige Miete nach der Süd
seite und etwas zu hoch die Strasse hinauf locken. Den 
scheinbar ganz geringen Nachteil in der Lage hoffte 
ich durch Inserieren jedenfalls wett zu machen. Aber 
hier verfing das nicht. Ich kämpfte zwei Jahre gegen 
die unerwartete Ungunst der Dinge, wobei ich fort
während Kapital zusetzte; dann entschloss ich mich zu 
einem Umzug nach der richtigen Stelle, fand aber jetzt 
nur ein zu grosses Lokal, von dem ich auch nichts ab
vermieten konnte. Nun wollte ich wenigstens das 
Beste daraus machen, indem ich reichlich Waren ein
legte, und ich brachte auch einen sehr guten Eindruck 
zustande. Gleichzeitig waren aber meine Mittel er
schöpft. Erst hielt mich noch meine Bank, da Weih
nachten bevorstand und ein flottes Geschäft verhiess; 
aber da kam eine Depression, niemand hatte Geld, nie
mand kaufte, wenn er nicht musste. Natürlich bekam 
ich auch nichts geborgt, und sehr bald war ich so weit, 
Löhne, Gas, Miete nicht mehr bezahlen zu können; 
schon lebte ich nur noch von Schlächters und Bäckers 
Gnaden, da meldete ich den Konkurs an. Es gab we
nigstens Aktiva: der Laden voll bis oben mit zurzeit 
nicht absetzbaren Waren!

Ich frug dann meinen Zigarrenhändler, wie er es 
anfange, sich zu einer solchen Zeit durchzuschlagen; er

habe ja auch alles vollstehen. Er stieg lachend auf die 
Leiter und holte eine Anzahl feiner Kisten herunter: sie 
waren leer! „Solche Zeiten haben wir hier schon oft 
gehabt,“ sagte er, „und sie werden wiederkommen. 
Man darf eben nicht sein ganzes Geld in die Ware 
stecken. Die Hälfte von allen den Kisten hier herum 
haben keinen Inhalt. Und doch sieht’s hier nach was 
aus, nicht w ahr?“

„Da hatte ich die Binsenwahrheit, und doch war’s 
wie eine Offenbarung. Ich hätte mich zu Anfang mit 
einem kleineren Lokal, mit einem abgeteilten Laden be
gnügen und mein Geld in der Hand behalten sollen, 
bis ein Aufschwung gekommen wäre. Kapital muss 
haben, wer Herr der Situation bleiben will.“ B. E.

Betonfussbüden ln Maschinenwerkstiitten.

Für die Fussboden von Maschinensälen und ver
wandten Werkstätten gibt es nichts Besseres, als Hart
holz, insbesondere amerikanischer Ahorn (Maple), wie 
man es u. a. in dem grossen Loeweschen Werk ausge
führt sehen kann. Auf diesem Ahorn geht und steht 
es sich angenehm, er staubt wenig, auf ihm herumge
schleppte Arbeitsstücke leiden nicht und seine Elasti
zität lässt zu Boden fallende Gussstücke nicht so leicht 
entzweigehen. Aber so ein Fussboden ist teuer, auch 
feuergefährlich, besonders wo viel ö l  von den Ma
schinen fliesst; und deshalb wird vielfach ein Beton- 
fussboden vorgezogen. Ein solcher aber hat den gros
sen Nachteil, die Gesundheit von Arbeitern, die be
ständig stehen müssen, ungünstig zu beeinflussen. Aus 
amerikanischen Fabriken hören wir von bedenklichen 
Schädigungen aus diesem Anlass. Beton, gleich Stein, 
feuchter Erde oder Eisen, ist ein guter Wärmeleiter und 
entzieht den Füssen und Beinen des Arbeiters die W är
me, woraus sich Blutstockungen und in der Folge Rheu- 
tismus, Ischias und andere schmerzhafte Übel ergeben. 
Wird hingegen ein solcher Fussboden erwärmt, so wirkt 
er nicht schädlicher als ein hölzerner. Seine Unelasti
zität ist eher ein Vorteil, wo vielfach schwere Stücke 
zu bewegen sind, wegen des festen Haltes, den die 
Füsse finden; und auch beim Feilen und Meissein usw. 
ermüdet man beim federnden Boden schneller. Nun 
gibt es ein sehr einfaches Mittel, der Wärmeentziehung 
des Betons zu begegnen; man legt vor die Maschinen 
und Werkplätze zu Böden zusammengenagelte Bretter, 
auf denen die Leute stehen können. Auch Strohmatten 
tun es, sind aber weniger reinlich und unter Umständen 
gefährlich, wegen eines möglichen Hängenbleibens und 
Stolperns. Wo dergleichen aber nicht vorgesehen ist, 
da können sich die Arbeiter noch selber helfen, indem 
sie Schuhe mit Korksohlen tragen. Deren Wirkung ist 
eine so günstige, dass in solchen Orten, wo bei Stein
boden die erwähnten Brettunterlagen untunlich sind, die 
Verwaltung die Leute mit solchen Schuhen versehen 
oder wenigstens solche zum Selbstkostenpreis zum Ver
kauf halten sollte; diese Massregel wird sich immer 
bezahlt machen! B. E.

Die Entwicklung von Spezialmasclilnen.

Wenn es beim Konstruieren nötig ist, ungewohnte 
Wege einzuschlagen, so wird es ohne die Durchführung 
eines Experimentierprozesses selten glatt ablaufen. Wer 
da glaubt, dass ihn eine jahrelange Übung im Maschi-
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nenentwerfen in seiner Branche so praktisch und er
fahren gemacht hat, dass ihm jede neue Kombination 
gelingen müsse, der möge sich mit dem System bekannt 
machen, das diesbezüglich in den bedeutendsten ameri
kanischen Maschinenfabriken befolgt wird. Dort denkt 
man nicht daran, eine neue Konstruktion fertig sauber 
gezeichnet aufs Papier zu bringen; nur Skizzen werden 
zunächst gemacht, welche die leitenden Ideen dar
stellen, und nach diesen Skizzen verfertigen besonders 
dazu verwendete Mechaniker, vom eigenen Urteil ge
stützt, Teile und Vorrichtungen, mit denen die in Aus
sicht genommenen Bewegungen usw. ausprobiert wer
den; es ergeben sich daraus sofort die nötigen Ände
rungen, und so wächst sich die neue Maschine langsam 
heraus, und es kann Monate und Jahre dauern, bis man 
zufrieden ist; oft ist dann von dem ursprünglichen Ent
wurf gar nichts mehr übrig geblieben! Diese Experi- 
mentier-Abteilungen zählen in jenen amerikanischen 
Werken zu den wichtigsten; aber natürlich treten sie 
nur in Funktion, wo es für Neukonstruktionen an Daten 
und Erfahrungen fehlt und etwas wirklich Neues her
ausgebracht werden soll. (Nach „Machinery“ ) B. E.

Gewerbekrankheiteu in England im Jalire 1910.

Die Totalsumme der dem Ministerium des Innern 
gemeldeten Vergiftungs- und Milzbrandfälle betrug im 
Jahre 1910 574 gegen 625 im Jahre 1909 und 727 im 
Jahre 1908. Die Totalsumme der Todesfälle betrug 
1910 48 gegen 42 im Jahre 1909 und 40 im Jahre 1908. 
Ausser diesen Fällen, die sämtlich von Fabriken und 
Werkstätten gemeldet wurden, ereigneten sich 232 Fälle 
von Bleivergiftungen (einschliesslich 35 Todesfällen), 
die Anstreicher und Installateure betrafen, die in Häu
sern arbeiten und deren Anmeldung also nicht von der 
Factory and Workshop Act gefordert wird. Im Jahre
1909 betug die Zahl derselben 241 (einschliesslich 47 
Todesfällen) und im Jahre 1908 239 (einschliesslich 44 
Todesfällen).

Von den 506 Bleivergiftungen ereigneten sich 78 in 
Porzellan- und Tonwarenfabriken (gegen 58 im Vor
jahre und 117 im Jahre 1908), 34 in Bleiweissfabriken 
(gegen 32 im Vorjahre und 79 im Jahre 1908) und 34 in 
Metallschmelzereien gegen 66 im Vorjahre und 70 im 
Jahre 1908.

Die Zahl der anderen gewerblichen Vergiftungen 
(Quecksilber-, Phosphor- und Arsenikvergiftungen) be
lief sich 1910 auf 17 (gegen 16 im Vorjahre und 34 im 
Jahre 1908). Eine Quecksilbervergiftung führte zum 
Tode (1910).

Die Milzbrandfälle haben sich im Jahre 1910 um 5 
vermindert. Es ereigneten sich 51 Fälle (gegen 56 im 
Vorjahre und 47 im Jahre 1908). Die Zahl der Todes
fälle hat gegen das Vorjahr abgenommen: 9 Fälle im 
Jahre 1910 (gegen 12 im Vorjahre und 7 im Jahre 1908).

Die folgenden Tabellen zeigen nach Berufen ge
ordnet die Zahl: 1. der Bleivergiftungen, 2. der Queck
silber-, Phosphor- und Arsenikvergiftungen, 3. der Milz
branderkrankungen.

(The Board of Trade Labour Gazette No. 1. XIX. 
Vol. 1911, Januar.)

T a b e l l e  I.
Erkrankungen Todesfälle

1910 1909 1908 1910 1909 1908
Bleivergiftungen.

Metallschmelzereien . . . 34 66 70 5 5 2
Messingfabriken . . . . 7 5 6 — — —
Blattblei- und Bleiröhren

fabriken ........................... 4 9 14 — 2 —
Lötanstalten und Röhren-

w e rk s tä tte n ...................... 25 28 27 1 — —
D r u c k e r e i e n ...................... 33 21 30 4 1 2
Feilenhauereien . . . . 9 8 9 1 —- 2
Yerzinn-Anstalten . . . 17 22 10 — — —
Bleiweissfabriken . . . . 34 32 79 1 2 3
Mennige-Fabriken . . . 10 10 12 — — —
Porzellan- und Tonwaren

fabriken ........................... 78 58 117 11 5 12
Lithographische Anstalten . 1 1 2 — — —
Glasschneide- und Polier

werkstätten ...................... _ 4 3 — 2 1
Glasur- und Emaillier-An

stalten ........................... 17 7 7 _ — .—.
Akkumulatorenfabriken . 31 27 25 —. 2 1
F a rb w e rk e ........................... 17 39 25 1 2 —
W agenbauwerkstätten . . 70 95 70 6 6 3

Schiffsbauer eien . . . . 21 27 15 2 1 —
Andere Betriebe, die Blei

farben verwenden . . . 51 42 47 3 — 1
Andere Industrien . . . 47 52 78 3 2 5

Totalsumme der Bleivergif
tungen in Fabriken und
W erkstä tten ...................... 506 553 646 38 30 33

Bleivergiftungen der An
streicher u. Installateure 232 241 239 35 47 44

T a b e l l e  II.

Andere gewerbliche Erkrankungen Todesfälle
Vergiftungen 1910 1909 1908 1910 1909 190i

Quecksilber
vergiftungen

Barometer- und Thermo
meterfabrikation . . . 2 1 2 — — _

Pelzverarbeitung . . . . 4 4 5 — — —
Andere Industrien , . . 4 4 3 1 — —

Total 10 9 10 1 — —

Phosphor-Ver gi ftungen
Streichholzfabriken . . . — 3 1 _ — _
Andere Industrien . . .

Total — 3 1 — — —

Arsenik-Vergiftungen
Anstriche, Farben und E x

trakte ................................. 5 4 16 _ __ 1
Andere Industrien . . . 2 — 7 — — —

Total 7 4 23 — — 1
Totalsumme der anderen

Vergiftungen . . . . 17 16 34 — --- 1

T a b e l l e  III.

Milzbrand-Erkrankungen Erkrankungen Todesfälle
1910 1909 1908 1910 1909 1908 

Bei Bearbeitung der Wolle 28 
Bei Bearbeitung des Ross

haars .................................6
Bei Bearbeitung von Fellen,

Pelzen, Häuten . . .  14
In  anderen Industrien . . 3

28 18 3 3 3

8 11 1 2 1

18 13 3 6 1
2 5 2 1 2

Totalsumme der Milzbrand
fälle ................................ 51 56 47 12
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Patente und Gebrauchsmuster.
D as unterstrichene Datum  der U eberschrift ist der Tag der 

Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung  
gibt den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.
13. 2. 11.

Dampfkesselwasserstandsregler mit einem das 
Speiseventil steuernden Schwimmtopf. — Hermann 
Köhler, Cöln a. Rh., Blumenthalstrasse 85. — 13 b. 
K. 44 532 — 9. 5. 10.

Typensetz- und -ablegemaschine mit senkrecht an
geordneter einstellbarer Magazintrommel und ober- und 
unterhalb der Trommel angeordneten Schiebern. — 
Nate Mock', Berlin, Kochstr. 32. — 15 a. M. 37 457 —
12. 3. 09. .

Schaftwächter für Webstühle mit ober- und unter
halb der Schaftstäbe angeordneten Fangvorrichtungen.
-— Jakob Carnol, Schmithof, Stat. Walheim b. Aachen.
— 86 b. C. 19141 — 30. 4. 10.

16. 2 . 11.

Vorrichtung zum Verriegeln der Hochspannungs
kammer elektrisch betriebener Fahrzeuge mittels eines 
Riegels, der durch ein Druckmittel (Druckluft) einge
stellt wird. — Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, 
Berlin. — 201. A. 19 277 — 13. 8. 10.

Schaltvorrichtung zur selbsttätigen Begrenzung der 
Fahrgeschwindigkeit auf Teilstrecken des Fahrweges 
von Fördereinrichtungen, insbesondere von Schrägauf
zügen. — Benrather Maschinenfabrik A.-G., Benrath b. 
Düsseldorf. — 35 a. B. 56 943 — 31. 12. 09.

Verstellbarer Transportwagen für Ziegel und dergl.
•—• Christian Hempel, Röthenitz b. Grossstöbnitz. — 
80 a. H. 51 929 — 27. 9. 10.

20. 2. 11.

Bohrlochverschluss zum Sprengen bezw. Lösen 
und Durchtränken des Gesteins mittels eines Druck
mittels. — Gewerkschaft Dorstfeld, Dorstfeld. — 5 b. 
K. 43 163 — 23. 12. 09.

Einrichtung zum Aufsetzen und Abheben des 
Deckels von Hochofenbeschickungskübeln mit senk- 
barem Boden. — Benrather Maschinenfabrik Akt.-Ges., 
Benrath b. Düsseldorf. — 18 a. B. 51 202 — 27. 8. 08.

Einrichtung zur Sicherstellung des Betriebes von 
Luftgasanlagen, bei welchen durch Erlöschen einer Prü
fungsflamme die Luftzufuhr unterbrochen wird. •— Ma
schinenbau-Gesellschaft Martini & Hüneke m. b. H., 
Berlin. — 26 c. M. 37 791 — 15. 4. 09.

Zuführungstrichter für Fleischschneidemaschinen 
mit über der Zuführungsöffnung des Trichters ange
ordnetem Schutzteller. — Alexanderwerk A. von der 
Nahmer, Akt.-Ges., Remscheid. — 66 b. A. 18 845 —
13. 5. 10.

23. 2. 11.

Antriebsvorrichtung für die Arbeitswalzen von 
Rauhmaschinen. — Richard Beutner, Neugersdorf i. S.
— 8 b. B. 54 756 — 2. 7. 09.

Vorrichtung zum mechanischen Ablegen von Ge
weben in einen Behandlungskessel mit parallel zur 
Kesselachse liegendem Einlaufschlitz. — Emil Gminder, 
Reutlingen, Wernerstrasse 26. — 8 a. G. 30 669 — 
30. 12. 09.

Verfahren zur Ausnutzung an sich im Feuerungs
betriebe durch den Kamin verloren zu gebender Wärme 
zur Ableitung schädlicher oder lästiger Gase geringerer 
Temperaturen. — Dr. Constantin Guillemain, Berlin, 
Barbarossastrasse 1. -— 40 a. G. 32 297 — 15. 8. 10.

Vorrichtung zum Putzen (Ausstossen) des Kratzen
beschlages mittels Absaugens während des Arbeits
ganges der Krempeln. — Max Jungbauer, Augsburg, 
Argonstrasse 16. — 76 b. J. 12 037 — 1. 11. 09.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekann t gem ach t im R eichsanzeiger.

13. 2. 11.
Apparat zum Auffangen von Bohrmehl beim Bohr

hammerbetrieb. — Förstersche Maschinen- und Arma
turenfabrik Akt.-Ges., Essen a. Ruhr. — 5 b. 450 399.

Staubfänger für Bohrbetriebe. -— Bodo Meyer, 
Herne. — 5 b. 450 400.

Vorbringer für selbsttätige Rostbeschickungsvor
richtungen. — Firma Hugo Hartung, Berlin. — 24 h. 
450 445.

Rauchverbrennende und kohlensparende Feuer
brücke. — Werner Kunz, Breslau, Lützowstrasse 15. — 
24 k. 450 426.

Zweiteiliger Spucknapf mit Einspucköffnung ver
deckendem Kegel. — Otto Gabriel, Dresden, Steinstr. 4.
— 34 f. 451 092.

Gerüstbock für einfaches und verstellbares Zimmer
gerüst. — Reinhard Max Kaden, Freiberg i. S. — 37 e. 
450 414.

Selbsttätig wirkende Ausschaltklinke des Walzen
druckes an den oberen Vorschubwalzen von Sägegat
tern. — Maschinenfabrik C. Blumwe &  Sohn Akt.-Ges., 
Prinzenthal. — 38 a. 451 004.

Vorrichtung zum Reinigen der Abricht- und Dick
tenhobelmaschinen von Holzspänen. — Eugen Fahrion, 
Mettingen b. Esslingen a. N. — 38 b. 450 205.

Doppel-Messerkopf für Holzbearbeitungsmaschi
nen. — Rüdiger &  Co., Düsseldorf. — 38 b. 450 774.

Entkupplung für Göpelwerke als doppeltwirkende 
Sicherheitsvorrichtung. — Karl Huber, Niehof b. Won- 
growitz. — 45 d. 450 585.

Strohschneider mit ziehend schneidendem Messer 
und sich selbsttätig einstellbarem Messerschutz. — Fa. 
J. G. Schugk, Wittenberg, Bez. Halle. — 45 e. 450 327.

Selbstverschluss für Mülleimer mit drehbarem 
Deckel. — Peter Bauer Wagenfabrik, Cöln-Ehrenfeld.
— 81 d. 450 380.

Bruchsicherung bei Webstühlen. — Carl Benker, 
Dörflas b. Marktredwitz. — 86 c. 450 684.
20. 2. 11.

Vorrichtung zum Andrücken und Entspannen der 
Andriickwalzen für Zylinder- und Muldenmangeln so
wie Plättmaschinen. — Gebr. Poensgen Akt.-Ges., 
Düsseldorf-Rath. — 8 d. 451 931.

Deckelabhebevorrichtung für Tiefofendeckel und 
dergl. — M. Schenck, Düsseldorf-Obercassel, Sonder
burgerstrasse 5 a. — 18 c. 451 672.

Anzuschnallender Bein- und Fussschutz für Holz
hauer. — Conrad W'agner, Mensguth. — 30 d. 451 884.

Sicherung für Stehleitern. — Meyer &  Weber, 
Neuss. — 341. 451 253.
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Erteilte Patente.
Kl. 81 e. 229 768. — A n l a g e  z u m  E i n f ü l l e n ,  

L a g e r n  u n d  A b f ü l l e n  f e u e r g e f ä h r l i 
c h e r  F l ü s s i g k e i t e n .  — S c h w e l m  e r  E i 
s e n w e r k ,  M ü l l e r  &  C o., Ak t .  - G e s .  i n 
S c h w e l m .

Bei der neuen Einrichtung kann der über der Flüs
sigkeit befindliche gaserfüllte Raum zuzeiten von jeder 
Schutzgaszufuhr abgesperrt bleiben und so vom Druck 
gänzlich freigehalten werden. Vermöge der Druck
niederhaltung wird der absorptionsfördernden Verbin
dung der Kohlensäure mit der feuergefährlichen Flüssig
keit vorgebeugt, sodass die Brennfähigkeit derselben 
nicht beeinträchtigt wird.

W ie aus dem in Fig. 95 dargestellten Ausführungs
beispiel zu ersehen ist, strömt die Kohlensäure aus der 
Kohlensäureflasche durch ein Druckminderungsventil a 
unter die bewegliche Glocke, welche mittels des Rohres 
g mit dem oberen flüssigkeitsfreien Raum im Lager
behälter in Verbindung steht. Die bewegliche Glocke 
ist zwangläufig in solcher Weise mit dem Druckminde
rungsventil verbunden, dass sie je nach ihrer Lage die
ses Ventil einstellt. Zur Übertragung der Bewegung 
dient eine von der Glocke gesteuerte Zahnstange, die in

• Fig. 95.

ein Zahnrad des Ventils eingreift. Ist die Glocke in 
ihrer höchsten Stellung, so ist das Druckminderungs
ventil geschlossen, senkt sich die Glocke, so wird das 
Ventil durch die Zahnstange gedreht und geöffnet. Ist 
die Glocke in ihrer tiefsten Stellung, so ist das Druck
minderungsventil vollständig geöffnet und die Kohlen
säure strömt unter die Glocke und durch die Leitung g 
in den Lagerbehälter. Sinkt der Flüssigkeitsstand in 
diesem, so strömt Kohlensäure aus der Glocke durch 
die Leitung g in den flüssigkeitsleeren Raum des Lager
behälters ein. Durch diesen Vorgang wird also ver
mieden, dass atmosphärische Luft den flüssigkeitsleeren

Raum des Lagerbehälters ausfüllt und zur Bildung von 
explosiblen Gasgeniischen Veranlassung gibt. Mit der 
beschriebenen Anlage ist eine bekannte Abfüllvorrich
tung mit Saug- und Druckpumpe verbunden, die durch 
das Verbindungsrohr i mit dem Rohr g und dadurch 
mit der Kohlensäureleitung in Verbindung steht. Durch 
ein weiteres Rohr strömt die Kohlensäure in das Mess
glas ein, wodurch dieses ebenfalls gegen Explosion 
geschützt wird. Ebenso steht die als Schwimmer aus
gebildete Inhaltsanzeigevorrichtung m durch ein Zwi
schenstück mit der Kohlensäureleitung in Verbindung 
und wird so gleichfalls durch das flammenerstickende 
Schutzgas gegen Explosion geschützt. Durch eine wei
tere Verbindungsleitung wird ferner das Transportfass, 
dessen feuergefährlicher Inhalt in den Lagerbehälter 
überführt werden soll, mit der Kohlensäureleitung ver
bunden, sodass auch hier die Kohlensäure den Zutritt 
der atmosphärischen Luft abschliesst. Auf diese Weise 
ist die Anlage in allen ihren Teilen gegen Explosion ge
schützt. G.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Die Berliner Gruppe des Vereins veranstaltete 

am Sonnabend, den 4 . März mit den Dam en der 
Mitglieder ein gemeinsames Abendessen im K aiser
keller, das sich einer sehr regen Teilnahm e zu er
freuen hatte.

D er Vorsitzende des Vereins begrüsste die Teil
nehm er und wies darauf hin, wie im W inter die ge
selligen Zusammenkünfte mit Damen eine geeignete 
Ergänzung der ausgedehnten Revisions- und Reise
tätigkeit der Mitglieder bildeten.

Im Verlaufe des Abends nahm  der V erleger 
des Vereinsorgans Gelegenheit, auf die zehnjährige 
Geburtstagsfeier der Sozial-Technik hinzu weisen, die 
als G.-T.R. unter Mitwirkung von Berliner Mitglie
dern, vor allem des anwesenden Ehrenmitgliedes, 
H errn Oberingenieur Specht, ins Leben gerufen worden 
sei, und bat die Anwesenden um recht rege För
derung der Zeitschrift durch Lieferung von Beiträgen.

Lieder und V orträge von Mitgliedern und Gästen 
z. T . ernsten aber vorwiegend heiteren Charakters 
trugen das ihrige zur Unterhaltung bei. Ein Tänz
chen hielt die Festteilnehm er bis lange nach Mitter
nacht beisammen. H err Regierungsbaum eister M an
del hatte sich in anerkennenswerter W eise der Mühen 
des Arrangem ents unterzogen, und ihm ist der glück
liche V erlauf des Abends besonders zu danken.

S.

Bekanntmachung
der Westlichen Gruppe des Vereins Deutscher 

Revisions-Ingenieure.

In der ersten Hälfte des Monats Mai findet in 
B a d e n - B a d e n  die diesjährige Versammlung der 
Westlichen Gruppe statt.

Die Herren Vereinsmitglieder werden durch diese 
vorläufige Mitteilung auf diese Versammlung mit dem 
Ersuchen aufmerksam gemacht, recht zahlreich erschei
nen und etwaige Vorträge und Mitteilungen aus der 
Praxis beim Unterzeichneten anmelden zu wollen.

Näheres wird später an gleicher Stelle bekannt
gegeben werden. N o t t e b o h m .

S a a r b r ü c k e n ,  den 4. Februar 1911.
F ür die Schriftleitung verantw ortlich : R egierungsrat L u d w i g  K o l b e  in G ross-Lichterfelde-W ., Paulinenetr. 3. 

D ruck der B uchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Unfallverhütung, Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt, Gewerberecht.
Mitteilungen des Institutes fiir  Gewerbehygiene, Fran kfurt a. Main.

Organ des H erausgeber :
Vereins deutscher Revisions-Ingenieure. Begierungsrat L u d w i g  K o l b e .

X . J a h r g . 1. A p r il 1911. 7. H e ft

A us den Erfahrungen eines technischen Aufsichtsbeamten.
V on Ingenieur W i 1 h e 11

XI. E i n i g e s ü b e r H ä n d e s c h u t z a n T i e g e l -  
d r u c k p r e s s e n .

Die Tiegeldruckpresse ist eine Buchdruckmaschine, 
deren Konstruktion im Grundsatz auf der der Flach
druckpressen beruht.

In dem Buchdruckgewerbe hielt man früher diese 
Maschine nur für die einfachsten Arbeiten geeignet, 
weshalb sie auch nur als Hilfsmaschine betrachtet 
wurde. In den letzten Jahrzehnten hat diese Druck
presse aber bedeutende Umwandlungen durchgemacht, 
sodass sie jetzt als vollkommene Druckmaschine in be
rechtigtem Ansehen steht.

Nach ihrer Leistungsfähigkeit teilt man sie in vier 
Gruppen ein:

1. in Tiegeldruckpressen für gewöhnlichen Akzidenz
druck,

2. in solche für feineren Akzidenz- und einfachen 
Illustrationsdruck,

3. in Pressen für feinsten Farb- und schweren, auch 
Heiss-, Prägedruck. Hierzu gehören die Zweifarb- 
maschinen sowie auch die Pressen für Buchbinde
reien und Kartonagefabriken, und

4. in Tiegeldruckschnellpressen. Dies sind Maschi
nen mit hoher Tourenzahl für Massendruck.

Mit Rücksicht auf die Bauart werden die Tiegel
druckpressen, welche nahezu siebzig Typen aufweisen, 
in folgende Gruppen eingeteilt:

1. T i e g e l d r u c k p r e s s e n  m i t  f e s t 
s t e h e n d e m ,  s e n k r e c h t e m  o d e r  g e n e i g 
t e m  F u n d a m e n t e  u n d  b e w e g l i c h e m  T i e 
ge l .  Die Pressen dieser Gruppe werden nach dem 
Erfinder — J. M. Gally — Gallypressen genannt. Die 
Colts-Amory-Bauart ist hier eingeschlossen.

Diese Gallygruppe zergliedert sich wieder
a) in Pressen mit Tiegel, welche vor dem Drucke 

parallel gleiten,
b) in solche mit schwingendem oder balanzieren- 

dem Tiegel und

S c h i r m e r ,  M ünchen. (Fortsetzung.)

c) in solche mit schwingendem Tiegel und Knie
hebelvorrichtung.

Die Bostonpressen, welche meist für Handbetrieb 
eingerichtet werden, bilden ebenfalls einen Teil der 
Gallygruppe.

2. T i e g e l d r u c k p r e s s e n ,  b e i  w e l c h e n  
s o w o h l  F u n d a m e n t  a l s  a u c h  T i e g e l  s i c h  
b e w e g e n .  Die Pressen dieser Gruppe, von den 
Deutschen Degener und Weiler in Amerika erfunden, 
werden als Amerikaner- oder Scharnierbauart bezeich
net und sind unter dem Namen „Libertypresseji“ allge
mein bekannt. Diese Gruppe der, kurz gesagt, Liberty
pressen gliedert sich wiederum

a) in die eigentlichen Scharnier-(Liberty-)Pressen,
bei denen sowohl Tiegel als auch Fundament, ausser 
um ihre Achsen, noch um einen gemeinsamen Drehpunkt 
(Scharnier) schwingen. •

b) in solche nach der Gordon-Bauart. Hier ist
Tiegel mit Fundament nicht durch ein Scharnier ver
bunden, sondern beide Teile schwingen getrennt von 
einander. Hierher gehören auch die Schnell-Tiegel- 
druck(pressen)maschinen, der „Falke“ und ,,Koh-i- 
noor.“ .

3. T i e g e l d r u c k p r e s s e n  m i t  z w e i  F u n r  
d a m e n t e n  u n d  e i n e m  g e m e i n s c h a f t 
l i c h e n  T i e g e l .  Die Pressen dieser Gruppe nennt 
man Doppel-Tiegeldruckpressen. Der eigentliche Er
finder ist Isaak Adams in Boston, doch wurden sie von 
Napier sowohl als von König & Bauer in Kloster Ober
zell verbessert, und von der letztgenannten Maschinen
fabrik werden sie noch heute gebaut. A n d i e s e n  
P r e s s e n  b e w e g e n  s i c h  s o w o h l  T i e g e l  
a l s  a u c h  b e i d e  F u n d a m e n t e .

Auf der Tiegeldruckpresse werden vorwiegend 
kleinere Druckarbeiten ausgeführt, weshalb diese Art 
von Maschinen auch eine schnellere Gangart besitzen. 
Die Produktion dieser Maschinen ist in der Stunde 
ungefähr 1000 bis 1300 Druckbogen. Für die eine
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solche Maschine bedienende Person verbleibt also für 
das Ein- und Auslegen der Druckbogen nur ein Zeit
raum von ungefähr 2 bis 3 Sekunden. — Diese schnelle 
Gangart der Maschine würde für die Bedienung ohne 
Gefahr sein, wenn die Hantierungen nicht zwischen 
dem Tiegel und der Druckform (Fundament) ausgeführt 
werden müssten. Es ist also ganz natürlich, dass die 
geringste Unachtsamkeit, welche eine Überschreitung 
des oben angegebenen Arbeitszeitraumes veranlasst, 
eine Gefahr für die tätige Hand in sich schliesst.

Die Tiegeldruckschnellpressen, mit welchen in der 
Stunde eine Produktion von 3500 bis 4000 Bogen erzielt 
wird oder erzielt werden kann, besitzen selbsttätige 
An- und Ablegevorrichtungen und bedürfen einer stän
digen Bedienung nicht. Die Gefahr einer Handverletzung 
ist also hierbei ausgeschlossen.

Dass der Konkurrenz wegen in manchen Betrieben 
das äusserst Mögliche in bezug auf Schneligkeit der 
Produktion überschritten wird, w'obei die Rücksicht auf 
Verletzungsgefahr des Arbeiters ausser acht gelassen 
wurde, ist Tatsache und deshalb lässt sich auch ein 
grösser Teil der leider sehr häufigen Unfälle hierauf zu
rückführen.

Nach den veröffentlichten Jahresberichten der hier 
in Betracht kommenden Berufsgenossenschaften ist die 
Zahl der Verletzungen zwischen Tiegel und Form (Fun
dament),- den früheren Jahren gegenüber, nicht unerheb
lich gestiegen.

Die Gründe, welche für die Zunahme oder wenig
stens nicht rückläufige Bewegung dieser Unfälle spre
chen, trotz aller unfallverhütungstechnischen Bemühun
gen, dürften in erster Linie in der Verwendung von ju
gendlichen Personen zwischen 14 und 16 Jahren an die
sen Maschinen zu suchen' sein, da nahezu die Hälfte 
aller Unfälle an Tiegeldruckpressen auf diese jugend
lichen Arbeiter entfallen. — Hierbei ist zu bemerken, 
dass eine nicht geringe Zahl von Betriebsunternehmern 
sich kaum der moralischen Pflicht bewusst ist, für die 
Gesunderhaltung des als Lehrling eingestellten vier
zehnjährigen Knaben zu sorgen, der doch vor allem die 
Gefahren in einem maschinellen Betriebe nicht kennt, 
von dem man noch keine reifliche Überlegung erwarten 
kann und der schliesslich noch eine grosse Neigung zu 
kindlichen Spielereien mit in die Werkstätte bringt.

D a s s  s o l c h e  K n a b e n ,  a n  d e n e n  s p ä t e r  
d e r  U n t e r n e h m e r  d o c h  v e r d i e n e n  w i l l ,  
oft unter mangelhafter Aufsicht sich in der Werkstätte 
allerhand Spielereien erlauben, zeigt ein krasser Fall, 
welcher sich erst kürzlich ereignete.

Ein Lehrling, 1472 Jahr alt, wollte an einer Papier
schneidemaschine mit Handbetrieb einen Bindfaden 
durchschneiden, welchen er mit beiden Händen ge
spannt unter dem durch das Schwungrad in Bewegung 
gesetzten Messer hielt. Das Messer schnitt dann zu

erst die linke Hand ganz ab, darauf von der rechten 
Hand die drei mittleren Finger vollständig, und schliess
lich wurde auch der Bindfaden durchschnitten. — D i e 
s e r  K n a b e  k a n n t e  d i e  G e f a h r e n  e i n e r  
S c h n e i d e m a s c h i n e  s i c h e r l i c h  n i c h t .  —

In zweiter Linie dürfte es die Gleichgültigkeit sein, 
mit der viele Betriebsunternehmer den Unfallverhü
tungsbestrebungen gegenüberstehen. So steht in dem 
Jahresbericht einer Berufsgenossenschaft, dass in vie
len Fällen überhaupt keine Händeschutzvorrichtungen 
vorhanden gewesen waren, obgleich seit dem Jahre 
1900 die Anbringung dieser Schutzmitel verlangt wurde. 
Ein Unternehmer hatte sogar behauptet (im Jahre 1910),' 
noch n i e eine derartige Schutzvorrichtung gesehen zu 
haben, — noch häufiger sind die Schutzvorrichtungen 
entfernt, oder sie sind reparaturbedürftig gewesen und 
dann nicht wieder angebracht worden, — a b  er s e h r  
o f t  w a r e n  s o  u n v o l l k o m m e n e  S c h u t z 
m i t t e l  a n g e b r a c h t ,  d a s s  s i e  i h r e n  
Z w e c k  ü b e r h a u p t  n i c h t  e r f ü l l e n  k o n n 
t e n .  —

Der letzte Mangel kann bestimmt auf die Gleich
gültigkeit der Hersteller dieser Vorrichtungen zu setzen 
sein. Es dürfte daher der Druck, welcher von seiten 
der Berufsgenossenschaften auf die Maschinenerbauer 
in dieser Beziehung ausgeübt wird, noch nicht stark 
genug wirken, sonst würden nicht noch immer so viele 
grobe Verstösse zu verzeichnen sein; auch scheinen sie 
d e n  G r u n d s a t z  n i c h t  z u  k e n n e n ;  E i n e  
H ä n d e s c h u t z v o r r i c h t u n g  m u s s  k u r z  v o r  
D r u c k s t e l l u n g  p l ö t z l i c h  w i r k e n .

Ausser dem Vorgebrachten gibt es aber noch Um
stände, welche selbst bei vollkommener,' zweckentspre
chender Händeschutzvorrichtung diese ausser Wirksam
keit setzen. — Diese Umstände wollen wir nun näher 
betrachten:

Der eine Erbauer von Tiegeldruckpressen bezeich
net die Höhe seiner jeweiligen Type als normal, der 
andere sagt das nämliche, aber zwischen beiden Ma
schinen besteht doch ein Grössenunterschied. Die Ma
schine aus einer dritten Fabrik hat wieder eine andere 
Höhe, es ist also die Bezeichnung „normal“ bei den 
verschiedenen Maschinenfabrikanten kein feststehender 
Begriff, sonst müsste er, besonders in bezug auf die 
Höhe der Maschine, durch Zahlen festgestellt sein. —

Der Buchdrucker, der einen Arbeiter für seine 
Tiegeldruckpresse gebraucht, wird bei der Wahl nicht 
immer auf die Grösse der Person sehen können, zumal 
wenn die Zahl der Bewerber eine geringe ist, sondern 
er wird mehr auf die anscheinende Intelligenz Rücksicht 
nehmen müssen, und so kommt es dann oft, dass an 
einer grossen Tiegeldruckpresse eine kleine Person und 
umgekehrt angestellt wird, was dann in vielen Fällen 
verhängnisvoll für den Eingestellten wurde.



Um letzteres verstehen zu können, wollen wir die 
Nachteile, welche ein Missverhältnis zwischen der Per
son und der Höhe der Maschine mit sich bringt, unter 
schematischer Darstellung hier vor Augen führen.

Die Zeichen der beigefiigten Figuren haben fol
gende Bedeutung:

P die Person, welche an der Tiegeldruckpresse a r
beiten soll.

A der Arm derselben.
T  der Tiegel der Maschine.
F das Fundament oder die Form derselben.
S die an dem Tiegel angebrachte, selbsttätig wir

kende Händeschutzvorrichtung.

stumpfwinkeligen Stellung die Schutzvorrichtung S 
nicht zur vollen Wirkung kommen lässt und die unter
sten Teile des Armes, die Finger, sich noch zwischen 
Tiegel und Form befinden.

Dass die Schutzvorrichtung in diesem Falle nicht 
zur Wirkung kommt, liegt daran, dass sie den stark 
nach unten geneigten Arm nicht fassen kann und nur 
an ihm vorbei gleitet. Die Gefahr einer Handver
letzung besteht unter solchen Umständen unausgesetzt 

Figur 98. E ine grosse Person an einer grossen 
oder höherstehenden Maschine.

W ir sehen^hier ähnlich wie in Figur 96, dass sich 
alles, sagen wir „normal“ abwickelt und die Schutz-

Betrachten wir nun Figur 96 — eine kleine Person 
an niedrig stehender Maschine, so sehen wir bei d, dass 
der Arm a des Arbeiters beim Einlegen der Druckbogen 
sich in wagerechter Lage befindet; bei b, dass die 
Schutzvorrichtung S ungefähr 100 mm vor Druck
stellung ihre "höchste Stellung in der Aufwärtsbewegung 
erreicht hat und den Arm a des Arbeiters P aus dem 
Gefahrenbereich zwischen Tiegel und Form soweit zu
rückgedrängt hat, dass eine Verletzung der Finger der 
nun zusammenklappenden Maschinenteile, des Tiegels 
T und der Form F, nicht mehr möglich ist.

Figur 97 — eine grosse Person an einer niedrig 
stehenden Maschine. — Wir sehen in d den Arm a der 
Person P beim Einlegen der Druckbogen nach unten 
hängen; in b sehen wir, dass der Arm a mit seiner

Vorrichtung S die Hand zwischen Tiegel und Funda
ment rechtzeitig zurückgedrängt hat.

Figur 99. Diese Darstellung zeigt uns eine kleine 
Person an einer höherstehenden oder grossen Ma
schine. Wir sehen in Figur d, dass der Arm a der Per
son P nach der punktierten Lage sehr hoch gehalten 
werden muss, um das Einlegen der zu bedruckenden 
Bogen ausführen zu können. Diese hohe Lage des Ar
mes wird aber sehr bald eine Ermüdung hervorrufen, 
was den Arbeiter veranlassen wird, seinem Arme eine 
horizontale Lage zu geben; behält aber, wie in diesem 
Falle, der Arm seine horizontale Lage, so kann er die 
Druckbogen auch nur von der Seite einlegen.

Beim seitlichen Einlegen bleibt die Schutzvorrich
tung, nach den bis jetzt eingeführten Konstruktionen,
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wirkungslos, wie dies in Figur 99 b vor Augen geführt 
wird, es besteht also eine Gefahr der Handverletzung 
auch in diesem Falle unausgesetzt.

Diese Darstellung wird uns überzeugt haben, dass 
Person und Tiegeldruckpresse unbedingt in einem ent
sprechenden Grössenverhältnis zu einander stehen 
müssen, sie gibt uns aber auch gleichzeitig die Über
zeugung, dass bisher diese Angelegenheit nur wenig 
Beachtung von seiten der Betriebsunternehmer gefun
den hat und doch in bezug auf Unfallverhütung von 
wesentlicher Bedeutung ist.

Wie viele Betriebsunternehmer, welche im guten 
Glauben an ihren Tiegeldruckpressen cfie vollkommen
sten Händeschutzvorrichtungen anbringen Hessen, aber 
den Umstand, auf ein richtiges Grössenverhältnis zwi
schen Person und Maschine bedacht zu sein, ausser 
Augen Hessen, mussten erfahren, dass sich trotz des 
guten Schutzmittels Unfälle zwischen Tiegel und Form' 
in ihrem Betriebe ereigneten. Fast immer wird dann, 
ohne die Angelegenheit näher zu prüfen, der Unfall auf 
Selbstverschulden, — auf eine Handlung wider die Vor
schriften, sogar auf strafbaren Leichtsinn des Arbeiters 
gesetzt. Zur seltenen Ausnahme dürfte es wohl ge
hören, wenn ein Betriebsunternehmer an den müden 
Arm seines etwas kleinen Arbeiters denkt, der des Tags 
vielleicht mehr als 10 000 Druckbogen ein- und aus
legen musste, oder an die unter dem Arm des Ver
letzten wirkungslos sich bewegende Schutzvorrichtung!

Um nun in dieser Angelegenheit Anregungen zu 
geben oder zu empfangen, wurden Anfragen an die 
Tiegeldruckpressen bauende Maschinenfabriken ge
richtet. Die Antworten lauteten übereinstimmend, alle 
machten den Vorschlag, man sollte unter die Maschinen 
entsprechende Holzrahmen von ungefähr 150 bis 200 mm 
Höhe legen und dann für die an diesen Maschinen ar
beitenden kleineren Personen Fussunterlagen zum je
weiligen Gebrauch bereit halten.

Man sieht, die Maschinenfabriken wollen der Sache 
nicht ernstlich nähertreten. Wäre es in diesem Falle 
nicht am Platze, wenn die Erbauer von Tiegeldruck
pressen übereinkämen, dieser Maschinenart für die Zu
kunft eine gleiche Höhe von dem Boden bis zur Tiegel
oberkante zu geben, oder soll dies erst die Berufsgenos
senschaft verlangen? — Vor allem müssten sich die 
Maschinenfabrikanten mit den Berufsgenossenschaften 
ins Einvernehmen setzen und eine Normalgrösse (Höhe) 
dieser Maschinen begrifflich festsetzen.

Was nun die Fussunterlagen betrifft, so braucht 
man sich nur die Gleichgültigkeit der meisten Betriebs
unternehmer ln solchen Angelegenheiten zu vergegen
wärtigen, um ein Bild über die Ausführung zu bekom
men, wenn zum Beispiel die Bestimmung erlassen 
würde: „Es sind zum Gebrauche an den Tiegeldruck
pressen Fussunterlagen bereit zu halten.“ Hier ein

Vorkommnis aus dem Leben: Ein Lehrling, etwas im 
Wachstum zurückgeblieben, hat eine Fussunterlage für 
seine Tiegeldruckpresse gefunden, diese Unterlage war 
schon eine Zeitlang für andere Zwecke verwendet w or
den, weshalb Ecken und Kanten schon abgerundet 
waren. Diese Unterlage ist aber noch nicht ausreichend, 
und der Lehrling legt sich noch eine zweite darauf. 
Nun ist der Standort aber ein wenig wackelig, dem 
Lehrling sind infolgedessen einige Druckbogen ver
dorben, er wird deshalb schroff zurechtgewiesen und 
die Folge ist, er nimmt die obere Fussunterlage wieder 
fort und arbeitet nun von der Seite des Tiegels aus. -—

Dass eine Auswahl von Fussunterlagen verschiede
ner Höhe in einem Betriebe bereit gehalten werden 
sollen, wird wohl kaum durchgeführt werden können, 
denn eine solche Unterlage wird jeweils im günstigsten 
Falle für den Neueingestellten hergerichtet, aber für 
dessen Nachfolger kaum mehr.

Wenn man daher ernstlich den Willen hat, Unfälle,
— d i e  v e r m i e d e n  w e r d e n  k ö n n t e n ,  — zu 
verhüten, dann soll man nicht vor dem Gedanken zu
rückschrecken, alle diese Missstände gründlich zu be
seitigen.

In erster Linie soll hier die Anregung gegeben wer
den, Fussunterlagen zu schaffen, w e l c h e  j e  n a c h  
E r f o r d e r n i s  v e r s t e l l b a r  u n d  d o c h  s t a 
b i l  s i n d. —

In zweiter Linie soll man sich mit dem Gedanken 
beschäftigen, die Händeschutzvorrichtungen so zu 
bauen, d a s s  e i n e  V e r g r ö s s e r u n g  d e s  
S c h u t z b ü g e l h u b e s  l e i c h t  a u s g e f ü h r t  
w e r d e n  k a n n ,  und in dritter Linie sollten Versuche 
gemacht werden, d a s  s e i t l i c h e  E i n l e g e n  
d u r c h  v i e l l e i c h t  f ä c h e r a r t i g e  V e r s p e r 
r u n g  z u  v e r h i n d e r n .

Dass die Vervollkommnung der schützenden W ir
kung einer Vorrichtung nicht selten mit einer Erschwe
rung in der Bedienung der Presse erkauft werden muss, 
ist ja richtig, aber jedenfalls sollte die Unfallverhütungs
technik die beiderseitigen Vorteile erwägen und dann 
noch die Unfallverhütung vom ethischen Standpunkte 
aus in die Wagschale werfen. —

Wären nicht einige Händeschutzvorrichtungen vor
handen, die sich bisher, soweit die Erfahrung reicht, 
als vollkommen erwiesen haben, aber leider nicht an 
allen Maschinen angebracht werden können, und gäbe 
es nicht auch einige einsichtsvolle Betriebsunternehmer, 
welche als tüchtige Betriebsleiter es auch verstehen, ihre 
Arbeitskräfte an den richtigen Platz zu stellen, so könn
te man sagen: „Mit der Unfallverhütung an Tiegel
druckpressen ist man in ein totes Geleise geraten. —

W'ir wollen nun zu den Händeschutzvorrichtungen 
selbst übergehen und die, welche das meiste Interesse 
bieten, einer Betrachtung unterziehen, wobei wir die
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Eigenschaften, welche eine derartige Vorrichtung be
sitzen muss, hier vorausschicken wollen.

Eine jede Händeschutzvorrichtung i s t  v o l l 
k o m m e n  z w e c k e n t s p r e c h e n d  und wird ihre 
Aufgabe erfüllen, wrenn sie folgende Eigenschaften be
sitzt:

1. D ie  K o n s t r u k t i o n s t e i l e ,  b e s o n 
d e r s  d e r  A b w e i s b ü g e l  o d e r  - S t a b ,  d ü r 
f e n  n i c h t  z u  n a h e  v o r  d e n  A u f t r a g w a l z  e.n 
s i c h  b e w e g e n ;  s i e  m ü s s e n  m e h r  a l s  50 
mm e n t f e r n t  b l e i b e n .

2. D e r  A b w e i s b ü g e l  o d e r - S t a b  m u s s  
e i n e n  H u b  v o n  m i n d e s t e n s  150 mm,  h a b e n ,  
e r  m u s s  a l s o  v o n  O b e r k a n t e  T i e g e l  g e 
m e s s e n  150 mm s i c h  s t o s s a r t i g  n a c h  o b e n  
b e w e g e n .

3. B e i  z u  f r ü h  a u f s t e i g e n d e m  A b w e i s 
b i t g e l  i s t  G e f a h r  d e s  D u r c h g r e i f e n s  
v o r h a n d e n  u n d  d a h e r  i s t  B ü g e l  m i t  T i e 
g e l  d u r c h  i r g e n d w e l c h e  b e w e g l i c h e n  
S t o f f e  z u  v e r b i n d e n .

4. D i e  S c h u t z v o r r i c h t u n g  s o l l  e r s t  
100 mm v o r  D r u c k s t e l l u n g  s t o s s a r t i g  
i h r e  h ö c h s t e  A u f w ä r t s b e w e g u n g  e r 
r e i c h e n .

5. D i e  S c h u t z v o r r i c h t u n g  m u s s  i n 
d e r  v o l l e n  B r e i t e  d e s  T i e g e l s  w i r k s a m  
s e i n .

6. D i e  S c h u t z v o r r i c h t u n g  m u s s ,  w a s  
M a t e r i a l  u n d  M e c h a n i s m u s  a n b e l a n g t ,  
v o n  t a d e l l o s e r  A u s f ü h r u n g  s e i n .

7. D i e  S c h u t z v o r r i c h t u n g  s o l l  a u c h  
d a s  s e i t l i c h e  E i n l e g e n  v e r h i n d e r n .

Hiernach ist jeder Erbauer von Händeschutzvor
richtungen in der Lage, zu beurteilen, ob seiner Vor
richtung das vorn erwähnte Prädikat zuerkannt werden 
kann oder nicht.

Es dürfte wohl einzig dastehen, dass eine Maschi
nenart, wie die Tiegeldruckpressen, so reichlich mit 
Händeschutzvorrichtunge bedacht wurde.

Betrachtet man jedoch die einzelnen Konstruktio
nen dieser Maschinen, insbesondere die Bewegung des 
Tiegels, so findet man dies begründet. Der eine Tie
gel beginnt mit einer schaukelnden Bewegung und glei
tet erst nach dem Fundament hin in paralleler gerader 
Richtung, während der andere nur in schwingender Be
wegung zum Fundament gelangt. Die eine Maschine 
hat die Pleuelstangen ausserhalb des Gestelles, wäh
rend bei der anderen der Tiegel durch eine zentrale 
Hebelanordnung innerhalb des Gestelles bewegt wird 
usw. Wir sehen also, dass die Verschiedenheit der 
Maschinentypen auch eine solche der Händeschutz
vorrichtungen fast bedingt, wenn nicht verschiedene 
derselben von verschiedenen Erbauern wiederum für 
eine Tiegeldruckpresse in Betracht kämen.

Obgleich nun diese Schutzmittel in ihren Bewe
gungsmechanismen so verschieden sind, streben doch 
fast alle Konstruktionsteile derselben in der einen Auf
gabe zusammen, — die schaffende Hand kurz vor 
Druckstellung des Tiegels mehr oder weniger energisch 
zurückzudrängen. —

(Fortsetzung folgt.)

Neue Arbeiterschutzmassregeln in England.
V on H. W  a  11 e r-L o n d o n .

' Das Ganze der englischen Unfallschutzgesetz
gebung ist in drei Gesetzen mit den dazu gehörigen Er
gänzungsgesetzen und Ausführungsvorschriften nieder
gelegt. Es sind dies der Factory- and Workshop-Act 
von 1901 (ergänzt 1907), der Coal Mines Regulation 
Act von 1887 und der Railway Employment (Preven
tion of Accidents) Act von 1900. Die ständige Beauf
sichtigung der diesen Gesetzen unterstellten Fabrik-, 
Gruben-, Eisenbahnbetriebe und -Werkstätten scheint 
nach den Berichten der amtlichen Inspektoren im all
gemeinen ihren Zweck zu erfüllen. Umsomehr hat die 
ständige Zunahme der Unfälle seit 1900 ein allgemeines 
Gefühl der Beunruhigung erweckt, das in dem Wunsche 
um die Einführung weiterer Schutzmassregeln zum Aus
druck gelangte. Der Minister des Innern beauftragte 
daraufhin im Jahre 1908 ein Committee mit der Unter
suchung der Ursachen und besonderen Umstände der

Vermehrung der Unfälle und der eventl. notwendigen 
vorbeugenden Massnahmen. Der erste Teil der Auf
gabe des Committees scheint mit Schwierigkeiten ver
knüpft gewesen zu sein, da in ihrem Bericht nur Mei
nungen, nicht Überzeugungen ausgesprochen werden. 
Es erscheint aber unzweifelhaft, dass gerade die stren
gere Überwachung in Verbindung mit dem Unfallent
schädigungsgesetz die Beteiligten zu einer häufigeren 
Anmeldung der Unfälle veranlasst. Wo früher ein Ar
beiter trotz einer geringfügigen Verletzung weiterarbei
tete, meldet er sich heute, um die gesetzliche Unter
stützung während der Arbeitsunfähigkeit zu erhalten. 
Daneben wirkt allerdings auch die Verschnellerung des 
Arbeitstempos durch Einführung von Maschinen mit, 
die stets eine Anzahl Opfer fordert, ehe die Arbeiter 
sich dem neuen Prozess angepasst haben. Auch das 
Stücklohnsystem mit seinen verschiedenen Abarten be
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günstigt die Verstärkung des Unfallrisikos. Schliess
lich darf die natürliche Zunahme nicht verhütbarer Un
fälle durch die Zunahme der Produktionstätigkeit und 
die Einstellung neuer Arbeitermassen nicht ausser acht 
gelassen werden. Die Steigerung der Unfallziffer wäre 
nach alledem erst beängstigend zu nennnen, wenn die 
wirklich ernsten Unfälle, die eine ärztlich bescheinigte 
Arbeitsunfähigkeit von — nur als Beispiel — mehr als 
zwei oder drei Wochen nach sich ziehen, eine stärkere 
Zunahmerate aufwiesen, als die Zahl der Beschäftigten.

Trotz der Unsicherheit des Ergebnisses seiner Un
tersuchungen war jedoch das Committee der Über
zeugung, dass eine grosse Zahl der heutigen Unfälle 
verhütbar sind und infolgedessen eine Ergänzung der 
bestehenden Gesetze und Bestimmungen empfehlens
wert ist. Ungefähr 28 °/0 aller Unfälle sind durch Ma
schinerie verursacht und die grössere Anwendung elek
trischer Kraft im letzten Jahrzehnt hat zweifellos einen 
Einfluss auf den Umfang der Unfallgefahr ausgeübt. 
Die Sicherung gegen Unfälle durch Elektrizität in Fa
briken und Werkstätten ist bereits durch die „Electri- 
city Regulations“ der Home Office vom Februar 1910 
in Angriff genommen worden. Das Committee selbst 
schlägt noch die Einführung von Spezialvorschriften 
für eine möglichst starke Separation gefährlicher Ma
schinen vor. Die Altersgrenze für Ausführung von 
Reinigungen an Maschinen, die sich in Bewegung be
finden, soll von 12 auf 14 Jahre erhöht und möglichst 
die Beschäftigung von Jugendlichen unter 14 Jahren an 
Maschinen überhaupt verboten werden. Es ist ferner 
Legislation über angemessene Lichtverhältnisse, In
standhalten von Fluren und Treppen, Raumverhältnisse 
zwischen den Maschinen und die Regelung des Hebens 
und Tragens von Lasten durch Frauen und Kinder vor
gesehen. Das Committee betrachtet es auch als emp
fehlenswert, dass dem Abschnitt 10 des Factory Acts 
von 1901 von Zeit zu Zeit neue Spezial-Verordnungen 
des Ministers über Sicherheitsvorrichtungen angefügt 
werden und von der Ermächtigung des Erlasses solcher 
Verordnungen über gefährliche Arbeitsprozesse ein 
umfangreicherer Gebrauch gemacht wird. Erfreulich 
ist ferner der Vorschlag, dass die Inspektoren, die in 
besonderen Gebieten spezialisieren, ihr Wissen und 
ihre Erfahrungen dem ganzen Inspektorat, sowie den 
Fabrikbesitzern und Direktoren durch Veröffentlichung 
von Berichten und Memoranden zugänglich machen 
sollen; bisher war die Kenntnis der Unfallverhütungs
vorrichtungen nur einem engen Kreise zugänglich.

Fünf Mitglieder des Committees waren der Ansicht, 
dass die jetzt geltende Unterscheidung zwischen In
spektoren und Inspektionsassistenten beseitigt und zur 
eigentlichen Inspektion nur Personen zugelassen wer
den sollten, die entweder praktische Erfahrung im Fa
brikwesen oder eine hohe technologische und admini

strative Bildung besitzen. Zwei Mitglieder wollen die 
mehr wissenschaftlich-theoretische Arbeit einer beson
deren Departement übertragen, während die Inspektion 
durch Praktiker ausgeübt werden soll. Die Inspektoren 
sollen dann für sich und mit Vertretern der Arbeitgeber 
und Arbeiter in Zukunft regelmässige Konferenzen zur 
Diskussion von Berufsgefahren und Verhütungsmetho
den abhalten. Auch die Einrichtung eines Unfallschutz
museums wird vorgeschlagen.

Eine Vereinfachung der Organisation des Auf
sichtswesens macht sich ebenfalls notwendig, da das 
Inspektionspersonal für Eisenbahnen dem Board of 
Trade, die übrigen Inspektoren der Home-Office un
terstellt sind. Die Arbeiterstatistik wird im Labour- 
Department des Board of Trade bearbeitet; dieses ver
öffentlicht jährlich die Zahl der auf Grund des Work- 
mens Compensation Acts von 1906 gezahlten Unfall- 
entschädigungen. Die Home Office gibt dagegen die 
Ziffer der auf Grund des Factory-Acts angemeldeten 
Unfälle. Sowohl die Gesamtsumme beider als die Zif
fern der einzelnen Industrien differieren von einander 
und sie machen einen Einblick in die Verhältnisse fast 
unmöglich. Die Home Office verzeichnet für 1908 
121 112, für 1909 117500 Unfallverletzte, das Board of 
Trade dagegen für nur acht Gruppen (Textilfabriken 
zum Beispiel sind nicht einbegriffen, dagegen Dock
arbeit und Schiffahrt, die oben fehlen) 232 726 bezw. 
244 273. Die Zunahme betrug im ersten Falle 3 °/0, im 
letzteren 4,9 %. Das Fehlen eines zentralen statisti
schen Bureaus macht sich hier störend bemerkbar.

Das Committee hat sich seinem Aufträge gemäss 
auf die Untersuchung der Zustände in Fabriken und 
Werkstätten beschränkt. Die Unfallgefahr in anderen 
Industriezweigen ist jedoch keineswegs eine geringere. 
Sie ist, wie die folgende Zusammenstellung zeigt, in 
einzelnen Industrien erheblich grösser, als bei Fabrik
arbeit und verdient deshalb mindestens die gleiche Be
achtung. Es entfielen:

Unfallverletzte Pro 1000 der Be-
schäftigten

auf 1908 1909 1908 1909
Docks 10 747 11 790 158,2 90,1
Gruben 138 923 156 254*) 132,6 158,6
Steinbrüche 5 372 5 619 62,8 63,2
Tiefbau usw. 6 924 7 350 54,5 79,6
Eisenbahnen 21 149 20 649 46,8 47,2
Schiffahrt 6 248 7 067 26,6 29,9

Dagegen:
Hüttenwesen

usw. 24 668 23 109 57,2 67,3
Maschinenbau 18 695 12 435 74,4 65,1

*) Der kürzlich erschienene Bericht des Chef-In
spektors für Bergbau gibt sogar 159 596 an.
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Eine ins Detail gehende Untersuchung der Ur
sachen des Schwankens dieser Ziffern in den beiden 
Jahren könnte für den Fortschritt des Unfallschutzes 
von wesentlicherem Nutzen sein, als die Unfallziffern 
in den Fabriken. Es wäre von grösster Bedeutung, zu 
wissen, wodurch der Fall der Unfallziffern in Dock
betrieben um 68 pro Tausend veranlasst worden ist. 
Bei den Eisenbahnen hat eine Verminderung der Un
fälle bei steigenden Relativziffern stattgefunden. Dies 
lässt auf eine Verminderung in der Gesamtzahl der Be
schäftigten schliessen. Ist das Steigen der Unfälle um
0,4 pro Tausend nun durch eine zu starke Überlastung 
der Verbleibenden entstanden? Hier kann fast nur der 
menschliche Faktor in Frage kommen, da die Unfall
schutzvorrichtungen der englischen Eisenbahnen bis auf 
den Mangel an einer automatischen Kuppelung und 
einer automatischen Bremse wohl vollkommen zu nen
nen sind. Auch die Unfallvermehrung in Tiefbaube
trieben ist einer näheren Untersuchung wert. Von weit 
überragender Bedeutung sind jedoch die hohen Abso
lut- und Relativziffern im Bergbau, die diese Industrie 
weit an die Spitze aller anderen stellen. Man hat für 
die Zunahme der Bergbauunfälle im Jahre 1909 die Ein
führung des gesetzlichen Achtstundentages am 1. Ja
nuar 1909 verantwortlich gemacht. In der Tat haben 
sehr viele Grubenleiter, um den Ausfall an Förderung 
wettzumachen, der durch die Arbeitszeitverkürzung ent
stehen mag, viele ihrer alten, erfahrenen, aber lang
samer arbeitenden Leute entlassen und jüngere, kräf
tigere, aber auch unerfahrene und unvorsichtigere Ar
beiter eingestellt. Dies bildet jedoch nicht die Unfall
gefahr an sich. Die letztere konstituiert sich viel mehr 
durch die ungenügende Inspektion durch praktisch aus
gebildete Beamte. Die Mehrzahl der Unfälle bestehen 
in Einstürzen, wie die Kommission von 1906 feststellte; 
hieran ist die ungenügende Zimmerung schuld. Die 
grösste Zahl von Todesfällen werden durch verhältnis
mässig selten auftretende Kohlenstaubexplosionen ver
ursacht, die bei geeigneter Behandlung des Staubes sich 
nicht ereignen könnten. Auch die Indifferenz der Gru
benleitungen ist schuld. Das Reportbuch der Zeche 
Wellington bei Whitchaven wies vom Januar 1909 bis 
Mai 1910 48 Eintragungen von Grubengasvorkommen 
auf. Die Leitung unternahm jedoch nicht das geringste 
zur Sicherung der Leute im Falle einer Entzündung. 
Hier, wie in vielen anderen englischen Gruben waren 
weder Rettungsapparate, noch Rettungsmannschaften 
vorhanden. Als nach der Explosion im Mai 1910 von 
so entfernten Plätzen wie Newcastle und Derbyshire 
zwei Apparate anlangten, stellte sich heraus, dass beide 
nicht in Ordnung waren. Sie konnten erst nach 27 
Stunden in Tätigkeit gesetzt werden. Das Resultat 
war der Tod von 87 Leuten, die unverletzt geblieben 
waren, und später erstickten, weil der Schacht zuge-

rnauert werden musste, um das Feuer zu löschen. Das 
Ereignis lenkte aber wenigstens die Aufmerksamkeit 
der Öffentlichkeit auf die ungenügende Organisation 
des Rettungswesens und führte zum Erlass des Mines 
Accidents (Resene and Aid) Act von 1910. Dieses Ge
setz gibt dem Minister die Ermächtigung, in allen oder 
in bestimmten Klassen von Gruben, in denen dies nötig 
erscheint, die Anschaffung und Instandhaltung von Ret
tungsapparaten und Ambulanzen und die Organisation 
und Ausbildung von Rettungsmannschaften und Mann
schaften für Hilfeleistung bei Unfällen, anzuordnen. 
Die Besitzer, deren Vertreter und die Grubenleiter wer
den bei Nichtbefolgung der ministeriellen Verordnung 
mit einer Strafe bis zu 20 £ und 1 £ für jeden der Be
strafung folgenden Tag der Nichterfüllung belegt. Ein 
Ministerialkommittee, dem auch Gruben- und Arbeiter
vertreter angehörten, hat die folgenden Ausführungs
bestimmungen zu dem Gesetze festgelegt:

Niemand darf nach einer Grubengas- oder Kohlen
staubexplosion oder dem Ausbruch eines Feuers die 
Grube ohne Erlaubnis betreten, um sich an den Ret
tungsarbeiten zu beteiligen. Auf jeder Grube sollen 
Rettungsbrigaden organisiert und ausgebildet werden 
und zwar bei weniger als 250 Untergrundarbeitern eine 
Brigade, bei 250 bis 500 Arbeitern zwei, bei 500 bis 
800 Arbeitern drei, bei mehr als 800 Arbeitern vier Bri
gaden. Jede Brigade soll aus wenigstens fünf Personen 
bestehen, die in der Grube beschäftigt und auf Grund 
ihrer Grubenkenntnis, ihrer Besonnenheit und ihrer 
Ausdauer gewählt werden und eine ärztliche Beschei
nigung über ihre Geeignetheit für diesen Dienst bei
bringen müssen. Die Mehrheit der Leute soll Certi- 
fikate für erste Hilfeleistung besitzen. Die Mitglieder 
der Brigaden müssen imstande sein, Grubenpläne zu 
lesen, mit Atmungsapparaten und anderen Rettungs
werkzeugen umzugehen, und müssen die Eigenschaften 
giftiger und entzündbarer Gase kennen und im Ab
suchen danach bewandert sein. In jeder Grube müssen 
eine genügende Zahl von Atmungsapparaten vorhanden 
sein, die einen mindestens einstündigen Aufenthalt in 
Stickluft ermöglichen. (NB. Es sind mehrere Systeme 
im Gebrauch; es hat noch nicht entschieden werden 
können, welches das beste ist.) Ferner müssen zwei 
oder mehr Mäuse oder kleine Vögel für Luftprüfung auf 
jeder Grube vorhanden sein. Jede Zentral-Rettungs- 
station muss ein Automobil besitzen sowie eine Anzahl 
Apparate für Lebensrettung. Unter einer Zentral-Ret- 
tungs-Station ist eine Grube zu verstehen, von der aus 
mehrere anliegende Gruben leicht erreicht werden kön
nen. Kleine Gruben mit weniger als 100 Arbeitern, die 
sich das Recht auf Benutzung einer Zentral-Rettungs- 
Station gesichert haben, brauchen keine eigenen An
schaffungen zu machen.

In den letzten Jahren hat auch die Einführung elek
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trischer Anlagen in den Gruben zur Erhöhung der Un
fallgefahr beigetragen. Während des Jahres 1909 ent
standen durch Eelektrizität 23 Todesfälle und auch 
das Unglück auf der West-Stanley-Grube, bei dem 168 
Personen umkamen, wird dieser Ursache zugeschrie
ben. Der Prozentsatz der durch Elektrizität entstande
nen Unfälle hat zwar 1,54 % der Gesamtziffer niemals 
überschritten, bei einiger Sorgfalt liess sich jedoch 
auch dieser verhüten. Über diese Frage haben eben
falls Untersuchungen stattgefunden, die zur Empfeh
lung folgender Regulationen führten:

1. Die Verwendung von Elektrizität ist zu unter
sagen, wo sie infolge einer Explösionsmöglichkeit 
Menschenleben gefährdet.

2. Bei der Konstruktion von Räumen für Elektro- 
motore (Untergrund) darf entzündbares Material 
nicht verwendet werden, wo das Risiko eines 
Ausbruchs von Feuer besteht.

3. Die Bestimmungen über die Isolierung der Appa
rate sind schärfer zu fassen.

4. Das Schaltsystem und seine Aufgaben müssen 
klar dargestellt werden.

5. Für Kabel und Apparate ist die beste mechanische 
Konstruktion anzuwenden.

6. Alle Apparate müssen ständig beaufsichtigt wer
den.

Ein Entschlus über die Durchführung dieser Spe
zialbestimmungen ist vom Minister noch nicht gefasst 
worden, doch darf damit unbedingt gerechnet werden, 
da man in der Home-Office dem Unfallproblem in 
Bergwerken von allen Seiten zu begegnen sucht. Die 
Tätigkeit des Minen-Departements ist eine äusserst 
rege. So wurde kürzlich in hunderttausenden von 
Exemplaren ein Merkblatt herausgegeben, das unter 
Verwendung von Illustrationen in einfacher Sprache 
Anleitung zum Prüfen auf Grubengas mit der Sicher
heitslampe erteilt. Die Karte kann bequem in der 
Tasche getragen werden. Eine ausführlich gehaltene 
Broschüre ist zum Gebrauch für Steiger usw. bestimmt. 
Ferner ist vom Ministerium ein Grundstück zur Er
richtung einer Priifstation für Sicherheitslampen in der 
Nähe von Rotherham angekauft worden.

Die Bergbauunfallgesetzgebung mit ihren Ergän- 
zungs- und Ausführungsbestimmungen hat im Laufe 
der letzten Jahre einen immensen Umfang erreicht, ohne 
jedoch zu einem abschliessenden System zu führen. 
Viele von den Vorschlägen der Royal Commission von 
1906, über die im 10. Heft des Jahrgangs 1910 der „So- 
zial-Technik“ berichtet wurde, sind ebenfalls noch 
nicht berücksichtigt. So drängen die Arbeiter zum Bei
spiel mehr und mehr nach Einführung von Arbeiter
inspektoren, Entlastung der Steiger von rein bergtech
nischen Arbeiten, wie Sprengungen usw. Mr. Winston 
Churchill hat die Zusammenfassung und Ergänzung der

bisherigen Gesetzgebung in einem „Mines Safety Re
gulation Act“ am 23. November 1910 in Aussicht ge
stellt und im Ministerium wird bereits eifrig an seiner 
Fertigstellung gearbeitet. Des Gesetz soll wesentlich 
technischen Inhalts sein und die intensivere Inspektion 
der Gruben, Ventilation, Prüfung und Gebrauch von 
Sicherheitslampen, Gesteinssprengungen, Abwendung 
der Kohlenstaubgefahren, Beschäftigung unerfahrener 
Arbeiter usw. zum Gegenstände haben. Wenn auch 
bei der ständigen Ausdehnung des englischen Berg
baues ein Abnehmen der absoluten Unfallziffer nicht zu 
erwarten ist, so wird diese Systematisierung des Un
fallschutzes doch den Effekt haben, die Relativziffer 
herabzudrücken. Der Minister hat sich bereits mit 
dem Exekutivcommittee der Miners Federation über 
die Fassung des Gesetzes verständigt, sodass eine 
Opposition im Parlament durch weitergehende Wünsche 
der Arbeiter nicht zu erwarten ist.

Zwischen den New Yorker Tiefbauunternehmern 
und den Caissonarbeitern ist kürzlich ein Vertrag ge
schlossen worden, der die tägliche Arbeitszeit auf drei 
Stunden mit einer halbstündigen Lunch-Pause be
schränkt, um den als Caisson-Krankheit bekannten 
Folgeerscheinungen des Druckes von 3 Atmosphären, 
unter dem die Leute arbeiten, vorzubeugen. Der Lohn 
für Caissonarbeit beträgt 5 Dollars pro Tag.

Dem Parlament der Provinz Ontario (Canada) ist 
ein Gesetzentwurf vorgelegt worden, der die Regierung 
zur Ernennung von Inspektoren für Hochbauanlagen er
mächtigt, wo die Gemeinden dies nicht getan haben, 
trotzdem die Notwendigkeit hierfür besteht. Das Ge
halt der Inspektoren ist von der Gemeinde zu tragen. 
Dem Entwurf ist eine Anzahl Spezialvorschriften für 
Sicherung der Arbeit auf Rüstungen, Eisenkonstruktio
nen und ähnlichen gefährlichen Stellen angefügt.

Bei der Verwendung des sogenannten „afrikani
schen Buxbaums“ für die Herstellung von W eber
schiffchen sind in England eine grössere Zahl von Ar
beitern erkrankt. Der Gewerkverein der Schiffchen
macher hat durch Professor Gibson in Liverpool und 
andere Fachleute Untersuchungen über die Ursachen 
dieser Erscheinungen feststellen lassen, die zu dem Er
gebnis geführt haben, dass das genannte Holz ein Al
kaloid enthält, dessen Übertragung in den menschlichen 
Organismus ernste Herzstörungen hervorruft. Diese 
Ansicht, die bereits im Jahre 1905 ausgesprochen 
wurde, ist durch neuere eingehende Untersuchungen 
bestätigt worden. Der Minister hat aus diesem Grunde 
auf den Antrag der Amalgamated Society of Shuttle- 
mäkers eine Verordnung erlassen, durch die die Ver
giftung durch afrikanischen Buxbaum in die Liste der
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Krankheiten aufgenommen wird, die auf Grund des 
Workmens Compensation Act von 1906 entschädigungs
pflichtig sind.

Der englische Minister des Innern hat neue Regu
lationen über das Schmelzen von Material herausge
geben, in dem Blei enthalten ist, sowie über die Her
stellung von Mennige, Bleigelb*) und Bleiglätte.

Sie basieren im wesentlichen auf den von der 
Home-Office im vorigen Jahre veröffentlichten Comite- 
Vorschlägen, sind aber den Bedenken der Fabrikanten 
entsprechend modifiziert. Die Regulationen erstrecken 
sich nicht auf Material (ausgenommen Zinkerze), das 
weniger als 5 %  (ursprünglich vorgeschlagen 2 °/0) Blei

*) Bleigelb, falls „orange lead“ mit diesem Worte 
übersetzt werden kann. Es ist mir nirgends gelungen, 
den korrespondierenden deutschen Namen für „orange 
lead“ zu finden.

enthält, desgleichen auf Material, in dem Blei in der 
Form von Sulfid vorhanden, und die Behandlung nicht 
im Schmelzofen geschehen ist. Nach den neuen Re
gulationen genügt die Herstellung eines „genügenden 
Luftzuges“ durch Hitze allein, wo eine mechanische 
Ventilationseinrichtung nicht geschaffen werden kann. 
Die Bestimmungen über eine effektive Besprengung des 
Fussbodens wurden modifiziert. Die ursprünglich vor- 
gesclagene Grenze von 550° C. wurde fallen gelassen 
und Ventilation muss bei jeder Hitztemperatur einge
richtet werden, die Bleidünstungen hervorruft. Beim 
Probennehmen sollen in bestimmten Fällen Anzüge ge
tragen werden, die den ganzen Körper bedecken. Bei 
Demolitions- und Rekonstruktionsprozessen muss eine 
Durchfeuchtung des Raumes erfolgen, Atmungsschützer 
und Schutzanzüge getragen oder eine starke Ventila
tion hergestellt werden. Tabakkauen ist bei der Ar
beit unter bestimmten Voraussetzungen jetzt gestattet.

Herstellungskosten und Kraftbedarf mechanischer Staubabsaugungs
anlagen.

V on G ew erbeinspektor F i s c h e r -  Stuttgart.

Über dieses Thema hat in Heft 1 dieser Zeitschrift 
Herr Gewerbeassessor Dipl.-Ing. Zäuner einen Auf
satz veröffentlicht, in dem er durch Gegenüberstellung 
der Zahl der Anschlüsse, des Kraftbedarfs, eines Mit
tel- und Höchstpreises in Tabellenform die Möglichkeit 
geben will, jederzeit die ungefähren Kosten und den 
Kraftbedarf mechanisch betriebener Absaugungsanla
gen zu ermitteln. So wünschenswert es an sich wäre, 
wenn der Kraftbedarf und der Preis solcher Anlagen 
innerhalb nicht zu weiter Grenzen in die Form einer 
für alle vorkommenden Fälle passenden Tabelle ge
bracht werden könnten, so sprechen doch erhebliche 
Bedenken gegen die Möglichkeit der Schaffung derselben. 
Denn die Unterschiede der nach den Gewerben ganz 
verschiedenen Staubarten und der Stärke der einzelnen 
Staubquellen bedingen ganz verschiedene Ausbildungen 
der Anschlüsse, verschiedene Luftgeschwindigkeiten 
und verschiedene Rohrweiten. Darum erscheint es un
zulässig, Preis und Kraftbedarf von Absaugungsanlagen 
nach der Zahl der Anschlüsse zu bestimmen, ohne be
züglich der Grösse der Anschlüsse und der Art des Be
triebs, dem die Anlage dienen soll, einen Unterschied 
zu machen. In diesem Sinne hat sich mir gegenüber 
auch die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.-G. 
ausgesprochen, welche ich um eine Äusserung hierüber 
gebeten habe, nachdem mir auf Grund meiner Erfahrun
gen die Verwendbarkeit der Zäunerschen Tabelle sehr 
zweifelhaft erschien. Diese Firma, welche auf dem 
Gebiet der Staubabsaugung heute noch führend ist, und 
als erste solche Anlagen wissenschaftlich durchgearbei
tet hat, teilt zum Beispiel mit, dass von ihr gebaute 
Anlagen mit 169 Absaugestellen und mit 18 Absauge
stellen im Betrieb sind, welche beide je 12 PS. brau
chen. Ferner weist sie mit Recht darauf hin, dass es

nur dann richtig wäre, zwischen Zyklon und Staub
kammer keinen Unterschied zu machen, wenn beide 
den gleichen Widerstand hätten. In Wirklichkeit bie
tet aber eine richtig angelegte Staubkammer fast keinen 
Widerstand, während die grosse Mehrzahl der üblichen 
Zyklone bei genauer Messung nicht unerhebliche Wi
derstände zeigt. Nach meinen Beobachtungen machen 
selbst auf dem Gebiet der Staubabsaugung sehr erfah
rene Spezialfirmen keine Angaben Uber Kraftbedarf und 
Preise von Absaugungen, ohne dass sie die Anlage be
sichtigt haben oder ihnen vorher genaue Pläne und Be
schreibungen der mit der Absaugung zu versehenden 
Maschinen zugänglich gemacht worden sind. Umso
mehr sollte man sich nach meiner Ansicht hüten, amt
liche Entscheidungen auf Grund einer Tabelle zu tref
fen, welche unmöglich jedem Fall gerecht werden kann. 
Schon an sich legt jede Tabelle die Gefahr einer Sche
matisierung nahe, die in technischen Fragen nicht er
wünscht sein kann, ausserdem wird sie bei den hier in 
Betracht kommenden Fällen nicht selten zu Trugschlüs
sen über Kraftbedarf und Preis der einzelnen Anlage 
führen. Gerade die Wichtigkeit, welche bei der Ent
scheidung über die Forderung einer Staubabsaugungs
anlage dem Kraftbedarf und dem Preis zukommt, 
schliesst es nach meiner Ansicht aus, dass von dem 
bewährten Weg der Feststellung von Fall zu Fall abge
wichen wird. Am besten wird erst nach Bestimmung 
der erforderlichen Rohrquerschnitte und der abzusau
genden Luftmenge, die je nach den Verhältnissen des 
Einzelfalls gewählt werden müssen, die Grösse des Ex
haustors und des Abscheiders bestimmt, worauf sich 
nach der Luftmenge und den Gesamtwiderständen erst 
eine Angabe über den Kraftbedarf machen lässt. Wenn 
Wert auf tabellarische Übersichten nach der Zahl der

*

----------------
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Anschlüsse gelegt wird, so müssen dieselben auf gleich
artige Anlagen beschränkt werden und können auch bei 
solchen nur zuverlässig sein, wenn die Voraussetzung 
zutrifft, dass die Grösse der einzelnen Anschlüsse un
gefähr gleich ist und dass in allen Fällen entweder ein 
Zyklon oder eine Staubkammer zu Grund gelegt ist. 
Da indessen heute wohl alle Lieferanten von Staubab
saugungsanlagen gerne kostenlos Voranschläge über 
Preis und Kraftbedarf fertigen, wenn für einen Betrieb 
eine solche Anlage ernstlich in Frage kommt, so er

übrigt sich wohl die Tabelle. Sollte dies je  nicht zu
treffen für Gegenden, von welchen der Sitz der in Be
tracht kommenden Spezialfirmen zu weit entfernt ist, 
so sind diese Firmen doch sicher gerne bereit, den Ge
werbeaufsichtsbeamten Skizzen mit Preis- und Kraft
berechnung über gleichartige schon gelieferte Anlagen 
zur Verfügung zu stellen, an Hand deren man sich dann 
mit ziemlicher Sicherheit ein Urteil bilden kann. Die
ser Weg scheint mir jedenfalls empfehlenswerter als die 
Verwendung einer Tabelle.

Über die Pflicht der Betriebsunternehmer, sich selbst um die 
Unfallverhütungstechnik zu kümmern*)

spricht sich das nachstehende Urteil des Reichsgerichts, 
das wir aus der No. 8 der Amtlichen Nachrichten des 
Reichsversicherungsamtes vom 15. August 1910 entneh
men, sehr eingehend aus, weshalb wir es der ernsten 
Beachtung dringend empfehlen möchten. Der Umstand, 
dass es sich hierbei zunächst um die Unfallverhütungs
vorschriften einer landwirtschaftlichen Berufsgenossen
schaft handelt, ändert, wie in dem Urteil auch ausge
führt ist, nichts an der allgemeinen Bedeutung der darin 
ausgesprochenen Grundsätze, welche bei Beurteilung 
der durch Fahrlässigkeit herbeigeführten Betriebsun
fälle vor Gericht fernerhin massgebend sein werden. Es 
wird mancher Unfall verhütet, und die mit Maschinen 
umgehenden Personen werden vor Verkrüppelung oder 
noch schlimmeren Folgen bewahrt bleiben, wenn die 
Betriebsunternehmer und die Maschinenfabrikanten und 
Lieferanten diese Anregung beherzigen und befolgen 
wollten.

Die Unfallverhütungsvorschriften der landwirt
schaftlichen Berufsgenossenschaft haben nicht die Be
deutung, dass durch sie der Umfang der zivil- oder 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Betriebsunter
nehmer begrenzt würde. Sie entheben diese keines
wegs selbständigen Denkens und eigener Sorge bei der 
Anwendung geeigneter Massregeln zum Zwecke der 
Unfallverhütung. Eine Nichtbeachtung auch nur allge
mein gehaltener Unfallverhütungsvorschriften kann da
her Ersatzansprüche der Berufsgenossenschaft gemäss 
§ 147 des Unfallversicherungsgesetzes für Land- und 
Forstwirtschaft begründen. Denn es ist die Pflicht der 
Unternehmer, sich über den Stand der Unfallverhütungs
technik selbst zu unterrichten und in der Praxis be
währte Schutzvorrichtungen anzuwenden, gleichgültig, 
ob diese eine unbedingte und absolute Sicherung zu 
schaffen vermögen.

Das Urteil des Reichsgerichts lautet:
Am 1. März 1907 hatte der Dienstknecht K. in dem 

landwirtschaftlichen Betriebe seines Dienstherrn, des 
Beklagten, dadurch einen Unfall erlitten, dass ihm beim 
Einlegen von Stroh in die Futterschneidemaschine die 
linke Hand von den Walzen erfasst, unter das Messer

*) Zufolge einer Anregung seitens der Südwest
deutschen Holz - Berufsgenossenschaft in Stuttgart 
hier abgedruckt.

gebracht und abgeschnitten wurde. Die klagende Be
rufsgenossenschaft hatte die dem Verletzten vom 1. Juni
1907 ab zu gewährende Rente auf, jährlich 200 Mark 
festgesetzt. Nunmehr nahm die Berufsgenossenschaft 
den Beklagten aus § 147 das land- ui]d forstwirtschaft
lichen Unfallversicherungsgesetzes auf Erstattung der 
ihr durch den Unfall erwachsenden Aufwendungen in 
Anspruch. Das Landgericht hatte der Klage stattge
geben, das Oberlandesgericht sie auf die Berufung des 
Beklagten abgewiesen. Hiergegen richtete sich die Re
vision der Klägerin. Das Reichsgericht hat durch Ent
scheidung des VI. Zivilsenats vom 29. November 1908 
das Urteil des Oberlandesgerichts aufgehoben und die 
Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung 
an das Berufungsgericht zurückgewiesen, und zwar un
ter folgender Begründung:

Die am 12. November 1901 erlassenen, am 29. Ja- 
nurar 1902 von dem Königlich Bayerischen Landes-Ver
sicherungsamte bestätigten Unfallverhütungsvorschrif
ten der Klägerin bestimmten im § 3 e Abs. 1: „Alle 
Häcksel-, Streustroh- und Grünfuttermaschinen müssen 
derart eingerichtet sein, dass der Arbeiter von dem 
Schneidewerkzeug und von den Einziehwalzen nicht 
berührt werden kann, wenn er bei der Zuführung Nach
hilfe leisten will.“ In Ziffer b des § 3 war vorgeschrie
ben, dass jede Futterschneidemaschine mit leicht zu 
handhabenden Vorrichtungen versehen sein muss, 
welche gestatten, die Einwirkung des Motors unver
züglich aufzuheben. In den späteren revidierten Unfall
verhütungsvorschriften vom 6. November 1906/25. Ja- 
neuar 1907 (die indes am 16. März 1907 noch nicht in 
Kraft getreten waren), ist im § 32 bestimmt, dass bei 
allen Futterschneidemaschinen, die mit Einziehwalzen 
arbeiten, hinter diesen Walzen die Einlegerinne von der 
Mitte der Walzen an gerechnet mindesten 50 cm nach 
rückwärts überdeckt sein muss.

Der Beklagte hatte an seiner Futterschneidema
schine — eine Maschine älterer Konstruktion — zwar 
die vorgeschriebene Abstellvorrichtung (Abstellhebel), 
sonst aber keine Schutzvorrichtung angebracht. Der 
erste Richter hat in dieser Unterlassung, insbesondere 
der Nichteinhaltung der angeführten Unfallverhütungs
vorschrift § 3 e, ein für den Unfall ursächliches Ver
schulden des Beklagten gefunden. Das Berufungs
gericht dagegen hat das Vorliegen eines kausalen Ver



schuldens verneint. Der Berufüngsrichter geht hierbei
— zutreffenderweise — davon aus, dass der Begriff der 
Fahrlässigkeit im § 147 des Unfallversicherungsgesetzes 
für Land- und Forstwirtschaft sich mit demjenigen im 
§ 220 Abs. 2 und § 230 Abs. 2 des Strafgesetzbuches 
decke. Aber — wird ausgeführt — eine Nichtbeachtung 
der Vorschrift im § 3 e  der älteren Unfallverhütungs
vorschriften gereiche dem Beklagten nicht zum Ver
schulden, weil diese Vorschrift, wie auch der Sachver
ständige Sch. bekunde, unerfüllbar gewesen sei. Die 
Verwendbarkeit der Futterschneidmaschine sei dadurch 
bedingt, dass der Einleger, um bei der Zuführung nach
zuhelfen, mit der Hand bis an die Einziehwalzen her
ankommen könne, ln welcher Weise das Erfassen der 
Hand verhütet und die geforderte Schutzvorrichtung 
hergestellt werden solle, sei im § 3 e nicht gesagt. 
Sache der Berufsgenossenschaft wäre es gewesen, auf 
besonders geeignete Vorrichtungen, die sich in der 
Praxis bewährt hätten, hinzuweisen.

Die Revision hat der Nachprüfung unterstellt, ob 
der Klageanspruch nicht auch auf § 823 Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs gestützt werden könne. Den 
Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaf
ten kommt, wie das Reichsgericht schon mehrfach aus
gesprochen hat, die Eigenschaft von Schutzgesetzen im 
Sinne von § 823 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
nicht zu, daran hat das Reichsgericht festgehalten. Die 
Revision rügt Verletzung des § 147 des Unfallversiche
rungsgesetzes für Land- und Forstwirtschaft und des 
§ 286 der Zivilprozessordnung.

Bei der Deduktion, dass die Vorschrift in § 3 e der 
Unfallverhütungsvorschriften vom 12. November 1901 
nicht erfüllbar, dass eine spezielle Anordnung dort 
nicht getroffen gewesen und lediglich die Anbringung 
eines Abstellhebels angeordnet worden sei, übersehe 
das Berufungsgericht gänzlich den zweiten Absatz der 
Bestimmungen in § 3e: „Die Schneidewerkzeuge solcher 
Maschinen sind in ihrer oberen Hälfte zu überdecken 
oder abzusperren.“ Von dieser Vorschrift unterscheide 
sich die in § 32 der revidierten Unfallverhütungsvor
schriften vom 20. Januar 1907 nur dadurch, dass in letz
terer über die Länge des Schutzbretts eine spezielle 
Anordnung getroffen sei. Die Nichtbeachtung des voll
ständigen Inhalts des § 3 habe zur Folge gehabt, dass 
das Berufungsgericht die Frage des Verschuldens auf 
einer ungenügenden Basis geprüft habe. Dass der Be
klagte sich jener Vorschrift gegenüber nicht passiv ver
halten durfte, liege auf der Hand. Ein Verschulden des 
Beklagten liege wohl darin, dass er die seit 1902 be
kannten Schutzvorrichtungen nicht einführte, als auch 
darin, dass er es unterliess, jene neueste technische Er
rungenschaft in seinem Betriebe zu verwenden. Diese 
Angriffe sind zu einem wesentlichen Teile begründet. 
Allerdings ist es, was den im Berufungsurteile wie auch 
schon bei der Beweisaufnahme nicht berücksichtigten 
zweiten Absatz des §  3 e der Unfallverhütungsvorschrif
ten anlangt, zum mindesten zweifelhaft, ob diese Vor
schrift für den gegenwärtige Fall von Bedeutung sei. 
Es scheint, dass die dort vorgeschriebene Verwahrung 
der Schneidewerkzeuge der Maschine nicht sowohl 
zum Schutze des an der Futterschneidemaschine be
schäftigten Einlegers gegen die unter e Abs. 1 bezeich- 
nete besondere, mit dem Leisten der Nachhilfe ver
knüpfte Gefahr, als vielmehr zur Verhütung einer Be

rührung der an der Maschine beschäftigten oder in der 
Nähe verkehrenden Personen mit den Schneidewerk
zeugen in sonst möglichen Fällen dienen soll (vergleiche 
§ 3 a der älteren und § 31 der revidierten Unfallver
hütungsvorschriften). Die Schutzvorrichtungen, deren 
Anwendung für den jetzigen Fall in Betracht kommt, 
werden wohl nur solche sein, wodurch verhindert wird, 
dass Hand und Arm der einlegenden Person beim 
Nachschieben entlang der Einlegerinne den Einzieh
walzen zu nahe und mittelbar damit unter die Messer 
gebracht werden. Wenn nun aber der Berufungsrich
ter auf Grund der Bekundung des Sachverständigen 
Sch. davon ausgeht, dass die Vorschrift des § 3 e Abs. 1 
der Unfallverhütungsvorschriften tatsächlich unausführ
bar gewesen sei, so ist dabei anscheinend jene Vor
schrift allzu wörtlich und nicht völlig dem Sinne ent
sprechend aufgefasst. Freilich ist es bei der Konstruk
tion und Zweckbestimmung dieser Futterschneidema
schinen kaum denkbar, dass jede Berührung des ein
legenden Arbeiters mit der nächsten Umgebung der 
Walzen und Messer schlechthin ausgeschlossen wird. 
Der Arbeiter, der beim Zuführen Nachhilfe leisten will, 
muss gewiss mit der Hand bis nahe an die Einzieh
walzen heranlangen können. Damit ist jedoch nicht 
gesagt, es sei unmöglich zu verhindern, dass bei jenem 
Vorschieben die Hand des Arbeiters in unmittelbare 
Berührung mit den Walzen kommt oder unmöglich, 
diese letztere Gefahr mindestens sehr erheblich zu ver
mindern. Der Standpunkt aber, von dem aus der Be
rufungsrichter die Frage nach einer Fahrlässigkeit des 
Beklagten beurteilt, ist grundsätzlich unrichtig. Die 
Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaf
ten haben grundsätzlich nicht die Bedeutung, dass 
durch sie der Umfang der zivil- oder strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit der Betriebsunternehmer begrenzt 
würde; sie entheben diese auch keineswegs selbstän
digen Denkens und eigener Sorge bezüglich der An
wendung geeigneter Massregeln zum Zwecke der Un
fallverhütung. Der Unternehmer eines gewerblichen 
oder landwirtschaftlichen Betriebs ist verpflichtet, nach 
Massgabe der im Verkehr erforderlichen und ihm ver
möge seines Berufs oder Gewerbes besonders auferleg
ten Sorgfalt auf den Schutz seiner Arbeiter gegen Ge
fahr für Leben und Gesundheit tunlichst Bedacht zu 
nehmen (Bürgerliches Gesetzbuch § 276, § 618; Ge
werbeordnung § 120 a). Er macht sich durch Ver
letzung dieser Sorgfalt gegebenenfalls auch strafrecht
lich für den Unfall verantwortlich und kann alsdann 
von der Berufsgenossenschaft, selbst wenn diese keine 
Unfallverhütungsvorschriften erlassen haben sollte, ge
mäss § 136 des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes, 
bezw. § 147 des landwirtschaftlichen Unfallversiche
rungsgesetzes, auf Ersatz in Anspruch genommen wer
den. Die Genossenschaften sind überhaupt nach § 112 
des ersteren, § 120 des letzteren Gesetzes nur befugt, 
nicht verpflichtet, Unfallverhütungsvorschriften zu er
lassen, es sei denn, dass der Erlass solcher Vorschrif
ten der Berufsgenossenschaft im Aufsichtswege auf
gegeben worden ist. Dass eine Unfallverhtitungsvor- 
schrift die betreffende Schutzvorrichtung jeweils genau 
und speziell zu bestimmen und zu bschreiben hätte, ist 
im Gesetze noch weniger vorgeschrieben. Wo die frag
liche Einrichtung nicht genauer von der Berufsgenos
senschaft bestimmt ist, bleibt eben die Art der Aus
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führung dem pflichtmässigen Ermessen der Mitglieder 
überlassen.

Man wird von diesem Gesichtspunkt aus auch einem 
landwirtschaftlichen Betriebsunternehmer je nach des
sen Betriebs- und sonstigen Verhältnissen wohl zu
muten dürfen, dass er sich um den Stand der Unfall
verhütungstechnik, soweit sie die von ihm verwendeten 
Maschinen betrifft, von selbst bekümmert und sich dar
über tunlichst unterrichtet, dass er wenigstens dann, 
wenn er durch eine, obwohl allgemein gefasste Unfall- 
verhütüngsvorschrift der Berufsgenossenschaft darauf 
hingewiesen ist, sich zeitig über die dem Zwecke der 
Vorschrift am besten dienliche Schutzvorrichtung er
kundigt. Wenn die Landwirte, wie das Berufungsge
richt sagt, „gewöhnt sind, die Anregung zu Neuerungen 
von aussen und von oben her zu erhalten“ , so könnte 
doch diese Eigenart die Ausserachtlassung der gebo
tenen Sorgfalt keinesfalls da entschuldigen, wo der 
Landwirt durch eine Vorschrift der gedachten Art zu 
eigenem Prüfen und Handeln angeregt ist. Zwar kann 
man es einem Landwirte noch nicht zur Fahrlässigkeit 
anrechnen, wenn er nicht unverzüglich nach dem Be
kanntwerden einer noch unerprobten Neuerung diese in 
seinem Betrieb einführt. Dem Beklagten könnte des
halb daraus, dass er die neuesten Schutzvorrichtungen, 
die erst im Jahre 1906 aufgekommen sind und erst beim 
Oktoberfeste 1907 ausgestellt worden sein sollen, nicht 
schon im März 1907 an seiner alten Futterschneide
maschine angebracht hatte, noch kein Vorwurf gemacht 
werden. Aber fahrlässig würde er (sofern der einge
tretene Unfallserfolg für ihn voraussehbar gewesen ist),

dann allerdings gehandelt haben, wenn er Schutzvor
richtungen, die seit vier Jahren fabriziert wurden, und 
von denen er bei pflichtgeinässer Erkundigung hätte 
Kenntnis erhalten müssen, sich nicht beschaffte, wenn 
er (von dem Abstellhebel abgesehen) gar nichts getan 
hat, um den Unfallverhütungsvorschriften zu genügen 
und die Maschine in diesem Zustand unbekümmert 
weiter verwendet hat.

Auch die Begründung der weiteren Annahme des 
Berufungsgerichts, dass es an dem ursächlichen Zu
sammenhänge zwischen dem Unfalle des K. und dem 
Verhalten des Beklagten fehle, wird von der Revision 
bemängelt, da sie weder richtig noch erschöpfend sei. 
Darin hat die Revision nicht unrecht, dass die Frage 
nach dem Kausalzusammenhänge nur in Verbindung mit 
der hiermit aufs engste zusammenhängenden Frage der 
Fahrlässigkeit zu beantworten sei, sofern es sich dar
um handelt, ob die Unterlassung derjenigen Massregel, 
die der Beklagte bei Anwendung der gebotenen Sorg
falt zu treffen hatte, den Unfall herbeigeführt hat. Ist 
also die Urteilsbegründung hinsichtlich der letzteren 
Frage zu beanstanden, so wird damit auch die Ent
scheidung in der Kausalitätsfrage hinfällig. Und wie 
es für die Frage des Verschuldens nicht darauf an
kommt, ob die betreffende Schutzvorrichtung eine un
bedingte absolute Sicherung gegen Unfälle zu schaffen 
vermochte, so ist bei Beurteilung des ursächlichen Zu
sammenhanges zu beachten, dass für dessen Nachweis 
eine absolute, jede Möglichkeit des Gegenteils aus- 
schliessende Gewissheit nicht verlangt werden kann.

Neue Sicherheitseinrichtungen an Trocken- und Fördervorrichtungen 
für staubförmige Stoffe.

In Betrieben, in denen staubförmige Stoffe ver
arbeitet werden, wird die Förderung und Behandlung 
der Stoffe sehr durch Explosionsgefahren beeinflusst. 
Naturgemäss werden diese Explosionen von um so 
grösserer W irkung sein, je  grösser die Räume sind, in 
denen die Luft mit Staub geschwängert ist. Insbeson
dere ist in Mühlen, Bergwerken, sowie bei der Her
stellung von Briketts die Explosionsgefahr ein Miss
stand von grösster Bedeutung. Es gibt wohl ein Mittel, 
die Explosionsgefahr bei der Förderung der fraglichen 
Stoffe fast ganz zu beseitigen, indem man pneumatische 
Fördereinrichtungen verwendet. Nun müssen aber die 
staubförmigen Stoffe beispielsweise der Kohlenstaub 
vor der weiteren Verarbeitung scharf getrocknet wer
den, und diese Trockeneinrichtung blieb dann immer 
noch eine stete Quelle der Gefahr. Um diese zu ver
ringern, hat man allerdings an Vakuumtrockenapparaten 
für explosive Stoffe Klappen angebracht, welche bei 
Auftreten einer Explosion sich selbsttätig öffnen und 
einen schadlosen Druckausgleich mit der Aussenluft 
ermöglichen. Damit ist aber die Gefahr noch keines
wegs beseitigt, da Explosion und Brand durch die Zu- 
und Ableitung ungehindert auf andere Teile der ganzen 
Anlage überspringen können.

Eine von Wilhelm H a r t m a n n  in Offenbach

a. M. in Vorschlag gebrachte neue Einrichtung*), die in 
Fig. 100 dargestellt ist, bezweckt nun, hier W andel zu 
schaffen, und zwar dadurch, dass alle Apparate für 
diese Zwecke mit entsprechenden Sicherheitsventilen 
versehen werden, die bei Explosion in irgend einem 
Teil der Anlage sofort selbsttätig die Zu- und Abfuhr 
des zu bearbeitenden Gutes unterbrechen und so eine 
Fortpflanzung der Explosion auf die anderen Apparate 
verhindern. Die Zufuhr und Abfuhr geschieht durch 
besondere Apparate, die beim Stillstand luftdicht ab- 
schliessen.

Auf die in der Trockenkammer befindlichen 
Trockenteller wird das zu trocknende Gut durch eine 
Saugluftfördereinrichtung gebracht, deren Förderbehäl
ter c das Gut unter Luftabschluss durch ein Zellenrad 
in den Trichter und damit in die Fülleitung führt. Die 
Entladung der Trockenkammer geschielt in der gleichen 
Weise durch eine Zellentrommel in einen Trichter, wel
cher das getrocknete Gut von neuem einer Saugluft- 
fördereinrichtung zuführt. Um nun zu vermeiden, dass 
eine etwa in der Trockenkammer auftretende Explosion 
irgend welche schädlichen Wirkungen ausüben kann, 
ist zunächst auf dem Deckel eine grosse Sicherheits

*) Patent 227 603'82..



7. Heft S O Z I A L - T E C H N I K 133

klappe k angebracht, welche in einen besonderen 
Schornstein mündet. Diese Klappe wird sich sofort 
öffnen und den Brand sowie den Überdruck schadlos 
entführen. Nun kann die Flamme durch die Explosion 
aber leicht durch die Zu- und Ableitung für das Gut 
weitergetragen werden. Um dies zu vermeiden ist eine 
Vorrichtung vorgesehen, welche durch den in der 
Trockenkammer entstehenden Überdruck sofort in 
Tätigkeit tritt und die Zuleitungen und Apparate ab- 
schliesst. Hierzu kann ein beweglicher Kolben, eine 
Membran oder auch eine gewöhnliche belastete Platte

verwendet werden. Bei der dargestellten Ausführungs
form sind alle drei Hilfsmittel zusammen benutzt. Ent
steht in der Trockenkammer ein Überdruck, so werden 
der Kolben m und die Membran r, die bei Unterdrück 
weit nach einwärts liegen, nach aussen geschleudert 
und übertragen ihre Bewegung durch Winkelhebel auf 
eine Stange n, welche durch geeignete Hebel einerseits 
sofort die Zuleitungsrohr sitzende Klappe schliesst, an
dererseits durch Umstellen der Riemengabel die obere 
Zellentrommel stillstellt. Hierdurch wird die Flamme 
verhindert, nach oben weiter zu treten, und es kann 
auch weiterhin kein Fördergut zugeführt werden. Die 
gleiche Einrichtung ist bei der unteren Zellentrommel 
und deren Zuleitung getroffen, sodass auch nach dieser 
Seite hin jede Gefahr ausgeschlossen ist. Endlich ist 
unten an der Trockenkammer noch eine schwere Klappe 
s vorgesehen. Diese wird für gewöhnlich durch den 
im Behälter herrschenden Unterdrück geschlossen ge
halten. Sobald aber der Druck aufhört, fällt sie nie
der und verrichtet dann die gleichen Verrichtungen wie 
die eben beschriebenen Mittel. Damit bei Explosionen

in den Leitungen der Brand sich durch die Luftzufüh
rung am Ende nicht nach aussen fortsetzen kann, ist 
die Luftzuführungsdüse als Kolbenventil ausgebildet, 
welches sich entweder von selbst durch den Explo
sionsdruck oder zwangläufig durch das Stellwerk 
schliesst. Tritt eine Explosion in dem Förderbehälter c 
ein, so w'erden die verschiedenen Mittel durch den 
Sicherheitsdeckel dieses Behälters gesteuert und durch 
Absperren des Trockenapparates und der Saugleitung 
verhindert, dass der Brand durch das Saugrohr und 
das Zuführungsrohr weiterlaufen kann. Mit der Stange 
n für die verschiedenen Steuerhebel kann auch zugleich 
das Ventil einer Kohlensäureflasche verbunden sein, 
welches sich bei der Explosion selbsttätig öffnet und in 
denjenigen Raum, in welchem die Explosion stattgefun
den hat, Kohlensäure eintreten lässt, wodurch der 
Brand sofort erstickt wird.

Um nun die nach einer Explosion etwa noch bren
nenden Rückstände vollständig ablöschen zu können, 
hat derselbe Erfinder auch noch ein neues Verfahren*) 
in Vorschlag gebracht. Zahlreiche praktische Versuche 
haben nämlich ergeben, dass gerade die Vakuumförder
einrichtungen sich nicht nur ganz besonders zum För
dern von staubförmigen Stoffen eignen, sondern an sich 
die Explosionsgefahren stark herabmindern und gleich
zeitig die Mittel bieten, den Brand selbst vollkommen 
zu ersticken. Ferner hat sich gezeigt, dass beim Auf
treten einer Explosion wohl die in der Luft umher
wirbelnden Staubteilchen zu einer richtigen Verbren
nung kommen, die in den Apparaten, Leitungen und 
Vorrichtungen jedoch sonst noch vorhandenen Mengen 
von Staub, welche in mehr oder minder zusammenge
ballten Schichten sich in den Ecken, Windungen usw. 
ansammeln, bei der Explosion nicht alle mitverbrannt 
sondern nur zum Teil entzündet werden. Diese Men
gen aber halten die Glut häufig sogar unter der Asche 
noch sehr lange Zeit fest, indem sie langsam weiter
glimmen. Wird nun diese Erscheinung nicht beachtet 
und nach dem augenscheinlichen Erlöschen der Explo
sion die ganze Einrichtung wieder in Betrieb genom
men, dann bilden leicht jene Brandrückstände den An
lass zu einer neuen Explosion. Die erstbeschriebene 
Einrichtung will allerdings diesem Übelstand schon 
durch Zuführen von Kohlensäure abhelfen, um so eine 
vollkommene Brandlöschung herbeizuführen. Für viele 
Zwecke fst indessen die Anwendung von Kohlensäure 
untunlich. ,

Gemäss dem neuen Verfahren soll nun zum voll
ständigen und sicheren Ablöschen der brennenden 
Rückstände das Vakuum der Anlage benutzt werden. 
Zu diesem Zwecke werden nach dem Auftreten einer 
Explosion, sobald der dabei auftretende Überdruck be
seitigt ist, sämtliche Klappen und Öffnungen der Ein
richtung wieder geschlossen. Dazu bleiben die ein
zelnen Apparate der ganzen Anlage in Ruhe, sodass 
weder Gut zugeführt noch abgeleitet wird und mithin 
die ganze Einrichtung vollständig abgeschlossen ist. 
Alsdann wird die Vakuumpumpe in Betrieb gesetzt', 
welche ein möglichst hohes Vakuum in der ganzen Vor
richtung erzeugt. Durch dieses Vakuum wird in kur
zer Zeit den noch brennenden Rückständen der er

*) Patent 227 604/82.
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forderliche Sauerstoff entzogen, sodass sie sofort voll
ständig ablöschen. Hat das Vakuum einige Zeit be
standen, so kann die Anlage unbedenklich wieder in

Betrieb genommen werden, da irgend welche Feuers
gefahr nun sicher beseitigt sein wird.

O r e y , Südende-Berlin.

Rauchlose Verbrennung bei Dampfkesselanlagen mit Kohlenfeuerung.
Die technische Abteilung der geologischen Landes

vermessung der Vereinigten Staaten hat eine Reihe von 
Versuchen und Beobachtungen durchgeführt, die sich 
über einen Zeitraum von mehreren Jahren, d. h. von
1904 bis 1907 erstreckten und zum Zwecke der mög
lichst besten Lösung des Rauchverbrennungsproblems 
unternommen worden waren. Die Frage ist, wegen der 
mit rauchloser Verbrennung verbundenen Vorteile, für 
öffentliche Gebäude und Schiffe von grösster Bedeu
tung, wozu noch eine durch die Rauchunterdrückung 
bedingte bessere Ausnutzung und somit Ersparnis an 
Heizmaterial kommt. Ein Teil der Versuche, die besten 
Methoden über die Verwendung von Kohlen als Kessel
feuerungsmaterial festzustellen, wurden in der Absicht 
unternommen, Genaues über das geeignetste Verfahren 
festzustellen, bituminöse Kohlen mit möglichst geringer 
oder gar keiner Rauchentwicklung in Dampfkesselan
lagen zu verfeuern. Man gelangte dabei zu nachfol
genden Resultaten: Rauchunterdrückung ist sehr wohl 
möglich, und es gibt in dieser Hinsicht sehr viele 
brauchbare Feuerungsanlagen und Heizvorrichtungen, 
die allen Anforderungen genügen, vorausgesetzt, dass 
sie sachgemäss installiert sind. Heizvorrichtungen müs
sen derart gebaut sein, dass die Verbrennung völlig be
endet ist, ehe die Gase die Heizflächen des Kessels* 
berühren, denn wenn nur zum Teil verbrannte Gase von 
einer Temperatur von etwa 1400° C. mit Rohr- und 
Kesselwandungen von etwa 200 0 C. in Berührung kom
men, wird die Verbrennung verlangsamt, womöglich 
gänzlich unterbrochen. Der Zeitraum, den die Gase 
für den Weg von der Kohle auf dem Rost bis zur Heiz
fläche brauchen, beträgt wahrscheinlich meistens nur 
einen Bruchteil einer Sekunde, woraus sich ergibt, dass 
peuergase und Luft innig gemischt werden müssen, so
bald grosse Volumen Gas entwickelt werden, wie dies 
beim Auffeuern mit der Hand der Fall ist, oder aber, 
dass die Gase sich in gleichbleibender Menge ent
wickeln müssen, wie bei mechanischen Heizvorrich
tungen. Wenn man also einer der letztgenannten Ein
richtungen noch Mischräume zufügt, kann bei gleich
bleibender Leistung des Kessels wohl die Menge der 
zur Verbrennung nötigen Luft, als auch die Entfernung 
zwischen Rost und Heizfläche vermindert werden; auch 
bei intensiverer Verbrennung ist eine Verminderung der 
Luftzufuhr möglich.

Keine mechanische Heizvorrichtung ist imstande, 
alle Sorten Kohlen mit gleich gutem Erfolge zu ver
brennen. Eine Kesselanlage mit einer für ganz billige 
Kohlen konstruierten Heizvorrichtung wird Wasser un
ter dem geringsten Kostenaufwand verdampfen.

Wenn es auch möglich ist, Kessel ohne allzustarke 
Rauchentwicklung mit der Hand zu feuern, so bleibt 
doch der Heizer ein so variabler Faktor, dass zur end
gültigen Lösung des Problems nur mechanische Heiz
vorrichtungen in Frage kommen können, d. h. mit an

deren Worten, dass das persönliche Element ausschei
den muss. Keine mit der Hand bediente Feuerung wird 
unter Durchschnittsbedingungen so gute Resultate er
geben, wie man solche durch verschiedene der ge
bräuchlichen mechanischen Heizvorrichtungen erreichen 
kann und von zwei Anlagen wird diejenige, die am 
wenigsten von der Bedienung des Heizers abhängt, die 
besseren Resultate zeitigen. Die wirtschaftlich spar
samsten Heizmethoden sind solche, die sich der un
unterbrochenen Feuerungsweise der mechanischen 
Heizvorrichtungen am meisten nähern. Auch kleine 
Betriebe sind nicht länger auf Handfeuerungsanlagen 
angewiesen, da es einige Typen mechanischer Heiz
vorrichtungen gibt, die unter Garantie sparsamsten Ar- 
beitens bei gleichzeitiger Verringerung der Arbeit des 
Heizers installiert werden können. Jedenfalls ist Rauch
verbrennung tyid -Unterdrückung sowohl möglich wie 
wirtschaftlich vorteilhaft.

Während der Jahre 1904 bis 1906 wurden Kohlen 
aus allen Teilen der Vereinigten Staaten in den Heiz
material-Prüfungsanlagen der Regierung in St. Louis 
unter Kesseln verbrannt, die der Hauptsache nach der
selben Konstruktion waren. Die meisten der Versuche 
wurden mit Heine-Siederohrkesseln 'gemacht. Die 
unterste Rohrreihe trug das Chamotteziegeldach des 
Feuerungsraumes, sodass die Heizgase einen Weg von 
zirka 3 m zurücklegen mussten, ehe sie mit der Kessel
Heizfläche in Berührung kamen. Diese Art Kessel sind 
besser für vollständige Verbrennung geeignet, wie die 
in den meisten Betrieben gebrauchten. Manche Kohlen- 
.sorten konnten in diesen Kesseln mit wenig oder gar 
keiner Rauchentwicklung verfeuert werden, bei vielen 
Sorten war es jedoch nur möglich, eine Verbrennung 
unter der Entwickelung von so grossen Rauchmengen 
zu erzielen, dass gegen jede Rauchverordnung ver- 
stossen werden müsste, wenn der Kessel bis zur Ent
wicklung seiner normalen oder einer etwas höheren 
Leistungsfähigkeit gefeuert werden sollte.

Im Jahre 19Ö7 wurde die Abteilung von St. Louis 
nach Nofolk, Va., verlegt, wo die weiteren Versuche in 
einer Anlage vorgenommen wurden, die aus einem 
handgefeuerten und einem mit mechanischer Heizvor
richtung versehenen Kessel bestand.

Im Verlaufe der Untersuchungen wurden einige be
sondere Versuche mit starker Rauchentwickelung unter
nommen und der Einfluss verschiedener Umstände auf 
diese festgestellt. Da alle Versuche, soweit als mög
lich, unter Normalumständen mit möglichst geringen 
Veränderungen der Arbeitsweise im Kesselhaus vorge
nommen wurden, ermöglichten die Ergebnisse eine 
Feststellung des Wertes anderer Faktoren, die in den 
Eigenschaften des Heizmaterials und der Kesselkon
struktion beruhten.

Es ergab sich dabei, dass ein gut konstruierter und 
behandelter Kessel eine Reihe verschiedener Kohlen-
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Sorten ohne Rauchentwickelung zu verbrennen imstande 
ist, so lange eine bestimmte Menge Kohlen, je nach den 
Eigenschaften der Sorte, mehr oder weniger, per Stunde 
verheizt wird, deren Grösse von der chemischen Zu
sammensetzung der Kohle abhängt. Ward dieses Quan
tum überschritten, so tritt bei gleichzeitiger Herab
setzung der Arbeitsleistung des Kessels Rauchentwicke
lung ein, da die Feuerungsanlage nieht genügend Luft 
beschaffen und mit den Verbrennungsgasen mischen 
kann. Ein hoher Gehalt flüchtiger Bestandteile in der 
Kohle bedingt geringere Arbeitsleistung und umgekehrt. 
Die grössten relativen Leistungen wurden bei geringe
rer Inanspruchnahme der Feuerungsanlage erzielt. Bei 
forciertem Heizen nahm die relative Leistung ab. Die 
besten Resultate ergaben sich bei Handfeuerung bei 
häufigem Auffeuern möglichst geringer Mengen. Kleine 
Kohlenbrocken brannten unter geringerer Rauchentwick
lung als grosse, ergaben aber geringere Leistungen. 
Torf, Braunkohle und bituminöse Braunkohle (Faser
kohle) brannten gut in den mit Chamottesteinen ver
kleideten Feuerungen und gaben die entsprechende Ar
beitsleistung fast ohne Rauch zu erzeugen. Kohlen mit 
starker Rauchentwickelung hatten um 3 bis 5 °/o ge
ringere Arbeitsleistungen, wie die vorhergenannten. 
Briketts aus Gruskohle erwiesen sich als vorzügliches 
Heizmaterial für Handfeuerung, und können ziemlich 
schnell, mit guter Heizwirkung und fast rauchlos ver
feuert werden. Gasreiche Kohlen sind möglicherweise 
in Brikettform ebenso wertvoll wie gasarme Kohlen
sorten !

Ein Heizversuch mit derselben Kohlensorte in ge
waschenem und rohem Zustande ergab, dass unter glei
chen Bedingungen die gewaschene Kohle schneller ver
brennt und höhere Heizkraft entwickelt. Im gewöhn
lichen Kessel mit Handfeuerung brennt jedoch rohe 
Kohle mit weniger Rauch und besserer Wirkung. For
cierter Zug war für die Ausnutzung der Kohle nach 
keiner Hinsicht wirksamer als natürlicher Zug. Es 
wurde genügend Luft zur Erzielung einer schnelleren 
Verbrennung eingeführt, es nahm aber bei zunehmender 
momentaner Leistung des Kessels die Ausnutzung in 
ökonomischer Hinsicht ab und beträchtliche Rauch
entwicklung trat ein.

Die meisten, ohne Schlackenbildung verbrennen
den Kohlen ergaben auf einem Schüttelrost bei geringe
rer Rauchentwickelung eine 1 bis 5 °/0 grössere Nutz
wirkung als auf einem Flachrost.

Ein reichlicher Luftzutritt beim Auffeuern und 
kurze Zeit nachher erhöht die Wirkung und vermindert 
die Rauchbildung.

je  grösser der Gehalt an Kohlenoxydgas (CO) in 
den Heizgasen, desto grösser ist die Rauchentwickelung. 
Die prozentuale Menge von CO wäre also ein gutes 
Mittel zur Beurteilung der Heizvorgänge, kann aber 
wegen der schwierigen Bestimmung für die Praxis nicht 
gebraucht werden. Die einfachste Art, um die Güte 
des Heizverfahrens zu bestimmen, beruht auf der Fest
stellung des Verhältnisses der pro Stunde verbrannten 
Kohlenmenge zur Feuerungsfläche. Bei keinem der ver
schiedenen Verbrennungsprobleme sind so zahlreiche 
Versuche angestellt worden, wie beim Verbrennen der 
Kohlen in handbedienten Feuerungen. Hunderte von 
Vorrichtungen für rauchlose Verbrennung sind paten
tiert worden und sind fast ausnahmslos als nutz- und

wirkungslos erkannt worden, was wohl damit zusam
menhängt, dass die meisten der Patentinhaber keine 
Ahnung von der Menge der zu überwältigenden Schwie
rigkeiten hatten, oder die Geschichte am verkehrten 
Ende anfangen. Zahlreiche Patente erstreben ein W ie
dereintreten der Abgase in den Verbrennungsraum und 
die Zahl der Vorrichtungen zum Sammeln und Ver
brennen des Russes ist Legion.

So viele Fabrikanten haben vergeblich versucht, 
durch eine billige Vorrichtung an einem schlecht kon
struierten Kessel denselben rauchlos zu machen, dass 
die unvermeidlich eintretenden Misserfolge die Erzie
hungsarbeit der Allgemeinheit, die Städte von der 
Rauchplage zu befreien, langwierig, schwer und nur 
zum Teil erfolgreich gewesen ist. Die Anzahl der hand
gefeuerten Kesselanlagen übertrifft diejenigen mit me
chanischen Heizvorrichtungen bedeutend, jedoch ist der 
Unterschied in der Zahl von jeder Art der Anlagen er
zeugten Pferdestärken nicht so gross. Im allgemeinen 
sind die mit der Hand gefeuerten Kesselanlagen nicht 
besonders hervorragend, und die Bedienungsweise zur 
Erzielung guter Verbrennungsresultate meist gänzlich 
ungeeignet.

Meist wird die Kohle in grossen Mengen aufge
feuert, ohne dass gleichzeitig für richtige Mischung von 
Luft und Heizgasen vor Berührung der Heizflächen ge
sorgt, sodass die Verbrennung aufgehalten wird. Bei 
allen untersuchten handgefeuerten Kesselanlagen war 
es nur durch sorgfältigstes Heizen möglich, eine Rauch
entwicklung erfolgreich zu verhindern. Die Kohle 
wurde oft und nur in kleinen Mengen aufgeworfen, die 
Feuer waren rein, und das Ansammeln von Asche auf 
den Rosten in Mengen, die den Durchtritt der Luft 
durch das Feuer hinderten, wurde nicht gestattet. Für 
reichlichere Luftzufuhr nach dem Auffeuern wurde ge
sorgt und mit all diesen Vorsichtsmassregeln war es 
nicht möglich, die Anlagen ohne eine besondere Misch
vorrichtung für die Verbrennungsgase mit Luft und ehe 
sie die Heizfläche berührten, hinlänglich rauchfrei zu 
machen. •

Weder Flamme noch Heizgase dürfen vor vollstän
dig beendeter Verbrennung die Kesselheizfläche berüh
ren. Feuerungen von genügender Länge, die mit Cha
mottesteinen ausgesetzt sind und eine ununterbrochene 
oder wenigstens nahezu fortwährende Kohlenzufüh
rungseinrichtung und Luftzufuhr haben, verbrennen die 
Kohlen mit grösster Nutzwirkung und ohne Rauch.

Kohlen, die viel Teer und schwere Kohlenwasser
stoffe enthalten, bedürfen zur rauchlosen Verbrennung 
besonders konstruierter Feuerungsanlagen und beson
derer Sorgfalt beim Heizen.

Briketts sind für Kraftanlagen mit Durchschnitts
beanspruchung besser geeignet, wenn sie in einer 
einigermassen guten Feuerungsanlage verheizt werden, 
wie die rohen Kohlen, aus denen sie hergestellt sind. 
In gewöhnlichen Kesseln können nur Kohlen mit einem 
hohen Gehalt von gebundenem Kohlenstoff ohne Rauch
entwickelung gefeuert werden, wenn die Kessel nicht 
von erfahrenen Heizern besonders sorgfältig bedient 
Werden.

Zusammenstellungen verschiedener Heizvorrich
tungen und Apparate, die allen Betriebsanforderungen 
und Bedingungen der meisten Kraftanlagen genügen.
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lassen sich aussuchen und ermöglichen bei entspre
chend sorgfältiger Bedienung ein rauchloses Arbeiten.

Von den bestehenden Betrieben kann ein guter Teil 
mit Vorteil umgebaut werden. Andere sind gezwungen, 
Kohlensorten, die reich an gebundenem Kohlenstoff 
sind, zu verwenden oder andere Kohlen mit unzuläng
lichem Erfolg und unter mehr oder minder starker 
Rauchentwicklung zu verarbeiten, wenn der einzig rich
tige Ausweg, die Errichtung einer neuen sorgfältig er
wogenen Anlage, zu kostspielig ist.

Grosse Betriebe können bekanntlich meist spar
samer arbeiten als kleine, und die wachsende Zahl der

Zentral-Kraftanlagen ermöglicht die Lösung des Pro
blems, Wärme und Kraft zu annehmbaren Preisen zu 
schaffen und die Rauchplage auf ein Minimum zu be
schränken. Der zunehmende Verbrauch des als Neben
produkt gewonnenen Kokes in Gegenden, wo früher 
Braunkohle verbrannt wurde, die Einführung von Gas 
für Haushaltungszwecke, und die Versorgung der Ge
schäfts- und Wohnungsviertel mit Wärme durch Zen
tralstationen tragen alle dazu bei, die Städte sauberer, 
angenehmer und wohnlicher zu machen.

The Power House. Toronto. R. W. Ch.

Kleine ffljtteiltiitfleit.
Einsturz eines Gasbehälters und seine Lehren.

Über den am 7. Dezember 1909 erfolgten Einsturz 
des grossen Gasbehälters auf dem Gaswerk Grasbrook 
in Hamburg hat die Deputation für das Beleuchtungs
wesen nunmehr dem Senat und der Bürgerschaft einen 
Bericht erstattet, der in mancher Beziehung von allge
meinem Interesse ist. Die Eisenkonstruktion des Be
hälters wurde seinerzeit von einer bekannten Eisen
baufirma nach eigener Berechnung und von ihr selbst 
aufgestellten Plänen ausgeführt. Wie erinnerlich, trat 
wenige Wochen nach Inbetriebnahme des Behälters ein 
Bruch desselben ein. Die entweichenden Gasmengen 
verursachten ein furchtbares Flammenmeer, das sich 
weithin über den Platz des Gaswerkes verbreitete und 
innerhalb weniger Minuten die Zerstörung des grossen 
Behälters beendete. Leider forderte das Unglück eine 
Reihe von Opfern; von den unter dem Gasbehälter, so
wie in der Nähe desselben arbeitenden Personen wur
den 13 unmittelbar bei dem Ereignis getötet und 41 
mehr oder minder schwer verletzt. Von den schwer 
verletzten Personen sind noch 7 infolge des Unfalls ge
storben. Unmittelbar nach der Katastrophe wurde sei
tens der Staatsanwaltschaft eine Untersuchung über 
die Ursachen des Unglücksfalles eingeleitet und eine 
Reihe von Zeugen vernommen.

Sowohl seitens der Staatsanwaltschaft und der 
städtischen Deputation wie seitens der beteiligten Un
ternehmer wurden Sachverständige zur Begutachtung 
des Falles zugezogen.

Man neigte zunächst der Ansicht zu, dass im In
nern des Behälters oder in dem hohlen Raume unter
halb desselben eine Explosion stattgefunden habe; sehr 
bald aber kam man zu der Überzeugung, und sämtliche 
Gutachter stimmen darin überein, dass nicht eine Ex
plosion die Zerstörung herbeigeführt, sondern dass ein 
Zusammenbruch der Eisenkonstruktion das Unglück 
verursacht habe. Die tragende Konstruktion des Be
hälterbodens hatte unter der Last, die auf sie einwirkte, 
nachgegeben. Aus den Gutachten ergibt sich ferner, 
dass die Belastung im Augenblick des Zusammenbruchs 
zw'ar etwas grösser gewesen ist, als bei der Berechnung 
der Eisenkonstruktion angenommen wurde, dass aber 
bei den grossen Sicherheiten, die nach dieser Berech
nung vorhanden sein sollten, die Gefahr des Einsturzes 
ganz ausgeschlossen sein musste.

Die Tatsache, dass trotzdem der Zusammenbruch

eintrat, liess darauf schliessen, dass die von der aus
führenden Firma in ihrer Berechnung nachgewiesenen 
Sicherheiten tatsächlich nicht vorhanden gewesen 
waren, die Konstruktion vielmehr nur einen ganz ge
ringen Sicherheitsüberschuss gehabt hatte. Trotz die
ser zweifellos fehlerhaften Berechnung und Ausbildung 
der Eisenkonstruktion seitens des Unternehmers und 
des dadurch herbeigeführten grossen Unglücks, hat die 
Staatsanwaltschaft das eingeleitete Verfahren einge
stellt; ein Verstoss gegen allgemein anerkannte Regeln 
der Baukunst konnte bei der Projektaufstellung nicht 
als vorliegend angenommen werden, da, wie die Staats
anwaltschaft auf Grund der Gutachten in ihrem Be
schlüsse ausführt, d i e  f e h l e r h a f t e  B e r e c h 
n u n g s w e i s e ,  d i e  d a s  U n g l ü c k  v e r u r .  
s a c h t  h a t ,  v o n  v i e l e n  I n g e n i e u r e n  u n d  
m a n c h e n  B e h ö r d e n ,  z. B. v o m  p r e u s s i -  
s c h e n  A r b e i t s m i n i s t e r i u m ,  a l s  z u l ä s -  
s i g e r a c h t e t w i r d .  .

Die Schwäche der Konstruktion lag in; der unge
nügenden Querschnittsbemessung der auf Druck be
anspruchten Stäbe des tragenden Fachwerks. Bei sol
chen Stäben liegt die Gefahr vor, dass dieselben unter 
der auf sie einwirkenden Druckkraft seitlich ausbiegen, 
ausknicken. Gegen diese Gefahr des Ausknickens war 
eine genügende Sicherheit nicht vorhanden. Der Sach
verständige der Deputation für das Beleuchtungswesen, 
Geheimer Regierungsrat Dr.-Ing. Krohn, erachtet in 
seinen Darlegungen als Ursache für die ungenügende 
Sicherheit der Druckstäbe den Umstand, dass die Be
rechnung derselben mit Hilfe einer gewissen Knick
formel, der sogenannten Eulerschen Formel, ganz allge
mein und in allen Fällen durchgeführt war, trotzdem 
diese Formel, wie Wissenschaft und Erfahrung lehren, 
nur ein beschränktes Gültigkeitsgebiet hat. Die Sicher
heit der Konstruktion wurde nach dem Krohnschen Gut
achten noch dadurch vermindert, dass auf die ungleich- 
mässige Verteilung der Last auf die beiden Einzelstäbe, 
aus denen die gegliederten Druckstäbe bestanden, keine 
Rücksicht genommen war. Der Gutachter leitet je
doch hieraus ein Verschulden des verantwortlichen 
Konstrukteurs nicht ab und zwar aus dem schon oben 
genannten Grunde, weil diese fehlerhafte Berechnungs
weise leider zurzeit noch von manchen Behörden zu
gelassen wird. Zu fast den gleichen Ergebnissen 
kommt ein anderer bekannter Statiker, der Geheime 
Regierungsrat Dr.-Ing. Müller-Breslau, der sich in sei
nem Gutachten folgendermassen ausspricht:

„Es darf nicht verschwiegen werden, dass die von
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den meisten Ingenieuren beliebte ausschliessliche An
wendung der Eulerschen Knickformel in Verbindung 
mit dem Verfahren, zwei durch vereinzelte Querbleche 
mit einander verbundene Stäbe als einen einheitlichen 
Stab aufzufassen — ein Rechnungsweg, der durch die 
zurzeit bestehenden behördlichen Vorschriften nicht ver
boten ist — zu Konstruktionen führen kann, deren 
Sicherheitsgrad mangelhaft ist und keine genügende 
Gewähr gegen Überanstrengung durch aussergewöhn- 
liche Belastungsfälle bietet.“ Die Tatsache, dass Be
rechnungsweisen, die von Autoritäten wie Krohn und 
Müller-Breslau als unrichtig bezeichnet werden und 
deren Anwendung zu Unglücksfällen, wie der in Frage 
stehende, führen kann, noch heute von Behörden gut
geheissen werden, muss zu ernsten Bedenken Veran
lassung bieten. Zwar scheint eine Besorgnis über die 
Sicherheit der nach den Vorschriften dieser Behörden 
ausgeführten Bauwerke im allgemeinen nicht geboten 
zu sein, da nach dem Krohnschen Gutachten „die mei
sten Behörden weitergehende Sicherheiten, als sie im 
vorliegenden Falle bei der Projektaufstellung eingeführt 
wurden, verlangen, und dadurch zum Teil die Fehler 
wieder gut machen, die durch die Verwendung der un
richtigen Formel begangen werden.“

Zweifellos ist es aber geboten, dass Behörden nicht 
eine grundsätzlich unrichtige Berechnungsweise in 
ihren Vorschriften länger bestehen lassen und dadurch 
technische Kreise irre führen und zu Konstruktionen 
verleiten, die eine genügende Sicherheit nicht bieten.

Es ist zu hoffen, dass das schwere Unglück, das 
sich auf dem Hamburger Gaswerk zugetragen hat, dazu 
dienen wird, die in Frage kommenden Behörden zu der 
notwendigen Änderung ihrer Vorschriften zu veran
lassen.

Dieses Ergebnis würde als eine segensreiche Folge 
des im übrigen so traurigen Ereignisses zu begrüssen 
sein.

Rechtsprechung und unlauterer Wettbewerb.

Es kann kein Zweifel darüber obwalten, dass das 
neue Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb bisher 
nicht die gewünschten Wirkungen ausgeübt hat, son
dern sogar in einzelnen Fällen die entgegengesetzte 
Wirkung ausgeübt hat und gar noch selbst als Reklame 
dient, wie in dem Falle der Annoncen von polizeilich 
angemeldeten Ausverkäufen. Woran liegt das? Es 
liegt weniger am Gesetz selbst, denn dieses hat ja 
ausser den kasuellen Paragraphen generelle, die sich 
unschwer auf jede Form des unlauteren Wettbewerbes, 
anwenden lassen. Aber die Richter sind es, die ver
sagen. Erfreulicherweise hat aber das Reichsgericht 
kürzlich Gesichtspunkte aufgestellt, die für die Richter 
in Fragen des unlauteren Wettbewerbes massgebend 
sein sollen. Im Urteile vom 22. November 1910 bereits 
hat es in einem Falle unlauterer Reklame ausgeführt: 
Grundsätzlich müssen reklamehafte Angaben in ihrer 
Gesamtheit und namentlich auch nach ihrer G e s a m t 
w i r k u n g  geprüft werden, und zwar daraufhin, nicht 
nur ob sie wahr oder unwahr sind, sondern auch, ob 
sie geeignet bezw. bestimmt erscheinen, irrezuführen. 
Hierbei sind stets die Verhältnisse des gegebenen Fal
les und die Erfahrungen des täglichen Lebens zu be
rücksichtigen. D e r  R i c h t e r  m u s s  s i c h  a u f  
d e n  S t a n d p u n k t  d e s  b e t r e f f e n d e n

P u b 1 i k u m s s t e 11 e n. Er hat dessen Bildungsgrad 
und Vorstellungsvermögen und insbesondere die T at
sache zu berücksichtigen, dass die unter den Bekannt
machungen liegenden wahren geschäftlichen Verhält
nisse dem Publikum regelmässig u n b e k a n n t  sind 
und dass es daher auf den Inhalt der Ankündigungen 
selbst angewiesen sein wird“ (vergl. Entscheidungen 
des Reichsgerichts in Strafsachen Bd. 44, S. 143 ff.).

Im übrigen hat gerade bei dem Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb zu gelten, dass die Richter 
weder konstruieren, noch Paragraphen ausklauben, son
dern Recht sprechen sollen im Interesse des Publikums 
und über den Einzelfall hinweg die generellen Para
graphen der concurrence illoyale sich vor Augen setzen 
sollen, während heute ein übel angebrachter Scharf
sinn nur zu oft dazu verwandt wird, das Gesetz so aus
zulegen, dass der Attentäter nicht zu fassen ist.

. Dr. H e i n r i c h  P u d o r .

E in Preis von frs. 500,—

gestiftet von Madame Leon Droux, für die beste Schutz
vorrichtung, welche im Arbeiter-Unfallverhütungs
Museum, (Musee de Prevention des Accidents du Tra- 
vail) in Paris zur Ausstellung gelangt, wurde von der 
Verwaltung des Französischen National-Museums für 
Handel und Gewerbe in Paris, der Maschinenfabrik 
E r n s t  C a r s t e n s ,  N ü r n b e r g ,  für ihre runde 
Sicherheitsmesserwelle für Holz-Abrichtmaschinen zu
erkannt. Die Auszeichnung ist um so bemerkenswerter 
und erfreulicher, als sie von der französischen Behörde 
einer deutschen Firma zugesprochen wurde.

Die Maschinenfabrik Ernst Carstens, Nürnberg, 
befasst sich als Spezialität mit der Herstellung von 
Schutzvorrichtungen und Sicherheitswerkzeugen für 
Holzbearbeitungsmaschinen und ist hierfür schon auf 
verschiedenen Ausstellungen prämiiert worden.

100 jähriges Jubiläum der mechanischen Baumwollspinnerei 
in Württemberg.*)

Bei dem Rückblick auf das 25jährige Bestehen der 
Berufsgenossenschaften dürfte es wohl angezeigt sein, 
auch darauf hinzuweisen, dass Württemberg im Jahre
1910 das 100jährige Jubiläum der mechanischen Baum
wollspinnerei begehen konnte.

Als Begründer dieser Industrie gilt Fabrikant Carl 
Bockshammer aus Stuttgart (geb. 1787, gest. 1862), der 
im Jahre
1810 die erste mechanische Baumwollspinnerei W ürt

tembergs in Berg bei Stuttgart mit 190 Arbeitern 
und 3660 Spindeln bei einem Gewerbe-Steuersatz 
von 306 Gulden und 48 Kreuzern errichtete und 
sie mit einer Färberei sowie Bleicherei verband.

In 1855 wurde diese Spinnerei von den Herren 
Meyer &  Kober in Stuttgart gekauft und in eine 
Garnzwirnerei mit Bleicherei und Färberei unter 
der Firma Meyer &  Kober umgew'andelt. In 1873 
ging dieser Betrieb völlig ein, zuvor übernahm 
jedoch die Firma in 1866 die Spinnerei Karlstal 
bei Haigerloch (Hohenzollern), die in 1880 auf 
Herrn Heinrich Meyer allein überging und seit
1905 von seinem Sohn Heinrich Meyer ebenfalls 

.unter seinem Namen weitergeführt wird. Ausser- 
deni folgte im Jahre:

*) V erspätet eingegangen. D. Schrftltg.
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1810 Schoelkopf &  Co. in Esslingen a. N., Baumwoll
spinnerei mit Baumwollgarn-Färberei und Blei
cherei. Die in diesem Betrieb gewonnenen Garne 
bezog das obengenannte Hauptgeschäft in Berg, 
von wo aus sie dann teils roh, teils gebleicht und 
gefärbt abgesetzt wurden. Dieser Betrieb ging 
ebenfalls wieder ein.

Hierzu kamen nachstehende weitere Spinne
reien im Jahre

1812 L. Hartmann, Kommerzienrat in Heidenheim a. 
Br. (geb. 1790, gest. 1875), später Verbandstoff
fabrik von P. Hartmann.

1815 J. F. Otto, Kommerzienrat in Nürtingen (geb. 
1790, gest. 1875). Dessen Sohn, Herr Geheime 
Kommerzienrat Heinrich Otto, übernahm 1844 das 
Geschäft, welches sich einen Weltruf erwarb und 
das Stammhaus der nachstehenden Firmen wurde:
a) Heinrich Otto in Reichenbach (1878), Plochin

gen (1893) und Klingenstein (1900). Inhaber: 
Herr Kommrzienrat Heinrich Otto in Stuttgart, 
langjähriger Vorsitzender , der Sektion III. 
Herr Kommerzienrat Otto hat im Jahre 1907 
in Verbindung mit Heinrich Otto &  Söhne in 
Unterboihingen eine eigene Baumwollplantage 
in Kilossa, Deutsch-Ostafrika, angelegt.

b) Heinrich Otto &  Söhne in Unterboihingen 
(1861), Wendingen (von Herrn Robert Otto 
[gest. 14. Jan. 1891] im Jahre 1886 errichtet) 
und Eislingen (1907). Inhaber: Herr Fritz 
Otto und Herr Fritz Engels.

c) A. Melchior &  Co. in Nürtingen (1884), 
Neckartenzlingen (1880), Frickenhausen (1892) 
und Neckarhausen (1902). Inhaber: Herr Ge
heime Kommerzienrat Albert Melchior, Mit
glied der I. Kammer der Abgeordneten und des 
Vorstandes der Sektion III, sowie Herr Richard 
Melchior und Herr Robert Melchior.

1815 C. Rommel in Oberesslingen (später wieder ein
gegangen).

1833 Joh. F. Chur &  Söhne in Schw. Hall, in 1863 auf 
Rud. W eber’s Söhne und 1869 auf Held &  Teufel 
übergegangen. Jetzige Inhaber: Herr Anton Baur, 
stellv. Mitglied des Vorstandes der Sektion III.

1835 J. F. Stälin &  Söhne in Calw (seit 1903 Baum
wollspinnerei Calw, G. m. b. H.).

1843 L. Hartmanns Söhne in Herbrechtingen (seit 1909 
Baumwollspinnerei Herbrechtingen, G. m. b. H.).

1850 J. H. Staub & Söhne, Altenstadt.
1857 Staub &  Co., Kuchen.

Beide Etablissements wurden in 1882 umge-
. wandelt in die Akt.-Ges. „Süddeutsche Baum

wolle-Industrie Kuchen“ mit Filialen in Günzburg 
und Waltenhofen (Bayern). Letzter Direktor: 
Herr Kommerzienrat Emil Waibel, früher lang
jähriges Mitglied des Vorstandes der Sektion III 
und jetzt noch Ehrenmitglied der Industrie- und 
Handelsbörse in Stuttgart; jetziger Direktor ist 
dessen Sohn Herr Emil Waibel.

1852 Solivo &  Fierz in Unterhausen, in 1883 umgeän
dert in die Akt.-Ges. Baumwollspinnerei Unter
hausen mit Filiale Honau (1884).

1855 Gebr. Eimer &  Zweifel in Bempflingen und seit 
1876 Weberei in Mittelstadt.

1855 Zenneck, Springer &  Co, in Urach, ab 1876 G.
&  A. Leuze.

1856 Wiirttembergische Baumwoll-Spinnerei u. -W e
berei bei Esslingen a. N. Jetziger Direktor: Herr 
Eugen Anhegger, II. stellvertretender Vorsitzen
der des Vorstandes der Sektion III.

1859 Baumwollspinnerei Wangen i. Allg. in Wangen
i. Allg. (Gegründet von Widrner &  Blatt, kurz da
rauf an genannte Aktiengesellschaft übergegan
gen).

1859 L. Neunhöffer & Söhne in Heidenheim-Herbrech- 
tingen. (Handweberei in Heidenheim schon seit 
1880, mech. Weberei mit Bleicherei und Appretur 
seit 1856.)

1861 C. A. Leuze in Unterlennigen mit Webereien in 
Owen und Beuren. Jetziger Inhaber: Herr Adolf 
Leuze, Mitglied des Vorstandes der Sektion 111. 

1864 Ulrich Gminder in Reutlingen (Träger des Na
mens: Ulrich Gminder, geb. 1776, gest. 1832, des
sen Söhne Konrad und Andreas in 1864 eine Roh
weberei errichteten), Neckartenzlingen (1885) und 
Lindach(1890). Baumwollspinnerei,Weberei, Blei
cherei, Färberei und Appretur. Seit Dezbr. 1904 
Ulrich Gminder, G. m. b. H. und im Besitze der 
Familien Louis Gminder und Karl Gminder in 
Reutlingen. — Herr Kommerzienrat Konrad Gmin
der ist aktives und Herr Fabrikant Karl Gminder 
stellv. Mitglied des Vorstandes der Sektion III.

1869 Hartmann &  Seemann in Wannweil, in 1863 in 
Hartmann, Seemann, Gessler &  Co. und in 1904 
in Spinn- und Zwirnerei Wannweil, G. m. b. H., 
umgewandelt.

1870 Heinrich Finckh in Pfullingen, ging in 1907 an die 
Firma Gebrüder Wendler in Reutlingen (mech. 
Weberei, Bleicherei, Färberei und Appretur) über.

1880 G. M. Eisenlohr in Reutlingen-Dettingen a. E.
(Weberei schon seit 1865.)

1888 Martien &  Söhne in Ebersbach. (Weberei seit 
1887.)

1890 A. Gutmann & Co. in Göppingen. (Weberei schon 
seit 1875, Bleicherei, Färberei und Appretur seit 
1885.) ■

1892 Baumwollspinnerei Mühlhausen a. N., Arnold &  

Söhne in Mühlhausen a. N.
1898 Carl Burkhardt &  Co. in Unterhausen. (Weberei 

in Pfullingen schon seit 1868.)
1900 Baumwollspinnerei Ehingen, G. m. b. H., in Ehin

gen a. D.
1906 Baumwollspinnerei und Weberei Urbach, Konrad 

Hornschuch in Urbach.
1906 Gebr. Gross in Urach. (Weberei schon seit 1868.)
1909 M. Becker, Weilheim - Gosbach. (Weberei in 

Weilheim schon seit 1856.)
Während nach der württembergischen Gewerbe

beschreibung von 1828 von Moritz Mohl ein Handspin
ner in Württemberg höchstens 12 Kreuzer täglich ver
diente und dabei von morgens 6 bis abends 10 Uhr an
gestrengt schaffen musste, verdiente in der mechani
schen Spinnerei schon damals ein zehnjähriges Kind 
mit Leichtigkeit 12 Kreuzer, eine erwachsene weibliche 
Person bei den noch unvollkommenen Maschinen in 
Württemberg 30 bis 36 Kreuzer, in England sogar das 
Doppelte.

Ein einziger württembergischer Baumwollgarn
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fabrikant zahlte seinerzeit wöchentlich 400 fl. an Ar
beitslohn aus, wovon den grössten Teil an die Spinne
reiarbeiter.

Sowohl ein Vergleich der damaligen als auch der 
heutigen Löhne beweist aufs neue, dass die zu allen 
Zeiten ausgesprochene Befürchtung „durch Einführung 
von Maschinen trete eine Minderung an Lohn und Per
sonal ein“ , sich als hinfällig erwies.

Württemberg zählte im Jahr
Personen Spindeln 

1845 12  Baumwollspinnereien mit ca. 1500 und 35000
18 6 1 17  „ „ „ 1800 „ 110 0 0 0
1895 25 „ „ „ 5000 „ 543000
1909 30 „ „ ,. 7000 „ 830000

(In ganz Deutschland gibt es jetzt 400 Spinnereien 
mit 10 Millionen Spindeln und auf der ganzen Welt 
133 Millionen Spindeln.)

Hierbei wollen wir noch der hauptsächlichsten 5 
Wollspinnereien in Württemberg gedenken, nämlich
1811 Gebrüder Müller in Winnenden, seit 1870 in Oet- 

lingen. .
1817 Schachenmayr, Mann &  Co. in Salach (jetziger 

Inhaber: Herr Kommerzienrat Otto Bareiss, 1. 
stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der 
Sektion III).

1830 Merkel &  Wolf in Esslingen, seit 1891 Merkel &  

Kienlin, seit 1901 Merkel & Kienlin, G. m. b. H. 
(Teilhaber: Herr Eugen Merkel, stellv. Mitglied 
des Vorstandes der Sektion III).

1838 J. F. Adolff in Backnang, ging aus der 6 Jahre zu
vor gegründeten Streichgarnspinnerei von Gruns- 
ky, Klemm &  Co. hervor.

1856 Kammgarnspinnerei Bietigheim, A.-G. in Bietig
heim.

■ ln hundert Jahren hat sich hiernach in Württem
berg die anfangs mit Widerwillen aufgenommene In
dustrie zu einer nationalen Produktion ersten Ranges 
entwickelt. Hierbei ist aber zu betonen, dass die 
Spinnerei sich schon lange in keiner guten Lage be
findet und erstreckt sich deshalb die Zunahme der Ar
beiter in der Textilindustrie weniger auf die Spinnerei, 
als vielmehr auf andere Branchen, besonders die W ir
kerei-, Strickerei- und Trikotbranche.

Stuttgart, im Oktober 1910.
S ü d d e u t s c h e  T e x t i l  - B e r u f s g e n o s s e n 

s c h a f t .
Sektion III Württemberg und Sigmaringen.

Der Vorstand:
Kommerzienrat Heinrich Otto, Vorsitzender.

Der Geschäftsführer: 
Verwaltungssekretär Adolf Aldinger.

äewcrberechtiidte Entscheidungen.
Abbruch eines Hauses. —  Recht des Nachbarhauseigen- 

tttmers.
Der Eigentümer eines alten städtischen Hauses 

hatte dieses abbrechen lassen und hierbei ein Balken
stützwerk zur Sicherung der zwei angrenzenden uralten 
Nachbarhäuser errichten lassen. Nach einiger Zeit ver- 
äusserte er das Grundstück, und als der Erwerber des
selben dieses Stützwerk wegnehmen wollte, verlangte 
der Eigentümer des Nachbargebäudes im Klagewege, 
dass dieses Stützwerk stehen bleibe, da sonst sein Haus

gefährdet werde. Demgegenüber behauptete der Be
klagte, dass s e i n e m  Grundstücke Gefahr durch den 
zu befürchtenden Einsturz des Gebäudes des Klägers 
drohe, und auf seine Widerklage wurde der Eigen
tümer des Nachbarhauses auch verurteilt, die zur Ab
wendung der Gefahr, dass durch den Einsturz seines 
Gebäudes oder durch Ablösung von Teilen desselben 
das Grundstück des Beklagten beschädigt werde, er
forderlichen Vorkehrungen zu treffen.

Das Verlangen des Klägers — so führte das Ober
landesgericht Breslau aus —, das vom Vorbesitzer des 
jetzt dem Beklagten gehörigen Grundstücks zur 
Stützung der beiden Nachbarhäuser errichtete Balken
stützwerk bestehen zu lassen, rechtfertigt sich mate
riell durch keinerlei gesetzliche Vorschriften.

Die Voraussetzungen des § 908 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches, auf welchen der Kläger seinen Anspruch 
stützt, liegen hier nicht vor. Der § 908 gewährt dem 
Eigentümer eines Grundstücks nur für den Fall, dass 
seinem Grundstücke durch den E i n s t u r z  o d e r  d i e  
A b l ö s u n g  von Teilen eines auf dem Nachbargrund
stücke befindlichen Gebäudes oder anderen Werkes die 
Gefahr der Beschädigung droht, einen Anspruch auf 
Vornahme der zur Abwendung der Gefahr erforder
lichen Vorkehrungen. Dem Einsturz oder der Ablösung 
von Gebäudeteilen, also einer u n f r e i w i l l i g e n  
Veränderung des Bauwerkes, kann keinesfalls eine 
f r e i w i l l i g e  Veränderung, wie der Abbruch des 
Bauwerkes, gleichgestellt und somit als den Voraus
setzungen des § 908 entsprechend angesehen werden. 
Der § 908 des Bürgerl. Gesetzb. setzt vielmehr, wie 
sein Wortlaut unzweideutig ergibt, voraus, dass ein 
baufälliger, gefahrdrohender Zustand des Gebäudes be
steht. Ein solches baufälliges, in sich selbst nicht mehr 
festes Bauwerk ist aber auf dem Grundstücke des Be
klagten gar nicht vorhanden.

Sollte nun die im gemeinschaftlichen Eigentum der 
Parteien stehende Mauer nach Entfernung des Balken
stützwerkes einstürzen, so ist dies nicht auf die keines
wegs bestehende Baufälligkeit der Mauer, sondern auf 
die Baufälligkeit des Hauses des Klägers zurückzufüh
ren; denn erst durch den Seitendruck des einstürzenden 
Hauses des Klägers würde der Einsturz der Mauer 
selbst herbeigeführt werden. Also auch insoweit würde 
es an den Voraussetzungen des § 908 fehlen.

Nun darf allerdings jeder Nachbar die gemein
schaftliche Mauer zum Auffangen des Seitendrucks sei
nes Gebäudes benutzen. Die Verpflichtung des ande
ren Teils erschöpft sich aber in der Sorge für die ent
sprechende anteilsweise Erhaltung des guten Bauzu
standes der Mauer, und dieser Verpflichtung ist Genüge 
getan. Es hiesse weit über das zulässige Mass hinaus
gehen, wenn man verlangen wollte, dass der andere 
Teil durch den Druck seines Hauses den Druck des 
Nachbarhauses auf die Dauer auffange, eine Verpflich
tung, welche eine dauernde schwere Einschränkung des 
anderen Teils zur Folge haben würde.

Dafür, dass etwa eine Grundgerechtigkeit des In
halts, den Druck des Nachbarhauses aufzufangen, für 
den Kläger entstanden sei, fehlt jeder Anhalt. Es liegt 
nichts vor als ein rein tatsächlicher Zustand, aus dem 
irgendwelche Schlüsse für die Begründung eines Rechts 
nicht gezogen werden können. Das um so weniger, 
als sogar die Vermutung dafür spricht, dass die ur
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alten Häuser sich ursprünglich nicht gestützt haben, 
dass vielmehr der jetzige Zustand erst ganz allmählich 
infolge der immer geringeren Standfestigkeit <Jer Ge
bäude unmerklich eingetreten ist.

Danach war der Kläger mit seinem Verlangen ab
zuweisen, der Widerklage des Beklagten aber stattzu
geben, dessen Anspruch gemäss §§ 908, 903 1004 des 
Bürgerl. Gesetzb. als gerechtfertigt erscheint.

(Entscheidung des Oberlandesger. Breslau vom
8. Juni 1910.)

Schadensersatzansprüche der Witwe eines durch elek
trischen Starkstrom getöteten Arbeiters gegen dessen 

Arbeiteeber.

Ein Bahnarbeiter hatte sich nach Beendigung seines 
Dienstes auf den Bahnkörper begeben, um sich dort 
neue elektrische Triebwagen, die eben angekommen 
waren, anzusehen. Auf seinem Wege kam er an dem 
Transformatorhause vorüber, wo gerade eine Luftklappe 
eines nach innen schlagenden eisernen Fensters halb 
offen stand. Er stiess die Luftklappe weiter auf, um 
einen Blick in das Innere des Hauses zu tun, infolge
dessen berührte der Knopf der Klappe die elektrische 
Leitung und der auf 6000 Volt gespannte elektrische 
Strom wurde auf den Arbeiter übertragen und tötete 
diesen auf der Stelle.

Die Witwe des Arbeiters verlangte im Klagewege 
.von dem Arbeitgeber ihres Mannes, dem Eisenbahn
fiskus, Ersatz des ihr durch den Tod ihres Ehemannes 
Verursachten Schadens, der Beklagte bestritt jedoch die 
Berechtigung des gegen ihn erhobenen Anspruches, 
indem er behauptete, der Verstorbene habe den Unfall 
selbst verschuldet. Er sei, wie alle anderen Arbeiter, 
vor Berührung der elektrischen Leitung hinreichend ge
warnt worden, und er habe den Tod nicht bei Erledi
gung dienstlicher Verrichtungen erlitten, sondern nach 
Beendigung seiner Dienstzeit, als er, um seine Neugier 
zu befriedigen, in das Innere des Transformatorhauses 
hineinschauen wollte.

• Das R e i c h s g e r i c h t  hat der W'itwe des Ge
töteten jedoch e in  D r i t t e l  d e s  S c h a d e n s  z u 
g e  b i 11 i g t. Nach den getroffenen Feststellungen, so 
heisst es in den Gründen, ist der Unfall durch die fehler
hafte Einrichtung des Transformatorhauses verursacht 
worden, nämlich dadurch, dass die nach innen schla
gende Luftklappe bei einer heftigen Öffnung mit den 
Leitungsdrähten in Verbindung kommen und der Strom 
auf das Fenster und einen damit in Berührung stehen
den Menschen übertragen werden konnte. Ein so ge
fährlicher Zustand hätte bei Anlage des Hauses und der 
Leitung unbedingt vermieden werden müssen, und die 
verfassungsmässig berufenen Vertreter des Beklagten, 
denen die Beaufsichtigung des Baues obgelegen hat, 
hätten bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt die Ge
fahr erkennen und sie verhüten müssen. Wenn die 
Bahnarbeiter auch vor der Berührung der elektrischen 
Leitungen gewarnt worden waren, so konnte doch der 
Verunglückte daraus noch nicht schliessen, dass schon 
das Anlehnen an das Fenster eines Transformatorhauses 
gefährlich sei, zumal die Annäherung an das Haus nicht 
verboten war. Allerdings hatte der Arbeiter auf dem 
Bahnkörper nichts zu suchen, aber sein Vorhaben, in 
das Innere jenes Hauses zu schauen, war doch, wenn 
auch einigermassen vorwitzig, harmlos und würde es

nicht rechtfertigen, der klagenden Witwe j e d e n  Er
satzanspruch zu versagen.

(Entscheidg. des Reichger. vom 7. März 1910.)

Begriff des Betriebsunfall*.
Bekanntlich gilt für den Begriff des Betriebsunfalls 

das Erfordernis, dass das schädigende Ereignis mit dem 
Betriebe selbst in ursächlichem Zusammenhange steht. 
Die Verbindung mit dem Betriebe braucht keine un
mittelbare zu sein; es bedarf keiner Einheit von Ort 
und Zeit zwischen dem Betriebe und dem den Unfall 
verursachenden Ereignis. Es genügt, dass der Ver
letzte beim Eintritt des Unfalls im  B a n ne d e s  B e 
t r i e b e s  sich befunden hat. Es ist daher nicht not
wendig, dass der Unfall sich gerade während der Ar
beit ereignet; es kann ein Betriebsunfall vorliegen, 
wenn der Arbeiter die Betriebsstätte bereits verlassen 
hatte, sich aber noch innerhalb jenes Gefahrenbereiches 
befand. . Die Zurücklegung des Weges seitens des Ar
beiters von seiner ausserhalb der Betriebswerkstätte 
gelegenen Wohnung zur Betriebsstätte und von dieser 
zur Wohnung kann nicht ohne weiteres als Betriebs
vorgang aufgefasst werden; um den Gang dem Betriebe 
hinzurechnen zu können, muss vielmehr der Umstand 
hinzutreten, dass er nach seiner unmittelbaren Zweck
bestimmung mit dem Betriebe und in dessen Interesse 
erfolgt.

In einem Falle, mit dem sich das R e i c h s g e 
r i c h t  beschäftigte, war eine Frau bei der Feldarbeit 
vom Gewitter überrascht worden. Sie brach daher die 
Arbeit ab, trat den Heimweg an und suchte unterwegs 
Schutz gegen das Unwetter in dem Hofraum eines Gas
werks, wo sie sich an eine Mauer stellte. Hier ver
unglückte sie dadurch, dass sie von einer aus der 
Mauer herausragenden unbedeckten, in Bewegung be
findlichen Welle erfasst wurde.

Das R e i c h s g e r i c h t  hat den Unfall als einen 
B e t r i e b s u n f a l l  angesehen. Als die Frau den 
Heimweg antrat, war ihre Arbeit ja noch nicht abge
schlossen, ihr Tagewerk noch nicht beendet. Hätte sich 
der Frau auf dem Felde oder in- dessen nächster Nähe 
ein Obdach geboten, so hätte sie dieses aufgesucht, 
und wäre sie hierbei durch Blitzschlag oder ein an
deres schädigendes Eragm s verletzt worden, so läge 
der Zusammenhang mit dem Betriebe klar zutage. 
Nicht anders liegt aber der Fall hier. Die Frau hat sich 
auf dem Heimwege von der vorzeitig abgebrochenen 
Arbeit nur deshalb an die Mauer des erwähnten Gas
werkes begeben, um einer Gefahr, durch die sie sich 
bei der Landarbeit bedroht sah, zu entgehen. Unter 
diesen Umständen muss hier der innere Zusammenhang 
mit dem Betriebe als vorhanden angenommen werden.

(Entscheidg. • des Reichsger. vom 26. September 
1910.)

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum der Ueberschrift ist der Tag der 

Veröffentlichung im Reichsanzeiger, das Datum bei der Anmeldung 
gibt den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.
27. 2. 11.

Entstaubungsvorrichtung beim Gesteinbohren in 
Bergwerken, bei welcher der Staub vermittels durch
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W asser betätigten Strahlapparates abgesaugt und in
nerhalb der Leitung im Strahlwasser niedergeschlagen 
wird. — Franz Heidt, Hochstrasse, und Heinrich Torp, 
Schultestrasse 16. Gelsenkirchen. — 5 b. T. 15 587 — 
23. 9. 10.

Sicherheitsvorrichtung für Azetylenentwickler. — 
Wilhelm Graaff, Berlin, Linkstr. 17. — 26 b. G. 30 318
— 8. 9. 08.

Einrichtung zum Entriegeln von Hängebahnwagen.
— Adolf Bleichert &  Co., Leipzig-Gohlis. — 81 e. B. 
60 086 — 7. 9. 10.

2. 3. 11.
Vorrichtung zur Zuführung von Dosendeckeln oder 

ähnlichen Gegenständen. — Bremer &  Brückmann, Näh
maschinen- und Blechwarenfabrik, Braunschweig. —
7 c. B. 56 790 — 17. 12. 09.

Bogenwender für Bogenauslegevorrichtungen. — 
Hugo Koch, Schnellpressenfabrik, Leipzig-Connewitz.
— 15 d. S. 29 087 — 29. 1. 09.

Flachbodiger Selbstentlader mit übereinander grei
fenden Bodenklappen. — Albert Ziehl, Kiel, Ziegelteich
7 . — 20 c. Z. 6735 — 30. 3. 10.

Schärf- und Spaltmaschine für Leder und ähnliche 
weiche Stoffe mit Ringmesser und Vorschubeinrichtung.
— Fortuna-Werke, Albert Hirth, Cannstatt-Stuttgart. —
28 b. F. 30 432 — 2. 8. 10.

Bremsvorrichtung für Bremsung der Seilscheibe 
und des Förderseils. — Carl Rybold, Kattowitz, und 
Alfons Galetz, Neudorf b. Antonienhütte O.-S. — 47 c. 
R. 31 227 — 15. 7. 10.

6. 3. 11.
Kontrollvorrichtung für Wasserstandsanzeiger an 

Dampfkesseln. — Karl Tippner, Königshütte O.-Schl.
— 13 c. T. 15 619 — 10. 10. 10.

Verfahren zum Ablöschen von Koks in einem 
Löschturm mit darunter befindlichem Transportorgan 
und Ausführungsform des Löschturms. — Berlin-Anhai
fische Maschinenbau-Aktiengesellschaft, Berlin. — 26 e. 
B. 58 197 — 26. 5. 09.

Ausrückvorrichtung für Arbeitsmaschinen. — Jean 
Goebel, Darmstadt, Griesheimerweg 23/27. — 47 h. G.
29 672 — 29. 7. 09.

13. 3. 11.
Einebnungsvorrichtung für liegende Koksöfen oder 

Schrägkammeröfen. — Franz Meguin &  Co., A.-G., und 
Wilhelm Müller, Dillingen-Saar. — 10 a. M. 36 701 — 
21. 12. 08..

Vorrichtung zum bänderlosen Sammeln der nach 
dem Druck abgeschnittenen und gefalzten Bogen für 
Mehrrollen-Rotationsmaschinen mit paarweisen Druck
werken von verschiedener Geschwindigkeit. — Paul 
Schirmer, Rixdorf b. Berlin, Steinmetzstr. 44. — 15 d. 
Sch. 37137 — 12. 12. 10.

Beschickungsvorrichtung für mechanische Erzröst
öfen und dergl. mit im Zuführungstrichter vorgesehenen 
federnden Platten und unter dem Trichter angeordneter 
Förderwalze. — Reinhold Scherfenberg, Berlin, Rosen- 
heimerstrasse 29 a. — 40 a. Sch. 35 544 — 2. 5. 10.

Einrichtung zur Staubbeseitigung beim Putzen mit
tels Sandstrahles. — Christian Wedemeyer, Hamburg, 
Luisenhof. — 67 b. W. 32 906 — 10. 9. 09.

Einrichtung zur Staubbeseitigung beim Putzen mit

tels Sandstrahles; Zus. z. Anm. W. 32 906. •— Christian 
Wedemeyer, Hamburg, Luisenhof. — 67 b. W. 36 261 
- -  5. 3. 10.

Ausfahrbare Ziegelabschneidevorrichtung für 
Strangpressen, mit lotrecht auf- und abbewegbarer An- 
stossplatte für den Tonstrang. — Gottfried Seifarth, 
Annen i. W. — 80 a. S. 30 986 — 1. 3. 10.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bek an n t g em ach t im R eichsanzeiger.

30. 2. 11.
Vorrichtung zum Feststellen von Kochkessel

deckeln in geöffnetem Zustande. — F. Küppersbusch &  

Söhne Akt.-Ges., Gelsenkirchen-Schalke i. W. — 341. 
452 059.

Fangvorrichtung für Aufzüge. — Fa. J. G. Kayser, 
Nürnberg. —- 35 a. 451 300.

Strohabwerfvorrichtung für Dreschmaschinen. — 
Josef Thimm, Otto Thimm und Robert Thimm, Glottau, 
Ostpr. — 45 e. 451 598.

Verriegelungsvorrichtung für den Schutzdeckel von 
Schleudern, die durch eine mit der Schleudertrommel 
umlaufende Pumpe und eine von dieser ausgedehnte 
federnde Kapsel gesteuert wird. — Gebrüder Heine, 
Viersen, Rhld. — 47 a. 451 458.

Durch den Zug der Last selbsttätig wirkende 
Klemmvorrichtung. — Willy Brinckfeldt, Kiel, Herzog 
Friedrichstrasse 65. — 47 c. 452 076.

Vorrichtung zur Rettung aus Feuersgefahr. — Kasi
mir Krölikowski, Stuhm, Westpr. — 61 a. 451 339.

Apparat zum Drehen grösser Gegenstände. — Wie- 
neke &  Cie. G. m. b. H., Porz a. Rh. — 80 a. 451 163.

Automatischer Ausheb- und Nachfüllkasten für fein 
gemahlene Füllmasse. — Richard Albsteiger, Augsburg, 
Stadtbachstrasse 4. — 80 a. 451 178.

Schützenfangvorrichtung für Webstühle. — Firma 
J. Rinkel, Landeshut i. Schl. — 86 c. 452 054.

27. 2. 11.
Sicherheitsfassrollapparat. — Franz Anton Feher 

und Alexander Mihälyfi, Budapest. — 6 f. 452 757.
Sicherheitsvorrichtung für Kupplungen an Maschi

nen. — Reiss &  Martin, Akt.-Ges., Berlin. — 7 c. 
452 550.

Sicherheitsstandrohr mit Vorblasevorrichtung. —•
F. &  M. Lautenschläger, Berlin. — 13 c. 452 631.

Selbsttätige Feststellvorrichtung für Muldenkipper 
und dergl., jnit am Lagerbock drehbar angeordnetem, 
einen Zapfen des Kippgefässes erfassenden Greifhaken.
— Gebrüder Frisch, K.-G., Augsburg. — 20 c. 452 758.

Scherenartig zusammenschiebbare Schutzvorrich
tung für Dacharbeiten. — Paul Schubert, Wurzen i. S.
37 c. 452 461.

Zusammenklappbares Gerüst. — Siemens- 
Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin. — 37 e. 452 655.

An vertikaler Spindel verstellbarer Schutzdeckel 
für in horizontaler Richtung drehende Kreissägen und 
ähnliche, zur Bearbeitung von Hölzern dienende Werk
zeuge. — Eugen Fahrion, Mettingen b. Esslingen a. N.
— 38 a. 452 188.

Schutzkappe für Maschinen mit Zahnradgetriebe.
— Fa. A. Bertuch, Berlin. — 47 a. 452 425.

Drehbankherz mit Schutzscheibe. — C. Schneider 
und Ewald Kammer, Gleiwitz. — 49 a. 452 787.
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6. :3. II.
Schutzkappe für Messerputzmaschinen, welche 

derartig konstruiert ist, dass man beim Putzen die Fin
ger nicht verletzen kann. — Fa. A. Bertuch, Berlin. — 
34 c. 453 853.

Ventilvorrichtung für gegen . Explosionsgefahr zu 
sichernde Gefässe. — Franz Kollin, Berlin, Friesenstr.
9. — 341. 453 492.

Schalldämpfende. resonanzlose M esserfeilen -
schutzhaube bei Dicktenhobelmaschinen. — Maschinen
fabrik und Eisengiesserei Pirna, Gebr. Lein, Pirna. — 
38 b. 453 778.

Entkupplung für Göpelwerke als doppeltwirkende 
Sicherheitsvorrichtung. — Karl Huber, Niehof, Kreis 
Wongrowitz. — 45 d. 453 615.

Streustrohschneider mit selbsttätig wirkender Mes
serschutzvorrichtung. — Hugo Rabenschlag, Solingen, 
Klingenstrasse 204.—  45 e. 453 499.

Strohpresse mit drehbar lagerndem Zubringer
rechen für das Pressgut. — Fa. C. Aug. Wagner, Kir- 
schau i. S. — 45 e. 453 912.

Schutzkappe für Maschinen mit Zahnradgetriebe.
— Fa. A. Bertuch, Berlin. — 47 a. 453 212.

13. 3. 11.
Explosionssicheres Gefäss für Petroleum u. dergl. 

Flüssigkeiten mit einem Doppelschutzrohr. — Deutsch
Amerikanische Petroleum - Gesellschaft, Hamburg. — 
341. 454 001.

Schutzvorrichtung an Öfen, die das Herausfallen 
von Brennstoffen verhindert. — Alfred Jornitz, Berlin, 
Gabelsbergerstrasse 3. — 36 a. 454 518.

Schalldämpfend und resonanzlos wirkende Anord
nung an Holzbearbeitungsmaschinen, — Maschinen
fabrik und Eisengiesserei Pirna, Gebr. Lein, Pirna. — 
38b. 554 868.

Sicherheitsabsperrvorrichtung für Treibriemen von 
Dreschgarnituren. — Gbr. Hofmann, Eibelstadt. — 45e.
454 529.

Staubsauge-Apparat. — Abner &  Co., G. m. b. H., 
Ohligs, Rhld. — 50 e. 454 087.

Rettungsschlot zum Verhüten von Unfällen bei 
Häuserbränden. — Robert Tüllner, Burg, Bez. Magde
burg. — 61 a. 454 464.

Messer-Schutzhülse mit Befestigungsschraube. — 
Waldemar Deckert, Berlin, Kuglerstrasse 43. — 71 c.
454 344.

Ablade- und Ausschüttvorrichtung für Müllgefässe.
— Casseler Müllwagen- und Gerätefabrik Chrn, Schä
fer, Cassel. — 81 d. 454 967.

Erteilte Patente.
Kl. 6 6 b. 227474. V o r r i c h t u n g  z u r  V e r h i n 

d e r u n g  d e s  Ö f f n e n s  d e r  S c h u t z h a u b e  
v o n  F l e i s c h  w ö l f e n  w ä h r e n d  d e r  D r e h 
b e w e g u n g  d e r  F ö r d e r s c h n e c k e .  — Ad.  
K i s s e l  i n D r e s d e n .

Die Schutzhaube (siehe Fig. 101), durch deren’ 
obere Öffnung man mit der Hand nicht in die Schnecke 
gelangen kann, ist durch ein mit einem Ansätze b ver
sehenes Scharnier drehbar mit dem Einfülltrichter des 
Wolfes verbunden. An der Handkurbel ist eine kreis
runde Scheibe c befestigt, die an einer Stelle ihres Ran
des einen Einschnitt besitzt. Zwischen dem Ansätze

der Schutzhaube, und der Scheibe befindet sich nur ein 
winziger Spielraum, sodass schon bei ganz geringem 
Hochheben der Schutzhaube der Ansatz an die Schnecke 
anschlägt und ein Hochklappen der Haube verhindert.

Fig. i o i .

Will man jedoch die Schutzhaube aufklappen, so muss 
man die Kurbel und somit die Scheibe in eine solche 
Lage bringen, dass der Einschnitt am Rande der Scheibe 
dem Ansätze gegenübersteht. Beim Hochklappen der 
Haube legt sich dann der Ansatz in den Einschnitt der 
Scheibe und hält die Kurbel und somit die Förder
schnecke fest, wodurch ein Drehen derselben verhin
dert wird. Durch diese Einrichtung wird somit er
reicht, dass während der Drehbewegung der Förder
schnecke die Schutzhaube nicht geöffnet und bei ge
öffneter Schutzhaube die Förderschnecke nicht gedreht 
werden kann. G.

Kl. 5 d. 232 328. H a n d s c h u t z v o r r i c h t u n g  
f ü r  F ö r d e r w a g e n .  — W i l h e l m  T r ö s t e  
i n B o c h u m .

In Bergwerksbetrieben, insbesondere vor Ort an 
den Füllörtern und an der Hängebank, werden die För
derwagen von Hand bewegt, indem der Arbeiter den 
Wagen am oberen Rande der Stirnwand ergreift und 
ihn hinterhergehend drückt oder nebenhergehend zieht. 
Hierbei sind die Hände in ständiger Verletzungsgefahr, 
und zwar dadurch, dass der nachfolgende Wagen auf

den vorderen aufstösst, wobei die Finger zwischen die 
Wagen geraten und geklemmt werden können. Dieser 
Fall wird hauptsächlich dann eintreten, wenn die W a
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gen der Raumersparnis wegen keine vorspringenden 
Puffer oder Kupplungsteile haben, sondern direkt mit 
ihren Kopfteilen zusainmenstossen, und wenn der Ar
beiter solche Wagen, wie dies vielfach geschieht, da
durch zieht, dass er an der hinteren Kopfwand mit 
rückwärtsgestrecktem Arm angreift. Diese Gefahr wird 
bei dem in Fig. 102 dargestellten W agen durch H and
haben vermieden, welche aus dem gefährdeten Raum 
nach dem Innern des Wagens zurücktreten. Zu diesem 
Zwecke sind in eine nach dem Wageninnern zu schräg 
aufwärtsgerichtete obere Randleiste Schlitze c einge
bracht. Um die durch den Schlitz hindurchgreifenden 
Hände vor den im Wagen selbst herabrollenden Stücken 
zu schützen, sind dann noch die Schlitze nach dem 
Wageninnern zu durch Taschen gedeckt, die ohne Bo
den bleiben, damit sie sich nicht zusetzen können. G.

Kl. 5 d. 230 489. V e r f a h r e n  z u r  A n r e i c h e 
r u n g  u n d  A b s a u g u n g  b r e n n b a r e r  G r u 
b e n g a s e  a u s  d e m  n o r m a l e n  a u s z i e h e n 
d e n  W e t t e r s t r o m e  d e r  G r u b e n  o h n e  
Ä n d e r u n g  d e r  W e t t e r f ü h r u n g s e i n 
r i c h t u n g e n .  — Dr .  T i i b b e n  i n  W a n n s e e  
b e i  B e r l i n .

Gemäss dem neuen Verfahren sollen aus einer oder 
mehreren Grubengas liefernden Bauabteilungen die 
gesamten, ihnen entströmenden Gasmengen nach Aus
schaltung der Bauabteilungen aus dem einziehenden 
und ausziehenden Hauptwetterstrome durch eine ge
sonderte geschlossene Luttenleitung bis in den Saug
kanal der ausziehenden Tagesöffnung abgeführt und 
von hier durch eine jederzeit ein- und ausrückbare 
Zweigleitung einer Hilfsmaschine zugeführt werden, 
welche letztere die Gase ansaugt und einem Gas- 
sammelbhälter oder einem anderen zweckentsprechen
den Verwendungsapparat zudrückt. Ein derartiges 
Verfahren, periodisch, zum Beispiel an Feiertagen oder 
nachts, für die verschiedenen zur Verfügung stehenden 
gasreichen Bauabteilungen durchgeführt, wird grosse 
Mengen brennbarer Gase ohne Gefahr für den Betrieb 
zu liefern imstande sein. Auch muss es eine Abnahme 
der Gaszuströinung in den künstlich entgasten Bau
abteilungen nach Wiederanschluss derselben an den 
normalen Wetterstrom und damit eine höhere Sicher
heit gegen Schlagwetteransammlungen zeitigen.

Praktisch wird das neue Verfahren sich verwirk
lichen lassen, indem man beispielsweise in Kohlengru
ben die Einmündungsstellen des frischen Wettertromes 
in die Grundstrecke einer Bauabteilung auf der unteren 
Sohle durch Schliessen einer oder mehrerer zu diesem 
Zwecke vorgesehenen wetterdichten Türen absperrt und 
auf der oberen Bausohle, wo der aus der betreffenden 
Bauabteilung ausziehende Wetterstrom gesammelt dem 
ausziehenden Hauptwetterstrom zugeführt wird, auf 
dieselbe Weise den ausziehenden Wetterstrom derart 
absperrt, dass nur an einer höchstgelegenen Stelle der 
Bauabteilung eine Verbindung derselben mit dem Saug
kanal der ausziehenden Tagesöffnung durch eine ge
schlossene dichte Luttenleitung offen bleibt. Liegt die 
Austrittsöffnung dieser Luttenleitung im Saugkanal in 
der Richtung des Wetterzuges, dann wird durch Selbst
zug nach Massgabe der Wettergeschwindigkeit im 
Saugkanal solange eine zunehmende Depression in der 
Luttenleitung erfolgen, bis die Verdünnung der durch

die Luttenleitung abgesaugten Wetter der äusseren De
pression im Saugkanal das Gleichgewicht halten wird. 
Die Höhe der Wettergeschwindigkeit und das Mass der 
Depression in der Luttenleitung und im Saugkanal las
sen sich unschwer während des Betriebes der W etter
führungseinrichtungen durch bekannte Hilfsapparate 
feststellen, sodass der gegebene Zeitpunkt zum An
schluss der Luttenleitung an die vorzusehende Zweig
leitung -einer Saug- und Druckluftpumpe unter Aus
schaltung der Verbindung mit dem Saugkanal sich leicht 
erkennen lassen wird. Durch Ausserbetriebsetzen der 
Pumpe wird eine allmähliche Abnahme der hohen De
pression bis zur Höhe der normalen Depression im 
Saugkanal eintreten, sodass nach allmählicher Wieder
öffnung der Abschlusseinrichtung der Luttenleitung 
nach dem Saugkanal und späterer Öffnung der wetter
dichten Absperrungen der Bauabteilung gegen den 
Hauptwetterstrom gefahrlos diese Abteilung wieder in 
die normale Wetterführung eingeschaltet werden kann.

G.

Kl. 3 4 c. 230062. — S c h u t z v o r r i c h t u n g  g e g e n  
H e r a b s t ü r z e n  v o n  P e r s o n e n  a u s  g e 
ö f f n e t e m  F e n s t e r .  — W i l h e l m  S t o c k 
h a u s e n  i n  D ü s s e l d o r f .

Die neue Vorrichtung gehört zu den Schutzvorrich
tungen jener Art, bei welchen durch eine in die Fenster
öffnung gespannte Kette das Abstürzen von Personen 
beim Putzen von Fenstern und dergleichen verhütet 
werden soll. Sie besteht, wie Fig. 103 und 104 zeigt, 
aus zwei als Träger für die Kette dienende, rechtwin-

0 0
J /I - 1 1 1 l~l=f---Ni
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F ig . 10 3  und 104.

kelig umgebogene Riegel a. Diese Riegel werden durch 
den zwischen dem geöffneten Fensterflügel und dem 
Fensterrahmen befindlichen Spalt in je einen auf der 
Innenseite des Fensterrahmens befestigten Bügel d ein
geschoben. Sobald die Nase i des Riegels durch den 
Bügel hindurchtritt, drückt eine Feder selbsttätig den 
Riegel in die in Fig. 104 gezeichnete Stellung. An der 
oberen Schmalseite des Riegels ist ferner in einer Aus
sparung ein zweiarmiger Hebel drehbar gelagert, der 
bei eingeschobenem Riegel die gezeichnete Lage ein
nimmt. Soll der Riegel ausgelöst werden, so wird das 
freie Ende des Hebels niedergedrückt und dadurch der 
Riegel entgegen der Federwirkung nach abwärts be
wegt, sodass seine Nase nicht mehr hinter den Bügel 
greift. Die Riegel können sodann aus der Hülse her
ausgezogen werden, ohne dass es nötig ist, hinter den 
geöffneten Fensterflügel greifen zu müssen. G.
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Hochschulnachrichten.
Von d e r  Akadem ie F ra n k fu r t a . M.

Das V o r l e s u n g s - V e r z e i c h n i s  der Aka
demie für das am 25. April beginnende S o m m e r -

• S e m e s t e r  ist soeben erschienen. Es gibt Auskunft 
über die Zulassungsbedingungen, den Unterrichtsplan, 
die Studienhonorare usw. und kündigt, einschliesslich 
der Seminarübungen und naturwissenschaftlichen Prak
tika, im ganzen 115 V o r l e s u n g e n ,  an. Von diesen 
entfallen 19 auf die Gruppe V o l k s w i r t s c h a f t s 
l e h r e  und W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e ,  9 auf 
R e c h t s w i s s e n s c h a f t ,  4 auf V e r s i c h e 
r u n g s w i s s e n s c h a f t  und S t a t i s t i k ,  17 auf 
H a n d e l s w i s s e n s c h a f t e n ,  40 auf P h i l o 
s o p h i e ,  G e s c h i c h t e ,  K u n s t g e s c h i c h t e ,  
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  und N e u e r e  S p r a 
c h e n ,  26 auf M a t h e m a t i k ,  N a t u r w i s s e n 
s c h a f t e n  und T e c h n i k .  Der Stundenplan weist 

. eine Anzahl von Morgen-, Mittag- und Abendvor
lesungen auf, mit denen die Akademie, wie bisher, nach 
Möglichkeit speziell den Bedürfnissen der Beamten, der 
kaufmännischen Angestellten, der Lehrer und anderer 
beruflich tätiger Personen Rechnung trägt.

Das Vorlesungs-Verzeichnis ist durch die Frank
furter Buchhandlungen zum Preise von 10 Pfg. zu be
ziehen; unentgeltlich wird es von der Q u ä s t u r  d e r  

. A k a d e m i e  (Jordanstrasse 17, Telephon No. II, 2214) 
zugesandt oder vom Portier verabfolgt.

BücberlKsprecbuitgen.
R e v i s i o n  u n d  R e o r g a n i s a t i o n  i n d u 

s t r i e l l e r  B e t r i e b e .  Von F e l i x  M o r a l ,  
Zivilingenieur und vereidigtem Sachverständigen in 
Friedenau-Berlin. 138 S. 8°. 1911. Verlag: Poly
technische Buchandlung A. Seydel in Berlin. Preis 
geh. 4,20 Mk., geb. 5 Mk.

Dieses neue Buch des durch seine „ T a x a t i o n  
m a s c h i n e l l e r  A n l a g e n “ in weiteren Kreisen 
bekannt gewordenen Herrn Verfassers gibt in eingehen
der ausführlicher Darstellung die Art und Weise an, 
wie die Revision eines industriellen Betriebes vorge
nommen werden muss, um vorhandene Fehler und 
Mängel in demselben aufzudecken und ihre Beseitigung 
in die Wege zu leiten.

Das Buch wird daher, ausser für Revisionsgesell
schaften und Revisoren — ganz besondere Beachtung 
vornehmlich sbei allen denjenigen I n d u s t r ie l le n  ver
dienen, d e r e n  B e t r i e b e  n i c h t  v o r w ä r t s  
k o m m e n  w o l l e n ,  K r a n k h e i t s e r s c h e i 
n u n g e n  z e i g e n ,  o d e r  g a r  v e r l u s t b r i n 
g e n d  a r b e i t e n .

Es wird somit auch für A u f s i c h t s r ä t e  i n 
d u s t r i e l l e r  U n t e r n e h m u n g e n  und für die v e r 
a n t w o r t u n g s v o l l e n  L e i t e r  solcher empfehlens
wert sein, sich mit dem Inhalt dieses Buches bekannt 
zu machen.

Wenngleich verschiedentlich in dem Buche auch 
auf die kaufmännische Seite der Revision Bezug ge
nommen ist, so liegt sein Schwerpunkt — auf Grund 
der Vorbildung und der vielfachen praktischen Erfah
rungen des Verfassers — doch ausschliesslich auf fach
männisch-technischem Gebiete.

Es dürfte daher bei allen Revisionen industrieller 
Betriebe ein wertvoller Führer sein, da es das bisher 
hauptsächlich gepflegte Wesen der kaufmännischen 
Revisionen glücklich ergänzt und fachmännisch ver
tieft, sodass den Revisionen selbst, im Interesse unserer 
gesamten Industrie, eine immer grössere Bedeutung 
zuerkannt werden dürfte.

Hand in Hand mit der „Revision“ geht die „Re
organisation“ industrieller Betriebe, da ja die Be
seitigung der durch die Revision aufgedeckten Fehler 
und Mängel „reorganisieren“ bedeutet. Auch für die 
„Reorganisation“ sind in dem gut ausgestatteten Buche 
wertvolle W inke gegeben. Eine Literatur au f dem  
Gebiete des Revisionswesens gab es bisher nicht. 
W ir glauben deshalb das neue M o r a l ’sche Buch 
seinem Zweck entsprechend nur empfehlen zu können.

Nachruf.
In den Weihnachtsfeiertagen verstarb plötzlich der 

technische Aufsichtsbeamte der Sektion Köln der Be
rufsgenossenschaft der chemischen Industrie, Herr

Ingenieur Georg Walther
infolge eines Herzleidens, welches ihn bereits im Laufe 
des Sommers zwang, sich in einem Krankenhause einer 
ärztlichen Behandlung zu unterziehen. Scheinbar ge
sund, tibernahm er wieder seine Tätigkeit in vollem 
Umfange, um bald darauf seinem Leiden zu erliegen. 
Der Verstorbene wurde als der Sohn des Landgerichts
rats Th. Walther am 16. Mai 1871 in Eisenach geboren, 
absolvierte in Gotha die Höhere Bürgerschule und be
suchte nach einjähriger Praxis in einer Maschinen
fabrik die technische Hochschulen in Karlsruhe und 
München. Er legte die Fachprüfung ab und trat in das 
technische Bureau einer Hütte und als Betriebsingenieur 
bei den Farbenfabriken vorm. F. Bayer in Elberfeld und 
Leverkusen ein. Darauf wurde er in dem neugegründe
ten Oberschlesischen Dampfkessel-Überwachungsver
ein in Kattowitz angestellt, um im Oktober 1905 die 
Dienste eines technischen Aufsichtsbeamten der Be
rufsgenossenschaft der chemischen Industrie, zunächst 
als Assistent, in Hamburg und Köln zu übernehmen.

Herr Walther war uns, seinen Kollegen der chemi
schen Berufsgenossenschaft, ein äusserst liebenswürdi
ger und taktvoller Freund, stets bereit, mit seinen rei
chen Erfahrungen auf vielen Spezialgebieten jedem ein
zelnen zu dienen. Sein offener, gewinnender Cha
rakter, .seine herzliche, kollegiale Zuneigung hat es ver
standen, aus seinen Bekannten schnell Freunde zu 
schaffen. Sein plötzlicher Tod hat eine schmerzliche 
Liicke in unserem Kollegenkreise erzeugt und wirkt um 
so erschütternder, als im Anfänge desselben Jahres zwei 
Kollegen in Leipzig uns durch den Tod entrissen w ur
den. W alther hatte zwar als Mitglied des Vereins 
D eutscher Revisions - Ingenieure keine Gelegenheit 
genommen, öffentlich aufzutreten, die Bestrebungen 
des Vereins hat er aber mit warmem Herzen 
unterstützt. Vielen Vereinskollegen dürfte sein lie
benswürdiges und entgegenkommendes V erhalten ge
wiss noch in angenehmer Erinnerung sein. Ein ehren
volles und dauerndes Andenken in den Herzen seiner 
Freunde und Kollegen ist ihm sicher.

Dr. T  r z e c i o k.
Für die S chriftle itung verantw ortlich : R egierungsrat L u d w i g  K o l b e  in  G ross-Lichterfelde-W ., P aulinenstr. 3. 

D ruck der B uchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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X . J a h r g . 15. A p r il 1911. 8. H e ft

A us den Erfahrungen eines technischen Aufsichtsbeamten.
V on Ingenieur W i l h e l r

Die Händeschutzvorrichtungen, die im Nachstehen
den besprochen werden sollen, sind in bezug auf ihren 
Bewegungsmechanismus, aber ohne Rücksicht auf die 
Bauart der Maschine, hier in sieben Gruppen eingeteilt, 
und wir werden aus jeder Gruppe nur eine, höchstens 
zwei Konstruktionen besprechen. D as über diese K on
struktionen Gesagte ist denn auch für die meisten nicht 
erwähnten Bauarten, deren Bewegungsmechanismen 
sich auf dieselben Ursachen stützen, bezeichnend.

Zu der ersten Gruppe gehören die Händeschutz
vorrichtungen, deren Bewegung durch einen Stützpunkt 
am Gestelle und einen solchen auf der sich bewegen
den Pleuelstange (Zugstange) hervorgerufen wird.

Aus dieser Gruppe wollen wir die Vorrichtung 
„System M arkm ann“ herausgreifen und besprechen.

Diese V orrichtung besteht aus zwei H auptteilen :
1. der Leitrolle an der Pleuelstange und
2. dem Hebel und Halter am Fundament.

In geöffnetem Zustande der Maschine, wo die 
Druckbogeneinlegung beginnt, ruht der Abweisstab 
noch vorn unter der Tiegeloberkante und zwar so, dass 
er beim Anlegen noch nicht störend wirkt. Die höchste 
Stellung desselben beträgt in diesem Falle ungefähr 
300 bis 350 mm, von Oberkante Tiegel gemessen.

Bei dieser V orrichtung ist nun folgendes zu bem er
ken. W ie auch ohne Abbildung verständlich wird, be
ginnt die Abweisstab-Bewegung zugleich mit der des 
Tiegels. D as Einlegen wird also durch den langsam auf
steigenden Abweisstab nicht wenig gehindert und gibt 
Anlass, unter dem Abweisstab zu hantieren, wenn die
ser nicht mit Tiegeloberkante durch irgend einen Stoff, 
welcher in diesem Falle etwas sehr lang würde, ver
bunden ist. Dieselbe Behinderung wird das Abnehmen 
des Druckbogens erleiden müssen. Durch Änderung 
der Biegung des Hebels liess es sich ermöglichen, dass 
d^r Abweisstab erst kurz vor Druckstellung empor
schnellte und folglich ebenso schnell sich zurücklegte.

Durch die Pleuelstange und den Hebelmechanismus

S c h i r m e r ,  M ünchen. (Fortsetzung.)

ist es in diesem Falle unmöglich gemacht, seitlich ein
zulegen, was als gute Eigenschaft dieser Vorrichtung 
zu bezeichnen wäre. Die Vorrichtung wurde früher 
z. B. von der Liberty Machine Works, Berlin, ausge
führt. Diese Firma ist indessen zu einem System einer 
ändern Gruppe übergegangen, das später beschrieben 
werden wird.

Zu der zweiten Gruppe gehören die Händeschutz
vorrichtungen, deren Bewegung durch einen Stützpunkt 
am Gestell und dem schwingenden Tiegel verursacht 
wird. Dieser Gruppe gehören die meisten Konstruk
tionen an, und wir wollen zur Besprechung die Geffken- 
sche wählen und zwar eine solche für eine Gallypresse. 
Siehe Figuren 105, 106 und 107.

G allypresse —  T ieg e l ganz geöffn et, B ü gel ruht.

Auch diese Vorrichtung besteht aus zwei Haupt
teilen:

1. aus dem Schutzbügel, welcher am Tiegel ver
schiebbar befestigt ist, und

2. aus zwei Doppelhebeln nebst den vier Zugstan
gen, welche die Bewegung des Schutzbtigels be
tätigen. Die Doppelhebel bewegen sich auf zwei 
an der Tiegelwange befestigten Zapfen.
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Figur 105 zeigt uns die Maschine in geöffnetem Zu
stande, das Stadium, in welchem das Einlegen der

F ig . 106.
G allypresse —  T ie g e l 100 mm vor D ruckbeginn , 

B ü g e l h eb t sich.

Wenn auch der Angriffspunkt am Schutzbügel tie
fer gelegt würde, so könnte in dieser Stellung die be
endete Aufwärtsbewegung doch nicht erreicht werden.

Figur 107 zeigt die höchste Stellung der Vorrich
tung, während der Tiegel geschlossen vor dem Funda
ment ruht. Um Handverletzungen zu verhüten, kommt 
diese Höchststellung eben zu spät. —

Diese Vorrichtung in ähnlicher Ausführung an einer 
Libertypresse angebracht, würde als Händeschutzvor
richtung ihre Aufgabe erfüllen und zwar nur durch den 
Umstand, weil das weit zurückliegende Fundament in 
der Druckstellung es dem Arm des Arbeiters fast un
möglich macht, mehr als mit den ersten Fingergliedern 
den Tiegel zu erreichen, weshalb denn eine geringere 
Hubhöhe des -Schutzbügels genügen würde, die Finger 
zurückzudrängen.

Druckbogen beginnt. Der Schutzbügel ruht noch auf 
dem Rücken des Tiegels.

Figur 106 zeigt den Tiegel in der Stellung 100 mm 
vor Druckbeginn. Der Schutzbügel fängt an, sich zu 
heben.

Die Tiegelfläche, auf der der Druckbogen an den 
Marken angelegt wurde, ist dem Auge des Arbeiters 
entrückt, es ist also jetzt der Augenblick gekommen, 
wo der Arbeiter mit dem Einlegen fertig sein muss, 
und wenn wirklich der Druckbogen seine erforderliche 
richtige Lage nicht erhalten hat, so kann der Arbeiter 
daran nichts mehr ändern, weil er den Druckbogen 
nicht mehr sehen kann. Es muss somit jetzt die Hand 
zwischen Tiegel und Form herausgedrängt werden, und 
dazu ist es nötig, dass der Schutzbügel in dieser Stel
lung bereits seinen höchsten Hub erreicht hat. — Figur

/

F ig . 108.
D ie  A b w eisstange liegt am  R ü ck en  des vö llig  geöffn eten  

T ieg e ls  an.

Zu der dritten Gruppe gehören die Händeschutz
vorrichtungen, deren Bewegung durch einen Stützpunkt 
auf der Pleuelstange und dem schwingenden Tiegel 
bewirkt wird. Auch dieser Gruppe gehört eine grössere 
Anzahl Konstruktionen an. und wir wollen diesmal die 
von Rockstroh &  Schneider, sowie die von Scheiter & 
Giesecke zur Besprechung wählen.

Die Konstruktion von Rockstroh & Schneider hat 
eine Ähnlichkeit mit der Markmannschen Vorrichtung, 
insofern auch hier ein Hebel mit Abweisstab zur Ver
wendung kommt. Siehe Figuren 108, 109 und 110.

F ig .  107.
G allypresse —  T ie g e l g e sc h lo sse n , B ügel geh o b en .

106 zeigt uns aber, dass diese Vorrichtung den Anfor
derungen nicht entspricht.
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Die Vorrichtung besteht aus einem gelenkartig ver
bundenen Hebelmechanismus, der seinen Stützpunkt 
einesteils am Tiegelzapfen, andernteils auf der Pleuel
stange hat.

Einleger kann ungehindert auf der Tiegelfläche han
tieren.

In Figur 109 sehen wir den Tiegel dem Fundament 
schon sehr nahe gerückt, die Greifer beginnen sich zu

F ig . 109. F ig . 110.
D ie  A b w eisstange lie g t n och  am  T iegelrü ck en  unterhalb D ie  G reifer haben  sich g esch lo ssen , die Abweisstange^wird
der T ieg e lk a n te  an. D ie  Greifer b eg in n en  sich zu sch liessen . h och g eh o b en  und zugleich  in kurzem  B o g en  in R ichtung

nach der bed ien en d en  P erson  zu b ew egt.

F ig. m .  Schutzvorrichtung nach S ch eiter  & G ieseck e, L eipzig.

Figur 108 zeigt uns die geöffnete Maschine. Der 
Abweisstab bleibt am Tiegelrücken ruhig liegen, trotz
dem der Tiegel seine Bewegung begonnen hat. Der

schliessen. Der Abweisstab liegt aber noch immer ruhig 
am Tiegelrücken, er behindert auch bis zum letzten 
Augenblicke den Arbeiter in seiner Tätigkeit nicht.
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Figur 110 zeigt uns den Abweisstab oder die 
Stange in der höchsten Stellung, während der Tiegel 
sich immer noch ungefähr 80 mm vor Druckstellung be
findet. Sobald also der Tiegel in die gefahrbringende 
Nähe des Fundamentes gelangt, das sind 100 mm vor 
Druckstellung, wird der Hebel ziemlich schnell gehoben 
und zugleich vom Fundament ab in der Richtung zum 
Stande des Einlegers zurückbewegt. Man sieht aus 
der Stellung des Abweisstabes, dass eine zu lange 
zwischen Tiegel und Form verweilende Hand hier ener
gisch zurückgedrängt werden wird. Es dürfte daher 
diese Abweis-Konstruktion a l s  d i e  b e s t e  z u  b e 
z e i c h n  en s e i n .  Leider muss auch bei dieser Bau
art noch auf das richtige Grössenverhältnis zwischen 
Arbeiter und Maschine Bedacht genommen werden, da 
das seitliche Einlegen in diesem Falle noch möglich ist.

Eine zweite, jedoch sehr einfache Konstruktion 
von Scheiter & Giesecke, Figur 111, welche nur aus 
einem an den beiden Enden umgebogenen Schutzbügel 
besteht, der rechts und links am Tiegel in Führungs
kloben sich bewegt und sich auf die Pleuelstangen 
stützt, zeigt eine Vorrichtung, welche einen zuverlässi
gen Händeschutz nicht gewährt, was am sichersten da
durch bewiesen ist, dass eine Reihe von Handverletzun
gen an Tiegeldruckpressen, welche mit dieser Vorrich
tung ausgerüstet waren, nicht verhütet werden konnte.

Wir sehen auf der Abbildung Figur 111, dass der 
Schutzbügel, auf welchem die Hand des Arbeiters ruht, 
seine höchste Stellung in der Aufwärtsbewegung nahe
zu erreicht hat. Der Tiegel ist aber noch zu weit vom 
Fundament entfernt — ungefähr 180 mm. Bei einer 
Stellung desselben 100 mm vor Druck würde aber die 
Pleuelstange, auf der der Schutzbügel ruht, sich be
reits gesenkt haben, wodurch ein Niedergehen des 
Schutzbügels,' dessen g a n z e  Aufwärtbewegung un
gefähr nur 120 mm beträgt, eintreten muss, wodurch 
er dann nicht mehr in der Lage ist, eine 130 bis 150 mm 
lange Hand bis an die Tiegeloberkante zurückzudrän
gen.

• Zu der vierten Gruppe gehören die Händeschutz
vorrichtungen, deren Bewegung durch einen Mitnehmer 
an dem Knie- oder Druckhebel verursacht wird.

Diese Gruppe wird nur durch die Mailändersche 
Konstruktion vertreten. Siehe Figuren 112, 113 und 114.

In Figur 112 sehen wir die Maschine zum Einlegen 
ganz geöffnet. Der Schutzbügel ist mit dem Mitnehmer 
gelenkartig verbunden und legt sich in dieser Stellung 
nicht ganz auf den Tiegelrücken auf. Figur 113 zeigt 
uns den Tiegel in der Stellung 100 mm vor Druck und 
den Schutzbügel in fast niederer Lage als in Figur 112.

In Figur 114, also in Druckstellung, erreicht der 
Schutzbügel erst den höchsten Stand seiner Aufwärts
bewegung, woraus zu ersehen ist, dass dieses Schutz
mittel den Anforderungen in keiner Weise entspricht,

selbst in der Ruhelage, Figur 112, wirkt dasselbe beim 
Einlegen schon hindernd.

Da diese Maschinentype nicht sehr hoch ist, dürfte 
das seitliche Einlegen weniger in Betracht kommen.

Fig. H 2 .
Maschine geöffnet —  Bügel zurückgelegt.

Fig- ii3-
Maschine kurz vor dem Druck  

gehoben.
—  Bügel noch nicht

Maschine druckt
Fig. 114.

- Bügel in höchster Stellung.

In der fünften Gruppe kommt nur eine Konstruktion 
in Betracht, deren Bewegung durch das schwingende 
Fundament einer Gordonpresse bewirkt wird.

Der Grundgedanke ist bei dieser Konstruktion 
1 (Töbelmann) der, dass die Schutzvorrichtung nicht wie 
bei den gewöhnlichen Vorrichtungen die Hand durch 
den am beweglichen Tiegel befindlichen Bügel von
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dem Tiegel aus in die Höhe bewegt, und somit aus dem 
gefährlichen Bereiche des Druckfundamentes entfernt 
wird, sondern dass hier die Bewegung der Schutzvor
richtung von hinten nach vorn, gegen die obere Tiegel
kante, derart eintritt, dass ein Belassen der Hand in 
dem Raume zwischen Tiegel und Fundament fast un
möglich wird, da die Hand bereits vorher durch Be
rühren mit dem entgegenkommenden federnden Schutz 
erst sanft, dann aber energisch vom Tiegel entfernt 
wird. Siehe Figur 115.

Da aber die Schutzvorrichtung beim Einrichten 
der Form (des Satzes) etwas hindert, ist sie durch An
bringung von Scharnieren zum Umlegen eingerichtet.
— Durch diese Einrichtung allein schon hat die Vor
richtung ihren Wert als Schutzmittel verloren.

Die Erfahrung hat gelehrt, dass Schutzmittel, welche 
bequem beseitigt werden können, als solche nicht mehr 
in Betracht kommen.

Aber nicht nur die Umlegbarkeit dieser Schutz
vorrichtung m acht dieselbe wertlos, sondern auch der 
von hinten nach vorn über die Tiegeloberkante sich be
wegende Hauptkonstruktionsteil bringt die Gefahr einer 
Handverletzung und zwar insofern, als durch Bruch, 
einer Feder oder durch sonstige Umstände ein Ecken 
(Klemmen) des Bügels diesen als starre Barre wirken 
lässt und dann eine Unfallgefahr bildet. Auch ist das 
seitliche Einlegen hier nicht ausgeschlossen.

\
\
Y

\
\

Fig. US-

Töbelmannsche Konstruktion an einer Gordonpresse.

Diese Vorrichtung kann somit nicht als Hände
schutz, sondern nur als eine schlechte Warnungsvor
richtung erachtet werden. (Schluss folgt.)

derung der Ausführungsanweisung zur Gewerbeord
nung und eine Vereinheitlichung ihrer Bestimmungen 
in den einzelnen Staaten können die Wünsche der Be
triebsinhaber im Rahmen der bestehenden gesetzlichen . 
Bestimmungen bis zu einem gewissen Grade erfüllt 
werden. Eine umfassende Gesetzesänderung schlägt 
der Rechtsanwalt Dr. Leo Vossen in Düsseldorf in sei
ner Abhandlung: „Das Recht der konzessionierten ge
werblichen Anlagen“*) vor. Diese Änderung begründet 
er unter anderem damit, dass die Bestimmungen der 
Ausführungsanweisung von den Behörden nicht in 
wünschenswertem Mass beachtet werden. Diese Be
gründung mag für sich selbst sprechen. Die erwähnte 
Abhandlung ist auch noch nach anderen Richtungen 
hin sehr anfechtbar und im Verlauf dieses Aufsatzes 
wird sich mehrfach Gelegenheit bieten, darauf zurück
zukommen.

*) Erschienen Hannover, Helwingsche Buchhand
lung, 1911. •

*

Die Bestrebungen zur Änderung des Genehmigungsverfahrens 
für gewerbliche Anlagen (§ 16 ff. der Gewerbeordnung).

Von Gewerbeassessor Dr. T i t t l e r ,  Halle a . S.

In jüngster Zeit sind zahlreiche Bestrebungen in
dustrieller Interessenvertretungen zu verzeichnen, die 
darauf abzielen, eine Änderung des Verfahrens für die 
Genehmigung der im § 16 der Gewerbeordnung be- 
zeichneten Anlagen herbeizuführen. Der allgemeine 
Gang des Genehmigungsverfahrens und die Anlagen, 
die davon betroffen werden, dürfen wohl als bekannt 
vorausgesetzt werden.

Die Bestrebungen richten sich in der Hauptsache 
darauf:

1. das Verfahren soweit wie möglich zu beschleuni
gen,-

2. die einmal genehmigten Anlagen gegen nachträg
liche Auflagen der Behörden zu sichern,

3. den Begriff „wesentliche Änderung“ (§ 25) der 
Gewerbeordnung festzulegen.

Von einer Änderung der Gewerbeordnung soll je
doch aus Gründen politischer Natur, die hier nicht er
örtert werden können, abgesehen werden. Durch Än-
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I. B e s c h l e u n i g u n g  d e s V e r f a h r e n  s.

Eine möglichst schnelle behördliche Erledigung 
aller Angelegenheiten, die sich auf das Genehmigungs
verfahren beziehen, liegt sicherlich im berechtigten In
teresse der beteiligten Industrie. Daher stellt auch die 
preussische Ausführungsanweisung zur Gewerbeord
nung an die Spitze ihrer Anordnungen über die Hand
habung des Genehmigungsverfahrens den Satz: „An
träge auf Erteilung der Genehmigung zur Errichtung 
der im § 16 bezeichneten Anlagen und zu ihrer Ver
änderung (§ 25) und alle sich darauf beziehenden Ein
gänge sind als schleunige Angelegenheiten zu behan
deln und im Geschäftsgang als solche zu bezeichnen.“ 
(Ausführungsanweisung z. Gewerbeordnung, Ziffer 11.) 
Trotzdem zieht sich die Erledigung der Gesuche häufig 
recht lange hin. Das liegt einmal an den Fristen für 
die Veröffentlichung, dann an dem Erörterungstermin 
und den zeitraubenden Verhandlungen, die in zweifel
haften und umstrittenen Fällen sich an den letzteren 
knüpfen. Eine Abkürzung der Fristen für die Ver
öffentlichung herbeizuführen, scheint aber im Interesse 
der beteiligten Nachbarn nicht angängig und würde 
auch eine Gesetzesänderung bedingen (§ 17 Absatz 2 
der Gewerbeordnung). Dem einzelnen muss ausrei
chend Zeit gelassen werden, die etwaigen Belästigun
gen der Anlage kennen zu lernen und seine Befürchtun
gen eingehend zu begründen. Dass bei widerstreiten
den Interessen die mündliche Erörterung unter Leitung 
eines geschickten Vorsitzenden am schnellsten, wenn 
auch nicht zu einer Einigung, so doch zu einem ge
wissen Abschluss führt, muss anerkannt werden. Der 
Vorteil unmittelbarer mündlicher Verhandlung kann 
aber unter erheblicher Beschleunigung noch auf andere 
Weise erreicht werden, wie weiter unten erörtert wer
den soll. (S. 10 ff.)

Aus Ziffer 19 der Ausführungsanweisung ergibt 
sich, dass zwischen Bekanntmachung und Erörterungs
termin höchstens 24 Tage und mindestens 15 Tage lie
gen müssen. Hierzu kommt die Zeit, welche die Un
terlagen bei den Sachverständigen zubringen. Ein 
Zeitraum von 2 bis 3 Tagen wird für eine eingehende 
Prüfung besonders grösserer Anlagen unbedingt er
forderlich sein. Werden im günstigsten Fall keine Ein
wendungen vorgebracht, fällt der Erörterungstermin 
fort, brauchen die Verhandlungen dem Sachverständi
gen nicht mehr vorgelegt zu werden, und hat sich der 
Unternehmer mit den Bedingungen einverstanden er
klärt unter Verzicht auf den Rekurs, so wird die Ge
nehmigungsurkunde von der Beschlussbehörde, der die 
Verhandlungen vorgelegt werden, sofort ausgefertigt. 
Im günstigsten Fall wird also wohl immer fast ein 
Monat vergehen, ehe die Genehmigung erteilt ist. Dass 
sich die Verhandlungen besonders bei Einwendungen

von mehreren Seiten sehr in die Länge ziehen, kann 
nicht bestritten werden.

Eine weitere Ursache für eine längere Dauer liegt 
wohl darin, dass die Beschlussbehörden, denen die 
Genehmigung zusteht, nicht ständig Sitzungen abhalten. 
Bei den Kreis-(Stadt-)Ausschüssen wird sich dieses 
Moment vielleicht weniger fühlbar machen als bei den 
Bezirksausschüssen. Diesem Umstande möchte ich je
doch eine weniger grosse Bedeutung beimessen.

Als recht wesentliches Moment der Verzögerung 
kommt aber noch hinzu, dass die Unterlagen, die den 
Sachverständigen zugehen, häufig unvollständig sind. 
Die Sachverständigen sind zu Rückfragen genötigt, und 
wenn auch Ziffer 16 Absatz 3 der preussischen Ausfüh
rungsanweisung sie verpflichtet, mit dem Unternehmer 
zur Beseitigung etwaiger Mängel „auf kürzestem Wege, 
d. h. durch mündliche Verhandlung oder durch un
mittelbaren Schriftwechsel“ in Verbindung zu treten, 
so sind doch sehr häufig Verzögerungen damit verbun
den. Zeitraubende Rückfragen sind besonders dann 
unvermeidlich, wenn an der Hand der Zeichnungen und 
Beschreibungen nicht mit Sicherheit die möglichen Ge- 
fahren*und Nachteile beurteilt werden können und viel
leicht noch Fabrikgeheimnisse in Frage kommen. Die 
Antragsteller scheuen sich mit Rücksicht auf die öffent
liche Auslegung der Zeichnungen und Beschreibungen, 
genaue Angaben zu machen. Die Ziffer 20 der Aus
führungsanweisung, wonach die als „Betriebsgeheim
nis“ bezeichneten Stücke nicht mit öffentlich ausgelegt 
werden dürfen, und die §§ 21 a, 145 a der Gewerbe
ordnung (Strafbarkeit der Sachverständigen bei Verrat 
von Betriebsgeheimnissen)*) sind in den meisten Fällen 
nicht bekannt oder werden nicht beachtet. Anderer
seits ist der Sachverständige nur dann in der Lage, eine 
sachliche und genaue Prüfung des Antrags vorzuneh
men, wenn eine genaue zuverlässige Beschreibung aller 
Erzeugnisse und Abfallstoffe vorliegt. Nur dann kann 
er sich ein deutliches Bild über die etwa entstehenden 
Gefahren für die Nachbarschaft machen und nur dann 
kann er klare und erfüllbare Bedingungen stellen.

Unvollständige Unterlagen müssen daher vervoll
ständigt werden, wenn nicht die sachliche Prüfung und 
Behandlung der Genehmigungsgesuche darunter leiden 
soll. Die Verhandlungen, die hierfür nötig sind, sind 
vielleicht in -manchen Fällen zeitraubend, liegen aber 
doch auch im Interesse des Antragstellers, da bei den

*) § 21 a G.O. bezieht sich auf die von der Be
schlussbehörde zugezogenen Sachverständigen, die 
nicht Beamte zu sein brauchen. Die Beamten, denen 
die Vorprüfung der Gesuche obliegt, sind ausserdem 
auf Grund des Diensteids zur Geheimhaltung verpflich
tet und würden sich nach dem Gesetz betr. die Dienst
vergehen der nicht richterlichen Beamten usw. vom 
21. Juli 1852 (G.-S. S. 465) strafbar machen.



8. Heft S O Z I A L - T E C H N I K 151

späteren mündlichen Verhandlungen im Erörterungs
termin den Einsprechenden mit den klaren Bedingun
gen des Sachverständigen entgegen getreten werden 
kann. Hier ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die 
Preussische Ausführungsanweisung nicht vorschreibt, 
dem Antragsteller vor dem Erörterungstermin die von 
den Sachverständigen gestellten Bedingungen bekannt 
zu geben. Wenn hierin von mancher Seite ein Mangel 
gesehen wird, so hat das eine gewisse Berechtigung. 
Nachfragen bei den betreffenden Beamten werden wohl 
aber stets von Erfolg begleitet sein, ohne dass diesen 
Beamten eine besondere Anweisung zugeht.

Wie kann nun das Genehmigungsverfahren ohne 
Beeinträchtigung der allgemeinen staatlichen und der 
nachbarlichen Interessen beschleunigt werden? Eine 
Abkürzung der Frist für den Einspruch nach der Ver-, 
öffentlichung erscheint im Interesse der Beteiligten 
nicht gut angängig. Dagegen liegt die Möglichkeit vor, 
den Erörterungstermin unmittelbar nach Ablauf der 
vierzehntätigen Frist anzusetzen. Hierdurch könnte 
unter Umständen eine Woche gewonnen werden. Eine 
weitere Möglichkeit und sicherlich auch ein sehr wirk
sames Mittel zur Beschleunigung ist, den Erörterungs
termin fallen zu lassen und die gesamte Verhandlung 
zu einer kontradiktorischen vor der Beschlussbehörde 
zu machen. Der Erörterungstermin würde also zu einer 
mündlichen 'Verhandlung vor der Beschlussbehörde.

Das Vorverfahren würde dann nur darin bestehen, 
dass die Sachverständigen gehört werden und die Ver
öffentlichung stattfindet. Nach Ablauf der vierzehn
tägigen Frist gehen die Verhandlungen an die Beschluss
behörde, die die Einsprechenden und Sachverständigen 
zur mündlichen Verhandlung lädt. Von schwerwiegen
den Einwendungen müssten die Sachverständigen vor
her benachrichtigt werden, damit sie in der Lage sind, 
sich für die kontradiktorische Verhandlung ausreichend 
zu unterrichten.

Die Änderung Hesse sich ohne Gesetzesänderung 
herbeiführen. § 19, Absatz. 2 der Gewerbeordnung 
sagt: „Andere Einwendungen dagegen s i n d  m i t  d e n  
P a r t e i e n  v o l l s t ä n d i g  z u  e r ö r t e r n .  N a c h  
A b s c h l u s s  d i e s e r  E r ö r t e r u n g  erfolgt die 
Prüfung und Entscheidung nach den im § 18 enthalte
nen Vorschriften. Der Bescheid ist sowohl dem Un
ternehmer, als dem Widersprechenden zu eröffnen.“ 
Die Gewerbeordnung sagt also nichts von einem be
sonderen „Erörterungstermin“ . Die vorgeschriebene 
E r ö r t e r u n g  kann demnach auch unmittelbar vor 
der Beschlussbehörde stattfinden. § 21 der Gewerbe
ordnung ordnet an, dass die näheren Bestimmungen 
über die Behörden und das Verfahren den Landesge
setzen Vorbehalten bleiben. Da das Verfahren in den 
Ausführungsanweisungen geregelt ist, — obwohl diese 
kein Landesgesetz im eigentlichen Sinne sind — so wird

eine Änderung des Verfahrens auch durch Änderung 
der Ausführungsanweisung möglich sein.

Das weitere verzögernde Moment — die unvoll
ständigen Unterlagen zu vermeiden, ist Sache der An
tragsteller. Am zweckmässigsten werden immer vor
herige Rücksprachen und Vorlegen der Zeichnungen 
usw. bei den beteiligten Beamten sein, die sicherlich 
zu jeder Auskunft gern bereit sein werden, denn auch 
ihre eigene Tätigkeit wird erleichtert, wenn schon vor
her alles klargelegt und geregelt ist. Der eigentliche 
Antrag wird nachher nur noch einer Nachprüfung be
dürfen.

Bei „wesentlichen Änderungen“ (§ 25 d. Gewerbe
ordnung) ist die Dauer des Verfahrens dieselbe, nur 
kann eine weitere ganz erhebliche Beschleunigung er
zielt werden, wenn der Antrag auf Abstandnahme von 
der Bekanntmachung gestellt ist, und die Sachverstän
digen (Baubeamte, Gewerbeaufsichtsbeamte, Medizi
nalbeamte) diesem Antrag zustimmen. „Der Antrag 
wird der Regel nach dann zu befürworten sein, wenn es 
sich um eine offenbare Verbesserung handelt oder die 
Unschädlichkeit der beabsichtigten Veränderung klar 
zutage liegt. Seine Befürwortung kann auch dann schon 
zulässig sein, wenn neue oder grössere Nachteile, Ge
fahren und Belästigungen, als mit der vorhandenen An
lage verbunden sind, durch die beabsichtigte Verände
rung nicht herbeigeführt werden können (Ausführungs
anweisung zur Gewerbeordnung, Ziffer 17).

II. S i c h e r u n g  d e r  e i n m a l  g e n e h m i g t e n  
A n l a g e n  g e g e n  n a c h t r ä g l i c h e  A u f l a g e n  

d e r  B e h ö r d e n .
Bei Erörterung dieser Frage muss zunächst ein 

Unterschied gemacht werden zwischen Bedingungen 
und Auflagen, die zum Schutz der Arbeiter des Be
triebs, und solchen, die züm Schutze der Nachbarn und 
des Publikums gemacht werden.

Das Recht, Auflagen für den Arbeiterschutz zu 
machen, gründet sich im allgemeinen auf die §§ 120 a 
bis d der Gewerbeordnung, die für alle, auch die ge
werbepolizeilich genehmigten Anlagen Geltung haben. 
Die Forderungen des Arbeiterschutzes werden gemäss 
§ 1 8  der Gewerbeordnung mit den anderen Bedingun
gen gemeinsam gestellt, weil die gewerbepolizeiliche 
Genehmigung auch die baupolizeiliche Genehmigung in 
sich schliesst und es im Interesse des Unternehmers 
liegt, wenn er von vornherein über diese Forderungen 
unterrichtet ist. Bei den anderen als den im § 16 der 
Gewerbeordnung bezeichneten Anlagen werden diese 
Forderungen bei der baupolizeilichen Genehmigung gel
tend gemacht.

Die Zulässigkeit nachträglicher Auflagen zum 
Schutz der Arbeiter ergibt sich formell aus den ange
führten §§ 120 a bis d der Gewerbeordnung. Aber auch
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innerlich ist sie begründet, denn die Forderungen des 
Arbeiterschutzes, die Forderungen der Hygiene und des 
Unfallschutzes sind Wandlungen unterworfen und von 
dem Fortschreiten der Technik abhängig. Als Beispiel 
will ich hier nur die Staubabsaugungstechnik erwäh
nen. Vor zehn bis fünfzehn Jahren begnügte man sich 
mit den einfachsten Einrichtungen, deren Wirksamkeit 
sehr problematisch war. Heute gibt es wohl keine 
stauberzeugende Maschine, die nicht mit zuverlässig 
wirkender Absaugung versehen werden kann. Welche 
Fortschritte die Technik auf diesem Gebiet gemacht 
hat, kann man am besten beurteilen, wenn man die 
schwierigen und verwickelten Absaugungseinrichtungen 
an Holzbearbeitungsmaschinen mit nicht selten vier bis 
fünf Absaugestellen, an den staubentwickelnden Ma
schinen der Textilindustrie und der Schuhindustrie be
trachtet. So ergibt sich die innerliche Berechtigung für 
weitergehende Forderungen des Arbeiterschutzes, denn 
es ist nicht ersichtlich, warum den Arbeitern der in § 16 
der Gewerbeordnung genannten Betriebe die Vorteile 
der fortschreitenden Technik nicht ebenso wie den Ar
beitern in anderen Anlagen zugute kommen sollten. 
Gegen ungerechte Auflagen stehen dem Betriebsunter
nehmer die Rechtsmittel der Beschwerde und des Re
kurses offen (§ 120 d der Gewerbeordnung).

Anders stellen sich die Forderungen dar bei nach
träglichen Forderungen im Interesse der Nachbarschaft 
und des Publikums überhaupt. Diese Fälle liegen ver
schieden, je nachdem die sogenannte „Vorbehaltsklau
sel“ in die Genehmigungsurkunde aufgenommen ist 
oder nicht.

Die Vorbehaltsklausel darf nur aufgenommen wer
den, wenn — nach Ziffer 28 Absatz 6 der Preussischen 
Ausführungsanweisung — die genehmigende Behörde 
beim Mangel ausreichender Erfahrung nicht sofort 
Sicherheit darüber gewinnen kann, ob die zunächst 
vörgeschriebenen Bedingungen ausreichend sein wer
den, um die z u r  Z e i t  d e r  G e n e h m i g u n g  
s c h o n  b e s t e h e n d e n  I n t e r e s s e n  hinlänglich 
zu schützen. In einem solchen Falle ist der Unterneh
mer auf den Vorbehalt aufmerksam zu machen. Spätere 
Auflagen auf Grund des Vorbehalts können nur in dem 
für die Beschlussfassung über die Genehmigungsgesuche 
vorgeschriebenen Verfahren unter Zuziehung der Par
teien gemacht werden.

Die Aufstellung und Anwendung der Vorbehalts
klausel ist hiernach von zahlreichen Kautelen umgeben. 
„Mangel ausreichender Erfahrung“ wird unter den heu

tigen Verhältnissen selten Vorkommen. Gleiche oder 
ähnliche Anlagen werden sich irgendwo in Preussen 
oder Deutschland in den meisten Fällen finden. Die 
Beamten können dann ihre Erfahrung gegeneinander 
austauschen. Ausserdem hat es der Antragsteller durch 
den Rekurs in der Hand, die Angelegenheit vor die 
Zentralinstanz zu bringen, der die Erfahrung jedes Lo
kalbeamten zur Seite steht.

Meist genügt jedoch schon die eingehende, wissen
schaftlich begründete Darlegung des Verfahrens, die 
genaue und zuverlässige Beschreibung aller Erzeugnisse 
und Abfallstoffe, um den prüfenden Sachverständigen 
instand zu setzen, sich ein Bild von den etwa für die 
Nachbarschaft usw. entstehenden Gefahren zu m a
chen.*) Häufig wird diese eingehende Beschreibung 
von den Antragstellern unterlassen. Durch rückhalt
lose Darlegung der Betriebsweise wird sich der Unter
nehmer wohl in den meisten Fällen vor der Vorbehalts
klausel schützen können. Ist dies trotzdem nicht mög
lich, so ist der Vorbehalt für den Unternehmer immer 
noch der günstigere Fall, denn sonst könnten zahlreiche 
Anlagen nicht oder nur mit sehr viel mehr und vielleicht 
unerträglichen Bedingungen genehmigt werden.

Willkürliche p o l i z e i l i c h e  Eingriffe auf Grund 
der Vorbehaltsklausel sind unzulässig. Ausser in der 
Preussischen Ausführungsanweisung (Ziffer 28) ist das 
auch ausdrücklich durch ein Urteil des Oberverwal
tungsgerichts vom 13. Juni 1907 ausgesprochen worden. 
Das Urteil sagt, dass nur die Konzessionsbehörde bei 
Vorbehalt nachträgliche Auflagen machen darf. „Neben 
der Zuständigkeit der genehmigenden Behörde ist für 
eine vollständige Verfügungsgewalt der Polizeibehörde 
behufs Wahrung der polizeilichen Rücksichten kein 
Raum“ (Gewerbearchiv Band 7, Seite 36). Die Wünsche 
industrieller Interessengemeinschaften gehen vielfach 
dahin, dass die Bestimmungen über die Vorbehalts
klausel fallen gelassen werden sollen. Das scheint je
doch im Interesse der Allgemeinheit und der Industrie 
selbst nicht angängig.

Ist nun aber bei dem ursprünglichen Verfahren ein 
Vorbehalt nicht oder zu Unrecht**) gemacht, so steht die 
einmal genehmigte Anlage gegen alle Eingriffe ge
sichert da. (Schluss folgt.)

*) Auch die Zahl der Bedingungen wird dadurch 
eingeschränkt werden.

**) In manchen älteren Genehmigungsurkunden fin
det sich die Vorbehaltsklausel zu Unrecht.
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Die wichtigsten Arbeiterschutzbestimmungen in der neueren Berg
arbeitergesetzgebung einiger deutscher Bundesstaaten.1)

In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrzehnts haben 
verschiedene deutsche Bundesstaaten die Bestimmungen 
ihrer B e r g g e s e t z e  über „Arbeiter und Angestellte“ 
anderweit geregelt.

Den Beginn hiermit machte P r e u s s e n .
Hier wurden durch das „Gesetz, betreffend die Ab

änderung einzelner Bestimmungen des Allgemeinen 
Berggesetzes vom 24. Juni 1865/1892, vom 14. Juli 
1905“2) die Arbeitszeit, das Über- und Nebenschichten
wesen, die Höhe der Geldstrafen gesetzlich geregelt, 
das sogenannte „Wagennullen“ abgeschafft und teil
weise die Einführung ständiger Arbeiterausschüsse vor
geschrieben. Durch das „Gesetz, betreffend die Ab
änderung des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 
1865/1892 und 14. Juli 1905, vom 28. Juli 1909“3) er
fuhren die bisherigen Bestimmungen über Arbeiteraus
schüsse eine Neuregelung; ferner wurden „Sicherheits
männer“ eingeführt und die Vorschriften über die Auf
sichtspersonen (§§ 73 bis 77) verschärft.4)

Die übrigen Bundesstaaten sind mit ihrer Berg
arbeitergesetzgebung der preussischen, sei es in deren 
älterer oder in der gegenwärtigen Fassung, gefolgt, wie 
dies die Wiedergabe des Inhalts der wesentlichsten Be
stimmungen einiger n e u e r e n  bundesstaatlichen Ge
setze ergeben wird.

Unter den neueren Vorschriften des p r e u s s i -

*) „ReiChs-Arbeitsblatt“ , März 1911, No. 3.
2> Wortlaut s. „Reichs-Arbeitsblatt“ 1905, S. 704 ff.
3) Desgl. s. „Reichs-Arbeitsblatt“ 1909, S. 701 ff.,

Ausführungsanweisung hierzu (im Auszuge) s. „Reichs
Arbeitsblatt“ 1909, S. 858 ff. '

4) Auf Grund des § 194 b des Allgemeinen Berg
gesetzes ist durch den Minister für Handel und Ge
werbe eine Bergbaudeputation zu bilden, die sich auf 
Erfordern des Ministers über bergtechnische, bergpoli
zeiliche und sonstige das Gebiet des Bergbaues be
rührende Fragen zu äussern hat. ln der Beilage zu 
No. 28 des Ministerial-Blatts der Handels- und Ge
werbeverwaltung vom 29. Dezember 1910 sind die „Be
stimmungen betreffend die Zusammensetzung und die 
Geschäftsführung der Bergbaudeputation“ veröffent
licht. Die Bergbau’deputation besteht aus 30 Mitglie
dern, von denen 9 vom Minister ernannt, 21 aus dem 
Kreise der Bergwerksbesitzer, Werksbeamten und Ar
beiter gewählt werden. Auf die Arbeiter entfallen 7 
Mitglieder, ln den einzelnen Abteilungen sind die Ar
beitermitglieder wie folgt vertreten:

in Abteilung I, für bergtechnische und bergpolizei
liche Fragen, unter 13 Mitgliedern 4 Ärbeiterver- 
treter,

in Abteilung II, für bergrechtliche und bergwirtschaft
liche Fragen unter 11 Mitgliedern 3 Arbeiterver
treter,

in Abteilung III, für Arbeiterfragen, unter 16 Mitglie
dern 5 Arbeitervertreter.

Die Wahl der aus dem Kreise der Arbeiter zu wäh
lenden Mitglieder erfolgt durch die für die einzelnen 
Sektionsbezirke der Knappschafts-Berufsgenossenschaft 
gewählten Vertreter der Arbeiter.

s e h e n  Berggesetzes steht an erster Stelle die A u f 
h e b u n g  d e s  W a g e n n u l l e n s  (§ 80 c Abs. 2). 
Es ist v e r b o t e n ,  „genügend und vorschriftsmässig 
beladene Fördergefässe bei der Lohnberechnung in Ab
zug zu bringen“ . Der vorschriftsmässige Inhalt anders 
beladener Fördergefässe ist anzurechnen. Die Arbeiter 
sind berechtigt, durch einen aus ihrer Mitte gewählten 
Vertrauensmann „das Verfahren bei Feststellung der 
ungenügenden oder vorschriftswidrigen Beladung und 
des bei der Lohnberechnung anzurechnenden Teiles der 
Beladung überwachen zu lassen“ . Entsprechende Fest
setzungen hat die Arbeitsordnung zu enthalten (§ 80b, 3). 
Den Lohnausfall des Vertrauensmannes haben die Ar
beiter zu tragen. Nur Werksangehörige können das 
Amt ausüben.

Die im § 80 d enthaltenen Bestimmungen über die 
Festsetzung von Strafen sind dahin abgeändert, dass 
die im Laufe eines Kalendermonats gegen einen Arbeiter 
wegen ungenügender oder vorschriftswidriger Beladung 
von Fördergefässen verhängten G e l d s t r a f e n  im 
Gesamtbetrage 5 Mark nicht übersteigen dürfen. Wei
ter wird vorgeschrieben Überweisung der Strafgelder 
an eine Unterstützungskasse unter Mitwirkung der Ar
beiter oder des Arbeiterausschusses, wenn ein solcher 
für das Bergwerk vorgeschrieben ist, bei der Verwal
tung und Verwendung dieser Gelder.

Bis 1905 war die Einrichtung von A rb  e i t  e r  - 
a u s s c h ü s s e n  dem freien Ermessen der Bergwerks
besitzer überlassen. Das Gesetz von 1905 schrieb Ar
beiterausschüsse für Bergwerke, die in der Regel min
destens 100 Arbeiter beschäftigen, vor. Diese Begren
zung der Betriebsgrösse nach unten ist auch in dem 
Gesetze von 1909 bestehen geblieben. Dadurch, dass 
die Tätigkeit der Arbeiterausschüsse auf die Mitwirkung 
bei der Sicherheitskontrolle ausgedehnt wurde, haben 
sie jedoch an Bedeutung gewonnen. Die Mindestzahl 
der Mitglieder des Arbeiterausschusses beträgt 3. Auf 
mindestens je 400 Mann der Gesamtbelegschaft muss 
ein Vertreter entfallen. Die M e h r z a h l  (§§ 80 f d, 
80 f e und 80 f s) der Vertreter wird von den Sicher
heitsmännern oder in besonders bezeichneten Fällen 
von den Arbeitern im unmittelbaren und geheimen 
Wahlverfahren gewählt. Verhältniswahl ist zulässig. 
Einen Teil der Vertreter kann demnach der Bergwerks
besitzer ernennen. Die Belegschaft über Tage ist im 
Arbeiterausschuss in angemessenem Verhältnisse zu be
rücksichtigen. Die Bestimmungen über Wahlberechti
gung und Wahlfähigkeit sind für den Arbeiterausschuss 
bei unmittelbarer Wahl der Vertreter durch die Arbeiter 
und für die Sicherheitsmänner die gleichen (§§ 80 fb  
und 80 fe ). Wahlberechtigt sind nur volljährige Ar
beiter, die seit Eröffnung des Betriebs oder mindestens 
einem Jahre auf dem Bergwerke gearbeitet haben. Die 
Sicherheitsmänner, die nach Steigerabteilungen oder 
Fahrabteilungen gewählt werden, müssen mindestens
30 Jahre alt, ein Jahr auf dem Bergwerke beschäftigt 
sein, mindestens zwei Jahre auf gleichartigen Berg
werken des Bezirks unter Tage gearbeitet haben und 
fünf Jahre als Hauer tätig gewesen sein. Der Besitz 
der bürgerlichen Ehrenrechte und der deutschen Reichs
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angehörigkeit sind weitere Erfordernisse für Wähler 
und Gewählte. Die Sicherheitsmänner müssen der 
deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig sein. 
Für unmittelbar zum Arbeiterausschusse gewählte Ver
treter gelten diese Bestimmungen wie für Sicherheits
männer. Ebenso finden dieselben auf Vertreter der Ar
beiter über Tage entsprechende Anwendung. Die W ahl
zeit beträgt für Vertreter und Sicherheitsmänner min
destens ein, höchstens fünf Jahre.

Über die Tätigkeit der Arbeiterausschüsse und 
Sicherheitsmänner ist kurz folgendes zu sagen. Der 
Arbeiterausschuss hat mitzuwirken bei der Über
wachung des Verfahrens bei Feststellung der unge
nügenden oder vorschriftswidrigen Beladung der För- 
dergefässe (§ 80 c), der Verwaltung und Verwendung 
der angesammelten Strafgelder (§ 80 d Abs. 2), Erlass 
und Ergänzung der Arbeitsordnung (§§ 80 d Abs. 3, 
80 g).- Er hat Anträge, Wünsche und Beschwerden dem 
Bergwerksbesitzer zur Kenntnis zu bringen (§ 80 f i). 
Der Arbeiterausschuss ist berechtigt, die Sicherheits
männer zur Ausführung der regelmässigen Befahrun
gen anzuhalten, darüber hinaus weitere Befahrungen 
vornehmen zu lassen (§ 80 f g Abs. 3 und 4) und zu be- 
schliessen, dass Befahrungen bis auf anderweiten Be
schluss nicht stattfinden. Er ist ferner berechtigt, die 
Fahrbücher der Sicherheitsmänner einzusehen.

Die Sicherheitsmänner sind berechtigt, ihre Stei
gerabteilung zweimal im Monate zu befahren, und sind 
ferner verpflichtet, solche Befahrungen auf Veranlas
sung des Arbeiterausschusses und der Werkverwaltung 
vorzunehmen und den Bergrevierbeamten, wenn dieser 
seine Steigerabteilung befährt, auf Erfordern zu beglei
ten; Tag und Schicht der Befahrung bestimmen sie 
selbst. Sie haben die Befugnis, an der Untersuchung 
solcher Unfälle in ihrer Steigerabteilung teilzunehmen, 
die einer Untersuchung durch den Revierbeamten unter
liegen. Im übrigen haben die Sicherheitsmänner ihnen 
zur Kenntnis kommende Zustände und Vorgänge, die 
das Leben oder die Gesundheit der Arbeiter gefährden 
könnten, unverzüglich zu melden. Für entgangenen 
Arbeitsverdienst aus Anlass der Befahrungen sind die 
Sicherheitsmänner von der Werkverwaltung zu ent
schädigen, ausgenommen in den Fällen, in denen der 
Arbeiterausschuss die Befahrung angeordnet hat. Die 
hierdurch entstandenen Kosten haben die Arbeiter zu 
tragen. Eine „Unterweisung über die Rechte und 
Pflichten der Sicherheitsmänner“ ist der Ausführungs
anweisung zu dem Gesetze von 1909 beigegeben. Über 
Ersatz von Sicherheitsmännern und Ausschussmitglie
dern, beim Ausscheiden aus dem Amte, Kündigung der 
Sicherheitsmänner und die etwaige Auflösung des Ar
beiterausschusses besagen die §§ 80 f 1, 80 f c und 80 f q 
das nähere.

Bezüglich der A r b e i t s z e i t  bestimmt das Ge
setz von 1905, dass diese durch Ein- und Ausfahrt nicht 
um mehr als eine halbe Stunde verlängert werden darf 
(§ 93 b). Der § 93 c beschränkt die regelmässige Ar
beitszeit an Betriebspunkten mit mehr als +  28 Grad 
Celsius auf 6 Stunden. Über- oder Nebenschichten 
dürfen an solchen Punkten nicht verfahren werden.

In gleich umfangreicher Weise wie Preussen hat 
B a y e r n  sein Berggesetz vom 20. Juli 1900 durch Ge

setz vom 13. August 1910 geändert.1) Die gegenwärtige 
Fassung ist im wesentlichen übereinstimmend mit der
jenigen des preussischen Gesetzes. Die hauptsäch
lichsten Unterschiede sind folgende: Schon auf Berg
werken, welche mehr als 20 Arbeiter beschäftigen, sind 
Arbeiterausschüsse einzusetzen. In Betrieben mit nicht 
mehr als 200 beschäftigten Arbeitern hat der Ausschuss 
aus mindestens drei Mitgliedern zu bestehen. Auf je 
weitere 300 beschäftigte Arbeiter ist der Ausschuss um 
ein Mitglied zu erhöhen. Ist in dem preussischen Ge
setze die Verhältniswahl z u g e l a s s e n ,  so wird 
diese Wahlform im bayerischen Gesetze für Betriebe 
mit mindestens fünfzig Arbeitern v o r g e s c h r i e 
b e n .  Ferner ist die Amtsdauer der Arbeiterausschüsse 
auf drei Jahre festgesetzt.

Die Sicherheitsmänner werden hier Vertrauens
männer genannt. Abweichend von Preussen, wo das 
umgekehrte Verfahren eintritt, sind in Bayern die Ver
trauensmänner von der Arbeiterausschüssen aus ihrer 
Mitte zu wählen. Die Zahl der Vertrauensmänner setzt 
für jeden Bergwerksbetrieb das Oberbergamt fest. Her
vorzuheben ist, dass in Bayern die Arbeiter schon seit 
längerer Zeit auf Grund besonderer behördlicher An
ordnung an der Sicherheitskontrolle beteiligt waren.

S a c h s e n  hat sein Allgemeines Berggesetz vom
16. Juni 1868 durch die Gesetze vom 12. Februar 1909 
und 6. Juni 1910 abgeändert.2) Von den hier in Betracht 
kommenden Punkten aus Artikel III Abt. I § 7 des neuen 
Gesetzes sind, da von der vorbesprochenen Gesetz
gebung in Preussen und Bayern abweichend, folgende 
hervorzuheben.

Auf Bergwerken, in denen in der Regel mindestens 
50 Arbeiter beschäftigt sind, muss ein ständiger Ar
beiterausschuss vorhanden sein. Die zu diesem ge
wählten Arbeiter müssen unter anderem mindestens 25 
Jahre alt sein und seit Eröffnung des Betriebes oder 
mindestens drei Jahre ununterbrochen auf dem Berg
werke gearbeitet haben. Bezüglich der Zahl der Ver
treter ist nur bestimmt, dass dieselbe mindestens drei 
betragen muss. Die Arbeiterausschüsse sind minde
stens alle fünf Jahre neu zu wählen. Durch das Ge
setz von 1910 werden die Sicherheitsmänner eingeführt. 
Es besagt, dass auf Bergwerken, auf denen in der Regel 
mehr als 30 Arbeiter unter Tage beschäftigt werden, 
die Grubenarbeiter zur Überwachung der Sicherheit 
des Betriebs planmässig zuzuziehen sind. Auf höch
stens 300 Mann der Belegschaft unter Tage entfällt ein 
Sicherheitsmann und ein Vertreter. Die Wahl erfolgt 
unmittelbar von den Arbeitern. Sie hat in einem öffent
lichen Lokal als „Kuvertwahl“ stattzufinden.

In E l s a s s - L o t h r i n g e n  datiert das „Gesetz 
No. 1313, betreffend die Abänderung des Berggesetzes 
für Elsass-Lothringen vom 16. Dezember 1873“ , vom
8. Dezember 1909.s) Es lehnt sich eng dem preussi
schen Gesetz in der Fassung von 1905 an. Abweichende 
Bestimmungen sind folgende: Schon auf Bergwerken, 
die in der Regel mindestens 50 Arbeiter beschäftigen,

*) Verg. Gesetz- und Verordnungsblatt für das Kö
nigreich Bayern, 1910, No. 55, S. 799.

2) Vergl. Gesetz- und Verordnungblatt 1909, S. 123,
1910, S. 117.

8) Vergl. Gesetzblatt für Elsass-Lothringen, 1909, 
No. 27, S. 138.
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muss ein ständiger Arbeiterausschuss vorhanden sein. 
Auf je 300 Arbeiter muss mindestens ein Vertreter 
und ein Ersatzmann entfallen. Angefangene Hundert 
sind voll zu rechnen. Auf Besgjverken, die mehr als 
20 v. H. Arbeiter einer fremden Sprache beschäftigen, 
ist diesen die Arbeitsordnung in ihrer Muttersprache 
auszuhändigen. Die Einrichtung der Sicherheits
männer kam bei den Verhandlungen über das Gesetz 
zwar zur Sprache, von ihrer Einführung wurde jedoch

derzeit wegen der besonderen Verhältnisse im reichs
ländischen Bergbau abgesehen. Die Regelung dieser 
Frage durch eine Novelle zum Berggesetz ist für später 
in Aussicht gestellt.

Das „Berggesetz für das Herzogtum O l d e n 
b u r g  und das Fürstentum Lübeck“ vom 3. April 1908 
entspricht in den hier behandelten Punkten dem preus- 
sischen Gesetz in der Fassung von 1905.

Schutzmassregeln gegen Bleivergiftung für die Arbeiter*)
der der Feldzeugmeisterei unterstellten Behörden.41*)

1. Die nachstehenden Bestimmungen gelten für alle 
mit Bleiarbeiten wie: Bleiumschmelzen, Herstellung von 
Bleikugeln usw. beschäftigten Arbeiter sowie für 
Schriftsetzer und Buchdrucker, soweit diese Beschäf
tigung nicht nur eine gelegentliche, sondern ein stän
dige oder vorwiegende ist.

2. Die Verwendung bleihaltiger Farben ist unter
sagt.

3. Das Abschleifen und Abbimsen trockener Öl
farbenanstriche oder Spachtel, welche nicht nachweis
lich bleifrei sind, darf nur nach vorheriger Anfeuchtung 
ausgeführt werden.

Der Schleifschlamm und die beim Abbimsen ent
stehenden Abfälle sind, bevor sie trocken geworden 
sind, zu entfernen.

4. In allen Räumen, in welchen Bleiarbeiten ausge
führt werden, ist sowohl während der Arbeitszeit als 
auch während der Betriebspausen für gute Lüftung zu 
sorgen. Soweit es die Witterung und die Art der Ar
beit zulässt, ist letzteres im Freien oder unter Schlepp
dächern auszuführen.

5. Wo Bleistaub oder Bleidämpfe in grösseren Men
gen auftreten oder sich ansammeln können, sind, wenn 
angängig, Absaugeeinrichtungen zu ihrer Fortführung 
und Unschädlichmachung anzubringen.

Die an solchen Stellen beschäftigten Arbeiter ha
ben Respiratoren nach den Bestimmungen des Anhan
ges I der Unfallverhütungsvorschriften zu tragen. Die 
Respiratoren sind vor und nach jedem Gebrauch sorg
fältig zu reinigen.

6. Die Fussböden derjenigen Räume, in welchen 
Bleiarbeiten ausgeführt werden, sind aus möglichst un
durchlässigem Material herzustellen und durch Be
spülen mit reichlichen Wassermengen öfter gründlich 
zu reinigen.

7. Den Arbeitern werden besondere heizbare 
Räume zum Waschen und Ankleiden mit Schränken zur 
Aufbewahrung der Strassenkleidung, die für die Dauer 
der Arbeit abzulegen ist, zur Verfügung gestellt. Der 
Waschraum ist sauber zu halten. Nach jeder Benutzung

*) Unter den Begriff „Arbeiter“ fallen sowohl 
männliche als weibliche Arbeiter.

**) Mit Genehmigung des Herrn Generalfeldzeug
meisters abgedruckt aus den „Darstellungen der Arbei
terverhältnisse bei den der Feldzeugmeisterei unter
stellten technischen Institute, Artillerie- und Train
depots (Nachtrag).“

sind die Waschbecken sofort zu entleeren und zu rei
nigen.

8. Arbeitsanzüge, welche zum Schutze der Leib
wäsche an den Händen und am Halse eng anschliessen 
müssen, sowie Arbeitsmützen werden den Arbeitern 
unentgeltlich geliefert. Anzüge und Mützen sind wäh
rend der Dauer der Arbeit zu tragen. Ausserhalb der 
Arbeitszeit sind sie in besonderen Schränken hängend 
aufzubewahren. Mit Beginn jeder Woche werden An
züge und Mützen gegen reine umgetauscht.

9. Nahrungs- und Genussmittel dürfen nicht in den 
Taschen der Arbeitskleider mitgeführt werden; ihre 
Aufbewahrung darf nur an den dafür besonders nam
haft gemachten Stellen erfolgen.

10. Hände und Arbeitskleider sind möglichst vor 
Verunreinigung mit Blei zu hüten. Ein Berühren des 
Gesichts, insbesondere von Mund, Nase und Augen nfit 
den durch Blei beschmutzten Händen muss sorgfältig 
vermieden werden.

11. Der Genuss von Speisen und Getränken, d.as 
Rauchen, Kauen oder Schnupfen von Tabak ist im Ar
beitsraum und während der Arbeit streng untersagt und 
nur nach vorangegangener Reinigung gemäss Ziffer 14 
in den Speisesälen und Frühstücksräumen oder im Frei
en gestattet.

12. Der Genuss von Branntwein oder sonstigen 
Spirituosen innerhalb des Betriebsgeländes oder der 
Arbeitsstätte ist verboten.

13. Vor jeder Nahrungsaufnahme sowie vor jedem 
Verlassen der Arbeitsstätte (Betriebsgelände) sind die 
Arbeitskleider abzulegen. Gesicht und Hände, Nagel
falze und Fingernägel, letztere unter Benutzung einer 
Nagelbürste, gründlich mit Seife in warmem W asser zu 
reinigen, die Nase auszuspülen, die Zähne mit Zahn
bürste und Zahn'seife zu säubern und der Mund mit 
Mundwasser, bestehend aus einer schwachen Lösung 
von schwefligsaurem Natron, auszuspülen. Auch zur 
Benutzung in ihrer Wohnung wird den Arbeitern dieses 
Mundwasser zur Verfügung gestellt.

Ein Verschlucken des Mundwassers ist zu vermei
den; ebenso wird vor dem Verschlucken des Speichels 
nachdrücklich gewarnt.

14. Das Kopfhaar ist täglich einmal mit Seife und 
warmem Wasser zu reinigen. Ferner sind die Arbeiter 
verpflichtet, wöchentlich 2 lauwarme Bäder zu nehmen..

15. Bäder, Seife, Handtücher, Nagelbürste, Zahn
seife und Mundwasser werden den Arbeitern kostenlos
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geliefert. Zahnbürsten haben sie aus eigenen Mitteln 
zu beschaffen.

16. Jedem Arbeiter wird täglich ein Liter Vollmilch 
unentgeltlich verabfolgt. Die Milch ist innerhalb der 
Fabrik bezw. der Arbeitsstätte zu gemessen und darf 
nicht mit nach Hause genommen werden.

17. Die Arbeiter werden monatlich einmal auf das 
Vorhandensein von Bleikrankheiten untersucht; dieser 
Untersuchung darf sich niemand entziehen. Das Er
gebnis der Untersuchung sowie die etwa angeordneten 
Massnahmen werden von dem Arzt in ein nach den An
gaben des § 11 der Bekanntmachung vom 27. Juni 1905 
(Reichs-Oesetzbl. No. 28, 05) einzurichtendes Kontroll- 
buch eingetragen.

Die Eintragungen sind nach jeder Untersuchung 
von dem Betriebsdirektor mit Prüfungsvermerk zu ver
sehen.

18. Ausserdem sind die Krankenkassenärzte zu ver
pflichten, über mutmasslich auf die Beschäftigung mit 
Blei zurückzuführende Erkrankungen der Arbeiter, der 
Behörde, unter Angabe der näheren Umstände sofort 
Mitteilung zu machen.

19. Arbeiter, die bleikränk oder nach ärztlichem 
Urteil einer Bleikrankheit verdächtig sind, dürfen zu 
Bleiarbeiten (Ziffer 1) bis zu ihrer völligen Genesung 
nicht zugelassen werden.

20. Zuwiderhandlungen der Arbeiter gegen diese 
Bestimmungen werden bestraft. Arbeiter, welche trotz 
wiederholter Warnung gegen dieselben verstossen, kön
nen ohne Aufkündigung sofort entlassen werden.

21. Jeder mit Bleiarbeiten beschäftigte Arbeiter er
hält einen Abdruck dieser Bestimmungen, welche er bei 
seiner eventuellen Entlassung bezw. seiner Versetzung 
zu einer anderen Beschäftigung zurückzugeben hat, 
sowie ein Bleimerkblatt.

Berlin, den 8. April 1910.

K ö n i g l i c h e  F e l d z e u g  m e i s t e r e t ,  
gez. Bücking,

Generalleutnant.

B l e i - M e r k b l a t t .
Wie schützen sich Maler, Anstreicher, Tüncher, 

Weissbinder, Lackierer und sonst mit Anstreicherarbei
ten oder mit der Verarbeitung oder Handhabung von 
metallischem ' Blei beschäftigte Personen, wozu auch 
Schriftsetzer und Buchdrucker gehören, vor Bleivergif
tung?

Alle Bleifarben (Bleiweiss, Bleichromat, Massikot, 
Glätte, Mennige, Bleisuperoxyd, Pattisonsches Blei
weiss, Casseler Gelb, Englisches Gelb, Neapelgelb, Jod
blei, u. a.), sowie metallisches Blei, sind Gifte. Lettern 
enthalten ebenfalls Blei.

Maler, Anstreicher, Tüncher, Weissbinder, Lackie
rer und sonst mit Anstreicherarbeiten beschäftigte Per
sonen, die mit Bleifarben in Berührung kommen, sind 
der Gefahr der Bleivergiftung ausgesetzt. Die gleiche 
Gefahr besteht für Personen, die bei ihrer Beschäfti
gung mit metalischein Blei oder Bleidämpfen in Be
rührung kommen.

Die Bleivergiftung kommt gewöhnlich dadurch zu
stande, dass Blei oder Bleifarben, wenn auch nur in 
geringer Menge, durch Vermittelung der beschmutzten 
Hände, Barthaare und Kleider beim Essen, Trinken oder 
beim Rauchen, Schnupfen und Kauen von Tabak in den

Mund aufgenommen oder während der Arbeit als Staub 
eingeatmet werden.

Die Folgen dieser Bleiaufnahme machen sich nicht 
alsbald bemerkbar; sie treten  vielmehr erst nach 
Wochen, Monaten oder selbst Jahren auf, nachdem 
die in den Körper gelangten Bleimengen sich so weit 
angesammelt haben, dass sie Vergiftungserscheinungen 
hervorzubringen imstande sind.

Worin äussert sich die Bleivergiftung?
Die ersten Zeichen der Bleivergiftung pflegen in 

einem blaugrauen Saume am Zahnfleische, Bleisaum 
genannt, und in einer durch Blässe des Gesichts und 
der Lippen sich kundgebenden Blutarmut zu bestehen. 
Die weiteren Krankheitserscheinungen sind sehr man
nigfaltig. Am häufigsten tritt Bleikolik auf: Der Kranke 
empfindet heftige, krampfartige, von der Nabelgegend 
ausgehende Leibschmerzen (Kolikschmerzen); der Leib 
ist eingezogen und hart; dabei bestehen häufig Erbre- 
qhen und Stuhlverstopfung, selten Durchfall. In ande
ren Krankheitsfällen zeigen sich Lähmungen; sie be
treffen gewöhnlich diejenigen Muskeln, durch welche 
das Strecken der Finger besorgt wird, und treten mei
stens an beiden Armen auf; ausnahmsweise werden 
auch andere Muskeln an den Armen oder Muskeln an 
den Beinen oder am Kehlkopfe befallen. Mitunter 
äussert sich die Bleivergiftung in heftigen Gelenk
schmerzen; von ihnen werden meist die Kniegelenke, 
seltener Gelenke an den oberen Gliedmassen ergriffen. 
In besonders schweren Fällen treten Erscheinungen 
einer Erkrankung des Gehirns auf (heftige Kopfschmer
zen, allgemeine Krämpfe, tiefe Bewusstlosigkeit oder 
grosse Unruhe, Erblindung). Endlich steht die Blei
vergiftung mit dem als Schrumpfniere bezeichneten 
schweren Nierenleiden und mit der Gicht in einem ur
sächlichen Zusammenhange. Bei bleikranken Frauen 
sind Fehl- oder Totgeburten häufig. Lebend zur Welt 
gebrachte Kinder können infolge von Bleisiechtum einer 
erhöhten Sterblichkeit in den ersten Jahren unterliegen. 
Von bleikranken Frauen an der Brust genährte Kinder 
werden mittels der Milch vergiftet.

Abgesehen von den schweren, mit Gehirnerschei
nungen einhergehenden Fällen, welche nicht selten töd
lich verlaufen, pflegen die Bleivergiftungen meist zu 
heilen, wenn die Kranken sich der weiteren schädigen
den Einwirkung des Bleies entziehen können. Die Hei
lung tritt nach mehreren Wochen oder in schweren 
Fällen auch erst nach Monaten ein.

V e r h ü t u n g  d e r  B l e i e r k r a n k u n g .
Die weit verbreitete Annahme, dass der regelmäs

sige Gebrauch gewisser Arzneien (Jodkalium, Glauber
salz u. a.) oder Milchtrinken ausreichende Mittel zur 
Vorbeugung der Bleivergiftung sind, ist nicht zutref
fend. Dagegen ist einer kräftigen und fettreichen Er
nährung und insofern auch dem Milchtrinken ein ge
wisser Wert beizulegen.

Den wirksamsten Schutz vor Bleierkrankungen ver
leihen Sauberkeit und Mässigkeit. Personen, welche, 
ohne gerade zu den Trinkern zu gehören, geistige Ge
tränke in reichlichen Mengen zu sich zu nehmen pfle
gen, sind der Vergiftungsgefahr in höherem Masse aus
gesetzt als Enthaltsamere. Branntwein sollte, nament
lich während der Arbeitszeit, nicht genossen werden. 
In bezug auf die Sauberkeit müssen die mit Bleifarben
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in Berührung kommenden Personen ganz besonders 
peinlich sein und dabei vornehmlich folgendes beach
ten:

1. Hände und Arbeitskleider sind bei der Arbeit 
tunlichst vor Verunreinigung mit Blei und Bleifarben zu 
hüten. Es empfiehlt sich, die Nägel stets möglichst 
kurz geschnitten zu halten.

2. Da Verunreinigungen der Hände mit Blei oder 
Bleifarben nicht gänzlich zu vermeiden sein werden, ist 
das Rauchen, Schnupfen und Kauen von Tabak wäh
rend der Arbeit zu unterlassen.

3. Die Arbeiter dürfen erst dann Speisen und Ge
tränke zu sich nehmen oder die Arbeitsstätte verlassen, 
nachdem sie zuvor die Arbeitskleider abgelegt und die 
Hände mit Seife, womöglich mit Bimsstein- oder Mar
morseife, gründlich gewaschen haben. Einer gleichen 
Reinigung bedürfen das Gesicht und besonders der 
Bart, wenn sie während der Arbeit beschmutzt worden 
sind. Lässt sich das Trinken während der Arbeit aus
nahmsweise nicht vermeiden, so sollen die Ränder der 
Trinkgefässe nicht mit den Händen berührt werden. •

Patente und Gebrauchsmuster.
D as unterstrichene Datum  der U eberschrift ist der Tag der 

Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung  
gib t den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.
16. 3. 11.

Schutzgehäuse für Kreismesser, insbesondere für 
solche von Zuschneidemaschinen. — Johanna Heimann, 
geb. Wegner, Münster i. W., Grevenerstrasse 69. — 3 d.
H. 52 051 — 13. 10. 10.

Einrichtung zur Erzeugung eines regelbaren Luft
druckes in Bergwerken bei gleichbleibender W etter
menge. — Wilhelm Reinhard, Crefeld, Kaiserstr. 178.
5 d. R. 31 969 — 11. 11. 10.

Bogenzuführungsvorrichtung. — Georg Spiess, 
Leipzig-Connewitz, Waisenhausstrasse 19. — 15 e. S. 
28 723 — 2. 4. 09.

Hubbegrenzungsbremse für elektrisch betriebene 
Hebezeuge. — Anton Bolzani, Grunewald b. Berlin. —

• 35 e. B. 60 616 — 29. 10. 10.

20. 3. 11.
Selbsttätige hin- und herbewegliche Schaberaus

tragevorrichtung, insbesondere für rechteckige direkt 
beheizte Pfannen. — Saline Lüneburg, Lüneburg. — 
12 a. S. 30 532 — 29. 12. 09.

Funkenfänger für Lokomobilen mit in einer Er
weiterung des Schornsteins liegenden Prallflächen. —• 
Hodam &  Ressler, Danzig. — 24 g. H. 50 246 — 7. 4. 
10.

Selbstspannendes Klemmfutter. — Friedrich W. 
Kupke, Gera-Reuss, W aldstrasse 30. — 49 a. K. 45 061
— 4. 7. 10.

Vorrichtung zum Anzeigen der Zusammensetzung 
von Gasgemengen. — Dr. Wilhelm Knöll, Berlin, Prin
zenallee 22. — 74 b. K. 45 461 — 3. 12. 08.

4. Die Arbeitskleider sind bei denjenigen Arbeiten, 
für welche es von dem Arbeitgeber vorgeschrieben ist, 
zu benutzen.

Um die Einatmung von Bleidämpfen oder bleihalti
gen Staubes zu vermeiden, sind die in den Bestimmun
gen hiergegen enthaltenen Vorschriften genau zu befol
gen; insbesondere ist das Anreiben von Bleiweiss und 
dergleichen mit ö l oder Firnis nicht mit der Hand, son
dern in staubdichten Behältern vorzunehmen, ferner 
sollen Bleifarbenanstriche nicht trocken abgebimst oder 
abgeschliffen werden. Im Interesse der Arbeiter liegt 
es, die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Re
spiratoren zu benutzen.

Erkrankt ein Arbeiter, welcher mit Blei oder Blei
farben in Berührung kommt, trotz aller Vorsichtsmass- 
regeln unter Erscheinungen, welche den Verdacht der 
Bleivergiftung (siehe oben) erwecken, so soll er in sei
nem und in seiner Familie Interesse die Hilfe des Arztes 
sogleich in Anspruch nehmen und diesem gleichzeitig 
mitteilen, dass er mit Bleifarben zu arbeiten gehabt hat.

23. 3. 11.
Bogenausführung für Schnellpressen mit aussetzend 

gedrehtem Druckzylinder; Zusatz z. Pat. 229 681. — 
Dresdner Schnellpressenfabrik Akt.-Ges., Brockwitz b. 
Coswig, Sa. — 15 d. D. 24 231 — 15. 11. 10.

Werkzeug zum Abtrennen des Giessansatzes vom 
Gussstück. — Richard Grube, Bösdorf a. E. — 31 c. 
G. 31 659 — 9. 5. 10.

Steh- und Anlegeleiter aus zwei gelenkig verbun
denen Einzelleitern. — Johann Hahn, Mellrichstadt, 
Bayern, Unterfranken. — 341. H. 51 121 — 1. 7. 10.

Luftenstaubungsvorrichtung mit über- oder neben
einander angeordneten staubbindenden Elementen. — 
Hans Bollinger, Leipzig, Waldstrasse 78. — 50 e. B, 
54 239 — 15. 5. 09.

Vorrichtung zum Anzeigen des Vorhandenseins ent
zündbarer Gase in der Luft. — Anton Abel, Frankfurt 
a. M., Brückenstr. 82. — 74 b. A. 19 689 — 12. 11. 10.

Vorrichtung zur explosionssicheren Lagerung und 
Abfüllung feuergefährlicher Flüssigkeiten mittels W as
serdruckes. — Otto Schmidt und Fritz Struwe, Haspe 
i. W. — 81 e. Sch. 32 742 — 7. 5. 09.

27. 3. 11.
Metallener Grubenstempel mit ineinanderschieb«; 

baren rohrartigen Teilen nach Patent 228 165. — Ema- 
nuel Schäfer, Düsseldorf, Corneliusstrasse 94. — 5 c. 
Sch. 34 715 — 26. 1. 10.

Vorrichtung zum Anzeigen von thermischen Vor
gängen in von Wasser oder Dampf durchflossenen Lei
tungsröhren. — Albert Kohlhund, Lechhausen. — 13 d. 
K. 45 059 — 5. 7. 10.

Flugstaubkammer mit mehreren übereinander lie
genden, abwechselnd an beiden Enden in Verbindung 
stehenden Räumen. — Olga Niedenführ, geb. Chotka, 
Charlottenburg, Kaiserdamm 83. — 24 g. N. 10 385 — 
25. 1. 09.
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Vorrichtung zum selbsttätigen Abschneiden von 
Pappe für Pappenmaschinen mit Formatwalze, bei wel
cher ein von aussen gegen die Formatwalze wirkendes 
Messer den Pappenzylinder durchschneidet und nach 
dem Durchschneiden desselben das Pappenende auf 
eine Bandführung leitet, welche die Pappen einer Falz
vorrichtung zuführt. — Leopold Koretz, Niederschlema 
i. S. — 55 d. K. 43 000 — 8. 12. 09.

Verfahren zum Troekenlöschen von Kalk. — Dr. 
Walter Schulthess, Paris. -— 80b. Sch. 32 289 — 5. 3. 09.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bek an n t g em ach t im R eichsanzeiger.

20. 3. 11.
i Schutzband für die im Kreise gelagerten Rauhwal

zen an Trommelrauhmaschinen. — Ernst Gessner, Aue
i. Erzg. — 8 b. 455 006.

Sicherung für Bogenplättmaschinen. — Hugo Har
tung, Berlin, Wiclefstrasse 16/17. — 8 d. 455 319.

Vorrichtung zur Verlangsamung des Laufs der P a
pierbogen an selbsttätigen Bogenanlegern. — Koenigs 
Bogenanleger G. m. b. H., Guben. — 15 d. 455 367.

Anordnung an einer Teermaschine zum Trocknen 
und Teeren von Kleinschlag für Chaussierung und Be- 
sprengung der Strassen mit heissem Teer. — W. &  J. 
Scheid, Limburg a. d. Lahn. — 19 c. 455 124.

Schneide- und Zufuhrvorrichtung an Prägepressen 
für Seife, Paraffin und ähnliches Material. — C. E. Rost
& Co., Dresden. — 23 f. 456 063.

Zusammenlegbares Gestell zur elastischen Lage
rung von Krankentragen. — Otto Schulz, Berliner Pa- 
tent-Schlafmöbel-Fabrik, Berlin. — 30 e. 456 082.

Spucknapf mit luftdichtem Abschluss. — Fritz 
Währer, Fahrnau, Baden. — 34 f. 455 876.

Beweglicher Speinapf mit permanenter W asser
spülung. — Dr. Karl Brüning, Darmstadt, Wilhelminen- 
platz 15. — 34 f. 456 025.

Arbeits- und Schutzgerüst für Bauhandwerker für 
Mauern mit Fensteröffnungen. — Gustav Schenk, Mag
deburg, Kantstrasse 16. — 37 e. 455 030.

Tragvorrichtung für Dachdeckerarbeitsgerüste. — 
Gustav Friedrich Dinger, Düsseldorf-Gravenberg, Sim- 
rockstrasse 30. — 37 e. 455 087.

Transporteur für Hobelspäne. — Gustav Fahrner, 
Freudenstadt, Württ. — 38 b. 455 364.

Holzbearbeitungsmaschine mit schalldämpfend und 
resonanzlos wirkenden Teilen. — Maschinenfabrik und 
Eisengiesserei Pirna Gebr. Lein, P irna.— 38b. 455 983.

Schutzvorrichtung an Abricht- und anderen Hobel
maschinen. — Gottlob Klein, Reutlingen. — 38 e.
455 262.

Vorrichtung zur Verhinderung des Ausfliegens von 
Werkzeugen bei Holzbearbeitungsmaschinen. •— Paul 
Garn, Strassburg i. E.-Neudorf, Spitalstrasse 5 a. —
38 e. 456159.

Rückschlagssicherung für Azetylen - Sauerstoff- 
Schweiss-Anlagen. — „Autogen“ Werke für autogene 
Schweiss-Methoden G. m. b. H., Berlin. — 19 f.
455 783.

Freitragbarer Atmungsapparat. — Drägerwerk 
Heinr. &  Bernh. Dräger, Lübeck. — 61 a. 455 446.

Gelochte Schutzhülle mit Durchlochung in Form 
von Parallelogrammen. — Benno Juda, Berlin, Pfalz
burgerstrasse 8. — 81c. 455 845.

Messerschutzhülse. — Carl Jacob & Co., Mett
mann. — 71 c. 455 550.

Selbsttätig wirkender Putzapparat für Dachziegel 
oder dergleichen, der, von einer Revolverpresse oder 
dergleichen angetrieben, mit letzterer im Gleichtakt ar
beitet. — Tonwarenfabrik Neufahrn-Niederbayern der 
Dachziegelwerke Ergoldsbach A.-G., Neufahrn, Nieder
bayern. — 80 a. 456 139.

•27. 3. 11.
Vorrichtung zum Wenden von Werkstücken an Ma

schinen, bei denen die Werkstücke nacheinander zu 
verschiedenen Arbeitsstellen geführt werden. — Fritz 
Werner, Berlin, Lützowstrasse 6. — 7 c. 456 282.

Schutzhülse an Kugellagergehäusen für die Rauh
walzen von Trommelrauhmaschinen. — Ernst Gessner, 
Aue i. Erzg. — 8 b. 456 210.

Mit galvanischem Überzug versehenes W asser
standsglas aus Quarz. — C. Fohr, München, Giselastr.
14. — 13 c. 457 275.

Bogenführung mittels Rechen an Sortiermaschinen.
— Georg Spiess, Leipzig-Anger-Cr., Mölkauerstr. 24.
— 15 e. 457 358.

Vorrichtung zu rascher Beseitigung von Sehhinder
nissen an den Führer-usw.-Fenstern in voller Bewegung 
befindlicher Fahrzeuge aller Art. — Friedrich Karl Frei
herr von Bechtolsheim, München, Amalienstr. 70. — 
20 c. 456 376.

Verschlussvorrichtung mit einseitig gelagerter Welle 
für Selbstentladewagen oder Behälter mit Bodenent
leerung. — Gustav Talbot &  Cie., Aachen. — 20 c.
456 897.

Gebäude-Entlüftung mit am Eingang der Entlüf
tungskanäle ausrückbar angebrachter Desinfektionsein
richtung. — Friedr. Schofer, Waiblingen. — 36 d.
457 097.

Fräskopf mit Schutzvorrichtung und verstellbaren 
und auswechselbaren Messern. — Gustav Heimeyer in 
Bremen, Westerstr. 34. — 38 e. 456 857.

Schutzvorrichtung für Kreissägen. — Lambert 
Eisele, Stuttgart, Neckarstrasse 200. — 38 e. 457 366.

Klinke zur Verhütung des Einrückens an Loch
maschinen und Scheren. — Robert Auerbach, Saalfeld 
a. S. — 49 b. 456 274.

Verstellbare Scheibe als Sicherheitsvorrichtung an 
Schleifscheiben. — Paul Keitzke, Burg b. Magdeburg.
— 67 a. 456 836.

Erteilte Patente.
Kl. 35 d. 231 170 M a g n e t k r a n  m i t  S i c h e r 

h e i t s b ü g e l n .  — A k t i e n g e s e l l s c h a f t  
L a u c h h a m m e r  i n L a u c h h a m m e r  u n d  
P a u l  P i e p e r  i n D ü s s e l d o r f .

Bei dem neuen Kran sind die Sicherheitsfangbügel 
am Windengerüst so aufgehängt, dass sie in der Ruhe
stellung sich in bestimmter Höhenlage befinden und 
ohne Anwendung eines besonderen Hubwerkes durch 
das Aufziehen des Magneten selbsttätig in Arbeitsstel
lung im Verhältnis zu den am Magneten hängenden 
Werkstücken gelangen. Weiter ist die Lagerung der 
Bügel am Rahmen so angeordnet, dass sie zusammen 
und durch den Magneten noch weiter angehoben wer
den können, ohne dass ein besonderes Hubwerk dafür 
erforderlich wäre. Bei der in Figur 116 dargestellten



Ausführungsform wird beim Hochziehen des Magneten 
nicht der Fangbügel bewegt, sondern es wird umge
kehrt der Tragvorrichtung des Magneten eine Bewe
gung erteilt, die ihn über die feststehenden Fangbügel 
bringt.

Fig. 116 .

Auf der Brücke ist die Laufkatze gelagert. In die
ser sind senkrecht verschiedene Schäfte geführt, die 
mit den Sicherheitsbügeln 4 ausgestattet sind. Die 
Schäfte werden in der in Fig. 116 dargestellten, tiefsten 
Lage durch Anschläge 5 an der Laufkatze festgehalten. 
In den Schäften sind wiederum Träger 6 senkrecht ver
schiebbar, die an ihrem oberen Ende durch Ketten an 
den Windetrommeln aufgehängt sind. Am unteren 
Ende sind die Träger seitwärts abgebogen und tragen 
liier die Magnete. Ausserdem sind die Träger mit Na
sen 12 versehen, die beim Hochziehen der Ketten in 
einem gegebenen Augenblick in Kurvenführungen 13 
der Schäfte eingreifen, wodurch die Träger um einen 
gewissen Winkel um ihre Längsachse gedreht werden. 
Sind die Ketten ganz herabgelassen, so befinden sich 
die Magnete in tieferer Lage als die Sicherheitsbügel, 
sodass diese nicht beim Aufnehmen irgendwelcher Ge
genstände durch die Magnete hinderlich sind. Werden 
aber die Ketten aufgewunden, so werden die Träger, 
sobald die Nasen 12 in die Kurvenführungen 13 ein
greifen, herumgeschwenkt und gelangen dadurch mit 
den an den Magneten hängenden Gegenständen über 
die Sicherheitsbügel, sodass diese etwa herabfallende 
Gegenstände auffangen. Müssen dann im einzelnen 
Falle noch besondere Hindernisse überschritten werden, 
so können die Ketten noch weiter aufgewunden werden, 
und alsdann kommen die Trägerenden zur Anlage an 
das obere End der Führung in den Schäften, und diese 
nebst den Sicherheitsbügeln werden von da ab gemein
sam mit den .Magneten emporgewunden ohne weitere 
Relativbewegung. G.

Kleine M itteilungen.
S eipp’s A lniiiiiiiiim -TJniversal-G esichts-Schutzm aske,

ist ein neues technisches Hilfs- bezw. Schutzmittel, 
welches den seither gebräuchlichen Gesichtsmasken 
gegenüber den grossen Vorzug hat, nach Massangabe 
der Gesichtsauflagefläche, dadurch unbedingt gut pas
send geliefert werden kann! — Die universale Verwend

barkeit besteht darin, dass dieselbe mit Verschraubung 
(Modell I) wie Abbildung gegen Säuredämpfe und Gase

Fig . 117 . .

in Akkumulatoren und Generatorenbetrieben, chemi
schen Fabriken und Laboratorien, Eisfabriken bei Kom
pressoren geeignet und mit Verschraubung (Modell U* 
mit Birnverschraubung) als F r e i l u f t a t m e r  dient! 
Der Verschraubungsansatz mit einem Stutzen mit leicht 
herausnehmbarer und zu reinigender Bürste ist für 
S t a u b a r b e i t e n  und mit einer S t a u f i l t e r 
s a c k a  u s s c h r a u b u n g  (Modell IV) für s e h r  
f e i n s t a u b i g e  A r b e i t e n !  — Ausserdem aber 
wird diese Maske mit entsprechend farbigen Gläsern 
montiert bei e l e k t r i s c h e n  B o g e n l a m p e n 
A r b e i t e n  verwendet.

Schliesslich bietet sie noch durch an der vorderen 
Schutzfläche befestigten, haubenartig fassonierten, 
zweckentsprechend gegen Säure oder Feuer usw. im
prägnierten Stoff einen vorzüglichen „ g a n z e n  K o p f 
s c h u t z“ . Die Abdichtung am Gesicht erfolgt durch 
ein Gummipolster mit Luftschlauch oder durch Velvet
polster. Der Preis ist trotz der wesentlichen Verbesse
rungen nicht höher als der der alten Aluminium-Ge
sichtsmasken.

Verfertiger dieser neuen Schutzmaske ist die 
Firma J. S e i p p in Frankfurt a. M.-Eschersheim.

Kl.

Bücberbesprecbungen.
M o n a t s b l ä t t e r  f ü r  A r b e i t e r v e r s i c h e 

r u n g .  Herausgegeben von Mitgliedern des Reichs
versicherungsamts. V. Jahrg. Berlin, den 15. März
1911. No. 3.

I n h a l t :  I. Allgemeines: Über Beschäftigungs
kuren in Lungenheilstätten und die Unfallversicherungs
pflicht der Beschäftigten. — II. Unfallversicherung: Be
seitigung der Hilflosigkeit und Erhöhung der Arbeits
und Erwerbsfähigkeit durch künstliche Gliedmassen 
und Ersatzstücke. — III. Krankenversicherung: Entwurf 
eines Gesetzes, betreffend die Aufhebung des Hilfs
kassengesetzes. — IV. Verschiedenes: Vorträge im 
R. V.-A. über ärztliche Fragen. Carnegie-Stiftung für 
Lebensretter. Versicherungswissenschaftliche Vorle
sungen.

Z u m  K a m p f e  g e g e n  d i e  T u b e r k u l o s e .  
Führer durch das im Arbeitermuseum in München er
richtete Bayerische Tuberkulose-Museum. Bearbei
tet von Dr. med. F. Kölsch, K. Landesgewerbearzt im 
K. Staatsministerium des K. Hauses und des Äussern. 
München 1911.

Diese Schrift ist als Mitteilung No. 8 des K. B. Ar
beitermuseums in München erschienen. In einem Vor-
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wort und einem Schlussworte wird darauf hingewiesen, 
dass mehrere Stellen der Broschüre entnommen sind 
dem vom Deutschen Zentralkomitee zur Bekämpfung 
der Tuberkulose herausgegebenen Führer sowie dem 
Tuberkulosemerkblatt des Kaiserlichen Gesundheits
amtes, und alle Schichten des Volkes zum Kampfe gegen 
die Tuberkulose aufgefordert werden. Die Broschüre 
umfasst folgende Kapitel: I. Bau des menschlichen
Körpers. II. Verbreitung und Bedeutung der Tuber
kulose. III. Ursache und Entstehung der Tuberkulose. 
IV. Die tuberkulösen Veränderungen im Körper. V. Die 
Krankheitserscheinungen und die Erkennung der T u
berkulose. VI. Die Behandlung der Tuberkulose. VIII. 
Die bisher erzielten Erfolge.

Z e i t s c h r i f t e n .
A r b e  i t e r i n n e n s c h u t z  i n d e r  K o n 

f e k t i o n .  Soz. Praxis 1910, No. 7, S. 203. Ein La
dengeschäftsinhaber beschäftigte in einem zum Geschäft 
gehörenden Raum zwei Mädchen, die nicht passende 
Sachen sofort abänderten. Wegen einer Zuwiderhand
lung gegen die Bundesratsverordnung vom 17. Februar 
1904/31. Mai 1897 angeklagt, wurde er in erster Instanz 
bestraft, in zweiter freigesprochen, weil die Arheit nicht 
unter die Vorschriften der Verordnung fiele. Das Kam
mergericht hat die Sache zur anderweitigen Entschei
dung an das Landgericht zurückverwiesen mit folgen
der Begründung:

„Die Anfertigung oder Verarbeitung im Grossen 
scheide hier nach den Feststellungen allerdings aus. Es 
frage sich aber, ob es sich hier nicht handle um eine 
Werkstatt, wo entsprechende Kleidung „auf Bestellung 
nach Mass für den persönlichen Bedarf der Besteller 
b e a r b e i t e t “ werde. In der Beziehung irre das 
Landgericht. Denn nach Meinung des Kammergerichts 
könnte die Abänderung auf Bestellung für das persön
liche Bedürfnis des Käufers als eine derartige Bearbei
tung angesehen werden.“

Die Angelegenheit erinnert an die bekannten Streit
fälle über die Zulässigkeit von Abänderungsarbeiten in 
der Konfektionsindustrie an S o n n  - und F e s t t a g e n .  
Ein grösser Teil der Geschäftsinhaber steht infolge un
richtiger Auslegung der Bestimmungen der preussischen 
Ausführungsanweisung zur G.-O. (Ziffer 142) auf dem 
Standpunkt, dass Abänderungsarbeiten jeglicher Art als 
Ausfluss handelsgewerblicher Tätigkeit anzusehen sei 
und deshalb w e d e r  unter die Vorschriften des § 105 b 
Abs. 1 der G.-O. n o c h  unter die Bundesratsbekannt
machung vom 17. 2. 1904/31. 5. 1897 falle. A.

E i n  L o h n a m t  f ü r  K o n f e k t i o n s - 
S c h n e i d e r e i .  Soziale Kultur, Nov. 1910, S. 673. 
Auf Grund der Trade Boards Acts von 1896 soll in Eng
land als erstes Amt für Minimallöhne ein Lohnamt für 
Konfektionsschneiderei gebildet werden. Nach den Be
stimmungen soll dieses Amt aus nicht weniger als 29 
und nicht mehr als 37 Personen bestehen. Von diesen 
werden 3 bis 5 von dem Handelsministerium ernannt, 
das auch die beiden Vorsitzenden bestimmt. Die übri
gen Mitglieder bestehen aus einer gleichen Zahl von 
Vertretern der Arbeiter und den Arbeitgebern. 10 Mit
glieder, Vertreter von Arbeitgebern (Fabrikbesitzer), 
werden vom Handelsministerium für das ganze Land

nach einer Liste gewählt, die von den Arbeitgebern der 
einzelnen Distrikte vorzulegen ist. 3 andere Arbeit
geber (nicht Fabrikbesitzer) werden ebenfalls vom Han
delsministerium gewählt, sodass im ganzen 13 Arbeit
geber Sitz und Stimme haben. Für die Vertreter der 
Arbeiter sind ebenfalls 13 Sitze vorgesehen, deren Wahl 
auch nach einer dem Handelsministerium vorgelegten 
Liste erfolgt. Unter den Vorgeschlagenen muss sich 
eine genügende Anzahl Heimarbeiter befinden. Ausser
dem kann das Ministerium, falls sich die Notwendigkeit 
ergeben sollte, bis zu 6 repräsentative Mitglieder wäh
len, und zwar 3 auf jeder Seite. S.

Königlich Preussischer Gewerbeaufsichtsdienst.
Neue Gewerbeinspektionen sind zum 1. April er

richtet in K ö n i g s b e r g i. Pr. (Gewerbe-Insp. II), 
W a l d e n b u r g  i. Schles., S a g a n ,  F r a n k f u r t
a. M. (Frankfurt-Nord), Z e i t z ,  B r e s l a u  (Breslau
Ost), S c h ö n e b e r g  - W j  1 m, e r s d o r f (in Wilmers
dorf, Schrammstrasse 2) und M o e r s .

Personalien.
Dem Gewerberat P e t e r s e n aus Breslau ist die 

Verwaltung der Königlichen Gewerbeinspektion Ber
lin C. übertragen.

Die Gewerbereferendare H a n t e l m a n n  aus 
Stendal, S c h w e r t n e r  aus Neisse, V e r t s c h e -  
w a 11 aus Kassel, P i 11 o n aus M.-Gladbach und 
S c h i l l i n g  aus Berlin (Niederbarmin S.-O.) sind nach 
bestandener Prüfung zu Gewerbeassessoren ernannt 
und den Gewerbeinspektionen Siegen, Charlottenburg, 
Barmen, Beuthen und Solingen als Hilfsarbeiter über
wiesen worden.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Westliche Grnppe.

Die diesjährige Sitzung der Westlichen Gruppe des 
Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure findet am 
S o n n a b e n d  (Samstag) d e n  13. M a i  in B a d e n 
B a d e n  statt und beehre ich mich hierzu alle Vereins
mitglieder einzuladen.

T a g e s o r d n u n g :
1. Bericht des Unterzeichneten über Vereinsangele

genheiten.
2. Herr S c h u b e r t h  - Stuttgart: Schutzvorrich

tungen an Pressen.
3. Herr F r e u d e n b e r g  - Essen: Farbige Kenn

zeichnung der verschiedenen Rohrleitungen in Fa
brikbetrieben.

4. Herr B a u e r -  Mannheim: Schutzvorrichtungen
an Wäschereimaschinen.

5. Mitteilungen aus der Praxis.
6. Bestimmung des nächstjährigen Versammlungs

ortes.
Näheres, insbesondere Angabe des Sitzungslokals 

und Beginn der Tagung, wird in der nächsten Nummer 
der „Sozial-Technik“ bekannt gegeben werden.

Anmeldungen zur Teilnahme an der Sitzung und 
der Zusammenkunft am Vorabend dringend bis späte
stens den 4. Mai an den Unterzeichneten erbeten.

Saarbrücken, den 6. April 1911.
N o t t e b o h m .

Für die S chriftle itung verantw ortlich : K egiernngsrat L u d w i g  K o l b e  in  G ross-Lichterfelde-W ., Paulinenstr. 3. 
D ruck der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze. Roitzsch.
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Die Bestrebungen zur Änderung des Genehmigungsverfahrens 
für gewerbliche Anlagen (§ 16 ff. der Gewerbeordnung).

V on G ew erbeassessor D r. T i t t l e r ,  H alle  a. S. (Schluss.)

Wenn diese Ansicht früher und gelegentlich auch 
noch heute von einzelnen nicht geteilt wird (Verord
nung des sächsischen Ministeriums des Innern vom 
29. Oktober 1885; Arndt, Verwaltungs-Archiv 10, Seite 
185), so steht dem doch die klare Rechtsprechung des 
Preussischen Oberverwaltungsgerichts und des Reichs
gerichts gegenüber, die die herrschende Meinung dar
stellt. Die wichtigsten Entscheidungen aus den Jahren
1906 und 1908 seien hier auszugsweise wiedergegeben.

1. „Ein Eingriff gegen diejenigen Gewerbebetriebe, 
die einmal nach §§ 16 bis 24 der Gewerbeordnung ge
nehm igt sind, ist unzulässig, solange nicht eine we
sentliche Änderung im Betrieb eintritt. Der Wortlaut 
des Gesetzes (§ 25 der Gewerbeordnung) und der Um
stand, dass bei dem Verfahren v o r  der Genehmigung 
a l l e  möglicherweise erheblichen polizeilichen Ge
sichtspunkte zur Geltung kommen können (§§ 18, 24 
Absatz 2 der Gewerbeordnung), zwingt zu dieser Ent
scheidung. Nachträglich hervortretende Übelstände 
berechtigen nur zu einem Vorgehen gemäss § 51 der 
Gewerbeordnung, d. h. zur völligen Untersagung des 
Betriebs gegen Schadloshaltung, wenn nicht der Ge
werbetreibende es auf Androhung solcher Massregeln 
vorzieht, die nötigen Abänderungen vorzunehmen“ 
(Entscheidung des Reichsgerichts in Zivilsachen vom
24. September 1906, Gewerbearchiv Band VI, Seite 390).

2. „Der Polizeibehörde ist — von der Abstellung 
vorübergehender dringender Notstände abgesehen — 
grundsätzlich versagt, für den genehmigten gewerb
lichen Betrieb die Bedingungen, unter denen er zuge
lassen ist, zu erweitern oder einzuschränken“ (Ent
scheidung des Preussischen Oberverwaltungsgerichts 
vom 6. Juli 1908, Gewerbearchiv Band 9, Seite 373).

Die beiden Entscheidungen der deutschen und 
preussischen obersten Gerichte sprechen den einmal 
nach §§ 16, 24 der Gewerbeordnung genehmigten An
lagen in erfreulicher Klarheit weitgehenden Rechts

schutz zu. Diese Rechtsprechung ist den genehmigen
den Behörden bekannt. Vossen kommt in seinem oben 
erwähnten Buch auf Grund zweier eingehend geschil
derter Fälle, die anscheinend sehr weit zurückliegen, 
zu der Behauptung, dass die Rechtsprechung als gar 
nicht vorhanden betrachtet wird und dass dem behörd
lichen Vorgehen in manchen Fällen geradezu ein System 
zugrunde liegt.*)

Derartige verallgemeinernde Behauptungen ent
halten Beschuldigungen aller bei dem Genehmigungs
verfahren beteiligten Beamten. Die Berechtigung dazu 
kann Vossen aus dem wenig beweiskräftigen Be
lastungsmaterial seines Buches jedenfalls nicht her
leiten. -

Ein nachträgliches Einschreiten gegen eine einmal 
ohne Vorbehalt genehmigte Anlage ist nur nach dem 
Grundsatz des § 51 der Gewerbeordnung zulässig, d. h. 
bei überwiegenden Nachteilen für das Gemeinwohl 
durch Verfügung der höheren Verwaltungsbehörden (in 
Preussen Bezirksausschuss) gegen Entschädigung. 
Praktisch ist ein derartiger Fall meines Wissens noch 
nicht geworden. Vossen erklärt dies dadurch, dass 
„der von der Entschädigungspflicht aus § 51 der Ge
werbeordnung Betroffene alles daran setzt, die An
wendung des § 51 der Gewerbeordnung zu hintertrei
ben (sic!), indem er versucht, mit der mächtigen Waffe 
des Gemeinwohls in der Hand die Anlage auf Um- 
w'egen, d. h. unter Ausserachtlassung des § 51 der Ge
werbeordnung auf sonstige, d. h. ungesetzliche Art und 
Weise zu entfernen.“ Als Beweis führt er jedoch nur 
einen der vorerwähnten Fälle an.

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, 
dass ohne wesentliche Änderungen (§ 25 G.O.) nach
trägliche Auflagen nicht gemacht werden dürfen. Den 
Betriebsunternehmern stehen gegen derartige Forde

*) Siehe Vossen a. a. O. Seite 23 und 48.
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rungen die verschiedenen Rechtsmittel (Beschwerde, 
Klage, Rekurs) zur Verfügung, die stets von Erfolg be
gleitet sein werden.

In einem gewissen Zusammenhang mit den Be
strebungen zur Sicherung gegen nachträgliche Auf
lagen stehen die Wünsche nach Einführung einheit
licher Grundsätze für die Genehmigung. Die „tech
nische Anleitung zur Wahrnehmung der den Kreis- 
(Stadt-)Ausschüssen (Magistraten) durch § 109 des Zu
ständigkeitsgesetzes hinsichtlich der Genehmigung ge
werblicher Anlagen übertragenen Zuständigkeiten vom
15. Mai 1895 usw.“ erörtert bereits jezt bei allen An
lagen die Gesichtspunkte, die für etwaige Bedingun
gen in Frage kommen können. Für zahlreiche Anlagen 
sind ausserdem noch besondere Anweisungen gegeben 
(vergl. Ziffer 25 der Ausführungsanweisung zur Ge
werbeordnung). Anweisungen für alle praktischen Ein
zelfälle sind unmöglich. Vereinzelte Ungleichmässig- 
keiten werden daher nicht zu vermeiden sein. Es liegt 
auch im Interesse der Industrie, dass die genehmigende 
Behörde bei jeder einzelnen Anlage unter Berücksich
tigung der besonderen örtlichen und betrieblichen Ver
hältnisse ihre Bedingungen aufstellen kann. Unerträg
liche oder zu weit gehende Bedingungen werden dann 
am leichtesten vermieden werden können.

III. F e s t l e g u n g  d e s  B e g r i f f s  „ w e s e n t 
l i c h e  Ä n d e r u n g “ (§ 25 der Gewerbeordnung).

§ 25 der Gewerbeordnung spricht aus: „Die Ge
nehmigung zu einer der in den §§ 16 und 24 bezeich
neten Anlagen bleibt solange in Kraft, als k e i n e  
Ä n d e r u n g  i n  d e r  L a g e  o d e r  B e s c h a f f e n 
h e i t  d e r  B e t r i e b s  s t ä t t e  vorgenommen wird . . .  
Sobald aber eine Veränderung der Betriebsstätte vor
genommen wird, ist dazu die Genehmigung der zustän
digen Behörde usw. notwendig. Eine gleiche Geneh
migung ist erforderlich b e i  w e s e n t l i c h e n  V e r 
ä n d e r u n g e n  i m B e t r i e b e  einer der im § 16 ge
nannten Anlagen.“ . . .

Die Unsicherheit, die in dem Begriff „wesentliche 
Änderung“ liegt, hat naturgemäss eine gewisse Un
sicherheit und Ungleichmässigkeit in der Handhabung 
des § 25 der Gewerbeordnung zu Folge gehabt.

Zunächst sei festgestellt, dass auf Grund der Recht
sprechung der obersten Gerichtshöfe eine Änderung in 
der Lage und Beschaffenheit der Betriebsstätte nur dann 
genehmigungspflichtig ist, wenn sie „wesentlich“ ist. 
Hierüber bestehen keine Zweifel; die Unklarheit über 
den Begriff „wesentlich“ ist dadurch aber noch nicht 
beseitigt. Die weitherzigste Auslegung geht dahin, dass 
„wesentlich“ nur diejenigen Änderungen sein sollen, 
die für die Besitzer oder Bewohner der benachbarten 
Grundstücke oder für das Publikum überhaupt n e u e  
oder g r ö s s e r e  Nachteile, Gefahren oder Belästi

gungen herbeiführen können. Dieser Auslegung steht 
aber der Wortlaut des Gesetzes entgegen. § 25 der 
Gewerbeordnung sagt nämlich weiter „die zuständige 
Behörde k a n n  jedoch auf Antrag des Unternehmers 
von der Bekanntmachung (§ 17) Abstand nehmen, wenn 
sie die Überzeugung gewinnt, dass die beabsichtigte 
Veränderung für die Besitzer oder Bewohner benach
barter Grundstücke oder das Publikum überhaupt neue 
oder grössere Nachteile, Gefahren oder Belästigungen, 
als mit der vorhandenen Anlage verbunden sind, nicht 
herbeiführen werde.“ Hieraus ergibt sich, dass der 
Gesetzgeber einen Unterschied macht zwischen wesent
lichen Änderungen, die neue oder grössere Gefahren 
usw. mit sich bringen und solchen wesentlichen Än
derungen, bei denen das nicht der Fall ist. Die letz
teren sind zwar auch genehmigungspflichtig, jedoch 
kann von der öffentlichen Bekanntmachung abgesehen 
werden. Auf diesen Standpunkt stellt sich auch das 
Preussische Oberverwaltungsgericht in fortlaufender 
Rechtsprechung.*) In einer der letzten Entscheidungen 
(vom 30. November 1908) heisst es: „Es kann keinem 
Zweifel unterliegen, dass . . .  die Bauten . . . eine Ver
änderung darstellen, welche auf diejenigen Rücksichten 
einwirken kann, die der Gesetzgeber bei Einführung 
der Genehmigungspflicht für ausschlaggebend erachtet 
hat, dass nämlich die Anlagen durch die Beschaffenheit 
der Betriebstätte für die Besitzer usw. e r h e b l i c h e  
N a c h t e i l e ,  Gefahren oder Belästigungen h e r b e i 
f ü h r e n  k ö n n e n “ (Gewerbearchiv Band 8, S. 393). 
Es ist demnach nicht erforderlich, dass n e u e  oder 
g r ö s s e r e  Gefahren usw. mit der Veränderung ver
knüpft s i n d .

In jedem einzelnen Falle haben die bei dem Geneh
migungsverfahren beteiligten Behörden zu prüfen, ob 
die Veränderung solche erheblichen Nachteile usw. 
haben k a n n .  Gesetz und Rechtsprechung überlassen 
es dem pflichtmässigen Ermessen der Behörden, ob 
eine Genehmigungspflicht vorliegt.

Daraus ergibt sich, dass Ungleichheiten nicht aus
bleiben werden und auch nicht ausbleiben können. Die 
Preussische Ausführungsanweisung bringt keine Er
läuterung über die Art der Auslegung des Begriffs „we
sentliche Änderung“ . Erschöpfende Anweisungen, die 
jeden Einzelfall decken, können aber auch unmöglich

*) Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vom
17. Dezember 1883.

Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vom
18. Mai 1893, Gewerbearchiv Band 3, Seite 35, 217. 

Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vom
16. März 1905, Gewerbearchiv Band 4, Seite 540.

Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vom
4. Dezember 1905, Gewerbearchiv Band 5, Seite 405.

Entscheidung des Kammergerichts vom 15. Januar 
1906, Gewerbearchiv Band 5, Seite 406.
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gegeben werden. Dazu ist die Industrie zu vielgestal
tig und zu grossen Veränderungen unterworfen. Eine 
derartige Anweisung würde ferner zu einer schemati
schen Anwendung führen, die gerade im Interesse der 
beteiligten Industrie vermieden werden muss. Auch 
werden Veränderungen, die in einem Fall für wesentlich 
angesehen werden können, im anderen Fall unter Be
rücksichtigung der örtlichen Verhältnisse — Nähe eines 
grossen Flusses, weite Entfernung der Anlage von 
Wohnhäusern usw. — nicht als schwerwiegend zu be
trachten sein.

Die W ünsche nach einer Klarlegung dieses Be
griffs sind zahlreich. Meist übersehen sie jedoch 
den Unterschied, der im W ortlaut des Gesetzes be
gründet liegt (siehe S. 162). Eine Änderung könnte 
also nur durch Änderung des Gesetzestextes herbei- 
geführt werden. Die Abänderungsvorschläge, die Vos
sen macht, decken sich mit der ersterwähnten Aus
legung des Begriffs „wesentlich“ . Die Begründung 
stützt sich auf eine Umfrage des Vereins zu Wahrung 
der Interessen der chemischen Industrie Deutschlands 
aus dem Jahre 1904 und auf dieselben zwei Beispiele, 
die bereits unter II gewürdigt wurden. Das Material 
der Umfrage spiegelt die Praxis der Behörden unter 
Berücksichtigung des herrschenden Gesetzes und der 
Gerichtsentscheidungen wieder. Ohne nähere Kennt
nis der Fälle lässt sich nichts zu den Beispielen sagen, 
wenn auch in manchen Einzelfällen die Auslegung des 
Begriffs „wesentlich“ etwas engherzig erscheint. Im
merhin haben die beteiligten Behörden doch nach der 
bestehenden Rechtsordnung gehandelt. Die Angriffe, 
die er auf Grund dieses Materials gegen diese Behörden 
richtet, entbehren der Berechtigung.

Die Erklärung, die Vossen für „wesentlich“ im 
Gesetzestext geben will,*) besticht — abgesehen von 
dem Satzbau — zunächst. Bei näherer Prüfung hält sie 
aber der Forderung nach vollständiger Klarheit auch 
nicht Stand. Ob die Änderungen neue oder grössere 
Nachteile usw. herbeizuführen geeignet sind und ob 
sie gegenüber der erteilten Konzession objektiv er
heblich sind, muss doch wieder von der genehmigen
den Behörde bezw. den Sachverständigen beurteilt wer
den. Das subjektive Ermessen der beteiligten Be-

*) Als genehmigungspflichtige, „wesentliche“ Än
derungen im Sinne dieses Gesetzes sind nur solche Än
derungen in der Lage oder der Beschaffenheit der Be
triebsstätte oder im Betriebe anzusehen, welche für die 
Besitzer oder Bewohner benachbarter Grundstücke oder 
für das Publikum überhaupt neue oder grössere Ge
fahren, Nachteile oder Belästigungen, als mit der vor
handenen Anlage verbunden sind, herbeizuführen ge
eignet sind, und welche zugleich gegenüber der erteil
ten Konzession objektiv erheblich sind. (Vossen a. a. O. 
Seite 106.)

*

am ten ist also auch nicht ausgeschaltet und damit auch 
nicht Verschiedenheiten in der Auffassung.

Der heutige Zustand, dass den Behörden die Ent
scheidung in jedem Einzelfalle Vorbehalten bleibt, wäre 
dadurch nicht beseitigt. Dieser Zustand hat ausserdem 
zweifellos für die Industrie gewisse Vorteile, wenn auch 
gelegentlich an den einzelnen Orten eine Verschieden
heit sich geltend macht. Der unbefangene Beurteiler 
der von den Behörden geübten Praxis wird zugeben 
müssen, dass die Handhabung in der Mehrzahl der 
Fälle liberal geschieht.

Eine allgemeine Ausnahmestellung müssten aller
dings Veränderungen gemessen, die nach dein Urteil 
der Sachverständigen zweifellos eine Verbesserung 
gegenüber dem bestehenden Zustand darstellen. Sie 
von der Genehmigungspflicht gänzlich zu befreien, er
scheint nicht angängig, da die Zeichnungen und Be
schreibungen alsdann nicht mit der Anlage übereinstim
men würden. Eine Nachprüfung, ob die Anlage ent
sprechend den Zeichnungen und Beschreibungen aus
geführt und bedingungsgemäss betrieben wird, wäre 
dadurch unmöglich gemacht. Auch das Oberverwal
tungsgericht sieht Verbesserungen, falls sie wesentliche 
Änderungen der Betriebsstätte oder des Betriebs zur 
Folge haben, für genehmigungspflichtig an (Oberver
waltungsgerichtsentscheidung vom 24. September 1885).

Die Bestimmung, dass die Behörde in einem sol
chen Fall bei übereinstimmenden Gutachten der be
teiligten Sachverständigen o h n e  b e s o n d e r e n  
A n t r a g  des Unternehmers von der Bekanntmachung 
absehen m u s s ,  würde eine Gesetzesänderung be
dingen (§ 25 der Gewerbeordnung).

Statt der auf Seite 151 angeführten Fassung der 
Ziffer 17 der Ausführungsanweisung zur Gewerbeord
nung könnte allerdings die Fassung gewählt werden: 
„der Antrag i s t  zu  b e f ü r w o r t e n ,  wenn usw.“ 
Dadurch würde mit Deutlichkeit darauf hingewiesen, 
dass solche Anträge auch von der das Vorverfahren 
leitenden Behörde berücksichtigt werden sollen.

Es zeigt sich jedoch, dass ohne Änderung des Ge
setzestextes in dieser Hinsicht durchgreifende Ände
rungen nicht getroffen werden können. Die Versuche, 
den Begriff „wesentlich“ durch eine für alle Fälle gel
tende Auslegung im Gesetz (oder auch in der Ausfüh
rungsanweisung) klarzustellen, werden aber nie von 
Erfolg begleitet sein. „Wesentlich“ ist ein abstrakter 
Begriff und seine Anwendung für einen konkreten Ein
zelfall wird stets von einer gewissen subjektiven Auf
fassung abhängig sein.

Solange also dieser Begriff im Gesetz steht, und 
der Beamte nicht zur Schablone werden, sondern jeden 
Einzelfall in seinen Besonderheiten erfassen soll, wer
den sich hier und da verschiedene Auffassungen geltend 
machen müssen. Eine Änderung durch den Versuch.

*
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den Begriff näher auszulegen, hätte also keinen durch
greifenden Erfolg.

Wenn der Begriff „wesentlich“ gänzlich fallen ge
lassen würde, und das Gesetz jede, auch die kleinste 
Änderung für genehmigungspflichtig erklärte, wäre den 
Wünschen der Industrie sicherlich noch weniger ge
dient.

Die Änderungen gänzlich von der Genehmigungs
pflicht zu befreien, ist auch andrerseits nach dem Sinne 
der §§ 16 ff. der Gewerberordnung unmöglich und wird 
wohl auch von keiner Seite gefordert.

Ich halte mich zu dem Schluss berechtigt, dass der 
herrschende Zustand gegenüber einer Änderung des

Gesetzes für die Industrie vorteilhafter ist. Bliebe der 
Begriff „wesentlich“ , so wäre nichts gewonnen, fiele er 
fort, so wäre gerade das Gegenteil von dem erreicht, 
was bezweckt werden soll. Eine Gesetzesänderung in 
dem Sinne, dass Veränderungen, die neue oder grössere 
Gefahren nicht bringen, auch ohne Antrag nicht ver
öffentlicht zu werden brauchen, würde allerdings eine 
Beschleunigung mancher Gesuche zur Folge haben 
siehe S. 151, aber an dem Kern der Sache nichts än
dern können.

B e r i c h t i g u n g :  S. 150 Spalte 1 Zeile 19 von unten ist 
zu setzen : (S. 151) statt (S. 10 ff.). — S. 152 Spalte 1 Zeile 23 
von un ten: „die Verhältnisse“ statt „die Forderungen“. — 
S. 152 Spalte 2, Zeile 16 von unten : „eine selbständige“ sta tt 
„eine vollständige“.

A us den Erfahrungen eines technischen Aufsichtsbeamten.
V on Ingenieur W i l h e l m  S c h i r m e r ,  M ünchen.

(Schluss des X I. Abschnitts)

Zu der sechsten Gruppe gehören einige Händewar
nungsvorrichtungen, die überhaupt keine Bewegung 
machen, sondern feststehen, und nur durch das Über
kippen des Tiegels wird eine Relativbewegung der Tie
gelvorderkante gegen die Vorrichtung erzielt, die dem 
Grundgedanken, die Vorrichtung nach vorn zu bewegen, 
völlig gleichkommt. Siehe Figur 118.

Diese Händewarnungsvorrichtung ist also nur eine

feststehende, auch wohl federnde Barre, sie kann als 
Händeschutzvorrichtung nicht bezeichnet werden.

Die Vorrichtung muss, um wirksam zu sein, nicht 
zu weit von Tiegeloberkante entfernt angebracht sein, 
bietet aber aus eben diesem Umstande eine Handver
letzungsgefahr, wie schon bei der Besprechung der vor
hergehenden Gruppe erwähnt wurde. Der sehr ver
breitete Gebrauch, die beiden Greiferstäbe mit einem 
Bande zu verbinden, damit die angelegten kleinen

Drucksachen bei der Bewegung des Tiegels nach vorn 
nicht abfallen sollen, hat zu Unfällen Anlass gegeben 
und zwar dadurch, dass die Hand, da Band und Finger
ring in Kollision gerieten, verhindert wurde, sich recht
zeitig aus dem Gefahrenraume zwischen Tiegel und 
Fundament zurückzubewegen. Bei Vorrichtungen nun, 
wie die unter Gruppe fünf und sechs beschriebenen, 
würde jedesmal unter den vorerwähnten Umständen 
eine Handverletzung eintreten, während bei der un
widerstehlichen Aufwärtsbewegung des Abweisbügels 
oder -Stabes das hindernde Band zerreissen müsste 
und eine Handverletzung verhütet würde.

Zu der siebenten Gruppe gehören die Händeschutz
vorrichtungen, die einen sofortigen Stillstand der Ma
schine durch Ausrückung hervorrufen, wenn die schaf
fende Hand zu lange zwischen Tiegel und Fundament 
verweilt und bei dieser Gelegenheit den Schutzbügel 
etwas zurückdrängt.

Auch diese Gruppe wird von mehreren Konstruk
tionen vertreten, darunter einige, welche das Ausrücken 
durch elektrischen Strom bewirken. Wir wollen nun in 
Hinsicht auf den Ausrückungsmechanismus die Vor
richtung an einer Phönixpresse von Scheiter &  Gie- 
secke einer Besprechung unterziehen. Siehe Figur 119.

Zunächst sei bemerkt, dass die mit der vorerwähn
ten Schutzvorrichtung versehene Maschine in der Weise 
angetrieben wird, dass der Antriebriemen unmittelbar 
auf dem Schwungrad läuft, das letztere sich dagegen 
lose auf der Hauptwelle dreht. Das Schwungrad kann 
durch die Arbeitsleistung einer Kuppelung fest mit der 
Hauptwelle der Maschine verbunden werden, während 
durch Lösung der Kuppelung die Verbindung augen
blicklich wieder gelöst werden kann. Im ersteren Fall, 
wenn das Schwungrad mit der Hauptwelle zusammen
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Fig. 119.

gekuppelt wird, beginnt die Maschine sich zu bewegen. 
Im letzeren Fall wird durch Lösung der Kuppelung die 
Verbindung zwischen Hauptwelle und Schwungrad auf
gehoben, es wird also jede weitere Kraftzuführung ver
hindert und die Maschine steht still. Ausserdem ist 
noch eine Bremsvorrichtung vorgesehen, welche auch 
jede in der Maschine nach ihrer Ausrückung etwa noch 
vorhandene treibende Kraft aufhebt.

Die Handhabung der Kuppelung in einem oder an
derem Sinne geschieht durch einen Handhebel, und 
zwar wird die Maschine dadurch eingerückt, dass die
ser Hebel von dem vor der Maschine stehenden Ar
beiter nach rechts, also auf das Gestell zu, bewegt wird, 
während die Maschine im umgekehrten Falle durch die 
Bewegung dieses Hebels vom Gestell weg ausgerückt 
wird.

Man behalte nun im Auge, dass durch Bewegung

des Handhebels vom Gestell weg die Maschine aus
gerückt wird.

Der Haupthebel besitzt einen dem Gestell entlang
laufenden Ansatz, welchem gegenüber im Gestell selbst 
ein kräftiger Bolzen gelagert worden ist. Dieser Bol
zen steht dauernd unter dem Drucke einer starken Fe
der und wird in seiner Lage durch eine Sperrklinke ge
sichert. In dem Augenblicke nun, in welchem eine Lö
sung der Sperrklinke stattfindet, kann die Kraft der auf 
den Bolzen einwirkenden starken Feder zur Wirkung 
kommen, und der Bolzen wird aus dem Gestell der Ma
schine herausgeschnellt. Er trifft hierbei auf den er
wähnten Ansatz des Handhebels, letzterer muss ihm 
naturgemäss folgen, wird nach links vom Gestell weg 
in die Ausrückstelung gebracht, und da wir gesehen 
hatten, dass die Verdrehung des Handhebels nach links 
eine sofortige Stillsetzung der Maschine bewirkt, so
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wird durch Lösung der den Bolzen in seiner Lage 
sichernden Sperrklinke eine sofortige Ausrückung der 
Maschine herbeigeführt.

Die Lösung der erwähnten Sperrklinke geschieht 
nun in dem Augenblick, in welchem die Hand des Ein
legers in Gefahr kommt, eine Quetschung zu erleiden. 
Es befindet sich nämlich unmittelbar über der Be
wegungsbahn, welche die obere Tiegelkante beschreibt, 
ungefähr eine Hand breit (100 mm) vom Gestell der 
Maschine entfernt, sodass einerseits die Auftragwalzen 
bequem Vorbeigehen können, andererseits aber auch 
das Einlegen in keiner Weise behindert wird, eine die 
Maschine quer überspannende, in zwei am Gestell dreh
bar angeordneten Hebelarmen ruhende Stange. Diese 
Stange bildet mit ihren Hebelarmen einen die Maschine 
überspannenden Bügel, unter welchem die obere Tiegel
kante so dicht vorbeigeht, dass, wenn die Hand des 
Einlegers zu lange auf dem Tiegel liegen bleibt, die
selbe an der Bügelstange anstösst und so eine Be
wegung des Bügels gegen das Fundament hin bewirkt.

An dem Bügel ist seitlich die erwähnte Sperrklinke 
in der Weise angebracht, dass dieselbe durch eine 
Lageveränderung des Bügels in der Richtung gegen das 
Fundament angehoben wird und dadurch den auf den 
Ausrückhebel einwirkenden Bolzen freigibt.

Ist also der Einleger nicht imstande, seine Hand 
rechtzeitig zurückzuziehen, so nimmt dieselbe den er
wähnten Bügel mit, der Bolzen wird freigegeben, stösst 
mit seiner ganzen Kraft gegen den Ausrückhebel und 
bewirkt auf diese Weise die Ausrückung und sofortige 
Stillsetzung der Maschine, folglich auch die Beseitigung 
jeder Gefahr.

Der Druck gegen den Schutz- oder SLcherheits- 
bügel durch die Hand braucht nur ein ganz geringer zu 
sein um die Ausrückung herbeizuführen.

Die vorbeschriebene Händeschutzvorrichtung, wel
che in ihrem Mechanismus sehr empfindlich ist, hat 
sich, soweit die Erfahrungen reichen, bisher gut be
währt; ob das seitliche Einlegen in diesem Falle durch 
den starken Sicherheitsbügel verhütet werden kann, ist 
anzunehmen, doch wurde Endgültiges darüber noch 
nicht bekannt.

An einer anderen ähnlichen Konstruktion eines an
deren Erbauers hat sich ergeben, dass dieser Schutz
bügel, wenn er an der rechten oberen Ecke zurückge
drängt wurde, dies nahezu 70 mm geschehen konnte, 
ohne dass die Ausrückung der Maschine erfolgte. Es 
würde also schon ein zu langes Hantieren an der äusser- 
sten rechten oberen Tiegelfläche, was noch nicht als 
seitliches Einlegen gelten kann, durch Nachgeben (Fe
dern) des Schutzbügels die Gefahr der Handverletzung 
vorhanden sein.

Noch eine Händeschutzvorrichtung von Rockstroh
&  Schneider wollen wir hier besprechen:

Auch hier wird die Hand nicht fortgestossen, son
dern ein Greiferrahmen wird durch die zu lange auf 
dem Tiegel weilende, d. h. zu spät zurückgezogene 
Hand gehindert, sich an die Tiegeloberfläche anzu
legen. Durch die dadurch geänderte Lage des Rah
mens auf seinem Wege mit dem Tiegel bis zur Druck
stellung wird eine Ausrückvorrichtung in Wirkung ge
setzt, welche die Maschine sofort stillsetzt.

Die mit dieser Schutzvorrichtung gemachten Er
fahrungen, welche sich alle auf Unfälle stützen, sind 
gerade nicht die besten. Im besonderen legt sich der 
Rahmen viel zu früh auf den Tiegel auf, dann versagt 
der ganze Mechanismus zu oft usw\

Durch den zuerst angeführten Umstand des zu 
frühen Anlegens des Schutzrahmens wurde ein schwerer 
Unfall herbeigeführt.

Eine Einlegrin, welche bei ihrer Arbeit des Ein
legens ohnmächtig wurde, — mit solchen Vorfällen 
muss man bei Verwendung von Arbeiterinnen rechnen,
— griff beim Umsinken nach dem Tiegel, um sich 
daran festzuhalten. Der Schutzrahmen lag in diesem 
Augenblicke bereits auf der Tiegelfläche auf, obgleich 
der Tiegel sich ungefähr noch 130 mm vor Druck
stellung befand. Die Hand der Einlegerin hielt sich 
krampfhaft an dem Tiegel fest und wurden infolge
dessen sämtliche Finger gequetscht, sodass die Hand, 
w'elche mehrere Finger verlor, vollständig verkrüppelt 
wurde und lebenslänglich unbrauchbar bleibt. —

Übersehen wir diese sieben Gruppen noch einmal, 
so finden wir, wie wenig Gutes sich unter den bespro
chenen Schutzvorrichtungen befindet. Es kann sich 
der geschätzte Leser dieser Zeilen ferner denken, dass 
es unter den vielen hier nicht besprochenen Hände
schutzvorrichtungen sehr viele gibt, die reichlich mit 
Mängeln behaftet sind. Leider hat man es früher nicht 
verhindert oder verhindern können, dass viele minder
wertige Vorrichtungen angebracht wurden und die nun 
so leicht nicht wieder auszurotten sind. Erst im Jahre
1908 wurde in einer Buchdruckereizeitschrift den Be
triebsunternehmern bekanntgegeben, welche Eigen
schaften die Händeschutzvorrichtungen besitzen müs
sen, um den an sie gestellten Anforderungen zu ge
nügen; seit jener Zeit erst waren die Besitzer von Tie
geldruckpressen in der Lage, die angebotenen Schutz
mittel auf ihre Zweckdienlichkeit zu prüfen.

Wir finden ferner, dass die Unfallverhütungstechnik 
mit noch grösserer Energie einsetzen muss, — wenn 
dieses ungenügende Vorwärtskonmien in der Unfall
verhütung bezüglich der Tiegeldruckpressen geändert 
werden soll. —

Einige Maschinenfabriken setzen diesem Vorwärts
dringen eine gewisse Passivität entgegen, lassen wohl
meinende Anfragen unberücksichtigt und ändern ihre 
mangelhaften Schutzvorrichtungen nur erst unter dem



von der Berufsgenossenschaft angewendeten Drucke. 
Eine Maschinenfabrik liefert sogar Tiegeldruckpressen
— auf Wunsch auch mit Händeschutzvorrichtungen. — 

Hierzu muss bemerkt werden, dass diese Maschinen
fabrik bei der Konstruktion ihrer Tiegeldruckpressen 
die Schutzvorrichtung entweder nicht vorgesehen hat, 
dann wird das »spätere Anbringen derselben eine Flicke
rei werden, oder sie ist vorgesehen, und dann ist diese 
Handlungsweise ein Trick, um die Ware bezüglich des 
Preises konkurrenzfähig zu erhalten, dabei aber doch 
einen höheren Profit aus dem Fabrikat zu erzielen.

Es ist bekannt, dass noch eine grosse Anzahl älte
rer Tiegeldruckpressen von unbekannten Erbauern in 
Verwendung sind, welche keine Händeschutzvorrich
tungen besitzen oder mit solchen ausgerüstet sind, die 
eine Handverletzung zu verhüten nicht geeignet sind.

Einen Abweisstab oder -Bügel an solchen Maschi
nen anzubringen, erforderte einen komplizierten Hebel
mechanismus, ist also schwierig und schliesslich sehr 
teuer, was in Rücksicht auf unbemittelte Unternehmer 
kleinerer Betriebe nicht ausführbar ist. Es empfiehlt 
sich daher in solchen Fällen, um die Unfälle wenigstens 
einigermassen zu verringern, anders vorzugehen.

Vor mehreren Jahren hat zum Beispiel der Ingenieur 
Rottsieper eine Vorrichtung zur Ausführung bringen 
lassen, welche geeignet erscheint, als Warnungsapparat 
gute Dienste zu leisten. Siehe Figur 120.

Wir sehen hier eine einfache feststehende Holz

stange, über die ein mehrfach grösseres Eisenrohr ge
streift ist, welches lose sich auf dem Stabe bewegen 
kann, also bei dem Anstoss mit der zu lange zwischen 
Tiegel und Fundament verweilten Hand nachgeben 
wird.

Dies Warnungsrohr hat auch die Eigenschaft, den 
Blick des Einlegers nach der Tiegeloberfläche zu be
grenzen und durch die Eigenschwere die Hand zu zwin
gen, sich zurückzuziehen. Theoretisch ist dies richtig.

Eine andere Anregung geht dahin, einen feststehen
den Rahmen von Rundeisen an dem Körper der Tiegel
druckpresse anzubringen. Dieser Rahmen ist mit dehn
barem Qummigewebe zu überziehen derart, dass dem

Tiegel nur eine entsprechende Öffnung für seine durch
gehende Bewegung bleibt. Es wird auch hierbei er
zielt, dass der Blick des Einlegers nach der Tiegelober-, 
fläche begrenzt ist und die schaffende Hand beim Be
rühren mit dem Gewebe gemahnt wird, sich zurückzu
ziehen. .

Beide Vorrichtungen sind sehr leicht anzubringen 
und billig herzustellen und jedenfalls immer noch eher 
geeignet erscheinen, Unfälle zu verhüten gegenüber gar 
keiner Schutzvorrichtung oder einer solchen, welche 
ihrer Bauart nach ihre Aufgabe nicht erfüllen kann.

Fassen wir nun die anfangs gemachten Anregungen 
mit diesen letzten zusammen, so dürfte b e i  A u s f ü h 
r u n g  d e r s e l b e n  d i e  U n f a l l v e r h ü t u n g  a n  
T i e g e l d r u c k p r e s s e n  w i e d e r  m e h r  v o r 
w ä r t s  k o m m e n .  Vorausgesetzt, dass auch d i e 
v er s ch i edenen  Mängel  der sonst  als 
v o 11 k o m m eil b e t r a c h t e t e n  S c h u t z v o r 
r i c h t u n g e n  b e s e i t i g t  w e r d e n .

Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen i in 
i n t e r e s s e  d e r  U n f a l l v e r h ü t u n g ,  d e r  V e r 
b r e i t u n g  d e r  H e i m s e h e n  T i e g e l d r u c k -  
s c h n e l l p r e s s e n ,  b e s o n d e r s  i h r e r  s e l b s t 
t ä t i g e n  A n -  u n d  A b l e g e v o r r i c h t u n g e n  
w e g e n ,  d a s  F e l d  s o  v i e l  a l s  m ö g l i c h  z u  
e b n e n .

Z u s a t z  d e r  S c h r i f t l e i t u n g .. ' • V
W ährend des Erscheinens des vorstehenden Auf

satzes sind der Schriftleitung zwei Zuschriften über 
neuere Handschutzvorrichtungen zugegangen, von 
welchen nachstehend noch Kenntnis gegeben wer
den soll.

Von F. M. W e i l e r s  L i b e r t y  M a c h i n e  
W o r k s ,  G. m.  b. H.  B e r l i n  SW7. 68 , alte Jakob
strasse 11112 wird auf die in den Fig. 121 und 122 abgebil
dete Vorrichtung an ihrer Original-„National“-Presse' 
aufmerksam gemacht. Diese Vorrichtung, welche die 
Hand des Anlegers vor dem Einklemmen schützen 
soll, arbeitet in der Weise, dass sie beim Schliessen 
des Tiegels die H and des Anlegers zurückstösst und 
diesen dadurch an weiterer Hantierung auf dem Tiegel 
hindert. D er Apparat besteht im wesentlichen aus 
4 Teilen: 1 . dem Bügel, 2. aus zwei Führungslagern,
3. Führungsbolzen, 4. Kniehebel-Zugstange. D er 
A pparat arbeitet ohne Federn, was bei einem der
artigen A pparat von grösser W ichtigkeit ist. D er 
A pparat kann an allen von dieser Firm a gelieferten 
National-Pressen leicht angebracht werden. Nach
stehende Figur 121 zeigt wie der Apparat an der " Ma
schine angebracht ist in geöffnetem Zustande. F i
gur 122 zeigt den A pparat einzeln.
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Die bekannte Firm a R o c k s t r o h  & S c h n e id e r  
N a c h f .  A. G. D r e s d e n - H e i d e n a u  weist au f 
ihre Viktoria-Tiegeldruckpresse hin, welche versehen 
ist mit einem lose laufenden Schwungrad mit Frik
tionskupplung und mit automatischem Händeschutz, 
der bei C efahr die Maschine ausrückt und bremst. 
Dazu wird uns geschrieben: Schon vor 10 Jahren 
sind Versuche gem acht w orden , an Tiegeldruck
pressen Friktionskupplungen anzuwenden, ohne je 
doch zu einem günstigen Erfolge zu führen. D er 
Zweck dieser Konstruktion war, zunächst die K raft
leistung zu erhöhen. Bei schweren Form en kam  es 
oft vor, dass die Maschine auf D ruck sitzen blieb; 
diesem Übel konnte man nur durch die Friktions
kupplung mit lose laufendem Schwungrad begeg-

Fig. i 2 i.
S? />,' Handschutzvorrichtung an einer „NationaL“-Presse.

Fig. 122.
H andschutzvorrichtung einzeln.

Als Vorzüge der Schutzvorrichtung seien nur die 
drei wesentlichsten aufgeführt:

W egen der sehr einfachen Konstruktion kann 
der A pparat nie in Unordnung geraten oder 
versagen.
E r drückt sicher die H and von dem Tiegel 
ab und m acht so eine Verletzung der Hand 
durch Einklem m en zwischen Fundam ent und 
Tiegel unmöglich.

3. Die Handschutzvorrichtung arbeitet sowohl 
bei langsamem wie bei schnellem Gange der 
Maschine gleich ruhig und regelmässig.

1.

2 .

Fig. 123.
Viktoria-Tiegeldruckpresse mit Händeschutz von 

Rockstroh & Schneider, Dresden.

nen. W ährend bei der ändern Ausführung das 
Schwungrad langsam in Bewegung gesetzt wurde 
und bei ungenügender Rotation grossen Druck schwer 
überwinden konnte, überträgt bei Anwendung einer 
Kupplung das laufende Schwungrad seine aufge
speicherte Kraft sofort voll au f die Antriebsorgane, 
und der grösste D ruck wird leicht überwunden. Bei 
der dieser Firma patentierten Kupplung arbeitet der 
Mechanismus so korrekt, dass eine m om entane Still
setzung der Maschine garantiert ist. (Vgl. Fig. 123).

W ährend das antreibende Organ ausgeschaltet 
wird, setzt sich gleichzeitig, schussartig schnell, eine 
Ringbremse in Tätigkeit. Dieser Vorteil wird nun 
für eine sichere Händeschutzvorrichtung ausgenutzt,
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indem das bekannte Greiferrähmchen in einfacher 
W eise damit verbunden wird.

Bei den von der Firm a ausgeführten Maschinen 
ist am äussersten E nde der linken Seite des Greifer
rähm chens ein kleiner W inkel angebracht, welcher 
bei jedem  Druckgang einen links am Drucktiegel 
befindlichen W inkelhebel steuert. Am  Griffe vom 
K upplungsausrücker sitzt ausserdem  ein kleiner Quer
steg. Diese einfachen Mittel bringen nun folgende 
W irkung h e rv o r: Sobald der Drucktiegel zum Druck 
übergeht, legen sich die Greifer mit dem Greifer
rähm chen auf den Tiegel, wobei der kleine W inkel
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des Rähmchens den W inkelhebel am Tiegel etwas 
hochdrückt, sodass dieser über den Quersteg am 
Ausrücker hinweggleitet. Liegt in diesem A ugen
blick die H and noch auf dem Tiegel, so kann das 
Greiferrähmchen die genannte W irkung nicht aus
üben, der kleine W inkel am Tiegel wird nicht ge
hoben, sondern bleibt in seiner Lage, stösst an den 
Quersteg des Ausrückers an und dies genügt, um 
durch denselben eine schussartige Auslösung der 
Kupplung und Bremse zu bewirken, sodass die 
Maschine augenblicklich steht und jede Verletzung 
ausschliesst.

S O Z I A L - T E C H N I K

Fabrikgärten.
Von L e o p o l d  K ä t s c h e r .

Der Direktor Patterson der bekannten National
Registrierkassenfabrik („N. C. R.“ ) zu Dayton im 
Unionsstaate Ohio hat mit grösstein Erfolg den in
teressanten Versuch gemacht, die kahle, düstere Um
gebung dieser Fabrik in ein kleines Paradies zu ver
wandeln. Auf seinen täglichen Eisenbahnfahrten in 
die Fabrik berührte ihn das scheunenartige, trostlose 
Aussehen der den Eisenbahnweg umsäumenden Ar
beiterhäuschen sehr peinlich. Augenscheinlich ein 
Naturfreund, grübelte er darüber, wie sich dem abhel
fen Hesse. Er dachte daran, ob an den Zäunen und 
Hinterportalen gepflanzte wilde Reben und Schling
pflanzen den trostlosen Eindruck nicht etwa mildern 
würden. Doch wie dies erreichen? Vielleicht würde 
ein gutes Beispiel ansteckend wirken? War doch auch 
die nächste Umgebung seiner Fabrik öde und un
freundlich genug! Kurz entschlossen, liess er in der 
Mitte des Fabrikhofsrasens ein riesiges Blumenbeet an
legen, aber die Geschichte sah gar nicht hübsch aus. 
Da musste ein Fachmann mit Rat und Tat beistehen. 
Herr Patterson liess sich weder Mühe noch Kosten 
verdriessen und wandte sich nicht etwa an das Schmie
del, sondern berief sofort den Schmied — nämlich 
Amstead, den berühmten Landschaftsgärtner der Chi- 
cagoer Weltausstellung. Amstead hielt es anfangs für 
einen guten Spass von Patterson, die Fabrik ver
schönern zu wollen; doch als er sah, dass es ihm ernst 
war, machte er sich mit Eifer ans Werk. Bald war 
ein schönes Teppichbeet in acht bis neun Farben an
gelegt, die Wege mit Sträuchern und Blumen um
säumt. Sodann schlug er vor, die beiden der Fabrik 
gegenüberliegenden Stallschuppen mittels eines Bogens 
zu verbinden, dessen Dach zinnoberrot und dessen 
Seiten olivengrün angestrichen werden sollten, und an 
den Enden rasch wachsende Reben zu pflanzen, womit 
er eine das Auge erfreuende Farben-Harmonie schaf

fen wollte. Herr Patterson begnügte sich aber nicht 
damit, den Fabrikshof und die Gebäude dekorieren zu 
lassen, sondern pflanzte auch an den Telegraphen
stangen und Laternenpfählen Schlingpflanzen, sodass 
alle zu der Fabrik führenden Strassen wie Parkanlagen 
aussahen.

Als er nun sah in welch kurzer Zeit und mit welch 
einfachen Mitteln der Gartenkunst die Umgebung sei
ner bis vor kurzem so kahlen Fabrik sich in ein kleines 
Eden verwandelt hatte, dachte er daran, das Heim sei
ner Arbeiter einer gleichen Umwandlung zu unterziehen. 
Aber wie ihr Interesse wecken? Er liess sich vom 
Professor Bailey in Cornell Material schicken, und 
Fräulein Helene Gould, die sich für den Plan in
teressierte, sowie ein Herr Simons stellten ihm Photo
graphien ihrer schönen Gartenanlagen zur Verfügung. 
Er liess angemessene Projektionsbilder anfertigen und 
begann damit sein Erziehungswerk in der Fabriks
sonntagschule, wo er im Spätwinter sie den Schülern 
vorführte. Als der Frühling ins Land zog, verteilte er 
12000 Pakete Blumensamen an die Kinder und setzte 
zur Aneiferung noch Preise aus für die ornamentalsten 
Pflanzungen im Garten und die künstlerischsten Ar
rangements der Reben und anderen Schlingpflanzen um 
die Verandas, Gebäude, Fensterrahmen etc. Knaben 
und Mädchen unter 16 Jahren wurden eingeladen, sich 
an den Wettbewerb um die am besten angelegten und 
gepflegten Hinterhausgärtchen zu beteiligen, wo sie 
nach Belieben und Geschmack Gemüse, Obst oder 
Blumen pflanzen konnten. Fünf Preise zu fünf Dollars 
wurden für die effektvolsten Fensterblumenkasten aus
gesetzt, vier Preise zu zehn Dollars für die bestge
pflegten Gemüsegärten. Zur Beaufsichtigung dieser 
Arbeit stellte der naturliebende Direktor einen tüch
tigen Gärtner an, bei dem sich Mitbewerber jederzeit 
unentgeltlich Rat holen konnten.

1-------
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Mit Feuereifer pflanzten die Kinder die ihnen ge' # 
schenkten Sämereien an und beobachteten voll Unge
duld das Keimen und Wachsen der schönen Blumen und 
nützlichen Gemüse. Allmählich verschwanden denn 
auch die steifen Linien der kahlen Holzzäune unter dem 
üppigen Wachstum der Schlingpflanzen. Die Mütter, 
welche mit freudigem Staunen den schönen Effekt der 
Reben sahen, fingen an, selber Geschmack an der 
Sache zu finden, und zogen die Schlingpflanzen auch 
an den Fensterrahmen und Portalen empor, sodass die 
bisher nüchternen Häuschen nach und nach ein idyl
lisches Aussehen bekamen und die Fabrik in Dayton 
eine Sehenswürdigkeit wurde. Viertausend Menschen 
wohnten in den schönen Fabrikhöfen der Preisver
teilung bei, die unter grossem Jubel der Sieger und 
ihrer Angehörigen vor sich ging. Gegenwärtig bildet 
der jährliche Preisverteilungstag das beliebteste Volks
fest der Gegend, bei dem sich Tausende einfinden. 
Nannten die Arbeiter die Fabrik früher „Pattersons 
Fegefeuer“ , so nennen sie sie heute mit Stolz „Patter
sons Paradies“ .

Überdies kaufte Patterson, um den schlechten Ein
fluss wettzumachen, den eine Anzahl verwahrloster Ar
beiterkinder auf die übrigen Kinder auszuüben begann, 
ein Stück Land und gab jedem der „bösen Buben“ 
eine Parzelle nebst den nötigen Sämereien und dem 
Werkzeug, sowie das Recht, mit dem Erträgnis nach 
Gutdünken zu schalten. Die Gartenarbeitszeit ist 
7—9 Uhr morgens und 4—6 Uhr nachmittags. Von 
Zeit zu Zeit werden Preise von 21/*—5 Dollars verteilt; 
wer den ersten Preis erringt, erhält auch noch eine 
Bronzemedaille. Am Tage der Preisverteilung sind die 
Preisgekrönten Gäste des Direktors; gewöhnlich be
wirtet er rund achtzig Knaben. Jeder Knabe behält 
sein Gärtchen zwei Jahre; dann bekommt er ein Di
plom, in welchem festgestellt wird, dass er in der „Gar
tengesellschaft“ der Firma ausgebildet wurde und sich 
bewährt hat. Dann muss er seine Parzelle seinem Nach
folger übergeben. Die Knaben pflanzen hauptsächlich Ge
müse für den Hausgebrauch ihrer Mütter, der Überschuss 
wird verkauft und der Erlös als Taschengeld benutzt.

Die Barauslagen der Firma für Werkzeug, Säme
reien, Unterricht und Boden betragen jährlich etwa 
3500 Doll., und sie erklärt diesen kleinen Betrag für 
die beste Kapitalanlage, die sie je gemacht habe. Die 
Knaben, die einmal Gärtnerei gelernt haben, verlieren 
die Vorliebe nie wieder und gehen ihr in ihren Musse- 
stunden in den Hausgärten ihrer Eltern nach.

Seit Pattersons Beispiel haben viele Unternehmer 
den gesundheitlichen und erziehlichen Wert der Fabrik- 
und der Arbeitergärten erkannt und handeln danach. 
Der hervorragende englische Kakaofabrikant und Men
schenfreund George Cadbury, der Stifter der Industrie
gartenstadt Bournville, rät allen Arbeitgebern zur För
derung des Gartenbaus, dessen Pflege, wie er mit 
vollem Recht betont, das sicherste Mittel sei, die Leute 
dem Wirtshaus fernzuhalten, ganz besonders die jugend
lichen Kräfte. Im Punkte der Knabengärtnerei leisten 
ausser dem Daytoner Vorbild Bemerkenswertes die 
Natural Ford Co. in Niagara, die N. O. Nelson Co. in 
Leclaire bei St. Louis, die Cadburvstiftung und die 
Yorker Kakaofirma Rowntree. Bei diesen Firmen er
hält jeder Knabe ■— arbeite er nun selber in der Fabrik 
oder sei er nur der Sohn eines angestellten Arbeiters — 
ein Beet nebst Sämereien, Geräten und Fachunterricht. 
Für die besten Methoden und Ergebnisse werden Preise 
ausgesetzt. Mädchengärteh gibt es meines Wissens 
lediglich in Bournville, und hier wird für jedes Beet 
eine Jahresmiete von 1 Schilling berechnet. Überall 
gehört der Erlös aus dem V erkauf der eigenen Produkte 
dem Inhaber des Beetes. Am mustergültigsten organi
siert und am umfangreichsten sind noch immer die 
Daytoner Kindergärten. 1903 erst fünf Tonnen, stieg 
der Ertrag im folgenden Jahre auf acht, denn 1904 be
fanden sich viele Knaben schon im zweiten Jahrgang. 
Während 1903 zwischen 50 und 60 Knaben aus Grün
den der Disziplin vom Betriebe der Beete ausgeschlos
sen werden mussten, sank diese Zahl 1904 auf 15 — 
ein klarer Beweis für die erziehliche Bedeutung der 
Einrichtung. Diese sollte von allen Jugend- und Men
schenfreunden beachtet und gefördert werden.

Unfallverhütungsvorschriften für die Westdeutsche Binnenschiffahrts
Berufsgenossenschaft.

Gültig vom i. April 1911.

Bestehende Verordnungen der Landes - Polizeibe
hörden und sonstige allgemeine obrigkeitliche Vor
schriften gelten unverändert neben diesen Unfallver
hütungsvorschriften.

Mit dem Tage des Inkrafttretens dieser Unfallver
hütungsvorschriften verlieren die unter dem 7. Dezem
ber 1896 genehmigten Vorschriften ihre Gültigkeit.

I. V o r s c h r i f t e n  f ü r  B e t r i e b s u n t e r -  
n e h  m e r.

§ 1. Betriebssicherheit.
Alle Fahrzeuge, Arbeitsstätten usw. müssen mit 

ihren sämtlichen Einrichtungen und allem Zubehör in 
betriebssicherem Zustande sein und dauernd darin er
halten werden.



§ 2. Bemannung.
Die Bemannung aller Schiffe, Flösse, Fähren und 

Bagger muss eine ausreichende sein und den strom
polizeilichen Vorschriften entsprechen.

Mit der Bedienung der Maschinen und Dampf
kessel sind nur sachverständige, über 18 Jahre alte 
männliche Personen zu betrauen.

§ 3. Kranke.
Personen, von denen dem Arbeitgeber oder seinem 

Beauftragten bekannt ist, dass sie an Fallsucht, Krämp
fen, zeitweiligen Ohnmachtsanfällen. Schwindel, Schwer
hörigkeit oder an körperlichen Schwächen oder Ge
brechen in dem Masse leiden, dass sie dadurch bei ge
wissen Arbeiten einer aussergewöhnlichen Gefahr aus
gesetzt sind oder andere Personen in Gefahr bringen 
können, dürfen mit diesen Arbeiten nicht beauftragt 
werden. (

§ 4. Ausrüstung.*)
Fahrzeuge aller Art müssen die vorgeschriebenen 

Ausrüstungsgegenstände stets vollständig und in ge
brauchstüchtigem Zustande mit sich führen, ferner die 
nach den bestehenden polizeilichen Bestimmungen vor
gesehenen besonderen Ausweise (Schiffsattest, Floss- 
schein) an Bord haben.

§ 5. Anhängekahn.
Jedes Schiff von über 50 t Tragfähigkeit, mit Aus

nahme der Baggerabfuhrkähne im Bereiche der Sek
tion IV, jede Baggermaschine, jeder Taucherschacht 
und jeder Schwimmkran sowie auf dem Rheine jedes 
Floss während der Fahrt von Mannheim stromabwärts 
muss mit einem zum sofortigen Gebrauch bereiten An
hängekahn (Flieger, Boot, Jolle) versehen sein.

§ 6 . Rettungsringe.
Alle Segelschiffe, Schleppkähne und Dampfer so 

wie alle Bagger haben wenigstens zwei Rettungsringe 
mitzuführen. Sie sind auf Deck zweckmässig zu ver
teilen und gebrauchsbereit aufzuhängen.

Die Rettungsringe müssen eine Tragfähigkeit von 
wenigstens 7 kg haben und in bestem Zustande sein.

Ist für einzelne Strombezirke polizeilich eine höhere 
Tragfähigkeit der Rettungsringe vorgeschrieben, so ist 
diese andere Vorschrift massgebend (z. B. an der Unter
weser: 10 kg).

§ 7. Handleisten und Fusstaue am Bugspriet.
Am Bugspriet eines jeden Schiffs sind durch Hand

griffe und Fusstaue Vorkehrungen gegen das Herab
fallen der Mannschaft zu treffen.

Aussenbords arbeitende Mannschaften müssen bei 
Arbeiten, die eine Gefahr einschliessen, angeseilt sein. 

§ 8 . Laufplanken.
Die Laufplanken, Stege und Landebrücken müssen 

genügend breit, nach ihrer Länge zweckentsprechend 
stark und in gutem Zustande sein.

Die Landstege, die dem Verkehr der Besatzung 
dienen, müssen besonders breit und kräftig, ferner mit

*) Anmerkung. Für den Bau, die Ausrüstung, den 
Betrieb usw. der Schiffsdampfkessel gelten die allge
meinen polizeilichen Bestimmungen und landespolizei
lichen Anweisungen, Vorschriften u. dergl.

Für den Bau und die Konstruktion der Dampfrohr - 
leitungen wird auf die vom Verein deutscher Ingenieure 
aufgestellten Normalien zu Rohrleitungen für Dampf 
von hoher Spannung hingewiesen.

Querleisten und an einer Seite mit Geländer (Stange, 
Leine oder Tau) versehen sein. Bei Dunkelheit sind 
die Landstege genügend zu beleuchten.

§ 9. Treppen und Leitern, Öffnungen im Deck.
Alle feststehenden Treppen müssen in gutem Zu

stande und wenigstens an einer Seite mit Geländer oder 
Handleiste versehen sein.

Leitern und bewegliche Treppen müssen gegen 
Aus- und Abrutschen in geeigneter Weise gesichert 
sein. •

Auf Dampfschiffen müssen die im Deck über dem 
Maschinenraum und Kesselraum vorhandenen Öffnun
gen gegen das Hineinfallen fest und dauerhaft ver
wahrt sein.

§ 10. Aborte.
Jedes bewohnte Fahrzeug von über 200 t Trag

fähigkeit ist mit einer Einrichtung zu versehen, in der 
die Mannschaft ohne Lebensgefahr ihre Notdurft ver
richten kann.

§ 11. Öfen.
Die Schiffsöfen dürfen nicht mit Verstellklappen 

oben am Schornstein und die Ofenröhren nicht mit Ver
schlüssen (Schossen oder Drosselklappen) versehen 
sein.

§ 12. Böller.
Das Mitführen von Böllern aus Gusseisen ist ver

boten.
Zugelassen ist nur Böllerpulver von gemischter 

Körnung. Es dürfen nur solche Pulverpackungen mit
geführt werden, welche die notwendige Pulvermenge 
in massiger Ladung für je einen Schuss enthalten.

§ 13. Winden und Kranen.
Winden, Spille und Kranen müssen mit sicher

wirkenden Abstellungs-, Hemmungs-, Sperrvorrich
tungen und die Zahnräder mit Schutzvorrichtungen ver
sehen sein. An Kranen muss deren Tragfähigkeit an 
leicht sichtbarer Stelle angegeben sein.

§ 14. Schutzvorrichtungen an der Maschine.
Wo erforderlich, und die Bedienung der Maschine 

nicht behindert wird, sind zum Schutze dagegen, dass 
Personen in die Maschine hineinfallen oder von ihr er
fasst werden, Umwehrungen anzubringen.

§ 15. Kolben- und Schieberstangen.
Durchgehende Kolben- und Schieberstangen sind 

mit einer kräftigen Hülse zu umgeben.
§ 16. Schmiervorrichtungen.

Bewegliche Maschinenteile, die nicht gefahrlos 
und ohne Anwendung von Hilfsmitteln (Leitern, Stützen) 
erreicht werden können, müssen mit selbsttätigen 
Schmiervorrichtungen versehen sein.

§ 17. Wasserstandsgläser.
Wasserstandsgläser sind mit geeigneten Schutz

vorrichtungen zu versehen, welche die Beobachtung des 
Wasserstandes nicht beeinträchtigen.

§ 18. Schutzbrillen.
Zu denjenigen Arbeiten, bei denen eine Augenver

letzung durch Splitter oder Funken zu befürchten ist, 
sind den Arbeitern zweckentsprechende Schutzbrillen 
zu verabfolgen.

§ 19. Beleuchtung.
Maschinen- und Kesselraum müssen gut beleuch

tet sein, sodass namentlich die Manometer vom Ma
schinistenstande aus, die Wasserstandsgläser und die
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Manometer vom Heizerstande aus jederzeit gut beob
achtet werden können.

§ 20. Verbandmittel.
Auf jedem Fahrzeug von 30 t Tragfähigkeit an, 

auf allen Dampfern und Baggermaschinen, Taucher
schächten und Schwimmkranen, auf den Rheinflössen 
und in allen Reparaturwerkstätten müssen die notwen
digen Verbandmittel in dichtverschlossenem Kasten 
vorhanden sein.

§ 21. Wiederbelebung anscheinend Ertrunkener.
Auf allen Fahrzeugen und den Arbeitsstätten, die 

unmittelbar am Wasser liegen, sind Anweisungen zur 
Wiederbelebung anscheinend Ertrunkener anzubringen.

§ 22. Alkoholische Getränke.
Die unentgeltliche Abgabe von Bier (Freibier) und 

sonstigen alkoholischen Getränken an die Besatzung 
der Flösse am Rhein, Main und Neckar, an der Weser 
und ihren Nebenflüssen nebst Werra und Fulcfa ist ver
boten.

§ 23. Bereithaltung von Trinkwasser.
Der Betriebsunternehmer hat dafür zu sorgen, dass 

sich einwandfreies Trinkwasser an Bord befindet.
§ 24. Revision und Instandhaltung.

Die Betriebsleiter sind verpflichtet, alle Einrich
tungen, Ausrüstungsgegenstände und Werkzeuge in 
jedem Jahr wenigstens einmal auf ihre Vollständigkeit 
und Betriebstüchtigkeit zu untersuchen oder unter
suchen zu lassen. Etwa gefundene Mängel und Un
vollständigkeiten sind sobald als möglich abzustellen.

§ 25. Bekanntmachung der Unfallverhütungs
vorschriften.

Die Unfallverhütungsvorschriften sind auf den 
Schiffen und Arbeitsstellen in Plakatform an leicht 
sichtbarer Stelle anzubringen und in lesbarem Zustande 
zu erhalten.

Auf Verlangen werden die Vorschriften in Heften 
und Plakatform von dem Vorstande an die Mitglieder 
unentgeltlich abgegeben.

Die Unfallverhütungsvorschriften können auch nach 
einzelnen Teilen getrennt oder für einzelne Betriebs
gruppen gesondert ausgegeben und ausgehändigt wer
den.

§ 26. See-, Küsten- und Wattschiffahrt.
Auf Schiffen, welche, wenn auch nur vorüber

gehend, See-, Küsten- oder Wattschiffahrt betreiben, 
müssen die Betriebsunternehmer für diese Fahrten auch 
die Unfallverhütungsvorschriften der See - Berufsge
nossenschaft beachten. Die technischen Aufsichtsbe
amten der See-Berufsgenossenschaft sind auf den in 
See gehenden Binnenfahrzeugen zur Revision zuzu
lassen und ihren Anordnungen ist Folge zu leisten.*)

II. V o r s c h r i f t e n  f ü r  B e t r i e b s b e a m t e  
u n d  A r b e i t e r .
§ 27. Betrunkene.

Betrunkene dürfen nicht zur Arbeit zugelassen wer
den und bei der Arbeit darf sich niemand betrinken. 
Die anwesenden Vorgestzten und Mitarbeiter sind zur 
Überwachung verpflichtet.

§ 28. Mängel.
Sämtliche Einrichtungen, Ausrüstungsgegenstände

*) Die Unfallverhütungsvorschriften der See-Be
rufsgenossenschaft sind von dieser zu beziehen.

und Werkzeuge sind bei dem Gebrauch sorgsam auf 
ihre Betriebstüchtigkeit zu beobachten. Zeigen sich 
Mängel, so muss der Arbeiter, soweit es ihm möglich 
ist, diese sofort selbst abstellen, andernfalls seinem 
Vorgesetzten davon Anzeige machen.

§ 29. Verhalten während der Fahrt.
Die genaue Befolgung der von den Strompolizei

behörden erlassenen Vorschriften über das Verhalten 
der Schiffe und Flösse während der Fahrt wird den 
Schiffs- und Flossführern zur besonderen Pflicht ge
macht.

§ 30. Sicherung gegen Wellenschlag.
Am Lande liegende Fahrzeuge sind sachverständig 

zu vertäuen und festzumachen, damit sie durch den 
Wellenschlag vorüberfahrender Dampfer nicht gefähr

d e t  werden.
§ 31. Deck, Treppen, Laufplanken, Fussböden.
Deck, Treppen, Laufplanken und Fussböden sind 

möglichst rein zu halten; bei Schnee, Glatteis oder Ver
unreinigung durch schlüpfrige Stoffe sind sie mit Asche, 
oder Sand zu bestreuen.

§ 32. Laden und Löschen.
Ladegüter dürfen nur auf festen, ebenen Fuss

böden aufgestapelt werden. Senkrechte Stapelwände' 
von gefahrdrohender Höhe sind abzusteifen.

Das Abtragen der Ladegüter vom Stapel ist von 
oben herab stufenförmig oder unter Innehaltung eines 
Böschungswinkels zu bewirken.

Das Herausziehen von Säcken, Ballen und der
gleichen aus den unteren Lagen ist verboten.

§ 33. Kranen.
Kranen dürfen nicht über die angegebene Trag

fähigkeit belastet werden. Die Sperrklinke muss auf 
dem Sperrad liegen. Unter der schwebenden Last darf 
niemand stehen. Beim Niederlassen der Last vermit
tels der Bremse ist die Kurbel auszurücken.

§ 34. Laderaum.
Wenn die Luken zugelegt werden, so muss der 

Schiffsführer gewissenhaft überwachen, dass es ord
nungsgemäss geschieht.

Wird ein Übergang über den Laderaum hergestellt, 
so muss er bei Dunkelheit beleuchtet werden.

Bei Nachtarbeit hat der Schiffsführer ebenfalls für 
ausreichende Beleuchtung zu sorgen.

■ § 35. Schaufelräder.
Das Einsteigen in die Schaufelräder darf nur mit 

Erlaubnis des Kapitäns und des Maschinisten ge
schehen.

Diese haben dafür zu sorgen, dass das Rad durch' 
Kette oder sonstwie festgestellt bleibt, damit eine Be
wegung des Rades nicht stattfinden kann.

§ 36. Schiessen aus Böllern.
Der auf die Ladung zu setzende Pfropfen darf 

nicht zu stark sein. Vor dem Laden nach einem Schuss 
ist der Böller mit gut passendem Wischer zu reinigen.

§ 37. Maschinenraum.
Das Betreten des Maschinenraums ist Unbefugten 

zu verbieten.
§ 38. Maschinenpersonal.

Das Maschinenpersonal muss anschliessende Klei
der fragen. .

§ 39. Heizmaterial.
Das Übergiessen des Heizmaterials mit Petroleum 

i ist strengstens verboten.
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§ 40. Schmieren, Reinigen, Riemenauflegen.
Das Schmieren in Bewegung befindlicher Ma

schinenteile darf nur geschehen, wenn es nach den vor
handenen Einrichtungen gefahrlos erscheint. Das Rei
nigen darf nur während des Stillstandes der Maschine 
erfolgen. Treibriemen dürfen während des Ganges der 
Maschine nicht von Hand aufgelegt werden.

§ 41. Sicherheitsventile.
Das Überlasten und das Festkeilen der Sicher

heitsventile ist strengstens untersagt.
§ 42. Kesselreinigung.

Bei Kesselreinigungen ist die Verwendung entzün- 
dungs- und explosionsfähiger Flüssigkeiten verboten.

§ 43. Schutzbrillen.
Bei Beschäftigungen, welche Augenverletzungen 

durch Splitter oder Funken verursachen können, sind 
die von dem Arbeitgeber zu liefernden Schutzbrillen 
z u  benutzen.

III. V o r s c h r i f t e n  f ü r  N e b e n b e t r i e b e .
§ 44.

Für Nebenbetriebe gelten die Unfallverhütungsvor
schriften derjenigen Berufsgenossenschaft, welcher der 
Nebenbetrieb angehören würde, wenn er Hauptbetrieb 
wäre. . •

Auf Verlangen wird der Vorstand diese Vorschrif
ten den Mitgliedern der Genossenschaft unentgeltlich 
übermitteln.

IV. S c h l u s s -  u n d  S t r a f b e s t i m m u n g e n .
Ausführung.

§ 45.
Die nach den vorstehenden Bestimmungen notwen

digen Einrichtungen oder Änderungen müssen innerhalb 
einer Frist von sechs Monaten, also bis zum 1. Oktober 
1911, zur Ausführung kommen.

§ 46.
Dem Genossenschaftsvorstand bleibt Vorbehalten, 

auf Antrag in einzelnen Fällen den Umständen entspre
chende Abweichungen von vorstehenden Vorschriften 
nach Anhörung des zuständigen Sektionsvorstandes zu 
gestatten.

§ 47. Strafe für Genossenschaftsmitglieder.
Genossenschaftsmitglieder, welche, den vorstehen

den Bestimmungen nicht nachkommen oder es an der 
nötigen Sorgfalt in der Überwachung der Vorschriften 
für Betriebsbeamte und Arbeiter haben fehlen lassen, 
können vom Genossenschaftsvorstand mit Geldstrafe 
bis zu 1000 Mark belegt oder in eine höhere Gefahren
klasse eingeschätzt oder, sofern sie sich schon in der 
höchsten Gefahrenklasse befinden, mit Zuschlägen bis 
zum doppelten Betrage ihrer Beiträge belegt werden. 
(§ 112 Abs. 1 Ziffer 1 und § 124 des Gewerbe-Unfall
versicherungsgesetzes vom 30. Juni 1900.)

§ 48. Strafe für Versicherte.
Wenn versicherte Personen den vorstehenden Vor

schriften zuwiderhandeln, so verfallen sie in eine Geld
strafe bis zu 6 Mark.

Diese ist an die Krankenkasse zu zahlen, welcher 
der Versicherte zur Zeit der Zuwiderhandlung ange
hört hat. (§112 Absatz 1 Ziffer 2 und § 116 des Ge
werbe-Unfallversicherungsgesetzes vom 30. Juni 1900.)

Begriff: Betriebsunfall*)
Der Kesselheizer Mr. behauptete, im Betriebe sei

ner Firma während der Nachtschicht dadurch einen 
Unfall erlitten zu haben, dass er beim Nachsehen eines 
Dampfventils auf dem Hofe ausgerutscht und 3 m tief 
gefallen sei, wobei er eine Fussverletzung erlitten habe. 
Diese Angaben machte der Verletzte bei der unteren 
Verwaltungsbehörde, bei der er zugleich den Antrag 
auf Gewährung einer Unfallrente gestellt hatte. Die 
zuständige Berufsgenossenschaft ersuchte die Firma, 
weil bisher der Unfall nicht gemeldet worden, um Er
stattung der vorschriftsmässigen Unfallanzeige. Die 
Firma weigerte sich jedoch eine solche Anzeige zu er
statten, weil nach ihren Feststellungen ein Betriebs
unfall nicht vorliege. Es sei festgestellt worden, so be
richtete sie, dass Mr. s. Zt. während des Dienstes seine 
Arbeitsstelle verlassen habe und über eine Fabrikmauer 
geklettert sei, vermutlich um Schnaps zu holen; bei der 
Rückkehr auf demselben Wege sei Mr. dann über einen 
Haufen Eisen zu Fall gekommen. Bei der darauf er
folgten polizeilichen Vernehmung des Verletzten und 
der Zeugen konnten letztere die Behauptungen in kei
ner Weise voll und ganz bestätigen; sie konnten nur

*) Auf Anregung der Maschinenbau- und Kleineisen
industrie Berufsgenossenschaft Sektion IV Düsseldorf 
zum Abdruck gebracht.

aussagen, dass sie den Verletzten zwischen einen Hau
fen Eisenteile liegend auf dem Hofe, 80 m vom Kessel
hause entfernt, vorgefunden hätten. Mr. selbst gab 
jetzt an, dass er im Kesselhause eine Leiter zur Be
steigung der Kessel nötig gehabt hätte, da aber eine 
solche im Kesselraum nicht vorhanden gewesen sei, 
habe er eine solche an der Unfallstelle gesucht. Die 
Berufsgenossenschaft lehnte die von Mr. gestellten Ent
schädigungsansprüche und Rentenansprüche mittels be
rufungsfähigen Bescheides ab, da der Unfall weder er
wiesen noch wahrscheinlich sei. Das Schiedsgericht 
für Arbeiterversicherung, bei dem der Verletzte Be
rufung gegen diesen Bescheid erhoben hatte, wies die
selbe zurück unter folgender Begründung:

„Zunächst muss es auffallen, dass eine form
gerechte Unfallanzeige nicht erstattet worden ist. 
Der Grund hierfür ist nach einer Mitteilung der 
Firma darin zu suchen, dass der Verletzte sich den 
Unfall nicht in Ausübung seines Berufes, sondern 
bei einer seinen Privatzwecken dienenden, mit dem 
Betrieb in keinem Zusammenhang stehenden ver
botenen Handlung zugezogen hat. Der Kläger muss 
aber den Nachweis für seine Behauptungen erbrin
gen. Die Augenzeugen des Vorfalles haben aber 
nichts den Ansprüchen des Klägers Dienliches aus
gesagt, jedenfalls hat sich ein Zusammenhang zwi-
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sehen seiner Auffindung unter altem Eisen und seiner 
Betriebsarbeit nicht finden lassen. Somit ist er, wie 
der Nachtwächter der Firma berichtet hat, mit hoher 
Wahrscheinlichkeit einer selbstgeschaffenen Gefahr 
erlegen.“

Mit diesem Urteil gab sich der Kläger jedoch nicht 
zufrieden, sondern legte hiergegen Rekurs ein beim 
Reichs-Versicherungsamt in Berlin. Dieses liess zu
nächst die Zeugen durch das Königliche Amtsgericht 
eidlich vernehmen, von denen einer bestätigte, dass der 
Verletzte ihm einige Tage später, als er ihn wieder ge
sehen habe, erzählt habe, er habe an der Unfallstelle 
eine Leiter suchen wollen. Die Firma, die vom Reichs
Versicherungsamt um eine Äusserung über den Sach
verhalt ersucht worden war, reichte eine Situations
skizze ihres Betriebes ein, an Hand dessen sie nach
wies, dass der Verletzte an der 80 m vom Kesselhaus 
entfernten Unfallstelle unmöglich eine Leiter suchen 
und finden konnte. Aber selbst wenn es doch der Fall 
gewesen wäre, so berichtete die Firma weiter, so hätte 
sich Mr. als Kesselwärter ohne vorherige Ablösung 
oder Stellvertretung unter keinen Umständen aus dem 
Kesselhaus für so lange Zeit, wie hier in Frage kommt, 
entfernen dürfen, da das direkt gegen seine ihm streng 
eingeschärfte Instruktion verstiess. Daraufhin wies 
auch das Reichs-Versicherungsamt den Rekurs des 
Klägers unter folgender Begründung zurück:

„Der Kläger hat über den Hergang des Unfalls ver
schiedene Angaben gemacht; zuletzt ist er aber dabei 
verblieben — und hat das auch in der mündlichen Ver
handlung vor dem Reichsversicherungsamt wiederholt 
■— dass er auf der Unfallstelle eine Leiter habe suchen 
wollen, die er zur Bedienung des Ventils des Dampf
kessels gebraucht habe. Wäre das richtig, so würde 
der Kläger unzweifelhaft bei der Verrichtung einer Be
triebstätigkeit verunglückt sein, der Beweis für die Be
hauptungen des Klägers ist jedoch in keiner Weise er
bracht. Zunächst steht nach der Auskunft der Firma 
Breuer, Schumacher &  Co. vom 18. Januar 1911 fest, 
dass sich im Kesselhause stets eine eiserne Leiter be
fand, die der Kläger zu der beabsichtigten Verrichtung 
hätte gebrauchen können, dass ferner der Kläger, wenn 
etwa diese Leiter doch nicht dagewesen wäre, nur in 
die ganz in der Nähe des Kesselhauses befindliche, hell 
erleuchtete Dreherei hätte zu gehen brauchen, wo sich, 
wie der Kläger unzweifelhaft gewusst hat, Leitern be
fanden, dass er also nicht nötig hatte, bis zu der etwa
80 m vom Kesselhause liegenden Unfallstelle zu gehen. 
Auf den Einwand des Klägers, dass die im Kesselhause 
befindliche Leiter und auch die Leitern in der Dreherei 
zu klein gewesen seien für die beabsichtigte Tätigkeit, 
hat das Reichs-Versicherungsamt kein Gewicht gelegt. 
Denn einmal ist es von vornherein unwahrscheinlich, 
dass die im Kesselhause befindliche Leiter nicht lang 
genug gewesen sein sollte zur Ausführung aller bei der 
Bedienung des Kessels erforderlichen Handgriffe; vor 
allem aber ist es durchaus unglaubhaft, dass der Kläger

angenommen haben sollte, gerade an der Unfallstelle 
unter den dort lagernden Eisenteilen eine passende 
Leiter zu finden, da die Aufbewahrung von Leitern 
unter Eisenteilen wohl in jedem einigermassen geord
neten Betriebe ausgeschlossen ist. Die Firma hat zu
dem auch noch ausdrücklich festgestellt, dass an der 
Unfallstelle niemals Leitern aufbewahrt sind. Bei die
ser Sachlage hat das Reichsversicherungsamt um so 
weniger die Überzeugung gewinnen können, dass der 
Kläger sich zur Zeit des Unfalles in Ausübung einer 
Betriebstätigkeit befand, als es dem Kläger — wie 
ohne weiteres aus seiner Tätigkeit als Heizer folgt, 
von der Betriebsleitung aber auch noch ausdrücklich 
bezeugt wird, streng verboten war, sich aus dem Kes
selhause zu entfernen. Es wäre deshalb, wenn er wirk
lich eine Leiter gebraucht hätte, seine Pflicht gewesen,, 
diese von einem anderen Arbeiter suchen zu lassen oder 
doch während seiner Abwesenheit einen Vertreter im 
Kesselhause zurückzulassen; dass das nicht geschehen 
ist, legt die Vermutung nahe, dass der Kläger zu einem 
verbotenen oder wenigstens betriebsfremden Zwecke 
die Unfallstelle aufgesucht, jedenfalls fehlt es an einem 
genügenden Anhalt dafür, dass er den von ihm ange
gebenen Zweck verfolgt hat, oder eine sonstige Be
triebstätigkeit ausgeübt hat. Auch der Nachtwächter 
Braun und der Schlosser Menning, auf die sich der 
Kläger in der mündlichen Verhandlung berufen hat,, 
haben bestimmte Angaben in dieser Richtung nicht 
machen können, sodass eine nochmalige Vernehmung, 
namentlich auch in Rücksicht auf das sonstige dem 
Kläger ungünstige Beweisergebnis, zu einer weiteren 
Aufklärung im Sinn des Klägers nicht führen würde; 
der Nachtwächter Braun ist übrigens inzwischen ver
storben.

Es war noch zu prüfen, ob der Kläger etwa schon 
deshalb für die Folgen des Unfalles zu entschädigen ist, 
weil er auf der Betriebsstätte innerhalb seiner Arbeits
zeit verunglückt ist. Das hat das Reichs-Versicherungs
amt verneint, weil derjenige Teil der gesamten Be
triebsstätte, wo der Kläger zu Schaden gekommen ist, 
nicht die Arbeitsstelle des Klägers war; das war nur 
das Kesselhaus, das er nicht verlassen durfte, wenig
stens nicht für eine so lange Zeit, wie es nach der D ar
Stellung des Klägers der Fall gewesen ist. Gerade 
durch das Verlassen des Kesselhauses hat sich der 
Kläger willkürlich Gefahren ausgesetzt, die seiner 
Tätigkeit als Kesselwärter fremd waren; es liegt des
halb zwar ein zeitlicher und örtlicher, nicht aber ein 
ursächlicher Zusammenhang mit dem Betriebe vor, so
dass es an den für die Annahme eines Betriebsunfalls 
erforderlichen Voraussetzungen fehlt.

Danach hat der Kläger keinen Anspruch auf Grund 
des streitigen Unfalles, sodass sein Rekurs zurückzu
weisen war.

Da der Kläger unterliegt, steht ihm auch ein An
spruch auf Ersatz der aussergerichtlichen Kosten 
nicht zu.
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öewerbm cbtlicfce Entscheidungen.
Auskunft über einen früheren Angestellten.

Ein Handlungsgehilfe war aus einer von ihm be
kleideten Stellung entlassen worden und bewarb sich 
um einen anderen Posten. Eine Firma war auch 
willens, ihn zu engagieren; doch ehe sie das tat, hielt 
sie es für geraten, seinen früheren Chef um eine „mög
lichst genaue Auskunft“ über den Gehilfen zu bitten. 
Vor allen Dingen, so schrieb die Firma an den früheren 
Prinzipal, interessiere sie es, eine ausführliche Mittei
lung über Charakter, Zuverlässigkeit und Kenntnisse 
sowie über Austrittsgrund des ehemaligen Angestellten 
zu erhalten.

Der Angefragte war -— wie dies in derartigen Fällen 
oftmals zutrifft — in einer einigerinassen misslichen 
Lage: nach allen Richtungen konnte er über den frühe
ren Gehilfen keine gute Auskunft geben, und so unter - 
liess er es eben, um demFortkommen des jungen Mannes 
nicht hinderlich zu sein, alles zu beantworten, wonach 
er gefragt wurde, dagegen nahm er keinen Anstand, den 
Entlassenen, insoweit er dies vor seinem Gewissen ver
antworten konnte, gebührend zu loben. Er schrieb 
nämlich, der in Rede stehende Gehilfe sei ein ausser
ordentlich rühriger und intelligenter Mensch, der auch 
für ihn im Auslande gewesen sei; für ein Geschäft der 
Branche könne er ihn „d a h e r“ aufs wärmste emp
fehlen.

Auf diese Auskunft hin wurde der junge Mann von 
der Firma engagiert, die mit ihm bezüglich seiner Zu
verlässigkeit recht schlechte Erfahrungen machte, so
dass sie sich veranlasst sah, gegen den früheren Chef 
Schadensersatzansprüche geltend zu machen, da sie, so 
behauptete sie, durch dessen gute Auskunft Schaden 
erlitten habe. Wenn es auch richtig sei, so meinte die 
Klägerin auf den Einwand des Beklagten, dass letzterer 
ihre Frage nach Charakter, Zuverlässigkeit und Aus
trittsgrund unbeantwortet gelassen habe, so konnte sie 
doch aus dem „daher“ in dem Schreiben des Beklag
ten schliessen, dass der zu Engagierende nach allen 
Richtungen hin ein empfehlenswerter Mensch sei.

Das Oberlandesgericht Hamburg hat jedoch die 
Klage a b g e w i e s e n .  Der Beklagte, so entschied das 
Gericht, i s t  d u r c h a u s  k o r r e k t  v e r f a h r e n .  
Für einen Geschäftsherrn ist es ja bekanntlich eine 
schwierige Sache, über einen früheren Angestellten, 
dem er nach allen Richtungen hin uneingeschränktes 
Lob nicht erteilen kann, Auskunft zu geben. Lehnt der 
Angefragte jede Auskunft ab, so pflegt dies in der W ir
kung einem schlechten Zeugnis gleichzukommen, weil 
der Anfragende geneigt sein wird, anzunehmen, der An
gefragte könne eine g u t e  Auskunft nicht geben und 
weigere sich, eine s c h l e c h t e  zu erteilen. Will ein 
Angefragter einer solchen Auslegung entgehen, so ist 
es natürlich seine Pflicht, sorgfältig jeden von ihm ge
brauchten Ausdruck abzuwägen, um den Gehilfen in 
seinem Fortkommen nicht zu schädigen. Nicht zu ver
denken ist es daher einem Kaufmann, wenn er das, was 
an dem betreffenden jungen Mann zu loben ist, b e 
t o n t  und bezüglich anderer Fragen, die an ihn ge
richtet wurden, s c h w e i g t .  Das heisst dann für den 
aufmerksamen Leser einer solchen Auskunft, dass der 
Auskunftgebende in diesen Beziehungen k e i n e  A u s 
k u n f t  g e b e n  wi l l .  Dieser Übung ist auch der Be

klagte gefolgt. Ein Grund, das von ihm gebrauchte 
„daher“ in dem Sinne aufzufassen, wie die Klägerin es 
tat, lag absolut nicht vor; denn das „daher“ bedeutete 
hier lediglich, dass der in Rede stehende Gehilfe ein 
erfahrener, rühriger und intelligenter Mensch und aus 
diesem Grunde aufs wärmste zu empfehlen sei. — Be
züglich der übrigen Punkte hatte der Beklagte ja gar 
keine Antwort gegeben.

Von einer Verpflichtung des Beklagten zur Leistung 
von Schadensersatz kann sonach keine Rede sein.

(Entscheidung des Oberlandesger. Hamburg vom
9. Juli 1909.)

Übernahme kranker Mitglieder einer Ortskrankenkasse 
in eine Fabrikkrankenkasse. Welche Kasse ist unter- 

stiitzungspflichtig?
Eine Firma, welche eine Fabrikfiliale unterhielt 

und ihre dort beschäftigten Arbeiter bei der Ortskran
kenkasse versichert hatte, übernahm diese Arbeiter 
später in ihre für das Hauptunternehmen gegründete 
Fabrikkrankenkasse. Diese letztere Kasse übernahm 
bei dieser Gelegenheit auch fünf kranke, unterstützungs
bedürftige Arbeiter, für die sie noch über 650 Mark im 
Laufe der Zeit aufzuwenden hatte. Die Fabrikkranken
kasse war der Meinung, dass die Ortskrankenkasse ihr 
diesen Betrag zu erstatten habe, und verklagte sie auf 
Rückzahlung.

Indessen hat das Württemb. Verwaltungsgericht, in 
Übereinstimmung mit der Vorinstanz, die Klage a b - 
g e w i e s e n .  In den Gründen des Urteils wird ausge
führt: Es ist ein Irrtum, wenn die Klägerin meint, die 
Ortskrankenkasse müsse den Arbeitern auch weiterhin 
Krankenhilfe nach Massgabe ihres Statuts gewähren, 
weil diese zur Zeit ihrer Erkrankung der Ortskranken
kasse angehört haben; im Gegenteil sind bei Errichtung 
einer Betriebskrankenkasse die dem Betriebe zugehöri
gen erwerbsunfähigen Kranken von der n e u e n  Kasse 
zu unterstützen.

Dass das Beschäftigungsverhältnis, in welchem die 
in Rede stehenden Arbeiter des Filialbetriebes zu ihrer 
Firma standen, auch über den Tag, von welchem ab 
sich die Einrichtungen der Fabrikkrankenkasse auf diese 
Filialarbeiter erstreckten, fortgesetzt worden ist, steht 
ausser Zweifel. Eben deshalb sind sie auch gemäss 
§ 63, Abs. 1 des Krankenversicherungsgesetzes trotz 
ihrer Krankheit mit diesem Tage Mitglieder der neuen 
Kasse geworden. Das Bestehen und die Fortdauer 
eines Arbeitsverhältnisses, nicht die wirkliche Arbeits
leistung ist für die Versicherungspflicht entscheidend. 
Da die Mitgliedschaft bei der einen Kasse immer dann 
aufhört, wenn der Versicherte — sei es durch den 
Wechsel seiner Beschäftigung, sei es durch eine Ände
rung in der Kassenorganisation — die Mitgliedschaft 
bei einer anderen Kasse erlangt, so sind die Arbeiter 
aus der Ortskrankenkasse ausgeschieden. Mit dem 
Wechsel in der Kassenzugehörigkeit begann ohne wei
teres auch der Unterstützungsanspruch an die n e u e  
K a s s e .  Dies folgt aus dem gemäss § 64 a auch für 
die Betriebskrankenkassen geltenden § 26, Abs. 1 des 
Krankenversicherungsgesetzes, wonach der Anspruch 
auf die gesetzlichen Unterstützungen für s ä m t l i c h e  
Kassenmitglieder mit dem Zeitpunkt beginnt, in wel
chem sie Mitglieder der Kasse geworden sind, ohne 
Rücksicht darauf, ob sie krank oder unterstützungs
bedürftig sind, wenn nur das die Versicherungspflicht
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begründende Arbeitsverhältnis besteht bezw. fortbe
steht. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz ist im 
Gesetz nicht vorgesehen.

(Entscheidg. des Württemb. Verwaltungsger. vom
25. Mai 1910.)

Beeinflusst das Ausscheiden des Arbeitgebers aus der 
Innung die Pflichten der Innungskrankenkasse gegenüber 

den früher bei dem Arbeitgeber Beschäftigten ?

Ein Maurermeister hatte eine Anzahl Gesellen am 
24. Dezember entlassen und am 1. Januar hatte er sei
nen Austritt aus der Innung erklärt. Einer der Ent
lassenen erkrankte am 31. Dezember, meldete aber seine 
Erkrankung erst am 3. Januar bei der Innungskranken
kasse an, zu welcher der Betrieb seines früheren Ar
beitgebers gehört hatte, und verlangte von dieser Kran
kenunterstützung, die ihm aber mit dem Hinweise auf 
das Ausscheiden des Meisters aus der Innung versagt 
wurde. — Das Badische Verwaltungsgericht hat dieses 
Verhalten der Innungskrankenkasse n i c h t  gebilligt. 
Hatte nach der im Baugewerbe bestehenden Übung der 
Arbeitgeber bei Eintritt der Winterpause seine Arbeiter 
abgelohnt und entlassen und ist auch sonst kein Grund 
für die Annahme vorhanden, dass ihm deren Arbeits
kräfte noch in der Folgezeit zur Verfügung standen, so 
ist das Arbeitsverhältnis allerdings als gelöst zu be
trachten, selbst wenn die mögliche Wiederaufnahme der 
Arbeit nach einigen Wochen bei günstiger Witterung 
in Aussicht gestellt wurde. Dem unter diesen Um
ständen erwerbslos Gewordenen, der am 31. Dezember 
erkrankte, verbleibt jedoch der Unterstützungsanspruch 
gemäss § 28 des Krankenversicherungsgesetzes gegen 
die Innungskrankenkasse, auch wenn der frühere Ar
beitgeber am 1. Januar aus der Innung und damit sein 
Betrieb aus der Innungskrankenkasse ausgeschieden ist 
und die Anmeldung der Erkrankung erst am 3. Januar 
erfolgte. Die Innungskrankenkasse ist demgemäss ver
pflichtet, dem Erkrankten die gesetzlichen Mindest
leistungen zu gewähren.

(Entschdg. des Bad. Verwaltungsger. vom 28. Juni
1910.)

Müssen die im Auslande arbeitenden Montenre einer 
deutschen Firm a in Beutschland zur Unfallversicherung 

angemeldet werden?

Diese Frage ist vom Reichsversicherungsamt v e r 
n e i n t  worden. Eine deutsche Firma hatte die für den 
Bau einer elektrischen Zentrale in Südafrika notwen
digen Eisenkonstruktionen hergestellt und ihre Errich
tung an Ort und Stelle übernommen. Sie sandte zu die
sem Zwecke Monteure nach Südafrika, und während sie 
der Meinung war, dass diese Angestellten der Unfall
versicherungspflicht unterlägen, vertrat die Berufs
genossenschaft den entgegengesetzten Standpunkt, und 
das Reichsversicherungsamt hat dieser recht gegeben.

Die Montagearbeiten einer deutschen Firma im 
Auslande können nicht als wesentlicher Bestandteil oder 
als unselbständige Ausstrahlung ihres inländischen Be
triebes gelten, so entschied die oberste Versicherungs
behörde. Dem steht, ausser dem Umfange und der 
langen Dauer der Arbeiten im Auslande schon die 
aussergewöhnlich grosse räumliche Entfernung zwi
schen dem Orte der Ausführung der Arbeiten und dem 
Sitze des inländischen Betriebes entgegen; denn diese 
schliesst einen wesentlichen Einfluss der inländischen

Leitung der Firma auf die Ausführung der Arbeiten in 
Südafrika, insbesondere auch hinsichtlich der Unfall
verhütung, aus. Auch die Betriebsgefahren, denen die 
Angestellten der Firma in Südafrika ausgesetzt sind, 
sind von dem Gefahrenbereiche des inländischen Be
triebes so wesentlich verschieden, dass man die Einheit
lichkeit des Betriebes in versicherungsrechtlichem Sinne 
nicht annehmen kann. Die Ausführung der fraglichen 
Montagearbeiten ist vielmehr als ein selbständiger Be
trieb der Firma im Auslande anzusehen, und demgemäss 
finden die Bestimmungen des Gewerbe-Unfallversiche
rungsgesetzes auf die dabei beschäftigten Personen 
keine Anwendung.

(Entscheidung des Reichsversicherungsamtes vom
8 . September 1910.)

Klage auf Nichtigkeitserklärung eines Patents. Hat nur 
derjenige, welcher ein eigenes Interesse an der Nichtig

keitserklärung besitzt, ein Recht auf Klageerhebung?

In einer vor kurzem vor dem Reichsgericht zur Ent
scheidung gelangten Patentsache hat der höchste Ge
richtshof bemerkenswerte Ausführungen darüber ge
macht, wer berchtigt ist, ein Patent anzufechten. Das 
Patentamt hatte die Auffassung vertreten, dass der
jenige, welcher die Nichtigkeitserklärung eines Patentes 
beantragt, ein eigenes Interesse daran besitzen müsse. 
Das Reichsgericht hat jedoch den entgegengesetzten 
Standpunkt eingenommen und sich dahin ausgespro
chen, dass an der Nichtigkeitserklärung eines Patentes 
auch die Allgemeinheit ein wesentliches Interesse habe, 
denn infolge der Nichtigkeitserklärung wird der Gegen
stand des Patentes dem Sondernutzungsrechte eines 
einzelnen entzogen und als Gemeingut dem ganzen 
Volke gegeben. Diesem Interesse der Allgemeinheit 
entspricht das vom Patentgesetz im § 28 jedermann er
teilte Recht, die Nutzungsfreiheit für den durch das 
Patent geschützten Gegenstand zum Besten der Allge
meinheit zu erstreiten. Bedenken könnten sich in der 
Richtung ergeben, ob durch das jedermann verliehene 
Klagerecht allein die Interessen der Allgemeinheit aus
reichend gewahrt werden. Wenn das deutsche Patent
gesetz diese Bedenken nicht als gerechtfertigt ange
sehen hat, so ist dabei selbstverständlich auch die Er
wägung nicht ausser acht gelassen worden, dass im 
Einzelfalle sehr oft, ja regelmässig das beteiligte Eigen
interesse des Antragstellers den Anstoss zur Beschrei
tung des Klageweges geben werde. Insoweit rechnet 
das Gesetz mit dem Einflüsse des Eigeninteresses. 
Verfehlt ist aber die Auffassung, dass in gegebenenfalls 
nachzuweisendes Interesse des Klägers gesetzliche 
Voraussetzung für das Klagerecht wäre. Jedermann 
kann die Klage erheben; aus welchen Gründen er dies 
im Einzelfalle tut, ist nicht zu erforschen.

(Entscheidg. des Reichsger. vom 8 . Oktober 1910.)

Wann haben Vorschriften zum Schutze der beim Tiefbau  
beschäftigten Personen keine Anwendung zu finden ?

Nach geltendem Recht werden bekanntlich Bau
herren, Baumeister und Bauhandwerker bestraft, wenn 
sie den baupolizeilichen Vorschriften zuwiderhandeln. 
Solche Vorschriften können durch die zuständige Po
lizeibehörde erlassen werden, jedoch müssen sie eine 
B a u a u s f ü h r u n g  zum Gegenstände haben.

Ein Unternehmer war nun unter Anklage gestellt 
worden, weil er eine polizeiliche Vorschrift, welche den
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Schutz der bei T i e f b a u t e n  beschäftigten Personen 
bezweckte, nicht beachtet hatte. Der Angeklagte wandte 
ein, er habe sich nicht strafbar gemacht; richtig sei es 
ja, dass er die fraglichen Bestimmungen nicht beachtet 
habe, dazu sei er aber auch gar nicht verpflichtet ge
wesen, denn die Bestimmungen könnten ja nur Anwen
dung finden, wenn es sich um die Ausführung von 
B a u t e n  handle; er habe aber keinen Bau ausgeführt, 
sondern nur Erdreich an der Bodenoberfläche behufs 
Verwendung desselben an einem anderen Orte fort
nehmen lassen. Eine derartige Tätigkeit könne un
möglich als Bauausführung bezeichnet werden.

Das Bayerische Oberste Landesgericht hat sich der 
Anschauung des Angeklagten angeschlossen und ihn 
von Strafe und Kosten f r e i g e s p r o c h e n .  Voraus
setzung für die Strafbarkeit einer Verfehlung gegen die 
Vorschriften, die hier in Frage stehen, ist stets, dass es 
sich um eine B a u v o r n a h m e  handelt. Nach dem 
gewöhnlichen Sprachgebrauch ist unter „Bauwerk“ zu 
verstehen eine unbewegliche, durch Verwendung von 
Arbeit und Material in dauernder Verbindung mit dem 
Erdboden hergestelte Sache, ein selbständiges, in sich 
abgeschlossenes Ganzes. Bei der Zugrundelegung die
ser Begriffsbestimmung kann die Tätigkeit des Ange
klagten n i c h t  als eine Bauausführung erachtet wer
den.

Nun beruhen aber die Vorschriften, gegen welche 
der Angeklagte verstossen haben soll, weiterhin auch 
auf § 120 e, Abs. 1 und 2 der Gewerbeordnung, wonach 
polizeiliche Vorschriften zur Durchführung des Grund
satzes erlassen werden können, dass Gewerbeunter
nehmer verpflichtet sind, den Betrieb so zu regeln, dass 
die Arbeiten gegen Gefahren für Leben und Gesundheit 
so weit geschützt sind, wie es die Natur des Betriebes 
gestattet. Zuwiderhandlungen gegen solche Vorschrif
ten unterliegen gemäss § 147, Abs. 1, Ziffer 4 der Ge
werbeordnung der Bestrafung. — Indessen kann auch 
diese Bestimmung auf die Handlung des Angeklagten 
keine Anwendung finden, denn Vorschriften, welche 
auf Grund des § 120e der Gewerbeordnung erlassen 
sind, d ü r f e n  s i c h  n u r  a u f  G e w e r b e  u n d  
A n l a g e n  b e z i e h e n ,  d i e  u n t e r  d i e  G e 
w e r b e o r d n u n g  f a l l e n .  Hier aber handelt es 
sich um einfache, nur zeitweise zur Verbesserung der 
Grundstücke als Nebenbetrieb vorgenommene Grabun
gen, die keinesfalls unter die Gewerbeordnung fallen. 
Naturgemäss können sie auch nicht den nach § 120 e 
erlassenen Vorschriften unterliegen.

(Entschdg. des Bayerischen Obersten Landesger. 
vom 18. Oktober 1910.)

„G leichartige Waren“  im Sinne des Warenzeichengesetzes.

Ein Werkzeugfabrikant hatte für seine Erzeugnisse 
ein bestimmtes Warenzeichen eintragen lassen. Nach 
einiger Zeit stellte er fest, dass eine andere Fabrik ein 
-ganz ähnliches Warenzeichen benutzte wie er selbst. 
Er verlangte daher im Klagewege die Löschung jenes 
anderen jüngeren Warenzeichens und erzielte auch ein 
obsiegendes Erkenntnis.

Der Beklagte hatte eingewendet, der Abnehmerkreis 
der von ihm erzeugten Waren sei ein ganz anderer wie 
derjenige, welcher für die Waren des Klägers in Be
tracht komme; jener fabriziere Werkzeuge das H a n d 
w e r k s ,  während er Geräte für A c k e r w i r t s c h a f t

herstelle, es handle sich also nicht um „gleichartige 
Waren“ im Sinne des Warenzeichengesetzes, und das 
Löschungsverlangen des Klägers sei daher unberechtigt.

Das R e i c h s g e r i c h t  hat jedoch, in Überein
stimmung mit der Vorinstanz, dem Kläger r e c h t  ge
geben. Der Begriff „gleichartige Waren“ bemesse sich 
nach der Auffassung des Verkehrs und nach dem Ge
sichtspunkt, ob durch die Benutzung desselben Zei
chens für die Waren verschiedener Fabrikanten eine 
Täuschung des Publikums entstehen könne. Es war 
demnach zu prüfen, ob in dem vorliegenden Falle das 
Publikum in den Glauben versetzt werden kann, es 
rührten auch die unter dem streitigen Zeichen vertrie
benen Waren des Beklagten von dem Kläger her. Mit 
Recht erachte die Vorinstanz diese Voraussetzung für 
gegeben und misst dem Umstande, dass die vom Klä
ger angemeldeten Waren Werkzeuge des Handwerkes, 
die von dem Beklagten angemeldeten Waren Geräte der 
Ackerwirtschaft sind, keine Bedeutung bei, indem sie 
es für entscheidend erachtet, dass die sämtlichen hier 
in Betracht kommenden Waren Stahlwaren, Stahlwerk
zeuge sind und regelmässig in denselben Geschäften 
zum Verkauf ausgestellt und vertrieben werden.

Allerdings, so meinte das Reichsgericht weiter, ist 
dem Beklagten zuzugeben, dass der Verwendungs
zweck der Waren für die Frage ihrer Gleichartigkeit im 
Sinne des Gesetzes von Bedeutung sein kann. Aber 
der Verwendungszweck a l l e i n  ist nicht ausschlag
gebend, es kann „Gleichartigkeit“ vorliegen, auch wenn 
die vom Kläger angemeldeten Waren an sich Geräte 
des Handwerks, die vom Beklagten angemeldeten — 
Geräte der Ackerwirtschaft sind. Die Vorinstanz hat 
die Möglichkeit der Verwechselung und Täuschung im 
Verkehr hinreichend festgestellt, und demgemäss war 
der Anspruch des Klägers auf Löschung des für den 
Beklagten eingetragenen Warenzeichens b e r e c h 
t i g t .

(Entschdg. des Reichsger. vom 25. Oktober 1910.)

Unberechtigter Klageansprnch einer T ief bauberufsgenossen
schaft gegen eine Eisenbahngesellschaft.

Ein Tiefbauunternehmer hatte mit einer Kreisver
waltung einen Vertrag abgeschlossen, nach welchem 
erstere sich verpflichtete, die Erdmassen zu liefern und 
anzufahren, welche bei einem von dem Kreise auszu
führenden umfangreichen Bau gebraucht werden wür
den. Der Tiefbauunternehmer seinerseits traf mit einem 
Eisenbahnunternehmer, der in jener Gegend eine Eisen
bahn betrieb, eine Vereinbarung, nach der sich der 
Eisenbahnunternehmer verpflichtete, dem Tiefbauunter
nehmer ein Gelände zur Bodengewinnung zur Verfü
gung zu stellen, ihm ferner Eisenbahnwagen so viel als 
nötig bereit zu halten, ihm auch das Material für die 
Anschlussgleise, eine Lokomotive nebst Betriebsmate
rial und einen bei dem Eisenbahnunternehmer ange
stellten Lokomotivführer zur Verfügung zu stellen. Die 
Anschlussgleise hatte der Tiefbauunternehmer selbst 
zu legen.

Bei dem Betriebe dieser Eisenbahn, und zwar auf 
einem der Anschlussgleise, ereignete sich nun dadurch 
ein Unfall, dass ein Arbeiter, der auf dem Trittbrette 
stand, beim Wagenrangieren infolge eines heftigen 
Stosses herabstürzte, wobei er eine Beinverletzung da
vontrug. Die Tiefbau-Berufsgenossenschaft hatte Auf-
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Wendungen in Höhe von über 200 Mark zu machen, und 
den Ersatz dieses Betrages forderte sie im Wege der 
Klage von dem E i s e n b a h n u n t e r n e h m e r  ge
mäss § 1 des Haftpflichtgesetzes und § 140 des Ge
werbe-Unfallversicherungsgesetzes.

Indessen ist der Klageanspruch vom Oberlandes
gericht Kiel für u n b e g r ü n d e t  erklärt worden. 
Allerdings ist der beklagte Eisenbahnunternehmer im 
Irrtum, wenn er meint, das Reichshaftpflichtgesetz 
könne im vorliegenden Falle überhaupt keine Anwen
dung finden, weil dieses sich nur auf solche Eisenbahn
unternehmungen beziehe, die für den öffentlichen Ver
kehr bestimmt seien, während sich der Unfall auf einer 
Anschlussstrecke b e i  d e r  B e w e g u n g  v o n  E r d 
m a s s e n  ereignet habe, also nicht beim öffentlichen 
Verkehr. — Das Reichshaftpflichtgesetz, so meinte der 
Gerichtshof, ist trotzdem auf den vorliegenden Fall zur 
Anwendung zu bringen, denn es liegt zweifellos der 
B e t r i e b  e i n e r  E i s e n b a h n  vor. Wiederholt ist 
schon von den Gerichten dahin erkannt worden, dass 
Unfälle in einem Betriebe, bei dem das Gleis lediglich 
zu dem Zwecke gelegt war, Bauzüge zeitweilig zu be
fördern, unter das Reichshaftpflichtgesetz fallen, denn 
der Zweck dieses Gesetzes ist der, den in dem Eisen
bahnbetriebe Verletzten bei den grossen Gefahren, die 
ein solcher Betrieb mit sich bringt und die ihm eigen
tümlich sind, einen besonderen Schutz zu gewähren.

Steht es nun auch fest, dass für den Unfall der 
„Betriebsunternehmer“ aufzukommen hat, s o  f r a g t  
e s  s i c h  d o c h ,  w e r  d i e s  i m v o r l i e g e n d e n  
F a l l e  i s t .  Die Untersuchung, wer den wirtschaft
lichen Vorteil aus dem Betriebe hat — der beklagte 
Eisenbahnunternehmer oder der erwähnte Tiefbau
unternehmer — liefert ebensowenig ein sicheres Ergeb
nis wie die Erörterung, auf wessen Rechnung der Be
trieb geführt worden ist, denn beide, Eisenbahnunter
nehmer wie Tiefbauunternehmer, hatten ein wirtschaft
liches Interesse an dem Betriebe.

Entscheidend kann daher nur die Frage sein, wem 
die tatsächliche Verfügung über den Betrieb zustand. 
Das war zweifellos nicht der beklagte Eisenbahnunter
nehmer, sondern der nichtbeklagte Tiefbauunternehmer. 
Er — beziehungsweise seine Angestellten — hatten dar
über zu befinden, in welcher Weise, in welchem Um
fange und zu welcher Zeit Transportzüge auf dem 
Gleise abgelassen werden sollten. Ebenso hatte der 
von dem beklagten Eisenbahnunternehmer gestellte Lo
komotivführer keine selbständige Stellung, sondern er 
unterstand dem Schachtmeister des Tiefbauunterneh
mers.

Da somit im vorliegenden Falle der beklagte Eisen
bahnunternehmer gar nicht als „Betriebsunternehmer“ 
anzusehen ist, so musste die gegen ihn angestrengte 
Klage abgewiesen werden.

(Entscheidg. des Oberlandesger. Kiel vom 31. Ok
tober 1910.)

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum der U eberschrift ist der Tag der 

Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der A nm eldung  
gibt den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.
30. 3. 11.

Rührvorrichtung für Kies-, Sand- o. dgl. Filter. —  
Battige &  Schöneich, Gesellschaft für W asser- und Ab
wasserreinigung m. b. H., Berlin. — 12 d. B. 59 307
— 28. 6. 10.

Antriebvorrichtung für zwei Steuerwalzen mit einem 
gemeinschaftlichen Antriebhebel. — Siemens-Schuckert 
Werke G. m. b. H., Berlin. — 35 b. S. 29 702 —
26. 8. 09.

Arbeitszeitkontrollapparat mit einer Zeit- und einer 
Nummerndruckvorrichtung. — Rudolf Richter, Breslau, 
Schlosssohle 6 . — 43 a. R. 31 358 — 6 . 8 . 10.

Nach dem Werkstück zu offenes Schutzgehäuse für 
den die Sandstrahldüse führenden Arbeiter, das von der 
offenen Seite eines, das Werkstück aufnehmenden Putz
hauses angeordnet ist, in welchem Unterdrück herrscht.
— Hermann P. A. Knacke, Düsseldorf-Rath, Theodor
strasse 191. — 67 b. K. 45 057 — 5. 7. 10.

3. 4. 11.

Vorrichtung zum Halten des Troges an Teigknet- 
und Mischmaschinen. — Carl Laurick, Charlottenburg, 
Bismarckstr. 62. — 2 b. L. 26 763 — 22. 9. 08.

Von der Feuertür einer Dampfkesselfeuerung und 
dem Regler der Dampfmaschine gesteuerte Rauchver
brennungseinrichtung mit Hemmwerk. — Wilhelm 
Staby, Ludwigshafen a. Rh. — 24 i. St. 14 967 —
5. 3. 10.

Scheitelgelenkband für Stehleitern. — Gustav 
Gürgen u. Hermann Heise, Wandlitz i. d. M. — 341. 
G. 31 936 — 20. 6 . 10.

Vorrichtung zum Anzeigen des Vorhandenseins 
brennbarer Gase. — Fa. Friedrich Heinrich Schröder, 
Recklinghausen. — 74 b. Sch. 33 945 — 18. 10. 09.

Schützenauffangvorrichtung im Schützenkasten für 
Webstühle. — Fritz Nitschelm, Audincourt, Frankr. — 
86 c. N. 11 566 — 15. 6 . 10.

C. 4. 11.

Rost für Müllfeuerung mit luftgekühlten Seiten
wänden. — Müllverbrennungsgesellschaft m. b. H.. 
System Herbertz, Cöln a. Rh. — 24 d. M. 40 831 —  
29. 3. 10.

Wurstfüllmaschine für Handbetrieb mit Verschluss
organ des Füllansatzes. — Johanne Wintermeyer, Düs
seldorf, Gustav-Poensgenstr. 31. — 66 b. W. 35 815 —
7. 10. 10.
10. 4. 11.

Elektrischer Ozonapparat mit von innen und aussen 
gekühlten Elektroden. — Aktiengesellschaft für Ozon
verwertung (System Elworthy-Kölle), Stuttgart. — 12 i. 
A. 18 339 — 7. 2. 10.

Einrichtung zum selbsttätigen Zuführen von Kalk 
beim sauren Martinverfahren. — Eisenwerk Krone
G. m. b. H., Velbert, Rheinl. — 18 b. E. 16 001 —
11. 7. 10.

Verriegelungsvorrichtung für Aufzugsschachttüren.
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— Fa. J. Schammel, Breslau. — 35 a. Sch. 34 244 — 
29. 11. 09.

Schutzvorrichtung gegen das Zurückschleudern des 
Arbeitsstückes bei Kreissägen. — Ernst Bienz, Ess
lingen a. N. — 38 e. B. 57 741 — 4. 3. 10.

Sicherheitsverschluss von Zentrifugendeckeln mit 
Hilfe eines besonders erzeugten Luftstroms. -— C. G. 
Haubold jr. G. m. b. H., Chemnitz i. S. — 47 a.
H. 46 468 — 23. 3. 09.

Mit einer sich selbsttätig lösenden Haltevorrich
tung für die Wagen im Wipper und mit einer Einlauf - 
sperre versehener Kreiselwipper. —- Maschinenfabrik 
Baum Akt.-Ges., Herne i. W. — 81 e. M. 37 365 —
4. 3. 09.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

3. 4. 11.
Misch- und Sicherheitsgefäss zum Mischen von 

Luft mit Gasen. — C. G. Haubold jr., G. m. b. H., 
Chemnitz. — 4 c. 457 884.

Einfüllvorrichtung an Behältern für flüssige Brenn
stoffe. — Karl Kaltschmid jr., Oberriexingen b. Gross- 

'Sachsenheim. — 8 d. 458 217.
Vorrichtung zum Desinfizieren, Konservieren und 

Ozonerzeugen. — „Dobi“ Deutsche Ozon-Bildner-In- 
dustrie Heinrich Stern & Co., Berlin - Friedenau. — 
30 i. 458 270.

Winde mit selbsttätiger Sperrung. — F. Klett & 
Co., München. -— 35 c. 458 429.

Vorrichtung zum Befeuchten von Räumen mittels 
Niederdruckdampf, aus einem abschliessbaren, schräg 
nach oben gehenden Düsenrohr bestehend. — Arthur 
Stimmel, Stuttgart, Ameisenberg 22. — 36 d. 458 237.

Lüftungsvorrichtung für Wohn- und andere Räume.
•— Louis Ansorg, Meiningen. — 36 d. 458 476.

Schutzvorrichtung zur Verhütung von Unglücks
fällen bei Kreissägen. — Johann Kratzenberg, Cassel, 
Hafenstr. 10. — 38 a. 457 727.

Sensenschutz mit beweglicher und ausziehbarer 
Hülse. — Theodor Bergmann, Gaggenau, Baden. •— 
45 c. 457 541.

Strohschneider mit Messerschutzbügel und Ftill- 
korb. ■— Hagedorn &  Sander, Osnabrück. — 45 e. 
457 499.

Schutz- und Nachstopfvorrichtung für Fleischzer
kleinerungsmaschinen. — Joh. Mink, Leipzig, Löss- 
nigerstr. 67. — 66 b. 457 564.

Schutzvorrichtung für die Absatzaufnagelmaschine.
— Heinrich Zehl & Co., Leisnig. — 71 c. 457 818.

Korn- und Mehlauslauftrichter mit eingebautem 
Sackhalter und gleichzeitiger Abschlussklappe für 
Dreschmaschinen, Mahlmühlen, Elevatoren und ver
wandte Maschinen. •— B. Holthaus, Maschinenfabrik 
Akt.-Ges., Dinklage i. O. — 81 a. 457 578.

Behälter zur Aufbewahrung von feuergefährlichen 
Flüssigkeiten mit äusserer Abdeckung der Tauchglocke.
— Dr. Alexander Flachs, Berlin, Nachodstr. 11. — 81 e.
457 890.

10. 4. II.
Vorrichtung zur Vermeidung der Gasausströmung 

beim Abfallen des Verbindungsschlauches vom An
schlussstutzen bei Gaskochern u. dgl. —■ Fa. F. W. 
Blasberg, Barmen. — 4 c. 458 845.

Wasserstandsanzeiger mit im Innern der die Glas
röhre tragenden, durchbohrten Schraubstopfen vorge
sehenem Ringraum zur Aufnahme des Dichtungsmate
rials. — Fa. Leonhard Mohr, Durlach. — 13 c. 458 686.

Pneumatische Bogenabhebevorrichtung mit ausge
strichenem Bogenstapel. — Koenigs Bogenanleger 
G. m. b. H., Guben. — 15 d. 458 693.

Schutzvorrichtung für Steckkontakte an Lastmag
neten. — Deutsche Maschinenfabrik A. G., Duisburg.
— 21g. 458 876.

Schutztrichter mit langem Scharnierarm an Fleisch
schneide- und ähnlichen Maschinen. — *Eisenhütten-
u. Emaillierwerk, Neusalz a. O. — 34 b. 458 596.

Luftbefeuchtungsvorrichtung für Fabrikräume und 
dgl. — Paul Pollrich, Düsseldorf, Kirchfeldstr. 135. — 
36 d. 459 361.

Halter für Kreissägen zum gefahrlosen Schneiden 
von Brennholz. — Otto Hinrichs, Gielow, Meckl. — 
38 a. 459 364.

Sensenschutzvorrichtung. — Hermann Präkelt, 
Weissstein. — 45 c. 459 290.

Ein- und Ausrückvorrichtung für Walzenstühle u. 
dgl. Maschinen mit zwei Walzenpaaren. — Amme, Gie- 
secke &  Konegen, Akt.-Ges., Braunschweig. — 50 b.
458 571.

Schutzvorrichtung für Schlachtpistolen. — Adolf 
Roth, Hessleholm, Schweden. — 66 a. 458 797.

Vorrichtung zum Handhaben von Glasscheiben u. 
dgl. — Cyrus H. Farley, Portland, Maine, V. St. A. —
81 e. 459 269. G.

Erteilte Patente.
Kl. 3 0 e. 231 288. V e r s t e l l b a r e  T r a g b a h r e  

m i t  e i n e r  A u f l a g e f l ä c h e  a u s  T u c h .  — 
Dr. G o t t h a r d  W e r n e r  i n G r a f e n b e r g  b. 
D ü s s e l d o r f .

Bei der neuen Tragbahre lässt sich nicht nur die 
Spannung des Tuches, sondern auch die Stellung der 
einzelnen Teile, welche letzteres halten, auf einfachste 
Weise in weiten Grenzen ändern. Man kann ferner die 
Bahre flach Zusammenlegen sowie in ihre einzelnen 
Teile zerlegen.

Der Grundrahmen, der aus Holmen und Quer
rohren gebildet wird, besitzt, wie Fig. 124 zeigt, Füsse, 
welche zugleich zur Verbindung der Holme dienen. Auf

jeden der Holme sind 4 Muffen aufgeschoben, die durch 
Flügelschrauben an jeder beliebigen Stelle festgestellt 
werden können, und durch eingeschraubte Querrohre 
paarweise verbunden sind. An jeder Muffe ist ein 
Stab angelenkt. Die Stäbe sind auf jeder Seite des 
Gestells durch je einen Querstab n und o verbunden. 
Ein Tuch aus Segelleinen ist einerseits an eine auf dem 
Querstab n befestigte Walze und andererseits an das 
Querrohr der Muffe g angeschlossen. Der Querstab n 
nebst der Walze ist drehbar und endigt auf der einen 
Seite in einen zum Aufsetzen der Kurbel dienenden 
Vierkant. Durch Drehen der letzteren lässt sich also
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die Spannung des Tuches ändern. Das Fussende des 
Rahmens ist mit einem Polster s belegt, gegen welches 
sich der Kranke stützen kann, sodass er von dem schrä
gen Tuch nicht abrutscht. In die Ränder des Tuches 
sind zur Verstärkung Drahtseile oder dergleichen ein
genäht. G.

Biidwbesprecfttiitflen.
M o n a t s b l ä t t e r  f ü r  A r b e i t e r v e r s i c h e 

r u n g .  Herausgegeben von Mitgliedern des Reichs
Versicherungsamts. V. Jahrgang. Berlin, den 7. April
1911. No. 4.

I n h a l t :  I. Unfallversicherung: Über die Unfall
versicherung der in Wohlfahrtseinrichtungen eines ver
sicherten industriellen Betriebs beschäftigten Arbeiter 
und Beamten. — II. Invalidenversicherung: Vorüber
gehende Erwerbsunfähigkeit. — III. Krankenversiche
rung: Einiges über Erwerbsunfähigkeit im Sinne des 
Krankenversicherungsgesetzes. — IV. Verschiedenes: 
Buchanzeige.

Königl. Preuss, Ministerium für Handel und 
Gewerbe.

Gewerbeaiifsichtsdienst.
Am 1. April 1911 sind versetzt worden : 
die Gewerberäte K u b a n e c k  von Öls i. Schl, 

nach Eschwege, P e t e r s e n  von Breslau 1 nach 
Berlin C., C o l l i n s  von Merseburg nach Zeitz, Dr. 
"Wi nkl e r ,  von Eschwege nach Schweidnitz und die 
Gewerbeinspektoren Dr. G e i s l e r von Schwelm 
nach Frankfurt a. M.-Nord, K a w k a  von Prenzlau 
nach Breslau-West, Dr. M o e 11 e r von Perleberg nach 
Öls i. Schl., Z o l l e n  k ö p f  von Braunsberg nach 
Königsberg II, Dr. Burgafs von Aachen II nach Perle
berg, K a u f m a n n  von Marienwerder nach Breslau
Ost, D i e k e l m a n n  von Lesum nach Schöneberg
W ilm ersdorf und S c h u m a n n  von Berlin C. nach 
Stade in der bisherigen A m tseigenschaft; der Gewerbe
inspektor K l e i n  von Glatz nach Breslau unter V er
leihung der Stelle eines gewerbetechnischen Hilfs
arbeiters bei der königlichen Regierung in Breslau ; die 
Gewerbeassessoren S t e i n h o f f  von Osnabrück nach 
Braunsberg in Ostpr., Dr. E r n s t  von Elberfeld nach 
Prenzlau, K r u s e  von W iesbaden nach Lesum, Sc hür -  
h o 1 z, von Düsseldorf-Stadt von Merseburg, F r i t z  
von Coblenz nach Aachen II, Ap p e l i u s  von Solingen 
nach Mörs, W inkler von Aurich nach W aldenburg, 
T r e t r o p  von Bochum nach Schwelm und F r a h  m 
von W esel nach Marienwerder unter Ernennung zu 
Gewerbeinspektoren; die Gewerbeassessoren H ü t t e 
m a n n  von M.-Gladbach nach Sagan und v. K r  o f f  
von Köln-Nord nach Glatz zur kommissarischen V er
waltung der Gewerbeinspektionen Sagan und Glatz; 
die Gewerbeassessoren D i t t m a r  von M agdeburg I 
nach M.-Gladbach, B i e s k e von Beuthen nach Magde
burg I, K a c h e l  von Stettin I nach Hildesheim, Dr. 
S y r u p  von Hildesheim nach Düsseldorf-Stadt, W e h l 
m a n n  von Bonn nach Osnabrück, C a e s a r  von Len
nep nach Frankfurt a. O., R i e c k m a n n  von Aachen 
I nach Spandau, Dr. R e h e  von Köln-Land nach 
Breslau-West, W e b e r  von Breslau I nach Bonn,

H o c k e l m a n n  von Frankfurt a. M. I nach Danzig, 
H e u e r  von Teltow-Ost in Berlin nach Köln-Nord,. 
Z i e g l e r  von Bielefeld nach Lennep, M e n z  von 
Barmen nach Erfurt I, Dr. S c h i i r m a n n  von 
Frankfurt a. O. nach Krefeld, D u h m  von Erfurt I 
nach Teltow-Ost in Berlin, H u t m a c h e r  von Danzig 
nach Köln-Land, S i e g  von Spandau nach Minden, 
D e r d a c k  von Berlin O. nach Aachen I, S a n d e r  
von Krefeld nach Bochum, L o c h  von Minden nach 
Trier und D e u b n e r  von Schweidnitz nach Stettin I 
in der bisherigen Amtseigenschaft.

Den Gewerbeassessoren H ü t t e m a n n  in Sagan, 
v. K o  r f f  in Glatz, S c h u m a c h e r  in Stettin I, W o l f  
in Münster i. W ., B e c k e r  in Köln-Süd, K n o p gen. 
B u s c h m a n n  in Kattowitz und D i t t m a r  in M.-Glad
bach ist eine etatsm ässige Hilfsarbeiterstelle bei den 
bezeichneten Gewerbeinspektionen verliehen worden.

Am 1. April d. J. sind Fräulein S e i f f e r t  aus 
Liegnitz, Fräulein D o r n i s aus Berlin und Fräulein 
K o o p m a n n  aus Charlottenburg den Gewerbe
inspektionen Breslau-West, Berlin NO. und Charlotten
burg als Gewerbeinspektionsassistentinnen überwiesen 
worden.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Westliche Gruppe.

Die diesjährige Sitzung der Westlichen Gruppe des 
Vereins Deutscher Revisions - Ingenieure findet am 
S o n n a b e n d  (Samstag) d e n  13. M a i  in B a d e n 
B a d e n  statt und beehre ich mich hierzu alle Vereins
mitglieder einzuladen.

T a g e s o r d n u n g :
1. Bericht des Unterzeichneten über Vereinsange

legenheiten.
2. Herr S c l h u b e r t h  - Stuttgart: Schutzvorrich

tungen an Pressen.
3. Herr F r e u d e n b e r g  - Essen: Farbige Kenn

zeichnung der verschiedenen Rohrleitungen in 
Fabrikbetrieben.

4. Herr B a u e r -  Mannheim: Schutzvorrichtungen an 
Wäschereimaschinen.

5. Mitteilungen aus der Praxis.
6. Bestimmung des nächstjährigen Versammlungs

ortes.
Die Sitzung findet im Hotel „ S t a d t  S t r a s s 

b u r g “ statt und beginnt um 95/2 Uhr vormittags.
Benanntes Hotel wird gleichzeitig zum Absteigen 

empfohlen. Vorherige Anmeldung unerlässlich.
Weiteres wird der Vereinbarung unter den Ver

sammlungsteilnehmern Vorbehalten.
A n m e l d u n g e n  zur T e i l n a h m e  a n  d e r  

S i t z u n g  und zu der am 12. M a i  a b e n d s  im 
Hotel „ S t a d t  S t r a s s  b ü r g “ stattfindenden B e -  
g r ü s s u n g s z u s a m m e n k u n f t  dringend bis spä
testens den 4. Mai an den Unterzeichneten erbeten.

Diejenigen Herren, welche beabsichtigen gelegent
lich des Aufenthalts in Baden-Baden das K urhaus 
und die dortigen V eranstaltungen zu besuchen, wollen 
sich gleichfalls bis zum 4. Mai bei Unterzeichnetem 
melden zwecks Entgegennahm e eines Ausweises, wel
cher zum freien Eintritt ins Kurhaus etc. berechtigt.. 

Saarbrücken, den 19. April 1911.
N o 11 e b o h m.

Für die Schxiftleitung veran tw ortlich : R egierungsrat L u d w i g  K o l b e  in G ross-Lichterfelde-W ., Paulinenstr. 3. 
D ruck  der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Fabrikschulen.
Vo n  C u r t  K o h l m a n n ,  Cöln a. Rh.

Das neue Pflichtfortbildungsschulgesetz, dessen 
Entwurf nach vollendeter ersten Lesung zurzeit in einer 
21 er Kommission des Preussischen Abgeordneten
hauses beraten wird, greift mit seinen Bestimmungen 
über Dauer und Zeit des Unterrichts in die Organisa
tion aller industriellen Betriebe ein. Nicht nur, dass 
die Schulpflicht auf drei Jahre ausgedehnt wird, soll 
künftighin auch der Sonntags- und Abend-Unterricht 
in Wegfall kommen. Dabei sind jährlich 240 Stunden 
vorgesehen, die durchschnittlich auf 40 Wochen ver
teilt werden sollen. Trotzdem die Industrie sich durch
aus der Tatsache bewusst ist, dass eine Vereinheit
lichung des Fortbildungsschulwesens und eine Ver
besserung der theoretischen Fachkenntnisse des Ar
beiterstandes von günstigstem Einflüsse' auf die Güte 
der geleisteten Arbeit sein wird, erörtert sie dennoch 
die Frage, ob in vielen Zweigen die durch den Tages
unterricht hervorgerufenen Betriebsstörungen nicht so 
schwerwiegender Natur sind, dass vielleicht besser auf 
die Einstellung schulpflichtiger Arbeiter zu verzichten 
sei. Diese Wirkung läge natürlich durchaus nicht im 
Willen der Gesetzgeber und würde für unsere gesamte 
Volkswirtschaft einen unabsehbaren Schaden • bedeu
ten. Mit dem neuen Entwurf beabsichtigt die Regie
rung vielmehr, vor allen Dingen die gewerbliche Bil
dung, dann aber auch die staatsbürgerlichen und allge
meinen Kenntnisse zu vertiefen, um so ein immer ge
waltigeres Rüstzeug gegen die ausländische Konkurrenz 
zu schaffen.

Wir haben uns nun zu fragen, ob die Pflichtfort
bildungsschulen auch tatsächlich in allen Fällen im
stande sein werden, ihren Zöglingen dasjenige Spezial
fachwissen zu vermitteln, deren sie für die praktische 
Arbeit in ihrer Fabrik gerade benötigen, um diese mit 
grösserem Verständnis und deshalb grösserem Erfolg 
auszuführen. Wir dürfen wohl ohne weiteres bejahend 
antworten, sobald es sich um die allgemeinen Gewerbe 
oder auch um Pflichtfortbildungsschulen in grossen 
Städten handelt. Hier ist es möglich, Sonderklassen

für die verschiedenen Berufe zu bilden, die am besten 
auch durch Meister ihres Gewerbes unterrichtet wer
den. Das,Bild verschiebt sich aber sofort, wenn wir 
an Spezial-Industrien denken und an Fabriken, die in 
kleineren Orten liegen. Ob dort auch der Fachunter
richt den gerechten Anforderungen zu entsprechen ver
mag, bleibt dahingestellt; denn oft verhindert die ge
ringe Gesamtschülerzahl die Errichtung von Spezial
klassen für jedes Gewerbe, sodass sich die Gewerbe
kunde also nur in mehr allgemeinen Bahnen bewegen 
kann; dadurch finden dann die Schüler nicht den nötigen 
Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis, das Ver
trauen, die Schule biete ihnen etwas, das ihnen für ihr 
Fortkommen von greifbarem Nutzen sei, erlischt, der 
gerade in diesen Altersstufen besonders stark entwickel
te Egoismus findet keine Befriedigung, die Aufmerk
samkeit verringert sich, kurz, der ganze Erfolg der kost
spieligen Einrichtung wird aufs Spiel gesetzt.

Alles dies traf natürlich auch für die bereits jetzt 
bestehenden Fortbildungsschulen zu, die in vielen Ge
meinden schon obligatorisch sind, und deshalb ent
schlossen sich eine ganze Reihe angesehener Werke 
zur Gründung eigener Fabrikschulen, die eine grosse 
Menge von Vorzügen aufweisen. Unter dem neuen Ge
setz werden aus den oben angeführten Gründen weitere 
Unternehmungen auf diesem Wege folgen wollen, na
mentlich dürfte dies für die Werke zutreffen, die eine 
Sond^rausbildung vieler ihrer Arbeiterkategorien vor
aussetzen, und es erscheint demnach angebracht, Wesen 
und Vorteile der Fabrik- oder Werkschulen zu beleuch
ten.

Ich brauche natürlich kaum vorauszuschicken, dass 
es mir im Rahmen dieses Aufsatzes nicht möglich ist, 
eine vollständige Anleitung zur Gründung, Einrichtung 
und Verwaltung von Fortbildungsschulen für schul
pflichtige Fabrikarbeiter und -Lehrlinge zu geben, das 
tue ich anderweitig.*) Es wird hier genügen, die Kennt

*) S. „Fabrikschulen“ . Verlag von Julius Sprin
ger, Berlin.
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nis über diese Institute zum Heil der Gesamtheit in 
weitere Kreise zu tragen, sind sie doch wie ein Stück 
Selbstverwaltung, die unser deutsches Bürgertum zu 
der heutigen blühenden Entwickelung brachte.

Erörtern wir zuerst die Frage des Fachunterrichts, 
so ergibt sich die Tatsache von selbst, dass dieser in 
einer Werkschule absolut den praktischen Bedürfnissen 
angepasst sein wird und darum die Aufmerksamkeit der 
Zöglinge in hohem Grade zu fesseln vermag. Werk
beamte verschiedener Abteilungen sind die Lehrer, sie, 
die auch die praktische Arbeit der Schüler überwachen, 
vermitteln so das theoretische Verständnis der sich in 
der Werkstatt ereignenden Vorfälle. Ein inniger Kon
nex zwischen Schule und Betrieb findet statt. Die jun
gen Leute fühlen bald, welche günstige Wirkung auf 
ihre Leistungen und demzufolge auf ihre Entlohnung 
die rege Teilnahme an dem gebotenen Fachunterricht 
hat und gewinnen das Vertrauen zur Werksle'itung, dass 
sie durch die Schule es wirklich gut mit ihnen meine. 
Dieses Vertrauen bildet aber erst die rechte Grundlage 
für einen Erfolg auf den anderen Lehrgebieten der 
Schule, namentlich für die Bürgerkunde. Sind die 
Schüler überzeugt, dass die ganze Institution zu ihrem 
Besten dient, so stehen sie auch dem staatsbürgerlichen 
Unterricht nicht mehr abweisend gegenüber, der ganz 
unerlässlich ist, um unser Volk allmählich politisch reif 
zu machen und das Verständnis für die Rechte und 
Pflichten der Staatsbürger und der Regierung, für die 
Notwendigkeit von Heer, Marine und Kolonien, für die 
bereits bestehenden und die noch im Werden begriffe
nen sozialen Wohlfahrtseinrichtungen zu erwecken.

Die Befürchtung, dass sich unter der Beamten
schaft nicht immer genügend lehrbefähigte Personen fin
den würden, ist, wie die Erfahrung gelehrt hat, unbe
gründet. Im übrigen würde natürlich nichts dagegen 
einzuwenden sein, wenn nötigenfalls der allgemeine Un
terricht, wie Deutsch und Rechnen, durch Berufslehrer 
im Nebenamt erteilt würde, denen sich dadurch neue 
Erkenntnisquellen erschliessen, die ihnen sonst schwer 
oder gar nicht zugängig sein würden.

Die Verwendung der Werksbeamten bedingt ferner 
eine gerechtere Abwägung der praktischen und theore
tischen Leistungen der Schüler. Während sonst- man
cher geschickte Junge, dem nur für die Schule die Be
gabung mangelt, vom Lehrer der Fortbildungsschule in 
Unkenntnis seiner guten praktischen Leistungen, als 
minderwertiger Schüler mit entsprechender Schärfe be
handelt werden mag, ist der gleiche Fall in der Werk
schule ausgeschlossen, denn die Beamten kennen die 
Arbeit der Jungen und sind sogar in der Lage, beson
dere Begabungen für Spezialberufszweige in weitgehen
dem Masse zu berücksichtigen. Andererseits ist ihnen 
durch die genaue Kenntnis der Schul- und W erkstatts
leistungen die Möglichkeit geboten, rechtzeitig eine

Auswahl für künftig frei werdende Vorarbeiter- und 
Meisterstellen zu treffen. Die Disziplin findet in der 
Fabrikschule ebenfalls günstigere Vorbedingungen als 
in der Fortbildungsschule. Die Beamten-Lehrer sind 
auch in der Werkstatt die Vorgesetzten der Zöglinge 
und geniessen aus diesem Grunde an sich Respekt. Die 
Werkleitüng unterstützt sie hierin noch durch einen 
Passus in den Arbeits- und Lehrverträgen, gemäss wel
chem solche Schüler, die sich während des Unterrichts 
dauernd unangemessen betragen, aus Schule u n d  F a 
b r i k  entlassen werden können, wovor selbst sehr 
leichtsinnige Gemüter im allgemeinen zurückzu
schrecken pflegen.

Nun aber noch eine andere gute Eigenschaft der 
Werkschulen: die Störungen der Betriebe durch den 
Schulbesuch der jugendlichen Arbeiter, die bei Pflicht
fortbildungsschulen nun einmal leider unvermeidlich 
sind, werden gänzlich vermieden. Da bei ersteren die 
Schulzimmer sich innerhalb des Werkes befinden, so 
ist eine Rücksichtnahme auf Dritte bei der Aufstellung 
des Stundenplanes nicht erforderlich, die Leitung kann 
vielmehr innerhalb des gesetzlich gewährten Spielrau
mes die Stunden so legen, wie es für den Betrieb am 
besten passt. Wenn dies in der überwiegenden Mehr
zahl der Fälle die erste Morgenstunde von 7 bis 8 sein 
wird, so resultiert dies aus der naheliegenden Erwägung, 
dass um diese Zeit Schüler und Lehrer am frischesten 
und auch in den Werkstätten am leichtesten entbehrlich 
sind. Eine geringere Anzahl Stunden kann dessen
ungeachtet, falls nötig, gegen Schluss der Arbeitszeit 
gelegt werden. Lästige Zeitverluste für die Schulwege 
erübrigen sich bei der Fabrikschule, nebenbei bemerkt, 
auch.

Gegenüber diesen grossen Vorzügen der W erks
schule, von denen ich nur die allerwichtigsten anführen 
konnte, kommen die Kosten für Einrichtung, Honorare, 
Lehrmittel, Beleuchtung, Heizung usw. nicht in Betracht, 
um so weniger, als auch die Unkosten der allgemeinen 
Fortbildungsschulen zum grössten Teile auf die Unter
nehmer abgewälzt werden sollen. Ziffern zu geben, ist 
wegen der örtlichen Verschiedenheiten eigentlich un
tunlich, einen ganz allgemeinen Anhalt findet man viel
leicht an der Durchschnittsberechnung, dass gewöhnlich 
30 bis 40 Mark Unkosten pro Jahr und Schüler ent
stehen, welche geringe Summe durch Einstellung zah-

• lender Volontäre noch mehr reduziert werden kann.

Nicht nur, dass durch Fabrik- oder Werkschulen 
unter der Arbeiterschaft diejenige Fachbittiung verbrei
tet wird, die für das Unternehmen besonderen Wert 
hat, erzieht man sich in ihnen auch noch einen Stamm 
treuer und dankbarer Arbeiter, die wohl wissen, dass 
ihre bessere Entlohnung nicht zum geringsten Teile auf 
den Besuch der Werkschule mit zurückzuführen ist.
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Die sozialen Gegensätze werden so verringert, und die
ses Ziel zu erreichen ist das Bestreben jedes einsich
tigen Unternehmers und Betriebsleiters, denn nur da-

durch wird der .stetige ungestörte Fortgang der Arbei
ten, der unserer Industrie so dringend not tut, ge
sichert. ,

A. E. G. 
Unfallverhütung —  Betriebssicherheit.

Unter diesem Titel werden von der A. E. G. 
seit Beginn dieses Jahres Sonderblätter herausgegeben, 
auf denen Einrichtungen für Arbeiterwohlfahrt und 
bewährte Schutzvorrichtungen aus den Gesamtwerken 
der A. E. G. mittels Abbildung und Erläuterndem kur
zen Text unter Hinweis auf den jeweils in Frage kom
menden Paragraphen der Unfallverhütungsvorschriften 
für die Betriebe der Berufsgenossenschaft der Fein
mechanik und Elektrotechnik aufgeführt sind. Fol
gende Erwägungen gaben Veranlassung zum Entstehen 
dieser Blätter.

Der Arbeiter steht im grossen und ganzen, wie die 
tägliche Betriebserfahrung immer aufs neue wieder lehrt, 
den W ohlfahrts- und Sicherheitsbestrebungen viel zu 
gleichgültig gegenüber. Die in den W erkstätten ausge
hängten Unfallverhütungsvorschriften, die ausserdem der 
Arbeitsordnung beigefügt sind, werden in den seltensten 
Fällen gelesen. Allerdings Hessen sich für diese Tatsache 
vielleicht folgende Gründe anführen. Aus den allge
mein gehaltenen Bestimmungen muss der Arbeiter die 
für ihn passende Vorschrift erst heraussuchen. Das 
D urchblättern der Unfallverhütungsvorschriften macht 
ihm trotz ihrer sehr übersichtlichen Einteilung ebenfalls 
zu! viel Mühe, es geschieht einfach nichts von seiner 
Seite aus. Jal V erstössegegen die einfachsten, jahrelang 
bestehenden Vorschriften — „Benutzung von Schutz 
brillen“ ; „Nicht unter der Kranlast sich aufhalten“ — 
sind täglich zu beobachten. In einem Grossbetriebe 
wie die A. E. G. ist es natürlich nicht möglich, mit dem 
einzelnen Arbeiter die Vorschriften so durchzugehen, 
wip es in kleineren Werken durchgeführt werden kann. 
Unvermeidlicher Arbeiterwechsel ist den Bestrebungen 
ebenfalls nicht günstig.

Die Notwendigkeit ergab sich daher, für gewisse 
Arbeiten Sonderbestimmungen, auf die schon in einem 
früheren Aufsatz (Heft 24 der Sozial-Technik vom 
15. Dezember 1909) hingewiesen wurde, aufzustellen. 
Hierher gehören die Dienstvorschriften für Kranführer 
unjd Anbinder etc.
; ' j In noch weitgehenderem Masse sollen die Sonder
blätter das Verständnis der Arbeiter für Wohlfahrts
einrichtungen heben. Die Blätter werden in erster 
Linie sämtlichen A. E. G. Fabriken übermittelt, die eine 
Verteilung an Betriebsleiter, Meister.und auswahlsweise

an die Arbeiter vornehmen. Ausserdem werden sie 
den zuständigen Behörden zugeschickt, ferner findet 
ein Austausch mit befreundeten Firmen im In- und Aus
lande statt. Nachstehend folgen einige Abbildungen 
der Blätter.

G. 0  s e n b r ü g g e.

1. S c h u t z m ü t z e n  f ü r  A r b e i t e r i n n e n ,
Die lose Kleidung der Arbeiterinnen verlangt ein 

möglichst sorgfältiges Umgeben sämtlicher bewegten 
Teile der Arbeitsmaschinen, an denen Arbeiterinnen 
beschäftigt sind oder in deren Nähe sich aufhalten.

Zum Schutze gegen das Verwickeln der Kopfhaare 
in rotierende Werkzeuge, Einspannköpfe oder sonstige 
Teile, die aus Fabrikationsrücksichten nicht verdeckt 
werden können, wurden Schutzmützen eingeführt, wel
che das Haar völlig bedecken sollen, wie aus der Ab
bildung 125 bei der Arbeiterin (rechts auf dem Bilde) 
ersichtlich (§ 27 der Unfallverhütungsvorschriften für 
Arbeitnehmer). Die Arbeiterinnen lassen jedoch häufig 
die Stirnhaare unter dem Mützenrande hervortreten, wie 
die auf dem Bilde links befindliche Arbeiterin, wodurch 
natürlich der Zweck nicht erreicht wird.

2. S c h u t z v o r r i c h t u n g  a n  E x z e n t e r 
. p r e s s e n .

Das Arbeiten an Pressen und Stanzen muss zur 
Verhütung von Fingerverletzungen unter Benutzung der 
erforderlichen Schutzmassregeln (§ 108 f der Unfallver
hütungsvorschriften für Arbeitgeber und § 109, 1 und 2 
für Arbeitnhmer) vorgenommen werden. Solche Schutz
vorrichtungen sind der Bauart und der Arbeitsweise der 
Presse anzupassen.

Es hat sich folgende Vorrichtung bewährt:
Die zusammenschiebbare Schutzhülse an einer 

schräggestellten Exzenterpresse mit Fusstritteinrückung 
umschüesst völlig das W erkzeug. Abbildung 126 zeigt 
die Vorrichtung bei höchster Stösselstellung. Die Be
festigung erfolgt einerseits am Stössel, andererseits auf 
der Tischplatte in einer Weise, die ein s c h n e l l e s  
Lösen gestattet. Die Materialstreifen werden unter der 
Schutzhaube zwischen die Werkzeuge geschoben. Die 
fertigen Teile, Hülsen, Scheiben oder dergl. fallen nach 
unten aus der Presse. Für nach oben ausgestossene 
Teile wird eine entsprechende Öffnung, die ein Heraus
fallen der Teile nach hinten ermöglicht, im Schutz
gehäuse freigelassen.

Die Anwendung der Vorrichtung bietet unbedingte 
Sicherheit gegen Fingerverletzungen.



10. Heft

Fig- 125.

Fig. 126.

Abbildung Fig. 127 zeigt die Vorrichtung bei tief
ster Stösselsteliung, nach erfolgtem Ausstossen der 
Scheibe oder Hülse aus dem Materialstreifen.

3. V o r s i c h t s m a s s r e g e l n  f ü r  d e n  B a h n -  
u n d  L o r e  11 v e r k e h r .

Der Bahn- und Lorenverkehr erfordert zur Verhü
tung von Unfällen besondere Vorsichtmassregeln.

Abbildung Fig. 128 zeigt einen W agentransport 
mittels elektrischer Lokomotive unter Leitung eines 
Rangiermeisters. Vor der Lokomotive bezw. bei Rück
wärtsfahrt vor dem letzten Wagen, gibt ein Rangierer 
die erforderlichen Warnungssignale. Die Transporte 
müssen mit geringer Geschwindigkeit und niemals zu
zeiten starken Personenverkehrs, d. h. bei Beginn oder 
Schluss der Arbeit vorgenommen werden.
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jede Lore unten mit einem Flacheisenrahmen, wie aus 
der Abbildung Fig. 129 ersichtlich, umgeben.

4. V e r h  a l t  u n g s m  a s s r e g e l n  f ü r  A r b e i t e n  
m i t  k l e i n e n  F r ä s e r n  u n d  S ä g e n .

Bei Arbeiten an Maschinen mit kleinen Fräsern oder 
Sägen ist zu beachten:

Fig . 128.

F ig .  12 7 .

Zum Transport im Innern der Gebäude und auf den 
Höfen dienen kleine Loren, die entweder von Hand oder 
bei grösserer Anzahl mittels Lokomotive bewegt wer
den. Naturgemäss müssen diese Loren ziemlich nahe 
an Arbeitsplätzen vorbeifahren, ferner ist der allge
meine Verkehr an den Fahrwegen meistens sehr leb
haft; zur Vermeidung von Fussverletzungen ist daher
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Fig- 130. Fig. 131.

1. Alle schnellaufenden Fräser und Sägen sind mit 
Schutzhauben zu umgeben.

2. Es ist auf genaues zentrisches Einspannen von 
Fräsern und Sägen ganz besonders zu achten.

3. Beschädigte oder gesprungene Sägen sind unver
züglich auszuwechseln.

4. Kleine zu schneidende Teile sind in Halter und 
Lehren zu fassen; freihändiges Schneiden kleiner 
Teile ist unter allen Umständen verboten.

5. Durch Schutzbleche, Gitter oder dergl. sind die 
fortgeschleuderten Späne aufzufangen.

6 . Das Wegwischen der Späne vor dem Fräser oder



10. Heft S O Z I A L - T E C H N I K 187

132.

der Säge ist nur mit den hierfür vorgesehenen 
Handfegern oder Pinseln vorzunehmen.

5. S c h u t z v o r r i c h t u n g  ü b e r  k l e i n e n  
F r ä s e r n .

Die schnellaufenden kleinen Fräser zur Bearbeitung 
von Metall- oder Eisenteilen müssen unter Schutzhau
ben laufen (§ 103 der Unfallverhütungsvorschriften für 
Arbeitgeber), die gegen zufällige oder unvorsichtige Be
rührung des Fräsers schützen solien.

Di£ abnehmbare Schutzhaube ist vorteilhaft mit 
verschiebbarer Seitenwand zur Aufnahme von einem 
oder mehreren Fräsern auszustatten.

Das Material ist in besonderen, leicht auswechsel
baren, dem jeweiligen Verwendungszweck angepassten 
Einspannvorrichtungen zu befestigen.

Die Zuführung zum Fräser erfolgt durch Bewegen 
des Tisches in horizontaler und vertikaler Richtung.

Zu einer Maschine gehören meist mehrere Schutz
hauben, den verschiedenen Fräsergrössen entsprechend. 
Hierzu Abbildung Figur 130.

Fig. 133.

6. S c h u t z v o r r i c h t u n g  ü b e r  k l e i n e n  
K r e i s s ä g e n .

An kleinen Metallkreissägen ist das Sägeblatt zu 
schützen (§ 103 der Unfallverhütungsvorschriften für 
Arbeitgeber), ferner ist die Materialzuführung möglichst 
durch besondere Vorrichtungen vorzunehmen.

Abbildung Figur 131. Die um klappbare Schutz
haube mit beweglichen Seitenflügeln ist an der Rück
seite des Sägetisches befestigt und bedeckt völlig den 
vorstehenden Teil des Sägeblattes.
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, Zu schneidende Materialien werden dem Anschlag 
entlang geführt. Die Schutzhaube wird hierbei ange
hoben und legt sich nach Durchgang des Materials wie
der auf den Tisch zurück.

Abbildung Fig. 132. Zum Abschneiden von Stä
ben, Bändern und dergl. wird die auf Abbildung Figur 
131 ersichtliche Schutzhaube um geklappt, der Anschlag 
entfernt und ein anderer mit seitlicher Führung und 
Schutzkappe auf dem .Tisch verschiebbar befestigt. Das 
Material wird mittels der Anschlagleiste der Säge zu
geführt, wobei die Schutzhaube ständig über d«r Säge 
verbleibt.

7. S c h u t z v o r r i c h t u n g  a n  K a l t b o g e n 
s ä g e n .

Die maschinell betriebenen Bogensägen geben 
durch die hin- und hergehende Bewegung des Bogen
sägenhalters vielfach zu Unfällen Veranlassung, da die 
bewegten Teile in ihrer Endstellung sehr nahe an die 
festliegenden Führungen herankommen.

Zur Verhütung von Unfällen ist über den bewegten 
Teilen ein dieselben völlig verdeckendes Schutzblech X  
befestigt.

Hierzu Abbildung Figur 133.

8. S c h u t z v o r r i c h t u n g  a m  M e i s s e i  v o n
W e r k z e u g m a s c h i n e n .

Bei Bearbeitung spröder bezw. harter Materialien 
auf Hobel- oder sonstigen spanabnehmenden Maschinen 
bilden die abspringenden Späne eine Gefährdung für die 
Umgebung. . *

Eine einfache Vorrichtung in Gestalt eines geboge-

-yt-1 •
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nen Blechstreifens X — mit starker Klammer oder 
Klemmschraube am Meissei befestigt — schafft Abhilfe. 
Die Vorrichtung ist besonders bei Bearbeitung gerader 
Flächen anwendbar. (§ 24 der Unfallverhütungsvor
schriften für Arbeitgeber, § 19 für Arbeitnehmer.) 

H ierzu Abbildung Figur 134.

9. S c h u t z v o r r i c h t u n g e n  a n  e l e k t r i 
s c h e n  S c h w e i s s m a s c h i n e n .

Die elektrische Schweissmaschine übt ihre Wirkung

, *

durch zwei Elektroden auf die zu verbindenden Teile 
aus.

Wegen des dabei zeitweilig auftretenden starken 
Funkensprühens ist an der oberen Elektrode eine Glim
merscheibe X zum Schutz des die Maschine bedienen
den Arbeiters befestigt, während die Umgebung durch 
ein feinmaschiges Drahtgitter X X geschützt wird. 
(§ 24 der Unfallverhütungsvorschriften für Arbeitgeber, 
§ 19 für Arbeitnehmer.)

Hierzu Abbildung Figur 135. .

Das Sanitätswesen in der Grosseisenindustrie.
In den Jahresberichten der preussischen Regie

rungs- und Gewerberäte für 1910 sind mit besonderer 
Aufmerksamkeit die in der Grosseisenindustrie be 
stehenden Vorrichtungen zum Schutz der Arbeiter vor 
Gefahren und der ersten Hilfeleistung behandelt wor
den, sodass es sich empfehlen dürfte, auch an dieser 
Stelle diesen wichtigen Gegenständen unsere Beachtung 
zu schenken. Das Rettungswesen in den Werken der 
schweren Eisen- und chemischen Industrie wird in 
mehreren Berichten von der Aufsichtsbehörde als 
mustergültig anerkannt. Namentlich wird auf die Un
fallstation der R h e i n i s c h e n  S t a h l w e r k e  in 
Meiderich verwiesen, die mit Röntgen-Zimmer, Opera
tionssaal und Heilbädern der verschiedensten Art aus
gestattet ist. Ausserdem sind noch zehn Verband
stellen auf dem Werke verteilt. Abgesehen von den 
regelmässigen Sprechstunden, die ein Arzt auf der 
Hütte abhält, sind zwei Heildiener beständig anwesend, 
welche die Mitglieder eines aus Arbeitern des Werkes 
bestehenden Sanitätsvereins jederzeit zur Hilfeleistung 
heranziehen können. In dem Hüttenwerke der Gewerk
schaft D e u t s c h e r  K a i s e r  in Bruckhausen liegt 
die Leitung der Unfallstation in der Hand zweier Ärzte, 
die sich gegenseitig vertreten. Zur Unterstützung im 
Heildienst stehen ihnen ein Heildierier, sechs Pförtner 
und eine grosse Anzahl Meister und Vorarbeiter, die 
von ihnen Anleitung zur ersten Hilfeleistung erhalten 
haben, zur Verfügung. Neben dieser für vielseitige Be
handlung eingerichteten Station sind noch zwei Ver
bandstellen für leichtere Verletzungen vorhanden. Die 
dem Rettungswesen dienende Ausstattung besteht aus 
einem Krankentransportautomobil, sechs Krankenwagen, 
30 Tragbahren, 70 Verbandkästen, 15 Sauerstoff
atmungsapparaten, Rettungsringen für den Hafenbetrieb 
und sonstigen Rettungsapparaten in grösser Zahl. In 
den K r u p p s c h e n  W e r k e n  in Essen wird die 
erste Hilfeleistung von 13 Heilgehilfen ausgeübt, denen 
8 Verbandstellen mit je einem Wartezimmer und einem 
Verbandzimmer zur Verfügung stehen. Jede ist aus
gerüstet mit Ruhebetten, den verschiedensten Hilfsmit
teln für die Behandlung von Verletzungen, Sauerstoff
apparaten und den erforderlichen Medikamenten. Alle 
Verbandstationen sind an das Fernsprechnetz des W er
kes angeschlossen. Zur Behandlung Verletzter an der 
TJnfallstelle liegen Ledertaschen mit den erforderlichen 
Verbandmitteln bereit. Selbstverständlich fehlen auch 
die zur Beförderung Verunglückter erforderlichen Trans
porteinrichtungen nicht. Ähnliche Einrichtungen fin

den sich auch auf der Kruppschen Friedrich-Alfred
Hütte in Rheinhausen. Um den Transport Verletzter 
nach den Verbandstuben möglichst zu beschleunigen, 
sind dort etwa 30 zusammenlegbare Tragbahren auf 
das ganze Werk verteilt und so untergebracht, dass sie 
im Bedarfsfalle sofort gebraucht werden können. Auf 
der G u t e h o f f n u n g s h ü t t e  in Oberhausen und 
dem Werk der Firma T h y s s e n  &  Ci e .  in Mülheim 
an der Ruhr sind Verbandstationen eingerichtet, deren 
Ausstattung selbst die Vornahme von Notoperationen 
ermöglicht. Die vor wenigen Jahren eingerichtete Ver
bandstation des letztgenannten Werkes besteht aus 
Arzt-, Heilgehilfen-, Warte-, Operations- und Bade
zimmer, an das sich noch ein besonderer Raum für 
orthopädische Heilbehandlung anschliesst. Auf beiden 
Werken sind ferner allen Meistern die zur Wundbe
handlung erforderlichen Verbandstoffe und antiseptisch 
wirkenden Flüssigkeiten überwiesen. Zur Beförderung 
Schwerverletzter sind Handkrankenwagen und Trag
bahren vorhanden, die in bespannte Krankenwagen ein
geschoben werden können. Die erste Hilfe wird von 
ständig anwesenden Heildienern geleitet, die im Not
fall zu ihrer Unterstützung Arbeiter heranziehen kön
nen, die durch Ärzte Unterweisung in der Behandlung 
Verunglückter ersehen haben. Die nicht ständig auf 
den Werken anwesenden Hüttenärzte sind durch Fern
sprecher schnell zu erreichen.

i Über die Massnahmen der anderen Werke zur 
ersten Hilfeleistung bei Unglücksfällen, auf die an die
ser Stelle nicht einzeln eingegangen werden, kann, möge 
nur zusammenfassend berichtet werden. Alle grösseren 
Werke haben einen eigenen Fabrikarzt angestellt, des
sen Wohnung in der Regel mit dem Lazarett und den 

t einzelnen Betriebsabteilungen durch Fernsprecher ver
bunden ist. Betriebe mittlerer Grösse begnügen sich 
häufig mit der Anstellung eines geprüften Heilgehilfen. 
Auch findet man die vertragliche Verpflichtung eines 
Arztes, täglich einige Stunden in der Fabrik die Be
handlung der Arbeiter und ihrer Familienmitglieder vor
zunehmen. In der Regel sind die Bademeister in der 
Anlegung eines Notverbandes geschult. Hin und wie
der trifft man auch einzelne Arbeiter, die einen Sama
riterkursus besucht haben oder ihre Kenntnisse im Be
handeln Unfallverletzter in den Sanitätsabteilungen der 
Kriegervereine erworben haben. In kleinen Betrieben 
geschieht die Anlegung von Notverbänden durch die 
Meister, Werkführer oder die Gewerbetreibenden selbst.

Die Mehrzahl der grösseren Werke verfügt über
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gut eingerichtete Verbandstationen mit festangestelltem 
Sanitätspersonal, wo auch schwierige operative Ein
griffe ausgeführt werden können. Im allgemeinen sind 
die Werke jedoch bestrebt, die Unfallverletzten schnell 
transportfähig zu machen und mit Tragbahren oder 
Krankenwagen sofort dem nächsten Krankenhause zu
zuführen. Der Oppelner Bericht hebt hervor, dass die 
grossen Werke Kurpfuscherei nicht dulden und durch 
eine baldige Behandlung der Verunglückten durch 
approbierte Ärzte Sorge tragen. Nach und nach geht 
man auch dazu über, Tragbahren in den einzelnen Be
triebsabteilungen gebrauchsfertig aufzustellen. Die 
Krankenwagen sind gewöhnlich in sehr praktischer 
Weise mit einer Tragbahre und einem Verbandkasten 
ausgerüstet. Bei der Regelung des Fuhrwerksbetriebes 
wird darauf Rücksicht genommen, dass jederzeit Pferde 
zum Bespannen des Krankenwagens vorhanden sind. 
Werke, die eine ständige Berufsfeuerwehr haben, sind 
meist auch im Besitze von Rauchhelmen und Sauer
stoffapparaten. In Betrieben, in denen Gasvergiftun
gen auftreten können, wird für die Verunglückten eine 
wässerige Lösung von Chloroform oder Sauerstoff be
reit gehalten.

Sehr wertvoll zur Hilfeleistung haben sich die Mit
glieder der Sanitätskolonnen vom Roten Kreuz er
wiesen, die schon an mehreren Orten bestehen und 
unter ärztlicher Leitung regelmässige Übungen abhal
ten. In manchen Werken hängen Verzeichnisse aus, 
auf denen die Namen der in der Nähe beschäftigten 
Kolonnenmitglieder, ihre Wohnung, Arbeitsstätte und 
auch die Telephonnummer, unter der sie erreicht wer
den können, angegeben sind. Zahlreiche Arbeitgeber 
legen Wert darauf, Mitglieder dieser Kolonnen unter 
ihren Arbeitern zu beschäftigen. Viele Kolonnenmit
glieder führen ständig Verbandpäckchen oder auch 
kleine Verbandkästchen bei sich, um sofort das Not
wendigste zur Hand zu haben. Einzelne grössere 
Werke haben unter ihren Arbeitern besondere Sanitäts
kolonnen gebildet, wozu stets genügende Mannschaften 
vorhanden sind. Denn unter den grossen Arbeiter
massen sind stets einige Leute, die zum Heildienst 
eine besondere Neigung und Schicklichkeit haben oder 
die beim Militär dafür ausgebildet sind.

D.

Die Durchführung der Unfallverhütungsvorschriften in der 
Steinbruchs-Berufsgenossenschaft.

In dem soeben erschienenen Jahresberichte der 
Sektion VIII, Schlesien, berichtet der technische Auf
sichtsbeamte, Herr Spielmann eingehend über seine 
Beobachtungen bei der Revision der Betriebe und über 
die bei dieser Sektion eingetretenen Unfälle. Wir ge
ben diesen Bericht nachstehend im Auszuge wieder.

1. Ü b e r w a c h u n g  d e r  B e t r i e b e .
Um einzelnen Unternehmern und betriebsleitenden 

Beamten in recht eindringlicher Weise die Überwachung 
der Betriebe in bezug auf Unfallverhütung vor Augen 
zu führen, habe ich in solchen Fällen, in denen in ein 
und demselben Betrieb wiederholt gleiche oder sehr 
schwere Verstösse gegen die Unfallverhütungsvorschrif
ten vorgekommen sind, veranlasst, dass die in Frage 
kommenden Personen (Betriebsleiter, Bruchmeister, 
Aufseher, Schiessmeister, Vorarbeiter usw.) durch ein
geschriebenen Brief vom Sektionsvorstand auf das Vor
gekommene hingewiesen worden sind und ihnen ange- t 
droht wurde, dass ihnen die Genehmigung zur Leitung 
von Steinbruchbetrieben auf unsere Veranlassung ent
zogen werden würde, wenn der Betrieb nochmals zu 
Klagen Anlass gibt.

Die Zahl der von mir festgestellten Mängel ist 
wesentlich gestiegen, besonders die festgestellten Ver
stösse gegen die Schiessinstruktion.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass ich mich bei 
meinen Revisionen eingehend auf die Lagerung von 
Sprengstoffen geachtet habe.

Das Entfernen des Abraumes, der Zustand der 
Bruch- und Grubenwände, der Abbau an sich und die 
in Brüchen und Gruben Vorgefundenen Leitern und 
Laufbrücken gaben in besonders vielen Fällen Anlass

zu Klagen. Die Kosten für das Entfernen des Abraums 
werden gerade in kleineren Betrieben meist sehr unan
genehm empfunden. Auch die Herrichtung der Gruben
wände und die Einrichtungen im Abbau entsprechen 
in vielen Fällen aus Sparsamkeitsrücksichten nicht 
unsern Vorschriften.

Wie im Vorjahr haben Verstösse gegen die Unfall
verhütungsvorschriften für Transportbahnen am meisten 
stattgefunden gegen die Bestimmungen über den Ober
bau. Auch die Ausrüstung der Kippwagen und das 
Nichtbenützen der vorhandenen Feststellvorrichtungen 
muss sehr oft bemängelt werden.

In maschinellen Betrieben sind es natürlich wie im
mer die Transmissionen, die nicht genügend geschützt 
werden. Aber auch das Verdecken von Öffnungen, 
Lucken und ähnlichem gab zu Klagen wiederholt An
lass.

Bei Abänderung unserer Unfallverhütungsvor
schriften für Steinbrüche und Gräbereien über Tage 
wird es notwendig sein, den im § 6 der z. Z. geltenden 
Vorschriften enthaltenen Ausdruck „unterhöhlen“ näher 
zu erklären. Der Begriff des Unterhöhlens setzt ein 
tiefes Hineingehen in die Bruch- oder Grubenwand 
voraus. Aber auch das Herausholen des Materials aus 
der Bruch- oder Grubenwand in geringerem Umfang, 
das man mit den Ausdrücken „unterarbeiten, unter
schaffen, unterminieren“ bezeichnen kann, muss aus
drücklich verboten werden.

Im § 10 derselben Vorschriften ist von Hebezeugen, 
Kränen und Winden die Rede. Im zweiten Satz dieses 
Paragraphen (Abs. 1) wird gesagt: „Die Einlaufstelle 
der Zahnräder eines Krans ist . . .  zu sichern.“ Es ist 
nicht einzusehen, warum dieselbe Vorschrift nicht auch
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für andere Hebezeuge und W inden Geltung haben 
soll.

Ein Verbot, Wagen übermässig hoch zu beladen, 
vermisse ich im § 12 derselben Vorschriften.

Ebenso fehlt in § 15 eine Bestimmung, dass die 
Zugänge zum Bruch ordnungsgemäss herzurichten und 
zu unterhalten sind.

Aus Unternehmer- und Versichertenkreisen sind 
mir Wünsche über Abänderung unserer Unfallver
hütungsvorschriften nicht bekannt geworden.

Schon im Vorjahr habe ich mich über die Aus
bildung der Schiessmeister ausführlich im gleichen Ab
schnitt dieses Berichts geäussert.

Auch das Jahr 1910 hat mich in der bereits von mir 
ausgesprochenen Ansicht bestärkt, dass das Personal, 
welches im allgemeinen in unseren Steinbrüchen die 
Schiessarbeit leitet, durchaus nicht immer solcher 
Qualität ist, dass es bei der ausserordentlich verant
wortlichen Arbeit stets sich der Gefahren bewusst ist, 
die dieselbe mit sich bringt.

Ich bin jetzt 6 Jahre für die Sektion VIII der Stein- 
bruchs-Berufsgenossenschaft als technischer Aufsichts
beamter tätig. Während dieser Zeit habe ich eiserne 
Ladestöcke, die ich in den Betrieben unserer Sektion 
gefunden habe, stets konfisziert und im Sektionsbureau 
gesammelt. Es sind deren 63 Stück vorhanden. Dies 
zeigt, wie eine der elementarsten Forderungen unserer 
Schiessinstruktion noch häufig nicht Beachtung findet. 
Und nur ein Schiessmeister, der sich der Gefahrenquelle 
nicht bewusst ist, die ein eiserner Ladestock in sich 
birgt, wird einen solchen verwenden.

Von den im Jahre 1910 von mir revidierten 382 Be
trieben — in welcher Zahl alle Betriebe, auch solche, 
in denen Sprengarbeit nicht Vorkommen kann, z. B. 
Zementwarenfabriken, Brikettfabriken, eingeschlossen 
sind — wurden in 75 Betrieben — also 20°/0 der Ge
samtzahl — Verstösse gegen unsere Unfallverhütungs
vorschriften für Sprengarbeit festgestellt.

Im Jahre 1910 wurden 11 schwere Unfälle unter
sucht. Davon waren 6 Schiessunfälle oder solche, die 
unmittelbar mit der Schiessarbeit in Zusammenhang 
stehen.

Der schwerste der vorgekommenen Unfälle pas
sierte in einem umfangreichen Granitbruch, in dem 
sonst der Durchführung der Unfallverhütungsvorschrif
ten genügende Beachtung geschenkt wird. Trotzdem 
hatte man keine Bedenken dagegen gehabt, einen jun
gen Menschen von 23 Jahren zum Schiessmeister zu 
machen. Derselbe kontrollierte die abgebrannten 
Schüsse nicht genügend — ein Zählen derselben beim 
Abbrennen war darum ausgeschlossen, weil eine grosse 
Anzahl zu gleicher Zeit gelöst wurden — weswegen die 
drei später verunglückten Arbeiter ohne Aufsicht an 
einen Versager herankommen konnten und denselben 
ausbohrten. Dabei wurde der eine Arbeiter getötet, 
ein zweiter schwer und ein dritter leicht verletzt.

Ausser diesem waren noch zwei Unfälle, von den 
untersuchten 6, die Folgen ungenügender Beaufsich
tigung versagter Schüsse. Auch in diesen beiden Fäl
len versuchten die Arbeiter den Schuss durch Aus
bohren zu beseitigen, wobei derselbe explodierte.

Bei einem vierten Doppelunfall haben die beiden 
Arbeiter eine Bohrlochpfeife tiefer gebohrt, in der sich 
Sprengstoffreste befanden, die zur Explosion kamen.

Zwei Unfälle waren die Folgen hereinbrechenden 
Materials noch erfolgter Sprengung, also auch direkte 
Folgen der Sprengarbeit.

Neben den Arbeitgebern wurden auf meine Ver
anlassung im Jahre 1910 auch eine Anzahl Arbeitnehmer 
mit Geldstrafen belegt, weil sie gegen die Unfallverhü
tungsvorschriften für Sprengarbeit verstossen hatten 
und zwar in insgesamt 21 Fällen.

Besonders erwähnenswert erscheint mir noch ein 
Straffall. Ich hatte in einem Steinbruch in einer offe
nen Baracke in der Kohle und auch Werkzeuge ver
wahrt wurden, Sprengstoffe offen liegend gefunden. 
Die Baracke war nicht verschlossen. Das Magazin für 
die Sprengstoffe befindet sich zirka 100 Schritt von der 
Baracke entfernt. Darauf hatte ich beantragt, dass der 
Betrieb einer Nachrevision auf Kosten des Unterneh
mers unterzogen und der Bruchmeister mit einer Geld
strafe von 6 Mark bestraft wurde. Als ich die Nach
revision vornahm, fand ich in derselben Baracke wie
der Sprengstoffe liegen, allerdings nur ein geringes 
Quantum. Die Baracke war wiederum unverschlossen. . 
Darauf wurde gegen den Unternehmer eine weitere 
Geldstrafe von 100 Mark und nochmals gegen den 
Bruchmeister eine Geldstrafe von 6 Mark beantragt. 
Ausserdem wurde letzterem mitgeteilt, dass wir bei 
Feststellung gleicher oder ähnlicher Verstösse gegen 
unsere Unfallverhütungsvorschriften dafür sorgen wür
den, dass ihm die Berechtigung zur Leitung eines Stein
bruchs entzogen wird.

Eine Zusammenstellung der übrigen Verstösse ge
gen unsere Unfallverhütungsvorschriften für Spreng
arbeit zeigt ebenfalls, dass lediglich bei denjenigen, 
die die Schiessarbeit überwachen, seien es in kleineren 
Betrieben die Unternehmer selbst oder in grösseren Be
trieben besondere Aufseher und Schiessmeister, das 
Verantwortungsgefühl, das die Schiessarbeit bei jedem 
einzelnen bedingen müsste, in sehr vielen Fällen nicht 
genügend ausgeprägt ist. Ich erwähne aus dieser Zu
sammenstellung folgendes:

Sprengstoffe werden offen ohne Verschluss, viel
fach in Räumen, in denen Menschen verkehren, liegen 
gelassen. Die Sprengstoff-Erlaubnisscheine fehlen oder 
entsprechen nicht den an sie zu stellenden Anforderun
gen. Die Sprengstoff-Lagerbücher werden gar nicht, 
oder nur sehr mangelhaft geführt. Sprengkapseln lagern 
im Bruchkontor. Das feuersichere Behältnis zum Trans
port losen Pulvers fehlt.

Leider sind die unteren Verwaltungsbehörden — 
in Schlesien die Königlichen Landratsämter — über die 
Ausstellung von Sprengstoff-Erlaubnisscheinen nicht 
genügend orientiert, und der Erlass der zuständigen 
Ministerien vom 22. September 1902, der Herren Mi
nister für Handel und Gewerbe und des Innern betref
fend Erlaubnisscheine zum Besitz von Sprengstoffen 
und die Genehmigung von Sprengstoffniederlagen (Mi- 
nisterial-Blatt der Handels- und Gewerbe-Verwaltung 
vom 27. 9. 1909 No. 19), ist wenig bekannt. ‘ Ebenso ist 
oft den zuständigen Stellen die Ministerial-Verordnung 
vom 19. September 1894 unbekannt, in welcher be
stimmt wird, dass die Verwendung von Sprengstoffen, 
die unter das Dynamitgesetz fallen, in Steinbrüchen 
nur von solchen Personen vorgenommen werden darf, 
die ein auf ihren Namen lautendes Besitzzeugnis für 
diese Sprengstoffe haben. So hat z. B. noch unterm
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24. September 1907 der Königliche Regierungspräsident 
in Breslau verfügt, dass es genüge, wenn Sprengstoff
Erlaubnisscheine in dem Sinne ausgestellt werden, dass 
sie auf den Unternehmer, der namentlich aufzuführen 
ist, und seine Beamten, die nicht namentlich angeführt 
werden, lauten. Selbstverständlich richten sich die 
nachgeordnetcn Landratsämter nach diesem Erlass, und 
die Sprengstoff-Erlaubnisscheine, die in den Betrieben 
vorgefunden werden, müssen als nicht den Bestimmun
gen entsprechend bezeichnet werden. Ich habe mich 
deswegen vor ganz kurzer Zeit mit dem Regierungs
und Gewerberat für den Regierungsbezirk Breslau, 
Herrn Dr. Czimatis, in Verbindung gesetzt, der die Auf
hebung jener Verfügung veranlassen und den zuständi
gen Landräten ein bestimmtes, allen Anforderungen ge
nügendes Formular an die Hand geben will.

Dass Sprengkapseln im Aufenthaltsraum häufig ge
lagert werden, mag zum Teil daran liegen, dass in un- 
sern derzeitigen Unfallverhütungsvorschriften bestimmt 
ist, dass Zündhütchen mit den Sprengmitteln nur ge
sondert aufbewahrt werden dürfen.

Es ist für den berufsgenossenschaftlichen Revi
sionsbeamten hier noch ein weites Gebiet der Betäti
gung, doch ist zu hoffen, dass bei intensiver Arbeit, ins
besondere in der Richtung, dass die Unternehmer nur 
ganz zuverlässigen Leuten die Sprengarbeit übertragen, 
in den bestehenden Verhältnissen Wandel geschaffen 
wird.

Dass jugendliche oder weibliche Arbeiter an sol
chen Maschinen oder bei solchen Arbeiten beschäftigt 
werden, die besondere Gefahren bieten, wurde im Be
richtsjahr von mir nicht beobachtet.

Auf Grund des § 3 unserer Unfallverhütungsvor
schriften für Transportbahnen („Transportgefässe mit 
Bremsen müssen mit einem festen Trittbrett für die 
B rem ser...........versehen sein“ ), hatte ich in einem um
fangreichen Granitbruch, wie dies schon wiederholt von 
mir in anderen Betrieben geschehen war, die Anbrin
gung eines festen Trittes an den Kippwagen für die 
Bremser gefordert, wenn der Wagen mit Bremsknüppel 
gebremst wird. Der Unternehmer hat sich auf den 
Standpunkt gestellt, dass solche Wagen in den Be
stimmungen nicht gemeint sein können, und weigerte 
sich, die Trittbretter anzubringen. Der Fall ist zur 
Entscheidung dem Reichsversicherungsamt vorgetragen 
worden, wo er zurzeit noch unerledigt liegt.

Die Arbeitnehmer haben in besonders vielen Fällen 
gegen die Bestimmungen über das Tragen von Schutz
brillen, über das Verwahren von Sprengstoffen, das 
Beseitigen von Versagern, den Abbau und über Schmie
ren, Putzen und Reinigen von Riemen und Transmis
sionslagern verstossen.

In einem Fall erklärte mir der Leiter des umfang
reichen Werkplatzes eines Granitbruchs, ebenso wie 
sein Vertreter, der Bruchmeister, dass er nicht hinter 
den Arbeitern stehen könne, um aufzupassen, ob die
selben Schutzbrillen tragen. Dies sei nicht seine Sache, 
sondern Sache der Berufsgenossenschaft. Die beiden 
wurden wegen dieser Stellungnahme zur Durchführung 
unserer Unfallverhütungsvorschriften mit je 6 Mark be
straft, worauf der eine sich beim zuständigen König
lichen Landratsamt beschwerte. Die Beschwerde wur
de aber zurückgewiesen.

In einem Fall traf ich im Betrieb den Schiessmeister

an, wie er beim Transport von Sprengstoffen zur Ver
wendungsstelle die brennende Tabakspfeife im Munde 
hatte. Demselben wurde auf unsere Veranlassung die 
Berechtigung zur Leitung eines Streinbruchs entzogen.

In 92 Fällen wurden Arbeitnehmer bestraft. Die 
ausserordentliche Erhöhung der Anzahl der Bestrafun
gen gegen Arbeitnehmer rührt daher, dass früher von 
mir nur solche Strafsachen bearbeitet wurden, die aus 
Verstossen gegen die Unfallgefahren herrührten, die ich 
bei den Betriebsrevisionen gefunden habe, während 
jetzt auch alle die Strafsachen von mir veranlasst wer
den, die dann in Frage kommen, wenn im Anschluss an 
die Unfallanzeigen oder die Unfalluntersuchungen ein 
Verstoss gegen unsere Unfallverhütungsvorschriften 
festgestellt wird. In 58 Fällen wurde im Anschluss an 
vorgekommene Unfälle bezw. im Anschluss an die Fest
stellungen der Unfalluntersuchung durch die Ortspoli
zeibehörde oder die Betriebskrankenkasse die Fest
setzung einer Geldstrafe beantragt, in 34 Fällen wurden 
diese Anträge im Anschluss an Betriebsrevisionen vor
genommen. Von diesen Strafen wurden zwei zurück
gezogen, weil sich später herausgestellt hat, dass die 
angenommenen Verstösse gegen die Unfallverhütungs
vorschriften nicht sattgefunden haben. Drei Strafbe- 
schwerden wurden von den zuständigen Landratsäm
tern abgewiesen, gegen die anderen Strafen wurde W i
derspruch nicht erhoben.

Die ganz bedeutend gestiegene Zahl der — auch 
der im Anschluss an Betriebsrevisionen — festgesetzten 
Strafen gegen Arbeitnehmer ist damit zu erklären, dass 
ich auch im verflossenen Geschäftsjahre in den meisten 
Fällen zu der Überzeugung kam, dass die Gleichgültig
keit der Arbeitnehmer in sehr vielen Fällen Schuld am 
Unfall hat. Es ist in allen diesen Fällen unnachsicht- 
lich Strafantrag gestellt worden. Insbesondere wurden 
Bestrafungen vorgenommen, wenn Arbeiter beim Schot
terschlagen oder bei der Bearbeitung von Pflasterstei
nen ausserhalb des Bruches ihre Schutzbrillen nicht 
trugen, oder bei der Verwahrung der Sprengstoffe in un- 
vorschriftsmässiger Weise.

Im Vorjahr berichtete ich, dass der Versuch ge
macht werden soll, versagthabende Schüsse mit Press
luft auszublasen. Die von mir gemachten Versuche 
haben Bedenken ergeben, die ich schon erwähnt habe. 
Zu einem abschliessenden Urteil über die Methode ist 
man noch nicht gekommen.

Das Verfahren, Versager mit Wasser auszuspülen, 
wurde von mir auf der Sektionsversammlung in Kauf- 
fung im Betriebe des Kalkwerks Tschirnhaus den an
wesenden Sektionsmitgliedern gezeigt. Es sind augen
blicklich im Bereich der Sektion VIII Bestrebungen im 
Gange, einen billigen derartigen Patronenspüler in den 
Handel zu bringen.

In einem umfangreichen Granitbruch war eine bil
lige Zündschnur angeboten worden, für deren Qualität 
besonders garantiert worden war. Durch Zufall ent
deckte man in der Schnur eine Stelle in der Länge von
2 Meter, in welcher die Pulverseele nicht vorhanden 
war. Es wird von mir immer darauf hingewiesen, ge
rade beim Bezüge von Zündschnüren nicht den Preis 
allzusehr zu beachten, sondern mehr darauf zu sehen, 
dass der Lieferant in der Lage ist, für ein tadelloses Fa
brikat sorgen zu können.

Die neuen Unfallverhütungsvorschriften unserer
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Berufsgenossenschaft für Sprengarbeit, die mit dem
1. März 1911 in Kraft getreten sind, bringen zum ersten 
Mal die offizielle Bestimmung, dass jedem Bruchmeister, 
Schiessmeister, Aufseher oder den sonstigen Personen, 
welche die Sprengarbeit zu beaufsichtigen haben, ein 
Exemplar in Buchform auszuhändigen ist. Schon seit 
vielen Jahren bin ich bestrebt darauf hinzuwirken, dass 
jeder im Betriebe Aufsichtführende alle die Unfallver
hütungsvorschriften in Buchform in seiner Hand hat,

die für den Betrieb in Frage kommen. - Ich halte darum 
auch gerade diesen Punkt in unserer neuen Schiess
instruktion für einen besonders wertvollen. Zur Ein
schränkung des Plakatwesens wird in den neuen Vor
schriften nur gefordert, dass ein Auszug im Betriebe 
auszuhängen ist. Die Vorschriften müssen in Buchform 
den Arbeitern stets zugänglich sein.

(Schluss folgt.)

Die Eröffnung der Internationalen Hygiene-Ausstellung 
in Dresden.

Am 6. Mai d. Js. ist in Dresden die Hygiene
Ausstellung in Anwesenheit Se. Majestät des Königs 
von Sachsen und unter der Teilnahme einer grossen 
Anzahl von V ertretern des In- und Auslandes feier
lich eröffnet worden. A usser den offiziellen Staats
vertretern haben an der Feier viele V ertreter der 
W issenschaft, der Industrie, des Handels, der Städte 
und Aussteller teilgenommen. Insbesondere gehörte 
zu den Geladenen natürlich die Medizin mit ihren 
ersten Hygienikern sowie die Leiter hygienischer A n
stalten, Körperschaften und Behörden.

Die H erren des Ehrenpräsidium s Staatsminister 
G raf V i t z t h u m  v. E c k s t ä d t  und Geh. Rat Ober
bürgerm eister Dr. B e u t l e r ,  der Königliche Re
gierungskom m issar Ministerialdirektor Geh. Rat Dr. 
R u m p e l t ,  der Kom m issar der Stadt Dresden, Stadt
Tat Dr. D e h n e  sowie die Vorsitzenden des Direk
torium s Geh. Kom m erzienrat L i n gn  e r und Präsident 
des Landesmedizinalkollegiums Prof. Dr. R e n k  
empfingen die geladenen Dam en und Herren.

In einer gross angelegten Rede wies Geh. Kom m er
zienrat Lingner nach kurzer D arlegung der V orarbei
ten auf die Zwecke und Ziele der Ausstellung hin. 
Seinen Ausführungen entnehm en wir folgendes.

D er Plan, die Hygiene-Ausstellung zu veranstal
ten, ist hervorgegangen aus der Erkenntnis, dass die 
lebende Generation in ihrer überwiegenden Mehrheit 
die W ohltaten einer geordneten Gesundheitspflege 
nicht kennt oder gar missachtet, und dass diese 
Missachtung in der H auptsache auf der Unkenntnis 
des menschlichen Körpers und seiner Lebensverhält
nisse beruht.

Unsere Ausstellung will den Gedanken verwirk
lichen, der alle hervorragenden Hygieniker schon 
seit Jahren bewegt, den Gedanken, die Lehren der 
Gesundheitspflege in die weitesten Kreise des V ol
kes zu tragen, dem Menschen zum Bewusstsein zu 
bringen, dass die Gesundheit der Urquell m ensch
lichen Glückes, körperlichen und sittlichen W ohles 
ist, und ihm eindringlich klar zu machen, dass es in 
d e r Macht eines jeden liegt, seinen Gesundheits- und 
Kräftezustand zu erhalten und zu erhöhen.

W er sich mit Liebe dem Studium der Hygiene, 
besonders der Sozialhygiene hingibt, wird bald von 
d e r  Ü berzeugung hingerissen werden, dass noch ganz 
ungeheure Schätze an Kraft und Leben in den Tie
fen der Menschheit verborgen liegen, und dass diese

zutage gefördert werden können, wenn es gelingt, 
den Stand der allgemeinen Gesundheit zu heben.

Und wenn man weiter erfährt, dass Hunderte 
und aber Hunderte von Millionen an Geldeswert 
jährlich verloren gehen, man kann wohl sagen, nutz
los verloren gehen durch Arbeitsausfälle, durch A us
gaben für Krankheit und Siechtum, durch U nter
stützung der Armut, die vielfach eitrc Folge körper
licher Mängel ist, durch Unkosten für die Ahndung 
von Rechtsverletzungen, die in überraschend vielen 
Fällen ebenfalls in Gesundheitsdefekten ihre let'zte 
Ursache haben, so kommt man zu dem Schluss, dass 
auch in nationalwirtschaftlicher Hinsicht die Steige
rung des körperlichen W ohlbefindens der breiten 
Volksschichten ausserordentlich günstige Folgen haben 
muss, ganz abgesehen von den noch höher einzu
schätzenden ethischen und sittlichen Vorteilen.

Und wieviel allgemeines Kulturgut geht uns 
ausserdem verloren durch mangelnde hygienische 
Einsicht auch der Gebildeten. W ie m ancher bedeu
tende und wertvolle Mensch scheidet frühzeitig da
hin, weil er ganz falsch gelebt und nicht gewusst 
hat, wie er es machen müsse, um sein Leben zu 
verlängern und seine Leistungsfähigkeit zu erhalten.

Niemals war die Zeit für eine Bewegung, die 
zum Zweck hat, die Lehre der Gesundheitspflege 
jedem  Menschen zugänglich zu machen, günstiger 
als heute. A uf der einen Seite gibt uns die moderne 
W issenschaft mit ihren grofsartigen Entdeckungen 
und Forschungsergebnissen die Mittel an die Hand, 
verheerende Krankheiten, denen man früher hilflos 
gegenüberstand, zu überwältigen, auf der anderen 
Seite setzt sie uns mit der Ergründung des W esens 
der komplizierten menschlichen Lebensvorgänge in 
den Stand, die Gesundheitspflege, ich möchte bei
nahe sagen, künstlerisch zu betreiben.

Dabei zeigt unsere Bevölkerung ein Sehnen nach 
hygienischer Belehrung, wie es der Massenzulauf zu 
populär-hygienischen Vorträgen und der M assenab
satz populärer Literatur beweist. Die Internationale 
Hygiene - Austeilung, die eine kraftvolle Anregung 
geben will, eine derartige Bewegung einzuleiten, hat 
also das grofse Glück, zur rechten Zeit zu kommen.

Von dem Grundsätze ausgehend, dass die per
sönliche Gesundheitspflege die wohlfeilste Kunst ist, 
und dass drei Grundelemente aller Gesundheitspflege: 
Sonne, Luft und W asser dem Reichen wie dem A r
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men in Hülle und Fülle zu Gebote stehen, soll die 
Hygiene - Ausstellung ihre Hauptaufgabe darin er
blicken, die richtige Anwendung dieser drei Urkräfte 
zu lehren, sie soll den Menschen dazu anregen, nach
zudenken über sein Tun und Lassen, seine Arbeit 
und Erholung, seine Nahrung, Kleidung und W oh
nung den Anforderungen der Gesunderhaltung zu 
unterstellen. D aher musste für die Ausstellung die 
Belehrung als alleinige Richtschnur dienen. Als V or
bild konnte das moderne Unterrichtswesen angesehen 
w erden : Als Hochschule — die wissenschaftliche A b 
teilung für den mit hygienischen Vorkenntnissen aus
gerüsteten Jünger der W issenschaft und Technik, 
als Volksschule — die populäre Abteilung für die 
grosse Masse der Bevölkerung für den gemeinen 
Mann. Zur Einführung in das Gesamtgebiet dient 
die historische Abteilung. Daneben ist den heute 
allgemein aufgenommenen Leibesübungen, der sport
lichen Ausübung der Körperpflege in der Abteilung 
für Turnen, Spiel und Sport ein breiter Raum gelassen.

In dem Gesamtkomplex aller dieser Vorführungen 
ist der weitverzweigten I n d u s t r i e  ein weites Feld 
geboten worden, ihre Erzeugnisse zur Schau zu stellen 
und die Hilfsmittel zur praktischen Durchführung 
hygienischer Massnahmen zu zeigen. Die Industrie 
ist es, die uns gewaltige öffentliche Anlagen für die 
Allgemeinheit schafft, und die uns die unzähligen 
Gebrauchsgegenstände des Lebens nach den hygie
nischen Lehren und Erfahrungen in nützlicher und 
zweckmässiger Form  gestaltet.

Die Industrie hat hier eine Gelegenheit gefunden, 
der W elt zu zeigen, dass sie die grossen Fortschritte 
der hygienischen W issenschaft auf allen ihren Be
tätigungsgebieten sich zu eigen gem acht hat.

Unter herzlicher Danksagung für alle Unterstützung 
seitens der beteiligten Behörden, des Staates und des 
Reiches, der Stadt Dresden, sowie für die rege Teil
nahme der auswärtigen Staaten schloss die Begrüs- 
sungsrede mit einem Hoch auf Se. Majestät den König 
von Sachsen.

An die Beendigung der Feier schloss sich ein

Rundgang, der die Geladenen zunächst in die Abteilung 
der Arbeiterversicherung, die Ausstellung des Reichs
versicherungsamtes und der Landesversicherungsan
stalten führte. Daran schloss sich die Gruppe für 
Zahnkrankheiten und Zahnhygiene, die Abteilung für 
Tropenhygiene. D er Rundgang führte weiter in die 
Halle für Chemie, Industrie und wissenschaftliche In
strum ente mit ihren Sonderausstellungen für Optik, 
in die Halle mit den Ausstellungen der Bäder und 
Sommerfrischen. In der wissenschaftlichen Abteilung 
wurde ferner noch gemeinsam besichtigt die A b
teilung für Kinder- und Jugendfürsorge.

Nach der Eröffnung fand im Bankettsaale des 
königlichen Residenzschlosses eine Frühstückstafel 
statt, an der Se. Majestät der König und Ihre K önig
lichen Hoheiten Prinz und Prinzessin Johann Georg, 
sowie Prinzessin Mathilde teilnahmen. Zu dieser 
Tafel waren Einladungen ergangen an die H erren des 
diplomatischen Korps, die Königlichen Staatsminister, 
Abgesandte und Kommissare deutscher und fremder 
Staaten, sowie das Direktorium und die Abteilungs
vorstände der Ausstellung, die Vorsitzenden der O r
ganisationsausschüsse und V ertreter der Presse usw.

Zu dem am Abend des Eröffnungstages im Konzert
saale des Ausstellungspalastes veranstalteten offiziellen 
Festm ahle waren seitens der Ausstellurigsleitung eine 
grosse Anzahl Einladungen ergangen.

Die meisten Herren des Ehrenpräsidium s, des 
Ehrenausschusses, des Direktoriums und der A us
schüsse, insonderheit zahlreiche Mitglieder beider 
städtischen Kollegien, sowie die Spitzen der staatlichen 
und städtischen Behörden, die V ertreter der ausländi
schen Nationen und eine grosse Zahl V ertreter der 
Industrie, der Finanz- und Handelswelt, der Kunst 
und W issenschaft sowie der Presse nahmen an dem 
Festmahle teil.

In schwungvollen Reden wurde der V ertreter 
der Regierungen, der S tadt Dresden und aller der 
Männer in würdiger W eise gedacht, die sich um die 
Internationale Hygiene-Ausstellung verdient gem acht 
haben.

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum der U eberschrift is t  der Tag der 

Veröffentlichung im Reichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung  
gibt den Tag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
13. 4. 11.

Fangvorrichtung für seillos gewordene volle För
derwagen in Bremsbergen und dergl. unter Benutzung 
eines pendelnden Fanghebels. — Georg Schubert, 
Rosdzin, O.-S. — 35 a. Sch. 36 422 — 31. 8. 10.

Sicherheitsandrehkurbel. — Otto Reinhardt, Dres- 
den-N., Kiefernstr. 17. — 46 c. R. 31 037 — 10. 6. 10.

Stossfreie Aus- und Einrückvorrichtung von Rei
bungskupplungen an Werkzeugmaschinen (Pressen, 
Stanzen usw.). Hiltmann &  Lorenz, Maschinen- und 
Werkzeugfabrik, Aue i. Sa. — 47 c. H. 50 832 — 
2 . 6 . 10.

Einrichtung zur dauernden Füllung der an den En
den von Gasleitungen angeordneten Flüssigkeitsver
schlüsse, die im Gasraume eines Behälters für unter

einem Schutzgase lagernde feuergefährliche Flüssig
keiten liegen; Zus. z. Anm. M. 38 509. — Maschinen
bau-Gesellschaft Martini & Hüneke m. b. H., Berlin.
— 81 e. M. 41 230 — 10. 5. 10.

IS. 4. 11.
Spucknapf mit Deckel und hebbarer, während des 

Nichtgebrauchs in die Spülflüssigkeit eintauchender 
Speischale. — Dr. Otto Greither, Donndorf b. Bayreuth.
— 34 f. G. 32 234 — 6. 8. 10.

Werkstückhalter mit Drehschaltung für Maschinen 
zum Schleifen von Fräswerkzeugen, bei dem die das 
Werkstück tragende Drehschaltwelle ohne Unterbre
chung des Eingriffs der Schaltgetriebe zwecks Ein
stellung in verschiedene Winkelstellungen zum Werk
zeug um eine zu ihrer Drehachse senkrechte Achse ge- ’ 
Schwüngen werden kann. — Erste Offenbacher Spezial
fabrik für Schmirgelfabrikation Mayer &  Schmidt, 
Offenbach a. M. — 67 a. E. 15 877 — 30. 5. 10.

20. 4. II.
-Vorrichtung zum öffnen und Schliessen von Re
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tortendeckein, deren Bügel auf zum Anpressen dieser 
Deckel an die Retortenmundstücke dienenden Exzen
tern gelagert sind. — Berlin-Anhaltische Maschinen
bau-Akt.-Ges., Berlin — 26 a. B. 60 365 — 4. 10. 10.

Selbsttätiger Abschneideapparat für Ziegelmaschi
nen. — Paul Besta, Ratingen. — 80 a. B. 57 294 —
29. 1. 10. .

24. 4. 11. ^
Beschickungsvorrichtung für Schachtöfen mit un

mittelbarer Einführung des Möllergutes aus dem hän
gend geförderten Möllergefäss in den Ofen unter Ver
wendung eines das Möllergefäss gasdicht umschliessen- 
den auf der Ofengicht ortsfest angeordneten Gehäuses.
— Adalbert Nath, Dillingen, Saar. — 18 a. N. 10 556
— 2. 4. 09.

Hemmschuh für Heuaufzüge und ähnliche Förder
anlagen. — Alfawerk München-Gauting G. m. b. H., 
München. — 35 b. A. 19 323 — 26. 8. 10.

Einrichtung zum Ableiten von Luft aus Gebäude
räumen mit parallel zu dem Schornstein laufenden senk
rechten Lüftkanälen. — Carl Gumpert, Ansbach. — 
36 d. G. 30 390 — 18. 11. 09.

Schutzvorrichtung gegen das Einklemmen der 
Hände bei Maschinen mit sich drehenden Walzen; Zus. 
z. Pat. 214 674. — August Lösche, Berlin, Linienstr. 47.
— 47 a. L. 31 299 — 18. 11. 10.

27. 4. 11.
Verfahren zur Desinfektion und zur Bekämpfung 

von Pilzen und Insekten. — Chemische Fabrik Flörs
heim Dr. H. Noerdlinger, Flörsheim a. M. — 30 i. C-
19 228 — 31. 5. 10.

Lasthebemagnet mit im Magnetkörper verschieb
baren Polfingern. — Maschinenfabrik Augsburg-Nürn
berg A.-G., Nürnberg. — 35 b. M. 43 631 — 7. 2. 11.

Aus einer senkrechten und einer wagerechten För
dervorrichtung bestehende Anlage zum Verteilen von 
Heu, Getreide usw. in Scheunen, Speichern oder dergl.
— Georg Osterrieder, Lautrach, Bayern. — 81 e. G. 
28 817 — 17. 3. 09.

Verfahren und Einrichtung zum Verladen von 
gleichgeformten Massengutkörpern, wie Briketts, Zie
gel, Dosen und dergl. — Maschinenfabrik und Mühlen
bauanstalt G. Luther, A.-G., Braunschweig. — 81 e. 
M. 43 122 — 13. 12. 10.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

18. 4. 11.
Kohlentrichter mit Rührwerk für mechanische Rost- 

beschickungs-Apparate. — Dinglersche Maschinen
fabrik A.-G., Zweibrücken. — 24 h. 459 925.

Federnde Einrichtung für Krankentransporte. — 
C. &  E. Streisguth, Strassburg i. E. — 30 e. 459 950.

Spucknapfhalter mit dreh-, auszieh- und zusam
menklappbarem Unterschenkel sowie verstellbarer Füh
rungsstange. — Richard Heilfurth, Dresden, Reinhard
strasse 6. — 34 f. 459 822.

Doppelt wirkende Fangvorrichtung für Förder
gerippe. — Friedrich Müller, Völklingen.. — 35 a. 
460 027.

Staubschutzhaube für Druckluftdüsen-Luftbefeuch- 
ter. — Paul Franke, Leipzig, Gustav Adolfstrasse 8. — 
36 d. 460 393.

Bandsäge mit hölzernen quadratischen Sägefüh
rungen, von denen die obere durch eine Führungsstange

vor dem Sägeblatte fest mit dem Schutzkorbe verbun
den ist und die untere zugleich eine Ableitungsfläche für 
Späne trägt. — Kirchner &  Co., Akt.-Ges., Leipzig
Sellerhausen. — 38 a. 460 160.

Umklappbarer, für Arbeits- und Ruhe-Endstellung 
eingerichteter Messerschutz an Strohschneidern. — Paul 
Keller, Wittgensdorf, Bez. Chemnitz. — 45 e. 459 499.

Selbsteinleger für Dreschmaschinen. — Hermann 
Becker, Eilenstedt, Kr. Oschersleben. — 45 e. 459 562.

Vorrichtung zur Verhütung des Einrückens des 
Schiebers zur Unrechten Zeit an Lochmaschinen und 
Scheren. — Rob Auerbach, Saalfeld a. S. — 49 b.
459 698.

Hygienische Schutz- und Transportvorrichtung für 
Aufschnittmaschinen. — Wilhelm Bosselmann., Barmen, 
W asserstrasse 5. — 66 a. 459 642.

24. 4. 11.
Selbsttätig ausrückende Schutzvorrichtung, zur 

Verhütung von Unglücksfällen an elektrischen Wäsche
mangeln. — Max Geissler, Grüna i. S. — 8 d. 460 574.

Schutzkappe zum Überdecken der Sicherungsele
mente samt zugehörigen Leitungsenden. — Voigt & 
Haeffner Akt.-Ges., Frankfurt a. M. — 21 c. 460 504.

Vorrichtung zur Verhinderung des Gasaustritts aus 
den Schürlöchern von Gas-Generatoren. — Hermann 
Goehtz &  Co. G. m. b. H., Hannover. — 24 e. 460 492.

Aus Scheibe und Handhabe bestehende Gesichts
schutzvorrichtung gegen Staub und Zugluft. — Wilh. 
Jul. Teufel, Stuttgart, Neckarstrasse 189/191. — 30 d.
460 952.

Fangvorrichtung für Fahrstühle. — Malchow &  Co., 
Charlottenburg. — 35 a. 460 544.

Halter zum Festhalten von Futterschneidmaschinen
messern beim Schleifen, aus einem Zapfenhebel be
stehend. — Abraham Autenrieth, Horrheim. — 45 e. 
460 737.

Luftschlauch an Rauchmasken für freitragbare At
mungsapparate. — Drägerwerk Heinr. & Bernh. Drä- 
ger, Lübeck. — 61 a. 460 685.

Erteilte Patente.
Kl. 341. 231 827. G l e i t s c h u t z v o r r i c h t u n g

f ü r  A n l e g e l e i t e r n .  — Dr. C. K a s z n e r  i n 
B e r l i n .

Die neue Gleitschutzvorrichtung (siefie Figur 136) 
besteht aus einem mittels einer Kette an einer Leiter
sprosse zu befestigenden Anker. Dieser Anker besteht 
aus einer griffartigen, schmiedeeisernen Stange mit 
einem spitz auslaufenden Dorn D, welcher an der dem 
ösenartigen Stangenende zugekehrten Seite nahezu ge
radlinig, an der abgekehrten Seite aber stark gekrümmt 
verläuft. Die Stange ist an der Stelle, wo der Dorn in 
sie eingelassen ist, zu einer kleinen Platte erweitert. 
In der Öse ist eine eiserne Kette befestigt, die an ihrem
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Ende einen Haken H trägt. Beim Gebrauch wird un
terhalb der zu haltenden Anlegeleiter durch Treten auf 
die Platte der Dorn in einen Zwischenraum des Pflasters 
oder dergl. eingetrieben, die Kette um die Mitte der un
tersten Leitersprosse geschlungen und bei straffer Span
nung der Haken in ein Kettenglied eingehakt. Dann 
kann die Leiter auf dem glatten Boden nicht ausgleiten.

Kl. 81 e. 231 769. V e r f a h r e n  z u r  H e r s t e l l u n g  
e i n e r  p o r ö s e n  M a s s e  z u m  S c h u t z  g e g e n  
d i e  F o r t p f l a n z u n g  v o n  E x p l o s i o n e n  
b r e n n b a r e r  G a s g e m i s c h e .  — „ A u t o 
g e n “ - W e r k e  f ü r  a u t o g e n e  S c h w e i s s -  
m e t h o d e n  G. m.  b. H. i n  B e r l i n .

Um die Fortpflanzung von Explosionen brenn
barer Gasgemische in oder aus geschlossenen Räumen, 
Rohrleitungen und dergl. zu verhindern, bei denen die 
Davyschen Sicherheitssiebe nicht genügen, wurden 
Durchgänge mit genügend kleinen Querschnitten be
nutzt, namentlich poröse Massen keramischer Natur. 
Diese Massen sind aber nicht genügend zuverlässig, 
weil je nach der Art des Trocknens und Brennens die 
Poren bei demselben Gemenge sehr verschiedenen 
Querschnit aufweisen.

Um diesen Nachteil zu vermeiden, werden gemäss 
dem neuen Verfahren elastische Metallteile benutzt, die 
in eine Form gebracht und zusammengepresst werden. 
Benutzt man Metallbänder oder Metallspäne von genau 
gleichartigem Querschnitt, so erhält man Massen von 
ganz regelmässigen Poren. Die Form dieser Poren 
lässt sich durch geringere oder stärkere Zusammen
drückung des Stoffes nach Belieben regeln. G.

BiidKrb«pred)imgen.
D ie  P r o g r a m  me d e r  p o l i t i s c h e n  P a r t e i e n  

i n D e u t s c h l a n d .  Zusammengestellt von Dr. 
phil. Karl Mahler. Zweite veränderte und vermehrte 
Auflage. 80 Seiten. 8 °. Geheftet nur 75 Pfg. Ver
lag von 0 . Gracklauer (Richard Goldacker) in Leip
zig.

Die bereits in weiten Kreisen verbreitete und so
eben in zweiter Auflage erschienene Schrift enthält die 
neuesten Programme und sozialen Grundanschauungen 
sämtlicher politischen Parteien Deutschlands. In der 
Neuauflage ist die Gruppierung der Parteien nach ihrem 
inneren Zusammenhange erfolgt, wodurch die Schrift 
für den praktischen Gebrauch wesentlich an Übersicht
lichkeit gewonnen hat. Auch wurde die neue Auflage 
vervollständigt durch Einschaltung wichtiger Program
me neuer Parteien und wirtschaftlicher Vereinigungen. 
Bei der Zersplitterung unseres deutschen Parteiwesens 
ist ein derartige lückenlose Zusammenstellung der Par
teiprogramme im politischen Kampfe für jeden Wähler, 
ob Neuling, Politiker oder Parlamentarier, ausserordent
lich instruktiv und für die bevorstehende Reichstags
wahlkampagne bei dem auffallend billigen Preise zur 
Massenverbreitung in den politischen Organisationen 
aller Parteien ganz besonders geeignet.

M e r k b u c h  f ü r  P o 1 i z e i b e a m t e u n d  G e n 
d a r m e n  z u r  V o r n a h m e  g e w e r b l i c h e r  
R e v i s i o n e n .  Von Gewerbeassessor Dr. Schür-

mann. Verlag Trowitzsch & Sohn, Frankfurt a. O. 
(Preis 50 Pfg., in grösseren Mengen Preisnachlass.)

Zur Durchführung einer wirksamen' Gewerbeauf
sicht ist die Mitwirkung der Polizeibehörden unentbehr- 
lieh. Besonders gilt dies für die Industrie auf dem plat-* 
ten Lande und für das Kleingewerbe in der Stadt. Es 
folgt hieraus die Notwendigkeit eingehender Instruktio
nen der Polizeiexekutivbeamten, wobei aber j e d e  
Ü b e r l a s t u n g  d e s  G e d ä c h t n i s s e s  zu ver
meiden ist. Gewisse Grundbegriffe müssen verstan
den werden und haften bleiben. Im übrigen ist das 
I n s t r u k t i o n s b u c h  zu Rate zu ziehen. Leider 
fehlte es bisher an einem wirklich hierfür geeigneten 
Buche, das auch der neusten Gesetzgebung Rechnung 
trägt. Obige kleine Schrift füllt diese Lücke in sehr 
geschickter Weise aus. Der Beamte kann sich vor Be
ginn der Revisionstour die einfach und klar dargestell
ten Bestimmungen (Genehmigungspflichtige Anlagen, 
Sonntagsruhe, Lohnzahlung, Arbeitsbücher, Arbeits
ordnungen, Arbeitszeit für jugendliche Arbeiter und Ar
beiterinnen) einprägen. Ein Blick in das a l p h a b e 
t i s c h  geordnete Verzeichnis gibt Auskunft, ob einige 
der zu kontrollierenden Betriebe etwa unter die Sonder
vorschriften des Bundesrats fallen. Die wichtigsten 
dieser Bestimmungen sind dann ebenfalls in kurzer 
prägnanter Ausdrucksweise so zusammengefasst, dass 
der Beamte sie auch unterwegs kurz vor Betreten der 
Anlagen noch schnell einmal überfliegen kann.

Bezüglich der Einzelheiten ist sehr richtiger Weise 
auf die Aushänge verwiesen, die nicht allein zur Be
lehrung der Betriebsleiter und Arbeiter zu dienen brau
chen, sondern auch vom kontrollierenden Beamten zu 
Rate gezogen werden können. .

Ausstattung und Format der Schrift entsprechen 
ebenfalls den Bedürfnissen der Praxis. Das Buch ver
dankt seine Entstehung einer Anregung des Herrn Re
gierungspräsidenten zu Frankfurt a. O. und ist den Be
hörden von dieser Stelle zur Anschaffung empfohlen 
worden. A.

Verein Deutscher Giessereifachleute.
Der Verein Deutscher Giessereifachleute hält in 

den Tagen vom 25. bis 28. Mai seine diesjährige Haupt
versammlung in Berlin ab. Von den öffentlichen Ver
anstaltungen sind zu nennen:

1 . B e s i c h t i g u n g d e r G i e s s e r e i a n l a g e n  
der  D e u t s c h e n  N i l e s - W e r k z e u g m a s c h i -  
n e n f a b r i k  i n O b e r s c h ö n e w e i d e .

2. E i n  n e u e s  F o r m v e r f a h r e n  z u r  H e r 
s t e l l u n g  v o n  H o h l k ö r p e r n .  Vortrag mit 
Lichtbildern von Prof. Dr.-Ing. A. Nachtweh von der 
Kgl.-Techn. Hochschule zu Hannover.

3. Ü b e r  d e n  g e g e n w ä r t i g e n  S t a n d  
d e r  M e t a l l o g r a p h i e  u n t e r  s p e z i e l l e r  
B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  G i e s s e r e i p r a x i s .  
Experimentalvortrag mit Lichtbildern von Dr. F. Ben- 
nigson, Berlin.

4. D e r  d r e h b a r e  V o r h e r d .  Vortrag von 
Giesserei-Ingenieur Th. Löhe, Hannover.

5. Ü b e r  Ö l f e u e r u n g  i m G i e s s e r e i b e 
t r i e b e .  Vortrag von Oberingenieur K. Schiel, Berlin.

Näheres erteilt die Geschäftsstelle des V. D. G., 
Berlin-Charlottenburg, Sybelstrasse 60.

Für die Schriftle itung  verantw ortlich : Regierungarat L u d w i g  K o l b e  in  G ross-Lichterfelde-W ., P aulinenstr. 3. 
D ruck der Buchdrnckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Die Wirkungen der Novelle zur Gewerbeordnung vom 
28. Dezember 1908.

(N a c h  d e n  J a h r e sb e r ic h te n  d e r  p r e u s s is c h e n  R e g ie r u n g s -  u n d  G e w e r b e r ä te  1 9 1 0 .)  

V on G ew erbeassessor Dr. T i t t l e r ,  H a lle  a. S.

Durch die Novelle zur Gewerbeordnung vom 28. 
Dezember 1908 (Reichsgesetzblatt Seite 667), die am 
1. Januar 1910 in Wirksamkeit getreten ist, sind die Ar
beiterschutzbestimmungen der Gewerbeordnung erheb
lich umgestaltet worden.

Die Novelle schaltet den Begriff „Fabrik“ , der viel
fach mit Bezug auf die Abgrenzung gegen das Hand
werk zu Schwierigkeiten geführt hat, in der Arbeiter
schutzgesetzgebung aus. Die §§ 134 i bis 139 b der 
Gewerbeordnung gelten jetzt für alle Betriebe mit min
destens zehn Arbeitern, ebenso wie die Bestimmungen 
über die Arbeitsordnungen (§§ 133 h bis 134 h G.O.) 
für Betriebe mit mindestens 20 Arbeitern gelten. Sogar 
Betriebe, die nur zu gewissen Zeiten des Jahres, aber 
regelmässig wiederkehrend mindestens 10 (20) Arbeiter 
beschäftigen, fallen unter die angeführten Bestimmun
gen (Saison-Kampagnebetriebe). Die Lage der Arbeits
stunden der Arbeiterinnen und der Arbeiter unter 16 
Jahren ist auf die Zeit von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr 
abends begrenzt worden (früher 5 1/2 bis 872) und eine 
elfstündige Mindestruhezeit für diese beide Arbeiter
gruppen vorgeschrieben. Die Arbeitszeit der A rbeite
rinnen an den Tagen Montag bis F reitag wird auf 10 
Stunden (11 Stunden), an den Sonnabendenauf8Stunden 
(10 Stunden) festgesetzt. Ausserdem dürfen die Arbeite
rinnen an den Sonnabenden nur höchstens bis 5 Uhr 
(5V2 Uhr) arbeiten. Der Wöchnerinnenschutz wird auf 
zusammen 8 Wochen vor und nach der Niederkunft 
heraufgesetzt.

Gänzlich neu ist der § 137 a der Gewerbeordnung, 
demzufolge den Arbeiterinnen keine Arbeit mit nach 
Haus gegeben werden darf, wenn sie schon im Betrieb 
10 Stunden gearbeitet haben. Sind sie nicht so lange 
beschäftigt worden, so darf ihnen nur so viel mitge
geben werden, wie sie in der noch zu 10 Stunden feh
lenden Zeit fertigstellen können.

Eine längere Arbeitszeit wegen aussergewöhnlicher 
Häufung der Arbeit kann nur bis zu 12 Stunden (13 
Stunden) und höchstens bis 9 Uhr (10 Uhr) abends ge
stattet werden. Auch ist bei Überarbeit eine Mindest
ruhezeit von 10 Stunden vorgeschrieben (§ 138 a der 
Gewerbeordnung). Bei Anträgen auf Änderung der 
Arbeitszeit und der Pausen für Arbeiterinnen und Ar
beiter unter 16 Jahren auf Grund des § 139 der Ge
werbeordnung sind nach den Bestimmungen der No
velle auch die Arbeiter des Betriebs zu hören (§ 139 
Absatz 3 der Gewerbeordnung)*). Die Änderungen des 
§ 139 a der Gewerbeordnung (Befugnis des Bundes
rats zum Erlass von Ausnahmebestimmungen für ge
wisse Gewerbezweige) und des § 154 der Gewerbe
ordnung, der den Geltungsbereich der Vorschriften des 
Titels VII der Gewerbeordnung abgrenzt, sind für die 
folgenden Ausführungen von untergeordneter Bedeu
tung.

I. S t a t i s t i s c h e s .
\ .

Diese hier kurz angeführten Änderungen machen
sich äusserlich in der Nachweisung über die gewerb
lichen Betriebe und die Zahl der in ihnen beschäftigten 
Arbeiter (Tabelle II der Jahresberichte) geltend. In die
ser Tabelle werden jetzt alle diejenigen Betriebe neu 
auftreten, die mindestens 10 Arbeiter beschäftigen, aber 
ohne motorische Kraft arbeiten. Hierfür kommen 
hauptsächlich die handwerksmässigen Betriebe der 
Schlosser (Gruppe V der Gewerbestatistik), die Repa
raturwerkstätten (Gruppe VI), die Tischler (Gruppe XII), 
die Installationsgeschäfte (Gruppe XVIx) und die Be
triebe des Malergewerbes (Gruppe XVI2) mit mindestens 
10 Arbeitern in Frage. Andererseits fallen diejenigen Be-

*) Die Anträge auf Grund der §§ 138 a, 139 der Ge
werbeordnung sind unmittelbar bei dem zuständigen 
Gewerbeinspektor zu stellen.

I
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triebe fort, die bisher als Fabriken angesehen wurden, 
aber ohne Motor arbeiten und weniger als 10 Arbeiter 
beschäftigen. Auch Ziegeleien (Gruppe IV3) mit Hand
betrieb, Brüche und Gruben (Gruppe IV,) — sofern in 
ihnen weniger als 5 Arbeiter beschäftigt werden — 
fallen aus (§ 154 der Gewerbeordnung). Einen Ver
gleich in den entsprechenden Gruppen der Gewerbe
statistik für die Jahre 1909 und 1910 ermöglicht die 
Zahlentafel 1.

In den Gewerbegruppen V, VI, XII, XVI zeigt sich 
durchweg eine erhebliche Zunahme, die ihre Ursache 
grösstenteils darin hat, dass mehr Betriebe in die Er
hebung hineinbezogen sind. (Siehe Spalte 2 bis 5 der 
Zahlentafel 1.)

In Gruppe IV3, Ziegeleien, ist eine Abnahme gegen 
das Vorjahr zu bemerken, die auf den Wegfall der Be
triebe mit weniger als 5 Arbeitern zurückgeführt wer
den kann. Tabelle II der Jahresberichte weist eine Ge
samtzunahme von 35 264 Arbeiterinnen auf. Die 
Schwankungen in den 3 Vorjahren betrugen: +  23 639,
— 2791, + 2 4  790. Die Schwankungen in den Gruppen 
der Gewerbestatistik, in denen hauptsächlich Arbeite
rinnen beschäftigt werden, zeigt Zahlentafel 2. Die Zu
nahme der Arbeiterinnen kann durch Mehreinstellung 
von Arbeiterinnen infolge der Verkürzung der Arbeits
zeit veranlasst sein. Sie kann aber auch eine Folge 
des lebhafteren Geschäftsgangs sein, auf den in fast 
allen Berichten hingewiesen wird. Aus Düsseldorf und

Z a h l e n t a f e l  1.

Zahl der Be Arbeiter unter
Gesamtzahl der Zunah

Gruppe der
Gesamtzahl triebe mit A r

Männliche Ar- Arbeiterinnen 16 Jahren
Arbeiter (ein men ( + )

BemerArbeiter über 1.6 schliesslich der
Gewerbestatistik der Betriebe beitern unter 

16  Jah re
Jah re

über lö  J  ährG (männlich 
und weiblich)

Kinder unter 
14  Jahren)

bezw. 
Abnah
men (—)

kungen

19 10 1909 ■1910 1909 19 10 1909 19 10 1909 19 10 1909 19 10 1909

IV „. Ziegeleien 6521 
— 1255

7776 2307 
— 261

2568 13 16 20  
— 3437

135057 18500 
— 750

19250 6892 
-  621

7 5 13 157097 16 19 1 1 — 4814 1909 Gruppe 
IV ,

V. Metallverarbei 12604 11684 7402 6955 30 0 116 287218 3 1 19 1 27562 38501 3593.9 370247 3 5 1 13 3 + 19 1 14
tung +  920 +  447 + 12898 + 3 6 2 9 + 2 5 6 2

V I. Industrie der 9960 9313 5293 5009 470566 434938 42940 34284 34541 32945 548313 502370 +  45943
Maschinen u .  s. w. +  647 +  281 - f  35628 + 8 6 56 + 15 9 6

X I I i .  Industrie der 17 19 6 16189 5392 4976 195597 184337 10674 10502 138 10 12804 220180 207726 +  12454
Holz- und Schnitz + .1007 +  416 + 1 1 2 6 0 +  172 + 10 0 6
stoffe

X V Ij,. Baugewerbe 3582 | 1447 | 71498 370 | 3967 1 75839 ) +  117 9 7 1909 Gruppe

X V Ia. Maler- und 704 > 3096 670 } 1294 12705 \ 60095 46 } 402 848 > 3537 | 64042 XV, die nur 
das Bauge

Anstreicherwerk +  436 1 +  15 3 J +  114 0 3 1 +  32 1 +  430 1 136 01 ) werbe en t
h ie lt.

stätten

Z  a h 1 e n t a f e  1 2 .

/ Zunahme + Zunahme +
Zahl der Betriebe oder Zahl der oder

Gruppe der Gewerbe mit Arbeiterinnen Abnahme — Arbeiterinnen über Abnahme — Bemerkungen
statistik über 16  Jahre der 16  Jah re der

Betriebe Arbeiterinnen
19 10 1909 19 10 19 10 1909 19 10

V. Metallverarbeitung 1837 17 10 +  127 3 1 1 9 1 27562 +  3629

V I. Industrie der Maschinen
usw. 835 827 +  8 42940 34284 +  8656

IX . Textilindustrie 4810 4683 +  127 17 13 2 7 164349 +  6978
X II I .  Industrie der Nahrungs

und Genussmittel 7325 7357 —  32 85894 85740 +  154
X IV , (und X V ). Bekleidung

und Reinigung 5000 3 2 11 +  1789 89486 61881 +  27605 Im Jah re  1909 war Be- 
kleidungs- und Reinigungs
gewerbe in Gruppe X IV i
vereinigt.

X IV 2 "Werkstätten der K le i
der- und Wäschekoniektion 20963 2 114 0 — 177 69617 84399 — 14782

X V Ir.,. Buchdruckereien und
Schriftgiessereien 1957 1902 +  55 14682 14030 +  652 1909 Gruppe X V Ia.

9



11. Heft
■ i

S O Z I A L - T E C H N I K

Danzig wird ausdrücklich berichtet, dass die Novelle 
nur geringe Verschiebungen gebracht hat. Ein Ersatz 
der Arbeiterinnen durch männliche Arbeiter scheint in 
bemerkenswertem Umfang nicht stattgefunden zu ha
ben (Berlin). Nur aus Posen wird über eine Verringe
rung der Arbeiterinnen, und aus Bromberg über Be
strebungen berichtet, sie durch Männer zu ersetzen.

II. A r b e i t s o r d n u n g e n ,  A u s h ä n g e .
Der Wegfall des Wortes „Fabrik“ hatte zur Folge, 

dass alle „Betriebe“ mit mindestens 20 Arbeitern 
eine Arbeitsordnung erlassen mussten. Hierfür kom
men in der Hauptsache auch wieder die Schlosser- und 
Reparaturwerkstätten, dann aber auch die grösseren 
Werkstätten der Kleider- und Wäschekonfektion und 
die Putzmachereien in Frage. Ausserdem mussten alle 
Betriebe mit mindestens 20 Arbeitern, die auch Arbei
terinnen beschäftigen, ihre Arbeitsordnungen durch 
einen Nachtrag ändern, da die Arbeitszeit der erwach
senen Arbeiterinnen besonders an den Sonnabenden 
anders geregelt werden musste (§ 134 b Abs. 1 Z. 2 
der Gewerbeordnung). Bei Erlass der Nachträge wurde 
von den Beamten auf die Beseitigung veralteter oder 
gesetzwidriger Bestimmungen mancher Arbeitsordnun
gen hingewirkt. (Es wurden z. B. in den Bezirken 
Potsdam 333, Posen 112, Breslau 700 [103 neu], Schles
wig 427, Lüneburg 160 Arbeitsordnungen bezw. Nach
träge geprüft.)

Ferner war es nötig, die nach § 138 der Ge
werbeordnung erforderlichen Auszüge aus den Bestim
mungen der Gewerbeordnung entsprechend den neuen 
Bestimmungen durch andere zu ersetzen. Dabei wurde 
zur Vereinfachung angeordnet, dass nur ein Auszug 
zum Aushang zu kommen braucht, der die Bestimmun
gen über die Beschäftigung von Arbeiterinnen und 'von 
Arbeitern unter 16 Jahren und ausserdem noch die Vor
schriften über die Arbeitsbücher enthält. Zur Neu
beschaffung dieser Aushänge wurden die Arbeitgeber 
vorher in den meisten Bezirken schriftlich durch die 
Gewerbeaufsichtsbeamten angehalten. Dieses Vor- 

.gehen hat fast überall den gewünschten Erfolg gehabt. 
Trotzdem ist naturgemäss die Zahl der ermittelten Zu
widerhandlungen gegen die Bestimmungen des § 138 
der Gewerbeordnung (Anzeige, Aushang) im Vergleich 
zum Vorjahr ganz erheblich gewachsen. (3409 [+  1477] 
bezw. 3210 [+1455] vergl. Tabelle IV a und V a der 
Jahresberichte.)

III. E i n f l u s s  d e r  N o v e l l e  a u f  d i e  B e s c h ä f 
t i g u n g  d e r  m ä n n l i c h e n  A r b e i t e r  ü b e r  

16 J a h r e .
Wenn auch die Novelle lediglich Änderungen der 

Bestimmungen für Arbeiterinnen und für Arbeiter unter 
16 Jahren gebracht hat, so ist doch vielfach eine mittel

bare Wirkung auf die Arbeitsverhältnisse der männ
lichen Arbeiter über 16 Jahre nicht ausgeblieben. Aus 
zahlreichen Bezirken wird über eine Verkürzung der 
Arbeitszeit der Männer berichtet, die ursächlich auf die 
Bestimmungen über die Arbeitszeit der Frauen zurück
zuführen.ist (Danzig, Potsdam, Wiesbaden, Erfurt, Lü
neburg, Münster, Arnsberg, Cöln, Düsseldorf). Aus 
Königsberg wird berichtet, dass die Arbeiter einer gros
sen Ziegelei sich weigerten, länger als die Frauen zu 
arbeiten und deswegen beinahe in Ausstand getreten 
wären, wenn nicht der Unternehmer es vorgezogen 
hätte, ihnen die geforderte Lohnerhöhung unter Bei
behaltung der bisherigen Arbeitszeit zu bewilligen.

Besonders fühlbar machten sich die neuen Bestim
mungen in den Betrieben, in denen die Männer mit den 
Frauen Hand in Hand arbeiten. Die Unmöglichkeit, 
den Betrieb ohne Frauen fortzusetzen, hatte zur Folge, 
dass auch die Männer nur 10 Stunden, an den Sonn
abenden 8 Stunden arbeiteten. In solchen Fällen sind 
die Frauen vereinzelt durch Arbeiter unter 16 Jahren 
ersetzt worden (Berlin s. S. 199).

Im Bezirk Wiesbaden haben sich die Hut-, Teig
waren-, Textil- und Zigarrenfabriken genötigt gesehen, 
die Arbeitszeit an den Tagen vor Sonn- und Festtagen 
auch für die Männer auf 8 Stunden zu beschränken. 
Einige Betriebe sind sogar dazu übergegangen, auf die 
Nachmittagsarbeit an den Sonnabenden ganz zu ver
zichten und bei meist sechsstündiger Arbeitszeit den 
Betrieb um 1 Uhr nachmittags zu schliessen.

Im Bezirk Trier sind die Arbeiter in den Ziegeleien 
in der Ton- und Blechwarenindustrie, in einer Ver
zinnerei und auch in der Kleineisenzeugfabrikation 
durch die Verkürzung getroffen worden. Die Folge 
war teilweise ein Lohnausfall, der in einer grossen Ton
warenfabrik starke Missstimmung und eine erhöhte Ab
wanderung hervorrief. Auch in der Schuhwaren- und 
Nahrungsmittelindustrie des Bezirks Merseburg ist die 
Arbeitszeit der Männer besonders an den Sonnabenden 
verkürzt worden. Aus dem Bezirk Oppeln wird über 
die gleiche Erscheinung in den Kampagne- und Saison
industrien berichtet. In der Wuppertaler Besatzartikel
industrie ist zum Teil eine verschiedene Arbeitszeit der 
Männer und Frauen aufrecht erhalten worden, einige 
Betriebe haben sogar die Arbeitszeit der Männer ver
längert. Dabei ist es von der Arbeiterschaft wenig an
genehm empfunden worden, dass jetzt auf eine volle 
Ausnutzung der Arbeitszeit streng geachtet wird — auch 
in den Arbeitsordnungen hat das öfters Ausdruck ge
funden — ,'während es früher z. B. vielfach erlaubt war, 
sich 5 bis 10 Minuten vor Schluss der Arbeit zu wa
schen und umzukleiden.*)

*) Über die durch die Verkürzung herbeigeführten 
Lohnausfälle siehe Seite 201,
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IV. E i n f l u s s  d e r  N o v e l l e  a u f  d i e  B e s c h ä f 
t i g u n g  v o n  A r b e i t e r n  u n t e r  16 J a h r e n .

Für diejenigen Betriebe, die als Fabriken oder die
sen gleichgestellte Anlagen (§ 154 der Gewerbeord
nung) bisher schon ganz oder teilweise unter die Vor
schriften der §§ 135 ff. der Gewerbeordnung fielen, 
hat die Novelle nur unwesentliche Änderungen der Be
stimmungen über die Beschäftigung von Arbeitern un
ter 16 Jahren gebracht. Die tägliche Arbeitszeit lag in 
der überwiegenden Mehrzahl der Fälle bereits inner
halb der jetzt gesetzlich festgelegten Grenzen (6 Uhr 
morgens bis 8 Uhr abends) und eine ausreichende Ruhe
zeit wurde stets innegehalten. Einige Bedeutung haben 
diese Bestimmungen für die Ziegeleien des Bezirks 
Düsseldorf gehabt, in denen ein früherer Arbeitsbeginn 
als 6 Uhr nicht selten war. Auch wurde einer Ma
schinenfabrik des Bezirks Magdeburg vom Reichs
kanzler die Genehmigung erteilt, ihre Arbeiter unter 
16 Jahren schon von 5V2 Uhr morgens an zu beschäfti
gen. Es handelt sich um Arbeiter der ländlichen Be
völkerung, die zur Erreichung der Arbeitsstätte auf be
stimmte Züge angewiesen waren.

Dagegen sind die Bestimmungen der §§ 135 ff. seit 
dem 1. Januar 1910 für die be'reits aufgeführten Betriebe 
der Schlosser, Tischler, Maler usw., die keinen Motor 
haben, aber mindestens 10 Arbeiter beschäftigen, ohne 
Einschränkung in Geltung getreten. Ob diese Be
stimmungen befolgt werden, lässt in diesen Betrieben 
ausserordentlich schwer überwachen, weil die Arbeiter 
unter 16 Jahren fast stets ausserhalb der Werkstatt an 
wechselnden Arbeitsstätten beschäftigt werden (Merse
burg).

Neben einer Vermehrung der Verstösse gegen die 
formalen Bestimmungen des § 138 der Gewerbeordnung 
(sieheSeite 199) haben naturgemäss dieVerstösse gegen 
die materiellen Bestimmungen zugenommen. Nament
lich gegen die Bestimmungen über die Dauer der Pau
sen an den Vorabenden von Sonn- und Festtagen wurde 
öfter verstossen. Die Unternehmer legten den letzten 
Satz des §*136 Absatz 1 der Gewerbeordnung irrtümlich 
dahin aus, dass die Nachmittagspause wegfallen könne, 
falls nur die Arbeitszeit am Nachmittag für sich allein 
nicht mehr als 4Stunden beträgt. Auch eine Verkiirzung 
der Mittagspause ohne besondere Erlaubnis wird festge
stellt (Hannover). Aus fast allen Bezirken wird je
doch berichtet, dass die Einholung dieser Erlaubnis 
auf Grund des § 139 Absatz 2 der Gewerbeordnung in 
vielen Fällen geschehen ist. Dabei sind meist auch die 
anderen Pausen auf 1/i  Stunde verkürzt worden oder 
ganz weggefallen. Vielfach ist auch durch die Herab
setzung der Arbeitszeit der Arbeiterinnen die Arbeits
zeit der Arbeiter unter 16 Jahren auf 9 Stunden oder 
91/2 Stunden verkürzt worden. Diese Verkürzung ergab 
sich daraus, dass die Arbeiter unter 16 Jahren vor- und

nachmittags je eine halbstündige Pause innehalten 
müssen (Hannover, Düsseldorf).

Aus den Berichten ist jedoch ersichtlich, dass die 
unmittelbaren Wirkungen der Novelle auf die Arbeiter 
unter 16 Jahren unerheblich sind. Dagegen haben die 
Bestimmungen über die Verkürzung der Arbeitszeit der 
Frauen mittelbar auch eine Verkürzung der Arbeitszeit 
der Arbeiter unter 16 Jahren zur Folge gehabt. Sie ha
ben also dieselbe Wirkung gezeitigt, wie sie sie in vie
len Fällen auf die Arbeitszeit der Männer gehabt haben.

V. E i n f l u s s  d e r  N o v e l l e  a u f  d i e  B e s c h ä f 
t i g u n g  v o n  A r b e i t e r i n n e n .

Erhebliche und zum Teil einschneidende Wirkun
gen hat die Novelle vom 28. Dezember 1908 unmittelbar 
für die Arbeiterinnen und deren Arbeitgeber gehabt. 
Die einzelnen Bestimmungen haben sich allerdings in 
verschiedener Weise fühlbar gemacht.

Am wenigsten Einfluss hatte wohl die Begrenzung 
der Arbeitszeit auf die Zeit von 6 Uhr morgens bis 
8 Uhr abends und die elfstündige Ruhezeit. Diese Be
stimmungen bedeuten im wesentlichen nur eine gesetz
liche Festlegung des herrschenden Zustandes. Nur aus 
Danzig wird über Schwierigkeiten in einer grösseren 
Meierei, welche die Stadt mit Milch versorgt, berich
tet. Auch in Cöln sind in einigen Betrieben der Kon
fektionsindustrie im Winter dadurch Schwierigkeiten 
entstanden, dass die Arbeiterinnen meist nicht vor 
8 Uhr zur Arbeit kommen wollen und neben den son
stigen Pausen eine mindestens zweistündige Mittags
pause wegen der weiten Entfernungen notwendig ist. 
Bis 8 Uhr abends kann dann meist nicht die zehnstün
dige Arbeitszeit ausgenutzt werden.

In zweiter Linie sind zu nennen die Festlegung der 
zehnstündigen Arbeitszeit für die Tage Montag bis 
Freitag, der erweiterte Wöchnerinnenschutz und das 
Verbot der Mitgabe von Arbeit nach Hause.

Die zehnstündige Arbeitszeit an den Tagen Montag 
bis Freitag war bei der grossen Mehrzahl der Betriebe 
schon längere Zeit eingeführt (vergl. Jahresberichte 1902 
und 1906). Nur einige allerdings recht bedeutende und 
wichtige Industriezweige waren zu einer Verkürzung 
der Arbeitszeit gezwungen. Hier sind zu nennen die 
Ziegeleien der Provinzen Ostpreussen, Westpreussen, 
Pommern, Posen, Brandenburg, die Spinnereien zahl
reicher Bezirke (Breslau, Erfurt, Lüneburg, Stade, O s
nabrück, Aurich, Münster, Düsseldorf), und die Tuch
fabriken der Niederlausitz. Auch die Arbeiterinnen in 
den grossen Wasch- und Plättanstalten des Bezirks 
Potsdam sind von der Verkürzung der Arbeitszeit in 
Mitleidenschaft gezogen worden.

Von ganz besonderer Bedeutung sind die neuen 
Bestimmungen über die Arbeitszeit für die Arbeiterin
nen in den V/erkstätten der Kleider- und Wäschekon
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fektion mit mindestens 10 Arbeitern geworden. Ihre 
Arbeitszeit ist gegen früher erheblich verkürzt worden 
und auch die Möglichkeit, an 60 Tagen im Jahr 13 Stun
den arbeiten zu dürfen, ist in Fortfall gekommen. In
folgedessen waren die Arbeiterinnen nicht immer mit 
dieser Verkürzung zufrieden. Meist war ein erheblicher 
Lohnausfall für sie damit verbunden, besonders durch 
das Wegfallen der gut bezahlten Überstunden.

In den übrigen Industriezweigen sind trotz der Ver
kürzung der Arbeitszeit Lohnausfälle, in erheblichem 
Masse nicht eingetreten. Die Stücklohnsätze sind zwar 
meistens auf der alten Höhe geblieben. Durch schnelle
res und aufmerksameres Arbeiten haben die Arbeite
rinnen ihren früheren Verdienst in der Mehrzahl der 
Fälle aber bald wieder erreicht.

Die Tagelöhne sind nicht geändert worden und die 
Stundenlohnsätze von den Arbeitgebern zum Teil frei
willig, zum Teil auf Drängen der Arbeiterinnen erhöht 
worden. Allerdings wird über Lohnausfälle der Ar
beiterinnen in einigen Ziegeleien*), in den Tuchfabriken 
der Niederlausitz, in Webereien**), in Spinnereien des 
Bezirks Münster und auch aus Wiesbaden und Cöln be
richtet.

Der erweiterte Wöchnerinnenschutz (§ 137 der Ge
werbeordnung, früher Absatz 5, jetzt Absatz 6) hat an 
einigen Stellen zu Härten gegen die Arbeiterinnen ge
führt.

Die Arbeiterinnen dürfen vor und nach der Nieder
kunft, im ganzen 8 Wochen, nicht beschäftigt werden. 
Da sich der Tag der Niederkunft nicht genau vorher 
bestimmen lässt und besonders die unverheirateten Ar
beiterinnen geneigt sind, möglichst bis zum letzten 
Augenblick in der Arbeit zu bleiben, um zu verdienen 
(Merseburg), so sind sie meistens mehr als 6 Wochen 
nach der Niederkunft noch beschäftigungslos. Die 
Krankenkassen gewähren aber meist nur für 6 Wochen 
nach der Entbindung Krankengeld, sodass die Arbei
terin in der über 6 Wochen hinausgehenden Zeit nichts 
verdient, da sie nicht beschäftigt werden darf (Königs
berg, Erfurt, Cassel, Liegnitz). Der Lohnausfall, der 
durch das Krankengeld ausserdem bei weitem nicht 
gedeckt ist, wird namentlich dann als Härte empfunden, 
wenn der Arzt die Arbeiterin vor Ablauf der Frist für 
gesund erklärt (Potsdam). Einzelne Arbeiterinnen 
sträuben sich auch, nach der Entbindung länger als
4 Wochen zu feiern (Berlin). Ausserdem wird über 
Schwierigkeiten der Überwachung dieser Bestimmung 
aus Merseburg berichtet, da besonders Unverheiratete 
gewöhnlich nicht zu ihrer alten Beschäftigung zurück
kehren, sondern sich eine neue Arbeitsstätte suchen, wo 
nichts von ihrer Niederkunft bekannt ist.

*) Königsberg, Gumbinnen, Allenstein, Marienwer
der, Köslin, Bromberg.

•*) Köslin, Münster.

Die Bestimmung des § 137 a der Gewerbeordnung 
{Mitgabe von Arbeit nach Hause) ist in einigen Be
zirken von Bedeutung gewesen. In zwei Papierfabriken 
in Frankfurt a. O. war es üblich, besonders tüchtigen 
Arbeiterinnen Arbeit nach Hause mitzugeben. Dies 
wurde eingestellt und hat eine Unzufriedenheit der Ar
beiterinnen wegen des Verdienstausfalls zur Folge ge
habt. In Gubener Hutfabriken weigerten sich die Ar
beiterinnen, Überarbeit in der Fabrik zu leisten, waren 
aber bereit, Arbeit mit nach Hause zu nehmen. Die 
Fabriken kamen um die Erlaubnis ein, im Rahmen der 
Bestimmungen für Überarbeit den Wünschen der Ar
beiterinnen Rechnung tragen zu dürfen und so die 
Überarbeit gewissemassen zu Hause leisten zu lassen. 
Die gegen die Ablehnung des Gesuchs eingereichte Be
schwerde lehnte der Minister für Handel und Gewerbe 
ebenfalls ab.

In der Liegnitzer Wollwaren- und Puppenfabrika
tion haben die Bestimmungen des § 137 a der Gewerbe
ordnung viele Arbeiterinnen veranlasst, die Fabrik zu 
verlassen und Heimarbeiterinnen zu werden. Den Ar
beitgebern ist das wegen der unpünktlichen Lieferung 
nicht angenehm. Auch eine Netzfabrik im Bezirk 
Schleswig und eine Zigarettenfabrik im Bezirk Wies
baden sind in Schwierigkeiten geraten. In einigen an
deren Bezirken wurden noch vereinzelte Fälle der Mit
gabe von Arbeit nach Hause festgestellt (Königsberg, 
Berlin, Bromberg, Breslau, Hannover, Hildesheim).

Von einschneidender Bedeutung sind ganz allge
mein die Bestimmungen, dass an den Sonnabenden nur 
bis 5 Uhr und höchstens 8 Stunden gearbeitet werden 
darf. Diese beiden Bedingungen haben dazu geführt, 
dass der Arbeitsschluss in den Betrieben, die eine grosse 
Zahl von Arbeiterinnen beschäftigen, viel früher als um
5 Uhr statfindet. Wenn z. B. die Arbeit morgens um
6 Uhr beginnt und eine halbe Stunde Frühstücks- und 
eine Stunde Mittagspause gegeben wird, so müssen die 
Arbeiterinnen schon um 31/, Uhr entlassen werden.*)

Im Bezirk Potsdam und in Harburg wird der Sonn
abendnachmittag häufig ganz frei gegeben. Durch die 
um zwei Stunden gegen früher verkürzte Arbeitszeit 
sind zunächst Lohnausfälle für die Arbeiterinnen ein
getreten, die aber in vielen Fällen wieder ausgeglichen 
wurden (vergl. Seite 201). W o derartige Lohnausfälle 
vorliegen, herrscht naturgemäss eine gewisse Unzufrie
denheit der Arbeiterinnen.

Trotzdem ist der zeitige Arbeitsschluss an den 
Sonnabenden (und Vorabenden von Festtagen) den Ar
beiterinnen meist recht angenehm. Besonders den Ver
heirateten wird dadurch Gelegenheit gegeben, sich mehr 
um ihr Hauswesen zu kümmern und ihre Einkäufe zu

*) Stettin, Hildesheim, Münster, Merseburg, Cassel, 
Wiesbaden, Cöln, Magdeburg, Oppeln, Minden.

*



202 S O Z I A L - T E C H N I K 11.  Heft

besorgen (Liegnitz, Magdeburg). Ob der frühere Ar
beitsschluss auch den Unverheirateten Nutzen bringt, 
wird in den Berichten aus Magdeburg und Merseburg 
bezweifelt.

In einigen Leinenwebereien des Bezirks Minden, 
die früher an den Tagen Montag bis Freitag 10 V2 
Stunden arbeiteten, dafür aber Sonnabends schon 
um 2 oder 3 Uhr aufhörten, ist zum Leidwesen der Ar
beiterinnen der freie Sonnabendnachmittag fortgefallen. 
Die 8 Stunden werden voll ausgenutzt, um die Ein
schränkung an den anderen Tagen auszugleichen. In 
der Wuppertaler Besatzartikelindustrie ist ein- ähnliches 
Bestreben der Arbeitgeber jedoch auf erheblichen W i
derstand seitens der Arbeiterschaft gestossen (Düssel
dorf). Vereinzelt wird berichtet, dass der Ausfall an 
Arbeitszeit an den Sonnabenden in den Betrieben, die 
an den anderen Tagen weniger als 10 Stunden arbeiten, 
dadurch wieder ausgeglichen wurde, dass an ein oder 
zwei Tagen vor dem Sonnabend länger wie sonst ge
arbeitet wird. Hierfür kommen hauptsächlich Buch
druckereien in Frage, die tarifmässig eine bestimmte 
Tages- und Wochenarbeitsdauer festgelegt haben (Ber
lin, Stettin, Stralsund, Magdeburg, Cöln).

Eine erhebliche, zum Teil sogar einschneidende 
und tiefgehende Wirkung haben die neuen Bestimmun
gen für die Arbeitgeber gehabt. Wenn auch ein grös
ser Teil der Anlagen bereits die zehnstündige Arbeits
zeit innehielt, so hatten die Unternehmer stets die Mög
lichkeit, in Zeiten des Arbeitsandranges ohne besondere 
Förmlichkeiten länger arbeiten zu lassen. Besonders 
die Unternehmer der Saison- und Kampagnebetriebe 
mit zahlreichen Arbeiterinnen haben die Wirkungen der 
Novelle verspürt. Der Spielraum und eine gewisse Be
wegungsfreiheit in der Leitung des Betriebs sind ver
loren gegangen und die Anpassung an die neuen Ver
hältnisse vollzieht sich erst allmählich.*)

Die Folge der Verkürzung der Arbeitszeit unter der
—  mit Rücksicht auf die Bestimmungen für den Sonn
abend — alle Betriebe mit einer grösseren Zahl von Ar
beiterinnen zu leiden hatten, war in vielen Fällen eine 
Verminderung der Erzeugung trotz der angestrengteren 
Tätigkeit der Arbeiterinnen, die im Stücklohn arbeite
ten. Lohnaufbesserungen der Stück- und Stundenlohn
arbeiter waren ausserdem vielfach nötig, der Tagelohn 
blieb trotz der kürzeren Arbeitszeit auf der alten Höhe. 
So wurden auch die Betriebskosten erhöht. Abgesehen 
von Hinweisen in zahlreichen Berichten finden sich 
hierfür auch einige genaue Angaben. Die Ziegeleien 
des Bezirks Königsberg z. B. haben durchschnittlich 
einen Ausfall von 10 Prozent gehabt, in einigen ist die 
tägliche Erzeugung von 24 000 Stück Steinen auf 20 000 
bis 21 000 Stück gesunken.

*) Königsberg, Bromberg, Merseburg, Düsseldorf.

In den Spinnereien des Bezirks Liegnitz ist der 
Stücklohn um 5 Prozent und mehr, der Tagelohn sogar 
auch um 3 bis 5 Prozent erhöht worden.

Eine Schokoladenfabrik im Bezirk Merseburg be
ziffert ihre Mehrausgabe auf 5040 Mark.

Die Futterstoffwebereien im Bezirk Düsseldorf ha
ben eine Verminderung der Erzeugnisse von 5 Prozent 
gehabt, und den Tagelöhnern der Spinnereien im Be
zirk Münster ist eine Lohnerhöhung von 5 bis 7 Pro
zent gewährt worden.

Vielfach wurde versucht, durch Verbesserung der 
technischen Einrichtungen und durch schnelleren Gang 
der Maschinen diese Verluste auszugleichen. So hat 
ein grösser Betrieb der Textilindustrie in Hannover für 
Verbesserungen und Vergrösserungen an Maschinen und 
Apparaten und für Umbauten annähernd eine Million 
Mark aufgewandt. Aus Breslau wird über Behebun
gen berichtet, die Arbeitsleistung in Webereien durch 
Übergang zum Vierstuhlsystem zu steigern. Eine Glüh
lampenfabrik im Bezirk Cöln musste ihre Arbeiterinnen 
und ihre Maschinen vermehren, um einen Ausgleich in 
der Erzeugung herbeizuführen. Eine Schokoladenfabrik 
in demselben Bezirk hat eine erhebliche Betriebserwei
terung vorgesehen, eine andere verlegt sogar die für die 
Ausfuhr arbeiten de Abteilung ins Ausland, um den Rück
gang der Arbeitsleistung durch die Ausnutzung der frei 
werdenden Arbeitsräume für das Inlandsgeschäft aus
zugleichen.

Aber die Versuche, die Erzeugung zu steigern, hat
ten nicht in allen Fällen Erfolg. So sind z. B. in der 
Textilindustrie die Maschinen und Einrichtungen meist 
derart in Anspruch genommen, dass eine weitere Stei
gerung, etwa durch schnelleren Gang, ausgeschlossen 
erscheint. Eine grössere Ausnützung durch Herauf
setzung der Tourenzahl lohnt sich anscheinend nicht, 
da der Mehraufwand an Kraft und ö l und die stärkere 
Abnutzung in keinem Verhältnis zur Mehrproduktion an 
Garn stehen würden. Auch soll ein zu rascher Lauf der 
Maschinen mehr Fadenbrüche herbeiführen und durch 
das alsdann notwendige häufigere Auswechseln der 
Spulen eine Vermehrung des Bedienungspersonals er
forderlich machen.

In einem besonderen Falle musste sogar die 
Dam pfkesselanlage vergrössert werden, weil sich 
herausstellte, dass der während des Ausschlackens 
und des Reinigens der Kesselfeuerungen sinkende 
Dampfdruck nicht m ehr ausreichte, den flotteren 
Betrieb aufrecht zu erhalten (Cöln, Düsseldorf). 
Am empfindlichsten sind jedoch nach den über
einstimmenden Berichten aus fast allen Bezirken die 
Inhaber der Werkstätten der Kleider- und Wäschekon
fektion getroffen, in denen mindestens zehn Arbeiter 
beschäftigt werden. In diesen Werkstätten drängt sich 
die Haupttätigkeit auf zwei Zeitabschnitte im Jahre,
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auf die Monate April—Mai und Oktober—November, 
zusammen. Durch den § 6 der Verordnung betr. die 
Werkstätten der Kleider- und Wäschekonfektion, vom
31. Mai 1897, 17. Februar 1904 (Reichsgesetzblatt Seite 
459/62) war den Unternehmern das Recht gegeben, er
wachsene Arbeiterinnen ohne besondere Erlaubnis an 
60 Tagen im Jahr bis zu 13 Stunden und bis 10 Uhr 
abends beschäftigen zu dürfen. Dies Zugeständnis war 
deshalb besonders wichtig, weil die Arbeitgeber in 
erster Linie die Tage vor Sonn- und Festtagen für die 
Überarbeit wählten, an denen sie ohne diese Bestim
mung nur 10 Stunden und nur bis 51j 2 Uhr nachmittags 
hätten arbeiten lassen dürfen. In den mit offenen Ver
kaufsstellen verbundenen Werkstätten der Damenkon
fektion und der Putzmacherei ist häufig die Abänderung 
der im Laden gekauften Kleider und Hüte durch gelernte 
Arbeiterinnen erforderlich, um sie den Anforderungen 
der Käuferinnen anzupassen. Es wird als eine schwere 
Schädigung empfunden, dass nunmehr die Möglichkeit, 
an den Sonnabenden Arbeiterinnen nach 5 Uhr nach
mittags zu beschäftigen, ausgeschlossen ist. Verschärft 
wird in vielen Gegenden dieser Einfluss noch dadurch, 
dass durch die immer mehr um sich greifende Einfüh
rung des freien Sonnabendnachmittags gerade die Ar
beiterbevölkerung ihre Bedürfnisse an diesen Tagen zu 
decken sucht. Neben diesen Betrieben sind besonders 
schwer noch die Waschanstalten betroffen, besonders 
die in Badeorten, die eigentlich nur in der Badesaison 
zu tun haben (Potsdam, Merseburg, Minden, W ies
baden, Düsseldorf).

Eine Folge der Einschränkungen waren die 
Bestrebungen der Arbeitgeber, die Ausnahmebestim
mungen möglichst auszunützen. Die ausgefallenen Ar
beitsstunden mussten durch Überstunden wieder ge
wonnen werden. Der § 138 a der Gewerbeordnung, der 
wegen aussergewöhnlicher Arbeitshäufung an höchstens 
50 Tagen die Möglichkeit einer zwölfstündigen Arbeits
zeit mit besonderer Erlaubnis zulässt, wurde demnach 
stark in Anspruch genommen. Am deutlichsten kommt 
das in der Tabelle VI der Jahresberichte zum Ausdruck. 
Eine Gegenüberstellung der wichtigsten Angaben dieser 
Tabelle für die Jahre 1909 und 1910 zeigt Zahlentafel 3.

1909 1910
mehr
1910

Zahl der Betriebe, denen Über
arbeit bewilligt wurde . . . . 490 2236 1746

Zahl der Bewilligungen . . . . 773 4629 3856
160254 125477

Zahl der Betriebstage . . . . . 8591 40862 32271
Summa Ü b e rs tu n d e n ................ 470123*/n 238157976 19114567a

'  Ein näherer Vergleich der Tabelle VI von 1909 und 
1910 zeigt, dass die hier öfters aufgeführten Kampagne- 
und Saisonbetriebe (Gruppe IV, XIII, XIV, XV) und die 
Textilindustrie (Gruppe IX) besonders an der Zunahme

beteiligt sind. Auch hier tritt das Bekleidungs- und 
Reinigungsgewerbe (Gruppe XIV und Gruppe XV im 
Jahresbericht 1910) mit 904 Bewilligungen gegen 61 
(Gruppe XIV im Jahre 1909) im Vorjahre auf. Die Ver
suche, die Arbeitszeit an den Sonnabenden möglichst 
wirtschaftlich zu gestalten, veranlassten weiterhin zahl
reiche Betriebe, die Pausen an diesen Tagen mit be
sonderer Erlaubnis auf Grund des § 139 der Gewerbe
ordnung zu verkürzen (siehe Seite 200). Vereinzelt 
w’erden auch die häufigeren Bewilligungen von Sonn
tagsarbeit auf Grund des § 105 f der Gewerbeordnung 
auf den Einfluss der Novelle zurückgeführt (Potsdam, 
Berlin, Stettin, Stralsund, Merseburg). Aus dem Be
zirk Trier wird berichtet, dass die Putzmachereien in 
grösserem Umfange von der Sonntagsarbeit Gebrauch 
machen, die ihnen nach § 105 d der Gewerbeordnung 
durch den Bundesrat erlaubt ist (6 Sonntage). Andere 
Versuche, die Wirkungen zu mildern, sind Einrichtun
gen von zwei Schichten für Arbeiterinnen in den Ziege
leien des Ostens (Potsdam, Frankfurt a. O., Stettin, 
Stralsund, Posen).

Aus Hildesheim wird ferner berichtet, dass bei 
eiligen Aufträgen in den Betrieben der Textilindustrie 
die Arbeiterinnen an den Sonnabenden nach 5 Uhr 
durch Männer ersetzt werden.

Das Bestreben, die neuen Bestimmungen zu um
gehen, hat in der Konfektionsindustrie zum Teil volks
wirtschaftlich wenig erwünschte Wirkungen gehabt. Da 
diese Betriebe mit weniger als 10 Arbeitern nur die er
heblich milderen Bestimmungen der Konfektions-Ver
ordnung vom 31. Mai 1897/17. Februar 1907 (siehe Seite 
203) zu beachten brauchen, sind nämlich viele Arbeit
geber dazu übergegangen, die Zahl ihrer Arbeiterinnen 
auf 9 zu halten. Sie haben dann entweder eine zweite 
und dritte Werkstatt, auch nur mit 9 Arbeiterinnen er
richtet, oder aber ihre anderen Arbeiterinnen weiterhin 
als Heimarbeiterinnen beschäftigt.*) Die erhebliche 
Abnahme der Arbeiterinnen (vergl. Zahlentafel 2, Grup
pe XIV2) scheint darauf hinzuweisen. Auch wurden ge
lernte Putzmacherinnen als kaufmännische Angestellte, 
als Ladenverkäuferinnen, oder als Direktricen und Be
triebsbeamte mit festem Monatsgehalt angenommen, 
ausgesprochen zu dem Zweck, durch sie die von den 
Käufern an den Sonnabenden nach 5 Uhr nachmittags 
geforderten Änderungsarbeiten ausführen zu lassen 
(Breslau).

Aus Königsberg wird berichtet, dass W erkstätten
arbeiterinnen noch nach 5 Uhr zu diesem Zweck im La
dengeschäft zurückbehalten wurden.

Ein abschliessendes Urteil über die Wirkungen der

*) Berlin, Schleswig, Breslau, Oppeln, Hannover, 
Hildesheim, Minden, Arnsberg, Cassel, Wiesbaden, 
Düsseldorf (Wuppertal), Cöln, Trier.



Novelle kann noch nicht gefällt werden, da die neuen 
Bestimmungen bei Abschluss der Berichte erst ein Jahr 
in Kraft gewesen sind. Zusammenfassend wird sich 
jedoch schon folgendes sagen lassen:

1. Die mittelbaren und unmittelbaren Wirkungen 
der Novelle auf männliche Arbeiter über und unter 16 
Jahren sind nicht erheblich.

2. Die Festlegung der zehnstündigen Arbeitszeit 
für Arbeiterinnen hat ausser auf die Spinnereien und ein
zelne Kampagne- und Saisonbetriebe (Ziegeleien, Kon
fektionswerkstätten, Waschanstalten) keinen schwer
wiegenden Einfluss ausgeübt.

3. Die Beschränkung der Arbeitszeit an den Sonn
abenden empfinden alle Betriebe mit zahlreichen Ar
beiterinnen unangenehm. Besonders eingreifend sind 
diese Bestimmungen in den mit Ladengeschäft ver

bundenen Werkstätten der Kleider- und Wäschekon
fektion.

4. Die Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit 
für Arbeiterinnen von 65 Stunden auf 58 Stunden hat 
einzelne Lohnausfälle und infolgedessen Missstimmun
gen der Arbeiterinnen zur Folge gehabt. Vielfach haben 
sich die Arbeitgeber zu Lohnerhöhungen gezwungen 
gesehen, um den Verdienstausfall auszugleichen.

5. Den Arbeitgebern sind Schwierigkeiten in der 
Leitung des Betriebs entstanden. Durch die Steigerung 
der Löhne und die kürzere Arbeitszeit ist vielfach eine 
Verminderung der Erzeugung zu beobachten. Durch 
Neuanlagen und völlige Ausnutzung der Arbeitszeit so
wie der Arbeitsmaschinen ist dieser Ausfall teilweise 
wieder ausgeglichen worden.

Die unter 5 angedeutete Entwicklung wird sich 
voraussichtlich weiter fortsetzen.

• • ••

Neuere gewerbliche Ofen mit Olfeuerung unter besonderer 
Berücksichtigung des Arbeiterschutzes.

V on Ing. F. G e o r g i u s .

Die Feuerungstechnik hat innerhalb des letzten 
Jahrzehnts sowohl in wirtschaftlicher als auch in so
zialer Hinsicht erfreuliche Fortschritte zu verzeichnen 
gehabt. Es sei nur hingewiesen auf die vielfachen, er
folgreichen Bestrebungen auf dem Gebiete der mecha
nischen Beschickung*) und der Rauchverzehrung**), 
die eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für die 
Allgemeinheit, sowie für die Arbeitsbedingungen des 
Feuerungspersonals und für die Ökonomie der Betriebe 
haben. Eines mehr oder weniger erheblichen Auf
wandes technischer Mittel zur selbsttätigen Be
schickung einer Feuerung und zur Erzielung einer 
technisch rauchfreien Verbrennung bedarf es im allge
meinen allerdings nur bei der Verteuerung fester Brenn
stoffe. Anders liegt die Sache bei Verwendung flüssiger 
Brennstoffe, wie vor allem Rohöl. Die Rauchlosigkeit 
ist bei diesem Heizmittel ohne besondere Hilfsmittel 
ohne weiteres zu erreichen, wenn der Brennstoff in der 
meist üblichen Weise in zerstäubter Form oder in ver
dampftem bezw. vergastem Zustand in den Verbren
nungsraum gebracht wird. Ebenso ergibt sich aus der 
Tatsache der Flüssigkeit des Brennstoffes, dass eine 
selbsttätige Zuführung desselben zur Feuerung, sei es 
durch die Schwerkraft oder durch eine Pumpe oder 
dergl., als das Natürliche erscheint, das mit den ein
fachsten Mitteln zu erreichen ist. Auch hinsichtlich

*) Vgl. No 19, 20 und 21, 1910 dieser Zeitschrift.
**) Vgl. No. 4, 5, 11, 12 und 13, 1910 dieser Zeitschr.

der Handhabung des Betriebes bietet die öifeuerung 
gegenüber der Kohlenheizung wesentlich günstigere 
Verhältnisse. Das Anheizen geht bei der Ölfeuerung 
rascher und bequemer vor sich und ebenso ist die 
Regelung der Heizwirkung in ausserordentlich ein
facher Weise zu erreichen. Als besonderer Vorteil 
flüssiger Heizmittel in sozialer Beziehung ist ferner die 
vollkommene Staublosigkeit hervorzuheben, die einmal 
bedingt ist durch den Aggregatzustand des Brenn
stoffes und andererseits durch die völlige Abwesenheit 
von staubbildender Asche und Schlacke, die ein Öffnen 
der Feuertür während des Betriebes und eine Beseiti
gung von Verbrennungsrückständen entbehrlich macht. 
Besonders ins Gewicht fallen diese Vorteile auf See
schiffen, wo die Arbeitsbedingungen der Feuerleute un
gleich schwerere sind als zu Lande bei ortsfesten An
lagen. Eine allgemeinere Einführung der Ölheizung in 
Deutschland und anderen Ländern, die mineralische 
Öle nur in verhältnismässig geringem Masse hervor
bringen, scheitert allerdings an der Preisfrage. Bei 
gewissen industriellen Feuerungen, wie bei Schmelz- 
und Glühöfen, wo es darauf ankommt, dass die zu be
handelnden Materialien nicht durch den Brennstoff und 
durch dessen Verbrennungsrückstände ungünstig be
einflusst werden, wird flüssiger Brennstoff indessen mit 
Vorliebe benutzt. Bei Verwendung von Kohle in 
Schmelzöfen übt der Schwefelgehalt der Kohle einen 
störenden Einfluss auf das zu schmelzende. Gut au s ; 
ähnlich liegen die Verhältnisse bei Öfen zum Glühen



von Metallen zum Zweck des Schmiedens, Nietens, 
Fressens usw. Dieser ungünstige Einfluss fällt bei Be
nutzung flüssiger Heizmittel, die schwefelfrei zu erhal
ten sind, fort.

Man geht daher neuerdings bei gewerblichen Öfen 
der genannten Art vielfach zu Ölheizung über. Bei 
diesen Öfen, wo es mehr auf Innehaltung bestimmter 
Temperaturen als bei anderen Feuerungen ankommt, 
ist auch die mit der Ölheizung verbundene bequeme 
Regelung der Heizwirkung besonders von Vorteil. Bei 
Glühöfen, auf die hiermäher eingegangen werden soll, 
hat das Rohöl in dem Leuchtgas noch einen starken 
Konkurrenten, da dieser letztere Brennstoff ebenfalls 
die Vorteile der leichten Regelung bietet und schädliche 
Einwirkungen auf die Werkstücke nicht mit sich bringt. 
Hier ist jedoch die günstigere Wirtschaftlichkeit der 
Ölteuerung gegenüber dem Leuchtgas ausschlaggebend. 
Bei dem Höchstpreis von 0,10 Mk. für 1 kg Heizöl und 
dem Durchschnittspreis von 0,12 Mk. für 1 cbm Leucht
gas stellt sich der Vergleich beider Brennstoff wie 
folgt:

Leuchtgas 5000 WE, 1 cbm =  0,12 Mk.
Heizöl 10000 WE, 1 kg =  0,10 Mk.
10000 WE kosten demnach bei Leuchtgas 

12 mal 2 = ....................... 0,24 Mk.
und bei H e i z ö l ....................... 0,10 Mk.

Bei Verteuerung von ö l  kann man auch, da es 
einen grösseren Gehalt an Wärmeeinheiten besitzt, in 
einer bestimmten Zeit eine grössere Anzahl Wärmeein
heiten in den Ofen einführen. Die zu glühenden Stücke 
können somit in kürzerer Zeit auf einen bestimmten 
Wärmegrad erhitzt werden als bei Gasöfen, was mit 
einer grösseren Leistungsfähigkeit gleichbedeutend ist. 
Glühöfen sind gewöhnlich derart eingerichtet, dass der 
Verbrennungsvorgang nicht auf dem Herd selber, son
dern in einem von diesem getrennten Raum stattfindet, 
wo der Brennstoff unter Zuführung der Verbrennungs
luft zu Kohlensäure verbrannt wird. Die Feuergase 
werden alsdann in den über dem Verbrennungsraum 
liegenden Herdraum geleitet.

Die Firma B r ü d e r  B o y e  in Berlin baut unter 
ändern auch Glühöfen, bei denen zwei Kammern über 
einander angebracht sind (vgl. Figur 137). Die Feuer
gase treten aus der Verbrennungskammer in den unteren 
Glühraum und verlassen letzteren durch eine Öffnung 
in der Gewölbedecke. Das Durchfallen der zu glühen
den Stücke in die Verbrennungskammer wird durch 
eine in der unteren Glühkammer vorgesehene Brücke 
verhindert. Diese Doppelkammeröfen sind besonders 
für kleine Teile, die für die weitere Bearbeitung durch 
Glühen weich gemacht werden sollen, bestimmt. Das 
Heizöl wird durch Gebläsewind zerstäubt eingeblasen. 
Die regelbar zugeführte Zerstäubungsluft, die gleich
zeitig als Verbrenflüngsluft dient, wird in einem beson

deren Vorwärmer erhitzt, der im Wege der abziehenden 
Gase liegt. Der Ölbehälter ist am Ofen angebracht.

In der Ausführung mit e i n e r  Glühkammer stellt 
die Firma diese Öfen auch in Verbindung mit einem 
Salzbadofen her. Das Härten von Gegenständen, die 
grosse Querschnittsverschiedenheiten, Ecken, Kanten, 
feine Gravierungen u. dgl. aufweisen, erfolgt bekannt-

Fig. i37-

lich vielfach in einem Bade, das aus geschmolzenem 
Metall, z. B. Blei, oder aus einem Salz, wie reinem 
Kochsalz, besteht. Die Erwärmung des Werkstückes 
geht hierbei gleichmässig und unter Luftabschluss vor 
sich, sodass die Zunderbildung vermieden wird. Die 
Badhärtung eignet sich besonders für Spiralbohrer, 
Reibahlen, F räser, Gewindebohrer, Rasiermesser, 
Prägestempel u. dgl. Geräte. Das Härten im Salzbad 
hat speziell noch den Vorzug, dass das Salz untrüglich 
anzeigt, ob die Härtestücke gleichmässig durchwärmt 
sind; es bleibt in Form einer dicken Kruste an dem 
Werkstück hängen, w em  die Durchwärmung noch 
nicht vollkommen stattgefunden hat, während es wie 
Wasser abläuft, wenn die Erwärmung eingetreten ist. 
Das Salz wird in einen Graphittiegel in einem beson
deren Ofenraum geschmolzen. Die Tiegelöffnung ist 
gegen das Ofeninnere durch Chamotte abgedichtet, so
dass die Salzdämpfe nicht in den Ofen selbst gelangen 
können. Der Brenner ist derart angeordnet, dass die 
Flamme nicht unmittelbar auf den Tiegel trifft, son
dern ihn umspült. Das ö l wird auch hier durch Druck
luft zerstäubt. Mit diesen Salzbadöfen werden Tem
peraturen bis zu etwa 1300 Grad erzielt. Die Aus
trittsöffnung für die FeuergaSe ist Senkrecht über dem
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ausgesetzt. Beim Austritt aus dem Ofen fallen die ge
glühten Stücke in ein bereitstehendes Härtegefäss. 

Zum besonderen Zweck der Erwärmung von Boi-

Eintritt der Flamme angeordnet, sodass die Feuergase 
wenigstens einmal um den Tiegel herumgeführt wer
den, worauf sie in den Glühofen abziehen, um dort 
weiter ausgenutzt zu werden.

Meistenteils versieht man Glühöfen mit besonderen 
Vorrichtungen, um die an ihnen tätigen Arbeiter vor 
einer Belästigung durch die Hitze beim öffnen des 
Ofens zu schützen. Wie aus der Figur 138, die ebenfalls 
einen Boyeschen Ofen darstellt, zu erkennen ist, ist

unterhalb der Arbeitsöffnung des Ofens ein wagerech
tes Rohr angebracht. Durch Längsschlitze in diesem 
tritt Gebläseluft aufwärts aus, die die beim öffnen des 
Ofenschiebers austretende Hitze nach oben ablenkt.

Interessant ist ferner eine mit ö l betriebene Glüh- 
maschine, deren Vorteil gegenüber einem Härteofen 
einerseits darin besteht, dass jedes zu glühende Stück 
nur die erforderliche, genau abgepasste Zeit im Ofen 
bleibt, sodass die möglichste Ausnutzung des Ofens 
bezw. eine grosse Leistung erzielt wird, während 
andererseits eine vollkommen gleichmässige Erwär
mung aller Teile und daher eine gleichmässige Här
tung erreicht wird, ohne dass es eines Eingriffes des 
Arbeiters bedarf. Der Brenner ist auf der Stirnseite 
des Ofens angebracht, der lang und verhältnismässig 
schmal gebaut ist. Durch den Ofen läuft auf Rollen 
eine endlose Kette, deren Glieder aus kleinen Wagen 
bestehen, auf welche Chamottesteine aufgeklemmt sind. 
Auf diese Steine werden die zu glühenden Teile gelegt. 
Je nach der gewählten Vorschubgeschwindigkeit laufen 
die Arbeitsstücke schneller oder langsamer durch den 
Ofen und werden dadurch kürzere oder längere Zeit 
den Feuergasen, die den ganzen Ofen durchstreichen,

F ig . 139.

zen baut die Firma Boye einen drehbaren Ofen, wie er 
in der Figur 139 dargestellt ist. Der zylindrische Heiz
raum ist auf einer Säule drehbar angeordnet. Er trägtFig . 138.

Fig. 140.



die kegelförmige Verbrennungskammer mit dem Zünd
loch, in das von oben der nicht dargestellte Zerstäuber
brenner hineinragt. In den zylindrischen Mantel des 
Heizraumes sind 4 Chamotteplatten mit je 11 Löchern 
zur Aufnahme der zu erwärmenden Bolzen auswechsel
bar eingelassen, sodass Platten der jeweiligen Bolzen
stärke entsprechend gewählt werden können. Unter 
den Einführungslöchern läuft aussen um den Heizraum 
ein Rohr mit Schlitzen, aus denen Gebläseluft zum 
Schutze des Arbeiters nach oben strömt.

Figur 140 zeigt einen fahrbaren Boyeschen Niet- 
wärmofen. Zum Betrieb wird hier ebenfalls Druck
luft verwendet, die zum Zerstäuben des Öles und zur 
Verbrennung sowie auch dazu dient, das Öl aus dem 
Behälter zum Brenner zu drücken. Der Ölregler be
sitzt im Küken eine V-förmige scharfkantige Durch
gangsöffnung, die eine sehr feine Einstellung der Öl
zufuhr ermöglicht. Er ist ausserdem mit einem An
schlag und einer Stellschraube versehen, sodass eine 
einmal eingestellte Durchgangsöffnung jederzeit sofort 
wieder erreicht werden kann. Der abgebildete Ofen, 
der ebenfalls mit einem Schutzgebläse für den Arbeiter 
versehen ist, besitzt eine Tagesleistung von etwa 4000 
3/4 zölligen Nieten bei einem Ölverbrauch von etwa 
6 kg in der Stunde und 1 cbm Aufsaugeluft minütlich.

Eine mit einem Muffelbrenner versehene Ölfeuerung 
von Boye ist in Fig. 141 dargestellt. Diese Vorrichtung 
leistet überall dort gute Dienste, wo es zweckmässig 
ist, das Feuer zu dem Arbeitsstücke und nicht das Ar
beitsstück zu dem Feuer zu bringen, also z. B. beim 
Erwärmen grösser und schwerer Stücke, beim Biegen

Herstellung von Aluminium i
Besondere Unfallverhütungsvorschriften der Süddeul

G ültig  vom 1

I. V o r s c h r i f t e n  f ü r  A r b e i t g e b e r .
A. Herstellungsräume.

1. Die Herstellung von Aluminiumbronze darf nur 
in einstöckigen Gebäuden vorgenommen werden oder 
nur in solchen Gebäuden, in deren oberen Räumen 
Menschen sich nicht aufhalten.

2. Bei Neuanlagen darf die Herstellung von Alumi
niumbronze nur in besonderen, wenigstens 15 bis 20 m 
von anderen Gebäuden abseits gelegenen, einstöckigen 
Gebäuden mit Oberlicht vorgenommen werden.

3. Durch unvergitterte Fenster in den Arbeitsräu
men, welche nach aussen aufschlagen müssen, soll den 
Arbeitern ein Rettungsweg offen bleiben.

4. In allen Arbeitsräumen muss während des Be
triebs für ausreichenden Luftwechsel Sorge getragen 
werden.

5. Eine künstliche Beleuchtung der Fabrikations
räume darf entweder nur durch eine Aussenbeleuchtung

von Röhren, beim Schweissen von Wellen, beim An
heizen der verschiedensten Feuerungen usw. In dem 
auf einen kleinen Wagen aufgebrachten Brennstoff
behälter wird das ö l unter Druck gesetzt und durch 
einen Schlauch E zum Brenner A geleitet. Die Druck
luft zum Zerstäuben des Öles wird dem Brennstoff-

Fig. 141.

behälter oben entnommen und über ein Druckminde
rungsventil durch einen zweiten Schlauch F zum Bren
ner geführt. Dieser ragt in eine Muffel von etwa 
225 mm Durchmesser und 450 mm Länge. Der Druck
luftverbrauch ist ca. 1 cbm Aufsaugeluft und der Öl
verbrauch etwa 12 kg stündlich.

1 Pulver (Aluminiumbronze).
chen Edel- und Unedelmetall-Berufsgenossenschaft. 
April 1911.

oder im Innern nur mittels zuverlässiger Sicherheits
lampen oder elektrischen Glühlichts nach den Vor
schriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker für 
explosionsgefährliche Räume erfolgen, wie auch jede 
andere elektrische Anlage nach diesen Vorschriften her
zustellen ist. Bei Aussenbeleuchtung dürfen’ sich die 
betreffenden Fenster, welche stets in gutem Zustande 
zu erhalten sind, nicht öffnen lassen. Die Verwendung 
von offenem Licht (Licht, Laterne, Lampe, brennende 
Zigarre und dergl.) ist in den Räumen verboten, und 
nur Sicherheitslampen sind gestattet. Das Verbot ist 
an den Türen der Räume deutlich sichtbar anzubringen.

6. Stämpfe müssen in besonderen Räumen aufge
stellt werden, welche von den anderen Räumen durch 
Brandmauern getrennt sind. Die gleiche Vorschrift gilt 
für die Poliermühlen und für die Steigmühlen. Auf die 
Siebzylinder findet diese Vorschrift keine Anwendung. 
Reibmaschinen undSedimentiergefässe dürfen in einem
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Raum untergebracht werden, wenn dieser durch Brand
mauer von den sonstigen Räumen getrennt ist. Die 
Trockenapparate, welche nur mit indirekter Heizung 
betrieben werden dürfen, müssen ebenfalls in besonde
ren Räumen untergebracht sein.

7. Die Befeuerung der Heizungsanlagen darf kei
nesfalls von den Herstellungsräumen für Aluminium
bronze aus geschehen. Dies gilt ganz besonders auch 
für die Einrichtung zum Erwärmen der Trockenkessel.

B. Beschaffenheit der Poliermühlen und Steigmühlen.
a) Poliermühlen.

8. Bei neuen Poliermühlen muss die Lagerung der 
Bürstenwelle ausserhalb des Gehäuses angebracht und 
sämtliche im Innern der Poliermühlen befindlichen Stell
ringe und Schrauben müssen aus Rotmetall hergestellt 
sein.

9. Das Untergestell neuer Poliermühlen einschliess
lich der Schublade ist in allen Teilen aus unverbrenn- 
lichem Material herzustellen.

10. Auch in alten Poliermühlen müssen die beiden 
Stellringe samt deren Schrauben aus Rotmetall herge
stellt sein. Im übrigen sind alte Poliermühlen innerhalb 
fünf Jahren — also bis zum 1. April 1916 — nach den 
Bestimmungen für die neuen Poliermühlen umzuändern.

b) Steigmühlen.
11. Die Steigmühlen müssen wie folgt beschaffen

• sein :
a) Die Steigmühlenbürsten kommen ausnahmslos in 

Wegfall. Sie werden ersetzt durch schrägstehende 
Flügel aus Messing- oder Aluminiumblech, welche 
den Boden und die Wände der Maschine nicht be
rühren.

b) Der Schieber, die Becher und deren Haken müssen 
aus Messing hergestellt sein.

12. Die Spurpfanne für die senkrecht rotierende 
Welle ist aus Bronzemetall herzustellen und so hoch 
einzubauen, dass das eingefüllte Aluminium nicht die 
Spurpfanne bedecken kann.

13. Die Schmierung der Spurpfanne hat von aussen 
zu geschehen.

14. Der Deckel an der Stelle des Wellendurchgangs, 
ebenso das oberste Lager sowie der Stellring bestehen 
aus Bronzemetall.

15. Die Verwendung von Holz ist an neuen Steig
mühlen unzulässig. Holzteile an alten Steigmühlen sind 
innerhalb fünf Jahren — also bis zum 1. April 1916 — 
zu beseitigen.

C. Betrieb der Maschinen zur Herstellung von Alumi
niumbronze.

16. Die Verarbeitung und Lagerung von Magnesium 
innerhalb der Räume zur Herstellung und Lagerung von 
Aluminiumbronze ist verboten.

17. Es ist streng darauf zu achten, dass eine Locke
rung der Eisenteile an den Maschinen nicht stattfinden 
kann und sämtliche Lager gut geölt sind, sodass ein 
Warmlaufen ausgeschlossen ist.

Es dürfen nur Stopfbüchsenpackungen mit Mineral
fett verwendet werden.

18. Die Tourenzahl der Poliermaschinen soll 120 
in der Minute nicht übersteigen.

19. Aluminiummaterial, welches mit Sand, brenn

baren Stoffen (Benzin, Benzol) verunreinigt ist, darf 
nicht verarbeitet werden.

20. Die vom Trockenofen genommene Bronze muss 
gesiebt werden, damit auch die kleisten Aluminium
knöllchen entfernt werden.

21. Mit dem Polieren der Aluminiumbronze darf nur 
begonnen werden, wenn die Schubladen leer sind.

22. Mischungen von Aluminium mit anderen Me- 
'tallen dürfen in den Poliermühlen nicht vorgenonunen 
werden. Sie müssen vielmehr in besonderen Misch
maschinen mit Aluminium- oder Messingflügeln ausge
führt werden. Diese Flügel dürfen den Boden und die 
Wände nicht berühren.

23. Polier- und Steigmühlenräume dürfen während 
des Ganges der Maschinen nicht betreten werden.

Zur Durchführung dieser Vorschrift muss die 
Transmission zum Aus- und Einrücken von aussen ein
gerichtet werden.

Mit der Aus- und Einrückung ist zwangläufig eine 
Ent- und Verriegelung der Türen zu den betreffenden 
Arbeitsräumen zu bewerkstelligen, sodass die Arbeits
räume nur beim Stillstehen der Maschinen betreten wer
den können.

D. Ableitung der Elektrizität.
24. Zur Vermeidung der Riemenelektrizität sind ge

eignete Massnahmen zu treffen.

E. Grösstmöglichste Sauberkeit bei der Fabrikation 
von Aluminiumbronze.

25. Es ist unbedingt notwendig, dass alle Maschi
nen und die zum Betriebe gehörigen Transmissionen, 
Riemen und Riemenscheiben sowie die Fussböden, 
Wände und Decken der Herstellungsräume sauber ge
halten werden, damit dem Ansetzen von Staub in grös
serer Menge vorgebeugt wird.

Die Aufbewahrung grösserer Mengen von halb
fertiger Aluminiumbronze in den Herstellungsräumen 
ist nicht statthaft.

Fertige Aluminiumbronze ist unmittelbar, nachdem 
sie aus der Maschine genommen ist, in besondere La
gerräume zu verbringen.

F. Exhaustoren.
26. Werden zur Entstaubung Exhaustoren verwen

det, so müssen diese ausserhalb der Arbeitsräume an
gebracht werden.

27. Der abgesaugte Staub muss auf kürzestem 
Wege in einen im Freien gelegenen, feuersicheren 
Staubsammler geleitet werden. Der Staubsammler und 
seine Zuleitungen, diese, soweit sre im Freien liegen, 
müssen gegen Feuchtigkeit geschützt sein.

28. Die Flügel der Exhaustoren und Ventilatoren 
müssen aus Messing- oder Aluminiumblech hergestellt 
sein, um Funkenbildung zu vermeiden.

G. Kleidung der Arbeiter.
29. Die Arbeiter, welche mit der Herstellung von 

Aluminiumbronze beschäftigt werden, dürfen hierbei 
nur in gutem Zustande befindliche, gegen Feuer impräg
nierte, geeignete Anzüge (Hose, Rock, Mütze), welche 
ihnen von dem Arbeitgeber zu liefern sind, benutzen.

H. Vorsichtsmassregeln bei einem ausbrechenden 
Brande.

30. Brände dürfen mit Wasser nicht gelöscht wer
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den, da sonst Explosionen entstehen. Menschen mit 
brennenden Kleidern ist in geeigneter Weise mit W as
ser Hilfe Zu leisten (z. B. Wasserbassin). Im übrigen 
haben die auf der Brandstätte befindlichen Arbeiter 
diese sofort zu verlassen.

J. Schluss- und Strafbestimmungen.
31. Diese Vorschriften treten am 1. April 1911 in 

Kraft, und zwar an die Stelle der „Besonderen Unfall
verhütungsvorschriften für die Herstellung von Alumi
nium in Pulver (Aluminiumbronze)“ -— gültig vom
8, November 1907 —. Sie sollen in Plakatform gedruckt 
in allen Betriebsstätten angeschlagen werden.

32. Der Genossenschaftsvorstand kann in besonde
ren Fällen der Undurchführbarkeit einzelner Vorschrif
ten die in Frage kommenden Betriebe von deren Durch
führung entbinden.

33. Genossenschaftsmitglieder, welche den Unfall
verhütungsvorschriften zuwiderhandeln, können inner
halb sechs Monaten, nachdem der Genossenschafts
vorstand davon Kenntnis erhalten hat, mit einer Geld
strafe bis zu eintausend Mark belegt oder mit ihren Be
trieben in eine höhere Gefahrenklasse eingeschätzt oder, 
falls sich die Betriebe bereits in der höchsten Gefahren
klasse befinden, mit Zuschlägen bis zum doppelten Be
trage ihrer Beiträge belegt werden (§ 112 Absatz 1 Zif
fer 1 und § 116 des Gewerbe-Unfallversicherungsge
setzes vom 30. Juni 1900).

II. V o r s c h r i f t e n  f ü r  A r b e i t n e h m e r .
1. Alle Herstellungsräume für Aluminiumbronze 

dürfen nur mit Sicherheitslampen betreten werden. Das 
Betreten derselben mit Licht, Laterne, gewöhnlicher 
Lampe, brennender Zigarre usw. ist streng verboten.

2. Die Arbeiter haben ihr Augenmerk darauf zu 
richten, dass sich Teile an Maschinen nicht lockern. 
Gegebenenfalls ist sofort für Abhilfe zu sorgen.

3. Die Arbeiter haben darauf zu sehen, dass sämt
liche Lager gut geölt sind, und dass sich die Stopfbüch
senpackungen in vorschriftsmässigem Zustande befin
den.

4. Polier- und Steigmühlenräume dürfen während 
des Ganges der Maschinen nicht betreten werden.

5. Es ist unbedingt notwendig, dass alle Maschinen 
und die zum Betriebe gehörigen Transmissionen, Rie
men und Riemenscheiben sowie die Fussböden, Wände 
und Decken der Herstellungsräume sauber gehalten 
werden, damit dem Ansetzen von Staub in grösserer 
Menge vorgebeugt wird.

Die Aufbewahrung grösserer Mengen von halb
fertiger Aluminiumbronze in den Herstellungsräumen 
ist nicht statthaft. •

Fertige Aluminiumbronze ist unmittelbar, nachdem 
sie aus der Maschine genommen, in besondere Lager
räume zu verbringen.

6. Die Arbeiter, welche mit der Herstellung von 
Aluminiumbronze beschäftigt werden, dürfen hierbei 
nur in gutem Zustande befindliche, gegen Feuer impräg
nierte, geeignete Anzüge (Hose, Rock, Mütze), welche 
ihnen von dem Arbeitgeber zu liefern sind, benutzen.

7. Brände dürfen mit Wasser nicht gelöscht wer
den, da sonst Explosionen entstehen. Menschen mit 
brennenden Kleidern ist in geeigneter Weise mit W as
ser Hilfe zu leisten. Im übrigen haben die auf der 
Brandstätte befindlichen Arbeiter diese sofort zu ver
lassen.

8. Alle Unregelmässigkeiten, Störungen und auf
fälligen Wahrnehmungen müssen die Arbeiter sofort 
melden. ,

9. Versicherte Personen, welche den vorstehenden 
Unfallverhütungsvorschriften zuwiderhandeln, können 
innerhalb sechs Monaten, nachdem die zur Bestrafung 
zuständige Dienststelle davon Kenntnis erhalten hat, 
mit einer Geldstrafe bis zu 6 Mark belegt werden. Die 
Festsetzung der Strafe erfolgt gemäss § 116 des Ge
werbe-Unfallversicherungsgesetzes durch den Vorstand 
der Betriebs- (Fabrik-) Krankenkasse oder, wenn eine 
solche nicht besteht, durch die Ortspolizeibehörde; der 
Strafbetrag fliesst in die betreffende Krankenkasse. Be
schwerde gegen die Straffestsetzung hat binnen zwei 
Wochen nach der Zustellung an die der Krankenkasse 
oder der Ortspolizei unmittelbar Vorgesetzte Aufsichts- 
behöMe zu erfolgen. ■

Tätigkeitsbericht des Instituts für Gewerbehygiene in Frankfurt a. Main 
für das Jahr 1910.

Das Institut für Gewerbehygiene kommt durch 
seine Tätigkeit der Sammlung und Bearbeitung ge
werbehygienischen Materials ersichtlich einem starken 
Bedürfnis entgegen. Im Berichtsjahr ist die Inanspruch
nahme des Instituts zur Erteilung von Auskünften in 
erfreulicher Weise gestiegen. Vor allem betrafen die 
Anfragen Verbesserung von Betriebseinrichtungen, Ab
wehrmittel gegen drohende Gesundheitsschädigungen 
und Ausgestaltung von Wohlfahrtseinrichtungen. In 
einem Falle wurde beschlossen, eine gegebene Anregung 
in eingehender Weise zu bearbeiten. Sehr häufig wur
den wir um Literaturnachweise und Zusammenstellun
gen angegangen, so über die Bleiweissgesetzgebung, 
Anwohnerschutz, Schädigungen der Arbeiter in der Ze
mentindustrie, besondere Vorschriften zum Schutz der

Arbeiter im Binitrochlorbenzolbetriebe, über Äbwasser- 
beseitigung in Knochenmühlen, Ventilatoren, Respira
toren, Gesetzgebung betr. gewerbliche Gifte, Vergiftun
gen durch Phosphor, durch Anilin, durch nitrose Gase, 
durch Dimethylsulfat, durch Braunstein u. a. mehr. Die 
Anfragen wurden gestellt von Fabrikanten, Arbeitern, 
Aufsichtsbeamten und Hygienikern. Ferner haben wir 
öfters Firmen für Einrichtungen des Arbeiterschutzes 
und der Arbeiterwohlfahrt nachgewiesen und auch bei 
Vermittlung medizinischer Gutachten und bei Besetzung 
von ärztlichen Posten mitgewirkt.

Ausser dem im letzten Bericht erwähnten, Ende 
März 1910 veröffentlichten Wegweiser durch die Be
stände des Instituts, erscheinen seit 15. Juli als Monats
beilage der „Sozial-Technik“ „Mitteilungen des Insti
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tuts für Gewerbehygiene“ , redigiert von Herrn Ge
werbeinspektor Dr. Fischer, Berlin. Diese „Mitteilun
gen“ bringen neben einstweilen vereinzelten Artikeln 
Referate über gewerbehygienisch interessierende Ar
beiten aus dem' gesamten Zeitschriftenbestand des In
stituts. Ein Ausbau dieser „Mitteilungen“ ist beabsich
tigt. Die „Sozial-Technik“ wurde für diese Beilage 
gewählt, da sic als Organ der Revisionsingenieure in 
den Kreisen der-berufsgenossenschaftlichen Aufsichts
organe ebenso verbreitet ist, als in denen der staatlichen 
Gewerbeaufsichtsbeamten. Auch die Fabrikanten gehen 
erfreulicherweise mehr und mehr dazu über, dieses 
wichtige Organ zu halten, sodass zu hoffen ist, dass 
es immer mehr in die Hände derjenigen Beamten, die 
in direkter Beziehung mit den Arbeitern stehen, d. h. 
Werkmeister, Aufseher usw. kommt. In dem Vorwort 
der ersten Nummer der „Mitteilungen“ wird deren Pro
gramm wie folgt aufgestellt:

Da sich das Institut die Pflege und Entwickelung 
der praktischen Gewerbehygiene zur Aufgabe gestellt 
hat, wird es zunächst aus der gesamten ihm verfügbaren 
technischen und hygienischen Literatur das herausholen 
und nach bestimmten Grundsätzen übersichtlich zu
sammenfassen, was für eine gesunde Entwickelung des 
technischen Arbeiterschutzes von Bedeutung ist. Man 
hofft, diese vorerst gebotene Bücher- und Zeitschriften
schau zudem noch durch. Mitteilungen aus der Praxis 
bereichern und nutzbringend für Industrie und Technik 
sowie alle die Stellen, denen die Durchführung und 
Überwachung des technischen Arbeiterschutzes obliegt, 
gestalten zu können. Die Massnahmen zur Krankheits
verhütung werden natürlich in erster Linie Berücksich
tigung finden, aber auch die Unfallverhütungsmassnah
men werden nicht vernachlässigt werden dürfen, be
sonders wenn sie mit ersteren Zusammenhängen und 
ferner in das Gebiet des Anwohnerschutzes hinüber
spielen. Mit der Zeit wird auf diese Weise ein Sam
melwerk entstehen, das über alle Fragen der praktischen 
Gewerbehygiene ausgiebigst zu orientieren vermag.

Die Einteilung des Stoffes erfolgt nach folgenden 
Gruppen:

I. Gesetzgebung, Verordnungen, Entscheidungen 
usw.

II. Gewerbehygienische Abhandlungen allgemeiner 
Art usw.

III. Gewerbeaufsicht.
IV. Bauliche Einrichtung, Lüftung, Heizung, Feuer

schutz.
V. Luftyerderbnis und Luftreinigung.

VI. Dampfkessel, Motoren, maschinelle Einrichtungen 
usw.

VII. Sanitäre Betriebseinrichtungen, Ausrüstung des 
Arbeiters.

VIII. Bergbau, Metallgewinnung und Metallverarbei
tung.

IX. Industrie der Steine und Erden.
X. Chemische Industrie, Sprengstoffindustrie, Seifen, 

Fette, ö le  usw.
XI. Textilindustrie, Bekleidungs- und Reinigungsge

werbe.
XII. Papierindustrie, polygraphische Gewerbe.

XIII. Lederindustrie, Industrie der Holz- und Schnitz
stoffe, Zelluloid usw.

XIV. Sonstige Industriezeige.

XV. Anwohnerschutz, Abwässer, Abfallstoffe usw.
XVI. Verschiedenes.

Ein Versuch, das in den Ortskrankenkassen ruhen
de Material über Gewerbekrankheiten zu bearbeiten, 
führte zu der Überzeugung, dass bei der beim heutigen 
Modus nicht zu vermeidenden Ungenauigkeit der ärzt
lichen und anderen Angaben der enorme Zeitaufwand, 
den die Durcharbeitung auch nur eines einzigen Jahr
ganges erforderte (in Frankfurt a. M. ist die Anzahl der 
Karten im Jahr etwa 90 000!), kein entsprechendes Re
sultat liefern würde. Um die für wissenschaftliche Be
arbeitung unbedingt nötigen Nachforschungen zu er
möglichen, müssten die Formulare der Krankenkassen 
so geändert werden, dass sie ausser den jetzigen An
gaben enthielten:

1. genauere ärztliche Diagnose,
2. Vermerk des Arztes, ob die Erkrankung auf einen 

Unfall zurückzuführen ist,
3. Namen des Arbeiters,
4. Wohnung des Versicherten.

Solange dies nicht geschieht, verspricht eine Be
arbeitung des Materials der Krankenkassen keinen Er
folg.

Als erste grössere Veröffentlichung wird unter dem 
Titel „Schriften des Institutes für Gewerbehygiene“ im 
Verlag der Polytechnischen Buchhandlung A. Seydel, 
Berlin, <4.ie Arbeit über Schädigungen durch Chromate 
in zwei Teilen erscheinen. Im ersteren wird Herr Ge
werbeinspektor Dr. Fischer „die industrielle Herstellung 
und Verwendung der Chromverbindungen, die dabei 
entstehenden Gesundheitsgefahren für die Arbeiter und 
die Massnahmen zu ihrer Bekämpfung“ behandeln,*) im 
zweiten Teil wird Herr Professor D. K. B. Lehmann, 
Würzburg, die medizinische Seite der Frage, nament
lich auf Grund seiner Tierversuche besprechen.

Unter Mitwirkung verschiedener Hüttenpraktiker 
und Ärzte wurde ein „Bleimerkblatt für Hüttenarbeiter“ 
herausgegeben. Die Grundsätze, die bei dessen Be
arbeitung massgebend waren, sind Kürze des Textes, 
volkstümliche Ausdrucksweise und deshalb Freihalten 
von allen rein medizinischen Angaben. Dass wir damit 
den Bedürfnissen der Industrie entsprochen haben, geht 
aus dem guten Absatz des Merkblattes hervor, der in 
den ersten beiden Wochen nach Erscheinen än 7000 
Stück, bis 1. April 1911 über 11 000 Stück betrug.

Erwähnt sei noch, dass die von dem ehemaligen 
Leiter des Instituts verfasste Giftliste .im Bulletin of the 
Bureau of Labor, Washington, Januar 1910 No. 86 in 
Übersetzung zum Abdrucke gelangte.

An dem medizinischen Lehrgang des Ausschusses 
für Volksvorlesungen und am XI. und XII. Fortbildungs
kursus für höhere Verwaltungsbeamte beteiligte sich 
Gewerbeinspektor Dr. Fischer mit Vorträgen über Ge
werbehygiene. Die Teilnehmer der letzteren Kurse 
führte der Geschäftsführer Dr. Francke nach einem ein
leitenden Vortrag über Entstehung, Aufgaben und Ziele 
unseres Instituts durch unsere Schausammlung.

Einem allgemeinen Bedürfnis glauben wir durch 
Veranstaltung von Kursen über Unfallheilung und Ge
werbekrankheiten zu entsprechen. Der Verwaltungs
ausschuss beschloss, zunächst einen derartigen Vor
tragszyklus für Ärzte abzuhalten, der für Herbst 1911 
geplant ist; die Vorbereitungen hierzu sind im Gang.

' * )  Soeben erschienen. 171 S. gr. 8°. Preis geh. M. 6.—, geb. M. 7—.
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In Wahrung unseres stets verfolgten Grundsatzes, 
nicht kritiklos Gegenstände anzuhäufen, suchen wir für 
die Schausammlung vor allem durch Bearbeitung von 
Spezialgebieten interessante Demonstrationsobjekte zu 
bekommen. Eine grosse Bereicherung erfuhr das Mu
seum durch die systematische Sammlung gewerblicher 
Staubarten, in der über 250 Staubproben der Industrie 
enthalten sind. Diese Staubproben wurden im Institut 
mikrophotographisch bearbeitet, die Mikrophotogram
me in 35 und lOOfacher Vergrösserung wurden eben
falls der Sammlung einverleibt. Von diesen Staub
photogrammen wurden in einigen Fällen kleinere Zu
sammenstellungen gegen Ersatz der Selbstkosten käuf
lich abgegeben.

Die Diapositive des Instituts wurden verschiedent
lich zu Vorträgen zur Verfügung gestellt.

Einige Objekte der Sammlung wurden auf Wunsch 
zu anderen Ausstellungen auf kurze Zeit ausgeliehen.

An der wissenschaftlichen Abteilung der „Inter
nationalen Hygiene-Ausstellung, Dresden 1911“ betei
ligen wir uns in der Gruppe „Spezielle Berufshygiene“ 
mit einer Spezialzusammenstellung aus dem Gebiete 
des gewerblichen Staubes.

Angemeldet wurden:
1. 175 Staubsorten mit Mikrophotogrammen,
2. 80 Zeichnungen und Bilder von Entstaubungen,
3. ein Modell einer Entstaubungsanlage,
4. Rohrteile zu Ventilationen.

Ausserdem wird dem Vorsitzenden der Gruppe 
„Gewerbliche Gifte“ , Herrn Professor Dr. K. B. Leh
mann, Würzburg, Material hauptsächlich zur Bleifrage 
zur Verfügung gestellt. Endlich sind wir in der popu
lären Abteilung mit Vergrösserungen von Staubmikro- 
photogrannnen vertreten.

Die Besichtigung der Sammlung wies nur eine 
langsame Zunahme auf. Die Besucher waren Gewerbe
hygieniker, Ärzte, Gewerbeaufsichtsbeamte, Fabrikan
ten, Ingenieure und Arbeiter.

Den Ausbau der Büchersammlung haben wir uns 
besonders angelegen sein lassen. Neben allen Neu
erscheinungen unseres Arbeitsgebietes haben wir auch 
die ältere gewerbehygienische Literatur zu beschaffen 
gesucht. .

Auch die Zahl der Zeitschriften hat sich vermehrt. 
Leider wird der Etat des Instituts durch Abonnements 
stark beansprucht, da nur eine verhältnismässig geringe 
Anzahl von Zeitschriften als Freiexemplare eingehen.

Das im Archiv angesammelte reiche Material be
durfte einer eingehenden Sichtung und Bearbeitung, mit 
der wir aber infolge anderer dringender Arbeiten erst 
gegen Ende des Jahres beginnen konnten.

Eine Sitzung der Gesellschafter und des Verwal-- 
tungsausschusses fand Ende Mai statt.

An dem zweiten Internationalen Kongress für Ge
werbekrankheiten in Brüssel, September 1910 nahmen 
zwei Mitglieder der Geschäftsführung teil. Auch an der 
Tagung der Internationalen Vereinigung für gesetzlichen 
Arbeiterschutz, die Ende September in Lugano statt
fand, waren wir vertreten. Zur Beratung stand hier 
unter anderem der Entwurf einer Liste der gewerblichen 
Gifte von Dr. Fischer.

In einer im November in den Räumen des Instituts 
stattgefundenen Sitzung der Fabrikärzte der chemischen 
Grossindustrie, nahmen diese zu dem Plan der ge
werbehygienischen Kurse Stellung und versprachen Un
terstützung durch Vorträge.

Ein Mitglied der Geschäftsführung wird zu den 
Sitzungen der Fabrikärzte regelmässig zugezogen.

Das Königl. Preuss. Ministerium für Handel und 
Gewerbe hat in Aussicht gestellt, die Gewerbeaufsichts
beamten in geeigneter Weise auf die „Mitteilungen“ 
aufmerksam machen zu wollen. Das Königl. Bayr. 
Ministerium des Äussern und des Königl. Hauses hat in 
einem Rundschreiben an die Königl. Regierungen die 
Gewerbeaufsichtsbeamten auf das Institut und speziell 
die „Mitteilungen“ hingewiesen.

Wir verdanken ferner den Ministerien der deut
schen Bundesstaaten und eines grossen Teils der frem
den Staaten die regelmässige Zustellung der Berichte 
der Gewerbeaufsichtsbeamten sowie sonstiger einschlä
giger Veröffentlichungen.

Für diese Unterstützung unserer Bestrebungen 
sprechen wir auch an dieser Stelle unseren Dank aus.

Wie aus der Aufstellung der Einnahmen und Aus
gaben hervorgeht, wurde ein Posten von 2500 Mark für 
eine wissenschaftliche Arbeit, der 1910 noch nicht zur 
Auszahlung gelangte, zurückgestellt, ausserdem hat sich 
der Saldovortrag aus 1909 um einen geringen Betrag 
erhöht. Trotz der Rückstellung werden wir die Aus
gaben des Jahres 1911 kaum decken können. Neue 
Freunde mit grösseren Beiträgen zu gewinnen, wird für 
das Institut zur zwingenden Notwendigkeit.

Die Durchführung der Unfallverhütungsvorschriften in der 
. Steinbruchs -Berufsgenossenschaft.

2. B e t r i e b s u n f ä l l e .
Im Jahre 1910 wurden der Sektion 1901 Unfälle ge

meldet, gegen 1851 im Vorjahr. Von diesen sind bis 
jetzt 177 entschädigungspflichtig geworden. Unfälle 
mit tödlichem Ausgang kamen in 30 Fällen vor. Vier
mal wurden Massenunfälle gemeldet, in zwei Fällen 
solche, bei denen drei Personen zu gleicher Zeit verun
glückt waren.

a) In  Z e m e n t f a b r i k e n :  In einer Zement
fabrik, die mit dem Nassverfahren arbeitet, war beob-

(Schluss.)

achtet worden, dass ein Kollergang stehen geblieben 
war und zwar unmittelbar vor Beginn der Mittags
pause. Von den beiden Arbeitern, die in jenem Betriebs
teil tätig waren, ging der eine zu Tisch, während der 
andere nochmals nach dem Kollergang sehen wollte. 
Er rückte zwar den Antriebsriemen aus, versäumte je
doch, den Vorstecker vorzulegen, der die Ausrückvor
richtung festhält. Während er nun in den Koller hinein
stieg und denselben reinigte, drückte der Riemen gegen 
die Ausrückvorrichtung solange, bis er schliesslich auf
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der Vollscheibe sich befand. Inzwischen hatte der Ar
beiter das Hindernis beseitigt und der Kollergang setzte 
sich in Bewegung, wobei der Arbeiter vollständig zer
malmt wurde.

B) In  K a l k s t e i n b r ü c h e n :  Zwei Steinbre
cher benützten einen vorhandenen Sprenglochrest 
(Bohrlochpfeife), in welchem sich noch Sprengstoff
reste befanden, um sich einen Teil ihrer Bohrarbeit zu 
sparen. Der Sprengstoffrest explodierte und verletzte 
die beiden, den einen erheblich, den anderen weniger 
schwer. Der schwerer Verletzte wurde bestraft, weil er 
seit vielen Jahren im Steinbruch tätig war, während der 
andere erst seit kurzer Zeit dort beschäftigt wurde.

Zwischen lehmigen Abraummassen lagerte in einem 
Kalksteinbruch Sand in senkrecht verlaufenden Rillen. 
Dadurch stürzte eine Wand ein und ein Arbeiter wurde 
getötet.

Der Aufseher und Schiessmeister eines Kalkstein
bruchs übertrug wegen notwendiger Arbeiten die Auf
sicht im Steinbruch einem alten Bohrarbeiter, dem ein 
Schuss sitzen blieb. Der Bohrarbeiter versuchte den 
Pulverschuss auszubohren, wobei die Sprengladung ex
plodierte und er schwer verletzt wurde. Der Aufseher, 
der schon wiederholt Anlass zu Klage gegeben hatte, 
wurde verwarnt und bestraft. Aber auch dem Bohr
arbeiter wurde eine Geldstrafe auferlegt.

Trotz wiederholter Verwarnung ging ein Arbeiter 
an einen .Sprengschuss, der versagt hatte, heran und 
machte sich an demselben zu schaffen. Dadurch kam 
der Sprengschuss zur Explosion und der Arbeiter wurde 
schwer verletzt.

c ) I n  G r a n i t s t e i n b r ü c h e n :  In einem Stein
bruchbetrieb ereignete sich ein Unfall, bei dem zwei 
Arbeiter nicht unerheblich verletzt wurden. Die Firma 
hatte zum besseren Transport ihrer Steinmaterialien 
aus dem Bruch beschlossen, einen fahrbaren Kran auf
zustellen: Zu diesem Zweck wurde an der Westseite 
des Bruches eine ungefähr 4 1/2 m hohe Rampe gemauert, 
auf der die Fahrbahn für den Kran, ein Gleis von
1,435 m Spur, verlegt wurde. Auf dieses Gleis wurde 
der fahrbare Kran montiert und zwar so, dass sein Aus
leger in der Fahrrichtung des Krans stand. Der ge
samte Kran ruhte auf einer Unterlage, deren Achsen
abstand zirka 2,25 m betrug. Zur Herstellung des 
Gleichgewichts bei der Belastung ordnete die liefernde 
Firma, Kellner & Flottmann in Düsseldorf, ein Gegen
gewicht von zirka 90 Zentner an, das in einer Tasche 
untergebracht werden sollte, die zwischen dem Unter
wagen und dem Maschinenraum des Krans angebracht 
war. Auf entsprechende Anfrage des Unternehmers des 
Granitbruchs teilte die liefernde Firma mit, dass 50 bis 
60 Zentner Gegengewicht genügen würde, worauf in 
die vorerwähnte Tasche zirka 55 Zentner alte Brech
backen einer Steinbrecheranlage gelegt wurden. Zur 
Abnahme des Krans sollte derselbe in Betrieb genom
men werden, war unter Dampf gesetzt worden und 
nachdem genügend Spannung vorhanden war, begann 
man den Kran in Gang zu setzen, und zwar so, dass 
der Ausleger des Krans nach dem zukünftigen Abstell
platz der beladenen Wagen und der hintere Teil mit 
dem Gegengewicht nach der Bruchrichtung kam. Dabei 
erwies sich das Gegengewicht als noch zu schwer und 
der gesamte Kran mit dem Monteur der liefernden

Firma und dem Mann, der später die Bedienung des 
Krans übernehmen sollte, stürzte in die Tiefe.

Es ist wohl anzunehmen, dass ein Konstruktions
fehler die Ursache des Unfalls ist. Während das Ge
wicht des Krans in der ersten Stellung auf einer Grund
fläche ruhte, die durch die Lage der vier Räder des Un
terwagens bedingt war, und deren Achsenabstand 2,25 
Meter betrug, ruhte das Gewicht dann auf denselben 
vier Rädern, jedoch mit dem Unterschied, dass jetzt 
für das Ausbalancieren der Last der Gleisabstand —
1,435 m — in Frage kam. Dadurch, dass diese Breite 
der Grundfläche zur Erhaltung des stabilen Gleichge
wichts nicht genügte, stürzte der Wagen in die Tiefe.

Der schwerste Schiessunfall im Jahre 1910 forderte 
ein Menschenleben; ausserdem wurden noch zwei Mann 
dabei nicht unerheblich verletzt. In dem in Frage 
stehenden Steinbruch wurden sehr viel Schüsse zu glei
cher Zeit gelöst, sodass eine Kontrolle, ob Versager vor
gekommen waren, nicht möglich war. Erst nach der 
Mittagpause ging trotzdem der Schiessmeister die 
Sprenglöcher revidiern. Inzwischen waren drei Ar
beiter an einen Versager herangekommen, und noch ehe 
der Schiessmeister in die Nähe kam, hatten die drei 
mit dem Ausbohren begonnen. Der den Bohrer haltende 
Arbeiter wurde getötet, die beiden anderen wurden 
schwer verletzt.

d) In  B a s a l t s t e i n b r ü c h e n :  Nach dein
Schiessen ging der Vorarbeiter an den Fuss der Bruch
wand, um sich von der Wirkung des Schusses zu über
zeugen, ohne vorher eine genaue Prüfung der Bruch
wand von oben vorgenommen zu haben. Es stürzten 
bedeutende Mengfen Material während dieser Zeit nach, 
und der Vorarbeiter wurde verschüttet und getötet.

e) In  G r a u w a c k e s t e i n b r ü c h e n :  Beim
Ausbrechen losgeschossener Felsmassen löste sich ein 
Felskeil und verletzte einen Arbeiter schwer.

f) In  S a n d g r u b e n :  Am Kopf eines Schräg
aufzuges benützten die dort tätigen Arbeiter die vor
handene, allerdings sehr einfache Abschlussvorrichtung 
nicht. Ein Wagen kam ins Rollen und sauste den Auf
zug hinunter. Am Fuss hielten sich mehrere Personen 
auf, von denen drei in einen dort befindlichen Teich 
geschleudert wurden. Da der Teich nicht tief war, re t
teten sich zwei, der dritte jedoch ertrank, weil er bei 
dem Sturz sich eine Verletzung am Kopf zugezogen 
hatte, durch die er vermutlich ohnmächtig geworden 
ist. Als die beiden ändern aus dem W asser kamen, 
bemerkten sie in ihrer eigenen Bestürzung das Fehlen 
des dritten Mannes nicht. Erst nach einiger Zeit wurde 
man darauf aufmerksam, dass noch ein Arbeiter sich 
im W asser befand; als man ihn herauszog, war er tot.

Im Maschinenraum einer Glassandmiihle trat kurz 
nach der Frühstückspause ein Unfall ein, bei dem drei 
Personen schwer verletzt wurden. Ungefähr 10 Ar
beiter hatten kurz vor dem Ereignis die in unmittel
barer Nähe gelegene Frühstücksbude verlassen, sonst 
wäre die Zahl der Opfer, die der Unfall gefordert, we
sentlich grösser. Vermutlich infolge von Blechschwä
chung durch innere Anfressungen explodierte der Kes
sel im Maschinenhaus und verletzte drei Arbeiter 
schwer, sodass einer von ihnen später verstarb. Da 
die Anfressungen im Kessel von schlechter W asserbe
schaffenheit herrührten, wurde im Einvernehmen mit 
dem zuständigen Dampfkessel-Überwachungs-Verein
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dem Unternehmer aufgegeben, für genügende Wasser- 
’reinigung zu sorgen, was inzwischen auch geschehen 
ist.

g) In  G i p s g r u b e n :  Beim Schiessen wurde ein 
Stempel im Stollen lose dadurch, dass der den Stempel 
haltende Keil sich gelockert hatte. Beim Festtreiben 
stürzte der Stempel um und verletzte zwei Arbeiter.

Auch im Jahre 1910 habe ich die Beobachtung 
machen können, dass in sehr vielen Fällen die ausser
ordentliche Nachlässigkeit unserer Arbeitnehmer, vor 
allen Dingen die Gleichgültigkeit gegen die Gefahr, die 
Ursache sehr vieler Unfälle ist. Der schlagendste Be

weis hierfür sind die immer wiederkehrenden Unfälle 
durch Ausbohren der Sprengschüsse und das W eiter
bohren von Sprengstoffresten (Bohrlochpfeifen).

Der Alkoholkonsum hat in vielen Fällen wesentlich 
nachgelassen, besonders in solchen Betrieben, in denen 
die verschiedenen Arbeiterorganisationen ständig mit 
am Kampf gegen den Alkoholmissbrauch tätig sind.

Verspätete Meldungen von Unfällen kommen immer 
noch vor, nehmeq jedoch merklich dadurch ab, dass 
unnachsichtlich in unserer Sektion jeder bestraft wird, 
der ohne triftige Entschuldigung einen Unfall nicht 
meldet.

Kippvorrichtung für Giessgefässe mit selbsttätigem Deckelverschluss.
V on D ipl.-Ing . W . G ä r t t n e r ,  S tu ttgart.

In den Eisengiessereien ist ein grösser Teil der Un
fälle auf das Verschütten flüssigen Eisens zurückzu
führen. Im Boden eingelegte Geleise oder sonstige in 
den Gängen befindliche Hindernisse, endlich Uneben
heiten im Fussböden sind meist der Anlass für solche 
Unfälle.

Um nun die genannten Unfälle möglichst für die 
Zukunft auszuschliessen, hat Eisenbahnbauinspektor 
Hassler in Aalen eine Kippvorrichtung mit selbsttäti-

andrückt. Ein am Deckel befindlicher Kamm dient da
zu, die auf dem Eisen schwimmende Schlacke zurück
zuhalten, wodurch die Verwendung möglichst reinen 
Eisens gewährleistet ist.

Demselben Erfinder wurde auch ein Giesslöffel mit 
automatischem Deckelverschluss gesetzlich geschützt, 
der denselben Zweck verfolgt. Figur 143.

An dem Löffel fällt zunächst auf, dass die allgemein 
verbreitete, niedrig gebaute, schalenartige Form ver-

F ig . 142 .

Fig- 143'

gern Deckelverschluss konstruiert, der ihm durch Ge
brauchsmuster geschützt wurde. Figur 142.

Wenn das Gefäss gekippt wird, so legt sich der 
mit Gegengewicht versehene, an dem Arm A befindliche 
freischwingende Haken H gegen den ebenfalls beweg
lichen Bügel B fest an. Damit ist das Gefäss am Her
ausfallen, und das flüssige Eisen am Herausspritzen 
verhindert, da der Haken den Bügel fest an den Deckel

lassen und der Löffel tiegelartig ausgebildet ist. Der 
Deckel schliesst Materialverlust und Unfälle durch un
vorsichtiges Verschütten des Eisens aus.

Der Deckel, an welchem sich ebenfalls ein Ab
streifkamm befindet, ist gegen den Gefässrand abge
stützt. Am Bügel B schwingt ein Haken H, der aber 
hier an die Trägerstange, am Löffelstiel, sich anlegt und 
den Deckel am Herausfallen verhindert.
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äew erbm cbtlicbe Entscheidungen.
Erwerbsunfähigkeit im Sinne des Krankenversicherungs

gesetzes und des Unfallversicherungsgesetzes.
Mit einem Unfallverletzten war ein Heilverfahren 

vorgenommen worden. Nach Abschluss desselben war 
dem Verletzten noch für einige Zeit Schonung auferlegt 
worden, und demgemäss verlangte der Genesene von 
der Krankenkasse, der er angehörte, Krankengeld. — 
Die Kasse weigerte sich, ihrem Mitgliede Unterstützung 
zu gewähren, indem sie erklärte, das Heilverfahren, das 
mit dem Verletzten vorgenommen wurde, sei ja abge
schlossen, er sei also nicht mehr erwerbsunfähig.

Indessen hat das Landgericht Darmstadt die Kran
kenkasse zur Zahlung von Krankengeld v e r u r t e i l t .  
Erwerbsunfähigkeit im Sinne des Unfallversicherungs
gesetzes und Erwerbsunfähigkeit im Sinne des Kran
kenversicherungsgesetzes sind eben zwei verschiedene 
Begriffe, so wird in dem Urteil ausgeführt. Das Kran
kenversicherungsgesetz kennt keine beschränkte Er
werbsfähigkeit, sondern nur volle Erwerbsfähigkeit und 
volle Erwerbsunfähigkeit. Daraus ist aber nicht zu fol
gern, dass ein beschränkt Erwerbsfähiger keinen An
spruch auf Krankenunterstützung mehr hat. Erwerbs
unfähigkeit im Sinne des § 6 des Krankenversicherungs
gesetzes kann auch dann vorliegen, wenn tatsächlich 
beschränkte Erwerbsfähigkeit vorhanden ist, jedoch die 
Unmöglichkeit besteht, die Erwerbstätigkeit ohne Ver
schlimmerung der wahren Krankheit auszuüben. Er
werbsunfähigkeit ist nicht gleich der völligen Arbeits
unfähigkeit, sie ist vielmehr die durch Krankheit her
beigeführte Unfähigkeit zu solchen Arbeiten, die nach 
Lage des Falles dem Betreffenden nach verständigem 
Ermessen zugemutet werden können, um einen im Sinne 
des Krankenversicherungsgesetzes b e a c h t e n s 
w e r t e n  Erwerb zu machen, ohne eine Verschlimme
rung der Krankheit befürchten zu müssen. Wenn daher 
bei einer Unfallverletzung zwischen dem Abschlüsse 
des Heilverfahrens und dem Eintritt der Erwerbsfähig
keit ein Zustand der Schonungsbedürftigkeit liegt, der 
mit Erwerbsunfähigkeit im Sinne des Krankenversiche
rungsgesetzes verbunden ist, so ist für diese Zeit die 
Krankenunterstützung zu gewähren.

(Entschdg. des Landger. Darmstadt vom 27. Juni 
1910.)

Schädigung eines Industriellen durch Ableitung von Ab
wässern aus einem städtischen Schlachthanse.

Ein Fabrikant fühlte sich in seinen Rechten dadurch 
beeinträchtigt, dass aus dem nahegelegenen städtischen 
Schlachthause nicht bloss Abwässer, sondern auch Ab
fälle in den Bach geleitet wurden, den er zu seinem 
Betriebe gebrauchte. Er strengte daher gegen die 
Stadtgemeinde eine Klage an, mit der er verlangte, dass 
ihr die Benutzung des Baches zu den erwähnten 
Zwecken verboten werde.

Das Oberlandesgericht Colmar hat jedoch die 
Klage a b g e w i e s e n .  Die städtische Kanalisation, 
so wird in dem Urteil ausgeführt, durch welche der In
dustrielle sich geschädigt glaubt, ist ein Unternehmen, 
welches die beklagte Stadtgemeinde als öffentlich
rechtliche Körperschaft z u m  a l l g e m e i n e n  
N u t z e n  u n d  i m ö f f e n t l i c h e n  I n t e r e s s e  
e r r i c h t e t  h a t .  Schädigungen, welche durch die

Veranstaltung einer öffentlichen Arbeit oder durch den 
Betrieb eines gemeinnützigen Unternehmens herbeige
führt werden, muss der Beeinträchtigte dulden; zum 
Ausgleich wird ihm nur ein Schadensersatzanspruch 
gewährt.

Der Kläger hat auch die Anbringung von Schutz
vorrichtungen gefordert, damit die Schlachthausabfälle 
nicht mehr in das Wasser des Baches gelangen können. 
Zu einem solchen Verlangen ist er jedoch nicht berech
tigt; denn vor etwa 30 Jahren hat die Stadtgemeinde 
den Platz, auf welchem später das Schlachthaus er
baut wurde, von dem Rechtsvorgänger des Klägers er
worben, und bei Gelegenheit dieses Kaufes wurde die 
mündliche Vereinbarung getroffen — wie durch Zeugen
aussagen erwiesen ist —, dass die Schlachthausabfälle 
in den erwähnten Bach abgeleitet werden dürfen. Hinzu 
kommt, dass die Stadtgemeinde seit Fertigstellung des 
Schlachthauses, d. h. seit etwa 25 Jahren, die Abfälle 
tatsächlich in jenen Bach abgeleitet, und dass der Klä
ger bezw. sein Rechtsvorgänger, wiewohl ihnen diese 
Tatsache bekannt war, dagegen niemals Widerspruch 
erhoben haben. Das aber wäre zum mindesten erforder
lich gewesen.

(Entschdg. des Oberlandesger. Colmar vom 10. No
vember 1910.)

Grenzen der Sorgfaltspflicht des Banunternehmers.
An der Peripherie eines kleinen Landstädtchens 

wurde ein einstöckiges Haus gebaut, das eine Fläche 
von etwa 50 qm bedeckte. Der Neubau, welcher sich 
4 m entfernt von einem Feldwege befand, war bis zur 
Sockelhöhe gediehen, als sich dort ein Unfall ereignete. 
An einem Sonntage spielten nämlich einige Knaben um 
und in dem Neubau, und bei dieser Gelegenheit stürzte 
eins der Kinder in den Keller, wobei es sich schwer 
verletzte.

Gegen den Bauunternehmer wurde eine Schadens
ersatzklage angestrengt, die unter anderem darauf ge
gründet war, dass der Beklagte gegen ein Schutzgesetz 
im Sinne des § 823, Abs. 2 des Bürgerl. Gesetzb,, näm
lich gegen § 367, Ziffer 12 des Strafgesetzb., verstossen 
habe, wonach derjenige bestraft wird,- welcher in Häu
sern oder an Orten, wo Menschen verkehren, Keller, 
Gruben usw. dergestalt unverwahrt lässt, dass daraus 
Gefahr für andere entstehen kann. Ferner war der 
Klageanspruch darauf gestützt, dass der Beklagte eine 
für den betreffenden Bezirk massgebende Bauvorschrift 
verletzt habe, nach welcher verlangt wird, dass ein 
Neubau nach der Strassenseite hin durch einen minde
stens 1 m hohen Bauzaun verwahrt wird.

Die Vorinstanz war der Ansicht gewesen, dass 
zwar der auf dem Feldwege sich bewegende Strassen- 
vörkehr durch die Baugrube nicht gefährdet werden 
konnte, weil Menschen oder Fuhrwerke selbst bei 
einem Abirren vom Wege zur Nachtzeit, nicht in die 
Grube geraten konnten. Trotzdem war sie zu einer 
Verurteilung des Beklagten gelangt; denn wenn auch 
dem Beklagten, so meinte der Gerichtshof, ein Verstoss 
gegen § 367, Ziffer 12, nicht zur Last falle, so habe er 
doch zweifellos gegen die erwähnten Bauvorschriften 
gefehlt und sei daher zur Leistung von Schadensersatz 
verpflichtet.

Anderer Ansicht war jedoch das R e i c h s g e 
r i c h t .  Der Verstoss des Beklagten, so heisst es in
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den Gründen, hat den Unfall nicht verursacht, weil die 
Knaben samt dem Kläger, wenn selbst ein Bauzaun an 
der Strasse vorhanden gewesen wäre, von dem freien 
Felde aus, wie es auch einige von ihnen taten, in den 
Bau gelangen und dort ihr Spiel treiben konnten. Frag
lich könnte nur sein, ob die im Verkehr erforderliche 
Sorgfalt erforderte, dass der Beklagte die Baustelle mit 
einer festen Umschliessung absperrte, oder in der Zeit, 
wo nicht gearbeitet wurde, einen Wächter aufstellte, 
weil zu erwarten war, dass Knaben nach ihrer Gepflo
genheit sich zu dieser Zeit am Bau zu schaffen machen 
und dabei zu Schaden kommen könnten. — Eine solche 
Verpflichtung ist aber im vorliegenden Falle seitens des 
Bauunternehmers nicht anzuerkennen. Es handelt sich, 
um den Bau eines einstöckigen Häuschens in einem 
Landstädtchen. Durch jene Vorkehrungen, die auch nir
gends an solchen Orten üblich sind, würden sich die 
Baukosten nicht unerheblich erhöht haben. Es können 
dem Bauunternehmer keine besonderen Massnahmen 
angesonnen werden, um spiellustige fremde Kinder vor 
den Folgen ihres Unverstandes zu bewahren. Er darf 
vielmehr damit rechnen, dass die E l t e r n  ihre Kinder 
durch ausreichende Beaufsichtigung und Unterweisung 
von dem Spielen an Orten, die ihnen Gefahr bringen 
können, so namentlich an Baustellen, abhalten.

Da sonach das Verhalten des Beklagten den Unfall 
nicht verursacht hat, war der gegen ihn geltend ge
machte Schadensersatzanspruch a b z u w e i s e n .

(Entschdg. des Reichsger. vom 28. April 1910.)

Die Heizungsanlage als wesentlicher Gebändebestandteil.
Ein Fabrikant war von einem Bauherrn mit der 

Herstellung einer Zentralheizungsanlage betraut wor
den. Ehe die Anlage völlig fertiggestellt war, gelangte 
das Haus zur Zwangsversteigerung, und der Fabrikant, 
welcher sich das Eigentum an der Anlage bis zur völli
gen Tilgung des Kaufpreises Vorbehalten aber noch 
keine Bezahlung empfangen hatte, verlangte nun im 
Klagewege von demjenigen, der das Haus in der 
Zwangsversteigerung erworben hatte, entweder Her
ausgabe der Heizungsanlage oder aber Ersatz des W er
tes derselben.

Das Oberlandesgericht Kiel hat jedoch den An
spruch des Klägers n i c h t  g e b i l l i g t .  Der Kläger 
hat sein Eigentum an der Heizungsanlage bereits v o r  
der Zwangsversteigerung dadurch eingebüsst, dass die 
Anlage in das Gebäude eingefügt, und wesentlicher Be
standteil desselben geworden ist. Zu den wesentlichen 
Bestandteilen eines Gebäudes, so wird in den Gründen 
ausgeführt, gehören nach § 94, Abs. 2 des Bürgerl. Ge
setzbuches die „zur Herstellung des Gebäudes einge
fügten Sachen“ . Was zur Herstellung eines Gebäudes 
gehört, lässt sich nicht allgemein, sondern nur nach 
der Beschaffenheit und Zweckbestimmung des einzelnen 
Gebäudes umgrenzen. Im vorliegenden Falle handelt 
es sich um ein herrschaftliches Wohnhaus, bei welchem 
die Anlage einer Zentralheizung, deren Röhren in den 
Wohnräumen in die Wände hineingelegt und durch die 
Decken geleitet werden, zur Herstellung des Hauses 
selbst gehört; denn wenn beabsichtigt wird, ein mo
dernes Haus mit Zentralheizung herzustellen, so ist das 
Haus als ein für Wohnzwecke nach heutigen Ansprü
chen hergerichtetes Gebäude nicht fertig, solange nicht 
«die Heizungsanlage eingefügt ist.

Entgegen der Anschauung des Klägers ist davon 
auszugehen, dass die Heizungsanlage schon eingefügt 
war, als das Haus dem Beklagten in der Zwangsver
steigerung zugeschlagen wurde. Die Anlage war nach 
der Beweisaufnahme so in das Gebäude hineingelegt 
und eingepasst, wie sie darin verbleiben sollte; sie war 
auch schon zwei- bis dreimal in Betrieb gesetzt und 
hatte gut funktioniert. Dass die durch die Einfügung 
in die Wand bewirkte Beschädigung des Gebäudes noch 
nicht wieder beseitigt war, ändert nichts daran, dass 
die Einfügung als solche bereits erfolgt war. Denn die 
Anlage sollte an sich so bleiben, wie sie war; nur die 
Löcher an der Wand, in die der eine Röhrenstrang hin
eingelegt war, mussten wieder zugemauert werden. 
Die „Einfügung“ im Sinne das § 94, Abs. 2 des Bür
gerlichen Gesetzbuches erfordert keineswegs ein feste 
und unlösliche Verbindung, v i e l m e h r  i s t  e i n e  
S a c h e  s c h o n  d a n n  e i n g e f ü g t ,  w e n n  s i e
— wie auch das Reichsgericht bereits erkannt hat — 
z w i s c h e n  a n d e r e  T e i l e ,  ü b e r h a u p t  i n e i n  
g r ö s s e r e s  G a n z e s  h i n e i n g e l e g t  u n d  z u 
g l e i c h  i n e i n e  f ü r  s i e  b e s t i m m t e  S t e l l e  
e i n g e p a s s t  i s t .

Danach ist die Heizungsanlage wesentlicher Be
standteil des Gebäudes und damit des Grundstücks ge
worden; das Sondereigentum des Klägers daran ging 
also trotz des Eigentumsvorbehalts unter, und der Klä
ger besitzt lediglich einen persönlichen Anspruch gegen 
den früheren Eigentümer des Grundstückes. Von dem 
Beklagten kann er weder Herausgabe, noch Wertersatz 
fordern.

(Entschdg. des Oberlandesger. Kiel vom 21. De
zember 1910.)

Kleine m itteilungen.
Ein Pionier der Unfallverhütung.

In den „Monatsblättern für Arbeiterversicherung“ 
wird dem kürzlich verstorbenen Geheimen Regierungs
rat a. D. Reichel ein ehrenvoller Nachruf gewidmet, den 
wir aus historiographischen Gründen nachstehend wört
lich zum Abdruck bringen.

Am 5. März d. Js. starb in Wiesbaden der Geheime 
Regierungsrat a. D. Franz Reichel. Diese Nachricht 
wird in berufsgenossenschaftlichen Kreisen die Erinne
rung an einen Mann wachgerufen haben, der einst zur 
Mitarbeit bei der Einführung der Unfallversicherung in 
die Wirklichkeit berufen war und hierbei eine hervor
ragende Tätigkeit entfaltete.

Franz Reichel wurde am 20. September 1847 ge
boren. Nach Absolvierung des. Gymnasiums in Königs
berg i. Pr. trat er als Avantageur in die Armee ein, 
machte als Sekonde-Leutnant den Feldzug 1870/71 mit, 
musste aber infolge gesundheitlicher Störung durch die 
Feldzugsstrapazen im Jahre 1872 den Abschied nehmen. 
Reichel widmete sich dann dem bautechnischen und 
technologischen Studium an der Berliner Bauakademie 
und der Aachener Technischen Hochschule bis zum 
Jahre 1875 und wurde hierauf als Königl. Fabrikinspek
tor für die Regierungsbezirke Coblenz, Cöln und Trier 
angestellt.

Damit begann die Tätigkeit Reichels auf einem Ar
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beitsfelde, das von ihm mit so grossem Verständnisse 
für die technischen Aufgaben des Arbeiterschutzes und 
der Arbeiterwohlfahrt erfolgreich gefördert wurde. 
Reichel erkannte sofort die Notwendigkeit, dem damals 
erst in kleinen Anfängen vorhandenen Sondergebiete 
der Unfallverhütung und Gewerbehygiene die für den 
Erfolg in der praktischen Durchführung erforderliche 
Würdigung in weiteren Kreisen zu verschaffen und die 
technischen Mittel dieser besonderen Massnahmen zu 
vermehren und zu verbessern. Zur Verbreitung der 
Kenntnis der Forderungen der Arbeiterfürsorge und 
ihrer praktischen Erfüllung wirkte Reichel mit Recht 
darauf hin, dass hierüber an den technischen Schulen 
gelehrt werde. Seinen Wünschen, selbst dabei mit
wirken zu können, wurde dadurch entsprochen, dass er 
am 1. April 1879 mit der Fabrikaufsicht der Regierungs
bezirke Aachen und Trier betraut und gleichzeitig mit 
der Abhaltung von gewerbehygienischen Vorlesungen 
an der Technischen Hochschule in Aachen beauftragt 
wurde.

Mit regstem Eifer, mit Geschick und Tatkraft ver
stand es Reichel, das Interesse für die Technik des Ar
beiterschutzes zu wecken. Eine von ihm angelegte 
Lehrmittelsammlung, dann weiter die Sammlungen, 
welche Reichel auf der Allgemeinen Deutschen Ausstel
lung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungs
wesens in Berlin 1883 und auf der Internationalen Aus
stellung von Motoren und Werkzeugmaschinen für das 
Kleingewerbe in Wien 1884 vorführte, zeigten zum 
ersten Mal systematisch geordnete Sammlungen von 
Gegenständen des Arbeiterschutzes.

Diese bahnbrechende Tätigkeit Reichels erregte die 
Aufmerksamkeit Bödikers, des ersten Präsidenten des 
Reichs-Versicherungsamts, als bei der Einführung der 
Unfallversicherung auch technische Aufgaben zu er
füllen waren. Reichel wurde am 1. Juli 1885 als Hilfs
arbeiter in das Reichs-Versicherungsamt berufen und 
1886 zum Regierungsrat ernannt.

Es galt damals, die ersten Grundlagen für das Ge
fahrentarifwesen zu schaffen, die Unfallverhütung auf 
berufsgenossenschaftlichem Boden auszugestalten. Die
sen Aufgaben widmete sich Reichel in unermüdlicher 
Hingabe. Mit der ihm eigenen Überzeugungskraft 
wusste Reichel die gewerblichen Kreise für Unfallver
hütungsmassnahmen zu interessieren. Hierbei fand er 
verständnisvolle Unterstützung bei dem Präsidenten 
Dr. Bödiker. In dem grundlegenden Rundschreiben 
vom 19. April 1886, dessen eindrucksvolle Fassung von 
Bödiker und Reichel herrührt, wird die Unfallverhütung 
als der wichtigste Teil der Tätigkeit der Berufsgenos
senschaften gekennzeichnet und zum baldigen Erlasse 
von Unfallverhütungsvorschriften aufgefordert.

Wie hieraus sich die berufsgenossenschaftlichen 
Massnahmen des Arbeiterschutzes entwickelten, ist in 
der Einleitung zu dem vom Verbände der Deutschen 
Berufsgenossenschaften anlässlich des Jubiläums des 
25 jährigen Bestehens der Unfallversicherung heraus
gegebenen Werke „Unfallverhütung und Betriebssicher
heit“ eingehend geschildert.

Auf diese Entwicklung ist Reichel von massgeben
dem Einflüsse gewesen. Sofort nach seinem Eintritt in 
das Reichs-Versicherungsamt verfolgte er seinen Ge
danken, die Schaffung eines Museums für Arbeiter
schutz, weiter und legte zunächst eine Sammlung im

Reichs-Versicherungsamt an, die in ihrer weiteren Aus
gestaltung den berufsgenossenschaftlichen Organen eine 
willkommene allgemeine Belehrung und für die Einzel
heiten der Anwendung brauchbare Handhabe wurde. 
Als im Jahre 1887 der Gedanke auftauchte, in Berlin 
eine Ausstellung von Vorkehrungen und Einrichtungen 
zu veranstalten, die eine Verminderung der Unfallge
fahren in Brauereibetrieben herbeizuführen geeignet er
schienen, regte Reichel an, diesen Plan auf die ganze 
Industrie zu erweitern. Er entwarf ein Programm, das 
in seiner klaren, die gesamte Technik des Arbeiter
schutzes systematisch darlegenden Fassung so über
zeugend war, dass der Plan einer allgemeinen Ausstel
lung für Unfallverhütung für das Jahr 1889 beschlossen 
wurde. Reichel wurde zum Kommissar des Reichs
Versicherungsamts ernannt. Sein Zusammenwirken mit 
Rösicke, dem unvergesslichen Vorkämpfer der Berufs
genossenschaften, schuf eine Ausstellung, wie sie seit
her nicht wieder auf dem Gebiete des Arbeiterschutzes 
zustande gebracht worden ist. Einer der wertvollsten 
Teile der Ausstellung war die von Reichs-Versiche
rungsamt vorgeführte, von Reichel zusammengestellte 
Sammlung für Unfallverhütung.

Seine erfolgreiche Lehrtätigkeit hatte Reichel an 
der Technischen Hochschule zu. Berlin vom Jahre 1887 
ab fortgesetzt. Auch dort schuf er eine vorbildliche 
Sammlung von Gegenständen des Arbeiterschutzes.

Wie Reichel das Verdienst hat, bei der Aufstellung 
der ersten von den Berufsgenossenschaften erlassenen 
Unfallverhütungsvorschriften ausschlaggebend mitge
wirkt zu haben, so hat er auch die Bearbeitung der 
Normal - Unfallverhütungsvorschriften durch die Ab
fassung eines Arbeitsplans und durch reiche Anregung 
in den ersten Kommisionssitzungen seine Kräfte ge
widmet.

Das Gefahrentarifwesen ist durch Reichel geschaf
fen worden. Bezeichnend ist es dafür, dass heute nach 
25 Jahren der eigenartige Aufbau der Gefahrentarife in 
der Hauptsache ebenso wie damals gestaltet wird. Das 
Berechnungsverfahren der Gefahrenziffern wurde im 
Laufe der Zeit geändert, die grundlegenden Bestimmun
gen aber waren seinerzeit von Reichel so klar gefasst 
worden, dass sie jetzt noch im wesentlichen als Richt
schnur für die Einschätzung der Betriebe beibehalten 
werden.

Reichels Arbeitskraft ist frühzeitig zu Ende ge
gangen. Ein schweres Nervenleiden zwang ihn, schon 
im Jahre 1893 die Stellung, in die er einst mit so viel 
Arbeitsfreudigkeit eingetreten war, zu verlassen. Nun 
ist Reichel .dahingegangen. Seine bahnbrechende W irk
samkeit aber bleibt unvergessen, und in der Geschichte 
der Unfallverhütung wird Reichel stets ehrenvoll ge
nannt werden.

Ein neues M ascliinenpriifsystem .

Welcher Fabrikant weiss wohl nicht etwas davon 
zu erzählen, wie fatal das ist, wenn mit einer Maschine, 
die bei einer hochrenommierten Firma bestellt wurde, 
nach der Aufstellung oder kurz nach der Inbetriebnahme 
dann doch „etwas los“ ist und sich alle Arten Weite
rungen ergeben. Für den Lieferanten ist ein solches 
Vorkommnis womöglich noch ärgerlicher, als für den 
Kunden; kann doch dabei seine Reputation auf dem 
Spiele stehen. Natürlich lässt es keine gute Firma an
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genauer Inspektion fehlen; es ist aber, z. B. bei grossen 
Werkzeugmaschinen, auch bei Verwendung von Ein
spannladen und Grenzlehren für sämtliche Teile eine 
schwierige Aufgabe, ein befriedigendes Arbeiten von 
Anfang an zu sichern, und es ist fast unmöglich, alle 
verborgenen Unvollkommenheiten auf dem üblichen 
Wege des Probierens in der Werkstatt zu entdecken. 
Ein Inspektionssystem, das sich bei leichten Maschinen 
voll bewährt, kann für schwere Ausführungen ganz un
genügend sein. Bei grossen Metallmassen können bei 
ihrem Wandern durch die Werkstätten die verschieden
sten molekularen Änderungen eintreten. Eine Welle 
kann auf diese Weise unzerttrisch werden, ohne dass 
es bei normaler Inspektion entdeckt wird; erst nach ein 
paar Wochen im Betriebe offenbart sich der Fehler 
durch ein ruiniertes Lager. Nun hat man aber ein 
Mittel, solche Neigungen im Keime zu erkennen, und 
das ist das Thermometer, denn die Grade der Erwär
mung eines Lagers sind fast genau proportional den so 
und so viel Meterkilo der Energie der Reibungsüber
windung.

Auf Grund dieses Prinzips hat nun eine bekannte 
amerikanische Maschinenfabrik, die Bullard Machine 
Tool Co., für ihre Spezialität, Planscheiben-Dreh- und 
Bohrwerke, ein ganz neues Inspektionssystem einge
führt, das geeignet scheint, die bisherige Unsicherheit 
so gut wie ganz zu beseitigen. Sehr zustatten kommt 
ihr dabei ihr Fabrikationsverfahren nach dem soge
nannten „Unit-System“ . Dieses besteht darin, dass 
man die die komplette Maschine bildenden unter
schiedlichen Komplexe von Teilen bei der Fabrikation 
je als eine Einheit behandelt, als ob jeder eine Ma
schine für sich wäre und ihn dementsprechend für sich 
montiert, inspiziert und überhaupt erledigt, sodass dann 
bei der Montage der Maschine selbst jeder solche 
Komplex die Geltung hat, wie sonst ein einzelner Ma
schinenteil. Man könnte die englische Bezeichnung 
füglich durch „Elementgruppensystem“ wiedergeben, 
da man doch die einzelnen Maschinenteile Elemente 
nennt, und diese bei Komplexen, wie z. B. einem Spin
delstock, einem Support etc. zu in sich geschlossenen 
Gruppen zusammentreten; und als Werkstattausdruck 
für so eine Elementgruppe, so kurz und tre’ffend wie 
das englische „unit“ , dürfte sich das Wort ,.Organ“ 
eignen, das dann in dem Sinne gebraucht wäre, wie 
bei den Organen des Menschenkörpers; das Herz 
z. B. nennen wir ein Organ, und was ist das Herz? ein 
kleines Pumpwerk, eine in sich geschlossene Anord
nung aus mancherlei Teilen bestehend, gleich wie auch 
der Snindelstock etc. Diese sprachlichen Erwägungen 
braucht man nicht gegenstandslos zu finden, denn die 
deutsche technische Nomenclatur zeigt gegenüber der 
englischen noch gar zu oft Unvollständigkeit und 
Schwerfälligkeit, und man sollte praktische Ausdrücke 
zu schaffen suchen wo man kann. Jedenfalls wollen 
wir in diesem Artikel von „Organen“ reden, da ein 
anderer Ausdruck wirklich nicht zur Hand ist. und 
wir meinen damit bei der in Rede stehenden Bullard- 
Maschine solche Komplexe wie den Antriebsräder
kasten, den Vorschubmechanismus u. dgl. Also bei der 
Bullard Co. werden alle diese Organe je für sich in- 
soiziert und ausorobiert und es werden dabei schwerere 
Bedingungen gestellt, als im eigentlichen Betriebe, ver
nünftigerweise Vorkommen können. So unterwirft man

z. B. das Antriebsräderwerk eine volle Stunde lang 
einer Bremsung von 15 PS, was bei weitem mehr ist, 
als die für die Maschine erforderliche Betriebskraft. 
Dabei werden abwechselnd die verschiedenen Ge
schwindigkeiten eingeschaltet und fortwährend die 
Temperatur in den Ölbädern gemessen. Beträgt diese 
35° bis 40° C., so ist Verlängerung der Prüfung und 
genaueste Beobachtung geboten; steigt sie weiter, bis 
44°, so ist der Versuch abzubrechen, denn es ist dann 
bestimmt etwas nicht in Ordnung.

Bei der Laufprüfung der kleineren Organe sieht 
man von dynamometrischen Messungen ab, schafft 
aber einen tüchtigen Widerstand, und der Inspektor 
erkennt vorhandene Unvollkommenheiten sofort an den 
Geräuschen und der Erwärmung. Es gelangen auf 
diese Weise nur tadellos funktionierende Organe zur 
Hauptmontage. Ist diese beendet, so kommt nun noch 
die Laufprüfung der kompletten Maschine, die drei 
Stunden in Anspruch nimmt. Die erste Stunde läuft 
die Maschine leer, die zweite unter voller Belastung, 
die dritte wieder leer, aber unter Einschaltung sämt
licher Vorschub- und anderer Mechanismen. Dabei 
werden wieder überall die Öltemperaturen gemessen 
und auf einer Karte übersichtlich notiert; die Zahlen 
lassen dann auf einen Blick den Zustand der Maschine 
in allen Teilen erkennen. Auf derselben Karte werden 
auch die etwa nötigen Ausstellungen in vorgedruckten 
Rubriken eingetragen; die Karte geht dann in die Werk
statt zurück und die Meister notieren hernach auf ihr 
auch die vorgenommenen Remeduren.

Ein wichtiges Moment dabei ist auch, dass der 
prüfende Beamte sonst in gar keinem Verhältnis zu der 
Werkstatt steht und nur dem Betriebsleiter verantwort
lich ist, sodass das persönliche Element nach Möglich
keit ausgeschaltet bleibt. Es wird von dem Inspektor 
erwartet, dass er beständig auf der Suche nach Feh
lern sei und sie schonungslos angibt. Es lässt sich nun 
wirklich als sicher annehmen, dass eine unter solchen 
Umständen schliesslich abgenommene. Maschine dem 
Kunden keine Unliebsamkeiten bereiten wird, und 
wenn, wie wohl zweifellos ist, diese Methode allseitige 
Nachahmung findet, so wird sich das amerikanische 
Werk durch den von ihm unternommenen Schritt ein 
bleibendes Verdienst um die Maschinenfabrikation er
worben haben. B. E.

Die Lagerung von Benzin und anderen feuergefährlichen 
Flüssigkeiten.

Die Ursache der letzten beiden grossen Benzin
brände, des Brandes in Rummelsburg Ende vorigen 
Jahres, bei dem fünf grosse Benzinbehälter zerstört 
wurden, und des Brandes in Blexen bei Nordenham vor 
etwa zwei Jghren, bei denen ebenfalls fünf Behälter der
selben Gesellschaft ausbrannten, ist bisher nicht mit 
Sicherheit festgestellt worden. Man vermutet, dass 
beide Brände auf die gleiche Ursache zurückzuführen 
sind, und zwar liegt sie wahrscheinlich in der Arbeits
leistung der Pumpen und der damit verbundenen Be
wegung und Reibung des Benzins an den Rohr- und 
Gefässwänden. Bei beiden Bränden ist nämlich die 
Explosion unmittelbar nach oder während des Ein- 
pumnens einer neuen Benzinfüllung erfolgt. Benzin ist 
ein Nichtleiter der Elektrizität, sodass die beim Ein

' pumpen durch Reibung erzeugte Elektrizität in ihm
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bleibt und nicht abgeleitet wird. Die anfangs gleich
mässig durch die ganze Masse verteilte elektrische La
dung sammelt sich nach kurzer Zeit in den Randpar
tien und an der Oberfläche des Tankinhalts an. An 
den Tankwänden kann sie sich still ausgleichen mit der 
hervorgerufenen entgegengesetzten Elektrizität, an der 
Oberfläche ist dies jedoch nicht möglich. Die sich hier 
bildende Spannung führt zu einem Ausgleich mit der 
Elektrizität der Tankdecke unter Funkenbildung, so
dass die Möglichkeit der Zündung des über dem Ben
zin lagernden Gemisches von Luft und Benzindämpfen 
gegeben ist. Hierbei sind drei Möglichkeiten vorhan
den: 1. der Funken führt zur Explosion, wenn sich der 
Sauerstoffgehalt des Dampf-Luftgemisches innerhalb 
der ziemlich engen Grenzen bewegt, die das explosible 
Gemisch besitzen muss; 2. er entzündet das Benzin, 
wenn zu wenig Benzindampf über dem Flüssigkeits
spiegel vorhanden ist; 3. er ist unschädlich, wenn der 
Sauerstoffgehalt des Gemisches.zu gering ist, um die 
Verbrennung zu unterhalten.

Hiernach gibt es zwei Wege, durch die die Ent
zündung des Benzins verhütet werden kann: entweder 
muss man das Benzin zu einem elektrischen Leiter 
machen, oder man muss dem Benzindampf-Luftgemisch 
eine solche Zusammensetzung geben, dass eine Ent
zündung nicht eintreten kann. Der erste Weg wird in 
chemischen Waschanstalten benutzt. Man setzt dem 
Benzin die Lösung einer Seife oder eines ähnlich wir
kenden Körpers zu; dadurch hat man es erreicht, dass 
die früher häufig vorkommenden „Selbstzündungen“ 
aufgehört haben. Das Benzin wird durch diese Zusätze 
jedoch für alle anderen Verwendungsarten unbrauchbar. 
Es bleibt daher nur der zweite Weg übrig, dem Gas- 
und Dämpfegemisch eine solche Zusammensetzung zu 
geben, dass eine Entzündung nicht möglich ist. Man 
kann zu diesem Zweck den Träger der Verbrennung, 
den Sauerstoff, durch ein nicht oxydierendes Gas, wie 
Kohlensäure oder Stickstoff, ersetzen. Es ist natürlich 
dafür Sorge zu tragen, dass in den Lagern und Trans
portbehältern die Anwendung dieser Schutzgase zwang
läufig erfolgt und dass ein etwaiger Defekt an der Ar
matur sich an den Abfüllvorrichtungen sofort kenntlich 
macht. Dazu sind eine Reihe sinnreicher Einrichtungen, 
wie ineinanderliegende Doppelleitungen usw., erforder
lich. Eine solche Anlage bietet neben der absoluten 
Sicherheit gegen Brand noch erhebliche wirtschaftliche 
Vorteile, wie erleichterte Konzession, niedrigere Feuer
versicherungsprämie, billigerer Bezug des zu lagernden 
Materials, geringere Verantwortlichkeit. Auch gegen 
Blitzgefahr sind die unter Schutzgas stehenden Anlagen 
geschützt.

Dem Einwand, dass das Benzin durch das nicht 
brennbare Schutzgas imprägniert werde und dadurch 
an Nutzwert und Explosionskraft verliere, ist durch 
einen Versuch begegnet worden, durch den man fest
gestellt hat, dass die Absorption nur gering ist. Bei 
einem Druck von einer halbeij Atmosphäre und einer 
Temperatur von 15 Grad C. absorbieren:

1 1 Alkohol 1 1 Benzin 1 1 Petroleum 
Kohlensäure 4,70 1 4,00 I 4,00 1
Stickstoff 0,21 1 0,15 1 0,15 1

Die Menge der absorbierten Gase verschwindet, 
selbst bei der Kohlensäure, gegenüber dem grossen 
Gasvolumen, das sich aus 1 1 Flüssigkeit entwickelt.

1 1 Alkohol gibt etwa 380 1 Alkoholdampf und 1 1 Ben
zin etwa 250 1 Benzindampf, Gasmengen, denen vor 
dem Eintreten in den Explosionszylinder etwa noch 
10 000 1 Luft beigemischt werden müssen. Diese ent
halten aber bereits etwa 8000 1 Stickstoff, sodass die 
Gegenwart von weiteren 4 1 Kohlensäure auf den Ver
brennungsvorgang ohne Einfluss bleibt. Bei Anwen
dung von Stickstoff ist die absorbierte Gasmenge er
heblich geringer. Bei dieser Anwendung von Schutz
gasen ist demnach eine Verminderung der motorischen 
Leistung der Flüssigkeit nicht zu befürchten; ausserdem 
kann ein Verlust durch Verdunstung nicht eintreten.

(Th. Rosenthal, Zeitschr. f. angew. Chemie, 1911,
S. 289.) G.

Die Gefährlichkeit des Benzins.
Nach einer von der chemischen Fabrik Gries

heim-Elektron aufgestellten Statistik sind im Jahre 
1910 in Deutschland insgesam t 215 Unglücksfälle 
durch Benzin verursacht worden. Dabei wurden 
47 Menschen getötet, 210 schwer und 41 leicht ver
letzt. Im einzelnen verteilen sich diese Unfälle wie 
fo lg t:

Verwendung des Benzins
ün-

glücks
falle

Leicht
ver

letzte

Schwer
ver
letzte

Ge
tötet

Aut dem Transport und in 
den verschiedenen tech
nischen Betrieben 64 24 60 12

In chemischen W aschanstal
ten, Färbereien u. ähnlichen 3 2 4 1

In Drogenhandlungen, A po
theken usw. 26 2 42 14

Zu Beleuchtungszwecken 5 — 5 1
Zur Krafterzeugung in Mo

toren usw. 83 11 58 5
Im Hausgebrauch des Pu

blikums 32 2 40 14
Benzin-Ab wasser-Kanälen 2 — 1 —

Vier Monate Gefängnis wegen auf Erschleichung einer 
Rente gerichteten Betrngsversuchs.

Unter dem Vorgeben, er sei auf dem Wege von 
einer Arbeitsstelle nach der Werkstätte, in die er Ar
beitsgeräte und Material habe zurückbringen wollen, 
gefallen und habe dabei einen Arm gebrochen, also 
einen Betriebsunfall im Sinne des Gesetzes erlitten, 
begehrte ein Maurer von der zuständigen Baugewerks
Berufsgenossenschaft eine Rente. Die Berufsgenossen
schaft stellte hingegen fest, dass der Mann ausserberuf- 
Iich, und zwar spät abends in einem Wirtshause bei 
einem Ringkampfe, zu Schaden gekommen war, und 
wies die Entschädigungsansprüche zurück. Nachdem 
das hiergegen angerufene Schiedsgericht für Arbeiter
versicherung den berufsgenossenschaftlichen Bescheid 
bestätigt hatte, wobei es auch — wegen „mutwilliger“ 
Rechtsmitteleinlegung — einen Teil der gerichtlichen 
Kosten dem Kläger aufbürdete, erfolgte gegen letzteren 
Strafanzeige wegen Betrugsversuchs im Sinne der 
§§ 263, 43 St.G.B.

Das Schöffengericht zu T. verurteilte den Ange
klagten zu 6 Monaten Gefängnis und zu den Kosten des
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Verfahrens. In der Urteilsbegründung heisst es u. a . : 
„Betrügereien der hier in Rede stehenden Art werden 
nach der Überzeugung des Gerichts in der unverant
wortlichsten Weise in überaus grossem Umfange be
trieben, und nur in sehr wenigen Fällen gelingt es, die
selben festzustellen. Bei dieser Sachlage hielt das Ge
richt eine exemplarische Strafe für angebracht.“ — Auf 
Berufung des Angeklagten hin ermässigte die Strafkam
mer zu T. die Strafe auf 4 Monate Gefängnis, indem 
begründend ausgeführt wurde: „Wenn den Gründen des 
Vorderrichters für Verhängung einer hohen Strafe im 
allgemeinen auch beizutreten war, so glaubte das Ge
richt doch mildernd den Umstand berücksichtigen zu 
sollen, dass der Angeklagte Vater von acht unversorg
ten Kindern ist und seine Inhaftierung über den regel
massigen Anfangszeitpunkt der Bauarbeiten hinaus 
hauptsächlich seine Familie treffen würde. Nur aus 
diesem Grund erschien die jetzt verhängte Strafe als 
ausreichende Sühne für seine T at.“

(Nach Mitteilg. der Rheinisch-Westfälischen Bau- 
gewerks-Berufsgenossenschaft in Elberfeld.)

Patente und Gebrauchsmuster.
D as unterstrichene Datura der U eberschrift ist der Tag der 

Veröffentlichung im Reichsanzeiger, das Datum bei der Anmeldung 
gibt den Tag der E inreichung an.

1. 5. 11.
Patent-Anmeldungen.

V o r r ic h tu n g  z u m  s e lb s t tä t ig e n  A b s t e l le n  v o n  
W e r k z e u g m a s c h in e n ,  in s b e s o n d e r e  B o h r m a s c h in e n .
—  D e u t s c h e  W a ffe n -  u n d  M u n it io n s fa b r ik e n , K a r ls 
r u h e  i. B . —  4 9  a. D .  2 0  6 3 6  —  7 . 1 0 . 08 .

4. 5. 11.
D a m p f b r e n n e r  m it S ic h e r u n g s v o r r ic h tu n g  für  

d a s  e r s te  s c h la n g e n fö r m ig e ,  d a n n  s e it l ic h  n a c h  d er  
D ü s e  g e fü h r te  D a m p fr o h r . —  R ic h a r d  S ie g ,  R ix d o r f ,  
W e ic h s e ls t r .  4 8 .  —  4  g . S . 3 2  3 5 9  —  3 . 1 0 . 10 .

F e s th a l t e v o r r ic h t u n g  fü r  d ie  W e r k s tü c k e  b e i  
N a d e lb e a r b e it u n g s m a s c h in e n .  —  P a u l  S c h n a d t  u n d  
R o b e r t  S c h n a d t ,  I s e r lo h n . —  7 e . S c h . 3 4 3 7 9  —
1 5 . 1 2 . 0 9 .

D r e h b a r e  B e s c h ic k u n g s v o r r ic h tu n g  m it  D o p p e l 
s c h r ä g a u fz u g  für z w e i  b e n a c h b a r te  H o c h ö f e n .  —  
J u le s  M u n ie r & C ie .,  F ro u a rd , F ra n k r . —  3 5  a. M . 4 2  2 0 7
—  2 7 . 8 . 1 0 .

F ü l l t o p f  m it K la p p d e c k e l  für M ü lls c h lu c k e r , b e i  
d e m  e in e  H o h lk u g e l  im  In n e rn  e in e r  z w e it e n  H o h l 
k u g e l  z u m  A u s k ip p e n  d e s  M ü lls  g e d r e h t  w ird . —  
W ilh .  M a n n , C a te r n b e r g  b . E s s e n  a. R u h r. —  3 7  f. 
M . 4 2  4 9 2  —  2 9 . 9 . 10 .

A u s r ü c k v o r r ic h tu n g  für d ie  Z u fü h r w a lz e n  an  
D r e s c h m a s c h in e n .  —  E r n s t  D u e c k ,  D a n z ig -L a n g fu h r ,  
u n d  W il ly  L in d e n a u , D a n z ig ,  H o lz m a r k t  7. —  4 5  e. 
L . 3 0 8 8 6  —  5 . 9 . 1 0 .

R e t t u n g s b o j e  m it  e le k tr is c h e r  B e le u c h t u n g s e in 
r ic h tu n g . —  J o h a n n  F r ie d r ic h  T r e n tm a n n , H a m b u r g ,  
H u m b o ld ts tr .  1 8 . —  6 5  a. P . 1 5 0 2 7  —  1 2 . 3 .1 0 .

8. 5. 11.
D o p p e ls ic h e r h e it s v e r s c h lu s s  für A u f z u g s s c h a c h t 

tü ren . —  E m i l  T r o p p e n z , B e r lin , C h a u s se e s tr . 3 5 . —  
3 5  a. —  T . 1 4 8 4 0  —  1 5 . 1. 10 .

W e tte r s c h u tz v o r r ic h tu n g  m it p a r a lle l  zu  ih rer  j e 
w e i l ig e n  L a g e  V e rsch ieb b a r er  S c h u tz w a n d u n g , in s b e 
so n d e r e  für M o to r fa h r z e u g e . —  A r th u r  C o ll in s  A u ste r ,  
B ir m in g h a m , E n g l .  —  6 3  c. A . 1 8  1 8 2  —  4. 1 . 1 0 .

11. 5. II.
B e s c h ic k u n g s v o r r ic h tu n g  für S c h a c h tö fe n  u n d  

G a se r z e u g e r  m it  e in e m  s ic h  n a c h  u n te n  v e r jü n g e n d e n  
d u r c h  e in e n  h e b - u n d  se n k b a r e n  V e r te i lu n g s k e g e l  
a b s c h lie s s b a r e n  F ü lltr ic h te r . —  W ilh e lm  H o e l le r ,  
C ö ln  a. R h ., K o m ö d ie n s tr .  1 6 . —  2 4  h . H . 5 2  6 8 3
—  1 5 . 1 2 . 10 .

L ü ftu n g s a n la g e , b e i d er  e in e  o f fe n s te h e n d e  L u ft 
k la p p e , F e n s te r  o . d g l. v o r  d e m  Ö ffn e n  d er  T ü r  d e s  
zu  lü fte n d e n  R a u m e s  g e s c h lo s s e n  u n d  d u rch  d ie  
S c h l ie s s b e w e g u n g  d e r  T ü r  g e ö f fn e t  w ird . —  G u sta v  
B o lt , B e r lin , G r o s sb e e r e n s tr . 8 2 . —  3 6  d. B . 5 8 4 4 6
—  2 5 . 4 . 1 0 .

V o r r ic h tu n g  z u m  F e s th a lte n  d e s  A s c h e k a s t e n s  
an  A s c h e e in w ü r fe n  m it d r e h b a r e m  B o d e n . -—  L o u is  
G e iss le r , L e ip z ig , H a y d e s tr .  5. —  8 1  d. G. 3 2  4 3 5
6. 9 . 1 0 .

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
b ek an n t gem acht im R eichsanzeiger.

1. 5. 11.
Ch. F r a n g o is ,A u to g e n e r  S c h w e is s b r e n n e r .

S a a r g e m ü n d . —  4  g . 4 6 1 2 3 0 .

S ic h e r h e it s -K u p p e lh a k e n  für F a h r z e u g e . —  N ö c k e r
& W o lf f ,  B r ü c k e n b a u a n s ta lt  &  F a b r ik  fü r  E is e n k o n 
str u k tio n e n , G le iw itz . —  2 0  e . 4 6 1  6 5 7 .

S p u c k n a p f  m it W a s s e r s p ü lu n g . —  M a x  L e in e r t ,  
L a u b e g a s t  b . D r e s d e n . —  3 4  f. 4 6 1 9 3 3 .

S ic h e r h e its tü r e  für F ö r d e r k ö r b e  in  B e r g w e r k e n .
—  B e r n h a r d  S c h i l l in g  u n d  F r. S a b e l ,  H o m b e r g 
H o c h h e id e ,  R h ld . —  3 5  a. 4 6 1 7 1 5 .

V e r r ie g e lu n g  e in e s  G e h ä n g e s  für d e n  T r a n sp o r t  
v o n  C h a r g ie r m u ld e n . —  A k t .-G e s .  L a u c h h a m m e r ,  
L a u c h h a m m e r . —  3 5  b . 4 6 1 7 1 5 .

A n tr ie b  für d ie  T r o m m e l  a n  B a u w in d e n . —  
F a . G . G e r w ie n , H ild e n , R h ld . —  3 5  c . 4 6 1  3 4 3 .

R o l le n g e tr ie b e  für D r e s c h m a s c h in e n .  —  H c h .  
H o llm a n n  & C o ., B u r g s o lm s  a . d . L a h n . —  4 5  e. 
4 9 1 9 2 2 .

F in g e r sc h ü tt le r  für D r e s c h m a s c h in e n .—  G . A d .  
M eiste r  & C o .,  D in g e ls t ä d t  i. E ic h s fe ld .  —  4 5  e. 
4 6 1 9 5 0 .

M it S c h u tz k a m m e r n  v e r s e h e n e r  M a te r ia l-R o lle n 
v o r s c h u b  für D r e h b ä n k e . — A u e r b a c h  &  C o .
G . m . b . H ., D r e s d e n .  —  4 9  a. 4 6 1  9 3 8 .

V o r r ic h tu n g  zu r  V e r h ü tu n g  d e s  E in r ü c k e n s  d e s  
S c h ie b e r s  z u r  Unrechten Z e it  a n  L o c h m a s c h in e n  u n d  
S c h e r e n . —  R o b e r t  A u e r b a c h ,  S a a lfe ld  a. S . —  4 9  a. 
4 6 1 9 3 9 .

F r e itr a g b a r e r  A tm u n g s a p p a r a t .  —  D r ä g e r w e r k  
F le in r . &  B e rn h . D r ä g e r , L ü b e c k . —  6 1  a. 4 6 1  8 8 2 .

L ä n g l ic h e  B e s c h ic k u n g s v o r r ic h tu n g  m it F ö r d e r 
b a n d . —  G eb r . P r o p fe ,  H ild e s h e im . —  8 0  a. 4 6 1  3 0 4 .
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W alzen - Beschickungsvorrichtung Gebr. Propfe, 
Hildesheim. — 80 a. 461305.

8. 5. 11.
Vorrichtung zum Öffnen und Schliessen von 

Retortendeckeln für Koks- oder Gaserzeugungsöfen 
mit wagerechten Retorten. — Berlin-Anhaitische 
Maschinenbau-Akt-.Ges., Berlin. — 10 a. 462 288.

Einrichtung zum Reinigen von Gasen und zum 
Niederschlagen von Flugstaub. — August Geyer, 
Roterbaumchausse 73, und Wilhelm W itter, Uhlen- 
horsterweg 37, Hamburg. — 12 e. 462 281.

Luftbefeuchter für Zentralheizungskörper. -— 
Bruno Georg Linker, Flensburg. — 36 d. 462 225.

Vorrichtung zum Einstellen des Dreschkorbes von 
Breitdreschmaschinen. — W erkm eister & Schmidt, 
Dingelstädt, Eichsfeld. — 45 e. 462 659.

Schutzvorrichtung für Komprimiermaschinen mit 
hin- und hergehendem Spempel. —  Fritz Kilian, 
Lichtenberg - Berlin, Herzbergstrasse 102— 104. — 
47 a. 462 238.

Vorrichtung zum Festhalten und Einstellen von 
W indschutzscheiben an Motorfahrzeugen. — Ludwig 
Brockmeier, Osnabrück. — 63 c. 462 690.

Rettungskleid mit Gasbehälter. — Salomon R oth
schild, Karlsruhe i. B., Ritterstrasse 6. —  65 a. 
462 080.

Zusammenlegbarer Rettungsapparat aus Seenot, 
aus einem von innen durch eine Gummidecke leicht 
zu verschliessenden, wasserdichten Sack. — Aron 
Penner, Rudnerweide b. Böhnhoff, W pr. — 65 a. 
462 560.

Erteilte Patente.
Kl. 10 a. 231 725. — A b s p e r r  - o d e r  U m s t e l l 

o r g a n  m i t  e i n e m  o d e r  z w e i  A u s g ä n g e n  
z u r  z w a n g l ä u f i g e n  F ü h r u n g  d e r  G a s e  
a u s  D e s t i l l a t i o n s ö f e n  f ü r  t r o c k e n e  
D e s t i l l a t i o n  d e r  S t e i n k o h l e .  — M a 
s c h i n e n -  u n d  A r m a t u r e n f a b r i k  v o r m .
H. B r e u e r  & Co.  i n  H ö c h s t  a. M.

Beim Füllen von Destillationsöfea treten die ent
stehenden Gase direkt aus dem Destillationsraum in die 
freie Luft, was eine grosse Belästigung und Schädigung 
für die Anlieger von Kokereien mit sich bringt. In letz
ter Zeit werden öfters seitens der Behörden die Anfor
derungen an die Werke gestellt, diese Gase aufzufan
gen oder so fortzuleiten, dass eine Belästigung durch 
dieselben nicht mehr stattfinden kann. Einige Kon
strukteure haben dieser Forderung dadurch Genüge ge
leistet, dass sie parallel zu der Hauptgasvorlage i (siehe 
Figur 144) noch eine zweite Vorlage h anordnen, in 
welcher diese Gase aufgefangen oder in einen Kamin 
abgeleitet werden. Zum Ableiten der schlechten Gase 
sind dann die Verbindungen des Destillationsraumes so 
mit den Vorlagen hergestellt, dass das Steigerohr am 
oberen Teile ein T-Stück trägt, von welchem die eine 
Seite mit dem Ventil der Nebenvorlage verbunden ist. 
Das Umstellen des Gasstromes von der einen zur an
deren Vorlage geschah in der Weise, dass man den 
Teller des Ventils der einen Vorlage anhob und den an
deren niedersetzte. Die Bedienung dieser Einrichtung 
war aber sehr umständlich, schwierig und zeitraubend.

Diesen Übelständen soll das neue Absperrventil ab
helfen.

Das Absperrventil sitzt, wie aus der Figur 144 
zu ersehen ist, unmittelbar auf dem Steigerohr und ist 
so ausgebildet, dass man mit einem einzigen Hebelzug

den einen Ventilausgang c mittels des Ventiltellers 
schliesst, den anderen Ausgang d aber öffnet. Das 
Öffnen und Schliessen geschieht durch Herumlegen 
eines mit Gegengewicht versehenen Hebels e oder durch 
zwei Gegengewichtshebel, welche an den Seiten des 
Ventilgehäuses angeordnet sind.

Einen Vorteil bietet dieses neue Absperrventil noch 
dadurch, dass trotz des geringen Kraftaufwandes beim 
öffnen und Schliessen der Verschluss ein, festerer und 
sicherer ist, als bei den bisher benutzten Ventilen. Die 
Reinigung des Steigerohres ist ausserdem dadurch, dass 
weder im Ventil noch im Steigerohr eine Querschnitts
verengung vorhanden ist, eine äussersl leichte und be
queme. Q

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
V orläufige M itte ilung .

Die XVIII. ordentliche H auptversam m lung des 
Vereins findet am 8. u. 9. Septem ber d. J. in Schandau 
statt, nachdem eine gemeinsame Besichtigung der 
Internationalen Hygiene-Ausstellung in Dresden am
7. Septem ber vorangegangen ist.

Die H erren Mitglieder des Vereins werden um 
Anmeldung von V orträgen, Vorführung von neuen 
Schutzvorrichtungen usw. ersucht.

Der V orsitzende: 
S e i d e l .

Für die S chriftle itung verantw ortlich : R egierungerat L u d w i g  K o l b e  in G ross-Lichterfelde-W ., P aulinenstr. 3. 
D ruck der B uchdruckerei K oitzsch, A lbert Schulze, Koitzsch
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Zeitschrift für technische und wirtschaftliche Fragen der Industrie,

Unfallverhütung, Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt, Gewerberecht.
Mitteilungen des Institutes fü r (Jewerhehygiene, Frankfurt a. Main.

Organ des H erausgeber :
Vereins deutscher Revisions-Ingenieure. Regierungsrat L u d w i g  K o l b e .

X . J a h r g . 15. J u n i 1911. 12. H e ft

f

Aus den Erfahrungen eines technischen Aufsichtsbeamten.
V on Ingenieur W i l h e l

XII. E in  B e i t r a g  z u r  U n f a l l v e r h ü t u n g  
o h n e  S c h u t z v o r r i c h t u n g e n .

Die Beobachtung, dass die Unfallzahlen von Jahr 
zu Jahr fortgesetzt steigen trotz der Überwachungs
tätigkeit der technischen Aufsichtsbeamten, welche 
nebenbei gesagt in vielen Berufsgenossenschaften noch 
ganz unzureichend ist, daneben die immer deutlicher 
aus der Statistik hervortretende Erscheinung, dass die 
Zahl derjenigen Unfälle, welche sich an oder durch 
Maschinen ereignen, tatsächlich abgenommen hat, füh
ren zu der Erkenntnis, dass die Unfallverhütung durch 
Anbringung von Schutzvorrichtungen allein nicht durch
geführt werden kann. Wenn danach in diesem Punkte 
die Tätigkeit des technischen Aufsichtsbeamten als 
eine unvollkommene oder einseitige angesehen werden 
muss, so ist andererseits den Unterlassungen der Ar
beitnehmer bisher noch viel zu wenig Beachtung ge
schenkt worden.

Wir wissen, dass der Betriebsunternehmer in der 
Lage ist, sich auf dem Gebiete der Unfallverhütung auf 
dem Laufenden zu erhalten, sei es durch entsprechende 
Literatur oder durch die Belehrung seitens der staat
lichen und berufsgenossenschaftlichen Aufsichtsbe
amten. Für den Arbeiter wird aber in dieser Beziehung 
so gut wie nichts getan. Bei Ausübung des Revisions
dienstes ist aus gewissen Gründen keine ausreichende 
Zeit übrig, den Arbeitern Belehrungen zu erteilen. Der 
Arbeiter besitzt keine Literatur, und eine Belehrung von 
seiten des Betriebsunternehmers ist bis jetzt noch aus
geschlossen, weil, wie einige Betriebsunternehmer zu 
sagen pflegen, der Arbeiter nicht zum studieren, son
dern zum arbeiten eingestellt wurde und daher für 
solche Spielereien keine Zeit hat. Aber nicht alle Be
triebsunternehmer verhalten sich dieser wichtigen Ange
legenheit gegenüber so abweisend, besonders in Rhein
land und Westfalen hat man hier und da begonnen, den 
Arbeiter für die Unfallverhütung zu interessieren. Man 
hat Prämien eingeführt, um die Arbeiter zur wirksamen 
Aufsicht über die angebrachten Schutzmittel anzu-

S c h i r m e r ,  M ünchen. (Fortsetzung .)

spornen; man hat ferner aus Arbeitern gebildete Kom
missionen eingesetzt, um die Betriebsräume bezüglich 
des Unfallschutzes zu überwachen, und schliesslich hat 
man angefangen, eine Schulung des Arbeiters durch 
in  g e w i s s e n  Z e i t r ä u m e n  s i c h  w i e d e r 
h o l e n d e  Belehrungen eintreten zu lassen. Auch die 
Arbeiter-Organisationen beginnen schon ihre Mitglie
der auf die Bedeutung der Unfallverhütung hinzu
weisen.

Wir sehen aus dem Vorgebrachten, dass eine Strö
mung in der Richtung, die Arbeitnehmer zur Mitwir
kung an der Unfallverhütung anzuregen, beginnt. Wel
cher Weg aber der beste ist, um dies Ziel zu erreichen, 
ist wohl noch nicht überall erkannt worden, und dann 
bilden noch die Indolenz sehr vieler Betriebsunter
nehmer und die Lauheit einiger Berufsgenossenschaf
ten Hindernisse,. an der die einsetzende Strömung 
Widerstand findet und sich wieder verläuft.

Obwohl die Schulung der Arbeiter eine hervor
ragende Stellung in der Verhütung von Unfällen ein
nimmt, so dürfte doch auch eine\Schulung der Betriebs-, 
Unternehmer nicht unangebracht sein, insofern diese 
auf die Folgen einer mangelhaften Belehrung ihrer Ar
beiter mit Nachdruck hingewiesen werden müssen. Auf 
die Tatsache einer mangelhaften oder unzureichenden 
Belehrung der Arbeiter ist aber jedenfalls d i e g r o s s e  
Z a h l  v o n  U n f ä l l e n ,  w e l c h e  d u r c h  M i s s 
v e r s t ä n d n i s s e  h e r v o r g e r u f e n  w e r d e n ,  
m i t  z u r ü c k z u  f ü h r e n .

In den Unfalluntersuchungen ist oft zu hören: „Es 
fehlte an geeigneten Verständigungsrufen oder Zeichen“ 
oder „an einer Belehrung hierüber hatte es gefehlt“ . 
In den Unfallverhütungsvorschriften ist über eine Be
lehrung des Arbeiters über Verhütung von Unfällen 
seitens der Unternehmer oder Betriebsleiter nichts oder 
nur Unzureichendes zu finden. Man verlangt wohl von 
dem Arbeiter möglichst viele gute Eigenschaften, dar
unter auch Überlegung und Vorsicht, um Unfälle zu 
vermeiden, obgleich die Bildungsstufe des Arbeitneh
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mers in den überaus meisten Fällen eine niedrigere ist, 
als die des Arbeitgebers, und allein schon aus letzterem 
Grunde wäre der Arbeitgeber verpflichtet, in belehren
der Weise auf die Verhütung von Unfällen, nicht nur 
zum Wohl seiner Arbeiter, sondern auch zum eigenen 
materiellen Wohle, z. B. in Bezug auf den entstehen
den Materialschaden, andauernd einzuwirken.

Es soll nun hier dem geschätzten Leser ein Bild 
vor Augen geführt werden, um zu zeigen, wie durch 
unzureichende Belehrung und mangelhafte Vorschriften 
oder aus Missverständnis Unfälle herbeigeführt wur
den, und gleichzeitig, dass es auch Wege gibt, wodurch 
diese verhindert werden können. Die Vorgänge sowie 
die nachstehenden Unfälle sind aus dem Buchdrucker
gewerbe entnommen.

In dem Rotationsmaschinenbetrieb einer Buch
druckerei in München trat im September 1910 ein Unfall 
durch Missverständnis, wie folgt, ein. Der Maschinen
meister war mit der Zurichtung der Rotationsmaschine 
beschäftigt. Der ihm beigegebene Hilfsarbeiter hatte 
die Aufgabe, auf alle Zurufe des Maschinenmeisters zu 
achten. Da wird nun zufällig an der nebenstehenden 
zweiten Rotationsmaschine „vorwärts drehen“ gerufen. 
Der Hilfsarbeiter der ersten Maschine glaubt, dieser 
Ruf gelte ihm, und dreht sofort entsprechend die Kur
bel. Gleich darauf ertönt der Schmerzensschrei des 
Maschinenmeisters, dessen Finger durch die unerwartete 
Bewegung der Maschine gequetscht wurden.

Am 12. November 1910 wurde ein Maschinen
meister in einem ändern Rotationsmaschinenbetrieb in 
München durch missverständliche Inbewegungsetzung 
der Maschine verletzt. Der Verletzte war damit be
schäftigt, die Platten vom oberen Druckzylinder her
aus zu nehmen. Er hatte in der rechten Hand die 
Platte, während er mit der linken Hand die Platten- 
knaxe- führte. Plötzlich wurde die Maschine bewegt, 
wobei die Hand mit der Plattenknaxe an das Seiten
gestell der Maschine gedrückt wurde, was die Quet
schung zur Folge hatte.

In einer dritten Buchdruckerei Münchens war kürz
lich der Maschinenmeister damit beschäftigt, die Form 
auf dem Karren der Schnellpresse zu richten. Ein 
Schlüssel sowie noch einige andere Gegenstände lagen 
auf der Form, als plötzlich durch die Einlegerin die 
Schnellpresse in Bewegung gesetzt wurde. — Es lag 
ein Missverständnis vor. —- Personen wurden bei die
sem Vorgänge zwar nicht verletzt, aber ein sehr emp
findlicher Materialschaden war die Folge.

In einer Buchdruckerei in Würzburg wurde im 
Jahre 1909 eine Einlegerin, wie folgt, verletzt. Eine 
Steindruckschnellpresse wurde durch den Maschinen
meister in Bewegung gesetzt. Der Genannte hatte 
wohl „Achtung“ gerufen, aber die Einlegerin, welche 
in gebückter Stellung auf der anderen Seite der Ma

schine mit Putzen beschäftigt war, hatte den Zuruf 
nicht gehört und d i e  A b g a b e  e i n e s  R ü c k r u f e s  
w a r  n i c h t  i n G e b r a u c h ;  deshalb brauchte auch 
der Maschinenmeister einen solchen nicht erst abzu
warten und konnte die Maschine ohne weiteres in Be
wegung setzen. Dieser Mangel an richtiger Betriebs
handhabung führte dazu, dass der Arm der Einlegerin 
gequetscht wurde.

In einer Buchdruckerei in München hatte kürzlich 
ein Lehrling die Schnellpresse in Bewegung gesetzt. 
Der Maschinenmeister war eben im Begriff, sein Werk
zeug von der Form zu nehmen, als der Karren einfuhr 
und auch sogleich den Arm des Vorgenannten erfasste 
und quetschte. Der Lehrling war n o c h  n i c h t  d a 
h i n  b e l e h r t  w o r d e n ,  beim Anlassen der Ma
schine e i n e n  W a r n u n g s r u f  a b z u  g e b e n .

Am 5. Februar 1910 war in einem Betriebe in Hof 
dem Maschinenmeister der Arm beim Niederdrücken 
eines Spiesses gequetscht worden. In diesem Betriebe 
ist es n o c h  n i c h t  G e b r a u c h ,  e i n e n  A c h 
t u n g s r u f ,  so bald ein Spiess erblickt wird, zu  
g e b e n ,  der die Einlegerin veranlasst hätte, die Ma
schine sofort abzustellen.

Einen recht schweren Unfall hatte vor einigen 
Jahren ein Betrieb in München. — Der Maschinen
meister ruft „Obacht“ und setzt gleich darauf die 
Schnellpresse in Bewegung. Die an der Maschine mit 
Putzen beschäftigte Einlegerin hatte diesen Ruf nicht 
gehört und befand sich noch unter der Maschine. D i e 
A b g a b e  e i n e s  R ü c k r u f e s  w a r  d a m a l s  
n o c h  n i c h t  e i n g e f ü h r t .  Man fand gleich dar
auf die Einlegerin mit eingedrücktem Schädel tot unter 
der Maschine liegen. — S e i t  j e n e r  Z e i t  w i r d  
i n  d i e s e m  B e t r i e b e  d e r  R ü c k r u f  g e 
ü b t .  —

Aus den vorbeschriebenen Vorkommnissen, welche 
nur einen geringen Bruchteil der sich alljährlich wieder
holenden Zahl ähnlicher Unfälle darstellen, dürfte die 
dringende Notwendigkeit sich ergeben, dass hier mit 
Nachdruck eingegriffen werden muss. Der Schreiber 
dieser Zeilen hat deshalb den Versuch gemacht, hier 
Wandel zu schaffen, in der Überzeugung, dass wenig
stens in den graphischen und den Buchdruckergewerben 
ein Erfolg durchaus möglich sein wird. Er stellt des
halb folgende Forderungen auf:

1. u n b e d i n g t e  E i n f ü h r u n g  d e s  R ü c k 
r u f e s ,

2. E i n f ü h r u n g  d e s  A n r u f e s :  „ S p i e s s “
s o w i e  l e t z t e r e r  b e m e r k t  w i r d ,

3. in geräuschvollen Betrieben (Rotationsmaschinen
betriebe) V e r s t ä n d i g u n g  d u r c h  Z e i c h e n ,

4. S c h u l u n g  d e r  A r b e i t e r  d u r c h  g e e i g 
n e t e ,  v o n  Z e i t  z u  Z e i t  z u  w i e d e r 
h o l e n d e  B e l e h r u n g e n .
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Es muss wundernehmen, dass solche, fast selbst
verständlichen Massnahmen nicht schon früher zur 
Einführung bestimmt worden sind. Sehen wir doch 
täglich im Verkehr auf der Strasse, auf der Eisenbahn 
oder den Schiffen bei Tag und Nacht oft die einfach
sten und doch praktischsten Verständigungsmittel an
gewendet, um Schaden vorzubeugen. Durch die Frei
zügigkeit wird das Eintreten von Missverständnissen im 
allgemeinen begünstigt und zwar dadurch, dass die 
verschiedensten Dialekte auf einen engeren Raum zu
sammengeführt werden. Ist es doch nicht unmöglich, 
dass z. B. zufällig Arbeiter aus Sachsen, Schwaben, 
Baden, der Pfalz u. a. Gegenden gleichzeitig in einem 
bayerischen Betriebe zur Arbeit sich zusammenfinden. 
In einem solchen Falle dürfte es wohl Vorkommen, dass 
z. B. sämtliche A rbeiter den Ausdruck „ Aufpassts 1“ des 
Münchner Gehilfen nicht verstehen und vielleicht um
gekehrt der Münchner die Rufe der ändern nicht. Um 
ein Bild von der Verschiedenartigkeit der Verstän
digungszurufe zu erlangen, hatte der Schreiber dieser 
Zeilen aus 22 bayerischen Betrieben 42 verschiedene 
Rufe gesammelt, die mehr oder weniger ihrer Bedeu
tung nach, wenn sie gleichlautend wären, durch 8 bis 
10 Rufe hätten vollständig ersetzt werden können.

Es soll indessen hier nicht beabsichtigt werden, 
die verschiedenen Ausdrücke zu beseitigen und dafür 
gleichlautende Rufe einzuführen, obwohl dies sehr 
wünschenswert und für die Beseitigung von Missver
ständnissen auch von Bedeutung wäre, dies würde aber 
kaum möglich oder mindestens sehr schwierig sein und 
ausserdem auch der Einführung des Rückrufes, was 
das Wichtigere ist, kaum förderlich sein. Der Haupt
zweck soll vielmehr der sein, d a s s  e i n  R ü c k r u f  
u n t e r  a l l e n  U m s t ä n d e n  e i n g e f ü h r t  w i r d .  
E s soll z. B., wenn der Maschinenmeister „vorwärts 
drehen“ ruft, die Einlegerin, zum Beweis, dass sie die
sen Befehl verstanden hat, langsam, laut und deutlich 
denselben Ruf wiederholen. In den erwähnten 22 Be
trieben war gefunden worden, dass nur ungefähr 30°/o 
derselben einen Rückruf, jedoch nicht grundsätzlich und 
ohne Verpflichtung, eingeführt hatten. Man sieht dar
aus, dass hier und da die Erkenntnis Wurzel gefasst 
hatte, dass die Einführung eines Rückrufes eine Not
wendigkeit darstellt. N u r  d u r c h  d e n  R ü c k r u f  
w i r d  d e m  M a s c h i n e n m e i s t e r  z u r  K e n n t 
n i s  g e b r a c h t ,  d a s s  s e i n  B e f e h l  v e r s t a n 
d e n  w u r d e ;  u n d  d i e s  b e d e u t e t  h ä u f i g  d i e  
V e r h ü t u n g  e i n e s  d u r c h  M i s s v e r s t ä n d 
n i s  h e r v o r g e r u f e n e n  U n f a l l e s .

Es werden ferner in den Buchdruckerbetrieben 
leider zu oft noch schwere Unfälle auf folgende Weise 
verursacht. Wenn nämlich der Maschinenmeister eine 
der in der Form nicht fest genug eingeklemmten Typen, 
welche sich während des Druckes hebt oder ganz her

aussteigt und sich auf die Form lagert, und dadurch, 
abgesehen von der Durchlöcherung des Papieres, den 
ganzen Satz nebst Klischees beschädigen kann, wieder 
niederdrücken will, so kann er bei dieser Gelegenheit 
von den Auftragwalzen erfasst werden. — Die aufge
stiegenen Stäbchen (Type, Buchstabe) bezeichnet man 
mit dem Fachausdrucke „Spiess“ . — Da die bisher ge
machten Versuche mit Schutzvorrichtungen fast als 
vollständig misslungen bezeichnet werden können und 
zwar aus dem Grunde, weil der Maschinenmeister den 
Raum über der Form, in welchem der Schutz ange
bracht werden müsste, zum Einrichten frei behalten 
muss, so dürfte es sich empfehlen, wie folgt, vorzu
gehen.

Bei Schnellpressen, an denen eine Bogenauffängerin 
angestellt ist, muss diese verpflichtet werden, sobald 
sie das Steigen eines Spiesses bemerkt, laut „Spiess“ 
zu rufen. Die Einlegerin, die von der erstgenannten 
Person ungefähr nur 3 Schritt entfernt ihren Arbeits
stand hat, muss weiter verpflichtet werden, sobald sie 
den Ruf „Spiess“ hört, die Schnellpresse sofort still zu 
setzen, sodass der Maschinenmeister, welcher bei An
wesenheit einer Bogenauffängerin in der Regel zwei 
Maschinen zu bedienen hat, nicht in die Lage kommen 
kann, vielleicht seiner Neigung entsprechend, noch vor 
dem Stillsetzen der Maschine den Spiess niederzu
drücken und sich der Gefahr des Erfasstwerdens aus
zusetzen. .

D e r  R u f  „ S p i e s s “ , v e r e i n t  m i t  d e m  s o 
f o r t i g e n  S t i l l s e t z e n  d e r  M a s c h i n e  
d u r c h  d i e  E i n l e g e r i n ,  k a n n  s t e t s  d e r  
V e r h i n d e r u n g  e i n e s  U n f a l l e s  b e i m  
S p i e s s n i e d e r d r ü c k e n  g l e i c h  e r a c h t e t  
w e r d e n .

Bei Maschinen, welche keine Bogenauffängerin 
haben und wo der Maschinenmeister die Schnellpresse 
allein zu bedienen und zu beobachten hat, muss dieser 
selbst verpflichtet werden, wenn er den Spiess bemerkt, 
laut „Spiess“ zu rufen, ebenso alle ändern Personen, 
welche dies bemerken. Dem Rufe muss das Stillsetzen 
der Maschine sofort folgen.

Das vorerwähnte Verfahren beim Steigen eines 
Spiesses wurde seit einiger Zeit in zwei Betrieben in 
München geübt und berechtigt zu der Hoffnung, dass 
Unfälle durch Niederdrücken von Spiessen künftig aus
geschlossen bleiben dürften.

Was nun die Verständigung in den geräuschvollen 
Rotationsmaschinenbetrieben anbelangt, so dürften 
weitere Erfahrungen noch zu sammeln sein. So lange 
die Rotationsmaschinen in einem solchen Betriebe noch 
nicht angelassen sind, oder wenn nur eine oder zwei 
derselben arbeiten, so genügt es vollständig, auf den 
Zuruf den Rückruf zu geben, welcher zweckmässig 
darin besteht, dass das zugerufene Wort langsam,

v
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deutlich und laut nachgerufen wird; sobald jedoch 
mehrere Rotationsmaschinen arbeiten, sind nur Zeichen 
zur Verständigung anzuwenden, weil dann das Geräusch 
die Worte übertönt. Hier und da werden, nach ge
machten Beobachtungen, auch trotz des sehr starken 
Geräusches noch mit grösser Lungenanstrengung 
Achtungsrufe als Verständigungsmittel gebraucht, was 
aber stets ein sehr unsicheres Mittel bleibt. Die bis 
jetzt geübten Verständigungszeichen für Vorwärts- oder 
Rückwärtsdrehen u. a., welche mit der Hand gegeben 
werden, sind noch sehr unvollkommen. Man hat sich 
neuerdings mit der Absicht getragen, am Stande des 
Hilfsarbeiters, bei der Kurbel, einen elektrischen Sig
nalapparat anzubringen, der eine grüne, weisse und 
rote Scheibe besitzen soll. Durch Druckknopfeinrich
tung, welche sich an derjenigen Seite der Maschine be
findet, an welcher der Maschinenmeister beschäftigt 
ist, können die Zeichen gegeben werden, sodass, wenn 
der Vorgenannte den Hilfsarbeiter an der Kurbel auch 
nicht sehen kann, er sich doch mit letzterem durch 
diese Signale ausreichend verständigen kann. Diese 
Signaleinrichtungen sind noch nicht erprobt und ihre 
Erwähnung soll hier in erster Linie auch nur als An
regung dienen. In neuerer Zeit bringen die meisten 
Maschinenfabriken — auf Verlangen — elektrische 
Druckknopfausschaltungen an den Rotationsmaschinen 
an. Diese Vorrichtungen können wohl das sofortige 
Stillsetzen der Maschine verursachen, aber eine Ver
ständigung oder die Unnötigmachung einer solchen 
wird dadurch noch nicht erzielt. Man sieht aus allen 
dem, dass hier noch eine praktische Einrichtung, deren 
Notwendigkeit empfunden wird, fehlt. —

In Bezug auf Schulung der Arbeiter durch wieder
holte Belehrung sei hier folgendes gesagt. Der Schrei
ber dieser Zeilen und schon s e h r  v i e l e  a n d e r e  
haben die Erfahrung gemacht, dass alle Vorschriften, 
die in Form von Plakaten in dem Betriebsraume auf
gehängt sind, wenig oder gar keinen Wert haben. Will 
der Arbeiter während der Arbeitszeit diese oft sehr 
paragraphenreichen Vorschriften lesen, so könnte es 
ihm passieren, dass der Betriebsunternehmer ihn. fragt: 
„Haben Sie sonst nichts anderes zu tun?“ — Nach 
Feierabend aber wird der Arbeiter diese Vorschriften 
nicht lesen und ist unter Umständen dazu auch gar nicht 
imstande.

Um nun hier etwas zu erreichen, dürfte es sich 
empfehlen, in einem Zeiträume von 5 oder 6 Wochen 
den Arbeiter durch den Obermaschinenmeister oder 
den Faktor über die Kardinalpunkte der Vorschriften 
zu befragen und hierbei das Wichtigste zu wiederholen, 
sodass in ganz unauffälliger Weise auf den Arbeiter 
bezüglich der Unfallverhütung erzieherisch eingewirkt 
wird. Diesen Auftrag kann der Obermaschinenmeister 
sozusagen „im Vorbeigehen“ ausführen, ohne dazu

einen längeren Zeitraum zu benötigen. Dass dies mög
lich, beweist der Umstand, dass einige Obermaschinen
meister sich während ihrer Dienstzeit mit Verbesse
rungen von Maschinen und Vorrichtungen beschäftig
ten, was jedenfalls in nicht grösserem Interesse des 
Betriebsunternehmers liegt, als die Verhütung von Un
fällen. In einem Betriebe in München wurde dann auch, 
wie oben erwähnt, eine wiederholte Belehrung der Ar
beiter eingeführt, deren Erfolge noch abzuwarten 
bleiben.

Um in dieser Angelegenheit aber nicht auf einen 
toten Punkt zu gelangen, hatte der Schreiber dieser 
Zeilen sich an den Maschinenmeister-Verein—München 
gewandt (einen im ganzen Deutschen Reich organisier
ten Verband) und um eine Zusammenkunft der Mit
glieder ersucht, um bei dieser Gelegenheit über das Ge
samtthema zu sprechen. Der Erfolg war für den An
fang mehr als gut. Die eingehende Besprechung endigte 
mit folgendem Beschlüsse, welcher der Berufsgenossen
schaft zugesandt wurde:

„Die heute hier tagende, sehr gut besuchte Ver
sammlung des Maschinenmeister-Vereins München er
klärt nach Kenntnisnahme des Referats von Herrn Ing. 
Wilh. Schirmer folgendes:

Ohne den Wert richtig und zweckmässig ange
brachter Schutzvorrichtungen zu verkennen, muss als 
wirksameres Mittel zur Eindämmung der Unfälle die 
Aufklärung der an Maschinen beschäftigten Personen 
bezeichnet werden. Diese Aufklärungsarbeit soll des
halb seitens der Berufsgenossenschaft ungesäumt in die 
Wege geleitet und stets gefördert werden. Als Mittel 
hierzu wären Broschüren herauszugeben, mit Beispie
len besonders markanter Unfälle. Auch die in den Be
triebsräumen in Plakatform gehaltenen UnfallVer- 
hütungsvbrschriften den Arbeitern in Broschürenform 
zu übermitteln, wäre zweckmässig, denn abgesehen von 
den höchst ungeeigneten Plätzen, wo solche aufge
hängt, mangelt den Arbeitern meist die Zeit, diese Vor
schriften während des Betriebes zu studieren. Ferner 
sollen den in Betracht kommenden Maschinenmeister
Vereinen, Hilfsarbeiterorganisationen etc. in gewissen 
Zeitabschnitten mindestens aber jährlich einmal aus 
d'en Akten der Berufsgenossenschaft Schilderungen der 
wichtigsten Unfälle zugehen, um als Vortragsmaterial 
in den Vereinen zu dienen, und immer wieder auf die 
schweren Folgen der Berufsunfälle und ihre Verminde
rungsmöglichkeiten hinzuweisen.

Insbesondere erachten es die Anwesenden als not
wendig, einheitlich Ruf und Rückruf bei Inbetriebsetzung 
der Maschinen für ganz Deutschland zu schaffen, den 
Anregungen des Referenten entsprechend, die ja zur 
Kenntnis der Berufsgenossenschaft gelangt sind.“ —

Betrachten wir nach dem Vorgebrachten die Be
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schlussfassung des Maschinenmeister-Vereins, so müs
sen wir zugeben, dass der Weg zu dem ersehnten Ziele, 
wenigstens in diesem Falle, der richtige zu sein scheint.

Dies Beispiel kann auch in anderen Berufsge
nossenschaften, wenn auch in vielem mit Änderungen, 
zur Nachahmung anregen. —

Neue Flugasche-
Von Ingenieur

Auf dem Gebiete der Flugaschen- und Russbeseiti- 
gung aus Rauchgasen hat die Technik in den letzten 
Jahren so erhebliche Fortschritte gemacht, dass es keine 
Schwierigkeiten mehr bereitet, Rauchgase von gewerb
lichen Feuerstellen sowie von Hausfeuerungen prak
tisch frei von festen Beimengungen in die Atmosphäre 
zu senden. Es gibt eine ganze Reihe von Einrichtun
gen, durch die diese Reinigung der Rauchgase herbei
geführt werden kann. Wenn trotzdem noch vielfach 
Klage über Flugasche- und Russbelästigung geführt 
wird, so liegt es wohl mehr an dem mangelnden guten 
Willen der Industrie bezw. der Feuerstellenbesitzer, die 
dieser Bedürfnisfrage mangels allgemeiner behördlicher 
Vorschriften nicht das nötige Interesse entgegenbringen. 
Zu wünschen wären Verordnungen, durch die jeder 
Feuerungsbesitzer, besonders jeder Besitzer einer grös
seren gewerblichen Feuerungsanlage innerhalb oder in 
unmittelbarer Nähe dicht bewohnter Gebiete angehalten 
wird, entweder überhaupt mit der technisch möglichsten 
Rauchlosigkeit zu arbeiten oder seine Rauchgase nicht 
ungereinigt in die Luft zu schicken.

Rauchreinigungsanlagen bringt man bekanntlich 
entweder auf dem Wege zum Schornstein im Fuchs 
oder innerhalb des Schornsteines oder schliesslich auf 
demselben an.

Eine neue Einrichtung der ersteren Gattung, die von 
Müller und Bomhard angegeben worden ist, ist in den 
Figuren 145—147 veranschaulicht. Als vor einigen 
Jahren der Berliner „Eispalast“ , das bekannte Sport
unternehmen in Berlin W., seinen Betrieb eröffnet hatte, 
wurde die Nachbarschaft dieses eng von hohen Miets
häusern umschlossenen Instituts derart von Flugasche 
belästigt, dass dringende Abhilfe not tat. Es wurde dar
aufhin die genannte neue Einrichtung eingebaut, wo
durch dem Übel abgeholfen wurde. Die Vorrichtung 
besteht im wesentlichen darin, dass die Abgase zunächst 
eine Drehbewegung zum Absetzen der Flugasche durch 
die Fliehkraft erhalten, wobei durch entsprechend an
gebrachte Düsen ein Benässen und Zusammenkleben 
der festen Bestandteile erfolgt. Der feuchte Gasstrom 
wird darauf durch ein System von gegeneinander ver
setzten, rinnenartigen Stäben geführt, wodurch die in 
ihm noch vorhandenen festen Teile sowie die Feuchtig
keitsteile ausgeschieden werden. Die Abgase werden 
vom Fuchs aus in schraubenartig aufsteigenden Zügen

■ und Russfänger.
F. G e o r g i u s .

Z hochgeführt, sodass den Gasen eine kreisende Be
wegung erteilt wird. Die mitgerissenen festen Teile 
werden hierdurch gegen die Seitenwände geschleudert

und gelangen durch die Schlitze e in Sammelkammern
C, in denen vom Schornstein her Unterdrück herrscht. 
Um eine Ableitung der Flugasche in die Sammelkam
mern sicherer herbeizuführen, sind an geeigneten Stel
len Düsen s angebracht (Fig. 146), die in der Richtung 
der Gasbewegung aus der Sammelkammer in den

J*l
Fig. 146 .

Schornsteinzug ragen,* und die durch das Vorbeistrei
chen der Abgase eine Saugkraft in der genannten Kam
mer erzeugen. In den Zügen Z sind noch weitere W as
serstrahldüsen so angebracht, dass das eingespritzte 
Wasser die Drehbewegung des Gasstromes und der 
festen Teile unterstützt und deren Geschwindigkeit er
höht. Durch Beimischung von geeigneten Chemikalien 
kann man auf diese Weise auch schädliche Säuren bin

*
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den. Nach dem Austritt aus den Zügen Z werden die 
zur Hauptsache schon von Flugasche befreiten Gase 
abwärts durch den Trockner B geführt, der aus nach 
oben offenen, schräg liegenden Rinnen r besteht. Die 
Stäbe r münden unten in die Sammelkammer C 1 und 
geben die aufgenommenen Teile an diese ab. Damit 
nun auch an den Eintrittsstellen der Rinnen r in die 
Sammelkannner C 1 eine Gasbewegung nach der Kam
mer stattfindet, sind an entsprechender Stelle der Sam
melkammer wiederum Düsen s angebracht (Figur 147), 
die in der Richtung der Gasbewegung aus der Kammer

ein. An diesen Wänden sind die Fangstäbe angebracht 
(Figur 148). Beim Eintritt der Gase aus dem Fuchs R 
in die Fangkammer findet durch die Wände sofort eine 
Teilung der Gase statt, die durch die ganze Kammer 
hindurch beibehalten wird, bis kurz vor Eintritt in den 
Schornstein T. Die gradlinige Führung der Gase zwi
schen den nahe beieinahderstehenden Wänden schliesst 
eine Wirbelbildung aus. Die durch die Winkelstücke 
abgeschiedene Flugasche gleitet abwärts in die Sam
melkammer.

Fig. 1 49 .

Eine weitere neue Russfangvorrichtung, die zur 
Gattung der Schornsteinaufsätze gehört, bringt die 
R u s s f a n g  - K o m p a g n i e  i n H a n n o v e r  auf den

Markt. Diese in den Figuren 149 und 150 veranschau
lichte Vorrichtung besteht aus einem weiten Aussen- 
mantel mit einem Stutzen zum Einsetzen in den Schorn

F ig . 150 .

147 .

C 1 in den Rauchzug ragen und auf diese Weise durch 
das Vorbeistreichen der Gase eine Saugkraft in der 
Kammer erzeugen, sodass das Absetzen der festen und 
flüssigen Teile aus dem Gasstrom unterstützt wird. 
Nach Verlassen der Stabreihen gelangen die Gase in ge
reinigtem und getrocknetem Zustande in den Schorn
stein.

Rinnensysteme der eben beschriebenen Art werden 
mit Vorliebe zur Abscheidung der Flugasche aus Rauch
gasen benutzt. S c h r ö d e r  in Cöln will neuerdings 
Flugaschefänger dieser Art dahin verbessern, dass sich 
keine Wirbelströmungen bilden können, die den Schorn
steinzug und die Abscheidung der Flugasche nachteilig 
beeinflussen. Er baut zu diesem Zweck in die erwei-

F ig . 148.

terte Kammer vor dem Schornstein eine Anzahl von 
Wänden senkrecht und in Richtung der Gasbewegung
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stein und einem Innenmantel, der zugleich als Abzug 
für die Rauchgase dient und mittels einer Hebeleinrich
tung aufwärts gezogen werden kann. Der Raum zwi
schen dem Aussen- und dem Innenmantel ist der Sam
melraum für die Flugasche. Die Grösse des Sammel
raumes reicht aus, um Russ für längere Zeit aufzuneh
men. Das Abfangen des Russes wird dadurch bewirkt, 
dass der aufsteigehde Rauch gegen eine oberhalb der 
Rauchsäule angebrachte Ringwand geleitet und dadurch 
gezwungen wird, seinen Weg durch den zuglosen 
Raum zwischen dem Aussen- und dem . Innenmantel zu 
nehmen. Durch diese Gasführung in Verbindung mit 
der dort eintretenden grösseren Verdünnung und Ver
langsamung der Rauchgase werden der Russ und die 
Flugasche ausgeschieden. Die Entleerung des Sam
melraumes wird durch Ziehen an einem mit einem He
bel verbundenen Drahtseil herbeigeführt, wodurch der 
Innenmantel angehoben wird. Der Russ wird dabei 
durch an dem Innenmantel befestigte Stäbe gelockert 
und fällt in den Schornstein hinab. Durch das Anheben 
des Innenmantels wird der Schornstein gleichzeitig nach 
oben abgeschlossen, sodass ein Herausfliegen von Russ 
verhindert ist. Dieser Abschluss ist auch bei Schorn

steinbränden von Wert, um das Feuer schnell und auf 
bequeme Weise zu ersticken. Das Zugseil kann ent
weder ausserhalb oder innerhalb des Schornsteines ab
wärtsgeführt werden. Dieser Russfänger ist u. a. auf 
dem 40 Meter hohen Schornstein der Germania-Braue
rei in Hannover aufgesetzt, wo ihn Geheimrat Lang von 
der Technischen Hochschule geprüft hat. Es wurden 
dabei Messungen über die Russentwickelung unter den 
ungünstigsten Feuerungsbedingungen angestellt und 
zwar durch Hineinhalten von frisch und hell gestriche
nen Blechplatten und Drahtsieben in den oben aus
tretenden Rauchstrom bei Verteuerung von stark russen- 
der Deisterkohle, wobei noch Papierschnitzel und 
Sägespäne den Kohlen beigemischt wurden. Es wurde 
festgestellt, dass die Schwärzung der Platten zwar noch 
beträchtlich ist, dass aber die grösseren Russflocken, 
die vor dem Aufbringen des Russfängers dem Schorn
stein entströmten, zurückgehalten werden. Nach dem 
Gutachten von Lang hat sich dieser Russfänger auch 
bei grösseren Hausschornsteinen für gewerbliche 
Zwecke, wie z. B. bei Bäckereien, Schlossereien, Tisch
lereien, gut bewährt.

Sammlungen für Unfallverhütung und Gewerbehygiene in Nürnberg.
D er Verein für öffentliche Gesundheitspflege hat 

am 21. Mai d. Js. die in einem Raume des städtischen 
Gebäudes (Hirscheigasse 22, unter dem Hirsvogelsaal) 
untergebrachten Sammlungen der Öffentlichkeit über
geben. Zur Eröffnungsfeier hatten sich die Mitglieder 
der betreffenden Kommission des genannten Vereins 
und Vertreter von Behörden und sonstigen K orpora
tionen eingefunden. U nter letzteren befanden sich die 
H erren Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. ing. Hartmann-Berlin, 
V ertreter des Reichsversicherungsamtes, R eg .-R at 
Klee-Ansbach als A bgeordneter des Staatsministeriums 
d. J. und der mittelfränkischen Kreisregierung, Eisen
bahndirektionspräsident Seidlein, Bezirksamtmann 
Reg -Rat v. Axthelm , Rechtsrat Berghofer, Oberbaurat 
v. Kram er von der Bayer. Landesgewerbeanstalt, 
ausserdem Vertreter wissenschaftlicher Vereine und 
Universitäten.

D er Vorsitzende des Vereins, H err Bezirksarzt 
Dr. Merkel hatte die Begrüssung der V ersam m lung 
übernommen, und der Vorsitzende der Kommission 
H err D irektor E ly hielt die Eröffnungsrede. E r ent
w arf ein Bild von den Bestrebungen des Vereins für 
öffentliche Gesundheitspflege, die zu der soeben er- 
öffneten Sammlung geführt haben. E r hob insbe
sondere die Verdienste des verstorbenen technischen 
Aufsichtsbeamten der Sektion 8 der Berufsgenossen
schaft der chemischen Industrie Dr. Ph. Oppler her
vor, dessen ursprüngliche Sammlung als Grundstock 
zu der jetzt vorliegenden Sammlung gedient hat. 
W ährend jene hauptsächlich Gegenstände für persön
liche Ausrüstung zum Schutze gegen schädliche E in

wirkungen der mannigfachsten A rt umfasste, weist 
die nunmehr der Allgemeinheit übergebene Sammlung 
eine wesentliche Erw eiterung auf in Schutzvorrich
tungen an Holzbearbeitungsmaschinen, landwirtschaft
lichen Maschinen, Transmissionen und Dampfkessel 
ausrüstungen; gänzlich neu erscheinen Vorkehrun
gen zum Schutze der Arbeiter der Baugewerks
berufsgenossenschaften, der Steinbruchberufsgenos
senschaft und der Brauerei- und Mälzerei - Berufs
genossenschaft sowie eine von der Sanitätskolonne 
Nürnberg zur Verfügung gestellte reichhaltige Gruppe 
von Einrichtungen zum Transport Verunglückter und 
zur ersten Hilfe bei Unglücksfällen. Das ausserordent
lich wertvolle Geschenk des Reichsversicherungsamtes 
enthält in 21 Abteilungen 528 photographische Tafeln 
mit erläuterndem  Text, welche bewährte Schutzvor
richtungen auf. dem Gebiet der Dampfkessel und 
Dampfleitungen, Kraftmaschinen, Transmissionen, 
elektrischen Einrichtungen, Hebezeuge, Aufzüge und 
und Fahrstühle, M etallbearbeitung, Holzbearbeitung, 
von Schutzausrüstungen für Arbeiter, von Bergwerken, 
Steinbrüchen, Ziegeleien, Hüttenwerken, der chemi
schen Industrie, Nahrungsmittelindustrie, Brauerei-, 
Textilindustrie, Papier-, Leder- Gummiindustrie, des 
Bauwesens, des Transportwesens, der Schiffahrt und 
der Landwirtschaft veranschaulichen.

Die Sam m lungsräum e, bedecken jetzt ungefähr 
120 qm Bodenfläche mit 1074 Gegenständen. Sie sollen 
nur den Grundstein bilden für eine grössere zu schaf
fende ständige Ausstellung für Gewerbehygiene und 
Unfallverhütung, an welche sich zweckmässigerweise
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auch Abteilungen für allgemeine Hygiene, städtische 
Hygiene, Schulhygiene anschliessen.

E s wird auf die tatkräftigste Unterstützung der 
Behörden und der Industrie gerechnet. Insbesondere 
muss ein mit hellen grossen Räumen versehenes 
Gebäude in Aussicht genommen werden, welches 
auch maschinelle Einrichtungen aufnehmen kann, an 
denen Schutzvorrichtungen im Betriebe vorgeführt 
werden können. D er an die gemeindlichen Kollegien 
Nürnbergs gerichtete A ntrag um spätere Überlassung 
der Räume des jetzigen Verkehrsmuseums ist zwar 
z. Zt. nicht genehmigt worden, der Verein gibt sich 
aber der Hoffnung hin, dereinst mit seinen Sam m 
lungen in dieses Gebäude einzuziehen, in welchem 
dann auch so mancher der Stadt gehörige, auf 
Städtehygiene bezug habende Ausstellungsgegenstand, 
der heute in irgend einem W inkel versteckt ruht, 
seine Auferstehung feiern kann. D a durch freiwillige 
Beiträge der Industrie, der Gewerbetreibenden und 
der Privaten eine solche Ausstellung allein nicht 
unterhalten und ausgebaut werden kann, so soll der 
Staat um Unterstützung angegangen werden. Denn 
wenn auch das Arbeitermuseum in München vielen 
Bedürfnissen uud W ünschen Rechnung trägt, so ist 
zu berücksichtigen, dass erstens die vielen mittel
losen Arbeiter Nürnbergs nicht in der Lage sind, die 
M ünchner Sammlungen aufzusuchen und es daher 
geboten ist, in Nürnberg eine Ausstellung zu schaffen, 
welche ; wenigstens den hauptsächlich in hiesiger 
Stadt und in Franken bestehenden Industriezweigen 
Rechnung trägt, ferner aber auch beabsichtigt ist, in 
diese Ausstellung auch die allgemeine Hygiene, die 
Schul- und Städte-Hygiene mit einzubeziehen und 
hierdurch den Sammlungen überhaupt einen anderen 
Charakter zu geben. Redner sprach dann Allen Dank 
aus, welche das Unternehmen bisher unterstützt haben, 
und schloss mit der Bitte, dass diese ihre Gunst 
dem Unternehm en auch ferner erhalten und neue 
Freunde für dieses gewinnen möchten.

öewerberecbtlicbe Entscheidungen.
Zur Frage der Haftung nach § 140 des Gewerbe-Unfali- 

versicherungssresetzes.
Eine Maschinenfabrik hatte die von einer* Drucke

rei bestellte Rotationsmaschine ohne die von der Deut
schen Buchdrucker-Berufsgenossenschaft verlangte und 
ihr ausdrücklich bekanntgegebene Schutzvorrichtung 
geliefert. Als ein Unfall an dieser Maschine infolge 
Fehlens der Schutzvorrichtung eingetreten war, ist die 
liefernde Firma durch Urteil der zweiten Zivilkammer 
des Landgerichts zu Plauen vom 6. Oktober 1910 rechts
kräftig zum Ersätze der hierdurch der Berufsgenossen
schaft erwachsenen Kosten verurteilt worden. •

In den Urteilsgründen wird ausgeführt, die Beklagte 
müsse als Fabrikantin von Rotationsmaschinen am 
besten die Wirkungen einer im Gange befindlichen der
artigen Maschine sowie die hierbei für die Bedienung 
auftretenden Gefahren kennen. Sie sei im vorliegenden 
Falle ausdrücklich auf die in Frage kommende Schutz
vorrichtung aufmerksam gemacht worden und habe die 
Lieferung laut Kostenanschlag „mit Schutzvorrichtung“

Sodann gab der V ertreter des Reichsversiche
rungsamts Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. H a r t  m a n n  der 
Freude darüber Ausdruck, als ein Sohn der Stadt 
Nürnberg die herzlichsten Glückwünsche der genann
ten Behörde und der Ständigen Ausstellung für A r
beiterwohlfahrt in Charlottenburg zu dem W erk über
bringen zu können. Das vom Verein geschaffene 
Museum in einem der bedeutendsten Industriezentren 
werde Tausenden Gelegenheit bieten, sich mit der 
Förderung des Arbeiterschutzes und der Gewerbe
hygiene vertraut zu machen. Nachdem Redner noch 
auf die Schwierigkeit hingewiesen hatte, die V or
schriften für Arbeiterschutz so zu gestalten, dass die 
W irtschaftlichkeit der Betriebe und die Tätigkeit der 
Arbeiter dadurch nicht erschwert wird, fügte er den 
W unsch an, die Sammlungen m öchten sich fleissigen 
Besuches erfreuen und weiteren Ausbau erfahren. 
Dem oben erwähnten Geschenk des Reichsversiche
rungsamtes fügte der Redner noch eine Photographie 
des Museums für Arbeiterwohlfahrt in Charlottenburg 
an und einige seiner Schriften über Arbeiterfürsorge. 
Der Arbeiterfürsorge seien zurzeit in Deutschland
20 Millionen Versicherte unterstellt. ,

Namens der Staatsregierung und der Kreisregie
rung gab deren V ertreter H err Reg.-Rat K l e e  die 
Versicherung des W ohlwollens und der Unterstützung 
für die geschaffene Einrichtung ab, die besten W ünsche 
für deren Wirken anfügend, damit sie zu einer Quelle 
reichen Segens werden möge.

In gleicher W eise überbrachte H err Rechtsrat 
B e r g h o f e r  die Glückwünsche des Magistrats für 
das gemeinnützige W erk, an dem die Stadt lebhäf- 
ten Anteil nehme.

D er vom Vertreter des Reichsversichungsamts 
vorgenomm enen Eröffnung der Sammlungen schloss 
sich eine Besichtigung derselben an.

(Nach d. Fränkischen Kurier.)

versprochen. Wenn die Beklagte trotzdem die Maschine 
ohne die Schutzvorrichtung lieferte, so habe sie die im 
Verkehr erforderliche Sorgfalt ausser acht gelassen und 
fahrlässig gehandelt. Hierdurch sei der erwähnte Un
fall verschuldet, und es könne für den vorliegenden 
Rechtsstreit unerörtert bleiben, ob sie den Unfall allein 
oder nur mitverschuldet habe.

(Monatsblätter für Arbeiterversicherung.)

Unfall eines Maurerlehrlings bei Arbeiten in  einer Mühle.
Ein Maurermeister hatte Arbeiten in einer Mühle 

übernommen, die infolge eines in der Mühle stattge
fundenen Brandes notwendig geworden waren. Ein
mal, während der Mittagspause, begaben sich ein bei 
den Maurerarbeiten beschäftigter Geselle und ein Lehr
ling in den neben ihrer Arbeitsstelle gelegenen Tur
binenraum, der noch nicht 15 Jahre alte Lehrling setzte 
sich auf Veranlassung des Gesellen auf das Turbinen
rad, der Geselle zog die Schleuse an dem Turbinen
kanal, und durch das Einströmen des Wassers wurde 
die Turbine in immer schnellere Bewegung gesetzt. 
Dabei geriet der Lehrling mit den einen Arm in das
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Kammrad und erlitt dabei eine so schwere Verletzung, 
dass der Arm abgenommen werden musste.

Der Verunglückte strengte nun nicht bloss gegen 
den unvorsichtigen Gesellen, sondern auch gegen den 
M ü h l e n b e s i t z e r  die Schadensersatzklage an ; 
letzterer, so behauptete der Kläger, sollte sich dadurch 
schuldig gemacht haben, dass er den Turbinenraum 
nicht verschlossen hielt, also das Betreten der Un
glücksstätte überhaupt ermöglichte. —

Während das Landgericht die Klage gegen den 
Mühlenbesitzer abwies, hatte das Oberlandesgericht 
den Anspruch zu zwei Dritteln dem Grunde nach für 
gerechtfertigt erachtet. Indessen hat das R e i c h s 
g e r i c h t  das erste Urteil wiederhergestellt, den 
Kläger also mit seinem Ansprüche gegen den Mühlen
besitzer a b g e w i e s e n .  Es ist ja richtig, so heisst 
es in den Gründen, dass die Nichtabsperrung der Tür 
zum Turbinenraum eine B e d i n g u n g  des Unfalls 
war, ohne die er mutmasslich nicht eingetreten wäre. 
S i e  w a r  a b e r  n i c h t  d i e  U r s a c h e  d e s  U n 
f a l l s  i m R e c h t s s i n n e ,  denn die freie Zugäng
lichkeit des Raumes bot, solange der Kanal leer war, 
also auch am Unfallstage, keine Gefahr. Sollte selbst 
der Mühlenbesitzer die erforderliche Sorgfalt den 
Maurern gegenüber insofern verletzt haben, als er die 
Tür nicht abschloss, so war diese Unterlassung nicht 
ursächlich für den Unfall. A l l e i n i g e  U r s a c h e  
w a r  v i e l m e h r ,  d a s s  d e r  G e s e l l e  d e n  
L e h r l i n g  v e r a n l a s s t e ,  s i c h  a u f  d i e  T u r 
b i n e  z u  s e t z e n ,  u n d  d a s s  e r  d a n n  d i e  
S c h l e u s e  z o g .  Damit brauchte der beklagte Müh
lenbesitzer nicht zu rechnen, denn einen so ausserge- 
wöhnlichen Fall konnte er unmöglich voraussehen.

Sonach war die Klage gegen den Mühlenbesitzer 
u n b e g r ü n d e t .

(Entscheidg. des Reichsger. vom 14. September 
1910.)

Angemessene Nachfrist bei Lieferung: von Maschinen.

Ein Industrieller verkaufte einem anderen am
28. April eine grosse Maschinenanlage zum Preise von 
25 000 Mark. Der Kaufpreis sollte s o f o r t  netto bar 
an das Konto des Verkäufers bei dem Bankier desselben 
gezahlt werden. Die Verabredungen wurden mündlich 
getroffen, vorsichtigerweise aber bestätigte der Ver
käufer die Abmachungen am gleichen Tage brieflich, 
indem er nochmals besonders darauf hinwies, dass der 
Käufer v o r z u l e i s t e n  habe. — Am nächsten Tage, 
also am 29. April, bestätigte der Käufer den Empfang 
des Briefes und teilte dem Verkäufer gleichzeitig mit, 
er werde morgen an den ihm aufgegebenen Bankier 
15 000 Mark und den Rest von 10 000 Mark sofort über
weisen, nachdem der Verkäufer ihm mitgeteilt habe, 
dass einzelne näher bezeichnete Teile der Anlage zum 
Abholen bereit seien.

Mit dem Inhalte dieses Schreibens hatte der Käufer 
sich eigentlich ausserhalb der mündlich vereinbarten 
Bedingungen gestellt, denn es war, wie erwähnt, ver
abredet ^vorden, dass der gesamte Kaufpreis „sofort 
netto bar“ entrichtet werden sollte. Der Verkäufer 
sandte denn auch dem Käufer ein Telegramm, in dem 
er ihm eine Nachfrist bis zum 1. Mai, vormittags 10 Uhr, 
setzte unter der Androhung des Rücktritts für den Fall 
der Nichtzahlung. — Der Käufer zahlte nun am 1. Mai

vormittags nach 3/4l l  Uhr auf das Konto des Verkäufers 
10 000 Mark ein, nachdem er bereits durch die Reichs
bank 15 000 Mark hatte überweisen lassen. Als der 
Verkäufer sich um ^11  Uhr bei seinem Bankier erkun
digte, waren die fraglichen Beträge bei diesem noch 
nicht eingegangen, und sofort erklärte denn auch der 
Verkäufer telegraphisch dem Käufer seinen Rücktritt 
vom Vertrage.

Der Käufer erachtete den Rücktrit für nicht gerecht
fertigt und setzte nun seinerseits dem Verkäufer eine 
Nachfrist von drei Tagen zur Erfüllung seiner Vertrags
pflichten, und als jener sich nicht daran kehrte, strengte 
er gegen ihn eine Klage auf Schadensersatz an, wobei 
er vor allem geltend machte, er sei mit der Zahlung 
keineswegs im Verzüge gewesen, denn bei einer der
artig grossen Summe sei es üblich, einen Spielraum von 
einigen Tagen zu gewähren, da sich in der kurzen Zeit 
der ihm gesetzten Nachfrist durch Banküberweisung 
das Geld kaum beschaffen lasse. Das habe der Beklagte 
auch gewusst und damit gerechnet, dass er das Geld 
nicht rechtzeitig werde überweisen können, denn jenem 
habe inzwischen ein anderer Kauflustiger einen höheren 
Preis geboten, und mit Vergnügen habe er die sich ihm 
bietende Gelegenheit, einen grösseren Gewinn zu er
zielen, ausgenutzt.

Die Vorinstanz hatte den Käufer mit seinem Ver
langen auf Schadensersatz a b g e w i e s e n .  Zwar sei 
in Fällen der vorliegenden Art, so hatte der Gerichtshof 
gemeint, eine Mindestfristsetzung von 24 Stunden üb
lich, indessen lagen hier ganz andere Umstände vor, 
denn der Kläger, der vertragsmässig vorzuleisten hatte, 
habe in seinem Schreiben ausdrücklich erklärt, er wolle 
einen Teilbetrag von 10 000 Mark so lange zurückbe
halten, bis der Verkäufer vorgeleistet hätte. Das sei 
„böswillig“ gewesen; gegen böswillige Schuldner sei 
aber Energie angezeigt. Der Verkäufer sei daher be
rechtigt gewesen, die Nachfrist so knapp zu bemessen, 
dass dem Kläger „jeder Versuch zu weiteren Seiten
sprüngen“ abgeschnitten würde. Bei sorgfältigen Be
mühungen, Ausnutzung der Eisenbahnverbindungen, 
Verwendung von Eilboten, Fernsprecher und Tele
gramm wäre es dem Kläger sehr wohl möglich gewesen, 
in der bestimmten Frist — von 4 Uhr nachmittags bis 
anderen Tags vormittags 10 Uhr — die Zahlung zu be
wirken.

Auf eingelegte Revision hat indessen das R e i c h s 
g e r  i c h t das den Käufer abweisende Urteil der Vor
instanz a u f g e h o b e n .  Abgesehen von besonderen 
Dringlichkeitsfällen entspricht es weder den Bedürf
nissen, noch der Gepflogenheit des gewöhnlichen 
Rechtsverkehrs, so heisst es in den Gründen, die Nach
frist n a c h  S t u n d e n  zu bemessen. Mit Recht be
schwert sich auch der Kläger darüber, dass der Vorder
richter seine Behauptung nicht gewürdigt hat, der Be
klagte habe mit Absicht die Nachfrist so bemessen, 
dass sie von ihm nicht eingehalten werden konnte, und 
zwar lediglich deshalb, weil ihm ein anderer Reflektant 
ein günstigeres Angebot gemacht habe. — Mochte das 
Verhalten des Klägers auch nicht ganz korrekt gewesen 
sein, so konnte dies doch den Beklagten nicht von der 
Pflicht entbinden, seinerseits loyal zu handeln und eine 
angemessene Nachfrist zu setzen. — Freilich würde die 
Kürze der Nachfrist dem Beklagten nicht zum Ver
schulden angerechnet werden dürfen, wenn er annehmen
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konnte, der Gegner würde auch bei längerer Nachfrist 
nicht erfüllen, und wenn er nachweisen könnte, dass 
ihm in diesem Falle die Gefahr des Verlustes einer 
anderweitigen Verkaufsgelegenheit drohte.

Zur genaueren Feststellung der Umstände war die 
Sache in die Vorinstanz zurückzuverweisen.

(Entscheidung des Reichsger. vom 18. November 
1910.)

Unfallrente neben Krankengeld.
Die Frage, ob ein bei einer Krankenkasse Ver

sicherter nach der dreizehnten Woche auch dann noch 
das statutenmässige Krankengeld verlangen kann, wenn 
er wegen des Unfalles, der die Krankheit herbeiführte, 
von der Berufsgenossenschaft eine höhere Unfallrente 
bezieht, ist von den verschiedenen Gerichten ver
schieden beantwortet worden. Während beispiels
weise das Preussische Oberverwaltungsgericht den 
Unfallverletzten das Krankengeld z u g e s p r o c h e n  
hat, entschied vor einiger Zeit das Landgericht Essen 
zu U n g u n s t e n  des Rentenempfängers. — Das Land
gericht Cöln hat sich jetzt ebenfalls dahin ausge
sprochen, dass dem Unfallverletzten neben der Unfall
rente der Anspruch auf Krankengeld n i c h t  zustehe.

Die staatliche Arbeiterversicherung, so wird in den 
Entscheidungsgründen ausgeführt, ist eine Versiche
rung, welche bezweckt, den einem einzelnen in be
stimmten Fällen entstehenden Schaden auf eine Mehr
heit zu verteilen. Ein allgemeiner Grundsatz ist es, 
dass die Versicherung nicht zu einer Bereicherung des 
einzelnen führen soll. Dies aber würde der Fall sein, 
wenn der Verletzte von der dreizehnten Woche an 
Krankengeld und Unfallrente zusammen ausgezahlt er
hielte. Der Wortlaut des in Frage kommenden § 25 
Abs. 1 des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes in der 
Fassung vom 30. Juni 1900 „die Verpflichtung der 
Krankenkassen, den von Unfällen betroffenen Arbeitern 
Unterstützung zu gewähren, wird durch dieses Gesetz 
nicht berührt“ scheint auf den ersten Blick diesem 
Grundsätze zu widersprechen; dieser Widerspruch ist 
aber nur scheinbar. Die fragliche Bestimmung soll 
nämlich nur besagen, dass die Verpflichtung der Kran
kenkasse durch eine gleichzeitig bestehende Verpflich
tung der Berufsgenossenschaft noch nicht beseitigt 
wird,.sondern vorbehaltlich des Erstattungsanspruches 
vorläufig bestehen bleibt, bis die Berufsgenossenschaft 
ihrer Unterstützungspflicht tatsächlich nachkommt; ein 
Streit zwischen Krankenkasse und Berufsgenossen
schaft sollte nicht zu einer Verzögerung der Unter
stützung führen. Ein Bedarf besteht aber nicht, wenn, 
wie hier, die Berufsgenossenschaft ihre Verpflichtung 
tatsächlich erfüllt.

(Entscheidg. des Landger. Cöln vom 30. Dezember
1910.)

Sofortige Entlassung des Direktors einer Genossenschaft.
— Rechtfertigen auch andere als die im Dienstvertrage 
ausdrücklich vorgesehenen Gründe die fristlose Kündigung?

Die zur Ausbeutung eines Unternehmens gegrün
dete Genossenschaft hatte eines ihrer Vorstandsmit
glieder für längere Zeit als Direktor’angestellt, und in 
dem der Anstellung zugrunde liegenden Dienstvertrage 
waren ausdrücklich fünf verschiedene Gründe aufge
führt worden, welche den Aufsichtsrat der Genossen

schaft gegebenenfalls zur sofortigen Entlassung' des 
Direktors berechtigen sollten.

Als nach geraumer Zeit der Aufsichtsrat das Dienst
verhältnis mit dem Direktor ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigte, und zwar nach Ansicht des 
Direktors aus einem Grunde, der in dem Dienstvertrage 
als Entlassungsgrund nicht ausdrücklich vorgesehen 
war, wandte der Direktor ein, seine sofortige Entlassung 
sei eine unbefugte, da lediglich die in dem Anstellungs
vertrage bezeichneten fünf Gründe ihm gegenüber als 
Entlassungsgründe in Betracht kommen könnten. Der 
§ 626 des Bürgerl. Gesetzb., wonach das Dienstver
hältnis von jedem Teil ohne Einhaltung einer Kün
digungsfrist gekündigt werden kann, wenn ein wich
tiger Grund vorliegt, dürfe hier nicht zur Anwendung 
kommen. Im übrigen sei seine Stellung nicht die eines 
Handlungsgehilfen gewesen; er habe vielmehr die Posi
tion des kaufmännischen und technischen L e i t e r s  
d e s  U n t e r n e h m e n s  innegehabt, und da er zu
gleich Vorstandsmitglied der Genossenschaft und zur 
Mitzeichnung der Firma befugt gewesen sei, so habe er 
sich in der S t e l l u n g  e i n e s  P r i n z i p a l s  be
funden.

Das R e i c h s g e r i c h t  gab dem klagenden Direk
tor zwar zu, dass er seiner ganzen Tätigkeit nach nicht 
die Stellung eines Handlungsgehilfen sondern diejenige 
eines Prinzipals eingenommen habe, pflichtete ihm aber 
im übrigen n i c h t  bei. Wenn der § 626 des Bürgerl. 
Gesetzb. ganz allgemein bestimmt — so heisst es in 
den Gründen —, dass beim Vorliegen eines wichtigen 
Grundes jeder Teil das Dienstverhältnis ohne Kün
digungsfrist kündigen darf, so ist nicht einzusehen, 
warum dieses gesetzliche Recht ein vermindertes sein 
sollte, wenn zur Vermeidung künftigen Streites im ein
zelnen Falle gewisse Gründe als solche bezeichnet wer
den, welche nach dem übereinstimmenden Willen der 
Parteien zur sofortigen Aufhebung des Dienstvertrages 
berechtigen sollen. Die weitgreifende Bestimmung des 
§ 626 des Bürgerl. Gesetzb. soll gerade die Möglich
keit gewähren, den vielgestaltigen Verhältnissen des 
Lebens, welche die Fortsetzung eines Dienstverhält
nisses als unhaltbar erscheinen lassen können, in jedem 
Falle gerecht zu werden, und danach erscheint der 
Schluss gerechtfertigt, d a s s  a u f  d a s  R e c h t ,  e i n  
u n t e r  d a s  B ü r g e r l i c h e  G e s e t z b u c h  f a l 
l e n d e s  D i e n s t v e r h ä l t n i s  a u s  e i n e m  
w i c h t i g e n  G r u n d e  f r i s t l o s  z u  k ü n d i g e n ,  
i m v o r a u s n i c h t v e r z i c h t e t  w e r d e n  k a n n .

(Entscheidg. des Reichsger. vom 2. Januar 1911.)

Unfall eines den Unfallverhütungsvorschriften zuwider an 
einer Maschine beschäftigten jugendlichen Arbeiters.

In den Unfallverhütungsvorschriften einer Berufs
genossenschaft wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass jugendliche Personen unter 17 Jahren an be
stimmten Maschinen nicht beschäftigt werden dürfen. 
Ein Gewerbeunternehmer, der schon mehrfach wegen 
Verwendung von Schulknaben in seinem Betriebe be
straft worden war, hatte, den Unfallverhütungsvor
schriften zuwider, an einer solchen Maschine seinen 
15 jährigen Sohn arbeiten lassen, wobei dieser einen 
Unfall erlitt. Die entschädigungspflichtige Berufsge
nossenschaft verlangte von dem Betriebsunternehmer, 
dem Vater des Verletzten, gemäss § 136 des Gewerbe-
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Unfallversicherungsgesetzes Ersatz ihrer Aufwendun
gen, der Unternehmer behauptete jedoch, ihn treffe im 
vorliegenden Falle keine Ersatzpflicht, da der Iunge 
schon seit langem mit allen Einrichtungen seines Be
triebes vertraut gewesen und körperlich sowie geistig 
weit über sein Alter hinaus entwickelt sei, sodass er 
sehr wohl an jener Maschine habe arbeiten können.

Das Oberlandesgericht Dresden hatte sich auf 
Grund der Aussage des vernommenen Arztes und nach 
dem Eindrücke, den der verletzte Junge vor Gericht 
machte, dahin ausgesprochen, dass der Unternehmer 
seinem Sohne, der die körperliche Entwickelung eines 
Achtzehnjährigen habe, die Kraft und Fähigkeit zur 
Verrichtung der ihm übertragenen Arbeiten habe Z u 

trauen dürfen und dass daher der Unfall als ein un
glücklicher, auch bei Anwendung aller Sorgfalt auf 
seiten des Beklagten nicht zu vermeidender Zufall an
zusehen sei, bei dem ein Verschulden des Beklagten 
nicht in Frage stehe.

Anderer Ansicht war das R e i c h s g e r i c h t / ,  
welches die Entscheidung der Vorinstanz als v ö l l i g  
u n h a l t b a r  ansah. Die von einer Berufsgenossen
schaft erlassenen Unfallverhütungsvorschriften — so 
heisst es in den Gründen — haben nicht bloss die Be
deutung von Anleitungen oder Ratschlägen bezüglich 
der von den Betriebsunternehmern zu treffenden Vor- 
sichtsmassregeln; es handelt sich dabei vielmehr um 
Vorschriften, die, durch einen öffentlich-rechtlichen 
Akt der Berufsgenossenschaft in deren Interesse, aber 
zugleich im öffentlichen Interesse zwecks Verhütung 
von Betriebsunfällen erlassen, f ü r  d i e  M i t g l i e d e r  
b i n d e n d  s i n d .  Wenn insbesondere, wie hier, hin
sichtlich der Beschäftigung jugendlicher Arbeiter ein 
bestimmtes Verbot ausgesprochen ist, so gibt die Vor
schrift nicht nur eine Richtschnur für die von den Ge
nossenschaftsmitgliedern zu treffenden Einrichtungen 
und Vörsichtsmassregeln, sondern es ist eine solche 
kategorische Vorschrift von den Mitgliedern eben 
schlechthin und unbedingt zu befolgen. Wird durch 
die Nichtbefolgung der Vorschrift ein Betriebsunfall 
herbeigeführt, so trifft in der Regel den Unternehmer 
oder Leiter des Betriebes der Vorwurf der Fahrlässig
keit und danach auch die Verantwortlichkeit gemäss 
§ 230 Abs. 2 des Strafgesetzbuchs; ganz besonders ist 
das hier der Fall, wo dauernd die verbotswidrige Be
schäftigung eines jugendlichen Arbeiters stattgefunden 
hat..— Eine Unfallverhütungsvorschrift nun, welche die 
Beschäftigung jugendlicher Personen unter einer genau 
bestimmten Altersgrenze in dem Betriebe oder an ge
wissen Maschinen verbietet, beruht auf allgemeinen, 
im gewerblichen Leben und in den fraglichen Betrieben 
gewonnenen Erfahrungen. Sie ist einem Durchschnitts- 
massstab entnommen, der, als Niederschlag solcher Er
fahrungen über die fortschreitende geistige und körper
liche Entwickelung junger Arbeiter im Verhältnis zu 
der betreffenden Unfallsgefahr, insoweit als es zur Un
fallverhütung geboten erscheint, die Grenzlinie ent
sprechend bestimmen lässt. Durch die so festgesetzte 
Altersgrenze ist die Beschäftigung jüngerer Personen 
bei den fraglichen Arbeiten ein für allemal ausge
schlossen. N i c h t  a b e r  s o l l  d e m  e i n z e l n e n  
U n t e r n e h m e r  g e s t a t t e t  s e i n ,  e i n  e i g e 
n e s  E r m e s s e n  w a l t e n  z u  l a s s e n  u n d  d a 
n a c h  z u  b e f i n d e n ,  o b  n a c h  d e n  v o r l i e 

g e n d e n  U m s t ä n d e n ,  i n s b e s o n d e r e  n a c h  
d e r  I n d i v i d u a l i t ä t  d e s  A r b e i t e r s  v o n  
d e n  U n f a l l v e r h ü t u n g s v o r s c h r i f t e n  a b 
g e w i c h e n  w e r d e n  d ü r f e .

Der Beklagte hat die mehrerwähnten Unfallver
hütungsvorschriften gekannt oder doch kennen müssen. 
Er hat dem darin erlassenen Verbote s c h u l d h a f t  
zuwidergehandelt. Er hat auch, da er eine mögliche 
Verletzung seines Sohnes durch die Maschine in Rech
nung ziehen musste, mit der Beschäftigung desselben 
im strafrechtlichen Sinne f a h r l ä s s i g  gehandelt, und 
zwar unter Ausserachtlassung der ihm durch sein Ge
werbe besonders zur Pflicht gemachten Aufmerksam
keit. — Nach alledem kann sich der Beklagte der Er
satzpflicht nicht entziehen.

(Entscheidg. des Reichsger. vom 26. Januar 1911.)

Kleine M itteilungen.
Müssen Falirstuhlbetriebe in Wohnhäusern bei der Uniall- 

versichernngr angemeldet werden?
Diese Frage ist vom Reichsversicherungsamte b e 

j a h t  worden. Der durch Elektrizität angetriebene 
Fahrstuhl, so heisst es in der Verfügung, wird von den 
Mietern der Wohnungen und deren Familienangehöri
gen sowie von den mit ihnen verkehrenden Personen 
benutzt. Er steht unter der Aufsicht des Hauswarts. 
Soweit die Mieter die zur Führung von Fahrstühlen po
lizeilich vorgeschriebene Prüfung abgelegt haben, be
dienen sie den Fahrstuhl selbst. Alle übrigen Perso
nen muss der H a u s w a r t  fahren. Dieser reinigt auch 
täglich den Fahrstuhl. Die Fahrstuhlanlage stellt so
nach einen nach § 2, Abs. 2 des Gewerbe-Unfallver
sicherungsgesetzes versicherungspflichtigen Betrieb dar, 
für den ein durch Elektrizität bewegtes Triebwerk nicht 
nur vorübergehend verwendet und bei dem eine Per
son regelmässig beschäftigt wird. Der Umstand, dass 
mittels des Fahrstuhls nicht gewerbsmässig Personen 
oder Sachen in der Weise befördert werden, dass da
durch eine selbständige Einnahmequelle geschaffen 
wird, schliesst das Vorliegen eines Betriebes im Sinne 
des Gesetzes nicht aus.

(Verfügung des Reichsversicherungsamtes vom 
19. Oktober 1910.)

Heizung und Lüftung öffentlicher Gebäude unter 
Rücksichtnahme auf Sclmindsuchtverhiitung.

Einem auf der Jahresversammlung des Vereins eng
lischer Heizungs- und Lüftungsingenieure gehaltenen 
Vortrage entnehmen wir folgendes: Es herrscht wohl 
Einheit darüber, dass frische Luft eines der besten 
Heilmittel gegen Lungenschwindsucht ist; man sieht 
die Wirkung bei der Freiluftbehandlung in Sanatorien 
und bei den Waldschulen. Die neueren Stadtbaupläne 
zielen auf das gleiche hin; umsomehr muss auffallen, 
dass die unbedingte Notwendigkeit guter Lüftung von 
Schulen, Kirchen, Amtsgebäuden, Strassenbahnwagen 
etc. nicht mehr Beachtung findet. Lüftungs-Ingenieure 
und Fabrikanten von Ventilatoren haben vieles ge
bessert, aber noch lange nicht genug. Ihre Berech
nungen stehen durchgängig auf zu niedriger Annahme 
des pro Kopf und Stunde benötigten Luftquantums. 
Da frische Luft rund 4 Teile Kohlensäure auf 10000 ent
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hält und Atmungsluft nicht mehr als 6 solche Teile ent
halten sollte, so gelangt man zu einem theoretischen 
Luftbedarf von 80 bis 85 cbm pro Kopf und Stunde. 
Dabei ist zu beachten, dass nicht ein Übermass von 
Kohlensäure das eigentlich Schädliche ist, sondern die 
Beimischung von Ausstossprodukten des Körpers, be
sonders der Lungen. In Schulen wird nun die erwähnte 
Ziffer kaum zu erreichen sein. Für englische Schul- 
zimmer ist pro Kind nur ein Raum von 4 cbm vorge
schrieben; in Kanada doch wenigstens 7; lässt man 
dies gelten und nimmt man an, dass die Luft in der 
Stunde viermal erneuert werden sollte, so ergibt sich 
ein Luftbedarf von rund 28 cbm pro Kopf und Stunde; 
dies aber soll für den Winter gelten und mit keinem 
öffnen von Fenstern und Türen zu rechnen haben, das 
man nur anzuwenden haben sollte, um das ganze Ge
bäude gleichsam auszuschwemmen.

Wenden wir uns nun den Zuständen in Kirchen 
zu; da findet man selten ein System vereinigter Hei
zung und Lüftung. Hie und da sendet ein kleiner Heiz
apparat im Keller warme Luft, oft noch mit Schwefel 
geschwängert, nach oben, die herumzirkuliert und im
mer wieder eingeatmet wird. Gelegentlich findet sich 
ein kombiniertes System mit einem kleinen Ventilator 
am Dach, aber immer ganz ungenügend für einen aus
reichenden Luftwechsel. Es dürfte als sicher ange
nommen werden, dass diese Zustände in Kirchen zum 
grossen Teil für die Ausbreitung der Schwindsucht ver
antwortlich sind, da die während der Woche kaum be
nutzten Räume meist sich selbst überlassen bleiben 
und bei dem Mangel jeglicher Oxydation durch eine 
Luftspülung die angesammelten Keime angenehmer 
Existenzbedingungen geniessen.

Ein weiteres noch zu wenig beackertes Feld bieten 
dem Lüftungsingenieur die Kuhställe und Milchereien. 
Die Kuh braucht so gut frische Luft wie der Mensch, 
wenn sie diesem einwandfreie Milch liefern soll. Ein 
dumpfiger Stall wird Schwindsuchtskeime in die Milch 
schaffen, gegen welche mindestens Kinder allzuhäufig 
nicht immun sein dürften. Hier wäre eine schärfere 
Aufsicht der Baupolizei, bezw. strengere und positivere 
Vorschriften eine Lebensfrage. Überhaupt sollte die 
Profession dahin wirken, dass eine gesetzliche Basis 
für die Lüftung aller Arten von Anlagen geschaffen 
würde. Im allgemeinen brauchte man dabei nur auf 
natürliche Lüftung Bedacht zu nehmen; mechanische 
Mittel sollten nur vorgeschrieben sein, wo periodisch 
eine verhältnismässige oder eigentliche Überfüllung 
stattfindet. Nimmt man die Wärme ausgeatmeter Luft 
mit 35° C. an, so besteht bei einer Aussentemperatur 
von 10° C. ein Wärmeunterschied von 20° und das 
genügt zu einem Auftrieb, der, sofern nur genügend 
weite und richtig angebrachte Öffnungen angebracht 
sind, einen etwa vierfachen Luftaustausch in der Stunde 
bewirkt. Wie man aber vielfach Anordnungen an
treffen kann, wo heisse verbrauchte Luft von der Decke 
her durch einen Kanal nahe am Fussboden fortgeschafft 
werden soll, erscheint unbegreiflich.

Bei Entwürfen von derlei Anlagen pflegen die For
meln für die Luftgeschwindigkeiten eine grosse Rolle 
zu spielen; aber hier ist viel Vorsicht geboten. Dem 
Vortragenden ergab eine vielverwendete Formel ein
mal eine Ausflussgeschwindigkeit von 150 m, während

mit sorgfältigen Anemometermessungen nur eine solche 
von 65 m tatsächlich nachzuweisen war.

(Nach „Ironmonger“) B. E.

Kursus fü r Unfalllieilung und Gewerbekrankheiten.
In Gemeinschaft mit der städtischen Verwaltung 

wird das Institut für Gewerbehygiene zu Frankfurt a. M. 
vom 25. September bis 7. Oktober dieses Jahres einen 
Kursus für Unfallheilung und Gewerbekrankheiten ver
anstalten. Der Zweck dieses Kurses ist, in der Praxis 
stehenden Ärzten Gelegenheit zu geben, durch den 
Mund erfahrener Spezialisten die Resultate der neuesten 
Forschungen des in Frage stehenden Gebietes und die 
Vorzüge neuer Behandlungsmethoden kennen zu lernen.

Das Gebiet der Unfallheilung wird in folgenden 
Vorträgen behandelt werden:
D r. S c h n a u d i g e l ,  Direktor der Augenklinik des 

städt. Krankenhauses: „Gewerbekrankheiten des
Auges“ .

Professor D r. S c h w e n k e n b e c h e r ,  Direktor der 
inneren Abteilung des städt. Krankenhauses: „Trauma 
und innere Krankheiten“ .

Professor D r. S i o 1 i , Direktor der Irrenanstalt: „Trau
matische Psychosen und Neurosen“ .

Professor D r. V o s s ,  Direktor der Ohrenklinik des 
städt. Krankenhauses: „Gewerbekrankheiten des
Ohres“ .

D r. W o 1 f f , Oberarzt der Chirurgischen Klinik des 
städt. Krankenhauses: „Verletzungen“ .

Im zweiten Teil des Kurses wird 
Professor D r. K. B. L e h m a n n ,  Direktor des Hygie

nischen Instituts der Universität Würzburg, eine all
gemeine Pathologie der Gewerbekrankheiten (mit 
Ausnahme der von Spezialisten behandelten Gebiete) 
in etwa 8 Stunden vortragen.

Spezialthemata werden behandelt von 
Sanitätsrat D r. B a c h f e l d ,  öhlerw erk Offenbach: 

„Vergiftungen durch Arsenwasserstoff“ .
Professor D r. B l u m ,  Direktor des biologischen In

stituts: „Die Bleivergiftung“ .
D r. C u r s c h m a n n ,  Aktiengesellschaft für Anilin

Fabrikation (Greppinwerke): „Anilismus“ .
Derselbe: „Vergiftung durch nitrose Gase“ .

D r. F 1 o r e t , Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & 
Co., Elberfeld: „Schädliche Gase, ihre Bedeutung in 
der chemischen Industrie, ihre Pathologie und ihre 
Verhütung“ .

Professor D r. H e r x h e i m  e r ,  Direktor der Haut
klinik des städt. Krankenhauses: „Gewerbliche Er
krankungen der Haut“ .

D r. M ü l l e r ,  Farbenfabriken vorm Friedr. Bayer &  

Co., Elberfeld: „Einige theoretische und methodische 
Fragen der experimentellen Gewerbe-Toxikologie“ . 

Professor D r. M. N e i s s e r , ' Direktor des städt. 
Hygienischen Instituts: „Gewerbebetrieb und Infek
tion“ .

Über allgemeine Themen werden sprechen: 
Stadtarzt Sanitätsrat D r. K o e n i g :  „Der Einfluss der 

Gesetzgebung auf gewerbliche Erkrankungen“ 
und Syndicus M e e s m a n n ,  Direktor der Süddeut

schen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft, Mainz: 
„Die Praxis der Berufsgenossenschaften bei der Ren
tenfestsetzung“ .
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Einige Übungen und Demonstrationen werden sich 
anschliessen:
D r. C u r s c h m a n n :  „Untersuchungsmethoden“ .
D r. F r a n c k ,  Assistenzarzt an der Chirurgischen 

Klinik: „Röntgendiagnostik“ .
Professor D r. H e r x h e i m e r :  „Vorstellung von

Hautkrankheiten“ .
Endlich sind vorgesehen die Besichtigung des In

stituts für Gewerbehygiene, des städt. hygienischen 
Instituts, des Instituts für experimentelle Therapie, des 
Georg Speyer-Hauses, des biologischen Instituts, ein 
Rundgang durch das städtische Krankenhaus Sachsen
hausen, Führung durch Wohlfahrtseinrichtungen der 
Industrie. Um den auswärtigen Teilnehmern am Kur
sus Gelegenheit zu geben, Frankfurt und Umgebung 
kennen zu lernen, werden eine Führung durch die Alt
stadt, ein Ausflug nach Homburg und auf die Saalburg 
veranstaltet.

Die Teilnahme am Kursus ist unentgeltlich, es wird 
lediglich eine Einschreibgebühr von Mk. 20.— er
hoben.

Änderungen im Programm sind Vorbehalten. Das 
endgültige Programm mit Stundeneinteilung wird An
fang September erscheinen und ist von Interessenten 
durch das I n s t i t u t  f ü r  G e w e r b e h y g i e n e ,  
F r a n k f u r t  a. M.,  B ö r s e n s t r a s s e  19 kostenlos 
zu beziehen, mit dem auch der Briefwechsel zu füh
ren ist.

Die deutsche Arbeiterversicherung auf der Internationalen  
Hygiene-Ausstellung' in Dresden und der Internationalen 

Industrie- und Gewerbe-Ausstellung in T urin  1911.
Auf den internationalen Ausstellungen in Dresden 

und Turin werden in diesem Jahre Einrichtung und 
Wirkung der deutschen Arbeiterversicherung vorge
führt.' In Dresden erscheint sie auf der am 6. Mai er- 
öffneten Hygiene-Ausstellung als Sonderausstellung, zu 
der sich Versicherungsträger der Kranken-, Unfall- und 
Invalidenversicherung unter Leitung und Mitwirkung 
des Reichs-Versicherungsamts zusammengefunden ha
ben. Auf der am 29. April eröffneten Internationalen 
Industrie- und Gewerbe-Ausstellung in Turin, welche 
zur Feier des 50 jährigen Jubiläums des Königreichs 
Italien stattfindet, bildet die Abteilung des Reichs-Ver
sicherungsamts, ergänzt durch die Vorführung einiger 
Versicherungsträger, den Mittelpunkt der deutschen Ab
teilung für Arbeiterwohlfahrt.

Bei der Bedeutung, welche die Arbeiterversiche
rung im Deutschen Reiche seit ihrem mehr als fünfund
zwanzigjährigen Bestehen gewonnen hat, sind diese 
Vorführungen wohl begründet. Die deutsche Arbeiter
versicherung ist zu einem der wichtigsten Grundpfeiler 
der auf die Förderung der Hygiene gerichteten Bestre
bungen geworden.

Die Vorführungen in Turin und Dresden sind ähn
lich. Statistisch-graphische Tafeln geben einen Über
blick über die Gesamtorganisation, die Leistungen der 
Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherung, insbeson
dere auf dem Gebiete der Vorbeugung, des Heilver
fahrens und der Entschädigung.

Zahlreiche Bilder von bewährten Unfallverhütungs
und Sicherheitseinrichtungen, von Heilanstalten, Sana
torien, Genesungsheimen, Erholungsstätten und Inva
lidenhäusern unterbrechen die Reihe der statistischen 
Tafeln und veranschaulichen die Bestrebungen der Ar

beiterversicherung im einzelnen. Eine Bibliothek des 
Reichs-Versicherungsamts und einzelner Versicherungs
träger ergänzt die Darstellung. Von bleibendem Werte 
wird der Katalog „Die deutsche Arbeiterversicherung 
auf der Internationalen Hygiene-Ausstellung in Dres
den“ sein. Er enthält besondere, von Fachvertretern 
verfasste Einleitungen und gibt 32 der wichtigsten sta
tistischen Gesamttafeln im Dreifarbendruck wieder. Er 
führt auch genau die Einzelaussteller mit ihren zahl
reichen Gegenständen auf, welche die typischen Ein
richtungen der Versicherungsträger in den einzelnen 
Reichsgebietsteilen schildern.

Für beide Ausstellungen ist in deutscher, französi
scher, englischer und italienischer Sprache ein allge
mein verständliches Merkblatt verfasst, welches das 
Hauptsächlichste über die deutsche Arbeiterversiche
rung und ihre Leistungen enthält.

Den Grundgedanken der Arbeiterversicherung auch 
künstlerisch darzustellen, ist auf beiden Ausstellungen 
versucht worden. In Turin geschieht dies durch ein 
allegorisches Bild: Schutz der Arbeit. In Dresden will 
eine von Prof. Hosaeus-Berlin in über Lebensgrösse 
ausgeführte Arbeiterfigur zum Ausdrucke bringen, wie 
im Deutschen Reiche der Arbeiter unter dem Schutz 
und der Förderung der Arbeiterversicherung seine Hän
de bei der Arbeit mit Erfolg im freudigen Wettkampfe 
der Nationen zu regen vermag.

Es ist zu hoffen, dass die eindrucksvollen Vorfüh
rungen in Dresden und Turin dem deutschen Systeme 
der- Arbeiterversicherung im Inlande wie im Auslande 
neue Freunde und Anerkennung verschaffen werden, zu 
einem Zeitpunkte, wo die gesetzgebenden Faktoren im 
Deutschen Reiche am Werke sind, die Arbeiterversiche
rung durch Ausdehnung auf neue Versichertenkreise 
und durch Einführung einer Witwen- und Waisenver
sicherung zu erweitern.

(Monatsblätter für Arbeiterversicherung.)

Deutscher Gruben- und Fabrikbeamten-Verband. E. V.

Eine von dem Verbände an den Bundesrat ge
richtete Resolution bezweckt unter dankbarer Aner
kennung des vom Reichsamt des Innern vorgelegten 
Entwurfes eines „Versicherungsgesetzes für Ange
stellte“ eine Abänderung der Gesetzesparagraphen in 
einigen wesentlichen Punkten betr. die freiwillige Ver
sicherungspflicht, die Abschätzung der Berufsunfähig
keit, die gutachtliche Anhörung des Verwaltungsrats, 
die Artwartschaft auf die Leistungen, die Wählbarkeit 
als Angestelltenvertreter und Verschiedenes andere. 
Der Verband hat sich dabei den Abänderungswünschen 
des Hauptausschusses für staatliche Pensionsversiche
rung der Privatangestellten angeschlossen. —e:

Neue Steckleiter.

Von den Vereinigten Feuerwehrgeräte - Fabriken 
G. m. b. H. in Ulm—Donau, Berlin und München wird 
eine nach ihrem Erfinder Ewald:*) benannte Steck
leiter auf den Markt gebracht, die sich von den be
kannten Steckleitern dadurch vorteilhaft unterscheidet, 
dass sich die Einzelleitern zu einer beliebigen Höhe 
zusammenstecken lassen, wobei sie durch selbsttätig 
wirkende Mittel in ihrem Zusammenhalt gesichert wer

*) Vgl. deutsche Patentschrift 226 562 der Kl. 61.

/
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den. Die Fig. 151 zeigt eine Ausführungsform. An 
den Holmen der unteren Teilleiter a sind Winkel
stützenhaken c befestigt, auf die die nächstfolgende 
Teilleiter mit einer beliebigen Sprosse b1 aufgesetzt 
wird. Am unteren Ende jeder Teilleiter und zwar 
zweckmässig an der Innenseite der Holme, sind Haken e

drehbar gelagert, die die Sprosse a1 der unteren Teil
leiter a umfassen. Die Haken e stehen unter dem Druck 
kräftiger Federn f und sichern die Verbindung der Teil
leitern in der Querrichtung. Die beiden Haken e kön
nen mittels einer Stange, die in ihrer Mitte einen ab
wärtsgerichteten Arm i als Handhabe zum Anheben der 
Haken besitzt, starr miteinander verbunden sein.

Zur Sicherung der Teilleitern in Längsrichtung 
sind unter den Haken e noch Nasen d starr befestigt. 
Beim Zusammenstecken der Leitern legt sich die Nase d 
der aufgesteckten Teilleiter unter die von den Haken e 
umfasste Sprosse a1 der unteren Teilleiter.

In Gemeinschaft mit den Winkelstützhaken c 
sichern die Nasen d die Verbindung in der Längs
richtung derart, dass die Verbindung weder durch 
Schub noch durch Zug gelöst werden kann. Die Leiter 
kann demnach in jeder Stellung ohne Gefahr bestiegen 
werden. H.

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum der U eberschrift ist der Tag der 

Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung  
gibt den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.
15. 5. 11.

Vorrichtung zum Festhalten der Matrize in Giess
apparaten für Stereotypplatten. — König & Bauer,

Maschinenfabrik Kloster Oberzell G. m. b. H., W ürz
burg. — 15 c. K. 43 671 —  14. 2. 10.

Beschickungsvorrichtung für Gaserzeuger und 
andere Öfen. — Heinrich Bittmann, Frankfurt a. M., 
Altkönigstr. 4. — 24 h. B. 58 416 — 23. 4. 10.

Schaltanordnung für elektrisch betriebene Lauf
katzen mit W indw erken; Zus. z. Pat. 167 893. — 
A dolf Bleichert & Co., Leipzig-Gohlis. — 35 b.
B. 59 560 — 22. 7. 10.

E inrichtung zum Einlegen der Spulen in H alte
rahmen für W ebstühle mit selbsttätiger Spulenaus
wechslung. — Les Heritiers de Georges Perrin, 
Cornimont, Frankr. — 86 c. H. 51449 —  5. 8. 10.

18. 5. 11.
Vorrichtung zum Abklopfen des Kesselsteins 

mit auf einer drehbaren W elle befestigten Schlag
werkzeugen. —  H ans T rin k ler, Charlottenburg, 
W ilmersdorferstr. 65. — 13 e. T. 14 834 —  13. 1. 10.

W erkzeuge zum Abmeisseln von Kesselstein 
von Heizrohren. —  Carl L. Thom sen, Glückstadt, 
Gr. Deichstr. 21. — 13 e. T. 15 385 — 7. 7. 10.

Entstäubungsvorrichtung, insbesondere für L et
ternkasten. — Thom as H enry Fishburn, London. — 
15 a. F. 28 714 — 4. 11. 09.

Schutzvorrichtung an Zusatztransformatoren, 
Spannungsreglern oder ähnlichen Einrichtungen, die 
aus Erreger- und Zusatzwicklungen bestehen. — 
Siemens - Schuckert W erke G. m. b. H ., Berlin. —
21 d. S. 32132 — 22. 8. 10.

Einrichtung zum steten Selbstschmieren aller 
Schmierstellen an Verdichtern für Kälteerzeugung 
oder dgl. — W . Völker, W iesbaden-Sonnenberg. 
47 e. V. 8 368. — 11. 2. 09.

Sicherheitsvorrichtung für die Stem pel von D reh
tischpressen. — Arnold Dornbusch, Oderberg-Bralitz. 
80 a. D. 22 541 — 2. 12. 09.

Fahrbarer Form rahm en zur gleichzeitigen H er
stellung m ehrerer Zementdielen. — Johann Schreiber, 
Aachen, Reichsweg. — 80 a. Sch. 37 244 —
23. 12. 10.

Seilbahn zum Aufschütten von Halden. — Georg 
B enoit, Karlsruhe i. B. — 81 e. B. 60 904 —  
22. 11. 10.

22. 5. 11.
Verriegelung für Grubenlampen, bei der von 

dem magnetisch lösbaren Riegel eine Löschvorrich
tung für den Brenner und eine Sperrung für den 
Zünder abhängig gem acht sind. — Otto Max Müller, 
Gelsenkirchen, Kaiserstr. 51. — 4 a. M. 38152 — 
29. 5. 09.

Schutzvorrichtung für W äschem angeln, bei der 
die von den W alzen erfasste H and des Arbeiters 
durch ein Ausweichglied den Ausrückhebel bewegt.
— Karl Maletz, Breslau, Trebnitzer Chausse 20. — 
8 d. M. 41105 — 25. 4. 10.

Stoffschneidemaschine mit von unten her durch 
den Tisch hindurchtretendem  und zwischen einem 
gabelförmigen Stoffhalter auf- und abwärts gehendem, 
um klappbarem Messer. — Johannes Schulze, Pots
dam, Hohewegstr. 4. — 8 f. W . 35 473 — 12. 8. 10.

Elektrische Sicherheitsvorrichtung für Schnell
pressen und ähnliche, einzelne Papierbogen verarbei
tende Maschinen. — J. G. Scheiter & Giesecke, 
Leipzig. — 15 d. Sch. 36624 — 28. 9. 10.
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Durch A nheben des Anlegetisches lösbare K upp
lungsvorrichtung des Anlegeapparates von Schnell
pressen und ähnlichen, einzelne Papierbogen ver
arbeitenden Maschinen. — J. G. Scheiter & Giesecke, 
Leipzig-Plagwitz. — 15 d. Sch. 36 881 — 5. 11. 10.

A n einem Regal auf einer Laufschiene mittels 
Rollen verschiebbare Regalleiter. — Fa. C. Pötschke, 
Berlin. — 341. P. 25 925 — 29. 10. 10.

Bogentrockner mit selbsttätiger Zuführung der 
zu trocknenden Bogen mit Hilfe von an endlosen, 
umlaufenden Ketten hängenden Rahmen wagerecht 
durch den Trockenraum  geführt werden. — Fa. 
Friedr. Müller, Potschappel b. Dresden. — 55 d. 
M. 43496 — 24. 1. 11.

Schutzm anschette für Wetzsteine. — Otto Franze, 
Dresden-J., Anton Graffstrasse 11. — 67 c. F. 31643
— 16. 1. 11.

26. 5. 11.
Brem svorrichtung für Fangklauen für seillos ge

wordene Förderwagen in Brem sbergen und dgl. — 
Valentin Stasch, Friedenshütte O.-S. — 5d. St. 16134
— 22. 3. 11.

Dam pfkesselspeiseregler mit Steuerung des 
Speiseventils durch einen Schwimmer. —  A lbert 
Brinkmann, Leipzig, Südstr. 42. — 13 b. B. 57930
— 18. 3. 10.

Bogenanlegevorrichtung für Rotationsdruckm a
schinen. — Fa. Hugo Koch, Leipzig - Connewitz. — 
15 d. S. 28 280 — 29. 1. 09.

Verfahren und Vorrichtung zum Entstauben des 
Tabaks in Zigarrettenmaschinen durch Absaugen. — 
Fa. E l Buen Tono, Mexiko. — 79 b. E. 15 059 —
10. 9. 09.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

15. 5. 11.
Autom atische Gleissperre für rein automatischen 

Bremsbergbetrieb. — Richard A ust G. m. b. H., 
Königshütte, O.-S. — 5 d. 463 529.

Rückziehvorrichtung für das Walzgut in Rohr
walzwerken. — Heinrich Stüting, W itten a. Ruhr.
—  7 a. 463 244.

Fülltrichter für automatisch arbeitende Feuerungs
anlagen mit Kühleinrichtung. — Pluto Stoker Company 
m. b. H., Charlottenburg. — 24 h. 463 216.

W asservorlage mit nachgiebig befestigtem A b
schlussventil. — Fa. W w. Joh. Schumacher, Cöln
a. Rh. — 26 b. 463 380.

Explosionssicherer Azetylenentwicklungs - A ppa
rat. — Dietrich Böse, Geestemünde. — 26b. 463697.

Hebevorrichtung für Krankenhebebetten. — 
Kraus & Faber Inh. Herrn. Faber, Esslingen a. N.
— 30 e. 463 550.

Aufsatzvorrichtung für Förderschächte jeder 
A rt in Verbindung mit einer Schranke und einem 
H em m schuh. — W erner Steinbusch, H orstm ar b. 
Lünen. —  35 a. 463 307.

Leitergerüst für Innenbauten. — A dolf Panzen- 
hagen, Spandau, Feldstr. 39. — 37 e. 463 053.

Baugerüsthalter. —  A ugust Pauschke, Breslau, 
Schillerstr. 22. — 37 e. 463 255.

Schalldämpfer für die Auspufileitungen von

Gasmaschinen. — Wilh. Franzen, Niederscheiden 
ä. Sieg. — 46 c. 463 091.

Vorrichtung zur Verschiebung des Riemens bei 
Riementrieben und dgl. mit Leit- oder Spannrollen.
— Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Dessau.
— 47 h. 463 005.

Schutzvorrichtung für Drehbänke und dgl., die 
das Auffallen der Späne auf die schleifenden Teile 
verhindert. — Karl Bemberg, Heidelberg, Eppel- 
heimerstr. 20. — 49 a. 463 119.

22. 5. 11.

Verstellbare Stütze für den Stollen- und Schacht
ausbau in Bergwerksbetrieben. — Arthur Fassbender 
und Otto Gerhards, Bergisch - Neukirchen. — 5 c.
464 162.

W asserstandsanzeiger mit durch einen Schwim
mer bewegtem Zeiger. — Hugo Baudisch, Berlin, 
Skalitzerstr. 27. — 13 c. 464 442.

Kesselsteinreinigungs - A pparat für Siederöhren.
— Nähmaschinen-Fabrik Karlsruhe vormals Haid & 
Neu, Karlsruhe i. B. — 13 e. 464.647.

Staubfreier Ascheentleerer für Öfen und Koch
maschinen. — Isidor Grozisk, Berlin, Bochumerstr. 24.
— 24 g. 463 990.

Bei selbsttätigen Beschickungsvorrichtungen mit 
W urfschaufel die Anordnung eines Kreisschiebers 
für die Brennstoffzuführung. — J. A. T opf & Söhne, 
Erfurt. — 24 h. 463 999.

Apparat zur Desinfektion, Luftreinigung und 
Luftanfeuchtung. — Rudolf Krull, Hamburg, Brenner
strasse 88. — 30 i. 464 380.

Schutzvorrichtung an Fenstern, um das A b
stürzen beim Reinigen usw. zu verhindern. — Richard 
Fischer, Aue i. S. —  34 c. 464 968.

Magnet zum Heben von Tiefofendeckeln mit 
sich nach oben verjüngender Angriffsfläche für den 
Magnet. — Deutsche Maschinenfabrik A.-G., Duis
burg. — 35 b. 464193.

Hebevorrichtung zur Bedienung verschieden 
hoher Arbeitsfelder, von denen das eine für vertikal 
bewegte Lastorgane nicht zugänglich ist. — Deutsche 
Maschinenfabrik A.-G., Duisburg. — 35 d. 464194.

Gerüststütze. — Heinr. Tepe, Iburg i. Hann. —
37 e. 464 184.

Schutzvorrichtung für Sensen. —  Peter Jos. Büs- 
gen, Herschbach, W esterw. — 45 c. 464160.

Sicherheitseinleger für Dreschmaschinen. — 
Maschinenfabrik Esterer, Akt.-Ges., Altötting, Bayern.
— 45 e. 464 830.

M esseranordnung an Papierrollen - Schneidema
schinen. — Fa. Ferd. Emil Jagenberg, Düsseldorf.
— 55 e. 464 072.

Selbsttätige A usrückvorrichtungan Stampfwerken 
zur Herstellung künstlicher Steine. — Richard Henne, 
Holzminden. — 80 a. 464496.

Schutzvorrichtung für die Augen am Steinbohrer.
— Heinrich W alter, Saarbrücken, Wilhelmstr. 15. — 
80 d. 464 176.

Hygienischer Brunnendeckel. —  Brieg-Schüsseln- 
dorfer Kieswerke Zementwaren- und Kunststein-Fa
brik G. m. d. H., Brieg, Bez. Breslau. — 85 d. 
463 985.
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Biitberbesprecftiinaeit.
H e i z u n g  u n d  L ü f t u n g  von Johannes Körting. 

Teil I: Das Wesen und die Berechnung der Hei- 
zungs- und Lüftungsanlagen mit 31 Figuren. Teil II: 
Ausführung der Heizungs- und Lüftungsanlagen mit 
179 Figuren. Sammlung Göschen. Nr. 342, 343 
geb. ä 80 Pf.

Was wir von der ersten Auflage dieses vortreff
lichen Buches geschrieben haben, trifft auf die zweite 
Auflage in erhöhtem Masse zu. Es ist ein Lehrbuch in 
optima forma, das allen Ansprüchen, dem Theoretiker 
wie dem Praktiker, in vollem Masse genügt und über 
alle Fragen dieses Gebietes vollkommen Aufschluss 
gibt.- Das handliche Format der Sammlung Göschen 
wird mit dazu beitragen, der vorliegenden zweiten 
Auflage raschen Absatz zu sichern. Wir wünschen dem 
Buche weiteren Erfolg.

G e f a h r e n  d e r  A r b e i t  i n  d e r  c h e m i s c h e n  
I n d u s t r i e .  Herausgegeben vom Verband der 
Fabrikarbeiter Deutschlands. Verfasser: H. Schnei
der. Kommissionsverlag der Volksbuchhandlung 
(Dörnke &  Mey) H annover. 121 S. Lex. 8° mit 
Text-Fig. u. Tab. Preis geh. 3.—

Nach dem Vorwort ist der äussere Anlass zur Her
ausgabe dieser Schrift die Hygiene-Ausstellung in 
Dresden gewesen, an der sich der Verband der Fabrik
arbeiter, einen Beschlüsse der freien Gewerkschaft 
folgend, sich beteiligen wollte. Die Beteiligung sollte 
sich auf die Darstellung der Arbeitsgefahren in man
chen chemischen Betrieben und auf die Mittel und 
Massnahmen zur Bekämpfung dieser Gefahren be
schränken. Durch das Verhalten der Ausstellungs
leitung sind aber die Gewerkschaften von diesem Plane 
zurückgekommen und haben die Veröffentlichung des 
für die Ausstellung gesammelten und zusammengestell
ten Materials in der vorliegenden Schrift veranlasst. 
Als weitere Veranlassung zur Herausgabe dieser Schrift 
wird der Umstand angegeben, dass erfahrungsgemäss 
die Vertreter der Wissenschaft bei Behandlung gewerbe
hygienischer Fragen den Einfluss der Arbeits- und Le
bensbedingungen der Arbeiter häufig übersehen oder 
doch zu gering einschätzen. Der Verfasser führt selbst 
aus, dass die Schrift an sich keine Bereicherung der 
gewerbehygienischen Literatur in dem Sinne bilde, dass 
sie neue Erkenntnisquellen erschlösse und neue Wege 
wiese. Sie solle im wesentlichen nur Orientierungs
schrift für einen grösseren Kreis sein und ein Korre
lat bilden zu der Unternehmerausstellung, von der die 
Gewerkschaften die Überzeugung einseitiger Darstel
lung der Verhältnisse hätten.

Das zu der Schrift verwendete Material scheint, 
wie eine flüchtige' Durchsicht erkennen lässt, tatsäch
lich bereits in der Literatur bekannt zu sein. Der Ver
fasser nennt selbst die Namen der Statistiker Dr. Weyl, 
Dr. Grandhomne und Dr. Leymann, deren statistische 
Untersuchungen aufgeführt werden.

Die Schrift unterzieht dabei die zum Schutze der 
Arbeiter in der chemischen Industrie getroffenen Ein
richtungen und Massnahmen einer herben Kritik, wobei

teilweise heftige Angriffe auf die Unternehmer, auf die 
Betriebsleitungen und auf die’ Organe der Betriebsauf
sicht gemacht werden. Die bestehenden gesetzlichen 
Vorschriften hält der Verfasser nicht für ausreichend 
und stellt am Schlüsse der Schrift in dem Kapitel: 
„Forderungen und Vorschläge“ diejenigen Reformen 
zusammen, welche von den Arbeitern in der chemischen 
Industrie verlangt werden. Es steht wohl zu erwarten, 
dass von den Industriellen sowohl wie von den zu
ständigen Amtsstellen diese Schrift eingehend ge
prüft werden wird.

Nachstehend das Inhaltsverzeichnis.
Die Entwicklung der chemischen Industrie. — Die 

Unfälle in der chemischen Industrie. Die Zahl der Un
fälle. Die Ursachen der Unfälle. Die Folgen der Un
fälle. — Die Erkrankungen. Vorbemerkungen. Die 
Statistik der Unternehmer. Die Ärzte der Betriebs
kassen. Die Organisation der Arbeiter. Das Reich. 
Die Gewerbeinspektoren. Die Reichstatistik für Öster
reich. Die Statistik der Leipziger Ortskrankenkasse. 
Berechnungen von Dr. Weyl. Die Untersuchungen von 
Dr. Grandhomme und Dr. Leymann. Die Abrechnun
gen der Betriebskassen. Vergiftungen und äussere 
Verletzungen. — Einzelne Stoffe. Teerabkömmlinge. 
Bleiweiss und Bleifarben. Säuren und andre ätzende 
Stoffe. Chlor, Chrom, Chinin und Phosphor. Explosiv
stoffe. — Der Arbeiterschutz in der chemischen In
dustrie. Der gesetzliche Arbeiterschutz. Tabelle da
zu. Die Gewerbeinspektion. Die Berufsgenossen
schaften. •— Die Unternehmer. Belehrung der Ar
beiter. — > Die Wohlfahrtseinrichtungen. Fabrikwoh
nungen. Die „sozialen Lasten“ . — Die Arbeiter. Die 
Arbeitszeit. Der Arbeitslohn. Die Intensität der Ar
beit. Der Arbeiterwechsel. Die Beschäftigung aus
ländischer Arbeiter. Die Beschaffenheit der Schutz
vorrichtungen. — Die gewerkschaftliche Organisation. 
Entwicklung und Leistungen des Verbandes. Die Er
folge des Verbandes. Die Tarifverträge. Die Über
wachung des Arbeiterschutzes. Die Belehrung der Ar
beiter. Die Tätigkeit in den Zahlstellen. — Forderun
gen und Vorschläge.

Personalien.
D er Königliche Gewerbeinspektor Dr. F is c h e r  

(Gewerbe-Insp. Berlin NW.) ist zum Königlichen 
Gewerberat ernannt worden.
flgPtf-i - ■ - __________

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Vorläufige Mitteilung.

Die XVIII. ordentliche H auptversam m lung des 
Vereins findet am 8. u. 9. Septem ber d. J. in Schandau 
statt, nachdem eine gemeinsame Besichtigung der 
Internationalen Hygiene-Ausstellung in Dresden am
7. Septem ber vorangegangen ist.

Die H erren Mitglieder des Vereins werden um 
Anm eldung von V orträgen, Vorführung von neuen 
Schutzvorrichtungen usw. ersucht.

D er V orsitzende: 
S e i d e l .

F ür die Schriftle itung  verantw ortlich : Regierungerat L u d w i g  K o l b e  in G roes-Lichterfelde-W ., P aulinenstr. 3. 
D ruck der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Koitzsch,
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Unfallverhütung, Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt, Gewerberecht.
Mitteilungen des Institutes fü r Gewerbehygiene, Frankfurt a. Main.

Organ des H erausgeber :

Vereins deutscher Revisions-Ingenieure. Geheimer Regierungsrat L u d w i g  K o l b e

X . J a h rg . 1. J u li 1911. 13. H e ft

Internationale Hygiene-Ausstellung Dresden 1911.
I. Ü b e r s i c h t  d e r  G e w e rb e h y g ie n e ,  A r b e i te r w o h l f a h r t s p f l e g e  u n d  U n fa l lv e rh ü tu n g .* )

V on K. R. M a u k i s c h ,  G ew erberat.

„Derjenigen N ation gehört die Zu
kunft, w elche die gesündesten und •wider
standsfähigsten Individuen besitzt.“

Der vorstehende Denkspruch, der den Katalog für 
die allgemeine Abteilung der Dresdner Hygiene-Aus
stellung einleitet, verdient besonders für das Gebiet der 
Gewerbehygiene Beachtung. Wenn nicht schon das 
soziale Empfinden verlangte, die Arbeiter vor beruf
lichen Schädigungen nach Möglichkeit zu bewahren, 
müsste die Betrachtung des geschäftlichen Wettbewerbs 
unter den Völkern den hohen Wert- eines wirksamen 
Gesundheitschutzes der Arbeiter eindringlich lehren. 
Das vorzeitige Nachlassen oder Aufhören der Leistungs
fähigkeit jedes geübten Arbeiters bedeutet einen Ver
lust für das Nationalvermögen, der vielleicht im einzel
nen Falle zunächst unmerklich sein mag. Liegen aber 
die Gründe in allgemein üblichen Arbeitsverfahren oder 
Betriebseinrichtungen, so wird eine grössere Anzahl 
von Personen betroffen, und die Verluste werden früher 
oder später für die Gesamtwohlfahrt bedenklich. Die 
von der wissenschaftlichen Hygiene gewonnenen Er
kenntnisse für das Berufsleben nutzbar zu machen, ist 
daher nicht nur vom Standpunkte der Menschlichkeit 
aus eine überaus wichtige Aufgabe. Zu ihrer Lösung 
will auch die D resdner Ausstellung beitragen, die hier
zu besonders geeignet ist, weil sie gleichzeitig die 
zahlreichen übrigen Zweige der Gesundheitspflege und 
damit deren Zusammenhang mit der Gewerbehygiene 
vor Augen führt.

Das gesamte Gebiet der Hygiene ist auf der Aus
stellung in 36 Gruppen und 7 Sondergruppen eingeteilt, 
die in 8 Hallen untergebracht sind. Die Berufshygiene, 
die in der Halle „ B e r u f  u n d  A r b e i t “ (No. 53 des 
Plans) ihr Heim gefunden hat, enthält in der w i s 
s e n s c h a f t l i c h e n  A b t e i l u n g  eine Darstellung

*) W ir beginnen hiermit eine Reihe von Be
richten über die D resdener Ausstellung, denen wei
tere, insbesondere Spezialberichte folgen sollen.

der gewerblichen Gifte (bearbeitet von Professor Dr. 
Lehmann, Würzburg), Vorführungen aus dem Gebiete 
der speziellen Berufsstatistik und Berufshygiene (unter 
Mitwirkung des Verfassers) sowie eine Zusammen
stellung von Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen (bearbei
tet von Professor Dr. Albrecht, Berlin).

G e w e r b l i c h e  G i f t e .
Unter dem Titel „Die chemische Industrie und die 

Hygiene“ breitet der bekannte Würzburger Giftforscher 
einen wissenschaftlich geordneten Lehrgang der ge
werblichen Giftkunde vor uns aus, indem er chemische 
und technische Präparate, die anorganischen nach den 
Elementen geordnet, in Verbindung mit technologischen 
Tafeln, Präparaten im Laboratorium vergifteter Tiere 
und Abbildungen vorführt. Die Darbietung wird durch 
eine reiche Beigabe knapp gefasster Erklärungstafeln 
unterstützt, von denen hier die die Einleitung bildenden 
im Auszuge wiedergegeben seien.

Gift nennen wir theoretisch alle Körper, die dem 
menschlichen Körper zugeführt auf chemischem Wege 
schädlich werden können. Vom praktischen Stand
punkte aus bezeichnen wir als Gifte nur solche Kör
per, die schon in geringen Mengen und auf den prak
tisch vorkommenden Wegen giftig wirken. Alle gif
tigen Metalle sind auch in ihren Verbindungen giftig, 
soweit diese sich nicht durch Unlöslichkeit auszeich
nen. So ist Zinnober und Schwerspat als praktisch 
ungiftig zu bezeichnen.

Akute Vergiftungen kommen im Haushalte und 
in gut geleiteten Fabriken nur durch Unglücksfälle, 
Verwechslungen, Mutwillen, Mord oder Selbstmord 
vor. Dagegen lassen sich chronische Vergiftungen, 
die durch längere Zufuhr kleinerer Dosen eintreten, 
nur schwer ganz vermeiden, wenn mit giftigen Stof
fen, wie Blei, gearbeitet wird.

Die wichtigsten Eintrittswege der Fabrikgifte 
sind: 1. der Mund und Verdauungsapparat für feste
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und tröpfchenförmige Gifte, 2. der Mund sowie die 
Nase und Lunge für Staub und Tröpfchen und 3. die 
Haut für feste und flüssige ätherlösliche Gifte. Es 
sind indessen nicht alle ätherlöslichen Stoffe von der 
Haut aus giftig.

Die wichtigsten Mittel zur Verhütung von Ver
giftungen in Fabriken sind:
1. Die giftigeii Körper kommen mit dem Arbeiter 

überhaupt nicht in Berührung. Die Handarbeit 
wird möglichst durch Maschinenarbeit ersetzt.

2. Die giftigen Körper kommen nur in verhältnis
mässig ungiftiger Form, feucht, in groben Stücken 
oder in einer schwer löslichen Verbindung dem 
Arbeiter in die Hände.

3. Aller Staub, alle Dämpfe werden abgesaugt, das 
Mahlen, Zerkleinern, Sieben geschieht maschinell.

4. Die Kleidung des Arbeiters wird sauber gehalten. 
Der Arbeiter badet oft.

5. In den Arbeitsräumen wird nicht gegessen; vor 
der Mahlzeit werden Hände und Gesicht gewa
schen.

6. In Staubbetrieben ist häufiges Spülen von Mund 
und Nase wichtig.

Die ersten Massregeln bei Fabrikvergiftungen 
sind :
1. Ist die Kleidung beschmutzt:

„Kleiderwechsel und Baden.“
2. Ist das Gift verzehrt:

„Brechmittel.“
3. Ist das Gift mit der Luft eingeatmet:

„Reine Luft.“
4. Ist die Atmung behindert, das Blut in seiner Sauer - 

stoffaufnahme beschränkt:
„Sauerstoffatmung.“

Auch die lehrreiche Tabelle der Giftigkeit der 
wichtigsten Fabrik-Gase und -Dämpfe in mg auf das 
Liter, zumeist nach Arbeiten des von Professor Leh
mann geleiteten hygienischen Instituts der Universität 
W ürzburg, sei obenstehend mitgeteilt.

Der Darstellung der Bleigefahr, zu der das Institut 
für Gewerbehygiene zu Frankfurt a. M. wesentlich bei
getragen hat, ist ein grösserer Platz gewidmet.

S p e z i e l l e  B e r  u f s s t a t i s t i k u n d  B e r u f s 
h y g i e n e .

Bei der Vielseitigkeit des Stoffes in dieser Abtei
lung und der sich hieraus ergebenden Schwierigkeit 

. einer erschöpfenden Übersicht in kurzen Worten sind 
im folgenden verschiedene einzelne Ausstellungsgegen
stände als Beispiele aufgeführt, wodurch indessen die 
nicht besonders erwähnten keineswegs als minder 
wichtig hingestellt werden sollen.

Das Kaiserliche Gesundheitsamt und Statistische

P lö tz
lich

tötend

In  • /„ -1  
Stunde 

sofort oder 
später 

tödlich

V .- 1
Stunde

erträglich
ohne

sofortige
oder

spätere
Fo lgen

6 Stunden) 
ohne 

w esent
liche 

Symptome

Einen Mo
n a t lang  

u n 
schädlich  
(zum eist 
nach Dr. 
Ronzani)

mg im L iter

Salpetersäure 1 
Salpetrige Säure ' * * ' - 0 ,6 -1 ,0 0 ,2 -0 ,4 0,2 0,1

— 1,8—2,6 0 ,06 -0 ,13 0,013 —

Schweflige Säure . . . — 1,4 —1,7 0 ,17 -0 ,64 0 ,06 -0 ,1 0,1
— — — — —  _
— 1,5—2,7 0,18 0,06 —

C h lo r ...................................... ca. 2,5 0 ,1 -0 ,1 5 0,01 0,003-0,005 0,005
5,5 0 ,22-0 ,33 0,022 0,005 . —

Schwefelwasserstoff . . 1 ,2 -2 ,4 0 .6 -0 ,8 4 0 ,24-0 ,36 0 ,12-0 ,18 —
0,3 0,12—0,15 0 ,05-0 ,06 0 ,02-,004 —

Arsenwasserstoff . . . . 5,0 0,05 0,02 0 ,01-0 ,02 weniger 
a ls  0,01

Phosphorwasserstoff . . 4 — 0 ,56-0 ,84 0 ,14-0 ,28 0,14 viel wenig, 
a ls  0,014

Kohlenoxyd ...................... — 2 ,0 -3 ,0 0 ,5 -1 ,0 0,2 —
450 9 0 -1 2 0 6 0 -7 0 3 0 -4 5 -

— 3 0 -5 0 1 0 -2 0 10 —

— 2 0 -3 0 10 5—10 —
— 200 3 0 -4 0 20—30 10

Tetrachlorkohlenstoff . . — 400—500 6 0 -8 0 60 15
Tetrach loräthan  . . . . — 5 0 -6 0 8 - 1 6 2—3 1 - 2
Tetrachloräthylen . . . — 2 0 0 -3 0 0 20 1 0 -1 5 3 - 4
Schwefelkohlenstoff . . — 15 3—*5 1,5—2,0 —

Anilin, Toluidin . . . . — _ 0,5 0,15-0 ,20 —

- — 1 ,0 -1 ,5 0,3—0,5 -

Amt bieten eine grosse Anzahl graphischer Darstellun
gen über die Krankheits- und Sterblichkeitsverhältnisse 
von Arbeitern, hauptsächlich nach dem von ihnen im 
Vorjahre herausgegebenen Werke „Krankheits- und 
Sterblichkeitsverhältnisse in der Ortskrankenkasse für 
Leipzig und Umgegend“ , Heymanns Verlag, Berlin. 
(Auszüge daraus im Reichsarbeitsblatt 1910 und 1911.) 
Das Sächsische Ministerium des Innern bringt über die 
im Königreich Sachsen in den Jahren 1885 bis 1910 be
aufsichtigten Gewerbebetriebe graphische Übersichten, 
die zugleich ein Bild von der Entwicklung der sächsi
schen Industrie gewähren.

Von den Gewerbekrankheiten hat der M i l z 
b r a n d  in einer Sammelausstellung des Königlich 
Bayerischen Arbeitermuseums eine eingehende Darstel
lung gefunden, die durch Tafeln vom Stadtkrankenhaus 
zu Offenbach a. M. ergänzt wird. Unter den letzteren 
befindet sich das Bild eines Arbeiters mit der Bezeich
nung der Stellen, an denen in den behandelten 77 Fällen 
die Milzbrandpusteln gefunden wurden. Die Pusteln 
sassen fast ohne Ausnahme an unbedeckten Körper
stellen, zu denen die rechte Hand leicht gelangen kann. 
Es liegt deshalb der für die Verhütung wichtige Schluss 
nahe, dass die Übertragung zumeist durch kratzende 
Finger erfolgt ist.

Über die P r e s s l  u f t  k r  a n  k>h e i t  e n  sind V or
führungen von Dr. Heermann-Kiel und der H am 
burger Baubehörde vorhanden, von der letzteren 
eine auch vom Standpunkt des Ingenieurs beacht
liche Sammelausstellung über den Bau des Hamburger
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Elbtunnels, dessen Eröffnung in der nächsten Zeit be
vorsteht.

Tabellen über die W u r m k r a n k h e i t ,  so
wie Diapositive von Ankylostoma-Eiern, Larven und 
Würmern hat Professor Dr. Bruns, Gelsenkirchen, Pho
tographien über H a u t t u b e r k u l o s e  b e i  B e r g 
l e u t e n  der Magistrat zu Dortmund beigesteuert.

Privatdozent Dr. med. Hentze, Kiel, stellt P räparate 
aus, den E in f lu s s  d e s  B e ru fs  a u f  d ie  Z ä h n e  
zeigen, die umso willkommener sind, als die Zahnpflege 
bei ihrer steigenden Wertschätzung voraussichtlich 
auch für die Gewerbehygiene an Bedeutung gewinnen 
wird.

Neben einigen Vorführungen aus dem B e r g b a u  
sind solche des H ü t t e n w e s e n s  von der Eisen-, 
Blei- und Zinkgewinnung vorhanden und zwar: das 
Modell eines Hochofens mit doppeltem Gichtverschluss 
der Bruderusschen Eisenwerke Wetzlar, das Modell 
einer Anlage für den Huntington-Heberlein-Prozess und 
eines Pilzofens mit guter Rauchabführung am Stich und 
den Schlackenöffnungen vom Königlichen Oberhütten
amt Freiberg i. S., sowie Modelle von Zinköfen von Ge
werberat Krantz, Oppeln und der Hamburgischen Ge
werbeinspektion. Das letztere ist durch die Grösse 
der Rauchhaube und des Filters, in der der abgesaugte 
Staub von der Luft getrennt wird, bemerkenswert.

Eine Anzahl Schutzeinrichtungen der c h e m i 
s c h e n  I n d u s t r i e  werden von den Farbwerken 
vorm. Meister, Lucius &  Brüning, Höchst a. M. ge
zeigt. Dr. Kalkow-Offenbach a. M. stellt das Modell 
einer Bleiweissfabrik aus, die nach dem Niederschlags
verfahren arbeitet und damit die bedenkliche Kammer
arbeit vermeidet. Maschinelle Einrichtungen zur Ent
leerung der Aufschliesskammern von Superphosphat
fabriken sind zwei vorhanden, nämlich das System 
Dr. Keller (von den Gewerbeinspektionen zu Hamburg 
und Dessau ausgestellt) und das System Moritz Milch
&  Co. in Danzig. (Die Schweiz veranschaulicht in 
ihrer Halle noch ein drittes System von Emil Wenk in 
Basel.)

•Weiter folgen Darstellungen von D u n s t -  u n d  
R a u c h a b s a u g u n g s v o r r i c h t u n g e n  für Gelb
brennen, Schmiedefeuer usw., sowie von Einrichtun
gen für L ü f t u n g ,  L u f t b e f e u c h t u n g ,  E n t 
n e b e l u n g  und L u f t k ü h l u n g .  Die letztere wird 
in Modell, Zeichnung und Bild an einem Siemensschen 
Glaswannenofen vorgeführt. Zugleich zeigt ein bei
gefügtes Bild der selbsttätig arbeitenden Owens-Fla
schenblasmaschine den grossen Unterschied in der An
zahl der erforderlichen Bedienungsmannschaften an 
dieser Maschine und der Mundbläserei.

Die B e k ä m p f u n g  d e r  S t a u b g e f a h r ,  die 
gegenwärtig den am erfolgreichsten bearbeiteten Zweig

der praktischen Gewerbehygiene bildet, wird eingehend 
behandelt.

Die in Gewerbebetrieben vorkommenden Staub
arten werden sowohl selbst als auch in Mikrophoto
grammen, in Sammlungen vorgeführt, von denen die 
175 Sorten umfassende des Instituts für Gewerbehy
giene zu Frankfurt a. M. sich durch Vollständigkeit, 
Ausführung und Anordnung nach Industriezweigen 
auszeichnet. Hieran schliessen sich zur Erläuterung der 
Wirkung des Staubes auf den menschlichen Körper 
Präparate und Nachbildungen von Staublungen. Das 
Königlich Bayrische Arbeitermuseum in München hat 
die wichtigeren Staublungen nebst Mikrophotographien 
von Lungenschnitten mit den dazu gehörigen Staub
arten und ihren Mikrophotographien zusammengestellt.

Lungenschützer (Respiratoren) werden vom Hygie
nischen Institut, Berlin, Sanitätsrat Dr. Wolff und der 
Gewerbeinspektion Chemnitz I vorgeführt. Wenn auch 
die Respiratoren in vielen Fällen nicht zu entbehren 
sind und deshalb ihre zweckmässige Herstellung eine 
wichtige Aufgabe bleibt, so ist doch in erster Linie an
zustreben, die stauberzeugenden Arbeiten in geschlos
senen Maschinen und Vorrichtungen vorzunehmen oder 
den Staub an der Entstehungsstelle abzusaugen oder in 
sonstiger Weise durch Betriebseinrichtungen dafür 
zu sorgen, dass der Staub nicht in die Atmungsorgane 
der Arbeiter gelangt. Wieviel auf diesem Gebiete be
reits in den verschiedenen Industriezweigen geschaffen 
worden ist, wird in einer grossen Anzahl von Modellen, 
Zeichnungen und Abbildungen gezeigt, die zugleich die 
mannigfachen Wege erkennen lassen, auf denen das 
Ziel erreicht werden kann.

Unter anderen hat die durch diese Zeitschrift 
(1. Jahrgang, S. 31, 2. Jahrgang, S. 284) bekannt ge
wordene Hosemannsche Schwabbel-Staubfang-Kiste, 
die heute noch unter Umständen mit Nutzen zu ver
wenden ist, Aufnahme gefunden. Dass man selbst 
nicht mehr davor zurückschreckt, Arbeiter in luftdichte 
Glaskästen zu setzen, was vor Jahren von Gegnern der 
Arbeiterschutzbestrebungen vielfach ironisch als wün
schenswertes Ziel hingestellt wurde, zeigt ein von den 
Höchster Farbwerken im Bilde beigesteuerter Elektro
magnet-Laufkran zum Transport von Eisenspänen. 
Das luftdichte, bewegliche Führerhaus ist mittels eines 
in einer Wasserrinne laufenden Verschlusses mit der 
Aussenluft verbunden.

Eine Sammelausstellung der Gewerbeinspektion 
und Fachschule zu Solingen beweist die günstige W ir
kung der Polizeiverordnung für den Düsseldorfer Re
gierungsbezirk vom 30. 6. 1898/9. 8. 1901, die in sämt
lichen 800 Schleifereien des Industriegebietes durchge
führt ist. Während in den Jahren 1885 bis 1895 von 
1000 Schleifern durchschnittlich 20,6 starben, betrug 
die Sterblichkeit in den Jahren 1904 und 1905 nur 10,9
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vom Tausend. Dabei sind keineswegs, wie oft von 
durchgreifenden behördlichen Vorschriften befürchtet 
wird, die Kleinbetriebe verdrängt worden, sondern er
freuen sich nach einer beigebrachten Statistik einer 
steigenden Zunahme.

Weiter sind Betriebseinrichtungen zu finden, die 
g e s u n d h e i t l i c h e n  S c h ä d i g u n g e n  a n d e r e r  
A r t  Vorbeugen sollen, zum Beispiel eine federnde 
Körperstütze an einem Posam entenw ebstuhl als E r
satz des drückenden Brustholzes, am Tische anschraub- 
bare Halter für Strumpfformen zur Verm eidung des A n
stemmens der Form en an den Leib der Arbeiterinnen 
und zwei Vorkehrungen zum Einfädeln von W eb
schützen, die das Durchsaugen des Fadens mit dem 
Munde überflüssig machen. (Eine weitere Einrichtung 
der letzteren Art ist in der Halle der Schweiz zu finden.)

Die A r b e i t s k l e i d u n g  ist durch einige 
Kleider für Arbeiterinnen vertreten.

A r b e i t e r w o h l f a h r t s e i n r i c h t u n g e n .
Die vom Geschäftsführer der Zentralstelle für 

Volkswohlfahrt Professor Albrecht zusammengebrachte 
Ausstellung enthält zunächst eine reichhaltige, ein
drucksvolle Sammlung der W o h n u n g s f ü r s o r g e  
für die Arbeiterbevölkerung. Von Stadtgemeinden, ge
meinnützigen Vereinen, staatlichen Verwaltungen und 
Privatbetrieben sind hierzu Modelle, Abbildungen, 
Zeichnungen, Tabellen, Statuten, Berichte und andere 
Druckschriften beigesteuert. Das vielstöckige Reihen
haus in der Grossstadt ist in gleicher Mannigfaltigkeit 
berücksichtigt, wie das Ein- und Zweifamilienhaus in 
den Vororten und auf dem Lande, wobei sowohl die 
Pflege der heimatlichen Bauweisen als auch die Grund
risslösungen und Bebauungspläne den Beschauer fes
seln. (Als wertvolle und anschauliche Ergänzung sind 
im Waldparke hinter dem botanischen Garten — No. 42 
des Plans — vom Verbände' Sächsischer Industrieller 
und dem Landesverein Sächsischer Heimatschutz einige 
Arbeiterwohnhäuser erbaut und eingerichtet worden. 
Ein neues Wohnungssystem für kinderreiche Arbeiter
familien zeigt in Modellen — No. 606 der industriellen 
Abteilung, Halle 54 — der Architekt Dipl.-Ing. Hiller, 
Frankfurt a. M.)

Die weiteren Vorführungen der Arbeiterwohlfahrts
pflege betreffen: Ledigenheime, Übernachtungsräume, 
Kranken-, Wöchnerinnen- und Erholungshäuser, Kran
kenzimmer, Kinderbewahranstalten, Arbeits- und Haus
haltungsschulen , Arbeitergärten, Badeeinrichtungen, 
Speiseräume und Fabrikküchen.

Das städtische Arbeitsamt in München bringt in 
einer erschöpfenden Ausstellung seiner Einrichtungen 
reichhaltigen Stoff zu der wichtigen Frage des öffent
lichen A r b e i t s n a c h w e i s e s  bei.

Endlich ist in dieser Abteilung die S t ä n d i g e

A u s s t e l l u n g  f ü r  A r b e i t e r  W o h l f a h r t  i n  
C h a r l o t t e n  b ü r g  vertreten, die auf einer grossen 
Tafel einen Überblick ihrer Einrichtungen bietet und 
auf weiteren Tafeln Unfallverhütungsmassnahmen ver
anschaulicht.

I n d u s t r i e l l e  A u s s t e l l e r .
Mit der wissenschaftlichen Abteilung Beruf und 

Arbeit sind die Vorführungen auf dem Gebiete der Ge
werbehygiene keineswegs erschöpft. Zunächst verdie
nen 'in  den Hallen 53 und 52 die von den industriellen 
Ausstellern gezeigten Gegenstände eine nähere Betrach
tung. Die Firmen Leopold Casella &  Co., Mainkur bei 
Frankfurt a. M., Georg Liebermann in Falkenau-Flöha 
(Sachsen) und einige andere stellen ihre Arbeiter
Schutz- und Wohlfahrtseinrichtungen aus, der Verein 
Deutscher Bleifarbenfabrikanten eine von ihm aufge
machte Krankenstatistik.

Eine grössere Anzahl von Firmen ist mit Lüftungs
und Staubabsaugungseinrichtungen oder mit Zeichnun
gen und Abbildungen davon vertreten, eine Anzahl wei
terer Firmen mit Bade- und Wascheinrichtungen sowie 
mit Vorkehrungen zur Dämpfung von Erschütterungen 
und Geräusch. Auch viele Gegenstände des Unfall
schutzes sind vorhanden, auf die weiter unten zurück
gekommen wird. Endlich haben Verlagsbuchhandlun
gen, darunter der Verlag dieser Zeitschrift, die von ihnen 
verlegten literarischen Erzeugnisse ausgestellt.

D i e  G e w e r b e h y g i e n e in  d e r  v o l k s t ü m 
l i c h e n  A b t e i l u n g  „ D e r  M e n s c h “ .

(Halle 18.)
Während die im übrigen bedeutende und fesselnde 

historische Abteilung (Säle 2) eigentlich nur zeigt, dass 
die Gewerbehygiene mit einer längeren Geschichte nicht 
zu glänzen vermag, enthält die den Kernpunkt der Aus
stellung bildende volkstümliche Abteilung eine inhalts
reiche Gruppe über allgemeine Berufshygiene (Saal VI, 
rechts von der Eingangshalle). In Nachbildungen von 
gewerblichen Schwielen und Missgestaltungen ergänzt 
sie in wünschenswerter Weise die Vorführungen der 
Halle 53. ,

D ie  G e w e r b e h y g i e n e  i n  a n d e r e n  H a l l e n .
(Hallen 54, 37, 7 und 10.)

Die grosse Halle Ansiedelung und Wohnung (No. 
54) gibt auch für die praktische Gewerbehygiene eine 
reiche Ausbeute. Sowohl die glänzende wissenschaft
liche Abteilung namentlich in den Gruppen Beleuch
tung, Städtereinigung, Kleinwohnungsbauten, Lüftung 
und Heizung, als auch die sehr reichhaltige industrielle 
Abteilung laden zu eingehenden Studien ein. Von den 
Vorführungen der industriellen Aussteller seien beson
ders die zahlreichen Staubabsaugungseinrichtungen
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hervorgehoben, darunter viele bewegliche, die in man
chen Fällen auch in Arbeitsstätten mit Nutzen zu ver
wenden sind. Die Firma Röpner & Müller-Stuttgart 
ist damit beschäftigt, ihren mit Wasserstrahlgebläse 
arbeitenden Entstaubungsapparat Romul, System 
Schauer, für die mechanische Entfernung von Flugasche 
aus Kesselzügen nutzbar zu machen, was als ein wei
terer wünschenswerter Fortschritt in der Anwendung 
der pneumatischen Förderung erscheint.

Die Halle 37 für Krankenfürsorge und Rettungs
wesen verdient schon wegen der dort zu findenden 
Rauchschutz- und Sauerstoff-Atmungs-Apparate einen 
Besuch. Unter den Vorführungen der Abteilung Sta
tistik (Saal 7) befindet sich eine Arbeit über Erkrankun
gen in verschiedenen Berufsarten.

In engem Zusammenhange mit der Gewerbehygiene 
steht schliesslich die deutsche Arbeiterversicherung, die 
in der Halle 10 eine ihrer Bedeutung entsprechende und 
lehrreiche Darstellung gefunden hat, auf die im folgen
den Abschnitte noch eingegangen werden soll.

U n f a l l v e r h ü t u n g .
Die Unfallverhütung ist als besondere Gruppe in 

den Arbeitsplan der Ausstellung zwar nicht aufgenom
men worden, auch wurde sie in der wissenschaftlichen 
Abteilung der speziellen Berufshygiene, von einigen 
Ausnahmen abgesehen, nicht berücksichtigt. Trotzdem 
wird der Unfallverhütungs-Ingenieur bei einem Besuche 
der Ausstellung seine Rechnung finden.

Die Grenzgebiete, die sowohl die Gewerbehygiene 
als auch die Unfallverhütung berühren, namentlich das 
R e t t u n g s w e s e n  (Halle 37) und die V e r g i f 
t u n g s g e f a h r  (Halle 53) sind in ausführlichen Vor
führungen vertreten. Auch die S t a u b b e k ä m p 
f u n g  wird hierher zu rechnen sein, weil die Absauge- 
einrichtungen an den Arbeitsmaschinen bisweilen die 
Ausgestaltung der Schutzvorrichtungen gegen Unfall 
beeinflussen und weil die Entstaubung in vielen Fällen 
die Unfallgefahr vermindert. Das in der wissenschaft
lichen Abteilung der Halle 53 ausgestellte Modell einer 
Bronzefarbenfabrik zeigt eine Anlage, in der die ge
troffenen Massnahmen sowrohl Gesundheitsschädigun
gen durch Staub als auch Unfälle durch Metallstaub
explosionen verhüten sollen.

Von anderweiten Gegenständen der Unfallverhü
tung sind in der w i s s e n s c h a f t l i c h e n  A b t e i 
l u n g  d e r H a 11 e 53 zu nennen: eine graphische Dar
stellung über den Anteil der Unfälle an Erkrankungen, 
die Zeichnung eines Presslufthammers mit Sicherung, 
eine bewegliche Bohrmaschine mit Schutzverdecken, 
Modelle von Bergwerksförderanlagen mit selbsttätigen 
Schachtverschlüssen und Einrichtungen gegen das zu 
harte Aufsetzen des Gestelles, das Meissnersche Stoss- 
tränkverfahren zur Unschädlichmachung des explosib

len Kohlenstaubes in Steinkohlenbergwerken und die 
bereits erwähnten Abbildungen aus der Ständigen Aus
stellung für Arbeiterwohlfahrt in Charlottenburg.

In weit reichhaltigerer Weise ist die Unfallverhü
tung v o n  d e n  i n d u s t r i e l l e n  A u s s t e l l e r n  
i n d e n  H a l l e n  53 u n d  52 berücksichtigt worden. 
Man findet hier Schutzvorrichtungen an Holzbearbei
tungsmaschinen und Zentrifugen, Rohrleitungen, Rohr
bruchventile, Aufzüge, Schutzkleider aus Asbest, 
Sicherheitslampen, Gefässe und Aufbewahrungseinrich
tungen für leicht entzündliche Flüssigkeiten und anderes 
mehr. In der H a l l e  54 stehen zwei Wäschemangeln 
mit Schutzeinrichtungen.

Die für die Unfallverhütung wesentlichste Abtei
lung der Ausstellung ist die der deutschen A r b e i 
t e r v e r s i c h e r u n g  i n  H a l l e  10, an der sich 
ausser dem Reichsversicherungsamte 14 gewerbliche 
und 3 landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften be
teiligen. Auch die Schriften des Vereins Deutscher Re
visionsingenieure sind hier ausgelegt. Neben den sta
tistischen Darbietungen und einer reichhaltigen Lite
ratur beanspruchen besonders zahlreiche Abbildungen 
von Schutzvorrichtungen die Aufmerksamkeit. Von die
sen Bildern ist ein Teil an den Wänden angebracht, der 
Hauptteil aber in 12 Bänden zu einer über 1000 Abbil
dungen enthaltenden sachlich geordneten Sammlung 
vereinigt, deren Veröffentlichung die vorhandene Lite
ratur überUnfallschutz bereichern würde.

Eine Sammlung über U n f ä l l e  d u r c h  B l i t z  
u n d  e l e k t r i s c h e  S t a r k s t r ö m e  und deren 
Verhütung wird im  ö s t e r r e i c h i s c h e n  P a v i l -
1 o n vom gerichtlich-medizinischen Institute der Wie
ner Universität gezeigt. Im Anschluss hieran werden 
täglich kinematographische Vorführungen über Arbeiten 
an Starkstromeinrichtungen, das Entstehen von Un
fällen und verschiedene Befreiungsarten sowie die Wie
derbelebung durch Elektrizität Verunglückter geboten.

D ie  K l ä r u n g  g e w e r b l i c h e r  A b w ä s s e r ,  
die als ein Anhang zur Gewerbehygiene angesehen 
werden kann, wird in der wissenschaftlichen Abteilung 
der Halle 53 in einigen Modellen und Zeichnungen vor
geführt, die Abwässerreinigung überhaupt in der Halle 
54 in eingehender Weise behandelt. Wenn die wis
senschaftliche Abteilung der letzteren Halle auch das 
Hauptgewicht auf die Klärung der Gruben- und 
Schleussenwässer legt, so sind doch viele der gezeig
ten Einrichtungen gleichzeitig für die Behandlung ge
werblicher Abwässer von Bedeutung. Unter den in der 
industriellen Abteilung der Halle 54 ausgestellten Klär
anlagen sind verschiedene zu finden, die direkt für ge
werbliche Abwässer bestimmt sind.

D a s  M a s c h i n e n w e s e n  
ist in den Hallen 52 und 53 vertreten. Vom Verein der“
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Niederlausitzer Braunkohlenwerke wird ein Dampf
kessel mit allen Nebenanlagen und Messvorrichtungen 
in Betrieb vorgeführt. Ausserdem sind Lokomobilen, 
Verbrennungskraftmaschinen, Aufzüge, Transmissio
nen, sowie noch andere Gegenstände und Bedarfsartikel 
für den Maschinenbetrieb ausgestellt.

A u s l a n d 
. In der Halle 53 befindet sich die Ausstellung 
S c h w e d e n s )  die ausser statistischen Tafeln über 
Unfälle eine Anzahl meist bildlicher Darstellungen von 
Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt, des Gesundheits
und Unfallschutzes enthält, darunter einen Elektro
magnet zur Entfernung von eingedrungenen Eisensplit
tern aus dem Auge.

Die übrigen fremden Staaten haben in eignen Pa
lästen an der die Völkerstrasse bildenden Herkulesallee 
ausgestellt.

U n g a r n  bringt in den Nischen 8 bis 12 die Ge
Werbehygiene berührende Gegenstände, davon in 
Nische 9 die Ausstellung des Sozialen Museums in Bu
dapest mit eingehenden Darstellungen der Bleigefahr 
im Töpferei-, Druckerei-, Färber- und Anstreicher
gewerbe. Die bekannten Bleilähmungen aus dem un
garischen Töpfereigewerbe werden in einer grossen 
Anzahl von Nachbildungen und Photographien gezeigt.

Die ö s t e r r e i c h i s c h e  A u s s t e l l u n g  ent
hält in Abteilung 7 die Berichte der Gewerbeinspektio- 
iien und graphische Darstellungen über deren Tätigkeit, 
in Abteilung 22 eine Sammelausstellung Beruf und Ar
beit, von der die gesundheitlichen Merkblätter und die 
Photographien von Phosphornekrose, Bleilähmungen 
und Hauterkrankungen besonders erwähnt seien. Den 
hauptsächlichsten Anziehungspunkt dieser Halle für den 
Gewerbehygieniker bildet aber die bereits oben er
wähnte, durch kinematographische Vorführungen un
terstützte Ausstellung des Wiener gerichtlich-medizini
schen Instituts über Schäden durch elektrischen Stark
strom und Blitzschlag.

Der Palast R u s s l a n d s  zeigt in der Gruppe 
Semstwo-Medizinalwesen (Obergeschoss, Abteilung 6) 

' ausser statistischen Angaben, einigen zeichnerischen 
Darstellungen von hygienischen Fabrikeinrichfungen

Rheinisch-Westfälische Hütten- ur
Die Genossenschaftsversammlung gestaltete sich 

in diesem Jahre zu einer ganz besonders festlichen 
Sitzung. Es handelte sich in erster Linie um die Ein
weihung des neuerrichteten Genossenschaftsgebäudes 
und gleichzeitig um eine Gedenkfeier zum 25 jährigen 
Bestehen der Berufsgenossenschaft.

Die Versammlung war aus diesem Grunde ausser-

und einer nur in russischer Sprache vorliegenden Un
tersuchung von etwa 100 000 gewerblichen Arbeitern 
des Moskauer Industriebezirks eine Sannnelgruppe der 
F i lz h u t in d u s t r ie ,  darunter das Modell einer ländli
chen W erkstatt. D er überaus schädlielieEinfluss des beim 
Enthaaren gebrauchten salpetersauren Quecksilbers ist 
durch Arbeiten der Medizinalstatistik gefunden worden, 
worauf die Ersetzung des giftigen Stoffes durch Kali
lauge gelang.

Die S c h w e i z  widmet eine reichhaltige Abteilung 
ihrer Ausstellung der Berufshygiene, auf die schon 
oben einige Mal Bezug genommen wurde. Die beson
dere Aufmerksamkeit fesseln hier die Vorführungen 
über hygienische Massnahmen beim Tunnelbau, zu 
denen ein grosses Modell der Ventilation vom Simplon- 
tunnel gehört.

F r a n k r e i c h  führt in seiner Abteilung für Ge
werbehygiene u. a. Beiträge zur Physiologie der Ar
beit, eine Übersicht der französischen Arbeiterschutz
gesetzgebung, eine solche der staatlichen und privaten 
Wohnungsfürsorge, Abbildungen vom Rettungswesen 
im Bergbau, von Schutz-, Staubabsaugungs- und Ent
nebelungsvorrichtungen sowie in grösserer Anzahl von 
verschiedenen Wohlfahrtsmassnahmen vor. Die Ge
sellschaft französischer Industrieller zur Verhütung von 
Betriebsunfällen gibt auf einer Tafel von ihrem Wirken 
Kunde. Ihr Wahlspruch diene als Schlusswort, er 
lautet:

„Verhüten ist besser als Wiederherstellen!il

Da die Ausstellung nicht nur sehr umfangreich ist, 
sondern auch in den wissenschaftlichen Abteilungen 
hauptsächlich Modelle, Zeichnungen, Abbildungen, 
graphische Darstellungen und statistische Tabellen, 
mithin auf verhältnismässig kleinem Platz einen gros
sen stofflichen-Inhalt bietet, so stellt sie an die Auf
nahmefähigkeit der Besucher noch etwas höhere An
forderungen, als dies die Ausstellungen in der Regel 
tun. Bei kurz bemessener Zeit erscheint deshalb eine 
Vorbereitung durch vorheriges Studium des Hauptkata
logs (Preis 1 Mk. und 30 Pfg. Porto) u n d  der Sonder
kataloge der für den Besucher besonders wichtigen 
wissenschaftlichen Abteilungen ratsam. Die Kataloge 
können von der Vertriebsstelle der Drucksachen der 
Internationalen Hygiene-Ausstellung (Hartung &  Rüt- 
tinger, Dresden-A.) bezogen werden.

[ Walzwerks-Berufsgenossenschaft.
ordentlich zahlreich besucht und die angesehensten 
Vertreter der einschlägigen Industrie nahmen an der 
Sitzung teil. Es waren u. a. erschienen der Präsident 
des Reichsversicherungsamtes Dr.Kauffmann, Dr. Krupp 
von Bohlen und Haibach, Oberbürgermeister Holle, Sa
nitätsrat Dr. Koch (der Vertrauensarzt der Genossen
schaft), Direktor Vielhaber, Baurat Schmohl, Kommer
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zienrat Dr. Baer-Bochum, Geheimer Kommerzienrat 
Springorum, Architekt Schwer, Vertreter der Handels
kammer und des Bergbaulichen Vereins usw.

Über die Entstehung des imposanten Genossen
schaftshauses erfahren wir aus dem Essener General
Anzeiger folgendes:

Die ersten Vorarbeiten wurden von Herrn Landrat
a. D. Rötger, Kommerzienrat Dr. Baare, Direktor 
Knaudt und Justizrat Wandel ausgeführt. Der Entwurf 
des Gebäudes stammt vom Architekten Schwer-Essen, 
dem auch die weiteren Projektionsarbeiten übertragen 
wurden. Das nunmehr vollendete Verwaltungsgebäude 
stellt sich dar als ein stattlicher Monumentalbau in 
massvollen Barockformen, der mit seinen bedeutenden 
Verhältnissen und dem schönen Hausteinmaterial seiner 
Fassaden der Berufsgenossenschaft und der in ihr ver
tretenen grossen Werke durchaus würdig ist. Auch die 
innere Einrichtung ist bei aller Einfachheit gediegen, 
sämtliche Räume entsprechen durch ihre Grösse und 
gute Belichtung allen Anforderungen. Durch reichliche 
Bemessung des Grundrisses ist dafür gesorgt, dass ein 
Raummangel auch bei wesentlicher Vergrösserung der 
Beamtenzahl nicht eintreten kann. Im Erdgeschoss be
finden sich die Bureaus der Sektion I, im Obergeschoss 
die des Genossenschaftsvorstandes und ein Sitzungs
saal, im Dachgeschoss zwei Beamtenwohnungen. Die 
zurzeit entbehrlichen Räume sind an den Verband zur 
Wahrung der Interessen der deutschen Betriebskranken
kassen und an den Kruppschen Bildungsverein ver
mietet.

Die Sitzung wurde durch eine Ansprache des Vor
sitzenden der Berufsgenossenschaft, Justizrat W a n 
d e l ,  eingeleitet. Er begrüsste die Erschienenen, ins
besondere Herrn Dr. Kauffmann, den Chef der Auf
sichtsbehörde, Herrn Oberbürgermeister Holle, den Ver
treter der Stadt, mit der die Genossenschaft ja durch 
das neue Gebäude dauernd verbunden sei, Herrn Dr. 
Krupp von Bohlen und Haibach, den Chef der grossen 
Firma, die von jeher in der Leistung für die Zwecke 
der Berufsgenossenschaft an der Spitze gestanden habe. 
Es sei wohl angebracht, sich an dem heutigen Tage 
daran zu erinnern, dass die Genossenschaft keine pri
vaten Zwecke ihrer Mitglieder zu verfolgen habe; sie 
sei eine öffentliche Korporation mit staatlichen Auf
gaben, bemüht dem Wohl des Reiches zu dienen. Der 
Redner schloss mit einem Hoch auf den Kaiser, den 
Schirmherrn der Arbeiterversicherung. — Zu Ehren 
des verstorbenen Vorstandsmitgliedes Kommerzienrat 
Knaudt erhoben sich die Versammelten von ihren Sitzen.

Der Präsident des Reichsversicherungsamtes Dr. 
Kauffmann hält sodann folgende Ansprache:

Meine sehr verehrten Herren!
Es ist mir eine besondere Freude, heute bei Ihnen 

erscheinen zu können, an einem Tage, in dem die Ver
waltung, Ihrer Berufsgenossenschaft in ein neues eige
nes Heim übergeführt wird und Ihrer wachsenden Ar
beit eine neue W erkstätte eröffnet ist.

Der persönliche Verkehr zwischen den Versiche
rungsträgern und der Aufsichtsbehörde schafft eine 
wohltuende Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens und 
Verstehens und ebnet die Wege für eine gemeinsame 
gedeihliche Arbeit. Das Reichsversicherungsamt, so 
meine ich, das so tief in die wirtschaftlichen Verhält
nisse eingreift, muss, um seine grossen, verantwortungs

vollen Aufgaben erfüllen zu können, mit der Praxis 
engste Fühlung halten. Es muss sich mitten in das in 
stetem Fluss und W andel begriffene Leben stellen und 
dort Verständnis für die Bedürfnisse des Tages und die 
Grenzen des wirtschaftlich Möglichen und Erreichbaren 
suchen. In diesem Sinne bemühe ich mich, die Ge
schäfte des Reichsversicherungsamtes zu leiten. Wir 
Rheinländer haben eine grosse Abneigung gegen den 
grünen Tisch mit seinem grossen Tintenfass. Abhold 
allem engherzigen Bureaukratismus wie aller schwäch
lichen Sentimentalität pflegen wir offenen Auges die 
Dinge um uns her zu betrachten und mit fröhlichem 
Mut auf das Ziel loszumarschieren.

Meine Teilnahme an Ihrer Feier hat noch einen an
deren Beweggrund. Es war mein Wunsch, Ihnen heute 
den aufrichtigen Dank der Aufsichtsbehörde für das 
auszusprechen, was Sie in den verflossenen 25 Jahren 
im Dienste der Unfallversicherung geleistet haben. Das 
warme Lob, das ich bei der eindrucksvollen Gedenk
feier im verflossenen Herbst in Berlin den gesamten 
Berufsgenossenschafteji spenden konnte, darf auch Ihre 
Berufsgenossenschaft für sich in Anspruch nehmen. 
Auch bei Ihnen hat die berufsgenossenschaftliche Selbst
verwaltung den hochgespannten Erwartungen des Ge
setzgebers vollauf entsprochen. Auch bei Ihnen haben 
die ehrenamtlichen Organe selbstlos und opferwillig 
sich als dienende Glieder einem grossen Ganzen ange
schlossen. Die oft mühevolle ehrenamtliche Tätigkeit 
ist auch bei Ihnen zu einer freudig geübten Pflicht ge
worden. Die Unternehmer sind auch bei Ihnen hoch
herzig darauf bedacht gewesen, die Arbeiterfürsorge 
weit über die Grenzen des Gesetzes auszudehnen. Vor 
allem war Ihrer Berufsgenossenschaft das Glück be- 
schieden, an Ihrer Spitze stets Männer zu haben, die 
einen hellen Kopf auf einem warmen Herzen tragen. 
Ich erinnere in dieser Stunde dankbar an den auf sozial
politischem Gebiet so vielseitig verdienten Geheimrat 
Jencke und an den bewährten Landrat Rötger. Ein 
würdiger Nacjifolger dieser würdigen Vorgänger ist der 
derzeitige Vorsitzende, der ausgestattet mit vielseitiger 
geschäftlicher Erfahrung und wahrem humanem Emp
finden, unterstützt durch einen Stab eifriger und tüch
tiger Beamten, die Geschäfte Ihrer Genossenschaft seit 
Jahren erfolgreich und hingebend leitet. . .

Es ist mir eine Freude, Ihnen heute mitteilen zu 
können, dass die Verdienste der Berufsgenossenschaft 
und ihrer Leitung auch an allerhöchster Stelle Anerken
nung gefunden haben. Seine Majestät der Kaiser haben 
Allergnädigst geruht, an diesem Tage Ihrem Vorsitzen
den, Herrn Justizrat Wandel den Kronenorden 3. Klasse 
und dem Leiter Ihres Bureaus (Geschäftsführer Frede) 
den Kronenorden 4. Klasse zu verleihen. Ich beehre 
mich, den Herren die Ordensabzeichen mit der Gratu
lation des Herrn Staatssekretärs des Innern und meinem 
herzlichen Glückwunsch zu überreichen.

Meine Herren! Im Leben des Landmannes reiht 
sich an die Ernte gleich wieder die Aussaat. Die eben 
gereifte Frucht wird wieder als neues Saatgut der Erde 
hoffnungsvoll anvertraut. So wollen wir auch diese 
Feier auffassen. Die köstliche Ernte der vergangenen 
25 Jahre soll das neue Saatgut sein, das kommenden 
Generationen reichen und mannigfachen Segen bringen 
soll. Möge Ihre Arbeit auch in Zukunft getragen sein 
von dem Gedanken, dass in dem  Wirken für das Wohl
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der Gesamtheit die höchste Betätigung, das reinste 
Glück in der Sorge für den Schutz und das Wohl des 
wirtschftlich Schwachen, die vornehmste Pflicht des 
tätigen Mannes erkannt werden muss. Damit dienen 
Sie auch den höchsten Interessen des Vaterlandes. Denn 
demjenigen Volke wird in dem heissen Wettringen der 
Nationen die Siegespalme zuteil werden, das im 
Kampfe gegen menschliches Elend die grössten Erfolge, 
das den Schutz der wirtschaftlich Schwachen am wirk
samsten durchzuführen vermag. Es ist Ihnen gelungen, 
durch die Arbeiterversicherung die wirtschaftliche Lage 
der Arbeiter, die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit 
der deutschen Arbeit zu heben und zu festigen. Möge 
es unsern Nachkommen vergönnt sein, durch die Ar
beiterversicherung auch die Seelen der Arbeiter zu ge
winnen und eine Versöhnung zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer zu schauen. Damit würden Sie das 
Höchste vollenden, das auch dem altehrwürdigen Kaiser 
und seinem genialen Kanzler als letztes Ziel der ewig 
denkwürdigen sozialen Gesetzgebung vorschwebte: 
durch die Arbeiterversicherung dem teuren deutschen 
Vaterlande dauernde Bürgschaften seines inneren Frie
dens zu schaffen. Das ist mein aufrichtiger Wunsch in 
dieser Stunde.

Es folgte die Erledigung der Regularien, Erstattung 
des Jahresberichtes für 1910, Prüfung und Abnahme der 
Jahresrechnung für 1910 und Wahl eines Ausschusses 
zur Vorprüfung der Rechnung für 1911, Haushaltsplan 
für 1912, Neuwahl von Vorstandsmitgliedern.

Zum Schluss hielt Herr Justizrat W a n d e l  einen 
Vortrag über das Thema: D ie  E n t w i c k l u n g  d e r  
R h e i n i s c h - W e s t f ä l i s c h e n  H ü t t e n -  u n d  
W a l z w e r k s  - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  i n 
d e n  e r s t e n  25 J a h r e n  i h r e s  B e s t e h e n s .

Der Redner führte folgendes aus:

Hochzuverehrender Herr Präsident!
Sehr geehrte Herren!

Wenn ich es heute unternehme, in dieser festlichen 
Versammlung gleichfalls über die Entwicklung der 
Rheinisch-Westfälischen Hütten- und Walzwerks-Be
rufsgenossenschaft in den ersten 25 Jahren ihres Be
stehens zu sprechen, so fasse ich meine Aufgabe dahin 
auf, anstatt einer erschöpfenden Darstellung des Ge
schehenen nur einige Hauptpunkte aus der Vergangen
heit unserer Berufsgenossenschaft hervorzuheben und 
sie mehr in das Licht allgemeiner Betrachtung zu 
rücken, ich möchte ferner Ihr Augenmerk ganz beson
ders auf die Persönlichkeiten lenken, die der Berufsge
nossenschaft ihr Gepräge gegeben und sich um sie ver
dient gemacht haben.

Wenn in der ewig denkwürdigen Botschaft Kaiser 
Wilhelms des Grossen vom 17. November 1881 in Aus
sicht genommen wurde, zur Durchführung des gewal
tigen Werkes der gesetzlichen Arbeiterversicherung 
Anschluss zu suchen an die realen Kräfte des Volks
lebens und sie zusammenzufassen in der Form korpo
rativer Genossenschaften unter staatlichem Schutz und 
staatlicher Fürsorge, so hat dieser gesetzgeberische Ge
danke seine getreueste Verkörperung gefunden in den 
gewerblichen Berufsgenossenschaften. Es ist von gros
sem Reiz, in den amtlichen Nachrichten des Reichsver
sicherungsamts aus der Zeit unmittelbar vor dem In
krafttreten des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 
1884 zu verfolgen, wie überall im deutschen Vaterlande

gewissermassen ein Kristallisationsprozess stattfindet, 
bei dem die industriellen Kräfte sich bald anziehen, 
bald abstossen, wie das Reichsversicherungsamt, da
mals nur aus dem Präsidenten und zwei Räten be
stehend, diesem Werdegang wirksam, aber doch mit 
weiser Zurückhaltung nachhilft, und wie so nach und 
nach das bunte, aber nur scheinbar willkürliche Bild 
der bald örtlich abgegrenzten, bald das ganze Reichs
gebiet umfassenden Berufsgenossenschaften entsteht.

Auch die Errichtung unserer Genossenschaft ging 
nicht ohne Kämpfe vor sich. Der allgemeine Zug schien 
zur Bildung örtlich abgegrenzter Eisen- und StahKBe- 
rufsgenossenschaften führen zu sollen, die alle Eisen 
und Stahl erzeugenden und als Hauptartikel verarbei
tenden Betriebe umfassten. Aber was im ganzen übri
gen Reiche möglich war, erwies sich im rheinisch-west
fälischen Industriebezirk als nicht erreichbar. In der 
Generalversammlung der in Frage kommenden Betriebe, 
die am 10. Februar 1885 in der Düsseldorfer Tonhalle 
stattfand und in der Direktor Servaes den Vorsitz, Ge
neralsekretär Bueck das Protokoll führte, kam der wirt
schaftspolitische Gegensatz zwischen den grossen 
Stahl- und Walzwerken einerseits und den eine Ver
gewaltigung ihrer Interessen fürchtenden Betrieben der 
Maschinen- und Kleinindustrie anderseits zu einem — 
sozusagen — elementaren Durchbruch. Nach stürmi
schen Verhandlungen ging die Versammlung ausein
ander, ohne zu einer Einigung gelangt zu sein. Ein 
positives Ergebnis aber lag vor in dem auf Antrag des 
Geheimen Finanzrats Jencke, Vorsitzenden des Krupp
schen Direktoriums, einstimmig gefassten Beschlüsse 
der beteiligten Betriebsunternehmer, für Rheinland und 
Westfalen, mit Ausnahme des Regierungsbezirks Trier 
und des Kreises Wetzlar, eine Berufsgenossenschaft zu 
bilden, welche Hochöfen und Stahlhütten, Eisen- und 
Stahl-Frisch- und Streckwerke, Schwarz- und W eiss
blechfabriken, Geschützgiessereien und Kanonenbohr- 
werke umfassen sollte. Am 21. Mai 1885 genehmigte 
der Bundesrat diesen Beschluss und am 16. Juni 1885 
konnte in Düsseldorf die Konstituierung unter der Be
zeichnung Rheinisch-Westfälische Hütten- und Walz
werk-Berufsgenossenschaft und die Wahl eines provi
sorischen Genossenschaftsvorstandes erfolgen. Am
5. September 1885 fand die erste ordentliche Genossen
schaftsversammlung und die endgültige Vorstandswahl 
statt.

Als Vorsitzender trat an die Spitze des Vorstandes 
der Mann, der schon in der Versammlung vom 10. Fe
bruar 1885 die Führung übernommen hatte und der nun 
17 Jahre lang die Leitung der Genossenschaft behalten 
sollte. Es muss als ein grosses Glück bezeichnet wer
den, dass eine Persönlichkeit von der Bedeutung des 
Geheimen Finanzrats Jencke neben ihren vielen ändern 
grossen und wichtigen Aufgaben auch den berufsgenos
senschaftlichen Dingen ihr Interesse zuwandte und 
länger als anderthalb Jahrzehnte die Geschicke der Ge
nossenschaft bestimmte. Begabt mit ungewöhnlicher 
Urteilskraft für Menschen und Verhältnisse, von grösser 
formaler Gewandtheit und mit seiner imponierenden 
Ruhe der geborene Leiter schwieriger Verhandlungen, 
war er gerade der richtige Mann, um den neuen Ge
setzesvorschriften, an deren Vorbereitung er selbst ta t
kräftig teilgenommen hatte, in die Wirklichkeit zu über
tragen, das Gefüge der berufsgenossenschaftlichen Or-
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ganisation mit Leben zu erfüllen und der Geschäfts
führung die Eigenart seines klaren und grosszügigen 
Denkens aufzuprägen. Ungeteilte Anerkennung und 
rückhaltloses Vertrauen fand daher Jencke bei den Mit
gliedern der Genossenschaft, aber auch die Aufsichts
behörde, der gegenüber er den Standpunkt der Selbst
verwaltung mit Entschiedenheit, wenn auch stets in 
vornehmer Form vertrat, wusste der Bedeutung des 
Mannes voll gerecht zu werden.

Neben der glänzenden Gestalt Jenckes darf heute 
nicht vergessen werden sein treuer Helfer, der zweite 
stellvertretende Vorsitzende des Genossenschaftsvor
standes Landsyndikus a. D. Hoffmann. Noch in ver
hältnismässig späten Lebensjahren in den Dienst der 
Firma Krupp eingetreten, leitete er die Verwaltung der 
Berufsgenossenschaft 17 Jahre lang mit der musterhaf
ten Korrektheit und Gewissenhaftigkeit des altpreussi- 
schen Beamten. Wenn Jencke die besonders in der ersten 
Zeit häufig auftretenden grundsätzlichen Fragen mit un
fehlbarer Sicherheit entschied, so war es Hoffmann, der 
den Ausbau der Verwaltung im einzelnen durchführte, 
die Vermögens- und Kassenverhältnisse der Genossen
schaft zweckmässig regelte und sich einen tüchtigen 
und pflichttreuen Beamtenstamm heranzuziehen wusste.

Auch sonst fehlte es in der Verwaltung der Berufs
genossenschaft nicht an hervorragenden Mitarbeitern, 
ja wir finden unter den Mitgliedern des Genossen
schaftsvorstandes und der Sektionsvorstände vielfach 
Männer vertreten, deren Namen in der gewerblichen 
Entwicklung Deutschlands stets eine historische Be
deutung behalten werden. Der hochverehrte Senior der 
rheinisch-westfälischen Grossindustrie, Geheimer Kom
merzienrat Servaes, war von 1885 bis 1902 erster Stell
vertreter im Vorsitz der Genossenschaft. Ebenso lange 
war Vorstandsmitglied Karl Lueg, dessen markiger 
Charakterkopf uns allen noch vor Augen steht; er war 
es, der mit Geheimrat Jencke für die Genossenschaft 
den ersten Gefahrentarif entwarf, der dann in einer 
Kommission, bestehend aus den Vorstandsmitgliedern 
Jencke, Lueg, Wiethaus, Baare, Grillo und Ed. Elbers 
weiterberaten wurde. Auch die erfolgreichen General
direktoren Kamp-Ruhrort und Schumann-Witten wirk
ten lange Jahre im Genossenschaftsvorstande mit und 
nicht weniger wie fünf Mitglieder des rühmlich bekann
ten Düsseldorfer Industriegeschlechts der Poensgen 
haben sich im Laufe der Zeit in der berufsgenossen
schaftlichen Verwaltung betätigt.

Die Versuchung liegt für mich nahe, noch manche 
andere Männer zu nennen, die sich um die Genossen
schaft wohlverdient gemacht haben, ich nehme jedoch 
davon Abstand, weil wir die Freude haben, einen gros
sen Teil dieser Herren noch jetzt im Amte zu sehen. 
Ich möchte aber nicht unterlassen, an dieser Stelle des 
Herrn Landrats a. D. Rötger zu gedenken, der Herrn 
Geheimrat Jencke im Vorsitz des Genossenschaftsvor
standes folgte und ihn 7 Jahre lang führte. Herr Rötger 
hat den Aufgaben der Berufsgenossenschaft stets ein 
sehr warmes Interesse entgegengebracht und sie nach 
den verschiedensten Richtungen hin gefördert und 
weiterentwickelt, es wird deshalb ihm und seinem W ir
ken allezeit eine dankbare Erinnerung in unsern Krei
sen bewahrt bleiben.'

Ruft schon das Namensverzeichnis der Vorstands
mitglieder die Erinnerung wach an den beispiellosen

industriellen Aufschwung der letzten 25 Jahre, so spie
gelt sich dieser noch deutlicher in den Zahlen der in 
unserer Berufsgenossenschaft seit 1885 im Jahresdurch
schnitt beschäftigten Arbeiter und der von ihnen ver
dienten Löhne. In den gesamten 25 Jahren finden wir 
nur viermal, nämlich 1893, 1901, 1902 und 1908, einen 
unbedeutenden Rückgang der Arbeiterzahl und der 
Lohnsumme gegenüber dem Vorjahr; im übrigen be
wegen sich beide Ziffern unaufhaltsam und in grossen 
Sprüngen aufwärts, die Versicherten von rund 70 000 
auf beinahe 178 000, die Löhne von auf 278l/2 Mil
lionen Mark. Insgesamt wurden an Löhnen von den 
Werken der Genossenschaft rund 3 Milliarden und 900 
Millionen Mark bezahlt. Zu beachten ist noch die 
Steigerung des durchschnittlich auf den Kopf des ver
sicherten Arbeiters gezahlten Jahreslohnes; er betrug 
im Jahre 1886 rund 973 Mark, im Jahre 1910 dagegen 
1566 Mark.

Wir alle wissen freilich, dass diese glänzende Ent
wicklung, bei der eine gewaltige Vermehrung der Pro
duktion Hand in Hand ging mit einer höchst erfreu
lichen wirtschaftlichen Hebung der Arbeiterschaft — 
dass sie auch, eine dunkle Kehrseite gehabt hat in der 
grossen-Zunahme der Unfälle und der dadurch entstan
denen Belastung. In unserer Berufsgenossenschaft stieg 
die Zahl der entschädigungspflichtigen Unfälle von 368 
im ganzen und 5 auf je 1000 Versicherte, im Jahre 1886 
auf 2581 und 15 auf je 1000 Versicherte im Jahre 1910, 
es hat sich also die Zahl der Unfälle im Verhältnis zur 
Arbeiterschaft in diesen 25 Jahren verdreifacht. Der 
Betrag der gezahlten Unfallentschädigung aber war im 
Jahre 1886 pro Kopf der Versicherten 95 Pfg. und auf 
1000 Mark Lohn 80 Pfg., dagegen im Jahre 1910 rund 
27V3 Mark pro Kopf und 17V2 Mark auf 1000 Mark 
Lohn. Im ganzen mussten an die Verletzten und ihre 
Angehörigen 5 2 1/2 Millionen Mark Entschädigungen ge
zahlt werden, während die gesamte Unfallversiche
rungsumlage die Werke mit mehr als 65 Millionen Mark 
belastete. Vor diesem trüben Ereignis, das eingetreten 
ist trotz aller unserer auf die Verhütung Von Unfällen 
gerichteten Bemühungen und Aufwendungen, wollen 
wir gewiss nicht die Augen verschliessen, und es muss 
uns anspornen, immer von neuem darüber nachzu
sinnen, wie wir Leib und Leben unserer braven Arbeiter 
noch wirksamer vor Unfällen schützen können. Aber 
die angeführten Zahlen verlieren doch bei näherer Prü
fung an ihren Schrecken. Zunächst ist es ja nicht ijur 
unsere Industrie, bei der die erwähnten Erscheinungen 
festzustellen sind, sondern das Gleiche trifft mehr oder 
weniger auch für alle anderen Gewerbszweige zu. Zie
hen wir aber zum Vergleich die ändern Eisen- und 
Stahl-Berufsgenossenschaften heran, so stehen wir so
gar noch verhältnismässig günstig da. Fassen wir zum 
Beispiel die prozentuale Steigerung in den 12 Jahren 
von 1898 bis 1909 ins Auge, so steht die Hütten- und 
Walzwerks-Berufsgenossenschaft unter den 8 Eisen- 
und Stahl-Berufsgenossenschaften hinsichtlich der Zu
nahme der Arbeiterzahl an dritter Stelle von oben, da
gegen kommt sie hinsichtlich der Zunahme der Unfall
entschädigungen auf den Kopf des versicherten Arbei
ters erst an sechster Stelle, es haben also 5 Eisen- und 
Stahl-Berufsgenossenschaften eine stärkere und nur 2 
eine geringere Steigerung der Entschädigunglasten ge
habt, wie unsere Genossenschaft. Dass die Eisen- und
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Stahlbetriebe immer einen verhältnismässig hohen Grad 
von Unfallgefahr aufweisen werden, liegt in der Natur 
der dort zu verrichtenden Arbeiten begründet, bei denen 
das Hantieren mit schweren Massen und mit feuer
flüssigen Metallen nun einmal nicht zu vermeiden ist, es 
liegt zum Teil auch begründet gerade in der raschen 
Folge bewunderungswürdiger Fortschritte in den Fabri
kationsmethoden, wie zum Beispiel der Verwendung 
von Gas und Elektrizität als treibender Kräfte, Fort
schritte, die neben allen Vorteilen auch neue Gefähr
dungen mit sich gebracht haben. Als entscheidende 
Ursache für die grosse Zunahme der Unfälle muss aber 
der in unserer Berufsgenossenschaft so überaus bedeu
tende und im Laufe der Jahre immer noch gestiegene 
Arbeiterwechsel erachtet werden, dessen schlimme Fol
gen sich in mangelnder Vertrautheit mit dem Betriebe 
und in einer schwer zu bekämpfenden Nachlässigkeit 
und Gleichgültigkeit gegenüber seinen Gefahren zeigen. 
Es ist das Verdienst unseres technischen Aufsichtsbe
amten, des Herrn Ingenieur Freudenberg, hier zuerst 
zuverlässige Ermittelungen angestellt und statistisch 
belegt zu haben, in wie naher Beziehung der Arbeiter
wechsel mit der Zahl der Unfälle steht. Sind es so zum 
grossen Teil mit der Entwicklung unserer Industrie an 
sich verbundene und insofern unabwendbare Ursachen 
gewesen, auf welche die Zunahme der Unfälle zurück
zuführen ist, so ergibt sich auch ein immerhin sehr viel 
tröstlicheres Bild, wenn man nicht gerade den Anfang 
und den Endpunkt der 25 jährigen Periode einander 
gegenüberstellt. Fassen wir noch einmal die Zahl der 
entschädigungspflichtigen Unfälle auf je 1000 Versicher
te ins Auge, so finden wir, dass sie schon im Jahre 1891 
10 betrug, sie hatte sich also damals gegenüber 1886 
bereits verdoppelt und sie ist bis 1910 nur um die 
Hälfte, auf 15, gestiegen, diese Durchschnittszahl aber 
war im Jahre 1904 schon 16, sie ist also seitdem zurück
gegangen. Auch das Verhältnis der in den einzelnen 
Jahren insgesamt gezahlten Unfallentschädigungen 
scheint dafür zu sprechen, dass wir uns einem gewissen 
Beharrungszustande wenigstens nähern. Während in 
den Jahren 1906 und 1907 die Steigerung der Entschä
digungssummen gegen das Vorjahr noch reichlich 10 
Prozent ausmachte, ging sie im Jahre 1908 auf 7,7 Pro
zent zurück und betrug in den Jahren 1909 und 1910 
sogar nur etwas über 21/2 Prozent.

Es sei mir gestattet, im Anschluss an diese Be
trachtung der geldlichen Leistungen unserer Berufsge
nossenschaft noch kurz einzugehen auf ihre Bestrebun
gen zum Zwecke der Unfallverhütung. Die Hütten- und 
Walzwerks-Berufsgenossenschaft darf behaupten, dass 
sie es gerade auf diesem Gebiete an keiner Bemühung 
hat fehlen lassen. Soweit hier die Überwachung der 
Unfallverhütungseinrichtungen in Frage kommt, ist es 
ohne weiteres klar, dass diese Tätigkeit unserer tech
nischen Aufsichtsbeamten erleichtert wird durch die ge
ringe Zahl der zur Berufsgenossenschaft gehörigen Be
triebe, die innerhalb eines nicht allzu ausgedehnten 
Gebietes liegen, erleichtert ferner durch den Umstand, 
dass diese Betriebe fast ohne Ausnahme Grossbetriebe 
sind, die auf der Höhe der Technik stehen und den be
rufsgenossenschaftlichen Anforderungen mit Verständ
nis und Bereitwilligkeit entgegenkommen. Man kann 
deshalb sagen, dass bezüglich der Einwirkung auf die 
Arbeitgeber zur unfallsicheren Einrichtung ihrer Be

triebe nicht mehr so ausserordentlich Vieles veranlasst 
werden kann, wenn auch selbstverständlich eine mög
lichst intensive Beaufsichtigung und eine fortwährende 
Aufklärung und Anregung zu Verbesserungen nach wie 
vor zu betätigen ist. Worauf es aber vor allem an
kommt, das ist die Notwendigkeit, bei den Betriebsbe
amten, besonders den Meistern, und bei den Arbeitern 
selbst das Interesse für die Unfallverhütung zu verstär
ken. Gerade dieses Ziel wird von unserer Berufsge
nossenschaft mit besonderem Nachdruck verfolgt. Nicht 
nur wird jede Gelegenheit benutzt, durch Warnungen, 
Belohnungen und Strafen erzieherisch zu wirken, son
dern es ist auch mit den alljährlich veranstalteten Mei
ster- und Arbeiterreisen zur Ausstellung für Arbeiter
wohlfahrt in Berlin eine Einrichtung zur Belehrung der 
bezeichneten Kreise geschaffen worden, wie sie in die
ser Ständigkeit bei keiner anderen Genossenschaft vor
handen ist. Wenn auch die Zahl von 642 Meistern und 
Arbeitern, die bis jetzt unter Führung der technischen 
Aufsichtsbeamten die Ausstellung studiert haben, noch 
eine verhältnismässig kleine ist, so wird doch jeder ein
zelne von ihnen in einem grösseren Kreise von Arbeits
genossen das Verständnis für die Wichtigkeit der Un
fallverhütung fördern und es darf bei der von Jahr zu 
Jahr wachsenden Zahl gehofft werden, dass unsere 
Aufwendungen für diese Massnahme schliesslich doch 
von sichtbaren Erfolgen gekrönt sein werden.

Ich kann meine rückschauenden Ausführungen hier
mit abschliessen, ich möchte aber noch einige Bemer
kungen hinzufügen, die einen Ausblick in die Zukunft 
und in mancher Hinsicht eine Mahnung enthalten. Es 
ist nicht zu verkennen, dass die berufsgenossenschaft
liche Organisation, diese durch Bismarcks Genius ge
schaffene Neubelebung des uralten, echt deutschen 
Rechtsinstituts der Genossenschaft, dass sie von einer 
gewissen Gefahr für ihren Weiterbestand bedroht ist. 
Diese Gefahr ist zurzeit nicht von etwaigen Eingriffen 
der Gesetzgebung zu besorgen, denn eine wesentliche 
Beschneidung der Selbstverwaltung der Berufsgenos
senschaften, wie sie im Entwurf der neuen Reichsver
sicherungsordnung geplant war, ist bei der endgültigen 
Gestaltung des Gesetzes zum Glück noch abgewendet 
worden. Diese Gefahr, die ich meine, kommt nicht 
von aussen, sondern sie geht aus den beteiligten Krei
sen der Industrie selbst, und sie besteht in einer ge
wissen Geringschätzung und in mangelndem Interesse 
für die in der Berufsgenossenschaft zu leistende Arbeit. 
Man begegnet nicht selten der Auffassung, die Aufwen
dungen für die gesetzliche Unfallverhütung seien un
produktiver Art und es sei für einen vielbeschäftigten 
Industriellen nicht recht der Mühe wert, sich der Mit
arbeit in der genossenschaftlichen Verwaltung zu unter
ziehen. Diese Auffassung ist vielleicht einigermassen 
begreiflich gerade bei sehr hervorragenden Männern, 
die mit kühner Hand und erfinderischem Geiste Millio
nenwerte neu schaffen, sie wird aber doch dem Wesen 
der Sache in keiner Weise gerecht. Es wird dabei ver- ,  
kannt, dass durch das Wirken der gesetzlichen Unfall
versicherung, trotz aller Mängel, die ihr, wie jedem 
Menschenwerk anhaften, eine gesundheitliche und wirt
schaftliche Stärkung unserer Volkskraft herbeigeführt 
wird, die für die Leistungsfähigkeit der Industrie von 
hohem Wert ist und auch im Ausland als wichtiger 
Faktor unseres industriellen Aufschwungs betrachtet
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wird. Es wird w'eiter dabei übersehen, dass die Arbeit 
in der berufsgenossenschaftlichen Verwaltung,'das ein
trächtige Zusammenwirken für einen idealen Zweck, ein 
sehr erwünschtes, ja ein notwendiges Gegengewicht 
bildet gegen den sonst bestehenden scharfen W ettbe
werb und gegen die allzu materielle Richtung .des Zeit
geistes. Und schliesslich beachten die von mir er
wähnten Beurteiler nicht, dass auch von reinem Nütz
lichkeitsstandpunkte die berufsgenossenschaftliche Or
ganisation hochgehalten und verteidigt werden muss; 
ist es doch von wesentlicher Bedeutung für die Höhe 
der nun einmal unvermeidlichen Lasten der Unfallver
sicherung, ob diese von Männern verwaltet wird, die 
selbst in der Industrie stehen und sich bemühen, haus
hälterisch zu verfahren, oder ob etwa unbeteiligte 
staatliche Behörden über alles und jedes zu entscheiden 
haben. Sollte nun die von mir bekämpfte Auffassung 
weiter um sich greifen und dazu führen, dass nicht mehr 
in genügendem Masse hervorragende Vertreter der In
dustrie bereit sind, in berufsgenossenschaftlichen Ehren
ämtern tätig mitzuarbeiten, so könnte es dem Staate 
nicht verdacht werden, wenn er den Bestrebungen nach 
einer vollständigen Vereinheitlichung und Bureaukrati- 
sierung der Arbeiterversicherung schliesslich doch 
nachgäbe und die berufsgenossenschaftliche Organisa
tion beseitigte. Diese Organisation wird nur so lange
— aber auch sicher so lange — ihre Existenz behaup
ten, als sie ihre Aufgaben besser erfüllt, wie dies 
irgend eine andere Organisation vermöchte.

In unserer Hütten- und W'alzwerks-Berufsgenos- 
senschaft liegt die von mir gekennzeichnete Gefahr 
glücklicherweise noch fern. Bei uns haben sich noch 
stets Männer gefunden, die trotz grösser Inanspruch
nahme auf dem allgemeinen gewerblichen Gebiete

Ehrenämter in der Berufsgenossenschaft geführt und 
insbesondere auch das Amt als Vorsitzender eines Sek
tionsvorstandes übernommen haben. Und das letztere 
wiegt um so schwerer, weil in unserer Genossenschaft 
infolge einer weitgehenden Dezentralisation der Ge
schäfte gerade die Sektionsvorstände als die kraftvollen 
Pfeiler der ganzen berufsgenossenschaftlichen Verwal
tung dastehen, sodass das Amt eines Sektionsvorsitzen
den ein mühevolles und verantwortliches ist. Aber wir 
müssen heute den Wunsch aussprechen, dass dieser 
erfreuliche Zustand weiter bestehe, dass der ideale 
Sinn, der bisher so viele unserer Mitglieder bewogen 
hat, der Berufsgenossenschaft Opfer an Zeit und Ar
beitskraft zu bringen, dass er uns auch für alle Zukunft 
erhalten bleiben möge! Mit der Vollendung dieses 
schönen Hauses, in dem wir heute zum ersten Male 
tagen, hat unsere Genossenschaft einen gewissen Ab
schluss ihrer äusseren Entwicklung erreicht, sie hat mit 
grossen Opfern ihrer Verwaltung ein bleibendes Heim, 
sich selbst einen sichtbaren Mittelpunkt geschaffen. 
Möchten nun diese festen, hochragenden Mauern auch 
ein Wahrzeichen dafür bilden, dass der Bau unserer 
Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft fest und 
unverrückbar für alle Zeiten bestehen bleiben soll, dass 
alle ihre Mitglieder entschlossen sind, ihn zu verteidi
gen, indem sie, jeder an seinem Teile, treu mitarbeiten 
an den der Berufsgenossenschaft gestellten grossen 
Aufgaben! Mit diesem Wunsche lassen Sie mich 
schliessen.

In einem Rundgang erfolgte eine Besichtigung des 
praktisch und gediegen eingerichteten Gebäudes, wo
rauf sich die Teilnehmer zu einem Frühstück im Essener 
Hof vereinigten.

A. E. G.
Unfallverhütung — Betriebssicherheit.

Fortsetzung aus dem io . Heft.

V e r h a l t u n g s m  a s s r e g e l n  f ü r  A r b e i t e n  a n  
A b s t e c h  - u n d  R e v o l v e r b ä n k e n .

Bei Verarbeitung von rotierenden Materialstängen 
ist zu beachten:

1. Rotierende Materialstangen sind auf ihrer ganzen 
Länge mit einem Schutzrohr oder dergleichen zu 
umgeben.

2. Die Maschinen dürfen nach Materialeinführung 
nicht vor ordnungsmässiger Aufstellung der Schutz
vorrichtungen in Betrieb gesetzt werden.

3. Verbogene Stangen sind gerade zu richten und zu 
lange Stangen vorher abzuschneiden.

4. Arbeiter und Arbeiterinnen an Abstech- oder Re
volverbänken müssen enganliegende Kleidung, letz
tere ausserdem Schutzmützen tragen, welche die 
Kopfhaare völlig bedecken.
Wegen der hohen Unfallgefahr durch frei rotierende 

Materialstangen sind Zuwiderhandlungen streng zu be
strafen.

S c h u t z v o r r i c h t u n g e n  ü b e r  M a t e r i a l 
s t a n-g e n  an  e i n e r  R e v o l v e r b a n k .
Die Bearbeitung von runden Stangen auf Revolver

bänken usw. erfordert besondere Vorsichtsmassregeln 
gegen das Verwickeln der Kleidungsstücke in die freien 
rotierenden Enden der Materialstangen. (§ 102 Ab
satz 3 der Unfallverhütungsvorschriften für Arbeitgeber 
u n d  § 108 für A r b e itn e h m e r .)  H ie r z u  F ig . 152.

Die Vorrichtung für Stangen von geringem Durch
messer besteht aus einem das Material völlig um- 
schliessenden achsial verschiebbaren Rohr (X), wel
ches durch ein Gegengewicht stets in seine Ruhelage 
zurückgezogen wird, wenn infolge Einlegen von Ma
terial das Rohr seitlich verschoben werden musste.

S c h u t z v o r r i c h t u n g  ü b e r  M a t e r i a l -  
. s t a n g e n  a n  e i n e r  A b s t e c h b a n k .
An schweren Abstechbänken sind die aus der Ma

schine vorstehenden Teile der zu bearbeitenden Ma
terialstangen besonders grösserer Dimensionen mit 
einer Schutzvorrichtung (X ) bestehend aus zwei durch 
Scharniere aufklappbar verbundenen Winkeleisen um 
geben, die einerseits an der Maschine befestigt, an
dererseits auf einem Bock gelagert sind. (§ 102 Ab
satz 3 der Unfallverhütungsvorschriften für Arbeitgeber 
und § 108 für Arbeitnehmer.) (Fig. 153).
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Die Abbildung zeigt die Anordnung einer grösse
ren Anzahl von Abstechbänken, die mit vorstehender 
Schutzvorrichtung (X) ausgestattet sind. (Fig. 154.)

Um den Tisch der Maschine ist ein verschiebbares 
Rundeisen (X) mit eingefügter Zahnstange, die in das 
Zahnrad des Anlassers (Kontrollers) eingreift, gelegt.

A u s r ü c k v o r r i c h t u n g  a n  e l e k t r i s c h  b e 
t r i e b e n e n  D r e h w e r k e n .

Zur Verhütung von Unfällen soll bei mittleren oder 
grösseren Drehwerken eine Betätigung der Ausrück
vorrichtung von jeder Stelle am Umfang des Tisches 
erfolgen können. (§ 96 Abs. 1 der Unfallverhütungs
vorschriften für Arbeitgeber.)

Die Eingriffstelle ist durch einen in der Abbildung auf
geklappten Deckel (XX) geschützt. (Fig. 155.)

Z e n t r i f u g e  m i t  S c h e i b e n s i c h e r u n g .
Die Zentrifuge ist durch einen Trommel- und einen 

Manteldeckel verschlossen. Ein Aufklappen derselben 
während des Betriebes wird mittels einer besonderen

F'g. iS2.
Schutzvorrichtungen über M ateria l

stangen an einer R evo lverb an k .

F ig . 153-
Schutzvorrichtungen über M ateria l 

Stangen an einer A bstechbank.



13. Heft S O Z I A L - T E C H N I K

Abbildung 156. In der Mitte des Trommeldeckels 
ist ein mit zweiteiliger Scheibe versehener Bolzen (X) 
befestigt, der durch den Manteldeckel hindurchgesteckt 
wird, bei zusammengeklappter Scheibe. Bei geöffne
ten Deckeln wird die Stromzuleitung zum Antriebs
motor durch Einwirkung eines am oberen Deckel be
festigten Hebels auf eine Schaltvorrichtung (XX) un
terbrochen, sodass eine Inbetriebsetzung nicht mög
lich ist..

auseinandergeklappt, infolgedessen ein öffnen - des 
Deckels nicht möglich ist.

Z e n t r i f u g e  m i t  S i c h e r u n g  d u r c h  e i n e  
S c h i e b e r s t a n g e .  .

Die Zentrifuge ist mit einem Deckel über der Man
telöffnung versehen. Die Schieberstange verhindert das 
Öffnen des Deckels während des Betriebes durch Ein
wirkung auf die Riemenverschiebung. (§ 126 Absatz 3

Fig- 155-
A usrückvorrichtung an elek trisch  b e 

triebenen  D rehwerken.

Vorrichtung verhindert. (§ 126 Abs. 3 und 4 der Un
fallverhütungsvorschriften für Arbeitgeber, § 123 Abs. 
1 und 2 für Arbeitnehmer.)

Abbildung 157. Die über dem oberen Deckel vor
stehende mit.Schutzkasten versehene Scheibe (X ) dreht 
sich mit der Trommel und ist während des Betriebes

F 'g- 154- 
Schutzvorrichtung ü b e r M ateria l

stangen  an einer grösseren Anzahl 
von A bstechbänken.
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Fig. 156 und  157 . Zentrifuge m it Scheibensicherung.

Fig. 158 und 159 . Zentrifuge m it S icherung durch  eine Schieberstange.
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und 4 der Unfallverhütungsvorschriften für Arbeitgeber, 
§ 123 Absatz 1 und 2 für Arbeitnehmer.)

Abbildung 158. D er Deckel ist durch einen Hebel 
mit einer Schieberstange (X) verbunden, die bei ge
schlossenem Deckel, das heisst in Betrieb befindlicher

Maschine, auf den Riemenverschieber (X X ) aufstösst 
und ein öffnen des Deckels verhütet.

Abbildung 159. Die Schieberstange (X) wird nach 
Abstellen der Maschine durch die hierzu erforderliche 
Bewegung des Riemenverschiebers (XX) freigegeben, 
sodass der Deckel nunmehr zu öffnen ist.

Feuerlöscher zum Spritzen nach unten.
V on D ipl.-Ing. K. T h.

Die bekanntesten chemischen Handfeuerlöscher be
sitzen eine mit dem Löschbehälter starr verbundene 
Spritzdüse, an die ein durch das Innere des Behälters 
laufendes Auslassrohr angeschlossen ist. Der Druck 
zum Austreiben des Löschmittels wird durch einen che
mischen Vorgang erzeugt, indem unmittelbar vor In
gebrauchnahme des Löschers im Löschwasser aufge
löstes doppelkohlensaures Natron oder dergleichen mit 
einer Säure in Verbindung gebracht wird. Die Säure 
ist meist in einer Glasstube oder in .einem anderen zer
brechlichen Behälter eingeschlossen, der von aussen 
durch einen Stossstift zertrümmert oder geöffnet wer
den kann. Bei anderen Feuerlöschern wird die Säure 
beim Umstürzen des Löschers dadurch zum Ausfliessen 
gebracht, dass hierbei der lose auf dem Halse der 
Säureflasche ruhende Deckel abfällt. Bei Einwirkung 
der Säure auf das Natron bildet sich Kohlensäure 
(C 0 2), die zum Auswerfen des Löschwassers dient.

H e r 1 e i n , T em pelhof.

entweicht das Druckgas durch das Auslassrohr, der 
Feuerlöscher bläst ab. Dies tritt selbstverständlich auch 
bei jenen Feuerlöschern ein, bei denen die Flüssigkeit 
durch verdichtete Gase (Druckluft oder dergleichen) 
ausgetrieben wird.

Diesem Übelstand hat man durch besondere, durch 
deutsche Reichspatente geschützte Anordnungen inner
halb des Löschers vorzubeugen gesucht, von denen 
einige hier erläutert werden sollen.

Die nächstliegende Lösung der Aufgabe ist die, 
dass man an den beiden Enden des Feuerlöschers nach 
der Düse führende Rohre anbringt, deren Enden durch 
Ventile selbsttätig je nach Lage des Löschers abge
schlossen werden.

Einen solchen, von der Firma W. Graaff &  Co., 
G. m. b. H., Berlin, hergestellten Feuerlöscher zeigt 
beispielsweise die Fig. 160.*) In die Spritzdüse mündet 
ein Rohr, das mit einem sich durch den ganzen Lösch-

Fig. 160  bis 162 . F euerlöscher n ach  W. G raaff & Co. G. m. b . ' H. in Berlin.

Solange das untere Ende des Auslassrohres wäh
rend des Spritzens unterhalb des Flüssigkeitsspiegels 
verbleibt, ist ein nahezu vollständiges Ausspritzen der 
Löschflüssigkeit möglich. Dieser Fall findet statt beim 
Halten des Feuerlöschers schräg nach oben oder in 
senkrechter Richtung, die Spritzdüse nach oben ge
richtet.

Soll jedoch schräg nach unten gespritzt werden, 
beispielsweise bei einem Fussbodenbrand oder bei 
Bränden in Getrieben von Motoromnibussen, so nimmt 
der Löscher eine derartige Lage ein, dass das Ende des 
Auslassrohres in den Gasraum feicht. Infolgedessen

behälter erstreckenden Rohre verbunden ist. Die 
Enden des letzteren sind durch Siebkörbe abgeschlos
sen, innerhalb deren Kugeln als Ventile spielen. Die 
Kugeln legen sich dicht auf die abgeschliffenen Enden 
des Rohres. Je nach Lage des Löschers beim Spritzen 
nach oben oder nach unten ist das im Gasraum liegende 
Ende des Rohres stets durch eine Kugel oder ein an
deres Ventil abgeschlossen, sodass das Druckgas nicht 
entweichen kann.

Die gleiche Wirkung kann erzielt werden bei einer

*) D. R. P. 217 232.
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Knopf aufsrhlagen

Anordnung, wonach für sich gesonderte Rohre zur 
Spritzdiise führen, von denen das eine von ganz kurzer 
Länge auf sich selbst zurückgebogen ist und bei ge
wöhnlicher Stellung des Feuerlöschers im Gasraum 
liegt, während das andere bis zum Boden des Feuer
löschers reicht.*) Die Enden beider Rohre sind auch 
hier durch' je einen Siebkorb und je ein Ventil abge-

Feuerlöschers den jeweils im Gasraum liegenden Zweig 
der Leitung selbsttätig abschliesst. Somit kann immer 
nur Flüssigkeit durch jenen Teil der Leitung ausgetrie
ben werden, dessen Einströmungsöffnung im Flüssig
keitsraum liegt.

In Fig. 162*) ist eine weitere, von derselben 
Firma angegebene Ausführungsform eines Feuerlöschers

Fig. 165. Fig. 166 .

Feuerlöschers abzweigen. In der Ventilkammer ist ein 
Ventil verschiebbar, dass je nach der Stellung des

'*) Amerikanische P. S. 840 462. 
« *) D. R. P. 197 668.

Fig. 167 .

Spritzdüse. Beim Spritzen nach oben wird das W as
ser durch den Gasdruck wie gewöhnlich in das Aus
lassrohr hineingedrückt und entweicht von dort durch

*) D. R. P. 219 991.

schlossen. Die Ventile können aber auch weggelassen 
werden. Denn das durch das jeweilige Rohr strömende 
Wasser bildet selbst einen Abschluss für das Druck
gas. (Vergl. die amerikanische P.-Schr. 578 703.)

Eine eigenartige, demselben Zweck dienende Aus
führung ist in Fig. 161**) dargestellt, wo das Auslassrohr 
in eine Ventilkammer mündet, von der zwei gebogene 
Leitungen nach dem oberen und unteren Teil des

zum Spritzen nach unten dargestellt. Diese kennzeich
net sich dadurch, dass ein Heber angeordnet ist, des
sen einer Schenkel innerhalb des Auslassrohres liegt 
und bis nahe an die Düse heranreicht, und dessen an
derer Schenkel in den Flüssigkeitsbehälter nach dem 
die Spritzdüse tragenden Ende führt. Wird nach unten 
gespritzt, so tritt infolge des Gasdruckes Wasser durch 
das doppelschenklige Heberrohr in das Auslassrohr zur

Fig. 163 . . F ig. 164.
F euerlöscher der F irm a Pluvius Feuerlöscher Ges. m. b. H.

F ig . 168 .
in H am burg .
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die Spritzdüse. Die Anordnung kann auch so getroffen 
sein, dass das Auslassrohr durch einen Kanal um
schlossen ist, in den der eine Schenkel des Heberrohres 
hineinreicht. Die Feuerlöscher n a c h | diesen beiden 
Bauarten sollen sich in der Praxis besonders deshalb 
gut bewährt haben, weil sie keine beweglichen Teile 
besitzen.

Ein weiterer Vorschlag ist in Fig. 163*) veran
schaulicht. Dieser sowie der in Fig. 164 abgebildete 
Feuerlöscher (vergl. auch die Aussenansichten nach 
165 und 167) wird von der Firm a Pluvius-Feuer- 
löscher-Gesellschaft m. b. H. in Hamburg gebaut.

Der Feuerlöscher besitzt ein zum Teil biegsames 
Auslassrohr, dessen Schöpföffnung mittels eines Ge
wichtes beschwert ist, sodass diese Öffnung in jeder 
Lage des Löschers stets unter dem Flüssigkeitsspiegel 
eintaucht (vergl. Fig. 164). Das biegsame Rohr be
steht aus einem sogenannten Metallschlauch. Damit 
das Gewicht oder die Einlassöffnung im Löschbehälter 
nicht frei umherirrt, wird es zwangläufig zwischen 
Schienen oder in einem geschlitzten Rohre geführt.**) 
Diese Ausführungsform ist in der Abb. Fig. 168 darge
stellt. Hier ist das ganze Auslassrohr biegsam gemacht. 
Bei Lagenänderungen gleitet das Gewicht stets an seiner 
Führung entlang und zieht das mit ihm gelenkig ver
bundene Ende des metallenen Auslassrohres mit. 
D er Feuerlöscher nach Fig. 165 wird als Feuer
wehrapparat, Type F, bezeichnet und eignet sich be
sonders für Feuerwehrw agen, Feuerwehr zu Fuss 
und für R adfahrer; in Fig. 166 ist er mit Tragriem en 
ausgerüstet dargestellt. Für besonders beschränkte 
Räum e ist die Type R (Fig. 167) bestimmt. W egen 
der geringen Grössenverhältnisse (45 cm breit, 41 cm 
hoch und 16 cm tief) lässt sich dieser Feuerlöscher 
bequem in Automobilen, Benzollokomotiven und 
Fahrzeugen aller A rt unterbringen. E r ist in einem 
eigens dazu bestimmten Holzbehälter stets auf A uto
mobilfahrten mitzunehmen und beliebig zu befestigen.

Die Pluvius-Feuerlöscher-Gesellschaft bringt noch 
einen weiteren Feuerlöscher in den Handel, bei dem ein 
Spritzen nach allen Richtungen dadurch erreicht wird, 
dass die Spritzdüse ausserhalb des Behälters beweglich 
an das Auslassrohr angeschlossen ist, wie aus den Figu
ren 169 und 170 hervorgeht. Dieser Feuerlöscher bietet 
den Vorteil, dass er, auf den Boden gestellt, nach dem 
Einstellen des Strahles auf den Brandherd vollständig 
selbsttätig arbeitet, sodass die Bedienung mehrerer 
Feuerlöscher durch eine einzige Person möglich ist.

D er in den Figuren 171 und 172 abgebildete 
Feuerlöscher ist wie der in den Figuren 173 bis 175 dar
gestellte in Österreich durch Patent geschützt.

Der erstere***), ebenfalls von der Pluvius-Feuer- 
löscher-Gesellschaft erfundene Feuerlöscher, hat kegel
förmige Gestalt und besitzt ein senkrecht zur Grund
fläche des Löschbehälters angeordnetes Auslassrohr, 
an dessen Enden je  ein Ventilgehäuse vorgesehen ist 
(Fig. 172). Diese Gehäuse stehen durch je  eine Öff
nung, die durch Siebe abgedeckt sind, mit dem Inneren 
des Auslassrohres in Verbindung. Für den Eintritt der 
Flüssigkeit ist in jedem Gehäuse je eine nach der Mitte 
des Rohres zu gelegene Öffnung angebracht, von denen

*) D. R. P. 189030. **) D. R. P. 203 778
***) österr. P. S. 38 164. •

jede durch ein Ventil abgeschlossen werden kann. Die 
Ventile sind als Kugeln ausgebildet und mittels einer 
Stange so verbunden, dass bei Abschluss des einen 
Gehäuses das andere geöffnet ist. Es ist demnach eine

Fig. 169 . Fig. 170 .

zwangläufige Verbindung der Ventile hergestellt. Beim 
Spritzen nach unten rutscht die Stange, die hohl und 
zum ruckweisen Öffnen der Ventile noch mit Queck-

Fig. 171.

*E_il ....
Fig. 172. Auslassrohr mit eingebauten Ventilgehäusen.

Silber gefüllt sein kann, nach unten, wodurch die der 
Grundfläche des Löschers nächst gelegene, im Gas
raum befindliche Öffnung für das Auslassrohr ge
schlossen wird, während die andere Öffnung für die 
Einströmung der Flüssigkeit freiliegt. Anstatt die Ku
geln in einem Gehäuse unterzubringen, können sie auch 
an einem winkeligen Stab angebracht sein, der mit Hilfe
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eines Gelenkes in der Mitte des Auslassrohres schwing
bar befestigt ist. Die Kugeln schliessen je nach Lage 
des Löschers dann die am Auslassrohr vorgesehenen 
Löcher wechselweise ab.

abweicht, dass der Boden ellipsenförmig ist und die 
längste Erzeugende des kegelartig gestalteten Mantels 
unter 60 Grad zur Grundfläche steht, während die kür
zeste einen Winkel von 90 Grad mit der Grundfläche

Fig. 173- Fig. 174. Fig. 175-

In den Figuren 173 — 175 ist ein Feuerlöscher*) 
nach den Angaben von Maximilian Bursztyn in Wien 
in verschiedenen Lagen systematisch dargestellt, der in 
seiner Form von den üblichen Löschbehältern dadurch

*) Österr. P. S. 33 843.

einschliesst. Das Auslassrohr ist oben rechtwinklig 
abgebogen. Wie die Zeichnung erkennen lässt, ist bei 
diesem Feuerlöscher ohne Anbringung irgend welcher 
Hilfsmittel ein nahezu vollständiges Ausspritzen des 
Inhaltes nach unten ohne weiteres möglich.

Die Unfallverhütung in Rundkäsereien.
Von Dipl.-Ingenieur W. G ä r t t n e r ,  Stuttgart.

Die Käsereien gelten im allgemeinen für Betriebe, 
in denen Unfälle nur selten zu verzeichnen sind, we
nigstens solche schwererer Art. In den letzten zwei 
Jahren wurden aber zwei Unfälle bekannt, die sich im 
württembergischen und bayerischen Allgäu ereigneten 
und die den Tod der betreffenden Arbeiter im Gefolge 
hatten. In beiden Fällen handelte es sich um Rund
käsereien und um dieselbe Ursache. Zum Verständnis 
der Unfälle ist es nötig, sich den Gang des Arbeits
prozesses in den Rundkäsereien vor Augen zu führen. 
Die morgens angelieferte Milch wird auf 38 bis 40 Grad 
Celsius erwärmt in Kesseln, deren Durchmesser etwa 
zwischen 1,20 m und 2,20 m schwankt. Der sich ab
scheidende Käsestoff wird mittelst eines Rupfentuches 
herausgenommen, mit diesem Tuch in eine Form, Zarge 
genannt, eingesetzt und unter einer Spindelpresse ge
presst. Die gepressten Käse haben ein bedeutendes 
Gewicht, manchmal bis 1V2 Zentner.

Nach der Pressung wird der Käse ■—• gewöhnlich am 
folgenden Tage — 4 Tage lang in ein Salzbad gelegt, 
worauf er in die Regale des Kellers wandert ; dort wird 
er täglich mit Salz eingerieben.

Die nach der Herausnahme des Käselaibs im Kes
sel zurückbleibende Flüssigkeit, Molke genannt, wird 
auf 75 bis 80 Grad Celsius weiter, erwärmt, erreicht also 
eine Temperatur, die bei Berührung mit der Haut Ver
brühungen derselben verursacht. Der infolge der wei
teren Erhitzung sich absetzende Fettstoff, Vorbruch 
genannt, schwimmt auf der Oberfläche herum und wird

vom Käser abgeschöpft. Er wird zur Herstellung des 
sogenannten Vorbruchbutters verwendet.

Fig. 177 .

Beim Abschöpfen des Vorbruchs ereigneten sich 
nun die beiden eingangs erwähnten Unglücksfälle. Die 
abschöpfenden Arbeiter verloren dabei das Gleichge
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wicht und stürzten in den Kessel. Die erlittenen Ver
brühungen hatten ihren Tod zur Folge.

Derartige Unfälle können nun in sehr einfacher 
Weise vermieden werden, zum Beispiel dadurch, dass 
die Kessel nahe an eine Gebäudewand gestellt werden, 
sodass nur ein schmaler Gang zwischen Kessel und 
Wand übrig bleibt, in welchem der Arbeiter einge
schlossen steht. Haben jedoch die Kessel einen gros
sen Durchmesser, so bietet eine Rückwand nicht im
mer die nötige Sicherheit. Der Arbeiter lässt sich nur 
zu gerne verleiten, seinen sicheren Standort zu ver
lassen und das weitere Abschöpfen an anderen, nicht 
geschützten Stellen vorzunehmen.

Eine Schutzvorrichtung gegen derartige Unfälle 
muss also so konstruiert sein, dass der Arbeiter einer
seits einen unbedingt sicheren Halt hat, andererseits 
aber alle Punkte der Flüssigkeitsoberfläche von 
e i n e m  Standort aus erreichen kann. Diese Bedingun
gen erfüllen die „Sicherheitsbügel“ von Josef Mark- 
tanner in Kempten (Fig. 176 und 177) und von J. W a
genseil in Leutkirch, sowie die „Steh- und Schutzvor
richtung“ von Martin Kössel (Fig. 178) in Im m enstadt 
und Kranzegg.

Die beiden ersteren sind sich ziemlich ähnlich und 
unterscheiden sich nur insofern von einander, als der 
Marktannersche Bügel nach Gebrauch am Kessel her
untergeklappt werden kann, also nicht hindernd im 
Wege steht, während der Wagenseilsche Bügel am Kes
sel in eine Öse eingesteckt wird.

Die Bügel werden an dem Oberring des (geschlos
senen) Kesselherdes befestigt. Da sie an einem Ende 
offen sind, bietet der Eintritt bezw. Austritt des Arbei
ters keinerlei Schwierigkeit.

Eine wesentliche Abweichung zeigt die „Steh- und 
Schutzvorrichtung“ von Martin Kössel.

Wie die Abbildung zeigt, wird die brückenartige 
Vorrichtung mittelst einer kräftigen und ausreichend

langen Pratze in den Rand des Kessels eingehakt; durch 
die Rücklehne erhält der Arbeiter eine solide Stütze.

Der Hauptvorzug dieser Schutzvorrichtung liegt 
darin, dass sie jederzeit leicht weggenommen und an 
einem anderen Kessel eingehängt werden kann. Ferner 
ist sie in der Höhe verstellbar. Alle drei Systeme haben 
sich gut bewährt.

Neben dem Bestreben, Unfälle nach Möglichkeit zu 
verhüten, geht aber auch das weitere her, besonders 
schwere Arbeitsleistungen den Arbeitern zu erleichtern. 
Wie oben erwähnt, haben die Käselaibe ein nicht un
beträchtliches Gewicht und es gehört eine bedeutende 
Stärke dazu, den Käselaib in seiner Gesamtheit aus 
dem Kessel zu ziehen, ohne dass er „umgeworfen“ oder 
zerrissen wird.

Eine wesentliche Erleichterung dieser Arbeit bil
det der Käseausziehapparat „M erkur“ (Figur 179) 
(Alleinvertreter: Joh. Beck, Bräunlings, Post Seifen bei 
Immenstadt).

Fig. 179 .

Zum Ausziehen des Käses wird das Ausziehtuch 
an den Bogen straff angespannt, derart, dass die an 
dem Bogen festgenieteten Zähnchen in die Maschen des 
Tuches eingreifen. Der Handgriff H ist verschiebbar 
angeordnet und dient als Hebelübersetzung. An diesem 
Handgriff wird der Appart gefasst und unter starkem 
Druck senkrecht zum Kesselboden durch die Masse 
gezogen. Dabei dehnt sich die Vorrichtung infolge des 
Drucks bis zur Kesselweite aus, passt sich also der 
Form des Kessels vollständig an. Sobald der Käse ge
fasst ist, wird der Apparat mittelst eines an ihm be
findlichen Hakens aufgehängt, wodurch der Käser beide 
Hände frei bekommt, sodass er das Tuch mit Inhalt 
leicht abnehmen kann.
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Kleine M itteilungen.
Über Tarilverträge.

Zu den Glaubensartikeln der zünftigen Sozialpoli
tiker in Deutschland gehört bekanntlich die Forderung 
nach Abschluss von Tarifverträgen zwischen Unter
nehmern und Arbeitern. Vielfach wird mit der grossen 
Zahl solcher Tarifverträge „Staat“ gemacht und zu be
weisen gesucht, wie rückständig die Grossindustrie sei, 
die sich zu solchen Tarifverträgen im allgemeinen nicht 
verstehen will. Nun kommt ein technisch-sozial und 
volkswirtschaftlich erfahrener Mann, der lange Jahre als 
Betriebsingenieur in verschiedenen Werken tätig war 
und zerstört mit seiner soeben erschienenen Druck
schrift,*) die von genauer Kenntnis der einschlägigen 
Verhältnisse, von gründlichem Studium der Literatur 
über Tarifverträge sowie von einer Nachprüfung der in 
letzterer geschilderten Zustände auf diesem Gebiet 
zeugt, diese Theorie und weist nach, dass sogar amt
liche Quellen unzuverlässig sind, dass Tarifverträge 
für die Grossindustrie unannehmbar sind, und dass sie 
den Arbeitern mehr Schaden als Nutzen bringen.

Zunächst die falschen Nachrichten anbelangend, so 
teilt der Verfasser darüber auf Seite 18 usw. seiner 
Schrift mit, dass er insbesondere die in den von amt
licher Seite herrührenden Veröffentlichungen („Die 
Tarifverträge im Jahre 1908 und 1909“ im Reichsarbeits
blatt [Sonder-Beilage No. 11 vom November 1909 und 
Sonder-Beilage No. 8 vom August 1910]) angeführten 
Tarifverträge, die sich auf bestimmte Arten von Gross
betrieben des Maschinenbaues beziehen, nachgeprüft 
habe. Zu dem Zweck hatte er sich mit allen den Fir
men in Verbindung gesetzt, die nach Angabe der ver
schiedenen Arbeiter-Verbände Tarifverträge abge
schlossen haben sollen und deren Namen er durch 
Rundfragen erfahren hatte. Von den befragten Betrie
ben einer bestimmten Gattung (mit mehr als 200 Ar
beitern), die das Reichs-Arbeitsblatt in der genannten 
Veröffentlichung für 1908 als solche anführt, hatten nur 
zwei Betriebe (mit Massenfabrikation [Fahrräder, Appa
rate]) Tarifverträge, sechs dagegen hatten überhaupt 
keine Tarifverträge, einer von den angeführten Betrie
ben teilte mit, dass er keinen eigentlichen Tarifvertrag 
abgeschlossen, noch allgemeine Festsetzungen von Ak
kordlöhnen vereinbart hätte. Solche unterlägen der je
weiligen Vereinbarung zwischen Werkführer und Ar
beiter, nur bei Meinungsverschiedenheiten entscheide

*) Über die Einführung von Tarifverträgen in den 
Grossbetrieben des Maschinenbaues und verwandter 
Industrien, von F. S e l t e r ,  Regierungsrat, Berlin 1911, 
Kommissions-Verlag von A. S e y d e 1, Polytechnische 
Buchhandlung. 92 Seiten. 8°. Preis geh. 2,40 Mk., 
geb. 3 Mk.

die Fabrikdirektion. Von den einer anderen Gattung 
angehörigen, in der Sonderbeilage des Reichs-Arbeits
blatts ferner aufgeführten Betrieben kleineren Umfanges 
(mehr als 100 bis 200 Arbeiter) hatte einer keinen Tarif
vertrag, drei hatten Zeitlöhnung, drei verweigerten die 
Auskunft, drei hatten Tarifverträge (eine Fahrradfabrik, 
eine Feldbahnfabrik, eine Fabrik landwirtschaftlicher 
Maschinen).

Die in der Sonder-Beilage des Reichs-Arbeitsblatts 
für 1909 angeführten Industriebetriebe mit Tarifverträ
gen hatten sämtlich Massenfabrikation zum Gegenstand 
ihrer Tätigkeit. Der Verfasser hat aber auch die in der 
sonstigen Literatur, insbesondere die von K ö p p e in 
seiner Veröffentlichung „Die neueste Entwicklung des 
Arbeits-Tarifvertrags in Deutschland“ gemachten An
gaben nachzuprüfen versucht und fasst das Ergebnis 
seiner gesamten Erhebungen wie folgt zusammen. Von 
Grossbetrieben des Maschinenbaues usw. mit differen
zierter Produktion und in der Hauptsache Stücklöh
nung haben in Deutschland insgesamt nur drei, oder, 
wenn man die beiden Betriebe, die dem Verfasser nicht 
geantwortet haben sowie diejenige Waggonfabrik, die 
der Verfasser nicht ermitteln konnte, hinzurechnet, nur 
sechs Betriebe Tarifverträge mit Bestimmungen über 
Lohnfestsetzungen mit ihren Arbeitern abgeschlossen.

Diese von den einzelnen Grossbetrieben abge
schlossenen Tarifverträge könnten aber nicht einmal 
als wirkliche Tarifverträge im Sinne der Anhänger der 
Tarifverträge gelten, denn die Grundbestimmungen 
eines Tarifvertrages: grundsätzliche Mitbeteiligung der 
Arbeiter an der Festsetzung der Löhne und Schlich
tungskommissionen bei Lohnstreitigkeiten habe Ver
fasser bei keinem dieser Verträge gefunden.

Die Unmöglichkeit der Einführung von Tarifver
trägen in der Grossindustrie des Maschinenbaues und 
verwandter Industrien beweist Selter durch eine Schil
derung des Zustandekommens der in der Maschinen
industrie üblichen Akkordlöhne, die auf Schätzung der 
Leistungen des Durchschnittsarbeiters bei einer neu zur 
Vergebung gelangenden Stückarbeit beruhe und hier
nach je nachdem oft berichtigt werden müsse. Von die
ser Festsetzung der Akkorde könne eine wettbewerbs
fähige Fabrik nicht abgehen, wohl aber könne und 
müsse sie ein zuverlässigeres System dafür einführen, 
das auch ermögliche, dem Arbeiter nachzuweisen, dass 
er den gerechten Lohn für seine Arbeit erhalte. Die
ses System sei das analysierende von Taylor, nach 
welchem die Gedinge auf Grund genauer Maschinen
Tabellen festgesetzt würden, aus denen jede zu suchen
de Massgrösse sofort abgelesen werden könne. Ein 
besonderes Kalkulationsbureau habe darnach die Lohn
sätze für die einzelnen Leistungen der Arbeiter zu er
mitteln. Eine Mitwirkung der Arbeiter bei dieser Be
rechnung sei ausgeschlossen, wie S e l t e r  in eingehen
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den Untersuchungen nachweist. Er legt an der Hand 
seiner Erfahrungen, die er durch bezeichnende Bei
spiele erhöht, dar, dass schon bei der jetzigen ein
fachen Akkordmethode selbst der über den Durch
schnitt befähigte Arbeiter nicht in der Lage sei, den 
Akkordpreis so festzusetzen, dass er für beide Teile 
gerecht sei, geschweige denn bei der genaueren, der 
analysierenden Akkordmethode. Der Verfasser legt in 
diesem Abschnitt also dar, dass die Einführung von T a
rifverträgen in den Grossbetrieben des Maschinenbaues 
und verwandter Industrien technisch unmöglich sei, und 
dass nicht „Herren-Standpunkt oder allgemeine Ab
neigung der Unternehmer gegen Kollektiv-Verträge“ , 
sondern nur „technische Schwierigkeiten und Konkur
renzfähigkeit“ die Gründe seien, weshalb die Einfüh
rung von Tarifverträgen mit Bestimmungen über Lohn
fragen in den Grossbetrieben des Maschinenbaues usw. 
als unmöglich bezeichnet werde.

Der Verfasser tritt in anderen Ausführungen, die 
ebenfalls auf tatsächlichen Erfahrungen und Ermitt
lungen beruhen, der Ansicht der Gewerkschaftler und 
einiger theoretischen Sozial-Politiker entgegen, dass 
sich die Arbeiter bei dem herrschenden Akkord-System 

' über ihre Kräfte anstrengen müssten. Er legt auch 
überzeugend dar, dass die verhältnismässig geringe 
Zahl von älteren Arbeitern in der Industrie keineswegs 
von zu frühem Verbrauch der Arbeitskräfte herrühre, 
sondern auch von Neugründungen und Erweiterungen 
der Betriebe, die natürlich junge Arbeitskräfte heran
zögen, und davon, dass ältere Arbeiter, die sich etwas 
gespart hätten, sich ruhigere Posten suchten, eigene 
Geschäfte anfingen oder sich invalidisieren Hessen. In 
einem der vielen Berichte von Grossbetrieben, die 
S e l t e r  über die Punkte veröffentlicht, heisst es: „Die 
Sucht, invalidisiert oder als erwerbsunfähig angesehen 
zu werden, geht so weit, dass die Behörden, unter
stützt von namhaften Ärzten, die Absicht haben, zu be
antragen, für die Folge der Renten-Hysterie nicht mehr 
eintreten zu müssen. Dieselbe Firma bezeichnet das 
Miethausleben und das übermässige Zigarettenrauchen 
als einen Grund des vorzeitigen Versagens der Arbeits
kraft. Ein sechzehnjähriger Fabriklehrling verbrauchte 
seinen ganzen Monatsverdienst von 27 Mark für Zi
garetten. Ein anderer junger Mann gab dafür 32 Mark 
monatlich aus. Der Verfasser tritt ebenso der Ansicht 
entgegen, als betrieben die Unternehmer mit Fleiss 
Überstunden und Nachtarbeit; dies verbiete schon das 
eigene Interesse der Arbeitgeber, da bei der Über- und 
Nachtarbeit bei, weitem nicht das geleistet werde, wie 
bei der regelmässigen Tages- und Schichtarbeit, wäh
rend erstere bekanntlich erheblich höher bezahlt wer
den müsste; auch weigerten sich die Arbeiter, wie zu 
ihrer Ehre gesagt werden müsse, nicht, Überstunden 
im Bedarfsfalle zu machen. Zugrundegelegt hat Ver

fasser den Betrachtungen dieses Kapitels nur Betriebe, 
in denen Arbeiter für die Schicht von 10 Stunden 6 bis 
6,50 Mark und die Schlosser bis zu 7,50 Mark ver
dienten. Sie würden also nicht insbesondere durch zu 
niedrigen Lohn zu Überarbeit veranlasst.“

Weitere Darlegungen des Verfassers erstrecken sich 
auf die Frage der Verkürzung der täglichen Arbeits
zeit, auf die Lebenshaltung der Arbeiter, Urlaubsge
währung bei Fortzahlung des Lohnes usw. und führen 
zu der Erkenntnis, dass die Lage der Industriearbeiter 
sich ,unter dem geltenden System des Akkord- oder 
Zeitlohns sehr gehoben habe, dass die Tarifverträge 
aber dazu nicht das geringste beigetragen hätten. Die 
Tarifverträge seien daher in der Gross-Industrie nicht 
nur technisch unmöglich, sondern auch nicht erforder
lich und auch zur Beseitigung einiger nicht zu leugnen
der Missstände ungeeignet.

In einem dritten und letzten Abschnitt wird dann 
in einer sehr inhaltreichen, wenn auch räumlich nicht 
sehr umfangreichen Ausführung dargelegt, dass Tarif
verträge in den Grossbetrieben der Maschinen- und 
Eisenindustrie für diese Industrie weder wünschenswert 
noch zweckmässig sind. Er klingt in der Ansicht aus, 
dass die Gewerkschaften durch festen Zusammenschluss 
der Arbeitgeber von der Unfruchtbarkeit ihrer Bestre
bungen nach Einführung von Tarifverträgen überzeugt 
werden müssen, dass die Arbeiter ihren Arbeitgebern, 
als ihren besten Freunden, vertrauen, die Arbeitgeber 
aber in ihren Arbeitern das wichtigste Glied ihres Un
ternehmens erblicken und dem berechtigten Wunsch 
derselben nach Lohnerhöhung, gerechterer Akkordbe
rechnungsmethode und Arbeitszeitverkürzung, soviel es 
in ihrer Macht stehe, nicht gezwungen, sondern frei
willig entgegenkommen sollten. Erst dann werde auch 
in diesen Gewerben der so sehnsüchtig herbeigesehnte 
gewerbliche Frieden einkehren! —

P a u l  S t e l l e r  - Cöln.

Durchführung' der Unfallverhiitungsrorschriften in  
gemieteten Räumen.

Anlässlich der Betriebsbesichtigung war einem 
Mitgliede der Fleischerei - Berufsgenossenschaft (A 
Nr. 23202) die Auflage gemacht, seine Kellertreppe 
mit der erforderlichen Handleiste versehen zu lassen. 
Der Unternehm er weigerte sich wiederholt, die Auf
lage zu erfüllen, mit der Begründung, dass er nur 
Mieter der Räumlichkeiten sei, weshalb er mit einer 
Geldstrafe belegt wurde.

Die hiergegen beim Reichs-Versicherungsamte 
eingelegte Beschwerde ist als unbegründet zurück
gewiesen worden, weil seine Einwendung, nicht er, 
sondern der Hauswirt habe die Handleiste anbringen 
zu lassen, nicht stichhaltig s e i ; verantwortlich für 
die Durchführung der Unfallverhütungsvorschriften 
bleibe dem Genossenschaftsvorstande gegenüber allein 
der Betriebsunternehmer.

Unter Bezugnahme auf vorstehende Entschei-
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dung -werden die technischen Aufsichtsbeamten künf
tig ähnlichen Einwendungen der Unternehm er leichter 
begegnen können. Dts.

Z u r F ra g e  d e r A bgrenzung von F a b rik  und H andw erk.

Die Frage der Abgrenzung von Fabrik und Hand
werk begegnet fortgesetzt grossen Schwierigkeiten und 
die höchste Instanz, das Oberverwaltungsgericht, hat 
neuerdings wieder seine Ohnmacht dieser Schwierig
keit gegenüber zugegeben, indem es seine Entscheidung 
auf die konkreten Fälle beschränkte und allgemeine Ge
sichtspunkte vermied. Die Handelskammer in Leipzig 
sprach in ähnlichem Sinne kürzlich von dem „undefi
nierbaren“ Begriff des Handwerks und dem Options
recht der sächsischen Kammern als einem unglücklichen 
Ausweg. '

Versuchen wir nun einmal erstens die Grenzmerk
male festzustellen. Dass die Maschine kein solches 
Merkmal ist, bedarf keiner auführlichen Begründung; 
denn die Maschine ist eben nur ein mehr oder weniger 
automatisches Werkzeug, ebenso wie dieses letztere 
eine Verlängerung der Hand darstellt. Es ist möglich, 
dass in einem fabrikmässigen Betrieb keine Maschinen 
und in einem handwerksmässigen nur Maschinen ar
beiten.*) Noch weniger bildet die Höhe des Einkom
mens ein solches Unterscheidungsmerkmal. Eher schon 
ist es von Wichtigkeit, ob auf Bestellung oder auf Vor
rat gearbeitet wird. Im allgemeinen wenigstens arbei
tet das Handwerk auf Bestellung für den einzelnen Fall, 
die Fabrik auf Vorrat. Aber es sind auch Fabriken 
denkbar, die nur auf Bestellung arbeiten (zum Beispiel 
in der graphischen Branche), und Handwerke, die nur 
auf Vorrat arbeiten (zum Beispiel Goldschmiede). Ähn
lich verhält es sich bezüglich Engrossherstellung von 
Waren und individueller Einzelware. Es gibt Hand
werke, die ihre Waren grossweise herstellen und es 
kann Fabriken geben, die nur Einzelware herstellen. 
Aber im allgemeinen dürfte doch der charakteristische 
Fall der sein, dass das Handwerk die individuelle Ein
zelware, die Fabrik die uniforme schablonenmässige 
Engrosware herstellt. Hierzu kommt nun die Art des 
Betriebes in kaufmännischer Hinsicht. Dass das Hand
werk gewissermassen „unkaufmannsmässig“ arbeitet, 
ist mehr seiner starren Organisationsform zuzuschrei
ben — es sind Handwerksbetriebe denkbar, die ebenso 
kaufmännisch organisiert sind als die Fabriken selbst. 
Wohl aber bildet die handelsmässige Betriebsform im
merhin ein weiteres charakteristisches Merkmal der 
Fabrik gegenüber dem Handwerk.*) Dazu kommt die 
Teilung der Arbeit, die bei der Fabrik in höherem 
Masse vorhanden ist, als beim Handwerk, bei dem sie 
vielmehr in der Regel vollständig fehlt. Die mit Hilfe 
der Maschine immer weiter gehende Teilung der Arbeit 
hat in der Tat wesentlich diejenige Betriebsform, die

*) Nach einer amtlichen Zusammenstellung arbei
teten in Deutschland im Jahre 1910 25 781 Handwerks
betriebe mit Motorkraft.

*) Es gibt Fabriken, die auf den Absatz an das 
Publikum eingerichtet sind, dann aber auch uniforme 
Ware herstellen. Tun sie das nicht, sind sie eben Hand
werksbetriebe. Auf der anderen Seite gibt es auch 
Handwerke, welche für den Handel arbeiten, ohne des
halb Fabriken zu sein.

wir Fabrik nennen, geschaffen. Endlich ist es von Be
lang, ob an das Publikum direkt oder an Händler ver
kauft wird, ob die Bestellung aus dem Publikum oder 
aus Händlerkreisen kommt und ob, falls auf Vorrat ge
arbeitet wird, die Ware dem Publikum oder dem Händ
ler angeboten wird.

Wir können nach alledem folgende Definitionen 
von Fabrik und Handwerk geben: Fabrik nennt man 
denjenigen Produktionsbetrieb, welcher potenzierte Ar
beitsteilung anstrebt, wesentlich uniforme Ware her
stellt, handelsmässig organisiert ist und im allgemeinen 
den Absatz an den Handel, nicht an das Publikum 
pflegt. Die Fabrik steht also dem Handel näher als das 
Handwerk. Das Handwerk ist dagegen diejenige Pro
duktionsform, welche wesentlich individuelle Einzel
ware herstellt, auf Arbeitsteilung keinen grossen Wert 
legt und im allgemeinen den Absatz an das Publikum 
pflegt.

Aus diesen Definitionen ergibt sich, dass Hand
werk und Fabrik überhaupt nicht grundsätzlich ver
schieden sind. Beide sind Produktionsbetriebe, deren 
Grenzen sich verwischen u n d  d i e  e i n e r  v o m  a n 
d e r e n  A r b e i t s -  u n d  V e r t r i e b s f o r m e n 
e n t l e h n e n .  Alle oben erwähnten Eigenschaften der 
Fabrik finden sich einzeln nebeneinander auch beim 
Handwerk und vice versa. Die ältere Betriebsform ist 
natürlich das Handwerk, aber ohne Handwerk kann 
auch die Fabrik nicht bestehen. Wenn man die Fa
briken der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft durch
wandert, staunt man, wie viel Arbeit noch immer der 
menschlichen Hand bleibt (zum Beispiel in der Kabel- 
und Turbinenfabrikation).

Auch die Landwirtschaft ist ein Handwerk. Und 
das landwirtschaftliche Handwerk kann, namentlich 
unter dem heutigen System der Industriealisierung der 
Landwirtschaft, Formen der Fabrik annehmen, so zum 
Beispiel als Zuckerrübenfabrik. Im Grunde genommen 
ist sogar jede grössere Gutswirtschaft eine landwirt
schaftliche Fabrik. Dass ein grösser Teil der Arbeiten 
im Freien, nicht in geschlossenen Räumen erledigt wird, 
kann nicht ernstlich dagegen sprechen.

Was die Bestreitung der Lasten der Lehrlings
erziehung betrifft, so ist es gerecht und billig, dass die 
Fabrik sehr wesentlich dazu beiträgt, denn es kann 
nicht geleugnet werden, dass die Fabriken ihre Arbeits
menschen sich nicht selbst heranziehen, sondern dass 
das Handwerk sie heranbildet, sodass in sehr vielen 
Fällen die Fabriken die Früchte ernten, während die 
Handwerker pflügen, roden und säen.

H e i n r i c h  P u d o r .

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum der U eberschrift ist der Tag der 

Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung  
gibt den Tag der E inreichung an,

Patent-Anmeldungen.
29. 5 . I I .

Tür für Ent- und Vergasungskam m ern mit an 
der Rückwand angebrachtem, verstellbarem Schutz
schild. — Ofenbau-Gesellschaft m. b. H ., München.
— 10 a. O. 6931 —  12. 3. 10.

Roheisen-Transportwagen mit kippbarem Behäl
ter. —  M aschinenbau-Aktiengesellschaft Tigler, Duis- 
burg-Meiderich. — 18 a. M. 41575 — 13. 6. 10.
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1. 6 . 11.

Selbsttätig wirkende V orrichtung zum Umsteuern 
und Anlassen von Hobel- und anderen Maschinen 
mit hin- und hergehendem Arbeitsgang und mit A n
trieb der Maschinen durch einen Elektrom otor. — 
Siemens-Schuckert W erke G. m. b. H., Berlin. — 
21c. S. 28 716 — 31. 3. 09.

M echanische Steuerung für elektrisch betriebene 
Hebezeuge, Fördereinrichtungen elektrisch betriebene 
Hängebahnwagen mit W indwerk u. dgl. —  Paul 
Zurstrassen, Karlsruhe i. B., D urlacher Allee 29 a.
— 35 b. Z. 6950 — 30. 8. 10.

Riemenumleger mit drehbarem  Riemenführer für 
Stufenscheiben. — Peniger Maschinenfabrik u. E isen
giesserei A.-G., Penig. — 47 d. P. 23 965 — 3.11. 09.

6. (i. 11.
Gichtverschluss für Schachtöfen mit unter der 

Glocke befindlichem oben und unten offenem Gas
leitungsrohr. — Dingler’sche Maschinenfabrik A.-G. 
Jungeblond, Zweibrücken. — 18 a. D. 23 687 — 
25. 7. 10.

Vorrichtung zum Einstellen von A rbeitsvor
gängen an Hängebahnwagen. —  A dolf Bleichert & 
Co., Leipzig-Gohlis. — 20 a. B. 62169 — 28. 2. 11.

Maschine zum Brechen und W eichm achen von 
Leder, bei der das Lieder zwischen zwei ständig um
laufenden, durch eine Spannvorrichtung aneinander 
gepressten Arbeitswalzen hindurchgeführt wird und 
letzteren selbsttätig wieder zugeführt werden kann.
— Johannes Römer, Radebeul-Dresden, Rosenstr. 8.
— 28 b. R. 31917 — 5. 11. 10.

Sicherheitssteigbügel. — Johann Redmann und 
K arl Blank, Stolp i. Pomm. — 56 b. R. 31 245 —
18. 7. 10.

8. 6. II.

Vorrichtung zum gefahrlosen Lösen von m ehr
teiligen eisernen Grubenstempeln. — Johann Rade
macher, Pankow b. Berlin, Florastr. 58. — 5 c. R. 29 543
— 1. 11. 09.

Sicherheitsstandrohr für mit Über- und U nter
drück arbeitende Dampfgefässe. — F. & M. Lauten
schläger, Berlin. — 13 c. L. 29 094 — 20. 11. 09.

W anderrost mit unverbunden hinter einander 
liegenden, au f Rollen laufenden Rostabteilungen. — 
Leon Petry, Baden-Baden, Kaiser W ilhelmstr. 10.
—  24 f. P. 25 227 — 29. 6. 10.

Vorrichtung zum Anzeigen von Gasaustritt aus 
Leitungen; Zus. z. Pat. 221409. — „M onitor“ Gas- 
apparate-Industrie, G. m. b. H., Stuttgart. — 74 b. 
M. 41217 — 9. 5. 10.

V erfahren zur Herstellung nicht giftiger Zünd
massen. —  Stahl & Nölke, Akt.-Ges. für Zündwaren
fabrikation, Cassel. — 78 b. St. 14 753 — 10. 1. 10.

Abschneider für Strangpressen mit selbsttätigem, 
von der Schneidbügelbewegung abgeleitetem W agen
vorschub ; Zus. z. Anm. H. 50 385. — Heinrich 
Horn, Görlitz, Biesnitzerstr. 86. — 80 a. H. 51 459
— 5. 8. 10.

Vorrichtung zur selbsttätigen Zuführung von 
Nägeln an die Schlagstelle von Maschinen zum An
nageln des Oberleders an die Sohle. —  Carl Sattler, 
Steglitz b. Berlin, Stubenrauchpl. 3. — 71 c. 466 570
— 29. 11. 10. .

Sicherheitsventil für Trocken- und Schlichtzylin
der. — Alb. Buchgraber, Cannstatt-Stuttgart. — 82 a.
466 563 —  7. 9. 10.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bek an n t gem acht im Reichsanzeiger.

29. 5. 11.

Einrichtung zum Absaugen von Staub aus Stein
kohlen u. dgl. — Maschinenfabrik Baum, Akt.-Ges., 
Herne. — 1 a. . 465 281.

Vorrichtung zum Filtrieren von Hauswasser. — 
Wilhelm Schwarzhaupt, Cöln-Marienburg, Mehlemer- 
strasse 12. — 12 d. 465 805.

Schlammfänger mit Ausblasrohr. ■— Otto Büh- 
ring & W agner, G. m. b. H., Mannheim. — 13 b. 
465 627.

Dampfkessel-W asserstandszeiger mit selbstsper
renden Ventilen in den Querkanälen. — Vinzenz Putz, 
Geestemünde. — 13 c. 465 634.

Gemeinsame Fortschaltvorrichtung für zwei, an 
einer Druck- oder Falzmaschine angebrachte; Bogen
anleger mit ausgestrichenen Bogenstapeln. — Koenigs 
Bogenanleger G. m. b. H., Guben. — 15 d. 465 800.

Verstellbarer Bogengeradeleger für Buchdruck
maschinen u. dgl. — Emil Volknant, Leipzig-Neu
stadt, Neustädterstr. 28. — 15 d. 466 022.

Vorrichtung zum Ableiten der Asche aus Feue
rungsanlagen a. a., insbesondere Heizöfen. — Fried
rich Harbig jun., Plau, Meckl. — 24 g. 465 566.

Schutzvorrichtung an Lederbearbeitungs-Maschi- 
nen mit trommelförmiger W erkstückunterlage. — 
The Turner Company A.-G., Frankfurt a. M. — 
28 b. 465 456.

Explosionssicheres Gefäss. — Ida Felsckow, geb. 
Rahlf, Mariendorf. — 341. 465 202.

Feuersichere Boden- und Speicherverschlagwand 
aus Moorsmooswolle und Kieselgurasbest mit Metall
einlage. — Fritz Horn, Königsberg i. Pr., Unter- 
Rollberg 16. — 37 b. 465 705.

Selbsttätige Ausrückvorrichtung an Strohbindern 
für Dreschmaschinen. — Heinrich Schmidt, Kalten
weide b. Langenhagen, Hann. — 45 e. 465 673.

Einrückvorrichtung an Lochmaschinen und Sche
ren. — Rob. A uerbach, Saalfeld a. S. — 49b. 
465 428.

Hakenförmig umgebogener Finger zur selbst
tätigen Reinigung von Knochenschrotwalzen u. dgl.
— Jonitzer Gasapparate- und M aschinen-Fabrik
G. m. b. H., Jonitz b. Dessau. — 50 c. 465 392.

Von Sprosse zu Sprosse verstellbare H änge
leiter. — Eugen Beeri, Hirsau, O.-A., Calw. — 61 a.
465 322.

Sicherheits-Schwimmgürtel. — Fa. W. Brenger 
Sohn, Barmen. — 65 a. 465 087.

Verdecktes Messer mit abdrehbarer Deckung. — 
Fa. H. Hauptner, Berlin. — 66 a. 465 526.

6. ti. 11.
Selbsttätige Fangvorrichtung für Bremsberge und 

Schrägaufzüge. — Max Freyberg, Mainz, Schulstr. 58. 
5 d. 466786.

Staubabsaugevorrichtung mit Balggebläse. — 
Aspirator Company G. m. b. H ., Berlin. — 15 a. 466687.

Vorrichtung a n  Dampfkesselfeuerungen für die
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Rauchverbrennung. ■— A lexander Hessel, Düsseldorf, 
Ehrenstr. 59. — 24 a. 466 898.

W aschbank für Arbeiter- und Militär-Kaserne- 
ments. — Carl Schulz E rste Berliner Eisenm öbel
Fabrik, Berlin. — 34 k. 466 732.

W arm halter zum W arm halten von Speisen und 
Getränken. — Albert Adami, Asbach, W esterw. — 
341. 466 316.

Deckelabhebevorrichtung für Tiefofenkrane. — 
D eutsche Maschinenfabrik A.-G., Duisburg. — 35 b. 
466959. .

Über Heizkörpern anzubringender Luft-Reiniger 
und Befeuchter. — A dolf Stephan’s Nachfolger, Schar- 
ley, O.-S. — 36 d. 466850.

Schutzgerüst für das Überhandm auern. — Karl 
Löffel, Gotha. —  37 e. 466 288.

Vorrichtung- zum Entfernen der Holzspäne beim 
Abrichten von Holzstücken auf kombinierten Abricht- 
und Diktenhobelmaschinen. —  Karl Heuckelbach u. 
Fritz W oeste, Lüdenscheid. — 33 b. 466 681.

Runde Messerwelle mit Kehleinrichtung. — Fra- 
mag, Frankfurter Maschinenfabrik G. m. b. H., Gross
Auheim. — 38 b. 466 708.

Transportkette für Holzbearbeitungsmaschinen 
mit Sicherungseinrichtung gegen Durchhängen. — 
Fram ag, Frankfurter Maschinenfabrik G. m. b. H., 
Gross-Auheim. — 38 b. 466 990.

Vor- und rückwärts selbsttätig ausschaltbare An
drehkurbel. ■— K. Bayer, Hüttenam t, Bergen I, Ober
bayern. — 47 b. — 466 630.

Sicherungsvorrichtung für Schlauchverbindungen 
und insbesondere für Schlauchkupplungen. — Wilh. 
Luig, Illingen. — 47 f. 466 576.

M omentausschaltung für vertikale Stossmaschi- 
nen. — Malick & W alkows, B erlin .— 49 b. 467100.

Bticherbcsprccftungen.
D ie  p a t e n t f ä h i g e  E r f i n d u n g  u n d  d a s  E r 

f i n d e r r e c h t  unter besonderer Berücksichti
gung des Unionsprioritätsrechts von W . D u n k 
h a s e ,  Geheimer Regierungsrat und Abteilungs
vorsitzender im Kaiserlichen Patentam te zu Berlin. 
P reis: Mk. 2.80. Verlag der G. J. Göschen
sehen Verlagshandlung in Leipzig.

D er Verfasser führt das Patentrecht auf einen 
einfachen Grundgedanken zurück, der sich zw ar'auch 
sonst schon ausgesprochen findet, eine gründliche 
Beleuchtung aber bisher noch nicht erfahren hat. 
Von diesem Grundgedanken aus ergibt sich ein 
klareres Verständnis sowohl des Begriffes der patent
fähigen Erfindung (bei Unterscheidung zwischen E r
findung im subjektiven Sinne und Erfindung im ob
jektiven Sinne) und des Erfordernisses der Neuheit, 
wie auch namentlich des Anspruches des Anmelders 
auf Patenterteilung, sowie eine Klärung mancher 
schwierigen Rechtsfrage, über die bisher eine Eini
gung nicht hat erzielt werden können.

Von besonderem Interesse ist der letzte Teil 
der Schrift, der das Unionsprioritätsrecht behandelt, 
das bisher eine rechtliche Konstruktion noch nicht 
gefunden hat. Ohne eine solche Konstruktion lassen

sich aber die schwierigen Rechtsfragen, die au f die
sem Gebiet bereits aufgetaucht sind, in befriedigen
der W eise kaum lösen. D er Verfasser behandelt 
diese Fragen von dem selben Grundgedanken aus, 
au f den er auch das Patentrecht im allgemeinen 
zurückführt, und er gewinnt damit eine feste Grund
lage für die Lösung der Fragen.

Das Patentgesetz, der für das Patentrecht in Be
tracht kom m ende Inhalt des Unionsvertrages, das 
Gesetz betr. den Schutz von Erfindungen auf A us
stellungen und das Gesetz gegen den unlauteren 
W ettbewerb sind dem Buche als A nhang beigefügt. 
Ein ferner beigegebenes alphabetisches Sachregister 
erleichtert die Orientierung.

Nach den zahlreichen Stimmen, die sich gegen 
das geltende Patentgesetz erhöben haben und unter 
denen manche eine ganz radikale Änderung ver
langen, kom m t hier eine Stimme zu W orte, welche 
auf die grossen Vorzüge dieses Gesetzes hinweist. 
Ist den Ausführungen des Verfassers beizutreten, so 
werden in der T at alle Vorschläge auf Abänderung 
des bestehenden Gesetzes mit grösster Vorsicht zu 
prüfen sein, damit nicht für einen guten Rechts
zustand ein schlechter eingetauscht wird.

Dass der Verfasser den W ünschen nach A b
änderung des geltenden Patentrechts nicht ganz ableh
nend gegenübersteht, ergibt sein Vorschlag, die A n
gestellten, welche im Betriebe ihres Geschäftsherrn 
eine Erfindung machen, besser zu schützen. D er 
Verfasser beruft sich zur Unterstützung seines V or
schlags auf gewisse Grundsätze des römischen Rechts 
und verweist im übrigen auf die H andhabung des 
englischen Patentgesetzes durch die englischen Ge
richte.

A d r e s s b u c h  d e r  F a b r i k e n  u n d  W e r k 
s t ä t t e n  d e r  H ü t t e n -  u n d  M e t a l l i n 
d u s t r i e  i n  W e s t d e u t s c h l a n d .  242 Seiten. 
Verlag von Fr. Wilh. Ruhfus, Dortmund. M. 5,—.

Das nns vorliegende Werk, welches infolge Wech
sels des Herausgebers und Verlegers längere Zeit im 
Handel gefehlt hat, ist jetzt in seiner Ausgabe 1911 er
schienen. Die Adressen sind im ersten Teil nach Orten, 
im zweiten nach Fabrikationszweigen geordnet. Ein 
Bezugsquellennachweis und Anzeigen schliessen sich 
an. Gute Register zu beiden Teilen erleichtern die Be
nutzung. Das berücksichtigte Gebiet wird durch die 
Reichsgrenze im Westen und eine Linie etwa von 
Rheine über Osnabrück, Celle, Hildesheim, Göttin
gen usw. umschrieben, umfasst also auch Teile der 
Provinz Hannover und des Herzogtums Braunschweig, 
ferner ganz Hessen - Nassau, das Grossherzogtum 
Hessen, die nördliche Pfalz und Lothringen. Die 
näheren Angaben wurden von zahlreichen Firmen 
selbst geliefert, als praktische Neuerung ist die Mit
teilung der Nummern von Postscheckkonten zu be- 
grüssen. Die Bearbeitung des Buches lässt in allen 
Teilen grosse Sorgfalt erkennen, sodass der rührige, 
mit der Metallindustrie arbeitende Geschäftsmann viel 
Nutzen daraus ziehen wird. Der Preis von Mk. 5.— 
ist besonders mit Rücksicht auf die Vorteile, die sich 
aus dem gebotenen Material ziehen lassen, als massig 
zu bezeichnen. Wegen des Bezuges wende man sich 
an die nächste Buchhandlung oder an den Verlag.

Für die Schriftleitfing verantw ortlich : Geh. R egierungsrat L u d w i g  K o l b e  in G ross-Lichterfelde-W ., P aulinenstr. 3. 
D ruck der B uchdrackerei R oitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch
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Schutzmassnahmen für Glashüttenarbeiter.
V on Ing. K. H a u c k ,  k.  k.

Verschiedene Autoren*) haben sich bereits mit den 
gesundheitlichen Verhältnissen der Glashüttenarbeiter 
befasst und sind bei ihren Studien durchwegs zu dem Re
sultat gekommen, dass die genannten Arbeiter gesund
heitlich ziemlich schlecht gestellt sind. Wenn auch ihre 
Sterblichkeitsziffer nicht nennenswert von der anderer 
Arbeiterkategorien verschieden ist, so ist doch die Zahl 
der Erkrankungen unter den Glashültenbeschäftigten 
eine weit über das Normale hinausgehende. Nicht 
zu vergessen ist endlich, dass viele Glashüttenarbeiter 
schon in relativ jungen Iahren von ihrem Berufe zurück
treten, weil die Augen, die Füsse oder die Lungen ihre 
Dienste versagen. Diese Arbeiter verschwinden dann 
oft gänzlich aus der Krankenstatistik der Hüttenarbeiter 
und fallen der Morbiditäts- und Mortalitätsstatistik 
jener Arbeiterkategorien zur Last, denen sie sich ange
gliedert haben. Die nachstehenden Zeilen sollen jene 
vorbeugenden Massnahmen behandeln, welche geeignet 
sind, die gesundheilichen Verhältnisse der Glashütten
arbeiter günstiger zu gestalten, bezw. die sie bedrohen
den Unfallgefahren herab zu setzen.

Bemerkt sei noch, dass unter Glashüttenarbeiter 
nur die in der eigentlichen Hütte verwendeten Hilfs
arbeiter verstanden werden sollen, nicht aber auch Ar
beiter der Nebenbetriebe der Glashütten, wie Schlei
fereien, Malereien usw.

Der Gedankengang, von dem ich mich bei Behand
lung des schwer folgerichtig anzuordnenden Stoffes 
leiten lasse, ist durch die Überschriften der Kapitel 
gegeben.

1. D ie  H ü t t e ,
a) D a s  H ü t t e n g e b ä u d e .

Die häufigsten Gesundheitsschädigungen, welchen 
die Hüttenarbeiter ausgesetzt sind, resultieren aus der 
h o h e n T e m p e r a t u r ,  welche in den meisten Glas

*) Siehe auch meine den Gegenstand behandeln
den Arbeiten in der „Concordia“ 1910 Heft 17 und 18, 
im Jahrgang 1911 Heft 4 und 5.

G ew erbe-Inspek tor in Wien.

hütten zu herrschen pflegt, bzw. aus den bedeutenden 
Temperaturdifferenzen, die oft in rascher Reihefolge 
auf die Glasarbeiter einwirken. Als Beispiel sei hervor
gehoben, dass an Rheumatismus, Bronchial-, Magen- 
und Darmkatarrhen von je 1000 Glasmachern in Hohl
glas und Tafelglashütten rund 280, in Flaschenhütten 
aber etwa 1000 Arbeiter jährlich einmal erkranken. Alle 
übrigen Erkrankungen, einschliesslich der Verletzungen 
betragen 300—500, wobei die Hohlglasmacher am 
besten wegkommen.

Ähnlich ungünstig liegen die Verhältnise bei den 
Abträgern, die sich gleich den Glasmachern und ihren 
Gehilfen während des grössten Teiles ihrer Arbeits
zeit in  d e r  H ü t t e  aufzuhalten haben.

Die T e m p e r a t u r  in den Glashütten herabzu
drücken können drei Wege eingeschlagen werden. Der 
nächstliegende ist die Wärmeausstrahlung der wärme
gebenden Objekte auf ein Minimum herabzubringen. 
Die Mittel hierzu werden bei Besprechung dieser Ob
jekte Erwähnung finden. Der zweite Weg beseitigt 
möglichst rasch die erwärmte Luft und ersetzt sie durch 
neue (Ventilation). Der dritte endlich verteilt die unver
meidliche Wärme auf eine möglichst grosse Luftmasse, 
wodurch die Lufttemperatur in niedrigeren Grenzen ge
halten wird. Selbstredend ist auch eine Kombination 
der drei Methoden möglich.

Die sachgemässe Ventilation der Glashütten ist 
eine bisher nur in wenigen Fällen wirklich gut gelöstes 
Problem. Gewöhnlich begnügt man sich damit, die 
Hütten recht hoch zu bauen und oben einen mächtigen 
Dachreiter aufzusetzen, wobei dem Erbauer das Bild 
eines Kamines vorschebt, der, je höher er ist, um so 
besser zieht. Wenn auch diesem Streben nicht schlank
weg die Berechtigung abgesprochen werden kann, so 
ist es für Sich allein angewendet doch nichts Voll
kommenes. Figur 168 zeigt in der linken Hälfte die 
Ventilation, wie sie an sehr h e i s s e n , windruhigen 
Sommertagen bei offenen Fenstern vor sich geht. Die 
bei den Fenstern einströmende Aussenluft, welche nicht
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viel kühler als die Innenluft der Hütte ist, wird teils 
gleich von der aufstrebenden Strömung der in der Nähe 
des Glasschmelzofens und der Kühlöfen befindlichen

Luft erfasst und, ehe sie zu den Arbeiterstandplätzen 
(Werkstätten) kommt, mit nach oben gerissen, oder sie 
erwärmt sich an den Kühlöfen derart, dass sie aufsteigt, 
ehe sie an die Werkstätten gelangt. Eine Kühlung er
fahren höchstens jene Arbeiter, welche in der Nähe von 
bis auf den Fussböden reichenden Seitenwandöffnungen 
sich befinden, wie die punktierten Pfeile andeuten. 
Ausserdem findet die Innenluft beim Austritt aus dem 
Reiter einen ganz wesentlichen Widerstand, weil sie 
der aussen am heissen Dach angewärmten und dort auf
steigenden Luft begegnet (siehe Pfeile links oben in der 
Laterne). Dadurch bildet sich im Innern der Hütte ein 
halb stagnierender Luftkubus, der durch seine Tem
peratur geradezu drückend wirkt. Wenn an k a l t e n  
Tagen die Fenster, um Belästigungen der Arbeiter zu 
vermeiden, geschlossen gehalten werden müssen, stellt 
sich das Bild ein, wie es die rechte Hälfte der Figur 
zeigt. Ein Teil der erhitzten ober dem Ofen auf
steigenden Luft entweicht wohl durch den Reiter, ein 
anderer aber kühlt sich an der Dachfläche ab, sinkt 
an den Wänden nieder, kommt zum Teil an die Ar
beiterstandplätze und kühlt diese, um dann wieder 
empor zu steigen. Wenn Rauch in der Hütte, kann 
man dieses Spiel deutlich beobachten. Die gekenn
zeichnete Zirkulation bringt demnach den Arbeitern 
wohl einige Kühlung, sie bringt aber auch allen Staub 
und alle Gase, die in die Hüttenluft Eingang fanden, 
immer wieder zu den Arbeitern zurück. Nur an einer 
relativ geringen Zahl von Tagen im Jahre wird die 
Dachreiterventilation befriedigende Resultate zeitigen. 
Am schlimmsten liegen die Verhältnisse dort, wo man 
sich zur Einführung von Wellblechdächern entschloss, 
weil durch ihr grosses Wärmeleitungsvermögen die ge
kennzeichneten Ventilationsstörungen begünstigt wer
den. Etwas besser wie gewöhnliche Dachreiter wirken 
solche, welche unterhalb der Jalousien bezw. unter

halb der freien Luftaustrittsöffnung noch einen hohen 
Bretteraufsatz haben. (Fig. 168).

Bei Wind werden alle Dachreiterventilationen et
was illusorisch, da die äussere Luftströmung stets die 
innen aufsteigende Luft zurückzudrängen sucht; es ge
schieht dies um so leichter, als man selten derart von 
unten stellbare Jalousien antrifft, dass sie sich an jeder 
Seite des Hüttendaches unabhängig von der zweiten 
Seite stellen lassen.

Da für die nach oben abströmende Luft naturge
mäss von unten frische Aussenluft nachströmen muss, 
pflegt man die Seitenwände der Hütten meist mit 
mächtigen Fenstern zu versehen; ja es gibt Hütten, in 
welchen man diese Wände ganz aus wegnehmbaren 
Teilen oder aus Jalousien ausgeführt hat. Diese Seiten
ventilation ist an etwas kühlen oder windigen Tagen 
der schlimmste Teil bei den Hütten, denn durch sie 
strömt kalte Luft direkt gegen die Arbeiter. Allerdings 
wollen es die Arbeiter so, sie wollen es aber nur, weil 
sie die Annehmlichkeit der Kühlung auf der letzteren 
Folgen vergessen lässt. Vielfach erkennen sie auch 
nicht, dass in diesem „Angeblasenwerden“ von der 
Seite her eine der wichtigsten Ursachen für die vielen 
Erkältungskrankheiten der Glasmacher und ihrer Hel
fer liegt, dass i h m hauptsächlich der Glasmacher
rheumatismus seine Entstehung verdankt. Überdies 
hat Seitenwind mitunter im Gefolge, dass Gase und 
Flammen bei heftigen Stössen an der der Windrichtung
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Fig. 169.

entgegengesetzten Seite aus den Öfen getrieben wer
den, wodurch Rauchbelästigungen und Verbrennungen 
von Arbeitern bewirkt werden können. Nicht selten 
bringen die Winde schon von aussen, von den Gene
ratoren oder von Aschenhalden nicht in die Hütte ge
hörende Gerüche und Staub mit sich. Hervorgehöben
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sei noch, dass sich die erwähnten Seitenöffnungen meist 
nicht von einer am Fussboden stehenden Person öffnen 
und schliessen lassen, sondern erst nach Vollführung 
von Kletterkünsten oder nach Herbeiholung einer Leiter 
bedienbar sind. Ihre Regulierung unterbleibt dann, 
selbst wenn die Arbeiter bereits empfinden, dass der 
herrschende Zug ihnen nicht bekömmlich werden dürfte.

Hier sei noch der Ventilation einer Hütte gedacht, 
welche an einer Hüttenwand keine Fenster anbringen 
konnte. (Fig. 169.) Schornsteinaufsätze sind so adju
stiert, dass sie den Wind in einen Kamin K leiten. Bei 
der unteren Kaminmündung gestattet eine grosse, um A 
drehbare Türe T den Wind — wie gezeichnet — gegen 
die Werkstätte zu leiten, abzusperren, oder (punktierte 
Türstellung) gegen oben in die Hütte ausblasen zu 
lassen.

Da man das Unzureichende der natürlichen Venti
lation erkannte, suchte man vielfach durch eine künst
liche Ventilation die natürliche zu ersetzen, oder zu 
unterstützen. Verschiedene Hütten stellten in Kopfhöhe 
oder etwas darüber Ventilatoren auf, die ihren Luft
strom horizontal gegen die Werkstätten trieben. Diese 
Einrichtung findet bei den Arbeitern wenig Anklang, 
denn jene, gegen welche der Luftstrom besonders ge
richtet ist empfinden ihn als beläsigende Zugluft, und 
die anderen beklagten sich vielfach, dass der gegen die 
Arbeitslöcher des Schmelzofens gerichtete Wind, das 
Feuer aus den nicht angeblasenen Öffnungen treibe. 
Selbst Störungen im Ofenbetrieb durch zu starke Ab
kühlung einzelner Hafen (infolge Ablenkung der 
Flamme) wurden beobachtet.

Eine andere Methode der künstlichen Ventilation 
saugt ausserhalb der Hütte durch einen Ventilator Luft 
an und treibt sie in eine ca. 3 m über dem Ofenpodium hin
führende Ringleitung, die nach unten Rohransätze hat, 
welche die kühle Luft nach den Werkstätten ausströmen 
lassen.*) Da die Ansätze über Kopfhöhe enden, wird 
der untere Teil der Atmosphäre, in der sich die Glas
macher bewegen, nur wenig beeinflusst, doch wird das 
„Blasen“ der kühlen Luft nach den Köpfen als Be
lästigung empfunden; das Schicksal diverser solcher 
Kühleinrichtungen war „Ausserbetriebsetzung“ . Etwas 
günstiger ist die Einrichtung, bei welcher die erwähnte 
Rohrleitung unterhalb des Werkstattpodiums hinführt 
und nahe am Ofenumfang ihre nach oben gerichteten 
Ausströmöffnungen hat. Dadurch werden auch die 
tiefer liegenden Luftschichten von den Arbeiterstand-

*) Bei Hütten die mit komprimierter Luft ein
blasen (das Glas in die Formen blasen) oder die For
men kühlen, kommen auch Luftleitungen vor, aus wel
chen sich die Arbeiter durch Öffnen von Hähnen mit
unter anblasen lassen. Diese nicht für die Kühlung der 
Arbeiter bestimmten Luftleitungen sind nicht mit den 
oben erwähnten zu verwechseln.

plätzen weggefegt und nach oben mitgenommen; aber 
auch hier wurden Klagen laut, dass die Arbeiter beim 
Herantreten an den Ofen den von unten kommenden 
Luftstrom passieren müssen. Vielleicht ist bei einer 
nach dem letzteren Grundgedanken ausgeführten An
lage der Ventilator überflüssig? Ich kenne Hütten, 
welche bei ihren Wannenöfen unter den Werkstätten 
hin einen gangbaren Ringkanal geführt haben; dieser 
Kanal steht mit dem Freien in Verbindung. Oben auf 
ihn stehen die Nabelkästen,* j deren Boden rostförmig 
ausgeführt und aufklappbar ist, sodass kleine Stückchen 
des abspringenden Nabelglases sofort, grössere beim 
Aufklappen des Rostes in den Kanal fallen. Durch 
diese Roste strömt kühle Luft, über die noch kein Ar
beiter geklagt hat, gleich einem Schleier rings um den 
Ofen empor. (Siehe auch später).

Schliesslich sei noch einer Ventilation, die ich als 
Pseudoventilation bezeichnen möchte, Erwähnung ge
tan. Verschiedene Glashütten brachten senkrecht über 
den einzelnen Werkstätten elektrisch oder mit kompri
mierter Luft betriebene, horizontal laufende Windflügel 
nach Fig. 170 an, welche nicht etwa die vorhandene 
warme Hüttenluft nach oben absaugen oder von irgend

Fig. 170 .

woher kühle Luft zuführen, sondern die aufsteigende 
warme Luft wieder herab gegen die Arbeiter drücken 
sollen. Schon aus Gründen der Erhaltung dieser Flügel 
müsen sie so hoch angebracht sein, dass die Arbeiter sie 
selbst mit nach oben gereckter Glasmacherpfeife nicht 
erreichen können. Wenn diese Propeller nicht zu rasch 
laufen, wirken sie wie sanft wehende Fächer; da sie 
w a r m e  Luft gegen die Arbeiter treiben, wirkt der 
Strom wenig oder nicht belästigend und doch tritt eine 
kühlende Wirkung ein, weil durch die strömende, 
warme Luft die Verdunstung der Feuchtigkeit an der 
Hautoberfläche beschleunigt und damit eine Wärme

*) Blechkästen, in welche die heissen Pfeifen 
zwecks Auskühlens und Abspringens des am „Nabel“ 
(unteres Ende) haftenden Glases gestellt werden.
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bindung und Abfuhr erzielt wird. Allerdings gibt es 
Arbeiter, die auch diese Ventilatoren als „Zug er
zeugend“ abstellen, aber die Mehrzahl gewöhnt sich 
nach kurzem an diese Einrichtung.

Alle Einrichtungen, die von a l l e n  Seiten im 
g l e i c h e n  Masse Luft gegen den Ofen treiben, bieten 
den Vorteil, dass sie Gasaustritten aus den Arbeits
löchern entgegen wirken.

Die dritte Art Hüttenräume auf einer möglichst 
niedrigen Temperatur zu erhalten gehört wohl zu den 
rationellsten aber auch zu den kostspieligsten. Durch 
die Heranziehung w e i t e r  Lokale wurden ganz vor
zügliche Erfolge erzielt. Man rückt dann die Kühlöfen 
und Temperöfen möglichst weit weg und stellt sie wo
möglich so, dass ihre Türen parallel zu den Hafentoren 
(bei Hafenöfen mit 2 Toren bezw. parallel zur Symmetrie
achse des Ofens (bei W annenöfen) liegen. Im allgem ei
nen ist es ohne Bedeutung, wenn die A bträger um 2 bis 4 
m weiter als sonst üblich zu den Kühlöfen zu gehen haben. 
Insbesondere ist die daraus für diese Arbeiter erwachsen
de M ehranstrengung nicht sehr hoch anzuschlagen. Ein 
solcher Bursche läuft im Maximum 5 bis 10 km im 
Tage; wenn aus diesen 5 bis 10 km, 8 oder 15 km 
werden, so ist darin noch keine Oberanstregung ge
legen; man denke doch an die Samtschneiderinnen, die 
im Tage 30 bis 40 km zurücklegen müssen! Die 
grössere physische Anstrengung des Abträgers wird 
durch die mindere Erschöpfung desselben durch Hitze 
reichlich wett gemacht. Werden Artikel erzeugt, 
welche eine rasche Wiederkehr des Abträgers zur Werk
statt notwendig erscheinen lassen, ist es das beste, wie 
es heute schon öfter geschieht, eine Arbeiterkategorie 
„Form hälter“ einzuführen, deren jeder 2 Arbeiter be
dient, undjeden A bträger mit den Abtragegeschäften für
2 W erkstätten zu betrauen. Die Zahl der A rbeiter wird

dadurch nicht grösser. — Die angegebene Richtung der 
Kühlöfen begründet sich damit, dass alle Flächen (z. B. 
Stirnwände der Kühlöfen), welche die von den Schöpf- 
löchern des Schmelzofens ausgehenden Wärmestrahlen 
reflektieren, eine Richtung haben sollen, derzufolge die 
reflektierten Strahlen nicht wieder nach den Werkstätten 
zurückkehren. Auch die eigene Wärmestrahlung der 
Kühlöfen trifft bei der geforderten Lage der Öfen die 
Werkstätten nur seitlich. Die möglichste Erweiterung 
derHüttenräum e allein ist aber nicht hinreichend, es muss 
neben ihr noch eine natürliche Ventilation Platz greifen, 
da sich sonst auch der grösste Hütteiiraum mit einer 
unerträglichen Temperatur erfüllen würde. Die nach
strömende Frischluft wirkt aber bei geräumigen Hütten 
weniger belästigend als bei engen, weil sie bis zu den 
Arbeitsplätzen einen weiteren W eg zurückzu
legen hat, wobei sie sich schon mit angewärmter Luft 
etwas mischt und an Strömungsgeschwindigkeit ein- 
büsst. Geräumige Hütten bieten noch den Vorteil, 
dass der quälende Hafenwechsel leicht und rasch vor
genommen werden kann. .

Der Fussböden der Hütten soll stets möglichst 
eben erhalten werden, da sonst der viele Verkehr der 
Abträger usw. erschwert wird. Er muss unverbrenn- 
lich sein und soll wenig Staub entwickeln.

Bei der Anlage von Glashütten ist vor allem die 
vorherrschende Windrichtung zu berücksichtigen, d. h. 
die Generatoren und Aschenhalden sind stets so gegen 
die Hütte zu legen, dass ihr Rauch und Staub für normal 
nicht gegen die Hütte zu getrieben wird. Die gleiche 
Rücksicht ist bezüglich der Hütten selbst gegen 
Wohnungen und Kulturen zu nehmen. Besonders gilt 
dies von Sulfatglashütten, deren Kaminen viel schwe- 
felige Säure entweicht.

(Fortsetzung folgt.)

Ein interessanter Arbeiterwohnungskongress.
V on L e o p  o 1

Seit mehr als einem halben Jahrhundert bewirkt der 
immer schärfer hervortretende Übergang Deutschlands 
vom Agrar- zum Industriestaat eine auserordentlich 
tiefgehende und umfassende Wandlung seiner ganzen 
Daseinsgrundlagen. Durch diesen Prozess hat die 
Wohnungsreform- und Ansiedlungsfrage im deutschen 
Volksleben eine Bedeutung von ungeahnter Grösse er
langt. Zu den alten Aufgaben der Wohnungsverbesse
rung für die ländliche Bevölkerung gesellt sich immer 
mehr die ungeheuer schwierige Aufgabe, den flutartig 
anschwellenden Arbeitermassen der Grossstädte eine 
genügende Fülle gesunder, billiger Wohngelegenheiten 
zu schaffen, die sie vor leiblicher und sittlicher Ent-
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artung bewahrt. Auf diesem Gebiete herrschen noch 
gewaltige Übelstände, die in ihren bösen Folgeerschei
nungen — Trunksucht, Lungenschwindsucht, Unzucht, 
Säuglingssterblichkeit usw. — am Mark der Nation 
zehren. So viel auch in den letzten Jahrzehnten zur 
Abhilfe geschehen ist und fortwährend geschieht, es er
weist sich bislang noch immer als ein blosser Tropfen 
auf einem heissen Stein. Angesichts der Gewaltigkeit 
der Aufgabe ist es unerlässlich, die Arbeit der Woh- 
nungs- und Ansiedlungsreform stets neu zu beleben 
und zu kräftigen, sie durch Aufspürung neuer Mittel 
und Wege sowie durch Bekanntmachung der ge
wonnenen Erfahrungen auszubreiten, sie durch Er
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regung der öffentlichen Aufmerksamkeit zu fördern. 
Auch gilt es, diese Arbeit immer mehr auf die richtige 
Erkenntnis der grossen Grundlagen des Wohnungs
wesens und auf einen zielbewussten Ausbau dieser 
Grundlagen hinzulenken.

Wie die praktisch ungemein bewährten internatio
nalen Wohnungskongresse für das ganze Abendland, 
setzen die Deutschen Wohnungskongresse sich jene 
vornehme und dringliche Reformarbeit fürs Deutsche 
Reich als Ziel. Der erste tagte im Herbst 1904 zu 
Frankfurt a. M., dem Sitz des hoch angesehenen 
„Deutschen Vereins für W ohnungsreform “. Mitte 
Juni 1911 hat nun dieser Verein, in Verbindung 
mit einer sehr grossen Anzahl anderer hervorragender 
Körperschaften sozialer Richtung, in Leipzig den zwei
ten Tag dieser Art veranstaltet. Erfreulicherweise hat 
man sich gehütet, die Tagesordnung in der auf Kon
gressen leider nur allzu üblichen Weise mit Themen zu 
überladen; man beschränkte sich auf einige wenige 
Gegenstände von grösser praktischer Tragweite und 
Zeitgemässheit. Noch löblicher war der strenge Aus
schluss der störenden, schroffen, gegnerischen Ele
mente, welche in Frankfurt sehr zum Schaden der guten 
Sache die erste Geige spielten und auch noch auf dem 
vorjährigen internationalen Wohnungskongress zu Wien 
sich ziemlich breit machten. Ebensowenig wurden die 
Beratungen — der „A rbeitskongress“ — durch un
nütze Empfänge oder sonstige festliche Veranstaltungen 
aufgehalten. Diese drei Massregeln ermöglichten einen 
gründlichen, glatten Verlauf der Verhandlungen und 
deren rechtzeitige, würdige, ruhige Beendigung ohne 
jedes missliche ,,Durchpeitschen“ oder Abhetzen. Dazu 
kommt, dass die Referate und die Diskussionen auf be
friedigender Höhe standen und eine Menge neuer An
regungen wie wertvollen Tatsachenmaterials zutage 
förderten, weshalb man getrost annehmen darf, die 
Beachtung der Ergebnisse seitens der massgebenden 
Behörden und der Gesetzgebung werde eine lebhafte, 
folglich auch fruchtbringende sein. Dies ist um so 
wahrscheinlicher, als zahlreiche offizielle Vertreter der 
deutschen Gesetzgebungen, Stadtverwaltungen und 
Landesversicherungsanstalten, sowie dreier Regierungen 
(Reich, Sachsen, Bayern) am Kongresse teilnahm.

Dieser stand in der Hauptsache unter dem Zeichen 
des bisher viel zu wenig beachteten w i r t s c h a f t 
l i c h e n  Einflusses, den die Fülle der behördlichen 
Vorschriften, Auflagen und Ansprüche betreffs Auf
schliessung und Strassenbau auf den Markt und die 
Preise der Baustellen ausüben, ferner der grossen Fra
gen der Baulandbeschaffung durch die öffentlichen 
Körperschaften, endlich der Verbindung dieser Tätig
keit mit den Verkehrsunternehmungen. Erst in zweiter 
Reihe stand die Behandlung des nicht minder brennen
den Problems der Geldbeschaffung für einen umfassen

den Kleinwohnungsbau. Die Tagesordnung umfasste 
folgende Gegenstände, die durchweg von hervorragen
den Fachleuten behandelt wurden:

Unsere öffentlichen Körperschaften als B e h ö r 
d e n  in der Bodenfrage (Referenten: Dr. Landmann
Mannheim, Dr. Luppe-Frankfurt a. M., Dr. Heilbrunn
Frankfurt a. M.). Unsere öffentlichen Körperschaften 
als T e r r a i n u n t e r n e h m e r  (Referent: Prof Dr. 
Stein-Frankfurt a. M.). Die Finanzierung unserer Bau
tätigkeit in grossen und kleinen Orten, ihre Mängel und 
ihre Reform (Prof. Dr. Wuttke-Dresden, Bankrat 
Reusch-Wiesbaden). Die Beleihung des Erbbaurechts 
und wirtschaftlich verwandter Formen gebundenen 
Grundbesitzes (Prof. Dr. Erman-Münster). — In einer 
für das grosse Publikum bestimmten, überfüllten 
Abendversammlung bekam man drei ungemein an
regende, glänzende Vorträge berühmter Wohnungs- 
bezw. Sozialreformer zu hören: Wohnungsfrage und
Staat (Prof. Fuchs-Tübingen), Wohnungsfrage und 
Frauenwelt (Paula Müller, Vorsitzende des Evange
lischen Frauenbundes, Hannover), Wohnungsfrage und 
Industrie (Friedrich Naumann). Ausserdem bot der 
Kongressvorsitzende, der um die Wohnungsreform 
hochverdiente frühere Staatssekretär des Innern, Graf 
Posadowsky-Wehner, eine genussreiche Eröffnungs
rede über Wohnungsreform überhaupt.

Selbstverständlich ist es völlig unmöglich, im Rah
men eines kurzen Artikels auch nur das Notwendigste 
über Inhalt und Ergebnisse der Verhandlungen zu
sammenzufassen. Es ist unerlässlich, auf einzelne der 
Referate bezw. Diskussionen in besonderen Aufsätzen 
zurückzukommen. An dieser Stelle muss ich mich not
gedrungen auf einige wenige Mitteilungen beschränken. 
Mit vollem Recht bekam der noch immer sehr oft 
äusserst kurzsichtige Fiskus, ganz besonders der 
preussische Militärfiskus, aber auch der Reichsfiskus 
für Boden und Forste, in den Vorträgen und Debatten 
m anche tüchtige Tracht wohlverdienter Prügel ab. Man 
hörte da die interessantesten und haarsträubendsten 
Dinge von schwerer Behinderung einer gesunden Woh
nungspolitik durch rücksichtsloseste Fiskalpolitik. 
Diese geht zumeist noch heute dieselben Wege wie vor 
zweihundert Jahren, als hätte der Staat keine Ahnung 
davon, dass es in Deutschland eine völlig neue Zeit, 
eine moderne Grossindustrie, ein Arbeiterproletariat 
und ein ungeheures Wohnungselend gibt. Anderseits 
kommen auch erfreuliche Ausnahmen zur Sprache, so 
z. B. die anerkennenswerte Reformtätigkeit der Mi
nisterien des Innern des Reiches und Bayerns. Die 
Reichsregierung befriedigt seit mehr als zehn Jahren 
unmittelbar das Wohnungsbedürfnis ihrer geringer be
soldeten Beamten und Bediensteten in hohem Masse 
und fördert die Wohnungsreform mittelbar durch be
trächtliche Darlehen an — nach Angabe das Geheim-

*
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rates L e w a 1 d , der auf dem Kongress den Reichs
kanzler und das Reichsamt des Innern vertrat — bisher 
115 Genossenschaften in 99 Orten: Darlehen, welche 
bereits die Erstellung von über 2000 Wohnungen er
möglicht haben. Zwar ist in den letzten Jahren infolge 
der Verschlechterung der Reichsfinanzen (durch Mili
tärlasten, Flottenbau usw.) eine Beschneidung der 
Mittel eingetreten; doch erhielt der Kongress die Ver
sicherung, dass die Reichsregierung künftig immer 
mehr tun werde für die Beseitigung des gewaltigen 
Wohnungselends.

Die Vortragenden wie die Diskussionsredner, zu
meist angesehene Praktiker, brachten vieles Beher
zigenswerte vor bezüglich der Verbilligung des Bau- 
und Ansiedelungsbodens wie auch der Beschaffung 
wohlfeiler Hypotheken, insbesondere zweiter. Die Er
richtung einer grossen Erbbaubank, die auch von dem 
jüngsten Bundestag der deutschen Bodenreformer zu 
Dresden wärmstens empfohlen worden war, wurde 
auf Grund des grosszügigen Ermanschen Referates 
dringend befürwortet. Es wurde gar mancher gang
bare und bereits da oder dort praktisch bewährte Weg 
gezeigt zu einer allmählichen Ablösung der Mietkaserne 
durch das Kleinwohnungs-Reihen- bezw. Einzelhaus. 
Die neuesten Erfahrungen und Versuche deutscher 
Städte bezüglich des An- und Verkaufs von Grund und 
Boden, ferner die mit den Bauordnungen, Bauplänen, 
Umlegungen, dem so wichtigen Enteignungs-, dem nicht 
minder bedeutsamen Erbbaurecht, der Strassenbau- 
politik u. dgl. m. verknüpften Fragen fanden gründliche 
Erörterung. Das Ergebnis war eine lange Reihe von 
in Leitsätzen verkörperten Vorschlägen und Forderun
gen, die zwar nicht durchweg, wohl aber grösstenteils 
die Zustimmung der überwiegenden Mehrheit der zahl
reichen Kongressteilnehmer fanden. Satzungsgemäss 
wurden jedoch weder Resolutionen beantragt noch 
formelle Beschlüsse gefasst.

Da fürs Kleinwohnungswesen gegenwärtig die 
brennendste Frage die der zweiten Hypotheken ist, 
will ich aus den Debatten einiges über diesen Gegen
stand herausschälen. In Deutschland ist es dahin ge
kommen, dass fast nicht mehr der Besitzer baut, wie 
in England, sondern grösstenteils der Kredit. Dieser 
Umstand verteuert das Bauen so sehr, dass, wie 
Wuttke und andre Redner feststellen mussten, die 
Baugelder mit Zinsen, Gebühren und den oft recht un
lauteren „Nebenspesen“ häufig auf 10 bis 22 °/0 zu. 
stehen kommen!! Diese betrübende Tatsache rührt zu
meist daher, dass der Markt für die zweiten Hypo
theken, im Gegensätze zu dem für die ersten, bislang 
in durchaus anarchischer Weise auf den Privatbetrieb 
angewiesen ist, statt gehörig organisiert zu sein. Dem
gemäss ist der Preis des Geldes grossen Schwankungen 
und argen Willkürlichkeiten ausgesetzt. Kapital steht

in Hülle Und Fülle bereit; worauf es aber ankommt, 
das ist die Befreiung des Marktes vom Privatmonopol 
und seine Verwandlung in einen allgemeinen. Nach 
Wuttke sollten die Stadtgemeinden im eigensten In
teresse Banken für zweite Hypotheken gründen. Neben 
ihnen könnten auch die von Prof. Erman warm empfoh
lenen künftigen Erbbaubanken eine segensreiche Rolle 
spielen. Frank W etzlar vom Sozialen Museum in 
Frankfurt a. M. stellte vier beachtenswerte „Bedingun
gen für die Gewährung zweiter Hypotheken“ auf:

1. Die Beleihung an erster Stelle ist in der Form 
der unkündbaren Amortisationshypothek vorzunehmen.
— 2. Der Schuldner verpflichtet sich dem nachfolgen
den Gläubiger gegenüber, die durch Amortisierung der 
vorhergehenden Schuld entstehende Eigentümerhypo
thek löschen zu lassen; ins Grundbuch wird eine ent
sprechende Vormerkung eingetragen, sodass die zweite 
Hypothek allmählich vorrücken kann. — 3. Die Be
leihung von auf sehr hochwertigem Boden errichteten 
Bauten ist grundsätzlich auszuschliessen. — 4. Der 
Schätzung werden die von sachverständiger Seite für 
angemessen erklärten Baurechnungen zugrunde gelegt. 
Die Beleihung an zweiter Stelle soll in der Regel nur 
bei Neubauten erfolgen, da einer Belehnung von be
reits bestehenden, im Privatbesitz befindlichen Ge
bäuden meist die Natur der Gewährung von Personal
kredit innewohnt.

Ein Vertreter Österreichs erregte Aufsehen mit 
seinem Bericht über die ideale Art, in der Österreich 
vor etwa einem halben Jahre die Frage der zweiten 
Hypotheken löste, indem es auf dem Wege der Gesetz
gebung einen einschlägigen staatlichen Garantiefond 
von 200 Millionen Kronen ins Leben rief. So wurde 
gleichzeitig in einfachster Weise die M ü n d e l 
s i c h e r h e i t  der zweiten Hypotheken erzielt, und es 
ist damit die Möglichkeit gegeben, dass unter Um
ständen eine zweite Hypothek „sicherer“ sein kann als 
eine erste! Die Bedeutung einer solchen Massregel für 
die Verbilligung und Regelung des Zweitdarlehnsmark- 
tes liegt auf der Hand. Mit Recht forderte Lindecke 
ihre Nachahmung in Deutschland; aber als noch wich
tiger bezeichnete er, wie mehrere andre Redner, die 
Errichtung städtischer Anstalten für zweite Hypotheken. 
„Eventuell könnte der Staat bis 75 oder 80 °/0 dar
leihen und die Gemeinde den Rest hergeben.“

Für das grosse Publikum am wertvollsten und in
teressantesten unter den Leipziger Kongressreferaten 
hervorragender Fachmänner war das ebenso wichtige 
wie zeitgemässe, welches P r o f e s s o r  S t e i n  aus 
Frankfurt a. M. unter dem Titel „ D i e  ö f f e n t 
l i c h e n  K ö r p e r s c h a f t e n  a l s  T e r r a i n 
U n t e r n e h m e r  i n  d e r  B o d e n f r a g e “ hielt. 
Dieser Vortrag bot manchen neuen, fruchtbaren Ge
sichtspunkt dar; und da er die lebhafteste Beachtung
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aller Volksfreunde verdient, sei sein Hauptinhalt hier 
kurz wiedergegeben.

Die Wohnungsreformer sind grundsätzlich darüber 
einig, dass die Gemeinden das Recht und die Pflicht 
haben, sich als Terrainunternehmer zu betätigen; aber 
über die praktisch-organisatorische Seite der Frage 
wird zumeist hinweggegangen. Vor allem ist zu be
tonen, dass die Gemeinden nicht auf fiskalischen, son
dern auf sozialen und gesundheitlichen Gesichtspunk
ten stehen sollten. Damit, dass sie an ihrer Peripherie 
Boden möglichst billig kaufen, um ihn nachträglich 
möglichst teuer zu verkaufen, ist nichts getan. Es ist 
unzulässig und kurzsichtig, lediglich oder in erster 
Reihe einen Geist des Bureaukratismus und allerlei 
Rücksichten auf private Interessen walten zu lassen. 
Vielmehr kommt bei einer vernünftigen Bodenpolitik 
vor allem das Gemeinwohl in Betracht.

Ob die Kommunalverwaltungen Bodenpolitik trei
ben sollen und dürfen oder nicht, ist eine müssige 
Frage; ganz einfach: sie m ü s s e n  es heutzutage tun. 
Und zwar einmal im Interesse ihrer eigensten Bedürf
nisse, ihrer Verwaltungs-, Bau- und Anlagenzwecke, 
sodann aber — und hier noch weit mehr -— im Interesse 
der Heranziehung bezw. Beibehaltung ergiebiger 
Steuerobjekte, d. h. reicher oder wohlhabender E in
wohner, ferner — und dies ist am wichtigsten — im 
Interesse der grossen Masse ihrer Bevölkerung. Nicht 
aus sozialpolitischen, sondern aus Rücksichten der An
siedelung von Privatpersonen und Industriebetrieben 
sowie der öffentlichen Wohlfahrt m u s s  die Gemeinde 
Boden-Politik treiben, aber nicht unbewusste wie bis
her, sondern zielbewusste. Zunächst sollte sie im Ein
vernehmen mit anderen, benachbarten Gemeinden und 
mit den Baugenossenschaften, künftig jedoch im Rah
men der zu schaffenden neuartigen Zweckverbände, 
nicht nur innerhalb, sondern auch ausserhalb ihres 
Weichbildes Terrainunternehmerin werden.

Hierbei befindet sie sich selbstverständlich in einer 
viel schwierigeren Lage als die privaten Unternehmer, 
seien es Einzelpersonen, seien es Gesellschaften. Diese 
sind selbstherrlicher Natur und arbeiten lediglich für 
den eigenen Vorteil ohne jede Rücksicht auf die öffent
liche Meinung, ganz im stillen. Sie können sehr lange 
insgeheim Aufkäufe bewirken, ehe sie damit die Auf
merksamkeit etwaiger Konkurrenten erregen. Und ist 
es so weit, dann steht nichts im Wege, dass sie mit 
allen Mitteln einer schlauen Reklame Ansiedler herbei
zulocken versuchen, wobei sie in jedem Einzelfall 
völlig nach Belieben verfahren dürfen — ohne Ver
pflichtung zu gleichmässiger Behandlung sämtlicher 
Käufer. All dies ist bei der Gemeinde als einer öffent
lichen Körperschaft ausgeschlossen. Andererseits sind 
die privaten Unternehmer durch den Tod, durch die 
relative Beschränktheit ihrer Mittel und durch andere

Umstände eingeengt. Auch treiben sie in der Regel 
„Spezialspekulation“ auf ganz bestimmten Gebieten, 
wie es eben jeder einzelne gerade beherrscht. Da
gegen ist die Gemeinde unsterblich und ihre Mittel zu 
4 °/0 sind verhältnismässig unbegrenzt; auch vermag 
sie im Gegensätze zu den privaten „Spezialisten“ Zu
sammenhänge zu beobachten und sich mancherlei be
sondere Umstände zunutze zu machen. Durch die 
Dauer ihres Bestandes ist sie in der Lage, Verluste aus
zuhalten, ohne wie der Private bankerott zu werden. 
Daher braucht sie niemals überstürzte Verkäufe zu 
Depressionspreisen zu bewirken, kann vielmehr aber
maliges Steigen der Preise abwarten.

Im Nachteil ist die Gemeinde jedoch wieder da
durch, dass man ihr weit leichter in die Karten gucken 
kann als irgend einer privaten Körperschaft oder Per
son. Dadurch, dass die Unterhandlungen in der Stadt
verordnetenversammlung besprochen werden und daher 
in die Presse gelangen, ist den Terrainspekulanten Ge
legenheit gegeben, aus etwaigen günstigen Umständen 
Nutzen zu ziehen. Dazu kommt, dass private Boden
besitzer nicht gern an die Gemeinde verkaufen, denn 
wenn ein Anerbieten als zu teuer abgelehnt wird, so 
erfolgt die Veröffentlichung des geforderten Preises 
und das kann dem Eigentümer schaden. Andererseits 
wirkt die Tatsache, dass infolge des Anwachsens der 
Zahl und der Umständlichkeit der Verkaufsbestimmun
gen der Verkauf von Gemeindeländereien sich immer 
verwickelter und langwieriger gestaltet, auf die Käufer
kreise abschreckend.

Nun ist nicht zu leugnen, dass der Vorwurf des 
Bureaukratismus und des Fiskalismus die grossen Pri
vatbetriebe der Geschäftswelt fast eben so sehr trifft 
wie die öffentlichen Verwaltungen. Es würde daher 
wenig nützen, meinte Stein, den Gemeindebetrieb 
„kaufmännisch“ zu organisieren. Vielmehr müsste er 
„wirklich modern“ , d. h. frei und grosszügig einge
richtet werden. Die ewige Berufung auf „Präzedenz
fälle“ und „Konsequenzen“ müsste aufhören, die 
Selbstverwaltung sollte eine vollständige sein, die Ver
waltungsgrundsätze sollten eine durchgreifende W and
lung in der Richtung der Bewegungsfreiheit und 
Schablonenwidrigkeit erfahren. Es müsste eine durch
aus neue „Kameralistik“ geschaffen werden im Hin
blick darauf, dass die Gemeinden gegenwärtig nicht 
mehr blosse Verwaltungskörper, sondern auch viel
seitige Unternehmer sind.

Bei der Neueinrichtung des Gemeindebetriebes 
müsste u. a. genau überlegt werden, in w e l c h e n  
Fällen Gemeindeboden verschenkt oder zu niedrigen 
Vorzugspreisen abgegeben werden soll oder darf; da 
ja alle Vergünstigungen den Steuersäckel treffen, ist 
bei jeder nicht fiskalischen Bewilligung grosse Vor
sicht nötig. Ferner wäre es geboten, den in neuester
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Zeit geschaffenen kommunalen Grundstücksämtern 
nicht nur, wie das jetzt der Fall ist, die Vorverhand
lungen zu überlassen, sondern auch die gegenwärtig 
der Stadtverordnetenversammlung vorbehaltene end
gültige Entscheidung. Schon heute setzen in diesem 
Sinne einige Stadtverwaltungen innerhalb ihrer Grund
stücksämter geheim beratende Ausschüsse ein — ein 
gutes Mittel zur Geheimhaltung der V e r k ä u f  e. 
Noch wertvoller wären solche selbständige Ausschüsse 
für die K ä u f e ,  denn hier kostet der Gemeindekasse 
manches öffentliche Wort viele Tausende. Die Unter
haltung enger Fühlung zwischen diesen Ämtern bezw. 
Ausschüssen und den übrigen städtischen Instanzen, 
die mit Boden-, Bau- und Wohnungsfragen befasst 
sind, ist eine selbstverständliche Forderung.

Was die modernen kommunalen Grundstück
f o n d s  betrifft, so betonte Stein die Wichtigkeit der 
Aufnahme schwebender Sonderanleihen für den Fall 
grösserer Bodenankäufe, für welche die Einnahmen des 
Fonds nicht ausreichen. Nur warnte der Vortragende 
mit Recht vor der Ansammlung allzu umfangreicher 
Bodenvorräte, denn die aufzuwendenden Zinsverluste 
könnten leicht grösser werden als jeder mögliche Ge
winn, ganz abgesehen davon, dass unter Umständen 
die Preise sinken können. Besser, relativ mässige 
Ländereien ansammeln und nach ihrem günstigen Ver
kauf neue anschaffen. Schon dieserhalb dürfen die 
Gemeinden bezügl. der Verkaufsbestimmungen nicht 
zu sehr eingeengt werden. Jeder Zwang, ausschliess

lich nach einem bestimmten System — Erbbaurecht 
oder sonstwie — zu verkaufen, ist vom Übel. Uner
lässlich ist die Freiheit, in jedem Einzelfall je nach den 
Umständen handeln zu dürfen. Sonst liegt die Gefahr 
nahe, dass die Gemeindeverwaltungen zu schlimmen 
Terrainspekulanten ausarten. Beachtung verdient auch 
die Steinsche Anregung, dass die Gemeinden die Ent
stehung von Baugenossenschaften fördern mögen, 
welche ihnen als Hypothekenvermittler und Terrain
verwerter zur Seite stehen, bezw. mit ihnen zusammen 
arbeiten könnten.

Eine ebenso angenehme wie praktisch nützliche 
Ergänzung erfuhren die Kongressverhandlungen sowohl 
durch die umfang- und lehrreiche Ausstellung (von 
Plänen, Tabellen, Photographien, Modellen, Fach
literatur etc.), welche anlässlich des Kongresses durch 
die ungemein rührige „Deutsche Gartenstadtgesell
schaft“ im Leipziger „Handelshof“ veranstaltet wurde, 
als auch durch eine nahezu ganztägige Besichtigung 
zahlreicher der gemeinnützigen, zum Teil m ustergül
tigen Wohnungsbauten Pleisseathens unter sachkun
diger Führung. Den Abschluss bildete am fünften 
Tage eine Fahrt nach Dresden zwecks Besichtigung 
der bereits auf rund 200 Häuser gediehenen „Garten
stadt“ Hellerau und der Arbeiterwohnungs- bezw. 
Wohnhygiene-Abteilungen der Internationalen Hygiene
ausstellung.

Arbeiterschutz in gewerblichen Anlagen.
Eine schwere Brandkatastrophe in Berlin hat sie~ 

ben Menschenleben gefordert. In den Geschäftsräumen, 
in denen der Brand stattgefunden hat, waren Zwischen
wände aufgestellt und eine Garderobe für das Personal 
errichtet worden, wodurch der Zugang zu der Haupt
treppe eingeschränkt wurde. Der Brand hat den 
Polizei-Präsidenten zu Berlin veranlasst, zum Schutze 
der Arbeiter besondere Vorschriften zu erlassen. Die 
Vorschriften finden Anwendung auf alle Geschäfts
räume, in denen leicht brennbare Stoffe verarbeitet 
oder in grösserer Menge aufgehäuft werden. Sie fin
den auch dann Anwendung, wenn diese Räume nicht 
den Sonderanforderungen für Warenhäuser usw. unter
liegen.

1. Die Geschäfts- und Arbeitsräume müssen min
destens zwei an entgegengesetzten Enden liegende Aus
gänge haben, die während der ganzen Zeit, in der sich 
Personen in den Räumen befinden, also auch während 
der Ruhepausen innerhalb der Geschäfts- oder Arbeits
stunden, unverschlossen gehalten werden müssen und 
nur durch eine im Falle der Gefahr leicht lösbare 
Plombe gegen die Öffnung durch Unbefugte gesichert 
werden dürfen.

2. Die hiernach notwendigen Ausgangstüren müs

sen stets leicht gangbar sein; sie dürfen nicht mit 
Schlössern versehen sein, an denen sich Riegel befin
den. W ährend der Geschäfts- oder Arbeitsstunden 
darf der Schlüssel nicht im Schlosse stecken bleiben. 
Die bisher vielfach geduldete Abschliessung einer der 
Ausgänge und Aufbewahrung des Schlüssels in einem 
Glaskasten neben der Türe ist nicht mehr zulässig.

3. Die Ausgänge sind als solche mit grösser, leicht 
lesbarer Schrift erkennbar zu machen. Die nächsten 
Wege zu ihnen sind dauernd offen zu halten und durch 
deutlich in die Augen fallende Richtungspfeile zu be
zeichnen.

4. Die Höfe solcher Gebäude und die Durchfahr
ten zu ihnen müssen für die Einbringung von Lösch- 
und Rettungsgeräten frei gehalten werden; sie dürfen 
insbesondere nicht zur Aufstapelung von Waren und 
Verpackungsgegenständen benutzt werden.

5. Schliesslich ist auch darauf zu achten, dass das 
Geschäfts- und Arbeitspersonal mit den Ausgängen 
genügend vertraut ist.

In den feuergefährlichen Betrieben ist hinsichtlich 
der Ausgänge namentlich folgendes zu beachten.

Als feuergefährliche gewerbliche Betriebsstätten 
gelten in der Regel namentlich Fabriken und Arbeits-



Stätten, in denen Holz, Papier oder Celluloid verarbeitet 
wird oder Galanteriewaren, künstliche Blumen, Spiel
waren aus brennbaren Stoffen, sowie Baumwollerzeug- 
nisse hergestellt, oder Fette, öle, Lacke, Teere, Äther, 
Spiritus, Benzin, Petroleum erzeugt, verarbeitet oder 
in Anwendung gebracht werden, oder wo sich aus 
Mehl, Staub, Gasen oder Dünsten besonders leicht ent
zündliche oder explosible Gemische bilden können; 
ferner Tapezier- oder Polsterwerkstätten. Etwaige zu 
den feuergefährlichen Betriebsstätten gehörende Lager
räume für leicht brennbare Gegenstände (z. B. Polster
material, Möbel und Federn), in denen sich Personen 
dauernd aufhalten, unterliegen gleichfalls in der Regel 
den nachstehenden Bestimmungen.

6. Die Ausgangstüren müssen nach aussen auf
schlagen; dagegen kann von dem Verbote der Schub- 
und Kantenriegel dann abgesehen werden, wenn der 
mit Klinke versehene Türflügel mindestens 1 m breit ist.

7. Schiebetüren sind nur im Erdgeschoss und dann 
zulässig, wenn noch auf andere Weise die Möglichkeit 
des schnellen Entrinnens, z. B. durch die stets freizu
haltenden Fenster gegeben ist.

8. Um das unbefugte Eintreten fremder Personen 
in die nicht verschlossenen und nicht überwachten Aus
gänge zu verhüten, ist den Unternehmern zu empfehlen, 
die äusseren Türklinken beseitigen zu lassen.

9. Senkrechte Notleitern als Rückzugswege sind 
besonders in Betrieben, wo Arbeiterinnen beschäftigt 
werden, nicht zuzulassen. Gestatten die räumlichen 
Verhältnisse nicht die Anbringung äusserer Treppen
läufe mit Ppdesten, so sind die Notleitern mindestens 
mit Austrittspodesten und festen Handleisten zu ver
sehen.

Da die ungünstige Lage der Garderobe, aus der 
die Leute noch im letzten Augenblicke versucht haben, 
ihre Strassenkleider zu retten, ebenfalls den Unfall 
verschuldet hat, so sind noch folgende Punkte zu be
achten.

10. Garderoben vor und neben den Ausgangstüren, 
durch welche die freie Benutzung der Rückzugswege 
beeinträchtigt wird, sind nicht mehr zuzulassen.

11. Die Garderoben müssen ausreichend durch 
Tageslicht erhellt sein, das in Ausnahmefällen nur durch 
zuverlässige künstliche Beleuchtung ersetzt werden 
darf.

12. Es ist dahin zu wirken, dass die Unternehmer 
die Kleidungsstücke und Wertsachen ihrer Angestellten 
gegen Brandschaden ausreichend versichern und hier
von durch Anschlag an und in den Garderoben, sowie 
durch Bestimmung in der Arbeitsordnung Kenntnis 
geben.

S c h u l tz e ,  Königl. Gewerbe-Inspektor.

Neuere Sicherheitsvorrichtungen für Handwinden.
V on  Ingenieur G r

Um Unfälle zu verhüten, sollen Handwinden derart 
gebaut sein, dass beim Ablassen wie beim Heben die 
Last ohne weiteres Zutun des Arbeiters beim Loslassen 
der Kurbel in jeder Lage festgehalten wird, die Last die 
Winde nicht in Gang setzen und ein Herumschleudern 
der Kurbel beim Ablassen der Last nicht eintreten kann. 
Ausserdem soll auch ein Ablassen der Last mit ihrer 
Fallgeschwindigkeit, wie dies beim Lösen von Bremsen 
und Ausrücken von Kupplungen möglich ist, vermieden 
werden. Diesen Anforderungen nachzukommen, ist der 
Zweck einiger neuer Konstruktionen, über die in folgen
dem berichtet werden soll.

Die von Adolf K i s s e l  in Dresden in Vorschlag 
gebrachte Sicherheitsvorrichtung*) zeichnet sich durch 
ihre einfache Bauart und die Billigkeit der Herstellung 
aus. Nimmt man an, dass zum Heben der Last eine 
Drehkraft von 12 kg an der Kurbel erforderlich ist, so 
wird ohne Berücksichtigung der Reibung eine ebenso 
grosse Kraft an der Kurbel wirken müssen, um die Last 
festzuhalten. Diese Kraft wirkt bei der neuen, in Figur 
171 dargestellten Anordnung an einem Zahnraide, das 
auf der Kurbelwelle sitzt und dessen Radiusi gleich der 
Länge der Kurbel genommen ist. Hervorgerufen wird 
die Kraft durch einen in das Zahnrad eingreifenden 
Zahn c, der um einen Zapfen drehbar und auf der än
dern Seite des Zapfens mit dem Nocken d versehen ist. 
Über diesem Nocken liegt ein ebenfalls um den Zapfen 
drehbarer Hebelarm e. Dieser Hebelarm ist mit einem 
entsprechenden Gewichte belastet und liegt beim He

*) Patent 218 967.

y , Südende-B erlin .

ben und beim Festhalten der Last auf einem festen An
schlag auf. Das Zahnrad, das beim Loslassen der Kur
bel durch die Wirkung der Last sich zurückdreht, wird 
durch den eingreifenden Zahn c festgehalten, da sich

Fig. 171 . 
K issel-H andw inde, P a ten t 2 1 8 9 6 7 .

dieser nicht nach unten drehen kann, weil ein Drehen 
des Nockens nach oben durch den mit dem Gewichte 
versehenen Hebelarm verhindert wird. Zum Herablassen 
der Last wird durch Drehen an der Kurbel der Zahn
raddruck des Zahnrades auf den Zahn so vergrössert,
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dass das Drehmoment des Nockens das durch den be
lasteten Hebelarm erzeugte Moment überwindet und 
diesen in die Höhe hebt. Sobald die Kurbel losgelas
sen wird, ist die Wirkung der Last allein nicht mehr im
stande, den erforderlichen Zahnraddruck auf den Zahn 
auszuüben, sodass das Moment des Hebelarmes über
wiegt. Hierdurch wird der Nocken d nach unten ge
drückt, bis der Hebelarm auf dem Anschlag aufliegt 
und dadurch der Zahn das Zahnrad wieder sperrt. Beim 
Heben der Last wird durch Drehen des Zahnrades der 
Zahn c, der schwerer als der Nocken d ist, gehoben, 
während der Hebelarm auf dem Anschlag liegen bleibt.

• Eine andere, vom A l f a w e r k  M ü n c h e n 
G a u t i n g ,  G. m. b. H., in München stammende 
Sicherheitswinde, bei der die Last ebenfalls herabge
kurbelt werden muss,**) gestattet ein verhältnismässig 
rasches Herablassen der Last, da die Kurbel, an der 
das Abwinden erfolgt, nicht auf dem Vorgelege sondern 
auf der Trommelwelle selbst sitzt. Sie ist in Figur 172 
dargestellt.

Die Trommel, welche beim Hochwinden der Last 
durch eine Vorgelegewelle b angetrieben wird, sitzt fest 
auf der Trommelachse. Die Achse ist an ihrem einen

F ig . 172.
Handwinde A lfa-W erke Patent 2 18 7 8 6 .

Ende mit einem ziemlich steilgängigen Gewinde ver
sehen, auf welchem die zum Senken dienende Kurbel e 
verdrehbar angeordnet ist. Die Kurbel e wird durch 
eine Feder leicht gegen das der Trommel zur Führung 
dienende Auge des Windengestells g gepresst. Durch 
eine kugelförmige Reibungsfläche liegt auch die Trom
mel unmittelbar am Gestell an. Wird durch Drehen an 
der Vorgelegewelle die Last in der Pfeilrichtung ge
hoben, so wird die Kurbel e vermöge der zwischen ihr 
und dem Auge vorhandenen Reibung zurückgehalten 
und etwas gelöst. Auch die Reibung in der Reibungs
fläche hat deshalb bei dieser Drehrichtung keinen nen
nenswerten Mehrverbrauch an Kraft zur Folge. Im 
Augenblick, wo man mit dem Hochwinden aufhört, 
sucht die Last die Trommelwelle an der dem Pfeil ent
gegengesetzten Richtung zu drehen. Die zwischen Kur
bel e und Auge herrschende Reibung zieht dadurch die 
Kurbel an, wodurch die Reibungsflächen zur Geltung 
kommen und die Trommel festgehalten wird. Die Winde 
besitzt also in der Richtung des Abwindens Selbstsper
rung. Soll die Last herabgelassen werden, so dreht 
man an der Kurbel e in dem der Pfeilrichtung entgegen
gesetzten Sinne. Es löst sich dadurch die Selbstsper
rung, die Trommel folgt dieser Kurbeldrehung unter 
der Einwirkung der Last unmittelbar nach und bleibt

sofort stehen, wenn an der Kurbel nicht mehr gedreht 
wird. Da die Last also immer genau der Drehung der 
Kurbel folgt, kann sie in beliebiger Geschwindigkeit 
abgewunden werden. Trotzdem ist jede Gefahr aus
geschlossen, da die Kurbel durch die Last nicht ange
trieben werden kann, weil immer vorher die Selbst
sperrung zur Wirkung kommt.

Soll die Kurbel auch zum raschen Heben kleiner 
Lasten benutzt werden, so erhält die Sperrvorrichtung 
die in Figur 173 dargestellte Form. Bei dieser ist das 
Gestellauge mit Innengewinde versehen, in welchem 
eine mit Hebel versehene Büchse h sich befindet. Das

Gestell ist mit einem Anschlag versehen, gegen welchen 
sich der Hebel anlegt. Beim Abwinden der Last tritt 
der bereits beschriebene Vorgang ein. Will man aber 
an der Kurbel die Last heben, so schraubt man die 
Büchse vermittels des Hebels in das Auge hinein, dann 
dreht man an der Kurbel in der Aufwinderichtung. Ist 
die Kurbel am Ende des Gewindes auf der Welle an
gekommen, so nimmt sie diese mit und windet die Last 
hoch. Hat das Gewinde im Auge gleiche oder grössere 
Steigerung als das der Welle, so ist es nicht einmal 
notwendig, den Hebel zu heben. Man braucht lediglich 
an der Kurbel in der Hochzugsrichtung zu drehen. Es 
nimmt dann die Kurbel die Büchse selbsttätig mit und 
schraubt sie in das Auge hinein.

Eb. A b e l s d o r f f  in Halle a. S. bringt eine 
Sicherheitskurbelsperre,*) bei der die Sperrung durch 
einen Druck der Kurbel auf die Windenachse in deren 
Längsrichtung auslösbar ist und der Kurbelarm um 
einen an der Kurbelnabe befindlichen, ausserhalb von 
deren Mittelpunkt gelegenen Nocken in Richtung der 
Nabenbohrung schwenkbar befestigt ist, um einen He
belarm für die achsiale Verschiebung der Sperrung zu 
gewinnen. W ie Figur 174 zeigt, ist der Kurbelarm  um

Fig . 17 4 .

H andwinde E d . A b elsd o rf. P atent 2 2 0 59 0 .

*) Patent 218 786. *) Patent 220 590.
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einen an der Kurbelnabe befindlichen, exzentrischen 
Nocken in Richtung der Nabenbohrung schwenkbar be
festigt und mit einem Zapfen versehen, der auf einen in 
der Mitte der Kurbelwelle verschiebbaren Bolzen i 
wirkt. Dieser Bolzen liegt einem Querstift gegenüber, 
der in einer Bohrung der Sperrscheibe e befestigt ist 
und durch einen Schlitz der Kurbelwelle hindurchtritt. 
Die Sperrscheibe, die durch eine Feder gegen eine mit 
dem Windengestell fest verbundene Platte gedrückt 
wird, besitzt Stifte, welche in Aussparungen der Ge
stellplatte eingreifen können. Wird der Kurbelarm 
gegen die Kurbelwelle gedrückt, so verschiebt der Stift 
i die Sperrscheibe und löst deren Sperrstifte aus der 
Gestellplatte aus, sodass beim Drehen der Kurbel ein 
Aufwinden oder Senken der Last stattfindet. Beim Los
lassen des Kurbelarmes tritt durch die Feder ein Ver
schieben der Sperrscheibe und damit eine Sperrung ein, 
sodass ein Sinken der Last verhütet wird.

Eine Handwinde, mit welcher unter geringster 
Kraftanstrengung eine Last so schnell, wie man beab
sichtigt, gesenkt und in jeder gewünschten Lage fest
gehalten werden kann, und welche selbsttätig verhin
dert. dass bei nachlässiger Bedienung die Last ab-

Fig. 175-
H andw inde A. G.

läuft, bringt die A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  „ W e 
s e r “*) in Bremen. Die Seiltrommel (siehe Figur 175 
und 176) ist hier getrennt von der Bremsscheibe a an
geordnet und mittels Sperrklinke c gesperrt, sodass 
beim Senken der Last sich die Bremsscheibe mit der 
Trommel zusammen abdrehen muss, wenn das um die 
Bremsscheibe gelegte Bremsband d gelüftet wird, sich 
aber beim Heben der Last nicht mitbewegen kann. Auf 
der Achse der Bremsscheibe ist ein Kegelrad e be
festigt, in welches ein in der Längsrichtung nicht ver
schiebbares, aber um seine Achse drehbares Kegelrad f 
eingreift. In die mit Gewinde versehene Bohrung dieses 
Kegelrades greift eine Schraubspindel g ein, welche 
sich mittels des Handrades h hinein- oder heraus
schrauben "lässt. Auf der Schraubspindel sitzt der Mit
nehmer, der den Bremshebel k bewegt, der seinerseits 
mittels eines Hebels je nach der Bewegungsrichtung der 
Schraubspindel das Bremsband anzieht oder löst. Zum 
Drehen der Seiltrommel dient das auf der Achse der 
Handkurbel verschiebbar gelagerte Zahnrad n. Dieses

Zahnrad greift in der Eingriffstellung mit einem Zapfen 
o durch den Rand der Bremsscheibe hindurch in ein 
Loch des Windengestells und verhindert dadurch, dass 
die Bremsscheibe sich an der Drehung beteiligen kann. 
Hierdurch kann beim Heben der Last mittels der Hand
kurbel die Sperrklinke gleichzeitig als Sicherung gegen 
ein Rückschlägen der Kurbel dienen. Soll die gehobene 
Last wieder gesenkt werden, so löst man die Verbin
dung der Trommel mit der Handkurbel dadurch, dass 
man das Zahnrad 11 mittels einer Ausrückvorrichtung 
auf der Welle so weit verschiebt, bis es ausser Eingriff 
mit dem Trommelrad kommt, worauf alsdann auch der 
Zapfen aus der Bremsscheibe heraustritt. Nun wird 
durch das Handrad die Schraubenspindel so gedreht, 
dass der Hebel k die Bremse löst. Die Trommel wird 
sich infolge der Belastung drehen, hierbei mittels der 
Sperrklinke 11 die Bremsscheibe mitnehmen, die ihrer
seits das mit ihr fest verbundene Kegelrad dreht, wel
ches wiederum das Kegelrad f bewegt und hierdurch 
veranlasst, dass die Schraubenspindel, welche beim 
Lösen der Bremse aus dem Kegelrad herausgeschraubt 
worden war, wieder in das Kegelrad hineingeschraubt 
wird. Die Bremse wird also durch die Last wieder an-

Fig. 176 .
ser. P a te n t 223  5 6 9 .

gezogen und das Senken der Last verhindern, wenn 
nicht der Arbeiter das Handrad in ständiger Drehung 
erhält. Je nachdem nun, ob schnell oder langsam am 
Handrad gedreht wird, wird die Last schnell oder lang
sam gesenkt werden und fast sofort stillstehen, wenn 
mit der Drehung aufgehört wird.

Schliesslich ist noch eine Sicherheitssenkbremse 
von Anton B o l z a n i  in Grunewald bei Berlin**) zu 
erwähnen, die alle Feinheiten in der Regelung der Ge
schwindigkeit und in der Bremsung der Last auszufüh
ren gestattet. Sie ist in den Figuren 177 und 178 
dargestellt. .

Auf der in dem Windengestell gelagerten Antriebs
welle ist eine Bremsbüchse d befestigt. Lose auf der 
Welle sitzt sowohl das Sperrad e als auch die Kurbel. 
Letztere greift mit einem Stift g in einen Schlitz des 
Sperrades ein, sodass das Sperrad mit' einem gewissen 
toten Gang an der Bewegung der Kurbel teilnehmen 
muss. Die Kupplung zwischen dem am Rande ge
zahnten Sperrad, auf welches eine am Gestell gelagerte

*) Patent 223 569. **) Patent 222 453.
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Sperrklinke i derart einwirkt, dass es nur in einer Rich
tung, und zwar in der Hebelrichtung eine Drehung aus
führen kann, mit der Bremsbüchse findet mittels Rei
bung durch zwei halbringförmige Bremsbacken k statt.

F ig . 177. F ig . 178.
S icherheitsbrenise A n ton  Bolzani. P aten t 23.2 453.

Diese Bremsbacken stützen sich einerseits gegen einen 
amSperrad sitzenden Stift 1, andererseits gegen das Ende 
eines Hebels m, der sich um einen ebenfalls am Sperr
rad sitzenden Drehzapfen drehen kann. Durch eine auf 
den Hebel wirkende Druckfeder, die sich mit ihrem 
Ende gegen einen Vorsprung des Sperrades stützt, wird 
der Hebel mit seiner oberen Ecke gegen die eine Brems
backe und mit seiner unteren Kante gegen die andere 
Bremsbacke gedrückt und spreizt beide Backen aus
einander. Der Hebel besitzt ausserdem noch einen 
Vorsprung s, der ebenfalls in den Schlitz des Sperrades 
hineinreicht und unter der Wirkung der Feder mit dem 
Stift der Kurbel in Berührung kommt, also dauernd

gegen ihn gepresst wird. Ist die Winde in Ruhe, gleich
gültig ob belastet oder nicht, so spreizt der Hebel die 
Bremsbacken auseinander, und es tritt, da die Brems
backen und sämtliche auf sie einwirkenden Teile mit
tels des Sperrades verbunden sind, eine Kupplung zwi
schen dem Antriebsteil, dem Sperrad und der Brems
büchse, also auch der Welle, ein. Ein Senken oder 
selbsttätiges Ablaufen der Last ist also bei hinreichend 
kräftiger Feder unmöglich, da die Sperrklinke eine 
Drehung des Sperrades in der durch Pfeil II ange
gebenen Senkrichtung verhindert. Wird die Kurbel in 
der Richtung des Pfeiles I bewegt, so tritt in der Stel
lung der Kupplungsteile gegeneinander keine Änderung 
ein, die ganze Kupplung mit dem Sperrad wird viel
mehr als Ganzes unter der Sperrklinke widerstandslos 
fortbewegt, Reibung ist also beim Heben der Last nicht 
zu überwinden. Soll die Last gesenkt werden, so ist 
die Kurbel nur um ein Stück in der Richtung des Pfei
les II zu bewegen. Hierbei wirkt der mit ihr verbun
dene Ansatz g auf dem Vorsprung des Hebels m, die 
Feder wird zusammengedrückt, und bei der Drehung 
des Hebels der Druck auf die Bremsbacken vermindert, 
die Kupplung mit der Bremsbüchse also aufgehoben, 
und es kann entsprechend der aufgewendeten Kraft ein 
schnelleres oder langsameres Gleiten der Bremsbüchse 
gegenüber den mit dem Sperrad verbundenen Brems
backen eintreten. Sowohl die Länge des Kurbelarmes 
als auch das grosse Übersetzungsverhältnis des Hebels 
ermöglicht eine sehr genaue Regulierung des Brems
druckes und der Bremswirkung. Die Anwendung einer 
kräftigen Feder andererseits gewährt unbedingte Sicher
heit auf Stillsetzen der Last beim Freigeben der Kur
bel. Da die Bremswirkung vollkommen unabhängig 
von der Last gemacht ist, tritt die Kupplung unter allen 
Umständen und mit gleicher Stärke ein. Die Bremse 
kann also nicht im entscheidenden Moment versagen.

ßew erbm cbtlicbe emscbcidungcit.
Herabsetzung der Rente eines einäugigen Kutschers.

Der Kutscher eines Selterswasserfabrikanten in 
einer kleinen Stadt war dadurch zu Schaden gekommen, 
dass eine der auf seinem Wagen befindlichen Flaschen 
zerplatzte, wobei der Kutscher die Sehkraft auf einem 
Auge völlig verlor. Nachdem der Verunglückte sieben 
Jahre lang eine Teilrente von 331/-, Proz. bezogen hatte, 
setzte das Schiedsgericht auf Antrag der Berufsge
nossenschaft die Rente auf 25 Proz. herunter.

Hiergegen legte der Rentenempfänger Rekurs ein, 
indem er geltend machte, er müsse den sogenannten 
qualifizierten Arbeitern zugerechnet werden, die ein 
besonders scharfes Sehen nötig haben, und denen das 
Reichsversicherungsamt für den glatten Verlust eines 
Auges eine Rente von 3 3 1/3 Proz. zu gewähren pflege; 
jedenfalls sei er als Kutscher den qualifizierten Ar
beitern gleichzustellen, da der Staub sowie das Leben 
und Treiben auf der Strasse einen einäugigen Kutscher 
stets erheblicheren Gefahren aussetze. Hinzu komme, 
dass er bei der mit der Einäugigkeit verbundenen Ent
stellung eine Anstellung als herrschaftlicher Kutscher 
kaum finden würde.

Das Reichsversicherungsamt hat den Rekurs zu

rückgewiesen und die Herabsetzung der Rente auf 
25 Proz. für b e g r ü n d e t  erklärt. Nach dem ärzt
lichen Gutachten besitzt das gesunde Auge des Ver
letzten volle Sehschärfe, auch hat sich der Kutscher an 
das einäugige Sehen bereits gewöhnt. — Weiterhin 
kann der Kläger zu den sog. qualifizierten Arbeitern 
nicht gerechnet werden, denn dazu gehören nur die 
Personen, deren Berufstätigkeit gerade an das feine 
und scharfe Sehen besondere Anforderungen stellt. 
Der Beruf eines Kutschers zählt jedenfalls nicht hierzu.
— Auch die mit dem Verlust eines Auges verbundene 
Entstellung ist nicht geeignet, bei einem Kutscher einen 
höheren Grad von Erwerbsunfähigkeit als bei anderen 
Arbeitern anzurechnen; denn wenn auch bei der Ab
messung des Schadens auf den bisherigen Beruf des 
Verletzten eine gewisse Rücksicht genommen wird, so 
ist doch in erster Linie derjenige Schade zu ersetzen, 
der dem Verletzten dadurch entsteht, dass ihm die 
Möglichkeit entzogen wird, auf dem ganzen wirtschaft
lichen Gebiet nach seinen Kenntnissen und Fähigkeiten 
Verdienst z u  erlangen. Auf dem einem Kutscher nach 
seinen Fähigkeiten und Kenntnissen offenstehenden all
gemeinen Arbeitsmarkt aber bedeutet der Verlust eines 
Auges keine höhere als die regelmässig angenommene 
Einbusse an Erwerbsfähigkeit um 25 Proz. — Übrigens 
konnte der Sonderberuf eines herrschaftlichen Kutschers
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nicht in Betracht gezogen werden, da der Verletzte zur 
Zeit seines Unfalles Führer eines H a n d e l s f u h r 
w e r k e s  — noch dazu in einem kleinen Orte — war.

(Entscheidg. des Reichsversicherungsamtes vom
13. Januar 1910.)

Unfall auf dem Heimwege von einer auswärtigen Betriebs
tätigkeit. G ilt dieser als Unfall beim Betriebe l
Der Angestellte einer grossen Holzhandlung hatte 

für seine Firma zum Brückenbau bestimmte Hölzer an 
einen Brückenbauunternehmer abzuliefern gehabt und 
hatte sich zu diesem Zweck mit seinem Fahrrad nach 
dem Brückenbauplatz begeben. Die Holzabnahme war 
in der achten Abendstunde beendet, der Angestellte 
trat indessen nicht sofort den Heimweg an, sondern 
hielt sich noch einige Zeit auf dem Bauplatze und auch 
in der Baukantine auf, wo er den bei der Abnahme des 
Holzes beteiligten Personen eine Erfrischung darbot 
und zugleich eine neue Bestellung für seine Firma auf 
am folgenden Tage zu liefernde Hölzer entgegennahm. 
Gegen 1/i 9  Uhr abends trat er mittels Fahrrades den 
Heimweg an. Auf der Landstrasse begegnete ihm ein 
Automobil, dieses fuhr ihn an oder streifte ihn, und er 
stürzte vom Rade, wobei er einen Schädelbruch erlitt.

Der Verunglückte war längere Zeit völlig erwerbs
unfähig und verlangte daher Entschädigung von der Be
rufsgenossenschaft, die jedoch seinen Anspruch a b - 
l e h n t e ,  weil der Unfall sich nicht „beim Betriebe“ 
ereignet habe.

Im Gegensatz zum Schiedsgericht, welches den 
Unfall ebenfalls nicht als einen solchen „beim Betriebe“ 
ansah, hat das Sächsische Landesversicherungsamt an
erkannt, d a s s  h i e r  e i n  B e t r i e b s u n f a l l  v o r 
l i e g e  u n d  d i e  b e k l a g t e  B e r u f s g e n o s s e n 
s c h a f t  e n t s c h ä d i g u n g s p f l i c h t i g  s e i  Es 
entspricht den geschäftlichen Gepflogenheiten, so heisst 
es in den Gründen, wenn der Kläger nach Beendigung 
der Holzabnahme einige Zeit sich den dabei beteiligt 
gewesenen Personen widmete und ihnen in der Kantine 
eine Erfrischung bot. Der Aufenthalt in der Baukantine 
und auf dem Brückenplatze kann als ein übermässig 
langer nicht angesehen werden. Es ist dadurch weder 
der Rückweg erheblich verzögert, noch die Unfallgefahr 
derart vergrössert worden, dass die Annahme geboten 
wäre, die Fahrt, auf der der Unfall sich ereignete, sei 
ausser Zusammenhang mit dem Betriebe erfolgt; viel
mehr ist davon auszugehen, dass der Kläger den Weg, 
auf dem er den Unfall erlitten hat, im Interesse und im 
Betriebe seiner bei der beklagten Berufsgenossen
schaft versicherten Arbeitgeberin zurückgelegt hat. 
Sein Anspruch auf Entschädigung erwies sich danach 
als gerechtfertigt.

(Entscheidg. des Sächsisch. Landesversicherungs
amtes vom 10. Dezember 1910.)

Schenkung zur Herstellung von Arbeiterwolinungen.
Unterliegt dieselbe der Stenerpfliclit ?

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates einer Aktien
gesellschaft hatte der letzteren 100 000 Mark geschenkt 
mit der Bestimmung, dass diese Summe zur Herstellung 
von Wohnungen für die Werkmeister und Arbeiter der 
von der Aktiengesellschaft betriebenen Fabrik zu ver
wenden sei. Als die Steuerbehörde von der Aktien
gesellschaft die Zahlung einer Schenkungssteuer ver

langte, wandte die Gesellschaft ein, dass die erwähnte 
Schenkung der Steuerpflicht nicht unterliege, weil 
durch sie einer sittlichen Pflicht oder doch einer auf 
den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprochen sei 
und derartige Schenkungen gemäss den Bestimmungen 
des Reichserbschaftssteuergesetzes von der Steuer völlig 
befreit seien.

Das R e i c h s g e r i c h t  hat jedoch diese Ansicht 
der Aktiengesellschaft für irrig erklärt und dahin er
kannt, dass die Schenkung nach § 12 Abs. I Ziff. 3 des 
Reichserbschaftssteuergesetzes — als Schenkung zu ge
meinnützigen Zwecken mit 5% zu versteuern sei. Da
von, dass die Schenkung von der Steuer völlig befreit 
sei, weil durch sie einer sittlichen Pflicht oder einer 
auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprochen 
sei, könne gar keine Rede sein, so meinte der höchste 
Gerichtshof. Der Schenker, der als Gründer und Vor
sitzender des Aufsichtsrats der Aktiengesellschaft sowie 
als Aktieninhaber zwar am Gedeihen der Gesellschaft 
interessiert ist, stehe dieser doch als selbständige 
Rechtsperson, a l s  D r i t t e r ,  gegenüber, und es be
stehe nach der heute geltenden Anschauung des prak
tischen Lebens für ihn keinesfalls eine besondere, aus 
den Umständen des Falles erwachsene sittliche An
standspflicht zur Schenkung. Eine solche muss aber 
unbedingt vorliegen, wenn die Schenkung nach den 
Bestimmungen des Gesetzes von der Steuer völlig be
freit sein soll.

(Entscheidg. des Reichsger. vom 3. Januar 1911.)

Unberechtigter Überbau in den Luftraum des benachbarten 
Grundstücks.

Der Beklagte hatte an seinem Hause ein Gesims 
angebracht, das auf das Grundstück des Klägers in 
einer Breite von etwa 50 cm hinüberragte. Der Nach
bar war mit dieser Beeinträchtigung nicht einverstan
den und verlangte die Beseitigung des Gesimses, wo
gegen sich der andere sträubte, indem er erklärte, der 
Nachbar habe gar kein Interesse an der Beseitigung, 
sein Verlangen sei lediglich schikanös. Das gehe schon 
daraus hervor, dass jener noch nicht einmal mit einem 
Reverse einverstanden sein wollte, den er ihm auszu
stellen bereit war, worin er dem Nachbar sogar das 
Recht einräumte, das Gesims selbst abzuschlagen, falls 
er einmal auf seinem Grundstück ein höheres Gebäude 
errichten wollte.

Das Oberlandesgericht Hamburg hat d e m  K l ä 
g e r  r e c h t  g e g e b e n  und den Beklagten zur E n t 
f e r n u n g  d e s  G e s i m s e s  verurteilt. Der Be
klagte gibt zu, so heisst es in den Gründen, dass sein 
Gesims in den Luftraum des Nachbargrundstücks hin
überragt, er meint aber, jener könne die Beseitigung 
des Gesimses nicht verlangen, da er an der Beseitigung 
kein Interesse habe. Dieser Standpunkt ist indessen 
u n b e g r ü n d e t .  Denn wenn der Kläger einmal auf 
seinem Grundstück einen höheren Bau errichten will, 
so können ihm durch das Gesims leicht Schwierigkeiten 
entstehen. Ob der Kläger schon jetzt die Absicht hat, 
einen solchen Bau auszuführen oder nicht, ist gleich
gültig. Das Verlangen des Klägers, das ein durchaus 
berechtigtes ist, kann unmöglich als schikanös bezeich
net werden.

Der Beklagte kann sich seiner Verpflichtung, das 
Gesims zu beseitigen, auch nicht durch die Ausstellung
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eines Reverses entziehen, der den Kläger berechtigt, 
gegebenenfalls das Gesims selbst abzuschlagen. Denn 
wenn der Kläger nicht verpflichtet ist, das Gesims zu 
dulden, so ist er auch nicht verpflichtet, es zu dulden 
gegen die Verpflichtung des Beklagten, es später ein
mal zu entfernen oder die Entfernung durch den Kläger 
zu gestatten. Der Kläger braucht sich nicht damit ver
trösten zu lassen, dass er später — vielleicht unter 
grossen Weiterungen — auf Grund des Reverses die 
Beseitigung soll verlangen können, wenn ihm schon 
jetzt das Recht zusteht, die Beseitigung zu verlangen.

(Entscheidg. des Oberlandesger. Hamburg vom
6. Oktober 1910.)

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datura der U eberschrift ist der Tag der 

Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung  
gibt den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.
12. 6. 11.

Sicherheitsvorrichtung zum selbsttätigen A us
schalten der Betriebskraft eines Fahrzeuges bei einem 
Unfall oder bei Unachtsam keit des Führers. — Sie
m ens-Schuckertw erke G. m. b. H ., Berlin. — 201.
S. 32 656 — 25. 11. 10.

Leiterschuh. — Paul Trieboll, Ober-Schöneweide
b. Berlin, Wilhelminenhofstr. 46. — 341. T. 16 047
— 10. 3. 11.

Verteilungsvorrichtung für Massengut. —: H er
mann H o p p e , M agdeburg, Heydeckstr. 8. — 81 e.
H. 51 646 — 27. 8. 10.

Kreiselwipper zum Entleeren von Förderwagen.
— Alwin Lantzsch, Unna i. W . — 81 e. L. 31128
— 17. 10. 10.

Explosionssicheres Einsatzrohr mit im T auch
ende angeordneten, gebrochen verlaufenden D urch
schnittskanälen. — Otto Schmidt und Fritz Struwe, 
Haspe i. W . — 81 e. Sch. 35215 — 24. 3 .'10 .

Abwässerreinigungsanlage mit von dem tiefer 
liegenden Faulraum abgeteiltem , schrägwandigem 
Absetzraum. — A dolf Jünger, Steglitz b. Berlin, 
Peschkestr. 11. — 85 c. J. 12 311 — 12. 2. 10.

15. 6. 11.

Vorrichtung zum Verhindern des Abgleitens der 
Dornstange vom W iderlager bei Rohrwalzwerken. — 
Deutsche Maschinenfabrik A.-G., Duisburg. — 7 a. 
D. 24 754 — 22. 2. 11.

Vorrichtung zum Lösen des Beschickungskübels 
von der Aufzugkatze bei Hochofenaufzügen. . — 
Deutsche Maschinenfabrik A.-G., Duisburg. — 18 a. 
M. 41 726 — 4. 7. 10.

Durch das Blockgewicht schliessende Zange in 
Verbindung mit Ausstossstempel zum Festhalten der 
Blockform und Ausstossen des Blockes. — Max 
Schenck, Düsseldorf-Obercassel, Sonderburgerstr. 5 a.
— 31c. Sch. 34 619 — 14. 1. 10.

Scherengerüst mit mehreren Scheren auf fahr
barem  Gestell. —  Alois Fischesser, Strassburg i. E., 
Oberlinstr. 34, und Ferdinand Goebel, B .-Baden, 
Hardstaffeln 12. — 37 e. F. 29 392 — 24. 2. 10.

Verschluss an Müllabfallkanälen durch eine 
äussere und eine innere Tür. — Claus Heinrich

Wendel, Hamburg, Landwehr 61. — 3 7 f. W. 34649
— 12. 4. 10.

Sicherheitsschaltung zur Anzeige gefährlicher 
T em peratur-E rhöhungen an einer Zentralstelle. — 
Fa. Oscar Schöppe, Leipzig. — 74a. Sch. 37 354
— 7. 1. 11.

Selbstaufleger mit W age für W attekrem peln. —
C. Oswald L iebscher, Chem nitz, Sedanstr. 23. — 
76 b. L. 29 282 — 14. 12. 09.

Vorrichtung zum Abschneiden, Ablegen und Be
fördern von Rohziegeln u. dgl. — Fa. C. Keller & Co. 
G. m. b. H., Laggenbeck i. Westf. — 80a. K. 44188
— 4. 4. 10.

19. 6 . 11.
Verfahren zum Durchtränken des Kohlenstosses 

zwecks Verhinderung von Kohlenstaubbildung. — 
August Zöller, Bonn, Königstr. 62. — 5d. Z. 7156
— 19. 1. 11.

Entwässerungsvorrichtung für Schwimmer von 
Sicherheitsvorrichtungen für Dampfkessel. — Max 
Gehre, Düsseldorf-Rath. — 13 c. G. 32 619 — 10. 
10. 10.

Vorrichtung zum Zwischenlegen von M akulatur
bogen bei Schnellpressen. — Albert Stahn, H annover, 
Arnswaldtstr. 32. — 15 d. St. 15 689 — 5. 11. 10.

Zusam m enlegbare Schutzvorrichtung gegen A b
sturz vom Fenster. — Heinrich Rittgen, Frankfurt
a. M ., Eppensteinerstr. 25. — 34 c. R. 32 756 — 
13. 3. 11.

Vorrichtung zum Niederhalten des W erkstückes 
bei Scheren, Lochwerken und ähnlichen Maschinen.
— Duisburger M aschinenbau-Aktiengesellschaft vorm. 
Bechern & Keetman, Duisburg. — 49 b. D. 23 852
— 31. 8. 10.

Verfahren zum Entladen von Eisenbahnwagen.
— J. P o h lig , Akt. - G es., Cöln - Zollstock. —  81 e. 
P. 26 040 — 23. 11. 10.

22. 6. 11.
Bänderlose Rotationsdruckmaschine mit einem 

Trichter für m ehrere Papierbahnen. — Schnellpressen
fabrik Frankenthal Albert & Co., Akt.-Ges., Franken
thal, Rheinbayern. — 15d. Sch. 36946 — 15. 11. 10.

Entladeklappenanordnung für mit D aum enver
schluss oder dgl. versehene Selbstentladewagen oder 
Behälter mit Bodenentleerung. — Gust. Talbot & Co., 
Aachen. — 20 c. T. 15 987 — 20. 2. 11.

Verfahren nebst Vorrichtung zur V erhütung des 
Kenterns von Schleppschiffen bei Querschiffslage der 
Schlepptrosse. — Fa. Heinrich Brandenburg, Ham- 
burg-Steinwärder. — 65 a. B. 56 629 — 7. 12. 09.

Vorrichtung zum Verladen von trockenem Schütt
gut in gedeckte Eisenbahnw agen; Zus. z. Pat. 206892.
—  Gebr. Burgdorf, Altona. — 81 e. B. 59 806 —
13. 8. 10.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
b ek an n t gem acht im R eichsanzeiger.

12 . r.. 11 .
Gekörnter Auslegerstab für Buchdruckerschnell

pressen. — Holz-Industrie Max H. Braun, Olbernhau
i. S. — 15 d. 467126.

Beschickvorrichtung für Schmelz-, Blockwärm- 
und andere Öfen. — Deutsche Maschinenfabrik, 
Akt.-Ges., Duisburg. — 18 b. 467 587.
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Am  Fensterbrett und Rahmen zu befestigende 
H altevorrichtung für Fensterputzer. — Karl Herm ann 
V orsprecher, Callnberg b. Lichtenstein. — 34c.
467 396.

Teufenzeiger. — Siemens-Schuckertwerke G. m.
b. H., Berlin. — 35 a. 467 214.

Aus Holz hergestellter und der Form der Hand 
angepasster Handschutz für jede A rt Holzhobel. — 
Esslinger & Abt, Laupheim, W ürtt. — 38 e. 467155.

Vertikal verstellbarer und feststellbarer Nieder
halter für Blechscheren. — Rob. Auerbach, Saalfeld
a. S. — 49 b. 467 484.

Beim Stürzen des Reiters sich selbsttätig lösender 
Steigbügel. — Fa. Edm und Puhlmann, Samter i. Pos.
— 56 b. 467 723.

Vorrichtung zum Bewegen und Verriegeln der 
den Pressraum von Schrottpaketierpressen begrenzen
den Tür. — Deutsche Maschinenfabrik Akt. - Ges., 
Duisburg. — 58 b. 467 792.

Schutzmanschette für W etzsteine. — Otto Franze, 
Dresden, Anton Graffstr. 11. — 67 c. 467 540.

A n lag e , um Ziegelrohmaterial zum Pressen in 
ununterbrochenem  Arbeitsgange aufzubereiten. — 
August K linke, Griebo b. K osw ig , Anh. — 80 a. 
674 427.

Tonmisch- und Beschickungs - A p p a ra t, mit im 
stillstehenden Behälter rotierenden Misch- und Schneide
messern. — C. W eise & C o ., Rodewisch i. V. — 
80 a. 467 646.

19. 6. 11.

Autom atische M aterialzuführungs-Vorrichtung an 
Anspitzmaschinen. — Fa. August Preissler, Hilchen
bach i. W. — 7 f. 468454.

Schutzvorrichtung an W äschem angeln mit elek
trischem  Antriebe. — Paul Thiele, Chemnitz, Schloss
strasse 4. — 8 d. 468 233.

Stillsetzvorrichtung für Flecht- und K löppel
maschinen. — Ed. Molineus Söhne, Barmen. — 25 b.
468 074.

Luftozonisator, bei welchem der Kondensator die 
Hochspannungsspule umgibt. — Max Fuss, Berlin, 
Steinmetzstr. 30. — 30 i. 468149.

Sauerstoff-Entwickelungs- und Inhalationsapparat.
— D eutsche Industrie-Gesellschaft für mech. A ppa
ratebau G. m. b. H., Leuben b. Dresden. — 30 k. 
468 180.

Staubdichter Ascheentleerungseim er. — Franz 
Napiw otzki, B erlin , Brandenburgstr. 6. — 34 d. 
468448.

Vorrichtung zum Verhindern des Herausfallens 
von Kohlen beim Öffnen der Ofentüren. —- Erwin 
Engel, Stettin-Grünhof. — 36 a. 468406.

M esserkopf für mechanische Holzbearbeitung. — 
W ürtt. Holzbohrerfabrik A. Leitz, Oberkochen. —
38 e. 468 337.

Brems- und Ausrückvorrichtung für landwirt
schaftliche Maschinen. — Johann Szpulecki, D eutsch
rode b. Strelno, Posen. — 45 d. 468 418.

Abfanghaken für Stroh- u. dgl. Pressen. — Gebr. 
W elger, Seehausen, Kr. Wanzleben. — 45 e. 467973.

Vorrichtung zum Zuführen des durch den Press
raum hindurchgeführten Bindemittels nach dem Selbst
binder bei Stroh- u. dgl. Pressen. — Fa. C. August 
W agner, Kirschau i. S. — 45 e. 468343.

. Binderwellenausrückung an Strohpressen. — Fa. 
Heinrich Lanz, Mannheim. — 45 e. 468 548.

Bogenabnehm er für Pappenmaschinen mit um 
eine zur Lieferungswalze parallelen Achse schwingen
dem Abnehmerrechen. — Fa. Louis Fürstenheim, 
Porschendorf b. D ürrröhrsdorf i. S. — 55d. 468175.

Kokslöscheinrichtung mit fahrbarem Schlauch
wagen. —  Karl Feldm üller, Langendreer. — 80 a.
468 546.

Erteilte Patente.
Kl. 47 a. 234 704. — S c h u t z v o r r i c h t u n g g e g e n  

d a s  E i n k l e m m e n  d e r  H ä n d e  b e i  M a 
s c h i n e n  m i t  s i c h  d r e h e n d e n  W a l z e n .
— A u g u s t  L ö s c h e  i n  B e r l i n .

Bei der Ausführung der Schutzvorrichtung nach 
Patent 214 674 (vergl. Sozialtechn. 1910, Heft 14, 
Seite 265) ergab sich, dass bei einer Länge von 1—3 m, 
wie sie bei Wäsche- und Papierkalandern erforderlich 
ist, der Mechanismus nicht genügte, um die Leiste auf 
der ganzen Länge parallel zurückzudrängen, wenn die
selbe an den äussersten Enden eingedrückt wurde. Die 
Leiste zwängte sich in diesen Fällen in den Böcken. 
Um nun eine Parallelführung zu schaffen, die gänzlich 
unabhängig von den Böcken ist, sodass diese nur da
zu dienen, ein Abheben der Leiste zu verhindern, sind 
nach der neuen Einrichtung (siehe Fig. 179) bei den 
Punkten i auf jeder Seite nach rechts und links die 
Hebel h angebracht, welche in g drehbar mit den Füh
rungsschlitzen k ihrer Enden in Stifte eingreifen, die

im Hohlraum der Leiste f befestigt sind. Hierdurch 
wird erreicht, dass bei Berührung der Leiste f sämt
liche vier Hebel, wie es die Fig. zeigt, in Bewegung ge
setzt werden und dadurch der Druck gegen die Leiste 
von einem Ende zum ändern übertragen wird.

Soll die Maschine zum Stillstand gebracht werden, 
wenn die Schutzvorrichtung in Wirkung tritt, so muss 
eine Ausrückvorrichtung angeordnet werden. Diese 
Ausrückvorrichtungbesteht, wie Fig. 180erkennen lässt, 
aus einem halbkreisförmigen, mit einem Längsschlitz 
versehenen Rahmen, welcher auf den Zuführungstischen 
und der Seitenwand des Maschinengestells befestigt ist.
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In den Schlitz des Rahmens ist ein leicht beweglicher 
Rahmen eingepasst. Dieser Rahmen ist mit Stiften 
versehen, von denen jeder hinter die Leiste greift. Der 
Rahmen selbst stösst vorn, wo er bei seiner Bewegung 
aus dem feststehenden Rahmen heraustritt, auf einen 
Hebel, welcher mit einem weiteren Hebelwerk nach be
kannter Art verbunden ist. Dieses letzte Hebelwerk 
rückt direkt oder indirekt durch Auslösen eines Ge
wichts den Antrieb der Maschine aus. Gerät also die 
Hand zwischen Walze und Leiste, so wird die Leiste 
zurückgeschoben, dadurch wird der Schieber e gegen 
die Walze vorgeschoben; gleichzeitig wird der Stift 
des Ausrückrahmens von der Leiste zurückgeschoben, 
dadurch der Ausrückrahmen selbst und damit das ver
bundene Hebelwerk in Bewegung gesetzt und die Ma
schine zum Stillstand gebracht. Nach Zurückziehen 
geht die Leiste wie auch der Ausrückrahmen durch 
Federdruck in die Anfangsstellung zurück.

An der Einführungsstelle am Kalander muss die 
Schutzvorrichtung möglichst nahe vor dem Heizzylinder 
angebracht werden. Zu diesem Zweck ist die Leiste 
mit dem Schieber zu einem Stück vereinigt, welches 
mittels Scharnierbänder an einer starken, schrägstehen
den Winkelschiene angelenkt ist. Gerät die gleitende 
Hand bei a zwischen die Vorrichtung und den Zuführ- 
tisch, so dreht sich die Vorrichtung in ihren Scharnieren 
und bringt dadurch den Absperrschieber b auf den 
Tisch, sodass die Hand am weiteren Vordringen ge
hindert ist. G.

Kl. 3 7 e. 225188. — G e r ü s t v e r b i n d e r ,  b e i  
d e m  e i n  u m d i e  z u  v e r b i n d e n d e n  H ö l 
z e r  g e s c h l u n g e n e r  R e i f e n  d u r c h  e i n e n  
K e i l  g e s p a n n t  w i r d .  — M i l i v o j  K o n r a d  
i n  W i e n .  (Fig. 181.)

Bei Gerüsten werden in der Regel sowohl die senk
rechten auf Druck als auch die wagerechten auf Bie
gung beanspruchten Gerüsthölzer auf die dem jewei-

Fig. 18 1.

ligen Zwecke entsprechende Länge zugeschnitten. Es 
ist somit mit jeder Verwendung von Gerüsthölzern ein 
Holzverschnitt verbunden, die Hölzer können zufolge 
ihrer stetigen Verkürzung nicht bis zu Ende ihrer Ab
nutzungsfähigkeit verwendet werden, überdies erfor
dert das Zuschneiden der Hölzer geschulte und daher 
teure Arbeitskräfte.

Um diese Übelstände zu vermeiden, werden nun 
Gerüsthölzer in vorrätigen oder in Handel vorkommen
den Längen mittels geeigneter Verbindungen zu Gerüst
hölzern von jeweilig erforderlicher Länge verbunden. 
Zwecks Verbindung zweier Hölzer werden sie derart 
übereinander gelegt, dass ihre äusseren Enden die er
forderliche Länge ergeben. Die Verbindung dieser bei
den Hölzer wird mit eisernen Reifen und Keilen derart 
bewirkt, dass sie durch Keilwirkung fest aneinander 
gepresst werden und dadurch gegen eine Verschiebung 
gesichert sind. Um den Reifen gegen Verschiebungen 
beim Anziehen des Keiles und bei der Einwirkung der 
Belastung zu sichern, sind Bügel c angebracht, welche 
das Ende des Kantholzes ganz oder teilweise umfassen 
und mit den Reifen fest oder lose verbunden sind.

G.

Kl. 5 d. 231 884. — V e r f a h r e n  z u r  V e r h ü t u n g  
v o n  K o h l e n s t a u b e x p l o s i o n e n  d u r c h  
V e r w e n d u n g  h y g r o s k o p i s c h e r  L a u g e n  • 
v o n  C h l o r m a g n e s i u m  o d e r  C h l o r k a l -  
c i u m. — H e r m a n n  K r u s k o p f  i n D o r t 
m u n d .

Im Patent 229 564 ist zur Herstellung der hygro
skopischen Breie aus Salzlösungen, wie Chlormagne
sium, der Zusatz von Lehm und dergl. vorgeschlagen 
worden. Es hat sich hierbei der Übelstand gezeigt, 
dass sich die lehmartigen Zusätze bald zu Boden setzen 
und diese Breiarten verhältnismässig wenig wirksame 
Lauge aufnehmen.

Gemäss dem neuen Vorschläge werden nun die 
hygroskopischen Laugen in gallert- oder seifenartiger 
Breiform verwendet, welche sich aus Chlormagnesium
lauge beispielsweise unter Zusetzung von Ätzalkalien, 
Rohstärke und dergl. mit oder ohne Glyzerinzusatz 
bilden lässt. Diese Breiarten nehmen das Doppelte an 
Laugenflüssigkeit auf, wie die mit Lehm hergestellten, 
setzen sich nicht ab und sind leicht verspritzbar.

G.

Druckschriften.
V e r  w a 11 u n g s b e r i c h t  d e r  S ü d d e u t s c h e n  

E i s e n -  u n d  S t a h l - B e r u f s g e n o s s e n 
s c h a f t  für das Jahr 1910.

J a h r e s b e r i c h t  d e r  P a p i e r v e r a r b e i - 
t u n g s - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  für das 
Jahr 1910.

M o n a t s b l ä t t e r  f ü r  A r b e i t e r v e r s i c h e 
r u n g. Herausgegeben von Mitgliedern des Reichs
versicherungsamts. V. Jahrgang. Berlin, den 8. Juni
1911. No. 6.

I n h a l t :  I. Allgemeines: Die Wiederaufnahme des 
Verfahrens. — II. Krankenversicherung: Ruhen des An
spruchs auf die Kassenleistungen. Rechte der Kasse im 
Konkurse des Arbeitgebers. — III. Verschiedenes: Ge
schichte und Wirkungskreis des Reichsversicherungs
amts. Milchausschank.

Für die S chriftleitung verantw ortlich : Geh. R egierungsrat L u d w i g  K o l b e  in G ross-Lichterfelde-W ., P aulinenstr. 3. 
D ruck der B uchdruckerei Koitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch
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Schutzmassnahmen für Glashüttenarbeiter.
Von Ing. K. H a u c k ,  k.  k.

b) D ie  S c h m e l z ö f e n .
Schon die Wahl des Glasofensystems hat für die 

sanitäre Wohlfahrt der Arbeiter eine gewisse Bedeu
tung. Direkt gefeuerte Öfen dürften heute wohl nur 
mehr sehr selten anzutreffen sein. Sie pflegen die Ar
beiterschaft durch die austretenden Gase im allge
meinen mehr zu belästigen als gasgeheizte; Öfen mit 
Konstantflamme sind bei den Arbeitern im Rufe, we
niger durch Wärme zu belästigen als solche, bei denen 
auch während der Ausarbeitung immer umgestellt wer
den muss. Zwischen Wannen- und Hafenöfen lässt 
sich nicht sicher unterscheiden, ob die einen oder an
deren mehr Hitze ausstrahlen, doch scheint nach vor
genommenen Temperaturmessungen der Hafenofen et
was günstiger zu sein, wobei allerdings nicht zu über
sehen ist, dass die Natur des in den Wannen erzeugten 
Glasflusses eine meist höhere Schmelztemperatur als 
bei Hafenöfen fordert.

Von ausserordentlicher Wichtigkeit ist, dass man 
beim Ofenbau — und zwar bei dem der Schmelz- wie 
der anderen Öfen — mit dem Mauerwerke nicht über
mässig spare und nicht zu dünne Wandungen und Ge
wölbe ausführe. Durch ein Höherführen der Seiten
wände der Schmelzöfen ist oft auch die Anbringung 
einer Sand- oder Schuttaufschüttung auf die Ofenkappe 
möglich (siehe Fig. 182). Leicht und unbedingt ist diese 
Isolierung bei den Kühl- und Temperöfen herzustellen.

Über den Arbeitslöchern der Schmelzöfen werden 
vorteilhaft aus Mauerwerk (siehe Fig. 183), Eternit oder 
aus mit Asbestpappe benietetem Bleche möglichst hohe 
Schirme angebracht. Sie halten nicht nur die strahlende 
Hitze der über den Arbeitsöffnungen gelegenen Partien 
des Ofengemäuers von den Werkstätten ab, sondern 
erzeugen eine kaminartige Wirkung, durch welche die 
erwärmte Luft und eventuell aus den Löchern tretende 
Gase rasch in höhere Hüttenregionen befördert wer
den. Wo nicht schon durch die Ofenkonstruktion 
zwischen den einzelnen Arbeitsöffnungen breite Mauer
pfeiler (wie in Fig. 182 und 183 bei P) bedungen sind,

G ew erbe-Inspek to r in W ien. (Fortsetzung.)

welche jeden an den Ofen tretenden Arbeiter vor der 
strahlenden Hitze der benachbarten Arbeitslöcher 
schützen, sind zu diesem Schutz zwischen je 2 Arbeits-

Fig. 182 . Schm elzofen m it Sandschüttung  zum Schutz-, 
gegen  strah lende  H itze an  der O fenkappe,

Fig. 183 . Schm elzofen m it Schutzm auern  und Schutz
schirm  an  den A rbeitslöchern .

löchern mindest einen halben Stein starke Mäuerchen auf
zuführen oder etwa 1/2 m breite Schutzschirme aus nicht 
brennbaren, schlechten Wärmeleitern anzubringen (mit 
Asche gefüllte, hohle Blechwände, Eternitplatten, As
bestschirme etc.). Die sogenannten Schwengel (Schwenk
eisen) vor den Trommeln der Tafelglashütten sind mit 
eben solchen Blenden zu versehen, die bis nahezu auf
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den Fussboden der Trommelwerkstatt reichen und so 
hoch sind, dass der Bläser eben noch darüber wegsehen 
kann. Über den Trommelmündungen sollen Rauch
hauben mit Abzügen ober Dach nicht fehlen. Wo 
irgend angängig, sind vor den Arbeitslöchern Ver- 
schlusschieber oder Türen anzuordnen, die sich durch 
das Herantreten eines Arbeiters an den Ofen selbst
tätig öffnen und beim Weggange des Arbeiters wieder

Übertragung vom Brette auf den Schamotteschieber 
dürfte aus der Zeichnung und den in diese eingesetzten 
Pfeilen ohne weitere Erklärung verständlich sein. Bei 
der Ausführung Fig. 185 ist bei jedem Arbeitsloche am 
Ofenpodium ein ebensolches, sprungbrettartiges Brett 
angebracht, das der Arbeiter beim Herangehen an den 
Ofen betreten muss. Links und rechts sind vertikale 
Wellen W1 angeordnet, die vom Tritte aus durch eine

Fig. 184. Schmelzofen mit selbsttätig vertikal verschiebbarer Schutztür.

automatisch schliessen. Die Fig. 184 u. 185 geben zwei 
bewährte Ausführungen. In der ersten wird eine gut 
ausbalanzierte Schamotteplatte S senkrecht in die Höhe

W  horizontale W elle  
W ' vertikale ,, 
R  R olle  
S K ulisse  
F  Feder 
T Tür (offen)

Fig. 185. Schmelzofen mit drehbaren, vom Trittbrett 
bewegten Schutztüren.

gezogen, wenn der Arbeiter auf das schiefe, an ein 
Sprungbrett erinnernde Brett B tritt. Die Bewegungs-

Kulisse gedreht werden. Die Kulisse umfasst einen 
seitlich an der Welle W 1 angebrachten horizontalen 
Stift. Die Bewegungsübertragung hat einige Ähnlichkeit 
mit jener, die man öfter zwischen der Bahnweichen
stellung und der zugehörigen Laterne hergestellt findet. 
Jede Welle W 1 trägt einen Türflügel T. Die Türen 
sind aus Blech mit starker Asbesteinlage gebildet. Bei 
allen diesen Vorrichtungen ist darauf Bedacht zu neh
men, dass sie den Luftzutritt zum Anfangsloch (zur 
Arbeitsöffnung A) nicht zu sehr hemmen, weil sonst der 
Brand im Ofen behindert, bezw. eine zu reduzierende 
Feuerung*) im Ofen erzielt wird. Unbedingt anwend
bar sind diese Verschlüsse überall dort, wo die Ar
beiter nicht allzu oft an den Ofen zu treten haben, wie 
dies in den Tafelglashütten und in den meisten 
Flaschenhütten der Fall ist. In den Hohlglaswerken 
ist ihre Verwendung eine bedingte, da bei einem zu 
often Gebrauch mit diesem eine leichte Ermüdung der 
Arbeiter und ein kleiner Zeitverlust verbunden ist, doch 
haben auch in den letztgenannten Hütten diese Ver
schlüsse Verwendung gefunden.

Wenn man bei Hafenöfen, an Stelle offener Hafen, 
Haubenhafen (Fig. 186) und bei Wannenöfen Stiefel 
(Fig. 187) einsetzt, wird die Wärmestrahlung der Ar
beitslöcher, wie die Herausströmung aus diesen und

*) Diese kann eine Änderung der Glasbeschaffen
heit oder der Glasfarbe bewirken.
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die Gefahr der Flammenaustritte vermindert. Überall 
ist aber die Einführung von geschlossenen Hafen bezw. 
Stiefeln nicht möglich. Bei Öfen mit Gasüberdruck 
(Rohölfeuerung) haben Haubenhafen noch den Vorzug.

Fig. 186 . F ig . 187 .
H afenofen m it H aubenhafen . W annenofen m it Stiefel.

dass den Schmelzern beim Einlegen • kein Gemenge
staub in das Gesicht geblasen wird.

Die Hafenöfen, bei welchen die Feuerlöcher in der 
Ofenbank liegen, pflegen normal zwei Hafentore (selten 
nur ein einziges) zu besitzen. Vom Standpunkte des 
Arbeiterschutzes, wie von dem der Ersparnis an Hafen 
und „Zeit für die Eintragung“ ist jene Ofenkonstruk
tion günstig, die bei j e d e m  Hafen ein Tor anbringt. 
Im zugehörigen Vorrichter befindet sich dann das Ar
beitsloch und eventuell ein Glutloch. Eben so wichtig 
als selten anzutreffen ist bei den Hafentoren eine an 
Ketten hängende, vertikal verschiebbare Eisentüre mit 
isolierendem Belag. Zwischen der Türe (dem Schirm) 
und dem Ofenmauerwerk kann ein Abstand von 1/2 bis 
IV2 dem sein. Die Aufhängeketten der Türen haben 
über Rollen zu einem Gegengewicht zu führen, das in 
Griffhöhe hängt. Diese Einrichtung macht sich bei 
dem immer beschwerlichen Hafenwechsel sehr günstig 
bemerkbar, weil in jedem Augenblick, während dem 
die Hafeneintrageöffnung nicht unbedingt offen sein 
muss, leicht der erwähnte Schieber gesenkt und nach 
Bedarf wieder geöffnet werden kann. Ein solches Vor
gehen schützt die den Hafenwechsel besorgenden Ar
beiter vor der gewaltigen, strahlenden Hitze des Ofen- 
innern und vor den etwa aus dem Ofen tretenden 
Gasen, und hält von den im Ofen befindlichen Hafen 
kalte Luft so viel als möglich ab.

Die dem Hafenwechsel bei den Hafenöfen analoge 
Arbeit bei den Wannenöfen ist der Steinewechsel, 
d. i. der Ersatz der im Glasniveau gelegenen Schamott
steine (Wangen) durch neue. Hier haben sich Ofen
konstruktionen bewährt, bei welchen das Ofengewölbe 
durch eine Eisenkonstruktion so gestützt wird, dass 
die Steine ohne jede Unterfangungsarbeit weggenom

men und durch andere ersetzt werden können. Die bei 
quälender Hitze durchzuführende Auswechslung wird 
dadurch verkürzt.

Möglichst geräumig und hoch sind alle gangbaren 
Räume in den Ofenfundamenten anzulegen. Wieder
holt wurden Konstruktionen ausgeführt, bei welchen 
ein Ringgang um den Ofenunterbau führt. Die rich
tige Dimensionierung und Anordnung dieser Räume er
leichtert und beschleunigt namentlich die Entfernung 
des Herdglases (das sogenannte Herdglasziehen) bei 
den Hafenöfen und Reparaturen und Auswechslungen 
im Ofenunterbau bei allen Ofentypen. In dieser Richtung 
sei besonders hervorgehoben die Auswechslung der 
Kammersteine bei den Regeneratoren, oder der Ton
röhren bei Rekuperatoren, und weiterhin noch die Ent
fernung von eventuell in die „Kammern“ (Regeneratoren, 
Rekuperatoren) gekommenen Glases, oder von Flug
asche. Für möglichst gute Ventilation dieser Räume 
ist zu sorgen, da namentlich beim Entfernen des Herd
glases aus den Glastaschen und beim Säubern der 
Kammern wiederholt durch hohe Temperaturen Ver
unfallungen von Arbeitern vorkamen. Am einfachsten 
erfolgt diese Ventilation durch eiserne Gittereindeckun
gen, welche in den Einwölbungen dieser Räume an
gebracht werden. Bilden diese Gitter im Hüttenfuss- 
boden ein Hindernis, so versenkt man sie um einige 
Zentimeter und überlegt sie mit steinernen oder eiser
nen Deckeln, die entsprechend zeitlich vor dem Be
treten der Fundamente abgehoben werden. Mehrfach 
hat man aber eigene Ventilatoren aufgestellt, die bei 
Arbeiten in den Kammern frische Luft zuführen.

Damit bei Tafelglasöfen die Werkstatt vor der 
Trommel nicht immer durch Überspringen der Schwenk
grube vom Ofenpodium aus erreicht werden muss 
können die Trommel- mit den Ofen-Werkstätten, wie 
in Fig. 188 angedeutet, durch Stege verbunden werden.

Da bei Wannen das in kurzen Zwischenräumen 
nötig werdende Einschaufeln von Gemenge für die 
Einleger nicht nur anstrengend, sondern der grossen 
Hitzestrahlung der offenen Eintragöffnung wegen sehr 
quälend wird, bringt man vor den Eintrageöffnungen 
halbzylindrische, 1—2 m lange Füllschaufeln an langen

*
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Stielen an. Sie hängen normal an einer Rolle, die auf 
einer hochliegenden Schiene läuft. Die Füllschaufel 
wird in irgend einer Weise (Handschaufel, Silos) ge
füllt, in die Beschickungsöffnung geschoben, umge
wendet und sofort zurückgezogen, worauf man die 
Öffnung wieder schliesst.

c) K ü h l -  u n d  S t r e c k - Ö f e n .
Bei den Kühlöfen müssen wir Kammer- und Kanal

Kühlöfen unterscheiden. Insbesondere wäre bei den 
ersteren hier über die Gaszuführung einiges zu bemer
ken, doch wird dieser Punkt unter der Überschrift „G as
erzeugung“ seine Behandlung finden. Hinsichtlich der 
Kaminer-Kühlöfen, in welchen in Töpfen gekühlt wird, 
ist nicht viel zu bemerken; rauchen sie zeitweise, so 
sind über ihren, Eintragtüren Dunsthauben anzubringen, 
die mit gut ziehenden Kaminen in Verbindung stehen. 
Gewöhnlich werden von den Hauben Blechrohre über 
Dach geführt, die dann oben vorteilhafterweise, um von 
der herrschenden Windströmung und der Rauchküh
lung im Rohre unabhängig zu sein, mit saugenden 
Schornsteinaufsätzen zu versehen sind.

Wird auf der Sohle der Kühlöfen gekühlt und kann 
das Ausräumen der Öfen nicht anders als durch Hin
einkriechen von Arbeitern geschehen, so ist die Zahl 
der Öfen so reichlich zu bemessen, dass beim Aus
räumen im Sommer zuverlässlich erst in einen Ofen 
gestiegen zu werden braucht, wenn dessen Temperatur 
auf nicht mehr als 40—45° C. gesunken ist. Sehr oft 
kann aber das Einsteigen in die Öfen durch Beistellung 
geeigneter Spiese, Gabeln, Schaufeln zum Ausnehmen 
des Glases und Schaffung einer hinreichenden Be
leuchtung des Ofeninnern vermieden werden.

Die Kanalkühlöfen, gleichgültig ob sie mit W'ägen 
oder Lattenrostförderung eingerichtet sind, sind — wo 
ihre Anwendung (Flaschen) möglich, vom schutztech
nischen Standpunkte zu empfehlen, weil die Entleerung 
an einer kühlen Stelle und mit relativ geringer An
strengung erfolgen kann. Ebenso ist das Einschieben 
von Kühlwägen an Stelle des Einhebens von Kühl
töpfen besser, weil die Beförderung der vollen Behält
nisse dadurch erleichtert wird.

Die Strecköfen bieten wenig Gefahr. Über den 
Bügellöchern (Löcher durch welche der Strecker das 
Bügeleisen steckt) sollen wieder Rauchabzüge ange
ordnet werden, die aber die Tätigkeit des Streckers 
nicht beeinflussen dürfen. Die Hebel für die Über
hebvorrichtung sollen handlich aber nicht so liegen, 
dass sie ein Verkehrshindernis für die Arbeiter bilden;

ein Fehler der namentlich bei zweiköpfigen Öfen manch
mal anzutreffen ist.

d) S o n s t i g e  Ö f e n .
Hierher zählen in erster Linie die Hafentemper

öfen. Zum Schutze der Hafen wie der Arbeiter brin
gen manche Hütten mit bestem Erfolg vor deren Ein
tragöffnungen die bei den Hafentoren der Glasschmelz
öfen erwähnten vertikalen Schubtüren und über diesen 
Öffnungen wieder Rauchabzüge an. Auf alle Fälle 
sollen die Temperöfen ihrer Hitzestrahlung wegen mög
lichst weit abseits der Glasschmelzöfen erbaut werden. 
Die Meinung mancher Hüttenfachleute, dass die glühen
den Hafen rasch aus den Anwärm- in den Schmelz
ofen gebracht werden müssen, da sie sonst Schaden 
leiden, ist nicht vollkommen zutreffend. Gibt es doch 
grosse Hüttenwerke, die ein eigenes Hafenglühhaus 
haben, aus welchem die glühenden Hafen bei jeder 
Jahreszeit und Witterung durch das Freie zu den ein
zelnen Hütten gefahren werden. Ein primitiver Schutz 
durch blechbenagelte Bretter und Erhaltung einer guten 
Fahrbahn für den Hafenwagen, genügen vollkommen.

Wo viel Auftreibearbeit zu machen ist, wie z. B. 
bei der Fabrikation von Einsiedegläsern, Bechergläsern, 
gepressten Bierkrügeln u. dgl. m. empfiehlt sicli die 
Erbauung eigener Auftreibeöfen abseits des Glasofens. 
Durch dieses Arrangement wird das Ofenpodium freier 
und der Glasmacher (Auftreiber), der dann auf einer 
Bank unten auf der Hüttensohle sitzt, ist der strahlen
den Hitze des Glasofens entrückt. In einzelnen Be
trieben wird zur Schonung der Auftreiber immer nur 
aufgetrieben, während sich der Hafenofen in der 
Schmelzperiode befindet, sohin in der Hütte die Tem 
peratur niedrig ist.

Die Irisieröfen dürfen ihre Gase keinesfalls in den 
Hüttenraum entweichen lassen, da sie schädliche und 
belästigende Beimengungen (Chlorwasserstoff, schwef
lige Säure, Arsensäure etc.) enthalten. Auch die An
ordnung, bei welcher ihre Schlotte hoch oben aber 
noch i n n e r h a l b  des Hüttendaches münden, ist un
zulässig, da die fraglichen Gase bei der mindesten Ab
kühlung (Fig. 168 rechts)1) als spezifisch schwer nicht 
durch die Dachlaterne entweichen sondern in der Hütte 
wieder herabsinken. Man führe ihre Abzüge stets über 
Dach. Noch besser ist aber sie nach unten zu leiten 
und dort in einen gut ziehenden Rauchkanal, wie z. B. 
den des Glasofens eimnünden zu lassen.

x> 14. Heft S. 262.
(Fortsetzung folgt.)
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Über staatsbürgerliche Erziehung der jugendlichen Fabrikarbeiter.
V on C u r t  K o h l m a n n ,  Cöln a. Rh.

Mit dem am 20. Juni d. J. in der Kommission des 
preussischen Abgeordnetenhauses gefassten Beschluss, 
dass der Religionsunterricht an der Pflichtfortbildungs
schule, die am 1. April 1912 durch Landesgesetz in 
Preussen eingeführt werden soll, nur fakultativ gedacht 
ist, wurde erfreulicherweise eines der schwersten 
Hemmnisse, die alle Freunde der Vorlage noch für 
deren Zustandekommen fürchten Hessen, beseitigt. 
Freilich hat es für diesen Beschluss eines sehr ener
gischen „Unannehmbar“ der Regierung, gegenüber 
dem erst geforderten obligatorischen Religionsunter
richt bedurft, das hier ganz besonders am Platze war, 
da jeder Kenner des Fortbildungsschulwesens sich klar 
über die unheilvollen Wirkungen einer konfessionellen 
Pflichtfortbildungsschule sein musste. Es darf wohl 
trotz aller sonst noch bestehenden Schwierigkeiten der 
Hoffnung Raum gegeben werden, dass auch das 
Plenum des Abgeordneten- wie des Herrenhauses die 
Kommissionsbeschlüsse vom 20. Juni gutheisst, und es 
besteht somit für die Industrie, als die am meisten von 
dem neuen Gesetz Betroffene, die Berechtigung, sich 
bereits heute ein Urteil über die voraussichtlichen W ir
kungen der Pflichtfortbildungsschulen zu bilden.

Im vorliegenden Aufsatze möchte ich nun davon 
absehen, diese zweifellos für unsere industrielle Be
völkerung sowohl, als auch für den Fortschritt der 
deutschen Industrie selbst günstigen Wirkungen im 
allgemeinen zu besprechen. Ich will vielmehr nur einen 
Teil der Aufgaben der künftigen Pflichtschulen be
leuchten, wobei ich hinzuzufügen nicht unterlasse, dass 
es nach der theoretischen Fachbildung die wichtigste 
Aufgabe ist, die ich in den Kreis meiner Betrachtungen 
ziehen werde: ich meine die staatsbürgerliche Er
ziehung der industriellen Arbeiterjugend.

Gerade diese Kategorie von Arbeitern herauszu
greifen, findet wieder seine Begründung darin, dass die 
Entwickelung Deutschlands vom Agrarstaat zum In
dustriestaat seit der Mitte des 19. Jahrhunderts eine 
beispiellos schnelle ist. Einige wenige beweiskräftige 
Zahlen seien mir gestattet:

Das statistische Jahrbuch für das Deutsche Reich 
unterscheidet 6 Berufsgruppen: Landwirtschaft (ein
schliesslich Gärtnerei, Tierzucht, Forstwirtschaft und 
Fischerei), Industrie (einschl. Bergbau und Baugewerk), 
Handel und Verkehr (einschl. Gast- und Schankwirt
schaft), Lohnarbeit wechselnder Art; Militär-, Hof-, 
bürgerlicher und kirchlicher Dienst und freie Berufs
arten; berufslose Selbständige.

Da ist es nun für unsere Ausführungen interessant 
festzustellen, dass noch 1882 der Anteil der Landwirt

schaft an der Gesanitbevölkerung 42,51 %  betrug, aber 
in dem kurzen Zeitraum von 25 Jahren, bis 1907, auf 
28,65 %  fiel, während umgedreht der Anteil der In
dustrie in der gleichen Zeit von 35,51 % auf 42,75 % 
der des Handels von 10,02% auf 13,41 % stieg. Weit 
über die Hälfte der Bewohner Deutschlands findet also 
in Industrie und Handel ihren Lebensunterhalt, während 
die Landwirtschaft nur noch etwa % der Bevölkerung 
zu ernähren vermag. Das ist wirtschaftlich von ge
radezu ausschlaggebender Bedeutung, denn schon der 
geringe natürliche Zuwachs Mitte des vorigen Jahr
hunderts (1855 nur 47 000 =  4,1 °/00) nötigte viele 
Tausende zur Auswanderung, weil es ihnen nicht 
möglich war, daheim eine auskömmliche Beschäftigung 
zu finden. Noch Anfang der 80er Jahre gingen unserem 
Volkstum auf diese Weise bei einem jährlichen Zu
wachs von rund 1/2 Million =  ca. l2°/00, alljährlich 
durchschnittlich etwa 200 000 zum Teil sicherlich recht 
tüchtige Staatsbürger verloren. 1907 hatte sich aber 
das Bild völlig verschoben, denn die Auswanderungs
ziffer betrug bei einem Geburtenüberschuss von rund 
900 000 nur 15 000. Damit nicht genug, erfolgt zurzeit 
sogar noch eine Zuwanderung polnischer, slawischer 
und italienischer Elemente, die, wenn auch nicht allzu 
erheblich, doch immerhin beweist, dass in Deutschland 
noch Brot für mehr Hände vorhanden ist, als die na
türliche Vermehrung beträgt. Diese für das Über
gewicht in Krieg und Frieden unserer Nation über die 
konkurrierenden Völker so ausserordentlich wichtige 
Tatsache verdanken wir aber lediglich dem Wachs
tum der Industrie, denn selbst die intensivste Land
wirtschaft wäre niemals imstande gewesen, der
artige Menschenmengen auskömmlich zu ernähren, 
beträgt doch bezeichnenderweise der Zuwachs in den 
Provinzen unseres Reiches mit vornehmlich landwirt
schaftlicher Bevölkerung um vieles weniger als in den 
industriellen Gegenden und namentlich in den grossen 
Städten, wo sich Industrie und Handel hauptsächlich 
angesiedelt haben. Ich nenne nur Ostpreussen, das 
eine Bevölkerungsvermehrung von 11,4 °/0 von 1871 
bis 1905 hatte, Mecklenburg-Schwerin 12 °/0, Strelitz
6,7 °/0, Waldeck 5 ,2% ; dagegen Königreich Sachsen 

•76,4% , Rheinland 79,8%, Westfalen 103,8%, Lübeck 
103%, Bremen 115,2%, Hamburg 158,1 % und Berlin 
146,9%.

Unter diesen Umständen kann es eigentlich nur 
Wunder nehmen, dass die staatserhaltenden Teile der 
Bürger es bisher nicht für nötig befunden haben, sich 
darum zu sorgen, mit welchen Ansichten über Staat 
und Recht die neue Arbeitergeneration heranwächst.
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Einzig und allein die Sozialdemokratie hat frühzeitig 
erkannt, welch fruchtverheissendes Feld hier zu be
ackern ist und ist dementsprechend seit Jahrzehnten 
bemüht, in ihren Jugendvereinen ihre Ideale und Ziele 
zu propagieren.

Mit der allgemeinen Pflichtfortbildungsschule wird 
endlich ein Mittel geschaffen, um zur rechten Stunde 
das Aufkeimen von ungerechtfertigten Vorurteilen 
gegen unsere Gesellschaftsordnung in den jungen 
Seelen zu verhüten, aber es bestehen nach den bisher 
in den städtischen Pflichtfortbildungsschulen allerorts 
gemachten Erfahrungen begründete Zweifel, ob die der 
Jugend gegenüber immer als „Beamte“ erscheinenden 
Lehrpersonen in jedem Falle das Vertrauen gemessen, 
als dass sie ihren Ausführungen das erforderliche Ge
wicht geben könnten, mit anderen Worten, um einen 
bleibenden Eindruck zu erzielen, der späteren Anfein
dungen seitens Andersdenkender erfolgreich standhält.

Dabei sind wir uns allenthalben der unwiderleg
lichen Tatsache bewusst, dass namentlich unser allge
meines, freies und gleiches Wahlrecht in Deutschland 
gebieterisch ein in staatsbürgerlichen Fragen gut be
schlagenes Volk fordert, wollen wir uns nicht von der 
Gefahr erdrücken lassen, dass demagogische Männer 
die blind und urteilslos folgende Masse in ihren Bann 
zwingen und für ihre die ruhige Entwicklung störenden 
Pläne benutzen. Tatsächlich hat ja ein derartiges frei
heitliches Wahlrecht nur dann Sinn und Berechtigung, 
wenn die Bürger imstande sind zu wägen, wem sie 
ihre Stimme erteilen, und ehe sie dies können, müssen 
sie sich ein verhältnismässig recht grosses Mass all
gemein politischer Kenntnise angeeignet haben, ein 
Wissen über Anlass und Wirkung bestehender Gesetze 
und Einrichtungen, über Rechte und Pflichten des 
Staatsbürgers und der Regierung, über die heutigen 
Staatsformen und deren geschichtliche Entwickelung, 
ja über die Grundzüge der Volkswirtschaftslehre. 
Aus den Tageszeitungen und aus Broschüren sich diese 
Bildung anzueignen, würde nicht nur verfehlt, sondern 
geradezu unmöglich sein; denn diese sind schon auf 
bestimmte politische Richtungen eingeschworen und 
suchen dementsprechend für ihre jeweiligen Ideen 
möglichst überzeugend zu werben. Die Lektüre dieser 
Zeitungen erfordert im Gegensatz schon eine Summe 
von Kenntnissen in staatsbürgerlicher Hinsicht, sie 
setzt, soll sie nicht das Gegenteil von dem erreichen, 
was für das Gedeihen und die Wohlfahrt unseres Vater
landes wünschenswert ist, bereits eine staatsbürger
liche Erziehung voraus; denn eine Kritik kann ich erst 
dann vernünftigerweise üben, wenn ich über die be
handelte Frage nicht nur einseitig orientiert bin.

Die Zeit zwischen dem 15. und 18. Lebensjahre 
ist nun die geeignetste, um diese Bildung zu verbreiten, 
und für die grosse Menge unseres Volkes werden es

trotz aller entgegenstehenden Schwierigkeiten auf ab
sehbare Zeit die Staatsschulen sein, die diese Arbeit 
zu leisten haben. Für die industriellen Arbeiter aber 
bietet sich eine andere und günstigere Möglichkeit des 
Bürgerkunden-Unterrichts, eine Möglichkeit, die auch 
sonst noch segensreiche Wirkungen im Gefolge hat, 
so namentlich in einem wachsenden Verständnisse für 
die gemeinsamen Interessen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer.

Wohl pflegen einstweilen noch die jungen Arbeiter 
in den Unternehmern ihre geborenen Gegner zu sehen, 
dabei übersehen sie aber ganz, dass die Privatunter
nehmungen mehr und mehr den Aktiengesellschaften 
weichen, an deren Spitze Privatbeamte stehen, die 
manche wichtige Interessen mit den Arbeitern des 
Werks, das sie leiten, gemeinsam haben, die auch be
zahlt werden, wie die Arbeiter und die, steigen wir zu 
den mittleren Beamtenstellen hinab, genau so 'vor den 
Konjunkturschwankungen zittern müssen, wie die Ar
beiter. Für beide Gruppen besteht das gesamte ver
fügbare Kapital in der geleisteten Arbeit, sei es der 
Hände, sei es des Kopfes.

Wenn nun die staatsbürgerliche Erziehung der 
jugendlichen Fabrikarbeiter in die Hände der W erk
beamten gelegt wird, an Fabrikschulen, die von Werken 
unterhalten werden,' so besteht die Hoffnung auf eine 
leichtere Verständigung zwischen Lehrern und Schü
lern; denn letztere wissen sehr wohl, dass das ihnen 
hier Vorgetragene nicht einem bindenden Muss der Re
gierung entstammt, sondern der freien Ansicht des 
Lehrers. Das ist aber gerade bei Fabrikarbeitern be
sonders wesentlich; denn die gewerbliche Jugend, an die 
sich namentlich die Pflichtfortbildungsschulen zu wen
den pflegen, steht dem modernen Staatsgedanken bei 
weitem nicht so widerwillig gegenüber. Der Gedanke 
aber, das die Werksbeamten ja auch nur das lehren, 
dürften, was ihnen von der Werksleitung gestattet sei, 
ist nicht stichhaltig als Gegengrund; denn ich betonte 
schon weiter oben die greifbare Gemeinsamkeit der 
Interessen aller in der Industrie Beschäftigten. Würde 
jedoch die Ansicht eines Beamten eine geradezu auf die 
Zerstörung, nicht die allmähliche Weiterentwickelung 
des bestehenden Staatswesens gerichtete sein, so ver
steht es sich von selbst, dass für ihn als Werkslehrer 
kein Platz wäre. Es sollen ja überhaupt nicht p o l i 
t i s c h e  M e i n u n g e n  in der Schule vorgetragen, 
sondern s a c h l i c h e  G r u n d l a g e n  für eine spätere 
selbständige Meinungsbildung der Schüler vermittelt 
werden. Diesem Bestreben kann aber der staats
bürgerliche Unterricht in der Fachschule, wie ich aus 
eigenster Erfahrung weiss, in idealer Weise gerecht 
werden.

Ohne irgendwie tendenziös zu sprechen, vermag es 
'der taktvolle Fabrikbeamte, der in der Werkstatt auch
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dadurch das Vertrauen seiner Zöglinge gewinnt, dass er 
ihnen in ihren Bemühungen zu praktischer Vervoll
kommnung behilflich ist, eine Hochachtung vor all dem 
in den jungen Gemütern zu befestigen, was besonders 
der Staatssozialismus des Deutschen Reiches bisher 
geleistet hat, und trotz aller Gegenströmungen und aller 
Negierungen seitens der Kreise, denen damit geholfen 
werden soll, auch in Zukunft noch leisten wird. Der 
Vergleich mit den Wohlfahrtsgesetzen anderer Länder 
spricht, wird er vorurteilslos von gerecht denkenden 
Menschen vorgetragen, so günstig für Deutschland, 
dass es nicht allzu schwer ist, den Glauben an den 
guten Willen aller beteiligten Instanzen bei den jungen

Leuten dauernd einzupflanzen. Aus dieser frohen Zu
versicht aber erblüht später die Lust zu frischer Mit
arbeit an dem Wohle des Ganzen, und diese bereit
willige Mitarbeit gerade ist es, die so kostbar ist für 
eine gesunde und stetige Entwicklung, die zum Heile 
aller, namentlich aber unserer für die Hunderttausen
de jährlich Neugeborenen so enorm wichtigen In
dustrie dient. Möchten demnach recht viele weit
blickende Fabrikleiter sich die staatsbürgerliche Er
ziehung ihrer jugendlichen Arbeiter im Sinne dieses 
Aufsatzes am Herzen gelegen sein lassen, sie arbeiten 
damit nicht nur in dem Interesse ihrer Arbeiter, sondern 
wahrlich ebensosehr in ihrem eigenen.

Jahresbericht der Gewerbe-Inspektion in Hamburg für das Jahr 1910.
Nachstehend bringen wir einige allgemein inter

essierende Teile des vom Gewerberat Dr. R a s c h  er
statteten Jahresberichts zum Abdruck, während wir 
auf die Tätigkeit der Gewerbeinspektion im einzelnen 
auf den Bericht selbst hinweisen.

Der Jahresbericht ist in der vereinfachten Form 
erstattet, die durch eine neue, vom Reichsamt des 
Innern erlassene Anleitung vorgeschrieben ist.

An erster Stelle ist hervorzuheben die weitere 
Ausbildung des selbständigen polizeilichen Aufsichts
dienstes der Gewerbeinspektion, der sich als ausser
ordentlich fördernd und wirksam herausgestellt hat und 
den übrigen bundesstaatlichen Gewerbeinspektionen als 
Anhalt für eine vereinfachte Regelung des Verhält
nisses zwischen diesen beiden beteiligten Faktoren 
dienen kann.

Im Anfang des Jahres sind der Gewerbe-Inspek
tion zwei weitere Wachtmeister überwiesen worden. 
Abgesehen von den Polizeigeschäften, die zur Ver
folgung von Strafanzeigen vorgenommen werden müs
sen, ist nunmehr die g e s a m t e  polizeiliche Aufsichts
tätigkeit in den unter § 105 b Abs. 1 der Gewerbe
ordnung fallenden Anlagen des Stadtbezirkes den fünf 
Polizeiwachtmeistern übertragen, die der Dienstaufsicht 
des Gewerberats und seines Vertreters unterstellt sind. 
Diese Regelung hat sich in jeder Hinsicht bewährt. 
Der Dienst der Polizeibeamten, die in allen Bundes
staaten neben den Gewerbeaufsichtsbeamten mit der 
Überwachung der formellen Vorschriften (Aushänge, 
Arbeitsbücher, Arbeitszeit) beauftragt sind, konnte plan- 
mässig und so gestaltet werden, dass die Tätigkeit der 
Gewerbeaufsichtsbeamten dadurch wirksam unterstützt 
und ergänzt wurde.

Durch eine von dem Herrn Chef der Polizeibehörde 
am 1. Februar 1910 erlassene Anweisung ist der Dienst
verkehr der Gewerbe-Inspektion mit anderen Behörden 
neu geregelt worden; für die Gewerbeunternehmer 
wurde durch diese Neuregelung der Vorteil erreicht, 
dass Anordnungen und Auskunfterteilungen n u r  durch 
die Gewerbeaufsichtsbeamten erfolgen, und dass die 
Unternehmer die Verhandlungen, z. B. über Arbeits
ordnungen, Ausnahmebewilligungen und Feuerschutz,

n u r  mit der Gewerbe-Inspektion, und nicht mehr 
ausserdem noch mit der betreffenden Abteilung der 
Polizeibehörde zu führen brauchen.

In den Ausführungen über A r b e i t e r  i m a l l 
g e m e i n e n ,  A r b e i t e r i n n e n  u n d  j u g e n d 
l i c h e  A r b e i t e r  geben die Angaben über Sonn
tagsruhe, Arbeitsordnungen, Geldstrafen, Hausarbeit, 
Tarifverträge zu besonderer Erwähnung im einzelnen 
keine Veranlassung.

Hervorgehoben wird, dass d i e  A r b e i t e r a u s 
s c h ü s s e  in manchen Betrieben während des ver
flossenen Jahres infolge Abänderung der Arbeitsord
nungen eine eM as grössere Wirksamkeit als sonst ent
faltet haben. Der Bildung von Arbeiterausschüssen 
wird neuerdings von den organisierten Arbeitern ein 
erhöhtes Interesse entgegengebracht; auf ihr Drängen 
haben sich die Werften und grösseren Maschinen
fabriken zur Einführung von Arbeiterausschüssen ver
anlasst gesehen. Die Ausschüsse treten mit Beginn des 
Jahres 1911 nach gemeinsamen und zweckmässigen 
Satzungen, die vom Arbeitgeberverband aufgestellt 
sind, in Wirksamkeit. Man muss den Erfahrungen, die 
man mit dieser Neueinrichtung machen wird, mit 
grossem Interesse entgegensehen.

Von einschneidender Bedeutung für die hambur- 
gische Industrie war namentlich der Werftarbeiter
Streik, der auf allen grösseren Werften eine fast voll
ständige Betriebsunterbrechung von zehn Wochen her
beiführte und viele mit dem Schiffbau in Verbindung 
stehende Industriezweige in Mitleidenschaft zog. Der 
Streik, dessen Verlauf durch die Tageszeitungen be
kannt ist, war für die Arbeiter erfolgreich, wenn auch 
die Forderungen in der ursprünglichen Höhe nicht 
durchgesetzt wurden. Von grösseren Betrieben wurden 
durch Streitigkeiten mit den Arbeitern insbesondere 
auch eine Gummiwaren-, eine Klavier- und eine Bi
jouterie-Fabrik betroffen; nur durch langwierige Ver
handlungen mit den Arbeitern des Betriebes und den 
Arbeitervereinigungen gelang es den Firmen, die 
Schwierigkeiten zu überwinden. Der Kampf im Bau
gewerbe stand in Verbindung mit der grossen, über 
ganz Deutschland ausgebreiteten Aussperrung der Bau

*
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arbeiter und betraf nur kleinere Betriebe des Land
gebiets; im Stadtgebiet war bereits vor Ausbruch des 
Kampfes eine Einigung erreicht worden.

Für die rechtliche Stellung der A r b e i t e r o r g a 
n i s a t i o n e n  ist eine Entscheidung des hanseatischen 
Oberlandesgerichts von Bedeutung. Ein organisierter 
Bauarbeiter hatte im Namen seiner Verbandsgenossen 
einen, dem Verbände nicht angehörenden Mitarbeiter 
aufgefordert, der Organisation beizutreten. Der Ar
beiter verweigerte den Beitritt und wurde von dem 
Unternehmer entlassen, der' die Stillegung des Betriebes 
durch den Austritt aller organisierten Arbeiter vermei
den wollte. In dem darauf folgenden Strafprozesse er
kannte das Oberlandesgericht auf Freisprechung des 
vom Verbände beauftragten Arbeiters, weil die Zuge
hörigkeit zu einem Arbeiterverband nicht als „Verab
redung zur Erlangung günstiger Lohn- und Arbeits
bedingungen“ im Sinne des § 153 der Gewerbeordnung 
angesehen werden könne, und weil in dem Vorgehn des 
Mannes keine Anwendung körperlichen Zwanges, 
Drohung, Ehrverletzung oder Verrufserklärung zu er
blicken sei.

Zu Streitigkeiten mit den Arbeitern führte es in 
einigen Fabriken, dass von den Arbeitern ein schrift
liches Versprechen gefordert wurde, sich der gewerk
schaftlichen Organisation nicht anzuschliessen. Eine 
Fabrik liess die Forderung fallen, als die Arbeiter da
hin vorstellig wurden; in mehreren anderen Betrieben 
wurde die Forderung aufrecht erhalten. Bei einer 
Firma, die bisher eidesstattliche Versicherung verlangt 
hatte und sich ausserdem noch für den Fall, dass der 
Arbeiter trotz des Versprechens Mitglied des Verbandes 
sein oder werden sollte, eine hohe Konventionalstrafe 
ausbedungen hatte, konnte durch die Bemühung des 
Gewerbe-Inspektors nur erreicht werden, dass die For
derung der eidesstattlichen Versicherung fallen gelassen 
und die Konventionalstrafe ermässigt wurde.

Durch die Novelle vom 28. Dezember 1908 haben 
hauptsächlich die Bestimmungen über die B e s c h ä f 
t i g u n g  v o n  A r b e i t e r i n n e n  eine durchgrei
fende Änderung erfahren. Den Betrieben mit Arbeite
rinnen musste daher eine besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden.

Die Durchführung der neuen gesetzlichen Bestim
mungen hat im allgemeinen auf die wirtschaftliche Lage 
der Industriezweige und der in ihnen beschäftigten Ar
beiterinnen eine wesentliche Einwirkung nicht ausge
übt. Eine vorübergehende Unbequemlichkeit ist in 
mehreren Betriebszweigen empfunden; über eine 
dauernde Betriebserschwerung wird nur in der Be
kleidungsindustrie und von einer grösseren Bijouterie
fabrik geklagt.

Recht fühlbar war die Einschränkung der Arbeits
zeit an den Sonnabenden von 10 auf 8 Stunden; nicht 
so sehr für die Fabriken, deren Kundschaft aus Ge
werbetreibenden oder Wiederverkäufern besteht, als 
vielmehr für diejenigen Betriebe der Bekleidungsin
dustrie, in denen für den persönlichen Bedarf der Kund
schaft gearbeitet wird. Hier häuft sich die Arbeit am 
Wochenschluss, weil die Privatkundschaft die Abliefe
rung der bestellten Kleidungsstücke zum Sonntag for
dert. Aus demselben Grunde machte sich in diesen 
Betrieben auch die Verlegung des Arbeitsschlusses von 
51/,, Uhr auf 5 Uhr fühlbar; von den Arbeiterinnen wird

gerade auf den früheren Arbeitsschluss am Sonnabend 
besonders grösser Wert gelegt.

Die mit Ladengeschäften verbundenen Bekleidungs
betriebe sind mit den Änderungsarbeiten an den ver
kauften Gegenständen in eine recht schwierige Lage 
gekommen, die allerdings durch die neuen Bestimmun
gen der Gewerbeordnung nicht geschaffen, sondern nur 
verschärft ist. Die Schwierigkeiten sind letzten Endes 
auf eine erläuternde Bemerkung in den Bekanntmachun
gen zurückzuführen, die von allen höheren Verwaltungs
behörden des Reiches im Jahre 1895 erlassen sind. Es 
ist nämlich nach Vereinbarung der Bundesregierungen 
bei den Ausnahmebewilligungen, die auf Grund des 
§ 105 e der Gewerbeordnung erlassen sind, bemerkt 
worden, dass in Ladengeschäften die kleinen Ände
rungs- und Zurichtungsarbeiten an verkauften Waren 
zum Handelsgeschäft gehören und deshalb auch am 
Sonntag, während der Laden geöffnet ist. zulässig seien. 
In kleinen Geschäften, wo die Änderungs- oder Zu
richtungsarbeiten gleich von dem Verkaufspersonal aus
geführt werden, ist diese Auslegung unbedenklich; sie 
hat aber dazu geführt, dass in grösseren Geschäften in 
den sogenannten Änderungsstuben gewerbliche Ar
beiterinnen zu der Zeit, wo der Laden geöffnet, die Ar
beit in gewerblichen Betriebsstätten aber nicht ge
stattet ist, an den Sonntagen regelmässig beschäftigt 
werden. Der Sonntagsbetrieb in den Änderungswerk
stätten durch Vornahme der sogenannten ,.Warte
sachen“ ist mit dem Sinne des Gesetzes kaum verein
bar; ihre Zulässigkeit ist in neueren Entscheidungen der 
höchsten Gerichte auch bezweifelt worden. Die Un
klarheit hätte^ schon bei Einführung der Sonntagsruhe 
beseitigt werden sollen. Werden die Änderungsarbei
ten als notwendig angesehen, so sollten sie im Wege 
der Ausnahmebewilligungen für Gewerbebetriebe zu
gelassen werden; betrachtet man sie n i c h t  als not
wendig, so sollte man sie allgemein, in kleinen wie in 
grossen Geschäften, untersagen. Jedenfalls ist die Vor
nahme dieser Änderungsarbeiten während des Laden
verkaufs nicht nur am Sonntag notwendig, sondern 
ebensosehr oder ebensowenig auä am Sonnabend nach 
5 Uhr; hier aber ist sie durch den § 137 der Gewerbe
ordnung verboten. Das war weniger fühlbar in der 
früheren Zeit, wo alle Änderungsstuben unter die Be
stimmungen der Konfektionsverordnung fielen und des
halb die Zeit am Sonnabend abend durch Eintragung 
in das Überarbeitsverzeichnis in Anspruch nehmen 
konnten. Jetzt aber können die grösseren Geschäfte, 
bei denen 10 oder mehr Arbeiter im Gewerbebetrieb 
tätig sind, eine Erlaubnis für die Beschäftigung von 
Arbeiterinnen in den Änderungsstuben am Sonnabend 
nach 5 Uhr überhaupt nicht mehr erhalten; ihre Lage 
ist dadurch gegenüber den kleineren Geschäften, deren 
Änderungsstube nach wie vor unter die Konfektions
verordnung fällt, sehr schwierig geworden. Besonders 
leiden darunter die Geschäfte mit vorwiegender 
Arbeiterkundschaft, weil für die Arbeiterfamilien der 
Sonnabendnachmittag und Sonntag gegenwärtig die 
Haupteinkaufszeit ist. Die Geschäftsinhaber trafen die 
verschiedenartigsten Einrichtungen, um den Laden- 
betrieb den neuen Bestimmungen anzupassen: die 
Änderungsstuben wurden von dem übrigen Gewerbe
betriebe als selbständige Anlagen abgespalten; die Ar
beiterinnen wurden an den Sonnabenden um 5 Uhr
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von verschiedenen Geschäften ausgetauscht; frühere 
Arbeiterinnen, die nach ihrer Verheiratung für gewöhn
lich nicht mehr gewerblich tätig sind, wurden für die 
Abendstunden des Sonnabends als kaufmännisches 
Hilfspersonal eingestellt, oder es wurden ausgebildete 
Arbeiterinnen als Verkäuferinnen angenommen, die 
dann abwechselnd Verkaufstätigkeit und Änderungs
arbeiten vorzunehmen hatten. Alle diese Lösungen der 
Frage sind nicht einwandfrei und überdies nur schwer 
durchzuführen; die Abtrennung der Änderungsstube 
vom übrigen Betriebe ist sogar zweifellos unzulässig 
und sehr bedenklich, weil dadurch Betriebe mit min
destens 10 Arbeitern in je 2 Betriebe mit weniger als 
10 Arbeitern zerlegt werden könnten. In den übrigen 
Fällen aber wurde bei der nicht ganz geklärten Rechts
lage und bei dem Notstand der Geschäfte einstweilen 
behördlich nicht vorgegangen.

Aus dem Kapitel: S c h u t z  d e r  A r b e i t e r  
v o r  G e f a h r e n  sind folgende bemerkenswerten Be
triebsunfälle zu verzeichnen. Den unmittelbaren Tod 
von Arbeitern hatten 19 Unfälle zur Folge. 1 Arbeiter 
wurde beim Schmieren einer Transmission von einer 
vorstehenden Stellschraube der Welle an seiner Klei
dung erfasst und hierdurch erdrosselt. Beim Abwerfen 
eines Transmissionsriemens wurde ein anderer Arbeiter 
von der Riemenscheibe ergriffen; er erlitt dadurch den 
Tod, dass er gegen die Decke geschleudert wurde. 
In 2 Reismühlen stürzten die aufgeschichteten Stapel 
der Reissäcke zusammen; bei dem einen Unfall,wurde 
hierdurch 1 Arbeiter, bei dem anderen 2 Arbeiter er
drückt. Solange die hohe Stapelung der gefüllten Säcke 
bei der Lagerung von Reis allgemein üblich ist, werden 
sich im Einzelfall schwer Vorsichtsmassregeln treffen 
lassen, durch welche derartige Unfälle sicher vermieden 
werden. Durch Abstürzen in eine mit heissem Wasser 
gefüllte Grube erlitt ein junger Arbeiter und durch den 
Brand eines mit Benzin gefüllten Behälters ein Lehrling 
tödliche Brandwunden. Durch herabfallende schwere 
Gegenstände wurden 2 Arbeiter getötet, 8 Arbeiter 
verunglückten tödlich durch Abstürzen, 1 durch Fahr
stuhlunfall, 2 durch Ertrinken. Beim Inbetriebsetzen 
des von einem Klempnermeister erbauten Azetylenappa
rates verunglückte 1 Arbeiter durch Unvorsichtigkeit 
tödlich. Endlich verliefen 2 durch Unfall entstandene 
Verletzungen dadurch tödlich, dass Blutvergiftung hin
zutrat. Von den übrigen Unfällen seien noch die fol
genden erwähnt: 1 Arbeiter wurde durch das Umher
spritzen von Schwefelsäure im Gesicht schwer ver
brannt, als er ein Ventil öffnete, um die Säure in ein 
Druckfass abzulassen; er hatte versäumt, das Abblas
ventil des Druckfasses vorher zu öffnen und konnte 
es anderweit nicht bemerken, dass in dem Fass noch; 
Überdruck vorhanden war, weil das Manometer un
richtig zeigte. Durch Unvorsichtigkeit des Kranführers 
wurde 1 Arbeiter beim Verschieben eines Kranes 
schwer gequetscht. In einem ölw erk explodierte ein 
eiserner Kessel von 3 m Durchmesser und 2,7 m Höhe; 
der Behälter wurde zur Oxydation von ö l und Tran 
durch Einblasen von Luft benutzt. Der Inhalt war 
etwa auf 130° C erhitzt; sobald das Gebläse angestellt 
wurde, erfolgte die Explosion. Die 120 Deckelschrau
ben wurden abgerissen, der Deckel flog ab, zertrüm
merte das Gebäudedach und fiel, glücklicherweise ohne 
Menschen zu treffen, neben dem Apparat nieder. Nach

der Untersuchung war die Zündung wahrscheinlich 
durch funkenführende Rauchgase entstanden, mit denen 
die aus dem Kessel entweichenden Gase im Schornstein 
zusammentrafen; Vorlage und Sicherheitsdrahtnetze, 
die in die Abgasleitung zwischen Kessel und Schorn
stein eingebaut waren, hatten offenbar das Zurück
schlagen der Flamme nicht verhütet. Um ähnlichen 
Vorkommnissen vorzubeugen, wurden die Sicherheits
vorkehrungen durch Einbau von 2 Wasserverschlüssen 
in die Abgasleitung vervollständigt.

Zur Unterscheidung von besonders feuergefähr
lichem Z e l l u l o i d  von dem Zellhorn ordnungs- 
mässiger Beschaffenheit ist vom Königlich Preussi
schen Handelsministerium (Ministerialblatt der Han
dels- und Gewerbeverwaltung 1910- Seite 214) emp
fohlen worden, eine 0,1 g Probe im ölbade zu erhitzen 
und so die Verpuffungstemperatur des Materials festzu
stellen. Das hierbei unter 150° C verpuffende Zelluloid 
sei als schlecht und feuergefährlich zu betrachten. Um 
über das in den hiesigen Betrieben verarbeitete Zellhorn 
ein Urteil zu gewinnen, wurden Proben davon im 
Laboratorium der Gewerbe-Inspektion der angegebenen 
Prüfung unterworfen. Es stellte sich hierbei heraus, 
dass die undurchsichtigen, mit Farbstoffen und anderem 
Material vermischten Zelluloidmassen durchgehends 
über 150° C unter Verpuffung zersetzt werden, dass 
aber einzelne Proben von durchsichtigem, mehr oder 
weniger gefärbtem Zellhorn schon bei Temperaturen 
um 140° C verpuffen. Verhandlungen mit der süd
deutschen Fabrik, die das Zellhorn geliefert hatte, er
gaben, dass das fragliche Zellhorn trotz des verhältnis
mässig niedrigen Entflammungspunktes von einwand
freier Beschaffenheit war, und dass die Ergebnisse der 
Prüfung sehr verschieden ausfallen, je nach der Art, 
wie die Probe zur Verpuffung entnommen wird. Wenn 
nämlich zur Entnahme der Probe kleine Streifen von 
dem Zelluloid abgetrennt und mit der Schere zerschnit
ten wurden, sodass etwa 12 Stückchen die 0,1 g Probe 
bildeten, fiel die Bestimmung der Verpuffungstempera
tur um etwa 20° C niedriger aus als wenn das Material 
geraspelt und die Probe so in feinsten Stückchen ent
nommen wurde. Hiernach kann die Prüfungsvorschrift 
in der vom Königlich Preussischen Handelsministerium 
angegebenen Form zur Anwendung nicht empfohlen 
werden. Es scheint, als ob die Erhöhung des Verpuf
fungspunktes bei den trüben Massen allein durch die 
Beimischung und die hierdurch bewirkte „Verdünnung“ 
des Zellhorns herbeigeführt ist. Im Interesse der In
dustrie und der Sicherheit der Zellhornlager ist es er
wünscht, dass durch weitere Untersuchungen die Frage 
geklärt wird, ob die Bestimmung des Verpuffungspunk
tes zur Beurteilung der Feuersicherheit wirklich brauch
bar ist, und zutreffendenfalls, welche Höhe der Ver
puffungstemperatur und welche Methode zu ihrer Be
stimmung der Beurteilung von Zellhorn zugrunde zu 
legen ist.

Zur Ausführung von Schweiss- und Lötarbeiten mit 
A z e t y l e n  finden die Bomben mit einer Lösung von 
verdichtetem Azetylen nur ausnahmsweise Verwendung. 
Allgemein werden dazu die Azetylenapparate benutzt, 
die jetzt regelmässig mit einer ausreichenden Reini
gungsvorrichtung für das Gas ausgestattet sind, sodass 
auch die kleinen tragbaren, zur Verwendung in Innen
räumen zugelassenen Apparate für Schweissarbeiteri
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gebraucht werden können. Gefordert wird, dass zwi
schen Gasbehälter und Schweisspistole ein Sicherheits
Wasserverschluss und ein Kiestopf mit einer Füllung 
von erbsengrossem Kies eingebaut ist. Das Zurück
schlagen der Flamme und das Eindringen von Sauer
stoff in den Azetylengasbehälter wird dadurch sicher 
verhindert. Das Verstopfen der Austrittsöffnung an 
der Schweisspistole kommt häufiger vor; der Sicher
heits-Wasserverschluss muss deshalb mit einer hin
reichend weiten Entlüftungsöffnung versehen sein, da
mit auch dann, wenn das Reduzierventil der Sauerstoff
flasche nicht zuverlässig arbeite, doch Sauerstoff nicht 
den Azetylenbehälter überdringen kann. Der Betriebs
ingenieur Herr Ahrens von der hiesigen Strassen-Eisen- 
bahn-Gesellschaft Falkenried hat einen sehr zweck
mässigen Wasserverschluss konstruiert, der nicht unter 
Patentschutz gestellt ist. Ausser der Azetylengas- 
schweissbildung wird häufiger noch die Wasserstoff- 
Sauerstoffschweissung angetroffen, aber nur vereinzelt 
das elektrische Schweissverfahren. Besondere Auf
merksamkeit wurde den Gesundheitsgefahren gewid
met, die etwa durch starke Lichtstrahlung oder schäd
liche Dünste bei der Ausübung des sogenannten auto
genen Schweissverfahrens entstehen können. Kein Fall 
wurde ermittelt, wo Schädigungen tatsächlich vorge
kommen waren. Zum Schutz der Augen werden 
Schutzgläser oder Brillen aus grünem oder rauch
farbigem Glas verwandt.

Für die Lagerung f e u e r g e f ä h r l i c h e r  F l ü s 
s i g k e i t e n  hat sich das System Martini - Hünecke 
auch in Hamburg durchaus bewährt und findet immer 
mehr Eingang. Gegen das Verfahren der Firma 
Müller & Co. in Schwelm wurde bisher das Bedenken 
geltend gemacht, dass eine Förderung der feuergefähr
lichen Flüssigkeiten durch Betätigung der Pumpe mög
lich war, ohne dass eine entsprechende Menge von 
Schutzgas unbedingt in den Lagerbehälter nachdringen 
musste. Die Firma hat deshalb in die Saugleitung der 
Pumpe ein Ventil eingeschaltet, dass an einer Membran 
durch einen von dem Schutzgas ausgeübten Überdruck 
von Vio Atmosphäre gehoben wird. Die Bedenken, die 
gegen das sogenannte ,,Schwelmer Verfahren“ zur 
Lagerung feuergefährlicher Flüssigkeiten in einem Ein
zelfalle erhoben wurden, sind dadurch beseitigt.

Eine sehr einfache und zweckmässige Vorrichtung 
für den Gebrauch von S a c k w i n d e n hat die Ma
schinenfabrik Rieh. Seyfarth in Hamburg gebaut. Die 
hochgewundene Last wird zunächst auf eine verschieb
bare Rollbühne abgelassen, die aus der Luke vorge
schoben wird. Die Rollbühne läuft in eingemauerten 
Trägern, die noch durch schräg nach oben gehende 
ebenfalls in der Gebäudemauer verankerte Streben ge
halten werden.

Unter den g e s u n d h e i t s s c h ä d l i c h e n  
E i n f l ü s s e n  sind folgende Fälle hervorzuheben. 
Während in den gewerblichen Betrieben M i l z b r a n d 
e r k r a n k u n g e n  nicht vorgekommen sind, zogen 
sich beim Entladen von Schiffen, der Beförderung und 
Lagerung von Fellen 11 Personen Milzbranderkran
kungen zu, von denen 4 tödlich verliefen. Ausserdem 
kamen nach Mitteilung des Medizinalamtes noch 6 
Milzbranderkrankungen vor, bei denen die Ansteckung 
teils im benachbarten preussischen Gebiet, teils ohne 
erkennbaren Zusammenhang mit der gewerblichen Be

handlung tierischer Produkte erfolgt war; 3 von diesen 
Erkrankungen verliefen tödlich.

Von den 3 zur Kenntnis der Behörden gekommenen 
B l e i e r k r a n k u n g e n  betraf die eine den Arbeiter 
einer Bleizuckerfabrik und gab Veranlassung, dass der 
Befolgung der vom Bundesrat erlassenen Bleifarben
verordnung vom 26. Mai 1903 (RGBl. Seite 225) in 
diesem Betriebe eine vermehrte Sorgfalt gewidmet 
wurde; in der Fabrik waren seit Jahren Bleierkran
kungen nicht vorgekommen. Die beiden ändern Fälle 
standen in Verbindung mit Malerbetrieben. Es ist an
zunehmen, dass ausser diesen zur behördlichen Kennt
nis gekommenen Erkrankungen sich noch eine grössere 
Anzahl von Bleivergiftungen ereignet hat, die aber nicht 
gemeldet worden sind. Unter die vom Bundesrat er
lassene Malerverordnung vom 27. Juli 1905 (RGBl. 
Seite 555) fallen ausser den eigentlichen Malerbetrieben 
noch die Farbenfabriken, in denen bleihaltige Farbstoffe 
nicht hergestellt, aber mit ö l  oder Firnis angerieben 
werden. Der Schiffsverkehr Hamburgs erfordert eine 
grosse Menge streichfertiger Farben; es sind daher 14 
derartige Betriebe mit etwa 200 Arbeitern vorhanden. 
Von diesen Arbeitern werden nur etwa 30 ständig oder 
vorübergehend mit dem Anreiben von Bleifarben be
schäftigt. Bleierkrankungen sind unter den Arbeitern 
dieser Fabriken in den letzten Jahren nur ganz ver
einzelt vorgekommen.

ln den beiden hiesigen R ö n t g e n r ö h r e n 
f a b r i k e n  werden die Arbeiter durch bleierne Schutz
schirme und bleihaltige Schutzgläser wirksam gegen die 
Einwirkung der Röntgenstrahlen geschützt; Erkran
kungen durch Einwirkung der Strahlen sind seit vielen 
Jahren nicht vorgekommen.

Da es zur Kenntnis der Gewerbe-Inspektion ge
kommen war, dass von Arbeiterinnen hiesiger Wäsche
reien gelegentlich M i r b a n ö l  als Abortivmittel be
nutzt war, wurde dafür gesorgt, dass in diesen Be
trieben das Nitrobenzol, dass in Wäscherein zur Ver
deckung eines etwaigen schlechten Geruches der Seife 
verwandt wird, sorgfältig unter Verschluss gehalten 
wird. Ebenso wurde in den galvanischen Anstalten auf 
vorsichtige Aufbewahrung des Zyankaliums geachtet.

Von den maschinellen Entstaubungsanlagen ver
dienen besondere Erwähnung die im verflossenen Jahr 
getroffenen zweckmässigen Einrichtungen in einer Glas
schleiferei, wo der Staub des Sandstrahlgebläses gut 
abgesaugt und in 2 Kammern mit Wasserberieselung 
niedergeschlagen wird; in einer grösseren Asbestspin
nerei und -weberei, wo der abgesaugte und in einer 
Filterkammer gesammelte Staub vorteilhaft in der Fa
brikation wieder verwandt wird, und in einer grossen 
Gummiwarenfabrik, wo nunmehr mit einem Kraftauf
wand von etwa 50 PS alle Gummifräsmaschinen gut 
entstaubt werden.

Die Zinkhütte in Billwärder hat die langwierigen 
und kostspieligen Versuche zur Entstaubung der Hütte 
nunmehr zu Ende geführt und hat jetzt eine Einrichtung 
geschaffen, durch die der Beweis geliefert ist, dass die 
Entstaubung einer Zinkhütte für die Umgebung ein
wandfrei, für die Gesundheit der Arbeiter befriedigend 
durchgeführt werden kann. Die Versuche haben ge
zeigt, dass die Dünste unmittelbar an den Retorten 
nicht abgesaugt werden können, weil sie hier zusam
mengeballt und deshalb so schwer sind, dass nicht die
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Metalldünste, sondern hauptsächlich nur heisse Luft 
und Kohlengase von der Saugleitung fortgeführt wer
den. Es muss deshalb den Metalldünsten Gelegenheit 
gegeben werden, sich auszubreiten und mit Luft zu 
mischen. Das wurde dadurch erreicht, dass an der 
Ofenbrust eine möglichst grosse Auffanghaube ange
bracht wurde. Wie aus der nebenstehenden Skizze 
hervorgeht, hat die Haube bei einer Ofenbreite von 
8 m eine Höhe von 3,5 m, und an der Unterkante eine 
Länge von 10 m und Breite von 3,5 m; sie besitzt 
90 cbm Fassungsraum. Erst nachdem sich die Metall
dünste in dieser Haube ausgedehnt haben, werden sie 
durch einen Exhaustor abgesaugt und einer Filterkam
mer zugeführt. Um ein gleichmässiges Absaugen der 
Dämpfe in der ganzen Ofenbreite zu erreichen, ist der 
Durchgangsquerschnitt zwischen Haube und der inner-

das Jahr 1911 ist wiederum 1 Million Mark vorgesehen. 
Die Baugelder werden zu einem niedrigen Zinsfuss aus
geliehen. Ausser den Gebäuden, die in den Stadtteilen 
Barmbeck, Winterhude und Eppendorf von dem Bau
verein Hamburg und dem Konsum-, Bau- und Spar
verein Produktion errichtet sind, wurden, um dem 
.Wohnungsbedarf der Industrie- und Hafenarbeiter in 
möglichster Nähe des Hafengebietes zu genügen, von 
der Allgemeinen Deutschen Schiffszinnnerergenossen- 
schaft und von der Hamburg-Amerika Linie auf dem 
benachbarten preussischen Gebiet in Wilhelmsburg 
grössere Wohnkolonien geschaffen. Die Schiffszim
merergenossenschaft hat 99 Zweizimmerwohnungen, 
deren Mietpreis 310 Mk. beträgt, und 9 Dreizimmmer- 
wohnungen zum Mietpreis von 410 Mk. errichtet. Von 
der Hamburg-Amerika Linie sind in 32 Häusern 268

Entstaubungsanlage
fü r  erne

. Zinkhüt te.

IVentila jfH p o i

halb derselben gelegenen Absaugerohrleitung mit der 
Entfernung vom Exhaustor allmählich vergrössert wor
den. Die Filterkammer besitzt Schlauchfilter aus Jute
stoff mit Handschütteleinrichtung; die Filterfläche für 
jeden Ofen beträgt 1000 qm bei einer Zinkproduktion 
von 2500 kg in 24 Stunden. Durch die Filterkammer 
wird täglich 100 kg Zinkoxyd zurückgehalten; die den 
Filtern entströmenden Gase sind metallfrei. Die Be
triebskraft für die Exhaustoren schwankt zwischen 15 
bis 20 PS. für jeden Ofen, je nach der Durchlässigkeit 
der Filter. Für den Fall, dass die Exhaustoren oder 
die Filteranlage nicht betriebsfähig sein sollten, ist ein 
Notauslass mit abschliessbarem Schieber an der Auf
fanghaube angebracht. Die Anlagekosten betragen 
12 000 Mk. für den Ofen; der Verkaufswert des ge
wonnenen Zinkoxydes deckt die Betriebskosten der An
lage bei 2,5 Pf. Kosten für die Pferdekraftstunde. (Vgl. 
Fig. 189.)

Aus dem Kapitel: „W o h 1 f a h r t s e i n r i c h -
t u n g e n“ sind folgende Angaben erwähnenswert.

Die Bestrebungen, für die Arbeiterbevölkerung ge
sunde und preiswerte Wohnungen zu schaffen, werden 
in dankenswerter Weise durch die Landesversicherungs
anstalt der Hansestädte unterstützt. Im Jahre 1910 
waren hierfür 1 s/4 Millionen Mark angesetzt, und für

Wohnungen geschaffen, die mit 260 bis 290 Mk. für die 
Zweizimmerwohnung und 370 bis 390 Mk. für die Drei
zimmerwohnung vermietet werden. Für die Bewohner 
der Kolonien sind Badezimmer und Kindergärten vor
handen, auch Bibliothekräume sind vorgesehen. Es 
ist für die Arbeiter besonders wertvoll, dass diese 
Wohnungen in unmittelbarer Nähe der Arbeitsstätten 
liegen, und somit Zeitaufwand und Fahrkosten erspart 
werden.

Zur Errichtung eines Arbeiterinnenheims in St. 
Georg hat der Hamburgische Staat Fräulein Agnes 
Wolffson, die sich durch Errichtung von Haushaltungs
schulen bereits grosse Verdienste erworben hat, ein 
300 qm grosses Grundstück überlassen. In dem Heim 
sollen ausser den Betriebs-, Speise- und Unterhaltungs
räumen 40 bis 50 Einzelzimmer für alleinstehende ge
werblich tätige Mädchen eingerichtet werden.

Zum Schutz der Jugend gegen die Schmutz- und 
Schundliteratur ist durch Senat und Bürgerschaft be
schlossen, alljährlich 38000 Hefte der Deutschen Jugend
bücherei in den Volksschulen zu verteilen. Dem gleichen 
Zweck dienen die Kinderlesezimmer, die von der Pa
triotischen Gesellschaft auf Grund der überaus gün
stigen Erfahrungen errichtet sind, die in Amerika und 
England mit Kinderlesehallen gesammelt wurden. In
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Anlehnung an die für Erwachsene bereits früher er
richteten Bücherhallen wurden im Jahre 1908 zuerst in 
den Stadtteilen St. Georg und Barmbeck und später 
auch in Eilbeck und Eimsbüttel Kinderlesezimmer ge
schaffen, die in den Nachmittagsstunden von 5 bis
7 Uhr von Knaben und Mädchen im Alter von 6 bis
15 Jahren eifrig besucht werden. Auch die öffentlichen. 
Bücherhallen für Erwachsene werden von der Arbeiter
bevölkerung viel benutzt. Das bei der Hauptbibliothek 
eingeführte, sogenannte Freihandsystem hat sich beson
ders gut bewährt; die Besucher entnehmen die Bücher 
zum Gebrauch in der Lesehalle selbst von den Regalen. 
An den 4 Ausgabestellen der Bücherhallen werden jähr
lich etwa 1,7 Millionen Bücher entliehen.

Künstlerische Sonntagsunterhaltungen, die haupt
sächlich der Fortbildung der schulentlassenen Knaben 
und Mädchen in den Arbeitergegenden dienen sollen, 
hat wiederum mit Beginn des Winters der Hamburger 
Jugendschriften-Ausschuss eingerichtet. Die aus Vor

trag, Rezitation und Gesang bestehenden Veranstal
tungen wurden früher in gemieteten Räumen abgehalten 
und finden jetzt in von der Oberschulbehörde zur Ver
fügung gestellten Schulräumen statt. Die von der Pa
triotischen Gesellschaft veranstalteten Volksschauspiele 
finden alljährlich rege Anteilnahme bei der Arbeiter
bevölkerung. Die Aufführungen fanden an 12 Sonntag
nachmittagen im Hamburger Stadttheater und Deutschen 
Schauspielhaus statt; es beteiligten sich daran die 
ersten Bühnenkräfte. Der Eintrittspreis betrug 50 Pf. 
für den Sitzplatz und 20 Pf. für den Stehplatz.

Unter den Zuwendungen, die der Arbeiterschaft 
einzelner Betriebe gemacht sind, verdient die Wohl
fahrtsstiftung in einer Zigari'enfabrik erwähnt zu wer
den. Der Inhaber stellte anlässlich seines 78. Geburts
tages die Summe von 100 000 Mk. zur Verfügung. Die 
Zinsen sollen zu Wohlfahrtszwecken für die Arbeiter 
des Betriebes verwandt werden.

Kleine M itteilungen.
Strohbinder mit selbsttätiger Ausrückvorrichtung fiir  

Dreschmaschinen.
Bei Strohbindern, wie sie in Verbindung mit 

Dreschmaschinen benutzt werden, findet sich in der 
Regel eine Ausrückvorrichtung für das Getriebe der 
Bindevorrichtung, die selbsttätig in Wirkung tritt, wenn 
eine an der Auswurfseite der Maschine angeordnete 
Schutzvorrichtung aufgeklappt wird. Erfahrungsge
mäss treten während des Betriebes dieser Strohbinder 
vielfach Störungen dadurch ein, dass ein Durchreissen 
des Bindfadens erfolgt. Um solche Störungen zu be
seitigen, muss das Triebwerk des Binders durch Aus
rücken der Antriebswelle zum Stillstand gebracht wer
den, und es muss der die Maschine Bedienende von 
dem Zwischenraum zwischen Dreschmaschine und 
Selbstbinder aus das abgerissene Ende des Bindfadens 
von neuem durch die arbeitenden Teile hindurchziehen. 
Da nun aber bei allen bisher bekannten Einrichtungen 
die Stelle, wo die Wiederherstellung der Bindfaden
leitung stattfinden muss, nicht auf derselben Seite der 
Maschine sich befindet wie der Ausrückhebel, so er
gibt sich für die Bedienung der Maschine ein sehr er
heblicher Zeitverlust. Der Arbeiter muss zunächst, 
wenn eine Unterbrechung der Bindfadenleitung statt
fand, entweder die eingangs erwähnte, das Ausschalten 
bewirkende Schutzvorrichtung an der Auswurfseite der 
Maschine emporklappen oder von der Seite her den 
Ausrückhebel umschalten und feststellen. Hiernach 
musste er sich in den Zwischenraum zwischen Dresch
maschine und Selbstbinder begeben und die Bindfaden
leitung wieder in Ordnung bringen, um dann schliess
lich zu der ursprünglichen Stelle zwecks Einrückens 
des Antriebes wieder zurückzukehren.

Diese umständliche Bedienung veranlasste manchen 
Maschinisten dazu, die Ordnung der abgerissenen 
Bindfadenleitung während des Betriebes der Maschine, 
also unter Umgehung der Ausschaltung vorzunehmen, 
wodurch vielfach sehr bedenkliche Unglücksfälle her
vorgerufen wurden.

Heinrich S ch m id t in K a l t e n w e i d e  bei Han
nover hat sich nun eine besondere Ausrückvorrichtung, 
verbunden mit einer Sicherheitsabsperrung, patentieren 
lassen,1) durch welche die erfolgreiche Beseitigung der 
vorerwähnten Übelstände bezweckt und erreicht wird. 
Im wesentlichen besteht die Neuerung darin, dass das 
zum Ausrücker führende Stellwerk mit den Klappen 
an den Zugangsöffnungen für die Bindfadenleitung 
durch ein Hebelgestänge derart verbunden ist, dass 
der Zugang zu der Bindfadenleitung selbsttätig ver
sperrt wird, solange der Binder eingerückt ist.

Bei dem in Fig. 190 dargestellten Ausführungs
beispiel des neuen Strohbinders wird das Stroh vom 
Ende a der Dreschmaschine dem Binder zugeführt. 
Die Antriebsachse c der Bindevorrichtung wird durch 
Kettenrad und Kette von-dem entsprechenden Ketten
triebrad der Dreschmaschine aus angetrieben. Die eine 
Hälfte der auf der Antriebachse des Selbstbinders an
geordneten Klauenkupplung steht mit einem um einen 
Zapfen schwingenden Doppelhebel f in Verbindung, 
gegen dessen einen Schenkel eine Druckfeder anliegt. 
Gegen denselben Schenkel liegt auch der nach oben 
führende, um einen Zapfen drehbare Doppelhebel h an, 
dessen oberes Ende eine Rolle trägt. Die an der Aus
wurfseite des Strohbinders vorgesehene Schutzvorrich
tung 1 in Gestalt einer schwingbaren Klappe trägt an 
ihrer Seite eine schräg ansteigende Kurvenfläche. Die 
Wirkung dieser Einrichtung ist derart, dass beim Em
porklappen der kastenartigen Schutzvorrichtung deren 
keilförmige Kurvenbahn mit der Rolle des Hebels h in 
Berührung tritt und den Hebel zum Ausschwingen ver
anlasst, wodurch der in wagerechter Ebene schwin
gende Ausschalthebel f ein Ausrücken der Klauenkupp
lung und damit der Antriebswelle des Binders veran
lasst. Hiernach kann erst die Wiederherstellung der 
Bindfadenleitung von dem Zwischenraum zwischen 
Dreschmaschine und Binder aus erfolgen.

Um nun die Verschlussklappen der hinteren Ge
häusewand an das eben geschilderte Ausrückgetriebe 
anzuschliessen, ist das untere Ende des Doppelhebels h

]) Patent 234 390/45 e.
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nach unten hin mit einer Verlängerung h1 versehen und 
diese Verlängerung mittels einer Zugstange an einem 
Doppelhebel o angeschlossen. Das Griffende dieses 
Doppelhebels ragt in den Zwischenraum zwischen 
Dreschmaschine und Strohbinder hinein und ist so an
geordnet, dass der die Maschine Bedienende von ' 
diesem Zwischenraum aus durch Kniedruck die Aus-

F ig . 190.

Schaltung der Antriebsachse bewirken kann. Das Ein
rücken vollzieht sich selbsttätig nach Loslassen des 
Hebels o, da die auf den Hebel f einwirkende Druck
feder bestrebt ist, mittels des Hebels f die Kupplungs
hälften gegeneinander zu drücken. Damit nun der die 
Maschine Bedienende nicht Gefahr laufen kann, Ver
letzungen zu erleiden, wenn etwa der Ausrückhebel vor
zeitig losgelassen wird, sind die Zugangsöffnungen zu 
den bewegten Teilen des Binders mit einer Verschluss
vorrichtung versehen, welche in Abhängigkeit von der 
Bewegung des Ausrückhebels steht, und zwar derart, 
dass die Wiederherstellung der Bindfadenleitung nur 
so lange möglich ist, als der Ausrückhebel sich in aus
geschalteter Lage befindet. Zu diesem Zwecke sind 
an den Zugangsöffnungen im Bindergehäuse eine oder 
mehrere Klappen q vorgesehen, und ist auf der Achse 
dieser Klappen ein kurzer Hebel starr befestigt. In 
einen Schlitz dieses Hebels greift der um einen Zapfen 
schwingbare Hebel p ein, der durch eine Schlitz- oder 
Gelenkverbindung an den Ausschalthebel o angeschlos
sen ist. Die Wirkungsweise ist also derart, dass bei 
eingeschalteter Kupplung die Verschlussklappen in der 
Verschlusstellung gesperrt sind, sobald aber der Aus
rückhebel in die ausgeschaltete Stellung überführt wird, 
öffnen sich die Verschlussklappen von selbst. Die voll
ständige Öffnung der Klappen q vollzieht sich zweck
mässig erst gegen Ende der Ausrückbewegung. Zu 
diesem Zwecke ist an den Verbindungsstellen genügend 
toter Gang vorgesehen, damit auf alle Fälle die Bind
fadenleitung erst zugänglich wird, nachdem das Ge
triebe stillsteht, während beim Einschalten die Ver
schlussklappen q zunächst so weit zufallen, dass die

etwa in der Öffnung befindliche Hand selbsttätig zu
rückgedrängt wird. Hierbei ist offensichtlich eine Ge
fährdung des die Maschine Bedienenden völlig aus
geschlossen. G.

Das Kapital im Ruhrkohlengebiet.
Nachdruck verboten.

Von allen wirtschaftlichen Fragen, die heute das 
öffentliche Interesse in Anspruch nehmen, ist die Frage 
über die Kapitalanlage wohl die brennendste geworden. 
Bei Anlegung des Geldes sieht man zunächst auf 
Sicherheit. Ist eine solche da, so kommt auch schon 
bald ein Unternehmen in Blüte und für ein gesundes 
Unternehmen ist heute leicht Geld zu bekommen. Die 
niederrheinisch-westfälische Industrie, also die /In
dustrie, welche das Ruhrkohlengebecken umfasst, kann 
hiervon erzählen. Von jeher haben die Kapitalisten ihre 
Aufmerksamkeit auf den Ruhrkohlenbergbau gelenkt, 
da sie in ihm ein gut verzinsliches Anlagekapital er
blickten. Man hat berechnet, dass das Ruhrkohlenrevier 
noch 75 Milliarden t Kohlenvorrat besitzt, das einem 
Verkaufswert von 750 M i l l i a r d e n  M a r k  ent
spricht. Das Kapital, welches augenblicklich in den 
heimischen Kohlengruben angelegt ist, stellt sich auf 
mehrere Milliarden Mark. Die 750 Milliarden Mark 
sind für Deutschland schier unerschöpflich und wird 
nicht wenig zur Wohlhabenheit noch beitragen. Wo 
solche reiche Schätze in der Erde ruhen, bilden sich 
auch blühende Industrien, die gewaltige Anforderungen 
an das Kapital stellen. Die nahezu 400 000 Personen 
zählende Belegschaft der ca. 600 Schachtanlagen des 
Ruhrreviers beanspruchen ca. 400 Millionen Mark jähr
lich Löhne. Der Erlös, welcher jährlich aus den Ruhr
zechen erzielt wird, stellt sich auf 1 Milliarde Mark. 
Die Summe der sonstigen Grubenunterhaltungskosten 
ist gleichfalls ganz bedeutend. Diese Angaben genügen 
aber schon, um zu erkennen, mit welchen Kapital
summen der Ruhrkohlenbergbau zu rechnen hat. 
Ähnliche Summen kommen nun bei den rheinisch
westfälischen Eisenwerken heraus. Da auf diesen Be
trieben ebenfalls ca. 400000 Arbeiter beschäftigt sind, 
ist auch diese Lohnsumme mit 400 Millionen Mark 
anzusetzen. Der jährliche Gewinn, wie auch der ge
samte eigentliche Wert der Eisenwerke ist nicht an
nähernd festzusetzen und dürfte mit etlichen Milliarden 
nicht zu hoch in Ansatz zu bringen sein. Würde man 
noch die Anlagekapitalien der vielen, vielen anderen 
grossen wie kleinen Unternehmungen im Ruhrrevier 
hinzuzählen, so kämen Summen heraus, die unglaub
lich erscheinen, und die beweisen, mit welch einer 
blühenden Industrie man es hier zu tun hat. Das Geld 
für diese Industrie hat heute eine eminente Bedeutung 
erlangt und wohl in keiner Gegend pulsiert das Kapital 
mehr als hier. Man schätzt heute den Gesamtgeld
umsatz innerhalb des Ruhrbezirks auf ca. 20 M i 11 i - 
a r d e n  M a r k  j ä h r l i c h .  Erst in den 70erjahren 
erkannte man die hohe Bedeutung des Ruhrbezirks 
für den Geldmarkt und in rascher Aufeinanderfolge 
entstanden allenthalben Geldinstitute, die gerade in den 
letzten Jahren sehr zugenommen .haben. Heute be
stehen ca. 20 solche Einrichtungen, darunter 20 Reichs
bankstellen. Berücksichtigt man noch die Anfofde
rungen, welche die Eisenbahn, Post etc. an das Geld
geschäft stellen, so bekommt man eine Ahnung von dem
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enormen Geldumlauf im Ruhrgebiet. Die Einnahmen 
an Personen-, Vieh- und Güterverkehr stellen sich für 
das Ruhrrevier jährlich auf ca. 100 Mill. Mark und ge
rade diese Einnahmen steigen gewaltig und bilden 
für den Staat eine ergibige Einnahmequelle. Auch 
der Postverkehr ist beachtenswert. An Telegraphen
gebühren werden hier etwa 40 Millionen Mark ver
einnahmt, ca. 300 Mill. Stück Briefe, Drucksachen, 
werden jährlich an den Empfänger verabfolgt und 
ebensoviel aufgegeben. Der Betrag der eingezahlten 
Postanweisungen stellt sich auf ca. 700 Mill. Mark und 
die ausgezahlten noch mehr. An Telegramme wurden 
jährlich 4 Mill. Stück aufgegeben und ebensoviel gehen 
ein. Die riesenhaften Summen, welche täglich an der 
Essener und Düsseldorfer Börse noch umgesetzt wer
den, lassen sich nicht feststellen. Aus allen diesen Er
mittlungen ersieht man aber, welche Bedeutung das 
Ruhrgebiet für das Kapital hat und noch haben wird. 
Bemerkenswert ist es nur, dass in den letzten 15 Jahren 
das Kapital sich immer mehr in den Händen nur 
weniger Unternehmer konzentriert, dass einige Per
sonen bestrebt sind, den ganzen Besitz an sich zu 
ziehen. Der kleine Kapitalist wird von dem grösseren 
immer mehr verdrängt und die Zeit wird nicht mehr 
ferne liegen, wo nur wenige Zentralstationen alles lei
ten und wo die kleinen Werke von den grossen auf
gesogen sind. Ob ein solcher Zug volkswirtschaft
lich gesund ist, soll hier nicht erörtert werden; vergisst 
das Kapital den Nächsten nicht, so lässt sich unter 
seinen Fittichen gut leben.

Bedeutsame Massen- und Einzelunfälle.

Im Bezirke der Rheinisch-Westfälischen Hütten- 
und Walzwerks-Berufsgenossenschaft sind nach dem 
vom technischen Aufsichtsbeamten, Ingenieur F r e u 
d e  n b e r g , erstatteten Berichte folgende bemerkens
werten Unfälle vorgekommen.

Als Arbeiter beschäftigt waren, einen abgenutzten 
Konverterboden auszuschlagen, explodierten plötzlich 
aus dem noch teilweise ungebrannten Konverterwan
dungsfutter sich entwickelnde Teergase und schleuder
ten glühende Teile aus dem Konverter. Verletzt wur
den fünf Arbeiter.

Bei der Montage einer Transmission brach ein 
Hängeeisen der Arbeitsbühne, sodass die vier beschäf
tigten Schlosser abstürzten und starke Verletzungen er
litten. Das Hängeeisen war aus Quadrateisen von 
30 mm Seitenlänge hergestellt, war äusserlich ganz 
fehlerfrei, zeigte aber im Innern der Bruchsteilei einen 
Fehler, durch welchen der Bruch veranlasst wurde.

Eine brennende, vom Verkehr abgesperrte Halde 
stürzte in dem Augenblick zusammen, als eine Anzahl 
Arbeiter in Entfernungen von etwa 10 m vorbeigingen. 
Durch den aufgewirbelten heissen Staub, welcher durch 
den Wind nach den Arbeitern hingetrieben wurde, er
litten fünf Arbeiter Verbrennungen an Händen und im 
Gesicht. Zwei der Arbeiter starben an innerer Ver
brennung durch Einatmung des heissen Staubes.

Ein Arbeiter, der Sonntags kurz vor Mitternacht 
wegen Trunkenheit und Bedrohung eines Mitarbeiters 
von dem Aufseher nach Hause geschickt wurde, ging 
dem sich zu seiner Arbeitsstelle begebenden Aufseher 
nach und brachte ihm lebensgefährliche Stiche am Hals

bei. Dann überfiel und erstach er auch einen zu seiner 
Ablösung herbeigerufenen Maschinisten.

In einem Stahlwerk riss an einer im Kran hängen
den Giesspfanne mit 8—9000 kg Inhalt das Gehänge 
an der einen Seite, an welcher die Traverse mit den 
Hängeeisen verbunden war, durch. Die Giesspfanne 
kippte um, und der herausfliessende Stahl ergoss sich 
über die in der Nähe befindlichen Arbeiter, welche beim 
Giessen halfen. Drei davon wurden durch Verbrennung 
sofort getötet, der vierte starb kurz nach dem Unfall.

Auf einem Hochofenwerk fuhr ein Maschinist mit 
einem beladenen Schlackenzug zur Absturzstelle der 
Schlackenhalde, auf welcher zwei Arbeiter bereit stan
den, um nach dem Halten des Zuges die Schlacken
klötze abzuladen. Da entgleisten die beiden letzten 
Wagen des Zuges, die auf demselben befindlichen 
Schlackenklötze fielen herunter und platzten ausein
ander. Ein Arbeiter wollte fortlaufen, stolperte aber 
und wurde von der auslaufenden Schlacke schwer ver
brannt; der zweite wollte dem ersten die brennenden 
Kleider abreissen, stolperte aber ebenfalls und fiel mit 
beiden Händen in die glühende Schlacke. Der Ma
schinist entfernte dem ersten Schwerverletzten die Klei
der vom Leib, zog sich dabei auch noch Verletzung 
gen zu.

Ein Arbeiter eines Walzwerks hatte mutwilliger
weise den isolierten Draht des Motors eines Verlade- 
krans blossgelegt und mit einem zweiten Draht eine 
Verbindung zwischen Leitung und Kran hergestellt. 
Als nun ein anderer Arbeiter den Kran mittels eines 
Eisenhakens herumziehen wollte, wurde er vom Strom 
getroffen und zu Boden geworfen.

Ein Hilfsmonteur betrat trotz strengen Verbots die 
abgeschlossene Hochspannungsanlage, machte sich an 
einem Schalter zu schaffen, der unter Spannung stand, 
und. verursachte Kurzschluss. Er wurde vom Strom 
getötet.

In einer Werkstatt wurden in zwei Schiffen an elek
trischen Schleifleitungen Rollkontakte und andere Appa
rate angebracht. Während dieser Arbeit waren die 
Leitungen stromlos. Der leitende Monteur, der die 
Schalter bediente, hatte den arbeitenden Leuten den 
Auftrag gegeben, ihn zu benachrichtigen, wenn ein
geschaltet werden könne. Als die Arbeiten im 1. Schiff 
fertig waren, wurde dem Monteur von den dort be
schäftigten Leuten „Einschalten“ zugerufen; der Mon
teur verwechselte die Schalter und schaltete die Lei
tung im 2. Schiff ein, an der noch Leute arbeiteten. 
Auf den Zuruf eines Schlossers „Ausschalten“ stellte 
der Monteur sofort den Strom ab, allein inzwischen 
war bereits ein Schlosser vom Strom (550 V. Dreh
strom) getroffen und bewusstlos zusammengesunken. 
Sofort angestellte Wiederbelebungsversuche durch die 
Mitarbeiter und einen Heilgehilfen waren erfolglos.

Beim Herunterlassen einer Schlackenrutsche mit
tels einer Handwinde, die durch drei Leute bedient 
wurde, versagte beim Anhalten die mit selbsttätiger 
Sperrung versehene Sicherheitskurbel. Die dann mit 
grösser Geschwindigkeit umlaufende Kurbel flog von 
der Winde ab und traf einen etwa 2,5 m entfernt stehen
den Arbeiter in den Nacken und führte dessen Tod 
herbei.

Ein Fräser hatte in der Werkstatt an der Fräsbank 
eines Mitarbeiters den Maschinenständer etwas zu ver
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schieben und benutzte dazu eine lose aufgesteckte 
Handknarre. Er vergass, nach beendigter Arbeit den 
Knarrenhebel abzunehmen. Als nun der maschinelle 
Vorschub eingerückt wurde, wurde der Fräser von dem 
herumgeschleuderten Knarrenhebel so schwer auf den 
Kopf getroffen, dass er auf dem Transport zum Kran
kenhaus starb.

Der elektrische Antrieb am Rollgang eines Vor
walzwerks war durch Schutzkasten vollständig nach 
dem Arbeitsraum hin abgekleidet. An den Schutz
kasten befanden sich Schaulöcher von 200 mm X 
150 mm, welche wieder mit einem besondern Türchen 
verschlossen waren. Mit der Bedienung der Motoren 
und der Schmierung der Lager war ein Maschinist mit 
der besondern Vorschrift, nur während des Stillstandes 
die betr. Arbeiten auszuführen, beauftragt. Trotz der 
strengen Vorschrift öffnete der Maschinist eines Tages 
während des Betriebes das kleine Türchen in dem 
Schutzkasten und steckte den rechten Arm in die 
Öffnung. Der Arm wurde ihm vom einem Getriebe ab
gequetscht. Die Ursache, welche den Maschinist ver
anlasst hat, den Arm durch die Öffnung des Schutz
kastens zu stecken, konnte nicht ermittelt werden. Er 
selbst wusste keine Auskunft zu geben.

Bei einer Montage an einem Hochofenaufzug muss
te ein Knotenblech durch Abhauen von Nieten entfernt 
werden. Als hierbei ein abspringender Nietkopf zur 
Erde fiel, wollte ein Schlosser ihm nachsehen; er musste 
sich auf die Zehen stellen, um durch eine Öffnung des 
Aufzugsgerüstes zur Erde sehen zu können. In diesem 
Augenblick ging der Förderkorb herunter und zertrüm
merte dem Schlosser den Schädel. Der Getötete war 
noch kurz vorher vom Vorarbeiter auf die Gefahr auf
merksam gemacht.

Ein Arbeiter war mit dem Mahlen von Kalzium
karbid in einer Kugelmühle beschäftigt. Nach etwa 
3/4 stiindigem Mahlen entstand auf unaufgeklärte Weise 
eine Explosion, wobei der Schutzmantel der Kugel
mühle zertrümmert wurde. Durch die umherfliegenden 
Teile des Schutzmantels wurde dem Verunglückten der 
Schädel zertrümmert und Arm- und Beinverletzungen 
beigebracht.

Ein Arbeiter war mit dem Losbrechen von noch 
glühendem Roheisen beschäftigt und hatte sich zum 
Schutz gegen die Hitze einen Sack umgebunden. Die
sen Sack hatte ein andrer Arbeiter mit Petroleum be
gossen und dann durch ein an dem glühenden Eisen 
entzündetes Stück Papier in Brand gesetzt. Der erste 
Arbeiter erhielt dadurch Brandwunden am Unter
schenkel.

Gegen ausdrückliches Verbot fuhr ein Arbeiter von 
der Gicht eines Hochofens mit dem Vertikalaufzug 
hinab, um Kaffee zu holen. Trotz Warnung des Ma
schinisten wollte der Arbeiter wieder mit auffahren. 
Kurz vor Abfahrt des Aufzugs, nachdem die vorge
schriebenen Signale zwischen Gicht und Maschine aus
getauscht waren, warf sich der betr. Arbeiter auf die 
Förderschale, wurde von dem niedergehenden Schutz
gitter an den Beinen und kurz darauf zwischen Schale 
und dem ersten [J-E isen  des Gerüstquerverbandes am 
Leib eingeklemmt.

Ein Arbeiter wollte den Riemen eines Becherwerks 
einfetten. Er hatte gegen Vorschrift die Schutzvor
richtung entfernt, rutschte aus und fiel auf einen der

unten befindlichen Becher. Er wurde von diesem mit 
in die Höhe genommen und zwischen Becher und Flur
träger totgedrückt.

In einem Stahlwerk sollte an einem Sonntag ein 
Arbeiter die zum Anwärmen der Giesspfannen dienende 
Gasleitung ausspritzen. Die Leitung war selbstver
ständlich am Hochofen abgesperrt. Der Verunglückte 
musste zur Ausführung seiner Arbeit eine feststehende 
Leiter benutzen. Als er die Arbeit beendet hatte, stieg 
er etwa sechs Stufen rückwärts herunter, dann drehte 
er sich um und stieg nun mit dem Rücken nachi der 
Leiter weiter herunter. Nach kurzer Zeit fiel er kopf
über auf das Steinpflaster.

Ein Hilfsmaschinist befand sich im Ölsammler 
einer stehenden Gebläsemaschine, um die Kurbelzapfen 
zu putzen. Auf den Zuruf des Maschinisten, der die 
Maschine ansetzen wollte, gab der Junge die Antwort 
„fertig“ , und kletterte aus der Grube heraus. Hierbei 
glitt er aus und fiel in den Ölsammler zurück, sodass er 
vom Kurbelzapfen totgequetscht wurde.

Bei der Untersuchung eines Seiles (Rettungsleine), 
durch dessen Riss ein tödlicher Unfall herbeigeführt 
wurde, stellte sich heraus, dass das Seil teilweise, 
u. a. auch an der Bruchstelle, mit Karbolineum be
schmiert war. Wahrscheinlich hat hierdurch die Festig
keit des Seiles gelitten.

Auf einem Hüttenwerk wurde ein Waggon von 
mehreren Arbeitern etwa 15 m weit an eine Wagen
reihe angeschoben. Kurz bevor die Wagen aneinander- 
stiessen, wollte ein Arbeiter dieselben kuppeln, sah 
aber, dass ein andrer Arbeiter bereits den Auftrag da-; 
zu hatte und ihn auszuführen begann. Der Verunglückte 
wollte nun noch zwischen den Wagen hindurchgehen, 
was ihm aber nicht gelang; er wurde zwischen die 
Puffer gequetscht; an den Verletzungen starb er am 
nächsten Morgen.

Ein Rangierer bestieg, nach Bedienung einer 
Weiche, den Aufstiegfusstritt zum Führerstand der 
Lokomotive. Der Heizer, der dies bemerkte, warnte 
vor der Mitfahrt, da die Lokomotive nahe an einer 
Unterstützungssäule der Gas- und Windleitung vorbei
fahren müsse und nur 21 cm freier Raum zwischen 
Lokomotive und Säule sei. Trotz der Warnung blieb 
der Rangierer auf dem Auftritt stehen, wurde einge
klemmt und erlitt einen schweren Beckenbruch.

Ein Arbeiter versuchte auf eine in Fahrt befind
liche Rangierlokomotive zu springen, glitt hierbei aus 
und kam mit dem linken Bein unter den hinter der 
Maschine befindlichen Wagen, dessen beide Räder über 
das Bein hinweggingen und es zerquetschten.

Milchaasscliank.

Der gemeinnützige Verein für Milchausschank in 
Berlin (E. V.) — Geschäftsstelle Berlin-Wilmersdorf, 
Tübinger Strasse 1 — hat unter der Leitung des Kom
merzienrats Conrad von Borsig sein zweites Geschäfts
jahr vollendet. Das Arbeitsgebiet hat sich erweitert. 
Zu den vorhandenen vier Milchhäuschen sind fünf an
dere getreten. Dabei haben die Königliche Eisenbahn
verwaltung, Gemeinden und einzelne Betriebe den Be
strebungen des Vereins Entgegenkommen gezeigt. Ins
besondere hat die Gemeinde Ober-Schöneweide einen 
Bauplatz kostenlos zur Verfügung gestellt, und das
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Kabelwerk der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft, 
für dessen mehr als 5000 Arbeiter und Arbeiterinnen 
das Häuschen eine willkommene Erfrischungsstätte ist, 
hat zu den Baukosten 1000 Mark zugeschossen. Der 
Verkauf in.den Häuschen belief sich im Jahre 1910 auf 
rund 104 000 Liter Vollmilch, 790 Liter Sahne, 16 000 
Tassen Kakao, über 15 000 Liter Buttermilch und 34 000 
Stück Backwaren. In den Verkaufsschänken in Gross
Berlin wurden 281 000 Liter Vollmilch abgesetzt. Der 
erste Versuch eines Werkausschankes in der Provinz 
(Maffei-Schwarzkopff-Werke in Wildau) war von gu
tem Erfolge begleitet. Die Einrichtung von Ausschank
stellen in Brandenburg a. H. ist in Vorbereitung.

In diesem Zusammenhange sei erwähnt, dass am 
29. Mai 1911 Professor Dr. Kamp aus Bonn im Reichs
versicherungsamt einen Vortrag über das Thema „Die 
Werknahrung der Arbeiter und der Milchkonsum“ ge
halten hat.

(Monatsblätter für Arbeiterversicherung.)

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum der U eberschrift ist der Tag der 

Veröffentlichung im Reichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung 
gibt den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.
20. 6. 11.

Sicherheitswasserverschluss mit Signalvorrichtung 
für bis zum Verschluss wirkende Explosionen. — 
Pfretzschner &  Co., Pasing. — 4 c. P. 26 036 — 
22. 11. 10.

Beschickungsvorrichtung für Feuerungen u. dergl. 
mit einem durch das Brenngut einseitig beaufschlagten 
»Zellenrad. — Josef Gmeindl, Ed, Post Schnaitsee b. 
Gars a. Inn, Bayern. — 24 h. G. 33 113 — 25. 8. 10.

Verfahren zum Aufstellen von zusammengesetzten 
Masten ohne Gerüst. — Holzbau „System Meitzer“
G. m. b. H., Darmstadt. — 37 f. H. 53 802 — 31. 3. 11.

Verfahren zur Beseitigung von Müll, wobei der 
Müll in einer Mühle zerkleinert und durch W asser
spülung dem Abwasserkanal zugeführt wird. — Chri
stian Wiegand, Bremen, Briickenstr. 43/45. — 37 f. 
W. 35 724 — 20. 9. 10.

Vorrichtung zur Verhinderung des Austritts von 
Ofengasen am unteren Ende von Drehrohröfen mittels 
Druckluft. — Johann Sigismund Fasting, Kopenhagen.
— 80 c. F. 29 639 — 1. 4. 10.

29. 6. 11.
Verfahren zum Öffnen und Schliessen von Ofen

türen und von an letzteren vorgesehenen Einebnungs
verschlüssen bei liegenden Koksöfen. — Stettiner Cha- 
motte-Fabrik Akt.-Ges. vorm. Didier, Stettin. — 10 a. 
St. 15 614 — 10. 10. 10.

Brückenwalzenanordnung für Schnellpressen. — 
J. G. Scheiter &  Giesecke, Leipzig. — 15 d. Sch. 38 240 
-x  24. 4. 11.

3. 7. 11.

Bogenablegevorrichtung für Druckpressen. — Carl 
Henderson, Oak Park, 111., V. St. A. — 15 d. H. 50 778
— 27. 5. 10.

Sicherheitsvorrichtung für elektrische Oberleitun
gen', bei der die auf verschiedenen Seiten der Sicher

heitsvorrichtung liegenden Enden des Leitungsdrahtes 
mit den Enden zweier von der Sicherheitsvorrichtung 
getragenen Arme verbunden sind. — Societe Anonyme 
„Apicea“ , Paris. — 21 c. S. 31 262 — 12. 4. 10.

Verschluss für Müllschächte mit zwangläufiger Ver
bindung des äusseren Verschlussdeckels mit der inneren 
Klappe. — Robert Schlegelmilch, Friedenau b. Berlin, 
Schmargendorferstr. 36. — 37 f. Sch. 36 486 — 12. 9. 10.

Vorrichtung zur gleichmässigen Zuführung der 
Seidenpapierbahn zur Druckwalze von der auf ihr 
lastenden und sich auf ihr abwälzenden Vorratsrolle für 
Maschinen zur Herstellung von Abziehbildpapier. — 
Mathäus Röderer, Saalfeld a. S. — 55 f. R. 31 346 —
1. 6. 10.

Kläranlage für Abwasser zur selbsttätigen Abfüh
rung der Schlammassen. — Gesellschaft für Abwässer
klärung m. b. H., Schöneberg. — 85 c. K. 41 425 — 
28. 6. 09.

6. 7. II.
Verfahren zum Niederschlagen von Kohlenstaub 

durch Berieseln. — Richard Cremer, Highfield, Moor- 
town-Leeds, Engl. — 5 d. C. 19 912 — 18. 10. 10.

Verfahren und Vorrichtung zur Sicherung gegen 
ersoffene Grubenbaue eines Salzbergwerkes. — Alfred 
Groebler, Salzdetfurth. — 5 d . G. 34 140 — 24. 4. 11.

Gleichzeitig zur magnetischen Funkenlöschung 
dienender Schutzkasten für elektrische Schalter, Siche
rungen und ähnliche elektrische Apparate. — Hans 
Caminer, Berlin, Lindenstr. 15. — 21 c. C. 18 715 -— 
31. 12. 09.

Vorrichtung zum gefahrlosen Einwerfen der Druck
stelze bei Stanzen, Scheren, Eisenschneidmaschinen
u. dgl. mittels eines die Druckstelze beeinflussenden 
Gewichtshebels. — Berlin - Erfurter Maschinenfabrik 
Henrv Pels &  Co., Ilversgehofen - Erfurt. — 49 b. 
B. 58 827 — 27. 5. 10.

Vorrichtung zur selbsttätigen Erneuerung des Va
kuums über dem Bär von Drucklufthämmern zwecks 
Hochhaltens desselben. — Wilhelm Berg, Bielefeld, 
Kl. Bahnhofstr. 2. — 49 e. B. 62 233 — 6. 3. 11.

Schutzbekleidung für Wellen, insbesondere Schiffs
wellen; Zus. z. Pat. 207 653. — Continental-Caoutchouc- 
und Gutta - Percha - Compagnie, Hannover. — 65 f. 
R. 27 620 — 5. 1. 09.

Klärapparat für Abwässer zur gleichzeitigen Aus
scheidung von Klärwasser, Schlamm und Schwimm
stoffen. — Burkhardt Kaibel, Darmstadt, Heidelberger
strasse 69. — 85 c. K. 42 507 — 22. 10. 09.

10. 7. 11.
Hohle Plättwalze mit Dampfabsaugevorrichtung 

und durchlochter Wandung. — Schornstein-Aufsatz- 
und Blechwaren-Fabrik J. A. John, Akt.-Ges., Ilvers
gehofen b. Erfurt. — 8 d. Sch. 37 405 — 16. 1. 11.

Klappenfangvorrichtung für Entladewagen. — Gust. 
Talbot &  Cie., Aachen. — 20 c. E. 16 325 — 4. 11. 10.

Vorrichtung zum Überziehen von Klosettsitzen mit 
einer von hinten nach vorn über den Sitz geführten 
Schutzauflage. — Jonathan Noseworthy, St. Johns, 
Neufundland. — 34 k. N. 12 079 — 11. 1. 11.

Abhängigkeitsschaltung der äusseren und inneren 
Druckknöpfe bei Aufzügen mit Druckknopfsteuerung.
— Fa. C. Haushahn, Stuttgart - Feuerbach. — 35 a.
H. 54 299 — 24. 2. 11.
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Vorrichtung zum selbsttätigen Aufschneiden des 
Pappenzylinders und Abnehmen der Bogen von der 
Formatwalze bei Pappen- und Entwässerungsmaschinen, 
bei denen radial verschiebbar in der Formatwalze an
geordnete Messerschienen selbsttätig durch die infolge 
der wachsenden Stoffschicht sich hebende Formatwalze 
in Tätigkeit gesetzt werden. — Louis Fürstenheim, 
Porschendorf b. Dürröhrsdorf i. Sa. — 55 d. F. 29 144
— 17. 1. 10.

Einrichtung zum selbsttätigen Ein- und Ausführen 
der Flaschen bei kreisenden Flaschenfüllern. — Filter- 
und Brautechnische Maschinenfabrik Akt.-Ges. vorm. 
L. A. Enzinger, Berlin-Worms. — 64 b. F. 29 283 —
9. 2. 10. .

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gem ach t im  R eichsanzeiger.

26. (i. 11.
An Plättmaschinen bei Drahtbruch selbsttätig wir

kende elektrische Abstellvorrichtung. — Hermann Peter, 
Nürnberg, Kurfürstenstr. 19. — 8 d. 469 265.

Schutzwände in Metalldampfgleichrichtern mit Me- 
tallgefässen. — Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frank
furt a. M.-Bockenheim. — 21 g. 468 986.

Breitstreuvorrichtung bei automatischen Rostbe
schickungsapparaten. — Fa. C. H. Weck, Dölau b. 
Greiz. — 24 h. 469 233.

Einrückvorrichtung für Momentstanzen mit 
schwenkbarem Stanzbalken. — Nollesche Werke Ernst 
Nolle, Weissenfels a. S. — 28 b. 468 780.

Desinfektionsapparat für geschlossene Räume. — 
Emma Müller, geb. Mannschatz, Leipzig, Thomasius- 
strasse 18. — 30 i. 469 346.

Stehleiter mit beim Zusammenklappen aufschwing- 
barer und mit einer Brustwehr versehener Plattform.
— Hermann Kampmeier, Lage i. Lippe. — 34 1. 469 322.

Luftbefeuchtungseinrichtung. — Danneberg &  

Quandt, Berlin. — 36 d. 469 068.
Festspannvorrichtung für den Arbeitstisch von 

Kreissägen. — Erhardt Lauterbach, Berneck. — 38 a.
468 950.

Vorrichtung zum Ein- und Ausrücken von Rei
bungskupplungen. — Malmedie &  Co. Maschinenfabrik 
Akt.-Ges., Düsseldorf. — 47 a. 469 013.

Schneidevorrichtung mit selbsttätig zurückgehen
dem Schutzrahmen. — Carl Nebgen, Cöln, Moltke- 
strasse 48. — 47 a. 469 215.

Selbsttätige Verschlussvorrichtung für Kreiselwip
per. — Ernst de la Sauce, Zehlendorf. — 81 e. 469 083.

Handspülapparat, als selbsttätig temperierende 
Dusche, als Wechseldusche und als Dampferzeuger für 
Schwitzkuren verwendbar. — Gerh. Ebus jr., Schöne
berg, Sachsendamm 42. — 85 f. 469 235.

Alarmvorrichtung zur Verhütung unvermuteter 
Leuchtgasexplosionen. — Wilhelm Matuschek, Räuden, 
Bez. Oppeln. — 4 c. 469 544.

Vorrichtung zum Verschieben und Kanten von 
Blöcken. — Haniel &  Lueg, Düsseldorf-Grafenberg. — 
7 a. 470 194.

Sicherheitsausrückung an Dreiseiten-Beschneide- 
maschinen. — Fa. Chn. Mansfeld, Leipzig-Reudnitz. — 
11b. 470 177.

Wasserstandsanzeiger mit Speisewasserregler. —

Hermann Garbe, Charlottenburg, Sybelstr. 17. — 13 c. 
469 981.

Handschuh zum Schutz gegen Röntgenstrahlen. — 
W. Otto, Berlin, Friedrichstr. 131 d. — 21 g. 469 818.

Russverzehrende Kesselfeuerungsanlage. — Paul 
Engelmann, Zwötzen b. Gera. — 24 a. 469 770.

Automatischer Fahrstuhlschachtverschluss. — An
dreas Bilz, Fretzdorf. — 3*5 a. 469 426.

Sackheber an Dreschmaschinen. — Fa. Heinrich 
Lanz, Mannheim. — 45 e. 469 837.

Regulierbarer Glattstroh-Selbsteinlegeapparat für 
Dreschmaschinen. — Heinrich Dülfer, Cassel, Ob. 
Königsstr. 16. — 45 e. 470 138.

Rohrbruchventil. — Adolf Seng, Cassel, Schützen
strasse 13. — 47 g. 469 794.

Einrichtung an Fleischwölfen zum Zuführen des 
Schneidgutes zu der Wolfspeiseöffnung. — Georg 
Schmidt &  Co. G. m. b. H., Ilmenau i. Th. — 66 b.
469 646.

Wasserstandsfernmelder mit Vorrichtung zum un
gestörten und stossfreien Betrieb. — Friedrich Lux 
G. m. b. H., Ludwigshafen a. Rh. — 74 b. 469 540.

Anlage zum explosionssicheren Lagern und Ab
füllen feuergefährlicher Flüssigkeiten. — Schwelmer 
Eisenwerk Müller &  Co., Akt.-Ges., Schwelm. — 81 e.
470 085.

Erteilte Patente.
Kl. 5c. 233 771. — N a c h g i e b i g e r  G r u b e n 

s t e m p e l  a u s  m e h r e r e n  d u r c h  F ü h r u n 
g e n  z u s a m m e n  g e h a l t e n e  n s t a r r e n  T e i -
1 e n.' — K u r t  S e u l e n  i n D ü s s e l d o r f .

Durch die neue Einrichtung soll bei Grubenstem
peln aus Ton, Zement oder sonstigem Kunststein in 
einfacher und sicherer Weise eine gewisse Nachgiebig
keit bei zu hohem Druck erzielt werden. Zu diesem 
Zwecke ist an einzelnen Stellen der Querschnitt der 
Stempelstücke durch Aussparungen verringert. Bei 
starkem Druck wird der Baustoff an diesen Stellen zer

stört, sodass der Stempel sich um ein gewisses Mass 
setzt. Fig. 191 zeigt eine Ausführungsform dieses neuen 
Stempels, welcher aus einzelnen zylindrischen Stücken 
zusammengesetzt ist, die an der einen Seite durch eine 
glatte Fläche und an der anderen Seite durch eine kreis
förmig gerippte Fläche begrenzt sind. Die Stücke wer
den durch eine äussere Führungsröhre und durch eine 
die Stücke durchdringende Führungsstange zusammen-
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gehalten. Ein besonderes schräg geteiltes Zwischen
stück e kann dazu dienen, den Stempel zwischen dem 
Hängenden und dem Liegenden fest aufzustellen, in
dem beispielsweise die obere seitlich verschiebbare 
Hälfte dieses Stückes erst nach erfolgter Aufstellung 
des Stempels in die gezeichnete Lage gebracht wird. 
Eine zahnartige Abstufung hält das Stück dann in die
ser Lage fest. O,

Kl. 61a. 234 015. D r. A l e x a n d e r  F l a c h s  i n 
B e r l i n .  L a g e r b e h ä l t e r  f ü r  F l ü s s i g 
k e i t e n  mi t  e i n e r  V o r r i c h t u n g  z u m  
L ö s c h e n  v o n  B r ä n d e n .  (Fig. 192.)

Nach der Erfindung soll das Löschen eines mit 
Benzin, Petroleum o. dgl. gefüllten und schon in Brand 
geratenen Behälters dadurch gelingen, dass der zu 
schützende Flüssigkeitsspiegel b mit einem oder meh

reren metallischen Sicherheitsnetzen c, d überdeckt 
wird, die aus einem oder mehreren Stücken, glatt, 
wellenartig oder bombiert gestaltet sein können. Diese 
Netze bilden Kühlflächen, die die brennenden Gase 
löschen und zugleich verhindern, dass zu Beginn des 
Brandes oder der Explosion die Flamme zur Aussen- 
luft getragen wird. Durch den Explosionsdruck, dem 
stark gebaute Behälter widerstehen können, werden 
mittels Sicherheitsventilen f f 1, Hähne g g 1, der Rohre 
h h1 geöffnet, in denen sich Stickgase befinden. Hier
durch wird den Stickgasen unter Vermittlung der 
Rohre k Zutritt zu den Netzen gewährt, wodurch diese 
ständig abgekühlt werden sollen. H.

Kl. 61a. 234 041. R h e i n i s c h e s  E i s e n w e r k  
GL m.  b. H. i n B e r l i n .  An  G e b ä u d e n  a n 
g e b r a c h t e ,  a u s  s e n k r e c h t  ü b e r e i n 
a n d e r l i e g e n d e n  T e i l e n  b e s t e h e n d e ,  
b e w e g l i c h e  R e t t u n g s l e i t e r .  (Fig. i , 3 u. 
19 .)

Der Erfindung gemäss wird die Rettungsleiter 
durch starre aus dem Gebäudeinnern senkrecht zum 
Gebäude herausschiebbare Einzelleitern gebildet, die in 
bekannter Weise durch herabgleitende, in die nächst 
unteren Leiterteile eingreifende Leiterstücke zu einer 
fortlaufenden Leiter verbunden werden. Sämtliche 
Teile der Leiter liegen im Ruhezustand im Gebäude
innern, sodass sie nicht nur gegen Witterungseinflüsse 
geschützt sind, sondern auch in keiner Weise störend 
wirken. Die Einzelleitern erhalten eine unabhängige 
Lagerung von der senkrechten Welle, die mit Hilfe von

Zahngetrieben zur Überführung der Einzelleitern in die 
Gebrauchsstellung dient.

Jede der Einzelleitern ist zwischen Schienen cc be

festigt und mit diesen durch Streben oo zu einem star
ren Gebilde verbunden, das zwischen Rollen i senk
recht zur Mauer hin und her bewegt werden kann. Die 
Schienen cc besitzen an ihren inneren Enden Ver
zahnungen, die in Zahnräder dd der senkrechten Wellen 
eingreifen. Diese dreht sich in Lagern e und sitzt unten 
in einem Spurlager. Sämtliche Einzelleitern b können 
von jedem Stockwerk aus durch Drehen einer Kurbel h, 
die mittels eines konischen Zahnrades ein auf die Welle 
aufgekeiltes Rad g bewegt, herausgeschoben werden, 
worauf nach Lösung einer Sperrung m die bis dahin 
hochgezogenen Falleitern a mit ihren Holmenenden in 
Schuhe der darunter liegenden Einzelleitern herunter
fallen und somit die Lücken ausfüllen. H.

Kl. 61a. 233 086. O t t o  S c h  ö I c h  i n P f o r z h e i m .  
I n e i n e  R e t t u n g s l e i t e r  u m  w a n d e l 
b a r e r  F e n s t e r v o r s a t z  a u s  S c h e r e n 
h o l m e n .  (Fig. 195.)

Der in eine Rettungsleiter umwandelbare Fenster
vorsatz unterscheidet sich insofern von den bekannten 
ähnlichen Einrichtungen, als durch seine eigenartige 
Bauart die Aussicht aus dem Fenster nicht beeinträch
tigt wird.
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Die Rettungsleiter besteht aus den Sprossen a und 
den als Scheren ausgebildeten Leiterholmen b. Die 
Sprossenenden sind an den Kreuzstellen c der Scheren
stäbe d angelenkt und rücken beim Einholen der 
Scherenholme zusammen. Im eingeholten Zustande 
der Leiter bilden die Sprossen und Scherenstäbe a und d 
ein Gitter, das zu Sicherungszwecken als Fensterkorb

Fig.  195.

(Fanggitter) für einfallende Körper bestimmt ist. Zu 
diesem Zwecke bestehen die Scherenstäbe d aus bieg
samen Bandstäben. Die einen Endglieder der Scheren
holme greifen mittels Ringe e an einer im Bereiche der 
Fensterbank f an der Aussenseite der Gebäudemauer 
entlang geführten Stange h an. Die anderen End
glieder sind an ihren Ösen durch Ringe i gehalten, die 
unter Zwischenschaltung von Hebeln 1 von drehbaren 
Auslegern getragen werden. Hierbei ist die Rettungs
leiter derart muldenförmig gebogen, dass sie als 
Fensterkorb dient, der zur seitlichen Begrenzung noch 
mit Stäben 0 versehen ist.

Im Falle eintretender Feuergefahr werden die 
Stäbe 0 losgelöst und es fällt nach dem Ausklinken der 
Haken i, also nach Freigabe des vom Fenster abge
legenen Endes der Rettungsleiter diese in die strich
punktiert gezeichnete Oebrauchsstellung nieder. H.

Bücbcrbcsprccbungcn.
Ü b e r  d i e  l i t e r a r i s c h e  W e l t p r o d u k 

t i o n  d e r  T e c h n i k  im Jahre 1910 veröffentlicht 
soeben das Internationale Institut für Techno-Biblio
graphie in Berlin folgende Zahlen. Ermittelt wurden 
vom Institute insgesamt 66 087 Arbeiten. Von diesen 
sind 6450 in Buchform und 59 637 in Form von Auf
sätzen in der Fachpresse erschienen. Einbezogen sind 
hierbei 16 Sprachgebiete und rund 1100 Fachblätter. 
Ausser der eigentlichen technischen Fachpresse wurde 
noch der gelegentliche technische Inhalt von etwa 
2500 Blättern auf den Gebieten der Wirtschafts-, 
Sozial- und Rechtswissenschaft sowie der Medizin er
mittelt.

Nach S p r a c h g e b i e t e n  betrachtet ergibt sich, 
dass die d e u t s c h e  Sprache mit 39 569 Arbeiten

obenan steht. Es folgen sodann England-Amerika mit
16 197 und Frankreich mit 9308.

Die einzelnen grossen Zweige der Technik sind 
wie folgt an der technisch-literarischen Gesamtproduk
tion beteiligt.

Es erschienen in der Maschinentechnik 10 557 Ar
beiten, Elektrotechnik 11 027 (einschl. die wichtigsten 
Patente), Bautechnik 10 169, Berg- und Hüttentechnik 
6619, Chemie 15 520 (einschl. die wichtigsten Patente), 
Militär- und Marinetechnik 4597, auf sonstigen Ge
bieten 7498. -

Alle diese Arbeiten sind in der Monatsschrift des 
Institutes, der in (den obigen Gebieten entsprechenden) 
7 getrennt zu beziehenden Abteilungen erscheinenden 
„Technischen Auskunft“ *), angezeigt, in den dafür ge
eigneten Fällen mit kurzen Inhaltsauszügen sowie mit 
Illustrationen versehen.

Das Institut stellt auf diese Weise gewissermassen 
ein Observatorium der technischen internationalen 
Fachliteratur dar, das durch einen ganzen Stab von 
Mitarbeitern die die Kräfte eines Einzelnen weit über
steigende Arbeit leistet: über die Gesamtentwicklung 
des Fachgebietes schnell und laufend zu orientieren.

Das Institut ist ein gemeinnütziger wissenschaft
licher Verein, der satzungsgemäss jeden Erwerbszweck 
ausschliesst. Die Mitgliedschaft kann von jedermann 
gegen Zahlung eines Jahresbeitrages von 25 Mk., der 
für Einzelpersonen auf Antrag auf 15 Mk. ermässigt 
wird, erworben werden und berechtigt zum Bezüge des 
Organes sowie zur Benutzung der A u s k u n f t s 
s t e l l e ,  die Literaturzusammenstellungen ad hoc so
wie Auszüge und Übersetzungen liefert.

Das Institut wurde im Jahre 1908 unter Mitwirkung 
der hervorragendsten technischen Fachvertreter und 
Körperschaften begründet und zählt bereits weit über 
1000 Mitglieder. Seine Verwaltung erfolgt durch einen 
V o r s t a n d s r ä t  (Vorsitzender ist Geh. Reg.-Rat 
Prof. Weinstein, Präsident der Kaiserl. Normal- 
Eichungs-Kommission) sowie einen V o r s t a n d ,  der 
sich zusammensetzt aus den Herren Geh. Reg.-Rat 
Prof. Kämmerer, Direktor Emil Schiff und Dr. Hermann 
Beck.

Die Technische Auskunft ist übrigens die offizielle 
neue Folge des seit 1856 vom Kaiserlichen Patentamt 
alljährlich herausgegebenen „Repertoriums der telch- 
nischen Journalliteratur“ , dessen Herausgabe dann von 
1908 ab mit Rücksicht auf das Institut eingestellt wurde. 
Das Patentamt unterstützt das Institut durch den Bezug 
einer grösseren Anzahl von Publikationen, die den Vor
prüfern für ihre Arbeit nützliche Dienste leistet.

Das Institut ist räumlich vereinigt mit den biblio
graphischen Schwesterinstituten auf den Gebieten der 
Rechts- und Sozialwissenschaften sowie der Medizin.

G e s c h i c h t e  u n d  W i r k u n g s k r e i s  d e s  
R e i c h s - V e r s i c h e r u n g s ä m t s .

Im Verlage von Breitkopf &  Härtel in Leipzig ist 
soeben der im Handbuche der Unfallversicherung ent
haltene Abschnitt „Geschichte und Wirkungskreis des

*) Erscheint im Bibliographischen Zentral-Verlag, 
G. m. b. H., Berlin W. 50.
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Reichs Versicherungsamts“ als vermehrter Sonderab- 
druck erschienen (334 Seiten, Preis 5 Mark.)

Das Handbuch selbst, das drei Bände umfasst, ist 
in den Jahren 1909 und 1910 herausgegeben worden (zu 
vergleichen Mbl. f. A. V. 1909 S. 41, 113 und 1910 
S. 127).

Über den jetzt erschienen Sonderdruck spricht das 
Vorwort zu ihm sich folgendermassen aus:

„Mit der Veranstaltung des vorliegenden Sonder
drucks des Abschnitts „Geschichte und Wirkungskreis 
des Reichsversicherungsamts“ aus dem von Mitgliedern 
dieser Behörde herausgegebenen Handbuche der Un
fallversicherung (3. Auflage III. Band S. 561 bis 861) 
soll zahlreichen mündlich und schriftlich geäusserten 
Wünschen Rechnung getragen werden. Zugleich wollen 
die Verfasser des Handbuchs damit ihren lebhaft emp
fundenen Dank abstatten für die überaus anerkennen
den Beurteilungen, die auch dem dritten Bande des 
Handbuchs und ganz besonders diesem Abschnitte von 
hervorragenden Vertretern der Wissenschaft und Praxis 
zuteil geworden sind. Diese vielfach tief in die Sache 
dringenden Besprechungen, von denen manche den 
Wert selbständiger wissenschaftlicher Abhandlungen 
beanspruchen dürfen, werden bei einer neuen Auflage 
sorgfältig zu Rate gezogen werden und zur weiteren 
Überwindung der von den Beurteilern wohl erkannten 
und gewürdigten Schwierigkeiten des Gegenstandes 
dienen. In der Tat war die erstmalige Verarbeitung des 
weitschichtigen und in seinen Bestandteilen so ver
schiedenartigen Stoffes zu einem möglichst einheitlichen 
Gesamtbilde mit nicht geringen Schwierigkeiten ver
knüpft, die aus dem Aufbau des Ganzen wie aus der 
Gliederung, Begrenzung und Darstellung der Einzel
heiten sich ergaben.

Es ist bei der bahnbrechenden Bedeutung und be
herrschenden internationalen Stellung der deutschen 
Arbeiterversicherung naheliegend und war auch ge
plant, ihrer aus der Vogelschau der obersten leitenden 
Behörde aufgefassten und durchgeführten Darstellung 
als vergleichenden Abschluss eine entsprechende syste
matische Übersicht über die gesamte ausserdeutsche 
Arbeiterversicherung in knapper Zusammenfassung fol
gen zu lassen. Dieser Plan musste indessen für jetzt 
aufgegeben werden, um das Erscheinen des Sonder
drucks nicht zu verzögern. Als einstweiliger Ersatz 
für jene einer späteren Bearbeitung vorbehaltene Dar
stellung möge die neu zugefügte Anlage II S. 305, 317 
(„Die Arbeiterversicherung in Europa nach dem gegen
wärtigen Stande der Gesetzgebung in den verschiede
nen Staaten“ ) gel.ten, deren wesentlicher Inhalt der glei
chen, als Beilage zu No. 7 des Reichs-Arbeitsblatts 
vom 28. Juli 1910 erschienenen Übersicht entnommen 
ist. Insbesondere ist auch deren zur Veranschaulichung 
und Vergleichung dienlicher tabellarischer Rahmen bei
behalten worden. Im übrigen sind die Angaben (Zahlen 
usw.) dieser Übersicht auf Grund inzwischen eingehol
ter amtlicher oder gleichwertiger privater Auskünfte 
allenthalben auf den neuesten Stand (Januar und Fe
bruar 1911) gebracht worden.

Die vorhergehende Anlage I S. 296 bis 304 („Sta
tistik der Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherung 
1885 bis 1909“) ist eine erweiterte und gleichfalls fort
geführte Neubearbeitung des gleichnamigen Schluss

abschnitts der Abhandlung „Geschichte und Wirkungs
kreis des Reichsversicherungsamts“ (Handbuch III. Band 
S. 856 bis 861).

Als Anlage III S. 318 bis 324 ist auf mehrseitigen 
Wunsch gleichfalls neu hinzugefügt eine Zusammen
stellung der bis Ende 1910 ergangenen Entscheidungen 
des Reichsversicherungsamts über die Anwendbarkeit 
von Bestimmungen der Zivilprozessordnung (in der seit 
dem 1. Juni 1910 geltenden Fassung) auf dem Gebiete 
der Arbeiterversicherung. Sie weist nach — wenn auch 
nur äusserlich in der Paragraphenfolge und in Stich
worten —, in wie grossem Umfange seit nunmehr einem 
Vierteljahrhundert die Bestimmungen des Reichszivil
prozesses zum Auf- und Ausbau des Streitverfahrens 
vor dem Reichsversicherungsamt herangezogen worden 
sind. Die Zusammenstellung wird dem, der Einzel
heiten nachgehen will, deren Auffindung in den A. N. 
d. R. V. A. erleichtern.

Der Text der Abhandlung selbst ist, abgesehen von 
einer Überarbeitung der Einleitung, durchweg unver
ändert geblieben.

Dem Ganzen ist nunmehr ein Sachregister ange
schlossen.“

(Monatsblätter für Arbeiterversicherung.)

K a r t e l l  u n d  T r u s t  v o n  Dr .  S.  T s c h i e r -  
s c h k y ,  H e r a u s g e b e r  d e r  K a r te ll-R u n d s c h a u , S y n 
d ik u s w ir ts c h a f t lic h e r  V e r e in e  u n d  K a r te lle .  ( S a m m 
lu n g  G ö s c h e n  N r. 5 2 2 ) .  G . J. G ö s c h e n ’s c h e  V e r 
la g s h a n d lu n g  in  L e ip z ig .  P r e is  in  L e in w a n d  g e 
b u n d e n  8 0  P fe n n ig e .

In  d e r  u m fa n g r e ic h e n  K a r te ll i te r a tu r  n im m t d a s  
1 9 5  S e it e n  s ta r k e  W e r k  d a d u r c h  e in e  g a n z  b e s o n 
d e r e  S te l lu n g  e in , a ls  d e r  V e r fa s s e r  d ie  s e h r  e in 
g e h e n d e n  D a r s te l lu n g e n  n ic h t  n u r  a u f  w is s e n s c h a f t 
l ic h e  F o r s c h u n g e n ,  s o n d e r n  a u c h  a u f  v ie ljä h r ig e  u m 
fa s s e n d e  p r a k t is c h e  E r fa h r u n g e n  a ls  G rü n d er , L e ite r  
u n d  B e r a te r  v o n  K a r te lle n  g r ü n d e t . H ie r d u r c h  g e 
w in n t d a s  W e r k  s o w o h l  fü r  d ie  w is s e n s c h a f t l ic h e  E r 
k e n n tn is  d ie s e s  fü r  d ie  m o d e r n e  V o lk s w ir t s c h a f t  
w ic h t ig s te n  O r g a n is a t io n s p r o b le m s  a ls  a u c h  n a m e n t 
lic h  für d e n  p r a k t is c h e n  K a r te llp o lit ik e r  e r h ö h te n  
W e rt. N a c h  e in e r  g e d r ä n g te n  E in le i t u n g  ü b e r  E n t 
s te h u n g , W e s e n  u n d  B e g r if f  d e s  K a r te lls  b e s c h ä f t ig t  
s ic h  d e r  H a u p tte i l  d e s  B u c h e s  m it d e r  p r a k t is c h e n  
K a r te llp o lit ik  u n d  ih r e m  E in f lu s s  a u f  d ie  e in z e ln e n  
W ir ts c h a f ts k r e is e ,  w ie  a u f  d ie  g e s a m t e  V o lk s w ir t 
sc h a ft . D e n  S c h lu s s  b ild e t  e in e  k r it is c h e  B e h a n d 
lu n g  d e r  k a r te llfr e m d e n  k a p ita l is t is c h e n  E n t w ic k lu n g s 
te n d e n z e n  in  d e r  d e u ts c h e n  In d u str ie , d ie  S t e l lu n g  
d e s  S ta a te s  zu  ih n e n  u n d  im  Z u s a m m e n h a n g  d a m it  
d er  a m e r ik a n is c h e n  T r u s to r g a n is a t io n .  D e r  V e r f a s s e r  
tr itt h ie r  d e r  V e r p f la n z u n g  d e s  „ A m e r ik a n is m u s “ 
in  d ie  d e u t s c h e  In d u s tr ie , d ie  er  b e r e its  v o r  1 0  J a h r e n  
a ls  e r s te r  m it S c h ä r fe  b e k ä m p ft  h a t, m it  n e u e m  E r-  
fa h r u n g s- u n d  B e w e is m a te r ia l  e n tg e g e n .

U m  fü r  e in  w e ite r e s  S tu d iu m  d e m  L e s e r  an  d ie  
H a n d  z u  g e h e n ,  h a t  d e r  V e r fa s s e r  e in  s e h r  a u s fü h r 
lic h e s  k r it is c h e s  L ite r a tu r v e r z e ic h n is  a n g e fü g t ,  d a s  d ie  
w ic h t ig s te n  in- u n d  a u s lä n d is c h e n  B ü c h e r , A u f s ä t z e  
u n d  a m tlic h e n  D e n k s c h r if te n  n e n n t.

F ür die S chriftleitung verantw ortlich : Geh. RegiarungBrat L u d w i g  K o l b e  in G ross-Lichterfelde-W ., Paulinenstr. 3. 
D rnck der Buchdruckerei Roitzuch, A lbert Schulze, Roitzsch
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Schutzmassnahmen für Glashüttenarbeiter.
Von Ing. K. H a u c k ,  k. k.

2. G a s e r z e u g e r  u n d  G a s f ü h r u n g .
Generatoren sind nach Möglichkeit so anzulegen, 

dass die vorherrschende Windrichtung ihren Staub und 
die Gase nicht in Arbeits- oder Wohnräume treibt.

Zum Nachteile der Schürer (Heizer), deren Krank
heitsstatistik eine ungünstige zu sein pflegt, werden bei 
der Neuschaffung von Generatoranlagen nicht selten 
Fehler gemacht, deren Behebung oder Milderung 
n a c h t r ä g l i c h  oft nur schwer, meist aber gar nicht 
möglich ist. Vor allem sind Generatoren, die ober
irdisch und nicht in einer — mitunter gar noch über
wölbten — Grube stehen, versenkten Gaserzeugern vor
zuziehen. Bei Generatoren mit Unterwind, wie sie 
immer üblicher werden,1) wird eine solche Aufstellung 
stets möglich sein; bei anderen kann die oberirdische 
Aufstellung erreicht werden, wenn die Hüttensohle so 
viel über das Terrain gelegt wird, als die Sohle der 
Schürgrube unter das Terrain gelegt werden müsste, 
um eine hinreichende Zugwirkung zu erzielen. Bei an
steigendem Boden wird dies meist nicht schwer sein. 
Aber auch bei ebenem Boden ist diese Anordnung 
nicht zu fürchten. Die erhöhten Baukosten bringen 
sich dadurch wieder herein, dass Nebenräume, wie die 
Zurichterei, Hafemnacherei, Formmacherei, Abspren
gerei, Magazine etc., die sonst eigene Bauten erfordern 
würden, in das Untergeschoss der Hütte verlegt wer
den können; ausserdem können bei solcher Anordnung 
die den grössten und teuersten Teil des ganzen Glas
ofenbaues ausmachenden unteren Teile des Ofens un
gemein bequem und unfallsicher zugänglich ange
ordnet werden. Um den Unterbau des Ofens kann 
dann zwecks Isolation eine schwache, leicht zerstör- 
und wieder aufbaubare Ringmauer aufgeführt werden. 
Ein schematisches Bild der ganzen Anordnung gibt 
Fig. 196. Die Ofenmauerung darf aber ihrer Dehnungen

*) Sie bieten neben anderen Vorteilen für den Unter
nehmer den Hauptvorteil, dass sie von Wind und Wetter 
unabhängig sind und damit eine regelmässige, unge
störte Betriebsführung gestatten.

Gewerbe-Inspektor in Wien. (Fortsetzung.)

wegen nicht zum Tragen des Hüttenbodens herange
zogen werden, sie ist vielmehr durch einen Isolier
schlitz von der Fussbodenkonstruktion zu trennen.

Die oberirdische Anlage der Generatoren bringt 
mit sich, dass die nie ordentlich zu ventilierende 
Schürgrube, wie sie bei versenkten Generatoren un
vermeidlich ist, entfällt, dass, ohne Beeinträchtigung der 
Ventilation, über den Schürerständen Schutzdächer oder 
mindest in unmittelbarster Nähe derselben Schutzhütten 
für die Schürer angebracht werden können, dass bei 
Gas- oder Flammenriicktritten aus den Generatorrosten

die Arbeiter nach allen Seiten freie Flucht haben und 
dass endlich durch vergitterte, gegen Glasdurchfall ent
sprechend geschützte Fussbodenöffnungen einen schon 
in den tiefsten Partieen des Schmelzofenraumes be
ginnende, gründliche Ventilation1) dieses Raumes einge
führt werden kann. Auch den Grundwassergefahren, 
die schon mancher Hütte schweres Geld kosteten, geht 
man durch das Heben der Generatoren endgültig aus 
dem Wege. Ist aus irgend welchen Gründen die Hoch
stellung der Generatoren nicht durchführbar, so sind 
die Schürgruben bei einzelnen Generatoren mindest 4 ,  

bei Generatorbatterien mindest 5 m breit zu bemessen.

x) Schlitz um den Ofen.

A  Glasofen 
B K ühlofen  
C Generatoren 
D  Ventila

tionsschlote
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Die Grube muss mindest nach zwei entgegengesetzten 
Richtungen hin eine rasche Flucht zulassen, zu welchem 
Zwecke entweder zwei massig steigende Rampen oder 
eine Rampe und eine leicht und s c h n e l l  passierbare 
Stiege anzuordnen sind. Aschenaufzüge sind nicht als 
Ausgänge anzusehert. Bei langen Generatorreihen sind 

' diese durch starke Zwischenmauern in Gruppen zu 
teilen, um ungehindert und' ungefährdet Reparaturen an 
kaltgestellten Gaserzeugern vornehmen zu können. Der 
Einbau von Mannschaftsstuben zwischen solche Grup
pen hat sich insofern bewährt, als sich diese Stuben 
im Winter automatisch heizen, wodurch die Schürer 
beim Verlassen ihres Arbeitsplatzes jederzeit eine 
Temperatur antreffen, die zur Temperatur, der sie beim 
Arbeiten ausgesetzt waren, in einem günstigen V erhält
nisse steht, wodurch Erkältungen vermindert werden 
dürften. Im Sommer empfiehlt es sich, die Generatoren 
neben den Stuben abzustellen, was in der Regel mög
lich ist, da der Gaskonsum (der geringeren Abkühlungs
Verluste der Öfen wegen) ein verminderter zu sein 
pflegt.

Generatorsysteme, die nur sehr selten eine Ent
fernung von Asche und Schlacke notwendig machen 
(z. B. rostfreie Generatoren, Fig. 197), oder Generatoren, 
bei welchen die Rostreinigung selbsttätig erfolgt (Gene
ratoren mit rotierenden Rosten), verdienen vom schutz
technischen Standpunkte vor den älteren Typen den

F ig. 197. 
R ostfreier G enerator.

Vorzug. Das gleiche gilt von Unterwindgeneratoren, 
gleichgültig ob sie mit Ventilatoren oder Dampfstrahl
gebläsen angeblasen werden. Ihr Abschluss gegen den 
Schürerstand vermindert die Hitzestrahlung und ver
meidet Gasaustritte. Auch ist bei Generatoren, die 
in sich einen leichten Überdruck haben, die Explosions
gefahr geringer als bei solchen, die stets von allen 
Seiten Luft einzusaugen das Bestreben haben. Vom 
fabrikationstechnischem Standpunkte sind Unterwind
generatoren allen ändern überlegen.

Die Gaserzeuger dürfen nie zu k n a p p  bemessen 
bzw. überanstrengt werden, da mit der Überanstren
gung die Rücktritte von Gasen, Flammen und von 
Hitze zunehmen und ein Zurückbrennen der Flamme

aus den Gasverbrauchsöfen in die Generatoren an 
Möglichkeit gewinnt.1)

Damit beim Füllen der Gaserzeuger keine Luft 
durch' die Beschickungsöffnung eintrete, werden diese 
gewöhnlich mit Doppelverschlüssen A nach Fig. 198 
versehen. Um zu vermeiden, dass durch einen Fehlgriff 
des Beschickers einmal beide Verschlüsse gleichzeitig

ß

F ig . 198 .

G aserzeuger m it D op p elversch lu ss an der B esch ick u n gs
öffnung.

offen stehen, ist es angezeigt, diese so miteinander 
zwangsläufig zu verbinden, dass jeder nur aufgemacht 
werdeii kann, wenn der andere zu ist. Da der innere 
Verschluss nie ganz dicht hält, sodass beim Beschicken 
stets Gase entweichen, hat man auch Rohre angebracht 
(in Fig. 198 bei B punktiert), welche den Raum zwischen 
den beiden Verschlüssen mit einem Kamine verbinden; 
eine Drosselklappe in diesem Abzugsrohr wird von 
Hand aus oder automatisch geöffnet, sobald der obere 
Deckel aufgemacht wird. Bei Generatoren mit sehr 
tiefen Füllschächten — bei welchen die Kohle selbst 
einen Abschluss bildet — sowie bei solchen mit Unter
wind kann mitunter auch der einfache Kegelabschluss 
(Fig. 199) Anwendung finden.

Die Verbindung dieser Konstruktion mit einem

x) Ihre Überanstrengung beeinflusst auch die Güte 
des Gases ungünstig.
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Gasabzug zeigt Fig. 200. Unmittelbar am Füllschachte 
sitzt von Stützen getragen eine weite Rauchhaube, 
die oben in einen Schornstein übergeht. Im Innern 
dieser Haube kann ein Blechzylinder Z,1) der an einer 
Drahtseillitze, die über Rollen zu einem Gegengewicht

F ig . 199.
K  egelg ich tversch lu ss.

F ig . 200. 
G ichtversch luss m it G asabzug.

geht, hängt, so herabgelassen werden, dass die Be
schickungsöffnung gegen aussen abgeschlossen wird 
und nur mit der Haube in Verbindung steht.

Das Gichten pflegt nach bestimmten Zeiträumen zu 
geschehen. Sehr zu empfehlen ist dazu folgende Ein
richtung: Auf der Kohle im Füllschacht liegt eine Guss
eisenscheibe von ca. 20 cm Durchmesser, die nach oben 
eine dünne Eisenstange trägt, die durch irgend eine 
enge Öffnung ins Freie tritt. Zieht der Heizer vor jeder 
Beschickung diese Platte hoch und lässt sie dann 
wieder auf die Kohle herab, so wird die Vorrichtung 
einem Schwimmer gleich anzeigen, wann wieder ge

*) Für den Hebel H hat der Zylinder einen Schlitz.

gichtet werden muss. Zur Erleichterung des Zufahrens 
und Füllens wird mitunter über den Füllöffnungen hin 
eine Bahn angelegt, welche an die Füllanlagen bei den 
Zentrifugen der Zuckerfabriken erinnert, d. h. es kann 
ein Wägelchen mit unterer Entleerung auf Schienen 
über die Füllöffnungen geschoben werden. Das Wägel
chen passt möglichst gut auf die Füllschachtaufsätze. 
Ist die Zeit zur Wiederbeschickung eines Generators 
eingetreten, so wird ein W agen über den Füllrum pf 
geschoben, dieser und der Wagenverschluss geöffnet 
und in einem Augenblick ist die Füllung geschehen, 
die beim Einschaufeln der Kohle einige Minuten 
dauert. Die Gasverluste, die Staubentwicklung und 
die damit verbundenen Belästigungen und Gefähr
dungen werden dadurch sehr vermindert. Selbstredend 
können auch alle anderen Kohlentransporteinrich
tungen, wie Fördergurten, Schüttelförderer, Hunte
bahnen, Förderschnecken usw. die Kohlen bis zu den 
Füllgossen transportieren, nur muss man dann über 
jedem Füllrumpf ein entsprechend grosses Sammel- 
gefäss mit plötzlicher Entleerung anbringen, da sonst 
der Vorteil der nicht gasenden Gichtung in Wegfall 
kommt.

Schürlöcher, welche sich oben auf den Generatoren 
befinden, sollen mit Verschlüssen versehen sein, die 
ein Eindringen von Luft und ein Heraustreten von 
Gasen aus den Generatoren hintanhalten. Der einfach
ste derartige Verschluss ist eine in einer halbkugel
förmigen Vertiefung liegende durchbohrte Kugel, die 
als Kugelventil wirkt und nur beim Schüren so gedreht 
wird, dass durch ihre Öffnung das Schüreisen durch
gesteckt wird (Fig. 201). Eine andere Art von Schür- 
lochverschlüssen ist derart mit einer Dampfdüse ver-

Fig. 201.
Schürloch Verschluss.

bunden, dass beim öffnen des Verschlusses ein Dampf
hahn geöffnet wird, der einen Dampfstrahl so in das 
Schürloch schickt, dass alle Gase, die austreten wollen, 
in den Generator zurückgedrängt werden (siehe Jahrg.
1910, Seite 313 und Jahrg. 1911, Seite 37 dieser Zeit
schrift).

Besonders beschwerlich ist das Putzen der Genera
torroste. Man soll nie versäumen, unter den Genera
torrosten Wasserbecken W (Fig. 198) anzulegen, damit 
alle durchfallenden Brennmaterialien und Aschen-,
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bzw. Schlackenteilchen sofort abgelöscht werden und 
keine Staubbildung beim Entfernen der Abbrände ein
treten kann. Trotzdem ich bei Dutzenden Generatoren 
die erwähnten Behältnisse unter den Rosten antraf und 
keinerlei Klagen über sie laut wurden, widersetzten 
sich manche Hüttenbesitzer der Einführung dieser Be
hältnisse aufs lebhafteste. Wenn ich von den Fällen 
absehe, in welchen oft die gewagtesten Gründe gegen 
die Einführung dieser Tröge herangezogen werden, nur 
um die Abneigung gegen die mit Kosten verbundenen 
Neuerungen zu maskieren, seien nachstehend einige der 
öfter gehörten Einwände angeführt. Manche Hütten 
behaupten, dass bei Anbringung von Wasser unter den 
Rosten die Generatoren „schwarz gingen“ , d. h. dem 
Erlöschen nahe kämen. Solches ist nur dort der Fall, 
wo die Generatoren bereits zu klein sind. In solchen 
Fällen ist es für den Werksbesitzer lohnender, die 
Generatorenbatterie zu erweitern und mit den W asser
becken zu versehen, als mit den zu kleinen Apparaten 
weiter zu arbeiten. Andere Male behauptet man, dass 
sich beim Abaschen durch das Hineinfallen heisser 
Verbrennungsrückstände in das Wasser so viel Dampf 
bilde, dass es der Schürer nicht aushalte; über die 
B e s e i t i g u n g  dieser Dämpfe wird an einer späteren 
Stelle die Rede sein. Weiter wird angeführt, dass die 
Asche so schwer würde, dass der Aschenfahrer den 
Karren zu mühsam fortbringe; durch die Einführung 
von Karren mit engperforierten Böden, die das Ab
laufen des Wassers zulassen, oder Verkleinerung der 
Karren, kann auch dieser Übelstand behoben werden, 
zumal wenn m ehrere Karren zu Gebote stehen, sodass 
jeder Zeit zum Abtropfen hat. Sind die Karren noch 
zu schwer, so könnten Hunte, die auf Schienen laufen 
und ein — wenn nicht a n d e r s  möglich, h a n d betrie
bener — Aschenwagenaufzug angeordnet werden. 
Auch Hängebahnen haben Eingang gefundeft. Der ein
zige mitunter wirklich stichhaltige Einwand scheint 
mir Wassermangel zu sein. Aber auch in dem Falle 
kann eine zwar nicht das Wasser vermeidende, aber 
doch sparende Einrichtung geschaffen werden. Die 
eine Ausführung legt ein Wasserzuleitungsrohr unter 
den Rost, sodass der Arbeiter „nach Bedarf“ Wasser 
auf die Asche lassen kann. Bei einer ändern Konstruk
tion führt eine auszementierte ca. 1/2 m breite Rinne 
(R in Fig. 202), welche ständig mit Wasser gefüllt er
halten werden kann, im Fussböden vor der Generatoren
front hin; aus dieser Rinne schleudert der Schürer mit 
■seiner Schaufel nach Bedarf Wasser unter die Roste. 
Bei beiden Ausführungen verdunstet das Wasser nur, 
wenn die Roste geputzt werden. Nicht zu übersehen 
ist, dass aus der Anbringung von Wassertrögen unter 
den Rosten auch für das Unternehmen Vorteile 
erwachsen; zu diesen zählt die Schonung der Roste, 
die Auflockerung der Kohle, und damit eine bessere

Vergasung, und endlich eine Anreicherung der Genera
torgase mit Wasserstoff und Kohlenoxyd durch die

Fig. 202.
G eneratorrost m it W asserrinnen und m it verstellbaren  

A u flagerstangen .

Dissoziation des Wassers, was eine Verbesserung des 
Gases bedingt (siehe auch später).

Um die beim Schüren auftretenden Gas-, Dampf- 
und Staubmassen vom Schürerstandplatze abzuhalten, 
wurden verschiedene Einrichtungen geschaffen. Eine 
der Ausführungen legt an die Stirnseite der Generatoren 
ein Blechrohr, das nach unten Schlitze oder Öffnungen 
hat, und verbindet dieses Rohr mit einem Kamine oder 
einem Ventilator. Im allgemeinen hat sich diese Ein
richtung nicht sehr bewährt, denn die in den Gasen ent
haltene Feuchtigkeit schlägt sich bei kühlem Wetter 
in den Rohren nieder und gibt mit den in den Gasen 
fast nie fehlenden Schwefelverbindungen und dem 
Sauerstoff der Luft Schwefelsäure, die die Rohre bald 
zerstört; auch erfolgt die Absaugung erst, wenn die 
Gase sich zu sehr mit Luft gemischt haben, wodurch ihr 
Volumen für die Absaugung eine schwer zu bewäl
tigende Grösse annimmt. — Gut wirkend ist jene An
ordnung, bei welcher unter jedem Rost ein Kanal be
ginnt, der mit der Glasofenesse oder einem ändern gut 
ziehenden Kamine in Verbindung steht, für gewöhnlich 
aber mit einem Schieber S (um Zugstörungen zu ver
meiden) oder einer Drehklappe (Fig. 198) verschlossen 
ist. Beim Schüren wird der Schieber bzw. die Klappe 
geöffnet und alle belästigenden oder schädigenden Pro
dukte werden gleich unter dem Roste abgesogen, ohne 
dass die nachteiligen Wirkungen der Gase und Dämpfe 
zu fürchten sind, weil sie einesteils nur mit Mauerwerk 
in Berührung kommen, und weil andernteils eine Tem
peratur vorhanden ist, die ein Niederschlagen der kon
densierbaren Dämpfe ausschliesst.

Um den Schürern eine Erleichterung zu schaffen, 
hat man vielfach vor den Rosten starke eiserne Quer
stangen angebracht (S in Fig. 202), die als Auflager 
für die schweren Schüreisen dienen. Diese Stangen 
können meist in Hakenstangen nach Bedarf höher oder 
tiefer eingelegt werden. Als eine die Heizer ziemlich 
gut vor der Hitze der Roste schützende Einrichtung, 
die auch einigermassen Asche und Gase von dem Ar-
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beiter abhält, ist die Konstruktion Fig. 203 anzusehen. 
Bei dieser Einrichtung wird immer nur jene Jalousien-

\

Fig. 203.
G eneratorrost m it drehbaren Schutztafeln.

tafel S aufgedreht, in deren Niveau geschürt werden 
muss; dabei dient die starke Achse der Tafel als Stütze 
für das Schüreisen.

Da die Entfernung des Teeres aus den Generatoren 
bzw. den Gaskanälen weder zu den angenehmen noch 
den ungefährlichen Arbeiten gehört, soll auf die leichte 
Entfernbarkeit dieses Abscheidungsproduktes schon bei 
der Erbauung der Generatoren Rücksicht genommen 
werden. Zu dem Ende pflegt man den Gassammelkanal 
(K> Fig. 198), der unmittelbar hinter den Feuerungen 
liegt, mit einem Gefälle gegen einen Teerablauf zu ver
legen, der mit einem Syphonverschluss versehen sein 
muss, um das Eindringen von Luft in die mit Gas er
füllten Kanäle bzw. Gasaustritte zu verhindern. Sehr 
angezeigt ist, das Ablaufrohr in die Scheidewand 
zwischen zwei Feuerungen einzubauen, weil sonst an 
kalten Tagen ein Verstopfen des Ablaufes durch Er
starren des Teeres stattfinden kann. Die Anbringung 
von W asser unter den Rosten oder die Zuführung von 
Dampf unter die Roste bewährt sich auch in dieser 
Richtung, weil dadurch die teerigen Produkte wesent
lich dünnflüssiger zu werden pflegen.

Die Verbindung vom Generator zum erwähnten 
Sammelkanal pflegt man allgemein, und zwar mit Vor
teil durch ein aufgesetztes krummes Blechrohr, den sog. 
Hengst herzustellen (H Fig. 198). Wird dieser Hengst 
abgehoben und die unter ihn befindliche Gasaus
strömungsöffnung C mit einem Deckel verschlossen, so 
ist dies eine verlässlichere Trennungsart der Gaskanäle 
und Kammern von den Generatoren als irgend eine an
dere. Diese Trennung hat unbedingt einzutreten, wenn 
bei nicht entleertem Generator irgend welche Arbeiten 
an den Gaskanälen oder den Kammern durchgeführt 
werden müssen. Ein blosser Verschluss durch Klappen 
ist nur dann zulässig, wenn der Hengst selbst durch 
einen Deckel D (Fig. 204) geöffnet wird. Zum Ab

heben der Gasüberströmrohre werden an diesen mit 
Vorteil Griffe G angebracht.

D

F ig . 204.
H en g st m it D eck e l und V ersch lussklappen .

Die Hengste wirken auch als Sicherheitsventile bei 
Explosionen, weil sie beim Eintritt einer solchen ab
geworfen werden, wodurch Zerreissungen der Genera
toren bezw. Kanäle vermindert werden. Fehlen Hengste, 
so sind besondere Explosionsklappen in die Gasleitun
gen einzubauen. Dasselbe gilt, wenn die Gasver
brauchsstellen weiter als normal von den Gaserzeugern 
entfernt sind. Dass solche Explosionsklappen ausser
halb des Verkehrsbereiches liegen sollen, ist zwar eine 
selbstverständliche, aber sehr oft nicht befolgte For
derung.

Alle Gaskanäle sind reichlich weit zu bauen, weil 
sie durch ihr grosses Volumen als Druckregler bei 
schwankendem Gasverbrauch wirken, und weil weite 
Kanäle besser als enge zu reinigen sind. Für eine ent
sprechende Anzahl gasdicht schliessender Putzlöcher 
in den Kanälen ist zu sorgen. Es soll nie versäumt 
werden, an einer Stelle, an der die Verbrauchsgaskanäle 
noch nicht von dem Hauptkanal abzweigen, einen gut 
verschliessbaren Kanal gegen den Glasofenkamin oder 
einen anderen gut ziehenden Schornstein herzustellen; 
beim Anheizen der Generatoren ist dieser Kanal offen, 
alle anderen sind aber verschlossen. Fehlt ein solcher 
Kanal, so müssen beim Anheizen der Generatoren alle 
massenhaft auftretenden Gase den Glasofen passieren, 
um zum Kamin zu kommen. Häufig treten dann solche 
Gase aus den Arbeitsöffnungen der Schmelzöfen und 
vergasen die Hütte und deren Umgebung. Da zur sel
ben Zeit der Glasofen durch entsprechende Feuer an 
den Arbeits- oder Glutlöchern angewärmt wird, kön
nen bei der zufälligen Bildung eines Gas-Luftgemisches 
Explosionen auftreten. Auch beim Ausbrennen der 
Kanäle etc. (was übrigens am besten zu vermeiden ist) 
dient dieser Kanal vorteilhaft als Abzug. Als teilweisen 
Ersatz des Kanales kann ein Blechkamin dienen, der 
beim Anheizen statt D (Fig. 204) auf den Hengst auf
gesetzt wird.

Als Gasabschlüsse kommen Drosselklappen, Ven-
*
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tile, Schieber und auch Hengste (Kastln) an den Ver
brauchsstellen in Betracht. Drosselklappen sind nur 
ein mangelhafter Abschluss (Fig. 205 Blatt IV), da sie 
nicht dicht halten. Bei allen Vorrichtungen, die mit

Fig. 205 -

Schraubenspindeln bewegt werden, müssen diese 
ausserhalb des Gasstromes gelegt werden, weil letztere 
sonst leicht verteeren und ungangbar werden. In der 
Nähe von Feuerstellen, so z. B. vor den Kühl- und 
Temperöfen, sind die a b h e b b a r e n  Hengste (Fig. 
206)1) zu vermeiden, denn sie haben nicht nur den Nach
teil, dass der sie abhebende Arbeiter jedesmal einen 
ganzen Schwall Gas ins Gesicht bekommt, sondern 
dass Zündungen des ausströmenden Gases erfolgen 
können. Ist ein wesentlicher Unterdrück im Generator, 
so kann beim öffnen des Gaszutrittes zum Ofen ein

J) Das Gas kommt bei A vom Generator, durch
streicht das Blechkästchen B (Hengst), das meist zur 
Feuerregulierung eine Drosselklappe enthält, und zieht 
durch C zum Kühlofen. Soll das Gas ganz abgesperrt 
werden, so hebt man den Hengst ab und stülpt über die 
Gaszuströmungsöffnung ein kleineres Blechkästchen 
(punktiert gezeichnet).

Luftrücktritt in den Generator erfolgen; bei Ventilen ist 
dies nicht leicht möglich, weil die Eröffnung so lang
sam vor sich geht, dass der Arbeiter wohl rechtzeitig 
merken kann, dass kein Gas in den Ofen ausströmt.

ro m  G en era to r zum  /fv fy /o fev
Fig. 2 0 6 .

Besser sind die Hengste nach Fig. 207 die einen Gas
abschluss und dabei auch eine Gasregulierung ohne 
Abhebung gestatten. D bedeutet den Hebel zum Ab-

Fig. 2 0 7 .

heben des kleinen Kastels F, E ist ein Bogen, an wel
chem D durch einen Vorstecker fixiert werden kann.

(Fortsetzung folgt.)

Kohlenstaubexperimente im Auslande.
V on H . W a l t  e r -L o n d o n .

Seitdem die Explosivität von Kohlenstaub in den 
letzten Jahrzehnten unanzweifelbar nachgewiesen wor
den ist, sind die Bemühungen der Fachleute eifrig auf 
die Erweiterung der Kenntnis des Problems und_ auf 
die Auffindung von Mitteln zur Verhütung von Explo
sionen und des daraus entstehenden Verlustes von 
Menschenleben und Material gerichtet. Es hat sich da
bei ergeben, dass praktische Fortschritte nach beiden 
Richtungen hin ohne ein sorgfältiges Studium, mit an
deren Worten ohne Vornahme von experimentellen 
Versuchen, nicht gemacht werden können. Dies hat zu 
der Anlegung von Versuchsgalerien in verschiedenen 
Ländern geführt, in denen Kohlenstaubexplosionen 
experimentell ausgeführt und in ihrem Verlaufe und in 
ihren Wirkungen studiert werden. Solche Galerieen 
befinden sich in Lievin (Frankreich), Altofts (England), 
Bruceton (Pennsylvania, Vereinigte Staaten) und Babitz

(Österreich). Über die bisherigen Experimente sind 
eine Anzahl Berichte erschienen, deren Studium für 
jeden Bergbaubeflissenen, wie für jeden Sozialtech
niker, von äusserstem Interesse ist. Eine Darstellung 
der Experimente und ihrer Resultate kann in den fol
genden Spalten nur im Umrisse gegeben werden, ich 
verweise im übrigen auf die Berichte selbst, die ich ver
sucht habe, möglichst vollständig zusammenzustellen:

F r a n k r e i c h .
1. Premier Essais sur l’inflammabilitS des poussieres 

1907.
2. Description de la Station d’Essais de Lievin 1907.
3. Essais sur les inflammations de poussieres 1910. 

Sämtlich von S. Taffanel. Paris. Comite Central 
des Houillöres de France.

4. Experiments on Coaldust Deposits in the Lievin
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Colliery. Von L. Morin, in „Colliery-Guardian“ , 
London vom 28. 4. und 5. 5. 1911.

E n g l a n d .
1. Royal Commission on Mines 1906. Second Report

1910. Wyman &  Son, London.
2. Record of the First Series (1908/09) of the British 

Coal Dust Experiments. 1910. London. Verlag 
des „Colliery Guardian“ .

3. The British Coaldust Experiments. Vortrag von 
W. E. Gaftorth am 17. Mai 1911 von Mitgliedern 
der „Institution of Mining and Metallurgy. Abge
druckt im „Colliery Guardian“ , London, vom 26. 5.
1911.

4. Les Experiences Anglaises sur les Poussieres de 
Houilles 1910. Von S. Taffanel. Paris. Comite 
Central des Houilleres de France.

V e r e i n i g t e  S t a a t e n .
1. The Explosivity of Coal Dust. By George S. Rice, 

with chapters by J. C. W. Frazer and others. 1910. 
Washington. Government Printing Office.

2. An Experimental Coal Mine. Vortrag, gehalten 
von G. S. Rice am 5. April 1911 vor der Western 
Society of Engineers. Abgedruckt (mit Skizzen) 
im „Colliery Guardian“ . London, vom 28. 4. und
5. 5. 1911.

Ö s t e r r e i c h .
1. Versuche mit Kohlenstaub im Versuchsstollen des 

Rossitzer Steinkohlenreviers. Von K. K. Ober
bergkommissär Dr. Czaplinski und Werksdirektor 
Jicinsky. „Österreich. Zeitschrift f. Berg- u. Hüt
tenwesen“ , Wien No. 35 u. 36 Jahrg. 1909 u. 
No. 21 u. 22 Jahrg. 1910.
Die französische Versuchsgalerie verdankt ihr Ent

stehen dem Nachweis der Bedeutung, die Kohlenstaub 
an der Explosion in Courrieres hatte. Die ursprüng
liche Konstruktion bestand in einem Stollen von 64 m 
Länge, von dem 30 m in Eisenbeton, der Rest in ver4 
schiedenen ändern Konstruktionsmethoden ausgeführt 
sind. Die Wände im ersten Teil sind 7—81/» Zoll stark 
mit Pfeilern von 2 2 1/2 Zoll Stärke alle P /2 m. Der 
Eisenrahmen in den Pfeilern besteht aus 6 Stahlstangen 
von 1,17 Zoll und 3 von 0,62 Zoll Stärke. Die Wand 
soll einem Druck von ungefähr 25 kg auf den Quadrat
zoll widerstehen. Der Stollen besitzt eine lichte Höhe 
von 1,80 m, eine obere Weite von 1,40 m und eine 
untere Weite von 1,60 m. In den oberen und unteren 
Winkeln befinden sich 1  Simse mit Zwischenräumen 
zum Einsetzen von Zimmerung. Der erste Teil des 
Stollens besitzt ferner an einer Seite zehn eisenge
schützte Fenster 8X 6 Zoll gross bei einer Glasstärke 
von 1,17 Zoll. Der zweite Teil besitzt nur eine Anzahl 
Registrierapparate zum Studium des Fortschritts der 
Explosion in langen Stollen. Es ist ferner versucht 
worden, einen unterirdischen Stollen nach verschiede
nen Methoden zu konstruieren; die bei den Explosionen 
in diesem erzielten Resultate sind bei den Erweiterungs
anlagen von 1909 von grossem Werte gewesen.

Für die Herstellung einer genügenden Menge Koh
lenstaub ist eine besondere Maschine aufgestellt wor
den. Der Staub wird bei Experimenten, in denen die 
in Gruben herrschenden Bedingungen möglichst genau 
wiedergegeben werden müssen, gleichmässig mit der

Hand verteilt; bei Experimenten für besondere Studien
zwecke wird ein Staubinjektor — eine Art Luftpumpe 
für Pressluft — verwendet, in die die- gewünschte 
Menge Staub gefüllt wird. Für die Entzündung sind 
bei den ersten Versuchen zwei Stahlmörser mit hohem 
Materialwiderstand verwendet worden, in die die Ex
plosivstoffe hineingelegt wurden. Die Mörser können 
in jedem beliebigen Teil des Stollens so untergebracht 
werden, dass ihre Ränder nicht über die Wand hinaus
reichen, sodass sie völlig einem Sprengbohrloch 
gleichen. Eine andere Art der Explosion wird durch 
Entzündung von Grubengas veranlasst, das von Schacht 
No. 3 der Lievin-Grube gewonnen und in zwei Gaso-. 
metern gesammelt wird. Die Gasmischung wird in der 
„Explosionskammer“ entzündet, die den ersten, 5 m 
langen isolierten Teil des Stollens bildet.

Für kleinere Experimente ist ein Hilfstollen von 
5 m Länge aus alten Dampfkesseln hergerichtet wor
den; der Hauptstollen wurde im Jahre 1909 auf unge
fähr 160 m verlängert.

In England hatte die „Royal Commission on Mines“ 
von 1906 sich mit der Frage der Ausführung von Ex
perimenten mit Kohlenstaub beschäftigt. Mitglieder 
der Commission begaben sich nach Frankreich, um 
einen Einblick in die Versuche von Lievin zu gewinnen. 
Gleichzeitig wurde Captain Desborough von der Ex- 
plosivstoff-Prüfstation der Home-Office, in Woolwich, 
beauftragt, einige in der dortigen Priifgalerie zu unter
nehmen. Diese Galerie besteht in einer eisernen Röhre 
von 8V2 m Länge und 0,75 m Durchmesser. Für die 
Entzündung wurde feines Schiesspulver benutzt, das 
durch eine Gipsdecke in einem Mörser gehalten wurde. 
Die Masse des Schiesspulvers wurde allmählich bis 
auf 700 g erhöht und später durch Saxonit ersetzt, von 
dem bis 410 g bei einem Versuche entzündet wurden.

Die vor der Kommission von den Sachverstän
digen gemachten Aussagen über die Gefährlichkeit von 
Kohlenstaub waren jedoch so widersprechend, dass die 
Mitglieder sich eines entscheidenden Urteils enthielten 
und der Organisation der Grubenbesitzer (Mining 
Association of Great-Britain) vorschlugen, durch Ex
perimente in grossem Massstabe die seit 30 Jahren 
schwebende Frage zu lösen. Durch eine freiwillige 
Förderungssteuer brachte die Association Mk. 260 000 
auf, ernannte ein Komitee und liess einen Versuchs
stollen auf den Altofts-Gruben in Yorkshire einrichten. 
Als Zweck der Experimente wurde bezeichnet; 1. Der 
Nachweis der Explosivität von Kohlenstaub und Luft 
ohne Vorhandensein von entzündbaren Gasen; 2. Die 
Auffindung von Mitteln und Wegen zur Verhütung von 
Explosionen bezw. der Abwendung gefährlicher Fol
gen; 3. Die Untersuchung chemischer und physika
lischer Phänomena bei Kohlenstaubexplosionen und die 
mikroskopische Untersuchung des Staubes.

Der Versuchsstollen in Altofts ist aus alten Dampf
kesseln errichtet, jeder ungefähr 9 m lang und von 
2,25 m Durchmesser, mit Wänden von 1 cm Stärke. 
Die Länge des Hauptstollens ist 238,75 m, doch ist 
dieselbe verschiedentlich den Erfordernissen beson
derer Experimente entsprechend geändert worden. Mit 
diesem Hauptstollen ist ein Luftstollen verbunden, der 
eine Länge von 90 m und einen Durchmesser von 
1,80 m besitzt. Lüftung ist hergestellt durch einen 
Saugventilator, der 80 000 Kubikfuss Luft pro Minute
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fördert. Der Kohlenstaub wurde vom Altoft-Silkstone- 
Flöz genommen, in dem sich vor 24 Jahren eine Ex
plosion ereignete. Später machte man Versuche mit 
Kohlenstaubproben aus wallisischen, schottischen und 
südafrikanischen Gruben. Als mit der Zunahme der 
Experimente es nicht mehr möglich war genügenden 
Staub aus den Gängen zu erhalten, verwendete man 
Staub der durch eine Pulverisierungsmaschine herge
stellt wurde. Chemische Untersuchungen ergaben keine 
Verschiedenheit von dem originalen Staub, doch konn
ten mikroskopisch Abweichungen der Form der Staub
teilchen festgestellt werden. Der Staub wird in der 
erforderlichen Dicke auf Bretter verteilt, die auf eiser
nen Stützen aufliegen und meist nach jeder Explosion 
ersetzt werden müssen. Im übrigen ist der Stollen mit 
Zimmerung, Karrengleisen, Karren usw. von denselben 
Massen versehen, wie sie in den Gruben selbst üblich 
sind.

Während der ersten zwei Jahre wurde nur Explo- 
siv-Pulver zur Entzündung des Staubes verwendet; 
später versuchte man die gemeinsame Wirkung der 
Explosion von Gas und Kohlenstaub zu studieren. Im 
ganzen sind bisher ungefähr 180 bis 200 Experimental
Explosionen vorgenommen worden und gegen 1000 In
teressenten aus fast allen Bergbauländern haben an den 
Beobachtungen teilgenommen.

Zwischen der Einrichtung des französischen und 
des englischen Versuchsstollens sowie zwischen den 
beiderseitigen Methoden der Versuche bestehen eine 
Anzahl Verschiedenheiten, die hier Erwähnung finden 
müssen. Die Altoft-Galerie besitzt Zimmerung; in der 
Li6vin-Galerie werden nur einzelne Stämme eingesetzt, 
im übrigen sind die Wände glatt. Wie oben schon er
wähnt, hat die Altoft-Galerie eine runde Form, während 
die Li6vin-Galerie ein Trapezoid bildet. In der ersteren 
steht infolgedessen die Zimmerung frei von den Wän
den und bildet einen erheblichen Widerstand gegen die 
Ausdehnung der Explosion. Die englische Galerie ist 
zudem an beiden Enden offen; in der französischen 
findet die Explosion in dem verschlossenen Ende der 
Galerie statt. Da jedoch alle diese Verschiedenheiten 
in Gruben vorgefunden werden, besitzen beide Einrich
tungen ihren W ert; nur ist es unmöglich, irgend welche 
Vergleiche zu ziehen. Ferner ist zu erwähnen, dass in 
Altofts vor der Explosion ein Luftstrom von 16 bis
22 Fuss pro Sekunde durch die Galerie gesandt wird, 
während in Lievin der Staub durch den Luftdruck der 
Explosion selbst aufgewirbelt wird.

Nach der Veröffentlichung des wertvollen Berichts 
über die englischen Experimente hat sich der Minister 
des Innern, Mr. Winston Churchill, entschlossen, die 
Versuche auf Staatskosten fortführen zu lassen. Die 
Anlagen und Instrumente von Altofts sollen übernom
men, jedoch an einem ändern Orte untergebracht 
werden, da die starken Explosionen die Bevölkerung 
erheblich beunruhigen. Ein Komitee aus 3 Sachver
ständigen des Ministeriums, einem Praktiker und einem 
Wissenschaftler soll — unterstützt durch Mitglieder der 
Royal - Commission on Mines und des Komitees der 
Grubenbesitzer —• die Experimente leiten und beobach
ten. Die grösste Aufgabe der staatlichen Experimente 
wird sein, die Galerie mehr als bisher in ihrer Einrich
tung einem Stollen nachzubilden.

In den Vereinigten Staaten erregte die Kohlenstaub

frage die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erst nach 
den acht Explosionen vom Januar, Februar und Dezem
ber 1907 in Virginien, Pennsylvania, Colorado und Ala
bama, bei denen über 1000 Bergleute tödlich verun
glückten. Eine Prüfstation für Explosivstoffe wurde 
errichtet, auf der auch eine Anzahl Versuche mit 
Kohlenstaub vorgenommen wurden. Die Resultate 
konnten bei Versuchen in so kleinem Massstabe natür
lich nur gering ausfallen und unterscheiden sich kaum 
von denen der ersten Versuche in Frankreich und Eng
land. Das „United States Bureau of Mines“ beschloss 
nun nach Feststellung der Explosivität von Kohlenstaub 
bei den eigenen wie bei den europäischen Versuchen 
weitere Untersuchungen über die Bedingungen zu ver
anstalten, durch die Kohlenstaubexplosionen erfolgen. 
Hierbei sollen die bisher in Europa gemachten Erfah
rungen in der Anlage eines Versuchstollens benutzt 
werden. In LiSvin wie in Altofts hat sich gezeigt, bei 
einem Überschreiten der Distanz von 90 bis 120 m für 
Explosionsversuche sehr oft die Galerien selbst ver
letzt werden. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass 
Mittel zur Einschränkung von Explosionen, die für 
120 m wirksam sind, bei einer Ausdehnung über 1000 m 
und mehr versagen werden. Die Erzielung genügen
der Resultate mit Explosionsversuchen wurde aus die
sem Grunde von der Anlage eines erheblich längeren 
und stärkeren Versuchsstollens abhängig gemacht und 
Dr. Holmes, der Direktor des „Bureau of Mines“ ge
langte zu der Überzeugung, dass die Herstellung eines 
solchen nur unter Tage erfolgen konnte. Die Schwie
rigkeit in dem Auffinden eines geeigneten Platzes 
wurde nach längerem Suchen überwunden. Das Bureau 
erwarb Land bei Bruceton, Pennsylvania, ungefähr
12 engl. Meilen südwestlich von Pittsburg, mit guter 
Bahnverbindung. Es kann ein gerader Stollen an die
ser Stelle 750 bis 900 m in das Pittsburg-Flöz hinein
getrieben werden. In anderen Gruben, die diesen Flöz 
abbauen, sind in früheren Jahren wiederholt grössere 
Explosionen vorgekommen. Erdgas für Explosionsver
suche kann von einer benachbarten Rohrleitung in ge
nügender Menge erhalten werden. Wohnungen sind in 
der Nähe nicht vorhanden. Die Öffnungen sind mit 
besonderer Rücksicht auf etwaige Explosionseffekte ge
wählt worden. Bisher wurden zwei Parallelstollen, 
deren einer nur für Ventilation dient ungefähr 60—70 m 
weit in das Flöz hineingetrieben. Ein dritter Gang soll 
ungefähr 40—45 m von der Öffnung in den Luftstollen 
hineinführen. Der vordere Teil desselben bildet eine 
Stahl-Galerie von 30 m Länge für die Ausführung von 
Versuchen, wie sie bisher in der Pittsburg-Galerie vor
genommen wurden. Stahltüren schliessen diese Galerie 
von den anderen beiden Stollen vollständig ab, sodass 
Experimente zu gleicher Zeit vorgenommen werden 
können. Zunächst sollen Explosionen allerdings in der 
Stahlgalerie ausgeführt werden, von dort in den Luft
stollen und durch den nächsten Quergang in den Haupt
stollen gelangen. In der beistehenden Skizze Fig. 208 
ist der Weg, den die Explosion nimmt, durch Pfeil an
gedeutet.

Diese Einrichtung ist getroffen, um von den be
kannteren Erscheinungen während des Ausbaues des 
Stollens allmählich zu den unbekannten fortzuschreiten 
bis schliesslich die Explosionsversuche im Hauptstollen 
selbst studiert werden können.
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Der Stollen soll die in einer amerikanischen Koh
lengrube herrschenden Zustände völlig wiedergeben. 
Es ist deshalb Zimmerung vorgesehen, die jedoch wegen 
der Stärke der Explosion im vorderen Teile durch

Eisenbeton-Wände und -Bögen ersetzt wird. Für die 
Messung der Explosionswelle sind von England eine 
Anzahl Apparate erworben, wie sie in der Altofts- 
Galerie verwendet werden.

Der Versuchsstollen zu Babitz in Österreich ist 
293,7 m lang und kann insofern als unterirdisch gelten, 
als er eine Erddecke besitzt, die an einem Ende 2 m, 
am anderen, nahe der Explosionskammer, 21,6 m hoch 
ist. Der Stollen ist durch drei Schächte zu erreichen, 
die eine Tiefe von 2,08 m, bezw. 13,5 m und 22,5 m be
sitzen. Ein Schacht befindet sich am äussersten Ende 
des Stollens, der mittlere 8,2 m von der Kammer, der 
andere unmittelbar vor derselben. In einer Entfernung 
von 76,3 m von der Kammer befindet sich ein 7,6 m 
langer Nebenstollen. Zwei Röhrenpaare führen 47,8 m 
bezw. 88,2 m von der Kammer von der Oberfläche in 
den Stollen; sie dienen zur Zuführung von Kohlenstaub 
und zur Ermöglichung einer ständigen Bewegung des 
Staubes durch besondere Vorrichtungen. Der Stollen 
der bei der Kammer eine Höhe von 1,74 m, eine obere 
Weite von 1,30 m, eine untere von 1,74 m besitzt, er
weitert sich nach dem Ausgange zu und hat hier eine 
Höhe von 2,04 m, er besitzt teilweise Feldsteinwände 
von 45 cm, teilweise Ziegelsteinwände von 16 cm Stärke. 
Die Explosionskammer von Beton ist 1,3 m breit, 1,7 m 
tief und 1,82 m im Mittelpunkt der Deckenwölbung 
hoch. Kohlenstaub oder Gas kann durch zwei Röhren 
eingeführt werden, die durch den dritten Schacht hin
unterführen. Durch diesen ist auch das Kabel für den 
in der Kammer aufgestellten Ventilator geleitet. Koh
lenstaub kann in beliebiger Stärke auf Bretter gelegt 
oder in der Luft in Bewegung gehalten werden. Für 
Berieselungsversuche und Herstellung von „W asser
wänden“ sind geeignete Einrichtungen vorgesehen. Die 
Messapparate zur Feststellung der Explosionsstärke 
sind am Fusse des mittleren Schachtes angebracht. 
Die Länge der Flamme wird gemessen durch Schach
teln mit Streichhölzern, die in Abständen von 1 m aii 
den Wänden des Stollens vor jedem Experiment an
gebracht werden. Der Nachdampf wird auf folgende 
Weise aufgefangen: Eine mit Wasser gefüllte Flasche 
wird mit dem Hals nach unten 10 m von der Explosions
kammer aufgehangen. Der nur lose eingesetzte Kork 
ist an das nächste Staubbrett geknüpft und wird bei 
der Explosion infolgedessen aus der Flasche gezogen.

Das Wasser läuft aus und die Flasche nimmt die dampf
gefüllte Luft auf. Für die Entzündung wird Nobels 
Gelatin-Dynamit I oder loses Schiesspulver verwendet. 
Kohlenstaub wurde von den Gruben Ostrau und Rositz 
geliefert. Die künstliche Herstellung von Staub wie 
in Altofts ist noch nicht erfolgt.

Sehen wir nun zu, welche Ergebnisse in den vier 
Ländern, in denen bisher Versuche unternommen wor
den sind, sich haben feststellen lassen. Kurz zusam
mengefasst zeigen die französischen Experimente fol
gende Resultate:

1. 1820 g feinen Kohlenstaubes pro kbm genügen, um 
bei gänzlicher Abwesenheit von Grubengas eine 
Explosion herbeizuführen.

2. Der Staub mit grösstem Gasgehalt war am leich
testen entzündbar und daher am gefährlichsten. 
Bei einem Gasgehalt von weniger als 11 °/0 ist der 
Staub absolut ungefährlich. Anthrazit entzündet 
sich nur schwer.

3. Die Temperatur und der gewöhnliche Luftdruck im 
Stollen haben keinen Einfluss auf die Entstehung 
einer Kohlenstaubexplosion.

4. Die Schnelligkeit der Ausbreitung und der Druck 
der Explosion verstärken sich in den Gängen im 
Verhältnis zur Menge des vorhandenen Staubes, 
d. h. je mehr Kohlenstaub in der Grube, desto ge
fährlicher eine Explosion.

5. Eine völlig staubfreie aber nicht berieselte Strecke 
von 100 in hielt eine Explosionswelle, die 73 m zu
rückgelegt hatte, nicht auf.

6. Eine berieselte Strecke von 100 m, von der der 
Staub nicht entfernt worden war, hielt eine Ex
plosionswelle die 120 m zurückgelegt hatte, nicht 
auf.

7. Eine Steinstaub-Strecke von 100 m konnte eine 
Explosionswelle von 120 m nur aufhalten, nachdem 
eine sehr starke Steinstaubschicht aufgelegt war.

8. Strecken auf denen Kohlenstaub und Steinstaub 
gemischt wurde, konnten eine Explosionswelle nicht 
aufhalten, die bereits eine erhebliche Strecke zu
rückgelegt hatte. Dagegen kann eine Mischung 
von je 50°/o Kohlenstaub und Steinstaub nicht ent
zündet werden.

9. Lehm, so angebracht, dass er den Stollen ver
engert, übt eine starke Reversion auf die Flamme 
aus, vermindert dadurch den Druck der Explosion 
und' so die Möglichkeit des Fortschreitens der
selben.

10. Als Löschmittel haben sich Fässer mit Wasser und 
Kisten mit Sand oder Asche sehr wirksam er
wiesen, die an der Stollendecke so aufgestellt wur
den, dass der der Flamme vorhergehende Luftdruck 
sie umwerfen musste. Die Untersuchungen hier
über sind jedoch noch nicht abgeschlossen.
Die Ergebnisse der englischen Experimente wur

den von Mr. Garforth kürzlich in folgender Weise
summiert:

1. Kohlenstaub ist explosiv, wenn er in die Luft ge
wirbelt und entzündet wird.

2. Staubfreie Strecken halten die Explosion nicht auf, 
da der Luftdruck genügend Staub aufwirbelt um 
die nachfolgende Flamme weiterschreiten zu lassen.

3. Feingemahlener Steinstaub kann, wenn mit dem 
Kohlenstaub aufgewirbelt, als eine Art feuersiche-

»



306 S O Z I A L - T E C H N I K 16. H eft

ren Vorhangs wirken, der die Flamme kühlt und 
die Entstehung gefährlicher Gase verhindert.

4. Mikroskopische Untersuchungen haben gezeigt, 
dass Kohlenstaub und andere anorganische Stoffe 
bei einer Explosion charakteristischen Änderungen 
unterliegen, die mit unbewaffnetem Auge nicht 
wahrnehmbar sind. Ferner hat sicli ergeben, dass 
Kohlenstaub Gase entwickeln kann, ehe er von der 
Flamme berührt wird und dass die Explosion von 
Feuchtigkeitsbildung begleitet ist.
Die französischen Ingenieure, Mr. Taffanel an der 

Spitze, sind der Meinung gegenüber, dass Steinstaub 
ein wirksames Mittel gegen den Fortschritt einer Ex
plosion sein könne, äussert skeptisch. Sie erwarten 
viel mehr von der oben erwähnten Vorrichtung von 
Wasserfässern oder Sandkisten, „arrets-barrages“ ge
nannt. Sie legen auch grösseren Wert auf die Er
forschung der chemischen Zusammensetzung des Koh
lenstaubes selbst. Von der Berieselung erwarten die 
Franzosen nicht das geringste, während die Engländer 
ihren Nutzen in vielen Fällen wohl zugeben, aber die
ser Schutzmethode nur beschränkte Anwendungsmög
lichkeit zugestehen. Ständige Berieselung steigert die 
Einstürze auf den Strecken und Unfälle durch Ein
stürze sind in England erheblich zahlreicher, als durch 
Explosionen.

Die amerikanischen Erfahrungen deuten ebenfalls 
darauf hin, dass Steinstaub kein absolut sicheres Iso
lierungsmittel gegen Kohlenstaubexplosionen ist. Eine 
zu starke Mischung des Kohlenstaubes mit Steinstaub 
kann ausserdem nicht unerhebliche Nachteile für die 
Gesundheit der Arbeiter mit sich bringen. Der Feuch
tigkeitsgehalt der Luft hat irgendwelchen Einfluss auf 
die Explosionen in der Pittsburger Versuchsgalerie nicht 
ausgeübt, dagegen hat die Mischung des Kohlenstaubes 
mit 30°/„ Wasser den ersteren absolut unentzündbar 
gemacht. Den Ergebnissen der Experimente in dem 
neuen Versuchsstollen kann man mit Interesse entgegen
sehen.

In Österreich sind Explosionen erreicht worden, 
wenn der Kohlenstaub sich im Augenblick der Ent
zündung in der Luft befand; waren nur Staublagerun

gen vorhanden, die Luft aber frei, so erfolgte eine Ex
plosion nicht. Im Gegensatz zu den übrigen Ländern 
liess sich hier feststellen, dass schon eine geringe 
Wässerung des Staubes zur Herabminderung der Ex
plosionsgefahr führte. Eine Wässerung des Staubes 
von 0,36 bis 1,06°/o ergab eine Flamme von 200 m 
Länge; 4,05 bis 6°/0 verringerte die Flamme auf 58 m 
und bei 7,55°/„ liess sich eine Explosion nicht mehr er
zielen. Asche im Kohlenstaub ergab eine Herabminde
rung der Stärke der Explosion bei mehr als 14°/0 und 
machte den Staub bei 48% ungefährlich. Noch grösser 
(57%) war der Anteil an Steinstaub, der dem Kohlen
staub beigefügt werden musste, um eine Explosion zu 
verhüten. Berieselte Strecken ergaben ein Erlöschen 
der Flamme nach einem Eindringen bis zu 50 m. Die 
Wasserwände, Rahmen von Röhren, aus denen die von 
oben, unten und den Seiten Wasser in den Stollen 
sprengen, sodass sich der Flamme eine vertikale W as
serfläche entgegenstellt, hatten keinen Erfolg. Dies 
kann jedoch an ungenügender Stärke der W asserstrah
len liegen. Ein abschliessendes Urteil braucht keines
wegs in dem jetzigen Stadium der Versuche schon ge
fällt zu werden. Versuche über die Dichtigkeit des 
Kohlenstaubes in der Luft zeigten, dass bei offenem 
Stollen 129 g Staub pro Kubikmeter die heftigste Ex
plosion hervorriefen, während in der geschlossenen 
Kammer 500 g notwendig waren. Die österreichischen 
Resultate sind mit denen der übrigen Staaten insofern 
nicht absolut vergleichbar, als der benutzte Kohlen
staub nicht so rein war als der französische und eng
lische; er enthielt z. B. nicht weniger als 13% Asche.

Ein absolut sicheres Mittel zur Verhütung der Ent
stehung und Ausbreitung einer Kohlenstaubexplosion 
ist demnach noch nicht gefunden worden, doch ist un
zweifelbar, dass während der nächsten Jahre ein grösser 
Schritt vorwärts in dieser Richtung gemacht werden 
wird. In Frankreich scheint man die meisten Hoff
nungen auf eine baldige Lösung des Problems zu haben, 
doch werden auch die begeistertsten Anhänger des 
Systems der „arrets-barrages“ zugeben müssen, dass 
dasselbe in der bisherigen Ausführung zu primitiv ist, 
uni als zweckentsprechendes Präventiv- oder Isolier
mittel gegen Kohlenstaubexplosionen gelten zu können.

Neue Sieherheitsvorrichtungen an Trocken- und Mahltrommeln.
Das zum Zwecke der Beheizung von allseitig staub

dicht geschlossenen Trocken- und Mahltrommeln zu
geführte Gas erfordert, um Unglücksfälle durch Gas
ansammlung im Trockenraum zu verhüten, eine be
sondere Sicherheitsvorrichtung, welche ein Öffnen des 
Haupthahnes nur dann gestattet, wenn der Zündhahn 
geöffnet ist und infolgedessen die Ziindflamme brennt.

Durch eine von Josef V o r r a b e r  in K ö l n 
L i n d e n t h a l  in Vorschlag gebrachte neue Sich'er- 
heitsvorrichtung1) soll nun erreicht werden, dass der 
Gashaupthahn von Hand und mechanisch verriegelt 
oder freigegeben werden kann, ohne die elektrische 
Zündvorrichtung zu beeinflussen. Explosionen können

J) Patent 234 211.

dann nicht mehr auftreten, weil das Gas in die Heiz
leitung nicht früher eintreten kann, bevor die Zünd
flamme brennt, andererseits der Hauptgashahn früher 
geschlossen werden muss, bevor es möglich ist, den 
Hahn der Zündflammenleitung abzustellen. Fig. 209 
zeigt eine Ausführungsform der neuen Verriegelungs
vorrichtung.

Auf dem in die Gasleitung eingesetzten Hauptgas
hahn ist eine Schaltplatte befestigt, auf welche Kon
taktsegmente c und c1 aufgesetzt sind. Der doppel- 
armige Hauptgashahnhebel hat auf der Rückseite einen 
federnden Schleifkontakt, welcher die Segmente c und 
c1 verbindet und daher den Stromkreis schliesst. Wird 
der Hebel ganz nach links auf das unterbrochene Seg
mentstückchen f gedreht, so wird der Strom ausge
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schaltet, weil das Stückchen f vom elektrischen Strom 
isoliert ist. Der in die Zündflammenleitung eingesetzte 
Stopfbüchsengashahn hat ein Küken mit verlängerter 
Spindel. Auf dieser Spindel ist am vorderen Ende eine 
mit einem Ausschnitt k und einem Handgriff versehene 
Scheibe i befestigt. Durch Drehen der Scheibe i an

dem Handgriff nach rechts kann der Gashahn ge
schlossen und bei Drehung nach links geöffnet werden. 
Hinter der Scheibe i sitzt lose aufgesteckt eine zweite 
Scheibe 1, welche die gleiche Form wie Scheibe i, 
jedoch anstatt des Handgriffs ein Auge hat, an welches 
eine Verbindungsstange angelenkt ist, welche das Auge 
mit dem Winkelhebel des Pendelregulators verbindet. 
Die Muffenhubbewegung wird in bekannter Weise auf 
die Scheibe 1 übertragen. Der nach oben verlängerte 
Handhebel des Gashaupthahnes ist so lang, dass sein 
Ende bei wagerechter Stellung des Ausschnittes der 
Scheiben i und 1 bequem unter den Ausschnitten hin
durchgeht. Diese Stellung der Riegelscheiben ent
spricht auch der geöffneten Hahnstellung für die Zünd
flammenleitung. Die Zündflamme für die Heizleitung 
wird mittels einfachen, aussen am Apparat angebrach
ten elektrischen Abreisszünders mit stets sichtbaren 
Funken entzündet, und es erhält der Zünder Strom 
schon bei der gezeichneten Stellung des Hauptgashahn
hebels, also schon vor Eintritt der oberen Verlängerung 
in den Ausschnitt und vor Öffnung des Hauptgashahnes 
zur Heizleitung. Ist der Regulator in Ruhe, was vor 
der Inbetriebsetzung des Trockenapparates der Fall ist, 
so steht die Scheibe 1 mit ihrem Auge etwa um 60° ver
dreht nach rechts und gestattet dadurch eine Ver
stellung des Haupthahnhebels nur bis zum Kontaktbe
ginn und somit die Stromzuführung zum Abreisszün
der. Durch die beiden voneinander unabhängigen Ein
stellungen der Riegelscheiben kann der Hauptgashalm 
nur dann für den Gaseinlass in die Heizflammenleitun
gen geöffnet werden, wenn der Zündflanunenhahn ge
öffnet ist, der Trockner vorher in Betrieb gesetzt wurde 
und der elektrische Abreisszünder Strom hat. Hier
durch ist eine Explosion durch Ansammlung von Gas 
im Trockenraum ausgeschlossen.

Zur Sicherung des Betriebes von Trockenzylindern 
■soll auch ein von Albert B u c h g r a b e r  in C a n n -

s t a d t - S t u t t g a r t  stammendes Sicherheitsventil1) 
dienen.

Explosionen von drehbaren gusseisernen Trocken- 
und Schichtzylindern treten erfahrungsgemäss meistens 
kurz vor der Inbetriebsetzung oder während der Still
standperioden ein, und es stellt sich dann heraus, dass 
entweder vor dem Ingangsetzen Dampf zu rasch zuge
lassen oder nach dem Stillsetzen der Dampf nicht ab
gesperrt worden ist. Das neue Sicherheitsventil' soll 
nun bei Stillstand das Zylinderinnere selbsttätig mit 
der atmosphärischen Luft in Verbindung bringen und 
dadurch sowohl einen Zutritt von Dampf in den Zylin
der anzeigen als auch Vakuum im Zylinder verhüten, 
ferner jede Störung des Kondenswasserabflusses aus 
dem Zylinder anzeigen und bei Überschreiten des zu
lässigen Druckes im Zylinder ein Abblasen zulassen.

Das Ventilgehäuse (Fig. 210) wird an die Kondens-

wasserleitung beim Austritt aus dem Zylinder ange
schlossen, sodass das Wasser in Richtung der Pfeile 
durch das Gehäuse hindurchströmt. Das zufliessende 
Wasser füllt das Gehäuse bis zur Höhe des Überfalls d 
an, um dann durch den Kanal e abzufliessen. Im Ge
häuse befindet sich ein Schwimmer, welcher durch den 
Auftrieb des Wassers nach oben gedrückt wird und 
mit Hilfe eines zweiarmigen Hebels den Ventilkegel ge
schlossen hält. Hebelübersetzung und Auftrieb des 
Schwimmers sind so gewählt, dass das Ventil bei Über
schreitung des zulässigen Druckes abbläst und ausser
dem selbsttätig gehoben wird, sobald im Gehäuse kein 
Wasser ist. In der Wand des Kanals e befindet sich 
eine konische Öffnung k, deren Querschnitt durch eine 
Schraube verändert werden kann. Durch die Öffnung 
und den Kanal kann das im Gehäuse befindliche Kon
denswasser langsam abfliessen. Hört also der W asser
zufluss durch den Einlasstutzen aus irgend einem 
Grunde auf, so leert sich das Gehäuse durch die Öff
nung k nach und nach, der Schwimmer sinkt nach unten 
und öffnet das Ventil, wodurch Vakuumbildung im 
Zylinder verhindert und ungewollter Dampfzutritt an
gezeigt wird. Bei zu hohem Druck im Innern während 
des Betriebes tritt Abblasen ein, wie bei jedem Sicher
heitsventil mit Gewichts- oder Federbelastung, sobald 
Ventilquerschnitt, Schwimmergewicht und Hebelüber
setzung entsprechend gewählt werden.

x) Patent 218 078/82 a.
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Dieses eben beschriebene Sicherheitsventil hat der
selbe Erfinder weiter in der Weise ausgebildet,1) dass 
entweder der Schwimmer oder dessen Hebel zu gleicher 
Zeit auf mehrere Ventile einwirkt, oder dass das .Ventil 
von zwei sich gegenseitig steuernden, offenen oder ge
schlossenen Schwimmern beeinflusst wird.

Bei dem in Fig. 211 dargestellten Ausführungsbei
spiel trägt der Schwimmer oben einen einarmigen 
Hebel, der an zwei federbelastete Ventile angelenkt ist. 
Bei plötzlich auftretendem Überdruck werden die Ven
tile gleichzeitig gehoben und geben somit den doppelten 
Querschnitt frei. Die Ventile bilden gegenseitig den 
Stützpunkt für den Schwimmerhebel und öffrien sich 
jeweils bei entgegengesetzter Schwimmerbewegung.

Bei dem zweiten Ausführungsbeispiel (Fig. 212) ist 
der Schwimmer aus zwei Schwimmkörpern f und o zu
sammengesetzt. Der Schwimmer o führt sich auf einer 
am ändern Schwimmer befestigten Führung. Der Hub 
dieses Schwimmers wird durch Stifte begrenzt, die sich 
in am Boden des oberen Schwimmers angeordneten 
Öffnungen n bewegen. Letztere werden durch ge
eignete Dichtungsmittel bei gehobenem unteren Schwim
mer selbsttätig verschlossen. Der obere Schwimmer 
besitzt eine Öffnung m für den Eintritt des Wassers. 
Kann z. B. durch Verstopfen der Ableitung kein Wasser 
durch den Ablaufstutzen abfliessen, so füllt sich das 
Gehäuse mit Wasser, was zur Folge hat, dass das 
W asser durch die obere Öffnung des Schwimmers f 
in dessen Inneres gelangt. Der Schwimmer wird da
durch belastet und öffnet das Kegelventil. Hat sich

J) Patent 235 420/82 a.

nun das Gehäuse wieder entleert, so muss auch das in 
den oberen Schwimmer f eingedrungene Wasser ab
fliessen. Da bei Entleeren des Gehäuses sich nämlich 
auch der Schwimmer o allmählich senkt, indem er an 
seiner Führung herabgleitet, werden die Öffnungen n

frei, und das Wasser kann aus diesen Öffnungen her
austreten. Ein zu tiefes Sinken des unteren Schwim
mers wird durch die mit Splinte versehenen Stifte ver
hindert. Beginnt sich dann das Gehäuse wieder mit 
Wasser zu füllen, so steigt der untere Schwimmer und 
schliesst dadurch die Öffnungen n. Der Apparat ist 
dadurch wieder betriebsfähig eingestellt. G.

(kwerberecMlidK Entscheidungen.
Fahrlässige Brandstiftung' durch einen Monteur gelegent
lich der Anlegung einer elektrischen Beleuchtung. Haftet 
der Betriebsnnternehiner fü r das Verschulden des Monteurs?

Eine Elektrizitätsgesellschaft hatte für einen Guts
besitzer die Ausführung einer Beleuchtungsanlage für 
ein ländliches Wirtschaftsgebäude übernommen. Der 
dabei tätige Monteur verursachte nun durch unvorsich
tiges Umgehen mit der Lötlampe einen Brand, durch 
den ein erheblicher Schaden hervorgerufen wurde, den 
der Gutsbesitzer von der Landesbrandkasse ersetzt er
hielt, welch letztere alsdann gegen die mit der Her
stellung der Beleuchtungsanlage betraute Gesellschaft 
auf Erstattung des Betrages klagte, den sie dem bei ihr 
versicherten Besitzer des Gebäudes als Brandschaden
vergütung gezahlt hatte.

Die beklagte Gesellschaft wandte ein, die Landes
brandkasse habe kein Klagerecht gegen sie, denn eine 
Abtretung der gegebenenfalls dem Gutsbesitzer der Be
klagten gegenüber bestehenden Ansprüche an die Lan
desbrandkasse sei nicht erfolgt, und eine Abtretung 
von Rechts wegen sei in der Gesetzgebung nicht vor
gesehen. Überdies könne aber auch der Gutsbesitzer 
selbst ihr gegenüber keinerlei Schadensersatzansprüche 
geltend machen, denn die Wand, an der die Lichtleitung 
angebracht werden sollte, habe sich in einem völlig 
verwahrlosten und feuergefährlichen Zustande befunden.

Wenn der Eigentümer an einer solchen Wand eine elek
trische Leitung legen lasse, so handle er selbst schuld
haft.

Das R e i c h s g e r i c h t  hat jedoch der L a n d e s 
b r a n d  k a s s e r e c h t  gegeben. In den Versiche
rungsbedingungen wird ausdrücklich bestimmt, dass 
die dem Versicherten event. gegen den Urheber eines 
Brandes zustehenden Schadensersatzansprüche bei Zah
lung der Brandschadenvergütung ohne weiteres auf die 
Landesbrandkasse übergehen. Die Abtretung einer 
solchen künftigen Forderung ist zulässig, so heisst es 
in den Gründen, einer nochmaligen besonderen Ab
tretung der dem Gutsbesitzer gegenüber der Beklagten 
zustehenden Ersatzansprüche bedurfte es also nicht.

Auch die weiteren Einwände der Beklagten sind 
nicht stichhaltig. Das Gebäude, an dessen Wand der 
Monteur der beklagten Elektrizitätsgesellschaft der Zu
leitungsdraht für die Beleuchtungsanlage zusammenzu
löten hatte, befand sich nach der Beweisaufnahme nicht 
in einem schlechteren Zustande, als er bei dergleichen 
ländlichen Wirtschaftsgebäuden im allgemeinen üblich 
ist. Selbstverständlich wird bei an und für sich feuer
gefährlichen Werkleistungen die Gefahr erhöht, wenn 
die Arbeiten in der Nähe eines zur Aufbewahrung leicht 
brennbarer Materialien dienenden Raumes ausgeführt 
werden, und für den Unternehmer des Werkes ist da
her Anlass zu erhöhter Vorsicht geboten. Übernahm 
die Beklagte einmal die Herstellung der Beleuchtungs
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anlage, so durfte der Grundeigentümer auch erwarten, 
dass die Arbeiten unter Anwendung der zur Verhütung 
eines Brandes geeigneten Schutzmassregeln erfolgen 
würden. Von einem Verschulden des Eigentümers kann 
also keine Rede sein. Der Beklagten lag die Vertrags
pflicht ob, die Beleuchtungsanlage unter Beobachtung 
der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt herzustellen. 
Diese Pflicht ist von dem Monteur der Beklagten ver
letzt worden, und die Beklagte kann sieh der ihr nach 
§ 278 des Bürgerl. Gesetzb. obliegenden Schadenser
satzpflicht nicht entziehen.

(Entscheidg. des Reichsger. vom 3. Februar 1911.)*

Ist der in einem Hoch- und Tiefbaugeschäft als Bagger
meister Angestellte, Werkmeister im Sinne des K ranken 

versicherungsgesetzes ?
Ein Baggermeister, der in einem Hoch- und Tief

baugeschäfte mit einem Monatsgehalt von 200 Mk. an
gestellt war, verunglückte im Betriebe und war mehr 
als 13 Wochen erwerbsunfähig. Die Tiefbauberufs
genossenschaft zahlte dem Verunglückten vom Beginn 
der vierzehnten Woche ab Unfallrente, dagegen wei
gerte sich die zuständige Krankenkasse beharrlich, ihm 
für die ersten 13 Wochen Krankenunterstützung zu zah
len. Der Baggermeister wandte sich infolgedessen an 
die Aufsichtsbehörde, und nachdem er von dieser mit 
seinem Ansprüche abgewiesen worden war, strengte er 
gegen die Krankenkasse Klage bei der zuständigen 
höheren Instanz an, und diese v e r u r t e i l t e  d i e  
K r a n k e n k a s s e  z u r  Z a h l u n g .  Die gegen die
ses Erkenntnis eingelegte Berufung wurde vom Würt- 
tembergischen Verwaltungsgericht z u r ü c k g e w i e 
s e n .  '

Die beklagte Kasse hatte vor allem den Einwand 
erhoben, der Kläger sei „Werkmeister“ , folglich sei er 
nicht krankenversicherungspflichtig, denn nach § 2 b 
des Krankenversicherungsgesetzes unterliegen der Ver
sicherungspflicht nicht Betriebsbeamte, Werkmeister 
und Techniker, wenn ihr Arbeitsverdienst 62/3 Mark für 
den Arbeitstag oder — sofern Lohn oder Gehalt nach 
grösseren Zeitabschnitten bemessen sind — 2000 Mk. 
für das Jahr gerechnet übersteigt. Der Kläger be
komme aber ein Gehalt von 200 Mk. monatlich, d. h. 
2400 Mk. jährlich.

Das Württembergische Verwaltungsgericht hat 
trotzdem die K r a n k e n k a s s e  f ü r  z a h l u n g s 
p f l i c h t i g  e r a c h t e t .  Es kommt nicht sowohl 
darauf an, so wird in den Entscheidungsgründen aus
geführt, w i e v i e l  G e h a l t  der Kläger bezog, als 
vielmehr in erster Reihe darauf, ob der Kläger über
haupt zu der Kategorie der Werkmeister, Betriebsbe
amten usw. gehört und deshalb von der Versicherungs
pflicht ausgenommen war. — Diese Frage muss jedoch 
unbedingt v e r n e i n t  werden. Die Tätigkeit des 
Verletzten bestand, wie festgestellt, in der Hauptsache 
darin, p e r s ö n l i c h  — wenn auch unter Beihilfe 
eines Maschinisten und eines oder zweier Hilfsarbeiter
— einen Dampf-Trockenbagger zu bedienen. Er hatte 
die Maschine in betriebsfähigem Zustande zu erhalten 
und notwendige Reparaturen daran selbst auszuführen. 
Er wie seine Mitarbeiter unterstanden der Aufsicht 
eines Bauführers der Firma, bei der sie angestellt waren. 
Das Recht zur Anstellung oder Entlassung von Arbei
tern stand dem Baggermeister nicht zu. Nun wird in

der Rechtsprechung allgemein zum Ausdruck gebracht, 
dass charakteristisch für die Stellung eines Betriebs
beamten das Zurücktreten der persönlichen Mitwirkung 
bei den Herstellungsarbeiten, dagegen das Hervortreten 
bei der Beaufsichtigung der Arbeiter bezw. Gehilfen 
ist; im allgemeinen werden zu den Werkmeistern die
jenigen Personen gezählt, welche — wenn auch selbst 
mittätig bei den Produktionsarbeiten ■— doch gegen
über den Arbeitern eine gewisse Selbständigkeit be
sitzen.

Legt man diese Unterscheidungsmerkmale zu
grunde, so muss man zu der Ansicht gelangen, dass 
der Kläger nicht als Werkmeister anzusehen ist, und 
natürlich hat es auch für die Charakterisierung der 
Stellung des Klägers nichts zu sagen, dass er als 
„Bagger m e i s t e r“ tätig war. Seine Arbeitsleistung 
hob ihn nicht wesentlich über die Tätigkeit anderer Ar
beiter hinaus und gewährte ihm keineswegs eine lei
tende oder beaufsichtigende Stellung, der Schwerpunkt 
seiner Tätigkeit bestand vielmehr in der Hauptsache in 
der p e r s ö n l i c h e n  M i t w i r k u n g  beim Baggern, 
im eigenen Handanlegen bei allen Verrichtungen, welche 
der Betrieb erforderte. —■ Von einer besonderen A u f 
s i c h t s s t e l l u n g  gegenüber den anderen Arbeitern, 
die mit ihm zusammen tätig waren, kann keine Rede 
sein — denn er unterstand ja dem Bauführer — und 
höchstens kann er als sogen. „Vorarbeiter“ , der aber 
noch lange kein Werkmeister ist, angesprochen werden.

Demnach gehörte der Kläger, auch wenn sein jähr
liches Gehalt 2000 Mark überstieg, zu den versiche
rungspflichtigen Personen, sein Anspruch gegen die 
Krankenkasse war daher begründet.

(Entscheidg. des Württemberg. Verwaltungsger. 
vom 3. November 1910.)

Kleine m m eilnngen.
Werkzeugmaschinen-Kataloge.

Bei ihrer Herstellung würde es sich vielen Fabri
kanten empfehlen, etwas sorgfältiger und liebevoller 
in die Einzelheiten einzugehen. Der Katalog ist doch 
bestimmt, dem Kunden möglichst schon mit dem ersten 
Eindruck den Kauf zu suggerieren; er enthält aber oft 
so wenig eigentliche Information, dass sich ein eigenes 
Urteil über den Wert des Gebotenen nicht bilden lässt. 
Da die Überlegenheit einer Maschine vornehmlich doch 
auf der Verbesserung der einzelnen Teile beruht, so 
sollte man diese klarer und eingehender beschreiben 
und abbilden. Alsdann ist der Fachmann schnell be
lehrt und kann sich bald entscheiden. Viele Fabrikan
ten befolgen ja auch diese Regel; im allgemeinen aber 
bekommt man nur Hauptansichten und Beschreibungen 
in floskelhaften Wendungen, deren Angaben man Glau
ben schenken mag oder auch nicht. Kataloge sollten 
von solchen verfasst werden, die den Gegenstand ge
nau kennen; und anstatt bedeutungslosen Rühmens von 
Vortrefflichkeit sollte sachlich die Rede sein von Din
gen wie bequeme Handhabung, Unmittelbarkeit des 
Antriebs, Abnutzwiderstand, Starrheit etc., und alles 
solche durch Abbildungen erläutert sein. Wie selten 
sieht man Schnitte in Katalogen, ohne die ein Verständ
nis für eine Neuerung doch oft gar nicht möglich ist.
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Geeignete Darstellungen ersparen auch eine Menge Be
schreibung. Ein nach diesen Richtlinien hergestellter 
Katalog wird seine Wirkung auf den Absatz bald er
sichtlich machen.

(Nach „Machinery“ .) B. E.

Eine Wartezimmer-Neuerung.
Wer kennt nicht, aktiv oder passiv, das Elend des 

geschäftlichen Reisenden, der nicht nur die hochfah
rende Ablehnung des Bureaumagnaten sanftmütig ein
stecken, sondern diese selige Minute womöglich mit 
stundenlangem Warten erkaufen muss, immer gequält 
von der Vorstellung, dass man ihn ganz ohne genügen
den Grund so lange verziehen lässt. Aber es gilt in 
diesem Punkte keineswegs überall stillschweigend das 
Prinzip der Rücksichtslosigkeit; man steht vielmehr vor 
einem scheinbar unlösbaren Problem; unmöglich kann 
die gerade massgebliche Person immer bald zur Dis
position stehn. Da ist denn ein Versuch zu bewill
kommnen, den eine bekannte amerikanische Firma ge
macht hat, um der leidigen Sache wenigstens den 
Stachel zu nehmen; sie hat im Wartezimmer in grösser 
Schrift einen Anschlag angebracht, dessen Text sich 
idiomatisch wie folgt wiedergeben lässt:

Geheimniskrämerei in Fabriken.
Auf dem neulichen Technologischen Kongress in 

Boston zur Fünfzigjahrfeier der Technischen Hoch
schule des Staates Massachusett richtete Professor 
W. H. Walker einen kräftigen Appell an die Fabrikanten 
im Besitze moderner Industrie-Laboratorien, deren Re
sultate in etwas grosszügigerer Weise der Öffentlich
keit zunutze kommen zu lassen, was er folgendermassen 
begründete:

,,Es besteht für grosse industrielle Organisationen, 
die vollausgestattete Experimentierwerkstätten betrei
ben, die dringende moralische Verpflichtung, zum 
Schatze der Wissenschaft beizusteuern. In jedem La
boratorium ergeben sich Erfahrungen und Entdeckun
gen, die man veröffentlichen kann, ohne dass das In
teresse der betreffenden Gesellschaft dabei litte. Da 
sind zunächst diejenigen Resultate, die dem Werk posi
tiv überhaupt nichts nützen, die aber auf fremden Ge
bieten ausserordentlich wertvoll sein können. Dann 
diejenigen, die sich wohl direkt ausbeuten lassen, deren 
Veröffentlichung in theoretischer Form aber die Wissen
schaft bereichern würde, ohne doch den Entdeckern ihr 
Benefiz zu rauben. Und endlich werden fortwährend 
Tatsachen und Daten ausfindig gemacht, die schon an 
vielen Orten bekannt waren, dort aber eben auch ge
heim gehalten wurden, sodass die Betreffenden je nur

eingebildete Vorsprünge über die Konkurrenten be
sitzen, während sie bei einem gegenseitigen Austausch 
das Entdeckte ebensogut hätten ausbeuten können und 
ausserdem die Früchte der fremden Arbeit. Auf diese 
Art würde unter hundert Werken jedes ein Prozent zur 
Gesamtheit der Forschungsergebnisse aller beitragen,, 
und dafür die übrigen 99 Prozent einheimsen. Es ist 
nicht wohl anzunehmen, dass solches auf die Länge den 
Ruin bedeuten würde!“

(Nach „Machinery“ .) B. E.

* Hochschulnachrichten.
Von der Akademie Frankfurt a. M.

Nach dem soeben erschienenen Vorlesungs-Ver
zeichnis für das am 24. Oktober beginnende W inter
Semester beläuft sich die G e s a m t z a h l  der bis 
jetzt angekündigten Vorlesungen auf 142 (gegen 132 im 
letzten Winter-Semester). Hiervon entfallen 26 auf die 
Gruppe V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e ,  V ö l k e r 
k u n d e  und G e o g r a p h i e ,  11 auf R e c h t s 
w i s s e n s c h a f t ,  5 auf V e r s i c h e r u n g s w i s 
s e n s c h a f t  und S t a t i s t i k ,  16 auf H a n d e l s 
w i s s e n s c h a f t e n  im engeren Sinn, 50 auf P h i 
l o s o p h i e ,  G e s c h i c h t e ,  K u n s t g e s c h i c h 
t e ,  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  und N e u e r e  
S p r a c h e n ,  34 auf M a t h e m a t i k ,  N a t u r 
w i s s e n s c h a f t e n  und T e c h n i k .  — Wie bis
her ist bei der Zusammenstellung des Stundenplans 
durch Mittag- und Abendvorlesungen nach Möglichkeit 
den Bedürfnissen der B e a m t e n ,  der k a u f m ä n 
n i s c h e n  A n g e s t e l l t e n ,  der L e h r e r  und an
derer b e r u f l i c h  t ä t i g e r  Personen Rechnung ge
tragen worden.

Das Vorlesungs-Verzeichnis, das auch über die 
Zulassungsbedingungen, die Studienhonorare usw. 
Auskunft gibt, ist durch die Frankfurter Buchhandlun
gen zum Preise von 10 Pfg. zu beziehen; unentgeltlich 
wird es von d e r Q u ä s t u r d e r A k a d e m i e  (Jordan
strasse 17, Tel. II, 2214) zugesandt oder vom Portier 
verabfolgt.

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datura der U eberschrift ist der Tag der 

Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung  
gibt den Tag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
13. 7. 11.

Verfahren zur Abkühlung und Bewetterung von 
Grubenbauen. — Dr. Eugen Dietz, Halle a. S., Göben- 
strasse 25. — 5d . D. 24 543 — 16. 1. 11.

Zuführungsvorrichtung zum Überführen der Druck
knopfverschlussfedern von der Federbiege- zur Feder
einsetzvorrichtung. — Waldes & Co., Dresden. — 7 d. 
W. 31 078 — 9. 12. 08.

Bogenanleger mit vom Bogenstapel durch Schwen
ken abhebbarer Vorschub- und Druckvorrichtung. — 
E. I. Hallberg, Stockholm. — 15 e. H. 48 358 —
11. 10. 09.

Wanderrost mit auf Rahmen ruhenden Roststäben.
— Deutsche Babcock &  Wilcox-Dampfkesselwerke Akt. 
Ges., Oberhausen, Rhld. — 24f. D. 23 085— 18. 3. 10.

„Falls nicht s o f o r t  bedient, belieben Sie 
zu klingeln I Sollte die von Ihnen gewünschte 
Person nicht a l s b a l d  zur Stelle sein, so wollen 
Sie keinen Anstand nehmen, die Nachfrage zu 
w iederholen! W ir können Ihnen zwar nicht 
immer gleich zu Diensten stehn, aber wir sind 
bedacht, Ihnen nach Möglichkeit Ihre Zeit zu 
sparen.“

„Gisholt Machine Co.“

B. E.
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Ascheablassvorrichtung mit einem Doppelschieber.
— Paul Erdmann, Erfurt, Dreysestr. 7. — 24 g. 
E. 16503 — 4. 1. 11.

Zusammenlegbares, stuhlartiges Gestell mit Schul
terriemen für den Träger zur Beförderung von Kranken 
und Verwundeten. — Friedrich Engelhardt, Erfurt, 
Schlüterstr. 2. — 30 e. E. 16 785 — 23. 3. 11.

Elektrischer Aufzug mit Druckknopfsteuerung und 
Stockwerksschaltern mit Doppelbewegung im Schacht.
— Siemens-Schuckert Werke G. m. b. H., Berlin. — 
35 a. S. 30 574 — 5. 1. 10.

Vorrichtung zum Einführen der beim öffnen der 
Ofentür aus dem Feuerraum herausfallenden Brenn
stoffteile in einen nach vorn verlängerten Aschenbehäl
ter. — Karl Weber, Zipsendorf, u. Johann Kroll, Meu
selwitz. — 36 a. W. 36 773 — 24. 2. 11.

Verfahren und Abschneidetisch zum Abschneiden 
von Ziegeln von zwei zu glasierenden Seiten aus. — 
Jens Peter Hassing, Kopenhagen. — 80 a. .H. 51 719 —•
3. 9. 10. .

Vorrichtung zur Verhinderung der Staubbildung bei 
sich drehenden Röhrentrocknern; Zus. zu Pat. 220253.
— Otto Kolde, Zeitz. — 82 a. K. 43 672 — 14. 2. 10.

Abwasserreinigungsanlage mit im oberen Teil des 
Schlammraumes eingebautem Sedimentierbecken. — 
Wilhelm Breiting, Wiesbaden, Querfeldstr. 3, u. Otto 
Mohr. Schierstein. — 85 c. B. 60 778 — 14. 11. 10.

Verfahren und Vorrichtung zur Reinigung von Ab
wässern. — Martin Ziegler, Friedenau b. Berlin. — 
85 c. Z. 6 865 — 6. 7. 10.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
b ek an n t gem ach t im R eichsanzeiger.

10. 7. 11.
Wendevorrichtung für flache Werkstücke mit um 

eine gemeinsame Achse schwingenden, an ihrem Ende 
mit magnetischer Haltevorrichtung versehenen Hebeln.
—  Fried. Krupp Akt.-Ges. Grusonwerk, Magdeburg
Buckau. — 7 c. 470 528.

Einspannvorrichtung für Matrizen zum Lochen me
tallener Gegenstände. — Fritz Tschunkv, Völklingen
a. d. S. — 7 c. 470 570.

Sicherheitsanordnung für W asserstandsglasdich
tung mittels Stopfbüchse. — Albert Branthin, Gr. Salze
b. Bad Eimen. — 13 c. 470 321.

Meldevorrichfung zum Anzeigen des höchsten und 
niedrigsten Wasserstandes im Dampfkessel. — Emil 
Hannemann, Hermsdorf b. Berlin. — 13 c. 470 329.

Flüssigkeitsstandanzeiger. — Dampfkessel- und 
Gasometer-Fabrik A.-G. vorm A. Wilke & Co., Braun
schweig. — 13 c. 470 333.

Messerkopf für Vorrichtungen zum Reinigen der 
W asserrohre von Wasserrohr-Kesseln o. dgl. — Metall
schlauchfabrik Pforzheim, vorm. Hch. Witzenmann,
G. m. b. H., Pforzheim. — 13 e. 470 455.

Vorrichtung zur selbsttätigen und gleichzeitigen 
Regelung der Verbrennungsluft und der Kohlenzufuhr in 
Feuerungsanlagen. — Bruno Basarke, Chemnitz, Albert- 
strasse 3. — 24 i. 470 442.

Werkstückhaltevorrichtung für Leder - Stollma- 
schinen mit durch den Fuss auszulösendem bezw. still
zusetzendem Klemmhebel. — Maschinenfabrik Moenus
A.-G., Frankfurt a. M. — 28 b. 470 250.

Kreuzweis angebrachte Federung an Untergestellen

von Krankenbahren u. dgl. — Vereinigte Fabriken C- 
Maquet G. m. b. H., Heidelberg. — 30 e. 470 595.

Krankentragvorrichtung. — Arthur Amen, Berlin, 
Rosenthalerstr. 58. — 30 e. 471 094.

Sicherheitshülse für Wasserstandszeiger. — Fr. 
Albert Kampf, Quedlinburg. — 13 c. 470 337.

Schutzvorrichtung an Messerputzmaschinen mit be
weglicher Führung. — Alexanderwerk A. von der Nah- 
mer Akt.-Ges., Remscheid. — 34 c. 470 708.

Spucknapf mit durch einen Fusstritthebel in Tätig
keit zu setzender Wasserspülung. — Josef Bass, Strass
burg-Grüneberg. — 34 f. 470 710.

Wandspucknapf mit verschliessbarem Gefäss. —
C. Hülsmann, Freiburg i. B., Rheinstr. 60. — 34 f.
471 056.

Sperrung für die Schachttürriegel von Aufzügen.
— Fa. J. Schammel, Breslau. — 35 a. 470 921.

Vorrichtung zum Heranziehen der Strohpresse an 
die Dreschmaschine. — Fa. C. A. Klinger, Altstadt- 
Stolpen i. S. — 45 e. 470 817.

Rückschlagfreie Handkurbel. — H. Busmann, Frens
dorf b. Nordhorn. — 46 c. 470 470.

Mit elektrisch beeinflusstem Reibungsfliehkraft
regler versehene Bremsvorrichtung für Hebezeuge. — 
Fa. E. Becker, Reinickendorf. — 47 c. 470 360.

Leiterstütz- und Haltevorrichtung. — Heinrich 
Abeier, Tulpenstr. 1, u. August Christian, Fuldastr. 16, 
Duisburg. — 61 a. 470 867.

Einlage für Kleidungsstücke u. dgl., um ein Sinken 
des Trägers im Wasser zu verhüten. — Karl Hartwig, 
Berlin, Chodowieckistr. 36. — 65 a. 470 376.

Ziegelwagen mit heb- und senkbarer Plattform. — 
Carl Cebulla, Beuthen, O.-S. — 80 a. 470 990.

Automatische Abfüllmaschine. — Otto Kind, Kott
hausen. — 81 a. 470 286.

Flüssigkeitstransportfass mit an einem der Böden 
angeordneter Luft- und Flüssigkeitspumpe. — C. F. 
Holder, Metzingen, Württ. — 81 c. 471 034.

Erteilte Patente.
KI. 61a. 231355. D r ä g e r w e r k  H e i n r i c h  u n d  

B e r n h a r d  D r ä g e r  i n L ü b e c k .  — R a u c h 
m a s k e  mi t  i n  e i n e m  S t o f f b e u t e l  b e 
f i n d l i c h e m  F e n s t e r w i s c h e r .

Die Erfindung betrifft eine Verbesserung jener 
Fensterwischer an Atmungsvorrichtungen, deren Stiel
griff durch eine Öffnung der Rauchmaske geführt und 
von einem luftdichten Stoffbeutel gegen aussen abge
dichtet ist. Das Neue besteht darin, den Wischerstiel 
unter Federwirkung zu stellen und ihn im Innern der 
Rauchmaske in Richtung der verlängerten Achse des 
Beutels in einer Haltevorrichtung festzustellen. D a
durch wird der Vorteil erreicht, dass der Stoffbeutel bei 
Benutzung der Atmungsvorrichtung nicht mehr mit
atmet, und dass dem Wischerkopf eine feste Stellung 
angewiesen wird, sodass er das Gesicht des Trägers 
der Atmungsvorrichtung nicht mehr belästigen kann.

a ist der Rauchhelm von vorn gesehen, b das Fen
ster, c eine Blechtüte, d der luftdichte Stoffbeutel, e der 
Wischerstiel, f eine Zugfeder, g eine Kette, h der W i
scherkopf aus Schwamm oder dergl., i der Wischergriff 
und k die Öffnung der Rauchmaske, durch die der W i
scherstiel liindurchgeht. Der Wischer wird in der Ruhe
stellung durch die Feder f und die Kette g nach oben in
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die Blechtüte gedrückt. Infolge der in dieser Lage vor
handenen Spannung der Feder f sind die Atembewegun
gen auf den Stoffbeutel nahezu ohne Einfluss. Der Wi-

Fig. 213.

scher verbleibt in dieser Stellung so lange, bis er von 
Hand aus der Tüte zum Bestreichen der Fenstergläser 
herausgezogen wird. (Fig. 213.) H.

Kl. 61a. 231 838. J o s e f  C o c h l a r ,  F r a n z  H y -  
n a r  u n d  E m a n u e l  K r a l  i n  T r o p a u .  — 
F e u e r 1 ö s c h e i n r i c h t u n g a n  D e c k e n  m i t  
e i n e  S a n d f ü l l u n g t r a g e n d e m ,  r o s t a r t i 
g e m  S c h i e b e r .

Nach der Erfindung sind zur Entlastung der be
kannten rostartigen Schieber in der Sandfüllung ein

pp
f // z / ^ / 1 J
[ r̂ TIl

1 1
' 3 * 3  (

Fig. 215.

oder mehrere Stangengitter vorgesehen, welche einen 
grossen Teil des Gewichtes der Sandschüttung abfan
gen. Die Zeichnung zeigt ein Ausführungsbeispiel. An 
der Unterseite des Deckenträgers 1 sind Längswände 2 
befestigt, welche an ihren unteren Kanten wagerechte

Schienen 3 tragen, die den auf Kugeln beweglichen 
rostartigen Schieber 5 als Auflager dienen. Über den 
zwischen den Latten angebrachten Querbalken 7 liegt 
das Stangengitter 10, welches nach aufwärts ragende 
Hangriffe 11 trägt, auf denen gegebenenfalls noch ein 
zweites Stangengitter 12 ruhen kann. (Fig. 214 u. 215.)

H.

Bikberbesprecftungen.
J a h r e s b e r i c h t  1910 der Maschinen- und Klein

eisenindustrie B.-G. Sektion V.
B u l l e t i n  des internationalen Arbeitsamtes. Inhalt: 

A l l g e m e i n e r  A r b e i t e r s c h u t z :  Fabrikge
setzgebung in Indien, Japan. — Frauennachtarbeit in 
Österreich. — Heimarbeit (Gewerkämter) in Gross
britannien und Irland. — Kinder- und Jugendlichen
schutz in Grossbritannien und Irland. B i b l i o 
g r a p h  i*e: Bücherschau.

U n f a l l s i c h e r h e i t  u n d  B e t r i e b s ö k o n o 
m i e  i m K r a f t m a s c h i n e n b e t r i e b  von Dr. 
Ing. Fritz Kerner, Berlin. Abdruck der von der 
Königlichen Technischen Hochschule zu Berlin ge
nehmigten Dissertation zur Erlangung, der Würde 
eines Doktor-Ingenieurs. Berlin 1911.

D a s  R e c h t  d e s  A r b e i t s v e r t r a g e s .  Von Dr. 
Georg B a u m ,  Rechtsanwalt am Kammergericht, 
Archivar des Verbandes deutscher Gewerbe- und< 
Kaufmannsgerichte, 152 S, 8° geh. Mk. 1,60, in Lei
nenband Mk. 2,—. Leipzig 1911. Verlag von G. A. 
Gloeckner.

Sowohl nach seiner Bedeutung für die Gesamt
wirtschaft, als auch nach seiner Wichtigkeit für das 
Leben des einzelnen verdient der Arbeitsvertrag die 
weiteste Beachtung, dürfte er doch für den grössten 
Teil der Menschen der einzige Vertrag sein, den sie 
regelmässig zu Erwerbszwecken abschliessen.

Die Quellen des Arbeitsrechts sind in der Gesetz
gebung des Deutschen Reiches noch vollkommen zer
streut, und es hält schwer, aus den Bestimmungen des 
Bürgerlichen Gesetzbuches, der Gewerbeordnung des 
Handelsgesetzbuches, der Gesindeordnung etc. einheit
liche Gesichtspunkte herauszufinden. Es muss deshalb 
als ein Verdienst des Verfassers anerkannt werden, 
dass er hier eine zusammenfassende Darstellung des ge
samten Rechts des Arbeitsvertrages gibt, welche bisher 
in populärer, dem grossen Publikum zugänglicher Form 
noch nicht vorhanden war.

Die Ausführungen des Verfassers halten sich streng 
auf dem Gebiete des positiven Rechts. Es ist aber 
nicht unterlassen, bei den einzelnen Rechtsinstituten 
und Gesetzesvorschriften auch die wirtschaftliche Be
deutung hervorzuheben und soweit Bestrebungen auf 
Gesetzesänderung im Gange sind, auch diese zu er
wähnen und kritisch zu beleuchten. .

Für Arbeitgeber wie für Arbeitnehmer wird die 
obengenannte Schrift als Nachschlagebuch gute Dienste 
leisten und auf dem weiten, für das deutsche Volks
leben so wichtige Gebiet des Arbeitsvertrages An
regung zu gedeihlicher Fortarbeit vielleicht selbst dem 
Fachjuristen bieten.

Für die S chriftleitung verantw ortlich: Geh. R egierungsrat L u d w i g  K o l b e  in G ross-Lichterfelde-W ., Pau linensti. 3. 
D ruck der Buchdruckexei Koitzsch, A lbert Schulze, Koitzsch.
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Schutzmassnahmen für Glashüttenarbeiter.
Von Ing. K. H a u c k ,  k. k.

3, D ie  G e r n e n g s t u b e  ( Z u r i c h t e r e i ) .
Die durch die Verhältnisse in der üemengstube 

verursachten Gesundheitsstörungen können dreifacher 
Art sein: Erkältungen, mechanische oder chemische 
Reizungen durch Staub und endlich Vergiftungen.

Hinsichtlich der Gemengstube (Zurichterei) herrscht 
meist die Meinung, dass sie im Winter nicht geheizt zu 
sein brauche. Dieser Anschauung schliesse ich mich 
keinesfalls an. Denn da das Schmelzpersonal selbst 
im Winter beim Mischen des Glassatzes von Hand in 
Schweiss kommt, so wird man es hygienisch wohl für 
richtiger halten, diese Arbeit in einem Raume zu ver
richten, der nicht zu kühl ist, weil sonst bei jedem 
Ausruhen eine Erkältung möglich ist. Dazu kommt 
noch, dass der Schmelzer vom heissen Ofen weg öfter 
in die Zurichterei gehen muss. Aus diesem Grunde 
soll auch die Gemengstube möglichst direkt aus der 
Hütte zugänglich sein. Eine Temperatur der Zurich
terei von 8—10° dürfte genügen.

Sowohl die mechanische als die chemische W ir
kung des Staubes kann, was die Atmungsorgane und 
den Verdauungstrakt anbelangt, durch die Verwendung 
von Respiratoren hintangehalten werden, ln der Mehr
zahl der Fälle ist aber die Arbeit der Gemenger eine 
zu schwere und zu lange, als dass sie die Verwendung 
von Respiratoren zulassen würde. Auch werden die 
Arbeiter an den Anliegestellen der Respiratoren an die 
Haut wund, weil dort der bis zu etliche 90°/0 alkalische 
Staub des Glassatzes im Schweisse haften bleibt. 
Tücher werden deshalb den genannten Apparaten vor
gezogen. Wo der Staub giftfrei ist, mögen Tücher 
hingenommen werden; enthält er aber Blei, Arsen oder 
sonstige schärfere Gifte, so sind sie verwerflich, weil 
beim wiederholten Ablegen und Wiederumbinden un
vermeidlich auch bestäubte Seiten gegen die Lippen 
kommen.

Ein Mittel, das Stauben zu verhindern, beruht auf 
der Verwendung feuchten Sandes. Das Austreiben der 
Feuchtigkeit im Schmelzofen erfordert jedoch etwas

G ew erbe-Inspektor in W ien. (Schluss.)

Brennmaterial; manche Hüttenmänner behaupten aber, 
dass dieser Verlust dadurch wett gemacht würde, dass 
die Auflockerung des Gemenges durch den W asser
dampf die Schmelze beschleunige. Auf alle Fälle kann 
feuchtes Material nur dort angewendet werden, wo die 
Qualität des Glases kein sehr genaues Mischungsver
hältnis der Gemengteile erfordert.

Andere Hütten lassen das Gemenge unter mäch
tigen, mit Ventilationsschloten verbundenen Dunst
hauben herstellen. Der Erfolg ist ein teilweiser, weil nur 
der leichte Staub (No2 C 0 3) zum Teile abgesogen wird.

Das Beste ist unzweifelhaft die Einführung der 
mechanischen Mischung, doch stellen sich ihr mancher
lei Hindernisse entgegen. Das Ärgste sind wohl die 
Beschaffungskosten, zumal in vielen Hütten die zur 
mechanischen Mischung vermeintlich unvermeidliche 
Kraft fehlt. Dann wird behauptet, dass die Mischung 
nicht in genügend gründlicher Weise erfolge, und 
schliesslich nimmt man an, dass bei Herstellung ver
schiedener Gläser eben so viele Mischvorrichtungen 
aufgestellt werden müssten, als Glasarten zur Her
stellung gelangen.

M ischtrom m el zum Mischen des G lassatzes.

Der erste Einwand ist stichhaltig, wenn man nur 
an jene grossen Mischanlagen denkt, wie man sie in 
Flaschen- und Tafelglaswerken antreffen kann. Fig. 216
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gibt aber eine äusserst einfache, seit Jahren in einigen 
grösseren Hohlglashütten mit bestem Erfolge in Ver
wendung stehende Mischeinrichtung, die nicht nur 
billig ist, sondern auch nur von Hand aus und zwar 
ganz leicht in Bewegung gesetzt werden kann. Die zu 
mischenden Gemengteile wiegt sich der Schmelzer zu
erst in einem Trog zusammen, dann öffnet er oben 
sowohl den Staubmantel S als den Mischtrommelver
schluss der Vorrichtung und schüttet, z. B. unter Be
nutzung eines aufgesetzten Fülltrichters F, das Gemenge 
ein. Sobald die Verschlüsse wieder zugemacht sind, 
geht er an die Kurbel K und vollführt eine durch Aus
probieren festgestellte Anzahl von Umdrehungen, wo
rauf er die Füllöffnung der Trommel nach unten bringt, 
den unteren Mantelverschluss öffnet und den Trommel - 
inhalt in einen untergestellten Trog J entleert. W äh
rend des Mischens steht die Trommel T  still und nur 
das aus ca. 8 cm; weiten Holzrosten bestehende Arm
kreuz C dreht sich. Die gezeichneten Walzen W 
klopfen dabei durch ihr Hin- und Herrollen alles an den 
Gittern C hängen gebliebene Material ab. Auf die 
Einzelheiten der einfachen Konstruktion gehe ich nicht 
ein, zumal an diesem manches noch verbessert werden 
könnte*

Andere Mischmaschinen arbeiten mit Flügelwellen, 
Schnecken, kreisrunden, schüsselförmigen Tischen, 
auf welchen Räumer kreisen, Sieben etc.

Eine nicht genügend gründliche Mischung kann 
zuweilen dort eintreten, wo Materialien von sehr Ver
schiedenem spezifischem Gewichte gemischt werden 
müssen, wie dies bei Stark bleihaltigen Gläsern der 
Fall ist.

v
Der Gemengetransport erfolgt gewöhnlich in Trö

gen. Damit diese nicht mühsam getragen zu werden 
brauchen, hat man auch Tröge mit einem Rade einge
führt (Fig. 217), die sich wie ein Schiebkarren schieben

Fig. 2 1 7 . 
F ah rb a re r T ranspo rttrog .

lassen. Dadurch ist ein einzelner Mann in der Lage, den 
ganzen Trog leicht weiter zu schaffen. Selbst bei sehr 
schwerer Füllung gelingt die Beförderung durch einen 
Mann, wenn das Gemenge hauptsächlich gegen die 
Radseite geschaufelt wird. Wo sehr grosse Massen zu 
den Öfen geschafft werden müssen, hat man normale 
Materialhunte eingeführt, oder man ist zur mecha
nischen Beförderung übergegangen. Die Schnecken
beförderung ist wohl die verbreitetste. Sie dürfte nur 
bei Wannenöfen lohnend sein. Man pflegt dann bei 
den Eintragöffnungen des Ofens grosse Silos anzu

legen, denen unten nach Bedarf mittelst Schieber direkt 
in die Füllkellen der Glassatz entnommen wird.

Die Fussboden der Zurichtereien sollen besonders 
dort, wo Bleioxyde verarbeitet werden, fugenlos, wasch
bar und mit einer Hohlkehle in die Seitenwände überge
führt sein. Die Wände sind ebenfalls mindest 2 111 
hoch waschbar einzurichten. In solche Gemengräume 
sollen auch, wenn möglich, Wasserleitungen mit an
gekuppelten Schläuchen führen, die ein öfteres Ab
spritzen der Fussboden leicht gestatten.

4. S 0 n s t i g e Rä u me ' .
Über die Formmacherei sei hinweggegangen, weil 

an sie nur die Anforderungen, die an Tischlereien und 
Drechslereien zu stellen sind, gestellt zu werden 
brauchen.

Obschon die Hütten immer mehr die einst geübte 
Selbsterzeugung der Hafen und Ofengarnituren auf
geben und ihren Bedarf an feuerfesten Objekten aus 
Spezialfabriken beziehen,1) halten doch viele noch 
daran fest, namentlich die Hafen selbst herzustellen. 
Wo dies üblich, spielt die Hafenstube oder Hafen
macherei eine bedeutende Rolle.

Da die Hafen, um nicht rissig zu werden, sehr 
langsam und gleichmässig trocknen sollen, muss ihre 
Trocknung in einer nicht zu trocknen Atmosphäre, d. h. 
in einem mässig ventilierten Raum erfolgen. Solche 
Räume sind aber gesundheitlich nicht zuträglich. Es 
soll deshalb, wo angängig, jeder fertiggestellte Hafen 
sofort aus dem Herstellungsraume in einen eigenen 
Trockenraum geschafft werden. Diesen — nicht aber 
auch die Hafenmacherei —- kann man durch Fussboden- 
kanäle, durch die m an . irgend welche abziehenden 
Heizgase (z. B. von den Glaskühlöfen) mit ihrem vollen 
Strom oder im Teilstrome leitet, sparsam erwärmen. 
Diese Art der Heizung bietet noch den Vorteil, dass 
die Trockenräume durch die in den Kanalwandungen 
aufgespeicherte Wärme in der Regel über Sonntags so 
warm bleiben, dass an diesen Tagen die Trockenräume 
nicht geheizt werden müssen, der betreffende Arbeiter 
sohin frei hat.

Zweckmässig wird die mühsame Bearbeitung des 
Tones mit den Füssen teilweise oder ganz durch mecha
nische Bearbeitung ersetzt, wie dies nicht nur in ver
schiedenen Ton- und Schamottewarenfabriken, sondern 
auch in Glashafenerzeugungsbetrieben seit längerem mit 
Erfolg geschieht.2)

' )  Früher hatte man nicht einmal Hafenmacher an* 
gestellt, es mussten sich die Glasmacher in der freien 
Zeit alles Chamottezeug selbst hersteilen.

2) Die Hafenmacher wehren sich gegen mecha
nische Einrichtungen, so lange sie mit solchen nicht ver
traut sind, denn sie fürchten, dass ihnen dann die Hafen 
nicht gelingen. "
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Kollergänge für Schamotte haben ventilierte Staub
mäntel zu bekommen oder es ist das Material feucht 
zu mahlen. Das letztere erscheint aber nur dann ge
währleistet, wenn bis in die unmittelbare Nähe des 
Kollerganges eine Wasserleitung mit Schlauch und 
Strahlrohr führt, da das Zutragen von Wasser nicht im
mer zuverlässlich geübt wird. — Das über Koller
gänge Gesagte gilt auch, wenn Kalk, Quarz, Trachit 
oder dergl. gemahlen werden muss.

In Tafelglashütten soll die Streckhalle ventiliert 
sein, damit die aus den Strecköfen entweichenden Gase 
abziehen können. Abnorme Temperaturen treten dort 
nicht leicht auf, weil diese Räume wegen der Tafel
Walzenstandplätze meist sehr weit angelegt sein 
müssen. Flaschenhütten sollen das Sortieren der 
Flaschen nicht im Freien oder nur unter Flugdächern, 
sondern in geschlossenen Hallen, und dort nicht am 
Erdboden sondern auf niedrigen (ca. 60 cm hohen) 
Tischen vornehmen lassen, da dann die Arbeiter w e
niger durch die Witterung leiden und nicht so rasch 
ermüden. In dessen Folge leisten sie weit mehr.

In den Einbindereien (Bindstuben) ist für eine 
reichliche, aber zugfreie Ventilation zu sorgen, weil das 
feuchte, oft schimmlig riechende Stroh eine abscheu
liche Atmosphäre erzeugt. Die Art und Ausführung der 
Heizung hat die Feuergefährlichkeit dieser Räume (viel 
Stroh oder Holzwolle) zu berücksichtigen.

Nicht übergangen werden können die Aborte, die 
in Glashütten selten in einwandfreiem Zustande anzu
treffen sind. Die Frage, ob die Aborte direkt aus der 
Hütte zugänglich sein oder ganz im Freien stehen sollen, 
findet eine sehr verschiedene Beantwortung. Da die 
Glashütten immer abseits grösserer Orte erbaut sein 
müssen, weil sie zu Belästigungen der Anwohnerschaft 
leicht Anlass geben, sind ihre Aborte meist nicht kana
lisiert; Wasserspülung kann deshalb kaum Einführung 
finden. Ausserdem sind die Glashüttenaborte zum Teil 
als Folge der oft fehlenden Nachtbeleuchtung1) selten 
rein, und Einrichtungen, wie automatische Torfmull
streuungen, halten ähnlich wie in anderen Betrieben 
selten auf die Dauer der Inanspruchnahme stand. All 
diese Umstände bewirken, dass Glashüttenaborte ineist 
übel riechen. Sie unmittelbar aus der Hütte zugäng
lich zu machen, stösst deshalb auf ernstliche Bedenken. 
Muss man dies, so ist unbedingt ein sehr gut ventilier
ter Vorraum zwischen sie und die Hütte zu legen, und 
gegen diesen sind die Sitzzellen wie das Pissoir mög
lichst dicht abzuschliessen, d. h. die Zellenwände haben

J) Wenn auch in vielen Hütten in der Nacht nicht 
produziert (geblasen) wird, so ist doch nicht zu über
sehen, dass mindest die Schmelzer, Einleger, Heizer 
(Schürer), Kohlen- und Aschefahrer etc. auch Nachts 
in der Hütte arbeiten.

bis an die Decke zu gehen, die beliebten oben oder 
unten zu kurzen Türen oder unverglasten Lichtlöcher 
in denselben sind zu vermeiden und die Türen sind 
selbstzufallend einzurichten. Aber auch diese Mass
nahmen reichen nicht immer hin.

Sehr empfehlenswert ist, den vielen Jugendlichen 
eigene Aborte anzuweisen, da erfahrungsgemäss gerade 
sie zur Abortbeschmutzung das meiste beitragen. Den 
Meistern und Gehilfen sind dann gruppenweise beson
dere Aborte zuzuweisen und jeder Gruppe ist der 
Schlüssel zu ihrem Abort zu übergeben.

5. S a n i t ä r e  A r b e i t s b e h e l f e .
Mit dem Worte „sanitär“ soll nicht gesagt sein, 

dass diese Behelfe n u r eine gesundheitliche Bedeu
tung für die Arbeiter hätten, sie sind vielmehr in der 
Regel auch vom fabrikationstechnischen Standpunkte 
vorteilhaft, sollen aber hier nur vorwiegend vom ge
sundheitlichen beleuchtet werden.

Viel geschrieben und gesprochen wurde über das 
Bedenkliche, das darin liegt, dass nacheinander 2—3 
Arbeiter an derselben Pfeife blasen. Man hat deshalb 
abnehmbare Messingmundstücke eingeführt (Fig. 218),

Fig. 2 1 8 .
A bnehm bares P feifenm undstück.

die jeder Arbeiter aufsteckt, sobald er die Pfeife über
nimmt. Diese Mundstücke sollten schon darum nir
gends fehlen, weil das Eisenrohr leichter die Zähne be
schädigt (abscheuert) als das weichere Messing. Dass 
man aber diese Mundstücke r e g e l m ä s s i g  beim 
Weitergeben der Pfeife wechselt, habe ich noch nir
gends dauernd in Übung gefunden, weil einmal jeder 
auch noch so wenig zeitraubende Handgriff vom im 
Akkord arbeitenden Glasarbeiter vermieden wird und 
weil jeder Glasarbeiter von dem mit ihm Zusammen
arbeitenden zu wissen glaubt, ob dieser mit einer über
tragbaren Krankheit behaftet ist. Dieser Glaube hängt 
damit zusammen, dass zusammen arbeitende Arbeiter ^  
meist auch zusammen wohnen,
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Jedenfalls ist die Einführung einer anderen Blase
methode aussichtsvoller auf Erfolg als der Mundstück
wechsel, wenn sie auch — soweit Handbetrieb in Frage 
kommt — nur beschränkt anwendbar ist. Als Beispiel 
sei erwähnt, dass einige Flaschenwerke die Meister 
überhaupt nicht mehr blasen lassen; letztere fangen 
nur die erste und auch wohl zweite Post Glas mit der 
Pfeife an, wulgern sie und übergeben sie, ohne die 
Pfeife vorher an den Mund genommen zu haben, dem 
Gehilfen (Motzer), der alle weiteren Arbeiten bis ein
schliesslich des Einblasens vornimmt. Der Meister 
schlägt dann die Flasche von der Pfeife ab und setzt 
den Halsring an.

Bei gewissen Waren kann durch Anwendung von 
Druckluft das Blasen von mehreren Arbeitern nachein
ander ausgeschaltet werden. Diese Blasemethode, die 
sich schon der mechanischen Glasbläserei nähert, 
schont auch die Arbeiter insofern, als diese sich das 
Blasen mit der Lunge mehr oder weniger ersparen. Die 
Druckluft wird entweder vom Bläser selbst mit dem 
„Piston“ erzeugt oder durch Kompressoren. Der Piston 
ist ein oben geschlossenes Rohr, in dessen Inneren sich 
ein in der Mitte achsial durchbohrter Kolben a (Fig. 219)

verschieben lässt. Wird dieser auf die Pfeife P oben 
aufgesetzt1) und durch Herabdrücken des Rohres in 
dieses geschoben, so wird die Luft dortselbst kompri
miert und durch den Kolben in die Pfeife bezw. die 
aufzublasende Glasmasse gedrückt. Die rückläufige 
Bewegung erhält der Kolben entweder — wie in der 
Figur angegeben — durch eine Spiralfeder F, oder er 
wird mittelst einer daran befestigten Schnur wieder 
im Zylinder gegen dessen Mündung gezogen. Das 
Blasen mit Piston ist nur bei festgeblasenen2), nicht 
aber auch bei gedrehten Waren anwendbar. Das Letzt
gesagte gilt auch, wenn eine Rohrleitung die durch 
Kompressoren erzeugte Pressluft zu den Arbeitsplätzen 
bringt. Die Leitung läuft gewöhnlich als Ring über 
den Trögen hin. Vertikal hängen von ihr Schläuche 
herab, die unten Federdruckventile (ähnlich wie solche 
bei Aerographen in Verwendung stehen) tragen; diese 
Ventile besitzen an der Ausströmöffnung, mit der sie 
auf das Pfeifenmundstück aufgesetzt werden, einen 
Kautschukring. .

Gänzlich in Wegfall kommt das Blasen mit dem 
Mund bei Verwendung der Glasblasemaschinen, deren 
heute eine Anzahl sowohl für ordinäre Flaschen als 
auch für Tafelglas in Verwendung stehen. Auf sie 
kann hier nicht näher eingegangen werden. Press- und 
Gussglas wird ohne Blasen hergestellt.

Die Glasmacherpfeifen sollen stets3) mit Holz
fassungen an jenen Stellen versehen sein, an welchen 
sie gehalten werden. Einer jeden Hand, besonders aber 
der verhärteten eines Glasmachers, ist es leichter einen 
4—5 cm starken Zylinder festzuhalten als ein Rohr 
von 1 bis 2 cm Durchmesser; insbesondere das 
Drehen der Pfeife wird, wenn die Hände an einem 
grösseren Durchmesser wirken, erleichtert. Die Hände 
werden aber auch insofern durch den Holzbelag ge
schont, als sie durch die Hitze des Rohres weniger be
einflusst werden.

Bilden sich an den Händen der Glasmacher starke 
Schwielen, so sind sie rechtzeitig zu erweichen, resp. 
zu entfernen. Bewährt hat sich in der Richtung eine 
öftere Einreibung mit einer Salbe, die aus 100 Teilen 
Hammeltalg, 5 Teilen Benzoeharz, 5 Teilen Benzoetink
tur und 2 Teilen Salizylsäure besteht. Auch das Ab
reiben der harten Haut (von den Glasmachern „Hufe“ 
genannt) mit Bimsstein, wird empfohlen.

Sehr zur Schonung der Hände trägt die Rein- und

J) Die Dichtung bewirkt das Kautschukscheib
chen b.

2) Gegenstände die beim Einblasen in die Form in 
dieser nicht gedreht werden.

8) Die Behauptung, dass diese Fassungen oft nicht 
anbringbar, ist hinfällig, denn es gibt Hütten ieder Art 
(Hohlglas-, Flaschen- und Tafelglas-Hütten), die sie 
verwenden.
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Kühlerhaltung des Wassers in den Trögen bei. Für 
die Reinhaltung ist die Verwendung von Trögen aus 
Gusseisen, Zement oder Steinzeug anstatt aus Holz 
förderlich. In Eisentrögen wird durch die strahlende 
Hitze des Ofens das Wasser rascher warm als in 
Trögen aus die Wärme schlecht leitenden Materialien. 
Der Rein- und Kühlhaltung dient eine möglichst häu
fige Erneuerung des Wassers. Hütten mit hinläng
licher Wasserdeckung pflegen deshalb über jeden Trog 
einen Wasserhahn zu legen, aus dem ununterbrochen 
in dünnem Strahl Wasser zuläuft; durch ein Überfall
rohr wird der Wasserüberschuss wieder abgeführt.

Muss die Pfeife gekühlt werden, so legt sie der 
Arbeiter über den Obertrog und schaufelt aus diesem 
mit der Hand W asser darauf. Dieses für die Hände 
nicht förderliche Plätschern im Wasser zu vermeiden, 
dient die aus Brettchen zusammengenagelte Vorrich
tung Fig. 220. Dieses kleine, unten schlitzförmig offene

Kästchen liegt am Rande des Obertroges. Wird es 
gebraucht, so fasst es der Arbeiter an der Leiste GG, 
taucht es unter das Wasser und hält es nach dem Her
ausheben mit dem Schlitz über das Pfeifenrohr. (Selbst
redend so, dass der Schlitz zum Rohre parallel ist.)

Zusätze zum Trogwasser (z. B. Kupfervitriol) sind, 
sofern ihre Harmlosigkeit nicht erwiesen ist, zu unter
lassen. Das Harzen der Hände als diesen nicht bekömm
lich soll unterbleiben. Es ist fast immer zu vermeiden, 
wenn die Holzbeläge aus hartem Holz hergestellt und 
durch eine diagonale Rippung sanft gerauht sind. 
Wo dennoch geharzt wird, sind die Hände täglich öfter 
mit harzlösenden Mitteln (Fett, ö l) zu reinigen und 
dann erst mit lauem W asser und Seife zu waschen.

Zur Schonung der Augen der Glasmacher vor Hitze 
und grellem Licht fanden verschiedene Mittel Verwen
dung. Man brachte z. B. nach Art der Arbeitslochver
schlüsse in den Fig. 184 und 185 farbige Glasplatten an; 
da diese aber leicht zerstört wurden und überdies ihren 
Zweck nur unvollkommen erfüllten, befestigte man über 
den Schafflöchern in Rähmchen bunte Gläser, durch die 
der Arbeiter beim Eintauchen der Pfeife in den Hafen 
resp. in die Wanne sehen konnte. Diese Gläser waren 
den Arbeitern oft im Wege und wurden dann, wenn sie 
nicht nach oben aufklappbar waren, entfernt; die auf
klappbaren wurden aus Bequemlichkeit in der empor
geschlagenen Stellung belassen. Wo der Arbeiter nicht

sehr oft an die Arbeitslöcher heranzutreten hat, wie es 
in der Tafelglasfabrikation der Fall, haben Schau
gläser nach Art der Fig. 221 ziemlich allgemein Ein

gang gefunden. Schwache Holzrähmchen erhalten unten 
einen Holzzapfen Z und oben ein Glas eingesetzt. 
Diese Rahmen trägt der Arbeiter mit einer Schnur S 
um den Hals gehängt. Tritt er an den Ofen, so nimmt 
er den Zapfen zwischen die Zähne und schaut durch 
das Glas; geht er weg, so lässt er den Zapfen los und 
die Vorrichtung fällt ihm auf die Brust herab. Diese 
Schaugläser sind besser als Brillen, weil sie das ganze 
Gesicht schützen, was besonders dann Bedeutung er
langt, wenn bei „verkehrtem Wind“ die Hitze stark aus 
dem Ofen geblasen wird.

Wo auch solche Gläser nicht verwendbar — z. B. 
bei den meisten Hohlglaswaren ■—, kann das Tragen 
dunkler Augengläser nicht genug empfohlen werden. 
Diese sollen eben und nicht sehr gross sein, und 
vom Auge möglichst weit ab stehen, damit die Kühlung 
des Auges durch hinreichende Luftzirkulation gewähr
leistet bleibt. So sehr sich die Arbeiter unter allerlei 
Vorwänden gegen die Brillen wehren, beweisen doch 
vorsichtige Arbeiter und solche, die sich bereits ein 
Augenübel zugezogen haben und deshalb Gläser ver
wenden müssen, dass die wirklichen oder zum Teil 
eingebildeten Schwierigkeiten des Brillentragens bei 
richtiger Brillenkonstruktion gering oder ganz vermeid
bar sind. Um den meist ins Feld geführten Nachteil 
der Augengläser — nämlich das Wundwerden der Haut 
an den Aufsitzstellen des Gestelles infolge des Druckes 
und der Reibung auf die stark schwitzenden Stellen — 
zu vermeiden, pflegen sich die Arbeiter die betreffenden 
Gestellteile mit Bändchen zu umwickeln oder mit Röhr
chen aus nicht vulkanisiertem Kautschuk zu überziehen. 
Insbesondere Messing und Eisen dürfen nicht auf der 
Haut unmittelbar aufliegen.

Was die Farbe aller Schutzgläser anbelangt, ist 
grau als die neutralste am meisten zu empfehlen. Bei 
leicht schmelzenden Gläsern (bei welchen die Ofen

*
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temperatur relativ nie’drig ist) können auch grünliche 
Gläser Anwendung finden.

Nach längerem Aussetzen von der Arbeit (Arbeits
losigkeit, Ofenutnbau) pflegen sich bei der Wiederauf
nahme der Arbeit bei manchen Glasmachern Schmer
zen an den Handgelenken einzustellen, die von einer 
Muskelüberanstrengung durch gewisse ungewohnt ge
wordene, hunderte Male im Tage wiederkehrende Be
wegungen hervorgerufen werden. Sie werden am besten 
vermieden, wenn die Arbeiter durch einige Tage Leder
manschetten tragen, die mit Schnürriemen oder Riem
chen mit Schnallen fest um die Handgelenke angezogen 
werden.

Für Arbeiter, die sitzend viel Auftreibearbeit zu 
machen haben, ist die Verwendung einer Holzschiene, 
die vorn an den linken Oberschenkel geschnallt wird, 
sehr zu empfehlen, da sich durch das Drehen der 
heissen, am Schenkel aufliegenden Pfeife leicht wunde 
Stellen, die dann infiziert werden, bilden. Solche Ar
beiter, wie auch manche Tafelglasmacher, lassen die 
Jacken vorne (gleichsam als Gegenstück zu einem 
Frack) schurzartig verlängern, um sich gegen heisses 
Glas, das herabfällt oder abtropft oder gegen das sie 
rennen, wenn es ihnen ein Gehilfe an der Pfeife ent
gegenhält, besser zu schützen.

Werden in Tafelglashütten besonders schwere 
Walzen geblasen, so soll an dem der Schwenkgrube 
entgegengesetzten Rande der Trommelwerkstätte eine 
feste Säule (s. Fig. 188) angebracht werden; beim Blasen 
dickwandiger Walzen wird dann der Bläser unter Ver
wendung eines Gürtels und eines die Werkstattbreite 
an Länge nicht viel übertreffenden Seiles an diese Säule 
gehängt. Es kommt sonst beim Brechen einer schweren 
Walze leicht vor, dass der Bläser das Gleichgewicht 
verliert und in die 2—2% m tiefe Grube auf die dort 
liegenden, zum Teil sogar heissen Glasscherben stürzt.

Dass die nicht in Verwendung stehenden Schwenk
gruben zuzudecken sind, ist so selbstverständlich, dass 
es kaum der Betonung bedarf.

Bei der Pressglaserzeugung ist das Kühlen der For
men mit Wasser und das Eintauchen des Pistons in 
einen untergestellten Wassertopf nicht nur darum zu 
vermeiden, weil es einen Zeitverlust bedeutet, sondern 
auch, weil der in Menge entstehende Wasserdunst eine 
belästigende, heisse, feuchte Atmosphäre erzeugt, die 
das Abdunsten der Hautfeuchtigkeit verhindert. Ge
bläseluft ist besser.

Vor vollendetem fünfzehnten Jahr soll kein Ar
beiter zur Arbeit in der Ofenwerkstätte zugelassen 
werden.

In Hohlglas- wie Flaschenhütten bildet es eine 
wichtige Schutzmassnahme für die Abträger, zu vermei
den, dass in die Kühlöfen zwecks Entleerens hinein

gestiegen oder besser gesagt, hinein g e k r o c h e n  
werden muss. Bei leichten dünnwandigen Erzeug
nissen erreicht man dies durch Verwendung der be
kannten Kühltöpfe, die mittels Gabeln aus den Öfen 
ausgehoben werden können. Die Töpfe hat man auch 
durch Wägelchen ersetzt, die man auf Schienen in und 
aus den Öfen schiebt. Näheres über die Kühlung wurde 
bereits auf Seite 280 bei Besprechung der Kühlöfen an
geführt.

Zur Arbeitserleichterung der A b t r ä g e r bezw. 
Formhälter gereicht es, wenn die Formen an kran
artigen Auslegern am Podiumsrand befestigt werden, 
die sich um eine horizontale Achse nach unten kippen 
lassen. Der Bursche braucht dann, um die oft schwere 
Form zu nässen bezw. zu kühlen, diese nicht immer 
vom Podium weg zu heben, in den Untertrog zu 
tauchen und wieder auf das Podium zu stellen, son
dern er kippt sie einfach um die erwähnte Achse nach 
unten in das Wasser. Bei Eisenformen kann man die 
Wasserkühlung durch Anblasen mit komprimierter Luft 
ersetzen, ohne sie irgendwie von ihrem Standplatze zu 
entfernen.

Den Abträgern wird eine Arbeit erspart, wenn die 
Formen nicht von Hand geöffnet und geschlossen, son
dern mittelst Trittwerken durch den Fuss des Glas
machers bewegt werden. Eine kleine Entlastung be
deutet ferner der Ersatz des Späneeinlegens durch Ein
führung von Formschmiere. Mädchen sollen als Ab
träger nicht verwendet werden.1)

Eine Verminderung der Abträger lassen die Ab
legevorrichtungen zu. Ihre einfachste Form bilden mit 
Sand gefüllte Becken. Bei anderen Glasgegenständen 
nimmt man Tonplatten oder Tonmulden und bei wieder 
anderen eigene Apparate, welche den Gegenstand so 
lange festhalten, bis der Abträger mit seinem Abhol- 
werkzeug (Gabel, Schaufel, Spiess) daran stösst. Sie 
alle ermöglichen, dass ein Bursche die Erzeugnisse von 
2—3 Meistern abträgt.

Zur Ausschaltung der Abträger in Flaschenhütten 
wurden mechanische Abtrage-Vorrichtungen ersonnen 
und in die Praxis eingeführt. Als Beispiel will ich nur 
das System Mühlig-Brauer kurz kennzeichnen. Auf 
Schienen (Fig. 222) laufen kleine zum Aufnehmen je 
einer Flasche geeignete Wägelchen (Abnehmer) etwas 
über Kopfhöhe in der durch eine gestrichelte Linie an
gezeigten Bahn S in entsprechenden Abständen hinter
einander her. Hat ein Arbeiter eine Flasche fertig, so 
legt er sie auf einen eben vorüberfahrenden Abnehmer. 
Kommt ein solcher Abnehmer am Kühlofen vorüber, 
so lässt er — durch einen Anschlag an diesem betätigt,
— die Flasche in den Ofen gleiten, wo sie ein vor dem

*) Leider sehen sich hierzu manche Hütten durch • 
Arbeitermangel gezwungen.
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Ofen bei A stehender Pfleger mit einem Spiess fasst 
und auf die vorhandenen Flaschen schlichtet.

AuM o/e/7

Fig. 222.

Auch zum Abtransport der Walzen bis zum Wal
zenbock, wo sie von der Pfeife abgesprengt werden, 
hat man Spezialwagen gebaut. Sie tragen am Räder
gestelle eine senkrecht emporragende Gabel, in die die 
Pfeife mit der daran haftenden Walze horizontal ge
legt wird. Mit der Pfeife wird der Wagen bis zum 
Bock geschoben. Durch diesen Vorgang entfällt das 
gefährliche Abtragen der Walzen, bei welchem diese 
über dem Kopf an der Pfeife balanziert werden.1) Ein 
weiterer Vorteil solcher Wagen ist, dass die viel Hitze 
ausstrahlenden Glaszylinder ohne Mühe weit abseits 
des Glasschmelzofens abgelegt bezw. nach dem Auf
sprengen aufgestellt werden können.

Wo aus irgend welchen Gründen Walzenwagen der 
gekennzeichneten Art nicht angewendet werden können, 
sollen die Walzen in der Weise abgetragen werden, 
dass 2 Arbeiter (und zwar der Schwenkler oder Batzler 
und ein abgetretener Bläser) eine Latte unter sie hal
ten, während der Bläser, der die Walze machte, diese 
an der Pfeife hält. Schadhafte Walzen sollen immer 
gleich beim Ofen von den Pfeifen losgesprengt und 
mittelst hölzerner Tragen, deren Holme Bretter mit 
V-förmigen Ausschnitten sind, weggetragen werden.

Auch um das Walzentragen aus der Schmelz- in 
die Streckhütte zu vermeiden, haben moderne Hütten 
eigene Handwagen gebaut, auf welche die gesprengten 
Walzen gestellt und gegen Umsturz gesichert werden.

Alle Arbeiter, die mit gesprengten Walzen oder ge
streckten Tafeln zu tun haben, sollen zum Schutz der 
Pulsadern Ledermanschetten tragen.

Als Schutzeinrichtungen für die S c h m e l z e r

J) Wenn eine Walze dabei springt, wird der Träger 
von den heissen, scharfkantigen Scherben überschüttet.

resp. Gemenger und Einleger wurden bereits die Misch
maschinen, Transport- und Einlegevorrichtungen er
wähnt. Eine Arbeitserleichterung bilden auch Nabel
kästen mit rostförmigen oder nach unten aufklapp
baren Böden, weil die Entleerung solcher Kästen in 
untergeschobene Hunte eine leichte ist.

Über den notwendigen Schutz der Gemenger (Zu
richter-, Schmelzer) vor Staub wurde bereits früher ge
sprochen; aber auch die Einleger sollen während ihrer 
stets kurzen Arbeit überall dort einen Mund- und 
Nasenschutz nehmen, wo im Ofen ein gewisser Gas
überdruck besteht, weil ihnen dann leicht Staub in das 
Gesicht getrieben wird. Am auffallendsten tritt ein 
solcher Überdruck bei mit Rohöl gefeuerten Öfen auf. 
(Zerstäuber.)

Wird viel Blei dem Gemenge zugesetzt (Bleiglas, 
Glühlampenglas) so ist bei Handmischung ein Turnus 
einzuführen, sodass jeder Arbeiter nach 8—14 tägiger 
Verwendung in der Zurichterei, wieder auf doppelt so 
lang bei einer bleifreien Arbeit verwendet wird. Im 
übrigen haben für diese Arbeiter alle Vorschriften An
wendung zu finden, welche für Bleifarben erzeugende 
Betriebe gelten. Frauen und Jugendliche sollen in Ge
mengestuben, wenn nicht mechanische Mischung vor
handen ist, überhaupt nicht verwendet werden.

Um giftige Farbenzusätze (Chrom etc.) in den 
Glassatz zu bringen, hat man vielfach, und zwar ohne 
Nachteil für das Glas den Modus gewählt, dass man 
die Farbe trocken in Papier wickelt und beim Einlegen 
des Gemenges in die Hafen mitten in diese hinein wirft, 
oder man löst bezw. man ernulsiert den Zusatz in etwas 
Wasser und giesst dies auf das Gemenge, so lange es 
noch im Troge ist, aus.

Ist das Herdglas zu streng flüssig, sodass das 
Ziehen desselben zu mühsam ist, soll man den Schmel
zern gestatten, auf dasselbe Soda oder Bleiglätte zu 
streuen, weil es dann dünnflüssig wird.

Es wären nun nur noch einige Nebenarbeiten zu 
besprechen, die in verschiedenen Hütten von verschie
denen Arbeiterkategorien ausgeführt werden.

Handels - Scherben sollen auch dort, wo es die 
Glasqualität nicht fordert, gewaschen oder geglüht wer
den, weil sich sonst die Sortiererinnen leicht infizierte 
Wunden zuziehen. Glasschrotmühlen dürfen weder 
Splitter noch Staub gegen die Arbeiter austreten lassen.

In den Flaschenhütten ist das Herumsitzen der Ar
beiter während der Pausen auf den Flaschenstössen zu 
verbieten, weil wiederholt schwere Unfälle beim 
Brechen oder Verrollen der Flaschen entstanden. Für 
hinreichende, an entsprechenden Stellen angebrachte 
Sitzgelegenheiten ist zu sorgen.

Eine unangenehme Arbeit kann der Hafenwechsel 
werden." Die alte Methode des Eintragens mit dem
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Brett ist, wo es die Raumverhältnisse gestatten, zu ver
lassen und zum Hafeneinschieben ist ein eigener Hafen
wagen oder eine sogenannte Hafenrolle (auch Löffel 
genannt) zu verwenden. Während des Hafenwechsels 
ist das Gas ganz abzustellen, oder es ist, wenn es die 
Ofenkonstruktion zulässt, nur der dem offenen Ofen
tore nähere Brenner in Brand zu erhalten, sodass die 
Flamme vom Tore gegen das Ofeninnere schlägt.

Eine noch unangenehmere Arbeit ist, wenn der 
Ofen nicht vollkommen abkühlen kann, die Kammer
reinigung. Werden die Kammfern geöffnet, so ist vor
her jede Verbindung mit den Generatoren zu unter
brechen (Abheben des Hengstes) und alle Gas führen
den Kanäle oder Hohlräume sind kräftig zu ventilieren. 
Trotz dieser Vorsicht empfiehlt sich beim Betreten der 
Regeneratoren die Verwendung von Sicherheitslampen. 
Lässt es sich nicht umgehen, dass die Kammern bei 
höherer Temperatur (über 60° C.) betreten werden 
müssen, so sind die Arbeiter mit nassen Mundtüchern 
zu versehen und anzuseilen. Letzteres ist erforderlich, 
damit sie bei Eintritt eines Unwohlseins infolge der 
Hitze oder durch Gase sofort herausgezogen werden 
können.

Die gleichen Rücksichten, die beim Betreten der 
Kammern zu nehmen sind, haben auch beim Befahren 
von Gas- und Rauchgaskanälen Platz zu greifen. Bei 
letzteren ist, wenn Arsenik dem Glase zugesetzt wird, 
darauf Rücksicht zu nehmen (Mundtuch), dass der ab
gesetzte Staub arsenikhaltig sein kann.

Die Arbeiter, welche Chamottsteine oder Hafen
scherben von angeschmolzenem Glase durch Abhacken 
putzen müssen, sind zum Tragen von Schutzbrillen zu 
verhalten.

Was die allgemeinen Schutzmassnahmen und 
Wohlfahrtseinrichtungen anbelangt, decken sie sich mit 
den bei anderen Betrieben zu fordernden, nur dass 
einige von ihnen im Hinblicke auf die Eigenheiten des 
Glashüttenbetriebes an Bedeutung gewinnen. Hierher 
gehört in erster Linie — da die Glasarbeiter viel durch 
Hitze leiden — die Beschaffung guten, nicht zu kalten 
Trinkwassers oder eines alkoholfreien Ersatzes für das
selbe. Schwere Biere oder sonstige alkoholreichere 
Getränke sind von Hütten des unvermeidlichen Massen
konsums wegen gänzlich fernzuhalten. Mässig mit 
Kohlensäure gesättigte Säuerlinge und leichter schwar
zer Kaffee haben sich gut bewährt.

Für Ledige sind Ledigenheime und Speiseräume 
einzurichten, damit der aus sanitären, sittlichen und 
wirtschaftlichen Gründen zu verurteilende Unfug, dass 
die ledigen Gehilfen und Abträger von ihren Meistern 
bequartiert und verköstigt werden, ein Ende nehme.

Arbeiterbäder sind, wie die vielen Hauterkrankun
gen der Glashüttenarbeiter bew eisen, notwendig 
(Schweiss! Staub!), wenn auch eingewendet wird, dass 
die Leute meist nahe an der Hütte wohnen und daher 
gleich nach der Arbeit zu Hause baden oder sich 
waschen können. Wer die Schwierigkeiten und Un
bequemlichkeiten prüft, die einem Glashüttenarbeiter 
erwachsen, wenn er sich daheim ein Bad richten lassen 
will, wird diese Forderung begreiflich finden.

Die Dauer der Arbeitszeit ist heute in den Hütten 
in der Regel eine angemessene.

Sehr zu begrüssen .ist es, wenn die Hütten eine 
Stabilisierung der Arbeitszeit anstreben, d. h. wenn 
jene Betriebe, in welchen der Schmelz- und Auf
arbeitungsprozess zusammen etwas mehr als 24 Stun
den beanspruchen, durch alle ihnen zu Gebote stehen
den Mittel anstreben, eine 24sttindige Periode heraus
zubringen. Die unregelmässige Einnahme der Mahl
zeiten ist an sich dem Organismus nicht sehr bekömm
lich, dazu kommt aber noch, dass der gegen Ende der 
Woche verspätete Arbeitsanfang für die Arbeiter eine 
Verlockung in sich schliesst, die vormittägigen, lang
weiligen Wartestunden im Gasthause zuzubringen.

In den heissen Sommermonaten ist die Verlegung 
des Arbeitsbeginnes auf die frühen Morgenstunden der 
Kühle wegen rätlich.

Wie bei allen Arbeitern wirtschaftliche Momente 
Einfluss auf die Gesundheitsverhältnisse nehmen, so ist 
dies auch bei den Glashüttenarbeitem der Fall. Zum 
Teile wurden im Vorstehenden auch bereits solche Mo
mente berührt. Kurz zu erwähnen wären noch nach
stehende.

In Hütten ohne Reserveöfen muss meist während 
des Ofenumbaues ein Teil der Arbeiter durch 3—6 
Wochen feiern. Während dieser Zeit zehren die spar
samen Arbeiter von ihren Ersparnissen, die anderen 
leben aber auf — die Höhe des normalen Lohnes nicht 
erreichenden — Vorschuss oder auf Schulden. Da die 
Einkünfte auch während der Zeit der Rückzahlung ge
schmälert sind, so vergehen Monate nach Kaltstellung 
des Schmelzofens, bevor die Glasmacherfamilien wieder 
in die gewohnten Verhältnisse kommen.

Nicht einflusslos ist der Brauch, dass in vielen Hüt
ten nur der Glasmacher direkt vom Werke entlohnt 
wird, während seine Gehilfen wieder Von ihm allein 
oder gemischt, von ihm und vom Unternehmer, bezahlt 
werden (Prämien, Schockgeld). Es führt dies nicht 
selten dazu, dass sich zwischen den Glasmacher
meistern und ihren Helfern eine Art Trucksystem ent
wickelt.
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Internationale Hygiene-Ausstellung Dresden 1911.
II. D i e  B e k ä m p f u n g  d e r  S t a u b g e f a h r  i n  B e t r i e b e n  d e r  M e t a l l b e a r b e i t u n g .

V on Ingenieur S c h e t e l i c h ,  G ew erbeinspektions-A ss. in D resden.

(V o r fü h r u n g e n  a u f  d e m  G e b ie te  d e r  s p e z ie l le n  B e r u fs s ta t is t ik  u n d  B e r u fs h y g ie n e  ( G e w e r b e h y g ie n e )  in  d er  

w is s e n s c h a f t l ic h e n  A b t e i lu n g  d e r  H a lle  B e r u f  u n d  A r b e it  u n te r  M itw ir k u n g  d e s  V e r fa s s e r s ,  in  d er  in d u str ie lle n  

A b t e i lu n g  d ie se r  H a lle  u n d  im  A u s s t e l lu n g s g e b ä u d e  d e r  S c h w e iz .)

Umfangreichere Sammlungen von den in Gewerbe
betrieben vorkommenden Staubarten selbst, als auch 
von Mikrophotogrammen haben d a s  I n s t i t u t  f ü r  
G e w e r b e h y g i e n e  z u  F r a n k f u r t  a. M., Prof. 
D r. m e d. S o m m e r f e l d  i n  B e r l i n  und d a s  
B a y r i s c h e  A r b e i t e r  m u s e u m  i n M ü n 
c h e n  gebracht. Eine Sammlung von 140 verschie
denen Staubproben ohne Mikrophotogramme hat die 
Firma W. F. L. B e t h , Maschinenfabrik in Lübeck 
ihrem ausgestellten Bethfiltermodell beigefügt.

Unter den Staubarten in der Sammlung des Insti
tuts für Gewerbehygiene zu Frankfurt a. M. befinden 
sich 25 Proben aus Betrieben der Metallbearbeitung, 
und zwar:
Goldhaltiger Staub von Polierwollbürsten,
2 Proben von Messingstaub,
2 Proben von Bronzestaub,
1 Probe von Staub aus einer Prägerei und Vergolderei,
5 verschiedene Staubarten aus Sandstrahlgebläsen, 
Staub aus einer Sandmischmaschine,
Schmirgel in Staubform,
Schmirgelstaub aus einer Gussputzerei,
Staub von Schmirgelschleifmaschinen,
Schleifstaub von Stahl und Schmiedeeisen, 
Trockenschleifstaub von Stahl,
Abschliff von Werkzeuggussstahl,
Metallstaub von einer Feinschleifmaschine,
Eisenstaub von einer Planschleifmaschine,
Staub von einer Kurbelwellen-Wangenschleifmaschine 
und je eine Probe des bei der! Bearbeitung von Kolben

ringen, Kolbenstangen, Drehstählen und von gehär
tetem Werkzeuggussstahl entstehenden Staubes.

Die zugehörigen Mikrophotogramme zeigen die 
Stauoarten in hundertfacher Vergrössürung. Der Staub 
stammt aus Entstaubungsanlagen der Industrie, nur 
einige Staubarten, insbesondere die aus Zink- und Blei
hütten, sind im Arbeitsraume abgelagert gewesen. Die 
Präparate wurden mit wenig Ausnahmen so hergestellt, 
dass man schwebenden Staub aus einer künstlich her
gestellten Staubatmosphäre sich auf den Objektträgern 
absetzen liess. Hierdurch kamen nur die kleinsten und 
leichtesten Teile zur Aufnahme. Trotzdem sind die 
Form und die Beschaffenheit der Ränder der einzelnen 
Staubkörnchen deutlich sichtbar. So haben z. B. Körn
chen des Schleifstaubes von Stahl und Schmiedeeisen 
die Form einer Sichel, deren Rand v i e l e  s c h a r f e

W i d e r h a k e n  aufweist. Ein ähnliches Aussehen 
haben auch der Messingstaub, der Abschliff vom Werk
zeuggussstahl und der Eisenstaub von einer Plan
schleifmaschine. Bei den übrigen Staubarten aus der 
Metallbearbeitung lassen die Staubkörnchen vorwie
gend s c h a r f e  K a n t e n  und s p i t z e  E c k e n  er
kennen.

D ie  W i r k u n g  d e s  S t a u b e s  a u f  d i e  
L u n g e  wird in Lungenpräparaten in Spiritus und in 
Moulagen gezeigt ( S t a u b l u n g e n ) .  Prof. Dr. med. 
S o m m e r f e l d  in Berlin bringt unter 14 Lungenprä
paraten in Spiritus 5 Eisenoxydlungen und 2 Schleifer
lungen. Die ersteren fallen durch ihre ziegelrote Fär
bung, hervorgerufen, durch die Oxydation des in die 
Lunge eingedrungenen Eisenstaubes, besonders auf. 
Nach Angabe des ausliegenden S o m m e r f e l d -  
s c h e n  B u c h e s  „Über die Schwindsucht der Arbeiter, 
ihre Ursachen, Häufigkeit und Verhütung“ wurden in 
einem näher beschriebenen Falle auf 1000 Gramm 
Lunge 14,5 Gramm Eisenoxyd nachgewiesen. Der aus 
feinsten Metall-, Sandstein- oder Schmirgelteilchen be
stehende S t a u b ,  dem die Arbeiter in der Metallbear
beitung ausgesetzt sind, wirkt u n g ü n s t i g  a u f  d i e  
G e s u n d h e i t  ein. Der eingeatmete Staub lagert 
sich in der Lunge ab und verursacht dort allmählich 
hartnäckige Katarrhe und schleichende Entzündungen, 
die sich zunächst durch Husten und Auswurf, später 
auch durch Stechen in der Brust, Appetitlosigkeit und 
Kurzatmigkeit (Asthma) bemerkbar machen. Ein Fort
schreiten der krankhaften Vorgänge kann zur Zerstörung 
einer oder mehrerer Lungenlappen, ja zu so schweren 
Krankheitserscheinungen — Bluthusten und Höhlen
bildung — führen, wie sie sonst nur in schweren Fällen 
von Lungentuberkulose anzutreffen sind. Eine von der 
K ö n i g l i c h e n  G e w e r b e i n s p e k t i o n  u n d  
d e r  F a c h s c h u l e  f ü r  d i e  S t a h l w a r e n  i n 
d u s t r i e z u  S o l i n g e n  gebrachte T afel über die 
Sterblichkeitsziffer unter den Arbeitern der Stahlwaren
industrie besagt, dass in S h e f f i e l d  (England) in 
den Jahren 1901—1909 jährlich von 1000 Schleifern, 
Pliestern, Polierern und Ausmachern 30,40 starben, da
von 15,10 a n  T u b e r k u l o s e  und 5,40 a n  a n d e 
r e n  E r k r a n k u n g e n  d e r  A t m u n g s o r g a n e .  
Von den sonstigen Stahlwarenarbeitern dieses Bezirkes 
starben jährlich 29,30 vom Tausend, davon 5,80 an 
Tuberkulose und 6,90 an anderen Erkrankungen der
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Atmungsorgane. In der S o l i n g e r  S t a h l w a r e n 
i n d u s t r i e  kamen nach den Erhebungen, die mit Be
nutzung der Krankenkassenstatistik unter 7908 Schlei
fern und 10 872 sonstigen Stahlwarenarbeitern ange
stellt worden sind, 1909—1910 auf 1000 Schleifer, Plie
ster, Polierer und Ausmacher 9,30 T o d e s f ä l l e  
jährlich, davon 4,37 an Tuberkulose und 2,35 an ande
ren Erkrankungen der Atmungsorgane. Die entspre
chenden Zahlen für die sonstigen dort beschäftigten 
Stahlwarenarbeiter sind 9,00, 2,66 und 1,79.

Die Allgemeinsterblichkeit an Tuberkulose in So
lingen betrug 1909 2.3. im Jahre 1910 nur 1,8 vom Tau
send der Bevölkerung.

Nach den vom K a i s e r l i c h e n  G e s u n d 
h e i t s a m t e  B e r l i n  gebrachten graphischen Dar
stellungen der Krankheits- und Sterblichkeitsverhält
nisse in der Ortskrankenkasse für Leipzig und Um
gegend1) gehören die Arbeiter in E i s e n g i e s s e 
r e i e n  u n d  M a s c h i n e n f a b r i k e n ,  die 
S c h m i e d e  und die P o l i e r e r  und S c h l e i f e r  
f ü r  M e t a l l  auch zu denjenigen Berufen, die u n 
g ü n s t i g e r  als der Durchschnitt aller Berufe liegen, 
sowohl bezüglich der Krankheitsfälle als auch der 
Krankheitstage. Das ist um so bedenklicher, als ge

*) Krankheits- und Sterblichkeitsverhältnisse in der 
Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend. Unter
suchungen über den Einfluss von Geschlecht, Alter und 
Beruf. Bearbeitet im Kaiserlich Statistischen Amte, 
Abteilung für Arbeiterstatistik, unter Mitwirkung des 
Kaiserlichen Gesundheitsamtes. (4 Bände, Berlin 1910.)

M ä n n l i c h e  Berufe, u n g ü n s t i g e r  als der 
Durchschnitt: Hilfsarbeiter im Maurergewerbe, Arbei
ter in Eisengiessereien und Maschinenfabriken, Maler, 
Lackierer und Anstreicher, Schmiede, Steinsetzer, As- 
phaltierer, Tiefbauarbeiter, Steinmetzen, Bierbrauer, 
Arbeiter in Asphaltwerken, Arbeiter in Holzbearbei
tungsfabriken, Arbeiter in Ziegeleien und Tonröhren
fabriken, Arbeiter in Papier- und Pappfabriken, Hilfs
arbeiter im Zimmergewerbe, Böttcher, Polierer und 
Schleifer für Metall, Polierer für Holz.

M ä n n l i c h e  Berufe, g ü n s t i g e r  als der 
Durchschnitt: Bureau- und Kontorpersonal, Hilfsarbei
ter im Handelsgewerbe, Kellner, Ladenpersonal, Ver
käufer, Kommis, Lithographen, Graveure, Buchdrucker, 
Schuhmacher, Uhrmacher und Mechaniker, Schneider 
(nicht in Konfektionen), Maschinisten, Heizer, Flei
scher, Sattler, Konditoren, Schneider in Konfektionen, 
Barbiere, Friseure, Weber.

W e i b l i c h e  Berufe, u n g ü n s t i g e r  als der 
Durchschnitt: Arbeiterinnen in Wollkämmereien und 
Spinnereien, Arbeiterinnen in Bunt- und Luxuspapier
fabriken, Arbeiterinnen in Webereien und Stickereien, 
Arbeiterinnen in der chemischen Industrie.

W e i b l i c h e  Berufe, g ü n s t i g e r  als der 
Durchschnitt: Ladenpersonal, Dienstmädchen in Ge
werbebetrieben, Schneiderinnen und Näherinnen, Bu
reau- und Kontorpersonal, Putzmacherinnen, Plätte- 
rinnnen und Wäscherinnen.

rade mit der Bearbeitung der Metalle viele Menschen 
beschäftigt werden. Nach einer vom K ö n i g l i c h  
S ä c h s i s c h e n  M i n i s t e r i u m  d e s  I n n e r n  
gebrachten und vom Verfasser bearbeiteten graphischen 
Darstellung der im Königreiche Sachsen beaufsichtigten 
Gewerbebetriebe in den Jahren 1885—1910 sind im 
letztgenannten Jahre allein in Sachsen 114 507 Arbeiter 
in der Industrie der Maschinen. Instrumente und Appa
rate und 57 297 in der Metallverarbeitung, zusammen 
also 171 804 Arbeiter in Betrieben beschäftigt gewesen, 
in denen Metalle bearbeitet werden.

Wie in dem einleitenden Artikel (S. 3 d. Sonderab
druckes vom 1. Juli d. J.) bereits ausgeführt wurde, 
ist zum Schutze der Arbeiter vor der Einwirkung des 
Staubes anzustreben, die stauberzeugenden Arbeiten in 
geschlossenen Maschinen und Vorrichtungen vorzu
nehmen oder den Staub an der Entstehungsstelle ab
zusaugen, oder in sonstiger Weise durch Betriebsein
richtungen dafür zu sorgen, dass der Staub nicht in die 
Atmungsorgane der Arbeiter gelangt.

1. D i e  s t a u b e r z e u g e n d e n  A r b e i t e n  w e r 
d e n  i n g e s c h l o s s e n e n  M a s c h i n e n  u n d  

V o r r i c h t u n g e n  v o r g e n o m m e n .
Das P u t z e n  von G u s s t e i l e n  mit Hand 

unter Verwendung von Hammer und Meissei, Schaber, 
Handbesen usw. in M e t a l l g i e s s e r e i e n  u n d  
M a s c h i n e n f a b r i k en ist gesundheitlich bedenk
lich, weil sich der Arbeiter mit den Atmungsorganen 
n a h e  d e r  S t a u b e r z e u g u n g s s t e l l e  befin
det und hierbei den vom Gusskörper abgetrennten Me
tallstaub, wie auch den von der Gussoberfläche losge
lösten Fonnsandstaub, einatmet. Auch die Benutzung 
eines Freistrahl - Sandstrahlgebläses ist mit grösser 
Staubbelästigung für die Arbeiter verbunden.

Diese Staubplage wird durch Verwendung eines 
P u t z h a u s e s  beseitigt, das die Firma A l f r e d  
G u t m a n n ,  A k t i e n g e s e l l s c h a f t f ü r  M a 
s c h i n e n b a u  i n O t t e n s e n  b e i  H a m b u r g  in 
einem Modelle vorführt (D. R. P. 167 336 und Aus
landspatente in Verbindung mit Patent-Drucksandstrahl
gebläsen). Das aus Eisenblech hergestellte Putzhaus 
hat zwei Abteilungen. (Fig. 223.) In der einen kleinen 

.Abteilung steht der Arbeiter, in der anderen (grossen) 
liegen auf einem drehbaren Tische die Gussteile. Seit
lich, ober- und unterhalb der Trennungswand zwischen 
beiden Abteilungen sind die patentierten Lufteinström- 
schlitze angebracht worden. Die Absaugung des 
Staubes erfolgt diesen Schlitzen gegenüber mittels 
Exhaustors. Durch die Schlitze strömt während des 
Betriebes ständig frische Luft mit grösser Geschwin
digkeit in den Putzraum ein und bildet e i n e f ü r  d e n  
S t a u b  u n d u r c h d r i n g l i c h e  L u f t z o n e ,  den 
sogenannten Luftschleier. Der vor oder unterhalb des
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Luftschleiers sich entwickelnde Staub wird bei seinem 
Aufsteigen von der Luftströmung mit fortgerissen, so 
dass er nicht mehr zu den Atmungsorganen des Arbei
ters gelangen kann. Der Arbeiter steht mit nur einem 
Schlauche in den Händen i m P u t z h a u s e s e l b s t ,  
ohne weder vom Luftzuge, noch vom Staube belästigt 
zu werden, hat vollständige Bewegungsfreiheit und 
kann daher ohne jede Anstrengung den Sandstrahl nach 
allen Stellen der zu bearbeitenden Gussstücke richten. 
Durch die Bearbeitung der Gussstücke in einem g e 
s o n d e r t e n  g e s c h l o s s e n e n  H ä u s c h e n ,

F ig . 223. Putzhaus in V erbindung

das innerhalb der Betriebsräume zur Aufstellung kom
men kann, wird das Weitertragen des Staubes in die 
anderen Arbeitsräume und eine Gesundheitsschädigung 
der dort beschäftigten Arbeiter vermieden. Zur völli
gen Unschädlichmachung des Staubes auch für die 
Nachbarschaft wird der Luftstrom vor seinem Entwei
chen ins Freie noch durch einen Wäscher (W asser
strahl oder Dampfdüse mit anschliessendem Koksfilter) 
geführt. (Die neueste Ausführung des Wäschers weicht 
von der hier gezeigten Form ab.)

Der Grundsatz, die stauberzeugenden Arbeiten in 
geschlossenen Vorrichtungen vorzunehmen, wird in der

Stahlwarenindustrie des Solinger Bezirkes beim Ab
drehen (Trocken-Abrichten) von Schleifsteinen befolgt. 
Wie aus einer von der K ö n i g l i c h e n  G e w e r b e 
i n s p e k t i 0 n u n d d e r F a c h s c h u l e  f ü r  d i e  
S t a h l w a r e n i n d u s t r i e  z u  S o l i n g e n  gebo
tenen umfangreichen Sammelausstellung zu ersehen ist, 
werden zu den Schleifarbeiten Nassschleifsteine in 
grösser Zahl verwendet. Beim Abdrehen von neuauf
gesetzten Steinen, die einen Durchmesser bis zu 2 m 
erreichen, ist die Staubentwickelung eine ganz ausser
ordentliche. Um die Verbreitung des Staubes über den

m it e inem  D rucksandstrah lgeb läse.

Arbeitsraum und eine Belästigung der in ihm beschäf
tigten Arbeiter zu verhüten, wird das Abdrehen des 
Steines u n t e r  e i n e m  l e i c h t e n ,  s t a u b d i c h 
t e n  S c h u t z k a s t e n  vorgenommen, der mit dem an 
der Decke des Kastens befindlichen Stutzen an die 
vorhandene mechanische Staubabsaugung angeschlos
sen ist. Zum Schutze des am Steine stehenden und 
vom S c h u t z k a s t e n  m i t  ü b e r d e c k t e n  Ar
beiters wird beim Abdrehen eine der im Kasten ange
brachten Zugangstüren ein wenig geöffnet, damit 
Frischluft in ausreichender Menge nachgesaugt werden 
kann. Diese Schutzvorkehrungen sind in der Polizei
verordnung für den Regierungsbezirk Düsseldorf betr.
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die Einrichtung und den Betrieb der Schleifereien vom
30. 6. 1898 und 9. 4. 01 vorgeschrieben, die in § 8 
besagt: „Das Abdrehen der Steine darf vor Schluss 
der Tagesarbeitszeit nur vorgenommen werden, wenn 
es entweder unter Zuführung von Wasser ohne Staub- 
erzeugung geschieht, oder wenn ein Kasten vorhanden 
ist, in welchem der Stein, abgesehen von der Arbeits
stelle des Abdrehmeissels, völlig eingeschlossen und 
welcher an eine kräftig wirkende Absaugevorrichtung 
derart angeschlossen wird, dass kein Staub in den 
Arbeitsraum gelangen kann. Auf das tägliche Schärfen 
der Steine findet diese Vorschrift keine Anwendung.“ 
Das gezeigte Modell stellt einen in Solingen gebräuch
lichen z e r l e g b a r e n  Staubschutzkasten zum Ab
saugen des Staubes beim trockenen Abrichten grösser 
Schleifsteine in */5 der natürlichen Grösse dar.

Den Schutz der Arbeiter vor der Einwirkung d e s  
A l u m i n i u m b r o n z e s t a u b e s  zeigt die Ge-

Fig. 224.
Pochwerk für A lum inium bronze m it pneum atischen  

E ntstaubungs- und Transportverfahren.

W e r b e i n s p e k t i o n  F r a n k f u r t  a. M.  ( L a n d )  
an einem Modelle und an Zeichnungen der A 1 u m i - 
n i u m - B r o n z e f a b r i k  v o n  J ul .  S c h o p f  1 0 - 
c h e r - O b e r u r s e l ,  eingerichtet nach dem paten
tierten pneumatischen Entstaubungs- und Transport
verfahren der Maschinenfabrik Simon, Bühler & Bau
mann in Frankfurt a. M. Die Anlage ist in folgende Ab
teilungen, die keine Verbindung miteinander haben, ge
trennt: l.Vorstampfraum, 2. Feinstampfraum mit pneu
matischem Bronzetransport, 3. Filterraum zur Abschei
dung der Bronze und die mechanische Weiterbeförde
rung, 4. Poliermühlenraum, 5. Sichterraum mit staub
freier Sichterkastenentleerung. Der bei der Fabrikation 
von Aluminiumbronze entweichende feine Staub be
lästigt die Arbeiter in gesundheitlicher Beziehung. 
Ausserdem tritt bei einer bestimmten Zusammensetzung 
des Aluminiumstaub - Luftgemisches eine Explosions
gefahr ein. Deshalb wird das feingestampfte Alumi
nium aus den a l l s e i t i g  u m s c h l o s s e n e n

P o c h k a m m e r n d e r  S t a m p f e n  abgesaugt und 
in geschlossenen Rohrleitungen mechanisch zu den Fil
tern und Sichtern befördert. Es wird hierbei auch der 
Vorteil erreicht, dass der Arbeitsprozess zum Zwecke 
der Beschickung und Entleerung der Stampfen nicht 
mehr unterbrochen zu werden braucht. (Fig. 224.)

Ausser der getrennten Anordnung der einzelnen 
Betriebsabteilungen Sind zum Schutze gegen Explo
sionsgefahr noch folgende Anordnungen getroffen wor
den : Zur Ableitung der Elektrizität im Polierraume sind 
die Poliermühlen geerdet und ausserdem sind sie mit 
Fernthermometern versehen, mit denen gefährliche 
Temperatursteigerungen angezeigt werden. Auch ist 
die Transmission des Poliermühlen- und des Filter
raumes mit den Tür Verschlüssen zwangläufig verbun
den, sodass diese Räume während des Betriebes nicht 
betreten werden können.

2. D e r  S t a u b  w i r d  a n  d e r  E n t s t e h u n g s -  
s t e l l e a b g e s a u g t .

Weit mannigfaltiger in der Ausführung und in Be
nutzung sind solche Vorrichtungen, bei denen der 
Staub an der Entstehungsstelle abgesaugt wird. Das 
I n s t i t u t  f ü r  G e w e r b e h y g i e n e  i n F r a n k 
f u r t  a. M. bringt auf 3 Zeichnungen die Entstaubungs
anlage in der G u s s p u t z e r e i  der K a i s e r l i 
c h e n  W e r f t  z u  W i l h e l m s h a v e n ,  ausgeführt 
von der Firma Paul Pollrich &  Co. in Düsseldorf. Eine 
Zeichnung davon gibt die Gesamtanlage wieder, nach 
der 3 Putztische und 3 Putzgruben an eine mechanisch 
betätigte Staubabsaugeanlage angeschlossen sind, durch 
die der feine Staub unterhalb des Putzrostes abgesaugt 
und der Staubsammelgrube zugeführt wird.

Auf der anderen Zeichnung sind die P u t z  - 
t i s c h e besonders dargestellt. In ein kastenartiges 
eisernes Gestelle von etwa 0,80 111 Höhe über Fuss- 
boden sind 3 Staubfänger eingebaut. Über denselben 
liegt ein Stabrost, auf dem die zu putzenden Gussteile 
bearbeitet werden. Unter jedem Staubfänger steht ein 
fahrbares Sammelgefäss, in das die schweren Staub
teile fallen. Der feine Staub wird durch die im Staub
fänger einmündenden Schlitze abgesaugt. In die Saug
leitung eingebaute Schieber gestatten eine Regulierung 
der Saugwirkung.

Die Seitenwände und die Hinterwand des Gestelles 
sind verschlossen, die Vorderwand ist mit Türen ver
sehen, um die Staubsammelgefässe herausfahren und 
entleeren zu können. (Fig. 225.)

Die dritte Zeichnung zeigt eine P u t z g r u b e .  
Eine gemauerte Grube im Giessereiraume ist mit einem 
Eisenroste abgedeckt, auf dem die zu putzenden Guss
teile bearbeitet werden. In die Grube ist ein Blech
kasten eingehangen worden, der zur Aufnahme der 
schweren Staubteile dient. (Fig. 226.)
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Über diesem liegt das Staubabsaugerohr, das zu 
beiden Seiten Schlitze hat, durch die der leichte Staub 
abgesaugt wird. Zum Schutze des Staubabsaugerohres

R ost
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F ig . 225.
P utztisch  in der G ussputzerei der K aiserlichen  W erft 

in W ilhelm shaven.

gegen Zerstörung durch herabfallende schwere Abfälle 
und durch den Sandstrahl ist ein Schutzdach vorge
sehen. Bei der Verwendung eines Sandstrahlgebläses 
dient das Staubsammelgefäss gleichzeitig als Sand
sammler.

Giefsereifufsboden

Staubabsaugeanlage zeigt, werden die in der Ausführung 
kräftig gehaltenen hölzernen Werkbänke allseitig mit 
einem staubdichten Verschlage umgeben, an der Tisch
fläche mit Stabrosten versehen und an eine Staubab
saugeanlage angeschlossen. Das Staubabsaugerohr 
greift an der einen Stirnwand der Werkbank dicht unter 
dem Roste an und saugt den leichten, beim Gussputzen 
auf wirbelnden Staub ab. Der schwere Staub fällt 
durch die Roste in den Staubsammelkasten, der von 
den Umfassungswänden gebildet wird. Der Staubbe
hälter wird durch Türen, die im unteren Teile der vor
deren Längswand angebracht worden . sind, entleert. 
Die Reinigung wird dadurch erleichtert, dass der Boden 
des Behälters nach den Türen zu mit Fall versehen 
worden ist. (Fig. 227.) .

F ig . 226.
P utzgrube in der G ussputzerei der K aiserlichen W erft 

zu W ilhelm shaven .

Derselbe Aussteller zeigt auf einer anderen Zeich
nung die E n t s t a u b u n g s a n l a g e  d e r  G u s s 
p u t z e r e i  v o n  d e r  F i r m a  S i c h t i g &  Co. Be
merkenswert ist bei dieser Ausführung, dass die im Ar
beitsraume aufgestellten Werkbänke durch Einbau von 
Rosten und darunterliegenden Staubsammelgefässen 
gleichzeitig zu G u s s p u t z t i s c h e n  ausgebildet 
und samt den vorhandenen Putztrommeln und Schmir
gelmaschinen an eine mechanisch betätigte Staubab
saugeanlage angeschlossen worden sind.

Auch die Firma D a n n e b e r g  &  Q u a n d t ,  
B e r l i n  O 112, Spezialfabrik für Ventilatoren, Ex
haustoren, Lüftungs- und Absaugeanlagen bildet die 
Werkbänke für G u s s p u t z e r e i  e n  zu P u t z 
t i s c h e n  m i t  S t a u b a b s a u g u n g  aus. Wie das 
von dieser Firma in der industriellen Abteilung der 
Halle 53 ausgestellte Modell ei»er Gussputzerei mit

F ig . 227.
Putztisch , hergeste llt von D annenberg & Q uandt 

B erlin  O. 112.

Das K ö n i g l i c h  S ä c h s i s c h e  M i n i s t e 
r i u m  d e s  I n n e r n  ( G e w e r b e i n s p e k t i o n  
Chemnitz I) zeigt auf 2 Zeichnungen und 2 Photographien 
die Staubabsaugeanlage in der G u s s p u t z e r e i  d e r  
S ä c h s i s c h e n  M a s c h i n e n f a b r i k  v o r m a l s  
R i c h a r d  H a r t m a n n  i n C h e m n i t z .  Aus der 
einen Zeichnung ist die Gesamtanlage ersichtlich. In 
dem grossen und hohen Arbeitsraume sind 4 Putztische 
aufgestellt und an eine zweiarmige Staubabsauge- 
leitung angeschlossen worden. Diese Leitung liegt an 
einer Längswand des Gebäudes in etwa 2 m Höhe über 
dem Fussboden. Sie hat Anschlussstutzen zur Staub
absaugung durch bewegliche Schläuche und trägt an 
den Endpunkten ihrer beiden Arme, die sich 4V2 m über 
Fussboden erheben, je einen Staubabsauger von 1 m 
Durchmesser.
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Die andere Zeichnung lässt die Bauart der P u t z 
t i s c h e  erkennen. In ein eisernes Gestelle ist der 
Staubfänger eingelassen, von dessen tiefster Stelle aus 
das Staubabsaugerohr nach der Sammelleitung führt. 
Über dem Staubfänger liegt der Rost, der durch 3 auf
gelegte Balken geschützt ist, auf denen die zu bear
beitenden Gussstücke zu liegen kommen. Der schwere 
Staub fällt in den Staubfänger, der leichte wird am 
Saugkopfe S mittels Exhaustors abgesaugt und einem 
Staubfilter zugeführt. Die Staubabsaugung d u r c h  
b e w e g l i c h e  S c h l ä u c h e  findet bei grossen 
Gussstücken Anwendung. Das Schlauchende wird in 
die Hohlräume der Gussstücke eingeführt, um den bei 
der Bearbeitung, insbesondere beim Kernausstossen 
aufwirbelnden Staub an der Entstehungsstelle abzu
saugen. (Fig. 228.)

Ba/ken

Fig. 2 2 8 .
Putztisch in der G ussputzerei der Sächsischen M aschinen

fabrik  vorm als R ichard  H artm ann  zu Chemnitz.

Der Grundsatz, den Staub an der Entstehungs
stelle abzusaugen, ist auch in  S c h i e i f e r e  i b e -  
t r i e b e n  mit gutem Erfolge zur Anwendung gekom
men. Davon zeugt die grosse Zahl der zur Ausstellung 
gekommenen Objekte. Die Ausführung der Staubab- 
saugeanlagen für Schleifereien ist im wesentlichen 
überall die gleiche. Der Staub wird unter Verwendung 
eines Staubfängers, der die Schleifscheibe an ihrem 
Umfange möglichst weit umfasst, mittels Exhaustors 
abgesaugt und in geschlossener Rohrleitung dem 
Staubsammelbehälter zugeführt.

D a s  I n s t i t u t  f ü r  G e w e r b e h y g i e n e  z u  
F r a n k f u r t  a. M. bringt 3 Zeichnungen und 11 Pho
tographien, d a s  K ö n i g l i c h  S ä c h s i s c h e  M i 
n i s t e r i u m  d e s  I n n e r n  4 Photographien von 
Staubabsaugeanlagen an Schleifmaschinen in Betrieben 
der Metallbearbeitung. Die Firma P a u l  P 0 11 r i c h
&  Co. i n  D ü s s e l d o r f  führt in einer Zeichnung 
die Entstaubungsanlage in der Schleiferei der Excel- 
siorfahrradwerke zu Brandenburg a. d. Havel vor 
Augen. Der Staub wird hier von 117 Schleifscheiben, 
19 Schwabbelscheiben und 4 Bandschleifmaschinen

durch einen Exhaustor von 950 mm Saugdurchmesser 
abgesaugt, wozu etwa 12 Pferdestärken erforderlich 
sind.

Am umfangreichsten ist die Sammelausstellung der 
K ö n i g l i c h e n  G e w e r b e i n s p e k t i o n  u n d  
d e r  F a c h s c h u l e  f ü r  d i e  S t a h l w a r e n i n 
d u s t r i e  z u  S o l i n g e n ,  die 2 Modelle, 5 Schau
kästen, 22 Zeichnungen, 1 Schutzbrille und 1 Unter
druckmesser umfasst. Sie will einen Überblick über 
die Einrichtung und den Betrieb der Schleifereien in 
der Solinger Stahlwarenindustrie geben und die W ir
kung der zur Bekämpfung der Staubgefahr erlassenen 
und schon eingangs erwähnten Polizeiverordnung für 
den Regierungsbezirk Düsseldorf zeigen. Das zur 
Sammlung gehörige Modell eines Staubschutzkastens 
ist im ersten Abschnitte schon besprochen worden. 
Das andere Modell veranschaulicht eine Schleiferei, 
die den Anforderungen der Hygiene und der Unfallver
hütung entspricht. Auf Zeichnungen, Tafeln und 
Photographien sind unter anderem noch eine grosse 
Fabrikschleiferei und eine hausindustrielle Anlage nebst 
vollständiger Beschreibung und Kostenaufstellung der 
letzteren dargestellt.

Wesentlich auf die Beschaffenheit solcher Anlagen 
in gesundheitlicher Beziehung ist die Befolgung der 
§§ 1 und 4 der bekannten Verordnung, die lauten:

§ 1.
Anlagen mit elementarer Kraft, in denen Metall

waren geschliffen, gepliestet, poliert oder mit Scheiben 
geputzt werden, müssen geräumig und hoch sein und 
ausreichende, zum Öffnen geeignete Fensterflächen be
sitzen. Bei der Neuanlage oder Erweiterung einer 
Schleiferei muss in jedem Arbeitsraume die lichte Höhe 
m i n d e s t e n s  3,5 m, die zu öffnende Fensterfläche 
m i n d e s t e n s  1/12 d e r  F u s s b o d e n f l ä c h e  be
tragen, und es muss für jede beschäftigte Person ein 
M i n d e s t l u f t r a u m  v o n  16 cbm vorhanden sein.

§ 4.
Die zum Trockenschleifen dienenden Steine und 

zum Bürsten und Trocken - Grobpliesten dienenden 
Scheiben, sowie diejenigen Polierscheiben und Vor
richtungen, an denen mit Wiener Kalk oder ähnlichen 
Staub verursachenden Poliermitteln gearbeitet wird, sind 
mit einer S t a u b a b s a u g e v o r r i c h t u n g  zu 
versehen, welche den vom Regierungspräsidenten er
lassenen Vorschriften entspricht. Diese Vorschriften 
sind: 1. In den Absaugerohren der Staubabsaugevor
richtungen müssen mindestens folgende Depressionen1) 
herrschen: bei einer Lichtweite der Absaugerohre

x) Das ist der durch die Saugkraft des Exhaustors 
in der geschlossenen Rohrleitung hervorgerufene Unter
drück. *
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bis zu 60 mm 40 mm
von 60 bis 70 „ 35

>> 70 bis 80. „ 30 11

n 80 bis 90 „ 25 11

n 90 bis 100 „ 20 11

11 100 bis 110 „ 15 11

11 110 bis 120 „ 10 1>

mehr als 120 „ 8 11

2. Je nach der E inrichtung und W irkungsw eise der 
S taubabsaugevorrrich tungen  kann durch die P o lize i
behörde auf G rund eines besonderen  G utach tens des 
G ew erbeaufsich tsbeam ten  eine höhere D epression , je 
doch nur mit folgenden H öchstw erten  gefordert w er
den : bei einer L ichtw eite der A bsaugerohre

bis zu 60 111111 60 1 1 111 1
von 60 bis 70 11 55 11

„ 70 bis 80 11 50 11OGO b is 90 45 11
„ 90 bis 100 11 40 11
„ 100 bis 110 35 ■11
„ 110 bis 120 30 , ,

m ehr als 120 10
3. Die D epressionen  in den A bsaugerohren der 

A bsaugevorrich tungen  an S chw ertste inen  m üssen s te ts  
den un ter 2. aufgeführten  W erten  entsprechen.

4. Bei B estim m ung der D epression  ist der W ert 
m assgebend , w elcher sich erg ib t, w enn in der M itte des 
A bsaugerohres m indestens 100 mm von se iner M ün
dung in freiem  Luftstrom  gem essen w ird.

Bei M essung des U nterdruckes bedient sich der 
p rü fende Beam te eines A pparates von folgender B e
schaffenheit. (Fig. 229.)

G la srö h re , 
b is  0 m i t  F lüssig
k e i t  g e f ü l l t

-  H o lz b r e t t  
2 10 X 65  m m  F lä c h e

Fig. 229.
Apparat zum Messen des in der Stauhabsaugeleitung 

herrschenden Unterdrucks.
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1 —
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W elchen günstigen Erfolg die D urchführung g e
nannter M assnahm en gehabt hat, ist schon aus einem  
V ergleiche der Solinger m it den Sheffielder S terb lich 
keitsziffern der in der S tah lw aren industrie  b eschäf
tig ten  A rbeiter, die eingangs gegeben w urden, zu 
schliessen, und w eiter daraus ersichtlich, dass die 
S terblichkeitsziffer der Solinger Schleifer v o n  d u r c h 
s c h n i t t l i c h  20,6 v o m  T a u s e n d  w ä h r e n d  
d e r  J a h r e  1885— 1895 a u f  10,9 i n  d e n  J a h r e n  
1904— 1905 u n d  w e i t e r  a u f  9,3 i in J a h r e  1910 
s a n k .

E ntsp rechend  der B esserung der gesundheitlichen 
V erhältnisse un ter der A rbeiterschaft des H au p te r
w erbszw eiges s a n k  d i e  A l l g e m e i n s t e r b 
l i c h k e i t  an T uberku lose  in der S tad t Solingen von 
5,4 vom T ausend  der Bevölkerung im Jahre 1884 auf 
1,8 im Jahre 1910, in H öhscheid, einer A rbeiterstad t der 
S olinger S tah lw aren industrie  von 5,9 im Jahre 1875 auf 
1,6 im Jahre 1909.

Auch die S c h w e i z  bietet in ihrem H ause ( D e r  
S c h w y t z e r  H ü s ,  A b t e i l u n g  A r b e i t e r 
s c h u t z  u n d  W o h l f a h r t )  einige Beispiele für die 
A bsaugung des S taubes an der E ntstehungsstelle in 
B etrieben der M etallbearbeitung . In 2 Zeichnungen ist 
die L üftungs-, H eizungs- und S t a u b a b z i e h -  
u n g s a n l a g e  i n  d e r  G u s s p u t z e r e i  d e r  
F i r m a  G e b r ü d e r  S u l z e r  i n  W i n t e r t h u r  
dargestellt w orden. D ie G iesserei ist in eine G ross- 
g iesserei und eine K leingiesserei getrennt. In beiden 
A bteilungen sind  un ter dem  F ussboden  des A rbeits
raum es S taubableitungskanäle hergestellt w orden. D er 
S taub  w ird an 16 P utzstellen , das sind rechteckige, m it 
Rosten abgedeckte D urchbrechungen des F ussbodens, 
aus dem  G iessereiraum e abgesaug t und m ittels E x 
hau sto rs  nach dem  S taubsam m elbehälter befördert. In 
der K leingiesserei sind ausser P utzstellen  im F u ss
boden noch P u tztische vorhanden, die ebenfalls an 
d ie S taubab leitungskanäle  angeschlossen sind . Zwei 
G ussputzm aschinen  m it S andstrah lgeb läse haben  eine 
gesonderte  S taubab leitung , die zu dem selben S tau b 
sam m elbehälter führt.

Auf einer P hotograph ie ist die E n t s t a u 
b u n g s a n l a g e e i n e r  U h r e n f a b r i k ,  a u s 
g e f ü h r t  v o n  A.  K ü n d i g ,  H o n e g g e r  & Co. 
i n  Z ü r i c h zu sehen. Jeden A rbeitsp latz auf der 
W erkbank  um schliesst halbkreisförm ig ein S taubfänger. 
Die bei der B earbeitung der M etallteile en tstehenden 
leichteren Abfälle und der S taub  w erden von diesem  
aufgefangen und m ittels E xhaustors durch ein nach 
unten führendes Saugrohr entfernt.

E ine andere P ho tograph ie  zeigt die S t a u b 
a b s a u g e v o r r i c h t u n g  a n  S c h m i r g e l 
s c h e i b e n ,  die nach A ngaben der M aschinen
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fabrik Benninger & Co. Uzwil von F r i t z  W u n -  
d e r l i  i n  U s t e r  ausgeführt worden ist. Der 
A n s a u g e  m u n d  i s t  v e r s t e l l b a r ,  sodass 
er auf jede beliebige Stelle der Scheibe wir
ken kann, in welcher Richtung sie sich auch dreht. 
Diese Anordnung hat auch noch den Vorteil, dass sie 
an grossen Scheiben angebracht werden kann, bei 
welchen die sonst an kleineren Scheiben üblichen 
Staubfänger entweder gar nicht angebracht werden 
können oder bei der Arbeit sehr hinderlich sind. (Fig. 
230.)

Fig. 2 3 0 .
S taubabsaugevorrich tung  an  Schm irgelscheiben von 

F ritz  W underli in U ster ausgeführt.

3. S o n s t i g e  B e t r i e b s e i n r i c h t u n g e n ,  
d i e  v e r h i n d e r n ,  d a s s  d e r  S t a u b  i n d i e  
A t m u n g s o r g a n e  d e r  A r b e i t e r  g e l a n g t .

Als eine solche kommt der S t a u b f a n g 
k a s t e n  f ü r  M e t a l l s c h l e i f m a s c h i n e n ,  
bekannt als Hosemannsche Kiste, in Betracht, von dem 
das K ö n i g l i c h  S ä c h s i s c h e  M i n i s t e r i u m

d e s  I n n e r n  ( G e w e r b e i n s p e k t i o n  C h e m 
n i t z  I) 1 Modell und 1 Zeichnung ausgestellt hat. Die 
letztere zeigt einen Staubfangkasten, der in der Metall
warenfabrik von C I. H o l z t h a u  i n  C h e m n i t z  
in Benutzung und von Adam Heil, Berlin C. 22 erbaut 
worden ist. Die durch die schnelle Schleifscheiben
umdrehung hervorgerufene kreisende Luftbewegung 
schleudert die staubigen Abfälle zunächst in ein unter 
der Schleifscheibe befindliches Wassergefäss, die dort 
nicht festgehaltenen Staubteile weiter in den Staub
kasten, aus dem die Luft nach Durchströmen des Fil
ters von Staub gereinigt wieder in den Arbeitsraum ent
weicht. Der Staub wird durch die seitlich vom Staub
kasten angebrachten Türen entfernt. (Fig. 231.)

Fig. 231.
Staubfangkasten  von A dam  Heil, B erlin (H osem annsche 

Kiste).

Z u s a  m m e n f a s s u n g :  Bei der Bearbeitung 
von Metall entsteht Staub, der gesundheitsschädlich ist. 
Seine Beseitigung ist im Interesse des Arbeiterschutzes 
dringend geboten. Die Internationale Hygieneausstel
lung in Dresden zeigt verschiedene gangbare Wege zur 
Bekämpfung der Staubgefahr in Betrieben der Metall
bearbeitung.

Anlassvorrichtung für Verbrennungsmotoren.
T. A l l g e m e i n e s .

Die Verbrennungsmotoren laufen nicht von selbst 
an. Sie müssen durch ein gesondertes Treibmittel in 
genügend schnelle Bewegung gesetzt werden, ehe sie 
die zur Überwindung der Eigenwiderstände erforder
liche Arbeit leisten können.

Wirkt das Treibmittel im Zylinder des Motors, so 
erteilt es dem Schwungrade eine Umfangsgeschwindig

keit, die genügt, die Widerstandsarbeit beim Ingang
setzen zu überwinden. Ist dieseGeschwindigkeit erreicht, 
so wird das Treibmittel ausgeschaltet. Es erfolgen 
dann die ersten Zündungen, die den Motor auf eine 
normale Umlaufzahl bringen. Es genügt im allge
meinen, dem Schwungradkranz J/5 seiner üblichen Um
fangsgeschwindigkeit zu erteilen. Der Umlaufwider
stand ist hierbei möglichst klein zu halten. Zu diesem
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Zweck wird während der ersten Umdrehung die Ver
dichtungsspannung so viel als bei dem betreffenden 
Brennstoff möglich ist vermindert. Man stösst einen 
Teil der angesaugten Ladung durch das Anlassventil aus, 
lässt dieses also erst während des Verdichtungshubes 
schliessen. Bei den grösseren Motoren geht man fer
ner mit dem Zündpunkt beim Anlassen so weit zurück, 
dass die Verbrennung erst nach dem Hubwechsel 
auftritt und ein gefährliches ,,Rückzünden“ für die Be
dienung ausgeschlossen ist.

Wird der Motor durch „Andrehen“ an der Kurbel
welle in Gang gesetzt, so kann das Anlassmittel auch 
noch wirken, wenn die ersten Zündungen schon statt
gefunden haben. In diesem Falle führen beide Kraft
wellen zum Anlaufen des Motors.

Im allgemeinen führen die gebräuchlichen Anlass
vorrichtungen nur bei ausgerücktem Motor zum Ziel. 
Sie gestatten ein Ingangsetzen unter Belastung nicht. 
Ausgenommen sind Zwillingsmaschinen. Sie lassen sich 
auch teilweise belastet Ingangsetzen, wenn ein Zylin
der anfangs mit Druckluft arbeitet, der andere Zylinder 
sofort zündet. Die Nachteile dieses Verfahrens sind 
die verhältnismässig grossen Druckluftbehälter und 
die grosse Unzuverlässigkeit.

Die Anlassvorrichtungen können eingeteilt werden 
in Handkurbeln und mechanische Anlassvorrichtungen. 
Bei mechanischen Anlassvorrichtungen kann man unter
scheiden: Anlassvorrichtungen mit Gasgemisch, mit 
Druckluft und mit Elektrizität.

2. H a n d k u r b e l n .
Kleinere Motoren, zu denen vornehmlich die Ein

Zylindermotoren rechnen, können bei einer Leistung bis 
zu 10 PS. unmittelbar durch Handkurbeln angedreht 
werden. Bei grösseren Motoren bis etwa 20 PS. ist 
das Andrehen durch Handkurbeln möglich, wenn die 
Kurbelwelle durch ein Ketten- oder Rädervorgelege ent
sprechend verlangsamt wird. Dann empfiehlt es sich, 
den grössten Druck auf die Handkurbeln mit dem 
grössten Widerstandsmoment der Motorkurbel bei dem 
Verdichtungshube auftreten zu lassen. Der Viertackt 
des Motors nötigt dann dazu, den beiden Kurbeln eine 
Übersetzung von 2 : 1 oder 4 :1  zu geben.

Die ersten in den Handel gebrachten Handkurbeln 
schalteten sich bei der ersten normalen Verbrennung 
selbsttätig aus, blieben jedoch bei Rückzündung im 
Eingriff. Sie folgten der plötzlichen Bewegungsumkehr 
der Kurbelwelle und gefährdeten den Wärter. Dieser 
Nachteil ist durch die zahlreichen Sicherheitsandreh
kurbeln behoben. Fast alle Fabriken, welche Ver
brennungsmotoren in den Handel bringen, liefern auch 
eine dazu gehörige Andrehkurbel. Z. B. die Fabrik von 
Gebr. Körting A.-G. in Hannover, die Deutzer Gasmo
torenfabrik und viele andere. Bei der Sicherheitsan
drehkurbel der Deutzer-Gasmotorenfabrik nimmt eine 
lose auf die Achse des Motors aufgeschobene Kurbel 
beim Andrehen durch einen Sperrzahn eine auf die Achse 
gekeilte Scheibe mit. Dadurch wird der Motor ange
lassen. Es schleift ein an einem Hebelarm des Sperr- 
zahnes drehbar gelagerter Daumen auf einem lose mit 
dem Motor verbundenen Zahnkranz. Tritt eine Rück
zündung ein, so stützt sich das Ende des Daumens 
gegen den festen Zahnkranz und wirkt als Kniehebel 
auf Verdrehung des Sperrzahnes. Er kommt ausser 
Eingriff mit der Scheibe. Dadurch kommt auch die

Kurbel zur Ruhe. Eine weitere bekannte Andrehkurbel 
für Verbrennungsmotoren wird von den Maschinen
bauanstalt Gustav Struck Berlin N. 20 in den Handel 
gebracht.

3. D a s  A n l a s s e n  m i t  G a s g e m i s c h .
Bei dem hier zur Anwendung gelangenden Prinzip 

wird die Kurbel 10—15°/0 über den Zündpunkt gestellt, 
der Verdichtungsraum im Motor mit einem Gasluft
gemisch gefüllt und dieses durch Öffnen des Zünders 
verpufft. Dadurch erhält der Hebel einen Antrieb, der 
dem Schwungrade genügend lebendige Kraft für meh
rere Umdrehungen erteilt. Während derselben wird die 
übliche Ladung angesaugt, verdichtet und entzündet.

Zur Ausführung dieses Grundgedankens benutzt 
Lanchester die Saugleitung für Auspuffringe. Er saugt 
bei offenem Auslassventil ein Gasluftgemisch in ein 
Gefäss, das an einen Verdichtungsraum angeschlossen 
ist. Diese Mischung entzündet er durch eine auf dem 
betreffenden Gefäss offen brennende Gasflamme. Die 
Verbrennungsgase strömen in den Zylinder und treiben 
die auf Anlassen gestellte Kurbel an. Er hat diese Ein
richtung später vereinfacht, indem er Gas- und Ziind- 
hahn direkt in den Zylinder münden liess. Dieser ist 
seit dem Auslaufen mit reiner Luft gefüllt. In densel
ben strömt durch einen seitlichen Hahn Gas. Ein 
zweiter . Hahn auf der oberen Zylinderseite lässt zu
nächst verdrängte Luft und dann Gemisch entweichen. 
Dieses entzündet sich an einer vor dem Hahn brennen
den Flamm?. Wird die günstigste Zusammensetzung 
des Gemischs an der aussen brennenden Stichflamme 
erkannt, so wird der seitliche Gashahn geschlossen. 
Es strömt kein Gemisch mehr aus, die Zündflamme 
schlägt in das Zylinderinnere zurück und treibt den 
Hebel nach aussen. Ähnlich werden die kleineren 
Simplexmotoren angelassen.

Die grossen Gasmaschinen der Berlin-Anhaltischen- 
Maschinenbau-Gesellschaft werden mittels eines klei
nen Hilfsmotors mit Anlassgemisch gefüllt, wobei das 
Schwungrad der Hauptmaschine durch einen gusseiser
nen Pflock gesnerrt ist. Die Füllung wird elektrisch 
entzündet, der Pflock zerbricht und die Kurbel ist frei
gegeben.

Bei grösseren Motoren der Deutzer Gasmotoren
fabrik wird die Kurbel des Motors bei geschlossenem 
Gashahn auf etwa 30° über den innern Totpunkt ge
stellt, welcher der Zündung entspricht. Es wird dann 
eine besonders ausgebildete Hemmklinke mit ihrer 
Reibfläche gegen das Schwungrad gelegt, und mit einer 
Handoumpe ein Gemenge von Gas und Luft in den 
Zylinder gepumpt. Nach einer bestimmten Zahl von 
Hüben zündet man einen Zylinder elektrisch oder durch 
öffnen einer Schraube am Ziindventil. Die auftretende 
häufige Exolosion löst die federnde Klinke aus und 
setzt den Motor in Bewegung.

Das Anlassen mit Gemisch ist nur bei Leuchtgas
motoren verhältnissmässig einfach. Im übrigen ist es 
zeitraubend, umständlich und nicht zuverlässig genug. 
Bringt die erste Auslas'sverpuffung den Motor nicht 
zum Auslaufen, so ist das Gemisch verbraucht, man 
hat die gesamte Verrichtung von neuem auszuführen. 
Bei grossen Motoren ist das Nachfüllen mit Gemisch 
in der Regel langwierig und lästig.

4. D a s  A n l a s s e n  m i t  D r u c k l u f t .
Das Anlassen mit Druckluft ist zurzeit das bevor
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zugtere Verfahren. Es war schon bei den alten Zwei
takt-Gleichdruckmotoren von Brayton &  Simon in Ge
brauch. Sie hatten beständig verdichtete Luft von 
4—5 Atmosphären in ihren Zwischengefässen. Die 
Auswaschspannung der heutigen Verpuffungs - Zwei
taktmotoren genügt zum Anlassen nicht.

Die Pressluft kann in einem eignen Anlasskom
pressor erzeugt werden. Es empfiehlt sich, hoch
gepumpte Pressluft von 10—15 Atmosphären zu ver
wenden, um das Anlassen mit wenigen kräftigen Fül
lungen auszuführen. Bei einer gut vorbereiteten An
lage mit gutem Gas, richtigem Gemisch, leichtem Zünd
punkt und Kurbelstellung usw. genügt eine einmalige 
Zylinderfüllung, um auch grössere Motoren bis etwa 
150 Pferdestärke mit gewöhnlichem Schwungrad an
springen zu lassen. Bei ungesteuertem Anlassventil ist 
es besonders wertvoll, mit 1 bis 2 Füllungen auszu
kommen, weil ein richtiges Arbeiten der Ventile ziem
lich schwer ist, sobald die Maschine eine schnellere 
Gangart erreicht.

Wird die Pressluft im' Arbeitszylinder erzeugt, so 
schiebt der Haupthebel nach Abstellung des Brenn
stoffes während der Auslaufumdrehungen die ange
saugte Luft durch ein Rückstromventil in einen Auf
nehmer. Dessen Abmessungen müssen gross genug 
sein, dass die Auslaufarbeit eine Spannung von 5—6 
Atmosphären der Luft liefert. Beim Anlassen sind 
mehrere Zylinderfüllungen notwendig.

Soll das bei der Auslaufverdichtung benutzte Ventil 
auch als Anlassventil dienen, so muss der Kegel des 
Ventils nach aussen offen und mittels Schraube auf 
seinen Sitz gepresst werden. Diese Anordnung des 
Ventils verursacht leichter Undichtigkeiten, als wenn 
der Hebel nach innen geöffnet und durch die Ver
brennungsspannung auf seinen Sitz gepresst wird. Zu 
diesem einen Nachteile der Auslaufverdichtung kommt 
ferner die sehr umständliche Erzeugung der Druckluft 
bei plötzlichem Luftverlust und beim ersten Anlaufen.

Es empfiehlt sich deshalb stets Anlasskompres
soren zu verwenden, möglichst mit eignem Antrieb. 
Steht die Luftpumpe in Abhängigkeit vom Motor selbst, 
so kann bei wiederholtem Versagen des Auslaufens die

Pressluft verbraucht werden, ohne sie durch den Motor 
erneuern zu müssen. In solcher Notlage sind Stahl- 
flaschen mit komprimierter Kohlensäure zum Anlassen 
des Motors benutzt worden. Hierbei kann es ge
schehen, dass das rückständige Kohlensäuregas das Ge
misch verunreinigt und schwer ziindbar macht.

5. D a s  A n l a s s e n  m i t  E l e k t r i z i t ä t .
Werden Verbrennungsmotoren zum Antrieb von 

Dynamomaschinen verwendet, so können sie auf ein
fache Weise elektrisch angedreht werden, wenn Akku
mulatoren oder eine andere Stromwelle vorhanden ist; 
man schaltet die Dynamo für die Anlasszeit als elek
trischen Motor. Die praktische Anordnung einer sol
chen Umschaltung vermehrt die Anlässe nur um einen 
Umschalter und um einige Stückchen Leitung. Die Be
dienung ist einfach.

Der Anlassstrom aus einer Batterie kann nur bei 
kleineren Motoren etwa bis 50 PS in Frage kommen. 
Auch dann strengt er die Akkumulatoren noch sehr 
stark an. Es können kleinere Batterien durch das An
lassen in kurzer Zeit verdorben werden, wenn un- 
sachgemäss verfahren wird. Der Anfang für das An
drehen soll stets dann beginnen, wenn der Kolben am 
Ende des Verdichtungshubes steht, und dann hat der 
elektrische Motor während der ersten Hübe nur die 
Schwungradmassen zu beschleunigen. Am besten ist 
es, bei offenem Auslassventil nur das Schwungrad in 
Bewegung zu bringen und dann die Steuerung für 
die Anlassverdichtung einzurücken. Die Batterie hat 
dann nur die für die Beschleunigung des Schwungrades 
erforderliche Energie zu liefern. Auch bei der grössten 
Batterie ist es unzulässig, vom Ende des Saughubes 
aus das Andrehen zu beginnen. Dann hat der elek
trische Motor gleichzeitig mit der Massenbeschleuni
gung auch das grösste Widerstandsmoment der Kurbel 
zu bewältigen.

Leroy hat eine Erfahrungsregel aufgestellt. Nach 
seinen Messversuchen beträgt die grösste Stromstärke 
beim elektrischen Anlassen fast 2/B der Höchstleistungen 
der betreffenden Dynamomaschinen.

(Revue industrielle 1898, S. 229 nach S. Industrie 
electrique 1898.) S c h n i t z e .

Königlich bayerisches Arbeitermuseum in München.
Dem vom Museumsleiter, Kgl. Gewerberat Karsch, 

erstatteten fünften Jahresbericht entnehmen wir fol
gende Angaben.

I. lipsnelt.
Im Berichtsjahre 1910 hat sich das Arbeiter

museum, wie in den früheren Jahren, in erfreulicher 
Weise weiterentwickelt. Es wurde von 15 587 männ
lichen, 4447 weiblichen, insgesamt von 20 034 Per
sonen besucht, gegenüber 17 150 Besuchern im Jahre 
1909. Am 5. Juni beehrte I. K. H. die Prinzessin 
Arnulf die Abteilung für Säuglings-Fürsorge mit ihrem 
Besuch.

B e s o n d e r e  F ü h r u n g e n  fanden für nach
stehende Körperschaften statt;

' a) V e r b ä n d e ,  O r g a n i s a t i o n e n  usw.
Bauarbeiterschutzkommission. — Die ausgesperr

ten Bauarbeiter in 17 Gruppen. — 138 Delegierte des 
Deutschen Holzarbeiterverbandes. — Gewerkschaft 
München des Deutschen Kupferschmiedeverbandes. — 
Die bayerischen Gewerberäte. — Die Teilnehmer an 
der Gründungsversammlung des bayer. Landesverban
des zur Bekämpfung der Tuberkulose. •—• Die Teil
nehmer am IX. deutschen Samaritertag.

b) W i s s e n s c h a f t , U n t e r r i c h t  u n d  F o r t 
b i l d u n g .  .

Sozialwissenschaftlich - Charitative Studentenver
einigung. ■— Akademischer Elektroingenieurverein
München. — Professor Dr. Hahn mit Hörern eines
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hygienischen Kurses. — Die Theologiestudierenden des 
Franziskanerordens. — Arbeitslehrerinnenseminar. •— 
Soziales Seminar des katholischen Frauenbundes. — 
Jugendgruppe des Vereins für Fraueninteressen. — 
Bautechnikerfachschule. — Arbeiterfortbildungsverein.
-  2 Gehilfenfachschulen. — Gewerbelehrerinstitut. — 

Arbeiterfortbildungskurs. — Städtische Malschule 
(zweimal). — Die Staatsdienstpraktikanten in München.
-  Institut Römer (zweimal). — Lehrerseminar Monte- 

bauer in Hessen-Nassau. — Baderfachschule. — 39 
Ärzte vom Fortbildungskurs für Säuglingspflege. — 
43 Herren vom Kurs für Amtsärzte und höhere Verwal
tungsbeamte. — 1 Oberklasse der Luitpoldkreisober
realschule. — 2 Klassen Gehilfenfachschulen. — 98 
Klassen gewerblicher Fachschulen. — 45 Knaben- und 
40 Mädchenklassen der Münchner Fortbildungsschulen.
— 1 Klasse vom Kgl. Kadettenkorps.

c) F r a u e n v e r e i n e ,  H a u s h a i t u  n g s -  u n d  
K o c h s c h u l e n .

2 Klassen der Kochschule Römerstrasse 14. — 
Mariennstalt. — Volksbildungskochkurs. — Hebam
menverein. — Kindergärtnerinnenverein. — Fürsorge
schwestern (zweimal). — Pflegepersonal des Gisela
kinderspitals. — Arbeiterinnenheim Metzstrasse.

d) S o n s t i g e  K ö r p e r s c h a f  ten .
Studienkommission für die Errichtung eines Arbei

termuseums in Amsterdam. — 4 Gruppen russischer 
Volksschullehrerinnen. — 1 Abteilung Sanitätsunter

' Offiziere.
Im August wurde ein grösser Teil der Räumlich

keiten einer Neuherrichtung unterzogen und waren des
halb die Sammlungen auf 4 Wochen für den allge
meinen Besuch geschlossen. .

II . Oie Sam m lungen.
In der Abteilung G e w e r b e h y g i e n e  kamen 

mit dankenswerter Unterstützung des Bayer. Landes
gewerbearztes folgende Gruppen neu zur Anschaffung 
und teilweisen Aufstellung:

B l e i g e f a h r  i n I n d u s t r i e  u n d  G e w e r 
b e ,  M i l z b r a n d g e f a h r ,  G e w e r b l i c h e  
S t a u b a r t e n  u n d  i h r  E i n f l u s s  a u f  d i e  
L u n g e n ,  P h o s p h o r n e k r o s e .

Für diese nach den neuesten populär-wissenschaft
lichen Gesichtspunkten zusammengestellten zum Teil 
recht umfangreichen Gruppen wurden im Rahmen des 
Etatsansatzes namhafte Mittel aufgewendet. Eine der 
wichtigsten Aufgaben der Museumsleitung war im Be
richtsjahre die Schaffung eines schon im Berichte 1909 
angekündigten Bayer. Tuberkulose-Museums. Durch 
Zuschüsse aus Zentralfonds (das Kgl. Staatsministerium 
des Innern bewilligte hierfür 1500 Mk., das Kgl. Kriegs
ministerium 1000 Mk.), dann der Bayer. Invalidenver
sicherungsanstalten, sowie mit Hilfe der von Herrn 
Kommerzienrat A. Bensinger in Mannheim überlasse
nen sehr wertvollen Einrichtungs- und Ausstattungs
gegenstände (Tische, Vitrinen, Schaukasten usw.) 
konnte die Errichtung so gefördert werden, dass die 
Eröffnung des Tuberkulose-Museums am 20. Novmber 
1910 im Anschluss an die konstituierende Sitzung des 
Bayer. Landesverbandes zur Bekämpfung der Tuber
kulose möglich war. Das Gelingen war freilich neben

der steten Förderung durch das vergesetzte Kgl. 
Staatsministerium des Kgl. Hauses und des Äussern 
nur möglich durch die tatkräftige selbstlose Unter
stützung, welche die Museumsleitung bei allen beru
fenen Stellen fand. Es seien hier genannt die Herren: 
Kgl. Hofrat Dr. M a y  und Kgl. Landesgewerbearzt 
Dr. K ö l s c h ,  Mitwirkung bei der Aufstellung und 
Einrichtung im allgemeinen und Überlassung statisti
schen Materials; Herrn Universitätsprofessor Dr. H. 
R i e d e r ,  Lieferung wertvoller Diapositive von Prä
zisions-Röntgenaufnahmen; Dr. S t r a u s s ,  Montie
rung dieser Diapositive und ihrer Belichtung; Uni
versitätsprofessor Dr. O b e r n d o r f e r ,  Überlassung 
einer sehr grossen Anzahl der lehrreichsten anatomi
schen Präparate. Dem B a y e r .  L a n d e s g e w e r 
b e  a r z t fiel späterhin auch die Abfassung des 
„Führers durch das Bayer. Tuberkulose-Museum“ zu. 
Das D e u t s c h e  Z e n t r a l k o m i t e e  zur Bekämp
fung der Tuberkulose in Berlin gab auf die notwen
digen mehrfachen Anfragen der Museumsleitung stets 
in bereitwilligster und liebenswürdigster Weise Aus
kunft. Die F e r t i g s t e l l u n g  d e s  T u b e r k u 
l o s e - W a n d e r m u s e u m s  ist dem Jahre 1911 
Vorbehalten. Den höchsten und hohen Stellen, Körper
schaften und Einzelpersonen, allen, welche die Ent
stehung eines Bayer. Tuberkulose-Museums durch Un
terstützung und Mitwirkung in der einen oder anderen 
Form ermöglichten, sei auch an dieser Stelle ehrer
bietiger und herzlicher Dank ausgesprochen.

Die Ausstellungsgruppen „A r b e i t s-v e r m i 11 -
1 u n g“ und „ G e w e r b e -  u n d  K a u f m a n n s 
g e r i c h t e "  gingen nach vorheriger Vereinbarung mit 
den betreffenden Ämtern an diese zurück, zum Teil 
weil die Statistiken veraltet waren und um Platz für das 
Tuberkulose-Museum zu schaffen. Aus dem gleichen 
Grund wurde auch die Abteilung „Ausrüstung der 
Arbeiter“ und „Einrichtung der Arbeitsstellen“ bis auf 
weiteres magaziniert. Die im Jahre 1909 geschaffene 
provisorische Ausstellungsgruppe über S ä u g l i n g s 
f ü r s o r g e  wurde 1910 bedeutend erweitert und als 
s t ä n d i g e  Gruppe neu aufgestellt.

Bei Gelegenheit der Errichtung des Tuberkulose
Museums wurde auch die schon bestehende Gruppe 
über den N ä h r w e r t g e h a l t  u n s e r e r  w i c h 
t i g s t e n  N a h r u n g s m i t t e l  nach den Angaben 
der Museumsleitung durch die Firma Dr. Bender und 
Dr. Hobein neu gestaltet.

Die Gruppe „ E r s t e  H i l f e l e i s t u n g  b e i  
U n f ä l l e  n“ erfuhr durch zahlreiches dem Museum 
von Ausstellern nach Schluss der „Sonderausstellung 
für Rettungswesen“ (siehe Abschnitt III) überlassenes 
Material eine wesentliche Bereicherung.

Aus dem gleichen Anlasse konnte der Gruppe „Un
fallverhütung in der Elektrotechnik“ wertvolles von der 
Kgl. Oberpostdirektion München leihweise überlasse
nes Material zugeführt werden.

Von den im Betriebe befindlichen Maschinen 
wurden verschiedene Holzbearbeitungsmaschinen, eine 
Zentrifuge und einige Hilfsmaschinen gegen neue ver
besserte umgetauscht.

I I I .  B esondere V eransta ltungen .
Der eben erwähnten Umwandlung der proviso

rischen Ausstellungsgruppe für Säuglingsfürsorge in
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eine ständige Abteilung ging eine am 21. Mai er öffnete 
S o n d e r a u s s t e l l u n g  f ü r  S ä u g l i n g s f ü r 
s o r g e  voraus, welche sich ausserordentlich lebhaften 
Interesses erfreuen konnte und auch von 1. Kgl. H. der 
Frau Prinzessin Arnulf mit einem Besuche beehrt 
wurde.

Die o b e r p f ä l z i s c h e  K r e i s a u s s t e l 
l u n g  i n  R e g e n s b u r g  wurde mit einer Auswahl 
von Modellen und Plänen usw. aus den Abteilungen 
Unfallverhütung und Arbeiterwohnungswesen be
schickt. Darunter befanden sich u. a.: Die Darstellung 
eines vorschriftsmässigen Leitergerüstes und eines 
ebensolchen Malergerüstes an dem grossen Modell 
eines Neubaues; verschiedene Modelle von Schutz
vorrichtungen bei der maschinellen Holzbearbeitung; 
das von den 8 land- und forstwirtschaftlichen Berufs
genossenschaften gestiftete Modell einer landwirt
schaftlichen Musterbetriebsanlage mit Darstellungen 
der Unfallverhütungseinrichtungen; Modell und Pläne 
der Arbeiterkolonie des Kgl. Hüttenamtes Bodenwöhr 
nebst Modell und Plänen eines Einzelhauses dieser 
Kolonie u. a. m. Die Stadt Regensburg hatte hierzu in 
dankenswerter Weise in der für die Ausstellung der 
Stadt bestimmten Sonderbaracke 3 kleine Räume 
kostenlos überlassen.

Aus Anlass des 1910 in München stattgehabten
IX. deutschen Samaritertages wurde in den Tagen vom
25. September bis 23. Oktober im rückwärtigen Teil 
der Maschinenhalle eine S o n d e r a u s s t e l l u n g  
ü b e r  R e t t u n g s w e s e n  veranstaltet. Hierzu hat 
die Kgl. Bayer. Eisenbahnverwaltung in der entgegen
kommendsten Weise nebst vielem anderen Material die 
beiden grossen Modelle eines Sanitätswaggons und 
eines Krankentransportwaggons aus dem Bayer. Ver
kehrsmuseum in Nürnberg überlassen. Auch die Kgl. 
Bayer. Post- und Telegraphenverwaltung stellte reich
haltiges und instruktives Material zur Verfügung.

Die freiwillige Sanitätskolonne München hatte sich 
mit sehr anschaulichen Modellen von Verkehrsmitteln 
aller Art, hergerichtet für den Kranken- und Verwun
detentransport, die Kgl. Bayer, militärärztliche Aka
demie mit zahlreichen Modellen von Behelfen für den 
Transport und die erste Behandlung Verwundeter ein
gefunden. Von sonstigen Körperschaften seien hier als 
bei der Sonderausstellung ebenfalls hervorragend be
teiligt noch genannt die deutsche Gesellschaft für Sa
mariter- und Rettungswesen, Sitz Leipzig, deren Vor
sitzender Hert;; Generalarzt Dr. Düms sich für das 
Zustandekommen der Rettungsausstellung besonders 
interessierte und bemühte, dann die Freiwillige Ret
tungsgesellschaft München; die Rettungsgesellschaft 
Samariterverein zu Leipzig; Bayer. Frauenverein vom 
Roten Kreuz, Zentralkomitee, München; Institut für 
Gewerbehygiene in Frankfurt a. M.

Die Industrie hatte sich mit der für eine Veran
staltung auf diesem Gebiete sehr respektablen Anzahl 
von 17 Firmen mit Erzeugnissen der Verbandstoff
und Verbandkasten-Industrie, Transportmitteln, Kran
kenzelten, Rettungsapparaten usw. beteiligt. Beson
ders erwähnt seien hierbei die Aktien - Gesellschaft 
C h r i s t o p h  &  U n m a c k  in N i e s k y ,  O.-L., mit 
einem vollständig eingerichteten sogenannten Harmoni
kazelte und die Firma M e t z e i e r  &  C o., Akt.-Ges., 
M ü n c h e n , mit einer grossen Sammlung von Gürteln,

Ringen, Bojen, Westen, Kissen, Bällen usw. zur Ret
tung aus Wassersnot. Die ganze Gruppe der letzge
nannten Firma wurde nach Schluss der Sonderausstel
lung dem Museum für die ständige Ausstellung über
lassen.

IV. Wandervortriige und Wandervorführnugen.
Die Zahl der vom Museumsbeamten und nachma

ligen Museumsleiter abgehaltenen Wandervorträge und 
Wandervorführungen hat im Jahre 1910 eine Höhe er
reicht, welche künftig mit Rücksicht auf die anderwei
tigen laufenden Dienstesaufgaben der Museumsleitung 
wohl nicht mehr beibehalten werden kann. W ahr
scheinlich wird dies aber auch für die Folge nicht in 
dem gleichen Umfange nötig sein. Denn wenn über
haupt ein Bedürfnis für diese Veranstaltungen vorlag, 
dann m u s s t e n  naturgemäss die Anmeldungen in den 
e r s t e n  Jahren am zahlreichsten sein und von diesem 
Gesichtspunkte aus erscheint die hohe Vortragsziffer 
für 1910 besonders erfreulich. Andererseits verkennt 
die Museumsleitung durchaus nicht, dass noch an sehr 
vielen Orten in Bayern ein Bedürfnis nach solchen Ver
anstaltungen besteht und dass nach einiger Zeit auch 
für die bereits bedachten Orte bei der Fluktuierung 
der Arbeiterbevölkerung, den Fortschritten der Wissen
schaft und Technik usw. ein Bedürfnis nach W ieder
holung besteht.

Die Teilnahme und tätige Unterstützung, welche 
die Museumsleitung bei sämtlichen maschinellen Vor
führungen durch den technischen Aufsichtsbeamten der 
Bayer. Holzindustrie-Berufsgenossenschaft, Beiratsmit
glied Ingenieur C. Gumbart erfuhr, muss hier dankbar 
anerkannt werden.

Y. Bibliothek.
Auch im Jahre 1910 wurde die Bibliothek von In

teressenten viel benutzt. Der neue, öffentlich aufzu
legende Bücherkatalog ist nunmehr druckfertig. Der 
Zettelkatalog (Kartothek) gelangte ebenfalls zum Ab
schluss, und zwar sowohl der Sachkatalog als der 
Autorenkatalog.

VI. Veröffentlichungen.
Im Jahre 1910 erschienen folgende Schriften:

1. „Über die Verwendbarkeit der runden Sicherheits
messerwellen bei kombinierten Abricht- und Dick
tenhobelmaschinen.“ Von Gewerberat Karsch „Mit
teilung“ Nr. 5.

2. „Preisausschreiben der Kgl. Italienischen Regierung 
betr. einen internationalen Wettbewerb für experi
mentelle Untersuchungen und praktische Vorrich
tungen aus verschiedenen Gebieten des gewerb
lichen und industriellen Unfallschutzes.“ Vom Ar
beitermuseum veranlasste deutsche Übersetzung 
„Mitteilung“. Nr. 6.

3. „Arbeiterschutz und Gewerbeaufsicht.“ Von Re
gierungs- und Gewerberat Hertel, München „Mit
teilung“ Nr. 7.

4. Katalog zur Sonderausstellung über Rettungswesen.

V II. Auskünfte und Gutachten.
Im nachstehenden sind nur mehr jene Fälle ange

geben, welche im Jahre 1910 eine s c h r i f t l i c h e  
Behandlung von Anfragen notwendig machten. Sie be
trafen in 6 Fällen mechanische Holzbearbeitung. In 
je 3 Fällen: Selbständigmachung unter Maschinen
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anschaffung. — Transmissionen. — Preisbewerbungen 
für Schutzvorrichtungen. — Bibliothekfragen. — In je
2 Fällen: Alkoholismus und Augenschutz. —- In je 
1 Falle: Zentrifugen, Mühlenaufzüge, Warnungstafeln, 
Signalvorrichtungen, Andrehkurbeln für Winden, des
gleichen für Motoren, Fussbekleidung in Giessereien; 
Wandanstrich, Waschgelegenheit, Respirationshelme, 
Spucknäpfe; Wohnungswesen, Tuberkulose - Museum, 
Museumsbau und -kosten, Gewerbeaufsichtsdienst, 
Ausbildung von Gemeindebeamten zur Vornahme orts
polizeilicher Revisionen.

Die m ü n d l i c h e  Auskunfterteilung hat beson
ders mit Einführung der Wandervorführungen sehr zu
genommen. Die sofortige Aufzeichnung behufs stati
stischer Verwertung war bei den letzeren nicht möglich, 
weshalb von einer Zahlenangabe überhaupt abgesehen 
wird.

Von den oben erwähnten schriftlichen Gutachten 
erforderten die Anfragen der Maschinen-Hauptsektion 
einer ausländischen Staatseisenbahn - Verwaltung über 
Gesichts- und Augenschutz beim Schweissen und 
Giessen, dann jene einer Schlachthofverwaltung über 
zweckmässigste Wandanstriche in Schlachthäusern 
grössere vorherige Umfragen.

Die Zahl der Museumsmaschinisten, unabhängig

von den notwendigen Erklärungen bei den gewöhn
lichen Vorführungen, zu erteilenden kürzeren Aus
künfte über Maschinen und Schutzvorrichtungen ist von 
118 auf 163 gestiegen. Die Zahl der b e s o n d e r e n  
mündlichen Auskünfte über Ernährungswesen, Koch
kisten usw. betrug 37 gegen 59 i. V.

V III. B e ira t.

Die ordentliche Beiratssitzung fand am 5. April 
1910 im Lesezimmer des Museums statt.

Die Tagesordnung lautete:
1. Bericht über die Tätigkeit des Museums 1909.
2. Die Einrichtung des Erweiterungsbaues.
3. Besondere Wünsche und Anträge.

Die zu letzterem Punkte vorgebrachten Wünsche 
auf Ergänzung der Wandervorträge und Vorführungeil 
durch kinematographische Darbietungen hatte die Mu
seumsleitung schon früher und aus diesem neuerlichen 
Anlasse wiederum zum Gegenstand von Erhebungen 
gemacht, musste aber zu dem Schlüsse kommen, dass 
diesen wünschenswerten Bereicherung der Wandervor
führungen z u r z e i t  doch noch unverhältnismässig 
hohe Kosten gegenüberstehen. Die Sache wird aber 
stets aufmerksam verfolgt werden.

Gewerberecbtlicfte Entscheidungen.
J s t  eine M aschinenanlage ein B anw erk  ?

Der Besitzer eines Kohlenlagerplatzes hatte bei 
einem Maschinellfabrikanten die Herstellung und Mon
tierung einer Siebwerksanlage nebst schmiedeeisernem 
Untergestell in Auftrag gegeben. Die Lieferung fand 
statt, und die Verbindung des Untergestells mit dem 
Boden erfolgte durch Einbetonierung der eisernen T rä
ger in Betonunterlagen.

Zwischen dem Besteller und dem Lieferanten der 
Maschinenanlage kam es zu Differenzen, ersterer sah 
sich genötigt, Verbesserungsarbeiten an der Anlage vor
nehmen zu lassen, und die Kosten dieser Arbeiten for
derte er im Wege der Klage von dem Lieferanten zu
rückerstattet. Der Beklagte weigerte sich, zu zahlen, 
indem er behauptete, seit der Lieferung seien bereits 
mehr als sechs Monate verflossen; die Verjährungs
frist sei also bereits eingetreten. Demgegenüber be
hauptete der Kläger, die fragliche Maschinenanlage, bei 
der ja Betonmauerwerk zur Anwendung gelangt sei, 
müsse als ein ,.Bauwerk“ angesehen werden, und die 
Verjährungsfrist bei Bauwerken betrage fünf Jahre.

Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat die Klage 
a b g e wi e s e n , da es die hier in Frage kommende 
Siebwerksanlage als ein Bauwerk nicht anzusehen ver
mochte. Als ein Bauwerk ist eine u 11 b e w e g 1 i c-h'e , 
durch Verwendung von Arbeit und Material in Ver
bindung mit dem Erdboden hergestellte Sache zu ver
stehen — so heisst es in den Gründen. Das Siebwerk 
würde dann als eine solche Sache anzusehen sein, wenn 
es Bestandteil des Grund und Bodens, auf dem es er
richtet ist, geworden wäre. Das ist aber nicht der 
Fall. Als Bestandteil eines Grundstücks sind vielmehr 
nur solche Gegenstände anzusehen, welche durch Ver

bindung mit ihm derart ihre Selbständigkeit verloren 
haben, dass sie fortan, solange die Verbindung dauert, 
nach der Auffassung des gewöhnlichen Lebens als eine 
einheitliche Sache erscheinen. Hier handelt es sich um 
eine Maschine, welche mehrere Meter von der Erde er
höht aufgestellt und deshalb auf eine eiserne Unterlage 
gestellt werden musste.

Der Erdboden unter dem Siebwerk hat hier ledig
lich den Zweck, den festen Untergrund für die Ma
schine zu bilden; ein sonstiger wirtschaftlicher Zusam
menhang besteht nicht, und es kann deshalb das Sieb
werk nicht als Bestandteil des Kohlenlagerplatzes, und 
schon aus diesem Grunde nicht als Bauwerk angesehen 
werden.

Der Klage konnte demgemäss keine Folge gegeben 
werden.

(Entscheidg. des Oberlandesger. Karlsruhe vom
26. April 1910.

U nfall eines D ienstm ädchens au f e in e r H austreppe.
Der im ersten Stock eines Hauses wohnende Eigen

tümer dieses Hauses hatte die Verpflichtung, Hausflur 
und die unterste Treppe zu beleuchten, auf den Mieter 
der Parterrwohnung übertragen. Eines Abends war die 
Beleuchtung der unteren Treppe unterblieben, da der 
Mieter gerade verreist war, und als nun das Dienst
mädchen des Hauseigentümers abends die Treppe pas
sierte, kam sie infolge der Dunkelheit zu Fall und zog 
sich erhebliche Verletzungen zu.

Für den ihr entstandenen Schaden machte die Ver
letzte ihren Dienstherrn, den Hauseigentümer, ersatz
pflichtig, indem sie behauptete, dieser wäre in jedem 
Falle verpflichtet gewesen, für die ordnungsmässige Be
leuchtung der Treppe Sorge zu tragen. Wenn der 
Hauseigentümer auch berechtigt war, so meinte sie, die 
Verpflichtung, die unterste Treppe zu beleuchten, auf
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den Mieter der Parterrewohnung zu übertragen, so 
wäre er doch gehalten gewesen, an einem Tage, wo 
dieser Mieter verreist war, darauf zu achten, dass die 
Treppe beleuchtet werde. Er hätte zur Erreichung die
ses Zweckes nur das Dienstmädchen des Mieters, das 
zu Hause war, an die Pflicht zur Beleuchtung der 
Treppe erinnern brauchen.

Indessen gelangte das Oberlandesgericht Darm
stadt zur A b w e i s u n g  der Klage. Die Klägerin hat 
den Unfall selbst verschuldet, so entschied das Gericht. 
Nach den zweifelsfreien Feststellungen war die Treppe 
weder schadhaft, noch steil, es lag oder stand nichts 
auf ihr herum, und die Klägerin ist, wie sie selbst zu
gibt, in der Dunkelheit f e h l g e t r e t e n  und dadurch 
gestürzt. Sie hätte aber diesen Fehltritt mit Sicherheit 
vermieden, wenn sie langsam mit dem vorgeschobenen 
Fusse tastend, immer erst sicheren Boden gesucht hätte, 
ehe sie den ganzen Körper vorwärts bewegte. Nach 
der Verkehrsauffassung wie nach der Rechtsprechung 
muss jeder eine besondere Vorsicht beobachten, der 
eine Treppe im Dunkeln begeht, auch wenn sie ihm 
völlig bekannt ist. Die Klägerin kannte aber, da sie 
erst kurze Zeit bei dem Hauseigentümer in Stellung 
war, die Treppe keineswegs genau; sie hätte also ganz 
besonders aufpassen müssen, um sich vor Schaden zu 
bewahren. —• Es kann auch nicht zugegeben werden, 
dass die Unterlassung der Kontrolle des Dienstmäd
chens des Mieters an diesem Abend ohne weiteres eine 
Vernachlässigung der Pflichten des Hauseigentümers 
bedeutete. Im schlimmsten Falle könne in der Unter
lassung der Kontrolle seitens des Hauseigentümers nur 
eine geringfügige Nachlässigkeit desselben gefunden 
werden, die aber im Verhältnisse zu der Fahrlässigkeit 
der Klägerin völlig zurücktritt.

Von einer Ersatzpflicht des Hauseigentümers kann 
sonach keine Rede sein.

(Entscheidg. des Oberlandesger. Darmstadt vom
21. Juni 1910.)
- Recht des Krankenkasseninilglieds auf Behandlnug im 

Kraiikpnliatise.
Das freiwillige Mitglied einer Ortskrankenkasse 

erkrankte an Bauchfellentzündung und wurde auf An
ordnung des behandelnden Arztes ohne vorherige Ge
nehmigung der Kasse im Krankenhause behandelt, 
wodurch über 100 M. Verpflegungs- und Transport
kosten entstanden. Die Krankenkasse weigerte sich 
nun, dem Kassenangehörigen die entstandenen Kosten 
zu ersetzen, indem sie behauptete, jener sei ohne ihre 
Einwilligung in das Krankenhaus gegangen; nach dem 
Krankenversicherungsgesetz sei aber der Kranke ver
pflichtet gewesen, erst die Genehmigung der Kasse 
e i n z u h o l e n .  —- Demgegenüber berief sich der 
Kassenangehörige auf eine Bestimmung im Statut der 
fragl. Kasse, wonach in dringenden Fällen die Ge
nehmigung der Kasse nicht eingeholt zu werden braucht, 
und das Sächsische Oberverwaltungsgericht hat auch 
die Kasse z u r  Z a h l u n g  v e r u r t e i l t .

Zu Unrecht wendete die Kasse ein, so heisst es in 
den Gründen, dass die Bestimmung ihres Statutes, auf 
das der Kläger sich beruft, u n g ü l t i g  sei, weil es 
dem Krankenversicherungsgesetz widerspricht. Aller
dings, so meinte das Gericht, gibt es nach dem Gesetz 
ein R e c h t  des Kassenmitglieds auf Krankenhaus
behandlung n i c h t ,  Es fragt sigh aber, ob ein der

artiges Recht nicht durch S t a t u t  eingeführt werden 
kann. D a s  m u s s  u n b e d i n g t  b e j a h t  w e r -  
d e n. Nach dem fraglichen Statut steht es zwar regel
mässig im Ermessen des Kassenvorstandes, ob er im 
Krankheitsfalle an Stelle freier ärztlicher Behandlung 
und Gewährung von Krankengeld freie Kür und Ver
pflegung in einem Krankenhause treten lassen will, 
doch enthält das Statut auch die weitere Bestimmung: 
„Hat sich ein Mitglied ohne Genehmigung des Vor
standes in ein Krankenhaus aufnehmen lassen, und war 
die Aufnahme nicht im Interese des Kranken dringend 
notwendig, so haftet die Kasse nur für die Dauer des 
Aufenthalts im Krankenhause nur für die Zahlung von 
Krankengeld. — Aus dieser Bestimmung ergibt sich, 
dass die Kasse in dringend notwendigen Fällen für die 
Kosten im Krankenbause selbst dann einsteht, wenn die 
Unterbringung des betreffenden Mitglieds ohne Ge
nehmigung des Kassenvorstandes erfolgt ist.

Um einen solchen Fall handelt es sich hier, denn 
die beklagte Kasse gibt zu, dass die von ihr nicht an
geordnete und auch nachträglich nicht genehmigte Un
terbringung des Klägers im Krankenhause dringend 
notwendig war. Trifft dies aber zu, so kann sich die 
Beklagte der Erstattung der Unterbringungskosten etc. 
nicht entziehen.

(Entscheidg. des Sächs. Oberverwaltungsger. vom
8. Oktober 1910.)

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum der U eberschrift ist der Tag der 

Veröffentlichung im Reichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung  
gibt den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.
17. 7. 11.

Verfahren zur Verhütung von Kohlenstaubexplo
sionen durch Verwendung hygroskopischer Laugen, wie 
Chlorcalcium oder Chlormagnesium; Zus. z. Pat. 
229 564. — Hermann Kruskopf, Dortmund, Bismarck- 
str. 62. — 5d . K. 46 680. — 2. 1. 11.

Waschvorrichtung zum Waschen von Hand mit 
feuergefährlichen Flüssigkeiten. •— Fa. Robert Bosch, 
Stuttgart. — 8 a. B. 59 655. — 30. 7. 10.

20. 7. II.
Wasserverschluss - Rückschlagventil. — Heinrich 

Knapp, Weimar, Sebastian-Bach-Strasse 5, und Appa- 
rate-Bau-Anstalt Schmalkalden G. m. b. H., Schmal
kalden. — 4 c. K. 44 945. — 24. 6. 10.

Wasservorlage mit oberhalb des Wasserspiegels 
abzweigendem Sicherheitsrohr zur Benutzung bei Ge
bläsebrennern. — Sauerstoff-Fabrik Berlin G. m. b. H., 
Berlin. — 4 c. S. 30 780. — 3. 2. 10.

Ausrückvorrichtung für selbsttätige Wendegetriebe 
von Waschmaschinen. — Schornstein-Aufsatz- und 
Blechwaren-Fabrik J. A. lohn, Akt.-Ges., Ilversgehofen
b. Erfurt. — 8 d. Sch. 38 139. — 11. 4. 11.

Selbsttätige Vorrichtung zur Speisung von Dampf
kesseln. — Peter Udelhofen, Kalk-Cöln, Viktoriastr. 59.
— 13 b. U. 3968. — 21. 3. 10.

24. 7. 1L
Selbsttätige Abschneid- und Vorschiebevorrich- 

tung für Strangziegel mit Antrieb von einer Hauptwelle 
aus. -— Heinrich Gnöth, Friesenhofen, Wttbg. — 80 a. 
G. 33 939. — 27. 3. 11. .



Tank für feuergefährliche Flüssigkeiten. — Berlin- 
Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. — 81 e.
B. 61 071. — 5. 12. 10.

27. 7. 11. .
Vorrichtung an Gasbrennern zum Verhindern des 

Offenbleibens des Gashahnes bei nicht entzündetem 
Gas. — Emil Egli und Robert Dubach, Altstäiten, 
Schweiz. — 4 c. E. 16 359. — 15. 11. 10.

Doppeltwirkendes Strahlgebläse zum Absaugen von 
Unreinlichkeiten aus Kesselheizröhren mittels eines 
Dampfstrahles. — Andre Dalmar, Paris. — 13 e. D.
23 141. — 30. 3. 10.

Sicherheitsvorrichtung für Tiegeldruckpressen und 
ähnliche Maschinen bei gehemmter Walzenwagenbe
wegung. ■—• Maschinenfabrik Rockstroh & Schneider 
Nachf. Akt.-Ges., Dresden-Heidenau. — 15 d. R. 31050.
— 15. 6. 10.

Einrichtung zur explosionsicheren Prüfung hoch 
komprimierter Gase. —■ Romuald Nowicki, Mähr.- 
Ostrau. — 24 k. N. 11 980. — 28. 11. 10.

Sicherheitsvorrichtung für Waschmaschinen mit 
horizontal gelagerter, umlaufender Waschtrommel. — 
Schornstein-Aufsatz- u. Blechwaren-Fabrik J. A. John, 
Akt.-Ges., Ilversgehofen b. Erfurt. — 47 a. Sch. 38 140.
— 11. 4, 11.

Vorrichtung zum öffnen und Schliessen von Klapp
türen, z. B. für Schotte auf Schiffen. — Giuseppe 
Mazzolini, Neapel. — 65 a. M. 38 678. — 2. 8. 09.

3. 8. 11.---------------  I
Vorrichtung zum Anzeigen schlagender Wetter bei 

Grubenlampen mit einem Färbungsmittel für die Aure
ole. — Bochum-Lindener Zündwaren- und W etter
lampen - Fabrik C. Koch, Linden, Ruhr. — 4 a. B. 
59 913. — 23. 8. 10.

Verfahren und Vorrichtung, um Erdöl oder Erdgas 
bei gefährlichem Ausströmen über Tage aus dem Bohr- 
rohr abzuleiten. — Hinrich Buhk, Achterschlag 290 b. 
Bergedorf. — 5 a. B. 60 952. — 25. 11. 10.

Zweiflügelige Wettertür, die sich durch Belastung 
einer zwischen den Gleisen spielenden Brücke selbst
tätig öffnet und unter Einwirkung der eigenen Schwere 
der beiden Türflügel selbsttätig schliesst. — Heinrich 
Schmidt, Neudorf b. Antonienhütte, O.-S. — 5 d. 
Sch. 35 915. — 20. 6. 10.

Werkstückzuführung für Holzschraubenschneide
maschinen mit festem Gegenhalter. — William Avery, 
Richmond, Engl. — 49 c. A. 18 208. — 11. 1. 10.

Vorrichtung zum Prüfen von Gasgemischen, na
mentlich der Grubenluft, auf Explosionsfähigkeit, wo
bei das zu prüfende Gasgemisch in einem leicht mit 
einer Grubenlampe kombinierbaren Apparat zur Ent
zündung gebracht wird, und mittels geeigneter Vor
richtungen in bekannter Weise Signale in Tätigkeit 
gesetzt werden. — Fritz Rüsse, Gelsenkirchen, Des- 
sauerstr. 61. — 74 b. R. 32 304. — 7. 1. 11.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
b ekann t gem ach t im R eichsanzeiger.

17, 7; 11.
Vorrichtung zum sicheren Abschliessen der An

SchluSsrohre von Dampfkesseln oder Dampffässern. — 
Dinglersche Maschinenfabrik A.-G., Zweibrücken. —
13 c. 472 095.

Schnellentladewagen unter Benutzung einer Dreh
scheibe zum Drehen des Wagenkastens. — Konrad 
Malcher, Gleiwitz, Wilhelmstr. 7. — 20 c. 471 237.

Hygienischer Spucknapf. — Leo Goltsch, Lisko- 
witz in Böhmen. — 34 f. 472 121.

Hygienischer Seifenspender, welcher in Verbin
dung mit einer beliebigen Flasche oder einem anderen 
Gefässe verwendet werden kann. — Richard C. Heyne, 
Arnsdorf i. Sa. — 34 k. 471 684.

Sicherheitverschluss für Gefässe. — Schwelmer 
Eisenwerk Müller & Co. Akt.-Ges., Schwelm. — 341.
472 244.

Vorrichtung zur Verhütung des Abstürzens der 
Förderwagen in den Schacht. — Wilhelm Wefer, 
Ickern bei Mengede. — 35 d. 471 601.

Schutzvorrichtung an Exzenterpressen aller Art, 
durch welche das unbeabsichtigte Niedergehen des 
Stössels gänzlich ausgeschlossen ist. — Hugo Linder, 
Deltawerk, Solingen. — 47 a. 472 128.

Sicherheitsausrück- und Bremsvorrichtung an Zy
linderschnellpressen. — J. G. Scheiter &  Giesecke, 
Leipzig. — 47 a. 472 249.

Selbstsperrende Bandbremse für beide Drehrich
tungen. — Siemens - Schuckertwerke G. m. b. H., 
Berlin. — 47 c. 471 317.

Selbstschliessendes Rohrbruchventil, dessen durch
bohrter Selbstschlusskegel einen Rückschlagkegel be
sitzt. — Schilling & Co., Dresden. — 47 g. 471311.

Vorrichtung zum Feststellen des Schwanzhammers 
einer Schwanzhammerpresse in seinen Endstellungen.
— Gustav Schulze, Maschinenfabrik, Eisleben. — 80 a.
471 874.

24. 7. II.
An mechanisch arbeitenden Teig-Misch- und Knet

maschinen die Anordnung eines den Teigtrog an der 
Eingriffsseite des Knetarmes kreisförmig umgreifenden, 
um einen festen Punkt nach innen und aussen dreh
baren Schutzbleches. — Fa. G. L. Eberhardt, Halle a. S.
— 2 b. 472 440.

Sicherheitsversvhluss für Essigsäureflaschen oder 
dergleichen. — Carl Schnuerle, Frankfurt a. M., Wald- 
schmidtstr. 57. —- 30 g. 472 994.

Sicherheitsbeschlag für Stehleitern. — Gebrüder 
Krause, Klosterlausnitz i. Th. — 34 1. 472 700.

Schutzvorrichtung für Öffnungen in der Seiten
wand von Kochgefässen. — Karl Mayer, Sarstedt. — 
341. 473 079.

Schutzgehäuse für Zahnradgetriebe. •— Elsner &  

Holdschmidt, Braunschweig. — 47 a. 472 988.
Sicherung, die Gefässe mit feuergefährlichem In

halt vor Explosion schützt. — Emil Ihm, Ober-Cune- 
walde, Oberlausitz. — 81 c. 472 421.

Transportable Rundholz-Stapelmaschine. — Ma
schinenfabrik C. Blumwe &  Sohn Akt.-Ges., Prinzen
thal. — 81 e. 472 432.

31. 7. 11.
Teersprengwagen. — Strassenwalzen - Betrieb 

vorm. H. Reifenrath G. m. b. H., Niederlahnstein. — 
19 c. 473 582.

Entstaubungsanlage. — Aerzener Maschinenfabrik 
G. m. b. H., Aerzen-Hameln. — 36 d. 473 720.

Ein- und Ausrückvorrichtung mit selbsttätiger 
Riemenverschiebung. — Reinh. Helmich, Bochum, 
Neustr. 1. — 47 d. 473 545.
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Tagesordnung
für die

18. Ordentliche Hauptversammlung
des Vereins Deutscher Revisions -  Ingenieure E. V.

vom 7. bis 9. Septem ber 1911 im Städtischen Kurhaus zu Schandau.

1. B e r ic h t  d e s  V o r s ta n d e s  ü b e r  d a s  G e sc h ä fts ja h r  

v o m  1. Ju li 1 9 1 0  b is  3 0 . Ju n i 1 9 1 1 .

2 . V e r e in s a n g e le g e n h e ite n .

a ) A n tr a g  d e s  V o r s ta n d e s  a u f  E r n e n n u n g  e in e s  

E h r e n m itg lie d e s .

b) V o r la g e  d e s  R e c h n u n g s a b s c h lu s s e s  fü r  d a s  

Jahr 1 9 1 0 /1 1 .

c) B e r ic h t  d er  R e c h n u n g s p r ü fu n g s  - K o m m is s io n .  

A n tr a g  a u f  E r te i lu n g  d e r  E n t la s tu n g  für V o r 

sta n d  , g e s c h ä f ts fü h r e n d e n  A u s s c h u s s  u n d  

S c h a tz m e is te r .

d) V o r la g e  d e s  K o s te n v o r a n s c h la g e s  für d a s  Jahr  

1 9 1 1 /1 2 .

e) N e u w a h l fü r  d ie  s a t z u n g s g e m ä s s  a u s s c h e id e n 

d e n  M itg lie d e r  d e s  V o r s ta n d e s ,  d e s  g e s c h ä f t s 

fü h r e n d e n  A u s s c h u s s e s  u n d  d er  R e d a k t io n s 

K o m m is s io n . E s  s c h e id e n  a u s  d e m  V o r s ta n d :  

H er r  N o t t e b o h m ; v o m  g e s c h ä f ts fü h r e n d e n  

A u s s c h u s s :  H e r r  F r e u d e n b e r g , H er r  K o e p p e n ;  

v o n  d er  R e d a k t io n s - K o m m is s io n : H er r  H ü tt,  

H e r r  K o c h ,

f )  B e r ic h t  d er  R e d a k t io n s -K o m m is s io n  ü b e r  ih re  

T ä tig k e it ,

g )  B e r ic h t  ü b er  d e n  S ta n d  d e r  V e r e in s sc h r if te n .

3 . B e s p r e c h u n g  d e r  B e s t i m m u n g e n  i m  

E n t w ü r f e  v o n  n e u e n  N o r m a l - U n f a l l 

v e r h ü t u n g s v o r s c h r i f t e n * )  d e s  V e r b a n 

d e s  d e r  D e u t s c h e n  B e r u f s g e n o s s e n 

s c h a f t e n .

*) D iejenigen H erren  V ereinsm itglieder, welche den 
E ntw urf von neuen N orm al-U nfallverhütungsvorschriften  
noch nich t kennen und vorher davon K enntnis nehm en 
wollen, w erden ersucht, vom V orstand des V ereins ein 
E xem plar des Entwurfs zu verlangen.

4 . B e s p r e c h u n g  ü b er  d ie  I n te r n a t io n a le  H y g ie n e 

A u s s t e l lu n g  in  D r e s d e n  u n d  ih re  B e d e u tu n g  für  

d ie  U n fa llv e r h ü tu n g .

5 . H er r  M ic h e ls :  M itte ilu n g e n  ü b er  d ie  K e n n z e ic h 

n u n g  v o n  R o h r le itu n g e n .

6 . H e r r  N o t te b o h m  : B e r ic h t  ü b er  d ie  T a g u n g  d er  

W e s t l ic h e n  G r u p p e  d e s  V e r e in s .

7 . B e r ic h t  ü b e r  d ie  V e r h a n d lu n g e n  d e s  I n te r n a t io n a 

le n  V e r b a n d e s  d er  D a m p f k e s s e l - Ü b e r w a c h u n g s 

V e r e in e  in  K o n sta n z .

8 . H e r r  H o l t z h a u s e n : Ü b e r  e in e n  V e r s u c h , d ie  

W ir k u n g  d e r  U n fa llv e r h ü tu n g  s ta t is t is c h  zu  e r 
fa s s e n ,

9 . T e c h n is c h e  M itte ilu n g e n  :

aj V o r fü h r u n g  v o n  n e u e n  S a u ersto fF -R ettu ttg s-  

A p p a r a te n  d e s  D r ä g e r w e r k s , L ü b e c k .

b ) H er r  T h . Z a c h a r ia s : M itte ilu n g e n  ü b e r  U n 

fä l le  u n d  S c h u tz v o r r ic h tu n g e n  a n  h y d r a u 

l is c h e n  F o r m m a s c h in e n .

c ) H e r r  S c h u b e r th  : F o r ts c h r it te  im  P r e s s e n s c h u tz .

d ) H e r r  M a n d e l:  V o r fü h r u n g  v o n  z w e i  P a tr o n e n 

sp ü le r n . —  M itte ilu n g  ü b er  z w e i  b e m e r k e n s 

w e r te  U n fä lle ,

1 0 . A n t r ä g e  v o n  M itg lie d e r n .

11 . B e s t im m u n g  ü b er  Z e it  u n d  O rt für d ie  19. H a u p t 
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Vom englischen Arbeiterschutz.
•Von H . W a l t

Die Hoffnung der Interessenten auf eine Verab
schiedung des Bergarbeiterschutzgesetzes (siehe „So
zial-Technik“ 1911, No. 7) in dieser Session hat sich 
nicht erfüllt. Die Kommissionsberatung mit ihren un
vermeidlichen Diskussionen über den Ausgleich zwi
schen den Forderungen der Arbeitgeber und Arbeiter 
hat zu lange Zeit in Anspruch genommen, sodass die 
amendierte Vorlage dem Hause erst in der nächsten 
Session zur dritten Lesung vorgelegt werden kann. 
Dagegen wird es möglich sein, Zeit für die endgültige 
Annahme eines neuen Ladenschlussgesetzes, das je
doch, wie heute festgestellt werden kann, niemand 
befriedigen wird, zu finden. Aus allen Gruppen von 
Ladenbesitzern wie von seiten der Angestellten machen 
sich oppositionelle Stimmungen geltend. Das Schick
sal der Vorlage scheint demnach noch ausserordentlich 
fraglich.

Die Beratung des Budgets der „Home Office“ hat 
inzwischen den Parteien Gelegenheit zu einer Kritik 
der Arbeiterschutz-Politik der Regierung nach allge
meinen Grundsätzen geboten. Es wurden jedoch im 
wesentlichen nur Spezialwünsche geltend gemacht, wie 
z. B. eine bessere Inspektion von Giessereien, eine 
praktische Vorbildung der Inspektionsbeamten, die 
manchmal „eine Kolbenstange nicht von einem Pum
penschwengel unterscheiden können“ . Vermehrung der 
Inspektoren, wirksamere Bekämpfung der Bleivergif
tung, Ausführung der Vorschläge der Unfall-Kom
mission usw. Die Staubfrage in der Lancashirer Baum
wollindustrie scheint insofern eine Lösung gefunden zu 
haben, als nach Angabe des Abgeordneten Gill eine 
gemeinsame Kommission von Arbeitgebern und Ar
beitern sich mit dem Problem beschäftigt und die Ein
führung eines bestimmten Staubentfernungsapparates 
empfohlen habe. Dieser Apparat hat bis jetzt in 117 
Fabriken Eingang gefunden und soll in 102 weiteren 
angebracht werden. Durch diese Regelung ist ein fast 
zehnjähriger Streit aus der Welt geschafft worden. 
Die Vorschriften der Honie-Office über die Ventilation

e r ,  London.

von Räumen in Baumwollfabriken sind zwar stets 
durchzuführen versucht worden, allein man schaffte 
sehr oft billige, unzureichende Apparate an, die mühe
voll zu bedienen waren und deshalb sehr oft gar nicht 
bedient wurden. Die Arbeiter verlangen jetzt nur, dass 
das Tempo der Einführung des obengenannten Appa
rates beschleunigt werde.

Mr. Henderson, der Führer der Arbeiterpartei, 
lenkte die Aufmerksamkeit der Home-Office von neuem 
auf die Frage der Nachtbeschäftigung jugendlicher 
Personen bei der Fabrikation von Kunstseide. Das 
Factory-Act von 1901 gibt dem Minister Erlaubnis, 
die Nachtarbeit von männlichen Personen über 16 Jah
ren dort durch Spezialverordnung zu gestatten, wo die 
Natur des Betriebes die Fortsetzung der Arbeit bei 
Nacht erfordert, wenn die Gesundheit dieser Personen 
nicht gefährdet wird und im übrigen die bezüglichen 
Bestimmungen des Fabrikgesetzes beachtet werden. 
Durch Verordnung vom 10. April 1911 hatte der 
Minister diese Nachtarbeit einer (meines Wissens deut
schen) Firma gestattet, die auf Grund des Patentge
setzes von 1907 in Covenry eine Fabrik errichtet hatte. 
Nach den Informationen, die der Minister erhielt, ist 
die in Frage kommende Arbeit einfach und leicht und 
das Verbot würde die Durchführung der Arbeitspro
zesse ernstlich stören. Gegen die Erlaubnis der Nacht
arbeit wurde während der 40 tägigen Einspruchsfrist 
von keiner Seite Widerspruch erhoben. Diese Aus
kunft gab der Minister vor mehreren Wochen auf Grund 
einer Anfrage von konservativer Seite. Die Arbeiter
partei versuchte einige Tage darauf eine Adresse an 
den König annehmen zu lassen, in der dieser gebeten 
wurde, seine Zustimmung zu der Verordnung zu ver
sagen. Der Unterstaatssekretär versprach eine Unter
suchung der Frage der Nachtbeschäftigung Jugend
licher im allgemeinen und regte an, bei der Budget
beratung darauf zurückzukommen. Er würde dann, 
wenn der Wunsch von mehreren Seiten ausgedrückt 
würde, alle Ausnahmebestimmungen vom Verbot der
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Nachtarbeit Jugendlicher aufheben. Ausser Mr. Hen- 
derson kam bei der Budgetberatung jedoch niemand 
auf die Frage zurück, und sie blieb dann auch schliess
lich vom Staatssekretär unbeantwortet. Es wurde je
doch ein parlamentarisches Komitee ernannt, das fest
stellen soll, ob es wünschenswert sei, einzelne oder 
alle Ausnahmen vom Verbot der Nachtarbeit Jugend
licher aufzuheben. Es mag im Anschlüsse hieran er
wähnt sein, dass noch drei andere Komitees dieser 
Art in den letzten Wochen ernannt wurden. Die Ob
jekte derselben sind: Feststellung der Gefahr beim 
Gebrauch von Bleifarben und Bleifarbenverbindungen 
durch Arbeiter im Baugewerbe bzw. im Wagenbau 
und über das Vorkommen von „sweating“ in der nord
irischen Wäscheindustrie. Für das nächste Jahr ist die 
Ernennung einer Kommission in Aussicht gestellt, die 
sich mit der Untersuchung über die Ausführung und 
die Wirkungen des Unfallentschädigungsgesetzes von 
1906 beschäftigen soll. Von vielen Seiten wurde über 
Unzuträglichkeiten Beschwerde geführt, was ja keines
wegs verwunderlich ist, denn die Rechtsprechung der 
letzten drei Jahre ist zu Entscheidungen gekommen, 
die den vielfach noch manchesterlich denkenden Ar
beitgebern zu weit und den teilweise sozialistisch füh
lenden Arbeitern nicht weit genug gehen. Aus dem 
Wortlaut des Gesetzes heraus haben sich überdies 
Situationen ergeben, in denen vielleicht der Richter ent
gegen seinem Gefühl entscheiden musste. Es treten 
hier dieselben Komplikationen auf, die ja aus der 
Praxis der deutschen Unfallversicherung zur Genüge 
bekannt sind.

Unter den dem Parlament neu vorgelegten Gesetz
entwürfen befinden sich einige, die besonders erwähnt 
zu werden verdienen. Da ist zunächst die Forderung 
der Einbeziehung der sogenannten ,.Share-Fishermen“ 
in das Unfallentschädigungsgesetz. Es handelt sich 
bei diesen Fischern um Personen, die anstatt des 
Lohnes einen Anteil am Ertrag des Fanges erhalten, 
sonst aber Arbeiter im rechtlichen Sinne des Wortes 
sind. Die Arbeiterpartei hat zwei Amendements zum 
Fabrikgesetz vorgeschlagen. Das eine derselben for
dert die* Einführung einer Maximalarbeitswoche von 
48 Stunden für alle in der Baumwollindustrie beschäf
tigten Arbeiter. Das zweite bezieht sich auf die Rege
lung von Nachtarbeit und das Verbot der Beschäftigung 
von Sonnabend mittag 12 Uhr bis Montag früh 6 Uhr 
in Textil- und Papierfabriken, Färbereien und anderen 
aufgeführten Betrieben. Es wird vorgesehen, dass die 
Nachtarbeit entweder von 6 Uhr abends bis 6 Uhr 
morgens oder von 7 Uhr abends bis 7 Uhr morgens 
dauern soll, mit Unterbrechungen von wenigstens einer 
Stunde für Esspausen ausserhalb des Arbeitsraumes. 
Ein vierter Gesetzentwurf (von liberaler Seite) sieht 
die Regelung von Arbeitszeit, Esspausen und Schlaf

räumen für häusliche Dienstboten vor, sowie die regel
mässige amtliche Inspektion von Küchen und Schlaf
räumen. Dieser Vorschlag wird kaum genügende Un
terstützung finden — einmal wegen der Opposition 
durch die Hausfrauen, dann aber auch wegen der un
geheuren Kosten, die sich für eine erfolgreiche In
spektion nötig machen würden. An die viel näher 
liegende Untersuchung über die Arbeitszeit, Bekösti
gungsverhältnisse und Schlafräume der Angestellten in 
Hotels und Boardinghäusern denkt dagegen niemand, 
obgleich hier, wie ich mich durch Augenschein über
zeugt habe, geradezu unglaubliche Zustände herrschen. 
Die öffentliche Meinung beruhigt sich hier mit der 
Tatsache, dass es sich ja nur um Ausländer handelt, 
und um die Klagen derselben kümmert sich hier kein 
Mensch, weder Konservativer noch Liberaler noch Ar- 
beiterparteiler.

Von der Legislative zur Administrative übergehend, 
haben wir zunächst den Endbericht des Komitees über 
Feuchtigkeit und Ventilation in Baumwoll-Webeschup- 
pen zu erwähnen. In einem Vorbericht auf den schä
digenden Effekt des Arbeitens in feuchtheisser Luft ist 
auf die Arbeiter hingewiesen worden. Inzwischen vor
genommene Experimente und Prüfungen, deren Re
sultate in tabellarischer und graphischer Darstellung 
dem Endbericht beigegeben sind, haben die früher 
ausgesprochenen Ansichten beweiskräftig bestätigt. Die 
Arbeitgeber sind überzeugt, ohne die Anfeuchtung der 
Gewebe durch Dampf die natürliche Rauheit und 
Sprödigkeit derselben nicht beseitigen zu können. In
folgedessen blieb dem Komitee nur übrig, einen Feuch
tigkeitsgrad am Hygrometer zu fixieren, bei dessen 
Erreichung die Fortsetzung künstlicher Feuchthaltung 
der Luft im Weberaume zu verbieten sei. Die Mit
glieder des Komitee konnten sich hierüber jedoch nicht 
einigen. Im allgemeinen neigte man zu einer Fest
setzung einer Feuchtigkeitswärme von 70—75° Fahren
heit. Über das Verbot der Arbeit sowie der künstlichen 
Feuchthaltung bei weniger als 50° Fahrenheit und 48° 
Feuchtigkeitswärme war man sich einig und will eine 
Ausnahme nur während der ersten halben Stunde der 
täglichen Beschäftigung zulassen. Zur Herabminde
rung des Feuchtigkeitswärmegrädes werden eine An
zahl besonderer Vorschläge betreffend luftigere Kon
struktion der Webeschuppen, Tünchen der Dächer, 
Verwendung von Doppel- oder Eisenbeton-Dächern, 
Kühlhaltung der Luft für Ventilation beim Eintritt in 
die Schuppen, Verwendung von atömisiertem Wasser 
anstatt Dampfes für Feuchthaltung oder Verwendung 
nichtleitender Materialien zur Verkleidung der Dampf
röhren. Die Strassenkleidung der Arbeiter soll so 
untergebracht werden, dass sie die Luftfeuchtigkeit 
nicht aufnehmen kann.

Zu den Fragen, die zwar nicht einer besonderen
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Kommission aufgetragen wurden, dafür aber die inten
sivste Beachtung durch die Fabrikinspektoren selbst 
fanden, gehört die Verhütung von Unfällen in Dampf
wäschereien. Seit mehr als zehn Jahren sind die der 
Fabrikinspektion gemeldeten Unfälle aufs genaueste 
studiert worden, und die hieraus gewonnenen Erfah
rungen sind jetzt in einem für Wäschereibesitzer und 
Ingenieure bestimmten Memorandum gesammelt und 
veröffentlicht worden. Nach den in diesem Memoran
dum gegebenen Ziffern betrug die Zahl der Unfälle in 
Wäschereien in den Jahren 1902 bis 1909 insgesamt 
2687. Hiervon entfielen auf Riss- und Brandwunden 
bei der Bedienung von Wring-, Stärk- und Plätt
maschinen nicht weniger als 1825. Insgesamt entfielen 
85°/0 der Unfälle auf die Bedienung der Wäscherei
maschinen, die übrigen auf Dampfmaschinen, Kraft
übertragung usw. In den meisten Fällen (1412) sind die 
Verletzen weibliche Arbeiter über 18 Jahre, aber auch 
jugendliche Arbeiterinnen stellen nicht weniger als 820, 
Ziffern, die man bei der geringen Zahl der in Wäsche
reien beschäftigten Männer ja erwarten muss. Unfälle 
mit tödlichem Ausgange wurden in den 8 Jahren nur 
29 gezählt, aber auch die übrigen Unfälle sind meist 
ernsthafter Natur und ziehen sehr oft Arbeitsunfähig
keit für Lebenszeit nach sich. Gewöhnlich handelt es 
sich um den Verlust von Fingern, Händen oder Armen 
beim Einlassen der Wäsche zwischen die Walzen der 
oben genannten Maschinen. Die Arbeiterin kann beim 
Glattziehen von Falten die Hand nicht immer schnell 
genug zurückziehen. Die Einführung automatischer 
Schutzvorrichtungen hat die Unfallhäufigkeit gegen 
früher erheblich herabgemindert, allein diese Vorrich
tungen sind sehr oft unzweckmässig angebracht. Das 
Memorandum gibt dann im einzelnen kurze Hinweise 
über die beste Art der Verhütung von Unfällen an 
Maschinen mit Walzen durch automatisches oder an
derweitiges Stoppen oder durch Reversion, wenn 
Finger oder Hand von den Walzen erfasst wird. Für 
andere Maschinen, wie Hydro-Extractoren, W asch
maschinen, Mangeln usw. wird der möglichst schnelle 
Ersatz der alten Typen durch modernere empfohlen. 
Für genügende Ventilation muss Sorge getragen wer
den, da Arbeiterinnen durch Gasdämpfe betäubt wur
den und gegen die Maschinen fielen. Auch auf die 
Vergiftungsgefahr durch diese Dämpfe macht das Me
morandum aufmerksam.

Ein anderer Bericht behandelt das Vorkommen 
von Anthrax bei den vorbereitenden Arbeitsprozessen 
zur Herstellung von Filz. Hier wird empfohlen, Ma
terial mit Blutflecken nicht zu verwenden und eine 
automatische Entstaubungsmaschine sowie einen Zen
trifugal-Staubsammler beim Schütteln des Materials zu 
verwenden. Ein drittes Memorandum enthält Anre
gungen und Vorschläge zur Verminderung unangeneh

mer und gesundheitsschädlicher Effekte bei der Arbeit 
in Kühlräumen. Da jedoch endgültige Schlüsse über 
die vielfachen Klagen der Arbeiter noch nicht gezogen 
werden konnten, fordert der Chefinspektor zu Mittei
lungen von Erfahrungen und Vorschlägen auf, die er 
zur Grundlage für eine generelle Regelung machen 
könne.

Zwei Fragen, die in den letzten Wochen in der 
Presse vielfach diskutiert wurden, werden wahr
scheinlich auch die Gesetzgebung bald beschäftigen. 
Es handelt sich bei der einen um das Verbot der 
Arbeit in Kellerräumen, das von dem „Women’s Indu
strial Council“ gefordert wird. Eine Deputation 
machte den Unterstaatssekretär Mr. Masteman auf die 
unhygienischen Zustände in diesen Arbeitsräumen im 
Westen Londons und einer Anzahl Provinzstädte auf
merksam. Die Schwierigkeit einer Durchführung dieses 
Verbotes liegt darin, dass eine blosse Amendierung der 
Fabrikgesetze nicht angängig ist, da Restaurantküchen, 
Schreibstuben und andere Betriebe, um die es sich 
hier handelt, nicht unter diese Gesetze fallen, sodass 
sich die Schaffung einer neuen Klasse aufsichtspflich
tiger Betriebe notwendig machen wird. Der andere 
Fall betrifft die gesundheitsschädliche Überarbeit der 
Telephonistinnen in den Postämtern. Zwei der in 
Frage kommenden Trade-Unions, die „Postal - Tele
graph Clerk’s Association“ und die „Amalgamated 
Society of Telephone Employees“ machten auf ihren 
Jahresversammlungen ausserordentlich scharf Front 
gegen die jetzige Organisation der Arbeit auf den Post
Telephon-Ämtern, hervorgerufen durch die zu geringe 
Zahl von Angestellten. An einem einzigen Tage wur
den auf einem Amte 30 von insgesamt 36 der Tele
phonistinnen ohnmächtig. Es kommt sehr oft vor, dass 
sie in hysterische Krämpfe fallen. Die Verhältnisse in 
den Telephonämtern, sagte einer der Kritiker, seien 
schlimmer als in Strafanstalten. Eine Deputation der 
Angestellten war zum Postmaster-General gesandt, 
aber trotz vorherigen Versprechens nicht empfangen 
worden. Das Gehalt ist äusserst gering. Nach zehn- 
bis zwölfjähriger Dienstzeit erhalten sie bei der priva
ten Telephongesellschaft ungefähr 80 Mark im Monat. 
Die Verhältnisse hatten vor Jahren schon die Öffent
lichkeit beschäftigt. Der Vorgänger des jetzigen Post
master-General hatte eine Medizinal-Kommission ein
gesetzt, die auch berichtet hat und angeblich eine An
zahl einschneidender Massnahmen vorschlug. Trotz
dem der Bericht nun bereits fast ein Jahr vorliegt, ist 
aber nichts in der Richtung unternommen worden, und 
die Veröffentlichung des Berichts wurde den vielfachen 
Anfragern im Parlamente verweigert. Die einzige 
Neuerung scheint die Herrichtung von „Ruheräumen“ 
zur Aufnahme der Kranken auf den Ämtern geblieben 
zu sein. Die Angestellten wollen jetzt durch die Ar
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beiterpartei, der die genannten beiden Trade - Unions 
angehören, eine Erfüllung ihrer Wünsche im Parlament 
durchsetzen lassen. Die ganze Frage wird jedenfalls

bei der Beratung des Gehalts des Postmaster-Generals 
auf gerollt werden.

Buchführungs - Unterricht für jugendliche Fabrikarbeiter.
V on C u r t  K o h l m a n n ,  Cöln a. Rh.

Nur ein ökonomisch lebendes Volk hat Aussicht, 
die konkurrierende Nation bei dem heutigen scharfen 
Wettbewerb auf dem Weltmärkte dauernd aus dem 
Felde zu schlagen. Wirtschaftlichkeit der einzelnen 
Volksmitglieder ist aber nur dann möglich, wenn sie, 
jedes für sich, Klarheit über ihre Einnahmen und Aus
gaben haben. Im Privathaushalte ist ja das beim 
Staatsbudget übliche Verfahren, die Einnahmen nach 
den Ausgaben durch Erschliessung geeigneter Steuer
quellen zu regeln, nicht angängig, sondern die umge
kehrte Ordnung ist der Fall. Zu Anfang einer jeden 
neuen Finanzperiode (um im Bilde zu bleiben), die 
bei den Beamten sich gewöhnlich über 1 Monat, bei 
den Arbeitern :iur über 1 Woche zu erstrecken pflegt', 
muss also sinngemäss ein wenn auch noch so kurzer 
Überblick über die Verteilung der zur Verfügung 
stehenden Summen erfolgen. Das mag manchem für 
den ersten Augenblick seltsam anmuten, ist aber bei 
näherer Betrachtung eine nur zu gerechtfertigte For
derung, wenn man berücksichtigt, wieviel Verschuldung 
und wirtschaftliches Elend durch diese Ordnung im 
Privathaushalte vermieden werden kann. Der richtigste 
Weg ist sogar der, das Budget einige Tage vor Erhalt 
der neuen Wirtschaftssummen festzustellen, weil leich
ter unzweckmässige und später bereute Ausgaben am 
Lohntage vermieden werden, wenn der Empfänger im 
voraus weiss, welche Beträge von dem Gelde unab- 
weislich zu bestreiten sind.

Alle diese Erwägungen führen dazu, dass die Kennt
nis einer einfachen Buchführung in den weitesten Schich
ten des Volkes verbreitet sein sollte, und die entgegen
stehenden Schwierigkeiten sind bei dem heutigen 
Stande unseres Fortbildungsschulwesens nicht einmal 
sonderlich gross. Besonderen Wert hat dieser Buch
führungs-Unterricht aber nicht etwa nur für die ge
werblichen Lehrlinge, die derselben als künftige Werk- 
und Handwerksmeister natürlich ganz unbedingt be
dürfen, sondern ebenso für die Fabrikarbeiter, weil 
erfahrungsgemäss gerade in diesen Kreisen die Verfüh
rung am Lohntage zu grösseren Ausgaben, als das 
Budget gestattet, sehr gross ist. Die Verlockungen der 
Grossstadt üben auf Ledige und Verheiratete oft einen 
geradezu unheilvollen Einfluss aus, der, wenn auch 
nicht immer auf einmal, so doch allmählich in vielen

Fällen durch die hier angestrebte geordnete W irt
schaftsführung gebrochen werden kann.

Bestehen also an einem Orte keine Pflichtfortbil
dungsschulen für die jugendlichen Arbeiter — und bei 
dem heutigen Stande der Beratung über die preussische 
Vorlage ist ja noch gar nicht abzusehen, ob für den 
grössten deutschen Bundesstaat überhaupt ein allge
meines Pflichtfortbildungsschulgesetz in den nächsten 
Jahren zur Verwirklichung kommt —, so liegt es im 
eigenen Interesse der Fabrikleiter, den jungen Leuten 
in einer Werkschule neben anderen Fächern auch 
diesen Unterricht angedeihen zu lassen. Ein in geord
neten Verhältnissen lebender Mann ist natürlich zufrie
dener als ein infolge seiner Misswirtschaft dauernd 
von Schulden gequälter. Er wird gewöhnlich auch 
bessere Arbeit liefern als der letzere, weil er seine 
ganze Aufmerksamkeit bei der Sache hat, während die 
Gedanken des ändern unruhig sich auch während der 
Arbeit bemühen, einen Ausweg aus der unaufhör
lichen Geldnot zu finden.

Es soll aus vorstehendem nicht etwa herausge
lesen werden, dass in der Buchführung das Universal
heilmittel gegen alles durch Verschuldung hervorgeru
fene soziale Elend zu erblicken sei. Sie ist zweifels
ohne nur eines der Mittel für einen vollen Erfolg, 
aber die Logik der Tatsache ist doch so zwingend, 
dass es sich verlohnt, den vorgeschlagenen Weg zu 
benutzen.

Ich möchte also nachstehend untersuchen, in wel
cher Form der Buchführungs-Unterricht für jugend
liche Fabrikarbeiter zweckmässig zu erteilen ist. Da 
er eine gereiftere Zuhörerschaft voraussetzt, muss er 
für die höheren Klassen der Fortbildungsschüler vor
gesehen werden, sodass die früher im Rechnen geführ
ten Gespräche über Schuldner und Gläubiger, Zah
lungsformen, Zinsrechnung und Gesellschaftsrech
nung als Grundlage dienen; ebenso die im Deutschen 
gelegentlich der Abfassung von allerlei Geschäfts
briefen und Ausfüllung der verschiedensten Formulare, 
wie Rechnungen, Frachtbriefe usw., gegebenen Erläu
terungen. Auch der Unterricht in Volkswirtschafts
lehre und Gewerbekunde muss zur Hilfe sinngemäss 
herangezogen werden. Mit Recht wird immer mehr 
gegen das falsche Prinzip Stellung genommen, den
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jungen Leuten fast ohne jede vorhergehende Erklärung 
die Formulare der verschiedenen Bücher und einen 
gedruckten Geschäftsgang mit womöglich noch ziem
lich komplizierten Geschäftsvorfällen in die Hand zu 
geben und nun sofort mit der Eintragung und Über
tragung der Veränderungen des Vermögensbestandes 
zu beginnen. Das wird die Schüler nie zu einem 
tieferen Verständnis des Wesens der Buchhaltung 
führen, zu einem tieferen Verständnis, welches allein 
die Wahrscheinlichkeit in sich trägt, den Stoff so lange 
im Gedächtnis haften zu lassen, dass er noch nach 
Jahren zur Einrichtung einer für den nunmehr Erwach
senen notwendig werdenden Buchführung gegenwärtig 
ist.

Dem Schüler muss also zunächst klar gemacht 
werden, welchen Z w e c k  die Buchführung, die ein
fache sowohl als auch die doppelte, verfolgt; nämlich 
in jedem Jahre festzustellen, wie gross das Vermögen 
war, als man seine wirtschaftliche Tätigkeit begann, 
wie sich dasselbe nach und nach verändert und wie 
gross das Vermögen am Schlüsse eines gewissen Zeit
raumes ist. Schon hier erweist sich die Tatsache als 
richtig, dass die doppelte Buchführung als ein kunst
volles, rein mathematisches System von schärfster 
Logik sich für die übersichtlichen, einfachen Verhält
nisse der Fortbildungsschüler nicht eignet, weshalb sie 
vor der Behandlung von vornherein ausschaltet.

Dann gilt es an einer möglichst grossen Zahl von 
Beispielen die G r u n d b e g r i f f e  zu festigen, als da 
sind Eingang und Ausgang, bewegliches und unbeweg
liches Eigentum, Soll und Haben, Belasten und Erken
nen, Bar- und Zielgeschäft, Aktiva und Passiva usw. 
Eine Besprechung der verschiedenen Arten von Ge
schäftsvorfällen, die möglich sind, schliesst sich an, dar
auf eine solche über Einnahme und Ausgabe, über Ein- 
und Verkäufe erst eines Privathaushaltes, dann einer 
Fabrik desjenigen Industriezweiges, dem das die Schule 
unterhaltende Werk angehört, die Beschaffung und 
Verarbeitung von Rohmaterialien, die Kalkulation der 
Selbstkosten aus dem Werte des Materials, des für 
den Gegenstand gezahlten Lohnes und den allgemeinen 
Unkosten. Das weitet den Blick, gibt aber gleichzei
tig Gelegenheit, die Schüler wieder und wieder ein
dringlich darauf aufmerksam zu machen, dass nicht nur 
für Geschäftsleute, sondern gerade für jeden Privat
mann eine ordentliche Buchführung von hohem Werte 
ist, sei es für die Steuerdeklaration und die Steuer
reklamation oder bei Brandschäden, in Todesfällen 
und Erbschaftsangelegenheiten, als Beweismittel in 
irgendwelchen Streitsachen vor Gericht.

Sind alle diese Grundlagen gut gefestigt, so ver
teilt man Geschäftsgänge und Geschäftsbücherformu
lare unter die Schüler, die nunmehr sorgfältig durch
gearbeitet werden. Im allgemeinen genügt die Kennt
nis eines Kassenbuchs, eines Kontobuchs, eines 
Schmierbuchs und eines Inventarbuchs. Je nach der 
zur Verfügung stehenden Zeit können aber immerhin 
noch Nebenbücher (Lohnbuch, Portokontrollbuch, Be
stellbuch usw.) besprochen werden. Die in Geschäfts
gang vermerkten möglichst einfachen Vorfälle sind 
namentlich daraufhin zu betrachten, inwiefern sie eine 
Änderung des Vermögens herbeiführen und in welchen 
Büchern demzufolge Vermerke zu machen sind. Die 
Abschlussarbeiten einer Buchseite sowohl, die Unter
scheidung von Seite und Folio, als auch die Konto
Übertragung und die Bücher-Abschlüsse sind ganz be
sonders einzuüben; denn erfahrungsgemäss sind es ge
rade diese Vorarbeiten zu einer Bilanz und die Bilanz 
selbst, an denen die buchhalterischen Fertigkeiten des 
Privatmannes und der kleinen Gewerbetreibenden 
scheitern.

Die Schlussinventur enthält schon eine Menge 
neuer Begriffe, die dem Schüler während des Unter
richts geläufig geworden sind. Ist der Gewinn ermit
telt, so folgen Betrachtungen über den Wert dieser 
Zahl als Unterlage für die Steuerdeklaration und ein 
Vortrag über die bei uns überhaupt üblichen Arten der 
Besteuerung, der gleichzeitig eine Repetition des in 
der Bürgerkunde Durchgenommenen darstellt.

Als Nebenzweck muss der Buchführungsunterricht 
das Ziel erreichen, in den Schülern den Sinn für Ord
nung und Sauberkeit in allen schriftlichen Arbeiten, für 
Klarheit über die eigene wirtschaftliche Lage und für 
Offenheit gegen sich selbst zu bilden. Erziehen wir 
haushälterische Arbeiter, so fördern wir damit die Be
griffe über den Wert des Geldes und der Arbeit und 
über den Wert des Vergnügens und besonders mancher 
grossstädtischen Zerstreuung. Ohne viele Schwierig
keiten gelingt es dem Buchführungs - Unterricht den 
jungen Leuten auch viele volkswirtschaftliche Begriffe, 
wie z. B. Arbeit und Kapital, zu erläutern und ihnen 
die Freude an unseren für sie wahrlich nicht ungün
stigen Gesellschaftseinrichtungen zu geben. Ein tüch
tiger und sparsamer Mensch findet überall sein gutes 
Fortkommen, der Sinn für Sparsamkeit aber wird ge
rade durch den hier besprochenen Unterricht dauernd 
in die Herzen der neuen Generation, von Deutschlands 
Zukunft, gepflanzt.
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Neue Sicherheitsvorrichtungen an Heizöfen.
V on Ing. P r a d e l .

W enn auch die zur Heizung von Räumen, 
Arbeitssälen, W erkstätten und dgl. dienenden un
m ittelbar mit Brennstoff beschickten Heizöfen ver
hältnismässig sicher arbeiten, so setzen sie doch eine 
sachgemässe Bedienung voraus. Mangelt diese — 
und wo wird in der sachgemässen Bedienung einer 
Einrichtung mehr gesündigt als bei den in der Regel 
von Laien bedienten Heizöfen — so treten Gefahren 
mannigfacher A rt sowohl für den, der den Ofen be
dient, auf, als auch für die Personen, die sich in 
dem von dem Ofen beheizten Raume aufhalten. 
Bei den mit festen Brennstoffen gespeisten Öfen ist 
vor allem das Herausfallen von Glut, das zu Brän
den, und das Austreten von Rauch, das zu Schädi
gungen der Gesundheit führen kann, gefährlich. Bei 
den neuerdings immer mehr Aufnahme findenden 
Gasöfen für technische und Heizzwecke können bei 
ungeeigneter Handhabung und Bedienung der Brenner 
leicht folgenschwere Explosionen stattfinden. Dass 
diese Gefahren tatsächlich vorhanden sind und als 
solche auch empfunden werden, beweist vor allem 
die Fülle der zu ihrer Abwendung bereits in V or
schlag gebrachten Einrichtungen, denen jährlich neue 
folgen. Nun ist es ja  bei allen Vorschlägen das gleiche, 
auf dem Papier nehmen sie sich ganz gut aus und 
scheinen richtig durchdacht und konstruiert zu sein, 
führt man sie aber aus, dann zeigen sich für die be
seitigten Gefahren Mängel bezw. Gefahren anderer 
Art, deren Abstellung nicht so einfach und leicht 
ist. Trotzdem  ist es von grossem Vorteil, wenn 
möglichst alle auch noch so unscheinbaren Neuerun
gen, die der Gefahrensicherung dienen, in der dafür 
bestimmten Presse besprochen werden, damit die 
Interessenten darauf aufmerksam gemacht werden, 
die Vorschläge ausprobieren und Anregung zur 
m öglichst vollkommenen Lösung der Gefahrenfrage 
finden. Aus diesem Gesichtspunkte heraus mögen 
auch die nachstehend beschriebenen Vorrichtungen 
betrachtet und bewertet werden.

Eine Schutzvorrichtung an Ofentüren gegen das 
Herausfallen von Glut und Asche ist von Frau
C. v. Spitz konstruiert worden. Die Neuerung ist 
in den Fig. 232 und 233 in einem senkrechten und
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Fig. 232.

wagerechtem Schnitt durch die Ofentürpartie dar
gestellt. Die Schutzvorrichtung besteht im wesent
lichen aus einen rostartigen Gitter a, dass beim 
Offnen der Ofentür c vor die Öffnung des Ofens 
gebracht wird. Zu diesem Zwecke ist das Gitter in

an den Seitenwänden des Türrahm ens vorgesehenen 
Führungsnuten b auf- und abbewegbar. Die an der 
Ofentür c befestigte Zugvorrichtung d, welche über 
die Rolle e geführt und mit dem Gitter a verbunden

ist, zieht beim Öffnen der T ür den Rost a nach 
oben und dieser hält, sich vor die Glut legend, 
letztere im Feuerraum  zurück. Bei geschlossener 
Ofentür liegt das Gitter vor dem Aschenraum  (Fig. 232) 
und tritt beim Öffnen der T ür durch den Schlitz f 
des Rostrahmens hindurch. Selbstverständlich darf 
das Gitter nicht die ganze Beschickungsöffnung ab- 
schliessen, sondern nur soweit hochgehoben werden, 
dass darüber noch genügend Raum zum Nachlegen 
frischen Brennstoffes verbleibt. Beim Ascheziehen 
ist die Ofentür auch zu öffnen, damit das Schutz
gitter den Aschen fall freigibt.

Die beiden nächsten Neuerungen, die zu nennen 
sind, sollen den unbeabsichtigten Austritt von Rauch 
verhüten. Abgesehen von Ursachen, die in der A n
lage und Führung des Schornsteins liegen, sind es 
hauptsächlich undichte Ofenrohrverbindungen und 
die sog. Ofenrohrwandbüchsen, durch welche Rauch 
in die beheizten bezw. Arbeitsräum e gelangen kann. 
M. H ettrich hat nun ein Verbindungsm ittel für Ofen
rohre verschiedener W eite angegeben, das eine ein
fache und auch zweckmässige Bauart zeigt. W ie 
Fig 234 erkennen lässt, besteht es aus einem zylin-

drischen Blechringe a, der au f seiner Fläche ring 
förmige W ellen b aufweist. Das eine Ende trägt 
einen Flansch c. Die W ellen können beliebig hoch 
gehalten sein, sodass der Ring jeder Rohrweite an
gepasst werden kann. Zum Gebrauche schiebt man 
einen passenden Ring —  d. h. von der W ellenhöhe 
des Radienlängenunterschiedes der beiden zu ver
bindenden Rohre — in das freie E nde des weiteren 
Rohres ein und führt dann das engere Rohr in den 
Blechring soweit ein, bis der an diesem Rohr zweck
mässig vorhandene W ulst an den Flansch c stösst. 
Der Flansch c verhindert auch gleichzeitig, dass
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sich der Blechring a tiefer als nötig in das weite 
Rohr einschiebt.

Eine Ofenrohrwandbüchse mit Irisverschluss ist 
von K. Klorer und A. Schrading konstruiert worden. 
Fig. 235 und 236 zeigen die Büchse im Schnitt und

Fig. 236.

in einer Aufsicht auf das Futterrohr nach A bnahm e 
der Rosette. Das Futter a ist mit der Rosette b 
und dem Verbindungsrand c verbunden und mittels 
Schrauben d an W inkeln e gehalten, wodurch ein 
Auswechseln der Rosette möglich ist. D er Futter
rand f  sowie der äussere Durchm esser der Rosette 
b bleibt für alle Rohrweiten derselbe. A uf dem 
herausnehm baren Reduktionsstück g, welches durch 
einen im Rohrstutzen angebrachten Falz h gehalten 
wird, findet das Rohr die hintere Auflage. A uf dem 
Futterrand sind zwei Verschlussplatten i um je  einen 
Niet k drehbar. Jede Platte i trägt einen Führungs
stift 1, der in dem an der unteren Seite der Rosette 
angebrachten Führungsschlitten m läuft. Durch 
Drehen der Rosette b, die zur besseren H andhabe 
zwei Knöpfe n besitzt, wird die W andbüchse mittels 
der beiden beweglichen Platten i geschlossen oder 
geöffnet. W enn also der Ofen aus dem Raume 
entfernt worden ist, so genügt es, die Rosette an 
ihren Knöpfen entsprechend zu drehen, um die nach

dem Schornstein leitende Öffnung zu verschliessen 
und den A ustritt von Rauch in den Raum zu ver
hüten.

Bei Gasöfen mit aus dem Ofeninnern heraus
bewegbaren Brenner können trotz der vorhandenen 
Sperrklinke für den Gaszuleitungshahn Gefahren in
sofern auftreten, als durch einfaches Zu- und W ieder
aufdrehen des Gashahnes bezw. durch nur teilweises 
W iederanzünden der Flammen von unberufener Hand 
(zum Beispiel durch Spielerei jugendlicher Arbeiter) 
Explosionen herbeigeführt werden. R. Rohkohl hat 
eine Einrichtung getroffen, die den Gashahn derart 
festhält, dass er nur vom Ofeninnern aus durch den 
vollständig herausgezogenen Brenner bewegt werden 
kann. H ierdurch wird das Ausström en nicht ent
zündeten Gases und eine dadurch verursachte E xplo
sion unmöglich gemacht.

Fig. 237 zeigt einen Ofen mit eingebautem Bren
ner, Fig. 238 die Sicherheitsvorrichtung im Schnitt.

Der von den aussen befindlichen Gashahn a ge
speiste Brenner d sitzt au f gelenkig miteinander ver
bundenen Armen. Befindet sich der Brenner im 
Ofen, so ist der Hahn a durch den Sperrstift c 1

Fig. 238.

dauernd verriegelt, indem dieser durch eine Feder c 
mittels der Scheibe c2 in eine im Hahnküken ange
brachte Aussparung gedrückt wird. Am Brenner d 
sitzt der Stift e. An der inneren Ofenwand ist der 
Kasten f  angeordnet, in welchem der Arm gt des

Fig. 237.
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bei g2 drehbar gelagerten Hebels hineinragt. D er 
andere Arm g2 umgreift mit seinem gabelförmigen 
Ende den Sperrstift c 1 unterhalb der Scheibe c2. 
W ird der Brenner vollständig aus dem Ofen heraus
gezogen, so stösst der Stift e durch eine Öffnung 
im Kasten f  heftig gegen den H ebelarm  gr  D a
durch wird der Stift c 1 angehoben un'd der Hahn a 
für die grobe Einstellung freigegeben. Sobald die 
Flam m en des Brenners d angezündet sind, wird er

wieder in den Ofen geschoben und kann jetzt die 
Flam m e nur innerhalb gewisser Grenzen gross und 
klein gestellt werden. Wird die untere Grenze über
schritten, so schnappt der Stift c 1 in eine Lücke des 
H ahnkükens ein und sperrt dieses in der V erschluss
stellung. Die für den Sperrstift e bestim mte Öffnung 
ist so klein bemessen, dass ein Hineingreifen mittels 
anderer Gegenstände unmöglich ist.

Kleine m iiicilungcn.
Besuch der Dresdner Hygiene-Ausstellung durch Arbeiter

Kommissionen der A. E. G.

Die Leitungen der A. E.G.-Fabriken werden in ihren 
Bestrebungen, für gesunde und gute Betriebsverhält
nisse zu sorgen, durch je einen aus Beamten und Ar
beitern bestehenden Ausschuss, dem G e s u n d -  
h e i t s  - u n d  S i c h e r h e i t s - A u s s c h u s s  unter
stützt, der die Wünsche der Arbeiter in bezug auf Be
triebssicherheit, ferner Anregungen für Unfallverhütung 
usw. entgegenzunehmen hat. Diese Wünsche werden 
in den regelmässigen Sitzungen zur Prüfung und Be
sprechung vorgetragen und die Beschlüsse den in Frage 
kommenden Abteilungen zur weiteren Veranlassung 
bezw. Erledigung übermittelt.

Die Arbeiter - Mitglieder des Gesundheits- und 
Sicherheits-Ausschusses lassen es sich angelegen sein, 
in Werkstattsversammlungen der Arbeiter oder auch 
durch direkte persönliche Einwirkung letztere zur Be
folgung der erlassenen Sicherheits-Vorschriften anzu
halten und auf Übertretungen aufmerksam zu machen.

Durch wiederholte Besuche der ständigen Aus
stellung für Arbeiterwohlfahrt in Charlottenburg haben 
sich nun die Mitglieder mit den Neuerungen der Un
fallverhütung bezw. Arbeiterwohlfahrt eingehend be
kannt gemacht und solche auch für den eigenen Betrieb 
nutzbringend verwandt.

Eine günstige Gelegenheit, die allerneuesten Er
rungenschaften auf diesem Gebiete kennen zu lernen, 
bot die Internationale Hygiene-Ausstellung in Dresden. 
In dankenswerter Weise veranlasste Herr Direktor 
H i r s c h b e r g  die Entsendung des Gesundheits- und 
Sicherheits - Ausschusses nach Dresden zum Besuche 
der Ausstellung; die Führung wurde mir übertragen, 
nachdem ich vorher zu einem gründlichen Studium der 
Ausstellung Gelegenheit gehabt hatte.

Eine Beschreibung der Ausstellung bezw. der aus
gestellten Objekte soll hier nicht gegeben, sondern nur 
gezeigt werden, wie in verhältnismässig kurzer Zeit 
eine eingehende Besichtigung der wichtigsten Ab
teilungen vorgenommen werden konnte. Nichts stellt 
wohl grössere Anforderungen an Körper und Geist, als 
die Durchwanderung dieser Ausstellung, die in jedem 
Saal, in jeder Gruppe Interessantes bietet in einer Viel
seitigkeit und Reichhaltigkeit, wie es bisher noch nie
mals geboten wurde.

Der Aufenthalt in Dresden war auf 3 Tage festge
legt. Die Teilnehmer: 4 Beamte, 1 Meister, 6 Arbeiter 
und 1 Arbeiterin begaben sich sofort nach ihrer An

kunft zur Ausstellung. Der erste Besuch galt der Ab
teilung „Der Mensch“ , die eingehend besichtigt wurde. 
Es war erfreulich, festzustellen, welch grosses Ver
ständnis die Arbeiter den ausgestellten Objekten ent
gegenbrachten. Dies dürfte zurückzufiihren sein auf 
den Besuch von populären Vorträgen, die regelmässig 
im Winter hauptsächlich in den Schulsälen Berlins und 
der Vororte über den menschlichen Körper, über die 
Funktion der einzelnen Organe, Krankheiten usw. sei
tens einer Reihe von Ärzten gehalten werden.

Nach der Mittagspause wurden die ausländischen 
Pavillons in der Herkules-Allee besucht. Ganz beson
dere Erwähnung verdient in der österrreichischen Ab
teilung die Gruppe des k. k. Universitätsinstitutes für 
gerichtliche Medizin in Wien mit seiner grossen An
zahl hochinteressanter Objekte über Schäden durch 
Starkstrom und Blitzschlag. Hieran anschliessend folgte 
die Besichtigung der verschiedenen Hallen über Ver
kehr, Krankenfürsorge usw., dann der Einzelausstellun
gen, von denen besonders die Arbeiterwohnhäuser und 
das Krematorium zu längerem Verweilen Veranlassung 
gaben. Nicht vergessen werden soll der Besuch des 
„Mustergutes“ , das Gelegenheit zu einer kurzen Er
holung bei einem Glase frischer Milch bot.

Am nächsten Tage wurde der Steinpalast und seine 
Anbauten besichtigt. Hier fesselte vor allen Dingen die 
historische Abteilung und die Abteilung für Infektions- ■ 
krankheiteil; in der deutschen Arbeiterversicherung 
wurden besonders die Tabellen, Statistiken, ferner Ab
bildungen und Modelle über Heilanstalten und Gene
sungsheime, dann Unfallverhütungs- und Sicherheits
einrichtungen eingehend studiert. Tiefen Eindruck auf 
die kleine Besuchergruppe machten die Darstellungen, 
aus denen die seitens des Staates und privater Unter
nehmungen getroffenen Massnahmen zum Wohle der 
Arbeiter in Krankheitsfällen und im Alter zu ersehen 
waren.

Der Nachmittag wurde dem auf der anderen Seite 
der Lenn6strasse gelegenen Teil der Ausstellung ge
widmet. Das Hauptinteresse entfiel hier auf die G rup-. 
pen Beruf und Arbeit, Technik und Maschinen, deren 
Besichtigung längere Zeit in Anspruch nahm. In der 
Halle „Kleidung und Körperpflege“ wurde der Gruppe 
„Alkoholismus“ besondere Beachtung geschenkt. Nach 
Durchwanderung der übrigen Hallen und nach dem Be
suche des Maschinenhauses wurde der Abend im Er
holungspark der Ausstellung verbracht.

Hiermit war das eigentliche Arbeitspensum erle
digt, sodass der nächste Tag — ein Sonntag — den 
Teilnehmern zur freien Verfügung gestellt werden 
konnte. Die herrliche Umgebung Dresdens lockte zu

Ü-
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Ausflügen, die nach Loschwitz, Bastei usw. unter
nommen wurden. Abends führte der letzte Zug alle 
Mitglieder wieder nach Berlin zurück.

Die Ausstellung hat bei sämtlichen Teilnehmern 
entschieden einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. 
Selbstverständlich kann nur einem verhältnismässig 
kleinen Teil der Arbeiterschaft der Besuch ermöglicht 
werden; die Entsendung des Gesundheits- und Sicher
heits-Ausschusses hat wertvolle Anregungen für dessen 
weitere Tätigkeit gegeben und bietet die Gewähr, dass 
das, was von der Ausstellung für den eigenen Betrieb 
verwendbar ist, sobald als möglich den übrigen Ar
beitern zugute kommen wird. G. O s e n b r ü g g e .

Ein neuer, n ic h t s tau b en d er C h lo rk a lk fassen tlee re r.
Von Gewerbeassessor W . G ä r t t n e r ,  Stuttgart.

Es ist eine bekannte Tatsache, dass Apparate, 
welche dem Schutze der Gesundheit der Arbeiter die

nen sollen, dann besondere Aussicht auf weite Ver
breitung haben, wenn sie nebenbei auch in wirtschaft
licher Hinsicht Vorteile aufzuweisen haben.

Zu dieser Kategorie von Konstruktionen gehört der 
der Firma Gebrüder Bellmer, Maschinenfabrik in 
Niefern (Baden), geschützte „Chlorkalkfassentleerer“ .

Der im Handel befindliche, Bleichereizwecken die-

| nende Chlorkalk staubt beim Ausleeren der Fässer 
! ziemlich stark. Diese Staubentwicklung ist eine un

angenehme und gesundheitsschädliche Zugabe für den 
mit dem Leeren der Fässer betrauten Arbeiter.

Zur Vermeidung dieser Unannehmlichkeiten hat die 
obengenannte Firma einen gusseisernen konischen 
Trichter konstruiert, der auf einer Stahlachse festge
keilt und in zwei kräftigen Seitenständen drehbar ge
lagert ist. (Fig. 239.)

An dem hinteren, weiten Trichterende, welches 
offen ist, befindet sich ein auswechselbarer, den Ab
messungen der Fässer anzupassender Dichtungsring. 
Nachdem der Fassdeckel ausgehoben ist, wird der 
Trichter über das offene Fass gestülpt und festge
klemmt.

Mittels einer sinnreichen Kombination von Bügeln, 
Zugbändern, Spindel und Handrad kann ein Arbeiter 
mit leichter Mühe das mittels Ringes und Ketten auf
gehängte Fass in durchaus fester und dichter Verbin
dung mit dem Trichter umstülpen. Die verschiedenen 
Lagen des Fasses werden mittels Handrades durch 
Stirnräder und Schneckenradübersetzung erreicht. Erst 
wenn der Trichter in den Vorratsbehälter hineintaucht, 
wird der an dem vorderen, engen Ende des Trichters 
befindliche Verschlussdeckel gelöst; dadurch bleibt 
jede Staubentwicklung vermieden.

Der wirtschaftliche Vorteil der Konstruktion be
steht darin, dass in dem Trichter ein infolge Kugel
gelenks nach jeder beliebigen Richtung hin beweg
liches Spritzstück das an den Fasswänden etwa zu fest 
anhaftende Material durch einen kräftigen Wasserstrahl 
zu entfernen bzw. in den Vorratsbehälter hineinzuspü
len gestattet.

Nach der Entleerung des Transportfasses wird der 
Trichter zurückgedreht und das Fass so in seine ur
sprüngliche Lage zurückversetzt.

Die Handhabung kann in einfachster Weise von 
einem Mann vorgenommen werden; sie garantiert jede 
Staubvermeidung und schützt vor Materialverlusten.

Die G ros’sche Secnritas-A iisstanz-M aschine.*)

Bei der Schaffung von wirklich zweckmässigen 
Schutzvorrrichtungen für Maschinen irgendwelcher Art 
muss das Hauptaugenmerk des Konstrukteurs darauf 
gerichtet sein, dass Maschine und Schutzvorrichtung 
möglichst ein organisches Ganzes bilden, oder noch 
besser, dass die Maschine ohne Schutzvorrichtung 
überhaupt nicht betriebsfähig ist.

Diese Bedingungen erfüllt allerdings — das liegt 
eben in der Beschaffenheit der meisten Maschinen — 
deren Mehrzahl nicht.

Eine Neuerung in dieser Hinsicht ist daher nur 
zu begrüssen, um so mehr b e i‘einer Maschinengattung, 
die an und für sich zu den gefährlichen gehört und 
deren Schutzvorrichtungen, soweit sie bisher bekannt 
geworden sind, Mängel nach dieser oder jener Rich
tung hin aufweisen.

Diese Neuerung betrifft die Gros-Securitas-Aus- 
stanzmaschine, die zum Ausstanzen weicher Stoffe 
(Leder, Textilstoffe, Papier u. dgl.) Verwendung findet.

Der Versuch einiger Berufsgenossenschaften, für 
Maschinen ähnlicher Art die Akkordarbeit gänzlich zu

*) Erfinder: H. C. Gros, Leipzig, Elisenstr. 43.
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untersagen, kann wohl als gescheitert betrachtet wer
den. Die Arbeiter selbst stehen hier hindernd im Wege 
und die Überwachung der betreffenden Anlagen kann 
keine derart intensive sein, dass der Ausschluss der 
Akkordarbeit auch tatsächlich gewährleistet ist.

Ebensowenig brachte die Forderung, die Schutz
vorrichtungen so zu verlegen, dass beide Hände des 
Arbeiters beim Herabgehen des Druckbalkens an an
derer Stelle als am Aufsatzpunkt des Messers fest
gehalten werden, einen vollen Erfolg. Besonders an 
den Maschinen zum Ausstanzen des Rohleders ver
schieben sich bekanntlich die Messer häufig noch im 
letzten Augenblick, so dass der Eingriff der Hand unter 
den Balken notwendig wird. Nun fehlt nur noch ein 
unvermutetes Berühren des Auslösungsfusshebels, so 
ist ein schwerer Unfall da.

Durch die neue ,,Securitas“ -Maschine sind alle 
diese Übelstände behoben und Unfälle so gut wie aus
geschlossen.

In Fig. 240 ist der Druckbalken schräg liegend 
dargestellt — in der Ruhelage.

Fig. 240.

Die ihn dort festhaltende Sicherung kann durch 
einen Tritt auf einen Fusshebel ausgeschaltet werden. 
Dann drückt der Kniehebel den Druckbalken in die 
wagerechte Lage herab.

Dadurch wird ein Widerlager für den von unten 
ausgehenden Stanzdruck geschaffen, der durch Riemen
einrückung in Tätigkeit tritt. Der Hauptwert der 
Stanze hinsichtlich des Stanzdruckes liegt darin, dass 
die Einleitung des Stanzdruckes erst erfolgen kann, 
wenn der obere Querbalken in der horizontalen Lage 
sich befindet. Diese Lage kann der Balken aber nie er
reichen, solange irgend ein Gegenstand, also z. B. auch 
die Hand des an der Maschine beschäftigten Arbeiters, 
sich auf dem Stanzmesser befindet.

Bei der anhaltenden Verwendung der Maschine 
zeigt es sich ausserdem, dass die hölzerne Auflage
platte länger aushält, als.bei anderen Maschinen ähn
licher Art. Da der Hub ein geringerer ist als bei jenen, 
so ist auch der Kraftbedarf kleiner. Eine höhere Ar

beitsleistung wird dadurch erzielt, dass die Auflage
platte nicht mehr hin- und hergeschoben werden muss.

Um ein möglichst rasches Arbeiten zu erzielen, hat 
der Erfinder auch eine sogenannte Blitzstanzmaschine, 
die auf demselben Prinzip beruht, geschaffen. Sie 
arbeitet derart, dass innerhalb einer Umdrehung sämt
liche Arbeitsvorgänge (Auslösen der Sicherung, Ein
rückung usw.) selbsttätig von der Maschine besorgt 
werden; trotzdem ist auch hier eine Verletzung aus
geschlossen, da der Stanzdruck, wenn der Oberbalken 
infolge Dazwischenliegens irgend eines Gegenstandes 
die obere Fläche des Stanzmessers nicht ganz erreichen 
kann, die vorgesehene Sperrung nicht eintritt und der 
Oberbalken, dem Druck des Unterbalkens nachgebend, 
zurückgeht, ohne einen erheblichen Druck auf den da
zwischenliegenden Gegenstand, z. B. die Hand des 
Arbeiters, ausüben zu können.

Gefährliche Schutzvorrichtungen.

Als ich vor einiger Zeit in die Stanzerei eines 
grossen Werkes trat, fiel mein erster Blick auf eine 
Schutzvorrichtung an einer Exzenterpresse, und mir 
entschlüpfte dabei die Bemerkung: „Das ist die richtige 
Fingerfalle.“

Es war dies eine Vorrichtung, bei welcher ein 
Hebel mit der linken Hand zurückgezogen werden 
musste, ehe die Maschine durch einen Hebel, den die 
rechte Hand zu betätigen hatte, eingerückt wrerden 
konnte. ' Der Fehler der Vorrichtung war aber der, dass 
man die linke Hand nach dem Einrücken loslassen 
und mit der rechten Hand die Maschine beliebig oft 
wieder einrücken konnte, wenn man den rechten Hebel 
nicht ganz in die Ruhestellung zurückführte und ihn 
dann wieder herunterdrückte.

Zu meinem grossen Erstaunen hörte ich dann, dass 
diese Schutzvorrichtungen ganz neu konstruiert und 
angebracht worden waren! Eine noch viel grössere 
Fingerfalle war an einer grossen Anzahl weiteren Ex
zenterpressen angebracht. Bei diesen Pressen wurden 
nicht nur zwei Hände, sondern noch ein Knie des Ar
beiters oder der Arbeiterin zum Einrücken gebraucht. 
Ich sah diese wunderbare Kombination zwar das 
erstemal, liess aber die Arbeiterin aufstehen und führte 
sofort folgendes Experiment vor. Ich rückte die Ma
schine vorschriftsmässig ein, schob dabei aber mei
nen Fuss so weit vor, dass der Kniehebel nicht ganz 
in seine Ruhelage zurückfallen konnte, und liess 
nun durch leises Anheben des Knies die Maschine 
lustig wie einen Hammer arbeiten, ohne mit einer 
Hand auch nur einen Hebel anzufassen! Aber noch 
mehr! Ich stand dann auf und liess einen Werk
stattsbeamten hinsetzen, mit der Weisung, die Finger 
von Hebel und von Dorn und Matrize fernzuhalten 
und nur beim Hinsetzen an den Kniehebel zu stossen. 
Dies geschah und augenblicklich schlug die Maschine 
los! Armer Einrichter, der du vielleicht das Werkzeug 
nachsehen wolltest und dir wäre das passiert, ohne 
dass dich vorher jemand gewarnt hätte!

Auf meine Frage, wer denn ein solches Monstrum 
in die Welt gesetzt hätte, wurde mir — Herr Hosemann 
als der eigentliche Veranlasser genannt. Alles hätte ich 
erwartet, nur das eine nicht, dass man in einem Atem
zug mit dieser Schutzvorrichtung den Namen eines
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Herrn nennen würde, der so viele Jahre alles heraus
gesucht hat, was dem Arbeiterwohl dienen konnte!

In einer Ecke hinten fand ich endlich eine Maschine 
mit einer Schutzvorrichtung, wie sie sein musste! Eine 
einzige bei 200 Maschinen! Dass ich an manchen 
Pressen die naiven Klappen fand, über die jeder hin
weggreifen und sich die Finger nach Belieben zerquet
schen lassen konnte, dass zahlreiche Schutzgitter ver
bogen waren (zum besseren Durchstecken der Hände!) 
und zahlreiche Schutzgitter friedlich an einem Nagel 
an der Wand hingen, das sei nur noch nebenbei be
merkt.

Wer kann dafür? Ich brauche hier nicht auf die per
sönliche Verantwortung hinweisen, denn die ist ja in 
jedem Falle klar. Nein, ich will die Frage beantwor
ten: „Was ist daran schuld?“ Schuld daran ist die 
Gleichgültigkeit und Unkenntnis der Beteiligten usw., 
aber vor allem ist daran schuld, dass heute leider 
immer noch das Vorhandensein irgendeiner Schutzvor
richtung allein genügt, um die Verantwortung eines ein
tretenden Unglücksfalles auf die „Unachtsamkeit des 
Arbeiters“ abzuwälzen. Videant consules!

M a x  B e c k m a n n .

Explosion eiues Dampffasses in  einer Knochenmühle 
und Abdeckerei.

Im Dezember v. J. explodierte ein zum Dämpfen 
von Knochen und Tierkadavern benutztes Dampffass 
in einer Knochenmühle und Abdeckerei in Sonderburg. 
Die Untersuchungen ergaben, dass das Mantelblech auf 
der einen Seite durch Anfressungen gleichmässig stark 
beschädigt war. An einzelnen Stellen hatte es nur eine 
Stärke von 1,5 mm. Es wurde angenommen, dass sich 
beim Kochprozess im Dampffass Fettsäuren gebildet 
haben, die das Eisen stark angreifen.

Der Norddeutsche Verein zur Überwachung von 
Dampfkesseln in Altona, in dessen Bezirk die Explosion 
stattfand, hat eine Erklärung für die Anfressung nicht 
finden können.

Die Königliche Technische Deputation für Ge
werbe, welche um Erstattung eines Gutachtens aufge
fordert wurde, hält die Annahme, dass die Explosion 
von Fettsäuren herrühre, für nicht zutreffend. Sie weist 
darauf hin, dass in einzelnen Kadaververwertungsan
stalten gelegentlich auch mit Schwefelsäure gearbeitet 
werde. Dieses würde die starke Abnutzung der W an
dungen erklären. Hiergegen versichert der Unterneh
mer, dessen Dampffass explodierte, dass er Schwefel
säure nie, auch nicht zu Versuchszwecken benutze. 
Die erstatteten Gutachten folgen abschriftlich.

1. Gutachten des Norddeutschen Vereins zur Über
wachung von Dampfkesseln in Altona vom 8 . April.

Die Explosion des Dampffasses in einer Ab
deckerei in Sonderburg am 23. Dezember 1910, welche 
gezeigt hatte, dass die Wandungen der in Abdeckereien 
betriebenen Dampfgefässe unter Umständen ausseror
dentlich starken Abnutzungen unterworfen sein können, 
gab uns Veranlassung, sofort eine ausserordentliche 
innere Untersuchung der unserer Überwachung unter
stellten Dampffässer in Abdeckereien und ähnlichen 
Betrieben anzuordnen.

Die inneren Untersuchungen haben inzwischen an 
sämtlichen 68 in Frage kommenden Dampffässern statt
gefunden.

Durch diese Untersuchungen wurden in drei Fäl

len erhebliche Abnutzungen der Gefässwandungen 
festgestellt, die eine kurzfristige Erneuerung der Ge
fässe geboten erscheinen Hessen.

Eine Wiederholung der inneren Untersuchung nach 
einem Jahre musste bei drei Dampffässern angeordnet 
werden.

Eine Wiederholung der inneren Untersuchung nach 
zwei Jahren wurde für 10 Dampffässer als ratsam be
trachtet und angeordnet.

Diese Ergebnisse zeigen, dass es Fälle gibt, die 
eine Verkürzung der in der Dampffass-Verordnung auf 
vier Jahre festgesetzten Revisionsfristen geboten bzw. 
ratsam erscheinen lassen. Sie erscheinen uns aber 
bei weitem nicht ausreichend, auch nicht untereinander 
übereinstimmend genug, um aus ihnen die Notwendig
keit des Erlasses einer allgemein gültigen Vorschrift zur 
Abkürzung der Revisionsfrist für eine bestimmte 
Dampffassgattung herzuleiten.

Es dürfte unseres Erachtens dem Studium berufe
ner Chemiker Vorbehalten bleiben müssen, zu ermit
teln, bei welcher Betriebsweise sich in den in Betracht 
kommenden Dampfgefässen Stoffe bilden, welche in so 
heftiger Weise die Gefässwandungen angreifen können, 
wie dies bei dem explodierten Dampffass der Fall war.

2. Gutachten der Königlichen Technischen Depu
tation für Gewerbe vom 29. Mai 1911.

Die Königliche Deputation ist der Ansicht, dass 
bei der Kadaververwertung infolge der Verwertung von 
Kochdampf keinerlei Stoffe entstehen können, welche 
derartig weitgehende und gleichmässige Anfressungen 
verursachen könnten. Sie wird in dieser Auffassung 
durch das Ergebnis der Rundfrage bestärkt, über wel
che der Norddeutsche Verein zur Überwachung von 
Dampfkesseln in Altona unterm 8. April berichtet hat. 
Aus dem Verzeichnis, welches diesem Bericht beiliegt, 
ist zu ersehen, dass zahlreiche derartige Kocher zehn 
Jahre und mehr im Betriebe gewesen sind, ohne dass 
nennenswerte Anfressungen bei ihnen entstanden wä
ren. Da einzelnen Mitgliedern der Technischen Depu- 
tatione erneut zu Ohren gekommen ist, dass Schwefel
säure bei der Kadaververwertung in den Kochgefässen 
Verwendung finden soll, und zwar unter der Bezeich
nung Oleo, erachtet sie es nicht für ausgeschlossen, 
dass trotz des Leugnens des Unternehmers Säuren oder 
sonstige Stoffe, welche eine starke Auflösung des 
Eisens zur Folge haben, bei dem Abdeckereibetrieb 
Anwendung finden, wobei es nicht ausgeschlossen ist, 
dass Stoffe Verwendung finden, die an sich das Eisen 
nicht weitgehend beeinflussen, sich aber während der 
Kochprozesse in solche Stoffe zersetzen könnten, wel
che eine starke Anfressung der Eisenbleche beginnen.

Die Königliche Technische Deputation ist der An
sicht, dass die Verwendung derartiger das Eisen zer
störender Stoffe nur zugelassen werden sollte, wenn 
diese Absicht den Überwachungsbehörden bekannt ge
geben ist, denn in einem solchen Falle dürfte eine sehr 
viel schärfere Überwachung der Dampffässer erforder
lich sein. Wird eine solche Mitteilung an die Über
wachungsvereine nicht gemacht, so könnten weitere 
sehr schnell eintretende Zerstörungen von Dampffäs
sern dazu führen, die Überwachungsvorschriften für 
dieselben weitgehendst zu verschärfen. Durch ein 
solches Vorgehen würden jedoch unter Umständen 
zahllose Betriebe geschädigt, welche derartig zerstö
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rende Stoffe nicht verwenden. Es dürfte sich daher 
empfehlen, die Ergebnisse der Untersuchung des Nord
deutschen Vereins zur Überwachung von Dampfkes
seln den übrigen Kesselüberwachungs-Vereinen mit
zuteilen, mit dem Ersuchen, die in ihrem Bezirk befind
lichen Dampffässer, soweit sie in Kadaververwertungs
anstalten Verwendung finden, auf ihren Zustand zu 
prüfen und gleichzeitig bei der Gelegenheit festzu
stellen, ob in diesen Dampffässern Säuren und ähnliche 
zerstörend wirkende Stoffe Verwendung finden. Auf 
Grund des derart gesammelten Materials könnte dann 
in die Erörterung der Frage eingetreten werden, ob die 
Verwendung solcher ätzender Stoffe überhaupt zuge
lassen ist und ob, wenn letzteres der Fall ist, ver
schärfte Überwachungsvorschriften für Dampffässer, 
welche in der Art betrieben werden, erlassen werden 
sollten. S c h u 11 z e , Kgl. Gewerbeinspektor.

Empfehlenswerte Schutzvorrichtungen.
Aus dem Jahresbericht von 1910 der 

Maschinen- und Kleineisenindustrie-B.G. Sektion V

H ä n g e b a h n .
Die Figuren 241 u. 242 lassen erkennen, dass der 

Wagen, sobald sich ihm ein Hindernis in den Weg

Fig. 241

stellt, von seinem Geleise ablaufen und herunterfallen 
kann. Um ein Herunterfallen zu verhüten, muss dafür 
gesorgt werden, dass die Laufräder des Wagens nicht 
von der Laufschiene herunter können. Dieser Zweck 
ist bei der obenstehenden Konstruktion dadurch er
reicht worden, dass man die Tragnasen „a“ an den 
Hängegerüsten entfernt und an den Tragbügel des 
Wagens einen Winkel ,,b“ angeschraubt hat, der bis 
dicht an die Laufschiene heranreicht. (Fig. 243 u. 244.) 
Eine weitere Lösung besteht darin, fest über den Lauf
rädern und parallel mit der Laufschiene ein U-, T- oder 
Winkeleisen anzubringen. (Fig. 245.)

V e r r i e g e l u n g  f ü r  h y d r a u l i s c h e  F o r m 
m a s c h i n e n .

Der Verriegelungshebel „a“ ist an einer am Ma
schinengestell befestigten Schiene ,,b“ angebracht. Die 
Spiralfeder „c“ drückt die Nasen des Hebels „a“ stets 
gegen die Schiene ,,b“ . Soll die Maschine nun in Be
trieb gesetzt werden, welches durch Heben des Hebels 
„d“ erfolgt, so wird der Arbeiter gezwungen, erst mit 
der einen Hand den Verriegelungshebel in die dünn ge
zeichnete Stellung zu bringen und dort solange festzu
halten, bis er mit der anderen Hand den Steuerungs
hebel über die oberste Nase des Hebels „a“ hinweg-

1

1 a 1 h

1 T "

bis 245.



18. Heft S O Z I A L - T E C H N I K 349

gehoben hat. Inzwischen hat auch der Presstisch der 
Maschine seinen Arbeitsweg vollendet und die Gefahr 
für den Arbeiter, mit den Armen oder Händen zwischen 
Presstisch und Modellplatte zu geraten, ist beseitigt. 
Das Ausrücken der Maschine kann nach wie vor mit 
einer Hand durch Niederdrücken des Steuerungshebels 
erfolgen. (Fig. 246—248.)

I I I .  Internationaler Kongress für Wolinungshygiene * 
Dresden 1911.

Der III. I n t e r n a t i o n a l e  K o n g r e s s  f ü r  
W o h n u n g s h y g i e n e ,  welcher unter der Förde
rung der Regierung und der Stadt Dresden vom 2. bis 
7. Oktober 1911 in Dresden stattfinden wird und dessen 
wissenschaftliche Leitung dem Präsidenten des Kgl. 
Sächs. Landes-Medizinal-Kollegiums, Herrn Geheimen 
Medizinalrat Professor Dr. R e n k  untersteht, scheint 
die lebhafteste Beteiligung aus dem Reiche und dem 
Auslande zu finden. Nicht nur haben sich aus allen 
Teilen der Welt schon Teilnehmer angemeldet, sondern 
auch sämtliche sächsische Ministerien werden offiziell 
vertreten sein, daneben auch die .Reichsbehörden. Auch 
eine Anzahl von Bundesstaaten hat sich bis jetzt schon 
angemeldet.

Die Berichte und Berichterstatter dürften Mitte des 
Monats August veröffentlicht werden. Jedenfalls sind 
schon zahlreiche Vorträge aus Deutschland und dem 
Auslande eingegangen.

Vorsitzender der 1. Sektion des Kongresses — 
Städtebau, Gartenstädte usw. — ist Herr Geheimer 
Regierungsrat Professor G e n z m e r  von der Tech
nischen Hochschule zu Dresden, sein Stellvertreter der 
Chefarchitekt der Rothschildstiftung, Herr Augustin 
R e y - Paris.

Die 2. Sektion — Bauausführung, Baumaterialen 
usw. — hat Herrn Geheimen Regierungsrat Professor 
Dr. ing. H a r t m a n n ,  Senatspräsidenten im Reichs
versicherungsamt Berlin, zum 1. und Herrn Kommer
zienrat H e i 1 m a n n - München zum 2. Vorsitzenden.

In der 3. Sektion — innere Ausgestaltung der Woh
nung — werden die Herren Professor P f ü t z n e r von 
der Technischen Hochschule zu Karlsruhe und Pro
fessor Dr. med. P u t z e y s von der Universität Lüttich 
als 1. und 2. Vorsitzender fungieren.

In Sektion 4 — Wohnungspflege, Abfallstoffe, Des
infektion— wird Herr Landeswohnungsinspektor Stadt
rat G r e t z s c h e l  - Darmstadt den 1. Vorsitz führen, 
während um seine Stellvertretung Herr Generalsekretär 
Dr. A 1 d r i d g e - London begrüsst worden ist.

In Sektion 5 — städtisches Wohngebäude — führt 
den 1. Vorsitz Herr Professor Dr. P r a u s s n i t z ,  
der Direktor des Hygienischen Instituts der Universität 
Graz, den 2. Vorsitz Herr Geheimrat Professor P f e i 
f e r  von der Technischen Hochschule in Braunschweig.

In der Leitung der Sektion 6 — ländliches Wohn
gebäude — teilen sich die Herren Professor Dr. med. 
W o l f ,  Vorstand des Hygienischen Instituts der Uni
versität Tübingen und Oberbaurat S c h m i d t ,  Dres
den, Vorstand des Sächsischen Vereins „Heimat
schutz“ .

In Sektion 7 — Hygiene der Schulgebäude, Gast
häuser, Krankenhäuser, Kasernen usw. — wird Herr 
Regierungs- und Geheimer Medizinalrat Professor 
Dr. L e u b u s c h e r  - Meiningen den 1. Vorsitz führen 
nud Herr Baurat Professor D i e s t e l  von der Tech
nischen Hochschule zu Dresden wird sein Stellver
treter sein.

Sektion 8 — Arbeitsräume für gewerbliche Tätig
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keit und Hygiene der Verkehrsmittel — hat Herrn Pro
fessor Dr. med. K a u p - Berlin zum 1. und Herrn Pro
fessor M i y a s h i m a  - Tokio zum 2. Vorsitzenden.

Schliesslich die Sektion 9 — Statistik und Gesetz
gebung — führt Geheimer Hofrat Professor Dr. Cor
nelius G u r 1 i 11 - Dresden als Obmann und Herr 
Dr. T h i e r r y , Chef des technischen Hygienedienstes 
der Stadt Paris als Obmann-Stellvertreter.

Ehrenvorsitzender des Arbeitsausschusses ist Herr 
Oberbürgermeister Geheimer Rat Dr. jur. und Dr. ing. 
B e u t l e r -  Dresden, Vorsitzender des Arbeitsaus
schusses Herr Bürgermeister Dr. M a y  -Dresden.

Alle näheren Anfragen sind zu richten und Zah
lungen zu leisten an die K o n g r e s s k a n z l e i ,  
Neues Rathaus Dresden, Zimmer 156, während wissen
schaftliche Anfragen und Fragen wegen des Vortrags
wesens der Generalsekretär des Kongresses Herr Stadt
rat Dr. med. H o p f -  Dresden, Reichsstrasse 4, beant
wortet.

Jahresberichte der gewerblichen Berufsgenossenschaften 
über Unfallverhütung' für 1910.

Die vom Reichsversicherungsamt herausgegebene 
Zusammenstellung der Jahresberichte der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften über die Durchführung der Un
fallverhütungsvorschriften für das Jahr 1910 ist jüngst 
veröffentlicht worden.

Die Berichte lassen erkennen, dass das Verständnis 
für die Bedeutung einer wirksamen Unfallverhütung 
auch im Berichtsjahre erfreuliche Fortschritte gemacht 
hat.

Bei der Bearbeitung ist auf weitere Ermässigung 
des Bezugspreises Bedacht genommen. Es sind des
halb wie im Vorjahre im Texte und im Tabellenwerk 
der Berichte Kürzungen vorgenommen, die aber das 
Gesamtbild nicht beeinträchtigen.

Das mit zusammenfassenden Tabellen über die 
Überwachungstätigkeit der einzelnen technischen Auf
sichtsbeamten und über die Handhabung der Strafbe
fugnis gemäss § 112 Absatz 1 Ziffer 1 des Gewerbe
Unfallversicherungsgesetzes ausgestattete Werk, dem 
ein ausführliches Sachregister beigegeben ist, ist als
2. Beiheft zu den Amtlichen Nachrichten des Reichs
versicherungsamtes 1911 bei Behrend &  Co. in 
Berlin W. 64 erschienen.

Schutzvorrichtungen an ungebrauchten Maschinen.
A l l e  i n e i n e m  v e r s i c h e r t e n  B e t r i e b e  

b e f i n d l i c h e n  M a s c h i n e n  m ü s s e n  d e n  
U n f a l l v e r h ü t u n g s v o r s c h r i f t e n  e n t 
s p r e c h e n d  g e s c h ü t z t  s e i n ,  g l e i c h g ü l 
t i g  o b  s i e  g e b r a u c h t  w e r d e n  o d e r  n i c h t .  
Dies ergibt sich aus einer vom Reichsversicherungsamt 
im Beschwerdeverfahren getroffenen Entscheidung. 
Einem Fleischermeister war u. a. anlässlich der Betriebs
besichtigung aufgegeben, seine beiden k l e i n e n  
H a n-d W ö l f e  (Haushaltungsmaschinen) mit Einlauf
schutz zu versehen. Da er selbst auf wiederholte und 
eingeschriebene Erinnerung keine Vollzugsanzeige ein- 
Sand,te, musste eine Nachrevision des Betriebes vor
genommen werden, die ergab, dass die Auflage keine 
Erledigung gefunden hatte. Gemäss § 124 des Ge
werbe - Unfallversicherungsgesetzes wurde der Unter
nehmer deshalb mit einer Geldstrafe von 10 Mark be

legt und ihm der Ersatz der durch die Nachrevision 
entstandenen Kosten in Höhe von 10,71 Mark auf
erlegt. Die hiergegen beim Reichsversicherungsamt 
erhobene Beschwerde wurde abgewiesen mit der Be
gründung, dass die Einwendungen als ausreichend nicht 
anerkannt werden können. W e n n  d i e  b e i d e n  
F 1 e i s c h w ö 1 f e , w i e  b e h a u p t e t ,  u n 
b r a u c h b a r  w a r e n ,  s o  h ä t t e n  s i e  a u s  d e m  
B e t r i e b e  e n t f e r n t  w e r d e n  m ü s s e n .  Die 
wiederholte Nichtbefolgung der von der Berufsgenos
senschaft für die Durchführung der Unfallverhütungs
vorschriften getroffenen Anordnung habe den Genos
senschaftsvorstand veranlasst, eine Nachbesichtigung 
anzuordnen und dem Beschwerdeführer die Kosten 
dieser Nachrevision aufzuerlegen. Die Höhe dieses 
Kostenbetrags sei angemessen und daher der Straf
bescheid der Genossenschaft nicht zu beanstanden.

Dts.

Tödliche Vergiftungen durch das Einatmen salpetrigsaurer 
Dämpfe.

In denn Jahresberichte der Grossherzoglich Ba
dischen Fabrikinspektion für das Jahr 1910 S. 55 wer
den zwei tödliche Vergiftungen durch das Einatmen 
salpetrigsaurer Dämpfe erwähnt. Der eine Fall be
trifft den Beizer einer Metallwarenfabrik, der andere 
den Besitzer einer Uhrenfabrik, der stark erkältet und 
daher für die Einwirkung nitroser Dämpfe besonders 
empfänglich war. Diese Unfälle führten zu der Auf
stellung der nachstehend wiedergegebenen Grundsätze 
für die Absaugung salpetrigsaurer Dämpfe in Metall- 
beizereien.
G r u n d s ä t z e  f ü r  d i e  A b s a u g u n g  v o n  s a l 

p e t r i g s a u r e n  D ä m p f e n  i n  M e t a l l -  
b e i z e r e i e n .

Das Beizen mit Salpetersäure und Salpeter-Schwe
felsäure darf nur unter Abzug vorgenommen werden. 
Die Beizgefässe müssen in einen hölzernen, geteerten, 
sie völlig umschliessenden Kasten gestellt werden. An 
dem Kasten ist eine Warnungstafel anzubringen: 

Vorsicht! Salpetersäure ist Gift!
Hütet euch vor den roten Dämpfen!

Der Ventilator sowie die Rohrleitungen müssen aus 
Aluminium oder geteertem Holz hergestellt sein.

Arbeiter mit chronischen oder akuten Erkrankungen 
der Atemwege dürfen zum Beizen nicht verwendet 
werden. Es empfiehlt ; sich, beim Beizen grösserer 
Gegenstände durch nichtgeübte Personen Respiratoren 
zu verwenden, deren Schwamm mit Sodalösung ge
tränkt ist.

Diese Grundsätze werden nebst Erläuterungsskizze 
den in Frage kommenden Unternehmern durch den Ge
werbeaufsichtsbeamten zugesandt. S.

Kursus für Unfallheilung und Gewerbekrankheiten
Das I n s t i t u t  f ü r  G e w e r b e h y g i e n e  in 

Frankfurt a. M. veranstaltet in Gemeinschaft mit der 
Städtischen Verwaltung daselbst in der Zeit vom 
25. September bis 7. Oktober d. Js. einen Kursus für 
Unfallheilung und Gewerbekrankheiten. An jedem der 
genannten Tage finden vormittags 2 bis 3 Vorlesungen 
statt, während der Nachmittag Besichtigungen von Lehr- 
instituten und Wohlfahrtseinrichtungen gewidmet ist.

Die Vorträge finden im Hörsaal des Städtischen 
Hygienischen Instituts, Paul Ehrlichstrasse 40, statt.

\
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Die Einschreibgebühr beträgt für die Teilnahme am 
ganzen Kursus Mark 20.—, für die Teilnahme an ein
zelnen Vortragsreihen für die einzelne Vortragsstunde 
75 Pfg.

Anmeldungen sind unter Einsendung der Teil
nehmergebühr an das Institut für Gewerbehygiene Bör
senstrasse 191 zu richten.

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datura der U eberschrift ist der Tag der 

Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung  
gibt den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.
7. 8 . It.

Staubabsaugevorrichtung für Schleifmaschinen mit 
umlaufender Schleifscheibe und kreisender Schleif- ! 
scheibenspindel. — Friedrich Schmaltz G. m. b. H.,

i Offenbach a. M., W aldstrasse 207. — 67 a. Sch. 37 616 
—  11. 2 . 11.

tO. 8. II.
Wettertür, welche durch Abwärtsbewegung eines 

von dem anfahrenden Wagen belasteten, schwingenden 
Antriebsteils geöffnet und durch Gewichtswirkung ge
schlossen wird. — Heinrich Müller, Loitz (Pommern).
— 5d. M. 41 798 — 12. 7. 10.

14. 8 . 11.
Gasabsperrvorrichtung mit selbsttätigem Sicher

heitsverschluss. — Stephan Kreutz, Steglitz, Mommsen- 
strasse 25. — 4c. K. 38 953 — 15. 10. 08.

Vorrichtung zum selbsttätigen Aufsetzen und Ab
heben des Kübeldeckels beim Begichten. — Emil Dän- 
hardt, Algringen, Lothr. — 18 a. D. 24 330 — 8 . 9. 10.

Vorrichtung zum Aufträgen desinfizierender Flüs
sigkeiten auf Gegenstände. — Carl Nourney, Schöneberg 
b. Berlin, Neue Winterfeldtstr. 8 . — 30 i. P. 25 019 — 
20. 5. 10.

17. 8. 11.

Gebläsebrenner zum Schneiden von Metallen. — 
Messer &  Co., Frankfurt a. M. — 4 g. M. 37 500 —
15. 3. 09.

Vorrichtung zum Ausblasen von Dampfkesselheiz
röhren. — Fa. Heinrich Lanz, Mannheim. — 13 e. 
L. 31 110 — 12. 10. 10.

Doppeltwirkender automatischer Materialzubringer 
für Seifenpressen, Fettpressen u. dgl. mit zwangläufig 
gleichmässiger Materialzuführung. — Joh. Hauff, Ber
lin, Blumenstr. 32, u. Emil Herrmann, Karlshorst. -— 
23 f. H. 51 622 — 25. 8 . 10.

Verfahren und Vorrichtung zur Verminderung des 
Geräusches der Auspuffgase von Explosionsmotoren.
— Dr. Paul Fehde, Berlin, Schönhauser Allee 70 c. — 
46 c. F. 31 045 — 29. 9. 10.

Vorschubvorrichtung für Maschinen zum Zerklei
nern von Holz für die Holzstoff- und Zellulosefabri
kation. — Georg Ludwig Laugall, Simmersdorf b. Forst.
— 55 a. L. 28 685 — 6 . 9. 09.

Durchbrochene Sicherheitstür mit Sicherheitswand 
für Sprengstoff-Trockenapparate. — Ernst Storch, Ber
lin, Andreasstr. 3. — 78 b. St. 15 712 — 10. 11. 10.

21. 8. 11.
Einrichtung zum Niederschlagen und Zurückführen 

des Gichtstaubes in den Hochofen unter Verwendung 
von W asserbrausen und einer Sammelrinne für das 
Wasser und den aus den Gasen ausgeschiedenen Gicht
staub. — Heinrich Zahn, Holten, Rhld. — 18 a. Z. 6803
— 7. 5. 10.

Anlassvorrichtung mit Handbetrieb für Verbren
nungskraftmaschinen. — Arnold Lack, München, Ga- 
leriestr. 22. — 46 c. L. 31 387 — 3. 12. 10.

Sicherungsvorrichtung an Saugförderanlagen für 
feuergefährliche Flüssigkeiten. —• Maschinenbau-Ge
sellschaft Martini &  Hüneke m. b. H., Berlin. — 81 e. 
M. 41 229 — 10. 5. 10.

24. 8. 11.
Alarmvorrichtung für einen mittels einer Membrane 

die Kesselspeisung beeinflussenden Wasserstandsreg
ler. — Hans Reisert G. m. b. H., Cöln-Braunsfeld. —
13 c. R. 32 863 — 27. 3. 11.

Verriegelungsvorrichtung für den Schutzdeckel von 
Maschinen, welche durch ein mit der Maschine umlau
fendes Pumpwerk gesteuert wird. — Gebr. Heine, 
Viersen, Rhld. — 47 a. H. 53 554 — 8 . 3. 11.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gem acht im Reichsanzeiger.

7. 8. 11.
Ausschaltvorrichtung für Wäsche - Mangeln mit 

Elektromotorbetrieb, welche bei vorkommender Gefahr 
selbsttätig ausschaltet. — Max Seidel, Bergstr. 18, und 
Bruno Oschatz, Winklerstr. 22, Chemnitz. — 8 d. 
472 638.

Sperrstift gegen das Herausfliegen des Schliess- 
rahmens aus im Gange befindlichen Schnellpressen. — 
J. G. Scheiter &  Giesecke, Leipzig. — 15 d. 473 873.

Vorrichtung zum Absaugen des Nebels. — Louise 
Michaelsen, Neustrelitz. — 30 i. 473 993.

Rundquerschnittige Messerwelle.— Framag, Frank
furter Maschinenfabrik G. m. b. H., Gross-Auheim a. M.
— 38 b. 473 875.

Einrichtung an Fleischschneidemaschinen, sogen. 
Fleischwölfen, zum Zuführen des Schneidgutes zu der 
Wolfspeiseöffnung. — Georg Schmidt &  Co., Maschi
nenbaugesellschaft m. b. H., Ilmenau i. Th. — 66 b. 
474 201.

14. S. 11.
Desinfektionskammer für Massengüter. — Gross- 

Apparaten-Bau für Hygiene F. & M. Lautenschläger, 
G. m. b. H., Berlin. — 30 i. 474 719.

Behälter zur Überdeckung von Spuckgefässen. — 
Anna Colberg, geb. Sachse, Halle a. S., Liebenauer
strasse. 150. — 34 f. 474 384.

Als Schutz- und Arbeitsgerüst verwendbrae Vor
richtung für Dacharbeiten. — Friedrich Heyer, Pots
dam, Blücherplatz. 9. — 37 e 474 663.

Durch Flüssigkeitsdruck zu betätigende Verriege
lungsvorrichtung für den Schutzdeckel von Maschinen.
— Gebr. Heine, Viersen. — 82 b. 474 648.

21. 8. 11.
Vorrichtung zur Vernichtung des Staubes von Ge

steinsbohrvorrichtungen. — Förstersche Maschinen-
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und Armaturenfabrik A.-G., Essen a. Ruhr. — 5 b.
'474 861.

Sicherheits-Bremsbergverschluss. — Paul Haub- 
ner, Harbke b. Helmstedt. — 5 d. 474 971.

Schutzgehäuse für die Förderbühne bei Bauauf
zügen. — Fa. G. Gerwien, Hilden, Rhld. — 35 a.
474 863.

Zentrifugal-Sicherung für schnellaufende Maschi
nen. — Hartung, Kuhn & Cie., Maschinenfabrik A.-G., 
Düsseldorf. — 82 b. 475 165.

28. S. 11.
Staubfangapparat für Bohrhämmer in Aufbruch

schächten. — Bodo Meyer, Herne, Haus Strünkede. — 
5 b. 475 279.

Aus einer am unteren Ende geschlossenen Rohr
spirale bestehender Schutzzylinder für explosions
sichere Gefässe. — Fabrik explosionsicherer Gefässe 
G. m. b. H., Salzkotten i. W. — 341. 475 540.

Verstellbarer Strohzuführer für Handstrohpressen 
u. dgl. — Leo Hertzberg, Weissenfels a. d. S., Damm
strasse 1. — 45 e. 475 484.

Vorrichtung an Zentrifugen zum Verhindern des 
Öffnens des Deckels während der Drehung der Innen
trommel. — Gebr. Poensgen A.-G., Düsseldorf Rath.
— 82 b. 475 297.

B u c b e r b c s p r e c h u tiflcti.
B u l l e t i n  d e s  I n t e r n a t i o n a l e n  A r b e i t s 

a m t e s .  Bd. X, Nr. 6 . 1911. Inhalt: I n t e r n a 
t i o n a l e r  A r b e i t e r s c h u t z .  Einwanderung: 
Vereinigte Staaten und Japan. Unfallentschädigung: 
Frankreich und Belgien, Frankreich und Grossbri
tannien. — A l l g e m e i n e r  A r b e i t e r s c h u t z .  
Arbeiterverwaltung: Belgien, Transvaal. Einigung j 
und Schiedssprechung: Transvaal. Frauennachtar
beit: Österreich und Portugal. Gewerbegerichte: 
Belgien. Gewerbehygiene: Milzbrand: Preussen,
Bayern. Gewerbliche Gifte: Belgien. Heimarbeit: 
Belgien. — B e r u f l i c h e r  A r b e i t e r s c h u t z  : 
Bergbau: Belgien, Deutsches Reich. Metallverarbei
tung : Deutsches Reich. — H a f t p f l i c h t  u n d  
V e r s i c h e r u n g .  Belgien, Deutsches Reich.

G e s c h ä f t s b e r i c h t  u n d  R e c h n u n g s a b 
s c h l u s s  der Sächsisch-Thüringischen Eisen- und 
Stahlberufsgenossenschaft zu Leipzig. 1910.

S o n d e r k a t a l o g  der wissenschaftlichen Gruppe 
„Spezielle Berufs-Statistik und Berufs-Hygiene (Ge
werbehygiene)“ auf der Internationalen Hygiene
Ausstellung Dresden 1911. Zusammengestellt von 
Dipl.-Ing. Maukisch, Kgl. Sächs. Gewerberat, Dres
den.

R h e i n i s c h -  W e s t f ä l i s c h e  H ü t t e n -  u n d  
Wa  1 z we  r k s b e r u f s g e n o s s e n s c h a f t .  Ver
waltungsbericht für das Rechnungsjahr 1910, zugleich 
Rückblick auf die Jahre 1885—1910. Der Bericht bil
det eine Jubiläumsschrift und enthält Angaben über

die Entstehung und bisherige Entwicklung der B.-G. 
Geschmückt mit einem Titelbilde des neuen Verwal
tungsgebäudes sind dem Berichte als besondere An
lagen beigefügt: 1. Verzeichnis sämtlicher Mitglieder 
des Genossenschaftvorstandes. 2. Verzeichnis sämt
licher Mitglieder der Sektionsvorstände. 3. Gefah
rentarif von 1910. 4. Übersicht der Einnahmen und 
Ausgaben sowie der Löhne und Unfälle seit 1885. 
5. Graphische Darstellungen Tafel I—VI. Letztere 
geben ein anschauliches Bild über I. Die Folgen der 
Unfälle; II. Entschädigungsbeträge; III. Bareinlagen 
in den Reservefond; IV. Abnahme der Rentenbelas
tung; V. Gezahlte Löhne und versicherte Personen;
VII. Durchschnittslöhne.

E r h e b u n g e n ,  betreffend die A r b e i t s v e r 
h ä l t n i s s e  i n G l a s h ü t t e n  (Österreich). 
Vorbericht der Österreich. Gesellschaft für Arbeiter
schutz, erstattet von Gewerbeinspektor Karl Hauck 
und Gewerbeinspektor Franz Kailer.

M a r t i n i  &  H ü n e k e ,  Berlin W. 35. Prospekt der 
Ausstellungshalle für unfallverhütende Behandlung 
feuergefährlicher Flüssigkeiten auf der Internationalen 
Hygiene-Ausstellung in Dresden 1911. Der Prospekt 
enthält das farbige Bild der Sonderausstellung und 
die Abbildungen der Leitungen, Armaturen und Ven
tile nebst Mantel für Schutzgas, der schematischen 
Darstellung einer unterirdischen Lagerung feuerge
fährlicher Flüssigkeiten, der praktischen Handhabung 
derartiger Anlagen, des Raumes einer Lackfabrik, 
und einer Anlage für chemische Fabriken, verbunden 
mit gesicherter Destillationsanlage für Schmutz
benzin. Die Anlagen der rühmlichst bekannten Firma 
Martini &  Hüneke haben sich überall bestens be
währt und eine weite Verbreitung im In- und Aus
lande gefunden, sie erregen auf der Ausstellung in 
Dresden das berechtigte Interesse der Ausstellungs
besucher. Der Prospekt liegt dem vorliegenden 
Hefte der Sozial-Technik bei.

Personalien.
Zum 1. Oktober d. Jhs. sind versetzt worden:
Regierungs- und Gewerberat Dr. Serda von W ies

baden nach Posen, Gewerberat Neufeld von Arnsberg 
nach Düsseldorf, Gewerbeinspektor Schmitt von 
Aachen I nach Berlin O. in ihrer bisherigen Amtseigen
schaft.

Gewerberat Kattentidt von Dortmund nach Arns
berg, Gewerberat Dr. Niebling von Düsseldorf nach 
Wiesbaden zur kommissarischen Verwaltung der Stelle 
eines Regierungs- und Gewerberates bei den dortigen 
Regierungen.

Gewerberat Dr. Welzel von Berlin O. nach Arns
berg unter Verleihung der Stelle eines gewerbetech
nischen Hilfsarbeiters bei der dortigen Regierung.

Gewerbeassessor Becker von Cöln - Süd nach 
Aachen zur kommissarischen Verwaltung der Gewerbe
inspektion Aachen I.

Für die S chriftle itung  veran tw ortlich : Geh. R egierungsrat L u d w i g  K o l b e  in  Gross* Lichterfelde-W ., P aulinenstr. 3. 
D ruck der Buchdruckerei Koitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Die Neuerungen in der deutschen Arbeiterversicherung.
V on D r. F r i t z  D i e p e n h o r s t ,  Cöln.

Wenn auch der stückweise Aufbau der deutschen 
Arbeiterversicherung eine Vereinheitlichung der in Be
tracht kommenden Gesetze immer wünschenswerter 
erscheinen liess, so waren die wesentlichen Gründe für 
eine Reform doch vielmehr das Bedürfnis nach einer 
möglichst übereinstimmenden materiellen Gestaltung 
der verschiedenen Versicherungszweige und die Not
wendigkeit, sich den veränderten wirtschaftlichen Ver
hältnissen der neuesten Zeit tunlichst anzupassen. Dazu 
kam, dass die Einführung einer Hinterbliebenen-Ver- 
sicherung bereits durch § 15 des Zolltarifgesetzes vom 
25. Dezember 1902 vorgesehen war. Die nunmehr 
vorliegende R e i c h s v e r s i c h e r u n g s o r d n u n g  
besteht aus 1805 Paragraphen und soll an die Stelle 
sämtlicher bisher geltenden Arbeiterversicherungsge
setze treten. Diese Zusammenfassung ist insofern eine 
rein äusserliche, als von einer Verschmelzung der ver
schiedenen Versicherungszweige abgesehen ist. Sie 
ermöglichte es aber, eine Reihe gleicher und ähnlicher 
Bestimmungen der Gesetze an einer Stelle zu vereini
gen, woraus sich zwanglos die Einteilung in sechs 
Bücher ergab.

Die T r ä g e r  d e r  V e r s i c h e r u n g  bleiben 
nach wie vor in erster Linie die Krankenkassen, Be
rufsgenossenschaften und die Versicherungsanstalten. 
Daneben kommen für die Krankenversicherung die Er
satzkassen und Knappschaften in Betracht, für die Un
fallversicherung vor allem das Reich, die Bundesstaa
ten und die für leistungsfähig erklärten Gemeinden, 
für die Invaliden- und Hinterbliebenen - Versicherung 
die Sonderanstalten. Die neuen Bestimmungen über 
die Organe der Versicherungsträger, die Ehrenämter 
und die Beaufsichtigung des Vermögens entspricht im 
wesentlichen dem früheren Rechte. Dagegen ist die 
W ählbarkeit der Frauen von dem Gebiete der Kran
kenversicherung auf die ändern Versicherungsgebiete 
ausgedehnt, und die Vertreter der Arbeitgeber und Ver
sicherten werden nach den Grundsätzen der Verhält
niswahl gewählt. Die Vertreter der Arbeitgeber er
halten die zur Ausübung ihres Amtes gemachten Bar
auslagen zurückerstattet, während den Vertretern der 
Versicherten ausserdem noch Ersatz für entgangenen 
Arbeitsverdienst gewährt wird.

Die bemerkenswertesten Bestimmungen unter den 
„Gemeinsamen Vorschriften“ sind die über die V e r 
s i c h e r u n g s b e h ö r d e n .  Die „öffentlichen Be
hörden der Reichsversicherung“ sind in Zukunft, also

vom 1. Januar 1912 ab, die Versicherungsämter, die 
Oberversicherungsämter, das Reichsversicherungsamt 
und die Landesversicherungsämter. Sie übernehmen 
alle behördlichen Aufgaben hinsichtlich der Recht
sprechung und die Mehrzahl der Verwaltung. Die 
Grundlage der behördlichen Organisation bilden die 
V e r s i c h e r u n g s ä m t e r ,  welche bei jeder unte
ren Verwaltungsbehörde bestehen. Die oberste Ver
waltungsbehörde kann jedoch bestimmen, dass für die 
Bezirke mehrerer unterer Verwaltungsbehörden' ein ge
meinsames Versicherungsamt errichtet wird. Der Leiter 
der unteren Verwaltungsbehörde ist zugleich der Vor
sitzende des Versicherungsamtes, für den ein oder 
mehrere ständige Stellvertreter bestellt werden. Stell
vertreter kann nur der werden, welcher durch Vorbil
dung und Erfahrung auf dem Gebiete der Arbeiter
versicherung geeignet ist. Jede Bestellung bedarf der 
Zustimmung des Oberversicherungsamtes, soweit sie 
nicht nach Landesrecht wie die der höheren Verwaltungs
beamten erfolgt. Ein grösser Teil der Aufgaben des 
Versicherungsamtes wird vom Vorsitzenden oder dem 
ständigen Vertreter selbst erledigt, und nur in den 
vom Gesetz benannten Fällen müssen die Beisitzer 
herangezogen werden, deren Zahl mindestens zwölf be
trägt und die je zur Hälfte aus Arbeitgebern und Ver
sicherten entnommen werden. Diese Beisitzer oder 
Versicherungsvertreter werden von den Vorstandsmit
gliedern der Krankenkassen gewählt, die im Bezirk des 
Versicherungsamtes mindestens 50 Mitglieder haben. 
Die Stimmenzahl einer Kasse richtet sich nach ihrer 
Mitgliederzahl im Bezirke des Versicherungsamtes und 
wird auf die Vorstandsmitglieder gleichmässig verteilt. 
Die von den Arbeitgebern gewählten Kassenvorstands
mitglieder nehmen nur an der Wahl der Arbeitgeber
vertreter für das Versicherungsamt teil, und die von 
den Arbeitern in die Vorstände entsandten Mitglieder 
können nur Vertreter der Versicherten wählen. Des
halb können Krankenkassen o h n e  Arbeitgeber nur 
Arbeitervertreter zum Versicherungsamt wählen. Die 
Wahl geschieht schriftlich und nach den Grundsätzen 
der Verhältniswahl auf Grund einer von der obersten 
Verwaltungsbehörde erlassenen Wahlordnung. Die 
Versicherungsvertreter sollen mindestens je zur Hälfte 
an der Unfallversicherung beteiligt sein und mindestens 
je zu -einem Drittel am Sitze des Versicherungsamtes 
selbst oder nicht über 10 km entfernt wohnen oder 
beschäftigt sein. Ebenso sollen die hauptsächlichsten
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Erwerbszweige, insbesondere die Landwirtschaft, und 
die verschiedenen Teile des Bezirks berücksichtigt 
werden. Wählbar sind nur Männer als Beisitzer, die 
ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt verwalten. Die 
ihnen durch die Ausübung der Tätigkeit entstehenden 
Barauslagen sollen indes zurückgegeben und der ent
gangene Arbeitsverdienst ersetzt werden. Sämtliche 
Kosten des Versicherungsamtes trägt, wenn es bei einer 
gemeindlichen Behörde errichtet ist, der Gemeinde
verband, dessen Bezirk den des Amtes umfasst, sonst 
der Bundesstaat. Die Aufgaben der Versicherungs
ämter ergeben sich aus den einzelnen Bestimmungen 
des Gesetzes. Vor allem sind sie in Sachen der Kran
kenversicherung die Aufsichtsinstanz. Sie übernehmen 
ferner im allgemeinen alle Aufgaben auf dem Gebiete 
der reichsgesetzlichen Versicherung, die bis dahin den 
unteren Verwaltungsbehörden, den Gemeinden und 
sonstigen unteren Instanzen zugewiesen waren. Die 
Versicherungsämter sind weiterhin zu jeder Auskunfts
erteilung verpflichtet und können die Versicherungs
träger in deren Angelegenheiten unterstützen.

Die neueinzurichtenden O b e rv e r s ic h e ru n g s 
ä m te r treten an die Stelle der bisher nur für Streitig
keiten in Invaliden- und Unfallversicherungssachen zu
ständigen Schiedsgerichte und haben den Charakter 
einer staatlichen Behörde mit Spruch-, Beschluss- und 
Aufsichtsbefugnis. Das Oberversicherungsamt wird in 
der Regel für den Bezirk einer höheren Verwaltungs
behörde errichtet, und zwar entweder unter Angliede
rung an eine solche oder als selbständige Staatsbe
hörde. Dem Direktor als Leiter des Oberversiche
rungsamtes und seinem ständigen Stellvertreter sind 
mindestens 40 Beisitzer beigegeben, die je zur Hälfte 
aus Arbeitgebern und Versicherten sich zusammen
setzen. Sämtliche Kosten trägt der Bundesstaat, für 
jede Spruchsache ist jedoch von den sie veranlassen
den Versicherungsträgern eine vom Bundesrate noch 
festzusetzende einheitliche Gebühr zu entrichten.

Oberste Spruch-, Beschluss- und Aufsichtsbehörde 
ist das R e i c h s v e r s i c h e r u n g s a m t ,  dessen Or
ganisation im wesentlichen unverändert geblieben ist. 
Die wichtige und in der Kommission auf das ein
gehendste erörterte Frage, ob das Weiterbestehen von 
L a n d e s v e r s i c h e r u n g s ä m t e r n  zugelassen 
werden soll, ist schliesslich bejahend entschieden für 
diejenigen Landesversicherungsämter, zu deren Bereich 
mindestens vier Oberversicherungsämter gehören.

Die weitgehendste Abänderung hat die K r a n 
k e n v e r s i c h e r u n g  durch die Reichsversiche
rungsordnung erfahren. Es sind fortan nicht nur die 
Arbeiter bestimmter Klassen versicherungspflichtig, 
sondern, wie bisher schon hinsichtlich der Invaliden
versicherung, alle Personen, die ihre Arbeitskraft in 
untergeordneter abhängiger Stellung verwerten. Von 
grundsätzlicher Bedeutung ist ferner, dass die für die 
Versicherungspflicht massgebende Jahres - Arbeitsver
dienstgrenze von 2000 auf 2500 Mark erhöht ist. Der 
Versicherungszwang ist demnach jetzt auch ausgedehnt 
auf die sogenannten unständigen und die in land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Arbeiter, 
die Dienstboten und Hausgewerbetreibenden, die Ge
hilfen und Lehrlinge in Apotheken, die in Privatanstal
ten tätigen Lehrer und Erzieher und die Bühnen- und 
Orchestermitglieder. Dagegen sind die Familienange

hörigen des Arbeitgebers, die ohne eigentliches Ar
beitsverhältnis und ohne Entgelt arbeiten, fortan ver
sicherungsfrei, während ihnen der freiwillige Beitritt 
nicht genommen worden ist. Bei allen Versicherungs
berechtigten kann die Satzung das Recht zum Beitritt 
von einer bestimmten Altersgrenze und von der Vor
legung eines ärztlichen Gesundheitszeugnisses ab
hängig machen. Die Versicherungsberechtigung er
lischt in allen Fällen, wenn das regelmässige jährliche 
Einkommen 4000 Mark übersteigt. Auch unterliegen 
fortan die Mitglieder geistlicher Genossenschaften, 
Diakonissen, Schulschwestern und ähnliche Personen, 
wenn sie aus religiösen oder sittlichen Beweggründen 
mit Krankenpflege, Unterricht oder an anderen gemein
nützigen Tätigkeiten sich beschäftigen, nicht der Ver
sicherungspflicht.

Unter den Bestimmungen über die Leistungen der 
Krankenkasse ist vor allem neu, dass der als Bemes
sungsunterlage dienende höchste Grundlohn von 4 auf 
5 Mark heraufgesetzt worden ist und dass dem Ver
sicherten mit seiner Zustimmung Hilfe und Wartung 
durch Krankenpfleger, Krankenschwestern oder andere 
Pfleger unter Abzug höchstens eines Viertels des Kran
kengeldes gewährt werden darf. Auch sind ihm Hilfs
mittel gegen Verunstaltung und Verkrüppelung zuzu
billigen, die nach beendigtem Heilverfahren nötig sind, 
um die Arbeitsfähigkeit herzustellen oder zu erhalten. 
Wöchnerinnen können Aufnahme in einem Wöchne
rinnenheim finden und alle versicherungspflichtigen 
Ehefrauen haben erforderlichenfalls Anspruch auf Heb
ammendienste.

Von den bisherigen Kassen sind die Gemeinde
krankenkassen beseitigt worden, sodass sich die Kran
kenversicherung fortan ausschliesslich in (organisierten) 
Kassen vollzieht, von denen die örtlich begrenzten 
Ortskrankenkassen bestehen bleiben, falls sie die 
vorgeschriebene Mindestzahl an Mitgliedern aufzuwei
sen haben. Um den Arbeitgebern und Versicherten 
einen gleichen Einfluss bei der Besetzung der wichtig
sten Stellen einzuräumen, wird der Vorsitzende des 
Vorstandes bei den Ortskrankenkassen in getrennter 
Wahl gewählt. Gewählt ist, wer die Mehrzahl der 
Stimmen aus der Gruppe sowohl der Arbeitgeber als 
auch der Versicherten erhält. Kommt diese Mehrheit 
in der ersten oder einer zweiten Wahl nicht zustande, 
dann bestellt das Versicherungsamt den Vorsitzenden. 
In ähnlichem Sinne ist die Anstellung des Kassenper
sonals geregelt, um an Stelle der früheren Vergewal
tigung der Minderheit wünschenswerte Parität zu er
möglichen.

Eine völlige Klärung der Frage über das Ver
hältnis der Kasse zu den Ärzten und Apotheken, wie 
sie im Entwurf vorgesehen war, hat die Reichsversiche
rungsordnung leider nicht gebracht. Die Frage des 
Arztsystems wird überhaupt gar nicht berührt. Soweit 
es die Kasse nicht erheblich belastet, soll sie ihren 
Mitgliedern die Auswahl zwischen mindestens zwei 
Ärzten freilassen. Wenn der Versicherte die Mehr
kosten selbst übernimmt, steht ihm jedoch die Aus
wahl unter den von der Kasse bestellten Ärzten frei. 
Wird bei einer Krankenkasse die ärztliche Versorgung 
dadurch ernstlich gefährdet, dass die Kasse eine aus
reichende Anzahl von Ärzten zu angemessenen Bedin
gungen nicht anstellen kann, oder die Ärzte den Ver
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trag nicht einhalten, dann ermächtigt das Oberver
sicherungsamt die Kasse, statt der Krankenpflege oder 
der ärztlichen Behandlung eine bare Leistung bis zu 
zwei Drittel des Krankengeldes zu gewähren.

Über die Aufbringung der Mittel sind die früheren 
Vorschriften beibehalten worden, von der im Entwurf 
vorgesehenen Hälftelung der Beiträge an Stelle einer 
Dritteilung hat man also abgesehen. Die Verpflichtung 
zur Zahlung eines Eintrittsgeldes und die Möglichkeit, 
gewisse kleinere Arbeitgeber durch statutarische Rege
lung von der Verpflichtung zur Leistung von Beiträgen 
aus eigenen Mitteln zu befreien, sind in Fortfall gekom
men. Die Art der Zahlung der Beiträge bleibt im 
wesentlichen unverändert, indem auch künftig die Ver
sicherungspflichtigen sich bei der Lohnzahlung ihre 
Beitragsanteile abziehen lassen müssen.

Für die U n f a l l v e r s i c h e r u n g  bringt die 
Reichsversicherungsordnung hauptsächlich Änderungen 
in der äusseren Gestalt gegenüber den bisherigen 
Gesetzen mit sich. Der Umfang der Versicherung ist 
ausgedehnt u. a. bei den Tiefbauarbeiten auf den 
ganzen Umfang des Betriebes, auf Apotheken, Gerbe
rei-,. Dekorateur- und Steinzerkleinerungsbetriebe, den 
Betrieb von Badeanstalten, die Binnenfischerei, Fisch
zucht, Teichwirtschaft und Eisgewinnung, den gewerb
lichen Fahr-, Reittier- und Stallhaltungsbetrieb usw. 
Die Versicherungspflicht ist also von der Natur des 
Unternehmens und von der Eintragung ins Handels
register nicht mehr abhängig. Betriebsbeamte sind bis 
zu einem Jahresverdienst von 5000 (statt bisher 3000) 
Mark gegen Unfall versichert. Die Zulässigkeit der 
freiwilligen Selbstversicherung ist in mehreren Be
ziehungen erweitert worden.

Bei dem Gegenstand der Versicherung sind die 
Vorschriften über eine Berechnung des Jahresarbeits
verdienstes den im Laufe der Zeit hervorgetretenen 
Bedürfnissen gemäss weiter ausgestaltet. Insbesondere 
wird bei Berechnung der Rente der Jahresarbeitsver
dienst bis zu 1800 (bisher 1500) Mark voll angerechnet. 
Ebenso sind die Vorschriften über den sogenannten 
Krankengeldzuschuss und die sonstigen Leistungen 
während der Wartezeit genauer ausgebildet. Die Ge
währung von Hauspflege ist auch hier zulässig erklärt 
worden. Durch Beschluss des Bundesrats kann die 
Unfallversicherung auf bestimmte gewerbliche Berufs
krankheiten ausgedehnt werden. Auch ist den Berufs
genossenschaften die Befugnis zugewiesen worden, 
Einrichtungen zur Beschaffung von Arbeitsgelegenheit 
für Unfallverletzte zu schaffen. Dass für die Unfall- 
und auch Invalidenversicherung so verhältnismässig 
wenig Neuerungen eingeführt worden sind, findet seine 
Erklärung in der jüngeren Fassung dieser Gesetze, 
durch welche den Anforderungen der Neuzeit bereits 
Rechnung getragen worden ist.

Bei der I n v a l i d e n v e r s i c h e r u n g  ist die 
Versicherungspflicht ausgedehnt worden auf Gehilfen 
und Lehrlinge in Apotheken und auf Bühnen und 
Orchestermitglieder, dagegen nicht auf Hausgewerbe
treibende. Voraussetzung der Versicherungspflicht ist, 
dass die betreffenden Personen gegen Entgelt arbeiten, 
das im Jahre 2000 Mark wie bisher nicht übersteigt. 
Die Versicherungsfreiheit ist auch auf solche Personen 
ausgedehnt worden, welche nach dem Abgang von

einer Hochschule sich auf einen Beruf vorbereiten, der 
der Versicherungspflicht nicht unterliegt. Invaliden
rente erhält fortan auch der Versicherte, der nicht 
dauernd invalide ist, aber während 26 Wochen dauernd 
invalide gewesen ist, oder der nach Wegfall des Kran
kengeldes invalide ist, für die weitere Dauer der In
validität. Auf diese Weise ist ein besserer Anschluss 
an die Krankenversicherung hergestellt. Die Rente wird 
sogar länger als ein Jahr rückwärts gezahlt, wenn sich 
die Antragstellung' des Berechtigten durch Umstände 
verzögert hat, die ausserhalb seines Willens lagen. 
Der Antrag ist in diesem Falle innerhalb drei Monaten 
zu stellen, nachdem das Hindernis weggefallen ist. 
Altersrente erhält der Versicherte wie bisher vom voll
endeten 70. Lebensjahre an, auch wenn er noch nicht 
invalide ist. Die Versicherungsanstalten müssen min
destens ein Drittel ihres Vermögens in Anleihen des 
Reiches und der Bundesstaaten anlegen.

Wichtiger als diese Änderungen ist jedoch die 
Schaffung der H i n t e r b l i e b e n e n -  und der 
f r e i w i l l i g e n  Z u s a t z v e r s i c h e r u n g .  Durch 
die letzte Versicherung wird allen Versicherten die 
Möglichkeit gewährt, sich durch beliebige Verwendung 
von Zusatzmarken einer beliebigen Versicherungs
anstalt höhere Renten zu gewähren. Für jede Zusatz
marke im Werte einer Mark erhält der Versicherte so
vielmal 2 Pfennig, als beim Eintritt der Invalidität 
Jahre seit Verwendung der Zusatzmarke vergangen 
sind. Beträgt die Zusatzrente nicht über 60 Mark das 
Jahr, dann kann der Versicherte auf Antrag durch eine 
einmalige Summe abgefunden werden.

Die wichtigste Neuerung ist die H i n t e r b l i e 
b e n e n  - V e r s i c h e r u n g ,  deren Leistungen in 
Witwen-, Witwer- und Waisenrenten, in Witwengeld 
und Waisenaussteuer bestehen. Die Fürsorge für die 
Hinterbliebenen eines gegen Invalidität Versicherten 
tritt jedoch nur ein, wenn der Verstorbene zur Zeit 
seines Todes die Wartezeit für die Invalidenrente er
füllt hat. Witwenrente erhält die dauernd invalide 
Witwe nach dem Tode ihres versicherten Mannes oder 
diejenige, die während 26 Wochen ununterbrochen in
valide war. Den Waisen wird eine Rente gezahlt, 
solange sie nach dem Tode des versicherten Vaters 
noch nicht 15 Jahre alt sind. Die Mittel für die Hinter- 
bliebenen-Versicherung werden einheitlich mit denen 
für die Invalidenversicherung erhoben und, abgesehen 
vom Reichsausschuss, durch gleich hohe Beiträge der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer beschafft. Die Wochen
beiträge steigen deshalb in der I. Lohnklasse von 14 
auf 16, in der II. von 20 auf 24, in der III. von 24 bis
30, in der IV. von 30 auf 38 und in der V. von 36 auf 
40 Pfg.

Die Bestimmungen des fünften und sechsten 
Buches können hier übergangen werden; da sie nur 
formaler Natur sind und sich aus der eingangs er
wähnten Einrichtung der Versicherungsämter von 
selbst ergeben. Durch das Einführungsgesetz tritt die 
Reichsversicherungsordnung am 1 Januar 1912 in Kraft. 
Nur soweit es sich um Massnahmen zu ihrer Durch
führung handelt, haben die entsprechenden Bestim
mungen mit der Vollziehung des Gesetzes schon 
Rechtskraft erhalten.
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Aus den Erfahrungen eines technischen Aufsichtsbeamten.
Von Ingen ieur S c h i r m e r  -M ün ch en .

XIII. Ü b e r  d i e  l e i t e n d e n  G e s i c h t s p u n k t e  
b e i  d e r  A n o r d n u n g  v o n  S c h u t z v o r r i c h 
t u n g e n  u n d  b e i  d e r  B e u r t e i l u n g  d e r e n  

Z w e c k d i e n l i c h k e i t .
Die Einführung des Unfallversicherungsgesetzes 

und die daraus abgeleitete Entschädigungsberechtigung 
der durch Betriebsunfälle in ihrer Erwerbstätigkeit be
einträchtigten Arbeitnehmer veranlasste die Betriebs
unternehmer, welchen die Tragung sämtlicher Unfall
lasten zufiel, im Hinblick auf diese schweren Lasten, 
sich mehr um die Verhütung von Unfällen zu küm
mern, als dies früher nur unter dem Haftpflichtgesetz 
geschehen war. Die Gesetzgebung war der Anlass, 
dass viele sich berufen fühlten, Schutzvorrichtungen 
zu konstruieren, um in der Hauptsache damit ein mög
lichst gutes Geschäft zu machen. Die Bestrebungen 
beruhten also nicht nur auf Menschenfreundlichkeit, 
sondern auch auf Eigennutz. Es kamen eine Menge 
Vorrichtungen in den Verkehr, teils von den Maschinen
fabrikanten selbst, teils von Privatpersonen oder klei
neren mechanischen Geschäften. Mancher Konstruk
teur mag wohl in dem guten Glauben sich befunden 
haben, seine Arbeit sei gut und werde den Zweck er
füllen; die Erfahrung hat aber gelehrt, dass sehr viele 
Vorrichtungen ihrem Zwecke nicht entsprachen, und 
nicht selten kam es vor, dass die Unfallgefahr erhöht, 
anstatt vermindert wurde.

Wenn von der Maschinenfabrik ein Schutzmittel 
mitgeliefert wurde, so war der Abnehmer der Ma
schine in den überaus meisten Fällen leicht zufrieden
gestellt, zumal wenn der Maschinenfabrikant seine 
Schutzvorrichtung über alles lobte und nicht selten be
hauptete, die Berufsgenossenschaft habe ebenfalls diese 
Vorrichtung als gut und ausreichend bezeichnet. Bei 
den Maschinenabnehmern hat im allgemeinen eine 
starke Neigung bestanden, alles das, was der Erbauer 
der Schutzvorrichtung angab, zu glauben, musste doch 
der Maschinenfabrikant es besser wissen als der Käu
fer der Maschine, denn in den meisten Fällen ist letz
terer in dieser Sache Laie, und was hierbei das Be
quemste war, die Verantwortung wurde auf andere 
Schultern geladen. In sehr vielen Fällen hat aber die 
Maschinenfabrik das Mitliefern von Schutzvorrichtun
gen als ein unvermeidliches Übel betrachtet, wollte 
man der Konkurrenz gegenüber den Preis für die Ma
schine nicht erhöhen. Man half sich also mit mög
lichst einfachen und billigen Schutzvorrichtungen, 
welche, wie schon früher gesagt, vielfach erst nach
träglich angebracht wurden. Dem Schreiber dieser 
Zeilen wurde im Jahre 1911 von einem Maschinen
fabrikanten gesagt: „Wir können eine andere (bessere

— ausreichendere) Schutzvorrichtung noch nicht an
bringen, weil wir die Modelle für die Gussteile der 
verschiedenen Maschinentypen noch nicht geändert 
haben.“

Ein fernerer Umstand, sich der Schutzvorrichtun
gen halber nicht in grosse Unkosten zu stürzen, war, 
dass die Maschinenabnehmer im allgemeinen bei Ab
nahme oder Bestellung der Maschine die Forderung 
einer sicher wirkenden Schutzvorrichtung nicht mit 
genügendem Nachdruck stellten. B i s  j e t z t  s i n d  
e s  n u r  e r s t  z w e i  B e r u f s g e n o s s e n s c h a f 
t e n  i m d e u t s c h e n  R e i c h e ,  w e l c h e  f ü r  
i h r e  M i t g l i e d e r  a u f  M i t l i e f e r u n g  d e r  
v o r g e s c h r i e b e n e n  S c h u t z v o r r i c h t u n 
g e n  u n t e r  a l l e n  U m s t ä n d e n  b e s t e h e n ,  
und einen entsprechenden Druck auf die Erbauer und 
Händler von Maschinen ausüben.

Bei älteren Maschinen, die bei Inkrafttreten des
v.

Gesetzes bereits aufgestellt waren, war der Betriebs
unternehmer gezwungen, selbst für die von der Be
rufsgenossenschaft vorgeschriebenen Schutzmittel zu 
sorgen, und so wurden, besonders bei -den mittleren 
und kleineren Betrieben, meistens des Kostenpunktes 
wegen, die möglichst billigeren Vorrichtungen zur An
bringung gewählt. —

Dass eine Schutzvorrichtung, selbst wenn sie teuer 
erscheint, dem Erfinder oft mehr gekostet hat, ist nicht 
selten Tatsache geworden. Die Kosten für Patentge
bühren und Patentanwalt stehen sehr oft mit der Mög
lichkeit, die Erfindung lukrativ auszunutzen, in gar 
keinem Verhältnis. Die Anschauung, dass es für einen 
Kulturstaat unmoralisch ist, wenn er auf Vorrichtungen, 
welche zur Erhaltung der Gesundheit der arbeitenden 
Bevölkerung dienen, Patente erteilt und dafür Gebüh
ren verlangt, dürfte einer gewissen Berechtigung nicht 
entbehren.

Der Betriebsunternehmer glaubt nun mit der An
bringung von Schutzvorrichtungen seine Pflichten dem 
Gesetze und der Berufsgenossenschaft gegenüber er
füllt zu haben. Sollte aber ein Unfall trotz der ange
brachten Vorrichtung eingetreten sein, so kann man 
sehr häufig den Ausspruch hören, dass die Anbringung 
von Schutzvorrichtungen keinen Wert hat etc., eine 
billige Ausrede, um bei einer Unterlassung sich be
quem entschuldigen zu können. Es ist aber in vielen 
Fällen festgestellt, dass der Betriebsunternehmer nicht 
geprüft hatte, ob das von ihm angebrachte Schutz
mittel überhaupt in Konstruktion und Ausführung so 
beschaffen war, dass es geeignet gewesen wäre, seinen 
Zweck zu erfüllen.

Das oberflächliche Urteil lautet: Diese Schutzvor

/
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richtung hat sich nicht bewährt, ob nun mit Recht oder 
Unrecht, danach wird selten gefragt. Dieselbe Schutz
vorrichtung hat sich aber vielleicht in anderen Be
trieben bewährt, was z. B. daraus hervorgeht, dass in 
diesen keine Unfälle zu verzeichnen waren. Betrachtet 
man aber den einen Betrieb, in welchem die Vorrich
tung den Unfall nicht verhüten konnte, und den an
deren, in welchem durch dasselbe Schutzmittel Unfälle 
verhindert wurden, so findet sich, dass diese beiden Be
triebe hinsichtlich der Betriebsleitung grundverschieden 
sind. Der eine Betrieb ist einer strammen Leitung 
unterstellt; man findet hier, dass die Anordnungen sich 
auf Folgerichtigkeiten stützen. Die richtige Einteilung 
der Zeit und Arbeit lässt keine Ü b e r h a s t u n g  — 
d i e  H a u p t u r s a c h e ,  d i e  z u  a l l e n  m ö g 
l i c h e n  U n f ä l l e n  A n l a s s  g i b t  — in diesem 
Betriebe eintreten. Wenn nun in einem solchen gut 
geleiteten Betriebe eine, wenn auch unvollkommene, 
vielleicht nur eine Warnungs-Vorrichtung an ihrem be
stimmten Platze angebracht ist, würde sich diese, den 
obwaltenden Umständen entsprechend, wahrscheinlich 
sehr gut bewähren. In dem anderen Betriebe hingegen, 
in welchem die Verhältnisse bezüglich der Betriebs
leitung nicht so günstig liegen, würde diese Vorrich
tung zur'Verhütung von Unfällen sich vielleicht nicht 
eignen und man würde damit unzufrieden sein. Der 
Schreiber dieser Zeilen erinnert sich eines alten Modell
schreiners, welcher nahezu 40 Jahr mit ein und der
selben, vollständig ungeschützten Kreissäge arbeitete 
und dabei sich noch nie verletzt hatte. Wollte man 
hieraus folgern, so müsste man den Schluss ziehen, es 
hätte sich die S c h u t z l o s i g k e i t  der Kreissäge 
bewährt.

Man sollte sich daher nicht so engherzig an so
genannte „bewährte“ Schutzvorrichtungen anklammern, 
wenn dies auch bequem ist, denn die Bezeichnung 
„bewährt“ bei Schutzvorrichtungen soll eine A u s 
z e i c h n u n g  darstellen, welche sich auf vollständige 
Verhinderung von Unfällen gründet. Diejenigen aber, 
welche gedankenlos einer Vorrichtung das Prädikat 
„bewährt“ angehängt haben, sind sich jedenfalls der 
Folgen, die eine solche Bezeichnung hervorrufen kann, 
nicht bewusst und nicht selten die allerunberufensten 
Beurteiler gewesen.

Eine Schutzvorrichtung kann man als vollkommen 
bezeichnen, wenn durch sie selbst der ungeschickteste 
und ungelernte Arbeiter gegen Verletzungen gesichert 
ist. Dabei soll jedoch nicht gesagt sein, dass der ge
fahrbringende Maschinenteil immer vollständig einge
kapselt sein muss. In manchen Fällen genügt es z. B„ 
wenn beide Hände, während der gefahrbringende Ma
schinenteil sich bewegt, an irgend einer anderen Stelle 
beschäftigt s e i n  m ü s s e n ,  um den Arbeitsvorgang 
ausführen zu können, so dass, wenn die Hände dort

nicht beschäftigt wären, die Maschine sich nicht be
wegen könnte; oder dass die Hände des Arbeiters durch 
Vorrichtungen derart zurückgehalten werden, dass eine 
Berührung mit dem gefährlichen Maschinenteil un
möglich wird, wie dies bei der Einlassvorrichtung an 
Dreschmaschinen der Fall ist.

Will man nun eine Schutzvorrichtung anordnen, 
die sich in jeder Beziehung bewähren soll, oder eine 
solche daraufhin prüfen, ob sie den Anforderungen ent
spricht, sodass man sie überall zur Anbringung emp
fehlen kann, so muss vorerst der Zweck, den sie er
füllen soll, genau festgestellt werden. Z. B. beim 
Durchschneiden eines Holzstammes auf einer Quer
schneidsäge tritt das Sägeblatt, am Schluss des Ar
beitsvorganges, aus dem Arbeitsstücke, dem Holze, 
wieder heraus und bildet eine grosse Gefahr für die 
dort schaffende Hand des Arbeiters. U m  n u n  d i e s e  
G e f a h r  z u  b e s e i t i g e n ,  m u s s  d a s  u n g e 
s c h ü t z t e  H e r v o r t r e t e n  d e s  S ä g e b l a t 
t e s  v e r h i n d e r t  w e r d e n .  Dies ist als Haupt
forderung festzuhalten. Es muss also der Vorgang des 
Durchschneidens des' Holzes innerhalb des Bereiches 
der Schutzvorrichtung erfolgen. Ein Hinderungsgrund, 
dies wirklich durchzuführen, ist nicht vorhanden.

Wir wollen an diesem Beispiele zeigen, in wie ver
schiedenartiger Weise die Aufgabe gelöst wurde und 
welche von den Schutzvorrichtungen als vollkommen 
zu bezeichnen sind, also als bewährt empfohlen wer
den können.

Fig. 249 zeigt uns eine Kreissäge, die zum Zer
schneiden von Stammholz bestimmt ist. Wir sehen 
hier zum Zuführen des Holzes einen von dem Gestelle 
der Kreissäge unabhängigen, auf Schienen laufenden 
Wagen a, welcher in einem muldenförmigen Lager b 
das zu zerschneidende Holz aufnimmt. Um nun beim 
Durchschneiden desselben mit dem frei umlaufenden 
Sägeblatt nicht in Berührung zu kommen, hat man an 
dem Wagen einen Schutz c angebracht, der aber nicht 
verhindert, dass bei zurückgeschobenem Wagen das 
Sägeblatt vollständig ungeschützt bleibt. Die ganze 
Anordnung ist aus einfachen Anfängen hervorgegangen, 
und die Vorrichtung c bietet nur einen ganz geringen 
Schutz gegen Verletzungen.

Fig. 250. In dieser Zeichnung sehen wir eine 
Schutzvorrichtung, welche das Sägeblatt nur teilweise 
überdeckt. Auf dem Gestelle der Kreissäge ist ein 
fahrbarer Tisch angebracht, der wiederum die Schutz
vorrichtung trägt, welche teils zum Festhalten der zu 
durchschneidenden Hölzer dienen, und teils das Säge
blatt schützen soll. Diese Vorrichtung erlaubt ein sehr 
flottes Arbeiten. Es werden damit täglich ungefähr 
32 Raummeter Stammholz nahezu dreimal geschnitten, 
hierbei ist das Geradeschneiden der Enden eingerech
net. Diese 32 Raummeter Schleifholz zu schneiden er
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fordert also, je nach der Stärke des Holzes, nahezu 
3000—5000 Schnitte in 10 Stunden, was wohl als eine 
sehr gute Leistung zu erachten ist. Eine Verletzung 
durch das Sägeblatt war in einem Zeiträume von fünf

der die Maschine bedienenden Person hin einen Schutz
helm c, welcher das Hervortreten des Sägeblattes ver
hindern soll. An dem Schutzkasten a ist vorn ein 
hohler Tragbalken b, der sich in entsprechenden Bü-

249.

geln e a e, führt, für den Schutzhelm c angebracht und 
dient dazu, den Drehpunkt d, um welchen sich der 
Schutzhelm c bewegen soll, je nach Bedürfnis bei stär
kerem oder schwächerem Schleifholz zu verlegen. Die

Fig.

geschützt hervortritt und somit eine Sicherheit gegen 
Handverletzungen nicht vorhanden ist, kann diese auch 
nicht das Prädikat „vollkommen“ oder „bewährt“ er
halten.

2 5 0 .

ganze Anordnung der Schutzvorrichtung gestattet ein 
flottes Arbeiten.

Da aber die Beobachtung gemacht wurde, dass die 
Arbeiter meist geneigt sind, den nach ihrer Anschauung

F ig .

Jahren — seit der Anbringung der Vorrichtung — nicht 
erfolgt, weshalb die Betriebsleitung diese Vorrichtung 
als „bewährt“ bezeichnete.

Da aber bei dieser Vorrichtung das Sägeblatt un-

Fig. 251 bringt uns eine Quersäge mit einem Schutz t 
kästen a, der nach drei Seiten hin das Sägeblatt über
deckt. Diese Vorrichtung ist ebenfalls auf einem fahr
baren Tische angebracht und besitzt nach dem Stande

lästigen Schutzhelm ausser Wirksamkeit zu setzen, also 
denselben in wagerechter Lage festzulegen, um auf 
diese Weise das Schleif holz bequemer vor das' Säg- 
blatt zu bringen und zu durchschneiden, und, weil

Fig. 251.
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vielerorts in Akkord gearbeitet wird, auch einen höhe
ren Verdienst zu erzielen, so ist unter solchen Um
ständen, die also nicht ausgeschlossen sind, das her
vortretende Sägeblatt nicht geschützt. Der Wert der 
Schutzvorrichtung hängt also von der Zuverlässigkeit 
des Arbeiters ab. Die Vorrichtung gewährt daher nur 
einen bedingten Schutz und kann somit nicht als voll
kommen bezeichnet, also auch nicht empfohlen wer
den.

In Fig. 252 sehen wir eine ähnliche Schutzvorrich

tung wie die unter Fig. 251 besprochene. Auch hier ist 
es möglich, den Schutzhelm in wagerechter Lage fest
zulegen, wodurch die Hauptforderung, das freie Her
vortreten des Sägeblattes unter allen Umständen zu 
verhindern, nicht erfüllt wird. Diese Vorrichtung, wel
che auch nur einen bedingten Schutz bietet, kann da
her auch nicht empfohlen werden.

Fig. 253. Diese Vorrichtung unterscheidet sich von 
der vorhergehenden unter Fig. 252 nur dadurch, dass 
der Drehpunkt D des beweglichen Schutzhelms H am

hinteren Ende des Schutzkastens angebracht ist. Aber 
auch hier ist es durch Verschiebung des Gegengewich
tes möglich, den Schutzhelm H in seiner höchsten Stel
lung festzuhalten, wodurch letzterer in seiner Eigen
schaft als Schutzmittel gegen das hervortretende Säge
blatt nicht mehr in Betracht kommt und die Vorrich
tung ebenfalls, da ihr Schutz nur ein bedingter, nicht 
empfohlen werden kann.

Fig. 254 zeigt eine Schutzvorrichtung, an der die 
Nachteile, welche den vorher besprochenen Vorrich-

Fig. 254.

tungen anhafteten, ganz beseitigt wurden. Das Schutz
gehäuse ist der Bewegung des fahrbaren Tisches ent
sprechend so lang, dass das Sägeblatt bei dem Arbeits
vorgang vollständig überdeckt bleibt und niemals her
vortreten kann. Eine entsprechend grosse Öffnung 
für das Einschieben des abzuschneidenden Schleif
holzes ist angebracht und wird bei grösserer Stärke des 
Holzes nahezu ausgefüllt, sodass sich der ganze Ar
beitsvorgang, man kann sagen, unsichtbar innerhalb 
des Schutzgehäuses abspielt und eine Verletzung des 
Arbeiters durch das Sägeblatt vollständig ausgeschlos
sen ist.

Wir wären nun bei unseren Betrachtungen bei 
einer vollkommenen Schutzvorrichtung, welche die 
Hauptforderung — das Hervortreten des Sägeblattes 
unter allen Umständen zu verhindern erfüllt — ange
langt, müssen aber sogleich auch den Mahnungen aus 
der Praxis Gehör schenken. Die Vorrichtung unter 
Fig. 254 entspricht zwar der Hauptforderung in bezug 
auf Unfallverhütung, beeinträchtigt aber etwas das 
flotte Arbeiten. Wie schon anfangs erwähnt, will der 
Arbeiter sowohl als der Betriebsunternehmer die Kreis
säge möglichst offen haben, beide um ihres Verdienstes 
willen. Es soll das Holz so rasch als möglich vor 
den Schnitt gebracht werden können. Muss nun das 
Holz seitlich durch eine Öffnung eingeschoben wer
den, so nimmt dieser Arbeitsvorgang immer etwas mehr 
Zeit in Anspruch, und die Arbeitsleistung an der Kreis
säge wird dadurch herabgesetzt. Da uns aber die Er
fahrung lehrt, dass bei offenem Sägeblatte die Ver
letzungsgefahr nie beseitigt werden kann, so sind wir 
bei Anordnung einer Schutzvorrichtung gezwungen, 
beide Faktoren in Rechnung zu bringen. Wir müssen 
also einerseits an der Vollkommenheit der Schutzvor
richtung etwas nachlassen, um die Leistungsfähigkeit 
der Maschine nicht zu stark zu beeinträchtigen, und 
der Betriebsunternehmer muss andererseits an der 
Höhe der Leistungsfähigkeit der Maschine etwas nach
geben, um die Verletzungsgefahr zu beseitigen. An 
der Schutzvorrichtung Fig. 254 hatte sich in der Praxis 
ergeben, dass die Öffnung zum Einschieben des Holzes 
sich nach und nach stark verbeulte und man gezwungen
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war dieselbe nicht nur zu vergrössern, sondern auch 
kräftiger zu versteifen, um ein flottes -Einschieben der 
Hölzer zu ermöglichen. Das Opfer, welches die Be
seitigung der Verletzungsgefahr der Leistungsfähigkeit 
der Maschine bringen musste, war also nicht sehr 
gross.

In Fig. 255 sehen wir nun eine solche Vorrichtung, 
welche die oben besprochenen Eigenschaften nach jeder

Richtung hin besitzt. Das Sägeblatt ist bei dieser Kon
struktion von einem feststehenden Schutzkasten H nach 
drei Seiten hin umgeben. Nach der Schnittseite hin 
ist eine auf Rollen sich bewegende Vorrichtung an
gebracht, auf der ein U-Eisenbügel S befestigt, der 
nach der Stellung des Arbeiters hin auf ungefähr 
180 mm verbreitert ist. Der U-Eisenbügel ist so kräftig 
und weit, dass er den Anforderungen in jeder Weise 
entspricht, also auch starke Stämme einschieben lässt. 
Der ganze Arbeitsvorgang erfolgt auch hier innerhalb 
des Bügels. Damit auch aussergewöhnliche Han
tierungen des Arbeiters nicht in Gefahr kommen kön
nen, ist der vordere Teil des Bügels auf Anregung des 
Schreibers dieser Zeilen verbreitert worden. Im 
übrigen tritt das Sägeblatt, nach Durchschneiden des 
Holzes, zwischen den Schenkeln des U-Eisens ein und 
ist somit hinreichend geschützt.

Die Vorrichtung, die uns Fig. 255 zeigt, ist in einer 
grösseren Anzahl von Betrieben eingeführt und hat den 
gestellten Anforderungen nicht nur in bezug auf die 
Leistungsfähigkeit der Maschine, sondern auch in be
zug auf Unfallverhütung seit einer Reihe von Jahren 
vollständig entsprochen. An allen den eingeführten 
Maschinen dieser Bauart sind Unfälle bisher nicht zu 
verzeichnen gewesen. Diese Vorrichtung, welche als 
das Endergebnis eines logischen Entwickelungsganges 
zu betrachten ist, kann somit zur Anbringung empfoh
len und das Prädikat „bewährt“ kann ihr beigelegt 
werden.

Es soll bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen 
werden, die zuletzt ausgeführte Konstruktion einer wie 
unter Fig. 255 besprochenen Querschneidsäge, welche

den Änderungswünschen des Schreibers dieser Zeilen 
Rechnung trägt, vor Augen zu führen, siehe Fig. 256 
Diese Vorrichtung wird von I. N.. Voith in Heidenheim 
gebaut; an dieser Maschine findet sich auch eine be
sonders gute Rücklaufvorrichtung. — Auch in diesem 
Falle schiebt sich der Schutzbügel und der Schutz
kasten für das Sägeblatt ineinander.

Wir wollen nun noch ein anderes Beispiel hier be-

255-
sprechen und zwar ein solches, an welchem nicht der 
gefahrbringende Maschinenteil geschützt wird, sondern 
die schaffenden Hände zurückgehalten werden. Wir

Fig. 256.

wählten daher die Schutzvorrichtung über der Einlass
öffnung an den Dampfdreschmaschinen und schliessen 
an den Aufsatz des Schreibers dieser Zeilen aus den 
Jahrgang II Heft 2 und 3 dieser Zeitschrift — Schutz
vorrichtungen über die Einlegeöffnung der Trommel an 
Dreschmaschinen, ihre Entwickelung und ihre Kon
struktion — an.

Im Jahre 1887 hatten die hier in Frage kommenden 
Berufsgenossenschaften bestimmt, dass nur eine Schutz
leiste von 6 cm Höhe (siehe Fig. 257) an der Einlage
oder Einlass-Öffnung angebracht wurde, um das Ein
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rutschen der Füsse in diese Öffnung zu verhindern, 
ein Unfall, der besonders durch die herumliegenden 
Getreidekörner sehr leicht verursacht wird.

Der Beschauer dieser Skizze wird sich sofort 
sagen, dass dieser Schutz ein unzureichender ist, und 
dass derselbe erkennen lässt, dass man, um den 
schweren Unfällen an der Dreschtrommel zu begegnen, 
sich damals noch keine rechte Vorstellung gemacht 
hatte.

Der erste Schutz, der über die Einlegeöffnung an
gebracht vorgefunden wurde, befand sich an der von 
England eingeführte Dreschmaschine — Fig. 258.

Fig. 258.

Dieser Schutzdeckel, der eine Sicherheit gegen 
Erfasstwerden der Hände oder Füsse nicht bietet, hatte 
auch gar nicht die Aufgabe, Unfälle zu verhüten, son
dern sollte nach Beendigung des Dreschvorganges die 
Dreschtrommel gegen hineinfallende Gegenstände 
schützen.

In Fig. 259 sehen wir den ersten Anfang eines 
Schutzes gegen das Hineinziehen der Hand in die

Trommel, aber auch hier war der Gedanke nicht der, 
die schaffende Hand zurückzuhalten, sondern um das 
Einlassen des nicht in Garben gebundenen Sommer
Getreides besser und schneller ausführen zu können.

Erst in den 90 er Jahren wurden die Unfallver
hütungsvorschriften dahin geändert, dass die Einlege
öffnung in senkrechter Richtung überdeckt sein muss, 
um das Hineintreten und auch Fallen zu verhindern. 
Siehe Fig. 260.

Bei Durchführung dieser Bestimmung stiess man 
auf Widerstand bei den Betriebsunternehmern und auch

bei den Arbeitern. Sogar bei den Maschinenfabrikan
ten wurde gegen diese Neuerung Stellung genommen.

Das Einlassen des Getreides wurde durch diese An
ordnung erschwert. Auch der Umstand, dass der Be
griff „Einlegeöffnung“ nicht festgestellt war, erhöhte 
die Schwierigkeiten.

Bezüglich des Begriffes „Einlegeöffnung“ handelte 
es sich damals um folgendes: Vor dem Trichter, wel
cher zu der Trommel führt, ist ein geneigtes Einlege- 
brett A angebracht, siehe Fig. 260. Es wurde bei Ein
führung des Schutzes über die Einlegeöffnung die Frage 
aufgeworfen: gehört dieses Brett A noch zur Einlege
öffnung oder nicht? Wenn dasselbe einen Teil der 
trichterartigen Einlegeöffnung darstellt, so musste nach 
den Bestimmungen der Berufsgenossenschaft der Deckel 
nicht nur bis zur Senkrechten X, sondern bis zur Senk
rechten X 1 reichen, was natürlich das Einlegen bedeu
tend erschwerte, aber grössere Sicherheit gegen Un
fälle bot. Man half sich nun insofern, als man dem 
Brette A nicht eine abwärtsgeneigte, sondern eine auf
steigende Lage gab — siehe punktierte Linie Ax — wo
durch der Deckel dann nur bis zur Senkrechten X ge
führt zu werden brauchte, weil das nach auswärts ge
neigte Brett beim Betreten zum Einrutschen in die 
Trommel nicht mehr Anlass gab. Für das Erfasst
werden der Hand bot dieser Schutz noch immer keine 
Sicherheit.

Da aber auch diese Lage des Brettes A gerade 
keine günstige war, so änderte man die Schutzvor
richtung derart, dass man den Schutzdeckel herum
drehte und den Arbeiter an denselben gelehnt arbeiten 
liess. Siehe Fig. 261. Durch diese Anordnung konnte

Fig. 261.

man den berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen ent
sprechend auf vollständige Überdeckung der Einlege
öffnung rücksichtslos bestehen, und es nahm jetzt schon 
die Häufigkeit der Unfälle — das Erfasstwerden der 
Hände und Füsse durch die Trommel — ab. Es kamen
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dann verschiedene Konstruktionen zur Ausführung auch 
mit selbsttätigen Verschlussklappen, die aber, wie dies 
gewöhnlich der Fall ist, vom Arbeiter ausser Wirkung 
gesetzt wurden, wodurch dann die ganze Vorrichtung 
an Wert verlor. Der Gedanke, nicht nur der schaffen
den Hand es unmöglich zu machen, in die gefährliche 
Nähe der Dreschtrommel zu gelangen, sondern auch 
das Hineintreten- in die Einlegeöffnung sowie das Hin
einfallen in dieselbe, wurde leitend für andere Bau
arten und erreichte seine beste Ausführung in der 
Schutzanordnung, wie sie Fig. 262 vor Augen führt.

Wir sehen an dieser Bauart, dass die schaffende

Hand der eingezeichneten Pfeilrichtung entsprechend 
einlassen muss. Da aber dem Arm nicht soviel Ge
lenke zur Verfügung stehen, die erforderlich wären, um 
in die Nähe der Dreschtrommel zu gelangen, so ist es 
auch ganz ausgeschlossen, dass ein Unfall durch diese 
hervorgerufen werden kann.

Es hat denn auch die Statistik ergeben, dass seit

Einführung dieser Vorrichtung die fraglichen Unfälle 
ganz aufgehört haben. Wir können also auch in die
sem Falle von einer vollkommenen Schutzvorrichtung 
sprechen, welcher das Prädikat „bewährt“ zuerkannt 
werden muss. Man hat auch hier nicht etwa von vorn
herein bewährte Schutzvorrichtungen eingeführt, s o n 
d e r n  m a n  h a t  d u r c h  l o g i s c h e  F o l g e r u n g  
e i n e  S c h u t z v o r r i c h t u n g  a l l m ä h l i c h  
a u s g e d a c h t ,  d i e  s i c h  d a n n  g l ä n z e n d  
b e w ä h r t  hat .

Fassen wir das Vorgebrachte in kurzem noch ein
mal zusammen, so finden wir, dass dem technischen 
Aufsichtsbeamten bei Anordnung von Schutzvorrich
tungen oder bei Beurteilung deren Zweckdienlichkeit, 
in erster Linie die Aufgabe zufällt, festzustellen, wel
cher Maschinenteil bringt die Gefahr, und dann, welche 
Vorrichtungen müssen angebracht werden, um die Ge
fahr zu beseitigen, dabei d a r f  g r u n d s ä t z l i c h  
n i e m a l s  d i e  Z u v e r l ä s s i g k e i t  d e s  A r b e i 
t e r s  i n  A n s c h l a g  g e b r a c h t  w e r d e n .  F e r 
n e r  m u s s  g r u n d s ä t z l i c h  i m A u g e  b e h a l 
t e n  w e r d e n ,  d a s s  d i e  L e i s t u n g s f ä h i g 
k e i t  d e r  M a s c h i n e  n i c h t  e i n g e s c h r ä n k t  
w e r d e n  d a r f .  Wenn in dieser Weise vorgegangen 
wird, werden auch die Erfolge nicht ausbleiben, wie 
sich dies an dem Schutz über die Einlegeöffnung der 
Dreschmaschine gezeigt hat. —

A. E. G. 
Unfallverhütung — Betriebssicherheit.

Fortsetzung aus dem 13 . Heft.

Z e n t r i f u g e  m i t  B r e m s s i c h e r u n g .
Die Zentrifuge ist mit einem Deckel über der Man

telöffnung versehen. Das Öffnen des Deckels wäh
rend des Betriebes wird durch eine mit der Bremse in 
Verbindung stehende Verriegelung verhütet.*)

Am Mantel ist eine durch Handgriff zu betätigende 
kurze Welle (X) gelagert, an der oben eine Nase und 
unten ein Bremsband (XX) mit einem Ende befestigt 
ist. Das andere Ende des Bandes legt sich in einer 
Schlinge um eine Bremsscheibe der Antriebswelle. Bei 
in Betrieb befindlicher Maschine wird der Deckel durch 
die darüber geschobene Nase verschlossen und das 
Bremsband gelockert. (Fig. 263 u. 263 a.)

Nach Abstellen der Maschine und Drehung der 
Welle mittels des Handgriffes (X) legt sich die Schlinge 
des Bremsbandes fest um die Scheibe, bringt die Trom
mel zum Stillstand und der Deckel kann geöffnet wer
den. Mittels einer Einschnappfeder am Handgriff wird 
die Welle in der eingenommenen Stellung festgehalten.

*) § 126 Absatz 3 und 4 der Unfallverhütungsvor
schriften für Arbeitgeber, § 123 Absatz 1 und 2 für Ar
beitnehmer.

Z e n t r i f u g e  m i t  H a k e n s i c h e r u n g .
Die wenig gebrauchte Zentrifuge trägt über der 

Mantelöffnung einen Deckel. Das Aufklappen des
selben während des Betriebes verhindert ein durch
gesteckter Haken.*)

Der Trommelrand ist mit einer Anzahl Aussparun
gen (X) versehen. Durch eine der Aussparungen wird 
vom Deckel aus ein Haken (X X ) gesteckt und unter 
den Trommelrand gedreht, wodurch ein Öffnen wäh
rend des Betriebes verhindert wird. Die Inbetriebset
zung der Maschine bei geöffnetem Deckel wird durch 
einen von demselben betätigten Schalter, der die 
Stromzuführung unterbricht, verhindert. (Fig. 264 u. 
264 a.)

Der Haken wird im Deckel durch 2 drehbare 
Schieber (X) festgehalten, die gleichzeitig die Durch
stecköffnung verschliessen.

*) § 126 Absatz 3 und 4 der Unfallverhütungsvor
schriften für Arbeitgeber, § 123 Absatz 1 und 2 für Ar
beitnehmer.
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F ig . 268. B eizan lage  in abgeteilten  R äum en.

S i c h e r u n g  
a n  B o h r m a s c h i n e n s p i n d e l n .

Schnellaufende von Arbeiterinnen bediente Bohr
maschinen erfordern besondere Vorsichtsmassregeln, 
um das Verwickeln der Kopfhaare in die Spindeln zu 
verhüten.*) (Fig. 265.)

S c h u t z b r i l l e  u n d  S c h u t z g i t t e r .

Bei Arbeiten mit dem Meissei ist der Arbeiter 
selbst und die Umgebung vor abspringenden Spänen 
zu schützen.*) (Fig. 266.)

Jeder mit dem Behauen von Maschinenteilen oder

.iPF’samiu
m  I I ! ! 1 »
. R m m t
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F ig . 269. B eizan lage  m it eingebauten G efässen .

Die Spindeln sind an der Vorderseite mit halb
runden ineinander verschiebbaren Schutzblechen (X) 
bedeckt.

*) § 98 Absatz 1 der Unfallverhütungsvorschriften 
für Arbeitgeber.

dergl. beschäftigte Arbeiter muss eine Schutzbrille tra
gen, auserdem sind, falls eine Gefährdung Vorüber

*) § 24 der Unfallverhütungsvorschriften für Ar
beitgeber, § 19 der Unfallverhütungsvorschriften für
Arbeitnehmer.
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F ig . 270 . K le in e  Beizanlage mit U m bau.

gehender oder in der Nähe Arbeitender zu erwarten ist, 
Schutzgitter (X ) aufzustellen.

S c h u t z g i t t e r  a n  W e r k b ä n k e n .
Bei Werkbänken besonders an Verkehrswegen sind 

genügende Vorsichtsmassregeln zu treffen, um Vor
übergehende gegen Verletzungen durch abfliegende 
Späne zu schützen. (Fig. 267.)

Die Bank wird zu diesem Zwecke auf ihrer gan
zen Länge an der Rückseite und seitlich mit einem 
Schutzgitter (X ) umgeben.

V e r h a 11 u n g s m a s s r e g e  1 n b e i  A r b e i t e n  
m i t  S ä u r e n .

1. Der Genuss alkoholhaltiger Getränke ist den in 
Beizereien oder Brennen beschäftigten Arbeitern un
tersagt.

2. Das Einatmen der rotbraunen Salpetersäuredämpfe 
ist direkt lebensgefährlich. Die Wirkung etwa ein
geatmeter Dämpfe ist sofort durch geeignete Gegen
mittel (Chloroform-Wasser oder -Kapseln) un
schädlich zu machen; es empfiehlt sich, sofort einen 
Arzt aufzusuchen, auch bei scheinbarem Wohlbe
finden.

3. Ausgelaufene bzw. verschüttete Säure ist durch 
grössere Wassermengen fortzuspülen. Die Benut
zung von Sägemehl ist verboten.

B e i z a n l a g e  i n a b g e t e i l t e n  R ä u m e n .  
Die Verbreitung der Säuredämpfe im Arbeitsraum 

wird durch Trennwände und Absaugung verhütet.*) 
Die Beiz- und Spülgefässe sind hinter einer den 

Beizraum teilenden Glaswand aufgestellt. Die Gefässe 
selbst sind mit einem besonderen Aluminiumblech-Um
bau (X) umgeben, dessen aufklappbarer Deckel mittels 
Fusstritthebels (XX) vor der Wand betätigt wird. Der 
Umbau steht mit einem Steinzeugexhaustor (XXX) 
und einem Steinzeugturm mit Wasserberieselung in 
Verbindung. Die Beschickung erfolgt durch einen klei
nen Laufkran, der vom Arbeiter vor der Schutzwand 
bedient wird. Der Arbeiter ist sowohl gegen Säure
spritzer als auch gegen die schädlichen Einwirkungen 
der Säuredämpfe völlig geschützt. (Fig. 268.) 
B e i z a n l a g e  m i t  e i n g e b a u t e n  G e f ä s s e  11.

Das Ausbreiten der Säuredämpfe in dem Arbeits
raum wird durch einen kastenartigen Umbau in Ver
bindung mit Absaugung verhindert.*)

Die Beiz- und Spülgefässe stehen in einem oben 
mit Glas abgedeckten Kasten (X). aus dem die Dämpfe 
mittels Steinzeugexhaustors (XX) durch zwei Stein
zeugtürme (XXX) mit Wasserberieselung geleitet 
werden. Der Arbeiter selbst ist gegen Verletzungen 
durch Säurespritzer durch Schürze, Gummihandschuhe

*) § 132 und 133 der Unfallverhütungsvorschriften 
für Arbeitgeber, § 126 bis 129 der Unfallverhütungs
vorschriften für Arbeitnehmer.
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und Gamaschen geschützt. Zum Ausfüllen der Säure 
aus den Ballons mittels eiserner Kippvorrichtungen 
trägt der Mann eine Schutzbrille. (Fig. 269.)

K l e i n e  B e i z a n l a g e  m i t  U m b a u .
Die Säuredämpfe werden durch einen allseitig ge

schlossenen Umbau an der Ausbreitung im Raum ge
hindert.*)

*) § 132 und 133 der Unfaliverhütungsvorschriften

Der die Säure und Spülgefässe umgebende Holz
bau hat an der Vorderseite ein Fenster und eine Öff
nung mit Tür. Die Einführung des Materials erfolgt 
durch einen mittels Gelenk nach allen Seiten dreh
baren Hebel (X ), der seitlich der Einführöffnung be
festigt ist. Nach Einführen des Materials und Schlies
sen der Tür erfolgt das Beizen, die sich entwickelnden 
Dämpfe werden abgesaugt. (Fig. 270.)

für Arbeitgeber, § 126 und 129 der Unfallverhütungs
vorschriften für Arbeitnehmer.

tiewerberecMlicbe Entscheidungen.
Haftung des Rechtsanwalts fiir  einen verlorenen Prozess.

Ein Unternehmer war wegen fahrlässiger Körper
verletzung auf Schadensersatz in Anspruch genommen 
worden. Seine Verurteilung erfolgte auch gemäss dem 
Klageanträge, da sein Anwalt es unterlassen hatte, 
einen dem Beklagten nach dem Unfallversicherungs
gesetze zustehenden Einwand vorzubringen. Als später 
der Unternehmer von anderer Seite darüber belehrt 
wurde, dass er den Prozess eigentlich nicht hätte ver
lieren dürfen und dass seine Verurteilung auf einen 
groben Fehler seines Rechtsanwalts zurückzuführen sei, 
strengte er gegen den Rechtsanwalt eine Klage auf 
Leistung von Schadensersatz an, indem er behauptete, 
der Beklagte habe schuldhafterweise die Erhebung des 
erwähnten Einwandes versäumt.

Das R e i c h s g e r i c h t ,  welches in letzter In
stanz über die Angelegenheit zu entscheiden hatte, hat 
die V e r u r t e i l u n g  d e s  R e c h t s a n w a l t s  z u r  
Z a h l u n g  v o n  S c h a d e n s e r s a t z  f ü r  g e 
r e c h t f e r t i g t  e r a c h t e t .  Der Beklagte hat trotz 
angeblicher Kenntnis der fraglichen Bestimmung des 
Unfallversicherungsgesetzes den Einwand, welcher ge
eignet gewesen wäre, dem Prozess des Unternehmers 
einen diesem günstigen Ausgang zu sichern, nicht vor
gebracht. Damit aber hat der beklagte Rechtsanwalt 
seine Pflicht fahrlässig verletzt, so heisst es in den 
Gründen. Zur Pflicht des Rechtsanwalts gehört es, 
die Partei auf Grund der eignen Rechtskenntnisse auf 
das beste zu beraten und die für eine wirksame Ver
tretung derselben geeigneten Schritte zu unternehmen. 
Der Anwalt durfte auch nicht die Initiative der klagen
den Partei abwarten, noch sich auf die Genauigkeit 
der äusserst knappen Information, die von seinem 
Bureauvorsteher aufgenommen war, verlassen, denn für 
ein Versehen des letzteren trifft ihn selbst die Ver
antwortung. Der Beklagte war zu eigener, selbstän
diger sachverständiger Prüfung der Rechtslage ver
pflichtet. Hätte er diese so, wie sie von eintm ge
wissenhaften Anwalt zu erwarten ist, angestellt, so wäre 
ihm der fragliche Einwand nicht entgangen.

Ein eigenes Verschulden des Klägers liegt im 
Gegensatz zu der Behauptung des Anwalts nicht vor. 
Allerdings hat, wie der Beklagte auch ausführt, jede 
Partei die Pflicht, den Anwalt zu informieren und ihm 
alle erheblichen Tatsachen mitzuteilen, — aber doch 
nur i n n e r h a l b  d e r  S c h r a n k e n  d e r  e i g e n e n  
D e n k w e i s e ,  F ä h i g k e i t e n  u n d  R e c h t s 

k e n n t n i s s e .  Vom Kläger war aber die Kenntnis 
der fraglichen, für ihn günstigen Gesetzesbestimmung 
nicht zu erwarten, es kann ihn daher in dieser Be
ziehung auch kein Vorwurf treffen.

(Entscheidg. des Reichsger. vom 4. April 1911.)

Umfang des Rechtsschutzes yon Erfindungen.
Eine Patentverletzung, so äusserte sich das Reichs

gericht in einer vor kurzem gefällten Entscheidung, 
liegt nicht nur dann vor, wenn der Erfindungsgedanke 
vollständig nachgebildet wird, sondern auch schon 
dann, wenn dies in bezug auf Teile der Erfindung ge
schieht, sofern nur diese sich als w e s e n t l i c h e  dar
stellen.

Handelt es sich darum, ob der äussere Tatbestand 
einer Patentverletzung gegeben ist, so muss, wie der 
höchste Gerichtshof wiederholt ausgesprochen hat, 
einerseits geprüft werden, worin das Wesen des dem 
Patentinhaber für seine Erfindung erteilten Patents be
steht, andererseits ob sich der von dem Patentverletzer 
hergestellte und vertriebene Gebrauchsgegenstand in 
dem vorbezeichneten Sinne ganz oder teilweise mit dem 
so zu bestimmenden Gegenstände der patentierten Er
findung deckt und deshalb in diese eingreift. Das 
Wesen des Patents ist aber nach dem I n h a l t  d e r  
P a t e n t e r t e i l u n g  zu bestimmen. Es sind daher 
insbesondere der angemeldete Patentanspruch und die 
ihm in der Anmeldung gegebene Erläuterung, der In
halt der von dem Patentamt ausgefertigten Patentschrift 
und überhaupt die Entstehungsgeschichte des Patents 
von Wesentlichkeit. Dem danach bestimmten Inhalt 
des Patents entspricht auch dessen R e c h t s s c h u t z .  
Dieser beschränkt sich mithin nicht auf einzelne Aus
führungsarten oder Ausführungsformen der patentier
ten Erfindung. Für die Frage des Schutzes einerseits 
und des Eingriffes in das Patent andererseits ist es da
her ohne Bedeutung, ob der Patentinhaber nur die eine 
oder die andere der möglichen Ausführungsarten an
wendet. Nicht damit ist deshalb der als Verletzung des 
Patents in Frage kommende Gebrauchsgegenstand zu 
vergleichen, sondern m i t  d e r  E r f i n d u n g  i n d e m  
g a n z e n  U m f a n g e  i h r e s  p a t e n t r e c h t 
l i c h e n  S c h u t z e s .

Worin das Neue einer Erfindung liegt, kann nicht 
durch einen rein äusserlichen Vergleich ihrer Merkmale 
mit älteren Erscheinungsformen ermittelt werden. Jede 
Erfindung verfolgt ein bestimmtes technisches Ziel. Je 
vollkommener dieses durch sie erreicht wird, um so 
vollkommener ist sie selbst, und um so grösser er
scheint der in ihr liegende technische Fortschritt. Da
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die Formgebung und die Anordnung der einzelnen Teile 
eines erfundenen Gebrauchsgegenstandes nicht Selbst
zweck, sondern nur Mittel zur Erreichung des erstreb
ten technischen Zieles sind, so kann ihre technische 
Bedeutung und ihr technischer Wert nicht anders als 
unter Berücksichtigung dieser ihrer t e c h n i s c h e n  
G e s ' a m t w i r k u n g  beurteilt und bestimmt werden.

(Entscheidg. des Reichsger. vom 20. Dezember 
1910.)

Wann kann eine rechtskräftige Rentenfeststellung 
aufgehoben werden 1

Eine gewerbliche Berufsgenossenschaft hatte den 
Unfall eines minderjährigen Fuhrmannes infolge der 
von dem Vater des Verletzten gemachten unrichtigen 
Angaben für entschädigungspflichtig anerkannt und ihm 
eine Rente nach dem Jahresarbeitsverdienst von 700 Mk. 
gewährt. — Als sich später herausstellte, dass der Un
fall dem l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  Betriebe zuzu
rechnen sei, übernahm die in Frage kommende land
wirtschaftliche Berufsgenossenschaft die Entschädi
gungsverpflichtung und setzte durch Bescheid eine 
Rente unter Zugrundelegung eines Jahresarbeitsver
dienstes von 510 Mk. fest.

Hiergegen legte der Verletzte Berufung ein; diese 
wurde jedoch zurückgewiesen, und das R e i c h s v e r 
s i c h e r u n g s a m t  setzte den Bescheid der gewerb
lichen Berufsgenossenschaft a u s s e r  Kr a f t .  Nach 
§ 83, Abs. 2 des Gewerbeunfall-Versich.-Ges. hat das 
Reichsversicherungsamt, falls wegen desselben Unfalls 
Entschädigungsansprüche gegen mehrere Genossen
schaften rechtskräftig anerkannt sind, die zu Unrecht 
ergangene Entscheidung aufzuheben, und zwar ist diese 
Bestimmung geschaffen, um gegebenenfalls das sach
liche Recht zur Geltung bringen zu können. Zu Un
recht besteht aber der Bescheid der gewerblichen Be
ruf sgenossenschaft, denn wenn diese nicht durch falsche 
Angaben irregeführt worden wäre, hätte sie ihre Ent
schädigungspflicht überhaupt nicht für begründet hal
ten können. Der Verletzte fühlt sich insonderheit da
durch beschwert, dass ihm jetzt eine Rente nach dem 
niedrigeren, für landwirtschaftliche Arbeiter massgeben
den Jahresverdienste zugebilligt, während ihm die 
höhere der gewerblichen Berufsgenossenschaft entzogen 
worden ist. — Indessen liegt für den Verletzten kein 
Grund vor, sich zu beschweren, denn tatsächlich er
hält er d i e Rente, auf welche er allein Anspruch er
heben kann, und die er von vornherein erhalten hätte, 
wenn sein gesetzlicher Vertreter gleich im Anfang rich
tige Angaben gemacht hätte. Die Folge des im § 83, 
Abs. 2 des Gewerbeunfall-Versich.-Ges. dem Reichs
versicherungsamt in die Hand gegebenen ausserordent
lichen Rechtsbehelfes ist die, dass der zwar rechts
kräftige, aber zu Unrecht ergangene Bescheid im vollen 
Umfange zu beseitigen ist. Das schliesst die Auf
hebung aller riormalerweise aus der Rechtskraft er
wachsenden Rechte und Ansprüche in sich.

(Entscheidg. des Reichsversich.-Amtes vom 9. Juni 
1910.)

Streitigkeiten wegen Ausstellung eines Lelirzeugnisses.
Ein Lehrling, der bei einem Handwerksmeister 

tätig war, verlangte die Ausstellung eines Zeugnisses 
und erwirkte die Verurteilung des Meisters hierzu.

Der Meister stellte nun ein Zeugnis aus, in dem es am 
Schlüsse hiess: „Er liess sich öfters Unwahrheiten zu
schulden kommen und naschte.“

Der Lehrling hielt diesen Satz für unrichtig und 
setzte infolgedessen beim Amtsgericht einen Beschluss 
gemäss § 888 der Zivilprozessordnung durch, welcher 
dem Handwerksmeister die Ausstellung eines vorschrifts- 
mässigen Zeugnisses auferlegte und ihm für den Fall 
der Zuwiderhandlung eine Geldstrafe von 30 Mk. an
drohte.

Gegen diesen Beschluss strengte der Meister die 
Vollstreckungsgegenklage gemäss § 767 der Zivilpro
zessordnung an. Das Amtsgericht erachtete diese 
Klage auch für begründet, weil nach der Beweisauf
nahme der beklagte Lehrling die in dem Zeugnis er
wähnten Eigenschaften wirklich besessen habe.

Gegen dieses Urteil legte nun wieder der Lehrling 
Berufung ein, in der er behauptete, die Klage des 
Meisters auf Aufhebung des Beschlusses des Amts
gerichts wäre unzulässig gewesen.

Das Landgericht Magdeburg hat diese Anschauung 
des Lehrlings gebilligt und demgemäss den klagenden 
Handwerksmeister a b g e w i e s e n .  Der Beschluss 
des Amtsgerichtes, der Meister solle ein vorschrifts- 
mässiges Zeugnis ausstellen, widrigenfalls er in eine 
Strafe von 30 Mk. genommen werden würde, stellte 
eine Entscheidung gemäss §§ 888, 891 der Zivilprozess
ordnung dar, so meinte das Landgericht Magdeburg. 
Das Rechtsmittel gegen diesen Beschluss wäre aber 
die s o f o r t i g e  B e s c h w e r d e ,  nicht die Voll
streckungsgegenklage gewesen, denn diese verfolgt nur 
Einwendungen, die den durch das U r t e i l  festgestell
ten Anspruch selbst betreffen. Die ihm durch Urteil 
auferlegte Verpflichtung, dem Lehrling ein Zeugnis aus
zustellen, will der Meister aber gar nicht bestreiten, 
er wendet sich nur gegen den Inhalt des späteren 
Beschlusses, weil er, wie er behauptet, dem Urteil 
genügt habe. Hiergegen gab es aber nur die s o f o r - 
t i g e  B e s c h w e r d e ,  und demgemäss war die von 
dem Meister angestrengte K l a g e  u n z u l ä s s i g .

(Entscheidg. des Landger. Magdeburg vom 7. Febr. 
■1911.)

Einführung von Abwässern in eine städtische Kanalisation. 
Welches Gericht ist zuständig für die Entscheidung eines 

diesbezüglichen Rechtsstreites ?
Eine Stadtgemeinde klagte gegen einen Molkerei

besitzer auf die Verurteilung, die Einführung der Mol
kereiabwässer in die Strassenkanalisation zu unter
lassen. — Der Beklagte erhob den Einwand der Un
zuständigkeit! des angerufenen ordentlichen Gerichts, 
indem er ausführte, nach §§ 18 und 34 des Preuss. Zu
ständigkeitsgesetzes vom 1. August 1883 sei die Ent
scheidung eines Streites über das Recht zur Mitbe
nutzung der öffentlichen Gemeindeanstalten den ordent
lichen Gerichten entzogen und den V e r w a l t u n g s 
g e r i c h t e n  überwiesen.

Die Vorinstanz hatte diesen Einwand als berech
tigt anerkannt, dagegen hat das R e i c h s g e r i c h t  
den von der Stadtgemeinde eingeschlagenen Klageweg 
vor den ordentlichen Gerichten gebilligt. Nach § 13 
des Gerichtsverfassungsgesetzes — so wird in den 
Gründen ausgeführt — gehören vor die ordentlichen 
Gerichte alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, für die
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nicht entweder die • Zuständigkeit der Verwaltungsbe
hörden begründet ist, oder reichsgesetzlich besondere 
Gerichte bestimmt oder zugelassen sind. Für Fälle der 
vorliegenden Art ist ein besonderes Gericht n i c h t  be
stimmt. — Auch die Berufung des Beklagten auf die 
Bestimmungen des Zuständigkeitsgesetzes kann keinen 
Erfolg haben, denn notwendige Voraussetzung dafür 
ist, dass das streitige Nutzungsrecht ein ö f f e n 11 i c h- 
r e c h t l i c h e s  ist; von einem solchen kann hier aber 
nur insoweit die Rede sein, a l s  s i c h  d i e  B e 
n u t z u n g  d e r  K a n a  1 i s a t  i o n s a n  1 a g e  d e r  
K l ä g e r i n  d u r c h  d e n  B e k l a g t e n  i n n e r 
h a l b  d e r  G r e n z e n  d e s  v o n  d e r  K l ä g e r i n  
i n  i h r e m  O r t s s t a t u t  z u g e l a s s e n e n  a l l 
g e m e i n e n  ö f f e n t l i c h e n  G e b r a u c h s  b e 
w e g t .  Insoweit sie diese Grenze überschreitet und 
dem Ortsstatut zuwider ohne die nach demselben er
forderliche besondere Genehmigung und ohne Entrich
tung der dort vorgeschriebenen besonderen Vergütung 
stattfindet, steht ihr zufolge der entgegenstehenden Be
stimmungen des Ortsstatuts ein öffentlich-rechtlicher 
Titel nicht mehr zur Seite und erscheint sie nicht mehr 
als Ausfluss einer öffentlich-rechtlichen Befugnis. D a
mit erweisen sich die Bestimmungen des Zuständig
keitsgesetzes auf den vorliegenden Fall nicht als an
wendbar.

Weiterhin bleibt noch zu prüfen, ob es sich hier 
um eine „bürgerliche“ Rechtsstreitigkeit im Sinne des 
Gerichtsverfassungsgesetzes handelt. Auch dies ist der 
Fall, weil es ein auf privatrechtlicher Grundlage be
ruhender Anspruch ist, den die Klägerin mit der Klage 
verfolgt. Unstreitig ist die Stadtgemeinde Eigentümerin 
der fraglichen Kanalisationsanlage; die Klägerin klagt 
auch gerade auf Grund dieses ihres Eigentums, das, 
insoweit es nicht durch den im Ortsstatut freigelasse
nen allgemeinen Gebrauch eine Einschränkung im 
öffentlichen Interesse erfahren hat, ein unbeschränktes 
ist. Ausserhalb der Grenzen jenes Gemeingebrauches 
stehen sich die Parteien, was die Kanalisation angeht, 
nur als privatrechtlich berechtigt und verpflichtet gegen
über.

(Entscheidg. des Reichsger. vom 20. März 1911.)

Tod durch Einatmung giftiger Gase.
Ein Hüttenarbeiter war während der Arbeit plötz

lich verstorben, und die Hinterbliebenen hatten eine 
Unfallrente beansprucht, da sie behaupteten, hier handle 
es sich um einen B e t r i e b s u n f a l l .  Diese An
sicht wurde gestützt durch das Gutachten eines Pro
fessors, in dem zum Ausdruck gebracht war, dass der 
Tod des Verletzten durch das Einatmen giftiger 
Schlackengase hervorgerufen wäre.

Die Vorinstanz hatte einen Betriebsunfall trotz
dem n i c h t  als vorliegend erachtet. Das Reichsver
sicherungsamt hat sich dieser Ansicht angeschlossen 
und das Verlangen der Hinterbliebenen auf Zahlung 
einer Rente a b g e l e h n t .  Allerdings, so meinte das 
Reichsversicherungsamt, spricht eine hohe Wahrschein
lichkeit dafür, dass die Vergiftung des Arbeiters durch 
Gase während der Arbeit hervorgerufen ist. Indessen 
kann von einem „Unfall“ im Sinne des Gesetzes im 
vorliegenden Falle doch nicht gesprochen werden, denn 
ein Unfall setzt ein plötzliches, d. h. ein in einem Ver
hältnismässig kurzen Zeitraum eingeschlossenes Ereig

nis voraus. Von einem Unfall im Sinne des Gesetzes 
könnte im vorliegenden Falle somit nur gesprochen 
werden, wenn die schwere Gesundheitsschädigung des 
Arbeiters als Folge der Einwirkung giftiger Gase a n 
d e m T a g e s e i n e s T o d e s  eingetreten wäre. Die 
Überzeugung, dass dies der Fall ist, hat indessen das 
Reichsversicherungsamt nicht gewinnen können. Wenn 
auch der erwähnte Professor erklärt hat, der Tod des 
Arbeiters sei dadurch ganz plötzlich erfolgt, dass er an 
jenem Tage giftige Gase einatmete, so durfte das 
Reichsversicherungsamt dem Sachverständigen in sei
ner Ansicht nicht folgen, ohne zuvor geprüft zu haben, 
ob die tatsächlichen Verhältnisse des Falles das Gut
achten des Sachverständigen unbedenklich rechtfertigen. 
Diese Prüfung hat das Reichsversicherungsamt vorge
nommen. Aus der gesamten Beweisaufnahme, insbe
sondere den Bekundungen der Zeugen und den An
gaben des Verstorbenen dem Arzte gegenüber hat die 
Behörde indessen die Überzeugung erlangt, dass, wenn 
überhaupt eine Vergiftung durch Gase stattgefunden 
hat, angenommen werden muss, dass es sich um eine 
a l l m ä h l i c h e ,  eine Reihe von Tagen fortschrei
tende schädigende Wirkung gehandelt hat. Dabei mag 
die Einwirkung an dem Tage, an dem der Arbeiter 
seinen Tod fand, eine heftigere gewesen sein als an 
den vorhergehenden. Jedenfalls fehlt es an der Plötz
lichkeit der gefährdenden Einwirkung, und somit fehlt 
es an der ersten Voraussetzung für die Annahme eines 
Unfalles.

(Entscheidg. des Reichsversicherungsamtes vom
20. Februar 1911.)

Kleine M itteilungen.
Dem B e r i c h t e  d e r  t e c h n i s c h e n  A u f 

s i c h t s b e a m t e n  d e r  N o r d ö s t l .  E i s e n -  u. 
S t a h l - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  f ü r  d a s  
J a h r  1910 entnehmen wir die nachstehenden Abbil
dungen und Beschreibungen eines unfallsicheren Rei
bungsdeckenvorgeleges und zweier unfallsicheren Bohr
futter.

Das neue u n f a l l s i c h e r e  R e i b u n g s 
d e c k e n v o r g e l e g e ,  welches von der A k t. - 
G e s . L u d w i g  L ö w e  &  C o. konstruiert ist und 
ausgeführt wird, ist in Fig. 271 abgebildet und für Ma-

Fig. 271.

schinen mit Rechts- und Linksgang, z. B. für Dreh
böcke bestimmt. Es ersetzt das bisher vielfach ange
wendete Vorgelege amerikanischer Bauart mit doppel
ten Reibungskegeln, welches durch seine vorstehenden 
Klauen den Anforderungen der Unfallverhütung wi
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derspricht. Das neue Deckenvorgelege zeigt keinerlei 
vorspringende Teile, kann also zu Unfällen keine Ver
anlassung geben und hat noch den Vorzug, dass es bei 
gleichen Riemenverhältnissen kürzer als das amerika
nische Vorgelege wird. In der Abbildung sind Stufen
scheibe, Ausrücker und Hängeböcke fortgelassen.

Die von der Transmission aus mittels offenen oder 
gekreuzten Riemens anzutreibenden Riemenscheiben a 
bezw. a 1 sitzen lose auf der Welle des Deckenvorge
leges, und ihre Naben sind als verschlossene Schmier- 
gefässe ausgebildet, sodass auch hier vorstehende Teile 
vermieden sind. Die Kupplung der einen oder ändern 
dieser beiden Scheiben mit der auf Nut und Feder auf 
der Deckenvorgelegewelle verschiebbaren, die Kraft auf 
diese übertragenden Mitnehmerscheibe b erfolgt durch 
entsprechende Verschiebung der zwischen beiden 
Scheiben sitzenden Muffe, mit Hilfe der vier Reibungs
segmente c, die sich in geeigneter Weise in der 
Scheibe b führen und sich mit ihrem äussern Umfange 
gegen den ausgedrehten innern Umfang der Antrieb
scheibe a legen. Die Anpressung dieser Segmente an 
die Scheibe a erfolgt mit Hilfe der an sie angeschlosse
nen doppelarmigen Hebel d, deren Drehpunkte eben
falls in Scheibe b gelagert sind und deren lange Arme 
unter Vermittlung eines regulierbaren Bolzens auf der 
kegelförmig ausgedrehten Innenfläche der Kupplungs
muffe f gleiten. —

U n f a l l s i c h e r e  B o h r f u t t e r .
Bekanntlich ereignen sich an Bohrmaschinen nicht 

selten Unfälle dadurch, dass zum Festhalten des Boh
rers in der Bohrspindel mehr oder weniger lang her
vorstehende Stellschrauben verwendet werden. Man 
kann dieselben zwar dadurch unschädlich machen, dass 
man sie in den Bohrkopf versenkt, oder verschiebbare 
Schutzkappen über denselben anordnet. In den ver
senkten Schrauben ist aber dem Arbeiter die Anwen
dung eines Aufsetzschlüssels meist zu unbequem, wäh
rend ihm im anderen Falle das Hochheben und Fest
halten der Schutzkappe zu umständlich ist. Auch die 
sehr gebräuchlichen Bohrfutter zeigen eine, wenn auch 
in den meisten Fällen nur sehr wenig vorstehende 
Spannschraube, die gleichfalls nicht ungefährlich ist.

Nun sind in neuerer Zeit zwei Bohrfutter auf den 
Markt gebracht, die keine vorstehenden Teile zeigen. 
Zunächst das in Fig. 272 u. 273 abgebildete A 1 b r e c h t 
K l e m m f u t t e r ,  welches selbsttätig spannt und ge
nau. zentriert. Wie aus dem Querschnitte zu ersehen 
ist, enthält dasselbe drei exzentrische Spannbacken, 
die den Bohrer selbsttätig festhalten. Die Rückseite 
jedes Backens ist mit zwei Zähnen versehen, welche in 
die innere Verzahnung des Aussenringes eingreifen. 
Dieser steht unter Einfluss einer Spiralfeder, welche 
durch Drehen des Ringes die Backen selbsttätig zu
sammendrückt, sodass beim Auswechseln des Bohrers 
während des Ganges der Maschine der Handring mit 
der linken Hand zu bremsen, oder bei stillstehender 
Maschine in umgekehrter Drehrichtung der Bohrspindel 
zurückzudrehen ist. Es ist zum Anziehen oder Lösen 
des Bohrers kein Schlüssel erforderlich, und weil das 
Auswechseln eines Bohrers während des Ganges ge
schehen kann, so wird bei Benutzung dieser Futter 
ausserordentlich viel Zeit gespart.

Ganz ähnlich ist das Bohrfutter G r ö n k v i s t der 
B r ö d e r n a  G r ö n k v i s t s  C h u c k s f a b r i k

l'ig. 273.

Akt.-Bol. in Katrinenholm eingerichtet. Wie Fig. 274 
zeigt, hat dasselbe drei gehärtete Stahlrollen, die sich 
gegen drei gehärtete und exzentrische Flächen des Fut
ters legen und den Bohrer festhalten. Je grösser die 
Arbeitsleistung des Bohrers ist, desto fester wird er 
von den Backen gehalten. Auch bei diesem Futter fällt 
der Schlüssel fort, die Bohrer können ebenfalls wäh
rend des Ganges ausgewechselt werden, und da das
selbe vollkommen glatt ist, kann es zu Unfällen keine 
Veranlassung geben.

Beide Futter haben ausser dem, dass sie selbst-

F i g .  2 7 2 .
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Fig. 274.

tätig zentrieren, noch den Vorzug, dass Spiralbohrer 
mit zylindrischem, statt konischem Zapfen zu verwen
den sind und dass diese von den Spannbacken nicht 
beschädigt werden.

Fortbildungskurse für Ingenienre.
Die fortschreitende Entwicklung auf den verschie

densten Gebieten, die für unsere Zeit kennzeichnend 
ist, hat dazu geführt, auch für die Männer des prak
tischen Lebens Fortbildungskurse einzurichten. Dass 
solche Kurse gerade für die Ingenieure bei der rastlos 
vorwärts schreitenden Technik besonders nötig sind, 
liegt auf der Hand. Der Verein deutscher Ingenieure 
hat deshalb bereits vor Jahren unter Benutzung der 
reichen Unterrichtsmittel unserer Technischen Hoch
schulen Gelegenheit zu solcher Fortbildung geschaffen. 
Den Anklang, den diese Ingenieurkurse gefunden haben, 
beweist der starke Besuch. In den vergangenen Jahren 
wurden solche Kurse in Braunschweig und Dresden ab
gehalten; der diesjährige Fortbildungskursus wird an 
der Grossherzoglichen Technischen Hochschule in 
Karlsruhe am 2. bis 14. Oktober abgehalten werden. Die 
Lehrmittel und Lehrkräfte dieser Hochschule verbürgen 
auch diesem Kursus einen guten Erfolg. Alle weiteren 
Auskünfte sind durch das Sekretariat der Technischen 
Hochschule in Karlsruhe zu erfahren.

Ausbildung von Ingenieuren im höheren Verwaltungsdienst.
Der Verein deutscher Ingenieure hat an die Ober

bürgermeister und Bürgermeister aller grösseren und 
mittleren deutschen Städte das Ersuchen gerichtet, Ab
solventen der Technischen Hochschulen, die sich der 
Verwaltung widmen wollen, Gelegenheit zur prak
tischen Ausbildung in den verschiedenen Zweigen der 
ihnen unterstellten Verwaltungen zu geben.

Für diese Ausbildung hat der Verein Leitsätze auf
gestellt, aus denen folgendes hervorgehoben sei: Für 
die Ausbildung kommen nur Diplom-Ingenieure in Be
tracht, die bereits während ihrer Studienzeit verwal
tungswissenschaftliche, insbesondere rechts-, w irt
schafts- und sozialwissenschaftliche Studien getrieben 
haben. Die Ausbildung soll alle Gebiete des kommu

nalen Verwaltungswesens umfassen und sich nicht nur 
auf die technischen Verwaltungszweige erstrecken. Die 
auszubildenden Diplom-Ingenieure sollen sich in den 
Verwaltungsstellen, denen sie zur Beschäftigung über
wiesen werden, möglichst selbständig betätigen, die 
Ausbildungszeit, in der sie vorwiegend rezeptiv tätig 
sind, ist also tunlichst einzuschränken. Es ist er
wünscht, dass den Auszubildenden Referate aus dem 
Gebiete der Verwaltungsstelle, der sie jeweils zur Be
schäftigung überwiesen sind, übertragen werden. Die 
Dauer der Ausbildung wird mindestens die Zeit eines 
geschlossenen Etatsjahres betragen müssen. Die Aus
bildung soll ohne Verbindlichkeit für spätere Anstellung 
oder Beschäftigung und in der Regel unentgeltlich er
folgen.

Bemerkenswerte Unfälle im Jahre 1910 im Bezirke der 
Sächsisch-Thüringischen Eisen- und Stahl-Berufsgenossen- 

scliaft zu Leipzig.*)

Zwei Unfälle mit tödlichem Ausgang, der eine beim 
Riemenauflegen mit der Hand bei laufender Wellen
leitung, der andere beim Abhalten eines zu nähenden 
Riemens mit der Hand von der laufenden Wellenleitung.

Prellung beider Füsse, Quetschung der rechten 
Seite und verschiedene Schürfungen erlitt ein Feuer
mann, der mit der Hand einen 30 mm breiten Treib
riemen auf die Wellenleitung auf legen wollte.

Ausrenkung eines Daumens und Bruch der Vorder
arm-Speiche erlitt ein Arbeiter, der beim Riemenauf
legen mit der Hand auf die laufende Wellenleitung von 
Riemen und Riemenscheibe am Hemdärmel erfasst 
wurde.

Bruch des rechten Vorderarmes und linken äusse
ren Fussknöchels, offener Bruch des Angelgliedes des 
fünften linken Fingers, Quetschung des rechten Ober
armes, der rechten Brustseite, des Rückens und des 
rechten Unterschenkels wurde einem Arbeiter zugefügt, 
der nach Ausbessern eines Riemens diesen während des 
Ganges der Wellenleitung wieder auf legen wollte.

Verrenkung des rechten Ellenbogens, Bruch des 
Oberarmes, Absprengung eines Gelenkhakens, sehr 
schwere Quetschung und Verstauchung des Ellenbo
gengelenks und grossen Bluterguss trug ein Dreher
lehrling beim Auflegen seines Treibriemens mit der 
Hand bei laufender Wellenleitung davon. Die im Be
triebe ausgehängte Tafel mit der Bestimmung, dass das 
Auflegen und Kürzen der Riemen nur von einem 'm it 
Namen bezeichneten Dreher ausgeführt werden darf, 
wollte der Lehrling während seiner ganzen schon drei
jährigen Lehrzeit noch nicht gesehen haben.

In allen den vorstehenden Fällen war der Verletzte 
vom Riemen bzw. der laufenden Wellenleitung erfasst 
und herumgeschleudert worden.

In einem weiteren Falle wurde der betreffende 
Schlosser, der auf einer Drehbank stehend einen aus
einandergenommenen Treibriemen von der laufenden 
Wellenleitung herabnehmen wollte, von dieser an sei
nem Arbeitsrock erfasst. Nur dadurch, dass es ihm ge
lang, sich gegen die Wand zu stützen bis der Betrieb 
still gesetzt war, wurde er vor weiterem Schaden be
wahrt. Er war mit Quetschungen und Hautabschürfun-

*) Nach dem Jahresberichte.
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gen auf beiden Brustseiten noch glücklich davon ge
kommen.

Mit Ausnahme des einen Falles, bei dem es sich 
um Auflegen eines nur 30 mm breiten Treibriemens 
handelte, hatten in den angeführten Fällen die Verletz
ten gegen § 117 bzw. § 119 der Unfallverhütungsvor
schriften verstossen und die Unfälle somit selbst ver
schuldet.

Ein Loch in die linke Kopfseite wurde einem 
Schlosser dadurch zugefügt, dass eine kleine von der 
Wellenleitung aus angetriebene Maschine, an der er 
arbeitete, plötzlich vom Riemen in die Höhe gezogen 
wurde und dann schnell wieder herunter und dem 
Schlosser auf den Kopf fiel.

Bei einem Streit zwischen zwei Formern um einen 
von Hand zu bedienenden Luftkran in einer Stahlgies- 
serei zogen die beiden Leute mit solcher Gewalt an 
der Zugkette, dass die Laufkatze umschlug und her
unterfiel. Dabei wurde ein an dem Streit unbeteiligter 
Former von der Laufkatze erschlagen und dem einen 
der beiden Streitenden eine schwere Kontusion des 

t Rückens und eine Weichteilverletzung der linken Ferse 
zugefügt.

Zwei Lehrlinge schlugen von Stabeisen Stücke ab, 
wobei der eine Unfug trieb. Ein Geselle wies ihn des
wegen zurecht und erhielt darauf Widerworte, worauf 
der Geselle den Lehrlinf ohrfeigte, und als dieser sich 
das verbat, im Zorn darüber dem davongehenden Lehr
ling eine Schmiede-Zange nachwarf. Diese traf den 
Lehrling so unglücklich, dass sich der eine Zangen
schenkel über dem linken Auge ca. 10 cm tief in den 
Kopf einstach. Infolge der erlittenen Verletzung ist der 
junge Mann kurz darauf verstorben.

In einem Falle gerieten zwei Lehrlinge während der 
Arbeit in Streit, der schliesslich in Schlägerei ausartete. 
Dabei fügte der eine Lehrling dem anderen mit einem 
scharfkantigen Eisen eine Verletzung der Schädeldecke 
und der rechten Hand zu.

Um seine linke Hand kam eift Holzarbeiter, der 
während des Ganges einer Dickten-Hobelmaschine 
deren Messerwellenschutzhaube hoch hob und ganz 
unnötigerweise mit der linken Hand die angesammelten 
Holzspäne dem Absaugetrichter zuführen wollte. Dabei 
glitt er mit einem Fusse aus und rutschte mit der Hand 
nach der Messerwelle zu, durch die ihm die ganze Hand 
abgehackt wurde.

Tot gequetscht wurde ein Walzwerksarbeiter, der 
den Unfallsverhütungsvorschriften zuwider, während 
die Walzen noch in Betrieb waren, auf den Walzentisch 
getreten, dort ausgerutscht und bis zum Unterleib zwi
schen die Walzen gezogen worden war.

Durch das verbotswidrige Verhalten eines Hauers 
und Drittelführers wurden bei einem Schachtteufbetriebe 
der Tod eines Schleppers und schwere Verletzungen 
zweier Häuer herbeigeführt. Der Drittelführer war bei 
der Seilfahrt entgegen der Vorschrift noch mit in den 
nur für 4 Mann bestimmten Kübel gestiegen, weil er 
sonst allein noch übrig geblieben wäre, und hatte sich 
obendrein auch noch, wieder entgegen der Vorschrift, 
auf den Rand des Kübels gestellt, sodass dieser bei 
der Auffahrt ins Schwanken kam. Die Folge davon 
war, dass der Kübel unter den Rand des Rahmens der 
Hängebank hakte, wobei der Schlepper tödlich, die

beiden ändern Hauer schwer und der Drittelsführer 
nur leicht verletzt wurde.

Ein Hobler wollte seine Eisenhobelmaschine wäh
rend des Ganges ölen und kam dabei zwischen das 
hin- und herbewegte Arbeitsstück und den Support, 
wobei ihm schwerer Schädelbruch und Gehirnerschüt
terung zugefügt wurde.

Im Kesselhause einer Stickmaschinenfabrik war 
von den unter Dampf stehenden Kesseln einer zwecks 
Reinigens ausgeschaltet worden. Seine Dampf- und 
Speiseventile hatte man durch Abdichten gesichert, das 
Wasserablassventil aber nur zugedreht. So kam es 
denn, dass, als 4 Mann in dem Kessel arbeiteten und 
der Kesselwärter das Wasserablassventil des in Betrieb 
befindlichen Kessels öffnete, heisses Wasser von die
sem in den kalt stehenden Kessel gedrückt wurde und 
dadurch einer der im Kessel arbeitenden Kesselreiniger 
Verbrennungen erlitt. Infolge zwischen die Dichtflä
chen gekommenen Schlammes hatte das W asserablass
ventil nicht dicht geschlossen werden können. Wenn 
man das Wasserablassventil auch so wie die übrigen 
Ventile gemäss § 50 der Unfallverhütungsvorschriften 
abgedichtet hätte, wäre dieser Unfall vermieden wor
den.

Iji einer mit allen erdenklichen Wohlfahrtseinrich
tungen für die Leute ausgestatteten Eisengiesserei, in 
der reichlich Gelegenheit vorhanden ist, sich ordnungs- 
mässig Kaffee zu kochen, sollte ein Formerlehrling für 
einen Former Kaffee kochen. Dazu benutzte er einen 
gusseisernen Topf, den er leichtsinnigerweise mittels 
eines durch den Henkel gesteckten Holzkeiles auf den 
Rand einer mit flüssigem Eisen gefüllten Gabelpfanne 
hielt. Beim Wechseln der Hände glitt der Topf vom 
Rande ab und fiel mit Inhalt in das flüssige Eisen, wor
auf natürlich eine heftige Explosion erfolgte, bei wel
cher der Lehrling schwere Verbrennungen erlitt.

Die Abquetschung eines Fingergliedes ist insofern 
bemerkenswert, als sie einem Unternehmer zugestossen 
ist, der beim Reinigen einer Bohrmaschine diese in 
Gang gesetzt hatte. Seinen Arbeitnehmern hat er sol
ches Gebaren gemäss § 179 der Unfallverhütungsvor
schriften zu verbieten und demnach seinen Leuten kein 
gutes Beispiel gegeben.

Ohne vorher die Flamme ausgelöscht zu haben, 
goss eine Arbeiterin Spiritus auf eine Lampe nach. 
Infolgedessen entzündete sich natürlich nicht nur der 
ausgegossene Spiritus, sondern die Flamme schlug auch 
in die Flasche, welche dadurch explodierte.. Die Arbei
terin musste ihren Leichtsinn mit schweren Verbren
nungen büssen.

Ein Lehrling hatte eine zur Hälfte mit Öl gefüllte 
Blechkanne zum Anwärinen auf einen Nietenwärmofen 
gestellt. Durch die Hitze wurde der Boden der Kanne 
losgelötet und beim Anheben der Kanne lief das Öl 
heraus, wobei es zur Explosion kam und der Lehrling 
ausgedehnte Verbrennungen erlitt.

Durch Explosion von Azetylengas wurden 2 Per
sonen leicht verletzt. In einem Falle handelte es sich 
um einen stationären Azetylengasapparat für Beleuch
tung, im anderen um einen transportablen Apparat für 
autogene Schweisserei. Im letzteren Falle war der 
Apparat vollständig zertrümmert worden, während im 
ersteren der Apparat keinerlei Schaden erlitten hatte.

Beim Schneiden an der Kreissäge wurde einem
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Tischler ein Säumling durcn das Sägeblatt mit solcher 
Gewalt gegen die Brust geschleudert, dass die Spitze 
des Säumlings dem Manne in die Brust und durch das 
Herz drang, worauf sofort der Tod eintrat. Schutz
haube und Spaltkeil waren an der Kreissäge zur Zeit 
des Unfalls angebracht.

In mehreren Fällen erlitten Leute durch zugewor
fene glühende Niete Verbrennungen, in einem Falle so
gar ganz erheblich, indem der Niet einem in gebückter 
Stellung dastehenden Manne hinten am Nacken in das 
etwas abstehende Hemd flog und ihm dann am blossen 
Körper bis in den einen Stiefel hinunter rutschte.

Durch Einatmen nitroser Gase wurden 2 Personen 
getötet. Der eine Fall ereignete sich in einer Metall
blankbrennerei, der andere in einem Lagerkeller, in 
dem eine Salpetersäureflasche entzwei gegangen war. 
In- beiden Fällen wurden sofort Massregeln ergriffen, 
um der Wiederholung derartiger Fälle nach Möglich
keit vorzubeugen. Leider ist aber die Gefährlichkeit 
der nitrosen Gase noch nicht hinreichend bekannt ge
nug, es darf daher keine Gelegenheit versäumt werden, 
die Leute, die mit Salpetersäure umzugehen haben, 
über deren Gefährlichkeit aufzuklären und die nötigen 
Verhaltungsmassregeln zur Verhütung von Gesundheits
schädigung nachdrücklichst einzuschärfen.

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum der U eberschrift ist der Tag der 

Veröffentlichung im Reichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung 
gibt den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.
28. 8. 11.

Verfahren zur Herstellung nichtstäubenden Kalk
stickstoffes. — Ostdeutsche Kalkstickstoffwerke und 
chemische Fabriken G. m. b. H., Berlin. — 16. O. 7003
— 19. 4. 10.

Sperrvorrichtung für Arbeitsgruben in Automobil
ständen. — Fa. F. A. Herbertz, Cöln. — 37 f. H. 52 509
— 28. 11. 10.

Schutzvorrichtung an Einwurftrichtern für Fleisch
schneidemaschinen. — Hermann Nägele, Stuttgart, 
Militärstr. 2 B. — 66 b. N. 12138 — 21. 12. 10.

Selbsttätige Ziegelpresse, bei welcher das vom 
Wagen gelangende Abfallgut zu einem Tonschneider 
zurückbefördert wird. — Johannes Roth, Ludwigshafen
a. Rh., Frankenthalerstr. 202. — 80 a. R. 30 390 —
10. 3. 10.

31. 8. 11.
Verfahren zur Hereingewinnung von Kohle, wobei 

der Kohlenstoss unter dem normalen Druck des Be
rieselungswassers vollständig durchtränkt wird. •— 
Heinrich Altena u. Heinrich Grono, Oberhausen, Rhld.
— 5 b. A. 18 178 — 3. 1. 10.

Selbsttätige Anzeigevorrichtung für den höchsten 
zulässigen Wasserstand in einem Dampfkessel. — Mar
tin Elkofer, Leipzig, Yorkstr. 14. — 13 c. E. 16 344 — 
10. 11. 10.

An-, Auslege- und Zwischenschiessvorrichtung für 
Tiegeldruckpressen. — Paul Reimann, Leipzig-Lindenau, 
Lütznerstr. 62. — 15 d. R. 31 488 — 29. 8 . 10.

Anlass- und Regelungsvorrichtung für Mehrzylin

derverbrennungsmaschinen. — Daimler - Motoren - Ge
sellschaft, Untertürkheim. — 46 c. D. 22 755 — 14. 1. 10.

Vorrichtung zum Anzeigen des Vorhandenseins ent
zündbarer Gase durch Verbrennen des festzustellenden 
Gases über erhitztem Kupferoxyd. — Dr. Fritz Schröter, 
Berlin, Kurfürstendamm 188/189. — 74 b. Sch. 35 866
— 15. 6. 10.

7. 9. 11.
Vorrichtung zum Beschneiden von Tapetenrollen 

u. dgl., die in einem feststehenden Halter eingespannt 
sind. — G. Kirchhoff &  Co., Berlin. — 8 f. K. 45 763
— 28. 9. 10.

Schutzvorrichtung an Gleitbahnen für Lagerhäuser.
— Georg Schäfer, Cassel, Waisenhausstr. 34. — 81 e. 
Sch. 36 791 — 24. 10. 10.

Reinigungskessel für Abwasser o. dgl., bei dem die 
Trennung der festen von den flüssigen Bestandteilen 
durch Heberwirkung stattfindet. — Aktiengesellschaft 
Ferrum vormals Rhein &  Co., Zawodzie b. Kattowitz
O.-S. — 85 c. A. 20 044 — 25. 1. 11.

11. 9. 11.
Vorrichtung zur Prüfung von biegsamen Stoffen 

auf Festigkeit gegen Zerplatzen. — Louis Schopper, 
Leipzig, Arndtstr. 27. — 42 k. Sch. 35 845 — 13. 6 . 10.

Wagenradfeststellvorrichtung. — Ulrich Rothfuss, 
Zuffenhausen. — 63 b. R. 31*88 — 31. 10. 10.

Filterbrunnen mit vorstehenden Zungen am Rande 
der Filteröffnungen. — L. Otten, Achim (Hannover). — 
85 d. 0 .7 0 5 4  — 2 .6 .1 0 .

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

4. 9. 11.
Staubauffang- und Ansaugeapparat für Gestein

bohrmaschinen. -— Ludwig Kesseler, Oberhausen, Rhld., 
Mellinghoferstr. 159. — 5 b. 476 259.

Sicherungsvorrichtung an Reinigungsfiltern für 
Hochofengase. — W. F. L. Beth, Maschinenfabrik^ 
Lübeck. — 12 c. 476 072.

Elektrischer Kesselstein-Kratzer. — Dr. Friedrich 
Balla, Dortmund, Kaiserstr. 122. — 13 e. 475 721.

Gerät zur staubfreien Reinigung von Kachelöfen
zügen. — Karl Thiel, Neusalz a. Oder. — 24 g. 476 258.

Sicherheitsvorrichtung an Flecht- und Klöppelma
schinen. — Rittershaus &  Blecher, Barmen. — 25 b. 
476 154.

Vorrichtung zum selbsttätigen Abschluss der Innen
räume von Glühretorten. — Carl Kugel, Werdobl. — 
26 a. 475 723.

Entstaubungs- und Reinigungsmaschine für Roh
Hanf. — Spinnereimaschinenfabrik Sevdel &  Co., Biele
feld. — 29 a. 475 989.

Mittels Spannbandes auf Heizkörpern auswechsel
bar zu befestigender Untersatz für Wasserverdunstungs
Apparate. — Metallwarenfabrik Meyer &  Niss, G. m. 
b. H., Bergedorf b. Hamburg. — 36 c. 475 745.

Luftbefeuchtungsapparat mit senkrechtem, unten 
offenem Mantel, Druckluftzuführung in den Mantel und 
Wassersammelteller. — Fa. Emil Mertz, Basel. — 36 d.
475 704.

Verstellbare Rauchhaube für Schmiedeherde, mit 
aus Gusseisen bestehenden Seitenplatten und einer aus
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Schmiedeeisen für sich hergestellten Oberplatte. — 
Jean August, Euskirchen. — 49 f. 475 871.

Sicherheitssteigbügel. — Jean Nagel, Frankfurt
a. M., Vogelsbergstr. 33. — 56 b. 476 003.

Vorrichtung zum Abfüllen feuergefährlicher Flüs
sigkeiten u. dgl. — Wilhelm Neumann, Perleberg. — 
81 e. 476 153.

Riegelverschluss für Selbstentlader. — Internatio
nale Bahnbedarfs-Gesellschaft m. b. H., Berlin. — 81 e. 
476 487.

Sicherheitsverschluss für Gefässe. — Schwelmer 
Eisenwerk Müller &  Co., Akt.-Ges., Schwelm. — 81 e. 
476 494.

11. 9. 11.
Sicherheitsverschluss gegen unbeabsichtigtes ö ff

nen der Gasabsperrhähne. — Walter Adolphs, Parade
strasse 25, u. Rob. Friesen, Deweertstr. 32, Elberfeld.
— 4 c. 477 348.

Selbsttätige Vorschubvorrichtung für Pressluftge
steinbohrhämmer. — Eduard Altenhoff, Oberhausen, 
Rhld., Knappenstr. 129. — 5 b. 476 544.

Feststellbare Fusseinrückung für Pressen, Stanzen
u. dgl. — Albert Jahn, Maschinenfabrik, Velbert, Rhld.
— 7 c. 477 401.

Vorrichtung zum Ausschalten von Pressen nach be
endetem einmaligen Arbeitsgang. — Albert Jahn, Ma
schinenfabrik, Velbert, Rhld. — 7 c. 477 403.

Schutzvorrichtung zum Abdampfen leicht entzünd
licher Flüssigkeiten. — Dr. Gustav Lüttgen, Halensee
b. Berlin, Georg Wilhelmstr. 14. — 12 a. 477 440.

Sicherungsvorrichtung an Reinigungsfiltern für 
Hochofengase. — W. F. L. Beth, Maschinenfabrik, 
Lübeck. — 12 e. 476 989.

Sicherheitsvorrichtung an Karbidbehältern, die in 
selbsttätigen Entwicklern auswechselbar angeordnet 
sind. — Messer &  Co., Frankfurt a. M. — 26 b. 477 336.

Windenkippvorrichtung für Tiegelschmelzöfen. — 
Basse &  Selve, Altena i. W. — 31 a. 477 245.

Fräsmesser-Spannbacke mit Vorkehrung gegen 
Herausfliegen der Fräsmesser. — Michael Lämmle, 
Zuffenhausen, Württ. -— 38 e. 476 984.

Schutz-Vorrichtung zur Verhütung von Unglücks
fällen bei Antriebsscheiben. — Leonhard Loew, Col
mar i. E. — 47 a. 477 342.

Ausgussrohr mit selbsttätigem Verschluss gegen 
Explosionsgefahr beim Nachfüllen von Spiritus. — 
Alfred Bischoff, Breslau, Gneisenaustr. 11. — 64 b.
476 964.

Erteilte Patente.
Kl. 61 a. 233010. A l f r e d  W e r m a n n  i n B e r l i n .  

R e t t u n g s v o r r i c h t u n g ,  bestehend aus zwei 
gelenkig verbundenen senkrechten Armen, zwischen 
die hindurch das Rettungsseil über Rollen geführt 
ist, und einem die Last aufnehmenden, am unteren 
Ende des einen senkrechten Armes drehbar befestig
ten wagerechten Arm.

Der Herabgleitende hängt sich an das eine Ende 
des Wagebalkens, während an dem anderen Ende sich 
eine Leine oder ein Griff befindet, um den Wagebalken 
in eine bestimmte Lage einstellen zu können und so 
durch Zusammenwirken mit einer schrägen Anlauf
fläche des einen Rollenträgerarmes eine beliebig regel
bare Bremswirkung herbeizuführen. (Fig. 275.)

Die Hebel aa und bb sind durch den Zapfen g an 
ihrem oberen Ende miteinander verbunden. Der die 
Rollen c, d tragende Hebel aa trägt an seinem unteren 
Ende den Wagebalken kk, der sich um den Zapfen k

Fig- 275.

drehen kann. An seinem kürzeren Ende hängt um den 
Zapfen drehbar ein Bügel 11 mit Griff m und zwei 
Ringen zur Befestigung des Herabgleitenden. Der an
dere Hebel bb trägt die beiden Rollen e f und ist an 
seinem unteren Ende mit einer hakenförmigen Aus
sparung pp ausgestattet, in die eine am Wagebalken 
befestigte Rolle j eingreift. Diese sitzt auf einem 
Zapfen 0 des Armes kk, an dessen äusserem rechten 
Ende die Leine z befestigt ist. Die Aussparung pp 
läuft nach oben schräg aus. r ist das an der Gebäude
wand fest aufgehängte Rettungsseil, an dem sich der 
Gefährdete samt der Gleitbremse herablässt. Durch 
das Gewicht des Herabgleitenden wird das kürzere 
Ende des Wagebalkens kk herabgezogen und dadurch 
der Hebel bb fest gegen den Hebel aa angedrückt. 
Durch Ziehen an der Leine z verteilt sich sein Gewicht 
mehr nach der rechten Seite des Balkens kk, dessen 
rechtes Ende infolgedessen in die wagerechte Lage 
übergeht, wodurch die Rolle j in die Aussparung pp 
gleitet; die Klemmung des Taues ist dadurch geringer 
geworden. H.

Kl. 10 a. 233 361. E i n e b n u n g s s t a n g e  f ü r  
K o k s ö f e n .  G e w e r k s c h a f t  S c h a l k e r  
E i s e n h ü t t e  i n G e l s e n k i r c h e n - S c h a l k e .

Die bis jetzt gebräuchlichen Stangen zum Ein
ebenen der durch die Füllöffnungen in den Koksofen 
eingefüllten Feinkohle leiden an dem Übelstand, dass 
infolge der gewählten Form des Querschnitts nach dem 
Einebnen beim Zurückziehen der Stange aus dem Ofen 
Feinkohle auf dem Rücken der Stange oder auf den 
Oberkanten der Flacheisen liegen bleibt, die also mit 
in die Maschine gezogen wird. Diese Feinkohle wird 
beim Passieren der Stangenführungen, Rollen, Profil
eisen oder anderer Konstruktionsteile von der Stange 
abgestreift, fällt auf den Boden der Maschine oder
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meistens auf unter dem Stangengerüst angeordnete Ma
schinenteile und gibt hierdurch zu Unzuträglichkeiten 
Anlass. Häufiger kommt es auch vor, dass infolge des 
Heisswerdens der Stange die auf ihr liegende Kohle 
vergast und qualmt.

Bei der neuen Stange sind nun die erwähnten 
Mängel durch eine besondere Konstruktion des Stan
genquerschnitts beseitigt. Die Stange besitzt hier im 
oberen Teil des Querschnitts auf einer beliebigen Länge 
eine Dachform,, und zwar mit Hilfe eines platt ge
schlagenen Winkeleisens oder eines besonderen "oben 
spitz zulaufenden oder mit möglichst scharfer Kante 
versehenen Walzprofils. Durch diese Konstruktion 
wird verhindert, dass Kohle oben liegen bleibt. G.

Biicberbcsprccbungen.
Ü b e r  S a c h v e r s t ä n d i g e  a u f  d e m  

G r e n z g e b i e t e  z w i s c h e n  A r c h i t e k t u r  
u n d  M a s c h i n e n b a u  macht Ingenieur W. Dahl
heim in „Technik und Wirtschaft“ vom Mai d. J., be
merkenswerte Ausführungen: In immer grösserem Um
fange werden unsere Hochbauten mit maschinellen Ein
richtungen versehen. Heizungs- und Lüftungsanlagen, 
Aufzüge und manches andere gehören zur Ausstattung 
zeitgemäss eingerichteter Häuser. Die Herstellverfah- 
ren sind durch die Arbeit hervorragender Ingenieure, 
die sich auf diesen Gebieten spezialisiert haben, tech
nisch und wissenschaftlich einwandfrei durchgebildet 
worden; Lehrstühle für Heizungs-, Lüftungs- und För
dertechnik sind auf den technischen Hochschulen ein
gerichtet und mit ersten Kräften besetzt worden. Nur 
in e i n e m  ist alles beim alten geblieben. Die Aus
wahl und Beurteilung all dieser neuen, nur vom Spezial
ingenieur richtig zu bewertenden maschinellen Einrich
tungen ist nach wie vor dem A r c h i t e k t e n  verblie
ben, obwohl ihm die hierfür erforderlichen Kenntnisse 
durchaus fehlen. Dass diese Tätigkeit des Architekten 
als „Sachverständiger“ auf Sondergebieten der Ma
schinentechnik, die ihm fremd sind, vielfach zu Unzu
träglichkeiten führen muss, liegt auf der Hand. Hier 
kann nur ein Zusammenarbeiten von Ingenieur und Ar
chitekt, wobei dem Ingenieur die Beratung auf ma
schinentechnischem Gebiete, dem Architekten die bau
technische obliegt, Abhilfe schaffen. —

D i e  T e c h n i k  i m Z w a n z i g s t e n  J a h r h u n 
d e r t .  Unter Mitwirkung hervorragender Vertreter 
der technischen Wissenschaften herausgegeben von 
A. M i e t  h e ,  Professor an der Kgl. Technischen 
Hochschule zu Berlin. In vier Bänden. I. Band: Die 
Gewinnung der Rohmaterialien der Technik. II. Band: 
Die Verarbeitung der Rohstoffe. 111. Band: Die Ge
winnung des technischen Kraftbedarfs und der elek
trischen Energie. IV. Band: Das Verkehrswesen. — 
Die Grossfabrikation. Mit zahlreichen Abbildungen 
im Text und mehrfarbigen Einschaltbildern. Verlag 
von George Westermann in Braunschweig 1911.

Der erste Band dieses gross angelegten Werkes 
liegt vor uns. Er lässt erkennen, wie die gestellte Auf

gabe, ein literarisches Kulturdenkmal der Technik un
seres Jahrhunderts zu errichten, gelöst worden ist. 
Wenn schon die Namen der an dieser Aufgabe mit
wirkenden Besten der Technik die grösste Sicherheit 
für ihre vollendete wissenschaftliche Lösung bieten, so 
überrascht den Leser die ausserordentliche Geschick
lichkeit, mit welcher hier ohne Beeinträchtigung der 
streng wissenschaftlichen Darstellung die Sprödigkeit 
der technischen Materie überwunden und für die Ge
bildeten aller Stände geniessbar und schmackhaft ge
macht worden ist. Die Technik erfüllt hierdurch ihre 
eigentliche und vornehmste Aufgabe, nämlich kultur
fördernd zu wirken. Dies geschieht dadurch, dass sie 
der gesamten Menschheit ein Spiegelbild ihres eignen 
Könnens, der Errungenschaften ihrer geistigen Kräfte, 
der Nutzbarmachung der durch ein gütiges Geschick 
auf unserm Erdball zur Verfügung gestellten Schätze 
vor Augen hält. In dem vorliegenden Werke ist diese 
Aufgabe in glänzender Weise gelöst.

Folgerichtig mit der geschichtlichen Entwicklung 
der Technik beginnend (Privatdozent Conrad Mat
schoss), geht der erste Band zur Gewinnung von Kohle 
und Torf (Kgl. Berginspektor a. D. Bergassessor A. 
Macco), des Eisens (Geh. Reg.-Rat Professor Dr. W. 
Mathesius) und der technisch wertvollen Metalle (Ober
bergrat Professor Dr. Ing. h. e. Richard Beck und Dip
lomingenieur Professor R. Hoffmann) über. Unterstützt 
von einer Reihe gut ausgewählter, anschaulicher Ab
bildungen ziehen die Gewinnungs- und Verarbeitungs
methoden mit ihren maschinellen Hilfsmitteln, Apparaten 
und Bauwerken an unserm Auge vorüber, es schliesst 
sich an der Abschnitt über Holz, Holzschliff, Zellstoff 
und Faserstoffe (Direktor Professor Otto Johannsen), 
in allen Kapiteln weite Aussichten eröffnend über die 
Verwendung der gewonnenen Halbfabrikate in den ver
schiedensten Industriezweigen.

Die Ausstattung des Werkes lehrt, dass die Tech
nik nicht der modernen künstlerischen Wiedergabe ihrer 
Werke zu entraten braucht, um eindrucksvolle, dem 
Auge wohlgefällige, im Geiste haftende Bilder zu schaf
fen. Das Gepräge, welches die Technik nicht nur un
serm äussern und inneren Verkehrswesen, sondern auch 
unsern Industriegegenden und unseren Schaffensstätten 
gegeben hat, ist gewaltig genug, um auch dem künst
lerischen Auge Motive und Bilder darzubieten, die des 
Festhaltens und der Überlieferung würdig wären. Da
von legen die in das Werk eingefügten, künstlerisch 
ausgeführten, farbigen Tafeln beredtes Zeugnis ab.

Das Werk wird sowohl von den Vertretern der 
Technik, als auch von der gesamten Gelehrten
welt, nicht minder aber von dem nach der Erweiterung 
seines Wissens strebenden Laienpublikum mit aufrich
tiger Freude begrüsst werden. K o l b e .

G e s u n d h e i t s  V e r h ä l t n i s s e  i n  d e r  d e u t 
s c h e n  B l e i f a r b e n - I n d u s t r i e .  Dargestellt 
vom Verein Deutscher Bleifarben - Fabrikanten (E.
V. Cöln).

V e re in  D e u tsch e r R e v is io n s -In g e n ie u re  E. V.
S itz : Berlin-W ilmersdorf, Trautenaustr. 29.

F ür cifl S chriftleitung  re ran tw o rtlic h : Geh. R egierungsrat L u d w i g  K o l b e  in Gross- Liehterfelde-W ., P aulinensti. 3. 
D ruck der B uchdruckerei K oitzsch, A lbert Schulze, Koitzsch.
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Eine sozial-technische Frage in der Glasindustrie.
Von Gewerbeassessor Dr. S y r u p  in Düsseldorf.

Im Laufe der letzten Jahre ist verschiedentlich in 
der volkswirtschaftlichen Literatur auf die Einführung 
der Owensschen Flaschenmaschine hingewiesen und 
die Möglichkeit einer Krisis in der Flaschenindustrie 
angedeutet worden. Diehl-Königsberg erörtert die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Wirkungen, welche durch 
die Einführung der Flaschenmaschine hervorgerufen 
würden, stärker sein könnten als die tiefgehenden Fol
gen, die früher die Verdrängung der Handarbeit durch 
Maschinenarbeit verursacht hat. (Conradsche Jahr
bücher 36. Band S. 223.) In der Sozialen Praxis wird 
mit einer staatlichen Entschädigung der durch die 
Owenssche Flaschenmaschine arbeitslos werdenden 
Glasmacher gerechnet. (Soziale Praxis XVIII N. 11 
S. 284.)

Bei dem Interesse, das der Flaschenmaschine offen
bar entgegengebracht wird, erscheint es nicht unan- 
gezeigt, sowohl die bisherigen Wirkungen als auch die 
Aussichten der jetzt seit 4 Jahren im Betriebe befind
lichen Flaschenmaschine etwas näher zu beleuchten.

Bis zur Erfindung der Flaschenmaschine galt es 
technisch für unmöglich, die vielen verschiedenartigen 
Einzelverrichtungen des Glasblasens durch eine ein
zige Maschine vornehmen zu lassen. Alle auf die Ein
führung der Maschinenarbeit zielenden Versuche be
schränkten sich darauf, das vom Glasmacher ausge
führte Blasen durch einen auf mechanischem Wege er
zeugten Luftstrom zu ersetzen. Die Betrachtung der 
mannigfaltigen und zahlreichen Arbeitsverrichtungen 
des Glasmachers macht diesen Mangel an technischer 
Grosszügigkeit ohne weiteres erklärlich.

Bei Herstellung einer Flasche taucht der Glas
macher seine Pfeife durch das Arbeitsloch des Wan
nenofens in die flüssige Glasmasse und dreht die Pfeife 
bis sich am Nabel ein Kölbchen Glas angesetzt hat. 
Nun zieht er die Pfeife aus den Ofen heraus, dreht sie 
an der Luft, bis das Kölbchen eine gewisse Festigkeit 
erlangt hat, taucht sie erneut in die Glasmasse, um das 
Kölbchen zu verdicken, nimmt die Pfeife heraus und

dreht wiederum. Damit ist der erste der drei Arbeits
vorgänge beendet, ihm folgen das Motzen — Ausblasen 
des Kölbchens zum Hohlkörper — und das Fertig
machen — eigentliche Formgebung der Flasche mittels 
offener oder geschlossener Form und Herstellung des 
Mundstücks mittels Scheere. Bei beiden Arbeitsvor
gängen kommen ähnlich zahlreiche Handgriffe vor wie 
beim geschilderten Anfängen der Flasche. Der ganze 
Arbeitsvorgang vom ersten Eintauchen der Pfeife in 
die Wanne bis zum Abtragen der fertigen Flaschen in 
den Kühlofen erfordert etwa l 1/, Minuten.

Die vorstehende, nur teilweise erfolgte Aufzählung 
der verschiedenartigen Arbeitsverrichtungen des Glas
machers lässt erkennen, wie grosszügig der Gedanke 
war, hier einen Ersatz der Handarbeit durch Maschinen
arbeit zu schaffen. In der Tat wird niemand von denen, 
die Gelegenheit haben die Owenssche Flaschenmaschine 
in Tätigkeit zu beobachten, sich der Eindrücke ent
ziehen können, die dieser eiserne Glasmacher auf ihn 
ausübt: Bewunderung der Genialität des Erfinders und 
Hochachtung vor der Präzisionsarbeit, mit der die Ma
schine durchgebildet ist, und die mit Bruchteilen von 
Millimetern rechnet.

Die Flaschenmaschine entnimmt die flüssige Glas
masse eine* runden flachen Drehwanne, die mittels 
Maschinenkraft langsam um ihre Achse gedreht wird. 
Neben der Drehwanrte steht die Flaschenmaschine, ein 
vielarmiges und zunächst wenig übersichtliches Gestell. 
Neben einer Reihe von minder wichtigen Vorrichtungen 
trägt das Gestell 6 Vorformen und 6 Hauptformen, die 
ausser der drehenden Bewegung der ganzen Maschine 
noch Auf- und Abwärtsbewegungen ausführen.

Die Herstellung einer Flasche beginnt damit, dass 
die sich langsam drehende Maschine mit dem Unteren 
Teil einer Vorform in die Glasmasse der Drehwanne 
eintaucht, und dass die Vorform durch Ansaugen voll
ständig mit der flüssigen Glasmasse gefüllt wird. Im 
Gegensatz zur Handarbeit ist das erstmalig geschöpfte 
Glas genau zur Herstellung der ganzen Flasche aus
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reichend. Der massive längliche Glaskern zeigt oben 
bereits die äussere Form der Flaschenmündung. In
dem sich die gesamte Flaschenmaschine nunmehr lang
sam weiterdreht, öffnet sich die Vorform, und die 
gleichzeitig von oben in den Glaskern eingeblasene 
Pressluft bewirkt, dass von dem inneren heissen Teil 
des Kerns unten Glasmasse austritt, die den Flaschen
boden vorbereitet. Die zweiteilige Vorform öffnet sich 
und geht zurück. Der Glaskern schwebt während eines 
Augenblicks an dem Kopfteil hängend frei, wird aber 
gleich durch einen sich von unten heranschiebenden 
Boden gehalten. Alsdann schliesst sich um den Glas
kern die zweiteilige Hauptform, die wie bei der Hand
arbeit dem äusseren Umfang der herzustellenden 
Flasche entspricht. Infolge von oben eintuetender 
Pressluft nimmt die Glasmasse die gewünschte Fla
schengestalt an. Die Hauptform öffnet sich und die 
Flasche fällt durch eine sehr sinnreiche Hebelwirkung 
in einen Trichter und von dort auf eine eiserne Hülse, 
die über einen Bunsenbrenner geführt wird, um die 
Mündung der Flasche im Feuer zu polieren. Die nun
mehr fertige Flasche wird von einem Arbeiter auf eine 
Tonplatte gesetzt und von dort durch den Kiihlofen- 
pfleger in den Kühlofen eingebracht.

Der Betrieb der Flaschenmaschine erfolgt mittels 
elektrischer Kraft. Die Maschine dreht sich in einer 
Minute 2 bis 3 mal um ihre Achse. Während einer 
Umdrehung werden 6 Flaschen fertig. Zu ihrer Be
dienung sind 2 Maschinenarbeiter und ein Abträger 
notwendig.

Diese kurze Skizzierung wird genügen, um sich 
ein ungefähres Bild von der Flaschenmaschine zu 
machen und so die folgenden Ausführungen anschau
licher zu gestalten.

Für die Aussichten, die sich der Einführung einer 
Maschine bieten, sind in der Hauptsache die für den 
Unternehmer zu erzielenden Vorteile des Maschinen
betriebes ausschlaggebend, wenn auch bisweilen die 
Absicht, eine gesundheitsschädliche Handarbeit durch 
die Maschine zu beseitigen, zur Benutzung der Ma-• '
schinenarbeit geführt hat.

Die Flaschenmaschine gibt ein augenfälliges Zeug
nis von dem erfolgreichen Streben der Technik, die 
teure menschliche Arbeitskraft durch billigere Ma
schinenarbeit zu ersetzen. Die Vorteile, die die Fla
schenmaschine dem Unternehmer schafft, bestehen so
mit in erster Linie in einer Verminderung der Arbeits
löhne. In einer Flaschenhütte, in der bereits mehrere 
Flaschenmaschinen im Betriebe sind, werden durch 
eine Maschine 126 Arbeiter gespart. Mit dieser Er
sparnis von 126 Arbeitskräften ist eine Verminderung 
an Arbeitslöhnen und sozialen Lasten von etwa 250 000 
Mark verbunden. Da der Preis einer Flaschenmaschine 
200 000 Mark beträgt, so werden diese Anschaffungs

kosten durch die Ersparnisse an Arbeitslöhnen inner
halb eines Jahres reichlich gedeckt.

Die Verminderung der Kopfzahl der Belegschaft 
bringt naturgemäss eine Vereinfachung der Betriebs
führung mit sich und macht Betriebsbeamte entbehr
lich.

Sehr beachtenswert erscheint auch der Umstand, 
dass beim Ausbruch eines Streikes die Stellung des 
Arbeitgebers durch Anwendung der Flaschenmaschine 
äusserst günstig wird. Beim Handbetrieb liegt der 
Schwerpunkt einer Arbeitseinstellung zweifellos bei den 
Glasmachern, deren Ersatz beim Ausbruch eines Strei
kes mit grossen Schwierigkeiten verbunden ist. Ab
gesehen von einigen Handwerkern der Reparaturwerk
stätten sind die Glasmacher die einzigen gelernten Ar
beiter eines Hüttenbetriebes. Die übrigen Arbeiter, von 
den Gemengemachern bis zu den Packern, sind unge
lernte Arbeiter. Nach Einführung der Flaschenma
schine wird es dem Arbeitgeber bei einer Arbeitsein
stellung nicht schwer, die wenigen wichtigen Posten, 
wie die Bedienung der Flaschenmaschine, die Über
wachung der Schmelz- und Kühlöfen mit Arbeits
willigen und Betriebsbeamten zu besetzen und durch 
Einstellung der leichter zu beschaffenden ungelernten 
Arbeiter die Wirkungen des Streikes abzuschwächen, 
zumal manche Arbeitsplätze z. B. die der Schiffchen
macher, Sortierarbeiter teilweise mit alten Glasmachern 
besetzt sind, die mit Rücksicht auf den Verlust ihrer 
Altersposten nicht in den Streik eintreten werden.

Als weiterer Vorzug der Flaschenmaschine für den 
Unternehmer ist zunächst die von menschlichen Eigen
schaften unabhängige, gleichmässige Leistungsfähigkeit 
der Flaschenmaschine zu nennen. Zur richtigen Be
wertung dieses für die Flaschenindustrie besonders 
wichtigen Vorteils mögen folgende Auslassungen 
dienen.

Jeder Maschinenarbeiter, z. B. der Metalldreher, 
der Weber, der Buchdrucker ist in mehr oder weniger 
hohem Grade in seiner Arbeitsleistung von dem Gange 
seiner Arbeitsmaschine abhängig. Ist die Schaffens
lust des Arbeiters beeinträchtigt, so wird das Auf
bringen des Arbeitsstückes auf die Maschine, die Be
seitigung von Störungen im Arbeitsprozess der Ma
schine längere Zeit als sonst in Ansprüch nehmen. 
Immerhin wird die gesamte Arbeitsleistung des Ma
schinenarbeiters durch diese verlangsamten Handgriffe 
nicht wesentlich beeinflusst. Das gleiche gilt für alle 
Arbeiter, denen die Bedienung von Öfen, Apparaten ob
liegt, die dauernd, ohne längere Unterbrechung ge
speist, abgelassen, erwärmt etc. werden müssen, wie 
z. B. die Hochöfen, Stahlwerksöfen, die Apparate der 
chemischen Industrie, Zuckerindustrie. Diese Arbeits
posten erfordern eine ständige Arbeitsleistung, die die 
Arbeiter infolge Lust oder Unlust wenig variieren kön
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nen. Auch die Leistung aller jener Arbeiter, die mit 
anderen Hand in Hand arbeiten z. B. in Walzwerken, 
Schriftsetzereien, bei Bauten muss ständig sein, damit 
durch verminderte Leistung eines Teils der Arbeiter 
keine Stockung in den nachfolgenden Arbeitsverrich
tungen veranlasst wird.

Anders liegen die Arbeitsverhältnisse in einer 
Flaschenhütte mit Handbetrieb. Hier kommen drei ver-

auf der Einzel- und Motzerbohle bläst, ist völlig von 
seinem Arbeitseifer abhängig. Nur bei der Doppel
bohle besteht die Möglichkeit, dass der arbeitsfreudige 
den langsamen Kollegen antreibt, um den notwendigen 
Takt in den Arbeitsverrichtungen zu erzielen.

Die anstrengende Arbeit vor dem heissen Ofen 
macht von Zeit zu Zeit Unterbrechungen erforderlich, 
bei denen der Glasmacher vor der Hütte kurze Er-

schiedene Arbeitsweisen in Anwendung: die Einzel-, 
Doppel- und Motzerbohle. Auf der Einzelbohle ar
beitet ein Glasmacher (Meister)- allein. Auf der Dop
pelbohle sind zwei Meister nebeneinander, jeder für 
sich oder mit Arbeitsteilung, tätig. Auf der Motzer
bohle fängt der Gehilfe oder Lehrling die Flasche an 
und motzt, während der Meister die Flasche fertig 
macht.

Die Natur des Rohmaterials, die drohende Ab
kühlung halten die Glasmacher allerdings an, die an
gefangene Flasche in tunlichst kurzer Zeit fertig zu 
stellen, aber die Zahl der Flaschen, die der Meister

holung und Abkühlung sucht. Diese Arbeitsunter
brechungen sind nicht generell für alle Glasmacher fest
gelegt, sondern der einzelne Glasbläser unterbricht die 
Arbeit so oft und so lange als er es für notwendig hält. 
Diese willkürlichen Pausen können natürlich stark auf 
die Arbeitsleistung einwirken.

Wie sehr die Produktion einer Flaschenglashütte 
von dem Arbeitseifer der Glasmacher abhängig sein 
kann, zeigen nachstehende Feststellungen einer grossen 
Flaschenglashütte, die Schmitz in seiner Arbeit über 
die Regelung der Arbeitszeit und Insensität der Arbeit 
wiedergibt. (Thünen-Archiv. III. 2. S. 274.) Wenn

F ig . 276. Owens’sche F laschenm aschine m it etwa 6 Millionen F lasch en  Jahresproduktion .
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auch diese Angaben, wie sich bei Nachprüfung ergab, 
eine ganze Reihe von Jahren zurückliegen, so sind sie 
trotzdem instruktiv:

Es wurden ausgenommen an Flaschen pro Schicht 
in einer Oktoberwoche:

am Montag 135 Hüttenhunderte, 
am Dienstag 148 „
am Mittwoch 155 ,,
am Donnerstag 158 „
am Freitag 160 „
am Sonnabend 170 „ .

Unter einem Hüttenhundert versteht man eine ge
wisse Menge Flaschen, deren Zahl je nach dem Ge
wicht der Flasche wechselt. Zum Beispiel gehen auf 
ein Hüttenhundert 40 Flaschen von 500 bis 600 g Ge
wicht. Wäre die Arbeitsleistung während der ganzen 
Woche die gleiche gewesen wie am Sonnabend, so 
wären von den drei Belegschaften eines Ofens in der 
betreffenden Woche 11 200 Flaschen mehr hergestellt 
als dies tatsächlich geschehen ist.

Die Ursache dieser stark wechselnden Leistung 
der Glasmacher, die in engeren Grenzen auf der be
treffenden Hütte allwöchentlich zu beobachten ist, muss 
vornehmlich in einem übermässigen Alkoholgenuss und 
dessen Nachwirkungen gesucht werden.

Daneben muss noch eine weitere Beobachtung hier 
Erwähnung finden, dass nämlich die Aussentemperatur 
auf die Leistung des Glasmachers einen wesentlichen 
Einfluss ausübt. Es ist eine bekannte Tatsache, die 
auf jeder Glashütte beobachtet werden kann, und die 
in Ansehung der Arbeiten vor dem Ofen begreiflich er
scheint, dass die Produktion in den Sommermonaten 
sinkt. Beispielsweise seien hier die durchschnitt
lichen, auf drei Jahre bezogenen, monatlichen Produk
tionsziffern der bereits erwähnten Glashütte in Pro
zenten der Durchschnittsleistung angegeben:

Januar 102,62 Juli 95,03
Februar 102,27 August 95,80
März 101,59 September 99,04
April 100,48 Oktober 101,58
Mai 98,62 November 102,38
Juni 96,31 Dezember 104,54

Wenn wir von dem Monat Dezember absehen, in 
dem die mit dem Weihnachtsfest verbundenen Aus
gaben den Arbeiter zu besonders lebhafter Tätigkeit 
anspornen, so werden in der kälteren Jahreszeit, Januar, 
Februar, März, Oktober und November 102 °/0, in den 
heissen Monaten Juni, Juli und August nur 95,7 % der 
Produktion hergestellt. In den Sommermonaten liegt 
für die Flaschenfabriken gerade die Hochkonjunktur, 
für die wegen des notwendig werdenden Umfanges der 
Lager und der Empfindlichkeit des Lagerproduktes nur 
im geringen Umfange vorgearbeitet werden kann.

Ob die Minderleistung der Glasmacher nun durch

persönliche Unlust oder die Wärme der Jahreszeit ver
anlasst ist, stets wird der Unternehmer den Produk
tionsausfall als Schaden empfinden, da abgesehen von 
den gleichen Generalunkosten der Verbrauch an Kohlen 
für die Schmelz- und Kühlöfen, wie die Ausgaben an 
Arbeitslöhnen für die Schmelzer, Einträger, Genera
torenstocher, Pfleger die gleichen sind als beim normalen 
oder angestrengten Betriebe.

Die Vorteile, die die Anwendung der Flaschen
maschine dem Unternehmer bietet, sind somit mannig
faltig: Verminderung der Arbeitslöhne, Vereinfachung 
der Betriebsführung, Möglichkeit, den Betrieb beim 
Ausbruch eines Streikes fortzuführen, gleichmässige, 
von menschlichen Eigenschaften unbeeinflusste Arbeits
leistung.

Die Vorteile, die die Flaschenmaschine dem Ar
beiter gewährt, liegen auf hygienischem Gebiete. Die 
Beschreibung des Arbeitsprozesses der Maschine zeigt, 
dass die gesamte Handarbeit der Glasmacher und der 
grösste Teil der Tätigkeit der Einträger in Fortfall 
kommt. Der Sozialhygieniker wird zunächst mit dieser 
Wirkung sehr zufrieden sein, denn die Beseitigung der 
Glasmacher- und Einträgerarbeit bedeutet das Ver
schwinden von sogenannten Feuerarbeiten, denen nicht 
ganz mit Unrecht das Odium besonderer Gesundheits
gefahren anhaftet. Es bedarf jedoch der Erörterung, 
ob die schädigenden Einflüsse der Glasmacherarbeit so 
schwerwiegend sind, dass ihre Beseitigung im Interesse 
der Arbeiterschaft erstrebt werden muss, selbst wenn 
mit dieser Massnahme wirtschaftliche Nachteile für die 
betroffenen Arbeiter verbunden sind.

Bei Durchsicht der hygienischen Literatur hinsicht
lich der Gesundheitsgefährdung der Glasmacher kann 
allerdings leicht der Gedanke aufsteigen, dass die 
Tätigkeit des Glasblasens mit besonders grossen Ge
sundheitsgefahren verbunden sei. Lungentuberkulose, 
chronischer Luftröhrenkatarrh, Glasbläserstar, syphi
litische Übertragungen kehren als Berufserkrankungen 
der Glasbläser in den meisten hygienischen Schriften 
wieder, obwohl die beobachteten Einzeltatsachen, auf 
die sich die verallgemeinerten Theorien dieser behaup
teten Berufserkrankungen aufbauen, zumeist mehrere 
Jahrzehnte zurückliegen. Bei der Wiedergabe dieser 
veralteten Einzelbeobachtungen ist den im Laufe der 
Jahre erfolgten gesundheitsfördernden Massnahmen der 
Industrie, der Ausbreitung der persönlichen Hygiene 
unter den Arbeitern und den Wirkungen der sozialen 
Gesetzgebung keine genügende Rechnung getragen. 
Die im Jahre 1906 vorgenommenen Sondererhebungen 
der Gewerbeaufsichtsbeamten geben ein Bild, wie die 
Gesundheitsverhältnisse der Glasbläser in Wirklichkeit 
beschaffen sind. Danach hat die theoretische Mög
lichkeit der Übertragung von ansteckenden Krankheiten, 
insbesondere der Syphilis, durch die gemeinsame Be
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nutzung der Glasmacherpfeife in der Praxis keine Be
stätigung gefunden. Den preussischen Aufsichtsbe
amten is t 'e s  nicht gelungen, einen einwandsfreien Fall 
von Übertragung der Syphilis durch die Pfeife zu er
mitteln, nur in einer Hütte konnte die Übertragung eines 
gonorrhötischen Mundgeschwüres festgestellt werden. 
Ebenso hat sich die Irrigkeit der Annahme ergeben, 
dass die Glasbläser der Flaschenglashütten mehr als 
andere Arbeiter zu Tuberkulose oder Lüngenemphysem 
disponiert sind oder häufiger hieran leiden. Ernstere 
Augenerkrankungen, insbesondere der graue Star, sind 
nur in sehr vereinzelten, viele Jahre zurückliegenden 
Fällen vorgekommen. Bedenkt man, dass die von den 
preussischen Gewerbeaufsichtsbeamten vorgenomme
nen Erhebungen sich auf alle Glashütten erstreckt ha
ben und durch Einsichtnahme der Krankenkassenlisten 
und Befragen alter Arbeiter vorgenommen wurden, so 
ist der Schluss nicht von der Hand zu weisen, dass die 
genannten Krankheiten als Berufserkrankungen der 
Glasmacher nicht in Frage kommen.

Will man den Glasmachern besondere Berufser
krankungen zusprechen, so sind hier folgende zu 
nennen: Ekzeme an den Händen treten häufiger auf und 
sind auf das Handhaben der heissen Pfeife und das 
Anfeuchten der Hände zurückzuführen. Brand- und 
Schnittwunden an den Händen geben bei Unsauberkeit 
zu eitrigen Sehnenscheidenentzündungen Anlass. Bei 
manchen Glasmachern ist infolge der ständig wieder
kehrenden Zerrungen der Backen eine Verdickung des 
Epithels der Wangenschleimhaut beobachtet. Endlich 
macht sich bei zahlreichen Glasbläsern eine Schwach
sichtigkeit bemerkbar, sobald das vierzigste Lebensjahr 
überschritten ist.

Schwerwiegender als diese den Glasmachern eigen
tümlichen Erkrankungen sind die Gefahrenquellen, die 
allen Feuerarbeiten und folglich auch den Arbeiten 
vor dem Glasofen anhaften. Der Einfluss der W ärme
strahlung und des häufigen und plötzlichen Tempera
turwechsels ist bei den Glasmachern an zahlreichen 
Rheumatismen, Influenzen, akuten Erkrankungen der 
Atmungsorgane erkennbar. Die hohen Temperaturen 
veranlassen die Glasmacher sich tunlichst leicht zu 
kleiden und zur Abkühlung Zugluft aufzusuchen. Noch 
auffallender sind die vielen M afen- und Darmkatarrhe, 
die eine Folge der zur Abkühlung genossenen reich
lichen und kalten Getränke darstellen. Schwächung 
des Herzmuskels verbunden mit Herzdelationen deuten 
darauf hin, dass unter den Getränken der Alkohol noch 
immer eine bedeutende Rolle spielt.

Wenn auch der Aufwand an Körperkräften beim 
Flaschenblasen nicht sehr erheblich ist, so darf nicht 
verkannt werden, dass die Arbeit der Glasmacher in
folge der hohen Temperatur der Arbeitsstätte, der 
strahlenden Hitze des Ofens und des andauernden

Hastens bei langer Arbeitszeit und teilweiser Nacht
arbeit als recht anstrengend bezeichnet werden muss. 
Von den Schädigungen der Nachtarbeit werden nament
lich die in den Glashütten tätigen jungen Leute von
14 bis 16 Jahren betroffen, denn jede Nachtarbeit ist 
zweifellos für die in der Entwicklung begriffenen 
jugendlichen Arbeiter schädlich. Ein Verbot der Nacht
arbeit der jungen Leute würde jedoch ihre Ausbildung 
als Glasmacher erheblich erschweren und infolge der 
vermehrten Einstellung erwachsener Arbeiter eine 
Mehrausgabe an Arbeitslöhnen zur Folge haben, die bei 
der notwendigen scharfen Berechnung der Selbstkosten 
in der Flaschenindustrie begründeten wirtschaftlichen 
Bedenken begegnet. Man hat sich daher zu einer 
Durchlöcherung des allgemeinen Verbotes der Nacht
arbeit für jugendliche Arbeiter verstehen müssen, und 
noch 1908 hat die internationale Vereinigung für gesetz
lichen Arbeiterschutz in den Beschlüssen der Luzerner 
Generalversammlung die Notwendigkeit dieser Nacht
arbeit ausdrücklich betont. Durch die allgemeine Ein
führung der Flaschenmaschine würden die Gründe für 
die Notwendigkeit der Nachtarbeit in Fortfall kommen, 
und die Nachtarbeit würde zum Vorteil der jetzt von 
ihr betroffenen jungen Leute bedeutungslos werden.

Es erschien geboten, die den Glasmachern beim 
Handbetrieb drohenden Gesundheitsgefahren im Vor
stehenden etwas ausführlich und kritisch darzulegen, 
um ein Urteil zu ermöglichen, wie gross die hygie
nischen Vorteile sind, die die Flaschenmaschine dem 
Arbeiter bietet.

Diesen Vorteilen stehen jedoch unverkennbare 
wirtschaftliche Nachteile gegenüber, die zu den im 
Eingang dieser Abhandlung erwähnten sozialpolitischen 
Befürchtungen Anlass gaben.

Eine Flaschenmaschine kann, — wie die Praxis 
gezeigt hat —

in einer Minute 15 Flaschen,
in einer Stunde 900 „
in einem Tag 21600 „
in einem Jahr 6500000 „ hersteilen.

Die Produktion Deutschlands an Flaschen beträgt 
etwa 600 Millionen Flaschen im Jahr. Also würden 
noch nicht hundert Maschinen nötig sein, um die ge
samte Erzeugung Deutschlands an Flaschen herzu
stellen. Zur Bedienung einer Maschine sind zwei Ma
schinenarbeiter und 1 Einträger notwendig, insgesamt 
für alle Maschinen annähernd 300 Arbeiter.

Beim Handbetrieb fertigt ein Glasmacher bei acht
stündigerArbeitszeit etwa 72 000 Flaschen im Jahr an. 
Bei der Herstellung von 600 Millionen Flaschen werden 
mithin etwa 8400 Glasmacher, zu denen noch annähernd 
2800 Einträger kommen, beschäftigt. Die Gegenüber
stellung der Zahlen 300 und 10 200 zeigt deutlich, wie 
begründet die theoretische Befürchtung war, dass die
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Arbeitsverhältnisse der Flaschenhütten durch die Ein.
führung der Flaschenmaschine „revolutioniert“ werden 
könnten.

Die in der Sozialen Praxis ausgesprochene Er
wartung, dass die vorhandenen Glasmacher in erster 
Linie zur Bedienung der Maschine herangezogen und 
nicht durch billigere Arbeitskräfte ersetzt werden möch
ten, verliert durch die oben gemachte Feststellung an 
Bedeutung, da ja höchstens 3% der vorhandenen Glas
macher beim Maschinenbetrieb verwendet werden 
könnten. Für die infolge der Einführung der Maschinen 
notwendige Vergrösserung der mechanischen Werk
stätten kommen nur wenige Schlosser in Frage. Für 
einen gelernten Glasmacher bietet sich in einer Fla
schenhütte mit Maschinenbetrieb nur geringe Gelegen
heit zur Betätigung seiner Erfahrungen und seiner 
Handfertigkeit.

Durch die Einführung der Flaschenmaschine wird 
somit eine beachtenswerte Gruppe von gelernten Fach
arbeitern aus ihrem bisherigen Tätigkeitsfelde ver
drängt. Die notwendige Aufgabe der Berufstätigkeit 
bedeutet aber bei vielen Glasmachern eine einschnei
dende Veränderung der Lebensbedingungen. Wie die 
Lage der älteren Glashütten beweist, sind diese ur
sprünglich mit Rücksicht auf die Holzfeuerung in wald
reichen und zumeist abgelegenen Gegenden errichtet. 
Der Beginn der Schichten war früher nicht genau fest
gelegt, die Arbeiter wurden zur Aufnahme der Arbeit 
durch Glockenzeichen herbeigerufen. Zum grossen 
Teil waren die Hütten nur 3/4 Jahr im Betrieb, den 
übrigen Teil des Jahres beschäftigten sich die Glas
macher mit Haus- und Feldarbeiten. Alle diese Eigen
arten der früheren Glasfabrikation nötigten die Hütten, 
ihren Arbeitern in der Nähe der Hütten Haus, Feld und 
Gartenland anzuweisen. So ist jetzt noch ein grösser 
Teil der Belegschaft der Hütten in Arbeiterwohnhäu
sern untergebracht. Die Aufgabe der Arbeit bedeutet 
für diese Arbeiter einen Verlust des Wohnsitzes. Auch 
sonst sind die Glasmacher bei ihrer Berufswahl auf
fallend konservativ. Der Nachwuchs der Glasmacher 
stammt vornehmlich aus Glasmacherfamilien. Sobald 
der Sohn des Glasmachers der Schulpflicht entwachsen 
ist, arbeitet er gemeinsam mit dem Vater auf der Hütte, 
meist kommt er als Motzer zur Bohle des Vaters und 
wird von diesem in die Geheimnisse der Glasmacher
technik eingeweiht. Die Aussichten für den gelernten 
Flaschenmacher waren bisher gute, denn innerhalb der 
letzten 50 Jahre, seit Erfindung und Einführung des 
Siemensschen Regenerativofens (vergl. R. Ehrenberg 
Thünenarchiv II. Jahrgang 1. Heft S. 32) hat die deut
sche Flaschenindustrie einen ungeahnten Aufschwung 
genommen, die Zahl der Glasmacher hat sich ungefähr 
verfünffacht, und es hat eine ständige Nachfrage nach 
Arbeitskräften bestanden.

Bei der bisherigen stetigen und günstigen Ent
wicklung der Flaschenindustrie ist es natürlich, dass 
die Glasmacher die Einführung der Flaschenmaschine 
mit Sorge beobachten, denn der eiserne Kollege scheint 
gewillt zu sein, ihre Existenz zu untergraben. In der 
Tat hat auch die Fiaschenmaschine, trotzdem sie erst 
wenige Jahre in Deutschland im Betrieb ist, bereits 
ihren Einfluss auf den Nachwuchs' der Arbeiter geltend 
gemacht. Die Väter halten ihre Söhne von der Er
greifung ihres Berufes zurück, und die hierdurch ver- 
anlasste Verminderung des Nachwuchses wird in den 
nächsten Jahren noch schärfer hervortreten.

Einer allmählich, durch Verminderung des Nach
wuchses sich vollziehenden Einschränkung der Glas
macherzahl stehen sozialpolitische Bedenken im allge
meinen nicht entgegen. Ausschlaggebend ist jedoch die 
Beantwortung der Frage, ob die bisher erfolgte oder 
voraussichtlich erfolgende Einführung der Flaschen
maschine die vorhandenen, an festen Arbeitsplätzen 
tätigen Arbeiter gezwungen hat oder in Zukunft zwin
gen wird, ihre eigentliche Berufsarbeit aufzugeben und 
als ungelernte Arbeiter in anderen Industriezweigen 
Arbeit zu suchen. Bei einer Bejahung dieser Frage 
werden die hierdurch veranlassten Umwälzungen und 
wirtschaftlichen Nachteile für die betroffenen Glas
macher so schwerwiegend sein, dass ihnen gegenüber 
die Beseitigung der Gesundheitsgefahren des Glas
macherberufes in den Hintergrund tritt.

Wie bereits früher ausgeführt ist, würden an
nähernd 100 Flaschenmaschinen in der Lage sein, die 
gesamte Produktion Deutschlands an Flaschen herzu
stellen. Abgesehen von den Flaschenmaschinen der 
Apollinariswerke, die ihren Bedarf an Brunnenflaschen 
selbst erzeugen, sind innerhalb der verflossenen vier 
Jahre seit Einführung der Maschine insgesamt 12 Fla
schenmaschinen in 7 verschiedenen Glashütten Deutsch
lands aufgestellt und betrieben worden. Die Maschinen 
wurden nicht zwecks Beseitigung des Handbetriebes, 
sondern zur Erhöhung der Produktion aufgestellt. In 
einer rheinischen Glashütte, in der bereits 3 Flaschen
maschinen betrieben werden, ist noch immer ein er
heblicher Mangel an Glasmachern für den Handbetrieb 
vorhanden. Danach kann zurzeit von einer Krisis in 
der Flaschenindustrie rftcht gesprochen werden.

Bei den früher erörterten Vorteilen der Flaschen
maschine war zu erwarten, dass die Glashütten in 
grösserer Zahl diese nutzbringende Erfindung verwer
ten würden. Hier hat zur rechten Zeit der Europäische 
Verband der Flaschenfabriken, der 1907 vornehmlich 
zur Ausnutzung des Owensschen Patentes gegründet 
wurde, hemmend eingegriffen in der ausgesprochenen 
Absicht, plötzliche Umwälzungen in der Flaschenin
dustrie zu vermeiden. In den Verträgen, die der Inter
nationale Verband mit den ihm angehörigen nationalen
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Verbänden von Belgien, Dänemark, Deutschland, Eng
land, Frankreich, Holland, Norwegen, Österreich, 
Schweden abgeschlossen hat, ist von vornherein fest
gelegt worden, dass im ersten Vertragsjahre nur 10 °/0 
der Flaschenproduktion jedes Landes, in den nächst
folgenden nur je 5 %  mehr auf Owensschen Maschinen 
hergestellt werden dürfen. Nach diesen Grenzfest
setzungen könnten jetzt nach 4 Jahren 25 °/0 der ge
samten Flaschenproduktion Deutschlands durch Fla
schenmaschinen erzeugt werden. Tatsächlich wird aber 
kaum die Hälfte dieser für zulässig erachteten Zahl auf 
maschinellem Wege fertiggestellt.

Die Gründe für diese Zurückhaltung der Flaschen
industrie sind verschiedenartig. Die Anschaffungs
kosten der Flaschenmaschine betragen 200 000 Mark. 
Zu dieser Ausgabe treten die Herstellungskosten der 
einzelnen Formsätze, die sich bei jeder Flaschensorte 
auf 2000 Mark belaufen. Kleinere, nicht kapitalkräftige 
Hütten werden wegen dieser hohen Kosten Bedenken 
gegen die Beschaffung der Maschine tragen.

Die eigentliche Rentabilität der Maschine bewährt 
sich nur bei grösseren Aufträgen der gleichen Flaschen
sorte. Mit Aufträgen von etwa 200 000 Flaschen kön
nen kleinere Hütten nicht rechnen. Selbst grössere 
Werke haben Schwierigkeiten, so umfangreiche Be
stellungen dauernd zu bekommen. Infolgedessen fin
den wir die Flaschenmaschine vornehmlich in den drei 
deutschen Grossbetrieben, Heye-Gerresheim, Heye
Hamburg, Siemens-Dresden, und in den Glashütten, 
deren Fabrikation infolge ihrer Lage auf grosse Export
aufträge zugeschnitten ist.

Endlich sei noch bemerkt, dass auch die technische 
Anwendbarkeit der Flaschenmaschine beschränkt ist. 
Champagnerflaschen, Bordeauxflaschen, Mineralwasser
flaschen mit Kugelverschluss können auf der Maschine 
nicht hergestellt werden.

Alle diese verschiedenartigen Momfente haben da
hin gewirkt, dass in Deutschland zurzeit nur 12 Fla
schenmaschinen betrieben werden. Allerdings werden 
demnächst noch drei weitere Maschinen zur Aufstel
lung gelangen, sodass bei voller Ausnutzung der dann 
vorhandenen 15 Maschinen ein Sechstel der Flaschen
produktion Deutschlands auf maschinellem Wege her
gestellt wird. Mit diesen Zahlen dürfte jedoch für die 
nächsten Jahre die Grenze der Anwendbarkeit der Fla
schenmaschine festgelegt sein.

Für die weiteren Aussichten der Flaschenmaschine 
scheinen 3 Gesichtspunkte in Frage zu kommen. Zu
nächst wird versucht werden, das technische Anwen
dungsgebiet der Maschine zu erweitern. Beispiels
weise bieten hier die in jedem Haushalt verwandten 
Einmachegläser, deren Verbrauch seit Einbürgerung der

Weckschen und ähnlicher Kochapparate stark gestiegen 
ist, und deren Preis zurzeit unverhältnismässig hoch 
ist, ein gegebenes Objekt.

Eine weitgehende Fusionierung oder Kartellierung 
der Flaschenindustrie mit ausgesprochener Arbeits
teilung in der Fabrikation der einzelnen Flaschensorten 
könnte durch Zusammenlegung der Einzelaufträge der 
verschiedenen Hütten Gesamtaufträge von solchem Um
fange schaffen, dass sich zu ihrer Erledigung die Be
nutzung der Flaschenmaschine rentieren würde. An
fänge hierzu sind beispielsweise in der Flaschenfabrik 
Ferdinand Heye-Gerresheim vorhanden, die 4 einzelne 
Hütten umfasst und mit einer Jahresproduktion von 
über 150 Millionen Flaschen die grösste Hütte der Welt 
repräsentiert.

Die dritte Möglichkeit zur weiteren Verbreitung der 
Flaschenmaschine ist in einer Vereinbarung der Fla
schenkonsumenten zu erblicken. Beispielsweise könn
ten die Bierbrauereien, die Mineralwasserfabriken, die 
Weinkellereien nach Vereinbarung eine bestimmte Norm 
einer Bier-, W asser-, Weinflasche von gleicher Form, 
Farbe und Gewicht festlegen, bei denen die Kenntlich
machung der einzelnen Firma durch Etikettierung, Auf
druck auf Verschluss zu erfolgen hätte. Auch hier 
liegt bereits ein Anfang in der Einheitsflasche der Ber
liner Brauereien vor, die in 12 bis 14 Millionen Exem
plaren hergestellt wird. Den Bestrebungen nach Ein
heitlichkeit in den Flaschenformen stehen allerdings er
hebliche Schwierigkeiten entgegen, von denen nur we
nige hier angedeutet werden können. Der Geschmack 
und die Anforderungen der Engländer, Amerikaner an 
eine Flasche sind stark von denen der Deutschen ab
weichend. Die Glashütten würden bei Exportauf
trägen diesen verschiedenartigen Geschmacksrichtungen 
Rechnung tragen müssen. Aber nicht nur die Glas
hütten, auch die Bierbrauereien, die exportieren, müs
sen die Konsumflasche des Exportlandes abfüllen und 
zum Versand bringen. Beispielsweise sind manche 
Brauereien verpflichtet, ihr Bier nach Frankreich in 
Bordeauxflaschen zu versenden, die alsdann unter Er
sparung der Transportkosten mit Wein gefüllt nach 
Deutschland zurückkehren. Auch eine einheitliche 
Weinflasche ist solange nicht zu erwarten, als das 
Publikum seinen Wein nach Flaschen und nicht nach 
deren Inhalt kauft.

Bisher ist die Flaschenmaschine trotz der Verein
fachung, die sie dem Fabrikationsprozess gebracht hat, 
nicht in der Lage gewesen, eine Arbeitsumwälzung für 
die Hütten und ihre Belegschaften herbeizuführen. Die 
weiteren Aussichten der Maschine hängen von dem Zu
sammenwirken so vieler Faktoren ab, dass für abseh
bare Zeit eine Krisis in der Flaschenindustrie nicht zu 
erwarten ist.
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Neubearbeitung der Normal-Unfallverhütungsvorschriften.
V on O beringenieur S e i d e l - B e r l i n .

Im 5. Heft vom 1. März d. J. erschien ein Bericht 
Über die Arbeiten der von dem Verband Deutscher Be
rufsgenossenschaften zur Bearbeitung neuer Normal
Unfallverhütungsvorschriften eingesetzten Kommission.

Über den Fortgang der Arbeiten ist folgendes zu 
berichten:

Die Redaktions-Kommission hat die Beschlüsse bei 
der ersten Lesung des Entwurfs von neuen Normal
Unfallverhütungsvorschriften in zwei Sitzungen, am 17. 
und 19. Mai d. J. verarbeitet und den Wortlaut der 
neuen Fassung als Unterlage für die zweite Lesung 
festgestellt. Ausserdem war von der Unterkommission, 
welche den Abschnitt „Fürsorge für Verletzte“ zu be
arbeiten hatte, ein diesbezüglicher Entwurf dem Ver
bände der Deutschen Berufsgenossenschaften einge
reicht worden. Ferner wurde der Abschnitt III „G as
erzeugungsanlagen“ von den Referenten in wesentlich 
verkürztem Umfange neu bearbeitet. Ebenso hatte die 
Unterkommission für die Beratung der Vorschriften für 
„elektrische Betriebe“ in einer Sitzung am 18. Februar 
die Vorschriften einer sorgfältigen Durchsicht und mög
lichsten Kürzung unterworfen. Endlich hatte auch die 
betr. Unterkommission einen Vorschlag für „den 
Transport auf Schienen“ aufgestellt. Im Juli d. J. 
gingen den sämtlichen Mitgliedern der Kommission die 
neuen Entwürfe zu und die Kommission wurde zu einer 
zweiten Lesung des Entwurfs für die Tage vom 4. und
5. September nach Nürnberg eingeladen.

An der Kommissions - Sitzung nahmen beinahe 
sämtliche Mitglieder teil. Der Herr Präsident des 
Reichsversicherungsamtes, Herr Wirkl. Geh. Ober-Re
gierungsrat Dr. Kaufmann, hatte ebenfalls seine Teil
nahme in Aussicht gestellt, war aber dienstlich am Er
scheinen verhindert. Der Vorsitzende des Verbandes 
der Deutschen Berufsgenossenschaften, Herr D. 
Spiecker, war zu den Beratungen erschienen. Dre 
Grossherzoglich-Hessische Regierung hatte den Gross
herzoglich-Hessischen Gewerberat Lösser, Darmstadt, 
als ihren Vertreter noch zu den Beratungen entsandt. 
Ferner nahm an dem ersten Teil der Beratungen, der 
sich auf „die Fürsorge für Verletzte“ erstreckte, Herr 
Kommerzienrat Supf, Nürnberg, als Vertreter der Or
ganisation des Roten Kreuzes teil. Von technischen 
Aufsichtsbeamten wurden zur Teilnahme, nach dem 
Beschlüsse der ersten Kommissions-Sitzung, noch die 
Herren Professor Gary, Gross-Lichterfelde und In
genieur Friedrich Gunderloch, Berlin, hinzugezogen. 
Ihr Fernbleiben hatten entschuldigt, Herr Ober-Re
gierungsrat Priem, Vertreter des Kgl. Bayrischen 
Staatsministeriums, München, ferner Herr Kommerzien

rat Tonne, Magdeburg und Herr Direktor Dr. Leyboldt, 
Hamburg.

Der Vorsitzende des Verbandes Deutscher Be
rufsgenossenschaften begrüsste die Mitglieder der Kom
mission. Die Leitung der Verhandlungen ruhte wieder 
in den bewährten Händen des Herrn Direktor Wenzel. 
Auf seinen Vorschlag wurde der Gang der Verhand
lungen so festgesetzt, dass zunächst der Abschnitt 
„Fürsorge für Verletzte“ und darauf diejenigen Ab
schnitte zur Beratung gestellt wurden, welche eben
falls eine erste Lesung noch nicht durchgemacht hatten.

Bei der allgemeinen Besprechung der Vorschriften 
bezüglich „Fürsorge für Verletzte“ trat der Vorsitzende 
des Verbandes, Herr D. Spiecker, sowie Herr Kommer
zienrat Supf warm für die Annahme der Vorschläge 
der Unterkommission ein, welche auch mit nicht sehr 
erheblichen Änderungen zur Annahme gelangten.

Im Abschnitt III „Gaserzeugungsanlagen“ wurden 
die sämtlichen Vorschriften für Sauggas-Anlagen ge
strichen, weil in der Versammlung zum Ausdruck ge
bracht wurde, dass diese Anlagen neuerdings nur noch 
in beschränkter Zahl zur Ausführung gelangten und die 
bereits bestehenden Anlagen nicht so weit über die 
grössere Zahl von gewerblichen Berufsgenossenschaf
ten ausgedehnt seien, dass die Aufnahme von Bestim
mungen in den Normal-Unfallverhütungsvorschriften ge
rechtfertigt wäre. Dagegen wurde anerkannt, dass 
Azetylengasanlagen in jüngster Zeit eine ausserordent
lich starke Anwendung und Verbreitung fänden, sodass 
mangels ausreichender behördlicher Vorschriften be
rufsgenossenschaftliche Bestimmungen dringend not
wendig werden. Mit nur unerheblichen Abänderungen 
fand der Entwurf der Unterkommission Annahme.

An die Beratung dieser 'Vorschriften reihte sich 
diejenige über „den Transport auf Schienen“ . Die 
Notwendigkeit solcher Vorschriften war schon bei der 
ersten Lesung hervorgehoben worden. Der Entwurf 
der Unterkommission wurde mit einigen Abänderungen 
in den Entwurf der Normal-Unfallverhütungsvorschrif
ten aufgenommen.

Ebenso fand der Entwurf der Vorschriften über 
„elektrische Betriebe“ mit einer einzigen Verbesserung 
einstimmige Annahme.

Mit diesen Beratungen war der erste Sitzungstag 
voll in Anspruch genommen, sodass am zweiten Tage 
in die zweite Lesung der bereits durchberatenen Ab
schnitte eingetreten werden konnte. Bei dieser Ge
legenheit wurde aus der Versammlung der Antrag ge
stellt, geeignete Schritte zu unternehmen, um die Durch
führung der berufsgenossenschaftlichen Unfallver



hütungsvorschriften auch bei Ausstellungen zu sichern. 
Als geeigneter Weg hierzu wurde erkannt:

1. In die Normal-Unfallverhütungsvorschriften die 
Bestimmung aufzunehmen, dass bei Ausstellungen die 
Maschinen- und Betriebseinrichtungen nur dann im 
Betriebe vorgeführt werden dürfen, wenn die von den 
zuständigen Berufsgenossenschaften erlassenen Unfall
verhütungsvorschriften berücksichtigt sind.

2. An die Landesbehörden in einem Schreiben des 
Verbandes der Deutschen Berufsgenossenschaften her
anzutreten mit der Bitte, durch polizeiliche Verfügun
gen an die Ausstellungsleitungen die Erfüllung der 
unter 1. erwähnten Bestimmung vorzuschreiben.

3. An die ständige Ausstellungs-Kommission, Ber
lin, ein Schreiben zu richten, dass auch diese Kom
mission die Erfüllung der Unfall-Verhütungsvorschrif
ten auf Ausstellungen tunlichst fördern möge.

Bei der zweiten Lesung der Abschnitte:

I. Allgemeine Vorschriften;
a) Betriebsanlagen,
b) Betriebsführung,

II. Dampfkesselbetriebe;
IV. Kraftmaschinen; •
VI. Triebwerke;

VII. Arbeitsmaschinen;
VIII. Beförderung von Personen und Lasten;

a) Hebezeuge,
b) Fahrstühle,
c) Beförderung auf Landwegen,

wurden noch verschiedene Verbesserungen in dem Ent
würfe vorgenommen. Auf die Aufnahme besonderer 
Bestimmungen über die Beförderung zu Wasser glaubte 
die Kommission verzichten zu können, da durch die 
Vorschriften der neuen Reichsversicherungsordnung der 
Schiffsbetrieb in weitestem Umfange den zuständigen 
Binnen-Schiffahrts- und der See-Berufsgenossenschaft 
zugewiesen sind und ein Bedürfnis für besondere dies
bezügliche Vorschriften anderer Berufsgenossenschaf
ten nicht mehr vorliegt.

In die Schlussbestimmungen wurde als letzter 
Paragraph noch die bereits oben erwähnte Vorschrift 
über den Betrieb auf Ausstellungen aufgenommen.

Eine eingehende Erörterung fand noch über die in 
der neuen Reichsversicherungsordnung enthaltenen 
Vorschriften über die Verantwortlichkeit der Mittels
personen in der Betriebsleitung, Betriebs-Ingenieure, 
Werkmeister und dergl. statt. Es entstand die Frage, 
•ob es nicht mit Rücksicht hierauf notwendig sei, in den

Normal - Unfallverhütungsvorschriften nicht bloss Be
stimmungen für Betriebsunternehmer und für Ver
sicherte aufzuführen, sondern noch eine dritte Ab
teilung für die erwähnten Mittelspersonen. Die Ver
sammlung glaubte hiervon Abstand nehmen zu müssen, 
weil Wiederholungen schon in den beiden bestehenden 
Abteilungen nicht zu vermeiden sind und durch die 
Einführung der dritten Abteilung diese Wiederholungen 
noch in weitem Umfange vermehrt werden müssten. 
Vielmehr wurde als richtig anerkannt, dass es den ein
zelnen Berufsgenossenschaften überlassen bleiben 
müsste, nach den bei ihnen vorliegenden Verhältnissen 
Bestimmungen darüber zu treffen, für welche Teile der 
Betriebsführung die Verantwortlichkeit der Betriebs
unternehmer auf die Betriebsleiter, Werkmeister usw. 
durch besondere Verträge übergeleitet werden könnte.

Bei Schluss der Beratungen wurde der Redaktions
kommission der Auftrag erteilt, diejenigen Abschnitte, 
welche nur eine einmalige Lesung erfahren haben, einer 
besonders sorgfältigen Prüfung zu unterziehen und sich 
erforderlichen Falles durch Zuwahl von besonders sach
verständigen Vertretern für einzelne Abschnitte zu er
gänzen. Mit Rücksicht hierauf sei zu erhoffen, dass 
sich eine besondere Sitzung für eine zweite Lesung 
dieser Abschnitte nicht werde erforderlich erweisen. 
Der von der Redaktions - Kommission aufzustellende 
Wortlaut des Entwurfs von neuen Normal-Ui#illver- 
hütungsvorschriften wird dann dem Verbände der 
Deutschen Berufsgenossenschaften zur weiteren Ver
folgung übergeben werden. Voraussichtlich wird der 
Verband den Entwurf den sämtlichen Landesbehörden 
zur Kenntnis und Äusserung zugehen lassen, ebenso 
wie den sämtlichen gewerblichen Berufsgenossenschaf
ten. Der Verband wird sich dann darüber schlüssig 
zu machen haben, ob die von den Landesbehörden und 
den Berufsgenpssenschaften eingehenden Äusserungen ' 
zu diesem Entwürfe eine nochmalige Beratung der 
Kommission nötig machen werden, oder wie auf an
dere Weise die Äusserungen Verwertung finden.

Der Verein Deutscher Revisions-Ingenieure hat auf 
seiner diesjährigen Hauptversammlung am 8 . und 
9. September in Schandau als wichtigsten Gegenstand 
seiner Beratungen eine Besprechung des Entwurfs der 
neuen Normal-Unfallverhütungsvorschriften vorgenom
men. Im grossen und ganzen fanden die Bestimmun
gen allseitige Anerkennung. Einige Vorschläge für Ab
änderungen werden der Redaktions-Kommission bezw. 
dem Verbände der Deutschen Berufsgenossenschaften 
zur Kenntnis gebracht werden.



Neues aus der Giesstechnik.
V on  In g . G r e y - S ü d e n d e .

Beim Giessen von Flusseisenblöcken, deren Block
formen durch gemeinsamen Trichter gleichzeitig be
schickt werden, werden die Blockformen von den er
starrten Eisenblöcken vielfach mittels zweier mit einem 
Kran verbundenen Kettenhaken, deren jeder in ein seit
liches Ohr je einer Blockform eingehängt wird, abge
zogen. Bei dieser zeitraubenden Arbeitsweise haben 
die Arbeiter von der strahlenden Hitze der bereits 
blossgelegten Eisenblöcke in hohem Masse zu leiden. 
Eine neue Vorrichtung, die das Abziehen der Block
formen von den Eisenblöcken sehr rasch ermögljcht, 
ohne dass der mit der Bedienung und Aufsicht be
traute Arbeiter sich in die Nähe der glühenden Blöcke 
zu begeben hätte und somit einer unerträglichen Hitze 
ausgesetzt wäre, hat sich G e o r g  M a r t o n  in 
Resicza (Ungarn), patentieren lassen.*) Diese Vor
richtung besteht aus einem mit dem Kran zu verbinden
den und sich auf die ganze Länge einer Formreihe er
streckenden Gehänge, das aber Greifsmittel trägt, die 
beim Einhängen in e i n e  Blockform selbsttätig und 
zwangsweise auch die übrigen Blockformen der be
treffenden Reihe erfassen.

Die Vorrichtung zum Abziehen der Blockformen 
besteht, wie die in Fig. 277 dargestellte Ausführungs-

F ig . 277 . Abziehvorrichtung für B lo ck fo rm en .

form erkennen lässt, aus einer auf die ganze Formen
reihe sich erstreckenden Greiferstange 2 und aus den 
seitlichen Hängestangen 3, die mit den Enden der 
Greiferstange verbunden sind. Bei Benutzung der Vor
richtung wird die Greiferstange von der einen Seite 
her in die an Stelle der bisherigen Ohren befindlichen 
Haken der Blockform eingehängt, sodass sie gleichzeitig 
sämtliche Formen der betreffenden Reihe erfasst. Da 
nun die Greiferstange, um bequem in die Haken ein
geführt werden zu können, nicht so stark bemessen 
werden kann, dass sie bei ihrer beträchtlichen Länge 
unter dem Gewicht sämtlicher Blockformen keine 
Durchbiegung erleidet, ist zwischen den Hängestangen

*) Patent 236450.

ein entsprechend starker Träger 5 angeordnet und mit
tels Zugstangen mit der Greiferstange verbunden. In
folgedessen wird beim Anheben der an dem Kran an
gehängten Vorrichtung das auf der Greiferstange ruhen
de Gewicht der Blockformen auf den Träger 5 über
tragen. Beim Niederlassen der Blockformen auf eine 
ebene Unterlage hängt sich die Greiferstange selbst
tätig aus den Haken aus, sodass die ganze Arbeit, 
namentlich das Abheben, Wegführen und Absetzen der 
Blockformen einfach und rasch vor sich geht. Soll die 
Vorrichtung zum gleichzeitigen Abziehen der sämtlichen 
Blockformen einer Batterie dienen, so werden an einem 
gemeinschaftlichen Rahmen so viel Gehänge der be
schriebenen Art gehängt, wie die Batterie Reihen auf
weist. (

Eine andere Neuerung, durch welche ebenfalls die 
Hitze von dem Arbeiter abgehalten werden soll, be
trifft Tiegelschmelzöfen. Diese Öfen wurden gewöhn
lich mit einem Schachtdeckel versehen, der erst seit
lich ausgeschwungen werden konnte, nachdem er durch 
eine besondere Anhebevorrichtung von seinem Sitz ab
gehoben war. Deshalb musste aber auch die ganze 
Schachtöffnung freigelegt werden, wenn der Tiegel 
eingesetzt oder entfernt, fester Brennstoff eingeführt 
oder gestocht werden sollte, sodass namentlich beim 
Stochen grosse Wärmemengen austraten, den Arbeiter 
stark bei seiner Arbeit belästigten und zeitweise zur 
Unterbrechung' der Arbeit zwangen. Diese Mängel 
soll der von Karl R e u n i n g  in O s n a b r ü c k  in 
Vorschlag gebrachte neue Schachtdeckel**) beheben.

Wie Fig. 278 zeigt, weist der Mantel des Tiegel-

F ig . 278 . T iegelschm elzofen  mit ausschw enkbarem  
Schachtdeckel.

schmelzofens und die an seinem Umfange befindliche 
Windleitung, in welche der Presswind durch ein Ventil 
eintritt, die übliche Bauart auf. Nachdem der Press
wind am Ofenmantel vorgewärmt ist, tritt er durch den 
auf dem niederklappbaren Boden liegenden Rost oder

**) Patent 232 375.
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bei verschlacktem Rost durch Wandschlitze in die die 
Tiegel umgebende Koksschicht ein. Um bei dem von 
Zeit zu Zeit notwendig werdenden Stochen oder än
dern Arbeiten Wärmeverluste auszuschliessen, ist auf 
der den Tiegelschmelzofen abschliessenden Deckplatte 
der Sdiachtdeckel 1 so gelagert, dass er, ohne ange
hoben zu werden, von seinem Sitz um einen Zapfen 
herum in wagerechter Richtung ausgeschwenkt werden 
kann. In dem gewölbten Teil des Deckels sind Stoch- 
öffnungen n vorgesehen, die nach unten zu von einem 
Flansch umsäumt sind, der gleichzeitig zum Festhalten 
des feuerbeständigen Futters dient. Jede der Stoch- 
öffnungen ist wiederum durch eine ausschwingbare Ver
schlussplatte o verschliessbar, die eine zum Durchtritt 
eines Stocheisens bestimmte Öffnung p aufweist, wel
che beim Schmelzen durch einen Einsatz verschlossen 
ist. Infolgedessen bedarf das Stocheisen zu seiner Ein
führung nur einer kleinen Öffnung, hat aber wegen der 
grossen Stochöffnung in Verbindung mit den aus- 
schwingbaren Verschlussplatten einen sehr grossen 
Wirkungskreis. Selbst bei Unterbringung von sechs 
und mehr Tiegeln in demselben Ofen braucht zur Ent
fernung eines beliebigen Tiegels die Schachtöffnung 
niemals ganz freigelegt zu werden.

Bei ändern Schmelzöfen, die gekippt werden, fin
det die Drehung für gewöhnlich um feste Zapfen statt, 
welche nahe dem Schwerpunkt angeordnet sind, um 
hierdurch den Aufwand an Antriebskraft oder Arbeit 
herabzumindern. Damit muss jedoch die Unbequem
lichkeit in den Kauf genommen werden, dass die Aus
gussrinne einen grossen Kreisbogen beschreibt, sodass 
sich die Ausgussstelle für das geschmolzene Metall mit 
dem Fortschreiten des Ausgiessens mehr und mehr ver
schiebt. Infolgedessen hat man schon vorgeschlagen, 
die festen Drehzapfen in einer gewissen Entfernung 
unterhalb der Ausgussrinne anzubringen. Hierdurch 
wird aber wiederum die notwendige Arbeitskraft er
höht und auch die Querverschiebung der Ausgussrinne 
nicht ganz beseitigt. Eine andere Bauart, bei welcher 
der Ofen an Ketten oder Seilzügen hängt, besitzt eben
falls mancherlei Mängel. Dadurch, dass beim Kippen 
sich die Ketten hier auf der Seite der Ausgussrinne 
senken, die Ketten auf der entgegengesetzten Seite aber 
heben, kann sich die Ausgussrinne wohl senkrecht be
wegen, während der Schwerpunkt nahezu ortsfest 
bleibt, jedoch hat man nun den Nachteil, dass der Ofen 
nicht geführt wird, mithin schwere Unfälle eintreten 
müssen, sobald eine der Ketten bricht. Diese Mängel 
soll der von L o u i s  K a n d a  in P a r i s  stammende 
neue Tiegelschmelzofen,*) der in Fig. 279 dargestellt 
ist, beheben.

Der Ofen ruht mittels Gleitrollen 2, die in seiner 
Schwerachse angeordnet sind, auf zwei Gestellen. Die 
Gestelle tragen zu diesem Zwecke wagerechte Gleit
bahnen 1, auf denen die Gleitrollen sich hin und her 
bewegen können. Auf einer der Gleitrollen des Ofens 
ist ein Handrad frei gelagert und mit einer Kurbel und 
einem Kettenrad versehen. Dieses Kettenrad dient da
zu, mittels einer Kette ein Rad zu drehen, welches fest 
auf einer wagerechten Achse 7 sitzt. Letztere ist in 
dem Mantel des Ofens gerade unterhalb der Ausguss
rinne 10 gelagert und trägt zwei Zahnräder 8 , die in

senkrechte Zahnstangen 11 eingreifen und sich auf die
sen abrollen; die Zahnstangen selbst sind wieder an 
dem Gestell befestigt. Dank dieser Einrichtung wird 
jede Drehung der Kurbel auf die Welle 7 übertragen

F ig . 279. T iegelschm elzofen au f G leitbahnen.

und diese gezwungen, sich längs der Zahnstange ent
lang zu heben oder zu senken, wobei gleichzeitig der 
Ofen um seine Drehzapfen schwingt. Während dieses 
Umkippens gleiten die Rollen auf ihren Bahnen in der 
einen oder ändern Richtung, je nachdem die Welle 7 
sich der Ebene der Drehzapfen des Ofens nähert oder 
entfernt. Infolge der Lage der Drehzapfen wird zum 
Umkippen des Ofens keine grosse Kraftanstrengung er
forderlich sein, obwohl Gegengewichte und Hebel nicht 
vorhanden sind.

Schliesslich ist noch ein von R i c h a r d  G r u b e  
in B ö s d 0 r f in Sachsen stammendes Giesswerkzeug 
zu erwähnen. Beim Herstellen, von Gussstücken bildet 
sich nämlich ein sogenannter Giessansatz. Dieser 
musste bisher abgeschlagen und verputzt werden, eine 
in Anbetracht der äusserst harten Gusskruste und der 
grossen Genauigkeit mühsame und Zeitraubende Ar
beit, bei der es auch mitunter vorkommt, dass das 
Gussstück beschädigt und unbrauchbar wird. Dies soll 
durch das neue Werkzeug*) vermieden werden.

Bei der in Fig. 280 dargestellten Ausführungsform

F ig . 280. N eues Giesswerkzeug.

ist das Giesswerkzeug in den Formen zwischen dem 
Formstück und dem Giessschacht eingelegt. Es be
steht aus einem mit Handgriff versehenen Schieber f, 
der auf seiner Unterseite der Gestalt des Gussstückes 
entsprechend ausgebildet ist. In dem Schieber befin
den sich dicht nebeneinander zwei durchgehende ö ff-

*) Patent 236 720. *) Patent 236 125.
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nuilgen n und vor diesen nach dem Handgriff zu eben
falls durchgehende, jedoch schräg laufende Öffnun
gen m. Der Schieber wird derartig in die Form ein
geschoben, dass erstere Öffnungen sich an den Giess
schacht, letztere an den Gasabzugskanal 1 anschliessen. 
Die Form kann nunmehr mit dem Giessmetall beschickt 
werden. Ist das Giessen beendet, so wird der Schie
ber, wenn das Metall noch flüssig ist, derart ver
schoben, dass die Öffnungen n ausser Verbindung mit 
dem Giessschacht und die Öffnungen m ausser Ver
bindung mit dem Gasabzugskanal 1 kommen. Hier

durch wird das im Giessschacht befindliche Metall vom 
Gusskörper glatt abgetrennt. Der Schieber wird so 
weit verschoben, bis die Öffnungen n mit dem Giess
ansatz über einer in der Form befindlichen Rinne p 
stehen, durch welche das Metall des flüssigen Giess
ansatzes aus der Öffnung abfliessen kann, während 
gleichzeitig die Öffnungen n unter in der Form vor
gesehenen schrägen Kanälen 1 stehen. Durch diese 
Kanäle können nun die beim Erkalten des Gussstückes 
freiwerdenden Gase abziehen.

Gewerberecbtlicbe Entscheidungen.
Verordnungen.

Polüeiverordnung über die Einrichtung und den Betrieb 
von Aufzügen (Fahrstühlen).

Der Minister für Handel und Gewerbe.
Berlin W. 9, den 21. August 1911.

In Ziffer 2 der Ausführungsanweisung zu § 1 der 
Fahrstuhlverordnung (H.M.B1. 1908 S. 91 ff.) wird für 
Paternosterfahrstühle zur Personenbeförderung eine 
Kabinengrundfläche von 0,75X0,75 m für jede zuzu
lassende Person gefordert. Durch die Festlegung der 
Breiten- und Tiefenmasse an Stelle der Gesamtgrund
fläche von 0,56 qm sollte die Möglichkeit gleichzeitigen, 
unbehinderten Ein- und^ Aussteigens der Personen ge
sichert werden. Es sind demnach auf Grund der Aus
führungsanweisung bei einer Kabine für 1 Person min
destens 0,75, für 2 Personen mindestens 1,50 m Zu
gangsbreite zu fordern. In der Praxis hat man viel
fach diesen Zweck der Bestimmung nicht beachtet und 
nur die Gesämtgrundfläche entsprechend gewählt, wahr
scheinlich, weil die Forderung von 1,5 m eine Schacht
weite von etwa 3,75 m verlangt, die nicht immer zur 
Verfügung steht. Will man dieser Schwierigkeit Rech
nung tragen, so könnte der Standpunkt der praktischen 
Ausführungen nachträglich gebilligt werden, wenn 
Minimalbreiten der Zugänge für Paternosterfahrstühle 
vorgeschrieben werden, die bei; Kabinen zur Benutzung 
für mehrere Personen unter allen Umständen aus
reichen, um das gleichzeitige Besteigen und Verlassen 
ohne gegenseitige Gefährdung zu ermöglichen.

Nach den angestellten Ermittlungen können diese 
Bedingungen noch als erfüllt angesehen werden, wenn 
Paternosterwerke für Aufnahme von 2 Personen eine 
Kabinenbreite von 0,95 m bei einer Tiefe von 1 m er
halten. Demzufolge wird Ziffer 2 der Ausführungs
anweisung zu § 1 der Fahrstuhlverordnung nachstehen
de Fassung zu erhalten haben:

„Die lichte Höhe eines Korbes darf nicht über
2.0 m, seine Grundfläche für e i n e  zuzulassende 
Person nicht unter 0,75 m Breite und 0,75 m Tiefe, 
für zwei Personen nicht unter 0,95 m Breite und
1.0 m Tiefe betragen. Die Breite der Zugänge muss 
der der Fahrkörbe entsprechen.“

Ich ersuche, diese Abänderung der Ausführungs
anweisung durch das Amtsblatt unter dem Hinzufügen 
bekannt zu machen, dass vorhandene Paternosterwerke 
mit abweichenden Massen nicht zu beanstanden sind.

Abdrucke dieses Erlasses zur Verteilung an die

Gewerbeinspektionen und Ihren gewerbetechnischen 
Rat sind beigefügt.

In Vertretung.
III. 5421. S c h r e i%b e r.
An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn 

Polizeipräsidenten hier.

Die Ausführungsanweisung zur Polizeiverordnung,
betreffend die Einrichtung und den Betrieb von Auf-

•• i c  u  i-u. \ 11- September 1908 . , .zugen (Fahrstuhlen) vom „0 ------- wird in
23. Februar 1910

folgendem Punkte abgeändert und ergänzt:
Die Ziffer 2 des § 1 erhält nachstehende Fassung:

„Die lichte Höhe eines Korbes darf nicht über
2,0 m, seine Grundfläche für e i n e  zuzulassende
Person nicht unter 0,75 m Breite und 0,75 m Tiefe,
für zwei Personen nicht unter 0,95 m Breite und 1,0 m
Tiefe betragen. Die Breite der Zugänge muss der
der Fahrkörbe entsprechen.“

Vorhandene Paternosterwerke mit abweichenden
Massen sind nicht zu beanstanden.

Berlin, den 18. September 1911.
Der Polizeipräsident.

In Vertretung:
F e i g e 11.

(1785. III. G. R.)

Wann ist eine Erwerbsunfähigkeit, die durch ein H eilver
fahren beseitigt werden kann, als eine dauernde anzusehen 2

Bekanntlich ist eine Erwerbsunfähigkeit als eine 
v o r ü b e r g e h e n d e  anzusehen, wenn ihre Beseiti
gung nach verständigem Ermessen in absehbarer Zeit 
zu erwarten ist. Nun können aber Fälle eintreten, in 
denen die dauernde Erwerbsunfähigkeit nur durch eine 
Operation beseitigt werden kann. Diese Operation 
kann indessen eine so schwere sein, dass der Ver
sicherte nicht für verpflichtet erachtet werden kann, 
sich ihr zu unterziehen. Trotzdem bleibt er, auch wenn 
er der Anordnung der Behörde keine Folge leistet, 
dauernd erwerbsunfähig.

Was die Frage anbetrifft, ob und unter welchen 
Umständen vorübergehende Erwerbsunfähigkeit anzu
nehmen ist, wenn das die Erwerbsunfähigkeit bedingen
de Leiden nur durch ein H e i l v e r f a h r e n  beseitigt 
werden kann, so kommt es vor allem darauf an, ob die 
Erwerbsunfähigkeit nach verständiger, sachlich begrün
deter Voraussicht in absehbarer Zeit zu beseitigen ist. 
Diese Frage kann aber nicht lediglich nach medizinisch
wissenschaftlichen Gesichtspunkten beurteilt werden.
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d. h. ein Versicherter kann nicht schon deshalb als | 
bloss vorübergehend invalid angesehen werden, weil 
das seine Erwerbsunfähigkeit bedingende Leiden an 
sich bei geeigneter Behandlung der Heilung zugäng
lich ist. Es muss vielmehr auch festgestellt werden 
können, dass die Aussicht auf eine solche Heilung 
unter vollständiger Berücksichtigung aller in Betracht 
kommenden Umstände wirklich gegeben ist. Zu diesem 
Zweck wird insbesondere geprüft werden müssen, ob 
es sich um ein Heilverfahren handelt, dessen Durch
führung dem Versicherten auf eigene Kosten ange
sonnen werden kann, oder ob ein geeignetes Heilver
fahren von anderer Seite — Krankenkasse, Berufsge
nossenschaft usw. — eingeleitet oder angeboten wor
den ist.

(Entscheidg. des Reichsversicherungsamtes vom 
9. Mai 1911.)

Wer liat die Yerwaltungskosten der Betriebskrankenkassen 
zu tragen 2

Eine Baufirma hatte gemäss den Bestimmungen 
des Statuts ihrer Betriebskrankenkase a u f  i h r e  
K o s t e n  und u ' n t e r  i h r e r  V e r a n t w o r t l i c h 
k e i t  einen Rechnungs- und Kassenführer zu bestellen, 
welchem die gesamte Kassen- und Rechnungsführung 
der Betriebskrankenkasse oblag. In der Generalver
sammlung der Krankenkasse wurde nun einstimmig be
schlossen, dass an die Firma der Betrag von 1200 Mk. 
jährlich als Beitrag zu den Kosten der Kassenführung 
zu leisten sei.

Die Aufsichtsbehörde erachtete diesen Beschluss 
als einen auf die Abänderung des Kassenstatutes ab
zielenden und versagte ihm die Genehmigung, und auch 
das Bayerische Verwaltungsgericht, welches sich in 
letzter Instanz mit der Angelegenheit befasste, hat den 
fraglichen B e s c h l u s s  für u n g ü l t i g  erklärt.

Die für Betriebskrankenkassen sich ergebenden 
Kosten der Kassen- und Rechnungsführung gehen stets 
zu Lasten des Betriebsunternehmers; sie dürfen, selbst 
unter Zustimmung der Arbeitervertreter, n i c h t  a u f  
d i e  B e t r i e b s k r a n k e n k a s s e  ü b e r n o m m e n  
w e r d e n ,  so erkannte das- Gericht. Gemäss § 64, 
Ziff. 3 des Kranken-Versich.-Ges. ist die Rechnungs
und Kassenführung unter Verantwortlichkeit und auf 
Kosten des Betriebsunternehmers durch einen von dem
selben zu bestellenden Rechnungs- und Kassenführer 
wahrzunehmen. Diese Bestimmung stellt sich als eine 
für die B e t r i e b s  krankenkassen geltende S o n 
d e r b e s t i m m u n g  dar; aus dem Umstande, dass 
die Ortskrankenkassen die Kosten der Rechnungs- und 
Kassenführung aus eigenen Mitteln zu bestreiten ha
ben, lässt sich keineswegs die Folgerung ableiten, dass 
das Gleiche den Betriebskrankenkassen nicht verwehrt 
sein könne, wenn die Generalversammlung einer sol
chen Kasse die Übernahme der bezüglichen Kosten auf 
die Kasse ausdrücklich beschliesst. — Die Bestimmung 
in § 64, Ziff. 3 des Krankenversich.-Ges. ist eben 
zwingender Natur und daher einer Abänderung selbst 
unter Zustimmung der Generalversammlung der Kasse 
nicht zugänglich.

(Entscheidg. des Bayer. Verwaltungsger. vom
16. Januar 1911.)

D arf ein Handwerksmeister, in dessen Betrieb Maschinen 
nicht zur Verwendung gelangen, sein Unternehmen als 

Fabrikationsgeschäft bezeichnen 1
Mit der Frage, wann ein Tischlermeister, in dessen 

Betrieb keinerlei Maschinen zur Verwendung gelangen, 
sein Unternehmen als Fabrikationsgeschäft bezeichnen 
darf, hatte sich vor kurzem das Oberlandesgericht 
Breslau zu beschäftigen. Dieses Gericht hat sich da
hin ausgesprochen, dass zum Begriff der Fabrikation 
in der Möbelbranche die Verwendung von Maschinen 
n i c h t  gehöre. Eine dahingehende Verkehrsauffassung 
ist nicht vorhanden, so heisst es in den Gründen, und 
es gilt hier, was auch für andere Betriebe gilt, dass die 
Verwendung von Maschinen neben anderen Faktoren 
zwar einen fabrikmässigen Betrieb k e n n z e i c h n e n  
kann, dass sie aber nicht unbedingt erforderlich ist, 
um einem Betriebe den Fabrikcharakter aufzuprägen. 
Der Betrieb des hier in Betracht kommenden Hand
werksmeisters geht über den durchschnittlich hand- 
werksmässigen hinaus, denn der Meister lässt auf Vor
rat in mindestens drei Werkstätten an zwölf Hobel
bänken Sachen einfacherer Art herstellen, wie sie in 
der Gegend seines Geschäftsortes von dem minder
bemittelten Publikum in grösser Zahl gekauft werden, 
d. h. hauptsächlich Schränke, Bettstellen, Schreibtische, 
Sofas, Sessel und Matratzen. Er arbeitet zwar in der 
Tapeziererwerkstatt noch mit, hält sich aber für die 
Tischlerei einen Werkmeister, für den Verkauf und für 
die Buchführung besondere Angestellte. Würde er das 
nicht tun, so würde er zur eigenen handwerksmässigen 
Mitarbeit keine Zeit mehr übrig haben, vielmehr diese 
ganz der Oberleitung des Geschäftes widmen müssen. 
Diese Umstände rechtfertigen — wenn nicht die Be
zeichnung „Fabrik“ , so doch „fabrikähnlicher Betrieb“ , 
bezw. „Möbelfabrikationsgeschäft“ .

(Entscheidg. des Oberlandesger. Breslau vom
15. Juni 1911.)

Kleine m itteilangen.
„Sortier-Eber“, eine neue Sortier- und Reinigungsmaschine.

Von Gewerbeassessor W . G a r t t n e r ,  Stuttgart.

Bei der Sortierung von Abfällen des Papiers, der 
Lumpen und ähnlicher Rohstoffe tritt stets eine Staub- 
belästigung auf, die äusserst ungünstig auf die Lungen 
der mit dieser Arbeit beschäftigten Personen, meist Ar
beiterinnen, einwirkt.

Die seither im Gebrauch befindlichen sog. Lum
pendrescher haben den Nachteil, dass die Verunrei
nigungen, wie Stroh, Holzwolle und dergleichen in 
kleine Partikelchen zerrissen werden und dass die Ma
schinen selbst nicht zugänglich sind. Die neue Ma
schine „Sortier-Eber“ , System Ed. Mann &  Co., Pa
pierfabrik, Ebertsheim (Pfalz), welche diesen Nachteil 
nicht besitzt, ist daher als eine besonders glückliche 
Lösung der Frage der Sortierung anzusehen. Auch 
kann das zu sortierende Gut leicht von allen Unreinig
keiten befreit werden, da der breite Schütteltisch leicht 
zu übersehen und überall zugänglich ist. Dabei ist 
eine Unfallgefahr so gut wie ausgeschlossen. Die Mög
lichkeit gründlicher Auslesung der Verunreinigungen
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hat des weiteren zur Folge, dass die Waren reiner dem 
weiteren Arbeitsprozess zugeführt werden, als dies 
bisher der Fall war; daraus resultiert aber wieder eine 
Schonung der einzelnen Teile der für die folgenden 
Arbeiten nötigen Maschinen. Besonders in der Papier
fabrikation sind diese Vorteile nicht zu unterschätzen, 
da die Papiermaschine weniger oft gereinigt werden 
muss als bisher. .

Auch die Bespannung der Papiermaschine wird be
deutend mehr geschont, und damit auch deren Gurnmi- 
und Wickelwalzen.

Dass das Fabrikat selbst reiner und splitterfreier 
aus der Maschine hervorgeht, braucht nicht besonders

Der Gesamtkraftverbrauch von Maschine (1800 X  
4000 mm Siebgrösse) und Exhaustor beträgt etwas 
mehr als 6 PS. Das Quantum, das die Maschine ver
arbeitet, beträgt stündlich etwa 1000 kg.

Die Tatsache, dass durch Verwendung des „Sor- 
tier-Eber“ die Papiermaschine in ausserordentlichem 
Masse geschont wird, in Verbindung mit dem Schutz 
der Arbeiter gegen Staubbelästigung dürfte der neuen 
Erfindung bald zahlreiche Freunde erwerben.

Die Herstellung der Maschine liegt in den Händen 
der Maschinenfabrik Gebrüder Bellmer, Niefern (Ba
den).

Fig. 281.

hervorgehoben zu werden. Die Maschine ist folgen
dermassen aufgebaut (Fig. 281):

Der schräg angeordnete Schütteltisch ist ein 4 bis 
10 m langes, 1 bis 2 m breites, gelochtes Blech, das 
unten mit einer Staubkammer versehen ist. Am tief
sten Punkte des letzteren ist ein kräftiger Exhaustor 
angeschlossen, der den Staub einer Staubkammer zu
führt. Eine in der Rohrleitung des Ventilators einge
baute Reinigungsklappe und ein ebendaselbst ange
brachter Behälter für schwerere Beimengungen, wie 
Steine, Nägel usw. dient dazu, diese Beimengungen 
von Zeit zu Zeit in einen angehängten Sack hineinfallen 
zu lassen.

Das Sieb führt — infolge Exzenterantriebes — 
schwingende Bewegungen aus, die dem Material eine 
Art hüpfender Bewegung erteilt. Am Ende des Siebes 
fällt das Gut in einen Trichter und wird von da weiter 
dem Kocher zugeführt.

Die mit dem Sortieren beschäftigten Personen 
stehen zu beiden Seiten des Siebes.

Der Vorwurf, der etwa erhoben werden könnte, 
dass die Arbeiterinnen sich bei dem Auslesen zu sehr 
bücken müssten, wird dadurch hinfällig, dass das Sieb 
in beliebiger Höhenlage aufgehängt werden kann. Bei 
breiteren Maschinen ist dies nicht zweckmässig, da 

•sonst die Arbeiterinnen nicht bis in die Mitte des 
Siebes hineingreifen können.

Heilbehandlung.
Im Verlage von Behrend &  Co. in Berlin W 64, 

Unter den Linden 10, ist soeben die im Reichs-Ver
sicherungsamte bearbeitete „Statistik der Heilbehand
lung bei den Versicherungsanstalten und zugelassenen 
Kasseneinrichtungen für die Jahre 1905 bis 1910“ (239 
Seiten, Preis 5 Mk.) erschienen.. Sie gibt in ausführ
lichen Vorbemerkungen und zahlreichen Tabellen ein
gehende Auskunft über Umfang, Kosten und Erfolge 
der Heilbehandlung, über die von den Versicherungs
anstalten errichteten eigenen Heilanstalten sowie über 
ihre sonstigen Massnahmen auf dem Gebiete der all
gemeinen Volkswohlfahrtspflege. Die ausserordent
liche Bedeutung, die diesem Zweige der sozialen Für
sorge zukommt, wird am wirksamsten durch die Gegen
überstellung folgender Zahlen veranschaulicht. Im 
Jahre 1900 sind 27 427 Personen mit einem Kostenauf- 
wande von 6,2 Millionen Mark behandelt worden. Im 
Jahre 1910 dagegen betrug die Zahl der behandelten 
Personen bereits 114 310 und der Gesamtkostenaufwand 
26,6 Millionen Mark.

Der hauptsächlichste Kampf gilt der Lungen- und 
Kehlkopftuberkulose; ihr ist als der grössten und wich
tigsten Krankheitsgruppe auch der breiteste Raum in 
der Bearbeitung gewährt worden. Ein besonderer Ab
schnitt ist der Behandlung des Lupus gewidmet, der 
weniger infolge seiner Häufigkeit, als wegen der ab
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schreckenden Form seines Auftretens das Eingreifen 
der Versicherungsanstalten notwendig macht. Die dritte 
Krankheitsgruppe umfasst alle übrigen Leiden, wie bei
spielsweise Gicht, Rheumatismus, Nervosität, Blut
armut, Herz- und sonstige Lungenleiden, Trunk
sucht usw.

Naturgemäss liegt der Hauptwert und die prak
tische Bedeutung der Statistik hinsichtlich der erzielten 
Erfolge überwiegend auf dem Gebiete der Lungen
tuberkulose, und hier zeigt die Bearbeitung, dass zur 
Erzielung einwandfreier Ergebnisse mit grösser Sorg
falt verfahren ist, indem aus dem zahlreichen Beob
achtungsmateriale nur zweifelsfreie Fälle zur Beur
teilung der Erfolge herangezogen wurden. In dieser 
Krankheitsgruppe sind nicht nur die wirtschaftlichen 
Erfolge (Beseitigung der Erwerbsunfähigkeit gemäss 
§ 5 Abs. 4 des Invalidenversicherungsgesetzes) zur Dar
stellung gekommen, sondern es sind auch durch Fest
stellung des Krankheitsbildes vor und nach der Be
handlung auf Grund der Turban - Gerhardtschen —• 
Kaiserliches Gesundheitsamt — Stadieneinteilung die 
medizinischen Erfolge in wirksamer Weise veranschau
licht worden.

Die Heilbehandlung hat vorwiegend in Heilstätten, 
Genesungshäusern, Krankenanstalten und Bädern statt
gefunden. Ein grösser Teil der Kranken, besonders 
Lungentuberkulose, ist in den eigenen Heilanstalten der 
Versicherungsträger behandelt worden. In einem Ab
schnitte der Statistik werden diese eigenen Heilstätten 
näher behandelt. Insbesondere findet man hier An
gaben über die Zahl und Grösse der Heilstätten, über 
Anschaffungs- und Einrichtungskosten, über die . Zahl 
der Betten und der aufgenommenen Pfleglinge, über 
die Höhe der Betriebskosten und der Kosten der Na
turalverpflegung. Auch über den Umfang der Beschäf
tigung der Pfleglinge in diesen Anstalten gibt die Sta
tistik Aufschluss.

Auf dem Gebiete der allgemeinen Volkswohlfahrt 
ist namentlich die Invalidenhauspflege zu nennen. Un
heilbare Lungen- oder Kehlkopftuberkulöse, die ihre 
Umgebung oft in schlimmster Weise gefährden, wer
den auf ihren Wunsch Anstalten überwiesen, in denen 
ihnen die Wohltat einer sachgemässen Pflege zuteil 
wird. Zur Durchführung einer geordneten Kranken
pflege auf dem Lande sind Beihilfen im grösseren Um
fange gezahlt worden, die hauptsächlich zur Unterhal
tung von Krankenpflegerinnen in Landgemeinden, zur 
Beschaffung von Pflegegerätschaften und zur Ausbil
dung von freiwilligen Helferinnen Verwendung fanden. 
Aus der Bearbeitung ist ferner zu ersehen, in welchem 
Umfang und zu welchen Zwecken die Versicherungs
träger Aufwendungen auf dem Gebiete der vorbeugen
den Heilfürsorge gemacht haben. Es handelt sich hier 
um Beihilfen zur Errichtung von Heilstätten, Auskunfts
und Fürsorgestellen für Lungenkranke, Walderholungs
stätten, ferner Beiträge an Vereine, die sich die Be
kämpfung der Trunksucht, der Geschlechtskrankheiten, 
des Lupus usw. zur Aufgabe gemacht haben. Endlich 
sei erwähnt die Übersicht über die Darlehen, welche 
Versicherungsträger der Invalidenversicherung zum 
Baue von privaten Heilstätten für Tuberkulöse zu 
mässigen Zinssätzen hergegeben haben. Für Ange
hörige des ärztlichen Berufs und für alle mit der Heil
fürsorge betrauten Stellen, vornehmlich für solche, die

sich in den Dienst der Tuberkulosebekämpfung ge
stellt haben, bietet die Statistik wertvolle Hinweise.

Patente und 6ebraucb$mw$ter.
Das unterstrichene Datum der Ueberschrift ist der Tag der 

Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung  
gibt den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.
14. 9. 11.

Zuführ- und Gleichrichtvorrichtung für Werkstücke 
mit einseitiger Schwerpunktlage, insbesondere für 
Patronenhülsen und Geschosse. — Fa. Wilhelm Sasse, 
Werkzeugmaschinen-Fabrik, Spandau. — 49b. S. 30 486
— 23. 12. 09.

Einlegevorrichtung für Zündholzmaschinen. — Paul 
Wilhelm Dietmann u. Val6ry Violon, Ninove, Belg. — 
78 a. D. 23 216 — 16. 4. 10.

18. 9. 11.
Vorrichtung zum Entstauben von Gasen und 

Dämpfen mittels einer in den Gaskanal eingeschalteten, 
mit hintereinander angeordneten Fangzellen versehenen 
erweiterten Kammer. — Karl Krowatschek, Zeitz. — 
12 e. K. 45 381 — 9. 8 . 10.

Beschickungseinrichtung für übereinander liegende 
Feuerstellen. — Heinrich Raer, Hildesheim, Schiller
strasse 11. — 24h. R. 30514 — 26. 3. 10.

Einrichtung zum selbsttätigen Abheben der För
derkübel von mehreren nebeneinander liegenden Zu
fahrtsgleisen; Zus. z. Anm. V. 7557. — Maschinen
fabrik Augsburg-Nürnberg, A.-G., Nürnberg. -— 35 a. 
M. 42 967 — 25. 11. 10.

Einrichtung zur Kühlung und Desinfektion der Luft 
in Räumen mittels einer endlosen Stoffbahn, welche 
durch zwei Walzen angetrieben wird und sich durch 
eine Flüssigkeit hindurchbewegt. — Andreas Schön
born, Offenbach a. M., Blücherstrasse 14. — 36 d. 
Sch. 36 488 — 10. 9. 10.

21. 9. 11.
Vorrichtung zum Abschaben des Kesselsteins von 

den Heizrohren der Röhrenkessel. — Arthur Manuel del 
Espino, Calcutta. — 13 e. E. 15 674 — 26. 3. 10.

25. 9. 11.
Schachttürsicherheitsverschluss für elektrisch be

triebene Aufzüge, bei welchem die Einschaltung des 
Betriebsstromes erst nach Verriegelung der Türen er
folgt. —- Fa. J. Schammel, Breslau. — 35 a. Sch. 35 875
— 15. 6 . 10.

Vorrichtung zum Zuführen der Garben zur Dresch
trommel von Breitdreschmaschinen durch zwei Wal
zen. — August Matulle, Bad Schmiedeberg, Bez. 
Halle a. S. — 45 e. M. 43 534 — 26. 1. 11.

Vorrichtung zum Waschen von aus kegelstumpf
förmigen Platten (Tellern) bestehenden Einsätzen von 
Schleudertrommeln. — Heinrich Berkefeld, Grave, Post 
Polle i. Hann. — 45 g. B. 61 399 — 31. 12. 10.

Bohrmaschine mit selbsttätigem Nachschub und 
zwischen Bohrspindel und Nachschubvorrichtung ein
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geschalteter Reibungskupplung. — Joh. Manegold 
Nachf., Hagen i. W. — 49 a. M. 37 212 — 17. 2. 09.

Abwässerreiniger, insbesondere für Papierfabriken, 
bei welchem das zu reinigende Wasser unter beliebigem 
Drucke durch einen Behälter mit einzelnen nebenein
anderliegenden durch Scheidewände gebildeten Kam
mern geleitet wird. — Eugen Füllner, Warmbrunn i. 
Schl. — 55 d. F. 29 533 — 14. 3. 10.

28. 9. 11.
Verfahren zur Kühlung von Gruben. — Richard 

Kietzer, Berlin, Kaiserallee 18. — 5 d. K. 44 840 — 
14. 6 . 10.

Vorrichtung zur Reinigung von Kesselspeisewasser 
innerhalb eines Heizröhrenkessels. — Eduard Pielock, 
Berlin, Landshuterstr. 14. — 13 b. P. 24 705 — 21. 3. 10.

Wasserstandsregler für Dampfkessel u. dergl. mit 
Steuerung des Speiseventils durch einen Schwimmer.

Johann Schulte, Benrath b. Düsseldorf. — 13 b. 
Sch. 35 080 — 4. 10. 09.

Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens zum 
Anzeigen des Vorhandenseins entzündbarer Gase nach 
Patentanmeldung Sch. 35 866, bei welchem der beim 
Verbrennen des festzustellenden Gases entstehende 
Wasserdampf einen hygroskopischen Körper (Chlor
kalzium) auflöst, der zwei Kontakte eines elektrischen 
Stromkreises ausser Verbindung hält; Zus. z. Anm. 
Sch. 35 866. — Dr. Fritz Schröter, Berlin, Kurfürsten
damm 188/189. — 74 b. Sch. 36172 — 23. 7. 10.

Anlage zum Einfüllen, Lagern und Abfüllen feuer
gefährlicher Flüssigkeiten; Zus. z. Pat. 229 768. — 
Schwelmer Eisenwerk, Müller &  Co. A.-G., Schwelm.
— 81 e. Sch. 33 302 — 19. 7. 09.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

■18. 9. 11.
Gruberrsicherheitslampe mit Vorrichtung zum Auf

fangen losgelöster, unverbrannter Zündteilchen. — 
Ferdinand Arthur Wicke, Barmen, Westkotterstr. 71.
— 4 d . 477 811.

Reinigungsvorrichtung für beweglich gelagerte 
Transportwalzen u. dergl. ., an Lederbearbeitungsma
schinen, insbesondere Lederabschärfmaschinen. — 
Philipp Bär u. August Milkau, Walldorf b. Frankfurt
a. M. — 28 b. 477 876.

Sicherung an Treppenleitern. — Hardinac-Vivigenz 
Kunigk, Wiesbaden, Adelheitstr. 13. — 341. 478 340.

Gelenkartig bewegliches Horn mit Laufrolle für 
Seilreiter an Kabelkranen nebst den dazugehörigen 
Reitern mit vertikal verschiebbarer Fangrolle. — Jo- 
frannes Schwartzkopff, Lauban. — 35 b. 478 395.

Hobelmesserwelle an Abrichtmaschinen mit auf
geschraubten Kreissägensegmenten. — Michael Gros
kopf, Cöln-Lindenthal, Bachemerstrasse 257. — 38 b.
477 674.

Sicherheits-Seilschloss. — E. Müller, Saarbrücken.
— 47 d. 478 399.

Schutzvorrichtung gegen zerspringende Flaschen 
an Flaschenfüllvorrichtungen. — Hermann Laubach,

Maschinen- und Armaturenfäbrik, Cöln-Ehrenfeld. — 
64 b. 477 640.

Unfallverhütungsvorrichtung für Exzenter-, Knie
hebelpressen, Stosswerke o. dgl., bei welcher die Hand 
des Arbeiters automatisch aus dem Bereich der Ma
schine entfernt wird. — Ehrich &  Graetz, Berlin. — 
80 a. 478 199.

Vorrichtung zum Aufladen von Heu auf Leiter
wagen. — Lothar Schumann, Dom. Schöneberg b. Vor
damm, Prov. Brandenburg. — 81 e. 478 467.

•25. 9. 11.
Sicherheitsvorrichtung an Apparaten zur Gewin

nung der Emanationen aus wässrigen Radiumsalz
lösungen. — Gesellschaft für Inhalations- und Bäder
Einrichtungen m. b. H., Berlin. — 30 k. 478 949.

Messerkopf für Stockgriff-Fräsmaschinen. — Paul 
Hansel, Altona-Ottensen, Völkerstr. 30. — 33 a. 478 929.

Ofentür-Sicherheitseinsatz. — E. W. Richter, Duis
burg. — 36 a. 479 372.

Schutzhaube und Späne - Auswurfsvorrichtung für 
rotierende Messerscheiben an Grubenstempelspitzma
schinen. — Hermann Kürth, Mülheim a. Ruhr, Hing- 
bergstr. 88. — 38 e. 479 301.

Andrehkurbel mit Luftpumpe für Automobile. — 
Wilhelm Ackermann, Lüdenscheid. — 63 e. 478 751.

Selbstentlader. — Internationale Bahnbedarfs-Ge
sellschaft m. b. H., Berlin. — 81 e. 478 883.

Erteilte Patente.
Kl. 30 i. 235 593. Mi t  Öl  g e t r ä n k t e s  S t a u b 

b i n d e m i t t e l .  E m a n u e l  G r ö s s e r  i n 
D r e s d e n .

Bei dem neuen zum Kehren und Reinigen von Fuss
böden geschlossener oder offener Räume dienenden 
Staubbindemittel findet zerkleinerte Steinnuss als ö l 
träger Verwendung. Diese ist so porös wie Holzmehl 
und so scharfkörnig wie Sand, auch so schwer, dass 
ein besonderes Beschwerungsmittel überflüssig ist. 
Jedes Steinnusskörnchen ist eine Vorratskammer für 
ö l, weil die Steinnuss ein fein verteiltes Gewebesystem 
hat und trotz ihrer Härte sehr aufsaugfähig ist. Infolge 
seiner scharfkörnigen Beschaffenheit hat das neue Mit
tel zugleich die reinigende Wirkung wie Sand. Liegen
gebliebene Körnchen können infolge ihrer Zähigkeit 
nicht zertreten werden. Nach dem Gebrauch kann das 
Kehrmittel verbrannt oder als Düngmittel verwendet 
werden. Gegenüber ändern vegetabilischen Kehrmit- 
teln hat das neue Mittel die Vorzüge, dass es in sich 
alle die Eigenschaften aufweist, welche diese Stoffe 
besitzen, dabei aber auch noch den in bezug auf 
Schwere und reinigende Wirkung gestellten Anforde
rungen genügt, ohne die Nachteile zu haben, welche 
die als Zusätze zu Holzmehl oder dergl. erforderlichen 
mineralischen Stoffe aufweisen. Soll das Kehrmittel in 
besonderen Fällen voluminöser gemacht werden, so 
werden ihm besondere Zusätze beigefügt. G.

V e re in  D e u tsch e r R e v is io n s -In g e n ie u re  E. V .
S itz : Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20.

Für dia S chriftle itung verantw ortlich: Geh. R egierungsrat L u d w i g  K o l b e  in G ross-Lichterfelde-W ., Paulinenstr. 3. 
D ruck der Buchdruckerei K oitzsch, A lbert Schulze, Koitzsch.
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Luftbefeuchter
Von Dipl.-Ing. G w o

Die wachsende Erkenntnis der Bedeutung, welche 
die Aufrechterhaltung eines bestimmten Feuchtigkeits
gehaltes der Luft in allerlei Fabrikbetrieben, insbeson
dere in der Textilindustrie, besitzt, hat zur Folge ge
habt, dass in der letzten Zeit in sehr reger Weise an 
der Verbesserung der zur Befeuchtung der Luft dienen
den Apparate gearbeitet worden ist. Bei der Ausfüh
rung von Befeuchtungsanlagen für Fabriken sind in der 
Hauptsache folgende Gesichtspunkte zu berücksich
tigen:

1. Möglichst billige Anlage- und Betriebskosten; 
geringer Kraft- und Wasserverbrauch; geringe W ar
tung.

2. Leichte Anpassung an den jeweiligen Feuchtig
keitsbedarf und gleichmässige Luftbefeuchtung im 
Raume.

3. Vermeidung der Abscheidung von Wassertropfen 
in den Arbeitsräumen und Vermeidung jeglicher durch 
die Befeuchtung hervorgerufenen Temperaturerhöhung 
während der heissen Jahreszeit.

4. Verbindung der Luftbefeuchtung mit einer stän
digen Belüftung des Raumes, möglichst unter gleich
zeitiger Reinigung der Raumluft von Staub und einer 
gewissen Kühlung während der heissen Jahreszeit.

Je nachdem die Anfeuchtung der Luft durch die in 
den Räumen verteilten Apparate oder an einer gemein
samen Stelle vor ihrer Einführung in die Räume erfolgt, 
unterscheidet man eine lokale oder eine zentrale Luft
befeuchtung. Da die vorstehend aufgeführten Gesichts
punkte bei der zentralen Befeuchtung leichter durch
führbar sind als bei der lokalen, so tritt die erstere 
gegenüber der letzteren neuerdings namentlich in 
grossen Betrieben mehr und mehr in den Vordergrund.

Die zentrale Befeuchtung ist naturgemäss mit einer 
künstlichen Ventilation verbunden. In Spinnereien und 
anderen Betrieben, in denen es auf die Aufrechterhal
tung eines höheren Feuchtigkeitsgehaltes der Luft an
kommt, ist für die kältere Jahreszeit gleichzeitig eine 
Erwärmung der Frischluft vor der Befeuchtung uner-

für Fabriken.
s d z - Charlottenburg.

lässlich, weil kalte Luft selbst bei vollständiger Sät
tigung nicht die Menge von Wasserdampf aufzunehmen 
vermag, die bei nachfolgender stärkerer Erwärmung 
zur Erzielung eines höheren relativen Feuchtigkeits
gehaltes der Luft ausreicht. Man hat somit die Be
heizung und Befeuchtung an einer Stelle vereinigt, und 
die Wartung der Anlage gestaltet sich einfach.

Um den durch einen starken Luftwechsel in der 
kalten Jahreszeit bedingten Wärmeverbrauch zu ver
ringern, pflegt man einen Teil der Raumluft in Zirku
lation zu versetzen und die Frischluftzuführung zu er
niedrigen. Die Belüftung der Räume erleidet dadurch 
keinen Nachteil, weil die Umlaufsluft durch die innige 
Berührung mit dem zerstäubten Wasser dauernd ge
reinigt wird. Selbstverständlich darf der Betrag der 
zuzumischenden Frischluft nicht zu gering sein, weil 
andernfalls der Kohlensäuregehalt der Luft in unzulässi
ger Weise ansteigen würde.

Die Fig. 282 zeigt eine zentrale Lüftungsanlage, wie 
sie von der Firma Gebrüder Sulzer namentlich für 
Spinnereien ausgeführt wird. Die Erwärmung und Be
feuchtung findet in einem Kellerraume statt, von dem 
aus ein Kanalnetz zur Einführung und Verteilung der 
Frischluft und ein zweites zur Rückleitung der Umlaufs* 
luft für den Winterbetrieb abzweigt. Die Luftbewe
gung erfolgt durch Ventilatoren, die vor den Heizkör
pern aufgestellt sind. Eine weitere Erwärmung der 
Luft kann durch in den Sälen selbst untergebrachte 
Heizrohre erfolgen. — In ähnlicher Weise werden bef 
uns im allgemeinen die zentralen Befeuchtungsanlagen 
ausgeführt. Die in den letzten 5—10 Jahren in Amerika 
allgemein verbreiteten Anlagen zeichnen sich zu
nächst durch eine sehr sorgfältige Ausführung der zur 
Befeuchtung dienenden Kammern, die für gewöhnlich 
als Kästen aus verzinktem Eisenblech hergestellt wer
den und durch eine Anordnung und Ausführung der 
Zerstäuberdüse aus, die namentlich auf eine gründliche 
Reinigung der Luft Bedacht nimmt. Die Fig. 283 zeigt 
einen Luftwäscher von Carrier für eine Baumwoll-
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F ig . 2 82. Z en trale  Lü ftu ngsan lage für Spinnereien von G ebr. Sulzer.

den. Man könnte hier die Frage aufwerfen, ob die 
Entfernung der feinsten, von dem Luftstrome in der 
Schwebe gehaltenen Wassertropfen auch für die Zwecke

F ig . 283. Luftw äscher von Carrier 
in einer Baum w ollspinnerei.

Spinnerei, bei dem die Luft auf engem Raume einen 
Sprühregen von etwa hundert Sprühdüsen ausgesetzt 
ist. Die Abbildung lässt eine von der Gebläsewelle 
angetriebene Zentrifugalpumpe erkennen, die dazu dient, 
einen Teil des Waschwassers neben frischem Wasser 
in Umlauf zu versetzen und damit den Wasserverbrauch 
zu erniedrigen.

Eine bei fast sämtlichen in Amerika gebräuch
lichen zentralen Luftbefeuchtern vorhandene Einrich
tung ist der Tropfenabscheider, der unmittelbar hinter 
dem Befeuchtungsraume angeordnet ist. Dieser Trop
fenabscheider besteht aus mehreren Reihen von Prell- 
platten, an denen sich das von dem Luftstrome mecha
nisch mitgerissene Wasser bis auf die feinsten Tropfen 
vollständig ausscheiden lässt. Fig. 284 zeigt eine 
Ausführungsform. Der Wert dieser Tropfenabscheider 
liegt nicht allein in der Verhinderung der Ausscheidung 
von Wassertropfen in dem Leitungsnetz und in den 
Arbeitssälen, sondern auch darin, dass bei dem An
prall des Luftstromes gegen die feuchten Prellplatten 
noch die in der Befeuchtungskammer nicht abgeschie
denen feinen Staubteilchen aus der Luft entfernt wer

F ig . 284. T ropfenabsch eid er.

der Luftbefeuchtung erwünscht sei. Einige Firmen, 
wie z. B. die Gebrüder Körting,*) vertreten die An
sicht, dass es in Fabrikbetrieben, in denen durch die in 
den Arbeitssälen aufgestellten Maschinen viel Wärme 
entwickelt wird, in der heissen Jahreszeit selbst bei 
vollständiger Sättigung der Frischluft bei der zentralen 
Befeuchtung nicht möglich sei, die Raumluft auf dem 
erforderlichen Sättigungsgrade zu erhalten, sofern der 
Luftstrom nicht noch eine gewisse Menge von W asser 
in fein verteiltem Zustande in die Arbeitssäle hinein
trüge. Hinwiederum wird von anderer Seite geltend 
gemacht, dass ein Teil der auf diese Weise von der 
Luft mitgeführten Flüssigkeitsteilchen bereits in den 
Verteilungskanälen sowie unmittelbar an den Austritts
stellen in die Räume abgeschieden werde, sodass die 
Luft an den anderen Stellen der Räume häufig einen 
niedrigeren Feuchtigkeitsgrad aufweise, ein Umstand, 
der der Erzielung einer gleichmässigen Luftfeuchtig
keit hinderlich sei. Die Vertreter dieser Ansicht ziehen 
es daher vor, in den Sälen einen so starken Luftwechsel 
vorzunehmen, dass die von den Maschinen abgegebene 
Wärme im beträchtlichen Masse herausgeschafft wird. 
Diese Kühlung der Säle wird dadurch erleichtert, dass 
die Luft infolge der bei der Verdampfung gebundenen

*) Zeitschr. f. Gewerbehygiene Jahrg. 1907 S. 180.
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Wärme je nach ihrem Sättigungsgrade eine Tempera
turerniedrigung erfährt, die unter' Durchschnittsverhält
nissen auf etwa 5° C. angenommen werden kann. Die 
Aufrechterhaltung eines für die Fabrikation erforder
lichen hohen Feuchtigkeitsgehaltes unter gleichzeitiger 
Kühlung und Belüftung der Arbeitsstätten ist insbeson
dere mit Rücksicht auf die Gesundheit und Leistungs
fähigkeit der Arbeiter geboten und, wie die in dem 
südlichen Teile der Vereinigten Staaten gelegenen 
Fabriken beweisen, bei zweckmässiger Ausführung der 
Anlagen auch durchführbar.

Eine häufig in Betracht kommende Nebenwirkung 
der zentralen Befeuchtung ist die Reinigung der Luft 
von Staub, Russ, übelriechenden Gasen u. dergl. Bei 
der intensiven Behandlung, die die Luft namentlich in 
dem Luftwäscher erfährt, ist es möglich, ihr auch die 
feinsten Staubteilchen zu entziehen und ihr einen Rein
heitsgrad zu erteilen, wie ein solcher mit Stoffiltern 
kaum zu erreichen ist. Aus diesem Grunde sind Luft
wäscher auch in zahlreichen Gebäuden in Amerika zur 
Aufstellung gelangt, in denen es weniger auf die Auf
rechterhaltung einer bestimmten Luftfeuchtigkeit als 
auf die Einführung einer reinen Luft ankam. Die gründ
liche Reinigung der Luft wurde gerade in Amerika als 
Notwendigkeit empfunden, weil dort die Beheizung 
grösser Gebäude durch Warmluft bevorzugt wird und 
mit der letzteren namentlich in Industriestädten grosse 
Mengen von Verunreinigungen mitgeführt werden.

Trotz ihrer grossen Vorzüge, welche die zentrale 
Luftbefeuchtung namentlich in Verbindung mit der 
Heizung besitzt, behauptet die lokale Befeuchtung 
wegen ihrer grösseren Einfachheit auch heute noch 
vielfach ihr Feld. Die hierfür in Betracht kommenden 
Apparate haben in den letzten Jahren in mancher Hin

sicht bemerkenswerte Verbesserungen erfahren. Ins
besondere war man bestrebt, die Befeuchtung mit einer 
Belüftung der Räume zu verbinden.

Die Anfeuchtung der Luft mittels Zerstäuberdüsen 
ist auch jetzt noch vorwiegend in Anwendung. Man 
unterscheidet Düsenzerstäuber mit Druckwasserbetrieb 
und mit Druckluftbetrieb.

Bei den ersteren erfolgt die Zerstäubung bekannt
lich dadurch, dass das unter hohem Drucke stehende 
Wasser mit grösser Geschwindigkeit aus dem Mund
stücke einer Düse austritt. Als Ausführungsbeispiel 
sei zunächst der in Deutschland und Österreich weit 
verbreitete Luftanfeuchter von Körting (Fig. 285 und

Fig . 285. E inrichtung des D üsenteiles des Lu ftanfeuchters 
von G eb r. K örting.

286) erwähnt. Die Düse D besitzt zur Erhöhung der 
Streuwirkung eine Spirale G. Das Druckwasser tritt 
nach Öffnung des Absperrventiles V durch das Sieb S 
in die Düse ein. Mit K ist ein weiteres, den unteren 
Wasserablauf überdeckendes Sieb bezeichnet. Die 
Düse mündet in einen Kasten B (Fig. 286), der ver

F ig . 286.

D op p elter Luftanfeuchter mit D ru ck
w asserbetrieb 

von G eb r. K örting.
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stellbare Fangbleche für die mitgerissenen Tropfen be
sitzt, die durch die oberen Röhren A über den Teller B 
nach dem unteren Ablaufe A gelangen. — Behufs Rei
nigung des Apparates zieht man nach Abschraubung 
der Mutter M das Sieb heraus. Die Düse D kann mit 
einem Mutterschlüssel von oben entfernt werden. Die 
Leistungsfähigkeit des Apparates beträgt nach Mit
teilung der Firma Körting bei etwa 100 1 stündlichem 
Betriebswasserverbrauche von 6 Atm. ungefähr 4 1 
W asser, welche der Luft in Staubform zugeteilt wer
den. Falls die örtlichen Verhältnisse eine kräftige Ab
scheidung des Wassers durch die Scheidebleche nötig 
machen, so verringert sich die Leistung entsprechend. 
Ist Wasser von dem erforderlichen Drucke nicht schon 
vorhanden, so ist eine besondere Betriebspumpe auf
zustellen, die auch von der Firma geliefert wird.

Ein Vorzug des dargestellten Apparates vor an
deren Anfeuchtern wird von Körting insbesondere auch 
darin gesehen, dass die Düsenöffnung grösser ist als 
bei anderen gleichen Zwecken dienenden Apparaten 
und eine Verstopfung daher um so weniger zu befürch
ten ist. Auf eine Vermeidung der Verstopfung der 
Düse ist in gleicher Weise auch bei der in Fig. 287 
dargestellte Zerstäuberdüse von Carrier Bedacht ge
nommen, die auch bei dem in Fig. 283 abgebildeten

Luftwäscher von Carrier zur Anwendung gelangt. Bei 
dieser Düse tritt das Wasser aus dem Anschlussstücke

Fig. 287. Zerstäuber von Carrier.

tangential in eine den Zerstäuberkopf bildende Kam
mer, in der es eine drehende Bewegung erhält, worauf 
es durch eine zentrale Öffnung austritt. Dadurch, dass 
die Kammer sich nach dieser Öffnung hin stetig ver
engt, wird die Geschwindigkeit der kreisenden Be
wegung stetig erhöht, sodass das Befeuchtungswasser 
beim Austritte aus der Düse sich in einen feinen Nebel 
auflöst, der die Gestalt eines breiten Kegels besitzt. 
Die Austrittsöffnung der Düse ist etwa 2,5 mm im 
Durchmesser. Erfahrungsgemäss findet auch bei Zer
stäubung des bereits benutzten W aschwassers keine 
Verstopfung der Düsen statt. Für die feinste Zer
stäubung ist ein Wasserdruck von etwa 8 kg pro qcm 
erforderlich, also ungefähr dem Körtingschen Zerstäu
ber entsprechend. (Schluss folgt.)

Eine Gartenstadttagung.
Von L e o p o l

*

Die sehr interessante diesjährige zweitägige Zu
sammenkunft der Deutschen Gartenstadtgesellschaft 
war ungemein zahlreich besucht und zeugte durch das 
ausgedehnte Tatsachenmaterial, welches sie zutage 
förderte, in erfreulichster Weise für die rasche Ent
wickelung der guten Sache im Reich. Die Tages
ordnung war so wichtig, dass es nicht verwundern 
konnte, Vertreter vieler staatlicher und städtischer Be
hörden anwesend zu sehen. Autoritäten wie Hugo 
Wagner (Bremen) und Dr. Keller (Berlin) hielten wert
volle Vorträge über Theorie und Praxis — mit Licht
bildern — der „Bedeutung von Bebauungsplan und 
Bauordnung für den Bau von Gartenstädten“ . Karl 
Ernst Osthaus (Hagen) lieferte ein glänzendes Referat 
über „Städtebauliche Aufgaben in der Gartenstadtbe
wegung“ . Die freien Aussprachen standen auf hoher 
Stufe und waren entschieden fruchtbringend.

Wagner führte an Hand langjähriger Erfahrungen 
und genauer Berechnungen den überzeugenden Nach
weis, dass unter sonst gleichen Umständen die gleiche 
Wohnfläche im Einfamilienhaus billiger zu stehen 
kommt als im Mehrfamilienhaus. Osthaus trat kräftig 
gegen die spielerische Willkürlichkeit mancher Be
bauungspläne auf. Keller gelangte mit scharfer Logik 
zu dem Schlüsse, dass „Bodenspekulation auch bei 
weiträumiger Bauweise durchaus möglich“ ist, und 
dass „Baubeschränkungen an sich im allgemeinen nur

d K ä t s c h e r .

dann günstig auf die Boden- und Wohnungspreise ein
wirken, wenn sie mit anderen Reformen der Stadt
erweiterung verbunden sind“ . Osthaus betonte, dass 
bei Anlage einer Stadt, die ein wirklich einheitliches 
und organisches Gebilde werden solle, eine Fülle w irt
schaftlicher, technischer und künstlerischer Aufgaben 
zu lösen sei, die so verschiedene Kenntnisse und Fähig
keiten verlangen, dass sie künftig nicht mehr, wie bis
her, von einer einzigen Stelle, etwa vom Tiefbauamt, 
erfüllt werden können. „Es ist Aufgabe des Städte
baukünstlers auf Grund sorgfältiger wirtschaftlicher und 
technischer Vorarbeiten die Strassen und Plätze der 
neu entstehenden Stadt raumkünstlerisch zu gestalten“ . 
Wer sich für die Einzelheiten der Schaffung von Gar
tenstädten näher interessiert —■ und das sollte jeder 
Volksfreund tun — sei auf ein Büchlein verwiesen, 
welches allernächstens bei G. Braun in Karlsruhe er
scheinen und die bahnbrechenden Vorträge von W ag
ner, Keller und Osthaus enthalten wird.

Die Propagandatätigkeit der Deutschen Garten
stadtgesellschaft ist, wie sich aus den erstatteten Be
richten ergab, so umfangreich geworden, dass die 
Jahresbilanz für 1910 mit einem Fehlbetrag von nahezu 
7000 Mk. abschliesst — leider! Die unermüdliche Ar
beit der aus den Herren A. Otto, B. Kampffmeyer und 
Dr. Hans Kampffmeyer, dessen neues Buch, „Die 
Gartenstadtbewegung“ (Leipzig,Teubner, 1910, M. 1,25)
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ich bei dieser Gelegenheit wärmstens empfehlen möch
te, bestehenden Vereinsleitung verdient vollste Aner
kennung. Die „Wanderausstellung“ erweist sich im
mer mehr als ein ganz vorzügliches Agitationsmittel bei 
Kongressen, Vortragskursen und Ausstellungen. Auf 
der Internationalen Hygieneausstellung in Dresden ist 
die Gartenstadtgesellschaft würdig vertreten. Anläss
lich des II. Deutschen Wohnungskongresses veranstal
tete diese rührige Vereinigung in Leipzig drei Wochen 
hindurch eine überraschend reichhaltige Fachausstel
lung, welche hohe Bewunderung erregte. Die sieben 
Wanderausstellungen des Berichtsjahres zogen die 
Gründung mehrerer Ortsgruppen und den Beitritt sehr 
vieler Mitglieder nach sich. Da die Anschauung und 
das Vorbild bekanntlich am wirksamsten sind, erwei
sen sich die nun schon zu einer alljährlichen Einrich
tung gewordenen Studienreisen in die englischen Gar
tenstädte als treffliche Propagandabehelfe. Die Bau
beratungsstelle der Gesellschaft bewährt sich recht gut, 
namentlich im Dienste kleinerer Stadtverwaltungen;
u. a. hat sie bewirkt, dass der Magistrat von Strass
burg i. E. den bereits beschlossen gewesenen Bau von 
Arbeitermietkasernen rückgängig machte und dafür die 
kräftige Unterstützung einer neuen Gartenvorstadt be
gann.

Auch sonst haben die Behörden, gleichwie die 
öffentliche Meinung, bereits vielfach erkannt, dass es 
sich bei dieser modernen Bewegung, welche ihre Ent
stehung und rasche Entwickelung Ebenezer Howards 
herrlichem Buche, „Garden Cities of to-morrow“ 
(1899)*) verdankt, nicht um utopische Schwärmereien 
handelt, sondern um goldne Mittel zur Lösung eines 
ganzen Gefüges sozialhygienischer Fragen. Minister 
und Städte treten der Deutschen Gartenstadtgesell
schaft als Mitglieder bei. Die ganze Bewegung ist in 
hohem Grade regierungs- und parlamentsfähig gewor
den. Ihr gegenwärtiger Stand in der Praxis ist eben
falls hocherfreulich, wie sich aus allem ergibt, was man 
auf der Dresdner Tagung zu hören bekam.

Es konnte dort nämlich nicht nur über den Fort
schritt der Gartenstadt Hellerau berichtet werden, wie 
im Vorjahre, sondern auch über eine ganze Anzahl

*) Hiermit sei die Deutsche Ausgabe wärmstens 
empfohlen: „Gartenstädte in Sicht“ , mit Einleitung von 
Franz Oppenheimer (Verlag Eugen Diederichs Jena).

neuer einschlägiger Unternehmungen. Man erfuhr, dass 
die gute Sache seit Jahr und Tag einen erstaunlichen 
Aufschwung genommen hat. Es sind Gartendörfer und 
-Vorstädte entstanden in Ratshof (bisher 50 Häuser), 
Hüttenau (ca. 70), Neunmünster (60), Hopfengarten bei 
Magdeburg (rund 40), Wandsbek bei Hamburg (ca. 20 
fertige und 100 im Bau begriffene Häuschen). Die bei 
Nürnberg und Stuttgart ins Leben gerufenen Ansied
lungen machen schöne Fortschritte; die Stadt Strass
burg unterstützt, wie erwähnt, lebhaft das Emporkom
men von Stockau, wo in einer Entfernung von bloss 25 
Minuten vom Stadtmittelpunkt schon für 4000—4500 M. 
ein ausreichendes Einfamilienhaus errichtet werden 
kann. In der Gartenvorstadt Karlsruhe werden noch 
in diesem Jahre die ersten 60 Häuser unter Dach und 
Fach sein. Mit dem Bau der „Gartenstadt Reform“ bei 
Magdeburg ist begonnen worden. Bei Güstrow ist 
eine „grüne“ Arbeitersiedlung im Entstehen begriffen. 
Auch in München regt es sich.

Freilich gibt es in Deutschland bislang erst eine 
einzige Gartenstadt nach englischem Vorbild im Sinne 
der Howardschen Ideen (vor allem Dezentralisierung 
der Industrie), wie sie seit nunmehr sechs Jahren in 
Letchworth Garden City mit glänzendem Erfolge unter 
der wachsamen Oberaufsicht Howards durchgeführt 
werden. Es ist dies Hellerau bei Dresden. Der ge
meinsame Besuch dieses jungen Gemeinwesens durch 
den Gartenstadttag war sehr lehrreich. Die Schmidt- 
schen Kunstwerkstädten mit ihrer zahlreichen Arbeiter
schaft stehen in voller Tätigkeit. Für die grosse „rhyth
mische“ Tanz- und Gesangsschule von Jacques Dal- 
croze werden jetzt umfangreiche Bauten geschaffen. 
Ganz fertig und fast durchweg auch schon bezogen sind 
rund 200 Reihen- und Einzelhäuschen, ungemein preis
würdig, im Mietwert von 190—1300 Mk., jedes mit 
einem Gemüse- und Blumengarten versehen. Investiert 
sind bisher 300 000 Mk. Anlagekapital und ca. 5 Mill. 
Mk. Baugelder. Das geschäftliche Zinserträgnis der 
„Gartenstadtgesellschaft Hellerau“ ist satzungsgemäss 
auf 4°/0 beschränkt; jedes Mehr wird für örtliche 
Zwecke kultureller und gemeinnütziger Art Verwendung 
finden. Da die sächsische Regierung und die Lokal
behörden dem interessanten Experiment in jeder Hin
sicht entgegenkommen, lässt sich erwarten, dass dessen 
Fortschritte auch ebenso schnelle sein werden wie bis
her.

Arbeiterbäder.
V on Ingenieur J u l .  R ö s s l e r ,  B reslau .

Bei der immer mehr wachsenden Spannung zwi
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, erscheint der Ge
danke der Einrichtung von Arbeiterbädern absurd, aber 
nur auf den ersten Blick, denn es liegt dem Arbeit
geber nichts näher, als das leibliche und seelische Wohl 
seiner Mitarbeiter, mit allen ihm zur Verfügung stehen
den Mitteln, zu fördern, um sie für die hohen Anforde
rungen, die, der sich immer mehr zuspitzende, Kon
kurrenzkampf auferlegt, zu stählen. Von dem richtigen 
Gedanken geleitet, dass die Produktionsfähigkkeit und 
die Arbeitsfreudigkeit eng mit dem Wohlbefinden zu

sammenhängt, werden keine Mittel gescheut, den an
gestrebten Endzweck zu erreichen. Wie weit oft solche 
Wohlfahrtseinrichtungen führen, zeigt z. B. die Be
schreibung der Fabrikanlage der Nationalcask register 
Company, Dayton Ohio, d i e i n d i e s e r Z e i t s c h r i f t  
eingehend erschienen ist. Überlassung billiger Spei
sen, in eigens hierzu erbauten Restaurationsräumen, 
eine ausgewählte Fabrikbibliothek, die die Bücher auf 
fahrbarem Wagen während der Arbeitszeit verteilt,
u. a. mehr sorgen für das Wohlbefinden der Arbeiter. 
Wie man leicht aus der Entwicklung genannten Unter
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nehmens entnehmen kann, ist die Einrichtung nur zum 
Gedeihen geworden und dürfte ein schlagender Beweis 
für die richtige Geschäftstaktik sein.

Zu diesen Wohlfahrtseinrichtungen gehört ohne 
Zweifel auch die Einrichtung von Bädern, die den leicht 
erreichbaren Endzweck erfüllen, die Arbeiterschaft vor 
Krankheiten zu schützen und sie zur Reinlichkeit und 
zu Ordnungssinn zu erziehen.

Diese Einrichtung ist verhältnismässig jungen 
Datums und hielt erst ihren Einzug mit den öffent
lichen Volksbadeanstalten. Besonders eine Badeart 
konnte sich ganz besonderer Begünstigung erfreuen, 
das Brausebad, weil es dem Wannenbad Vorzüge 
gegenüber besitzt, die ihm die verdiente Beliebtheit 
sicherte. Als solcher verdient hervorgehoben zu wer
den, dass der ständige Zufluss frischen Wassers den 
Schmutz schnell vom Körper entfernt und eine tatsäch
liche Reinigung herbeiführt. Ferner übt das Auftreffen 
feiner Wasserstrahlen, deren Stärke geregelt werden 
kann, einen ungemein wohltuenden Einfluss auf den 
Stoffwechsel aus, der nicht hoch genug eingeschätzt 
werden kann.

Wer hätte nicht schon die anregende Wirkung 
eines solchen Bades verspürt! Dazu gesellt sich noch 
ein weiterer Vorteil, nämlich der, dass das Brausebad 
infolge seines geringen Wärmeverbrauchs ungemein ge
ringe Betriebskosten erfordert, die für die Wirtschaft
lichkeit von ausschlaggebender Bedeutung sind. Aller
dings gibt es auch Fälle, wo neben den Brausebädern 
auch Wannenbäder in geringer Anzahl vorgesehen wer
den. Dies hat dort zu geschehen, wo die Beschäftigung 
weiblicher Arbeiter vorkommt, denn es hat sich gezeigt, 
dass das weibliche Geschlecht zu Brausebädern keine 
grosse Zuneigung fassen kann.

Eine Badeart, die wir aber nur im Osten Deutsch
lands, in Russland finden, dürfte gerade bei unsern 
Arbeiterbädern zu einer viel häufigeren Anwendung 
herbeigezogen werden. Ich meine das Schwitz- oder 
Heissluftbad wie es Russland in jeder Badeanstalt be
sitzt. Umsomehr darf ich die Forderung dieser An
lage stellen, weil die aufzuwendenden Mittel ausser
ordentlich gering sind, vorausgesetzt, dass auf jeden 
Luxus verzichtet und nur zweckmässige Einrichtungen 
gewählt werden. Es ist hierzu lediglich ein weiterer 
kleiner Raum nötig, dessen Temperatur 50 bis 60° C. 
beträgt. Hierbei ist die körperliche Reinigung zweifel
los eine viel vollkommenere, denn die Poren werden, 
wie bei keinem anderen Bade, voll geöffnet und son
dern den darin festsitzenden Staub und Schmutz gründ
lich aus. Dass auch eine nicht zu unterschätzende 
Heilkraft bei Erkältungen, Rheumatismus und dergl. 
hinzutritt, kann nur hochgeschätzt werden. Die oft 
vertretene Ansicht, dass das Heissluftbad im Betriebe 
viel zu teuer sei, muss widerlegt werden, durch die 
Tatsache, dass in Russland ein derartiges Bad für zehn 
Kopeken überall, auch in den kleinsten Ortschaften, er
hältlich ist. Dabei soll noch ein Gewinn erzielt wer
den; um so mehr muss sich der Gedanke bei unsern 
Fabrikbetrieben verwirklichen lassen, wo doch die 
Wärme zu erheblich billigerem Preise zur Verfügung 
steht.

Sofern man zur Errichtung einer Badeanlage schrei
tet, dürfte vor allem die Platzfrage einer eingehenden 
Würdigung unterzogen werden, da sie in gewisser Be

ziehung als das ausschlaggebende Motiv für die Durch
führbarkeit des Gedankens, zu betrachten ist. Dazu 
ist absolut notwendig, dass man sich über die Zeit, 
während welcher gebadet wird, Rechenschaft gibt, 
denn es ist doch ohne weiteres klar, dass man unab
hängig von der Frage vorgehen kann, sofern die Bade
zeit mit der Arbeitszeit zusammenfällt, also abwech
selnd jedem Arbeiter einen Teil der Arbeitszeit über
lassen wird. In diesem Falle hat die Lage auf die 
Frequenz absolut keinen Einfluss. Anders dagegen in 
stark schmutzenden Betrieben, wo das Bad nach der 
Arbeitszeit zu erfolgen hat.

In einem solchen Falle hat die Badeanstalt mög
lichst am Fabrikausgang zu liegen, um jede Unbequem
lichkeit, die den erdachten Effekt vereiteln könnte, zu 
beseitigen. Dieser Forderung kann ja umso leichter 
entsprochen werden, da in mittleren Betrieben sowieso 
für den Portier eine Wohnung resp. eine Stube einzu
richten ist bezw. in Montanbetrieben Umkleideräume 
vorhanden sind. Aus den vorstehenden Zeilen ist also 
ohne weiteres ersichtlich, dass die Lage auch in un
mittelbarem Zusammenhang mit den Anlagekosten steht, 
denn wird während der Arbeitszeit gebadet, so genügt 
auch die kleinste Zahl von Brausen, da der Badebetrieb 
selbst eines grossen Werkes sich auf 60 Wochen-Be- 
triebsstunden verteilt. Bei forciertem Betrieb könnten 
demnach ungefähr von einer Brause ca. 1200 Bäder ab
gegeben werden, während abends bei nur 9 Betriebs
stunden in der Woche ca. 180 Brausebäder abgegeben 
werden können. Bei grossen Werken wird schon des
halb der verteilte Tagesbetrieb notwendig sein, weil 
doch der Andrang zu gross und Unannehmlichkeiten 
unvermeidlich wären.

Von den vorhergegangenen Punkten hängt im 
grossen und ganzen die Bemessung der Badezeit ab, 
die der Berechnung zugrunde gelegt wird. Die ge
samte Badezeit setzt sich zusammen aus dem Erforder
nis zum Auskleiden, dem Abbrausen, dem Einseifen, 
dem Abspülen, dem Schwitzen und dem Ankleiden.

Dabei hat sich eine gewisse Norm herausgebildet, 
die zu wissen notwendig ist, damit sich der Fabrikant 
selbst über den Umfang, die der Badeanstalt zu geben 
ist, vergewissern kann. Man rechnet für das Aus
kleiden 3 Minuten, für das Abbrausen 2 Minuten, für 
das Einseifen 3 Minuten. Das Abspülen 2 Minuten und 
für das Schwitzbad 10 Minuten. Das Ankleiden nimmt 
7 Minuten in Anspruch. Die Zeit die der Berechnung 
der Brausenzahl und der Kleiderplätze zugrunde gelegt 
werden muss beträgt demnach (3 + 2 + 3 + 2 )  =  10 Mi
nuten. Bezüglich der Grösse von den Brausebadean
stalten lassen sich nur sehr schwer bestimmte Regeln 
aufstellen, da das Badebedürfnis einmal von der Indi
vidualität der Arbeiter und der Art der Beschäftigung 
abhängig ist. Als Leitregel kann aber gelten, dass, je 
schmutziger der Betrieb ist, desto grösser muss die 
Anzahl der Brausen sein und umso grösser muss fer
ner der Warmwassererzeuger eingerichtet sein. Denn 
der Schmutz bedarf einer längeren Zeit, um vom Kör
per gelöst zu werden und die Wassermenge zum Ab
brausen und Abspiilen muss eine beträchtlichere sein. 
Ausserdem ist für die Badezeit ein grösserer Zeitraum 
zu gewähren etwa 15 Minuten. Aus einer ganz ein
fachen Formel lässt sich die Anzahl der Brausen be
rechnen, aus:
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a =  Z . n . b.
360 c

darin bedeutet a =  Anzahl der einzurichtenden Brausen, 
Z =  Anzahl der Arbeiter, 
n =  die pro Arbeiter und Woche ge

währte Anzahl von Bädern, 
b =  Brausezeit in Minuten zum Abbrau

sen, Einseifen und Abspülen, 
c =  die täglich zum Baden zur Ver

fügung gestellte Zeit in Stunden.
Es wären demnach in einer Maschinenfabrik von 800 
Arbeitern, die jedem Mann 2 Bäder pro Woche zur 
Verfügung überlässt und 11/2 Stunden nach Schluss der 
Arbeitszeit die Einrichtung in Betrieb hält, notwendig: 

a =  800 . 2 . 1 (3 + 2 + 2 ) =  ca. 21 Brausen 
360 . 1,5

Im Ganzen werden 800 . 6 . 2  =  9600 Bäder pro 
Woche ausgegeben.

Wenn man nun dasselbe Beispiel unter der An
nahme durchführt, dass jedem Arbeiter ein gewisser 
Teil der Betriebszeit zur Verfügung steht, so ergäbe 
sich hieraus eine Brausenzahl.

a =  800 . 2 (3 + 2 + 2 ) =  ca. 4 Brausen 
360 . 10

Wohl lässt sich im ersten Beispiel die tägliche Bade
zeit vergrössern, damit würde aber der gute Gedanke, 
der mit dem Baden verbunden wird, illusorisch, da es 
den Arbeitern unerwünscht ist, P /2 Stunden auf das 
Bad zu warten. Die wöchentliche Abgabe von zwei 
Bädern kann auch schlecht eingeschränkt werden, da 
die Hygiene in industriellen Betrieben umso mehr das 
Baden fordert, je schmutzender der Betrieb ist. Die 
oft in Broschüren und gesundheitstechnischen Werken 
geforderte Anzahl einer Brause für 20 Arbeiter führt 
zu viel zu umfangreichen Anlagen und entbehrt jeder 
rechnerischen Grundlage. Besonders wichtig für den 
Umfang der Anlage sind auch die An- und Auskleide- 
plätze; sie werden den grössten Raum der ganzen 
Badeanstalt beanspruchen, denn es ist ungemein wich
tig, dass das Brausen ohne Unterbrechung vor sich 
geht. Aus diesem Grunde sind für jede Brause drei 
Kleiderschränke vorzusehen, wie sie in industriellen Be
trieben üblich sind, mit Drahtgeflecht in den Dimen
sionen 300 mm breit, 300 mm tief und 1750 mm hoch 
pro Abteil. Als Grundsatz soll man gelten lassen, je

einfacher desto zweckdienlicher. Die Angabe für Klei
derschränke bezieht sich jedoch nur darauf, dass kein 
Schwitzbad vorhanden ist, sobald man ein solches er
richtet, muss für jede Brause ein weiterer Abteil vor
handen sein. Was den Platzbedarf anbelangt, so er
geben sich die Angaben von selbst. Für eine Brause 
rechnet man eine Grundfläche von 1,5 qm für den An- 
und Auskleideraum 0,45 qm.

Der Brauseraum soll eine Breite von 3 m nicht 
überschreiten, damit kein Platz verloren geht. Für den 
Schwitzraum reichen stets Räume mit 2 qm pro Brause 
aus.

F =  2 . a =  12 qm, wenn F die Grundfläche des 
Schwitzraumes bildet. Kleiner als 12 qm führt man 
derartige Räume nicht aus.

Die Forderung, die Roose in seinem Werk über 
Badeanlagen stellt, dass jedem Arbeiter 2 Kleiderhaken, 
was 2 Kleiderschränken gleichkommt, zur Verfügung 
stehen müsste, zur Aufbewahrung der Arbeits- und 
Sonntagskleider, wird wohl kein Leser ernst nehmen. 
Denn nach seiner Aufstellung wären sonst 2 . 3 resp.
2 . 4, 6 resp. 8 Kleiderschränke pro Brause notwendig.

Sofern nur geringe Mittel zur Verfügung stehen, 
kann man sich mit einfachen Haken und Sitzbänken 
begnügen.

Eine Frage, die an dieser Stelle auch einer Würdi - 
gung zu unterziehen ist, wäre die Grösse des W asser
verbrauches und des Wärmeaufwandes. Für unsere 
Zwecke hat eine Brause als Norm 8 1 Wasser pro Mi
nute abzugeben, was einer Wassermenge von 7 . 8  =  
56 1 pro Brausebad entspricht. Die Temperatur des
selben mit durchschnittlich 35° angenommen, ergibt 
einen Wärmeaufwand von 56 (35—5) =  1680 W pro 
Brausebad. Der Gesamtwärmeaufwand der Anlage für 
Bäder pro Stunde wäre demnach:

W =  1,2 . J30 . a . 1680 W/std. 2) 
b

Die 20 °/0 Zuschlag, die ich gegeben habe, sollen für 
Rohrleitungsverluste verwendet werden. Für Über
schlagsrechnungen genügend genau ist:

W =  2000 Z _._n._a W/std. 3) 
c

Aus Gleichung (2) ergibt sich dann der Reservoir
inhalt, zur Aufspeicherung des wannen Wassers.

(Schluss folgt.)

Unfallsicherheit und Betriebsökonomie.
In der Beurteilung der Schutzvorrichtungen wird 

leider noch allzu oft dem Problem nur in rein unfall
technischer Beziehung Beachtung geschenkt und auf 
die gewiss berechtigte Forderung der Betriebsleute, 
dass Sicherheitsvorkehrungen keinen oder doch nicht 
zu hohen materiellen Schaden bringen dürfen, nicht 
näher eingegangen. Dies geringe Verständnis für die 
wirtschaftliche Seite der Frage mag auch die Schuld 
daran tragen, dass in vielen Kreisen die Begriffe Ge
fahrensicherheit und Wirtschaftlichkeit als diametral 
gegenüberliegend aufgefasst werden. Dass dies jedoch 
keineswegs den Tatsachen entsprechen muss, sucht 
Dr. Ing. F. K e r n e r in seiner Arbeit „ U n f a l l -

S i c h e r h e i t  u n d  B e t r i e b s ö k o n o m i e  i m 
K r a f t m a s c h i n e n b e t r i e b  “ *) für den Fall der 
Kraftmaschinen an Hand der von diesen ausgehenden 
Unfallsmöglichkeiten und der Mittel zu ihrer Be
kämpfung zu beweisen. Ihr sind die folgenden Aus
führungen auszugsweise entnommen. Eine Schutzvor
richtung (als Sammelbegriff für alle Änderungen eines 
Betriebsmittels oder Zufügungen zu einem solchen 
zum Zweck der Unfallverhinderung) kann in mannig
faltiger Weise die Wirtschaftlichkeit ihres Trägers

*) Als Doktor-Ingenieur-Dissertation von der Tech
nischen Hochschule in Charlottenburg genehmigt.
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beeinflussen, sie kann ganz allgemein Mehr- oder 
Minderkosten in dessen Betrieb verursachen; erstere 
bezw. durch die Anlagekosten, Behinderung des 
Arbeitsprozesses, Mehrverbrauch an Betriebskraft 
und -material, Verringerung der Betriebssicherheit 
(Reparaturbedarf, Herbeiführung von Stillständen u. 
dergl.); letztere u. a. durch völligen oder teilwei
sen Ersatz menschlicher Arbeitskraft, Erhöhung der 
Funktionssicherheit, Schutz gegen Bruchmöglichkeit. 
Die algebraische Summe all dieser Grössen müsste — 
zahlenmässige Bewertbarkeit vorausgesetzt — einen 
Betrag kleiner als Null ergeben, um die Einführung einer 
Schutzvorrichtung auch als betriebsökonomisch ge
rechtfertigt erscheinen zu lassen. Für alle jene Fälle, 
wo die Verletzungen des Menschen Folgen von Bruch 
oder Verderb einzelner Maschinenteile sind (W asser
schlagswirkung und Deckelbruch, Durchgehen des 
Schwungrades mit Schwungradexplosion, Feuererschei
nungen im elektrischen Betrieb), ist die Abstellung der 
Gefahrenursachen natürlich auch wirtschaftlich. Im
merhin entsprechen in der Reihe der bekannten Siche
rungen nicht alle in gleichem Masse den Anforderungen 
der Betriebsökonomie. Es sei hier nur an die ver
schiedenen Vorkehrungen gegen das Durchgehen der 
Dampfmaschinenschwungräder gedacht, von denen 
einige die Maschine bei Bruch des Regulators selbst
tätig abstellen, andere aber aut einer Ausbildung des 
Reglers beruhen, die einen Bruch von vornherein un
wahrscheinlich bezw. fast unmöglich macht. Beispiel 
für letzteres ist die Anwendung des Achsreglers, der 
übrigens auch wirtschaftliche Vorteile über andere 
Systeme bietet. Als entgegengesetzten Grenzfall muss 
man die Sicherheitsandrehvorrichtungen der Dampf- 
und Gasmaschinen, sowie verschiedene Einfriedigungen 
und Abdeckungen betrachten, die im allgemeinen erst 
bei wachsenden Maschinengrössen den Nachteil, eine 
Betriebsbelastung zu sein, allmählich verlieren. Mag 
es auch etwas weit hergeholt erscheinen, so kann doch 
aus der steigenden Kraftökonomie der grösseren Ein
heit und der Verringerung der wirtschaftlichen Schädi
gung ein Parallelismus zwischen Unfallsicherheit und 
Betriebsökonomie konstruiert werden. Handelt es sich 
um die Bedienung der Maschine in der Form von 
Schmierung, so zeigt sich dieser allerdings in klarster 
Form. Die Wege, die die moderne Schmiertechnik 
einschlägt, liegen ja ganz deutlich nach der Richtung 
der Automatisierung der Schmiermittelzufuhr hin. Von 
den Sparschmierungen angefangen, über die feststehen
den Schmierungen für einzelne bewegliche Bedarfs
stellen (Zentrifugalschmierung des Kurbelzapfens, Ab
streifschmierung für den Kreuzkopf usw.) hinaus, bis 
zu den modernen Zentralpresssclnnieranlagen für ganze

Systeme von Versorgungsorten, war der technische 
Fortschritt von einer sukzessiven Ausschaltung von Ge
fahren begleitet. Auch bei der zu fordernden Abkuppel- 
barkeit angetriebener Maschinen von ihrer Kraftquelle 
lässt sich ähnliches beobachten. So bietet sich jetzt 
in der Stillsetzbarkeit einzelner Maschinen oder kleiner 
Maschinengruppen durch Ausrückvorrichtungen nicht 
nur der Vorteil der Milderung etwa durch Hinein
geraten von Personen in bewegte Teile eingetretener 
Unfälle, sondern auch bei teilweise ruhendem Betrieb 
der der Kraftersparnis bei der Antriebsmaschine, die 
jetzt keine leeren Transmissionsstränge nutzlos ziehen 
muss. Wie wohltuend der elektrische Einzelantrieb 
nach gleicher Richtung hin gewirkt hat ist bekannt. 
Von Wichtigkeit für die Unfallverhütung ist auch die 
Bauart der Maschine selbst. Umlaufend bewegte Teile 
sind, da zumeist verkapselt, ungefährlicher für den Vor
beigehenden wie hin- und hergehende. So bietet 
bspw., neben der für gewisse Fälle unzweifelhaft be
stehenden wirtschaftlichen Überlegenheit der Dampf
turbine über die Dampfmaschine mit Kolbenhin- und 
rückgang, jene durch ihre eigentümliche Bauart weit 
geringere Unfallsgefahr als diese. Bei den elektrischen 
Maschinen und deren Akzessorien hatte eine Verbesse
rung in wirtschaftlicher Beziehung ebenfalls eine in un

' falltechnischer im Gefolge. Dies zeigt sich besonders 
bei den modernen Schaltbrettern mit tiefer verlegten 
Starkstromteilen (sie sind an die Tafel durch Neben
schluss oder Relais in Niederspannung angeschlossen), 
die überdies noch in einzelne von einander unabhängige 
Abteilungen gesondert sind, was u. a. die Vornahme von 
Reparaturen wesentlich erleichtert und.Unfälle bei die
sen erschwert. Verhältnismässig ungefährlich ist der 
Wasserturbinenbetrieb, während das Wasserrad zu
gleich mit seinem schlechten Wirkungsgrad eine be
trächtliche Menge unproduktiver Schutzvorrichtungen 
erfordert. Solches gilt auch von den wenig ökono
misch arbeitenden Wind- und Tierkraftmotoren. Es 
ergibt sich bei den drei letztgenannten Arten ein 
merkwürdiger Parallelismus zwischen Mangel an Be
triebswirtschaftlichkeit und Gefahrensicherheit, der zum 
Gleichlaufen von Betriebsökonomie und Unfallsicher
heit der wirtschaftlich höher stehenden Kraftmaschinen
typen auffällig kontrastiert. Es wäre wünschenswert, 
wenn die angedeutete Untersuchung auch für andere 
Maschinenarten, bspw. für Arbeitsmaschinen, unter die
sen wieder für Pressen, durchgeführt werden würde. 
Vielleicht ergäben sich da auch Analogien, die dem 
ausübenden Unfallverhütungstechniker wertvolle Be
helfe bei Einführung von unfallsicheren Vorrichtungen 
in die ihm unterstellten Betriebe bieten würden.

Li.

Die Kranken- und Unfallversicherung in der Schweiz.
Es wird dereinst eine dankbare Aufgabe sein, die 

Geschichte der jahrzehntelangen Versuche zur Ein
führung der sozialen Zwangsversicherung in der demo
kratischen Schweiz zu schreiben. Ob diese Versuche 
durch die Abstimmung über das „Bundesgesetz über 
die Kranken- und Unfallversicherung“ vom 13. Juni 
d. J. ein Ende gefunden haben, lässt sich zurzeit nicht

sagen. Unwillkürlich erinnert man sich der Annahme 
der früheren Vorlage zu demselben Gesetz im Oktober 
1899. Die Annahme erfolgte sowohl im Ständerat als 
auch im Bundesrat fast einstimmig, und trotzdem wurde 
das Gesetz in der Volksabstimmung vom 20. Mai 1900 
mit 341 914 gegen 148 035 Stimmen verworfen. Dies
mal opponierte im Bundesrat eine Minderheit von 12
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Mitgliedern, und bereits jetzt wurden von allen Seiten 
Referendumsbegehren angemeldet. Die Referendums
frist lief am 12. September ab, bis dahin hatten also 
die Gegner des Gesetzes Zeit, ihre Gründe dem Volke 
zur Kenntnis zu bringen.

Das neue Gesetz zerfällt in zwei Teile, deren erster 
die Krankenversicherung behandelt (Art. 1—40). Die 
Krankenversicherung ist eine freiwillige, doch steht den 
kantonalen Regierungen das Recht zu, innerhalb der 
einzelnen Kantone dieselbe allgemein oder nur für ein
zelne Schichten obligatorisch zu erklären. D i e  s o 
z i a l e  F ü r s o r g e  d e s  B u n d e s  b e s t e h t  n u r  
i n d e r  U n t e r s t ü t z u n g  b e s t e h e n d e r  o d e r  
n e u  z u  e r r i ’c h t e n d e r  K a s s e n  f ü r  d e n  
F a l l ,  d a s s  d i e s e  g e w i s s e n  B e d i n g u n g e n  
g e n ü g e n .  Diese Bundeskassa zahlt dann den Kas
sen pro Jahr und Mitglied: a) für versicherte Kinder 
unter vierzehn Jahren 3 Fr. 50, b) für Erwachsene 5 Fr., 
wenn von der betreffenden Kasse ausser der ärztlichen 
Behandlung und Arznei noch ein tägliches Kranken
geld von mindestens einem Franken gewährt wird, 
sonst 3 Fr. 50 für männliche und 4 Fr. für weibliche 
Versicherte. Ausserdem ist eine Erhöhung dieser Lei
stungen vorgesehen, wenn ein Mitglied unverschulde
terweise der Kasse besonders zur Last fällt. Für jedes 
Wochenbett zahlt der Bund 20 Fr. Hat die Wöchnerin 
ausserdem auf ein Stillgeld Anspruch — und dieser 
Anspruch kann ihr von der Kasse nicht versagt werden, 
wenn sie sich bereiterklärt, nach Verlassen des W o
chenbettes ihr Kind durch wenigstens vier Wochen 
selbst zu stillen —, so trägt der Bund auch den 
Mindestbetrag des Stillgeldes (20 Fr.).

Von den sonstigen Leistungen des Bundes sei die 
Anrechnung besonderer „Gebirgszuschläge“ in dünn 
bevölkerten Gebirgsgegenden erwähnt, diese Zuschläge 
können bis zu sieben Franken pro Jahr und versichertes 
Mitglied gehen. Ausserdem aber verdient Anerken
nung der Art. 38 des Gesetzes, wonach der Bund sich 
verpflichtet, zu eventuellen Beiträgen der Kantone und 
Gemeinden an die freiwillige oder obligatorische Kran
kenversicherung seinerseits Beiträge bis zu einem Dri- 
tel dieser Auslagen beizusteuern.

So viel über die Rechte der Krankenkassen. Von 
den Pflichten derselben ist an erster Stelle zu nennen 
das P r i n z i p  d e r  f r e i e n  A r z t w a h l ,  das in 
Art. 15 des Gesetzes ausgesprochen ist. Darnach soll 
jedem erkrankten Mitgliede die Wahl unter den an 
seinem Aufenthaltsort oder in dessen Umgebung prakti
zierenden Ärzten zustehen. Durch die Zusatzbestim
mung, dass die Kassen das Recht haben, ihrerseits 
einen zweiten Arzt zuzuziehen bzw. Vertrauensärzte zur 
Kontrolle des ärztlichen Dienstes zu bestellen, wird 
dieses Prinzip nur unwesentlich beeinflusst. Ebenso 
bedeutet es keine Einschränkung der freien Arztwahl, 
dass die Kassen befugt sind, „auf Grund besonderer 
Tarife mit Ärzten oder Vereinigungen von Ärzten Ver
träge abzuschliessen und ausschliesslich diesen Ärzten 
die Behandlung der Mitglieder anzuvertrauen,“ denn 
hier handelt es sich um blosse Tarifkonventionen, zu 
denen jeder Arzt, der seit mindestens einem Jahre im 
Tätigkeitsgebiete der Kasse praktiziert, hinzutreten 
darf. Nur — und dies ist wohl selbstverständlich und

durchaus nicht als Konzession an die Wünsche der 
Krankenkassen anzusehen — Kassen in dünn bevölker
ten Gebirgsgegenden sind berechtigt, bei Abschluss von 
Verträgen mit Ärzten, den Beitritt anderer Ärzte zu 
dem Vertrage auszuschliessen.

Die weiteren Bedingungen, denen die Kranken
kassen genügen müssen, um der Unterstützung von sei
ten der Bundeskassa teilhaftig zu werden, können hier 
bei dieser summarischen Besprechung übergangen wer
den, zumal sie, vielleicht abgesehen von den Bestim
mungen über die Freizügigkeit der Krankenkassenmit
glieder, wenig prinzipiell Neues enthalten. Nicht so 
die Bestimmungen über die Unfallversicherung '(Art. 41 
und ff.), die in zweifacher Hinsicht ein Novum dar
stellen : einmal durch die z e n t r a l i s i e r t e  u n d  
m i t  M o n o p o l  a u s g e s t a 11 e t e S t a a t s a n 
s t a l t ,  u n d  d a n n  d u r c h  d i e  o b l i g a t o 
r i s c h e  V e r s i c h e r u n g  d e r  N i c h t b e 
t r i e b s u n f ä l l e .  Hier setzten auch die Angriffe 
der Gegner des Gesetzentwurfes ein; noch in letzter 
Stunde (am Tage der Annahme der Vorlage durch die 
eidgenössischen Räte) wurde der Versuch gemacht, die 
Kranken- von der Unfallversicherung abzutrennen und 
eine getrennte Abstimmung herbeizuführen — was 
natürlich nicht gelang —, worauf denn die Opposition 
bei der Begründung ihrer ablehnenden Haltung u. a. 
ausführte . . . „das Monopol werde den Bund finanziell 
schwer belasten . . ., sie könnten sich mit der obliga
torischen Versicherung der Nichtbetriebsunfälle, der 
Unfälle, die sich ausserhalb der Arbeit ereignen, nicht 
befreunden. Diese Ausdehnung des Grundsatzes der 
Versicherung sei mit dem Sinn und Geist des 
Art. 34 bis der Verfassung nicht vereinbar. Sie schaffe 
eine Ungleichheit in der Behandlung der Arbeiter. 
Sie begünstige die Simulation und setze den Bund Ex
perimenten aus, deren finanzielle Folgen abzusehen 
unmöglich erscheinen . . .“

Wie bemerkt, errichtet der Bund eine „Schweize
rische Unfallversicherungsanstalt“ , die ihren Sitz in 
Luzern hat, und mit einem Betriebskapital sowie einem 
Reservefonds von je fünf Millionen Franken dotiert 
wird. Obligatorisch besteht die Versicherung sowohl 
gegen Betriebs- als auch gegen Nichtbetriebsunfälle 
für die Arbeiter und Angestellten aller öffentlichen und 
privaten Verkehrsanstalten, der dem Fabrikgesetze 
(vom 23. März 1877) unterstellten Unternehmungen, des 
Baugewerbes, der Bergwerke sowie derjenigen Be
triebe, in denen explodierbare Stoffe hergestellt oder 
verwendet werden. Hierbei werden die Prämien für 
Betriebsunfälle g a n z  von den A r b e i t g e b e r n  ge
tragen, die Prämien für Nichtbetriebsunfälle dagegen 
zu d r e i  V i e r t e i l e n  von den V e r s i c h e r t e n  
selbst, während e i n  V i e r t e l  vom B u n d  beige
steuert wird.

Als die letzte Vorlage im Jahre 1900, also vor 
mehr als einem Jahrzehnt scheiterte, prägte ein grösser 
deutscher Volkswirtschaftslehrer das Wort vom „demo
kratischen Unverstand“ , an dem ein grosses Werk ge
scheitert sei. Man darf also mit Spannung den Ereig
nissen der nächsten Zeit zusehen, in denen es sich 
zeigen soll, ob jetzt sozialpolitische Ideen in der 
Schweiz einen fruchtbareren Boden finden, als es vor 
einem Jahrzehnt der Fall war, oder nicht. Dr. F.
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Anleitung*)
zu Vorschriften über die A nlegung und den Betrieb von Fabriken zur H erstellung hand
habungssicherer A m m oniaksalpetersprengstoffe. (1. G ruppe U ntergruppe a) der Sp ren g

mittel in der A nlage C zur E isenbahn-V erkehrs-O rdnung vom  23. D ezem b er 1908  
(RG Bl. 1909  Nr. 3).

I. V o r b e m e r k u n g .
(1) Die Ammoniaksalpetersprengstoffe sind spreng- 

kräftige Gemenge von etwa 50 bis 95 Gewichtsteilen 
Ammoniaksalpeter und 5 bis 50 Gewichtsteilen anderer, 
teils selbstexplosibler, teils nichtexplosibler Stoffe.

(2) Gegen Stoss und Schlag zeigen diese Spreng
stoffe geringe Empfindlichkeit; Zündung durch Flam
me verursacht noch keine Explosionsgefahr, sofern sie 
nicht durch Initialladung oder andere Sprengstoffe ver
mittelt wird, oder auch grosse Massen längere Zeit in 
Brand stehen. Durch Funken oder durch kurz an
dauernde Flammen findet eine Entzündung nur schwie
rig statt im Vergleiche mit Nitroglyzerinsprengstoffen, 
Schwarzpulvern und selbst mit gelatiniertem, rauch
schwachem Pulver. Die Sicherheitsvorkehrungen kön
nen sich daher in der Hauptsache darauf beschränken, 
die Umgebung gegen Übertragung und Ausbreitung von 
Flammen zu schützen. Nur bei nicht völligem Aus
schluss . sprengkräftiger Stoffe von der Art des Nitro
glyzerins, oder wenn minder gefährliche Sprengstoffe 
durch Massnahmen, wie zu hohe Temperatur, Zu
mischung von Gefahr erhöhenden Bestandteilen, wie 
z. B. Perchloraten, empfindlicher werden, ist während 
der Herstellung der Sprengstoffmischung auch die Ge
fahr einer Explosion in ähnlicher Weise wie bei trocke
ner Nitrozellulose, Nitroglyzerinsprengstoffen oder P i
krinsäure in Rücksicht zu ziehen. Für diejenigen Be
triebsstellen, in welchen mit solcher Gefahr zu rechnen 
ist, sind die diesbezüglichen Bestimmungen**) sinnge
mäss in Anwendung zu bringen.

(3) Wo über die Gefahren, welche mit der Herstel
lung eines Ammoniaksalpetersprengstoffs, seiner Lage
rung und der Lagerung seiner Rohstoffe und Zwischen
produkte verbunden sind, nicht vollständige Klarheit 
besteht, hat der Antragsteller darüber durch Beibringen 
sachverständiger Gutachten oder durch Vorführen von 
Versuchen die erforderliche Aufklärung zu geben. Ein 
solcher Nachweis ist stets erforderlich, wenn der Ge
halt an Ammoniaksalpeter nahe der unteren Grenze 
liegt. Das Gutachten oder die Niederschrift über die 
Versuche und ihre Ergebnisse sind der Genehmigungs
urkunde beizuheften.

II. V o r s c h r i f t e n  ü b e r  d i e  A n l a g e  u n d  
E i n r i c h t u n g .

1. Getrennte Gebäude müssen vorhanden sein für:
a) die Lagerung von Ammoniaksalpeter, soweit sie

*) Vgl. die Anleitungen zu Vorschriften über die 
Anlegung und den Betrieb von Anlagen zur Herstellung 
von nitroglyzerinhaltigen Sprengstoffen vom 10. Okto
ber 1903 (H.M.B1. S. 349) und von Fabriken zur Her
stellung gelatinierten, rauchschwachen Pulvers vom
9. Dezember 1903 (H.M.B1. S. 402).

**) Bekannt gegeben im Ministerialblatt der Han
dels- und Gewerbeverwaltung Nr. 16 v. 17. Aug. 1911.

nicht in eisernen Fässern auf einem sicheren 
Lagerplatz im Freien geschieht. In dem Am
moniaksalpeterlager können bei genügender 
Trennung der Stoffe auch andere Salpeterarten 
und Sauerstoffträger (Bichromate u. dgl.) ge
lagert werden;

b) die Lagerung der Zumischstoffe. Die gefahrer
höhenden Sprengstoffbestandteile, wie Nitro
glyzerin, Nitrozellulose, Perchlorat sind in ge
trennten Gebäuden zu lagern; ebenso organi
sche Nitrokörper, wie Trinitrotoluol in Mengen 
von mehr als 500 kg;

c) das Trocknen, Mahlen, Sieben und Mischen von 
Sprengstoffbestandteilen, die nicht gefährlicher 
sind als Trinitrotoluol sowie das Trockenhalten 
und Erwärmen dieser Mischungen bei Tempe
raturen von höchstens 45° C;

d) das Trocknen, Mahlen und Sieben von Per
chloraten ;

e) die Zumischung der Sprengstoffbestandteile von 
gefährlicherer Natur als Trinitrotoluol;

f) das Lagern der fertigen Mischungen sowie das 
Trockenhalten oder Erwärmen bei Temperaturen 
über 45° C. in Zwischenlagern;

g) das Patronieren der Sprengstoffe und das Zere- 
sinieren (Paraffinieren) der Patronen und 
Pakete;

h) das Zeresinieren (Paraffinieren), sofern dies 
nicht in den Patroniergebäuden (g) geschieht, 
und das Verpacken der Patronen und Pakete:

i) das Lagern der verpackten Sprengstoffe und 
der sprengkräftigen Rohstoffe (vgl. b) sowie 
das zwischenzeitliche Lagern patronierter und 
verpackter Sprengstoffe ;

k) die Prüfung von Sprengstoffen (Versuchslabo
ratorium).

2. Feuersicher voneinander abgetrennte Räume 
müssen vorhanden sein für:

a) die Lagerung von Nitrokörpern und anderen 
brennbaren Zumischstoffen einerseits und der 
übrigen Zumischstoffe andererseits. Durch 
massive Zwischenwände, welche das Dach um 
mindestens 50 cm überragen, ist der Bildung 
gefährlicher Mischungen — z. B. von organi
schen Nitrokörpern oder anderen Kohlenstoff
trägern mit Salpeterarten und anderen Sauer
stoffträgern — vorzubeugen;

b) das Trocknen, Mahlen und Sieben der Rohstoffe 
sowie die Herstellung ungefährlicher Mischun
gen, wie z. B. von Salpeterarten und neutralen, 
beständigen, inerten Alkalisalzen (Chloriden, 
Sulfaten, Karbonaten, Phosphaten usw.);

c) die Zumischung der unter b nicht genannten 
Sprengstoffbestandteile, sofern diese nicht ge
fährlicher sind als Trinitrotoluol (andernfalls 
vgl. 1 e);
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d) das Trockenhalten oder Erwärmen der fertigen 
Mischungen bei Temperaturen unter 45° C.;

e) das Patronieren der Sprengstoffe;
f) das Zeresinieren (Paraffinieren) der Patronen 

und Pakete. Patronierraum und Zeresinierraum 
können durch eine Durchreichöffnung verbun
den sein, die auf jeder Seite der Mauer durch 
eine feuersichere Tür dicht verschliessbar ist, 
derart, dass eine der beiden Türen stets ge
schlossen ist.

3. (1) Die feuergefährlichen Betriebsstätten, wie 
Trocken-, Mahl- und Mischräume, sind möglichst ent
fernt von anderen Gebäuden zu errichten. Im allge
meinen dürfte je nach den Verhältnissen ein Abstand 
der Betriebsstätten untereinander von 30 bis 50 m 
genügenden Schutz gegen Flammenübertragung bieten. 
Die Abstände werden zwischen den einander gegen
überliegenden Aussenflächen der Gebäude gemessen. 
Günstige Geländeverhältnisse, Brandmauern und ge
ringe Feuergefährlichkeit des Betriebs rechtfertigen ge
ringere Abstände. Sprengstofflager und Lager für 
Sprengstoffbestandteile von mindestens gleicher Ge
fährlichkeit wie Trinitrotoluol müssen bei einer Lager
menge von 15 000 kg und mehr einen Abstand von 
mindestens 100 m vom nächsten Gebäude der Spreng- 
stoffabrik haben; bei einer Lagermenge von höchstens 
5000 kg kann dieser Abstand bis auf 40 m herabge
mindert werden.

(2) Sprengstofflager und Lager für Sprengstoff
bestandteile von mindestens gleicher Gefährlichkeit wie 
Trinitrotoluol sowie die der Explosionsgefahr ausge
setzten Betriebsstätten (Misch- und Knethäuser, unter 
Umständen auch die Warmlagerhäuser unter 1 f) sind 
allseitig mit einem Erdschutzwall oder einer Erdschutz
wand zu umgeben. Diese Schutzdeckungsmittel müssen 
bei einer Kronenbreite von mindestens 1 m eine Höhe 
haben, die die First der umgebenden Gebäude um min
destens 1 m überragt.

4. (1) Die Gebäude mit Vorrichtungen zum Mah
len, Trocknen und Sieben von Ammoniaksalpeter und 
anderen Rohstoffen sowie zum Zumischen der Be
standteile, welche nicht gefährlicher als Trinitrotoluol 
sind, müssen aus feuersicherem Baustoff (Ziegelmauer
werk, Schwemmsteinmauerwerk, Wellblech usw.) ein
stöckig hergestellt werden.

(2) Werden gefährlichere Stoffe als Trinitrotoluol 
in die in dieser Ziffer genannten Betriebe eingeführt, so 
sind für die Gebäude feuersicherer Bauart nur solche 
Baustoffe zu wählen, die im Falle einer Explosion in 
nicht gefährliche Wurfstücke zerfallen. Für Lager 
kommt vorwiegend Kiesbeton in Betracht (vgl. unseren 
Erlass vom 6 . Februar 1900 Min.Bl. f. d. i. V. S. 102). 
In diesem Falle kann an Stelle der Umwallung eine 
Erdüberschüttung von mindestens 1 m Höhe mit einem 
genügend langen Querwall vor der Türwand zugelassen 
werden.

(3) Holz darf nur verwandt werden, wenn es durch 
Imprägnierung dauernd feuersicher gemacht ist.

(4) Die Beschickung der Mahlgänge für ungefähr
liche anorganische Stoffe kann von einer durchgehen
den, flammensicheren Decke aus erfolgen, von welcher 
aus das Freie unmittelbar zu erreichen sein muss. Auf 
dieser Decke können auch Brecher und andere Vor
bereitungsmaschinen für die Mahlarbeit, nicht aber

Vorrichtungen zum Mischen der übrigen Bestandteile 
aufgestellt und betrieben werden.

(5) Patronierräume können zum Füllen der Trich
ter über den Patroniermaschinen eine leichte Decke mit 
darüber befindlichem Füllraum erhalten, wenn dieser 
einen besonderen Zugang von aussen her hat.

5. (1) Die Arbeitsräume sind mit genügend grossen, 
leicht nach aussen aufschlagenden Türen und Fenstern 
zu versehen. Türen sollen in solcher Zahl und an sol
chen Stellen angeordnet werden, dass im Falle eines 
Brandes den im Raume befindlichen Personen der Aus
gang gesichert ist. Zu den Fensterscheiben ist auf den 
der Sonne ausgesetzten Seiten des Gebäudes mattiertes ' 
Glas zu verwenden. Die inneren Wand- und Decken
flächen sind glatt herzustellen. Farbanstriche sollen 
etwaige Staubablagerungen leicht erkennen lassen.

(2) Für Fussböden empfiehlt sich die Herstellung 
aus Zement mit Linoleum-Belag. Für solche Räume, in 
denen nur Rohstoffe verarbeitet werden, die höchstens 
die Gefährlichkeit des Trinitrotoluols haben, sowie für 
Packhäuser und Magazine ist auch ein anderer glatter, . 
dichter, abwaschbarer Belag zulässig.

6 . Die Heizung der Arbeitsräume und Trocken
lager sowie derjenigen Zwischenlager und Spreng
stofflager. die in der kalten Jahreszeit warm gehalten 
werden, hat mit Dampf oder Warmwasser zu erfolgen. 
Die Heizkörper sind leicht übersehbar, von allen Sei
ten zugänglich anzuordnen; auch müssen sie so auf
gestellt sein, dass von den zu trocknenden Spreng
stoffen oder von anderen brennbaren Stoffen nichts 
darauf fallen kann. Die Entfernung der Heizkörper 
von unverkleideten Holzteilen soll mindestens 15 cm 
betragen.

7. (1) Die Beleuchtung der Betriebsräume geschieht 
zweckmässig von ausserhalb des Gebäudes. Elektrische 
Glühlampen mit Schutzglocken sind auch im Innern 
der Räume zulässig. Stromzuleitungen im Innern der 
Gebäude sind möglichst zu vermeiden oder doch so 
kurz wie möglich zu machen.

(2) Elektromotoren sind in feuersicher und staub
dicht von den Arbeitsräumen abgetrennten Räumen auf
zustellen.

(3) Die Anordnung der elektrischen Beleuchtung 
und der elektrischen Antriebe ist nach den Sicherheits
vorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker 
zu treffen.

8. Alle Betriebsgebäude und Lager sind durch eine 
zuverlässige Blitzableiteranlage zu schützen.

9. Die Fabrik muss in ausreichendem Masse mit 
gebrauchsfähigen Feuerlöschgerätschaften versehen 
sein, welche häufiger Prüfung zu unterziehen sind.
Im Innern von Räumen mit feuergefährlichem Inhalte 
können Wasserbrausen oder Dampflöschvorrichtungen 
zweckmässig sein.

10. (1) Die Bepflanzung des Fabrikgeländes mit 
Laubholz ist zu empfehlen.

(2) Das unbefugte Betreten des Fabrikgeländes ist 
durch geeignete Vorrichtungen (Mauern, Zäune usw.) 
zu erschweren.

(3) An passenden Stellen, wie Zugängen, sind 
Warnungstafeln anzubringen.

11. An Misch- und Knetmaschinen für empfind
liche Mischungen ist die Reibung von Eisen auf Eisen 
zu vermeiden.
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12. Einrichtungen zum Trocknen der Sprengstoffe 
müssen so beschaffen sein, dass im Falle einer Ent
zündung ihres Inhalts den Verbrennungsgasen leichter 
Abzug gewährt wird.

13. Die Zeresinierpfannen müssen mit Fangsieben 
ausgerüstet sein.

III a. A l l g e m e i n e  B e t r i e b s v o r s c h r i f t e n .
1. (1) Ammoniaksalpetersprengstoffe dürfen nur 

unter Aufsicht eines verantwortlichen Betriebsleiters, 
dem ein Stellvertreter zur Seite stehen muss, hergestellt

, werden. Beide müssen genügende chemische und die 
für den Betrieb erforderlichen technischen Kenntnisse 
besitzen. Über die Geeignetheit entscheidet der Re
gierungspräsident.

(2) Der Betriebsleiter und sein Stellvertreter sind 
sofort nach ihrem Dienstantritt von dem zuständigen 
Gewerbeinspektor auf die sorgfältige Beobachtung der 
Genehmigungsbedingungen und Betriebsvorschriften zu 
verpflichten. Verhandlungsniederschriften hierüber sind 
an der Betriebsstätte aufzubewahren.

2. Für die einzelnen Betriebsabteilungen sind zu
verlässige Aufseher anzustellen, welche den Betrieb 
dauernd zu überwachen haben.

3. (1) Jugendliche Arbeiter dürfen nur in der 
mechanischen Werkstatt, der Papierstation und ähn
lichen ausserhalb der eigentlichen Sprengstoffabrik ge
legenen Betrieben beschäftigt werden.

(2) Arbeiterinnen dürfen beim Patronieren, Pa
ketieren und Zeresinieren (Paraffinieren) beschäftigt 
werden. Zusammenarbeiten mit Männern ist nicht ge
stattet.

4. (1) Den Arbeitern sind ausreichende Waschein
richtungen, erforderlichenfalls auch Badeeinrichtungen, 
ein besonderer Aufenthalts- und Speiseraum und eine 
Kleiderablage anzuweisen. Das Esser in den Betriebs
räumen ist zu untersagen.

(2) Für Arbeiter oder Arbeiterinnen, welche mit 
losen, leicht verstäubenden Sprengstoffen oder Spreng
stoffbestandteilen zu tun haben, sind vom Arbeitgeber 
Arbeitsanzüge bereit zu stellen; er hat auch für die 
Reinigung der Arbeitsanzüge nach angemessenen 
Fristen Sorge zu tragen.

(3) Die Mitnahme von Zündhölzern, Feuerzeugen 
und dergl. in den Sprengstoffbetrieb ist streng zu ver
bieten.

5. Das Betreten des Fabrikgrundstücks und der 
Gebäude mit Feuer oder offenem Lichte und das 
Rauchen daselbst ist zu verbieten; nur in besonderen 
Fällen ist die Anwendung von Feuer und offenem Lichte 
nach Anweisung des Betriebsleiters unter Aufsicht ge
stattet.

6. Am Eingang eines jeden Sprengstoffe oder 
Sprengstoffmischungen enthaltenden Raumes ist die Art 
des darin befindlichen Sprengstoffs, dessen höchste zu
lässige Menge und die zulässige Zahl der im Raume zu 
beschäftigenden Arbeiter anzugeben.

7. (1) In den Betriebsräumen dürfen nicht mehr 
Rohstoffe vorhanden sein, als gerade in der Arbeit be
griffen und hierzu erforderlich sind. Sprengkräftige 
Stoffe sind, soweit sie nicht im laufenden Betrieb er
forderlich sind, in Lagern aufzubewahren.

(2) Sprengkapseln dürfen nicht in die Fabrikations
und Sprengstofflagerräume gebracht werden: soweit sie

nicht in einem besonderen Lager verwahrt werden, sind 
sie im Versuchslaboratorium sorgfältig unter Verschluss 
zu halten.

8 . Abgänge, die nicht unmittelbar in den Betrieb 
wieder eingeführt werden, sind in geeigneter Weise als
bald zu vernichten.

9. Die Aufbewahrung und Anhäufung von ge
brauchten Putzlappen oder Putzwollen in den Arbeits
räumen ist zu untersagen.

10. Die Temperatur des Heizdampfes beim Ein
tritt in das Gebäude darf 120° C. nicht übersteigen. 
Die Heizkörper müssen frei von Staub gehalten werden.

11. Die Betriebsleitung hat eine Feuerlöschord
nung*) bekannt zu geben und, sofern nicht eine eigene 
Fabrikfeuerwehr vorhanden ist, dafür Sorge zu tragen, 
dass die Arbeiterschaft mit dieser Feuerlöschordnung 
und der Behandlung der Feuerlöschgeräte genügend 
vertraut ist.

12. Beim Anzug eines Gewitters sind die Arbeiter, 
soweit angängig, aus den gefährlichen Betrieben zu
rückzuziehen.

13. Die Räume, in denen mit Sprengstoffen oder 
Sprengstoffmischungen gearbeitet wird, sind ausser
halb der Betriebszeit geschlossen zu halten.

III b. B e s o n d e r e  B e t r i e b s v o r s c h r i f t e n .
1. Die Höchsttemperatur in Warmlager- und 

Trockenräumen für Mischungen und fertige Spreng
stoffe darf in der Regel 60° nicht übersteigen. Die Zu
lässigkeit einer höheren Temperatur (z. B. zum Ver
harzen trocknender ö le) ist in dem Gutachten (vergl. 
Abschnitt I Abs. 3) nachzuweisen.

2. (1) Bei allen Mahl-, Sieb- und Mischarbeiten 
ist auf sorgfältige Beseitigung des Staubes zu sehen. 
Gebotenenfalls ist für eine kräftige Allgemeinlüftung 
der Räume, in denen solche Arbeiten stattfinden, Sorge 
zu tragen.**)

(2) Wo giftiger Staub auftritt und nicht sofort und 
vollständig abgesaugt wird, sind die Arbeiter zur Be
nutzung von Respiratoren, Mundschwämmen oder ähn
lichen Einrichtungen, welche Mund und Nase bedecken, 
anzuhalten.

3. In Misch- und Knetmaschinen dürfen ungesiebte 
oder unfiltrierte Sprengstoffbestandteile nicht einge
bracht werden. Trockene Nitrozellulose kann, jedoch 
nur in kleinen Mengen, in die Mischmaschine einge
führt werden, wenn letztere zuvor mit den übrigen Be
standteilen, denen die Nitrozellulose zugesetzt werden 
soll, beschickt ist, oder wenn alle Bestandteile vor dem 
Einbringen in die Maschine von Hand vorgemischt w or
den sind.

4. Das Herausheben der Fangsiebe aus den Zere-

*) In diese Feuerlöschordnung ist der Hinweis auf
zunehmen, dass da, wo grössere Mengen von Spreng
stoffen in Brand kommen, stets die Gefahr einer Ex
plosion im Auge zu behalten ist.

**) Auf Betriebe, in denen mit Chromaten, Bleiver
bindungen oder anderen giftigen Stoffen gearbeitet 
wird, für deren Herstellung und Verarbeitung beson
dere Bekanntmachungen des Bundesrats gelten, finden 
die Vorschriften dieser letzteren sinngemässe Anwen
dung.
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sinierpfannen muss spätestens vor jeder Arbeitspause 
geschehen.

5. Gemischte, patronierte und verpackte Spreng
stoffe, die nicht in die Patronierung, den Packraum oder s 
in die Lager geschafft werden können, sind sogleich in 
nahe gelegenen Zwischenlagern (Ablageräumen) unter
zubringen und nur im Verhältnis des Fortschreitens der 
Arbeit aus diesen herbeizuholen.

6 . Zum Patronieren dürfen in der Regel nicht mehr 
als 4 Personen in einem Patronierraume beschäftigt 
werden; die Beschäftigung von 6 Personen kann zu
gelassen werden, wenn ausreichende Vorrichtungen 
gegen Brandgefahr getroffen sind.

7. In den Packhäusern ist jede unnötige Ansamm
lung von Sprengstoffen zu vermeiden.

IV. S o n s t i g e s .
1. Fremden, nicht befugten Personen darf der Zu

tritt zum Fabrikgrundstück nur in Begleitung eines Be
triebsbeamten gestattet werden.

2. Für die genügende Bewachung des Fabrikgrund
stücks ist Sorge zu tragen.

3. Explosionen und Brände in den unter II 1 er
wähnten Betrieben sind umgehend dem Gewerbeinspek
tor und sodann mit eingehendem Berichte dem Re
gierungspräsidenten anzuzeigen.

tiew erbm cbtlicbe CimdKidimgen.
Zahnärzte bei (len Krankenkassen.

Sämtliche bei einer Krankenkasse angestellte Zahn
ärzte hatten ihren Vertrag mit der Kasse gekündigt. 
Letztere erliess daher eine Bekanntmachung, nach der 
den Kassenmitgliedern aufgegeben wurde, Zahnziehen, 
Plombieren usw. bei den Z a h n t e c h n i k e r n  der 
Kasse vornehmen zu lassen. Sollte ein Kassenmitglied 
von einer Z a h n k r a n k h e i t  befallen werden, so 
sollte es verpflichtet sein, einen Kassenarzt in An
spruch zu nehmen, und wenn dieser die Überweisung 
an einen Zahnarzt für notwendig hielte, sollten sich die 
Kranken dies von dem Kassenarzte bescheinigen lassen, 
und die weitere Behandlung sollte alsdann nach Ge
nehmigung durch den Vorstand auf Wunsch des Kas
senmitgliedes durch einen Zahnarzt, sonst aber durch 
einen der erwähnten Dentisten erfolgen.

Gegen diese Bekanntmachung beschwerten sich 
einige Zahnärzte bei der Aufsichtsbehörde; es sei darin
— entgegen der Anordnung des Ministerialerlasses vom
2. März 1900 — nicht zum Ausdruck gebracht, dass für 
die Zahnbehandlung auf Wunsch der Mitglieder Zahn
ärzte heranzuziehen seien, und weil selbst für Zahn
krankheiten die Inanspruchnahme von Zahnärzten sei
tens der Mitglieder von dem Ermessen des Kassenarztes 
und des Kassenvorstandes abhängig gemacht worden 
sei.

Der Magistrat als Aufsichtsbehörde gab infolge
dessen der Kasse auf, die Bekanntmachung mit dem 
Standpunkt des erwähnten Ministerialerlasses in Ein
klang zu bringen, und die Kasse änderte denn auch die 
Bekanntmachung dahin ab, dass ein Anspruch auf Be
handlung durch Zahnärzte den Kassenmitgliedern nur 
dann zustehen sollte, wenn die Notwendigkeit durch 
Attest eines Kassenarztes bescheinigt wird. In den 
Fällen, wo der Kassenarzt die Behandlung durch einen 
Zahnarzt für notwendig erklärt, wird den Kassenmit
gliedern ein Zahnarzt zugewiesen.

Da dem Magistrat auch die so geänderte Bekannt
machung nicht genügte, klagte die Kasse auf Aufhebung 
der von der Aufsichtsbehörde an sie gerichteten Ver
fügung, und das Preussische Oberverwaltungsgericht 
hat denn auch d e r  K a s s e  r e c h t  gegeben. Der 
Kassenvorstand, so äusserte sich der Gerichtshof, ist 
nicht darüber im Zweifel, dass die erkrankten Mit
glieder Anspruch auf die Behandlung durch einen Arzt

haben, mit Recht meint er aber, dass er Behandlung 
durch Spezial-, also auch durch Zahnärzte nur zu ge
währen verpflichtet ist, wenn es der Kassenarzt für not
wendig erachtet; denn die Zuziehung anderer Ärzte als 
der Kassenärzte für Rechnung der Krankenkassen recht
fertigt sich grundsätzlich nur dann, wenn der Kassen
arzt es für notwendig hält, oder wenn seine Befähigung 
für die erforderliche ärztliche Behandlung nicht aus
reicht.

(Entscheidg. des Preuss. Oberverwalt.-Ger. vom
22. September 1910.)

Alleinverkanfsrecht eines gesetzlich geschützten Artikels.
Ein Fabrikant hatte einem Kaufmanne den Allein

verkauf eines von ihm fabrizierten gesetzlich geschütz
ten Artikels für einen bestimmten Bezirk übertragen. 
Als nun ein mit jenem Artikel im wesentlichen über
einstimmender von einer anderen Firma vertrieben 
wurde, verlangte der Kaufmann, der Fabrikant solle 
gegen diese Firma vorgehen, die durch den Vertrieb 
ihres Artikels sein Alleinverkaufsrecht beeinträchtige. 
Der Fabrikant lehnte es jedoch ab, irgendwelche 
Schritte gegen die fragliche Firma zu unternehmen, und 
als infolgedessen der Kaufmann von dem mit dem 
Fabrikanten geschlossenen Vertrage zurücktrat, strengte 
der letztere gegen den Kaufmann die Schadensersatz
klage an. Der Beklagte wandte ein, er sei berechtigt 
gewesen, vom Vertrage zurückzutreten, da der Kläger 
die ihm obliegenden Vertragspflichten nicht erfüllt habe. 
Kläger habe ihm das Alleinverkaufsrecht zugesagt ge
habt und wäre daher verpflichtet gewesen, dafür zu 
sorgen, dass ein Verkauf gleicher Waren durch jene 
Firma unterbleibe.

Diesen Ausführungen des Beklagten ist das Ober
landesgericht Karlsruhe in der Hauptsache gefolgt. 
Zwar hat die Übertragung eines Alleinverkaufsrechtes 
in der Regel nur die Bedeutung, dass der Übertragende 
sich verpflichtet, s e i n e  Waren nicht an andere ab
zusetzen. Dies ist aber anders, so heisst es in den 
Gründen, wenn es sich — wie hier — um die Über
tragung des Alleinverkaufsrechtes eines g e s e t z l i c h  
g e s c h ü t z t e n  Artikels handelt. In diesem Falle 
will der Erwerber des Alleinverkaufsrechtes ausser die
sem Rechte selbst auch die Vorteile der durch den 
Schutz gewährleisteten günstigen Rechtsstellung er
werben, und diese besteht darin, dass er darauf ver
trauen kann, dass dieselben oder ähnliche Waren von
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keiner anderen Person abgesetzt werden dürfen. Der 
Gegenkontrahent ist in einem solchen Falle verpflich
tet, dafür Sorge zu tragen, dass ein Verkauf von Waren 
von dritter Seite, der mit dem gewährleisteten Schutz 
unverträglich ist, zu unterbleiben hat. Das aber hat 
der Kläger abgelehnt und damit in wesentlicher Be
ziehung seiner Vertragspflicht zuwidergehandelt, so
dass der Beklagte zum Rücktritt vom Vertrage berech
tigt war.

(Entscheidg. des Oberlandesger. Karlsruhe vom
12. Juli 1910.)

Folgen der Verletzung der Pflicht zur Anmeldung von 
Arbeitern bei der Krankenkasse.

Nicht oft genug können die Arbeitgeber gewarnt 
werden, bezüglich der Anmeldung der Arbeiter bei der 
Krankenkasse ja recht vorsichtig zu sein und sich keiner 
Unterlassungssünde schuldig zu machen, die sich bitter 
rächen kann.

In einem Falle, mit dem sich das Sächsische Ober
verwaltungsgericht zu beschäftigen hatte, hatte der 
Arbeitgeber seine Fahrlässigkeit in dieser Beziehung 
ebenfalls schwer zu büssen. In seinem Betriebe war 
nämlich ein junges Mädchen als Lehrling tätig gewesen, 
und als sie ihre Lehrzeit beendet hatte, empfing sie 
eine bare Vergütung, welche erst 4, dann 6 Mk. 
wöchentlich betrug. Der Geschäftsherr wollte das 
Mädchen auch bei der Krankenkasse anmelden, sie 
selbst aber erklärte, das sei doch nicht nötig, und der 
Prinzipal unterliess dann auch die Anmeldung.

Später erkrankte das Mädchen, es erhielt Kranken
geld von der zuständigen Krankenkasse, und diese ver
fügte auch die Einweisung ins Krankenhaus. Da der 
Ort, um den es sich handelte, nur ein unzulängliches 
Krankenhaus besass, wurde das Mädchen in das Kran
kenhaus der benachbarten grösseren Stadt verwiesen, 
wo eine zweimalige Operation an der Kranken voll
zogen wurde.

Die Krankenkasse forderte nun von dem Arbeit
geber das dem Mädchen gezahlte Krankengeld, ferner 
die Kosten, die durch die Unterbringung und Ver
pflegung im Krankenhause entstanden waren, die Kos
ten der Überführung der Kranken im Samariterwagen 
in die Nachbarstadt und ferner Apothekerkosten — 
alles in allem etwa 180 Mk.

Der Arbeitgeber weigerte sich zu zahlen, indem 
er erklärte, das Mädchen habe gar keine „Vergütung“ 
von ihm erhalten, sondern lediglich ein „Taschengeld“ . 
Weiterhin wandte er ein, er brauche nicht die Kosten 
des Krankenhauses einer a n d e r e n  Stadt zu zahlen; 
das Mädchen hätte sehr gut im Krankenhause des e i - 
g e n e n Ortes verpflegt werden können, und schliess
lich habe das Mädchen dem Arzt gegenüber ausdrück
lich auf Barunterstützung, die jetzt auch von ihm 
zurückgefordert werde, verzichtet.

Indessen wurde der Arbeitgeber zur Zahlung der 
vollen Summen verurteilt. Zweiffellos, so meinte das 
Gericht, hat das Mädchen L o h n  für seine Tätigkeit 
erhalten; es ist ganz gleichgültig, ob der Beklagte 
diesen Lohn als „Taschengeld“ bezeichnet. Die Be
handlung der Kranken im Krankenhause der Nach
barstadt war ebenfalls notwendig, da in dem kleineren 
Krankenhause des Ortes, in welchem der Arbeitgeber 
wohnt, die schweren Operationen, um die es sich han-

i

delte, nicht ausgeführt werden konnten. — Schliesslich, 
hat es auch nichts zu besagen, ob dem A r z t e  gegen
über das Mädchen auf Krankengeld verzichtet hat; 
denn ein r e c h t s g i l t i g e r  Verzicht auf Kranken
geld konnte nur durch ein V e r t r a g s  m ä s s i g e s  
A b k o m m e n  mit der Krankenkasse zustande kom
men. Eine solche Vereinbarung hat aber nicht statt
gefunden.

(Entscheidg. des Sächsisch. Oberverwaltungsger^ 
vom 29. Oktober 1910.)

Patcnterschleichung.
In einem interessanten Urteil hat sich das Reichs

gericht dahin ausgesprochen, dass ein Patent, wenn es 
auch ordnungsgemäss erworben ist, doch keine Rechte 
schafft, falls es nachgewiesenermassen e r s c h l i c h e n  
ist.

In dem konkreten Falle hatte der Inhaber des er
schlichenen Patents gegen eine andere Firma, welche 
in ihrer Fabrik genau dasselbe Verfahren ausübte, eine 
Klage auf Unterlassung, Rechnungslegung und Scha
densersatz angestrengt. Die beklagte Firma wandte 
ein, das Patent sei erschlichen und drang damit auch 
durch.

Der Kläger wusste, so war schon in den Vorin
stanzen festgestellt worden, dass das ihm geschützte 
Verfahren seit langer Zeit in den Konkurrenzanstalten 
offenkundig ausgeübt werde. Er war sonach, da er 
sich das Patent auf betrügerische Weise verschafft 
hatte, verpflichtet, sich seiner Ausübung zu enthalten, 
wie ja auch nach der Rechtsprechung des Reichsge
richts derjenige, welcher betrügerisch ein rechtskräf
tiges Urteil erzielt, verpflichtet ist, sich der Ausübung 
der ihm nach dem Urteil zustehenden Rechte zu ent
halten. In beiden Fällen ist durch den Fristablauf 
lediglich die Möglichkeit erloschen, dass das erwor
bene Recht als Scheinrecht erklärt wird. In beiden 
Fällen muss auch daran festgehalten werden, dass der 
Rechtserwerb selbst in sittenwidriger Weise herbeige
führt wordep ist; was im besonderen den Patenterwerb 
betrifft, muss die Behörde, die das Patent verleiht, 
durch absichtliche Irreführung dazu bestimmt sein. Im 
vorliegenden Falle ist das erwiesen. Da dem Kläger 
die offenkundige Vorbenutzung des Gedankens bekannt 
war, hat er sich einer positiven Irreführung des Patent
amtes, einer Vorspiegelung falscher Tatsachen schuldig 
gemacht, und sonach ist der von der beklagten Firma 
gemachte Einwand, das Patent sei erschlichen, durch
aus gerechtfertigt.

(Entscheidg. des Reichsger. vom 25. März 1911.)

Strafbares Verhalten der Arbeiter bei Streik und 
Aussperrung.

Der § 153 der Gewerbeordnung bedroht bekannt
lich diejenigen mit Strafe, welche durch Drohungen, 
Ehrverletzungen usw. andere zu bestimmen versuchen, 
an Verabredungen zum Zwecke der Erlangung günsti
ger Lohn- und Arbeitsbedingungen teilzunehmen.

Das Bayerische Oberste Landesgericht hat in einem 
seiner Entscheidung unterstellten Falle dahin erkannt, 
dass diese Bestimmung nicht bloss auf streikende Ar
beiter Anwendung zu finden habe, sondern auch dann, 
wenn es sich um gleichartige Vergehen von Arbeitern 
handelt, welche a u s g e s p e r r t  wurden. — In jenem
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Falle ha tte  der D eu tsche A rbeitgeberbund  für das  B auge
w erbe den o rgan isierten  A rbeitern  einen Lohntarif v o r
gelegt. D a  die A rbeiter se ine A nnahm e verw eigerten , 
so  w urden  s ie  ausgesperrt. Z u d ieser Zeit a rbe ite ten  
an dem  N eubau  eines G asw erks in einer bayerischen  
S tad t aussch liesslich  n ich to rgan isierte  A rbeiter, w elche 
täg lich  von den A usgesperrten  be lästig t w urden . E iner 
der le tzteren  w urde zur Anzeige gebrach t, und es w urde 
ihm  gelegentlich  des gegen ihn anhängig  gem achten  
V erfahrens zum V orw urf gem acht, d ass  er sich  im S inne 
d es  §  153 der G ew erbeordnung  s tra fb a r gem acht habe. 
D er A ngeklagte w urde auch verurteilt. —  In se iner 
gegen  der E rkenn tn is eingelegten  R evision m achte er 
geltend, bei der fraglichen A ussperrung  habe es sich 
doch n ich t um  eine V ereinbarung  zur E rzielung gün 
stigerer Lohn- und A rbeitsbed ingungen  gehandelt. D ie 
A blehnung des vorgelegten  T arifs  en thalte  eine solche 
V ereinbarung  nicht. E ine jed e  M einungsversch ieden
heit zw ischen A rbeitgebern  und A rbeitnehm ern  über 
A rbeitsbed ingungen  falle n icht un ter §  153 der G e
w erbeo rdnung . E s sei doch auch gar n ich t festgeste llt, 
ob  die A rbeiter im vorliegenden Falle „günstige re“ 
Lohn- und A rbeitsbed ingungen  „a n streb ten “ . Sie h ä t
ten überhaup t n ich ts „an g es tre b t“ , sondern  sie  seien 
tro tz  ih rer A rbeitsw illigkeit aus  den B etrieben  h in a u s
gew orfen  w orden .

D as B ayerische O b erste  L andesgerich t hat jedoch  
die V erurteilung des A ngeklagten a u f r e c h t  e r h a 1- 
t e n. O rgan isie rte  A rbeiter, so  führt das U rteil aus, 
s ind  B erufsgenossen , w elche sich  zu einer V ereinigung 
m it der V erabredung  zusam m engeschlossen  haben , ihre 
w irtschaftliche L age m öglichst günstig  zu gestalten . 
D iese V erabredungen  tre ten  in die E rscheinung, w enn 
die A rbeiter von den A rbeitgebern  höhere Löhne und 
b essere  A rbeitsbed ingungen  verlangen  o d e r  d e r  b e 
a b s i c h t i g t e n  H e r a b s e t z u n g  d e r  L ö h n e  
o d e r  d e r  V e r s c h l e c h t e r u n g  d e r  A r b e i t s 
b e d i n g u n g e n  e n t g e g e n t r e t e n .  D ie A rbei
te r dürfen sich gem äss §  152 der G ew erbeordnung  zur 
D urchsetzung  ihrer B estrebungen  aller erlaub ten  M it
tel, in sbesondere  der E instellung der A rbeit —  S treik
—  bed ienen  und  A nhänger w erben . D ie gleichen R echte 
sind  den  A r b e i t g e b e r n  zur E rre ichung  von f ü r  
s  i e günstigeren  L ohn- und A rbeitsbed ingungen  e inge
räu m t; sie  können in sbesondere  durch E n tlassung  von 
A rbeitern  —  A ussperrung  —  ihr Z iel zu erreichen 
suchen . D ie A ussperrung  ist nur der G egendruck  gegen 
d ie  W eigerung  der A rbeiter, un ter den neuen, von den 
A rbeitgebern  gestellten , ihnen nicht günstigen  B e
d ingungen  arbe iten  zu w ollen. I n  d i e s e r  W e i g e 
r u n g  t r i t t  d i e  V e r a b r e d u n g  z u t a g e ,  s i c h  
d e s  M i t t e l s  z u  b e d i e n e n ,  d a s  g e e i g n e t  
i s t ,  g ü n s t i g e r e  L o h n -  u n d  A r b e i t s b e -  
d i n g u n g e n z u e r l a n g e n .  D ie Folge der W eige
rung  w äre  auf S eiten  der A rbeiter die A rbeitse inste l
lung gew esen ; d ieser sind die A rbeitgeber durch die 
A ussperrung  zuvorgekom m en.

Auf G rund d ieser E rw ägungen  ist es für die A n
w en d b a rk e it der § §  152, 153 der G ew erbeordnung  
g leichgültig , ob es sich  um  S tre ik  oder A ussperrung  
und dabei um B estrebungen  handelt, die eine V er
b esse ru n g  oder die V erhinderung der V erschlechterung 
der b es teh en d en  Löhne und A rbeitsbed ingungen  b e 
zw ecken. Z ur A nw endung hat der §  153 zu kom m en,

w enn die o rgan isierten  A rbeiter sich der durch das G e
se tz  verbotenen  M ittel bedienen, um die B erufsge
nossen zum A nschluss zu bew egen. Es soll n iem an
dem  das Recht, E rw erb  und  A rbeit zu suchen und zu 
erhalten , wo und w ie er es nach eigener E ntschliessung 
w ill, durch Z w ang  oder E inschüchterung  verküm m ert 
w erden . D as will das G esetz, das ergibt sich  aus se i
ner E n tstehungsgesch ich te , und som it rech tfertig te  sich 
auch im vorliegenden Fall die B estrafung des A nge
klagten.

(Entscheidg. des B ayerischen O bersten  L andesger. 
vom 21. Januar 1911.)

Garantie beim Werkverträge.
Ein Industrieller ha tte  bei einem F abrikan ten  eine 

B estellung gem acht, und le tzterer leistete G aran tie  für 
erstk lassiges M aterial und beste  A usführung. Alle 
w ährend  der nächsten  auf die A blieferung folgenden 
r / 2 Jah re  e tw a nötig  w erdenden  R eparatu ren  bezw . 
E rsatz le istungen  verpflich tete  sich  der F abrikan t ko sten 
los und  sofort zu leisten , falls diese auf V erw endung 
m angelhaften  M ateria ls oder auf unzureichende K on
struk tion  zurückzuführen sein  sollten.

D er F abrikan t ha tte  nun S tücke geliefert, w elche, 
w ie festgeste llt, die zugesicherten  E igenschaften n icht 
b esassen , und  das veran lass te  den B esteller, B eseiti
gung des M angels und E rsatz  des durch die m angel
hafte H erstellung ihm veru rsach ten  S chadens zu fo r
dern.

D er B eklagte w an d te  ein, der Kläger gehe in se i
nen F orderungen  zu w eit. G em äss §  635 des Bürgerl. 
G esetzb . sei der B esteller lediglich berech tig t, „ s ta t t“ 
der R ückgängigm achung des W erkvertrages oder der 
M inderung des vereinbarten  P re ises S chadensersa tz  
w egen N ichterfüllung zu verlangen; nim m erm ehr aber 
sei er befugt, M ängelbeseitigung u n d  S chadensersa tz  
zu begehren . W enn er, der B eklagte, auch G aran tie  
für 1 Jahre geleistet habe, so bedeute d iese doch 
n ich ts w eiter als eine A usgestaltung  des ohnehin schon 
gesetzlich  dem  B esteller nach §  633 des Bürgerl. G e
se tzb . zustehenden  R echtes.

D as R e i c h s g e r i c h t  h a t jedoch, ebenso w ie 
die V orinstanz, dem B e s t e l l e r  recht gegeben. D er 
bek lag te F abrikan t befindet sich im Irrtum , w enn er 
behaup te t, der K läger habe nach dem G esetze nur das 
R echt, „ s ta t t“ der R ückgängigm achung oder der M in
derung  S chadensersa tz  w egen N ichterfüllung zu fo r
dern , so  heisst es in den G ründen. D ie A usschliessung 
des N achbesse rungsansp ruches bildet einen Teil der 
R echtsfolgen, w elche ein treten , w enn der B esteller von 
der B efugnis G ebrauch  gem acht hat, zur B eseitigung 
des M angels dem  U nternehm er eine angem essene F rist 
m it der E rk lärung  zu bestim m en, dass er die B eseiti
gung des M angels nach dem A blaufe der F rist ablehne. 
N ach Ablauf der F rist g ib t das G esetz dem B esteller 
das Recht der R ückgängigm achung oder der M inderung 
oder den A nspruch auf S chadensersa tz  w egen N ich t
erfüllung, dagegen g es ta tte t es ihm nicht, von jener E r
klärung abzugehen und auf den N achbesse rungsan 
sp ruch  zurückzukom m en. —  E tw as D erartiges kom m t 
ab e r in dem  vorliegenden Falle gar n icht in B etracht, 
w o der bek lag te F abrikan t den M angel bes tritten  und 
N achbesserung  verw eigert hatte. D er N achbesse rungs
anspruch , den der K läger hier erhoben hat, ist n icht
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der aus dem  W erkverträge gesetzlich  sich  ergebende, 
sondern  ein aus besonderem  A bkom m en m it dem Kläger 
hergeleiteter. Von einer A usgestaltung  des dem  B e
ste lle r gem äss §  633 des Bürgerl. G ese tzb . zustehenden  
R echtes —  w ie der B eklagte m eint —  kann gar keine 
Rede sein , denn es handelt sich um  einen A nspruch 
anderer rech tlicher G rundlage und anders gearte ten  In
halts, näm lich um einen A nspruch aus einem  G a r a n 
t i e v e r t r a g e ,  w elcher zu dem  W erkverträge h in 
zugekom m en ist. D er A nspruch aus diesem  G aran tie 
vertrage ist jedenfalls durch E rhebung des S ch ad en s
ersa tzansp ruches n icht beseitig t, und der Kläger ist d a 
her berechtig t, au sser S chadensersa tz  auch M ängelbe
seitigung  zu fordern .

(Entscheidg. des R eichsger. vom 5. Januar 1911.)

Unfall infolge von Ausschachtungen. Verjährung.
Eine F irm a hatte  im A ufträge einer B ehörde A r

beiten  auszuführen , w elche die A ushebung von G räben  
in den S trassen  einer S tad t erforderlich  m achten . An 
einem  S pätherbstm orgen , als es noch dunkel w ar, hatte  
der K läger die fragliche S tra sse  zu p assieren , und da 
die Stellen, an w elchen E rde und  S teinp latten  von der 
bauausführenden  Firm a aufgesch ich te t w aren , n icht b e 
leuchtet w ar, so  s tü rz te  er und verle tzte  sich.

D er V erunglückte streng te  nun gegen die B aufirm a 
eine Klage auf S chadensersa tz  an, indessen  ste llte  das 
G ericht fest, d ass  die F irm a sich  darauf hä tte  verlassen  
dürfen, d ass die der U nfallstelle gegenüberstehende 
städ tisch e  S trassen la terne brenne. D iese w ürde , w enn 
sie  gebrann t hätte , jene S telle ausre ichend  erhellt h a 
b en ; in der T a t habe sie aber n icht gebrann t, obw ohl 
sie nach dem städ tischen  B eleuchtungsplan  b is zum 
E in tritt der völligen T ageshelle  habe  b rennen  m üssen.
—  D araufh in  w urde der V erletzte m it se iner Klage 
gegen die Baufirm a a b g e w i e s e n .

N unm ehr streng te  der V erunglückte gegen die
S t a d t g e m e i n d e die K lage auf Leistung von 
S chadensersa tz  an, doch m achte die B eklagte den E in 
w and  der V erjährung gem äss §  852 des B ürgerl. G e
se tzb ., w onach der S chadensersa tzansp ruch  in drei 
Jahren  von dem Z eitpunkte an verjäh rt, in w elchem  der 
V erletzte von dem  Schaden und  der P erson  des E r
satzpflich tigen  K enntnis erlangt hat.

D as R e i c h s g e r i c h t ,  w elches sich in le tzter 
Instanz m it diesem  Falle zu beschäftigen  hatte , w ar der 
M einung, d ass die B eurteilung des E inw andes der V er
jäh rung  von dem  G esich tspunkte aus zu erfolgen habe, 
w ann  der K läger von der Person  der je tz t verklagten  
S tad tgem einde a l s  d e r  E r s a t z p f l i c h t i g e n  
K enntnis erlangt hat. Mit U nrecht habe die V orinstanz 
angenom m en, die D unkelheit habe der Kläger sogleich 
bei dem Unfall w ahrgenom m en; se ine K enntnis d ieser 
T a tsach e , aus der sich die E rsatzpflich t, w enn sie ü b er
haup t begründet ist, ergebe, genüge für den Beginn der 
V erjährung. D ass der K läger aus der T a tsac h e  der 
D unkelheit infolge G esetzesunkenntn is n icht sogleich 
die E rsatzpflicht der S tad tgem einde gefolgert habe, 
hem m e die V erjährung nicht.

D er höchste G erichtshof hält d iese A nschauung 
für rech tsirrig . S o l a n g e  d e r  B e r e c h t i g t e  
v o n  d e r  P e r s o n  d e s  E r s a t z p f l i c h t i g e n  
k e i n e  K e n n t n i s  e r l a n g t  h a t ,  l ä u f t  d i e

V e r j ä h r u n g  n i c h t ,  heisst es in den G ründen . 
D iese K enntnis m uss so w eit reichen, d ass  der B e
schäd ig te  auf G rund  des ihm bekann ten  M ateria ls eine 
Klage gegen eine bestim m te P erson  zu begründen  in 
der Lage ist. —  D am it, d ass  es an der U nfallstelle 
dunkel w ar, w ar fü r den K läger w eder e rkennbar g e 
w orden , d ass gegenüber der U nfallstelle eine s täd tisch e  
G asla te rne stan d , noch w ie w eit d iese, w enn sie  
b rann te , die G egend zu erhellen verm ochte, w ie lange 
sie  zu b rennen  habe , und  ob  die beleuchtungspflich tige 
S tad tgem einde sich  in einem  V erschulden befand , das 
sie  ersa tzp flich tig  m achte . —  W eiterh in  ist festgeste llt, 
d ass der K läger e rs t gelegentlich d es P ro zesses , den 
er gegen die B aufirm a führte , von der V erpflichtung 
der S tad tgem einde zur B eleuchtung jener S telle K ennt
nis erlangt hat, und se it jenem  Z eitpunk te  ist die V er
jährung  noch nicht vollendet.

Sonach w ar der von der S tad tgem einde v o rg e
b rach te  E inw and u n b e g r ü n d e t .

(E ntscheidg . des R eichsger. vom 6 . M ärz 1911.)

Verschlimmerung (1er Folgen eines Unfalls im Laufe der
/e it .

Einem  A rbeiter w aren  bei einem  U nfall, den er 
erlitt, d ie rech te  B rustse ite  und  der rech te  O b ersch en 
kel gequetsch t w orden , und nach einem  langen K ran 
kenlager zeig te es sich , d ass  das E m pfindungsver
m ögen im rech ten  Bein und  Arm erheblich  h e rab g ese tz t 
w ar. D em  V erunglückten  w u rd e  daher eine U nfall
ren te  von 50 P roz. auf G rund  der A nnahm e zu g e 
sprochen , d ass es sich bei ihm um eine u rsäch lich  auf 
den Unfall zu rückzuführende N eurose handle.

N ach einiger Z eit verschlim m erte sich  das Leiden 
des A rbeiters , se in  A rzt beschein ig te ihm auch, d ass 
er. je tz t als um 75 P r o z .  e rw erb sb esch rän k t an g e
sehen w erden  m üsse, und  auf G rund d ieses A ttestes  
verlang te er eine E rhöhung der ihm zugesprochenen  
Rente.

D as S chiedsgerich t o rd n ete  eine ärz tliche  U n te r
suchung  des K ranken an, und die dam it be trau ten  
Ä rzte m achten  die F eststellung , d ass die V erschlim m e
rung  des Leidens n icht auf die N eurose zurückzuführen  
sei, auf G rund deren der V erunglückte U nfallrente e r 
halte, sondern  d ass es sich bei der frag los eingetretenen  
V erschlechterung des körperlichen B efindens um eine 
o rgan ische E rkrankung  des R ückenm arks, h ö ch s tw ah r
scheinlich um eine H öhlenbildung, handle.

E benso  w ie die V orinstanzen  hat denn auch das 
R eichsversicherungsam t den A nspruch des A rbeiters 
auf E rhöhung se iner R ente a b g e l e h n t .  A llerdings 
sei der Z ustand  des V erletzten durch Zunahm e der 
S chw äche gegen früher versch lech te rt; durch die ä rz t
liche U ntersuchung ist ab e r überzeugend  darge tan , 
d ass der V erletzte je tzt von einem  Leiden heim gesucht 
ist, w elches m it dem  früher erlittenen Unfall in gar 
keinem  Z usam m enhange steh t.

Sonach kann eine R entenerhöhung w egen S te ige
rung  der Folgen des U nfalles nicht in F rage kom m en.

(E ntscheidg. des R eichsversicherungsam tes vom
3. O ktober 1910.)
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E rstreckt sich die von einem Fabrikbesitzer genommene 
Haftpflichtversicherung auch auf Schäden, welche durch 
die von der F a b rik  ausgehenden giftigen Dämpfe verursacht 

werden i
D er E igentüm er eines Blech- und B leiröhrenw alz

w erks nahm  vor ca. 16 Jahren  bei einer H aftp flich tver
s icherungsgesellschaft V ersicherung gegen S ch ad en s
e rsa tzan sp rü ch e , w elche d ritte  P ersonen  nach den b e 
s teh en d en  R eichs- und  L andesgesetzen  gegen ihn w egen 
S achbeschäd igung  zu erheben berech tig t se in  w ürden. 
N ach  geraum er Zeit s treng te  ein G run d stü ck sn ach 
b a r  des W alzw erkbesitzers gegen diesen Klage auf E r
sa tz  des S chadens an , der seinem  G artengrundstücke 
durch schäd liche, von dem  W alzw erk  zugehende 
D äm pfe zugefügt sei und  erz ielte  auch ein en tsp rech en 
des rech tsk räftiges Urteil gegen den F abrikan ten , der 
nun se in erse its  von der erw ähn ten  H aftp flich tversiche
rungsgese llschaft E rsatz  der von ihm an den G ru n d 
stü ck sn ach b ar gezahlten  B eträge verlangte. Er w urde 
jedoch  in allen Instanzen m it se iner F orderung  a b g e 
w i e s e n .

Es kann keine R ede davon sein, d ass  der zw ischen 
den P arte ien  gesch lossene H aftp flich tversicherungsver
tra g  den in F rage kom m enden S chaden  des K lägers 
m it um fasst, so  äu sse rte  sich das R e i c h s g e r i c h t ,  
das  sich  in le tzter Instanz m it der A ngelegenheit b e 
schäftig te . Es en tsp rich t dem  W esen  der H aftp flich t
versicherung , d ass  die w irtschaftlich  nachteilige T a t
sache , gegen deren  schädigenden  E influss der V er
s icherungsnehm er sich  schützen  w ill, ihrem E in tritt 
nach  u n g e w i s s  sein m uss. D ie V ersicherung soll 
S chutz gew ähren  gegen eine d r o h e n d e  G efahr, 
d. h. gegen m ehr oder m inder w a h r s c h e i n l i c h  
e in tre tende S chädigungen, s ie  ist ihrem  W esen  nach 
ab e r n ich t dazu  bestim m t, auch  so lche S chäden a u s 
zugleichen, w elche als s  i c h e r bevo rstehende , als u n 
ausb le ib liche zu gelten  haben, zu denen nach den g e 
troffenen Feststellungen  der den G egenstand  des R ech ts
s tre ite s  b ildende S chade gehört, dessen  no tw end ige 
E n tstehung  aus offenbaren  U m ständen vo raussehbar 
w ar. A llerdings s teh t rechtlich  n ich ts im W ege, sich 
durch V ertrag  auch  gegen so lche H aftp flich tverb ind
lichkeiten  zu decken, w elche die Zukunft m it S icher
heit h erv o rb rin g t; allein dera rtige  A breden liegen 
ausserhalb  der G renzen des H aftp flich tversicherungs
v ertrag es und  ste llen  sich als anders gearte te  V erträge 
dar, deren  rech tliche C harak teris ierung  dem E inzel
falle V orbehalten bleiben m uss. E in V ertrag  solchen 
Inhalts ist aber zw ischen den P arte ien  nicht g esch lo s
se n ; der K läger h a t sich v ielm ehr darauf beschränk t, 
e inen  V ersicherungsvertrag  der allgem ein üblichen Art 
abzusch liessen , und  er ist daher auch nur gegen solche 
S chäden  gedeckt, w elche der V ersicherungsvertrag  se i
nem  W esen  nach in sich  begreift. Sein K lageanspruch 
ist dem nach nicht gerechtfertig t.

(E n tscheidg . des R eichsger. vom 20. Januar 1911.)

Erfüllungsort für die Krankenfürsorge.
D as K rankenversicherungsgesetz en thält keine B e

stim m ung darüber, w o die K rankenfürsorge zu erfüllen 
ist. N ach der w ohlw ollenden A bsicht, die der gesam 
ten  soz ialen  G ese tzgebung  zugrunde liegt, m uss aber 
angenom m en w erden , d ass es dem G eiste des K ranken
versicherungsgesetzes en tsp rich t, w enn die K assen die 
ihnen obliegenden  Leistungen un ter U m ständen  auch

an einem  anderen  O rte  erfüllen, als an dem B eschäf
tigungsorte  des V ersicherten . So kommt es b e isp ie ls
w eise oft vor, d ass A rbeiter in O rten beschäftig t w er
den, w elche vom  S itze ihrer Fam ilienw ohnung zu w eit 
en tfern t liegen, als d ass sie  jeden  A bend nach H ause 
gehen könnten. D ie A rbeiter m ieten sich daher an dem 
B eschäftigungsorte  ein Q uartier, ohne ihre F am ilien
w ohnung aufzugeben, in die sie  gew öhnlich jeden 
S onnabend  zurückkehren . —  Erkranken nun solche 
P ersonen  am B eschäftigungsorte , so ist es in der N atur 
der S ache begründet, d ass sie  zu ihrer Fam ilie gehen, 
da dort die geeignete S telle für ihre Pflege ist und sie 
h ierdurch bei längeren K rankheiten in den S tand  g e
se tz t w erden , die K osten für eine besondere  W ohnung 
am B eschäftigungsorte  zu ersparen . Es kann u nbe
denklich angenom m en w erden , das$ es im Sinne des 
G ese tzes liegt, d iesem  B edürfnisse der A rbeiter bei der 
K rankenfürsorge durch die gesetzlich errich teten  K as
sen  R echnung zu tragen , zum al ja  auch aus dem  §  7 
des K rankenversicherungsgesetzes ausdrücklich  hervo r
geht, d ass das G esetz g rossen  W ert auf die häusliche 
Pflege legt und sie  den erkrankten  A rbeitern tunlichst 
erhalten  will.

In einem  Falle, m it dem  sich das Sächs. O berver
w altungsgerich t zu beschäftigen  hatte, w ar ein A rbei
ter, der ausserhalb  se ines Fam ilienw ohnortes in Arbeit 
s tan d  und dort ein eigenes Q uartier besass, als er e r 
krankte , nach H ause gereist, ohne die G enehm igung 
des K assenvorstandes erhalten zu haben. D a ihm die 
K rankenunterstü tzung  verw eigert w urde, so klagte er 
gegen die K asse, und das Sächs. O berverw altungsge
richt gab ihm auch r e c h t .  W enn auch nach dem 
ärztlichen  G utach ten  ein „abso lu t zw ingender G rund“ 
zur H eim reise n icht vorlag , so w ar doch nach den oben 
dargelegten  E rw ägungen der Kranke berech tig t, sich 
w ährend  der K rankheit in se iner Fam ilienw ohnung auf
zuhalten . Er durfte auch, da die K asse sich gew eigert 
hatte , ihm einen Arzt in der N ähe der Fam ilienw ohnung 
zu bezeichnen, an den er sich w enden könnte, sich 
se lb s t einen A rzt w ählen.

W enn die K asse ferner einw endet, der K läger habe 
durch seine H eim reise seine K rankheit unnötig  v e r
längert und die H eilung erschw ert, so ist dem en tgegen
zuhalten , d ass ja  nach dem  G esetz sogar dem jenigen 
V ersicherten , der sich eine K rankheit v o r s  ä  t z 1 i c h 
zuzieht, ärz tliche B ehandlung gew ährt w erden  m uss.
—  Also auch d ieser E inw and ist nicht dazu angetan , 
das V erlangen des K lägers unbegründet erscheinen zu 
lassen.

(E ntscheidg. des Sächs. O berverw altungsger. vom 
21. Januar 1911.)

Kleine Mitteilungen.
Die amerikanische Kinderhölle.

D er bekann te englische D ichter und Soziologe
H. G. W e l l s  ist jüngst nach Am erika gefahren, um, 
w ie er sag t, die W illensrich tung  einer grossen 
N ation kennen zu lernen und so einen A nhaltspunkt für 
die künftige G estaltung  ihrer G eschicke zu gew innen. 
D ie F re iheitssta tue  im N ew -Y orker H afen, die der A n
kom m ende m it hellem Jubel als S innbild  g rösser Ver-
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heissungen beg rüsst, w ird ihm im m er m ehr zu einem  
Sym bol einer besonderen  Art von Freiheit, der Frei* 
heit des P rivate igentum s vor jeder A rt von ordnendem  
Eingriff, vor jeder öffentlichen K ontrolle, vor jeder 
staa tlichen  Regelung.

D as g länzend geschriebene Buch, in dem W ells 
auf G rund seiner B eobachtungen über „D ie Zukunft in 
A m erika“ p laudert und spekuliert, ist je tzt in einer 
deutschen  Ü bersetzung  erschienen (V erlag von Eugen 
D iederichs in Jena). K ritiklose B ew underer des „L an 
des der unbegrenzten  M öglichkeiten“ w erden  m it b e 
sonderem  N utzen den A bschnitt lesen, in dem die Lage 
der A rbeiter geschildert w ird . W ells b erich ie t da unter 
anderem , w ie er durch einen Zufall „an  die schw ächste  
S telle der p räch tigen  F assade des am erikanischen W oh l
s ta n d s“ g e rie t: die K inderarbeit. U nd er fährt dann 
fo rt:

M an bedenke! In diesem  reichsten , g rössten  Lande, 
das die W elt je gesehen hat, arbe iten  über 1 700 000 
K inder un ter fünfzehn Jahren auf Feldern , in F abriken, 
in B ergw erken und  W erkstä tten . U nd R obert H unter, 
dessen  Buch „A rm ut“ , w enn ich S elb stherrscher w äre, 
von jedem  gutgeste llten  E rw achsenen  A m erikas g e 
lesen w erden m üsste , berich tet, dass n icht w eniger als 
80 000 K inder, w ovon die m eisten  kleine M ädchen sind, 
gegenw ärtig  in den S pinnereien des L andes beschäftig t 
sind . Im Süden stehen zurzeit sechsm al so viel K in
der in A rbeit, als vor zw anzig  Jahren. D ie K inder
arbeit nim m t in diesem  T eil des L andes m it jedem  
Jahre zu. A lljährlich w erden m ehr M enschen im Kin
desalter aus Feld und Berg herbeigeholt und m üssen in 
der degrad ierenden  und dem oralisierenden  Luft der 
F ab rik städ te  ihr junges Leben zubringen.

D ie Italiener im portieren geradezu  p lanm ässig  Kin
der. D er K om m issar W atchorn  in E llis-Island , der 
Z en tra l-E inw anderersta tion  der V ereinigten S taa ten , hat 
m ir m itgeteilt, d ass die Z ahl der von den Italienern  ins 
Land gebrach ten  kleinen „N effen“ und  „N ich ten“ , 
„K inder von F reunden“ usw . eine ganz besonders  hohe 
Z iffer erreich t, und ich w ar zugegen, w ie er einen s tr it
tigen Fall un tersuch te und absch läg ig  beschied . Es 
handelte  sich um  einen auffallend abs to ssenden  Ita 
liener, in dessen  O bhut sich ein triibäugiger kleiner 
Junge befand , dessen  verw andtschaftliche B eziehungen 
zu dem M anne sich auf keine W eise  feststellen  Hessen.

In ihrer schlim m sten Zeit sind  die Z ustände in den 
B aum w ollspinnereien  Englands schw erlich  ärger ge« 
w esen  als je tzt im südlichen N ordam erika . D ie k le in
sten  und  schw ächsten  K inder von fünf und  sechs Jah 
ren  stehen frühm orgens auf und gehen w ie E rw achsene 
in die Fabriken , an ihre T ag e sa rb e it; und  w enn sie 
heim kom m en, w erfen sie sich todm üde auf ihre Betten, 
zu erschöpft, auch nur ihre K leider auszuziehen. Viele 
K inder arbeiten  die N acht durch, „inm itten  des sin n 
verw irrenden  G etöses der M aschinen, in  einer unge
sunden  W olke von feuchtem  D unst und B aum w oll- 
fa se m “ .

„Lange w erde ich ,“ sag t H unter in einer B eschrei
bung, „d a s  G esicht eines sechsjährigen  Jungen nicht 
vergessen  können, der die H ände ausstreck te , um einen 
M aschinenteil in O rdnung zu bringen, und  dessen 
bleiches G esicht und m agere G estalt bere its  die k ö r
perlichen Folgen der A rbeit aufw ies. D ies sechsjährige 
Kind arbe itete  zw ölf S tunden am T a g .“ Und aus

S pargos „N otschrei der K inder“ höre ich über die 
L ebensfreuden g ew isser K inder in P ennsylvanien  fo l
g endes: „Zehn oder elf S tunden  am T ag e  sind  K inder 
von zehn und elf Jah ren  über die K ohlenrinnen gebück t 
und säubern  die Kohle von Schiefer und  anderen  U n
rein lichkeiten , w äh rend  sie an ihnen vorbeigeführt w ird . 
D ie Luft ist schw arz  von K ohlenstaub , und die Z er- 
k leinerungs- und S ortierm aschinen , die v o rb e is trö m en 
de Kohle veru rsachen  einen ohrenzerre issenden  Lärm . 
G elegentlich fällt auch so ein Kind in d ie  M aschine und 
w ird  grässlich  verstüm m elt oder g erä t in die Kohlen* 
rinne und erstick t. Es gehen auf d iese W eise  viele 
K inder zugrunde. Viele andere bekom m en nach  einiger 
Zeit das A sthm a und die S chw indsucht der G ru b en 
arbe ite r . .

D er H on. J. F. C arey  erzäh lt uns, w ie in M assach u 
se tts , am Fall R iver, kleine, nackende K naben, fre ige
borene A m erikaner, für H errn  B orden, den N ew -Y orker 
M illionär, a rb e iten ; sie haben Tuch in B leichbottiche 
und eine chem ische Lauge zu packen , die ihre kleinen 
K örper b leicht, d ass  sie  aussehen  w ie die Leiber A us
sätziger.

G enug der B eispie le! D ie M öglichkeit e iner A b
hilfe bezeichnet W ells als seh r gering, da jeder am eri
kanische E inzelstaa t in Sachen der A rb e ite rg ese tz
gebung  autonom  ist. U nd gehen auch G esetze g lück
lich durch, so  m uss im m er noch m it der allgem ein b e 
stehenden  M issach tung  der staatlichen  A ufsicht und  m it 
der U nm öglichkeit gerechnet w erden , die D urch füh 
rung  der G esetze zu erzw ingen. So hat m an in Illinois 
daran  A nstoss genom m en, d ass  K inder in jenen sch m u tz
sta rrenden  P ferchen der g rossen  S ch lach thäuser Chi* 
cagos, knöcheltief im Blut w atend , E ingew eide rein igen 
und  Fleisch zurich ten  m üssen , und es ist deshalb  ein 
G esetz über die A rbeit der K inder zus tande  gekom m en, 
nach dem  das M indesta lter für A rbeiten d ieser Art auf 
sechzehn Jahre erhöht w u rd e ; diese B estim m ung ist 
aber, so w ird  in C hicago gesag t, einfach und leicht zu 
um gehen.

H ier also  haben w ir die a llerun terste  S tufe jener 
Leiter, auf deren obersten  Sprossen  die „F ifth  A venue“ 
zügellos ihr G eld  verschw endet und ein A ndrew  C a r
negie frohgem ut und  unbesonnen  d as Füllhorn se iner 
G aben  ausschü tte t. W ie d iese  D inge, so sind  die g e 
sch ilderten  Z ustände  die unvorhergesehenen  Folgen 
einer unhaltbaren  F reiheitstheorie . D ie törich ten  E x tra 
vaganzen  der R eichen, der düstere , lärm ende ö k ono
m ische W irrw arr des zen tralen  und südlichen C hicago, 
die B ureaus der S tan d ard  O il C om pany auf dem B ro ad 
w ay , die finsteren  S trassen  un terhalb  der N ew -Y orker 
H ochbahn, das hässliche D urcheinander am N iagara 
und die un terste  Hölle g equälte r K inder, dies alles sind  
zusam m enhängende Seiten  und unausw eich liche K on
sequenzen  ein und  derselben  undiszip lin ierten  Art des 
D aseins. W enn m an es jedem  einzelnen ü b erlä sst, sich 
seinen W eg se lb st zu bahnen , dann kom m t es eben zu 
solchen D ingen.

W ells, der zw ar S ozialist und einer der H aup t
stü tzen  der englischen „F ab ian  S ocie ty“ ist, zugleich 
aber auch im G egensatz zu m anchem  se iner G esinnungs
genossen  ein höchst ruh iger m ilder, m enschlich  w o h l
w ollender B eobachter, sch liesst das  trau rige  K apitel 
von der am erikanischen K inderarbeit m it einem d ü s te 
ren A usblick auf die Z ukunft: D iese arbe itenden  K in
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der können n icht lesen lernen —  und doch w erden  sie 
dem nächst stim m berechtig t se in ; sie können nicht in 
der W eise  aufw achsen , dass sie zum M ilitärd ienst 
taugen , d ass  sie  in irgend einem  anderen  S inne als dem 
niedrigen  und  ruchlosen Sinn des A usbeu ters zu Men* 
sehen w erden . So w erden  sie  eine klägliche Rache 
nehm en, indem sie das M aterial abgeben  für Laster, 
V erbrechen und die schlim m sten po litischen  M achen
schaften . 1 700 000 K inder, die so gut w ie keine E r
ziehung  geniessen, arbeiten  in diesem  L ande und  w ach 
sen  im D unkel, verküm m ert und gefahrdrohend  in die 
am erikan ische Z ukunft hinein.

F rankfu rte r Z eitung No. 228 v. 18. 8 . 1911.

G esiclitsschutz.*)
E s ist n icht zu leugnen, d ass m it der Entw icklung 

der Industrie  auch die G elegenheiten  sich gem ehrt h a 
ben, durch anhaltendes A rbeiten  un ter ungünstigen  
V erhältn issen  Schädigungen  am O rgan ism us davonzu 
tragen . D iese G efahr ist nam entlich  in B etrieben v o r
handen , in denen  die A rbeiter an Ö fen g rösser H itze 
o d er sonst s ta rken  Lichtquellen ausgese tz t oder in 
denen die A rbeitsverfahren  m it der E ntw icklung von 
S taub , schäd lichen  G asen und  DämpYen verbunden  
sind . H and in H and m it der E rhöhung der G efährlich
keit der industrie llen  A rbeit ging aber auch das B e
streben , die m öglichen Schädigungen  durch en t
sp rechende  Schutzm ittel auf das geringste M ass zu b e 
schränken , und da liegt es nahe, vor allem  den edelsten  
K örperteil, den Kopf, vor schädlichen  Einw irkungen 
aller Art zu schützen , einm al als H aup tsitz  der S innen
tä tigke it und dann  gleichsam  als Z ugang  zu den inneren 
lebenserha ltenden  O rganen.

Z unächst kom m t hier das  Auge in B etracht, das 
z. B. n icht dauernd  fähig ist, die E inw irkung sta rker 
H itze od er in tensiver L ichtquellen schad los zu e r 
trag e n ; nam entlich  sind die kurzw elligen, sogen, ultra* 
v io le tten  S trah len , die an sich  vom  Auge nicht m ehr 
w ahrgenom m en w erden , besonders  gefährlich, und die 
versch iedenen  A ugenschutzm ittel verfolgen daher vor 
allem  den Z w eck, diese S trah len  unschädlich  zu m achen 
und  daneben  die s ich tbaren  m öglichst zu schw ächen. 
D ies w ird  erreich t durch Schutzbrillen  m it besonderen  
G läsern , z. B. Jenaer F lin tg las, H allauer G las, R ub in 
glas etc. die die schädlichen  S trah len  abso rb ie ren  bezw . 
abschw ächen . Als sehr zw ecken tsp rechend  haben sich 
bei F euerarbe iten  aller Art die S troofschen  S chu tz
b rillen  von J. S eipp in F rankfurt a. M .-E schersheim  
m it farb igen  G laseinsätzen  b ew ä h rt; die B rillengehäuse 
s ind  aus A lum inium , inneir schw arz  m attie rt, mit reich 
lichem Luftzutritt versehen und gew ähren  neben dem 
unerlässlichen  seitlichen A bschluss der Augen ein g e
nügend  g ro sses  G esichtsfeld bei nur 8  mm G esich ts
auflagefläche. —  A usser farb igen  G läsern  lassen sich 
auch, je  nach  dem Schutz, den die Brillen gew ähren 
sollen, M uschel- und P langläser, G lim m er- und G aze
p la tten  als E insä tze  verw enden. -  W ir hatten  se lbst 
G elegenheit, den w ohltuenden E influss einer Seipp- 
schen  S chutzbrille m it dunklem  H allauer G las bei A r
beiten  an keram ischen V ersuchsöfen festzuste llen .

Zum  Schutz des ganzen  G esichts kom m en so g e

*) Z e i t s c h r i f t  S p r e c h s a a l - C o b u r g  
No. 39 vom 28. Sept. 1911, S eite 572.

nann te S chutzm asken in B etrach t, die, w ie z. B. die 
Seippsche A lum inium  - U niversal-G esich tsschutzm aske, 
eine allgem eine V erw endbarkeit hat. O b nun der A r
beiter gegen S äuredäm pfe und G ase oder gegen S taub 
oder schäd igende L ichtstrahlen  geschützt w erden soll, 
die M aske lässt sich durch en tsprechende V erschrau
bungen und E insätze mit A bsorp tions- und S taubfiltern  
sow ie m it farb igen  G läsern  versehen und erlangt so 
eine universelle V erw endungsm öglichkeit. D ie A b
d ichtung am G esicht erfolgt durch ein G um m ipolster 
m it Luftschlauch oder durch ein V elvelpolster.

Die Unapumpe 
auf dein Gebiete der sozialen Ariioiterfiirsorire.

In der A bteilung für B erufshygiene der In ternatio 
nalen H ygiene-A usstellung D resden , w elche ihr A ugen
m erk insbesondere  der Bekäm pfung der B erufskrank
heiten zuw endet, findet der B esucher bei den vorge
führten  E inrichtungen zur Kühlung heisser A rbeits
räum e, zur B efeuchtung trockner Luft usw . auch die 
K leinsche U napum pe auf neuem  A rbeitsfelde. Sie b il
det hier in V erbindung m it dem Luftbefeuchtungs*V en- 
tila tio n s-A p p ara t —  Jacobine —  der F irm a R. Jacobi in 
N ijm egen eine übera&s m ustergiltige Anlage von h er
vorragender Leistung, ein typ isches M usterbeisp iel in 
b esag te r H insicht.

W as die U napum pe für diesen Z w eck besonders 
geeignet m acht, ist die ihr eigentüm liche gedrungene 
sta rke B auart, w elche sich durch die Z usam m enziehung 
der bei den doppeltw irkenden  Pum pen sonst geb räu ch 
lichen zwei S topfbüchsen  zu einer einzigen, sow ie auch 
dadurch  erg ib t, d ass alle vier ganz gleichen Ventile g e
nau  in einer V ertikale liegen und d ass alle K anäle —  
kaum  sich tbar —  sam t dem  Saug- und D ruckw ind
kessel an der stehenden Säule angegossen sind . Es 
w ird  durch d iese A nordnung bei sehr g rösser Leistung 
nur ganz geringer P la tzbedarf bedingt und dadurch  e r
m öglicht, die kom plette L uftbefeuchtungs-V entilations- 
A nlage auch in A rbeitss tä tten  m it sehr beschränk ten  
R aum verhältn issen  unterzubringen.

Auf die eigentlichen K onstruktionseinzelheiten  d ie 
ser bekanntlich  von K om m erzienrat Klein (Klein, 
Schanzlin  & Becker) F rankenthal eingeführten Pum pe 
näher einzugehen, dü rfte  sich bei deren w eiter V er
b reitung  im In- und A uslande erübrigen.

Mit der ausgeste llten  Pum pe, w elche elektrisch 
angetrieben  w ird  und b is 12 Atm. W asserd ruck  arbeis 
tet, ist m an im stande, durch den ausgeste llten  Luftbe- 
feuchtungs - V entilations - A pparat —  Jacobine —  von 
600 mm B eginn-D urchm esser stündlich ca. 8500 cbm 
Luft zu befeuchten , befördern  und zu tem perieren  mit 
einem  K raftaufw and von nur 1,75 PS  und dabei jede 
gew ünschte Luftfeuchtigkeit abso lu t zu erreichen.

D abei b eansp ruch t die ganze A nlage (Pum pe m it 
E lektrom otor und Z ubehör) nur eine B odenfläche von 
ca. 1 qm.

D ass die hier in einer neuen, in w eiteren  Kreisen 
noch unbekannten V erw endungsart vorgeführte U na
pum pe neben ihrer L eistungsfähigkeit auch allen h in 
sichtlich B etriebssicherheit, E xaktheit und S olid ität der 
A nlage zu stellenden A nforderungen entsprich t, g ew äh r
le iste t der Ruf, der ihrer V erfertigerin (der F ranken 
thaler G ross-P um penfab rik  Klein, Schanzlin & Becker) 
vorangeh t und der sich auch durch die tadellose A us
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führung  der von d ieser F irm a neben  dem  Jacobischen 
S tande arrang ierten  A usstellung ein iger w eiterer R e
p räsen tan ten  ihrer E rzeugnisse (Spiral-Z entrifugalpum s 
pen, S im plexpum pen, S aug- und D ruckluftpum pen, 
F liigel-H andkolben- und D iaphragm apum pen, Hähne, 
V entile und Schieber, K ondensationstöpfen usw .) vo ll
auf b es tä tig t findet.

D ie vorbesprochene U napum pe ist nebenbei b e 
m erk t in der gleichen A usstellungshalle auch in der V er
w endung auf ihrem  H auptgebiete , dem  der W a sse r
versorgung, anzutreffen  und  zw ar in der A usstellung 
des Kgl. Bayr. W asserverso rgungsbu reaus bei einem  
sehr instruk tiven , sonst im deutschen  M useum  b efind 
lichen M odell einer W assersta tion  für E isenbahnen , 
sow ie als M iniatur-A usführung neben einigen sonstigen  
Pum penm odellchen (einfache und C om poundpum pen 
m it K leinschem  M aschinenelem ent) der gleichen F ra n 
kenthaler F irm a.

Preisausschreiben des Vereins Deutscher Giessereifachleute.

D er Verein D eu tscher G iessereifach leu te se tz t für 
die besten  B earbeitungen der A ufgabe

„ S i n d  i n  d e n  l e t z t e n  20 J aJi  r e n w i r k 
l i c h  F o r t s c h r i t t e  i m  K u p o l o f e n b a u  
u n d  - b e t r i e b  g e m a c h t  w o r d e n ? “ 

drei P re ise  in H öhe von 1000, 500 und  300 M ark aus. 
Bei der B ehandlung der P re isfrage  w ird  besonderer 
W ert auf den N achw eis gelegt, w elche F o rtsch ritte  b e 
züglich der W irtschaftlichkeit und hinsichtlich der 
Q ualitä tsverbesserung  des erschm olzenen M ateria ls g e
m acht sind . Auch eine B eleuchtung der hygienischen 
S eite des O fenbetriebes soll s ta ttfinden .

Zur B eurteilung der einlaufenden A rbeiten  ist ein 
P reisrichterkollegium  gebildet, das aus folgenden H er
ren  b es teh t:

G eh. R egierungsrat P rof. D r. Ing. F. W üst, A achen; 
Kais. R egierungsrat W . Schlenker, B erlin ; Prof. Dr. 
Ing. A. N achtw eh, H annover; D irek to r C. G illes, B er
lin ; D irek to r F. M eyer, W in therthu r; D irek tor C. H en 
ning, M annheim ; D ipl.slng. H. A däm m er, H engelo ; 
O ber - Ingenieur C. H uniperdinck, D urlach ; D irek to r
H. D ahl, B erlin ; G iesserei-Ingenieur F. Bock, Berlin.

D ie näheren  B edingungen sind  von der G esch äfts
ste lle  des V ereins D eu tscher G iessereifach leu te, B er
lin -C harlo ttenburg , Sybelstr. 60 zu beziehen.

Die Owenspatente — unbeschränkt g ü ltig !
Ein für die G lasindustrie  sehr bedeutungsvoller 

P iatentprozess ist in diesem  M onat vom R eichsgericht 
entsch ieden  w orden. Dem U rteil lag eine Klage des 
E uropäischen  V erbandes der F laschenfabrikanten , der 
Inhaber des O w ensschen  P aten tes  zur H erste llung  von 
Flaschen ist, sow ie m ehrerer der Klage beigetre tener 
L izenznehm er, so  der G erresheim er G lashüttenw erke 
in D üsseldorf und der Rheinacher G lasfabriken  zu 
grunde. .

D ie Klage rich te te  sich gegen die G lashüttenw erke 
H ilde bei F reiberg  i. Sachsen. D iese sind  B esitzer 
eines älteren  P a ten ts  zur H erstellung von G lasflaschen. 
Sie behaup te ten , d ass das O w enssche P aten t ihrem 
P aten te  entlehnt sei und betrach ten  es deshalb  als A b
häng igkeitspaten t. Ihren A nsprüchen gegenüber hatte

der k lagende E uropäische V erband  der F lasch en fab ri
kan ten  gerichtliche F ests te llung  darüber begehrt, d ass  
das  O w enssche P a ten t kein A bhäng igkeitspaten t des 
H ildeschen P a te n ts  ist. B eide P a ten te  bezw ecken  die 
H erstellung von H ohlg lasgegenständen  in der W eise , 
dass die in ein und  derse lben  Form  geb lasene G egen 
stän d e  hinsichtlich des G ew ich tes und  der W an d stä rk e  
m öglichst g le ichm ässig  ausfallen. D as O w enssche 
P aten t sp rich t in seinem  P aten tau ssp ru ch  den Z w eck 
n icht so  deutlich aus, w ie das  H ildesche P a ten t, so ll 
ihn aber in einem  das H ildesche P aten t überste igendem  
M asse erfüllen. Von 80— 100 G lasb läsern  w erden  nach 
dem O w ensschen  P aten t täglich 20 000 F laschen  h e r
gestellt. D er E uropäische V erband der F lasch en fab ri
kanten  hat das O w enssche P aten t für 12 M illionen M ark 
angekauft. D ie S chw estern  H ilde, die E rben  des eh e
m aligen G lasb läse rs und  E rfinders behaup ten , d ass 
ihnen für das  H ildsche P aten t 2 1/2 M illionen M ark g e 
bo ten  w orden  seien , w elches A ngebot ab e r durch  die 
F ab rika tionsw eise  nach dem  O w ensschen  P a te n t h in 
fällig gew orden  sei. L andgericht F reiberg  und  O b erla n 
desgerich t D resden  tra ten  der Klage des E uropäischen  
V erbandes der F laschenfabrikan ten  bei und  erk lä rten , 
d ass  das  O w enssche P a ten t von dem H ildschen  P aten te  
n ich t abhäng ig  ist. D as R eichsgericht ha t die E n t
scheidung  des O berlandesgerich ts  D resd en  b es tä tig t 
und die H ildsche R evision zurückgew iesen . In der 
h ierzu  kurz gegebenen B egründung ist ausgeführt w o r
den, dass die H erste llung  des K ülbels, aus dem  die 
F lasche geb lasen  w ird , bei beiden  P aten ten  ganz v e r
sch ieden sei. Bei dem einen w erde der Külbel durch 
Auffüllen hergestellt, w ährend  bei dem  O w ensschen  
P aten t die G lasm asse durch den D ruck der a tm o sp h ä 
rischen  Luft in die Form  getrieben  w erde. Aus der 
ganzen H erste llungsw eise  ergebe sich, d ass das  O w en s
sche P aten t kein A bhäng igkeitspaten t des H ildschen  ist. 
(A ktenzeichen: I. 335/10. —  U rteil vom 20. S ep tem ber 
1911.)

Das amerikanische „Sicherheitsmusenm“ .
D ie V ereinigten S taa ten , die im Rufe stehen , tro tz  

ihrer ungeheuren Industrie  gesetzlich  so gut w ie n ich ts  
für den G efahrenschu tz der A rbeiter getan  zu haben , 
besitzen  nun doch in der S tad t N ew  Y ork ein d iesen 
Zielen dienliches g ro sses  M useum , w ie ein so lches se it 
längerem  in C harlo ttenburg  besteh t. D as „M useum  of 
S afety“ (S icherheitsm useum ) benann t und eine p rivate  
G ründung, ist es soeben  zum  R eg ierungsinstitu t erk lärt 
w orden , an Seite des S täd tischen  K unstm useum s und 
des A m erikanischen N atu rh isto rischen  M useum s in d e r
se lben S tad t. Es en thält eine reiche Sam m lung von 
S chutzvorrich tungen  für eine lange R eihe von F ab ri
kationszw eigen . W enn m an gelegentlich d ieser M it
teilung erfährt, d ass  die jährliche Zahl der F ab rik s 
unfälle, die mit T o d  oder V erstüm m elung enden, se lb st 
von kap ita listisch  angehauchten  G ew ährsm ännern  auf 
e tw a eine halbe M illion und die dadurch den N atio n al
verm ögen en tstehenden  V erluste auf über eine halbe 
M illiarde M ark geschätz t w erden , so w ird  m an hum a
n itä re  G ründungen, w ie die gedachten , n icht als S en
tim entalitäten  betrach ten . (N ach „M achinery .“ )
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Hochschulnachrichten.
Vorlesungen über Kolonialwesen an der Frankfurter 

Akademie.
D ie A kadem ie für S ozial- und  H andelsw issen* 

-schäften  zu F rankfurt am M ain veransta lte t auch  im 
kom m enden W in ter-S em ester eine Reihe von V or
lesungen und Ü bungen zum  Studium  des K o l o n i a l 
w e s e n s  und der  K o l o n i a l p o l i t i k .  A usser 
versch iedenen  allgem einen V orlesungen aus dem  G e
b ie te  der V olksw irtschaftslehre, R ech tsw issenschaft, G e
schichte, G eographie und der N atu rw issenschaften  und 
zahlreichen sp rachlichen  Ü bungen (Englisch, F ran 
zösisch , Italienisch, S panisch, H olländisch, R ussisch, 
T ürk isch , A rab isch) dienen diesem  Z w ecke besonders 
die V orlesungen und Ü bungen von P r o f .  F r a n z ,  
über die E ntw ick lung  des W eltverkehrs im 19. Jah r
hundert und der neuzeitliche Im perialism us und die 
E n ts teh u n g  der m odernen W eltreiche, die V orträge von 
P r o f .  A r n d t  über K olonialw esen und K olonialpoli
tik  und von D r .  B r u c k  über die w ich tigsten  H ande ls
gew ächse , ihre Kultur, V erbreitung  und B edeutung  im 
W elthandel, die V orlesung von H o f r a t  D r .  H a g e n  
über die V ölker unserer Südseekolonien  und deren 
N achbarn , die von P r o f .  A r n d t  veransta lte te  Be- 

-sprechung  w ich tigerer Fragen der äusseren  W irtsch a fts 
und M achtpolitik , insbesondere  der K olonialpolitik, 
ferner die V orträge von P r o f .  K r a u s  über die G ro 
graphip  der VVeltproduktion und des W elthandels, von 
P r o f .  D e c k e r t  über N ordam erika und über das 
M ittelländ ische M eer und seine K üsten und von P r o f .  
F r a n z  über die pazifische W elt: der pazifische O zean 
und  se ine  R andgebiete in ihrer geographischen , w elt
geschichtlichen und w irtschaftlichen  B edeutung, von 
D r .  L i n k e  über ausgew äh lte  K apitel aus der G eo
physik  und über W ette rkunde und  W ettervorhersagung , 
sow ie  von P r o f .  B e c k e r  über angew and te Chem ie 
und  B akterio logie in Industrie, H andel und G ew erbe

—  chem isch - technische W arenkunde —  A usgew ählte 
K ap itel aus der kolonialen Technik .

Patente und Gebrauchsmuster.
D as unterstrichene Datum  der U eberschrift ist der Tag der 

Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung  
gibt den Tag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
2. 10. ü .

V orrichtung zur Ü berw achung  von Filteranlagen 
fü r G ase und Luft. —  Fa. W . F. L. Beth, Lübeck. —
12 e. B. 61 507 —  10. 1. 11.

V erfahren zum H eben und  B efördern von Blechen 
m ittels M agnet und m echanischer G reifvorrichtung. —  
D eu tsche M aschinenfabrik  A kt.-G es., D uisburg . —  
35 b. M. 41 719 —  30. 6 . 10.

A tm ungsvorrichtung m it L uftschläuchen für M und
atm ung m it auf der Brust getragenem  A tm ungssack. — 
A rm aturen- und M aschinenfabrik  „W estfa lia“ Akt.- 
G es., G elsenkirchen. —  61 a. A. 20 323 —  21. 3. 11.

5. 10. II.
V orrichtung zum  A ufklappen von W alzen stän d er

und  R ollenrich tm aschinen-D eckeln , die verm öge ihres 
G ew ich tes in ihren beiden  Endstellungen gehalten  w er
den. —  Leo Becker, D üsseldorf, C harlo ttenstr. 69. —  
7  a. B. 60 915 —  9. 7. 10.

V orrich tung  zur V erdünnung der aus dem  S chorn

s te in  aus tre tenden  R auchgase durch M ischung m it Luft.
—  G ustav  Bergm ann, H annover, F rey tagstr. 14. —  
24 g. B. 61 395 —  30. 12. 10.

V orrichtung zum S chutz der O hren und inneren 
G ehörorgane. —  A rtur Seligm üller, H am burg, Leibniz- 
s trasse  12. —  30 d. S. 33 083 —  27. 1. 11.

S elbsttä tige  A bnehm evorrichtung der M ulden für 
B aum aterialienaufzüge. —  B ernhard Kalitzki, D ortm und, 
H erderstr. 5. —  35 a. K. 46 276 —  23. 11. 10.

9. 10. 11.

V orrichtung zum  Ü berbrücken der Lücken in den 
L aufschienen für die Förderw agen  in R e to rten -G lüh 
öfen, bei w elchen die R etorten  durch Schieber von e in 
ander getrennt sind. —  C arl Kugel, W erdohl i. W estf.
—  18 c. K. 47 371 —  16. 3. 11.

V orrichtung zum  B eschneiden und A bkanten von 
Seifenstücken. —  F ranz P fitzer, R adebeul b. D resden, 
L eipzigerstr. 93. —  23 f. P . 26 803 —  1 1 . 4. 1 1 .

S teuerungseinrich tung  zum genauen H alten von 
A ufzügen an ihren H altestellen  auch bei verschiedener 
B elastung. —  A ktiengesellschaft Brow n, Boveri & Cie., 
B aden, Schw eiz. —  35 a. A. 18 785 —• 2. 5. 10.

B rem svorrichtung an Förderkörben . —  W ilhelm  
S peckenheuer, W ette r - Ruhr, Sunderw eg 1 . —  35 a. 
S. 32 481 —  26. 10. 10.

A brich tvorrich tung  m it M esser für S chw abbe l
scheiben. —- Carl Schneider, F reiburg  i. B., C olom bi- 
s trasse  29. —  67 a. Sch. 37 775 —  28. 2. 1 1 .

V orrichtung zur staubfre ien  Entleerung von M üll- 
gefässen in einen Schacht o. dgl. —  Langscheder W alz
w erk u. V erzinkereien A kt.-G es., L angschede a. Ruhr.
—  81 d. L. 32 236 —  20. 4. 11.

12. 10. 11.
H ängend angeordnete A usräum vorrichtung für 

D eckgefässe der K ali-Industrie u. dgl. —  Fa. C. H. 
W erm ser, M aschinenfabrik  & E isengiesserei, S tassfurt.
—  121. W . 36 013 —  9. 11. 10.

K esselspeisevorrichtung. —  H örenz & Imle, G. m. 
b. H., D resden . —  13 b. H. 55358 —  9. 9. 11.

A usblasevorrich tung  für H eizröhrenkessel m it e in 
gebau te r F euerbüchse. —  Fa. H einrich Lanz, M ann
heim. —  13 e. L. 30 559 —  8 . 7. 10.

M aschine zum Schärfen oder Spalten von Leder 
und ähnlichen w eichen Stoffen m it R ingm esser, V or
schubw alze  und einem  in senkrech t zur V orschubrich
tung liegender Ebene schw ing- und feststellbaren  D ruck 
stück. —  F ortuna - W erke, Albert H irth, C an n sta tt
S tu ttgart. —  28 b. F. 31 428 —  2. 12. 10.

M aschine zum W eichm achen und K rispein von 
Leder m it zwei gegeneinander schw ingbar angeordneten  
A rbeitsw alzen und einem  zw ischen diese greifenden, 
o rtsfest gelagerten  W erkstückauflagetisch . —  „R uw a“ ,
G. m. b . H. für R auch- und  W asser - A ufbereitung, 
M ülheim  a. d. Ruhr. —  28 b. R. 32 299 —  7. 1. 11.

V orrichtung zum selbsttä tigen  Zuführen von B lät
tern, um dieselben ganz oder teilw eise zu gum m ieren.
—  R ichard Bockem ühl, N iedersessm ar, Bez. Cöln. —  
5 4 d. B. 64496  —  14. 9. 1 1 .

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gem acht im R eichsanzeiger.

2. 10. 11.
Z iehpresse m it durch den T isch in seiner höchsten  

S tellung einrückendem  Stem pel und durch diesen nach
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beendetem  A rbeitsgang einrückendem  T ischan trieb . —  
W ittlinger & Co., Zuffenhausen, W ürtt. —  7 c. 479 6 6 8 .

A utom atische T ransportvorrich tung  an G asfeuer
stä tten . —  W arste iner G ruben- und H ütten - W erke, 
W arste in . —  24 c. 479 774.
• Als S chutzvorrichtung und  S päneabw eiser d ienen
des U m hüllungsblech für R ingm esser von L ederspalt- 
und Schärfm aschinen. —  M aschinenfabrik  M oenus
A .-G ., F rankfurt a. M. —  28 b. 479 682.

Schiebeleiter - R ollapparat m it V orrichtung zum 
H ochschieben der Leitern aus der schrägen S tellung in 
die senkrechte. —  Bruno M ädler, Berlin, K öpenicker- 
s trasse  64. —  341. 479 952.

V erste llbare Schnelleinspannvorrichtung zum S ch är
fen von Sägen u. dgl. —  Alfred K laus, K arsdorfberg  b. 
Bürgel i. T h . —  38 a. 480 185.

S chutzvorrichtung für K reissägen. —  K rem endahl 
& P leiss, Rem scheid. —  38 e. 480 187.

A bsperr-V entil für hochgespannte G ase m it einem 
über den V entilkörper greifenden H andrade. —  A rm a- 
tu ren -F ab rirk  „D eu tsch land“ G. m. b . H ., Cöln. —  
47 g. 479 598.

Lagerung für die M esserw alzen an Z erk le inerungs
m aschinen. —  Adolf V ässin, F re iburg  i. B., S chw arz- 
w aldstr. 1 1 a . —  50 c. 480 396.

S chutzvorrich tung  für M aschinen zum A nspitzen 
und Spalten  von R osshaaren, P flanzenfasern  u. dgl. —  
Friedrich  K aesm ann, N ürnberg , H um m elsteinerw eg 76.
—  63 a. 480 261.

W asserzuführung  an P lanschleifm aschinen mit 
te lle rartiger V erteilerscheibe für das  zugeführte W asser.
—  E rste  O ffenbacher S pezialfabrik  für S chm irgelw aren
fabrikation  M ayer & Schm idt, O ffenbach a. M. —  67 a.
479 882.

S chützenauffangvorrichtung für W ebstüh le. — Fa. 
S. Lentz, V iersen. —  8 6  c. 479 699.

9. 10. 11.

V orrichtung zur se lbsttä tigen  A usrückung der 
Spannm aschine bei m angelhafter W areneinführung. —  
C. G. H aubold  jr. G. m. b. H., Chem nitz. —  8  b.
481 320.

Schutzvorrich tung  für die S a tte lschraube an Buch- 
b inder-Schneidm aschirien . —  O tto  K ürbitz, R ixdorf, 
F ontanestr. 26. —  11 b. 481 388.

W asse rstan d s - Z w ischenstück  m it verstellbarem  
T auchrohr. —  R asm ussen & E rnst, Chem nitz. —  13 c.
480 409.

S icherheitsvorrichtung zur E rkennung des W a sse r
s tan d es an D am pferzeugern . —  P aul Zem ke, L andsberg
a. W . —  13 c. 480 983.

Schliessrahm en für T iegeld ruckpressen , Schnell
p ressen  und S tereo typie. —  E. H asenclever, Schw elm  
i. W . —  15 d. 481 357.

Schutzvorrich tung  gegen die b lendende W irkung 
von L ichtstrahlen. —  Henry Siem er, H am burg, P inne
bergerw eg 5. —  30 d. 480 611.

S chutzscheibe für autom atische Sägenschärf- und 
Schleif-M aschinen. —  H ans H ering u. Carl S appert, 
G oslar a. H. —  38 a. 481 365.

D reschm asch inenen tstaubungsapparat m it V orrich
tung zum beliebigen Regulieren des Luftstrom es in den 
Saugrohrleitungen. —  H erm ann & Co., G. m. b . H., 
F reiburg  i. B. —  45 e. 480 879.

A usrückung und B lockierung für V orgelege. -—

N eisser E isengiesserei und M asch inenbau-A nsta lt H ahn
& K oplow itz N achf., N eisse-N eu land . —  47 c. 480 968.

E inspannvorrich tung  der W erkstücke in W erkzeug
m aschinen, speziell D rehbänken  und  A utom aten. —  
Fritz W inkelstroe ter, P forzheim , H ohenzollernstr. —
49 a. 480 692.

M ahlgutzuführung bei H olzreissern . —• W illiam  
D enso, Forst i. L. —  55 a. 480 485.

W indschu tzscheibe für A utom obile, te leskopartig  
verste llbar. —  O tto  Elze, G era, R., Jägerstr. 17. —  63 c.
480 661.

S icherheitsrad  für L astw agen . —  Lajos Kocsis, 
C sepel, Ung. —  63 d. 480 998.

M echanische T ranspo rtvö rrich tung  für Zugm uffeln.
—  W . U llrich, E ythra b. Leipzig. —  80 c. 481 057.

Erteilte Patente.
Kl. 18c. 233 287. B l o c k w ä n d e  - u n d  F ö r d e r 

v o r r i c h t u n g .  G e o r g  B l u m e  i n  P a r s i n g 
h a u s e n  a.  D e i s t e r .

In Flam m öfen, in denen Blöcke gew ärm t w erden  
sollen, m üssen die Blöcke, w enn sie b is  zur heissesten  
S telle vorgeschoben  sind , gew endet w erden , um g le ich
m ässige  T em p era tu r zu erhalten . D ieses W enden  g e 
schieht im allgem einen von H and, indem  eine g rössere  
A nzahl von A rbeitern  unm ittelbar die B löcke durch  eine 
O fentür m it W erkzeugen  ergreift. H ierzu  ist eine.

g rössere  Zahl von Leuten erforderlich , au sserdem  tr itt 
kalte  Luft in den O fen ein und der B oden des H erdes 
w ird  durch ungew ollte Bew egungen des B lockes, die 
bei der schw ierigen H andhabung  leicht Vorkommen, 
zerstö rt. D iese N achteile  verm eidet die neue, in Fig. 288 
dargestellte  V orrichtung.

Sie b es teh t im W esentlichen  aus zw ei d rehbaren , 
w inkelförm igen, aus w assergekühltem  S tah lrohr h e r
gestellten  B lockauflagern a und  b und der ebenfalls g e 
kühlten festen  B locklagerung c. D ie V orrich tung  w ird  
in T ätigkeit gesetz t, nachdem  der Block von den R öh
ren  e auf das w inkelförm ige Blocklager a gelang t ist. 
D urch eine K urbel w erden  Z ahnräder gedreh t und 
hierdurch  das w inkelförm ige B lockauflager a im Sinne 
des U hrzeigers geschw enkt. G leichzeitig  w ird  dabei 
aber auch m ittels eines in Eingriff s tehenden  Z ah n 
rad e s  d as  w inkelförm ige B lockauflager b angehoben , 
w obei sich  der dem w inkelförm igen A uflager a zuge
w endete  Schenkel des w inkelförm igen A uflagers b auf
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den B lock sch ieb t. Sobald  der Block in die senkrech te 
Lage gekom m en ist, w ird  die K urbel in um gekehrter 
R ich tung  gedreh t, w odurch  der un ter dem  Block b e 
find liche H ebel des w inkelförm igen A uflagers b den 
Block erfasst und ihn auf das feste  A uflager c in die 
gezeichnete Lage befö rdert. S obald  d ieses geschehen 
ist, w ird  er durch eine A usziehvorrich tung  h inaus —  
und gegebenenfalls über die R utsche auf den Rollgang 
gefördert. G.

Kl. 81 e. 233799. A u f g a b e v o r r i c h t u n g  f ü r  
S a c k e l e v a t o r e n .  —  M a s c h i n e n f a b r i k  
u n d  M ü h l e n b a u a n s t a l t  G.  L u t h e r  i n  
B r a u n s c h w e i g .

D ie neue V orrichtung d ient dazu, bei S ackeleva
toren  die Säcke einzeln zu einer bestim m ten  Zeit in die 
F ang tasche einzu lassen  und  dort so gegen deren R ück
w and  zu drücken, d ass sie  beim  H eben s te ts  an der 
R ückw and des  E levators anliegen und dadurch  gegen 
H erausfallen  gesichert sind . H ierdurch w erden  S tö 
rungen  und A ufenthalte v e rm ie d e n , sow ie  eine b e 
sondere  B edienung für das  E in lassen  der Säcke, w ie 
d ies b is  je tz t nö tig  w ar, überflüssig .

D ie Säcke (Fig. 289) kom m en unter V erm ittlung

eines F ö rd erb an d es in die Z u laufschurre und dann  in 
die F ang tasche b. H ier b le ib t der Sack so lange liegen, 
b is einer der in g rossen  A bständen  an den E levato r
ketten  befestig ten  M itnehm er c durch den B oden der 
F ang tasche in d iese  eingetreten  ist und  den Sack  m it
nim m t. Vom E levator w ird  m ittels eines K ettenan
trie b es  eine K urbelscheibe k so angetrieben , d ass  sie 
genau  eine U m drehung m acht, w enn der näch ste  M it
nehm er an die S telle des vorangegangenen  gekom m en 
ist. D er K urbelzapfen i greift in eine nachgiebige 
gefederte  S chubstange, w elche die am U nterende des 
E le v a to rg es te lls  d rehbar gelagerten  H ebel e in die F ang

tasche- h ineinschlägt und  den dort befindlichen Sack 
w ährend  des H ochnehm ens gegen die W and des E le
vatorgeste lls d rückt. H ierdurch  w ird  der S chw erpunkt 
des Sackes nach  hinten geschoben, und  der S ack  gleitet 
w ährend  der A ufw ärtsförderung  an der W and entlang. 
G leichzeitig  m it den H ebeln w erden durch die K urbel
zapfen F angriegel h bew egt, w elche in die Z ulaufschurre 
geschoben  w erden  und den nächst ankom m enden Sack 
so lange zurückhalten , b is der vorhergehende hoch g e 
nug aus der F angtasche gefördert ist. Nun w erden  bei 
der w eiteren  D rehung der K urbelscheibe die F an g 
riegel zurückgezogen, und der neue Sack  kann in die 
F ang tasche fallen, weil auch die H ebel e inzw ischen 
zurückgezogen sind. D urch die federnde, infolgedessen 
nachgiebige V erbindung zw ischen dem  K urbelzapfen 
und den H ebeln e ist die M öglichkeit gegeben, Säcke 
versch iedener D icke aufzugeben. G.

Biicberbesprecbungcn.
G e w e r b e h y g i e n e  u n d  G e w e r b e k r a n k 

h e i t e n .  R undschau des Institu ts für G ew erbe
hygiene in F rankfurt a. M. H erausgegeben von Dr. 
F. C u r s c h m a n n ,  Fabrikarzt der A ktiengesell
schaft für A nilinfabrikation  G reppin  W erke und Dr.
E. R o t h ,  R egierungs und G eheim er M edizinalarzt, 
P o tsdam .

Die R undschau, deren erstes Heft vorliegt, ist aus 
der Ü berlegung en tstanden , die m edizinischen E rfah 
rungen  der Fabrikhygiene zu sam m eln und  einem  S p e
zialin teressenkreise vorzulegen. Sie erschein t als M o
natsbeilage der „Ä rztlichen S achverständ igen-Z eitung“ 
und w ird  die in den verschiedenen Zeitschriften  ze r
s treu t erscheinenden gew erbehygienischen V eröffent
lichungen m edizinischen Inhalts in Form  von kurzen 
B erichten zusam m enstellen.

M o n a t s b  1 ä 1 1 e r  f ü r  A r b e i t e r v e r s i c h e - 
r u n g. H erausgegeben  von M itgliedern des R eichs
V ersicherungsam ts. V. Jahrg . Berlin, den 12. Juli 
1911. Nr. 7. Inhalt: I. Invalidenversicherung: Lohn
arbe itsverhä ltn is  zw ischen V erw andten. —  II. K ran
kenversicherung: A nm eldung und B eitragsleistung
durch den A rbeitgeber bei freiw illiger V ersicherung. 
—■ III. V ersch iedenes: D ie A rbeitergärten  des V olks
heilstä ttenvereins vom Roten Kreuz in Berlin. D er 
deu tsche Verein für V olkshygiene. B uchanzeige. —
V. Jahrg. Berlin, den 16. A ugust 1911. Nr. 8/9. 
Inhalt: I. A llgem eines: D ie R eichsversicherungsord
nung. —  II. V ersch iedenes: B uchanzeige. —  V or
lesungen über A rbeiterschutz und über A rbeite rver
sicherung.

D i e  g e r i c h t s ä r z t l i c h e  B e g u t a c h t u n g  
v o n  W o h n u n g e n .  D r. Leopold B ürger, A ssi
s ten t der U nterrich tsansta lt für S taa tsarzneikunde der 
U niversität Berlin. Z eitschr. für M edizinalbeam te 
1910, Nr. 19, S. 712. N ach einer Ü bersicht über die 
T ätigkeit der A m tsärzte auf oben genanntem  G ebiete 
kom m t Verf. zunächst auf die bei der W ohnungsbe
gu tach tung  in B etracht kom m enden G esetze zu sp re 
chen. Auffällig zu kurz kom m t dabei die G ew erbe
ordnung  fort und  dam it w ieder einm al, w ie so häufig
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in m edizinischen A bhandlungen, die M itw irkung der 
durch dies G esetz berufenen O rgane (G ew erbeau f
sich tsbeam ten  und B eauftrag te der Innungen und der 
H andw erkskam m ern, § §  39b, 103n, 94c, 120a— e 
R .G .O .). D ie § §  16 und 27 der G .-O ., die V erfasser 
erw ähnt, sind  für die W ohnungsfrage doch im m erhin 
nu r von indirekter B edeutung, indem  sie  S chäd igun
gen und B elästigungen durch benachbarte  F ab rik an 
lagen zu verm eiden suchen. N ur selten  (z. B. b e 
züglich der A rbeiterw ohnungen in Schlächtereien  und 
Z iegeleien) b ie tet das G enehm igungsverfahren nach 
§  16 V eranlassung, bestim m te M indestanforderungen  
hinsichtlich der W ohnräum e als B edingung zu stellen. 
W ichtiger sind  die §§  120 a folg. der G .-O . N ach 
fests tehender A uslegung des G esetzes erstrecken  sich 
die hier hinsichtlich des A rbeiterschutzes den G ew er
beunternehm ern auferlegten V erpflichtungen auch auf 
die W ohn- und Schlafräum e der A rbeiter des B e trie 
bes, vorausgesetz t, dass der B etrieb es m it sich 
bring t, dass die A rbeiter unm ittelbar bei der B e
tr ieb sstä tte  w ohnen. In B etracht kommen hier v o r
w iegend auf dem Lande belegene G ew erbebetriebe 
und  m anche H andw erksbetriebe (B äckereien , F lei
schereien) in der S tadt. D ie Sorge für gute U nter
kunft der in diesen B etrieben beschäftig ten  A rbeiter 
b ildet einen w ichtigen G egenstand  der R ev isions
tätigkeit der G ew erbeaufsich tsbeam ten . U nter an- 
derm  sei darauf hingew iesen, d ass die auf G rund des 
§  120 e der G .-O . in allen P rovinzen  der M onarchie 
einheitlich erlassene Polizei-V erordnung, betreffend 
die E inrichtung und den B etrieb  von B äckereien pp. 
im Verlauf der letzten  Jahre den G ew erbeau fsich ts
beam ten V eranlassung gegeben hat, T au sen d e  von 
G esellenstuben in B äckereibetrieben zu besichtigen 
und dafür Sorge zu tragen , d ass die in schw erer 
N ach tarbeit erm üdeten Gehilfen und Lehrlinge gute 
gesunde Schlafgelegenheit und  im W in ter erw ärm te 
A ufenthaltsräum e erhielten.

D ie in dem  §  120a der G .-O . e rs t nachgebildeten  
§ §  618 B.G.B. und 62 des H andelsgesetzbuches hat 
V erfasser erw ähnt. Im A nschluss an le tzteren  hätten  
noch § §  139g und h der G .-O . E rw ähnung finden 
können, die den B ehörden bzw . dem B undesrat die 
E rm ächtigung erteilen, die Schutzvorschriften  für 
Gehilfen, Lehrlinge und A rbeiter in offenen V erkaufs
stellen im W ege von polizeilichen Verfügungen im 
Einzelfalle und  von allgem einen P o lize i-V erordnun
gen zur D urchführung zu bringen.

In einem  späteren  Artikel will Verf. die M etho
den bei der W ohnungsbegutach tung  erörtern . A.

D i e G e n e h m i g u n g  g e w e r b l i c h e r  A n l a 
g e n  nach  §  16 der G ew erbeordnung ; un ter b eso n 
derer B erücksichtigung der A usführungsbestim m un
gen fü r P reussen , Bayern, Sachsen  und E lsass-L o th - 
ringen.

Im A ufträge des V ereins D eutscher E isenhü tten 
leute verfasst von Dr. jur. R. S chm id t-E rnsthausen , 
R ech tsanw alt am O berlandesgerich t zu D üsseldorf. 
28 Seiten g r .- 8 °, brosch. P re is  Mk. 1.— , Mk. 0,85 
bei A bnahm e von 20 Exem plaren, Mk. 0,70 bei A b
nahm e von 100 Exem plaren. V erlag S tahleisen 
M .B.H., D üsseldorf. Aus dem  V orw ort: D ie vorlie

gende S chrift ist en tstanden  auf A nregung und. 
W unsch der H ochofenkom m ission des V ereins D e u t
scher E isenhütten leu te. D ie vielfachen S chw ierig 
keiten, die in neuerer Z eit bei der behördlichen G e
nehm igung von N eu- und U m bauten in der E isen in 
dustrie  in ste igendem  M asse zu überw inden  sind, 
hatten  schon im F rüh jahr des Jahres 1909 b em erkens
w erte  V erhandlungen der V ertreter der deutschen  
H ochofenw erke gezeitig t, und zur B ildung eines U n
te rau ssch u sses  der H ochofenkom m ission, der so g e
nannten  „K onzessionskom m ission“ geführt. D ie w e i
teren  A rbeiten d ieser K om m ission Hessen m ehrfach 
erkennen, d ass eine knappe D arste llung  der G esich ts
punkte , die bei der E inreichung und E rled igung  
einer gew erblichen K onzession zu beach ten  sind, 
einem  allgem einen B edürfnis en tsp rechen  w ürde . Bei 
der Fülle der einschlägigen gesetzlichen B estim m un
gen und der dazu gehörigen A usführungsanw eisun
gen, der vielfach abw eichenden  R ech tsp rechung  der 
V erw altungs- und G erich tsinstanzen , w ird  es  dem 
v ie lbeschäftig ten  Industriellen  und B etriebsleiter 
schw er m öglich gem acht, m it einiger S icherheit die 
verschlungenen P fade unsere r G ew erbeordnung  zu 
verfolgen. So übergeben  w ir d ieses M erkb la tt aus der 
F eder des bew ährten  ju ristischen  B eira tes unserer 
H ochofenkom m ission der Ö ffentlichkeit, hoffend, 
dass dasselbe  bei der G enehm igung gew erb licher 
Anlagen aller Art sich als ein sicherer W egw eiser b e 
w ähren  w ird , und an seinem  T eile  dazu  b e iträg t,. 
U nsicherheiten  und  U nklarheiten , die neben  so n s ti
gen Schw ierigkeiten  einer g latten  und schnellen E r
ledigung von G enehm igungsgesuchen im W ege s te 
hen, aus dem W ege zu räum en.

D i e  A r b e i t e r v e r s i c h e r u n g  i n  d e n  L ä n 
d e r n  d e r  h e i l i g e n  u n g a r i s c h e n  K r o n e .  
H erausgegeben  an lässlich  der in ternationalen  hyg ie
n ischen A usteilung in D resden  vom k. ungar. S ta a t
lichen A rbeiterversicherungsam t. Im A ufträge des 
A m tes zusam m engestellt von D r. F ranz von H erczeg, 
M in isteria l-S ek tionsrat-R ich ter.

W i r t s c h a f t l i c h e  B e s t r e b u n g e n  i m  
L e h r p l a n  d e r  t e c h n i s c h e n  H o c h s c h u l e n .  
Sehr zu beach ten  s ind  alle die B estrebungen , die darauf 
gerich tet sind , das  Lehrgebiet der T echn ischen  H och
schulen  nach der R ichtung der w irtschaftlichen  P rax is  
auszudehnen . So w erden , w ie die „T echn ik  und W irt
sch aft“ m itteilt, im nächsten  W in tersem ester an der 
T echnischen  H ochschule in D resden  von P ro fesso r Dr. 
phil. et jur. J. Kollm ann V orträge gehalten w erden  über 
S c h i e d s g e r i c h t e  und gew erb liche V erträge, v e r
bunden  m it Ü bungen in der P rax is  des sch ied sg erich t
lichen V erfahrens m it voller B esetzung der S ch ieds
gerichte, und ferner auch über m odernes A u s s t e l 
l u n g s w e s e n  und  seine w irtschaftliche B edeutung. 
Auf beiden G ebieten  verfügt der V ortragende über 
g rosse  eigene E rfahrungen, so d ass  gerade  diese V or
träge in w eiteren  K reisen viel B eachtung finden w erden.

Verein D eutscher R evisions-Ingenieure E. V.
Sitz: Berlin-Wilmersdorf, Trautenaastr. 20.

Für die Schriftle itung  verantw ortlich: Geh. Regierungerat L u d w i g  K o l b e  in G ross-Lichterfelde-W ., Paulinenstr. 3. 
D rnck der B uchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Koitzsch.
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Luftbefeuchter
V on D ipl.-Ing. G w o

Bei einer zw eiten  G ruppe von D üsenzerstäubern  
erfo lg t die Z erstäu b u n g  und  zum eist auch die A n
saugung  des W a sse rs  durch  ein D ruckm ittel, für g e
w öhnlich  D ruckluft oder hochgespann ten  W asserdam pf. 
D ie E inrich tung  ist dabei so  getroffen, d ass  das W a s
se r dem  D üsenm undstücke durch  ein R öhrchen zuge
führt w ird , indem  es durch die aus der D üse a u s 
tre ten d e  D ruckluft angesaugt w ird . D as W asserroh r 
kann dabei die D üse um hüllen oder in ihr liegen, oder 
es kann auch un ter einem  sp itzen  oder rech ten  W inkel 
zum  D üsenkanale  angeordnet sein. In Fig. 290 und 291

Fig. 2 9 0 . ’ F ig. 2 9 1 .
L uftbefeuch ter der G. M. P a rk s  C om pany.

ist ein neuerd ings in A m erika nam entlich  für T ex til
fabriken  häufig ausgeführter L uftbefeuchter der G. M. 
P a rk s  C om pany abgeb ilde t, bei dem  das D ruckm ittel
-  in ähnlicher W eise  w ie das zu ze rstäu b en d e  D ru ck 

w asse r  bei der in Fig. 286 abgeb ilde ten  D üse von 
C arrie r —  tangential in die Z erstäuberkam m er ein tritt 
und h ierbei das durch eine zentrale R ühre zugeführte 
W asse r ansaug t und noch innerhalb  der D üsenkam m er 
ze rstäu b t, w orauf das  G em isch äu sse rs t fein verte ilt in 
G esta lt eines Kegels aus der D üsenöffnung au s tritt. —  
In Fig. 290 bezeichnet a das Z uführungsrohr für das 
D ruckm ittel (Luft od er D am pf), das m it einem  D rucke 
von 4— 4 1 / 2  kg pro qcm zuström t und durch die Ö ff
nung b tangential in die Kam m er c e in tritt, w ährend  
das  W a sse r  durch das in achsia ler R ichtung verste ll-

für Fabriken.
s d  z - C harlo ttenbu rg . (Schluss.)

bare Rohr d angesaugt w ird. W asserstaub  und D ruck 
m ittel treten  durch die Ö ffnung e ins Freie. In S p in 
nereien  s ind  für gew öhnlich  eine g rössere Anzahl Z e r
stäu b erd ü sen  im Raum e verte ilt angeordnet. D ie Z u 
führung  von D ruckm ittel und W asser erfolgt durch 
zw ei nebeneinander verlaufende Rohre (Fig. 291). D er 
W assersp iegel des S peisebehälte rs w ird  se lb sttä tig  so  
gehalten , d ass das  W asser in den senkrechten  Z w eig 
rohren  s te ts  eine bestim m te H öhe hat. D ie Z erstäuber 
können einzeln ausgeschalte t w erden, w ozu m an nur 
einen H ahn in dem Z w eigrohre für die D ruckluft a b 
zusperren  braucht.

Als D ruckm ittel d ient bei dem eben beschriebenen  
B efeuchter von P arks, w ie bereits angedeutet w orden 
ist, D ruckluft oder D am pf. L etzterer kom m t natürlich  
n u r in F rage, w enn er einer bere its  vorhandenen D am pf
kesselan lage entnom m en w erden  kann. Für g rössere  
A nlagen m it einem  w eitverzw eig ten  Leitungsnetz ist 
jedoch die A nw endung von D am pf n icht zu em pfehlen, 
weil dann die Isolierung der Leitungen zu um ständlich  
w ird . Für solche Fälle verw endet m an b esse r D ruck 
luft, d ie m an durch einen von der H aup tk raftan lage 
unabhängigen  K om pressor erzeugt, weil es häufig e r 
w ünscht ist, d ie B efeuchtungsanlage noch vor Beginn 
der A rbeit in T ätigkeit zu setzen.

W as nun die Vorzüge des B etriebes der D ü sen 
zerstäuber mit einem D ruckm ittel gegenüber dem mit 
D ruckw asser betrifft, so ist zunächst zu bem erken, dass 
im erste ren  Falle eine fast vollständige Ü berführung  
des angesaugten  W asse rs  in feinsten W asse rstau b  g e
lingt, w ährend  dies beim D ruckw asserbe triebe nur m it 
einem  geringen T eile  des aus der D üse austre tenden  
D ruckw asse rs der Fall ist, w ohingegen der bei w eitem  
grössere  Teil in T ropfenform  gesam m elt w ird , um erst 
w ieder un ter D ruck  gesetz t zu w erden. E in zw eiter 
U ntersch ied  liegt in der g rösseren  K ühlw irkung, die 
bei den m it einem  D ruckm ittel betriebenen  Z erstäubern  
zu erzielen ist. D enn in diesem  Falle kom m t nicht nur 
die bei der V erdunstung  des W assers, sondern auch
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die bei der E xpansion  des D ruckm ittels gebundene 
W ärm e in B etracht. Auch an R ohrleitungen w ird  beim  
D ruckw asse rbe triebe  im allgem einen n icht gespart, weil 
ja  das F angw asser zurückgeleitet w erden  m uss.

W äh ren d  bei den bekannten  Z erstäubern  das 
D ruckm ittel für gew öhnlich auch das zu ze rstäubende 
W asser ansaug t, d ient es bei der Z erstäu b erd ü se  von 
B angert (Fig. 292) ausschliesslich  zur Z erstäubung ,

Fig. 292 . Z erstäuberdüse von B angert.

w ährend  das W asser se lbst un ter einem  gew issen 
D rucke aus tritt. D ie D üse besteh t im w esentlichen 
aus der als Luftzuführung ausgebildeten  K uppelhülse 1, 
dem Luftstreukegel 2, und dem  W asserstreukegel 3, an 
den die W asserle itung  angeschlossen w ird . D as Innen
ende der K uppelhülse 1 b esitz t eine K egelbohrung 12, 
in die der Luftdruckkegel 2 m it Hilfe des Z apfens 9 
m ehr oder w eniger tief eingeschraub t w erden  kann, 
dam it der R ingspalt g rösser oder k leiner gestellt w e r
den kann. Auch der S treukegel 2 hat eine kegelförm ige 
A ussparung  4 zur Aufnahm e des das W asse r ze r
s treuenden  Kegels 3. L etzterer w ird  auf den Zapfen 5 
des Kegels 2 geschraubt und durch seine E instellung 
w ird die G rösse des R ingspaltes 16 bestim m t.

D ie W irkungsw eise der D üse ist folgende. D as 
W asser tr itt un ter D ruck durch die K anäle 17 in den 
R ingspalt 16, aus w elchem  es unter Ä nderung seiner 
B ew egungsrichtung austritt und auf der M antelfläche 
des S treukegels nach aussen  abström t. H ierbei tr itt 
das  W asser mit der aus dem R ingspalt 13 au sströ m en 
den D ruckluft in B erührung, w ird  von der D ruckluft 
fein ze rs täu b t und fliesst dann in inniger M ischung m it 
der Luft über die M antelfläche des Kegels 3 nach 
aussen  ab.

D ie Firm a K örting hat ihre oben beschriebene 
S treudüse anfangs auch zur A nfeuchtung der Luft nach 
dem von dem  Italiener Sconfietti erfundenen V erfahren 
benu tzt. D ieses Verfahren bes teh t bekanntlich  darin , 
dass überh itz tes W asser un ter hohem  D rucke fein ze r
s täu b t in die A tm osphäre austritt, w obei das W asser 
unm ittelbar nach dem  A ustritte  aus der D üse zum 
grössten  Teil (bis zu 80 °/„) in D am pfform  übergeführt 
w ird . D a die zur V erdam pfung des W assers  e rfo rder
liche W ärm e nur zum geringen Teil dem au sströ m en 
den heissen  W asser se lbst entnom m en w erden  kann, 
so hat die V erdam pfung nicht nur eine K ühlung des der 
S treudüse en tström enden  W assers  zur Folge, sondern  
es w ird  auch der Luftstrom  selbst erheblich gekühlt.

N euerd ings benu tz t d ie  F irm a K örting bei S confie tti- 
anlagen eine b eso n d ers  ges ta lte te  D üse.*) D ieselbe 
bes itz t in der A usm ündung keine S pira le . Vor der 
M ündung ist der Q uerschn itt derart eingeschnürt, d ass 
zw ischen der E inschnürung  und der M ündung ein E x 
pansionsraum  liegt. W ird  d ieser D üse überh itz tes W a s
ser zugeführt, so verm indert sich  dessen  D ruck  hin ter 
der E inschnürung, d. h. in dem  E xpansionsraum e. Es 
b ilde t sich  in ihm eine im m er noch unter D ruck  s tehende  
M ischung von W a sse r  und W asserdam pf in fe in ster 
Form , die h ierauf in die anzufeuchtende Luft au s tritt.

D ie B efeuchtung der Luft m ittels überh itz ten  W a s 
se rs  hat zw ar den V orteil, d ass m an der R aum luft im 
Som m er eine gew isse W ärm em enge en tziehen kann, 
w ohingegen m an bei der Z erstäubung  m ittels W a sse r
dam pf im allgem einen eine T em p era tu rerh ö h u n g  der 
Luft in den Kauf nehm en m uss. T ro tzdem  gelangt 
diese le tztere A rt der A nfeuchtung b isw eilen  noch  zur 
A usführung, da sie  n icht an D am pfkessel gebunden  ist, 
d ie m it höherer S pannung arbe iten . D a bei derartigen  
A nlagen der D am pf jedoch  häufig  w asserh a ltig  ist, hat 
Karl U lrich in Z w eib rücken  eine S trah ldüse  kon 
stru ie rt, bei der der D am pf vor seinem  A ustritt in den 
Raum en tw ässe rt w ird. D ies w ird  dadurch  erreich t, 
d ass  in dem G ehäuse der S trah ldüse Z w ischenw ände 
m it gegeneinander verse tz ten  Löchern vorgesehen  sind 
und das T ro p fw asse r zu einer besonderen  A bleitung 
geführt w ird.

D ie Fig. 293 zeigt die S trah ldüse  im L ängsschnitt, 
w äh rend  Fig. 294 einen Q uerschn itt durch die R ohr-

Fig. 293  und  2 9 4 . S trah ldüse  von C arl U lrich  
in Zw eibrücken.

leitung darste llt. D ie S trah ldüse  c s teh t durch ein ab - 
sp e rrb ares  Rohr i m it der D am pfleitung a und  durch 
ein dünnes Rohr k m it der D am pfw asserab le itung  b in 
V erbindung. S ie bes teh t aus einem  durch einen D o p 
pelkegel geb ildeten  G ehäuse, an dessen  einer S pitze 
das D am pfstrah lrohr 1 heraustritt. D as Innere des 
D üsengehäuses ist durch m ehrere Z w ischenw ände g e
teilt. D as A ustritts roh r 1 rag t w eit in den vordersten  
Raum  hinein.

*) Vgl. Z eitschrift für G ew erbehygiene Jahrg. 1907 
S. 181. ‘
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D er D am pf gelangt aus dem  R ohre i in die D üse, 
s tö ss t gegen  die Z w ischenw ände, an denen sich  die 
W a sse rtro p fen  abscheiden , und  tr itt  durch das R öhr
chen 1 in den F abrik raum  aus. D as abgesch iedene 
W a sse r  sam m elt sich an der tiefsten  S telle der D üse 
und w ird  durch  das Rohr k in die gem einsam e Kon- 
d en sw asse rab le itu n g  b übergeführt. D adurch , dass 
das  S trah lroh r 1 in den le tzten  D üsenraum  frei h ine in 
rag t, kann se lb st d as  durch d ie D am pfström ung  an 
d er D üsenw and  etw a m itgerissene W a sse r  n ich t in das 
A ustritts roh r gelangen. —  D urch  gu te Isolierung der 
L eitungsrohre w ird  eine Ü b ertragung  der W ärm e an 
die R aum luft m öglichst verm ieden.

D er B efeuchter von U lrich hat sich in kurzer Zeit 
in eine A nzahl w estd eu tsch er S pinnereien  E ingang v e r
schafft.

N eben den D ü senzerstäubern  w erden  se it einiger 
Z eit nam entlich  zur lokalen L uftbefeuchtung A pparate  
verw endet, bei denen die Z erstäu b u n g  des W a sse rs  
durch  die S ch leuderw irkung  von R o ta tionskörpern  e r 
folgt. Sie haben den Vorteil, d ass  sie  w eder D ru ck 
w asse r  noch ein D ruckm ittel zur Z erstäu b u n g  bedürfen  
und  w erden  nam entlich  da verw endet, w o eine m echa
n ische A ntriebskraft oder elek trischer S trom  zur V er
fügung steh t. Z ur Z erstäubung  d ient zum eist eine mit 
g rö sse r G eschw indigkeit um laufende Scheibe, von 
deren R ande die F lüssigkeit in einer dünnen Schicht 
abgesch leudert w ird . D ie Z uführung  des W a sse rs  e r
fo lg t durch ein fests tehendes R ohr oder durch ein m it 
der S cheibe um laufendes H eberohr, das in einen W a s
se rb eh ä lte r tauch t. Bei einigen A pparaten  gelangt ein 
m it se iner S p itze  in W asser tauchender Kegel in A n
w endung, bei dessen  D rehung  das W asse r am M antel 
em porste ig t, um von dem  R ande abgesch leudert zu 
w erden . D erartige  Z erstäu b er rühren  von P rö tt in 
R heydt, W ilhelm  S chw arzhaup t in St. G oar, der Firm a 
S iem ens-S chuckert in Berlin u. a. her. B esonders e r
w ähn t sei hier ein neuerd ings in A m erika un ter der B e
zeichnung „H y g ro sso “ in den H andel geb rach te r A ppa
ra t von John W . F ries in W inston  Salem , der in Fig. 295 
abgeb ilde t ist. W ie die A bbildung zeigt, läuft der Z er
s täu b erte lle r  um eine w agerech te  A chse, die von einem 
kleinen E lektrom otor angetrieben  w ird , auf dessen 
W elle  noch ein F lügelrad  sitz t, das dem  Z erstäuber 
s te tig  neue Luftm engen zuführt. D icht am  U m fange 
des Z erstäu b erte lle rs  ist ein K ranz von P rellp la tten  
angeordnet, an  dem  die g röberen  W asse rtro p fen  noch 
w eiter zerteilt w erden . D ieser K ranz is t ferner von 
einem  B lechringe um geben, der zum  A bfangen des 
T ro p fw asse rs  dient.

Von anderen , jedoch  w eniger verb reite ten  L uft
befeuch tern  seien h ier noch erw ähnt die F lügelradzer
s täu b er, bei denen die F lüssigkeit gegen das zur L uft
fö rderung  d ienende F lügelrad  geführt und  von diesem

zerteilt w ird , ferner solche Z erstäuber, die die Z e r
teilung des W asse rs  m ittels in schnelle R otation  v er
se tz ter, in W asse r tauchender Scheiben, B ürsten  od er

Fig. 2 9 5 . „H ygrosso“ , Z erstäuber von John  W. Fries.

an dem  U m fange einer T rom m el befestig te r Spitzen 
bew irken. D ie F lügelradzerstäuber haben nam entlich 
durch P au l K estner in Lille eine w eitere A usbildung 
erfahren. E inen neuen W asse rzerstäu b u n g sap p a ra t m it 
in die zu ze rstäubende F lüssigkeit ein tauchenden  D reh 
körpern  hat sich vor kurzem  auch die F irm a O skar 
S ichtig  & Co. in K arlsruhe-R heinhafen schützen lassen 
(D .R .P . 222 625).

N eben den die K onstruktion der Z erstäu b er b e 
treffenden F ortschritten  s ind  in den letzten  Jahren je 
doch noch m annigfache V erbesserungen in der lokalen 
Luftbefeuchtung erz ielt w orden . M an ha tte  schon früher 
erkannt, d ass  m an mit der letzteren  zw eckm ässig  auch 
eine B elüftung der Räum e verbindet. Zu diesem  Z w ecke 
b rach te  m an die Z erstäu b er in einem m it der A ussen- 
luft in V erbindung stehenden Rohre un ter und benu tzte  
die S augw irkung  der D üsen zur Förderung  der F risch 
luft. D erartige  E inrichtungen w erden  seit einigen Jah 
ren  beisp ie lsw eise  von Rudolf Jakobi in N ym w egen für 
T ex tilfab riken  ausgeführt. D as Luftzuführungsrohr ist 
über die ganze Länge des R aum es geführt und b esitz t 
zah lreiche konische A uslassstu tzen , durch w elche die 
angefeuchtete Luft au sgesto ssen  w ird. A usser der 
Frischluft kann auch Raum luft angesaugt w erden , w as 
nam entlich  fü r den W in terbetrieb  in F rage kom m t.

Jakobi o rdnet h in ter den D üsen auch herausnehm 
bare  G itter m it zu e inander versetzten  S täben  an, die 
zum  A bfangen der groben  W assertropfen  dienen. Ein 
A bfangen auch der feinen W assertropfen , w ie dies bei 
den in A m erika gebräuchlichen Luftw äschern  der Fall 
ist, ist n icht beabsich tig t, w eil dieser feine von dem
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L uftstrom e fortgetragene W asse rstau b  zur E rhöhung 
des F euchtigkeitsgehaltes der Raum luft beitragen  soll.

D a es häufig n icht m öglich ist, durch S ättigung  der 
kalten  Luft nam entlich im W in ter in S pinnereien  den 
erforderlichen relativen F euchtigkeitsgehalt zu erzielen, 
w ird  vielfach vor den B efeuchter noch eine D am pf
sch lange o. dgl. zw ecks E rw ärm ung der Luft vo rg e
schaltet. Eine derartige E inrichtung zeigt Fig. 296 in 
der A usführung von Jakob R uckstuhl in Basel. In dem

Fig. 296 . L uftbefeuchter m it vo rgelagerter D am pfschlange 
von Jakob  R uckstuhl in Basel.

G ehäuse a, das für gew öhnlich an der D ecke des A r
beitsraum es angebrach t w ird, befinden sich m ehrere 
S treudüsen  d, die an eine D ruckw asserleitung  e und an 
eine D am pfleitung f angeschlossen sind . D urch  E in 
ste llung  der V entile i kann m an den D üsen en tw eder 
nur kaltes W asser oder W asserdam pf oder auch ein

G em isch von beiden  zu leiten . In einem  als L u ftau s
tritt d ienenden S tu tzen  j ist der S augven tila to r k a n 
geordnet. D ie Luft tritt durch den E in lass c ein, w enn 
die K lappe m geöffnet ist. Ein S chieber 11 d ient zur 
R egelung des E in trittes  von U m laufluft. D ie vor und 
hin ter den Z erstäu b ern  angeordneten  H eizsch langen  o 
dienen zur E rw ärm ung der Luft. D as D rah tg itte r  r, 
w elches bei geöffnetem  S chieber n leicht zugänglich 
ist, d ient zum  A bscheiden g rober V erunrein igungen , 
w ährend  das am A uslasse angeordnete G itte r s e tw a 
m itgerissene W assertrop fen  aus dem  L uftstrom e a b 
fangen soll. D as n icht zerstäub te  W asse r fliesst durch 
Rohr t ab.

In e igenartiger W eise  verb indet die „S ocie te  L am 
bert F reres in L ev a lla is-P e rre t“  bei den von ihr a u s 
geführten  A nlagen die lokale B efeuchtung von T e x til
sä len  m it einer gleichzeitigen F risch luftzuführung  zu 
den B efeuchtungsstellen . W ie Fig. 297 erkennen  lässt, 
erstrecken  sich über die ganze Länge des S aales m eh
rere  m it seitlichen A ustrittsstu tzen  versehene R ohre, 
in die die F rischluft m ittels eines V entilato rs e inge
d rückt w ird . Ü ber jedem  L uftverteilungsrohre sind 
eine Anzahl von mit D ruckluft betriebenen  W a sse r
ze rs täu b e rn  angeordnet, so d a ss  über die ganze F läche 
des R aum es ein W assersch le ie r und d arun te r ein F risch 
luftschleier verb reite t w ird . Beim Sinken der Schleier 
in dem Raum e w erden  die einzelnen T eilchen  des 
W assersch le ier allm ählich von der zu befeuch tenden  
Luft eingehüllt.

Auch die F irm a M ertz in Basel d rückt die e rfo rd e r
lichenfalls angew ärm te und gerein ig te Luft au s einer 
H auptleitung  nach einer Anzahl in dem  A rbeitssaa le  
verte ilter Z w eigrohre, an deren A usm ündung eine Z e r

Fig. 2 9 7 .

A nlage für lokale B efeuchtung 
m it Frischluftzuführung 

der Soci6 t£ L am b ert F reres 
in L evalla is-Perret.
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s tä u b e rd ü se  angeordnet ist. D ie Luft tr itt un ter v e r
hä ltn ism ässig  starkem  D rucke in das D üsengehäuse 
tangen tia l ein und b ildet in diesem  gleichsam  einen

W irbel, w om it eine m öglichst vollkom m ene A ufnahm e 
des zerstäub ten  W asse rs  durch den Luftstrom  bezw eckt 
w ird.

Arbeiterbäder.
V on Ingenieur J u l .  R ö s s l e r ,  B reslau. (Schluss.)

Ü ber den Bau und die innere A ussta ttung  kann 
m an w enig B estim m tes sagen, da m an hier am  sp a r
sam sten  um gehen m uss. S teh t ein Raum  bere its  zur 
V erfügung, so m uss m an sich dem selben anpassen . Ist 
jedoch ein N eubau zu errich ten , so hat m an ihn in e in 
facher ab e r zw ecken tsp rechender W eise  aufzuführen. 
M an w ähle nur rech teckige G rund risse  und  errich te den 
Rohbau in aussen  gefugtem  B acksteinm auerw erk , die 
Innenseiten  s ta rk  -asphaltiert und besande t, nachdem  sie 
gut ausgetrocknet sind, geben  m it einem  Z em en tg la tt
strich  versehen eine w asserundurch lässliche Schicht.

D ie F undam ente  sind  b is  0,50 m über F ussboden  in 
Beton auszuführen . D as D ach m it doppelter H olz
V erschalung  und  R ubero id  bedeck t, g ibt eine ziem lich 
w ärm eundurch lässliche Schicht. Jedoch m uss m an 
darauf ach ten , d ass  es gut m it K arbolineum  oder einem 
ändern  konserv ierendem  M ittel du rch tränk t ist. Bei 
der S parrenkonstruk tion  ist se lb stve rständ lich  darauf 
R ücksich t zu nehm en, d ass  genügend Raum  für das 
W arm  W asserreservoir vorhanden  ist. Alle A rten von 
E isenkonstruk tionen  haben sich  für vorliegenden Z w eck 
gar n icht bew ährt. Ein doppelter heller Ö lfarbenan 
strich  im Innern von W än d en  und  D ecke m acht die 
B adegelegenheit freundlich  und  erhöht d as  R einlich
keitsgefühl. Für den nötigen Luftw echsel haben  A b
lu ftschäch te  und A bzugsrohren m it D eflek toren  zu so r 
gen. Z uluftk lappen , die verste llbar zu gestalten  sind, 
m üssen  unbed ing t die entw ichene Luft erse tzen . D re h 
oder au fk lappbare  Fensterflügel halte  ich für ganz v e r
fehlt, da eine R egulierung nahezu  unm öglich und Z ug
erscheinungen  unverm eidlich  sind . Am bes ten  dürften 
sich  daher h in ter den H eizkörpern  befind liche S ch litz
sch ieber eignen und  D rosselk lappen  in den A bzugs
kanälen . Für die H eizung kom m t aussch liesslich  
W arm w asse r- und D am pfheizung in B etrach t. D oppel
fenster aus billigem  R ohglas verm indern  die W ärm ever
luste  ganz erheblich .

Sehr zu verw undern  ist es, d ass beinahe in allen 
W erken  ausschliesslich  von B adezellen und  B rause
zellen die R ede ist. Sie erhöhen u. a. nach, nur ein 
un an g eb rach tes  Scham gefühl, erschw eren  die K ontrolle 
und  Ü bersich tlichkeit, und  erfo rdern  ungem ein viel 
P latz . S ie b rauchen  eine G rundfläche von 2,2 b is 
3,25 qm  p ro  B rause  und haben  nur N achteile  ausser 
den höheren A nlagekosten. D abei m uss die B eschw er
lichkeit in B etrach t gezogen w erden , m it w elches die 
Zellen rein zu halten  sind , m it ihren vielen vorsp ringen 
den W inkeln und K anten. M an führe daher sog. B ade
schürzen  ein, die für b illiges G eld erhältlich  sind.

D ie g rösste  Sorgfalt ist auf die A usbildung des 
F u ssb o d en s zu legen, d ass  derselbe w asserundurch - 
lässlich  und  genügend und rich tige N eigung zur schnel
len A bführung des W asse rs  b esitz t. H olzstoff, A sphalt

und w eisse F euertonp latten  sind die richtigen S toffe 
h ierfü r; Zem ent w irkt kalt und  besitz t auch die richtige 
G lätte  nicht, die zur R einhaltung nö tig  ist.

Am besten  bew ährt haben sich geriffte w eisse 
F ussbodenp latten . D abei soll der Boden von der M itte 
an leichtes Gefälle nach den B rausen zu haben . Eine 
d icht an der W and  angelegte Rinne führt dann das 
W asser schneller in den S inkkasten  ab . W ird  der 
P la ttenbe lag  zu teuer, so kann m an sich m it Z em ent
estrich  und  L attro ststabdeckung  behelfen. Ein solcher 
L attrost tüch tig  m it heissem  Leinöl getränk t, lässt im 
m erhin auf eine L ebensdauer von 5 b is  6  Jahre rec h 
nen. B erücksichtig t m an jedoch die U nterhaltung  und 
N euanschaffung, so  kann m an schon bald  einen P la tten 
boden ausführen, ohne für V erzinsung und A m o r tis a 
tion  zu hohe B eträge zu erhalten. H at m an auf einer 
S eite oder in der M itte noch etw as P la tz  übrig, so kann 
die E rrichtung von Fussw aschbecken , die im Fussboden  
vertieft, beton iert und m it P latten  ausgelegt sind , nur 
em pfohlen w erden , da die B rausezeit h ierdurch auf 
5 M inuten beschränk t w erden  kann. D ie M aasse eines 
Beckens s ind  e tw a 400X 400X 150 mm. D abei soll die 
vo rdere  W and , zum  Sitzen geeignet, 20 cm im Beton 
erhöht sein und P latten-V erk leidung  erhalten. Im B e
darfsfalle kann auch eine S itzrolle aus starkem  Z ink
blech m it H olzeinlage und verzinkten S tützen angängig 
sein . D ie E n tw ässerungs- und W asserzu füh rungs
Leitungen erfo rdern  allerd ings eine n icht unw esentliche 
E rw eiterung. Bezüglich der inneren A ussta ttung  gehe 
m an nach dem  G rundsätze  vor, d ass E infachheit und 
gediegene A usführung die b illigsten A nlagen ergeben. 
Am zw eckm ässigsten  w ird  die A nordnung, w obei das 
B rausew asser in der richtigen T em peratu r in einem 
offenen R eservoir aufgespeichert w ird, und den B rau 
sen  zuläuft. Alle M ischapparate  und A bsperrventile 
w erden  h ierdurch erübrig t. D ie E inteilung in m ehrere 
G ruppen  erm öglicht m ehr oder w eniger B rausen, der 
F requenz en tsp rechend  in Betrieb zu halten. Um zu 
bew irken , d ass nach dem  B aden die Poren sich 
sch liessen , w erden  ein oder m ehrere K altw asserbrausen  
vorzusehen  sein. H ierdurch  können die M ischapparate , 
deren A nschaffungspreis nicht unbeträchtlich  und zu 
R eparatu rkosten  imm er A nlass geben, vollkom m en en t
behrlich  w erden . N ur in ganz besonderen Fällen dürf
ten M ischkörper mit W arm - und K altw asseranschluss 
vorzusehen sein. S itzrollen un ter jeder B rause g es ta t
ten, die R einigung bequem er vornehm en zu können.

Alle Z uleitungsröhren w erden in verzinkten 
schm iedeeisernen  E isenröhren ausgeführt und sp ä ter 
m it einem w eissen  Em aillelack überzogen, die B rausen 
und sonstigen  A rm aturen in M essing —  po lie rter oder 
R otguss A usführung gew ählt. Bänke und sonstige 
H olzteile sind  in K iefernholz, das gut m it heissem
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Leinöl ge tränk t ist zu erstellen. N eben jeder B rause 
m uss ferner ein Seifennapf angebrach t sein. D ie e in 
fachste A usführung g es ta tte t ohne Zw eifel der S chw itz
raum , in dem ausser den H eizkörpern  nur B änke, so 
w ie eine T rinkgelegenheit m it frischem  W asser A us
ste llung  finden. D ie E rw ärm ung der Luft durch ö r t
liche H eizkörper oder gar eine Feuer-L uftheizung  m acht 
eine B efeuchtung derselben no tw endig , w ozu m it E r
folg S treudüsen  verw endet w erden  können. F ür die 
W ände m uss auch in diesem  Raum ein S chutz gegen 
F euchtigkeit vorgesehen w erden.

Im W in ter kann natu rgem äss eine künstliche H ei
zung nicht en tbehrt w erden. H ierzu eignet sich am 
bes ten  die D am pfheizung resp . D am pfluftheizung, da 
auch  die W arm w asserbere itung  m it ihr zusam m en v e r
einigt w erden  kann. Es soll dam it aber n icht gesagt 
se in , d ass z. B. die W arm w asserhe izung  n icht auch 
b rau ch b ar w äre. Sie erfordert jedoch  g rössere  H eiz
flächen und R ohrquerschnitte  und verteuert som it die 
A nlage. D er A bführung der verb rauch ten  Luft ist ein 
b esonderes A ugenm erk zuzuw enden . Ein dreim aliger 
Luftw echsel im S chw itzbad  und ein zw eim aliger im 
B rauseraum  dürfte zur E ntfernung der Abluft und 
W asserdäm pfe ausreichen. D ie A nordnung einer F risch 
luftkam m er ist angezeigt, von der aus auch die H ei
zung vorgenom m en w erden kann. D ie Lage dürfte im 
K ellergeschoss die beste  sein.

D as W ich tigste  für eine A rbe ite rbadeansta lt, einen 
P unk t den m an nie aus dem  Auge lassen  darf, b ildet 
die rich tige W ahl der W arm w asserbere itung . D ie In
dustrie  bedarf zu allen O perationen  m aschineller Kräfte, 
d ie  en tw eder in der lebendigen K raft des ström enden  
W asse rs  oder, w as für unsere B etrach tung  w ese n t
licher ist, die U m setzung gebundener W ärm e gew on
nen w ird . D ie le tzte  Art ist deshalb  zu vorliegendem  
Zw eck w ichtig , weil w ir in den allerm eisten  Fällen die 
A bw ärm e, w enn auch nicht um sonst, so  doch zu einem 
ganz billigen P re is  erhalten.

Zur W ärm eerzeugung w erden  besondere K e s s e l  
z. B. w ie d ieselben  zu H eizungszw ecken dienen, 
S t r a h l a p p a r a t e  und G e g e n s t r o m a p p a 
r a t e  herangezogen. E rs te re  nü tzen  den besonders 
aufzuw endenden  Brennstoff aus, die S trah lap p ara te  
hochgespann ten  D am pf, die letzten dagegen können der 
v ielseitigen V erw endung angepasst w erden . H ier sehen 
w ir d ieselben, den A bdam pf von A uspuffm aschinen 
ausnützen , oder als V orkondensator die g rösste  D am pf
m enge w iedersch lagen , als O berflächenkondensatoren , 
dort sehen w ir sie  die W ärm e der A bgase von D am pf
kesseln  oder G asm aschinen an das F rischw asser a b 
gehen. W ieder in einem  anderen  Falle w erden  die 
heissen  V erbrennungsprodukte von K upol- und F lam m 
öfen ausgenutzt, sogar die A bzüge von T rockenkam 
m ern in G iessereien  w erden  n icht verschont. D ass es 
gelingt, den oft recht schlechten W irkungsgrad  der 
Feuerungsanlagen  w esentlich zu heben, liegt auf der 
H and.

Z ur B eurteilung, ob eines oder das andere  M ittel 
genügend W ärm e liefert, w elches ausreich t, um die e r
forderliche W arm w asserm enge in einer bestim m ten Zeit 
zu leisten, m öchte ich hier noch einige Z ahlenw erte 
und Form eln zu deren E rm ittelung angeben. Am 
fre iesten , ohne irgend eine R ücksicht auf sonstige B e
triebsm aschinen  nehm en zu m üssen, kann die W ahl bei

der A ufstellung besonderer W arm w asser- resp . D am pf
kessel vorgenom m en w erden , weil m an deren  G rösse  
leicht den herrschenden  B edürfnissen  anpassen  kann. 
D ie A bm essungen sind  gegeben , sobald  m an die s tü n d 
lich von einem  Q u adra tm ete r K esselheizfläche ab g e 
gebene W ärm em enge kennt. In der P rax is  geh t m an 
bei gusse isernen  G liederkesseln , die infolge ihrer s ta r 
ken K ontaktheizfläche und  ih res G egenstrom prinzipes 
eine g rosse  W ärm eab g ab e  erm öglichen von 10— 12000 
W  pro  qm  und S tunde. H öher zu gehen, w äre  u n 
lohnend, weil die T em p era tu r der A bgase zu seh r a n 
ste igen  und  dam it der W irkungsg rad  s ta rk  abfallen  
w ürde. D ie B erechnung des K ohlenverbrauches kann 
bei V erw endung gu ten  H üttenkokses zu 4000 W  p ro  kg 
B rennstoff in R echnung gestellt w erden , bei einem  
W irkungsgrad  der Feuerung  von 0,7— 0,8 und  einem  
solchen der H eizfläche von 0,70. E tw as um ständ licher 
dürfte  die B estim m ung des W ärm einhaltes bei der V er
w endung von A b d a m p f  u n d  d i e  A u s n ü t z u n g  
d e s  K o n d e n s a t o r k ü h l w a s s e r s  sein . D ie 
S pannung des D am pfes bei A uspuffm aschinen beim  
V erlassen derse lben  m it 1,1 abs. angenom m en g e s ta t
te t aus der Z eunerschen  D am pftabelle  (H ütte  I n eu n 
zehnte A uflage p. 307) eine V erdam pfungsw ärm e von 
533 W  1 kg D am pf abzu lesen . D a m an sc h ä tz u n g s
w eise m eist d ie  m ittlere effektive B elastung  der M a
schine, sei es auch durch M essung  an der D ynam o oder 
durch Indizierung un ter B erücksich tigung  des W ir
k ungsg rades kennt, so  lässt sich  aus der nachfo lgenden  
T abelle , aus Jollys A uskunftsbuch, sofort der s tü n d 
liche D am pfverb rauch  p ro  PS. und S tunde berechnen . 
D ie T ab e lle  liefert fo lgende W erte.

D a m p f v e r b r a u c h  e i n e r  E i n z y l i n d e r  m a - 
s c h i n e  o h n e  K o n d e n s a t i o n  p r o  P S .

S t u n d e  e f f e k t i v .
1 0 - 1 5  PS.  4 0 - 5 0  PS.  100 PS.

Dampf dr uck 6 8 9  6 7  3 9  6 7 8 9
D am pfgew icht 26,5 25,0 23,5 19,5 13,5 17,5 17,0 18,0 17,0 16,0 15,0

E i n z y 1 i n d e r m a s  c h i n e m i t  
K o n d e n s a t i o n .

40—50 PS. 100 PS.

D a m p f d r u c k .................................6 7 8 6 7 8
ohne D am pfgew icht . . . .  15,0 14,5 14,0 14,5 14,0 13,6
m it D a m p fm a n te t ......................13,5 13,0 12,5 13,0 12,5 12,2

V e r b u n d m a s c h i  n e m i t  K o n d e n s a t i o n .
100 PS. 250 PS. 1000 PS.

D ampfdruck 6 7 8 6 7 8 9 7 8
Dam pfgewicht 11,0 10,0 9,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,5 8,0

D ass m an auch das K o n  d e n s k ü h l  w a s s e r  
mit heranziehen kann, erhellt von se lbst. D ie K ühl
w asserm enge zur N iederschlagung des D am pfes ist 
aber höchst verschieden, je nach  der zur A nw endung 
gelangenden K ondensato rart der B etriebsdam pfm a
schine. Kommt ein M ischkondensator m it Parallel ? 
zur A usführung so w erden  durch  die N iederschlagung 
von 1 kg D am pf 28 kg W asse r von 45° C. erhalten . 
W ird  dagegen ein W eissscher G egenstrom kondensator 
aufgestellt, so verm indert sich das no tw endige W a sse r
quantum  auf 18 kg. Ein N achteil dieser K ondensatoren  
ist es für unsere Z w ecke, d ass eine Pum pe das Kon- 
densw asser in d as  W arm w asserreservo ir schafft. D a 
gegen fallen die A bm essungen der getrennt auszuführen
den Luft- und W asserpum pe bedeu tend  geringer aus. 
E ine andere B auart die O berflächen-K ondensatoren  die 
bei kalkhaltigem  W asse r gefordert w erden m üssen ,
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la ssen  w ohl eine W a sse rtem p era tu r von 60° C. zu, b e 
nö tigen  ab e r auch eine W asserm enge von 45 1 W asser. 
D er W ärm edurchgang  eines derartigen  A ppara tes kann 
bei einer K ülilw assere in trittstem pera tu r von +  10° C. 
ohne w eite res zu 70 000 W  / qm  +  S tunde zugelassen  
w erden .

Als se lb stve rständ lich  darf es gelten, d ass  auch der 
A b d a m p f  v o n  D a m p f h ä m m e r n ,  die n icht an 
eine Z en tra lkondensa tion  angesch lossen  sind , au sg e
nü tz t w erden kann.

M it am häufigsten  dürfte die A usnutzung der A b 
g a s e  d e r  D a m p f k e s s e l f e u e r u n g e n  heran 
gezogen w erden .

S olche E inrich tungen , auch  E c o n o m i s e r  g e
nann t, w erden  m it dem K essel zusam m engebau t und 
gut re in igbar in die letzten Z üge gelegt. D ie Rechnung 
hat darau f h inaus zu laufen, die W ärm em enge des A b
g ases  zu berechnen , ohne d ass die T em p era tu r zu sehr 
sink t, da so n st der S chornsteinzug  bee in träch tig t w e r
den w ürde. A ls un te rste  G renze nim m t m an 150° C. 
an, der G ang  der R echnung ist e tw a fo lgender: N ach 
dem  der D am pfverbrauch  der M aschine festgeste llt ist, 
w ird  der B rennstoffbedarf nach  H ütte  S. 851 fes tg e 
ste llt und zw ar is t:

D  =  Yj . y e . h  . B k g  o d e r  /l0  . D  =  B kg  
X o h . y  . y 2

B ist darin  der B rennstoffbedarf in kg,
D =  aus 1 kg Brennstoff erzeugte D am pfm enge, 
h =  abs. H eizw ert des B rennstoffes in W /kg,

=  G esam tverdam pfungsw ärm e, 
yj =  W irkungsg rad  der Feuerung, 
y 2  =  W irkungsg rad  der H eizfläche.

Aus d ieser B rennstoffm enge, die stündlich  v e r
b rau c h t w ird , kann  m an ohne w eite res  die verfügbare 
W ärm e berechnen , sofern m an das p ro  kg Brennstoff 
erzeug te  A bgasgew icht kennt. D as g ib t G rashof in se i
ner theore tischen  M aschinenlehre für S teinkohle mit
21,3 kg und für Koks zu 21,46 kg an, doppelte  theor. 
Luftm enge angenom m en, allerd ings alles auf 0,° re d u 
ziert. H ieraus berechnet sich dann die W ärm e, indem 
m an die A bgase sich b is auf ungefähr 150° C. abkiihlen 
lä ss t. Sofern  der A pparat in eine vo rhandene Anlage 
e ingebau t w ird , h a t sich eine B erechnung das S cho rn 
ste ins anzugliedern .

Sehr einfach dürfte m eines E rach tens nach  die A us
nü tzung  der A b w ä r m e  v o n  G a s m a s c h i n e n  
ausfallen, der b is  je tz t noch w enig  B eachtung geschenkt 
w urde . Einm al w ird  ein g rö sser T eil in der K ühlungs
w asserm enge  des Z ylinders abgeführt, andererse its  ein 
T eil m it A uspuffgasen. D ie M aschinenfabrik  A ugs
b u rg -N ü rn b e rg  g ib t für D ieselm otoren  15 1 W a sse rv e r
b rauch  p ro  PS. std . an beim  E in tritt +  10° beim  A us
tr itt +  70° C. und für S auggasm asch inen  30 1. Aus 
dem selben können also W t =  Ueff . i (70— 10) W /std . 
erhalten  w erden . Aus den A bgasen können erfah rungs
gem äss W 2 — 350 b is  400 E / P S . und S tunde gew on
nen w erden , s a d a s s  der verfügbare W ärm einhalt einer 
G asm asch ine sich  zu
W  =  W , +  W 2 =  Ueff i . (70— 10) +  Ueff . 400 W /std . 
erg ib t. D ie U m form ung der G leichung lau te t 

W  =  Ueff [50 i +  400] W /std .
D arin b ed e u te t:

W  =  die verfügbaren  W ärm em engen pro S tunde,
Ueff =  die effektive Leistung der M aschine bei 

norm aler B elastung,
i =  die K ühlw asserm enge pro PS. und Stunde.

Am schw ierigsten  gesta lte t sich die B estim m ung 
der aus F l a m m - ,  K u p o l  - u n d T r o c k e n ö f e n  
zu entnehm enden W ärm e, weil die B etriebe einm al 
einer in term ittierenden  B enutzung unterw orfen , und weil 
sie  ferner g rossen  B elastungsschw ankungen  angepasst 
sind.

Bei K u p o l ö f e n  w erden über die G icht G egen
stro m ap p ara te  in Form  von zylindrischen K esseln e in 
gebau t, die m it S iederöhren durchzogen sind . Bei 
F lam m - und T rockenöfen  w erden  dieselben verw endet, 
nur sind d ieselben hin ter der A ustrittsöffnung der Luft 
oder der A bgase anzubauen . Für eine E ntfernung des 
sich n iedersch lagenden  S chw itzw assers, sow ie leichten 
E rsatz  der S iederöhren  ist Sorge zu tragen. D enn es 
ist k lar, d ass  sich  das in der T rockenluft enthaltene 
W asser bei der A bkühlung derselben niedersch läg t und 
dem  frühzeitigen D urchrosten  V orschub leistet.

Bei einem  angenom m enen W irkungsgrad  des 
G egenstrom appara tes von 0,6 kann die W ärm em enge 
berechnet w erden für

W k =  0,6 . 4000 R . 10 =  240 R W /std .
100

für F lam m öfen:

W  =  0,6 . 4000 R . 70 =  1680 R W /std .
100

w obei R die pro  S tunde geschm olzene Roheisenm enge 
in kg bedeu te t.

Soll schliesslich  die bei T r o c k e n a n l a g e n  
au fgew and te W ärm e n u tzbar gem acht w erden , w obei 
die abz iehende Luft als W ärm eträger au ftritt, so  m uss 
als A usgangspunkt die stündlich  abziehende Luftm enge 
in B etrach t gezogen w erden. D iese erg ib t sich aus der 
G leichung:

L =  G cbm /std . w obei 
Go— Ga

G =  die stündlich  zu verdunstende W asserm enge 
in kg,

Go =  den W assergehalt eines cbm  A bzugsluft bei 
to° in kg,

G a =  den W assergehalt eines cbm A ussenlust in 
kg bei to°

vorstellt.
D araus erg ib t sich die gew innbare W ärm e zu 

W t =  0 ,6  . 0 ,3  . L . ( to — ta ) W  =  /std .
1  —f—ß to

a =  A usdehnungskoeff. der Luft =  0,003665 =  1/273.
D ie L u fte in tritts tem pera tu r ist gleich der zulässigen 

M axim altem peratur des betr. T rockengutes, die A us
tritts tem p era tu r ca. 20%  geringer als die m ittlere R aum 
tem peratu r zu setzen.

Aus dem  letzten  A bschnitt dürfte  es w ohl kaum  
schw er fallen, ein oder die andere Art für die W arm 
w asserbere itung  auszunützen, und die E rw ägung dürfte 
um so eher am P latze  sein, als die Anlage von A rbeiter
bädern  zu den unproduktiven  Auslagen zu rechnen sind, 
w elche die Fabrikationskosten  erhöhen.

Ein H aup tpunk t, der zur E rreichung des vorge
steck ten  Z ieles von W esen ist, dürfte, um keinen M iss
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erfolg zu erzielen, die kostenlose V erabreichung der 
B äder sein.

Selbst w enn der B etrag auch noch so gering ist, 
w ird  er von den A rbeitern  nur ungern  getragen. So 
führt Roose an, d ass in einer 1150 M ann sta rken  A r
beiterschaft einer F abrik  m onatlich nur 500 Bäder a b 
gegeben w urden, also 0,11 Bad pro Kopf und W oche, 
weil das Bad 5 Pf. kostete , w ährend  in einer anderen

m it 2238 A rbeitern m onatlich  ca. 8750 B äder verabfo lg t 
w urden : dass sind pro Kopf und W oche rund 1 B ad. 
W enn keine zu g rossen  A nsprüche in bezug  auf 
luxurieuse E inrichtungen gestellt w erden , dürften  sich 
A rbeite rbäder in zw ecken tsp rechender W eise , se lbst in 
kürzester Zeit, in jeder Fabrik , sogar der k leinsten , b e 
zah lt m achen, zum  gedeihlichen E ntw ickeln  des F ab rik 
unternehm ens.

Die Handhabung des Genehmigungsverfahrens 
nach § 16 der Gewerbeordnung.

V on G ew erbeassessor D r. T i t t l e r .

Ein E rlass des M inisters für H andel und G ew erbe 
v o m  19. Ju li 1911, d e r im M in is te ria lb la tt d e r  H a n d e ls 
und G ew erbeverw altung  1911 Seite 303 veröffentlicht 
ist, beschäftig t sich  m it der H andhabung  des G eneh
m igungsverfahrens nach §  16 der G ew erbeordnung. 
M it B e z u g  a u f  den in H e it 8  u. 9 des J a h rg a n g s  1911 
der S ozia l-T echn ik  veröffentlichten A ufsatz: ,,D ie B e
strebungen  zur Ä nderung des G enehm igungsverfahrens 
für gew erbliche A nlagen“ w ird  der w esentliche Inhalt 
des E rlasses fü r die Leser der S ozia l-T echn ik  von 
In teresse sein.

D ie F ragen, die A nlass zu B eschw erden gegeben 
haben, sind m it den V ertretern  der beteiligten Indu- 
strieen  m ündlich erö rte rt w orden. W enn diese V erhand
lungen auch n icht dazu  geführt haben , im gegenw ärtigen 
Z eitpunkt eine Ä nderung der gesetzlichen B estim m un
gen anzuregen, so erscheint es dem M inister doch e r 
w ünscht, m it m öglichstem  N achdruck im V erw altungs
w eg auf die A bstellung von U nzuträglichkeiten  des V er
fah rens hinzuw irken.

Ü ber die D auer des V erfahrens sag t der E rlass: 
W enn es auch zutrifft, dass die D auer des V erfahrens 
vornehm lich durch die Innehaltung der gesetzlich v o r
geschriebenen  Fristen  verursach t w ird  und w enn auch 
b ere its  in der A usführungsanw eisung vom 1. Mai 1904 
auf die M assnahm en, w elche eine m öglichste B eschleu
nigung sichern, h ingew iesen w orden  ist, so verkenne 
ich doch nicht, dass in m anchen Fällen eine raschere 
B ehandlung der schw ebenden  A nträge hätte  du rchge
führt w erden  können.

A llerdings w ird  —  so fährt der E rlass w eiter fort
—  oft die rasche A bw ickelung des V erfahrens dadurch  
verzögert, dass die von den U nternehm ern e ingereich
ten  U nterlagen  nicht den A nforderungen des G esetzes 
und der A usführungsanw eisung zur G ew erbeordnung 
vom 1. Mai 1904 entsprechen. B ereits in No. 16 A b
sa tz  3 d ieser A usführungsanw eisung ist darauf h inge
w iesen, d ass in solchen Fällen der U nternehm er von 
den zur B egutachtung berufenen beam teten  S achver
ständigen  auf kürzestem  W ege durch m ündliche V er
handlung oder unm ittelbaren Schriftw echsel zur A b
ste llung  solcher M ängel zu veran lassen  ist. Indes w er
den m anche V erhandlungen d ieser Art dann überflüs
sig  w erden , w enn die U nternehm er schon vor der E in
re ic h u n g  ih re r  U n te rla g en  m it den  S ach v e rs tän d ig en , 
n am en tlich  m it d en  G ew erb e au fs ich tsb ea m te n , in 
m ü n d lich e  E rö r te ru n g e n  tre te n  und  A n s tä n d e  d es’P ro 

jek ts auf d iese W eise  aus dem  W ege geräum t w erden . 
Auch in den sp ä teren  S tad ien  des V erfahrens w ird  ein 
unm ittelbares B enehm en der sachverständ igen  B eam ten 
m it dem  U nternehm er dann  am P la tze  se in , w enn die 
Sachverständ igen  die A uflage besonderer, für den 
U nternehm er erheblicher Bedingungen vorschlagen. 
W enn auch der U nternehm er in vielen Fällen, n am en t
lich w enn ein E rö rte rungsterm in  sta ttgefunden  hat, 
oder w enn er se lb st auf den R ekurs verz ich te t hat 
(No. 26 A bsatz 3 a. a. O .) K enntnis von den v o rg e
schlagenen B edingungen erhalten  w ird , so ist es doch 
nicht ausgesch lossen , d ass  ihm M itteilungen darü b er 
ers t in der m ündlichen V erhandlung vor der B esch lu ss
behörde gem acht w erden  und er n icht m ehr in der 
Lage ist, eine eingehende P rü fung  so lcher B edingungen 
vor der B esch lussfassung  der ersten  Instanz v o rzu 
nehm en. Es ist daher erw ünsch t, d ass der U nternehm er 
von dahingehenden  V orschlägen der sachverständ igen  
B eam ten m öglichst frühzeitig  K enntnis erhält, und  der 
V orsitzende der B esch lussbehörde soll in denjenigen 
Fällen, in denen der U nternehm er von solchen B e
dingungen noch keine K enntnis erlangt hat, dem  U n ter
nehm er zugleich m it der A nberaum ung des T erm in s 
M itteilung von den Bedingungen m achen, die von den 
S achverständigen  vorgesch lagen  w orden  sind..

D ie R eg ierungspräsiden ten  w erden ersuch t, h in 
sichtlich  der B eschleunigung des V erfahrens auf die 
B esch luss- und V erw altungsbehörden  ihren E influss 
geltend  zu m achen, ihre nachgeordneten  B eam ten a n 
zuw eisen  vorherige m ündliche E rö rte rungen  nach  M ög
lichkeit zu begünstigen  und sow eit dies m öglich ist, 
auf die K reise der U nternehm er einzuw irken , sich  v o r
her m it den S achverständigen  in V erb indung  zu setzen.

Ü ber die V orbehaltsk lausel sag t der E rlass, d ass 
sie n icht nur rechtlich zw eifellos zu lässig  ist, sondern  
d ass  sie auch oft im In teresse der Industrie se lbst liegt, 
da die M öglichkeit eines so lchen  V orbehalts in m anchen 
zw eifelhaften Fällen allein eine G enehm igung rech tfe r
tigen kann. N ich tsdestow en iger ist anzuerkennen , d ass 
die V oraussetzungen  für die Aufnahm e der V orbehalts
klausel (No. 28 A bsatz 6  der A usführungsanw eisung  
zur G ew erbeordnung) von den B eschlussbehörden  nicht 
im m er eingehend genug geprüft sind und deshalb  m ehr
fach in der R ekursinstanz hat Abhilfe geschaffen w er
den m üssen.

H insichtlich der im Interesse des A rbeiterschutzes 
no tw endigen  B edingungen w ird  ein Z usam m enarbeiten
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der G ew erbeaufsich tsbeam ten  m it den B erufgenossen- | 
schäften  für erstrebensw ert gehalten.

D ie A nw endung des §  25 der G ew erbeordnung  
(w esen tliche Ä nderung) soll s te ts  einer besonders e in 
g ehenden  P rüfung  un terzogen  w erden . D ie in g e 
w erb lichen  Kreisen und in V eröffentlichungen v ertre 
ten e  A uffassung, d ass  V erbesserungen  des b es teh en 
den  Z ustandes n icht einer G enehm igung nach  §  25 
d e r  G ew erbeordnung  bedürfen , w ird  auf G rund der b e 
stehenden  R echtsprechung  als unzutreffend bezeichnet. 
D ie F rage, ob es sich  bei der gep lan ten  V eränderung 
im G esam tergebn is um eine w irkliche V erbesserung  
des  bestehenden  Z ustandes handelt oder nicht, ist unter

den P arte ien  oft s trittig  und gerade diese F rage soll von 
der B esch lussbehörde en tschieden und nicht dem U n
ternehm er oder den V erw altungsbehörden  überlassen  
b leiben. E ntscheidend  ist allein, ob die Ä nderung, 
se lb st w enn sie  an sich eine V erbesserung darste llt, auf 
die R ücksichten einw irken k a n n ,  die nach dem E in 
gänge des §  16 der G ew erbeordnung die Anlage g e
nehm igungspflichtig  m achen, d ass näm lich die Anlage 
durch die B eschaffenheit der B etriebsstä tte  für die B e
sitze r oder B ew ohner der benachbarten  G rundstücke 
oder für das  P ublikum  überhaup t erhebliche N achteile, 
G efahren oder B elästigungen hervorrufen kann.

Elektromagnetische Notausrückung.
E in  B e itrag  z u r  U n fa llv e rh ü tu n g .

Separat-A bdruck aus der „Papier-Fabrikant'1.

Zu den V orteilen, w elche dem  m odernen  F ab rik 
b e trieb e  aus se iner E lek trisierung  erw achsen  sind , zä h 
len bekanntlich  auch in erheblichem  M asse solche, die 
auf dem  G ebiete  der M inderung von U nfallgefahr 
liegen.*)

D ie le ich te E in- und  A usrückbarkeit der elek
trischen  L ichtquelle, die sehr geringe F euergefährlich 
keit d ieses L ichtes und die A nschm iegsam keit der 
S trom leitung  haben  eine betriebssichere re  und re ich 
lichere B eleuchtung  se lbst un ter den schw ierigsten  ö r t
lichen V erhältn issen  erm öglicht, und  die geringe W ärm e
en tw ick lung  läss t zu, dass in s ta rk  besetz ten  F ab rik 
räu m en  gu te hygienische A rbeitsverhältn isse bestehen  
können . D ie E igenart der elek trischen K raftm aschine 
g e s ta tte t w eitgehende U nterte ilung  der K raftquellen. 
W egfall au sgedehn ter W ellenleitungen m it ihren U n
fallgefahren  ist dam it verbunden , und  die A npassungs
fähigkeit des E lek trom otors an die versch iedensten  U m 
fangsgeschw ind igkeiten  sow ie die leichte Regelung der 
T o u ren zah l, b ring t viele unfallgefährliche R iem enan
tr ie b e  von V orgelegen in Fortfall.

E rgeben  sich  d iese und  andere V orteile g ew isser
m assen  als N ebenfrucht au s der V erw endung des e lek 
trischen  L ichtes und  elek trischer T riebk raft im F ab rik 
b e triebe , so ist die E lek trizität auf zahlreichen G e
b ie ten  längst auch in den unm ittelbaren  D ienst der V or
so rge  gegen U nfälle gestellt.

Auch im F ab rikbetriebe  konnte das n icht au s
b le iben .

E iner so lchen A ufgabe d ient die neuerd ings b is 

*) E ine kurze und klare W ürd igung  d ieser Vorteile 
e inerse its , w ie  der G efahren e lek trischer E inrichtungen 
anderse its , hat O beringenieur C arl S e i d e l ,  Berlin, 
techn ischer A ufsich tsbeam ter der B erufsgenossenschaft 
der F einm echanik  und  E lek tro technik , in se iner B e
arb e itu n g  des A bschnittes E lek trische B e triebsein rich 
tungen  der vom  V erbände der D eutschen  B eru fsge
nossenschaften  aus A nlass des 25 jährigen  B estehens 
der gew erb lichen  A rbeiterversicherung  herausgegebenen  
D enkschrift „U nfallverhütung  und B e triebssicherhe it“ 
auf S eiten  262 b is 264 gegeben. Carl H eym anns V er
lag , Berlin 1910.

w eilen angew endete  elek trom agnetische A usrückung. 
An zw ei B eispielen soll nachstehend  gezeigt w erden , 
d ass m it d ieser E inrichtung die M öglichkeit gegeben 
zu sein  scheint, an einzelne Q uellen häufiger und oft 
schw erer U nfälle m it verm ehrter V orsorge h eran zu 
kom m en.

1 . U nglücksfälle an T r a n s m i s s i o n e n  könn
ten  b isw eilen  verm ieden w erden  oder w ürden  m inder 
schw er auslaufen, w enn es m öglich w äre , die T ra n s 
m ission augenblicklich zum S tills tände zu bringen. 
Leider gelingt das bekanntlich  nur in den se ltensten  
Fällen. O ft ist die S telle für B etätigung der A us
rückung zu w eit entfernt. Auch unter dem E influss a n 
derer U m stände vielerlei Art pflegt ein verhältn ism ässig  
langer Z eitraum  verloren  zu gehen, bevor es überhaup t 
zur B etä tigung  der A usrückung kom m t. A ber se lbst 
w enn schnelle A usrückung gelingt, so läuft doch a lsdann  
die T ransm ission , dem B eharrungsverm ögen folgend, 
noch um einen Zeitraum  w eiter, der auch noch m eist 
g ro ss genug ist, um dem U nglück seinen Lauf zu 
lassen.

W ie d iese V erhältn isse durch A nw endung elek 
trischer E inrichtung sich günstiger gestalten , soll durch 
die fo lgende kurze B eschreibung einer m echanischen 
und  einer neueren elek trischen A usrückung ersichtlich  
gem acht w erden . .

E ine einfache E inrichtung m echanischer F ern au s
rückung ist die, d ass durch B etätigung eines H ebel
system s m it D rah tzügen  eine K uppelung der T ra n s
m ission geöffnet und so der stillzustehende Teil der 
W ellenleitung ausgekuppelt w ird.

D iese E inrich tung  leidet an den bekannten S ch w ä
chen und  der U nzuverlässigkeit so lcher m echanischer 
H ilfsm ittel. D ie W irkung  ist nicht unbedingt s ich er
gestellt, denn die D rah tzüge reissen  gelegentlich, da 
sie  m it g rö sser K raft be tä tig t w erden  m üssen  und  v ie l
leicht verroste t w aren . N eue Züge längen sich und b e 
dürfen der N achspannung, um an der K uppelung den 
erforderlichen  g rossen  H ub zu erhalten. D er ab g e
kuppelte  W ellenteil läuft m ehr oder w eniger lange 
nach.

A nders bei elek trischer E inrichtung.
H ier bedarf es nur der B etätigung eines S chalters,
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des D ruckes auf einen K nopf, w ie solche leicht in b e 
liebiger Anzahl an versch iedenen  S tellen verte ilt w e r
den können. D ie Führung der S trom leitung ist einfach 
und sicher. D as N achlaufen der W elle w ird  auf einen 
sehr kleinen Z eitraum  beschränk t, w eil die elek trische 
Schaltung  eine gleichzeitige elektrische B rem sung der 
W elle erm öglicht.

Zur näheren  E rläu terung  einer so lchen elektrischen 
E inrich tung  m ögen folgende A ngaben dienen, die ich 
einem  B ericht des R egierungsbaum eisters Krolm in 
No. 52, Jahrgang  IV der V erkehrstechnischen  W oche, 
V erlag W . M oeser, Berlin S. 14, entnehm e. G egen
s tan d  des B erichtes, w elcher auch das S chaltschem a 
und eine A bbildung der B rem seinrichtung b ring t, ist 
eine neuere A usführung in der D reherei der K öniglichen 
E isenbahn  - W erkstä tten  - Inspektion C in K önigsberg
i. P r., geliefert und angebracht durch die Felten  & 
G uilleaum e L ahm eyerw erke A .-G . zu F rankfurt a. M. 
(jetzt A. E. G .). —  Eine g le ichartige E inrich tung  ist 
auf Seite 246/247, F iguren 25, 26 und 27 der eingangs 
genannten  D enkschrift des V erbandes der D eutschen  
B erufsgenossenschaften  besprochen .

V orher bes tand  in der W erk sta tt in K önigsberg
i. P r. eine m echanische E inrich tung  m it D rahtzügen . 
S ie ha tte  die Schw ächen einer so lchen  gezeig t; auch 
die W irkung w ar m ässig  gew esen : die W elle lief rund  
20 Sekunden nach.

Zur V erbesserung  d ieses Z ustandes w urde e lek tro 
m agnetische N otausrückung  eingerichtet, dera rt, dass 
erstens durch den D ruck  auf einen D ruckknopf der A n
triebsm o to r der stillzusetzenden  W elle  strom los g e 
m acht, und  zw eitens g leichzeitig  eine B rem se zum  A n
griff an die W elle in T ätigkeit gesetz t w ird.

Zu diesem  Zw ecke ist an das S trom netz, aus dem  
der A ntriebsm otor der W ellenleitung gespeist w ird , die 
S pule eines F ernschalters angesch lossen , und  in die 
Leitung d ieser Spule eine beliebige Anzahl D ru ck 
knöpfe in Parallelschaltung  eingeschaltet. D er F ern 
schalter b es itz t zw ei zw eipolige Schalter. D er eine 
sch liesst den M otor an das N etz an , w ährend  der a n 
dere einen oder m ehrere M agnete, w elche die B rem s
einrichtungen in T ätigkeit se tzen , m it dem  Strom netz 
verb indet. D iese beiden Schalter sind  m echanisch so 
m iteinander verbunden , dass s te ts  einer gesch lossen , 
der andere aber geöffnet ist. G ew öhnlich ist der 
M otorschalter geschlossen, so d a ss  der M otor und also 
d ie T ransm issionsw elle  läuft, w ährend  die B rem sm ag
nete  strom los sind.

D urch N iederdrücken eines der D ruckknöpfe w ird  
die F ernschalte rspu le  e ingeschalte t; sie zieht einen 
M agneten an, der den M otorschalter au sschalte t, so 
d ass also die T ransm issionsw elle  zum S tills tand  kom 
m en kann, w ährend  gleichzeitig  der zw eite  S chalter g e 
sch lossen, und  so den B rem sm agneten Strom  zugeführt 
w ird . D iese M agnete ziehen einen A nker an und lösen 
dadurch  den G ew ichtshebel einer R eibungsbrem se au s ; 
er fällt herun ter und p resst zwei hölzerne B rem sbacken 
an eine auf der T ransm issionsw elle  sitzende B rem s- 
•scheibe, so d ass  die vom strom losen M otor n icht m ehr 
getriebene W elle in kürzester Zeit —  hier innerhalb 
drei b is s ieben  Sekunden —  zum  S tills tand  gelangt. —  
D urch das H erabfallen der G ew ichte w ird  auch ein 
kleiner Schalter betä tig t, der die Spulen der B rem s
m agnete w ieder strom los m acht.

Z ur W iederingangse tzung  des M otors w ird  d as  
B rem sgew icht durch K ettenzug gehoben und  der F e rn 
schalter in die R uhelage gebrach t, w odurch  der M otor 
e in -, die B rem sm agnete ausgeschalte t w erden .

W ird  von einem  M otor eine sehr lange, oder w e r
den m ehrere W ellen  angetrieben , so kann es zw eck 
m ässig  sein, s ta tt einer g rossen  B rem se auf der W elle 
m ehrere k leinere zu verteilen.

D ie nach B edarf zu verte ilenden  D ruckknöpfe 
hängen von der D ecke herab  in bequem er R eichhöhe; 
sie  sind  grellro t gestrichen .

D ie besch riebene  E in rich tung  sch liesst an einen 
G ruppenm otor an , durch w elchen der W ellenstrang  
d irek t angetrieben  w ird . D ie A nw endung eines b e 
sonderen  M otors für jede M asch inengruppe m acht 
natürlich  von der V erw endung lö sbare r K uppelungen 
unabhängig .

A ber auch e ie  A usrückung von K uppelungen ist 
auf elek trischem  W ege m öglich. Auf Seiten  246/247, 
Fig. 24, der eingangs genannten  D enkschrift der V er
b andes der D eutschen  B eru fsgenossenschaften  ist ein 
A pparat beschrieben , der d iesem  Z w ecke dient. In 
einem  G ehäuse, das auf einem  Bock ruh t, ist eine s ta rk e  
F eder e ingesch lossen ; sie  w ird  m ittels H andhebel a u f
gezogen. Beim A ufziehen b esch re ib t das G eh ä u se
auge, m it dem  der A usrückhebel verbunden  ist, e inen 
H albkreis so, d ass die (R eibungs-)K uppelung  e inge
rückt w ird . Ein kräftiger E lek trom agnet hält das G e
häuse  m it gespann ter F eder fest. W ird  nun von b e 
lieb iger S telle aus der S trom kreis des E lek trom agneten  
gesch lossen , so  löst der M agnet den A nker aus, d ie
F eder tre ib t das  G ehäuseauge in die A nfangslage z u 
rück, und der A usrückhebel löst die K uppelung  aus.

2. Auch für die P a p i e r m a s c h i n e  gilt, d a ss  
U nfälle b isw eilen  verm ieden  oder abgeschw äch t w e r
den könnten , w enn seh r schnelle A usrückung m öglich 
w äre. Es gilt das nam entlich  für jene m eist schw eren , 
b isw eilen  tödlich  auslau fenden  U nfälle, die durch H in
e ingeraten  in die F ilzzüge entstehen .

D ie G efahr ist gestiegen  m it der zunehm enden 
L aufgeschw indigkeit m oderner P ap ierm asch inen . M it ihr 
m uss S chritt halten die B ew eglichkeit des au sg ew äh l
ten B ed ienungspersonals. D er M asch inenkonstruk teu r 
ist gefolgt m it g es treck terer B auart der M aschine, V or
sorge für gute S ich tbarkeit und Zugänglichkeit an den 
E inführungsstellen , en tsp rechender G esta ltung  der S tu h 
lung usw . F ast jed e  g rosse  N eulieferung gew isser füh 
render M aschinenfabriken  lässt neuen F o rtsch ritt auch 
in d ieser R ichtung erkennen, und  viele m ir bekann te  
neueingerich te te  G ro ssb etrieb e  können als M useum  fü r 
U nfallverhütung w irken.

T ro tzdem  b le ib t die G efahr bestehen , d ass  der A r
b e ite r infolge A usgleitens oder sonstiger U m stände bei 
gefährlichen H an tierungen , beim  A ufführen der P a p ie r 
bahn, beim  B eseitigen von S chm utz- oder P ap ierte ilen , 
die an laufenden F ilzen und  W alzen haften, eingezogen 
w ird . D iese G efahr lä ss t sich  n icht beseitigen . Alle 
dahingehenden V ersuche, so nam entlich die V orlägerung 
bew eglicher Schutzw alzen  v ersch iedenster E inrichtung, 
haben  fehlgeschlagen*). Als bestm ögliche V orsorge

*) N äheres d arü b er in m einer B earbeitung  des A b
schn ittes „P ap iererzeu g u n g “ auf Seite 852 der e in g an g s 
genannten D enkschrift.
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gegen  die G efahr beim  Aufführen der P ap ierba lm  in der 
T ro c k en p a rtie  ist schliesslich erkann t w o rd en : re ich 
licher A b stan d  der F ilzleitw alze vom oberen  T ro c k en 
zy linder, so  bem essen , d ass fü r den A rbeiter die M ög
lichkeit gegeben  ist, im k ritischen  A ugenblick die H and 
noch  zu rückzureissen . D em entsp rechend  hat d,ie P a 
p ierm acher-B eru fsgenossenschaft in ihren neuesten  U n
fallverhü tungsvorschriften  festgese tz t, d ass  bei N euan 
lagen 120 mm  als M indestm ass jenes A bstandes zu 
gelten  hat.

E ine neue Hilfe w ird nun vielleicht die elek trische 
A usrückung  bringen können. W enn auch w ohl nur 
se lten  den K nochenbrüchen w ird  zuvorgekom m en w er
den können, so  darf doch, w ie  ich g laube, erhofft w er
den, d ass  so häufiger als b isher die schw eren  V er
b rennungen  am T rockenzy linder gem indert, töd licher 
A usgang verm ieden w erden  kann.

Sehr befried ig t hat sich  über die E inführung elek
trisch er A usrückung  der P ap ie rm asch ine H err W illi 
S chach t für die P ap ie rfab riken  O sk ar D ietrich , W eissen - 
fels, geäusse rt. H err S chacht b erich te t in No. 25 des 
W ochenb latt fü r P ap ie rfab rik a tio n  von 1907 auf Seite 
1996 unter „H äckse lschneidem asch inen“ :

„E ine w eitere g rosse  S icherheit lä sst sich noch 
in der H äckselschneiderei schaffen, w enn  diese B e
trieb san lag en  m ittels E lektrom otor angetrieben  w er
den. In solchen A nlagen ist es m öglich, m ittels 
D ruckknöpfe, die verte ilt im B etriebsraum e an g e
b rach t w erden  können, Schaltungen m it elek trischer 
B rem se in B ew egung zu setzen, w elche w unschge
m äss jederze it die Schneidem aschinen augenblicklich 
zum  S tills tand  bringen. D ie M itarbeiter des an der 
Schneidem aschine schaffenden M annes sind  in der 
Lage, sobald  sie  ihren K am eraden in G efahr e r 
blicken, augenblicklich  den ganzen B etrieb a b z u 
stellen.

S olche E inrich tungen  s ind  z. B. se it vielen Jah 
ren an säm tlichen P ap ierm asch inen  in W eissenfels 
angebrach t und haben sich in Fällen der N ot schon 
w iederholt g länzend b ew äh rt.“

R e i n o 1 d ,
T echn ischer A ufsich tsbeam ter der Sektion  VIII 

der P ap ierm acher-B erufsgenossenschaft.

Bericht über die 18. ordentliche Hauptversammlung des Vereins 
Deutscher Revisions-Ingenieure E. V. vom 7. bis 9. September 1911

im Städtischen Kurhaus zu Schandau.
D er H auptversam m lung in S chandau  ging am

7. S ep t. 1911 eine gem einsam e B esichtigung der In ter
na tio n alen  H ygiene-A usstellung  in D resd en  voraus.

E ine g rosse  Z ahl der T eilnehm er der H au p tv e r
sam m lung  trafen  sich  um 10 U hr vorm ittags am  H au p t
eingang  der A usstellung, N ach E in tritt w urde die vom 
R eichsversicherungsam t v eran sta lte te  A usstellung der 
D eu tschen  A rbeite rvers icherung  in A ugenschein g e
n o m m e n . H e rr  S en a tsv o rs itz en d e r G eh e im ra t D r. ing. 
K. H a r t m a n n  und  H err R eg ierungs- und G ew erbe
ra t D r. W  a g n e r -D resd e n  hatten  die L iebensw ürd ig 
keit, d ie A nw esenden  durch die einzelnen A bteilungen, 
R eichsversicherungsam t, K rankenversicherung  und U n
fallversicherung  zu führen und  E rk lärungen  zu geben.

D arnach  w urde ein R undgang durch  die A bteilung 
M asch in en  u n d  T ec h n ik  g e m a c h t. D ie  e inze lnen  te c h 
n ischen  A nlagen und  A usste llungsgegenstände w urden  
in zw ang losen  G ruppen  besich tig t. In der w isse n 
schaftlichen  A usstellung für gew erb liche K rankheiten 
und  A rbeite rfü rso rge gab H err G eheim rat D r. ing. 
H a r t m a n n  w ie d e r e tw a  e r fo r d e r l ic h e  E r lä u te r u n g e n . 
V or der M ittag sp au se  erfolgte noch die B esichtigung 
des K raftw erkes und der in d ieser H alle befindlichen 
ausgeste llten  technischen  G egenstände.

N ach m ittag s w urden  den T e iln e h m e rn  im  ö s te r
reich ischen  P avillon  elektrische U nfälle und  R e ttungs
und  W iederbe lebungsversuche an durch den elek
trisch en  S trom  V erunglückten  k inem atograph isch  v o r
geführt.

N achdem  die w eitere  B esichtigung der A usstellung 
in belieb iger W eise  fo rtgese tz t w orden w ar, erfolgte 
gegen A bend die A bfahrt nach  S chandau.

H ie r  k o n n te  d e r  V o rs itzen d e  des V ere in s , H e r r  
O b erin g e n ieu r S e i d e l ,  am  B e g rü ssu n g sab e n d  sch o n  
eine rech t sta ttliche Zahl von T eilnehm ern w illkom m en 
heissen.

A m  F re itag , d en  8 . S ep te m b er, e rö ffne te  d e r  V o r 
sitzende H err O beringenieur Karl S e i d e l  die S itzung  
um 8 3 / 4  U hr. N ach B egriissung der G äste  und  M it
g lieder ü b erb rach te  H err R egierungs- und G ew erbera t 
H  ü b  e n e r  - D re sd e n  als V e r tre te r  des K önigl. K re is
h a u p tm a n n s  D r .  v o n  O p p e n  die W ü n s c h e  fü r e inen  
guten  V erlauf der B eratung.

H err S e i d e l  berich te t kurz über d as  verflossene 
V ere in s jah r . Zu E h re n  d e r  v e rs to rb e n e n  M itg lieder, d e r  
technischen  A ufsichtsbeam ten H ü 1 f e r  t , S e n n e 
f e l d e r  und  W a l t h e r  erheben  sich die A nw esenden 
von ihren P lätzen .

N ach einer A ussprache über eine A nfrage des 
K ö n i g l .  F e u e r w e r k s - L a b o r a t o r i u m s  in 
S p a n d a u  über die U ntersuchung  von Last - K etten 
stim m t die V ersam m lung zu, d ass der V orstand S chritte 
un ternehm en soll, um M ittel zu V ersuchen über das 
A u s g lü h e n  d e r  K e tte n  zu e rh a lte n .

Es erfolgt dann einstim m ig die E rnennung der 
H erren P ro fesso r G a r y  und Ingenieur F r e u d e n 
b e r g  zu Ehrenm itgliedern.

Zu R echnungsprüfern  w erden  die H erren Ingenieure 
S i c k e 1 und P  f a f f w iedergew ählt und zu ihren S tell
vertre tern  die H erren  Ingenieure S c h ä f e r  und E 1 - 
t e n gew ählt. Als ste llvertre tender V orsitzender w ird  
H err Ingenieur N o 11 e b o h m w iedergew ählt, in den 
geschäftsführenden  A usschuss w erden  für die A usschei
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denden die H erren  Ingenieure T h . Z a c h a r i a s  und 
K o c h  gew ählt.

In d ie  R ed ak tio n s-K o m m issio n  w ird  H e r r  O b e r in 
genieur H ü 11 w ieder und H err R egierungsbaum eister
a. D. M a n d e l  neu gew ählt.

D er V orsitzende der R edaktions-K om m ission  H err 
H ü 1 1 berich te t dann über die T ätigkeit derselben.

E r  e rsu c h t d ie  M itg lieder, d am it d e r  Z w eck  d er 
K om m ission erfüllt w ird, ihr s tänd ig  unfalltechnisches 
M aterial zuzustellen.

H ierauf erläu tert H err Justizra t N e i s s e r die B e
stim m ungen der neuen R eichsversicherungsordnung, 
die für die technischen A ufsichtsbeam ten in F rage 
kom m en. In der daran  ansch liessenden  D iskussion , 
die sich  nam entlich  auf §  913 des neuen G esetzes und 
über die darin  enthaltenen B estim m ungen über A nge
s te llte  e rs tre ck t, be te ilig en  sich d ie M itg lieder re c h t 
rege.

N ach einem  S chlussw ort des H errn  Ju stiz ra t 
N  e i s s e r h ie rü b e r  wird d ie B e sp rec h u n g  ü b e r die 
neuen N orm al - U nfallverhiitungs - V orschriften b e 
gonnen.

H e r r  In g e n ie u r  S c h u lz -S c h w e lm  re fe rie r t ü b e r  
A bschnitt I: Allgemeine V orschriften und die in der 
letzten  S itzung der K om m ission der deu tschen  B erufs
genossenschaften  vorgenom m enen Ä nderungen, H err 
Ingenieur N o t t e b o l n n -  S aarb rücken  über A b
sc h n itt I I :  D a m p fk e sse lb e tr ie b , H e rr  O b erin g e n ieu r 
S e i d e 1 - W ilm ersdorf über A bschnitt III: G ase r
ze u g u n g sa n lag e n , H e r r  O b e rin g e n ieu r S c h u b e r t h -  
S tu ttg a rt über A bschnitt IV: K raftm aschinen, H err 
O b erin g e n ieu r S e i d e l -  W ilm e rsd o rf  ü b e r A b 
sc h n itt V : E le k trisc h e  B e triebe , H e r r  O b erin g e n ie u r  
S p e c h t -  Berlin über A bschnitt VI: T riebw erke. B e
züglich des A bschnittes VII: A rbeitsm aschinen  b erich 
te t  H e rr  O b erin g e n ieu r S c h u b e r  t h - S tu ttg a rt ü b e r  
M etallbearbeitungsm aschinen , H err Ingenieur K l e i n 
Berlin über H olzbearbeitungsm aschinen  und H err O b er
in g e n ieu r  S p  e c h t  - B erlin  ü b er a llg em e in e  B estim 
m ungen für Ä rbeitsm aschinen und die V orschriften  für 
Schm irgelscheiben. Zu A bschnitt VIII: B eförderung 
von P ersonen  und Lasten ist ein schriftlicher Bericht 
des abw esenden  H errn  Ingenieurs B a u e r -  M ann
h e im  e in g eg an g en , der v o n  H e rrn  O b erin g e n ieu r  
S e i d e l  - W ilm e rsd o r f  v e rle sen  w u rd e ; zu den  le tz 
ten  T eilen  d ieses A b sch n itte s  b e ric h ten  m ü n d lich  die 
H e r re n  In g en ie u re  P i e r  a n  und  G u n d e r l o c h -

B erlin . Zu d en  S c h lu ssb e s tim m u n g e n  sp ra c h  H e r r  
O b erin g e n ieu r  S e i d e l -  W ilm ersd o rf.

D ie  A u sfü h ru n g e n  d e r  B e ric h te rs ta tte r  fü h re n  zu  
einer regen A ussprache der T eilnehm er, die versch ie
dene A nregungen zu eventuellen  V erbesserungen  gaben .

N ach einer einstünd igen  P au se  begann  die B e
sp rechung  über die In ternationale H ygiene-A usstellung  
in D resden . Von den sich  h ieran  B eteiligenden w u rd e  
b esonders gerügt, d ass -viele der vorgeführten  M a
schinen  den beru fsgenossenschaftlichen  V orschriften  
n ich t en tsprachen .

H err P ro fesso r G a r y  hat bei der k inem atogra- 
ph ischen  V orführung in der öste rre ich ischen  A bteilung 
die m ündliche E rläu terung  verm isst; er regt an, in der 
nächsten  H aup tversam m lung  dies nachzuholen  und  
durch Zeigen der A nlegung von N otverbänden  zu e r 
w eitern .

H ierauf sp rach  H err H o l t z h a u s e n  - C hem nitz 
über einen V ersuch, die W irkung  der U nfallverhütung  
s ta tis tisch  zu erfassen . H ierzu gab H err K l e i n 
Berlin einige s ta tis tisch e  Zahlen der N orddeu tschen  
H olz-B erufsgenossenschaft, durch  die eine gu te W ir
kung der U nfallverhütung sich zeigt. H err N o 11 e - 
b o h m - S aarb rücken  w ies auf die T abellen  des K ol
legen B a u e r -  M annheim  hin und em pfahl die A n
schaffung * und B enutzung  der F estschrift B a u e r 
G a r y  (Verlag A. Seydel, Berlin).

H ierauf verlas der V orsitzende das eingegangene 
B egrüssungsschre iben  des B ürgerm eisters der S tad t 
S c h a n d a u  H errn  D r .  V o i g t .

Z um  S ch lu ss  fü h rt H e r r  M  a n  d e 1 - G ro ss  - L ic h 
te rfelde im G arten  des K urhauses zw ei P a tro n en 
spüler vor.

Am S onnabend , den 9. S ep tem ber, h ie lt zuerst 
H err D r .  S i l b e r s t e i n  - Berlin einen V ortrag  ü b er 
neue S auerstoff - R e ttungsappara te  des D r ä g e r -  
w e r k s -  Lübeck un ter V orführung der A pparate . E r 
zeig te in k larer W eise  die bedeu tende V ervollkom m 
nung  der W iederbe lebungs-A ppara te .

D er V orsitzende m acht auf einige ausliegende P ro 
spek te  und  die B roschüre des H errn D r .  W e r n e r -  
B r a n  d i s  ü b er d ie  R e ic h sv e rs ic h e ru n g so rd n u n g  a u f 
m erksam .

Inzw ischen haben  die H erren  P  f a f f -C hem nitz 
und  S c h ä f e r  - Leipzig den R echnungs-A bsch luss g e 
p rü ft und rich tig  befunden. D ie V ersam m lung erte ilt 
die em pfohlene E ntlastung.

(F o rtse tz u n g  fo lg t.)

Kleine mitteilungen.
Vorlesungen über Arbeiterschlitz. Arbeiterversicherung usw.

An der H andelshochschule zu Berlin- w erden  in 
dem  am 26. O ktober 1911 begonnenen W in terha lb 
jah r u. a. folgende V orlesungen gehalten  w erd en : .

1. P ro fesso r D r. Jastrow : A rbeiterschutz (E n tw ick 
lung, die H auptpunkte, die O rgane des A rbeite r
schutzes, G ehilfenschutz; H inw eis auf N ach b ar
g eb ie te : A rbeiterversicherung , P ensionsversiche
rung, U nfallverhütung, W ohlfahrtseinrich tungen  
(1 S tunde);

2. D r. K riele: W irtschaftliche In teressen  (die p riv a t

w irtschaftliche, volksw irtschaftliche und rech tliche 
S eite der U nternehm ung; E rw erbspo litik  und S o 
zialpo litik ; O rgan isa tion  der In teressenvertre tung ; 
gesetzlich  anerkann te  V ertretungen und  freie V er
eine: L andw irtschaftskam m ern , H andelskam m ern  
usw . und freie V ereinigungen von K aufleuten) 
(1 S tunde);

3. D r. v. E rd b e rg : D ie W ohlfahrtspflege als Faktor 
des w irtschaftlichen  L ebens (H aup tgeb iete  der 
W ohlfahrtspflege, A rbeitslosenversicherung  und 
A rbeitsnachw eis; W ohnungsw esen) (1 S tunde);

4. P ro fesso r D r. M anes:
a) A llgem eine V ersicherungslehre, die G rund lagen
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des gesam ten  V ersicherungsw esens m it b eso n 
dere r B erücksichtigung der P riva tversicherung  
(2 S tunden );

b )  R eichsversicherungsordnung und A ngestellten
versicherung  (S ozialversicherung : K ranken-,
U nfall-, Invaliden- und  A ltersversicherung. 
Reform und W eiterb ildung , W itw en- und W a i
sen -, A rbeitslosen-, P riva tbeam tenversicherung  
usw . D as W ich tigste  aus  der S ozia lversiche
rung des A uslands) (1 S tunde).

N ähere A uskunft erteilt das  S ek reta ria t der H an 
delshochschu le , Berlin C 2, S pandauer S tra sse  1.

(M onatsb lä tter für A rbeiterversicherung  No. 10.)

A uszeichnung.
B esonderes In teresse erreg t die N achrich t von der 

A uszeichnung der bekann ten  M otoren- und A utoinobil- 
fab rik  F afn ir-W erke  A .-G . A achen, auf der kürzlich 
beendeten  E lberfelder B auausstellung . D iese  Firm a 
h a tte  in übersich tlicher und  geschm ackvoller W eise 
alle d iejenigen ihrer E rzeugnisse zur S chau gebrach t, 
die sich spez. für das B augew erbe und W o hnungs
w esen  eignen und sich hierin  in jeder H insicht bew ährt 
haben.

B each tensw ert w aren  in ers te r Linie der Fafn ir- 
R ohölm otor, der eine hervorragend  billige K raft für 
k le inere  D au e rb e trieb e  d arste llt, sow ie die versch iede
nen T ypen  der Fafnir B enzin- und G asm otoren , d a r
un te r die K raftanlagen auf U -E isen , die ohne M ontage 
so fo rt in B etrieb  genom m en w erden  können, und die 
Lokom obilen , die nur geringen P latz  beanspruchen  und 
m ühelos zu tran sp o rtie ren  sind.

In der A bteilung W ohnungsw esen  zog nam entlich 
die Fafnir K raft-, L icht- und  W asserverso rgungsan lage , 
die ein bequem es M ittel ist, um auch B ew ohnern  ab g e 
legener L andhäuser, S anato rien , G eb irgsho te ls etc. für 
billiges G eld  G rossstad tannehm lichkeiten  zu b ieten , 
die A ufm erksam keit der A usste llungsbesucher auf sich. 
S chliesslich  se ien  noch erw ähn t die e lastisch  gekuppel
ten und daher ohne jeden K raftverlust arbe itenden  
F afn ir-M oto r-D vnam os, F afn ir-P um pen  auf H andkarren  
und F afn ir-F euersp ritzen .

In A nerkennung der N ützlichkeit der F afn ir-M o- 
to ren  und der vielen besonderen  V orzüge n icht z u 
le tzt auch nach der m ateriellen  Seite hin, ist genannter 
Firm a d i e  h ö c h s t e  A u s z e i c h n u n g ,  b e 
stehend  aus einem  E hrenpreis und  dem  D iplom  zur 
go ldenen M edaille zuerkannt w orden . W ie noch e r
innerlich , trugen die F afn ir-W erke auch bei der In 
d u s tr ie - , G ew erbe- und K unstausste llung  K refeld 1911 
das D iplom  zur goldenen M edaille davon.

jeder Industrielle w ird  aufgefordert, durch B e itritts
erk lärung  und Z uw endung  an diesem  W erke m itzuhel
fen. D er Aufruf ist n icht nur von A ngehörigen der 
H andelsw elt, sondern  auch von V ertretern  der Industrie 
un terzeichnet. Es m uss w undernehm en, dass d ieses 
g ro ss angelegte W erk , das rüstig  vorw ärts  schreite t, 
nur für die kaufm ännischen A ngestellten bestim m t sein 
soll. Für d as  g rosse  H eer der technischen A ngestell
ten  bes teh t sicherlich  —  m indestens in gleichem  M asse
—  das B edürfnis, jährlich  einige Zeit auszuspannen  und 
G eist und K örper zu erneuter B erufsarbeit zu stä rken . 
Es w ird deshalb  nö tig  sein, den Kreis w eiter zu ziehen 
und  die E rholungsheim e nicht nur für die kaufm än
n ischen  A ngestellten, sondern  für A ngestellte jeder Art, 
ohne U ntersch ied  der engeren B erufstätigkeit, zu e r 
richten . D ie Industrie se lbst w ird sich sagen m üssen, 
d ass die von ihr für diesen Zw eck aufgew endeten  M it
tel n icht nur einem  —  oft nur geringen —  Bruchteil 
ihrer A ngestellten zugute kom m en dürfen. V ielleicht 
bedarf es nur d ieser A nregung, um das segensreiche 
W erk  auf eine b re ite re  B asis zu stellen.

Vorsicht fiir  die Besitzer von Maschinen, die nach den 
Unfallverhiitiingsvorschriften der Berufsgenossenschaft ge

schützt sein müssen, insbesondere 
Sicherung der Kreissägen durch Schutzhauben 

gegen Körperbeschiidignng.
N ach der „Juristischen  W ochenschrift“ vom 15. S ep 

tem ber 1911 hat das R eichsgericht folgende w ichtige 
Entscheidung getroffen, w elche die M itglieder der B e
rufsgenossenschaften  erneut zur Vorsicht und p ü n k t
lichen Befolgung der von den B erufsgenossenschaften  
erlassenen  U nfallverhütungsvorschriften  m ahnt.

D er V orderrich ter hat als erw iesen erach te t, d ass 
der Unfall w esentlich  auf dem von der B eklagten zu 
vertretenden  Fehlen der Schutzhaube beruhte. D am it 
w ird  die B ehauptung  der Revision hinfällig, dass der 
Unfall a l l e i n i g  auf das V erschulden des getö teten  
B. zurückzuführen, die F ahrlässigkeit der Beklagten 
also nicht u rsächlich  dafür gew orden sei. Sow eit ein 
V erschulden des G etö teten  bei der E ntstehung  des U n
falls m i t g e w  i r k t haben sollte, findet der erken 
nende S enat des R eichsgerich ts keinen G rund, von se i
ner, von der R evision zur N achprüfung verste llten  
R echtsprechung abzugehen, dass der B etriebsun ter
nehm er sich  im Fall des §  136 G ew erbe-U nfall-V er- 
s icherungs-G ese tzes  der B erufsgenossenschaft gegen 
über auf ein V erschulden des verletzten  V ersicherten  
n icht berufen  kann. U ngerechtfertig t ist auch der 
H auptangriff der Revision, d ass die B eklagte als nicht 
delik tsfähige offene H andelsgesellschaft einer F ah r
lässigkeit im S inne des §  136 G .-U .-V .-G ., die nach 
strafrech tlichen  G rundsätzen  zu beurte ilen  sei, sich 
n icht schuldig  m achen und für H andlungen ihrer V er
tre te r n icht in A nspruch genom m en w erden  könne. Es 
ist richtig , d ass eine offene H andelsgesellschaft, die 
keine physische P erson  ist, keine unerlaubte H an d 
lung, w ie sie §  136 im Auge hat, begehen kann. D a
m it ist jedoch  für die B eklagte nichts gew onnen. Nach 
§  136 Abs. 1 S atz 1 und 2 haften B etriebsunternehm er, 
w enn sie  den Unfall durch sogen, qualifizierte F ah r
lässigkeit herbeigeführt haben, für die A ufw endungen 
der B erufsgenossenschaft auch ohne Feststellung  durch 
strafgerich tliches U rteil. In §  136 Abs. 2 ist bestim m t, 
d ass  eine H andelsgesellschaft für die durch einen der

Erholungsheime fü r Angestellte.
Vor ein iger Zeit ging durch die P resse  ein Aufruf 

d e r D e u t s c h e n  G e s e l l s c h a f t  f ü r  K a u f 
m a n n s - E r h o l u n g s h e i m e  i n  W i e s b a d e n ,  
w onach der P lan  besteh t, durch die E rrich tung  und 
den B etrieb  zah lreicher Erholungsheim e in den v e r
sch iedenen  G egenden  des D eutschen Reiches m änn
lichen und  w eiblichen kaufm ännischen A ngestellten und 
m inderbem itte lten  se lbständ igen  K aufleuten für g e 
ringes, den V erbrauch zu H ause n icht nennensw ert 
ü berste ig en d es "Entgelt den A ufenthalt in einem  guten 
E rholungsheim  zu erm öglichen. Jeder K aufm ann und



430 S O Z I A L - T E C H N I K 22. Heft

L iquidatoren  herbeigeführten  Unfälle haftet. H ieraus 
ist n ich t e tw a der Schluss zu ziehen, d ass die H an d e ls
gesellschaft w ä h r e n d  i h r e s  B e s t e h e n s  für 
die durch einen V ertreter verschuldeten  U nfälle nicht 
hafte, sondern  im G egenteil, d ass der G esetzgeber diese 
H aftung als se lbstverständ lich  vo rausgesetz t hat und 
nur den vielleicht zw eifelhaften Fall, w enn die H an d e ls
gesellschaft nach ihrer Auflösung sich  in L i q u i d a 
t i o n  befinde, regeln w ollte, und zw ar gleichfalls d a 
hin, d ass sie  auch dann für die durch ihre gesetzlichen 
V ertreter, d. s. die L iquidatoren , veru rsach ten  U nfälle 
aufzukom m en habe. Jene V oraussetzung  g ründete  sich 
auf die ständ ige R echtsprechung des R eichsgerichts, 
w onach nam entlich  die offene H andelsgesellschaft für 
unerlaub te  H andlungen, die ein vertre tungsberech tig ter 
G esellschafter in A usführung einer ihm zustehenden  
V errichtung verübt, veran tw ortlich  ist. D i e U n f a 1 1 - 
V e r h ü t u n g s v o r s c h r i f t e n  d e r  K l ä g e r i n  
( d e r  H o l z - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t )  b e 
f e h l e n  d e n  B e t r i e b s u n t e r  n e h m e r  n , d i e  
K r e i s s ä g e n  m i t  S c h u t z h a u b e n  z u  v e r 
s e h e n .  B etriebsim ternehm er w aren  die T eilhaber 
der Beklagten. D iese haben die A nbringung einer 
S chu tzhaube unterlassen  und dam it die besondere  A uf
m erksam keit, zu der sie verm öge ih res G ew erbes v e r
p flich tet w aren , ausser Augen gesetz t. D ass  die T e il
haber vertretungsberech tig te  G esellschafter w aren , ist 
von der B eklagten nie b estritten  w orden . D er V order

> rich ter stellt w eiter fest, d ass die V ertreter der B e
klagten  den Unfall und  zw ar auch die t ö d 1 i c h e V er
le tzung  eines A rbeiters als Folge ihres V erhaltens v o r
aussehen  konnten. D ie V ertreter der Beklagten haben 
sonach  den Unfall durch F ahrlässigkeit herbeigeführt. 
Für d iese unerlaub te  H andlung hafte t aber die offene 
H andelsgesellschaft. E. c. S ., U. v. 22. Juni 11, 331/10
VI. —  D resden.

(M itteilung der südw estdeu tschen  H olz-B erufsge
nossenschaft in S tu ttgart.)

Patente und Gebrauchsmuster.
D as unterstrichene Datum der U eberschrift ist der Tag der 

Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung  
gibt den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.
16. 10. 11.

G ru b e n la m p e  m it e inem  den  L a m p e n so c k e l 
d u rc h se tz e n d e n , lä n g sv e rsc h ie b b a re n  Stift, zu r B e
s tim m u n g  des S c h la g w e tte rg e h a lte s  d e r G ru b en lu ft.
— F . K lo s te rm a n n  & C o., B erlin . —  4 a. K . 46  064
—  29. 10. 10.

B o h rh a m m e r m it A u sb la se v o rric h tu n g  des B ohr- 
m eh ls  au s  d em  B ohrloch . —  H . F lo ttm a n n  & C o m p ., 
H e rn e . —  5 b. F . 3 1 6 1 6  —  12. 1. 11.

V o rr ic h tu n g  zum  se lb s ttä tig e n , a b w e ch se ln d en  
Ö ffnen  u n d  S ch liessen  einer G ru b e n b e rie se lu n g s
le itu n g  u. derg l. —  H e in ric h  E ic h le r , D o rtm u n d , 
B a lk en str . 25 , u . P a u l M üller, O b e rp la n itz  b. Z w ickau .
—  5 d .  E . 17 002  —  27. 5. 11.

V e rfa h re n  zur B e h an d lu n g  v o n  L e u c h tg a s  für 
L uftsch iffah rtszw ecke . —  B e rlin -A n h a itis c h e  M aschi- 
nenbau -A k t-G es ., B erlin . —  26 a. B. 63 231 —  24.
5. 11.

S ich e rh e itsv o rrich tu n g  g eg en  u n b ea b sic h tig te s  
E in rü c k e n  v o n  M itn eh m e rk u p p lu n g en  an  P ressen ,

S c h e re n  u n d  ä h n lich e n  M asch in en . —  M a sc h in e n 
fab rik  W e in g a r te n  v o rm . H ch . S ch a tz  A .-G ., W e in 
g a r te n  (W ü rttb g .) . —  47 c. M. 37 456  —  12. 3. 09.. 

11). 10.  11.
B lo ck k ip p e r. —  H a n ie l & L u eg , D ü sse ld o rf

G ra fen b erg . —  7 a. H . 52 801 —  23, 12. 10.
D a m p fk e s se lw a sse rs ta n d s re g le r  m it S teuerung , 

des S p e ise v en tils  d u rch  einen  S ch w im m to p f. —  
H e in ric h  B e th g e , C hem nitz , F o rs ts tra s se  10. —  13 b..
B. 59 394  —  7. 7. 10.

K ra n a r tig e  V o rr ic h tu n g  zum  A n h ä n g e n  und: 
A b n e h m e n  d e r  K ü b e l v o n  H o ch o fe n sc h rä g a u fz ü g e n , 
b e s te h e n d  au s  e in e r L a u fk a tz e , w e lch e  d ie  K ü b e l von  
bezw . zum  S ch räg a u fz u g  b e fö rd e r t. —  J. P o h lig , A k t.- 
G es., C ö ln -Z o llstock . -— 18 a  P. 26  690  —  22. 3. 11.

V o rr ic h tu n g  zum  H eizen , L ü ften , B e fe u ch ten  und  
K ü h len  v o n  G e b ä u d e n , in sb e so n d e re  v o n  S p in n e re ien  
u n d  W e b e re ie n . —  K o n ra d  M a rq u a rd t, T u ttlin g en ,. 
W ü r tt . —  36 d. 43 803 —  29. 8 . 10.
23 . 10. 11.

E in ric h tu n g  fü r e inen  lieg en d en  H e iz rö h re n k e s se t 
zu r A b la g e ru n g  d es  S ch la m m e s au s  d em  S p e ise 
w asser. —  W ilh e lm  P la tz , W e in h e im  i. B ad en . —
13 b. P . 25 535 —  20. 8 . 10.

W a n d e rb ü rs te  zum  se lb s ttä tig e n  R e in h a lten  d e r  
B e sp a n n u n g  a n  P lan s ich te rn . —  D ittm a r  H u rtz ig , 
W o h ld o r f  b. H a m b u rg . —  50 d. H . 55 209 —  25. 8 . 11. 

26. 1 0 . 1 1 .
V e rfa h re n  zum  A rb e ite n  m it G e b lä se b re n n e rn  

fü r v e rg a s te n  flüssigen  B rennstoff. —  „ A u to g e n “ 
W e rk e  fü r au to g e n e  S c h w e issm e th o d en  G. m . b. H ., 
B erlin . —  4 g. A . 20 697 —  3. 6 . 11.

V o rr ic h tu n g  zu m  E in s te lle n  d e r  Z e ilen b e 
sc h n e id e m e sse r  an  M atritzensetz- u n d  Z e ilen g ie ss
m asch in en . —  S ch n e llse tzm a sc h in en -G ese llsc h a ft m .
b . H ., C h a rlo tte n b u rg . —  15 a. S ch . 34  634  —  1 5 .1 .1 0 .

F a h rb a re , m it e in em  B e h ä lte r  u n d  e in e r F e u e ru n g  
v e rse h e n e  V o rr ic h tu n g  zum  A u fb r in g e n  v o n  T e e r  
a u f  D äc h e r. —  Jo h a n n  P ie ta , T ic h a u  O .-S., K r. P le ss .
—  37 c. P . 24  706  —  18. 3. 10.

A b s te ifu n g  fü r g e g ra b e n e  K a n ä le  o d e r  so n stig e  
B a u g ru b e n . —  Jo h a n n  S ch n e id er, M ü n ch en , T ü rk e n - 
str. 52/54. —  37 e. Sch. 3 5 1 5 8  —  17. 3. 10.

S ic h e rh e itv o rr ic h tu n g  fü r m itte ls  S eile  d u rc h  
M a sch in en k ra ft gezo g en e , an  d en  F u rc h e n e n d e n  u m g e 
w en d e te , d. h . h e ru m g e sc h w e n k te  E g g e n  o d e r  ä h n 
lich e  B o d e n b e a rb e itu n g sg e rä te . —  Jo h n  F o w le r  & 
C o. (L eed s) L im ited , L eeds, E n g l. —  45 a  F. 28 547
—  9. 10. 09.

Z u fü h rv o rrich tu n g  fü r k e ra m isc h e  M assen , b e i 
w e lc h e r  d a s  G u t v o n  e in em  sich  d re h e n d e n  A b 
s tre ich te lle r  d u rc h S c h n e id e m e sse r  zu r A u str ittsö ffn u n g  
d es  fests teh e n d en  S c h ü ttru m p fe s  g e fö rd e r t w ird. —  
K . & R. Jezek , B lansko , M äh ren  —  80 a. J. 12 638
—  30. 5. 10.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
b ek an n t gem acht im R eichsanzeiger.

16. 10 . 1 1 .

V o rric h tu n g  zum  A b sa u g e n  d es  be i G este in 
b o h ra rb e ite n  e n ts te h e n d e n  S tau b e s  (B ohrm ehl). —
H . F lo ttm a n n  & C o m p ., H e rn e . —  5 c. 4 8 2 1 7 8 .

B a u säu le  u n d  G ru b e n s te m p e l, g ek e n n ze ic h n e t
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d ad u rc h , d a s s  d ie  S äu le n h ö h e  m itte ls  e in e r  S a n d 
fü llu n g  o. dg l. be lieb ig  v e rs te llb a r  ist. —  U tsc h  & 
U tte n d o rf ,  D ü sse ld o rf. —  5 c. 4 8 1 4 3 8 .

B o g e n fä n g e r  u n d  -g e rad e leg e r fü r S ch n e llp re sse n .
—  O sk a r  S chw inger, R u h la  i. T h . —  15 d. 482  094.

S e lb s ttä tig e  B e sch ick u n g sv o rrich tu n g  fü r A z e ty 
le n g a se rz e u g e r. —  W ilh e lm  F rie d a u e r, K e m p te n , 
A lg äu . —  26 b. 4 8 1 4 7 4 .

S ich e rh e itse in rich tu n g  fü r  L e d e rb e a rb e itu n g sm a 
sc h in en . —  H a n s  O h a u s , F ra n k fu r t a. M., M oselstr. 
50. —  28 b. 481 657.

S ch u tz h a u b e  fü r  S ch n e id em a sch in en . —  S chnei- 
d em asc h in e n -F a b rik  G raff & S te in  G. m. b . H ., 
W itte n  a. R uhr. —  34  b. 482  024  u. 482  025.

S c h u tz v o rr ic h tu n g  zu r V e rh ü tu n g  v o n  U n g lü ck s
fä llen  be i K re issäg en . —  Jo h a n n  K ra tz e n b e rg , C assel, 
H a fe n s tr . 10. —  38 e. 4 8 1 9 3 7 .

S en se n sch ü tz e r , b e s te h e n d  aus e in e r d e r  F o rm  
d e r  S en se  a n g e p a s s te n  m e ta llen e n  S ch e id e  m it fe d e rn 
d em  H a k e n  zu r B efestigung . —  G e b rü d e r  H au n ste in , 
L eipzig . —  45 c. 4 8 2 0 7 1 .

V o rr ic h tu n g  zum  Z u füh ren  des S tro h e s  be i S tro h 
p re s se n  n a c h  d em  P re ssk an a l. —  F a . C. A u g u s t 
W a g n e r , K irsch a u  i. S. —  45 e. 4 81476 .

B re m sv o rr ic h tu n g  für la n d w irtsch a ftlich e  M asch i
nen . —  P a u l S ch m id t, K rie sc h t —  45 e. 4 8 1527 .

A tm u n g sv o rr ic h tu n g  zum  E in d rin g e n  in R ä u m e  
m it n ic h ta te m b a re r  A tm o sp h ä re . —  S au ersto fffab rik  
B erlin  G. m . b . H ., B erlin . —  6 1 a . 4 8 2 0 5 3 .

S c h u tz v o rric h tu n g  fü r S eh le ifste ine  u n d  S ch le if
m a sch in en . —  R u d o lf  S chw arzer, D ü sse ld o rf , K orn- 
h a u ss tr . 4. —  67 a. 4 8 2 0 8 1 .

M e sse rk la p p e  m it F in g e rsc h ü tz e r. —  R aftlen - 
b e u l & C ie. G. m . b. H ., O h ligs. —  71 c. 4 8 2 2 2 8 .

•23. 10. 11.
S a u g k a p p e  fü r  V o rric h tu n g e n  zum  A b sa u g e n  

d e s  be i G e s te in b o h ra rb e ite n  e n ts te h e n d e n  S tau b e s  
(B o h rm e h l). —  H . F lo ttm a n n  & C o m p ., H ern e . —
5 b. 4 8 3 1 7 5 .

P e c h e in sp r itz d ü se  m it S ch u tz b ac k en . —  Ä rz e n e r  
M asch in en fab rik  G. m . b . H ., Ä rz e n -H a m e ln . —  6  f.
482  950.

E x p lo s io n s s ic h e re r  F la sc h e n v e rsc h lu ss . —  Jo se f  
H ittle r , B res lau , L a n g e h o lz g a sse  2. —  241. 4 8 2 6 3 9 .

A u to m a tisc h e  V o rr ic h tu n g  an  S e iltro m m eln  zu r 
V e rh ü tu n g  v o n  S e ilru tsc h u n g en . —  K a rl T ilg e rt , 
B e rg k a m e n  i. W . —  35 a. 4 8 2 5 2 3 .

V o rr ic h tu n g  zu r S e itw ä rtsb e fö rd e ru n g  v o n  h o c h 
g e b ra c h te n  F ö rd e rk ä s te n  fü r  B a u m a te ria len  u. dgl.
—  Jo h a n n  G ran , F ü rth  i. B. —  35 a. 4 83012 .

V e rs te llb a re r  F a lz m e sse rk o p f, b e s te h e n d  aus 
k o n isc h e r  F alz -K re issäge  m it se itlich  d a ra n  v e rs te ll
b a r  u n d  a u sw e c h se lb a r  a n g e o rd n e te n  M essern  fü r 
H o lz b e a rb e itu n g sm a sc h in e n . —  M ax  G ärtn e r, H a r 
b u rg  a. E lb e , B u x teh u d e rs tr . 3. —  38 e. 4 8 3 0 4 6 .

Personalien.
Königreich Preusseu.

Seine M ajestät der König haben A llergnädigst g e 
ruht, dein R egierungs- und  G ew erberat beim  P o lize i
p räsid ium  in Berlin, G eheim en R egierungsrat K a r l  
H a r t m a n n ,  den k ö n i g l i c h e n  K r o n e n 
«  r  d e n d r i t t e r  K l a s s e  zu verleihen.

Internationale Hygiene-Ausstellung Dresden 1911.
D as V e r z e i c h n i s  der  p r ä m i i e r t e n  A u s 

s t e l l e r ,  zusam m engestellt von der A usstellungslei
tung  ist erschienen und zum P re ise  von 50 Pf. zu b e 
ziehen.

Bei der grossen  Zahl der mit P reisen  ausgezeich 
neten F irm en ist der A bdruck  der vollständigen Liste 
an d ieser S telle unm öglich.

Es dürfte aber in teressieren , einige unserem  L eser
kreis besonders bekann te  Firm en hier zu nennen:

A us der A bteilung VI B e r u f  u n d  A r b e i t  e r
hielten den G r o s s e n  P r e i s  d e r  A u s s t e l 
l u n g  u. a . :
Carl F lohr in Berlin.
G öhm ann & E inhorn, G. m. b. H., D resden.
M artini & H üneke in Berlin.

D i e  G o l d e n e  M e d a i l l e  u. a . :
M. F. L. Beth in Lübeck.
E rnst C arstens in N ürnberg .
D anneberg  & Q uandt in Berlin.
F a b rik  ex p lo s io n ss ic h e re r  G efässe  G. m . b. H ., S alz

k o tte n  i. W estf.
A. G oede in Berlin.
C. G. H aubold  jr. G. m. b. H. in Chem nitz.
G ebr. H eine in V iersen.
P a u l P o llr ic h  & Co. G. m . b. H . in D ü sse ld o rf. 
W ilh e lm  S e ip p e l, G ru b e n sic h erh e its la m p en - u n d  M a

sch in en fab rik , B ochum .
D i e  S i l b e r n e  M e d a i l l e  u. a . :

G esellschaft für Isolierung gegen E rschütterungen  und 
G eräusche m. b. H. in Berlin.

T u rb o  V entilatoren  G esellschaft m. b. H. in Berlin.

Aus der A bteilung IX T e c h n i k  u n d  M a 
s c h i n e n  erhielten  den k ö n i g l i c h  s ä c h 
s i s c h e n  S t a a t s p r e i s :
E tek trom otorenw erke H eidenau G. m. b. H. in H eide

nau.
G astno to ren -F ab rik  D eutz in K öln-D eutz.

D e n  g r o s s e n  P r e i s  d e r  A u s s t e l l u n g  u. a. 
G örlitzer M asch inenbauansta lt und E isengiesserei A .-G .

in G örlitz.
H einrich Lanz in M annheim .
Sim on, Bühler & B aum ann in Frankfurt a. M.

D i e  G o l d e n e  M e d a i l l e  u. a .:
D resdener G asm otorenfabrik  vorm . M oritz Hille A .-G .

in D resden  A.
W eise  & M onski in Halle.

Aus der A bteilung XV, L i t e r a r i s c h e  A b 
t e i l u n g  erhielten die G o l d e n e  M e d a i l l e  u. a. 
die V erlagsbuchhand lungen :
F. Leinew eber in Leipzig (V erlag „G esundheit“ ).
R. O ldenbourg  in M ünchen (Verlag „G esu n d h eits

Ingenieur“ ).
P o ly technische B uchhandlung A. Seydel in Berlin (Ver

lag : S ozia l-T echnik , Schriften  des V ereins D eu t
sch er R evisions-Ingenieure u. a. W erke, die U n
fallverhütung betreffend).

R ich a rd  S ch o e tz  in B erlin  (V e rla g : V e te rin ä rw isse n 
schaftliche und gew erbetechnische W erke). 

F riedrich  V iew eg & Sohn in B raunschw eig (Verlag: 
N aturw issenschaftliche, m edizinische und tech 
nische W erke).
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Geheimer Baurat Dr. ing. h. c. Emil  Blum -J-.
A m  29. O k to b e r  d. J. v e rs ta rb  in se in e r  V illa  

zu W ilm e rsd o r f  d e r  K önig l. G eh e im e  B a u ra t H e r r  
D r. ing. h. c. Emil B l u m , G en e ra ld irek to r  d e r 
B e rlin -A n h a ltisch en  M asch in en b au  - A k tien  - Ges., V o r
s itzen d er d e r  N ordöstl. E isen - u n d  S tah l-B eru fsg en o s
senschaft.

G eb o ren  im  Ja h re  1843 zu F ra n k fu r t a. M., b e 
su c h te  e r  n ac h  A b so lv ie ru n g  des G y m n as iu m s u n d  
e in er zw e ijäh rig en  L eh rze it in  e in er S ch lo sse re i das 
P o ly te c h n ik u m  in K arls ru h e , w elch es d a m a ls  u n te r  
R e d te n b a c h e rs  g en ia le r L e itu n g  s tan d . N ac h  e in e r 
k u rzen  T ä tig k e it in der S ächs. M asch in en fab rik  v o rm . 
R ieh. H a r tm a n n  in C hem nitz  g in g  e r  im  J a h re  1864 
n ac h  B erlin , w o e r  z u n ä c h s t a ls  A ss is te n t v o n  P rof. 
R e u le a u x  tä tig  w ar. B ald  a b e r  k o n n te  e r  sich  m it 
d em  G ro ssu h rm a c h e r M öller, w e lc h e r d u rc h  in ö ffen t
lich en  V ersa m m lu n g e n  g eh a lte n e  V o rträ g e  a u f  ihn 
a u fm e rk sam  g ew o rd en  w ar, v e rb in d e n  u n d  d ie F irm a  
M öller & B lum  g rü n d en , w o er z u n ä c h s t d en  B au  
v o n  T rieb w erk en  au fn ah m  u n d  a ls  E rs te r  d iesen  
Z w eig  des M asch in en b au es als S o n d erfa b rik a tio n  a u s 
zu b ild en  such te . —  Bald je d o c h  tra t  e r  in n ä h e re  
V e rb in d u n g  m it G eh e im ra t O ec h e lh ä u se r , w o d u rc h  
d ie F irm a  O e c h e lh ä u se r  & B lum  en ts ta n d , d ie  sp ä te r , 
d u rc h  E rw e rb  d e r  M asch inen fab rik  v o n  A rn d t in 
D essau  in d ie  je tz ig e  B erlin -A n h a ltisch e  M asch in en 
bau -A k t.-G es. u m g e w a n d e lt w urde . H ie rm it w u rd e  
d er B au  v o n  T rieb w erk en  in D e ssa u  zu r S p ez ia l
fab rik a tio n  au sg eb ild e t, w äh ren d  d ie  B erlin er W e rk 
s tä tte n  für den  B au von  G a sa p p a ra te n , sp ä te r  au c h  
für den  B au  von  G asb e h ä lte rn  e in g e rich te t w u rd en . 
E s  ist b e k a n n t, w e lch e  h e rv o rra g e n d e  S te llu n g  die 
B erlin  - A n h a itisc h e  M asch in en b au  - A kt.-G es. sow ohl 
im  T rie b w e rk sb a u , als auch  im B au von  G a sa p p a ra 
te n  u n d  G a sb e h ä lte rn  e inn im m t, sie  v e rd a n k t d ies in 
e rs te r  L in ie d e r  u n erm ü d lich en , u m fassen d en , s te ts  
au i d ie  A us- u n d  F o rtb ild u n g  des F a c h e s  g e ric h te ten  
T ä tig k e it B lum s, d e r  m it ä u s se rs te r  T a tk ra f t d ie  e in 
m a l a ls  r ich tig  e rk a n n ten  Z iele b is zum  g lü ck lich en  
G elingen  verfo lg te .

A ls  im  Ja h re  1885 m it E in fü h ru n g  d e r  U n fa ll
v e rs ic h e ru n g  fü r A rb e ite r  d ie  B e ru fsg e n o ssen sch a tten  
ins L eb e n  tra te n , w u rd e  B lum  zum  V o rs itz e n d e n  d er 
N o rd ö s tlich en  E isen- und  S tah l-B eru fsg en o ssen sch a ft 
erw äh lt, w elch es E h re n a m t e r  b is  zu se in em  T o d e  
m it L ieb e  u n d  g ro ssem  V ers tä n d n is  fü r d ie  hohen  
A u fg a b en  d e r  B e ru fsg e n o ssen sch a fte n  v e rw a lte te . In 
rich tig e r  E rk e n n tn is  der von  P rä s id en t B ö d iker a u s 
g esp ro c h e n e n  W a h rh e it:  „ E s  ist b esse r, U nfä lle  zu 
v e rh ü te n , als U nfä lle  zu e n tsc h ä d ig e n “ , w an d te  B lum  
als V o rs itz e n d e r  d e r  g en a n n te n  B e ru fsg e n o ssen sch a ft 
sein  b e so n d e res  A u g en m e rk  d er U n fa llv e rh ü tu n g  zu.

O b g le ich  die N ordöstl. E isen - u n d  S tah l-B eru fs
g en o ssen sc h a ft e rs t seh r sp ä t m it dem  E rla ss  von  
U n fa llv e rh ü tu n g sv o rsch riften  vo rg ing , so w ar doch  
schon  in den  a lle re rs te n  Ja h re n  a u f  B lum s V e ra n 
la ssu n g  e ine  „A n le itu n g  zur E rh ö h u n g  d er S ich e r
h e it in d en  B e tr ie b e n “ au sg e a rb e ite t w o r d e n , die

sich  als d u rc h a u s  zw eck m ässig  erw ies. Bei d en  s p ä 
te r  e r la sse n en  U n fa llv e rh ü tu n g sv o rsc h rifte n  k o n n te n  
d ie  m it d ie se r  A n le itu n g  g em a c h te n  E rfa h ru n g e n  
v o rte ilh a ft v e rw e r te t w erd en .

D ie  a llg em ein e  D e u ts c h e  A u ss te llu n g  fü r  U n 
fa llv e rh ü tu n g  im  Ja h re  1889  gab  G e le g en h e it, d ie  
L e is tu n g en  d e r  B erlin  - A n h a itisc h en  M a sch in en b au - 
A kt.-G es. a u f  d em  G eb ie te  d e r  U n fa llv e rh ü tu n g  dem  
g ro ssen  P u b lik u m  in b e so n d e re r  W e ise  v o rzu fü h re n .

Bei B lum s g rö sse r  A n te iln a h m e  an  A lle m , w as 
d ie b e ru fsg en o ssen sc h a ftlic h e  T ä tig k e it u n d  b eso n d e rs  
d e re n  B e stre b u n g e n  a u f  d em  G eb ie te  d e r  U n fa llv e r
h ü tu n g  fö rd e rn  k o n n te , m u ss te  d ie  G rü n d u n g  des 
V ere in s  D e u ts c h e r  R ev is io n s - In g e n ie u re  au c h  sein  
le b h a f te s  In te re s se  e rw ec k en  ; er b e tä tig te  d ies z u 
n ä c h s t d a d u rc h , d ass  e r  in G em e in sc h aft m it d em  
d am alig en  P rä s id e n te n  des  R e ic h s-V e rs ich e ru n g s-A m ts  
G e h e im ra t D r. B ö d ik er u n d  dem  d a m a lig e n  V o r 
sitzenden  des  V e rb a n d e s  d e r  D eu tsc h e n  B e ru fsg e n o s
se n sch a ften , K o m m e rz ie n ra t R ösicke, d e r  e rs te n  H a u p t
v e rsa m m lu n g  d es V ere in s  b e iw o h n te . W e n n  a u c h  
B lum  d u rc h  d ie zah lre ich en  G esch äfte  v e rh in d e rt w ar, 
ö f te r  a n  d en  H a u p tv e rsa m m lu n g e n  des V ere in s  te il
z u n e h m e n , so  h a t e r  d em  V ere in  s te ts  ein w a rm e s  
H e rz  b e w a h rt u n d  n o ch  in d e r  H a u p tv e rsa m m lu n g  des 
Ja h re s  1910 h a t  e r  in  b e re d te n  W o rte n  a u sg e sp ro c h e n , 
w e lc h e  h o h e  B e d eu tu n g  e r  d e r  T ä tig k e it  d e r  te c h 
n isch en  A u fs ic h tsb e a m te n  im  e inze lnen  u n d  d e r  W irk 
sa m k e it d es  V ere in s  im  a llg em ein e n  b e ileg te . D e r  
V ere in  d ü rfte  h ie rn a c h  se in en  E rw a r tu n g e n  e n t
sp ro c h e n  h ab en .

In  d e r  D e le g ie rte n v e rsa m m lu n g  d e r  N o rd ö s tl. 
E isen - u n d  S tah l-B e ru fsg e n o sse n sch a ft h a t ih r V o r 
sitz e n d e r  s te ts  b e to n t, d ass d e r  d eu tsch e  M a sch in e n 
b a u  se ine  h e rv o rra g e n d e  S te llu n g  in d e r  W e lt  d em  
ern s te n , w isse n sch a ftlic h en  A rb e ite n  se in e r  In g e n ie u re  
v e rd a n k t, d ass  es a b e r  au ch  P flich t je d e s  E in z e ln e n  
sei, a lle  se ine  K rä fte  au fzu b ie ten , um  dem  d eu tsch e n  
M a sch in e n b au  d ie se  h o h e  S te llung , tro tz  d e r  L as ten , 
die ihm  au fe rle g t sind , und  tro tz  d e r  U n g u n s t d e r  
V e rh ä ltn is se  zu e rh a lte n , u n d  G eh e im ra t B lum  ist 
h ierin  se lb s t m it le u c h te n d e m  B eisp ie l v o ra n g e g a n g e n , 
e r  h a t d as  G lück  g e h a b t, d en  E rfo lg  se in e r A rb e it 
zu se h en  n ic h t b lo ss  an  äu sse ren  E h re n , so n d e rn  
au c h  in d e r  E n tw ic k lu n g  d e r  von  ihm  g e le ite te n  
W e rk e  in B erlin  u n d  D essau , d en en  a u c h  d ie M a
sch in en fab rik  B a y e n th a l sow ie  m e h re re  W e rk e  im  
A u s la n d e  a n g e g lie d e r t w u rd en .

V o n  p e rsö n lich e n  E h ru n g e n  is t d ie  V e rle ih u n g  
m e h re re r  O rd e n , se in e  von  d e r  T ec h n isc h en  H o c h 
sc h u le  in  K a rls ru h e  e rfo lg te  E rn e n n u n g  zum  D r. ing. 
h. c. u n d  sch liesslich  se in e  E rn e n n u n g  zum  K ön ig l. 
G eh e im en  B a u ra t h e rv o rz u h e b e n .

M öge sein  B e isp ie l a u c h  fe rn erh in  s e g e n b rin g e n d  
fü r D e u tsc h la n d s  In d u s tr ie  u n d  die E n tw ic k lu n g  d e r  
D e u tsc h e n  B e ru fsg e n o ssen sch a fte n  sein.

D e r  V ere in  w ird  d as  A n d en k e n  an  d iesen  h e r
v o rra g e n d e n  M ann s te ts  in h o h en  E h re n  halten .
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Massnahmen zur Verhütung von Betriebsunfällen, Gewerbekrankheiten 
und Volkskrankheiten.

V o rtra g , gehalten a u f der I I . Internationalen  K onferenz für Sozialversicherung in D resden am  15. Septem ber 1911 von 

D r. Ing . K o n rad  H a r t m a n n ,  Senatsvorsitzender im  R eich s-V ersich eru ngsam t, G eheim er R egierun gsrat und Professor.

D en Unfällen und E rkrankungen, die bei der A r
b e its tä tig k e it und durch sie  en tstehen , ist in den K ul
tu rlän d ern  ein g rösser T eil der B evölkerung au sg e
se tz t, im D eutschen  Reiche m ehr als ein D rittel. Die 
F ürso rge der V erhütung von B etriebsunfällen  und B e
ru fserkrankungen  ist daher n icht m inder w ichtig  als 
der Kam pf gegen V olkskrankheiten. M it Recht ist d e s 
h a lb  a u f  d e r  In te rn a tio n a le n  H y g ien e -A u ss te llu n g  die 
D arste llung  des A rbeiterschutzes den D arste llungen  
der anderen  Spezialgebie te  der V olksgesundheitspflege 
angereih t w orden.

ln  vollendeter A usgestaltung  g ib t die allgem ein b e 
w underte  p o p u l ä r e  A b t e i l u n g  ein G esam tbild  
alles dessen , w as der E rhaltung  der G esundheit des 
M enschen d ient. In diesem  grossen  R ahm en erscheint 
auch die A rbeitshygiene in charak teristischen  O bjekten.

D ie h i s t o r i s c h e  A b t e i l u n g  v eran sch au 
licht die E ntw ickelung  der G esundheitspflege des E in 
zelnen und der V ölker durch  die Jahrhunderte . Auch 
hier finden sich D arste llungen  von M assnahm en, w ie 
sie in längst vergangener Zeit zum S chutze der A r
b e ite r getroffen w urden.

In grossen H allen w erden  die E i n z e l g e b i e t e  
d e r  H y g i e n e  in ihrer anderen  Form  gezeigt. Eine 
d ieser H allen ist dem  B e r u f e  und der  A r b e i t  g e 
w idm et. Ihren M ittelpunkt b ilde t die w i s s e n 
s c h a f t l i c h e  A b t e i l u n g  d e s  A r b e i t e r 
s c h u t z e s .  In H underten  von Bildern, M odellen und 
P rä p a ra te n  sind  die G efahren der A rbeit und  die M ittel 
zu ihrer B ekäm pfung gekennzeichnet. D ie eigenartige 
E ntw icklung, die im 'b eso n d e ren  die U nfallverhütung 
im D eu tschen  Reiche genom m en hat, führte allerdings 
dazu , d ass  d ieses S ondergeb ie t des A rbeiterschutzes 
noch an einer anderen  S telle der A usstellung vorge
führt w ird  und  zw ar in ausgedehnterem  M asse als in 
der H alle „B eruf und A rbeit“ . D urch die U nfallver

sicherungsgesetze ist die D urchführung von U nfallver
hü tungsm assnahm en hauptsäch lich  den B erufsgenossen
schaften zugefallen. In der D enkschrift „U nfallver
hütung und B etriebssicherhe it“ , die der V erband der 
D eutschen B erufsgenossenschaften  zum 25 jährigen  
Jubiläum  der U nfallversicherung herausgegeben hat, 
habe  ich eingehend den m assgebenden  E influss der 
B erufsgenossenschaften  auf die A usgestaltung der U n
fallverhütungsm assnahm en dargelegt. Es ist unleugbar, 
d ass die neuere U nfallverhütungsfürsorge in vielen 
w esentlichen T eilen geschaffen w orden ist durch die 
gem einsam e A rbeit des R e i c h s - V e r s i c h e 
r u n g  s a m t s  und der  B e r u f s g e n o s s  e n s c h a f -  
t e n in 25 Jahren. H iervon legt Zeugnis ab das M a
terial, das in der S o n d e r a u s s t e l l u n g  d e r  
D e u t s c h e n  A r b e i t e r v e r s i c h e r u n g  vorge
führt ist. D ie ausgelegten U nfallverhütungsvorschrif
ten zeigen, w ie die S icherheitsm assnahm en im Laufe 
der Jahre nach den gew onnenen E rfahrungen ergänzt 
und verbessert w orden sind. D ie von den B erufsge
n o sse n sc h a fte n  a lljäh rig  d em  R e ic h s-V e rs ich e ru n g sa m t 
ers ta tte ten  B erichte über U n f a l l v e r h ü t u n g  geben 
R echenschaft von der D urchführung der V orschriften 
und  der hierzu von Jahr zu Jahr gesteigerten  Ü b e r 
w a c h u n g  d e r  B e t r i e b e  durch besondere ange
stellte technische A ufsichtsbeam te. W eite r aber en t
halten diese B erich te w ertvo lle A ngaben über neuere 
S icherheitsvorkehrungen, die oft genug auf A nregung 
der A ufsichtsbeam ten en tstanden  oder unm ittelbar von 
ihnen ersonnen w orden sind.

W ie sich aus diesem  berufsgenossenschaftlichen 
V orgehen die U nfallverhütungstechnik  entw ickelt hat, 
ze ig t d ie  s c h o n  e rw äh n te , vo m  V e rb ä n d e  d e r  D eu tsc h e n  
B erufsgenossenschaften  veröffentlichte D enkschrift, die 
in ihrem technischen Teil den eigentlichen S tand  der 
S icherheitstechnik  in der ganzen Industrie  eingehend
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darlegt. M ustergültige S icherheitse inrich tungen  v er
deutlichen eine im R eichs-V ersicherungsam t angelegte 
und von ihm ausgeste llte  Sam m lung von über 1000 
P h o to g ra p h ie n 'u n d  zah lre ich e  an d e re , von  e inze lnen  
B erufsgenossenschaften  vorgeführten  A bbildungen.

D as Schw estergebiet der U nfallverhütung, die B e - 
r u f s h y g i e n e  hat gleichfalls eine um fassende D a r
s te llung  gefunden. D ie berufsgenossenschaftliche T ä 
tigkeit hat hierm it w enig zu tun, da es sich hier fast 
ausschliesslich  um die Fürsorge handelt, deren  A uf
gabe  die Bekäm pfung der G ew erbekrankheiten  ist. 
H ierfür hat im D eutschen Reiche besonders die s ta a t
liche G ew erbeaufsicht, un te rstü tz t durch die F o r
schungsarbeiten  von M edizinern, bahnbrechend  gew irkt. 
Ein um fassendes Bild davon gibt die w issenschaftliche 
A bteilung in der Halle „B eruf und A rbeit“ in zah l
reichen, system atisch  geordneten  O bjekten.

Ejne in te ressan te E rgänzung dieser D arbietungen 
b ilden  die um diese w issenschaftliche A bteilung sich 
g ru p p ie ren d e n  V o rfü h ru n g en  d e r  F a b r ik a n te n  von  
S ich e rh e itse in rich tu n g en .

G ibt so die H ygieneausstellung ein ziem lich voll
ständ iges Bild von dem augenblicklichen S tande des 
A rbeiterschutzes im D eutschen Reich, so gew ährt sie 
auch einen E inblick in die gleichartigen B estrebungen 
anderer K ulturländer.

A us N ordam erika , Schw eden, U ngarn sind  in der 
dem A rbeiterschutz speziell gew idm eten A usstellungs
gruppe zahlreiche Bilder von S icherheitsvorkehrungen 
vorgezeigt.

E ngland, F rankreich, Italien, R ussland , die Schw eiz 
und auch U ngarn haben in ihren besonderen  Pavillons 
gleichfalls in te ressan te O bjekte ausgestellt.

Eine eigenartige V orführung von hohem W erte  fin 
det s ta tt in dem Pavillon „Ö sterre ich“ . D a sie eine 
neue Form  der B ekanntgabe w ichtiger V orgänge aus 
dem A rbeitsfelde des U nfallschutzes darb ie te t, so darf 
sie  hier kurz erw ähnt w erden.

D as K. K. U niversitätsinstitu t für gerichtliche M e
dizin in W ien und das G ew erbeförderungsam t des 
K. K. M inisterium s für öffentliche A rbeiten in W ien 
ze igen  eine v o n  P riv a td o z e n t D r. Je llinek  z u sa m m e n 
gestellte  ausserordentlich  in te ressan te  Sam m lung von 
O bjekten der E l e k t r o h y g i e n e .  D abei w erden 
in lebensgrossen  Bildern k inem atographisch vorgezeigt 
die den S icherheitsvorschriften  en tsprechenden  M ani
pulationen an elektrischen S tarkstrom einrich tungen , die 
E n tstehung elektrischer Unfälle und versch iedene A rten 
der Befreiung von A rbeitern, die von elektrischem  Strom  
getroffen w orden sind, ferner die W iederbe lebung  elek
trisch  V erunglückter.

E s ist schon seit Jahren der G edanke besprochen 
w orden, die W irkungsw eise von S icherheitsvorrich
tungen bei V orträgen und Instruk tionskursen  k inem ato 

g raph isch  vorzuführen . B isher scheiterten  die auch 
von m ir schon vor 12 Jahren  vorgenom m enen V ersuche 
an der U nzulänglichkeit der k inem atographischen  A ppa
rate . D as von Ö sterre ich  gegebene B eispiel w ird  
sicher erm untern , von neuem  die V ersuche au fzuneh
men, und es w erden  sich  dann  viele m echanische V or
gänge und A rbeitsw eisen , auch U nfallarten finden la s 
sen, die m it neuen  b esseren  k inem atographischen  A ppa
ra ten  k lar dargeste llt w erden  können.

Im übrigen  m uss ich es m ir versagen , auf E inzel
heiten der D arste llung  des A rbeite rschu tzes in der In
te rna tionalen  H ygiene - A usstellung näher einzugehen. 
D ie vorgesehenen F ührungen b ie ten  G elegenheit zu 
eingehenderer K enntnisnahm e der zah lreichen  O bjek te, 
die auch in den S p e z i a l k a t a l o g e n  der S o n d er
ausstellung  der D eu tschen  A rbeite rversicherung  und  
der A usste llungsgruppen  „A rbeiterschu tz und  A rbeite r
w o h lfa h r t“ , „B eru fssta tis tik  u n d  B e ru fsh y g ie n e“ , „D ie  
ch e m isch e  In d u s tr ie  u n d  d ie G esu n d h e it*  u n d  „ R e t
tu n g sw e se n “ sow ie  in d en  K a ta lo g e n  d e r  a u s lä n d i
sch en  P av illo n s  n ä h e r  a n g e g e b e n  u n d  zum  T e il a u c h  
e r lä u te r t sind.

D ie In ternationale H ygiene - A usstellung b ie te t 
jedenfalls reiche G elegenheit, die S icherhe itsm assnah 
m en in ihrer m odernen  A usgestaltung  zu s tud ieren . Es 
kann auch behaup te t w erden , d ass der G esam te indruck  
ein durchaus befried igender ist. D ie S icherhe its tech 
nik h a t sich in den le tzten  zw ei Jahrzehnten  so h erv o r
ragend  en tw ickelt, d ass  sie  sich  vo llw ertig  den anderen  
S pezialgebie ten  der T echn ik  zur S eite  ste llen  kann. 
S ie verfügt heu te über eine M enge von M itteln  und 
E inrichtungen, durch die eine Bekäm pfung der A rb e its
g e fa h re n  m it E rfo lg  sich d u rch fü h re n  lässt. E s  
kann w eiter b eh au p te t w erden , d ass der Erfolg auch 
unverkennbar ist. D ie gesundheitlichen V erhältn isse 
der A rbeiter haben sich  vielfach bedeu tend  gebessert. 
M anche U nfallarten sind  ganz erheblich eingedäm m t 
w orden.

H ierfür b ie te t die A usstellung einen zifferm ässigen 
N achw eis in  d e r  v o m  V e r e i n  D e u t s c h e r  R e 
v i s i o n s i n g e n i e u r e  au s A n lass  des  Ju b ilä u m s 
d e r  U n fa llv e rs ich e ru n g  h e ra u sg e g e b e n e n , v o n  B a u e r  
u n d  G a r y  b e a rb e ite te n  S c h rift: 25 J a h re  U n fa ll
v e rh ü tu n g .

E s  is t u n le u g b a r, d ass d u rch  V e rm e h ru n g  u n d  
V erbesserung  der von den zuständigen  Stellen e rla sse 
nen A rbeiterschutzvorschriften  durch A usbau  der A r
beiterschu tztechn ik , B ekanntgabe b ew äh rte r S icher
heitse inrich tungen  in der L iteratur, in V orträgen, auf 
A usstellungen und  in M useen und durch ausreichende 
sachverständ ige Ü berw achung  der B etriebe auf die 
D urchführung von S chutzm assnahm en m it Erfolg h in- 
gpw irk t wird.

Kein K undiger aber w ird  sich  m it dem  E rreichten
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zufrieden  geben . Noch im m er fallen alljährlich  in den 
K ulturländern  H underttausende den A rbeitsgefahren  
zum  O pfer. D as Elend der K ranken und  V erletzten, 
der Jam m er der H in terb liebenen  reden  eine e indring
liche S prache , die nicht ungehört verhallt, sondern  a n 
tr e ib t  zu  w eite rem  en e rg isch e n  V o rg e h e n . D ie  D u rc h 
führung  von A rbeiterschutzm assnahm en ist aber nicht 
nu r ein G ebot der M enschlichkeit, sondern  auch zur 
V erm eidung schw erer w irtschaftlicher N achteile für 
A rbeitgeber und  A rbeitnehm er nach  wie vor m it allen 
zu G ebote stehenden  M itteln zu betre iben .

Von dem  W achsen  der E rkenntn is d ieser N o tw en
digkeit zeugt erfreu licherw eise , d ass  in der le tzten  Zeit 
m ehr und  lebhafter als je F ragen und A ufgaben e r 
ö rte rt w erden , deren B eantw ortung  und Lösung von 
der g rössten  B edeutung  für die w eitere  Entw icklung 
des A rb e ite rsch u tz es  ist.*) D ie se  F ra g e n  u n d  A u fg a b en  
sind  allgem einer Art. Sie sind  für alle K ulturländer 
w ich tig , u n d  so  re c h tfe r t ig t es sich , h ie r ku rz  d a ra u f  
einzugehen.

Es ist zunächst anzustreben  eine V erbesserung  der 
S icherheitsvorschriften  nach Form  und  Inhalt. An V or
schriften  fehlt es nicht, sie  s ind  aber vielfach zu um 
fangreich  und  in ihrer F assung  dem  ungebildeten  A r
beite r zu w enig  verständ lich . D ort, w o verschiedene 
S tellen zum  E rlass von V orschriften befugt sind , w ie 
es für das D eu tsche Reich zutrifft, m uss darauf h in 
gew irk t w erden , d ass die versch iedenen , für denselben 
G ew erbszw eig  oder d ieselbe B etriebseinrich tung  e r 
lassenen  V orschriften  inhaltlich gleich lau ten . Es ist 
dies no tw end ig , dam it M issverständn isse  über das 
M ass der gestellten  A nforderungen bei den U n terneh 
m ern und A rbeitern  verm ieden w erden . Auch für die 
F ab rikation  von B etriebseinrich tungen  ist es von 
grossem  W ert, w enn sie überall gleichen V orschriften 
en tsp rechen  m üssen. D ass die D urchführung  der 
S icherhe itsm assnahm en  durch eine G leichartigkeit der 
V orschriften  erle ich tert w ird , ist se lbstverständ lich .

Z ur V erbesserung  der U nfallverhütungsvorschrif
te n  im  D eu tsc h e n  R e iche  w ird  d as  V o rg e h e n  des 
V e r b a n d e s  d e r  D e u t s c h e n  B e r u f s g e 
n o s s e n s c h a f t e n  w esen tlich  b e itrag en , von  
d em  eine  K o m m iss io n  b e ru fen  w o rd e n  ist, d ie 
zurzeit e ine  N eu b e a rb e itu n g  d e r  im  Ja h re  1896 
a u fg e s te llte n  N o r  m a l  - U n f a l l v e r h ü t u n g s 
v o r s c h r i f t e n  v o rn im m t. D ie se  n e u e n  N o r
m a lv o rsc h r if te n  b e h a n d e ln  d ie  U n fa llv e rh ü tu n g  fü r 
gew isse , in za h lre ic h en  B e tr ieb e n  in g le ich e r  A rt v o r
k o m m e n d e n  G efah ren  u n d  p assen  sich  d em  n e u e n  S tan d e  
der S icherheitstechnik  an. G egenüber den vor 15 Jah 

*) V g l. d ie  A b h a n d lu n g  des V erfa sse rs  „ W ic h 
tig e  F ra g e n  d e r  U n fa llv e rh ü tu n g “ in d e r  S ozia l
T e c h n ik  1910 H e ft 1 bis 4.

ren  aufgestellten  N orm albestim m ungen erstreck ten  sich 
die neuen V orschriften auf w eitere G ebiete allgem ein 
vorkom m ender B etriebseinrichtungen und A rbeitstä tig 
keiten. D a bei der B earbeitung d ieser neuen V or
schriften  neben  den V ertretern  des V erbandes der 
D eutschen B erufsgenossenschaften  und des R eichs
V ersicherungsam ts auch die der R egierungen der 
g rö ssern  B undesstaaten  m itw irken, so ist zu erw arten , 
d ass  die neuen N orm alien n icht nur von den B erufs
g en o ssen sc h afte n , so n d e rn  au ch  von  d en  B u n d e sreg ie 
rungen als R ichtschnur für den E rlass von V orschriften 
und Polizeiverordnungen  und für die von den Ü b er
w achungsorganen  im einzelnen zu treffenden A nord
nungen anerkann t w erden.

Um die K enntnisnahm e der V orschriften durch die 
U nternehm er, B etriebsbeam ten  und A rbeiter zu erle ich 
tern  und dam it die D urchführung zu fördern , w ird  
künftig  m ehr w ie b isher eine S pezialisierung der V or
schriften  vorzunehm en sein , so d ass  S ondervorschriften  
*ür bestim m te G ew erbszw eige oder B etriebsteile  au f
gestellt und  in den einzelnen B etriebsstellen  dann nur 
d iejenigen B estim m ungen bekann t gem acht w erden , die 
für sie  speziell gelten.

Es w ird  ferner zu erw ägen sein, ob n icht m ehr w ie 
b isher an besonders gefährlichen B etriebseinrichtungen 
kurz gefasste  A nleitungen zur V erhütung von G ew erbe
krankheiten  und Unfällen anzubringen sind, um die 
A rbeiter auf die besonderen  G efahren, auf ein geeig
netes V erhalten, auf die B enutzung von Schutzm itteln  
und Schutzvorkehrungen eindringlich hinzuw eisen.

A ber w enn die V orschriften auch noch so gut a b 
gefasst w erden , ihr N utzen ist sehr gering, w enn nicht 
durch eine ausreichende Ü b e r w a c h u n g  d e r  B e 
t r i e b e  auf die D urchführung  der V orschriften ener
g isch hingew irkt w ird. D ie Ü berw achung m uss eine 
sachverständ ige sein, da es sich aber in der H au p t
sache um die Revision der B etriebseinrichtungen h an 
delt, so m uss die Ü berw achung von f a c h t e c h 
n i s c h  vorgebildeten  P ersonen  ausgeführt w erden , die 
befähigt sind , n icht nur M ängel und Z uw iderhand 
lungen gegen die S icherheitsvorschriften  festzustellen , 
sondern  auch dem U nternehm er Rat zu geben, w ie er 
seinen B etrieb den A nforderungen en tsprechend  ges ta l
ten kann.

Von einer B elästigung der B etriebe durch zu h äu 
fige Revisionen kann gar keine Rede sein. D ie Zahl 
der zu überw achenden  B etriebe ist in den K ulturländern 
so g ross, d ass die Zahl der vorhandenen A ufsichts
b e a m te n  k au m  aus'reicht, um  d u rch sch n ittlich  je d en  
B etrieb auch nur e i n m a l  im Jahre nachzusehen.

D ie A ufsichtsbeam ten sam m eln naturgem äss eine 
M enge von E rfahrungen. Es ist w ichtig, diese den in
te ressie rten  K reisen nu tzb ar zu m achen. Im D eutschen 
Reiche ersta tten  schon seit vielen Jahren die S t a a t 
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l i e h e n  A u f s i c h t s b e a m t e n  alljährlich  Berichte 
über ihre T ätigkeit und die von ihnen gem achten W a h r
nehm ungen. D iese Berichte w erden  veröffentlicht und 
en thalten  nam entlich  für die F örderung  gew erbehyg ie
n ischer M assnahm en viele w ertvolle A ngaben. Eine 
ausgezeichnete und hinsichtlich der U nfallverhütung 
au ch  durchaus n o t w e n d i g e  E r g ä n z u n g  dieser 
M itteilungen bilden die Jah resberich te, die alljährlich 
von  den B erufsgenossenschaften  dem  R eichs-V ersiche
rungsam t über die T ätigkeit ihrer t e c h n i s c h e n  
A u f s i c h t s b e a m t e n  e rs ta tte t w erden . S eit einigen 
Jahren  veröffentlichte das Reichs - V ersicherungsam t 
d iese  B erichte, die sich im m er m ehr zu einer F u n d 
grube für die W eiterb ildung  der U nfallverhütungsm ass
nahm en herausgebildet haben und daher die B eachtung 
aller technischen Kreise vollauf verdienen.

Aus diesen Jahresberich ten  der beru fsgenossen 
schaftlichen  A ufsichtsbeam ten ist zu erkennen, d ass die 
A rbeiterschutztechnik  grosse F o rtsch ritte  m acht. Sie 
verfolgt imm er m ehr das Ziel, die B etriebsein rich tun
gen so zu gestalten , dass die S icherung gegen G efah
ren  für Leben und G esundheit der A rbeiter schon durch 
den Bau und die V erw endungsw eise der E inrichtung 
erzielt w ird , n icht durch nachträg lich  angebrachte V or
rich tungen . E ine gute S icherheitsvorkehrung  darf in 
ihrer W irkung nicht vom guten W illen der A rbeiter a b 
hängig  se in ; sie  m uss se lbst dann S chutz verschaffen, 
w enn der A rbeiter unvorsichtig , ungeschickt verfährt. 
D ie  S ta tis tik  lehrt, dass ein g rösser P rozen tsa tz  der 
B erufserkrankungen und U nfälle durch unsachgem ässes 
V erhalten der A rbeiter en tsteh t. D iese U rsache ist 
aber nie aus der W elt zu schaffen ; mit den m ensch
lichen Schw ächen m uss im m er gerechnet w erden. D ie 
V erhütungsfürsorge m uss sich hauptsächlich  auf die 
T e c h n ik  stü tzen , u n d  diese m uss und  k ann  M ittel u n d  
W ege schaffen, die sicher zum  Ziele führen. D ie in 
der Internationalen  H ygieneausstellung vorgeführten  
O bjek te des A rbeiterschutzes b ie ten  zahllose Beispiele 
dafür, d ass in den letzten  Jahren viele sinnreiche E in 
rich tungen  geschaffen w orden sind, die der Förderung  
der G efahrlosigkeit ohne w eiteres, ohne M itw irkung 
der A rbeiter entsprechen. Es handelt sich heute w e
niger um eine schnelle V erm ehrung so lcher E rfindun
gen, als um ihre allgem eine A nw endung. D aran  fehlt 
e s  noch ganz bedeu tend  und selbst S icherheitsvorkeh
rungen einfachster Art, w ie in der U nfallverhütung die 
Um hüllung gefährlicher M aschinenteile, w erden bei den 
Revisionen vielfach nicht vorgefunden.

Es w äre  von grösstem  W erte, w enn keine B e triebs
einrich tung  erstm alig  in G ebrauch genom m en w erden 
dürfte , so  lange sie n icht mit den vorgeschriebenen  
S icherheitsvorrich tungen  versehen w äre. D iese se lb s t
verständlich  klingende F orderung w ürde aber zu ihrer 
D urchführung eine von befugter Seite vorgenom m ene

P rüfung  vor der ersten  betriebsm ässigen  V erw endung 
nö tig  m achen. E ine so lche G ebrauchsabnahm e b e 
steh t im D eu tschen  R eiche für D am pfkessel und F ah r
stühle, zum  T eil auch für einige andere  B etriebse in 
richtungen. Allgem ein lässt sich  aber eine so lche M ass
nahm e p rak tisch  n icht durchführen, da die Zahl der 
jährlich  erstm alig  zur V erw endung und  in F rage kom 
m enden B etriebsein rich tungen  viel zu g ross ist.

Es ist also  ein anderer W eg zu suchen , durch den 
erreich t w ird , d ass die B etriebseinrich tungen  von vo rn 
herein  m it den nö tigen  S icherheitsvorkehrungen  au sg e
rü s te t w erd en . S e it Ja h re n  w ird  v e rsu c h t, a u f  d ie  H e r 
ste ller und L ieferanten  von M aschinen einzuw irken , d a 
m it w enigstens d iese dem  K äufer nur m it den vo rg e
schriebenen  S icherheitsvorrich tungen  versehen  geliefert 
w erden.

E inige gew erb liche und landw irtschaftliche B erufs
genossenschaften  haben sich  b isher dam it geholfen, 
d ass sie  ihren M itgliedern em pfohlen oder sogar v o r
geschrieben  haben , sich  künftig beim  A nkaufe von M a
sch inen  von der F ab rik  oder dem L ieferanten  eine 
schriftliche E rk lärung  ausstellen  zu lassen , w onach  die 
F ab rik  oder der L ieferant die G aran tie  dafür ü b e r
nim m t, d ass die von ihm bezogene M aschine mit den 
in den U nfallverhütungsvorschriften  geforderten  S ch u tz
einrichtungen versehen ist.

Am w irksam sten  w äre  es natürlich , w enn die H er
ste ller und L ieferanten g e s e t z l i c h  verpflich tet w ü r
den , u n d  d a h e r  w ird  d er R u f  n ac h  e in er so lc h en  g e 
setzlichen R egelung von Jahr zu Jahr d ringender e r 
hoben. Es m ögen d ieser Regelung rech tliche S chw ie
rigkeiten  en tgegenstehen , jedoch  w ird auch von re c h ts 
verständ iger S eite die M einung vertre ten , d ass  die 
H aftbarm achung  der F ab rikan ten  gesetz lich  m öglich 
sei. D em  T e c h n i k e r  darf es daher g es ta tte t w e r
den, die F orderung  auszusprechen , d ass  den F ab rik an 
ten und Lieferanten verboten  w erde, M aschinen ohne 
die vorgeschriebenen  S icherheitse inrich tungen  zum 
V erkauf zu bringen.

U nzw eifelhaft ist für den Erfolg v ieler S ich erh e its
m assnahm en das V e r h a l t e n  d e r  A r b e i t e r  von 
g rösste r B edeutung, denn zahlreiche G efahren lassen  
sich durch technische M ittel n icht bekäm pfen. W ie 
ich  sch o n  e rw äh n te , la ssen  sich a b e r  d ie  m e n sch lich e n  
Schw ächen  der U nvorsichtigkeit und U ngeschicklich
k e it n ich t aus  d e r  W e lt  schaffen. D a m it is t je d o c h  k e i
nesw egs gesagt, d ass  m an auf die M itw irkung der A r
beiter bei der D urchführung  der S icherhe itsvorschrif
ten verzichten m üsste. Es ist vielm ehr unum gänglich 
no tw endig , dass auf die A rbeiter m ehr als b isher ein
g ew irk t w ird , d a m it sie d en  S ich e rh e itsm assn a h 
m en  In te re sse  e n tg eg e n b rin g e n . E s  w äre  schon  v ie l 
erreich t, w enn die A rbeiter die ihnen vom A rbeitgeber 
zur V erfügung gestellten  Schutzm ittel und die an den
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B etriebsein rich tungen  angebrach ten  S icherhe itsvorkeh
rungen  vorschriftsm ässig  benutzen  und ausdrücklich  
verbo tene  H antierungen  un terlassen  w ürden. N a tü r
lich sind  die B estrebungen, die G leichgültigkeit und 
vielfach so g a r ablehnende H altung der A rbeiter gegen
über den S icherheitsm assnahm en zu beseitigen , n icht 
neu. D er Erfolg ist aber noch kein befried igender und 
dah e r ist es eine w ichtige A ufgabe der Zukunft, bessere  
V erhältrusse zu schaffen. H ierzu  können verschiedene 
W ege w eiter verfolgt w erden . Es können die in vielen 
B etrieben eingerichteten  A rbe ite rausschüsse  benu tzt 
w erden , um  in die A rbeite rm assen  V erständnis und 
B elehrung zu tragen . D ie V eranstaltung  von V or
trägen , Instruk tionskursen , die F ührung durch die jetzt 
bere its  an versch iedenen  O rten  geschaffenen M useen 
für A rbeite rschu tz und A rbeiterw ohlfahrt sow ie durch 
p assende A usstellungen, durch die B elehrung in F o rt
b ildungsschulen , auch die B enutzung von Lehrlings
und  G esellenprüfungen, die A bgabe von M erkblättern  
und kurzgefassten  A nleitungen, die V erleihung von 
P räm ien  für die A ngabe von V erbesserungen  an den 
B etriebsein rich tungen  im S inne des A rbeiterschutzes, 
das sind  M ittel und W ege, die schon hier und  da in 
B etrieben  benu tz t w orden  sind und deren allgem einere 
V erw endung sicher das In teresse der A rbeiter w esen t
lich w ecken und  verstä rken  w ürde.

D er V orw urf, der den A rbeitern  w egen ihrer G leich
gültigkeit gegen S icherheitsm assnahm en gem acht w er
den m uss, kann aber auch den B e t r i e b s b e a m t e n  
n icht e rsp a rt w erden . Sie s ind  es, die vielfach w eit 
m ehr als der U nternehm er in der Lage sind , für die 
D urchführung  der S icherheitsm assnahm en in den B e
trieben  zu sorgen . S ie sind  auch in ers te r Linie b e 
rufen, die B eachtung der den A rbeitern  gegebenen V or
schriften  zu überw achen . G ar oft m angelt den A r
beitern  die K enntnis der G efahren, die sie  daher häufig 
u n terschätzen  oder erst beachten , w enn es zu sp a t ist. 
D er B e triebsbeam te m uss in solchen Fällen eine e r 
höhte B eaufsich tigung  durchführen  und rech tze itig  e in 
schreiten .

Es ist vorgesch lagen  w orden , besondere  V orschrif
ten  für aufsich tführende B eam te zu erlassen . O b auf 
d iesem  W ege vorzugehen sein w ird , bedarf w eiterer 
E rw ägung. Jedenfalls ist es eine A ufgabe der Zukunft, 
d ie B e triebsbeam ten  m ehr als b isher zur M itw irkung 
bei der D urchführung  der S icherheitsm assnahm en zu 
v eran lassen  und  ihr V erantw ortlichkeitsgefühl zu 
w ecken. In E rkenntn is der N otw endigkeit eines V or
gehens nach d ieser R ichtung bestim m t die R e i c h s 
v e r s i c h e r u n g s o r d n u n g ,  die im nächsten  
Jah re für die D eu tsche A rbeiterversicherung  in Kraft 
tr itt, d a ss  der U nternehm er die Pflichten, die ihm auf 
G rund  des U nfallversicherungsgesetzes obliegen, Be
triebsle ite rn , sow eit es sich n icht um E inrichtungen auf

G rund von U nfallverhütungsvorschriften  handelt, auch 
A ufsich tspersonen  oder anderen  A ngestellten seines B e
triebes übertragen  kann. H andeln solche S tellvertreter 
den V orschriften zuw ider, die den U nternehm er m it 
S trafe bedrohen , so trifft sie  die Strafe.

E ine so lche V erantw ortlichkeit und S trafbarkeit von 
B etriebsleitern  und A ufsichtspersonen ist allerd ings für 
das D eu tsche Reich schon in der R eichsgew erbeord
nung ausgesprochen , sie ist aber in der R eichsver- 
s icherungsornung erheblich  erw eitert w orden, indem  sie 
je tz t auch gegenüber den berufsgenossenschaftlichen 
V orschriften festgese tz t ist.

W esentlich  für die Förderung  der S icherhe itsm ass
nahm en i$t ferner die V e r v o l l k o m m n u n g  d e r  
B e k a n n t m a c h u n g  b e w ä h r t e r  S i c h e r 
h e i t  s e i n r i c h t u n g e n. D ie S icherheitsvorschrif
ten geben im allgem einen nur an, w a s  durch die zu 
schaffende S icherheitsvorkehrung  erreicht w erden  soll; 
w  i e diese dann im einzelnen zu gestalten  ist, um der 
F örderung  der V orschrift m öglichst gut zu en tsprechen, 
lässt sich in d ieser nur selten  genau festlegen. Es ist 
daher n icht zu verw undern , w enn neben m anchen guten 
Lösungen der A ufgabe recht viele zur p rak tischen  A us
führung kom m en die den F orderungen der V orschriften 
nur w enig gerech t w erden . W enn den S icherheitse in
richtungen so häufig M isstrauen  en tgegengebracht w ird, 
so sind  daran  gew öhnlich m isslungene G ebilde schuld, 
die von U nternehm ern, Beam ten, A rbeitern se lbst „ e r
funden“ w urden.

D aher ist es von grossem  W ert, w enn bew ährte  
S icherheitsvorkehrungen  w eiten  Kreisen bekann t g e
m acht w erden. D azu dient die L i t e r a t u r ,  die in 
den le tzten  Jahren einen erfreulichen A ufschw ung g e
nom m en hat. Es sei hier dazu nur betont, dass bei der 
w issenschaftlichen  B earbeitung  von S icherhe itsm ass
nahm en m ehr als b isher deren  system atische B ehand
lung no tw end ig  ist. E s m üssen für bestim m te A rten 
von B etriebseinrich tungen  G rundsätze  entw ickelt w er
den, die dem K onstrukteur einen sicheren Anhalt d a 
für b ie ten , w ie er schon beim  E ntw erfen der S icher
heitsvorkehrungen  den an d iese nach der E rfahrung zu 
stellenden A nforderungen am besten  genügt. Pontiggia 
und M am y haben  in ihren P ublikationen nach dieser 
R ichtung ausgezeichnete B eispiele gegeben, denen die 
sc h rif ts te lle rn d en  S ic h e rh e its tec h n ik e r  im m e r m e h r  
n ac h e ife rn  m üssen .

Als ein ausgezeichnetes M ittel zur V erbreitung der 
K enntnis bew ährter S icherheitseinrichtungen haben 
sich  auch die S tändigen  A usstellungen für A rbeiter
schutz erw iesen, w ie sie  nach den V orbildern von W ien, 
A m sterdam  und Zürich in den letzten 10 Jahren in 
C harlo ttenburg , M ünchen, P aris, Stockholm , N ew -Y ork, 
B rüssel, B udapest, M oskau entstanden  sind . A ller
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dings m üssen  diese M useen s te ts  auf dem  neuesten  
S tand  der S icherheitstechnik  erhalten  w erden , es d ü r
fen in ihnen nicht G egenstände angesam m elt w erden , 
die im Laufe der Jahre vera lte t und  durch b essere  F o r
m en überholt sind.

Es sind  also noch viele F ragen  und A ufgaben zu 
lösen und das w ird  ste ts  so bleiben, denn m it der E n t
w icklung der Industrie treten  neue F abrikationsarten , 
neue B etriebseinrichtungen auf, m it n e u e n  G e 
f a h r e n .

D ie V erbesserung  der S icherheitsm assnahm en w ird 
d a h e r  s te ts  m it E n e rg ie  zu b e tre ib e n  se in  u n d  h ie rb e i 
w ird  der A ustausch der E rfahrungen in den versch iede
nen K ulturländern w ertvolle D ienste leisten. Es ist d a 
her lebhaft zu begrüssen , d ass  die aus p riva ter In itia
tive hervorgegangenen G esellschaften  zur V erhütung 
von A rbeitsunfällen und G ew erbekrankheiten , die in 
F rankreich , Belgien und Italien bestehen , sich  zu in 
ternationalem  Vorgehen verein ig t haben.

Es soll im F rühjahr nächsten  Jah res in M ailand ein 
e r s t e r  I n t e r n a t i o n a l e r  K o n g r e s s  unter 
d em  P räsid iu m  des du rch  se ine  b a h n b re c h e n d e n  A r 
beiten  bes tens bekannten D irek to rs der M ailänder G e
se llsch aft, H e rrn  P on tigg ia , s ta ttf in d en . D e r  K o n g re ss  
so ll sich  lediglich m it technischen Fragen beschäftigen . 
S icher w ird  d ieser in ternationale G edankenaustausch  
für die F örderung  der A rbeiterschutztechnik  von 
grossem  W erte  sein. So darf für die Z ukunft aus dem 
Z usam m enarbeiten  der berufenen  K reise eine w eitere  
w esentliche F örderung  der S icherheitsm assnahm en e r 
w arte t w erden , zum  W ohle der A rbeitgeber und  A r
beitnehm er.

L e i t s ä t z e .
1. H ergang und U rsache von U nfällen und B erufs

erkrankungen zeigen, dass ein g rösser T eil von ihnen 
v erhü tbar gew esen w äre. D ie D urchführung von A r
beiterschutzm assnahm en ist daher ein G ebot der 
M enschlichkeit und zur V erm eidung schw erer w irt
schaftlicher N achteile für A rbeitgeber und A rbeitnehm er 
energisch  zu betre iben .

. 2. D urch V erm ehrung und V erbesserung der von
den zuständigen  Stellen erlassenen  A rbe ite rschu tzvor
schriften , durch A usbau der A rbeiterschutztechnik , B e
kann tgabe bew ährter S icherheitseinrichtungen in der 
L itera tur, in V orträgen, auf A usstellungen und in M u
seen, und durch ausreichende sachverständ ige Ü b er
w achung der B etriebe ist auf die D urchführung von 
S chutzm assnahm en m it Erfolg h ingew irkt w orden.

3. Zur E rzielung w eiterer, im In teresse von A rbeit
geber und A rbeitnehm er unbedingt no tw endiger E r
folge sind  die b isher verfolgten B estrebungen nach v e r
schiedenen R ichtungen zu verbessern  und zu ergänzen.

4. W enn verschiedene B ehörden und O rganisationen  
zum E rlass von V orschriften zur V erhütung von U n

fällen und G ew erbekrankheiten  befugt sind , w ie  es für 
d as  D e u tsc h e  R e ich  zutrifft, so  is t e ine  in h a ltlich  g le ich 
la u te n d e  F a ssu n g  d e r  an  g le ich a rtig e  B e tr ie b se in r ic h tu n 
g en  zu s te lle n d en  A n fo rd e ru n g e n  h erb e izu fü h re n , d a m it 
M issv erstän d n isse  ü b e r  d a s  M ass d e r  F o rd e ru n g e n  be i 
U nternehm ern und A rbeitern  verm ieden w erden  und 
die D urchführung  der V orschriften und die H erste llung  
der m it S icherheitsvorkehrungen  zu versehenden  B e
triebseinrich tungen  erle ich tert w ird.

5. Zur D urchführung  der V orschriften  ist eine a u s 
re ic h e n d e  Ü b e rw a c h u n g  d u rc h  sa c h v e rs tä n d ig e  B eam te  
u n e rlä ss lich . D a  d ie  in d en  In d u s tr ie s ta a te n  v o rh a n 
dene grosse  Zahl der zu überw achenden  B etriebe ihre 
häufige Revision ohnehin verb ie tet, so ist eine B e
lästigung  der B etriebe durch die V ornahm e so lcher R e
visionen nicht zu befürchten .

6 . D ie A rbeite rschu tz techn ik  m uss im m er m ehr d a 
hin ausgesta lte t w erden , d ass die S icherung  gegen G e
fahren für Leben und  G esundheit der A rbeiter unm itte l
b a r durch  den B au und  durch die V erw endungsw eise 
der B etriebseinrich tungen  erzielt w ird , n icht durch 
nachträg lich  angebrach te  V orkehrungen.

D ie F abrikan ten  und L ieferanten  von B e triebse in 
richtungen sind  daher gesetzlich  zu verpflichten , ihre 
F ab rika te  nur in einer den V orschriften en tsp rechenden  
A usgestaltung  zum V erkaufe zu bringen.

D ie B etriebsun ternehm er s ind  zu verpflichten , bei 
der A nschaffung von B etriebseinrich tungen  m it den 
F abrikan ten  oder L ieferanten  die sichere  G esta ltung  
oder die M itlieferung von S icherheitsvorkehrungen  
zw ingend zu vereinbaren .

7. D ie M itw irkung der A rbeiter bei der D urch füh 
rung  der S icherheitsvorschriften  ist fü r deren  E rfolg 
seh r w ichtig . E rfahrungsgem äss genügt die B ekann t
gabe d ieser V orschriften  allein nicht, um die A rbeiter 
zur B eachtung der vorgeschriebenen  M assnahm en zu 
veran lassen . E s ist durch unm ittelbare E inw irkung von 
V ertrauensm ännern  und A rbeite rausschüssen , durch 
häufige m ündliche A nleitung, durch V orträge und Kurse, 
B esuch von A rbeiterschutzm useen , durch  V eranstaltung  
von W anderausste llungen , V orträge in den F o rtb il
dungsschulen , A ufnahm e der A rbe ite rschu tz fo rderun 
gen als L ehrgegenstand  in die Lehrlings- und  G ese llen 
prüfungen, durch A bgabe kurzgefasste r M erkb lä tte r 
und W arnungsp laka te , durch V erleihung von P räm ien  
für die A ngabe von V erbesserungen  an den B e trieb s
einrichtungen das In teresse der A rbeiter anzuregen  und 
dauernd  zu erhalten .

8 . F ür den Erfolg der D urchführung von S icher
heitsm assnahm en ist das V erhalten der B etriebsbe
am ten von g rösser B edeutung, da sie  in den m eisten 
Fällen b esser die dauernde B eachtung der A rbeite r
schutzvorschriften  herbeiführen können, als die B e
triebsun ternehm er. E s sind  daher m ehr als b isher d ie
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B etriebsbeam ten  zur M itw irkung zu veran lassen , und 
e s  ist ihre V erantw ortlichkeit durch V orschriften fest- 
ziilegen.

9. Bei der w issenschaftlichen  B earbeitung  der 
S icherheitsm assnahm en ist W ert auf ihre system atische 
B ehandlung zu legen, so d ass  G rundsätze  entw ickelt 
w erden , die den F orderungen des A rbeite rschu tzes en t
sp rechen  und dem K onstrukteur der B etriebsein rich 
tungen  sichern A nhalt dafür b ieten , d ass er schon beim 
E ntw erfen  so lcher E inrichtungen den S chu tzvorschrif
ten genügt.

10. D ie In ternationale H ygiene-A usstellung enthält

in m ehreren  A bteilungen eine g rosse Zahl von D a r
stellungen bew ährter S icherheitseinrichtungen. D ie 
Sonderkata loge der D eutschen  A rbeiterversicherung, 
der A usstellungsgruppen der U nfallverhütung und der 
B erufshygiene sow ie m ehrerer ausländischer S onder
au sste llu n g en  g eb en  n äh e ren  A u fsch lu ss  ü b e r  die zah l
reichen O bjekte. D iese v ielgestaltigen V orführungen 
erm öglichen einen A ustausch der in den K ulturländern 
auf dem S pezialgeb ie te des A rbeiterschutzes gem ach
ten  E rfahrungen und  sind  daher für die V erbesserung 
der S icherheitstechnik  von hohem  W erte.

Einheitsfarben zur Kennzeichnung von Rohrleitungen 
in industriellen Betrieben.

(Hierzu eine T afel.)

E in  A u fsa tz  v o n  G. F  o n t i u s *) ü b e r  d ie  K e n n 
ze ic h n u n g  v o n  R o h rle itu n g e n  im  F a b r ik b e tr ie b e  m it
te ls  F a rb e n  b ild e te  a u f  A n re g u n g  des V ere in s  d e u t
sc h e r  E ise n h ü tte n le u te  die G ru n d lag e  fü r V e rh a n d 
lu n g e n , die d a s  Z ie l h a b e n  so llten , in  den  b e te ilig te n  
K re ise n  die K en n z e ic h n u n g  v o n  R o h rle itu n g e n  m it
te ls  F a rb e n  u n te r  F e s tle g u n g  v o n  E i n h e i t s f a r b e n  
e in zu fü h ren . N ach d em  die A n g e le g e n h e it in  e inem  
k le in e ren  A u ssc h u ss  v o n  S ach v e rs tä n d ig e n  des V ere in s  
d e u tsc h e r  E ise n h ü tte n le u te  v o rb e ra te n  w o rd e n  w ar, 
e rk lä rte n  sich  d e r  V e r e i n  d e u t s c h e r  I n g e 
n i e u r e ,  d e r V e r e i n  f ü r  d i e  b  e r  g b  a u  l i  c h  e n 
I n t e r e s s e n  i m  O b e r b e r g a m t s b e z i r k  D o r t 
m u n d ,  d e r  V e r b a n d  d e u t s c h e r  Z e n t r a l 
h e i z u n g s i n d u s t r i e l l e r  u n d  d e r  V e r e i n  
d e u t s c h e r  R e v i s i o n s i n g e n i e u r e  b e re it, an  
d e n  w e ite ren  A rb e ite n  te ilz u n eh m e n  u n d  sie  n ach  
M ö g lich k e it zum  A b sch lu ss  zu b rin g en . A ls  E rg e b n is  
d e r  v e rsc h ie d e n e n  B e ra tu n g e n , d ie  zu r v o lls tän d ig en  
Ü b e re in s tim m u n g  u n te r  d en  V e r tre te rn  d e r  g e n a n n te n  
V e re in e  g e fü h rt h ab e n , w ird  die zu d ie sem  A u fsa tz  
g e h ö re n d e  F a rb en ta fe l, w e lch e  die E in h e its fa rb e n  zur 
K en n z e ic h n u n g  d e r  im  B ergw erks-, H ü tte n -  u n d  F a 
b r ik b e tr ie b e  v e rw en d e ten  R o h rle itu n g e n  w ied erg ib t, 
d e r  Ö ffen tlichkeit v o rg e le g t.

D ie  B e n u tzu n g  von  F a rb e n  z u r K en n z e ic h n u n g  
v o n  R o h rle itu n g e n  is t an  s ich  n ich ts  N e u e s ; d en n  
sc h o n  se it e in er R e ih e  v o n  Ja h re n  w e rd en  in za h l
re ich en  in d u strie lle n  B e trieb e n  fa rb ig e  U n te rsc h e i
d u n g sm e rk m a le  zu d iesem  Z w eck  an g e w en d e t. So 
b e n u tz e n  z. B. d ie  g ro ssen  e lek tr isc h en  u n d  so n stig en  
Z en tra len , S ch iffsw erften , ch e m isch e  F a b rik e n , Zen- 
tra lh e iz u n g s- u n d  R o h rle itu n g sfirm en  usw . fa rb ig e  
B e ze ich n u n g e n  d e r  R o h rle itu n g e n  so w o h l fü r E n t
w ü rfe  u n d  P lä n e  als au c h  fü r d en  B e tr ie b ; b eso n d e rs  
ist d ie  E le k triz itä ts in d u str ie  in  äh n lich em  S in n e  du rch  
F a rb e n b e z e ic h n u n g e n  d e r  v e rsc h ied e n en  L e ite rsy s te m e  
v o rb ild lic h  v o rg eg a n g en . M it d e r  A u sd e h n u n g  d er 
B e tr ieb e , d e r  N u tz b a rm a c h u n g  a lle r N eb e n e rze u g n isse

*) S tah l u n d  E isen , 1910, S . 393 ff.

sow ie  d e r  Z en tra lis ie ru n g  d e r  E rz e u g u n g  v o n  K ra ft 
u n d  L ich t is t d as  Z u sam m en tre ffen  v ie le r R o h rle i
tu n g e n  in u n g e a h n te r  W e ise  g es te ig e rt w o rd en , so  
dass m an  h e u te  b e im  B e tre te n  e iner g ro ssen  K ra ft
o d e r M asch inenzen tra le , v o n  B erg w erk san lag en , H o c h 
o fen w erk en , K o k ere ien  usw ., v o r  e inem  G ew irr v o n  
R o h rle itu n g en  s teh t, w e lch e  die v e rsc h ied e n ste n  S toffe 
w eite rzu le iten  h ab en . E s  la g  d ah e r n a h e , d u rch  
v e rsc h ie d e n a r tig e  fa rb ig e  B eze ich n u n g en  U n te rsc h e i
d u n g sm e rk m a le  zu schaffen , d a  es se lb s t d em jen ig en , 
d e r  täg lich  m it d ie sen  R o h rle itu n g en  zu tu n  h a tte , 
häufig  sc h w e r fiel, s ich  zu rech tzu finden . S o  e n t
s ta n d en  be i e in ze ln en  W e rk en , v ie lfach  zu g le ich e r 
Zeit, F a rb e n z u sam m en s te llu n g e n , d ie  an  sich  ih ren  
Z w eck  d u rc h a u s  e rfü llten , a b e r  bezüg lich  d er F a rb e n  
u n d  d e r  d am it zu u n te rsc h e id en d e n  R o h rle itu n g en  
g ru n d sä tz lic h  v o n e in a n d e r  abw ichen . In  d ie se r System - 
lo sig k eit lieg t n a tü rlich  eine g ro sse  G efahr. Z w ei
fellos sin d  fa rb ig e  K en n zeich en  für das B ed ien u n g s
p e rso n a l sow ie  fü r  d ie  le iten d en  u n d  ü b erw ac h en d e n  
B e am ten  d as  b e s te  H ilfsm itte l zu r sch n e llen  O rie n 
tie ru n g , u n d  g e ra d e  be i B e trieb ss tö ru n g en  o d e r  U n 
g lü ck sfä llen  sow ie d e r  d a ra u s  e rw ach sen d en  A u freg u n g  
w ird  die d u rch  die fa rb ig en  A n strich e  e rm ö g lich te  
sch n e lle  U n te rsc h e id u n g  g u te  D ien s te  leisten . W e l
ch e  V erw irru n g  a b e r  in fo lge  d e r  g ek en n ze ich n e ten  
S y s tem lo s ig k e it e n ts te h en  k an n , w enn  B eam te  und  
A rb e ite r  v o n  dem  e inen  zu einem  ä n d e rn  W e rk e  
ü b erg e h en , w o v ersc h ied e n e  F a rb e n  R o h rle itu n g en  
m it g le ichem  In h a lt b ez e ich n e n , b ra u c h t n ich t n äh e r  
a u sg e fü h rt zu w e r d e n ; bei p lö tz lich en  B e tr ieb ss tö 
ru n g e n  lie g t h ie r d ie  M öglichkeit v o n  M issv e rs tä n d 
nissen  u n d  se lb s t U n g lü ck sfä llen  b ed en k lich  nahe . 
A n d e rse its  s ind  die V o rte ile  e in e r e inheitlichen , a llg e 
m ein  e in g efü h rten  F a rb e n b e z e ic h n u n g  von  R o h rle i
tu n g e n  u n v e rk e n n b a r . Bei d e r le ich t zu e rw e rb e n 
d en  V ertra u th e it m it d e r  B ed eu tu n g  d e r  v e rsc h ied e 
nen  F a rb en  w erd en  Irr tü m e r  k au m  m öglich  sein, U n 
g lücksfä lle  in fo lge fa lsc h e r  H andgriffe  w e rd en  s ich  
v e rrin g ern , und  n eu  e in tre te n d e  B eam te  u n d  A rb e ite r  
w erd en  sich ra sc h e r  e in arb e iten  und  in  dem  R o h r
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le itu n g ssy s tem  zu rech t finden , kurz  m a n  w ird  a llg e 
m ein  u n ab h ä n g ig e r  von  d e r  P e rso n  sein , a lso  v ie l
le ich t au c h  v e rh ä n g n isv o lle  G ed äch tn isfeh le r d e r 
M en sch en  ausscha lten .

W e n n  m an  n ach  den  g esch ild e rten  V erh ä ltn isse n  
w oh l d a ra u f  rec h n en  darf, d ass m an  allg em ein  den  
n a c h s te h en d e n  V o rsch lä g en  im  In te re sse  d e r  B e tr ie b s
s ic h erh e it u n d  B e tr ieb sü b e rw a ch u n g  zu s tim m en  kann , 
so  so ll als M einung  d es A u ssc h u sses  d och  a u s d rü c k 
lich  h e rv o rg e h o b e n  w erden , d ass  k e in erle i A n lass  
vo rlieg t, fü r a l l e  V erh ä ltn isse  d ie  a llg em e in e  D u rc h 
fü h ru n g  e in er B eze ichnung  d e r  R o h rle itu n g e n  m itte ls  
F a rb e n  als w ü n sch en sw ert h inzuste llen  o d e r g a r dem  
G esich tsp u n k t R aum  g eben , als ob  m a n  F a rb e n 
b ez e ich n u n g e n  v o n  R o h rle itu n g e n  d u rc h  b eh ö rd lich e  
M a ssn ah m en  d u rch g e fü h rt zu  se h en  w ü n sch e . M an 
m u ss  es v ie lm eh r den  B e trieb s le ite rn  d e r  einze lnen  
in d u strie llen  W e rk e  ü b erla sse n , d iese  A rt d e r K e n n 
ze ic h n u n g  v o n  R o h ren  d u rch z u fü h ren  o d e r  n ic h t ; 
w o a b e r  das  B edürfn is d az u  v o rlieg t, d a  e rsc h e in t 
d ie  A n w en d u n g  d er n o c h  n ä h e r  zu e r lä u te rn d e n  
k la re n  u n d  dem  G ed äch tn is  le ich t e in zu p räg e n d en  
E in h e its fa rb e n  zw eck m ässig  fü r alle, d ie  aus b e tr ie b s 
te ch n isch en  o d e r  irg en d w e lch e n  ä n d e rn  G rü n d en  d ie 
U n te rsc h e id u n g  v o n  R o h rle itu n g en  u n te r  B en u tzu n g  
e in er F a rb e n sk a la , die g le ichze itig  au c h  fü r E n tw u rf 
ze ic h n u n g en  u n d  P lä n e  v e rw e n d b a r  ist, f rü h e r  o d er 
s p ä te r  in  ih rem  B e trieb e  e in fü h ren  w ollen .

A u f  G ru n d  d ieser E rw ä g u n g e n  e rg a b  sich  als 
e rs te  A u fg a b e  des A u ssch u sses , ein S c h e m a  au fzu 
ste llen , das  nu r e ine  b e s c h rä n k te  A n z a h l v o n  G ru n d 
fa rb en  z u r K en n ze ich n u n g  d e r  a lle rw ich tig sten  R o h r
le itu n g e n  en th ä lt, und  d ieses S ch em a  g le ichze itig  so  
e in zu rich ten , d ass m an  d u rch  V e rb in d u n g  d e r  v o n 
e in an d e r le ich t zu u n te rsc h e id en d e n  F a rb e n  K e n n 
ze ich n u n g en  fü r neu  h in z u k o m m e n d e  R o h rle itu n g en  
gew inn t. D u rc h  ein  Ü b e rm a ss  v o n  F a rb e n , w ie es 
z. B. in A m e rik a  von  B r y  a  n*) v o rg esc h lag e n  w o r
d en  ist, w ü rd e  u n te r  U m stä n d e n  d as  G eg en te il des 
b ea b s ic h tig te n  Z w eckes e rre ic h t w erden . E s  ist im  
B e tr ieb e  n a tü rlich  n ich t an g än g ig , dass das  P e rso n a l 
b e i U m sc h a ltu n g e n  o d er in  F ä lle n  d e r  G efahr e rs t 
zu e in e r F a rb e n ta fe l läuft, um  sich  ü b e r d ie  in B e 
tr a c h t  k o m m e n d e n  R o h rle itu n g en  zu u n te r r ic h te n ; 
a u c h  is t n ic h t au sse r ac h t zu  la ssen , d ass  das B e 
d ie n u n g sp e rso n a l e iner A n la g e  häufig , b eso n d e rs  in 
d e r  A u freg u n g , n ich t im s tan d e  ist, d ie fe ine ren  
A b stu fu n g e n  v o n  F a rb e n  zu  e rk e n n en , u n d  d ah e r 
w ü rd e  d u rch  d ie W a h l einer g ro ssen  A n z a h l von  
F a rb e n  keinesw egs die B e tr ieb ss ich e rh e it u n d  Ü b e r 
s ich tlich k e it v e rsc h ied e n e r R o h rle itu n g e n  g e fö rd e rt 
w erd en .

U n ter B e rü ck sich tig u n g  a lle r  d ie se r G esich ts
p u n k te  sc h lä g t d e r  A u ssc h u ss  d e r  b e te ilig te n  V e r 
e in e  v o r, d ie  B eze ich n u n g en  a u f  R o h rle itu n g e n  fü r 
D a m p f, G as, W a sse r, L uft, T e e r, L au g e , Ö l und  
V ak u u m  zu  b esch rän k e n . E r  se tz te  d e m e n tsp re c h e n d  
fo lgende G r u n d f a r b e n  fest, d ie sich  d esh a lb  
dem  G ed äch tn is  le ich t e in p rä g en , w eil sie dem  
C h a ra k te r  des R o h rin h a lte s  n ac h  M ög lichkeit R e c h 
n u n g  trag en .

*) P ro c ee d in g s  o f  th e  A m eric an  S o c ie ty  o f  C h e 
m ical E n g in e e rs  1908, S . 771 f f ; St. u n d  E .  1910, 
S . 393 ff.

G r ü n  für W a sse r , R o s a  fü r L auge ,
G e l b  fü r G as, B r a u n  f ür  Öl ,
B l a u  fü r L uft, G r a u  fü r V ak u u m ,
W e i s s  fü r D am p f, R o s a  m it ro te m  S trich
S c h w a r z  fü r  T e e r, für S äu re .

D ie n ä h e re  K en n z e ic h n u n g  d e r  A r t  des R o h r
le itu n g sin h a lte s , se in e r  v e rsc h ie d e n a r tig e n  S p a n n u n g , 
d es  W ä rm e g ra d e s , se in e r  V eru n re in ig u n g e n  o d e r  
B e im e n g u n g en , so ll d u rc h  K o m b in a tio n  d e r  e inze l
n en  G ru n d fa rb e n  erfo lg en , w o b e i j e  n a c h  B edürfn is 
n o ch  e rw o g en  w e rd en  k an n , d u rc h  P fe ile  a u f  d en  
R o h rle itu n g e n  d ie  S trö m u n g sric h tu n g  des b e tre ffen d e n  
S toffes an zu ze ig en . S o  w u rd e  g ew ä h lt a ls  Z eich en  
d e r  G efah r ro t, d e r  V e ru n re in ig u n g  sc h w a rz , d e r  
D a m p fb e im e n g u n g  w eiss, d e r  W as 'se rb e im en g u n g  
g rün , d e r  L u ftb e im e n g u n g  b lau , d e r  Ö lb e im e n g u n g  
b rau n . Je  n ac h  d em  U m fa n g  o d e r d e r  B e s tim m u n g  
eines B e trieb es k ann  d ie  v o rs te h e n d e  Ü b ers ic h t d e r  
G ru n d fa rb e n  d u rc h  b e lieb ig e  K o m b in a tio n e n  e rw ei
te r t  w erd en . D iese  F a rb e n sk a la  e rsc h e in t fü r d ie  
im  B e trieb  n o tw en d ig en  B eze ich n u n g en  d u rc h a u s  
g ee ig n e t u n d  an w e n d b ar. S ie b e s itz t a b e r  v ie lle ich t 
h in sich tlich  d e r  B eze ich n u n g  m it w eiss fü r D a m p f  
d en  g e rin g e n  N ach teil, d ass  sie a u f  E n tw u rfz e ic h 
n u n g en  m it e in fach en  L in ie n  n ic h t o h n e  w eite res  
d u rc h fü h rb a r  ist, d a  d as  D ec k w e iss  sich  n ich t von  
dem  w eissen  G ru n d  d e r  Z e ich n u n g  a b h e b t. T ro tz  
d ieses einzigen w ese n tlich en  B ed en k en s, d as  b e i d en  
b ish e rig en  a u c h  in  g rö sse re n  K re ise n  g ep flo g en en  
B e ra tu n g e n  ü b e r  d ie  v o rg e sc h la g e n e n  E in h e its fa rb e n  
la u t w urde , g la u b te  m a n  au s  R ü c k sic h t a u f  d en  B e 
tr ie b  v o n  d e r  ch a ra k te ris tisc h e n  F a rb e n b e z e ic h n u n g  
„w eiss fü r  D a m p f“ n ich t a b g e h e n  zu  so llen . U m  
die n a tü rlich  w ü n sc h e n sw e rte  A n w e n d u n g  d e r  g le i
ch e n  F a rb e n  in E n tw u rfz e ic h n u n g en  zu  e rm ö g lich e n , 
w u rd e  v o rg e sc h la g e n , d ie  D a m p fle itu n g e n  d a ra u f  
m it fe inen  D o p p e llin ie n  d arz u s te llen .

Ü b e r  d ie  A r t  u n d  W e ise  d e r  p ra k tisc h e n  A n 
b r in g u n g  d ie se r F a rb e n b e z e ic h n u n g e n  im  B e trieb e  
is t im  A u ssc h u ss  e in e  R e ih e  v o n  V o rs c h lä g e n  e rw o g e n  
w o rd e n . D ie  E rö r te ru n g  fü h rte  zu d em  E rg e b n is , 
d ass  m a n  sich  m it B le c h b ä n d e rn  v o n  e tw a  10 bis 
15 cm  B re ite , d ie  in  den  b e tre ffen d en  F a rb e n  e m a il
lie rt o d e r  la c k ie rt sind , u n d  die an  d en  K re u z u n g s 
p u n k te n  o d er so n stig en  w ich tigen  S te llen  in  g ew issen  
A b s tä n d e n  u m  d ie R o h re  g e leg t w erd en , b e g n ü g e n  
k ö n n e . D e r  A n s tr ic h  d er g an zen  R o h rs trä n g e  e r 
sc h e in t überflüssig , e r  w ü rd e  w ah rsch e in lich  au c h  
n u r in seh r sa u b e re n  u n d  T e m p e ra tu rsc h w a n k u n g e n  
n ic h t u n te rw o rfe n e n  B e tr ie b s rä u m e n  d u rc h fü h rb a r , 
in  zah lre ich en  a n d e re n  B e tr ieb e n  so g a r  u n zw e ck m ä ssig  
sein. Jed en fa lls  is t d ie  A n w e n d u n g  v o n  Ö lfa rb en  
sow ie  d ie A u ftra g u n g  d e r  F a rb e n  u n m itte lb a r  a u f  
d ie  Iso lie rm asse  o d e r  die R o h rle itu n g sw ä n d e  z u  v e r 
m e id en . D ie  F a rb e  is t d o r t den  T e m p e ra tu re in flü s se n  
seh r s ta rk  au sg ese tz t u n d  v e rsc h m u tz t b a ld , so  d ass 
sie  u n k en n tlic h  w ird ; eine R ein ig u n g  is t n ic h t m ö g lich , 
w ä h re n d  em aillie rte  o d e r  la ck ie rte  sc h m a le  B ä n d er 
be i G e le g en h e it v o n  A u sb e s se ru n g sa rb e ite n  o d e r 
d e rg l. v e rh ä ltn ism äss ig  le ich t g e re in ig t w erd en  k ö n n en . 
D ie  B efestig u n g  d e r  B ä n d er m uss se lb s tv e rs tä n d lic h  
d e ra rtig  s ic h e r  se in , d ass  au ch  b e i A u sb e s se ru n g s 
a rb e ite n  ein u n b ea b sic h tig te s  o d e r  m u tw illiges L o s -  
re issen  n ic h t le ich t erfo lg en  kann .

___ L-J________________________  '



Einheitsfarben zur Kennzeichnung von Rohrleitungen 
in industriellen Betrieben.

Wasser

I ] Wasser bis 5 at Druck und trinkbar

Schmutz- und Abwasser

---------- 1
■ Preßwasser
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Salzwasser (Gefrieranlagen usw.)

Warmwasser

SpQlversatz

Gas

[ ]

I I 1 I

I N I  
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Hochofengas, gereinigt 

Hochofengas,roh 

Generatorgas

Leuchtgas oder Koksofengas

Wassergas

Ölgas

Luft I ~T1— I 

I I I 1

Preßluft

Heißluft

Dampf

TT I

f I I I

Dampf,gespannt

Dampf, überhitzt

Abdampf und Heizdampf bis 2 at Druck

Teer
Teer,wasserhaltig

Teeröl

Säure, konz.

i  öi

Lauge

Vakuum
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D e r  A u ssc h u ss  w ar sich  fe rn e r  d a rü b e r  k la r, 
d a ss  m a n  d en  W e rk e n  in d e r  A n b rin g u n g  d e r  F a r b e n 
b e z e ic h n u n g e n  fre ie H a n d  la ssen  m ü sse , d a  sie  zw eifel
lo s  am  b e s te n  in d e r  L ag e  sind, je  n ach  dem  v o rlie g e n 
d en  F a ll u n d  Z w eck  die r ich tig s te  u n d  zw eck m ässig s te  
A n b rin g u n g  d u rch z u fü h ren . E s  kann  sich  n a tü rlich  
n ic h t d a ru m  h an d e ln , k ü n ftig  j e d e  R o h rle itu n g  
m it F a rb e  zu k en n z e ich n e n ; in d ie se r  B eziehung  
is t a llein  d ie  N a tu r  d es  B e tr ieb e s  e n tsch e id en d . 
V o n  W ich tig k e it ist n a tü rlich  die A n b rin g u n g  von  
F a rb en b e z e ic h n u n g e n  an  A b zw eig en  o d e r  an  so lch en  
S te llen , w o m e h re re  R o h rle itu n g e n  Z usam m entreffen , 
u n d  w o  d a h e r  e in e  V e rw e c h se lu n g  b e so n d e rs  le ich t 
m ö g lich  ist.

Z um  S ch lu ss  se i n o ch m als  b e to n t, dass d e r  A u s 
sc h u ss , d e r  d ie  v o rs te h e n d e n  V o rsc h lä g e  v o rb e 
re ite t hat, d ie jen ig en  B e trieb e , die ih re  R o h rle itu n g e n  
fa rb ig  zu k en n z e ich n e n  w ü n sch e n , v e ra n la sse n  m ö ch te , 
s ich  d e r  a u fg e s te llte n  u n d  in  d e r  T a fe l w ie d e rg e g e b e 
n e n  E in h e itssk a la  zu  b ed ien e n , z u m a l sie  fü r w e ite re  
n a c h  d er N a tu r  d es  B e trieb e s  g e w ü n sc h te  F a rb e n b e 
ze ic h n u n g en  R a u m  lä sst u n d  sp ä te rh in , w enn  es die

P ra x is  e rfo rd e rn  so llte , le ich t n ac h  Ü b ere in k u n ft w e ite r 
a u szu b a u en  ist. D e n  B etrieben , d ie  h eu te  sch o n  
fa rb ig e  K e n n z e ic h n u n g e n  v o n  R o h rle itu n g en  a n 
w enden , m ö c h te  d er A u ssc h u ss  n ah e leg en , sich  bei 
g e leg e n tlic h er E rn e u e ru n g  des A n str ich e s  d e r  farb ig en  
B ä n d e r dem  v o rg esc h lag e n en  F a rb e n sc h e m a  an z u 
p a ssen .

D e r  A u ssc h u ss  is t d e r  A nsich t, d ass  sich  d iese  
V o rsc h lä g e  b e i g u te m  W illen  u n d  e rn s tlich e m  B e
m ü h e n  zum  N u tzen  d e r  industrie llen  A n lag e n  v e r 
w irk lichen  lassen , o h n e  ihnen  eine n e n n e n sw erte  
B e la s tu n g  au fzu erleg en , u n d  em p fieh lt d a h e r  d rin g en d , 
das  g e n a n n te  E in h e its fa rb e n sc h e m a  be i B e d a rf  a n 
zu w en d en . S o llte n  sich  d ab e i e tw a ig e  A n s tä n d e  e r 
g e b e n  o d e r d ie  A n fü g u n g  v o n  w eite ren  G ru n d fa rb e n  
n ö tig  w eid en , so  w ird  n ac h  Ü b ere in k u n ft m it sä m t
lichen  b e te ilig ten  V ere in en  d ie G esch äftss te lle  des 
V ere in s  d e u tsc h e r  E ise n h ü tte n le u te  d a fü r  S o rg e  
tra g e n , d ass  so lc h e  W ü n s c h e  v o m  A u ssc h u ss  b e ra ten  
u n d  g eg e b en e n fa lls  b e rü c k sich tig t w erden , d am it 
a u c h  in Z ukunft d ie  w eite rn  S ch ritte  in  d ie se r A n 
g e leg e n h e it g em e in sam  erfo lgen .

Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft.
D ie  P ap ie rv e ra rb e itu n g s -B e ru fsg e n o sse n sc h a ft h a t 

d ie  E rfa h ru n g  g e m a c h t, d ass  d ie  U n f ä l l e  an 
S c h n e l l p r ä g e p r e s s e n  (M in e rv a p re ssen , H e r 
k u le sp re sse n  usw .) fa s t s te ts  sc h w e re r  N a tu r  sind . E s  
h a n d e lt sich  m e is ten s  u m  V erle tzu n g e n  d e r  rec h ten  
H a n d , o ft u m  V e rlu s te  d e r  ganzen  H a n d , in e inem  
F a lle  so g a r u m  d en  V e rlu s t b e id e r  H än d e .

A n  d e n  m e is te n  d e r  U n fa llm asc h in en  w ar zw ar 
e in e  S ch u tz v o rr ic h tu n g  v o rh a n d e n , an  den  H erk u ie s- 
p re sse n  so g a r  ein  a u to m a tisc h e r  H ä n d e sc h u tz . Bei 
n ä h e re r  U n te rsu c h u n g  d e r  U n fä lle  e rg a b  sich  ab e r, 
d ass  d iese  S c h u tz m a ssn a h m e n  als n ic h t au s re ic h e n d  
b e z e ic h n e t w e rd en  m u ssten .

Z u r V e rb e s s e ru n g  d ie se r  S ch u tz v o rk e h ru n g e n  
se tz te  sich  die P a p ie rv e ra rb e itu n g s -B e ru fsg e n o sse n 
sc h a f t m it d e r  M a sch in en fab rik  R o c k s t r o h  & 
S c h n e i d e r  N a c h f .  A . - G .  in D r e s d e n - H e i 
d e n a u  in V e rb in d u n g . E s  fan d  am  3. u n d  4. O k t .  
d. J. e in e  g e m e i n s a m e  B e s p r e c h u n g  s ta tt,  in 
d e r  ü b e r S c h u t z m a s s n a h m e n  a n  S c h n e l l 
p r ä g e p r e s s e n ,  T i e g e l d r u c k p r e s s e n  u n d  
B u c h d r u c k s c h n e l l p r e s s e n  v e rh a n d e lt w urde .

D ie  P a p ie rv e ra rb e itu n g s  - B e ru fsg e n o ssen sch a ft 
v e r la n g t, dass d e ra rtig e  M asch in en  n u r  b e n u tz t w er
den , w en n  sie den  in d e r  B e sp re c h u n g  fe s tg e le g ten  
A n fo rd e ru n g e n  gen ü g en . D ie  B esitzer u n d  K äu fe r 
d e ra r tig e r  M asch in en  w erd en  d e sh a lb  d ie  S c h u tz v e r
k eh ru n g e n  an  ih ren  M aschinen  d e m e n tsp re c h e n d  zu 
v e rv o llk o m m n e n  bezw . e in zu rich ten  h ab e n .

D a s  E rg e b n is  d e r  B e sp rec h u n g  is t n a c h s te h e n 
des :

D ie  B e sp re c h u n g  e rfo lg te  am  3. u n d  4. O k to b e r  
1911 in den R ä u m e n  d e r  F irm a  R o c k s t r o h
& S c h n e i d e r  A.  G.  i n  H e i d e n a u .  E s  n a h 
m en  te il H e r r  O b erin g e n ieu r  G e o r g  K ä t h e  u n d  
H e r r  O b e rm e is te r  E w a l d  L e h m a n n  von  d e r  F ir
m a  R o c k s t r o h  & S c h n e i d e r  u n te r  H in zu z ieh u n g

d e r A b te ilu n g sm e is te r  H e rre n  M a x  L a n g s t e n g e l  
und  E m i l  A d a m ,  und  H e rre n  O b erin g e n ieu r 
R i c h a r d H ü t t  u n d  D ip l.-Ing . L o t h a r  S c h i r m e r  
se iten s  d e r  P a p i e r v e r a r b e i t u n g s - B e r u f s -  
g e n o s s e n s c h a f t .

N ach d em  an  H a n d  v o n  Z ah len  d e r  B e ru fsg e
n o sse n sch a ft d ie  N o tw en d ig k e it d e r  v o llk o m m en e n  
B e fo lg u n g  d e r  U n fa llv e rh ü tu n g s-V o rsch rif ten  d a rg e 
le g t u n d  d u rch  v e rsc h ie d e n e  S k izzen b lä tte r  d ie  A u s 
fü h ru n g  e in ig er S ch u tz m assn ah m e n  gezeig t w o rd e n  
w ar, w u rd e n  die an  den  b e tre ffen d en  M aschinen  e r
fo rd e rlich en  S ch u tz m assn ah m e n  an v o rh a n d e n e n , fe r
tigen  M asch in en  b e sp ro c h en .

D a s  E rg e b n is  w ar fo lg en d es :

I. S c h n e l l p r ä g e p r e s s e n .
a) B ezüg lich  Ziffer 4 des  v o rlie g en d en  E n tw u rfe s  

(A n lag e  1), ü b e r  S ch u tz m assn ah m e n  an S c h n e llp rä g e 
p ressen , w u rd e  e in e  V e rb e sse ru n g  des H ä n d e sc h u tz e s  
g eg en  u n b e d a c h te s  N achgre ifen  in  d e r  R ich tu n g  e r 
ö r te r t, d ass  e n tw e d e r  am  G re ife r-S ch u tz rah m en  o d e r 
am  D ru c k k o p f  ein S ch u tzb lech  d e ra rt a n g e b ra c h t 
w ird , d ass  es ein  Z w ischeng reifen  zw ischen  D ru c k 
k o p f  u n d  G re ife r-S ch u tz rah m en  n ic h t g es ta tte t o d e r  
d ass  d ieses S c h u tz b lec h  m itte ls t b e s o n d e re r  A u f
h än g u n g sp u n k te  v o r  d em  Z w isch en rau m  zw ischen  
G re ife r-S ch u tz rah m en  u n d  D ru c k k o p f  v o rg e h ä n g t 
w ird.

D iese  V erv o lls tän d ig u n g  des H än d e sc h u tz e s  soll 
d u rch sic h tig  g e m a c h t w erden .

S e lb s tv e rs tä n d lich  sind  an d e re  A u sfü h ru n g en , 
d ie  ein  u n b e d a c h te s  N achg re ifen  u n te r  den  D ru c k 
k o p f  w irksam  v e rh in d e rn , zulässig.

b) H ie rn a c h  sind  Ziffer 1 b is 5 d es  E n tw u rfes  
o h n e  b eso n d e re  S chw ierigke iten  au sfü h rb ar.

c) Z iffer 5 ist au c h  an  an d e ren  S te llen  zu b e 
a c h te n , w o M asch in en te ile  d ich t a n e in a n d e r v o rb e i

*
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g eh e n , z. B. also  au ch  an  d e r  E n g e  zw ischen  D ru c k 
k o p f  und  F a rb w e rk s tü tz e .

d) B ezüglich  Ziffer 1 w u rd e n  B ed en k en  ge- 
ä u sse rt, d en  F u sse in riick e r bei a llen  A rb e ite n  zu e n t
fe rnen .

S o llte  d ie  B e ru fsg e n o ssen sch a ft fü r ein ige Z w ec k e  
F u sse in rü c k e r  zu lassen , so  sin d  sie  g eg e n  v e rse h e n t
liches o d e r  u n b ed a ch te s  H e ru n te rtre te n  zu s ichern .

e) Zu Ziffer 3 w u rd e n  eben fa lls  B e d en k e n  e r 
h o b en , d as  se lb sttä tig e  A u srü c k e n  d e r  M asch ine fü r 
a lle  F ä lle  anzuw enden .

Je d en fa lls  m uss e ine  E in r ic h tu n g  zum  A rb e ite n  
m it S e lb s ta u srü c k u n g  n ac h  je d e m  D ru c k  s te ts  v o r 
h a n d e n  sein.

II. T i e g e l d r u c k p r e s s e n .
. D ie  in  dem  S o n d e rd ru c k  „ S c h u tz m a ssn a h m e n “ 

u n te r  Z itier 1, 3, 4, 5, 7 und  36 a b is  g (A n la g e  2) 
g e fo rd e r te n  S c h u tz v o rk e h ru n g e n  w u rd e n  fü r a u s fü h r 
b a r  e rach te t.

B e so n d ers  w u rd e n  g efäh rlich e  E n g e n  an  F a rb 
w erk en , Z u g s ta n g en  vom  T ieg e l, sow ie  die b e s se re  
A u sfü h ru n g  d e r  K n ö p fe  v o m  A b ste lle r  des W a lz e n 
s tu h les  u n d  des D ru c k e s  n ä h e r  e rö rte r t.

III . B u c h d r u c k s c h n e l l p r e s s e n .
a) D ie  in d em  S o n d e rd ru c k  „ S c h u tz m a ssn a h m e n “ 

u n te r  Ziffer 1, 2, 3, 4, 5 u n d  7 g es te llten  F o rd e ru n 
g en  (s ieh e  A n la g e  2) s ind  eben fa lls  e n tsp re c h e n d  zu 
b e a c h te n .

b) E n g e n  zw ischen  an e in a n d e r v o rb e ig e h en d e n  
M asch inen te ilen  sind  zu v erd e ck en .

D e m g e m ä ss  ist b e so n d e rs  e rfo rd e rlich  :
c) A u srü c k e r  sind m it S ich e ru n g  g e g e n  u n b e a b 

s ich tig tes  A n g e h e n  d e r  M asch ine —  vo m  L e e rg a n g e  
a u s  —  zu v erseh en .

d) D e r  Z ah n rad sch u tz  ist v o rn  u n d  se itlich  der
Z ah n e in g riffs te llen  auszu füh ren . R ä d er, d ie  an sch e i
n e n d  v e rs te c k t ab e r  n o ch  zu g än g lich  liegen , s ind  
eb en fa lls  zu v e rd e ck en . Z. B. H a u p ta n tr ie b s rä d e r , 
F a rb w a lz e n z a h n rä d e r, A b leg e rz a h n ra d se g m e n t, Z a h n 
rä d e ra n tr ie b  d e r  B rü ck en w alze , w a g e re ch t lieg en d e  
Z a h n räd e rg e tr ieb e . .

e) D ie Z y lin d e rzah n k rän ze  sind  zu ü b e rd e c k e n ; 
g le ich es g ilt von  dem  seitlich  sitzenden  R o llenzapfen  
u n d  d er A uffanggabel.

f )  A u s  dem  M a sch in en g es te ll sich  h e ra u sb e w e 
g en d e  T e ile  (F u n d am en ten d e , A n tr ieb sk u rb e ln  usw.) 
s in d  m it S c h u tz v o rk e h ru n g e n  zu  v erseh en .

g) K a rre n ra n d a b d e c k u n g e n  sind  (an d er F u n 
d a m e n tse ite  w ie an  d e r  A b lege tischse ite ) so  au szu 
füh ren , dass zw ischen  ih ren  E n d k a n te n  u n d  W a lz e n 
zapfen  o d e r  a n d e re n  T eilen  keine  Ö ffnungen  b le iben , 
w enn  n ic h t a n d e re  V o rk e h ru n g e n  geg en  Ü b erg re ifen  
v o rg e se h e n  sind.

h) S o b a ld  d ie E in zu g ste lle  v o n  B rü ck en w alze  
u n d  D ru c k zy lin d e r zu g än g lich  lieg t, ist sie d u rc h  
S ch u tz v o rk e h ru n g  zu decken .

i) A n F a rb k ä s te n , d e re n  B e d ien u n g  ein  g e fä h r
lich es Ü b erb eu g e n  ü b er d ie  M asch in e  e rfo rd e rt, ist 
e ine  H a lte s ta n g e  anzubringen .

k) A u sse rh a lb  des M a sch in en g este lles  b e fin d 
liche W e lle n  bez ieh u n g sw eise  W e lle n en d e n  sind  zu 
v e rd e ck en .

1) D e r  A n le g e tisc h  is t g eg en  u n b e a b s ic h tig te s  
H e ra b fa lle n  zu s ich ern .

m ) D ie  M itlie fe rung  e in es S ch ildes, d u rc h  w e l
ch es d as  B e rü h re n  v o n  F o rm  u n d  W a lz e n  w ä h re n d  
d es  G an g es d e r  M asch in e  u n te rsa g t w ird , is t zu 
em p feh len .

D ie  F irm a  R o c k s tro h  & S c h n e id e r  A . G . e rk lä rt  
s ich  b e re it, an  n eu  zu lie fe rn d en  M asch in en  v o r 
s te h en d  fe s tg e s te llte  F o rd e ru n g e n , so w e it sie  b ish e r  
n o ch  n ic h t v o llk o m m en  erfü llt w a ren , zu  b ea ch ten .

D ie  te c h n isc h e n  A u fs ic h tsb e a m te n  d e r  P ap ie r-  
v e ra rb e itu n g s-B e ru fsg e n o sse n sc h a ft s in d  je d e rz e it  b e 
re it, zur B e g u ta c h tu n g  d e r  r ich tig en  A u sfü h ru n g  d e r  
g e fo rd e r te n  S c h u tz v o rk e h ru n g e n  zu r V e rfü g u n g  zu 
stehen .

A u f  den  von  d e r  P a p ie rv e ra rb e itu n g s  - B e ru fs 
g e n o sse n sc h a ft h e ra u sg e g e b e n e n  V  e rp flich tu n g ssch e in , 
d e r  b e i A n k a u f  n e u e r  M asch in en  v o n  d e n  M itg liedern  
d e r  B e ru fsg e n o ssen sch a ft b e n u tz t w e rd e n  so ll, w u rd e  
e n tsp re c h e n d  h in g ew iesen .

V . g. u.
G. K ä th e . E . L e h m a n n . R ich a rd  H ü tt. L. S ch irm e r. 

A n la g e  1.
Entwurf.

A n  S c h n e l l p r ä g e p r e s s e n  ( M i n e r v a - ,  
H e r k u l e s -  u.  a.  P r e s s e n )  n o t w e n d i g e  

S c h u t z  m  a s s n a h m  e n .
1. F u sse in rü c k e r sin d  gänz lich  w eg zu lassen . Fuss- 

tritte , d ie  n u r zum  A u srü c k e n  d e r  M asch ine d ien en , 
s ind  zu lässig .

2. H an d e in rü c k e r , d ie  b e q u e m  e rre ic h b a r  a n g e o rd n e t 
se in  m üssen , s in d  so  au szu fü h re n , d ass  d ie  E in 
rü ck u n g  g esch ieh t, w enn  d er H e b e l v o n  u n te n  
n ach  o b en  b ew e g t w ird  und  n ich t e tw a  u m g e 
keh rt.

F a lls  d e r  H a n d e in rü c k e r  n ich t m it e in er b e 
so n d e re n  S ic h e ru n g  v e rse h en  ist, d u rc h  w e lc h e  
be i E in r ic h tu n g sa rb e ite n  ein u n b e d a c h te s  A n 
g e h e n  d e r  M asch in e  w irksam  v e rh in d e r t w erd en  
k an n , m uss d ie  M asch in e  v o n  e in em  b e so n d e re n  
V o rg e le g e  o d e r  b e so n d e re n  M o to r a n g e tr ie b e n  
w erd en , d ie  se lb s tv e rs tän d lich  b e s o n d e re  A u s 
rü c k v o rric h tu n g e n  b es itzen  m üssen .

3. D ie  M asch in e  m u ss  n a c h  je d e m  H u b  se lb s ttä tig  
au s rü c k e n . E in e  E in rich tu n g , d ie  se lb s ttä tig e  
A u srü c k u n g  ab zu ste llen , is t unzu lässig .

4. D e r  H ä n d e sc h u tz  ist so e in zu rich ten , d ass  m a n  
n ich t u n b e d a c h t o d e r  v e rse h en tlich  ü b e r  ihn 
h in w eg g re ifen  u n d  er so  a u s se r  W irk sa m k e it 
g ese tz t w erd en  k an n .

D ie  T e ile  d e r  S c h u tz v o rric h tu n g  sin d  so  s ta rk  
auszu füh ren , d ass  n ic h t in fo lge  V erb ie g e n s  die 
W irk sa m k e it in  F ra g e  g es te llt w ird.

B ew irk t d ie  H ä n d e sc h u tz v o rr ic h tu n g  eine 
se lb s ttä tig e  A b s te llu n g  d e r  M asch ine , so  sind  
d ie B e fe s tig u n g ssch rau b e n  des G re iferrah m en s 
u n d  des D ru c k ab ste lle rh an d g riffe s , so  anzub ringen , 
d ass  sie  d en  H ä n d e sc h u tz  bezw . den  H andgriff 
s ic h e r  in se in e r  S te llu n g  festh a lten .

5. D ie  se itlich en  Z u g s ta n g e n  des P rä g ek o p fes  sind  
d o rt, w o sie  beim  G an g e  d er M asch ine eine 
Ö ffnung  zw ischen  sich  u n d  G este ll frei w e rd e n
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la ssen , m it e inem  B lech  o d e r d erg l. zu  v e rseh en , 
d u rc h  w elch es d ie  Ö ffnung  v o llk o m m en  g ed e ck t 
w ird .

A n la g e  2.

Schutzmassnahmen an Maschinen 
für Papierverarbeitung.

A u fg e s te llt v o n  d en  te c h n isc h e n  A u fs ic h tsb e a m te n  
d e r  D e u tsc h e n  B u c h d ru c k er-, d e r  P ap ie rm ach e r-  u n d  
d e r  P ap ie rv e ra rb e itu n g s -B e ru fsg e n o sse n sc h a ft e in e r
se its  u n d  d em  V e r tre te r  d e r  M a sch in e n fab rik an ten  

an d e re rse its .

I. A l l g e m e i n e s .
1. Z ah n räd e r.

a) D e r  Z a h n rä d e rs c h u tz  m u ss  m ö g lich s t v o ll
k o m m e n  g e s ta l te t w erd en  u n d  zw ar n ic h t n u r  d u rch  
V e rd e c k u n g  des U m fan g es , so n d e rn  a u c h  s e i t l i c h .

b) W ird  d as  G e trie b e  n ic h t ganz u m h ü llt, so  
m u ss  das  E n d e  des S ch u tz es  so  a u fg e b o g en  sein, 
d ass  e r  50  m m  m it se in e r  U n te rk a n te  v o m  Z a h n k ra n z  
e n tfe rn t b le ib t.

c) A u c h  v e rs te c k t lie g en d e , a b e r  zu g ä n g lic h e  
Z a h n g e tr ie b e  so llen  ab g e sc h ü tz t w erden .

A n m .  1. D ie  E ing riffs te llen  in n en  v e rz ah n te r  
R ä d e r  s in d  eb en fa lls  ab zu sch ü tzen . (R ing a u f  
d em  k le inen  Z ah n rad e .)

A n m .  2. B ezügl. c vg l. d ie  Z ah n rä d e r  a n  d e r  
re c h te n  S eite  m a n ch e r K re issc h e ren , fe rn e r  u n te r  
dem  A rb e its tisc h e  b efin d lich e  Z a h n r ä d e r , v o n  
F a lts c h a c h te ls ta n z e n , P e rfo rie rm a sc h in e n , H e f t
m a sc h in e n  u. a.

A u c h  h o ch lieg e n d e  Z a h n rä d e r  sin d  als z u 
g än g lich  an z u se h en , vgl. d ie  W in k e lrä d e r  d e r  
E in p re s su n g  a n  v ie rse itig en  B e sch n e id e m asc h in e n .

2. K e tte n rä d e r .
K e tte n rä d e r  m ü ssen  se itlich  n ac h  au ssen  d u rc h  

e in e  S ch e ib e  um  4 cm ü b e rra g t w erd en .

3. S ch w u n g rä d e r  u. s. w.
A lle  au ssen  lie g en d e n  u n d  le ich t zu g än g lich en  

S c h w u n g rä d e r, R iem e n sch e ib e n , Z a h n rä d e r  sow ie  m it
la u fe n d e  H a n d rä d e r  sind  a b g e d e c k t zu  lie fern . (V o ll
gu ss  o d e r  B lec h sch e ib e . W e rd e n  g e lo c h te  B leche  
v e rw a n d t, so  sin d  ru n d g e lo c h te  zu w äh len .)

H a n d g e d re h te  S ch w u n g rä d e r sind  a u c h  in d ie se r 
W e ise  zu b e h a n d e ln , so b a ld  sie  q u e r  zur M asch ine 
steh en .

A n m .  R iem en sch e ib en  m it g ro ssen  L ö c h e rn
in d e r  S e iten w an d  e n tsp re c h e n  n eb e n s te h e n d e r
B e s tim m u n g  n ich t. t

4. V o rs te h e n d e  K eile, S c h rau b e n k ö p fe ,
M u tte rn  u. derg l.

S o lch e  T e ile  s in d  zu v erm e id en  o d e r  e in zu k ap se ln .

5. A u srü ck ers ic h eru n g en .
a) Je d e  m it e le m e n ta re r  K ra ft b e tr ie b e n e  A rb e its 

m a sch in e  so ll m it e ig en em  A u srü c k e r  v e rse h en  sein .
b) D e r  A u srü c k e r  m uss gegen  u n b ea b sic h tig te s  

A n g e h e n  g es ich e rt sein.

6 . F u sstritte .
T re th e b e l sind  m it S c h a rn ie rb e w e g u n g  d e r  F uss- 

p la tte  au szu fü h ren  o d e r  es sind  o ftene in  den  K ru m m 
za p fen  e in zu h ä n g en d e  H a k e n  an zu w en d en .

D e r  K ru m m za p fe n  m uss ü b era ll g en ü g e n d  freien  
U m la u f  h ab e n .

A n m .  Z. B. an  R itzm asch in en , A u ss ta n z m a 
sc h in en , T ie g e ld ru c k p re s se n  u. a.

7. T ie g e ld ru ck p resse .
A u sse r  d e r  so rg fä ltig en  B e ac h tu n g  d e r  a llg e 

m e in en  B e stim m u n g en  u n te r  I, und  zw a r b e so n d e rs  
vo n  Ziffer 1, 3, 4, 5 u n te r  7, ist e rfo rd e rlich :

a) H ä n d e s c h u tz v o r r ic h tu n g ;
b) S ic h e ru n g  se itlich  sc h w in g en d e r S tan g en  geg en  

A uflegen  v o n  H ä n d e n ;
c) G en ü g e n d e  A b sc h ä tz u n g  d e r  D u k to ra c h se  

g eg e n  d en  a n fa h re n d en  Z u g s ta n g en k o p f d u rc h  ein 
S ch u tzb lech .

d) D e r  D ru c k a b s te lle rk n o p f  ist u n te rse its  m it 
F in g e rsch u tzsc h e ib e  in  S ch a len fo rm  zu v erseh en .
(A n  G ally p ressen .)

e) D e r  G riff d e r  F a rb w a lz e n a b s te llu n g  is t so  
la n g  zu h a lte n  u n d  so  h an d lich  zu fo rm en , d ass  m a n  
n ic h t an  ihm  v o rb e ig re ift. (A n  G allyp ressen .)

f) Z w ischen  T ie g e l bezw . an  ihm  a n g e b ra c h te n  
H ä n d e sc h u tz  u n d  A n leg e tisch  m uss an  d e r  en g sten  
S te lle  4 cm  S p ie l sein.

g) F ü r  d ie  F u ss tr it te  g ilt au sser Z iffer 7, d ass  
g e n ü g e n d  R a u m  fü r d as  h o c h g e h e n d e  K n ie  v o r 
h a n d e n  ist.

Die wirtschaftliche Verfeuerung minderwertiger Brennstoffe.
Von Dipl.-Ing. P r a d e 1.

D ie  W irtsc h a ftlic h k e it e in e r  F e u e ru n g sa n la g e  
tu t  sich  in  zw e ifach e r R ich tu n g  k u n d  u n d  zw ar in 
d e r  w irtsch a ftlic h en  V e rb re n n u n g  d. h. W ä rm e e n t
w ick e lu n g  u n d  in  d e r  w irtsch a ftlich en  A u sn u tz u n g  
d. h. Ü b e r tra g u n g  d e r  e rz e u g te n  W ä rm e . E s  ist 
n u n  o h n e  w eite res  k lar, d ass  die W ä rm e ü b e rtra g u n g  
u n m itte lb a r  a b h ä n g ig  is t v o n  d e r  W ä rm e e n tw ic k e lu n g , 
a b e r  n ic h t allein  v o n  ihr. V ie lm eh r k an n  d ie  W ä rm e 
ü b e r tra g u n g  m itu n te r  in fo lg e  u n sa c h g e m ä sse r  A u s 
fü h ru n g  d e r  die W ä rm e a b g a b e  v e rm itte ln d e n  A n lag en , 
z. B. m a n g e lh a fte r  A u sfü h ru n g  d er H e izzü g e  bei 
D a m p fk e sse ln , v e rk e h rte r  O fe n k o n s tru k tio n e n  u s w .

um  w eit m e h r als das  üb liche  M ass h in te r  d e r  
e rz eu g te n  W ä rm e n m e n g e  Z urückbleiben . D ie  W ä rm e 
e rz eu g u n g  w ied e ru m  ist a b h ä n g ig  von  d er F e u e ru n g s 
an lag e  u n d  d e r  F ü h ru n g  des V erb re n n u n g sp ro ze sses . 
Ih re  W irtsc h a ftlic h k e it w ird  in  der N u tzw irk u n g  d e r  
F e u e ru n g  au sg ed rü ck t, d. h. in dem  in P ro z e n te n  
w ied e rg eg eb e n en  V e rh ä ltn is  d e r  e rz eu g te n  W ä rm e 
e in h e iten  zu d en  th e o re tisc h  e rz eu g b a ren  W ä rm e e in 
h e iten . D a  die th e o re tisc h e n  W ä rm ee in h e iten  fü r 
v o lls tä n d ig e  V e rb re n n u n g  a lle r b ren n b a re n  B e sta n d 
te ile  des  S toffes b e re c h n e t sind , so g ib t d e r  U n te r 
sch ied  zw ischen  d e r  th e o re tisc h  v o rh a n d e n e n  u n d
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ta tsä ch lic h  en tw ick e lten  W ä rm e m e n g e  an , w elch er 
T e il des B ren n sto fles  d u rc h  u n v o llk o m m m e n e  V e r 
b re n n u n g  o d e r  V ersch lac k u n g  n ic h t v o lla u sg e n u tz t 
w o rd e n  ist. D ass  sich  aus e in e r m it fes ten  B re n n 
stoffen  b esch ic k ten  F e u e ru n g sa n la g e  d ie th e o re tisc h  
v o rh a n d e n e  W ä rm e m e n g e  n ic h t h e ra u sh o le n  lässt, 
is t in d e r  N a tu r  des  B rennsto ffes se lb s t und  in d e r 
U n m ö g lic h k e it zu su ch en , eine F e u e ru n g  zu b a u e n , 
d ie  d iesen  M angel des B ren n sto ffes  au sg le ich t. Je  
h ö h e r  d e r  K o h len s to ffg eh a lt o d e r  ü b e rh a u p t d e r  G e 
h a lt an  b re n n b a re n  Stoffen in e inem  B rennsto ffe  ist, 
d e s to  le ich te r lä ss t sich  die A n n ä h e ru n g  d e r  d a ra u s  
e rz eu g te n  W ä rm en m e n g e  an  den  th e o re tisc h e n  H e iz 
w e rt des B rennsto ffes e rre ic h en . B ei so g e n an n te n  
m in d e rw e rtig en  B rennsto ffen  m it e in em  u n te r  50°/o 
lieg en d en  K o h len s to ffg eh a lt w irken  das in  re ic h lic h e r  
M enge v o rh a n d e n e  W a sse r  u n d  die u n v e rb re n n b a re n  
a ls  A sch e  z u rü c k b le ib e n d en  B e sta n d te ile  s ta rk  h e r 
a b m in d e rn d  a u f  d ie  W ä rm e e rz e u g u n g  ein.

E s  is t n o ch  g a r  n ich t so  lan g e  h er, dass m an  
m it d en  m in d e rw e rtig en  B rennsto ffen  n ich ts  an zu fan g en  
w usste . H a u p tsä c h lic h  w aren  es d ie  sog. F ein - od er 
S ta u b k o h le n , au c h  L ö sch e n  g en a n n t, w ie  sie b e i d e r 
A u fb e re itu n g  v o n  Stein- u n d  B rau n k o h len  sow ie  K oks 
fa llen , d e re n  V e rb re n n u n g  g ro sse  S chw ierigke iten  
v e ru rsa c h te , w eil die v e rb re ite ts te  F e u e ru n g sa rt , d er 
P la n ro s t n ic h t o h n e  w eiteres fü r sie  v e rw e n d b a r  ist. 
D a  die m in d e rw ertig en  B rennsto ffe  m eist p u lv rig e  
o d e r  m u lm ig e  B esch affen h eit h ab e n , la g e r t sich  d ieser 
B rennsto ff, so w e it e r  n ich t d u rc h  d ie  zu b re ite n  
S p a lte n  des P la n ro s te s  u n a u sg e n u tz t in den  A sc h e n 
fa ll h in d u rch fä llt, d ic h t a u f  d em  R o s t a u f  u n d  b ie te t 
d em  D u rc h tr itt  d e r  V erb re n n u n g slu ft ein g ro sses  
H in d e rn is . D ie  F o lg e  d a v o n  ist, d ass  an e in ze ln en  
S te llen  des R ostes, w o ein s ta rk e r  D u rc h fa ll 
n ac h  d em  A sch e n fa ll s ta ttg e fu n d e n  h a t, d ie L u ft 
k am in a rtig  d u rc h tr itt  und  zw ar im  Ü b e rsc h u ss , w äh re n d  
d ie G esa m tflä ch e  d e r  R o s tb a h n  an L u ftm a n g e l le idet. 
E s  findet d em n a c h  ein  seh r u n g le ich m äss ig e r  A b b ra n d  
d es  B rennsto ffes a u f  dem  R o s te  s ta tt. D e m  D u rc h 
fall u n v e rb ra n n te n  B rennsto ffes lä sst sich  d u rch  V e r 
e n g e ru n g  d e r  R o s tsp a lten  V orbeugen, d a d u rc h  w ird  
a b e r  d ie  fre ie  R ostfläche so  v e rk le in e rt, d ass  die 
n u n m e h r zum  B ren n sto ff tre te n d e  L u ftm e n g e  n ich t 
g en ü g t, um  e in e  v o lls tän d ig e  V e rb re n n u n g  des B re n n 
stoffes h erbe izu füh ren . E s  b lieb  d a h e r  n ich ts an d e res  
ü b rig  als zu e in er a n d e ren  R o s tk o n stru k tio n  ü b e rz u 
g e h e n  ; d iese  fan d  sich  im  T re p p e n ro s t vor, d e r  in 
fo lge  se in er stu fen artig en  G es ta ltu n g  u n d  des re ic h 
lic h en  L u ftzu tritte s  se h r  g u t zu r V e rfe u e ru n g  m in d e r
w ertig e n  B rennsto ffes v e rw e n d b a r  ist. A u c h  die se it 
d em  le tz te n  Ja h rz e h n t im m er m e h r A u fn a h m e  fin d en 
d en  W a n d e rro s te  eignen  sich  fü r  m in d e rw e rtig e  
B rennsto ffe  aus dem se lb en  G ru n d e  w ie d ie  T re p p e n 
ro s te . Bei b e id en  w ird n äm lich  d e r  frisch  aus dem  
S c h ü ttr ic h te r  a u f  den  R o st g e lan g e n d e  B ren n s to ff  e rs t 
v o rg e tro c k n e t u n d  v o re n tg a s t, b e v o r  e r  a u f  d en  e i 
g en tlich en  V e rb re n n u n g s ro s t g e lan g t, ü b e r  d essen  
G lu t d ie  aus d em  frischen  B rennsto ffe en tw e ich en d en  
D e s tilla tio n sg a se  h in w eg s tre ich en  m ü ssen . L e id e r  e r 
fo rd e rn  d iese  R o s tk o n stru k tio n e n  e ine  V or- o d e r 
U n te rfeu ru n g  und  la ssen  sich  b ish e r  w en ig s ten s noch  
n ich t in zu fried en ste llen d er W e ise  a ls  In n en feu e ru n g en  
ausführen . D iese  h inw iederum  erm ö g lich e n  e ine  seh r

g u te  A u sn u tz u n g  d e r  e rz eu g te n  W ä rm e , e in e  T a t 
sa ch e , d ie  in d e r  g ro ssen  V e rb re itu n g  d e r  m it I n n e n 
fe u e ru n g  au sg e rü s te te n  D am p fk e sse l, b e so n d e rs  d e r  
F la m m ro h rk e s se l ih ren  A u sd ru c k  findet.

W e n n  d ie  F ra g e  d e r  w irtsch a ftlic h en  V e rb re n 
n u n g  m in d e rw e rtig e r  B ren n s to ffe  in  d en  le tz ten  
J a h re n  a k u t g ew o rd en  ist, so  is t d a s  a u f  d as  s te tig e  
A n z ieh en  d e r  P re ise  fü r d ie  so g en , h o c h w e rtig e n  
B ren n sto ffe  zu rü c k zu fü h re n , w eil in fo lg e  des e n t
sp re c h e n d  s te ig e n d e n  D a m p fp re is e s  d ie  W ir ts c h a f t
lich k e it so  m a n c h e n  F a b r ik b e tr ie b e s  u n te rb u n d e n  
w urde . D ie se m  Ü b e rg a n g  zu m in d e rw e rtig en  B ren n 
stoffen  k am  d ie F e u e rü n g s te c h n ik  in so fe rn  en tg eg e n , 
als sie d en  In te re s se n te n  b ra u c h b a re  P la n ro s tfe u e 
ru n g e n  fü r je n e  m in d e rw e rtig en  B rennsto ffe  lie ferte . 
D ie  M ittel, um  e inen  P la n ro s t zu r w irtsch a ftlic h en  
V e rfe u e ru n g  m in d e rw e rtig e r  B ren n sto ffe  h e rz u ric h te n , 
s in d  se it la n g em  b e k a n n t u n d  w u rd en  a n  den  G e
w in n u n g sa rte n  je n e r  B ren n s to ffe  in m e h r  o d e r  w e n i
g e r  p rim itiv e r  W e ise  v erw en d e t. D e r  N eu zeit b lieb  
es V o rb eh alten  , d ie se  M ittel zu v e rv o llk o m m n e n  
u n d  w e ite r  a u szu g e s ta lten , so dass es zu rz e it m ö g 
lich  ist, z. B. b e i D a m p fk e s se lfe u e ru n g e n  m it m in d e r
w ertigen  B ren n sto ffen  b is  zu  65 ° / 0  d e r  th e ro e tisc h  
im  B ren n s to ff  en th a lte n e n  W ä rm e m e n g e n  n u tz b ar 
an  d en  K e sse l zu ü b e rtrag e n .

W ie  sc h o n  g e s a g t ,  b e s te h t die S ch w ierig k e it 
b e im  P la n ro s t d a rin , d ie  fre ie  R o s tfläch e  so  zu g e 
s ta lte n  u n d  zu b em esse n , d ass  e in e rse its  kein  B renn  
s to ff  h in d u rc h fä llt u n d  a n d e rse its  g e n ü g e n d  V e rb re n 
n u n g slu ft zum  B re n n s to ff  h in d u rch tritt. D a  d ie 
V e re n g e ru n g  d e r  S p a lte n  d em n a c h  g e b o te n  ist, m u ss te  
d ie  G esch w in d ig k e it e rh ö h t w erd en , m it d e r  d ie  L u ft 
d u rch  d ie S p a lte n  zieh t. D a s  is t m ö g lich  d u rc h  die 
E rh ö h u n g  des  D ru c k u n te rsc h ie d e s  zw ischen  d en  R ä u 
m en  o b e rh a lb  u n d  u n te rh a lb  d es  R o stes , sei es nu n , 
d ass  m an  den  U n te rd rü c k  im  F e u e rra u m  d u rc h  E r 
h ö h u n g  d es Z uges o d e r  den  D ru c k  d e r  L u ft im  
A sc h e n fa ll v e rm e h rt. E rs te re  F e u e ru n g e n  b ez e ich n e t 
m an  a ls  k ü n stlich e  S au g zu g fe u e ru n g en , le tz te re  als 
U n te rw in d feu e ru n g e n . D ie  V e rk le in e ru n g  d e r  fre ien  
R o stfläch e  m u ss  bei b e id en  F e u e ru n g sa rte n  v o rg e 
n o m m e n  w erd en . W e rd e n  d ie  g e ra d e n , z ick zack 
o d e r  w ellen fö rm ig  v e rla u fe n d e n  R o s tsp a lte n  n u r  v e r
e n g e rt, so  lie g t d ie  G efah r n ah e , d ass  d ie  W in d v e r 
te ilu n g  n ic h t g le ich m ässig  ü b e r  die g an z e  L ä n g e  d er 
d u rc h g e h e n d e n  S p a lte  v o r  sich  geht, so  d ass in fo lg e  
V e rs to p fu n g  e in ze ln er T e ile  d e r  S p a lte n , d ie  b e tre f 
fen d en  R o stte ile  u n g e n ü g e n d e  L u ftzu fuh r e rh a lten . 
D ies  fü h rt d a n n  b e i d e r  E ig e n a r t d e r  m in d e rw e r
tig en  B rennsto ffe  zu r  teil w eisen  V e rsc h la c k u n g  d es 
R o s tes , so d ass  d e r  H e izer in kurzen  Z w isch e n räu m e n  
m it d em  S ch ü re isen  den  R o st b e a rb e ite n  u n d  d ie  
S ch la ck e n  lo ss to sse n  m uss. Is t d iese  A rb e it fü r  d en  
H e iz e r  sch o n  a n s tre n g e n d  u n d  m it G efah ren  v e rb u n 
d en , so  ist s ie  au c h  n ic h t gee igne t, d en  V e rb re n 
n u n g sp ro ze ss  g ü n s tig  zu bee in flussen . A u s  d ie se r 
E rk e n n tn is  h e ra u s  g in g  an fa n g  d e r  n eu n z ig e r  Ja h re  
d es  v e rflo ssen en  Ja h rh u n d e r ts  J. K  u d 1 i c z in P rag  
v o n  d e r  Z u sa m m e n se tz u n g  des R ostes au s  einze lnen  
S täb e n  a b  u n d  s te llte  fü r  se in e  U n te rw in d feu e ru n g e n  
fü r m in d e rw e rtig e  B ren n sto ffe  d en  R ost aus e in ze ln en  
P la tte n  m it g le ich m ässig  v e rte ilte n  d ü se n a rtig e n  B o h 
ru n g en  her, w e lch e  d ie  A b d e c k u n g  d e r  sogen . W in d 
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k ä s te n  b ild e ten . D u rc h  die e in ze ln en  D ü se n , d ie  n ac h  
u n te n  e rw e ite r te n  Q u ersc h n itt b e sa sse n , s trö m te  d e r  
W in d  m it v e rh ä ltn ism ä ss ig e r  G esch w in d ig k e it in  die 
B ren n s to ffsc h ich t ein  und  e rz eu g te  lo k a le  B ren n s to ff
w irb e l, d ie p ra k tisc h  in e in an d e r verliefen . D a d u rc h  
w u rd e  dem  A n se tz e n  von  S c h la ck e  e n tg e g e n g e a rb e ite t 
u n d  d ie  A rb e it d es  H eizers  e rle ich te rt. Z um  S ch u tze  
d e r  A rb e ite r  g eg en  d ie  s trah len d e  H itz e  w ä h re n d  des 
S c h ü re n s  k o n s tru ie r te  V . A . K r i d l o  sp ä te r  die 
b e k a n n te  K rid lo -F eu e rtü r, b e i w e lc h e r w äh ren d  des 
S c h ü re n s  ein O ffnen  d e r  F e u e r tü r  v e rm ied en  w ird.*) 
W e il die fre ie  R o stfläch e  bei d e r  K ud liczun te rw ind - 
fe u e ru n g  n u r u n g e fä h r  4 %  d e r  G esam tro s tfläch e  b e 
tru g , w ar z u r  Ü b erw in d u n g  d e r  B ren n s to ffsch ich t a u f  
dem  R o s te  e in e  v e rh ä ltn ism ä ss ig  h o h e  W in d p re ssu n g  
erfo rd e rlich . D ie  K o s te n  d a fü r  s te llten  sich  b e so n d e rs  
bei A n w e n d u n g  v o n  D a m p fs tra h lg e b lä se n  z u r  E r 
z e u g u n g  des W in d e s  z iem lich  h o c h . Is t es inzw ischen  
a u c h  g e lu n g en , je n e  S tra h lg e b lä se  d u rch  zw eck m ässig e  
D ü se n k o n s tru k tio n  u n d  S ich e ru n g sv o rrich tu n g en  g eg e n  
u n b e tu g te s  V e rs te lle n  d e r  A rb e itsq u e rsc h n itte  zu  h o h e r 
W irtsc h a ftlic h k e it zu v e rv o llk o m m n e n , so is t ih re  
A n w e n d u n g  d o c h  b e i d er V e rfe u e ru n g  s ta rk  w a ss e r 
h a ltig e r  B rennsto ffe  n ich t z w e c k m ä s s ig , w eil d ie
• d u rc h  den  D a m p f  b ew irk te  B e fe u ch tu n g  des W in d es  
d ie  o h n e h in  sc h o n  s ta rk e  D am p fe n tw ic k e lu n g  e rh ö h e n  
u n d  d am it die T e m p e ra tu r  im  F eu e rra u m  n o ch  w eite r 
h e ra b se tz e n  w ü rd e . M an e rzeu g t d a h e r  je tz t  bei 
V e rfe u e ru n g  w asse rh a ltig e r  B ren n s to ffe  d ie  W in d 
p re s su n g  m itte ls  V e n tila to re n  u n d  K o m p re sso re n . 
E in e  b e trä c h tl ic h e  H e ra b se tz u n g  d e r  e rfo rd e rlich e n  
W in d p re s su n g  u n d  e in e  E rh ö h u n g  des fre ien  R o s tq u e r
sc h n itts  a u f  u n g e fä h r  15 °/o d e r  g e sa m te n  R os tfläch e  
e rm ö g lic h te  v o r  e in igen  J a h re n  V . A . K r i d l o  in 
P r a g  d u rc h  e ine  n eu a r tig e  V e rte ilu n g  d e r  D ü sen  in  
d en  R o s tp la tte n . B ei d e r  K rid lo fe u e ru n g  sind  n ich t 
w ie bei d e r  K u d lic z feu e ru n g  d ie D ü sen , so n d e rn  
D ü s e n g ru p p e n  g le ich m ässig  ü b e r d ie  R o s tp la t te  v e r 
te ilt. In  d e r  R e g e l sind  s ieb en  D ü sen  zu e in e r 
G ru p p e  zu sa m m e n g e fa ss t. D ie  e ig en a rtig e  v o rh e r  
a n g e g e b e n e  W irk u n g  d ie se r D ü se n g ru p p ie ru n g  e rk lä rt 
s ich  d a ra u s , d ass  a u f  v e rh ä ltn ism ä ss ig  e n g e m  R au m  

■der R o s tfläch e  e in e  e rh e b lich e  W in d m e n g e  u n te r  die 
B re n n s to ffsc h ic h t d ring t, d o r t  a u g e n b lic k lic h  e rh itz t 
w ird , w o d u rc h  sie  sich  s ta rk  a u s d e h n t u n d  sich  d ah e r 
m it Ü b e rd ru c k  u n te r  d e r  B ren n s to ffsc h ich t au sb re ite t, 
u m  e rs t d a n n  n ac h  o b e n  zu e n tw e ich en . D iese  W irk u n g  
w ird  b e g ü n s tig t d u rc h  d ie aus F ig . 298  zu e n tn e h 
m e n d e  P ro filie rung  d e r  R o s tp la tten u n te rse ite . Z w ischen  
d e n  D ü se n g ru p p e n  v erlau fen  in d e r  Z u g rich tu n g  des 
W in d e s  v o n  d e r  U n te rse ite  d e r  R o s tp la tte n  v o rsp rin 
g e n d e  R ip p en , die m it n ie d rig e ren  Q u e rrip p e n  g le ich 
sa m  W in d k e sse l u n te r  den  e in ze ln en  D ü se n g ru p p e n  
b e g re n z e n . D e r  in  d iesen  W in d k e sse ln  sich  s ta u en d e  
W in d  w ird  d a n n  in  die e in ze ln en  D ü se n  g ep resst. 
D u rc h  die A u sb re itu n g  des au s  d e n  D ü se n  tre te n d e n  
W in d e s  u n te rh a lb  d e r  B ren n sto ffsch ich t w ird  so w o h l

*) V erg l. V . J a h rg a n g  d e r  Z e itsch rift G ew erb lich 
T e c h n isc h e r  R a tg e b e r  1906, Nr. 19 S. 340.

e in e  g le ich m ässig e  V e rte ilu n g  des W in d es  in  d e r  
B ren n s to ffsch ich t b ew irk t a ls  au c h  das V e rsc h la c k e n  
des  R ostes v e rh in d e rt. D ie  K rid lo feu eru n g  ist als 
Innen- u n d  V or- und  U n te rfe u e ru n g  v ersc h ied e n tlich  
au sg efü h rt. F ig . 299  ze ig t ih ren  E in b a u  in e inen  Zwei-

Fig. 2 9 8 .

f lam m en ro h rk e sse l. D ie  S p e isu n g  des  v o n  den  R o s t
p la tte n  a b g e d e c k te n  W in d k a s te n s  e rfo lg t d u rch  K n ie 
stu tzen , d ie  m it L u ftfä n g e rn  a n  die u n te r  d e r  K esse l
h a u sso h le  v e r le g te  W in d le itu n g  h ine in re ichen . D e r  
in  d e n  K n ies tu tzen  e in g eb a u te  D am p fin je k to r  d ie n t 
n u r  als R eserve .

V e rsc h ie d e n e  H e iz v e rsu c h e  an  K esse ln , d ie  m it 
K rid lo fe u e ru n g  a u sg e rü s te t sind, e rg a b e n  bei V e r 
feu e ru n g  v o n  m in d e rw ertig en  B rennstoffen , w ie K o k s
asch e , K o h le n sc h la m m  e inen  N utzeffekt des  K esse ls  
b is zu  6 6 °/o (vergl. z. B. G lü ck au f 1910 N r. 4 
B erich t v o n  O b e r in g e n ie u r  B ü t  o w  u n d  B e rg a sse sso r 
D o b b e l s t e i n ) .  M it d em  in F ig. 299 gezeig ten

1 1.J_1_:__ ___________ftwtrWjnc
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K esse l w u rd e  z. B. in d e r  O b erd ö rfe r  G en o ssen sc h a fts 
b rau e re i in O b e rd o rf  be i K o m o ta u  be i V erfe u e ru n g  
e in e r  B ra u n k o h len lö sch e  v o n  2 9 7 2  W . E . H e iz w ert 
ein  N u tze ffek t des K esse ls  v o n  6 2 ,9 5  °/o d u rc h sc h n itt
lich  e rh a lten . D a b e i s te llten  sich  die K o s te n  fü r den  
V en tila to ra n tr ie b  im  D u rc h sc h n itt a u f  0,6 °/o d er 
s tü n d lich  erzeu g ten  D am p fm e n g e .
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im Städtischen Kurhaus zu Schandau.
(Schluss.)

D er V orsitzende w eist darauf hin, d ass  zw ischen 
Januar und Juli ein tretende M itglieder nur den halben 
Jah resbeitrag  zahlen. D er B eitrag  für das  laufende 
V ereinsjahr w ird  w ieder auf 15 M ark  festgese tzt.

H err M a n d e l  spricht darauf über zw ei b em er
kensw erte  U nfälle in S te inbruchs-B etrieben .

H err G ew erbeassesso r M i c h e l s -  E ssen  referiert 
über die K ennzeichnung von Rohrleitungen durch v er
sch iedene F arben . H err N o t t e b o h m  - S aarb rücken  
berich te t dann über die T agung  der w estlichen G ruppe 
des V ereins und  H err S e i d e l  verliest den e inge
gangenen B ericht des H errn  B ü t o w  - E ssen  über die 
V erhandlungen des Internationalen  V erbandes der 
D am pfkessel-Ü berw achungsvereine in K onstanz.

H err Z a c h a r i a s jr. erläu tert Unfälle und S chu tz
vorrichtungen an hydraulischen F orm m aschinen und 
S icherungen an H ängebahnen. H err S p e c h t -  Berlin 
b ring t die se lbsttä tigen  E inlegevorrichtungen an D resch 
m asch in en  d er F irm a  L e o n h a r d t  & C o . zu r K en n tn is . 
H err S c h u b e r t h  - S tu ttga rt w eist auf die S chu tz
vorrichtungen an P ressen  der F irm en K i r  c h e i s - 
Aue, L o r e n z -  N ürnberg  und W a l d r a f f  - F reiberg  
hin. Bei le tzterer Schutzvorrich tung  hat sich gezeigt, 
d ass sich nach ihrer A nbringung die A rbeitsleistung 
der P resse  verm ehrt hat.

H err Z a c h a r i a s  jr. und H err Z s c h e y g e -  
Berlin bringen  einige Fälle zur S prache, in denen die 
U nfallverhütungsvorschriften  der B erufsgenossenschaf
ten als n icht b indend  bezeichnet w orden  sind. H err 
D ü c h t i n g - Berlin w eist dazu auf eine E ntscheidung 
des R eichsversicherungsam tes, durch die festgeste llt ist 
das die V orschriften zu befolgen sind , se lb st w enn sie 
über polizeiliche B estim m ungen hinausgehen.

Ein A ntrag, die B erufsgenossenschaften  besonders 
zu ersuchen, ihre technischen A ufsichtsbeam ten zu den 
H auptversam m lungen des V ereins zu senden , findet 
keine U nterstü tzung . Zu dem A ntrage der S c h m i e d e 
B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  die H auptversam m lun
gen m it den T agungen des V erbandes der D eutschen 
B erufsgenossenschaften  zusam m enzulegen, erhält der 
V orstand  die E rm ächtigung en tsp rechende B erührung 
zu suchen und auf der nächsten  H auptversam m lung 
darüber zu berichten . H err S c h i n d 1 e r - Berlin 
reg t an w egen U nfallversicherung der M itglieder m it 
V ersicherungsgesellschaften  in V erbindung zu treten .

Als O rt der n ä c h s t e n  T a g u n g  w ird  D e t 
m o l d  gew ählt, und als Z eitpunkt soll m öglichst die 
zw eite  S eptem berw oche genom m en w erden.

H ierauf sp rich t H err M ajor a. D . R e i n o 1 d - 
Berlin über autogene Schw eissung. Seine A usführungen 
geben zu längerer A ussprache über die dabei vorkom 
m enden Unfälle V eranlassung. H err Ingenieur H e r i n g 
D resden  b esch re ib t sodann die S icherhe itsw asservo r
lage der F irm a K e 11 e r & K n o p p i c h ,  G. m. b. H .- 
A ugsburg, durch die die B etriebsgefahren bei der 
autogenen M etallbearbeitung  verm ieden w erden.

Im A nschluss hieran führte  der V ortragende die im 
G arten aufgestellten A pparate prak tisch  vor.

G egen 12 U hr sch lo ss der V orsitzende die H au p t
versam m lung m it dem  D ank  für die rege A nteilnahm e, 
w orauf die V ersam m lung auf V eran lassung  des H errn
S p  e c h t für die vorzügliche Leitung ihren D ank durch 
ein H och auf den V orsitzenden H errn  S e i d e l  A us
d ruck  gab.

D ie T eilnehm er hatten  sich am F re itag  zu einem  
gem einsam en A bendessen  vere in ig t; am S onnabend  
sch loss sich nachm ittags ein gem einsam er Ausflug nach 
dem  grossen  W asserfall und  dem K uhstall an . —  -—

B e r i c h t d e s O b e r - I n g e n i e u r s B ü t o w -  
E s s e n  ü b e r  d i e  41.  D e l i g i e r t e n  - u n d  I n -  
g e n i e u r - V e r s a m m l u n g  d e s  I n t e r n a t i o 
n a l e n  V e r b a n d e s  d e r  D a m p f  k e s s e l - 
Ü b e r w a c h u n g s - V e r e i n e  a m  27-/28. J u n i  
1911 i n  K o n s t a n z .

D ie d iesjäh rige  T ag u n g  fand s ta tt im S ta d th a u s
saale  zu K onstanz un ter Leitung des H errn O b erin 
genieur D u n s i n g vom geschäftsführenden  V erb an d s
Verein „H annover.“

V ertreten w aren  Belgien, D eu tsch land , F rank re ich , 
Italien, Ö sterreich , R ussland , Schw eden, Schw eiz.

N ach E röffnung der V ersam m lung w urde der V er
b and  beg rü sst durch V ertreter der S taa tsb eh ö rd en  und 
der S tad tverw altung , w elche der S itzung  auch gu ten  
Verlauf w ünschten .

Aus dem geschäftlichen T eil der T ag eso rd n u n g  ist 
zu erw ähnen , d ass für das  kom m ende Jahr der B aye
rische R evisions - Verein die G eschäftsführung  ü b e r
nom m en hat und  d ass  als O rt der nächstjäh rigen  V er
sam m lung auf E in ladung  von B ayern M ünchen b e 
stim m t w urde.

D er A usschuss w ird  in Zukunft bestehen  au s den 
H erren B aurat R e i c h 1 e - M ünchen als V orsitzender 
und den H erren  D irek to r Z w  i a u e r - W ien und O b e r
ingenieur D u n s i n g  - H annover als B eisitzer.

H err D irek to r E c k e r m a n n  - A ltona behält den 
V orsitz in der technischen  K om m ission und an S telle 
des auf seinen W unsch  aus d ieser K om m ission a u s 
scheidenden  H errn  O beringenieur V o g t -  Barm en 
w ird  H err O beringenieur K ö h l e r -  D ortm und gew ählt. 
V erstärk t w ird  d iese  K om m ission durch die H erren  
B aurat N  a 11 i n g e r - S tu ttg a rt und D irek to r D e s -  
j u z e u r - Lyon.

D ie B erichte der „technischen  K om m ission“ und 
der „K om m ission zur P rüfung  schadhafte r K essel
m ateria lien“ w erden  genehm igt. Aus le tzterem  ist zu 
erw ähnen, d ass die d iesjährigen  P rüfungen sich sä m t
lich auf aufgerissene R ohrstücke bezogen haben. Es 
w urde festgeste llt, d ass das M aterial in keinem  Fall 
Schuld an den D efekten gew esen sei, w ohl aber seien 
A blagerungen von K esselstein  und Schlam m  sow ie 
schlechte S chw eissung  die U rsache des A ufreissens g e
w esen.

Auf A ntrag  des H errn  v. B a c h  bezw . der te c h 
nischen  K om m ission w erden  3000 M ark bew illigt zu r 
V ornahm e von V ersuchen zw ecks F esstellung von R e
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geln für die B erechnung der B elastung  von L ängs
ankern  in H eizröhrenkesseln .

Ü ber die technischen V erhandlungen darf erst e in 
g ehend  berich tet w erden , nach E rscheinen des P ro to 
kolls. Es sei daher hier nur kurz erw ähn t, dass H err 
H e i d e p r i e m  - K attow itz ein R eferat hielt über die 
„K onserv ierung  von Kohle un ter W a sse r.“ Auf G rund 
von V ersuchen, die sich  über ca. 1 Jahr erstreck ten , 
kom m e er betr. der obersch lesischen  Kohle zu dem 
S ch luss , dass d iese bei der Lagerung an der Luft g e 
w isse  V erluste zeige an H eizw ert, dagegen un ter g le i
cher Schich thöhe un ter W asser eine V eränderung  so 
gut w ie garn ich t gezeigt habe. D ie  F estigkeit der Kohle 
habe ebenfalls n icht gelitten . Aus der V ersam m lung 
w ird  angereg t, d iese V ersuche auch auf andere  G e
b ie te  auszudehnen .

H err Z i e r v o g e l  - F rankfurt a. M. besprich t die 
F rage: „W elche A rten von Ventilen eignen sich  für 
überh itz ten  D am pf.“ H iernach können V entilgehäuse 
b is  e tw a 150 mm D urchgangsöffnung und  b is  zu 
D am pfspannungen  von etw a 12 Atm. Ü berd ruck  bei 
höchstens 350° Ü berh itzungs - T em pera tu r aus einem 
b es ten  G usse isen  von genau bekann te r Beschaffenheit 
hergeste llt w erden . D arüber h inaus soll gu ter S tah l
guss v erw en d e t w erden . V entilteller au s G usseisen  
können  b is zu einer D urchgangsöffnung  von etw a 
100 mm V erw endung finden. An S tellen, die eine E r
w ärm ung  der V entile b is  zum  E rglühen m öglicli e r
scheinen  lassen , m üssen gusse ise rne B auteile gänzlich 
verm ieden  w erden . Bei k leineren V entilen, besonders 
solchen m it W andstä rken  von e tw a 10 mm und w eniger, 
ist S tah lguss als B austoff auszusch liessen , und es m uss 
G usse isen  oder w enn  beso n d ere  G ründe dagegen 
sp rech en , ein N ickelm etall oder ähnliches benu tzt 
w erden .

H err S t r u p l e r  - Zürich g ibt se ine E rfahrungen 
bekann t über „Z entrifugal - S peisepum pen ,“ w elche 
durchgäng ig  als gut zu bezeichnen  sind. U nter B e
rücksich tigung  der K ondensw asser - R ückleitung seien 
W irkungsg rade  der P um pen von 40— 80°/o zu v e r
ze ich n en .

H err P f ä n d e r  - H alb e rstad t b erich te t über 
„se lb s ttä tig e  S peisereg ler.“ Er te ilt sie in Schw im m er
und  E inhängeroh r-A pparate . U. a. füh rt er A pparate 
vor von Schiff und  S tern in Leipzig, H on igm ann-D üs
seldorf, H annem ann-B erlin , B aum ann & E rn s t-C h em 
n itz  und  als b eso n d ers  günstig  den S p e iseap p a ra t der 
H annoverschen  M asch inen -B auansta lt, w elcher im b e 
so n d e ren  M odell der V ersam m lung vorgeführt w ird.

D ie V orzüge der S peisereg ler in w irtschaftlicher 
B eziehung  w erden  allgem ein anerkann t; ihre E infüh
rung w ird  aber im m er noch gew isse  Schw ierigkeiten  
begegnen , so lange n icht beisp ie lsw eise  für einzellie
gende K essel durch das se lb sttä tige  A rbeiten des A ppa
ra tes  die A ufsicht des K esselbetriebes verm indert w er
den kann. Auf eine Anfrage, ob der früher vielfach 
verw endete K ohnfeldsche S peiseappara t noch häufig  im 
B etrieb  angetroffen  w ird , ergeht die A ntw ort, d ass d e r
se lbe  in neuerer Zeit so  gut w ie garn ich t m ehr b e 
schafft w ird .

D ie F rage der N otw endigkeit und  W irksam keit der 
„F unken fänger für Lokom obilen“ w ird  von H errn 
R o 1 i n - K önigsberg  erö rtert. Es geht darau s hervor, 
d a s s  die stren g sten  V orschriften über die A nbringung

von Funkenfängern  in P reussen  gehandhab t w erden . 
O b eine so strenge H andhabung notw endig  ist, m ag 
dahingestellt b leiben, denn der nach den s ta tis tischen  
E rhebungen en tstehende Schaden durch Funkenaus- 
w urf habe jährlich  nur ca. 600 000 M ark betragen . D ie 
alte D rah thaube sei natürlich  nur eine m angelhafte E in
richtung, w ährend  m it Q uerschn itts  - V ergrösserung in 
V erbindung m it Q uelltellern schon bessere R esu lta te  e r 
zielt seien.

N ach B esprechung einer Reihe von besonderen  
K onstruktionen kom m t m an zu dem Schluss, d ass diese 
F rage für die D am pfkessel - Ü berw achungs - V ereine 
eigentlich w eniger von In teresse sei, sondern  der 
N utzen  liege m ehr auf Seiten  der V ersicherungs-G e
sellschaften.

H err Ingenieur B e r g m a n n -  M annheim  hält e i
nen in teressan ten  V ortrag  über die „G le ichstrom 
D am pfm aschine.“ An H and von zahlreichen V ersuchen 
kom m t er zu dem Schluss, dass die m odernen G leich
strom -M asch inen  der V erbundm aschine gleich zu s te l
len seien.

Ü ber m oderne „M ate ria l-P rü fungs-M asch inen“ b e 
rich tet H err B r a c h t -  D üsseldorf, w äh rend  H err 
K ä m m e r e r  - M ülhausen über „M ethoden  der 

S chm ierö l-P rü fung“ sp rich t. Von den vielen M asch i
nen für die m echanische Ö lprüfung g ib t V ortragender 
der sogen. „M artens-M asch ine des M a te ria l-P rü fu n g s
am tes in G r.-L ich terfe lde“ den Vorzug. Er w eist b e 
sonders darauf hin, d ass V ersuche von S chm ierö lprü
fungen nie an ganzen  B etriebsanlagen , sondern  im m er 
nu r an einzelnen M aschinen ausgeführt w erden  sollten. 
Bei V erw endung eines neuen Schm ieröles dürften die 
Lager einer M aschine natürlich  n icht vorher gerein ig t 
w erden , um natu rgem äss n icht günstigere R esu lta te  zu 
erzielen.

H err N i e s -  H am burg  erö rte rt eingehend „ E r
fah rungen  m it W asse rm esse rn .“ Er un terscheidet im 
besonderen  1. G eschw indigkeitsm esser, 2. V olum enm es
ser u. 3. G ew ichtsm esser. M essergenauigkeiten  w ürden  
heute schon m it 1 / 2 ° / 0 bei vielen K onstruktionen e r 
reicht. B esonders hervorgehoben  w urden  der S chei
b en -W asse rm esse r von S iem ens & H alske und der 
W asserm esse r von E ckart. F ür g rosse W asserm engen  
em pfiehlt er einen graphischen  W asserm esse r System  
Leas.

H err N i e s -H a m b u rg  berich tet auch noch über den 
„S tan d  der K ohlenstaub-Feuerungen  und  der K ohlen
stau b -M ü h len .“ D ie letzteren  ständen  schon auf einer 
gew issen H öhe, w ährend  die K ohlenstaub - Feuerungen 
noch zu w ünschen übrig  Hessen. S ie finden in der 
H aup tsache z. Z t. nur V erw endung in der Z em ent-In 
dustrie .

H err P i e t z s c h  - M annheim  erö rtert noch den 
„E influss von R issen auf die S tandsicherheit der 
S chornste ine“ und die H erren S c h m i d t -  A m iens 
und R o 1 i n - K önigsberg  erö rtern  noch in einem  in te r
essan ten  V ortrag  „A ppara te  der Z uckerfabriken  und 
Z ellstoffkocher“ .

U nter den F ragen , w elche für das kom m ende Jahr 
auf die T ag eso rd n u n g  zu setzen sind, kom m en u. a. in 
B etrach t:

V erbreitung und N utzen der einzelnen System e der 
D am pfüberh itzung  und der Ekonom iseranlagen —  V er
b reitung  und N utzen von Anlagen m it künstlichem
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Zug —  S p eisew asse r-E n th ä rte r „L um inator“ —  M ittel 
zur D ichtung der grossen  freien  M auerflächen der 
m odernen W asserrohrkesse l —  E inrichtungen zum 
K ohlen- und A schetransport in k leineren D am pfkessel
A nlagen —  V or- und N achteile der S peisung  in dem

öewerberecbtlicfte Entscheidungen.
Was ist unter dem „Tag der Erkrankung“  zu verstehen 1

D er A ngehörige einer K rankenkasse w ar an einem  
L uftröhrenkatarrh  erkrankt und erhielt von seiner K asse 
freien A rzt und freie M edizin, w ährend  er w eiter a r 
beitete . N ach acht T agen  —  die erw ähn te K rankheit 
w ar noch nicht behoben —  erkrankte er an einem  
neuen Leiden, näm lich an D arm katarrh , und nun w urde 
er vom behandelnden  A rzte erw erbsunfäh ig  krank g e 
schrieben . D er K ranke fo rderte  je tzt von der K asse 
von dem  ersten  T age se iner E rkrankung am D arm 
katarrh  das s ta tu tenm ässige  K rankengeld, doch w e i
gerte  sich die K asse, schon von diesem  Z eitpunkte an 
zu zahlen, indem  sie  erk lärte , sie  b rauche erst v o m  
z w e i t e n  T a g e  der K rankheit an K rankengeld zu 
zahlen, denn nach ihrem S ta tu t kom m e das K ranken
geld „den  erw erbsunfäh ig  erkrankten  M itgliedern vom 
ersten  T ag e  nach  dem T ag e  der E rk rankung“ zu.

D ie V orinstanz hatte  den K assenangehörigen mit 
se iner K lage gegen die K asse abgew iesen . H ier liegen 
zw ei versch iedene U nterstü tzungsfälle vor, so ha tte  der 
G erichtshof ausgeführt, die voneinander zu trennen 
sind. D ie erste  K rankheit —  L uftröhrenkatarrh  —  
könne gar n icht in B etracht kom m en, da d iese ja  n icht 
m it E r w e r b s u n f ä h i g k e i t  verbunden  w ar. Es 
kann also  nur die zw eite, m it E rw erbsunfäh igkeit v e r
bundene E rkrankung in B etrach t gezogen w erden , und 
für d iese kann nur unter E inhaltung der s ta tu te n g e 
m ässen  K arenzzeit K rankengeld gew ährt w erden . W ürde 
m an beide K rankheiten als e i n e  E rkrankung ansehen, 
so m üsste m an dazu kom m en, dem  K assenangehörigen 
nachträg lich  auch für die Zeit der ersten  K rankheit 
K rankengeld zu gew ähren —  m it A usnahm e des a ller
ers ten  T ages.

A nderer A nschauung w ar jedoch das Sächsische 
O berverw altungsgerich t, das dem  K assenm itgliede 
r e c h t  gab . Es handelt sich hier nicht, so en tsch ied  
d ieser G erichtshof, um zwei versch iedene U n ter
stü tzungsfälle , sondern  nur u m  e i n e n  e i n z i g e n ,  
um e i n e  K rankheit im S inne des K rankenversich .-G e
se tzes. D enn aus dem Begriffe der K rankheit als eines 
die H eilbehandlung oder E rw erbsunfähigkeit bed ingen 
den Z u stan d es folgt, dass es sich auf G rund eines so l
chen Z ustandes um d e n s e l b e n  U nterstü tzungsfall 
auch dann noch handelt, w enn zu der d iesen Z ustand  
verursachenden  K rankheitsart v o r  W egfall der N o t
w endigkeit der H eilbehandlung w ährend  der D auer der 
U nterstü tzungszeit eine andere ebenfalls H eilbehand
lung oder E rw erbsunfäh igkeit bed ingende K rankheits
art h inzu tritt, die sich nach den G rundsätzen  der m ed i
zinischen W issenschaft als eine von der ersteren  völlig 
verschiedene K rankheit darstellt.

B eurteilt m an von diesem  S tandpunk te  die den 
Kern des S tre ites b ildende F rage, w as un ter dem  „T ag

D am pfraum  —  V or- und  N achteile der e inze lnen  
Speisepum pen und anderer S peise-V orrich tungen  —  
S icherheit des K esselbe triebes durch E inführung der 
P ausen -V ero rdnung  für die K esselw ärter der G ro ss
E isen industrie .

der E rk rankung“ zu verstehen  ist, so  w ird  m an zu d e r  
Annahm e gedräng t, d ass  h ierun ter der T ag  gem eint ist, 
von dem  an das K assenm itglied  K rankenun terstü tzung  
durch G ew ährung  fre ier ärz tlicher B ehandlung oder 
V erabreichung  von A rzneien oder dergl. erhalten  hat, 
und zw ar auch dann, w enn das K assenm itglied  erst 
sp ä terh in  e rw erbsunfäh ig  gew orden  ist.

W enn die V orinstanz geltend  m acht, nach  der A n
schauung  des K lägers m üsste  ihm ja  nach träg lich  K ran
kengeld auch für die erste  K rankheit gew ährt w erden,, 
so  übersieh t sie, d ass  K rankengeld nu r den e r w e r b s 
u n f ä h i g  e rk rank ten  M itgliedern zukom m t.

D er K läger hat sonach  vom T ag e  der E rw e rb s
unfähigkeit A nspruch auf K rankengeld, denn  hier hat 
als „T a g  der E rk rankung“ der e rs te  T a g  der e rs ten  
K rankheit zu gelten  und  K rankengeld  ist von dem  Z e it
punk te  an zu zahlen, an w elchem  zu dem  vorhandenen  
K rankheitszustande E rw erbsunfäh igkeit h inzu trat.

(E ntscheidg . des Sächs. O berverw altungsger. vom
15. O ktober 1910.)

Kündigungsfrist fü r Werkmeister.
Ein in einer F ab rik  A ngestellter w ar en tlassen  w o r

den und k lagte auf W eite rzah lung  se ines Lohnes b is  
zur B eendigung des laufenden  V ierte ljahres, indem  er 
behaup te te , er sei als W e r k m e i s t e r  tä tig  gew esen  
und könne n icht so fo rt en tlassen  w erden . —  D er F ab rik 
besitzer dagegen erk lärte , er habe den K läger ke ines
w egs unbed ing t als W erkm eister engag iert, ihn v ie l
m ehr als A r b e i t e r  angenom m en und ihn a llerd ings 
sp ä te r  m it 150 M ark m onatlich  eingestellt, un ter der 
B edingung, d ass  e r  ihn w ieder in sein  früheres A rb e its
verhältn is zu rückversetzen  könne, w enn er seinen A n
fo rderungen  als B etriebsleiter nicht genüge.

D er erste  R ichter m achte die E ntscheidung  davon 
abhängig , d ass der B eklagte se ine E inw ände beschw öre , 
dagegen  hat die zw eite  Instanz, das O berlandesgerich t 
D arm stad t, den A n s p r u c h d e s W e r k m e i s t e r s  
für  b e r e c h t i g t  erk lärt. Es ist festgeste llt, so  w ird  
in den U rteilsgründen  ausgeführt, d ass  der K läger als 
B e t r i e b s l e i t e r  in der F ab rik  des B eklagten  a n 
gestellt w ar. N ach §  133 a der G ew erbeordnung  kann 
das D ienstverhältn is  des B etriebsle iters von jedem  T eile  
m it A blauf jedes K alenderv ierteljahrs nach 6  W ochen 
vorher erk lärter A ufkündigung aufgehoben w erd en ; 
durch V ertrag  kann  eine längere oder kürzere  K ün
d igungsfrist bedungen  w erd en ; sie m uss für beide  Teile 
gleich sein und darf n icht w eniger als einen M onat b e 
tragen . Eine V ereinbarung, die diesen V orschriften  zu 
w iderläuft, ist n ichtig . —

G egen diese V orschriften  v e rs tö ss t die von dem  
Beklagten b eh au p te te  V ereinbarung, denn indem  der 
B eklagte dem K läger erk lärt, er genüge seinen A n
forderungen  als B etriebsleiter n icht m ehr, er w erde ihn 
fortan  nicht m ehr als solchen, sondern  nur noch a ls .
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gew öhnlichen  A rbeiter beschäftigen , erk lärt er, dass er 
das  zw ischen  seinem  B etriebsleiter und  ihm bestehende 
V ertragsverhä ltn is  m i t  s o f o r t i g e r  W i r k u n g  
auflösen und einen neuen V ertrag  m it ihm als A rbeiter 
sch liessen  w olle. D azu  ist indessen  der B eklagte n icht 
berech tig t. D a n ich ts  B esonderes über die K ündigung 
vere inbart ist, so gilt eben die gesetzliche von 6  W ochen
—  nicht e tw a die kürzere von einem  M onat, denn diese 
h ä tte  besonders  ausgem acht w erden  m üssen.

(E ntscheidg. des O berlandesger. D arm stad t vom
11. Januar 1911.) •

Mitverschnlden eines Knaben bei seiner durch Spielen an 
einer Maschine verursachten Verletzung.

Ein üb er 7 Jahre alter K nabe m ach te  sich  w ied e r
holt an einer auf einem  H ofe stehenden  M aschine zu 
schaffen . D es öfteren w ar er von dem  E igentüm er der 
M aschine und  seinen  A ngestellten von dort fo rtg ew ie
sen w orden , und als E rm ahnungen n ich ts nu tz ten , w ar 
er sogar durch  S chläge von seinen  gefährlichen S p iele
reien  vertrieben  w orden . —  A ber alles n u tz te  n ich ts ; 
einm al m ach te  er sich w ieder an der M aschine zu 
schaffen , und  ehe es jem and m erk te, w u rd e  er dabei 
gefährlich  verle tzt. Nun s tren g te  er durch se inen g e 
setzlichen  V ertreter gegen den E igentüm er der M aschine 
K lage auf S chadensersa tz  an, und ta tsäch lich  w ar der 
B eklagte auch zur Zahlung veru rte ilt w orden  —  fre i
lich n ich t in vollem  U m fange dem  A ntrage des K lägers 
gem äss, sondern  das O berlandesgerich t S tettin  w ar der 
M einung gew esen , auch dem  K naben bezw . seinem  g e 
se tz lichen  V ertre te r falle ein erheb licher T e il der Schuld 
an  dem  U nfalle zu, und dem gem äss w ar der beklag te 
E igentüm er der M aschine nur zu einem  T  e i I e für den 
S chaden  ersa tzp flich tig  e rach te t w orden.

D am it w ar jedoch  der K läger n icht zufrieden, und 
er leg te R evision gegen das U rteil ein, indem  er ge l
tend  m achte , er habe noch n icht die für sein  T u n  e r 
fo rderliche E insicht besessen , es w äre  daher unbillig, 
ihm einen T eil des en tstandenen  S chadens aufzuerlegen.

Indessen ha t sich  das R e i c h s g e r i c h t  n icht 
v e ran lass t gesehen , das U rteil der V orinstanz a b z u 
ändern . E s ist festgeste llt, so füh rte  der höchste  G e
rich tshof aus, d ass  dem K naben handgreiflich  durch 
Schläge und  ta tsäch lich  durch  F ortjagen  unzw eideutig  
und  eindrucksvoll verbo ten  w orden  w ar, an der M a
schine herum zuspielen . W enn er tro tzdem  den Hof 
w ieder b e tra t, so  handelte  er w i d e r r e c h t l i c h .  
F ür den infolgedessen erlittenen  S chaden  ist er auch, 
da nach §  828, A bs. 2 des Bürgerl. G esetzb . jedes  über
7 Jah re  alte Kind als delik tsfähig  zu gelten hat, v e ra n t
w ortlich , —  es sei denn, d ass  von ihm b ew iesen  w ird , 
dass  e r  bei seinem  A ufenthalt auf dem  H ofe n icht die 
zu r E rkenn tn is der V eran tw ortlichkeit für die V e r 
b o t s v e r l e t z u n g  erforderliche E insicht besessen  
habe. In d ieser Beziehung s ind  jedoch  irgendw elche 
B ehauptungen  von dem K läger gar n ich t aufgestellt 
w orden . D as w äre  doch aber um so m ehr gebo ten  g e
w esen , als der B eklagte beh au p te t hatte , der K nabe 
sei gerade desw egen , weil er an der M aschine herum 
sp ie lte , bes tra ft und vom H ofe verjag t w orden .

(E ntscheidg . des R eichsger. vom 1. Mai 1911.)

Kleine mittcilungcn.
I)ie  Ungültigkeit der Fahrstuhlverordnung.

E in  se h r b em erk en sw e rte s  U rte il, d as  fü r w ei
te re  g ew e rb lich e  K re ise , b eso n d e rs  a b e r  fü r d ie  
E i s e n i n d u s t r i e ,  v o n  h o h e r B e d e u tu n g  ist, u n d  
zug leich  in das  Z u s ta n d ek o m m en  e in er n u n m e h r fü r 
u n g ü ltig  e rk lä r te n  P o lize iv e ro rd n u n g  e inen  in te re ssa n 
te n  E in b lic k  g e w ä h rt ,  h a t  die 4. S tra fk a m m e r  des 
L a n d g e ric h ts  D o rtm u n d  am  30. O k to b e r  1911 e r 
lassen . Z um  V ers tä n d n is  sei fo lg en d e s  v o ra u s 
g e sch ic k t :

In  e inem  w estfä lisch en  H o ch o fen w e rk  d ie n t ein  
L a s te n fa h rs tu h l dazu , d en  in  d e r e igenen , k o n zess io 
n ie rten  K o k e re i e rz eu g te n  K o k s  n ac h  dem  tie fer g e 
le g en e n  H o c h o fe n  zu b efö rd ern . E r  is t te ch n isch  
au fs b e s te  e in g erich te t, u n d  in den 25 Ja h re n  se ines 
B e s te h en s  h a t sich  n iem als  ein  U n fa ll e re ig n e t. A m
17. M ärz 1908  H essen n u n  d e r  H a n d e lsm in is te r  u n d  
d e r  M in ister d e r  ö ffen tlichen  A rb e ite n  d en  O b e r 
p rä s id e n te n  d en  E n tw u rf  e in e r P o lize iv e ro rd n u n g  b e 
tre ffen d  d ie E in r ic h tu n g  Und den  B etrieb  v o n  A u f
zü g en  (F a h rs tü h le n )  m it dem  E rs u c h e n  zu gehen , 
b a ld tu n lic h s t e ine  g le ich lau te n d e  P o lize iv e ro rd n u n g  
zu e rla ssen . H ie rb e i is t a u sd rü c k lic h  b em erk t, dass 
es n ich t e rfo rd e rlich  sei, d ie  B eru fsg en o ssen sch a ften  
v o rh e r  an z u h ö ren , u n d  d ass  b e so n d e re r  W e r t d a ra u f  
zu le g en  sei, d a ss  d e r  E n tw u rf  n ich t a b g e ä n d e rt 
w erd e . D ie  O b e rp rä s id e n te n  erliessen  d a ra u f  g le ic h 
la u te n d e  P o liz e iv e ro rd n u n g e n  a u f  G ru n d  des p re u s s i
sc h en  G ese tzes  ü b e r d ie  P o lize iv e rw altu n g . D em  
E n tw u rf  e n tsp re c h e n d  e n th a lte n  d iese  V e ro rd n u n g e n  
za h lre ic h e  V o rsch riften  ü b e r  d ie  A n lag e  u n d  den  
B e trieb  d e r  F a h rs tü h le , e rs tre ck en  sich  so w o h l a u f  
d ie  p r iv a te n  als au c h  a u f  d ie  v ie lfach  g ru n d v e rsc h ie 
d enen  g ew erb lich en  A n lag e n , geben  den  B e h ö rd e n  
d as  R e ch t, A u sn a h m e n  e in tre te n  zu  la ssen , u n d  
ü b e r tra g e n  d ie  A u fs ich t den  B e am ten  d e r  D a m p f
k e s se lü b e rw a ch u n g sv e re in e . D e r  h ie rn a ch  zu s tän d ig e  
O b erin g e n ie u r  des Ü b erw ac h u n g sv e re in s  w ies nun  
d ie H ü tte  d a ra u f  h in , d ass  ih r  F 'ah rstuh l d e r  P o lize i
v e ro rd n u n g  in v e rsc h ie d e n e n  H in sic h te n  n ic h t e n t
sp rec h e , je d o c h  k ö n n te n  d ie E in rich tu n g en  m it e in er 
A u sn a h m e  b e ib eh a lte n  w erd en , w enn  d ie H ü tte  ein 
B efre iu n g sg esu ch  an  d ie R eg ie ru n g  rich te , d a  die 
A n la g e  in so w e it u n b ed e n k lic h  sei.

D a  d ie  H ü tte  sich  w eig e rte , d en  h ie rn a c h  ü b e r
flüssigen  D isp e n s  n ach zu su ch en , u n d  im  ü b rig en  d ie  ' 
R ech tsg ü ltig k e it d e r  A u flag en  b es tritt, e rg in g  eine 
S tra fv e rfü g u n g  g eg en  den  L e ite r  des H ü tte n w e rk s , 
g eg e n  d ie  a u f  g e ric h tlic h e  E n tsc h e id u n g  an g e trag e n  
w urde .

D ie  V erte id ig u n g , die in den  H ä n d e n  des ju 
ris tisch en  B eira ts  d e r  H o c h o fen k o m m iss io n  des V e r 
e ins d e u tsc h e r  E ise n h ü tte n le u te , des R e ch tsan w a lts  
D r. S c h m i d t - E r n s t h a u s e n  in D ü sse ld o rf, lag, 
fü h rte  aus, d ass  d i e  F a h r s t u h l v e r o r d n u n g  
f ü r  g e w e r b l i c h e  B e t r i e b e  ü b e r h a u p t  u n 
g ü l t i g  s e i ;  a u s s e r d e m  k ö n n e  s i e  k e i n e s 
f a l l s  a u f  k o n z e s  s i o  n i  e r  t  e  A  n l  a g  e n a n g e 
w e n d e t  w e r d e n .  N ac h  re ich sg ese tz lich er V o r 
sch rift (§ 120 e  d e r  G ew erb eo rd n u n g ) m uss n äm lich  
v o r  dem  E rla ss  von  A rb e ite rsc h u tz v e ro rd n u n g e n  den  
B eru fsg e n o ssen sch a fte n  G elegenhe it zu e in er Ä usse-

*
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ru n g  g eg e b en  w erd en , d ie  h ie r im  G eg en sa tz  zu  d e r  
frü h e r in  G e ltu n g  g ew esen en  F a h rs tu h lv e ro rd n u n g  
ab s ich tlich  n ich t e in g eh o lt w o rd e n  ist. D ie  M iniste- 
r ia lin stan z  h a t d ies im  H in b lick  a u f  eine N e b e n b e 
m e rk u n g , d ie  in  einem  zu r D a m p ffa ssv e ro rd n u n g  
e rg a n g e n e n  U rte il en th a lte n  ist, n ich t fü r n ö tig  g e 
h a lte n . D o rt äu sse rt das K a m m e rg e r ic h t, d ass  a u c h  
e in e  a llg em ein e  F a h rs tu h lv e ro rd n u n g  n ic h t als A r 
b e ite rsc h u tzv o rsc h rif t an zu seh en  sein  w ü rd e . M it 
d ieser B e g rü n d u n g  k ö n n te  m an  ab e r  g e ra d e  fü r d ie  
g e b rä u c h lic h s te n  E in rich tu n g en  d ie  A n h ö ru n g  d er 
B e ru fsg e n o ssen sch a fte n  au ssch a lten , u n d  d ie  ä lte ren  
A n lag e n , d ie  re ich sg ese tz lich  n u r  be i e rh e b lich e n  
M issstän d en  zu r E in fü h ru n g  n e u e r  S c h u tz v o rr ic h tu n 
gen  an g e h a lte n  w erd en  k ö n n en , w ü rd e n  a u f  d ie sem  
W e g e  zu  n eu en  E in rich tu n g en  g ez w u n g en , d ie  sich  
n ac h  25 jä h r ig e r  P ra x is  als überflüssig , j a  als b e tr ie b s 
sc h äd lich  k en nzeichnen  u n d  von  d en  zu s tän d ig en  
B e am ten  v o n  v o rn h e re in  a ls  en tb eh rlic h  beze ichne t 
w ü rd e n . E rfo lg t keine  A n h ö ru n g  d e r  B e ru fsg e n o ssen 
sc h a ften , so  k ö n n te n  d e re n  b e s te h e n d e  U n fa llv e r
h ü tu n g sv o rsc h rif te n  m it den  n eu e n  P o liz e iv e ro rd 
n u n g en  in  W id e rsp ru c h  g e ra te n  u n d  h ie rd u rc h  b e 
den k lich e  U n stim m ig k e iten  h e rb e ig e fü h rt w erd en . 
A u sse rd e m  h a n d e lt es sich  um  eine  g en e h m ig te  
A n lag e , die n ach  §§  18 u n d  25 d e r  G e w e rb e o rd n u n g  
v o n  a llen  sp ä te re n  p o lize ilich en  A u flag en  b e fre it ist, 
sow eit es sich  n ich t um  P o liz e iv e ro rd n u n g e n  h an d e lt, 
d ie  au sd rü ck lich  als A rb e ite rs c h u tz v e ro rd n u n g e n  a u f  
G ru n d  d e r  G ew erb e o rd n u n g  e rg a n g e n  sind. D e r  
A rb e ite rsc h u tz  ist v ie l zu w ich tig , als d ass er d u rch  
a llg em ein e  P o lize iv e ro rd n u n g en , d ie  v o n  je d e r  lä n d 
lic h en  P o lize ib eh ö rd e  o hne  te ch n isch e  G aran tien  a u f  
G ru n d  des L a n d re c h ts  e rla ssen  w erd en  k ö n n en , g e 
re g e lt w erd en  d ü rfte , und  d esh a lb  ist d ie se r G e g e n 
s ta n d  d u rch  re ich sg ese tz lich e  N o rm en  b e so n d e rs  g e 
reg e lt.

D a s  L a n d g e ric h t sch loss sich  d iesen  A u sfü h ru n 
gen  an , e rk lä r te  d ie  en tg eg e n s teh e n d e  N e b e n b e m e rk u n g  
des  k a m m erg e ric h tlic h en  U rte ils  für rec h ts irrtü m lic h , 
h o b  das U rte il des S chö ffengerich ts , d a s  dem  K a m m e r
g e ric h t g efo lg t w ar, auf, s p r a c h  d e n  A n g e k l a g 
t e n  k o s t e n l o s  f r e i  u n d  b e g r ü n d e t e  s e i n e  
E n t s c h e i d u n g  e n t s p r e c h e n d  d a m i t ,  d a s s  
d i e  F  a h r s  t  u h  1 v e r  o r  d n u n g  , i n s o w e i t  s i e  
s i c h  a u f  g e w e r b l i c h e  B e t r i e b e  e r s t r e c k t ,  
u n g ü l t i g  s e i ,  u n d  d a s s  a u s s e r d e m  k o n 
z e s s i o n i e r t e n  B e t r i e b e n  S c h u t z  v o r  d e r 
a r t i g e n  n a c h t r ä g l i c h e n  A u f l a g e n  z u  g e 
w ä h r e n  s e i .

D a s  w o h l b e g rü n d e te  U rte il, u n te rs tü tz t v o n  d en  
D a rle g u n g e n  eines S ach v e rs tä n d ig e n  u n d  g e tra g e n  
v o n  rich tig e r  K en n tn is  und  W ü rd ig u n g  d e r  in d u stri
ellen  V erh ä ltn isse , s ichert den  B e ru fsg e n o ssen sch a fte n  
die ih n en  re ichsgese tz lich  z u k o m m e n d e  S te llu n g  und  
w ird  in  g ew erb lich en  K re ise n  a llen th a lb e n  m it B e 
fried ig u n g  b e g rü ss t w erden . D a g e g e n  k en n z e ich n e t 
es s ich  als ein  u n h a ltb a re r  Z ustand , w en n  v o n  d er 
Z en tra lin stan z  P o lize iv e ro rd n u n g en  fü r d as  ganze 
L a n d  a u f  so u n sic h e re r  R e ch tsu n te rla g e  h e rb e ig e fü h rt 
w erd en . B eze ichnend  ist es auch , dass, w enn  die 
V e ro rd n u n g  gü ltig  w äre, n ac h  A n sic h t d e r  B eh ö rd en  
e rs t n o ch  ein B efre iu n g sg esu ch  n ö tig  g ew esen  w äre , 
u m  d ie v o n  den  A u fs ich tsb ea m ten  se lb st als zu lässig

e rk a n n ten  A u sn a h m e n  e in tre te n  zu  lassen . E s  is t 
d ies d a s se lb e  S y stem , d a s  in  a llen  n e u e re n  g e w e rb 
lichen  G ese tz en  zum  A u sd ru c k  g ek o m m e n  ist, n ä m 
lich  G ru n d sä tz e  au fzu ste llen , d ie  fü r d ie  P ra x is  u n 
b ra u c h b a r  sind , u n d  die Ü b ere in s tim m u n g  m it den  
A n fo rd e ru n g e n  d es  g ew e rb lich e n  L eb e n s  d ann  d u rch  
ein den  v e rsc h ie d e n s te n  In s tan z en  v e rlie h e n e s  R e c h t 
z u r  B ew illig u n g  v o n  A u sn a h m e n  h e rz u ste llen . D ie  
F o lg e  d a v o n  ist, d ass  die G e w e rb e tre ib e n d e n  v o n  
G ese tzes  w eg en  m e h r  u n d  m e h r  a u f  das  E n tg e g e n 
k o m m e n  d e r  B e h ö rd e n  an g ew iesen  u n d  v o n  d ie sen  
a b h ä n g ig  w erd en .

M itgete ilt vo m  
V ere in  d e u tsc h e r  E ise n h ü tte n le u te .

A n m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g :  Zur Frage der 
Gültigkeit der Fahrstuhlordnung scheint mit der vorstehenden 
Gerichtsentscheidung noch nicht das letzte W ort gesprochen zu 
sein. In  beteiligten Kreisen ist man der Auffassung, dass 
diese Verordnung unbeschadet der Vorschrift des § 120 e der 
Gewerbeordnung zu Hecht bestehen könne und dass eine Gefahr 
für die Beschränkung der gesetzlich festgelegten Hechte der 
Berufsgenossenschaften bei der Beratung der Unfallverhütungs
massnahmen durch diesen Fall nicht gegeben sei.

Drehbare Nietwärinöfeii „Arbeiterschutz.“

D ie  B e se itig u n g  d e r  R auch - u n d  H itz e b e lä s tig u n g  
ist e in e  s tä n d ig e  S o rg e  fü r  a lle  B e trieb e , w e lc h e  in  
g e sc h lo sse n e n  R ä u m e n  m it K o k s und  K o h le  g eh e iz te  
N ie tw ä rm ö fe n  b e n u tze n . D ie  ü b lic h en  R a u c h h a u b e n  
e rfü llen  ih ren  Z w eck  n u r u n v o lls tä n d ig ; sie  b ese itig en  
d ie  A b g a se  d e r  Ö fen  a u c h  d a n n  n u r u n v o llk o m m e n , 
w en n  sie  u n v e rh ä ltn ism äss ig  g ro ss  u n d  sp e rr ig  s ind  
u n d  h a b e n  n o ch  d en  M angel, d ass  sie  n ic h t a u c h  
d ie H itz e s tra h lu n g  b ese itig en  k ö n n en , u n te r  w e lc h e r 
die A rb e ite r  zu le id en  h ab e n .

W ie  aus F ig . 300  u. 301 e rs ich tlich , is t b e i den  
d re h b a re n  N ie tw ä rm ö fe n  „ A rb e ite rs c h u tz “ D . R. P. 
d e r  F irm a  G e b r .  B o y e ,  B erlin  C. 2, so w o h l eine 
zw ang läu fige  A b sa u g u n g  d e r  F e u e rg a s e ,  als a u c h  
e in e  zw an g läu fig e  B e se itig u n g  d e r  H itz e s tra h lu n g  e r 
zielt, so d ass  e in  w irk sa m e r  S ch u tz  so w o h l g e g e n  
s c h le c h te  L u ft als a u c h  g eg e n  H itz e b e lä s tig u n g  e r 
re ic h t w ird .

D e r  O fen  b e s te h t au s  d em  b ek a n n te n , a u f  e in em  
fe s ts teh e n d en  F u ss  d re h b a re n  S ch ac h t m it S ch litz 
ö ffnungen  ; die H ö h e  d ie se r  Ö ffnungen  k a n n  u n v e r 
s te llb a r  u n d  v e rs te llb a r  a n g e o rd n e t w erd en , so d a ss  
sie  in le tz te re m  F a ll d em  D u rc h m e sse r  d e r  zu w ä r 
m e n d e n  N ieten  a n g e p a s s t w e rd e n  kann .

D e r  S c h a c h t ist d u rch  e inen  a b n e h m b a re n  D e c k e l 
ab g e sc h lo sse n .

U m  die E n tn a h m e ö ffn u n g e n  des O fens läu ft ein 
W in d sc h le ie rro h r  m it e inem  S ch litz , au s  d em  k a lte  
L u ft s c h rä g  g eg e n  die a u s tre te n d e n  F e u e rg a se  g e 
tr ie b e n  w ird. L e tz te re  w e rd en  d ad u rc h  n ac h  o b en  a b g e 
le n k t u n d  g e lan g e n  z u n ä ch s t h in te r  das  S ch u tz b lec h , 
w e lch es d en  O fe n sc h a c h t rin g fö rm ig  um gib t. V o n  
h ie r  tre te n  d ie  F e u e rg a se  in d ie  S c h u tz h a u b e  ein, 
w elch e  a u f  e inem  se n k re c h te n  S ta n d ro h r  d re h b a r  
a n g e o rd n e t ist. D u rc h  d ieses R o h r w e rd en  d ie G ase 
n a c h  u n te n  in  d ie  H a u p tle itu n g  a b g e sa u g t, d ie  m it 
e in em  S au g e r (E x h a u s to r)  e n tsp re c h e n d e r  G rö sse  
v e rb u n d e n  ist. F ü r  B e trieb e , w e lch e  e in e  u n te rird i
sc h e  R a u c h a b sa u g u n g  bes itzen , w erd en  R a u c h h a u b e n  
m it A b zu g  n ac h  o b en  geliefert. In  d iesem  F a lle
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w ird  d ie  H a u b e  n ic h t sc h w e n k b a r, so n d e rn  n ac h  o b en  
v e rsc h ie b b a r  m it G eg e n g ew ic h ten  a n g e o rd n e t.

In fo lg e  d e r  Z u sam m en w irk u n g  v o n  S au g en  u n d  
D rü c k e n  w e rd en  d ie  F e u e rg a se  v o llk o m m en  b e s e i
tig t. D u rc h  den  W in d sc h le ie r, d e r  s ich  v o r  den  
E in fü h ru n g sö ffn u n g en  b ilde t, w ird  a u c h  d ie  H itze-

Fig. 300.

S tra h lu n g  b e h o b e n , so d ass  e ine  B e lä s tig u n g  d es A r
b e ite rs  n ich t sta ttfinde t. D u rc h  d ie sen  S ch u tz  geg en  
H itz e s tra h lu n g  ist es au c h  m ö g lich , d ie  Ö fen  d ic h t an  
d ie A rb e itsp lä tz e  zu s te l le n ; m an  erz ie lt d a d u rc h  
e in e  b e s se re  R a u m a u sb e u te  u n d  s p a r t  an  W e g , A r 
b e it u n d  B rennstoff.

Z um  N ach fü llen  des O fens w ird  d ie  S ch u tz h au b e  
zu r S e ite  g esc h w e n k t und  w ied e r zu rü c k b ew eg t, w enn  
das  F ü llen  d es  O fens b e e n d e t ist.

D as  A b sc h la c k e n  e rfo lg t d u rch  H e ra u sn a h m e  
des R o stes , d e r  n a c h  H erau sz ie h en  e ines S tiftes in 
d e n  A sc h k a s te n  fällt. .

Z u m  B e trieb  d es O fen s d ie n t G eb lä se lu ft m it 
e in em  D ru c k  v o n  200 m m  W a sse rsä u le .

D e r  an d as H a u p ta b z u g ro h r  a n g e sc h lo sse n e  
S a u g e r  (E x h a u s to r)  so llte  e in e  m ö g lich s t g u te  S au g 
w irk u n g  (n ich t u n te r  100 m m  W . S.) h ab e n .

D u rc h  d ie  n eu a r tig e  V e rb in d u n g  des D ruck- 
u n d  S au g v e rfa h re n s  ist e ine  zw an g läu fig e  A b sa u g u n g  
d e r  R a u ch g a se  u n d  ein w irk u n g sv o lle r S ch u tz  g eg en  
H itz e s tra h lu n g  erre ich t. H ie rm it sind  auch  n o ch  E r 
sp a rn is se  an  R au m  u n d  B ren n s to ff  v e rk n ü p ft, so d a ss  
d ie  N e u e ru n g  d em  A rb e itg e b e r  u n d  A rb e itn e h m e r  
V o rte ile  b ie tet.

K ön ig l. G ew erb e in sp e k to r  S c h u 1 1  z e  , F u ld a .

D er m ir zwei Arbeiter erfordernde Betrieb des Lager
platzes eines mehrere hundert Arbeiter beschäftigenden 
Kalkwerkes ist versicherungsrechtlich als selbständiges 

Unternehmen anzusehen.

D a s  R e ic h sv e rs ic h e ru n g sam t h a t d iesen  S ta n d 
p u n k t in e in er u n te rm  16. S e p te m b e r  11, I. 1 9 0 3 2 ,

Fig. 3 0 1 .

e rg a n g en en  E n tsc h e id u n g  v ertre ten . D u rc h  die E n t
sc h e id u n g  w u rd e  d ie B esch w erd e  e in er F 'irm a gegen  
d ie A u fn a h m e  ih res L ag e re ib e trieb es  in d as  K a ta s te r  
d e r  L ag e re ib e ru fsg en o ssen sc h a ft zu rü ck g ew iesen . D ie  
E n tsc h e id u n g  l a u t e t :

D ie  B e sch w e rd e  g eg en  d ie  A u fn a h m e  des L a g e 
re ib e tr ieb e s  d e r  F irm a  in B erlin  in das  K a ta s te r  d e r 
L ag e re ib e ru fsg e n o sse n sc h a ft ist n ich t b e g rü n d e t.

E in  T e il d e r  in d en  W e rk e n  d e r  F irm a  in  E l
b in g e ro d e  h e rg e s te llte n  W a re n  (Z em en t usw .) w ird  zu 
V erk au fszw eck en  in R in g b ah n  w agen  Nr. 64 a u f  dem  
P o tsd a m e r-B a h n h o f  in  B erlin  ge lag e rt. D o rt sind
2 v o n  d em  B erlin er V e r tre te r  der F irm a  a n g e n o m 
m e n e  A rb e ite r  m it d em  A u sla d en  d e r  E ise n b a h n 
w ag en  u n d  m it dem  S o rtie ren  und  W ie d e rla d e n  d e r  
le e ren  S äck e  b esch ä ftig t. D iese  m it dem  H a n d e lg e 
w erb e  d e r  F irm a  v e rb u n d e n e n  T ä tig k e iten  s te llen  
b e i ih rem  e rh e b lich e n  U m fan g  einen  L a g e ru n g sb e tr ie b  
im  S inne  d es § 1  A bs. 1  Ziffer 7 des G e w e rb e 
u n fa llg ese tzes  dar.

D e r  L a g e ru n g sb e tr ie b  in  B erlin  k a n n  als N e b e n 
b e tr ie b  d e r  E lb in g e ro d e r  W e rk e  n ic h t an g e se h en  
w erd en . G egen  d iese  A n n a h m e  sp r ic h t n ic h t a llein  
d ie  g ro sse  rä u m lic h e  E n tfe rn u n g  b e id e r  B e tr ieb e  
v o n  e in an d e r, so n d e rn  au c h  d as  F eh le n  des e n g e re n  
Z u sa m m e n h a n g e s  b e id e r  B e trieb e  in te c h n isc h e r  B e 
ziehung . D e r  M angel des  Z u sa m m e n h a n g e s  e rg ib t
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sich  in sb e so n d e re  d araus, d ass  e in e  w ec h se ln d e  Be- 
sc h äftig u h g  v o n  A rb e ite rn  in b e id e n  B e tr ieb e n  u n d  
eine  w e ite re  B e arb e itu n g  d e r  W a re n  a u f  d em  L a g e r  
n ic h t sta ttfinde t. D ie  zw ischen  b e id en  B e trieb e n  b e 
s te h e n d e n  k au fm än n isch en  B eziehungen  s ind  fü r die 
B e u rte ilu n g  ih re r  v e rsic h e ru n g srec h tlic h en  Z u g eh ö rig 
keit im  S inne  des § 28 A b s. 2 des G ew erb e u n fa ll
V ers ic h e ru n g sg ese tz es  n ic h t en tsch e id en d .

E s  b ew e n d e t d esh a lb  be i d e r  A u fn a h m e  des 
B e rlin er B e trieb es in d a s  K a ta s te r  d e r L ag e re i-B e
ru fsg e n o sse n sch a ft.

D efinition des B egriffes E xplosion .
V ersicherungsnehm er und V ersicherungsgesellschaf

ten  können sich  oft über den Begriff „ E x p l o s i o n “ 
schw er einigen. D er Industrielle, der se in  Eigentum  
gegen „E xp losionsschäden  aller A rt m it A usnahm e der 
durch Sprengstoffe veru rsach ten“ versichert hat, g laubt 
vielfach, verleitet durch das häufig  geb rauch te  W ort 
„S chw ungradexp losion“ , er sei gedeckt, w enn er durch 
den B ruch eines Schw ungrades, einer rasch  ro tie re n 
den Scheibe oder dergleichen einen S chaden  erleidet, 
w äh rend  der angerufene S achverständ ige erk lärt, dass 
ein  solcher B ruch n icht als „E xp losion“ im eigentlichen 
S inne des W ortes angesehen w erden  könne. Auch 
sonst ereignen sich  Unfälle, die von der einen S eite  als 
„E xp losion“ angesehen w erden  und  von der ändern  
S eite nicht. A ngesichts d ieser S achlage ersch ien  es als 
ein B edürfnis den Begriff „E xp losion“ in versicherungs
technischem  S inne klarzustellen. D er V e r e i n  D e u t 
s c h e r  I n g e n i e u r e  hat nun m it der V ereinigung 
der in D eutsch land  arbe itenden  P riva t-F euerversiche- 
rungs-G esellschaften  vor kurzem  eine V ereinbarung g e
troffen, aus der w egen des In teresses für die b re ite  
Ö ffentlichkeit hervorgehoben sei, d ass von je tz t an v e r
sicherungstechnisch  un ter „E xp losion“ verstanden  w ird : 
„e ine auf dem  A usdehm m gsbestreben  von G asen  und 
D äm pfen beruhende, plötzlich verlaufende K raftäusse
rung, gleichgültig , ob die G ase oder D äm pfe bereits 
vor der E xplosion vorhanden w aren  oder erst bei d e r
se lben  geb ildet w orden  sin d “ .

U nter die D efinition fallen: die Explosionen durch 
Sprengstoffe, durch G asgem ische, die S taubexplosionen , 
die Explosionen durch V erdam pfung von F lüssigkeiten  
und die E xplosionen, die durch die S pannkraft von 
G asen  und D äm pfen veru rsach t w erden . N i c h t  g e 
t r o f f e n  w e r d e n  die Z erstö rungen , die durch die 
Zentrifugalkraft ro tierender K örper oder infolge von 
M ateria lspannungen  herbeigeführt w erden.

E in neues K aufläden-G csetz
h a t soeben  das  K om m issionsstadium  des britischen  
P arlam ents p ass ie rt und seine Bestim m ungen dürften 
bei uns auch  technische K reise in teressieren . Seine 
sp ringenden  P unk te sind  beiläu fig : eine M axim alar
beitsze it der H andlungsgehilfen von 60 S tunden in der 
W o ch e; ein w öchentlicher H albfeiertag  an einem W erk 
tage, n icht sp ä te r  als 1 U hr nachm ittags beginnend, 
ausgenom m en in den 4 W ochen, in w elche die „B ank
fe ie rtage“ fallen, w ofür aber in ändern  W ochen  E rsatz 
geleistet w erden  m u ss; V erpflichtung zu 15 Ü b erstu n 
den, falls ein  U rlaub von einer W oche gew ährt w ird, 
und  von 21/2 Ü berstunden  für jeden  w eiteren  n icht 
gesetz lich  vorgesehenen freien T a g ; U nzulässigkeit an 

derw eitig  n icht beg ründe ter K ündigung, bevor der G e
hilfe nach  A bdienung der vollen gesetz lich  g es ta tte ten  
A rbeitszeit von den ob igen  Benefizien G ebrauch  
m achen k onn te ; S onn tags-L adensch lu ss (m it A us
nahm en) um  2 Uhr. D er regelm ässige H alb fe iertag  
kann entfallen bei F ah rrad - und  A utom obilgeschäften  
m it P assan tenkundschaft, sow ie  in Z eitungs- und 
B ücherversch leissen  auf oder bei B ahnhöfen. U nter 
den L adeninhabern  herrsch t vielfach A ufregung über 
die B estim m ungen der einstw eilen  ja  n icht erled ig ten  
Akte, m erkw ürd igerw eise  am m eisten  über die die 
S o n n tag sa rb e it betre ffenden ; m an befü rch te t ein H in 
ein tragen  der A rbeite rfrage in das H and lungsgeh ilfen 
w esen.

Es sei bei d ieser G elegenheit einm al auf die au f
fallende E rscheinung  hingew iesen, d ass  d ie  re ic h s
deutsche P re sse  so  gut w ie gar keine N otiz genom m en 
hat von den in Ö s t e r  r  e i c h se it reichlich einem  Jahr 
eingeführten  seh r liberalen  gesetz lichen  B estim m ungen 
für H andlungsgehilfen  und  A ngestellte. B. E.

„C o o p era tiv e“  techn ische  E rz ieh u n g  
nenn t sich  ein Lehrsystem , das  Prof. S chneider an der 
po ly technischen  A bteilung der U niversität von C incin 
nati eingeführt hat und das seh r belieb t se in  so ll; es 
bes teh t darin , d ass die E leven abw echselnd  im m er eine 
W oche V orträge hören und  K onstruk tionsübungen  v o r
nehm en und in der fo lgenden W oche p rak tisch  arbe iten . 
Es bes teh t dabei keinesw egs B eschränkung auf den 
M aschinenbau . D ie Z eitschrift „M ach inery“ erö rte rt 
einen Fall, w o eine F irm a für E isenbetonbau  an g e
gangen w urde , zw ei b is  drei S tudenten  in diesem  
S inne zu beschäftigen . D er O beringenieur der G ese ll
schaft w ar dam it indes n ich t e inverstanden ; er m einte, 
die jungen  Leute w ürden  sich  für zu gut halten , alle 
m ögliche A rbeit auszuführen , die aber doch geschehen 
m ü sse ; die eigentlichen K onstruk tionsbau ten  erfolg ten  
kam pagnew eise , und  dazw ischen  gäbe es dann  oft nur 
reine T ag löhnerverrich tungen . Seine B edenken w urden  
jedoch  vorläufig  beschw ich tig t, und es zeig te sich  dann, 
d ass  die P rak tikan ten  sich  m it dem  g rössten  In teresse 
und jeder w ünschensw erten  A usdauer auch den e in 
fö rm igsten  und re iz lo sesten  A ufgaben un terzogen , die 
der G eschäftsgang  m it sich  b rach te. D urch  diese E r
fahrung , die sich  b a ld  auch  an anderen  S tellen w ie d e r
holte, hat dort der U nterricht im B au ingen ieurw esen  
einen frischen Im puls erhalten , und P ro fesso r S chneider 
versp rich t sich davon für die Zukunft eine erhebliche 
M inderung des V orurte ils, das viele F ab rikan ten  und 
B etriebsle iter gegenüber A biturien ten  der technischen  
Schulen hegen. B. E.

D er höchste  W o lk en k ra tze r .
Als d ieser und als das höchste G ebäude  der W elt 

m it A usnahm e noch im m er des E iffelturm es, w ird  in 
B älde das W oolw orth  Building am  B roadw ay in N ew  
Y ork figurieren . E s soll 246 m hoch w erden  (der 
E iffelturm  erheb t sich  zu 300 m ) oder 16 L/4 bzw . 45 m 
höher als die berühm ten  M etropolitan  Life Insurance 
und  S inger T ow er G ebäude. Es hat drei S trassen - 
fronten , die längste  von 60 m. Es bes teh t aus einem  
neunundzw anzigstöck igen  H auptteil, der noch einen 
tu rm artigen  A ufbau träg t, m it dem  zusam m en es fünf
undfünfzig S tockw erke besitzen  w ird , zu denen v ie r-
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und d re iss ig  A ufzüge, e tw a die H älfte davon „S chnell
zü g e“ , führen  w erden. D ie F undam ente allein sind  auf 
hoch  üb er 4 M illionen M ark veransch lag t. D ie  C a is
so n s dazu  erreichen bei 42 m T iefe un ter dem  S trassen - 
n iveau  Felsengrund. D er E rw erb  des G rundstückes 
s te llte  sich  auf über 19 M illionen M ark, und  eben so 
hoch  w erden  sich  die B aukosten  belaufen. D ie V oll
endung  ist für den H erbst 1912 geplan t. B. E.

Eine Wirkung (ler Arbeiterunfallversicherung h i England.
E rst w enige Jah re  b es teh t in E ngland  das einiger - 

m assen  nach  dem  M uster des en tsp rechenden  d eu t
schen und auf G rund der E rfahrungen  m it diesem  v e r
fasste  „A rbeite ren tschäd igungs- und  A rbeitgeberhaft- 
b a rk e its -G e se tz “ , und schon hat m an, w ie  der „Iron- 
m onger“ m itteilt, eine beträch tliche p rozen tua le  Z u 
nahm e der U nfälle festgeste llt. D er kürzlich  ersch ie
nene B ericht des O b erin spek to rs  der F abriken  und 
W erk stä tten  w eist für 1910 eine Z unahm e der U nfälle 
von 4 v. H. gegenüber 1907 aus, w elches Jahr in der 
F abrik sung lücksch ron ik  bere its  einen bedenklichen  R e
ko rd  erre ich t hatte . M an g laubt allgem ein, d ass  das 
G ese tz  die A rbeiter so rg loser m acht, der eigenen P e r
son  und den G efährten  gegenüber, und d ass, w enn 
d ieser Z ustand  sich  ausb re iten  sollte, er durch  die* 
ste igende  Inanspruchnahm e der A rbeitgeber eine Krisis 
herbeiführen  könnte, gegen w elche die G esetzgebung 
e in sch reiten  m üsste . D ass  jene Zunahm e keine n a 
tü rliche, auf dem  W achsen  der Industrie  begründete, 
ist, und  d ass  m indestens durch A chtsam keit und  S o rg 
falt der A rbeiter seh r viele U nfälle verhütet w erden  
können , b ew e ist eine gegenteilige E rscheinung, v er
z e ic h n e t in d e r  le tz te n N u m m e r  des v o n  d e r  S o u th  M etro 
p o litan  G as Co. herausgegebenen  „C o - P artnersh ip  
Jo u rn a l“ , aus w elchem  T ite l schon hervorgeht, d ass die 
A ngestellten  d ieser G esellschaft an deren G ew inn b e 
te ilig t s ind . D arnach  w ar im Jahre  1898, vor der 
E inführung  d ieses T eilhaberschaftssystem s, bei einer 
L eutezahl von 3664, d ie  U nfallsquote 8,16 v. H ., w äh 
rend  sie  in 1910, bei einem A rbeite rs tand  von rund 
6000, nur 3,72 v. H. betrug , w as offenbar dem  durch 
die N euerung  bew irk ten  harm onischeren  Z usam m en
arbe iten  zu verdanken  ist. D ieses E rgebn is der G e
w innan teilschaft verd ien te gew iss, noch andere  als 
G asgesellschaften  zu S chritten  in d ieser R ichtung zu 
veran lassen . B. E.

Eine Amerikanische Ausstellung f iir  Arbeiter
Wohnungen usw.

In  S t .  L o u i s  finde t im  d o rtig e n  C o liseu m  vo m
16. b is  23. d. M ts. eine „ H e a l t h  a n d  S a n i t a r y  
E x p o s i t i o n “ sta tt. W ie  d ie  „ S tä n d ig e  A u ss te l
lu n g sk o m m is io n  fü r die D e u ts c h e  In d u s tr ie “ m itte ilt, 
h a n d e lt  es s ich  um  eine  lo k a le  A u ss te llu n g , in  d e r  
h a u p tsä c h lic h  d e r  W e r t  b e s s e r e r  A r b e i t e r 
w o h n u n g e n  d e m o n s tr ie r t w erd en  soll. A n  S te lle  
d e r  e len d e n  „ s lu m s“ , die je d e  a m e rik an isch e  S tad t 
v e ru n s ta lte n  u n d  v e rp e s te n , so llen  „ te n e m e n t h o u s e s “ 
tre te n , d ie  m a n  n ic h t n a c h  u to p isch e n  E n tw ü rfe n , 
so n d e rn  in  a u s fü h rb a re r  R ü c k s ic h t a u f  d ie  G esu n d 
h e it u n d  R e in lich k eit d e r  ä rm e re n  K lassen  b a u e n  
w ill. Z u g le ich  w e rd en  a u f  d e r  A u ss te llu n g  Ü bungs-, 
S p ie l-  u n d  E rh o lu n g s-P lä tze  fü r d ie  S c h u lk in d e r g e 

zeig t, so w eit sich  so lc h e  o h n e  A u fw e n d u n g  b e trä c h t
licher K o s te n  in  g esu n d h e its fö rd e rn d e r W e ise  h e r 
s te llen  lassen .

Haftpflicht des Fabrikanten f iir  Anlagen auf dem Fabrikhofe.

In  F ab rik h ö fe n  b es teh e n  öfters E in ric h tu n g e n , 
d ie  fü r den , d e r m it ihnen  n ich t v e r tra u t ist, g e fä h r
lich  w erd en  k ö n n en . O b w o h l d e r  E in tr it t  in  F a b r ik 
höfe  fü r „ U n b e fu g te “ g ew öhn lich  v e rb o te n  ist, so 
kann  d e r  F a b r ik h e rr  sich  bei a llen  U m ä lle n  a u f  
so lc h e  V e rb o te  d o ch  n ich t beru fen , w en n  e r  g e fä h r
liche E in r ic h tu n g e n  b e s te h e n  lä ss t. A u f  d em  F a b r ik 
hofe  e in e r O f f e n b a c h e r  F i r m a  w aren  zw ei 
F ässe r e in g eg rab e n , v o n  d en en  e ines zu r A u fn a h m e  
von  he issem  W a sse r  b e s tim m t w ar. E s  ra g te  m it 
d em  R a n d e  n u r 13 cm  ü b e r d en  B oden  h erau s  u n d  
w ar m it e inem  n u r m a n g e lh a ft sch lie ssen d en  D ec k e l 
v e rse h en . A ls e ines T a g e s  ein m it D a c h d e c k e r
a rb e ite n  b e sch ä ftig te r  f re m d e r  A rb e ite r  v o m  F ab rik h o f 
aus a u f  d as  D a c h  w o llte  u n d  d abe i e in ige  S c h ritte  
rü ck w ärts  ging, g e rie t e r  in d as  F ass  m it dem  s ie 
d en d e n  W a sse r . In fo lg e  des e rlitten e n  S ch ad e n s  
sp ra c h  ihm  d ie  B au g ew e rk sb e ru fsg e n o ssen sch a ft e in e  
R en te  zu. S ie e rh o b  d an n  g egen  den  F ab rik b esitze r 
K lag e  a u f  S ch ad lo sh a ltu n g , w eil er d en  U nfa ll d u rch  
se ine  F ah rlä ss ig k e it v e rsc h u ld e t h abe . D e r  B e k la g te  
w an d te  ein , d ass  d e r  H o f  für das P u b lik u m  n ich t 
zu g än g lich  g ew e sen  "sei u n d  dass d ie  S icherhe its- 
m a ssreg e ln  fü r d ie  a u f  d em  H o fe  b esch ä ftig ten  A r
b e ite r  g en ü g t h ä tten . D a s  L a n d g e rich t D a rm s ta d t 
e rk a n n te  den  A n sp ru c h  d e r  B eru fsg en o ssen sch a ft zu  
d re i V ie rte ln  als b e re c h tig t an , zu einem  V ie rte l w ies 
es d ie  K läg e rin  w eg en  e ig en e n  V ersch u ld en s  des 
V e ru n g lü c k te n  ab , u n d  a u c h  das  O b er la n d e sg e ric h t 
D a rm s ta d t b es tä tig te  d ieses U rte il, in d em  es a u s fü h r te : 
D em  B e k la g ten  se i d ie  U n zu län g lich k eit d e r  A n lag e  
b e k a n n t g ew esen , d e sh a lb  se i sein  V e rh a lte n  fa h r
lä ss ig  gew esen . W e n n  d ie A n lag e  ja h re la n g  o h n e  
U nfa ll b es ta n d e n  h ab e , so  k o m m e das n u r  d ah e r, 
d ass  se ine  A rb e ite r  d ie  A n lag e n  k an n ten . D a  d as  
F a ss  an  e inem  O rte  e in g eg rab e n  w ar, w o P e rso n e n  
zu v e rk e h re n  p fleg ten , so  h a b e  e r  g eg en  d en  § 367 
des  S tra fg e se tzb u c h es  v e rsto ssen . D iese r sei ein  
S ch u tz g ese tz  im  S inne v o n  § 823 des B ü rg erlich en  
G ese tzb u ch es , d e r  den  B e k la g ten  fü r se ine  F a h r 
lässig k e it h a f tb a r  w e rd en  la sse . D a s  te ilw e ise  M it
v e rsc h u ld en  des V e ru n g lü c k te n  liege darin , d ass e r  
a u f  d em  u n b e k a n n te n  F ab rik h o fe  rü ck w ärts  g e 
sc h ritten  ist. D as  R e ic h sg e rich t h a t d ie  R ev ision  
des B ek lag ten  eb en fa lls  zu rü ck g ew iesen  u n d  das 
U rte il des  O b e rla n d e sg e ric h ts  m it d e r  B e g rü n d u n g  
b es tä tig t, d ass es eine g ro b e  F ah rläss ig k e it ist, w enn  
je m a n d  ein  F ass , in d as  s ied en d es W a sse r  läuft, a u f  
e in em  F ab rik h o fe  so  b es teh e n  lässt, d ass es n u r  
w en ige Z en tim e te r  ü b er den  E rd b o d e n  h e rv o rra g t 
u n d  m it e inem  D e c k e l v e rse h en  i s t , d e r  keinen  
H a lt b ie te t.

M itgete ilt d u rch  die G rossh . G ew erb e in sp ek tio n  
O ffenbach .
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Patente und Gebrauchsmuster.
D as unterstrichene Datum der U eberschrift ist der Tag der 

Veröffentlichung, im Reichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung  
gibt den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.
30. 10. 11.

F lü ss ig k e itss tan d g la s  fü r  le ich t s ie d en d e  F lü ss ig 
k e iten . —  K a rl P feiffer, B erlin , S ch leg els tr. 1 1 . —  
17 a. P . 25 038  —  24. 5. 10.

B a u g e rü s t zum  A u ffü h ren  v o n  U m fa ssu n g sw ä n 
d en  m it in d e r  W a n d  lö sb a r a n g e o rd n e te n , in re g e l
m äss ig en  A b s tä n d e n  ü b e re in a n d e rlie g e n d e n  K o n 
so len . —  E m il S ch äre r, Z ürich , Schw eiz . —  37 e. 
S ch . 3 7 1 5 6  —  14. 12. 10.

V o rr ic h tu n g  an  F le isch sc h n e id m asc h in en  zum  
se lb s ttä tig e n  Z u fü h ren  des S ch n e id g u te s  n ac h  d e r  
S p eiseö ffn u n g  des F le ischw olfes. —  G eo rg  S ch m id t & 
C o. G. m'. b . H ., I lm e n au  i. T h ü r. —  6 6  b. S ch . 38  432
—  20. 5. 11.

A u sse rh a lb  des S c h ü ttru m p fes  m it e inem  G e
h ä u se  u m g e b en e  S peisew alze  m it R ä u m e r im  S c h ü tt
ru m p f  v o n  S tra n g p re sse n . —  R ich a rd  R a u p a c h , 
M asch in en fab rik  G örlitz , G . m. b. H ., G örlitz . — 
80 a. R. 32 887  —  1. 4. 11.

2. 11. 1 1.
T ra g b a re r  e lek trisch er B ohr- u n d  S chw eiss- 

a p p a ra t m it L ich tb o g en , S p ieg e lre flek to r  u n d  e inem  
v e rs te llb a re n  d iffrak to rischen  S y stem . —  A u g u s t Bal- 
zer, O b e rsch ö n e w e id e  be i B erlin , F ris c h e n s tra sse  16.
— 2 1 h . B. 62 588 —  1. 4. 11.

V o ric h tu n g  zum  L ö sen  u n d  A n h e b e n  v o n  B lo ck 
fo rm en  sow ie zum  A u sd rü ck en  d e r  B löcke. —  
D e u ts c h e  M asch in en fab rik  A .-G ., D u isb u rg . —  31 c.
D . 25 568  —  26. 7. 11.

S te u e ru n g  fü r e lek trisch  b e tr ie b e n e  K ra n e . —  
S iem en s - S c h u ck e rt W e rk e  G. m . b . H ., B erlin . — 
35 b. S. 33 620 —  12. 4. 11.

A u fg a b e v o rr ic h tu n g  zur g le ich m ässig en  B e
sc h ick u n g  m e ch a n isch e r  R ö stö fen . —  M a sch in e n b au 
A n s ta lt H u m b o ld t, C ö ln -K a lk . —  4 0 a .  M. 4 3 1 7 0
—  14. 12. 10.

V errieg e lu n g sv o rric h tu n g  fü r den  S ch u tzd eck e l 
v o n  M asch inen , w elche  d u rch  ein m it d e r  M asch ine 
u m la u fen d es  P u m p w e rk  g e s te u e rt w i r d ; Zus. z. 
A n m . H . 53 554. -— G ebr. H eine , V iersen , R h ld . —  
47 a. H . 54  402  —  1. 6 . 11.

V o rr ic h tu n g  zum  Ö ffnen  u n d  S ch liessen  von  
S ch o ttfa lltü ren  a u f  Schiffen m itte ls  D ec k g es tän g es .
—  C h ris to p h  K lo ck , H a m b u rg , S ch aa rs te in  w eg s
b rü c k e  2. —  65 a. K. 43 023 —  10. 12. 09.

6. 11. 11.

V o rric h tu n g  zum  A usrücker! des v o n  H an d  
e in zu sc h a lten d e n  W e n d e g e tr ie b e s  fü r das H o ch - u n d  
N ied e rsch w en k e n  d es K ip p tro g e s . —  B o rb ec k e r M a
sc h in en fab rik  & G iesserei T h . K ad e , B e rg e b o rb eck
b. E sse n  (Ruhr). —  2 b. B. 60 602 —  27. 10. 10.

M asch ine  zum  se lb s ttä tig e n  R e in ig en  o d er P ich e n  
von  F ä sse rn . —  P au l R o m b erg , L e ip z ig , M oltke- 
s trasse  17. —  6  f. R. 29 072  —  14. 8 . 09.

A m  P re ssk o lb e n  b e fe s tig te r  Z u b rin g er fü r G la tt
s tro h p resse n . —  F a . C. A . B eu g , S tra lsu n d . —  45 e.
B. 59 559 —  21. 7. 10.

9. II. 11.

B re m sv o rr ic h tu n g  für M isch- u n d  K n e tm a sc h in e n , 
deren  T ro g  d u rc h  d ie  K n e tb e w e g u n g  in U m d re h u n g  
v erse tz t w ird . —  F ritz  B e h re n d t, B erlin , N ean d er- 
s tra s se  20. —  2 b. B. 55 504  —  1. 9. 09.

S ic h e rh e itsv o rr ic h tu n g  für H o c h o fe n sc h rä g a u f
züge . —  R u d o lf  B re n n e c k e , K n eu ttin g e n  - H ü tte ,  
L o th r . —  35 a. 56  912  —  29. 12. 09.

S ch u tz v o rr ic h tu n g  fü r  H o lz b e a rb e itu n g sm a sc h i
nen . —  R u d o lf  B asch e , R as ta tt, W e rd e rs tr . 7. —  
38 e. B. 6 1 3 2 5  —  27. 12. 10. 1

Z u fü h ru n g sv o rric h tu n g  fü r d re h ru n d e , h u tfö rm ig e  
W e rk s tü c k e  m it e in em  n ac h  au ssen  v o rs te h e n d e n , 
sc h e ib e n fö rm ig e n  R an d e . —  P a u l L in d e n b e rg , B a rm en , 
A lle e  166. —  49 b. L. 30 530 —  2. 7. 10.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
b e k an n t gem ach t im R eichsanzeiger.

30. 10. 11.
S ta p e lfü h ru n g  für B o g e n a n le g e r  m itte ls  b e la s te te n  

P e n d e la rm e s . —  G e o rg  S piess, L e ipz ig  - R e u d n itz , 
R a th a u ss tr . 45. —  15 e. 483  229.

K o n tro llv o rr ic h tu n g  fü r D a m p fk e sse lfe u e ru n g e n  
m it d u rc h  d en  K esse ld ru c k  b ee in flu sstem  R e g le r  für

* die D a m p fm e n g e . —  P rof. J. F rie d rich  H e y , S tra s s 
b u rg  i. E ., S te rn w a rte s tr . 18. —  24  i. 483  434.

V o rr ic h tu n g  z u r se lb s ttä tig e n  E in s te u e ru n g  v o n  
Z u sa tz lu ft d u rc h  das  F e u e rg e sc h rä n k  v o n  D a m p f
k e sse lfe u e ru n g en . —  F 'ranz M arco tty , S c h ö n e b e rg  b. 
B erlin , H a u p ts tr . 150. —  24 i. 483 741.

S ich e rh e itsv o rr ic h tu n g  m it L e ite r. —  A lb e r t 
Z iss, Ja c o b  Z iss u. K a rl L an e r, W ie sb a d e n , W ellritz -  
ta l. —  34 c. 483  211.

S c h u tz e in ric h tu n g  an  B e h ä lte rn  m it fe u e rg e fä h r
lic h en  F lü ss ig k e ite n . —  M a x  Ja sp e r , B erlin , F rei- 
s in g e rs tr. 4. — 341. 483  393.

E x p lo s io n s s ic h e re  A u sg ie ssv o rric h tu n g  fü r F la 
sc h en  u n d  K a n n e n  m it fe u e rg e fä h rlich e m  In h a lt . —  
G e o rg  G re c k , B a d  T ö lz , O b e rb a y e rn . —  341 .
483  662.

R in g le ite r  als R e ttu n g sa p p a ra t . —  M ax  S ch lich t, 
K ö n ig sb e rg  i. P r., N iko la istr. 27. —  6 1 a . 483  346 .
. W e rk z e u g  zum  T ra n sp o r tie re n  v o n  E ise n trä g e rn  
u n d  -sch ienen , B a lk en , B a u b lö c k en  u. dgl. —  F re i-  
h errl. v. S te rn b u rg ’sc h e  B rau e re i, L ü tz sc h e n a  b. 
L e ip z ig . —  81 e. 483  699. 

f i -  1 1 .  1 1 .
A u sk le id u n g  fü r  B e rg w e rk ssch ä ch te . —- F a. 

F rie d ric h  V o llra th , W e se l. —  5 c. 484  612.
V o rric h tu n g  zu m  Ö ffnen  d e r  W e tte r tü re n  in  F ö r 

d e rs tre ck en . —  S te in k o h len b e rg w erk  R h e in p reu sse n , 
H o m b e rg , N ied e rrh e in . —  5 d. 484  185.

S c h u tz v o rr ic h tu n g  an W ä sc h e m a n g e ln  m it K ra f t
b e trieb . —  F a . E rn s t  H e rrsc h u h , C hem nitz . —  8 d^
484 240.

W u rfsc h a u fe la n trie b  fü r F eu e ru n g s-B e sch ick u n g s
V o rric h tu n g e n  m it v e rä n d e r lic h e r  W u rfw e ite . —  
S e y b o th  & C o., Z w ickau  i. S. —  24 h. 484  521.

F ü lltü r  an B ren n ö fe n  m it e x p lo s io n ss ic h e re r  
Z w isch en tü r. —  H a g e r  & W e id m a n n  G. m . b. H .,  
B e rg , G lad b a ch  b. C ö ln  a. R h. —  36 c. 4 8 4 1 7 0 .

S en sen sch u tz . —  Ja c o b  D o h m  III., S c h n o rb a c h , 
P o s t A rg e n th a l, H u n srü ck . —  45 c. 483 934.
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Erteilte Patente.
Kl. 81e. 233 101. I n  e i n e m  W a s s e r b e h ä l t e r  

u n t e r g e b r a  c h t e r A u f n a h m e b e h ä l t e r  
f ü r  f e u e r g e f ä h r l i c h e  F l ü s s i g k e i t e n ,  
i n s b e s o n d e r e  P e t r o l e u  m.  K a r l  M ü l l e r  
i n  K a m p i n a ,  R u m ä n i e n .

D er in einem  W asse rb eh älte r un te rgeb rach te  ta u c h - 
g lo c k a r tig e  A u fn a h m e b e h ä lte r  m  (F ig . 302), e in  g en ie 
te te r  B lechzylinder ohne B oden m it ebener D ecke, träg t

eine R ohrle itung  e für den E inlauf und  eine Leitung a 
für den A uslauf des P etro leum s. B eide Leitungen 
ragen  nicht in das Innere des B ehälters, dessen  S eiten 
w and  über die D ecke em porrag t, h inein. D a die im 
B ehälter e ingesch lossene F lüssigkeit le ichter ist a ls das 
im W asse rb eh älte r befindliche W asser, so erhält der 
A ufnahm ebehälter einen A uftrieb. Zum  A usgleich 
d ieses A uftriebes ist auf die D ecke Kies geschü ttet. 
A usserdem  ist die D ecke des B ehälters durch ein H olz
gerüst u n te rs tü tz t. Vor der Füllung m it P etro leum  w ird  
der A ufnahm ebehälter sam t dem  W asse rb eh älte r b is  
zur H öhe der D ecke m it W asse r gefüllt. E rfolg t nun 
die Füllung des A ufnahm ebehälters m it P etro leum , so 
w ird  das W asse r aus dem Innern des A ufnahm ebehäl
te rs verd räng t und läuft durch das Ü berlaufrohr ab. 
E in unm itte lbar un ter der D ecke m it dem  Innern 
des A ufnahm ebehälters kom m unizierend angeb rach tes 
M essrohr zeig t den jew eiligen S tan d  des P etro leum s an. 
D ie Füllung ist nach  p rak tischer B eobach tung  als b e 
endet zu betrach ten , w enn der Ö lstand  ungefähr 50 cm 
über dem  un teren  R and des A ufnahm ebehälters ange
langt ist. D ie E n tleerung  erfo lg t durch A nschluss des 
A uslaufrohres an eine P um pe unter Z uleitung von 
W a sse r  durch das  R ohr c. Aus dem  unten  offenen 
A ufnahm ebehälter können die erdigen Beim engungen 
d es  Rohöls ausscheiden . A usserdem  b es itz t auch der 
A ufnahm ebehälter noch den V orteil, d ass V erluste an 
P etro leum  durch V ergasung vo lls tänd ig  ausgeschlossen  
sind .

Kl. 81e. 235 425. S i c h e r h e i t s v o r r i c h t u n g
f ü r  B e h ä l t e r  m i t  f e u e r g e f ä h r l i c h e m  
I n h a l t .  —■ S c h w e l m e r  E i s e n w e r k  M ü l l e r
& Co.  A k t. - G e s.  i n  S c h w e l m  i. W .

D iejenigen S icherheitsvorrich tungen  für B ehälter 
m it feuergefährlichem  oder explosib lem  Inhalt, bei 
denen m an ein indifferentes G as, z. B. K ohlensäure, 
zum  A nfüllen der flüssigkeitsleeren  B ehälterräum e v e r
w endet hat, w eisen  den N achteil auf, d ass sie  die B e
nu tzung  von G asbehältern  no tw endig  m achten . D ie 
n e u e  V o r r ic h tu n g  (Fig. 303) b ezw eck t, d e ra rtig e  feu e r

gefährliche B ehälter durch eine einfache A nordnung ge
gen E xplosionen zu sichern.

Um den oberhalb  des Spiegels der feuergefähr
lichen F lüssigkeit befindlichen B ehälterraum  m it S tick 

stoff oder einem  ändern  indifferenten G as zu füllen, 
ist in die Luftzuführungsleitung zum  B ehälter ein A ppa
ra t e ingeschaltet, der m it geeignetem , den S auerstoff 
aus der eingeleiteten a tm osphärischen  Luft aufnehm en
den A bsorp tionsstoff angefüllt ist. D as in die Füllung 
h ineinragende L uftzuführungsrohr ist am E in lass m it 
einer porösen  Packung versehen, sodass die Luft g e 
rein ig t ein tritt. D ie eigentlich w irksam e Füllung ist 
dera rt beschaffen, d ass sie in bekannter W eise  den 
S auerstoff aus der sie durchstre ichenden  Luft a b so r
b iert, so d ass  nur der S tickstoff der Luft den flüssig 
keitsleeren  Raum im L agerbehälter anfüllt. D er in dem 
A pparat befindliche, zur A bsorbierung des S auerstoffes 
d ienende Stoff w ird  durch einen Z usatz imm er w ieder 
regeneriert. G.

B iic lK r b e s p r e d n iit g e n .
V e r w a l t u n g s b e r i c h t  d e r  I a n d -  u n d  

f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e n  B e r u f s g e n o s 
s e n s c h a f t  für den R egierungsbezirk  O b er
franken  und  Jahresberich t des technischen Auf
sich tsbeam ten  pro  1909 und pro 1910.

B u l l e t i n  d e s  i n t e r n a t i o n a l e n  A r b e i t s 
a m t e  s. Bd. X, No. 7.
In h a lt: A l l g e m e i n e r  A r b e i t e r s c h u t z .

A rbeitszeit, S onn tagsruhe: Portugal. F rauenarbe it, 
F rau en n ach ta rb e it: Belgien, N atal, Schw eden. G e
w erbe- und W erksta tthyg iene (M ilzbrand): F rankreich . 
L ehrlingsw esen: Island. W ohnungsfü rso rge: Chile.
B e r u f l i c h e r  A r b e i t e r s c h u t z .  B e rg b a u : 
Südafrikan ische U nion. H aftpflicht und V ersicherung. 
Island, Luxem burg, M ontenegro, Peru.

25. J a h r e s b e r i c h t  d e r  S ü d w e s t d e u t s c h e n  
E i s e n b e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  S a a r 
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b r ü c k e n  1910 und Jahresberich t des T e c h 
nischen  A ufsichtbeam ten.

D e r  S c h u t z  d e r  N a c h b a r s c h a f t  g e w e r b 
l i c h e r  A n l a g e n  i n  H a m b u r g .  Von D r.
H. Rasch, G ew erbera t. H am burg  1911.
In d ieser Schrift sind  die se it dem  E rlass der A n

w eisungen über die gew erbe- und  baupolizeiliche G e
nehm igung und über die B eaufsichtigung der geneh
m igungspflichtigen gew erblichen A nlagen vom 9. Mai 
1908 für den H am burger S taa t von der G ew erbe inspek 
tion  gem achten B eobachtungen und  E rfahrungen n ie
dergelegt, um sie  der Ö ffentlichkeit nu tzb ar zu m achen. 
D ie Schrift ist eingeteilt in die A bschn itte : I. D ie g e 
schichtliche Entw icklung des Schutzes der N ach b ar
schaft gew erblicher Anlagen in H am burg . II. D as V er
fahren bei der G enehm igung und die Ü berw achung  der 
gew erbepolizeilich  genehm igungspflichtigen Anlagen.
III. D er N achbarschutz bei den gew erbepolizeilich  nicht 
genehm igungspflichtigen A nlagen. IV. D ie N ach b ar
beschw erden  und die zum  S chutze der N achbarn  g e
troffenen M assnahm en.

M o n a t s b l ä t t e r  f ü r  A r b e i t e r v e r s i c h e 
r u n g .  H erausgegeben von M itgliedern des 
R eichsversicherungsam ts. V. Jahrgang. Berlin, 
den 21. O k tober 1911. No. 10.
In h a lt: I. A l l g e m e i n e s :  D ie zw eite In terna tio 

nale K onferenz für Sozia lversicherung  in D resden  am 
15. und  16. Sep tem ber 1911. •— D ie jüngsten  F o rt
sch ritte  der A rbeiterversicherung  im A uslande. —
II. K r a n k e n v e r s i c h e r u n g :  Z ur A usführung der 
R eichsversicherungsordnung. —  III. V e r s c h i e d e 
n e s :  V orlesungen über A rbeiterschutz , A rbeite rver
sicherung  usw .

D e n  s o c i a l a  A r b e t a r e f ö r s ä k r i n g e n .  
i. Sverige. U nder aren  1909— 1910. R eferat tili
In ternationelia A rbetareförsäkringskonferensen  i H aag 
den 6 — 8  S eptem ber 1910 av John M ay. Inhalt:
1. U nfallversicherung; 2. Invalid itä ts- und  A ltersver
sicherung ; 3. S elbstversicherung.

S o z i a l e  M e d i z i n .  E in  L e h rb u c h  fü r Ä rz te , 
S tu d ie re n d e , M edizinal- u n d  V erw a ltu n g sb ea m te , 
S ozia lpo litiker, B e h ö rd e n  u n d  K o m m u n e n . V o n  
D r. m ed . W a lth e r  E w a l d ,  P r iv a td o z e n t d e r  
S o zia len  M edizin an  d e r  A k ad e m ie  fü r Sozial- 
u n d  H an d e lsw isse n sch a ften  in  F ra n k fu r t a. M. 
S ta d ta rz t in B rem erh av e n . E rs te r  B and. M it 
76 T e x tfig u re n  u n d  5 K arte n . B erlin . V erla g  
v o n  Ju liu s S p r i n g e r  1911.
D e r  V e rfa sse r  g ib t an , d ass d as  v o rlie g en d e  

L e h rb u c h  au s V o rle su n g e n  e n ts ta n d e n  ist, d ie e r  an 
d e r  A k ad e m ie  in  F ra n k fu r t a. M. g eh a lten  h ab e . D ie 
e in le iten d en  K a p ite l e n th a lte n  1. d en  B egriff d e r 
soz ia len  M edizin und  2. d ie  M ed iz ina lsta tistik  als 
W issen sch a ft. Im  d arau ffo lgenden  I. T e il  w ird  die 
B ek äm p fu n g  d e r  S eu ch en  u n d  ih re  g ese tz lich en  G ru n d 
la g e n  b eh a n d e lt, u n d  im  II. T e il die so n stig en  M a ss
n a h m en  z u r B e k äm p fu n g  d e r  a llg em ein e n  S te rb lic h 
keit. A m  S ch lü sse  eines je d e n  K ap ite ls  b e fin d e t sich  
e in e  ausfüh rliche  L ite ra tu ra n g a b e  u n d  d e r  A b d ru c k  
d e r  e in sch läg igen  gesetz lichen  B e stim m u n g en .

G r u n d z ü g e  f ü r  d i e  E i n r i c h t u n g  u n d  d e n  
B e t r i e b  v o n .  A n l a g e n ,  i n  d e n e n  g e 
s u n d h e i t s s c h ä d l i c h e  N i t r o -  o d e r  A m i d o 
v e r b i n d u n g e n  h e r g e s t e l l t  o d e r  r e g e l 
m ä s s i g  i n  g r ö s s e r e n  M e n g e n  w i e d e r  
g e w o n n e n  w e r d e n  sin d  im  n e u e s te n  H e ft 
Nr. 21 des M in iste ria lb la tts  d e r  H an d e ls-  u n d  G e
w e rb e v e rw a ltu n g  v o m  8 . N o v em b e r d ie ses  Ja h re s  
verö ffen tlich t.

G ü l d n e r ’ s K a l e n d e r  f ü r  B e t r i e b s l e i t u n g  
u n d  p r a k t i s c h e n  M a s c h i n e n b a u .  20. 
Ja h rg a n g  1912. H e ra u sg e g e b e n  v o n  In g e n ie u r  
A lfre d  F re u n d  in  L eipzig . 2 T e ile  m it v ie len  
A b b ild u n g e n  u n d  T a b e lle n . (1. g eb d ., II. geh.) 
P re is  in  L e in e n b a n d  M. 3 ,— , in  B r ie f ta sc h e n le d e r
b a n d  M. 5 ,— . V erla g  H . A . L u d w ig  D e g e n e r  
in Leipzig.
D e r  n e u e  Ja h rg a n g  d ieses in  d en  w e ite s ten  

K re ise n  d e r  te c h n isc h e n  In d u str ie -B e am ten , sow ie  b e i 
W e rk m e is te rn  u n d  M o n te u re n  b e re its  rü h m lic h s t b e 
k a n n te n  H ilfsb u ch e s  b r in g t w ied e r w ese n tlich e  V e r 
b esse ru n g en , d ie  fü r d en  p ra k tisc h e n  G e b rau c h  des 
B u ch es v o n  g ro ssem  W e r t  sind.

A ls so lc h e  sind  u. a. zu n en n en , d ass d ie  K a p ite l 
ü b e r  L o k o m o b ilen , K o n d e n sa to re n , Ö lk ra ftm a sch in e n , 
W a sse rk ra f tm a sc h in e n  u n d  K re ise lp u m p e n  (T u rb in e n 
p u m p e n )  u n d  d ie B e re c h n u n g  d e r  W e c h s e lrä d e r  an  
D re h b ä n k e n  im  2. T e ile  v o n  G ru n d  a u f  n eu  b e a r 
b e ite t w urden .

G anz n eu  e in g efü g t sin d  A b sc h n itte  ü b e r  G le ich 
s tro m d a m p fm a sc h in e n , ü b e r  S c h o rn s te in e  m it k ü n s t
lic h em  Z ug  und  ü b e r  B e s tim m u n g  d e r  A rb e itsz e ite n  
an  W e rk z e u g m a sc h in e n  im  2. B an d e , d e s se n  A n h a n g  
au c h  n o ch  d u rc h  e ine  A n le itu n g  zu r B e h a n d lu n g  v o n  
M o to ren  fü r  flüssige  B ren n sto ffe  b e re ic h e rt w u rd e . 
B e so n d e re r  W e r t  is t d a ra u f  g e leg t w o rd e n , d ass  v e r 
a lte te  Z a h le n ta b e lle n  d u rc h  n eu e re  V e rsu c h s ta b e lle n  
e rse tz t w u rd en . D e r  A b sc h n itt ü b e r  g e rich tlich e  
E n tsc h e id u n g e n  w u rd e  eb en fa lls  fo rtg e fü h rt u n d  die 
A u szü g e  aus d en  a lte n  so z ia lp o litisch en  G ese tz en  
d u rc h  A u szü g e  au s  d e r  n eu e n  R e ic h sv e rs ic h e ru n g s 
o rd n u n g  erse tz t.

A lle s  in a llem  k an n  au ch  d ieser n e u e  J a h rg a n g  
a ls  p ra k tisc h e s  H a n d - u n d  H ilfsb u ch  em p fo h len  w erd en .

Personalien.
D e r  G ew e rb e ra t K a t t e n t i d t  in A r n s b e r g  

ist zum  R eg ie ru n g s- u n d  G e w e rb e ra t e rn a n n t u n d  
ihm  d ie  e ta tsm äss ig e  S te lle  e ines g e w e rb e te c h n isc h e n  
R a te s  be i d e r  R e g ie ru n g  in  A rn s b e rg  v e rlieh en  w o rd en .

D e r  G ew erb e asse sso r  S c h u m a c h e r  in S t e t t i n  
is t zum  1. O k to b e r  d. J. zum  G e w e rb in sp e k to r  
e rn a n n t u n d  en d g ü ltig  m it d er V e rw a ltu n g  d er 
G e w erb e in sp ek tio n  S t e t t i n  I  b e a u f tra g t w o rd en .

D em  G e w e rb e a sse sso r H  o 1 z ist v o m  1 . O k to b e r 
1911 ab  d ie e ta tsm äss ig e  S te lle  e ines H ilfsa rb e ite rs  
b e i d e r  G ew erb e in sp ek tio n  E s s e n  (R u h r) v e rlieh en  
w o rd en .

Verein Deutscher R evisions-Ingenieure E. V.
S itz : Berlin-W ilmersdorf, Trautenaustr. 20.

Für die S chriftle itung verantw ortlich : Geh. R egierungsrat L u d w i g  K o l b e  in G ross-Lichterfelde-W ., Paulinenstr. 3. 
D ruck der B uchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Rück- und Vorblick.
E i n e  B e t r a c h t u n g  ü b e r  u n s e r e  z e h n j ä h r i g

M it d em  v o rlie g e n d e n  24. H e f te  v o lle n d e t u n se re  
Z e itsch rift ih ren  X . Ja h rg a n g . D em  T ite l d er Z e it
sc h rif t e n tsp re c h e n d , h a b e n  w ir d ie jen ig en  b e s o n d e 
ren  B ah n en  d e r  T ec h n ik  verfo lg t, wTelch e  d as Z u
sa m m e n w irk e n  d e r  a u f  te c h n isch e  E rw e rb s tä tig k e it 
g e r ic h te te n  so z ia len  K rä f te  reg e lt, in so fe rn  u n te r  
S o z i a l - T e c h n i k  ein Z w eig  d e r  te c h n isc h e n  W is 
se n sc h a fte n  v e rs ta n d e n  w ird, w e lc h e r den  in In d u str ie  
u n d  G ew erb e  tä tig e n  P e rso n e n  S ich e rh e itsb e d in g u n g e n  
schafft, d ie  es e rm ö g lich e n , o h n e  G efäh rd u n g  e ig e 
n e r  L e b e n sk ra f t  u n d  o h n e  S ch ä d ig u n g  A n d e re r  sich  
m it d e r  A u sü b u n g  d e r  a u f  d ie  B e g rü n d u n g  u n d  F ö r 
d e ru n g  v o n  In d u s tr ie e n  u n d  G ew erb e n  g e ric h te ten  
A rb e itsv e r r ic h tu n g e n  zu befassen .

U n te r  d e r  W irk u n g  d e r  d eu tsch e n  soz ia len  G e 
se tz g e b u n g  is t es in u n se rm  V a te r la n d e  lä n g s t k la r 
e rk a n n t w o rd e n , d ass  das B lü h en  u n d  G ed e ih en  eines 
e in ze ln en  In d u str iez w e ig e s  a u f  d ie  D a u e r  n u r u n te r 
E rh a ltu n g  des L eb e n s , d e r  G e su n d h e it u n d  des W o h 
les d e r  d arin  b esch ä ftig ten  A rb e itsk rä fte  m ö g lich  ist. 
In  d ie se r  E rk e n n tn is  s in d  d a h e r  so w o h l d ie  S ta a ts 
re g ie ru n g  a ls  a u c h  die v e rsc h ie d e n e n  tech n isch en  
B e ru fe  s tä n d ig  b em ü h t, u n te r  B e rü c k sic h tig u n g  d er 
W irtsch a ftlich k e it, d ie  te c h n isc h e n  E in r ic h tu n g e n  u n 
se re r  B e tr ieb e  den  A n fo rd e ru n g e n  g efa h rlo se r  und  
g e s u n d e r  A rb e itsv e rh ä ltn is se  an zu p assen .

F ü r  d iese  B e s treb u n g e n  g ee ig n e te  lite ra risch e  
G ru n d lag en  u n d  e in e  S am m e ls te lle  zu schaffen , b il
d e t die A u fg a b e  d e r  „ S o z i a l - T e c h n i k “ .

W ie w e it uns d ie  L ö su n g  d ie se r  A u fg a b e  bis 
z u m  h eu tig en  T a g e  g e lu n g en  ist, d a rü b e r  m ö g en  
d az u  B eru fene  ih r U rte il ab g e b en .

In  d en  zu rü ck lieg en d en  zehn  Ja h re n  h ab en  w ir 
e s  u n s an g e le g en  sein  la ssen , a u f  u n se rm  S pezia l
g eb ie te  d ie  g ese tz lich en  u n d  w issen sch a ftlich en  A n 
fo rd e ru n g e n  e in e rse its  u n d  die E rfa h ru n g e n  d er 
P ra x is  a n d e re rse its  in alle b e te ilig te n  K re ise  h in e in 
z u tra g en , u n d  d a ra n  m itzuhelfen , d ass  b e id e  in E in 
k la n g  m ite in a n d e r  g e b ra c h t u n d  zum  W o h le  des 
G an zen  v e rw erte t w erd en .

E in e  g ro sse  R e ih e  e rfah ren e r u n d  h o c h a n g e se h e 
n e r  M ita rb e ite r  h a t sich  zu r E rre ic h u n g  d ie se r  Z iele 
in d e n  D ie n s t d e r  S o zia l-T ech n ik  ges te llt. E s  g e 
ziem t u n s, d iesen  h e u te  u n se rn  D an k  g e b ü h re n d  a b 
z u s ta tten . A b er a u c h  d ie zuständ igen - B e h ö rd e n , —  
in e rs te r  R e ih e  das R e ic h sv e rs ic h e ru n g sam t u n d  die 
s ta a tlic h e n  G e w e rb e a u fs ic h tsb e h ö rd e n  —  h a b e n  u nser

e T ä t i g k e i t  z u g u n s t e n  d e s  A r b e i t e r s c h u t z e s .

U n te rn e h m e n  b ish e r  in w o h lw o lle n d er W e ise  g e fö r
d e rt. W ir  g ed e n k en  fe rn e r  d an k e n d  d e r  se iten s  e in 
ze ln e r B e ru fsg e n o ssen sch a fte n  und  d e re n  B e am ten  
uns zu te il g ew o rd e n e n  ta tk rä ftig e n  U n te rs tü tzu n g e n .

U n te r  H e ra n z ie h u n g  a lle r g ee ig n e ten  K rä fte  u n d  
u n te r  A u fw e n d u u g  e rh e b lich e r  M ittel h a b e n  w ir die 
„ S o z i a l - T e c h n i k “ in ih rem  lite ra r isc h en  W e r te  
a u sz u b a u e n  u n d  zu  e inem  fü h re n d en  O rg a n e  a u s 
z u g e s ta lte n  g esu ch t. W u rd e  in  den  f rü h e re n  J a h r 
g än g e n  d e r  Z eitsch rift, en tsp re ch e n d  ih rem  U rsp rü n g e  
au s  d em  K re ise  d e r  tech n isch en  A u fs ich tsb ea m ten  
d e r  B e ru fsg e n o ssen sch a fte n , d e r N a c h d ru c k  a u f  die 
U n f a l l v e r h ü t u n g  geleg t, so is t in den le tz ten  
Ja h rg ä n g e n , in sb e so n d e re  d u rch  die H in zu fü g u n g  d er 
M onatsbeilage „ M i t t e i l u n g e n  d e s  I n s t i t u t e s  
f ü r  G e w e r b e  H y g i e n e  i n  F r a n k f u r t  a. M., 
red ig ie rt von  G ew e rb e ra t D r. F isch e r, au c h  die te c h 
n isch e  G e w e r b e h y g i e n e  m e h r als zu v o r zu 
ih rem  R e ch te  g ek o m m en . D a n e b e n  h ab e n  w ir d ie  
A rb e ite rw o h lfa h r t u n d  das g ew e rb lich e  R e ch t s te ts  
b eso n d e rs  gepflegt.

D ass  w ir m it u n se re n  B e streb u n g e n  d e n  re c h te n  
W e g  e in g esc h lag e n  h ab e n , b ew e is t d as  uns b isher 
zu te il g ew o rd en e  V e r tra u e n  u n d  die Z u stim m u n g  
zah lre ic h e r  S te llen  d e r  In d u strie  u n d  W isse n sc h a ft 
n ic h t m in d e r w ie d ie  d e r  V erw altungsk re ise . A u ch  
äu sse rlic h e  A n e rk e n n u n g e n  sind  n ich t au sg eb lieb en , 
in so fern  dem  V erle g e r  d e r  „ S o z ia l- T e c h n ik “ fü r 
se ine  h e rv o rra g e n d e n  L e is tu n g en  a u f  dem  L ite ra tu r 
g eb ie te  d e r  U n fa llv e rh ü tu n g  u n d  G ew erb e h y g ien e  
a u f  d e r  A u ss te llu n g  fü r U n fa llv e rh ü tu n g  1907 in  
B u d a p es t die s ilb e rn e  M edaille  u n d  a u f  d e r  In te r 
n a tio n a len  F ly g ien e -A u ss te llu n g  1911 in D re sd e n  die 
g o ld e n e  M edaille  zu e rk a n n t w o rd en  sind.

D en n o c h  dü rfen  w ir be i dem  b ish e r  E rre ic h te n  
n ich t s te h en  b le ib en  u n d  a u f  den  E rfo lg e n  n ich t 
a u s ru h e n . D e r  G ed e n k ta g  e ines z e h n jä h rig e n  B e
s te h en s  u n se re r  durch  m a n ch e  F äh rn isse  in den  jü n 
g e re n  Ja h re n  g lück lich  h in d u rch  gele ite ten  Z eitsch rift 
so ll uns v ie lm eh r an sp o rn e n , s te ts  e in g ed e n k  des 
idea len  Z uges, d e r  d ie  so z ia ltech n isch e  W isse n sc h a ft 
d u rch w eh t, u n se re  Z iele w eite rzu steck en  u n d  u n se re  
A u fg ab en  m it g rö sse ren  K rä ften  und  M itteln  zu  e r 
fü llen . •

D az u  b e d a r f  es a b e r  d e r  w eite ren  H ilfe  u n se re r  
b ish erig en  M i t a r b e i t e r  u n d  nam en tlich  u n se re r  
A b o n n e n t e n  u n d  L e s e r ,  an  d ie  wTir die f re u n d 
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lieh e  B itte  r ich ten , u n s au c h  in d en  k ü n ftig e n  Ja h re n  
tre u  zu  b le ib en  und  für die w e ite re  V e rb re itu n g  u n 
se re r  Z eitsch rift „ S o z i a l - T e c h n i k “ n ac h  M ö g 
lic h k e it d ad u rc h  S o rg e  zu  tra g e n , d ass  sie  in  ih ren  
K re isen  n e u e  F re u n d e  u n s g ew in n en  u n d  die A b o n 
n e n ten z ah l n o ch  w eite r v e rm e h re n  helfen .

A n  d ie  I n d u s t r i e  u n d  d e r e n  B e a m t e  
a b e r  r ich ten  w ir die b e so n d e re  h e rz lich e  B itte , aus 
ih rem  K re ise  h e ra u s  d u rch  M itte ilungen  u n d  B e k a n n t
g a b e  v o rb ild lich e r  E in r ic h tu n g e n  u n d  M assn ah m en , 
le h rre ic h e r  U n fä lle  u n d  g e su n d h e its fö rd e rn d e r  A n o rd 
n u n g en  in  d en  A rb e itss te llen  d e r  F ab rik en  u n d  g e 
w erb lic h en  A n lag en  uns in d e n  S ta n d  zu se tzen , die 
in  d e r  P ra x is  g ew o n n e n en  E rfa h ru n g e n  v e rö ffe n t
lichen  u n d  w eite r v e rb re iten  zu k ö n n en . E in e  g le ich e  
B itte  la ssen  w ir an  d ie B e a m te n  d e r  s ta a tlich e n  G e
w erb ea u fs ich t u n d  des te c h n isc h e n  A u fs ich tsd ien s tes  
d e r  B e ru fsg en o ssen sch a ften  e rg e h en , so w eit sie  uns 
b ish e r  n o ch  fe rn  g e s tan d e n  h ab e n .

D a  a b e r  e in e  h au p tsäc h lic h  a u f  e ig en e  K ra ft 
an g ew iesen e  Z eitschrift a u f  d ie  D a u e r  n ic h t b es teh e n  
k an n , w en n  ih r n ich t a u c h  M ittel aus d em  E rlö se  
v o n  I n s e r a t e n  zufliessen , so  w en d e n  w ir u n s au c h  
a n  d ie  I n d u s t r i e  und  zw ar in e rs te r  L in ie  an  d ie 
je n ig e n  In d u str ie llen , w e lch e  u n f a l l s i c h e r e  M a 

s c h i n e n  u n d  A p p a r a t e  b au e n  u n d  v e r tre ib e n , ih re  
E rz e u g n isse  im  In se ra te n te ile  u n se re r  Z eitsch rift b e 
k a n n t zu  m a ch e n . Is t es d o ch  lä n g s t e rw iesen , d ass  in 
d e r  h eu tig en  Z eit d e r  A b sa tz  e in er M a sch in e n g a ttu n g  
a u sse r  v o n  ih re r  L e is tu n g sfäh ig k e it u n d  ih re r  G ü te  
n ich t zu m  m in d e s te n  v o n  ih re r  u n f a l l s i c h e r e n  
B a u w e i s e  ab h ä n g t. D a h e r  b ie ten  In se ra te , w elche  
in d ie se m  S inne d ie te c h n isc h e n  E rz e u g n is se  a n 
p re ise n , be i d e n  z a h lre ic h en  L ese rn  u n se re r  Z eit
sc h rift b e g rü n d e te  A u ss ic h t a u f  E rfo lg . W e n n  w ir 
b e i u n se re r  B e tra c h tu n g  d a h e r  a u c h  d ie  w irtsch a ft
liche  S e ite  u n se re r  Z e itsch rift n ich t au s d en  A u g en  
lassen , so g e sc h ie h t es in  d e r  A b s ic h t, a lle  e r re ic h 
b a re n  K rä fte  u n d  M ittel fü r d ie  Z u k u n ft in  B ew e
g u n g  zu  se tzen  u n d  fü r d ie  S ach e  n u tz b a r  zu m a ch e n .

D en  n e u e n  J a h r g a n g  d e r  S o z i a l - T e c h 
n i k  1912 a b e r  w erd en  w ir m it d e r  Z u v e rs ic h t b e 
g innen , d ass  d ie  a n g e ru fe n e n  K re ise  a u c h  k ü n ftig  
u n s ih re  U n te rs tü tz u n g  n ic h t v e rsa g e n  w erd e n . W ir  
w e rd en  u n se re rse its  k e in e rle i M ühe u n d  A u fw e n d u n 
gen  sc h eu e n , u m  d ie S o z ia l-T ech n ik  a u f  d em  vor- 
b ez e ich n e ten  W e g e  n ac h  K rä ften  zu  fö rd e rn .

S ch riftle itu n g  u n d  V erla g  
d e r  S o z ia l-T ech n ik .

Explosion eines Dampffasses und die Abnutzung der Kesselbleche 
in Abdeckereien.

Von Ingenieur G. H ö v e

Heft 18 d ieser Z eitschrift enthält einen A rtikel über 
d ie  Explosion eines D am pffasses zum  D äm pfen von 
K nochen und zur V ernichtung von T ie rkadavern  in 
e iner K nochenm ühle in S onderburg . Es w erden  darin  
d ie  G utach ten  des N orddeutschen  V ereins zur Ü b er
w achung von D am pfkesseln und der Königl. p re u ss i
schen T echnischen  D eputation  für G ew erbe w iedenge
geben.

D er D am pfkessel-Ü berw achungsverein  stellt nach 
e iner ausserordentlichen  inneren Revision säm tlicher 
se iner Ü berw achung un terstehenden  D am pffässer in 
A bdeckereien  fest, dass die A bnutzung der K essel
b leche in den einzelnen B etrieben sehr versch ieden  ist, 
zum  Teil aber so sta rk , dass in m ehreren Fällen eine 
kurzfristige W iederholung der U ntersuchung  an g eo rd 
net w erden  m usste. Einen bestim m ten G rund für diese 
versch iedene A bnutzung g ib t der Verein n icht an, er 
b eschränk t sich auf die M utm assung, d ass bei gew is
sen  B etriebsw eisen  durch das Kochen der K adaver 
S toffe en tstehen , w elche die G efässw ände so  heftig a n 
greifen, w ie dies bei dem exp lod ierten  D am pffass in 
S onderburg  der Fall gew esen ist.

D agegen ist die Königl. T echnische D eputation  
der A nsicht, d ass bei der K adaververw ertung  durch 
d as  Kochen m it D am pf derartige S toffe n icht entstehen

r m a n n , H am burg.

können. Sie hält es v ielm ehr für w ahrschein lich , d ass 
Schw efelsäure od er andere  die A uflösung des E isens 
bew irkende Stoffe in den K ochgefässen der K adaver
verw ertungsansta lten  V erw endung finden.

Ich habe  als techn ischer A ufsich tsbeam ter der Be
ru fsgenossenschaft der chem ischen Industrie , zu der die 
A bdeckereien  und K nochenm ehlfabriken m it gehören , 
bere its  se it langen Jahren G elegenheit gehab t, die v e r
sch iedenen  A rbeitsvorgänge zu beobach ten . Auch der 
S onderbu rger B etrieb  gehört zu m einem  B ezirk. Es 
dürfte  deshalb  zu r K lärung beitragen , w enn ich von 
m einen W ahrnehm ungen  und A nsichten, d ie  a llerd ings 
in m einem  Jahresberich te  b e re its  kurz erw ähn t sind , 
an d ieser S telle eingehendere M itteilungen m ache.

D a die E xplosion w egen ihrer n icht völlig  au fge
klärten  U rsachen , sow eit sich diese auf die schnelle 
A bnutzung der Bleche erstrecken , ein g rö sseres  A llge
m ein in teresse für sich in A nspruch nehm en dürfte , so 
seien  h ier einige A ngaben über die A nlage und den H er
gang  der E xplosion vorausgeschick t.

D as aufrech tstehende schm iedeeiserne D am pffass 
hatte  einen D urchm esser und eine H öhe von 1800 mm, 
es w ar m it den bekannten  gesetzlich  vorgeschriebenen  
A rm aturen ausgerüste t und für einen B etriebsdruck  von
3,3 A tm osphären genehm igt. Ü ber seinem  Boden b e 
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fand  sich  eine D am pfschlange sow ie ein E in lass für 
d irek ten  D am pf, darüber der S iebboden  zur A ufnahm e 
der K nochen oder K adaver. D a d as  D am pffass ausser 
zum  Kochen und D äm pfen auch zum E xtrahieren  m it

ten. N ach A ussage des W ä rte rs , der 2 b is 3 M inuten 
vor der E xplosion in das etw a 30 m entfernt liegende 
K esselhaus gegangen w ar, um dort eine Pum pe ab z u 
stellen, konnte auf dem D am pffass, als es explod ierte ,

Fig. 3 0 4 .

te ls  Benzin benu tzt w urde, so w ar das oben auf dem 
selben angeb rach te  A bzugsrohr in se iner V erlängerung 
als K ühlschlange zum  V erdichten der B enzin- und 
W asse rd äm p fe  eingerichtet. Z ur A ufnahm e des a u s 

ein D ruck  von höchstens 2 1 / 2  Atm. vorhanden gew esen 
sein.

Irgend ein V erschulden seitens des W ärte rs  kom m t 
n icht in F rage, denn die U ntersuchung der K essel-

Fig- 3 0 5 .

gekochten  oder durch E xtrak tion  gelösten F ettes stand 
in einer gem auerten  G rube in der N ähe des D am pf
fa sse s  der F ettkessel.

Am T ag e  der E xplosion befanden sich im D am pf
fass  K adaver, die un ter D ruck  ausgekocht w erden so ll

b leche nach der Explosione ergab, dass der M an
tel, dessen  ursprüngliche S tärke 7 mm betragen  hatte , 
ste llenw eis kaum  noch 1 mm stark  w ar, und die E x
plosion dem nach zw eifellos der starken  M ateria lab 
nutzung  zugeschrieben w erden  m usste. O pfer an M en
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schenleben  hat die K atastrophe zum  Glück nicht zur 
Folge gehabt. W elche V erw üstungen aber an den G e
bäuden  angerich te t sind, zeigen die nachstehenden  
photograph ischen  Aufnahm en des D am pfkessel-Ü ber -

se r Zeit eine E xplosion  erfolgen konnte , m it einer so 
schnellen A bnutzung  der K esselbleche a lso  n icht g e 
rechnet w ar, liegt das  B em erkensw erte  für D am pf
fässe r d ieser A rt.

Fig. 3 0 6 .

w achungsvereines, aus denen auch der Z u stan d  des 
D am pffasses nach der Explosion zu ersehen ist.

D ie le tzte  innere U ntersuchung w ar vor etw a zwei 
Jahren  ausgeführt. M ängel hatten  sich dabei nicht vo r-

D ie A nnahm e der T echnischen  D epu ta tion , d ass  
die aussergew öhnliche Schw ächung der Bleche u n b e
dingt auf einen Z usatz  von S chw efelsäure od er von 
anderen  die Z erstö rung  fö rdernden  Z usätzen  zu rückge-

Fig- 3 0 7 .

gefunden. N ach den Bestim m ungen der p reussischen  
D am pffass-V erordnung w ürde die nächste  innere R e
vision vier Jahre später,, also erst in zw ei Jahren w ieder 
fällig gew orden  sein.

D arin  aber, d ass bere its  zwei Jahre vor A blauf die-

führt w erden  m üsse, obgleich  die V erw endung irgend 
w elcher Z usätze  von dem  B etriebsunternehm er in A b
rede  gestellt w ird , deckt sich nicht m it m einen W a h r
nehm ungen. Z w ar findet m an in K nochenm ühlen z u 
w eilen Schw efelsäure vor, doch dient d iese dann e n t
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w eder zum A ufschliessen von K nochenm ehl oder a u s 
n ah m sw eise  auch wohl zu r R einigung der gew onnenen 
F ette . Beide V orgänge, die e rs t erfolgen können, n ac h 
dem  der K ochprozess längst vo rüber ist, w erden  in b e 
sonderen  B ehältern  ausgeführt, ein E influss der S chw e
felsäure auf das  D am pffass kann dabei also n icht in 
F rage kom m en.

M eines E rach tens un terlieg t es kaum  einem  Z w ei
fel, d ass  die schnelle Z erstö rung  der K esselbleche dem 
E influss der F ettsäu ren  zugeschrieben  w erden  m uss. 
Fälle, w ie d e r in S onderburg , sind  schon w iederholt 
vorgekom m en. So befindet sich  im V erw altungsberich t 
der B erufsgenossenschaft der chem ischen Industrie  für 
1903 die M itteilung über eine D am pffassexplosion  in 
e iner K nochenentfettungsanlage, bei w elcher vier P e r 
sonen  getö tet w urden . E s handelte  sich  hier um einen 
stehenden  K essel, dessen  u rsprüngliche W andstä rke  
von 15 mm b is  auf 2 mm abgenu tz t w ar. Bei einem 
D ruck  von 4 A tm osphären  riss  der K essel im un tersten  
S chuss ab und  flog  durch d as D ach.

Ein w eite rer Fall befindet sich  im V erw altungsbe
rich t für 1909: In einer A bdeckerei riss  an einem  h o 
rizontalen  K adaververn ich tungsappara t die N ietung  des 
D am pfm antels auf in dem  A ugenblick, als ein A rbeiter 
m it der E ntleerung beschäftig t w ar. D er M ann wunde 
getö te t. Es ste llte  sich heraus, d ass die versenkten  
N ietköpfe abgefressen  w aren  und zugleich infolge der 
m angelhaften  E n tw ässerung  des D am pffasses s ta rk e  
A ngriffe der K esselw andungen  sta ttge funden  hatten . In 
dem  B ericht w ird  dazu bem erk t: D iese A pparate  b e 
dürfen, w ie schon frühere  U nfälle bew iesen  haben, 
w egen ihrer sta rken  B eanspruchung durch chem ische 
E inw irkungen einer b eso n d ers  sorgfältigen inneren 
U ntersuchung , und zw ar m öglichst in kürzeren  Z e it
räum en als sonst für D am pffässer vorgeschrieben .

N och ein Fall ist m ir aus dem  Jahre  1899 in E r
innerung, bei dem  es jedoch  n icht zu einer Explosion 
kam . H ier r iss  in beträch tlicher Länge ein K nochen
däm pfer bei der W asse rd ru ck p ro b e  auf, a ls noch längst 
n ich t der zu lässige B etriebsdruck  erreich t w ar. D ie 

.K esselb leche w aren  ste llenw eis b is  auf P ap ie rs tä rke  
zerfressen .

D ie E igenschaft der F ettsäu ren , un ter gew issen 
V erhältn issen  Kupfer oder E isen aufzulösen, ist zw ar 
allgem ein bekann t, doch sind  nur w enig  A nhaltspunkte 
vorhanden , in w elchem  M asse d ies der Fall ist.

Um so beach tensw erte r s ind  deshalb  die mir, von 
einem  F achm anne gem achten M itteilungen, der in se i
ner langjährigen P rax is  als technischer L eiter einer 
g rossen  S tearin fabrik  alle E igenschaften  der Fette 
g ründlich  kennen gelern t hat. Auch er bezw eifelt nicht, 
d ass  die E xplosion in S onderburg  der W irkung  der 
F ettsäu ren  zuzuschreiben ist. Seinen A ngaben en t
nehm e ich Folgendes. „D er E influss der F ettsäu ren  auf

Kupfer, B ronze und  nam entlich auch auf Schm iedeeisen 
ist viel g rösser als im allgem einen angenom m en w ird. 
B eispielsw eise sind  häufig schon neue K upferrohre von 
5 mm W an d stä rk e  in einem  Zeiträum e von kaum  einem 
halben Jahre durch F ettsäu ren  zerfressen. An R epa
ra tu r-  und E rsatzkosten  für die durch F ettsäuren  ze r
stö rten  Leitungen, A pparate usw . sind in W erken, w ie 
z. B. dem  von ihm geleiteten , jährlich  m indestens 
20 000 M ark aufzuw enden.

D ie W irkung  der F ettsäuren  ist freilich sehr v e r
sch ieden  und zw ar in e rste r Linie abhängig  von dem 
P rozen tsa tz  der in den Fetten  enthaltenen flüchtigen 
F ettsäu ren , dann aber auch von der, Reinheit der M e
talle und endlich von der A pparatur und ihrer B e
nutzungsw eise . Bedingung für das Z erfressen der M e
talle ist die g leichzeitige A nw esenheit von Luft und 
W asse r oder W asserdam pf. Die E rfahrungen, w elche 
m an im Laufe der Jahre an K esseln, A pparaten  und 
Leitungen für F ette  und F ettsäuren  gem acht hat, haben 
w egen der n icht m it S icherheit vorauszusehenden  
A bnutzung schliesslich dazu geführt, alle schm iede
eisernen und kupfernen D ruckgefässe einer jährlichen 
inneren Revision zu unterziehen. N ur dadurch  w ar 
es m öglich, sich gegen M aterialverluste durch A us
laufen des Inhalts und gegen unvorhergesehene B e
triebsstö rungen  ein igerm assen zu schü tzen .“

Inw iew eit eine häufigere als in der D am pffass
verordnung  vorgesehene U ntersuchung für die D am pf
fässe r in A bdeckereien und K nochenentfettungsanlagen 
no tw end ig  erschein t, sollen die nachstehenden  B etrach
tungen zeigen.

D ie T ie rkadaver, Knochen usw . enthalten  bei ihrer 
A nlieferung keinesw egs im m er die für die Zerstönung 
in F rage kom m enden flüchtigen F ettsäuren . Es ist dies 
z. B. nicht der Fall bei frischen K adavern oder frischen 
K nochen, weil hier die F ette  noch nicht zersetz t, die 
F ettsäu ren  also noch chem isch an G lycerin g e
bunden sind. D agegen enthalten alte Knochen und 
im V erw esungszustande befindliche K adaver s te ts  freie 
F ettsäu ren , und zw ar gerade die sogen, flüchtigen 
Säuren  der F ettsäurereihe , die in W asser löslich sind 
und deren zerstö render E influss auf M etalle am hef
tigsten  ist. D iese F ettsäu ren  w erden m it dem W asser 
verdam pft. Können sie sich dann als K ondensat an 
den K esselw andungen niederschlagen, und kann an die 
benetz ten  Flächen die Luft heran tre ten , so sind  die B e
dingungen für die Z erstö rung  gegeben. D ie F ettsäu ren  
lösen das M etall auf zu M etallsalzen, das K ondens
w asse r löst die gebildeten  fe ttsauren  M etallsalze auf, 
und das M etall ist für neue Angriffe vorbereitet. D iese 
im oberen Kesselteil durch die K ondensate bew irkten  
Angriffe finden natürlich  in w eit höherem  M asse da 
s ta tt, w o die K esselw andungen von der F lüssigkeit, in

*
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der sich die Fettsäuren  in Lösung befinden, bespült 
w erden.

H ieraus geht hervor, dass m it dem Einfluss der 
F ettsäu ren  zw eifellos gerechnet w erden  m uss, dass 
aber der G rad  und die Schnelligkeit der A bnutzung z u 
nächst w esentlich davon abhängt, ob frische K adaver 
in den Kessel gebrach t w erden  oder K adaver, bei denen 
die Z erse tzung  bereits begonnen o d e r gar schon s ta rk  
vorgeschritten  ist.

Es ist nun nicht anzunehm en, dass die m ehr oder 
m inder vorgeschrittene Z ersetzung  der K adaver in den 
einzelnen A bdeckereien genau im V erhältn is zu der B e
schaffenheit der un tersuchten  D am pffässer gestanden  
hat, und diesem  U m stande allein die verschieden s ta rk e  
A bnutzung der K esselbleche zuzuschreiben  ist. V iel
m ehr m uss auch die Art der A pparate und die A rbe its
w eise m it berücksichtig t w erden , da w ie bere its  e r 
w ähnt, gleichzeitig  die G egenw art von Luft und W a s
ser oder W asserdam pf von w esentlichem  Einfluss ist.

M an kann dabei zw ei oder vielleicht auch drei 
H auptgruppen  von A pparaten  unterscheiden.

Als 1. G ruppe sollen die horizontalen  Kessel m it 
H eizm antel und einer innen befindlichen S iebtrom m el 
genannt w erden.

D ie K adaver w erden in die S iebtrom m el eingefüllt 
und in dem  geschlossenen Kessel m it direktem  D am pf 
ausgekocht, b is alles Fett heraus ist. D ann w ird  der 
d irekte D am pf abgestellt und der D am pfm antel g e
heizt. U nter fo rtw ährendem  D rehen der Siebtrom m el 
b leib t der Inhalt so  lange im A pparat, b is  er vo llständig  
trocken und fast pulverförm ig herausgenom m en w er
den kann.

Bei diesem  V erfahren ist eine Z erstörung  durch 
F ettsäu ren  nicht oder nur in geringem  M asse zu e r 
w arten . W ährend  des K ochprozesses fehlt der L uft
zu tritt, auch können sich die D äm pfe an dem mit H eiz
m antel um gebenen Innenkessel n icht niederschlagen. 
D er Kessel b leib t auch nach der Entleerung, w enn die 
Luft Z utritt hat, vollkom m en trocken.

Als 2. G ruppe sind  die stehenden  K essel zu b e 
trach ten , in denen sich  un ten  eine D am pfsch lange und  
darüber der S iebboden  zur A ufnahm e d er K adaver oder 
Knochen befindet. S ta tt der D am pfschlange kann der 
un tere  T eil des K essels auch mit H eizm antel versehen 
sein.

D er Inhalt w ird , nachdem  er m it W asser au sg e
kocht und  die B rühe dann abgelassen  ist, ebenfalls g e 
trocknet, jedoch  n icht in dem  M asse w ie  bei dem  v o r
genannten  V erfahren. Schon w ährend  des K ochens 
können sich im oberen  T eil des K essels F e ttsäu ren  und 
W asserdäm pfe n iedersch lagen , die dann  bei der vo ll
ständ igen  A bkühlung w ährend  und nach  der E n tleerung  
an den K esselw andungen haften  b le iben , b is  der K es
sel mit der nächsten  B eschickung w ieder in B etrieb 
gesetz t w ird . D a die Luft w ährend  d ieser ganzen Zeit 
Z u tritt hat, so ist hier eine allm ähliche A uflösung der 
K esselbleche zu erw arten .

D ie 3. G ruppe , un ter w elche der S onderbu rger 
A pparat zu rechnen ist, un terscheidet sich  von der 
zw eiten  nur dadurch , dass das D am pffass, nachdem  
der K ochprozess vo rüber ist, als B enzinex trak teur b e 
nu tz t w ird , um das beim  Kochen in den K adaverteilen  
zurückgeb liebene F ett noch in der bekann ten  W eise  
durch B enzinextrak tion  zu gew innen. D adurch  w erden  
dann  w iederum  flüchtige F ettsäu ren  m it dem  Benzin 
verdam pft, und es können sich  im abgekühlten  oberen  
T eil des K essels w eitere  N iedersch läge b ilden , zu denen 
noch die N iedersch läge kom m en, die nach beendeter 
E xtrak tion  durch das A btreiben  des B enzins m it D am pf 
en tstehen . E ine S teigerung  der F e ttsäu rew irkung  ist 
deshalb  hier anzunehm en.

Zum  S chluss sei noch kurz darauf hingew iesen, 
d ass  eine w eitere B ildung von F ettsäu ren  durch F e tt
spa ltung , sow ohl durch höheren D ruck  im D am pffass 
w ie auch durch Ferm entation  vor und w ährend  des 
K ochprozesses höchst w ahrscheinlich  ist. D iese F rage 
näher zu erö rtern , halte  ich m ich als Ingenieur n ich t 
für berufen.

Die Hygiene im Berg- und Hüttenwesen 
auf der Internationalen Hygiene-Ausstellung Dresden 1911.

V on B ergassessor S c h

„D ie Industrie, das gesam te industrielle Schaffen, 
W irken und Leben, stellt heute einen kom plizierten 
A ufbau dar. D ie industrielle T ätigkeit kann sich heute 
n icht lediglich auf die P roduktion  des einen oder a n 
deren Artikels und dabei auf technische V ervollkom m 
nung besch ränken ; die Aufgabe der Industrie ist eine 
viel grössere, höhere und erhabenere, die Industrie ist

o r r i g , C harlo ttenburg .

eins der w ich tigsten  G lieder in der kulturellen  und 
sozialen  E ntw ickelung eines K ulturvolkes, eines m oder
nen S taa tes . N ur w enn die Industrie ihre A ufgabe als 
K ulturträger, als G rundpfeiler des sozialen  und w irt
schaftlichen B estandes des S taa tsw esens, ja  der g e 
sam ten  K ultur rich tig  e rfasst und erfüllt, kann sie den 
P latz  behaup ten , der ihr in d ieser R ichtung zukom m t.“
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—  M it R echt w eist in d iesen W orten  der K om m issar 
der Ö sterre ichschen  Regierung, D r. R am bousek, auf die 
g ro sse  B edeutung hin, w elche die H ygiene in der Bilanz 
der Industriellen  gegenw ärtig  hat. D ie A ufgabe der 
H ygiene-A usstellung  w ar es, auch der b re iten  Ö ffen t
lichkeit zu zeigen, w as auf diesem  G ebiete  b isher g e 
le iste t w urde , und w elche g rossen  E rfolge durch die 
hygien ische F orschung und die p rak tisch  angew andte 
H ygiene bere its  erz ielt w orden  sind.

D ie den B e r g -  u n d  H ü t t e n m a n n  in erster 
L inie in te ressierenden  G egenstände um fasst die A b
teilung „B eruf und A rbeit, T echnik  und  M aschinen“ 
und die S onderausste llung  „D ie deu tsche A rbeite rver
sich eru n g “ .

D ie versch iedensten  chem ischen S toffe bedrohen  
gelegentlich die m enschliche G esundheit: in der In
dustrie  die des A rbeiters, in der V erw endung die des 
V e rb ra u c h e rs . M odelle  in n a tü rlic h e r  G rösse  v e ra n 
schau lichen  die bekann ten  E rscheinungen der ch ro 
n ischen  B l e i v e r g i f t u n g e n ,  die sich in einer 
Lähm ung des nervus peronäus (B euger des F ussgelen- 
kes) äussern . Sehr selten  sind  g lücklicherw eise Z i n k 
V e r g i f t u n g e n .  M erkw ürdig  dagegen ist das  so 
genann te  G i e s s f i e b e r ,  das M essing- oder Z ink
fieber, w elches durch E inatm en der Z inkoxydnebel 
bei M essinggiessen  auftritt, in den m eisten  Fällen je 
doch ohne dauernde Folgen b leib t.

Zum  leichteren  V erständnis der F abrikg ifte w ar 
es erforderlich , einen Ü berblick  über die w ich tigsten  
R ohstoffe und  F abrikationen  der Industrie  zu geben. 
D ie G ruppe b ie tet über die w ich tigsten  anorganischen  
Stoffe (M etallo ide und  M etalle) eine re iche Ü bersich t; 
sie ist nach E lem enten geordnet und zeigt u. a .:  P h o s
phor, Z inn, Kalium , G old, S ilber, Blei, Z ink, Kupfer, 
N ickel, E isen, A lum inium . Von vielen E lem enten sind 
die D arste llung , die bed eu ten d sten  natü rlichen  V erb in
dungen, die technisch  w ich tigsten  P rä p a ra te  m it b eso n 
derer B erücksich tigung  der giftigen und p rak tisch  g e
fährlichen zur D arste llung  gebrach t. D ass  h ierbei zu 
w eilen  U ngenauigkeiten  der zum  T eil vera lte ten  D a r
stellungsm ethoden  un terlaufen s ind  —  angeführt sei 
h ie rbe i z. B. die T a fe l: „D arste llung  des S iedesalzes“ , 
die einige feh lerhafte A ngaben en thält —  sei nur n eb en 
bei e rw ähn t, da der H auptzw eck , dem  Laien eine V or
ste llung  von den F abrikationsm ethoden  m it ihren sp ez i
fischen G efahren zu verschaffen, tro tzdem  erreicht 
w ird . T echno log ische Tafeln, A bbildungen, die dem 
hygienischen Institu t in W ürzburg  en tstam m en, vervoll
ständ igen  die Sam m lung. Auch das hygienische In
stitu t der U niversität Leipzig hat hier w ertvo lles M a
teria l beigesteuert.

E ine w eitere G ruppe um fasst sodann  die spezielle 
B eru fssta tistik  und B erufshygiene. Z ahlenm ässige und 
g raph ische T afeln  geben h ier in te ressan te A ufschlüsse

über die einzelnen G ew erbekrankheiten , sow ie über die 
S terblichkeit und K rankheitsfälle der verschiedenen B e
ru fsarten . H insichtlich der U n f a l l  h ä u f i g k e i t  
s teh t der B e r g b a u  m it 15 ,5 o/00 an erste r Stelle. Es 
folgt dann der S teinbruchbetrieb  m it 15 °/00, E isen- und 
S tah lw erke m it 12 °/00> endlich M etallfabriken und die 
Feinm echanik  mit 7 °/00. G ünstig  liegen die V erhält
n isse dagegen im B ergbau, w enn m an die M i l i t ä r 
t a u g l i c h k e i t  un tersucht. Geht m an von einer 
N orm alzahl von 20 R ekruten  (für eine bestim m te B e
völkerungszahl) aus, so ste llt die L andw irtschaft 24, 
der B e r g b a u  23,  das  H ü t t e n w e s e n  nur 11, 
Lehrer und B eam te endlich nur 8  Rekruten.

D ass die d u r c h s c h n i t t l i c h e  S t e r b l i c h 
k e i t  im 25. b is 60. L ebensjahre nicht abhängig  ist von 
der S chw ere der A rbeit, bew eist auch die folgende E r
m ittelung. N im m t m an als N orm  die Zahl 1000 an, so
s te rb e n :

in E ise n e rz b e rg w e rk e n ...................................850
in S te in k o h len b e rg w erk e n ............................. 920
in Z in n b e r g w e r k e n .........................................1850
E rnste  M ahnungen enthalten  die mit g rösser Sorg 

falt zusam m engestellten Zahlenreihen, die den B esucher 
ein Bild von der W i r k u n g  d e s  A l k o h o l s  auf 
die Industriearbeiter und ihre Familien geben sollen. 
H ierbei m uss m an sich zunächst die Summen vergegen
w ärtigen, die in D eutsch land  für Alkohol ausgegeben 
w erden. W ährend  die A usgaben für Alkohol 3,8 M il
liarden M ark betragen , erreichen sie beisp ie lsw eise für 
H eer und M arine nur 816 M illionen, fü r K rankenkassen 
320 M illionen, für die Invalidenversicherung 190 M il
lionen, für die U nfallversicherung 175 M illionen.

Eine bered te  S prache sprechen aber vor allem die 
E rgebnisse der Erm ittelungen, die über das Schicksal 
der K i n d e r  a u s  A r b e i t e r f a m i l i e n  angestellt # 
w orden sind. U ntersucht w urden die K inder aus zehn 
T rinker-A rbeiterfam ilien  und zehn m ässigen A rbeiter
fam ilien :

Kinder der Kinder der 
Trinker- mässigen

Arbeiterfamilien Familien 
in d en  e rs te n  M ona ten  ge- .

s t o r b e n ................................ 43°/o 8 °/o
m issgeb ilde t und  k r a n k . . 38,6°/o 9 ,8 °/o
k ö rp e rlic h  u n d  geistig  g e 

su n d  ...............................................................  17,5°/o 82 °/o

D er B erufshygiene der Bergleute sind M odelle und 
A bbildungen der jBergw erksbetriebe gew idm et. So hat 
sich die S tändige A usstellung für A rbeiterw ohlfahrt zu 
B erlin -C harlo ttenburg  mit einer Reihe von O bjekten, 
die der U nfallverhütung im Sprengbetriebe dienen, b e 
teiligt. D as K önigliche S teinkohlenbergw erk Z aukerode 
stellt das Modell eines S chachtfördergestells aus, das 
mit einer V orrichtung zur V erhütung des harten  Auf
setzens versehen ist. Sie beruht darauf, dass das F ö r
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dergestell durch Einschlagen von M essern  am Füllort 
langsam  aufgehalten w ird. D as gleiche B ergw erk zeigt 
einen prak tischen  G rubenverbandkasten  und eine G ru 
benkranken tragbahre , die auf einem federnden  U n ter
gestell derart ruht, dass sie leicht abgehoben  w erden  
kann, um auf dem  F örderw agen  und sp ä te r am F ö r
dergestell tran spo rtie rt zu w erden. Sie w ird  von zwei 
M ann bedien t und soll sich besonders auch in geneig 
ten  S trecken gut bew ährt haben.

E ine neue S icherungsvorrich tung  für P resslu fthäm 
m er soll das unbeabsich tig te  ö ffn e n  des P re sslu ftzu 
tritts  und das dadurch bed ing te H erausfliegen des 
Schlagw erkzeuges in einfacher W eise  verhüten . G leich
zeitig  w ird  eine m it Schutzvorrich tung  versehene tra n s 
p o rtab le  B ohrm aschine vorgeführt.

Von allgem einem  In teresse ist auch das M odell 
eines kom pletten B ergw erksbrausebades, w ie es bere its  
fü r m ehrere B ergw erksanlagen (S te inkohlenbergw erk  
Zaukerode, Zeche R heinpreussen) zur A usführung g e
kom m en ist.

Dem  S a l z b e r g m a n n  w ird  eine T afel des 
hygienischen Institu ts Halle a. S. w ertvoll sein , die in 
anschaulicher W eise die E rgebn isse  der k l i m a 
t i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  v o n  W e t t e r n  
i n  K a l i b e r g w e r k e n  und ihren E influss auf die 
T em p era tu r und die Pulszahl der B ergleute bringt.

Auch die eigentüm liche E rscheinung der P re s s 
lu fterkrankung ist G egenstand der Behandlung. B e
kanntlich  haben die O bduktionen  von A rbeitern, die 
un te r P resslu ft lange Zeit hindurch gearbeite t haben , 
ergeben , d ass sich L uftblasen besonders in der w eissen  
S ubstanz des R ückenm arkes befanden . D urch  das mit 
günstigem  Erfolge verw endete H a l d a n e s c h e  D e .  
k o m p r e s s i o n s v e r f a h r e n  sank  die E rk ran 
kungsziffer in einem  Falle um 23 °/0.

Dem Z i n k h ü t t e n b e t r i e b e  entstam m t das 
M odell, das die S taubabsaugung  des Z inkstaubes ze i
gen soll. E rfreulich ist die Zusam m enstellung, die den 
E rfolg der Z inkhüttenhygiene hinsichtlich der Zunahm e 
des L ebensalters der Z inkhü ttenarbe iter O bersch lesiens 
in den Jahren 1901 b is  1909 infolge der B u n d esra tsb e
kanntm achung vom 6 . F ebruar 1900 betreffend  die E in 
rich tung  und den Betrieb von Z inkhütten vor Augen 
führen soll. W ährend  1901 nur 16,6 ° / 0 der G esam tzahl 
der Z inkhü ttenarbeiter über 40 Jahr alt und nur 2,9 ° / 0  
über 50 Jahr alt w ar, w ar 1909 die Zahl auf 26,3 J°  
bezw . 5,5 %  gestiegen.

D ie R auchabführung im B l e i h ü t t e  n b e 
t r i e b  e veranschaulich t ein M odell des königlichen 
B ergam ts Freiberg . Ein w eiteres M odell stellt einen 
B leierzröstofen mit C onverter-R östp rozess und S chw e
felsäuregew innung der Sächsichen S taa tsw erke dar.

Z u erw ähnen  sind an d ieser S telle endlich die

Zeichnungen und M odelle, die sich auf die R einigung 
und K lärung der G ru b en ab w ässer beziehen.

D ie d ritte  G ruppe der A bteilung um fasst den 
B e r g a r b e i t e r s c h u t z  und B e r g a r b e i t e r 
w o h l f a h r t s e i n r i c h t u n g e n .  S ie gew ährt 
einen Ü berb lick  über die g ro ssartigen  Leistungen in der 
B ergarbeite rfü rso rge , sow eit sie auf eigener E nt- 
sch liessung  der B ergherren  beruhen. Alle die E in 
rich tungen , die der H ebung der sozialen  Lage der 
B ergleute gew idm et sind , w ie z. B. die Ledigenheim e 
für m ännliche und w eibliche A rbeiter, K ranken- und 
W öchnerinnenerho lungshäuser, A rbe ite rgärten , H au s
haltungsschulen , K inderfürsorgeeinrich tungen  geben  
K unde von dem reichen  Segen d ieser T ätigkeit.

Einen b reiten  Raum  nehm en hier vor allem die 
T afeln  und E rläu terungen  ein, die die A rbeiterfü rso rge 
der S t a a t s b e r g w e r k e  in P reu ssen  v eran sch au 
lichen. E ine R eihe von Z eichnungen ihrer W o h lfah rts
einrichtungen ste llt d ie königliche B ergw erksd irek tion  
S aarb rücken  aus. Von ihr sind  b isher 7958 A rbe ite r
w ohnhäuser e rbau t, davon 6938 P räm ienhäuser, 529 
H äuser mit verzinslichem  D arlehn  aus M itteln des 
K leinw ohnungsgesetzes und 491 M iethäuser. Z w ö lf
fam ilienhäuser (K osten : 34 000 M k., M ie tp reis einer 
W ohnung 7 bezw . 10 M ark) zeigt das königliche S te in 
kohlenbergw erk  König. A ber auch die p r i v a t e n  
B e r g w e r k s u n t e r n e h m u n g e n  stehen , w ie das  
ausgeste llte  M aterial erkennen lässt, in ihrer T ätigkeit 
und ihren E rfolgen in der A rbeiterfü rso rge n ich t zurück. 
Aus der Fülle der A usste llungsobjek te können hier nur 
einige U nternehm ungen aufgeführt w erden , die durch 
typ ische M usterbeisp ie le  vertreten  sind . D ie R öch- 
lingschen E isen- und S tah lw erke haben A bbildungen 
ihrer Schulen gesand t. D ie H arpener B ergbau A .-G . 
hat M odelle eines K inderheim s, in dem jährlich  440 
K inder der angeste llten  B ergarbeiter auf 4 W ochen A uf
nahm e finden, beigesteuert. G anz beso n d eres  In teresse 
verd ien t das M odell einer ganz m odern  angeleg ten  A r
b e ite rg arten stad t der G rube „M arga bei S en ftenberg“ 
(Ilse B ergbau -A .-G .), die nach  Entw ürfen  des A rchi
tekten  von M eyenburg-D resden  ausgeführt ist.

D as v ielse itigste  Interesse, auch für den B erg- und 
H üttenm ann, erw eck t die S onderausste llung : „D ie 
deu tsche A rbeite rversicherung“ , der deshalb  auch an 
d ieser S telle kurz gedach t w erden  m uss. D ie re ich s
gesetzliche A rbeiterversicherung  ist in ihren un m itte l
baren  Leistungen, w ie in ihren gesundheitlichen und 
sozialen  W irkungen zu einem  der bedeu tendsten  E ck
pfeiler der H ygiene im D eutschen  R eiche gew orden.
So haben  sich  denn auch die K nappschaftsvereine, die 
für die reichsgesetz liche A rbeiterversicherung  D eu tsch 
lands m ustergü ltig  gew esen sind, in reger W eise an 
der A usstellung beteilig t.

D ie U nfallhäufigkeit nach Alter und G eschlecht in
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den einzelnen  Zw eigen des B ergbaues zeig t eine Z u 
sam m enstellung , die auszugsw eise  w iedergegeben  sei.

V e r le tz te , fü r w e lch e  1907 zum  e rs te n  M ale E n t
sch äd ig u n g en  g ez ah lt s i n d :

Betriebsgruppe
über
haupt

Auf 1000 V ollarbeiter desselben 
A lters und G eschlechts

Erw achsene Jugend l. (unt.16 J.j

männl. weibl. männl. weibl.

Steinkohlenbergbau . . . 9349 17,76 6,35 10,90 11,49
Braunkohlenbergbau. . . 601 13,16 3,46 — —
E r z g r u b e n ........................... 691 10,30 2.29 5,23 2,03
Salzbergbau u. Salinen . . 259 10,62 — 4,57 —
Ton-, Sand-, Lehmgruben 23 11,69 — — —
Brikettfabriken . . . . 189 15,41 10,42 3,58 —
Nasspresssteinfabriken . . 3 3,11 — — —

Teerschwelereien . . . . 5 5,04 — — —
Mineralöl- u. Paraffinfabr. 4 5,86 — — —
Z ie g e le ie n ........................... 12 6,52 3,73 11,90 31,25
Abraumbetriebe . . . . 53 7,70 — — —

Chlorkaliumfabriken . . . 50 7,21 — 3,61 —

D er A l l g e m e i n e  K n a p p s c h a f t s v e r e i n  
z u  B o c h u m  belehrt in s ta tis tisch -g raph ischen  T a 
feln über die Zahl der E rkrankungen an W urm krankheit 
(A nkylostom yasis) in den Jahren 1897— 1909, die Zahl 
der T odesfä lle  an T uberku lose  im gleichen Zeitraum  
(d iese ist nur in ihrer abso lu ten  G rösse gestiegen ; im 
V erhältnis zu ihrer M itgliederzahl haben die Zahlen 
jedoch  abgenom m en, und zw ar die Zahl der T odesfä lle 
von 1,7 auf 1,5 unter je 1000 M itgliedern), und die Zahl 
der E rkrankungen  an A ugenzittern, die infolge der 
strengeren  B eobachtung  und häufigeren ärztlichen B e
handlung erheblich zugenom m en hat.

P hotographien  und P läne der K nappschaftsheil
s tä tte  zu Sülzhayn im H arz stam m en von der N o r d 
d e u t s c h e n  K n a p p s c h a f t s - P e n s i o n s 
k a s s e  zu Halle.

D er O b e r s c h l e s i s c h e  K n a p p s c h a f t s 
v e r e i n ,  der 83 W erke m it 155 000 M itgliedern um 
fasst, zeigt M odelle seiner Lazarette in K nurow  und 
Rudaham m er.

Von der K n a p p s c h a f t s b e r u f s g e n o s 
s e n s c h a f t  ist die Sektion VI in Beuthen und die 
Sektion VII in Zw ickau vertreten . D ie le tztgenannte 
Sektion hat Ansichten von der Unfallhilfsstelle zu Ö ls
nitz beigesteuert, und zw ar Ansichten des A pparate
zim m ers, der L adestation  (zugleich A ufbew ahrungs
raum  für elektrische G rubenlam pen) und des L abora
torium s. D ie von der Sektion errichtete, mit einer 
Ü bungsstrecke verbundene Unfallhilfsstelle besteh t seit 
1907. Ihre A ufgabe besteh t darin, ihre H ilfsm ittel den 
Bergw erken des S ektionsbezirkes bei G efahr zur V er
fügung zu stellen. D aneben befasst sie sich mit der 
planm ässigen A usbildung von G rubenaufsichtsbeam ten 
und A rbeitern im G rubenrettungsw esen. Ferner liefert 
sie  dem W erke auf Bestellung die für die R ettungs
apparate  nötigen M aterialien, insbesondere Sauerstoff, 
zu angem essenen P reisen  und führt auch die P rüfung 
und Instandhaltung der den W erken gehörigen R et
tungsappara te  aus.

Von grossem  Interesse endlich sind die A usstel
lungsobjekte der O berschlesischen Z entralstelle für 
G rubenrettungsw esen  und V ersuchsstrecke Beuthen, 
die der Sektion VI angegliedert ist. D iese Z entralstelle 
bezw eckt die einheitliche A usbildung und A usrüstung 
der O berschlesischen Rettungsleute. Sie soll ferner 
alle N euheiten auf dem G ebiete des G rubenre ttungs
w esens p rak tisch  erproben  und durch regelm ässige 
Revisionen der R ettungslager der einzelnen G ruben für 
ihre ste te  Bereitschaft sorgen. Im Falle eines grösseren 
U nglücks kann das R ettungslager der Zentralstelle zur 
Hilfe herangezogen w erden.

Die Unfallgefahr und Unfallverhütung an den mechanisch betriebenen 
Wäschemangeln.

Von Gewerbeinspektor

D ie  b e q u e m e  u n d  b illige G e leg en h e it d e r  K ra ft
v e rso rg u n g , w elch e  die E lek triz itä tsw e rk e  d arb ie ten , 
h a t w esen tlich  d azu  be ig e trag en , d ass  au c h  im  H a u s 
h a lte  b en ü tz te  A rb e itsm asc h in en  n ic h t m e h r in der 
b ish e r  ü b lich en  W e ise  v on  H a n d , so n d e rn  du rch  
e le k tro m o to risc h e  K ra ft a n g e tr ieb e n  w erd en . V om  
S ta n d p u n k te  d e r U n fa llv e rh ü tu n g  aus e rfo rd e rn  w e
g en  d er häufigen  U n fä lle  h ie rb e i b e so n d e re  A u f
m e rk sa m k e it d ie  W ä sc h e m a n g e ln  o d e r D re h ro llen , 
d ie  v o m  B esitzer d em  P u b lik u m  geg en  ein  E n tg e ld  
zu r B en ü tzu n g  ü b erla ssen  w erd en . D a  d iese U nfä lle  
n ic h t n ac h  d em  U n fa llg ese tz  en tsch äd ig u n g sp flich tig  
sin d , w ird  auch  eine am tlich e  S ta tistik  n ich t d a rü b e r

M o r g n e r , Chemnitz.

g efü h rt. S ow eit Z e itu n g sm e ld u n g en  v o rliegen , v e r 
lau fen  s ie  m eist m it tö d lich em  A u sg an g e . Sie e r 
e ignen  sich  d ad u rc h , d ass sich  die F ra u en  beim  
O rd n e n  d e r  au fg e leg ten  W ä sc h e  w äh ren d  des G anges 
d e r  M asch ine m it dem  O b erk ö rp e r  in d ie innere  
M an g elb ah n  b eu g e n , h ie rbe i von  dem  in B ew egung  
b efind lichen  M an g elk asten  ü b e rra sc h t u n d  geg en  eine 
d e r  äu sse ren  v ertik a len  S tü tzsäu len  des M asch inen 
g es te lles  g ed rü ck t u nd  g e tö te t w erden.

D ie  U n fa lltech n ik  h a t au s  d iesen  U n fä llen  b ere its  
d ie  nö tig en  L eh ren  gezogen . D ie b isher v on  A u fs ich ts
w egen  an g e o rd n e te n  M assn ah m en  gegen  d era rtig e  U n 
fälle w aren  m eh r p ro b lem a tisch e r  N atur, d a  sie vor-
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■wiegend in P la k a te n  m it H in w eisen  a u f  d ie  G efa h re n 
qu e lle  u n d  d a s  E rfo rd e rn is  e in er b e d a c h tsa m e n  B e d ie 
nung  d e r  W ä sc h e m a n g e ln  b e s ta n d e n . N eu e rd in g s  trifft 
m a n  w irk sam e re  A bh ilfe . U n d  zw ar w erd en  die M angeln  
m it e in er A u srü c k v o rric h tu n g  au sg e rü s te t, d ie  se lb s t
tä tig  w irk t, so b a ld  die b e d ie n e n d e  A rb e ite rin  in die 
g e fäh rlich e  L ag e  zw ischen  d e n  im  G an g e  befin d lich en  
M a n g e lk asten  u n d  eine d e r  äu sse ren  S tü tzsäu le n  des 
M an g elg este lle s  g erä t. D ie  w ese n tlich en  M erk m ale  
d ieser S ch u tz v o rric h tu n g  sin d  zw ei H e b e l v o r  d e r 
In n en se ite  je n e r  S tü tzsäu len , d ie  im  F a lle  d e r  G efah r 
d u rch  einert D ru c k  se itens d e r  e in g ek le m m ten  P e r 
son  u m g e leg t w e rd en  u n d  h ie rd u rc h  die M asch ine  
au srü ck en . D ie  S tillse tzung  d e r  M angel k an n  b e 
w irk t w erd en  en tw e d er d u rch  U n te rb re c h u n g  des 
e lek trisch en  S tro m es o d e r d u rch  V e rsc h ie b u n g  des 
A n tr ie b sr ie m e n s  d e r  M an g el v o n  d e r  F est-  a u f  die 
L o ssc h e ib e . (F ig . 308.)

^___ Jiafvrv  Jeo T\XaAU^AM^)Ctv.-i__»
 ̂ JTEcx'vvj ctMJxA,fye  

th.UMlÜA

I_____
Fig. 3 0 8 .

E in e  an d e re , au ch  b ere its  im  G e b ra u c h e  b e fin d 
liche  S ch u tz v o rric h tu n g  v e rh in d e rt (n ac h  e inem  n ich t 
m e h r n eu e n  G ru n d satz ) den  E ingriff in die A rb e its 
b a h n  des in  B ew egung  befin d lich en  M angelkastens, 
in d em  die d e r  B e d ien u n g  zu g e k eh rte n  g e fä h rlich e n  
Ö ffnungen  des M angelgeste lles d u rch  d re h b a re  G itte r 
v e rd e c k t w erd en , d e re n  V e rsch lü sse  m it dem  A u s
rü c k e r  d e r  M asch ine zw ang läu fig  v e rb u n d e n  sind. 
G eöffne te  S ch u tzg itte r  sind  n u r be i s tills te h en d e r 
M angel m öglich . (Fig. 309.)

Fig. 3 0 9 .

D ie  k o n s tru k tiv e  D u rc h b ild u n g  d ie se r  b e iden  
S c h u tz v o rric h tu n g en , d ie  in m e h re re n  v e rsc h ied e n en , 
zum  T e il d u rch  G e b ra u c h sm u ste r  o d e r R e ic h sp a te n t 
g esch ü tz ten  A u sfü h ru n g e n  v o rlieg en , sowTie d ie A u s
rü s tu n g  von  neu en  o d e r  b e re its  b en ü tz te n  W ä s c h e 

m a n g e ln  m it d e r  e inen  o d e r  a n d e re n  v o n  b e id en  
b ie ten  keine  te c h n isc h e  S chw ierigke iten . Bei s o rg 
fä ltig e r A u sfü h ru n g  v e rb ü rg e n  b e id e  eine h o h e  U n 
fa lls ich e rh e it d e r  M asch in en  u n d  es w äre  d em n ac h  ih re  
m ö g lich s t w eite  V e rb re itu n g  zu w ü n sch en . D ie  e n t
s te h e n d e n  M e h rk o sten  d ü rfte n  b e i d e r  D rin g lich k e it 
d ie ses  U n fa llsch u tzes  u n d  in A n b e tra c h t d e r  d u rc h  
d ie U n fä lle  in gew issen  B ev ö lk e ru n g sk re isen  e rz e u g 
te n  B e u n ru h ig u n g  als u n v e rm e id lic h e  A u sg a b e n  n ich t 
g e sc h e u t u n d  g e rn  a u fg e w e n d e t w erd en .

L ä ss t m a n  sich  a lle rd in g s  von  e in e r  ü b e r tr ie b e n e n  
A u ffassu n g  ü b e r  die U n fa llm ö g lich k e it le iten , so  w ird  
m an  b e i d e r  zu e rs t e rw ä h n te n  S c h u tz v o rric h tu n g  ein 
an  sich  n ic h t u n m ö g lich e s  V e rsag e n  des se lb s ttä tig e n  
A u srü c k e rs  in  B e tra c h t z ieh en  m üssen . Bei d e r  a n d e ren  
A b w e h rv o rr ic h tu n g  w ird  d u rch  die S ch u tz g itte r  d ie  
B e d ien u n g  d e r  M angel u m stä n d lic h  u n d  z e itra u b e n d  
g e s ta lte t, so  d ass  fü r  d ie  B e n u tze rin n en  d ie  V e rs u 
ch u n g  z u r  ab s ich tlich e n  Z e rs tö ru n g  d e r  zw ang läu fig  
m it d em  A u srü c k e r  v e rb u n d e n en  G itte rv e rsch lü sse  
n a h e  lieg t. In  d iesen  b e id en  F ä lle n  w ä re  e inem  
U n fa lle  n ich ts  von  d e r  S ch w ere  se iner F o lg en  g e 
n o m m e n . E s  d ü rfte  d a h e r  eine B a u a rt d e r  W ä s c h e 
m an g e ln , be i w e lc h e r  d e re n  ä u s se re  v e rtik a le n  S äu len  
an  d ie  E n d s te llu n g e n  d e r  L a u fb a h n  d es  M an g e lk as ten s  
g ese tz t w erd en , ein  b e s se re r  A u sw eg  zu r V e rh ü tu n g  
d e ra rtig e r  U n fä lle  sein . D e r  w eite A b s ta n d  zw ischen  
den  S tü tzsäu len  u n d  d en  E n d e n  d e r  w irk sam en  
M angelfläche  w irk t u n fa llv e rh ü ten d . (F ig . 310).

T ro tz d e m  d iese  L ö su n g  für den  F a c h m a n n  n a h e  
lieg t u n d  e in e r v o m  G esich tsp u n k te  d e r  U n fa llv e r
h ü tu n g  au s  g e ü b te n  K ritik  n a c h  je d e r  R ich tu n g  hin 
s ta n d h ä lt, w e rd en  d e ra rtig e  W ä sc h e m a n g e ln  n o ch  
n ic h t an g e fertig t. A ls  ein u n ü b e rw in d b a re s  H in d e r
nis k an n  m an  es w ohl k au m  bezeichnen , d ass  d ie se  
B a u a rt d en  P re is  e in e r W ä sc h e m a n g e l, d e r  sich  im  
D u rc h sch n itt, d en  E le k tro m o to r  m ite in g e re ch n e t, a u f  
e tw a  700  M ark  b e läu ft, um  e tw a  70 M ark  e rh ö h e n  
w ürde . V ie lle ich t ü b e rn im m t ein F a b r ik a n t d ie  H e r 
ste llu n g  v o n  W ä sc h e m a n g e ln  d ie se r  B a u a rt. Bei 
s ta rk e r  B e to n u n g  ih re r  zw eifellos v o rh a n d e n e n  U n 
fa lls ich erh e it in d en  V erk a u fsa n g e b o te n  w ü rd e  er v o r
au ssich tlich  a u f  e inen  re ic h lic h en  A b sa tz  rech n en 
k ö n n en .
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Explosion in einer
Z u  den  in n e u e re r  Zeit im m e r m e h r  zu r V e r 

w e n d u n g  g e la n g e n d e n  L ö su n g sm itte ln  d e r  F irn isse  
u n d  L ack e  g e h ö rt das A m y la c e ta t. E s  ist e in e  V e r
b in d u n g  d er E ss ig sä u re  m it A m y lä th e r , die als c h e 
m isch  re in e  F lü ss ig k e it bei 136 °, in  d e r  üb lich en  
H a n d e lsw a re  in fo lg e  a n d e re r  B e im e n g u n g en  schon  
b e i 1 0 0 — 115° s ie d e t u n d  e x p lo s iv e  D ä m p fe  e n t
w icke lt. In  se in e r  F eu e rg e fä h rlich k e it sow ie  in  se i
n e r  te c h n isc h e n  V e rw e rtb a rk e it s te h t A m y la c e ta t 
zw ischen  A lk o h o l u n d  Ä th e r . E s  w ird  häu fig  an  
S te lle  d es  le tz te ren  v e rw e n d e t zum  L ö sen  von  K o l
lo d iu m w o lle , zu r H ers te llu n g  v o n  Z a p o n lack  und  
findet in sb e so n d e re  au c h  in  d e r  P h o to g ra p h ie  A n 
w en d u n g .

D ass d ie  F ab rik a tio n  d es  A m y la c e ta ts  b e so n d e re  
V o rs ic h t v e rla n g t, b ew e is t e ine  v o r  k u rzem  s ta t t 
g e fu n d e n e  E x p lo s io n  in e in er ch e m isch en  F ab rik , 
die le ich t fü r L e b e n  u n d  G esu n d h e it d e r  in d er F a 
b r ik  b esch ä ftig ten  P e rso n e n  sow ie  d e r  N a c h b a rn  
h ä t te  v e rh ä n g n isv o ll w erden  u n d  g ro ssen  M ateria l
s c h a d e n  h ä tte  v e ru rsa c h e n  k ö n n en . B ei d e r  H e r 
s te llu n g  w ird  w asse rfre ies  N a tr iu m a c e ta t und  A m y l
a lk o h o l (F use lö l) z u s a m m e n g e b ra c h t, d em  m a n  aus 
te c h n isc h e n  G rü n d e n  n o ch  b e s tim m te  M engen  v o n  
E ise ss ig  u n d  S ch w efe lsäu re  zusetz t. D ie  M ischung  
w ird  u n te r  fo rtg e se tz te m  R ü h ren  e rh itz t u n d  das 
ü b e rg e h e n d e  A m y la c e ta t u n te r  K ü h lu n g  verflüssig t. 
S p ä te r  w ird  d an n  d ie  L a u g e  a b g e z o g e n  u n d  d ie se lb e  
M enge  w a rm e s  W a sse r  z u g e se tz t und  w eite r e rh itz t, 
b is a lles  A m y la c e ta t ü b e rd e s tillie r t ist.

A n  d em  v e rh ä n g n isv o lle n  T a g e  w ar m a n  n a h e 
zu  an  d em  S ch lü sse  d er D estilla tio n  a n g e la n g t. D a  
v e rn a h m  m a n  p lö tz lich  e inen  d u m p fen  K n all u n d  
u n m itte lb a r  d a rau f eine la u te  E x p lo s io n , d u rch  w e l
c h e  d as g an z e  Z ieg eld ach  z e r trü m m e rt u n d  in dem  
d u rc h  die g eö ffn e te  T ü re  m it dem  D e s tilla tio n srau m e  
in V e rb in d u n g  s te h e n d e n  L a g e rra u m  s ta rk e  B e sc h ä 
d ig u n g e n  am  D a c h , an  d en  F e n s te rn  u n d  an  dem  
M au erw erk  v e ru rs a c h t w o rd e n  sind . E s  ze ig te  sich  
fe rn er, d ass  d ie  H a u b e  des  R ü h rg e fä sses  ü b e r  die 
H ä lf te  ab g e risse n  u n d  das K e sse lm a u e rw e rk  a n  v e r
sc h ie d e n e n  S te llen  b e s c h ä d ig t w ar. D e r  Z u stan d  
d es  K esse ls  u n d  M au erw erk s u n m itte lb a r  n ac h  d e r  
E x p lo s io n  ist d u rc h  das B ild  (Fig. 311) d a rg e s te llt. 
E in  A rb e ite r, d e r  d as  R ü h rw erk  zu b e d ie n e n  ha tte , 
e r li tt sch w ere  B ran d w u n d e n  im  G esich t u n d  an  den  
A rm e n , ein  zw eite r A rb e ite r, d e r  g e ra d e  die n ach  
d em  L a g e rra u m  fü h re n d e  T ü r  öffnete, w u rd e  zu 
B o d e n  g esch le u d e rt. A u f  G ru n d  d e r  B e sich tig u n g  
d e r  U n fa lls te lle  k u rz  n ach  d e r  K a ta s tro p h e  sow ie 
d e r  A u ssa g e n  d e r  in  der F a b r ik  b e sc h ä ftig te n  P e r 
so n e n  d ü rfte  sich  der V o rg a n g  in fo lg en d e r W e ise  
zu g e tra g e n  h a b e n :

E s  b e fa n d  sich  n e b e n  flüssigem  A m y la c e ta t n o ch  
e in  R e s t L a u g e  b e s te h e n d  aus sch w e fe lsa u re m  N atro n  
u n d  S ch w efe lsäu re  in  w ässe rig e r  L ö su n g  in d er 
B lase . V erm u tlich  b e g ü n s tig t d u rch  d as  v o rü b e r 
g e h e n d e  S tille s teh en  d es  m it d e r  H a n d  zu d re h e n 
d e n  R ü h rw erk es  en ts ta n d  in fo lge  S ied e v erzu g s  e ine  
h ö h e re  T e m p e ra tu r  als die je w e ilig e  K o c h te m p e ra tu r .

Amylacetatfabrik.
Bei d e r  le ise s ten  B ew egung  des R ü hrw erkes m u ss te  
so d a n n  d u rch  die gan ze  M asse h in d u rch  eine p lö tz 
lich e  D a m p fe n tw ick lu n g  en ts teh en , d ie  den  K esse l 
an  d e r S te lle  des  g e rin g sten  W id e rs ta n d e s  au friss 
u n d  g le ichzeitig  d u rch  die h ie rd u rch  b ed in g te  E r 
sc h ü tte ru n g  das M au erw erk  b esch äd ig te , u n te r  w el
ch em  d as  F e u e r  b ran n te . D ies  w ar d e r  n ac h  den  
ü b e re in s tim m e n d e n  A u ssa g en  d e r  d ase lb s t b e sc h ä f
tig te n  P e rso n e n  w a h rg en o m m en e  e rs te  d u m p fe  K n all. 
Im  N u v e rb re ite te n  sich  die ex p lo s ib len  A m y lace ta t-  
d äm p fe , d ie  au s  d e r n u n m e h r offenen B lase  a u s 
tre ten  k o n n te n , in d em  g an zen  A rb e its ra u m  und  
en tzü n d e ten  sich  an  d en  F eu e rg a sen , d a  das  b e 
sc h äd ig te  M au erw erk  den  Z utritt d e r G ase n ich t 
m e h r ab h a lte n  kon n te . H ie rd u rch  en ts ta n d  die zw eite  
lau te  E x p lo s io n , d ie  in d er o b en  g esch ild e rten  W e ise  
sich  äu sse rte .

Fig- 3 ii-

E s  fra g t sich  nun , w ie m a n  e in er W ie d e rk e h r  
derartiger U n fä lle  Vorbeugen kann . D ie  U rsa c h e  
is t zw eifellos z u n ä ch s t in dem  S iedeverzug  zu suchen , 
d e r  b eg ü n s tig t d u rch  d as  Z usam m enw irken  v e rsc h ie 
d e n e r  Z ufä lligkeiten  en ts ta n d en  ist. A us d iesem  G ru n d e  
ist es g eb o ten , e in e  E in r ic h tu n g  zu schaffen , die 
d as  E n ts te h e n  d er D a m p fb la se n  fö rd e rt. D ie  G e
w erb e-In sp ek tio n  o rd n e te  d a h e r  z u n ä ch s t an , d ass 
in  d e r  B lase  a n  zw ei v e rsch ied en en  s te ts  m it F lü ss ig 
ke iten  b ed e c k te n  S te llen  n ach  oben  g e ric h te te  P la tin 
sp itzen  a n g e lö te t w urden , d u rch  d ie  die E in le itu n g
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d e r V e rd a m p fu n g  e rle ich te r t w ird. In  zw eite r L in ie 
w u rd e  d a ra u f  h ingew iesen , d ass  m a n  so lc h e  flüssige 
o d e r  b re iig e  M assen , d ie  s te ts  g e rü h r t w erd en  m ü ssen , 
tu n lich s t m it m e ch a n isch e n  R ü h rw erk en  in  B ew eg u n g

e rh ä lt, d a  d ie  A b h ä n g ig k e it v o n  d e r  Z u v e rlä ss ig k e it 
e ines  A rb e ite rs  s ich  u n te r  U m stä n d e n  b itte r  rä c h e n  
kan n .

G e w e rb e ra t  D r. M ü l l e r ,  W o rm s.

Anschaffungswerte.
Von M a x  M i s c h k e ,  Berlin - Schöneberg.

Die „Technik und W irtschaft“ brachte in ihrer September
Nummer einen Aufsatz von Martin H. Blancke über obiges 
Thema. Seine Ausführungen gipfelten in der Ansicht, dass als 
Anschaffungswert von Maschinen der Preis zu gelten habe, den 
man dafür am Fabrikationsort zahle. Keinesfalls sollten dazu 
die Transport-, Montagespesen usw. gerechnet werden. Für 
ortsfeste Anlagen wollte er einige nicht näher bezeichnete Aus
nahmen gelten lassen. Die sogenannten stillen .Reserven er
fahren eine ungünstige Beurteilung und werden als irrelevant 
bezeichnet. Im  übrigen tra t er für Einrichtung besonderer 
Konten zum Zwecke der Aufnahme von Einrichtungskosten und 
für deren schnelle Abbuchung ein.

D ie in der d iesjährigen S ep tem ber-N um m er der 
„T echn ik  und  W irtschaft“  von B lancke gebrach ten  A us
führungen erschöpfen das T hem a nicht. D as ist aber 
auch bei dem in einer Zeitschrift zur V erfügung s teh en 
den Raum m eisten teils n icht m öglich, zudem  über d iese 
F rage ta tsäch lich  sich scharf w idersp rechende M einun
gen in den beteilig ten  Kreisen bestehen . D  i e A nsichten 
jedoch  und d i e B egründungen, die B lancke bring t 
scheinen m ir einer R ichtigstellung und  E rgänzung zu 
bedürfen .

Sow eit er zu dem  Schluss kom m t, dass eine M a
schine von Berlin nach M ünchen bezogen, keinen hö 
heren A nschaffungsw ert darste lle , als eine ebensolche 
M aschine, die gleichfalls in Berlin gekauft, aber dort 
bei einer ^w eniger kostspieligen Ü berführung  nach 
ihrem V erw endungsort aufgestellt w urde , verm ag ich 
ihni n icht beizustim m en.

D am it w ird  das se it längerer Zeit viel e rö rterte  
T hem a des S elbstkostenpre ises gestreift. W enn es ke i
nem  Zw eifel un terliegt, d ass d ieser au s  dem  E inkaufs
p re is  zuzüglich aller Spesen und natürlich  auch der a ll
gem einen G eschäftsunkosten  b esteh t, —  in welchem  
Sinne kürzlich auch das R eichsgericht entsch ieden  hat
—  so m uss es als irrtüm lich bezeichnet w erden , dass 
die T ra n sp o rt-  und anderen Spesen dem  E inkaufspreis 
zur F indung des A nschaffungsw ertes n icht h inzuge
rechnet w erden  sollen.

Um darzu tun , w elche B edeutsam keit die S pesen 
erhalten  können, sei nur an die grossen  K osten erinnert, 
die bei dem  Bezug von M aschinen und anderen G egen
ständen  aus dem A usland entstehen. V erpackung, 
T ran sp o rt per Bahn, S eetransport, Zoll, M ithilfe der 
S pediteure, U m laden etc. ergeben m anchm al einen B e
trag , der dem jenigen des G egenstandes gleichkom m t. 
D am it sind  aber die verteuernden  Faktoren  noch nicht 
erschöpft. Am Bestim m ungsort angekom m en, m uss das 
betreffende G ut entladen und zum F abrikp la tz  b efö r
dert w erden. Je nach seiner G estalt und  S chw ere sind  
da noch w ieder besondere V orrichtungen, B ohlen
fahrten , G erüste, K rane und auch geschickte Leute n o t
w endig, ehe der A ufstellungsort erreich t ist. D azu 
kom m en M ontage und H ilfsarbeiten , die rech t ansehn

liche Sum m en erfo rdern . Also alles A usgaben, die den 
E inkaufspreis erhöhen.

D araus erhellt, d ass eine M aschine, in Berlin g e 
kauft und aufgestellt, im A nschaffungsw ert geringer zu 
Buch stehen  m uss, als eine ebensolche, die nach M ün
chen befö rdert und  dort m ontiert w urde . Es ist g le ich 
gültig, ob die G esam tspesen  nur einige P ro zen t oder 
100 P rozen t des P re ises  des G egenstandes ausm achen , 
ob  der T ra n sp o rt von Berlin nach M ünchen geht, ob 
eine W erkzeugm aschine von A m erika ihren W eg  über 
den O zean nach D eu tsch land  nim m t, od er eine S p in 
nereim aschine von M anchester nach R ussland  b e fö r
dert w ird. In allen Fällen ist der A nschaffungsw ert =  
E inkaufspreis am F ab rika tionso rt zuzüglich aller K o
sten , die b is  zur betriebsfertigen  A ufstellung en tstanden  
sind.

D iese B ehauptung  w ird  erst recht in die Augen 
sp ringend , w enn m an sich  vergegenw ärtig t, w ie d e r
jen ige F ab rikan t rechnet, der es übernom m en hat, einen 
GegeflStand, sagen  w ir eine M aschine, fü r einen fe s t
gelegten P reis b is zum  A ufstellungsort zu schaffen  und 
sie  auf diesem  betriebsfertig  zu übergeben . K ostet sie 
auf der F ab rikationsste lle  100 000 M ark und s ind  für 
alle oder einige der vorgenann ten  A ufw endungen 10 000 
M ark nötig , so w ird  er 110 000 M ark dafü r fo rdern . In 
diesem  Falle ist dem  B esteller n icht bekann t, w ieviel 
die S pesen betragen . D er R at von B lancke, für diese 
ein b esonderes  Konto einzurichten , lässt sich  also  gar 
n icht im m er in der P rax is  befolgen. W enn auch b e 
kannterm assen  in solchen Fällen die Leistungen des 
L ieferanten und die des A bnehm ers genau bezeichnet 
w erden , sind  letzterem  doch die Kosten für T ran sp o rt, 
A ufstellung etc. n ich t offenkundig.

Es ist also gleich, ob für eine M aschine, die g e 
b rauchsfertig  zu übergeben  ist, der L ieferant die 10 000 
M ark S pesen  berechnet, oder ob der A bnehm er die 
M aschine ab F abrikationsste lle  für 100 000 M ark kauft 
und die 10 000 M ark K osten se lbst übern im m t; in bei- 
denFällen ist der P re is  =  A nschaffungsw ert der M asch i
ne 110 000 M ark. D ieser B etrag  und  n icht 100 000 
M ark w äre  sonach  dem  A nlagekonto  zu belasten .

E ine neues im E n tstehen  begriffenes U nternehm en 
kann gar n icht anders verfahren , w oher so llten  w ohl 
w ährend  der B auzeit die M ittel zu A bbuchungen g e 
nom m en w erd en ?  D ie G esam tkosten  des B aues um 
fassen  alle A usgaben, die zur betriebsfäh igen  H erste l
lung der gesam ten F abrikan lagen  no tw end ig  sind, 
m ögen sie  N am en haben w ie sie  w ollen. Von einem 
A bbuchen kann da g a r keine R ede sein, auch w enn m an 
bere it w äre, eine H erabw ürd igung  w egen „N icht- 
S chön-A ussehens“ über sich  ergehen zu lassen.

Auch ein junges U nternehm en w ird  es sich in den 
m eisten  Fällen versagen  m üssen, S pesen genannter A rt

\
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von vornherein  einem  B etriebskonto  zu belasten . D as 
könn te , falls n icht ganz besonders gu te E rgebn isse  e r
zielt w erden , die R entab ilitä t fiir die ersten  Jahre  in 
F rag e  stellen . D agegen w erden  ältere, gut p ro sp e rie 
ren d e  B etriebe es sich  n icht entgehen lassen, derartige  
B eträge aus den laufenden E innahm en sow eit zu 
decken, w ie es das E rgebnis nur im m er zu lässt. H ier
bei ist zu bedenken, d ass bei V erbesserungen , U m 
b au ten , E rw eiterungen  noch A ufw endungen allerlei Art 
hinzukom m en. So sind  für A breissen  der alten  M a
schinen, V eränderungen  der G ebäude, der F undam ente 
usw . rech t bed eu ten d e  Sum m en aufzuw enden , w obei 
noch gar n icht einm al der V erluste gedacht ist, die 
durch M indererlös beim  V erkauf a lter M aschinen en t
stehen .

So unfreundlich  auch Blancke den sogenannten  
stillen  R eserven gegenübersteh t, ist doch dem  U n ter
nehm en G lück zu w ünschen, d as  in der Lage w ar und  d a 
nach  ges treb t hat, sich  so lche zu schaffen . Bei den 
zu letz t angedeu teten  V orkom m nissen zeigt es sich  
deutlich , m it w elcher Leichtigkeit eine F irm a über 
dererlei e inschneidende M assnahm en  hinw egkom m t, 
die einen erklecklichen T eil ih res G ew innes zu A b
sch re ibungen  auf ihren  A nlagekonten verw endete. Bei 
den auf m anchen  G ebieten  sich  beso n d ers  bem erkbar 
m achenden  schnellen technischen  F ortsch ritten  tr itt 
bald  einm al an ein U nternehm en die N otw endigkeit 
heran , den M aschinenpark  zu m odern isieren , um der 
K onkurrenz S tange zu halten. W ie w ohltuend  ist es 
da, w enn der B uchw ert der ausrang ierten  M aschinen 
durch tüch tige A bschreibungen  nur noch gering ist.

Ü ber A bschreibungs-M ethoden  Hesse sich  viel s a 
gen, ich will m ich h ier jedoch  darau f beschränken , auf 
d as  von B lancke em pfohlene V erfahren einzugehen. D ie 
E in rich tung  von S epara tkon ten  für alle K osten, die über 
dem  F ab rik p re is  der M aschine usw . liegen, ist als p ra k 

tisch  anzusehen. W ie aber schon  gesagt, w ird  es n icht 
im m er m öglich sein, die in F rage kom m enden Sum m en 
rechnerisch  zu erfassen. Bei nicht o rtsfesten  G egen
ständen , also z. B. bei einer D rehbank, ist das  ja  seh r 
einfach. S chw ieriger sieht es schon aus, so b a ld  g rö s
se re  und o rtsfeste  A nlagen, M aschinen, g rosse  E isen- 
und H olzkonstruktionen etc. in F rage kom m en, die erst 
am V erw endungsort zusam m engebaut w erden . H ier 
m uss m an der A uffassung des V erfassers en tgegen tre
ten, w enn er sag t, d ass der W ert eines G egenstandes 
durch  den T ra n sp o rt und durch die A ufstellung n icht 
geste igert w ird . D as G egenteil ist zutreffend! W enn 
ich m it m einer F abrikan lage in B reslau ansässig  bin, ist 
m ir eine für d iese gekaufte und in Berlin stehende 
M aschine n ich t einen Pfifferling w ert.

D aran  kann auch der rechtliche G edanke n ich ts ä n 
dern, w onach das E igentum  an einer Sache m it dem  V er
sand  an den E rw erber übergeht, sofern  n icht andere 
A bm achungen zugrunde liegen. Da der Kauf n icht zu 
dem  Z w ecke erfolgte, um H andel zu treiben , m uss die 
M aschine —  um dabei zu ble iben  —  no tw end igerw eise  
nach  B reslau  gebrach t w erden , an die Stelle, wo sie 
A rbeit verrich ten  soll, d a ist sie  mir den K aufpreis z u 
züglich aller ändern  N ebenkosten  w ert. U nd nun  vo l
lends e rs t bei g rossen  M aschinenanlagen, K rananlagen, 
Seilfö rderbetrieben , K ühltürm en etc., die erst am V er
w endungsort fertig  m ontiert ihren Z w eck erfüllen 
können.

D och zurück  zu den K onten, die die E in rich tungs
kosten etc. übernehm en sollen. D iese zuerst und in 
v erstä rk tem  M asse abzuschreiben , w ird  sich jeder w eit- 
und  scharfb lickende K aufm ann angelegen sein  lassen. 
Es w äre  aber zu w eit gegangen, ein Schem a für die 
E in rich tung  derartiger K onten aufzustellen, die dem 
prak tischen  Em pfinden anheim gestellt w erden  und den 
jew eiligen B edürfnissen  angepasst sein  m üssen.

Patente und Gebrauchsmuster.
D as unterstrichene Datum der U eberschrift ist der Tag der 

Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung  
gibt den Tag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
13. 11. 11.

S e lb s ttä tig e  B rem sb e rg -N o tw e ich e  m it U m s te u e 
ru n g  e in er E n tg le isu n g sw e ic h e . —  M ich ae l N ow ak, 
B e u th e n  (O .-S c h le s .) , K a se rn e n s tra s se  6 . —  5  d. 
N. 11 734 —  24. 8 . 10.

V o rr ic h tu n g  zu r se lb s ttä tig e n  V errie g e lu n g  des 
P a p ie rm e sse rs  am  E n d e  je d es  A u fw ä rtsh u b e s  für 
P a p ie rsc h n e id m a sc h in e n  m it se lb s ttä tig e r  A u slö su n g  
des  P a p ie rm e sse rs . —  C harles S ey b o ld , D a y to n , O hio , 
V . St. A . —  1 1 b. S. 3 3 3 7 2  —  9. 3. 11.

V o rr ic h tu n g  zum  A b k lo p fen  v o n  K esse ls te in  o. 
d e rg l. m it an  e in em  sich d re h e n d e n  K ö rp e r  a n g e 
o rd n e te n  S c h la g k ö rp e rn . —  E u g e n  v. D ev o o rd e , 
B rem en , F e ld h ö re n  82. —  13 e. D . 23 528  —  18. 
6. 10.

F a h rb a re r  U n te rsa tz  fü r G erü s tle ite rn  m it S ch u h en  
z u r A u fn a h m e  d e r  L e ite rh o lm e . —  A d o lf  P anzen- 
h ag e n , S p an d au , R o o n s tr. 2. —  37 e. P. 2 6 4 3 1 . —
4. 2. 11.

V o rr ic h tu n g  zum  A uflegen  v o n  T re ib riem en  
a u f  d ie  R iem e n sch e ib e n  w äh ren d  des B e trieb es . —  
H e rm a n n  G erlach , A alen , W ü rtte m b e rg . —  47  d. 
G . 3 2 0 6 7  —  11. 7. 10.

16. I I .  11.

V o rs to ssv o rr ic h tu n g  fü r B lo ck w ärm ö fen  o. derg l. 
D e u ts c h e  M a sch in en fab rik  A .-G ., D u isb u rg . —  18 c. 
D . 25 670  —  17. 8 . 11. .

K la p p e n fa n g v o rric h tu n g  fü r E n tla d e  w agen . —  
G ust. T a lb o t & C ie., E isen b ah n w ag en -B au -A n sta lt, 
A a c h e n . —  20 c. T . 16 599 —  25. 8 . 11.

D o p p e lw a n d ig e  F e u e rsc h u tz tü r  m it a llse itig  a b 
g esch lo ssen e m  H o h lra u m . —  A lfred  Q u as ten b e rg , 
E rfu r t, K ö n ig g rä tz e rs tr . 7. —  37 d. O . 785 —  6 .
7. 11.

V o rr ic h tu n g  zur e x p lo s io n ss ich e re n  F ö rd e ru n g  
feu e rg e fä h rlich e r  F lü ss ig k e ite n , z. B. B enzin , aus 
L a g e rb e h ä lte rn  m itte ls  W a sse rd ru ck s . —  C a rl K o ch , 
L inder.-R uhr. —  81 e. K . 46  968 —  6 . 2. 11.

20. 11. 11.

V o rric h tu n g  zum  A b h eb e n  d e r  A u ftrag w a lzen  
v o m  F o rm z y lin d e r v o n  R o ta tio n sd ru c k p re sse n . —  
Je a n  G oebel, D a rm s ta d t,  G riesh e im erw eg  25. —  
15 d. G. 33  733 —  11. 3. 11.
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N a c h tre ttu n g sb o je  m it e lek tr isc h e r  B e le u ch tu n g s
e in r i c h tu n g .—  Jo h a n n  F rie d rich  T re u tm a n n , H a m 
b u rg , B illh ö rn er D e ich  47. —  65 a. T . 14 843  —  
18. 1 . 1 0 .

23. 11. 11.

M ag n etisch e  G re ifv o rrich tu n g . —  G u stav  K rö h n e , 
D u isb u rg -H o c h fe ld . —  W a n h e im e rs tra s se  214. —  
35 b . K . 46 837 —  23. 1. 11.

V o rr ic h tu n g  zum  Z e rs tä u b e n  von  P e c h , T e e r  
o d e r äh n lich en  heissflüssigen  S toffen  m itte ls  h e isse r 
P re sslu ft, a u f  v o rh e r  d u rch  e inen  h e issen  Luft- o d e r  
G ass tro m  an g e w ä rm te  F läch en . —  D e u ts c h e  P re s s 
lu ft-M asch inen  G ese llschaft m . b . H ., L e ipzig -P lagw itz .
—  75 c. D . 24 007 —  29. 9. 10.

27. 11. 11.

V o rr ic h tu n g  zu r A b s tü tz u n g  des H a n g e n d e n  
m itte ls  e in ze ln er S tem p e l u n d  A n p fäh le . —  F. N ellen  
& Co., G ru b e n au sb a u -G e se llsch a ft m . b . H ., E s s e n 
R uhr. — 5 c. N. 1 1 6 5 7  —  27. 7. 10.

B e sch ick v o rrich tu n g  m e h re ta g ig e r  F ö rd e rk ö rb e .
—  G ese llschaft fü r F ö rd e ra n la g e n  E rn s t  H e c k e i m. 
b . H ., S a a rb rü c k e n . —  35 a. G. 34  956  —  23. 8 . 11.

V o rr ic h tu n g  zur V e rh ü tu n g  des  H e rau sfa llen s  
v o n  B ren n sto ffte ilch en  aus d em  O fen  beim  Ö ffnen 
d e r  F e u e r tü r . —  G eo rg  B rag u lla , K re u z b u rg , R ing  23.
—  36 a. B. 6 4 2 7 8  —  25. 8 . 11.

V o rr ic h tu n g  zum  B e fö rd e rn  d e r  M a n n sch a ft v o n  
T a u c h e rg lo c k e n  u n te r  die W a sse ro b e rf lä c h e  u n d  n ac h  
o b en  zu rü ck . —  W illiam  G eo rg e  F itzg e ra ld , G lasg o w ;
—  65 a. F . 29 012 —  27. 12. 09.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bek an n t gem acht im R eichsanzeiger.

13. 11. 11.
F a n g v o rric h tu n g  für T ra n sp o r tm itte l  u n d  G eg e n 

gew ich te  in B rem sb erg en . —  D ied rich  B o rm a n n , 
A lte n b o c h u m , u n d  A lb e r t S c h e e p e r s , B ochum - 
G ru m m e, K o lo n ie  I ,  Nr. 27. — 5 d. 484  891.

V o rr ic h tu n g  zum  g le ich m ässig en  A u fb r in g e n  
sc h e ib e n a rtig e r, sp e rr ig e r  G eg e n s tä n d e  a u f  te lle rfö r
m ige H o h lk ö rp e r  für M aschinen  zu r H e rs te llu n g  v o n  
K n ö p fe n  u n d  derg l. —  P a u l L in d e n b e rg , B arm en , 
A lle e  166. —  7 c. 4 8 5 1 9 1 .

V o rr ic h tu n g  zum  R eg eln  des A n p re ssu n g sd ru ck e s  
be i V ie rw alzen b ieg em asch in en . —  O tto  F ro r ie p  G. 
m . b . H ., R heyd t. —  7 c. 485  369.

S ch u tz v o rric h tu n g  an  WTäsch e ro llen . —  P au l 
F ried rich , L eipzig-P lagw itz , E rn s t M eystr. 16. —  8  d. 
485 421.

S ch u tz v o rr ic h tu n g  an  e lek trisch  b e trie b e n e n  
W ä sc h e ro lle n . —  P a u l F ried rich , L eipzig-P lagw itz , 
E rn s t  M eystr. 16. —  8 d. 485 422.

M u ld e n fe s ts te llv o rric h tu n g  fü r K ip p w ag e n . — 
E m il L eh m an n , S triegau . —  20  c. 4 8 4 841-

S e lb s ttä tig e r  S ch ach tv e rsch lu ss . —  R ich a rd  
K ü h n au , C hem nitz , C rusiu sstr. 5. —  24 d. 485 423.

L u ftb e fe u c h te r  fü r Z en tra lh e izu n g en , zum  E in 
h än g e n  zw ischen  die R ip p en  d er H e izk ö rp er. —  
A u g u s t C. M e te lm an n , H a m b u rg , E id e ls te d te rw e g  36.
—  36  c. 485 047.

S c h u tz v o rr ic h tu n g  an  B a n d säg e n . —  M a sch in e n 
fab rik  K a p p e l, C h em n itz -K ap p e l. —  38 e. 485  352 .

A u fg a b e v o rr ic h tu n g  fü r m e c h a n isc h e  R ö s tö fen  
m it am  g an zen  U m fa n g  d e r  W e lle  s ta ttf in d e n d e r  
B esch ickung . —  M asch in en b au  - A n s ta lt  H u m b o ld t,  
C ö ln -K alk . —  40  a. 484  848.

D o p p e lte  S ch u tz v o rr ic h tu n g  fü r  E x z e n te rp re s s e n  
u n d  K u rb e lp re sse n . —  H u g o  L in d e r ,  D e ltaw erk , 
S o lin g en . —  47 a. 484  748.

A u s rü c k v o rric h tu n g  fü r  ro tie re n d e  F lasch en fü ll-  
m asch in en . —  W in te rw e rb , S tre n g  & C o., G. m . b. H . 
R h e in isch e  M a sc h in e n fa b r ik , M annheim . —  64 b. 
485 395.

H a n d sc h u tz  fü r S ch u h m a c h e rm e sse r . —  E m il 
Ju sch k o w sk i, B o n n , B u rg str . 122. —  7 1 c . 484  766.

20. 11. 11.
B e sc h ic k u n g sv o rr ic h tu n g  fü r F a ss re in ig u n g sm a 

sch in en . —  P. R o m b e rg , L eipzig , M o ltk es tra sse  17.
— 6  f. 485 994,

S p ä n e tra n sp o rt-V o rric h tu n g . —  E ise n w e rk  Jena ,
G. m . b . H ., Je n a . —  24 h. 485 691.

D esin fek to r. — . D r. F ritz  L in d n e r, K a rls ru h e , 
K a ise rs tr . 80. —  30  i. 485  797.

S ich e rh e itsv o rr ic h tu n g  fü r  B e h ä lte r  fü r b re n n 
b a re  u n d  ex p lo s iv e  F lü ss ig k e ite n . —  M ax  Ja sp e r , 
B erlin , F re is in g e rs tr . 4. —  341. 485  542.

S c h e re n g e le n k s ic h e ru n g  fü r  S teh le ite rn . —  H o lz 
w aren fab rik  M eyer & W e b e r , N euss. —  341. 485  677.

V o rr ic h tu n g  zu r A b d e c k u n g  d e r  Ö ffn u n g en  von  
V e rse n k u n g ssc h ä c h te n . —  R ich a rd  K ü h n a u , C h em n itz  
i. S ., C ru siu sstr . 5. —  35  a. 485 995.

S ich e rh e itsv e rsc h lu ss  fü r Z en trifu g en d e ck e l, w e l
ch e r  ein Ö ffnen  des D e c k e ls  n u r d a n n  g e s ta tte t, 
w enn  d ie  L a u ftro m m e l fast v o llk o m m e n  zur R u h e  g e 
k o m m e n  ist. —  D u isb u rg e r  W ä s c h e re i-M a s c h in e n 
F a b r ik  G. m . b. H ., D u isb u rg . —  47 a. 485  867.

S c h u tz v o rr ic h tu n g  an  N äh m a sc h in en  g eg en  das 
V e rle tze n  d e r  F in g er. —  B e rth a  S ch ie b e l, G ise la 
S ch ieb el u n d  W o lfg a n g  O th k e , N eisse . —  52 a. 486  064 -

S c h u tz m a n sc h e tte  fü r  W e tz s te in e . —  O tto  F ran ze^  
B u ch h o lz  F rie d ew a ld , B ez. D re sd en . —  67 c. 4 8 6 0 6 1 

27. 11. 11.
S ch u tz v o rr ic h tu n g  für Z en trifu g en  in W ä s c h e 

re ie n  u n d  F ä rb e re ie n . —  A d o lf  L ie b e ro th , H a lb e r 
s ta d t. —  8  a. 486  877.

W a sse rs ta n d sg la s . —  G ese llsch aft fiir S tah l- 
ap p a ra te -B au  O sk a r F ö rs te r  & C o ., H o h n d o rf . —  
13 c. 486  631.

K e sse ls te in k lo p fa p p a ra t. —  E u g e n  v an  D e v o o rd e v 
B rem en , F e d e lh ö re n  82. —  13 e. 486  628.

S ch u tz v o rr ic h tu n g  fü r M esse rp u tzm asch in en . —  
A le x a n d e rw e rk  A . v o n  d e r  N ah m e r A k t.-G es., R e m 
sch eid . —  34  c. 486  318.

A u to m a tisc h  a u fk la p p b a re  S c h u tz v o rric h tu n g  für 
B ren n h o lzk re issäg e n . — M ax  S ch m e isk y , C olm nitz  
b . F re ib e rg  i. S. —  38 e. 486  837.
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Biicberbesprecbungen.
1 S i c h e r h e i t s e i n r i c h t u n g e n  i n  c h e m i s c h e n  

B e t r i e b e n  v o n  D r. Ing . K o n r a d  H a r t m a n n ,  
G eh e im e r R e g ie ru n g sra t, S e n a tsv o rs itz e n d e r  im  
R e ich s v e rs ic h e ru n g sa m t, P ro fesso r  an  d e r  T e c h n . 
H o c h sc h u le  zu  B erlin . M it 254  F ig u re n  im  T e x t .  
L e ip z ig , V e rla g  von  O tto  S p a m e r  1911.

D as W e rk  b ild e t e in en  T e il d e r  v o n  P ro fe s s o r  
D r . F erd . F is c h e r  - G ö ttin g e n  h e ra u sg e g e b e n e n  C h e
m isch e n  T e c h n o lo g ie  in  E in z e ld a rs te llu n g e n  u n d  z e r
fä llt s e lb s t in fü n f  H a u p ta b sc h n itte , d ie  sich  d em  
In h a lte  n a c h , w ie fo lg t, g l ie d e r n :

I. E i n l e i t u n g .  G ese tz lich e  B e stim m u n g en . Ü b e r 
w a c h u n g  d e r  B e triebe , S. 1 — 17.

II. B e t r i e b s f ü h r u n g .  V e rh a lte n  d e r  A rb e ite r. 
E rs te  H ilfe  be i U nfä llen , S . 18— 30.

III . B e t r i e b s a n l a g e  u n d  - E i n r i c h t u n g e n .
1. B au liche  A n lag e . 2. F e u e rs ic h e rh e it u n d  F e u e r 
b ek ä m p fu n g . 3. L ü ftu n g . A b sa u g u n g . E n ts ta u 
b u n g  u n d  E n tn e b e lu n g . V e n ti la to re n  u n d  E x 
h a u s to re n . 4. K ra ftm asch in e n . 5. T ra n sm iss io n e n  
(T r ie b w e rk e ) . 6 . E le k trisc h e  B e tr ieb se in ric h tu n 
g en . 7 . H e b e - u n d  F ö rd e re in r ic h tu n g e n , a) H e b e 
m a sc h in e n . b ) F ö rd e re in r ic h tu n g e n  fü r s tück ige , 
k ö rn ig e , m eh lfe in e  u n d  flüssige S toffe. 8 . T ra n s 
p o r t  u n d  L ag e ru n g . F u h rw e se n . G le isb ah n en .
9. A n d e re  A rb e itsm asc h in en , a) A llg em ein es , 
b ) E ise n b e a rb e itu n g sm a sc h in e n , c) H o lz b e a rb e i
tu n g sm a sc h in e n . d) Z erk le in e ru n g sm a sch in en . 
M ah lw erk e , W a lz en , K a la n d e r , K n et- u n d  M isch
m a sc h in e n . S ch n e id em a sch in en . P re ssen . A ll
g e m e in e  M assn ah m en . B e so n d e re  M assn ah m en , 
e) Z en trifu g en . 10. D a m p fk e sse l . 11. D a m p f
fä sse r  u n d  a n d e re  D ru c k g e fä sse . 12. L e itu n g en , 
■Gefässe, B e h ä lte r , G ru b en , A rm a tu re n . 13. E in 
r ic h tu n g e n  b e s o n d e re r  F ab rik a tio n szw e ig e , a) S ei
fen fab rik en . b ) M in e ra lw asse rfab rik en , c) D ü n g e r
fab rik en  e in sch liess lich  T h o m a ssc h la c k e n m ü h le n , 
d) L ack - u n d  F irn isss ie d e re ien , S . 3 1 — 205.

IV . B e s o n d e r e  G e f a h r e n .  1 . S ä u re n  u n d  
a n d e re  ä tze n d e  F lü ssig k e iten . 2. G iftige  S toffe.
3. F eu er- u n d  ex p lo s io n sg e fä h rlic h e  Stoffe. 4. 
S p ren g -, S ch iess- u n d  Z ündstoffe , a) S ch w arz
p u lv e r  u n d  sc h w a rz p u lv e rä h n lic h e  S p rengsto ffe , 
b )  N itro p u lv e r  (rvauchschw aches P u lv er), c) N i
tro g ly c e rin sp ren g sto ffe . d) P ik rin säu re , e) Z ü n d 
h ü tc h e n  u n d  P a tro n en . P a tro n e n la d e re ie n . f. Z ü n 
d er . Z ü n d h o lzh erste llu n g , g) F e u e rw e rk sk ö rp e r . 
5. V e rd ic h te te  u n d  v erflü ssig te  G ase . S. 2 0 6 — 292.

V . P e r s ö n l i c h e  A u s r ü s t u n g  d e r  A r b e i t e r .  
S. 2 9 3 — 304.

S ch o n  au s  d ieser In h a ltsü b e rs ic h t ist u n sc h w e r 
zu  e rk e n n en , d ass  es sich  h ie r in d e r  H a u p ts a c h e  
u m  eine Z u sa m m e n s te llu n g  d e r je n ig en  S ic h e rh e its 
e in rich tu n g e n  h an d e lt, d ie d e r  V e rh ü tu n g  v o n  U n 
fä llen  zu d ienen  h ab en . B eim  D u rc h b lä tte rn  des 
a b g e se h e n  vo m  S ach- u n d  N a m e n re g is te r  304  S eiten  
u m fa sse n d e n  W e rk es  e rg ib t sich  d en n  au c h , d ass  a u f  
e tw a  265  S e ite n  fa s t n u r Ü n fa llv e rh ü tu n g sm a ssn a h m e n  
g e sc h ild e rt u n d  e r lä u te r t w erd en , w ä h re n d  a u f  n u r

k n a p p  40  S eiten  die e igen tlichen  g ew e rb e h y g ien isch e n  
M a ssn ah m en  v o rw ieg en d  a b g e h a n d e lt w erd en . V o n  den  
E in r ic h tu n g e n  zu r U n fa llv e rh ü tu n g  en tfa llen  a b e r  fas t 
100 S e iten  a u f  so lc h e  S ich e rh e its  v o rric h tu n g e n , die n ich t 
n u r  d e r  ch e m isch en  In d u str ie  e igen , so n d e rn  in za h l
re ic h en  a n d e re n  B e tr ieb sa rten  eben fa lls  anzu treffen  sind. 
D ie  e ig en tlich en  g ew e rb e h y g ien isch e n  M assn ah m en  
finden s ich  ze rs treu t u n te r  d e r  Z u sam m en s te llu n g  d er 
g ese tz lich en  B e stim m u n g en  au fg e fü h rt (S. 4 — 17), fe r
n e r  in den  A b sc h n itte n  „ L ü ftu n g , A b sau g u n g s-, E n t- 
s ta u b u n g s-  u n d  E n tn e b e lu n g sv o rr ic h tu n g e n  (S. 82 
b is 96) u n d  „G iftige  S to ffe“ (S. 2 2 1 — 236). D ie 
M a ssn ah m en  zur K ra n k h e itsv e rh ü tu n g  sin d  a lso  v e r
g lich en  m it d e n e n  zu r U n fa llv e rh ü tu n g  be i w eitem  
zu kurz g e k o m m e n , w äh ren d  die le tz te ren , w ie d u rc h 
aus a n e rk a n n t w erd en  soll, z iem lich  e rsc h ö p fe n d  b e 
h a n d e lt sind . O ffen b a r ist es d em  V e rfa sse r  d a ra u f  
a n g e k o m m e n , d ie  b e ru fsg en o ssen sc h a ftlic h en  U n fa ll
v e rh ü tu n g sv o rsc h rifte n , aus den en  e r  fa s t au ssch lie ss
lich  g esch ö p ft h a t, in  d en  V o rd e rg ru n d  zu  rü ck e n , 
u m  d ie B e h a n d lu n g  g ew e rb e h y g ien isch e r  E in r ic h tu n 
gen  in d e r  ch e m isch en  In d u str ie , w e lc h e  b ek a n n tlich  
h ie r  w ie in  ke inem  ä n d e rn  In d u str iez w e ig e  von  B e
d e u tu n g  sind , a b e r  e in g eh e n d e  K en n tn is  d e r  e in ze l
n en  B e tr ie b sa r te n  e rfo rd e rn , v ie lle ich t d en  b eru fen e n  
S a c h v e rs tä n d ig e n  zu  ü b e rla sse n . D a s  w ird  a b e r  an  
d em  so n s t g u te n  B u c h e  als ein  M angel em p fu n d e n  
w erden . D iese r  M angel h ä t te  b eh o b e n  w erd en  k ö n 
n en , w enn  d e r  V erfa sse r  d ie  B erich te  u n d  E rfa h ru n 
gen  d e r  d eu tsch e n  G ew erb e au fs ich tsb ea m te n  bei 
se in e r  A rb e it h e ra n g e z o g e n  u n d  v e rw e rte t h ä tte , w as 
a b e r  u n te rb lieb e n  ist. O h n e  d ie H e ra n z ie h u n g  u n d  
V e rw e n d u n g  des le tz te rw ä h n te n  M ateria ls k an n  eine 
lü c k e n lo se  u n d  b e fr ied ig en d e  D ars te llu n g  des g e 
w erb lic h en  K ra n k h e itssc h u tze s  a b e r  n ic h t g eb o ten  
w erd en , eb e n so w en ig  w ie d ie  U n fa llv e rh ü tu n g sm a ss 
n a h m e n  o h n e  B e a c h tu n g  d e r  E rfa h ru n g e n  u n d  B e
ric h te  d e r  te c h n isc h e n  A u fs ic h tsb e a m te n  d e r  B eru fs
g e n o sse n sc h a f te n  d a rg e s te llt w e rd en  k ö n n en . D iese  
L ü ck e n  w ird  b e so n d e rs  au c h  d e r  em p fin d en , d e r 
e ine  ch e m isch e  F a b rik , w ie eine B leiw eiss-, C h ro 
m at- o d e r  äh n lich e  F a b r ik  nach  g e w e rb e h y g ie 
n isch en  G ru n d sä tz en  a u fb a u e n  u n d  e in rich te n  w ill 
u n d  zu d ie sem  Z w eck  d as  H a rtm a n n sc h e  B uch  
zu  R a te  zieh t. E in e  R e ih e  so n s tig e r M ä n g e l, a u f  
d ie  h ie r n ich t w eite r e in g eg a n g en  w erd en  soll, 
w ü rd e  be i e in er n eu e n  A u flag e  eb en fa lls  zu b ese iti
g en  sich  em p fe h len . D a  q u an tita tiv  u n d  q u a lita tiv  
d ie  U n fa llv e rh ü tu n g sm a ssn a h m e n  v o rh e rrsc h e n  und  an  
H a n d  g u te r  A b b ild u n g e n  a u f  V o lls tän d ig k e it A n sp ru c h  
m a c h e n  kö n n en , k a n n  d ie A b h a n d lu n g  a b e r  als N ach- 
sc h la g e b u c h  d e r  U n fa llv e rh ü tu n g  fü r ch e m isch e  B e
tr ie b e  den  h ie r tä tig e n  In g en ie u re n  u n d  C h em ik e rn  
im m erh in  g u te  D ien s te  tun . —  D ie A u ss ta ttu n g  des 
B u ch es  ist m u s te rh a ft und  m a ch t dem  V e rle g e r  a lle  
E h re . U n se re  b e so n d e re  A n e rk e n n u n g  v e rd ie n t auch  
d e r  H e ra u s g e b e r  d e r  C h em isch en  T e c h n o lo g ie , P rof. 
D r. F e rd . F isch e r, w eil e r  in n e rh a lb  d ieses g ro ssen  
S am m e lw erk es  au c h  die F ra g e  des A rb e ite rsch u tz es  
g eb ü h re n d  b e rü c k s ich tig t hat.

D r .  F i s c h e r .
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N o e t e 1,  H., Geh. R eg .-R at und  L andesrat in Posen , 
V orsitzender der S tändigen  K om m ission der d eu t
schen landw . B erufsgenossenschaften . „L. U. V.“ 
( L a n d w i r t s c h a f t l i c h e  U n f a l l - V e r 
s i c h e r u n g . )  H andausgabe m it E rläuterungen. 
G rossok tav . (XVI u. 364 S.) V erlag von P a u l  
P  a r e y in Berlin. G ebunden, P re is  4,80 Mk. (ge
heftet 4,20 M k.).

D ie R eichsversicherung behandelt die la n d w irt
schaftliche U nfallversicherung besonders, näm lich im 
zw eiten  T eile  des dritten  B uchs. D ie V orschriften , die 
sich dort finden, verw eisen aber g rossen teils nur auf 
die an anderer S telle in der R eichsversicherungsord 
nung  gegebenen B estim m ungen. So kom m t es, d ass 
viele und darun ter gerade die w ich tigsten  P arag rap h en  
des A bschnitts über die landw irtschaftliche U nfallver
sicherung  in sich unverständlich  sind  und erst v e rs tä n d 
lich w erden  durch E insicht der darin  angezogenen 
P arag raphen . D araus ergab  sich  das auch in der B e
gründung zum Entw ürfe der R .-V .-O . ausdrücklich  a n 
erkann te unabw eisbare  B edürfnis, eine S onderausgabe 
herzustellen , die neben den für alle V ersicherungsträger 
gem einsam en V orschriften die B estim m ungen über die 
landw irtschaftliche U nfallversicherung in einer F assung  
en thält, die unschw er den Inhalt jedes einzelnen dort 
angeführten  P arag raphen  durch  Einfügung der in bezug 
genom m enen S tellen der R .-V .-O . erkennen lässt. D ie 
beigegebenen E rläuterungen sind  ebenfalls von der 
R ücksichtnahm e auf den besonderen  Z w eck des B uches 
beherrsch t, das in der R eichsversicherungsordnung für 
die landw irtschaftliche U nfallversicherung in B etrach t 
Kom m ende ihren besonderen  B edürfnissen  en tsprechend  
zu b ieten . D er V erfasser hat sich dabei bem üht, diese 
E rläu terungen  tunlichst kurz und  allgem einverständlich  
abzufassen . D as Buch ist keinesw egs ausschliesslich  
für die B edürfnisse der landw irtschaftlichen  B eru fsge
nossenschaften  und ihrer O rgane, der anderen  V er
sicherungsträger und der V ersicherungsbehörden  b e 
rech n et; es will vielm ehr auch w eiteren , bei der la n d 
w irtschaftlichen  U nfallversicherung beteilig ten  K reisen 
das V erständnis des neuen R echts zu verm itteln  suchen, 
also  auch in den B üchereien landw irtschaftlicher V er
eine, die sich oft m it derartigen  F ragen  zu befassen  
haben , seinen P la tz  finden, w ie auch den L andw irten  
se lbst eine b rauchbare  H andhabe zum V erständn is des 
fü r ihn so w ichtigen  T eils  der R eichsversicherungsord
nung bieten- E igenartige typograph ische A nordnung 
des B andes, drei P aragraphensch lüssel und  ein unge
w öhnlich ausführlicher a lphabetischer S tichw ortbehelf 
dienen zum  schnellen und sicheren Z urechtfinden.

Eingesandt.
In  N r. 18 d ieses Ja h rg a n g e s  d e r  S ozia l-T echn ik  

b e r ic h te t H e r r  M ax  B eck m an n  u n te r  d e r  Ü b ersch rif t 
„G e fä h rlich e  S c h u tz v o rr ic h tu n g e n “ ü b e r se ine  B e
o b a c h tu n g e n , d ie  e r  in einem  g rö sse ren  W e rk e  an den  
S ch u tz v o rr ic h tu n g e n  für E x z e n te rp re s se n  g e m a c h t hat. 
H e rr  B eck m an n  b e s p ric h t b e so n d e rs  eine an g e b lic h  
v o n  u n se re m  v e rs to rb e n e n  K o lle g en  H o se m a n n  a n 
g e g e b e n e  V o rr ic h tu n g  in h ö ch s t ab fä llig e r W eise . —  
E s  ist b ek a n n t, dafs g e ra d e  H o se m a n n  sich  g ro sse  
V e rd ie n s te  u m  d ie E in fü h ru n g  v o n  S ch u tz v o rric h 
tu n g e n  an  P re sse n  u n d  S tanzen  e rw o rb e n  hat. D ass  
es h ie rb e i an fan g s, w o  es sich  um  die V erw irk lich u n g

n e u e r  G ed a n k en  a u f  d em  G eb ie te  d e r  U n fa llv e rh ü 
tu n g  h a n d e lte , au c h  K o n s tru k tio n e n  e n ts ta n d e n  se in  
m ö g e n , d ie  n ic h t a llen  A n fo rd e ru n g e n , d ie  m an  je tz t  
s te llt, e n tsp ro c h e n  h ab e n , au c h  d ass  d ie  A u sfü h ru n g  
so lc h e r  G ed a n k e n  n ic h t im m er im  S inne  des E rf in 
d ers  e rfo lg t se in  m ö g e n , k an n  z u g e g e b e n  w erd en . 
D ie  K ritik  des  H e r rn  B e c k m a n n  is t a b e r  g ee ig n e t, 
d ie  V e rd ie n s te  H o se m a n n s  a u f  d iesem  G eb ie te  zu 
sc h m äle rn  u n d  w ü rd e  es e rw ü n sc h t se in , w en n  H e r r  
B e c k m a n n  d ie so  se h r  g e ta d e lte  S c h u tz v o rr ic h tu n g  
d u rch  Skizzen  e r lä u te rn  u n d  a u c h  a n g e b e n  w o llte , 
in  w e lch em  B e trieb e  d ie se  in A n w e n d u n g  s teh t. —  
W e n n  n u n  d iese  V o rr ic h tu n g  ta tsä c h lic h  so  u n p ra k 
tisch  ist, w ie es H e r r  B e ck m an n  g efu n d e n  h a t, so  
w ü rd e  sich  H e r r  B e c k m a n n  ein V e rd ie n s t e rw erb en , 
w enn  e r  d ie  einzige v o n  ihm  als  g u t b e fu n d e n e  
S c h u tz v o rr ic h tu n g  eb e n fa lls  d u rch  S k izzen  u n d  B e 
sc h re ib u n g  v erö ffen tlich en  w ü rd e . K . S p e c h t.

Sprechsaal.
Zufolge einer A nfrage der A rbe ite r-U nfa ll-V er- 

s icherungs A nsta lt für das K önigreich B öhm en in P rag  
w ird  aus dem  L eserkreise um gefällige M itteilung g e 
beten , ob  eine kürzlich  p a ten tie rte  K n o c h e n e i n -  
s p a n n v o r i c h t u n g  für  K n o c h e n s ä g e n  b e 
kannt ist. D a die A uskunft von In teressen ten  erbe ten  
w ird , so w äre  die A ngabe darüber erw ünsch t, w elche 
F i r m a  diese V orrich tung  bau t. Z uschriften  w erden  
erbeten  an die S c h r i f 1 1 e i t u n g.

Personalien.
Ministerium fiir  Handel und Gewerbe.

D ie G ew erbereferendare  H e 1 1 w  i g aus B erlin , 
H e r w i g  aus A ltona, B a e u m  1 e r aus H a lb e rs tad t 
und S i m r o t h aus M erseburg  sind  nach  b es tan d en er 
P rüfung  zu G ew erb eassesso ren  ernannt und den G e
w erbeinspek tionen  D ortm und, T ilsit, M ülheim  a. d. 
R uhr und T e lto w -W est in G r.-L ich terfe lde  als H ilfs
arbe ite r überw iesen  w orden .

D er G ew erbeassesso r W o l f  in G eestem ünde ist 
zum  G ew erbeinspek to r ernann t und endgültig  m it der 
V erw altung der G ew erbeinspek tion  in G eestem ünde 
beau ftrag t w orden . —  D em  G ew erb eassesso r K a c h e l  
in H ildesheim  ist eine e ta tsm ässige  H ilfsarbe iterste lle  
bei der G ew erbeinspek tion  in H ildesheim  verliehen 
w orden.

Königl. Preuss. Gewerbeinspektion.
V erstorben sind  die H erren : G eheim er R eg ierungs

und G ew erbera t G a r r e l s  zu F rankfurt a. O der, G e
w erb era t K n o 11 , von der G ew erbeinspek tion  B erlin  S.

Berichtigung.
Zu dem B ericht über die 18. o rden tliche H a u p t

versam m lung des V ereins D eu tscher R ev isions-Inge
n ieu re  ist nachzutragen , d ass im Jahre 1910, am 
16. N ovem ber, noch das M itglied B aum eister K a r l  
S i e g e r t  in D r e s d e n  versto rben  ist.

H ü 11.

V e re in  D e u tsch e r R e v is io n s -In g e n ie u re  E. V .
S itz : Berlin-W ilmersdorf, Trautenaustr. 20. 

Nächste Zusammenkunft der Berliner Mitglieder 
am 21. Dezember 1912.

Für die S chriflle itung verantw ortlich : Geh. R egierungsrat L u d w i g  K o l b e  in G ross-Lichterfelde-W ., Paulinenstr. 3. 
° D ruck der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Auszug aus dem Bericht der Kgl. englischen Inspektoren der Pulver- und Sprengstoff
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K r e f e l d ..................................................................................................................... 11, 6 . 55

Der Einfluss der Maschinenarbeit auf die hygienischen Verhältnisse in gesundheitsge
fährlichen Betrieben, von  K g l. G e w e rb e a s se s so r  S c h a lk , B e r l in  N W .............. 11, 7. 05
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in s p e k to r  F . A lb re c h t,  F r a n k f u r t  a . 0 ........................................................................ 11, 9. 100
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der N ied e rlan d e . .......................... 11, 3. 30, 13. IX.
B leivergiftungen in der eugl T öpfer
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ständ ige d er — ...................................... 11, 1. 3, 1. VI.

D am pffässer, D ruckproben der A u to 
klaven ...................................................... 11, 11. 127, 63. VI.

D am pffässer in K nochenm ühlen und
A bdeckereien ...................................... 11, 8. 81, 32.

D am pffässer, V erw endung gusseiserner
E in z e l te i le ................................................ 11, 2 . 12, 11. VI.

D änem ark, B äckere iv ero rd n u n g . . . H, 5. 51, 20. XIV.
E ngland , A rbeiterschu tz  in S te in 

b rüchen  ...................................................... io, 6. 14. IX.
E ngland, B leivergiftungen in  der T öp

fe rindustrie  ........................................... 10, 6. 45, 18. IX.
E ng land , die G ew erbekrankheiten  im

ünfallversicherungsgesetz  . . . . 11, 10. 109, 36.
E vaporato ren ,(V erdam pfer) au f D am pf

schiffen ...................................................... •T 12, 13. VI.
F abrikgesetz  in  N orw egen . . . . 10, 5. 33, 11.
Fahrlässige K örperverletzung, R.-G.-E. 11, 1. 1, 4.
F ahrlässige T ötung, R .-G .-E . . . . 11, 3. 24, 10.
F ahrlässige T ötung  w egen N ichtbea.

der U.-V.-V. R .-G .-E .............................. 11, 1. 1, 2.
F inn land , A rbeiterschu tz  in  Bäckereien 11, 4. 43, 15. XIV.
F rankreich , A rbeiterschutz  bei Caisson

arbe iten  ................................................. 10, 6. 47, 18. XIV.
Frankreich , A rbeiterschutz  in B etrie

ben m it ununterbrochenem  F euer . 11, 4. 36, 14.
F rankreich , A rbeiterschutzgesetzbuch 11, 5. 46, 15.
F rankreich , ärztl. D ienst in Betr. m it

B leivergiftungen ................................ 10, 2 . o, 3.
F rank re ich , B eschäftigung von A r

b e ite rin n en  ü b er 18 Ja h re  . . . . 11, 2 . », 7.
F rankre ich , gew erberech tliche G esetz

en tw ürfe  ................................................ 10, 5. 33, 12.
F rankreich , H öchstgew ich t der L asten

fü r F rauen  und  K i n d e r ..................... 10, 2 . 9, 4.
F rankreich , M ilzbrandbekäm pfung . 11, 2 . o, 6.
F rankre ich , V erhütung  d e r M ilzbrand

erkrankungen  ........................................... 11, 7. 69, 29.
Funkenfänger, A bstandnahm e bei be

w eglichen D am pfkesseln  . . . . 10, 2 . 10, 12. VI.
F unkenfänger, Zulassung best. Typen 10, 1. 4, 2. VI.
F unkenfänger, Zulassung best. Typen 10, 2 . 10, 11. VI.
Funkenfänger, Z ulassung best. Typen 10, 3. 21, 26. VI.
F unkenfänger, Zulassung best. Typen 10, 5. 36, 38. VI.
F unkenfänger, Z ulassung best. Typen 11, 2. 12, 11. VI.
Funkenfänger, Z u lassung best. Typen 11, 3. 27, 19. VI.
Funkenfänger, Z ulassung best. Typen 11, 12. 139, 124. V II I
F unkenfänger, Zulassung d e r einzelnen

S y s te m e ........................................... 10, 2. 10, 10. VI.
Fussboden, B ehandlung u n d  R einigung

in  S ta a ts b e t r ie b e n ................................ 11, 8 . 81, 30.
G enehm igungspflichtige A nlage, Spei

se ta lg  (K unstbu tte r) fabrik  eine —,
R -G .-E ......................................................... 11, 4. 36, 12.

G enehm igungspflichtige Anlagen, 
R echtsverhältn isse der — n  . . .11, 6 . 57, 22. ,

G enehm igungsverfahren, B estrebungen 
zur A bänderung  'des — s . . .11, 5. 46, 21.

G enehm igungsverfahren, M assregeln 
zur B eschleunigung des —s . . . 11, 9. 102, 6 III.

G enehm igungsverfahren, V orbehalt 
im — ............................................ 10, 5. 33, 10.

G eräuschbelästigung, R.-G.-E. zu § 906 
B -G.-B.............................................. 11, 4. « , • 16. XV.

G ewerbliche E rkrankungen, E n tschä
digung der — n  in U ngarn . . .11, 11. 126, 40.

Gewerbl. E rkrankungen  in T ischlereien 
und  Sägew erken . . . . .  . . .11, 8 . 81, 34.

G ew erbekrankheiten, Die — im engli
schen U nfallversicherungsgesetz . . 11, 10.109, 36.

G ewerbeordnungsnovelle, Einfluss der 
— vom 28. X II. 1908 au f die gesund
heitliche Lage der A rbeiter . . .11, 12.136, 43.

G ewerbeordnung, Vorschlag zur Aen- 
derung des § 120 e ......................11, 4. 80, 13.

G iftarbeiterschutz in  der H eim industrie 10, 1. i, 1.
G lashütten, N achtbeschäftigung von 

Jugendlichen in  — ......................10, 1. 5, 2. IX.
G rosseisenindustrie, D urchführung der 

B undesratsverordn ............................10, 4. 30, 43. V III.
H aftpflicht des M aschinenlieferanten 11, 1. 1, 3.
H ausarbeit, Begriff der U eberw eisung 

von A rbeit fü r D ritte , L.-G.-E. . . 11, 10.109, 38.
H eim industrie, G iftarbeiterschutz in 

der — ........................................... 10, 1. 1, 1.
I lolzsehleifereien, A bw ässer aus — . 10, 19, 8 .
Ita lien , P reisausschr. fü r U nfallschutz

vorrich tungen  .............................. 10, 2 , «, 5.
Jugendliche, N achtbeschäftigung in 

G la s h ü t te n .......................................10, 1. 5, 2. IX.
K ellnerinnen, U ngiltigkeit einer Poliz.- 

Verordn, f. m inderj. — R.-G.-E. . . 11, 4. 43, 16. XIV.
K eram ische B etriebe, B leifarben in 

holländischen — n .......................... 11, 3. 30, 13. IX.
K eram ische B etriebe, san itä re  V erhä lt

nisse in — n ..........................  . . 10, 1. 1, 1.
K inderschutzgesetz, P rax is  des — es in 

P r e u s s e n ....................................... 10, 2 . 9, 6.
K ohlenbergw erk, A rbeiterschutz im  — 

in B e lg ie n ....................................... 10, 1. 4, i. v i i i .
K ollodium w olle best. Zusam m en

setzung kein Sprengstoff . . . .11, 4. 36, l i .
K o n d e n sw a s se rrü c k le ite r ................. 10, 5. 36, 37. VI.
K orke. W iederverw endung  gebrauch ter 

...................................................... 10, 1. 8 , 5. x m .
K unstste inhauer, A rbeiterschutz  fü r — 10, 1. 5, l.IX .
M etallbrennen, E inrich tung  und  Be

trieb  von — ...................................10, 1. », 11. V III.
Meiereien, B eschäftigung von A rbei

te rinnen  in  — ..................................... 10, 2. 15, 4. XIV.
M ilzbrand, B ekäm pfung in F rankre ich  11, 2 . », 6 .
M ilzbranderkrankungen, V erhütung  d.

— in  F r a n k r e i c h ................................11, 7. 69, 29.
M ineralöle, V erkehr m it — n  . . .  10, 2. 9, 2 .
N eu-Seeland, V erbot der H erstellung 

von Zündhölzern m it weissem Phos
phor ...........................................................11, 6 . 58, 27.

N iederlande, A rbeiterschutzgesetz . . 11, 5. 46, 17.



N iederlande, B leifarben in  kera
m ischen B e tr ie b e n ................................11, 3. 30, 13. IX.

N itro- und A m idoverbindungen, E in
rich tung  und  B etrieb  von A nlagen 
zur H erstellung von . . . . . .  11,12.141, 65. X.

Nitrozellulose, feuchte — ein Spreng
stoff .......................................................11, 1. 6, 2 .X .

N orwegen, Fabrikgesetz in — . . .10, 5. 33, 11.
O esterreich, A rbeiterschutz in Zucker

fabriken ................................................  1 1 ,12.136, 44.
O esterreich, V erbot der F rauennach t

arbe it ........................................................... 11, 10.109, 39.
O esterreich, V erordnung fü r Buch

druckereien und Schriftgiessereien 11,12- 142, 17. X II.
P asteu ris ierappara te  in B rauereien . 10, 5. 39, 10. XIV.
Phosgen, giftige W irkungen des — s . 11, 9.105, 49. X.
Phosphor, intern . Abkom m en ü ber die

V erwendung w eissen — s . . . . 11, 6 . 58, 26.
Phosphor, V erbot der H erstellung von 

Zündhölzern m it w eissem  Phosphor 
in  N e u -S e e la n d .......................................  11, 6. 58, 27.

Rum änien, Sonntagsruhegesetz . . .11, 5. 46, 18.
Russland, A rbeiterschutz in Z inkhütten  11, 3. 29, 38. V III.
Saftkocher in Z uckerfabriken . . . 10, 6 . 47, 13. XIV.
Sägewerke1, H autentzündungen der A r

b e ite r in — n ......................................... 11, 8 . 81, 34.
Sonntagsruhegesetz, R um änien . . . 11, 5. 46, 18.
Spanien, A rbeiterschutz i. B ergw erken 11, 6 - 61, 70. V III .
Spanien , V erbo t der F rau ennach ta rbe it 11, 6. 58, 28.
Sprengstoff, feuchte  N itrozellulose ein

— . . ................................................11, 1. 6, 2.X .
Sprengstoffe, F abriken  zur H erstellung 

von A m m oniaksalpeter— n . . .1 1 . 9.107, 55- X.
Sprengstoffe, L agerung und  V erw en

dung von — n in  Bayern . . . .1 1 , 3. 31, 12. X.
Sprengstoffe, K ollodium w olle best. Zu

sam m ensetzung kein — . . .  . 11, 4. 36, 11.
Steinbrüche und  S te inhauere ien , B e

schäftigung von A rbeiterin  nenin -  n 11,12.150. 44. IX.
Steinbriiche, A rbeiterschutz in eng l.— n 10, 6. 45, 14. IX.
Talgschm elze, Anlage zur H erst. von.

Speisetalg (K unstbu tter) genehm i
gungspflichtig, R.-G.-E.........................11, 4. 36, 12.

T ischlereien, H autentzündungen der 
A rbeiter in — . . ..........................11, 8. 81, 34.

T öpferindustrie , Bleivergiftungen in 
der engl. — .......................................... 10, 6. 45, 18. IX .

U nfallschutz, G esetzgebung in  A m erika 11, 3. 24, 8.
U nfallschutz, H aftpflicht des M aschinen

f a b r i k a n t e n ..........................................11, 1. 1, 3.
U nfallschutzeinrichtungen, P re isaus

schreiben f. U. in Ita lien  . . . .10, 2. 9, 5.
U nfallverhü tungsvorschriften , B edeu

tung  der — .........................................  11, 6. 57, 24.
U nfallverhütungsvorschriften, Berück

sichtigung der — in B a u p län en . . 10. 5. 35. 7. IV.
U nfallverhü tungsvorschriften , N eube

arbeitung  der — . . ' .................... 11, 11.126. 42.
U nfallversicherung, E ntschädigung  der 

gew erblichen E rkrankungen in U n
garn ........................................................... 11,11.126. 40.

U nfallversicherung, H andbuch der — 11, 6. 57, 25.
U nfallversicherungsgesetz, Die Ge

w erbekrankheiten  im englischen — 1 1,10.109, 36.

U ngarn, V erbot der F rau en n ach ta rb e it 11, 5. 46, 16.
U ngarn, E ntschädigung  der gew erb

lichen E rk ra n k u n g e n ........................... 11, 11.126, 40.
V ergiftungen durch  Phosgen . . . . 11, 9. 105, 49. X.
V ergiftungen, V ersicherung gegen die

Folgen gew erblicher — ..................... 11, 6 . 57, 23.
V erjäh rung  berufsgen. A nsprüche . . 11, 1. 1, 1.
V ersicherung gegen die Folgen ge

w erb licher V ergiftungen . . . . 11, 6. 57, 23.
W asserverunrein igung , G rund  — durch

A bw ässer, R.-G -E .................................. 10, 1 8 , l.X V .
Zelluloid, A ufbew ahrung  und  V erwen-

10, I. 8 , 4. X III.
Z elluloidw aren, H erstellung von — 10, 1. 8 , 3. X III.
Z ieglerw ohnungen in Belgien . . 11, 2 . 15, 9. IX.
Z in khü tten , A rbeiterschu tz  in  — in

R u s s l a n d ................................................ 11, 3. 29, 38. V III.
Z uckerfabriken, A bw ässer aus — . . 10, 2 . 16, 9. XV.
Z uckerfabriken, Saftkocher in — . . 10, 6. 47, 13. XIV.
Zündhölzer, V erbot d er V erw endung

von w eissem P hosphor zur H er
stellung von — n in N eu-Seeland . 11, 6 58, 27.

II. Gewerbehygienische Abhandlungen 
allgemeiner Art usw.*

A dernverkalkung, Die — bei gew erb
lichen A rb e ite rn ..................................... 11, 3. 25. 15.

A lkohol-A therv ergiftu ng ,U ntersuchun-
gen über - ...........................................11, 3. 24, 8 .

A lkoholm issbrauch, B ekäm pfung des
— s au f d er A rb e itss tä tte  . . . . 10, 5. 36, 3. V II.

A ntim onvergiftung der Setzer . . . 11, 3. 32, 6. XIT.
A nilinvergiftung, Zwei Fälle von — . 11. 10. 110, 34.
A rbeiterw echsel als V orbeugungsm ittel

gegen Unfälle und E rkrankungen  . 10, 1. 2, 3.
A rbeiterw echsel als V orbeugungsm ittel

gegen U nfälle und  E rkrankungen  . 10, 3. 20, 14.
A rsenik, W irkungen von — auf das

N ervensystem ........................................... 10. 1. 1, 2.
A rsenw asserstoff, B lutveränderung  bei

V ergiftungen durch — ...................... 10. 5. 35, 20.
A rsenw asserstoff, S tud ien  über — . 10, 6. 42, 30
A rsenw asserstoff, V ergiftung durch — 10, 4. 27, 15.
A rsenw asserstoff, V ergiftung durch —

aus F e r r o s i l iz iu m ................................ 10, 5. 35, 21 .
A ugenen tzündungen  der A rbeiter in

Z u c k e r fa b r ik e n ...................................... 10, 3. 24, 6 . XIV.
A ugenerkrankungen,D ie gew erblichen - 11, 4. 37, 18.
A ugenschädigungen durch in tensive

B e le u c h tu n g ........................................... 11, 3. 25, 13.
A ugenzittern  der B ergleute . . . . 11, 2. 14, 17. V III.
B enzindäm pfe, Tötliche V ergiftung

durch  — ........................................... . 11, 4. 37, 20 .
Benzol, A ufnahm e von — aus d e r L uft 10, 3. 19, 9.
B enzolvergiftungen, D ie — und  ihre

F rü h d ia g n o se ........................................... 11, 8 . 81, 31.
B enzolvergiftung, Die gew erbliche — 10, 41, 29.
B ergarbeiter, E inw irkung  des G ruben

klim as au f — in K alibergw erken . 10. 2. 12, 13. V III.
B ergarbeiter, N ystagm us der — . . 10, 2_ 11, 12. V III.

*) M itte ilungen  gew erbehyg ien ischeil In h a lts , sow eit sie h ie r n ich t 
z itie r t sind, finden sich auch  in den jew eils  in F rage  kom m enden ä n 
dern  G ruppen.
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B ergarbeiter, N ystagm us der — . . 11, 2. 14, 17. V III.
B eru fskrankheiten , R eferat ü b e r den

2 . in te rn . K ongress fiir — . . . . 11, 7. 69, 25.
B leierkrankungen  in den M iteilungen 

des Kgl. B ayrischen L andesgew erbe
ra te s  ...........................  ....................... 11, 7, 69, 26.

B leierkrankung, Schädliche Dosis zur
Erzeugung einer — ...........................10, 2 . 13. 31. V III.

B leigefahr, Die — in der K eram ik . 11, 9.105, 33.1 X.
B leihütten, V erhütung der B leivergif

tung  in — . . .  . ...................... 10, 4. 30, 4 4 . VIII.
B leiverbindungen, L öslichkeit von —

(Bleisulfat, B leichrom at) . . . .  10. 6, 41. 28.
B leiverbindungen, V erhalten  der 

im  m enschlichen M agen . . . . 10, 1. 1, 1.
B leiglasuren, G iftigkeit ge trifte te r — 16, 6 . 58, 22.
B leivergiftung, Allgem eines über — . 10, 4. SO, 44. V III.
B leivergiftung. B edeutung der pu n k 

tie rten  E rythrozyten  fü r die D iagnose 
der — ........................................... .....  . 10, 2. 9. 5.

B leivergiftung, B ehandlung der che
m ischen — ...........................  . . 10, 5. 35, II).

B leivergiftungen, D iagnostische Irr- 
tü m er bei — ........................................... 10, 5. 34, 17.

Bleivergiftung, D ie gew erbliche — und  
ihre V e r h ü tu n g ......................................11, 9.105, 51. X.

B leivergiftung, Die B ekäm pfung der
— in O e s t e r r e i c h ................................ 11, 2. 10, 4.

B leivergiftung, F o rtsch ritte  in  d er Be
käm pfung der — ................................ 11, 2. 10, 3.

B leivergiftungen, K ran k en sta tis tik  der
 — ......................................................... 10, 5. 33, 16.

B leivergiftungen, Persönliche G ew ohn
heiten  und  — ......................................10, 3. 19, 12.

B leivergiftung, l ’eber chronische — 11, 1 0 .109, 33.
B leivergiftungen, S tand  der — in  den 

gew erb lichen  B etrieben  P reussens . 10, 5. 33, 16.
Blei, W irkungen  von — au f das N er

vensystem  .............................................. 10 , 1. 1, 2.
B rom äthyl, tö tliche  V ergiftung d u rch  — 10, 2. 13, 11. X.
B rot, E in  asep tisches N ahrungsm itte l?  10, 6. 42, 32.
C hem ische Industrie , K rankenkassen

s ta tis tik  der deu tschen  — n fü r 190!),
1910 ................................................  11, 12.148, 66. X.

Chem ische Industrie , S icherheitsm ass
nahm en in d er — n ...........................11, 12. 141, 67. X.

Chloroform, A bsorption  von — aus 
der Luft ............................................... 10, 3. 19, 10.

C hrom verbindungen, H erstellung, V er
w endung und G esundheitsgefahren 11, 6 . 58, 23.

C hronische V ergiftungen, über — . .1 1 , 10. 109, 33.
E lek trische  S tarkström e, Unfälle durch

- ............................................................1 1 , 1 . 1 , 1 .
Federso rtie rere ien , S taub in  — . . 11, 12.136, 39.
F errosiliz ium , V ergiftungen durch

die giftigen Gase des — s . . . . 10, 5. 35, 21.
F euerarbeiter, A rbeits- und Ruhezeiten

der — in der G rosseisenindustrie . 11, 5. 49, 64. V III.
Gase und  D äm pfe, S tud ien  über den 

E influss von — n  au f den menschlichen
O r g a n i s m u s ............................................  11, 7. 69, 27.

G eh irnerkrankungen- u . V erletzungen 
be i gew erblichen A rbeitern  . . .1 1 , 3. 25, 14.

G e s u n d h e its s im u la tio n ...............................10, 6. 42, 31-

G ew erbekrankheiten , T agesordnir:"; 
des in tern . K ongresses fü r — . . 11, 3. 24, 6.

G ew erbekrankheiten , D ie — in Eng-
11, 4. 37, 19.

G ew erbliche G ifte, W irkungen der — n
au f das N e r v e n s y s t e m ..................... 10, 1. 1, 2 , .

G ew erbliche V ergiftungen, Sym pto
m atologie d e r — n ........................... 10, 5. 34. 18.

Giessfieber, Zur K enntn is des — s . 10, 5. 37. 52. VII I
G ipsstaub, U ntersuchungen ü ber die

E inw irkung  des — e s ..................... 11, 4. 37. 17.
G lasbläser, U ntersuchungen an — n . II, ö. 31, 15. IX.
Guss- und  Schm iederohre, V erhalten  

von  — n  in  W asser, Säuren, Salz-
11, S. 81, 30.

H echelfieber ................................................ 11, 7. 69, 26. ■
Holzgeist, G iftigkeit des — es . . . 10, 5. 39, 14. X111.
H olzstaub, E rk rankungen  durch — . 10, 3. 24, 9 . X III.
Industrie  und V olksgesundlieit . . . 10, 1. 2 4,
K alibergw erke, E inw irkung des G ru

benklim as au f die B ergarbeiter . . 10, 12, 13. V III.
K eram ik, Die B leigefahr in der — . 11, 9. 105, 38. IX.
K nochenknopfm acher, E rkrankungen

der — ...................................................... 11, 5. 51, 17. XIV.
K ohlenoxyd, 35 Fälle langsam er V er

g iftungen durch  — ........................... 11, b. 25,

f.

10.
K ohlenoxyd, V ergiftung durch — . . 10, 5. 34, 18.
Kohlenoxyd, W irkungen des — s auf

das N e rv e n s y s te m ................................ 10, 1. 1, 2.
K o h le n s ta u b e x p e r im e n te ..................... 11, 9. 104, 92. v m .
K ohlenstaub, Explosionsgefahren durch

— .................................................... 11, 5. 4*, 57. v m .
K ohlenw asserstoffe, A bsorption  der

ch lorierten  — aus der L uft . . . 10, oO- 19, 10.
Kohlenw asserstoffe, G iftigkeit der ge

ch lorten  — der F ettre ihe  . . . . 11, 7. 69, 27.
K ohlenw asserstoffe, W irkungen der —

au f das N e r v e n s y s t e m ..................... 10, i. 1, 2 .
K oksfeuer, E rk rankungen  durch  offene

10, 2. 2. IV,
Kongress fü r B erufskrankheiten , Re

fe ra t ü b e r den 2. in tern . — . . . 11, 7. 09, 25.
K ongress fü r G ew erbekrankheiten , 

T a g e s o r d n u n g ...........................-. . 11, 3. 24, 6 .
K rankenkassensta tistik  der deutschen

chem ischen In d u s trie  fü r 1909'10 . 11, 12. 141, 66. X.
K ran k en k assen sta tis tik , Schw ierig

keiten  bei der V erw ertung  der — 11. 7. 69, 24.
K u p fe rv e rg if tn n g ..................................... 11, 5. 49, 63. V III.
Luftozonisierung, U ntersuchungen über

— ................................................................ 11, 3. 27, S.V.
Lum pensortierereien , S taub in — . . 11, 12. 136, 39.
M essingarbeiter, U ntersuchung des

TTarns eines — s ................................ 11, 5. 49, 62. V III.
M ethylalkohol, G iftigkeit des — s . . 10, 5. 39, 14. X III.
M ilzbrand, B ehandlung des — s . . 10, 3. 20, 13.
M ilzbrand, B eiträge zur Infektion

11, 3. 25, 12.
M ilzbrand, ein Fall von M agen— . . 10, 9, 6.
M ilzbrand, zwei Fälle von G ehirnm ilz

b rand  ..................................................... 11, 10. 110, 35.
M ilzbranderkrankungen in Preussen

im Jah re  1 9 1 0 ...........................• . 11, 7, 70, 28.
M ilzbranderkrankungen und  ih re  Ver-

11, 9 .102, 32.



M ilzbrand, G ew erblicher —- in  England 10, 6 . 41, 22.
M ilzbrand, K eim freiheit bei m ilzb rand

sporenhaltigen  Fellen un d  H äuten 10, 2 . 15, 6 . X III.

M ilzbrandsporen, L ebensdauer der — 11, U. 126, 36.
M i lz b ra n d s te r i l i s a t io n ........................... 11, 5. 50, 11. X III.
M itteilungen, G ew erbehygienische —

des Kgl. Bayerischen Landesge-
w erbera tes ..................... ..... 11, 7. 69, 26.

M uskeldystrophie, Juvenile — infolge
U e b e ra n s tre n g u n g ................................ 10, 2. 9, 8 .

N ervensystem , W irkungen  der gew'erb-
liehen Gifte au f das — ..................... 10. 1. 1, 2 .

N itrobenzol, V ergiftung durch — . . 10, 5. 34, 18.
N itrose Gase, G efährdung der A rbeiter

durch - ..................................................... 10, 2 . 14, 13. X.
N itrose Gase, Tötliche V ergiftungen

durch — ................................................ 11, 3. 24, 9.
N itrose Gase, Tötliche V ergiftungen

90, VIII
N itrose Gase, Zur K asuistik  der V er

giftung durch — ................................ 10, 5. 38, 28. X.

N ystagm us der B e rg le u te ...................... 11, 2 , 14, 17. V III.

N ystagm us der B e rg le u te ..................... 10, 2 . 11, 12. V III.
Phosgen, toxikologische W irkungen

des — s ..................................................... 10, 3. 23. 23. X.
Phosgen, Tötliche V ergiftungen durch - 11, 9. 105. 50. X.
Phosphorvergiftung, Die — in der

Streichholzindustrie der V ereinigt.
S taaten  . ................................................ 11 4. 36, 16.

Phosphorw asserstoff, V ergiftung durch
— aus F e rro s il iz iu m ........................... 10, 5. 35, 21.

Phösphorw asserstoff, Vier V ergiftungen
durch — ................................................ 11, 8. 81. 29.

Porzellanfabriken, B leivergiftungen in
— als Folge persönlicher Gewohn-

. beiten des A r b e i t e r s ........................... 10, 3. 19, 12.
Presslufterkrankungeil, V orbeugüngs-

m assregeln gegen — ........................... 11, 4 43, 8. XIV.
Puppenservice, Schädlichkeit der —

aus L o t ..................................................... 10, 2 . 13, 31. V III.
Q uecksilbervergiftungen bei H erstel

lung der „( )lso-A uto-Pressgaslam pe“ 11, 12.136, 38.
Q uecksilbervergiftung durch A ppara te

zur drahtlosen Telegraphie . . . 11, 4. 43, 11. XIV.
Q uecksilbervergiftung, M itteilungen

über die — in O esterre ich . . . 11, 2. 10, 2 .
Q uecksilber, W irkungen von — auf

das N e rv en sy s tem ................................ 10, 1. 1, 2.
Salzsäuredäm pfe, A bsorption von — n

10, 3 19, 11.
S a u e rs to ffa tm u n g ..................................... io, 6. 44. 4. VII.
Sauerstoffbedarf bei m axim aler A r

beitsle istung  ..................................... 11, 3 24, 7.
S a t in l io lz d e rm a t i t i s .......................... 10, 3 24, 9. X III.
S a t in h o lz d e r m a t i t i s ................................ 10. 5 39, i3. x m .
Setzer, A ntim onvergiftung der — . 11, 3 32, 6 . X II.
S im ulanten, G esundheits- — . . . 10, 6 42. 31.
Sch w efelkoli len sto ff, V e rgif t un g du rcli - 10, 5 34. 18.
Schw efelkohlenstoff, W irkungen des

— s au f das N ervensystem  . . . 10. 1 1, 2.
Schw indsuchtssterb lichkeit in  staubi

gen B etrieben . ........................... 10. 3 21, 13 V.
Spielw aren, S chädlichkeit der — aus

B le ile g ie ru n g ..................................... •7~ 13, 31. VIII.

S tanbarten . U n tersuchungen  über v e r
schiedene — in  d e r In d u s trie  . . 11, 0.102, 32.

S taubarten , U ntersuchungen  über ver
schiedene — in d e r In d u s trie  . . 11,12 .136, 31).

Staubige B etriebe, Sehw indsuch tssterb 
lichkeit in — n ..................................10, 3. 21, 13. V.

Sterblichkeit, Ueber d ie — d er Lohn
arbeiter A ustraliens ........................... 11,12.137, 40.

S tickoxyd, V erg iftung  durch  — . . 10, 5. 34, 18.
S treichholzindustrie, P hosphorverg if

tung  in  d e r am erikan ischen  -  . . I I ,  4. 36, 16.
T aucher, K rankhe iten  d e r — . . .  10, 2. 9, 7.
T etrach lo rä than , A bsorp tion  von —-

aus der L u f t ........................................10, 3. 19, 10.
T etrachlorkohlenstoff, A bsorption  von

—■ aus d e r L uft , .............................10, 3. 19, 10.
T uberku loseste rb lichkeit der erw erbs

fähigen B evölkerung B ayerns . . .1 0 ,  6 . 41, 26.
T uberku loseste rb lichkeit in  s tau b er

zeugenden B etrieben .......................11, 3. 25, 11.
U nfallhäufigkeit w ährend  der N acht

schicht ........................... .....  10, 6. 41, 27.
U nfallsicherheit und  B etriebsökonom ie 11,12.137, 41.
U nfallverhütung, 25 Ja h re  -  . . .  11, 2. 11, 5.
Unfälle durch elektrische S tarkström e 11, 1. 1, 1.
V olksgesundheit und In d u s trie  . . .1 0 ,  1. 2, 4.
W andanstriche , Zur H ygiene der -  . 11, 11.126, 47. IV.
W äschereien, S taub  in  — . . . . .1 1 ,  12.136, 39.
W äschestaub, E xperim en te lles und 

P rak tisches ü b e r - ...................11, 6. 46, 21.
W iederbelebung , D ie — durch V enti

lation  der L u f t w e g e .................. 10, 6. 44, 4. A l l .
W urm krankheit, F o rtsch ritt d er — in

C o r n w a l l ........................................10. 6 . 41, 24.
W urm krankheit, In fek tion  durch die — 11,11.126, 37.
W urm krankheit, U n tersuchung  über —

in O st-B en g a len ...............................  10. 6 61, 23.
W urm krankheit, V ersch iedenartigkeit 

der — .............................................10, 6. 61, 25.
Z uckerfabriken, A ugenentziin  düngen 

der A rbeiter in  — .................. 10, 3. 24, 6. XIV.

III. Gewerbeaufsicht.
' •

B eirä te , A rbeitgeberbeirä te  der Ge
w erbeinspektionen  ............................................... 10, 1. 2 , 2 .

G enehm igungspflichtige A nlagen, V er
zeichnis der im Ja h re  1909 neu ge
nehm igten  -  n ............................................ 10, 3. 20, 5.

G enehm igungsverfahren , A nw eisung 
zur B eschleunigung des — s . . . 11, 9 .102, 6.

G ew erbeassessorprüfung, E rgebnis der
— im  Jah re  1 9 1 0 ......................................11, 2. 11.

G ew erbeaufsicht, Die E ntw ick lung  der
— in D e u ts c h la n d ......................................I I ,  12.137, 10.

Ge.werbeaufsicht, D ie —  in E uropa . 11,  6 . 58, 5.
G ew erbeordnung, V orschlag zur Be

seitigung des § 120d Abs. 3 . . . 11, 11.126. 8 .
G ew erbereferendare, A usbildung der

— im D am pfkesselw esen . . . .  10, 11. 2, 4.
Jah resberich te , A nleitung zur E r

s ta ttu n g  der -  d e r G ew erbeaufsichts
beam ten ......................................................10, 3. 20, 6.
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Jah resberich te , V orschläge zur A ende- 
rung  d e r — der G ew erbeaufsichts-
b e a m te n ..................................................... 11, 11. 126, 8 .

O b je k tiv itä t der G ew erbeaufsichtsbe
am ten  bei A bfassung der Jah resbe
rich te  .......................................................... 11, 3. 25, ö.

O rganisation  des G ew erbeaufsichts
dienstes in P reussen am  1. 7. 10 . 10. 1. 2, 1.

O rganisation des G ew erbeaufsichts
dienstes in  Preussen am 1. 5. 11. . 11, G. 58, 4.

P riv a tg ew erb e in sp ek to ren ..................... 11. 2 . 20, 4. XVI.
S achverständige, G ew erbeaufsichtsbe

am te als — ........................................... 10, 1. 2, 3.
Sachverständige, G ew erbeaufsichtsbe

am te als — ........................................... 11, 1. 1, 1.
Sprengstoffabriken, E in rich tung  und

B etrieb  von — zur H erstellung von
A m m oniaksalpetersprengstoffen . . 11. y. 107, 55. X.

U nfallverhütungsvorschriften, Berück
sichtigung der — bei der P rüfung
von B a u p lä n e n ...................................... 10, 5. 35, 7. IV.

W iener G ew erbeinspektorat fü r Bau
arbeiten  ..................................................... 11, 10. 110. 7.

IV. Bauliche Einrichtung-, Lüftung-, Heizung-,
Feuerschutz.

A bfiillcinrichtung fü r u n te r Schutz
gasen gelagerte feuergefährliche 
F lü s s ig k e i te n ...........................................11, 9.103, 43 .

Abgase, zw eckm ässige G estaltung der 
A bgasschlote e t c . ...............................11, 3. 27, 12. V.

A bhitze, A usnutzung der — zur F a 
brikheizung  .........................................11, 1. 2 , 3 .

A bzugskanäle fü r Rauchgase aus E isen
b eton  ........................................................ 11, 7. 70. 31.

A rbeiterschutz  au f B auten . . . . 10, 6 . 42. 11.
B aupläne, B erücksichtigung der U.-V.-

V. in — n ...............................................10, 5. 35, 7.
Baustoffe, U ntersuchung auf Feuer

festigkeit ...............................................11, 2. 11, 10.
Bauten, A rbeiterschutz  au f — . . . 10, 6. 42, 11.
Beleuchtung, Bewegliche — durch Pe

tro leum lam pen ....................................11 , 2 . 11 , 8.
B eleuchtung, E igenschaften einer 

zw eckm ässigen Fabrikbeleuch tung  11, 4. 38, 20.
Beleuchtung, E lek trische — in gew erb

lichen B e t r i e b e n .............................. 11, 4. 38, 21.
B eleuchtung, L ich tdurch lässigkeit ver

s ta u b te r  F e n s t e r ..............................  11, 7. 70, 33.
B eleuchtung  von A rbeitsräum en, m ehr 

T ageslich t ........................... ..... . . . 11, 5. 47, 25.
B etonfussböden  in  M aschinenw erk

s tä tten  ....................................................  11, 4. 38. 22.
Beton, V erhalten von F lüssigkeiten  

gegen — ..............................................  11, 4. 38. 24.
B litzab leite ran lagen  . . , ...................11, 1. 2. 7.
D achdeckungsm ateria lien , B randpro

ben m it -  ......................................... I I ,  8 . 82, 35.
D escender, eine neue F euerle iter . . 11, 8 . 82, 3G.
Einsteigöffnungen, Schutzdeckel für — 11, 9.103, 42.
E isenbeton , A bzugskanäle für Rauch

gase aus — .........................................11, 7 . 70, 31.
E isenbetondecke, Schallsichere — . . 11, 7 . 70, 32.

E isenbeton, V orzüge u n d  N achteile 
des — n ................................................11, 1. 2 , 2.

E lb tunnel, D er — bei H am burg . . 11,12.137, 48.
E lektrische M otoren, A ufstellung in 

explosionsgefährlichen Räum en . . 10, 5. 35, 8.
E rhellung dunkler Räume durch n a

türliches O b e r lic h t................................10, 6. 42, 12.
E rschütterungen , Die Behebung von

— und  G e r ä u s c h e n ...........................11, 9.103, 41.
Explosionen, Poröse Masse zum Schutze

gegen die Fortpflanzung von — von
G a s g e m is c h e n ..................................... 11, G. 60, 29.

Fabrikbau ten , E rw eite rung  un d  N eu
anlage von — ..................................... 11, 4. 38, 18.

F ab rikbau ten , G rundriss einer WTebe-
11, 1. 9 1.

F ab rikbau ten , m aschinelle E in rich 
tungen der — ..................................... 11, 4. 38, 19.

Fabrikbeheizung, A usnutzung der A b
gase zu r — ........................................... 11, 1. 9

“V 3.
F abrikheizung, m oderne — der A.-G.

Benz & C i e ........................................... 10, 3. 20, 3.
Feuch te  W ände, M ittel zur B eseitigung

— r ............................................... 11, 3 26, 11.
Feuch tigkeit, Schw am m entw icklung

durch — in W ohngebäuden . . . 11, 9 . 11, 9.
Feuerfeste U m kleidung von eisernen

Säulen, T rägern  e tc ............................... 11, 4. 38, 23.
F euerfestigkeit, U ntersuchung von Bau

stoffen a u f ................................................ 11, 2. 11, 10.
Feuergefährliche Flüssigkeiten, Abfiill-

e i n r i c h t u n g ........................................... 11, 9. 103, 43.
Feuergefährliche F lüssigkeiten , Be

hälter fü r — .......................................... 11, 3. 26, IG.
Feuergefährliche F lüssigkeiten , L age

rung  und A bfüllung m itte ls t W asser
drucks ...........................  . . . . 11, 12. 137, 51.

Feuerle ite r „D escender“ ..................... 11, 8. 82, 3G.
F euerleiter des rheinischen E isen

w erks, G .m .b .H . . . . . . . . U, 9. 102, 38.
Feuerleiter, System  Schölcli . . . . 11, 9. 102, 39.
Feuerlöschung bei S taubexplosionen 11, 3. 26, 15.
F e u e rm e ld e v o rr ic h tu n g ........................... 11, 1. 2 G.
F euersicherheit grösser G ebäude . . 11. 8. 82, 36.
Feuersicherheit, M assnahm en zur —

in gew erblichen B etrieben . . . . 11, 8. 83, 37.
Fussbodenbelag  fü r Schlachthäuser . 11, 7. * 5 , 29.:
F  ussbodenbelag, Steinliolzfussboden

ein gu ter — ........................................... 11, G. 58, 27.
Fussböden, B ehandlung und  Reinigung

von — in S taa tsbetrieben  . . . . H , 8. 81, 30.
Fussböden, Ueber -  in F abriken  und

W e r k s t ä t t e n ........................................... 11, 12. 137, 49.
Geräusche, Die Behebung von — n und

E rsch ü tte ru n g e n ..................................... 11, 9. 103. 41.
G esundheitstechnische A nlagen von

J. A. John  A .-G ...................................... 11, 9. 103, 44.
Glas - E isen b e to n p la tten , H erstellung

d er — ..................................................... 11, 7. 70, 30.
G rundrisse für F abrikbau ten  . . . . 11, 1. 2 1.
H ausschw am m , Bekäm pfung des — s

durch F l u o r i d e ..................................... 11, 7. 70, 34.
Heizöfen, S icherheitsvorrichtungen an

11, 10. HO, 46.
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M. A -N ...................................................... 11, 2 . 17, 5. XI.
H eizungs- un d  L üftungsanlagen der

M aschinenfabrik B eckm ann & K iister-
m a n n .......................................................... 11, 3. 26, 17.

H eizungs- und L üftungsanlagen, K on
tro lle der — ........................................... 11, 10. 110, 45.

Heizungs- und  Lüftungstechnik, Der
heutige S tand der — ........................... 10. 3. 21, 4.

Koksfeuer, Offene — auf Bauten . . 10, 2. 9, 9.

K orkstein , Schalldäm pfende E igen
schaften des — s . ........................... 10, 4. 28, 6.

K orkstein, schalldäm pfende K onstruk
tionen  aus — .......................................... 11, 9. 102, 40.

K osm osholztafeln zur B eseitigung
feuch ter W ä n d e ..................................... 11, 3. 26, 11.

K ühlung m enschlicher A ufenthalts-
. r ä u m e ..................................................... 10, 6. 42, 13.
L ichtdurchlässigkeit verstaub ter Fen-

11, 7. 70, 33.
L icht in  F a b r ik e n ..................................... 11, 12. 140, 45. I X.
Luftbefeuchtung, E inrich tung  zum E in 

führen  befeuch teter Luft . . . . 11, 2. 17, 6. XI .
L uftbefeuchtung, Neues System zur

— und  V en tila tion ................................ 11, 2 . 17. 7. XL
L uftbew egung, Bedeutung der — in

geschlossenen R ä u m e n ..................... 10, 1. “5 1.
L uftfeuchtigkeit, E in rich tung  zur Rege

lung der — . . . . ' ..................... 11, 1. 2, 4.
L ufttem pera tu r, E in rich tung  zur Rege

lung der — .......................................... 11, 1. 2, 4.
L üftungsanlagen, K ontrolle der — und

H e iz u n g s a n la g e n ................................ 11, 10. 110, 45.
L üftungs- u n d  H eizungstechnik , D er

heutige S tand  der — ........................... 10, 3. 21, 4.
N ottürschloss, N eues — ...................... 11, 12. 137, 50.
()bstbau in  F abriken , A usnutzung der

M auertiächen zur S palierobstzuch t. 11, 6 . 60, 28.
P ortlandzem entfab rik , E inrich tung  der

— B elapatfalvä . . . . . . . . 11, 10.113, 37.  IX.
Q uecksilberdam pflam pe als hygienisch

('inw andfreie B eleuchtung . . . . 11, 4. 38, 20.
R ettungsvorrichtungen bei B ränden . 11, 8 . 82, 36.
S andste inp la tten , Sollinger — als Fuss-

belag für Schlach thäuser . . . . 11, 7. 75, 29. XIV.
Schalldäm pfende K onstruktionen aus

K o r k s t e in ................................................ 11, 9. 102, 40.
Schalldurch lässigkeit, die — von

W ä n d e n ..................................................... 11, 1. 2 5.
Schalldäm pfer, K orkstein als — . . 10, 4,. 28, 6.
Schallsichere E isenbetondecke . . . 11, 7. 70, 32.
Schall und  E rschütterungen, die Iso 

lierung von — ..................................... 11. 12.142, 36. XV.
Schlachthäuser, Fussbodenbelag  aus

Sollinger Sandsteinp latten  . . . . 11, 7. 75, 29. XIV
Schornsteine, zweckmassige G estaltung

11, 3.■ 27, 12. V.
S chutzvorrichtung,gegen H erabstürzen

aus geöffneten F e n s te rn ..................... 11 , 5. 47, 26.
Schw am m entw icklung in W ohnge-

11.: 2. 11, 9.
Schw em m steine, hygienische V orteile

d e r ..................................................... 10, 4. 28, 5.
Selbsten tzündung  von Kohle . . . 11 , 6 . 61, 69. VIII

S icherheitsvorrich tungen , neue — an 
H e i z ö f e n ................................................ 11,10.110, 46.

Solfac-G asplatten, H erstellung der — 11, 7. 70, 30.
S p r in k le ra n la g e n ......................................... 11, 3. 26, 13.
Staubexplosionen, selbsttä tiges Ab- 

schliessen d er T ranspo rte in rich tun 
gen fü r staubförm ige Stoffe . . . 11,  3. 26, 14.

S teinholzfussboden ein gu ter Fuss- 
b o d e n b e l a g .............................................  11, 6 . 58, 27-

T e m p e ra tu r r e g le r .........................................11, 3. 26, 12.
U nfallverhütungsvorsehriften, B erück

sichtigung der — in B anplänen . 10, 5. 35, 7.
W andanstriche, Hygiene der . . . .  11,11.126, 47.
Zement, V erhalten  von F lüssigkeiten 

gegen — ..................................................  11, 4. 38, 24.
Zentralheizungsanlagen, A usnahm e für

— System M ennesson . . . . 10, 5. 35, 9.

V. L u f t v e r d e r b n i s  u n d  L u f t r e in i g u n g 1.

Abgase, P reisausschreiben  ü ber Mittel 
zur B eseitigung der — ....................... 11, 6. 64. 24. XV.

A bsaugevorrichtung fü r schädlichen
S t a u b ........................................................ 10, 2 . 10, 6.

Anios, ein neues D esinfek tionsm itte l 11, 10.111, 40.
A rsenhaltige Gase, Reinigung — r  . . 10, 2. 10, 7.
A rsenw asserstoffvergiftung . . . . 11, 4. 43, 9. X 1V
Auspuffgase, B eseitigung der — von

M o t o r e n .............................................10, 2. 10, 11.
Auspuffgase, G esundheitsgefährdung 

durch  die — der A utom obile . . 11, 10.110, 38.
Bäckereien, E rhebungen über die L uft

beschaffenheit in — ...........................10, 6. 43, 18.
B rikettfab rikation , Reinigung s tau b 

führender G a s e ..........................................11, 2. 12, 6.
B rikettfabriken, E n tstaubung  in — . 11, 5. 49. 61.V1I1.
D äm pfe und  D ünste, Beseitigung d e r — 11, 5. 47, 23.
D esinfektionsm ittel, Das — „A nios“ . 11, 10.111, 40.
D ynam itqualm , Schädlichkeit des — s 11, 2. 11, 5.
E ntstaubungsfrage, Der gegenw ärtige

S tand der — in Bayern . . . . 11, 6. 60. 28.
E ntstaubungsfrage, S tand  der — in 

P r e u s s e n .................................................... 11, 3. 27, 13.
E ntstaubung  der Zerkleinerungs- und 

M a h la n la g e n ...................................... 11, 9. 103, 36.
E ntstaubungsan lagen  . • . . . . 11, 12.138, 43.
E n tstaubungsan lagen , U eber — . . . 11, 4. 39, 18.
E n tstäubungsvo rrich tung  fü r Gase u.

D ä m p f e ......................................................... 10, 1. 3, 3.
F arbstaub , A bscheidung von — beim

A rbeiten  m it Z erstäubern  . . . . 11, 4. 39, 20.
Färbereien , B eseitigung der D äm pfe

u. D ünste in — .......................................  11, 5. 50, 20. XL
Färbereien, E ntnebelung  in — . . . 11, 2. 17, 8 . XI.
F lachs- u. H anfspinnereien, D ie S taub

frage in — ............................................  11, 6. 63, 23. XL
Flugasche und  neue Russfänger . . 11, 7. 71, 32.
F lugstaubabscheidung, F ilte r zur — 

aus R ö s t g a s e n ........................................ 11, 4. 39, 19.
F lugstaub ,B eseitigung  von — inR auch 

g a s e n ........................................................... 11, 12 .137, 42.
F lugstaub, D rah tkam m er zum  A uffan

gen von — ...................................... 11, 2 . 14, 29. V III.
Fl ussäuredäm pfe, U nschädlichm achung 

der — ...................................................... 11, 10.110, 37.
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F orm aldehyd-R aum desinfektion , Die
P rü fungstechn ik  der — ..........................11, 4. 44, 18. XV.

F u s s b o d e n ö l e ...............................................10, 1. 3, 5.
G asaustritt, V orrichtung zum Anzeigen

von — ......................................................... 10, 2. 10, 10.
G asreinigung m itte lst E lek triz itä t . . 11, 4. 39, 21.
G um m ifabriken, B eseitigung der B en

zindäm pfe in — .....................................11, 5. 51, 13. X III,
H üttenrauch, U nschädlichm achung des

— s in den V ereinigt. S taa ten  . . 11, 3. 29, 37. VIII,
Keram ische Betriebe, S taub in — n .1 1 . 3. 31, 14. IX.
Koksfeuer, Offene — auf Bauten . . 10, 2. 9, 2. IV.
Koksöfen, A bführung der Gase . . .1 0 , 5. 36, 17.
Kugelmühle, en ts tau b te  — . . . .  10, 4. 29, 34. VI.
L uftbefeuch ter fü r F abriken  . . . . 11, 12.138, 46.
L uftbefeuchtung, E igenschaften der

verschiedenen System e zur — . .1 1 ,  6 . 62, 22. XI.
L uftbefeuchtung, theoretische und 

prak tische  G rundlagen der — . . 11, 12.138, 45.
Lufterneuerungsanlagen, E lek trisch e— 11, 6. 60, 30.
L u f t f i l t e r ......................................................10, 1. 3. 1.
L u f t f i l t e r ..................................................... 10, I. 3, 2.
L uftfilter m it ausw echselbaren F ilte r

tafeln  ..........................................................  11, 6. 60, 27.
Luftfilter m it K oksschichten . . . . 11. 1. 3, 3.
L uftozonisierung, U ntersuchungen über

— . . . ..................................................... 11, 3. 27, 8 .
L u f tp rü fe r ................................................... 10, 6- 43, 19.
L uftrein igung, Die m echanische — . 11, 9.103, 35.
L u ftre in ig u n g sv o rrich tu n g .......................... 10, 2. 10, 8 .
L u ftre in ig u n g sv o rr ich tu n g .......................... 10, 2. 10, 9.
L üftungsan lage, E rm ittlu n g  des V enti

lators fü r eine — ................................  11, 9.103, 33.
M essapparate  für V en tila to ren  . . .1 1 , 3. 27, 7.
O zonapparate in  K ühlräum en . . .  11, 1 2, 1.
P ap ierfab riken , B eseitigung d. D äm pfe

und  D ünste  in  — .....................................11, 5. 50, 8. X II.
P resslu ftstaubsaugean lagen  . . . . 10, 4. 28, 14.
Prüfapparat. zur B estim m ung von

G asen in  der L u f t ............................. 10, 6. 43, 19.
R auchbekäm pfung, A ufgaben der — 11, 3. 27, 11.
R auchbekäm pfung, D er gegenw ärtige

S tand  d e r — . ...................................... 11, 6. 60, 31.
R auchfrage, W eiteres über die — . . 11, 5. 47, 25.
Rauchgas, V orrich tung  zur V erhinde

rung  des A u str itts  von — . . . . 11, 3. 27, 9.
R a u c h g a sp rü fe r ...............................................11, 1. 3, 2.
Rauchlose V erbrennung fü r D am pf

kessel .......................................................  11, 5. 47, 35. VI.
R auchplage, B eseitigung der — . . 10, 5. 35, 15.
R auchschäden, Preisausschreiben  über

M ittel zur V erhütung  von — . . . 11, 6. 64, 24. XV. 
Rauch- u n d  Russplage, B ekäm pfung

der — ......................................................... 11, 4. 38, 1(J.
Rauch- u n d  Russplage, M erkblatt in

Sachen der — ......................................  11, 9.103, 34.
Rauch- u n d  Russfrage, Zur Beurteilung

d er - ..................................................... 11,10.111, 39.
R auch- und Russfrage, Zur B eurteilung

der — ........................................................ 11, 4. 38, 15.
R auch- und  Russplage in  G rossstädten  11, 3. 27, 10.
Röstgase, F lugstaubabscheidung durch

F i l t e r .............................................................. 11, 4. 39, 10.
Röstgase, R einigung von — n  . . . 10, 2. 10, 7.

Seidenspinnerei, B eseitigung der 
D ämpfe und  D ünste in — . . . . 11, 5. 50, 19. XI.

S ie lg a sv e rg if tu n g ..................................... 11, 4. 43, 9. XIV.
Schleifereien, E rfolg der S tau b ab 

saugungen ................................................10, 5. 36, 16.
Schneiderw erkstätten , E rhebungen 

über die L uftbeschaffenheit in  — . 10, 6 . 43, 18.
Schornsteine, N euartige A usbildung

von — n ................................................11, 3. 27, 12.
Spinnereien, L uftbefeuchtung  in  — . 11, 2. 17, G. X I.
S taubabsaugungsan lagen ,H erstellungs

kosten und  K ra f tb e d a r f ...................... 11, 2. 11, 4.
S taubabsaugungsan lagen ,H erstellungs

kosten und  K ra f tb e d a r f .....................11, 3. 27, 14.
S taubabsaugungsanlagen ,H erstellungs

kosten  und  K ra f tb e d a r f ....................... 11, 5. 47, 22.
S taubabsaugungsanlagen, U eber — . 11, 4. 39. 18.
S ta u b b in d e m i t te l .................................... 10, 1. 3, 5.
S taubb indem itte l, Mit Oel g e trän k te s— 11,11.127, 41. 
S taubb indem itte l durch gew erbliche

A b w ä s s e r ................................................ 10, 2. 10, 12.
Staubförm ige Stoffe, S icherheitsvor

rich tungen  an F örderan lagen  fü r — 11, 5. 47, 24.
S taubgefahr, B ekäm pfung d e r — in 

der M etallbearbeitungsindustrie  . . 11, 10.113, 107. V III. 
S taub tuch , H ygienisches — . . . . 11, 6. 60, 26.
S taubige B etriebe, S chw indsuchts

sterb lichkeit in  — n ..........................10, 3. 21, 13.
S taubplage, E ntstehung  und  V erhü

tu n g  der — ........................................... 11, 6. 60, 29.
S taubplage, M ittel zur Bekäm pfung 

der — . . . . . . . . . . . .  10, 1. 3, 5.
Staubplage, P räp a ra te  zur B ekäm pfung

der — .....................................................11, 4. 39, 17.
Staubsaugeanlage m it Pressluft . . 10, 4. 28, 14. 
S taubsaugevorrich tung  fü r Schleifm a

schinen .....................................................  11, 12.138, 44.
S taubunschädlichm achung durch Salz

lösungen ................................................11, 10.112, 102. V III.
T eerölfeuerung, D ie rauchscliw ache — 11,10.111, 53. VI. .
T ex tilindustrie , neues L uftbefeuch

tungssystem  .......................................... 11, 2 . 17, 7. XL
T ex tilindustrie , V erbesserung der Luft

in  den  A r b e i t s r ä u m e n ..................... 10, 5. 38, 2. XI.
Trom m elfilter, V orrichtung zum Rei

nigen von — n .....................................10, 1. 3, 4.
W äschereien, E rhebungen  über die 

L uftbeschaffenheit in — . . . .  10, 6. 43, 18.
W rasen, B eseitigung von — in  K üchen 11, 3: 32, 7. XVI.
Zem entfabriken, V orbildliche E n ts tau 

bung  in  — ................................................. 11, 10.114, 38. IX.
Z erkltinerungs- und M ahlanlagen, E n t

staubung  der — ................................ 11, 9.103, 36.
Zuckerstaub, B eseitigung des — s in

Z u c k e r fa b r ik e n .................................. 11, 4. 43, 10. XIV.

VI. Dampfkessel, Motoren,
maschinelle Einrichtungen usw.

A blasshahn für D ampfkessel . . . .  11, 10.110, 56. 
A ndrehkurbel fü r Explosionsm otoren 10, 2. 11, 24.
A ndrehkurbel, System Ossberger . .1 1 ,  5. 47, 32.
A nlassvorrichtung für V erbrennungs

m otoren ........................................... • 11, 10.112, Gl.
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Anlass Vorrichtung für V erbrennungs
k raftm aschinen  . ................................ 10. 2. 11, 23.

A nlegeleiter, G leitschutzvorrichtung 
fü r eine — ..................................................  11, 6. 60, 38.

A nstrichm asse fü r D am pfkessel . . 11,10.111, 57.
A ufspannappara te , elektrom agnetische

 — ......................................................... 10, 4. 29, 32.
Aufzüge, se lb sttä tige  H ub tü ren  für — 11, 1. 3, 10.
Auspuffgase, G esundheitsgefährdung

durch die — der A utom obile . . 11,10.110. 38. V.
A utoklaven, B etrag  des D ruckes bei 

den D r u c k p r o b e n ................................  11, 11.127, 63.
A usrück- und  B rem svorrichtung für 

G ö p e lw e r k e .......................................11, 2. 12, 17.
A usstanzm aschine, Die Gross’sche 

Sekuritas — ...........................................11,10,112, 62.
A xerfeuerung, Die neue — . . . .  11, 8. 83, 45.
Azetylen, W asservorlagen für Schweiss- 

a p p a r a t e .............................................. 11, 2. 17, 9. IX .
A zetylen, Zulassung neuer A pparate  . 11, 2. 17, 8 . IX .
Azetylen, Zulassung neuer A ppara te  . 11, 3. 31, 17. X.
B ausachverständige der D am pfkessel

revisionsvereine ................................. 11, 1. 3, 1.
B ekohlungsanlage m it B leichert’scher 

E le k tro h ä n g e b a h n ............................11, 1. 3, 5.
B raupfanne, Explosion einer D am pf — 11, 3. 32, 6 . XIV.
D am pfanlagen, Unfälle in — . . . . 11, 4. 39. 30.
D am pferzeuger m ehrstu figer V er

dam pfan lagen  .................................11, 7. 71, 40.
D am pffass, Explosion eines — es in 

einer A b d e c k e r e i ................................11,10.112, 59.
Dampffässer, A bänderung der M aterial- 

und  B auvorschriften für L anddam pf
kessel in  A nw endung au f — . . . 11, 7. 71, 39.

D am pffässer in K nochenm ühlen und 
A b d eck ere ien ...........................................11, 8 . 81, 32 .1.

D am pffässer, V erw endung gusseiserner 
E isenteile fü r — ............................ 11, 2. 12, 11.

D am pfkesselbaum ateria l, P rüfung von
— . . ................................................  10, 4. 29, 30.

D am pfkessel, B etriebsregeln fü r — . 10, 6. 43, 42.
D am pfkessel,,,B etriebsstä tte“ im Sinne

d er allgem. polizeil. Bestim m ungen
für L an d d a m p fk esse l...........................  10, 5. 36, 35.

D a m p fk e s se lc h e m ie ................................10, 1. 4, 1.
D am pfkessel, E inbau eines W asserum 

la u fa p p a ra te s ...........................................11, 8 . 81, 31.1.
D am pfkessel, H errichtung zur A b

nahm e der — ..................................... 10, 2. 10, 9.
D am pfkesselexplosion in Szegedin .1 0 , 1. 4, 4.
Bam pfkesselfeuerungen, m echanisch.— 10, 5. 36, 36.
Dam pfkesselfeuerung, Neue P a ten te  auf 

dem  G ebiete der — ........11, 10.111, 54.
D am pfkessel, K ontrollrechnungen bei 

der G enehm igung der — . . . . 10, 6. 43, 41.
D am pfkesselrevisionsvereine, B ausach

verständ ige der — ...........................11, 1. 3, 1.
D am pfkessel, Risse in  — n . . . . 10, 4. 29, 29.
D ieselm otor, Schweres U nglück m it

einem  — .................................................  11, 5. 47, 34.
D ruckluftexplosionen, Ueber — . . 11, 9.104, 52.
D ruckluftw erkzeuge in der Zem ent

w aren- und  K unststein industrie . . 10, 6. 45, 16. IX .
D ruckluftw erkzeuge, W irkung der — 

auf die G esundheit der A rbeiter 10, 6. 45, 15. IX.

E inkam m  er w asserrohrkessel, A ufstel
lung der — Eisenw erke G aggenau A.-G. 11, 1. 3, 3.

Em ailles, U ntersuchungsm ethoden für *
fertige — und  ih re  Rohm aterialien H. 12.138, 65,

Feste K onstruktionsteile , Unzulässige
— bei K e sse lh ä u se rn ........................... H . 1. 3, 2 .

F lam m rohreinbeulung, Eine beachtens
w erte — und  ihre Ursache . . . 11, ]10. 111, 58.

F lu g a s c h e n a b s c h e id e r ........................... 11, 3. 28, 25.
Flugaschenfänger, N euere E rfahrungen

im B etriebe der — ........................... 11. 1. 3. G.
Flusseisenbleche, über — zur H er

stellung von D am pfkesseln . . . 10, 2 . 11, 18.
Fördereinrich tungen  für staubförm ige

Stoffe, V orrichtung zum selbsttätigen
A bschliessen von — bei Explosionen 11, 3. 26, 14.1V.

Förderw agen, E in neuer Seitenkipper
für — ..................................................... 11, 10.112, 104. V II1.

Funkenfänger, G esichtspunkte fü r die
A bstandnahm e von — n . . . . 10. 2. 10. 12.

Funkenfänger, Zulassung bestim m ter
Typen ..................................................... 10, 2. 10. 11.

Funkenfänger, Zulassung bestim m ter
Typen ...................................................... 10, 3. 21, 2G.

Funkenfänger, Zulassung bestim m ter
Typen ...................................................... 10, 1. 4. 2 .

Funkenfänger, Zulassung bestim m ter
Typen ...................................................... 10, 4. 29, 31.

Funkenfänger, Zulassung bestim m ter
T y p e n ...................................................... 11, 2. 12, 12.

Funkenfänger, Zulassung bestim m ter
Typen ..................................................... 11, 3. 27, 19.

Funkenfänger, Zulassung bestim m ter
Typen ...................................................... 10, 5. 36. 38.

Funkenfänger, Zulassung der einzelnen
Systeme ................................................ 10, 2. 10, 10.

G öpelwerke, A usrück- u n d  B rem svor
rich tung  fü r — ..................................... 11, 2 . 12, 17.

H andw inden, Neue S icherheitsvorrich
tungen  fü r — ..................................... 11, 8. 83, 46.

H ärtekessel, E xplosion eines — s . . 11, 12.140. 49. IX.
Iso lierm itte l, V ersuche m it — n . . 10, 2 . 11, 21.
Iso lierungen  von R ohrleitungen . . . 11, 2 . 12, IC.
K arrenaufzug für schiefe E bnen  . . 10. 6. 43, 47.
Keil- und  Schraubenschutzrollen  . . 11, 7. 71, 42.
K orrosion, Die — von Eisen und S tahl 11, 2 . 12, 14.
K esselarm aturen, V erw endung von

Gusseisen fü r — ................................ 10, 1. 4, G.
Kesselbleche, Einfluss der B etriebszeit

au f die Q ualitä t der Schm iede- und
Flusseisen — ........................................... 10, 2 . 11, 17.

Kesselbleche, Ueber Flusseisen — zur
H erstellung von D am pfkesseln . . 10, 2 . 11, 18.

Kesselhaus, Allerlei U nfug im  — . . 11, 1. 3, 4.
K esselreinigung, Die m aschinelle —

m it elektrischen K leinm otoren . . 11, 3. 28, 26.
Kesselschm iede, E ine neuzeitliche .— 11. 4 40, 54. V III.
Kesselstein, Einfluss von — au f W irt

schaftlichkeit und  B etriebssicherheit 10, 2. 11. IG.
K esselstein, D er —, seine E ntstehung

und V erhütung . . ........................... 10, 2 . 10, 14.
K esse lste in lö sungsm itte l........................... 11, 10. 111, 57.
K esselstein  und  R ost un d  deren Be

käm pfung  ................................ .....  . . 10, 2 . 11, 15.
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Kondenswasserrückleiter, Erleichte-
rungen  fü r bestim m te — . . . . 10, 5. 3ß, 37.

K ontro llappara te , U eber einige neue
— im M aschinen- und  K esselbetrieb 11, 3. 28, 23.

K ontrollrechnungen, D ie — bei der
G enehm igung von D am pfkesseln . 10, 6 . 43, 41.

K om pensatoren  für R ohrleitungen . . 10, 3. 21, 27.
K ran, M agnet — m it S icherheitsbügeln  11, 5. 47, 36.
K rane, S icherheitshaken fü r — . . : 11, 6 . 60, 37.
K ugelm ühle, en ts tau b te  — . . . . 10, 4. 29, 34.
L anddam pfkessel, A ufstellung der — 10, 5. 36, 35.
M agnetkran m it S icherheitsbügeln  . 11, 5. 47, 36.
M assentransporte, M echanische — . . 10, 5. 36, 39.
M artinöfen, V orrichtung zum  se lb st

tä tig en  Oeffnen der O fentüren an — 11, 2 . 14, 22. V III.
M otoren, Schlagw ettersichere  . . . 11, 3. 29, 34. V III.
N iederd ruckdam pftu rb inen , S icher

heitsvo rrich tung  fü r — ...................... 10, 1. 4, 7.
N otausrückung, E lek trom agnetische — 11, 9 . 104, 49.
Oberzug, D er — im  D am pfkesselbetrieb  11, 3. 27, 20.
Oefen, N euere gew erbliche — m it Üel-

f e u e r u n g ................................................ 11, 7. 71, 44,
P erm utitverfah ren , E rfahrungen m it

dem  — ...................................................... 11, 12.138, 64-
Perm utitverfah ren , E rfahrungen m it

dem  — ...................................................... 11, 8 . 83, 47.
Pressen, Schutzvorrichtung für Füll- 

schieber an Pressen und anderen 
M a s c h in e n ................................................11, 2. 12, 18.

R auchbekäm pfung, D er gegenw ärtige 
S tand  der — .......................................... 11, 6. 60, 31. V.

R auchbekäm pfung, D ie nächsten  A uf
gaben der — ...........................................11, 3. 27, 1I.V .

R auch g assau g er...........................................10, 2. 11, 20.
Rauchlose V erb rennung  bei D am pf

kesselanlagen m it K ohlenfeuerung . 11, 5. 47. 35.
R evisionsverein, E rgebnisse des B ay

rischen — s ........................................... 11, 8 . 83, 48.
R iem enauflegen , Neue V orrichtung

zum - ...................................................... 11, 3. 28, 28.
R iem enunterfänge, E iniges über — . 11, 1. 3, 7.
R ohölfeuerung, Die — ..........................  11, 3. 28, 24.
R ohrb ruch , S elb s ttä tiger A bsperr

schieber fü r W asserle itungen  bei — 10, 2. 11, 22.
R ohrleitungen, H ochdruck -  für D am pf

anlagen ......................................................11, 2. 12, 15.
R ohrleitungen, Iso lierung  von — . . 11,  10 .111, 55.
R ohrleitungen, Iso lierungen fü r — . 11, 2. 12, 16.
R ohrleitungen, Die K ennzeichnung der

— im F a b r ik b e tr ie b e .......................10, 2. 11, 19.
R ohrleitungen, K om pensatoren  für — 10, 3. 21, 27.
R ohrm ühlen , Schutzvorrichtung an . 11,  1. 3, 10.
R ostungen in D am pfkesseln und ihre

A u f k l ä r u n g ....................................... 10, 1. 4, 5.
Sackelevato ren , A ufgabe Vorrichtung

fü r — ......................................................11, 12 .138, 66.
Sandstrahlgebläse,Schutzgehäuse fü r — 11,12.141, 51. IX.
Sauggasm otorenanlage, Todesfälle bei

e iner — ............................................. .....  . 11, 10. 112, 00.
Schleifm aschinen, S taubsaugevorrich

tu n g  fü r — ...........................................11, 12.138, 44. V.
Schm irgelscheiben,V erstellbareSchutz-

haube fü r — ..........................................  11, 7. 72, 85. V III.
Schm irgelscli eiben, V erstell bareSchu tz- 

vo rrich tung  fü r — . ...........................  11, 9 . 104, 50.

Schornsteine, N euartige G estaltung
der — etc. ................................................ 11, 3. 27, 12. V.

Schrägaufzug bei T ongruben und S tein
brüchen ..................................................... 11, 2. 15, 6. IX .

Schutzvorrichtungen der N ordöstl.
Stahl- u. E isenberufsgenossenschaft 10, 4. 29, 28.

Schu tzvorrich tungen , Neue — für
D am pfkessel, D am pfm aschinen etc. 10, 2 . 10, 13.

S icherheitsandrehkurbel, System  Oss-
berger ..................................................... 11, 5. 47, 32.

S icherheitssenkbrem se für H ebezeuge 10, 1. 4, 8 .
S icherheitsvorrich tung  gegen Ueber-

schreitung  des H öchstdruckes bei
hydraulischen A n l a g e n ..................... 11, 1. 3, • 9.

S tanzen und P ressen , Gefährliche
Schutzvorrich tungen  an  — . . . . 11, 10 .113, 109. V III.

Steckleiter, Neue — ................................ 11, 7. 71, 43.
Teerölfeuerung, V erdam pfversuche an

einem  m it — ausgerüstetem  Zwei
flam m rohrkessel ..................................... 11, 10. 111, 53.

T ransportan lageu , W esen und Be
deutung  m oderner — ........................... 11, 2 . 14, 21 . V III.

T ransportw esen , U nfallverhütung und
W irtschaftlichkeit im  m odernen — 11, 3. 28, 29.

Treibriem en und  ihre B ehandlung . 11, 1. 3, 8.
Trocken- und M ahltrom m eln, Neue

S icherheitsvorrichtungen an  — . . 11, 9. 104, 51.
U eberdruckventil, Selbsttätiges — für

E x p lo sio n sm asch in en ........................... 10, 2 . 11, 25.
Unfallsicliere M aschinen, L ieferung — r 10, 5. 36, 40.
U nfallverhütung, D ie — im K esselhause 10, 6. 43, 43.
U nfallverhütung und  W irtschaftlichkeit

im  m odernen T ransportw esen  . . 11, 3. 28, 29.
V erdam pfan lagen , D am pferzeuger

m ehrstufiger — ..................................... 11, 7. 71, 40.
V erdam pfer (E vaporatoren) auf D am pf

schiffen ...................................................... 11. 2 . 12, 13.
W ärm platte , E xplosion einer — . . 11, 7. 71, 41.
W asserm otoren, B ehandlung der —

im  W in te r ................................................ 11, 5. 47, 33.
W asserreinigung, Chemische K ontrolle

der — ..................................................... 11, 3. 28, 27.
W asserreinigung, Die — im Kessel-

10, 4. 29, 33.
W asserrohrkessel, Explosion eines — s 10, 1. 4, 4.
W asserrohrkessel, M oderne . . . . 10. 1. 4, 3.
W asserstandsalarm vorrichtung . . . 11, 4. 39, 31.
W asserstandsanzeiger, Selbstschluss

von — n ................................................ 10, 6 . 43, 44.
W asserstandsvorrichtungen, Schw im 

m er keine geeigneten — . . . . 11, 8. 81, 33. I.
W asserstandsgläser, Das Auswechseln

der — ..................................................... 11, 3. 28, 21.
W asserstandsregler, U eber — . . . 10, 6. 43. 45.
W asserstände, Selbstschluss der . . 11, 3. 28, 22 .

VII. Sanitäre Betriebseinrichtung-en, 
Ausrüstung des Arbeiters.

A lkoholm issbrauch, Zur B ekäm pfung 
des — s au f der A rbeitsstä tte  . . 10, 5. 36, 3.

A lkoholm issbrauchbekäm pfung, B ier
verbo t auf den K rupp’schen W erken 11, 11.127, 25. 

A rbeiteranzüge iD Säurebetrieben . . 11, 2. 13, 7.
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A r b e i t e r b ä d e r ................................ ..... . 11, 12.138. 27.
A rbeitersehutzkom m issioneri, über —

in  F a b r i k e n ..........................................  11, 12.138. 28.
A tm ungsappara te , S prechvorrichtung

fü r — ..................................................... 11, 1. 3, 5.
A tm ungsapparat, V erbesserungen am

— System D r ä g e r ................................11, 1. 3, 4 .
A tm ungsvorrichtungen, K opfausrüs

tung  f ü r ................................................11, 1. 3, 3.
B adeeinrichtungen in gew erbliclienBe-

. t r i e b e n .................................................... 11, 2. 13, 6.
Bauten, A rbeiterfürsorge au f — . . 11,11.127, 24.
Bekleidungsstücke aus A sbest für

G ie s s e r e ja r b e i t e r ................................10, 1. 4, 2.
B ierverbot, E in — auf den Iiru p p ’schen

W e rk e n ...................................................... 11,11.127, 25.
D rägerapparat, Verbesserungen am  — 11, 1. 3, 4.
G iessereiarbeiter, A sbestbekleidungs-

stticke für — ..................................... 10, 1. 4, 2.
G rubenrettungsw esen, H auptstelle fü r

— im  rheinisch-w estfälischen Bezirk 10, 4- 31, 46. V III. 
H ilfeleistung, E rste -  bei Unfällen . 11, 4. 40, 12. 
H ilfeleistung, E rste  — bei U nfällen . 11, 5. 47, 13. 
H ilfeleistung, E rste  — bei V erletzungen

m it offenen W u n d e n ..........................  11, 12.138, 26.
Hilfeleistung, Zur ersten  — in  G ew erbe

be trieben  ...........................• . . .  11, 9.104, 22.
K ugelm ühle, E n tstau b te  — . . . .  10, 4. 29, 34. VI. 
M agnesiaverband gegen B randw unden  11, 5. 48, 14. 
M ilchausschank, D er — in Fabriken  . 11, 10- 112, 23. 
O zonapparate, H aus — zur T rin k 

w assersterilisierung  ...........................11, 2. 13, 8 .
P ressluftstaubabsaugungsanlagen  . . 10, 4. 28, 14. V.
R espirator, E in  neuer — „L ungenheil“ 11, 5. 48, 15. 
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Beizen, D as — von F einblechen . . 10, 5. 38, 54.
B enzinlötlam pen, V erg leichendeU nter
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B e r g w e r k e n ........................................... 11, 9 .104, 94.



15 —

B ohrarbeiten , A usdehnbare S taub
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B rikettfab riken , E n tstaubung  in  — . 10, 1. 4, 6.
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Giessereianlage, Die n eu ef— der H ar
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der — ...................................................... 10, 6 . 45, 57.
G rosseisenindustrie, Die F euerarbeiter 

111 zwei B etrieben der — . . . .  11, 7. 72, 83.
G rosseisenindustrie, D urchführung der 
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A l a b a m a ................................ ..... 10, 2. 12, 15.
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fü r — . . . . ................................... 11, 1. 4, 13.
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m itte l gegen — ........................................ 11, 11.128, 64. X.
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S tanzen un d  P ressen , Gefährliche, 
S chu tzvorrich tungen  an — . . . 11, 10.113, 109.

S taubentw ick lung , B ekäm pfung d e r — 
bei B o h r a r b e i t e n ................................ 10, 5. 36, 49.

S taubgefahr in  der M etallbearbeitung, 
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G rossbritann iens ................................. 10 , 2. 12, 17.
Unfälle in Schächten, E rgebnisse der 

U ntersuchungen  über — — G ross
b ritann iens ........................................... 10 2 . 12, 18.

U nfallverhütung u. B etriebssicherheit, 
Schriften  der A .-E.-G ........................... 11, 5. 49, 65.

V en tila to ren , E lek trische K ontrolle für 
— in G ru b e n ........................................... 10, 2. 12, 20 .

W alzenstrassen , K onstruk tive Neue
rungen  an  — ........................................... 10, 2. 12, 26.

W alz- u n d  H am m erw erke, Die N acht
a rb e it d e r  Jugend lichen  in  — n  . . 10, 6 . 48, 15. XV

W alzw erke, Z ur F rage  der Regelung 
d e r A rbeitsze it in  — u ..................... 11, 1. 4, 10.

W eissbleche, D ie F ab rik a tio n  der . . 11, 2 . 1*, 28.
W erkzeugschärfung  durch  E lektro-

11 , 12. 139, 119.
W ettergase, V erfahren zu r K enn tlich 

m achung  der A nw esenheit von — n 10, 5. 36, 50.
W e tte rtü ren , V orrich tung  zum  se lb st

tä tig en  Oeffnen und Schliessen von — 11, 6 . 61, 67.

W ohlfahrtseinrichtungen, Die — auf
den staa tlichen  Berg-, H ü tten - und
Salinew erken P re u s se n s ..................... 10, 1. 5, 7.

W urm krankheit, A ufhören  der — der
B e r g l e u t e ................................................ 11, 3. 29, 36.

W urm krankheit, B ekäm pfung der —
in O e s t e r r e i c h ...................................... 10. 1. 4, 3.

W urm krankheit, U eber die — . . . 11, 4. 40, 47
Z aponlack, G esundheitsschädigungen

durch — ................................................ 11, 7. 72, 86.
Zechenabw ässer, K lärung der — im

E m s c h e r g e b ie t ..................................... 11, 1. 4, 8 .
Zem entierverfähren, Neue E rfahrungen

m it dem  — ........................................... 11, 12. 138, 112.
Z em entierverfahren, V erw endungs

m öglichkeit im B ergbau . . . . 10, 1. 4, 2 .

Z iehpressen, G reifervorrichtung fü r — 10, 5. 38, 56.
Z inkdäm pfe, Die K ondensation der

— in den  V orlagen der Z inköfen . 10, 6. 45, 61.
Z inkhütte , E n tstau b u n g  einer — . . 11, 7. 72, 82.
Z inkhütten , A bänderung  der V or

schriften  für A rb e ite rin  -  in  Russland 11, 3. 29, 38.
Z inkindustrie, D ie E n tw ick lung  der

oberschlesischen — ........................... 11, 10. 112, 109.
Zinköfen, A bscheidung des Z inkstaubes

aus den  M u ffe lg a sen ........................... 11, 4. 40, 51.
Zinköfen, Beschickung*- und Räum

m aschine fü r — ..................................... 10. 1. *>, 8.
Zinköfen für ununterbrochenen Betrieb 11, 1. 16.
Zinköfen, V orrichtung zum Beschicken

von — und anderen  m etallurgischen
O e f e n ..................................................... 11, 2. 15, 30.

Zinkoxyd, A bscheidung von — aus
Gasen durch  W aschen m it Oel . . 11, 4. 40, 52.

IX. Industrie der Steine und Erden.
Bleiglasuren, B eitrag zur K enntnis der

... ................................................... 10, 3. 23, 10.
B leiglasuren, Die G iftigkeit g e fr itte te r— 11, 6. 58, 22. 11.
B leig lasuren,Salzsäurelöslichkeitvon — 10, 4. 31, 12.
B leiglasuren, U ntersuchung von Ge

schirren  m it — ..................................... 11, 12.140, 50.
Bleiglasuren, Zur Frage der Lösung der

B l e i f r a g e ................................................ 11, 10.113, 35.
B leivergiftung durch ird . Topfgeschirr 10, 1. 6 , 5.
B rennofen, K anal — von M öller und

P f e i f f e r ..................................................... 11, 2. 15, 8 .
B rennöfen, V orrichtung zum A bdichten

der R auchventile von — w ährend
des B e trieb e s ........................................... 11, I. 5, 1.

B rennöfen, V orrichtung zum  Schutze
der R auchventile an — ..................... 11, 1. 6, 2.

Drehofen, E in neuer — für die Zeinent-
i n d u s t r i e ................................................ 10, 6. 45, 17.

D ruckluftw erkzeuge in  der Zem ent-
w aren- und  K unstste in industrie  . . 10, 6. 45, 16.

D ruckluftw erkzeuge, W irkung der —
auf die G esundheit der A rbeiter . 10, 6. 45, 15.

E isenportlandzem ent, Die S taubbeseiti
gung in  — w e r k e n ........................... 11, 7. 73, 30.

Emails, U ntersuchungsm ethoden für
fertige — • und  ihre R ohm aterialien 11, 12 138, 65. VL

Flaschenblasen, V orrichtung zum
m echanischen — ................................ 11, 3. 31, 16.
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G esteinsarbeiten , Die Bekäm pfung der 
S taubgefahr bei der V erw endung von
B ohrhäm m ern vor — ..................... 11, 1. 4, 1. V JIl.

G ipsstaub, N euere Forschungen über
die E inw irkung  von 11, 4. 37, 17. II.

G lasbläser, U ntersuchungen über die
G esundheitsverhältn isse der — . . 11, 3. 31, 15.

Glasflaschen, E inrichtung zur se lbst
tä tig en  H erstellung  von — . . . 11, 9. 105, 34.

G lashohlkörper, Maschine zum  Blasen
von — n ................................................ 11, 12 .141, 53.

G lasindustrie, A rbeiterschutzforderuu-
gen fü r die — ..................................... 11, 11. 128. 41.

G lasindustrie, E ine sozial-technische
Frage in  der — ..................................... 11, 11. 128, 42.

G lasindustrie, Die N achtarbeit der
K inder in der — in F rankreich  . . 11, 4. 44, 10. XV I.

G lashüttenarbeiter,Schutzm assnahm en
fü r — ..................................................... 11, 8 . 83, 32.

G lashütten , D achstuhlkonstruktionen
in — .......................................................... 11, 2. 16, 10.

G lashütten, D er A ugenschutz in  — . 11, 4. 41, 21 .
G lashütten , D ie G esundheitsverhält

nisse der H ilfsarbeiter in  — . . . 11, 4. 41, 20.
G lashütten , Die N ach tarbeit Ju g en d 

licher in — .......................................... 10, 6. 48, 15. XVI.
G lashütten , Die N achtbeschäftigung

Jugend licher in  — ........................... 10, 1. ®, 2 .
G lashütten, Schutz der A rbeiter vor

der strah lenden  H itze der Oefen in  — 11, 5. 49, 26.
G lashütten , V orrichtung zum B efördern

heisser G lasw aren und  Flaschen . 10, 5. 38, 13.
G lashütten , Zur Frage der Regelung

der A rbeitszeit in  — etc..................... 11, 1. 4, 10. VIII.
Glasschmelze, Saure Sulfate in der —

u n te r W iedergew innung der schw ef
ligen Säure ........................................... 11, 4. 41, 22 .

G lasschmelzofen, E lektrischer — . . 11, 12 141, 54.
Glas, U eber die H erstellung und  V er

w endung von P o lierm itte ln  fü r — 11, 12. 141, 52.
H ärtekesselexplosion in  einer K alksand-

s t e in - F a b r ik .......................................... 11, 10 .114, 40.
H ärtekesselexplosion, U rsache und

Lehren der — in W andsbeck . . 11, 12. 140, 49.
H ärtekesselexplosion, Zur — inW ands-

b e c k .......................................................... 11, 12.140, 48.
K alksandsteinfabriken, Unfälle in  den — 11, 12.140, 47.
K alksandsteinfabrik , H ärtekesselexplo

sion in  einer — ................................ 11, 10.114, 40.
K alksandsteinfabrik, Ursache u. Lehren

der H ärtekesselexplosion in  einer — 11, 12. 140, 49.
K alksandsteinfabrik, Zur H ärtekessel

explosion in einer — ..................... 11, 12.140, 48.
Kalk, T rockenlöschung von — . . . 11, 12.140, 46.
K eram ik, Zur F rage der B leigefahr in

der — ..................................................... 11, 9 .105, 33.
K eram ische Betriebe, A erztlicheU eber-

w achungd .B le ibe triebeinF rankre ich  11, 10.113, 36.
K eram ische Industrie , Berufskrank

heiten  in der — n  G rossbritanniens 11, 4. 41, 23.
K eram ische Industrie , E in Bleigesetz

in den N ie d e r la n d e n .......................... 11, 3. 30, 13.
Keram ische Industrie , S taub in d e r— n 11, 3. 31. 14.
K eram ische Industrie , Zur Bleifrage in

der — n ................................................11, 2 . 16, 12.

K esselschüsse, D ie G efahren der — . 11, 7. 73, 29.
Ku nstste inhauer, A rbeiterschutzbestim - 

m ungen fü r — ..................................... 10, 1. 5, 1.
Paraffinkrätze in Z em entw arenfabriken 10, 1. 6 , 4.
Perlm utterd rechsler und  Steinm etzen,

Die G esundheitsverhältn isse  der Wie
ner — ............................................ 10, 6. 45, 19.

Pflastererberuf, Die gesundheitlichen 
G efahren im — ..................................... 11, 1. 5, 5. '

I’o rtlandzem entfabrik , Die — B elapät- 
f a l v ä ....................................................... 11, 10 .113, 37.

Porzellanfabriken, V ergiftungen in — 10, 3. 19, 12.11.
Porzellan- und  S te ingu tindustrie , Die 

Hygiene in der — ................................10, 3. 23, 11.
R ohrm ühle m it Schutzvorrichtungen . 10, 2. 13, 9.
Rohrmühlen, Schutzvorrichtungen an

 - .............................................. 11, 1. 3, 10. VI.
Sandstrah lgeb läse , Schutzgehäuse für

 — .............................................. 11, 12.141, 51.
Sandstrahlgebläse und deren A nw en

dung in der S tein industrie  . . . .  11, 1. 5, 4.
Scham ottesteine, H ütw ohl’sche E xzen

terpresse für — ..................................... 11, 10.114, 39.
Schiessinstruktion , Zur neuen  — der 

S teinbruchsberufsgenossenschaft . 11, 1. 5, 3.
S chiessinstruktion , Zur neuen — der

S teinbruchsberufsgenossenschaft . 11, 2. 15, 7.
Schotterw erke, E in rich tung  der —

( E n t s t a u b u n g ) ....................................11, 4. 41, 18.
S prengarbeiten , L agerung und  Ver

w endung von Sprengstoffen etc. bei 
der A usführung von — in Bayern . 11, 3. 31, 12. X.

S te inarbeiter, D ie Hygiene der — . . 10,  2. 13, G.
S teinbrüche, A rbeiterschutz  in  eng

lischen — n ................................ .....  . 10, G. 45, 14.
S teinbrüche, B eseitigung des A braum s 

in Sand- und  H art — n im Bezirk der 
A m tshauptm annschaft P irna  . . 11, 6. 61, 27.

S teinbrüche, E rw e ite rte  S taatsau fsich t
in englische — n .............................. 11, 6. 61, 28.

S teinbrüche und  S teinhauereien , A b
änderung  der V erordnung für — . 11, 12. 140, 44.

S te in industrie , Sandstrah lgeb läse und 
deren  A nw endung in der — . . .  11, 1. 5, 4.

S teinm etzen und  Perlm utterd rechsler,
Die G esundheitsverhältn isse der
W iener — ................................................ 10, 6 . 45, 19.

S trangpressen, Speisevorrich tung  für
—, T onschneider e tc .............................. 10, 2 . 13, 8 .

S trecköfen, U eber A nlage und  B etrieb
der — ...................................................... 11, 2. 16, 11.

T ongruben und  S teinbrüche, Schräg
aufzug für — ........................................... 11, 2. 15, 6.

Tonindustrie, F o rtsch ritte  au f dem  Ge
biet der — ........................................... 10, 2 . 13, 7.

Topfgeschirr, B leivergiftung durch  ir
denes — ................................................ 10, 1. 6, 5.

T öpfereibetriebe, Neue Schutzvorrich
tungen  gegen B leivergiftung und
S taubkrankheiten  in englischen — n 11, 4. 41, 24.

Töpfergew erbe, B leivergiftungen im — 11, 7. 69, 26.
T öpferindustrie , M assregeln zur V erhü

tung  der B leivergiftung in der eng
lischen — ................................ . . . 10, G. 45, 18.



— 19 —

Z em entdrehrohröfen , G efährdung der 
A rbeiter durch die Flugasche der — 10, 1. 6 , 3.

Z em entfabrik , V orbildliche E n ts ta u 
bung  einer — ..................................... 11, 10.114, 38.

Z em entindustrie , E in neuer Drehofen
fü r die — ................................................ 10, G. 45, 17.

Z em entindustrie , Die E ntw icklung 
der - .....................................................  11 , 11.128, 43.

Z em entw arenfabriken, Paraffinkrätze 
in — ...........................................................10, 1. 6 , 4.

Zem entw aren- undK unsts te in industrie ,
Pressluftw erkzeuge in der . . . . 10, 6. 45, 16.

Ziegeleiberufsgenossenschaft, Die Un
fallverhütung in den Betrieben der
—  11, 4. 41, 19.

Ziegeleibetriebe, M ehr Licht für . . 11, 12.140, 45.
Ziegeleien, A rbeitszeiten  in den — 

des In- und A u s la n d e s ..................... 11, 4. 40, 17.
Z ieglerw ohnungen, Kgl. V erordnung 

betr. — in B e l g i e n ...........................11, 2. 15, 9.

X. Chemische Industrie, Sprengstoffindustrie, 
Gaserzeugung, Seifen, Fette, Öle usw.

A blauge, S p rit aus — ...........................10, 1. 6 . 5.
A bzug (D igestorium ), U eber die E in

rich tung  eines — s ...........................11, 5. 49, 2G.
A m m oniaksalpetersprengstoffe, A n-

legung und  B etrieb von Fabriken 
zur H erstellung von — n . . . . 11, 9.107, 55.

A m m onsalpeterfabrik , Die — in 
N o to d d e n ................................................  11, 8 . 84, 48.

A nilin fabrikation , Aus der P rax is d e r -  10, 1. 6 , 2.
A n ilin fab riken , E rkrankungen  der

A rbeiter in — an B lasentum oren .1 0 , 1. 6 , 3.
A nilinfabrik , E rkrankungsverhältn isse 

in einer — ...........................................10, 4. 31, 24.
A nilinvergiftung, Ein B eitrag zur — . 11, 10.110, 34. II.
Arsen-wasserstoff, S tudien über — . 10. 6. 42, 30. II.
A utogene Schw eissung, W asservor

lagen für — ...........................................11, 2. 17, 9.
A utoklaven, B etrag  des D ruckes bei 

D ru ck p ro b en ...........................................  11,11.127, 63. VI.
A zetylenapparate, Die — .....................  10, 5. 38, 34.
A zetylenanlagen, F rostschutz  bei — . 11, 4. 42, 24.
Azetylen, H erstellung, A ufbew ahrung  

und  V erw endung von — . . . .  11, 2 . 16, 8 .
A zetylen, H erstellung, A ufbew ahrung  

un d  V erw endung von — . . . . 11, 3. 31, 17.
B arium superoxyd, E xplosion von — . 11, 7 . 73, 40.
B eagidbüchse, U nfall beim  Oeffnen 

einer — . .................................................11, 3. 31, 18.
Benzin, D ie L agerung  von — und 

anderen  feuergefährlichen F lüssig
k e i t e n ......................................................11, 7. 73, 41.

B enzoldäm pfe, U nfälle durch — . . 10, 1. 6 , 4.
B enzolvergiftung, D ie gew erbliche — 10, 6. 41, 29. II.
B enzolvergiftung u. ih re  F rühdiagnose 11, 8 . 81, 31.11.
B lasen tum ore , E rk rankungen  der

A rbeiter in  A nilin fabriken  an — n 10, 1. 6 , 3.
B leiverb indungen , U eber die Löslich

k e it von — .......................................10, 6. 41, 28. II.
B leivergiftung, B ekäm pfung der — in 

O este rre ich ............................................11, 2. 10, 4. TI.

B leivergiftung, D ie gew erbliche — und 
ihre V e rh ü tu n g .................................... 11, 9 .105, 51.

B leivergiftung, F o rtsch ritte  in der Be
käm pfung der — .............................. 11, 2. 10, 3. II.

B leivergiftung, U eber chronische — . 11, 10 .109, 33. II.
B leiw eiss, A nlage zum  staubfreien  

U m füllen von — .............................. 11, 3. 31, 11.
B leiw eiss, Die D arstellung  von — 

nach dem  W ultzeschen V erfahren .11,  1. 5, 1.
B leiw eiss, D ie D arstellung  von — 

nach dem  W ultzeschen V erfahren . 11, 4. 41, 19.
Bleiweiss, Die H erstellung von — und 

anderen  B leiverbindungen . . . 11, 9 .106, 52.
B leiw eissfabrikation, U eber die — in

R u s s l a n d ................................................ 10, 1. 6, I.
Bleiweiss, Königl. V erordnung, betr. 

die H erstellung von — und anderen 
B leiverbindungen. Belgien . . .11,  5. 49, 27.

Bleiweiss, U eber die H erstellung von
— aus unreinem  B leisulfat . . .11,  7. 73, 42.

B leiw eissverfahren, Das W ultzesche — 11, 9 . 107, 53.
B litzschutzanlage fü r Sprengstoff

fabriken .....................................................  11, 7. 73, 39.
B rom äthyl- und B rom äthy len -V er

giftungen, Ueber tötliche — . . . 10, 2. 13, 11.
C a r b i d i d .....................................................  11, 7. 73, 38.
C ellulosefabriken, Reinigen der Gase 

in — von übelriechenden V erbin
dungen .....................................................  10, 5. 38, 30.

Chemische Industrie , Die U nfallver
hü tung  in den B etrieben der Be
rufsgenossenschaft der — . . . . 10, 2. 14, 14.

Chemische Industrie , K rankenkassen
sta tistik  für die deutsche — für 
1909/10 .....................................................  11, 12. 141, 66.

Chemische In d u s trie , S icherheits
m assnahm en in der — . . . . .  11,12.141, 67.

Chemische Stoffe,Schädigungen durch - 11,10.114, 58.
Chlor, Die elektrotechnische Ge

w innung von — und A etznatron 11, 4. 41, 22.
C hlorkalkfassentleerer, E in neuer n ich t 

staubender — ..................................... 11, 10 .114, 59.
Chloroform  als G egenm ittel gegen 

n itrose G a s e ........................................... 11,11.128, 64.
C hloroform , Is t — ein geeignetes 

G egenm ittel nach E inatm ung n i
tro ser G a s e ? ........................................... 11, 9.107, 54.

C hrom verbindungen, H erstellung und  
V erw endung der — ...........................  11, 6 . 58, 23. II.

D estillationsöfen, A bsperr- oder Um
stellorgan m it einem  oder zwei 
Avisgängen zur zw angläufigen F üh 
rung  der Gase aus — für trockene 
D estillation  der S teinkohle . . .11, 7. 73, 43.

D initrobenzol, G iftigkeit des — s . . 11, 4. 41, 20.
D ruckm essapparate , V orrichtung zur 

V erhütung  von U nfällen an  — n für 
S c h i e s s p u l v e r .........................................10, 2. 15, 21.

D ynam itfabrik , Ueber die Explosion 
au f der — W ü rg e n d o r f ..................... 11, 10. 115, 62.

D ynam itqual in, U eber die Schädlich
ke it des — s .........................................11, 2. 11, S.V.

D ynam itexplosion in Jersey-C ity . . 11, 4. 41, 21.
E rdung, Ueber — von P u lverarbeits

m a s c h in e n ................................................  11, 8. 83, 46.
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Explosionen, Die S icherung gegen — H üttenrauch , Die V erw ertung von —
im L eitungsnetze von G asfeuerungen 1°, 5. 38, 33. fü r die D arstellung von Sulfaten  aus

E xplosion einer Feuerw erksfabrik  . 10, 2 . 15, 19. 11, 6. 62, 33.

Explosion einer T rin itro to luo lfab rik  . 10, 4. 31, 26. K alks tick stoffw erk, E xplosion  im  — . 11, 10. 114, 60.
E xplosion eines Reinigers in einer K alkstickstoff, Die H erstellung  des — s 11, 6 . 62, 34.

W a s s e r g a s a n la g e ................................ 11, 4. 42, 23. K am m ern, V orrichtung zum  Oeffnen
E xplosion  im  K alkstickstoft'werk in und  Schliessen der u n te ren  V er

T rostberg  ................................................ 11, 10 .114, 60. schlussdeckel steh en d er R etorten

Explosion in einem K arbidw erk  . . 10, 6 . 46, 37. oder — ...................................................... 11, 1. », 3.

Explosion von B arium superoxyd . . 
Explosionen und B rände in  der Spreng

stoffindustrie im Jah re  1910 . . .

11,

11,

7

10.

73,

114,

40.

61.

K am m eren tleerung , K ontinuierliche 
F ab rika tion  von S uperphosphat und 
m echanische — ...................................... 10, 2 . 14, 16.

Explosion, U eber die — au f der K arbidw erk, E xplosion  in  einem  — . 10, 6 . 46, 37.

D ynam itfabrik  W iirgendorf . . . 
E xplosivstoffabriken, Ueber G ebäude

11, 10.115, 62. K nallquecksilber, E in  B eitrag zur F a 
brikation  des — s ............................ 11, 3. 31, 13.

fü r — ...................................................... 10, 2 . 15, 18.
K ohlenoxydvergiftung, 35 Fälle lang

11, 10. 11.Explosivstoffe, S icherheitsvorrich tung sam er — ................................................ 3. 25.

an V akuum trockenapparaten  fü r — 11, 5. 50, 28. K ohlensiebapparat, s tau b d ich te r — . 11, 9. 104, 93. V III.

Feuergefährliche F lüssigkeiten , Die K ohlensilo im  G asw erk H anau . . . 11, 6. 62, 35.
L agerungvonB enzin  und a n d e re n -n 11, 7. 73, 41. K ohlenw asserstoffe, G iftigkeit der ge-

Feuergefährliche Flüssigkeiten, A nlage ' ch lorten  — ........................................... 11, 7. 60, 2 7 .11.
zum  E infüllen, Lagern und  A b K okskam m ern, V erfahren  zur B eseiti
füllen — r  .......................................... 11, 4. 42, 25. gung der en ts tehenden  Gase . . . 11, 4. 40, 48. V I11

Feuergefährliche Flüssigkeiten, E n t K rankenkassensta tistik  der deu tschen
nahm evorrich tung  für — un ter chem ischen In d u s trie  fü r 1909/10 . 11, 12. 141, 66 .
Schutzgaslagerung . . . . . . . 11, 9. 103, 43.  IV. K rankensta tis tik ,• Die G asansta ltsar

Feuergefährliche F lüssigkeiten, E x  b e ite r in der — ................................... 10, 4. 31, 27.
plosionssichere L agerung fü r — . 11, 12.137, 51. IV. K unstseide, H erstellung  der — nach

Feuerw erksfabrik , Explosion einer — 10, 2. 15, 19. dem  K upferoxydam m oniak verfahren  11, 10 .115, 35. X I.
F lusssäu redäm pfe , U nschädlich Luftgasanlagen, E in rich tung  von — . 10, 5. 38, 31.

m achung der — ..................................... 11. 10. 110, 37. V. M ethylalkohol, Die G iftigkeit von — 1'», 5. 3», 14. X III
G asansta ltsa rbe ite r, Die — in  der N aphthylam in, A bfüllstation  fürheisses

K ra n k e n s ta tis tik .................................... 10, 4. 31, 27. 10, 2 . 13, 12.
G asbehälter, E instu rz  eines — n und N aphtha-T anks, V orrich tung  an — zum

seine L e h r e n .......................................... 11, 5. 50, 29. Löschen von B r ä n d e n ..................... 10, 1. 7, 10.
G aserzeuger, D ie m echanische B e N itrose Gase, A b s o r p t io n ...................... 10, 5. 38, 29.

kohlung von — n ................................ 11, 9 .107, 56. N itrose Gase, Chloroform  als Gegen
G aserzeuger, U eber — ........................... 10, 1. 7, 7. m itte l gegen — ........................... 11, 11.128, 64.
Gaserzeugung, F o rtsch ritte  der — und N itrose Gase, G efährdung der A rbeiter

G a sv e rw en d u n g ..................................... 11, 3. 31, 14. durch — ................................ ..... . . 10, 2. 14, 13.
G asfeuerungen, D ie S icherung gegen N itrose Gase, Is t Chloroform  ein ge

E xplosionen im  L eitungsnetze von — 10, 5. 38, 33. eignetes G egenm ittel nach E ina t
G asreinigungsm asse, V erfahren zum m ung — ................................................... 11, 9 107, 54.

W iederbeleben  der — im  R einiger 10, 1. 7, 8. N itrose Gase, V ergiftungen durch —
Gaswerk, E rw eite rungsbau ten  des beim  R einigen von G ay-Lussac-Tür-

städ t. — n  M arburg a. d. L. . . . 11, 6. 62, 36. m e n ........................................................... 10, 4 31, 25.
G aswerk, Kohlensilo im — H anau . 11, 6 . 62, 35. N itrose-V ergiftung, Zur K asu istik  der
Gay-Lussac-Türm e, V ergiftungen durch — durch Inha la tion  von sa lpetriger

n itro se  Gase beim  Reinigen von — n 10, 4. »1, 25. Säure ........................................................... 10, 5. 38, 28.
G enehm igungspflichtige Anlagen, Be N itro- und  A m idoverbindungen, E in

rich t über die U eberw achung der — n rich tung  und B etrieb  von A nlagen
in P aris  und Umgebung . . . . 11. 1. G, l.X V . zur H erstellung  von — ...................... 11, 12.141, 65.

G eneratoren, N euere — für bitum inöse N itro to luol, Zulassung von — zur Be
B r e n n s t o f f e ........................................... 11, 1, »>, 4. förderung  in  K esselw agen . . . . 11, 12. 141, 69.

Gerüche, V erfahren zur B eseitigung O lso-A uto-Pressgaslam pe, Q uecksilber
der bei der Sulfatzellstofffabrikation vergiftung bei H erstellung  der — . 11, 12 136, 38.11.
durch denO fenprozess en tstehenden  - 11, 2 16, 5. Phosgen, Ueber die toxikologischen

G lühfäden, U eber die Fabrikation, der W irkungen des — s ........................... 10 , 3 23, 23.
elektrischen — ..................................... 11, 2 17, 10- Phosgen, U eber tö tliche  V ergiftungen

G raphitansätze, Die E ntfernung  der m it — ..................................................... 11 9 .105, 50.
— aus den S teigrohren der Koks Phosgen, V ergiftung m it — . . . . 11, 7 78, 44.
öfen m it N ebenproduktengew innung 11, 3 31, 15. Phosphor, V erbot der H erstellung und

H ahnkonstruk tion , U nfallsichere — für E inführung  von Z ündhölzern m it
Säure- und  L augeleitungen . . . 10, '2: 14, 15. w eissem  — (N eu-Seeland) . . . . 11, 6. 58, 27. I.
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Phosphor, In te rn . Abkom m en ü b er die .
V erw endung  von weissem — . . . 11, 6. 58, 26.1.

P resscarb id  . ....................................... 11, 7. 73, 38.
P u lverarbeitsm asch inen , Ueber E rdung  

Yon — ...........................................  11, 8. 83, 46.
Q uecksilberarbeiter, B elehrungen f ü r — 10, 6. 46, 36.
Q uecksilbervergiftung, M itteilungen

über die — in O esterreich . . . . 11, 2. 10, 2. II.
Q uecksilbervergiftung bei H erstellung 

d er O lso-A uto-Pressgaslam pe . . .11,  12.136, 38. II.
R egenerativfeuerungen, Neues Uin-

schalteventil fü r — ...........................11, 3. 31, 16.
Reinigungsmassen, W ende- und Liif- ,

tungsvorrich tung  für erdige und 
klum pige Massen, im  besonderen für 
in G asanstalten  gebrauchte — . . 10, 1. 7, 9.

R etorten, V orrichtung zum Oeffnen und 
Schliessen der un teren  V erschluss
deckel s tehender — oder K am m ern 11, 1. 6, 3.

Röstgase, R einigung der — . . . .  10, 2. 10, 7. V.
Röstöfen, B eschickungsvorrichtung für

m echanische Erz- — ......................11, 6. 61, 72. V III.
S a u e r s to f f e x p lo s io n e n ...........................  11,11.128, 63.
Sauersto ff laschen, S chutzvorrichtung 

zur V erh inderung  v. Inflam m ationen 
der an — befindlichen V en tilappa
ra tu r  ............................................................... 10, 2. 14, 17.

Sauggasvergiftung, Todesfall durch  — 11,10.112, 60. VI.
Säureanzüge fü r A r b e i t e r ......................... 11, 2. 13, 7. VII.
Schiesspulver, V orrichtung zur Ver

h ü tu n g  von U nfällen an D ruckm ess
ap p ara ten  für — ................................  10, 2. 15, 21.

Schürlochverschlüsse, Die — fü r Gas
erzeuger .....................................................10, ü. 38, 32.

Schw efelkohlenstoff, V orbeugungs
m assnahm en gegen V ergiftung durch
— . . .................................................10, 2. 15, 7. X III.

Schw efelkohlenstoffvergiftung, G eistes
k rankheit infolge — ............................. 11, 8 . 84, 47.

Schw efelsäurefabriken, N euerungen in
 — ...............................................  11, 6. 62, 30.

S elbsten tzündung  von Kohlen . < . 11,  12 .141, 68.
S icherheitsm assnahm en in der che

m ischen I n d u s t r i e ................................... 11, 1 2 .141, 67.
S p r e n g s a lp e te r p r e s s e n ...............................10, 2. 15, 20.
Sprengstoffe, Die L agerung und  V er

w endung von — n und  Z ündm itteln  
bei der A usführung von Sprengar
beiten  in B a y e r n ....................................11, 3. 31, 12.

Sprengstoffe, V erkehr m it — n  . . .11,  6. 02, 32.
Sprengstoffindustrie, Explosionen und

B rände in der — im Jahre  1910 . 11, 10. 114, 61.
Sprengstoffabriken, U eber Neuerungen

in der A nlage von — ...............................10, 1. 7, 6.
Sprengstoffabriken, B litzschutzanlage 

für — .......................................................  11, 7. 73, 39.
S taubbeseitigung, V orrichtung zum

A bsaugen schädlichen S taubes . . 10, 2. 10, 6 . V.
Steigrohre, Die E n tfernung  der G ra

p h itan sä tze  aus den — n d er K oks
öfen m it N ebenproduktengew innung 11, 3. 31, 15.

Sulfate, Die V erw ertung von H ü tten 
rauch fü r die D arstellung von — n
aus Tonen ................................................  11, 6. 62, 33.

Sulfatzellstofffabrikation, V erfahren zur 
B eseitigung der bei der — durch 
den  Ofenprozess en ts tehenden  Ge
rüche ..................................................... .....  11, 2. 16, 5.

Sulfitzellulosefabriken, V erfahren, um  
aus der A blauge der — die schw ef
lige Säure zu beseitigen . . . .  11, 2. 16, 6.

Superphosphatfabriken , Technische u. 
hygienische V erbesserungen in — . 11, 6. 62, 31.

Superphosphat, K ontinuierliche F ab ri
ka tio n  von — und  m echanische 
K am m erentleerung  . . . . . . 10, 2- 14, 16.

Teerpechkühler, V erfahren zur E n t
leerung von — n ................................ 11, 2. 16, 7.

T oxikologische W irkungen des Phos
gens (D ichlorkohlenoxyd) . . . . 11, 9.105, 49.

Trichloräthylen, U eber — und  andere 
gefahrlose F ettlösungsm itte l . . . 10, 5. 38, 35.

T rin itro to luo lfabrik , E xplosion einer — 10, 4. 31, 26.
U m schalteventil, Neues — für Rege

nerativ feuerungen  ................................11, 3. 31, 16.
U nfallverhütung, Die — in den Be

trieben  der Berufsgenossenschaft der
chem ischen In d u s tr ie ........................... 10, 2 , 14, 14.

V akuum trockenapparate, S icherheits
vorrich tung  an — n für Explosivstoffe 11, 5. 50, 28.

V erdam pfanlagen, E rleich ternde Be
stim m ungen für — ........................... 11, 7. 71, 40. VI.

V ergiftung m it P h o s g e n ..................... 11, 7. 73, 44.
V ergiftung, Ueber tö tliche Brom ätliyl-

und B rom äthylen — ........................... 10 •> 13, 11.
V ergiftungen durch nitroäe Gase beim

Reinigen von G ay-Lussac-Türm en . 10, 4. 31, 25.
V ergiftungen, U eber tö tliche  — m it

11, 9. 105, 50.
W assergasanlage, Explosion eines Rei

nigers in  einer — . . . . . . 11, 4. 42, 23.
W asservorlagen fü r au togene Schw ei

ssung .....................................  . . 11, 2 . 17, 9.
W asservorlagen, Typenzeugnisse des

D eutschen A zetylenvereins fü r — . 11, 6. 26, 37.
W iederbelebung, Die — durch V enti

la tion  der L u f t w e g e ........................... 10, 6 . 44, 4. VII.
Zelluloid, U eber die Fabrikation  von — 11, 9. 108, 22. X III
Zelluloidlacke, Die H erstellung von —n 11, 8 . 83, 45.
Z inkindustrie, D ie E ntw ickelung  der 

oberschlesischen — ...........................11,10.112, 105. V III.
Z ündm ittel, Die L agerung und Ver

w endung von Sprengstoffen und  — n 
bei der A usführung von S preng
arbe iten  in  B a y e r n ...........................11, 3. 31, 12.

Z ündsatzfabrikation , Ueber — . . . 11, 9. 107, 57.

XI. Textilindustrie, Bekleidungs

und Reinigungsgewerbe.

A nlage zur B eseitigung von D äm pfen 
in der S e id e n s p in n e re i ..................... 11, 5. 50, 19.

A rbeitsräum e, Die V erbesserung der 
L uft in den — n der T ex tilindustrie  11, 4. 42, 16.

A usstanzm aschine, D ie Gross’sche Se- 
ku ritas — ................................................11, 10. 112, 62. VI.

B efeuchtete Luft, E in rich tung  zum 
E inführen  — r  in  R äum e . . . . 11, 2. 17, 6.
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B eseitigung der Dämpfe in der Seiden
spinnerei ..............................................  11, 7. 78, 24.

B ettfedernreinigungsanstalten . . .1 1 , 3. 81, 14.
Bleichereien, E ntnebelung in W asch

anstalten  und — .............................. 11, 4. 42, 17.
Bügeleisen, Heizen von — durch P ress

luftgas ...................................................  11, 7. 74, 30.
C hrom atfarben, Die A nw endung von

— in der E chtfärberei der W olle 11, 2 . 17, 10.
Dämpfe, A nlage zur B eseitigung von

— n in der Seidenspinnerei . . .1 1 ,  5. 50, 19.
D äm pfe, Beseitigung der — in  der

S e id e n sp in n e re i...................................  11, 7. 78, 24.
D äm pfe, E inrich tung  zur B eseitigung

der — in F ä rb e re ie n ......................... 11, 5. 50, 20.
E ntnebelung von Färbereien  . . .  10, 1. 7, 1.
E ntnebelungsanlage für F ärbereien  . 10, 6. 4(5, 5.
E n tnebelung  in  W aschanstalten  und

B le ic h e r e ie n .........................................11, 4. 42, 17.
E ntnebelung, Zur Frage der — der

F ä r b e r e i e n ......................................... 11, 2. 17, 8 .
E n tstauben  von L u m p e n ....................11, 8 . 84, 31.
Färbereien , E n tnebelung  von — . . 10, 1. 7, 1.
Färbereien , E ntnebelungsanlage fü r — 10, G. 46, 5 .
Färbereien , E inrich tung  zur B eseiti

gung der D äm pfe in — ....................  11, 5. 50, 20.
F i l z f a b r ik e n .............................................. 11, 2. 17, 9.
Flachs- u. H anfspinnereien, Die S taub 

frage in — in  ih rer w irtschaftlichen
B e d e u tu n g ..............................................11. G. 68, 23.

H adernverarbeitung, V orschriften über
— in  O e s te r r e i c h ..............................  11, 7. 74, 28.

H asenhaarschneidereien, U eber den
Gebrauch des Q uecksilbernitrats in
den — .....................................................

Hygienische V erhältnisse der A rbeiter 
in der K unstseidefabrik in Besamjon 

K ardenbeläge, Die A nw endung von 
S taubabsaugern  zum Reinigen der — 

K arderie-E ntstaubung, Die Vakuum — 
nach dein System Hargreaves-M eynell 

K rankheits- und S terb lichkeitsverhält
nisse der T e x ti la rb e ite r .....................

K rem pel, Neue Schutzvorrichtungen 
an — n und  V orspinnm aschinen .

K unstseide, D ie Fabrikation  der — 
nach dem  K upferoxydam m oniak
V erfahren ................................................11, 10.115, 35.

K unstseidefabrik , Hygienische V erhält
nisse der A rbeiter in der — in
B e s a n ^ o n ......................................... . 11, 7. 74, 25.

L ösungsm ittel, U eber die Frage der 
A nw endung flüchtiger — im Reini
gungsgew erbe vom  S tandpunkte  der
G ew erbehygiene ................................ 11, 9.107, 33.

Luft, Die V erbesserung der — in den 
A rbeitsräum en der T ex tilindustrie  10, 5. 38. 2.

L uft, D ie V erbesserung der — in den 
A rbeitsräum en der T extilindustrie  11, 4. 42, 16.

Luft, D ie — in Fabrikräum en . . . 11, 7. 74, 2G.
L uftbefeuch ter fü r Fabriken . . . .  11, 12.138, 46. V.
L uftbefeuchtung ........... ......................  11, 6. 62, 22.
L uftbefeuchtung, B eiträge zur Frage 

der — in  Spinnereien und W ebe
reien  ............................................................  11, 1. 6 , 2 .

11, 9. 107, 32.

11, 7. 74, 25.

11, 3. 31, 12.

11, 1. e, 3.

10, 5. 39, 3.

10, 5. 39, 4.

L uftbefeuchtung, theo retische und 
p rak tische  G rundlagen der — . . 11, 12.138, 45. V.

L uftbefeuchtungs- und  V entila tions
System, Neues — ...............................11, 2. 17, 7.

Lum pen, E n tstauben  von — . . . . 11, 8. 84, 31.
L um pensortierereien , U ntersuchungen 

ü b er den S taub  in  — .....................  11, 12.136, 39 . II.
L üftungsanlagen der M aschinenfabrik 

A ugsburg—N ü r n b e r g ......................... 11, 2. 17, 5.
N agelablösung, U eber eine eigene A rt 

der — bei W äscherinnen . . . .  10, 6 . 46, G.
P e lz f ä r b e r e i ..................... ......................... 11, 7 . 74, 29.
Pressluftgas, Heizen von Bügeleisen 

durch — ...............................................  11, 7. 74, 30.
Q uecksilbernitrat, U eber den G ebrauch 

d es-s  in denH asenhaarschneidereien  11, 9.107, 32.
Reinigungsgewerbe, U eber die Frage 

der A nw endung flüchtiger Lösungs
m ittel im — vom S tandpunk te  der *
G e w e r b e h y g ie n e ................................  11, 9.107, 33.

Schuh- u. Schäftefabriken, Eine neue 
Polizei-V erordnung, durch welche 
die Benutzung von Zem ent in den
— erschw ert w i r d ...............................11, 3. 31, 15.

Schutzvorrichtungen, Neue —an K rem 
peln und  V orsp innm asch inen . . .1 0 ,  5. 39, 4 .

Schützen, V orrichtung an W ebstühlen, 
um das Herausfliegen des — s zu 
v e rh in d e rn ............................................11, l. 6 , 4 .

Schützen, V orrichtung für W ebstühle 
zum Auffangen des — s und  des 
Schlagarm es . .....................................11, 5 . 50, 21.

Schützenfänger m it selbstfallendem  
F angbügel ...........................................  1 1 ,9 .1 0 7 , 34.

Seidenspinnerei, Anlage zur B eseitigung 
von D äm pfen in  der — .................... 11, 5. 50, 19.

Seidensp innere i, B eseitigung der 
D äm pfe in  der — .................................  11, 7. 73, 24.

S p in n e re i-A n la g e ......................................  11, 7. 74, 27.
„S lrattle-k issing“ ................................. 11, 4. 42, 18.
S taubabsauger, D ie A nw endung von

— n zum  Reinigen der K ardenbeläge 11, 3. 31, 12.
S taubfrage, D ie — in Flachs- und

H anfspinnereien in ih re r w irtschaft
lichen B e d e u tu n g .................................  11, 6 . 63, 23.

S taubun tersuchungen  in verschiedenen
In d u s t r ie z w e ig e n ................................  11, 12.136, 39. II.

S terb lichkeitsverhältn isse, K rankhe its
un d  — der T ex tila rb e ite r . . . . 10, 5. 39, 3.

T ex tila rbeiter, K rankheits- und  S terb 
lichkeitsverhältn isse  der — . . .  10, 5. 39, 3.

T ex tilheim arbeit, Die gesundheitlichen 
V erhältnisse in  der — im  L andkreise 
M ühlhausen i. T h ............................... 11, 3. 31, 13.

T ex tilindustrie , Die V erbesserung der
Luft in  den A rbeitsräum en  d e r — 10, 5. 38, 2.

V entilation fü r T ex tilb e trieb e  . . .  11, 1. 6 , 1.
V orspinnm aschinen, Neue Schutzvor

rich tungen  an K rem peln  und  — . 10, 5. 39, 4.
W aschanstalten , E ntnebelung  in  — 

un d  B le i c h e r e ie n ............................ 11, 4. 42, 17.
W äschereibetriebe, H ygiene und  P rax is

der — ................................................. 11, 2. 17, 11.
W äschereieinrichtungen, M oderne — : 11, 12.142, 36.
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W äschereien , U ntersuchungen über 
den S taub  in — ................................  11, 12. 136, 39.'II.

W äscherinnen , Ueber eine eigene A rt
d e r N agelablösung bei — . . . . 10, 6 . 16, 6 .

W e b sc h if fc h e n ...........................................11, 4. 42, 18.
W ebstühle, V orrichtung fü r — zum 

Auffangen des Schützens und des 
S c h la g a r m e s ...........................................11, 5. 50, 21.

W oll\väschereiabw ässer,R einigungder- 11,12.142, 37. XV.
Zement, Eine neue Polizeiverordnung, 

durch welche die B enutzung von 
Benzin — in den Schuh- und Schäfte
fabriken erschw ert w i r d ......................11, 3. 81, 15.

XII. Papierindustrie, polygraphische Gewerbe.
Bandsägen, U eber — ........................... 11, 10. 116, 25.

A ltpapier, Selbsten tzündung von — . II 7. 74, 10. Bandsägen, W ebersche Schutzvor
A ntim onvergiftung, U eber die — der rich tung  für — ..................................... 11, 1. 6, 3.

S c h r i f t s e tz e r ........................................... 10, 1. 7, 1. Beizm ittel, N eue — ................................ 11, 12.142, 26.
A ntim onvergiftung der Setzer . . . U,

O 32, G. Borsten, U eber die D esinfektion von
B ronzeverbrauch, G esundheitsgefahr Ziegenfellen und  — im Rubnerappa-

in B etrieben m it — ........................... H, 1. 6, 2 . ra t ........................................................... 10, 4. 31, 10.
B uchdruckgew erbe, B edeutung der Borsten, Ueber p raktische Ergebnisse

Setzm aschine im  — ........................... 10, 3. 23, 4. der D esinfektion  von R osshaaren und
Buch druckereien  und  Schriftgiessereien, — in F a b r i k e n ..................................... 10, 4. 32, 11.

österreichische V erordnung fü r -  . 11, 12. 142, 17. D enatu rierter Spiritus, Polieren  m it — K. 10. 116, 24.
D a c h p a p p e n fa b r ik e n ................................ 10, 2. 15, 2. D esinfektion der H ä u te .......................... 11, 7. 75, 16.
D äm pfe, B eseitigung der — in  P ap ie r D esinfektion, Neue Bestim m ungen über

fabriken ..................................................... 11, 5. 50, 8. die — der in die V ereinigten S taaten
D rucken, Die U rsachen des Staubes im portierten  H ä u t e ..................... ..... 10, 1. 7, 1.

beim  — u n d  dessen V erhütung  . . <1, 7. 74, 12. D esinfektion, U eber die — von Ziegen
E n tnebelungsanlagen . Heizungs-, Lüf- fellen und  B orsten  im  R ubnerappa-

tungs- un d  — in  Pap ierfab riken  . 11. 2. 18, 4. ra t  ........................................................... 10, 4. 31, 10.
G eruch, Neues V erfahren, um  den — D esinfektion, U eber K onservierung

der S u lfatfabriken  zu beseitigen . 11, 8 . 84, 13. und  — von H äuten  und  ü b er eine
G eruchsfrage, D ie — der Sulfatzellu neue M ethode der M ilzbranddesin

losefabriken  ........................................... 11, 10.115, 14. fektion ..................................................... 11, 10. 116, 23.
Ilo ch tran sp o rt von W aren in P ap ier D esinfektion, U eber prak tische E rgeb

fabriken  ...................................................... H, 2. 18, 5. nisse der — von Rosshaaren und
Ilo izsch leifereien , A bleitung d er A b Borsten in F a b r i k e n ........................... 10, 4. 32, 11.

w ässer aus — ..................................... 10, 3. 19, 8 . 1. D esinfektionsverfahren , Ein unschäd 
Lum pen, A bgang beim  S täuben  der — H, 1. 6, 1. liches — fü r m ilzbrandinfizierte
P ap ierfab riken , B eseitigung d er D äm pfe H äute u n d  F e l l e ................................ 11, 8. 84, 18.

in  — ........................................................... 11, 5 50, 8. Felle, E in unschädliches D esinfektions
P ap ie rfab riken , H eizungs-, L üftungs verfahren  fü r m ilzbrandinfizierte

und  E ntnebelungsanlagen in  — . . 11, 2 . 18, 4. H äute und  — ..................................... 11, 8. 84, 18.
P ap ie rfab rik en , H och transport von Felle, E rzie lung /o n  K eim freiheit bei

W aren in  — ........................................... H, 2 . 18, 5. m ilzbrandsporenhaltigen  — n und
P a p ie r f a b r i k a b w ä s s e r ........................... 11, 1. 6. 3. H ä u t e n ..................................................... 10, 2 . 15, G.
Papierm aschinen, Schutzvorrichtungen Feuersgefahr, L inoleum fabriken und  — 11, 6. 63, 15.

an — ........................................................... 10, 6- 46, 5. Gefahren, Die — der V erwendung von
P ap ie rp räg ere ien , B leierkrankungen m it llo lzgeist denatu riertem  Spiritus 11, 2 . 18, 4.

in — ........................................................... 11, 7. 69, 26. H . Gerbereien, Infektions- und  D esin
P rägepressen , Schutzvorrichtungen an fektionsfragen in R osshaarspinne

— in der P ap ierverarbeitung  . . . 10, 2 . 15, 3. reien und — ........................................... 11, 8. 84, 17.
Schriftsetzer, U eber die A ntim onver G erbereien, M ilzbranderkrankungen

giftung der — . . . . . . . . 10, 1. 7, 1. 11, 9. 107, 19.
Selbsten tzündung  von fettigem  A lt G um m ifabriken, Hygienische V erbesse

p ap ie r ...................................................... 11, 7. 74, 10. rungen in  — ........................................... 11, 5. 51, 13.
Setzer, A ntim onvergiftung der — . . 11, 3. 32. 6. I lau terk rankungen  der C hrom gerberei
Setzm aschine, B edeutung der — im arb e ite r ...................................................... 11, 9 .108, 21.
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S ulfatfabriken , Neues V erfahren , um 
den Geruch der — zu beseitigen . 11, 8. 84, 13.

Sulfatzellulosefabriken, Die G eruchs
frage der — ...........................................11, 10.115, 14.

Tischlereien, H autentzündungen der 
A rbeiter in — ................................... 11, 8. 81, 3 4 .1.

T r o c k e n z y l in d e r ....................................11, 7. 74, 11.
Zellstofffabrik, Hygienische V erbesse

rungen in einer — ..............................11, 6. 63, 9.
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und Schnitzstoffe, Zelluloid usw.
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H äute, E rzielung von K eim freiheit bei 
m ilzbrandsporenhaltigen  Fellen un d
— n ......................................................... 10, 2. 15. 6.

H äute, D esinfektion der — . . . . 11, 7. 75, 16
H äute, N eue B estim m ungen ü b er die

D esinfektion der in  die V ereinigten 
S taa ten  im portie rten  — . . . .  10, 1. 7, 1.

H äute, U eber K onservierung und  Des
infek tion  von — n und  über eine neue 
M ethode der M ilzbranddesinfektion 11, 10.116, 23.

H obelm aschinen, D irek ter e lektrischer
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H obelm aschinen, Die Sicherheitsw elle
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H olzarbeiter, K urs in M aschinenbe
hand lung  fü r — ...............................11, 4. 43, 8 .

H olzbearbeitungsm aschinen, U nfallver
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H o lz g e i s t ..................................................... 10, 5. 39, 14.
Holzgeist, Die Gefahren der V erw en

dung von m it — denaturiertem  Spi
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Holzstaub, U eber E rkrankungen durch
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K autschukabfälle, Regenerieren und
anderw eitige V erw ertung von vu l
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K orke, W iederverw endung gebrauch ter
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K onservierung, U eber — und  D esin
fektion  von H äuten und  über eine
neue M ethode der M ilzbranddesin
fektion . . . . * ............................. 11, 10. 116, 23.

L ederm öbelfabrik , N eubau der —
A. BUhler, S t u t t g a r t .......................... 11, 6. 63, 14.

L inoloum fabriken und Feuersgefahr . 11, 6. 63, 15.
L ösungsm ittel, Die — für R ohkaut

schuk ..................................... •. . . .  10, 6 . 46, 16
M aschinenbehandlung, K urs in — für

H o lz a r b e i t e r .......................................... 11, 4. 43, 8 .
M ilzbranddesinfektion, U eber K onser

vierung und  D esinfektion von H äuten  
und über eine neue M ethode der — 11, 10.116, 23. 

M ilzbranderkrankungen in G erbereien 11, 9.107, 19. 
M ilzbranderkrankung , Hygienische 

M assnahm en zur Bekäm pfung der —
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M ilzbrandinfizierte H äute und  Felle,
Ein unschädliches D esinfektionsver
fahren fü r — .......................................... 11, 8 . 84, 18.

M ilzbrand in  der H äute- und  L eder
branche .....................................................  11, 9. 108, 20.

M ilzbrandsporen, Die L ebensdauer der
 — .........................................................  11. 11. 126, 36. II.

M ilzbrandsterilisation, Seym our-Jones
M ethode der — ..................................... 11, 5. 50, 11.

M ilzbrand, Zur B ehandlung des — s , 10, 3. 20, 13.11. 
P erlm utterknopfdrechsler, Die soziale 

und  hygienische Lage der — . . . 11, 2. 18, 5.
R ohkautschuk, Die L ösungsm ittel fü r— 10, 6 . 46, 16-
Rosshaare, U eber prak tische Ergebnisse 

der D esinfektion von - n  und Borsten 
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R osshaarspinnereien , In fek tions- und  
D esinfektionsfragen in — u n d  Ger
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Sa tinho lzderm atitis , U eber — . . .  10. 5. 39, 13
Schutzvorrichtung, W ebersche — für 

B a n d sä g e n ....................................... 11, 1. 6, 3.
Schw efelkohlenstoff, V orbeugungs

m assnahm en gegen allm ähliche 
V ergiftung durch — ........................ 10, 2. 15, 7.

T ierhäute , Die gew erblichen A nlagen 
zur V erarbeitung  der — und  T ier
haare  . ...................................... . . 11. 5, 51, 21. X IV

T ischlerei, E xplosion einer W ärm - 
p l a t t e ......................................................11, 7. 71, 41. VI.

Unfälle, V erhütung  von — n bei der 
A ufbew ahrung  von Zelluloid . . .10,  4. 32, 12.

Vergiftung, V orbeugungsm assnahm en 
gegen allm ähliche — durch Schw efel
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W ärm platte , Explosion e iner — . . 11, 7. 71, 41. VI.
Zelluloid, A ufbew ahrung  und  V er

arbeitung  von —..................................... 10, 1. S, 4.
Z ellu lo idbrände, Die B ekäm pfung von

-  n ........................................................... 11, 4. 43, 10.
Zelluloidfabrik, Neue — in  E ngland . 11, 5. 51, 12.
Zelluloid und  Z ellu lo idersatz . . . .11,  3. 32, 6.
Zelluloid, U eber die F abrikation  von — 11, 9.108, 22.
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der A ufbew ahrung  von — . . . . 10, 4. 32, 12.
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A bwässer, Das K olloidreinigungsver
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Abwässer, V orrichtung zum Trennen 
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A nstrichm ittel, A nw endung und W ir
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gew erbe ..................................................... H , •>. 18, 4.
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Bäckereien in F in n la n d ...................... H , 4. 1«, 15.
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C aissonarbeitern  in F rankreich  . . 10, 6. 47, 18.
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A rbeitsverhältn isse , Zur Regelung der 
— im  G ast- und S chankw irtschafts
gew erbe................................................. ..... 11, 7. 75, 31.

A ugenentzündungen  bei A rbeitern  in
Z u c k e r fa b r ik e n ...................................... 10, 3. 24, 6.

B äckereien , A rbeitsverhältn isse  in
holländischen — ................................ 11, 12.142, 38.
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schutz in — in F inn land  . . . . 11, 4. 43, 15.

Bäckereien, N ach ta rb e it in — . . . 11, 7. 75, 30.
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B etriebsgebäude. Die neuen — und 
gesundheitstechnischeii E inrich
tungen des A llgem einen K onsum - 
vereiDS C hem nitz und  Umgegend . 10, fl. 17, 15.

B leivergiftung, Die -  bei englischen 
M alergehilt'en ...........................................11,10.116, 36.

B leivergiftung, Schutzm assregeln gegen
— fü r die A rbeiter der der F e ld 
zeugm eisterei un terste llten  B ehörden II , 5 . 51, 18.

B rauereien, Das K ollo idrein igungs
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B rauereien , P asteu ris ie rappara te  in -  10, 5. 39, 10.
B undesrats V erordnung, M issachtung 
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das V orkom m en der - ..................... 10, 5. 39, 9 .
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der - ......................................................10, 1. 8 , 3
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G efahren der — ............................... II , 4. 43, 7.

D am pfbraupfanne, Explosion e iner 11 , 3 . 32, 6 .
D änem ark, V erordnung fü r Brot- und 
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d i t o r e i e n ................................................ 11, 5. 51, 20.
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E rkrankung , U eber die gew erbliche
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K o g n a k b re n n e re i ................................ 11, 6. 63, 24.

E xp lo sion  einer D am pfbraupfanne . 11, 3. 32, 6.
Explosion einer Spinatdose in einer

K o n se rv en fab rik ..................................... 10, 3. 24, 7.
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sch lupfeu  frisch gep ich ter -  . . . 11, 11. 128, 37.
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der der — un te rste llten  Behörden . H, 5. 51, 18.
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h au b e  von -  n w äh rend  der D reh
bew egung der Förderschnecke . . 11, 5. 51, 19.
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G astw irtschaftsgew erbe, Zur Regelung

der A rbeitsverhältn isse  im  -  und
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im  - .......................................................... 11, 2. 18, 4.

Gefahren, Die — der Caisson- und 
T a u c h e r a r b e i t ..................................... 11, 4. 43, 7.

G ew erbliche Anlagen, Die — n zur Ver
arbeitung  von T ierhäu ten  und T ier
haaren  vom hygienischen Stand- .
p u n k t e ..................... ............................... 11, 5. 51, 21.

G ew erbliche E rkrankungen, T uberku
lose und — in den Zuckerraffinerien 
Ita lien s . . ..................................... 10, 6. 47, 14.

G ew erbliche E rkrankung, Ueber die
— der K nochenknopfm acher . . . 11, 5. 51, 17.

G esundheitsteclm ische E inrichtungen,
Die neuen B etriebsgebäude und  ge
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des A llgem einen K onsum vereins
Chem nitz und Umgegend . . . . 10, 6. 47, 15.

H aarindustrie, Die — in Palerm o . . 11, 6. 63, 27.
H erstellung und V erw endung von Uel-
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H erstellung,Technische — desL inoxyns 11, 4. 43, 13
Hygiene, Z u r— in der T abakfabrikation " , 7. 75, 28.
Hygienische S tudie über die silizia-

nischen Schw efelgruben . . . . io, 6 . 47, 16.
K autschuk, H erstellung und Verwen

dung von Oel — ................................ 11, 9. 108, 34.
K autschuk, Zur Theorie der V ulkani

sation  des — s ..................................... ■ 1, 4. 43, 12.
K ellnerinnen, U ngültiges Polizeiverbot

der B eschäftigung m inderjähriger — 11, 4 43, 16.
K nochenknopfm acher, Ueber die ge

w erbliche E rk rankung  der — . . 11, 5. 51, 17.
K ognakbrennerei, Todesfälle durch E r

sticken in einer — ........................... 11, 6 . 63, 24.
K ohlenstoffverbindungen, V erwen-

dungsart und  schädigende W irkung
ein iger K ohlenw asserstoffe und an 
derer — ...........................................  10, 5. 39, 11.

Kohlenw asserstoffe, Ver w endungsart 
u nd  schädigende W irkung einiger
— und anderer K ohlenstoffverbin
dungen ......................................................10, 5. 39, II.

K olloidreinigungsverfahren, Das — für
die A bw ässer der B rauereien . . 11, 8 . 84, 32.

K onditoreien, V erordnung für Brot-
und K uchenbäckereien, sowie für —
D änem ark ........................................... 11. 5. 51, 20.
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L inoxyn,T echnische H erstellung d e s—s 11, 4. 43, 13.
L um pensortierereien , U ntersuchungen

über den S taub  in ■— ...................... 11, 12. 136, 39.11.
L uftd ruckerkrankungen , E xperim en

telles über — ........................................... 10, 1. 8 , 2 ,
M alergehilfen, Die B leivergiftung bei

englischen — ............................................ 11, 10. 116, 36.
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Meiereien, B eschäftigung von A rbeite
rinnen  in — .......................... .....  10, 2. 15, 4.

M ineralw asser, Selbsttä tiger Abfüll- 
a p p a ra t für — ..................... ..... 10, 2. 16, 5.

N ach tarbeit in B äckereien . . . . 11, 2. 18, 3.
N ach ta rbe it in B äckere ien .....................  11, 7. 75, 30.
N ahrungsm itte lindustrie , S chutzvor

rich tungen  in der — ........................11, 3. 32, 5.
P asteu ris ie rap p ara te  in B rauereien  . 10, 5. 39, 10.
Polizeiverbot, U ngültiges — der Be
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Prophylaxe, Versuche über die — der 
P re s s lu f tk ra n k h e i t .............................10, 6 . 47, 17.

Q uecksilbervergiftung bei der Bedie
nung von A pparaten  zur d rah tlo sen  
T e l e g r a p h i e ........................................11, 4. 43, 11.

K undkäsereien, Die U nfallverhütung 
in — ..........................................................  11, 8. 84, 33.

Rübenschnitzelm aschinen, Sperrvor
rich tung  fü r die Riem engabel des 
A ntriebsriem ens von — . . . .  11, 2. 18, 2.

S challp lattenfabrikation , U eber — . 11, 5 . 52, 22.
S c h a l lp la t te n m a s s e ..................... "  . . 11 , 9 .108, 35.
Schankw irtschaftsgew erbe, Zur Rege

lung der A rbeitsverhältn isse  im  
G ast- un d  — ........................................11, 7. 75, 31.

Schlachthäuser, Pussbodenbelag  fü r .— 11, 7. 75, 29.
Schlachthof, Der neue städ t. Vieh- u.
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S chneiderw erkstätten , Die B eschaffen

h e it der L uft in  — W iens . . . . 10, 6. 43, 18. V.
Schutzhaube, V orrichtung zur V erh in

derung  des Oeffnens der — von 
Fleischw ölfen w ährend  der D rehbe
w egung der Förderschnecke . . . 11, 5 . 51, 19.
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ru ngsm itte lindustrie  ...............................11, 3. 32, 5.

Schweflige Säure, A ngeblicher Todes
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Schw efelgruben, Hygienische Studie 
ü ber die silizianischen — . . . . 10, 6 . 47, 16.

Schw im m stoffe, V orrichtung zum 
Trennen der in A bw ässern befind
lichen schw eren Sinkstoffe von den
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Sulfatfabriken , V erfahren  zu r B eseiti
gung des G eruchs der — . . . . 11, 8 . 84, 13. X II.
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T ierhäu te , D ie gew erb lichen  A nlagen 
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T odesfall, A ngeblicher — durch
schw eflige S ä u r e ................................  11, 6 . 63, 25.

Todesfälle durch E rsticken  in  einer
K o g n a k b r e n n e r e i ................................  11, 6. 63, 24.

T uberkolose un d  gew erbliche E r
k rankungen  in  den Zuckerraffinerien
I t a l i e n s ...................................................... 10 , 6 . 47, 14.

U nfallverhütung , Die — in Rund-
11, 8 . 84, 33.

Unfälle im Bereiche der See-Ber.-Gen. 10, 24, 8 .
Vergiftung, E ine S ie lg a s - ..................... 11, 4. 43, 9.
V ergiftungsfälle, Zwei — beim  Be

schlupfen frisch gep ich ter Fässer . <1, 11. 128, 37.
V erordnung für Brot- und  K uchen
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D ä n e m a r k ...............................................11, 5. 51, 20.
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hof zu D re s d e n ....................................  11, 6. 63, 26.
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lu fterk rankungen  ...............................11, 4. 43, 8 .

V orrich tung  zur V erhinderung des 
Oeffnens der Schutzhaube von 
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bew egung d e r Förderschnecke . . 11, 5. 51, 19.

V ulkanisation, Zur Theorie der — des 
K a u t s c h u k s ......................................... 11, 4. 43, 12.

W asch- und P lä ttan s ta lten , Die Be
schaffenheit der L u ft in — W iens . 10, 6 . 43, 18. V.

W äschereien , U ntersuchungen über
den S taub  in  — ................................  11, 12. 136, 39.11.

Z u ckerfab riken , A ugenentzündungen 
bei A rbeitern  in — ......................... 10, 3. 24. 6 .

Zuckerfabriken, O esterreichische Ver
ordnung  betr. A rbeiterschu tz  in — 11, 12. 136, 4 4 .1.

Z uckerfabriken , S aftkocher in  — . . 10, 6. 47, 13.
Zuckerraffinerien, T uberku lose und  ge

w erbliche E rk rankungen  in den —
I t a l i e n s .................................................... 10, 6. 47, 14.

Zuckerstaub, Auffangen des — s . . 11, 4. 43, 10.
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E in leitung  der — aus einer in R agnit
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Abwasser, Die Behandlung des — s und
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A bwasser, Die U ntersuchung und  Be
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Bücher- und Zeitschriftenschau.
I. Gesetzgebung, Verordnungen, Entscheidungen usw.

1. D i e  V e r j ä h r u n g  d e r  B e r u f s g e n o s 
s e n s c h a f t l i c h e n  A n s p r ü c h e  n a c h  § §  136 
b i s  138 G. U .V . G. S tein-Ind . 1910 No. 17 S. 4. Im 
G egensatz zu den E ntscheidungen des L and- und O b er
landgerich ts hat das R eichsgericht entsch ieden , dass 
die U nterbrechung  der V erjährung von der A nrufung 
b is zu der dadurch  veran lassten  B eschlussfassung  der 
G enossenschaftsversam m lung dauere, und  d ass erst mit 
diesem  T age  die neue V erjährungsfrist zu berechnen 
sei. Bl.

2. H a f t u n g  d e s  F a b r i k h e r r n  f ü r  u n 
b e d i n g t e  B e f o l g u n g  d e r  U n f a l l v e r h ü 
t u n g s - V o r s c h r i f t e n .  Z. f. D am pfk. u. M asch.- 
B etr. i910 S. 355. Ein M aschinenfabrikant w ar vom 
L andgerich t w egen fahrlässiger T ö tung  zu einer G e
fängn isstra fe  von einem M onat verurteilt w orden, weil 
er für die Befolgung der U nfallverhütungsvorschriften  
a ls F ab rikherr veran tw ortlich  sei, bei deren  B eachtung 
der T o d  eines von ihm beschäftig ten  A rbeiters n icht 
eingetreten  se in  w ürde. D ie gegen das U rteil e inge
legte R evision w urde vom R eichsgericht am 12. Juli 
1910 verw orfen. Bl.

Vergl. auch der P ap ierfab rikan t 1910 S. 933.
3. H a f t p f l i c h t  d e s  M a s c h i n e n f a b r i 

k a n t e n  bei der U nterlassung  der A nbringung und 
M itlieferung einer S chutzvorrich tung  an der M aschine. 
Soz. T ech. 1910 S. 450 (E ntscheidung  d. Kgl. L and
gerich ts P lauen  vom 14. 10. 1910).

4. F a h r l ä s s i g e  K ö r p e r v e r l e t z u n g
d u r c h  u n g e n ü g e n d e  B e a u f s i c h t i g u n g .  
M onatsschr. f. d. S te in b r.-B er.-G en . 1910 S. 130. E n t
scheidung  des R eichsgerich ts vom 5. Nov. 1909. D er 
E inw and des A ngeklagten, er habe seine Leute m ehr
fach und den Z im m erm ann B. noch unm ittelbar vor 
dem  Unfall angew iesen, sich anzuseilen , h ab e  auch g e
nügend  sta rke Leinen zum A nseilen rech tze itig  zur 
V erfügung gestellt, w urde fü r unbeachtlich  erk lärt. Den 
durch § §  44 u. 45 der U nf.-V erli.-V orschriften  au fer
legten V erpflichtungen w ar dam it n icht genügt. D er 
A ngeklagte konnte und m usste dam it rechnen, w ie fe s t
g este llt ist, d ass der V erunglückte diesem  Befehl n icht 
nachkam , da er die fast unüberw indliche A bneigung 
seiner A rbeiter und  vor allem des V erunglückten gegen 
das A nseilen genau kannte, er Konnte also  tro tz  des 
gegebenen Befehls bei A ufw endung der erforderlichen 
A ufm erksam keit einen tödlichen A bsturz als m ögliche 
Folge seines U n terlassens vorausse tzen . Bl.

5. B e l g i s c h e  V e r o r d n u n g ,  b e t r .  d i e  
V e r w e n d u n g  v o n  B l e i w e i s s  b e i m  A n 
s t r e i c h e n  v o n  G e b ä u d e n .  Vom 25. Juli 1910. 
M oniteur beige S. 4681. N ach V eröffentl. d. Kais. G e
sundhe itsam tes. 1910. No. 44 S. 1023. D ie w ich tig 

sten  V orschriften sind, dass nur m it Öl angeriebenes 
B leiw eiss V erw endung finden darf, dass das  trockene 
A bkratzen und A breiben der m it B leiw eiss gestriche
nen F lächen verboten  ist, dass die A rbeiter alle vier 
M onate ärztlich  un tersuch t w erden m üssen, dass d er 
G enuss von B ranntw ein  verboten  ist und dem T runke 
ergebene A rbeiter n icht beschäftig t w erden  dürfen.

F.
S. au ch  V I, 1, 2, 3 ;  X , 2.

II. Gewerbehygienische Abhandlungen allgemeiner Art usw.
1. U n f ä l l e  d u r c h  e l e k t r i s c h e  S t a r k 

s t r ö m e .  Von E. D. S chum acher-Z ürich . Eine 
k linische und gerichtlich-m edizin ische S tudie. W ies
baden . F. Bergm ann.

III. Gewerbeaufsicht.
1. G e w e r b e a u f s i c h t s b e a m t e  a l s  S a c h 

v e r s t ä n d i g e .  D er auch an d ieser S telle bere its  
erw ähnte A ufsatz in No. 25 der Soz. P rax . hat zu 
w iederholten  A useinandersetzungen V eranlassung g e
geben. Zuletzt nim m t in No. 42 d ieses B lattes G e
w erbeinspek to r P  e 1 g r  y nochm als entsch ieden  im  
S inne der A usführungen des erw ähnten A ufsatzes und 
gegen die von R echtsanw alt Dr. G o 1 1 s c h a 1 k ver
tretene A nsicht S tellung. D iesen A usführungen w ird  
im w esentlichen beizupflichten sein. N ur schein t es 
zw eifelhaft, ob die M ehrzahl se iner B erufsgenossen der 
F orderung  zustim m en w ird , die er im A nschluss an 
seine D arlegungen aufste llt: D er Ü bertragung am ts
anw altlicher Befugnisse (und V erpflichtungen!) an die 
G ew erbeau fsich tsbeam ten ; also G e w e r b e a m t s 
a n w ä l t e  en tsprechend  den F o r s t a m t s a n w ä l 
t e n .  Es m uss vor allem bezw eifelt w erden, ob die 
d ienstlichen Interessen der G ew erbeinspektion  dadurch 
so w esentlich  gefördert w ürden, dass die vielen M iss
helligkeiten, die die E inrichtung im Gefolge haben 
könnte, dadurch  aufgew ogen w erden. D ie M ehrzahl 
der G ew erbeaufsich tsbeam ten  dürfte nach A nsicht des 
Ref. den S tandpunkt des grossen P ublikum s teilen, das 
m it dem  G ericht am liebsten  s o  w e n i g  w i e  n u r  
i r g e n d  m ö g l i c h  zu tun haben m öchte. W oran 
die Schuld liegt, m ag hier nicht näher erö rtert w erden. 
Bezüglich der F orstam tsanw älte  m öchte Ref. jedoch 
hervorheben, d ass seines W issens die betreffenden B e
am ten in neuerer Zeit vor G ericht nur äusserst selten 
auftreten , sondern  ihre T ä t ig k e it . im allgem einen nur 
auf die sachgem ässe V o r b e r e i t u n g  des V erfahrens 
erstrecken. In ganz ähnlicher W eise Hesse sich auch 
eine E inw irkung der G ew erbeaufsich tsbeam ten  auf das  
gerichtliche V erfahren erm öglichen, ohne dass die B e
am ten in allen Fällen zur m ündlichen V erhandlung h in 
zuzuziehen w ären. Es w ird dazu erforderlich  sein, 
dass 1. der an die S taa tsanw altschaft gerichtete S tra f
an trag  unter D arlegung aller in B etracht kom m enden 
gesetzlichen Bestim m ungen und —  im Falle zw eifei-
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hafter A uslegung —  unter A nführung der m assg eb 
lichen höchstgerichtlichen Entscheidungen mit Q uellen
angabe sorgfältig  vorbereitet w ird ; 2. m it der S ta a ts 
anw altschaft ein Abkom m en dahin  getroffen w ird , d ass 
im Falle eines F reispruches oder einer unerw arte ten  
S trafabm essung  die Akten sofort dem G ew erbeinspek
tor zur K enntnis und zur Ä usserung vorzulegen sind, 
o b  die E inlegung der Berufung ra tsam  erschein t oder 
nicht. In m anchen O rten hat sich auch die Ü bung h e r
ausgebildet, dass die G ew erbeaufsichsbeam ten  dem 
S trafan trage gleichzeitig V orschläge über die Höhe der 
bei G ericht zu beantragenden  S trafe beifügen. A.

IV. Bauliche Einrichtung, Lüftung, Heizung, Feuerschutz.
1. N e u e  G r u n d r i s s l ö s u n g e n  f ü r  F a 

b r i k a n l a g e n .  H. Z eitschner, M. G ladbach . Leipz. 
M onatsschr. f. T ex t Ind. 1910 S. 235. D er für eine 
W eberei als F lachbau gezeichnete G rundriss kann auch 
fü r andere Industrien  V erw endung finden. W asch -, 
A nkleideräum e und A borte sind richtig  angelegt. Bl.

2. D i e  V o r z ü g e  u n d  N a c h t e i l e  d e s  
E i s e n b e t o n s .  Von Prof. D r. Rohland, S tu ttgart. 
D ie chem ische Industrie. 1910. No. 23 S. 741.

3. D i e  A u s n u t z u n g  v o n  A b h i t z e  z u r
B e h e i z u n g  e i n e s  F a b r i k g e b ä u d e s .  (T he 
U tilation of W aste  Heat for Faktory  H eating) T he 
H eating  and V entilating M agazine, N ew  York, Juni 
1910 S. 27. N ach G esundh.-Ing. 1910 S. 871.) Kurze 
B eschreibung der von der U niversal C arbon  C om pany 
in A shland (M assachusetts) getroffenen E inrichtung zur 
V erw ertung der überschüssigen  W ärm e der R ussöfen, 
die eine Beheizung der F abrikräum e m ittelst w arm er 
Luft und gleichzeitig  eine A bführung der W ärm e aus 
den Räum en im Som m er gesta tte t. Sch.

4. N e u e  E i n r i c h t u n g  z u m  R e g u l i e r e n  
d e r  L u f t t e m p e r a t u r  u n d  d e r  L u i t f e u c h 
t i g k e i t .  (D. R .-P a ten t No. 228 676.) Von J. Buser, 
in Fa. Calorie, Genf. G esundh.-Ing . 1910 S. 8 6 6  ff. 
m it A bbild. B eschreibung eines T em peratu rreg lers für 
Z entra l-N iederdruckdam pfheizung , der den D am pfdruck  
bezw . den durch K ondensation des D am pfes en tstehen 
den U nterdrück  zur A uslösung des D am pfabsch luss
ventils benu tzt. W ird  das an dem  T em peratu rreg ler 
befindliche T herm om eter durch einen für Feuchtigkeit 
em pfindlichen K örper ersetzt, so  kann die E inrichtung 
ohne w eiteres als L uftfeuchtigkeitsregler dienen.

Sch.
5. D i e  S c h a l l d u r c h l ä s s i g k e i t  v o n  

W ä n d e n  von D ipl.-Ing. R ichard Berger, B ayerisches 
Industrie- und G ew erbeblatt, M ünchen 17. IX. 1910
S. 371 ff. Zur U ntersuchung der S challdurchlässigkeit 
versch iedener Baustoffe benu tzt Verf. einen W ürfel von
1 m K antenlänge, in dessen Innerem  eine S tim m gabel 
angebrach t ist. Fünf Seitenflächen des W ürfels b e 
stehen  aus fast undurchlässigem  M aterial (abw ech 
selnde Schichten von E xpansivste inen  und D achpappe, 
die innen m it Bleiblech verkleidet sind), w ährend  die 
sechste  Seitenfläche das zu un tersuchende M aterial b il
det. D urch diese h indurch w ird  die S tim m gabel von 
einer zw eiten aussen  aufgestellten  gleichgestim m ten 
konstan t schw ingenden S tim m gabel in Schw ingungen 
versetzt. Aus dem V erhältnis der Schw ingungslängen 
b e id er S tim m gabeln, die in geeigneter W eise  gem essen 
w erden , kann der Koeffizient der S challdurch lässigkeit

bestim m t w erden . Es w ird  nur kurz angegeben, d ass  
die D urch lässigkeit in ers te r Linie vom G ew icht der 
zu un tersuchenden  W an d  abhäng t und  im übrigen auf 
sp ä tere  V eröffentlichungen verw iesen. (N a c h ’G esundh.- 
Ingenieur 1910 S. 823.) Sch.

6 . F e u e r m e l d e v o r r i c h t u n g ,  bei w elcher
eine durch das ganze zu schü tzende G ebäude sich  e r 
streckende R ohrleitung vorgesehen ist, in die aus einem 
R eservoir eine un ter D ru ck  befindliche F lüssigkeit g e 
drückt w ird , w elche sich  bei einer gew issen  T em p era 
tu r verflüchtigt und dadurch  auf D ruck  ansprechende 
S ignalvorrichtungen in T ätigkeit se tz t. R eichspaten t 
No. 216 436 v. 18. II. 1908 Kl. 74 a Gr. 37 von John 
E ldon Shepherd  in C hicago. (N ach G esundh.-Ing . 
1910 S. 827.) Sch.

7. S a c h g e m ä s s e  B l i t z a b l e i t e r a n 
l a g e n .  J. C. v. F leischbein . D ie B auw elt 1910 
No. 32 S. 9. D ie b isher üblichen hohen A uffang
stangen  w erden  verw orfen . D ie D achleitung , an w el
che alle g rösseren  M etallteile angesch lossen  w erden , 
b ildet die A uffangvorrichtung. V orspringende G e
bäudete ile  sollen m it D rah t überspann t und  an die 
vorbeilaufende Leitung angesch lossen  w erden . D ie 
D achleitung  ist auf S tü tzen  zu verlegen, von e tw a 
10 cm H öhe. An die M ittelleitung, w elche D ach - und 
E rd leitung  verb indet und  an S tü tzen  zur E rde geführt 
w ird , w erden  ebenfalls alle vorhandene M etallteile a n 
geschlossen . D er un te re  T eil soll e tw a 2 m hoch m it 
einem  Rohr gegen B eschädigung geschü tz t sein. D ie 
V erbindung m it der E rd leitung  erfolgt durch Anlöten 
leicht ab tren n b arer M uffen, um leicht eine P rü fung  der 
einzelnen E rdleitungen vornehm en zu können. F ür 
le tztere  hat die E rfahrung  gelehrt, d ass S tre ifen  von 
K upfer oder M etall besser und billiger s ind  als g rosse 
K upferplatten . D er V erlegung der E rd le itung  w ird  
ganz besondere  B edeutung  beigem essen. D as Prüfen 
von B litzab le itern  ist g rosse V ertrauenssache und m uss 
sich  auf die drei H auptteile  der A nlage erstrecken . 
D ie A nleitung zu V orschriften  über B litzschu tzvor
rich tungen  für P u lver- und S prengsto ffab riken  so 
w ie für P u lver- und  Sprengstoffm agazine im H andels- 
M in.-B l. 1906 S. 378 deckt sich  im allgem einen mit 
obigen A usführungen. D a  durch B litzschläge schon 
vielfach B rände, B eschädigungen, S chornste ineinstü rze  
und U nfälle veru rsach t w urden , ist es w ünschensw ert, 
d ass die A rchitekten  auch bei der E rrich tung  von w e 
niger gefährlichen Fabrikan lagen  d ieser F rage m ehr 
B eachtung schenken w ie b isher. Bl.

V. Luftverderbnis und Luftreinigung.
1. A n w e n d u n g  u n d  E i n r i c h t u n g  v o n  

O z o n a p p a r a t e n  i n  K ü h l r ä u m e n .  Von A. 
Schw arz, M ähr. O strau . Ref. erst, auf d. II. Internat. 
K ältekongress, W ien 1910. N ach Ref. in Z eitschr. f. 
angew . Chem ie 1910. H. 48 S. 2271. —  D ie in den 
F leisch- und F ischhällen, B rauereien und  M olkereien 
auftretenden  unangenehm en G eruchserscheinungen  w er
den dadurch hervorgerufen, d ass die M ikroorganism en 
durch die E inw irkung der K älte nicht vollkom m en a b 
g etö tet, sondern  b loss in ihrer Entw ickelung gehemmt 
w erden . Z ur B eseitigung d ieses G eruches w ird  nach 
den angeste llten  V ersuchen m it E rfolg O zon angew en
det. A nschliessend w erden  die zur E rzeugung von 
O zon im grossen  verw endeten  A pparate der F irm en
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Siem ens u. H alske, der O zonair L im idet in London und 
der L ahm eyer W erke in F rankfurt a. M. besprochen . 
A uch die B edeutung des O zons zur H erstellung reinen ' 
W a sse rs  für die E isfabrikation  w ird  hervorgehoben.

F.
2. E c k a r d t ’ s c h e r  R a u c h g a s p r ü f e r .  

Chem . Ztg. 1910. No. 142 S. 1263. Ein autom atisch  
arbe itender A pparat, w elcher zur ständ igen  K ontrolle 
von  K essel- und  anderen  industrie llen  Feuerungen  dient. 
Auf die B eschreibung kann hier nur verw iesen  w erden .

F.
3. K o k s f i l t e r  z u r  L u f t e n t s t a u b u n g .

G esundh.-Ing . 1910 S. 876. (F ragekasten .) D ie B e
an tw ortung  der gestellten  F rage enthält A ngaben über 
die B em essung von K oksfiltern zur Luftreinigung und 
w eist auf einen O rg inalartikel in derselben Z eitschrift 
Jahrg . 1905 S. 175 hin. R eferent bezw eifelt m it Recht 
den W ert so lcher trockenen  Koksfilter und w eist 
auf die in A m erika w iederholt angew andten  L uft
w asch ap p a ra te  (besprochen  in G esundh .-Ing . 1910 
S. 225 ff.) hin, bei denen aber die K oksschichten nur 
als V erte ilungskörper für das herabrieselnde W asser 
dienen. D iese L uftw äscher sollen sich auch nicht so n 
derlich  b ew äh rt haben , w as aber seinen G rund  h au p t
sächlich  in ungenügender B em essung der betreffenden 
A ppara te  haben  soll. Sch.

VI. Dampfkessel, Motoren, maschinelle Einrichtungen usw.
1 . B a u s a c h v e r s t ä n d i g e  d e r  D a m p f 

k e s s e l r e v i s i o n s v e r e i n e .  D en S achverstän 
digen der D am pfkesselrev isionsvereine können b a u 
polizeiliche B efugnisse der O rtspo lizeibehörden  nicht 
übertragen  w erden . Im E inverständn is m it der zu s tän 
digen B aupolizeibehörde und unter gew issen  E in 
schränkungen  und V oraussetzungen kann ihnen jedoch 
eine technische M itw irkung bei der G ebrauchsabnahm e 
von K esselhäusern  und Schornsteinen  eingeräum t w er
den. Erl. d. M in. d. ö. A. u. f. H. u. Gew . v. 7. 11. 10. 
M in. Bl. S. 546. F.

2. U n z u l ä s s i g e  „ f e s t e  K o n s t r u k t i o n s 
t e i l e “ sind  bei A ufstellung von Landdam pfkesseln  
nur solche, die begrifflich als feste  W ölbungen oder 
B alkendecken anzusehen  sind . D ie Z u lässigkeit von 
E inzelträgern  ist lediglich aus dem G esich tspunk te der 
N otw endigkeit der gew ählten  A nordnung, der U nfall
verhütung  und der N ich tbeein träch tigung  der Funktion 
und  W artung  der S icherheitsvorrich tungen  zu b eu r
teilen. Erl. d. H. M. f. H. u. G ew . v. 2. 12. 10. Min. Bl. 
S. 559. F.

3. D i e  A u f s t e l l u n g  d e r  E i n k a m m e r 
W a s s e r r ö h r e n k e s s e l  d e r  E i s e n w e r k e  
G a g g e n a u A. G. in G. m it 6  Atm. Ü berdruck  d ü r
fen un ter bew ohnten  Räum en nur aufgestellt w erden, 
w enn ihre H eizfläche 5 qm n icht überschre ite t. Erl. 
d. H. Min. f. H. u. G ew . v. 5. 11. 10. M in. Bl. S. 545.

. F.
4. A l l e r l e i  U n f u g  i m  K e s s e l h a u s .  Z. d.

bayer. Rev. Ver. 1910 S. 48. Verf. sch ildert die im 
K esselrev isionsd ienst beobach teten  M issbräuche und 
U ngehörigkeiten , die in der B edienung und W artung  
der D am pfkessel herrschen . Bl.

5. B e k o h l u n g s a n l a g e  m i t  B l e i c h e r ! -  
s c h e r  E l e k t r o h ä n g e b a h n  für das K esselhaus

der F irm a H aniel u. Lueg - D üsseldorf. Zeitschr. f. 
angew . Chem ie. 1910. H. 46 S. 2165. Mit Abb.

6. N e u e r e  E r f a h r u n g e n  i m B e t r i e b e  
v o n  F l u g a s c h e n f ä n g e r n .  Von Arno M üller, 
B raunkohle, 1910, No. 33 u. Soz. T ech. 1910 S. 472.

7. E i n i g e s  ü b e r  R i e m e n u n t e r f ä n g e .  
Aus den E rfahrungen eines technischen A ufsichtsbe
am ten. Von Ing. W ilh. Schirm er, M ünchen, Soz. T ech. 
1910 S. 445.

8 . T r e i b r i e m e n  u n d  i h r e  B e h a n d l u n g .  
D er P ap ie rfab rikan t 1910 S. 1095. D ie gegebenen 
W inke sind n icht nur in w irtschaftlicher sondern  auch 
in unfalltechnischer H insicht beachtensw ert. Bl.

9. S i c h e r h e i t s v o r r i c h t u n g  g e g e n
Ü b e r s c h r e i t e n  d e s  z u l ä s s i g e n  H ö c h s t 
d r u c k e s  d e r  h y d r a u l i s c h e n  A n l a g e n .  
D er P ap ierfab rikan t 1910 S. 1038. B eschreibung der 
K onstruktion eines S icherheitsventils, das von der 
A rm aturenfabrik  J. E rhard  in H eidenheim  a. d. Brenz 
ausgeführt w ird. Bl.

1 0 . S c h u t z v o r r i c h t u n g e n  a n  R o h r 
m ü h l e n  u n d  s e l b s t t ä t i g e  H u b t ü r e n  f ü r  
A u f z ü g e  w erden  in der M onatsschrift für die 
S te inb r.-B er.-G en . 1910 No. 47 (Beilage) durch Z eich
nungen und B eschreibungen erläu tert. Bl.

VII. Sanitäre Betriebseinrichtungen. Ausrüstung des 
Arbeiters.

1 . B e o b a c h t u n g e n  b e i  R e v i s i o n  d e r  
V e r b a n d k ä s t e n  i n  F a b r i k e n .  Von M ax 
S chuberth . Soz. T ech. 1910 S. 456.

2. D e r  k e i m f r e i e  S c h n e l l  v e r b a n d  in 
der H and eines jeden N othelfers als der vorteilhafteste  
N otverband  für die erste  Hilfe bei V erletzungen und 
U nglücksfällen. Von M ed.-R . Dr. Julius Blume in 
P hilippsburg  (B aden). Soz. Tech. 1910 S. 437.

3. K o p f a u s r ü s t u n g  f ü r  A t m u n g s v o r 
r i c h t u n g e n  m i t  K r e i s l a u f  d e r  A t m u n g s 
l u f t  u n d  e i n e r  A b d i c h t u n g s m a s k e  f ü r  
M u n d  u n d  N a-s e. P aten t 6 1 a  No. 224516. Von 
der Lungenkraft beeinflusstes, mit einem  Balgen ü b er
decktes D ruckm inderventil für A tm ungsvorrichtungen. 
P aten t 61 a No. 223 908. W illiam  E dw ard  G arforth  in 
N orm anton (Y orkshire, Engl.) Bl.

4. V e r g l e i c h  d e r  ä l t e r e n  D r ä g e r -
A p p a r a t e  m i t  d e m  n e u e n  M o d e l l  1910. 
B erginsp^ktor Fritz Jüngst, G öttelborn. G lückauf 1910 
S. 1433. Verf. sch ildert zunächst seine Erfahrungen 
mit den älteren D räger-A ppara ten  und beschreib t dann 
den A pparat, Modell 1910. Er bezeichnet die V er
besserungen  in ihrer G esam theit als recht w esentlich, 
die noch durch eine zw eckm ässigere G estaltung  des 
T ragegeste lls  vervollständig t w erden. Eine längere 
P rax is  w ird  die E ntscheidung darüber bringen, ob der 
neue A pparat dem älteren , nam entlich in der B efesti
gungsart der P atronen , an B etriebssicherheit nicht 
nachsteh t. Bl.

5. S p r e c h v o r r i c h t u n g  f ü r  A t m u n g s 
a p p a r a t e .  G rahn. G lückauf 1910 S. 1586. D ie 
M aschinenfabrik  W estfalia  in G elsenkirchen hat für 
den A nschluss an den M undatm ungsapparat eine 
S prechvorrich tung  konstru iert. Sie besteh t in der 
H aup tsache aus einer dauerhaften  M em brane, die durch
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den in das M undstück des A tm ungsapparates h inein
sprechenden  R ettungsm ann in Schw ingungen verse tz t 
w ird . Bl.

VIII. Bergbau, Metallgewinnung und Metallverarbeitung.
1. D i e  B e k ä m p f u n g  d e r  S t a u b e n t 

w i c k l u n g  b e i  d e r  V e r w e n d u n g  v o n  B o h r 
h ä m m e r n  v o r  G e s t e i n s a r b e i t e n .  V ortrag  
des B ergassessors D r. H einhold, E isleben, auf dem 
XI. Allgemeinen deutschen B ergm annstag  zu A achen. 
G lückauf 1910 S. 1502. Bl.

2. B i l d u n g  d e s  K o h l e n o x y d e s  b e i m
G r u b e n b r a n d e  u n d  d i e  E x p l o s i o n  v o n  
G r u b e n b r a n d g a s e n .  V ortrag  von B ergrat 
K nochenhauer, K attow itz, auf dem  XI. allgem einen 
deutschen  B ergm annstage zu Aachen. G lückauf 1910 
S. 1503. D er V ortragende behandelt diese F rage auf 
G rund des M aterials, das eine vom obersch lesischen  
B erg- und H üttenm ännischen Verein e ingesetzte  Kom 
m ission zur U ntersuchung der G rubenbrandfrage g e 
sam m elt hat. Bl.

3. S p r e n g s t o f f e x p l o s i o n e n  i n  S t e i n 
k o h l e n b e r g w e r k e n .  Von H. Fritsche. Z tschr. 
f. d. ges. S ch iess- u. S prengstoffw es. 1910. No. 22 
S. 429. Es w erden  besonders die G efahren des S preng
sto fftranspo rtes und  der S prengstoffaufbew ahrung  
unter T ag  erö rtert. In den S trecken, wo die kleineren 
Sprengsto ffvorrä te  in K isten au fbew ahrt w erden , ist 
durch die heute m assgebenden  Bestim m ungen nicht 
ohne w eiteres ein w irksam er S chutz gegen U nglücks
fälle gegeben. D ie G efahren lassen  sich  nach A nsicht 
des Verf. einschränken, w enn der Schiessm eister ein 
gut versch liessbares kleines M agazin erhielte , das se it
w ärts  von den befahrenen S trecken liegt. F.

4. Ü b e r  F ö r d e r m a s c h i n e n a n t r i e b e
sprach  nach G lückauf 1910 S. 1500 Prof. W allichs, 
A achen, auf dem  XI. allgem einen deutschen  B erg
m annstage zu Aachen. U. a. führt er aus, d ass im 
In teresse der S icherheit und W irtschaftlichkeit des 
F örderbe triebes von S icherheits- und R egelapparaten  
verlangt w erden m uss: •

1. se lb sttä tige  A bstellvorrichtung der S teuerung  im 
Falle der U nachtsam keit des M aschinenführers;

2. R egulierung der G eschw indigkeit unabhängig  von 
der H andsteuerung  durch einen R egulator, der im 
besondern  auch die A bnahm e der G eschw indig
keit bei A nnäherung des K orbes an die H änge
bank  beherrsch t und gegebenenfalls auch die M a
schine auf G egendam pf einste llt;

3 . V erhinderung einer A uslegung des F ahrthebels in 
verkehrter R ichtung;

4. unm ittelbare und volle E inw irkung der Brem se 
beim  Ü bertreiben  des K orbes über die H änge
bank. Bl.

5. S e i l s i c h e r u n g  b e i  d e r  S c h a c h t 
f ö r d e r u n g .  M aschineninspektor a. D. B aum ann, 
W arm brunn. 1 Zahlentafel. G lückauf 1910 S. 1521. 
D er A ufsatz behandelt die B erechnung der F örderseile . 
Es kann hier nur darauf verw iesen w erden . Bl.

6 . S e l b s t t ä t i g e  S i g n a l v o r r i c h t u n g  
z u r  S i c h e r u n g  d e s  B e t r i e b e s  e l e k t r i 
s c h e r  L o k o m o t i v e n  a n  K r e u z u n g s s t e l 
l e n  u n t e r  T a g e .  B ergassessor M eyer, K önigs
hü tte  (O. S.). G lückauf, 1910 S. 1658. 9 Abb. Be

schreibung  einer auf dem  S teinkohlenbergw erk  com b. 
Hugo Z w ang bei B ärenhof, Kreis K attow itz (O. S .) 
e ingebauten  A nlage. D ie A pparate haben  sich  b isher 
gut bew ährt und gew ährle isten  einen unbedingt gefahr
losen Lokom otivbetrieb . M it der S icherheit ist auch 
ein w irtschaftlicher V orteil verbündet!. Bl.

7. D i e  a u f  d e n  Z e c h e n  d e s  r h e i n i s c h 
w e s t f ä l i s c h e n  I n d u s  t r i e b e z i r k s g e 
b r ä u c h l i c h e n  V o r r i c h t u n g e n  z u r  V e r 
b i n d u n g  d e r  F ö r d e r w a g e n .  B ergreferendar 
O skar Schulz, D ortm und. G lückauf 1910 S. 1687. 
22 Abb. Verf. besch re ib t eine Reihe von K upplungen, 
die auf den Zechen des O berbergam tes D ortm und in 
grösserem  U m fange e rp rob t und eingeführt sind . Bl.

8 . K l ä r u n g  v o n  Z e c h e n a b w a s s e r  i m
E m s c  h e r g e b i e t .  D ipl.-Ing . M üller, E ssen. G lück
auf 1910 S. 1572. D er A ufsatz ist eine E rgänzung  zu 
einem  gleichlautenden von M arkscheider Köhne (G lück
auf 1909 S. 1907) und behandelt die R einigung der 
K ohlenw aschw ässer. 10 A bb. Bl.

9. A b w a s s e r t e c h n i s c h e s  ü b e r  d i e  
m e n s c h l i c h e n  A b g ä n g e  i n  d e n  S t e i n 
k o h l e n z e c h e n  des R hein isch-W estfä lischen  In
dustriegeb ie ts . Von D ipl.-Ing. Fr. M üller, A bw asser
ingenieur bei der E m schergenossenschaft E ssen . (S e 
p a ra tab d ru ck  aus W asser und A bw asser, Berlin, Bd. 3) 
1910. Z it. G esundh.-Ing . 1910 S. 826.

10. Z u r  F r a g e  d e r  R e g e l u n g  d e r  A r 
b e i t s z e i t  i n  E i s e n h ü t t e n ,  W a l z w e r k e n  
u n d  G l a s h ü t t e n .  Von D ip l.-M aschineningenieur 
G eza K oiss, G ew erbeoberinspek to r in P ozsony  (5. Heft 
der Schriften der ungarischen V ereinigung für g ese tz 
lichen A rbeiterschutz), Jena 1910, G ustav  F ischer. Z it. 
G esundh .-Ing . 1910 S. 859.

11. S i c h e r h e i t s v o r r i c h t u n g  f ü r  H o c h 
o f e n a u f z ü g e  u.  d e r g l .  m i t  s e l b s t t ä t i g e r  
B e g i c h t u n g .  Von B enrather M aschinenfabrik , 
A. G. B enrath. D. R. P . 223 266 Kl. 18 a.

1 2 . S i c h e r h e i t s  v o r  r i c h t u n g b e i  s e l b s t 
t ä t i g e r  B e g i c h t u n g  v o n  S c h a c h t ö f e n  
d u r c h  A u f z ü g e  u n t e r  V e r m i t t l u n g  v o n  
G i c h t s o n d e n .  Von B enrather M aschinenfabrik , 
A. G. in B enrath. D. R. P . 223 799 Kl. 18 a.

13. B e s c h i c k u n g s v o r r i c h t u n g  f ü r  
M a r t i n ö f e n  u n d  a n d e r e  Ö f e n  m it zw ei
teiligem  B eschickungsschw engel, dessen  vo rderer Teil 
um eine w agrech te  A chse d rehbar ist. Von F rank  
M äckbach, U erdingen a. Rh. D. R. P. 223 310. Kl. 18 b.

14. D i e  H ä n g e b a h n  u n d  d e r e n  A n w e n 
d u n g  i n  a m e r i k a n i s c h e n  G i e s s e r e i b e 
t r i e b e n .  G iesserei-Z eitung  1910 S. 687 ff. D er A uf
sa tz  erläu tert an H and von A bbildungen die A nlage und 
K onstruktion einer H ängebahn  zum T ra n sp o rt der R oh
m aterialien , der H alb- und F ertig fab rikate, w ie sie in 
am erikanischen G iessereibetrieben  üblich ist. E ine so l
che A nlage scheint seh r geeignet, die A rbeit der -Giesse- 
re ia rb e ite r beim  T ra n sp o rt des R oheisens, der G iess
pfannen, der R ohm aterialien  für die K ernm acherei und 
Form erei, der F ab rikate  nach der P u tzere i, in das 
Lager usw . zu erleichtern  und gefahrloser zu gestalten , 
zum al diese A rbeiten häufig genug noch durch schlechte 
F ahrbahnen  für die gew öhnlichen K arren oder W agen 
erschw ert w ird. E ine derartige  H ängebahn stellt sich
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nach A ngabe des Verf. verhä ltn ism ässig  billig und e r 
sp a rt soviel A rbeitskräfte , d ass sich ihre A nlage in 
kurzer Zeit bezahlt m acht. Sch.

15. G i e s s v e r f a h r e n  i n  d e r  B r o n z e -  
g i e s s e r e i .  Von E. S. Sperry . La F onderie M o
derne, No. 10. Okt. 1910 S. 5 b is  8 . E ingehende B e
sch re ibung  der G iessverfahren der verschiedenen 
Bronzelegierungen. Zit. G iesserei-Z eitung  1910 S. 707.

Sch.
16. Z i n k o f e n  f ü r  u n u n t e r b r o c h e n e n  

B e t r i e b .  Von H arry H. H ughes. U. S. P . No. 
913118 v. 31. 5. 1910. N ach Z tschr. f. angew . Chem ie 
1910. H. 45 S. 2150.

IX. Industrie der Steine und Erden.
1. V o r r i c h t u n g  z u m  A b  d i c h t e n  d e r

R a u c h v e n t i l e  v o n  B r e n n ö f e n  w ä h r e n d  
d e s  B e t r i e b e s .  Von Chr. E rfurth  und  Sohn in 
T euchern , P rov. S achsen. D. R. P. No. 219 952, Kl. 80 c. 
G r. 16. D urch A nw endung dieser V orrichtung ist der 
A rbeiter n icht m ehr gezw ungen, den R auchkanal zw ecks 
E rneuerung  des D ich tungsm ateria ls für die Ventile zu 
betre ten . F.

2. V o r r i c h t u n g  z u m  S c h u t z e  d e r  
R a u c h v e n t i l e  b e i  B r e n n ö f e n .  Von Chr. 
E rfurth  und Sohn in T euchern , P rov. S achsen. D. R. P. 
N o. 224 140, Kl. 80 c. Gr. 16.

3. Z u r  n e u e n  S c h i e s s i n s t r u k t i o n  d e r  
S t e i n b r u c h s  - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t .  
Von A. Spielm ann, R ev.-Ing., B reslau. Soz. Tech. 
1910 S. 462. M it Abb.

4. S a n d s t r a h l g e b l ä s e  u n d  d e r e n  A n 
w e n d u n g  i n  d e r  S t e i n i n d u s t r i e .  O bering. 
W ilhelm  Eckler, Zem ent u. Beton 1910 No. 45 u. 46. 
Verf. besp rich t die verschiedenen A nw endungsarten  der 
S andstrah lgeb läse , die neuerd ings auch bei der S te in 
industrie  E ingang gefunden haben. H äuserfassaden  
können m ittels S andstrah l gerein ig t, Schriftzeichen in 
G ran it, M arm or und anderes G estein  grav iert w erden. 
Zur V erhinderung der S taubbe lästigung  der A rbeiter 
liefert die F irm a Alfred G utinann A. G. O ttensen  bei 
H am burg, deren  A pparate der G egenstand  der B e
sch re ibung  sind, seh r zw eckdienliche „ B lasgehäuse“ , 
deren B auart den bekannten  P u tzhäusern  derselben 
Firm a en tsp rich t, .die in G iessereien  V erw endung fin 
den. A.

5. D i e  g e s u n d h e i t l i c h e n  G e f a h r e n  i m  
P f l a s t e r e r b e r u f .  Von D r. m ed. W . H anauer- 
F rankfurt a. M. Soz. M ed. u. Hyg. Bd. V. No. 10 
S. 459. D ie P flaste re r und S te insetzer haben die N ach
teile der „F reilu fta rbe ite r“ in den Kauf zu nehm en. D a 
sie den U nbilden und dem W echsel der W itte rung  a u s 
gesetz t sind , haben sie besonders un ter E rkältungen, 
Rheum atism us, B rust- und Lungenleiden und Influenza 
zu leiden. Ferner kommen M agen- und D arm krank
heiten  wohl deshalb  öfter vor, weil der P flaste rer öfter 
auf w arm e M ahlzeiten verzichten  m uss, auf das W irts 
haus angew iesen ist und in der kalten Jahreszeit Alkohol 
als M ittel gegen E rkältungen  geniesst. D ie gezw ungene, 
nach vorn übergebeugte K örperhaltung soll die E n t
stehung  der Lungen- und B rustkrankheiten  begünstigen. 
Auch die Z em entkrätze tr itt bei den P flaste rern  in E r
scheinung. Zur B esserung der hygienischen V erhält

n isse w erden  B eschränkung der A rbeitszeit, angem essen 
au sg esta tte te  A ufenthaltsbuden, das T ragen  w asse r
d ich ter M äntel und Ü berröcke, der Kampf gegen den 
überm ässigen A lkoholgenuss und die A usw ahl eines 
genügend kräftigen N achw uchses gefordert. Zum 
Schluss fehlt in d ieser Reihe auch der „G ew erkschafts
a rz t“ n icht, der den G ew erkschaften  als hygienisch ge
schulter und gew erbehygien isch  in teressierter B erater 
zur Seite stehen soll. Auf diesen will Verf. sp ä ter noch 
besonders zurückkom m en. F.

S. auch VI, 10; VIII, 1, 10.

X. Chemische Industrie, Sprengstoffindustrie, Gas
erzeugung, Seifen, Fette, Öle usw.

1. D i e  D a r s t e l l u n g  v o n  B l e i w e i s s  
n a c h  d e m  W u l t z e s c h e n  V e r f a h r e n .  Von
O. W en tzk i-F rankfurt a. M. Z tschr. f. angew . Chemie. 
1910. H. 48 S. 2253. N ach dem genannten V erfahren 
fliesst das geschm olzene Blei durch ein Sieb in F aden 
form  in einen W asserkasten  und w ird auf diese W eise 
in den erforderlichen fein verteilten Z ustand  gebracht. 
M it T ra n s p o r tb a n d  v o r den L ö seb o ttic h  g eb ra ch t, w ird  
d ieser m it dem lockeren Blei beschickt und geschlossen. 
D urch eine R ohrleitung w ird  E ssigsäure und in fo rt
lau fender Fabrikation  B leizuckerlösung zugefüllt und 
dann von unten  Luft unter einem  D rucke von m ehreren 
A tm osphären eingeblasen. In ca. 4— 5 St. sind dann 
bei einer A pparatu r von ca. 20 cbm Inhalt 12 cbm 
neutra le  B leiacetatlösung von m ittlerer K onzentration 
durch A ufnahm e von B leioxyd gesättig t, d. h. ca. 
1200 kg Blei gelöst. D ie Reaktion geht so stürm isch 
vor sich, d ass nur ein Teil des B ottichs gefüllt w erden  
darf und ausserdem  noch gekühlt w erden  m uss. D ie 
aus dem Lösebottich  durch ein S icherheitsventil en t
w eichende Luft enthält noch soviel Sauerstoff, dass sie 
noch in einem 2. dah in tergeschalteten  L ösebottich v er
w endet w erden kann. D ie so gesättig te  B leilauge w ird  
durch R ohrleitung in einen anderen m it R ührw erk v er
sehenen und geschlossenen A pparat gedrückt. D ie 
E inleitung der K ohlensäure in den Fällbottich erfolgt 
m it erheblichem  Ü berdruck, der w ährend  der ganzen 
Fällungsdauer aufrecht erhalten  w ird. D ie K ohlen
säu re  w ird  in einem  G enerato r erzeugt, auch benutzt 
m an in der in F rage kom m enden F abrik  die A uspuff
gase eines Sauggasm otors. D as en tstandene B leiw eiss — 
in 2— 3 St. können auf die erw ähnte Art 1500 kg g e
fällt w erden —  w ird  von der M utterlauge zuerst durch 
D ekantieren  getrennt und dann in der F ilterp resse ausge
w aschen. Verf. berührt nun neben den technischen auch 
die hygienischen V orzüge des V erfahrens. M an kann 
ihm darin  wohl recht geben, dass in letzterer H insicht 
gew isse V orteile, besonders beim Vergleiche mit dem 
K am m erbleiw eissverfahren, bestehen. Immerhin bieten 
sich auch hier noch genügend G efahrenquellen für die 
beschäftig ten  A rbeiter, und sie  sind nur dann ein iger
m assen vor der B leigefahr zu schützen, w enn die e in 
zelnen B estim m ungen der hier in Frage kom m enden 
B undesratsverordnung  streng  beachtet und unnachsiclit- 
lich durchgeführt w erden. Im G egensatz zur Ansicht 
des Verf. sei auch hervorgehoben, dass diese B estim 
m ungen nicht gegeben w urden, um das B leiw eiss als 
so lches energisch zu bekäm pfen und ihm auf den Leib 
zu rücken, sondern  lediglich deshalb, um die bei seiner 
G ew innung en tstehenden schw eren G esundheitsgefahren
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einzudäm m en. E tw as anderes ist wohl auch kaum  zu 
erw arten , so lange die B leiw eissindustrie ihre D ase in s
berech tigung  nachzuw eisen  in der Lage ist. U nd das 
kann sie, da in D eutsch land  1908 noch 35 B leiw eiss
fabriken  bestanden  haben, die 100 Mill. Kilo B leiw eiss 
im W erte  von 50 Mill. M ark produzierten , und da es 
noch nicht gelungen ist, für alle Fälle b rau ch b are  und 
ungiftige E rsatzstoffe herzustellen. F.

2. F e u c h t e  N i t r o z e l l u l o s e  —  w ozu auch
feuchte K ollodium wolle gehört —  ist ein Sprengstoff 
und darf nur an solche P ersonen  abgegeben  w erden , 
die einen polizeilichen E rlaubnisschein  zum Besitze 
d ieses S prengstoffes in H änden haben. Min. Bl. der 
H andels- u. G ew .-V erw alt. 1910 S. 544. F.

3. V o r r i c h t u n g  z u m  ö f f n e n  u n d  
S c h l i e s s e n  d e r  u n t e r e n  V e r s c h l u s s 
d e c k e l  s t e h e n d e r  R e t o r t e n  o d e r  K a m 
m e r n .  Von J. P in tsch , A. G. Berlin. D. R. P . 223 895. 
KL 26 a.

4. N e u e r e  G e n e r a t o r e n  f ü r  b i t u m i 
n ö s e  B r e n n s t o f f e .  D ipl.-Ing. G w osdz, C h a r
lo ttenburg  G lückauf 1910 S. 1495 u. 1525 ff. 16 Abb. 
Im A nschluss an einen früheren A ufsatz (G lückauf 1909 
S. 738 und 1826 ff) über G eneratoren , bei denen die 
E ntgasung  des B rennstoffes in einer oberen  F euerste lle 
erfolgt, beschreib t Verf. noch w eitere auf ändern  M e
thoden beruhende G aserzeuger zur H erstellung von 
G eneratorgas aus teerabgebenden  B rennstoffen. Bl.

5. auch XV, 1.

XI. Textilindustrie, Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe.
1 . V e n t i l a t i o n  f ü r  T e x t i l b e t r i e b e .

Zeitschr. f. G ew. Hyg. 1910 No. 20 S. 451. In einen 
Jutespinnei ei des G ew erbeaufsich tsbez. W ien II soll 
sich eine V entilationsanlage bew ährt haben , bei w el
cher Frischluft m ittels eines W a s s e r s t r a h l g e 
b l ä s e s  eingeführt w ird. A.

2. B e i t r ä g e  z u r  F r a g e  d e r  L u f t b e 
f e u c h t u n g  i n  S p i n n e r e i e n  u n d  W e b e 
r e i e n .  D r.-Ing. O. W illkom m , Leipz. M onatssch. f. 
T ext. Ind. 1910 S. 1, 32, 61, 91, 123, 183, 209. Auf die 
in w irtschaftlicher und hygienischer H insicht w ichtige 
A bhandlung kann hier w egen Raum m angel nur hinge 
w iesen w erden. Bl.

3. D i e  V a k u u m - K a r d e r i e - E n t s t a u -
b u n g  n a c h  d e m  S y s t e m  H a r g r e a v e s -  
M e y n e l l .  Von Ing. A. R. Leipz. M onatssch. f. T ext. 
Ind. 1910 S. 216. D ie A usstossbürsten  der Karden 
w erden  m it einem B lechverdeck versehen, dessen  w ich 
tigstes M erkm al eine P ra llp la tte  ist, die verh indert, 
d ass der S taub  in dem engen G ehäuse in den A usstoss 
eindringt resp . erm öglicht, d ass der S taub leicht a b 
gesaug t w ird . D urch  eine S pezialpum pe soll bei einem 
K raftaufw and von 3—5 P .S . ein Vakuum  von 64 cm 
W assersäu le  erzeugt w erden. Pum pe und B lechver
deck sind  durch S tah lrohre von 50, in den A bzw eigun
gen von 30 mm 1. W . und durch einen flexiblen G um m i
schlauch verbunden. Ein V erstopfen der engen R ohr
leitungen soll infolge des hohen V akuum s ausgesch los
sen sein. Bl.

4. V o r r i c h t u n g  a n  W e b s t ü h l e n ,  u m  
d a s  H e r a u s f l i e g e n  d e s  S c h ü t z e n s  z u  
v e r h i n d e r n .  Von Ing. M. Schm etz-A achen. Soz. 
T ech. 1910 S. 472. Mit Abb.

XII. Papierindustrie, polygraphische, Gewerbe.
1. A b g a n g  b e i m  S t ä u b e n  d e r  L u m p e n .

N ach „La P ap e te rie“ von Craig. D er P ap ierfab rikan t 
1910 S. 1017. Es w ird  em pfohlen, das R einigen der 
Lum pen an S telle des S täubers m itte lst W aschen  im 
H olländer vorzunehm en. Auf Seite 1089 a . a .O .  ist 
eine E ntgegnung von Karl E ichhorn, W iesbaden , un ter 
derselben Ü berschrift veröffentlicht, die sich h a u p t
sächlich  m it der W irtschaftlichkeit des V erfahrens b e 
schäftig t. Bl.

2. G e s u n d h e i t s g e f a h r  i n  B e t r i e b e n  
m i t  B r o n z e v e r b r a u c h .  Von H. W alte r-L o n 
don. Soz. T ech. 1910 S. 468.

3. A b w ä s s e r .  D er P ap ie rfab rikan t 1910 S. 1097.
B eschreibung einer M ethode zur F eststellung  der M enge 
von F aserstoffen  und Füllstoffen in P ap ie rfab rik a b 
w ässern . Bl.

XIII. Lederindustrie, Industrie der Holz- und Schnitzstotfe, 
Zelluloid usw.

1. E i n e  b e m e r k e n s w e r t e  b a u l i c h e
Ä n d e r u n g  i n  e i n e r  Z e l l u l o s e f a b r i k -  
Z eitschr. f. G ew . Hyg. 1910, No. 20. S. 250. D ie K ocher 
sind  mit einer E inrichtung versehen, die eine au to m a
tische E ntleerung  ges ta tte t. D urch den oberen  M ann
lochdeckel w ird  kaltes W asser e ingespritz t, w odurch  
der Zellu losebrei abgekühlt und  so verdünn t w ird , d ass 
er m ittels einer R ohrleitung in die m it F iltersteinen  a u s 
gelegte S toffgrube abgelassen  w erden kann. D as F ül
len der K ocher erfolgt ebenfalls au tom atisch  m ittels 
T ran sp o rtg u rten . D ie Lauge w ird durch Injektoren  von 
unten in den K ocher gedrückt, die aus  dem  K ocher a b 
gehenden S äuredäm pfe w erden  in B leirohren in das 
L augenbassin  zurückgeleitet. A.

2. Ü b e r  d i e  f l a m m e n l o s e  Z e r s e t z u n g
d e s  Z e l l u l o i d s .  A. Panzer. Z eitschr. f. angew . 
Chem ie. 1909. H. 38 S. 1831. B läst m an eine mit leb 
hafter F lam m e brennende Z ellu lo idstange aus, so sch re i
te t die Z erse tzung  des Zelluloids un ter der B ildung von 
unangenehm  riechenden und leicht en tzündbaren  D äm p 
fen w eiter fort. D iese Z erse tzung  hört auch dann  n icht 
auf, w enn die S tange in K ohlensäure oder W a sse r
dam pf gebrach t w ird . D er V organg ist daher u n a b 
hängig von dem Sauerstoff der A tm osphäre —  also 
eine innere V erbrennung. D ie zum F ortsch reiten  d ie
ser R eaktion no tw endige W ärm e liefert die s ta rk  exo- 
therm ische N itrozellu lose. In diesem  eigentüm lichen 
V erhalten des Zelluloids scheint eine te ilw eise E r
k lärung für die bei Z ellu lo idbränden  oft auftretenden  
heftigen Explosionen gegeben zu sein. D ie V ersuche, 
die nun Panzer anstellte, um vor allem auch A ufschluss 
über die Rolle zu erhalten , die der K am pfer bei der 
Z erse tzung  sp ie lt, lassen  den Schluss zu, d ass d ieser 
in den Z erse tzungsproduk ten  als sa lp e te rsau re r K am p
fer vorhanden sein  m uss. H ierdurch erk lärt sich die 
erw ähn te auffallende Z ersetzung  der N itrozellulose. 
D er Kam pfer und  ein T eil der S alpe tersäu re  schützen 
sich  gegenseitig  vor dem Zerfalle, und es ist seh r w ah r
scheinlich, dass das K am pfernitrat in flüssiger Form, 
als N ebel oder als D am pf die hauptsächliche U rsache 
der Zellu lo idexplosionen ist. Z.

3. W e b e r s c h e  S c h u t z v o r r i c h t u n g  f ü r  
B a n d s ä g e n .  Soz. T ech. 1910 S. 471. Mit Abb..

S. auch XV, 1.
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XIV. Sonstige Industriezweige.

XV. Anwohnerschutz. Abwässer, Abfallstoffe usw.
1. D e r  k ü r z l i c h  e r s c h i e n e n e  B e r i c h t  

ü b e r  d i e  T ä t i g k e i t  d e r  m i t  d e r  Ü b e r 
w a c h u n g  d e r  g e n e h m i g u n g s p f l i c h t i g e n  
A n l a g e n  (etab lissem ents classee) in  P a r i s  u n d  
U m g e b u n g  b e a u f t r a g t e n  I n s p e k t o r e n ,  
en thä lt m anche E inzelheiten von allgem einem  Interesse. 
In Frankreich  ist die Zahl der Anlagen, w elche einer 
gew erbepolizeilichen G enehm igung bedürfen  seh r gross. 
Sie w erden je  nach dem G rade ihrer L ästigkeit in 
3 K lassen geteilt. Aus dem  B erichte geht nun hervor, 
dass allein in dem  B ezirke der P o lize ip räfek tu r von 
P a ris  6813 so lcher Anlagen vorhanden  w aren , zu deren 
Ü berw achung im ganzen 20 650 R evisionen ausgeführt 
sind .

D er B ericht en thält eingehende Z ah lenangaben  über 
d ie  vo rgebrach ten  Klagen, w ogegen sie  sich  rich teten  
u n d  ob sie begründet w aren oder n icht usw . —

In dem technischen  T eile  w ird  zunächst die G as
erzeugung besprochen . (Leuchtgas, K raftgas, W a sse r
gas, Ö lgas und W assersto ffgas.) G egen 23 G a s a n 
s t a l t e n  im engeren S inne s ind  in den letzten  11 Jah 
ren  nur 6  b eg rü n d e te  K lagen vo rgebrach t, von denen 
noch  dazu 4 die A rbeiten zur H erstellung der A pparate 
oder der G asom eter betrafen . Im G egensatz hierzu 
kom m en Klagen über Belästigungen durch die kleinen 
G aserzeuger äu sse rs t häufig vor. In erste r Linie kom m t 
dabei das Entw eichen von giftigem  K ohlenoxyd, in 
zw eite r Linie kom m en G eruchsbelästigungen  in B e
trach t. Bei den K raftgas- (S auggas)- A nlagen v eru r
sach t auch das G eräusch  der dam it betriebenen  M o
to ren  erhebliche Belästigungen.

U nter den A nlagen, w elche der U m gebung durch 
F e u e r  u n d  E x p l o s i o n e n  l ä s t i g  w erden  kön
nen, haben am m eisten  zum E inschreiten  A nlass g e 
geb en : die B enzinniederlagen (12 m al), die Z ellu lo id
niederlagen (5 m al), die A zetylen-A nlagen (3 m al), die 
B enzinverarbeitung  und die m echanischen Sägereien  
(3 m al). Von den besonderen  E reignissen des B erich ts
jah res  sind  zu erw ähnen : E ine A z e t y l e n e x p l o 
s i o n ,  w elche dadurch  hervorgerufen w urde , d ass der 
Sohn des B esitzers beim Reinigen des A pparates eine 
Z igare tte  rauchte.

E ine w eitere  E xplosion kam  in einer V ersuchsan
lage zur syn thetischen  H erste llung  von sa lpetersaurem  
A m m oniak vor, M enschen w urden  dabei n ich t verletzt.

D e r  G iessraum  e in er S t e a r i n  - K e r z e n f a b r i k  
w u rd e  d u rch  einen  darin  au sg e b ro c h e n e n  heftigen  
B ra n d  g än z lich  zerstö rt.

In einer W aschansta lt exp lod ierte  der m it D am pf 
geheizte T rockenzy linder —  der, w ie die U ntersuchung 
ergab , m angelhaft konstru iert w ar.

V erschiedene schw ere Brände kam en in der Z e l l u 
l o i d i n d u s t r i e  vor, die in P aris  scheinbar s ta rk  
vertre ten  ist. N ach dem  B erichte w aren  78 N ieder
lagen d ritte r K lasse von 10 b is 200 kg Zelluloid, 57 zw ei

*) R apport sur les opera tions du Service d ’Inspec- 
tion des etab lissem ents classees p ar Paul Adam , In- 
sp ec teu r principal. P aris  Im prim erie Chaix. 11. bou le
vard  St. M ichel. 1910.

ter K lasse von 200 b is  800 kg, 14 erste r K lasse über 
800 kg, 99 A nlagen zur V erarbeitung von Zelluloid und 
6  N iederlagen für Zellu lo id-L ösungen (mit m ehr w ie 
20 Liter) vorhanden.

Im Laufe des Jahres sind 12 neue N iederlagen g e
nehm igt, w ährend  dreien  die G enehm igung entzogen 
w urde und zw ei ohne G enehm igung errich tete v er
bo ten  w urden.

D urch die Z ellu lo idbrände sind eine verhä ltn is
m ässig  grosse Zahl von Unfällen veranlasst. In einem 
G ebäude, in w elchem  sich eine bedeutende N iederlage 
am erikan ischer W äsche befand, sind innerhalb zwölf 
T agen  3 B rände vorgekom m en. Als am erikanische 
W äsche bezeichnet m an abw aschbare  Kragen und 
M anschetten  — die b is zu 55 ° / 0 und 62°/0 Zelluloid en t
halten. D ie B rände sind dadurch en tstanden , dass 
solche W äsche in unm ittelbarer N ähe eines geheizten 
O fens gelegen hatte . Es w ird  dabei erw ähnt, dass 
einzelne N iederlagen  zuw eilen Sendungen von m ehr als 
3000 kg solcher W äsche erhielten.

Ein anderer Brand m it grossem  M ateria lschaden  
en tstand  nach A rbeitssch luss in einer W erksta tt, in der 
nur 1 / 2 kg Zellu loidplatten  für Seitenteile von D iabolos 
lagerten . W ahrschein lich  ist das Feuer durch eine 
Z igare tte  oder ein w eggew orfenes b rennendes S tre ich 
holz entstanden .

In einer g rossen  W erksta tt, in der F i l m s  f ü r  
k i n e  m a t o g r a p h i s c h e  B i l d e r  gefertigt und 
gelocht w urden, en tstand  ein K urzschluss und das 
herab tropfende Blei en tzündete den Film. D as Feuer 
b re ite te  sich schnell aus und zerstö rte  im ganzen 
4000 kg Film s. D ie in M etallbüchsen verpackten  F ilm 
rollen schm olzen und zersetz ten  sich unter H in te r
lassung  einer leichten Kohle, ohne dass die K asten 
se lbst zerstö rt w urden.

Ein B rand, bei dem  m ehrere P ersonen  schw ere 
V erletzungen erlitten , en tstand  in einem K om m issions
lager beim  Zulöten  eines K astens mit etw a 5— 6  kg 
Zelluloid.

E in anderer schw erer U nfall, bei dem  3 P ersonen 
um kam en, ere ignete sich  beim  T ran sp o rt von 6  K isten 
m it l o s e n  Z e l l u l o i d a b f ä l l e n  im B ru ttoge
w icht von 620 kg. D ie Kisten hatten längere Zeit auf 
einem  Bahnhofe gestanden , da ihre A nnahm e verw eigert 
w ar. Aus G efälligkeit gegen den Spediteur Hess ein 
Industrieller sie  durch sein  F uhrw erk abholen. 4 Kisten 
w urden  in den W agen , 2 auf das D ach verladen. D er 
K utscher hielt bald  nach dem V erlassen des Bahnhofs 
an einer W einw irtschaft und stieg  ab, w ährend  seine 
Frau und seine beiden K inder auf dem W agen blieben. 
Als er w ieder aufsteigen w ollte und das P ferd  schon 
anzog, fing das Zelluloid plötzlich zu brennen an. 
D urch die dabei en tstehende heftige Stichflam m e w urde 
d as  eine Kind fast verkohlt, w ährend die Frau und das 
andere Kind so schw er verletzt w urden, dass sie bald 
darauf s ta rben . D er K utscher selbst w urde durch den 
G asdruck  in die W irtschaft zurückgeschleudert. W ie 
schnell der ganze V organg sich absp ielte , geht daraus 
hervor, d ass  das P ferd  nur noch 6  S chritte m achen 
konnte, b is es zusam m enbrach. D ie Flam m e w ar 
aussero rden tlich  heftig. Ihre W irkung w ar noch in 
einer E ntfernung von m ehr als 30 m deutlich zu e r
kennen. D ie V erbrennung verlief so  plötzlich, dass



die W ände der hölzernen P ackkisten  nicht v e rb ran n 
ten, sondern  nur geschw ärzt w urden.

Ein fünfter Z ellu lo idbrand in einer kleinen W erk 
s tä tte  konnte noch rechtzeitig  gelöscht w erden.

Infolge der grossen G efahr, w elche m it der V er
arbeitung  des Zelluloids verbunden  ist, sind  alle A n
lagen in der Zeit vor W eihnachten , in der sie am s tä rk 
sten  beschäftig t sind und ausserdem  künstlich beleuch
te t w erden  m üssen, besonders sorgfältig  überw ach t.

D ie V ersuche, das Zelluloid durch A zetylcellulose 
zu ersetzen , haben noch kein absch liessendes E rgebnis 
geliefert. D ie G elatine hält schlecht auf den positiven 
Streifen und löst sich w ährend  der E ntw ickelung von 
der U nterlage —  selbst bei n icht alkalischen B ädern. —

Von den B ränden in den übrigen Industrien  w ird  
besonders ein durch S elbsten tzündung von leeren S al
petersäcken  en tstandenes Schadenfeuer in einer F e t t -  
f a b r  i k erw ähnt.

In einer G a s a n s t a l t  w ar der g rosse S ta tio n s
gasm esser entleert und gereinigt. E r w urde w ieder 
e ingeschaltet, ohne dass die R einigungsöffnung v e r
schlossen w ar. D as ausström ende G as en tzündete sich 
an einer ausserhalb  des G ebäudes angebrach ten  G a s
flam m e und verursach te eine schw ere E xplosion.

Bei der Prüfung eines L u f t k o m p r e s s o r s  in 
einer M aschinenfabrik  riss  bei einem D rucke von 18 kg 
der a u t o g e n  g e s c h w e i s s t e  Kopfteil des Z ylin
ders ab und erschlug den die P rüfung überw achenden  
Ingenieur.

Sehr viele Schw ierigkeiten hat die Ü berw achung 
der N i e d e r l a g e n  v o n  K o h l e n w a s s e r s t o f 
f e n  (Petroleum , Benzin usw .) und der Anlagen, in 
denen diese verarbe ite t w erden, gem acht. D ie N ieder
lagen w erden ständ ig  verg rössert, ohne d ass die dazu 
erforderliche G enehm igung erte ilt oder nachgesucht 
w ird. Im ganzen w ird über 4 B rände in N iederlagen 
und H andlungen, und  3 in G aragen berich tet, die aber 
kein besonderes Interesse bieten. A usser durch die 
K ohlenw asserstoffe se lbst sind  auch durch die dam it 
hergestellten Lösungen und M ischlingen, in erster Linie 
durch die B enzin-K autschuklösungen, m ehrere B rände 
hervorgerufen.

In dem B erichte w ird  noch auf die F euer- und 
Explosionsgefahr hingew iesen, w elche durch das A us
giessen von Benzin usw . in die K losetts und A bzugs
kanäle hervorgerufen w ird. M ehrere fo lgenschw ere 
E xplosionen sind darauf zurückzuführen. Im Interesse 
der K analarbeiter hat der P o lize ip räsiden t daher öffent
lich vor dem A usgiessen von Benzin in die K analan
sch lüsse gew arnt.

Zu m anchen Bedenken gibt auch die G l ü h 
s t r u m p f i n d u s t r i e  A nlass. In einer derartigen 
F abrik  in CHchy w urde zur H erstellung eines sehr b ieg 
sam en G ew ebes eine Lösung benu tzt, w elche neben 
sehr w enig N itrozellu lose eine g rosse M enge N itro 
glyzerin enthielt. Letzteres w urde durch A usw aschen 
von D ynam it in der Kälte m it einem  G em isch von A lko
hol und Ä ther gew onnen.

In einer F e t t e x t r a k t i o n s a n l a g e ,  in der 
m it Schw efelkohlenstoff gearbeite t w ird , geriet dieser 
in Brand. 50 000 kg, von denen 4000— 5000 sich in den I

E x trak tionsappara ten  befanden , verb rann ten . D er R est, 
w elcher in C isternen  ( ?  K esseln), die in G ruben un ter 
W asser lagen, au fbew ahrt w urde, b lieb  verschont. ■—

D er Bericht enthält noch viele E inzelheiten  über 
B elästigungen durch G erüche, schädliche G ase, Rauch,

| S taub , W asserverunrein igung , G eräusch  und E rsch iitte- 
rungen und andere  U rsachen , die aber keine besonders 
bem erkensw erten  A ngaben enthalten . L.

S. auch VIII, 8 , 9 ; XII 3.

XVI. Verschiedenes.
1. N e u e  A u f g a b e n  u n d  Z i e l e  d e s  ä r z t 

l i c h e n  U n t e r r i c h t s  a n  d e n  B e r g s c h u l e n .  
V ortrag  des Reg. u. M ed. R ats D r. S chw abe, A achen, 
auf dem  XI. allgem einen deutschen  B ergm annstag  zu 
A achen. D er V ortragende schlägt fo lgende E inteilung 
des Lehrstoffes vor:

1. S am ariterkunde m it den E lem enten der A natom ie 
und Physiologie.

2. G rundzüge der G esundheitslehre und  S euchen
bekäm pfung.

3. E inführung in die soziale G ese tzgebung  e i n
schliesslich  p riva ter W ohlfahrtspflege.

V orstehenden L eitsätzen  kann voll beigetreten  
w erden . In den V orschriften über die E inrichtung 
und den B etrieb  der p reussischen  B augew erkschulen  
vom 1. Juni 1908 (M. Bl. f. H. u. ü .  S. 247) ist für 
die 3. K lasse ein 12stü n d ig er S am ariterku rsus und 
G esetzeskunde vorgesehen. In den M asch inenbau 
schulen sind  nach der Beilage zu No. 21 des M in iste ria l
B latts der H andels- und G ew erbeverw altung  vom 28. 
Nov. 1901 S am ariterkunde und gew erb liche G ese tzes
kunde in den Lehrplan eingestellt. D ie G esu n d h e its
lehre ist n icht berücksich tig t. Bl.

A n fr a g e n
ü b e r  g ew e rb e h y g ien isch e  L ite ra tu r , ü b e r  M ass
n a h m e n  zu r A b w e n d u n g  v o n  K ran k h e its -  und  
U n fa llg e fah ren , ü b e r  a u f  dem  G eb ie te  d e r  G e
w erb eh y g ien e  b e w ä h rte  F irm e n  usw . sind  zu 
r ich ten  an  das I n s t i t u t  f ü r  G e w e r b e 
h y g i e n e ,  F r a n k f u r t  a. M.,  B ö r s e n s t r .  1 9 .

Bemerkung zum Inhaltsverzeichnis.
D as dem  24. H eft des IX. Jahrganges der S ozia l

T echn ik  beigefügte Inhaltsverzeichnis zu den M itte i
lungen des Institu ts für G ew erbehygiene für das a b 
gelaufene H alb jah r vom 1. Juli b is 31. D ezem ber 1910 
ist vo rderhand  gruppenw eise  und innerhalb  der G ru p 
pen chronologisch angeordnet w orden . Es ist b e a b 
sich tig t, an dessen  S telle künftig  ein a l p h a b e t i s c h  
g e o r d n e t e s  S a c h v e r z e i c h n i s  tre ten  zu la s
sen  und dies am Jahressch lüsse m it dem nächsten 
Jahresverzeichnisse zu vereinigen, so d ass  am Schlüsse 
des Jahres 1911 den Lesern der S ozia l-T echn ik  ein 
vo llständiges Sachverzeichnis über den Z eitraum  von  
anderthalb  Jahren  aus den „M itte ilungen“ v o rlie g en : 
w ird.

Druck der Buchdruckerei Koitzsch, A lbert Schulze, Koitzsch.
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M i t t e i l u n g e n  i 9 i i — Nr. 2,
der ganzen Keihe — Nr. 8 .

des Institutes für Gewerbehygiene
Monatsbeilage zur „Sozial-Technik“ m  k-fi-i-nt a  TVT Ini Aufträge des Institutes redigiert

V erlag von A. Seydel in Berlin S.W. 11. u r d l l K I u r i  d.. JIL. V0Q ß ewert)einspektor D r. F ischer, Berlin N.W. 6 .

D ie  vor liegen de  N u m m e r  u m fa s s t  12 Seiten.

Bleimerkblatt für Hüttenarbeiter
herausgegeben vom

Institut fiir  Gewerlieliygiene, Frankfurt a. M.

W i e  k a n n  e i n e  B l e i v e r g i f t u n g  e n t 
s t e h e n ?

D ie in B lei-, Z ink- und  auch anderen  H ütten  v o r
handene G efahr der B leivergiftung lässt sich  verm eiden, 
w enn m an die nö tige V orsicht gebraucht.

B leivergiftung erfolgt durch A ufnahm e des B leies 
in den K örper. D ies geschieh t durch E inatm en des 
im m er b leihaltigen S taubes und R auchs oder beim  
Essen  und T rinken , Schnupfen und  K auen von T abak , 
w enn S peisen  oder T ab a k  m it schm utzigen H änden und 
sc h m u tz ig em  G esich t u n d  B a rt g eg e sse n  o d e r  m it b le i
haltigem  S taub  bedeck t in den M und gebrach t w erden.

B 1 e i f e s t i s t  n i e m a n d .  D as Blei sam m elt 
sich  be i d en  U n v o rs ich tig en  im K ö rp e r  an  u n d  w er 
heu te  n icht erkrankt, kann m orgen oder nach W ochen 
und M onaten erkranken.

W i e  v e r h ü t e t  m a n  d i e  B l e i e r k r a n k u n g ?
Alle H ü ttenarbeiter m üssen  reinlich sein. D abei 

so llen  sie  beso n d ers  folgendes beach ten :
1. In ihrem  eigenen In teresse liegt es, die A bsaugevor

rich tungen  in S tand  zu halten und die von den B e
hörden und der H üttenleitung erlassenen  V orschriften 
genau  zu befolgen, ferner besondere  A rbeitsk leider 
zu tragen , M und- und N asenschützer zu benutzen  
und  den H üttenraum  zu besprengen , w o es vo rg e
schrieben  ist.

2. Von der höchsten  W ichtigkeit ist es, d ass m an vor 
den P ausen  und nach der A rbeit G esicht, M und, 
B art und  H ände sorgsam  rein ig t. M an soll nie essen 
oder das  W erk  verlassen , bevor m an die A rbeitsk lei
der m it anderen  vertausch t und  sich  gründlich  g e
w aschen  oder noch besser gebadet hat. W er w ährend 
der A rbeit trink t, soll den R and des T rinkgefässes 
n icht m it schm utzigen H änden berühren . Besonderen 
W e rt lege m an auf regelm ässiges Z ähnepu tzen  und 
M und spülen.

3. W äh ren d  der A rbeit soll m an das P feifenrauchen so 
w ie d as  Schnupfen und K auen von T ab ak , w obei 
ste ts  Blei in den M und kom m t, un terlassen , da V er
unrein igungen der H ände m it b le ihaltigen  Stoffen 
n icht zu verm eiden  sind. D as A nzünden der Pfeife 
m it g lühender R äum asche ist w egen der G efahr des 
E inatm ens von Bleidäm pfen höchst gefährlich.

M an m uss ab e r auch seinen K örper gegen die 
W irkungen  des B leies stählen . D azu m uss m an vor 
allem  im T rinken m assig  sein. U nter keinen U m stän 
den sollen  H üttenarbeiter B ranntw ein  trinken, auch 
nicht ausserhalb  der H ütte. A ber auch Leute, die an 

dere geistige G etränke in reichlichen M engen geniessen, 
n e ig en  viel m e h r zu r  B le ik rankhe it als ganz  E n th a ltsa m e .

Von W ert zur V orbeugung gegen die B leivergiftung 
ist eine k räftige und fettre iche N ahrung, also z. B. 
M ilch und S peck ; besonders zu em pfehlen sind  Schleim 
suppen  vor der A rbeit. N ie beginne m an die A rbeit 
m it leerem  M agen.

U nd dann : In freier Zeit gehe m an in freie Luft! 
M arschieren , T urnen , Spazierengehen, A rbeit im G ar
ten und Feld hilft über m anche Schädigung hinw eg.

G laubt jem and an B leivergiftung erkrankt zu sein, 
so w ende er sich  in seinem  und seiner Fam ilie Interesse 
sofort an den K assenarzt.

Bücher- und Zeitschriftenschau.
I. Gesetzgebung, Verordnungen, Entscheidungen usw.

6 . H y g i e n i s c h e  M a s s n a h m e n  f ü r  B e 
t r i e b e ,  i n  d e n e n  d i e  G e f a h r  d e r  M i l z 
b r a n d e r k r a n k u n g  v o r l i e g t .  E rlass des P rä 
siden ten  der F ranzösischen  Republik  vom  22. A ugust
1910. A ssociation  des industrie ls de F rance contre les 
acciden ts du travail. 1910, No. 5 S. 65.

D ie vorgeschriebenen  M assnahm en sind  im w esen t
lichen fo lgende: D esinfektion des von m ilzbrandver
dächtigen T ieren  stam m enden R ohm aterials.

Eingehende ärz tliche U ntersuchung bei verdäch ti
gen H auterkrankungen  der A rbeiter.

B ereithaltung w asserd ich ter Schürzen und B ein
kleider.

Für B etriebe, in denen R ohstoffe v erarbe ite t w er
den, die aus G egenden kom m en, in denen M ilzbrand
verdach t vorliegt, und die durch den A rbeitsm inister 
näher bezeichnet w erden , gelten folgende V orschriften:

D ie W ände sind  w asserundurch lässlich  und a b 
w aschbar herzustellen . D er A rbeitsprozess ist, sow eit 
irgend m öglich, in geschlossenen G efässen auszuführen. 
Alle A bgänge sind  unschädlich zu m achen. Für a u s 
reichende W aschgelegenheit ist Sorge zu tragen . D ie 
S trassen - und A rbeitsk leider sind getrennt au fzube
w ahren . F ür die B earbeitung  roher W are  sind  b eso n 
dere A rbeitsk leider von dem  U nternehm er zur V erfü
gung zu stellen. D er U nternehm er ist ferner verpflich
tet, die A rbeiter durch einen A ushang auf die M ilz
brandgefahr aufm erksam  zu m achen und sie  zum G e
brauch  der zu ihrem S chutze getroffenen Einrichtungen 
anzuhalten . S.

7. F rankreich , V erordnung des P räsiden ten  der 
Republik , betr. die A bänderung  der B estim m ungen der 
V erordnung vom 15. Juli 1893 über d i e  D a u e r  d e r  
A r b e i t s z e i t  g e w e r b l i c h e r ,  ü b e r  18 J a h r e  
a l t e r  A r b e i t e r i n n e n ,  vom 17. F ebr. 10. Bull, 
d. lois de la  Rep. franc. P artie  princip . S. 294 (nach 
Veröff. d. Kais. G es. A m ts 1910, No. 36 S. 831). D ie
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V erordnung regelt die Ü berarbeit in B e t r i e b e n  
z u r  H e r s t e l l u n g  v o n  T r a u e r h ü t e n  u n d  
T r a u e r k l e i d e r n  für F rauen u. K inder. 60 T age 
Ü berarbeit b is 11 Uhr abends bei höchstens 12s t ün-  
diger A rbeit innerhalb 24 S tunden. A.

~ S. a. IV, 9; VI, 11, 12, 13; IX, 9 ; XV, 4.

II. Gewerbehygienische Abhandlungen allgemeiner Art usw.
2. V o r l ä u f i g e  M i t t e i l u n g e n  ü b e r  d i e

Q u e c k s i l b e r v e r g i f t u n g  i n  Ö s t e r r e i c h .  
Von P riva tdozen t D r. Ludw. T eleky-W ien . A rbeite r
schu tz-W ien . 1910. S. 370. Verf. besp rich t zunächst 
die V erhältn isse bei der Q uecksilbergew innung in Idria, 
das  Vs der W eltproduktion hervorbringt. D a das Q ueck
silber als ungiftiges Z innobererz vorkom m t, w erden  die 
B ergleute in der Regel durch dasselbe  n icht gefährdet. 
W eit gefährlicher ist die A rbeit in der H ütte, wo die 
G efahr durch Aufnahm e von Q uecksilberdäm pfen in 
ausgedehntem  M asse besteh t, beginnend mit dem R ö
sten  des Z innobers. D ie technischen F ortschritte  haben 
aber die G efahren für die A rbeiter w esentlich  h erab g e
m indert. Als w eiteres w esentliches M ittel zu ihrer V er
ringerung  hat sich der A r b e i t e r  W e c h s e l  e rw ie
sen, indem  dafür gesorgt w urde , d ass der A rbeiter nur 
einen M onat in der H ütte und dann m indestens zwei 
M onate im B ergw erk arbeitet. Im Jahre 1896 kam en 
122, 1897 nach Einführung des A rbeiterw echsels 41 
Q uecksilbererkrankungen bei den H üttenarbeitern  vor. 
Seitdem  ist die Zahl der in der B ruderladensta tis tik  
ausgew iesenen Fälle —  m it m ehrfachen Schw ankungen
—  b is  1908 auf fünf Q uecksilbervergiftungen bei der 
H ü ttenarbeit gesunken. T . konnte bei 300 von ihm 
untersuchten  A rbeitern nur sehr vereinzelte schw ere 
Fälle und keinen so  schw eren, w ie er sie anderw ärts  
zu sehen G elegenheit hatte, beobachten . A usser dem 
A rbeiterw echsel für Q uecksilberarbe ite r fo rdert T . B e
reitstellung  von A rbeitskleidern und zw ecken tsp rechen
de W asch - und B adeeinrichtungen. A nschliessend w e r
den dasA m algam ierungsverfahren , die Feuervergoldung, 
die G lühlam penfabrikation  (Q uecksilberluftpum pe), die 
Spiegelfabrikation , die F ilzhutherstellung (Q uecksilber
beize) und noch andere B erufsarten, die G elegenheit 
zur Q uecksilbervergiftung b ieten , erw ähnt. Am gefähr- 
detsten  von allen A rbeitern sind nach T elekys U nter
suchungen in der H utindustrie  —  vielleicht m it A us
nahm e der mit A bw iegen der H aare beschäftig ten  —  
die H a n d f i 1 z e r i n n e n , die den eben gedachten 
Filz auf heissen  Eisenblechen m anuell behandeln , w o 
bei w ahrscheinlich  durch Z ersetzung  ein V erdam pfen 
von Q uecksilber sa ttfindet. Bei diesen beobach tete  T. 
verhältn ism ässig  zahlreiche und schw ere  auf Q ueck
silber zurückzuführende K rankheitserscheinungen. Im 
allgem einen sp rich t sich T . aber schon eingangs seiner 
A rbeit dahin aus, d ass der Q uecksilbervergiftung heute 
n icht m ehr jene Bedeutung zukom m t, die sie vor einigen 
Jahrzehnten  hatte , d ass sie aber in einzelnen G ew erben 
und B etrieben imm erhin noch relativ  zahlreiche O pfer 
fo rdert. F.

3. F o r t s c h r i t t e  i n  d e r  B e k ä m p f u n g  
d e r  g e w e r b l i c h e n  B l e i v e r g i f t u n g .  Revue 
d 'hygiene et de police san ita ire  1910, No. 7, S. 708. —  
N ach einer englischen S tatistik , w elche einen Zeitraum  
von zehn Jahren um fasst, ist ein m erklicher Rückgang 
der B leierkrankungen nur bei den Feilenhauern , bei den

in der keram ischen Industrie  und den bei der B lei
fabrikation beschäftig ten  P ersonen  zu erkennen. D ie 
Erfolge in der B ekäm pfung der B leigefahr sind  in E ng 
land und F rankreich  zum  g rössten  Teil der öffentlichen 
M einung zu verdanken . In einer S ilberhü tte  w urden 
durch technische V erbesserungen  und durch Belehrung 
des P ersonals in einem  Z eitraum  von acht Jahren die 
Zahl der B leierkrankungen von 73,5 ° / 0  auf 3 %  h era b 
gedrückt. Aus einer englischen S ta tis tik  geht hervor, 
d ass bei F rauen fast doppelt so viel B leierkrankungen 
Vorkommen, als bei M ännern. D ie H aupterfo lge b e 
züglich der B ekäm pfung der B leigefahr in der eng- 
lichen B leiw eissindustrie  w erden  dem  V erbot der B e
schäftigung von F rauen  und  den regelm ässigen  ä rz t
lichen U ntersuchungen  zugeschrieben. N am entlich die 
V erm inderung der ernsten  Erkrankungen w ird  dem  le tz 
teren  U m stande zugerechnet. D ie ernsten  Fälle sind 
nach E inführung der regelm ässigen ärztlichen U n te r
suchungen um  */„ herabgegangen . In der keram ischen 
Industrie E nglands haben  sich  die Fälle der B leivergif
tungen durch die gesetzlichen M assnahm en innerhalb 
zehn Jahren um die H älfte verm indert. G leich günstig  
sind  die E rfolge der B leiverordnung in D eu tsch land  g e 
w esen. In der H agener A kkum ulatorenfabrik  kam en 
1897 bei 715 A rbeitern  50 Fälle von B leierkrankungen 
vor. D iese Zahl ging 1899 bei 931 A rbeitern auf 9 
zurück. S.

4. D ie A ktion der österre ich ischen  R egierung z u r  
B e k ä m p f u n g  d e r  B l e i v e r g i f t u n g e n  i n  
h ü t t e n m ä n n i s c h e n  und g e w e r b l i c h e n  
B e t r i e b e n .  N ach am tlichen V eröffentlichungen z u 
sam m engestellt von D r. R ichard  Ehrenfeld, k. k. M ini- 
ste rialv izesekretär. W ien 1910, Franz D euticke, S chrif
ten der Ö sterreich ischen  G esellschaft f. A rbeiterschutz .
XIV. Heft.

D ie Schrift g ib t einen Ü berblick  über den b ish e ri
gen Verlauf der in Ö sterreich  se itens der R egierung v e r
ansta lte ten  E rhebungen  über die B leierkrankungen in 
gew erblichen B etrieben  und  über die auf G rund d e r
selben b isher getroffenen V erordnungen zu ihrer B e
käm pfung und V erhütung. D en A nstoss zu diesen E r
hebungen, deren  E rgebnis in den V eröffentlichungen 
des A rbeitss ta tis tischen  Am tes unter dem  T itel „B le i
vergiftungen in hüttenm ännischen  und gew erblichen B e
trieben. U rsachen  und  B ekäm pfung“ n iedergeleg t ist, 
h aben  die in anderen  K ulturstaaten  bere its  bes tehenden  
V erhütungsvorschriften  sow ie die in ternationalen  B e
strebungen  zur E inschränkung der B leiverw endung (In
te rna tionale V ereinigung für gesetzlichen A rbeiterschutz) 
und endlich eine im Jahre 1903 im A bgeordnetenhaus 
e ingebrach te In terpellation gegeben. Sie erstrecken  sich 
über die Jahre 1905 bis 1910 und um fassen die Betriebe 
der B lei- und Z inkhütten , der B leiw eiss- und B leioxyd
fabriken, der M aler, A nstreicher, Lackierer, F arben -, 
Lack- und F irn isfabriken , B uch- und S teindruckereien  
und S chriftg iessereien , sow ie  der keram ischen, G las- 
und E m ailindustrie . Von d iesen Industrien s ind  bereits 
die A rbeiter in B lei- und  Z inkhütten, sow ie  in M aler-, 
A nstreicher- und  L ackiererbetrieben  durch  M inisterial- 
verordnungen, die sich  im w esentlichen an die für das 
G ebiet des D eu tschen  Reiches bestehenden  en tsp re
chenden B undesratsvero rdnungen  anlehnen, geschützt. 
Für die übrigen B etriebe sind Schutzvorschriften  ins 
Auge gefasst und w erden  zum Teil in nächster Zeit e r 
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lassen  w erden . D aneben s ind  bere its  die A rbeiter in 
den F ransenknüpfereien  sow ie  in allen B etrieben , w el
che bei der B eschw erung oder A ppre tu r von E rzeug 
n issen  der T ex tilindustrie  b le ihaltige S toffe verw enden, 
u n d  ein g rösser T eil der bei der H erste llung  von S p iel
w aren  m it Blei oder B leiverbindungen in B erührung 
kom m enden A rbeiter durch V erordnungen geschützt, 
d ie allerd ings in ers te r Linie den S chutz der K onsum en
ten  bezw ecken. In einem  S ch lussw orte  führt Verf. noch 
alle die G ew erbearten  und  Industriezw eige auf, deren 
A rbeiter b isher noch ungeschü tz t sind , und die noch 
gar n icht zum  G egestand  von E rhebungen  gem acht sind.

D ie den angeste llten  E nqueten  zu G runde gelegten 
F ragebogen , die bestehenden  V erordnungen und G e
setze , sow ie  die E ntw ürfe der noch ausstehenden  V or
schriften  sind  in einem  besonderen  T eil der Schrift a b 
gedruck t und b ilden  ein in te ressan tes  und  lehrreiches 
M ateria l. B em erkensw ert ist u. a., d ass in Ö sterreich  
se it dem  Jahre 1908 ein nur von drei bedeu tungslosen  
A usnahm en durchbrochenes B leiw eissverbot für Innen
anstriche besteh t. D aneben  ist auch die K ennzeichnung 
der zu r A ufbew ahrung  und  V erw endung für b le ihaltige 
F arben  und K itte d ienenden G efässe vorgeschrieben .

Sch.

5. F ü n f u n d z w a n z i g  J a h r e  U n f a l l v e r 
h ü t  u n g. E ine S tudie, den D eutschen  B eru fsgenossen
schaften  zugeeignet vom V erein D eu tscher R ev isions
ingenieure (E. V.). B earbeitet von Ingenieur E. Bauer 
und  P ro fesso r M. G ary. Berlin 1910. A. Seydel.

D ie  S tudie will einen Ü berb lick  über die se it B e
stehen  der U nfallversicherungsgesetzgebung von den 
D eu tschen  B erufsgenossenschaften  gele is te te  A rbeit 
und  ihre Erfolge auf dem G ebiete  der V erm inderung 
und  V erhütung  der U nfälle geben. An der H and  von 
e iner die 6 6  b es tehenden  gew erblichen B eru fsgenossen
schaften  um fassenden  H aup ttabe lle  und 18 w eiteren  
H aup ttabe llen  en tsp rechend  den am tlicherseits geb ilde
ten  G ruppen  (Industrie- und  G ew erbegruppen) w erden  
die Jah reserg eb n isse  von 1885 b is  1908 gegenüberge
stellt. D aneben  geben eine g rosse  Z ahl von T ex ttabe llen  
und  S chaub ildern  zu den im ersten  T eil besp rochenen  
einzelnen G ruppen  A ufschluss über die Z ahl der U n
fälle in P rozen ten , die U nfallfolgen usw . D er zw eite 
T eil des W erkes b ie te t insofern  ein b esonderes  In ter
esse , als darin  auf die U rsachen  der s ta tis tisch  nachge
w iesenen  Z unahm e der vorübergehend  en tschäd igungs
pflichtigen U nfälle eingegangen w ird  und diese von 
vielen Seiten  als E rk lärung  aufgestellten  G ründe einer 
k ritischen  B eleuchtung un terzogen  w erden . D ie d a r 
au s  zu ziehenden Lehren verd ienen  B eachtung. D er 
H aup terfo lg  der B erufsgenossenschaften  liegt nach dem  
vorliegenden  M aterial auf dem  G ebiete  der E in sch rän 
kung d er schw ereren  Unfälle. In der E in le itung  des 
ersten  T e iles  w ird  gesag t, dass der A nteil, der an d ie
sem  Erfolge den G ew erbeaufsich tsbeam ten  zufalle, 
n icht festzuste llen  sei. E s w äre  erfreulich  gew esen, 
w enn  w en igstens darauf h ingew iesen w orden  w äre, 
d a s s  die M itarbeit der staatlichen  A ufsich tsbeam ten  ein 
w esen tliches M om ent für den Erfolg der beru fsge
nossenschaftlichen  T ätigkeit gew esen ist. E s darf nicht 
ü bersehen  w erden , dass gerade  von se iten  der s ta a t
lichen G ew erbeaufsich t von A nfang an m it N achdruck  
auf die D urchführung  der U nfallverhütungsvorschriften  
gedrungen  w orden ist, und  d ass sich  den staatlichen

A ufsich tsbeam ten  tag täg lich  G elegenheit b ie tet, d ie im 
Interesse der U nfallverhütung erforderlichen V orrich
tungen  zu fo rdern . D azu kom m t noch, d ass der g rösste  
T eil der B etriebe w eit häufiger von ihnen besich tig t 
w ird , als d ies von seiten  der technischen A ufsich tsbe
am ten b isher in der Regel geschehen konnte. Sch.

S. a. VIII, 17.

III. Gewerbeaufsicht.
2. Im Jahre 1910 haben  vor dem P rüfungsam te für 

G ew erbeaufsich tsbeam te 23 R eferendare die Prüfung 
bestanden  und sind  zu G e w e r b e a s s e s s o r e n  e r
nann t w orden . M in.-B l. 1910. S. 13. F.

S. a. XVI, 4.

IV. Bauliche Einrichtung, Lüftung, Heizung, Feuerschutz.
8 . B e w e g l i c h e  B e l e u c h t u n g .  Zem ent u.

Beton, 1910 No. 42 S. 655. Im In teresse der F euer
sicherheit w ird  em pfohlen, die P etro leum lam pe an einer 
sta rken  E isenrolle zu befestigen, die auf einer an der 
D ecke angebrach ten , 4 mm starken  und 3 cm breiten  
B andeisensch iene nach Art einer H ängebahn fortbew egt 
w erden  kann. A.

9. F e u c h t i g k e i t  u n d  S c h w a m m e n t 
w i c k l u n g i n  W o h n g e b ä u d e n .  T echnologische 
S tud ien  über die Schw am m gefahr, ihre B ekäm pfung so 
w ie ihre B eurteilung bei R echtsfragen. Von Ing.-Chem . 
gerichtl. S achverständ . Jul. W olfm ann. Berlin 1910
F. S iem enroth. (M it A bbild, und T afeln .) Z it. G e
sundh .-Ing . 1910 S. 826.

10. U n t e r s u c h u n g  v o n  B a u s t o f f e n  a u f
F e u e r f e s t i g k e i t .  Zem ent und Beton. 1910, S. 
715. Von dem G eologischen L andesam t der V ereinig
ten  S taa ten  (U nited  S ta tes  G eological Survey) ange
stellte V ersuche haben  ergeben, dass eine E inbettung  
der E iseneinlagen m it einer 38 mm starken  B etonschicht 
se lbst an den dem F euer am stä rks ten  ausgesetzten  
F lächen genügt, um das E isen vollständig  vor der W ir
kung des F euers zu schützen . Bl.

S. a. XI, 5, 6 .

V. Luftverderbnis und Luftreinigung.
4. H e r s t e l l u n g s k o s t e n  u n d  K r a f t b e 

d a r f  m e c h a n i s c h e r  S t a u b a b s a u g u n g s 
a n l a g e n .  Von G ew .-A ss. Zäuner. Sozia l-T echnik
1911, S. 17.

5. Ü b e r  d i e  S c h ä d l i c h k e i t  d e s  D y n a 
m i t  q u a 1 m s. Von Karl O tter. Z eitschr. f. G ew erbe
hygiene 1910, No. 13, S. 300. N ach B ergarbeite r-Z tg ., 
Bochum .

D as häufige E inatm en von D ynam itqualm  hat 
ern ste  S törungen w ie A tem beschw erden, M attigkeit und 
Z ittern  in den G liedern, K opfschm erzen, A ppetitlosig
keit usw . zur Folge. Als Abhilfe in G ruben w ird  vo r
geschlagen, n icht eine ganze A bteilung von einem  W e t
te rstrom  zu bew ette rn , sondern  die W ette rs tröm e zu 
teilen. H ierdurch w ird  verm ieden, d ass beim  A btun 
eines Schusses im un tersten  B etriebspunkte der en t
stehende Q ualm  durch alle B etriebspunkte zieht und 
säm tliche A rbeiter belästig t. Auch das A bbrennen der 
G um m izündschnur veru rsach t gesundheitsschädlichen 
Q ualm . D iesem  Ü bels tande w ird durch elektrische 
Z ündung abgeholfen. S.

*



12* S O Z I A L - T E C H N I K Zum 4. H eit

6 . V o r r i c h t u n g  z u r  R e i n i g u n g  v o n  
s t a u b f ü h r e n d e n  G a s e n .  K. M axaner, F rank 
fu rt a. M. D. R. P . 228 295. Sie soll sich in der B ri
kettfabrikation  bere its  m it grossem  Erfolg bew ährt h a 
ben. Z.

S. a. VIII, 29; XI, 5, 6 , 7, 8 ; XII, 4.

VI. Dampfkessel, Motoren, maschinelle Einrichtungen usw.
11. V e r w e n d u n g  v o n  g u s s e i s e r n e n  

E i n z e l t e i l e n  b e i  D a m p f f ä s s e r n .  Erl. d.
H. M. f. H. u. Gew . v. 20. 12. 10. M in.-B l. 1911, S. 6 .

12. F u n k e n f ä n g e r  der F irm a C. G ernighoff 
in Ahlen i. W ., G üttler & Co. in Brieg und F riedr. K öh
ler in G erbsted t. Erl. d. H. M. f. H . u. G ew. v. 24. 11.10, 
M in.-B l. S. 578 u. 579 und 23. 12. 10, M in.-Bl. 1911 S. 7.

13. E v a p o r a t o r e n  ( V e r d a m p f e r )  a u f  
D a m p f s c h i f f e n .  Erl. d. H. M. f. H. u. G ew . v.
14. 12. 10, M in.-B l. S. 580. B erechnung kupferner H eiz
schlangen.

14. D i e  K o r r o s i o n  v o n  E i s e n  u n d
S t a h l .  Von H. D esch. T h e  Iron Age 1910, B and 85,
S. 895. N ach M etallurgie 1910, Heft 21, S. 684.

D ie K orrosion der M etalle ist elektro ly tischen C h a
rak ters . E ine elektrische W irkung hat zur V oraus
se tzung  das V orhandensein zw eier E lektroden, zw ischen 
denen bei B erührung mit einer F lüssigkeit eine P o ten 
tiald ifferenz auftritt. Es b rauchen  dies n icht n o tw en 
d igerw eise versch iedenartige M etalle zu sein, schon 
eine reine M etallfläche und ein m it W alzhau t oder 
einem  Partikelchen  P hosph id  oder einer ähnlichen V er
unrein igung versehener T eil der O berfläche genügen 
d ieser V oraussetzung. D ie direkte M essung des S p an 
nungsun tersch iedes begegnet g rossen  Schw ierigkeiten . 
Einen einfachen N achw eis für das V orhandensein  e lek 
tro ly tischer W irkung  gesta tte t das von P rofessor W a l
ker vorgeschlagene V erfahren m ittels „F erroxy lrea- 
genz“ . D ies R eagenz besteh t aus neu tra ler Lösung 
von K alium ferricyanid (rotem  B lu tlaugensalz) und 
Phenolphtale in  m it G elatine verdickt. D ie zu u n te r
suchende M etallp robe w ird  m it dem  geschm olzenen 
Reagenz bedeckt und erkalten lassen . An der Anode 
erscheinen alsdann  blaue, an der K athode rosafarbene 
Flächen (indem  sich einerseits „B erliner B lau“ , an d e r
se its  ein Alkali b ildet, w elches das Phenolphtale in  ro t 
färb t). Ein Partikelchen  W alzhau t w ird  sofort rosa , 
w ährend  blaue Flecken oder K orrosionszentren  auf dem 
blanken M etall in der U m gebung zu sehen sind. D ie 
M ethode ges ta tte t, w as sehr w ichtig  ist, auch die U r
sachen  der K orrosionserscheinungen näher zu erfo r
schen. An gezogenen D rähten  und an kalt gehäm m er
tem  Eisen ist leicht nachzuw eisen, dass die bearbe ite - 
tene T eile  schneller angegriffen w erden  als die nicht 
b earbeite ten . D ie G egenw art von viel P hosphor und 
Schw efel erzeugt bei ungleicher Z usam m ensetzung des 
M ateria ls ebenfalls die Bildung von elektro ly tischen 
Elem enten.

Eine w eitere U rsache für die E ntstehung  von K or
rosionen sieh t der V erfasser in den v a g a b u n d i e 
r e n d e n  S t r ö m e n ,  die von elektrischen S tra sse n - 
bahnen oder anderen B etriebsanlagen, z. B. von e lek tri
schen G eneratoren , ausgehen, die sich in der N ähe der 
K esselanlage befinden.

Es ist vielleicht nicht ohne w eiteres ersichtlich , w ie

hierbei eine elek tro ly tische Z erse tzung  zustande kom 
men soll.

M an könnte g lauben , d ass  der e lek trische S trom , 
der einen D am pfkessel p assie rt, seinen W eg über die 
m etallische O berfläche nim m t, ohne auf das  schlecht 
leitende W asser im Innern des K essels einen E influss 
auszuüben . Ein einfacher V ersuch, den R eferent mit 
den gleichen R eagenzien ausführte , die oben  erw ähn t 
sind , bew eist jedoch  das G egenteil (w as auch nach der 
T heo rie  und von den vagabund ierenden  S tröm en zu e r 
w arten  w ar). Es w urde ein dünner, zu einer w e it
m aschigen S pira le  aufgew ickelter E isend rah t in ein G e
fäss m it W asser gelegt und der S trom  einer A kkum u
la to rb a tte rie  h indurchgesch ick t. Bei Z usa tz  ein iger 
T ropfen  P henolphtale in lösung  färb te  sich die U m ge
bung der D rah tsp ira le  in der N ähe der S tro m au str itts 
ste lle  ro t. Rote B lu tlaugenlösung erzeug te  auf der ä n 
dern S eite eine deutliche B laufärbung. D er V ersuch 
bew eist, dass der elek trische Strom  nicht au ssch liess
lich durch den m etallischen  Leiter s tröm t, sondern  auch 
S trom fäden durch die F lüssigkeit (vagabund ierende 
S tröm e!) en tsendet. In ganz ähnlicher W eise  kann ein 
S trom , der einen D am pfkessel in se iner L ängsrichtung 
p assie rt, Z w eigström e besitzen , die durch das K essel
w asser gehen und K orrosionen des K esselb leches h e r
vorrufen. F ür die S tärke  d ieser S tröm e im V ergleich 
zum  H auptstrom  im K esselblech w ird  das K irchhoft- 
sche G esetz gelten, d. h. die S trom stärken  w erden  um 
gekehrt p roportional dem  W iderstande  von K essel
blech und F lüssigkeit sein. Als S chutz gegen dera rtige  
K orrosionen em pfiehlt der V erfasser A nstriche aus ch e
m isch trägem , n icht leitendem  M aterial, das  w eder Salz, 
noch W asser, noch Luft an die B lechoberfläche h era n 
treten  lässt. A.

15. H o c h d r u c k r o h r l e i t u n g e n  f ü r
D a m p f a n l a g e n .  Von O bering. H. W inkelm ann. 
D er P ap ie rfab rikan t 1910, S. 1171. D ie A bhandlung 
gib t eine kurze Ü bersich t über die A nlage und W artung  
von R ohrleitungen, deren  M aterialien , V entile, W a sse r
abscheider, D ichtungen, K om pensatoren  und W ärm e- 
schutzriiittel. D ie B eachtung der gegebenen  W inke 
d ient auch der U nfallverhütung. Bl.

16. I s o l i e r u n g e n .  D er P ap ie rfab rikan t 1910, 
S. 1117. Verf. em pfiehlt besonders eine M ischung von 
P ap iersto ff unter Z ugabe von Bindem itteln (T ier- oder 
H arzleim ) und  K orkm ehl zur Isolierung von R ohrle itun 
gen und D am pfkesseln . Als G rundstoff b en u tz t er ganz 
kurze Stoffe, w ie Lehm  oder K ohlenstaub, dem  etw as 
P ap iersto ff zugese tzt ist. D ie Isolierm asse w ird  in 
Schichten vom 5 mm S tärke aufgetragen, b is das  G anze 
50 mm sta rk  ist. D ie M engenverhältn isse s in d : 5 T eile  
P ap ie rm asse  (Fangstoff), 2 T eile  Lehm, 1 T eil Lum pen
staub , 2 T eile  Korkm ehl oder S ägespäne und das G anze 
m it H arzm ilch zu einem  steifen Brei angerührt. Bl.

17. A u s r ü c k -  u n d  B r e m s v o r r i c h t u n g  
f ü r  K u p p l u n g e n  a n  G ö p e l w e r k e n .  Aug. 
Jörden in E m sbüren  b. L eschede. D. R. P . 228 108. Kl. 
47 c. S oz.-T echn . 1911, S. 21.

18. S c h u t z v o r r i c h t u n g  f ü r  F ü l l s c h i e -  
b e r  a n  P r e s s e n  u n d  a n d e r e n  M a s c h i n e n .  
M aschinenfabrik  H. E delbü ttel in H arburg  a. d. E. 
D. R. P . 227 058. Kl. 47 a. S oz.-T echn . 1911, S. 22.

S. a. VIII, 21, 22; IX, 6 ; X, 8 , 9.
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VII. Sanitäre Betriebseinrichtungen. Ausrüstung des 
Arbeiters.

6 . B a d e e i n r i c h t u n g e n  i n  g e w e r b l i 
c h e n  B e t r i e b e n  u n d  i h r e  B e n u t z u n g .  
A us den B erichten der P reussischen  R egierungs- und 
G ew erberä te  für 1909.

D ie B erichte der R eg.- und G ew erberä te  für das 
Jah r 1909 en thalten  viele lehrreiche H inw eise auf die 
B adeeinrich tungen  in gew erb lichen  B etrieben  und ihre 
B enutzung durch die A rbeiter. D ie G rosseisen industrie  
w eist zum T eil m usterhafte  B adeeinrich tungen  für die 
A rbeiterschaft auf. In den G rosseisenw erken  des R e
g ierungsbezirks O ppeln stehen  neben B rause- und 
W annenbädern  D am pf-, L ich t-, H eisslu ft-, e lektrische 
B äder und  in einigen auch H allenschw im m bäder den 
A rbeitern  zur V erfügung. T ro tzdem  alle d iese B äder 
kosten lo s verabfo lg t w erden , w ird  über die geringe B e
nu tzung  geklagt. So soll die 46 B rausebadzellen  e n t
haltende, m it einem  K ostenaufw and von zirka 100 000 
M ark erbau te  B adeansta lt eines e tw a 2000 A rbeiter b e 
schäftigenden  W erkes w ochen tags w enig, S onnabends 
von nur 120 b is  150 A rbeitern  benu tz t w erden . In 
einem  W alzw erke des R egierungsbezirkes H ildesheim  
können die A rbeiter neben kostenlosen W asserbädern  
ebenfalls auf ärz tliche A nordnung unentgeltlich m ed i
zinische, D am pf-, H eissluft- und  elektrische B äder e r
halten . D ie B enutzung der B äder soll hier aber befrie 
d igend  sein  und  von Jahr zu Jahr zunehm en. D ie n ac h 
folgende T abe lle  ist dem B erichte für den R egierungs
bez irk  A rnsberg  entnom m en:

Zahl der
Zahl der Zahl der Bäder, die im

A rt des Werkes. beschäftigten vorhandenen
Durchschnitt

täg lich
A rbeiter genommen

Brausen Wannen werden

Eisen- und Stahlwerk, ge
mischter Betrieb . . . 5600 80 — 58

Drahtwalzwerk . . . . 2000 14 3 50
H ochofenw erk...................... 1 12 5 27 — 130
W a l z w e r k ............................ 1 10 0 16 _ 33
Drahtwalzwerk . . . . 980 20 4 32

B em erkensw erte  A ngaben über die B enutzung von 
A rbeite rbädern  finden sich auch in dem  B erichte für 
den R egierungsbezirk  D üsseldorf. D er B erich ters ta tter 
te ilt h ierüber fo lgendes mi t :  D ie G ew erkschaft D eu t
scher K aiser in B ruckhausen g ib t an, d ass in einem 
M onat von 7866 A rbeitern  7680 B rau seb äd er genom 
m en w urden , d. h. im D urchschn itt nahm  jeder A rbeiter 
n u r 1  B ad m onatlich. D ie R heinischen S tah lw erke in 
D u isbu rg -R uhro rt verabfo lg ten  in einem  Jahre an du rch 
schn ittlich  3810 A rbeiter 83 900 B rause- und 1440 W a n 
n en b ä d e r; hier entfallen som it schon  22 B rausebäder 
jährlich  auf einen A rbeiter. Bei der F irm a Schulz- 
K naudt in Essen w urden  an durchschnittlich  740 A r
beite r 17 982 B rause- und  1872 W 'annenbäder im letzten 
Jah re  abgegeben, d. h. 24 B rausebäder jährlich  an jeden 
A rbeiter. W esentlich  höhere Zahlen hat d ie  F irm a 
F riedrich  K rupp A .-G . in E ssen  aufzuw eisen. D ie S ta 
tis tik  um fasst hier 6555 A rbeiter versch iedener B e triebs
ab te ilungen , an die im B erich tsjahre 492 224 B rause- 
und 4026 W annenbäder verabfo lg t w urden , w as im 
D urchschn itt 75 B rausebäder jährlich für jeden  A rbei
te r erg ib t. D ie T atsach e , d ass jeder von diesen Leuten

etw a 3 B äder in zw ei W ochen nim m t, ist jedenfalls sehr 
erfreulich.

Aus den G rosseisenw erken  des R egierungsbezirks 
T rie r w ird  bezüglich der B adegelegenheit und deren 
B enutzung nachstehendes berich te t:

H ü t t e n w e r k  A: An rund 5000 A rbeiter w urden 
im letzten  Jahre 1912 W annen- und 84 244 B rausebäder 
abgegeben , so d ass  durchschnittlich  jeder A rbeiter 17 
Bäder im Jahre nahm .

H ü t t e n w e r k  B: Innerhalb der H ütte befinden 
sich  5 B adeansta lten , ausgesta tte t m it W annen- und 
B rausebädern . Im verflossenen Jahre w urden etw a 
80 000 B äder verabreich t.

H ü t t e n w e r k  C : D as im Jahre 1907 in B e
trieb  genom m ene, recht gut eingerichtete und grosse 
Schw im m bad bo t im B erichtsjahre 20 952 B äder für 
H ü ttenarbeiter, 6706 B äder für deren F rauen und 16 009 
für deren K inder.

H ü t t e n w e r k  E : Am H aupteingange des W e r
kes befindet sich  eine B adeansta lt m it einem  T iefbad ,
2 W annen- und 24 B rausezellen und einer doppelten  
W aschbank . D er P re is  für das W annenbad  be träg t 
5 Pfg. D ie V erabfolgung der B rausebäder erfolgt 
kosten los. Im verflossenen Jahre w urden  799 W annen 
b äd e r und 37 073 B rausebäder genom m en. A usserhalb  
der H ütte  ist eine F lussbadeansta lt vorhanden, w elche 
m it 2 Schw im m bassins und 6  Zellenbädern  den A rbei
tern  zur freien V erfügung steht.

M a r t i n s t a h l w e r k  H : In der M itte des
W erkes befindet sich ein W asch- und B adehaus, w e l
ches m it 10 B rausezellen und 40 W aschstellen  ausge
sta tte t ist. D ie W ascheinrich tung  w ird  s ta rk  benutzt, 
w ährend  B äder nur selten  genom m en w erden.

Leider sind  die A rbeiterzahlen  für die W erke B, C, 
E und H n icht angegeben, so d ass  die D urchschn itts
zahl der auf einen A rbeiter entfallenden B äder n icht b e 
rechnet w erden  konnte.

7. A r b e i t e r  - S ä u r e  - A n z ü g e ,  hergestellt
von der F irm a H einr. B ernartz in D üren. Z eitschr. f. 
d. ges. S ch iess- u. Sprengstoffw es. 1910, S. 485. D ie 
aus w ollenen L odenstoffen hergestellten  A nzüge b e 
stehen aus einer Joppe, w elche am H alse geschlossen 
ist und einen U m legekragen h a t; T aschen  sind  nur 
innen. D ie H osen sind w ie gew öhnlich gearbeite t, in 
rech t bequem em  Schnitt. Seitens einer grossen  Spreng- 
sto ffabrik  w ird  bestä tig t, d ass sich die Anzüge im B e
trieb  gut bew ährt haben. F.

8 . H a u s - O z o n a p p a r a t e  z u r  T r i n k - *  
w a s s e r s t e r i l i s i e r u n g .  G esundheit 1910, No. 
20, S. 625.

Ein K leinozonapparat, der sich leicht an jedem  
Zapfhahn der D ruckw asserleitung  anbringen lässt und 
der in jede L ichtleitung eingeschaltet w erden  kann, w ird  
von der F irm a Felten & G uillaum e-L ahm eyerw erke 
A .-G . hergestellt. D er A pparat ist so eingerichtet, dass 
die O zonerzeugung beginnt, sobald  der Zapfhahn g e
öffnet w ird. Vor dem A ustritt des W assers  findet eine 
innige M ischung m it dem  O zon sta tt. D ie S trom kosten  
belaufen sich für 100 Liter W asser auf ungefähr 1 Pfg.

D er A pparat dürfte sich auch für gew erbliche Be
triebe, die n icht über einw andfreies W asser verfügen, 
em pfehlen. S.
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VIII. Bergbau, Metallgewinnung und Metallverarbeitung.
17. M i n e r s  n y s t a g m u s  (N ystagm us der 

B ergleute). Von H. S. E 1 w  o r t h y. T h e  B ritish M e
dical Journal No. 2603, 19. Nov. 1910, S. 1577.

N ystagm us —  A ugenzittern —  ist eine den K ohlen
bergarbe ite rn  eigentüm liche K rankheit. Verf. ist ü b e r
zeugt, d ass durch die A rbeit bei künstlichem  Licht in vo ll
s tänd ig  schw arzer U m gebung die E rm üdung der Augen 
hervorgerufen w ird. D ie M onotonie des S chw arzen 
w ird  durch keine andere F arbe un terbrochen . W endet 
der A rbeiter sein  Auge von der schw arzen  Kohle ab , so 
sieht er w iederum  S chw arzes; keine andere  F arbe e r 
freu t sein  Auge.

D a die M ehrzahl der A rbeiter w ährend  des T ages 
a rbe ite t, so geniessen sie, besonders im W inter, nur 
ein  M inim um  von T ageslich t, da es dunkel ist, w enn 
sie  zur A rbeit gehen und bald  dunkel w ird , w enn sie 
s ie  verlassen  haben. Auch auf dem oft sehr langen 
W eg unter T ag e  b is  vor O rt w erden  die A ugen u n 
günstig  beeinflusst. In langer Reihe geht einer hin ter 
dem  anderen  m it der Lam pe, deren grelles L icht dem 
H interm ann w ährend  des ganzen W eges die Augen 
b lendet —  und d ieser W eg ist zw eim al am  T ag e  und 
vor allem nach ach tstünd iger A rbeit zu m achen. Alle 
A rbeiter, d ie un ter T ag  arbe iten , w erden  von N y stag 
m us befallen, ob sie liegend oder stehend  arbeiten . 
N ur die P ferdew ärter scheinen imm un zu sein, und zw ar 
weil die P ferdestä lle  w eiss angestrichen  sind.

N achdem  Verf. die Sym ptom e, den V erlauf, die 
D iagnose und 100 ihm bekann te  Fälle besprochen  hat, 
m acht er folgende V orschläge zur V erhütung des Ü bels :
1. V erlegung der A rbeitszeit, so d ass  die A rbeiter das 

T ageslich t länger geniessen können und die Augen 
genügend Zeit zur Erholung haben.

2. V erw endung von abnehm baren  Schirm en an den 
Lam pen, so d ass  w ährend  des M arsch ierens durch 
die G änge das Licht nur nach vorne gew orfen w ird.

3. A nstreichen der G änge mit w eisser, grüner oder 
einer anderen  F arbe, dam it der völlige M angel an 
F arben  m öglichst verm ieden w ird.

Zum  Schluss besprich t der Verf. noch die ä rz t
lichen H eilverfahren. So.

18. Z e m e n t b e t o n  b e i m  G r u b e n a u s b a u
i m  R o s e n h ö f e r  G r u b e n r e v i e r .  Von E rnst 
W enzel. Zem ent und Beton 1910, S. 728. Verf. kom m t 
zu dem  R esulta t, d ass der B etonausbau  gegenüber dem  
A usbau m it Holz oder E isen  nicht nur den g rossen  
Vorteil der B illigkeit hat, sondern  seine g latten  W a n 
dungen auch der W etterführung  schätzbare  D ienste 
leisten  und w ohl m it B estim m theit angenom m en w erden  
kann, d ass  der Zem entbeton im A usbau der S trecken 
und Schächte immer m ehr A nw endung finden w ird , n a 
m entlich dort, w o die Beschaffenheit des M aterials, 
w ie Kies oder Schlacke, keine Schw ierigkeiten  b e re i
tet. Bl.

19. Z a n g e  z u m  B e f e s t i g e n  v o n  S p r e n g 
k a p s e l n  a n  d e r  Z ü n d s c h n u r .  Alex. G rard  
in A ngers, F rankr. D. R. P. 227 636. Kl. 78 e. Soz.- 
T echn . 1911, S. 40.

20. F o r t s c h r i t t e  a u f  d e m  G e b i e t e  d e r  
H o c h o f e n b e g i c h t u n g .  Von Prof. H. Aum und, 
D anzig. (Schluss.) Stahl und Eisen 1910, No. 46, S. 
1961. B eschreibung versch iedenartiger m echanischer 
B egich tungsanlagen; durch Zeichnungen erläu tert. A.

21. D a s  W e s e n  u n d  d i e  B e d e u t u n g  m o 
d e r n e r  T r a n s p o r t a n l a g e n  f ü r  d i e  v e r 
s c h i e d e n e n  B e t r i e b e  d e r  I n d u s t r i e .  Von 
Ing. Ph. Schilling-C öln . W erksta tts teclm ik  1910, N ov., 
S. 601.

22. V o r r i c h t u n g  z u m  s e l b s t t ä t i g e n  
Ö f f n e n  d e r  O f e n t ü r e n  a n  M a r t i n - ,  
S c h w e i s s -  u n d  d e r g l .  Ö f e n  v e r m i t t e l s t  
d e r  d i e  Ö f e n  b e d i e n e n d e n  B e s c h i c k u n g s 
m a s c h i n e .  Von A lfons B erger, B ism arckhütte ,
O .-Schl. D. R. P . 227 028. Kl. 18 b.

23. B e s c h i c k u n g s v o r r i c h t u n g  f ü r  
S c h m e l z - ,  B l o c k  w ä r m -  u.  a n d e r e  Ö f e n .  
Von M ax Schenck, D üsse ldo rf-O berkasse l. D . R. P . 
227 903. Kl. 18 b.

24. F e r r o s i 1 i z i u m. Erl. d. H. M. f. H. u. G ew . 
v. 9. 12. 10, M in.-B l. S. 576. D en G ew erbetre ibenden  
ist das M e r k b l a t t  über die beim  V erkehr m it F. 
m öglichen G efahren und die zu beobach tenden  V or- 
sich tsm assregeln  auszuhänd igen . A bdrücke s ind  von
C. H eym anns V erlag, B erlin  W . 8 , erhältlich . F.

25. Z w e i  n e u e  S t o c h l o c h v e r s c h l ü s s e  
von E. Spetz ler in D üsse ldorf - L ierenfeld und  von
G. Luft in M ühlheim -R uhr. S oz.-T echn . 1911, S. 38.

26. N e u e  G i e s s e r e i - A n l a g e  d e r  H a r 
t u n g  A .-G . i n  B e r l i n  - L i c h t e n b e r g .  Von 
T h. E hrhard t, B erlin -H alensee. S tahl und E isen 1910, 
No. 45, S. 1905.

D ie B eschreibung  der ausgedehnten  W erksan lagen  
b ie te t auch vom S tandpunk t der G ew erbehygiene m a n 
ches In teressan te : V orzügliche T ran spo rtvo rrich tungen  
(V erm eidung der vielen T ranspo rtun fä lle !), hohe, helle, 
gut gelüftete A rbeitsräum e, G ussputzerei m it S ta u b 
absaugung , s tau b fre ie  S andaufbereitung , gefahrloser 
E isen transpo rt in G iesstrom m eln, die auch die lästige 
W ärm eausstrah lung  herabm indern , gute H e i z u n g  
d e r  A r b e i t s r ä u m e .  In le tzterer H insich t in te r
essie rt besonders  die A ufstellungsart der H eizkörper in 
der G iesserei. D ieselben  s ind  teils am F ussboden , 
te ils in halber, te ils in ganzer H öhe des A rbeitsraum es 
angebrach t. V orzüge d ieser A nordnung s in d : V erm ei
dung von Z ugström ung, R aum ersparn is und  vor allen 
D ingen g le ichm ässige E rw ärm ung des ganzen R aum es. 
Ü ber die A rbeiterfürsorgeanlagen  m acht Verf. fo lgende 
sehr rich tige B em erkung: „In der reichlichen B enutzung  
durch die A rbeite rschaft sow ie der unverkennbaren  A r
beitsfreud igkeit aller in den luftigen und  hellen F ab ri
kationsräum en  findet das  G ebo tene die b es te  A nerken
nung .“ • A.

27. E i n  M a s s e n u n f a l l  i n  e i n e r  E i s e n 
g i e s s e r e i  u n d  s e i n e  L e h r e n .  Von G ew .-A ss. 
M enz-B arm en. S oz.-T echn . 1911, S. 5.

28. D i e  F a b r i k a t i o n  d e r  W e i s s b l e c h e .  
Von Ing. W . Kräm er. Stahl und Eisen 1910, No. 47,
S. 1993.

29. D r a h t k a m m e r n  z u m  A u f f a n g e n 
v o n  F l u g s t a u b .  Von D r. B. Rösing. C hem .-Z tg . 
v. 8 . 10. 1910, No. 120, S. 1066. Aus G esundh.-Ing. 
1910, No. 50, S. 902.

B eschreibung der von der Boston and  M ontana 
M ining Co. auf ihrer K u p f e r h ü t t e  in G reat Falls,
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M ont., m it einem  K ostenaufw and von 1 100 000 D ollars 
e rb a u ten  A nlage zum  A uffangen des F lugstaubes und 
zu r W iedergew innung  der darin  en thaltenen  w ertvollen  
S toffe. D ie A nlage bes teh t im w esentlichen  aus einer 
vor der E sse eingebauten  S taubkam m er, durch die die 
A bgase der R öst-, F lam m - und  Schachtöfen und der 
K onverter streichen  und dabei den F lugstaub  an die 
unzähligen aufgehängten D räh te  abgeben . D ie D räh te  
stehen  in V erb indung m it einer S chütte lvorrich tung , 
deren  in term ittierende B etätigung  die Sam m lung des 
S tau b es auf dem  B oden der K am m er ges ta tte t, die dann 
verm ittelst der nebeneinander angeordneten  E n tlee
rungstrich ter en tleert w ird. Verf. w eist noch auf die 
in D eu tsch land  auf der Kgl. F ried richshü tte  bestehende 
gleiche A nlage hin. D ie E inrich tung  soll sich  gut b e 
w ährt haben . Sch.

30. V o r r i c h t u n g  z u m  B e s c h i c k e n  d e r  
R e t o r t e n  v o n  Z i n k  - u n d  a n d e r e n  m e t a l 
l u r g i s c h e n  Ö f e n .  Von Em ile D o r-D ela ttre , Budel, 
H olland. D. R. P . 212 890 u. 225951. Kl. 40 a.

31. B l e i m e r k b l a t t  f ü r  H ü t t e n a r b e i t e r ,  
h e r a u s  g e g e b e  n v o m  I n s t i t u t  f ü r  G e 
w e r b e h y g i e n e  F r a n k f u r t  a.  M.  Z u  b e z i e 
h e n  d u r c h  d a s  I n s t i t u t .

32.  D i e  N e u a n l a g e n  d e r  D e u t s c h e n
M a s c h i n e n f a b r i k  A .-G ., W erk  Bechern & K eet- 
man in D uisburg . S tahl und  E isen 1910, No. 48, S. 
2028. In teressan t ist bei der B eschreibnug der A n
lagen, w ie g rösser W ert hier auf reichliche E r h e l 
l u n g  d e r  A r b e i t s r ä u m e  d u r c h  T a g e s 
l i c h t  geleg t ist. D ie F ensterfläche b e träg t 60 b is  80 
P rozen t der G rundfläche, w obei O berlich t m öglichst 
verm ieden  ist, w eil m an dabei sch lech te E rfahrungen 
gem acht hatte . D er F ussböden  w urde nach  der P la 
n ierung  m it einer D am pfstrassenw alze  befestig t und 
dann  eine 30 cm dicke B etonschicht —  in feuchten 
R äum en ein A sphaltbelag  —  aufgetragen . In den M on
tageräum en  w urde auf der B etonunterlage ein gew öhn
licher H olzbohlenbelag  von 40 mm  D icke aufgebracht. 
D ie B etonschich t w urde alle halbe M eter m it Löchern 
versehen , um  etw a durchdringendes W asser abfliessen 
zu lassen . A.

33. F a c h a u s s t e l l u n g  d e s  V e r b a n d e s  
d e u t s c h e r  F l a s c h n e r ,  K l e m p n e r -  u n d  
I n s t a l l a t e u r i n n u n g e n .  S tu ttg a rt 1910, W erk 
s ta tts tech n ik  1910 No. 6 , 7. 8  S. 336, 409, 462. W en n 
gleich die A bhandlung  haup tsäch lich  fachtechnisches 
In teresse b ie tet, w ird  auch der G ew erbeau fsich tsbe
am te m ancherlei A nregung darau s entnehm en können. 
E rw ähn t seien  nur die versch iedenartigen  Sicherungen 
gegen einen zw eiten  unbeabsich tig ten  H ub bei P r e s 
s e n  u n d  S t a n z e n ,  deren  Fehlen bei älteren  M a
schinen  so  häufig  die U rsache von H andverletzungen  
ist. In teressan t s ind  ferner auch die E rläu terungen  g e
w isse r K onstruk tionseinzelheiten  an d iesen  S pezia l
m aschinen  von zum  T eil recht kom plizierter B auart, 
d ie  m an sich  an den im B etriebe befindlichen M a
sch inen  m eistens nur m ühsam  klar m achen kann.

A.
5 . a. II, 2, 3, 4 ; V, 5.

IX. Industrie der Steine und Erden.
6 . S c h r ä g a u f z u g  b e i  T o n g r u b e n  u n d  

S t e i n b r ü c h e n .  T o n industrie -Z tg . 1910, S. 1532.

Zur B eförderung  von Rohstoffen aus S teinbrüchen  und 
T ongruben  w ird  an S telle senkrechter Aufzüge und 
schiefer E benen  m it P ferdebetrieb  der doppeltrüm ige 
Schrägaufzug  w egen seiner w irtschaftlichen Vorteile 
und  g rösseren  S icherheit em pfohlen. Um bei einem 
S eilbruch ein H erabstü rzen  der Förderstüh le zu ver- - 
m eiden, ist eine einfache und sehr w irksam e F angvor
rich tung  angebrach t. Auf beiden Fahrstuh lachsen  sind  
leicht d rehbar zw ei m iteinander verbundene H aken aus 
kräftigem  Flacheisen  aufgesteckt. D er verb indende 
Steg  der beiden  H aken d ient gleichzeitig als A ngriffs
punkt des A ufzugseiles. Bei gespanntem  Seil schw eben  
die freien E nden der H aken frei über der B ohlenbahn 
des Aufzuges. D ie Bohlenbahn besteh t aus e tw a 5 cm 
sta rken  Bohlen, w elche quer zur Schienenrichtung m it 
e tw a 5 cm A bstand  von einander auf die Längshölzer
aufgenagelt sind. T ritt ein Seilbruch ein, so schlagen x
die H aken durch ihr E igengew icht sofort nach unten
und fallen in den nächsten  Zw ischenraum  ein. Sie b rin 
gen dadurch  den abgleitenden F örderstuhl fast au g en 
blicklich zum  S tills tand . BL

7. Z u r  n e u e n  S c h i e s s i n s t r u k t i o n  d e r  
S t e i n b r u c h s  - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t .  
T o n -Ind .-Z tg . 1910, S. 1552 ff. W iedergabe eines V or
trag es des R ev .-Ingenieurs A. Spielm ann (B reslau) auf 
der H auptversam m lung des Vereins D eutscher R evi
sionsingenieure 1910. D er Vergleich zw ischen der a l
ten und neuen Schiessinstruk tion  verd ien t B eachtung.
D ie V orschriften gelten auch für Z iegeleibetriebe. BL

8 . K a n a l b r e n n o f e n  v o n  M ö l l e r  u n d  
P f e i f f e r .  Von D r. W . W ollenw eber, Bochum . 
G lückauf 1910, S. 1766. B eschreibung m it A bbildungen 
eines solchen O fens zum  B r e n n e n  v o n  Z i e g e l n .  
Ö fen d ieser Art sind  se it einigen Jahren auf den Zechen 
de W endel in H am m  und V iktor bei Rauxel in B etrieb 
und haben sich  zur Zufriedenheit bew ährt.

D ieses O fensystem  erschein t geeignet, die den A r
beitern  beim  Füllen und E ntleeren der H offm annschen 
Ringöfen durch die enorm  hohen T em pera tu ren  d ro 
hende G esundheitsschäd igung  zu beseitigen, da die A r
beiter den Ofen nicht zu betre ten  brauchen . Bl.

9. Belgien. Kgl. V e r o r d n u n g  b e t r .  Z i e g 
l e r w o h n u n g e n  v. 15. Juni 1910 (M oniteur Beige 
S. 3833) nach Veröff. d. Kais. G es. A m ts 10, No. 36 
S. 832. D ie V erordnung deckt sich ungefähr m it den 
in versch iedenen  B ezirken P reussens geltenden B e
stim m ungen. B esonders bem erkensw ert ist die B e
stim m ung, d ass auch die A r b e i t e r  verpflichtet w er
den, die Räum e und die L agerstätten  sauber und in 
gu ter O rdnung zu halten  und dass ihnen das M itbringen 
von B ranntw ein  in die W ohnräum e un te rsag t w ird.

G anz ähnliche V orschriften enthält übrigens die von 
dem  R egierungspräsidenten  zu F rankfurt a. O . erlassene 
„P olizeivero rdnung  betr. d. U nterbringung  der in g e 
w erblichen, landw irtschaftlichen  oder fo rs tw irtsch a ft
lichen B etrieben, beim  B ergbau oder bei B auten b e 
schäftig ten  A rbeiter vom 3. O kt. 1910.“ Ein ausd rück 
liches V erbot bez. des E inbringens von B ranntw ein  ist 
in d ieser V erordnung allerd ings nicht en thalten , aber 
es sind  Z uw iderhandlungen gegen die vom A rbeitgeber 
zu erlassende H a u s o r d n u n g  un ter S trafe gestellt, 
und es ist anzunehm en, d ass die m eisten H auso rdnun
gen ein derartiges V erbot enthalten  w erden.
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Vom S tandpunk t des G ew erbehygien ikers ist jede 
S chutzvorschrift, die sich auch an die A rbeiter se lbst 
w endet und sie m it S trafe bedroh t, w enn sie  den zu 
ihrem  Besten getroffenen A nordnungen zuw iderhandeln , 
zu beg rüssen ; nur auf diesem  W ege w ird  es gelingen, 
d ie stum pfe T eilnahm slosigkeit der A rbeiter auf diesem  
G ebiet zu überw inden, die häufig jeden F o rtsch ritt zum 
B esseren unm öglich m acht. A.

10. D a c h s t u h l k o n s t r u k t i o n e n  i n G l a s 
h ü t t e n .  S prechsaal 1910, S. 720. Auf eine Anfrage 
über D achstuh lkonstruk tionen  in G lashütten  w urde von 
verschiedenen Seiten  das P o lonceaudach  em pfohlen, da 
es g rosse Spannw eiten  ges ta tte t. Zur E indeckung 
w erden  P appe , Schiefer, K unstschiefer (E tern it, R ex
F lin t) und Ziegel als zw eckm ässig  bezeichnet. M it 
Recht w erden  B lechdächer verw orfen, da sie die T em 
p era tu r im H üttenraum  im Som m er noch erhöhen und 
ausserdem  den N achteil haben, dass sie  bei V erw endung 
von G laubersalz  zu den Schm elzen sehr bald  von der 
schw efligen S äure angegriffen w erden. Zudem  sind sie 
teuer in der A nschaffung und  kostsp ielig  in der U n te r
haltung. E ine H auptbedingung, die bei allen D ach 
konstruktionen und bei jeder E indeckungsart zu e r 
füllen ist, ist die, d ass genügend b re jte  und  lange D ac h 
re iter vorgesehen w erden, durch die heisse Luft und 
D unst aus dem H üttengebäude abziehen können. Bl.

11. Ü b e r  d i e  A n l a g e  u n d  d e n  B e t r i e b  
d e r  S t r e c k ö f e n .  Von Hugo K noblauch, Löbau
i. S. Sprechsaal 1910, S. 671 ff. Verf. beschreib t einige 
K onstruktionen von S trecköfen für T afelg las, die auch 
das In teresse der G ew erbeaufsich tsbeam ten  verdienen. 
U. a. hält er es für zw eckm ässig, die S treckhütte  und 
die A rbeitsp lä tze  der G lasm acher m it H olz zu p flaste rn ; 
ferner sei es zw eckm ässig, w enn die S treckhüttenräum e 
hoch und luftig seien , w eil der S trecköfen ganz b ed e u 
tende W ärm em engen ausstrah le  und auch das S treck- 
hü ttenpersonal durch ausström ende G ase belästige. So 
vorteilhaft es auch erscheinen m öge, w enn sich der 
S trecköfen in m öglichster N ähe des G lasofens befinde, 
so sei es doch zu verw erfen, w enn er sich d irekt in der 
H ütte  befände, denn hier sei das S treckpersonal g e 
zw ungen, w ährend  der ganzen Zeit der Schm elze die 
ätzenden  G ase des Schm elzofens einzuatm en, w ie auch 
and re rse its  die G lasm acher bei ihrer schw eren  A rbeit 
noch durch die S treckofengase belästig t w ürden . Bl.

12. D i e  B l e i f r a g e  i n  d e r  v o r j ä h r i g e n  
D e l e g i e r t e n v e r s a m m l u n g  d e r  i n t e r n a 
t i o n a l e n  V e r e i n i g u n g  f ü r  g e s e t z l i c h e n  
A r b e i t e r s c h u t z .  K eram ische R undschau 1910, 
S. 553 u. 567, sow ie „ Z u r  B l e i f r a g e “ , T o n -In d .-  
Z 'g . 1910, S. 1717. D ie Veröffentlichungen in der K era
m ischen R undschau S. 553 und der T on-Ind .-Z eitung
S. 1717 decken sich fast w örtlich  und scheinen aus d er
selben Feder zu stam m en. Sie üben eine Kritik an den 
B eschlüssen der VI. D elegiertenversam m lung der in ter
ne ionalen V ereinigung für gesetzlichen A rbeiterschutz 
7 " 1 ueano am 26. b is 28. S eptem ber 1910. D er T on  
d"*- K ritik ist dera rt gestim m t, dass er m ehr für eine 
W ahlversam m lung passt, w ie für die B eurteilung einer 
fi’" das Arbei*erwohl und die U nternehm er so a u sse r
o den 'lich  vi^hM gen Frage. D er Verf. hat einige Punkte 
dp- Beschlüsse herausgegriffen, die in ihrer F assung 
rn k la r  und daher angreifbar sind, ohne jedoch auf den 
K -n der Sache näher einzugehen. D a dem Verf. die

G esundheitsgefahren  in der keram ischen Industrie  
s icher bekann t sind , hat er es anscheinend absich tlich  
un terlassen , die im A bschnitt III der B esch lüsse g e 
forderten  M assnahm en einer Kritik zu unterziehen. 
W enn der in der K eram ischen R undschau S. 567 L. N. 
zeichnende K ritiker u. a. die un ter III, 5 gestellte  F o r
derung  nach einem  2  m hohen, g latten  und  w aschbaren  
B elag oder w aschbaren  A nstrich  der W ände  aber a n 
greift, so  kann er in der B eurteilung derartigen  Fragen 
kaum  e rn st genom m en w erden . Es m uss ihm bekann t 
sein, d ass bei vielen F abrikan lagen  die natü rliche E n t
lüftung nur eine un tergeo rdnete  Rolle sp ie lt, d ass  u n 
se re  A rchitekten ganze F ab rikgebäude aus G lasu r
steinen herste ilen  und  sogar in W ohnhäusern , w o doch 
die natürliche E ntlüftung durch die P o ro s itä t des 
B aum ateria ls an erste r S telle s teh t, den dekorativen  
Ö lfarbenanstrich  im m er m ehr in A nw endung bringen . 
Jeder ob jektiv  urteilende B eobachter, der die V erhält
n isse  in der keram ischen  Industrie kennt und  die e in 
schlägige L itera tur verfolgt (vgl. z. B. D r. m ed. J. K aup, 
D er S tand  der B leivergiftungen in den gew erb lichen  B e
trieben  P reussens), w ird  erkennen, d ass eine Regelung 
der Bleifrage auf gesetzgeberischem  W ege nicht als 
e tw as U ntunliches be trach te t w erden  kann  und dass 
die B eschlüsse der in ternationalen  V ereinigung für g e 
setzlichen  A rbeiterschutz einen sozialen  F ortsch ritt b e 
deuten. D a es sich bei den B eschlüssen zunächst nur 
um V orschläge nach gew issen  R ichtungen handelt, w ird 
noch m anche F ritte  geschm olzen w erden , b is  sie  in 
einer für die jew eiligen V erhältn isse annehm baren  G e
sta lt G esetzeskraft erlangen. Bis dahin  haben die In
te ressen ten  Zeit genug, ihre —  se lbstverständ lich  durch 
und  durch sachlichen  —  B edenken bei denjenigen K ör
perschaften  vorzubringen , die zur R egelung d ieser 
F rage berufen  sind. D ie angeblichen S achw alte r der 
Industrie nützen derselben am besten  dadurch , d ass sie  
in streng  sachlicher W eise  an der A bstellung w irklich 
beo b ach te te r M ängel m itw irken und auf G rund in der 
T a t gem achter E rfahrungen das w irklich P rak tische  im 
Interesse des A rbeite rschu tzes m itzuerg ründen  suchen. 
D urch derartige K ritiken w ird  aber das  G egenteil e r 
re ich t: die U nternehm er w erden  unnötig  beunruh ig t 
und auch geschädig t. Bl.

X. Chemische Industrie, Sprengstoffindustrie, Gas
erzeugung, Seifen, Fette, Öle usw.

5. V e r f a h r e n  z u r  B e s e i t i g u n g  d e r  b e i  
d e r  S u l f a t z e l l s t o f f a b r i k a t i o n  d u r c h  
d e n  O f e n p r o z e s s  e n t s t e h e n d e n  G e r ü c h e .  
Von D r. M ax M üller, F inkenw alde b. S tettin . D. R. P. 
226 658. Kl. 55 b.

6 . V e r f a h r e n ,  u m  a u s  d e r  A b l a u g e  d e r  
S u 1 f i t z e 11 u 1 o s e f a b r i k e n d i e  s c h w e f 
l i g e  S ä u r e  z u  b e s e i t i g e n .  Von A. S tutzer.
D. R. P. —  Anm. Lt. 14 656. Kl. 22 i.

7. V e r f a h r e n  z u r  E n t l e e r u n g  v o n  
T e e r p e c h k i i h l e r n .  D. R. P. 228 915. Kl. 12 r. 
S oz.-T echn . 1911, S. 40.

8 . H e r s t e l l u n g ,  A u f b e w a h r u n g  u n d  
V e r w e n d u n g  v o n  A z e t y l e n .  Z ulassung  des 
A zety lenappara tes „P ec o “ der F irm a P fretzschner & 
Co., M aschinenfabrik  in P asing-M ünchen  sow ie Z u 
lassung  von A zety lenapparaten  der F irm a W w e. Joh.



Zum 4. Heft S O Z I A L - T E C H N I K 17*

Schum acher, M aschinen- und  A rm aturenfabrik  in Cöln 
un te r den  näher bekannt gegebenen  B edingungen. Erl. 
d. H . M. f. H. u. G ew. v. 1. 12. 10, M in.-B l. S. 577 und 
vom  20. 12. 10, M in.-B l. 1911, S. 4.

9. W a s s e r v o r l a g e n  f ü r  a u t o g e n e  
S c h w e i s s u n g .  Erl. d. H. M in. f. H. u. G ew . vom
23. 12. 10, M in.-B l. 1911, S. 4. Bei der autogenen 
(A zety len-S auersto ff-) M etallbearbeitung  ist zur V er
h inderung  eines durch B rennerverstopfung  oder dergl. 
veru rsach ten  S auersto ffrück tritts  in die A pparatu r und 
der daraus folgenden Bildung eines explosiblen  G as
gem isches innerhalb  derse lben  die Z w ischenschaltung  
einer w irksam en W asservo rlage  von g rösser B edeutung. 
D ie vom A zetylenverein  geprüften  und als w irksam  b e 
fundenen W asservorlagen  der gleichzeitig  besonders 
nam haft gem achten Firm en sind  daher unter B eachtung 
der gegebenen  V orschriften bei V erw endung von A ze
ty lenappara ten  zu den erw ähnten  Z w ecken zu fordern .

F.
10. Ü b e r  d i e  F a b r i k a t i o n  d e r  e l e k t r i 

s c h e n  G l ü h f ä d e n .  D r. H. F. B aum hauer, Z tschr. 
f. angew . C hem ie 1910. H eft 44 S. 2065. G em einver
ständ liche  ausführliche D arste llung  der F ab rik a tio n s
verfahren  für K ohlenfaden- und  M etallfadenlam pen. 
D em  G ew trbehyg ien iker, der sich  m it den gesundheit
lichen V erhältn issen  in d ieser Industrie  beschäftigen  
w ill, zum  V orstudium  zu em pfehlen. A.

S. a. II, 2, 3, 4 ; V, 5; VII, 7.

XI. Textilindustrie, Bekleidunps- und Reinigungsgewerbe.
5. D i e  M. A. N. i n  d e r  T e x t i l i n d u s t r i e .  

D rucksache V d 00188 der M aschinenfabrik  A ugsburg
N ürnberg , W erk  N ürnberg .

U nter obigem  T ite l hat die M aschinenfabrik  A ugs
b u rg -N ü rn b erg  eine m it vielen zum T eil seh r in struk 
tiven A bbildungen versehene D ruckschrift herausge
geben , die einen Ü berblick  über die in den B etrieben 
der T ex tilin d u strie  zur A nw endung kom m enden E rzeug
n isse  des W erkes g ib t. Von besonderem  Interesse sind 
h ier die H eizungs-, L üftungs-, L uftbefeuchtungs- und 
E n tstäubungsan lagen . N am entlich gem essen  die m e
chanischen S taubabsaugungse in rich tungen  der M. A. N. 
infolge ihrer sachgem ässen  D urchbildung  und vorzüg
lichen W irkungsw eise  schon se it langem  einen guten 
Ruf. •—  D ie em pfehlensw erte  Schrift v^ird an In teressen 
ten  kosten los abgegeben. Sch.

6 . E i n r i c h t u n g  z u m  E i n f ü h r e n  b e 
f e u c h t e t e r  L u f t  i n  R ä u m e .  G esundhe its
ingenieur. 33. Jahrg ., No. 50, S. 901. Mit Abb.

B eschreibung einer von E. M ertz in Basel k o n stru 
ierten L uftbefeuchtungseinrichlung, die sich besonders 
für S p innereien  eignen soll. D as C harak teris tische des 
A p p ara tes  b es teh t darin , dass der aus einer von einem 
M antel um gebenen Z erstäu b erd ü se  bes tehende L uft
befeuch ter m it seinem  M antel tangential an eine D ru ck 
luftleitung angesch lossen  ist, so d ass  in das zerstäub te  
W a sse r  vor seinem  A ustritt aus dem  M antel eine grosse 
M enee I uft in schrauben lin iger B ew egung hineingeleitet 
und dadu rch  eine innige M ischung von Luft und ze r
s täu b tem  W asser erzielt w ird . Sch.

7. N e u e s  L u f t b e f e u c h t u n g s  - u n d  V e n 
t i l  a t i o ii s  s y s t e m , ausgeführt von der M aschinen
fab rik  F ried r. H aas, G es. m. b. H. in Lennep. Leipz.

M onatsschr. f. T ex t.-Ind . Spez.-N o. 4. XXV. Jahrg., 
S. 130. D ie A nlage w ird  eingehend an H and m ehrerer 
Abb. beschrieben.

8 . Z u r  F r a g e  d e r  E n t n e b e l u n g  d e r
F ä r b e r e i e n .  Von G ew .-Insp . D r. Ing. D enker
B arm en. C oncordia. 1911, S. 19. Verf. beschreib t die 
von der B arm er T epp ich fab rik  V orw erk & Co. nach 
einem  eigenen System  eingerichtete E ntnebelungsanlage 
für die Färberei. D a es hauptsächlich  auf die richtige 
V erteilung der eingeführten trocknen, w arm en Luft und 
auf die zw eckm ässige A bleitung der m it Feuchtigkeit 
geschw ängerten  w arm en Luft ankom m t, w urde ein b e 
sonderer L uftverteiler konstru iert, der auf einfache 
W eise  durch seine Form  der abziehenden, mit W a sse r
dam pf beladenen  Luft eine bestim m te R ichtung g ib t und 
so alle T eile  eines Raum es zu entnebeln erm öglicht, 
dabei aber verh indert, d ass die E inführung der w arm en 
Luft von den A rbeitern unangenehm  em pfunden w ird. 
E ine m echanische A bsaugung ist dabei unnötig . N ach 
B ekanntgabe der B au- und B etriebskosten  gibt Verf. die 
A nsicht der F irm a über die von ihr neu geschaffene 
A nlage w ieder, w onach, abgesehen  von den gesundheit
lichen V orteilen, die Ü bersich t über den B etrieb ganz 
bedeu tend  erle ich tert w ird , die verschiedenen H an tie
rungen schneller erfolgen, die F arbentöne w egen des 
besseren  L ichtes richtiger getroffen w erden  können und 
das schw ierige und ze itraubende M ustern in der Fabrik  
se lbst vorgenom m en w erden  kann, ohne dass zu diesem  
Z w ecke s te ts  ein anderer Raum aufgesucht w erden 
m uss. Seitdem  in dunstfreien  Räum en gearbeite t w erde, 
sei die Leistungsfähigkeit der Färberei gestiegen. Es 
hat also , dies kann an d ieser S telle hinzugefügt w er
den, w ieder einm al eine vielfach s ta rk  angefeindete hy 
gienische F orderung  schliesslich  zu einem  w irtsch a ft
lichen Erfolg geführt. F.

9. A u f  F i l z f a b r i k e n  haben die V orschriften 
betr. E inrichtung und B etrieb der R osshaarsp innereien , 
H aar- und B orstenzurichtereien  usw . vom 22. 10. 02 
A nw endung zu finden, da auch die Arbeit des K lopfens, 
w obei das H aar e tw a 10 ° / 0 se ines G ew ichtes in Form 
von S taub , S and  und  H aarabfällen  verliert, als eine Z u 
rich tungsarbeit anzusehen  ist, ohne die d as  H aar eine 
w eitere V erarbeitung  nicht erfahren kann. Erl. d. H. 
Min. f. H. u. G ew . v. 23. 12. 10, M in.-Bl. 1911, S. 12.

* F.

10. D i e  A n w e n d u n g  v o n  C h r o m a t f a r 
b e n  i n  d e r  E c h t f ä r b e r e i  d e r  W o l l e .  Von 
C. G avard . F ärber-Z tg . 1910, S. 369. N ach dem B e
richte des Verf. sind in den letzten Jahren eine Anzahl 
von C hrom atfarbstoffen  in den W ollfärbereien  einge
führt w orden. Es b le ib t abzuw arten , w elchen E influss 
d iese Farbstoffe auf die G esundheit der A rbeiter a u s 
üben w erden . BL

11. H y g i e n e  u n d  P r a x i s  d e r  W ä s c h e 
r e i b e t r i e b e .  A ssociation  des industriels de F rance 
1910, No. 6 , S. 96.

D as ob ige T hem a ist von dem französischen  G e
w erbeinspek to r M arcel F ro is in einer B roschüre b e 
handelt. D er A utor befasst sich mit den verschiedenen 
A rbeitsp rozessen  der W äschereibetriebe und den M it
teln, die geeignet sind , eine V erbesserung in gew erbe
hygienischer Beziehung herbeizuführen. Den Schäden 
der k l e i n e n  B etriebe und der G efahr der Ü bertragung
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der T uberku lose  ist ein besonderer A bschnitt gew idm et. 
D as Buch ist bei H. D unod und F. P inat in P aris  e r
schienen. S.

XII. Papierindustrie, polygraphische Gewerbe.
4. H e i z u n g s - ,  L ü f t u n g s -  u n d  E n t 

n e b e l u n g s a n l a g e n  i n  P a p i e r f a b r i k e n .  
D er P ap ierfab rikan t. 1910, S. 1127. B eschreibung einer 
Anlage, die von der Firm a Sim on, Bühler & B aum ann 
in F rankfurt a. M. für die P ap y ru s-A .-G . in M annheim 
W aldhof gebau t w urde. V erlangt w ar eine A nlage, die 
den von vier grossen P apierm aschinen , System  
Voith, aufste igenden  W 'asserdam pf entfernt, im W in 
ter eine T em pera tu r von + 2 5 °  bei einer A ussen tem pe- 
ra tu r von — 20° C. aufrecht erhält und  gleichzeitig  im 
Som m er eine K ühlung der Räum e ges ta tte t. D ie a u s 
geführte A nlage kann ca. 190 000 kg W asserdam pf au f
nehm en bezw . abführen und hat bei einjährigem  B e
trieb  zu B eanstandungen keine V eranlassung  gegeben. 
D urch die V erw endung von A bdam pf arbe ite t sie 
ausserordentlich  w irtschaftlich . Bl.

5. H o c h t r a n s p o r t  v o n  W a r e n  i n  P a 
p i e r f a b r i k e n .  D er P ap ie rfab rikan t. 1910, S. 1146. 
Um bei dem  H ereinziehen der hochgew undenen Last 
ein H erabstü rzen  von P ersonen  aus der Ladeluke zu 
verm eiden, ist an der A ussenseite der W and  eine K lappe 
angebrach t, die in ihrer M itte um eine A chse d rehbar 
ist und die B reite der Lukenöffnung hat. Beim H erein 
ziehen der L ast in den B odenraum  m uss die K lappe 
nach  innen um gelegt und  am B oden befestig t w erden . 
D ie nach aussen  vorstehende H älfte der K lappe d ient 
dann zugleich als P odest. Beim H erab lassen  einer Last 
od er des W indeseiles m uss die K lappe w ieder in die 
senkrech te  S tellung gebrach t w erden , w om it auch die 
T üröffnung  versperrt und das H erabstü rzen  von P e r 
sonen  verm ieden w ird. Bl.

XIII. Lederindustrie, Industrie der Holz- und Schnitzstoffe, 
Zelluloid usw.

4. D i e  G e f a h r e n  d e r  V e r w e n d u n g  v o n  
m i t  H o l z g e i s t  d e n a t u r i e r t e n  S p i r i t u s .  
Z eitschr. f. G ew erbehygiene 1910, No. 23, S. 523.

Ein E rlass des österre ich ischen  M inisterium s des 
Innern m acht die zuständigen  B ehörden auf die gesu n d 
heitsschädlichen  W irkungen des m it H olzgeist d en a tu 
rierten  Spiritus aufm erksam . Als die häufigsten  b eo b 
ach te ten  G esundheitsstö rungen  w erden  angegeben: 
H usten, K opfschm erzen, chronische K atarrhe der A t
m ungsorgane, S törungen des A ppetits, Anäm ie, E r
brechen, O hnm ächten und Ekzem e an den H änden und 
U nterarm en. Als M assnahm en gegen die schädlichen 
W irkungen w ird  der E rsatz  des H olzessigs als D en a 
turierungsm ittel durch T erpen tin  oder Schellack em p
fohlen. W o das nicht angängig  ist, ist für ausreichende 
V entilation der A rbeitsräum e zu sorgen . Auch soll 
m öglichst auf eine zeitliche V erteilung der A rbeit g e 
drungen w erden  derart, d ass  ein und  derselbe A rbeiter 
n icht genötig t ist, s tundenlang  m it denaturiertem  S p i
ritu s  zu arbeiten .

Vgl. M itteilungen des Institu ts für G ew erbehygiene
1910, No. 5, S. 39. Z. 14. S.

5. D i e  s o z i a l e  u n d  h y g i e n i s c h e  L a g e  
d e r  P e r l m u t t e r k n o p f d r e c h s l e r .  Von Dr .

Frz. K oelsch, K. bayer. L andesgew erbearzt, M ünchen. 
D ie gesam te K nopfindustrie, die sich  in B ärnau, K. B e
zirksam t T irschen reu th , konzentriert, b ie te t 300 P e r
sonen, w ovon 140 in fab rikm ässigen  B etrieben  b e 
schäftig t w erden , V erdienst. Alte A rbeiter s ind  unter 
le tzteren  n icht zu finden, w eil diese Industrie  e rs t se it 
22 Jahren  eingeführt ist und  sich die älteren  Leute nach 
lohnenderer B eschäftigung  um sehen. An die S ch ilde
rung der A rbeitsw eise  sch liesst sich  der H inw eis auf 
die dabei unausb le ib liche S tauben tw ickelung  an. R ein
lichkeit und O rdnung  lassen m anchm al erheblich  zu 
w ünschen  übrig . Infolge se iner nadelförm igen  und  
zackigen T eilchen  kann der M uschelstaub  nicht zu den 
harm losen S tau b arten  gerechnet w erden . T y p isch e  B e
rufsschädlichkeiten  sind  nie in auffallender W eise  zur 
B eobachtung  gelangt. D er G esundhe itszustand  w ird  
m indestens ebenso  w ie von der B erufsarbe it von der 
ganzen verhä ltn ism ässig  küm m erlichen L ebensführung  
beeinflusst. D ie E inw irkung des M uschels taubes b e 
günstig t zw eifellos die A nsiedelung des T u b erk e lb az il
lus. K. kom m t zu ähnlichen E rgebnissen  w ie B ass. —  
s. M itt. 1910, S.XLV, 19 —  und T eleky. Infolge ungeeig 
neter K örperhaltung  w urden  Schm erzen und  auch b le i
bende W irbelsäu lenverkrüm m ung beobach tet. D agegen 
s ind  Fälle von P erlm u tte rostitis  n icht bekann t g ew o r
den. D iese auf die spezifische E inw irkung der P e r l
m u tter zurückzuführende schm erzhafte  E n tzündung  der 
D yaphysenenden  der g rossen  R öhrenknochen schein t 
überhaup t im m er se ltener beobach tet zu w erden . K. 
sch re ib t dies den verbesserten  A rbeitsräum en und der 
reduzierten  A rbeitszeit jugendlicher P ersonen , die led ig 
lich von d ieser K rankheitserscheinung  betroffen  w u r
den, zu. F.

S. a. I, 6 .

XIV. Sonstige Industriezweige.
1. V o r r i c h t u n g  z u m  T r e n n e n  d e r  i n  

A b w ä s s e r n  b e f i n d l i c h e n  s c h w e r e n  
S i n k s t o f f e  v o n  d e n  S c h w  i m m s t o f f e n , 
z. B.  v o n  R ü b e n s c h w ä n z e n  u n d  d e r g l .  
Von W illi. W url, W eissensee-B erlin . D. R. P . 224 478. 
Kl. 39 a. S. a. Z eitschr. f. angew . C hem ie 1910, S. 2349.

2. S p e r r v o r r i c h t u n g  f ü r  d i e  R i e m e n 
g a b e l  d e s  A n t r i e b s r i e m e n s  v o n  R ü b e n 
s c h n i t z e l m a s c h i n e n .  H. P u tsch  & Co. in 
H agen i. W . D . R. P . 227 960. Kl. 47 a. S o z .-T ech n .
1911, S. 23.

3. N a c h t a r b e i t  i n  B ä c k e r e i e n .  A sso 
ciation  des industrie ls de F rance 1910, No. 6 , S. 92.

D er französischen  D epu tiertenkam m er ist ein  G e 
se tzen tw urf vorgelegt, w elcher bezw eck t, der N ach t
arbe it der Bäcker entgegenzuw irken . D ie A rbeit zw i
schen 9 U hr abends und 5 U hr m orgens soll h iernach 
in den B äckereibetrieben  gänzlich verbo ten  w erden . In 
dem  E ntw urf w ird  m it R echt die g rosse  B edeutung 
eines solchen V erbotes in hygienischer B eziehung h er
vorgehoben . S.

4. D i e  A r b e i t s o r d n u n g  i m  G a s t w i r t s 
g e w e r b e .  Von Adolf Schaar - H annover. Soziale 
P rax is  und A rchiv fü r V olksw ohlfahrt 1910, No. 4, S.
111.

Verf. w eist darauf hin, d ass  die V orschrift d e s  
§  134 a der G .-O ., w onach für jeden B etrieb mit reg e l
m ässig  m indestens 20 A rbeitern  eine A rbeitsordnung zu
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erlassen  ist, auch für G ast- und  S chankw irtschaften  
G eltung  hat. G erade hier ist eine B eaufsichtigung e r 
fo rderlich , weil vielfach A rbeitsordnungen  vorhanden 
s ind , die in d irektem  W iderspruch  m it den gesetzlichen 
V orschriften  stehen. Vergl. hierzu den M in isteria l-E r- 
la ss  vom 3. D ezem ber 1910, H andels-M in .-B l. S. 580.

A.
S. a. I, 6 , 7.

XV. Anwohnerschutz. Abwässer, Abfallstoffe usw.
2. Ü b e r  g e s u n d h e i t l i c h e  S c h ä d i g u n 

g e n  d u r c h L ä r m .  V ortrag  von Prof. D r. F. S ieb en 
m ann, B asel. B uchdruckerei zum  B asler B erichtshaus. 
D urch den Lärm sind  Schädigungen des G ehörs und 
der H irnfunktionen zu befürchten . D abei ist zu b e 
achten , d ass auch zahlreiche P ersonen  an einer Id io
sy n k rasie  gegen Lärm leiden. D er Lärm in den S trassen  
und in den W ohngebäuden  w ird  im allgem einen schon 
übel em pfunden. N och schlim m er sind  die P ersonen 
d ran , die den Lärm  erzeugen m üssen, um ihren L ebens
unterha lt zu verd ienen , w ie die H andw erker und die im 
F ab rik - und G rossbetrieb  beschäftig ten  A rbeiter. D ie 
professionelle  S chw erhörigkeit ist für eine ganze Reihe 
Lärm erzeugender B etriebe charak teristisch  und erreich t 
o ft einen hohen G rad. D ie einzelnen nach d ieser R ichtung 
beso n d ers  gefährlichen B etriebsarten  w erden  aufgeführt. 
D ie S chw erhörigkeit der im lä rm enden Beruf stehenden 
A rbeiter ste llt sich  gleich von Anfang an ein. Bei allen 
A rbeitern  ist die schliesslich  ein tretende S chw erhörig 
keit eine irreparab le . Verf. geht dann  zu den an a to 
m ischen S chädigungen (jes im Lärm  ertaub ten  G ehör
ganges über und verlangt m it Recht w eitgehende 
S chutzm assnahm en gegen die Lärm einw irkung. W enn 
gegen üble G erüche, b lendendes Licht, Rauch und 
S tau b  gekäm pft w erde, m üsse m it gleicher S trenge der 
rech tliche S chutz des G ehörs des A rbeiters gesichert 
w erden . Es w erden  dann auch versch iedene, im ü b ri
gen n icht unbekann te S chutzm assnahm en erw ähnt. F.

3. Ü b e r  S c h ä d i g u n g e n  d e s  G e h ö r g a n 
g e s  d u r c h  S c h a l l w i r k u n g .  Von Prof. Dr. 
S iebenm ann-B asel. V erhandl. d. Schw eiz. N aturforsch. 
G esellschaft. 93. Jahresversam m lg., B asel 1910, Bd. I.

4. Z u r  R e f o r m  d e s  A b w ä s s e r r e c h t s .
D r. Leo V ossen, Chem ische Ind. 1910 No. 17/18 S. 523. 
N achdem  Verf. in der E inleitung die gegenw ärtige 
R echtslage bezüglich der A bw ässerbeseitigung  der F a 
briken  beleuchtet hat, kom m t er auf den Entw urf eines 
preussischen  W assergese tzes  zu sprechen . Verf. erteilt 
der Industrie den dringenden Rat, gegen die V orschläge 
des  Königl. L andes - Ö konom iekollegium s Stellung zu 
nehm en, in denen für den preussischen  G esetzentw urf 
d as  bayerische W assergesetz  vom 23. M ärz 1907 als 
M uster em pfohlen w ird . N ach W iedergabe des w esen t
lichsten  Inhalts d ieses G esetzes g laubt Verf. von einer 
Ü bertragung  d ieser Bestim m ungen auf p reussische  V er
hältn isse eine schw ere  Schädigung der Industrie b e 
fürchten  zu m üssen. A.

5. T h e  d i s p o s a l  o f  m a n u f  a c t u r a l  W  a - 
t e rs  (D ie R einigung gew erb licher A bw ässer). M. F.-A . 
B arbour, E ngineering Record, 26. 6 . 1909, p. 803. (Aus 
R evue d ’H ygiene, P aris, Bd. XXXII. 1910, S. 1101 ff.)

D er A ufsatz behandelt die Schw ierigkeit der R eini
gung gew erb licher A bw ässer, die mit gew öhnlichen 
H au sab w ässe rn  verm ischt s ind  und in die öffentlichen

Flussläufe abgelassen  w erden  sollen. An H and der 
V erhältn isse in H udson (M assachusetts) w ird  die W ir
kung versch iedenartiger A bw ässer auf die R einigungs
anlagen gezeigt. Um die A bw ässer in die A bflüsse e in 
leiten zu können, genügt es im allgem einen, den G ehalt 
an su spend ierten  Stoffen b is auf 300 m g pro  Liter und 
den an organischen  Stoffen b is auf 200 mg pro  Liter zu 
reduzieren . Zum Schluss w erden  für eine Reihe v e r
sch iedenartiger A bw ässer aus G erbereien , P ap ie rfab ri
ken, H olz- und S trohstoffabriken, W ollw äschereien , 
M olkereien und D estilla tionen die R einigungsm öglich
keiten angegeben. Sch.

6 . D i e  B e d e u t u n g  d e s  G a s g e h a l t s  b e i  
d e r  Z e r s e t z u n g  u n d  T r o c k n u n g  v o n  
S c h l a m m .  Von Dr. Ing. Imkoff, Essen. G es.-Ing. 
1910, No. 49, S. 880 ff. Mit Abb.

Verf. w eist an H and von V ersuchen auf die B edeu
tung der bei der Z ersetzung  organischer Substanzen  im 
Schlam m  der E insehen K lärbrunnen en tstehenden  G ase 
für die Z ersetzung  se lbst und für die T rocknung des 
Schlam m es hin. D ie G ase begünstigen einerseits durch 
ihre m echanische U m w älzungsarbeit die Zersetzung, 
andererseits  m achen sie  den Schlam m  beim  H erau s
lassen aus dem  B runnen durch die V erm inderung des 
D ruckes leichter und bew irken dadurch , dass das 
S chlam m w asser unten abgese tzt w ird und leicht durch 
D rain ierung  abgezogen w erden  kann. D ie T rocknung 
w ird  dadurch  w esentlich  beschleunigt. A usserdem  v er
m ögen die G ase den Schlam m kuchen bei der T ro c k 
nung aufzulockern und ihn dadurch für landw irtschaft
liche Z w ecke geeignet zu m achen. Aus obigem  ergibt 
sich  die Forderung , beim  Bau und B etrieb der K lär
anlagen auf die Bildung der Z ersetzungsgase nach M ög
lichkeit h inzuw irken. Sch.

7. Ü b e r  G e r u c h s b e l ä s t i g u n g e n  b e i  
k ü n s t l i c h e n  b i o l o g i s c h e n  A b w a s s e r 
r e i n i g u n g s a n l a g e n .  Von Geh. M ed.-R at Dr. S a- 
lomon. G esundheit 1910, No. 18, S. 537.

D er Verf. erläu tert zunächst das P rinzip  der b io lo 
gischen A bw asserrein igung  und die H auptursachen  der 
G eruchsbelästigungen . In einem  zw eiten A bschnitte 
w erden  alsdann  die verschiedenen E inw irkungen der 
üblen G erüche auf die M enschen behandelt. Zum 
Schluss w endet sich der Autor der F rage zu, w elche 
M ittel uns zu G ebote stehen, um die B elästigungen der 
b iologischen A nlagen nach M öglichkeit einzuschränken 
oder ganz zu verhindern . S.

8 . D e s i n f e k t i o n ;  D e s i n f e k t i o n s m i t 
t e l u n d  i h r e  P r ü f u n g .  Von D ipl.-Ing. Adolf 
Reitz. Zeitschr. f. angew . Chem ie 1910. H. 47 S. 2193 
b is 2 2 0 1 .

9. Ü b e r  e i n e  M e t h o d e  z u r  i m p r o v i 
s i e r t e n  H e r s t e l l u n g  v o n  d e s i n f i z i e r e n 
d e n  Ä t z n a t r o n l a u g e n .  Von Dr. D. O ttolenghi. 
D esinfektion 1910, S. 570. Verf. em pfiehlt eine M i
schung von 10 kg gebrannten  W eisskalk , m it 10 b is  15 
Liter W asser abgelösch t, m it 100 Liter W asser au fge
füllt, in dem 20 kg gew öhnliche k rista llis ierte  S oda au f
gelöst ist. N ach 4 b is 6  S tunden ist die D esinfek tions
flüssigkeit fertiggestellt. M an verw endet en tw eder die 
nach dem A bsetzen des Kalkes verbleibende klare 
F lüssigkeit oder die ganze M asse. Ä tznatronlaugen 
m it 5 ° / 0 und se lbst m it nur 2,5 ° / 0 Na O H sind ein vor-
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zügliches D esinfektionsm ittel auch gegen sehr w id er
standsfäh ige Keime, w ie z. B. die Sporen des M ilz
b randes. Bl.

S. a. X, 5, 6 ; XIV, 1.

XVI. Verschiedenes.
2. Ü b e r  O r t s b e s i c h t  i g u n  g e n .  Von M e

diz inalra t D r. Jäckel, Sam ter. Z tschr. f. M ed.-B eam te 
1910, S. 789. Verf. hält die O rtsbesich tigungen  für b e 
deutungsvoll und  bezeichnet u. a. als im V ordergründe 
des hygienischen In teresses stehend  die schlechten  
W ohnungsverhältn isse der A rbeiter, die m angelhafte 
W asserverso rgung , die B eseitigung der A bw ässer und 
Fäkalien, U nterkunftsräum e für K am pagnearbeiter, die 
E inrich tung  von Bäckereien und  F leischereien . W eite r 
sp rich t er den W unsch  nach  einem  W ohnungsgesetz 
aus. Für ihn sind  b isher überall die schlechten  Z u 
stände  der A rbeitsräum e, nam entlich der F leischereien 
und Bäckereien ein Schm erzenskind gew esen. D as 
geltende N ahrungsm ittelgesetz und die G ew erbeo rd 
nung treffen m it ihren Bestim m ungen die w esentlichen 
hygienischen M ängel der N ahrungsm ittelbereitung  nur 
zum kleinsten T eile. D ie B äckereiordnung (!) sei ein 
erfreulicher F ortschritt und eine gleiche für die F lei
schereien  zu w ünschen. Seines E rach tens haben sich 
die O rtsbesich tigungen  w enigstens in ländlichen B e
zirken bew ährt und sind  geeignet, die B estrebungen  der 
allgem einen O rtschafts- und Wrohnungshygiene zu fö r
dern. E r kennt keine unangenehm ere und dabei schw ie
rigere T ätigkeit als diese, die aus den K reisärzten eine 
Art Inspektoren gem acht habe. S an itä tsin spek to r nach 
A rt der B au- und G ew erbeinspektoren , nur d ass die 
A ufgaben erheblich v ielseitiger und dadurch  schw ie
riger sind .

Zu den A usführungen des Verf. ist zu bem erken, 
dass  die B estim m ungen der G ew erbeordnung ganz und 
gar ausreichen, um hygienische M ängel in gew erblichen 
B etrieben zu beseitigen. W enn er erhebliche M ängel 
gefunden hat, w arum  w endet er sich dann nicht an den 
zuständigen  G ew erbeinspektor und nim m t m it diesem  
eine gem einsam e B esichtigung v o r?  D abei w ird  er 
finden, dass der W unsch nach  einer F le ischere ivero rd 
nung sich erübrig t und die T ätigkeit der G ew erbe
inspektoren an V ielseitigkeit und Schw ierigkeit der der 
K reisärzte w ohl n icht nachsteh t. G ew erbeinspektor 
und K reisarzt können durch ein H and inhandarbeiten  
eine erspriessliche T ätigkeit entfalten, w enn auf beiden 
Seiten der W ille zum  Z usam m enarbeiten  vorhanden  ist.

Bl.

3. G e w e r b e h y g i e n i s c h e  Ü b e r s i c h t .  
Von Dr. F. Koelsch, Kgl. L andesgew erbearzt in M ün- < 
chen. Zeitschr. für G ew erbehygiene 1910, No. 52, S. 
490, No. 23, S. 511, No. 24, S. 538.

D er Verf. b ring t eine Ü bersicht über die im letzten 
Jahre erschienenen gew erbehygienischen A ufsätze un ter 
A nführung der w ichtigsten  D aten aus dem  Inhalte d e r
selben. S.

4. A m erican Iron and Steel Institu te, H aup tver
sam m lung, V ortrag  des ersten  V izepräsidenten  B. D ick- 
son. N ach Stahl und Eisen 1910, No. 47, S. 2012.

Redner sch ildert den F ortschritt des sozialen  V er-

I s tän d n isse s  in den K reisen der am erikanischen E ise n 
G rossindustrie llen . E r befü rw orte t die E inführung 
einer U n f a l l v e r s i c h e r u n g  für die A rbeiter und  
die A nstellung p r i v a t e r  F a b r i k i n s p e k t o r e n  
und B e r g i n s p e k t o r e n ,  um U nfällen vo rzubeu 
gen und  gesundheitsschäd liche A rbeitsw eisen  zu v er
hindern. D ie U nited S ta tes Steel C orporation  verfügt 
über einen P ensionsfonds von 8  M illionen D ollar, der 
am 1. Januar d. Js. verein ig t mit einer C a rneg ie -S tif
tung  von 4 M illionen D ollar un ter dem  N am en „U nited  
S ta tes  Steel und C arn eg ie -P en sio n s-F o n d s“ in W irk 
sam keit treten  w ird.

B em erkensw ert und charak teristisch  für den k laren, 
p rak tischen  Blick des A m erikaners ist die nachstehende 
B egründung, die der V ortragende se inen w eit a u s 
schauenden  P länen g ib t: „W enn in ihnen auch die
S e l b s t l o s i g k e i t  der haup tsäch lichste  Zug z u 
s e i n  s c h e i n t ,  so  haben  diese P läne doch in W irk 
lichkeit eine b re ite  G rundlage in der w i r t s c h a f t 
l i c h e n  E r k e n n t n i s ,  d ass der A rbeitgeber n icht 
darauf rechnen kann, erfolgreich zu sein , w enn n ich t 
auch seine A rbeiter in gedeihlichen V erhältn issen  leben 
und daher zufrieden s in d .“ A.

5. D i e  K i n d e r a r b e i t  i n  Ö s t e r r e i c h .  
Z eitschr. f. G ew erbehygiene 1910, No. 24, S. 536.

D as öste rre ich ische H andelsm in isterium  hat eine 
E rhebung über K inderarbeit vornehm en lassen , die als 
G rundlage für eine gesetzliche N euregelung d ieser M a
terie  dienen soll. D er bere its  veröffentlichte, im V er
lage von A lfred H older in W ien erschienene erste  Band 
der E rgebn isse  d ieser E rhebung  um fasst das T ab e llen 
w erk, w elches auf s ta tis tisch er B earbeitung  von rund  
150 000 F ragebögen  beruht. E inige der w ich tig sten  in 
diesen T abellen  en thaltenen  ziffernm ässigen D aten  sind  
an der oben erw ähnten  S telle angeführt. D ie Zahlen 
legen ein b ered tes  Zeugnis ab über die in Ö sterreich  
noch herrschenden  M issstände bezüglich der A us
nü tzung  der k indlichen A rbeitskraft. Als B eispiel sei 
nur erw ähnt, d ass der G esundhe itszustand  bei fast 30°/o 
aller industriell tä tigen  K inder als unbefried igend  b e 
zeichnet w ird  und d ass 23,7 ° / 0 der arbe itenden  K inder 
auch w ährend  der N acht beschäftig t w erden . S.

6 . Ü b e r  B ü c h e r d e s i n f e k t i o n .  Von P rof.
D r. G. Sobernheim  und D r. E. Seligm ann. D esin fek
tion 1910, S. 539. D er schon im ersten  Jah rgang  d ieser 
M itteilungen angegebene D esin fek tionsapparat von 
R ubner eignet sich  nach den angeste llten  V ersuchen 
auch zur B ücherdesinfektion . Bl.

S. a. I, 6 ; VII, 8 .

A n fr a g e n
ü b e r  g ew e rb e h y g ien isch e  L ite ra tu r , ü b e r  M ass
n a h m en  zu r A b w e n d u n g  v o n  K ra n k h e its -  und  
U n fa llg e fah ren , ü b e r a u f  dem  G eb ie te  d e r  G e
w erb eh y g ien e  b e w ä h rte  F irm en  usw . sin d  zu 
r ich ten  an  das I n s t i t u t  f ü r  G e w e r b e 
h y g i e n e ,  F r a n k f u r t  a. M., B ö r s e n s t r .  1 9 .

D ruck der Buchdruckerei Koitzsch, A lbert Schulze, Koitzsch.



Zum 6. Heft S O Z I A L - T E C H N I K 21*

M i t t e i l u n g e n

des Institutes für Gewerbehygiene
1911 — Nr. 3,

der ganzen Keihe — N r. 9-

Monatsbeilage zur „Sozial-Technik“ 
V erlag von A. Seydel in Berlin S.W. 11. zu Frankfurt a. M. Im  Aufträge des Institutes redigiert

von Gewerbeinspektor D r. F isch er, Berlin N.W. 6.

D ie  vorlier/ende N u m m e r  u m fa ss t  12 Seiten.

Über den staatlichen Arbeiterschutz in 
England.

V on F. A l b r e c h t ,  K gl. G ew erbeinspek to r zu F ran k fu rt a. O.

D en bestell E inblick  in die P rax is  des A rbeite r
sch u tzes  gew ähren  auch in England die alljährlich e r
scheinenden  B erichte der F abrik inspek to ren . Zum  V er
stän d n is  des Inhalts der sp ä te r in d ieser Z eitschrift zu 
besp rechenden  Jah resberich te  sind  jedoch  (besonders 
fü r den Leser, der den O rig inaltex t zur H and nehm en 
w ill) einige E rläu terungen  der englischen A rbeite r
schu tzgesetze  unentbehrlich .*) Hier, w ie im spä teren  
V erlaufe der D arste llung , soll m öglichst eine verg le i
chende G egenüberste llung  der englischen V erljältnisse 
und  der deutschen  —  speziell der p reussischen  •— an 
ges treb t w erden.

D ie  eigentliche englische „G ew erbeo rdnung“ ist die 
„F acto ry  and W orkshop  Act. 1901 & 1907“ (abgekürzt 
F. W . Ä.) zu deutsch  „F ab riken - und W erk stä tten g e
se tz “ . D as G esetz stam m t in se iner u rsprünglichen 
F assung  aus dem  Jahre 1878. Es ist eingeteilt in 10 
A bschnitte  (P a rts )  und 163 P arag rap h en  (§  =  Section, 
abg. s.).

(a) D ie V orschriften über V erw altung und  A uf
sich t finden sich  im A bschnitt 8  des G esetzes. Dem  
§  139 b der deutschen G .-O ., der die B efugnisse der 
G ew erbeaufsich tsbeam ten  regelt, en tsp rechen  s. s. 118 
b is 134 der F. W . A. H iernach w ird  der S taa tssek re tär 
des H om e O ffice (M inisterium  des Innern) erm ächtig t, 
F a b r i k i n s p e k t o r e n  unter von ihm se lbst zu b e 
stim m enden T ite ln  und un ter G ew ährung  en tsp rechen 
der G ehälter anzustellen. Beim H om e Office in London 
soll ein H aup tinspek to r (Chief Inspector) angeste llt w e r
den. D en B eam ten sind  die erforderlichen S ekretäre  und 
U nterbeam ten  zur V erfügung zu stellen. D ie Inspektoren 
dürfen in keinerlei geschäftlicher B eziehung zu den von 
ihnen beaufsich tig ten  F abriken stehen und dürfen w eder 
K irchen- noch G em eindeäm ter verw alten . S ie haben  
Jahresberich te  nach A nw eisung des S taa tssek re tä rs  zu 
ers ta tten , die beiden  H äusern  des P arlam en ts  v o rzu 
legen sind .

D ie F abrik inspek to ren  sind  b erech tig t „zu  allen 
vernünftigen Z eiten“ („a t all reasonab le  tim es“ ) bei 
T ag e  und  bei N acht F abriken  und W erk stä tten  zu 
betre ten  und  zu besich tigen , w enn ein „vernünf-

*) Auf d iese alljährlich zu ergänzende Ü ber
s ich t soll auch bei einer B esprechung der späteren  
Jah resberich te  B ezug genom m en w erden . D ie  bei ein 
zelnen A bschnitten  Vorgesetzten und in K lam m er g e
ste llten  fetten B uchstaben sollen das Auffinden der hier 
gegebenen  Erklärungen und B egriffsdefinitionen e r
leichtern .

tige r“ G rund zu der A n n a h m  e- vorliegt, d ass  
irgend eine P erson  dort beschäftig t ist. (Also n icht 
nu r w ie in D eutsch land , w enn ta tsäch lich  ein B etrieb  
s ta ttf in d e t!)  Sie dürfen ferner bei T age jeden O rt b e 
treten , von dem „vernünftigerw eise“ angenom m en w e r
den kann, d ass do rt eine F abrik  oder eine W erkstä tte  
vorhanden  ist und dürfen polizeiliche B egleitung bei 
ihren R evisionen in A nspruch nehm en. Bei der R e
vision sind ihnen alle V erzeichnisse, R egister usw ., die 
d as  G esetz vorschreib t, vorzulegen, und es ist der In
haber und jede irgendw ie zur F ab rik  in Beziehung 
stehende P erson  zur A uskunft, und zw ar un ter sch rift
licher V ersicherung w ahrheitsgem ässer A ussage v e r
pflichtet. A usgenom m en sind  nur A ussagen, die eine 
Selbstbeschuld igung en thalten  w ürden.

D er F abrik inspek to r darf auch jede Schule b e tre - 
ter, in w elcher die A nw esenheit von K indern, die in 
Fabriken oder W erkstä tten  beschäftig t wrerden , zu v e r
m uten ist. Jede Behinderung der T ätigkeit des F ab rik 
inspektors ist m it G eldstrafe b is zu 5 £, im W ied er
holungsfälle innerhalb zw eier Jahre m it w en igstens 1 £ 
bedroht. Erfolgt die B ehinderung bei einer N ach t
revision, so kann die S trafe auf das V ierfache erhöht 
w erden.

(b) E ine w ichtige, dem  F abrik inspek to r zu 
stehende Befugnis ist die A usw ahl einer en tsp rechen 
den A nzahl von Ä rzten zu seiner U nterstü tzung , in sbe
sondere  zur U ntersuchung von A rbeiterinnen und ju 
gendlichen A rbeitern  auf ihre T auglichkeit für g ew erb 
liche B eschäftigung ( G e w e r b e ä r z t e ,  c e r t i -  
f i y i n g  s u r g e o n s ,  s. 122).*) D ie K osten d e r
artiger U ntersuchungen träg t, w enn sie durch G esetz 
oder V erordnung vorgeschrieben  sind , —  entsprechend  
einem  gesetzlich  festgelegten  T arif —  der G ew erbe
unternehm er. Falls es sich jedoch um U ntersuchungen 
zum  Z w ecke am tlicher E rhebungen handelt, die S ta a ts 
kasse.

(c) Im übrigen  hat der F abrik inspek to r (w ie auch 
in D eu tsch land) das R echt, sich der U nterstü tzung  der 
öffentlichen S an itä tsbeam ten  ( m e d i c a l  o f f i c e r  
o f  h e a l t h ,  i n s p e c t o r  o f  n u i s a n c e s ,  o f f i 
c e r  o f  t h e  d i s t r i c t  c o u n c i l )  zu bedienen (s. 5).

H inzugefügt sei noch, d ass der F abrik inspek to r die 
in E ngland  sehr geschätz te  und angesehene S tellung 
eines F riedensrich ters einnim m t, und dass er den G e
rich ten  gegenüber w eitgehende B efugnisse b esitz t (s. 
120). .

D en F abrik inspek to ren  un tersteh t die A ufsicht über

*) H ierbei handelt es sich jedoch n icht um u n ab 
hängige s taatlich  angeste llte  M edizinalbeam te, sondern  
um P riv a tä rz te  die nebenher ihre P rax is ausüben. D er 
certifying surgeon darf nur n icht se lbst Inhaber eines 
der se iner A ufsicht un terstellten  B etriebe sein und auch 
kein d irek tes oder ind irek tes geschäftliches Interesse 
an diesen B etrieben haben.
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die D urchführung säm tlicher Bestim m ungen der F. 
W . A.

(d )  F ür gew isse W erk sta ttsb e trieb e , von denen
w eiter unten noch die Rede sein w ird , ist die Aufsicht 
h insichtlich des G esundheitsschutzes und der U nfall
verhütung  allerd ings in erster Linie n icht den F ab rik 
inspektoren , sondern  den D i s t r i k t s b e h ö r d e n  zu 
übertragen . D och steh t dem F abrik inspek to r die 
O b e r a u f s i c h t  zu, und er kann die B ehörden zur 
Erfüllung ihrer V erpflichtungen anhalten  (s. 5). Ja, es 
kann sogar durch B eschluss des S taa tssek re tärs  ein F a 
brik inspek to r zeitw eilig  m it den B efugnissen der D i
strik tsbehö rden  auf deren Kosten beau ftrag t w erden, 
um bei m angelhafter D urchführung der gesetzlichen B e
stim m ungen in ihrem Bezirke O rdnung zu schaffen 
(s. 4). •

(e) D ie F abrik inspektoren  haben bei ihren R evi
sionen zu kontrollieren, ob die B etriebe den gesetzlichen 
V orschriften en tsprechend  geführt w erden  (to be kept 
in conform ity w ith  the act). Bei Z uw iderhandlungen 
kann B estrafung sow ohl der G ew erbeunternehm er w ie 
der A rbeiter erfolgen. Z uständig  ist der G e r i c h t s h o f  
f ü r  s u m m a r i s c h e s  V e r f a h r e n  (court of sum m ary 
jurisd ic tion). Dem  V erurteilten s teh t der Appell an das 
V ierteljahrsgericht der F riedensrich ter zu (quarte r s e s 
sion  s. 145). An Stelle oder gem einsam  m it der S trafe 
kann dem  G ew erbeunternehm er vom G erichtshof die 
B eseitigung der M ängel innerhalb einer festgese tz ten  
F rist aufgegeben w erden  (s. 135).

D ie folgenden A usführungen w erden  über das 
T ätigkeitsgeb ie t der englischen F abrik inspektoren  
einen gew issen Ü berblick  geben. V orw eggenom m en 
sei die im G esetz vorgesehene E i n t e i l u n g  d e r  
B e t r i e b s a r t e n .

(f) D ie F. W . A. un terscheidet zw ischen „F ab ri
ken“ (Factories) und „W erk stä tten “ (W orkshops) (vgl. 
P art. X, A pplication and D efinitions). Zu den F a b  r i - 
k e n im Sinne der F. W . A. g e h ö re n :
1. D ie T e x t i l f a b r i k e n  (tex tile-fac to ries), d .h . M oto r

betriebe zur Be- und V erarbeitung von Baum w olle, 
H aaren, Seide, Flachs, Hanf und anderen  F ase rsto f
fen, ausgenom m en Zeugdruckereien , F ärbereien  und 
Bleichereien, S pitzenfabriken und einige andere B e
triebe. (D ie H ervorhebung der T extilfabriken  e r 
k lärt sich  aus der G eschichte der englichen A rbe ite r
schutzgesetzgebung, die sich  b is M itte des vorigen 
Jahrhunderts ausschliesslich  auf d iese B etriebe e r 
streck te .)

2. N i c h t t e x t i l f a b r i k e n  (non textile factories). H ier
un ter sind zu verstehen :
a) die in einem  V erzeichnisse (schedule) im A nhang 

zur F. W . A. aufgeführten G ew erbearten . (Z eug
druckereien , Färbereien , B leichereien usw .)

b ) die in einem  zw eiten V erzeichnis besonders  b e 
nannten B etriebsstä tten  und W erkp lätze  (H u t
fabriken , Seilereien, S teinbrüche, Schiffsw erften, 
B äckereien usw .), sofern in ihnen m o t o r i s c h e  
K r a f t  V erw endung findet. W eiterh in  alle W erk 
s tä tten  m it M otorbetrieb , in denen H andelsartikel 
oder T eile  so lcher gew erbsm ässig  und zur E r
zielung von G ew inn hergestellt, abgeändert, a u s 
gebessert, verziert, fertiggestellt oder zum  V er
kauf hergerichtet w erden.

Falls keine m o t o r i s c h e  K r a f t  vorhanden

ist, gelten die vorstehend  un ter 2 b genannten B e
triebe  als „ W e r k s t ä t t e n “  (W orkshops), und es 
finden auf sie an S telle versch iedener V orschriften 
der F. W . A. über G esundheitsschu tz  und U nfall
verhütung  die ä lteren  B estim m ungen des „ G e 
s e t z e s  b e t r e f f e n d  d i e  ö f f e n t l i c h e  
G e s u n d h e i t s p f l e g e “ (Public H ealth  Act 1875, 
bezw . P ublic H ealth  (London) Act 1891) A nw endung. 
W ie bere its  oben  erw ähn t, un terstehen  diese B etriebe 
der unm ittelbaren  A ufsicht der D istrik tsbehörde (d i- 
s tric t council s. 2  folg.).

H insichtlich der B eschäftigung von A rbeiterinnen 
und jugendlichen A rbeitern  (einschliesslich K indern) 
gelten die strengsten  B estim m ungen für die T ex tilfab ri
ken. Für die ändern  B etriebsarten  sieh t das G esetz  
m ancherlei E rleich terungen  vor, abgestu ft nach der 
Reihenfolge, in der sie  vorstehend  aufgeführt sind . B e
sonders leichte Bestim m ungen gelten für die ,,W  o - 
m e n ’s w o r k s h o p  s “ , d. h. d iejenigen W e rk s tä tten 
betriebe, in denen nur erw achsene A rbeiterinnen (allein 
oder neben erw achsenen  m ännlichen A rbeitern) b e 
schäftig t w erden  (s. 29).

(g )  „ M e n ’s  w o r k s h o p  s “ sind  B etriebe, in 
denen nur erw achsene m ännliche A rbeiter tä tig  sind . 
Für sie  gilt nur ein kleiner T eil aller B estim m ungen der 
F. W . A.

(h )  D en Fabriken  teilw eise g leichgestellt sind  
D ocks, W erften , Kais, L agerhäuser; ferner B auten , bei 
deren E rrich tung  M aschinen verw endet w erden , en d 
lich (hinsichtlich  der V orschriften  betreffend  U nfälle) 
g rössere  B auten  (höher als 30 F uss und m it G erüst zu 
bauen oder höher als 30 F uss und un ter V erw endung 
von m ehr als 20 A rbeitern  zu errich ten) (s. s. 104, 105).

S t a a t s b e t r i e b e  un terstehen  ebenfalls g ru n d 
sätzlich  der F. W . A., doch s ind  alle B efugnisse der D i
s trik tsbehö rden  dem  F abrik inspek to r übertragen  (s. 150). 
ö ffen tlich e  Institu te  für W ohltätigkeitszw ecke, B esse
rungsansta lten , in denen W aren  zum V erkauf ver- oder 
b earb e ite t w erden , sind  den V orschriften des G ese tzes 
un terw orfen , auch w enn der B etrieb n icht g ew e rb s
m ässig  und auf G ew innerzielung gerich tet ist, und 
se lbst, w enn m it den beschäftig ten  P ersonen  w eder ein 
A rbeits- noch ein L ehrvertragsverhältn is b es teh t (F. W . 
A. 1907, s. 5).

(i) „T enem ent F ac to ries“ (s. s. 87 b is  89, s. 149) 
und „T enem ent W o rk sh o p s“ sind  M ie tsbe triebe , für 
die im w esentlichen die gleichen B estim m ungen gelten, 
w ie für Fabriken  und W erkstä tten .

D ie auf diese B etriebe sich erstreckenden  V or
schriften  der F. W . A. en tsprechen  —  w enn m an von 
den D am pfkesselbestim m ungen absieh t —  ungefähr 
dem  Inhalt von A bschnitt I, IV und V vom T ite l VII der 
D eutschen  G .O . nebst den dazu  gehörigen S tra fb e
stim m ungen aus T ite l X.

( k )  In P art I (s. s. 1 b is 22) finden sich seh r ins 
einzelne gehende V orschriften  über G e s u n d h e i t s 
s c h u t z  u n d  U n f a l l s c h u t z  (vergl. §  120 a b is d 
R .G .O .).

Bezüglich der U n f a l l a n z e i g e n  gilt fo lg en d es: 
A nzum elden sind (bei S trafen  b is  zu 5 f )  töd liche Unfälle 
und solche, die den A rbeiter auch am dritten  T ag e  nach 
dem  Unfall verh indern , w en igstens 5 S tunden lang se i
ner gew ohnten B eschäftigung nachzugehen (s. 19). Bei 
töd lichen  U nfällen oder U nfällen an M aschinen, bei
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Verbrennungen und Verbrühungen, bei Explosionen 
oder anderen plötzlichen Ausbrüchen von Gas, Dampf 
oder flüsigem Metall ist sofort auch der Gewerbearzt 
(s. vorstehend unter b) zu benachrichtigen, der den 
Unfall zu untersuchen und dem Fabrikinspektor darüber 
zu berichten hat.

In übrigen erfolgt bei unnatürlichen Todesfällen 
stets eine Untersuchung durch den Coroner (Kronfiskal, 
altes aus dem Mittelalter überkommenes Amt) unter 
Zuziehung einer Jury. Zu diesem Verfahren ist der Fa
brikinspektor zu laden. Er ist unter Umständen zum 
Erscheinen verpflichtet (s. 21).

fl) Part II (s. s. 23 bis 67) enthält die Bestimmun
gen über Arbeitszeit und Pausen der A r b e i t e r i n 
n e n  u n d  j u g e n d l i c h e n  A r b e i t e r  (Titel VII 
Abschnitt IV R.G.O.).

(m ) Part III (s. s. 68 bis 72) behandelt die Schul- 
verhältnisse der gewerblich tätigen K i n d e r  (in 
Deutschland gilt hier das Kinderschutzgesetz).

(n ) Part IV (s. s. 73 bis 86) dürfte ungefähr mit 
§§ 120 e und 139 a R.G.O. zu vergleichen sein. Es ist 
hier von den „ g e f ä h r l i c h e n  B e t r i e b e n  u n d  
g e s u n d h e i t s s c h ä d l i c h e n  G e w e r b e  a r te n “ 
(dangerous and unhealthy Industries) die Rede. Diese 
Bestimmungen sind für das Verständnis der englischen 
Jahresberichte so wichtig, dass sie eine etwas einge
hendere Besprechung verdienen:

s. 73 verpflichtet jeden die Heilkunst Ausübenden 
(medical practitioner) bei einer Strafe von 20 Shilling, 
jede Erkrankung durch Einwirkung von Blei, Phosphor, 
Arsenik oder Quecksilber, jede Milzbranderkrankung 
(vergl. für Deutschland Bekanntmachung des Reichs
kanzlers vom 28. September 1909 R.-G.-Bl. S. 933), fer
ner jede andere sonst etwa noch auf Grund gesetzlicher 
Ermächtigung vom Staatssekretär als anzeigepflichtig 
bezeichnete Gewerbekrankheit, sogleich beim Chief In
spector of Factories zur Anzeige zu bringen. Für jede 
eingehende Anzeige wird aus Staatsmitteln eine Prämie 
von 2 s, 6 d gewährt. Im übrigen gilt für die Fabriken 
bei solchen Krankheitsfällen die g l e i c h e  M e l d e 
p f l i c h t  wie für Unfälle.

s. s. 74 bis 78 enthalten Vorschriften über Staub
absaugung, Waschgelegenheiten, Speiseräume usw., 
ferner über Einschränkung der Arbeit von Frauen und 
jugendlichen Arbeitern in gewissen, die Gesundheit ge
fährdenden Betrieben; sie decken sich ungefähr mit 
dem Inhalte verschiedener deutscher Bundesratsvor
schriften.

(o) s. s. 79 bis 86 behandeln die R e g u 1 a t i o n s 
f o r D a n g e r o u s T r a d e  s“ , d. h. die vom Staats
sekretär auf Grund gesetzlicher Ermächtigungen zu er
lassenden „ V e r o r d n u n g e n  f ü r  g e f a h r b r i n 
g e n d e  G e w e r b e a r t e n “ . Diese Verordnungen 
bezwecken sowohl den Schutz der jugendlichen, wie 
der erwachsenen männlichen und weiblichen Arbeiter. 
Die Entwürfe solcher Verordnungen müssen veröffent
licht und es muss den Interessenten eine Frist von we
nigstens 21 Tagen gestellt werden, um Einsprüche gel
tend zu machen. Hiernach abgeänderte Verordnungen 
sind aufs neue bekannt zu geben. Bestehen ernst zu 
nehmende Einwendungen oder Zweifel und Meinungs
verschiedenheiten, so soll der Staatssekretär einen Sach
verständigen mit einer öffentlichen Erörterung (Inquiry) 
beauftragen. Bei der Erörterung darf der Chief Inspec

tor of Factories und jeder an der Angelegenheit Betei
ligte erscheinen, um etwaige Einwendungen vorzu
tragen. Zeugen dürfen vereidigt werden. Die hier
nach endgültig zustande gekommenen Verordnungen 
sind alsbald den beiden Häusern des Parlaments vor
zulegen, deren jedes die Verordnung ganz oder teil
weise annullieren kann. Für die Überwachung der 
Durchführung der Bestimmungen ist ein besonderer Be
amter neben dem Fabrikinspektor bestellt ( I n s p e c -  
t o r f o r  D a n g e r o u s  T r a d e s ) ,  der seinen Amts
sitz im Home Office hat.

(p) Ausser diesen eben erwähnten Regulations 
kann der Staatssekretär aber noch auf Grund zahl
reicher Bestimmungen des Gesetzes unter Beachtung 
bestimmter Formen (s. 126) für einzelne Gewerbearten 
Sonderbestimmungen erlassen, in denen gewisse allge
meine Anforderungen des Gesetzes (z. B. hinsichtlich 
Ventilation, Rauminhalt, Zahl der Abortanlagen usw.) 
spezialisiert werden. Auch Erleichterungen können ge
währt werden. Diese Vorschriften, die ebenfalls dem 
Parlament vorgelegt werden müssen und vom ihm anul- 
liert werden können, heissen „ S p e c i a l  O r d e r  s“ .

(q) Nicht zu verwechseln sind diese „Special 
Orders“ mit den „Special Rules“ , die auf Grund eines 
eigentümlichen Schiedsgerichtsverfahrens nach den Be
stimmungen der veralteten F. W. A. 1891 erlassen wur
den und noch Geltung haben, soweit sie nicht bereits 
durch Regulations ersetzt worden sind.

Verschiedentlich ermächtigt das Gesetz auch den 
Staatssekretär, ergänzende oder abändernde Vorschrif
ten durch einfache A n o r d n u n g  (order) vorzuneh
men, ohne dass eine Nachprüfung durch das Parlament 
stattzufinden hat (z. B. Abänderung der der F. W. A. 
beigefügten Tabellen zur Bestimmung der Luftfeuchtig
keit in Nassbetrieben [siehe später unter s]).

(r) Regelmässig pflegen dem Erlass solcher Re
gulations oder Special Orders eingehende Erhebungen 
durch ad hoc zusammenberufene Kommissionen vor
anzugehen (vergl. in Preussen die [ständige] Königl. 
techn. Deputation für Gewerbe). Die Berichte dieser 
Kommissionen wrerden in den Jahresberichten häufig 
zitiert.

(s) Von den weiteren Bestimmungen der F. W. A. 
sind hier noch zu erwähnen die Sondervorschriften des 
Part 5 für Färbereien und Bäckereien (sehr ähnlich wie 
in Deutschland), sowie für Baumwolltuchfabriken und 
„N a s s b e t r i e b e“ ( H u m i d  F a c t o r i e s ) ,  d. h. 
Nassspinnereien u. ä. Diesen Textilbetrieben mit künst
lich befeuchteter Luft wird von der englischen Arbeiter
schutzgesetzgebung und der Gewerbeaufsicht augen
scheinlich ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

( t)  Die H e i m a r b e i t  (Home work) ist in P a r t6 
geregelt. Auf die Einzelheiten kann hier nicht einge
gangen werden. Erwähnt sei nur die Pflicht zur Listen
führung über die beschäftigten Personen, wodurch eine 
Aufsicht erst ermöglicht wird. Auf die neuere Heim
arbeitsgesetzgebung wird bei der Besprechung der 
Jahresberichte für 1909 noch die Rede kommen.

Von besonderem Interesse sind dann endlich noch 
die Bestimmungen des Part VII über „partikulars of 
work and wages“ , Verzeichnisse über Arbeit und Löhne, 
d. h. S t ü c k l o h n l i s t e n  (ungefähr entsprechend 
dem Begriff „Arbeitszettel“ im § 114 a R.G.O). Die 
Vorschrift, derartige Listen zu führen, die übrigens

*
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sicherlich viel Schreibarbeit und Umständlichkeiten für 
den Betrieb mit sich bringen dürfte, gilt ursprünglich 
nur für „Textilfabriken“ . Sie kann jedoch durch „spe
cial order“ des Staatssekretärs auch auf „Nichttextil
fabriken“ und Werkstätten ausgedehnt werden. T at
sächlich ist dies in weitem Umfange geschehen. Es ist 
die Aufsicht auch hier wieder einem Spezialinspektor, 
dem I n s p e c t o r  of  t e x t i l e  p a r t i k u l a r s ,  
übertragen worden.

(u ) An dieser Stelle sei bemerkt, dass bei der eng
lischen Fabrikinspektion ausser den bereits erwähnten 
beiden Spezialinspektoren noch zwei andere tätig sind: 
der „Electrical Inspector“ und der „Medical Inspector“ . 
Ihr Tätigkeitsbetrieb erstreckt sich über ganz England. 
Ferner sind einige Lokal-Fabrikinspektoren nur für be
stimmte Betriebe (z. B. nur für Baumwolltuchfabriken) 
bestellt. Endlich können auch die weiblichen Aufsichts
beamten, denen die Fürsorge für die Arbeiterinnen ob
liegt, als Spezialinspektoren angesehen werden.

An der Spitze der gesamten weiblichen Fabrik
inspektion steht eine Z e n t r a l i n s p e k t o r  i n (prin- 
cipal lady inspector), die ihren Amtssitz im home Of
fice hat.

Über die weitere Organisation des Aufsichts
dienstes wird bei Besprechung der Jahresberichte Mit
teilung gemacht werden. Diese Verhältnisse ändern 
sich auch von Jahr zu Jahr.

Zweck der vorstehenden Ausführungen war nur die 
Erörterung der g e s e t z l i c h e n  G r u n d l a g e n  der 
Fabrikaufsicht. Wie der Arbeiterschutz sich in der 
Praxis tatsächlich gestaltet, ist ganz und gar wieder 
eine Frage für sich. Die Zahl der englischen Aufsichts
beamten ist im Verhältnis zu der der vorhandenen Be
triebe und Arbeiter recht gering. In dieser Hinsicht 
steht England hinter Deutschland und speziell hinter 
Preussen weit zurück.

Bücher- und Zeitschriftenschau.
I. Gesetzgebung, Verordnungen, Entscheidungen usw.

8. A r b e i t e r  s c h ü t z  i n  d e r  a m e r i k a n i 
s c h e n  U n i o n .  Zeitschr. für Gewerbehygiene 1910, 
No. 21, S. 464.

Den ersten Schritt eines wirksameren Arbeiter
schutzes in der amerikanischen Union bedeutet ein am
1. September 1910 im Staate New York in Kraft ge
tretenes Arbeiterschutzgesetz, nach welchem der Ar
beitgeber den Arbeitern oder dessen Hinterbliebene für 
den durch einen Betriebsunfall erlittenen Schaden zu 
entschädigen hat. Ein wesentlicher Fortschritt liegt 
darin, dass der Verletzte nicht mehr wie bisher den Be
weis erbringen muss, dass der Unfall nicht seiner Nach
lässigkeit zuzuschreiben ist. S.

9. E i n g a b e  b e t r .  B l e i f a r b e n .  Soziale 
Praxis 1910, No. 12, S. 370.

Eine Eingabe der Internationalen Vereinigung für 
gesetzlichen Arbeiterschutz ist am 4. Dezember 1910 
von der Gesellschaft für Soziale Reform der Deutschen 
Sektion der Vereinigung dem Reichsamt des Innern ein
gereicht worden. Die Eingabe fordert
1. möglichst weitgehendes Bleifarbenverbot, inbeson

dere ein Verbot der Bleifarben für Innenanstriche;
2. eine Vorschrift, dass Gefässe und Verpackungen für

Bleifarben mit der Bezeichnung „bleihaltig und gif
tig“ versehen werden müssen. A.

10. F a h r l ä s s i g e  T ö t u n g  d u r c h  Z e r 
s p r i n g e n  e i n e s  S c h l e i f s t e i n e s .  Urteil des 
Reichsgerichts vom 16. Dezember 1910. Allgem. Indu
strie-Anzeiger. 1911, No. 1, S. 2.

In der Werkstätte eines Elbinger Reedereibesitzers 
wurde ein Arbeiter durch die Trümmer eines zersprun
genen Schleifsteines getötet. Der Reedereibesitzer war 
durch die Gewerbeinspektion wiederholt, aber erfolglos 
aufgefordert worden, die Tourenzahl des Steins und die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit festzustellen. T at
sächlich wurde der Stein, wie sich später herausstellte, 
mit der doppelten Tourenzahl betrieben als zulässig 
war. Der Reedereibesitzer wurde daher wegen fahr
lässiger Tötung verurteilt. In der Revision vor dem 
Reichsgericht machte er geltend, er habe weder die Mi- 
nisterialverordnung noch die besonderen Unfallverhü
tungsvorschriften, die die sogenannte Tourenzahl re
gelten, gekannt. Das Reichsgericht verwarf jedoch die 
Revision, da der Angeklagte als Gewerbeunternehmer 
nach § 120 a R.G.O. in jedem Falle verpflichtet gewesen 
sei, sich über die die Gefährlichkeit seines Gewerbe
betriebes betreffenden Vorschriften zu unterrichten. Die 
prozessualen Rügen der Revision seien unbegründet.

A.
5. a. VI, 19; VIII, 38; IX, 13; X, 12; XI, 14.

II. Gewerbehygienische Abhandlungen allgemeiner Art usw.
6. Für den in Wien 1914 stattfindenden I n t e r 

n a t i o n a l e n  K o n g r e s s  f ü r  G e w e r b e 
k r a n k h e i t e n  ist folgende Tagesordnung festgesetzt 
worden: 1. E r m ü d u n g :  Physiologie und Pathologie, 
insbesondere im Hinblick auf die gewerbliche Arbeit. 
Wirkung der Berufsarbeit auf das Nervensystem. Nacht
arbeit. 2. Arbeit in heisser und feuchter Luft. 3. Milz
brand. 4. Pneumokoniosen. 5. Schädigung durch Elek
trizität. 6. Gewerbliche Gifte, besonders Anilin, Queck
silber, Blei. 7. Mitteilungen. — Anfragen sind an den 
Privatdozenten Dr. L. Teleky, Wien IX, Türkenstr. 23, 
zu richten.

7. L e i s t u n g s f ä h i g k e i t  u n d  S a u e r 
s t o f f b e d a r f  b e i  m a x i m a l e r  A r b e i t .  Von 
Prof. Dr. N. Zuntz-Berlin. Med. Klinik. 1911, No. 1,
S. 21.

8. E x p e r i m e n t e l l e  U n t e r s u c h u n g e n
ü b e r  A l k o h o l  - Ä t h e r v e r g i f t u n g .  Von 
R. Sand-Brüssel. Journ. med. de Brüssel. 1910, Bd. 45,
S. 673. Nach Münch. Med. Wochenschr. 1911, S. 216. 
Die an Hunden angestellten Versuche verliefen un
günstig. Hieraus wird geschlossen, dass die Einatmun
gen auch für Arbeiter in gewissen Fabriken, in welchen 
sich Alkohol- und Ätherdämpfe der Luft beimischen, 
nicht ungefährlich sind. F.

9. Ü b e r  t ö d l i c h e  V e r g i f t u n g e n  d u r c h  
E i n a t m u n g  u n t e r s a l p e t e r s a u r e r  G a s e .  
Von Prof. Dr. W. Risel. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. 
Med. u. öffentl. Sanitätsw. 1911. 3. Folge. XLI. Bd.,
1. Heft, S. 28 bis 70. Auf Grund einer Umschau in der 
medizinischen Literatur und auf Grund eigener Beob
achtungen kommt Verf. zu dem Schluss, dass als das 
wesentlichste Schädigungsmoment doch immer die di
rekte lokale Reizung und Schädigung des Respirations- 
traktus und die im Gefolge davon auftretenden starken



Zum 6. Heft S O Z I A L - T E C H N I K 25*

entzündlichen Veränderungen der Atmungsorgane anzu
sehen seien. Zum Schlüsse werden noch die, im übri
gen allgemein bekannten, Mittel zur Verhütung solcher 
Unglücksfälle und die Mittel gegen die erfolgte Vergif
tung erwähnt. Es kommen vor allem zweckmässig ge
baute Entlüftungsanlagen und die schleunige Verbrin
gung etwa Betroffener in die frische Luft in Frage. 
Schnell zerstörbare Metallteile werden wohl heute beim 
Bau von Entlüftungsanlagen im Gegensätze zur An
nahme des Verfassers' weitgehendst vermieden werden.

F.
10. 35 F ä l l e  l a n g s a m e r ,  v e r s t e c k t e r

K o h l e n o x y d  V e r g i f t u n g .  Courmont berichtet 
in der Academie de medecine über diese Fälle bei Per
sonen, die seit 11 Jahren in demselben Lokale arbeite
ten. Das Kohlenoxyd entströmte den Heizkörpern und 
den Gasröhren (Leuchtgas). Die Symptome betrafen 
besonders das Nervensystem, dann bestanden sie u. a. 
in Albuminurie (32 Fälle) und in allgemeiner Schwäche, 
die zuweilen Tuberkulose oder Karzinom annehmen 
liess. Daher ist häufige Untersuchung der Heizkörper 
und Gashähne erforderlich. Auch soll der Verkauf so 
kohlenoxydreichen (12 bis 14% ) Gases nicht gestattet 
werden. Nach Münch. Med. Wochenschr. 1911. S. 
228. F.

11. D ie  S t e r b l i c h k e i t  i n f o l g e  v o n  
S c h w i n d s u c h t  i n s t a u b e r z e u g e n d e n  
B e t r i e b e n .  Arbeiterschutz - Wien. 1910, No. 24, 
S. 414. Die Prudential Insurance Company in den Ver
einigten Staaten Nordamerikas (Newark N. J.) liess 18 
Tafeln anfertigen, auf welchen die Sterblichkeit an 
Schwindsucht in stauberzeugenden Betrieben in sehr 
übersichtlicher Weise graphisch dargestellt wird. Auf 
zwei dieser Tafeln, die dem gewerbehygienischen Mu
seum in Wien übermittelt wurden, wird die Häufigkeit 
der Sterbefälle infolge von Schwindsucht und die W ir
kung der verschiedenen Staubarten (Metallstaub, Stein
staub, tierischer und Pflanzenfaserstaub, Tierfaserstaub, 
organischer Staub) zur Darstellung gebracht. Auf die 
Tabellen kann an dieser Stelle nur verwiesen werden.

F.
12. B e i t r ä g e  z u m  S t u d i u m  d e r  M i l z 

b r a n d i n f e k t i o n .  Von Prof. Dr. O. Bail und 
Privatdozent Dr. E. Weil. Arch. f. Hyg. 1911. 73. Bd.,
2. H., S. 219 bis 264. Eine rein wissenschaftliche Ar
beit, die sich auf zahlreichen Tierversuchen aufbaut.

F.
13. A u g e n s c h ä d i g u n g e n  d u r c h  i n t e n -  

s i v e B e l i c h t u n g .  Von Dr. med. Koelsch, Königl. 
Landesgewerbearzt in München. Soz. Med. u. Hyg.
1910, No. 12, S. 591. Verf. hält sich an die verschiede
nen Arbeiten über obiges Thema von Schanz und Stock
hausen. Er erörtert die Einwirkung des Lichtes auf das 
Auge sowohl mittelst der sichtbaren als auch der un
sichtbaren, kurzwelligen Strahlen und ihre Folgen, die 
u. a. zu Störungen des Farbensinnes, Veränderungen der 
Bindehaut und Trübungen bis zur Starbildung führen 
können. Beim Glasmacherstar dürfte nach den Unter
suchungen der genannten Autoren den ultravioletten 
Strahlen die grösste Bedeutung zukommen. Schutz
gläser aus dem sogenannten Euphosglas eignen sich 
am besten, da sie die ultravioletten, kurzwelligen und 
reizenden Strahlen gleichmässig absorbieren. Aus die
sem Grunde empfiehlt sich auch die indirekte Beleuch

tung, da durch Reflexion der benutzten Lichtquellen 
viel von den reizenden Strahlen beseitigt wird. F.

14. D ie  g e w e r b l i c h e n  E r k r a n k u n g e n  
u n d  V e r l e t z u n g e n  d e s  G e h ö r s  b e i  d e n  
I n d u s t r i e a r b e i t e r n ,  mit besonderer Berück
sichtigung der Schädigungen durch Betriebslärm. Von 
Dr. Alfred Peyser, Berlin. Archiv für soziale Hygiene. 
1911, VI. Band, S. 143. Nach Meinung des Verfassers 
spielt die Erschütterung des Bodens, auf dem der Ar
beiter steht, für die Einwirkung des Lärms die wich
tigste Rolle. Der auf der erschütterten Boden stehende 
schwere Körper des Arbeiters, besonders das Knochen
gerüst ist ein vorzüglicher Schalleiter bei der Über
tragung von den Wurzelknochen zum Schädel. So ist 
es zu erklären, dass das Nieten der Kessel für die in 
dem Kessel Stehenden fast ausnahmslos zu Schwer
hörigkeit führt. Über das, was bis heute bezüglich der 
professionellen Lärmbeschädigungen der Industriearbei
ter bekannt ist, werden folgende Ansichten formuliert:
1. Andauernder, mässiger Lärm hat, ausschliesslich 

durch die Luft zugeleitet, keine oder geringe schä
digende Wirkungen auf das Gehörorgan.

2. Kurze intensive oder besonders hohe Schalleinwir
kung schädigt, zumal wenn wiederholt, das Gehör
organ vorübergehend oder andauernd.

3. Die gleichzeitige Zuleitung des Schalles durch Kno
chenleitung, besonders auf dem Wege der Boden- 
erschiitterung, wirkt auf die Dauer äusserst schädi
gend auf das Gehör.

Zum Schutze gegen die Folgen der Lärmbelästigun
gen schlägt der Verfasser vor, Leute mit geschädigtem 
Mittelohr überhaupt nicht in geräuschvollen Betrieben 
zu beschäftigen. Bei der ohrengefährlichsten Arbeit an 
und besonders in grossen Kesseln, Gasreservoirs usw. 
sollen nur nachweislich widerstandsfähige junge Leute, 
die sich in Schichten von 15 bis 30 Minuten ablösen, 
verwendet werden. Als Schutz gegen die Wirkung von 
Erschütterungen wird vorgeschlagen, das Nieten grös
ser Körper im Freien vorzunehmen. Als den Schall 
dämpfende Unterlage hat sich der Eisenfilz von Adlers
hof gut bewährt.

Bezüglich der Frage, ob gewisse professionelle Ge
hörschädigungen als Betriebsunfälle anzusehen und die 
Betroffenen dementsprechend zu entschädigen seien, 
nimmt der Verfasser einen bejahenden Standpunkt ein.

S.
15. D ie  A d e r n  V e r k a l k u n g  b e i  I n d u 

s t r i e a r b e i t e r n .  Arbeiterschutz 1910, No. 18, S. 
310. • Nach den Untersuchungen eines Arztes in Buda
pest ist häufig bei Industriearbeitern, und zwar nament
lich bei Personen unter 45 Jahren, Adernverkalkung, die 
allgemein als Erkrankung des Alters betrachtet wird, 
als Todesursache festgestellt worden. Als eine der Ur
sachen, die eine frühzeitige Adernverkalkung hervor
ruft, wird übermässige Muskelarbeit angegeben. Ein
seitige Adernverkalkung ist bei solchen Leuten beob
achtet, bei denen vorwiegend das eine Bein oder die 
eine Körperhälfte angestrengt wird. Auch die Be
schäftigung mit giftigen Substanzen begünstigt die 
Krankheit. S.

S. a. V, 8; IX, 15; XII, 6.
III. Gewerbeaufsicht.

3. G e g e n  d i e  G e w e r b e a u f s i c h t s b e 
a m t e n .  Tonindustrie-Zeitung 1910, No. 103, S. 1223.
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Der Artikel behandelt Auslassungen der „Post“ über 
angeblich parteiliche Stellungnahme von Reichs- und 
Staatsbehörden zugunsten des Arbeiterklassenkampfes 
gegen die Gewerbeunternehmer. Im Prinzip könnte man 
sich mit diesen Ausführungen durchaus einverstanden 
erklären und insbesondere dem Verf. recht geben, dass 
es falsch wäre, wenn Berichte staatlicher Behörden eine 
„klassenmoralistische Propaganda“ betrieben und „an 
die Stelle wirtschaftlicher Tatsachen moralistische Kon
struktionen, Spekulationen und, Ideologien setzten“ . 
Ganz ungerechtfertigt aber ist es, derartige Ermahnun
gen an die preussischen Gewerbeaufsichtsbeamten zu 
richten. Nüchterne Klarheit und objektive Darstellung 
feststehender Tatsachen sind stets grade die Kennzei
chen der preussischen Jahresberichte gewesen und ha
ben ihnen oft genug den Vorwurf der Langweiligkeit 
eingetragen von Leuten, die nicht einsehen wollen, dass 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik Dinge sind, die 
nicht mit Gefühl und schönen Worten betrieben wer
den können, sondern mit kühl abwägendem Verstände. 
Die in dem Artikel zitierten Anweisungen des preussi
schen Ministers für Handel und Gewerbe, in denen 
strengste Objektivität gefordert wird, datieren ( w o r t 
g e t r e u ! )  bereits vom 26. Oktober 1900 und waren in 
ganz ähnlichem Wortlaut schon in der alten Anleitung 
zur Erstattung der Jahresberichte aus dem Jahre 1882 
enthalten. — Es muss als sehr bedauerlich bezeichnet 
werden, dass die notwendige Wiederholung der hierauf 
bezüglichen Ausführungen in der neuen Anweisung, die 
nur der veränderten Lage der Gesetzgebung Rechnung 
tragen wollte, in der Presse (nicht nur in der „Post“ 
allein) den Eindruck erweckt hat, als handle es sich um 
eine den preussischen Gewerbeaufsichtsbeamten erteilte 
ministerielle Riige. A.

IV. Bauliche Einrichtung, Lüftung, Heizung, Feuerschutz.
11. F e u c h t e  W ä n d e .  Zement u. Beton 1910, S.

735. Als gutes bewährtes Verfahren zur Beseitigung 
der Feuchtigkeit wird die Verwendung von K o s m o s 
F a l z t a f e l n  empfohlen, die durch die an der Wand 
liegenden Rillen eine ständige Luftzirkulation hinter 
dem Verputz an der feuchten Wand herstellen. Die 
Patent-Falztafel „Kosmos“ wird auch zur Herstellung 
trockner Decken und Fussböden verwendet. Auf Beton 
verlegt dämpfen sie ausserdem den Schall und geben 
trockne, behagliche, im Sommer kühle, im Winter war
me, daher gesunde Wohnräume. Bl.

12. W ä r m e r e g l e r .  Anz. f. Ind. u. Technik.
1911, No. 2, S. 14. Zusammenfassende Beschreibung 
der Bauart und Wirkungsweise dieser Apparate, die im 
Fabrikbetriebe immer mehr gewürdigt werden sollten, 
zumal sie auch in wirtschaftlicher Hinsicht höchst be
deutsam sind, indem die Vergeudung von Wärme durch 
ihren Einbau vermieden wird. F.

13. S p r i n k 1 e r a n 1 a g e n. Ztschr. d. bayer. 
Rev.-Ver. 1910, S. 226. Kurzer Auszug aus dem Jahres
berichte 1909 der Prüfungsstelle der Vereinigung der in 
Deutschland arbeitenden Privat-Feuerversicherungs-Ge- 
sellschaften.*) Die Prüfungsstelle stellte u. a. eine Stei-

*) Die Prüfungsstelle ist eine Angliederung an den 
Ausschuss der Vereinigung in Berlin (W. 35, Karlsbad
4 a) und befasst sich lediglich mit den Sprinkler-An
lagen.

gerung in der Zuverlässigkeit und Wirksamkeit folgen
der neuer Einrichtungen fest: Entlastung neuer Trocken
ventile der Firma Walther &  Cie., Kommanditgesell
schaft a. A. in Delbrück bei Köln a. Rh., neues Diffe
rentialtrockenventil und Didericibrause mit Glaskugel 
der Firma Grinell, Sprinkler-Gesellschaft m. b. H. in 
Berlin NW., Dorotheenstrasse 36. Bl.

14. E i n r i c h t u n g  z u m  s e l b s t t ä t i g e n  
A b s c h l i e s s e n  d e r  e i n z e l n e n  A p p a r a t e  
u n d  L e i t u n g e n  v o n  T r o c k e n -  u n d  F ö r d e 
r u n g s v o r r i c h t u n g e n  f ü r  s t a u b f ö r m i g e  
S t o f f e  b e i m  A u f t r e t e n  v o n  E x p l o s i o n e n .  
Von W. Hartmann-Offenbach a. M. D. R. P. 227 603.

15. A b l ö s c h e n  d e r  bei Einrichtungen nach 
obigem Patent für staubförmige Stoffe nach Explosio
nen etwa noch b r e n n e n d e n  R ü c k s t ä n d e .  Von 
W. Hartmann-Offenbach a. M. D. R. P. 227 604.

16. M it  e i n e r  b e w e g l i c h e n ,  ei n S c h u t z 
g a s  e n t h a l t e n d e n  G l o c k e  i n V e r b i n d u n g  
s t e h e n d e r  B e h ä l t e r  f ü r  f e u e r g e f ä h r -  
l i c h e F l ü s s i g k e i t e n .  Von Dr. A. Flachs-Berlin. 
D. R. P. 228 531. Kl. 81 e.

17. D ie  N e u a n l a g e n  d e r  D e u t s c h e n  
M a s c h i n e n f a b r i k  A.-G., W e r k  B e c h e r n  & 
K e e t m a n  i n D u i s b u r g .  Stahl u. Eisen. 1910 
No. 50, S. 2113. Alle Werkstätten sind mit guter Ven
tilation und Lüftung und, wo dies erforderlich, noch mit 
besonderen Vorrichtungen hierfür versehen. In der 
Schreinerei befindet sich eine Staub- und Späneabsau
gung und in der Hammerschmiede, sowie in der Ketten
schmiede. eine kräftige Rauchabsaugung. Ein Venti
lator presst die angesaugte kalte Luft durch ein mit 
Dampf erwärmtes Rohrsystem in Kanäle, die sich über 
die ganze Länge der Werkstätten erstrecken. Die Ka
näle sind mit Austrittsöffnungen an verschiedenen Stel
len versehen, wodurch die erwärmte Luft in allen Räu
men zweckentsprechend verteilt wird. Um eine grös
sere Sicherheit und eine gute Regulierung zu erreichen, 
sind in jeder Werkstätte zwei gleiche Apparate aufge
stellt. Während man an sehr kalten Tagen beide Appa
rate arbeiten lässt, genügt bei milderer Witterung einer. 
Der Nutzeffekt der Heizung soll ein sehr guter sein. Die 
Heizungen erfordern fast gar keine Reparaturen. Das 
Kondenswasser der Heizgruppen wird in einem Behälter 
gesammelt und den tiefer liegenden Pumpen zugeführt, 
welche das Kondenswasser, dessen Temperatur noch 
65 bis 7 5 0 beträgt, dem Dampfkessel wieder zuführen. 
Sämtliche Heizungen werden von einem Mann bedient. 
Zu beachten ist, dass bei diesen Luftheizungen im all
gemeinen und auch hier nicht andauernd frische Luft 
in den Raum eingeblasen wird. Die Kosten für die 
Vorwärmung würden unverhältnismässig hoch werden, 
und es liegt kein Bedürfnis zu einem derartigen Luft
wechsel vor, wie er dadurch erreicht werden würde. 
Es wird deshalb die schon vorgewärmte Luft der Werk
stätten dem Ventilator wieder zugeführt und von neuem 
an den Heizkörpern erwärmt. Doch wird dabei Sorge 
getragen, dass in den Werkstätten ein zwei- bis drei
maliger Luftwechsel, in der Montagehalle ein eineinhalb
maliger Luftwechsel in der Stunde erreicht wird. Die 
Luft wird in den Heizkörpern auf etwa 40 bis 450 C. 
erwärmt und tritt mit 5 bis 6 m Geschwindigkeit aus 
der Öffnung aus, verteilt sich aber so schnell, dass die
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Arbeiter nicht belästigt werden. Die Heizung erfolgt 
sehr schnell; bei der Probeheizung in der Kleindreherei 
wurde z. B. von — 8 0 auf +  160 in 20 Minuten geheizt. 
Dabei wurden die Temperaturen in einer Entfernung 
von 1 m vom Erdboden bezw. von der Wand gemessen. 
An heissen Tagen wird die Anlage zur Kühlung be
nutzt. Die Heizgruppen werden dann mit Wasser ge
füllt. Lässt man noch etwas Wasser in den Ventilator 
ein und in diesem zerstäuben, so erhält man in den 
Hallen trotz der grossen Glasflächen auch an den heis- 
sesten Tagen eine angenehme Temperatur. A.

S. a. I, 9; V, 12."

V. Luftverderbnis und Luftreinigung.
7. B e s t i m m u n g  d e s  D r u c k e s  u n d  d e r  

G e s c h w i n d i g k e i t  v o n  G a s e n  u n d  D ä m p 
f e n .  Von Ing. E. Stach, Lehrer an der Bergschule in 
Bochum. Glückauf 1910, S. 1833. Beschreibung einer 
Reihe von Messapparaten, die für die Prüfung von Ven
tilatoren und deren Verwendung von Bedeutung sind.

" BI.
8. E x p e r i m e n t e l l e  U n t e r s u c h u n g e n

ü b e r  L u f t o z o n i s i e r u n g .  Von Dr. A. Erlandsen 
u. Dr. L. Schwarz. Zeitschr. f. Hyg. u. Infektions- 
krankh. 1910. 67. Bd., 3. Heft, S. 391 bis 428. Die 
Verf. kommen u. a. zu der Schlussfolgerung, dass die 
Luftozonisierung nur eine Aushilfsmassnahme ist, die im 
allgemeinen nur in Verbindung mit Frischluftventilation 
angewendet werden sollte, und zwar in so geringen Kon
zentrationen, dass Gesundheitsschädigungen oder Be
lästigungen, selbst bei dauerndem Aufenthalt in ozoni
sierten Räumen, vermieden werden sollten. Ihnen fehlen 
auch Anhaltspunkte dafür, dass Ozon in den Konzen
trationen, die in der Praxis verwendet werden können, 
eine tatsächliche Reinigung der Luft herbeiführen kann. 
Der Ozongeruch vermag dagegen viele Geruchstoffe zu 
v e r d e c k e n ,  und nur insofern sei von einer sub
jektiv wahrnehmbaren Luftverbesserung durch Ozoni
sierung zu sprechen. F.

9. R a u c h r o h r e i n r i c h t u n g e n  z u r  V e r 
h i n d e r u n g  d e s  A u s t r i t t s  v o n  R a u c h g a 
s e n  i n d e n  b e h e i z t e n  R ä u m e n .  Von A. F. 
Beyer-Hamburg. Soz.-Techn. 1911, S. 59. Mit Abb.

10. Ü b e r  d i e  R u s s  - u n d  R a u c h p l a g e  i n 
d e n  G r o s s s t ä d t e n .  Von Prof. Martin Hahn
München. Beil. z. Hyg. Rundschau 1911, No. 2, S. 96.

11. D ie  n ä c h s t e n  A u f g a b e n  d e r  R a u c h 
b e k ä m p f u n g .  Von Kreisarzt Dr. Ascher, Hamm 
(Westf.). Rauch und Staub, Zeitschr. f. ihre Bekämp
fung. 1910, S. 7. Verf. bezeichnet die Bekämpfung des 
Rauches mit vollstem Recht als eine Kulturaufgabe, an 
die man bisher bei uns im Gegensatz zum Ausland noch 
wenig herangegangen sei, die aber nach ihrer anerkann
ten Wichtigkeit dringend der Förderung besonders auch 
durch die Behörden bedürfe. Daneben verspreche auch 
die Bekämpfung der Rauchplage noch Vorteile in be
zug auf die bessere Ausnutzung der Heiz- und Brenn
stoffe zu bringen, die heute noch vielfach recht mangel
haft sei. Insbesondere wird der Gründung einer Ein
richtung das Wort geredet, die durch Sammlung von 
Material in allen Fragen der Rauchbekämpfung, der 
wirtschaftlichen Ausnutzung der zur Wärme- und Kraft
erzeugung dienenden Naturschätze usw. eine Zentral
stelle zur Raterteilung, Verbreitung nützlicher Kennt

nisse, zur Anregung und Veranstaltung von Ausstellun
gen u. a. m. bilden soll und hierbei Hand in Hand mit 
den bereits bestehenden auf Teilgebieten der grossen 
Aufgabe arbeitenden Gesellschaften und Korporationen 
Fühlung nehmen müsste. Sch.

12. Ü b e r  d i e  h y g i e n i s c h e  A u f g a b e  u n d  
Z w e c k  g e s t a l t u n g  d e r  A b g a s s c h l o t e ,  
d e r  I n d u s t r i e s c h o r n s t e i n e  u n d  a n d e r e r  
t e c h n i s c h e r  A b g a s q u e l l e n .  Von Prof. Dr.
H. Wislicenus, Tharandt. Rauch und Staub, Zeitschr. 
f. ihre Bekämpfung. 1910, S. 2 ff. Mit Abb. In der 
Erkenntnis, dass die zur unschädlichen Abführung der 
Abgase mit hohen Kosten errichteten Riesenschornstein
bauten doch nur einen verhältnismässig geringen hy
gienischen Nutzen haben, weil erfahrungsgemäss höhere 
Luftschichten nicht in wirbelnder, Abgase auflösender 
Bewegung strömen, hat Verf. auf der Forderung der 
möglichst schnellen Verwirbelung der Abgase und des 
Russes mit Luft unmittelbar an der Rauchquelle oder 
schon innerhalb dieser ganz neuartige Verdünnungs
schornsteine konstruiert. Das Wesen der neuen Kon
struktion besteht darin, dass die Abgasmengen nicht 
als kompakter Strom die Hauptmündung verlassen, 
sondern schrittweise aus zahlreichen wagerechten Ka
nälen in der Wandung des Schornsteines entweichen 
und hier sofort vom Winde erfasst und innig mit Luft 
vermischt werden. Derartige Schornsteine sind mit 
bestem Erfolge bereits ausgeführt worden.

Wegen der näheren Angaben über Ausführung und 
Verwendung der patentamtlich geschützten Erfindung 
muss auf den Originalartikel verwiesen werden. Sch.

13. D e r  g e g e n w ä r t i g e  S t a n d  d e r  E n t 
s t a u b u n g s f r a g e  i n  P r e u s s e n .  Nach den 
Jahresberichten der Kgl. Preuss. Regierungs- und Ge
werberäte für 1909. Zusammengestellt in der Zeitschr. 
Rauch und Staub 1910, S. 20.

14. H e r s t e l l u n g s k o s t e n  u n d  K r a f t b e 
d a r f  m e c h a n i s c h e r  S t a u b a b s a u g u n g s 
a n l a g e n .  Von Ing. Gumbart, München-Solln. Soz.- 
Techn. 1911, S. 73. Vergl. hierzu Mitt. No. 2, S. 11,
V, 4.

S. a. IV, 17; VIII, 37; IX, 14; XVI, 7.

VI. Dampfkessel, Motoren, maschinelle Einrichtungen usw.
19. F u n k e n f ä n g e r  a n  b e w e g l i c h e n  

K r a f t m a s c h i n e n .  Der Funkenfänger der Firma 
Leonhardt &  Co. in Berlin-Schöneberg wird als wirk
same Einrichtung zur Vermeidung des Funkenauswurfes 
für bewegliche Kessel der Firma Brown &  May in De- 
vizes anerkannt. Erl. d. H. Min. f. H. u. Gew. vom 
16. 1. 11. Min.-Bl. S. 32.

20. D e r  O b e r z u g  i m D a m p f k e s s e l b e 
t r i e b e .  Zeitschr. f. Dampfk. u. Masch.-Betr. 1910, 
S. 367. Nach dem 36. Geschäftsberichte der Ges. zur 
Überw. von Dampfk. zu M.-Gladbach von Obering.
G. Eggers. Es werden Gefahren und Belästigungen ge
schildert, die durch das Vorhandensein eines Oberzuges 
bei Dampfkesseln in der Praxis beobachtet wurden. In 
einer Entgegnung a. a. O. S. 427 kommt ein anderer 
Verf., H. Zahn, zu dem Ergebnis, dass bei objektiver 
Erwägung keiner der angeführten Fälle bezüglich der 
Sicherheit der Kessel, welche mit Oberzug eingemauert 
sind, zu Bedenken oder gar dem Verbote der Oberzug
einmauerung Anlass gibt. Bl.
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21. A u s w e c h s e l n  d e r  W a s s e r s t a n d s 
g l ä s e r .  Von Ing. W. Stutzer, Magdeburg. Zeitschr. 
f. Dampfk.- u. Masch.-Betr. 1910, S. 470. Die gebräuch
lichsten Konstruktionen der W asserstandsapparate sind 
mit einer Glasabdichtung versehen, die durchaus nicht 
dem beabsichtigten Zwecke eines schnellen und siche
ren Auswechselns der Gläser entspricht-. Es gibt aber 
auch einige Konstruktionen, die ein Auswechseln der 
Gläser leichter vornehmen lassen. Bei einer Konstruk
tion ist die Stopfbüchse nicht in den Hahngehäusen, 
sondern in den entsprechend abgeänderten Überwurf
muttern angeordnet. Eine weitere Verbesserung dieses 
Prinzips stellt eine zweite Konstruktion dar, bei der 
die Stopfbüchse, die sonst wie bei der ersten Konstruk
tion ausgebildet ist, in der Überwurfmutter derart be
festigt ist, dass sie sich wohl drehen kann, sonst aber 
der Bewegung der Mutter folgen kann. Bei einer wei
teren Konstruktion bilden Stopfbüchse und Mutter ein 
unabhängiges Element. Die beste Lösung der Frage 
stellt eine Konstruktion dar, bei der das Glas ebenfalls 
in zwei Stopfbüchsen verpackt ist, die durch zwei Stre
ben miteinander verbunden, den sog. Glashalter dar
stellen. Dieser Glashalter wird mit seiner zylindrischen 
Bohrung auf einen kugelförmigen Ansatz des unteren 
Hahnkopfes aufgesetzt und vermittels einer den oberen 
Hahnkopf durchdringenden Schraube, welche durch
bohrt und ebenfalls mit Kugelansatz versehen ist, fest
gehalten und abgedichtet. Beim Zerspringen eines 
Glases wird der stets mitgelieferte Reserveglashalter, 
der fix und fertig mit Glas vorrätig gehalten wird, an 
Stelle des ersteren eingesetzt. Bl.

22. S e l b s t s c h l u s s  b e i  W a s s e r s t ä n 
d e n .  Bemerkungen von Ing. O. Marx, Halle. Zeitschr. 
f. Dampfk.- u. Masch.-Betr. 1910, S. 377. Verf. wendet 
sich gegen die prinzipielle Ansicht von Stutzer (s. diese 
Mitteilungen, I. Jahrg., S. 43), dass man bei den moder
nen Kesselanlagen unbedingt Selbstschluss sowohl für 
die W asser- als auch für die Dampfseite der W asser
standsanzeiger verlangen müsse. Er hält einen Ver
schluss der Wasserseite für ausreichend, da der Hei
zer durch das Geräusch des ausströmenden Dampfes 
aufmerksam gemacht wird und nicht gefährdet sei. Zum 
Schluss folgt die Beschreibung eines von der Firma
C. A. Callm, Maschinen- und Dampfkessel-Armaturen
fabrik in Halle a. S. hergestellten Selbstschlusses, bei 
dem nur die Wasserseite durch einen lose eingehängten 
Kegel selbsttätig geschlossen wird. Bl.

23. Ü b e r  e i n i g e  n e u e  K o n t r o l l a p p a -
r a t e  f ü r  d e n  M a s c h i n e n -  u n d  D a m p f 
k e s s e l b e t r i e b .  Auszug aus einem Vortrage von 
Prof. von Döpp, St. Petersburg, auf der 39. Delegier
ten- und Ingenieurvers. des Internat. Verb. der Dampf
kessel-Überwachungsvereine. Zeitschr. f. Dampfk.- u. 
Masch.-Betr. 1910, S. 375. Beschreibung eines volu
metrischen Gasanalysators, Bauart Lomschakoff, und 
eines Luftüberschussmessers. Beide Vorkehrungen sind 
erst in wenigen Exemplaren ausgeführt, haben aber in 
Russland schon allgemeines Interesse gefunden und sind 
bereits auf der 1910 stattgefundenen Internationalen 
Ausstellung von Erfindungen zu St. Petersburg prä
miert worden. Bl.

24. D ie  R o h ö l f e u e r u n g .  Äusserung der 
österreichischen Gewerbeinspektoren. Zeitschr. für Ge

werbehygiene 1911, No. 1, S. 12. Nach dem Berichte 
des Chefs der Gewerbeinspektion hat in Österreich die 
Verwendung von Rohöl als Kesselfeuerungsmaterial 
auch in den von der Gewinnungsstätte weit entfernten 
Gegenden Verbreitung gefunden.

Neben den ökonomischen Vorteilen heben die Ge
werbeinspektoren die Überlegenheit der Rohölfeuerung 
gegenüber der Kohlenfeuerung in h y g i e n i s c h e r  
Beziehung hervor. Die Tätigkeit des Heizers ist bei 
weitem nicht so anstrengend, sie beschränkt sich auch 
in der Hauptsache auf eine Kontrahierung des Betrie
bes. Auch bezüglich der Rauchbelästigung zeichnet 
sich die Rohölfeuerung vorteilhaft gegenüber der Koh
lenfeuerung aus. Für Orte, welche gegen Rauchbelästi
gungen besonders geschützt werden müssen (z. B. Kur
orte) wird daher voraussichtlich die Rohölfeuerung ob
ligatorisch gemacht werden. S.

25. F l u g a s c h e n a b s c h e i d e r .  Zeitschr. f. 
Dampfk.- u. Masch.-Betr. 1910, S. 339. Es wird ein 
neuer Flugaschenabscheider der Dampfkesselfabrik und 
Apparate-Bauanstalt von J. M. u. A. Bartl in Kottbus 
beschrieben. Der Apparat arbeitet mit sog. Prellflächen 
und hohen Räumen, in welche die Funken, Russ- und 
Ascheteilchen aus dem Rauchgasstrome abgelenkt wer
den, um in einen Sammelraum herabzufallen. Bl.

26. D ie  m a s c h i n e l l e  K e s s e l r e i n i g u n g
m i t  e l e k t r i s c h e n  K l e i n m o t o r e n .  Von Ing. 
A. Benetsch. Zeitschr. f. Dampfk.- u. Masch.-Betr.
1910, S. 439. Bei Wasserröhrenkesseln haben sich 
neuerdings elektrisch angetriebene Apparate gut be
währt, bei denen die vier beweglichen Arme eines Fräs
kopfes bei der Rotation durch die Fliehkraft gegen die 
Wandungen des Wasserrohres gepresst werden. Jeder 
Arm trägt zwei gezahnte, gehärtete Rädchen, die sich 
leicht auswechseln lassen. Die Achse des Fräskopfes 
ist durch eine biegsame Welle mit der Achse des An
triebsmotors verbunden. Als solcher dient ein völlig 
gekapselter Gleichstrom- oder Drehstrommotor der Sie- 
mens-Schuckert-Werke, der beweglich in einem Bügel 
aufgehängt ist. Die Motorwelle läuft in Kugellagern, 
sodass der Motor in jeder Lage anstandslos arbeitet. 
Bei seiner Verwendung soll eine Staubentwicklung nicht 
stattfinden. Bl.

27. C h e m i s c h e  K o n t r o l l e  d e r  W a s s e r 
r e i n i g u n g .  J. Krüger, Kopenhagen. Zeitschr. f. 
Dampfk.- u. Masch.-Betr. 1910, S. 369. Entgegnung 
auf den im I. Jahrgang dieser Mitteilungen S. 29 er
wähnten Aufsatz von Prof. Blacher, Riga, über „die 
Wasserreinigung im Kesselbetriebe und eine rationelle 
chemische Kontrolle derselben.“ Bl.

28. N e u e  V o r r i c h t u n g  z u m  A u f l e g e n  
s c h w e r e r  R i e m e n  w ä h r e n d  d e s  G a n g e s  
d e r  T r a n s m i s s i o n .  Von Fabrikdirektor E. Küb- 
ler. Mit Abb. Leipz. Monatsschr. f. Textilind. No. 1 
(Jubiläums-No.), S. 64.

29. D a s  Z u s a m m e n g e h e n  v o n  U n f a l l 
v e r h ü t u n g  u n d  W i r t s c h a f t l i c h k e i t  i m 
m o d e r n e n  T r a n s p o r t w e s e n .  Von Prof. Dr. 
Ing. Schlesinger-Charlottenburg. Soz.-Techn. 1911, 
S. 41. Mit Abb.

S. a. I, 10; II, 14; IV, 14; V, 11, 12; VIII, 34; X, 17; 
XIV, 6.
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VII. Sanitäre Betriebseinrichtungen. Ausrüstung des
Arbeiters.

9. D ie  N e u a n l a g e n  d e r  D e u t s c h e n  
M a s c h i n e n f a b r i k  A.-G., W e r k  B e c h e r n  &  

K e e t m a n  i n D u i s b u r g .  Stahl u. Eisen 1910. 
No. 50, S. 2113. Im Sinne des verstorbenen Chefs der 
Firma, des Geheimen Kommerzienrats Keetman, wurde 
den Arbeiter-Wohlfahrtseinrichtungen besondere Sorg
falt gewidmet. Neben jeder Werkstatt sind geräumige 
Waschräume vorhanden, wo jeder Arbeiter einen ver- 
schliessbaren Schrank besitzt. Anschliessend an die 
Waschräume sind ausreichende Badezellen mit Brause
einrichtungen und Fussbäder vorgesehen, alles mit 
Mischventilen ausgestattet. Zwischen jedem Abteil be
finden sich Drahtglaswände, um auch in hygienischer 
Hinsicht allen Anforderungen zu entsprechen. Bäder 
werden Samstagsnachmittags von 4 Uhr ab für je 5 Pfg. 
verabreicht; ein Teil dieser Einnahmen ist für die Kran
kenkasse bestimmt.

Neben den Bädern sind in jeder Werkstatt luftige 
Aborte mit Wasserspülung angelegt, welche Anschluss 
an die städtische Kanalisation haben.

In jeder Werkstätte ist eine Kaffeeausgabe, sowie 
eine Milchausgabe. Das Werk hat eigene Kühlvorrich
tung für die Milch; durch eine tägliche Kontrolle wer
den die hierzu erforderlichen Apparate immer instand 
gehalten. In jedem W’aschraum befinden sich Wärm- 
schränke für Essgeschirre, welche in den Sommer
monaten mit Gas, sonst aber mit Dampf geheizt wer
den.

In einem Arbeiterspeisesaal sind Tische aufgestellt, 
an denen je 4 Mann Platz nehmen können. Dort stehen 
den Arbeitern auch einfache Gesellschaftsspiele zur 
Verfügung. Diese Einrichtung wird sehr gern benutzt, 
und das Werk macht damit die besten Erfahrungen. 
Die Arbeiter selbst sehen dabei auf Sauberkeit und 
Ordnung. In einer eigenen Fortbildungsschule mit 3 
Klassen werden etwa 180 jugendliche Arbeiter unter
richtet. Selbstverständlich steht eine Firma, die der
artige Wohlfahrtseinrichtungen trifft, auch auf dem 
durchaus gerechtfertigten Standpunkt, dass die in den 
Werkstätten zugebrachte Arbeitszeit nun auch tatsäch
lich bis zum äussersten ausgenutzt wird, und es ist 
dementsprechend eine scharfe Kontrolle eingerichtet.

Jeder Arbeiter kann seinen Arbeitsplatz nur durch 
die Waschräume erreichen und wieder verlassen! Er 
ist verpflichtet, sich hier umzukleiden, und kann dann 
erst die Werkstätten betreten, um an die Kontrolluhren 
zu gehen. In den Werkstätten sind an jeder Meister
bude Kontrolluhren angebracht; die Arbeiter haben ihre 
Karten abzustempeln, wo sie ihr Arbeitsfeld haben. Da 
den Leuten nur ein Spielraum von zwei Minuten ge
währt wird und sie bereits in Arbeitskleidern zur Kon
trolluhr kommen, so ist damit gewährleistet, dass alle 
Arbeiter auch tatsächlich die volle Arbeitszeit aus
nutzen. Am Schluss wird in ähnlicher Weise verfahren. 
Die Waschräume werden erst bei Schluss der Arbeits
zeit geöffnet und die Kontrolluhren erst dann freige
geben, sodass kein Arbeiter vorher seinen Platz ver
lassen kann. A.

VIII. Bergbau, Metallgewinnung und Metallverarbeitung.
34. S c h l a g w e t t e r s i c h e r e  M o t o r e n .  Von 

Dr. A. Thormälen, Schlachtensee. Glückauf 1910, S.

1884. Bei den Versuchen stellte sich heraus, dass für 
die Konstruktion schlagwettersicherer Motore zwei 
Wege offen stehen: Entweder wird der Motor vollstän
dig gekapselt und das Gehäuse so stark gemacht, dass 
es den bei einer Explosion im Innern des Motors auf
tretenden Überdruck aushält, oder man lässt die im 
Innern des Motors bei einer Explosion entstehenden 
Gase zwar nach aussen treten, kühlt sie jedoch dabei 
derartig ab, dass die Explosion sich nicht nach aussen 
fortpflanzen kann. Zu diesem Zweck wird das Ge
häuse mit einem sogen. Plattenschutz versehen, der aus 
zahlreichen, mit Zwischenräumen von etwa 1/2 mm zu 
einem Ring zusammengeschichteten Blechen besteht und 
sorgfältig hergestellt werden muss. Im Anschluss an 
die Erläuterung des Motors folgt eine Beschreibung 
einer Prüfstation für schlagwettersichere Motore, wie 
sie bei den Siemens-Schuckert-Werken seit längerer 
Zeit Verwendung findet. Bl.

35. V e r f a h r  en z u r  V e r h ü t u n g v o n  K o h 
l e n s t a u b e x p l o s i o n e n  d u r c h  V e r w e n 
d u n g  h y g r o s k o p i s c h e r  L a u g e n  v o n  
C h l o r m a g n e s i u m  o d e r  C h l o r k a l z i u m .  
Von Herrn. Kruskopf in Dortmund. D. R. P. 229 564. 
Kl. 5 d.

36. A u f  h ö r e n  d e r  W u r m k r a n k h e i t  d e r
B e r g l e u t e .  Soz. Prax. 1911, No. 14, S. 443. Prof. 
Dr. Bruns-Gelsenkirchen hat in einem Vortrag mitge
teilt, dass die Zahl der ermittelten Wurmbehafteten im 
Oberbergamtsbezirk Dortmund in den letzten 6 Jahren 
um 94,5 % abgenommen hat. Bei einiger Vorsicht hat 
die Wurmkrankheit ihre Bedeutung für den Rheinisch
Westfälischen Bergbau verloren. A.

37. D i e U n s c h ä d l i c h m a c h u n g d e s H ü t -  
t e n r a u c h s  i n  d e n  V e r e i n i g t e n  S t a a t e n .
I. Abscheidung des feinen Staubes auf den Copper 
Queen Schmelzwerken von. George Lee, Engineering 
and Mining Journal vom 10. 9. 1910. (Zit. „Rauch und 
Staub“ 1910, S. 15.) Mitteilung der Ergebnisse von 
Versuchen, durch Verminderung der Geschwindigkeit 
eines Gasstromes den in ihm enthaltenen feinen Staub 
abzuscheiden. (Die Versuchsergebnisse sind in Form 
von Tabellen und Diagrammen zusammengestellt.) Sch.

38. Russland. Verfügung betr. Abänderung des
§ 6 der S i c h e r h e i t s v o r s c h r i f t e n  f ü r  A r 
b e i t e n  i n  Z i n k h ü t t e n ,  dem dirigierenden Senat 
vom Minister des Handels und der Industrie vorgelegt. 
Vom 3./16. Juli 1909. (Zit. Veröffentl. des Kaiserl. Ge
sundheitsamtes 1910, No. 45, S. 1948.) Die neue Be
stimmung setzt die obligatorische Einrichtung eines 
Bade- und Ankleideraumes sowie eines Speiseraumes 
für die Arbeiter in dem staubfreien Teil des Hütten
werks fest und legt der Betriebsleitung die Verpflich
tung auf, für unentgeltliche Bereithaltung der Arbeits
kleidung (Blusen, Hosen, Kopf- und Fussbekleidungen) 
Sorge zu tragen und die kostenlose Benutzung der Bä
der zweimal in der Woche, u. U. während der Arbeits
stunden, zu gestatten. Sch.

39. D ie  G e f ä h r d u n g  d u r c h  F e r r o s i l i -  
z i u m. Von Gewerbeassessor Dr. Tittler, Halle a. S. 
Concordia 1910, S. 472 ff. und S. 497. Der Aufsatz be
handelt das Ergebnis der vom Materialprüfungsamte in 
Gross-Lichterfelde vorgenommenen eingehenden Unter
suchung (Mitteilung des Amtes, 5. Heft, 1910) über die
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Ursachen der bekannten Vergiftungs- und Explosions
gefährlichkeit von im elektrischen Ofen gewonnenem 
Ferrosilizium. Danach ist es sehr wahrscheinlich, dass 
die Entwicklung des giftigen Phosphorwasserstoffs 
beim Zutritt von Feuchtigkeit erst bei Anwesenheit von 
Kalziumphosphid möglich ist, denn Eisenphosphid 
selbst ist nicht oder nur sehr schwer zersetzbar. Das 
mehrfach beobachtete gleichzeitige Auftreten von Arsen
wasserstoff scheint nur selten vorzukommen. Als Ur
sache der häufig beobachteten Explosionen von Ferro
silizium ist mit grösser Wahrscheinlichkeit das als Ver
unreinigung häufig vorkommende Kalziumkarbid fest
gestellt worden, aus dem sich bei hinzutretender Feuch
tigkeit Azetylengas entwickelt, das sich dann durch 
äusseren Anlass entzündet. Daneben können Explo
sionen auch durch den selbstentzündlichen Phosphor
wasserstoff hervorgerufen werden.

Für die Verhütung von Unfällen haben die Ver
suche wichtige Fingerzeige gegeben; es hat sich her
ausgestellt, dass die höchstprozentigen Ferrosilizium- 
sorten im allgemeinen weniger leicht zersetzbar sind, 
als die niedrigprozentigen. Als besonders gefährlich 
gelten solche mit 40 bis 70 % Silizium. Vergl. Mitteil. 
S. 15, VIII. 24. Sch.

40. ü b e r  d i e  G e f a h r e n ,  d i e  b e i  d e r  
L a g e r u n g  u n d  d e m  T r a n s p o r t e  v o n  
F e r r o s i l i z i u m  e n t s t a n d e n  s i n d .  Nach 
einem vom Medizinalbeamten des Local Government 
Board in London erstatteten Berichte. Von C. Göpner- 
Hamburg. Die ehem. Ind. 1911, No. 2, S. 31.

41. Unter der Überschrift „Streifzüge“ bringt die
Zeitschrift Stahl und Eisen 1910, No. 49, S. 2092 eine 
durch Abbildungen erläuterte Beschreibung mehrerer 
interessanter und zweckmässiger H i l f s a p p a r a t e  
f ü r  d e n  G i e s s e r e i b e t r i e b .  Besonderes Inter
esse vom Standpunkt der Gewerbehygiene und Unfall
verhütung verdienen die verschiedenen Eisenscheider 
zum Abscheiden kleiner Eisenteile aus dem Formsand 
und die Pressluftabklopfer, wie die Pressluftabgrat- 
maschinen für die Putzerei, die beide mit Staubabsau
gung versehen sind. Beachtenswert ist der Hinweis, 
dass es auffällig ist, w ie  w e n i g  m a n  s i c h  n o c h  
i n G i e s s e r e i e n  d e r H i l f s h e b e z e u g e  (z. B. 
der pneumatischen) b e d i e n t .  Weiterhin wird auf 
eine Vorrichtung für den Kupolofen hingewiesen: einen 
sehr einfach herzustellenden Schlackenkasten. Die 
Einrichtung besteht aus einem oder mehreren Behältern, 
die man in den Boden versenkt und die man, wenn sie 
ausser Gebrauch sind, abdeckt. Bevor man die 
Schlacke hineinlaufen lässt, stellt man einen eisernen 
Haken hinein, an dem man den erstarrten Schlacken
klumpen mittels Kran herausheben kann. A.

42. D e r  A r b e i t e r s c h u t z  i n d e r  g e s u n d 
h e i t s s c h ä d l i c h e n  u n d  s c h w e r e n  I n d u 
s t r i e .  Von Franz Wieber, Vorsitzender des christ
lichen Metallarbeiterverbandes. Duisburg 1909. Ver
lag Christi. Metallarb.-Verb. Deutschlands. Die Ar
beit wird trotz zahlreicher Mängel dem Gewerbeauf
sichtsbeamten, der in der Lage ist, die Verhältnisse an 
Ort und Stelle n a c h z u p r ü f e n ,  manch wertvollen 
Fingerzeig geben und wird auch dem Sozialpolitiker In
teresse abnötigen. Entschieden zu tadeln ist der häu
fig zutage tretende Mangel an Objektivität und an Kri
tik bei der Verarbeitung des aus Arbeiterkreisen stam

menden Materials. Der Wert der Arbeit wird durcli 
die oft geradezu sinnlosen Übertreibungen stark herab
gesetzt. Gleich zu Beginn in der Einleitung findet sich 
folgende Stelle: „In der schweren Industrie (Hütten-, 
Stahl- und Walzwerke) dürften zurzeit annähernd 
300000 Arbeiter beschäftigt sein, welche unter den g e 
f ä h r l i c h s t e n  und g e s u n d h e i t s s c h ä d l i c h 
s t e n  Verhältnissen zu arbeiten gezwungen sind. . . .. 
Die Gefährlichkeit des Betriebes, Hitze, Staub und gif
tige Gase, denen die Arbeiter ausgesetzt sind, haben 
die zahlreichsten Unfälle und Krankheiten im Gefolge; 
trotzdem entbehren diese Arbeiter bis z u r z e i t  
n o c h  j e g l i c h e n  g e s e t z l i c h e n  A r b e i t e r 
s c h u t z e s . “ Offenbar rechnet Verfasser hier zu den 
„Arbeiterschutzvorschriften“ nur die Vorschriften über 
Maximalarbeitszeit und Pausen für erwachsene männ
liche Arbeiter, wie sie auf Grund des § 120 e R.G.O. er
lassen werden können. (Vergl. die inzwischen in Kraft 
getretene Bekanntmachung betr. Anlagen der Gross
eisenindustrie vom 17. 12. 08.) Anders wäre diese un
geheuerliche Behauptung gar nicht zu verstehen. Die 
Arbeiterschutzvorschriften der §§ 120 a folg. R.G.O., 
die Vorschriften über Lage und Dauer der Arbeitszeit 
und der Pausen für Arbeiterinnen und jugendliche Ar
beiter, die Sonntagsruhevorschriften, die Unfallverhü
tungsvorschriften der Berufsgenossenschaft, sie alle 
scheinen dem Verfasser unbekannt zu sein, und von der 
Tätigkeit und den Erfolgen der Gewerbeaufsichtsbeam
ten und der Beauftragten der Berufsgenossenschaft 
weiss er kein Wort zu erwähnen. Nebenbei bemerkt 
spricht hier Verfasser von 300 000 Arbeitern und er
weckt durch seine weiteren Ausführungen über die 
„Feuerarbeiter“ den Eindruck, als handele es sich nur 
um solche. Tatsächlich entspricht jedoch die ange
gebene Zahl ungefähr der Summe a l l e r  in Hütten
betrieben beschäftigten Arbeiter, wovon doch nur ein 
verhältnismässig kleiner Prozentsatz zu den eigent
lichen Feuerarbeitern zu rechnen ist.

Einige weitere Kraftstellen sind folgende: „Bei den 
Öfen älteren Systems sind die Arbeiter gezwungen, 
beim Füllen in den brennenden Ofen zu steigen, m i t 
t e n  i n G a s e  u n d  F l a m m e n  (!), um Koks und 
Erze zu verteilen.“ „Bei dem Rösten der Erze ent
wickeln sich scharfe Schwefeldämpfe, die in kurzer 
Zeit die Kleidungsstücke zerfressen, besonders Leinen, 
weshalb die Arbeiter meistens nur wollene Kleidungs
stücke tragen können.“

„Schlimmer noch sieht es aus in den Bessemer-, 
Thomas-, Martin- und Walzwerken. Hier haben die 
Arbeiter besonders an den Öfen, Konvertern und Giess
gruben geradezu eine höllische Arbeit zu verrichten, wo 
sie von dem Feuer, fliessendem Eisen, oder umgeben 
von weissglühenden Blöcken geradezu gebraten wer
den. ■ Es verdient Bewunderung, dass sich immer noch 
Menschen zu solcher Arbeit bereitfinden.“

Eine Schrift, die nicht nur Agitation treiben, son
dern Anspruch darauf erheben will, ernst genommen zu 
werden, müsste derartige Übertreibungen und Ent
stellungen des tatsächlichen Sachverhaltes zu vermeiden 
wissen. A.

S. a. II, 9, 10; V, 11, 14; VI, 25; X, 17.
IX. Industrie der Steine und Erden.

13. E in  B l e i g e s e t z  i n  d e n  N i e d e r l a n 
d e n .  Keram. Rundsch. 1910, S. 530. Am 10. August
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1909 ist in den Niederlanden ein Kgl. Erlass veröffent
licht worden (Gesetzblatt No. 290), der den Kgl. Erlass 
v. 13. Juli 1906 (G.-Bl. No. 204) in seiner durch Kgl. 
Erl. v. 17. Sept. 1906 (G.-Bl. No. 243) abgeänderten 
letzten Fassung aufhebt und gemäss Art. 4 des Arbeits
gesetzes eine Ausführungsverordnung aufstellt. In § 5 
sind für Fabriken und Werkstätten der keramischen In
dustrie Vorschriften gegeben, die nach dem Bulletin des 
Internationalen Arbeitsamtes, Jena 1910, S. 418 bis 420, 
wiedergegeben werden. Bl.

14. S t a u b  i n H e r a m i s c h e n  B e t r i e b e n .
Keram. Rundsch. 1910, S. 531. Zur Bindung des auf 
dem Boden lagernden Staubes empfiehlt Verf. Epphy- 
grit, dessen w'ässerige Lösung auch für Innenräume und 
für alle Arten von Fussboden geeignet sei und sich gut 
bewährt habe. Das Epphygrit ist ein Chlormagnesium
präparat mit Beigabe eines klebenden, kleisterartig wir
kenden Stoffes. Es ist vollkommen geruchlos und un
schädlich für Kleidung und Schuhwerk. Es kann von 
Hans Hauenschild G. m. b. H. Berlin NW. 21 bezogen 
werden. Bl.

15. U n t e r s u c h u n g e n  a n  G l a s b l ä s e r n .
Von Lommel. Naturwiss.-med. Ges. zu Jena. Münch, 
med. Wochenschr. 1911, S. 110. Emphysem im klini
schen Sinne (mit Bronchitis, Atmungsinsuffizienz, Herz- 
ercheinungen) war mit wenigen Ausnahmen nicht vor
handen. Dagegen zeigte sich die Atemmechanik im 
Sinne des Emphysems bei den etwas älteren Glas
bläsern verändert. F.

16. V o r r i c h t u n g  z u m  m e c h a n i s c h e n  
F l a s c h e n b l a s e n .  Von A. Tourres &  Co. Gra- 
ville St. Honorine, Frankr. D. R. P. 227 868.

S. a. II, 10; X, 12,

X. Chemische Industrie, Sprengstoffindustrie, Gas
erzeugung, Seifen, Fette, Öle usw.

11. A n l a g e  z u m  s t a u b f r e i e n  U m f ü l l e n  
v o n  B l e i w e i s s .  Von Gew.-Ass. Zäuner-Frankfurt
a. M. Soz.-Techn. 1911, S. 52. Mit Abb.

12. D i e L a g e r u n g u n d V e r w e n d u n g v o n  
S p r e n g s t o f f e n  u n d  Z ü n d m i t t e l n  b e i  d e r  
A u s f ü h r u n g  v o n  S p r e n g a r b e i t e n  i n  
B a y e r n .  Ortspolizeiliche Vorschrifteil, erlassen vom 
Kgl. bayer. Staatsministerium des Innern. Zeitschr. f. 
d. gesamte Schiess- u. Sprengstoffwes. 1911, S. 35.

13. E in  B e i t r a g  z u r  F a b r i k a t i o n  d e s  
K n a l l q u e c k s i l b e r s .  Von Fabrikdirektor a. D.
O. Hagen-Dresden. Zeitschr. f. d. ges. Schiess- u. 
Sprengstoffwes. 1911, No. 1, S. 4. Mit Abb. Für den 
Gewerbehygieniker von Wichtigkeit.

14. F o r t s c h r i t t e  d e r  G a s e r z e u g u n g  
u n d  G a s v e r w e n d u n g .  Von H. Bunte. Zeitschr. 
f. angew. Chem. 1910, Heft 52, S. 2449 ff.

15. D ie  E n t f e r n u n g  d e r  G r a p h i t a n 
s ä t z e  a u s  d e n  S t e i g r o h r e n  d e r  K o k s 
ö f e n  m i t  N e b e n p r o d u k t e n g e w i n n u n g .  
Von A. Thau, Spennymoor (England). Glückauf 1910, 
S. 1839. Verf. verwirft aus betriebstechnischen Grün
den das Ausbrennen der Steigrohre und beschreibt Ein
richtungen, die zur mechanischen Reinigung der Steig
rohre dienen sollen. Bl.

16. N e u e s  U m s c h a l t e v e n t i l  für  R e g e 
n e r a t i v f e u e r u n g e n .  Zeitschr. f. Dampfk.- u.

Masch.-Betr. 1910, S. 449. Die neue Umschaltevorrich- 
tung (System E. Krause, Köln-Lindenthal, D. R. P.) be
steht zur Hauptsache aus zwei halbkugelförmigen 
Glocken, von denen die äussere, grössere Glocke den 
Anschluss an die Hauptleitung bewirkt, während die 
innere kleine das eigentliche Umschalteorgan darstellt. 
Sie besitzt einen Rohransatz, der durch Heben, Drehen 
und Senken über eine der aus dem Aufsatzbecken her
ausragenden Anschlussstutzen der verschiedenen Gas
kanäle gebracht werden kann. Der Abschluss der bei
den Glocken wird durch Wasser bewirkt. Die Betäti
gung des Ventils erfolgt durch eine besondere Steuer
vorrichtung von aussen. Bl.

17. H e r s t e l l u n g ,  A u f b e w a h r u n g  u n d  
V e r w e n d u n g  v o n  A z e t y l e n .  Zulassung der 
Azetylenapparate der Firmen Autogenwerk Sirius G. m.
b. H. in Düsseldorf - Hafen unter der Bezeichnung 
„Perfekt“ und Azetylenwerk Hesperus in Stuttgart unter 
der Bezeichnung „Hesperus“ unter den näher angegebe
nen Bedingungen. Erl. d. H. Min. f. H. u. Gew. v.
5. u. 6. 1. 1911. Min.-Bl. S. 20 u. 21.

18. U n f a l l  b e i m  Ö f f n e n  e i n e r  B e a g i d -  
b i i c h s e .  Zeitschr. d. bayer. Rev.-Ver. 1910, S. 217. 
Beim öffnen einer Büchse Beagid (Karbidpräparat) mit 
dem Lötkolben erfolgte eine heftige Explosion. Der die 
Büchse öffnende wurde durch die herausgeschleuder
ten Patronen sehr schwer im Gesicht verletzt. Beim 
öffnen von Beagidbüchsen ist daher die gleiche Vor
sicht anzuwenden wie beim öffnen von Karbidbüchsen 
und von der Verwendung des Lötkolbens abzusehen.

Bl.
S. a. I, 9; II, 10; IV, 14.

XI. Textilindustrie, Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe.
12. D ie  A n w e n d u n g  v o n  S t a u b a b s a u 

g e r n  z u m  R e i n i g e n  d e r  K a r d e n b e l ä g e .  
(The Engineer vom 20. Jan. 1911.) Zeitschr. d. Vereins 
Deutscher Ing. 1911, No. 5, S. 199. Die von Cook &  

Co. in Manchester herrührende Einrichtung besteht im 
wesentlichen aus zwei an eine Staubabsaugeanlage mit 
hoher Luftleere angeschlossenen Düsen, welche an ge
eigneten Stellen der Karde in unmittelbarer Nähe des 
vorübergehenden Belages zwangläufig über die ganze 
Breite der Karde hin- und hergeführt werden. A.

13. D ie  g e s u n d h e i t l i c h e n  V e r h ä l t 
n i s s e  i n d e r  T e x t i l  h e i  m a r b e i t  i m L a n d 
k r e i s e  M ü h l h a u s e n  i. T h . Von Kreisarzt Med.- 
Rat Dr. Seiffert. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. u. 
öffentl. Sanitätswesen. 1911, 1. Heft, S. 135. Wesent
lich erscheint die Feststellung, dass die Tuberkulose
sterblichkeit nicht höher ist als in den Bauerndörfern. 
Daraus sei zu schliessen, dass die Einatmung des Woll
staubes keine besondere Schädigung der Lungen ver
ursache. F.

14. B e t t f e d e r n r e i n i g u n g s a n s t a l t e n .  
Vermeidung unzulässigen Überdruckes in den einge
bauten Dampferzeugern. Erl. d. H. Min. f. H. u. Gew. 
v. 19. 1. 11. Min.-Bl. S. 34.

15. Eine neue Polizei Verordnung, durch welche 
d i e  B e n u t z u n g  v o n  Z e m e n t  i n d e n  S c h u h -  
u n d S c h ä f t e f a b r i k e n  erschwert wird. Der 
Schuhmarkt 1911, No. 2, S. 43. Der Aufsatz bekämpft 
den bekannten Entwurf für eine neue Polizeiverordnung
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betreffend den Verkehr mit Mineralölen und Mineralöl
mischungen. Zu den „Mischungen“ und zwar zur 
Klasse I im Sinne dieses Entwurfes gehört auch die in 
den Schuhfabriken benutzte Gummilösung, der soge
nannte Zement. Wirklich triftige Einwände gegen den 
Entwurf werden nicht vorgebracht. Interessant ist nur 
die Angabe, dass alljährlich in Deutschland 10 000 bis 
12 000 Doppelzentner Gummilösungen hergestellt wer
den. Wenn dann später der Bezug von Zement in 
Sendungen von 15 kg als „tropfenweiser Bezug“ be
zeichnet wird, so ergibt sich daraus, dass in den Schuh
fabriken zurzeit wohl nicht unbeträchtliche Mengen die
ser feuergefährlichen Substanz gelagert und verarbeitet 
werden. A.

XII. Papierindustrie, polygraphische Gewerbe.
. 6. A n t i m o n v e r g i f t u n g  d e r  S e t z e r .

Soziale Praxis 1910, No. 13, S. 413. Gewisse Krank
heitserscheinungen: Nervosität, Schlaflosigkeit, Schwin
delgefühl, Kopfschmerz, rheumatische Beschwerden 
mannigfacher Art, Brechneigung, Magen- und Darm
störungen und Stuhlverstopfung Hessen sich nicht auf 
Bleivergiftung zurückführen und veranlassten die Ärzte 
Dr. Schrumpf und Dr. Zabel zur Vornahme von Blut
untersuchungen. Hierbei wurde eine auffällige Ver
minderung der weissen Blutzellen festgestellt, was nach 
Ansicht der Ärzte auf eine stattgehabte A n t i m o n 
v e r g i f t u n g  zurückzuführen war. Die Vergiftung 
wird als harmlose Krankheitserscheinung bezeichnet. 
Nach kurzer Zeit soll Gewöhnung eintreten. A.

XIII. Lederindustrie, Industrie der Holz- und Schnitzstoffe, 
Zelluloid usw.

6. Z e l l u l o i d  u n d  Z e l l u l o i d - E r s a t z .
Von A. Jaeckel-Charlottenburg. Die Gummi-Ind. 1911, 
No. 1, S. 1. Einen vollwertigen Zelluloidersatz gibt es 
bisher nicht. F.

7. R e g e n e r i e r e n  u n d  a n d e r w e i t i g e  
V e r w e r t u n g  v o n  v u l k a n i s i e r t e n  K a u t 
s c h u k a b f ä l l e n .  Von Chemiker E. J. Fischer. Die 
Gummiindustrie 1911, No. 1 ff.

S. a. XI, 15.

XIV. Sonstige Industriezweige.
5. S c h u t z v o r r i c h t u n g e n  i n d e r  N a h 

r u n g s m i t t e l i n d u s t r i e .  Die Nahrungsmittel
industrie-Berufsgenossenschaft bringt in ihrem Jahres
bericht für 1909 die Beschreibung einer Schutzvorrich
tung für Teigausstechmaschinen, einer Feststellvorrich
tung für Kippkochkessel, Schutzvorrichtungen an einer 
Bliss-Presse und einer Kurbelpresse, Drehkran mit 
Sicherheitsabschluss für Aussenluken, Zahnradverklei
dung an einer Gefriermaschine, Schutzvorrichtung für 
Spekulatiusmaschinen sowie verschiedene Konstruktio
nen von Zentrifugendeckelverschlüssen. Bl.

6. E x p l o s i o n  e i n e r  D a m p f b r a u p f a n n e .  
Zeitschr. d. bayer. Rev.-Ver. 1910, S. 223. Bei der Ex
plosion einer Dampfbrau- (Maisch- undWiirze-) Pfanne 
riss die innere, aus 6 mm starkem Kupferblech in einem 
Stück hergestellte und mit der äusseren durch Steck
schrauben verbundene Schale von der Mitte aus gegen 
den Rand auf. Die Schale hatte sich in der Nähe des 
Risses beträchtlich ausgebeult und wies an der höchsten 
Stelle der Beule nur noch eine Wandstärke von 2 1/2 mm

auf. Die für 2 Atm. Betriebsdruck gebaute Pfanne hatte 
die üblichen Sicherheitsvorrichtungen: Manometer,
Entlüftungsventil, Dampfwasserableiter. In der Dampf
leitung befand sich ausser einem Absperrventil noch ein 
Druckverminderungs- und ein mit Hebel und Gewicht 
belastetes Sicherheitsventil von 30 mm Lichtweite. Der 
den Dampf liefernde Kessel ist für 8 Atm. genehmigt.

Die Ursache der Explosion war allem Anscheine 
nach zu hohe Dampfspannung infolge Versagens des 
Druckverminderungsventils. Bl.

XV. Anwohnerschutz. Abwässer, Abfallstoffe usw.
10. D ie  V e r b r e n n u n g s a n s t a l t  z u r  V e r 

n i c h t u n g  d e r  A b f ä l l e  u n d  K o n f i s k a t e  
a u f  d e m  S c h l a c h t h o f e  d e r  S t a d t  F r a n k 
f u r t  a. M. Von Schlacht- und Viehhofdirektor Mori- 
cinski-Frankfurt a. M. Sonderabdruck aus d. Gesund
heitsingenieur 1911, No. 1. Nach langen gründlichen 
Erwägungen hatte die Stadt Frankfurt a. M. den Ent
schluss gefasst, die Abfälle und Konfiskate des Schlacht
hofes in Korischen Verbrennungsöfen zu vernichten. Es 
werden über 400 000 kg Abfall jährlich beseitigt, was 
sich ohne Schwierigkeiten und in einer hygienisch völlig 
einwandfreien Weise ermöglichen lässt, die auch bei 
dem besteingerichteten chemisch-thermischen Verarbei
tungsverfahren niemals zu erreichen ist. Der Bericht 
sollte auch die eines besseren belehren können, die aus 
dem „kostbaren“ Material immer noch Schätze ge
winnen wollen und dann doch — mit Verlusten arbei
ten. Vor allem sollten die Schlachthofverwaltungen 
sich keinen weiteren Täuschungen mehr hingeben, denn 
das Verbrennungsverfahren ist nicht nur hygienisch vor
teilhaft und allen anderen Vernichtungsarten vorzu
ziehen, sondern es ist auch, soweit es sich in der Haupt
sache um den gewöhnlichen Schlachtabfall handelt, 
wirtschaftlich mit einer bedeutenden Ersparnis verbun
den. Da die Zahl der aufgestellten Verbrennungsöfen 
in letzter Zeit ausserordentlich angewachsen ist, scheint 
man in der Tat endlich den von einer Grossstadt mit 
Erfolg beschrittenen Weg immer mehr zu wählen. F.

11. D ie  U n t e r s u c h u n g  u n d  B e u r t e i 
l u n g  d e s  W a s s e r s  u n d  d e s  A b w a s s e r s .  
Von W. Ohlmüller u. O. Spitta. J. Springer, Berlin
1910. 3. Aufl.

XVI. Verschiedenes.
7. W r a s e n b e s e i t i g u n g  i n K ü c h e n 

r ä u m e n  n a c h  d e m  n e u e n  V e r f a h r e n  „ S y 
s t e m  S o  k ö p f “ . Von Ingenieur Bänder, Kiel. Ges.- 
Ing. 1911, S. 30. Beschreibung eines vom Verf. erfun
denen Verfahrens zur Beseitigung des Wrasens, das 
darin besteht, dass vor dem Öffnen der Deckel an Koch
kesseln der Inhalt derselben vermittelst eines an die 
Wasserleitung angeschlossenen Strahlkondensators un
ter Vakuum gesetzt und durch die dadurch hervorgeru
fene Abkühlung die Bildung von Dampf durch frei
werdende Wärmemengen vermindert wird. Sch.

Anfragen
über gewerbehygienische Literatur, über Mass
nahm en zur Abwendung von Krankheits- und 
Unfallgefahren, über auf dem Gebiete der Ge
werbehygiene bew ährte Firmen usw. sind zu 
richten an das I n s t i t u t  f ü r  G e w e r b e 
h y g i e n e ,  F r a n k f u r t  a. M., B ö rs e n s tr .  19.

Druck der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Der Hundekot im Gerbereibetriebe.*)
Von Dr.  R.  F i s c h e r ,  G ew erbeinspektor zu Berlin NW .

In Industrie und Handel werden eine ganze Reihe 
von Stoffen tierischen Ursprunges verarbeitet. Ihre 
Verarbeitung gehört im Hinblick auf ihre wenig ange
nehmen Eigenschaften nicht gerade zu den bevorzugten 
Arbeitsweisen. Wegen ihrer starken Zersetzungsfähig
keit und wegen noch anderer Gefahren hat aber auch 
der Hygieniker manche Bedenken gegen ihre Nutzbar
machung vorzubringen.

Ein solcher Stoff ist auch der Hundekot, der in 
vielen Gerbereien zur Herstellung der H u n d e k o t 
b e i z e  dient. In rohem wie verarbeitetem Zustand 
ist der Hundekot zweifellos ein widerliches Produkt. 
Das könnte allein schon Anlass sein, ihn beim Gerb- 
verfahren auszuschalten und an seiner Stelle in gleicher 
Weise wirkende, weniger unappetitliche Ersatzmittel 
anzuwenden. Wenn auch auf diesem Wege bereits 
erfreuliche Fortschritte gemacht worden sind, so ist es 
bisher doch nicht gelungen, die Hundekotbeize bei der 
Herstellung gewisser Ledersorten ganz zu entbehren.

Die Zeiten, als man in den Gerbereien noch rein 
empirisch arbeitete, liegen nicht sehr weit zurück. Erst 
in neuerer Zeit versuchte man die hier üblichen Arbeits
vorgänge auf eine wissenschaftliche Grundlage zu 
stellen, was jedoch im Hinblick auf die sehr verschie
denen Prozesse erst teilweise gelungen ist. So scheint 
auch die wissenschaftliche Klärung der Wirkungsweise 
der angewandten verschiedenartigen Beizen und Beiz
verfahren noch nicht an ihrem letzten Ende angelangt 
zu sein. Nur mühsam und allmählich nähert man sich 
dem angestrebten Ziele.

Die Kotbeize hat den Zwreck, die noch vorhandene 
„Kalkschwulst“ der Blösse zu beseitigen, damit diese 
wieder zusammengeht oder „verfällt“ . Sie muss also 
den beim Kalken aufgenommenen Kalk entfernen und 
gleichzeitig alle Reste von fetthaltigen oder sonstigen 
Gebilden, wie auch von Blut, Schweiss und dergleichen 
im Kern und in der Narbe in Lösung bringen. Neben
her soll die Beize infolge der beim Beizprozess auf
tretenden Gasbildung das Corium lockern und die 
Haarbälge lösen, sodass noch etwa festsitzendes Haar 
leichter entfernt werden kann. Erst die so vorbereitete, 
also durch die Beizarbeit gründlich gereinigte und im 
Innern erschlossene Blösse vermag die dann zur An
wendung kommenden Gerbstoffe in der gewünschten 
Weise aufzunehmen.

Man hat also zunächst erkennen müssen, dass die 
Wirkung der Beizen nicht allein auf der Bildung

*) Nachdruck der Aufsätze nur unter Hinweis auf 
die M i t t e i l u n g e n  gestattet.

von Gärungssäuren, wie Milchsäure, Buttersäure und 
dergleichen beruhte, um lediglich den Kalkgehalt der 
Blösse zu beseitigen. Allein zu diesem Zweck ange
wandt, führte die Verwendung dieser Säuren nur sel
ten zu brauchbaren Erzeugnissen. Man erzielt dadurch 
in der Regel nur „blecherne“ oder „papierne“ Leder, 
während doch meist ein „griffiges“ Leder erwünscht 
ist. Es mussten also noch andere Gärungsprodukte 
beim Beizvorgange in Frage kommen, die eine ganz 
charakteristische Wirkung ausübten und auf Haut
fasern wie Hautzellen in einer besonders vorteilhaften 
Weise einwirkten. Die Ursache dieser eigenartigen 
Wirkungsweise erkannten vor allem Wood (Notting
ham) und Popp und Becker (Frankfurt a. M.). Die 
von ihnen angestellten Untersuchungen bestätigten, 
dass die in den Kotbeizen enthaltenen Chemikalien 
weder allein noch in Mischung miteinander die beim 
Beizen wirksame Substanz waren. Dagegen wurde von 
ihnen nach mehrjährigen bakteriologischen Unter
suchungen unter den verschiedenartigen im Hundekot 
Vorgefundenen Bakterien eine Reihe günstig wirkender , 
Beizbakterien vorgefunden und isoliert. Hauptsäch
lich waren es die in der Bauchspeicheldrüse enthalte
nen Fermente (Enzyme). Hiermit war der Weg ge
wiesen für die Herstellung brauchbarer künstlicher 
Beizstoffe, also zur Gewinnung von B a k t e r i e n 
b e i z e n  mit enzymatischer Wirkung, deren erste, das 
E r o d i n von Popp und Becker in Frankfurt a. M., 
sich bereits dauernd Zutritt in vielen Gerbereien ver
schaffen konnte. Es besteht aus einem Nährboden von 
peptonisierter Hautsubstanz und einem Gemisch aus
gesuchter Bakterien (Reinkulturen). Die Gestaltung 
dieses Produktes beruht auf dem Prinzip der sogenann
ten Überwucherungstheorie, genau so wie die Ver
wendung der rein gezüchteten Wein-, Bier- oder Bren
nereihefe oder der Milchsäurekulturen in der Molkerei 
usw.

Die Blössen werden von der Beizbrühe und den in 
dieser enthaltenen Bakterien durchdrungen. Diese 
scheiden durch ihre Lebetätigkeit Enzyme und lösliche 
unorganisierte Fermente aus, wobei das Eiweiss der 
Interzellularsubstanz abgebaut wird. Es entstehen 
Amine und schliesslich Ammoniak neben den Gärungs
säuren. Die sogenannten Grundseifen werden dadurch 
gespalten und löslich gemacht und gleichzeitig wird 
auch der Kalk in Lösung gebracht. Auf weitere wissen
schaftliche Ausführungen, die noch angeknüpft werden 
könnten, kann jedoch hier verzichtet werden.

In der Folge entstanden dann noch weitere bio
logische Beizmittel, wodurch die Hundekotbeizen eine 
weitere Zurückdrängung erfuhren. So u. a. das 0  r o - 
p o n  und das P u r g a t o l .  Das erstere, von der Fir
ma Dr. Röhm und Haas in Darmstadt herrührend und 
in den Handel gebracht, enthält Pankreasfermente und 
Ammoniumchlorid und gibt ohne vorherige Fermen
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tierung günstige Beizwirkung. Sein Erfolg beruht 
hauptsächlich auf den Verdauungsfermenten und zwar 
auf der Wirkung des Pankreatins, eines wässerigen 
Auszuges aus der Bauchspeicheldrüse. Das von Dr. 
Eberle in Stuttgart stammende und vertriebene Pur- 
gatol scheint auf ähnlicher Grundlage zu beruhen. 
Auf diesem Gebiete wird zurzeit emsig gearbeitet, und 
es ist bestimmt damit zu rechnen, dass auch für die Be
triebe noch geeignete künstliche Beizmittel gefunden 
werden, denen es anscheinend bis heute noch nicht ge
lungen ist, ihre Qualitätsleder — leichte, dünne Leder
sorten, Chrom-Chevreauxleder und dergleichen — ohne 
Zuhilfenahme von Hundekotbeizen zu gewinnen. Diese 
Bestrebungen finden wohl auch eine nachhaltige Stütze 
durch die Umgestaltung der politischen Verhältnisse in 
der Türkei, die die Fortschaffung der Hunde aus Kon
stantinopel zur Folge hatte. Denn dadurch wurde eine 
nicht unwesentliche Verteuerung des Hundekotes ver
ursacht, der ja gerade in grossen Mengen per Schiff 
oder Bahn aus der Türkei, auch aus der asiatischen, 
eingeführt wird. Dass die Einführung der angenehmeren 
künstlichen Beizstoffe die althergebrachte Gewöhnung 
der Gerber noch oft im Wege steht, soll ebenfalls er
wähnt werden, ebenso, dass auch manche Arbeiter, die 
das. wertvolle Material von ihren Kindern sammeln las
sen, ein Interesse an der Beibehaltung des Hundekots 
haben.

Die Bereitung der Hundekotbeize vollzieht sich 
äusserst einfach. Der in Säcken bis zu 100 kg Gewicht 
angelieferte Kot wird in Holzbottiche oder Holzeimer 
entleert. Darin wird er mit heissem W asser über
gossen und einige Zeit stehen gelassen. Das Über
giessen geschieht oft abends, man findet dann am näch
sten Tage eine mörtelartige weiche Masse vor. An 
den aufsteigenden Blasen ist zu ersehen, dass der Gä
rungsprozess eingeleitet ist. Die breiige Masse wird 
in einen grösseren Holzbottich entleert und in diesem 
durchgearbeitet (gestampft) und dann durch weiteren 
Zusatz von heissem Wasser verdünnt. Das Wasser 
darf aber nicht kochend sein, weil sonst die Bakterien 
abgetötet werden. Man lässt nun entweder absetzen 
oder bringt die Brühe durch ein Sieb, auf welchem nach 
dem Durchrühren alle festen Bestandteile wie Holz, 
Stroh, Knollen, Steine, Sand, Knochensplitter usw. Zu
rückbleiben. Das Zurückbleibende wird nochmals mit 
heissem W asser ausgewaschen. In manchen Betrieben 
wird die Brühe noch weiter verdünnt und durch ein 
grobes Leinen filtriert. Die so gewonnene klare Hunde
kotbrühe wird schliesslich in die Bottiche oder Has
peln gegeben, in denen sich die zu beizenden Blössen 
befinden. Es wird nun sofort mit Stangen getrieben 
oder — was jetzt wohl die Regel sein wird — maschi
nell bewegt. Auf die Vorgänge, die sich hierbei ab
spielen, ist bereits verwiesen worden. Die Beizdauer 
beträgt bei leichten Fellen etwa 3 1/2, bei schweren 
etwa 10 Stunden, bis der nötige Effekt erreicht ist. 
Dies ist zum Beispiel bei Handschuhleder daran zu er
kennen, dass sich das Fleisch mit dem Fingernagel leicht 
vom Fell abschieben lässt, und dies leicht und willig, 
nach jeder Richtung, ob lang oder quer, fällt, während 
man bei Schuhleder nicht so weit gehen darf, weil dann 
die Haltbarkeit des Coriums ungünstig beeinflusst 
würde. Die gebeizten Blössen werden mit der 
Hand aus der Beizbrühe genommen, abgespiilt und

auf den Scherbaum zum Abziehen des Fleisches ge
bracht.

Dass der Hundekot an und für sich ein widerliches 
Produkt ist, wurde schon eingangs anerkannt. Ebenso 
wenig ist zu bestreiten, dass die Herstellung der Hunde
kotbeize und das weitere Hantieren mit ihr keine an
genehmen Arbeiten sind. Sie sind dies aber wohl ledig
lich wegen der dabei auftretenden Gerüche nicht. 
Denn andere Übelstände, wie Gesundheitsschädigungen 
der Arbeiter, sind bei diesen Arbeiten nicht bekannt ge
worden. Wenn das Verfahren im Hinblick auf die im 
Hundekot etwa befindlichen Eier des Hundebandwurms 
als im höchsten Grade gesundheits- und sogar lebens
gefährlich bezeichnet worden ist, so handelt es sich 
hierbei nur um eine Annahme und nicht um Tatsachen. 
Jedenfalls sind Fälle, dass die Eier des Hundeband
wurmes in die Verdauungsorgane von Gerbereiarbeitern 
gelangt sind, um sich zu den überaus gefährlichen 
Blasenwürmern zu entwickeln, die, indem sie in 
Leber, Gehirn oder Auge gelangen, und so das 
Leben bedrohen, nicht vorgekommen. Das beweist 
vor allem auch die Tatsache, dass in den grossen, ge
waltige Mengen von Hundekot verarbeitenden Gerbe
reien einzelne Personen seit einer langen Reihe von 
Jahren lediglich mit der Herstellung der Hundekotbeize 
beschäftigt werden, ohne dass sie hierdurch gesund
heitlich geschädigt worden wären. In einem Gross
betrieb konnten zudem auf 100 beschäftigte Arbeiter
0,15 Fälle von Gehirn- und Rückenmarkserkrankung 
mit 2,04 Krankheitstagen, 0,46 Fälle von Augenleiden 
mit 3,95 Krankheitstagen und 0,34 Fälle von Blasen-, 
Leber-, Milz- und Nierenleiden mit 12,51 Krankheits
tagen ermittelt werden. Diese Feststellungen erstrecken 
sich über fünf Jahre, wobei insgesamt 3236 Personen 
in Frage kamen; sie bieten nichts Aussergewöhnliches 
und geben keinen Anlass zu irgendwelchen Befürch
tungen gedachter Art. Es erscheint daher die An
nahme berechtigt, dass der in glühender Sonnenhitze 
getrocknete Hundekot keine entwicklungsfähigen Eier 
erwähnter Art mehr enthält. Das dürfte auch der 
Grund sein, warum der zur Verfälschung beigemischte 
Menschenkot keine schädlichen Krankheitskeime in sich 
birgt, obwohl in den Ursprungsländern des Hundekots 
(Asien) Seuchen und Epidemien eigentlich nicht auf
hören. Ebensowenig ist auch bekannt geworden, dass 
der europäische Hundekot als Träger von Infektions
keimen gewirkt hat. Es liegen also keinerlei Tatsachen 
vor, aus denen eine Gesundheitsschädigung der mit 
Hundekot tätigen Gerbereiarbeiter durch in diesem ent
haltene Krankheitskeime gefolgert werden kann. Es 
besteht also auch kein Anlass, die Bereitung und Ver
wendung von Hundekotbeizen zu erschweren oder zu 
verbieten.

Immerhin muss diesem Verfahren die besondere 
Aufmerksamkeit der Industriellen und der Gewerbeauf
sichtsbeamten zugewendet sein, umsomehr, als es bei 
geeigneten Vorkehrungen völlig gefahrlos bleiben und 
sogar auch- an seiner „Widerlichkeit“ verlieren kann. 
Das Entleeren des Hundekots aus den Säcken in die 
Bottiche (Eimer) hat wegen der dabei auftretenden 
Staubentwickelung entweder im Freien oder in gut ge
lüfteten und gut rein gehaltenen Räumen zu erfolgen, 
wobei das Anlegen eines Mund- und Nasenschützers 
ratsam ist. Nach dem Wässern des Kotes kommt eine
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Staubentwickelung überhaupt nicht mehr in Frage. 
Durch das Tragen von Arbeitskleidern und von ge
nügend langen Gummi- oder Lederhandschuhen wird 
ferner jeder weiteren Beschmutzung des Körpers und 
der Hände vorgebeugt. Gegen den beim Wässern und 
Lösen des Kotes auftretenden widerlichen Geruch kann 
im Interesse der Arbeiter etwas getan werden, wenn 
diese Arbeiten sowie das Durchsieben des Kotbreies 
unter einem Abzug geschehen. Im übrigen ist den Ar
beitern hinreichend Gelegenheit zum Waschen, insbe
sondere zum Reinigen der Hände vor dem Einnehmen 
der Mahlzeiten und vor dem Verlassen der Arbeit zu 
geben. Es sind also durchweg leicht durchführbare 
Massnahmen, durch die etwa drohende Gefahren mit 
voller Sicherheit abgewendet werden können.

Das Ergebnis vorstehender Ausführungen lässt 
sich, wie folgt, kurz zusammenfassen:

1. H u n d e k o t  u n d  H u n d e k o t b e i z e n  s i n d  
z w a r  w i d e r l i c h e ,  a b e r  n a c h  d e n  
b i s h e r  i m G e r b e r e i b e t r i e b e g e 
m a c h t e n  E r f a h r u n g e n  k e i n e  g e 
s u n d h e i t s s c h ä d l i c h e n  P r o d u k t e ;

2. s o l a n g e  g e s u n d h e i t l i c h e  S c h ä d i 
g u n g e n  d u r c h  H u n d e k o t b e i z e n  n i c h t  
n a c h w e i s b a r  s i n d ,  k a n n  i h r e  H e r 
s t e l l u n g  u n d  V e r w e n d u n g  w e d e r  
d u r c h  b e s o n d e r e  M a s s n a h m e n  e r 
s c h w e r t  n o c h  v e r b o t e n  w e r d e n ;

3. d i e  m i t  H u n d e k o t  u n d  H u n d e k o t 
b e i z e n  b e s c h ä f t i g t e n  G e r b e r  k ö n 
n e n  d u r c h  e i n f a c h s t e  h y g i e n i s c h e  
M a s s n a h m e n ,  i n s b e s o n d e r e  d u r c h  
P f l e g e  k ö r p e r l i c h e r  S a u b e r k e i t ,  
h i n l ä n g l i c h  g e s c h ü t z t  w e r d e n ;

4. d e r  E r s a t z  d e r  H u n d e k o  t b e i z e d u rch  
w e n i g e r  w i d e r l i c h e ,  k ü n s t l i c h e  
B e i z m i t t e l  i s t  e r s t r e b e n s w e r t  u n d  
m a c h t  a u f  G r u n d  w i s s e n s c h a f t 
l i c h e r  u n d  p r a k t i s c h e r  E r f a h r u n 
g e n  b e r e i t s  g r o s s e  F o r t s c h r i t t e .

L ite ra tu r :  Separatabdruck aus Heft XXIII, Jahrg. X 
der Zeitschrift für öffentliche Chemie: Bakteriologische 
Vorgänge in der Lederindustrie. Von Dr. Becker — 
Frankfurt a. M. — Ledertechn. Rundschau Nr. 52, 1910: 
Die Handschuhleder-Fabrikation. — Ledermarkt-Collegium 
Nr. 422, 1910: Probleme der Lederindustrie. Von Prof. 
Dr. Procter.

Auszug aus dem Bericht der Königl. englischen 
Inspektoren der Pulver- und Sprengstoff

industrie für das Jahr 1909.
(Annual report of His Majesty’s inspectors of explosives 

for the year 1909.)
In England unterstehen alle Betriebe, die Pulver 

und Sprengstoffe herstellen, lagern und verkaufen, nach 
dem Sprengstoffgesetz von 1875 der Aufsicht staatlicher 
Inspektoren. Letztere haben nicht nur alle Fabriken, 
die Pulver herstellen und auf Lager (magazines) halten, 
zu besichtigen, sondern auch den Aufbewahrungs
räumen (stores) in Bergwerken, Steinbrüchen und ähn
lichen Betrieben sowie den kleinen Verkaufsläden (re- 
gistered premises), die nicht die für eine dauernde Kon
zession (license) erforderliche Pulvermenge lagern, ihre

Aufmerksamkeit zu schenken. Aus dem Jahresberichte 
für 1909 sei über die Tätigkeit (und die Ratschläge) 
dieser Beamten folgendes wiedergegeben.

Mit der F a b r i k a t i o n  befassten sich 33 Fabri
ken mit beschränkter und 107 mit dauernder Konzes
sion. Hinsichtlich der Konstruktion der gefährlichen 
Gebäude vertreten die Berichterstatter die Ansicht, dass 
diese möglichst leicht gebaut sein müssen. Als zurzeit 
bestes Material wird verschaltes Wellblech oder ein 
leichter, feuersicherer Stoff „Uralite“ genannt, für die 
Bedachung sind Schieferplatten und Ziegel gefährlich, 
während geteerte Dachpappe das Feuer leicht .überträgt, 
sodass auch hier nur Wellblech und Uralite in Frage 
kommen, obgleich auch gegen diese manche Bedenken 
zu erheben sind. In den Lagerhäusern entsteht die 
Hauptgefahr durch Eintritt Unbefugter. Für diese 
Räume ist eine feste Konstruktion mit Ziegelmauerwerk 
oder Beton zu empfehlen. Eine Ausnahme ist für den 
Fall zu machen, dass ein Wächter stets, auch nachts, 
Sonntags und an Feiertagen zugegen ist; ein entspre
chend starkes Wellblech wäre dann zuzulassen. Die 
Wandbekleidung in gefährlichen Räumen braucht nicht 
unbedingt aus Holz zu sein. Reiner Zement, d. h. Ze
ment ohne Sand kann benutzt werden und in sehr stau
bigen Räumen hat eine Wandbekleidung, die mittels 
Schlauch abgespritzt werden kann, viele Vorteile. Der 
Fussboden sollte aus weichem Material sein, z. B. 
Holz oder Asphalt ohne groben Sand. Jedoch müssen 
alle Ritzen und Spalten sorgfältig verschmiert werden, 
um darin eine Ansammlung von Sprengstoffstaut) zu 
vermeiden. Türen müssen nach aussen schlagen, sich 
durch einen leichten Druck öffnen lassen, in genügen
der Anzahl vorhanden sein und sollten auf den Weg 
führen, der den Arbeitern zur Flucht dient. Die zu
lässige Menge von Sprengstoff in gefährlichen Gebäu
den hängt hauptsächlich von den Abständen zwischen 
den einzelnen Gebäuden ab.

Die zulässige Anzahl von Arbeitern in gefährlichen 
Räumen richtet sich nach der Art der Arbeit und nach 
der Zahl der benutzbaren Ausgänge. Man sollte daran 
festhalten, dass bei der Fabrikation von Sprengpatro
nen, von Patronen für Gewehre und bei ähnlicher Tätig
keit wie z. B. beim Laden von Feuerwerkskörpern, wo
bei mit beträchtlichen Mengen von losem Sprengstoff 
hantiert wird, sich nicht mehr als vier Personen mit 
Ausnahme der Aufseher in den einzelnen Räumen auf
halten. In den Packräumen, in denen die Sprengstoffe 
durch Papierhülsen geschützt sind, kann diese Zahl auf 
sechs erhöht werden, falls zwei Ausgänge vorhanden 
sind. Hierüber hinaus zu gehen, ist selten notwendig, 
ausser wenn eine sehr geringe Menge Sprengstoff für 
jede Person zur Verarbeitung gelangt und wenn mittels 
geeigneter Schutzwände dafür gesorgt ist, dass bei 
einer Explosion nur eine Person verletzt werden kann.

An L a g e r s t ä t t e n  gab es im Jahre 1909 in 
England, Schottland und Irland 440 Pulver- und Spreng
stoffschuppen in Fabriken (magazines), 2950 Aufbewah
rungsräume (stores) für Sprengstoffe, z. B. in Berg
werken, Steinbrüchen usw. und 33 007 kleine Verkaufs
stellen für Pulver und Sprengstoffe (registered premi
ses). Alle diese Lagerstätten befanden sich, von ganz 
wenig Fällen abgesehen, in einem höchst zufrieden
stellenden Zustand.

Eine Erlaubnis zur E i n f u h r  von Sprengstoffen
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wurde in 145 Fällen gegeben. Die Menge der vom 
Auslande im Jahr 1909 eingeführten Nitroglyzerin
sprengstoffe betrug 1 311 488 Pfund. An nitroglyzerin
freien Sprengstoffen wurden 11 63572 Pfund eingeführt. 
Von den Nitroglyzerinsprengstoffen sind 829 480 Pfund 
sofort umgeschifft und ausgeführt worden. Die Zahl 
der importierten Zündkapseln belief sich auf 18 146 815, 
von denen 1 350 000 sofort nach anderen Ländern ver
laden wurden. An Feuerwerk wurden 783 502 'Pfund 
eingeführt.

Die Anzahl und die Verteilung der R e v i s i o n e n ,  
die von den staatlichen Aufsichtsbeamten für die 
Sprengstoffindustrie gemacht worden sind, ergeben
sich aus folgender Übersicht:

Revisionen in F ab rik en .................................... 261
Revisionen in Lagerschuppen von Fabriken . 494 
Revisionen in Aufbewahrungsräumen von 

Bergwerken usw.............................. ..... 79
Revisionen in Feuerwerksfabriken . . . .  1
Revisionen in kleinen Verkaufsstellen . . 148
Teilnahme bei der T o te n s c h a u .....................  6
Untersuchung von Unglücksfällen . . . .  18
Besuche bei O rtsbehörden ............................... 47
V e rsc h ie d e n e s .................................................... 83

Von den c h e m i s c h e n  S a c h v e r s t ä n d i g e n  
wurden 496 Proben von Sprengstoffen untersucht. Von 
diesen wurden 62 zurückgewiesen und zwar 21 wegen 
zu niedriger Wärmeprobe, 20 wegen Ausschwitzens 
und 21 wegen unrichtiger Zusammensetzung. 41 neue 
Sprengstoffe sind geprüft worden. Von diesen entspra
chen 30 den gestellten Anforderungen, 8 bestanden nur 
die Vorprüfung und 3 wurden zurückgewiesen. In 6
Fällen wurden Zusätze zu Sprengstoffen oder Änderun
gen in der Zusamensetzung genehmigt.

In der Revisionstätigkeit werden die staatlichen 
Aufsichtsbeamten von deii O r t s b e h ö r d e n  unter
stützt, jedoch haben letztere nur die Aufbewahrungs
räume für Sprengstoffe in Bergwerken usw. und die 
kleinen Verkaufsläden für Pulver (stores and registered 
premises) zu besichtigen. Eine Kontrolle wird durch 
die Inspektoren geübt und so wurden im Jahre 1909
79 Aufbewahrungsräume und 148 Verkaufsläden ge
meinsam besucht. Die Berichterstatter weisen darauf 
hin, wie wichtig es ist, dass sich die Ortsbehörden 
tüchtige Revisionsbeamte suchen und diese fortwährend 
kontrollieren, denn durch eifrige und gewissenhafte Be
amte wurde schon manches Unglück verhütet. Endlich 
wird den Ortsbehörden empfohlen, den Antragstellern 
mit der Konzession auch eine kurze Anleitung mit Aus
zug aus dem Gesetz zu geben, um der Unkenntnis der 
Inhaber bezgl. der gesetzlichen Bestimmungen zu be
gegnen. (Schluss folgt.)

Bücher- und Zeitschriftenschau.
I. Gesetzgebung, Verordnungen, Entscheidungen usw.

11. K o l l o d i u m w o l l e  mit einem Wasser- oder 
Alkoholgehalte von mindestens 50 Gewichtsteilen auf 
50 Gewichtsteile trockner Wolle ist kein Sprengstoff 
und kann ohne polizeilichen Erlaubnisschein in Besitz 
genommen werden. Dabei ist auf eine geeignete sorg
fältige Verpackung zu achten, damit Verluste an Wasser 
und Alkohol vermieden werden. Erl. d. H. M. f. H. u. 
Gew. v. 20. 2. 11, Min.-Bl. S. 57. F.

12. G e w e r b l i c h e  A n l a g e  z u m  A u s 
s i e d e n  v o n  S p e i s e t a l g  ( K u n s t b u t t e r )  
a l s  T a l g s c h m e l z e .  Urteil des Reichgerichts vom
4. März 1910. Ztschr. f. Med.-Beamte, Beilage No. 24,
5. 242. Der Gesetzgeber hat im § 16 G.O. den Aus
druck „Talgschmelze“ ohne jede Einschränkung ge
braucht und darunter auch die zur Gewinnung von 
Speisetalg bestimmten Talgschmelzen verstanden. Bl.

13. D ie G e w e r b e o r d n u n g s k o m m i s s i o n  
d e s  R e i c h s t a g s  hat am 7. Februar d. Js. die Ab
änderung des § 120 e der G.-O. beraten. Mit wenigen 
Änderungen wurde der Regierungsentwurf angenom
men, wonach die Verordnungen des Bundesrats künftig
hin auch „ V o r s c h r i f t e n  ü b e r  d a s  V e r h a l 
t e n  d e r  A r b e i t e r  i m B e t r i e b e  z u m  S c h u t z  
g e g e n  L e b e n  u n d  G e s u n d h e i t “ enthalten dür
fen. Soweit solche Vorschriften durch Beschluss des 
Bundesrats nicht erlassen sind, können sie auch durch 
Anordnung der Landeszentralbehörde oder durch Po
lizeiverordnungen der zuständigen Polizeibehörde er
lassen werden.

Ein Regierungsvertreter erklärte, auf diesem Wege 
könne auch unter Umständen eine kürzere Arbeitszeit 
für einzelne Arbeiterkategorien vorgeschrieben werden. 
A u c h  d e r  G e w e r b e a u f s i c h t s b e a m t e  k ö n 
n e  d i e  F u n k t i o n e n  d e r  „ s t ä n d i g e n  P o l i 
z e i b e h ö r d e “ a u s ü b e n .  Soz. Prax. 1911, No. 20, 
S. 626. A.

14. Frankreich. Verordnung des Präsidenten vom 
31. August 1910 über die Ausnahmen von den Bestim
mungen über die wöchentlichen Ruhezeiten der in B e - 
t r i e b e n  mi t  u n u n t e r b r o c h e n e m  F e u e r  
beschäftigten Arbeiter. Die Verordnung regelt die 
Ruhezeiten und den Schichtwechsel der Arbeiter in 
Hochofen- und Hüttenwerken und ihren Nebenbetrie
ben, Gasanstalten, Betrieben der keramischen Industrie, 
Glashütten, chemischen Fabriken, Papierfabriken usw.

Sch.
S. auch XIV, 15, 16; XV, 16.

II. Gewerbehygienische Abhandlungen allgemeiner Art usw.
16. D ie  P h o s p h o r v e r g i f t u n g  i n d e r

S t r e i c h h o 1 z i n d u s t r i e d e r  V e r e i n i g t e n  
S t a a t e n .  John B. Andrews. Bulletin of the Bureau 
of Labor, January 1910, No. 86, S. 31.

Die Abhandlung ist das Ergebnis einer vom Bu
reau of Labor und von der American Association for 
Labor Legislation gemeinsam veranstalteten Enquete. 
Die Untersuchung von 16 Streichholzfabriken während 
des Jahres 1909 ergab, dass Phosphorvergiftungen in

• Amerika in bedenkenerregender Weise Vorkommen, so
dass ein gesetzgeberisches Eingreifen erforderlich er
scheint. Die Untersuchungen waren mit grossen 
Schwierigkeiten verknüpft, da die Arbeiterschaft, be
sonders die weibliche, häufig wechselt. Man fand da
her unter hunderten von Arbeiterinnen kaum einige, die 
längere Jahre hindurch in einer Fabrik tätig waren und 
unter diesen wiederum selten eine, die sich an Fälle 
der Phosphorvergiftung bei Mitarbeitern zu erinnern 
wusste, — schon weil den Arbeitern Wesen und Be
deutung der Krankheit unbekannt war und weil viele 
ihrer Berufsgenossen, die von dem Leiden befallen wa
ren, die Fabrik verlassen hatten ohne ihnen von ihrer 
Krankheit Mitteilung zu machen. Ehemalige Arbeite
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rinnen sind schwer wieder aufzuiinden, weil sie sich 
verheiratet und den Namen gewechselt haben, und 
selbst wenn man sie fand, so leugneten sie in einer An
wandlung von sozialem Stolz ihre frühere Tätigkeit ab 
oder trugen eine ablehnende Gleichgültigkeit gegenüber 
den Verhältnissen, die sie jetzt nicht mehr berührten, 
zur Schau. Andere wieder, die noch in Arbeit stan
den, erhoben grossen Lärm, als sie befragt wurden und 
verweigerten jede Auskunft aus Furcht, ihre Stellung 
zu verlieren. Dennoch wurden durch den Bericht
erstatter mehr als hundert Fälle von Phosphorerkran
kung aufgespürt, und der Bericht gibt in einer grossen 
Anzahl von Fällen die Krankheitsgeschichte, wobei 
schreckenerregende Bilder des Elends enthüllt werden. 
Genaue Erhebungen in 15 Fabriken zeigten, dass 65%  
aller Arbeiter unter Bedingungen arbeiteten, bei denen 
sie den Dünsten von Phosphor und der Gefahr der 
Vergiftung ausgesetzt waren. Die Frauen und Kinder 
sind mehr der Gefahr ausgesetzt als die männlichen Ar
beiter. 95 % der Frauen und 83 °/0 der Kinder unter 
16 Jahren sind in dieser Weise gefährdet. Zu den 
Kindern unter 16 Jahren zählten 121 Knaben und 193 
Mädchen. Unkenntnis der Gefahr und der fundamen
talsten Vorbeugungsmassregeln ist die Hauptursache 
der vielen Erkrankungen. Diese Unkenntnis ist aber 
keineswegs auf die Arbeiter beschränkt, man findet sie 
auch bei den Unternehmern, ja sogar bei amerikani
schen Ä r z t e n  und Z a h n ä r z t e n !  Mehrere befragte 
Zahnärzte gaben an, dass sie nicht in der Lage ge
wesen wären, irgend, etwas von Literatur über Phos
phorvergiftung aufzufinden und mehrere mussten zu
geben, dass sie sich mit „experimentieren“ hatten be
gnügen müssen, um selbst zu erkunden, was sie für die 
Heilung ihrer Patienten tun könnten. Der Inhaber einer 
Fabrik gab an, dass er sie fünf Jahre betrieben hätte, 
ohne die geringste Vermutung zu haben, dass irgend 
eine Gefahr mit dem verarbeiteten Material verbunden 
wäre. Die Aufmerksamkeit wurde erst wach gerufen 
durch eine „Epidemie“ von Phosphornekrose, die 
plötzlich und gleichzeitig unter seinen Angestellten aus
brach. Die Vorarbeiterin in einer Fabrik bezeichnete 
den S c h w e f e l  (!) als Ursache der Erkrankung. In 
vielen Fällen mögen aber wohl die Fabrikbesitzer über 
die Gefahr unterrichtet gewesen sein, vermieden es 
aber, ihren Arbeitern davon Mitteilung zu machen, um 
die regelmässige Beschäftigung nicht zu stören und die 
niedrigen Löhne beizubehalten. Sie gaben nicht ein
mal die einfachsten Vorsichtsmassregeln an, um der 
äussersten Gefahr zu begegnen. In mehreren besuch
ten Fabriken stiegen die Phosphordämpfe deutlich 
sichtbar von den hölzernen Werkbänken der Packer in 
die Höhe, und es war nicht einmal der spärliche Ver
such einer Dunstbeseitigung gemacht, kaum dass man 
den Werkstattsraum mit einigen, ihren Zweck sehr un
vollkommen erfüllenden Lüftungsrohren versehen hatte. 
Die Waschräume waren ungenügend und schlecht aus
gestattet. Frühstück wurde in dem Waschraum ein
genommen, der gleichzeitig Umkleideraum* und Klosett 
war und direkt durch einen offenen Korridor mit dem 
Packraum in Verbindung stand. Angeblich war den 
Mädchen verboten, an ihrem Arbeitstische zu früh
stücken. Aber man sah manch eine ihr Glas Wasser 
zum Arbeitsplatz holen. Mundspülungen waren gänz
lich unbekannt.

Die vor mehreren Jahren von einer Streichholz
fabrik eingeführten, überall zu entzündenden ungiftigen 
Streichhölzer fanden keinen Eingang. Man kannte eben 
nicht die Gefahr des Phosphors und scheute die ge
ringe Mehrausgabe. Dabei erhöhten sich die Produk
tionskosten bei diesem Verfahren um weniger als 5% .

Verf. kommt nach dieser Schilderung der bisheri
gen Zustände, die auf den allgemeinen Arbeiterschutz 
in Amerika ein eigenartiges Licht werfen, zu dem Er
gebnis, dass unbedingt ein Gesetz gegen die weitere 
Verwendung von weissem Phosphor erlassen werden 
müsse. Die Fabrikanten selber seien mit einer der
artigen allgemein durchgeführten Massnahme durchaus 
einverstanden. Die Gesellschaft, der die Patentrechte 
für den Gebrauch von Phosphorsesquisulfid in Ame
rika gehören, hat mit Rücksicht auf die den Arbeitern 
drohende Vergiftungsgefahr sich schriftlich bereit er
klärt, die Anwendung des Verfahrens durch andere Fa
briken zu billigen Bedingungen zu gestatten, wenn ein 
derartiges Gesetz zustande käme.

Die Abhandlung wird vervollständigt durch ge
naue Angaben über das Herstellungsverfahren in den 
einzelnen Fabriken, über die Lohnverhältnisse und end
lich durch eine Zusammenstellung der auf dem Gebiet 
vorhandenen Literatur und der gesetzlichen Vorschrif
ten der verschiedenen Kulturstaaten. A.

17. N e u e r e  F o r s c h u n g e n  ü b e r  d i e  E i n 
w i r k u n g  d e s  G i p s s t a u b e s .  Vortrag des cand. 
med. Bieling-Berlin auf der XIII. Hauptversammlung 
des deutschen Gipsvereins am 15. Febr. 1911. Tonind.- 
Ztg„ 1911, S. 289. Bieling führte u. a. aus, dass nach 
Tierversuchen der Gipsstaub nicht in die Lunge ge
lange, sondern in den oberen Luftwegen zurückgehalten 
werde. Bei französischen Gipsarbeitern, die die Säcke 
mit der Schaufel füllen, seien Augenbindehaut- und 
Nasenentzündungen regelmässig vorgekommen. Der 
Gehalt der Abzugsgase der Öfen an gesundheitsschäd
lichen Gasen sei gering. Bl.

18. D ie  B e r u f s k r a n k h e i t e n  d e s  A u 
g e s ,  i h r e  E n t s t e h u n g ,  B e h a n d l u n g ' u n d  
V e r h ü t u n g. Von Dr. Ludw. Hirsch. Verl. v. J. F. 
Bergmann-Wiesbaden. 1910.

19. G e w e r b e  k r a n k  h e i t e n  i n  E n g l a n d  
i m J a h r e  1910. Soz.-Techn., 1911, S. 118. Mit Tab.

20. E m p o i s o n n e m e n t  m o r t e l  p a r  l e s  
v a p e u r s  d e  b e n z i n e ,  von Dr. Dr. Descoeudres 
und Baccharach, Revue m6dicale de la Suisse romande,
1909, pag. 132. (Aus Bulletin de l’inspection du tra- 
vail, Paris 1910, S. 104.) Die Verf. berichten über einen 
Unfall mit tödlichem Ausgange, der sich beim Abfüllen 
von Benzin aus einem in einer gemauerten Grube lie
genden Fasse ereignet hat. Der Arbeiter war nur kurze 
Zeit der Einatmung von Benzindämpfen beim Abfüllen 
einer Kanne von 10 Liter Inhalt ausgesetzt, als sich Be
wusstlosigkeit und krampfartige Zuckungen des Kör
pers einstellten und innerhalb weniger Minuten zum 
Tode führten. Die Leichenschau ergab auf den Lungen 
mehrere rotbraune Flecken und Blutergüsse von be
trächtlicher, Ausdehnung. Das Lungengewebe war mit 
Blut überfüllt. Das Blut zeigte das charakteristische 
Aussehen des Blutes Erstickter. Die Blutergüsse und 
die Blutüberfüllung konnten in gleicher Weise in den 
Atmungsorganen und dem Zentralnervensystem von 
Katzen und Kaninchen, die der Einwirkung von Benzin-
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dämpfen ausgesetzt worden waren, nachgewiesen wer
den. Sch.

S. auch XIV, 8, 11.

Ili. Gewerbeaufsicht.

IV. Bauliche Einrichtung, Lüftung, Heizung, Feuerschutz.
18. F a b r i k n e u a n l a g e n  u n d  E r w e i t e 

r u n g e n .  Von Obering. H. Winkelmann in Ratibor. 
Der Papierfabrikant, 1910, S. 1197. Verf. gibt in der 
Praxis sehr gut zu verwertende Ratschläge über die 
Platzwahl von Neubauten, die Gleisanlagen, die W as
ser- und Abwasserfrage, über Kläranlagen, Kessel- und 
Maschinenhaus und über die Einrichtung der Arbeits
räume. Einen besonders breiten Raum nehmen die 
Schilderungen der Wohlfahrtseinrichtungen ein. Es 
ist zu wünschen, dass die Abhandlung in diejenigen 
Kreise der Unternehmer und Architekten Licht bringen 
möge, die noch an dem Althergebrachten kleben und 
sich noch gegen die in ihrem eigensten Interesse lie
gende Anwendung der neuzeitlichen Erfahrungen ver- 
schliessen, die dem Arbeitgeber wie dem Arbeiter zu
gute kommen. Bl.

19. F a b r i k n e u b a u t e n  u n d  E r w e i t e 
r u n g e n .  Von Obering. H. Winkelmann, Ratibor. Der 
Papierfabrikant, 1911, S. 41 ff. Als Fortsetzung vor
stehender Abhandlung behandelt Verf. mit derselben 
Gründlichkeit hier die maschinelle Einrichtung der Fa
briken unter weitgehender Berücksichtigung des Un
fallschutzes, ohne sich jedoch in Einzelheiten zu ver
lieren. Bl.

20. E c l a i r a g e  d e s  a t e l i e r s  Referat über 
die auf dem Internationalen Kongress für Gewerbe- 
krankkeiten zu Brüssel vom 10. bis 14. Sept. 1910 er
statteten Berichte über die Frage der Beleuchtung der 
gewerblichen Betriebsstätten, von Paul Razous, Revue 
d’Economie Industrielle, Paris 1910, p. 484. Die Be
richte erkennen allgemein die Schwierigkeiten an, die 
sich der Festsetzung bestimmter Masse sowohl für die 
Beleuchtung durch Tageslicht als auch für die künst
liche Beleuchtung entgegenstellen, weil die Eigenart der 
in den Werkstätten zu verrichtenden Arbeiten ebenso 
wie die persönliche Sehschärfe des Arbeiters und die 
Bauweise des Arbeitsraumes eine Beurteilung von Fall 
zu Fall verlangen.

Es werden die Faktoren, die für die Beleuchtung 
von Arbeitsräumen massgebend sind, erörtert. Beach
tenswert ist, dass nach der Untersuchung mehrerer 
Autoritäten die Quecksilberdampflampe eine hygienisch 
einwandfreie Lichtquelle darstellt. Die Befürchtungen, 
die sich gegen sie wegen ihres Reichtums an ultra
violetten Strahlen und des Fehlens der roten Strahlen 
erhoben haben, sind danach nicht berechtigt. Die 
Lampe wird sogar von den Arbeitern bevorzugt, weil 
das Auge in dem matten Licht die nötige Ruhe findet.

Hinsichtlich der hygienischen Anforderungen, die 
an die künstliche Beleuchtung zu stellen sind, hebt der 
Bericht Massarellis folgendes hervor:

1. Es sind Lichtquellen zu bevorzugen, deren Spek
trum möglichst gleich dem des Sonnenlichts ist.

2. Es ist eine möglichst gleichmässige Verteilung des 
Lichts im ganzen Raum anzustreben.

3. Die Lichtquellen müssen so angeordnet sein, dass

das Licht nicht blendet (Schirme, Reflektoren 
usw.).

4. Die Lichtquelle muss gleichmässig und beständig 
sein.

5. Die Beleuchtung darf die Temperatur des Rau
mes nicht wesentlich erhöhen und die Luft des 
Raumes nicht verschlechtern. Sch.

21. E l e k t r i s c h e  B e l e u c h t u n g  i n  i n d u 
s t r i e l l e n  B e t r i e b e n .  Von Dr. ing. L. Bloch, 
Berlin. Ztschr. f. Dampfk.- u. Masch.-Betr., 1910, S. 
500. Verf. behandelt verschiedene Arten des elektri
schen Lichtes. Da die Beleuchtung der Arbeitsräume 
für den Unfallschutz von grösser Bedeutung ist, wird 
auf die Abhandlung besonders aufmerksam gemacht, 
die durch wohlgelungene Aufnahmen ergänzt ist. Bl.

22. B e t o n  f u s s b ö d e n  i n  M a s c h i n e n 
w e r k s t ä t t e n .  Soz.-Techn., 1911, S. 117.

23. V e r f a h r e n  z u f  A u f b r i n g u n g  e i n e r  
S c h i c h t  a u s  f e u e r f e s t e r  M a s s e  a u f  
e i s e r n e  S ä u l e n ,  T r ä g e r  und dergleichen. Von 
Gg. Cohn-Hannover. D. R. P. 229 767. Kl. 80 b.

24. Ü b e r  d a s  V e r h a l t e n  e i n i g e r  F l ü s 
s i g k e i t e n  g e g e n  Z e m e n t  u n d  B e t o n .  Von 
Prof. Ed. Donath-Brünn. Die ehem. Ind., 1911, S. 123. 
Es werden insbesondere die Einwirkung von Zucker
lösungen und Sirupen, Glyzerin, Gaswasser und Drain
wässern erörtert. ' » F.

. V. Luftverderbnis und Luftreinigung.
15. Z u r  B e u r t e i l u n g  d e r  R a u c h -  u n d  

R u s s f r a g e .  Von Marinestabsarzt Dr. Gebecke. 
Zeitschr. f. Hygiene u. Infektionskrankheiten, 1911,
68. Bd., S. 105—154. Die auf umfangreichem statisti
schen Material aufgebaute Arbeit bietet insofern beson
deres Interesse, als Verf. zu ganz anderen Resultaten 
wie Ascher kommt. Zusammenfassend stellt er fest:

1. „Ein schädlicher Einfluss -des Rauches, wie er 
möglich, vielleicht auch wahrscheinlich ist, lässt 
sich an der Sterblichkeitsstatistik der Lungen
krankheiten in den verschiedenen Ländern und 
Städten, die bei der Rauchplage in Betracht kom
men, bisher nicht feststellen. Die Sterblichkeit 
an entzündlichen Krankheiten der Atmungsorgane 
scheint vielmehr fast überall in den letzten Jahr
zehnten zurückgegangen zu sein.

2. Die entgegenstehenden Ergebnisse, zu denen 
Ascher in einer Reihe von Versuchen gelangt ist, 
beruhen auf einer Beweisführung, die zahlreiche 
Fehlerquellen enthält.

3. Zur Beantwortung der Frage nach der eventuellen
Schädlichkeit des Rauches für die menschliche 
Gesundheit sind in erster Linie genaue quanti
tative Luftuntersuchungen an verschiedenen Or
ten und unter Berücksichtigung der zeitlichen Va
riationen nötig. Die Bewertung der bisherigen 
Beobachtungen und Untersuchungen ist sehr 
schwierig, da die Methoden noch zu unvollkom
men sind, um bei Vergleichen alle in Frage kom
menden Einflüsse richtig zu würdigen.“ F.

16. Z u r  B e k ä m p f u n g  d e r  R a u c h -  u n d
R u s s p l a g e .  Die Patent-Sichert-Feuerung, ausge
führt von Gebr. Roeder, Darmstadt. Mitt. d. Frankfur
ter Bezirksver. d. Ing. H. 1, 1911, S. 5. Die Sichert-
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feuerung besteht nach der hier gegebenen Beschreibung 
im wesentlichen aus einem Füllschacht mit Schräg- und 
Horizontalrost und einer über den Feuerraum vorge
bauten Chamottebrücke, durch welche noch erhitzte 
Sekundärluft über die Feuerzone geführt wird. Etwas 
wesentlich Neues wäre hierin nicht zu erblicken. Neu 
ist aber die Anwendung auf Kochherde, Backöfen usw.
— bekanntlich die ärgsten Quellen der Rauchbelästi
gung. Hierbei soll sich die Feuerung gut bewährt 
haben. A.

17. Ü b e r  d i e  z u r  B e k ä m p f u n g  d e r
S t a u b  p l a g e  e m p f o h l e n e n  P r ä p a r a t e .  
Aus dem chemischen Untersuchungsamte der Stadt 
Dresden. Zeitschr. f. Unters, d. Nahrungs- u. Genuss
mittel, 1910, S. 189. Nach Hyg. Rdsch., 1911, S. 135. 
Aufzählung und Besprechung der Staubbindemittel für 
Strasse und Innenräume. F.

18. Ü b  er E n t s t a u b u n g s a n l a g e n .  Ztschr.
f. d. Steinbruchs-Ber.-Gen., 1911, S. 4 ff. Nach allge
meinen Betrachtungen über den Wert der Entstaubungs
anlagen für die Zerkleinerungsindustrie behandelt Verf. 
die drei Hauptteile einer solchen Anlage: Exhaustor, 
Staubabscheider und Rohrleitungen. Die Einrichtung 
des Exhaustors wird, trotzdem dieser als der wichtigste 
Bestandteil bezeichnet wird, flüchtig gestreift. Grösse
ren Raum nehmen die Staubabscheider ein, wo das 
Bethsche Staubfilter, das Druckschlauchfilter, der von 
dem Ingenieurbureau Zwijndrecht in Den Haag in neuer 
Zeit in Deutschland eingeführte Staubsammler „Perfek
tion“ und der Zyklonstaubabscheider eingehend be
schrieben werden. Zum Schluss werden die Rohrlei
tungen behandelt. Wenn auch die Arbeit dem F ach-. 
manne nichts Neues bietet, trägt sie doch durch ihre 
Aufnahme in die Zeitschrift f. d. Steinbruchs-Ber.-Gen. 
dazu bei, in den interessierten Kreisen aufklärend zu 
wirken. Bl.

19. E i l  t e r m it k ö r n i g e m  F i l t e r m a t e r i a l  
z u r  A b s c h e i d u n g v o n  F l u g s t a u b  usw. a u s  
R ö s t  - u n d  a n d e r e n  G a s e n .  Ges. der Tentelew- 
schen ehem. Fabr. St. Peterburg. D. R. P. 230 585. 
Kl. 12 e. S. a. Zeitschr. f. angew. Chem., 1911, S. 425.

20. V o r r i c h t u n g  z u m  A b s c h e i d e n  d e s
b e i m  A r b e i t e n  m i t  Z e r s t ä u b e r n  e n t 
s t e h e n d e n  F a r b s t a u b e s .  D. R. P. 228920. 
Von Albert Krautzberger, Holzhausen b. Leipzig. Nach 
Sprechsaal, 1911, S. 91. Die Konstruktion hat auch für 
den Gewerbehygieniker Interesse, zumal sich die 
Krautzbergerschen Farbstaubabsaugungsanlagen bisher 
bestens bewährt haben. Bl.

21. D ie  R e i n i g u n g  v o n  G a s e n  m i t t e l s  
E l e k t r i z i t ä t .  Von Ing. F. Georgius. Soz.-Techn., 
1911, S. 111.

S. auch XIV, 9, 10; XV, 18.

VI. Dampfkessel, Motoren, maschinelle Einrichtungen usw.
30. U n f ä l l e  i n D a m p f a n l a g e n .  Zeitschr. 

d. Bayer. Rev.-Ver., 1911, S. 9. An einem für 13 Atm. 
Betriebsdruck genehmigten Dampfkessel wurde das 
Verbindungsrohr zwischen Überhitzer und Hauptdampf
leitung aus seinen beiden Befestigungsflanschen heraus
gerissen und zur Seite geschleudert. Durch den aus
tretenden Dampf wurden zwei Personen getötet, eine 
leicht verletzt. Die Untersuchung ergab, dass das

Rohr mit seinen beiden Enden in sogen. Flanschen
ringe eingewalzt war. Letztere hatten zu diesem 
Zwecke 1 mm tiefe Nuten, in welche das Rohr nur 
mangelhaft eingewalzt war. Die sonst übliche Ein
drehung des Flanschenrandes auf der Dichtungsseite 
und Umbördelung des Rohrendes in diese Eindrehung 
fehlte. Mit Recht wird diese Verbindungsart als un- 
sachgemäss bezeichnet und auf die Einhaltung der vom
V. d. I. im Jahre 1900 aufgestellten „Normalien zu 
Rohrleitungen für Dampf von hoher Spannung“ hinge
wiesen. Bl.

31. W a s s e r s t a n d s - A l a r m  V o r r i c h t u n g .  
Tonind.-Ztg., 1911, S. 107. Die Wasserstands-Alarm
vorrichtung (Dr. Koepsel-Charlottenburg, Spreestr. 22, 
D. R. G. M. 389 359) beruht auf der magnetischen An
ziehung zweier Magnetsysteme: das eine ist in einem 
Schwimmer innerhalb des Wasserstandsglases unter
gebracht, das andere umschliesst das Rohr von aussen 
mit seinen Magnetpolen. Sinkt der Schwimmer bis zu 
diesen Polen, so wird ein elektrischer Kontakt ge
schlossen, der eine Alarmglocke in Tätigkeit setzt. Der 
Apparat kann auch für Klingersche Wasserstandsrohre 
eingerichtet werden. Bl.

S. auch VIII, 54.

VII. Sanitäre Betriebseinrichtungen. Ausrüstung des 
Arbeiters.

10. Ü b e r  R e s p i r a t o r e n  b e i  g e w e r b 
l i c h e n  S t a u b a r b e i t e n .  Von Kreisassistenzarzt 
Dr. Schablowski-Danzig. Zeitschr. f. Hyg. und Infek- 
tionskrankh., 1911, 68. Bd., S. 169—186. Verf. hat 
unter Anwendung neuer Untersuchungsmethoden zahl
reiche Respiratoren geprüft und dabei die Erfahrung 
gemacht, dass es keine Respiratorkonstruktion gibt, die 
den Staub völlig zurückhält. Die verschiedenen Filter
materialien lassen Staub in erheblichen Mengen — 11 
bis 95%  — passieren. Weiterhin wird die Staubauf
nahme begünstigt durch mangelhaftes Anschmiegen der 
Respiratoren sowie auch durch die teilweise angebrach
ten, nicht genügend abschliessenden Ventile. Selbst bei 
dem besten heute bekannten Filtermaterial und sonst 
einwandfreier Bauart muss mit dem Durchgang von 
etwa 10%  der Staubmenge gerechnet werden. Von 
den geprüften Apparaten haben sich der Feldbausch- 
sche Sackstoffrespirator und die Kobraksche Maske am 
besten bewährt. F.

11. R e g e l n  f ü r  d e n  e r s t e n  W u n d v e r 
b a n d .  Von Dr. Sick-Leipzig. Zeitschr. f. Samariter-
u. Rettungswesen. XVII. Jahrg., No. 5, S. 37. Spülen 
und Waschen der Wunde ist zu unterlassen, um zu ver
meiden, dass aus der unreinen Umgebung Schmutz in 
die Wunde gebracht wird. Aus demselben Grunde sind 
feuchte Verbände zu vermeiden. Am schädlichsten sind 
feuchte Karbolverbände, da durch die ätzende Wirkung 
der Karbolsäure nicht nur die Wundränder, sondern so
gar ganze Finger brandig werden können.

Ein Wundschutzverband hat daher aus trockenem 
Verbandmaterial, am besten Verbandmull (mit W atte
einlage, aber nicht W atte allein, die sich in der Wunde 
verfilzt!) zu bestehen. Die Verbandstoffe sind durch 
Binden, bei kleinen Wunden durch Zinkpflaster sicher 
auf der Wunde zu befestigen. Dass der Verband chi
rurgisch rein (keimfrei, aseptisch) auf die Wunde 
komme, wird am besten durch Verwendung von Ver-
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bandpäckchen für Einzelverbände erreicht, die in ver
schiedener Grösse keimfrei vorrätig zu halten und an
zuwenden sind. S.

12. E r s t e  H i l f e  b e i  U n f ä l l e n .  Von Bi- 
schoff. Monatsschr. f. d. Steinbruchs-Ber.-Gen., 1910, 
S. 276. Verf. empfiehlt die keimfreien, zum Gebrauche 
fertigen Verbände der Firma Utermohlen &  Co. in 
Cöln a. Rh. Bl.

S. auch XVI, 8.

VIII. Bergbau, Metallgewinnung und Metallverarbeitung.
43. B e i t r ä g e  z u r  G e s c h i c h t e  d e s  b e r g 

m ä n n i s c h e n  R e t t u n g s w e s e n s .  Von Dipl.- 
Berging. Dr. ing. Hagemann-Alstaden. Glückauf, 1910, 
S. 2052. Verf. behandelt die Einrichtung unterirdischer 
Rettungs- und Flucht- sowie Sicherheitskammern, die 
Selbstrettung und die Zuleitung von Kalkwasser, 
Sauerstoff und Druckluft in die Grubenräume der Salz-
und Kaliwerke bei Kohlensäuregasausbrüchen. Bl.

44. D ie  A b b a u v e r f a h r e n  a u f  d e n  g r ö s 
s e r e n  M i n e t t e g r u b e n  d e s  K a i s e r  1. B e r g 
r e v i e r s  Me t z .  Von Dipl.-Berg-Ing. Lämmert- 
Neunkirchen (Bez. Trier). Glückauf, 1910, S. 1909. 
Verf. beschreibt die Abbauverfahren in verschiedenen 
Minettegruben. Die Abhandlung verdient auch im In
teresse des Arbeiterschutzes Beachtung. Bl.

45. Ü b e r  k ü n s t l i c h e  K ü h l u n g  v o n  G r u 
b e n w e t t e r n .  Von Bergassessor Rossenbeck-Dort- 
mund und Bergassessor Rath-Essen. Glückauf, 1911, 
S. 267. Verf. empfehlen in Gruben mit hohen Tempe
raturen Luftkühlanlagen möglichst nahe an den Be
triebspunkten anzulegen. Bl.

46. A p p a r a t  z u r  V e r h i n d e r u n g  d e s
Ü b e r t r e i b e n s  d e r  F ö r d e r k ö r b e .  Glückauf,
1910, S. 2064. Um ein Übertreiben der Förderkörbe 
über die Hängebank zu verhüten, ist im Schachtgerüst 
etwa 30 cm über der höchsten Stellung der Förderkörbe 
auf einer Welle ein doppelarmiger Hebel eingebaut, der 
beim Übertreiben die Drosselklappe in der Dampf
leitung zur Fördermaschine schliesst und die Bremse 
in Tätigkeit setzt. An Stelle des Hebels kann auch ein 
elektrischer Kontakt eingebaut werden, der in ähn
licher Weise wirkt. Der Apparat ist dem Fördermaschi
nisten Math. Cremers in Gelsenkirchen gesetzlich ge
schützt. • Bl.

47. Ü b e r A n k y l o s t o m i a s i s .  Von Prof. Dr. 
Hayo Bruns. D. med. Wochenschr., 1911, S. 397. Aus 
dem Inst. f. Hyg. u. Bakt. in Gelsenkirchen.

48. V e r f a h r e n  z u m  Ab  s a u g e n  u n d  V e r 
b r e n n e n  d e r  b e i m  F ü l l e n ,  G a r s t e h e n  
u n d  E n t l e e r e n  v o n  K o k s k a m m e r n  e n t 
s t e h e n d e n  G a s e .  D.  R. P. 230 583. Kl. 10 a.

49. D e r  G i c h t s t a u b  d e r  E i s e n h o c h 
ö f e n .  Von Dr. Ludw. Brezina, Landessanitätsinspek
tor in Graz. Der Amtsarzt, Zeitschr. f. öffentl. Gesund
heitswes., 1911, S. 20. Durch Versenken von Gicht
staub in einen Flusslauf (Enns) wurde 1902 ein Fisch
sterben verursacht. Die Nachforschungen ergaben, 
dass der Gichtstaub cyanhaltig war. Daher soll bei 
Genehmigung neuer Hochofenanlagen die Forderung 
der unschädlichen Beseitigung des Gichtstaubes nicht 
Vergessen werden. F.

50. V e r b i n d u n g  e i n e r  H ä n g e b a h n 

a n l a g e  m i t  e i n e r  K u p o l o f e n - B e g i c h 
t u n g s e i n r i c h t u n g .  Stahl und Eisen, No. 4,
1911, S. 129. Bei der durch Zeichnungen erläuterten 
Begichtungsvorrichtung wird die Beschickung dem 
Kupolofen mittels Aufzug und Hängebahn zugeführt und 
von der Gichtbühne aus auf eine unter 4 5 0 geneigte 
Rutschbahn durch e i n f a c h e s  K i p p e n  der Hänge
bahnkübel entleert. Der Gichtboden, der seitlich ober
halb der Gichtbühne des Ofens liegt, zeichnet sich durch 
Sauberkeit und Übersichtlichkeit aus. A.

51. A b s c h e i d u n g  d e s  Z i n k s t a u b e s  a u s  
d e n  Z i n k m u f f e l g a s e n  b e i  g l e i c h z e i t i 
g e m  A u f f a n g e n  u n d  A u s n u t z e n  d e r  l e t z 
t e r e n  f ü r  d i e  B e h e i z u n g  d e s  Z i n k o f e n s .  
Von Dr. R. Ipsen-Engis in Belgien. D. R. P. 229 648. 
Nach Chem.-Ztg. Chem.-Techn.-Rep., 1911, S. 56. 
Mit Abb. Die Nischen oder Kapellen der Zinköfen 
werden nach Beschickung der Muffeln und Vorsetzen 
der Vorlagen mittelst eiserner Platten oder Bleche, 
durch welche die Vorlagen münden, abgeschlosssen. 
Letztere besitzen ausser der Ziehöffnung ein oberes 
Loch, welches innerhalb der durch die Nische und die 
Verschlussplatte gebildeten Gaskammer liegt. Die ein
zelnen Gaskammern stehen durch die Raumlöcher mit
einander in Verbindung und aus der höchsten führt je 
ein Rohr in den auf dem Ofen liegenden Gaskanal. Die 
aus fast reinem Kohlenoxyd bestehenden Muffelgase 
werden in die Heizung geleitet, während der Zinkstaub 
sich in den Sammelkanälen und auch schon in den Ni
schen fast vollständig absetzt. Durch diese Anordnung 
soll die Entwickelung der gesundheitsschädlichen Hüt
tendämpfe in weitgehendem Masse verhindert werden.

F.
52. V e r f a h r e n  z u m  A b s c h e i d e n  v o n

Z i n k o x y d  a u s  Z i n k o x y d  e n t h a l t e n d e n  
G a s e n  d u r c h  W a s c h e n  m i t  F l ü s s i g k e i 
t e n ,  wobei als Waschmittel ö l  (Rohpetroleum, Teeröl, 
vegetabilische oder andere Öle) benutzt wird. D. R. P. 
No. 225 950. Kl. 40 a. F.

53. F o u r  H 6 r o u 11 p o u r  l a  f a b r i c a t i o n
d e  1’ a l u m i n i u m  e t  d e s  a l l i a g e s  d’ a l u 
m i n i  u m. Revue d’Economie Industrielle. Paris 1911, 
p. 5. Beschreibung eines Heroultschen elektrischen 
Ofens zur Gewinnung von reinem Aluminium und Alu
miniumlegierungen (Aluminiumbronze, Eisenaluminium 
usw.), mit einer schematischen Skizze. Sch.

54. E i n e  n e u z e i t l i c h e  K e s s e l s c h m i e 
d e. Von Ing. Fr. Bock-Charlottenburg. Zeitschr. d. 
Bayer. Rev.-Ver., 1911, S. 1. Die Abhandlung enthält 
zum Schlüsse auch Angaben über die Beleuchtung, Be
heizung und Trinkwasserversorgung. Auf die Ein
richtung der Kesselschmiede kann wegen Raummangel 
hier nur verwiesen werden. Bl.

S. auch I, 14.

IX. Industrie der Steine und Erden.
17. A r b e i t s z e i t e n  i n d e n  Z i e g e l e i e n

d e s  I n - u n d  A u s l a n d e s .  Tonind.-Ztg., 1911, 
S. 230. Tabellarische Zusammenstellung und Erläute
rung der gesetzlichen Regelung der Arbeitszeiten in 
den Ziegeleien einer Reihe von Kulturstaaten und den 
Schutz, der insbesondere Kindern, jugendlichen und 
weiblichen Arbeitern gewährt wird. Bl.

18. K l e i n e  U r s a c h e  — g r o s s e  W i r k u n g -
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Von Mandel. Monatsschr. f. d. Steinbruchs-B.-G. 
Verfasser gibt Winke für die E i n r i c h t u n g  v o n  
S c h o t t e r w e r k e n  und empfiehlt die Einrichtung 
von Entstaubungsanlagen im Interesse der Gesundheit 
der Arbeiter, um den Verschleiss der laufenden Ma
schinenteile zu verringern und im Interesse der Gründ
lichkeit der Betriebsüberwachung und somit der Sicher
heit des Betriebes. Bl.

19. D ie  U n f a l l v e r h ü t u n g  i n d e n  B e 
t r i e b e n  d e r  Z i e g e l e i - B e r u f s g e n o s s e n 
s c h a f t .  Herausgeg. v. C. Wahlen, Kommerzienrat. 
Zu beziehen durch die Geschäftsstelle der Z.-B.-G. in 
Charlottenburg. •

20. G e s u n d h e i t s v e r h ä l t n i s s e  d e r
H i l f s a r b e i t e r  i n  G l a s h ü t t e n .  Von Gew.- 
Insp. Hauck-Wien. Conc., 1911, S. 83 ff. Mit Tab. 
Die Gesundheitsverhältnisse der Schürer, Schmelzer, 
Abträger, Glasbeschauer, Strecker und ihrer Gehilfen 
wrerden besprochen und verglichen. Auf die Arbeit 
muss verwiesen werden. F.

21. D e r  A u g e n s c h u t z  i n G l a s h ü t t e n .
Von Dr. Fr. Koelsch, Kgl. bayer. Landesgewerbearzt. 
Münch, med. Wochenschr., 1911, S. 462. In Soz. Med.
u. Hyg., 1910, S. 591 — s. Mitt. 1911, S. 25 — hat sich 
Verf. bereits mit den Augenschädigungen durch inten
sive Belichtung beschäftigt. Hier geht er näher auf 
die diesbezüglichen Verhältnisse in den Glashütten ein. 
Die angestellten Ermittelungen ergaben, dass sich nur 
ein geringer Prozentsatz der in Glashütten tätigen Per
sonen einer Schutzbrille bedient. Dem sei hinzugefügt, 
dass es auch den Feuerarbeitern der Grosseisen- und 
Metallindustrie nicht möglich ist, durchweg Schutz
brillen zu tragen. Sie werden zu heiss und durch 
Schweiss und Staub beschlagen. Dadurch würde die 
Unfallgefahr erhöht werden. F.

22. S a u r e  S u l f a t e  i n d e r  G l a s s c h m e l z e
u n t e r  W i e d e r g e w i n n u n g  d e r  s c h w e f l i 
g e n  S ä u r e .  Von Hugo Schall. Keramische Rund
schau, 1911, S. 28 ff. Verf. schlägt vor, in die Vor
schmelzzone eines Wannenofens unten offene Retorten 
einzubauen. Der Abschluss nach unten wird durch die 
flüssige Glasmasse bewerkstelligt. Das zu schmelzende 
Glasgemenge wird durch verschliessbare Öffnungen in 
die Retorten eingetragen und schwimmt auf der flüssi
gen Glasmasse. Die beim Schmelzen entweichende 
schweflige Säure wird, ohne durch die Heizgase ver
dünnt zu sein, durch Rohre aus den Retorten abgeleitet 
und kann wiedergewonnen werden. Vom hygienischen 
Standpunkte ist eine weitere Entwicklung des Vorschla
ges nur zu wünschen. Bl.

23. B e r u f s k r a n k h e i t e n  i n d e r  K e r a m -  
i n d u s t r i e G*r o s s b r i t a n n i e n s .  Arbeiterschutz,
1911, S. 72. Der Aufsatz hebt einige wichtige Punkte 
aus dem Report of the Departmental Committee ap- 
pointed to inquire the dangers attendant on the use of 
lead and the danger etc. arising from dust an other 
causes in the manufacture of chinä and earthenware 
(3 Bde. London 1910. Wyman &  Sons) hervor. Wir kön
nen daraus entnehmen, dass die Zustände in der kerami
schen Industrie Englands teilweise recht bedenklich 
und dass behördliche Massnahmen erforderlich sind, 
um einen Wandel zum besseren herbeizuführen. Vor 
allem muss die Bekämpfung der Blei- und Staubgefahr

energischer durchgeführt werden, zumal die Erkrankun
gen der Atmungsorgane unverhältnismässig viele Opfer 
fordern. Hierfür werden statistische Beläge gegeben. 
Ärztliche Untersuchungen der Bleiarbeiter, Registrie
rung des Untersuchungsbefundes, Lieferung von Ar
beitsanzügen, Schürzen, Milch oder Milehkakao, Vor
nahme der Bleiarbeiten in abgetrennten Arbeitslokalen, 
Ventilation der Arbeitsräume, Reinigung der Fuss- 
böden und Arbeitstische, Wechsel der Beschäftigung 
bei gefährlichen und ungefährlichen Arbeiten, Beschrän
kung der Arbeitszeit von Frauen und jugendlichen sowie 
erwachsenen Arbeitern bei gewissen Arbeiten u. a. m. 
werden anempfohlen. F.

24. N e u e  S c h u t z v o r s c h r i f t e n  g e g e n  
B l e i v e r g i f t u n g  u n d  S t a u b k r a n k h e i t e n 
i n  e n g l i s c h e n  T ö p f e r e i b e t r i e b e n .  Von
H. Walter-London. Soz.-Techn., 1911, S. 108.

S. auch I, 14; II, 17; XVI, 10.

X. Chemische Industrie, Sprengstoffindustrie, Gas
erzeugung, Seifen, Fette, Öle usw.

19. Berichtigung von seiten des Deutschen Blei
weiss-Kartells zu dem Aufsatze: D i e D a r s t e l l u n g  
v o n  B l e i w e i s s  n a c h  d e m  W u l t z e s c h e n  
V e r f a h r e n .  Ztschr. f. angew. Chemie, 1911, S. 209. 
Vergl. hierzu Mitt. 1911, S. 5, X, 1. Es werden die 
technischen und hygienischen Vorteile des Wultzeschen 
Verfahrens bestritten. Insbesondere wird behauptet, 
der Gesundheitszustand in den deutschen Kammer
bleiweissfabriken sei heute ein so günstiger, wie er in 
vielen anderen, nicht mit giftigen Substanzen arbeiten
den Betrieben nicht angetroffen werde. Dann sollte 
das Kartell aber nicht zögern, seine gesamte Krankheits
statistik einmal der Öffentlichkeit zu übergeben und es 
nicht nur bei dieser allgemeinen Behauptung bewenden 
lassen. Vor allem wäre bei dieser Statistik auch dem 
Arbeiterwechsel u. a. in den Bleiweissfabriken Rech
nung zu tragen, damit brauchbare Vergleichzahlen mit 
anderen Betrieben gewonnen werden können. Die eine 
gegebene Zahl, dass im Durchschnitt der letzten fünf 
Jahre und im Durchschnitt aller deutschen Bleiweiss
fabriken auf einen beschäftigten Arbeiter jährlich nur 
15,4 Krankheitstage, worunter nicht mehr als knapp 1 °/0 
auf Bleierkrankungen, vorgekommen seien, bietet kei
nen genügenden Aufschluss über die tatsächlichen Ge
sundheitsverhältnisse.

Die Ausführungen des Kartells haben inzwischen 
auch eine sachliche Widerlegung durch Dr. Kalkow er
fahren (Ztschr. f. angew. Chem., 1911, S. 400). F.

20. G i f t i g k e i t  d e s  D i n i t r o b e n z o l s .
Zischr. f. d. ges. Schiess- u. Sprengstoff w., 1911, S. 57. 
Beim Kleinmahlen von 120 kg Dinitrobenzol erkrankten 
die damit beschäftigt gewesenen beiden Arbeiter. Der 
eine starb tags darauf. Es wird ausdrücklich davor ge
warnt, Dinitrobenzol klein mahlen zu lassen. F.

21. D y n a m i t e x p l o s i o n  in Jersey-City (New
York) beim Verladen von in Säcken verpacktem Dy
namit, wobei 20 Personen getötet und mehrere hundert
verwundet sein sollen. Als wahrscheinliche Ursache 
gilt gefrorener Dynamit, der nach Zeitungsnachrichten 
unter der Signatur Zement verfrachtet wurde. Ztschr. 
f. d. ges. Schiess- u. Sprengstoff w., 1911, S. 79. F.

22. D ie  e l e k t r o c h e m i s c h e  G e w i n n u n g



42* S O Z I A L - T E C H N I K Zum 8. H eit

v o n  C h l o r  u n d  Ä t z n a t r o n .  Vorläufige Mit
teilung von Ing. W. Ebert-Charlottenburg. Der Papier
fabrikant, 1911, S. 2. Die Gewinnung erfolgt in einem 
von der Siemens &  Halske A.-G., Wernerwerk, gebau
ten Elektrolyseur, in dem Anode und Kathode durch ein 
horizontal eingelegtes Diaphragma getrennt sind. Als 
Elektrolyt wird nahezu gesättigte warme Kochsalz
lösung verwendet. Bl.

23. E x p l o s i o n  e i n e s  R e i n i g e r s  i n e i n e r
W a s s e r g a s a n l a g e .  Ztschr. d. Bayer. Rev.-Ver.,
1911, S. 30. Die Explosion ist darauf zurückzuführen, 
dass der Reiniger nicht vollständig entlüftet wurde, so
dass die sich in ihm zwischen der Reinigungsmasse 
und oberhalb derselben befindliche Luft mit zuströmen
dem Gase anschwängerte und dadurch entzündbar und 
explosibel wurde. Bl.

24. F r o s t s c h u t z  b e i  A z e t y l e n a n l a g e n .  
Gewerbebl. aus Württemberg, 1911, No. 2, S. 11. Frost
schutz kann auf dreierlei Weise erfolgen: 1. durch Hei
zung, 2. durch Wärmeisolierung, 3. durch Erniedrigung 
des Gefrierpunktes durch Zusatz von Salzen zum Ver
schlusswasser.

Die verschiedenen Mittel werden eingehend be
sprochen, zur Isolierung wird empfohlen Versenkung 
in den Boden (bis 1 m), Torfmullzwischenschicht im 
Dache, Doppelfenster, dichte Tür, Umhüllung des Lüf
tungsrohres mit Mist, der durch Gärung Wärme abgibt. 
Sehr richtig wird darauf hingewiesen, dass manche 
Arten der Isolierung nur wirksam sind, wenn der Appa
rat dauernd im Betrieb ist und Reaktionswärme ent
wickelt. Frostschutzmittel als Zusatz zum Wasser dür
fen die Metallteile nicht angreifen, müssen in gehöriger 
Konzentration verwendet und mit der ganzen Wasser - 
masse gleichmässig vermischt werden, damit nicht etwa 
die Oberfläche gefriert, während sich das spezifisch 
schwere Frostschutzmittel auf dem Boden abgesetzt 
hat. Da diese Vorschriften in der Praxis nur selten 
genau beachtet werden, kann dieses Schutzmittel allein 
nicht als genügend gelten. A.

25. A n l a g e  z u m  E i n f ü l l e n ,  L a g e r n  u n d  
A b f ü l l e n  f e u e r g e f ä h r l i c h e r  F l ü s s i g k e i 
t e n .  Schwelmer Eisenwerk, Müller &  Co., A.-G. in 
Schwelm. D. R. P. 229 768. Kl. 81 e. Soz.-Techn.,
1911, S. 120. Mit Abb.

S. auch I, 14; VIII, 48.

XI. Textilindustrie, Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe.
16. D ie  V e r b e s s e r u n g  d e r  L u f t  i n d e n  

A r b e i t s r ä u m e n  d e r T e x t i l i n d u s t r i e .  Von 
M. P. Bellon, Annales d’Hygi6ne Publique et de M6- 
decine Legale, 1911, S. 45 ff. Der Aufsatz bildet 
die Fortsetzung des in Nummer 5, S. 38 der Mit
teilungen besprochenen Artikels. Verfasser behandelt 
die verschiedenen praktischen Systeme zur Verbesse
rung der Lüftungsverhältnisse in den Arbeitsräumen der 
Textilindustrie. Bei der Auswahl sind vornehmlich die
jenigen berücksichtigt, welche in gleicher Weise der 
Hygiene und den Interessen zur Erzeugung eines guten 
Arbeitsproduktes Rechnung tragen. Zur Lösung die
ses Problems ist folgendes erforderlich:

1. Ein Ventilator, welcher die Luft von aussen an
saugt und in die Kanäle befördert, in welchen sie

der Aussentemperatur entsprechend angewärmt 
oder abgekühlt wird.

2. Ein Wasserzerstäuber, welcher die angewärmte 
oder abgekühlte Luft befeuchtet.

3. Eine Verteilungsleitung, welche die Aufgabe hat, 
die so vorbereitete Frischluft gleichmässig in dem 
Arbeitsraume zu verteilen, um nach Möglichkeit 
eine homogene Atmosphäre, die das Interesse 
eines guten Arbeitsproduktes erfordert, zu be
kommen.

Zu den Systemen, welche die Ventilationsfrage der 
Arbeitsräume in Textilfabriken am besten lösen, ge
hören nach Ansicht des Verf. diejenigen des Spezial
ingenieurs C. Bontemps und der Gebrüder Lambert.

S.
17. E l i m i n a t i o n  d e s  b u e e s  d a n s  l e s

b l a n c h i s s e r i e s .  (Entnebelung in Waschanstalten 
und Bleichereien.) Revue d’Economie Industrielle, 
Paris 1910, p. 138. Kurze Beschreibung der in einer 
grossen französischen Waschanstalt und Bleicherei (mit 
500 Arbeitern) eingerichteten Entnebelung. Hierbei 
handelt es sich um die Entnebelung eines Raumes von 
72 000 cbm Luftinhalt, ohne dass eine übermässige Er
höhung der Raumtemperatur durch die eingeblasene 
warme Luft hervorgerufen wird. Sch.

18. „S h u  111 e - k i  s s i  n g “ . The British Medi
cal Journal, 4. Febr. 1911, No. 2614, S. 267. Die Ge
wohnheit der Weber, das Schussgarn durch die Öse des 
Webschiffchens zu saugen — bekannt als „shuttle-kis
sing“ — ist schon oft als unhygienisch bezeichnet wor
den und nach Dr. John Brown, dem Medizinalbeamten 
für Bacup, demZentrum derWeberindustrie, dieUrsache 
von 3 Todesfällen an Schwindsucht durch gegenseitige 
Ansteckung an demselben Schiffchen gewesen. Dies 
wird gleich einer Nadel eingefädelt, indem der Weber 
den Webfaden in ein Loch oder eine Öse an der Seite 
des Schiffchens steckt und den Faden dann, seinen 
Mund an die Öse pressend, durch Saugen hindurch
zieht. Dies muss oft, ungefähr fünfzig Mal in der 
Stunde geschehen und einen schädlichen Einfluss auf 
die Lunge haben; auch werden dadurch Staub und Fa
sern in die Luftwege gelangen. Wird dasselbe Schiff
chen von mehreren Personen abwechselnd bedient, so 
ist zudem die gegenseitige Infektion zu befürchten. 
Gegen die Abschaffung der altmodischen und gesund
heitswidrigen Einfädelweise sträuben sich die Weber, 
„denn sowohl diese, als auch die Unternehmer sehen 
mehr auf Verdienst als auf Gesundheit“ . Ein Weber 
mit zwanzigjähriger Erfahrung sagt, dass nach seiner 
Meinung die Weber lieber Gliederzucken, Zahn-, Ge
sichts- und Lungenschmerzen ertragen und eher den 
Ärzten einen Teil ihres Verdienstes bezahlen, als dass 
sie davon durch Einführung einer ihrer Gesundheit die
nenden Einrichtung das geringste einbüssen. Verf. hält 
daher mit Recht den Kampf gegen das „shuttle-kissing“ 
durch Einführung automatischer Einfädelvorrichtung für 
erforderlich.*) . So.

XII. Papierindustrie, polygraphische Gewerbe.

*) Bei dieser Gelegenheit sei auf den pneumatischen 
Schussfadeneinzug für Webschützen von H. Vogt in 
Reutlingen verwiesen. F.
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XIII. Lederindustrie, Industrie der Holz- und Schnitzstoffe, 
Zelluloid usw.

8. K u r  s.L n M a s c h i n e n b e h a n d l u n g  f ü r
H o l z a r b e i t e r .  Bekanntni. d. Königl. Zentralstelle 
im Gewerbebl. aus Württemberg, 1911, No. 6, S. 41. 
Im Interesse der Unfallverhütung werden von der Kgl. 
Zentralstelle für Gew. u. Hand, im März d. Js. Abend
kurse zur Unterweisung von Holzarbeitern in der Be
handlung der gebräuchlichsten Holzbearbeitungsmaschi
nen im Landesgewerbemuseum in Stuttgart veranstaltet. 
Die Dauer der einzelnen Kurse wird zwei Wochen be
tragen. Ein Unterrichtsgeld wird nicht erhoben. Bei
hilfen können nicht gewährt werden. A.

9. Die A n l a g e  k l e i n e r  Z e l l u l o i d w a r e n 
f a b r i k e n .  Von Architekt E. Beutinger-Stuttgart- 
Heilbronn. Kunststoffe, 1911, S. 10. Mit Abb. Ein 
zusammenfassender Hinweis auf die beim Bau und der 
Einrichtung zu beobachtenden Sicherheitsmassnahmen. 
Im übrigen redet der Verf. der Unterbringung solcher 
Anlagen in eingeschossigen Bauten besonders das 
Wort. F.

10. D ie  B e k ä m p f u n g  v o n  Z e l l u l o i d 
b r ä n d e n .  Von Branddirektor Effenberger-Hannover. 
Kunststoffe, 1911, S. 21. E. weist besonders auf die 
Explosionsgefahren hin, die zu befürchten sind, wenn 
Zelluloid u n v o l l s t ä n d i g  verbrennt. Die ent
stehenden Zelluloiddämpfe enthalten Kohlenoxyd, Me
than und Wasserstoff in erheblichen Mengen, und das 
Bedenkliche liegt darin, dass die Grenze, innerhalb der 
die explosionsfähigen Luftgasgemische möglich sind, 
sehr weit gezogen ist. In den Zelluloidbetrieben aller 
Art muss daher für eine weitgehende Unterteilung in 
von einander getrennte feuersichere Räume und eine 
möglichst knapp bemessene Menge von Zelluloid in 
jedem der Räume Sorge getragen werden. F.

XIV. Sonstige Industriezweige.
7. D i e  G e f a h r e n  d e r  C a i s s o n -  u n d

T a u c h e r a r b e i t .  Tonind.-Ztg., 1910, S. 1730. Es 
werden die Beschlüsse über Druckluftarbeit der VI. De
legiertenversammlung der intern. Ver. f. gesetzl. Arbei
terschutz (Lugano, 26. bis 28. September 1910) wieder
gegeben und einer Kritik unterzogen, die in gleicher 
Weise, wie bei der Bleifrage, das Kind mit dem Bade 
ausschüttet. Bl.

8. V o r b e u g u n g s m a s s r e g e l n  g e g e n
P r e s s l u f t e r k r a n k u n g e n .  Von Bergassessor 
Grahn, Lehrer an der Bergschule zu Bochum. Glück
auf, 1910, S. 2014. Auf Grund seiner Erfahrungen bei 
der Untertunnelung der Elbe in Hamburg zwischen St. 
Pauli und Steinwärder empfiehlt der Pressluftarzt Dr. 
Bornstein, Pressluftarbeiter ebenso wie Taucher nach 
der Vorschrift von Haldane auszuschleusen, aber erstere 
am besten während des Ausschleusens und sonst un
mittelbar danach kräftige körperliche Arbeiten verrich
ten zu lassen. Der Zweck der Arbeit soll nur eine An
regung des Blutumlaufes sein zwecks schneller Aus- . 
Scheidung des durch das Blut nach der Lunge beförder
ten Stickstoffs durch die Lunge. Bornsteins Unter
suchungen und Feststellungen beziehen sich nur auf 
einen Überduck bis zu 2 Atm. Bl.

9. E i n e  „S i e 1 g a s“ - V e r  g i f t u  n g. Von 
Wilh. Göhlich. Chem. Ztg., 1911, S. 129. Ein Siel

arbeiter starb infolge von Vergiftung durch Arsen
wasserstoff. Er hatte in dem schwefelsauren, arsen
haltigen Sielschlammgemisch mit seinen e i s e r n e n  
Gerätschaften gearbeitet und den Sielschlamm in einem 
verzinkten Eimer gesammelt. Durch den Einfluss der 
Metalle auf die arsenhaltige Schwefelsäure hatte sich 
der Arsenwasserstoff gebildet, der in tödlichen Mengen 
eingeatmet wurde, zumal er in dem Sielgestank un
bemerkt blieb. Die arsenhaltige Säure stammte augen
scheinlich aus einer Düngerfabrik, die sie durch ihr 
Haussiel dem öffentlichen Siel zugeführt hatte. Der 
Unfall hatte u. a. zur Folge, dass zum Schutze der Siel
arbeiter die eisernen Schaufeln, Schippen und dergl. 
durch hölzerne, geteerte und zum Teil mit Bleiblech 
beschlagene ersetzt wurden, und ebenso nur noch höl
zerne Schöpfgeräte (Eimer und dergleichen) in der 
Nachbarschaft von chemischen Fabriken und derglei
chen angewendet werden. F.

10. C a p  t a t i o n d es  p o u s s i e r e s  d e  s u c r e .
Revue d’Economie Industrielle, Paris 1910, p. 187. Auf 
Grund der wissenschaftlichen Feststellung, dass der 
Zuckerstaub, denen die Arbeiter in Zuckerfabriken 
und Raffinerien ausgesetzt sind, durch seine das Zellen
gewebe der Lunge verletzende Wirkung, eine grössere 
Empfänglichkeit der Arbeiter für Tuberkulose hervor
ruft, sind in mehreren französischen Fabriken Einrich
tungen getroffen, die den Zuckerstaub, insbesondere an 
den Schlagmaschinen, unschädlich machen sollen. Am 
besten bewährt hat sich die Absaugung des Staubes und 
seine Einführung in Wasserbecken, in denen er zur 
Lösung gebracht wird. Der Zuckerstaub tritt in den 
genannten Fabriken in solcher Menge auf, dass eine 
Lösung und Abschleifung der scharfen Kanten in den 
Atmungswegen unmöglich ist. Sch.

11. Q u e c k s i l b e r v e r g i f t u n g  b e i  d e r
B e d i e n u n g  v o n  A p p a r a t e n  z u r  d r a h t 
l o s e n  T e l e g r a p h i e .  Annales d ’Hygiene Publique 
et de M6decine Legale, 1911, S. 95. An Bord eines 
französischen Kriegsschiffes ist eine schwere Queck
silbervergiftung der Bedienungsmannschaft der Appa- . 
rate für drahtlose Telegraphie festgestellt worden. Die 
Vergiftung ist hervorgerufen durch das in dem Unter
brecher befindliche Quecksilber, welches durch den mit 
grösser Geschwindigkeit vibrierenden Kontakt in stän
diger Bewegung gehalten wird, und hierdurch sehr 
stark verdampft. Als Gegenmassnahme wird empfohlen, 
den Unterbrecher in einem besonders abgeschlossenen 
Raum unterzubringen. S.

12. Z u r  T h e o r i e  d e r  V u l k a n i s a t i o n  d e s  
K a u t s c h u k s .  Von Prof. Dr. F. Willy Hinrichsen. 
Kunststoffe, 1911, S. 41.

13. T e c h n i s c h e  H e r s t e l l u n g  d e s  L i n -  
o x y n s .  Von Dipl.-Ing. Fel. Fritz. Kunststoffe, 1911, 
S. 47. Mit Abb.

14. L i n o l e u m z e m e n t b e r e i t u n g .  Von 
Dipl.-Ing. Fel. Fritz. Kunststoffe, 1911, S. 81. Mit 
Abbild.

15. D e r  g e s e t z l i c h e  A r b e i t e r s c h u t z
i n  B ä c k e r e i e n  i n  F i n n l a n d .  Soz. Prax., 1911, 
No. 20, S. 626. Zehnstündiger Maximalarbeitstag. Ver
bot der Nachtarbeit. Ausnahmen nur mit behördlicher 
Bewilligung in beschränktem Umfange. SA.

16. U n g ü l t i g e s  P o l i z e i v e r b o t  d e r  B e -
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s c h ä f t i g u n g  m i n d e r j ä h r i g e r  K e l l n e 
r i n n e n .  Soz. Prax., 1911, No. 18, S. 557. Das Kam
mergericht hat eine derartige Vorschrift für rechts
ungültig erklärt, weil sie im Widerspruch steht zu § 41 
der G.-O. und in ein Gebiet eingreift, das der Reichs
gesetzgebung Vorbehalten ist. A.

XV. Anwohnerschutz. Abwässer, Abfallstoffe usw.
12. A b w a s s e r b e s e i t i g u n g  v o n  G e 

w e r b e n  u n d  g e w e r b e r e i c h e n  S t ä d t e n  
u n t e r  h a u p t s ä c h l i c h e r  B e r ü c k s i c h t i 
g u n g  E n g l a n d s .  Von Dr. Ing. Albert Schiele. 
Heft 11 der Mitteilungen aus der Königl. Prüfungsan
stalt für Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung. 
Berlin 1909. Verl. v. A. Hirschwald.

13. Ü b e r  b i o l o g i s c h e  K l ä r a n l a g e n .
Von Reg.- u. Med.-Rat Dr. H. Hecker in Strassburg. 
Zeitschr. f. Med.-Beamte 1910, S. 865. Verf. gibt eine 
allgemeine Übersicht über die Einrichtung biologischer 
Kläranlagen unter Zugrundelegung der Einrichtungen 
einiger bestehender Anlagen. Bl.

14. D e s i n f e k t i o n  v o n  A b w ä s s e r n .  Von
Oberbaurat Braun in Ulm a. D. Zeitschr. f. Med.-Be
amte 1910, S. 881. Beschreibung einer selbsttätigen 
Mischvorrichtung für Desinfektionsflüssigkeit und Ab
wasser. Bl.

15. Ü b e r  H a u s k l ä r a n l a g e n .  Mit beson
derer Berücksichtigung des künstlichen biologischen 
Verfahrens. Von Dr. med. Franz Spaet, Kgl. Bezirks
arzt, Fürth i. Bayern. Mit Abb. Deutsche Vierteljahrs
schrift f. öffentl. Gesundheitspfl. 1910. S. 689.

16. R e i c h s g e r i c h t s e n t s c h e i d u n g  vom
16. März 1910 zu § 906 B.G.B. Die Entscheidung stellt 
fest, dass die von Grundstücken auf Nachbargrund
stücke ausgehende Einwirkung nicht dauernd „gewöhn
lich“ zu sein braucht, sondern mit der Änderung der 
örtlichen Verhältnisse der Grundstücke anders beur
teilt werden kann. In dem der Entscheidung zugrunde 
liegenden Falle handelte es sich darum, ob einem Fa
brikanten die Beseitigung des von seinem Betriebe aus

gehenden ruhestörenden Geräuschs aufgegeben werden
kann, obwohl die Fabrik in derselben Weise seit lan
gen Jahren besteht. Das Reichsgericht entschied in be
jahendem Sinne mit Rücksicht auf die Veränderung der 
örtlichen Verhältnisse, die darin besteht, dass das Fa
brikgrundstück nicht mehr in einer Fabrikgegend, son
dern in einer Wohngegend liege. Sch.

17. D ie  R e i n h a l t u n g  d e r  R u h r .  Von Dr.
Ing. Imhoff-Essen (Ruhr). 1910. C. W. Haarfelds Ver
lag. Nach Glasers Annalen für Gew. u. Bauwesen, 1911, 
Heft 3, S. 12. Verf. befürwortet die Bildung einer G e 
n o s s e n s c h a f t  für den Bau und Betrieb von Klär
anlagen. A.

18. Ü b e r  P r ü f u n g s t e c h n i k  der  F o r m a l 
d e h y d - R a u m d e s i n f e k t i o n .  Von Stabsarzt 
Dr. Hüne. Desinfektion 1911, S. 1. Verf. berichtet über 
Versuche zur Feststellung der Tiefenwirkung des Des
infektionsmittels. Bl.

19. D ie  s a n i t ä r e  B e d e u t u n g  d e r  S u l 
f i t - Z e l l u l o s e f a b r i k a t i o n  e i n s c h l .  d e r  
C h l o r k a l k b l e i c h e .  Von Dr. Jos. Schlauf, K. K. 
Bezirksarzt in Völkermarkt in Kärnten. Der Amtsarzt, 
Zeitschr. f. öffentl. Gesundheitswes., 1911, S. 1 bis 17. 
Die Arbeit, auf die nur verwiesen werden kann, be
schäftigt sich besonders mit den Forderungen des An-
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wohnerschutzes gelegentlich der Konzessioriierung von 
Sulfitzellulosefabriken. Insbesondere wird dabei auf 
die von Prof. Dr. B. Reibnitzer-Graz in einem speziellen 
Falle gestellten Forderungen verwiesen, die darauf 
fussen, dass unter bestimmten Bedingungen bei inniger 
Mischung der unausgelaugt gebliebenen Chlorkalkrück
stände mit den Kocherendlaugen chemische Um- 
setzungs- und Auflösungsprozesse eintreten, welche die 
Giftigkeit beider Endlaugen fast vollkommen beheben, 
sodass bei richtigem. Mischungsverhältnisse derselben 
lediglich geringe Mengen unschädlichen sandigen Rück
standes erübrigen. F.

XVI. Verschiedenes.
8. Leitfaden f ü r d i e M i t w i r k u n g d e r A r b e i -

t e r bei der Unfall- und Krankheitsverhütung. Von 
Gewerbeinspektor Dr. A. Bender-Charlottenburg. Verl. 
von A. Seydel-Berlin. Preis 15 Pfg. Das in 6. Aufl. 
erschienene Büchlein kann den Betriebsunternehmern 
nur angelegentlich zur Beschaffung und Verteilung an 
die Arbeiter empfohlen werden. F.

9. D ie  B e r u f s k r a n k h e i t e n  d e r  L a n d -  
u n d  F o r s t a r b e i t e r  mit besonderer Berücksichti
gung ihrer Berufshygiene. Von Dr. Rieh. Bernstein. 
Stuttgart. Ferd. Enke. 1910.

10. D ie  N a c h t a r b e i t  d e r  K i n d e r  i n
F r a n k r e i c h .  Soz. Prax., 1911, No. 18, S. 561. In 
Fabriken mit ununterbrochenem Feuer dürfen in Frank
reich volljährige Frauen und Kinder männlichen Ge
schlechts auch zur Nachtzeit zu unaufschiebbaren Ar
beiten herangezogen werden. Es findet dies in der 
metallurgischen, vor allem aber in der G l a s i n d u 
s t r i e  statt. Die zulässigen Grenzen der Nachtbe
schäftigung werden nicht innegehalten, sodass Leben 
und Gesundheit der Kinder gefährdet wird. Ein be
sonderer Missstand soll das Treiben der italienischen 
Kinderverkäufer, der „padroni“ , sein; hunderte von 
Kindern von 8 bis 12 Jahren raffen sie aus den elende
sten Gegenden Italiens zusammen, um sie dann gegen 
Löhne von 1 bis 1,20 Franks pro Tag zu verdingen. 
Auch die Armenverwaltungen „lieferten“ bis vor kur
zem Kinder an Glashütten. Eine strengere Gesetz
gebung wird befürwortet. A.

11. K i n d e r a r b e i t  i n  A m e r i k a .  Soz. Kul
tur, Februarheft 1911, S. 118. Präsident Roosevelt 
schilderte in einem öffentlichen Vortrage in Fargo die 
Ausbeutung kindlicher Arbeitskräfte in Amerika. Die 
Zahl der erwerbstätigen Kinder unter 15 Jahren beträgt 
mehr als 1 700 000; allein 80 000 kleine Mädchen arbei
ten in Baumwollspinnereien 12 bis 14 Stunden, auch 
sogar in der Nachtschicht. Knaben müssen 10 bis 12 
Stundeft lang in den Gruben den Kohlenwagen ziehen. 
Die Schule besuchen alle diese Kinder .nicht. Vor 
einigen Jahren berechnete man, dass täglich 50 bis 60 
Kinder durch Unfälle an Kreissägen getötet oder ver
letzt wurden. A.

Anfragen
über gewerbehygienische Literatur, über Mass
nahmen zur A bwendung von Krankheits- und 
Unfallgefahren, über auf dem Gebiete der Ge
werbehygiene bew ährte Firmen usw. sind zu 
richten an das I n s t i t u t  f ü r  G e w e r b e 
h y g i e n e ,  F r a n k f u r t  a. M., B ö rs e n s tr .  19.

S O Z I A L - T E C H N I K

Druck der Buchdruckerei Roitzsch. A lbert Schulze, Roitzsch.
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Mi t t e i l u n g e n

Institutes für Gewerbehygiene
1911 —  Nr. 5,

der ganzen Keihe — Nr. 1 1 .

des
Monatsbeilage zur „Sozial-Technik“ 

Verlag von A . Seydel in Berlin S.W . 1 1 . zu Frankfurt a. M. Im  Aufträge des Institutes redigiertJ
von Gewerbeinspektor Dr. Fischer, Berlin N.W . 6.

Auszug aus dem Bericht der Königl. eng
lischen Inspektoren der Pulver- und Spreng

stoffindustrie für das Jahr 1909.
(Schluss.)

Die Zahlen der Unfälle sind aus folgender Tabelle 
ersichtlich:

U nglöcksfälle mit tödlichem  Aas
gang oder mit V erletzungen Unglücks

jjjGesamt-

Anzahl der 
Unglüoks-

Zahl der Personen
tä lle  ohnn 

Folgen
(Jnglücka-

la lle
fälle getö tet verletzt

Hei d er H erstellung 15 6 12 36 51
„  „  Lagerung 4 1 "4 2 6
„ dem T ransport — — — —
„  „  G ebrauch 395 53 429 1 396

Summe 4 M 60 445 39 453

Die Tabelle zeigt, dass sich über 95%  der Un
glücksfälle, die Tod oder Verletzungen hervorriefen, 
beim Gebrauch der Sprengstoffe und unter Bedingungen 
ereigneten, die ausserhalb des Rahmens des Spreng
stoffgesetzes fallen. -

ln F a b r i k e n  kamen 51 Unglücksfälle vor; 36 
( =  70 °/0) ohne Verletzung von Personen.

In Schwarzpulverfabriken ereigneten sich 5 Un
glücksfälle an den Mischmühlen. Verletzt wurde nie
mand. Beim Mischen von Bobbinite entstanden 2 und 
beim Walzen von Ballistite 5 Unglücksfälle ohne Folgen 
für die Arbeiter. Beim Pressen von Axite rief das Fest
klemmen eines Stempels eine leichte Explosion hervor, 
durch welche die Spindel herausgeschleudert wurde. In 
einem Falle entzündeten sich Rückstände von Cordite 
in einer Mischmaschine durch Reibung zwischen den 
blanken Teilen eines Mischflügels und dem Trog der 
Maschine. Ein Packlaum, der 1800 Pfund Monobel- 
pulver enthielt, brannte ohne Explosion nieder. Das 
Feuer ist wahrscheinlich durch ein Dampfrohr der Hei
zung entstanden. Weiter erwähnt der Bericht 3 Un
fälle bei der Nitroglyzerinherstellung. Im ersten Fall 
gerieten die Rückstände in Brand. Im zweiten Falle' 
entstand eine kleine Explosion bei Reparaturarbeiten 
an dem Wasserrohr einer Löschvorrichtung in einem 
Cordite-Trockenhause. Im dritten Falle fand eine Ex
plosion an einer Pumpe statt, die dazu diente, die Ni
troglyzerinwaschwässer in eine Ablaufrinne zu beför
dern. Ein Azetonlagerraum einer Fabrik wurde, trotz
dem er mit Aussenbeleuchtung versehen war, von einem 
Werkmeister mit einer offenen Lampe betreten. Der 
Meister wurde durch die erfolgende Entzündung der 
Azetondämpfe schwer verletzt. Ferner ereigneten sich 
Unfälle beim Körnen von Cheddite, beim Mischen von 
Mitchellite, beim Nitrieren von Quecksilber, beim Zer
kleinern gebrauchter Granaten und beim Sieben von 
Zündsatz. Beim Hantieren mit Knallzündern entstan

den 7 Unfälle. Einer von diesen zeigt wieder, dass die 
Knallzünder nur auf chemischem Wege oder durch Ex
plosion unschädlich gemacht werden sollten und nicht, 
wie hierbei bekannt wurde, durch Einwerfen in einen 
unbenutzten Schacht.

Beim L a g e r n  von Explosivstoffen kamen 6 Un
glücksfälle vor, bei denen eine Person getötet und 4 
verletzt wurden. Bei drei dieser Unglücksfälle waren 
die einfachsten Vorsichtsmassregeln ausser acht gelas
sen. Im ersten Falle hatte man zwei brennende Sicher
heitslampen während der ganzen Nacht auf einem Regal 
in einer Entfernung von einigen Zoll von einem Paket 
mit Sprengstoff stehen lassen. Im zweiten Fall zündete 
ein Mann beim Abwiegen von Schiesspulver ein Zünd
holz an und im dritten Fall stellte eine Person ein bren
nendes Licht auf eine geöffnete Pulvertonne.

Ein Unglücksfall, der tödliche Folgen hatte, kam 
im Hause eines Bergmanns vor. Dieser wollte mit Ex
plosivstoff, den sein in einem benachbarten Kohlenberg
werk beschäftigter Bruder mitgebracht hatte, die Ka
minröhre reinigen. Hierbei wurde er getötet. Der 
Bruder war nicht im Besitz eines polizeilichen Erlaub
nisscheins. Der Bericht wendet sich scharf gegen den 
Brauch, Sprengstoff aus den Bergwerken mit nach 
Haus zu nehmen, und es ist den Polizeibehörden drin
gend empfohlen worden, die Ausfertigung der polizei
lichen Erlaubnisscheine möglichst zu beschränken.

Unglücksfälle beim T r a n s p o r t  sind nicht vor
gekommen.

Beim G e b r a u c h  von Sprengstoffen sind 396 
Unglücksfälle bekannt geworden, von denen 53 Perso
nen getötet und 429 verletzt wurden. Diese Unglücks
fälle entstanden durch Frühzündungen, Abfeuern des 
Schusses bei Gegenwart von Personen am Sprengloch, 
nicht genügende Deckung, umhergeschleuderte Trüm
mer, zu frühes Zurückkehren zum Schiessloch, beim 
Hantieren an Versagern, beim Einstemmen und Ver
stopfen von Sprengladungen, durch Flammen, Funken 
usw., beim Bohren in Löchern mit Versagern, beim 
Schlagen auf nicht explodierte Teile von Ladungen, 
beim Forträumen der Trümmer, Herrichten der Ladun
gen, beim Anzünden der Zündschnüre, bevor diese mit 
der Ladung verbunden waren, durch Vorhandensein von 
Sprengstoff im Brennmaterial, bei ungesetzlicher Her
stellung von Pulver, beim Spielen mit Zündern und an
deren Sprengstoffen, beim Auftauen von gefrorenen 
Sprengstoffen u. a. m. •

Eine eingehende Berücksichtigung fanden ferner 
die Unfälle in Staatsbetrieben. Eine schwere Explo
sion ereignete sich in einer Dum-Dum-Munitionsfabrik 
in einem Behälter, in dem sich Patronen befanden, bei 
denen die Zündhütchen entfernt waren. Der Unfall 
scheint darauf zurückzuführen zu sein, dass sich die 
kleinen Mengen Zündsatz, die an den Patronen haften 
geblieben waren, beim Werfen der Patronen in eine
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Kiste entzündeten. In einer Munitionsfabrik ereig
nete sich ein Unfall an der Siebmaschine, in welche 
die gepressten und gefirnissten Zündhütchen nach dem 
Trocknen gegeben werden.’ Die Siebmaschine wird 
von einem besonders damit beauftragten Arbeiter be
dient. An dem betreffenden Tage scheint der Arbeiter, 
der die Platte mit den Zündhütchen zur Maschine trug, 
erstere eigenmächtig ohne besondere Sorgfalt in letztere 
geschüttet zu haben, wobei eine Explosion stattfand, 
die ihm das Leben kostete. Zwei leichtere Unglücks
fälle wurden aus der Königlichen Schiesspulverfabrik 
Waltham Abbey berichtet und zwar beide beim Pres
sen. In einem Fall wurde Schiessbaumwolle gepresst, 
die sich in der Presse zersetzte und zwar, wie man an
nimmt, infolge Reibung beim Bruch des Presstellers 
oder durch sandige Bestandteile, die sich zwischen 
Stempel und Hülse eingelagert hatten. Weiter finden 
sich Angaben über eine schwere Explosion an einer 
Cordite-Presse in Walthain-Abbey. Die Presse wurde 
vollständig vernichtet, die einzelnen T eile weit fortge
schleudert und das Gebäude zum Teil zerstört. Die 
Explosion wird auf Reibung mit einem fremden Körper 
zurückgeführt. Die untersuchende Behörde ist der 
Meinung, dass die Arbeiter durch die Schutzwand aus 
dicken Tauen wirksam geschützt wurden, da letztere 
die Wirkung der Explosion beschränkte. Ausserdem 
war die Bauart des Gebäudes eine zweckentsprechende.

Zum Schluss geben die Berichterstatter noch die
jenigen Unfälle bekannt, die durch Verbrechen, durch 
Petroleum und durch Azetylen herbeigeführt sind.

Z ä u n e r.

Bücher- und Zeitschriftenschau.
I. Gesetzgebung, Verordnungen, Entscheidungen usw.

15. D a s  f r a n z ö s i s c h e  A r b e i t s g e s e t z 
b u c h .  Von Hans L. Rudloff, Genf. Soz. Prax., 1911, 
No. 17, S. 519. — Frankreich ist seit 1901 damit be
schäftigt, seine Gesetzgebung über die Arbeit und so
ziale Vorsorge zu kodifizieren. Die Regierung setzte 
am 27. November 1901 eine Kodifikationskommission 
ein, deren Arbeiten jetzt vollständig abgeschlossen sind.

Das Arbeitsgesetzbuch, dessen fünf erste Bücher 
vom Parlament (ohne Debatte) bereits angenommen 
sind, zerfällt in 7 Bücher:

I. Vereinbarungen über die Arbeit.
II. Die Regelung der Arbeit (d. h. die eigentlichen 

Arbeiterschutzbestimmungen).
III. Die beruflichen Gruppierungen.
IV. Die berufliche Rechtsprechung und Vertretung.
V. Die Arbeiterversicherungen.
VI. Die Vorsorge (Spar- und Bauvereine, Konsum

genossenschaften usw.).
VII. Die Unterstützung (Schutz un-d Unterstützung 

für Kinder, Arme, Kranke, Greise, Gebrechliche und 
Ünheilbare, Irrenrecht, Irrenanstalten, Leihhäuser, 
Rechtsberatung usw.).

Der Inhalt dieses Gesetzbuches geht, wie man 
sieht, weit über das hinaus, was man gemeinhin unter 
„Arbeiterschutz“ und „Arbeiterfürsorge“ versteht. A.

16. V e r b o t  d e r  n ä c h t l i c h e n  F r a u e n 
a r b e i t  i n  g e w e r b l i c h e n  B e t r i e b e n  U n 
g a r n s .  Soz. Prax., 1911, No. 19, S. 597. Gesetz
entwurf in Verfolg der Berner Konvention vom 26. Sep
tember 1906. — Für Zuckerfabriken und Übertagarbei

ten auf gewissen Gruben sollen die Vorschriften im 
vollen Umfange erst im Jahre 1920 (!) in Kraft treten. 
Das Verbot der Nachtarbeit betrifft zirka 75 000 A r
beiterinnen. A.

17. N i e d e r l a n d e .  K ö n i g l .  E r l a s s  b e 
t r e f f e n d  A r b e i t e r s c h u t z  vom 10. Aug. 1909., 
(Reichsgesetzblatt No. 290.) Abgedruckt in Veröffentl. 
des Kaiserl. Gesundheitsamtes, 1911, S. 213. Der Er
lass regelt ausführlich die Beschäftigung von Personen 
unter 16 Jahren und von Frauen in gewerblichen Betrie
ben und enthält gleichzeitig Bestimmungen über Ein
richtung und Betrieb gefährlicher und gesundheits
schädlicher Betriebe. Die Verordnung stellt demnach 
im wesentlichen eine Vereinigung der Bestimmungen, 
wie sie für das Deutsche Reich in der Gewerbeordnung, 
den Bundesratsverordnungen und den Erlassen und 
Ausführungsanweisungen der Zentralbehörden der Ein
zelstaaten niedergelegt sind, dar. Dem „Bezirkschef 
der Arbeitsinspektion“ sind darin weitgehende Befug
nisse hinsichtlich der Anwendung der Bestimmungen 
eingeräumt. • Sch.

18. R u m ä n i e n .  S o n n t a g s r u h e g e s e t z  
vom 23. April 1910. Abgedr. in Veröffentl. des Kaiserl. 
Gesundheitsamts, 1911, S. 290. Das Gesetz regelt die 
Sonntagsruhe der in gewerblichen oder Handelsbetrie
ben beschäftigten Angestellten, Lehrlinge, Arbeiter oder 
Handwerker. Ruhezeit an allen Sonntagen und den ge
setzlichen Feiertagen volle 24 Stunden, beginnend sechs 
Uhr morgens. Ausnahmen sind zugelassen für die 
öffentlichen Interessen dienenden Betriebe, Anstalten, 
Unternehmungen usw., für Betriebe mit kontiunierlich 
arbeitenden Öfen, für Arbeiten in Notfällen usw. Sch.

19. B e g r i f f  d e s  B e t r i e b s u n f a l l .  Entsch. 
d. Reichsger. v. 26. 9. 1910. Soz.-Techn. 1911, S. 140.

20. D ie  E n t s c h ä d i g u n g  d e r  B e r u f s 
k r a n k h e i t e n  n a c h  d e r  b i s h e r i g e n  a u s 
l ä n d i s c h e n  G e s e t z g e b u n g .  Von Ludw. Wo- 
kurek. Arbeiterschutz, 1911, S. 114.

21. D ie  B e s t r e b u n g e n  z u r  Ä n d e r u n g  
d e s  G e n e h m i g u n g s v e r f a h r e n s  f ü r  g e 
w e r b l i c h e  A n l a g e n  (§ 16 ff. d e r  G e w e r b e 
o r d n u n g ) .  Von Gewerbeassessor Dr. Tittler-Halle 
a. S. Soz.-Techn., 1911, S. 149.

S. auch X, 27; XIV, 20.
II. Gewerbehygienische Abhandlungen allgemeiner Art usw.

21. E x p e r i m e n t e l l e s  u n d  P r a k t i s c h e s  
ü b e r  W ä s c h e s t a u b .  Von Roepke. Zeitschr. f. 
Tuberk., Bd. 15, H. 3, S. 269. Ref. Hyg. Rdsch., 1911, 
S. 365. Verf. behandelt die Ansteckungsgefahren durch 
die Manipulationen mit gebrauchterWäsche. Trotz ruhi
ger Handhabung der Wäschestücke wird Wäschestaub 
aufgewirbelt, der Eitererreger und Tuberkelbazillen ent
hält. Es wird empfohlen, alle überflüssigen Bewegun
gen des Materials möglichst zu vermeiden und dem Per
sonal grösste Ruhe zur Pflicht zu machen. Ausserdem 
werden Ratschläge über weitere prophylaktische Mass
nahmen (feuchtes Aufnehmen der Wäschesammelstelle 
und des Einweichraumes mit Rohlysoform gewisse Zeit 
nach Erledigung der Arbeit, öftere Formaldehyddesin
fektion der betreffenden Räume, Vorschriften für das 
Personal selbst) gegeben. Auch die Behandlung der 
Wäsche mit stark verdünnter Rohlysoformlösung soll 
sich bewährt haben. F.

S. auch VIII, 57 ,62,63,64; X ,2 7 ; XIII, 11; XIV, 17.
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III. Gewerbeaufsicht.
iV. Bauliche Einrichtung, Lüftung, Heizung, Feuerschutz.

25. M e h r  T a g e s l i c h t  f ü r  S c h u l -  u n d
A r b e i t s r ä u m e .  Von Privatdoz. Dr. Selter-Bonn. 
Blätter f. Volksgesundheitspflege, 1910, No. 10. Nach 
Ztschr. f. Med.-Beamte, 1911, S. 149. Nach Erläute
rungen über die Lichtdurchlässigkeit verschiedener 
Glassorten stellt Verf. die Forderung auf, bei Schulen 
und anderen Arbeitsräumen sollten Räume, die den 
Fenstern näher als zehn Meter stehen, nicht geduldet 
werden. Will man schlecht belichtete Räume bessern, 
s o  f ü h r e  m a n  d i e  F e n s t e r  b i s  z u r  D e c k e  
h i n a u f  und setze vielleicht in die oberen Fenster
rahmen Luxferprismen, die das Licht in das Zimmer 
weiter hineinzuwerfen vermögen. Bl.

26. S c h u t z v o r r i c h t u n g  g e g e n  H e r a b 
s t ü r z e n  v o n  P e r s o n e n  a u s  g e ö f f n e t e m  
F e n s t e r .  Von Wilh. Stockhausen in Düsseldorf. 
D. R. P. 230 062. KL 34 c.

V. Luftverderbnis und Luftreinigung.
22. H e r s t e l l u n g s k o s t e n  u n d  K r a f t 

b e d a r f  m e c h a n i s c h e r  S t a u b a b s a u g u n g s 
a n l a g e n .  Von Gew.-Insp. Fischer-Stuttgart. Soz.- 
Techn., 1911, S. 129.

23. E l i m i n a t i o n  d e s  b u 6 e s i n d u s t r i e l -
1 e s. Von Paul Razons, Lic. es sc. mathem. et phys. 
Revue d’Economie Industrielle, Paris. 1910, S. 50 u. 
203 ff. Verf. gibt in dem sehr interessanten Artikel 
einen Überblick über die gesundheitsschädlichen Ein
flüsse und die unangenehmen Eigenschaften (Verdun
kelung der Arbeitsräume, Erhöhung der Unfallgefahr, 
Einfluss auf Maschinen und Erzeugnisse) der gewerb
lichen Dämpfe und Dünste und entwickelt die theore
tischen (physikalischen) Grundlagen für ihre Ent
stehungsmöglichkeit. Auf Grund der Untersuchungen 
werden praktische Ausführungsformen zur wirksamen 
Beseitigung angegeben. Sch.

24. N e u e  S i c h e r h e i t s  V o r r i c h t u n g e n  
a n  T r o c k e n -  u n d  F ö r d e r v o r r i c h t u n g e n  
f ü r  s t a u b f ö r m i g e  S t o f f e .  Soz.-Techn., 1911, 
S. 132. Mit Abb.

25. W e i t e r e s  M a t e r i a l  z u r  R a u c h 
f r a g e .  Von Kreisarzt Dr. Ascher, Hamm i. W. Hyg. 
Rundsch., 1911, S. 318.

S. auch VI, 35; VIII, 61: XI, 19, 20; XII, 8;
XIII, 13.

VI. Dampfkessel, Motoren, maschinelle Einrichtungen usw.
32. S i c h e r h e i t s a n d r e h k u r b e l  P a t e n t

O s s b e r g e r .  Mitt. d. Verb. schles. Text.-Ind., 1911, 
S. 6. Die Andrehvorrichtung unterscheidet sich von 
anderen Konstruktionen dadurch, dass bei ihr das An
bringen einer Auslösevorrichtung an der Motorwelle 
fortfällt. Die Auslösung der Kurbel erfolgt vermöge 
ihrer eigenartigen Konstruktion nur durch die Hand des 
Andrehenden vom Kurbelheft aus. Dies wird dadurch 
erreicht, dass die Bewegung des aktiven Mitnehmer
organs abhängig gemacht wird von der Drehung des 
Kurbelheftes, je nach welcher die Ein- oder Ausrückung 
der Kurbel sattfindet. Vertrieb durch Ing. F. Ossberger, 
Thalmässing bei Nürnberg. Bl.

33. B e h a n d l u n g  d e r  W a s s e r m o t o r e n  
i m W i n t e r. L. Koch, Duderstadt. Der Papierfabri

kant, 1911, S. 20. Verf. gibt praktische Winke für die 
Verhinderung der Vereisung von Turbinen und W asser
rädern, die auch für die Unfallverhütung von Bedeutung 
sind. Bl.

34. S c h w e r e s  U n g l ü c k  m i t  e i n e m  D i e 
s e l m o t o r .  Von Geiger. Ztschr. d. Bayer. Rev.-Ver.,
1910, S. 247. Durch die Explosion eines Dieselmotors 
wurden zwei Personen getötet und verschiedene andere 
mehr oder weniger stark verletzt. Die Explosion ist 
darauf zurückzuführen, dass der Maschinenmeister 
eines der beiden Anlassgefässe und das Einblasegefäss 
des Motors an Stelle von Kohlensäure oder Pressluft 
mit Sauerstoff aus einer zu anderen Zwecken vorhande
nen Sauerstofflasche bis zu 80 Atm. Druck anfüllte. 
Bei Stillstand der Maschine hat sich wahrscheinlich 
eine ziemlich beträchtliche Menge von Schmieröl im 
Zylinder der einstufigen Luftpumpe angesammelt, das 
bei der Ingangsetzung des Motors mit der warmen 
Pressluft in das Einblasegefäss gedrückt wurde und 
sich hier unter der Einwirkung des hochgespannten 
Sauerstoffes entzündete. / Bl.

35. R a u c h l o s e  V e r b r e n n u n g  bei  D a m p f 
k e s s e l a n l a g e n  m i t  K o h l e n f e u e r u n g .  Soz.- 
Techn., 1911, S. 134.

36. M a g n e t k r a n  m i t  S i c h e r h e i t s b ü 
g e l n .  A.-G. Lauchhammer in Lauchhammer und Paul 
Pieper in Düsseldorf. D. R. P. 231 170. Kl. 35 d. S.
a. Soz.-Techn., 1911, S. 158. Mit Abb.

VII. Sanitäre Betriebseinrichtungen. Ausrüstung des 
Arbeiters.

13. D ie  e r s t e  H i l f e l e i s t u n g  b e i  U n 
g l ü c k s f ä l l e n .  Nach d. Jahresberichten d. Preuss. 
Reg.- u. Gewerberäte für 1910. Die erste Hilfeleistung 
bei Unglücksfälen ist in den grösseren gewerblichen 
Betrieben gut, z. T. sogar musterhaft geregelt. Die 
Verbandkästen befinden sich in brauchbarem Zustande. 
Verschiedene Arbeiter und Werkmeister sind in einem 
Samariterkursus ausgebildet oder verwerten ihre Kennt
nisse von der Militärzeit. In den grösseren Fabriken 
sind Tragbahren, Krankentransportwagen und in eini
gen ganz grossen Werken sogar vollständig eingerich
tete Operationszimmer vorhanden. So enthält z. B. die 
mit der Krankenstation vereinigte Unfallstation der 
Höchster Farbwerke einen Warteraum, Ankleideraum, 
Untersuchungszimmer, Operationszimmer, Baderaum, 
ein Krankenzimmer mit drei Betten, Röntgenzimmer, 
Zimmer für Augenuntersuchungen und ein Sprech- und 
Schreibzimmer für Ärzte. Im letzten Jahre wurden noch 
ein inedico-mechanisches Institut und ein grösseres In
halatorium angegliedert, wo mehrere Arbeiter zu glei
cher Zeit Emser Salz inhalieren können. Die Sodawerke 
in Montwy (Reg.-Bez. Bromberg) haben ein eigenes 
Krankenhaus mit allen für chirurgische Eingriffe nötigen 
Utensilien. In Kriegs- und besonderen Notfällen soll 
es dem Verein zum Roten Kreuz zur Verfügung gestellt 
werden. In den Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & 
Cie. in Leverkusen erfolgt die erste Behandlung aller 
Verletzten in einer auf dem Werk eingerichteten Poli
klinik, die unter der Leitung zweier von dem Werke 
angestellter Fabrikärzte steht. In grösseren Städten 
haben verschiedene Betriebe mit in der Nähe wohnen
den Ärzten Verträge zur schnellen Behandlung der Un
fallverletzten abgeschlossen. Andere haben Fabrikärzte 
angestellt, die sich zu bestimmten Tagesstunden im
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Verbandzimmer aufhalten. In einem Fabrikhause in 
Berlin ist sogar eine ständige Sanitätswache eingerich
tet und mit allen erforderlichen Hilfsmitteln ausgestattet 
worden. Die Wache untersteht einem Arzte, der, um 
stets zur Stelle sein zu können, über ihr seine Privat
wohnung hat. Die Ausbildung von Samaritern für die 
erste Hilfe nimmt einen immer grösseren Umfang an. 
Die Samariterkurse werden auch schon vielfach im An
schluss an Fortbildungskurse gegeben, selbst Fach
schulen sehen diesen Unterricht vor; auch Krieger
vereine und Feuerwehren bieten ihren Mitgliedern Ge
legenheit zur Erlernung der ersten Hilfeleistung. Lei
der sind die meisten Kleinbetriebe wie in gewerbe
hygienischen Fragen so auch auf dem Gebiete der 
ersten Hilfeleistung bei Unglücksfällen noch sehr 
rückständig. Die Verbandkästen fehlen entweder ganz 
oder ihr Inhalt ist derartig verschmutzt, dass der 
Gebrauch der Materialien mehr schaden als nützen 
kann. Oft dienen alte Zigarrenkisten als Aufbewah
rungsbehälter für die Verbandstoffe. Um hier Wandel 
zu schaffen, werden häufig entsprechende Bedingungen 
gelegentlich der Prüfung von Baugesuchen und Geneh
migungsgesuchen nach § 16 R.G.O. gestellt. Sie soll
ten namentlich bei abgelegenen Betrieben, wie Ziege
leien, Schneide- und Mahlmühlen stets gestellt werden. 
Dort, wo ärztliche Hilfe schwrer zu haben ist, ist ein 
sachgemässer Notverband, eine gute Bettung des Ver
letzten und ein geeignetes Transportmittel oft von der 
entscheidendsten Bedeutung. S.

14. M a g n  e s  i a v e r  b a n  d g e g e n  B r a n d 
w u n d e n .  Zeitschr. f. Gewerbehyg. Die Fabriks
feuerwehr. 1911, S. 15. Aus ärztlichen Kreisen wird 
über gute Erfolge bei der Behandlung schwerer Brand
wunden mit dem Magnesiaverband berichtet. Der Ver
band wird in der Weise angelegt, dass morgens und 
abends die Wunde ziemlich dick mit ungebrannter Mag
nesia bestreut wird. Darüber kommt eine zweifache 
Gazeschicht, darüber Watte und ein Bindenverband. 
Der günstige Heilungsverlauf wird den alkalischen 
Eigenschaften der Magnesia zugeschrieben. Die Mus
kelsäure wird aufgesaugt, neutralisiert und dem Eiter 
seine auf die Hautbildung verheerend einwirkende Kraft 
genommen. S.

15. E in  n e u e r  R e s p i r a t o r  „ L u n g e n h e i l “
von Cloetta &  Müller, Stuttgart. D. R. P. No. 205122. 
Ein Gummirespirator mit separaten Ventilen für Ein- 
und Ausatmung, der trotz gewisser Vorzüge im Hin
blick auf seinen hohen Preis — 27 Mark :— in der In
dustrie wohl kaum gebraucht werden wird. F.

16. S e i p p s  A l u m i n i u m  - U n i v e r s a l 
G e s i c h t s  - S c h u t z m a s k e .  Von J. Seipp, 
Frankfurt a. M.-Eschersheim. Soz.-Techn., 1911, S. 
159. Mit Abb.
VIII. Bergbau, Metallgewinnung und Metallverarbeitung.

55. S i g n a l i s i e r e n  u n d  T e l e p h o n i e r e n  
v o m  f a h r e n d e n  F ö r d e r k o r b e .  Von Königl. 
Berginspektor Dr. Weise, Louisenthal (Saar). Glückauf,
1911, S. 155. Beschreibung einer Einrichtung, die von 
dem fahrenden Förderkorbe aus das Signalisieren und 
Telephonieren ermöglicht. In dem Schachte sind zwei 
an Spezialisolatoren angeschlossene Leitungen fest ver
legt, deren Stromkreis durch eine am Förderkorb ange
brachte, besonders konstruierte Kontaktrolle geschlos
sen werden kann. In Not- und Rettungsfällen kann

auch durch die Leitungen mit Hilfe einer abgeänderten 
Kontaktrolle telephoniert werden. Bl.

56. A n l a g e ,  I n b e t r i e b s e t z u n g  u n d  B e 
a u f s i c h t i g u n g  d e r  d e m  B e r g w e r k s b e 
t r i e b e  d i e n e n d e n  B a h n e n .  Glückauf, 1910, 
S. 1929. Das Königl. Oberbergamt in Breslau hat am
15. April 1910 eine Bergpolizeiverordn., betr. die Gru
benanschlussbahnen, erlassen, der als erläuternde Aus
führungsanweisungen „Bestimmungen über das Ver
fahren der Bergbehörden bei der Anlage und Inbetrieb
setzung der dem Bergwerksbetriebe dienenden Bahnen 
sowie bei der Beaufsichtigung dieser Bahnen“ beige
fügt sind. Die Bestimmungen sind in drei grosse Ab
schnitte eingeteilt: •

I. Begriff: Grubenanschlussbahn und Grubenbahn.
II. Beaufsichtigung der Grubenanschlussbahnen.

III. Beaufsichtigung der Grubenbahnen.
Für die Ausübung der Aufsicht sind noch beson

dere Grundzüge als Anlage zu § 3 beigegeben. Die 
Bergrevierbeamten sind im weitgehendsten Masse zur 
Prüfung der Entwürfe, Abnahme und Beaufsichtigung 
der Bahnen verpflichtet, sodass sie von vornherein auf 
eine sachgemässe Einrichtung der ganzen Bahnanlage 
einwirken können. Derartige Bestimmungen sind für 
die Anschlussbahnen gewerblicher Betriebe noch nicht 
erlassen. Da hier, z. B. in den Grossbetrieben der 
Eisenindustrie und der keramischen Industrie, ähnliche 
Verhältnisse wie auf den Gruben vorliegen, dürfte es 
als wünschenswert zu bezeichnen sein, die Gewerbe
aufsichtsbeamten bei der Anlage von Betriebsanschluss
bahnen oder Betriebsbahnen in einer den Bergrevier
beamten gleichen Weise zur Mitwirkung heranzuziehen.

Bl.
57. D a s  K o h l e n s t a u b p r o b l e m .  Zeitschr.

f. Gewerbehyg. Fabriksfeuerwehr. 1911, S. 15. Ein
gehende Untersuchungen haben erwiesen, dass sich ein 
Gemisch von selbst nur sehr wenig Kohlenstaub, brenn
barem Gas und atmosphärischer Luft an der Drahtgaze 
der Sicherheitslampe von Dary entzünden kann. Bei 
völligem Fehlen von Kohlenstaub tritt dagegen eine 
Entzündung nicht ein. Am gefährlichsten sind die sehr 
feinen, gewissermassen in der Luft schwimmenden Koh
lenteilchen, die sich in jeder Kohlenmine finden. Dieser 
feine Staub gelangt in das Innere der Lampe, entzündet 
sich und kann durch die von der Lampe selbst ver
ursachte Luftströmung ev. noch im glühenden Zustande 
wieder ausgeworfen werden, wodurch die Voraus
setzung für eine Explosion gegeben ist. Die am näch
sten liegende Abwehrmassnahme, nämlich die Luft zu 
befeuchten, hat sich als zwecklos bewiesen, da die aller
feinsten und gerade gefährlichsten Kohlenstaubteilchen 
bis 2/3 ihres Gewichtes an Wasser aufnehmen können, 
ohne niederzuschlagen. Untersuchungen sollen sogar 
im Gegenteil bewiesen haben, dass die Gefahr bei Be
feuchtung der Luft zunimmt und bei schwimmendem 
Kohlenstaub und 5 °/„ Wassergehalt am grössten ist. 
Es wird vorläufig noch ein Problem der Forschung blei
ben, wie die Explosionsgefahr durch Kohlenstaub zu 
beseitigen ist., S.

58. V e r f a h r e n  z u r  A n r e i c h e r u n g  u n d  
A b s a u g u n g  b r e n n b a r e r  G r u b e n g a s e  
a u s  d e m  n o r m a l e n  a u s z i e h e n d e n  W e t 
t e r s t r o m e  d e r  G r u b e n  o h n e  Ä n d e r u n g  
d e r  W e t t e r f ü h r u n g s e i n r i c h t u n g e n .  Von
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Dr. Tübben in Wannsee b. Berlin. D. R. P. 230 489. 
KL 5 d.

59. D ie  w i c h t i g s t e n  A r b e i t e r s c h u t z 
b e s t  i m m u n g e n  i n  d e r  n e u e r e n  B e r g 
a r b e i t e r g e s e t z g e b u n g  e i n i g e r  d e u t 
s c h e n  B u n d e s s t a a t e n .  Reichs - Arbeitsblatt, 
März 1911, No. 3; Soz.-Techn., 1911, S. 153.

60. H a n d s c h u t z v o r r i c h t u n g  f ü r  F ö r 
d e r w a g e n .  Von Wilh. Tröste in Bochum. D. R. P. 
232 328, Kl. 5 d.

61. D 6 p o u s s i 6 r a g e  d a n s  l e s  f a b r i q u e s
d’ a g g l o m £ r e s  d e  h o u i l l e .  (Entstaubung in 
Brikettfabriken.) Revue d’Economie Industrielle, Paris. 
1910, S. 305. Referat über den gleichnamigen Artikel 
des Fabrikinspektors M. Hoizy in Lorient, Bulletin de 
l'Inspection du Travail et de l’Hyg. industr., Paris. 1909, 
No. 5 u. 6. Es werden die Entstaubungsanlagen in den 
Fabriken der Societe F. le Brise in Lorient beschrieben. 
Die Staubquellen in Brikettfabriken sind die Gruben, 
in die die Kohlen eingebracht werden, die Siebanlagen, 
die Transporteinrichtungen (Paternosterwerke) und die 
Zerkleinerungsmaschinen. Die Mittel zur Beseitigung 
und Abführung des an diesen Stellen auftretenden star
ken Staubes bestehen im wesentlichen in der möglich
sten Abschliessung der staubentwickelnden Maschinen 
und Einrichtungen und in einer wirksamen Absaugung 
des Staubes an der Entstehungsstelle. Über jedem der 
drei vorhandenen Kohlenbehälter, seinem Sieb und Ele
vator befinden sich Saugköpfe und zwar über dem 
Bunker, über dem Kasten des Elevators, über dem Sieb 
und über dem Verteiler unterhalb des Siebes. Ein Ven
tilator führt den in einer Hauptleitung gesammelten 
Staub einem Zyklon zu, in dem er durch Dampfinjektion 
niedergeschlagen und als schwarzer Schlamm gewon
nen wird. Eine weitere in Aussicht genommene Ver
besserung soll noch den beim Ausschütten der Karren 
von Hand in die Kohlenbehälter sich entwickelnden 
Staub verhüten: die Zuführung der Kohle soll durch 
mechanisch bewegte kleine Wagen erfolgen, die beim 
Entladen vollständig an den Rand der Gruben an- 
schliessen und so einen möglichst staubdichten Ab
schluss geben. Die gesamte Anlage soll einwandfrei 
arbeiten. Sch.

62. Ü b e r  d i e  I s o l i e r u n g  v o n  K u p f e r  
a u s  H a r n  u n d  S c h w e i s s  e i n e s  M e s s i n g 
a r b e i t e r s .  Von Edw. H. Goodman, M. D. Phila
delphia, Pa. Münch. Med. Wochenschr., 1911, S. 624.

63. Ü b e r  e i n e  e i g e n t ü m l i c h e  V e r g i f 
t u n g  d u r c h  K u p f e r  berichtet C. A. Hansen, Me
tallurg in dem Research Laboratory der General Elec
tric Co. in Schenectady, New York. Chem. Ztg., 1911, 
S. 302. Nach dem Abstechen zeigten sich bei den be
schäftigten Personen Atmungsbeschwerden und später 
starke Übelkeit und allgemeines Unwohlsein. Es wurde 
im elektrischen Ofen geschmolzen; das in den Ofen
dämpfen nachgewiesene Kupfer war wahrscheinlich 
nur an den direkt unter der Elektrode befindlichen 
Stellen verdampft worden. F.

64. D ie  F e u e r a r b e i t e r  i n z w e i  B e t r i e 
b e n  d e r  G r o s s e i s e n i n d u s t r i e .  Von Gew.- 
Ass. Dr. Syrup, Düsseldorf. Behandelt die Arbeits
zeiten, Überarbeit und Ruhezeiten der Feuerarbeiter. 
Conc., 1911, S. 179. F.

65. ,,E. A. G. U n f a l l v e r h ü t u n g  u n d  B e 

t r i e b s s i c h e r h e i t “ . Die allgemeine Elektrizitäts
Gesellschaft gibt seit kurzem für ihre Betriebe kurz
gefasste Anweisungen zur Unfallverhütung mit Abbil
dungen der nötigen Schutzvorrichtungen heraus. Es 
liegen neun Blätter vor, die sich mit Schutzmützen für 
Arbeiterinnen, Schutzvorrichtungen an Exzenterpres
sen, Vorsichtsmassregeln für den Bahn- und Loren
verkehr, Verhaltungsmassregeln für Arbeiten mit klei
nen Fräsern und Sägen, Schutzvorrichtungen über klei
nen Fräsern, über kleinen Kreissägen, an Kaltbogen
sägen, am Meissei von Werkzeugmaschinen und an 
elektrischen Schweissmaschinen befassen. Dies Vor
gehen eines Grossbetriebes, auf solcheWeise dieWerks- 
beamten zu beraten und ständig an die Durchführung 
des technischen Arbeiterschutzes zu erinnern, verdient 
volle Anerkennung und Nachahmung durch andere 
Grossbetriebe. F.

66. Ü b e r  d i e  W i r k u n g s w e i s e  d e r  e l e k 
t r o l y t i s c h e n  E n t f e t t u n g s b ä d e r .  Von Dr. 
Adolf Barth. Frankfurt a. M.-Sachsenhausen. Chem. 
Ztg., 1911, S. 357. Auf Grund der angestellten Ver
suche ist die elektrolytische Entfettung hauptsächlich 
als ein mechanisches, durch Gasentwickelung bewirktes 
Losreissen der dem Metall anhaftenden Fettschichten 
anzusprechen, wobei im gegebenen Falle eine gleich
zeitige Verseifung durch sekundär gebildetes Alkalihy
drat eine beschleunigendeW irkung ausübt. E s wird auch 
das Entfettungsbad „Brescit“ (D. R. P. 195973 u. 200667) 
erwähnt, das sich in galvanotechnischen Betrieben Ein
gang verschafft hat. Es finden sich Bäder dieser Art 
bis zu 1600 Liter Inhalt im Betrieb. Hoffentlich halten 
diese Fortschritte an, damit das gefährliche Benzin in 
absehbarer Zeit als Waschmittel in Fortfall kommt. F.

S. auch VI, 36.

IX. Industrie der Steine und Erden.
26. A m e 1 i o r a t i o n s t e c h n i q u e s d e 1’ h y - 

g i.e n e d e s  a t e 1 i e r s (hygienische Verbesserungen 
in Glashütten). Revue d’Economie Industrielle, Paris,
1910, p. 134. Beschreibung einer Einrichtung zum 
Schutze der Arbejter in Glashütten vor der den Öfen 
entströmenden intensiven Hitze, die darin besteht, dass 
den einzelnen Arbeitsplätzen in Höhe der Hüften des 
Arbeiters frische Luft durch einen Ventilator zugeführt 
wird, dessen Gang vom Arbeiter nach den herrschenden 
Verhältnissen geregelt werden kann. Sch.

X. Chemische Industrie, Sprengstoffindustrie, Gas
erzeugung, Seifen, Fette, Öle usw.

26. Ü b e r  d i e  E i n r i c h t u n g  e i n e s  A b 
z u g e s  (Digestoriums). Chem. Ztg., 1911, S. 254. 
Mit Abb. Der Abzug hat sich in der Stahl- und Roh
eisenabteilung eines grossen Werkes bewährt. Er würde 
aber auch in anderen Betrieben, wie z. B. in den Glüh
fädenfabriken zur Gewinnung der Wolframsäure usw. 
gute Dienste leisten. F.

27. B e l g i e n .  K ö n i g l .  V e r o r d n u n g ,  
b e t r .  d i e  H e r s t e l l u n g  v o n  B l e i w e i s s u n d  
a n d e r e n  B l e i  V e r b i n d u n g e n .  ' Vom 5. Mai
1910 (Moniteur beige, S. 7233). Mitget. in den Ver
öffentlichungen des Kaiserl. Gesundheitsamts, 1911. S. 
239. Die Verordnung enthält im ersten Abschnitt Be
stimmungen über die von den Unternehmern oder Ar
beitgebern zu treffenden Massnahmen hinsichtlich der 
Einrichtung und Betriebsweise der Anlagen. Neben den
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allgemeinen Vorschriften werden noch besondere An
forderungen an die Betriebe zur Herstellung von Blei
weiss, zur Herstellung von Bleioxyden und zur Her
stellung von Bleichromat und solches enthaltenden 
Farben gestellt. Der zweite Abschnitt enthält Verhal- 
tungsmassregeln für die Arbeiter über die persönliche 
Hygiene.

Die Verordnung lehnt sich im allgemeinen an die 
für das Deutsche Reich bestehende Bundesratsverord
nung vom 26. 5. 1903 an, geht aber in ihren Forderun
gen z. T. noch darüber hinaus. Sch.

28. S i c h e r h e i t s v o r r i c h t u n g  a n  V a 
k u u m t r o c k e n a p p a r a t e n  f ü r  E x p l o s i v 
s t o f f e .  Von Ph. Schuberg. Zeitschr. f. ehem. Appa- 
ratenkunde, 1. 11. 08. Ref. Zeitschr. f. d. ges. Schiess-
u. Sprengstoff wes., 1911, S. 113. Mit Abb.

29. E i n s t u r z  e i n e s  G a s b e h ä l t e r s  u n d  
s e i n e  L e h r e n .  Soz.-Techn., 1911, S. 136.
XI. Textilindustrie, Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe.

19. E l i m i n a t i o n  d e s  b u 6 e s ä l a  c a r d e -
r i e  d e  d 6 c h e t s d e  s o i e  ä B r i a n g o n .  Revue 
d’Economie Industrielle, Paris. 1910, S. 185. Bericht 
des Fabrikinspektors Lagard über eine in einer Seiden
spinnerei in Brian^on eingerichtete Anlage zur Beseiti
gung der von den Kochfässern, in denen die Seiden
kokons gekocht werden, ausgehenden Dämpfe. Es 
handelt sich um eine Anlage von bedeutendem Umfang 
(59 Kessel stehen in einem Raum von 3500 cbm Luft
inhalt) und überraschendem Erfolge. Ein Ventilator 
von einem Meter Durchmesser saugt durch einen Kamin 
frische Luft von aussen an und durch eine durch Ra
diatoren geheizte Kammer hindurch. Die Frischluft 
kann auch z. T. aus einem Raum genommen werden, 
in dem eine Dampfturbine von 100 PS. steht. Dadurch 
wird sowohl eine Abkühlung der beim Betrieb der Tur
bine sich schnell erhitzenden Luft dieses Raumes als 
auch eine Ersparnis an Heizung für die Erwärmung der 
Frischluft erreicht. Die angesaugte erwärmte Luft wird 
durch Zweigleitungen über die Reihen der Kochbottiche 
geführt und tritt aus mehreren Mundstücken über ihnen 
aus. Verf. berichtet, dass an einem Dezembertage bei 
7 ,50 C. unter Null beim Stillsetzen des Ventilators 
innerhalb 7 Minuten der ganze Raum mit Dämpfen so 
stark angefüllt wurde, dass die Arbeiter selbst in ge
ringer Entfernung kaum zu erkennen waren. Nach dem 
Anlassen des Ventilators war dageeen schon nach 5 
Minuten die Luft vollständig klar. Die Temoeratur des 
Raumes kann leicht zwischen 15 und 20° C. gehalten 
und ohne Schwierigkeit geregelt werden. Gleichzeitig 
ist mit der Beseitigung der Dämpfe eine gute Ventila
tion des Raumes verbunden. Der Ventilator gestattet 
eine sechsmalige Erneuerung der Raumluft in der 
Stunde. Die verbrauchte Luft tritt aus den Oberflügeln 
aus. Sch.

20. I n s t a l l a t i o n  d’ e 1 i m i n a t i o n s d e s
b u 6 e s d a n s  l e s  t e i n t u r e r i e s .  Einrichtung zur 
Beseitigung der Dämpfe CWrasen) in Färbereien. Von 
Paul Razous, Revue d’Economie Industrielle, Paris.
1910, S. 289. Verf. beschreibt mehrere in grossen fran
zösischen Färbereien zur Beseitigung der lästigen und 
schädlichen Dämpfe und Dünste (Wrasen) mit gutem 
Erfolge getroffenen Einrichtungen. Die Ausführungen 
werden durch mehrere Abbildungen erläutert. Auf den 
Aufsatz kann nur verwiesen werden. Sch.

21. V o r r i c h t u n g  f ü r  W e b s t ü h l e  z u m  
A u f f a n g e n  d e s  S c h ü t z e n s  u n d  de s  S c h l a g 
a r m e s .  D. R. P. No. 229 769. Die Vorrichtung ist 
dadurch gekennzeichnet, dass der Schlagarm in Ver
bindung mit zwei Lederschlaufen (Fangriemen) arbeitet, 
von denen die eine den auf die andere ausgeübten 
Schlag auffängt. Durch die Anwendung dieser Leder
schlaufen soll diese Vorrichtung anderen gegenüber 
überlegen sein, bei denen nur starre Teile verwendet 
werden, die häufig brechen. Aus Leipz. Monatsschr. 
f. Textilindustr., No. 3, 1911, S. 120. Sch.

XII. Papierindustrie, polygraphische Gewerbe.
8. E l i m i n a t i o n  d e s  b u 6 e s d a n s  l e s  p a - 

p e t e r i e s. Revue d’Economie Industrielle, Paris.
1910, S. 312. Eine wirksame Beseitigung der Dämpfe 
in Papierfabriken lässt sich nach den Ausführungen des 
Referats durch eine mechanische Ventilation bewirken, 
welche warme trockne Luft in bestimmter Menge in 
den unteren Teil des Raumes einleitet, die aufsteigt, 
sich bei der Berührung mit den Dämpfen sättigt, die 
Dünste zerstreut und zu ihrer Abführung beiträgt.

Ferner ist nach dem Berichte eine Beseitigung der 
Dämpfe in einfacher Weise durch eine eigentümliche 
Anordnung der Heizung des Maschinenraumes der P a
pierfabriken möglich. Diese besteht darin, dass nicht, 
wie allgemein üblich, der ganze Raum erwärmt, sondern 
nur eine Dampfleitung mit Verzweigungen über den 
Maschinen an der Decke entlang geführt wird. Sch.

XIII. Lederindustrie, Industrie der Holz- und Schnitzstoffe, 
Zelluloid usw.

11. S e y m o u r  - J o n e s ’ M e t h o d e  der  M i l z 
b r a n d s t e r i l i s a t i o n .  Ledertechn. Rdsch., 1911, 
No. 9 und 10 und Ledermarkt - Kollegium, 1911, No. 
451, S. 106. Nach Verf. hat die Schwierigkeit der Lö
sung des Problems der Milzbrandsterilisation seither 
darin bestanden, die in eiweisshaltigen kolloidalen 
Körpern vorhandenen Milzbrandsporen völlig zu steri
lisieren, ohne das zu desinfizierende Material zu be
einträchtigen. Es war mit Schwierigkeiten verbunden, 
die stark ausgetrockneten Häute und Felle wieder auf
zuweichen und in den rohen grünen Zustand zurück
zuführen. Deshalb schlägt Verf. vor. diese Operation 
vor der Verladung der Materialien im Verschiffungs
hafen vorzunehmen. Das vorgeschlagene Verfahren be
ruht darauf, dass eine verdünnte Säure sehr leicht von 
eiweisshaltigen kolloidalen Substanzen, wie z. B. Blut, 
Gelatine oder Haut absorbiert wird. Die Behandlung 
mit verdünnter Säure bewirkt, dass das Material und 
die Sporen schwellen, W asser absorbieren und dadurch 
weich und geschmeidig werden. Die geeignetste Säure 
ist die Ameisensäure, da sie sich später wieder völlig 
auswaschen lässt und ein Desinfektionsmittel für alle 
Pilzbildungen ist. Sie bewirkt aber noch keine voll
ständige Sterilisierung, weshalb noch Quecksilberchlo
rid, das in starker Verdünnüng noch bakterientötend 
wirkt, angewendet wird. Das Verfahren selbst wird so 
ausgeführt, dass in eine genügend grosse Grube so viel 
kaltes Wasser gegeben wird, dass die später einzu
bringenden Häute davon bedeckt werden. Das W asser
volumen muss bekannt sein. Man setzt ihm einen Teil 
Quecksilberchlorid auf je 5000 Teile W’asser zu. Das 
Quecksilberchlorid muss vorher durch Erhitzen in 
Wasser gelöst und der Grubeninhalt umgerührt werden.
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In dieser Grube bleiben die Häute 24 Stunden; sie 
sind dann in einem Zustande, der dem der rohen Haut 
sehr ähnlich ist, nur sind sie fester. Nach Ablauf dieser 
Zeit sind sie sterilisiert und werden aus der Grube ge
nommen, um sie abtropfen zu lassen, und zwar so, dass 
die Brühe zur weiteren Verwendung in die Grube zu- 
rückfliesst.

Nach dem Abtropfen bringt man die Häute in eine 
gesättigte Kochsalzlösung und lässt sie eine Stunde 
darin. Nach dem Herausnehmen und Abtropfen sind 
sie fertig für das Sortieren und die weitere Behandlung 
für den Versand. Bei trockenen Ziegen- und Schaf
fellen verfährt man genau so, nur wird dem ersten 
Weichwasser anstatt 1 % nur 74 bis l/3 % Ameisensäure 
hinzugefügt. Die Kosten des Verfahrens berechnet 
Seymour-Jones auf 3 3j i  d. für eine grosse Haut. Er 
weist noch besonders darauf hin, dass es sehr wirksam 
die Hautsubstanz erhält, und dass dadurch Verluste, 
die durch Fäulnis verursacht werden, vermieden oder 
doch bedeutend vermindert werden.

Der gemachte Vorschlag erscheint äusserst wichtig, 
sodass er wohl seitens der Regierungen eingehend ge
prüft und vielleicht auch Gegenstand internationaler 
Abmachungen werden dürfte. F.

12. N e u e  Z e l l u l o i d f a b r i k  i n E n g l a n d .
Kunststoffe, 1911, S. 139. „The Argonite Non-flam- 
mable Celluloid Company, Limited“ in London E. C. 
Walbrook will sich, wie der Name schon besagt, in der 
Hauptsache mit der Herstellung u n e n t z ü n d l i c h e n  
Z e l l u l o i d s  und daraus fabrizierter Waren befassen. 
Die neuen Produkte sind mit keiner Schutzdecke ver
sehen, sondern durch und durch, sowie permanent, 
feuersicher. Es werden hergestellt: Messergriffe,
Kämme, Haarornamente, Knöpfe, Ösen, Billardbälle, 
Pianofortetasten, Toiletteartikel, wie Spiegel, Bürsten
schalen und -Griffe, Spielwaren, wie insbesondere 
Puppen und Bälle, Fahrradteile, elektrische und photo
graphische Artikel, Akkumulatorkasten und Entwickler
apparate, Schreibwaren, wie Füllfederhalter, Karten und 
Kunstleder, Imitation von Elfenbein, Schildkrot, Meer
schaum und Korallen, ferner Wäscheartikel, wie Kragen 
und Manschetten, sowie endlich Kinofilms. — Soweit 
dem Referenten erinnerlich, sind auch in Berlin vor 
Jahren schon erfolgreiche Versuche mit einer unentzünd
lichen Zelluloidmasse angestellt worden. Aus welchen 
Gründen die Fabrikation und Verwendung bisher unter
blieben ist, ist jedoch nicht bekannt geworden. Hoffent
lich ruht diese Frage nicht, damit der ungefährliche Er
satz des Zelluloids bald und möglichst überall Tatsache 
wird. F.

13. A m 6 1 i o r a t i o n s t e c h n i q u e s  d e l ’ h y -
g i e n e  d e s  a t e l i e r s  (hygienische Verbesserungen 
in Gummifabriken). Revue d’Economie Industrielle, 
Paris, 1910, S. 134. Mitteilung über Einrichtun
gen in Gummifabriken zum Schutze gegen Benzin
dämpfe bei der Herstellung gummierter Leinwand und 
von Gummilösungen in Benzin. Das Gummieren der 
Leinwand wird in geschlossenen Gefässen vorgenom
men, wobei gleichzeitig eine Wiedergewinnung des ver
wendeten Benzins bis zu 80 %  möglich ist. Die Gummi
lösungen werden in Räumen hergestellt, aus denen die 
benzinhaltige Luft am Fussböden abgesaugt und frische 
Luft an der Decke eingeblasen wird. Sch.

S. auch XIV, 21.

XIV. Sonstige Industriezweige:
17. Ü b e r  d i e  g e w e r b l i c h e  E r k r a n k u n g  

d e r  K n o c h e n k n o p f m a c h e r .  Von Dr. de Mar- 
bais (Antwerpen). Bulletin de l ’inspection du travail, 
Paris, 1910, S. 200. Referat über den auf dem Brüsseler 
Kongress für Gewerbekrankheiten 1910 vom Verf. er
statteten Bericht über seine Wahrnehmungen über Er
krankungen von Knochenknopfmachern. Danach hat 
Verf. im Verlaufe von neun Monaten 28 (grösstenteils 
aus Amerika stammende) Arbeiter einer Knochenknopf
fabrik zu untersuchen-und behandeln gehabt. Alle be
obachteten Erkrankungsfälle glichen sich: Verletzungen 
eines Fingers, die auf den ersten Blick das Aussehen 
einer Pflegmone hatten, aber wenig oder gar nicht 
schmerzhaft waren und das Allgemeinbefinden nicht 
beeinträchtigten. Der Erkrankte klagte nur über eine 
Bewegungsbehinderung, die das Ergreifen kleiner Ge
genstände unmöglich machte. Die Verletzung war in 
allen Fällen gutartig und dauerte nur wenige Tage. Die 
Erkrankung ist zurückzuführen auf das Eindringen von 
Knochenstaub in die kleinen Aufreibungen der Finger.

Verf. zieht folgende Schlüsse aus seinen Wahr
nehmungen :

1. Es besteht eine sogenannte Gewerbekrankheit der 
Knochenknopfmacher.

2. Sie verleiht eine gewisse Immunität nach ein
maliger, ausnahmsweise zweimaliger Verletzung. 
Alle Arbeiter werden wenigstens einmal davon be
fallen.

3. Sie besteht in einer gutartigen örtlichen Entzün
dung, die durch Abheilung (der Geschwüre) en
digt.

4. Die Behandlung ist symptomatisch. Leichte anti
septische oder lösende Waschungen scheinen die 
ganze Behandlung auszumachen.

5. Es scheint erwiesen, dass die Erkrankung unter
die Gewerbekrankheiten fällt. Sch.

18. S c h u t z m a s s r e g e l n  g e g e n  B l e i v e r 
g i f t u n g  f ü r  d i e  A r b e i t e r  d e r  d e r  F e l d 
z e u g m e i s t e r e i  u n t e r s t e l l t e n  B e h ö r d e n .  
Soz.-Techn., 1911, S. 155.

19. V o r r i c h t u n g  z u r  V e r h i n d e r u n g  d e s  
Ö f f n e n s  d e r  S c h u t z h a u b e  v o n  F l e i s c h 
w ö l f e n  w ä h r e n d  d e r  D r e h b e w e g u n g  d e r  
F ö r d e r s c h n e c k e .  Von Ad. Kissel in Dresden. 
D. R. P. 227 474, Kl. 66 b.

20. D ä n e m a r k .  V e r o r d n u n g  f ü r  B r o t -
u n d  K u c h e n b ä c k e r e i e n ,  s o w i e  f ü r  K o n 
d i t o r e i e n .  Vom 26. Februar 1910. Abgedruckt in 
Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes,
1911, S. 288 ff. Die Verordnung unterscheidet sich von 
der die gleiche Materie in Preussen regelnden Polizei
verordnung vom Jahre 1908 dadurch, dass sie an die 
zur Zeit des Inkrafttretens bereits bestehenden Anlagen 
nur ohne besondere Aufwendungen erfüllbare Anforde
rungen, hauptsächlich gesundheitspolizeilicher Art, 
stellt und nur für neu zu errichtende Betriebe Normen 
hinsichtlich der Höhe und der Tieflage der Räume auf
stellt. Dadurch wird die Unwillen und wirtschaftliche 
Verluste herbeiführende rückwirkende Kraft der Ver
ordnung vermieden. Im übrigen decken sich die Be
stimmungen in beiden Staaten ziemlich. Sch.

21. D ie  g e w e r b l i c h e n  A n l a g e n  z u r  
V e r a r b e i t u n g  v o n  T i e r h ä u t e n  u n d  T i e r -
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h a a r e n  v o m  h y g i e n i s c h e n  S t a n d p u n k t e .  
Von Dr. med. Hugo Weller, Stadtassistenzarzt in Duis
burg. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. u. öffentl. Sa
nitätswesen, 1911, S. 143. Nach Voranstellung allge
meiner, hinlänglich bekannter Gesichtspunkte werden 
Felleinsalzerei,Hauttrockenanstalt, Gerberei, Pergament
fabrikation, Rauchwarenzurichterei und Kürschnerei, 
Rosshaarspinnerei, Haar- und Borstenzurichterei, Bür-* 
sten- und Pinselmacherei, Hasenhaarschneiderei, Ver
arbeitung von Wolle, Filzzubereitung und die Verarbei
tung von Menschenhaaren im Hipblick auf technische 
und hygienische Verhältnisse besprochen. Neues wird 
nicht geboten. D ie ' modernen technischen Betriebs
einrichtungen, durch die die Hygiene dieser Betriebe 
wesentlich und günstig beeinflusst wird, haben ver
schiedentlich keine Erwähnung gefunden. Unstimmig
keiten und Unklarheiten lassen auch vermuten, dass 
rein technische Vorgänge und die Einrichtungen zur 
Krankheitsverhütung nicht immer richtig erkannt wor
den sind. Man vergleiche z. B. das über die jetzt „sel
tener“ gewordene Chromgerberei oder über die Ein
richtung der Fenster der Fellsalzereien Gesagte. Dass 
sich die technischen und hygienischen Verhältnisse der 
aufgezählten Betriebsarten auch bei äusserster Zusam- 
mendrängung des Stoffes auf 23 Seiten nicht erschöp
fend und lückenlos behandeln lassen, ist wohl selbst
verständlich. F.

22. Ü b e r  S c h a l l p l a t t e n f a b r i k a t i o n .  
Von Ing. Wilh. Kaiser, Hannover-Linden. Kunststoffe,
1911, S. 121.

23. H e r s t e l l u n g  u n d  A n w e n d u n g  v o n  
A m b r o i d  u n d  a n d e r e n  B e r n s t e i n - E r - 
s a t z m i t t e i n  d u r c h  S c h m e l z e n ,  G i e s s e n  
u n d P r e s s e n .  Von Dr. Franz Erban, Wien. Kunst
stoffe, 1911, S. 125.

XV. Anwohnerschutz. Abwässer, Abfallstoffe usw.
20. N e u e r e  E r f a h r u n g e n  ü b e r  d i e  B e 

h a n d l u n g  u n d  B e s e i t i g u n g  d e r  g e w e r b 
l i c h e n  A b w ä s s e r .  Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. 
König-Münster. Deutsche Vierteljahrsschr. f. öffentl. 
Gesundheitspfl., 1911, S. 111—163. Auf die umfang
reiche Abhandlung — s. a. Mitt. 1910, S. XLVII — kann 
an dieser Stelle nur verwiesen werden. Sie behandelt 
die Selbstreinigung der Flüsse, die Landberieselung, 
die intermittierende Bodenfiltration, das künstliche 
biologische Verfahren (Abwässer der Schlachthäuser, 
Molkereien, Gerbereien, Bierbrauereien, Brennereien, 
Stärkefabriken, Zuckerfabriken, Bleichereien, Färbe
reien und Zeugdruckereien, Papierfabriken, Woll
wäschereien u. ä.), die mechanische und chemisch-me
chanische Reinigung, die getrennte Behandlung von 
Abwässern, die Verarbeitung der Abwässer auf ver
wertbare Stoffe und die Beseitigung des Schlammes.

F.
21. A b w ä s s e r r  e i n i g u n  g s  a n l  age-n.  Ge

sundheit, XXXVI. Jahrgang, 1911, No. 5, S. 149. Auf 
Anregung des Regierungspräsidenten in Arnsberg und 
des Polizeipräsidenten in Bochum ist ein grosszügiges 
Projekt ausgearbeitet worden, das eine einheitliche Re
gelung der Trinkwasser- und Abwässerfrage für das 
gesamte Industriegebiet bezweckt. Es sollen im ganzen 
Ruhrgebiet planmässig Kläranlagen geschaffen werden, 
die eine einmalige Aufwendung von 4 600 000 Mark und 
jährliche Auslagen «von 550 000 Mark erfordern. Zu

diesem Zweck soll eine Abwässerungsgenossenschaft 
mit gestzlicher Grundlage gebildet werden, ln Be
tracht kommen 40 Städte und etwa 30 kleine Gemein
den. S.

22. D e s i n f e k t i o n  v o n  A b w ä s s e r n .  Von 
Oberbaurat Braun in Ulm a. D. Gesundheit, XXXVI. 
Jahrgang, 1911, No. 5, S. 134. Wie Professor Dunbar 
in seinem Leitfaden für die Abwässer-Reinigungsfrage 
nachgewiesen hat, ist zur Durchführung einer einwand
freien Desinfektion notwendig, dass:

1. die Beimengung der Desinfektionsmittel zu den 
Abwässern genau im Verhältnis der Abwasser
mengen und in vollkommen gleichmässiger Mi
schung erfolgt und

2. das Desinfektionsmittel mindestens zwei Stunden 
lang ohne weitere Verdünnung auf die damit ge
mischten Abwässer, also auf die ansteckungs
fähigen Keime einwirkt.

Die Durchführung der Bedingungen Ziffer 2 macht 
keine grosse Schwierigkeit. Es genügt zu diesem Zweck 
eine Grube, welche den grössten zweistündigen Ab
wasseranfall fasst und welche von den Abwässern durch 
entsprechenden Einbau von Querwänden schlangen
artig durchflossen wird. Bedeutend schwieriger war 
bislang die Lösung der durch Ziffer 1 gestellten Auf
gabe. Nach langwierigen Versuchen ist es dem Ver
fasser gelungen, eine einfache, auch bei tropfenweisem 
Zufluss noch sicher wirkende Mischvorrichtung zu kon
struieren, durch welche das flüssige Desinfektions
mittel stets genau im gewünschten Verhältnis zur Ab
wassermenge selbsttätig dieser beigegeben und mit ihr 
innig vermischt wird. Diese Mischvorrichtung besteht 
aus einem Sammelgefäss für 100 Liter mit Absauger, 
sowie mit Ansauger für das Desinfektionsmittel, einem 
Reguliergefäss mit Schwimmerventil für das Desinfek
tionsmittel und einem 100 bis 200 Liter fassenden Be
hälter für den Vorrat des flüssigen Desinfektionsmittels. 
Die Wirkungsweise wird an Hand einer Skizze ein
gehend erläutert. Der Apparat soll bereits praktisch in 
Betrieb sein und sich gut bewährt haben. S.

23. R e i n i g u n g  v o n  A b w ä s s e r n  m i t  s o g .
„ H u m i n “ . D. Zuckerind., 1911, S. 343. Chem.- 
Techn. Rep., 1911, S. 171. Ein Zusatz von etwa 0,01 °/00 
Humin (aus jüngerer Braunkohle und Natronlauge her
gestellt) soll in vielen Fällen hinreichen, um die Ab
wässer zu klären und geruchlos zu machen. F.

XVI. Verschiedenes.
12. Ü b e r  V e r s c h l e p p u n g  a n s t e c k e n 

d e r  K r a n k h e i t e n  d u r c h  D r u c k w e r k e  u n d  
i h r e  V e r h ü t u n g  d u r c h  B i i c h e r d e s i n f e k -  
t i o n. Von Trautmann, Hamburg. Der Schularzt, Zeit
schrift f. Schulgesundheitspflege, 7. Jahrgang, No. 5. 
Ref. Hyg. Rdsch., 1911, S. 352. Besonderes Interesse 
bieten, besonders auch für Fabrikbüchereien, die be
sprochenen Desinfektionsverfahren. F.

Anfragen
über gewerbehygienische Literatur, über Mass
nahmen zur Abwendung von Krankheits- und 
Unfallgefahren, über auf dem Gebiete der Ge
werbehygiene bew ährte Firmen usw. sind zu 
richten an das I n s t i t u t  f ü r  G e w e r b e 
h y g i e n e ,  F r a n k f u r t  a. M., B ö rs e n s tr .  19.

Druck der Buchdruckerei Roitzsch, Albert Schulze, Roitzsch.
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Todesfälle und Erkrankungen durch 
gewerbliche Gifte.

In den Berichten der Preussischsn Regierungs
und Gewerberäte für das Jahr 1910 sind 37 T odes
fälle und eine Reihe von Erkrankungen durch ge
werbliche Gifte erwähnt. E rstere sind in der folgen
den Übersicht zusammengestellt.

Lfde.
N r.

Das den Todesfall 
verursachende Gift

Zahl
der

Fälle
Betriebsart oder Be

triebsteil u. dergl.
Seite 

der Be
richte

1 K o h l  e n o x y d h a lti-  
ge Gase

9 Hochöfen (Gaslei
tungen,Gasbehälter), 
Generatoren

351
430

2 K ö h l e n s  ä u r ehal- 
tige Gase

6 Kogn akbrennerei 
(Behälter für Rück
stände), Brunnen
schacht, Sammel
brunnen für Abwäs
ser. .

28
55

3 Phosgengas 1 Chemische Fabrik 
(Gummischlauchlei
tung).

95

4 Blausäuredämpfe 1 Luxuspapierfabrik 
(Gefäss mit Cyanka
liumlösung).

94

5 Ammoniakgas 2 Gasanstalt (Ammo
niakgrube).

293

6 Nitrose Gase 9 Metallbrennen,
Druckwalzenfabrik
(Salpetersäureflaschen),

Chemische Fabrik 
(Bleikammer), Knall
quecksilberfabrik 
(Abwassergrube).

99
457 
147
458

7 Schweflige Säure 2 Eismaschine, K artof
felmehlfabrik (Be
hälter für schweflige 
Säure).

55
76

8 Schwefelwasserstofl 2 Chemische Fabrik 
(Abwassergrube des 
Thorium-, Wolfram- 
u. Ammoniakbetrie
bes).

55

9 Benzindämpfe 1 Benzinlagerkeller
(Abfüllen).

95

10 Benzoldämpfe 3 Nassextraktion (Ex
traktionsgefäss), 
Benzolreinigungsan- 
lange (Kolonnenap
parat), Anstrichmit
tel.

213
352
213

11 Meta-Toluylendia
min

1 Chemische Fabrik 
(Destillierkessel).

432

Nur wenige der als „gewerbliche Gifte“ in Frage kom
menden Stoffe haben somit zu T o d e s f ä l l e n  Ver
anlassung gegeben. Wohl über die Hälfte der aufge
zählten Fälle wäre zudem vermeidbar gewesen, wenn

nicht gegen längst anerkannte Grundregeln verstossen 
worden wäre. So erfolgen Aufenthalt und Arbeit in der 
Nähe oder an gasführenden Leitungen und Gasbehäl
tern immer noch nicht mit der gebotenen Vorsicht und 
nach den gegebenen Anweisungen, so werden immer 
noch Entleerungs-, Reinigungs- oder andere Arbeiten 
in Kanälen, Schächten, Abfallsammelgruben oder son
stigen Aufbewahrungsbehältern ohne Beachtung der be
kannten, dringenderforderlichen und meist unschwer an
zuwendenden Sicherheitsmassnahmen vorgenommen. 
A uf diesen ständig zu beobachtenden Mangel an Einsicht 
sind die durch Einatmung von K o h l e n o x y d ,  K o h 
l e n s ä u r e ,  A m m o n i a k g a s ,  s c h w e f l i g e r  
S ä u r e ,  S c h w e f e l w a s s e r s t o f f  und B e n 
z i n verursachten Unfälle mit tödlichem Ausgange fast 
ausschliesslich zurückzuführen. Ein gleiches kann von 
den durch n i t r o s e  Ga s e  verursachten Todesfällen 
gesagt werden, die in ihrer Mehrzahl dadurch entstan
den sind, dass man auslaufende Salpetersäure durch 
Aufwerfen von Spänen und ähnlichen Stoffen aufsaugen 
und unschädlich machen wollte. Hier und da mangelt 
es aber auch noch an zweckentsprechenden Sicher
heitsvorkehrungen sowie geeigneten Einrichtungen zur 
schnellen Rettung. Das ist z. B. daraus zu schliessen, 
dass man die Arbeiter, die beim Abbruch einer Blei
kammer der Einwirkung nitroser Gase ausgesetzt waren, 
Respiratoren mit Wattefiltern tragen liess und dass ein 
Sauerstoffrettungsapparat nicht bereit stand. Der Todes
fall in einer Knallquecksilberfabrik (laufde. No. 6 der 
Tab.) ist beim Graben einer Schlinggrube für die stark 
mit Salpetersäure versetzten Fabrikabwässer ebenfalls 
infolge • ungenügender Schutzmassnahmen vorgekom
men. Der Brunnen wurde 5 bis 6 m von der alten 
Schlinggrube ausgeführt, wobei schwere Vergiftungen 
durch nitrose Gase, mit denen der Erdboden in weitem 
Umkreise gesättigt war, vorkamen.

Sonst wird über die einzelnen Todesfälle, wie 
folgt, berichtet. Bei der Verwendung von komprimier
tem P h o s g e n  zerriss der als Leitung dienende 
Gummischlauch, und wegen Versagens des Absperr
ventils strömte soviel Phosgengas in die Luft, dass der 
dabei beschäftigte Arbeiter in der folgenden Nacht an 
den Folgen der Einatmung starb. — Der Vergiftung 
durch B l a u s ä u r e d ä m p f e  erlag eine Arbeiterin, 
die einen offenen Topf mit Zyankalilösung für ein gal
vanisches Bad die Treppe hinabtrug, dabei ausrutschte 
und mit dem Gesicht in die verschüttete Flüssigkeit 
fiel. — Die Giftigkeit des B e n z o 1 s ist abermals durch 
einen Todesfall erwiesen worden, der sich in einer so
genannten Nassextraktion, in der das Bitumen der 
Braunkohle mit Benzol ausgezogen wird, ereignet hat. 
In einem solchen Extraktionsgefäss stockte der Abfluss 
der Extraktionsflüssigkeit, und beim öffnen eines Pro
bierhahnes zeigte sich kein Druck im Gefäss. Nun 
wurde der Deckel abgeschraubt und mit dem Heraus
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schaufeln der Kohle begonnen. Da wurde plötzlich ein 
grösser Teil der mit Benzol durchtränkten breiigen 
Braunkohle herausgeschleudert. Die damit überschüt
teten Arbeiter retteten sich ins Freie; der eine brach 
aber nach einiger Zeit leblos zusammen. Der Arzt 
stellte Herzschlag fest, der vermutlich durch den aus
gestandenen Schrecken in Verbindung mit dem Ein
atmen der Benzoldämpfe herbeigeführt worden ist. 
Infolge von Undichtigkeit an einem Kolonnenapparat 
einer Benzolreinigungsanlage erlag ein anderer Arbeiter 
der Benzolvergiftung. Auch bei der Benutzung von 
Benzol als Lösungsmittel für einen Anstrich, mit dem 
die Innenwände einer Chlorkalkkammer gestrichen 
wurden, die mit einem gutziehenden Schornstein ver
bunden war, fühlte ein Arbeiter eine leichte Rausch
erscheinung und suchte das Freie auf, brach aber hier 
tot nieder. — Bei einem anderen Todesfall, dessen Ur
sache zunächst nicht zu ermitteln war, wurde naphträg- 
lich durch Obduktion der Leiche und durch gerichtliche 
Zeugenaussagen eine Vergiftung durch M e t a - T  o - 
l u y l e n - d i a m i n  festgestellt. Der Arbeiter hat 
nicht lang vor seinem Tode einen Destillierkessel für 
Meta-Toluylendiamin entleert. Nachdem trat heftiges 
Unwohlsein mit Erbrechen ein, und der Arzt stellte gelbe 
Gesichtsfärbung, Herzschwäche, Magen- und Darm
katarrh fest. Bei der drei Wochen nach dem Tode er
folgten Obduktion hatte die Leber das Aussehen einer 
Phosphorleber. Da das Krankheitsbild mit dem Ergeb
nis eines hinterher angestellten Tierversuches überein
stimmte, ist anzunehmen, dass der Tod in der Tat durch 
Vergiftung mit Meta-Toluylendiamin herbeigeführt ist.

Die E r k r a n k u n g e n  d u r c h  g e w e r b l i c h e  
G i f t e  lassen sich zum Unterschiede von den Todes
fällen durch solche nicht in einer zahlenmässigen Über
sicht vereinen, da sie mehrfach der Zahl nach nicht fest
gestellt worden sind. Vielfach handelt es sich auch hier
bei um plötzlich unter Einwirkung gewisser Giftstoffe 
eingetretene charakteristische Krankheitserscheinungen 
von kurzer Dauer. Nachdem die Arbeiter aus dem Be
reiche der Gefahrenquelle gebracht worden waren, ha
ben sie sich anscheinend meist schnell wieder erholt. 
Hierher gehören Vergiftungen (Betäubungen u. a.) 
durch K o h l e n o x y d ,  K o h l e n s ä u r e ,  A m ' m o -  
n i a k ,  n i t r o s e  G a s e  und B e n z o l d u n s t .  Die 
meisten fallen dem K o h l e n o x y d  zur Last. So ha
ben gleichzeitig neun Arbeiter, die in einer einem Hoch
ofenwerk benachbarten Gasfabrik beschäftigt waren, 
Gasvergiftungen infolge Einatmens von Hochofengas 
erlitten, das aus den undicht gewordenen Explosions
klappen einer Gasleitung entwichen war, die in einer 
Höhe von 8 bis 10 m über das Grundstück der Gas
anstalt hinwegführt (S. 431 der Berichte). Andere ähn
liche Vergiftungen sind in einem anderen Hochofenwerk 
(352), in einer Bäckerei (124) und in einer Brauerei beim 
Fasspichen mittelst offenen Koksfeuers (148) vorgekom
men. — Drei Arbeiter in einer chemischen Fabrik, die 
ein verbleites Montejus innen mit einem säurefesten 
Anstrich versehen sollten, wurden infolge des bei der 
Arbeit aus dem Anstreichmittel (Adiödon) entweichen
den B e n z o l d u n s t e s  betäubt.

A n i l i n v e r g i f t u n g e n  werden äusserst selten 
erwähnt. In einer Anilin als Lösungsmittel verwenden
den Gummigewinnungsanlage kam ein mit zehntägiger 
Erwerbsunfähigkeit verbundener Fall vor. Bei den re

gelmässigen ärztlichen Untersuchungen wurden ausser
dem an drei Arbeitern dieser Anlage Anzeichen be
ginnender Anilinerkrankung festgestellt. Die erkrank
ten Personen wurden darauf vorübergehend mit anderen 
Arbeiten beschäftigt (282). In der Anilinabteilung einer 
chemischen Fabrik ist die Zahl der Intoxikationen von 
12 auf 3 zurückgegangen. In einer anderen chemischen 
Fabrik, in der früher Fälle von Anilismus und Blasen
tumor festgestellt worden sind, sind derartige Erkran
kungen im Berichtsjahre nicht vorgekommen. Diesen 
Erfolg schreibt die Betriebsleitung einer neuen Einrich
tung zum Schutze gegen die anscheinend sehr gefähr
lichen Benzindämpfe zu, denen die Arbeiter früher bei 
der Destillation ausgesetzt waren. Leider fehlen jed
wede Angaben über die Art dieser Einrichtung. Auch 
in einer dritten grossen chemischen Fabrik sind ge
fährliche Blasenerkrankungen nicht festgestellt worden 
£392).

Einige eigenartige Fälle von schweren c h l o r 
a k n e a r t i g e n  E r k r a n k u n g e n  ereigneten sich 
in einer Farbenfabrik. Dort waren im Laboratorium 
C h l o r d e r i v a t e  d e s  D i p h e n y l e n d i  o x y d s  
dargestellt worden, die bisher unbekannt waren, und 
deren schädliche Wirkungen wegen ihrer grossen Be
ständigkeit und Schwerlöslichkeit im W asser nicht vor
ausgesehen werden konnten. Nach Verlauf einer Woche 
traten bei sämtlichen an den Versuchen beteiligten Per
sonen heftige Ausschläge, namentlich im Gesicht und 
an den Unterarmen, auf, die mit einem schlechten All
gemeinbefinden, Erbrechen, Durchfall und Magenbe
schwerden verbunden waren. Die gefährlichen Ver
suchsarbeiten sind hiernach aufgegeben worden (434).

An H a u t k r a n k h e i t e n  wurden beobach te t: 
T e e r k r ä t z e  in der Imprägnieranstalt einer Maschi
nenfabrik, e k z e m a t ö s e  A u s s c h l ä g e  bei den 
Arbeitern einer Sargpoliererei und heftige A u s 
s c h l ä g e  d e r  V o r d e r a r m e  bei Arbeitern einer 
Uniformfabrik, die getragene Uniformen mit Terpentin
öl und Petroleum reinigten. Hautverletzungen und 
E n t z ü n d u n g e n  wurden auch wiederholt bei Ar
beiterinnen angetroffen, die Trockenelemente für elek
trische Taschenlampen anfertigten, wobei die verwen
deten Quecksilbersalze nicht ohne Einwirkung zu sein 
scheinen (98). Neben Hautausschlägen kamen noch 
A u g e n e n t z ü n d u n g e n  in Brikettfabriken vor, 
die bei einzelnen Arbeitern durch den auftretenden fei
nen Kohlen- und Asphaltstaub verursacht wurden (296). 
In einer Filzfabrik, in der die Filzplatten mit Buchen
holzteer imprägniert wurden, erkrankten die Arbeiter 
an einer Entzündung der Augenbindehaut, weshalb die 
Fabrik dies Imprägnierverfahren aufgab (269). .

Aus einer Gerberei wird berichtet, dass ein Ar
beiter bei der Behandlung von Tierhäuten mit S c h w e 
f e l n a t r i u m  schwer an Blutvergiftung erkrankt sei, 
da er die zur Verfügung gestellten Lederhandschuhe 
nicht benutzt habe. Da Schwefelnatrium bisher nicht 
zu den gewerblichen Giften zählte, liegt aber die Ver
mutung nah, dass das Vorkommnis auf eine andere Ur
sache zurückzuführen ist.

Schliesslich seien noch die B l e i e r k r a n k u n 
g e n  erwähnt, die anscheinend am zahlreichsten vor
gekommen sind und unter welchen die Arbeiter der 
Waggonfabriken und Brückenbauanstalten anscheinend 
am meisten zu leiden hatten, und zwar vornehmlich die
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jenigen, die mit b l e i h a l t i g e n  F a r b e n  in Be
rührung kamen. Mit Recht wird dem W unsche Aus
druck verliehen, dass die Eisenbahnverwaltungen die 
Verwendung solcher Farben nicht zur Bedingung 
machen sollten. Dass sie entbehrlich sind, scheint das 
Vorgehen der sächsichen und einiger süddeutschen 
Eisenbahnverwaltungen zu beweisen, die die Verwen
dung bleihaltiger Farben im Waggonbau sogar ver
bieten (215). In den Anstreicherwerkstätten von zwei 
Brückenbauanstalten und einer Eisenbahnwagenbau
anstalt wurden bei 22°/0 der Arbeiter Zeichen leichter 
Bleierkrankungen festgestellt (359). Auch aus einer 
Maschinenfabrik werden 4 Fälle von Bleivergiftung, 
darunter ein schwerer, infolge bleihaltiger Anstrich
farben gemeldet, weshalb diese zur Benutzung blei
freier Farben überging.

Weitere leichte Bleivergiftungen wurden in einer 
Zinnhütte mit monatlicher ärztlicher Untersuchung der 
Arbeiter und in einer Steingutfabrik bei einer mit dem 
Aufträgen bleihaltiger Abziehbilder beschäftigten Ar
beitern ermittelt (282). Fischer.

Über Explosionen in gewerblichen Betrieben.
Die Jahresberichte der Preussischen Regierungs

und Gewerberäte für 1910 enthalten in den Abschnitten 
„Betriebsunfälle“ eine Reihe beachtenswerter Mit
teilungen über Explosionen in gewerblichen Betrieben, 
die nachstehend zusammengefasst sind.

In einer G l a s s a n d g r u b e  ereignete sich eine 
folgenschwere D a m p f k e s s e l e x p l o s i o n  infolge 
einer starken Anfressung des Kesselbleches, die wahr
scheinlich durch humussaure Speisewässer hervorge
rufen war.

In einer A b d e c k e r e i  explodierte ein zum Aus
kochen von Tierkadavern dienendes D a m p f f a s s .  
Die Untersuchung ergab, dass die frühere Blechstärke 
von 7 mm an einigen Stellen auf 2 und selbst l l/2 mm 
zurückgegangen war. Das Dampffass war erst seit 
1900 in Betrieb. Die Vermutung spricht dafür, dass 
die ungewöhnliche Abnutzung des Mantelbleches durch 
die Einwirkung freier Fettsäuren verursacht worden ist.

Auf eine eigenartige Veranlassung wird die 
K u p o l o f e n e x p l o s i o n  i n  e i n e r  E i s e n 
g i e s s e r e i  zurückgeführt. Sie erfolgte, kurz nach
dem die Bodenklappe des frei auf dem Boden stehen
den Ofens geöffnet worden war. Als Ursache wird die 
zur Zeit des Unfalls herrschende drückende Gewitter
luft angesehen, die das Entweichen der noch vorhan
denen Kohlenoxydgase aus dem offenen Ofenschacht 
verhinderte und die Gase sogar nach Öffnung der 
Bodenklappe nach unten drückte, wo sie sich mit Luft 
gemischt an den noch glühenden Wandungen entzün
deten.

In einer S c h u h k n o p f f a b r i k  explodierte der 
gemauerte T r o c k e n o f e n ,  in dem die mit Spiritus
lack oder Benzinlack überzogenen Knöpfe getrocknet 
wurden. Die in dem Trockenraume entwickelten Lack
gase hatten sich, wie vermutet wird, an den durch eine 
defekte Stelle des Schornsteinmauerwerks austretenden 
Heizgasen des Ofens entzündet. In dem Bericht wird 
auf die Gefährlichkeit hingewiesen, bei Lacktrocken
öfen das Abzugsrohr aus dem Trockenraum in den

Schornstein .der Feuerung münden zu lassen, eine Kon
struktion, die bei alten Lackieröfen noch anzutreffen ist.

Eine geradezu verheerende Wirkung übte die Ex
plosion eines L a c k i e r o f e n s  in einer M e t a l l 
w a r e n f a b r i k  aus. Die Heizung geschah von einer 
seitlich unter dem Ofen liegenden Rostfeuerung aus 
mittels eines Rohrsystems. Als Trennungswand zwi
schen Rost und Ofen diente eine 40 cm starke Mauer, 
durch welche die Rohre in den Lackierofen geführt 
waren. Die Explosion wird einer Entzündung der 
Lackgase an der Rostfläche infolge Undichtwerdens der 
Trennungswand zugeschrieben. Nach dem Wiederauf
bau des bis auf die Aussenmauern zerstörten Gebäudes 
soll als Heizung für den Lackierofen ein Heisswasser- 
system nach der Art der Zentralheizungen gewählt wer
den. D er. Lackierofen soll in dem Obergeschoss des 
Gebäudes, die Ofenfeuerung in dem feuersicher ge
wölbten Keller aufgestellt werden.

Den Tod eines Menschen hatte die Explosion eines 
m i t  G a s  g e h e ' i z t e n  T r o c k e n s c h r a n k e s  
f ü r  l a c k i e r t e  G e g e n s t ä n d e  zur Folge. Als 
wahrscheinliche Ursache wird angegeben, dass der mit 
dem Anzünden beauftragte Arbeiter zwischen dem 
öffnen der Gashähne und dem Anzünden eine längere 
Zeit verstreichen liess, sodass das Gas durch den nur 
lose auf Falzen sitzenden Boden in das Innere des 
Schrankes dringen konnte und mit der Innenluft ein 
explosibles Gemisch bildete. Ein dichter Abschluss des 
Bodens wird also bei derartigen^ Trockenschränken be
sonders zu beachten sein.

Zwei in den Berichten erwähnte Unfälle bei der 
Vornahme von S p r e n g a r b e i t e n  finden ihre Er
klärung in einer groben Fahrlässigkeit der Schiess
meister. In dem einen Falle besetzte der Schiess
meister eines G r a n i t b r u c h e s  ein Bohrloch kurz 
nach dem Wegtun des ersten Schusses zum zweiten 
Male. Noch während des Einfüllens entzündete sich 
das Pulver in dem heissen Bohrloche und explodie'rte. 
Eine ganz ähnliche Ursache hatte die vorzeitige Ex
plosion von Dynamitpatronen beim Kesselschiessen in 
einem S t e i n b r u c h e .  Die Explosion trat ein, als 
der Kessel 10 Minuten nach dem Abbrennen des ersten 
Schusses von neuem besetzt werden sollte. Auch das 
Schiessen mit losem Pulver hatte wiederum in einem 
Steinbruche einen Unfall zur Folge, bei dem drei Per
sonen verletzt wurden. Eine weitere S p r e n g s t o f f 
e x p l o s i o n ,  deren Grund aber nicht sicher festge
stellt werden konnte, wird aus einer P u l v e r f a b r i k  
berichtet. An einer K ö r n t r o m m e l  war unmittel
bar vor der Inbetriebsetzung eine Reparatur durch Einj 
ziehen von Gazesieben ausgeführt worden, ohne dass 
die Arbeit von sachkundiger Seite nachgeprüft war. 
Nach dem Resultat der Untersuchung hatte die Ex
plosion in dem Raume mit der ausgebesserten Körn
trommel ihren Anfang genommen, sodass vielleicht die 
nicht sachgemäss ausgeführte Reparatur der betreffen
den Trommel die Ursache gewesen fst.

Von den S t a u b e x p l o s i o n e n  bietet eine 
G e t r e i d e s i l o e x p l o s i o n  besonderes Interesse. 
Sie ereignete sich während des Füllens des 20 m hohen 
Silos. Als Ursache wird die Selbstentzündung der bei 
dem Sturz des Getreides aus einer Höhe von 20 m ent
standenen grossen Staubmenge angesehen. Ein Ar
beiter hatte kurz vor dem Beginn der Füllung die durch
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Eintrocknen der Holzwände entstandenen Fugen ver
kittet. Die Selbstentzündung soll nun dadurch ent
standen sein, dass durch das Schliessen der Fugen der 
Eintritt kühlender Luft verhindert war.

Eine Warnung zur Vorsicht für Kesselheizer bildet 
die e x p l o s i o n s a r t i g e  E n t f l a m m u n g  f e i 
n e n  H o l z s t a u b e s  i n d e m  K e s s e l h a u s e  
e i n e r  M ö b e l f a b r i k .  Die Explosion erfolgte, 
als ein Monteur im Begriff stand, zwischen dem Aus
flussrohre eines Späneabscheiders und der Kesselvor- 
feuerung ein Verbindungsstück einzuschalten. Das 
Rohr war durch einen vorgebundenen Sack abgedichtet, 
wo sich feinster Holzstaub angesammelt hatte. Der 
Monteur löste trotz vorheriger Warnung den Sackver
schluss an Ort und Stelle und führte so die explosions
artige Entzündung des dicht vor der Kesselfeuerung 
niederfallenden feinen Holzstaubes herbei. Diese Ex
plosion beweist, dass die Abscheidung des feinsten 
Holzstaubes, bevor die Späne in das Kesselhaus ge
langen, nicht allein mit Rücksicht auf die Gesundheit 
des Kesselwärters, sondern auch mit Rücksicht auf die 
Unfallgefahr gefordert werden kann.

Eine eigentümliche explosionsartige Entzündung 
erfolgte beim M a h l e n  v o n  S c h w e f e l  i n  e i n e r  
K u g e l m ü h l e .  Irgend ein erkennbarer Grund für die 
Entzündung lag nicht vor. Vielleicht ist auch hier eine 
übermässige Staubbildung mit nachfolgender Selbst
entzündung der Grund gewesen.

Von den in den Berichten erwähnten G a s g e 
m i s c h e x p l o s i o n e n  sind die A z e t y l e n  e x 
p l o s i o n e n  am häufigsten vertreten. Drei derselben 
werden auf das ungewollte Hinzutreten von F e u c h 
t ig k e i t  zu dem K a lz  i u m k a r  b i d mit nachfolgen
der Entzündung durch irgendwelche Funkenbildung 
zurückgeführt. In dem einen Falle entstand die Explo
sion beim M a h l e n  v o n  K a l z i u m k a r b i d  i n  
d e r  K u g e l m ü h l e .  Dieses Verfahren erheischt 
ganz besondere Vorsicht, um die Bildung von Azetylen
gas zu verhüten, da sich die Entstehung von Funken 
infolge der Reibung der Stahlkugeln der Mühle kaum 
vermeiden lässt.

Der zweite Fall betrifft die Explosion eines zur 
Aufnahme des Fertigproduktes dienenden S i l o s  
e i n e r  K a l k s t i c k s t o f f a b r i k .  Die Explosion 
erfolgte, als das fein gepulverte, trockene Produkt aus 
dem Silo in Säcke verpackt werden sollte. Die Ur
sache ist wahrscheinlich darin zu suchen, dass das Kal
ziumcyanamid (Kalkstickstofif) noch unverändertes Kal
ziumkarbid enthielt, aus dem es durch Verbindung mit 
dem vom Sauerstoff befreiten Luftstickstoff bei hoher 
Temperatur im elektrischen Strom hergestellt wird. In 
einer anderen Kalkstickstoffabrik explodierte ein ein 
G e m i s c h  v o n  K a 1 z i u m k a r  b i d u n d  C h l o r 
k a l z i u m  enthaltender S ilo ,  in welchen bei einem 
wrolkenbruchartigen Regen durch die Explosionsklappe 
Wasser gedrungen war.

Auch das S c h w e i s s e n  m i t  A z e t y l e n  hat 
wiederum zu Unfällen geführt. Ein Arbeiter verlor sein 
Leben durch die Explosion eines zu Schweisszwecken 
benutzten A z e t y l e n a p p a r a t e s ,  der der Re
vision entzogen worden war. Die mangelhafte Bauart 
und die ungenügende Füllung der Sicherheitsvorlage 
werden als wahrscheinliche Ursache angegeben. Ein 
anderer Arbeiter wurde dadurch schwer verletzt, dass

ein ihm als Unterlage dienendes Eisenfass, in welches 
unbeabsichtigterweise Azetylengas eingedrungen war 
und sich an dem Schweissbrenner entzündet hatte, zer
sprengt wurde.

Zwei leichtere Unfälle ereigneten sich beim Rei
nigen eines A zetylenapparates und beim Öffnen eines 
Karbidbehälters mittels Lötkolbens. Der Berichter
statter schlägt vor, um Unfälle letzter Art zu vermeiden, 
die Verlötung des Behälters mittels eines leicht abreiss
baren Blechstreifens zu bewirken.

In einer D a c h p a p p e n f a b r i k  öffnete ein Ar
beiter eine seit mehreren Jahren ausser Betrieb ge
wesene T e e r g r u b e  und leuchtete mit einer offenen 
Handlampe hinein. Dies hatte die Explosion der in der 
Grube enthaltenden Gase, die sich aus alten ö l-  und 
Teerresten entwickelt hatten, zur Folge. Selbst die 
Verwendung einer Davyschen Sicherheitslampe, mit 
welcher ein Arbeiter in eine A m m o n i a k w a s s e r 
g r u b e  leuchtete, führte die Entzündung der einge
schlossenen Gase herbei. In beiden Fällen wäre die 
Explosion durch die Verwendung von elektrischen 
Handlampen mit Schutzglocke und Schutzkorb ver
mieden worden.

Auf eine eigenartige Veranlassung wird die Ex
plosion eines L u f t k e s s e l s ,  der zum Ingangsetzen 
eines G a s m o t o r s  diente, zurückgeführt. Vermut
lich hat sich in dem Luftkessel eine grössere Menge 
aus der Pressluft ausgeschiedenen Öles angesammelt, 
sodass sich die heisse Luft stark mit Ölgasen an
reicherte, und das explosible Gemisch schliesslich zur 
Selbstentzündung kam. Um derartigen Unfällen vor
zubeugen, wird die Abkühlung der Pressluft und eine 
sorgfältige Beseitigung des abgeschiedenen Öles- emp
fohlen. Ein mit Luftvergasung betriebener B e n z o l 
m o t o r  hatte die Explosion des neben ihm stehenden 
B e n z o l b e h ä l t e r s  zur Folge. Es wird angenom
men, dass sich infolge Festklemmens des Federeinlass
ventils die Zündung des Motors in das Verbindungs
rohr zwischen Motor und Benzolgefäss übertragen hat. 
Die Umänderung des Motors für Spritzvergasung und 
die Aufstellung des Benzolgefässes im Freien sollen der
artige Explosionen für die Zukunft verhüten.

Eine Explosion, die ebenfalls ein Menschenleben 
forderte, ereignete sich in der A n t h r a z e n - S u b l i -  
m a t i o n s k a m m e r  einer c h e m i s c h e n  F a b r i k ,  
und zwar wahrscheinlich infolge Undichtigkeit des die 
Kammer von der Feuerung trennenden Mauerwerks. 
Zur Verhütung der Bildung explosibler Gasgemische 
wird jetzt während der ganzen Dauer des Sublimations
prozesses überhitzter Wasserdampf eingeleitet, was 
bisher erst nach Beginn der Sublimation geschah.

Erwähnenswert ist noch die Explosion in der 
Sammelleitung der G e n e r a t o r g a s a n l a g e  eines 
M a r t i n s t a h l w e r k s .  Die Veranlassung gab die 
Reinigung des Sammelrohrs von Flugstaub. Sie ge
schah durch Kratzer, die nach Entfernung der unteren 
Hälfte der Stirnwand in das Rohr eingeführt wurden. 
Vorher wurden alle Gaszuleitungsrohre geschlossen 
und eine unmittelbare Verbindung mit dem Schornstein 
hergestellt. Auch wurde das Sammelrohr erst durch
15 Minuten langes Durchblasen von Dampf vollständig 
von Gasen zu befreien gesucht. Als Ursache der Ex
plosion wird angenommen, dass sich beim Schliessen 
eines Absperrschiebers Flugstaub und Destillations-



Zum 12. Heft S O Z I A L - T E C H N I K 57*

Produkte zwischen den Schieber und seine Führung ge
setzt haben. Diese Destillationsprodukte sind wahr
scheinlich durch strahlende Wärme vergast. Nach dem 
Hinzutreten von Luft infolge des Hin- und Herschie
bens der Kratzer, hat sich alsdann das explosible Ge
misch vermutlich an einem glimmenden Destillations
teilchen in dem Gaszuleitungsrohre, wo der Dampf 
seine anfeuchtende Wirkung nicht genügend ausüben 
konnte, entzündet. Um derartigen Unfällen in Zukunft 
vorzubeugen, geschieht die Reinigung jetzt bei völlig 
geschlossenem Sammelrohr, indem der Kratzer mittels 
einer langen durch den Stirnboden geführten Stange 
hin- und hergeschoben wird. Die Entfernung des 
Flugstaubes soll nicht mehr wöchentlich, sondern täg
lich erfolgen. Zur vollständigen Reinigung der Rohr
leitung soll künftig die ganze Anlage ausser Betrieb 
gesetzt werden. Schürmann.

Bücher- und Zeitschriftenschau.
I. Gesetzgebung, Verordnungen, Entscheidungen usw.

22. D ie  R e c h t s v e r h ä l t n i s s e  d e r  g e 
n e h m i g u n g s p f l i c h t i g e n  g e w e r b l i c h e n  
A n l a g e n  i n d e r  n e u e r e n  R e c h t s p r e c h u n g .  
Rechtsanwalt Dr. jur. R. Schmidt-Ernsthausen in Düs
seldorf. Stahl u. Eisen 1911, S. 233. Verf. behandelt, 
im wesentlichen an Hand der Veröffentlichungen des 
Rohrscheidtschen Gewerbearchivs, die Rechtsprechung 
des Jahres 1910 auf dem im Titel bezeichneten Gebiete 
und einigen Grenzgebieten. Die hieran geknüpften 
Schlüsse sind nicht immer einwandfrei, dabei knüpfen 
sie oft so unvermittelt an die Wiedergabe der höchst
gerichtlichen Entscheidungen an, dass es manchem 
Leser schwer fallen wird, die eigene Ansicht des Ver
fassers von der des Gerichtshofes zu unterscheiden. •

Das Sächsische Oberverwaltungsgericht erklärt 
nachträgliche polizeiliche Auflagen gegen eine nach 
§ 16 R. G. O. genehmigte Anlage in jedem Falle für un
zulässig, auch wenn es sich um die Beseitigung von 
Missständen handelt, die z. Zt. der Genehmigung noch 
gar nicht vorausgesehen werden konnten. Hieraus 
schliesst Verf., es sei die „von Landmann vertretene“ 
Meinung unrichtig, dass die Genehmigung unter Vor
behalt späterer Abänderung der Bedingungen erteilt 
werden könne. Er verwechselt also die von der P o 1 i - 
z e i b e h ö r d e  im gegebenen Falle zu unrecht in An
spruch genommene Befugnis mit dem durchweg und 
übrigens auch von der preussischen Ausführungsan
weisung zur G.-O. anerkannten Rechte der B e 
s c h l u s s b e h ö r d e  zu einem derartigen Vorbehalt. 
Allerdings ist auch für die Beschlussbehörde hierbei 
Voraussetzung, dass es z. Zt. der Genehmigung an tech
nischen Erfahrungen fehlt, um die späteren Einwirkun
gen der Anlage auf Nachbarschaft und Publikum vor
aussehen zu können. In einigen vom Verf. berichteten 
Fällen war diese Voraussetzung augenscheinlich nicht 
gegeben. Unzulässig ist auch, wie bereits wiederholt 
entschieden, die Übertragung dieses Rechtes an die 
Ortspolizeibehörde.

Aus dem bekannten, in einer neuerlichen Ent
scheidung wiederholten Satze, dass nur solche Ände
rungen einer gehehmigten Anlage einer erneuten Ge
nehmigung nach § 25 R. G. O. bedürften, welche die 
Einwirkungen der Anlage auf Nachbarschaft, Publikum

und eigene Arbeiter berühren können, folgert Verf. dass 
der Ersatz eines alten Hochofens durch eine moderne 
Neuanlage keiner Genehmigung bedürft wenn nur: 
„Rauminhalt und Art der Begichtung“ unverändert 
blieben. Würde ein andersartiger Gichtaufzug einge
baut oder träten sonstige Veränderungen hinzu, so 
dürfe sich die Genehmigung nur auf den Aufzug und 
die anderen neu hinzugekommenen Baulichkeiten er
strecken. Der Hochofen bliebe davon gänzlich unbe
rührt.

Das sind doch sehr gewagte Behauptungen!
Unzutreffend ist auch die Ansicht, die Neu

genehmigung eines Hochofens, der länger als 3 Jahre 
ausser Betrieb gewesen sei, könne auf Grund des § 49 
der G.-O. nicht gefordert werden, wenn während dieser 
Zeit nicht der ganze übrige Betrieb des Hüttenwerkes 
(der „Gewerbebetrieb“) geruht hätte. Solche, von 
einer Partei in einem noch schwebenden Verfahren auf
gestellten Thesen gehören eigentlich nicht in einen 
Aufsatz, der die tatsächlichen Rechtsverhältnisse schil
dern will.

• Von Interesse ist ein Urteil der Revisionsinstanz, 
das in dem Vorurteil die Feststellung vermisst, ob eine 
den Gegenstand des Strafverfahrens bildende Zu
widerhandlung gegen eine Konzessinsbedingung, eine 
w e s e n t l i c h e  Bedingung der Genehmigungsurkunde 
betraf. Der Fall spielte sich in Bayern ab. In den für 
die preussischen Genehmigungsurkunden üblichen Vor
drucken sind die von den Prüfungsbeamten aufgestell
ten „besonderen Bedingungen“ durch den Hinweis auf 
die Strafvorschrift des § 147 der R, G. 0 . mit genügen
der Deutlichkeit als „wesentlich“ gekennzeichnet.

Ebenfalls in Bayern erklärte das oberste Landes
gericht es für unzulässig, dass ein Bezirksamt gleich
lautende Verfügungen nach § 120 d. R. G. O. an alle 
Ziegeleien des Bezirkes erlassen hatte. Allgemeine 
Anordnungen im Interesse des Arbeiterschutzes können 
nur im Wege der Verordnung nach § 120 e R. G. O. er
lassen werden. A.

23. Z u r  F r a g e  d e r  E i n f ü h r u n g  d e r  V e r 
s i c h e r u n g  g e g e n  d i e  F o l g e n  g e w e r b 
l i c h e r  V e r g i f t u n g e n .  Von Ludw. Wokurek in 
Brünn. Arbeiterschutz, 1911, S. 149.

24. W e l c h e  B e d e u t u n g  h a b e n  d i e  U n 
f a l l v e r h ü t u n g s v o r s c h r i f t e n  d e r  B e 
r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n ?  Ztschr. f. d. Stein- 
bruchs-B.-G. 1911 S. 70. Urteil des Reichsgerichts 
vom 26. Januar 1911 (Aktenzeichen VI 25/1910). Da 
der Nachdruck, auch im Auszug, ausdrücklich verboten 
ist, kann auf den Artikel hier nur verwiesen werden. 
Im Interesse der Allgemeinheit erscheint das Verbot des 
Abdruckes einer so wichtigen höchstinstanzlichen Ent
scheidung in der Zeitschrift einer Berufsgenossenschaft 
wenig geeignet, das Verständnis für die Berufsgenossen
schaften und ihre Tätigkeit zu fördern. Bl.

25. H a n d b u c h  d e r  U n f a l l v e r s i c h e 
r u n g .  Die Reichsunfallversicherungsgesetze, darge
stellt von Mitgliedern des Reichs-Versicherungsamtes 
nach den Akten dieser Behörde. Das umfangreiche 
Werk ist in der Concordia 1911 S. 158 von Dr. Bender
Charlottenburg eingehend besprochen. Die Besprechung 
ist zur kurzen Information über den Inhalt des Hand
buches sehr geeignet. S.
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26. I n t e r n a t i o n a l e s  A b k o m m e n  ü b e r  
d i e  V e r w e n d u n g  w e i s s e n  P h o s p h o r s .  
ReichsarbeitSblatt, IX. Jahrgang, No. 1 S. 38. Das 
Reichsgesetzblatt enthält in No. 2 (1911) S. 5 ff. den 
Text des Internationalen Abkommens über das Verbot 
der Verwendung des weissen Phosphors zur Anferti
gung von Zündhölzern sowie die Bekanntmachungen, 
betr. die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden und 
den Beitritt zu diesem Abkommen. Ratifikationsur
kunden haben hinterlegt: Deutschland, Dänemark, 
Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Schweiz. Bei
getreten sind: Italien, Gross-Britannien und Spanien.

S.
27. N e u - S e e l a n d .  V e r b o t  d e r  E i n f ü h 

r u n g  u n d  H e r s t e l l u n g  v o n  Z ü n d h ö l z e r n  
m i t  w e i s s e m  P h o s p h o r .  Gesetz vom 17. Sept.
1910, mit Wirksamkeit vom 1. Januar 1912, hinsichtlich 
des Verkaufs, des Ausstellens für den Verkauf, des Be
sitzes jedoch erst vom 1. Januar 1913. Den Fabrik
inspektoren wird das Recht eingeräumt, Proben der 
verwendeten Substanzen zur Untersuchung zu ent
nehmen. (Aus Revue d’Economie Industrielle, Paris-
1910 S. 312.) Sch.

28. S p a n i e n .  V e r b o t  d e r  N a c h t a r b e i t  
d e r  F r a u e n .  Nach dem Gesetze, das am 14. Januar 
1913 in Kraft treten soll, dürfen Frauen in Betrieben 
mit regelmässig 5 Arbeitern in der Nacht von 9 Uhr 
abends bis 5 Uhr morgens nicht beschäftigt werden. 
Ausnahmen sind zugelassen für Industriezweige,, die 
leichtverderbliche Waren verarbeiten, desgl. für durch 
höhere Gewalt hervorgerufene Notfälle. (Aus Revue 
d ’Economie Industrielle, Paris 1910 S. 305. Sch.

II. Gewerbehygienische Abhandlungen allgemeiner Art usw.
22. D ie  G i f t i g k e i t  g e f r i t t e t e r  B l e i 

g l a s u r e n .  Sprechsaal 1'911 S. 159. Die gesetzliche 
Prüfung der Giftigkeit von Bleiglasuren erfolgt in Eng
land durch Behandeln der Glasuren mit 0,25 prozentiger 
Salzsäure bei 15° C., wobei im Maximum 5°/0 des vor
handenen Bleies gelöst werden dürfen. Die Prüfung 
erfolgt also z. T. unter Verhältnissen, die denen im 
menschlichen Körper ähneln. Durch einen schweren 
Bleivergiftungsfall veranlasst, stellte W. Thomason Ver
suche über die Bleilöslichkeit gefritteter Glasuren unter 
verschiedenen Verhältnissen an, um den Unterschied 
zwischen den Vorgängen bei der gesetzlichen Prüfungs
methode und denen bei der Verdauung im animalischen 
Körper aufzuklären. Er fand dabei, dass die Wirkung 
von Salzsäure, Essigsäure, Milchsäure und einem Ge
misch aller Säuren bei derselben Temperatur fast die 
gleiche war. Die Gegenwart von Pepsin bewirkt eine 
geringe Verzögerung der lösenden Wirkung der Säure. 
Stickstoffhaltige Nährstoffe, Kohlenhydrate, Fette und 
Proteide verzögern ebenfalls den Lösungsprozess. Die 
Auflösung des Bleies hört von dem Zeitpunkt an auf, 
wo die Glasurfritte in den Darm gelangt. Thomason 
folgert aus seinen Versuchsergebnissen, dass im Magen 
löslich gewordenes Blei als Chlorid durch die Magen
wandung hindurch in den Körper eintreten kann und 
voraussichtlich im Darm keine Diffusion stattfinden 
wird, sodass eine toxische Wirkung der Bleiglasur nur 
auf die im Magen sich abspielenden Vorgänge zurück
zuführen ist. Thomason ist der Ansicht, dass das durch 
die Prüfungsmethode erhaltene Resultat auch ein rich

tiges Bild über die absolute Giftwirkung einer ge- 
fritteten Glasur abgibt. Bl.

23. D ie  i n d u s t r i e l l e  H e r s t e l l u n g  u n d  
V e r w e n d u n g  d e r  C h r o m v e r b i n d u n g e n ,  
die dabei entstehenden Gesundheitsgefahren für die 
Arbeiter und die Massnahmen zu ihrer Bekämpfung.
Von Kgl. Gewerbeinspektor Dr. R. Fischer. Näheres 
über dieses W erk auf Seite 64*. I

III. Gewerbeaufsicht
4. Am 1. Mai 1911 waren im p r e u s s i s c h e n

G e w e r b e a u f s i c h t s d i e n s t  tätig: 33 Regie
rungs- und Gewerberäte nebst 8 Hilfsarbeitern, 173 Ge
werbeinspektoren, 92 Gewerbeassessoren, 12 Gewerbe
referendare und 11 Assissentinnen, somit im ganzen 
329 Beamte. Beil. z. No. 10 d. Min. Bl. der Handels-
u. Gew. Verwalt. 1911, S. 167. F. ; .

5. D ie  G e w e r b e a u f s i c h t  i n  E u r o p a .
Das Internationale Arbeitsamt in Basel hat einen ersten 
vergleichenden Bericht über die zur D u r c h f ü h r u n g  
d e r  A r b e i t e r s c h u t z g e s e t z e  g e t r o f f e n e n  
M a s s n a h m e n  herausgegeben (Jena, Verl. v. Gust.
Fischer, 1911). Diesem Bericht ist die auf Seite 59 
folgende S t a t i s t i k  d e r  A r b e i t s i n s p e k t i o 
n e n  i n E u r o p a  entnommen.

Aus dieser Zusammenstellung interessiert vor allem, 
dass in Deutschland allein soviel Gewerbeaufsichts
beamte (543) tätig sind als in Österreich - Ungarn,
Frankreich, England und Belgien zusammengenommen 
(538). Diese Tatsache beweist nicht allein, dass 
Deutschland allen Kulturstaaten weit voransteht, son
dern dass es auch mit Ernst und Gründlichkeit an der 
Durchführung der Arbeiterschutzgesetze arbeitet. Wäh
rend z. B. die 200 englischen Aufsichtsbeamten im 
Jahre 1909 424,737 Revisionen ausführten, haben es

• die 543 deutschen Beamten nur auf 237,974, als auf 
gut die Hälfte der englischen Zahl bringen können. Er
rechnet man sich die auf den einzelnen Beamten ent
fallende Revisionenzahl, so kann wohl kein Zweifel 
darüber bestehen, dass die Revisionstätigkeit in Eng
land nur in oberflächlicher oder mehr formeller W eise 
ohne die erforderliche Vertiefung in die betriebstech
nischen Verhältnisse geübt werden kann. Das mögen 
sich besonders diejenigen gesagt sein lassen, die jahr
aus jahrein an der deutschen Gewerbeaufsicht etwas 
anzusetzen finden und dabei immer auf die „vor
bildlichen“ Verhältnisse des Auslandes, insbesondere 
Englands hinweisen. Vielleicht nützt ihnen der Baseler 
Bericht etwas, insofern er ja auch über den Bildungs
gang der Beamten in den einzelnen Ländern Aufschluss 
gibt. In dieser Frage wird ein Vergleich zwischen 
Preussen und England besonders empfohlen. F. •

IV. Bauliche Einrichtung, Lüftung, Heizung, Feuerschutz.
27. L e b e n s g e f ä h r l i c h e r  F u s s b o d e n -  

b e 1 a g. Ztschr. f. d. Steinbruch-B.-G. 1911 S. 79. 
Anschliessend an einen Aufsatz in einer Tageszeitung 
über schlechte Erfahrungen, die mit sog. Steinholzfuss- ‘

böden bei Beton- bezw. Eisenbetondecken gemacht 
wurden, schildert Verf. die Herstellung von Steinholz- 
fussböden und stellt zum Schlüsse fest, dass Beton- 
und Eisenbetondecken mit Steinholzfussböden ohne 
irgend welche Bedenken ausgeführt' werden können, 
wenn die Steinholzmasse richtig aufbereitet und zwi
schen dieser und dem Deckenbeton eine geeignete



S t a a t

1. D eutsches Reich

2. Ö sterreich .

3. U ngarn . .

4. Bosnien-Herzego
w ina . . .

5. B elgien .

6. B ulgarien  . .

7. D änem ark . .

8. Spanien . . .

9. F rankreich  .

10. Grossbritannien

11» Ita lien

12. L iechtenstein

13. Luxemburg

14. Norwegen .

15. N iederlande

16. P ortugal .

17. Rum änien .

18. R u s s la n d  europ.

19. F innland . .

20. Schweden . .

21. S chw eiz . . .

Statistik der Arbeitsinspektion in Europa.
V e r f a s s t  v o m  I n t e r n a t i o n a l e n  A r b e i t s a m t .  1906— 1909.

G ebiets

fläche
qkm

540,778

300,008

324,851

51,027

29.455

96,345

38.455 

504,552 

536,464

312,525

102,880

159

2,586

322,987

33,079

92,339

131,353

4,465,581

333,140

438,755

41,324

Erw erbs
tä tig e  in 
Industrie 

und 
Bergbau

4,049,320

1,184,400

101,664

1,372,251

275,743

1,067,177

6,993,202

8,363,857

1,453,249

ca. 2,000 

ca. 36,750 

255,387

650,576 

1,044,354 

ca. 198,000 

5,690,889

288,343

413,023

699,402

ron je  
100 Er
werbs
tä tigen  

sind 
indu
s trie ll

Jah r

Auf einen qkm 
entfallen

Berufs
ange
hörige 
der In
dustrie 

und des 
Berg
bau s

Ein- - 
wohner

41.9 

23,3

13.6

41.6

24.9

35.5

45.8

20.8

20,0 

45—50

25.8

33.7

19.7

17.9

10.6

20.9

44.9

19G1

1902

1910

19(0

1905

1906 

1889 

1906

1901

1906

1909 

1900

1899

1900

1910 

1897

1900

1900

1900

87,17

59.27 

37,15

227,25

41.89 

63,70

36.90 

72,63

132,66

141,^7

60,69

94,40

7,20

154,3

58,98

52.27 

24,10

8,15

11,82

80,46

20,82

13,50

3,64

1,99

46,57

7,16 

2,1 J 

13,03

26,79

14,12

14,21

0,79

19,67

11,31

1,51

1,25

0,87

0,92

16,92
M. 6 

3

(25 Cant.)

■ A b k ü r z u n g e n :  O. =  Brüche, F. =  Fabriken, M. =  Bergwerke, W. =  W erkstätten, W.* =  ohne Gast-

A ufsichtsbezirke

D urchschnittl.

F läche
qkm

M. 91 
1909: 38 
1908 : 35

M.
M.

1
27

1909: 126 
1906: 115

15
52

M.

4
10

63
5

1909
1908
1907

2.371.8

7.894.8
8.771.7
8.571.7

7,923,2

51.027.0 

2,945,5

2,024,0

84.092.0

1909: 4,257,7 
1906: 4,594,8

1909: 6,010,1

25.720.0

159,0

2.586.4 

161,493,5

3.675.4

18,467,8

18,764,7

1909: 19,415,6 
1906: 19,585,9

66.628.0 

1909: 54,844,4

13,774,6

Zahl der 
Inspektoren

F. W. 1909: 543

M.
1909
1908
1907

M.

M.

111
107
84
82
72
52
42

M. 3
38

M. 98 

10

24

21.

1909: 139 
1907: 133 
1906: 128 

M. 1909: 170 
1909: 200

M. 1909 : 42

20

M.

M.

51
4

21
30
20
10M.

1909: 2tf8 
1906: 269 

M. 106
7
8

(+ lin s p .s p e z .)  
M.

M. 1 
ca n tonal: 7

Zahl der 
Revisionen

1909: F. 205,953 
W.* 32,021
M.

1909 : 
1908: 
1907:

M.

44,903 
27,5 '0  
26,192 
24,938 

2,331 
9,905 

520

123

13,232
11,937

15,932

7,376

1909: 200,623 
1907 : 181,842 
1906: 178,007 

M. 1909: 15,608
1909: 424,737 
1908: 361,424 
1907 : 352,707

1909: 7,611 
1908 : 9,289 
1907 : 7,484 

M. 966
1909: 6

s taa tlicher 
Beamten 

Local Comm.

1909: 425

701

M.

1909:
1906:

4,581
20,463

540
3,536

54

24,779
24,575

3,047
2,126

M.
(excl.

8,416
72

Cant.)

Revidierte Betriebe

Zahl

1909: F* 141,637 
W.* 27,321 
M. 2,977
1909 : 25,672 
1908: 24,504 
1907: 23,451 
M. 871

9,433 
31M.

1909; 123

13,797
M. 2,450

F. 4,304 
T o ta l: 10,777 

7,188

F. W. 1909 : 168,686 
1907: 149,864 
1906: 148,251 

M. 1909: 8,068
19,369 

W. 132,672 
82,426 
17,803 

5,439 
7,630 
6,290 

966 
5

1909: 365

1909 : F.
W.

19C8 : F.
W.

1909
1908
1907
M.

M.

M.

15,624
20

2,313
54

1909: 12,046 
1906: 10,569

A rbeiterzahl

1909 : F . 4,402,617 
W.'
M.

1909
1908
1907

813,618
1,019,013

983,553
922,677
157,894
351,028

35,158

1909: 14,429

M. 218,829

Inspektionspflichtige Betriebe

Zahl

1909: F. 264,431 
W.* 93,871

M. 3,123 M. 814,765
.ind. Etabl. 1,000,111 Tot. 1902 : 2 351,446

1909: F. 14,829
1908 : F . 14,260
1909: M. 942 1909 : M. 166,480

10,390 —
M. 1909: 148 M. 1909 87,098

1907 : F. 167 1907 : F. 24,735
W. 1,633 W. 7,690

1 9 0 9 :M. 17 1909 : M. 4,745
Tot. ind. Etabl. 1,408,855

M. 2,450

F. 96,896 F. 4,304

270,624 -

.1909: 2,641,211 F. W. 1909: 548,069
1907: 2,303,454 M. C. 1909: 39,398
1906: 2,184,023 F. W. 1906: 548,225
1909 : 297,174 M. C. 1905: 38,747_ 1909: F, 112,479

W. 151,270
- M. C. 11,271

1909: 231,647 26,481
1908: 372,941
1907: 452,849

M. 37,243 M. 14,132
666 43

1909: 35,750 422

- 1909 4,076

202,753 F. W. 66,329
M. 5,847 M. 20

89,533 2,313
M. 7,824 M. 54

— F. 563

1909: 14,710
1906 : 14,190

M. 1908: 4,611
9,165

19,701

1909: F. 7,633 
M. 72

A rbeiterzahl

1909: F. 5,394,460 
W. -

ca. 818,500 
M. 218,829

F. 96,896

F. W. 1909 : 4,122,227 
M. C. 364,963 

F. W. 1906 : 3,864,007 
M. C. 339,171 

1907 : F. 4,488,744 
1904 : W. 688,756 

1909: M. C. 1,126,372

1,197,127

M. 171,387 
ca. 1,500

36,300

99,145

F. W. ca. 400,000 
M. 5,847 

85,709 
M. 7,824 

F. ca. 70,000

1909: 1.831,396 
1906: 1,723,177 

M. 1908: 586,085 
127,075

. ca. 350,000

1909 : F . 310,345 
M. 1,266
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Isolierschicht aufgebracht wird, welche am besten aus 
Asphalt oder einem mehrmaligen Goudronanstrich be
steht. Grund zu übertriebener Ängstlichkeit sei dann 
keineswegs vorhanden. Bl. '

28. Q b s t b a u .  I n d u s t r i e  u n d  F a b r i k 
a n l a g e n .  Von Major v. Spitzel, München. Soziale 
Kultur, Februarheft 1911 S. 65. Die grossen kahlen 
Mauernflächen von Fabriken, Lagerhäusern etc. sollen 
zur Spalierobstzucht nutzbar gemacht werden. Billiges 
Obst für die Arbeiter hat sich als gutes Mittel zur Be
kämpfung des Alkoholismus erwiesen. A.

29. V e r f a h r e n  z u r  H e r s t e l l u n g  e i n e r  
p o r ö s e n  M a s s e  z u m  S c h u t z e  g e g e n  d i e  
F o r t p f l a n z u n g  v o n  E x p l o s i o n e n  b r e n n 
b a r e r  G a s g e m i s c h e .  Autogen - Werke für 
autogene Schweissmethoden G. m. b. H. in Berlin. 
D. R. P. 231 769. Kl. 81 e.

S. auch VIII, 69.
V. Luftverderbnis und Luftreinigung.

26. H y g i e n i s c h e s  S t a u b t u c h .  Eingeführt 
von Rob. Geidel, k. k. Turnlehrer in Wien. Rauch und 
Staub 1910 S. 90. Das Staubtuch hat die Form einer 
sog. Standarte. Es besteht aus einer starken, etwa
1,5 m langen abgedrehten Querstange von hartem Holz 
mit eingeflochtener Zugleine und Ösen samt Karabiner, 
zwei auswechselbaren, beim Gebrauch feuchten 
Tüchern, 1,5 qm gross, aus sog. „Rupfen*1 oder Reib
tuch bester Qualität, mit acht festangenähten messing
nen Eckringen und zwei eisernen Aufhängehaken. Bei 
dem Gebrauche wird das feuchte Tuch an der Zug
leine langsamen Schrittes über den Fussboden gezogen. 
Der Wiener Stadtrat führte es in 350 Turnsälen ein. 
Auch das preussische Unterrichtsministerium sprach 
sich anerkennend aus. Bezugsquelle: Turngerätefabrik 
Josef Plaschkowitz in Wien. Das Tuch wird auch für 
grosse Arbeitssäle, z. B. in Plättereien, Wäsche- und 
Zigarrenfabriken u. dergl., empfohlen werden können.

Bl.
27. L u f t f i l t e r ,  bestehend aus einer drehbaren 

Trommel, an der die Filtertafeln auswechselbar be
festigt sind. Von Walter Blass, Essen. D. R. P. 229 024, 
Kl. 12 d. Ztschr. f. angew. Chem. 1911 S. 809.

28. D e r  g e g e n w ä r t i g e  S t a n d  d e r  E n t 
s t a u b u n g s f r a g e  i n  B a y e r n .  Nach dem Jah
resberichte der Bayerischen Gewerbeaufsichtsbeamten 
für das Jahr 1909. Rauch und Staub 1910 S. 85. Über
sichtliche Zusammenstellung der im Laufe des Berichts
jahres in den einzelnen Gewerbeaufsichtsbezirken ein
gerichteten Entstaubungsanlagen. Bl.

29. D ie  S t a u b p l a g e ,  i h r e  E n t s t e h u n g ,
G e s u n d h e i t s s c h ä d l i c h k e i t  u n d  V e r 
h ü t u n g .  Von Dr. Clemens Dörr, Charlottenburg. 
Rauch und Staub 1910 S. 46 ff. Die Abhandlung be
trifft in der Hauptsache die Beseitigung des Strassen- 
staubes. Da jedoch an verschiedenen Stellen der Staub 
in gewerblichen Betrieben berücksichtigt ist, wird auf 
den Aufsatz aufmerksam gemacht. Bl.

30. E l e k t r i s c h e  L u f t e r n e u e r u n g s a n 
l a g e n .  Von Dipl. Ing. Alfred Strauss, Charlottenburg. 
Rauch und Staub 1910 S. 120. Der Verfasser beschränkt 
sich in der Abhandlung ausschliesslich auf die für weite 
Kreise in Betracht kommenden Kleinventilatoren. Er 
unterscheidet zwischen Schrauben- und Zentrifugal-

Ventilatoren. Erstere haben als Tisch-, Wandarm- und. 
Deckenventilatoren den Zweck, durch Erzeugung einer 
mehr oder minder energischen Luftbewegung Kühlung 
zu schaffen. Die) A. E. G. stellt ausser den gewöhn
lichen Tischventilatoren auch verstellbare und oszil
lierende Ventilatoren her, die dazu dienen, den erzeug
ten Luftstrom nach oben oder unten zu lenken, oder 
auch infolge Schwingung um ihre Vertikalachse die er
zeugte Luft in einem grossen Teil des Raumes in Be
wegung zu bringen. Im Gewerbe werden hauptsäch
lich Schacht- und Zentrifugalventilatoren verwendet. 
Diese Arten fordern geringere Luftmengen bei verhält
nismässig hohem Druck und eignen sich besonders zur 
Entlüftung von Räumen, in denen die Luft durch Staub, 
Fasern, Dämpfe, Säuren u. dergl. verunreinigt und ver
schlechtert wird. Eine besondere Stellung nimmt der 
von der A. E. G. gebaute Ozonventilator ein. Der 
Apparat setzt den Luftsauerstoff im Betrage von höch
stens eins Promille augenblicklich in Ozon um. Ferner 
ist noch der elektrisch betriebene Flüssigkeitszerstäuber 
und Luftbefeuchter zu erwähnen. Er hat neben an
derem auch den Zweck, durch Verdunstung des W as
sers die zu den einzelnen Sälen führende Luft abzu
kühlen. Bl.

31. D e r  g e g e n w ä r t i g e  S t a n d  d e r  
R a u c h b e k ä m p f u n g .  Von Dipl.-Ing. v. Pasinski, 
Düsseldorf. Rauch und Staub 1910 S. 69. Verf. schil
dert die Versuche der Regierungen, Kessel vereine, Ge
werbeinspektoren und städtischer Ingenieure zur Ver
minderung der Rauchplage durch Dampfkesselanlagen 
und schliesst damit, dass nach dem heutigen Stande 
technischer Möglichkeiten die Rauchfrage als gelöst an
gesehen werden kann, denn es Hessen sich für jede Art 
industrieller Tätigkeit Mittel und Wege finden, um 
auch ohne stärkere Rauchentwicklung und ohne Beein
trächtigung der Wirtschaftlichkeit die notwendigen Ar
beitsvorgänge abzuwickeln. Bl.

S. auch XI, 22, 23, XV, 24.

VI. Dampfkessel, Motoren, maschinelle Einrichtungen usw.
37. S i c h e r h e i t s h a k e n .  In der Zeitschrift

für die Steinbruchsberufsgenossenschaft 1911 No. 8 
S. 110 sind verschiedene Haken für Krane und Aufzüge 
abgebildet und beschrieben, welche durch ihre Kon
struktion den Arbeiter vor Verletzungen der Hände be
wahren sollen. S.

38. G l e i t s c h u t z v o r r i c h t u n g  f ü r  A n 
l e g e l e i t e r n .  Von Dr. C. Kaszner in Berlin. D. R. P. 
231 827. Kl. 341.

S. auch V, 31.

VII. Sanitäre Betriebseinrichtungen. Ausrüstung des 
Arbeiters.

17. W o h l f a h r t s e i n r i c h t u n g e n  d e r  B a 
d i s c h e n  S t a a t s e i s e n b a h n e n .  Von Jung- 
hans-Karlsruhe. Concordia 1911 No. 7, S. 151. Der 
Aufsatz, der sich ausschliesslich mit den Massnahmen 
zur Bekämpfung des Genusses alkoholischer Getränke 
der Eisenbahnangestellten befasst, bietet durch die An
gaben über die Art der Verwaltung von Kantinen zum 
Ausschank alkoholfreier Getränke und durch die an
geführten Zahlen über Konsum und Höhe der Kosten 
einen bemerkenswerten Beitrag auf diesem Gebiete der 
Arbeiterfürsorge. S.
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18. D a s  S a n i t ä t s w e s e n  i n  d e r  G r o s s 
e i s e n i n d u s t r i e .  Soz. Tech. 1911 S. 189.
VIII. Bergbau, Metallgewinnung und Metallverarbeitung.

67. V o r r i c h t u n g  z u m  s e l b s t t ä t i g e n
ö f f n e n  u n d  S c h l i e s s e n  v o  n W e t t e r t ü r e n .  
Glückauf 1911 S. 395. Eine Eisenstange ist an einem 
Ende in etwa 3/4 Wagenhöhe drehbar an der Wettertür 
befestigt. An ihrem anderen Ende ist die Stange an 
einer Kette aufgehängt und trägt an dem Aufhänge
punkt eine Rolle, die an einem Schleifbrett entlang 
läuft. Die Vorrichtung hat sich auf der Zeche Julia bei 
Herne in längerem Betriebe bewährt. Bl.

68. D ie  U n f ä l l e  d u r c h  s c h l a g e n d e  
W e t t e r  ( mi t  E i n s c h l u s s  d e r  K o h l e n 
s t a u b e x p l o s i o n e n )  i n d e n  K o h l e n b e r g 
w e r k e n  B e l g i e n s  v o n  1891—1909. Von Victor 
Watteyne und Adolphe Breyre vom Amte für Berg
werksunfälle und schlagende Wetter in Brüssel. Be
arbeitet von Dr. Bernh. Pleus. Ztschr. f. d. ges. Schiess
xi. Sprengstoffw. 1911, S. 167.

69. D ie  S e l b s t e n t z ü n d u n g  v o n  K o h l e .  
Von S. W. Parr u. F. W. Kressmann. Chem. Ztg. 1911, 
S. 401.

70. S p a n i e n .  B e s c h r ä n k u n g  d e r  D a u e r
d e r  A r b e i t  i n  B e r g w e r k e n .  Durch Gesetz 
vom 27. Dezember 1910 wird die Arbeitszeit für Ar
beiter unter Erde auf 9 Stunden täglich im Maximum 
festgesetzt, während die Dauer der Arbeit über Tag im 
Jahresmittel 9V2 Stunden täglich nicht überschreiten 
soll. Der Arbeitstag für Arbeiter, die unter Tag ar
beiten, beginnt mit der Einfahrt der ersten Arbeiter 
und endigt mit der Ankunft der ersten Arbeiter, die 
ausfahren. Die Pausen im Innern der Gruben sind nicht 
in den Arbeitstag einbegriffen. Einige Ausnahmen sind 
zugelassen bei Unfällen oder wenn Gefahr im Verzüge 
ist etc. In den Teilen der Gruben, in denen die Tem
peratur 33° C. oder mehr beträgt, oder in denen die 
Arbeiter in W asser oder Schlamm stehen oder liegen 
müssen, darf die Arbeitsdauer nur 6 Stunden betragen. 
Bei mehr als 42° C. ist ein Arbeiten nur im Falle höherer 
Gewalt oder drohender Gefahr zugelassen. Frauen und 
Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nicht unter Tage 
beschäftigt werden. Sch.

71. Ü b e r  d i e  K l ä r u n g  d e r  A b w ä s s e r
v o n  G a s r e i n i g u n g e n .  Direktor W. Petersen in 
Niederscheiden. Stahl und Eisen 1911 No. 7 S. 270. 
Das Klären der Abwässer der H o c h o f e n g a s 
r e i n i g u n g  ist häufig mit Schwierigkeiten verbun
den, da Sich bei der Herstellung mancher Roheisen
sorten ein feiner dichter Staub bildet, der sich nur 
schwer zu Boden setzt. Bei Laboratoriumsversuchen 
ergab sich eine überraschend schnelle Ausscheidung 
des suspendierten Staubes durch Zusatz von K a l i 
l a u g e .  Für die Praxis war dies Mittel zu teuer und 
man verwandte mit dem gleichen Erfolge K a l k 
m i l c h ,  die im Abflusskanal kontinuierlich mit dem 
Abwasser vermengt wird. Das Wasser verlässt das 
25 m lange Absatzbecken güt geklärt. Der Verbrauch 
an Kalk beträgt in 24 Stunden rund 320 kg, wobei das 
Werk stündlich 40 000 km Gas vorreinigt und etwa
10 000 km Gas herstellt. A.

72. B e s c h i c k u n g s v o r r i c h t u n g  f ü r  m e 
c h a n i s c h e  E r z r ö s t ö f e n  u. dgl .  mit im Zu

führungstrichter vorgesehenen federnden Platten und 
unter dem Trichter angeordneter Förderwalze. Von 
Reinh. Scherfenberg, Berlin-Schöneberg. Zeitschr. f. 
angew. Chemie, 1911, S. 713.

73. D ie  F l u g s t a u b g e w i n n u n g  b e i  d e n  
m e t a l l u r g i s c h e n  H ü t t e n p r o z e s s e n .  Von 
A. Bzehulka, Borsigwerk (Ob.-Schl.) Zentralblatt der 
Hütten- und Walzwerke XV. Jahrgang No. 11 S. 198. 
Die in der Praxis bewährten Flugstaub-Gewinnungs
apparate beruhen im Prinzip auf der Abscheidung des 
Staubes infolge Abkühlung oder von Flächenberührung. 
Die Abkühlung der Gase wirkt in erster Linie besonders 
günstig auf die Abscheidung der in feinster Verteilung 
im Gase suspendierten Metalloxyde und -salze. Durch 
eine möglichst grosse Abkühlung wird infolge der 
Volumenverminderung des Gases bewirkt, dass sich die 
Teilchen nähern, zusammenballen und leichter aus dem 
kühlen Gasstrome ausfallen. Die mit der Abkühlung 
gleichzeitig eintretende Verminderung der Geschwindig
keit des Gasstromes wirkt ebenfalls günstig auf die 
Absonderung des Flugstaubes ein. Wie bei der Ab
kühlung des Gases wirken bei der Flächenberührung 
die Attraktion der Massen und die durch die Reibung 
hervorgerufene Verminderung der Zuggeschwindigkeit 
des Gasstromes an den Berührungsstellen auf die Ab
sonderung des Flugstaubes günstig ein. Je kälter die 
Berührungsflächen sind, desto besser ist die Wirkung. 
Die beste Einrichtung zum Entfernen fester Substanzen 
aus den Gasen ist die vermittelst Filter. Ein grösser 
Übelstand ist hierbei jedoch, dass sich die Filter rasch 
verstopfen und den Zug alsdann hemmen. Als ein
fachste und verhältnismässig wirksamste Form einer 
Flugstaubverdichtungs- und -Auffangsanlage wird ein 
hoher, schmaler Kanal mit auf- und niedersteigenden 
Querwänden, in dem sich die Gase möglichst nur mit 
einer Geschwindigkeit von einem Meter pro Sekunde 
bewegen, genannt. Für die Beurteilung einer Flug
staubkammer hinsichtlich ihrer Wirksamkeit sind fol
gende Faktoren zu berücksichtigen: 1. Die Gasmenge,
2. die Temperatur des Gases beim Eintritt und beim 
Austritt, 3. die mittlere Geschwindigkeit des Gases 
durch die Flugstaubverdichtungsanlage, 4. die Grösse 
der vom Gase berührten Fläche. Als allgemeine Regel 
wird angegeben: Je leichter flüchtig ein Stoff ist, desto 
grösser muss die Abkühlung des Gases, und je schwerer 
verdichtbar ein Stoff ist, desto grösser muss die An
lage sein. S.

S. auch VII, 18; X, 33, 35.

IX. Industrie der Steine und Erden.
27. P o l i z e i v e r o r d n u n g ,  d i e  B e s e i t i 

g u n g  d e s  A b r a u m e s  i n  S a n d  - u n d  H a r t 
s t e i n b r ü c h e n  b e t r e f f e n d ,  f ü r  d e n  B e z i r k  
d e r  Kgl .  S ä c h s .  A m t s h a u p t m a n n s c h a f t  
P i r n a .  Ztschr. f. d. Steinbruchs-B.-G. 1911 S. 76.

28. E r w e i t e r t e  S t a a t s a u f s i c h t  i n d e n  
e n g l i s c h e n  S t e i n b r ü c h e n .  Ztschr. f. d. 
Steinbruchs-B.-G. 1911 S. 79. Nach einer Äusserung 
des Vorsitzenden des englischen Bergwerk- und Stein- 
bruchs-Ausschusses soll das Aufsichtsrecht des Staats 
über den Betrieb der englischen Steinbrüche erheblich 
ausgedehnt werden. Die Steinbruchbesitzer sollen dem 
Ministerium des Innern einen Betriebsplan für ihre 
Steingewinnungsanlagen zur Genehmigung vorlegen.
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Die Fachpresse hält es jedoch für besser, statt der Er
weiterung der staatlichen Rechte in bezug auf die Be
aufsichtigung der Steinbrüche lieber die Frage der Be
fähigung der Steinbruchsleiter für ihr Amt weiter zu 
verfolgen. Bl.

S. auch II, 22.

X. Chemische Industrie, Sprengstoffindustrie, Gas
erzeugung, Seifen, Fette, Öle usw.

30. N e u e r u n g e n  i n  S c h w e f e l s ä u r e 
f a b r i k e n .  J.-B. d. Kgl. Pr. Reg. u. Gew. R. 1910, 
S. 164 und 393. In einer Schwefelsäurefabrik sind die 
von Hand zu bedienenden Plattenkiesöfen im letzten 
Jahre durch zylindrische, mechanisch betriebene und 
mit selbsttätiger Beschickung ausgerüstete Öfen, System 
H e r r e s h o f f ,  ersetzt worden, wodurch die gesund
heitlichen Verhältnisse wesentlich verbessert sind; denn 
die Arbeiter waren früher beim Beschicken und Be
fördern der Kiese von einer Etage des Ofens zur än
dern nicht nur der ausstrahlenden Wärme, sondern 
auch der Einatmung der schwefligen Säure mehr oder 
weniger ausgesetzt, was jetzt bei der mechanischen 
Arbeit vollständig ausgeschlossen ist.

Auch von anderer Seite wird über die Aufstellung 
von mechanischen Herreshoff- und Wedgeöfen in den 
Schwefelsäurefabriken berichtet, wobei die Chargierung 
mit Kies, die Bewegung im Ofen und das Ausbringen 
der Abbrände auf mechanischem Wege erfolgen. Da
mit haben insbesondere die Belästigungen der Arbeiter 
durch die aus den Handfeinkiesöfen beim öffnen der 
Türen ausströmenden Röstgase aufgehört. Die Ab
brände gelangen in Transportwagen, die bis zu ihrer 
Abfuhr in geschlossenen Einkammerungen verbleiben. 
Dadurch ist auch die unangenehme und schädliche 
Staubbelästigung, der die Arbeiter bei Beseitigung der 
Feinkiesabbrände aus den Handöfen ausgesetzt waren, 
beseitigt. . F.

31. T e c h n i s c h e  u n d  h y g i e n i s c h e  V e r 
b e s s e r u n g e n  i n S u p e r p h o s p h a t f a b r i 
k e n .  J.-B. d. Kgl. Pr. Reg. u. Gew. R. 1910, S. 114
u. 164. Superphosphatfabriken haben das Entleere^ 
der Aufschliesskammern von Hand durch maschinelle 
Verfahren ersetzt. In einer Fabrik ist das Milchsche 
Verfahren D. R. P. 193 916 eingeführt worden. Das in 
gewöhnlicher Weise in Mischkesseln eingerührte Ge
menge fliesst in eiserne Zylinder, die in den Auf
schliesskammern aufgestellt sind, und erstarrt darin. 
Nach dem Erstarren wird der vordere Zylinderdeckel 
entfernt, und der Zylinder durch Schrauben gegen ein 
umlaufendes Messerwerk gezogen; dadurch wird das 
Superphosphat als Pulver herausgeschnitten, es fällt 
auf ein Transportband, durch das es auf die Darren 
geschafft wird. In einer ändern Fabrik wird das Ge
misch wie bisher in die Aufschliesskammern abge
lassen und nach dem Erstarren durch ein auf Schienen 
fahrbares Messerwerk herausgeschnitten. Durch die 
mechanische Kammerentleerung werden die für die Ar
beiter mit dem früheren Abgraben verbundenen ätzen
den Verletzungen durch Flusssäure vermieden, auch 
sind die früher namentlich gegen Schluss der Keller
arbeit so häufig vorgekommenen Unfälle durch Ein
stürzen grösserer Superphosphatmassen ausgeschlossen.

Auch an anderer Stelle wird bestätigt, dass die be
lästigende und schädliche Einwirkung von Staub und

Gasen durch Einführung der Maschinenarbeit beseitigt 
worden ist. Staubdicht geschlossene Elevatoren in 
Verbindung mit einer Kantmühle, welche an eine Ent
staubungsanlage angeschlossen sind, fördern das Fein
mehl zum Wiegegefäss, das' mit einem eisernen ge
schlossenen Kessel direkt verbunden ist, in dem die 
Mischung des Feinmehls mit Schwefelsäure vorgenom
men wird. Die hierbei entstehenden Gase und Däfnpfe 
werden in die Aufschlusskammer geleitet, um von dort 
gemeinsam mit den sich in der Kammer noch weiter 
entwickelnden Gasen durch einen Exhaustor der vor
handenen Absorptionseinrichtung zugeführt zu werden. 
Noch wirksamer ist in hygienischer Hinsicht hier' die 
mechanische Kammerentleerung. Bekanntlich musste 
früher der aufgeschlossene Superphosphatbrei mit der 
Hand ausgeschaufelt werden, wobei die Arbeiter 
dauernd den heissen Säuredämpfen ausgesetzt waren, 
gegen die Mundschwämme und Respiratoren nur einen 
sehr unvollkommenen Schutz gewährten. F.

32. V e r k e h r  m i t  S p r e n g s t o f f e n .  Erl. d.
H. Min. f. H. u. Gew. v. 10. 4. 11. Min. Bl. S. 124. 
Betrifft Zulassung von Sprengstoffen zu S p r e n g -  
v e r s u c h e n .  F.

33. D i e  V e r w e r t u n g  v o n  H ü t t e n r a u c h  
f ü r  d i e  D a r s t e l l u n g  v o n  S u l f a t e n  a u s  
T o n e n .  Von Harrison E. Ashley (Bur. of. Standards, 
Wassington, D. C.). Chem. Ztg. 1911, S. 400.

34. D ie  H e r s t e l l u n g  d e s  K a l k s t i c k 
s t o f f e s .  Ton-Ind. Ztg. 1911 S. 468. Eingehende 
Beschreibung des Verfahrens mit Abbildungen.

Bl.
35. K o h l e n s i l o  i m G a s w e r k  H a n a u .  

Arch.: Gebr. Rank, München. Der Industriebau 1911, 
S. 63. Mit Abb.

36. E r w e i t e r u n g s b a u t e n  d e s  s t ä d t .  
G a s w e r k s ,  M a r b u r g  a. d. L. Arch.: Stadtbau
rat Bewig. Der Industriebau 1911, S. 55. • Mit Abb.

37. T y p e n z e u g n i s s e  d e s  D e u t s c h e n
A z e t y l e n v e r e i n s  f ü r  W a s s e r v o r l a g e n .  
Erl. d. H. M. f. H. u. Gew. v. 13. 4. 11. Min. Bl. S. 131. 
Ergänzung des Firmenverzeichnisses. Vergl. Mitt. 1911. 
S. 17 X, 9. F.

S. auch I, 26, 27; II, 23; VIII, 72.

XI. Textilindustrie, Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe.
22. C o m p a r a i s o n  d e s  d i s p o s i t i o n s  

d i v e r s e s  d ’h u m i d i f i c a t i o n .  Revue d’Eco
nomie Industrielle, Paris. 1910, S. 308. Verf. unter
zieht die verschiedenen Mittel zur Luftbefeuchtung 
einer kritischen Beleuchtung. Von den vier Arten der 
Luftbefeuchtung durch:

1. Dampf, der direkt in die Ventilationsluft einge
blasen wird,

2. Wasser, das in auf dem Fussboden der Betriebs
räume angelegten Rinnen zirkuliert,

3. Wasserzerstäubungsdüsen, die über der Ventila
tionsleitung angeordnet sind oder direkt in die 
Räume münden,

4. Einblasen von Luft, die durch einen künstlichen 
Regen oder durch befeuchtetes Gewebe geführt 
wird,

hat die erste den Nachteil, dass die Raumluft, beson
ders im Sommer, leicht überhitzt wird, und dass bei zu
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starker Dampfzuführung das Kondensat in Tropfenform 
niederfällt und Fabrikate und Maschinen verdirbt (Oyx- 
dation). Die zweite Art in der Ausführungsform einer 
einfachen Bodenbewässerung entbehrt der Reinlichkeit 
und hat vielfach rheumatische Erkrankungen der Arbei
ter im Gefolge (daher selten angewendet). In der Form 
von besonderen aus Ziegelsteinen gebildeten W asser
rinnen hat sie einen zweifelhaften Wert, da die Porosi
tät der Steine, die die Verdunstung befördern soll, bald 
durch die im Wasser enthaltenen suspendierten Stoffe 
aufgehoben wird. .

Die Zerstäubungsdüsen sind wenig geeignet für 
Betriebe, in denen empfindliche Fabrikate hergestellt 
werden, denn der Wassernebel führt immer eine gewisse 
Menge W asser in Tropfenform mit sich, die den Waren 
(z. B. Textilwaren) oder den metallischen Teilen der 
Maschinen schädlich ist. Sowohl die mit W asser
druck als auch die mit komprimierter Luft betriebenen 
Düsen haben diesen Mangel; ausserdem erfordern sie 
ständige Überwachung und häufige Reinigung.

Die Verwendung der an vierter Stelle genannten 
Befeuchtungsart hat den Vorteil der gleichzeitigen Fil
tration und Reinigung der Luft. Sch.

23. D ie  S t a u b f r a g e  i n  F l a c h s -  u n d  
H a n f s p i n n e r e i e n  i n i h r e r  w i r t s c h a f t 
l i c h e n  B e d e u t u n g .  Von Ingenieur A. Röder, 
Breslau. Rauch und Staub 1910 S. 124. Die Abhand
lung ist ein kurzer Auszug aus der gleichnamigen Schrift 
des Verfassers, die 1909 in Bielefeld im Verlag 
„Der deutsche Leinen-Industrielle“ erschienen ist. Die 
Arbeit verdient die Aufmerksamkeit eines jeden Ge
werbeaufsichtsbeamten. Bl.

XII. Papierindustrie, polygraphische Gewerbe.
9. H y g i e n i s c h e  V e r b e s s e r u n g e n  i n 

e i n e r  Z e l l s t o f f a b r i k .  J.-B. d. Kgl. Pr. Reg.
u. Gew. R. 1911, S. 20. In der Zellstoffabrik in T. 
wurde die Lauge bisher in der Weise bereitet, dass 
schweflige Säure durch Kalkmilch gepumpt wurde, wo
bei durch die Stopfbüchsen der Pumpen viel schwef
lige Säure entwich, welche die Arbeiter belästigte. Eine 
wesentliche Besserung für die Arbeiter wurde dadurch 
erzielt, dass die schweflige Säure nun mittels Ventila
toren in sogenannte Schläuche gedrückt wird, die mit 
Kalksteinen gefüllt und mit W asser berieselt werden. 
Derselben Fabrik hat die Firma Simon, Biihler u. Bau
mann zu Frankfurt a. M. für die Waschmaschinenräume 
eine Entnebelungsanlage gebaut, wodurch die schäd
lichen Einwirkungen des Wasserdampfes auf den Zell
stoff beseitigt worden sind. Beim Auswaschen des 
Zellstoffes werden nämlich ganz bedeutende Mengen
— nach Angabe der Fabrikleitung stündlich etwa 
7600 kg — Wasserdampf gebildet, der sich an Wänden 
und Decken kondensiert und den Zellstoff durch die 
abfallenden Wassertropfen beschädigt. Der starke 
Nebel behinderte auch die Arbeiter bei ihrer Tätäigkeit. 
Durch die Entnebelungsanlage ist ausserdem der w irt
schaftliche Erfolg erreicht, dass das Trocknen der Zell
stoffmasse jetzt weniger Dampf in den Trockenzylindern 
erfordert. F.

XIII. Lederindustrie, Industrie der Holz- und Schnitzstoffe, 
Zelluloid usw.

14. N e u b a u  d e r  L e d e r m ö b e l f a b r i k  
A.  B ü h l e r ,  S t u t t g a r t .  Arch.: Prof. P. Schmohl

u. G. Stähelin, Stuttgart. Der Industriebau, 1911, 
S. 49. Mit Abb.

15. L i n o l e u m f a b r i k e n  u n d  F e u e r s g e 
f a h r .  Von Dipl.-Ing. Felix Fritz. Kunststoffe 1911, 
S. 145. Der Aufsatz skizziert kurz diejenigen Stellen 
und Arbeitsweisen im' Gange der Linoleumherstellung, 
wo Feuersgefahren besonders zu befürchten sind, und 
weist kurz auf die erforderlichen Gegenmassnahmen 
hin. F.

XIV. Sonstige Industriezweige.
24. T o d e s f ä l l e  d u r c h  E r s t i c k e n  i n

e i n e r  K o g n a k b r e n n e r e i .  J.-B. d. Kgl. Pr. 
Reg. u. Gew. R. 1910, S. 28. Drei Arbeiter erstickten 
in einer Kognakbrennerei beim Reinigen eines Behäl
ters für Rückstände. Sie waren schon lange in dem 
Betriebe beschäftigt und hatten die Reinigung auch 
früher ausgeführt. Der Bottich hat etwa je 2,5 m Höhe 
und Durchmesser, im oberen Boden ein Mannloch, 
unten einen mit einer Rohrleitung verbundenen Ablass
hahn, der aber nicht mit der Luft in Verbindung stand. 
Der Mannlochdeckel war 24 Stunden vorher entfernt 
worden. Zwei Leute waren frühmorgens in den Bot
tich eingestiegen, der dritte, der die Aufgabe hatte, den 
Schlamm in Eimern aus dem Bottich herauszuziehen, 
hatte sich verspätet und ist ebenfalls hineingestiegen, 
wahrscheinlich weil er von den beiden keine Antwort 
erhielt. Die drei Leute wurden erst nach einer Stunde 
vermisst. Es musste eine Öffnung in die Seitenwand 
gebrochen werden, um ihre Körper herauszuschaffen. 
Die inzwischen herbeigerufenen Ärzte stellten ohne Er
folg Wiederbelebungsversuche an und waren der Mei
nung, dass Erstickung durch Kohlensäure vorlag. Von 
aussen konnte das Gas offenbar nicht hineingelangt 
sein. Eine Entwickelung von Kohlensäure aus dem 
Schlamm liess sich nicht mehr feststellen. Es zeigt 
sich wiederum, dass derartige Gefässe vor dem Be
treten oben und unten geöffnet werden müssen, damit 
ein Durchlüften stattfinden kann. F.

25. A n g e b l i c h e r  T o d e s f a l l  d u r c h
s c h w e f l i g e S ä u r e .  J.-B. d. Kgl. Pr. Reg. u. Gew. 
R. 1910, S. 76. Ein Arbeiter einer K a r t o f f e l 
m e h l  f a b r i k hatte seit einigen Jahren die schwef
lige Säure ausgeladen und die hierzu erforderlichen Be
hälter entleert, gereinigt und ausgebessert. Der an
geblich sonst gesunde Mann, der auch nur wenig Alko
hol genossen haben soll, klagte nach solchen Arbeiten 
über Schmerzen im Magen und Kopf; dieser Zustand 
wiederholte und verschlimmerte sich. Der Mann er
brach schliesslich Blutstücke und starb. Nach den 
Äusserungen seiner Mitarbeiter glaubt der Gewerbe
inspektor, auf Vergiftung durch schwefligsaure Gase 
schliessen zu sollen. Die von der Firma für solche 
Arbeiten zur Verfügung gestellten Mund- und Nasen
schützer scheint der Mann allerdings nicht benutzt zu 
haben. F.

26. D e r  n e u e  s t ä d t .  V i e h -  u. S c h l a c h t - 
h o f  z u  D r e s d e n .  Arch.: Stadtbaurat Prof. Hans 
Erlwein in Dresden unter techn. Mitarbeit des Stadt
baumeisters Bernh. Geissler. Der Industriebau 1911, 
S. 5 u. 32. Mit Abb.

27. D ie  H a a r i n d u s t r i e  i n  P a l e r m o .  
Hyg. Studie von Dr. Ed. Carapelle. Archiv f. Hyg. 
1909. 71. Bd. S. 60.
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XV. Anwohnerschutz. Abwässer, Abfallstoffe usw.
24. Z u r  A b g a s f r a g e .  Metallurgie, Ztschr. für 

die gesamte Hüttenkunde 1911 Heft 5 S. 129. Ein im 
August 1908 vom Königl. Sächsischen Finanzministe
rium .erlassenes Preisausschreiben, betreffend die Ver
hütung von Rauchschäden in der Land- und Forstwirt
schaft, verlief ergebnislos. Auch eine zweite Preisauf
gabe für die beste Erfindung, die es auch bei der ge
wöhnlichen Bedienung der Feuerungen oder anderer 
Anlagen durch einen schlichten Arbeiter ermöglicht, 
die Schädlichkeit der Feuerungsabgase wie sonstiger 
saurer Industrieabgase oder wenigstens eines dieser 
Abgase mit Sicherheit auszuschliessen, führte zu kei
nem besseren Resultat. Es konnte kein Preis verteilt 
werden. Fast sämtliche der eingesandten Arbeiten be
handelten die R u s s f r a g e .  Über Mittel zur Be
seitigung der schwefligen Säure oder anderer pflanzen
feindlichen Beimengungen enthält keine der Abhand
lungen brauchbare Vorschläge. Die Kommission hat 
dem Königl. Finanzministerium vorgeschlagen, eine 
ständige Kommission mit der Beurteilung fernerhin be
kannt werdender Erfindungen zu betrauen und für her
vorragende Leistungen Belohnungen zu gewähren. Ver
suche an Hochschul-Instituten und sonstigen berufenen 
Stellen sollen tunlichst unterstützt werden. A.

25. Ü b e r  d i e  R e i n i g u n g  s t ä d t i s c h e r  
u n d  g e w e r b l i c h e r  A b w ä s s e r .  Von Th. Hofer, 
Baudirektor. Z. Ver. d. Gas- u. Wasserfachmänner in 
Österreich-Ungarn. Heft 20 bis 23 (1910). Ref. Zeit
schrift f. angew. Chem., 1911, S. 562.

26. D ie  V e r u n r e i n i g u n g  d e r  ö f f e n t 
l i c h e n  G e w ä s s e r ,  i h r e  b i o l o g i s c h e  
U n t e r s u c h u n g  u n d  U n s c h ä d l i c h m a c h 
u n g .  Von Dr. Osk. Haempel, Assistent der k. k. land
wirtschaftlich-chemischen Versuchsstation in Wien. 
Der Amtsarzt 1910 No. 7 u. 8. Bl.

S. auch VIII, 71.
XVI. Verschiedenes.

Von den
Schriften des Institutes für Gewerbehygiene

ist erschienen:

Die industrielle Herstellung und Verwendung 
der Chromverbindungen, 

die dabei entstehenden Gesundheitsgefahren 
für die Arbeiter und die Massnahmen zu ihrer 

Bekämpfung 
von Dr. R. Fischer,

Kgl. Gewerbeinspektor zu Berlin N.W.

Über Art und Zweck seiner Schriften, insbesondere 
auch der vorliegenden, äussert sich das Institut ein
gangs der Arbeit wie folgt:

„In Erfüllung seiner Aufgabe, eigene Erhebungen 
auf dem Gebiete der Gewerbehygiene anzustellen und 
Forschungsergebnisse wichtigerer Art zu veröffent
lichen, geht das Institut für Gewerbehygiene in Frank
furt a. M. daran, in zwangloser Folge eine Reihe von 
Monographien herauszugeben. Die einzelnen Arbeiten 
werden nach rein sachlichen Gesichtspunkten verfasst

sein, ihr Inhalt ist vom Institut in keiner Weise und 
nach keiner Richtung beeinflusst.

Als erste der zu bearbeitenden Fragen haben wir 
die durch Chromate in der Industrie entstehenden Ge
sundheitsschädigungen gewählt. Wir sind so vorge
gangen, dass wir einen technischen und einen medizi
nischen Sachverständigen zur Lösung der Frage auf
gefordert haben. Das erste der so entstandenen, von 
einander unabhängigen Gutachten, die Arbeit von Ge
werbeinspektor Dr. Fischer, Berlin, liegt hier vor. Das 
zweite, das Professor Dr. .K. B. Lehmann, Direktor des 
hygienischen Instituts der Universität Würzburg, zum 
Verfasser hat, wird in absehbarer Zeit erscheinen.“

In seinem zur Arbeit gegebenen Vorwort führt der 
Verfasser aus, dass den Industrien, in denen Chrom
verbindungen gewonnen oder verwendet werden, seit 
Jahrzehnten die Aufmerksamkeit der Gewerbehygieniker 
zugewendet gewesen ist. Traten doch hier ganz eigen
artige Krankheitsformen auf, deren Ursache zu er
gründen war und deren Ausbreitung entgegengetreten 
werden musste. Hierüber besitzen wir denn auch eine 
ganze Reihe wertvoller Beobachtungen, Mitteilungen, 
Vorschläge und Massnahmen. Ihre Sammlung und 
Sichtung versprach eine dankbare Aufgabe zu werden, 
umsomehr als alle auf diesem Gebiete gemachten An
strengungen wohl zu einer erfolgreichen Bekämpfung 
der „Chromgefahr“ führen konnten. Um hier jedoch 
noch besser zu sehen und, wenn möglich, auch mehr 
als bisher zahlenmässig feststellen zu können, welchen 
Gefahren die in den Chromindustrien*) beschäftigten 
gewerblichen Arbeiter noch ausgesetzt sind, und in 
welchem Umfang sie noch Gesundheitsschädigungen zu 
befürchten haben, waren noch besondere Nachforschun
gen erforderlich. Durch ein weitgehendes Entgegen
kommen der meist beteiligten Industrien konnten diese 
notwendigen Ermittelungen vorgenommen und ihr Er
gebnis bei Beurteilung der aufgeworfenen Frage mit
verwertet werden. Bei den angestellten Untersuchun
gen und bei der Durchführung der Arbeit haben es 
neben der Industrie auch Gewerbehygieniker von Ruf, 
Gewerbeaufsichtsbeamte, Betriebsleiter, Fabrikärzte 
und sonstige auf diesem Gebiet erfahrene Personen an 
Mithilfe und Rat nicht fehlen lassen.

Das Werk ist im Verlag der P o l y t e c h n i s c h e n  
B u c h h a n d l u n g ,  A. S e y d e l ,  Berlin S.W. 11, 
Königgrätzerstrasse 31 erschienen; es umfasst 171 S. 
Lex 8° mit vielen Tabellen und 6 Textfiguren und kostet 
geh. 6,—, geb. 7,— Mk.

*) Hierunter sind die Industrien und Gewerbe zu 
verstehen, in denen Chromverbindungen gewonnen und 
verwendet werden (Alkalichromatfabriken, Farben
fabriken, Chromgerbereien, Zündholzfabriken, Färbe
reien, Beizereien usw.).

Anfragen
über gewerbehygienische Literatur, über Mass
nahmen zur A bwendung von Krankheits- und 
Unfallgefahren, über auf dem Gebiete der Ge
werbehygiene bew ährte Firmen usw. sind zu 
richten an das I n s t i t u t  f ü r  G e w e r b e 
h y g i e n e ,  F r  a n k f u r t a .  M., B ö rs e n s tr .  19.

D ruck der B uchdruckerei Koitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Der Einfluss der Maschinenarbeit auf die 
hygienischen Verhältnisse in gesundheits

gefährlichen Betrieben.*)
V o n  G ew erbeassessor S c h a l k  in Berlin .

Auf Veranlassung des Ministers für Handel und 
Gewerbe haben die preussischen Regierungs- und Ge
werberäte bei Abfassung der Jahresberichte für 1910
u. a. die Frage eingehender behandelt: „Inwieweit hat 
die fQrtschreitende Ersetzung der Handarbeit durch 
Maschinenarbeit die Verhältnisse in den gesundheits
gefährlichen Betrieben verbessert.“ Das von den Ge
werbeaufsichtsbeamten zu dieser Frage auf Grund ihrer 
Wahrnehmungen zusammengetragene Material bietet 
sowohl für den Gewerbehygieniker als auch für den 
Industriellen genug Interessantes und Lehrreiches, um 
eine gedrängte zusammenfassende Übersicht zu recht
fertigen.

Entsprechend der schwierigen Umgrenzung des 
Begriffes „gesundheitsgefährlicher Betrieb“ ist das ge
stellte Thema in den verschiedenen Berichten mehr 
oder weniger weit gefasst, sodass einzelne Bericht
erstatter die Untersuchung auch auf Industriezweige 
ausdehnen, in denen die Einführung der maschinellen 
Arbeit den Arbeitern lediglich eine Erleichterung der 
körperlich anstrengenden Beschäftigung gebracht hat, 
ohne dass eigentlich von besonderen charakteristischen 
Schädigungen der Gesundheit durch die Handarbeit 
gesprochen werden konnte. Hierher gehört z. B. die 
mit der Anlegung von Elektrizitäts- und Gaszentralen 
Hand in Hand gehende Verwendung von •kleingewerb
lichen Motoren zum Betriebe von Arbeitsmaschinen im 
Handwerk (Schlosserei, Tischlerei, Fleischerei, Bäckerei 
usw.). Es muss indessen zugegeben werden, dass 
auch schon in diesen Betrieben vereinzelt die Hand
arbeit durch übermässige Inanspruchnahme einzelner 
Organe oder bestimmter Teile der Muskulatur dauernde 
körperliche Schädigungen des Arbeiters hervorbringen 
kann. Die Mehrzahl der Berichte beschränkt jedoch 
die Beantwortung der Frage auf diejenigen Betriebe, 
in denen die Arbeiter durch die Bedingungen, unter 
denen die Arbeit ihrer Natur nach verrichtet wird, und 
durch ihre Nebenwirkungen einer Gesundheitsgefahr 
ausgesetzt sind. Es kommen hier in Frage die Be
rührung der Arbeiter mit giftigen oder schädlichen 
Stoffen, die Einatmung von Staub, üblen Dämpfen und 
giftigen Gasen, sowie die Wirkungen hoher Tempe
raturgrade oder scharfer Temperaturgegensätze. Wei
ter gehören hierher jene Arbeitsverrichtungen, bei denen

*) Nachdruck nur unter Hinweis auf die „Mit
teilungen“ gestattet.

eine übermässige körperliche Anstrengung zur Über
müdung und Schädigung des Körpers führt. Dies gilt 
besonders für Industriezweige mit weiblicher Arbeiter
schaft. Die neben diesen Gesundheitsgefahren auf
tretenden Unfallgefahren hat die Maschinenarbeit nur 
in vereinzelten Fällen zu beseitigen oder zu mindern 
vermocht. Die Berichte stellen fest, dass durch die 
Einführung der Maschinen die Unfallgefahr in den Be
trieben im allgemeinen zunächst erhöht worden ist, und 
dass es erst der Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden 
bedurfte, um die neu entstandenen Gefahren soweit als 
möglich einzuschränken.

Das Ergebnis der Untersuchungen über die ge
stellte Frage ist, dass der Übergang von der Hand-1 
arbeit zur Maschinenarbeit, von wenigen, unten näher 
angegebenen Ausnahmen abgesehen, einen äusserst 
günstigen, z. T. statistisch nachzuweisenden Einfluss 
auf die hygienischen Verhältnisse in den gesundheits
gefährlichen Betrieben ausgeübt hat. Mehrere Bericht
erstatter sehen mit Recht schon allein darin einen be
deutenden Fortschritt, dass die Maschine, die in sich 
eine ganze Anzahl von menschlichen Arbeitskräften 
verkörpert, eine weniger dichte Belegung der Arbeits
räume mit Arbeitern notwendig macht und dadurch 
den per Kopf entfallenden Luftraum vergrössert. Da
neben hat auch die Maschine infolge der erhöhten Pro
duktionsfähigkeit in vielen Fällen zu einer im gesund
heitlichen Interesse der Beschäftigten nur zu erstreben
den Verkürzung der Arbeitsdauer geführt.

Es ist natürlich, dass für die fortschreitende Er
setzung der Handarbeit durch die Maschinenarbeit in 
erster Linie wirtschaftliche und technische Erwägungen 
massgebend gewesen sind. Daneben hat jedoch auch 
vielfach das Bestreben nach .vermehrtem Arbeiterschutz 
den Anstoss zur Einführung verbesserter Betriebsein
richtungen gegeben. Die Beobachtungen müssen natur
gemäss oft weit zurückgreifen; neben in neuer Zeit be
obachteten maschinellen Einrichtungen von bemerkens
werter hygienischer Bedeutung, wird daher auch der 
bereits seit Jahren mehr oder weniger eingebürgerten 
Maschinenarbeit dieser Art Erwähnung getan.

Im einzelnen finden sich in den Berichten die fol
genden beachtenswerten Angaben über besondere ma
schinelle Betriebsvorrichtungen, die einen Fortschritt 
bedeuten. Die Betriebsarten, in denen sie vornehmlich 
angetroffen wurden, sind zum Zwecke besserer Orien
tierung nach Gruppen der Gewerbestatistik geordnet.

1. H ü t t e n i n d u s t r i e .
a) E i s e n h ü t t e n  m i t  i h r e n  N e b e n 

b e t r i e b e n .
Im gesamten Betrieb findet ausgedehnte Verwen

dung mechanischer Transporteinrichtungen statt. Im 
Hochofenbetrieb hat die Einführung der Schrägaufzüge 
mit selbsttätiger Zuführung der Beschickung zur Be

\
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dienung der Hochofengicht, ein Arbeiten auf der Gicht 
im Bereich der Gichtgase unnötig, gemacht. Die Be
dienung der Hochofengicht ein Arbeiten auf der Gicht 
schinell von geschützten Räumen aus. Die Aufgabe
steile liegt bei Schrägaufzügen nicht mehr in der ge
fahrvollen Nähe des Abstichs (S. 464). Stichlochstopf
maschinen erleichtern die Arbeit der an den Hochöfen 
beschäftigten Schmelzer. Chargiermaschinen dienen 
zur Beschickung der Martinöfen. Ausdrückmaschinen 
an den Koksöfen werden schon seit langem fast durch
weg verwendet.

b) B 1 e i h ü 11 e n.
Einführung des selbsttätigen Röstverfahrens mit

telst Drehherdes, System von Schlippenbach, an Stelle 
des bisherigen Konverterverfahrens beim Heberlein
Huntington-Prozess. Ein besonderer Vorteil des neuen 
Verfahrens liegt darin, dass das Röstgut in kleineren 
Klumpen selbsttätig entfällt und damit die bisher von 
Hand ausgeführte Zerkleinerung mit ihrer besonders 
gesundheitsschädlichen Staubentwicklung entbehrlich 
wird. (S. 503.) Ein Ersatz der Fortschaufelungsöfen 
durch Konverter hat in den beiden Bleihütten des 
Wiesbadener Bezirks (S. 392) stattgefunden. Weiter 
wird das Mischen der Bleierze mit den Zuschlägen in 
geschlossenen Trommeln bei gleichzeitiger Befeuchtung 
des auf mechanischen Transporteinrichtungen heran
geschafften Materials vorgenommen.

2. I n d u s t r i e  d e r  S t e i n e  u n d  E r d e n .

a) G l a s h ü t t e n  u n d  v e r w a n d t e  B e t r i e b e .
Einführung einer maschinell angetriebenen staub

frei arbeitenden Maschine zum M i s c h e n  b l e i h a l 
t i g e r  G l a s s ä t z e .  (Liegnitz S. 165.)

In F l a s c h e n g l a s h ü t t e n  findet die Owenssche 
vollkommen selbsttätig arbeitende Flaschenblasmaschine 
mehr und mehr Verwendung. Auch in kleineren Hütten 
wird die Lungenkraft des Arbeiters beim Blasen von 
Flaschen durch Pressluft unter Verwendung geeigneter 
Maschinen ersetzt.

Im Regierungsbezirk Marienwerder (S. 38) werden 
zum Absprengen gewisser Teile in mehreren Glas
hütten Sprengapparate verwendet. An Stelle der Fluss
säureätzung sind geschlossene Sandstrahlgebläse mit 
Staubabsaugung getreten.

b) P o r z e l l a n -  u n d  S t e i n g u t w a r e n 
f a b r i k e n .

In einer S t e i n g u t f a b r i k  des Bezirks Merseburg 
(S. 217) wird das Einsetzen der Waren in die Brenn
öfen und das Herausschaffen nach erfolgtem Brande 
durch mechanisch bewegte ausserhalb des Ofens zu be- 
und entladende Wagen besorgt, die ganz allmählich 
den langgestreckten Ofen durchfahren, sodass dabei 
die Vorwärmung, das Brennen und das Abkühlen der 
Erzeugnisse hintereinander erfolgt.

In F l a s c h e n v e r s c h l u s s f a b r i k e n  wird 
häufig der Bleipuder nicht mehr mit der Hand auf die 
Verschlüsse aufgebracht, sondern der Stempelfarbe bei
gemengt und mit der Stempelmaschine aufgetragen.

In einer P o r z e l l a n f a b r i k  des Bezirks Oppeln 
werden die getrockneten Gegenstände nicht mehr von 
Hand, sondern in einem geschlossenen Schrank mit
telst Absaugung entstaubt.

c) T o n w a r e n f a b r i k e n ,  K a l k s a n d s t e i n 
f a b r i k e n ,  Z e m e n t f a b r i k e n  usw.

In mehreren O f e n k a c h e l f a b r i k e n  (Velten) 
wird das früher von Hand vorgenommene, die Mus
kulatur des Herzens und der Lunge sehr angreifende 
Schleifen der Kacheln jetzt von Maschinen unter Ab
saugung des entstehenden Staubes besorgt.

Das Äschern, d. h. die Herstellung der Blei- und 
Zinnoxyde für die Glasuren erfolgt in Äschermaschinen, 
bei denen das Krücken, d. h. das Umrühren der 
Metallbäder von Hand fortfällt und bei denen eine 
wirksame Abführung der Metalldämpfe möglich ist.. 
Als wirtschaftlicher Vorteil springt dabei noch die 
Wiedergewinnung der Metalloxyde aus den Venti
lationsleitungen heraus, die die Kosten des Betriebes 
decken soll.

Die Bleiglasuren selbst werden vielfach mittels 
Streudüsen unter hohem Druck in geschlossenen 
Kästen, denen die Kacheln kontinuierlich durch ein 
Transportband zugeführt werden, aufgetragen.

In den K a l k s a n d s t e i n f a b r i k e n  sind die 
gesundheitlichen Verhältnisse durch Verwendung me
chanischer, verdeckter Transporteinrichtungen, sowie 
durch Maschinen zum Löschen des Kalkes wesentlich 
gebessert.

In den Z e m e n t f a b r i k e n  haben die modernen 
Drehöfen an Stelle der Dietzschen Etagenöfen schnell 
Eingang gefunden. Diese Öfen haben in Verbindung 
mit geschlossenen Transportanlagen und PaCkvorrich
tungen den gesamten Betrieb einer Zementfabrik vom 
Ofen bis zur Verpackung vollkommen mechanisch und 
fast staubfrei gemacht. Von den 11 Zementfabriken des 
Bezirks Oppeln (S. 187) arbeiten bereits 7 nach dem 
neuen Verfahren.

d) B r ü c h e  u n d  G r u b e n ,  Z i e g e l e i e n .
Die Verwendung von Pressluftmaschinen zum Boh

ren der Sprenglöcher in S t e i n b r ü c h e n  stellt nach 
dem Berichte aus Hildesheim (S. 270) einen sehr zwei
felhaften Fortschritt dar. Die Arbeiter waren bei ihrer 
Verwendung sehr starker Erschütterung und Staubent
wicklung ausgesetzt, sodass ihr Gebrauch auf fünf 
Stunden innerhalb einer Schicht beschränkt werden 
musste.

In T o n g r u b e n  und K r e i d e b r ü c h e n wer
den vereinzelt Trockenbagger zur Gewinnung des Ma
terials benutzt.

In Z i e g e l e i e n  findet selbst in kleinen Betrieben 
die Ziegelpresse mehr und mehr Eingang. Bemerkens
wert ist die im Bericht aus Marienwerder bereits in 
den Jahresberichten für 1907 S. 39 erwähnte Einrich
tung zum Belegen der Trockengerüste. Die Steine 
werden unmittelbar an der Ziegelpresse auf Brettchen 
gesetzt, die in einem selbsttätig regulierten Elevator 
ruhen. Im Trockenraum angekommen werden diese 
Brettchen mit den darauf liegenden 80 Steinen durch 
nur eine Hebelbewegung auf einen sinnreich gebauten 
Transportwagen gehoben und ebenso leicht von diesem 
auf die Trockengestelle gelegt. In einfacher Weise ge
schieht auch die Weiterbeförderung nach dem Ofen.

3. M e t a l l v e r a r b e i t u n g ,  M a s c h i n e n -  
und  A p p a r a t e i n d u s t r i e  s o w i e  v e r w a n d t e  

I n d u s t r i e z w e i g e .
In den G i e s s e r e i e n hat die maschinelle Aufbe



Zum 14. H eit S O Z I A L - T E C H N I K 67*

reitung des Formsandes weiter Eingang gefunden. Das 
Mischen und Sieben des Sandes wird dabei in ge
schlossenen, entstaubten Maschinen vorgenonmien.

Das Kabelwerk Oberspree der A.-E.-G. (S. 60) hat 
für seine neue Messinggiesserei folgende Anordnung 
getroffen: die Formen werden zum Giessen auf festen 
Gleisen zu den Schmelztiegeln befördert, während die 
Tiegel selbst in den Öfen stehen bleiben und nur von 
entfernter geschützter Stelle aus maschinell gekippt 
werden. Über der festen Giessstelle werden die 
Dämpfe wirksam abgesaugt. Es ist ohne weiteres 
einleuchtend, dass diese Anordnung den grossen Vor
zug hat, dass sich sowohl Gesundheits- als auch Un
fallgefahren leichter beseitigen lassen, als bei der bis
her allgemein üblichen Anordnung.

In einer A l u m i n i u m b r o n z e f a b r i k  wird 
das mit starker Staubentwicklung verbundene Entleeren 
der Stampfen und Beschicken der Sichtmaschinen me
chanisch vorgenommen. Gleichzeitig ist damit eine 
Verminderung der Explosionsgefahr des Staubluftge
misches verbunden (S. 393).

In der G u s s p u t z e r e i  findet das Sandstrahlge
bläse bereits eine ausgedehnte Anwendung. Sehr 
zweckmässig scheint die im Königsberger Bericht be
schriebene Einrichtung zu sein. Die Gussstücke, auch 
solche grösseren Umfanges, liegen auf einem drehbaren 
Tisch, der in einem abgeschlossenen Raume aufgestellt 
ist. Der Stand des Arbeiters befindet sich in etwa 2 m 
Entfernung. In seiner Nähe sind in den Wänden des 
Aufstellungsraumes senkrechte Schlitze angebracht, 
durch die Frischluft in das von dem Sandstrahl hervor
gerufene Vakuum nachdrängt, sodass der Arbeiter 
sich dauernd in einem Frischluftschleier befindet. Staub 
und Sand werden durch einen Rost vom Boden des 
Raumes abgesaugt S. 11).

Von einem bedeutsamen Fortschritt in der F e i  -; 
l e n h a u e r e i  wird aus Erfurt berichtet (S. 227). Da
nach werden an einer Stelle die Feilen nicht mehr ge
hauen, sondern auf Maschinen geschnitten. Dabei ist 
die Verwendung der bleihaltigen Unterlagen nicht nötig.

In A k k u m u l a t o r e n b e t r i e b e n  wird das 
1-rüher mit Schöpfkellen vorgenommene Giessen der 
Bleiplatten von Giessmaschinen besorgt.

In den G l ü h l a m p e n f a b r i k e n  haben Auto
maten und Pressluftgebläse einen grossen Teil der an
strengenden Handarbeit in der Nähe heisser Stichflam
men ersetzt.

Das E m a i l l i e r e n  eiserner Gegenstände ge
schieht nach mehreren Berichten in geschlossenen 
Schränken mittels Druckluftgebläse, die die bleihaltige 
Emaille aufspritzen.

In den N a d e l f a b r i k e n  hat die Einführung der 
Glaskopfnadelmaschine wenigstens für die Herstellung 
kleinerer Glaskopfnadeln die Handarbeit auf ein un
schädliches Mass herabgesetzt.

Mehrere Berichte führen den Ersatz der Hand
nietung durch m a s c h i n e l l e  N i e t u n g  als einen 
hygienischen Fortschritt an. Es gilt aber bisher noch 
als recht zweifelhaft, ob die meist gebräuchliche pneu
matische Nietung wirklich eine Verbesserung in gesund
heitlicher Beziehung darstellt. Wiederholt ist von ärzt
licher Seite darauf hingewiesen worden, dass die hef
tigen Erschütterungen und das starke Geräusch Schä
digungen der Nerven und des Gehörs herbeiführen,

können. Bisher kann nur die hydrauliche Nietung als 
einwandfrei bezeichnet werden.

4. C h e m i s c h e  I n d u s t r i e .
Von ganz besonderem Einfluss auf die Änderung 

und Verbesserung des Arbeitsverfahrens sind hier 
Transporteinrichtungen für flüssige, feste und gasför
mige Stoffe und die sonstigen maschinellen Hilfsmittel 
(Mahl-, Sicht-, Mischmaschinen, automatische Pack
maschinen) gewesen. Mit diesen Mitteln ist es gelungen, 
den gesamten Fabrikationsgang vollkommen ge
schlossen zu führen und so am leichtesten die schäd
lichen Einwirkungen vom' Arbeiter fern zu halten. In 
den Berichten werden hierfür als besondere Beispiele 
die A n i l i n -  und C h r o m a t f a b r i k a t i o n  ge
nannt.

In den meisten S u p e r p h o s p h a t f a b r i k e n  
werden die Aufschliesskammern bereits maschinell ent
leert. Eine Wand der Kammern ist herausnehmbar 
eingerichtet. Ein elektrisch betriebener Bagger schau
felt die erstarrte Masse nach Herausnahme der Wand 
heraus. Die entstehenden heissen Gase werden gleich
zeitig abgesaugt.

In den B l e i w e i s s f a b r i k e n  des Kölner Be
zirks (S. 465) sind die Verhältnisse durch Einführung. 
der Bleigussmaschinen, der Trockenmaschinen sowie 
der sogenannten Kanaltrocknung gebessert worden. 
Das Füllen und Entleeren der Bleiweisstöpfe, das Be
setzen und Entleeren der Trockenkammern, Arbeiten, 
die früher von Hand ausgeführt werden mussten, sind 
dadurch in Fortfall gekommen. Das Abwaschen und 
Anstreichen der Wände wird mittels Anstreich
maschinen bewirkt. ,

In einer B l e i m e n n i g e f a b r i k  des Oppelner 
Bezirks (S. 187) sind neuerdings vier mechanische 
Mennigeöfen als Ersatz für die alten Handöfen aufge
stellt worden. Der Betrieb soll dadurch in Verbin
dung mit den mechanischen Transport- und Packein
richtungen fast staubfrei geworden sein.

Die S c h w e f e l s ä u r e f a b r i k e n  arbeiten 
heute schon vielfach an Stelle der alten Fortschaufe
lungsöfen mit mechanischen Rührwerksöfen, die die 
Tätigkeit des Arbeiters bei der Bedienung zu einer 
leichten gemacht haben.

In mehreren C h l o r k a l k f a b r i k e n  findet ein 
Apparat zum Löschen des Kalkes Verwendung, der das 
lästige und gesundheitsschädliche Löschen, Umschau
feln und Transportieren automatisch bewirkt.

5. I n d u s t r i e ' d e r  L e u c h t s t o f f e .
In den G a s a n s t a l t e n  hat die Einführung 

maschineller Bedienung der Retorten und der Übergang 
zu schrägen und stehenden Retorten und endlich zu den 
Kammeröfen eine Umwälzung des Arbeitsprozesses 
herbeigeführt. Von besonderer Bedeutung sind die 
Kammeröfen, deren Vergasungsdauer etwa 20 bis 24 
Stunden beträgt. Sowohl die Nachtarbeit als auch die 
langen sonntäglichen Wechselschichten lassen sich bei 
so langer Ausstehzeit für den grössten Teil der Arbeiter 
vermeiden. Von solchen Anlagen wird aus Königs
berg i. Pr. und Hanau berichtet.

Transport und Löschen des Kokses werden viel
fach im Anschluss an die modernen Öfen m echa
nisch unter Beseitigung der dabei entstehenden Dämpfe 
vorgenommen.

• *
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6. T e x t i l i n d u s t r i e .
Nach dem Liegnitzer Bericht (S. 164) stellt der in 

einer F l a c h s g a r n h e c h e l e i  vorgenommene Er
satz der gewöhnlichen Hechelmaschinen durch solche 
mit automatischer Kluppenbildung einen wesentlichen 
hygienischen Fortschritt dar, der sich deutlich in der 
Krankheitsstatistik zeigt.

7. P a p i e r v e r a r b e i t u n g .
Es wird die fortschreitende Verwendung von 

staubfrei arbeitenden Bronzier- und Talkumier- 
maschinen in der L u x u s p a p i e r i n d u s t r i e  an
geführt.

8. L e d e r -  u n d  G u m m i i n d u s t r i e .
In einer Fabrik zur H e r s t e l l u n g  v o n  

G u m m i s a u g e r n  wurden an Stelle der von Hand 
zu bedienenden Ölpumpen zum Tauchen der Formen 
zur Aufnahme der Gummilösung hvdraulich wirkende 
Apparate beschafft. Die Bedienung der Handpumpen 
war mit ziemlicher Anstrengung verbunden und brachte 
den Arbeiter leicht ausser Atem. Die Einatmung 
grösserer Mengen Benzindämpfe ward dadurch be
günstigt.

Das V u l k a n i s i e r e n  langer Gummistoffbah
nen geschieht vereinzelt in vollkommen geschlossenen 
mechanisch bedienten Apparaten.

In den G e r b e r e i e n  ist die früher ausschliess
lich mit dem Schabeisen vorgenommene, unangenehme 
und gesundheitsgefährliche Arbeit des Entfleischens 
der Häute durch Entfleischungsmaschinen bewirkt, die, 
falls sie für einen Betrieb nicht voll ausgenutzt werden, 
vorübergehend auch vermietet werden können.

9. H o l z i n d u s t r i e .
Fast sämtliche Berichte heben die von Jahr zu Jahr 

weiter zunehmende Anlegung von S p ä n e t r a n s 
p o r t  - und S t a u b a b s a u g u n g s e i n r i c h t u n 
g e n ,  die selbst in kleineren Betrieben Eingang ge
funden haben, hervor. — Einige M ö b e l f a b r i k e n  
verwenden zum Abschleifen der Holzteile vor dem 
Polieren Schleifmaschinen mit sehr gut wirkender 
Staubabführung. — In einer H o l z w o l l e f a b r i k ,  
in der früher das Rohmaterial zum Zwecke der Reini
gung von Hand mehrmals aufgerüttelt wurde, erfolgt 
dies jetzt durch Maschinen, die das Material gleich bis 
zur Packpresse fördern.

10. N a h r u n g s -  und G e n u s s m i t t e l 
i n d u s t r i e .

In den T a b a k - ,  Z i g a r r e n  - und Z i g a r e t 
t e n f a b r i k e n  wird das mit viel Staubentwicklung 
verbundene Mischen des Tabaks in geschlossenen mit 
Absaugung versehenen Maschinen vorgenommen. Ziga
retten werden auf vollkommen selbsttätig arbeitenden 
Maschinen hergestellt. .

S c h o k o l a d e n f a b r i k e n  verwenden nach 
mehreren Berichten zum Entpudern von Pralines und 
ändern gepuderten Erzeugnissen Entpuderungsma- 
schinen, die den Arbeiter vor Einatmung des feinen 
Mehlstaubes schützen. — In B r a u e r e i e n  werden 
zum Pichen der Fässer Fasspichmaschinen verwendet.
— Grössere Malzdarren sind fast durchweg mit auto
matischen Darrwendern ausgerüstet, wodurch die in 
hoher Temperatur auszuführende Handarbeit fortfällt.

— B ä c k e r e i e n  grösseren Betriebsumfangs bedie
nen sich der bekannten Teigknetmaschinen.

11. B e k l e i d u n g s g e w e r b e .
In einer F a b r i k  f ü r  D a u e r w ä s c h e  wer

den die Wäschestücke nicht mehr von Hand in die 
Kollodium, Amylacetat und Benzol enthaltende Lösung, 
sondern durch von aussen zu bedienende geschlosse
ne Apparate getaucht. Die Arbeiter sind dabei nicht 
mehr der Einatmung der schädlichen Gase ausgesetzt. 
(S. 101.)

In einzelnen S c h u h f a b r i k e n  des Bezirks 
Potsdam werden zum Zwicken, d. h. zum Befestigen 
der Brandsohle am Oberleder, Zwickmaschinen ver
wendet. Die üble und schädliche Angewohnheit der 
Zwicker, die Zwickstifte in den Mund zu nehmen und 
von dort aus zu verarbeiten, fällt dabei fort. (S. 61.)

12. R e i n i g u n g s g e w e r b e .
Geschlossene, mit Absaugung versehene K l o p f -  

w e r k e  für die Reinigung von Teppichen, Decken, 
Pelzwerk usw. sind nicht mehr selten.

Einige grössere W a s c h a n s t a l t e n  sind dazu 
übergegangen, elektrisch geheizte Plätteisen zu ver
wenden, die gegenüber den alten Holzkohlen- oder 
Gasplätten einen Fortschritt bedeuten, weil die Luft 
des Arbeitsraumes nicht durch Verbrennungsgase ver
schlechtert wird. Durch Bügelmaschinen, Dampf
mangeln, Zentrifugen, Waschtrommeln wird auch die 
sonstige anstrengende und ermüdende Arbeit in den 
Waschanstalten erleichtert.

13* P o l y g r a p h i s c h e  G e w e r b e .
Die Einführung der S e t z m a s c h i n e ,  bei der 

eine Berührung der Typen durch den Arbeiter während 
des Setzens nicht erfolgt, macht von Jahr zu Jahr Fort
schritte. Die Abführung der bei ihrem Betrieb ent
stehenden Gase und Dämpfe hat nirgends Schwierig
keiten ergeben. — Zum Giessen der S t e r e o t y p 
p l a t t e n  werden in Buchdruckereien des Cölner Be
zirks Giessmaschinen benutzt, bei denen des Blei aus 
dem vollständig geschlossenen Schmelzkessel mittelst 
Pumpen in das Giessinstrument gehoben wird. Das 
beim Giessen aus Schöpfkellen nicht zu vermeidende 
Verspritzen von Blei fällt hier fort. (S. 468.) — Die 
S e t z e r k ä s t e n  werden schon vielfach durch mecha
nische transportable Saugapparate entstaubt, ohne dass 
sie dazu von ihrem Platz entfernt zu werden brauchen.
— Zum A u f t r ä g e n  v o n  F a r b e n  dienön häufig 
Zerstäubergebläse mit Absaugevorrichtungen.

Einen für alle Industriezweige geltenden Fort
schritt bedeutet die maschinelle Bekohlung und auto
matische Rostbeschickung der Dampfkessel.

Die vorstehende Zusammenstellung kann natürlich 
keine erschöpfende Übersicht über die für die Abwehr 
von Gesundheitsgefahren in Frage kommenden Arbeits
maschinen und sonstigen mechanischen Betriebsvor
richtungen geben. Auch sind Einrichtungen, die nur 
für einzelne Betriebe aufgezählt worden sind, in än
dern industriellen Werken gleicher oder ähnlicher Art 
bereits zu finden.



Zum 14. Heft S O Z I A L - T E C H N I K 69*

Bücher- und Zeitschriftenschau.
I. Gesetzgebung, Verordnungen, Entscheidungen usw.

29. V e r h ü t u n g  v o n  M i l z b r a n d e r k r a n 
k u n g e n  i n  G e w e r b e b e t r i e b e n  F r a n k 
r e i c h s .  Soz. Hyg. u. Prakt. Med. 1911. S. 186.

II. Gewerbehygienische Abhandlungen allgemeiner Art usw.
24. D ie  S c h w i e r i g k e i t e n  b e i  d e r  V e r 

w e r t u n g  d e r  K r a n k e n k a s s e n s t a t i s t i k .  
Von Priv. Doz. Dr. L. Teleky-Wien. Sep. Abdr. a. d. 
Wiener Klin. Wochenschr. 1911, No. 16. Verf. erörtert 
dies Thema an Hand der Krankheits- und Sterblich
keitsverhältnisse in der Ortskrankenkasse für Leipzig 
und Umgebung, bearbeitet im Kaiserl. statist. Amt unter 
Mitwirkung des Kaiserl. Gesundheitsamtes. Er weist 
nach, dass das dargebotene Tabellenwerk zu irrigen 
Schlussfolgerungen führen kann und mahnt zur Vor
sicht und Überlegung bei seinem Gebrauch. Er be
fürchtet mit Recht, dass gar mancher glaubt, man könne 
aus dem Tabellenwerk schon allein mit Zuhilfenahme 
der Schere Erkenntnis schöpfen. F.

25. II. I n t e r n a t i o n a l e r  K o n g r e s s  f ü r
B e r u f s k r a n k h e i t e n  (Brüssel 10.—14. Sept. 
191OX Von Priv. Doz. Dr. Ludw. Teleky. Sep. Abdr. 
a. d. österr. Vierteljahrsschr. f. Gesundheitspfl. Verf. 
gibt auf 43 Seiten ein ausgezeichnetes Referat über die 
Arbeiten des Kongresses, das besonders geeignet er
scheint, auch dem Gewerbeaufsichtsbeamten einen zu
sammenfassenden Überblick über den derzeitigen Stand 
der gewerbehygienischen Forschung auf zahlreichen 
Arbeitsgebieten zu geben. F.

26. G e w e r b e h y g i e n i s c h e  M i t t e i l u n 
g e n  a u s  d e m  B e r i c h t e  d e s  Kg l .  B a y e 
r i s c h e n  L a n d e s g e w e r b e r a t e s .  Nach den 
Jahresberichten der Kgl. Bayerischen Gewerbeaufsichts
beamten für das Jahr 1910. Einen sehr erheblichen 
Anteil an den zur Kenntnis des Landesgewerbearztes 
gelangten gewerblichen B l e i v e r g i f t u n g e n  hat 
das T ö p f e r g e w e r b e . .  In dem auf Wandvor- 
sprüngen und Gegenständen abgelagerten Staub der 
Glasier- und Öfenräume wurde bis zu 25% Blei wie
derholt nachgewiesen. Ein schwerer Fall und mehrere 
beginnende Bleierkrankungen wurden in P a p i e r -  
p r ä g e r e i e n  beobachtet, in denen an den Präge
tischen B l e i u n t e r l a g e n  verwendet wurden. Die 
Beschaffung von Arbeifsanzügen, von Waschgelegenheit 
mit Seife, Bürste und Handtuch, die Entfernung 
schwangerer Frauen von den Prägetischen und 1/2 jähr
liche ärztliche Untersuchung wurde in diesen Räumen 
angeordnet. Ein vollwertiger Ersatz der Bleitische 
wurde bislang noch nicht gefunden. Wie wichtig für 
die Bleibetriebe ein besonderer Aufenthaltsraum zum 
Einnehmen der Mahlzeiten ist, beweist die Unter
suchung des Staubes auf dem Arbeitstische, an dem ein 
Arbeiter sein Frühstück verzehrte,, er wies einen Blei
gehalt von 21°/0 auf. •

Über eine eigenartige Stauberkränkung, nämlich 
das H e c h e l f i e b e r ,  wurden Erkundigungen einge
zogen. In den Unternehmer- und Arbeiterkreisen be
steht über seine Ursache keine klare Vorstellung. Die 
Erkrankung ist ziemlich selten, tritt nur bei besonderer 
Disposition auf und wird auf das Schwefeln des italie
nischen Hanfes zurückgeführt. Der Schwefelstaub oder

vielleicht organische Schwefelverbindungen haften der 
Faser an und verstaubeh bei der Verarbeitung. Das 
Hechelfieber soll besonders bei dem an der Meeres
küste gebauten Hanf auftreten, der im Meerwasser ge
röstet wird. Nach Ansicht des Berichterstatters han
delt es sich um ein Resorptionsfieber, das durch die 
verstäubten, den Fasern anhaftenden Röstbazillen her
vorgerufen wird. Die Erkrankung äussert sich in 
Mattigkeit, Fieber, Bronchialkatarrh und Beklemmungs
erscheinungen. S.

27. E x p e r i m e n t e l l e  S t u d i e n  ü b e r  d e n  
E i n f l u s s  t e c h n i s c h  u n d  h y g i e n i s c h  
w i c h t i g e r  G a s e  u n d  D ä m p f e  a u f  d e n  O r 
g a n i s m u s .  D i e  g e c h l o r t e n  K o h l e n w a s 
s e r s t o f f e  d e r  F e t t r e i h e  nebst Betrachtungen 
über die einphasische und zweiphasische Giftigkeit 
ätherischer Körper. Von Prof. K. B. Lehmann-Wiirz- 
burg. Arch. f. Hyg. 1911, 74. Bd. 1. H. S. 1—60. Von 
den gechlorten Kohlenwasserstoffen, die als Lösungs
und Extraktionsmittel für Fette und andere ätherlös
liche Stoffe empfohlen oder gebraucht werden, hat 
Lehmann Tetrachlorkohlenstoff (Tetrachlormethan), 
Chloroform (Trichlormethan), Tetrachloräthan, Penta- 
chloräthan, Perchloräthylen. Trichloräthylen und Di- 
chloräthylen untersucht und gibt in der vorliegenden 
Arbeit eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse 
seiner Tierversuche unter Einfügung zahlreicher T a
bellen. Am Schlüsse der Arbeit wird dann eine ver
gleichende Übersicht über die Schädlichkeit der ver
schiedenen Körper gegeben, wobei man allgemein bei 
flüchtigen Flüssigkeiten nach L. zweierlei zu unter
scheiden hat:

1. Die „einphasische Giftigkeit“ , die bestimmt wird 
durch die Raschheit und Schwere der Symptome der 
Vergiftung, unter der Voraussetzung, dass bloss eine 
bestimmte Konzentration der Dämpfe der Substanz 
zur Wirkung kommt und keine weiteren offenen Be
hälter mit der Flüssigkeit im Raume sind. Diese ein
phasische Giftigkeit wird uns in der Mehrzahl der Fälle 
allein interessieren, bei vorsichtigem und verständigem 
Betrieb in grösseren Räumen kommt fast nur sie in 
Frage.

2. Die „zweiphasische Giftigkeit“ — Gefährlichkeit 
bei freier Verdunstung — die bestimmt wird durch die 
Raschheit und Schwere der Symptome, die in einem 
kleinen Raum auftreten, wenn plötzlich ein reichlicher 
Vorrat des giftigen, verdampfungsfähigen Körpers aus
gegossen wird, resp. sich aus einem zerbrochenen 
Apparat ergiesst. Die zweiphasische Giftigkeit kommt 
namentlich bei Unfällen in geschlossenen Apparaten 
und kleinen Kammern, in grossen Räumen nur beim 
ganz sorglosen Arbeiten mit grossen Flüssigkeitsmengen 
in Frage. (Verf. zeigt auch, dass man, wenn die ein
phasische Giftigkeit bekannt ist, auch die zweiphasische 
wenigstens so annähernd beurteilen kann, dass das 
Resultat leidlich mit dem von Experimenten stimmt.)

Hinsichtlich der uns meist interessierenden ein- 
phasischen Giftigkeit kommt Verf. zu folgenden Ergeb
nissen : •

1. Weitaus am ungiftigsten ist der Tetrachlorkohlen
stoff.

2. Weitaus am giftigsten sind Tetra- und Pentachlor- 
äthan.

3. Chloroform, Dichloräthvlen, Trichloräthylen und
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Perchloräthylen stehen etwa dazwischen und sind 
sich untereinander entschieden ähnlicher als dem 
Tetrachlorkohlenstoff und dem Tetra- und Penta- 
chloräthan.

4. Chloroform ist giftiger als Dichloräthylen.
5. Perchloräthylen und Trichloräthvlen stehen sich 

sehr nahe. Der Verlauf der Giftkurve ist bei ihnen 
gradliniger als bei Chloroform und Dichloräthylen
— in kleinen Dosen scheinen sie giftiger, in grossen 
ungiftiger als Chloroform und Dichloräthylen. 
Vom p r a k t i s c h  h y g i e n i s c h e n  Standpunkt

aus glaubt L. übrigens, dass keiner der hier unter
suchten Körper ernste Bedenken bei seiner Herstellung 
und Anwendung zu erregen braucht. Soweit man in 
gut schliessenden Apparaten arbeitet, sind sie ganz un
bedenklich; muss mit ihnen offen manipuliert werden, 
sodass die zweiphasische Giftigkeit sich stärker be- 
merklich macht, so hat dies unter gut ventilierten Ab
zügen zu geschehen. Ist beides nicht möglich, so wären 
namentlich die schwer flüchtigen Körper zu wählen und 
in stark ventilierten Räumen zu versuchen, vorausge
setzt natürlich, dass sie chemisch für den Spezialzweck 
geeignet sind. Pentachloräthan ist bisher nur ein Labo
ratoriumspräparat, aber Tetrachloräthan erscheint wohl 
für manche Zwecke vom hygienischen Standpunkt aus 
eines Versuches wert. F.

28. M i l z b r a n d e r k r a n k u n g e n  i n  P r e u 
s s e n .  Nach den Jahresberichten der Preuss. Re
gierungs- und Gewerberäte für 1910 sind etwa rund 
30 Personen durch Milzbrandsporen infiziert worden. 
Vier der beobachteten Fälle verliefen tödlich. Die In
fektionen erfolgten in 10 Gerbereien (Lederfabriken), 
in einer Lederleimfabrik und in zwei Rosshaarspinne
reien. Die meisten sind auf die Verarbeitung aus
ländischer (chinesischer) Rinderhäute zurückzuführen, 
der geringere Teil auf Schaffelle. Von den vier Ver
storbenen starb einer zwei Tage nach der An
steckung, kurz nach der Aufnahme in ein Krankenhaus, 
und es kann wohl auch von den übrigen angenommen 
werden, dass die Ansteckung längere Zeit vor Auf
nahme der Heilbehandlung erfolgte, weil die davon Be
fallenen bei sofortiger Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe 
wohl wie die grosse Mehrzahl der Infizierten ebenfalls 
zu retten gewesen wären. Auffallend ist an einer Stelle 
(S. 226) der Hinweis, dass in 3 Fällen an den infizierten 
Stellen äussere Verletzungen vorher nicht wahrzunehmen 
waren. In 3 anderen Gerbereien (S. 238), die .mit
11 Milzbranderkrankungen beteiligt sind, fiel die rasche 
Aufeinanderfolge der Fälle auf. Hieraus wird gefolgert, 
dass sich unter den verarbeiteten Häuten Sendungen 
befanden, die in ungewöhnlicher Weise mit Milzbrand
sporen durchsetzt waren. Über die übrigen Fälle wird 
nur wenig oder nichts berichtet. F.

III. Gewerbeaufsicht.

IV. Bauliche Einrichtung, Lüftung, Heizung, Feuerschutz.
30. G 1 a s - E i s en  b e t o n , ,,S o 1 f a c“ . Zement

u. Beton, 1911 S. 159. Das Herstellungsverfahren der 
Solfac-Bauteile ist kurz das folgende: Auf eine Holz
verschalung werden Holzkästen mit Karnisprofilen ge
legt, die in verschiedenen Mustern und Grössen ver

fügbar sind. Zwischen die Kästen werden die er
forderlichen Zugstangen, kreuzweise übereinander lau
fend, eingefügt und verkröpft. Alsdann werden die zur 
Verwendung kommenden Solfac-Glasplatten nach Wahl 
des Bestellers auf die Kästen gelegt, worauf die Fugen 
mit Zementmörtel ausgegossen und geglättet werden. 
Nach dem Härten erfolgt die Entfernung der Ver
schalung und der Profilkästen sowie die Reinigung der 
Gläser.

Das Verfahren eignet sich für Fenster, Staubdecken, 
Fussboden aller Art, Kellereinfallichte, Oberlichte, zur 
Abdeckung von Öffnungen, Unterführungen, begehbare 
Glasdächer usw. Die nach diesem Verfahren herge
stellten Bauteile sind lichtdurchlässig, tragend und 
feuersicher. Bl.

31. A b z u g s k a n ä l e  f ü r  R a u c h g a s e .
Zement u. Beton, 1911 S. 195. Abzugskanäle für Rauch
gase, Füchse, für Temperaturen bis 400° C. können un
bedenklich in Eisenbeton ausgeführt werden, sofern der 
Beton feuersicher ist. Es darf nur reiner Kieselschotter 
und Quarzsand verwendet werden. Granit- und Gneis
schotter ist nicht vorteilhaft, da seine Einzelbestand
teile durch ungleichmässige Ausdehnung gelockert wer
den. Die Eisenstäbe müssen mindestens 5—7 cm von 
der Innenwand entfernt sein, was m^ist ohne Schwierig
keit tunlich ist. In den Vereinigten Staaten von Nord
amerika sind von Spezialfirmen gebaute Eisenbeton
Schornsteine häufig. Die Erfahrungen sollen durch
weg gut sein. Bl.

32. S c h a l l s i c h e r e  E i s e n b e t o n d e c k e
m i t  f l a c h e r  U n t e r s c h i c h t .  Von Ingenieur 
Rudolf Kaczor. Zement u. Beton 1911 S. 206. Zur 
Beseitigung der bei den meisten bisher bekannten 
Eisenbetondecken vorhandenen Schalldurchlässigkeit 
werden bei der neuen Decke unmittelbar unter dem 
Fussboden federnde Teile angeordnet die jede Schwin
gung des Fussbodens aufnehmen und dadurch die Über
tragung der Schwingungen auf die Decke verhindern, 
welche infolge ihrer Elastizität sehr empfänglich für 
Schallwirkungen ist. Die Bauweise ist im Einzelnen 
genau mit Zeichnungen beschrieben. Bl.

33. D ie  L i c h t d u r c h l ä s s i g k e i t  v e r -
s t a u b t e r F e n s t e r .  Zement u. Beton, 1911 S. 215. 
Staubige Fensterscheiben halten nach Nussbaum 35 bis 
48%, sehr staubige bis zu 80°/0 des einfallenden Tages
lichtes zurück. Besonders empfindlich sind Fenster
gläser mit rauher Oberfläche, wie Rohglas, Ornament
glas, Granitinglas usw. Dabei ist die eigene Licht
durchlässigkeit dieser Gläser verhältnismässig gross; 
reines Rohglas lässt 86, Ornament 79 und Granitinglas 
76°/0 des einfallenden Lichtes durch. Wegen seiner 
weniger rauhen Oberfläche eignet sich das weisse 
Kathedralglas besser für undurchsichtige Fensterschei
ben. Dass die Lichtdurchlässigkeit mehr oder weniger 
geneigter oder gar wagerechter Fenster durch den Staub 
in noch viel empfindlicherer Weise beeinflusst wird, 
versteht sich von selbst. BI.

34. D ie  V e r w e n d u n g  v o n  F l u o r i d e n  
z u r  B e k ä m p f u n g  d e s  H a u s s c h w a m m e s .  
Von Rob. Nowotny, Oberbaurat in Wien. Chem. Ztg. 
1911 S. 546.

S. auch XIV, 29.
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V. Luftverderbnis und Luftreinigung.
32. N e u e  F l u g a s c h e  - u n d  R u s s f ä n g e r .  

Von Ing. F. Georgius. Soz. Tech. 1911 S. 225.
S. auch IV, 34.

VI. Dampfkessel, Motoren, maschinelle Einrichtungen usw.
39. A b ä n d e r u n g e n  d e r  M a t e r i a l -  u n d  

B a u v o r s c h r i f t e n  f ü r  L a n d d a m p f k e s s e l  
i n A n w e n d u n g  a u f  D a m p f f ä s s e r .  Anlage 
zum Erl. d. H. Min. f. H. u. Gew. v. 23. 5. 11. Min. Bl. 
S. 182.

40. D a m p f e r z e u g e r  m e h r s t u f i g e r  V e r 
d a m p f a n l a g e n .  Erl. d. H. Min. f. H. u. Gew. 
v. 19. 5. 11. Min. Bl. S. 181. Für diese Verdampfan
lagen, die nicht nur in der Zuckerindustrie (Saftkocher), 
sondern auch in zahlreichen anderen Gewerbskreisen, 
insbesondere auch in der chemischen Industrie, zum 
Eindicken von Glyzerin, Laugen, Leim u. dergl. ver
wendet werden, sind eine Reihe von Erleichterungen 
beim Genehmigungsverfahren und hinsichtlich der sonst 
für Dampfkessel gegebenen Vorschriften zugebilligt 
worden F.

41. E x p l o s i o n  e i n e r  W ä r m  p l a t t e .  H. 
Koch, Vereinsingenieur, Zeitschrift für Dampfkessel- 
und Maschinenbetriebe 1911 No. 18 S. 185. Es handelt 
sich um eine Wärmplatte von 1000 mm Länge, 700 mm 
Breite und 120 mm Höhe. Die Wandstärke war 25 mm. 
Die Platte war mit gleich grossen Ein- und Austritts
öffnungen von je 1 Zoll Durchmesser versehen und von 
der Lieferantin mittels Wasserdruck von 4 Atm. auf 
Dichtigkeit geprüft worden. Das Material war Guss
eisen. Innere Versteifungen waren nicht vorhanden. 
Die Lieferantin hatte ausdrücklich davor gewarnt, die 
Platte durch Dampfdruck zu beanspruchen. Dennoch 
hatte die Betriebsleitung der Fabrik, in der die Wärm
platte benutzt wurde, diese ohne Zwischenschaltung 
eines Reduzierventils an die Dampfleitung des für 
8 Atm. Betriebsdruck genehmigten Dampfkessels an
geschlossen und überdies noch in das Dampfaustritts
rohr ein Absperrventil eingebaut, um den austretenden 
Dampf drosseln zu können. Dampfzuleitun'gs- und Ab
leitungsrohr hatten einen Querschnitt von nur je 1/2 Zoll. 
Zur Zeit der Explosion herrschte in dem Dampfkessel

«ein Überdruck von 4 Atm., das Ventil am Dampfaus
tritt war nur bis zur Hälfte geöffnet. Die Explosion 
hatte zur Folge, dass, ein Lehrling schwer verbrüht 
wurde, ferner entstand durch Zertrümmerung von
16 grossen Fenstern ein beträchtlicher Materialschaden. 
Bei der vielfachen Verwendung, die Wärmplatten in der 
Industrie finden, verdient das Vorkommnis die Be
achtung der Aufsichtsbehörden. A.

42. K e i l -  u n d  S c h r a u b e n - S c h u t z r o l -
l e n .  Mitt. d. Verb. Schles. Textil-Ind. 1911, S. 21. 
Die Schutzrollen liegen lose um das Metall und bilden 
gleichzeitig Riementragringe zur Ersparnis von Riemen
haken. Lieferant ist die Firma H. F. W. Mügge in 
Blankenburg a. Harz. Bl.

43. N e u e  S t e c k l e i t e r  der Vereinigt. Feuer - 
wehrgeräte-Fabriken G. m. b. H. in Ulm, Berlin u. 
München. D. R. P. 226 562 Kl. 61. Soz. Tech. 1911 
S. 233.

44. N e u e r e  g e w e r b l i c h e  Ö f e n  m i t  ö  1 -

f e u e r u n g  u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h 
t i g u n g  d e s  A r b e i t e r s c h u t z e s .  Von Ing. 
F. Georgius. Soz. Tech. 1911 S. 204.

S. auch VIII, 85.

VII. Sanitäre Betriebseinrichtungen. Ausrüstung des 
Arbeiters.

VIII. Bergbau, Metallgewinnung und Metallverarbeitung.
74. D a s  u n t e r i r d i s c h e  S p r e n g s t o f f 

l a g e r  d e s  H o h e n t h a l s c h a c h t e s  b e i  H e l -  
b r a. Von Bergass. Dr. Heinhold, Eisleben. Ztschr. 
f. d. ges. Schiess- u. Sprengstoffwes. 1911, S. 195 
(nach „Glückauf“ ). Mit Abb.

75. D ie  S p r e n g s t o f f e  i n d e r  b e r g m ä n 
n i s c h e n  P r a x i s .  Von A. Rzehulka, Borsigwerk,
O.-S. Verl. v. Gebr. Böhm, Kattowitz. ■

76. W e i t e r e s  ü b e r  F e r r o s i l i z i u m .  Von 
Gewerbeassessor Dr. Tittler, Halle a. S. Concordia
1911, No. 7, S. 157. Ferrosilizium ist eine Legierung 
von Eisen und Silizium mit Beimengungen von Kohlen
stoff, Mangan, Phosphor und Schwefel. Gesundheits
gefährdungen treten namentlich bei dem elektrother- 
misch hergestellten Ferrosilizium auf, und zwar bei der 
Fabrikation selbst als auch später beim Gebrauch. Die 
Reduktion geschieht in Öfen, die den Kalzium-Karbid
öfen nachgebildet sind. Die für die Arbeiter schädlich 
wirkenden Abgase entstehen durch Verdampfen von 
Silizium während des Schmelzvorganges und späteres 
Verbrennen zu Kieselsäure. Zur Unschädlichmachung 
werden die Dämpfe durch einen Ventilator abgesaugt, 
in der Leitung durch entgegengespritztes Wasser be
feuchtet und in einen langen mit Reisig gefüllten Kanal 
gedrückt. An dem Reisig sammelt sich eine weissliche, 
leicht flockige Masse (Kieselsäure), die von Zeit zu 
Zeit entfernt werden muss. Weiteren Belästigungen 
sind die Arbeiter auch durch die grosse Hitze ausge
setzt. Bei der Lagerung ist namentlich zu beachten, 
dass das Material keine Feuchtigkeit aufnehmen kann, 
da sonst die Bildung von Phosphor- und Arsenwasser
stoff zu befürchten ist. Auf eine unschädliche Ab
führung der Gase, die sich trotz aller Vorsicht gebildet 
haben sollten, ist Bedacht zu nehmen. S. Mitteil. 1911, 
No. 2, VIII, 24 und No. 3, VIII, 39 u. 40. S.

77. M i t t e l b a r  g e h e i z t e  T r o c k e n k a m  - 
m e r n. Hütteningenieur C. Irresberger, Mülheim a. d. 
Ruhr. Stahl und Eisen 1911 No. 13 S. 501. Der Be
trieb der Trockenkammern mit direkter Heizung führt 
bekanntlich leicht zu Gesundheitsschädigungen der Ar
beiter beim Ein- und Ausbringen des Trockengutes. 
Es liegt dies besonders daran, dass nur in unvollkom
mener Weise für Abführung der Verbrennungsgase ge
sorgt zu werden pflegt. Ferner ist der Abschluss der 
Trockenkammertüren selten so dicht, dass nicht Rauch 
und Verbrennungsgase in den Giessraum austreten und 
hier die Luft verschlechtern. Auch für die zu trocknen
den Formen wäre eine mittelbare Heizung zweck
mässiger. Allerdings standen der Lösung dieser Auf
gabe bisher noch unüberwindliche Schwierigkeiten ent
gegen. Verf. ist es mit Hilfe der auf dem Gebiet der 
Heizungstechnik tätigen Firma Rudolf Otto Meyer 
(Hamburg 23) gelungen,'eine technisch zuverlässig und 
ökonomisch arbeitende mittelbar geheizte Trocken-
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kammer zu erbauen. Die Heizung der Kammer ge
schieht mit Hilfe von wassergefüllten Perkinsrohren wie 
sie auch zur Heizung der modernen Backöfen Verwen
dung finden. Die Rohre werden in einem von der Firma 
Meyer besonders hierfür konstruierten Ofen erhitzt. 
In der Trockenkammer wird eine an jeder beliebigen 
Stelle gleichmässige Temperatur von 200° C. erzeugt, 
die zum Trocknen der eingebrachten Formen und Kerne 
vollkommen ausreicht. A.

78. K i p p v o r r i c h t u n g f ü r  G i e s s  g e f ä s s e  
m i t  s e l b s t t ä t i g e m  D e c k e l v e r s c h l u s s .  
Von Dipl. Ing. W. Gärttner, Stuttgart. Soz. Tech. 1911, 
S. 213. Mit Abb.

79. F a b r i c a t i o n  d e  l a  p o u d r e  d ’ a l u -  
m i n i u m .  L e s  d a n g e r s ,  l e u r  p r e v e n t i o n ,  
von Delastre, Inspecteur du travail ä Beauvais. Revue 
d’Economie,Industrielle, Paris 1910 S. 379. Eine grosse 
Gefahr bei der Herstellung von Aluminium in fein ver
teiltem Zustande besteht darin, dass der in der Luft ent
haltene Aluminiumstaub mit dem Sauerstoff der Luft 
infolge grösser chemischer Affinität in Gegenwart einer 
grossen Hitze ausstrahlenden Wärmequelle (offener 
Herd, Bogenlampe) unter Feuer- und Explosionser
scheinungen sich zu Aluminiumoxyd verbindet. Diese 
Gefahr lässt sich durch zweckmässige Anordnung und 
Führung des Betriebes vermeiden. Die Grundsätze 
hierfür sind:

1. Erzielung eines Minimums von Aluminiumstaub in 
der Raumluft durch möglichst dichten Abschluss 
aller Maschinen und Apparate und durch möglichst 
mechanischen Transport z. B. auf pneumatischem 
Wege.

2. Vermeidung jeglichen offenen Feuers (Aussenbe- 
leuchtung).

3. Lokalisation der einzelnen Operationen. (Einzelne 
abgeschlossene Räume.)

4. Bedienung der Maschinen von aussen (ohne An
näherung) hinter schützenden Mauern oder Wällen. 
Der Aufstellung dieser Gesichtspunkte lässt Verf.

diet Schilderung der Einrichtung einer Aluminiumpulver
fabrik und der Betriebsweise folgen. Sch.

80. N e u b a u t e n  d e r  M a s c h i n e n f a b r i k  
G r i t z n e r  A.-G. Arch.: Karl Köhler in Durlach. 
Der Industriebau. 1911 S. 25. Mit Abb.

81. H e r s t e l l u n g  v o n  A l u m i n i u m  i n 
P u l v e r  ( A l u m i n i u m b r o n z e ) .  Besondere Un
fallverhütungsvorschriften der Südd. Edel- u. Unedel- 
metall-Berufs-Genossenschaft. Gültig v. 1. 4. 1911. 
Soz. Tech. 1911 S. 207.

82. E n t s t a u b u n g s a n l a g e  f ü r  e i n e  
Z i n k h ü t t e .  In dem Jahresbericht der Ham- 
burgischen Gewerbeinspektion für 1910 S. 12 wird die 
Entstaubungsanlage einer Zinkhütte beschrieben, die 
wie der Berichterstatter sagt, den Beweis geliefert hat, 
dass die Entstaubung einer Zinkhütte für die Nachbar
schaft einwandfrei, für die Gesundheit der Arbeiter be
friedigend durchgeführt werden kann. Die Versuche 
hatten gezeigt, dass die Dünste unmittelbar an den 
Retorten nicht abgeführt werden können, weil sie hier 
zusammengeballt und deshalb so schwer sind, dass 
nicht Metalldünste, sondern hauptsächlich heisse Luft 
und Kohlengase abgesaugt werden. Um den Metall
dünsten Gelegenheit zu geben, sich auszubreiten und

mit Luft zu mischen, wurde deshalb an der Ofenbrust 
eine möglichst breite Aufsaughaube angebracht. Die 
Haube hat bei einer Ofenbreite von 8 m eine Höhe von
3.5 m, an der Unterkante eine Länge von 10 m und 
eine Breite von 3,5 m. Der Fassungsraum beträgt 
90 cbm. Nachdem sich die Metalldämpfe in dieser 
Haube ausgedehnt haben, werden sie durch einen 
Exhaustor abgesaugt und einer Filterkammer zugeführt. 
Die Filterkammer besitzt Schlauchfilter aus Jutestoff 
mit Handschütteleinrichtung; die Filterfläche für jeden 
Ofen beträgt 1000 qm bei einer Zinkproduktion von 
2500 kg in 24 Stunden. Durch die Filterkammer wer
den täglich 100 kg Zinkoxyd zurückgehalten; die den 
Filtern entströmenden Gase sind metallfrei. Die Be
triebskraft für die Exhaustoren schwankt zwischen 15 
bis 20 PS. für jeden Ofen, je nach der Durchlässigkeit 
der Filter. Die Anlagekosten betragen 12 000 Mk. für 
den Qfen. Durch den Verkaufswert des gewonnenen 
Zinkoxyds werden die Betriebskosten der Anlage bei
2.5 Pfennig Kosten für die Pferdekraftstunde gedeckt.
Die Anlage ist ausgeführt in einer Zinkhütte in Bill- 
wärder bei Hamburg.*) S.

83. D ie  F e u e r a r b e i t e r  i n z w e i  B e t r i e 
b e n  d e r  G r o s s e i s e n i n d u s t r i e .  Von Gew. 
Ass. Dr. Syrup, Düsseldorf. Conc. 1911, S. 223. Be
handelt die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Ver
hältnisse der Feuerarbeiter sowie insbesondere auch 
die Frage der Achtstundenschicht. S. hierzu Mitt. 1911 
S. 49, VIII, 64. F.

84. H e r s t e l l u n g ,  A u f b e w a h r u n g  u n d
V e r w e n d u n g  v o n  A c e t y l e n .  Prüfung und 
Zulassung von Acetylenapparaten der Firmen Nordische 
Acetylenindustrie Fischer u. Foss in Altona-Ottensen 
(Bezeichnung „Supremus 1“ ), Messer u. Co., Ges. f. 
Maschinen- u. Metallindustrie in Frankfurt a. M. (Be
zeichnung „Automat“ ) und Carl Dietlein, Maschinen
fabrik in Magdeburg-Neustadt. Erl. d. H. M. f. H. u. 
Gew. v. 20. 5. 11, Min. Bl. S. 231; v. 29. 5. 11, Min. Bl. 
S. 232; v. 31. 5. 11, Min. Bl. S. 233. F.

85. V e r s t e l l b a r e  S c h u t z h a u b e  f ü r  
S c h m i r g e l s c h e i b e n .  Giess. Ztg. 1911. S. 315. 
Mit Abb.

86. G e s u n d h e i t s s c h ä d i g u n g e n  d u r c h  
Z a p o n l a c k .  Durch die Kgl. Bayerischen Gewerbe
aufsichtsbeamten sind im vergangenen Jahre besondere 
Erhebungen über die Gesundheitsschädigungen durch 
Zaponlack bzw. Amylacetat vofgenommen worden. Die 
Berichterstatter äussern sich in ihren Jahresberichten 
für 1910 dahin, dass die gemachten Erfahrungen 
weniger ungünstig sind, als erwartet wurde. An
dauernde Krankheitserscheinungen wurden nicht beob
achtet, wohl aber machten sich, namentlich bei Beginn 
oder längerer Dauer der Arbeit Störungen im All
gemeinbefinden, wie Kopfschmerzen, Schwindelgefühl 
und Hustenreiz bemerkbar. Die Abführung der mit 
Amylacetatdämpfen erfüllten Luft auf künstlichem 
Wege wird daher für grössere Anlagen als unabweis
bar bezeichnet. — Von dem Berichterstatter für den 
Reg.-Bezirk Mittelfranken werden noch Angaben über 
die Explosibilität des Gasluftgemenges in einem Zapo-

*) Ein Modell befindet sich auf der Hygieneaus
stellung in Dresden.
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nierraum gemacht. Die auf seine Veranlassung durch 
die Bayerische Landesgewerbeanstalt vorgenommenen 
Versuche ergaben, dass sich das Gasluftgemenge als 
nicht entzündbar erwies, obwohl für diesen Versuch 
während etwa einer halben Stunde der Exhaustor 
ausser Betrieb war und Türen und Fenster des verhält
nismässig kleinen Raumes geschlossen gehalten wurden.

S.
S. auch IX, 29 ; X, 43.

IX. Industrie der Steine und Erden.
29. D ie  G e f a h r e n  d e r  K e s s e l s c h ü s s e .  

Ztschr. f. d. ges. Schiess- u. Sprengstoffwes. 1911, 
S. 197. Nach The Quarry, No. 143, S. 408 u. No. 146, 
S. 62.

30. D ie  S t a u b b e s e i t i g u n g  i n  E i s e n 
p o r t l a n d z e m e n t w e r k e n .  Centralbl. d. Hütten 
und Walzwerke, Frankfurt a. M. 1911. S. 272. Die 
Eisenportlandzementwerke machen sich häufig durch 
eine beträchtliche Staubentwicklung zum Schaden der 
Nachbarschaft unangenehm bemerkbar. Zur Abhilfe 
derartiger Belästigungen sollen sich die kombinierten 
Zentrifugal- und Schlauchfilter-Separatoren gut be
währt haben. Das Prinzip dieses Entstaubungsappa
rates, der von der Firma Gebrüder Pfeiffer in Kaisers
lautern gebaut wird, ist kurz folgendes: Der mit Staub 
geschwängerte Luftstrom tritt zunächst in einen Zyklon 
ein, in dem sich die schwereren Staubteilchen absetzen. 
Der Luftstrom tritt nun nicht wie bei den gewöhnlichen 
Zyklonen ins Freie, sondern in ein Schlauchfilter. Hier 
wird auch der feinste Staub zurückgehalten. . Die 
Schlauchfilter werden in zwangläufigem Turnus vom 
Staube befreit, indem man sie wechselweise mit der 
Saugeleitung in Verbindung bringt. Der Staub fällt, 
indem er gleichzeitig die Poren des Gewebes öffnet, in 
einen Kasten, der nach Umstellung der Saugeleitung 
sich in den Zyklon entleert. S.

S. auch II, 26.
■ • • - " -i - •

X. Chemische Industrie, Sprengstoffindustrie, Gas
erzeugung, Seifen, Fette, Öle usw.

38. P r e s s c a r b i d  „ C a r b i d i d “ . Ztschr. d. 
Bayer. Rev. Ver. 1911, S. 48 ff. Nach einem Erlasse 
des Kgl. Bayer. Staatsministeriuins des Innern vom
29. Dez. 1906 geniessen selbsttätige Verdrängungs
apparate für besonders präpariertes Carbid mit sehr 
langsamer Nachvergasung und festem inneren Zusam
menhalte (z. B. sog. Beagid) unter gewissen Voraus
setzungen den Vorzug, bei einem Carbidfassungsver- 
mögen von nicht mehr als 2 kg als bewegliche, der 
Azetylenverordnung nicht unterworfene Apparate ange
sehen zu werden, auch wenn sie im Innern von Ge
bäuden an festverlegten Gasleitungen angeschlossen 
sind.

Die Firma Keller &  Knappich G. m. b. H. in Ober
hausen bei Augsburg vertreibt einen Apparat, in dem 
ein braun aussehendes und in Zylinder gepresstes Prä
parat verwendet wird, das sie Carbidid nennt. Die 
Herstellungsw^ise und Zusammensetzung des Präpa
rates wird geheim gehalten. Der Bayerische Revisions
verein hat mit dem Apparat und Carbidid Versuche an
gestellt, die in der Abhandlung eingehend beschrieben 
werden. Auf Grund des von dem Verein erstatteten

Gutachtens hat das Kgl. Bayer. Staatsministerium ent
schieden, dass Carbidid und der dazu gehörige Apparat 
die Voraussetzungen oben genannten Erlasses erfüllt.

Bl.
39. B l i t z s c h u t z a n l a g e  f ü r  S p r e n g 

s t  o f f a b r i k e n. Im Aufträge der Sprengstoff-A.-G. 
Carbonit mitgeteilt von Dr. v. d. Hagen. Ztsch. f. d. 
ges. Schiess- und Sprengstoffwes. 1911, S. 162. Mit 
Abb.

40. E x p l o s i o n  v o n  B a r i u m s u p e r o x y d .
Von Dr. Niederstadt. Ztschr. f. d. ges. Schiess- u. 
Sprengstoff wes. 1911. S. 199. Die Entzündung des 
Ba 0 2 wird auf Reibung zurückgeführt. F.

41. D ie  L a g e r u n g  v o n  B e n z i n  u n d  a n 
d e r e n  f e u e r g e f ä h r l i c h e n  F l ü s s i g k e i 
t e n .  Soz. Tech. 1911. S. 217.

42. Ü b e r  d i e  H e r s t e l l u n g  v o n  B l e i 
w e i s s  a u s  u n r e i n e m  B l e i s u l f a t .  Von Dr. 
Hans Hof. Chem. Ztg. 1911. S. 521.

43. A b s p e r r -  o d e r  U m s t e l l o r g a n  m i t  
e i n e m  o d e r  z w e i  A u s g ä n g e n  z u r  z w a n g 
l ä u f i g  e n F ü h r u n g d e r G a s e  a u s D e s t i l 
l a t i o n s ö f e n  f ü r  t r o c k e n e  D e s t i l l a t i o n  
d e r  S t e i n k o h l e .  Von Masch. u. Armat. Fabr. 
vorm. H. Breuer & Co., Höchst a. M. D. R. P. 231 725. 
Kl. 10a. Soz. Tech. 1911. S. 220. Mit Abb.

44. V e r g i f t u n g  m i t  P h o s g e n .  In dem 
Jahresberichte der Badischen Fabrikinspektion für das 
Jahr 1910 S. 60 wird ein tödlich verlaufener Fall von 
Phosgenvergiftung erwähnt. Der betreffende Arbeiter 
war damit beschäftigt, zur Karbonisierung aus einer 
eisernen Bombe Phosgen in einen Reaktionskessel ein
zuleiten. Durch plötzliches Lösen eines Gummi
schlauches*) trat das Phosgengas in den Arbeitsraum 
aus. Der Arbeiter, welcher erhebliche Mengen des 
Gases eingeatmet hatte, bekam zunächst Atem
beschwerden und starb noch am gleichen Tage.

Das Phosgen (COCl2) bildet, sobald es mit den 
Schleimhäuten der Atmungsorgane in Berührungkommt,' 
Salzsäure, die durch Ätzung und heftige Entzündung 
der Atmungsorgane den Erstickungstod verursacht. 
Ausserdem wirkt Phosgen durch das Kohlenoxyd auch 
als Blutgift. s.

S. auch II, 27 ; VI, 40.

XI. Textilindustrie, Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe.
24. E l i m i n a t i o n  d e s  b u e e s  d e s  f i l a -  

t u r e s  d e  s o i e .  Revue d’Economie Industrielle, 
Paris 1910, S. 389. Kurze Beschreibung einer von 
M. Berthaud fils, Lyon, ausgeführten Anordnung zur 
Beseitigung der in den Kochgefässen in Seidenspinne
reien entstehenden Dämpfe. Diese werden hier nicht 
in der üblichen Weise durch Einblasen warmer trockner 
Luft in den Raum oder einfaches Absaugen aus dem 
Raum unschädlich gemacht, sondern vielmehr in den 
Kochbottichen zurückgehalten und an der Entstehungs
stelle abgesaugt. Jeder Bottich ist doppelwandig. Die 
innere, über dem Wasserspiegel mit Löchern versehene 
Wandung bildet mit der äusseren einen Hohlraum, in 
welchem sich die Dämpfe, durch eine im Innenmantel

*) Vergl. Mitt. No. 6, S. 53.
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angeordnete drehbare Bürste hineingedrückt, vereinigen 
und hieraus durch natürlichen oder künstlichen Zug 
abgesaugt werden können. Sch.

25. F a b r i c 3 t i o n  d e  l a  s o i e  a r t i f i c i e l l e .
Revue d’Economie Industrielle, Paris 1910 S. 355. Der 
Artikel ist ein kurzes Referat über die Arbeit des Dr. 
Langlois über die hygienischen Verhältnisse der Ar
beiter in der Kunstseidefabrik in Besanqon (nach dem 
Chordonnetschen Verfahren) im Bulletin de l’Inspec- 
tion du Travail et le l’Hygiene industrielle, Paris 1909 
S. 506, auf die hiermit verwiesen sei. Sch.

26. D i e L u f t i n F a b r i k r ä u m e n .  Soz. Prax.
1911 No. 21 S. 669. Klagen der Spinnereiarbeiter von 
Lancashire über die stickig-feuchte Luft in den Spinn
sälen gaben der englischen Gewerbeaufsicht Anlass zu 
genaueren Untersuchungen. Das Ergebnis ist im 
wesentlichen die Feststellung, dass die Pettenkofer- 
schen Grenzwerte für den Kohlensäuregehalt (1 °/00; in 
besonders dicht belegten Räumen 1,5 °/00) immer noch 
die richtige Norm darstellen, vielleicht etwas hoch ge
griffen sind. Die englischen Untersuchungen ergaben
0,9 % 0, neuere französische Untersuchungen dagegen 
1 °/oo als Grenzwert. In schlecht gelüfteten Baumwoll
spinnereien wurden 5 —6  °/o0 festgestellt! Der Kohlen
säuregehalt der Luft gilt nach wie vor als G r a d 
m e s s e r  e i n e r  g u t e n  L ü f t u n g .  Sehr feuchte 
Luft wirkt schädlich bei hoher Temperatur und schlech
ter Lüftung. Wesentlich Neues haben demnach diese 
Untersuchungen nicht ergeben. A.

27. S p i n n e r e i - A n l a g e  d e r  H e r r n  J oh .  
P r i e b s c h  E r b e n ,  Untermorchenstern i. B. Von 
Arch. Prof. W. Lossow u. M. H. Kühne in Dresden. 
Der Industriebau 1911, S. 2. Mit Abb.

28. V o r s c h r i f t e n  ü b e r  H a d e r n v e r 
a r b e i t  u n g i n Ö s t e r r e i c h .  Erl. d. Min. d. Inn. 
v. 25. Jan. 1910. Soz. Rdsch., 1910, I, 445; Soz. Med.
u. Hyg., 1911, S. 147. Bei den Revisionen der Kran
kenhäuser haben sich die Amtsärzte davon zu über
zeugen, dass Kleider, Verbandstoffe und Wäschestücke, 
die wegen einer bestehenden Infektionsgefahr der Ver
brennung oder Desinfektion zu unterwerfen sind, mit 
den entsprechenden Einrichtungen vorschriftsmässig 
behandelt werden. Hierdurch soll Gesundheitsschädi
gungen der mit der Verarbeitung von Hadern beschäf
tigten Personen vorgebeugt werden. F.

29. L a t e i n t u r e  d e s  f o u r r u r e s  (d as  F ä rb e n  
von Pelzwerk). Von J. Chaussin. Revue d’Economie 
Industrielle, Paris, 1910, S. 160. In den letzten Jahren 
sind durch die herrschende Mode die Preise echter Pelze 
derartig in die Höhe gegangen, dass als Folge davon 
eine Industrie enstanden ist, die sich zur Aufgabe ge
macht hat, Imitationen von echten Pelzen durch Färben 
unechter billiger Felle herzustellen. Verf. beschreibt 
eingehend das Verfahren dieser Pelzfärberei, durch 
welche aus Fuchs-, Kaninchen-, Hasen-, ausländischen 
Rattenfellen und anderen gemeinen Pelzen täuschend 
ähnliche Imitationen der kostbaren Pelzarten hergestellt 
werden. Für den Gewerbehygieniker interessant sind 
die dabei verwendeten Beizen und Färbsubstanzen. Die 
Felle werden zunächst einer Vorbehandlung unter An
wendung alkalischer Lösungen (Mischung von gelösch
tem Kalk, Eisensulfat und Alaun oder Lösung von kau
stischer Soda) unterzogen, um die Haare für die Farbe

aufnahmefähig zu machen. Die darauf angewendeten 
Beizen sind Eisen-, Kupfer- oder Chrombeizen. Zum 
eigentlichen Färben dienen Anilinfarben. Nach dem 
Färben werden die Felle in einer Lösung von Kochsalz, 
Glyzerin und Eigelb gewaschen und in einer sich 
drehenden Trommel mit feinem Sand bearbeitet. — 
Am Schluss des Artikels werden Angaben über die Zu
sammensetzung der Farbbäder für die verschiedenen 
Arten von Pelzwerk gegeben. Neben den Anilinfarben 
enthalten sie durchweg Pyrogallussäure. Sch.

30. H e i z e n  v o n  B ü g e l e i s e n  d u r c h  
P r e s s l u f t g a s .  In dem Jahresberichte der Ge
werbeinspektion für Bremen für das Jahr 1910 S. 15 
wird auf den Ersatz des gewöhnlich zum Heizen von 
Bügeleisen verwendeten Steinkohlengases durch Press
luftgas hingewiesen. Dieses hat nach den bisher vor
liegenden Erfahrungen neben dem ökonomischen Vor
teil einer erheblichen Gasersparnis auch den hygie
nischen Vorzug, dass durch die innigere Mischung der 
Gase eine vollständige Verbrennung erzielt wird. Die 
Belästigung der Büglerinnen durch unverbrannte Gase 
wird dadurch also geringer. S.

S. auch II, 26.

XII. Papierindustrie, polygraphische Gewerbe.
10. S e l b s t e n t z ü n d u n g  v o n  f e t t i g e m  

A l t p a p i e r .  Von Prof. W. Herzberg. Der Papier
fabrikant, 1911, S. 464. Wegen der Entstehung eines 
Brandes in einem Eisenbahnwagen wurde von einer 
Eisenbahndirektion gegen einen Kartonfäbrikanten 
Klage geführt mit der Behauptung, dass der Brand 
durch fettiges Altpapier verursacht worden sei. Verf. 
kommt auf Grund seiner Ermittlungen und einer Um
frage bei 12 grösseren Papiersortieranstalten und 10 
Papierfabriken zu dem Resultat, dass eine Selbstent
zündung fettigen Altpapiers sehr unwahrscheinlich sei.

Bl.
11. V o r r i c h t u n g  z u m  E i n f ü h r e n  v o n

D a m p f  u n d  A b l e i t e n  v o n  A b d a m p f  u n d  
K o n d e n z w a s s e r  f ü r  r o t i e r e n d e  T r o k -  
k e n z y l i n d e r  d e r  P a p i e r f a b r i k a t i o n .  Der 
-Papierfabrikant, 1911, S. 540. Bl.

D. R. P. 234116, Kl. 55d.
12. D ie  U r s a c h e n  d e s  S t a u b e s  b e i m  

D r u c k e n  u n d  d e s s e n  V e r h ü t u n g .  Allg. 
Anz. f. Druckereien, 1911, S. 1062. Die sehr unange
nehme Nebenerscheinung des Staubens des Druck- 
papieres tritt namentlich oft beim Rotationsdruck zu
tage, und zwar besonders, wenn Rotationsdruckpapier 
für Zeitungsdruck Anwendung findet. Durch das Ab
bremsen, die öftere Auf- und Niederführung des Pa
piers, durch die scharfen Luftwellen, die durch die 
rasche Papierführung um die Walzen entstehen, lösen 
sich die im Papier enthaltenen feinen Teilchen, die 
nicht innig genug mit demselben verbunden (verfilzt) 
sind, los und verursachen die Staubentwicklung. Die
ser Staub besteht aus pflanzlichen und mineralischen 
Bestandteilen. Erstere entstammen fast ausschliesslich 
dem zur Herstellung des Papiers verwendeten Holz
stoff oder Holzschliff. Bei der Herstellung des letz
teren zerreisst der Holzschleifapparat das Holz in 
Partikelchen von unregelmässiger Form und zerstört 
die lange Faser. Dabei wird auch sehr viel Holz tot
geschliffen, d. h. ein Teil der Holzkörperchen wird zu
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Atomen zermalmt, die mit in den Holzstoff gelangen. 
Sie sind im späteren trockenen Zustand die Staubent
wickler, besonders, wenn zur Herstellung des Papieres 
sehr schlecht geschliffenes, oder ungeeignetes Holz 
oder auch eine ungeeignete Schleifmethode angewendet 
wurden. Der andere pflanzliche Bestandteil des Rota- 
tionsdruckpapieres, die Zellulose, die durch das be
kannte chemische Kochverfahren gewonnen wird, ent
wickelt hingegen, weil sie langfaserig bleibt, keinen 
Staub. Dagegen haben aber die mineralischen Füll
stoffe des Papieres (China-clay, Caolin usw.) wiederum 
die Eigenschaft zu stauben. Der Staubentwickelung 
aus dem Rotationsdruckpapier kann nur durch An
bringung mechanisch betriebener Absaugungsanlagen 
entgegengewirkt werden, indem die Absaugerrohre be
weglich nach den besonders staubbildenden Stellen ge
richtet werden. Eine solche Anlage braucht ver
schwindend wenig Kraft und wenig Platz. Durch sie 
wird nicht allein der gesundheitsschädliche Staub fort
genommen, sondern auch die Maschine geschont, indem 
namentlich Lager und andere bewegliche Teile in vor
teilhafter Weise Nutzen davon ziehen. ' F.

S. auch II, 26.
XIII. Lederindustrie, Industrie der Holz- und Schnitzstofe, 

Zelluloid usw.
16. D e s i n f e k t i o n '  d e r  H ä u t e .  Von Prof. 

Dr. Becker-Frankfurt a. M. Vortrag auf der Versamm
lung d. Deutschen Sektion des I. V. L. I. C. am 14. Mai 
in Frankfurt a. M. Ledertechn. Rdsch. 1911, S. 164. 
Es werden die verschiedenen Mittel und Methoden zur 
Abtötung von Milzbrandsporen besprochen. Jones 
will Kochsalz und Sublimat nacheinander, Yoccum 
gleichzeitig anwenden. Über die Behandlung der 
Häute mit Ameisensäure s. Mitt. 1911 No. 5, S. 50, 
XIII, 11. Neisser und Eitner halten Formaldehyd 
für ein gutes Desinfektionsmittel. Becker hat Desj 
infektionsversuche an infizierten Hautstücken mit 
Kalklösungen allein und mit Kalklösungen, die 
gleichzeitig Arsenik oder Schwefelnatrium enthiel
ten, angestellt. Es zeigten sich stets noch Milzbrand
sporen, die aber ihre Virulenz eingebüsst hatten. Bei 
Anwendung verschiedenprozentiger Schwefelnatrium
lösungen waren wohl Bakterien vorhanden, aber keine 
Milzbrandsporen mehr. Schliesslich stellte B. noch Ver
suche mit Senfmehl an. Eine 0,05 prozentige Senflösung 
tötete in einer Stunde die Sporen absolut. Auch mit 
Dibrom und Naphthol hat er Versuche angestellt; es 
eignet sich aber nur zur Desinfektion von Abfällen, da 
die Häute selbst dadurch rötliche Flecke bekommen.

F.
S. auch VI, 41.

XIV. Sonstige Industriezweige.
28. Z u r  H y g i e n e  i n  d e r  T a b a k f a b r i k a 

t i o n .  Von Dr. Ludwig Heyde, Berlin-Grunewald. 
Conc. 1911 S. 269. Verf. bespricht eine seit kurzem 
in der Zigarrenindustrie zur Einführung gelangte Er
findung — die sogenannten Saugtische — und lobt fast 
überschwenglich ihre h y g i e n i s c h e n  Vorzüge. 
Diese sollen in einer hervorragenden Verbesserung der 
Luft in den Arbeitsräumen der Zigarrenfabriken und 
einer dadurch hervorgerufenen auffallenden Steigerung 
des Wohlbefindens und der Arbeitsfreudigkeit der Ar
beiter bestehen und künftig sogar infolge des Fehlens

einer geschlechtlich reizenden tabakstaubgeschwänger
ten Luft das Zusammenarbeiten von Arbeiterinnen und 
Arbeitern ohne sittliche Bedenken erscheinen lassen!

Tatsächlich handelt es sich um die zur Herstellung 
des Deckblattes neuerdings in Aufnahme gekommenen 
Arbeitstische, die einen reinen technischen und wirt
schaftlichen Fortschritt darstellen. Auf dem Tisch be
findet sich eine Metallplatte, die in der Mitte einen er
höhten scharfkantigen Rand von der Form eines Deck
blattes trägt. Der Raum der Platte innerhalb des Ran
des ist durchlöchert und an eine Saugleitung ange
schlossen. Die Arbeiterin legt das angefeuchtete Tabak
blatt auf den Rand, stellt durch einen Fusshebel den 
Saugdruck an und schneidet das Deckblatt mittelst 
einer Walze, die über den Rand gleitet, aus. Beim 
Abheben des fertigen Deckblattes muss die Saug
wirkung durch Loslassen des Fusshebels wieder auf
gehoben werden. Die Herstellung des Deckblattes auf 
diesen Saugtischen stellt also keine Anforderungen mehr 
an die persönliche Geschicklichkeit der Arbeiterin und 
gestattet ausserdem eine bessere Ausnutzung der 
Tabakblätter unter Vermeidung der Verluste durch 
Risse usw. Hygienische Vorteile können dagegen aus 
folgenden Gründen nicht damit verbunden sein. Das 
Deckblatt muss feucht verarbeitet werden; der an ihm 
anhaftende Staub ist also gebunden. Der meiste Staub 
bei der Zigarrenfabrikation entsteht bekanntlich beim 
Mischen des Tabaks und bei der Herstellung der 
Wickel. Eine Verbesserung der Raumluft kann nicht 
eintreten, weil die Saugwirkung der Tische nur in 
Tätigkeit ist, solange das Deckblatt auf dem Rande der 
Tischplatte ruht, also den Saugkopf vollkommen ab- 
schliesst. Zur Verbesserung der Raumluft befinden 
sich daher auch in der Fabrik, auf die sich die Mit
teilungen des Verf. zu beziehen scheinen, in den mit 
Saugtischen ausgerüsteten Arbeitsräumen gutwirkende 
mechanische Ventilationseinrichtungen. Sch.

29. F u s s b o d e n b e l a g f ü r  S c h l a c h t h ä u 
s e r .  Magistratsbaurat F. Moritz. Zement u. Beton, 
1911 S. 255. Nach den Erfahrungen des Verf. ist der 
zweckmässigste Fussbodenbelag für Schlachthäuser ein 
solcher aus Platten von Sollinger Sandstein. Er ist von 
grösser Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigung und 
Abnutzung und hat den besonderen Vorzug, dass er 
durch Blut, Wasser, tierische Abfälle, und dergl. nicht 
schlüpfrig wird, sondern sich stets sicher und gefahrlos 
begehen lässt. Billigere Fussboden sind solche aus 
Hartasphalt und Kieserlingschem Basaltbeton. Weniger 
zu empfehlen ist ein Belag aus kleineren Platten oder 
Plättchen wegen der zahlreichen Fugen. Zementbeton 
hat sich in Chemnitz seit 25 Jahren gut bewährt. Die 
gute Ausführung setzt aber eine ausreichende Er
fahrung voraus. Bl.

30. N a c h t a r b e i t  i n B ä c k e r e i e n .  Soz.
Prax. 1911 No. 21 S. 655 und 660. Für das gesetzliche 
Verbot der Nachtarbeit hat sich in Frankreich die Com
mission du travail der Kammer ausgesprochen. In St. 
Nazaire besteht ein Bäckertarifvertrag mit Nachtarbeits
verbot. In den Niederlanden ist ein Gesetzentwurf zur 
Unterdrückung der Nachtarbeit vom Arbeitsminister der 
Kammer vorgelegt worden. A.

31. Z u r  R e g e l u n g  d e r  A r b e i t s v e r h ä l t 
n i s s e  i m G a s t  - u n d  S c h ä n k w i r t s c h a f t s 
g e w e r b e .  Soz. Prax. 1911 No. 21 S. 645. Die
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Nationalverbände der Gastwirtsgehilfen und Gehilfinnen 
haben, unterstützt von zahlreichen Wohlfahrtsver
einigungen, Eingaben an Bundesrat und Reichskanzler, 
an den Eisenbahnminister und an die deutschen Stadt
gemeinden gerichtet, in denen um die Durchführung 
weitergehender Arbeiterschutzmassnahmen gebeten 
wird. Erstrebt wird die Ausdehnung der Vorschriften 
über den Maximalarbeitstag auch auf das Küchen- und 
Hauspersonal, die Ausdehnung der Schutzbestimmungen 
für jugendliche Arbeiter auf Angestellte bis zu 18 J a h - 
r e n und, besonders, Durchführung einer v e r s c h ä r f 
t e  n K o n t r o 11 e. Ferner sollen auch andere als ge
werbliche Betriebe (Kasinos, Klublokale, Bahnhofs
wirtschaften, Speisewagenbetriebe etc.) von den Be
stimmungen erfasst werden. Der Eisenbahnminister 
wird um Anstellung von Erhebungen über die Arbeits
verhältnisse in Bahnhofswirtschaften, Schlafwagen und 
Speisewagen gebeten. Die Eingabe an die deutschen 
Stadtgemeinden bittet um Forderung öffentlicher pari
tätischer Arbeitsnachweise und um Aufnahme von Be
dingungen, die einen ausreichenden Arbeiterschutz ge
währleisten, in die von Gemeinden abgeschlossenen 
Pachtverträge für gastwirtschaftliche Betriebe, wie 
Ratskeller,’ Parkrestaurants, Kurhäuser etc. A.

S. auch VI, 40.

XV. Anwohnerschutz. Abwässer, Abfallstoffe usw.
27. E x t r a k t i o n s v e r f a h r e n  u n t e r  D ä m 

p f e n  d e s  E x t r a k t i o n s g u t e s  ( T i e r k a d a 
v e r n )  i m E i g e n w a s s e r .  Von M. Meyer, Berlin.
D. R. P. 232 933 u. Chem. Ztg. Ch. techn. Rep. 1911.
S. 226. Mit Abb. Es wäre erwünscht zu wissen, wo 
und mit welchem Erfolge im Hinblick auf den Schutz 
der Anwohner das Verfahren bereits Anwendung ge
funden hat. F.

28. G u t a c h t e n  d e s  R e i c h s - G e s u n d 
h e i t s r a t s ,  b e t r e f f e n d  d i e  V e r s a l z u n g  
d e s  W a s s e r s  v o n  W i p p e r  u n d  U n s t r u t  
d u r c h  E n d l a u g e n  a u s  C h l o r k a l i u m - F a 
b r i k e n .  Berichterst.: Geh. Med. R. Prof. Dr.
Beckurts, Braunschweig; Mitberichterst.: Geh. Reg. R. 
Prof. Dr. Orth, Berlin, u. Reg. R. Prof. Dr. Spitta, Ber
lin. Arb. a. d. Kaiserl. Gesundheitsamte. 38. Bd.
1. Heft, S. 1—124.

29. G u t a c h t e n  b e t r e f f e n d  d i e  E i n 
l e i t u n g  d e r  A b l a u g e n  a u s  e i n e r  i n R a g -  
n i t  z u  e r b a u e n d e n  Z e l l s t o f f a b r i k  i n  d e n  
M e m e l s t r o m .  Von Prof. Dr. J. H. Vogel, Berlin. 
Der Papierfabrikant 1911 S. 429. Verf. veröffentlicht 
das von ihm erstattete Gutachten und empfiehlt die 
Ableitung der Abwasser unter folgenden Bedingungen:

1. Die Kocherlaugen und diejenigen Spülwasser, 
welche beim Kühlen und Waschen der gekochten Zellu
lose im Kocher selbst entstehen, sind in ein undurch
lässiges Sammelbassin zu leiten von mindestens 
1000 cbm nutzbarem Fassungsraum, aus welchem sie 
erst im abgekühlten Zustande den beständig abfliessen
den geklärten Fabrikabwässern zugeleitet und mit 
diesen vermischt gemeinschaftlich in den Memelstrom 
abgelassen werden dürfen.

2. Die Fabrikationsabwasser und die verbrauchten 
Bleichlaugen sind der für alle Abwasser gemeinsamen 
Abwasserrohrleitung erst zuzuleiten, nachdem sie so

weit von ihrem Fasergehalte befreit sind, dass in je 
einem Liter nicht mehr als höchstens 100 mgr suspen
dierte Stoffe enthalten sind.

3. Durch die gemeinsame Rohrleitung werden die 
Abwasser dem Memelstrom zugeführt. Diese Rohr
leitung ragt fünf Meter weit in den Strom, auf der 
Sohle desselben liegend, hinein und ist am Ende in 
einer Länge von 3 Metern mit nach der W asserober
fläche gerichteten Schlitzen versehen, damit der Aus
lauf des Abwassers nicht in einem geschlossenen 
Strahle erfolgen kann.

4. Die näheren Anordnungen zur Erreichung und
Innehaltung der vorstehend unter 1 bis 3 gegebenen 
Vorschriften bleiben der zuständigen Gewerbeinspek
tion überlassen. Bl.

30. V e r f a h r e n  z u r  E n t w ä s s e r u n g  v o n  
A b w a s s e r s c h 1 a m m m i t t e l s  A u s s c h l e u -  
d e r n s  o d e r  P r e s s e n s ,  wobei dem zu ent
wässernden Schlamm zuvor Ozon oder Ozonluft zu
gesetzt wird, wodurch das Entwässern erschwerende 
Gärungsvorgänge unterdrückt werden sollen. Von Dr. 
Ing. Brüno Heine in Berlin. D. R. P. 233 763.

5. auch XII, 10.

XVI. Verschiedenes.
13. Di e '  B e r i c h t e  d e r  e n g l i s c h e n  M e 

d i z i  n a 1 b e a m t e n ü b e r  H e i m a r b e i t  i m 
J a h r e  1908. Reichsarbeitsblatt IX. Jahrgang No. 2
S. 109. Durch das Ministerium des Inneren (Home 
Office) wird alljährlich ein Bericht über Heimarbeit 
(geordnet nach Industriezweigen und Gebietsteilen) 
veröffentlicht. Aus dem Bericht für 1908 geht hervor, 
dass in äusserst zahlreichen Fällen die Arbeitsräume 
der Heimarbeiter in sanitärer Hinsicht Veranlassung 
zur Beanstandung gaben. Mangel an Reinlichkeit wurde 
in 24 506 Fällen festgestellt. Die Entlüftungsanlagen 
fehlten in 2037, die Entwässerungsanlagen in 670 Be
trieben. Als überfüllt mussten 769 Räume bezeichnet 
werden. Die Abstellung der Missstände wurde mit 
wenigen Ausnahmen in sämtlichen Fällen erreicht. Be
sonders schwere Übelstände wurden dem Gewerbe
inspektor berichtet, in einigen Fällen wurde auch 
Strafantrag gestellt. S.

Kursus für Unfallheilung und Gewerbekrankheiten.
In Verbindung mit der städtischen Verwaltung wird 

das Institut für Gewerbehygiene zu Frankfurt am Main 
vom 25. September bis 7. Oktober d. Js. einen Kursus 
für Unfallheilung und Gewerbekrankheiten veranstal
ten, für den eine grosse Anzahl erstklassiger Dozenten 
gewonnen sind. Die Vorträge richten sich an Ärzte. 
Das vorläufige Programm des Kurses ist vom Institut 
unentgeltlich zu beziehen, das endgültige Programm 
wird in der Septembernummer der „Mitteilungen“ zum 
Abdruck kommen.

Anfragen
über gewerbehygienische Literatur, über Mass
nahmen zur A bw endung von Krankheits- und 
Unfallgefahren, über auf dem Gebiete der Ge
werbehygiene bew ährte Firmen usw. sind zu 
richten an das I n s t i t u t  f ü r  G e w e r b e 
h y g i e n e ,  F r a n k f u r t  a. M., B ö rs e n s tr .  19.

Druck der Buchdruckerei Roitzsch. A lbert Schulze, Koitzsch.
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M i t t e i l u n g e n  1911 — Nr. 8,
der ganzen Keihe — Nr. 14.

des Institutes fiir Gewerbehygiene
Monatsbeilage zur „Sozial-Technik“ T?i.Qr> Irfm »* a  TOT Im  Aufträge des Institutes redigiert

V erlag von A. Seydel in Berlin S.W. 11. r  r d U K I U r i  a .  IU . i. V. von Gewerbeinspektor B la tte r , Berlin N .0 .18.

Jahresbericht des englischen Hauptinspektors 
der Fabriken und Werkstätten für das Jahr 

1909.
Der 298 Seiten starke Band umfasst einen an den 

Staatssekretär gerichteten Hauptbericht des Hauptin
spektors (general report), einen zusammenfassenden 
Bericht (summary of sectional reports) des stellver
tretenden Hauptinspektors und die Berichte der Ober
inspektoren einschliesslich desjenigen der Principal 
Lady Inspector. Im Anhang befinden sich tabellarische 
Übersichten. — Von diesen sei hier vorweggenommen 
das Verzeichnis der Beamten der Fabrikinspektion: 

Die obersten Beamten bis herab zum „Superinten- 
ding Inspector“ (entsprechend etwa dem preussischen 
Regierungs- und Gewerberat) und die ihnen bei
gegebenen H ülfsarbeiter sind fo lgende:

\ ___ Anzahl
' der Beamten:

H auptirispektor (C h ie f Inspector) (a)*) . . . 1
Stellvertreter (D eputy C hief Inspectors) . . .  2
M edizinalinspektoren (M edical Inspectors) (u) . 2
Elektriz itätsinspektor (E lec trica l Inspector) (u) . 1
In sp ek to r für gefahrbringende G ew erbe (In sp ec

tor for D angerous T rad es) ( o ) .................................... 1
A nd ere Inspektoren , die dem  Zentralam t b ei

geordnet sind (O ther In sp ecto rs  attached
to C en tral O f f i c e ) ............................................................ 3

Inspektor für T extil-Stücklohnlisten  (Inspector
o f T e x tile  Particu lars) ( t ) ............................................1

Assistenten des V origen  (Assistant Inspectors
o f T ex tile  P a r t ic u la r s ) ...................................................... 4

Zentral-Inspektorin  (Principal L a d y  Inspector) . 1
O berinspektorinnen (Senior L a d y  Inspectors) . 6
Inspektorinnen (Other L a d y  Inspektors) . . .  10
O berinspektoren (Superintending Inspectors) . 6

, Den letzt aufgeführten Oberinspektoren untersteht 
je eine „Division“ . Das ganze Königreich ist nämlich 
in 6 „Divisions“ eingeteilt (Nord, Nordost, Nordwest, 
Südost, Südwest und Mitte). Jede „Division“ zerfällt 
in eine Anzahl von „Districts“ , im ganzen 51, für welche 
Districtsinspektoren, darunter auch einige weibliche, 
angestellt sind. Diesen sind wieder andere Inspektoren 
(männliche und weibliche) für kleinere Bezirke unter
stellt. Den Inspektoren stehen Assistenten zur Seite. 
Der gesamte Beamtenstab der englischen Fabrikinspek
tionen besteht aus 183 männlichen und 17 weiblichen 
Personen.

*) Die neben einzelnen Ausdrücken in Klammern 
befindlichen Buchstaben weisen auf die Erklärungen 
und Begriffsdefinitionen hin, die Verf. in seiner in No. 3 
dieser „Mitteilungen“ (1911) veröffentlichten Arbeit 
„Über den staatlichen Arbeiterschutz in England“ ge
geben hat.

Der Aufsicht dieser 200 Beamten unterstehen nach 
Tabelle 24 (S. 246) 263 749 Betriebe, ausschliesslich 
der Docks, Werften, Kais, Lagerhäuser und Bauten (h), 
der nicht unter die F. W. A fallenden Eisenbahnbetriebe, 
der men’s workshops (g), der Heimwerkstätten (t) und 
der zur Zuständigkeit der Bergaufsicht gehörigen Be
triebe. Auf jeden Beamten entfallen demnach rund 
1319 Betriebe. Zum Vergleich mögen die entsprechen
den Angaben der preussischen Jahresberichte für 1909 
dienen.*) Darnach waren in Preussen angestellt 284 
Beamte, deren Aufsicht 150019 Fabriken etc. und 
71410 unter Bundesratsverordnungen stehende Werk
stätten (vergl. die Tabellen im Text) also insgesamt 
221 429 Betriebe unterstanden. Das ergibt pro Be
amten 780 Betriebe, also etwa nur 3/6 der für England 
berechneten Zahl. Allerdings sind hierbei nicht die 
vielen nicht katastrierten Betriebe berücksichtigt, die 
einen immerhin beträchtlichen Teil der Revisionstätig
keit der preussischen Gewerbeaufsichtsbeamten in An
spruch nehmen. Aus diesem Grunde sind auch die 
Zahlen über ausgeführte Revisionen nicht ohne wei
teres vergleichbar. Die englischen Aufsichtsbeamten 
haben nach einer Angabe in Tab. 24 des Berichtes ins
gesamt 424 737 Besichtigungen ausgeführt. Eine An
merkung dazu sagt, dass hierbei auch die Besichtigun
gen von Betrieben mitgerechnet sind, die nicht unter 
die F. W. A. fallen. Für Preussen stellt sich im Jahre 
1909 die Zahl der ausgeführten Revisionen gemäss 
Tabelle I auf 153 649, wobei jedoch nur die katastrier
ten Betriebe gezählt sind.

Über die Anzahl der unter „regulations“ (o) und 
unter „special rules“ (q) stehenden Betriebe gibt T a
belle 2 Auskunft. Sie beträgt 23 018, also kaum % der 
Anzahl von Betrieben in Preussen, die unter Bundes
ratsverordnungen fallen.

Dem Stücklohnlisteninspektor (t) unterstehen 9382 
Textilfabriken und Werkstätten und 20 788 Nichttextil
fabriken (f).

Über die Zahl der Arbeiter sind im Jahresbericht 
Angaben nicht vorhanden. Es wird in dieser Hinsicht 
auf einen Sonderbericht verwiesen. Die Tabellen über 
Zahl und Art der gemeldeten Unfälle zeigen eine ähn
liche Anordnung wie die Statistiken der deutschen Be
rufsgenossenschaften. Zweckmässig und nachahmens
wert ist die in diesen Tabellen getroffene Sonderung 
der Unfälle nach Alter und Geschlecht der davon be
troffenen Personen. Über 14% aller Unfälle kommen 
auf Arbeiterinnen.

Besonders interessant und lehrreich sind die Über
sichten über gemeldete gewerbliche Vergiftungen (n).**)

*) Vergl. das Referat auf Seite 118 in Heft 6 der 
Sozial-Technik 1911.

**) Vergl Mitt. No. 6, III, 5.
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Wenden wir uns nun dem Text der Berichte zu, so 
interessiert in erster Linie der
G e n e r a l - R e p o r t  d e s  H a u p t i n s p e k t o r s .

Unter dem Kapitel „Gesetzgebung“ ist aus dem 
Berichtsjahre Nennenswertes nicht zu erwähnen. Das 
Gewerkamtsgesetz (Trade Boards Act 1909) berührt die 
Fabrikinspektion nur zum geringen Teil. Die Durch
führung ist besonderen Beamten des Gewerkamts über
tragen. Die Inspektoren sollen jedoch Zuwiderhand
lungen gegen die Bestimmungen des Gesetzes, die 
ihnen bei den regelmässigen Revisionen bekannt wer
den, diesen Beamten mitteilen, auch sollen sie ihr 
Augenmerk darauf richten, dass in allen unter das Ge
setz fallenden Betrieben die vorgeschriebenen Aus
hänge vorhanden sind. — Drei neue regulations (o) 
traten mit dem Jahre 1909 in Kraft, sie betreffen An
lagen zur Verarbeitung ostindischer Wolle, Emaillier
anstalten und elektrische Anlagen. Die Verordnung be
treffend Metallgiessereien trat am 1. Januar 1910, die
jenigen betreffend Verzinnungsanstalten und Metall
schleifereien vorläufig nur teilweise in Wirkung. Vier 
die gleiche Materie betreffende special rules (q) sind 
durch diese regulations ausser Wirkung gesetzt wor
den. Eine fünfte betreffend Phosphorzündhölzchen 
trat Ende 1909 mit Einführung des Gesetzes, das die 
Verwendung von weissem Phosphor verbot, ausser 
Kraft.

Ein besonderer Abschnitt ist den Berichten der 
Untersuchungskommissionen zur Vorbereitung neuer 
Verordnungen gewidmet. Das Komitee zum Studium 
der Luftfeuchtigkeit und der Ventilationsverhältnisse 
beschreibt in seinem Bericht u. a. eine Anzahl von 
Hygrometern für Fabrikbetriebe. Sie beruhen sämt
lich auf dem Prinzip des trockenen und feuchten Dop
pelthermometers, zeichnen sich aber dadurch aus, dass 
sie auch dem Arbeiter ohne weitere Vorübung die Kon
trolle ermöglichen, ob der gesetzlich zulässige Feuch
tigkeitsgehalt der Luft, der im Anhänge zur F. W. A. 
und auch in einigen Verordnungen in Tabellenform fest
gelegt ist, nicht etwa überschritten wird. Erwähnt sei 
hier nur ein Differential-Luftdoppelthermometer, dessen 
äussere Gestalt Ähnlichkeit mit einem- liegenden 
Maximum - Minimumthermometer zeigt. Der Druck
unterschied der Luft, der trockenen und der feuchten 
Kugel bestimmt die Stellung eines rot gefärbten Flüssig
keitsfadens. Der Apparat ist für den Fall bestimmt, 
dass für alle praktisch vorkommenden Wärmegrade 
eine konstante Mindesttemperaturdifferenz vorgeschrie
ben ist.

Ein eigenartiges Ergebnis zeitigten die Unter
suchungen des „Töpfereikomitees“ : die Statistik der 
letzten Jahre liess mit Deutlichkeit erkennen, dass die 
Zahl der Bleierkrankungen regelmässig in Zeiten wirt
schaftlichen Aufschwunges (erkennbar an der Export
statistik) eine Zunahme erfuhr. Sobald jedoch das 
Komitee seine Untersuchung begann, verminderte sich 
die Zahl der Erkrankungen und stand in gar keinem 
Verhältnis mehr zu der grade herrschenden Intensität 
der Produktion. Der Berichterstatter zieht selbst hier
aus den Schluss, dass in den Fabriken während der 
Dauer der amtlichen Erhebungen eine viel gewissen
haftere Durchführung der Vorschriften erfolgt sein 
müsse. Ein Zeichen strenger Kontrolle seitens der Fa
brikinspektion ist dies grade nicht!

Die Untersuchungen anderer Komitees erstrecken 
sich auf die gewerbliche Beschäftigung von Frauen 
und Kindern und sind noch nicht abgeschlossen.*)

Weiter werden noch Untersuchungen erwähnt, die
— unabhängig von Vorarbeiten für die Gesetzgebung — 
von Beamten der Fabrikinspektion gemeinsam mit an
deren Behörden ausgeführt wurden. Unter anderm 
sind Vorschläge über die Lagerung und den Transport 
von Ferrosilicium aufgestellt worden. Die Vorschläge 
decken sich im allgemeinen mit den in der Anlage C 
zur deutschen Eisenbahn-Verkehrsordnung (R. G. Bl. 
1909 No. 3) und in der Polizeiverordnung betreffend die 
Beförderung ätzender und giftiger Stoffe auf dem  Rheine 
(Preuss. Handelsministerialblatt 1910 S. 522) enthal
tenen Bestimmungen und auch mit den Gesichtspunk
ten, die in dem „M erkblatt betreffend denV erkehr m it 
Ferrosilicium“ gegeben sind, das auf S. 576 des Han
delsministerialblattes 1910 zum Abdruck gebracht ist. 
Neu und beachtenswert ist nur die Bestimmung, dass 
Ferrosilicium nicht sofort aus der Fabrik versandt wer
den soll, sondern zunächst in Stücke von solcher 
Grösse, wie das Material gewöhnlich in den Handel 
kommt, zu brechen ist, und dann unter Bedeckung, 
aber vollkommen der Lufteinwirkung ausgesetzt, we
nigstens einen Monat lang ablagern soll.

Eine andere Untersuchung erstreckt sich auf die 
Gefährlichkeit von ungereinigten Lumpenflocken. Die 
Gefahr, dass Pocken, Milzbrand, Typhus und andere 
Krankheiten, auch Blutvergiftungen bei den Arbeitern 
hervorgerufen werden können, lässt eine Reinigung 
dieses Materials geboten erscheinen, obgleich eine 
gründliche Reinigung und Desinfektion mit nicht unbe
trächtlichen Kosten verbunden ist. Einer der Bericht
erstatter schlägt vor, die genügende Reinigung von 
Lumpenflocken durch Titrieren des Waschwassers 
unter Bestimmung des Chlorverbrauches zu ermitteln. 
Ein W aschwasser, das m an erhält, wenn m an die 
Flocken U/2 Std. bei 105° C. trocknet und 100 g davon 
1/2 Std. lang unter häufigem Umrühren in 3 Liter W asser 
auslaugen lässt, soll pro Liter einen Chlorverbrauch 
von höchstens 10 mg ergeben. Der durchschnittliche 
Betrag an Chlor betrug bei gut gewaschenen Flocken 
4,2 mg, bei gewöhnlich gewaschenen 6,5 und bei un
gewaschenen 113 mg. Ein Verbrauch von 10 mg dürfte 
also ein nicht zu hohes, immerhin aber auch für die 
Desinfektion genügendes Erfordernis darstellen. W irk
same Staubabsaugung bei der Herstellung der Lumpen
fasern wird selbstverständlich auch für erforderlich er
achtet.

Bezeichnend für das Vorgehen der Fabrikinspektion 
ist hier wie auch bei ändern Gelegenheiten das Streben 
nach einem bestimmten, zahlenmässig festzulegenden 
M a s s s t a b (Standard) für alle Anforderungen. Das 
persönliche Ermessen des Aufsichtsbeamten soll ganz 
in den Hintergrund treten. Auch in der Frage der

*) Der Bericht über Vorschläge zur Abänderung 
des Kinderschutzgesetzes von 1903 ist inzwischen ver
öffentlicht worden. Er schlägt vor, den Strassenhandel 
für Knaben bis zum 17. Jahre, für Mädchen bis zum
18. Jahre zu verbieten. Die Aufsicht soll neben den 
Ortsbehörden, die b e s o n d e r e  B e a m t e  damit zu 
betrauen haben, den U n t e r r i c h t s b e h ö r d e n  zu
stehen (Sociale Praxis 1910, No. 8, S. 240).
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Staubbeseitigung begrüsst der Berichterstatter von die
sem Gesichtspunkte aus als hervorragenden Fortschritt 
die von Vernon Harcourt und Duckering geschaffenen, 
auf der Brüsseler Weltausstellung gezeigten, angeblich 
einfachen und zuverlässigen Verfahren, die Staubmenge 
in einem Raumteil Atmungsluft zu ermitteln. Die im 
Anschluss hieran mitgeteilten Messresultate für Arbeits
räume mit und ohne Staubabsaugung können in der 
T at das Interesse des Hygienikers beanspruchen, weil 
sie den Vorteil der Staubabsaugung klar vor Augen 
führen.

In dem Bestreben, den noch fehlenden Massstab 
für „genügende Beleuchtung“ zu schaffen, wurden von 
Mr. Wilson, Fabrikinspektör' im H om e Office, eine 
gehende photometrische Messungen in oberirdischen 
und unterirdischen Bäckereien und einigen zum Ver
gleich herangezogenen Amtszimmern des Home Office 
vorgenommen. Hierbei wurde als Massstab der so
genannte „Fenstereffekt“ (window efficiency) gewählt, 
worunter zu verstehen ist derjenige echte Bruch, mit 
welchem die Aussenhelligkeit zu multiplizieren ist, um 
die Helligkeit auf einer horizontalen Ebene in etwa 
31/2 Fuss Höhe über Fussboden am dunkelsten Arbeits
plätze der W erkstatt zu erhalten. Die gefundenen 
Werte schwanken zwischen 4/1 000 000 in einer der 
dunkelsten unterirdischenBäckereien und 1850/1000 000 
in einem gut erhellten Raume des Home Office.

Wenn es auch in manchen Fällen zweckmässig 
sein mag, für die Anforderungen im Interesse des Ar
beiterschutzes gewisse Normen zu schaffen, die dem 
revidierenden Beamten zum Anhalt dienen können, so 
erscheint doch die preussische Praxis der Aufstellung 
von allgemeinen Gesichtspunkten oder „Grundsätzen“ 
zweckmässiger als die Übernahme so vieler detaillier
ter technischer Vorschriften in die Gesetzgebung. Die 
englischen Arbeiterschutzgesetze kranken ohnehin an 
einer übertriebenen Kasuistik. Ein interessantes Bei
spiel dafür wie starre Grenzen dem Vorgehen des eng
lischen Fabrikinspektors gezogen sind, bringt der Be
richt unter der Überschrift „Temperatur“ . Die F. W. A. 
schreibt in S. 6 Massnahmen zur Einhaltung einer an
gemessenen Temperatur in den Arbeitsräumen vor. 
Nun gehört aber diese Vorschrift zu denen, die nach
S. 157 auf Mens Workshops (g) keine Anwendung fin
den. Die Fabrikinspektoren konnten daher den Klagen 
der Arbeiter in solchen Werkstätten (es handelte sich 
um W ollsortierereien) kein Gehör leihen, und die Leute 
mussten weiter unter der strengen Kälte leiden. Eine 
Ausnahme machten nur die Betriebe, in denen allein 
oder gemeinsam mit ändern Wollsorten „schedulet 
wools“ verarbeitet wurden, d. h. solche Wollsorten, die 
in dem Verzeichnis (schedule) zur regulation betreffend 
Wollsortierereien vom 12. Dezember 1905 als milz
brandverdächtig bezeichnet worden sind. Für Betriebe, 
die unter diese regulation fallen, gilt die Vorschrift, 
dass in allen Arbeitsräumen eine Temperatur von min
destens 10° C. herrschen muss!

Aus den Bemerkungen des Berichterstatters zum 
Kapitel „Unfälle“ ist folgendes zu entnehmen:

Die absolute Zahl der gemeldeten Unfälle hat zu
genommen, zur Hälfte lässt sich das nach Ansicht des 
Berichterstatters auf das Anwachsen der Industrie, zur 
ändern Hälfte auf die grössere Genauigkeit der Unfall
berichterstattung zurückführen. Besonders eingehende

Erhebungen sind im Jahre 1909 über die Unfälle in 
Baumwollspinnereien angestellt worden, einer Industrie, 
die für England bekanntlich grosse Bedeutung besitzt, 
ziemlich gleichförmige Verhältnisse aufweist und sich 
(grade durch besondere Unfallhäufigkeit auszeichnet. 
Aus den Tabellen ist ersichtlich, dass die tägliche Zahl 
der Unfälle für männliche und weibliche Arbeiter von 
Montag bis Freitag ansteigt und Sonnabend für die 
entsprechenden Stunden auf gleicher Höhe bleibt. Was 
die Tageszeit anbetrifft, so zeigt sich das Maximum 
der Unfallhäufigkeit für die Stunden von 10 bis 12 Uhr 
mittags. Nachmittags lässt die Zahl der Unfälle, be
sonders bei den Arbeiterinnen, nach. Über die Ver
teilung der Unfälle auf die verschiedenen Altersklassen 
gestatten die Tabellen kein Urteil, da die Zahlen der 
insgesamt beschäftigten Arbeiter für die einzelnen Jahr
gänge fehlen. Nach Art d tr deutschen berufsgenossen
schaftlichen Statistik sind dann endlich noch die an 
den verschiedenen Maschinen aufgetretenen Unfälle an
gegeben.

Die eben erwähnte grosse Ähnlichkeit der Be
triebsverhältnisse in den einzelnen Baumwollspinne
reien hat den Oberinspektor der North Western Divi
sion Mr. Bellhouse zu einer recht interessanten Arbeit 
(als Anhang zu seinem Bericht) über die Durchführung 
der Arbeiterschutzvorschriften in diesen Fabriken ver
anlasst. An dieser Stelle muss der Hinweis auf die 
Abhandlung genügen.

D e r  z u s a m m e n f a s s e n d e  B e r i c h t  d e s  
s t e l l v e r t r e t e n d e n  H a u p t i n s p e k t o r s  be
ginnt mit Erörterungen dienstlicher Verhältnisse, die 
hier übergangen werden können. Geklagt wird über 
die grosse Zahl anonymer Beschwerden, die den In
spektionen zugehen.

Bei der Besprechung der „industriellen Entwicke
lung“ wird auf die fortschreitende Verdrängung der 
Handarbeit durch Maschinenarbeit hingewiesen. Allein 
die Erzeugung von Elektrizität hat sich im letzten Jahre 
um ca. 100 000 PS. vermehrt. Dieser Mehrverbrauch 
mechanischer Energie kommt besonders den jugend
lichen Arbeitern zugute, die bisher noch viel am Blase
balg der Schmiede und mit ändern untergeordneten Ar
beiten beschäftigt wurden.

Bei Mühlenbetrieben findet auch in England der 
Sauggasmotor immer mehr Eingang. Das Vordringen 
der Maschinenarbeit hat in der Nahrungsmittelindustrie 
nach Ansicht des Berichterstatters, der man auf Grund 
der hiesigen Erfahrungen beipflichten kann, entschie
den zur Hebung der Reinlichkeit beigetragen. Im 
übrigen hat aber auch ganz allgemein das V er
ständnis für Sauberkeit zugenom m en; besonders 
in den grösseren Betrieben. Sämtliche Arbeitsräume 
sind mit Kalkanstrich versehen, der gemäss S. I der 
F. W. A. alljährlich erneuert wird. Geklagt wird über 
die scheussliche Angewohnheit der Arbeiter, auf den 
Fussboden der Arbeitsräume auszuspeien. Spucknäpfe: 
bleiben unbenutzt.

Für die Notwendigkeit guter Lüftung der Arbeits
räume scheint der englische Arbeiter im Durchschnitt 
eben so wenig Verständnis zu haben wie der deutsche. 
Meistens wurden sämtliche Fenster verschlossen vor
gefunden und die Luft erwies sich gegen Ende der Ar
beitszeit als heiss und stickig. In manchen Fällen war 
allerdings eine zugfreie Lüftung schwer durchführbar,
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es liegt dies z. T. wohl an der eigentümlichen Bauart 
der Fenster in England, bei denen sich Kippflügel mit 
seitlichen Schutzblechen, wie sie bei uns seit langem 
üblich sind, nicht anbringen lassen. Einer der Ober
inspektoren hat deshalb vor den Fensteröffnungen 
schräg gestellte Glasplatten befestigen lassen, die etwa 
die gleiche Wirkung erzeugen wie die hier üblichen 
Kippflügel. Mangelhafte Staubabsaugung gab vielfach 
zu Erinnerungen Veranlassung. Man fand Ventilatoren, 
die mit falscher Drehrichtung arbeiteten, also den Dunst 
zurückbliesen, statt ihn abzuführen. In einigen Fällen 
wurde die gleiche Beobachtung gemacht, die auf S. 69 
der Preussischen Jahresberichte der Reg.- und Gewerbe
räte für 1909 erwähnt ist, dass nämlich die Wirkung 
einer Dunsthaube aufgehoben wurde durch den Betrieb 
eines Ventilators, der zur Lüftung des gesamten Ar
beitsraumes dienen sollte und dessen Wirkung der Zug
wirkung der Dunsthaube grade entgegengesetzt war. 
Besonderer Wert wird auch in England sehr richtiger 
Weise auf die zweckmässige Bauart der Dächer grösser 
Fabrikräume gelegt, und zwar in dem Sinne, dass gar 
zu intensive Wirkung der Sonnenwärme durch die Be
dachung abgehalten werden soll. Von besonderer 
Wichtigkeit ist dies für die Textilbetriebe, die mit be
feuchteter Luft arbeiten müssen, weil in ihnen der Auf
enthalt bei hoher Temperatur unerträglich wird. Im 
allgemeinen wird ein weisser Anstrich der Dächer als 
Schutzmassnahme benutzt, doch hat sich neuerdings 
aueh eine besondere Bauart (cavity roof, Hohldach) ein
geführt, welche diesen Anstrich, der sich in regnerischen 
Zeiten schlecht bewährt, entbehrlich macht. Einige 
Fabriken stellen auch Wassersprengapparate auf den 
Dächern auf. (

Bezüglich der Unfälle vertritt dieser Berichterstat
ter den Standpunkt, dass ihre Zunahme z. T. auch auf 
die grössere Geschwindigkeit zurückzuführen ist, mit 
der die neueren Maschinen arbeiten. So z. B. hat die 
Einführung der Schnelldrehstähle eine beträchtliche Er
höhung der Tourenzahl der Drehbänke herbeigeführt. 
Bei einer schnell laufenden Maschine (wahrscheinlich 
Gasmotor) ereignete sich eine eigentümliche, den Tod 
eines Arbeiters verursachende Explosion durch Ent
zündung der mit Luft gemischten öldämpfe, die sich in 
dem geschlossenen Kurbelgehäuse befanden. Lehr
reich ist auch ein Unfall, der durch Entzündung eines 
offenen Petroleumbehälters veranlasst wurde, dessen 
Dünste durch den Glutauswurf eines nahe vorbei fah
renden Eisenbahnzuges entflammt wurden.

Grossen Teil der Schuld an den vielen Unfällen 
schiebt der Berichterstatter der Gleichgültigkeit und 
Fahrlässigkeit der Arbeiter zu. D er Oberinspek
tor der Northern Division hat im Berichtsjahre 1644 
Unfälle auf das genaueste untersucht; 373 Hessen sich 
auf das Fehlen von Schutzvorrichtungen oder unge
nügenden Schutz zurückführen. 552 beruhten auf Un
vorsichtigkeit oder unvorschriftsmässigem Verhalten der 
verletzten Personen. 676 waren unvermeidlich und bei 
43 Unfällen war die Schuldfrage zweifelhaft.

Unter der Überschrift „Industrielle Vergiftungen“ 
erwähnt der Bericht die auf die letzten 10 Jahre aus
gedehnten Untersuchungen des Medizinalinspektors Dr. 
Legge über B l e i v e r g i f t u n g e n .  Die Zahl der 
gemeldeten Vergiftungen hat um mehr als 50°/o abge
nommen. Das Verdienst hieran können fast ausschliess

lich diejenigen Fabrikationsarten in Anspruch nehmen, 
bei denen eine mechanische Absaugung des Staubes am 
Entstehungsort stattfindet. Beim Bleischmelzen dagegen 
und in den Gewerben, wo Bleifarben Verwendung fin
den, ist sogar eine Vermehrung der Krankheitsmeldun
gen zu verzeichnen, und dies, obgleich die Verwendung 
bleifreier Farben, wie von einigen Seiten berichtet wird, 
in stetiger Zunahme begriffen ist. Eigentümlicherweise 
hat die Zahl der auf Bleivergiftung zurückgeführten 
Todesfälle nicht abgenommen. Dr. Legge führt diese 
Erscheinung darauf zurück, dass die Arzte bei Per
sonen, die un anderen Krankheiten leiden und deren A b
leben durch eine Bleivergiftung nur b e s c h l e u n i g t  
wird, diese letztere als die ausschliessliche Todesur
sache anzugeben pflegen.

Besonders hervorgehoben sind die Untersuchungen 
von Dr. K. W. Goadby und Prof. Dr. Goodbody, wo
nach hauptsächlich die L u n g e n ,  mehr noch als der 
Magen, als Eingangspforte für Bleivergiftungen zu be
trachten sind. Viele Fälle der Bleivergiftung werden 
auf Sorglosigkeit und Unsauberkeit der Arbeiter zu
rückgeführt.

Symptome von Q u e c k s i l b e r v e r g i f t u n 
g e n  wurden bei Arbeitern gefunden, die in Patronen
fabriken mit der Verarbeitung von Knallquecksilber be
schäftigt waren. Ebenso bei- Arbeitern in einer Fabrik 
für elektrische Masse aus Quecksilber (offenbar Nor
malwiderstände). Das Härten der Zähne von Carden 
für Tuchfabriken geschieht durch Eintauchen in Queck
silber. Spuren dieses Metalls, die hierbei haften blei
ben und später verdunsten, sollen ebenfalls Queck
silbervergiftungen verursacht haben. Mehrere Ver
giftungen wurden in den Hutfabriken in Denton fest
gestellt. Einige der verarbeiteten Felle enthalten be
trächtliche Mengen von Quecksilbersalzen, aber sie 
sind vermengt mit anderen Fellen, und es ist daher sehr 
schwer, die Ursache der Vergiftung aufzufinden.

Bezüglich der M i l z b r a n d e r k r a n k u n g e n  
ist eine Steigerung sowohl in der Zahl der Krankheits
fälle als auch der Todesfälle festgestellt. Die Sterb
lichkeit ist zweimal so hoch unter denen, die die Krank
heit durch Infektion an Häuten erwarben als wo sie von 
der Beschäftigung mit infizierter Wolle herrührt, ob
gleich die Zahl der Fälle an sich geringer ist. Man 
erklärt dies daraus, dass die Kenntnis der Krankheit 
und der Notwendigkeit sofortiger ärztlicher Behandlung 
bei den mit der Bearbeitung von Häuten beschäftigten 
Personen lange nicht so verbreitet ist, wie bei den Woll- 
arbeitern. Der Oberinspektor des South Eastern Divi
sion erwähnt einen Fall, wo ein in einer Häutehandlung 
beschäftigter Arbeiter, bei dem gleich nach erfolgter 
Infektion die Krankheit festgestellt wurde, sich wei
gerte, in das Krankenhaus zu gehen und sich erst wie
der in Behandlung begab, als es für ärztliche Hilfe 
schon zu spät war. —

E k z e m e  a n  d e n  H ä n d e n  durch die Verwen
dung gewisser Arten von Öl wurden bei Arbeitern in 
Rollentabakfabriken und in Jutefabriken, wo das Ma
terial durch ö l weich gemacht wurde, festgestellt.

Aus dem Kapitel „ G e f ä h r l i c h e  G e w e r b e “ 
verdient erwähnt zu werden die Beschreibung einer 
Einrichtung, um die Giessdämpfe in M e ta l lg ie s s e -  
r e i e n abzuführen. Sie besteht aus einer Haube die 
über der Giesspfanne befestigt und mittels eines bieg
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samen Rohres mit einer Absaugeleitung in Verbindung 
gesetzt ist. Die Befürchtungen der Arbeiter, dass die 
Einrichtung das Gewicht der Giesspfannen erheblich 
vermehren und auch sonst hinderlich sein würde, haben 
sich in der Praxis nicht als stichhaltig erwiesen. Es ist 
jedoch erforderlich, dass die Haube unter starker Sauge
wirkung steht.

Die schlechten Zustände in manchen Kleinbetrieben 
der T ö p f e r e i i n d u s t r i e  führt eine der Inspek- 
torinnen darauf zurück, dass viele dieser Betriebe von 
einem Besitzer an den ändern übergehen, ohne dass 
auch nur einer der Inhaber mit genügendem Kapital 
versehen wäre, um gründlichere Reformen durchführen 
zu können. Arbeiter, die einige 100 Pfund erspart ha
ben, bemühen sich um den Ankauf solch einer „Fabrik“ 
und sind dann natürlich nicht in der Lage, ordnungs- 
mässige sanitäre Einrichtungen zu beschaffen.

In den M e t a l l s c h l e i f e r e i e n  von Birming
ham geschieht das Abdrehen der Schleifsteine durch
weg auf feuchtem Wege und zwar nach einer neuen 
Methode, bei der der Staub durch einen Strahl von 
Dampf und Wasser nach unten geblasen wird.

Mit dem vorstehend Gesagten ist der wesentlichste 
Inhalt der summarischen Übersicht des stellvertretenden 
Hauptinspektors erschöpft und somit auch das Wich
tigste aus den folgenden Einzelberichten wiederge
geben. Selbstverständlich enthalten diese Berichte, be
sonders derjenige des Medizinalinspektors und des In
spektors für gefährliche Gewerbe, noch mancherlei in
teressante Beobachtungen, darunter allerdings auch viel 
Bekanntes. Hierauf näher einzugehen, verbietet leider 
der zur Verfügung stehende Raum.

F. Albrecht.

Bücher- und Zeitschriftenschau.
I. Gesetzgebung, Verordnungen, Enstscheidungen usw.

30. F u s s b o d e n  i n  S t a a t s g e b ä u d e n .  
Min. Bl. d. Hand. u. Gew. Verw. 1911 S. 244. Erlass 
des Handelsministers über die Anweisung des Mi
nisters der öffentlichen Arbeiten für die Behandlung 
und Reinigung der Fussboden in Staatsgebäuden.

* Bl.
31. W e s e n t l i c h e  Ä n d e r u n g e n  d e r

D a m p f k e s s e l .  Min. Bl. d. Hand. u. Gew. Verw. 
1911 S. 249. Der Einbau eines Wasserumlaufappa
rates, bei dem der Wasserspiegel im Dampfkessel 
innerhalb der das Flammrohr dicht überdeckenden 
Haube unter den festgesetzten niedrigsten Stand ge
senkt wird, kann nicht ohne erneute Genehmigung ge
duldet werden. Bl.

32. D a m p f f ä s s e r  i n K n o c h e n m ü h l e n
u n d  A b d e c k e r e i e n .  Erl. d. Min. f. H. u. Gew. I 
vom 13. Juni 1911. Min. Bl. d. Hand. u. Gew. Verw. 
1911 S. 249. Bl.

33. W a s s e r s t a n d s v o r r i c h t u n g e n .  Erl.
d. Min. f. H. u. Gew. vom 27. Juni 1911. Min. Bl. d. 
Hand. u. Gew. Verw. 1911 S. 252. Schwimmer dürfen 
nicht als „geeignete“ Wasserstandsvorrichtungen im 
Sinne des § 5 der allgemeinen polizeilichen Bestim
mungen über die Anlegung von Landdampfkesseln vom
17. 12. 08 angesehen werden. Bl.

34. K r a n k h e i t e n  d e r  A r b e i t e r  i n

T i s c h l e r e i e n  u n d  S ä g e w e r k e n .  Min. Bl. 
d. Hand. u. Gew. Verw. 1911 S. 257. Erlass d. Min. 
f. H. u. G. mit Gutachten des Präsidenten des Kaiserl. 
Gesundheitsamtes über Hautentzündungen, die bei der 
Verarbeitung fremdländischer Hölzer beobachtet wur
den. Bl.

II. Gewerbehygienische Abhandlungen allgemeiner Art usw.
29. V i e r  V e r g i f t u n g e n  m i t  P h o s p h o r 

w a s s e r s t o f f .  Von Dr. van Bever, Gerichtsarzt in 
Antwerpen. Arch. intern, d. med. leg. 1910 I, 4. Nach 
Ztschr. f. Med. Beamte 1911 S. 389. Bei der Obduk
tion der Leichen wurde in dem Blute Phosphorwasser
stoff gemischt mit etwas Arsenwasserstoff gefunden. 
Die Phosphorwasserstoffbildung im unteren Schiffs
räume dürfte auf Ferrosilizium zurückzuführen sein.

Bl.
30. Ü b e r  d a s  V e r h a l t e n  v o n  G u s s  - u n d  

S c h m i e d e r o h r e n  i n W a s s e r ,  S a l z l ö s u n 
g e n  u n d  S ä u r e n .  Von O. Kröhnke. 122 S. 8°. Mit 
60 Abb. Verl. v. R. Oldenburg, München u. Berlin 1911.

31. D ie  g e w e r b l i c h e n  V e r g i f t u n g e n  
m i t  B e n z o l  u n d  s e i n e n  D e r i v a t e n  u n d  
i h r e  F r ü h d i a g n o s e .  Sonder-Abdr. a. d. Deutsch. 
Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspfl. 1911, S. 225. 
Von Dr. Fritz Curschmann (Greppin-Werke). Verf. 
gibt unter Benutzung der Arbeiten von Lehmann, Le
win, Brat, Rambousek, Santesson u. a. sowie auf Grund 
eigener Untersuchungen und Erfahrungen ein zusam
menhängendes Bild dieser Vergiftungen. Die Aufnahme 
des B e n z o l s  in den Körper erfolgt in Dampfform, 
besonders gefährlich sind die warmen Dämpfe. Die 
Aufnahme durch die Haut spielt, zumal bei der Eigen
schaft des Benzols, fettige Substanzen zu lösen, eine 
grosse Rolle. Die Disposition zur Vergiftung ist in
dividuell sehr verschieden. Nach dieser und der auf
genommenen Menge weist das Symptomenbild grosse 
Variationen auf;, bei Einatmung kleinerer Mengen 
rauschartige Zustände, bei grösseren Mengen Er
brechen, Cyanose, Lähmungen, Krämpfe, bei mehr 
chronischen Erscheinungen ähnlich dem Morb. macul. 
Werlhofi, besonders bei jugendlichen weiblichen Per
sonen sehr profuse Blutungen zur Zeit der Menstruation. 
Es muss das Benzol zunächst als ein Nervengift ange
sprochen werden, dem aber auch Wirkungen grob 
anatomischer Art zugeschrieben werden müssen. Die 
Diagnose wird sich meistens schon aus der Beschäf
tigung der Betroffenen leicht herleiten lassen. Jeden
falls muss nach den Beobachtungen des Verf. bei Ar
beitern, die mit Benzol beschäftigt sind, ein auffälliges 
Sinken des Hämoglobingehaltes zur Vorsicht mahnen. 
Ganz besondere Beachtung muss dem Auftreten von 
Hautblutungen geschenkt werden. Die Prophylaxe er
gibt sich von selbst. Auf der einen Seite Vorkehrungen, 
die den Austritt von Dämpfen in den Arbeitsraum ver
hindern, gute Ventilation desselben, grösste Vorsicht 
bei Reinigung oder Reparatur von Benzolgefässen. 
Andererseits sind die strikte Durchführung grösster 
Reinlichkeit, das Verbot des Alkoholtrinkens und vor 
allem ärztliche Überwachung der Arbeiterschaft nötig. 
Therapeutisch kommt neben der sofortigen Entfernung 
aus dem Arbeitsraum und der Zufuhr frischer Luft, die 
Einatmung von Sauerstoff in Betracht. Gute Dienste
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leisten auch kalte Übergiessungen, das Einflössen von 
Milch und späterhin eine reichliche Mahlzeit. Ein 
Spezifikum gegen das Gift besitzen wir noch nicht. — 
Die aus dem Benzol gewonnenen N i t r o v e r b i n 
d u n g e n  ■— Nitrobenzol, Binitrobenzol, Chlornitro
benzol, Binitrochlorbenzol — spielen toxikologisch eine 
weit grössere Rolle. Die gewerblichen Vergiftungen 
kommen gewöhnlich durch Einatmung flüchtiger 
Dämpfe und vor allem wohl durch R e s o r p t i o n  
v o n  d e r  H a u t  a u s  zustande. Die Resorption der 
Gifte innerhalb des Körpers erfolgt vom Darm aus 
und ist um so rascher, je leerer der Darm. Alkohol 
begünstigt schon in geringen Mengen die Aufnahme. 
Die Gifte besitzen die Fähigkeit, den Fettüberzug der 
Haut zu lösen und so in die Blutbahn einzudringen. 
Dabei wirkt in erster Linie eine starke Schweissbildung 
und die mit ihr einhergehende Erweichung der Haut 
fördernd. G e f ä h r l i c h  i s t  e s  d a h e r ,  d i e  
H a u t  m i t  C h l o r k a l k  z u  r e i n i g e n .  Schlechte 
Schlafräume, Mangel an frischer Luft wirken ebenfalls 
disponierend, da dem Körper die notwendige Entlüf
tung von etwa aufgenommenen Giften erschwert wird. 
Daher stellen sich auch in schwülen, heissen Tagen 
leichter Vergiftungen ein. Die Symptome sind ver
schieden je nach der Menge des aufgenommenen Giftes 
und der Häufigkeit, mit der die Aufnahme geschah. Bei 
leichter Vergiftung zeigen sich rauschartige Zustände, 
Beklemmung, leichter Tremor, bei stärkerer Bewusst
losigkeit, graublaue Verfärbung mit einem Stich ins 
Gelbliche, Dyspnoe, Zittern, Krämpfe, Coma, Exitus. 
Nach den gemachten Beobachtungen werden die Nitro
verbindungen als reine Blutgifte bezeichnet, alle Symp
tome lassen sich unschwer so erklären. Dass Reizungen 
der Blase und sekundär Tumoren auftreten können, er
scheint Verf. zweifelhaft. Es sind von keiner Seite Urin
beschwerden beobachtet worden, ebensowenig, wie man 
Tumoren bei Arbeitern der Nitrierräume je gesehen hat.
— Unter der Gruppe der Reduktionsprodukte, d e r  A m i 
d o v e r b i n d u n g e n ,  steht das A n i l i n  an erster 
Stelle. Toxikologisch spielen dieselbe Rolle Nitranilin, 
Phenylendiamin, Toluilendiamin u. a. m. Die Auf
nahme in den menschlichen Körper erfolgt ebenfalls 
in Dampfform oder in Staubform durch die Lunge, 
durch den Verdauungskanal oder durch die Haut. Wie 
bei den Nitrokörpern wird die individuell verschieden 
starke Disposition erhöht durch schlechte Ernährung, 
Organerkrankungen, besonders des Herzens, Exzesse 
jeder Art, Alkoholgenuss, warme, feuchte Witterung, 
intensive Schweissbildung. Peinliche Sauberkeit, 
reichlicher Milch-, auch Wassergenuss erhöht anderer
seits die Widerstandsfähigkeit gegen die Amidover
bindungen. In leichten Fällen zeigten sich Eingenom 
mensein des Kopfes, leichte Cyanose, in schweren 
schwarzblaue Verfärbung, Sehstörungen, blutiger Harn, 
Convulsionen. Als erstes Symptom, das allen än
dern um Tage vorauseilt, wird eine deutliche Ab
nahme des Hämoglobingehaltes und eine Erhöhung 
des Blutdruckes bezeichnet. Nach Verf. ist jeder 
Arbeiter derartiger Betriebe, dessen Hämoglobinge
halt bei Ausschluss sonstiger Erkrankungen um etwa 
20°/0 gesunken ist, bedroht. Auch ein Ansteigen des 
Blutdruckes mit Pulsverlangsamung ist besonders zu 
beachten. Auffallend ist auch das Auftreten von 
Blasentumoren bei Anilinarbeitern meist in der Frank

furter Gegend, das aber noch nicht völlig aufgeklärt 
erscheint. Die Frühdiagnose, die für den Fabrikarzt 
das Wichtigste ist, wird nach Verf. vor allem in dem 
Blutbefund begründet sein müssen, da die Amidokörper 
zunächst auf das Blut verändernd einwirken. — Zum 
Schlüsse stellt Verf., nachdem er die gewerbehygie-j 
nischen Massnahmeri noch kurz gestreift hat, folgende 
Leitsätze auf:

1. Benzol und seine Derivate sind Gifte, und zwar 
wirken die Rohprodukte, Benzol und seine Homo
loge als Nervengift mit Nebenwirkungen grob
anatomischer Art, die Nitro- und Amidoverbindun
gen als reine Blutgifte; im speziellen sind die 
Nitroverbindungen als Blutkörperchen lösend, die 
Amidoverbindungen als Methämoglobinbildner auf
zufassen.

2. Durch geeignete Prophylaxe sind die dem Arbeiter 
drohenden Gefahren, wenn auch nicht ganz zu be
seitigen, doch auf ein Minimum zurückzuführen.

3. Neben geeigneter Einrichtung des Betriebes wird
diese Prophylaxe einmal in der toxikologischen 
Untersuchung neuer Produkte vor ihrer fabrika
torischen Herstellung und in der ständigen gesund
heitlichen Überwachung durch einen Fabrikarzt zu 
suchen sein. F.
Vergl. auch VIII, 90, IX, 31.

III. Gewerbeaufsicht.
Vergl. auch I, 31, 32, 33, 34.

IV. Bauliche Einrichtung, Lüftung, Heizung, Feuerschutz.
35. P r o t o k o l l e  ü b e r  B r a n d p r o b e n  m i t  

D a c h d e c k u n g s m a t e r i a l i e n .  Aufgenommen 
von der Technischen Kommission des österreichischen 
Feuerwehr - Reichsverbandes. Die Fabriksfeuerwehr 
XVIII. Jahrgang No. 9, S. 35. Als Versuchsobjekt diente 
ein Dach, das mit folgenden Materialien gedeckt war: 
Flachziegel, Falzziegel, Kunstschiefer (Eternit), Natur
schiefer, Zementplatten, Eisenblech und Dachpappe. 
Zur Erzeugung -der erforderlichen Hitze wurde in der 
Mitte des Brandobjekts, und zwar in der ganzen Länge 
desselben ein mit Petroleum durchtränkter Holzstoss 
zur Entzündung gebracht.

Das Resultat war folgendes: Zunächst zerspringt 
der Naturschiefer, alsdann bildet sich in den Zement
platten- und in dem Falzziegelfeld ein Loch. Das Dach
pappenfeld gerät in Brand und etwa 20 Minuten nach. 
Eintritt des Vollfeuers stürzen die beiden Ziegelfelder 
sowie das mit Naturschiefer und das mit Zementplatten 
bedeckte Feld vollständig ein. Nur das Kunstschiefer
und das Eisenblechfeld haben ihren Zusammenhang 
nicht verloren. Der betreffende Kunstschiefer (Eternit) 
wird hergestellt durch die Eternitwerke Ludwig Hat- 
schek in Schöndorf bei Vöcklaburg (Österreich).

S.
36. Z u r  F e u e r s i c h e r h e i t  g r ö s s e r  G e 

b ä u d e .  Von Dr. L. Sofer-Wien, Zeitschr. für Sama
riter- und Rettungswesen XVII. Jahrgang No. 11 S. 86. 
Der Aufsatz bietet in bautechnischer Hinsicht nicht 
viel Neues, soweit Fabrikgebäude in Frage kommen. 
Die besprochenen Rettungsvorrichtungen dürften da
gegen ein weiter gehendes Interesse in Anspruch neh
men. So wird eine Einrichtung erwähnt, die das Aus
sehen eines Kranes hat, der an Fenster- oder T ür
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fü llu n g e n  in H a k en  e in g e s e tz t  w ir d  un d  an d em  der zu  
R e tte n d e  s ic h  m itte ls  e in e s  D r a h ts e ile s  la n g sa m  u n d  
s ic h e r  h e r a b lä sst . D ie  D e u ts c h e  R a h m e n le ite r g e se ll
s c h a f t  bau t R e ttu n g sle iter n , d ie  für g e w ö h n lic h  am  
ä u s se r e n  G eb ä u d e  n ic h t s ic h tb a r  s in d , so n d e rn  erst im  
M o m en te  der G efah r  durch  D r eh en  an  e in er  K urbel in 
irg e n d  e in em  S to c k w e r k  v o n  jed em  G e s c h o s s  h eru n ter
g e la s se n  w e rd en  un d  e in en  u n u n terb ro ch en en  W e g  h e r 
ste lle n .

A uch d ie  L eiter  „ D e s c e n d o r “ d e s  R h e in isc h e n  
E ise n w e r k s  ist für g e w ö h n lic h  u n sich tb a r . D ie  e in z e l
nen  L e ite r s tü c k e  l ie g e n  n e b e n  d en  F en stern  in e in em  
M a u e rsch litz , a u s  w e lc h e m  s ie  im  F a lle  der G efah r  
durch  e in e  s e n k r e c h te  W e lle  m it K u rb elan trieb  h erv o r 
g e sc h o b e n  w e rd en . G le ic h z e it ig  k lap p t a u s  jed er  E ta g e  
e in  s ta r k e s  E ise n b le c h  herunter u n d  b ild e t  e in  A u str itts 
p o d e s t .  S .

3 7 . A r b e i t e r s c h u t z  i n  g e w e r b l i c h e n  
B e t r i e b e n .  S c h u ltz e , K gl. G e w e r b e in sp e k to r . S o z .  
T e c h n . 1911, S . 2 6 8 . B l.

V erg l. a u ch  I, 30 .

V. Luftverderbnis und Luftreinigung.

VI. Dampfkessel, Motoren, maschinelle Einrichtungen usw.
4 5 . D i e  n e u e  A x e r - F e u e r u n g .  V on  Ing.

F . G e o r g iu s . Z tsch r . f. D a m p fk . u . M a sch . B etr . 1911,
S .  2 0 8 . B e sc h r e ib u n g  der F eu eru n g  u n d  A n g a b e  v o n  
V e rsu c h sre su lta te n . B l.

46 . N e u e  S i c h e r h e i t s v o r r i c h t u n g e n
f ü r  H a n d w i n d e n .  V o n  Ing. G rey , S ü d e n d e -B e r 
lin . S o z . T e c h n . 1911 S . 2 6 9 . B l.

4 7 . W e l c h e  E r f a h r u n g e n  s i n d  m i t  d e m
P e r m u t i t v e r f a h r e n  g e m a c h t  w o r d e n ?  
Z tsch r . f. D a m p fk .-  u . M a sc h .-B e tr . 1911, S . 125 ff. A b 
d ru ck  e in e s  v o n  D irek to r  H illig e r  au f der 40 . D e le g ie r 
t e n -  un d  In g en ieu r  -  V ersa m m lu n g  d e s  In tern a tio n a len  
V e rb a n d es  der D a m p fk e s se l-Ü b e r w a c h u n g s -V e r e in e  e r 
s ta tte te n  B e r ic h te s  ü b er  d a s  P erm u titv er fa h ren  m it der  
s ic h  d aran  a n s c h lie s se n d e n  D is k u s s io n . B l.

48 . A u s  d e n  E r g e b n i s s e n  u n s e r e s  V e r 
e i n s  i m  J a h r e  1910 . Z tsch r . d . B a y er . R ev . V er 
e in s  1911 S . 75 . D er  B erich t u m fa sst  d ie  T ä t ig k e it  der  
S ic h e r h e itsa b te ilu n g , der w ir tsc h a ft lic h e n  u n d  der e le k 
tr o te c h n isch en  A b te ilu n g . In der S ic h e r h e itsa b te ilu n g  
w e r d e n  d ie  D a m p fk e sse l u n d  D a m p fg e fä s se  n a ch  fo l
g e n d e n  G e s ic h tsp u n k te n  b e h a n d e lt:  B e tr ie b sn a c h lä s s ig 
k e iten , V err o stu n g e n , B eu len , R is s e  un d  U n d ich th e ite n .  
Im  A n sc h lu s s  h iera n  w e rd en  d ie  A z e ty le n a n la g e n  und  
S p r in k le r a n la g e n  b e h a n d e lt .  D i e  w ir t s c h a f t l ic h e  A b 
te ilu n g  u m fa sst D a m p fk e s se l ,  D a m p fm a sc h in e n , M a lz 
d arren  u n d  V e r s c h ie d e n e s . D ie  e le k tr o te c h n isc h e  A b 
te ilu n g  is t  in fo lg e n d e  U n terg ru p p en  g e te i lt :  D u r c h 
s c h la g e n  v o n  M a s c h in e n , O x y d ie r e n  v o n  O -L eitern , E x 
p lo s io n s fä h ig k e it  v o n  E ss ig sä u r e d ä m p fe n , S p a n n u n g s
s ic h e r u n g e n  b e i K reu zu n g en  v o n  H o c h -  u n d  N ie d e r 
sp a n n u n g sa n la g e n , B litz sc h u tz , F er n sp r ec h le itu n g en ,  
K u r zsch lu ssv o r r ic h tu n g , H o c h sp a n n u n g s le itu n g e n  au s  
v e rz in k te m  E isen d ra h t u n d  e in ig e  b e so n d e r e  E n t
s te h u n g s u r sa c h e n  v o n  B rä n d en  in e le k tr isc h e n  A n 
la g e n . D ie  V e rö ffe n tlich u n g  des. rü h rigen  V e r e in s  b ie te t  
in  k n a p p er  F orm  e in e  s o lc h e  F ü lle  in te re ssa n ten  M a 

te r ia ls , d a s s  e s  in e in em  ku rzen  R eferat n ich t b e w ä lt ig t  
un d  nur d eren  S tu d iu m  e m p fo h len  w e rd en  kann.

B l.
V erg l. a u ch  I, 31 , 3 2  u. 33 .

VII. Sanitäre Betriebseinrichtungen. Ausrüstung des 
Arbeiters.

19. D e r  S a m a r i t e r .  V on  I. B lu m e . H eft 1: 
L eitfa d en . H eft 2 :  A b b ild u n g en . K arlsruh e 1911.
G . B r a u n sch e  H o fb u ch d ru ck ere i. P r e is  kart. 1 M k. 
W ird  in der M ü n ch , m e d . W o c h e n sc h r . g ü n st ig  b e 
sp ro c h e n . F .

VIII. Bergbau, Metallgewinnung und Metallverarbeitung.
87 . K u p f e r s t e i n - E x p l o s i o n e n .  V on  

S m ith . C h em . Z tg . C h. T . R ep . 1911 S . 2 9 2 . N a c h  
E n g. a. M in . Journ. 1911, B d . 91 , S . 7 5 4 . F.

88. A n z e i g e v o r r i c h t u n g  f ü r  S p r e n g -  
s c h ü s s e .  V on  W a lter  P la tz er  in  H ö c k lin g se n  b e i 
H em er i. W . D . R. P . 2 3 4  5 3 4 . Kl. 78  e . F.

89 . N y s t a g m u s  d e r  B e r g l e u t e .  V o n  E .
F reun d  (K a rb itz ). D . m ed . W o c h e n sc h r . 1911 S . 1096. 
N a c h  P ra g . m ed . W o c h e n sc h r . N o . 21 . U n ter  3 7 0  A r
b e itern  v e r sc h ie d e n e r  G ru b en  fa n d en  s ic h  d u rch sch n itt
l ic h  5 7 2 °/0 m it N y s ta g m u s . V erf. sp r ich t der g e s te ig e r 
ten  E rregb ark eit d e s  N e r v e n s y s te m s  e in e  w ic h t ig e ,  
ä t io lo g is c h e  R o lle  zu . F.

9 0 . Ü b e r  t ö d l i c h e  V e r g i f t u n g e n  d u r c h
E i n a t m u n g  u n t e r s a l p e t e r s a u r e r  G a s e .  
V o n  P ro f. D r . W . R ise l. V ierte lja h ressch r . f. ger . M ed . 
1911 B d . XLI, H eft  1. N a ch  Z tsch r . f. M ed . B e a m te
1911 S . 3 8 8 . E in  32  jähriger  g esu n d er  A rb e iter , der se it  
3 Jahren s tä n d ig  b e i der A rb eit (B e iz en  v o n  M eta lle n )  
D ä m p fen  v o n  sa lp e tr ig e r -  un d  U n ter sa lp e ter sä u re  a u s 
g e s e tz t  w a r , erk ran kte, a ls  er e in e s  T a g e s  lä n g er  in  d ie 
se r  A tm o sp h ä r e  b e sc h ä ft ig t  w a r , auf dem  H e im w e g e  
m it A tem n o t, B lu th u ste n , g ro sä er  S c h w ä c h e  un d  sta rb  
n a ch  13 S tu n d en  im  K om a. S e k tio n sb e fu n d . D ie  A r
b e it  en th ä lt a u sse rd em  e in e  sy s te m a tis c h e  B e sp r e ch u n g  
der V erg iftu n g  an  H an d  der L iteratur. B l.

IX. Industrie der Steine und Erden.
31 . Z u r  F r a g e  d e r  B l e i g e f a h r  i n  d e r

K e r a m i k .  V on  P ro f. D r . W . v o n  G in tl u n d  P riv . 
D o z . D r. R a m b o u se k . C o n co r d ia  1911 S . 3 11 . Z u sa m 
m e n ste llu n g  der w ic h t ig s te n  A n g a b e n  in der n eu eren  
L iteratur üb er  d a s  V o rk o m m en  v o n  B le iv e rg iftu n g en  in  
k e ra m isch en  B e tr ieb en . B l.

3 2 . S c h u t z m a s s n a h m e n  f ü r  G l a s h ü t 
t e n a r b e i t e r .  V o n  Ing. K. H au ck , k. k. G e w e r b e 
in sp ek to r  in  W ien . S o z . T e c h n . 1911 S . 261 . B l. ■

V . ' ' . ' ' >

X. Chemische Industrie, Sprengstoffindustrie, Gas
erzeugung, Seifen, Fette, Öle usw.

45 . D i e  H e r s t e l l u n g  v o n  Z e l l u l o i d 
l a c k e n .  B ea rb . n a c h  d er  P a ten tlitera t, v . D r . M . 
S c h a ll in H a le n se e . K u n ststo ffe  1911 S . 201 .

46 . Ü b e r  E r d u n g  v o n  P u l v e r a r b e i t s 
m a s c h i n e n .  V on  A . V o ig t in  G ie s s e n . Z e itsch r . 
f. d . g e s .  S c h ie s s -  u . S p r e n g s to ffw . 1911 S . 2 0 4 . E in e  
E rd u n g  der A p p aratu r  em p fieh lt  s ic h , a lle r d in g s  nur,
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w e n n  a lle  M eta llte ile  der A p paratur le iten d  u n ter e in 
an d er  v erb u n d en  w erd en . F.

47 . G e i s t e s k r a n k h e i t  i n f o l g e  S c h w e 
f e l k o h l e n s t o f f v e r g i f t u n g .  V on  K re isa ss .  
A rzt D r . M ö lle r -S a a r b r ü c k e n . Z tsch r . f . M ed . B ea m te
1911 S . 2 9 7 . S e it  der M itte  d e s  v o r ig e n  Jahrhu nd erts  
s in d  S c h w e fe lk o h le n sto ffv e r g iftu n g e n  b ek a n n t. In 
D e u tsc h la n d  ist  e in  b e m erk en sw erter  R ü ck g a n g  der E r
k ra n k u n g sfä lle  zu  v e rz e ic h n e n , se itd e m  d ie  S c h u tz m a s s 
r eg e ln , d ie  d ie  B u r d e sr a tsb ek a n n tm a c h u n g  v o m  1. M ärz  
1902 v o r sc h r e ib t, d u rchgefüh rt s in d . N e u e r d in g s  s in d  
a u ch  V e rg iftu n g sfä lle  in  K u n stse id en fa b r ik en  v o r g e k o m 
m en . H a u p tsä ch lic h  b rin g en  d ie  e in g ea tm e ten  S c h w e 
fe lk o h le n sto ffd ä m p fe  d ie  s c h ä d lic h e  W irk u n g  hervor  
u n d  w irk en  im  w e se n tlic h e n  auf d a s  N e r v e n sy s te m  e in . 
In s c h w e r e n  F ä llen  treten  P a r e se n  un d  L äh m u n gen  e in , 
d ie  am  h ä u fig s te n  d ie  E x te n so r e n  der u n teren  E x tr em i
tä t b e tre ffen . G le ic h z e it ig  w e rd en  g e w ö h n lic h  s e n s ib le  
S tö r u n g en , P a rä s th e s ien  un d  A n ä sth e s ie n , b e so n d e r s  
an den  S p itz e n  der Z eh en  u n d  F in g er  b e o b a c h te t .  
L eich tere  p s y c h is c h e  S tö ru n g en  k ö n n en  unter U m s tä n 
d en  sc h o n  n a ch  w e n ig e n  T a g e n  der B e sc h ä ft ig u n g  m it 
dem  V u lk a n is ieren  a u ftreten . D ie  A rb e iter  w e rd en  
le ich t re izb a r  o d e r  rü h rse lig ;  a n d ere  w ie d e ru m  sin d  
d ep rim iert o d er  g le ic h g ü lt ig . V ie lfa ch  z e ig t  s ic h  auch  
e in  a u ffa llen d er  W e c h se l in der S tim m u n g . M an ch m al 
w ird  ü b er A b n a h m e d e s  G e d ä c h tn is se s  g e k la g t . D u rch  
W e c h se l  in  der B e sc h ä ft ig u n g  w e rd en  d ie s e  le ich teren  
S tö r u n g en  z ie m lic h  sc h n e ll b e s e it ig t .  E in e  e tw a s  
sc h w e r e r e  Form  ist  der S c h w e fe lk o h le n s to ffr a u sc h , der  
a l ls e i t ig  a ls  e in e  d irek te  F o lg e  der V erg iftu n g  anerkann t 
is t . Er s te llt  s ic h  g e w ö h n lic h  im  B e g in n  der V erg iftu n g  
e in . F erner s in d  ra u sch ä h n lich e  Z u stä n d e  b e sc h r ieb en  
w o r d e n , d ie  a lle r d in g s  sc h o n  m eh r den  C h arak ter v o n  
to x is c h e n  D ä m m e rz u stä n d en  h a tten . H ierb e i is t  e in  u n 
w id e r ste h lic h e r  W a n d er tr ieb  b e so n d e r s  ch a r a k te r istisc h . 
A u sg e sp r o c h e n e  P sy c h o se n  s in d  b e i ch ro n isch er  S c h w e 
fe lk o h le n sto ffv e r g iftu n g  e in  s e l te n e s  E re ig n is . In der  
A b h a n d lu n g  w e rd en  d ie  P s y c h o s e n  n o ch  e in er  e in 
g e h e n d e r en  B e sp r e c h u n g  u n ter z o g en . B l.

4 8 . D i e  A m m o n s a l p e t e r f a b r i k  i n  N o 
t o d  d e  n . V on  F. A . B üh ler in G r o ss  -  L ich ter fe ld e . 
„ D ie  c h e m isc h e  In d u str ie“ u. Z e itsch r . f. d. g e s .  S c h ie s s -
u , S p r e n g s to ffw e s . 1911 S . 2 17 . B e sc h r e ib u n g  der A n 
la g e  u. d e s  B e tr ie b e s  m it A b b . F .

V e r g l .  a u c h  II, 3 1 .

XI. Textilindustrie, Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe.
31 . M a sc h in e  zum  ö f fn e n  un d  R e in ig en  v o n  F a sern , 

zum  E n t s t a u b e n  v o n  L u m p e n  u s w . m it m e h 
reren , n a ch e in a n d er  a n g eo rd n eten  T ro m m eln  und v e r 
s te llb a re n  V e rsch lu ssp la tten  z w isc h e n  den  T ro m m eln . 
V on  John , F ra n cis  W h ite  in B ra d fo rd , E n g l. D . R. P . 
N o . 230  9 7 2 . L e ip z . M on. Seh r . f .  T e x t .  Ind. 1911. 
S p e c . N o . 2 , S . 65 . M it A b b .

XII. Papierindustrie, polygraphische Gewerbe.
13. N e u e s  V e r f a h r e n ,  u m  d e n  G e r u c h  

d e r  S u f a t f a b r i k e n  z u  b e s e i t i g e n .  D er  
P a p ier fa b r ik a n t 1911, S . 6 04 . In d ie  A b g a se  der S u lfa t
z e llu lo se fa b r ik en  w e rd en  H a lo id e , O zo n , W a s s e r s to f f 
su p e r o x y d  o d e r  S ä u rev erb  in d ü n g en  v o n  H a lo id e n  o d er  
S tic k s to ff  ( ? )  e in g efü h r t, d ie  m it den  M erk ap tan en  der

A b g a se  g e r u c h lo se  P ro d u k te  b ild en . V or  dem  A u s 
tritt in d ie  A tm o sp h ä r e  w e r d e n  d ie  A b g a se  e v en tu e ll  
n o c h  durch  W a sc h e n  m it W a ss e r  o d e r  w a sse r h a lt ig e n ,  
am  b e s te n  a lk a lisch en  L ö su n g e n  k o n d e n s ie r t. B l.

XIII. Lederindustrie, Industrie der Holz- und Schnitzstoffe, 
Zelluloid usw.

17. I n f e k t i o n s -  u n d  D e s i n f e k t i o n s 
f r a g e n  i n  R o s s h a a r s p i n n e r e  i e  n  u n d  
G e r b e r e i e n .  V o n  D r. m ed . H o ltz m a n n -K a r lsr u h e . 
C o n co r d ia  1911, S . 2 8 8 . B l.

18. E i n  u n s c h ä d l i c h e s  D e s i n f e k t i o n s 
v e r f a h r e n  f ü r  m i l z b r a n d i n f i z i e r t e  H ä u 
t e  u n d  F e l l e .  V on  A . S c h a tte n fr o h -W ie n . M ü n ch .  
M ed . W o c h e n sc h r . 1911 S . 1258 . D ie  F e lle  w e r d e n  b e i  
40° C . 6  S t. in e in er  P ic k e lf lü ss ig k e it  v o n  1 °/0 S a lz 
sä u r e  u n d  8 ° /0 K o c h sa lz  o d er  auch  b e i g e w ö h n lic h e r  
T em p era tu r  (2 0 — 2 2 °) 2 T a g e  in e in er  L ö su n g  v o n  2 °/0 
S a lz sä u r e  und  10°/o K o ch sa lz  g e h a lten . E in g e h e n d e ,  
e r fo lg re ich e  V e rsu c h e  m it Z ie g e n -  u n d  L a m m fellen  
lie g e n  v o r . F.

V e r g l .  a u c h  I, 3 4 .

XIV. Sonstige Industriezweige.
32 . D i a s  K o l l o i d r e i n i g u n g s v e r f a h r e n

f ü r  d i e  A b w ä s s e r  d e r  B r a u e r e i e n .  P r o f .  
D r. R o h la n d , S tu ttg a rt. Z e itsch r . f. a n g e w . C h em . 1911
S . 1051, n a ch  Z . g e s .  B r a u w e se n . D u rch  T o n  w e rd en  
a b so rb ie r t K o llo id e , ö l e ,  F e tte , S e ife n , S tä rk e , D e x tr in ,  
T a n n in , G ly cer in , p f la n z lic h e  u. t ie r is c h e  A lb u m in e , 
C a se in e , F a rb sto ffe  u s w . B ish er  w u rd en  n a ch  d em  V er 
fah ren  A b w ä ss e r  v o n  S p in n e r e ien , d ie  fe tte  S to f fe  u. 
s t ic k s to ffh a lt ig e  S u b s ta n z e n  e n th ie lte n , d ie  sa u re n  W ä s 
se r  v o n  P a ra ffin fa b r ik en , d ie  A b w ä ss e r  v o n  P a p ie r 
fab r ik en  und h ä u s lich e  A b w ä ss e r  g e r e in ig t. D e r  a u s  
der  G ru be k o m m en d e  T o n  w ir d  m it d em  W a ss e r  durch  
R ü h rw erk e  v e rm isc h t. 10 0 0 0  k g  T o n  k o s te n  e tw a
8 0  M k. D e r  im p rä g n ier te  T o n  w ird  a ls  D ü n g e m itte l  
v e r w e n d e t . V erf. hä lt d a s  V erfah ren  a u ch  für B r a u e re i
a b w ä sse r  g e e ig n e t . F .

33 . D i e  U n f a l l v e r h ü t u n g  i n  R u n d k ä s e 
r e i e n .  V on  D ip l. Ing. W . G ärttn er, S tu ttg a rt. S o z .  
T e c h n . 1911 S . 2 5 4 . .  ̂ B l.

S . a u ch  XII, 13.

XV. Anwohnerschutz. Abwässer, Abfallstoffe usw.

XVI. Verschiedenes.
14. U n g l ü c k s f ä l l e  d u r c h  B e n z i n  i m  

J a h r e  1910 . Z e itsch r . f. D a m p fk .-  u . M a sc h .-B e tr .
1911, S . 2 1 0 . In e in er  S ta t is t ik  der c h e m isc h e n  F ab rik  
G r ie sh e im -E le k tr o n  w e r d e n  215  U n fä lle  d u rch  B en z in  
m it zu sa m m e n  2 1 0  sc h w e r  V er le tz ten , 41 le ic h t V e r 
le tz te n  und 4 7  T o d e s fä lle n  reg istr ier t . B l.

V erg l. a u ch  VII, 19.

A n fr a g e n
ü b e r  g e w e r b e h y g ie n is c h e  L itera tu r , ü b e r  M a s s 
n a h m e n  zu r  A b w e n d u n g  v o n  K r a n k h e its -  u n d  
U n fa llg e fa h r e n , ü b e r  a u f  d e m  G e b ie te  d e r  G e 
w e r b e h y g ie n e  b e w ä h r te  F ir m e n  u s w . s in d  zu  
r ic h te n  a n  d a s  I n s t i t u t  f ü r  G e w e r b e 
h y g i e n e ,  F r a n k f u r t  a . M ., B ö r s e n s t r .  i g .

D ruck der Buchdruckerei Koitzsch. A lbert Schulze, Koitzsch.
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Milzbranderkrankungen in gew erblichen  
Betrieben.*)

V o n  G e h .  R e g ie r u n g s r a t  Dr. L e y  m  a  n'n - Berlin
In d en  In d u str ien , d ie  s ic h  m it der V era rb e itu n g  

v o n  tie r is c h e n  S to ffe n  und b e so n d e r s  v o n  T ierh a a ren  
b e fa s s e n , k o m m en  n ich t s e lte n  M ilzb ra n d erk ra n k u n g en  
v o r . K lo ck e  g ib t  in der C o n co r d ia  1910 S . 4 9 3  e in e  
Ü b e r s ic h t  üb er  d ie  n a ch  den  J a h resb er ich ten  der R e g ie 
r u n g s -  un d  G ew e r b e r ä te  in  den  g e w e r b lic h e n  B e tr ieb en  
P r e u s se n s  in d en  Jahren 1900— 1909 b e o b a c h te te n  M ilz 
b ran d erk ra n k u n g en . D a n a ch  s in d  v o n  1900— 1905 jä h r
lic h  15— 21 , d a g e g e n  v o n  1906— 1909 jäh rlich  3 2 — 38  
F ä lle  v o r g ek o m m e n . K lo ck e  fo lg e r t  d a ra u s m it R ech t, 
d a s s  d ie  A n g a b e n  u n v o lls tä n d ig  se in  m ü sse n .

A u s ä h n lich en  E r w ä g u n g en  w a r  s c h o n  im  Jahre  
1909 durch  d en  B u n d esra t (B e k . v o m  28 . S e p t . 1909, 
R e ic h sg e se tz b la tt  S e ite  9 3 3 )  d ie  b e r e its  für a n d ere  g e 
m e in g e fä h r lich e  K ran k h eiten  auf G rund d e s  G e s e tz e s  
v o m  3 0 . Juni 1900 b e s te h e n d e  A n z e ig e p flic h t  auf d ie  
M ilzb ra n d erk ra n k u n g en  a u sg e d e h n t, und z w a r  m ü sse n  
d a n a ch  n ich t nur a lle  E rk ra n k u n g s- u n d  T o d e s fä lle ,  d ie  
n a c h g e w ie se n e r m a ss e n  d u rch  M ilzb ra n d  h erv o rg eru fen  
s in d , so n d e r n  a u ch  a lle  V e rd a ch ts fä lle  s c h le u n ig s t  der  
z u s tä n d ig e n  P o liz e ib e h ö r d e  a n g e z e ig t  w e rd en . D ie  A n 
z e ig e n  g e h e n , n a c h d em  s ie  v o n  d em  z u s tä n d ig e n  b e a m 
te ten  A rzt au f ihre R ich tig k e it g ep rü ft un d  g e g e b e n e n 
fa lls  v e r v o lls tä n d ig t  s in d , an  d a s  K a iser lic h e  G e s u n d 
h e itsa m t, d a s  s ie  sa m m elt un d  zur A u fste llu n g  e in er  
S ta tis t ik  b e n u tz t. D ie  A n z e ig e p flic h t  für M ilzb ra n d  ist  
s e it  d em  1. Januar 1910 in K raft g e tre ten . D a s  E r g eb 
n is  d er  S ta tis t ik  für d a s  e r s te  Jahr 1910 lie g t  nu nm ehr  
v o r * * ) . Im g a n z e n  s in d  n a ch  d en  e in g e g a n g e n e n  A n ze ig en  
in der Z e it  v o m  1. Januar b is  31 . D e z e m b e r  1910 im  
D e u ts c h e n  R e ich e  2 8 7  M ilz b r a n d fä lle  unter M en sc h e n  
v o r g e k o m m e n , d a v o n  9 b e i K in dern  un ter  14 Jahren. 
V o n  den  erk ran kten  P e r so n e n  w a r en  2 5 7  m ä n n lich en  
u n d  3 0  w e ib lic h e n  G e s c h le c h ts . D e n  M ilzb ra n d erk ra n 
k u n g en  e r leg e n  s in d  im  g a n z e n  3 9  e r w a c h s e n e  P e r s o 
n en , darunter 6  w e ib lic h e n  G e s c h le c h ts  u n d  1 K ind. 
In 142 F ä llen , e n tsp re ch en d  4 9 ,5  °/0, w a r  d ie  E rkran
k u n g  zu rü ck zu fü h ren  auf d ie  B erü h ru n g  m it m ilz b r a n d 
k ran k en , leb en d e n  o d e r  to ten  T ie r e n  o d er  d eren  F le isc h ,  
in 135 F ä llen , e n tsp re ch en d  4 7 ° /0, a u f d en  H a n d el und  
V erk eh r m it S to ffe n  t ier isch er  H erku nft o d e r  au f d ie  
g e w e r b lic h e  V era rb e itu n g  so lc h e r  S to ffe  un d  in e in em  
F all auf A rb e iten  m it M ilzb ra n d erreg ern , w ä h re n d  in
9  F ä llen  d ie  A n ste c k u n g sq u e lle  u n b ek a n n t b lie b .

*) N a ch d ru ck  d ie s e s  u n d  der fo lg e n d e n  A u fsä tz e  
nur unter H in w e is  a u f d ie  „ M itte ilu n g e n  d e s  J. f. G .“  
g e s ta t te t .

** ) E in g e h e n d e  M itte ilu n g e n  darüb er w e rd en  in den  
M e d iz in a l- s ta t is t is c h e n  M itte ilu n g e n  d e s  K a iser lich en  
G e s u n d h e itsa m te s  v e rö ffe n tlic h t w e rd en .

V on  d en  E rk ran k u n gen  e n tfie len  u. a.

auf landwirtschaftliche Betriebe 121 Fälle, darunter 12 tödlich
„ A b d e c k e re ie n ................... 9 „ „ — „
„ f'ellhandlungen....................8 „ „ 2 „
„ G e r b e r e ie n .......................92 „ „ 16 „
„ Lederarbeiter (nicht in Ger

bereien)  3 „ „ 1 „
„ Arbeiter beim Gütertransport 7 „ „ 2  „
„ Rosshaarspinnereien . . .  11 „ „ 1 „
„ Bürsten- und Pinselfabriken 4 „ „ 2  „

F erner kam  je  e in e  E rkranku ng in e in er  W o llk ä m m ere i  
und e in er  L e im fa b rik  vor .

D ie  A n g a b e n  a u s  der Z e it v o m  1. Januar 1911 b is
3 0 . Juni 1911 l ie g e n  n o c h  n ich t v o lls tä n d ig  v or , d a  e r 
fa h r u n g sg e m ä ss  in den  n ä c h s te n  M o n a ten  im m er n o ch  
za h lre ich e  N a c h m e ld u n g en  e in g eh en . S ch e in b a r  hat aber  
e in e  A b n a h m e sta ttg e fu n d e n , d enn  b is  je tz t  s in d  erst  
62  F ä lle  m it 11 T o d e s fä lle n  a n g e z e ig t . V on  d ie se n  e n t
fa llen  3 0  F ä lle  m it 4  T o d e s fä lle n  auf G erb ere ien  und
5 F ä lle  m it 1 T o d e s fa l l  au f R o ssh a a r sp in n e r e ien . W en n  
e s  a u ch  w e g e n  d e s  v e r h ä ltn ism ä ss ig  ku rzen  Z e itra u m s, 
der d a b e i in F ra g e  k o m m t, b e d e n k lic h  w ä r e , a u s den  
v o r lie g e n d e n  Z a h len  s i c h e r e  S c h lü s se  zu  z ie h e n , so  
la s se n  s ie  d o ch  erk en n en , d a s s  M ilzb ra n d erk ra n k u n g en  
b e so n d e r s  in den  G erb ere ien  h äu fig er  s in d , w ie  b ish er  
a n g en o m m en  w e rd en  k o n n te . D er  K am pf d a g e g e n  ist 
a u ch  sc h o n  m it N a ch d ru ck  a u fg en o m m en  u n d z w a r  durch  
g e m e in sc h a ftlic h e s  V o r g eh en  der G e w e r b e a u fs ic h t  u n d  
der L e d e r b e r u fsg e n o sse n sc h a ft , L etztere  hat n a ch  lä n 
g eren  V erh a n d lu n g en  unter M itw irk u n g  d e s  M in i
s te r iu m s für H a n d el u n d  G ew er b e , d e s  R e ic h sv e r 
s ic h e r u n g sa m te s  un d  d e s  K a iser l. G e su n d h e itsa m te s  in 
d ie  § §  6 3 — 6 9 , 90 , 91 ihrer n e u s ten  U n fa llv e rh ü tu n g s

V orschriften  v o n i ^ V 1910,  d ie  am  1. O k to b er  1910  
9 . S e p t.

in K raft g e tre ten  s in d , e in g e h e n d e  B e stim m u n g e n  zum  
S c h u tz e  der G erb ere ia rb e iter  g e g e n  M ilzb ra n d erk ra n 
k u n g en  a u fg en o m m en , d ie  a lle n  zu  s te lle n d e n  F o r d e 
ru n g en  und d en  n e u e s te n  E r g eb n isse n  der W is se n s c h a ft  
e n tsp re ch en . In fo lg e d e sse n  s in d  zu erst in  P re u sse n  
un d  d an n  a u f A n reg u n g  d e s  R e ich sk a n z le r s  a u ch  in den  
ü b rig en  B u n d e ss ta a te n  d ie  G e w e r b e a u fs ic h tsb e a m te n  
n o c h m a ls  a n g e w ie se n , n a ch d rü ck lich  g e g e n  d ie  M ilz^  
b ra n d g efa h r  v o r z u g e h e n  un d  s ic h  d a b e i der g en a n n ten  
V o rsch r iften  a ls  A n h a lt für ihre M a ssn a h m en  zu  b e 
d ie n e n . E s  steh t zu  erw a rten , d a s s  d a s  Z u sa m m en 
w irk en  der G e w e r b e a u fs ic h t  und der B e r u fsg e n o ss e n 
sc h a ft  v o n  E rfo lg  se in  w ird .

V e rh ä ltn ism ä ss ig  g r o s s  is t , w ie  d ie  S ta t is t ik  w e ite r  
z e ig t , a u ch  d ie  Z ah l der E rkranku ngen  in d en  R o s s 
h a a rsp in n ere ien . D a  a l le s  in  d ie se n  v e ra r b e ite te  R o h 
m a ter ia l, w e lc h e s  a u s  d em  A u sla n d e  sta m m t, d e s in f i
z ier t  w e rd en  m u ss , s o  kan n  d ie  A n ste ck u n g  nur durch  
in lä n d isc h e s  R o h m a ter ia l o d er  durch  a u s lä n d isc h e s  
R o h m a ter ia l, w e lc h e s  n o c h  n ich t o d er  m a n g e lh a ft d e s 
in fiz iert is t , e n ts ta n d e n  s e in . S o llte  s ic h  a u s  d en  A n -
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z e ig e n  m i t  S i c h e r h e i t  e rg e b e n , d a s s  d u rch  in 
lä n d isc h e s  R o h m a ter ia l E rkranku ngen  h erv o rg eru fen  
s in d , s o  w ü rd e  d ie  A u sd eh n u n g  d e s  D e s in fe k t io n s 
z w a n g e s  auf d ie s e s  in  F ra g e  k o m m en . .

D u rch  v o r s c h r i f t s m ä s s i g  d e s in fiz ie r te s  
a u s lä n d isc h e s  R oh m ater ia l s in d  A n ste ck u n g e n  kaum  
m ö g lic h , d en n  d ie  je tz t z u g e la s se n e n  D e s in fe k t io n s v e r 
fah ren  s in d  b e i r ich tig er  H a n d h a b u n g  un d  A n w e n d u n g ,  
w ie  d a s  K a iser l. G esu n d h e itsa m t n o c h m a ls  durch  s o r g 
fä lt ig e  V ersu ch e  fe s tg e s te l lt  hat, d u rch a u s z u v e r lä ss ig .  
D a g e g e n  is t  e s  n ich t a u s g e s c h lo s s e n , d a s s  P er so n en  
z . B . b e im  T r a n sp o rt m it d em  n o ch  n ich t d e s in f i
z ier ten  M a ter ia l in B erü hrung  g e k o m m en  s in d  o d er  
d a s s  in  e in z e ln e n  Fällen, d ie  D e s in fe k t io n  m a n g e lh a ft  
o d er  u n sa c h g e m ä ss  a u sg efü h rt w o r d e n  is t .  E rsteres  
w ir d  w o h l b e i g r ö sse r  V o rsich t u n d  sa c h g e m ä ss e r  B e 
h a n d lu n g  d e s  a n k o m m en d en , n o c h  n ic h t d e s in f iz ie r te n  
R o h m a ter ia ls  zu  v erm eid en  se in . D ie  D e s in fe k tio n  
w ir d  w o h l im m er am  z u v e r lä ss ig s te n  in  e in er  ö f fe n t
lic h e n  A n sta lt  a u sg efü h rt w e r d e n ; d ie  K o sten  dafür  
so lle n  in  m a n ch en  O rten  k e in e s w e g s  ü b e r m ä ss ig  h o ch  
se in . S o  so ll  z . B . in  B a y ern  für d ie  D e s in fe k t io n  v o n  
50  k g  H aaren  m itte lst  s trö m en d en  W a sse r d a m p fs  d u rch 
sc h n ittlich  1 M k. b erech n et w e rd en . D ie  A u sfü h ru n g  
der D e s in fe k t io n  in d en  e in ze ln e n  B e tr ieb en  w ir d  n a tü r 
lic h  im m er m ehr o d e r  w e n ig e r  v o n  d em  S a c h v e r s tä n d 
n is  u n d  der Z u v e r lä s s ig k e it  d e s  betr . .U n tern eh m ers und  
se in e r  L eu te  a b h ä n g en . E s  dü rfte  s ic h  dah er e m p fe h 
len , e in e  g e n a u e  A n w e isu n g  darüb er a u szu a rb e ite n  und  
d en  U n tern eh m ern  zur V erfü g u n g  zu  s te lle n .

Z ur V erh ü tu n g  v o n  M ilzb ra n d erk ra n k u n g en  in den  
A b d e ck er e ie n  und F ellh a n d lu n g en  w ü rd en  d ie  g le ic h e n  
M a ssn a h m en  w ie  in G erb ere ien  in F ra g e  k o m m en .

O b  n o ch  in w e iter en  In d u str ie zw e ig e n  M ilzb ra h d -  
erk ran k u n gen  r e g e lm ä s isg  V orkom m en, s o d a s s  b e s o n 
dere  M a ssn a h m en  d a g e g e n  n o tw e n d ig  Sind, la s se n  d ie  
b ish er ig en  E r g e b n isse  der S ta t is t ik  n ich t erk en n en .

D er Hundekot im Gerbereibetriebe.
D er  in den  „ M itte ilu n g e n “ 1911, N o . 4 , S . 33  unter  

o b ig e r  Ü b ersch r ift  en th a lten e  A u fsa tz  hat d en  H errn  
P o liz e i-P r ä s id e n te n  zu  B erlin  v e r a n la s s t ,  d a s  K ön ig l. 
In stitu t für In fek tio n sk ra n k h eiten  (G eh . O b e r m e d iz in a l
rat D r. G a ffk y ) um  e in er  Ä u sse r u n g  ü b er d ie  G efä h r 
lic h k e it  d e s  in der G erb ere i v e rw e n d ete n  H u n d e k o tes  
für d ie  A rb eiter  a n zu g eh en . D a s  Institu t b e s tä t ig t  
d arau fh in  in v o lle m  U m fa n g e  u n sere  an H an d  e in 
g e h e n d e r  B e o b a c h tu n g en  in der P r a x is  v o rg eb ra ch te  
A n sich t, d a s s  d ie  a n d er e rse its  v erm u te te  G efä h r lich 
k e it d e s  H u n d e k o tes  in der T a t  n ich t v o r lie g t.

N a c h  d ie se m  G u ta ch ten  b e s itz e n  w ir  n o c h  k e in e  
a u f ex p e r im en te llen  U n ter su ch u n g e n  b er u h e n d e  A n 
h a ltsp u n k te  dafü r, o b  in d em  K ot, der in d en  H a n d el  
k o m m t, d ie  B a n d w u rm eier  n o c h  e n tw ic k lu n g s fä h ig  s in d  
o d er  n ich t. E s  m u s s  aber d am it g erech n et w e rd en ,  
d a s s  d ie se  W a re , d ie  z u m e is t  a u s  der T ü rk e i un d  
C h in a  sta m m t, ers t über den  M arkt v o n  A m sterd a m  
g e h t, v o n  w o  a u s  s i e  an d ie  G er b e re ien  a b g e g e b e n  
w ir d . D a rü b er  v e rg e h t  e in e  s o  la n g e  Z e it , d a s s  s ie  
w o h l g e n ü g e n  m a g , um  d a s  L eb en  in den  E iern  zu  v e r 
n ich ten . E s  g ib t ab er , in d em  w ir  d a s  G u ta ch ten  im  
A u sz u g  w e ite r  w ie d e r g e b e n , n o c h  a n d ere  A n h a lts 

p u n k te  dafü r, d a s s  d ie  v erm u te te  G efä h r lich k e it  d e s  
H u n d e k o te s  n ich t b e s te h t  o d e r  d o c h  ü b er a u s g e r in g  ist.

Z u n ä ch st is t  n o c h  k e in em  der K lin ik er , d ie  s ic h  
e in g eh en d e r  m it W u rm k ra n k h eiten  b e sc h ä ft ig e n , e in e  
b e s o n d e r s  h o h e  E rk ra n k u n g sziffer  d er  G erb er  a u fg e 
fa lle n , un d  d a s  is t  b e a c h te n sw e r t , w e i l  in d e n  U n iv e r 
s itä tsk lin ik e n  r e g e lm ä s s ig  N a c h fr a g en  d a rü b er  a n g e 
s te llt  w e r d e n , w o  und b e i w e lc h e r  G e le g e n h e it  der  
K ranke s ic h  a n g e s te c k t  h a b en  k ö n n te . A n d e re rse its  
l ie g t  a u ch  e in  d ir ek te s , d a h in  z ie le n d e s  ä r z t lic h e s  Z e u g 
n is  v o r . H err P r o fe sso r  D e v 6  in R o u en  m a c h te  a u f e in e  
sc h r ift lic h e  A n fra g e  d ie  M itte ilu n g , d a s s  er v o n  se in e m  
V a ter, e in em  p r a k tisc h e n  A rzte  in  B e a u v a is  (O is e ) ,  
w is s e ,  d a s s  in  e in er  d o r tig en  G erb ere i, w e lc h e  H u n d e 
k ot v e r w e n d e t , n ie m a ls  e in  A rb e iter  am  B la se n w u r m  
erkrankt s e i .

E s  is t  a lso  e in  B e w e is  dafü r, d a s s  der in  d er  G er 
b e r e i v e r w e n d e te  H u n d e k o t du rch  Ü b er tra g u n g  le b e n s 
fä h ig er  E c h in o k o k k e n e ier  d ie  A rb e iter  g e sc h ä d ig t  h a b e , 
o ffen b a r  b ish er  n ich t erb ra ch t; v ie lm eh r  is t  e s  w a h r 
sc h e in lic h , d a s s  e in e  d era rtig e  G efah r  kau m  b e s te h t .

Z u den  A u sfü h ru n g en  d ie s e s  G u ta c h te n s  k an n  n o c h  
e rg ä n ze n d  b em erk t w e r d e n , d a s s  a u ch  d en  L iefera n ten  
der k ü n stlich en  B e is to f fe  b ish er  k e in e  F ä lle  v o n  Ü b e r 
tra g u n g  le b e n sfä h ig e r  B a n d w u rm eier  a u f G er b e re ia r 
b e iter  b ek a n n t g e w o r d e n  s in d . W ä r e  d ie s  der F a ll, 
s o  w ü rd e  d ie se r  U m sta n d  g e ra d e  v o n  d ie se r  S e ite  in  
a u s g ie b ig s te r  W e is e  in w o h l v e r s ta n d e n e m  G e s c h ä f ts 
in te r e sse  und m it R ech t b e to n t w o r d e n  s e in . F.

Die G ew erb eh yg iene  
auf der Internationalen H ygiene-A usste llung  

in Dresden 1911.
G e w e r b l i c h e  G i f t e ,  S t a u b ,  S t a t i s t i k ,

Ü b er  d ie  D r e sd e n e r  H y g ie n e -A u ss te l lu n g  h errsch t  
nur e in e  S tim m e  r ü c k h a ltlo se r  A n erk en n u n g . U m fa n g  
und Inhalt d ie se r  e ig e n a r tig e n  S o n d e r a u ss te llu n g  la sse n  
an  G r o ssa r t ig k e it  un d  G e d ie g e n h e it  n ic h ts  z u  w ü n sc h e n  
ü b rig ; e r s ta u n lich e  L e is tu n g e n  s in d  du rch  la n g jä h r ig  
b e tr ie b e n e , auf w is s e n sc h a ft l ic h e r  G ru n d la g e  s y s t e m a 
t is c h  d u rch g efü h rte  V o r a rb e ite n  v o llb ra c h t  w o r d e n .  
D a s  G e b o te n e  w ird  a u ch  d em  Z w e if le r  u n d  P e s s im is 
ten  S ta u n en  un d  B e w u n d e r u n g  a b r in g en . U n d  s o  
k o m m t d en n  a u ch  der F a ch m a n n  u n d  S p e z ia lis t  dort 
auf s e in e  K o ste n . L e ich t fr e ilic h  w ir d  e s  ihm  n ich t  
g e m a ch t, d en n  vor  ihm  lie g t  n ich t nur e in e  a u g e n fä llig e  
S c h a u sa m m lu n g , so n d e r n  d a z w isc h e n  g e stre u t  e in e  U n 
su m m e  k o s tb a r en  M a ter ia ls  in Form  v o n  Z e ic h n u n g en ,  
P h o to g r a p h ie e n , B e sc h r e ib u n g e n , V o rsc h r ifte n , S ta 
t is t ik e n , g r a p h isc h e n  D a r s te llu n g e n , L iteratur u s w .,  d a s  
g e fu n d en  u n d  m it den  e ig e n tlic h e n  A u s s te l lu n g s g e g e n 
stä n d e n  r ic h tig  v e rb u n d en  se in  w ill.

N ich t s o  seh r  zu m  S c h a u e n  a ls  w ie  zu m  S u ch en  
und F o rsch en  fo rd ert d ie s e  A u ss te llu n g  h era u s. U n d  
so  g e b r a u c h t d enn  a u ch  d er  G e w e r b e h y g ie n ik e r  T a g e  
a n g e str en g ter  A rb e it, um  s ic h  d ie  r ic h tig e  A n sc h a u u n g  
v o m  h e u tig e n  S ta n d e  der G e w e r b e h y g ie n e  zu  v e r s c h a f
fen  und a lle s  im  lo g is c h e n  Z u sa m m en h a n g  klar zu  er
b lick en .

W a s  se in  In ter esse  erreg t, ist b e so n d e r s  in  der  
H a lle  „ B eru f un d  A rb e it"  zu sa m m e n g e tra g e n . M a n
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hat h ier  d en  rein  w is s e n sc h a ft l ic h e n  T e il  der G e w e r b e 
h y g ie n e  a ls  den  K ern d e s  G a n z en  in  d en  M itte lp u n k t  
g e s te l l t ,  un d  darum  a lle s  g ru p p ier t, w a s  der B e r u fs 
h y g ie n e  zu  d ie n e n  hat. D ie s e  A n o rd n u n g  lä s s t  z w e i f e l 
lo s  an Ü b e r s ic h tlic h k e it  zu  w ü n sc h e n  ü b rig , u n d  m an  
h ä tte  v ie lle ic h t  e in e  b e s s e r e  u n d  z w e c k m ä s s ig e r e  G ru p 
p ieru n g  w ä h le n  k ö n n en . D e s s e n  w a r  s ic h  a u ch  d ie  
A u ss te llu n g s le itu n g  w o h l b e w u s s t ,  s c h r e ib t  s ie  d o ch  
se lb s t  im  S o n d e r k a ta lo g  der w is s e n sc h a f t l ic h e n  G ru p p e  
„ S p e z ie l le  B e r u fss ta t is t ik  u n d  B e r u fsh y g ie n e “ :*) „ E in e  
A n o rd n u n g  d ie s e s  v ie ls e it ig e n  S to f fe s  au f e in h e itlich er  
G ru n d la g e , e tw a  n a ch  den  sc h ä d ig e n d e n  U r sa c h e n  o d er  
n a ch  den  E rk ran k u n gen , b z w . d en  g e fä h r d e te n  O rg a n en  
d e s  m e n sc h lic h e n  K örp ers o d er  n a c h  B e r u fsz w e ig e n  
o d e r  n a ch  der Art der S c h u tz m a ssn a h m e n , e r w ie s  s ic h  
a ls  u n tu n lich , u n d  e s  w u r d e  e in e  d em  v o r lie g e n d e n  
p r a k tisc h e n  B ed ü rfn is  a n g e p a s s te  E in te ilu n g  g e w ä h lt ,  
d ie  fr e ilic h  v o m  S ta n d p u n k te  der L o g ik  n ich t u n a n 
fe ch tb a r  e r s c h e in t .“  D a s  s in d  ä h n lic h e  S c h w ie r ig 
k e iten , d ie  a u fta u ch en , w e n n  e tw a  e in  u m fa n g re ich er es  
H a n d b u ch  der G e w e r b e h y g ie n e  g e sc h r ie b e n  w e rd en  
s o l l .  A u ch  b e i e in em  so lc h e n  V o rh a b en  w ir d  e s  im  
H in b lick  auf d a s  zu  b e w ä lt ig e n d e , ü b er a u s  u m fa sse n d e  
M a ter ia l s o w ie  zur V erm eid u n g  v o n  u n zä h lig e n  W ie 
d e r h o lu n g en  kaum  m ö g lic h  s e in , e in e  A n o rd n u n g  d e s  
S to f fe s  a u f e in h e it lich er  G ru n d la g e  in g la tt  fo r tla u fe n 
der D a r s te llu n g  zu  b ie ten . B e i e in er  A u sste llu n g  
k o m m t n o c h  h in zu , d a s s  m an  le d ig lic h  m it d em  zur 
V erfü g u n g  g e s te l lte n  M ateria l zu  rech n en  h a t, d a s s  a lso  
b e i w e ite m  n ic h t a lle s  W ü n sc h e n s w e r te  g e b r a ch t w e r 
den  kann. D a s  B ild  m u s s  so m it  L ü ck en  a u fw e ise n .

D e n  K ern der g e w e r b e h y g ie n is c h e n  A u ss te llu n g  
b ild e n  in ers te r  L in ie  „ D i e  c h e m i s c h e  I n d u 
s t r i e  u n d  d i e  g e w e r b l i c h e n  G i f t e “ , n a ch  
D a r ste llu n g e n  P r o fe sso r  L eh m a n n s (W iirzb u rg ). W ir  
se h e n  u n s e in er  ü b era u s g r o sse n  R e ih e  v o n  S to ffe n  der 
a n o r g a n isc h e n  un d  o r g a n isc h e n  C h em ie  g e g e n ü b e r , d ie  
v o n  d em  b e k a n n te n  H y g ie n ik e r  a u f e tw a ig e  G if tw ir 
k u n g en  hin  b ish er  w is s e n sc h a ft l ic h  g ep rü ft w o r d e n  
s in d , un d  lern en  d a b ei vor  a llen  D in g e n  a u ch  d ie  M en 
g e n  k en n en , in w e lc h e n  d ie  g e fä h r lich en  F a b r ik g a se  
u n d  D ä m p fe  V e rg iftu n g se r sc h e in u n g e n  -hervorru fen , 
w a s  für den  P rak tik er  b e i B e u r te ilu n g  un d  D u rc h fü h 
rung der S c h u tz m a ssn a h m e n  (V e n tila tio n se in r ic h tu n g en  
u s w .)  v o n  g r ö ss te r  W ic h tig k e it  is t . N ä h e r e s  h ierü b er  
is t  a u s  d er  fo lg e n d e n  Z u sa m m e n ste llu n g  zu  e rseh en .

T a b e l l e  d e r  G i f t i g k e i t  d e r  w i c h t i g s t e n  
F a b r i k g a s e  u n d  D ä m p f e .  

G r ö s s te n te i ls  A r b e ite n  a u s  d e m  H y g ie n i s c h e n  In s t itu t  
zu  W ü r z b u r g  (P ro f. D r . K . B . L e h m a n n ) .

B e z e i c h n u n g  

d e s  G i f t s t o f f e s

P lö tz
lich

tötend

In l / * - l  
Stunde 

sofort oder 
später 

tödlich

’/ . - l
Stunde

erträglich
ohne

Folgen

6 Stunden 
ohne 

'w esen t
liche 

Symptome

Einen Mo
n at lang 

un
schädlich 
(zumeist 
nach Dr. 
Ronzani)

mg im L iter

S alpetersäure * 
S alpe trige Säure | ’ ' - 0 ,6 -1 ,0  

1,8—2,6

0 ,2 -0 ,4  

0 ,06-0 ,13

0,2

0,013

0,1

.*) V erla g  der In tern a tio n a len  H y g ie n e -A u ss te l lu n g ,  
D r e s d e n  1911,

B e z e i c h n u n g  

d e s  G i f t s t o f f e s

P lö tz
lich

tötend

In  ‘/ „ - l  
Stunde 

sofort oder 
später 

töd lich

’/*—i  
Stunde 

erträglich 
ohne 

Folgen

6 S tunden 
ohne 

w esent
liche 

Symptome

Einen Mo
n at lang 

un
schädlich 
(zumeist 
nach Dr. 
Bonzani)

mg im L iter

Schweflige Säure . . . _ 1,4—1,7 0,17-0 ,64 0 ,06 -0 ,1 0,1
— — — — — .
— 1,5—2,7 0,18 0,06 —

ca. 2,5 0 ,1 -0 ,1 5 0,01 0,003-0,005 0,005
5,5 0 ,22-0 ,33 0,022 0,005 —

Schwefelwasserstoff . . 1 ,2 -2 ,4 0.6 -0 ,8 4 0,24—0,36 0 ,12-0 ,18 -

0,3 0 ,12-0 ,15 0 ,05-0 ,06 0 ,02-,004 —
Arsenwasserstoff . . . . 5,0 0,05 0,02 0 ,01-0 ,02 weniger 

als 0,01
Phosphorw asserstoff . . — 0 ,56-0 ,84 0 ,14-0 ,28 0,14 viel w enig, 

a ls 0,014
Kohlenoxyd ..................... — 2 ,0 -3 ,0 0 ,5 -1 ,0 0,2 —
K ohlensäure ...................... 450 9 0 -1 2 0 6 0 -7 0 3 0 -4 5 —

— 3 0 -5 0 1 0 -2 0 10 —

— 2 0 -3 0 10 5—10 —
— 200 3 0 -4 0 20—30 10

T etrachlorkohlenstoff . — 400—500 6 0 -8 0 60 15
T etrach lo räthan  . . . . — 5 0 -6 0 8 - 1 6 2—3 1 - 2
T etrachloräthylen  . . . - 2 00 -3 0 0 20 1 0 -1 5 3 - 4
Schw efelkohlenstoff . — 15 3—5 1 ,5 -2 ,0 —
Anilin, T oluidin . . . . — — 0,5 0 ,15-0 ,20 —

— — 1 ,0 -1 ,5 0,3—0,5 —

D a ra n  a n s c h lie s se n d  w e r d e n  d ie  M itte l zur V er 
hü tun g v o n  V erg iftu n g en  in  F ab rik en  z u sa m m e n g e s te llt :
1. D ie  g ift ig e n  K örper k o m m en  m it dem  A rb e iter  ü b er 

hau pt n ich t in B erü h ru n g . D ie  H a n d a rb e it w ird  
m ö g lic h s t  durch  M a sc h in e n a r b e it  e r se tz t .

2 . D ie  g ift ig e n  K örper k o m m en  nur in  v e r h ä ltn ism ä ss ig  
u n g iftig er  F orm , fe u c h t , in g ro b en  S tü ck en  o d er  in  
e in er  sc h w e r  lö s lic h e n  V erb in d u n g  d em  A rb e iter  in  
d ie  H ä n d e.

3 . A ller S ta u b , a lle  D ä m p fe  w e rd en  a b g e sa u g t , d a s  
M a h len , Z erk le in ern , S ie b e n  g e sc h ie h t  m a sc h in e ll.

4 . D ie  K le id u n g  d e s  A r b e iter s  w ird  sa u b e r  g e h a lten .  
D er  A rb e iter  b a d e t o ft.

5 . In den  A rb e itsrä u m en  w ir d  n ich t g e g e s s e n ;  v o r  der  
M a h lze it  w e r d e n  H ä n d e  u n d  G e s ic h t  g e w a sc h e n .

6. In S ta u b b etr ie b e n  is t  h ä u fig e s  S p ü le n  v o n  M und  
und N a s e  w ic h tig .

A u ch  der ers te n  E r fo rd ern isse  b e i e in g etre ten en  
F a b r ik v erg iftu n g en  w ir d  g e d a c h t:
1. Ist d ie  K le id u n g  b e sc h m u tz t:  „ K le id e r w e c h se l un d  

B a d e n .“
2 . Ist d a s  G ift v erzeh rt:  „ B r ec h m itte l.“
3 . Ist d a s  G ift m it der L uft e in g ea tm e t:  „ R e in e  L u ft.“
4 . Ist d ie  A tm u n g  b eh in d ert, d a s  B lut in se in e r  S a u e r 

s to ffa u fn a h m e  b esc h r ä n k t: „ S a u er sto ffa tm u n g .“
A u s e in er  T a b e lle  erfah ren  w ir , n e b e n b e i b em erk t,  

a u ch , d a s s  im  H y g ie n isc h e n  In stitu t zu  L e ip z ig  e in e  
B l e i s t a t i o n  zur F rü h d ia g n o se  v o n  B le iv e r g iftu n 
g e n  b e i v o n  Ä rzten  zur B lu tu n tersu ch u n g  z u g e w ie s e n e n  
P er so n en  e in g er ich te t  is t .  S o lc h e  S ta tio n e n  so llten  
ü b era ll dort, w o  B le iin d u str ie e n  h e im isch  s in d , g e s c h a f 
fen  w erd en .

E in en  b re iteren  R aum  unter den  g e w e r b lic h e n  G if
ten  n im m t d ie  D a r ste llu n g  der B l e i g e f a h r  e in , zu  
der d a s  In stitu t für G e w e r b e h y g ie n e  w e se n t l ic h  b e ig e 
tra g en  hat. E b e n so  h at e s  n e b e n  P r o fe sso r  D r . S o m 
m erfe ld  u. a. durch S c h a u ste llu n g  e in er  u n g ew ö h n lic h  
g r o sse n  R e ih e  g e w e r b l i c h e r  S t a u b a r t e n  
n e b st z u g e h ö r ig e n  M ik ro p h o to g ra m m en  d ie  A u fm erk 
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sa m k e it  der B e su c h e r  au f d ie  S ta u b g e fa h r  in  d en  g e 
w e rb lic h e n  B e tr ieb en  zu  len k en  g e w u s s t .  D ie  S ta u b 
arten  s in d  E n ts ta u b u n g sa n la g en  der In d u str ie  od er  
S ta u b a b la g e ru n g e n  in den  A rb e itsrä u m en  en tn o m m en .  
D ie  B ild er  s in d  K o p ieen  in  e tw a  lOOfacher V e r g r ö s s e -  
ru n g  v o n  O rig in a la u fn a h m en  d e s  In stitu te s . D ie  P r ä 
p a ra te  w u rd en  m e is t  so  h e r g e s te llt , d a s s  m an  den  
sc h w e b e n d e n  S ta u b  a u s e in er  k ü n stlic h  h e r g es te llte n  
S ta u b a tm o sp h ä r e  s ic h  auf den  O b jek tiv trä g ern  a b se tz e n  
l ie s s .  S o  lernt m an  Form  un d  Struktur und  so m it  den  
G efa h ren g ra d  der e in a tem b a ren  S ta u b p a rtik e lch en  k e n 
nen . E in e  R e ih e  v o n  P rä p a ra ten  u n d  M o u la g en  g e b e n  
u n s e in  m a h n en d e s  B ild  v o n  d en  in d en  L u n gen  g e 
w erb lic h e r  A rb e iter  b e o b a c h te te n  S ta u b a b la g e ru n g e n .  
Ä u sse r s t  w ic h t ig  für den  P rak tik er  im  H in b lick  auf d ie  
zu  e rg re ifen d en  S ch u tzm a ssn a h m en  s in d  n atü rlich  
z w e c k m ä s s ig e  un d  le ic h t zu  h a n tie r en d e  V o rrich tu n g en  
zur S ta u b e stim m u n g  in den  g e w e r b lic h e n  B e tr ieb en .

A ls  w o h l a lle in  a u s g e s te l lte  V o rrich tu n g  d ie se r  Art 
treffen  w ir  den  v o n  P r o fe sso r  H a h n -M ü n ch en  k o n str u 
ierten  und v o n  D r. B en d er  un d  D r. H o b e in -M ü n c h e n  
v e rtr ieb en en  S ta u b m e ssa p p a r a t an . D a b e i w ir d  d ie  zu  
u n ter su ch en d e  Luft durch C o llo d iu m w a tte  g e sa u g t , d ie  
d en  S ta u b  zu rü ck b eh ä lt. D ie  F ilter  lö s t  m an  dann  
in M eth y la lk o h o l, w o b e i  der fe s tg e h a lte n e  S ta u b  a u s 
fä llt  u n d  m it äh n lich en  A u fsc h w e m m u n g en , d ie  a ls  
S ta n d a rd p ro b en  d ien en , v e rg lich en  w e rd en  kan n . D er  
A p p a ra t so l lte  o ft  in der P ra x is  g e b ra u ch t w e rd en , um  
m ehr E rfahrungen  m it ihm  zu  sa m m eln  und ihn zu  
e in em  im m er p r ä z iser en  S ta u b m e sse r  u m zu b ild en .

V on  den  ü b ertragb aren  B eru fsk ra n k h eiten  is t  b e 
so n d e r s  der M i l z b r a n d ,  s e in e  G efa h ren  un d  B e 
k ä m p fu n g  du rch  e in e  S a m m e la u ss te llu n g  d e s  K gl. 
B a y r . A rb e iter m u se u m s zur A n sc h a u u n g  g eb ra ch t w o r 
d en , der s ic h  e in e  in te re ssa n te  g r a p h isc h e  D a r ste llu n g  
der M ilzb ra n d erk ra n k u n g en  a n s c h lie s s t , w e lc h e  im  
S ta d tk ra n k en h a u s O ffen b a ch  a. M . (D irek to r  D r. R e 
b e n t isc h )  in den  le tz ten  15 Jahren b e o b a c h te t  w u rd en . 
S ie  en tfa llen  auf 73  G erber  u n d  G erb ere ia rb e iter , 1 
L a n d w irt, 1 K a n a lre in iger , der d ie  A b z u g ssc h ä c h te  e in er  
L ed erfa b rik  g e re in ig t h a tte , 1 M aurer in e in er  L ed er 
fab rik  und 1 M a sc h in e n sc h lo sse r .

D ie s e r  D a r s te llu n g  en tn eh m en  w ir  üb er  T o d e s fä l le  
u n d  K o m p lik a tio n en  n ach  B eg in n  der ä rz tlich en  B e 
h a n d lu n g  fo lg e n d e s :

1. T a g  n a ch  der E rkrankung:

k e in e  K o m p lik a tio n en , 
kein  T o d e s fa ll .

2 . T a g :  .

ca . 55%  K o m p lik a tio n en , 
k ein  T o d e s fa ll .

3 . T a g :
72 %  K o m p lik a tio n en ,

8%  T o d e s fä l le .

4 . T a g :
ca . 8 7 %  K o m p lik a tio n en ,

25 %  T o d e s fä l le .

Je früher der K ranke so m it in ä rz tlich e  B e h a n d lu n g  
k o m m t, um  so  se lte n e r  s in d  K o m p lik a tio n en , um  s o  
b e s s e r  s in d  d ie  H eiler fo lg e .

, D ie  T o d e s fä l le  w a r en  du rch  s c h w e r e  a llg e m e in e  
In fek tio n , B lu tv e rg iftu n g  du rch  E itererreg er , K o m p li
k a tion  m it D a rm m ilzb ra n d  b e d in g t. In d en  Jahren 1906  
b is  1910 w u rd en  51 zu m  T e il  se h r  sc h w e r e  F ä lle  h in ter 
e in a n d er  o h n e  T o d e s fa l l  b e h a n d e lt. V o n  b e so n d e r e r  
W ic h tig k e it  so ll  d ie  so r g fä lt ig e  R u h ig ste llu n g  d er  e r 
krankten  K ö rp er te ile  durch  g e e ig n e te  g r o s s e  V erb ä n d e  
u s w . se in . D ie  D ia g n o s e  im  K ra n k en h a u se  m a ch t b e i  
dem  w o h la b g e r u n d e te n  k lin isc h e n  B ild  un d  b e i der  
S ic h e ru n g  durch  b a k te r io lo g is c h e  U n ter su ch u n g  fa st  n ie  
S c h w ie r ig k e ite n . D ie  K ra n k en h a u sb eh a n d lu n g  w ird  
a u ch  im  H in b lick  auf d ie  Ü b er tra g u n g  für d r in g en d  
n ö t ig  era ch te t. E s  w ir d  fern er  d a s  B ild  e in e s  A rb e iter s  
g e g e b e n  m it B e z e ic h n u n g  der S te lle n , an  d e n e n  M ilz 
b ra n d p u ste ln  im  S ta d tk r a n k en h a u se  O ffen b a c h  a. M . 
b e o b a c h te t  w u rd en . D ie  Z a h len  an d e n  P u s te ls te lle n  
g e b e n  an , w ie  o ft d ie  P u ste ln  an  jed er  S te l le  g e fu n d en  
w u rd en . B e i den  b e o b a c h te te n  77  F ä llen  s itz e n  d ie  
M ilz b r a n d p u ste ln  fa s t  o h n e  A u sn a h m e  an  u n b e d e c k te n  
K ö rp erste llen , an  d ie  d ie  rech te  H and  am  le ic h te s te n  
g e la n g t , n ie  a u f d er  G re iff lä c h e  der H ä n d e . E s  h a n 
d e lt s ic h  a lso  a n sc h e in e n d  fa s t  s te t s  um  Ü b er tra g u n g  
durch  k r a tz en d e  F in g er , se lte n e r  um  In fek tion  b e s te h e n 
der W u n d e n . E in e  Ü b er tra g u n g  durch  In se k te n st ic h e  
w u rd e  nur b e i d em  v o r er w ä h n ten  S c h lo s s e r  f e s tg e s te l lt .

A u f d ie  D a r ste llu n g e il  and erer  g e w e r b lic h e r  E r 
k ran k u n gen , w ie  der P ress lu fterk ra n k u n g en  (B a u d e p u 
ta tio n , S e k tio n  für S tr o m - u n d  H a fen b a u , H a m b u rg ;  
P r iv a td o z en t D r. G . H eerm a im , K ie l) , der W u rm k ra n k 
h e it (P ro f. D r . H a y o  B ru n s, G e lse n k ir c h e n ; V e rw a ltu n g  
d e s  A llg em e in en  K n a p p sc h a ftsv er e in s  zu  B o c h u m ), der  
E rkranku ngen  e in ze ln e r  O rg a n e  un d  der ä u sse r e n  B e 
d eck u n g en , kan n  w e g e n  d e s  b e sc h r ä n k ten  R a u m es  l e i 
der n ic h t w e ite r  e in g e g a n g e n , so n d e rn  nur auf d en  A n 
fa n g s  e rw ä h n te n  K a ta lo g  v e r w ie se n  w e r d e n .

Ü b er  d ie  G e s u n d h e i t  s v e  r h ä 1 1 n i s  s  e  v e r 
s c h i e d e n e r  B e r u f e  g e b e n  u n s v o r n e h m lic h  e in e  
R eih e  g r a p h isc h e r  D a r ste llu n g e n  d e s  K a iser lic h e n  G e 
s u n d h e itsa m te s  A u fsc h lu s s , u n d  z w a r  n a c h  d em  W e r k e :
, .K ra n k h eits- un d  S te r b lic lik e itsv e r h ä ltn is se  in  der  
O rtsk r a n k e n k a sse  für L e ip z ig  un d  U m g e g e n d . U n te r 
su ch u n g en  ü b er  den  E in flu s s  v o n  G e sc h le c h t , A lter  und  
B eru f. B e a rb e ite t  im  K a iser lic h  S ta t is t is c h e n  A m te , 
A b te ilu n g  für A r b e iter s ta t is t ik , un ter  M itw irk u n g  d e s  
K a iser lich en  G e s u n d h e itsa m te s .“ (4 B d e . B er lin  191 0 .)

A u s den  s ta t is t is c h e n  E r g e b n isse n  d ie se r  g r o s s  a n 
g e le g te n  A rb eit h a t m a n  u. a . a u ch  v e rm e in t, e in e  
G re n z lin ie  für g e su n d h e it lic h  u n g ü n stig e  u n d  g e s u n d 
h e itlich  g ü n s t ig e  B eru fe  z ie h e n  zu  k ö n n en . B e i ersteren  
lie g e n  im  a llg e m ein en  so w o h l  d ie  K urven  der K ran k
h e its fä lle  a ls  auch  d ie  der K ra n k h eitsta g e  h ö h er , b e i  
le tz ter en  n ie d r ig e r  a ls  d ie  für den  D u rc h sch n itt  s ä m t
lich er  B eru fe  m itg e z e ic h n e te n  K urven . H iern a ch  w e r 
den  d ie  B eru fsa rten  u n te r sc h ie d e n  in :

M ä n n l i c h e  B e r u f e  u n g ü n s t i g e r  a l s  
d e r  D u r c h s c h n i t t :  H ilfsa rb e iter  im  M a u r er g e 
w e r b e ;  A rb e iter  in  E is e n g ie s s e r e ie n  u n d  M a sc h in e n 
fa b r ik e n ; M aler, L a ck ierer  un d  A n stre ich er ; S c h m ie d e ;  
S te in se tz e r ;  A s p h a lt ie r e r ; T ie fb a u a r b e ite r ;  S te in m e t
z e n ;  B ierb ra u er; A rb e iter  in A sp h a ltw e r k e n ; A rbeiter  
in H o lz b e a r b e itu n g sfa b r ik e n ; A rb e iter  in Z ie g e le ie n  und  
T o n r ö h r e n fa b r ik e n ; A rb e iter  in P a p ie r -  u n d  P a p p 
fa b r ik e n ; H ilfsa r b e iter  im  Z im m e r g e w e r b e ;  B ö ttch er;  
P o lierer  und  S c h le ife r  für M eta ll;  P o lie re r  für H o lz .
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M ä n n l i c h e  B e r u f e ,  g ü n s t i g e r  a l s  
d e r  D u r c h s c h n i t t  : B u r e a u - un d  K o n to r p e r so n a l; 
H ilfsa r b e ite r  im  H a n d e lsg e w e r b e ;  K elln er, L a d en p er 
s o n a l,  V erk äufer, K o m m is, L ith o g ra p h en , G ra v eu re;  
B u ch d ru ck er ; S c h u h m a c h e r ; U h rm a ch er  un d  M e c h a 
n ik er ; S c h n e id er  (n ich t in K o n fe k tio n e n );  M a sc h in i
s te n , H e iz er ; F le isc h e r ;  S a ttle r ;  K o n d ito ren ; S c h n e id er  
in K o n fe k tio n e n ; B a rb iere , F r ise u r e ;  W e b e r .

W e i b l i c h e  B e r u f e ,  u n g ü n s t i g e r  a l s  
d e r  D u r c h s c h n i t t :  A rb e iter in n en  in W o llk ä m 
m ere ien  u n d  S p in n e r e ien , A rb e iter in n en  in  B u n t- un d  
L u x u sp a p ier fa b r ik e n ; A rb e iter in n en  in der ch e m isch en  
Industrie .

W e i b l i c h e  B e r u f e ,  g ü n s t i g e r  a l s  
d e r  D u r c h s c h n i t t :  L a d e n p e r so n a l; D ie n s tm ä d 
ch en  in  G e w e r b e b e tr ie b e n ;  S c h n e id er in n e n  un d  N ä h e 
r in n e n ; B u r e a u - un d  K o n to r p e rso n a l;  P u tz m a c h e r in 
n e n ;  P lä tter in n en  u n d  W ä sc h e r in n e n .

O b d ie se  e in se it ig  für L e ip z ig  un d  U m g e g e n d  f e s t 
g e s te l lte n  G e su n d h e itsv e r h ä ltn is se  e in er  R e ih e  v o n  B e 
rufen  a u ch  a n d er w ä r ts  a n zu tre ffen  se in  w e r d e n , kann  
n a ch  a n d e r w e it ig  g e m a ch te n  E rfah ru n gen  w o h l m it F ug  
und R ech t b e z w e ife lt  w erd en . A llen  d ie se n  Z a h len  
kan n  v ie lm eh r  nur e in  b e d in g te r  W e rt b e ig e m e ss e n  
w e rd en , un d  P r iv a td o z e n t D r. T e le k y -W ie n * )  is t  d u rch 
a u s  im  R ech t, w e n n  er zur V o rsich t un d  Ü b e r le g u n g  
b e i ihrem  G eb ra u ch e  m ahn t. D ie s e  M a h n u n g  v o r  ir 
r ig en  S c h lu ss fo lg e r u n g e n  is t  um  s o  m eh r am  P la tz e ,  
a ls  e s  b e r e its  „ M o d e “ g e w o r d e n  is t  un d  für d ie  n ä c h 
s te n  Jahre w o h l a u ch  b le ib e n  w ir d , m it Z u h ilfen a h m e  
d e s  e in se it ig e n  L e ip z ig e r  T a b e lle n w e r k e s  a l le s  M ö g 
lic h e  b e w e is e n  zu  w o lle n . M it S ta t is t ik  kann m an ja  
b e k a n n tlich  a l l e s  m a c h e n !

A n d ie se  s ta t is t is c h e n  u n d  g r a p h isc h e n  D a r s te llu n 
g e n  reih t s ic h  e in e  v o lls tä n d ig e  S a m m lu n g  der zum  
G e s u n d h e its s c h u tz e  der g e w e r b lic h e n  A rb e iter  g e g e b e 
nen  R e i c h s g e s e t z e  un d  V e r o r d n u n g e n  an, 
d ie  b e w e is t ,  d a s s  m an  auf d ie se m  G e b ie te  in  D e u ts c h 
la n d  rech t f le i s s ig  g e w e s e n  ist un d  d a s s  d ie  A u fs ic h ts 

b e h ö r d e n  a lle  H ä n d e  v o ll zu  tun h a b en , um  ihre D u r c h 
fü h ru n g  zu  b e w ir k e n  und  zu  ü b e r w a c h e n , zu m a l ja 
a u sse r d e m  n o c h  d ie  Z en tra len  der e in z e ln e n  B u n d e s 
s ta a te n  s ic h  durch  b e so n d e r e  E r la s se  und  V ero rd n u n g en  
d en  A rb e iter sc h u tz  h a b en  a n g e le g e n  se in  la s se n .

W e lc h e  E r fo lg e  den  n a ch d rü ck lich  s e i te n s  der  
S ta a tsb e h ö r d e n  g e ü b te n  A r b e iter sc h u tz b e str eb u n g en  
b e sc h ie d e n  w a r en , b e w e is e n  u n s u . a. s o  rech t d ie  im  
S o lin g e r  B e z irk  g e tro ffe n e n  M a s s n a h m e n  z u r  
B e k ä m p f u n g  d e r  T u b e r k u l o s e  un ter  den  
S c h le ife r e ia r b e ite r n  (A u ss te llu n g  der K gl. G e w e r b e -In 
sp e k t io n  u n d  der F a c h sc h u le  für d ie  S ta h lw a r e n in d u 
s tr ie  zu  S o lin g e n ) . D ie  h ier  e rz ie lten  g r o sse n  E rfo lg e  
s in d  in erster  L in ie  in der E n tfern u n g  d e s  S ta u b e s  an  
se in e r  E n ts te h u n g ss te lle  b e g r ü n d et u n d  la s se n , da e in  
s ta t is t is c h e r  V e rg le ic h  m it E n g la n d  g e z o g e n  is t , auch  
k e in e n  Z w e ife l  d a rü b er , d a s s  s ie  nur durch  e in e  te c h 
n isc h  auf der H ö h e  s te h e n d e  G e w e r b e a u fs ic h t  zu  e r 
m ö g lic h e n  w a ren .

V o n  1000 A rb e itern  der S ta h lw a re n in d u str ie  s ta r 
b en  im  Jah resd u rch sch n itt

I n  S o l i n g e n
K rankenkassenstatistik

1909-1910

I n  S h e f f i e l d
(Dep. of the  M edical Office 

of H ealth) 1901-1909

Zu
sammen

Tuber
kulose

Andöre 
E rkran
kungen 
der At
m ungs
organe

Zu
sammen

Tuber
kulose

Andere 
E rkran
kungen 
der A t
m ungs
organe

Schleifer, Pliester, 
Polierer und Aus
macher (Grinding) 9,3 4,37 2,35 30,40 15,10 5,40

Sonstige Arbeiter 
der Stahlwaren
industrie (Cutlery) 9,0 2,60 1,79 29,30 5,80 6,90

D ie s e  S ta tis t ik  u m fa sst  
in S o lin g e n  790 8  S c h le ife r  u n d  10 872  an d ere  A rb eiter , 
in  S h e ff ie ld  3941 S c h le ife r  und 3 8 8 9  a n d ere  A rbeiter . 

V on  1000  S o lin g e r  S c h le ife rn  sta rb en  jährlich  
1885— 1895  d u rch sch n ittlich  2 0 ,6 2
1904— 1905 „ 10 ,95
1909— 1911 „ 9 ,3 0

A u s e in er  K urven tafel d e s  K re isa rz te s  D r. F rey ,
L u b lin itz  O .- S .,  erk en n en  w ir  d ie  Z u n ah m e d e s  L e b e n s 
a lter s  der e ig e n tlic h e n  Z in k h ü tten a rb e iter  O b e r s c h le 
s ie n s  s e it  der A n w e n d u n g  der B u n d e sr a tsb ek a n n t
m a c h u n g  v o m  6 . F eb ru ar  1900 , b e tr e ffe n d  E in rich tu n g  
und B etr ieb  der Z in k h ü tten .

U n ter  den  M itte ln  zur B ek ä m p fu n g  der S ta u b g e 
fahr in d en  g e w e r b lic h e n  B e tr ieb en  fe h len  natü rlich  
a u ch  d ie  R esp ira to ren  n ich t.

D a s  H y g ie n isc h e  In stitu t der U n iv e r s itä t  B erlin  
s te llt  3  v e r s c h ie d e n e ’A rten  v o n  R e s p i r a t o r e n  u n 
ter fo lg en d e r  K la ss if iz ier u n g  a u s :
a ) A p p a ra te  m it ü b ertr ieb en  v e rw ic k e lte m  B a u , u n g e 

e ig n e te m  F ilterm a teria l und u n v o llk o m m en em  A b 
s c h lu s s ;

b )  A p p a ra te  m it gu tem  F ilterm a ter ia l, aber  u n g e n ü g e n 
d en  V e n tilen  und

c) A p p a ra te  m it gu tem  A b sc h lu s s , aber  u n g e n ü g e n 
d em  F ilterm a teria l u n d  u n g ee ig n e ten  V en tilen .

W ir  b e s itz e n  n a ch  d ie se n  und a n d eren  E r g eb n isse n  
e in g eh en d e r  w is s e n sc h a ft l ic h e r  U n tersu ch u n g en  s o w ie  
n a ch  a llen  b ish er  in  der P r a x is  g em a ch ten  E rfahrungen  
n o ch  k e in en  a llen  A n fo rd eru n g en  h in lä n g lich  e n t 
sp re c h e n d e n  R esp ira to r  für S ta u b a rb e iter* ).

U n d  h ierm it so ll zu  den  V o rrich tu n g en , zur K rank
h e it s -  un d  U n fa llv erh ü tu n g  ü b er g e g a n g e n  w e r d e n , über  
d ie  in den  fo lg e n d e n  A b sc h n itte n  kurz b e r ic h te t w ird . 
D a b e i ist im  v o r a u s zu  b e m ä n g e ln , d a s s  ü b er  B au  und  
E in r ich tu n g  d e s  F a b r ik g eb ä u d es , se in er  h a u p tsä c h lic h 
s te n  A rten o d e r  se in e r  T e ile  nur ä u s se r s t  sp ä r lich e  od er  
ü b erh a u p t k e in e  A n g a b en  v o rh a n d en  s in d . S ie  h ä tten  
an erster  S te lle  s te h e n  un d  s ic h  an s ie  d ie  w e iter en  
M a ssn a h m en  zur L üftu n g , zur B e se it ig u n g  der b e i der  
A rbeit e n ts te h e n d e n  g e su n d h e its s c h ä d lic h e n  G a se  und  
D ä m p fe , d e s  S ta u b e s  u s w . a n sc h lie s se n  m ü sse n . U n d  
sc h lie s s l ic h  w ä r e  d an n , im m er w ie d e r  fo lg e r ic h tig  a n 
sc h l ie s s e n d , e in  m ö g lic h s t  u m fa sse n d e s  B ild  d e s  A n 
w o h n e r s c h u t z e s ,  a ls  d e s  w e iter en  w ic h t ig e n  
T e ile s  der G e w e r b e h y g ie n e  zu  g e b e n  g e w e s e n , w o v o n  
ü b r ig e n s a u ch  nur B ru ch stü ck e  in v e r sc h ie d e n e n  a n 
d eren  A b te ilu n g e n  zerstreu t zu  f in d en  s in d . D ie s e  K ri
tik  b irgt k e in en  T a d e l der o r g a n is ier en d e n  K räfte der

*) S e p .-A b d r . a. d. W ien er  K lin. W o c h e n s c h r . -------------------
1911 N o . 16. i *) V erg l. a u ch  d ie se  N u m m er S . 104 , VII, 20 ,
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A u sste llu n g  in s ic h . D e n n  s ie  k o n n ten  fü g lic h  nur d a s  
b ie ten , w a s  ih n en  v o n  B e h ö r d e n , W isse n sc h a ft le r n ,  
In d u str ie llen  un d  so n s t ig e n  S te lle n  zur V erfü g u n g  g e 
s te llt  w u rd e . F i s c h e r .

T e c h n i s c h e  M a s s n a h m e n  z u r  
K r a n k h e i t s  -  u n d  U n f a l l v e r h ü t u n g .

B e i der h o h en  B e d e u tu n g  der In d u str ie  u n d  der  
durch  s ie  b e d in g te n  G efä h rd u n g  der A rb e iter  u n d  d e s  
P u b lik u m s m u ss te  jed er  B e su c h e r  der A u ss te llu n g  o h n e  
w e ite r e s  v o r a u sse tz e n , in  e in er  H y g ie n e a u ss te llu n g  
a u ch  e in e  für s ic h  a b g e s c h lo s s e n e  G ru p p e  der G e w e r 
b e h y g ie n e  a n z u tre ffen , w o  er d a s  für ihn  W is s e n s w e r te  
n e b e n e in a n d e r  v o r fin d e t, le ic h t s tu d ier e n  kan n  u n d  d a 
durch  zu  V e rg le ic h e n  a n g ereg t w ir d . In der D r esd e n e r  
A u sste llu n g  w a r  d ie s  le id er  n ich t der F all. W ä h ren d  
a u f a n d eren  G eb ie te n  d em  B e su c h e r  e in  g e s c h lo s s e n e s  
G a n z e  g e b o te n  w u rd e , m u s s te  der G ew e r b e h y g ie n ik e r ,  
d e ss e n  A u g en m erk  h a u p tsä ch lic h  auf d ie  b a u lic h e n  und  
m a sc h in e lle n  E in r ich tu n g en  g e w e r b lic h e r  B e tr ie b e  g e 
r ich te t w a r , s ic h  m ü h sam  durch d ie  e in ze ln e n  A u s 
s te llu n g sh a lle n  h in d u rch a rb e iten , um  e in ig e r m a sse n  e in e  
Ü b e r s ic h t  ü b er  d a s  a n g e sa m m e lte  M a ter ia l z u  g e w in 
n en . W ie  sc h o n  o b e n  erw ä h n t, ist d ie  A u ss te l lu n g s le i
tu n g  s ic h  d ie s e s  M a n g e ls  s e lb s t  b e w u s s t .  E s  m a g  d a 
her a u ch  e n tsc h u ld ig t  w e r d e n , w e n n  in der fo lg e n d e n  
Z u sa m m en ste llu n g  der e in e  o d er  a n d ere  A u sste lle r  n ich t  
d ie  B e a ch tu n g  fin d e t, w e lc h e  ihm  zu k o m m t.

D a m p f k e s s e l ,  D a m p f l e i t u n g e n ,  
I s o l i e r u n g e n .

In der K raftsta tion  hat d ie  F irm a L. u . C . S te in 
m üller  in G u m m ersb a ch  e in en  W a sse r r o h r k e s se l „ S y 
stem  S te in m ü ller “ a u sg e s te llt ,  b e i d em  der Ü b erh itzer  
n a ch  e in er  n e u e n  K on stru k tio n  se it lic h  a n g e o r d n e t ist. 
D ie  A b g a se  g e h e n  durch e in en  E k o n o m iser  m it s e lb s t 
tä tig er  R u ssa b k ra tzv o rr ich tu n g . D e r  K e s se l is t  m it  
e in em  m e c h a n isc h e n  R o stb e sc h ick er  „ B a u a rt S e y b o th “ 
der M a sch in en fa b r ik  A d ler & H en tze n  in C o s w ig  i. S . 
a u sg e r ü s te t . D a s  T r a n sp o rtb a n d  h ierzu  w u rd e  v o n  
der F irm a A m m e, G ie se c k e  &  K o n eg en  in  B r a u n sch w e ig  
g e lie fe r t . Z ur R e in ig u n g  d e s  S p e is e w a s s e r s  d ien t e in  
a u to m a tisc h e r  W a sse r r e in ig e r  der F irm a S te in m ü ller ,  
der n a ch  d em  S o d a - ,  K alk verfahren  a rb e ite t , m it e in em  
daran a n g e sc h lo ss e n e n  a u sw a sc h b a r e n  Q u a rzsa n d filter . 
D a s  S p e is e w a s s e r  w ird  durch e in en  e in fa ch  k o n str u 
ierten  A p parat m it K ip p b eck en  g e m e ss e n . D ie  S p e is e 
p u m p en  s in d  v o n  der F irm a W e is e  &  M o n sk i in 
H a lle  a. S . g e lie fe r t. An d em  K esse l b e f in d e n  s ic h  
fern er e in  D iffe r e n z z u g m e sse r  v o n  G u sta v  S c h lick  in 
D r e s d e n -N . und  e in  z u v e r lä ss ig e r  D a m p fm e sse r  v o n  
H a llw a c h s  & C o ., G . m . b . H ., in S a a rb rü ck en . D ie  
F irm a R. W o lf , M a g d e b u r g -B u c k a u , hat e in e  P a te n t-  
H e is s d a m p f-T a n d e m -L o k o m o b ile  a u f T r a g fü sse n  m it 
e in er  L e is tu n g  v o n  60 — 8 6  P S . a u s g e s te llt .  D ie  M a 
sc h in e  is t  m it e in em  B rem sm a g n eten  a u sg e r ü s te t , der  
z w a n g lä u f ig  m it der D r o ss e lk la p p e  v e rb u n d en  ist und  
b e i p lö tz lic h e r  E n tla stu n g  e in  D u rc h g e h e n  der M a 
sc h in e  verh in d ert. Ferner s in d  n o ch  L o k o m o b ile n  v o r 
h an d en  v o n  der D r esd e n e r  M a sc h in e n fa b r ik  und  
S c h iffsw e r ft  Ü b ig a u  A .-G . in D r e s d e n -Ü b ig a u  un d  der  
F irm a H ein r ich  L anz in M a n n h eim . B e i der L o k o m o 
b ile  der le tz g en a n n ten  F irm a ste h t  d ie  K u r b e lw e llen 
la g eru n g  in k e in er  V erb in d u n g  m it dem  D a m p fk e sse l,

K u r b e lw e lle  un d  E x z en ter  s in d  in v o r zü g lic h e r  W e is e  
g e g e n  e in  H in e in fa llen  d e s  B e d ie n u n g sp e r so n a ls  v o n  
d em  P o d e s t  a u s  g e s ic h e r t .

N e b e n  der an  d em  B e tr ie b sk e s se l  a n g eb ra ch ten  
R o stb e sc h ic k u n g sv o r r ic h tu n g  „ B a u a rt F ritz  S e y b o th “ 
hat n o c h  d ie  F irm a M ü n ck n er  & C o . in  B a u tz e n  i. S . 
ihren  b ek a n n ten  R o s tb e sc h ic k e r  un d  d ie  F irm a S e iffer t  
&  C o ., A k t .-G e s .  B er lin  S O . 3 3  ihre s e lb s t tä t ig e  K e s s e l
fe u e ru n g  zur V o rfü h ru n g  g e b r a ch t. D a s  te c h n isc h e  
B u rea u  v o n  D r. H . C ru se  in B erlin  m a ch t a u f A n la g en  
für k ü n stlic h e n  Z u g  e ig n er  K o n stru k tio n , e in e n  S e k u n 
d ä r lu ft-A u to m a ten , S y s te m  K a b litz  D . R . P ., e in en  
E k o n o m iser  un d  e in  L uftfilter , S y s te m  B o llin g e r , a u f
m erk sa m . Z ur R e in ig u n g  v o n  K esse lr o h r en  d ie n e n  d ie  
T u r b in en -K e sse lro h rr e in ig e r  der G e s e l ls c h a ft  für R ö h 
ren re in ig u n g  m . b . H ., B e r lin -S c h ö n e b e r g , G u tz k o w 
s tr a s s e  2 . A n w e ite r e n  Z u b eh ö r te ile n  für D a m p fk e sse l  
h a b en  a u s g e s te l lt :  d ie  M a sc h in e n fa b r ik  F. M a ttick  in 
P u lsn itz  i. S . e in en  P a te n t-G e g e n str o m -V o r w ä r m e r ,  
F ran z S e iffer t &  C o . A k t .-G e s .  in B erlin  S O . 3 3  K o m 
p e n sa to r e n , A b sp e r r sc h ie b e r , e n t la s te te  K u g e lg e le n k 
k o m p en sa to r en , D a m p f-  u n d  W a ss e r m e s se r  s o w ie  m e 
c h a n isc h e  W a sse r r e in ig u n g sa p p a r a te . E in e  S p e z ia litä t  
der le tz tg en a n n ten  F irm a s in d  S ta h lfo r m g u sss tü c k e  in 
jed er  g e w ü n sc h te n  M a ter ia lq u a litä t . D r e y e r , R o s e n 
k ranz &  D r o o p , G . m . b . H . in  H a n n o v er  b r in g en  e in e  
S a m m lu n g  v e rsch ie d e n a r tig e r  V en tile  zur A n sic h t . D ie  
F irm a G eb r. W e is s b a c h  in C h em n itz  is t  m it R o h r le i
tu n g en  vertreten .

W ä r m esc h u tzm itte l w a ren  in v e r sc h ie d e n e n  A rten  
und F orm en  v o n  e in er  g a n z e n  R eih e  v o n  F irm en  a u s 
g e s te llt .  U . a . s e ie n  g e n a n n t:  A . H a a ck e  &  C o . in 
C e lle , R h e in h o ’d  &  C o . in D r e sd e n , G u m m i- u n d  A s 
b e s t -C o m p a g n ie  R e in h a rd  S tieh ler  & B ö ttg e r  in  D r e s -  
d e n -A „  F eo d o r  B u rgm an n  in D r e s d e n  -  L a u b e g a s t ,  
G r ü n z w e ig  & H artm an n  in L u d w ig sh a fen  u n d  J. R ieh . 
Z sc h u n k e  in D r e s d e n -N .

B e t r i e b s m a s c h i n e n ,  T r a n s m i s s i o n e n ,  
A u f z ü g e .

Z ur L ich ter ze u g u n g  für d ie  A u ss te llu n g  ist v o n  der  
C o ttb u se r  M a s c h in e n b a u -A k t .-G e s . in C o ttb u s  e in e  
3 5 0 p fe r d ig e  D a m p fm a sc h in e  m it K o n d en sa tio n  a u fg e 
s te llt .  D ie  M a sc h in e  m a ch t 150 U m d re h u n g e n  un d  ist  
m it dem  D y n a m o  d irek t v e rb u n d en . Z u  d e m se lb e n  
Z w e c k e  d ien t a u ch  e in  1 5 0 p ferd ig er  D ie se lm o to r  der  
G ö rlitzer  M a sc h in e n b a u a n sta lt  in G ö r litz , d er  2 1 4  U m 
d reh u n g en  m a ch t u n d  m it g a liz isc h e m  R o h ö l b e tr ie b e n  
w ird . In der H a lle  52  b e fin d e t  s ic h  a u s se r d e m  n o ch  
e in  d r e izy lin d r ig er  D ie se lm o to r  v o n  8 0  P S . der G a s 
m o to ren fa b r ik  D e u tz  in K ö ln -D e u tz , in der H a lle  53  
e in  v ie r z ig p fe r d ig e r  der D r esd e n e r  G a sm o to r en fa b r ik ,  
vorm . M o ritz  H ille , A k t .-G e s .  in D r e s d e n -A . D e n  
W ü n sc h e n  der K le in in d u str ie  hat d ie  F irm a B e n z  &  C o . 
in M a n n h eim  durch  d ie  A u fste llu n g  v o n  3  B e n z in m o to 
ren R ech n u n g  g e tra g e n . B e i den  s te h e n d e n  M o to ren  
is t  der g e sa m te  B e w e g u n g s m e c h a n is m u s  v o lls tä n d ig  
u m k a p se lt , s o d a s s  s ie  o h n e  G efah r  a u ch  e in em  u n g e 
lern ten  A rb e iter  zur B e d ie n u n g  ü b e r la sse n  w e r d e n  k ö n 
nen .

E in r ich tu n g en  zu m  W e ite r le ite n  der B etr ieb sk ra ft  
w e rd en  v o n  der F irm a V o g e l & S c h le g e l in D r e s d e n -A .  
v o r g efü h r t:  T r a n sm is s io n e n , S p e z ia lk u g e lla g e r , g e te ilte  
g u s s e is e r n e  R ie m e n sc h e ib e n , S c h a le n - ,  B e n n - u n d
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B a n d k u p p lu n g e n , a u sse rd em  s te llt  d ie  F irm a G eb r. 
W e tz e l  in  L e ip z ig -P la g w itz  L ager  a u s . D ie  sc h o n  g e 
n a n n te  F irm a J. R ich a rd  Z sc h u n k e  in D r e s d e n -N . hat 
ih re  s e lb s ts c h m ie r e n d e  S to p fb ü c h se n p a c k u n g  „ M o n o 
p o l“  a u sg e s te llt .  Für B e tr ie b sm a sc h in e n  der A u s s te l 
lu n g  s in d  d ie  R iem en  v o n  der L ed er- un d  R iem en fa b rik  
v o n  G eb r. K lin g e  in  D r e s d e n -L ö b ta u  g e lie fe r t .

D ie  E in r ich tu n g en  v o n  A u fzü g en  z e ig e n  d ie  A u s 
s te llu n g so b je k te  der O tis  E le v a to r -G e s . m . b . , H . in 
B erlin  S W . u n d  der F irm a C arl F loh r in B erlin  N .

H e i z u n g .

Ü b er  e in e  s p e z ie l le  F a b r ik h e iz u n g  k o n n ten  a u f der  
A u ss te llu n g  k e in e  b e so n d e r e n  B e o b a c h tu n g e n  g em a ch t  
w e rd en . D ie  G e w e r b e in sp e k t io n  C h em n itz  I b r in g t auf 
e in er  Z e ic h n u n g  d ie  L ü ftu n g s - un d  L u fth e iz u n g sa n la g e  
e in er  E ise n g ie s se r e i  (H errn, u. A lfred  E sc h e r , A k t .-G e s .  
in  C h em n itz ) zur S c h a u , b e i der d ie  du rch  e in en  V e n ti
la to r  in d en  G ie sse r e ir a u m  e in g e tr ie b e n e , in  F u s s b o -  
d e n n ä h e  a u s  R ö h ren  g le ic h m ä s s ig  v er te ilt  a u s tre ten d e  
F risch lu ft im  W in ter  n a ch  A n w ä rm u n g  zur H e iz u n g , im  
S o m m er  zur K üh lu ng  d e s  R a u m es d ien t. A u f z w e i  
w e ite r e n  Z e ic h n u n g e n  w ird  d ie  L ü ftu n g s - , L u fth ei-  
z u n g s -  u n d  L u ftb e fe u c h tu n g sa n la g e  e in er  B a u m w o ll
sp in n e re i (M a x  H a u sc h ild , H o h e n fic h te )  d a r g e ste llt .  
D a s  P r in z ip  is t  h ier  d a s s e lb e  w ie  in  d em  v o r h e r g e h e n 
d en  B e is p ie l .  D e s  w e ite r e n  s in d  n o c h  v o n  d em  In stitu t 
für G e w e r b e h y g ie n e  z u  F rankfurt a. M . d ie  P h o to g r a -  
p h ie e n  e in er  S ta u b a b sa u g u n g  u n d  L u fth eizu n g  in e in er  
L u m p en so r tie r e i, e in er  E n ts ta u b u n g s - , L u ftb e fe u c h -  
tu n g s -  u n d  H e iz u n g s a n la g e  in  e in er  F la c h s m a sc h in e n 
h e c h e le i un d  in e in er  F la c h s -C a r d ie r e r e i zur V orfüh ru ng  
g e b r a ch t . D ie  te c h n isc h e n  A u sste lle r  h a b en  s ic h  h a u p t
sä c h lic h  a u f d a s  A u ss te lle n  v o n  G lie d e r k e s se ln  b e 
sch rä n k t. E s  s e ie n  u . a. g e n a n n t:  E ise n h ü tte n -  un d  
E m a illie r w e rk  T a n g e r h ü tte , F ran z W a g en fü h r  in T a n 
g e rh ü tte , Z e n tr a lh e iz u n g sb e d a r f , G . m . b . H . D ü s s e l 
d o rf, H a g er  &  W e id m a n n , G . m . b . H ., M a sc h in e n - und  
A p p a r a te -B a u a n sta lt  in  B e r g is c h -G la d b a c h  b e i K öln , 
G eb r. S u lze r , L u d w ig sh a fe n  a. R h ., S tr e b e iw er k ,  
G . m . b . H . in  M a n n h eim  s o w ie  a n d ere  M itg lied er  
d e s  V e r b a n d e s  D e u ts c h e r  Z e n tr a lh e iz u n g s-In d u str ie lle r ,
e . V . in B erlin , L in k str . 29 .

B e l e u c h t u n g .

D ie  B e le u c h tu n g s in d u s tr ie  is t  au f der A u ss te llu n g  
v e r h ä ltn is m ä ss ig  za h lre ich  v e r tr e te n , is t  d o c h  g e ra d e  
e in  d era rtig  s c h ö n e s  A u ss te l lu n g s g e lä n d e  m it se in e n  
G ä n g e n , P lä tz e n  u n d  H a llen  für d ie  B e le u c h tu n g s fir 
m en  der g e e ig n e ts te  O rt, ihr L ich t leu c h te n  zu  la sse n  
un d  d em  P u b lik u m  ihre K unst zu  z e ig e n . W ie  ü b era ll  
m a c h t s ic h  a u ch  h ier  der e rb itte r te  K am pf z w isc h e n  
G a s  u n d  E lek tr iz itä t seh r  z u  G u n sten  der B e su c h e r  
in a u g e n fä llig e r  W e is e  b em erk b a r . D ie  D e u ts c h e  G a s-  
g lü h lich t A k t .-G e s .  (A u e r g e s e llsc h a ft )  in B erlin  erh ellt  
m it ihrer „ P h a r o s“ -P r e s s g a s b e le u c h tu n g  d ie  L en n 6 -  
s tr a s s e ,  d ie  F irm a J u liu s P in tsc h , A k t .-G e s .  in  B erlin  O . 
s o r g t  durch  ihre P r e s s g a sb e le u c h tu n g  m it F ern zü n d u n g  
fü r  d a s  n ö t ig e  L ich t in  der J o h a n n -G e o r g e n -A lle e , vor  
d er  M a sc h in e n h a lle  u n d  a u f d e m  P la tz  v o r  d er  Ü b e r 
g a n g s tr e p p e . D ie  L e ip z ig e r  M eta llfa d en la m p en fa b r ik  
G . m . b . H . in  L e u tz sc h -L e ip z ig  b e fr ie d ig t  m it 4 0 0 0  
S tü c k  O m e g a -L a m p e n  b is  z u  1250  K erzen stä rk en  d a s  
L ich tb e d ü rfn is  au f d em  F e s tp la tz e . D ie  M o o re -L ic h t

A k t .-G e s .  in  B erlin  S W . hat s ic h  in vo rn eh m er  W e is e  
in  d en  R e p r ä se n ta tio n s sa a l z u r ü c k g e zo g e n , um  h ier  den  
D a m e n to ile tte n  m it all ihren  F a rb en a b stim m u n g en  
d u rch  d a s  w e is s e  M o o r e -L ic h t  G eltu n g  zu  v ersch a ffe n .

A b se its  v o n  d em  p u ls ier en d e m  L eb en  hat s ic h  d ie  
Firm a F riem an n  &  W o lf , G . m . b. H. in Z w ic k a u  i. S . 
in  e in em  s t il le n  W in k e l der H a lle  53  n ie d e r g e la sse n .  
Ihre E r z e u g n is se  s in d  n ich t für d a s  a lltä g lic h e  L eb en , 
so n d e rn  für d ie  s t i l le ,  m ü h e v o lle  A rb eit d e s  B erg m a n n s  
in den  G ru b en  b e stim m t. M an  fin d et hier G ru b en 
s ic h e r h e its la m p e n  für B e n z in , A z e ty le n  und E lek tr iz i
tä t. B is  je tz t  w u rd en  v o n  der F irm a in a lle n  b e r g b a u 
tr e ib e n d en  L änd ern  der W e lt  ü b er  11/Sä M illio n en  L a m 
p e n  g e lie fe r t . D ie  L a m p en  k ö n n en  m it M eta llfu n k en 
z ü n d u n g , P a ra ff in s tre ife n -  und  P a p ie r s tr e ife n -R e ib z ü n 
d u n g  a u s g e s ta tte t  w e rd en . N a c h  e in em  G u ta ch ten  der  
K gl. B e rg in sp e k tio n  VIII zu  N eu n k irch en  v o m  10. Juni . 
1911 hat s ic h  n a ch  d en  in der d o rtig en  V e rsu c h sstr ec k e  
v o r g en o m m e n e n  V e rsu c h e n  d ie  n e u e  M eta llfu n k en zü n 
d u n g  unter a lle n  B e d in g u n g e n  a ls  s c h la g w e tte r s ic h e r  e r 
w ie s e n . N e b e n  d en  G ru b en la m p en  s te llt  d ie  F irm a auch  
e in e  S ic h e r h e its la m p e  „ Id ea l“  m it In n en zü n d u n g  für den  
a llg e m ein en  G eb ra u ch  her. S ie  e ig n e t  s ic h  n ich t a lle in  
für je d e s  G esch ä ft  zu m  B etre ten  der L a g er- un d  K eller 
rä u m e, in d en en  fe u e r -  un d  e x p lo s io n sg e fä h r lic h e  
S to ffe  la g ern , so n d e rn  a u ch  für jed en  H a u sh a lt zu m  B e 
treten  der B o d e n r ä u m e , s o w ie  für d ie  L a n d w irtsch a ft  
zu m  B etre ten  der S c h e u n en  u n d  S ta llu n g en . Für B a h n 
b e tr ie b e , F eu er w e h r en  und H a u sb ed a rf ist W o lfs  H a n d 
la tern e  „ R e x “ m it In n en zü n d u n g  seh r  g e e ig n e t . W eiter  
führt n o c h  d ie  F irm a auf ihrem  S ta n d e  d ie  E in rich tu n g  
e in er  L a m p en k a u e  m it m a sc h in e lle n  R e in ig u n g sa n la g e n  
un d  e x p lo s io n s s ic h e r e r  L a g eru n g  v o n  B e n z in  vor,
S ic h e rh e its la m p e n  für B en z in b ra n d  und e le k tr isch e  S i 
c h e rh e its la m p e n  w e rd en  a u ch  n o c h  v o n  der G ru b en 
s ic h e r h e its la m p e n -  un d  M a sch in en fa b r ik  W ilh e lm  Seip*- 
p e l in B o ch u m  (W e s t f .)  v o rg efü h rt. Z um  S c h lu s s  w ird  
n o c h  auf d ie  S p e z ia lfa b r ik  für B o g e n la m p e n , E lek tr iz i
tä tsz ä h le r  v o n  K örtin g  & M a th iesen , A k t .-G e s .  in
L e u tz sc h -L e ip z ig  un d  d ie  E r z e u g n is se  der Z en tra l
w e rk sta tt  (E ig en tu m  der D e u tsc h e n  C o n tin e n ta l-G a s-  
G e s e lls c h a ft )  in  D e s s a u  au fm erk sa m  g em a ch t. W e g e n  
P la tz m a n g e l m u s s  im  ü b rig en  auf den  K a ta lo g  der A u s 
s te llu n g  v e r w ie se n  w erd en .

L ü f t u n g ,  L u f t a b k ü h l u n g ,  L u f t b e f e u c h 
t u n g  u n d  E n t n e b e l u n g .

D e r  w ir tsc h a ft lic h e  u n d  h y g ie n isc h e  W ert g ü n s t i
g er  L u ftv e r h ä ltn isse  in den  g e w e r b lic h e n  B e tr ieb en
w ir d  n ich t zu m  m in d e ste n  d u rch  d ie  T ä tig k e it  der G e 
w e r b e a u fs ic h tsb e a m te n  v o n  Jahr zu  Jahr m ehr in  den  
in d u str ie lle n  K re isen  erk annt. D ie  u n g eh eu re  F ü lle  d e s  
in der A u ss te llu n g  a n g e sa m m e lte n  M a ter ia ls , d ie  v e r 
sc h ie d e n a r t ig s te n  A u sfü h ru n g en  und K o n stru k tio n en  
b e w e is e n  zur G en ü g e , d a s s  d ie  E rzie lu n g  g e su n d e r  
L u ftv e r h ä ltn isse  in  jed em  G ew er b e b e tr ie b  m ö g lic h  und  
in te c h n isc h  u n d  h y g ie n isc h  e in w a n d fre ier  W e is e  zur  
A u sfü h ru n g  g eb ra ch t w e rd en  k an n . E s  m u ss  a u ch  h ier  
w ie d e ru m  b e to n t  w e r d e n , d a s s  d ie  K o sten  für d erartige  
E in r ich tu n g en  k ein  v e r lo r e n e s  K apita l s in d , so n d ern  
s ic h  in w e ite s te m  M a sse  d u rch  d ie  E rhaltun g  e in er  g e 
su n d en , s c h a ffe n s fr e u d ig e n  A rb e iter sch a ft  b eza h lt  
m a ch en .

W o  u n d  in  w e lc h e r  W e is e  L u ftv e r b e sse r u n g se in 
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r ich tu n g en  g e tro ffe n  w e rd en  k ö n n en , z e ig t  u . a. d ie  
A u sste llu n g  d e s  S ä c h s is c h e n  M in is ter iu m s d e s  Innern  
in  der w is s e n sc h a ft l ic h e n  G ru p p e. Z u  n en n en  s in d :  L u ft
k ü h lu n g  a n  e in e m S ie m e n ss c h e n G la sw a n n e n o fe n , V e n ti
la t io n sa n la g e n  e in er  G la sfa b r ik , L ü ftu n g s- un d  L u fth e i
z u n g sa n la g e  e in er  E ise n g ie s se r e i und e in er  K u n stse id e 
fab rik , L ü ftu n g s - , L u fth e iz u n g s - un d  -b e fe u c h tu n g sa n 
la g e  e in er  B a u m w o llsp in n e r e i, L u ftb efe u c h tu n g sa n la g en  
in J u tesp in n ere ien , D a c h a u sfü h ru n g u . L u ftb e fe u c h tu n g s
a n la g e  e in er  W e b e r e i s o w ie  E n tn eb e lu n g sa n la g e n  in  
F ä rb ereien . V on  te ch n isc h e n  A u sste lle r n  m ö g e n  erw ä h n t  
w e r d e n : d ie  M a sch in en fa b r ik  H ö ren z  &  Im le, G .m .b .H .  
in D r e sd e n , m it ihrem  P rim eu rv en tila to r  für K e s se l-  und  
M a sc h in e n h ä u se r , d ie  T u r b o n v e n tila to r e n -G e se lls c h a ft  
m . b . H . in  B erlin  für V en tila to re n , E x h a u sto r en , L u ft
filter  u n d  S ta u b sa m m ler , S ie m e n s  & H a lsk e  A .-G .  
W ern erw erk , B e r lin -N o n n e n d a m m , für O z o n a p p a ra te ;  
d ie  M a sch in en fa b r ik  H urling & B ied erm a n n  in Z itta u  i. S . 
für L u ftb e fe u c h tu n g s- und V e n tila t io n sa n la g e n  in S p in 
n ere ien , W e b e r e ie n , Z w ir n e re ie n , T a b a k - ,  Z ig a rr en -,  
Z ig a r e tte n - , S tro h h u t- und  L ed erfa b rik en , in  l ith o g r a 
p h isc h e n  A n sta lten , A r b e itssä le n  der K o n fek tio n sb ra n ch e  
u s w . ; d ie  A p p a ra teb a u a n sta lt H . A m en d  in H anau  a. M . 
für Z en tra lh e izu n g en  in V erb in d u n g  m it L u ftb e fe u c h 
tu n g s -  u n d  V e n tila tio n sa n la g e n  s o w ie  E n tn e b e lu n g s 
a n la g e n ; R u d o lf J a co b i in  N ijm eg e n  (H o lla n d ), G ro e n e -  
stra a t 75 — 77 , für den  L u ftb e fe u c h tu n g s -V e n tila t io n s -  
A p p arat „ J a c o b in e “ ; d ie  M a sc h in e n fa b r ik  O sk a r  S ic h tig  
&  C o . in K arlsruhe für B e fe u c h tu n g s - , K üh l- un d  V e n 
tila t io n sa n la g e n  s o w ie  für sä u r e fe s te  H o lz -  un d  A lu m i
n iu m v en tila to ren .

B e s e i t i g u n g  s c h ä d l i c h e r  G a s e  u n d  
D ü n s t e .

D ie  B e se it ig u n g  sc h ä d lic h e r  G a se  o d er  D ü n s te  
kan n  auf v e r sc h ie d e n e  A rt e r fo lg e n :  e n tw e d e r  w e rd en  
d ie  G a se  u n m itte lb a r  an ihrer E n ts te h u n g ss te lle  durch  
b e so n d e r e  A b sa u g ev o r r ic h tu n g en  a b g e fa n g e n  u n d  je  
n a c h  ihrer Art in s F re ie  g e le ite t  o d er  in b e s o n 
d eren  A p p a ra ten  g e re in ig t, k o n d e n s ie r t o d e r  zu  a n d eren  
te c h n isc h e n  Z w e c k e n  v e r w e n d e t . E s  se i  h ier  nur an  
d ie  A u sn ü tzu n g  der G ic h tg a se  zu  K ra ftzw eck en  un d  d ie  
S c h w e fe lsä u r e fa b r ik a tio n  erin n ert. E in e  a n d ere  M ö g 
lich k eit b e ste h t  n o c h  darin , d ie  B e tr ieb sa p p a r a te  s o  
e in zu r ich ten  un d  den  A r b e itsp r o z e ss  so  z u  le iten , d a s s  
G a se  üb erh au p t n ich t a u s d en  A p p a ra ten  h erv o rd rin g en  
k ö n n en . A u ch  ist e s  v ie lfa ch  du rchfü hrbar, d ie  H a n d a r 
b e it  durch  M a sc h in e n a r b e it  zu  e r se tz e n  un d  d a d u rch  d ie  
A rb eiter  g a n z  d e n  sc h ä d lic h e n  E in flü sse n  zu  e n tz ie h e n .* )  
D ie  e in z e ln e n  A rten  w e rd en  auf der A u ss te llu n g  in v e r 
sc h ie d e n e r  W e is e  zur V orfü h ru n g  g eb ra ch t. D ie  
B u d e r u ssc h e n  E ise n w e r k e  in  W e tz la r  z e ig e n  an  d em  
M o d e ll e in e s  H o c h o fe n s  e in en  ihr p a ten tier ten  d o p p e l
ten  G ic h tv e r sc h lu ss , der d en  in  g e su n d h e it lic h e r  H in 
s ic h t  sc h ä d lic h e n  A u str itt v o n  H o c h o fe n g a se n  w ä h ren d  
d e s  G ic h te n s  v erh in d ert. D ie  F a rb w erk e  vo rm . M eister , 
L u c iu s &  B rü n in g  in H ö ch st  a . M . s te lle n  e in e  A b fü ll
v o rr ich tu n g  a u s , d ie  d ie  A rb e iter  v o r  den  b e im  A b 
fü llen  h e is se r  F lü ss ig k e ite n  s ic h  e n tw ic k e ln d e n  g e s u n d 

*) V erg l. h ie rz u : S ch a lk , D er  E in flu s s  der M a 
sc h in e n a r b e it  au f d ie  h y g ie n isc h e n  V e rh ä ltn isse  in  g e 
su n d h e its sc h ä d lic h e n  B e tr ieb en . M itte ilu n g e n  d. I. f. 
G . 1911, S . 6 5 .

h e its sc h ä d lic h e n  D ä m p fen  sc h ü tz e n  s o l l .  G e w e r b e 
in sp ek to r  F isch er  un d  B a u ra t H a rd eg g  in S tu ttg a rt z e i 
g e n  an  e in em  M o d e ll u n d  a u f e in er  Z e ic h n u n g  d ie  A b 
sa u g u n g  der in  G e lb b re n n en  e n ts te h e n d e n  n itr o se n  
G a se  un d  d ie  G elb b re n n en  der W ü r ttem b er g isc h e n  
M eta llw a re n fa b r ik  G e is s lin g e n . D ie  H a m b u rg er  G e 
w e r b e in sp e k tio n  er lä u tert an e in em  M o d e ll d ie  R a u ch 
b e se it ig u n g  e in er  S c h m ie d e  n a c h  dem  P a te n t  A sm u sse n .  
W ä h ren d  h ier  d ie  R a u c h g a se  in  2  d ich t ü b ere in a n d er  
a n g e o r d n e te n  R a u ch h a u b en  n a ch  o b e n  a b g e sa u g t  w e r 
d en , w e rd en  in der H a m m er sc h m ied e  der S te ttin e r  M a -  
sc h in e n b a u -A .-G . V u lk an  n a ch  2  Z e ic h n u n g e n  der G e 
w e r b e in sp e k t io n  S te ttin  I d ie  R a u c h g a se  n a c h  u n ten  
a b g e sa u g t ;  d ie  W e r k stä tte  is t  V o llstä n d ig  ra u ch fre i.

A u s  der A u ss te llu n g  d e s  S ä c h s is c h e n  M in is ter iu m s  
d e s  Innern is t  n o c h  ü b er  fo lg e n d e  E in r ich tu n g en  zu  b e 
r ich ten : D u n s ta b sa u g u n g  in der S p r itzere i e in er  S te in 
g u tfa b r ik ; A b sa u g u n g  der n itr o se n  G a se  b e im  G e lb 
bren n en  v o n  M e s s in g ;  D u n s ta b sa u g u n g  in e in er  
L a ck ierere i für M eta ll w a r en ;  A b so r p tio n sa n la g e  m it D is -  
s ip a to r sc h o r n s te in  für d ie  flu o rh a ltig en  G a se  e in er  S u 
p e r p h o sp h a tfa b r ik ; K o n d e n sa tio n sa n la g e  m it F e u e r 
lö sc h e in r ic h tu n g  e in er  F ir n is s ie d e r e i;  V o rrich tu n g  zum  
N ie d e r sc h la g e n  der s c h w e f l ig e n  S ä u re  in e in er  B le i
ch e re i;  D u n s ta b sa u g u n g  in e in er  K u n stse id e fa b r ik ;  
G a sa b sa u g e e in r ic h tu n g  b e im  S tr e ic h e n  v o n  R a u ch 
w a r en  m it U r so lfa rb en ; D u n s ta b sa u g u n g sv o r r ic h tu n g e n  
in d en  S p r itz er e ie n  v o n  B lu m e n - un d  B lä tter fa b r ik en .

F erner s in d  n o c h  z u  erw ä h n en  d a s  M o d e ll e in er  
A n la g e  für den  H u n tin g to n -H e b e r le in -P r o z e s s  und  
e in e s  P ilz o fe n s  v o m  K ö n ig lich en  O b e rh ü tte n a m te  in  
F re ib erg  i. S .,  d ie  V e rg le ic h sm o d e lle  e in e s  z w e ie ta g ig e n  
Z in k o fen s  m it G en era to r  B au art 1880 u n d  1903 v o n  
G ew er b e ra t F . K rantz in O p p eln , d ie  P h o to g r a p h ie e n  
d e s  H er zo g lich  A n h a itisch en  G e w e r b e r a ts  K räm er e in e s  
m e c h a n isc h e n  F e in k ie so fe n s  „ S y s te m  W e d g e “ , e in er  
m e c h a n isc h e n  K elleren tleeru n g  für .eine S u p e r p h o s p h a t
fa b r ik  n a c h  S y s te m  D r . K eller , e in e s  S u lfa to fe n s  m it  
E in r ich tu n g  zur V erh ü tu n g  d e s  G a sa u s tr itte s  w ä h re n d  
der B e sc h ic k u n g  un d  E n tleeru n g  s o w ie  e in e s  W a g e n s  
zur A u fn a h m e u n d  T r a n sp o rt d e s  a u s  d em  O fen  g e 
z o g e n e n  S u lfa ts . M it H ilfe  d e s  W e d g e o fe n s  erreich t  
m an , d a s s  der A u str itt v o n  G a se n  in  d en  A rb e itsra u m  
in fo lg e  der b e s s e r e n  Z u g v e r h ä ltn is se  v e rm ied en  w ir d .  
B ei der K elleren tleeru n g  n a ch  S y s te m  D r. K eller  w ird  
d ie  H a n d a rb e it d u rch  e in e  m e c h a n isc h e  E n t le e r u n g s
v o rrich tu n g  e r se tz t  un d  d ad u rch  e in e  E rsp a rn is  an  
Z eit u n d  A rb e itern  erz ie lt .

S t a u b b e s e i t i g u n g .

E in  g e fä h r lich er  F e in d  d e s  A rb e iter s  ist der s ic h  b e i  
der A rb e it e n tw ic k e ln d e  S ta u b . D ie  e in g e a tm e te n  S ta u b 
p a r tik e lc h e n  k ö n n en  d u rch  ihre m e c h a n isc h e , ä tz e n d e  
o d er  c h e m isc h e  W irk u n g  R e izu n g e n  u n d  S c h ä d ig u n g e n  
der L u ftw e g e  h ervorru fen  un d  s in d  d a d u rch  unter U m 
stä n d e n  d ie  U r sa c h e n  für E rkranku ngen  u n d  S ie ch tu m  
der S ta u b a rb e iter  g e w e s e n . D er  S e lb s ts c h u tz  der A rb eiter  
du rch  d a s  V e rd ec k e n  v o n  M u n d  un d  N a s e  m it T ü ch ern  
w a r  h ö c h s t  p r im itiv er  N a tu r  un d  k o n n te  k au m  v o n  
e in em  n e n n e n sw e r te n  E r fo lg  b e g le ite t  s e in . D ie  w is s e n 
sc h a ft lic h e n  U n ter su ch u n g e n  üb er  d ie  S ta u b w irk u n g  
au f den  O rg a n ism u s un d  d ie  E in fü h ru n g  der G e w e r b e 
a u fs ic h t h a b en  im  L a u fe  der b e id e n  le tz te n  Jahrzeh nte  
in  a llen  Z w e ig e n  der In d u str ie  a u f d ie se m  G e b ie te
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g rü n d lic h  W a n d e l g e sc h a ffe n . D a s  e n e r g isc h e  V o r 
g e h e n  der A u fs ic h tsb e a m te n  in  dem  K am p fe  g e g e n  d ie  
S ta u b g e fa h r  hat d ie  In g en ieu re  zur E rfin d u n g  v o n  E in 
r ich tu n g en  zur S ta u b b e s e it ig u n g  a n g e r eg t  un d  e in e  b e 
a c h te n sw e r te  S o n d e r in d u str ie  g e sc h a ffe n . W a s  a u f d ie 
se m  G e b ie te  b ish e r  g e le is te t  w u rd e , lä s s t  d ie  D r esd e n e r  
A u sste llu n g  in  a u sg e z e ic h n e te r  W e is e  erk en n en . N a ch  
d en  a u s g e s te llte n  Z e ic h n u n g en , M o d e lle n  un d  A p p a ra ten  
kan n  m an o h n e  w e ite r e s  b e h a u p te n , d a s s  d ie  F ra g e  der  
S ta u b b e s e it ig u n g  auf fa s t  a llen  G e b ie te n  der In d u str ie  
in b e fr ie d ig en d e r  W e is e  g e lö s t  is t . In jed em  E in ze lfa ll  
m u ss  der In g en ieu r  s t e t s  d a s  e in e  Z ie l vor  A u g en  h a l
ten , d ie  e in z e ln e n  A p p a ra te  s o  e in zu r ic h ten  un d  a n z u 
o r d n e n , d a s s  e in  E in d rin g en  d e s  S ta u b e s  in  den  A r
b e itsr a u m  s o w ie  w e ite  T r a n sp o r tw e g e  s ta u b ig e n  G u te s  
v e rm ied en  w e rd en .

D e n  e in fa c h s te n , le id er  ab er  a u ch  u n v o llk o m m en en  
S ta u b sc h u tz  s te lle n  d ie  R esp ira to ren  dar. D ie  S a m m 
lu n g  v o n  R e sp ir a to re n  d e s  H y g ie n isc h e n  In stitu ts  der  
U n iv e r s itä t  B erlin  w u rd e  b e r e its  früher (S . 8 9 )  b e 
sp ro c h e n .

S a n itä tsra t D r. W o lff  in  F ra n k en ste in  (S c h le s ie n )  
s te llt  5  S tü c k  D r . W o lffs  W a tter e sp ir a to r  zur S ch a u , 
d a s  K ö n ig lic h  S ä c h s is c h e  M in is ter iu m  d e s  Innern 6 
v e r s c h ie d e n e  A rten  v o n  R e sp ir a to re n . V o n  der F irm a  
C lo e tta  & M ü ller  in  S tu ttg a rt is t  ihr R esp ira to r  „ L u n 
g e n h e il“  a u s g e s te l lt .  Er e r sch e in t  g e e ig n e t , in  g e w is s e n  
F ä llen  g u te  D ie n s te  z u  le is te n , w ir d  aber  w e g e n  d e s  
h o h en  P r e is e s  v o n  27  M ark pro  S tü c k  w o h l w e n ig  auf 
e in e  w e ite r e  V erb re itu n g  in  G e w e r b e b e tr ie b e n  rech n en  
k ö n n en . D a s  In stitu t für G e w e r b e h y g ie n e  zu  F ra n k 
furt a . M . z e ig t  a n  7 M o d e lle n  v o n  R o h rte ilen  zu  E n t
s ta u b u n g sa n la g e n  d ie  fa lsc h  u n d  r ic h tig  a n g e o r d n e te n  
W in k e l u n d  E in fü h ru n g en . V o n  der F irm a W . F . L. 
B e th  in  L ü b ec k  is t  e in  g a n g b a r e s  M o d e ll e in e s  B e th -  
f ilte r s  m it A b fa llru m p f n e b s t  E x h a u sto r  v o rh a n d en . Für 
B e r g w e r k sb e s itz e r  is t  d ie  A u ss te llu n g  der K ö n ig lich en  
B e r g w e r k sd ir e k tio n  z u  S a a rb rü ck en  v o n  In ter esse . A uf 
e in er  Z e ic h n u n g  w ir d  d ie  S ta u b a b sa u g u n g s a n la g e  in 
der R ä tterh a lle  d e s  R ic h a r d sc h a c h te s  z u  L o u isen th a l  
m it B e th filtern  zur D a r s te llu n g  g e b r a ch t. D ie  A n la g e  
d ien t zur V erh ü tu n g  v o n  S ta u b b e lä s t ig u n g e n  b eim  
S tü rz e n  u n d  S ie b e n  s ta u b r e ic h e r  F e ttk o h le . D ie  S ta u b 
a b sa u g u n g  an  e in em  Z in k o fen  w ir d  an  e in em  M o d e ll  
d er  G e w e r b e in sp e k t io n  H a m b u rg  g e z e ig t .  D ie  A n la g e  
is t  in der H ü tte  der F irm a T h e  In tern a tio n a l M eta l 
C o m p a g n y  L td. in H a m b u r g -B illw ä r d e r  a u sg efü h r t. S ie  
i s t  b e so n d e r s  b e m e rk en sw e r t  w e g e n  der G r ö sse  der  
A b sa u g e e in r ic h tu n g , in sb e so n d e r e  der A u ffa n g h a u b e , 
u n d  w e g e n  der  G r ö s s e  der F ilte ra n la g e , in  der d ie  a b 
g e sa u g te n  G a se  v o n  den  m e ta llisc h e n  B e s ta n d te ile n  
b e fr e it  w e rd en . U n se r  In ter esse  b e a n sp r u c h t fern er  d ie  
S ta u b a b sa u g u n g s a n la g e  in  e in em  M e ta llsp ä n e b r ik e t
tier w e rk  (K gl. G e w e r b e in sp e k t io n  C h em n itz  I). D ie  
E in r ich tu n g en  für B e tr ie b e  der In d u str ie  der S te in e  
k ö n n en  an  e in er  g a n z e n  R e ih e  v o n  A u ss te l lu n g s o b je k 
ten  stu d ier t w e r d e n . D a s  In stitu t für G e w e r b e h y g ie n e  
b r in g t d ie  Z e ic h n u n g  e in er  G em e n g e  - M isc h m a sc h in e  
für G la sfa b r ik en  m it S ta u b fa n g  v o n  d en  B ern d orfer  
E is e n -  und E m a illie r w e rk en  „ S y s te m  R eg ieru n g sra t  
R u b e “ , fern er e in e  Z e ic h n u n g  der E n ts ta u b u n g sa n la g e  
d er  P o rz e lla n fa b r ik  v o n  Z eh , S ch e r ze r  &  C o . in  
R eh a u  i. B . G e m e n g e -M isc h m a s c h in e n  für d ie  G la s 
in d u str ie  w e rd en  v o n  Ju lius L äm p el in  G ö r litz  an  3

M o d e lle n  u n d  e in er  Z e ic h n u n g  erläu tert. D ie  E n t
s ta u b u n g sa n la g e  der P o r tla n d -Z e m e n t-W e r k e  H e id e l
b erg  u n d  M a n n h eim  ist  auf 3  P h o to g r a p h ie en  d e s  
D r. K ürz in  H e id e lb e r g  d a rg este llt . V o n  der K ö n ig 
lich  S ä c h s is c h e n  P o rzella n m a n u fa k tu r  in M e is s e n  
s in d  3  Z e ic h n u n g en  in V erb in d u n g  m it P h o to g r a p h ie en  
der E n ts ta u b u n g sa n la g en  in  e in er  G la su r stu b e , e in em  
L a b o ra to r iu m  un d  e in em  M a le rsa a le  der M anufak tur  
a u s g e s te l lt .  D ie  S ta u b a b sa u g u n g sa n la g e n  in der  
D r eh er e i, der G la s ie r er e i, im  A b k eh rsa a l u n d  in der  
S p ritzm a lere i der S te in g u tfa b r ik  v o n  V illero y  &  B o c h  
in D r e s d e n  w e rd en  v o n  dem  K gl. S ä c h s . M in ister iu m  
d e s  Innern v o rg efü h rt.

W e it  z a h lre ich er  s in d  d ie  D a r ste llu n g e n  v o n  S ta u b 
a b sa u g u n g e n  a u s B e tr ieb en  der M eta llb ea rb e itu n g  un d  
d e s  M a sc h in e n b a u e s . E s  se ie n  hier nur e in ig e  e r 
w ä h n t:  E n ts ta u b u n g sa n la g e  in  der G u ssp u tze re i der  
K a iser lic h e n  W e rft  zu  W ilh e lm sh a fen , a u sg efü h r t v o n  
der F irm a P o llr ic h  & C o . in D ü sse ld o r f  (A u sste lle r :  
In stitu t für G e w e r b e h y g ie n e  zu  Frankfurt a. M .), S ta u b 
a b s a u g u n g sa n la g e  in der G u ssp u tze re i der S ä c h s is c h e n  
M a sc h in e n fa b r ik  vorm . R ichard  H artm ann in C h em n itz  
(K gl. S ä c h s . M in ister iu m  d e s  Innern), M o d e ll e in e s  
P u tz h a u s e s  für B e a rb e itu n g  der G u ss stü c k e  m it D r u c k 
sa n d g e b lä se  (A lfred  G u tm an n , A k tie n g e se llsc h a ft  für  
M a sc h in e n b a u  in O tte n se n ) . B e so n d e r s  b e m e r k e n s
w e r t is t  d ie  A u ss te llu n g  der K ö n ig lich en  G e w e r b e 
in sp ek tio n  u n d  der F a c h sc h u le  für d ie  S ta h lw a re n in d u 
str ie  in S o lin g e n . U . a. is t  d a s  M o d ell e in er  S c h le i
fere i a u sg e s te llt ,  d ie  den  A n fo rd eru n g en  der H y g ie n e  
u n d  der U n fa llv erh ü tu n g  en tsp r ich t un d  n a ch  den  V o r 
sc h r iften  der P o liz e iv e r o r d n u n g  für den  R e g ie r u n g s
b ez irk  D ü sse ld o r f , b etr . d ie  E in rich tu n g  un d  den  B e 
tr ieb  der S c h le ife r e ie n  v o m  30 . Juni 1898 un d  9 . A pril 
1901 e in g er ich te t ist. A n  e in em  z w e ite n  M o d e ll w ird  
d ie  B e se it ig u n g  d e s  S ta u b e s  b e im  A b d reh en  v o n  
S c h le ifs te in e n  d em o n str ier t. Ü b er  d en  • a b zu d reh en d en  
S te in  w ir d  e in  le ich ter  S to ffk a ste n  g e s e tz t ,  der m it 
e in em  S tu tze n  an  e in e  m e ch a n isc h e  S ta u b a b sa u g u n g s
v o rr ich tu n g  a n g e sc h lo s s e n  ist.

D ie  F irm a P o llr ich  & C o . in D ü sse ld o r f  b r in g t auf 
e in er  Z e ic h n u n g  d ie  E n ts ta u b u n g sa n la g e  in der S c h le i
fe re i der E x c e ls io r -F a h r r a d -W e r k e  zu  B ra n d en b u rg  an  
der H a v e l zur D a r ste llu n g . A n e in em  E x h a u sto r  v o n  
9 5 0  m m  D u rc h m e sser  m it e in em  K rä fteverb rau ch  v o n  
12 P S . s in d  117 S c h le ifs c h e ib e n , 19 S c h w a b b e ls c h e i
b e n  u n d  4  B a n d sc h le ife n m a sc h in e n  a n g e sc h lo s s e n . D ie  
F rankfurter B r o n z e fa r b e n - u n d  B la ttm eta ll -  F abrik  
J u liu s S c h o p flo c h e r  in F ran kfurt a. M . hat e in  M o d e ll  
u n d  Z e ic h n u n g en  e in er  A lu m in iu m b ro n zefa b r ik  m it 
p n eu m a tisch er  F ö rd eru n g  der M a ter ia lien  a u s g e s te llt ,  
a u sg efü h r t v o n  der F irm a S im o n , B ü h ler  & B au m an n  
in  F rankfurt a. M . D ie  E in r ich tu n g en  so lle n  so w o h l  d ie  
A rb eiter  v o r  der E in a tm u n g  v o n  S ta u b  sc h ü tze n , a ls  
a u ch  E x p lo s io n e n  d e s  fe in en  M eta lls ta u b es  v erh ü ten . 
A u ch  e in e  D a r m sa ite n sc h le ifm a sc h in e  zu m  S c h le ife n  
q u in ten re in er  S a ite n  m it S ta u b a b sa u g u n g  v e rd ie n t B e 
a ch tu n g . S e ite n s  der ch e m isch en  G ro ss in d u str ie  
(F a rb en fa b r ik en ) s in d  v o r  a llem  V o rrich tu n gen  zur A n 
s ic h t  g eb ra ch t (P h o to g r a p h ie e n ) , durch  w e lc h e  d a s  
sta u b fr e ie  M ah len , M isch en , E in fü llen , V erp a ck en  u s w .  
g e su n d h e itsg e fä h r lic h e r  S to ffe  v o rg en o m m en  w ird . 
A n d ere  M o d e lle , Z e ic h n u n g en  un d  P h o to g r a p h ie en  d ie 
n en  d a z u , d em  A u ss te llu n g sb e su c h e r  d ie  S ta u b b e s e i
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t ig u n g  in  d en  B e tr ieb en  der T e x t il in d u str ie , P a p ie r 
in d u str ie , der In d u str ie  der H o lz  u n d  S c h n itz s to fte  s o 
w ie  der N a h ru n g s- un d  G e n u ss in itte l, im  B e k le id u n g s 
g e w e r b e  u n d  in den  p o ly g r a p h isc h e n  G e w e r b e n  v e r 
s tä n d lic h  z u  m a c h e n . N ä h er  h iera u f e in z u g e h e n  v e r 
b ie te t der M a n g e l an  R aum  un d  m u ss  w ie d e ru m  auf 
d en  K a ta lo g  v e r w ie se n  w erd en .

V o n  d en  a u ss te lle n d e n  S p ez ia lfir m en  s e ie n  fo lg e n d e  
g e n a n n t: S im o n , B ü h ler  & B a u m a n n  in F rankfurt a. M . 
für E n ts ta u b u n g s - , L ü ftu n g s- un d  H e iz u n g sa n la g e n ,  
E n ts ta u b u n g sa n la g en  n a ch  d em  N a s s -  un d  T r o c k e n v e r 
fa h ren ; W . F . L . B e th  in  L ü b eck  für E n ts ta u b u n g s
un d  S ta u b sa m m e la n la g e n ;  D a n n e n b er g  & Q u a n d t in  
B erlin  O . für S p ä n e a b sa u g u n g ; M a sc h in e n fa b r ik  A u g s 
b u rg -N ü r n b er g  A .-G . in  A u g sb u r g ; P a u l P o llr ic h  &  C o .
G . m . b . H . D ü sse ld o r f  für E n ts ta u b u n g sa n la g en ,  
S p ä n e tra n sp o r t, E x h a u sto r en , S ta u b a b sc h e id e r , Z y 
k lo n e  u s w .;  G eb r. S u lzer  in L u d w ig sh a fen  a. R h. für  
H eiz u n g , L ü ftu n g , E n ts ta u b u n g ; C arl K eh lert in  D r e s 
d e n -A . für S ta u b a u sb la se v o r r ich tu n g en  u n d  S ta u b a b 
sa u g u n g e n  in B u c h d ru ck er e ie n ; E . W in k elm ü ller  &  C o . 
in L e ip z ig -L in d e n a u  für p n e u m a tis c h e  S ta u b a b sa u g u n g  
un d  g e ru ch fre ie n  T r a n sp o rt m itte ls  E x h a u sto ren ,  
S p ä n e -  u n d  S ta u b a b sc h n e id e r  un d  E n tn eb e lu n g e n ;  
K o h lb a ch  & C o ., G . m . b . H ., L e ip z ig -L in d e n a u  für  
F la c h -B r o n z ie r m a sc h in e n  und F la c h -P u d e r m a sc h in e n ;  
D a n n e n b er g  &  C o . in  B erlin  O . für S p ä n e tra n sp o r ta n 
la g e n  un d  d ie  M a sch in en fa b r ik  O sk ar  S ic h t ig  & C o . in 
K arlsruh e (B a d e n ) für sä u r e b e s tä n d ig e  H o lz e x h a u s 
to ren  un d  V e n tila to ren  s o w ie  e n d lich  P a u l L ech ler  in 
S tu ttg a rt für F lü ss ig k e itsz e r stä u b e r .
A n d e r e  V o r k e h r u n g e n  z u r  V e r h ü t u n g  
v o n  G e s u n d h e i t s s c h ä d i g u n g e n ,  U n 
f a l l s c h u t z ,  D e s i n f e k t i o n ,  F e u e r s c h u t z .

V o n  der A u sste llu n g  d e s  K ö n ig lich  S ä c h s is c h e n  
M in is ter iu m s d e s  Innern s in d  fo lg e n d e  V ork eh ru n g en  
z u  e rw ä h n e n : F la sc h e n b la sm a sc h in e  v o n  O w e n s , d ie  
d a s  B la se n  m it d em  M u n d e  e r se tz t , R e to r te n b e 
sc h ic k u n g  u n d  K o k sa u ss to ssv o r rr ich tu n g  e in er  G a s 
a n sta lt , P o sa m e n te n w e b s tu h l m it fed ern d er  un d  v e r 
ste llb a re r  K ö rp erstü tze  a ls  E rsa tz  für d a s  B r u sth o lz , 
H a n d lu ftp u m p e  zu m  D u r c h sa u g e n  d e s  S p u le n fa d e n s  
b e im  E in fä d e ln  v o n  W e b sc h ü tz e n , H alter  für S tru m p f
fo rm en , durch d ie  d a s  s c h ä d lic h e  A n ste im n en  der F o r 
m en  an  d en  LJnterleib v erm ied en  w ird .

D ie  G e w e r b e in sp e k tio n  B rem en  s te l lt  u . a . Z e ic h 
n u n g en  a u s  v o n  e in em  P ress lu fth a m m er  m it S ich eru n g  
s o w ie  d a s  M o d e ll e in er  tr a n sp o rta b le n  B o h r m a sc h in e  
m it S ch u tzv o rr ich tu n g . Zur U n sc h ä d lich m a ch u n g  d e s  j 
e x p lo s ib le n  K o h len sta u b e s  in  S te in k o h len b e rg w e r k e n  
d ien t der S to sstr ä n k a p p a r a t n a ch  d em  V erfah ren  d e s  
G eh e im en  O b erb erg ra ts  M e issn e r  in B erlin . A n z w e i  
M o d e lle n  d e s  K gl. S te in k o h le n w e r k e s  Z a u c k e r o d e  w e r 
d en  d ie  im  W e rk e  g e tro ffe n e n  E in r ich tu n g en  g e z e ig t ,  
w e lc h e  d a s  harte  A u fse tz e n  d e s  n ie d e rg e h e n d en  F ö rd er 
g e s te l le s  b e i der M a n n sch a ftsfö rd eru n g  v erh in d ern  und  
d en  S c h a c h t s e lb s t tä t ig  v e r s c h lie s se n . F erner dü rfte  
d ie  v o n  der G e w e r b e in sp e k tio n  H a m b u rg  a u s g e s te l lte  
V o rrich tu n g  e in er  F risch lu ftzu fü h ru n g  zur B e se it ig u n g  
der sc h ä d lic h e n  D ü n s te  b e i A n str e ich a rb e ite n  in  
S ch iffsr ä u m e n  d a s  In ter esse  in  A n sp ru ch  n eh m en . Zur  
V erm eid u n g  der b e i der V e rw en d u n g  sc h n e lltr o c k n e n 
der F arb en  e n ts te h e n d e n  G efa h ren  w ir d  v o n  der H a m 
b u rg er  G e w e r b e a u fs ic h tsb e h ö r d e  fo lg e n d e  B e d in g u n g

b e i der N e u g e n e h m ig u n g  v o n  S c h iffsb a u e r e ie n  g e s te l lt :  
d ie  V e rw en d u n g  sc h n e lltro c k n en d e r  S c h iffs fa r b e n  (so g .  
P a ten tfa r b e n ) un d  R o s tsc h u tz m itte l  darf nur un ter  A u f
s ic h t  e in er  m it d eren  G e s u n d h e its -  u n d  F eu er sg e fa h r  
vertra u ten  P e r so n  e r fo lg en . E in e  V e r w e n d u n g  d ie se r  
F a rb en  zu m  A n str ich  v o n  In nenräum en  ist  nur g e s ta tte t ,  
w e n n  b e so n d e r s  w ir k sa m e  V o r s ic h tsm a ssr e g e ln  (s ta r k e  
L üftu n g , B e n u tz u n g  v o n  R a u ch h e lm en  m it F r isc h lu ftz u 
fü h ru n g , fe u e r s ic h e r e  B e le u c h tu n g  u . d e r g l.)  g e tro ffe n  
w erd en .

A n  d en  a u s g e s te l lte n  M a sc h in e n  w u r d e n  v ie lfa c h  
v o r sc h r if tsm ä s s ig e  u n d  g u t  a u sg e fü h r te  S c h u tz v o r r ic h 
tu n g en  v o r g e fu n d e n . E rw ä h n t se i  d a s  A b sp er rv e n til  
„A rb o r“ m it S c h lü s se lk a p p e  der A k tie n g e se lls c h a ft  für  
K o h len sä u re -In d u str ie  in  B erlin  N W . für d ie  T r a n sp o r t
f la sc h e n  h o c h g e sp a n n ter  G a se . D ie  F irm a  E . B ra b a n d t  
in B erlin  S O . 36 , F a b r ik  für G ie s s e r e i-  u n d  S c h le ife r e i
M a sc h in e n , hat ih ren  T ie g e lv e r s c h lu s s  a u s g e s te l lt ,  der  
d a s  V ersch ü tten  f lü s s ig e n  M e ta lls  b e im  T r a n sp o r t  v e r 
h in dert un d  d en  lä s t ig e n  Q u alm  b e im  G ie s s e n  v e r m in 
dern  s o ll .  F erner w ird  a u f d ie  S ic h e rh e itsk u r b e l zu m  
g e fa h r lo se n  In g a n g se tz e n  v o n  E x p lo s io n sm o to r e n  v o n  
F ritz  O ssb e r g e r  in  T h a lm ä ss in g  b e i N ü rn b e rg  a u fm erk 
sa m  g e m a ch t. M a y er  &  S c h m id t in O ffen b a c h  a. M . 
s in d  m it S c h m ir g e lsc h le ifs te in e n  und z u g e h ö r ig e n  
S c h u tzv o r r ic h tu n g e n  v ertre ten . Für la n d w ir tsc h a ft lic h e  
B e tr ie b e  d ü rfte  der S e lb s te in le g e r  für D r e sc h m a sc h in e n  
der F irm a C. A . K lin ger  in A lt s ta d t -S to lp e n  i. S . B e 
d e u tu n g  h a b en . M a sc h in e n  u n d  S c h u tzv o r r ic h tu n g e n  
für d ie  H o lz b e a r b e itu n g s in d u s tr ie  s in d  m eh rfa ch  a u s 
g e s te l lt .  V ertreten  s in d  u. a . d ie  M a sc h in e n fa b r ik  E rnst  
C a r ste n s  in N ü rn b erg  m it d iv e rsen  H o lz b e a r b e itu n g s 
m a sc h in e n  m it S ch u tzv o r r ic h tu n g e n , S ic h e r h e itsw e r k 
z e u g e n  u n d  ihrer ru n d en  S ic h e r h e it sm e ss e r w e lle ;  
A . G ö d e  in  B erlin  N . 4  m it S c h u tzv o r r ic h tu n g e n  an  
H o lz b e a r b e itu n g sm a sc h in e n , E m il M au &  C o ., M a 
sc h in e n fa b r ik  in D r e s d e n -A . m it ihren  P a te n t -S ic h e r 
h e itsh o b e lw e lle n  (an  e in er  B a n d sä g e  d ie se r  F irm a  w a r  
B a u e r s  a m e r ik a n isch e  S ä g e fü h ru n g  a n g e b r a c h t;  s ie  
führt a u ch  E rhard  V o g e ls  F rä ser sc h u tz  v o r ), M a sc h i
n e n w e r k e  G u b isc h  in L ie g n itz , S p e z ia lfa b r ik  für m o 
d ern e  S ä g e g a tte r  u n d  H o lz b e a r b e itu n g sm a sc h in e n , E . 
K ie ss lin g  & C o . in L e ip z ig -P la g w itz  m it S ä g e -  und  
H o lz b e a r b e itu n g sm a sc h in e n , M a sch in en fa b r ik  G eb r.  
L ein  in  P irn a  m it a u s g e k le id e te n  G e s te lle n  un d  T is c h e n  
an H o b e lm a sch in en .

D ie  Z en tr ifu g en fa b r ik  G eb r. H e in e  in  V ie rsen  hat 
ihren  n e u e s te n  Z e n tr ifu g e n d e c k e lv e r sc h lu ss  a u s g e s te l lt ,  
b e i w e lc h e r  der D e c k e l  z w a n g lä u f ig  du rch  e in e  S ta n g e  
m it der D r o s s e lk la p p e  o d e r  e in em  V en til in der D a m p f
le itu n g  v e rb u n d en  ist . D ie  B e tr ie b sm a sc h in e  kan n  erst  
in  G a n g  g e s e tz t  w e r d e n , w e n n  der D e c k e l  g e s c h lo s s e n  
un d  d a d u rch  d ie  D r o s s e lk la p p e  g e ö ffn e t  is t .  E in  w e i 
terer n eu er  V e r sc h lu ss  is t  für Z en tr ifu g en  m it d irek tem  
e le k tr isch em  T r a n s m is s io n s -  u n d  H a n d a n tr ieb  e in g e 
r ich te t. D ie  F irm a C . G . H a u b o ld  jr., G . m . b . H . in  
C h em n itz  (S a c h s e n )  is t  e b e n fa lls  m it s e lb s t tä t ig  w ir 
k en d en  D e c k e lv e r s c h lu s s s ic h e r u n g e n  v ertreten .

A n e in er  S c h n e llp r e s se  der D r e sd e n e r  S c h n e ll
p r e sse n fa b r ik  A k t .-G e s .  in  C o s w ig  i. S . is t  d er  a u to 
m a tisc h e  B o g e n z u fü h ru n g sa p p a r a t „ U n iv e r sa l“ der F ir
m a K lein  &  U n g er er  in L e ip z ig -L e u tz sc h  a n g eb ra ch t.  
Für S c h u tzv o r r ic h tu n g e n  a n  B u ch d ru ck er e im a sch in en
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is t  n o c h  d ie  F irm a R o c k stro h  &  S c h n e id e r , A .-G . in 
H e id e n a u  b e i D r e sd e n  zu  e rw ä h n e n .

D e s in fe k tio n sa p p a r a te  s in d  v o rh a n d en  v o n  den  
F in n e n :  A p p a r a teb a u a n sta lt  A k t .-G e s .  W e im a r  i. T h .  
vo rm . G eb r. S c h m id t, G u id o  H e in z e  in E ise n b e r g , S .-A .  
(A p p a ra te  in S ch ra n k fo rm  m it s tr ö m en d e m  W a sse r d a m p f  
a r b e ite n d ), D r . A u g . E p p e lsh e im  in Z w ic k a u  ( D e s in 
fe k tio n  im  In nern ), D e u ts c h e  D e s in fe k t io n s z e n tr a le  in  
B erlin  N . 2 0  (F o r m a ld e h y d d e s in fe k tio n sa p p a r a te ) .

Ü b er  F e u e r sc h u tz  s in d  a u f der A u ss te llu n g  w e n ig  
W a h r n e h m u n g e n  z u  m a ch en . Z u  e rw ä h n e n  s in d  d ie  
S c h u tzm itte l g e g e n  F eu er sg e fa h r  der c h e m isc h e n  F ab rik  
F lö r sh e im , D r . H . N ö r d lin g e r  in F lö r sh e im  a . M ., 
d ie  fe u e r s ic h e r e n  M a rm o rh o lz trep p en  d e s  P o r t la n d 
Z e m e n tw e r k e s  C . H a g e le  &  S o h n  in G e is l in g e n -S te ig  
(W ttb g .) ,  d er  B litz -N o ttü r -Ö ffn e r  „ S a lu s “  v o n  Ju lius  
G ru h le  in D r e d e n -A . 16, D ü rerp la tz  3 , der R e ttu n g s 
a p p a ra t „ A u x ilia to r “ der A p p a ra teb a u  -  G e se llsc h a ft  
m . b . H . „ V o r a n “ in F rankfurt a . M ., d ie  E r z e u g n is se  
d er  F a b r ik  für F eu erw eh ra rtik e l v o n  C . B . K ö n ig  in  
A lto n a  (E lb e ) , M ö rk en str . 64 , d ie  F eu er lö sch a p p a ra te  
d er  A k tie n g e se lls c h a ft  H . M a ih a k  in H a m b u rg , G e ib e l-  
s tr a s s e  54 , d ie  fe u e rs ic h e re n  T ü ren  d er  F irm a B en n o  
S c h ild e  in H e r s fe ld  u n d  d ie  A p p a ra te  d er  V e re in ig ten  
F e u e r w e h r g e r ä te -F a b r ik e n  G . m . b . H . in  U lm  a. D .  
Für B litz sc h u tz e in r ic h tu n g e n  k o m m en  u. a . d ie  A u s 
s te llu n g e n  v o n  C . H . U llr ich  in L e ip z ig -G o h lis  und  
O sk a r  S c h ö p p e  in  L e ip z ig , S ch a rn h o rststr . 3 6  in  B e 
tra ch t. D ie  le tz g e n a n n te  F irm a fa b r iz ier t auch  s e lb s t 
tä t ig  w ir k e n d e  F eu er a la r m -E in r ic h tu n g e n .

S o n s t i g e s .

Ü b er a ll in d en  e in z e ln e n  H a llen  der A u sste llu n g  
v e rs tr e u t  f in d e n  s ic h  n o ch  a n d er e  m a sc h in e lle  E in 
r ic h tu n g e n , d ie  a llg e m e in e s  In ter esse  v e rd ie n e n . U . a. 
dü rften  zu  n e n n en  s e in :  D ie  F r isc h lu ft-K ü h l-  un d  G e -  
fr ie r -A n la g e n  v o n  Z ieg le r  &  C o ., G . m . b . H . in D r e s j  
d e n -A .,  P ra g er  S tr . 15, d ie  E in r ich tu n g en  für W a s s e r 
v e r so r g u n g  und K ü h lz w e ck e  s o w ie  d ie  V a k u u m -P r e s s -  
lu ft -E n ts ta u b u n g s a n la g e n  v o n  A. B o r s ig  in  B e r lin 
T e g e l ,  d ie  S a u er sto ffa p p a r a te  für In h a la tion  der S a u er  - 
s to ff -F a b r ik  B erlin  G . m . b . H . in B erlin  N .,  T e g e le r  
S tr a s s e  15, d ie  M ü llv e r b r en n u n g sa n la g e  der M a sc h i-  
n e n -B a u a n s ta lt  H u m b o ld t in  C ö ln -K a lk , d ie  K a ffee re i-  
n ig u n g s -  u n d  V e r e d e lu n g sm a sc h in e n  der  T h u m -M a -  
s c h in e n -G e s e lls c h a f t  m . b . H . in D r e s d e n -A . u n d  der 
F irm a F erd . G o th o t  in  M ü lh e im  a. d. Ruhr, d ie  M a 
sc h in e n  zum  W a sc h e n , F ü llen  u n d  T r a n sp o r tie re n  v o n  
F la sch en  der S ie g e r in -G o ld m a n n -W e r k e , G . m . b . H . 
in B erlin , K o ch str . 73 , un d  D r e s d e n , L e ip z ig e r  S tr . 29, 
d ie  F la s c h e n -P lo m b ie r  und E tik e ttie rm a sch in e  „ R a p id “ 
d er  F o r tu n a -W e rk e  A lb ert Flirth in C a n n s ta tt -S tu tt 
g a rt, d ie  W e ic h e in r ic h tu n g  n a ch  dem  R e fo r m -W e ic h 
verfa h ren  S y s te m  W in d e -S ö d in g  v o n  S e c k , A .-G .,  
M ü h le n b a u a n sta lt  u n d  M a sc h in e n fa b r ik  in D r e s d e n , d ie  
K eller e im a sc h in e n  v o n  E rnst M äu rich  in D r e s d e n , d ie  
iso b a r o m e tr isc h e n  A b fü llm a sch in en  „ G er m a n ia “ für  
S e lte r s w a s s e r ,  M in e r a lw ä sse r  un d  L im o n a d en  v o n  Carl 
O tto  F in k , M a sc h in e n fa b r ik  in S tu ttg a rt, d ie  R e k tif iz ier 
a p p a ra te  v o n  G u sta v  C h rist in B e r l in -W e is s e n s e e ,  d ie  
M is c h - ,  K n et- un d  P a ss ie r m a sc h in e n  „ L a u r ica “ der  
M a sc h in e n fa b r ik  H u g o  B ü ch n er  in B erlin  S W . 61 , B e lle 
A llia n c e s tr a s s e  9 2 , d ie  M a sch in en  für d ie  N a h r u n g s
m itte l-In d u s tr ie  v o n  C . P o str a n e c k y  in D r e s d e n -A . 28 ,

T h a ra n d ter  Str. 3 9 , d a s  M o d e ll e in er  p n eu m a tisch en  
T r a n sp o r ta n la g e  für e in e  M ä lzere i der M a sch in en fa b r ik  
A .-G . vo rm . F. A . H artm an n  &  C o . in  O ffen b a c h  a. M ., 
d a s  M o d e ll e in e s  m o d e r n e n  S u d h a u se s  der M a sc h in e n 
fa b r ik  L o u is  S c h w a r z  & C o ., A .-G . in D o r tm u n d , d a s  
M ü llere im o d e ll der F irm a A m m e, G ie se c k e  &  K o n eg en  
in B r a u n sc h w e ig  un d  en d lich  d ie  a u to m a tisc h e n  M a 
sc h in e n  für d ie  m o d e r n e  M a sse n v e rp a ck u n g  un d  F la 
sc h e n k e lle r e ie n  s o w ie  d ie  S c h a c h te lh e x e  der F irm a  
F erd . E m il J a g en b erg  in  D ü sse ld o r f . D ie  v e r s c h ie 
d en en  E in r ich tu n g en  für d ie  K a d a v erv ern ich tu n g  und  
-V erw er tu n g  s in d  S . 96  e rw ä h n t. B l a t t e r .

S c h u t z  d e r  A n w o h n e r  g e g e n  l ä s t i g e  
g e w e r b l i c h e  A n l a g e n .

D a s s  zur G esu n d er h a ltu n g  d e s  M en sc h e n  a u ch  der 
S c h u tz  g e g e n  E in d rin g en  v o n  R au ch  und  R u ss , v o n  
S ta u b  und ü b len  G erü ch en  in d ie  W o h n u n g en , auch  
d ie  S ic h e ru n g  d er  R u h estu n d en  g e g en  s tö r e n d e  F a b r ik 
g e r ä u sc h e , e n d lic h  d ie  R e in h a ltu n g , der F lü s s e  un d  d ie  
B e w a h r u n g  der F e ld er  v o r  S c h ä d ig u n g e n  g eh ö r t, kann  
k ein em  Z w e ife l  u n ter lieg en .

E s h ä tte  s ic h  w o h l v er lo h n t, d ie s e s  w ic h t ig e  G eb ie t  
p ra k tisch er  H y g ie n e , zu  dem  a u ch  d ie  S c h u tz v o r k e h 
run gen  g e g e n  E x p lo s io n sg e fa h r  und g e g e n  d ie  Ü b e r 
tra g u n g  v o n  F eu ersb rü n sten  zu  rech n en  s in d , au f der  
D r esd e n e r  A u sste llu n g  in e in er  b e so n d e r e n  G ru p p e zu  
b e h a n d e ln . L e id er  ist d a s  n ich t g e sc h e h e n . W o h l w e ll  
der G e g e n s ta n d  m ehr t e c h n i s c h e r  N atu r  is t ,  w ä h 
rend  b e i der g a n z e n  O rg a n isa tio n  der A u ss te llu n g  —  
n ich t im m er zum  V o rte il der S a c h e  —  d a s  m e d i z i 
n i s c h  W i s s e n s c h a f t l i c h e  v o rg eh errsch t hat. 
Z w a r  ist d ie  F ra g e  der R a u c h s c h ä d e n  in e in er  
b e so n d e r e n  G ru p p e  b e h a n d e lt, d o ch  b ild e t  d ie se  
nur e in e  k le in e  U n ter a b te ilu n g  in  der H a lle  für  
„ B ä d er , K urorte, M in er a lw ä sser  (H a lle  13 )“  u n d  b e 
r ü c k sic h tig t h a u p tsä ch lic h  f o r s t w i s s e n s c h a f t 
l i c h e  In teressen . A lle  ü b rig en  in d ie s  G e b ie t  g e 
h ö r ig en  G e g e n s tä n d e  b e fin d e n  s ic h  b u n t zerstreu t an 
den  v e r s c h ie d e n s te n  O rten .

Ü b er  M itte l zur V erh in d eru n g  der R a u c h b e lä s t i
g u n g  fin d e t m an p r a k tisc h e  B e leh ru n g , w e n n  m an  d ie  
r a u c h sc h w a c h e  F eu er u n g sa n la g e  d e s  H a u p tb e tr ie b s 
d a m p fk e sse ls  der A u ss te llu n g  in der K ra ftm a sch in en 
h a lle  un d  d ie  änd ern  dort a u fg e ste llte n  K e sse lfe u e r u n 
g en  b e s ic h t ig t . (R o s tb e sc h ic k u n g sv o r r ic h tu n g  B au art  
S e y b o th  v o n  A d ler  & H en tze n , C o s w ig  i. S a .,  fern er  
[n ich t im  B e tr ieb e ]  m ech a n isch er  R o s tb e sc h ic k u n g s 
a p p a ra t v o n  M ünckn er & C o .)  D er  B e se it ig u n g  v o n  
F lu g a sc h e , F u n k en , R u ss  u sw . so ll  der R u ss -  und  K o h 
len sta u b fä n g e r  P a ten t M üller d ien en , der in der H a lle 5 4  
(A n sied lu n g  und W o h n u n g ) a u s g e s te llt  ist. A u ch  d ie  
in der K ra ftm a sch in en h a lle  'a u fg e ste llten  V e rb re n n u n g s
k ra ftm a sch in en  v e rd ie n e n  h ier  erw ä h n t zu  w e r d e n ;  in s 
b e so n d e r e  der D ie se lm o to r , der n e u e r d in g s  m it b illig e n  
T e e r ö le n  b e tr ie b e n  w ir d  (v e rg l. d ie  M a sc h in e  der G a s 
m o to ren fa b rik  D e u tz , K a ta lo g  N r. 3 4 7 ) , un d  der b e 
rufen e r sch e in t , an v ie le n  O rten  d ie  D a m p fm a sc h in e n  
m it ihren lä s t ig e n  K esse la n la g e n  zu v erd rä n g en .

W ie  e s  der m o d ern en  T e c h n ik  in e in em  In d u str ie 
z w e ig e  g e lu n g e n  is t , den  g e fä h r lich en  F e in d  der V e g e 
ta tio n , d ie  s c h w e f l ig e  S ä u re , a u s  den  A b g a se n  zu  e n t 
fern en , z e ig t  d ie  A u sste llu n g  d e s  s ta a tlich en  H ü tte n - 

1 w e r k e s  zu  F re ib n rg  (H a lle  53 , G ru pp e „ S p e z ie l le  B e 
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r u fss ta tis t ik  un d  B e r u fsh y g ie n e “ ). D ie  a u s  d em  K o n 
v erto r  e n tw e ic h e n d e  s c h w e f l ig e  S ä u re  w ir d  in d ie se m  
B e tr ieb e  n a ch  d em  K o n ta k t-V erfa h ren  zu  S c h w e fe l
sä u rea n h y d r id  w e ite r  v era rb e ite t . D a s  K ö n ig l. s ä c h 
s is c h e  B le ifa r b e n w e rk  zu  O b e rsch le m a  hat in der g le i 
ch en  G ru p p e  e in en  N a ssv e n tila to r  zu m  A u sw a s c h e n  
v o n  R a u ch sä u re  un d  F lu g a sc h e  a u s g e s te llt .

Z um  T h e m a  „ S c h u tz  g e g e n  G e r u c h s b e 
l ä s t i g u n g e n “ h a b e  ich  b e i der B e s ic h tig u n g  der  
A u ss te llu n g  n ic h ts  B e m e r k e n sw e r te s  a u ffin d en  k ö n n en .  
E s k ö n n te  in  d ie se m  Z u sa m m en h a n g e  h ö c h s te n s  au f d ie  
K a d a v erv erw er tu n g sa n sta lten  m it V erb ren n u n g  der  
K o ch d ü n ste  un ter  d er  F eu eru n g  h in g e w ie se n  w e rd en ,  
d ie  v o n  d en  M a sch in en fa b r ik en  R ieh . H e ik e  B erlin  C  
u n d  G a n s &  C o . B e r lin -R e in ic k e n d o r f-O s t  in  H a lle  56  
(N a h r u n g s-  un d  G e n u ssm itte l)  a u s g e s te llt  s in d .

V ie ls e it ig  v er tre ten  is t  d a g e g e n  d a s  G e b ie t  der  
A b w ä s s e r k l ä r u n g .  M o d e lle  un d  Z e ic h n u n g en  
v o n  K läran lagen  für F a b r ik a b w ä sse r  (P a p ier fa b r ik en , 
F ä rb ere ien ) en th ä lt d ie  G ru p p e  „ s p e z ie l le  B e r u fs 
s ta t is t ik  u n d  B e r u fsh y g ie n e  in  der H a lle  53  (B eru f und  
A rb e it). A n d ere  A u ss te llu n g s g e g e n s tä n d e  b e tr e ffe n  in 
der H a u p tsa c h e  w o h l d ie  R e in ig u n g  s tä d tis c h e r  A b 
w ä s s e r ,  k ö n n en  aber  d e n n o ch  in d ie se m  Z u sa m m en 
h ä n g e  erw ä h n t w e r d e n , da ja d ie  g le ic h e n  A p p arate  
un d  E in r ich tu n g en  auch  b e i den  A b w ä sse r k lä r a n 
la g e n  m a n ch er  in d u str ie ller  A n la g en  zu  v e r w e n d e n  
s in d . S c h ö p frä d er , S ieb tro m m eln  der v e r s c h ie d e n 
s te n  B auart s in d  h ier  zu f in d en . E rw ä h n t se ie n  nur 
d a s  S ie b sc h a u fe lr a d  der G e ig e r sc h e n  F a b r ik  K arlsruh e  
i. B ., der S ie b k e g e l S y s te m  S ch u m a n n -H erb ra n d t der  
M a sc h in e n b a u - un d  M eta lltu ch fa b r ik  A .-G . in R agu h n
i. A n h ., d ie  S ieb tro m m el v o n  W in d sc h ild , C o s se b a u d e  
b e i D r e sd e n , e n d lich  d ie  S e p a r a tsc h e ib e  der M a sc h i
n en fa b r ik  W ilh e lm  W u rl, W e is s e n s e e  b e i B erlin  (s ä m t
lich  in  H a lle  54 ). •—  M eh rfach  w e rd en  a u ch  v o n  A u s 
ste lle rn  d e s  In- u n d  A u sla n d e s  b io lo g is c h e  R e in ig u n g s 
a n la g en  v o rg efü h r t, deren  S p rin k ler  v e r sc h ie d e n a r tig e  
A u sfü h ru n g sfo rm en  z e ig en . (H a lle  45 , R u ss is c h e  A u s
s te llu n g ) . B e so n d e r e s  In ter esse  erreg t, e b e n fa lls  in 
H a lle  45 , d ie  seh r  in stru k tiv e  un d  ü b e r s ic h tlic h e  A u s 
s te llu n g  der F irm a G . H ein r ich  S c h e v e n , D ü sse ld o r f ,  
über d a s  A n w e n d u n g sg e b ie t  ihrer b e w ä h rte n  E m sc h e r -  
b run nen .

S c h u tz  g e g e n  lä s t ig e  F a b r i k g e r ä u s c h e  su ch t  
d ie  „ G e se llsc h a ft  für Iso lieru n g  g e g e n  E rsch ü tteru n g en  
u n d  G er ä u sch e  m . b . H .“  zu B erlin  (H a lle  5 3 )  durch  
ihren  p a ten tier ten  „ S c h w in g u n g sd ä m p fe r “ z u  erre ich en . 
S e in e  W irk u n g  b eru h t darauf, d a s s  der F u ss  der M a 
sc h in e  in e in em  H oh lk örp er  fed ern d  a u fg e h ä n g t ist, 
ind em  d ie  3  T r a g e b o lz e n  s ic h  au f e la s t is c h e  K örper a u s  
e in er  F ilzm a s^ e  stü tze n . D ie  F ab rik  für F u n d a m en t
iso lie r u n g e n  v o n  E m il Z orn in  L a n k w itz -B e r lin  w ill 
d e n se lb e n  E rfo lg  durch  A n w en d u n g  ihrer im p rä g n ier ten  
K ork fu n d a m en tu n ter la g e  „K o rfu n d “ e rz ie len , d ie  ihre  
E la st iz itä t  a u ch  b e i h oh em  O b erflä ch en d ru ck  b e i 
b e h a lte n  un d  s ic h  a u ch  durch h o h e  W id e r s ta n d s fä h ig 
k e it g e g e n  F eu ch tig k e it  und c h e m isc h e  E in w irk u n g en  
a u sz e ic h n e n  so ll.

G r o s se  G efah r  für d ie  N a c h b a rsch a ft  kann b e 
k a n n tlich  durch e in  sc h le ch t e in g e r ic h te te s  und fa h r 
lä s s ig  g e w a r te te s  M in era lö lla g er  h erb e ig e fü h rt w e r d e n .  
E inen  fa st  a b so lu ten  S ch u tz  h ie rg e g en  sc h e in t  n a ch  den  
b ish er ig en  E rfahrungen  cjie u n ter ird isch e  L a g eru n g  d e r 

artiger  F lü ss ig k e ite n  unter K o h len sä u red ru ck  n a c h  dem  
V erfah ren  „ M a r tin i-H ü n e k e “  zu  b ie ten , d e s s e n  P rin z ip  
d ie  A u sste lle r in  in H a lle  53  an e in er  M o d e lla n la g e  er 
läu tert h a t. ,

E in e  au f ä h n lich en  G ru n d sä tze n  b e r u h e n d e  E in 
r ich tu n g  zur L a g eru n g  v o n  B en z in  für G r u b e n s ic h e r 
h e its la m p e n  hat in  der g le ic h e n  H a lle  d ie  F irm a  F r ie 
m ann  &  W o lff ,  G . m . b . H ., Z w ic k a u  i. S . ,  a u s g e s te l lt .

F . A 1 b  r e  c  h t.

W o h l f a h r t s e i n r i c h t u n g e n .

U n ter  d e n  a llg e m e in en  W o h lfa h r tse in r ic h tu n g e n  
v e rs te h e n  w ir  h ier  a lle s , w a s  für d en  g e w e r b lic h e n  
A rb eiter  zur E r le ich teru n g  d e s  W o h n e n s , zur B e s c h a f 
fu n g  b e s s e r e n  E s s e n s ,  zur E rm ö g lic h u n g  e in er  g u ten  
R e in ig u n g  n a ch  der  A rb e it g e sc h a ffe n  w ir d . A u sse r 
dem  fa llen  un ter  d ie se n  B e g r iff  E in r ich tu n g en  zur e in 
w a n d fr e ie n  B e se it ig u n g  m e n sc h lich er  A b g ä n g e .

D ie  W o h n u n g sfr a g e  f in d e t  ihre V ertre tu n g  in der in  
H a lle  5 3  „ B eru f u n d  A r b e it“  u n terg eb ra ch ten  w i s s e n 
sc h a ft lich en  A b te ilu n g  „ A r b e iter sc h u tz  un d  A r b e iter 
w o h lfa h r tse in r ic h tu n g e n “ . D ie  G ru p p e  s o l l t e  „ e in en  
Ü b er b lick  ü b er  d ie  d en  g e se tz l ic h e n  A r b e iter sc h u tz  und  
d ie  A r b e iter v er sich er u n g  e rg ä n ze n d e , a u s  der freien  
In itia tiv e  v o n  S ta a t , G em e in d e n , V e r e in s tä t ig k e it  un d  
E in z e lp e r so n e n  h e r v o r g e g a n g e n e  A r b e iter fü r so r g e  l ie 
fe rn “ . D a s  is t  ihr in  B e z u g  auf d ie  A r b e ite r w o h n u n g s
fr a g e  gu t g e lu n g e n . W ir  se h e n  in e in er  g r o s se n  A n zah l 
v o n  M o d e lle n  un d  in stru k tiv en  Z e ic h n u n g en  un d  B il 
dern , in w e lc h e r  W e is e  in d u str ie lle  U n ter n e h m u n g e n ,  
G em e in d e n  un d  s ta a t lic h e  B e tr ieb e  für d ie  U n ter b r in 
g u n g  ihrer A rb e iter  g e so r g t  h a b en . D a s s  in d u str ie lle  
W o h lfa h r tsa n sta lten  n ich t im m er w o h lw o lle n d  v o n  d e 
nen  b eu r te ilt  w e r d e n , zu  d eren  B e ste m  s ie  g e sc h a ffe n  
s in d , is t  ja  b e k a n n t. Z w e ife l lo s  is t  e in e  a llg e m e in e  
V eru rte ilu n g  n ic h t b e r e c h tig t , w e n n  w ir  a u c h  n ic h t v e r 
k en n en , d a s s  du rch  e n tsp r e c h e n d e  M ie tk o n tra k te  A r
b e iter w o h n u n g en  se h r  w o h l e in  M itte l w e r d e n  k ö n n en  
u n d  in  v ie le n  F ä llen  a u ch  g e w o r d e n  s in d , d a s  d ie  p e r 
sö n lic h e  F re ih e it der A rb e iter  in  h o h em  M a s s e  b e e in 
trä ch tig t. .

W ir  se h e n  in  der g e n a n n ten  A b te ilu n g  n ich t nur  
W o h n g e le g e n h e ite n  für A rb e iter , so n d e rn  a u ch  E r h o 
lu n g sh e im e , E in r ich tu n g en  für K ranke u n d  W ö c h n e 
r in n en , B a d erä u m e , S p e ise a n s ta lte n  u. s .  f. D a s  gut 
g e lu n g e n e  M o d e ll der G a rte n sta d t der I lse , B e rg b a u  
A .-G .,  s e i  b e so n d e r s  der B e a ch tu n g  e m p fo h le n .

L eid er  ist d ie  B e te ilig u n g  der e in sc h lä g ig e n  In
d u str ie  in d ie se r  H a lle  g er in g . D ie  F irm a K ö rtin g  & 
M a th iesen , L e u tz sc h -L e ip z ig , s te l lt  W o h lfa h r tse in r ic h 
tu n g en  a u s , d ie  s ie  zu m  B e ste n  ihrer A rb e iter  g e tro ffe n  
hat. S o n s t  f in d en  w ir  h ier  nur d ie  F irm a G ö h m a n n  & 
E inh orn , D r e sd e n , v e r tr e te n , d ie  au f d e m  G e b ie t  der  
g e su n d h e its te c h n isc h e n  A n la g e n  s ic h  s e i t  la n g e m  e in e s  
g u ten  R u fes  erfreu t. A u sse r d e m  s te l lt  d ie  b e k a n n te  
F irm a H ein r ich  A m en d , H a n a u , e in e  W a sc h a n la g e  u n d  
K le id ersch rä n k e  a u s , d ie  n a ch  b e k a n n te n  G ru n d sä tze n  
k on stru ier t s in d , fern er  e in e  g e r u c h lo se  S a n ito lp is so ir -  
e in r ich tu n g , d ie  s ic h  v ie lfa c h  im  G eb ra u ch  b ew ä h rt  
h a t. E n d lich  b r in g t d ie  F irm a E . H a u sw a ld  &  S o h n , 
D r e s d e n , A r b e iter k le id e r sc h r ä n k e  u n d  W ä rm sch rä n k e  
zur S c h a u .

D ie  ü b r ig en  A u sste lle r  u n se r e s  G e b ie te s  s in d  in  
den  v e r s c h ie d e n s te n  G ru p p en  z u  fin d e n . V or a llem
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m u s s  g e s a g t  w e rd en , d a s s  d ie  Z ah l d er  a u s g e s te llte n  
in d u str ie lle n  W o h lfa h r tse in r ic h tu n g e n  g e r in g  is t  un d  
d a s s  w e se n t l ic h  N e u e s  n ich t g e z e ig t  w ir d . W o h l s in d  
z a h lre ich e  L u x u sb ä d er  un d  K lo se tts , E in r ich tu n g en  von  
H o te lk ü ch en  un d  K ra n k en h äu sern  a u s g e s te l lt ,  d ie  
M en g e  der für d ie  In d u str ie  zu  g e b r a u c h e n d e n  e n t
sp re c h e n d e n  E in r ich tu n g en  is t  je d o c h  im  V e rg le ic h  zum  
U m fa n g  der A u ss te llu n g  v e r sc h w in d e n d . Zur E r le ich 
teru n g  der Ü b e r s ic h t  se ie n  s ie  n ich t n a ch  dem  P la tz  
ihrer A u fste llu n g , so n d e rn  n a c h  sa c h lic h e r  Z u sa m m en 
g e h ö r ig k e it  b e sp r o c h e n .

D a s  G e b ie t  der W o h lfa h r tsb a u te n  is t  n o c h  v e r 
treten  in der H a lle  für K ran k en fü rso rg e  un d  R e ttu n g s
w e s e n ,  in  der M ohr &  W e id n e r , C h a rlo tten b u rg , a ls  
S p e z ia lb u r e a u  für K ra n k en h a u s- un d  W o h lfa h r tsb a u te n  
a u s s te lle n . F ern er  in „ A n sie d lu n g  u n d  W o h n u n g “ , w o  
e in e  A n zah l v o n  K le in w o h n u n g sb a u te n  v o rg efü h r t w ir d , 
fern er  W o h n u n g sg e le g e n h e ite n  für L e d ig e , z . B . v o n  
der F rankfurter G e se llsc h a ft  für W o h lfa h r tse in r ic h 
tu n g en . Im in d u str ie lle n  T e il  d e r se lb en  G ru p p e ist 
A rch itek t E rn st H iller , F rankfurt a . M ., m it n e u e n  S y 
s te m e n  für A r b e iter w o h n u n g en  v ertre ten . E n d lich  hat 
der L a n d esv er e in  S ä c h s is c h e r  H e im a tsc h u tz , D r e sd e n ,  
e in ig e  K le in w o h n u n g sb a u te n  a u f d em  T erra in  der A u s 
s te l lu n g  err ich te t, v o n  d en en  e in  T e il  m it E in r ich tu n g  
a u s g e s ta tte t , der a n d er e  zu H a llen  a u s g e b ild e t  is t , in  
d e n e n  P lä n e  u n d  A n sich ten  v o n  K le in w o h n u n g e n  a u s 
g e s te l lt  s in d . S ie  z e ig e n , d a s s  m it nur g er in g en  M eh r
k o s te n  d a s  A rb e iterh a u s e in en  w o h ltu e n d e n  ä s th e t i
sc h e n  E in d ru ck  g e w ä h r en  kan n , e in en  E in d ru ck , den  
m an n a m e n tlich  b e i ä lteren  d e r g le ic h e n  B a u ten  oft  
sc h m e r z lic h  v e r m iss t .

W e n d e n  w ir  u n s  der F ra g e  d e s  F a b r ik b a d es  zu , 
s o  f in d e n  w ir  a u sse r  d en  o b e n  G en a n n ten  rech t w e n ig  
E in r ic h tu n g e n , d ie  s ic h  für A rb e iter  v e r w e n d e n  la s se n .  
A u sse r  B a d e m isc h a p p a ra te n  v o n  R. B a rth e l, C h em n itz ,  
z e ig t  W . R ich ter , C h em n itz , un d  d a s  H o lz m eta llw e rk  
A h n ert, O ed er a u , B a d e -  un d  W a sc h e in r ic h tu n g e n . A ls  
F a b r ik - un d  ü b erh a u p t V o lk s sc h w im m b a d  k o m m t d as  
W e lle n b a d  „ U n d o s a “ in B e tra ch t, d a s  n a ch  E n tw ü rfen  
v o n  R e ck n a g e l, M ü n ch en , erb a u t is t . D a  e s  tr a n sp o r 
ta b e l e in g e r ic h te t  is t  (nur d a s  B e to n b e c k e n  is t  fe s t ) ,  
e r sc h e in t  e s  w o h l b e fä h ig t , a ls  S a iso n b a d  e in e  R o lle  zu  
sp ie le n  u n d  e b e n s o  v o n  g r o s se n  W e rk en  a ls  A r b e iter 
sc h w im m h a lle  erb a u t z u  w e r d e n . W e lc h e r  M a n g e l an  
S c h w im m b ä d e rn  b e i u n s  h errsch t, is t  ja  in  d ie se m  u n 
g e w ö h n lic h  h e is s e n  S o m m er  d e u tlich  z u ta g e  g e tre ten . 
F ür W a sc h e in r ic h tu n e e n  w e rd en  v o n  R e ich h a rd t, B r e s 
la u , u n d  der S a v o r  C o m p a g n ie  B o y e  &  C o ., H a m b u rg ,  
S e ife n sp e n d e r , n a ch  b ek a n n tem  P r in z ip  k o n stru ier t, g e 
z e ig t ,  d ie  in der In d u str ie  v o r  a llem  a ls  S e ifen sp a r e r  
V e r w e n d u n g  fin d e n . H y g ie n isc h e  S p u c k n ä p fe  w erd en  
v o n  m a n c h e n  S e ite n  g e z e ig t ,  v o n  d en en  m it W a s s e r 
sp ü lu n g  v e r se h e n e  am  b e s te n  s in d , d e s  h o h en  P r e is e s  
h a lb er  ab er  k au m  für d ie  In d u str ie  in  F ra g e  k o m m en . 
D e r a r tig e  R efo rm n ä p fe  lie fer t C . H ü lsm a n n , F re i
b u rg  i. B .

E in r ich tu n g en  für M a sse n v e r p fle g u n g , w ie  s ie  in 
A rb e iterk a n tin en  sta ttf in d e t , s in d  za h lre ich  v o rh a n d en .  
H e r d e  für den  G ro ssk ü ch en b e tr ie b  z e ig e n  G eb rü d er  
D e m m e r , E ise n a c h , A . V o s s  s e n .,  S a r s te d t , R iihm korff  
&  C o ., H a n n o v er , G eb rü d er  R o ed er , D a r m sta d t, K ü p 
p e r sb u sc h , G e lse n k ir c h e n , P h o e n ix , O b e rh a u se n , P au l
& C o ., R a d eb eu l u . a . m . H ilfsm a sc h in e n  für den

K ü ch en b etr ieb , w ie  E issc h r ä n k e , G esch irrsp ü la p p a ra te , 
K a rto ffe lsch ä l-  un d  F la sch en re in ig u n g s  -  M a sch in en , 
M is c h - , K n et- un d  P a ss ie r m a sc h in e n  s in d  in  reich er  
M en g e  v ertreten , a lle  d ie sb e z ü g lic h e n  F a b rik en  zu  
n en n en , w ü rd e  zu  w e it  füh ren . Z um  T r a n sp o rt d e s  
E s s e n s ,  der für w e it  v o n  der A r b e itss tä tte  w o h n e n d e  
L eu te  v o n  g r ö sse r  B e d e u tu n g  is t , d ien en  S p e ise w a g e n ,  
w ie  s ie  z . B . v o n  M a q u et, B erlin  - H e id e lb e rg , un d  
K le v e sa h l, B erlin , g e lie fe r t  w e rd en . M itg eb ra ch te  
S p e ise n  kann der A rb e iter  auf W ä rm ep la tten  o d er  
b e ss e r  in W ä rm esch rä n k en  a u fb ew a h ren , a u sse r  d en  
sc h o n  g e n a n n ten  F irm en  A m en d  un d  H a u sw a ld  fa b r iz ie 
ren s ie  z . B . D a n n e b e r g  &  Q u a n d t, B erlin , und  C ö h -  
m ann &  E inh orn , D r e sd e n . D ie s e  F irm en lie fern  auch  
K a ffeek o ch er  u n d  äh n lich en  B ed arf g r ö sse r  W erk e.

Z ur F iltra tio n  v e ru n re in ig ten  W a s s e r s  d ien en  
B e rk e fe ld -  un d  S u k ro filter , h y g ie n isc h  e in w a n d fre ie  
T rin k b ru n n en  w e rd en  v o m  V u lk an , K öln , und v o n  der  
E ise n g ie s se r e i  A n d erten , A n derten  b e i H a n n o v er  h er 
g e s te l lt ;  d a s  P rin z ip  der le tz ter en  ist o h n e  B en u tzu n g  
v o n  G e fä s se n  d irek t v o n  e in em  k le in en  S p rin g b ru n n en  
zu  trinken .

K lo se tts  s in d  in  m a n n ig fa ch ster  A u sfü h ru n g  v o r 
h a n d en . Für d e n  G eb ra u ch  in F ab rik en  k o m m en  d ie  
R e ih e n k lo se tts  v o n  R eitz  &  C o ., D r e sd e n , d ie jen ig e n  
v o n  John , E rfurt, W a lter  R ich ter, C h em n itz , un d  P au l 
S p o tt , D r e s d e n -A . in B etra ch t. M a sse n p is so ir s  w e rd en  
v o n  A m en d , H an au , dem  E isen h ü tten w erk  T a n g e r h ü tte  
u n d  L o u is  S c h w a r z , H em e lin g en , g e z e ig t .

D e s in fe k tio n sa p p a r a te , V erb a n d k ä sten , a ller  B e 
darf für K ran k en - und U n ter su ch u n g sz im m e r  s in d  n a 
türlich  in re ich ste r  F ü lle  v er tre ten . H ier  auch  nur e in en  
T e il  der A u sste lle r  n a m en tlich  zu  n en n en , w ü rd e  den  
R ah m en  d ie se r  S k iz z e  w e it  ü b er sc h r e ite n . In teressen ten  
s e ie n  auf den  K a ta lo g  der A u sste llu n g  v e r w ie se n .

E rw äh n t s e ie n  n o ch  d ie  za h lre ich en  V orführungen , 
d ie  s ic h  m it R a u m h e izu n g  b e fa s s e n . D er  w is s e n s c h a f t 
lic h e  T e il  ist in H a lle  54 , G ru p p e L üftu ng u n d  H eiz u n g ,  
u n terg eb ra ch t. Er en th ä lt seh r  leh rreich e  M o d e lle  und  
Z eich n u n g en . V on  in d u str ie llen  A u sste lle r n  d ie s e s  G e 
b ie te s  se ie n  Junkers &  C o ., D e s s a u , K oertin g , K o er-  
tin g sd o rf, der V erb a n d  D e u tsc h e r  Z e n tr a lh e iz u n g s in d u 
str ie ller , B erlin , E m hardt &  A u er, M ü n ch en , s o w ie  
N o s k e  N a c h fo lg e r , A lto n a , g en a n n t. B e so n d e r s  is t  d a s  
P ro b lem  der F ern h e izu n g  v ertre ten .

W e n n  der w is s e n sc h a f t l ic h e  T e il  der A r b e ite r w o h l
fa h r tse in r ich tu n g en  e in  g u te s  B ild  g ib t, s o  lä s s t  s ic h  
d a s  v o m  in d u str ie llen  T e il  n ich t e b e n so  b eh a u p ten . 
D ie  v o n  der In d u str ie  zur Illu stration  der W o h lfa h r ts 
e in r ich tu n g en  a u sg e s te llte n  G e g e n s tä n d e  s in d , an der  
B e d e u tu n g  d e s  G e b ie te s  g e m e ss e n , v e r h ä ltn ism ä ss ig  
sp ä r lich , e in  Ü b er b lick  ü b er  s ie  is t  nur sc h w e r  zu  g e 
w in n en , da s ie  in v e r sc h ie d e n e n  H allen  zerstreu t s in d .* )

F  r a n c k  e .

D i e  f r e m d l ä n d i s c h e n  A u s s t e l l u n g e n .

B e i d em  R ie se n u m fa n g  d e ss e n , w a s  d a s  G e b ie t  der  
H y g ie n e  a u sm a ch t, w a r  d ie  S c h w ie r ig k e it  der A u sw a h l

*) D ie  A u fzä h lu n g  der F irm en  ist  in der H a u p t
sa c h e  n a ch  dem  K a ta lo g  der A u sste llu n g  un d  den  a u s 
g e le g te n  D ru c k sa ch en  er fo lg t. A u sd rü ck lich  erw ä h n t  
s e i ,  d a s s  d ie  A u fzä h lu n g  auf V o lls tä n d ig k e it  k e in en  A n 
Spruch m a ch t,
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für d ie  fr em d lä n d isc h e n  A u sste lle r , d en en  d o ch  nur e in  
b esch rä n k ter  R au m  zur V erfü g u n g  s ta n d , g a n z  b e s o n 
d ers  g r o s s .  M it w e n ig e n  A u sn a h m en  h a b en  e s  s ic h  
d ie  frem d en  S ta a te n  zu m  G ru n d sa tz  g e m a ch t, durch  
e in ig e  c h a r a k te r istisc h e  B e is p ie le  a u s  d en  v e r s c h ie d e 
n en  Z w e ig e n  der H y g ie n e  e in  B ild  v o n  d em  S ta n d e  der  
G e s u n d h e itsp f le g e  ih res L a n d es  z u  g e b e n .

S eh r  ü b er sic h tlic h  u n d  w ir k u n g sv o ll  is t  d ie s  P r in 
z ip  b e i der A u sste llu n g  F r a n k r e i c h s  zur D u r c h 
fü h ru n g  g e b r a ch t, deren  p r ä c h tig e s  G eb ä u d e  am  E n d e  
der „ H e r k u le sa lle e “ auch  v o r  a llen  änd ern  zum  B e su c h e  
e in lä d t.

B ei der U m sch a u  n a ch  den  zur G ru p p e  der G e w e r 
b e h y g ie n e  g e h ö r ig e n  A u ss te llu n g sg e g e n s tä n d e n  fä llt u n 
ser  A u g e  z u n ä c h s t auf e in  P la k a t m it e in er  Ü b er s ic h t  
ü b er  d ie  g e s e t z l i c h e n  G r u n d l a g e n  d e s  
A r b e  i t e  r s  c  h u t z  e  s  in F ran k reich . (L e g is la t io n  
fr a n $ a ise  su r  l ’h y g i£ n e  du  tr a v a il) . Z a h lre ich e  g u t a u s 
g e fü h r te  L ich tb ild er  z e ig e n  u n s  h o h e  lu ft ig e  F a b r ik sä le  
m it S ta u b a b sa u g u n g s -  u n d  E n tn eb e lu n g sa n la g e n  un d
—  s o w e it  erk en n b ar  —  a u ch  m it g u ten  S c h u tz v o r r ic h 
tu n g en  an den  M a sc h in e n ; A b b ild u n g en  v o n  A r b e iter 
b ä d ern , S p e is e s ä le n  und än d ern  W o h lfa h r tse in r ic h tu n 
g e n  v e r v o lls tä n d ig e n  d ie se  D a r ste llu n g  m u sterg ü ltig er  
F a b r ik a n la g en . S eh r  in stru k tiv  s in d  d ie  fa r b ig en , d u rch 
sc h e in e n d e n  P h o to g ra p h  ieen , w e lc h e  d ie  T ä t ig k e it  der  
V e rsu c h sre ttu n g ssta t io n  für B e rg w er k e  z e ig e n . —  A b er  
d a s  s in d  eb en  a lle s  nur B ild er  un d  d e sh a lb  z w a r  für  
d en  F a ch m a n n  v o n  In ter esse , kau m  ab er  g e e ig n e t , d ie  
A u fm erk sa m k eit der g r o sse n  M en g e  der A u s s te l lu n g s 
b e su c h e r  zu  erreg en , deren  B e leh ru n g  s ic h e r lich  d o ch  
e in er  der H a u p tz w e c k e  der H y g ie n e a u s s te llu n g  is t . D a 
für s in d  M o d e lle , w o m ö g lic h  b e w e g te ,  v ie l  z w e c k d ie n 
lich er . S o  k o n n te  m an denn  a u ch  b e o b a c h te n , m it w ie 
v ie l g r ö sse r e m  E ifer  d a s  P u b lik u m  e in e  e b e n fa lls  in 
der fr a n z ö s isc h e n  A b te ilu n g  a u s g e s te l lte  W ä s c h e r e i
a n la g e  b e tr a ch te te  (ein  „ e x p lo s io n s s ic h e r e r “ D a m p f
k e s s e l ,  e in e  W a sc h m a sc h in e , e in e  Z e n tr ifu g e). L eid er  
a b er  fe h lte  h ier  d ie  Iso lieru n g  der D a m p fro h re  im  V er 
k eh rsb ere ich  zum  S c h u tz  g e g e n  V erb ren n u n g en , un d  d ie  
Z en tr ifu g e  b e s a s s  k e in en  S c h u tz d e c k e l!

S eh r  g e e ig n e t  für d ie  B e leh ru n g  der b re iten  M a sse  
d e s  V o lk e s  e r sch ie n e n  u n s a b e r  d ie  P la k a te  m it den  
. .h y g ie n isc h  ö k o n o m isch en  E rn ä h ru n g sv o rsch r iften  für  
P a riser  A rb e iter“ , fern er d ie  S p e is e z e t te l  für A n g e s te llte  
m it s itz e n d e r  L e b e n sw e ise , für H a n d a rb e iter  m it g e 
rin ger  un d  für s o lc h e  m it stark er  M u sk e la n stre n g u n g  
im  B eru fe . A lk o h o l in Form  v o n  v erd ü n n tem  W e in  u n d  
gu tem  B ier  w ird  v e r n ü n ft ig e r w e ise  a ls  E r fr isc h u n g s
g eträ n k  n a ch  g e ta n er  A rbeit in m ä ss ig e n  M en g en  a ls  
u n sc h ä d lic h  b e z e ic h n e t . Im In ter esse  der d e u tsch en  
B e su c h e r  a u s  A rb e iterk re isen , d eren  Z ah l a llem  A n 
sc h e in  n a ch  —  b e so n d e r s  an den  b illig e n  T a g e n  ■—  
d u rch a u s n ich t g e r in g  ist, m u ss  e s  a ls  seh r  b e d a u er lic h  
b e z e ic h n e t  w e r d e n , d a s s  a lle  d ie se  s o  e in d r in g lic h  und  
ü b er z eu g en d  a b g e fa ss te n  B e le h r u n g sta fe ln  n ich t in d ie  
d e u t s c h e  S p r a c h e  ü b e r se tz t  w o r d e n  s in d . S ie  
so lle n  in dem  d em n ä ch st e r sch e in e n d en  S o n d e rk a ta lo g  
zum  A b d ru ck  g e la n g en .

W is se n s c h a ft lic h  in te re ssa n t s in d  d ie  v o n  D r . A. 
Im bert a u s g e s te llte n  A p p a ra te , d ie  er für s e in e  „ E x p e 
r im en ta lstu d ien  ü b er  g e w e r b lic h e  A r b e its le is tu n g e n “ 
(v erg l. A rch iv  für V o lk sw o h lfa h r t, B erlin  19 0 8 ) v e r w e n 
d e t h a t. D ie  A p p arate  b eru h en  auf d em  P r in z ip , d a s s

der G riff e in e s  W e r k z e u g e s  an  d ie se m  fe d e r n d  b e fe s t ig t  
u n d  d ie  F ed er  der  a u fg e w a n d te n  K raft e n tsp re ch en d  
z u sa m m e n g e d r ü c k t w ir d . Z w isc h e n  G riff u n d  W e r k 
z e u g  b e fin d e t  s ic h  d an n  n o c h  e in  G u m m ib a ll, v o n  dem  
e in  S c h la u ch  n a ch  e in em  S c h r e ib h e b e l fü h rt; d ie se r  
w ir d  s ic h  e n tsp r e c h e n d  der K o m p r ess io n  d e s  G u m m i
b a lls , a lso  p r o p o r tio n a l der K ra ftw irk u n g  h e b e n  un d  
a u f e in er  ro tie re n d en  T r o m m el d ie  A r b e itsk u rv e  v e r 
ze ic h n e n . S c h a u fe ln , F e ilen , M e sse r , S ch u b k a rren  
un d  s o  w e ite r  s in d  m it d ie se r  V o rrich tu n g  a u sg e r ü s te t .

A u s d em  G e b ie te  der A r b e ite r w o h lfa h r tsp fle g e  v e r 
d ien t b e so n d e r s  h e r v o rg e h o b en  zu  w e r d e n  d ie  S o n d e r 
a u ss te llu n g  der „ R o tsc h ild s t if tu n g  für d ie  V e r b e s se r u n g  
der  m a ter ie llen  E x is te n z b e d in g u n g e n  d er  A r b e iter “ .

D ie  A u ss te llu n g  E n g l a n d s  v erd a n k t ihre E n t
s te h u n g  le d ig lic h  p r iv a ter  In itia tiv e . D ie  e n g lis c h e  
F a b r ik in sp ek tio n  hat s ic h  n ich t daran b e te il ig t . A b g e 
se h e n  v o n  e in ig e n  b e r g m ä n n isc h e n  R e ttu n g sa p p a ra te n  
d e u tsc h e n  U r sp ru n g s  u n d  e in ig e n  Z e ic h n u n g en  e in 
fa ch er  S c h u tzv o r r ic h tu n g e n  an T e x t ilm a sc h in e n  b ie te t  
d ie  g e w e r b e h y g ie n is c h e  A b te ilu n g  E n g la n d s  h a u p ts ä c h 
lic h  w o h l für d en  M ed iz in e r  In ter esse . V e r sc h ie d e n e  
P h o to g r a p h ie n  z e ig e n  d ie  W irk u n g en  v o n  G e w e r b e 
kra n k h eiten . E in g e h e n d  s in d  d ie  V e r g if tu n g se r s c h e i
n u n g en  durch  E in a tm u n g  v o n  N ic k e l- ,  E is e n - ,  und  
K o b a ltca rb o n y l b e h a n d e lt  (v erg l. h ierzu  Journal o f  
H y g ie n e , N o v . 1908 , F eb r. 1909).

A u f e in e  m ö g lic h s t  r e ich h a ltig e  A u sg e s ta ltu n g  ihrer  
A b te ilu n g  für G e w e r b e h y g ie n e  h at d ie  S c h w e i z  
a u g e n sc h e in lic h  W ert g e le g t . In der G ru p p e  B eru f und  
A rb eit fin d e n  w ir  n e b e n  v ie le r  L iteratur p a th o lo g is c h 
a n a to m isc h e  P rä p a ra te  (P h o sp h o r n e k r o se , T a b a k lu n g e ,  
S ta rk stro m v erb ren n u n g en  e tc .)  un d  R ö n tg en b ild er  v o n  
a llerh a n d  K n o c h e n b e sc h ä d ig u n g e n  im  G e w e r b e b e tr ie b e .  
A u ch  ü b er A r b e iter s ta tis t ik  (U n fä lle  u n d  K ran kh eit, 
D ie n sta lte r  u n d  L e b e n sa lte r )  g e b e n  T a b e lle n  e in g e h e n d e  
B eleh ru n g . U n se r  b e so n d e r e s  In ter esse  erreg ten  
ab er  d ie  seh r  ü b e r s ic h tlic h e n  u n d  le ic h t  v e r s tä n d 
lic h e n  z e ic h n e r isc h e n  D a r ste llu n g e n  v e r sc h ie d e n e r  
te c h n isc h e n  E in r ich tu n g en  zur B e s e it ig u n g  v o n  
sc h ä d lic h e m  S ta u b  un d  D u n s t. W ir  e rw ä h n e n  h ier  
nur e in e  s ta u b fr e ie  A b fü llv o rr ich tu n g  für B le ig lä tte  
d ie  durch  e in  W a ss e r s tr a h lg e b lä se  b e tä t ig t  w ir d ,  
e in e  D r u c k g ie ssv o r r ic h tu n g  für B le ip la tte n  v o n  der  
A k k u m u la to ren fa b rik  O er lik o n , fern er  d ie  L ü ftu n g s - ,  
H e iz u n g s -  u n d  E n ts ta u b u n g sa n la g en  der G eb r. S u lze r  
in  W in terth u r . (R o s te  im  F u ss b ö d e n , d arun ter K anal 
m it A n sc h lu s s  an  d ie  S ta u b a b sa u g u n g , P u tz t is c h e , P u tz 
tro m m eln  u n d  P u tz m a sch in e n  m it S ta u b a b sa u g u n g , B e 
lü ftu n g  der W e r k sta ttsr ä u m e  d u rch  E in b la se n  e rw ä r m 
ter F r isc h lu ft .)  D ie  a u s g e s te llte n  V o rrich tu n g en  für  
„ sä u r e g a s fr e ie  E n tleeru n g  v o n  S u p e rp h o sp h a tk a m m er n “  
b ie te n  für D e u tsc h la n d  n ic h ts  N e u e s ;  ä h n lic h e s  ist auch  
b e i u n s  b e k a n n t. A u ch  d ie  L u ftzu fü h ru n g  zur K ü h lu n g  
d e s  S ta n d p la tz e s  der G la sh ü tte n a r b e iter  (G la sh ü tte  
B ü la c h ) is t  in  D e u ts c h la n d  b e r e its  v o r h a n d en  u n d  fin d et  
s ic h  a u ch  in der d e u tsc h e n  A u ss te llu n g  un ter  „ B eru f  
u n d  A r b e it“ . Z u e rw ä h n e n  w ä r e  n o ch  der E n tn e b e 
lu n g sa p p a ra t S y s te m  B a u m a n n , b e i d em  e in  D a m p f
tu r b in en v en tila to r  F r isch lu ft , d ie  du rch  s e in e n  A b 
d a m p f erh itz t w ir d , in d ie  zu  e n tn e b e ln d e n  R ä u m e e in 
b lä s t . —  U n ter  den  A r b e i t e r w o h l f a h r t s e i n 
r i c h t u n g e n  f ie le n  u n s d ie  fr eu n d lich en  H ä u ser  der  
A r b e iter k o lo n ie  S u ch a rd  b e so n d e r s  a n g en eh m  auf.
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N ic h t  g a n z  s o  re ich h a ltig , ab er  e b e n fa lls  seh r  
s e h e n s w e r t  is t  d ie  g e w e r b e h y g ie n is c h e  A u sste llu n g  
Ö s t e r r e i c h s .  E in en  g r o sse n  R au m  n im m t n a tu r
g e m ä s s  d ie  D a r s te llu n g  der A r b e ite r sc h u tz -  un d  W o h l
fa h r tse in r ic h tu n g e n  der k. k. T a b a k r e g ie  e in . In e in em  
M erk b la tt, d a s  d en  A u ss te llu n g sb e su c h e r n  zur V er 
fü g u n g  g e s te l lt  w ir d , f in d en  s ic h  a u sfü h r lich e  A n g a b e n  
ü b er  den  F r a u e n -, M u tter - u n d  S ä u g lin g s sc h u tz  in  den  
zur T a b a k r e g ie  g e h ö r ig e n  F a b r ik en . D ie  a u s g e s te llte n  
M o d e lle  d ie se r  W o h lfa h r tsa n sta lten  s in d  le id e r  seh r  
k le in , s o d a s s  E in z e lh e ite n  sc h le c h t  z u  erk en n en  s in d .
D ie  A u ss te llu n g  d e s  k. k. Z e n tr a lg e w e r b e in sp e k to r a te s  
e n th ä lt le d ig l ic h  S ta tis t ik e n  u n d  L iteratur. (J a h res
b e r ic h te .)

In der G ru p p e  B eru f un d  A rb eit b e g e g n e n  w ir  den  
g le ic h e n  o d e r  ä h n lic h e n  p h o to g r a p h isc h e n  D a r s te llu n 
g e n  v o n  G ew er b e k r a n k h e ite n , d ie  w ir  in  der d e u t
s c h e n  A u ss te llu n g  u n d  a u ch  in v e r sc h ie d e n e n  a u s 
lä n d is c h e n  e b e n fa lls  v o r fa n d en . D ie s e  W ie d e r h o lu n 
g e n  w irk en  auf v ie le  B e su c h e r  erm ü d en d  u n d  s in d  
le ic h t  d ie  U r sa c h e  d a v o n , d a s s  m a n  ü b er  e in e  g a n z e  
G ru p p e  v o n  D a r s te llu n g e n  h in w e g s ie h t , o h n e  zu  b e 
a c h te n , d a s s  unter d em  b e r e its  B e k a n n ten  s ic h  a u ch  
e in ig e s  N e u e , s o n s t  n o c h  n ir g e n d s  A u sg e s te llte  b e 
f in d e t . D ie  seh r  v ie ls e i t ig e  L iteratur üb er  G e w e r b e 
h y g ie n e  w ir d  le id e r  b e i kau m  e in em  der A u s s te l 
lu n g sb e su c h e r  d ie  r ic h tig e  W ü r d ig u n g  fin d e n , da  
k e in e  G e le g e n h e it  zur ru h ig en  D u r c h s ic h t  der W erk e  
g e b o te n  is t ,  D a b e i  v e rd ie n te n  b e so n d e r s  d ie  k ra n k en -  
u n d  u n fa lls ta t is t isc h e n  A rb e iten , d ie  v o n  der ö s te r 
r e ic h isc h e n  R e g ier u n g  a u s g e s te l lt  s in d , in  h o h em  M a sse  
d a s  In ter esse  d e s  G e w e r b e h y g ie n ik e r s . (V erg l. a m t
lic h e r  Ia h resb er ich t ü b er d ie  A r b e iter k r a n k en v er s ich e 
ru n g  1890  I. u n d  II. T e il .)  E in  k le in er  A p p a ra t der  
nur w e n ig e n  a u ffa llen  w ird , s o l lte  d ie  A u fm er k sa m 
k e it der B a u m e is te r , d ie  m it der E rrich tu n g  g r ö sse re r  
F a b r ik a n la g en , S c h u le n , K ran k en h äu ser  b e tra u t s in d , 
b e a n sp r u c h e n . D e r  A p p a ra t g e s ta tte t  an  e in em  k le in en  
M o d e ll der z u  e rr ich ten d en  B a u lich k e ite n  m it H ilfe  
e in er  N e r n s tla m p e  d ie  V e rte ilu n g  v o n  S o n n e n lich t  und  
S c h a tte n  zu  jed er  T a g e s z e it  in je d e m  M o n a t d e s  Jahres  
z u  d e m o n str ie re n . D ie  H a n d h a b u n g  d e s  A p p a r a tes  ist 
s o  e in fa c h , u n d  d ie  A n sc h a ffu n g sk o s te n  s in d  s o  g e r in g , 
d a s s  s ic h  s e in e  B e sc h a ffu n g  v o r  der E rrich tu n g  g r ö s s e 
rer B a u te n , b e i d e n e n  d ie  S o n n e n -  un d  S c h a tte n la g e  der  
e in z e ln e n  R ä u m e v o n  W ic h tig k e it  is t , w o h l em p feh len  
d ü rfte .

D er  H a u p ta n z ie h u n g sp u n k t für d e n  G e w e r b e te c h 
n ik er  w ir d  in  der ö s te r r e ic h isc h e n  A u ss te llu n g  d ie  
S o n d e rg r u p p e  für E le k tr o p a th o lo g ie  se in .

D ie  A b te ilu n g  lie fer t den  B e w e is ,  w ie  g u te  un d  für  
b e id e  W is se n s c h a f te n  w e r tv o lle  R e su lta te  a u f d ie se m  
G e b ie t  b e i e in em  v e r s tä n d n isv o lle n  Z u sa m m en a rb e ite n  
v o n  Ä rzten  u n d  In g en ieu ren  e rz ie lt  w e r d e n  k ö n n en . 
F in d e t  hier der A rzt an den  a u s g e s te l lte n  P rä p a ra ten , 
M o u la g e n , P h o to g r a p h ie e n  u n d  Z e ic h n u n g en  B e leh ru n g  
ü b er  d ie  e ig e n a r tig e n  S c h ä d ig u n g e n , d ie  der m e n sc h 
l ic h e  K örper d u rch  B litz  un d  S ta rk stro m  erfah ren  kann, 
ü b e r  H e ilu n g sv e r la u f , ü b er  L e ic h e n e rsch e in u n g e n  u s w .,  
s o  erk en n t der T e c h n ik e r  an  d e n  A b b ild u n g en , d ie  den  
H e r g a n g  d e s  U n fa lls  v e r a n sc h a u lic h e n , u n d  an  d en  a u s 
g e s te l l t e n  A p p a ra ten , L e itu n g e n , Iso la to ren  u s w .,  w o  
d ie  G efa h re n q u e lle  l ie g t  und w o  d ie  U n fa llv e r h ü tu n g s
m a ssn a h m e n  e in z u se tz e n  h a b en . Z ur B e le h r u n g  d e s

P u b lik u m s d ien t e in e  S a m m lu n g  v o r sc h r iftsm ä ss ig er  
E in r ich tu n g en , A p p a ra te  u n d  W e rk ze u g e  un d  w e iter h in ,  
in n o c h  v ie l  h ö h erem  M a sse  d ie  tä g lic h e n  V orfüh ru ngen  
im  K in em a to g ra p h en th ea ter  d ie se r  S o n d e ra u ss te llu n g .  
H ier  treten  a ls  h a n d e ln d e  P e r so n e n  A rb eiter  u n d  M o n 
teu re  au f, un d  z w a r  g e ü b te  M o n teu re , d ie  ihre A rb e iten  
o r d n u n g sm ä ss ig  un d  un ter  B e a ch tu n g  aller  S c h u tz v o r 
r ich tu n g en  e r led ig en , d an n  u n g eü b te  o d e r  fa h r lä ss ig e ,  
d eren  M a ssn a h m e n  e in  ä lterer A r b e itsg e n o ss e  o d er  
V o r g ese tz ter  k orrig iert o d e r  d ie  a u s der G efah r, in d ie  
s ie  s ic h  durch  ihre U n v o r s ic h tig k e it  g eb ra ch t h a b en , 
v o n  e in em  S a c h k u n d ig en  g e re tte t  w erd en . —  N ich t  
e ig e n tlic h  h ierh er  g e h ö r ig , aber  für den  G e w e r b e te c h 
n ik er  e b e n fa lls  v o n  In ter esse  ist d ie  D a r ste llu n g  v o n  
S c h ä d ig u n g e n  an  G a s -  un d  W a sser le itu n g sr o h r en  durch  
v a g a b u n d ie r en d e  e le k tr isch e  Ström e.-

V o m  G e s ic h tsp u n k te  der V o lk sa u fk lä ru n g  b e tr a c h 
te t reih t s ic h  der e b e n  b e sp ro c h e n e n  w ü rd ig  an d ie  
A u ss te llu n g  d e s  S o z i a l e n  M u s e u m s  z u  B u 
d a p e s t ,  d u rch  d ie  d ie  G e w e r b e h y g ie n e  in  der A u s 
s te llu n g  U n g a r n s  v ertreten  is t . P h o to g r a p h ie en , auf 
d e n e n  w ir  e in e n  M aler  e rb lick en , der den  m it B le ifa rb e  
v eru n re in ig ten  P in se l z w isc h e n  d en  Z äh n en  hält, w ä h 
ren d  s e in e  H ä n d e  a n d e r w e it ig  b e sc h ä ft ig t  s in d , od er  auf 
d e n e n  e in  B u ch d ru ck er  m it F in g ern , d ie  sc h w a r z  vo ll  
B le is ta u b  s in d , se in  F rü h stü ck sb ro t verzeh rt, sch ild ern  
in d r a stisc h e r  W e is e  d ie  E n tsteh u n g  der B le iv e rg iftu n g ,  
d eren  a b sc h r e c k e n d e  F o lg e n  auf an d eren  B ild ern  d a r g e 
s te llt  s in d . W ied er  an d ere  P h o to g r a p h ie n  z e ig e n  m u ster 
g ü lt ig  e in g er ich te te  A rb e itsrä u m e, in d en en  d ie  A rb e iter  
un ter  B e a ch tu n g  aller  S c h u tzv o r sc h r ifte n  ihrer B e 
sc h ä ft ig u n g  n a c h g e h e n . A u sfü h rlich  b e h a n d e lt  is t  in 
d ie se r  G ru p p e  d a s  T ö p fe r g e w e r b e , d a s in F orm  v o n  
K le in b e tr ieb en  m it t e i lw e is e  rech t m a n g e lh a ften  E in 
r ich tu n g en  in U n g a rn  se h r  v erb re ite t ist.

A n der A u ss te llu n g  R u s s l a n d s  hat s ic h , w ie  in 
E n g la n d , d ie  F a b r ik in sp ek tio n  n ich t b e te ilig t . A m t
lic h e  R e ib e re ie n  so lle n  d ie  U r sa c h e  se in . W a s  auf dem  
G e b ie te  der G e w e r b e h y g ie n e  v o rh a n d en  ist , ist v o n  
Ä rzten  z u sa m m e n g e s te llt ,  un d  z w a r  v o n  den  „ S e m s tw o -  
ä r z te n “ , d a s  s in d  d ie  im  D ie n s te  der e in ze ln e n  r u s s i 
s c h e n  S e lb s tv e r w a ltu n g s b e z ir k e  tä tig en  Ä rzte . E in e  
A u ss te llu n g  der W e r k z e u g e  a u s  S te in b r u c h b etr ieb en ,  
v e rb u n d en  m it A n gab en  ü b er  d ie  g e su n d h e it lic h e n  
S c h ä d ig u n g e n  der A rb e iter , z e ig t  den  Z u sa m m en h a n g  
z w isc h e n  p r im itiv er  T e c h n ik  u n d  G esu n d h e itsg e fa h r  in  
d ie se m  G e w e r b e . E s  s in d  V ersu ch e  im  G a n g e , d ie  
T e c h n ik  der S te in g e w in n u n g  u n d  V era rb e itu n g  z u  m o 
d e r n is ier en  u n d  d ie  v o r lä u fig  n o ch  ü b er la n g e  A r b e its 
z e it  zu  v erk ü rzen . W er  d ie  B e d e u tu n g  der G e w e r b e 
h y g ie n e  für d a s  a llg e m e in e  V o lk sw o h l n o c h  n ich t v e r 
s ta n d e n  hat, m ö g e  d ie  D a r s te llu n g  der r u ss is c h e n  F ilz 
fa b r ik a tio n  b e tr a ch te n , d ie  in M o d e lle n  v o rg efü h rt w ir d , 
g le ic h z e it ig  w ir d  in  s ta t is t is c h e n  T a b e lle n  der N a c h 
w e is  für d ie  D e g e n e r a tio n  der B ev ö lk eru n g  d ie se r  In
d u str ie g e g e n d  an  H a n d  d e s  R ek ru ten m a ter ia ls  g e l ie 
fert. D ie  g if t ig e  W irk u n g  der Q u e ck s ilb er d ä m p fe , d ie  
d u rch  d a s  B e iz e n  der H a a re  m it Q u e c k s ilb e r sa lz e n  e n t
s te h e n , tr itt in den  h a u sin d u str ie llen  B e tr ieb en  n atü r
lic h  m it v ie l  g r ö sse re r  H eftig k e it  au f, da  ja , w ie  d ie  
M o d e lle  u n s  z e ig e n , W e rk sta tt , W o h n -  un d  S ch la fra u m  
m e is te n s  v e r e in ig t  s in d  un d  der zum  H e iz e n  und  
K o ch en  d ie n e n d e  K a ch e lo fen  g le ic h z e it ig  zu m  T ro ck n en  
der F e lle  g e b r a u c h t w ir d . S o  w e rd en  b e r e its  d ie  n e u 
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g e b o r e n e n  K inder d en  S c h ä d ig u n g e n  d e s  g e w e r b lic h e n  
G ifte s  a u s g e s e tz t .  A n g e s ic h ts  d ie se r  M is ss tä n d e  e r 
sc h e in e n  d ie  B em ü h u n g e n  der S e m stw o ä r z te , d ie  
Q u e ck s ilb er v e rw e n d u n g  in d ie se m  G e w e r b e  du rch  e in e  
v o llk o m m en  u n g efä h r lich e  A r b e itsm eth o d e  zu  v erd rä n 
g e n , h ö c h s t  v e rd ie n s tv o ll. D ie  n e u e  M eth o d e  unter V er
w e n d u n g  v o n  Ä tzk a li is t  e b e n fa lls  a u s g e s te llt .  D ie  E in 
fü h ru n g  d e s  n e u e n  V erfah ren s , d a s  n ich t nur h y g ie n i
sc h e  V o r te ile  b ie te t ,  so n d ern  a u ch  v o m  rein  ö k o n o m i
sc h e n  un d  te c h n isc h e n  S ta n d p u n k te  b e tr a ch te t V o r zü g e  
b e s itz t , so l l  b e r e its  b e tr ä ch tlich e  F o rtsch ritte  g em a ch t  
h a b en .

S o w e it  m a n  s ic h  a u s  d en  P h o to g r a p h ie e n  der F a 
b r ik sä le  der s ta a tlich en  A n sta lten  für M ilitä r -S a n itä ts 
z w e c k e  e in  U rte il üb er  d ie  te c h n isc h e n  A r b e ite r sc h u tz 
m a ssn a h m e n  in R u ssla n d  b ild e n  kann, sc h e in t  d ort e in e  
seh r  u n g le ich fö rm ig e  H a n d h a b u n g  v o r z u lie g e n . E in ig e  
W erk sta tträ u m e  z e ig e n  g u te  S c h u tzv o r r ic h tu n g e n ,  
S ta u b a b sa u g u n g e n  u s w ., a n d ere  la s s e n  d ie  w ic h t ig s te n  
S c h u tzm a ssn a h m en  v e rm issen . D ie  B e tra ch tu n g  der  
H o lz b e a r b e itu n g sw er k s ta tt, d ie  a u f e in er  d ie se r  P h o to 
g ra p h ieen  d a r g e ste llt  ist, k ö n n te  e in em  p r e u ss is c h e n  
G e w e r b e a u fs ic h tsb e a m te n  a lle in  sc h o n  M a ter ia l für e in  
R e v is io n sp r o to k o ll  m it m in d e s te n s  e in em  h a lb en  D u t 
z e n d  w ic h tig e r  B e m ä n g e lu n g e n  g e b e n !

J a p a n  hat auf dem  G e b ie t  der S o z ia lp o lit ik  z u 
n ä ch st m it dem  V e r s ic h e r u n g sw e se n  d en  A n fa n g  g e 
m a ch t. D ie  a u sg e s te llte n  T a b e lle n  z e ig e n , d a s s  für d ie  
U n ter stü tzu n g  u n d  P f le g e  erkrankter A rb e iter  b e r e its  
rech t b e tr ä ch tlich e  S u m m en  a u fg e w a n d t w e r d e n . D ie  
E in r ich tu n g  der v o n  den  V e rs ich er u n g sa n s ta lte n  err ic h 
te te n  H o sp ita le  m a ch t e in e n  d u rch a u s m o d e r n e n  E in 
druck . A u s  der in der A u sste llu n g  v o r h a n d en en  L itera 
tur is t  e r s ic h tlich , d a s s  der E r la ss  e in er  G e w e r b e o r d 
n u n g  für Japan erst b e v o r steh t . E rh eb u n g en  s in d  j e 
d o ch  im  G a n g e , um  d ie  A r b e itsz e it  der A rb e iter in n en  
u n d  ju g e n d lic h e n  A rb eiter  z u  b e sc h r ä n k en  u n d  M a s s 
n ah m en  zur V erh ütu ng  v o n  K ran k h eiten  un d  U n fä llen  
v o r zu sc h r e ib e n . S c h w e r e  un d  tö d lic h e  U n fä lle  s in d  
je tz t  b e r e its  a n z e ig e p flic h tig  u n d  w e rd en  u n tersu ch t. 
Für g e w is s e  F a b r ik en  (G a sa n s ta lte n , Z ü n d h o lz fa b r ik en , 
G la sh ü tten  u . a .)  e x is t ie r t  e in e  Art G en eh m ig u n g sp flic h t  
u n d  A u fsich t, a u ch  ist e in e  D a m p fk e sse lü b e r w a c h u n g  
v o rh a n d en .

In der A u sste llu n g  C h i n a s  is t  d a s  G e b ie t  der  
G e w e r b e h y g ie n e , w ie  kaum  a n d ers  z u  erw a rten , n ich t  
v ertreten . In n en au fn ah m en  a u s  F a b r ik en  la s se n  v e r -  
v e r sc h ie d e n e  z . T . rech t g u t a n g e o r d n e te  S c h u tz v o r 
r ich tu n g en  erk en n en ; o ffen b a r  s in d  s ie  v o n  d en  e u r o 
p ä isc h e n  L iefera n ten  der h e im isc h e n  Ü b u n g  g e m ä ss  a n 
g eb ra ch t w o r d e n . A n a n d eren  M a sc h in e n  un d  G er ä t
s c h a fte n  feh lt a u ch  der n o tw e n d ig s te  S c h u tz .

A u s  der ita lie n isc h e n , der sp a n isc h e n  un d  der b r a 
s il ia n is c h e n  A u sste llu n g  is t  üb er  G e w e r b e h y g ie n e  n ic h ts  
zu  b e r ich ten . F . A 1 b r e  c  h t.

W as bietet die Posener Ausstellung dem  
G ew erbeaufsichtsbeam ten?

W a s  b ie te t  u n s  e in e  G e w e r b e a u s s te llu n g  ü b e r 
h a u p t?  D e r  G e w e r b e a u fs ic h tsb e a m te  w ir d  a u s  d em  B e 
su ch  j e d e s  d erartigen  U n tern eh m en s N u tz e n  z ie h e n  
k ö n n en . A b g e se h e n  d a v o n , d a s s  d ie  A u ffr isch u n g  und

V erm eh ru n g  der te c h n isc h e n  K en n tn is se  rech t w e r tv o ll  
is t , e rb lick t d a s  A u g e  d e s  e in ig e r m a sse n  erfah ren en  
B e a m te n  im m er gar  m a n c h e r le i, w a s  er in  B e z ie h u n g  
zu  se in e r  B e r u fs tä t ig k e it  b r in g en , w o r a u s  er a u c h  für 
d e n  tä g lic h e n  p r a k tisc h e n  D ie n s t  N u tz e n  z ie h e n  kann. 
D a s  g ilt  a u ch  für d ie  „ O s td e u ts c h e  A u ss te llu n g  für In
d u str ie , G e w e r b e  u n d  L a n d w ir tsch a ft“  z u  P o s e n .

S e lb s tv e r s tä n d lic h  w ir d  n iem a n d  e rw a rten , auf 
e in er  d era rtig en  A u ss te llu n g  lau ter  „ N e u h e ite n “ zu  f in 
d en . D ie  w e ita u s  g r ö s s te  M eh rza h l d er  A u s s te l lu n g s 
g e g e n s tä n d e  kann n a tu r g e m ä ss  gar n ich t g ä n z lic h  n eu  
s e in , so n d e rn  w ir d  b e r e its  d ie  P r o b e  der P r a x is  ü b e r 
s ta n d e n  h a b en . U n d  d a s  is t  g u t s o ,  d a s  G e g e n te il  
k ö n n te  g e fä h r lich  s e in .  D e n n o c h  w ir d  aber  je d e r , a u ch  
der au f v ie le n  G e b ie te n  der T e c h n ik  b e sc h la g e n e  B e 
su ch er  D in g e  f in d e n , d ie  ihm  p e r sö n lic h  n o c h  n eu  o d er  
d o ch  nur a u s  B e sc h r e ib u n g e n  b ek a n n t s in d . S ch ild ert  
m an  h ern a ch  s e in e  E in d rü ck e, so  kan n  e s  w o h l p a s 
s ie re n , d a s s  d a s  u n s n eu  e r sc h e in e n d e  d em  L eser  g ra d e  
g u t b ek a n n t is t , u n d  d a s s  m an  a n d e r e r se its  m a n c h e s  
ü b erg eh t, w a s  a n d eren  B e su c h e r n  der A u ss te llu n g  in 
te re ssa n t un d  n eu a r tig  e r sc h ie n e n  is t . A u f d ie s e  G efah r  
hin w o lle n  w ir  ab er  d e n n o ch  e in ig e  u n serer  A u fz e ic h 
n u n g en  h ier  w ie d e r g e b e n .

W ir  b e g in n e n  d ie  D a r s te llu n g  m it e in em  K ap ite l, 
b e i d em  le id e r  e in ig e  W o r te  a b fä llig er  K ritik  ü b er  d ie  
s o n s t  s o  s c h ö n e  u n d  w o h lg e lu n g e n e  A u ss te llu n g  n ich t  
un terdrückt w e r d e n  k ö n n en . D ie  S c h u t z v o r r i c h 
t u n g e n  an  d en  a u s g e s te l lte n  M a sc h in e n  la s s e n  h ä u 
f ig  se h r  zu  w ü n sc h e n  ü b rig . W a s  a u s g e s te l lt  w ir d , 
s o l lte  in jed er  B e z ie h u n g  m u ster g ü ltig  se in  u n d  zu r  B e 
leh ru n g  d e s  P u b lik u m s d ie n e n  k ö n n en . E s  w ä r e  d e s 
halb  d r in g en d  zu  w ü n s c h e n , d a s s  d ie  A u s s te l lu n g s le i
tu n g en  e s  s ic h  ü b era ll zu m  G ru n d sa tz  m a c h ten , k e in e  
M a sc h in e  a u fs te lle n  o d e r  gar  vorfü h ren  z u  la s s e n , b e 
v o r  der G e w e r b e in sp e k to r  d e s  B e z ir k e s  d ie  S c h u tz v o r 
r ich tu n g en  für e in w a n d fre i erk lärt h a t ( s o w e it  g e w e r b 
l ic h e  A rb e iter  an  d en  M a sc h in e n , w e n n  a u ch  nur z u  D e 
m o n s tr a t io n s z w e c k e n  tä t ig  s in d , w e rd en  S c h u tz v o r r ic h 
tu n g en  a u ch  auf G ru nd  d e s  §  120a R .G .O . zu  fordern  
s e in ! ) .  W ir  s a h e n  a u f der A u ss te llu n g  m it e ig e n e n  A u 
g e n , w ie  e in  M a sc h in e n a r b e ite r  e in en  a lten , sc h w e r  in 
G a n g  zu  se tz e n d e n  G a sm o to r , der k e in e  A n la s sv o r r ic h 
tu n g  b e s a s s ,  a n zu d reh en  v e rsu c h te , in d em  er n ich t nur  
m it d en  H ä n d e n  in d ie  S p e ic h e n  d e s  S c h w u n g r a d e s  
griff, so n d e rn  so g a r  n o c h  d en  F u s s  d a b e i z u  H ilfe  
nahm  —  e in  rech t e rz ie h lich  w irk en d er  A n b lick  für  
d ie  A u ss te llu n g s b e su c h e r  a u s  A r b e iter k r e ise n ! E in e  
S c h w u n g ra d u m w e h r u n g  k o n n te  b e i d ie se r  M eth o d e  d e s  
A n d reh en s n atü rlich  a u ch  n ich t a n g e b r a c h t w e r d e n .  
W ir k ö n n ten  n o c h  v ie le  B e is p ie le  s o lc h e s  m a n g e lh a fte n  
S c h u tz e s  an fü hren .

E r fr e u lich er w e ise  kan n  ab er  a u ch  d a v o n  b er ic h te t  
w e r d e n , d a s s  m eh rere  M a sc h in e n fa b r ik e n  a u s  e ig e n e m  
A n trieb  g e r a d e z u  m u s te r g ü lt ig e  S c h u tzv o r r ic h tu n g e n  
g e sc h a ffe n  h a b en . E rw äh n t se ie n  in ers ter  L in ie  d ie  
im  „ O b e r s c h le s is c h e n  T u r m “ a u s g e s te l lte n  W e r k z e u g 
m a sc h in e n  der F irm a W . H e g e n sc h e id t , G . m . b . H . zu  
R a tib o r . B e i d ie se n  M a sc h in e n  ist a u g e n s c h e in lic h  von  
v o rn h ere in , s c h o n  b e im  E n tw u rf im  K o n str u k tio n s
b u rea u , für v e r d e c k te  L a g e  der g e fa h r b r in g en d e n  b e 
w e g te n  T e ile ,  Z a h n ra d e in g r iffste lle n  u s w . S o r g e  g e 
tra g en . W o  d a s  n ic h t du rchfü hrbar w a r , s in d  u n a u f
fä llig e , g u s s e is e r n e  S ch u tzk a p p en  v o n  g e fä llig er , der
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B a u a rt der g a n z e n  M a sc h in e  e n tsp re ch en d e r  F orm  v o r 
g e s e h e n . A u ch  d ie  F abrik en  für la n d w ir tsc h a ft lich e  
M a sc h in e n , d ie  e s  d o c h  b is  v o r  k u rzem  n o c h  seh r  an  
In ter esse  für d ie s e  F ra g e  fe h len  H essen , h a b en  z . T .  
für so r g fä lt ig e  A b sc h ü tz u n g  a ller  g e fa h r b r in g en d e n  M a 
sc h in e n te ile  g e so r g t  (v e rg l. d ie  A u ss te llu n g  der F irm a  
B ra n d en b u rg er , G n e se n ) . D er  F o rtsch r itt is t  h ier  w o h l  
z u m  g u ten  T e il  a u f d ie  W irk sa m k e it  der la n d w ir t
sc h a ft lic h e n  B e r u fsg e n o ss e n sc h a ft  zu rü ck zu fü h ren , d ie  
ü b r ig e n s e b e n fa lls  a ls  A u sste lle r in  au f d em  P la tz e  ist.  
S ie  führt z a h lr e ic h e  b e leh re n d e  B ild er ta fe ln  m it M a 
sc h in e n  v o r , a u f d e n e n  g e sc h ü tz te  u n d  u n g e sc h ü tz te  
M a sc h in e n  in  leh rre ich er  W e is e  e in a n d er  g e g e n ü b e r  g e 
s te l lt  s in d .

W er  s ic h  für d ie  E in r ich tu n g  v o n  F a b r ik fe u e r w e h 
ren  in te r e ss ie r t , kann' m a n ch er le i A n reg u n g  v o n  der  
A u ss te llu n g  m it n a ch  H a u se  n eh m en . A u ch  R e ttu n g s 
a p p a ra te  v e r sc h ie d e n e r  A rt, T r a g b a h r e n  u s w . s in d  a u s 
g e s te l lt .

V o m  S ta n d p u n k te  d e s  G e s u n d h e its s c h u tz e s  der g e 
w e r b lic h e n  A rb e iter  err eg te  u n ser  b e so n d e r e s  In ter esse  
d ie  A r b e it s w e is e  der E in z e lb u c h s ta b e n -G ie s s -  und  
S e tz m a s c h in e  (L a n d  L a n sto n  M o n o ty p e ) , d ie  auf der  
S o n d e r a u ss te llu n g  der O std e u ts c h e n  B u ch d ru ck er e i-  
u n d  V e r la g s g e se l ls c h a ft  A .-G . P o s e n  im  p ra k tisch en  
B e tr ie b e  v o rg efü h r t w ir d . S te llt  sc h o n  d ie  g e w ö h n 
lic h e  S e tz m a s c h in e  e in en  w e se n t l ic h e n  F o rtsch ritt auf 
h y g ie n isc h e m  G e b ie t  dar, s o  kan n  s ie  im m erh in  durch  
d ie  W ä r m ea u sstr a h lu n g  d e s  S c h m e lz k e s s e ls  in  e n g e n  
R ä u m en  lä s t ig  w e r d e n  und v e r la n g t a u ch  e in e  s o r g 
fä lt ig e  A b fü h ru n g  der B le id ü n s te  u n d  der  V e rb re n n u n g s
g a s e  ihrer H e iz v o rr ic h tu n g . D ie  h ier  in R e d e  s te h e n d e  
M a sc h in e  (v e r b e s s e r t  durch  e in e  S p a tio n ier e in r ich tu n g  
u n d  d a m it ers t rech t für d ie  P r a x is  b ra u ch b a r  g e m a ch t)  
b rin g t d a g e g e n  für d ie  m it d em  e ig e n tlic h e n  S e tz e n  b e 
s c h ä ft ig te n  P e r so n e n  e in e  v ö l lig e  B e se it ig u n g  der B le i
g e fa h r . D e r  A r b e itsv o r g a n g  is t  fo lg e n d e r :  D e r  S e tz er  
(o d e r  d ie  S e tz e r in )  b e tä tig t  e in e  der S c h r e ib m a sc h in e  
d u rc h a u s ä h n lic h e  T a sta tu r . E in  le ic h ter  F in g erd ru ck  
lö s t  d a b e i d en  p n eu m a tisch  b e tr ie b e n e n  M ec h a n ism u s  
a u s , d u rch  w e lc h e n  e in  P a p ier b a n d  e in e  d em  b e tr e ffe n 
d en  B u c h s ta b e n  e n tsp r e c h e n d e  D u rc h lo c h u n g  erh ält. 
D ie  A rb e it kan n  in e in em  für s ic h  a b g e sc h lo s s e n e n  
R a u m e v o r g en o m m e n  w e rd en  u n d  u n ter sc h e id e t  s ic h  
in  h y g ie n isc h e r  H in s ich t  du rch  n ic h ts  v o n  der A rb e it an  
d er  S c h r e ib m a sc h in e . D ie  s o  h e r g e s te llte n  p e r fo r ier 
te n  P a p ier str e ife n  k o m m en  auf d ie  L e tte r n g ie s sm a 
s c h in e , w e lc h e  v o llk o m m en  a u to m a tisc h  a rb e ite t , und  
d eren  m eh rere  nur e in e s  M ec h a n ik er s  zur A u fs ich t b e 
n ö tig e n . S ie  e rz eu g t  e in z e ln e  B u c h s ta b e n  (M o n o ty p e ) ,  
w a s  d ie  K orrektur er le ich tert. Für A b fü h ru n g  der B le i
d ä m p fe  w ir d  g e so r g t .

In den  S te r e o ty p ie w e r k s tä tte n  g e b e n  d ie  F la c h 
s te r e o ty p ie a p p a r a te  h ä u fig  A n la s s  zur B ea n sta n d u n g ,  
w e il  der v o r g e s c h r ie b e n e  A b z u g  für d ie  B le id ä m p fe  
fe h lt .  D er  v o n  der F irm a K em p erw erk , N ü rn b erg  a u s 
g e s te l l te  , ,C -W id d e r -A p p a r a t“  z e ig t  e in e  e in fa c h e  un d  
se h r  z w e c k m ä s s ig  an  d em  sen k rech t h o ch g e fü h rten  
K am in roh r a n g e b r a c h te  D u n s th a u b e , d ie  d u rch  D reh u n g  
in  h o r izo n ta ler  E b e n e  üb er  den  S c h m e lz to p f  g eb ra ch t  
w e r d e n  kann. L e id er  w ir d  d ie se  V o rrich tu n g , durch  
d ie  d er  A p parat ers t den  g e se tz l ic h e n  V o rsch r iften  a n 
g e p a s s t  w ir d , la u t P r o sp e k t „nur a u f V e r la n g en “  zu  
e in em  M eh rp re is  m itg e lie fe r t.

E in en  v o m  S ta n d p u n k t der H y g ie n e  z u  b e g r ü ss e n -  
d en  E rsa tz  der H a n d a rb e it du rch  M a sch in en a rb e it  b e 
d eu ten  a u ch  d ie  Z ig a rren m a sch in en , d ie  au f d em  A u s 
s te l lu n g sp la tz e  der Z ig a rren - un d  Z ig a retten fa b r ik  
G eb r. H a lp a u s , B erlin , im  B e tr ieb e  b e s ic h tig t  w e rd en  
k ö n n en . (H ü lse n m a sc h in e  u n d  F ü llm a sch in e  „ U n iv e r 
s e l le “ v o n  der F irm a O tto  B e rg s trä sser , D r e s d e n -L ö b 
ta u .)  D ie  hier b e sc h ä ft ig te n  A rb e iter in n en , v o n  d en en  
e in ig e  a u ch  Z ig a re tten  v o n  H a n d  a n fer tig en , an d ere  
an  e in em  H a lb a u to m a te n  tä t ig  s in d , tra g en  z w e c k 
m ä s s ig e  A r b e itsk le id er , le id e r  ab er , im  G e g e n sa tz  zu  
d en  Z ig a rren a rb eiter in n en  der e b e n fa lls  a u s s te lle n d e n  
F irm a L ö ser  &  W o lff ,  E lb in g , k e in e  S ch u tzh a u b en  für 
d ie  H a a re . D ie  A u srü stu n g  m it so lc h e n  H ä u b ch en  er 
sc h e in t  a u ch  v o m  S ta n d p u n k t d e s  K o n su m en ten  a u s  
rech t e rw ü n sch t.

D ie  a u s g e s te llte n  S p ä n e -  un d  S ta u b a b sa u g u n g s 
a n la g en  la s s e n  k e in e  N e u e ru n g e n  erk en n en , s ie  s in d  
aber  rech t g e e ig n e t , d a s  P u b lik u m  über d en  N u tze n  
d erartiger  E in r ich tu n g en  zu  b e leh ren .

M u ste rg ü ltig  a u s g e s ta tte te  A rb e itsrä u m e, deren  
M a sc h in e n  v o r sc h r if tsm ä ss ig e  S ch u tzv o rr ich tu n g en  und, 
w o  erfo rd erlich , S ta u b -  un d  D u n s ta b sa u g u n g sv o r 
r ich tu n g en  b e s itz e n , v o r tre fflic h e  A r b e ite r -W a sc h -  und  
B a d e e in r ic h tu n g en  u s w . z e ig e n  d ie  v o n  der K ö n ig 
lic h e n  G e w e r b e in sp e k tio n  zu  P o s e n  a u sg e s te llte n  P h o to 
g r a p h ieen .

S eh r  v ie l A n reg u n g  un d  B e leh ru n g  b ie te t  d ie  A u s 
S te llu n g  a u f d em  G e b ie te  der s o z i a l e n  W o h l 
f a h r t s p f l e g e .  E s  s e i  b e so n d e r s  au f d ie  S o n d e r 
a u ss te llu n g  der P r o v in z ia lv e rw a ltu n g  P o se n  v e r w ie se n ,  
d ie  a u ch  e in en  Führer durch  ihre A b te ilu n g  h e r a u sg e 
g e b e n  hat. W er  s ic h  für d ie  F ra g e  in te re ss ie r t:  W ie  kann  
für d ie  B e fr ied ig u n g  d e s  L e se b e d ü r fn is s e s  der g e w e r b 
lic h e n  A rb e iter  g e so r g t  w e r d e n ?  fin d et a u sfü h rlich e  
A u sk u n ft in der A u sste llu n g  der K a is e r -W ilh e lm sb ib lio 
th ek  in  P o s e n , in der d a s  s ta a tlich  o r g a n is ier te  V o lk s 
b ib lio th e k s w e se n  (W a n d er b ib lio th e k e n ) der P ro v in z  
P o s e n  zur D a r ste llu n g  g e la n g t  is t  un d  w o  a u ch  d ie  Z e n 
tr a ls te lle  für V o lk su n terh a ltu n g  ihre L iteratur, ihre M u 
sik a lie n  u n d  ihre L ich tb ild er se r ie n , d ie  für V orträge  
v er lieh en  w e rd en , a u s g e s te llt  hat. F . A l b r e c h t .

Bücher- und Zeitschriftenschau.
I. Gesetzgebung, Verordnungen, Enstscheidungen usw.

35.  H a f t u n g  e i n e r  M a s c h i n e n f a b r i k  
n a c h  §  140 d e s  G e w e r b e u n f a l l v e r s i c h e 
r u n g s g e s e t z e s .  E in e  M a sch in en fa b r ik  h a tte  d ie  
v o n  e in er  D ru ck ere i b e s te l lte  R o ta tio n sm a sc h in e  o h n e  
d ie  v o n  der B u ch d ru ck er  -  B e r u fsg e n o sse n sc h a ft  v e r 
la n g te  S c h u tzv o r r ic h tu n g  g e lie fe r t. A ls  e in  U n fa ll an  
d ie se r  M a sc h in e  in fo lg e  F eh le n s  der S c h u tzv o r r ic h 
tu n g  e in g e tr e te n  w a r , is t  d ie  L ieferan tin  d u rch  U rteil 
der 2 . Z iv ilk a m m er  d e s  L a n d g er ich ts  zu  P la u en  am
6. 10. 1910 rech tsk rä ftig  zum  E rsä tze  der h ierd u rch  der  
B e r u fsg e n o sse n sc h a ft  e r w a c h se n e n  K o sten  v eru rte ilt  
w o r d e n . M itt. S . V erb . S c h le s . T e x tilin d u str ie lle r , 1911, 
S . 31 , n a ch  A m tl. N a ch r . d e s  R. V . A . —  D er  P a p ie r 
fa b r ik a n t b er ich te t 1911, S . 8 3 3  über d ie se lb e  S a c h e  
un ter „ N a ch d ru ck  v e r b o te n “ . W arum  d a s  V e r b o t?

F.
S . a u ch  III, 6 ;  X , 4 9 , 55 .

*
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II. Gewerbehygienische Abhandlungen allgemeiner Art usw.
3 2 . U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  v e r s c h i e 

d e n e  S t a u b a r t e n  i n  d e r  I n d u s t r i e ,  v o n  
M . F ro is  un u  A . S a rto ry , A n n a le s  d ’H y g ie n e  P u b liq u e  
e t d e  M ß d e c in e  L e g a le , iviai 1911, S . 3 8 o tf . N a c h  e in em  
h is to r isc h e n  Ü b er b lick  üb er  d ie  b a k te r io lo g isc h e n  
U n ter su ch u n g e n  der K ra n k h eitserreg er  en th a lten d en  
S ta u b a r ten  b eh a n d e ln  d ie  V e r fa sse r  z u n ä c h s t  d ie  v e r 
sc h ie d e n e n  M eth o d e n  der b e k a n n te ste n  F o rsch er , d a r
unter d ie  v o n  R o b er t K o ch  u n d  P a ste u r , zu  b a k te r io 
lo g is c h e n  U n ter su ch u n g e n  der L uft. A lsd a n n  w ir d  auf 
d a s  e ig e n t lic h e  T h e m a , d a s  in v e r sc h ie d e n e n  n o c h  f o l 
g e n d e n  A u fsä tz e n  w e ite r  b e a r b e ite t  w e rd en  s o l l ,  z u 
rü ck k o m m en d  z u n ä c h s t d ie  M ilz b r a n d in fe k tio n , d ie  
du rch  M ilzb ra n d sp o ren  e n th a lte n d e n  S ta u b  h e r v o r g e 
rufen  w ir d , b e sp ro c h e n . Z a h llo se  F ä lle  v o n  M ilz b r a n d 
in fe k tio n e n , d ie  d u rch  S ta u b , w e lc h e r  t ie r is c h e n  H aaren  
a n h a ftet, h erv o rg eru fen  w u rd en , s in d  b is  in  d ie  n e u e s te  
Z eit b e i d en  m it e n tsp re ch en d e n  A rb e iten  b e sc h ä ft ig te n  
P e r so n e n  b e o b a c h te t  w o r d e n . N a c h  der A rt, w ie  d ie  
K ran kh eit au ftr itt, kann m a n  e in e  ä u s se r e  u n d  inn ere  
In fek tio n  u n ter sc h e id e n . D ie  ä u s se r e , d ie  s ic h  in  Form  
v o n  G esc h w ü r e n  bem erk b ar m a ch t, is t  d ie  w e n ig e r  g e 
fä h r lich e  K ran kh eit. D ie  inn ere  In fek tion  kan n  a u ch  
d ie  L u n g e  un d  d a s  G eh irn  in  M itle id e n sc h a ft  z ie h e n . 
D ie  p a th o lo g is c h e n  U n tersu ch u n g en  h a b en  d ie  K ran k
h e itserreg er  in d em  B lu te , in den  B ro n ch ien  un d  in den  
E in g e w e id e n  e rg e b e n . A u ch  der M a g en  kan n  in M it
le id e n sc h a ft  g e z o g e n  w e rd en . B e z ü g lic h  der A rt, w ie  
e in e  In fek tion  z u sta n d e  k om m t, s in d  z w e i A n sc h a u u n g e n  
v ertreten . N a c h  der e in en  d r in g en  d ie  S p o re n  durch  
k le in e  v o r h a n d en e  Ö ffn u n g en  in d ie  H aut e in , n a c h  der  
a n d eren  sc h a ffe n  s ie  s ic h  d ie  E in tr ittsö ffn u n g en  se lb s t .  
N a c h  d en  a n g e s te llte n  B e o b a c h tu n g e n  is t  der S itz  der  
In fek tion  in  d en  w e ita u s  m e is te n  F ä llen  am  K o p fe , v ie l  
w e n ig e r  an  d en  A rm en u n d  nur g a n z  se lte n  an  den  
H ä n d en . E in ig e  F o rsch er  erk lären  d ie s  d a m it, d a s s  
d ie  A rb e iter  s ic h  d ie  H ä n d e  b e d e u te n d  h ä u fig er  
w a s c h e n , a ls  a lle  a n d eren  K ö rp er te ile . W e n n  d ie se  
E rkläru ng zu tr ifft, s o  ist zur G en ü g e  b e w ie s e n ,  w e lc h  
w ic h t ig e  R o lle  e in e  p e in lic h e  S a u b e rk e it  d e s  K ö rp ers in  
der B e k ä m p fu n g  der M ilzb ra n d g efa h r  sp ie lt .

In b e so n d e r e n  A b sc h n itte n  w e r d e n  a lsd a n n  d ie  G e 
fah ren  der In fek tio n  b e i der B e a rb e itu n g  v o n  R o s s 
h aaren  u n d  W o lle  b e h a n d e lt. B e i d en  w ä h re n d  der B e 
a rb e itu n g  d e s  R o ssh a a r e s  v o rk o m m en d en  M a n ip u la 
t io n e n  is t  der A rb e iter  am  m e is te n  der G efah r  a u s g e 
s e tz t ,  du rch  M ilz b r a n d sp o r en  e n th a lte n d e n  S ta u b  in 
fiz ier t  zu  w e rd en , w ä h ren d  b e i den  W o lla r b e iter n  d ie  
G efah r  v ie l  g er in g er  is t . In F ra n k reich  s in d  F ä lle  v o n  
M ilzb ra n d erk ra n k u n g en  b e i der B e a rb e itu n g  v o n  W o lle  
n ich t f e s tg e s te l lt  w o r d e n , w o h l a b er  in E n g la n d . G e 
fä h r lich  is t  v o r  a llen  D in g e n  w e g e n  der d am it v e r b u n 
d e n e n  S t a u b e n t w ic k lu n g  d a s  Ö ffn en  der R o ssh a a r 
b a llen  u n d  d a s  K lop fen  der H a a re . D ie  R e su lta te  der  
L u ftu n tersu ch u n g en  in so lc h e n  R ä u m en  auf K ra n k h eits
erreg er  a ller  A rt s in d  ta b e lla r isc h  z u sa m m e n g e s te llt .

A ls  M a ssn a h m e  zur B ek ä m p fu n g  der A n s te c k u n g s 
g efa h r  du rch  S ta u b  h a b en  s ic h  a u sse r  der D e s in fe k t io n  
d e s  M a ter ia ls , d ie  fo lg e n d e n  b e w ä h r t:  G u te  K ö rp er 
p fle g e  durch  h ä u fig e s  W a sc h e n  u n d  B a d en , T r a g en  b e 
so n d e re r  A rb e itsk le id er , so fo r t ig e  ä r z tlic h e  U n ter 
su ch u n g  b e im  A u ftre ten  v o n  v e rd ä ch tig e n  G e sch w ü r e n  
un d  A u fk lä ru n g  ü b er d ie  G efa h r .

Z um  S c h lu s s  w e r d e n  d ie  fr a n z ö s is c h e n  V e r w a l
tu n g sm a ssn a h m en  zu m  S c h u tz e  d er  A rb e iter , d ie  der  
M ilzb ra n d g e fa h r  a u s g e s e tz t  s in d , a u fg e fü h rt. D ie  h ier 
auf b e z ü g lic h e n  g e s e tz l ic h e n  B e st im m u n g e n  s in d  f e s t 
g e le g t  in  d em  E r la s se  v o m  2 2 . A u g . 1910  (V e rg l. N o . 2 
J ah rgan g  1911 der M itte ilu n g e n  unter I, Z iffer  6 ).

S .
5 .  a u ch  VIII, 9 2 ;  IX , 3 3 ;  X , 52 .

III. Gewerbeaufsicht.
6. V e r f a h r e n  b e i  G e n e h m i g u n g  g  e  -

w e r b l i c h e r A n l a g e n .  E rl. d . H . M in . f. H . u . ü .  
v . 19. 7 . 1911. M in .-B l. S . 3 0 3 . D e r  E r la ss  b e sc h ä ft ig t  
s ic h  m it der A b ste llu n g  v o n  U n zu trä g lich k e ite n  b e im  
G en eh m ig u n g sv er fa h r en . E in e  B e sc h le u n ig u n g  d e s  V e r 
fa h ren s w ir d  z u  e rm ö g lic h e n  se in , w e n n  d ie  U n ter 
n eh m er  sc h o n  v o r  der E in re ich u n g  ihrer U n ter la g en  m it 
d e n  S a c h v e r s tä n d ig e n , in sb e s o n d e r e  d en  G e w e r b e a u f
s ic h tsb e a m te n , in  m ü n d lich e  E rö rteru n g en  tr e te n . D e m  
U n tern eh m er  is t  s e i t e n s  der B e sc h lu s s b e h ö r d e  r e c h t
z e it ig  v o n  d en  B e d in g u n g e n  der S a c h v e r s tä n d ig e n  
K en n tn is  z u  g e b e n . D ie  V o r b e h a ltsk la u se l is t  nur n a ch  
P rü fu n g  ihrer B e r e c h tig u n g  a n z u w e n d e n ;  d ie  V e r w e n 
d u n g  v o rg ed ru ck ter  F o rm u la re , in w e lc h e r  der W o r t
la u t der a llg e m e in e n  V o r b e h a ltsk la u se l b e r e its  A u f
n a h m e  g e fu n d e n  h a t, v e r le ite t  zu  e in er  s c h e m a tis c h e n  
A n w e n d u n g  jen er  B e st im m u n g e n , d ie  un ter  a lle n  U m 
s tä n d e n  z u  v e r m e id e n  is t .  E s  is t  e in e  tu n lic h s te  Ü b e r 
e in stim m u n g  m it d en  b e r u fsg e n o s se n sc h a ft l ic h e n  U n 
fa llv e rh ü tu n g sv o r sc h r iften  a n z u stre b e n  u n d  e in  v e r 
s tä n d n is v o lle s  Z u sa m m en a rb e ite n  m it d en  B e r u fs g e 
n o s se n s c h a fte n  e r s tr e b e n sw e r t . E n d lic h  is t  b e i A n 
w e n d u n g  d e s  §  25  G .O . der B eg r iff der w e se n t l ic h e n  
Ä n d eru n g  e in er  b e s o n d e r s  e in g e h e n d e n  P rü fu n g  zu  
u n terz ieh en . D ie  o ft s tr itt ig e  F ra g e , o b  e s  s ic h  b e i  der  
g e p la n te n  Ä n d eru n g  im  G e sa m te r g e b n is  u m  e in e  w ir k 
l ic h e  V e r b e s se r u n g  d e s  b e s te h e n d e n  Z u s ta n d e s  h a n 
d e lt  o d e r  n ic h t, s o l l  v o n  der B e sc h lu s s b e h ö r d e  e n t 
s c h ie d e n  un d  n ich t d em  U n tern eh m er  o d e r  der V e r 
w a ltu n g sb e h ö r d e  ü b e r la sse n  b le ib e n . F .

S . a u ch  X , 55 .

IV. Bauliche Einrichtung, Lüftung, Heizung, Feuerschutz,
3 8 . A n  G e b ä u d e n  a n g e b r a c h t e ,  a u s  

s e n k r e c h t  ü b e r e i n a n d e r  l i e g e n d e n  T  e i 
l e n  b e s t e h e n d e ,  b e w e g l i c h e  R e t t u n g s 
l e i t e r .  R h e in isc h e s  E ise n w e r k  G . m . b . H . in B e r 
lin . D . R. P . Kl. 61 a . 2 3 4  041 .

3 9 . I n  e i n e  R e t t u n g s l e i t e r  u m w a n d e l 
b a r e r  F e n s t e r v o r s a t z  a u s  S c h e r e n h o l 
m  e  n. V o n  O tto  S c h ö lc h  in  P fo r z h e im . D . R . P . 
Kl. 61 a. 2 3 3  0 86 .

4 0 . S c h a l l d ä m p f e n d e  K o n s t r u k t i o 
n e n  i m  H o c h b a u .  V o rtrag  d e s  C h efin g e n ie u r s  
B r a ik o w ic h  der M ö d lin g er  K o rk ste in fa b r ik . Z e itsch r . 
d e s  ö s t e r r .  In g .- u n d  A r c h itek te n v e r e in s  N o . 4 , 1911. 
(N a c h  G e su n d h .-In g . 1911 S . 3 4 1 .)  In d em  V ortrag  
w ird  auf G rund la n g jä h r ig er  U n ter su ch u n g e n  u n d  E r
fa h ru n g en  der v ie lfa c h  v ertreten en  A n sic h t  e n tg e g e n g e 
treten , d a s s  H o h lrä u m e  in M a ss iv d e c k e n  v o n  s c h a l l 
d ä m p fen d er  W irk u n g  s e ie n . V ie lm eh r  w ü rd e  b e i e v e n 
tu e lle r  R e so n a n z  e in e  V erstä rk u n g  d e s  S c h a lls  d ie  F o lg e  
s e in . D ie  D e c k e  darf w e d e r  e la s t is c h  n o c h  h o m o g en er  
S truk tur s e in  u n d  m u s s  s c h w e r  g e b a u t s e in ,  um  der  
B e w e g u n g s e n e r g ie  der S c h a llw e lle n  m ö g lic h s t  w e n ig
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n a c h z u g e b e n . D ie s e n  A n fo rd eru n g en  h a b en  b ish er  
K o rk ste in  und S a n d  am  v o llk o m m e n ste n  e n tsp ro c h e n .
—  D ie  K o rk ste in fa b r ik , A .-G . vo rm . K le in er  &  B o c k 
m e y e r  so ll e in en  D e c k e n s te in  zu m  P a ten t a n g e m e ld e t  
h a b en , der e in e  a b s o lu te  S c h a lld ic h tig k e it  g e w ä h r t.

S c h .
41. D i e  B e h e b u n g  v o n  E r s c h ü t t e r u n 

g e n  u n d  G e r ä u s c h e n  a u f  d e m  G e b i e t e  
d e s  H e i z u n g s -  u n d  L ü f t u n g s w e s e n s .  
V o n  D ip l. Ing. G e n e s t  i. F . E m il Z orn , B erlin . G es . 
Ing. 1911 S . 5 24 .

42 . S c h u t z d e c k e l  f ü r  E i n s t e i g ö f f 
n u n g e n .  Z e itsch r ift  für d ie  S te in b r u c h s b e r u fsg e 
n o s se n s c h a ft  2 6 . Jahrg. S . 163 H eft N o . 12. (N a ch  
„Journal o f  In d u str ia l S a fe ty “ .) D e r  D e c k e l is t  an e in er  
S e it e  m it G e le n k e n  a n  d a s  G esc h r ä n k e  d er  E in s te ig 
ö ffn u n g  b e fe s t ig t .  U m  zu  v erh in d ern , d a s s  s ic h  der  
D e c k e l b e im  ö f f n e n  fla ch  a u f d en  B o d e n  leg t , s in d  an 
d en  z w e i  d en  G e le n k e n  b e n a c h b a rte n  S e ite n  z w e i  B ü g e l 
a n g e b r a c h t, d ie  s o  gek rü m m t s in d , d a s s  ihr K rü m 
m u n g sm itte lp u n k t in d ie  A c h se  der G e le n k e  fä llt . A uf 
d ie s e  W e is e  ist d er  E in s te ig sc h a c h t  b e im  ö f f n e n  n a ch  
drei S e ite n  h in  a b g e sc h ü tz t . D u rch  d a s  H o c h ste h e n  
d e s  D e c k e ls  in e in em  W in k e l v o n  ca . 90° w ir d  auch  e in  
U n a c h tsa m e r  sc h o n  v o n  w e ite m  r e c h tz e it ig  a u f d ie  G e 
fahr a u fm erk sa m  g e m a ch t. S .

43 . E i n r i c h t u n g  z u r  E n t n a h m e  b e 
s t i m m t e r  T e i l m e n g e n  a u s  e i n e m  B e h ä l 
t e r  f ü r  u n t e r  e i n e m  S c h u t z g a s e  l a g e r n 
d e  f e u e r g e f ä h r l i c h e  F l ü s s i g k e i t e n .  V on  
M a sc h in e n b a u -G e s . M artin i u . H ü n ek e  m . b . H . in B e r 
lin . D . R . P . 2 3 4  6 7 1 . S . a u ch  G lü ck a u f 1911, S . 932 . 
M it A b b .

4 4 . G e s u n d h e i t s t e c h n i s c h e  A n l a g e n  
u n d A p p a r a t e .  V on  der I. A . loh n  A .-G . in I lv ers
g e h o fe n  b . E rfurt, S p e z ia lfa b r ik  f. g e su n d h e ifs te c h n .  
A nl. u . A p p . D ie  B ro sch ü re  w ird  v o n  der F irm a auf 
W u n sc h  k o s te n lo s  ü b er sa n d t.

V. Luftverderbnis und Luftreiniqunq.
3 3 . D i e  E r m i t t e l u n g  e i n e s  V e n t i l a -  

t o r s f ü r e i n e L ü f t u n g s a n l a  g e .  V o n  O . F rö h 
lich , P a r is . G e s . Ing. 1911 S . 453 .

34 . M e r k b u c h  i n  S a c h e n  d e r  R a u c h -  
u n d  R u s s p l a g e .  H e r a u sg e g e b e n  v o m  N ie d e r 
rh e in isch en  V ere in  für ö ffe n tlic h e  G e s u n d h e itsp f le g e  in 
D ü sse ld o r f . A b g ed ru ck t im Z en tra lb la tt f. a llg em . G e -  
su n d h e its p f l .  B d . 2 9 . H . 9 . u . 10. B o n n  1910.

3 5 . D i e  m e c h a n i s c h e  R e i n i g u n g  d e r
L u f t .  (T h e  m e c h a n ic a l P u r ific a tio n  o f  A ir, v o n  L. C . 
B r o w n e )  C a s s ie r s  M a g a z in e . L o n d o n  O k to b e r  1910, 
S . 9 6 4 — 9 7 2  m it A b b ild . N a c h  G e su n d h .-In g . 1911 
S . 2 8 2 . D e r  A u fsa tz  b e h a n d e lt  h a u p tsä c h lic h  d ie  in 
A m erik a  g e b r ä u c h lic h e n  A rten der L u ftre in ig u n g . D ie s e  
hat m it zu n e h m e n d er  V erb re itu n g  der zen tra len  B e 
h e iz u n g  u n d  B e lü ftu n g  g a n zer  G eb ä u d e , b e i  der seh r  
g r o s s e  M en g en  v o n  F r isch lu ft g e b r a u c h t w e r d e n , e in e  
a u sse r o r d e n tlic h e  B e d e u tu n g  g e w o n n e n . E in  L uftfilter  
s o l l  fo lg e n d e n  A n fo rd eru n g en  g e n ü g e n : .

1. D ie  L uft so l l  v o llk o m m en  g e re in ig t  w e r d e n .
2 . D ie  L u ftfe u c h tig k e it  m u s s  g en a u  g e r e g e lt  w e rd en

k ö n n en .
3 . D ie  R e in ig u n g  d e s  F ilte rs  m u s s  s e lb s t tä t ig  e r 

fo lg e n .

4 . D a s  F ilter  darf d em  L uftstrom  nur g e r in g e n  W id e r 
sta n d  b ie ten .

5 . E s  darf nur e in er  g e r in g e n  W a r tu n g  b ed ü rfen .

D ie se n  A n fo rd eru n g en  g e n ü g e n  am  b e s te n  d ie  R e i
n ig er  m it W a ss e r z e r s tä u b u n g sd ü se n  o d e r  m it Z e r s tä u 
b u n g sra d , m it d en en  g le ic h z e it ig  e in e  L u ftk ü h lu n g  und  
L u ftb efe u c h tu n g  v erb u n d en  w e rd en  kan n . T r o c k e n e  
s ta t io n ä r e  L u ftfilter  h a b en  nur e in e  g e r in g e  R e in ig u n g s
w irk u n g  un d  b ie te n  e in en  z ie m lic h  g r o sse n  W id e r s ta n d .  
N a s s e  s ta t io n ä r e  F ilter  m ü sse n  v e r h ä ltn ism ä ss ig  w e ite  
M a sc h e n  h a b en , w e n n  s ie  n ich t seh r  b a ld  u n d u rc h lä ss ig  
w e rd en  so lle n . D ie  w e ite n  M a sch en  se tz e n  n atü rlich  
den  W irk u n g sg ra d  h era b . A u ch  d ie  n a s se n , s ic h  d r e h e n 
den  F ilter  h a b en  s ic h  n ich t e in w a n d fre i b e w ä h rt. M an  
is t  d ah er  v ie lfa c h  m it b e s te m  E rfo lg e  zu  den  o b e n g e 
n a n n ten  T y p e n  ü b e r g e g a n g e n . S c h .

36 . Z e r k l e i n e r u n g s v o r r i c h t u n g e n  u.  
M a h l a n l a g e n  v o n  C arl N a sk e , Z iv ilin g e n ieu r .  
2 3 5  S . m it 2 5 7  T e x tf ig u r e n . L e ip z ig , V erl. v . O tto  
S p a n ier  1911. C h em . T e c h n o lo g ie  in E in z e ld a r s te llu n 
g e n . H e r a u sg e b e r :  P ro f. D r . F erd . F isch er , G ö ttin g en .  
N ic h t nur für d en  T h e o r e tik e r  u n d  d en  P rak tik er  auf 
dem  G e b ie te  d e s  Z e rk le in e ru n g sm a sch in en b a u es  w ird  
d a s  W e rk  v o n  N u tze n  u n d  B e d e u tu n g  se in , so n d ern  
auch  für den  G e w e r b e h y g ie n ik e r  u n d  G e w e r b e a u fs ic h ts 
b e a m ten . In ers ter  L in ie  sc h o n  d e sh a lb , w e i l  der F o r t
fa ll der M a ter ia lzerk le in eru n g  v o n  H an d  un d  ihre V o r 
n a h m e du rch  g e e ig n e t  g e b a u te  M a sch in en  für den  A r
b e ite r sc h u tz  v o n  u n g em e in e r  B e d e u tu n g  is t .  D u rch  
d ie  E in fü h ru n g  der M a sch in en a rb e it  w e r d e n  e in e s  T e ils  
za h lre ich e  M en sc h e n  der S ta u b a r b e it  g ä n z lic h  e n tz o g e n ,  
w ä h re n d  a n d er e rse its  g e ra d e  d ie  M a sc h in e  durch  A n 
w e n d u n g  g e e ig n e te r  K o n str u k tio n ste ile , U m m a n te lu n g en  
u n d  S ta u b a b sa u g u n g sv o rr ic h tu n g e n  zur sta u b fr e ie n  A r
b e it  e in g er ich te t  w e r d e n  kan n . D ie se m  U m sta n d  w ird  
a u ch  v o m  V erf. v o lla u f  R e ch n u n g  g e tra g e n , in d em  er 
in b e so n d e r e n  A b sc h n itte n  d a s  W ic h t ig s te  üb er  d ie  E n t
sta u b u n g  der A rb e itsrä u m e, L a g eru n g  u n d  V erp a ck u n g  
u s w . b r in g t. S ta u b k a m m ern , tro ck en e  F iltra tion  
(S c h la u c h filter , S tern filter ), S ta u b sa m m ler  (C y k lo n e ) ,  
d ie  N ie d e r sc h la g u n g  d e s  S ta u b e s  m itte ls  fe in  v er te ilter  
W a sse r s tr a h le n  un d  n a s s e  F iltra tion , d ie  S p e ich era r ten  
un d  ihre B e sc h ic k u n g s -  un d  E n tleeru n g se in r ich tu n g en , 
F a ssp a c k m a sc h in e n , V e r la d esch n e ck en  u n d  S a c k k lo p f
m a sc h in e n  w e rd en  in ihrer W ir k u n g sw e is e  an H and  
gu ter  S k iz z e n  n a ch  im  B e tr ieb e  b e w ä h rte n  E r z e u g 
n is s e n  erster  F irm en  b e sc h r ie b e n . D e n  S c h lu s s  d e s  
B u c h e s  b ild e n  B e sc h r e ib u n g e n  v o lls tä n d ig e r  M ü h len -  
un d  F a b r ik a n la g en . H ierd u rch  so ll G e le g e n h e it  g e 
b o te n  w erd en , d ie  im e in ze ln  erläu terten  Z e rk le in e 
ru n g sv o rr ich tu n g en , M a h l- , S ic h t -  un d  S ta u b sa m m e l-  
a o p a r a te , L a g e ru n g s- un d  P a ck e in r ich tu n g en  in  ihrem  
Z u sa m m en w irk en  zu  v e r fo lg en . S ie  so lle n  aber g le ic h 
z e it ig  a ls  A n h a ltsp u n k te  d ie n e n , um  für e in en  n eu  a n 
z u leg e n d en  B e tr ieb  d ie  g e e ig n e te n  und p ra k tisch  b e 
w ä h rten  H ilfsm itte l zu  w ä h le n . E s  w e rd en  b e sc h r ie b e n  
e in e  P h o sp h a tm a h la n la g e , e in e  S u p erp h o sp h a tfa b r ik , 
e in e  M a h la n la g e  für F arb en , e in e  M a h l- und P a c k a n 
la g e  für E rd farb en , e in e  M a h la n la g e , für A m m o n ia k sa lz , 
e in e  M a h l- un d  M isch a n la g e  für B isu lfa t, e in e  D o lo m it 
a u fb er e itu n g sa n la g e , d ie  M a h la n la g e  e in er  S p r e n g s to ff 
fa b r ik , S a lz m ü h le n , e in e  F ab rik  zur H er ste llu n g  fe u e r 
fe s te r  W a r en , e in e  K alk m üh le , e in e  K lin k erm ü h le , e in e  
A n la g e  zu m  V erm a h len  v o n  Z em en tro h m a ter ia l, d ie
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D ic k sc h la m m -A u fb e r e itu n g sa n la g e  e in er  Z em en tfa b rik , 
e in e  P o rtla n d zem en tfa b r ik , e in e  A n la g e  zur H er ste llu n g  
v o n  S tr a sse n sc h o tte r  un d  B a h n b ettu n g sm a ter ia l und  
e in e  M a h la n la g e  für D r o g en .

A u ch  d ie  A u ssta ttu n g  d e s  W e r k e s  v e rd ie n t b e s o n 
dere  A n erk en n u n g . F.

VI. Dampfkessel. Motoren, maschinelle Einrichtungen usw.
4 9 . E l e k t r o m a g n e t i s c h e  N  o  t a u s  -

r ü c k  u n g . D e r  P a p ier fa b r ik a n t, F e s t -  u n d  A u s la n d s 
h eft 1911, S . 108. D ie  A u sfü h ru n g en  s tü tz e n  s ic h  in der  
H a u p tsa ch e  auf e in en  B erich t d e s  R e g ie r u n g sb a u 
m e is te r s  K rohn in N o . 52  Jahrg. IV der V e rk eh rs tec h 
n isc h e n  W o c h e , V erla g  W . M o eser , B erlin  S . 14. G e g e n 
s ta n d  d ie s e s  B e r ich te s  is t  e in e  n eu ere  A u sfü h ru n g  in 
der D reh ere i der K gl. E ise n b . W e rk st . In sp . C in 
K ö n ig sb er g  i. P r., g e lie fe r t und a n g eb ra ch t durch  d ie  
F elten  u. G u ille a u m e  L a h m ey erw erk e  A .-G . zu  F ra n k 
furt a . M . —  E in e  g le ic h a r tig e  E in r ich tu n g  is t  a u f S e ite  
2 4 6 /4 7  der D en k sch r ift  d e s  V e rb a n d es  der d e u tsch en  
B e r u fsg e n o sse n sc h a fte n  „ U n fa llv erh ü tu n g  und  B e tr ie b s 
s ic h e r h e it“  C arl H ey m a n n s V erla g , B erlin  1910, b e 
sp ro c h e n . F .

50 . V e r s t e l l b a r e  S c h u t z v o r r i c h t u n g  
f ü r  S c h m i r g e l s c h e i b e n .  G ie ss e r e iz e itu n g  
1911, N r. 10, S . 315 , m it A b b ild . D ie  S c h u tzv o r r ic h 
tu n g  so ll  a u ch  e in  S c h le ife n  an den  S e ite n  d e s  S c h m ir 
g e ls te in s  e rm ö g lic h e n , w e n n  m it dem  A r b e itss tü ck  n ich t  
a n d ers  h era n zu k o m m en  ist . D ie  g e w ö h n lic h e  S c h u tz 
v o r r ich tu n g  v e r b ie te t  d ie s , w e il  s ie  nur e in e n  k le in en  
T e il  d e s  U m fa n g es  frei lä s s t ,  un d  w ird  dah er h ä u fig  
v o m  A rb eiter  in so lc h e n  F ä llen  e in fa ch  en tfern t. E s  
fra g t s ic h , o b  d ie  S ch u tzv o r r ic h tu n g  auch  n o c h  in den  
E n d ste llu n g e n  der v e rste llb a re n  H a u b e  g e n ü g e n d  
S c h u tz  g e g e n  h er u m flie g en d e  S p re n g s tü c k e  g ew ä h rt, 
zu m al der A rb eiter  le ich t g e n e ig t  se in  w ir d , den  S te in  
n o ch  m ehr a ls  n ö t ig  v o n  der H a u b e  frei zu la sse n .

S ch .
51 . N e u e  S i c h e r h e i t s v o r r i c h t u n g e n  

a n  T r o c k e n -  u n d  M a h l t r o m m e l n .  S o z .-  
T e c h . 1911, S . 306 . M it A b b .

52 . Ü b e r  D r u c k l u f t e x p l o s i o n e n .  V on  
W . L. S a n d e rs . E ng. and  M in . I. 91 . 713 . 8 . 4. 1911. 
N e w  Y ork . N a c h  Z e itsch r . f. a n g e w . C h em ie  1911, 
S . 1240.

S . a u ch  I, 35 .

VII. Sanitäre Betriebseinrichtungen. Ausrüstung des 
Arbeiters.

20 . Ü b e r  d i e  W i r k u n g  d e r  g e b r ä u c h 
l i c h e n  R e s p i r a t o r e n .  V on  D r. E rnst B rez in a , 
W ien . A rch . f. H y g . 1911, S . 143— 163. M it T a b . und  
K u rv en ta feln . V erf. hat d ie  W ir k u n g sw e is e  der R e sp i
ratoren  e in g eh en d  w is s e n sc h a ft lic h  u n tersu ch t und  g e 
la n g t zu  k e in en  b e fr ie d ig en d e n  E r g e b n is se n . Für d ie  
V erä n d eru n g  der A tm u n g stech n ik  kom m t n ich t nur d ie  
G r ö s se  d e s  W id e r s ta n d e s , den  der R esp ira to r  o d e r  d ie  
A tm u n g sm a sk e  b ie te t ,  in B etra ch t, so n d ern  a u ch  d ie  
G r ö sse  d e s  sc h ä d lic h e n  R a u m es (d . i. der  z w isc h e n  den  
G e s ic h ts te ile n  und den  inn eren  R e sp ira to rte ilen  v e r 
b le ib e n d e  R au m ) u n d  dam it d ie  V ersch lec h te ru n g , den  
d ie  In sp ira tio n slu ft durch d ie  B e im isc h u n g  der dort 
z u r ü c k b le ib en d e n  E x sp ir a t io n sg a se  (K o h len sä u re , W a s 
serd a m p f, f lü c h tig e  F ettsä u ren , auch  S p u ren  v o n  A m 
m o n ia k ) erfährt. E in  T e il  d ie se r  A u sa tm u n g slu ft  w ird

s te t s  w ie d e r  m it d er  F r isch lu ft e in g e a tm e t. E in e  
s ic h e r e  E n ts ta u b u n g  der g e sa m te n  R e sp ir a tio n s lu ft  und  
ein  g le ic h z e it ig e s  N ic h t lä s t ig se in  d e s  R e sp ir a to r s  s in d  
n ich t erre ich b a r; r e la t iv  g u t s c h ü tz e n d e  R esp ira to ren  
b e lä s t ig e n  den  A rb e iter  a rg , w e n ig  b e lä s t ig e n d e  g e 
w ä h ren  k e in en  S ta u b sc h u tz . V erf. b e z e ic h n e t  e s  d ah er  
m it R ech t a ls  v o llk o m m en  v erfe h lt , w e n n  in m a n ch en  
L eh r- un d  H a n d b ü ch ern  der H y g ie n e  u. d g l. in k r it ik 
lo se r  W e is e  d a s  T r a g en  v o n  R e sp ir a to re n  a ls  S c h u tz 
m ittel g e g e n  d ie  S ta u b g e fa h r  e m p fo h le n  w ir d . D ie  
V erh in d eru n g  d e s  E in d r in g e n s  v o n  S ta u b  in d ie  A r
b e itsr ä u m e  m u s s  s t e t s  d a s  e ig e n t lic h e  Z ie l b e i d er  B e 
k ä m p fu n g  der S ta u b in h a la tio n sk r a n k h e ite n  b le ib e n .

S . h ierzu  M itt. 1911, S . 39 , VII, 10. F .

21. R a u c h m a s k e  m i t  i n  e i n e m  S t o f f 
b e u t e l  b e f i n d l i c h e m  F e n s t e r w i s c h e r .  
V om  D r ä g er w e r k  H ein r ich  un d  B ern h ard  D r ä g er  in  
L ü b eck . D . R. P . K l. 6 1 a . 231 355 .

22 . Z u r  e r s t e n  H i l f e l e i s t u n g  i n  G e 
w e r b e b e t r i e b e n .  A n ze ig er  für In d u str ie  und  
T e ch n ik . 24 . Jahrgang , N r. 3 0 , S e ite  3 1 9 . Zur B e h a n d 
lu n g  der in g e w e r b lic h e n  B e tr ieb en  s o  h ä u fig e n  V e r 
le tz u n g en  m it o ffe n e n  W u n d e n  w ir d  d ie  V e rw en d u n g  
v o n  Jodtink tur e m p fo h le n . N a c h d em  d ie  B lu tu n g  zum  
S tills ta n d  g ek o m m en  ist , g ie s s t  m an e in ig e  T r o p fe n  auf 
e in e n  ste r ilen  T u p fer  und b e tu p ft d am it d ie  k le in e  
W u n d e  un d  ihre n ä c h s te  U m g e b u n g . N a c h  d em  J o d 
an str ich  v e r s c h lie s s t  m an d ie  W u n d e  e in  b is  z w e i  T a g e  
la n g  m it e in em  a se p t isc h e n  V erb ä n d e . S .

VIII. Bergbau, Metallgewinnung und Metallverarbeitung
91 . K o h l e n s t a u b e x p e r i m e n t e  i m A u s 

l a n d e .  V on  H . W a lter , L o n d o n . S o z . -T e c h .  1911 , 
S . 302 .

9 2 . R e c o r d  o f  t h e  f i r s t s e r i e s o f t h e  
B r i t i s h  c o a l  d u s t  e x p e r i m e n t s .  C o n d u c -  
ted  b y  th e  c o m m itte e  a p p o in te d  b y  th e  M in in g  A s s o 
c ia tio n  o f  G reat B r ita in . A reco rd  o f  th e  e x p e r im en ts  
ca rr ied  o u t d u rin g  1908 and  1909  at th e  A lto fts  E x p e 
r im en ts S ta t io n . 2 2 0  S . m it T a f . u. A b b . L o n d o n  1910. 
T h e  C o llie r y  G u ard ian  C o m p a n y  L td . —  B e sp r e c h u n g  
in G lü ck a u f 1911, S . 1013.

93 . S t a u b d i c h t e r  K ö h l e n s  i e b a p p a -  
V on  W . K üb ler, B r a ck en h e im . G eb ra u ch sm u ster  l a .  
4 6 6  3 2 3 .

94 . E i ’ t s t a u b u n g s v o r r i c h t u n g  b e i m  
G e s t e i n s b o h r e n  i n  B e r g w e r k e n ,  b e i  
w e l c h e r  d e r  S t a u b  v e r m i t t e l s  d u r c h  
W a s s e r  b e t ä t i g t e n  S  t r a h 1 a p  p  a r a t e  s  
a b g e s a u g t  u n d  i n n e r h a l b  d e r  L e i t u n g  
i m  S t r a h l w a s s e r  n i e d e r g e s c h l a g e n  
w i r d .  V on  F ran z  H e id t u . H ch . T o r p  in  G e ls e n 
k irch en . D . R. P . 2 3 5 5 2 2 .  G lü ck a u f 1911, S . 1011. 
M it A b b .

95 . A u s d e h n b a r e ,  v o r  d e r  B o h r l o c h 
m ü n d u n g  z w i s c h e n  B o h r h a m m e r  u n d  
O r t s s t o s s  e i n g e s p a n n t e  S t a u b k a m m e r .  
V o n  A rm a tu ren - u . M a sch in en fa b r ik  „ W e s t fa lia “  A .-G .  
in G e lse n k ir c h e n . D . R . P . 2 3 5 5 2 3 .  G lü ck a u f 1911, 
S . 1012. M it A b b .

9 6 . P r e i s a u s s c h r e i b e n  f ü r  d i e  b e s t e  
G r u b e n l a m p e .  C h e m .-Z tg ., 3 5 . Jahrg., N o . 82 , 
S . 7 5 8 . A ls  P r e is  für d ie  b e s te  G ru b en la m p e  hat e in  
e n g lisch er  G ru b e n b es itz er  d em  M in ister iu m  d e s  Innern
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in L o n d o n  d ie  S u m m e  v o n  2 0  0 0 0  M k. zur V erfü g u n g  
g e s te l l t .  D ie  L a m p en  s in d  b is  zu m  31 . D e z .  d s . Js. an
C . R h o d e s , E sq . H o m e  O ffic e , T e s t in g  S ta tio n  in  
R o th erh am , E n g la n d , e in z u se n d e n . S .

9 7 . N a c h g i e b i g e r  G r u b e n s t e m p e l  
a u s  m e h r e r e n  d u r c h  F ü h r u n g e n  z u s a m 
m e n g e h a l t e n e n  s t a r r e n  T e i l e n .  V o n  Kurt 
S e u le n  in D ü sse ld o r f . D . R. P . Kl. 5 c . 2 3 3  771 .

98 . U n f a l l g e f a h r  d u r c h  e l e k t r i s c h e  
M i n e n p r ü f e r .  V o n  B e r g a s se s so r  S ta d e , D o r t 
m un d. G lü ck a u f 1911, S . 915 .

99 . R a u c h e n t w i c k l u n g  i n  e i n e r  M e s -
s i n g g i e s s e r e i .  G ie s s e r e iz e itu n g  1911, N r. 11, 
S . 3 5 9 . U n ter  d ie se m  K en n w o rt w ir d  im  F ra g e k a sten  
e in  in der Art d e s  E in sc h m e lz e n s  l ie g e n d e s  M itte l zur  
V erm in d eru n g  der R a u c h e n tw ic k lu n g  b e im  S c h m e lze n  
in  M e s s in g g ie s s e r e ie n  a n g e g e b e n . D a n a c h  is t  e in e  A b 
sc h w ä c h u n g  m ö g lic h , w e n n  e rs t  d a s  K up fer e in g e 
sc h m o lz e n  un d  ü b erh itz t, dan n  d u rch  e tw a s  P h o sp h o r 
ku p fer  d e so x y d ie r t  und o h n e  w e ite r e  E rh itzu n g  d a s  
Z in k  in d a s  ü b e r h itz te  M eta ll e in g e tr a g en  u n d  a n 
s c h l ie s s e n d  g e g o s s e n  w ir d . S e lb s tv e r s tä n d lic h  m u ss  
d a n eb en  für w ir k sa m e  A b sa u g u n g  der d e n n o ch  e n t 
s te h e n d e n  D ä m p fe  g e so r g t  w e r d e n . S c h .

100. V e r b e s s e r t e r  M e t a l l s c h m e l z 
o f e n .  J. B . der G r o ssh . H e s s .  G e w e r b e in sp e k tio n e n  
für d a s  Jahr 1910 S . 100. E in e  M eta llw a ren fa b r ik  in 
O ffen b a c h  h a t a ls  T ie g e lo fe n  zu m  S c h m e lz e n  v o n  M e s 
s in g  u n d  B r o n z e  e in en  S c h m e lz o fe n  „ S y s te m  D e b u s “ , 
e in en  so g e n a n n te n  „ D e b u s o fe n “ der F irm a C h ristian  
D e b u s  in H ö ch st  a . M . e in g er ich te t . D ie se r  O fen  
z e ic h n e t  s ic h  du rch  b e q u e m e  B e d ie n u n g , g er in g en  
K o k sv e r b r a u c h , k u rze  S c h m e lz z e it ,  le ic h te s  A b sc h la ck en  
und v o r  a llem  d ad u rch  a u s , d a s s  d ie  A b g a se , b e v o r  s ie  
d en  O fen  v e r la s s e n , durch  d ie  in d em  V ersch m elz er  a n 
g e o r d n e te n  D ü se n  g e p r e s s t  w e r d e n  und d ad u rch  v o n  
o b e n  n a ch  u n ten  sc h a r f a u f d a s  S c h m e lz g u t e in w irk en . 
L e tz te re  K o n stru k tio n  b e w ir k t, d a s s  d ie  A rb e iter  durch  
H itz e  u n d  A b g a se  n ich t, w ie  b e i v ie le n  an d eren  T ie g e l 
s c h m e lz ö fe n , b e lä s t ig t  w e rd en . F .

101. U n t e r l a g e n  a u s  A l u m i n i u m b l e c h  
i n e i n e r F e i l e n f a b r i k .  J. B . der G ro ssh . H e s s .  
G e w e r b e in sp e k t io n  f. d. Jahr 1910 S . 100. E in e  F e ile n 
fa b r ik  v e r w e n d e t  s e i t  e in ig e r  Z e it  b e im  A u fh a u en  der  
.F e ile n  U n ter la g en  a u s  A lu m in iu m b lech , d ie  s ic h  n a ch  
A n g a b e  der F irm a s o w ie  der F e ilen h a u e r  seh r  g u t b e 
w ä h rt h a b en . E in  w e iter er  V o rte il ist der, d a s s  d a 
m it d ie  durch  d ie  früher s tä n d ig  b e n u tz te n  U n ter la g en  
a u s  B le i-Z in n -L e g ie r u n g e n  b e s te h e n d e  B le ig e fa h r  für  
d ie  F e ilen h a u e r  g ä n z lic h  b e s e it ig t  w ird .

S . a u ch  X , 51 , 54 .

IX. Industrie der Steine und Erden.
33 . Z u r  F r a g e  d e r  B l e i g e f a h r  i n  d e r  

K e r a m i k ,  v o n  P ro f. D r . W . v o n  G in tl u n d  P r iv .-  
D o z . D r. R a m b o u se k . C o n c . 18. Jahrg., N r. 14, S . 311 . 
D ie  A u to ren  u n tersu ch en  d ie  F ra g e : Ist e s  m ö g lic h , d a s  
g e sa m te  B le i in  der G la su r  in e in en  Z u sta n d  zu  v e r 
s e tz e n , in  d em  e s  nur s c h w e r  in  L ö su n g  g e h t, a ls  s o l 
c h e s  d ah er w e n ig e r  g if t ig  b z w . u n g ift ig , w e i l  in den  
K ö rp ersä ften  w e n ig  lö s lic h  b z w . u n lö s lic h  i s t ?  A uf 
G ru nd  e in g eh en d e r  e x p e r im en te ller  U n ter su ch u n g e n  
w ir d  n a c h g e w ie s e n , d a s s  d ie  B le ig e fa h r  in der K eram ik  
au ch  du rch  d a s  ü b lic h e  F ritten , a u f w e lc h e s  m an  a n 

fa n g s  g r o s se  H o ffn u n g en  s e tz te ,  n ich t b e s e it ig t  w ird . 
D a m it d a s  B le i in der G la su r  in  e in er  sc h w e r  lö s lic h e n  
Form  v o rh a n d en  ist , b ed a r f m an  e in er  b e so n d e r e n  H e r 
ste llu n g sa r t  un d  Z u sa m m en se tzu n g  der G la su r . U m  
d ie s e  G la su r  v e r w e n d e n  zu  k ö n n en , is t  je d o c h  e in e  b e 
so n d e r e  B e sc h a ffe n h e it  der B ren n ö fen  erfo rd erlich . D a  
ab er  d ie  m e is te n  B ren n ö fen  n ich t d a n a ch  e in g er ich te t  
s in d , um  sc h w e r  sc h m e lz b a r e  G la su ren  zu  v e rw e n d en ,  
so  is t  n a ch  d ie se n  G la su ren , d ie  sc h w e r  lö s l ic h e  und  
d ah er  kaum  g if t ig e  B le iv e rb in d u n g en  en th a lten , a u ch  
k e in e  N a c h fr a g e . W o  e s  n ich t m ö g lic h  is t , au f d ie  
le ic h t sc h m e lzb a re n  B le ig la su r e n  in der K eram ik  g a n z  
zu  v e rz ic h te n , s in d  d ah er  tu n lic h st b le ifr e ie  G la su ren  
zu v e r w e n d e n . Im ü b r ig en  kan n  nur d ie  a llg e m e in e  
P ro p h y la x e  g e g e n  g e w e r b lic h e  V erg iftu n g en  sc h ü tze n .  
In d ie se r  H in sich t ist den  T ö p fe r n  p e in lic h s te  S a u b e r 
k e it a n z u e m p fe h le n . S .

3 4 . E i n r i c h t u n g  z u r  s e l b s t t ä t i g e n  
H e r s t e l l u n g  v o n  G l a s f l a s c h e n .  V on  A r
thur W ilz in , S a in t-Q u e n , S e in e . D . R. P . 3 2 a . 2 3 6  9 0 9 .

X. Chemische Industrie, Sprengstoffindustrie, Gas
erzeugung, Seifen, Fette, Öle usw.

49 . A u f  d i e  t o x i k o l o g i s c h e n  W i r 
k u n g e n  d e s  P h o s g e n s  o d e r  D i c h l o r k o h -
1 e  n o  x  y  d s  w e is t  der H err R e ich sk a n z ler  (R e ich sa m t  
d e s  Innern) in e in em  E r la ss  v o m  7 . 10. 1910 an  d ie  
R e g ieru n g en  der B u n d e ss ta a te n  h in . B e i der H e r s te l
lu n g  un d  V e rw en d u n g  d e s  P h o sg e n s  is t  g r o s se  V o rsich t  
g e b o te n , b e so n d e r s  m u s s  durch e n tsp re ch en d e  E in r ic h 
tu n g  d e s  B e tr ie b e s  dafür g e so r g t  w erd en , d a s s  d ie  e tw a  
e n tw e ic h e n d e n  P h o s g e n g a s e  o d er  -d ä m p fe  n ich t an  
d ie  A tm u n g so r g a n e  der d am it b e sc h ä ft ig te n  P er so n en  
g e la n g e n  k ö n n en , so n d ern  in z u v e r lä ss ig e r  W e is e  a b 
gefü h rt un d  u n sc h ä d lic h  g e m a ch t w erd en . D ie  G e w e r b e 
a u fs ic h tsb e a m ten  w e rd en  auf e in e  in  der Z e itsch r . f. 
a n g e w . C h em . Jahrg. 1910, S . 1489 ff. e n th a lte n e  A b 
h a n d lu n g  v o n  D r . m ed . et p h il. R. M üller  in E lb erfe ld  
ü b er  d ie s e s  T h e m a  au fm erk sa m  g em a ch t un d  a n g e w ie 
se n , in den  A n ilin fa b rik en  für den  S c h u tz  der A rb eiter  
g e g e n  d ie  sc h ä d lic h e n  W irk u n g en  d e s  P h o sg e n s  in g e 
e ig n e te r  W e is e  zu  so r g e n . F.

S . auch  M itt. 1910, S . 23 , X , 23.
50 . Ü b e r  t ö d  l i e h e  V e r g i f t u n g e n  m i t

P h o s g e n ,  v o n  G ew er b e in sp ek to r  D r. A. B en d er , 
C o n c ., 18. Jahrg ., N r. 16, S . 3 5 4 . V erf. hat im  A n 
sc h lu s s  an d ie  S c h ild e ru n g  e in ig er  F ä lle  v o n  tö d lich en  
P h o sg e n v e r g iftu n g e n  a u f G rund der h ierb e i g em a ch ten  
E rfahrungen  V o rsch r iften  zu m  S c h u tz e  g e g e n  V e rg if
tu n g en  durch  P h o sg e n  a u fg e ste llt . V e r sc h ie d e n e  t ö d 
lic h e  U n fä lle  s in d  auf d a s  L o s lö se n  der S c h la u c h v e r 
b in d u n g en  zu rü ck zu fü h ren , w e sh a lb  u. a. v o r g e sc h la g e n  
w ir d , S c h la u ch v er b in d u n g e n  durch fe s te  R o h rle itu n g en  
zu  e rse tz en . F erner so ll  d ie  G a sz u le itu n g  in  e in em  
w irk sa m  e n tlü fte ten  D ig e sto r iu m  o d e r  un ter  m e c h a n i
sc h e r  L u fta b sa u g u n g , d ie  im sta n d e  is t , sä m tlic h e s  G a s  
in fo lg e  e tw a ig e r  U n d ich th e ite n  a b z u le ite n , v o r g e n o m 
m en  w e rd en . D a s  A rb e iten  m it P h o sg e n  so l l  s te t s  
un ter  A u fsich t e in e s  C h em ik ers o d er  M eis te r s  e r fo l
g e n . E in  S a u er sto ffa p p a r a t so ll s te t s  zum  G eb ra u ch e  
b ere it g e h a lten  w e rd en . S .

51 . D i e  g e w e r b l i c h e  B e i v e r g i f t u n g  
u n d  i h r e  V e r h ü t u n g .  V on  D ip l.-In g . H ein rich  
K leb e , K gl. G e w e r b e a s se s s o r  b e i der K gl. R eg ieru n g
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v o n  O b erfra n k en . M ü n ch en , T h . A ck erm a n n . 1911. 
D ie  f le is s ig e  un d  a n reg en d  g e sc h r ie b e n e  A rb e it w ill  
d em  A r b e itg eb er  u n d  A rb eiter  z e ig e n , w ie  s ic h  un ter  
d en  h e u tig e n  V e rh ä ltn isse n  d ie  g e w e r b lic h e  B le iv e r g if 
tu n g  v erh ü ten  lä ss t . Z u d ie se m  Z w e c k  w ir d  z u n ä c h st  
d ie  B le ierk ra n k u n g  im  a llg e m e in en  n e b s t  d en  zu  ihrer  
B ek ä m fp u n g  d ie n e n d en  p e r sö n lich en , te c h n isc h e n  und  
so z ia lp o lit is c h e n  M a ssn a h m en  b e sp r o c h e n . Im A n 
s c h lu s s  daran  w ir d  dann d ie  G r ö s se  der B le ig e fa h r  in  
a llen  d e n je n ig e n  G ew er b e n  u n d  B e tr ieb sa r ten , in  d en en  
B leierk ra n k u n g en  v o r g ek o m m e n  o d e r  a u ch  nur m ö g lic h  
s in d , erörtert un d  d ie  in jed em  F a lle  s ic h  e r g e b e n d en  
M a ssn a h m e n  b e sc h r ie b e n . E in  A n h a n g  s te llt  d ie  B u n 
d e sra tv ero rd n u n g en  un d  M erk b lä tter  zu sa m m e n , d ie  
s ic h  m it der B le iv e rg iftu n g  b e fa s s e n .

O b g le ic h  in d em  W erk ch en  e in e  g r o s s e  M en g e  M a 
teria l g e sc h ic k t  und  ü b ersich tlich  z u sa m m e n g e s te llt  is t ,  
b rin g t e s  d o c h  dem  F ach m an n  w e n ig  N e u e s .  O b  e s  d ie  
ihm  v o m  V erf. g e s te llte n  p r a k tisc h e n  Z ie le  erre ich en  
w ir d , sc h e in t  aber  z w e ife lh a ft , d a  d ie  V o r sc h lä g e  zur  
B ek ä m p fu n g  der B le ig e fa h r  m e is te n s  v ie l  z u  a llg e m ein  
g e h a lten  s in d . E s  w ü rd e  z . B . w o h l kau m  m ö g lic h  
s e in , a lle in  a u f G rund der für B le ih ü tten  a n g e g e b e n e n  
M a ssn a h m en  den  B etr ieb  e in er  so lc h e n  e in w a n d fre i e in 
zu r ich ten . E in ig e  S te llen  s in d  dem  V erf. u n ter la u fen , 
d ie  b e s s e r  fo r tg e b lie b e n  w ä ren . S o  w e r d e n  m eh rfa ch  
A n g a b en  a ls  s ic h e r  h in g e s te llt ,  d ie  m in d e s te n s  n o ch  
z w e ife lh a ft  s in d . U . a. w ir d  auf S . 5  b e h a u p te t , d a s s  
d ie  z u e rs t  v o n  G ra n itz  b e o b a c h te te  V erä n d eru n g  der  
B lu tk örp er  e in  s ic h e r e s  K en n z e ic h e n  der B le ierk ra n 
k u n g  se i .  D a s  is t  le id e r  n ich t r ich tig . In der B e sc h r e i
b u n g  der K ra n k h eits- und F o lg e er sc h e in u n g e n  der B le i
v e rg iftu n g  s in d  v ie le  der a lle r d in g s  oft w ie d e r h o lte n  
a b er  g a n z  u n er w ie se n e n  Ü b er tre ib u n g en  ü b er  d ie  
G r ö s se  der B le ig e fa h r  in m a n ch en  B eru fen  w ie d e r g e 
g e b e n . A n S te lle  der v e ra lte te n  S ta t is t ik e n  h ä tten  n eu ere  
b e r ü c k s ic h tig t  w e rd en  so lle n . V erf. k o n n te  a u s  se in e r  
B e ru fstä tig k e it  w is s e n ,  d a s s  d ie  B le ig e fa h r  in  v ie le n  
B eru fen  seh r  v ie l g er in g er  is t , w ie  n a ch  ä lteren  A n g a b en  
a n g en o m m en  w e rd en  m u ss . A uf S e ite  4 0 — 43  w e rd en  
B le ig la n z  un d  S c h w e fe lb le i a u sd rü ck lich  a ls  g ift ig e  
S u b s ta n z e n  au fg efü h rt, w ä h ren d  auf S . 5 2  der B le i-  
e la n z  z u tre ffen d  a ls  u n g efä h rlich  b e z e ic h n e t  w ir d .  
T r o tzd em  sp rich t V erf. von  e in er  B le iv e rg iftu n g sg e fa h r  
b e i der b e r g m ä n n isc h e n  G ew in n u n g  u n d  b e im  V erla d en  
v o n  B le ie rz , o b g le ic h  er a u sd rü ck lich  S . 51 sa g t ,  d a s s  
d a b e i fa st  a u s sc h lie s s l ic h  B le ig la n z  in F ra g e  k o m m t. 
T a tsä c h lic h  is t  n o c h  kaum  e in e  B le ierk ra n k u n g  b e i den  
G ru b en a rb e itern  un d  b e i den  in der A u fb ere itu n g  b e 
sc h ä ft ig ten  L eu ten  e in w a n d fre i n a c h g e w ie se n .

V e r sch ied en tlich  w erd en  a llg e m e in e  F o rd eru n g en  
a u fg e s te llt ,  d ie  für e in e  w ir k sa m e  B e k ä m p fu n g  der B le i
g e fa h r  u n zu re ich en d  s in d ; s o  w ir d  e in  e in m a lig e s  B a 
den  in  der W o c h e  (S . 6 )  und e in  M in d estlu ftra u m  v o n  
12 cb m  au f jed en  A rb eiter  b e i m in d e s te n s  z w e im a lig e r  
s tü n d lic h e r  L u ftern eu eru n g  (S . 10) für a u sre ich en d  g e 
h a lten . D a s  is t  s ic h e r lich  in m a n ch en  F ä llen  v ie l zu  
w e n ig . B e so n d e r s  a u ffä llig  is t  e s  ab er , d a s s  V erf. d a s  
W e se n  der d e u tsch en  A r b e ite r sc h u tz g e se tz g e b u n g  u n 
z u tre ffen d  d a r g e ste llt  hat. A u f S . 33  b e z e ic h n e t  er 
n ä m lich  ihr „ S y s te m “ ( ? )  a ls  d a s  S y s te m  der S p e z ia l
v ero rd n u n g en  u n d  sa g t  d a z u : „ E s  b eru h t au f der e in er  
h ö c h sten  V e rw a ltu n g sb e h ö r d e  ( ?  g em ein t is t  der B u n 
d e s r a t ! ! ! )  durch  G e s e tz  erte ilten  B e fu g n is , für g e su n d 

h e itsc h ä d lic h e  In d u str ien  zum  S c h u tz e  der in d e n se lb e n  
b e sc h ä ft ig te n  A rb e iter  a u f dem  V e r o r d n u n g sw e g e  b e 
so n d e r e  B e st im m u n g e n  zu  e r la s s e n .“  E s  is t  e ig e n t 
lich  sc h w e r  zu  v e r s te h e n , w ie  d a s „ S y s te m “ der  d e u t
s c h e n  G e s e tz g e b u n g  a ls  d a s je n ig e  der S p e z ia lv e r o r d 
n u n g  b e z e ic h n e t  w e r d e n  k an n , b e s o n d e r s  d a  au f 
S . 26 — 2 7  d ie  g r u n d leg e n d en  B e st im m u n g e n , d . h . der  
§ §  120a— d der G ew e r b e o r d n u n g  w ö r tlic h  w ie d e r g e 
g e b e n  s in d . A u s d ie se n  g e h t d o ch  m it g e n ü g e n d er  
K larheit h erv o r , d a s s  jed er  G ew er b e u n ter n e h m e r  v e r 
p flich te t is t ,  in s e in e m  B e tr ie b e  a lle  E in r ich tu n g en  zu  
treffen , d ie  zu m  S c h u tz  se in e r  A rb e iter  g e g e n  G efa h ren  
für L eb en , G e su n d h e it , A n sta n d  u n d  S itt lic h k e it  n ö t ig  
s in d . D e r  §  120d  g ib t dan n  d en  B eh ö rd en  d ie  B e fu g 
n is , den  sä u m ig e n  U n tern eh m er  zur H e r s te llu n g  d ie se r  
E in r ich tu n g en  zu  z w in g e n . D ie  S p e z ia lv e r o r d n u n g e n  
se tz e n  nur d ie  A n fo rd eru n g en  fe s t ,  w e lc h e  in  b e s t im m 
ten  A rten  v o n  B e tr ieb en  zu  s te l le n  s in d . D ie  au f S . 33  
w ie d e r g e g e b e n e  A n sich t, der m an  a lle r d in g s  b e d a u e r 
l ic h e r w e is e  in der p o lit is c h e n  P r e s s e  ö fte r s  b e g e g n e t ,  
s te llt  d ie  T a tsa c h e n  zu  u n g u n ste n  der d e u tsc h e n  G e 
s e tz g e b u n g  auf d e n  K o p f, d en n  s ie  füh rt fo lg e r ic h t ig  
zu  der g a n z  fa lsc h e n  A n n a h m e, d a s s  d ie  A rb e iter  in 
B e tr ie b e n , für w e lc h e  k e in e  S o n d e rv o r sc h r iften  e r la sse n  
s in d , gar n ich t o d e r  v ie l w e n ig e r , w ie  in B e tr ie b e n , für 
d ie  s o lc h e  b e s te h e n , g e sc h ü tz t  s e ie n . In E n g la n d  ist 
d a s  a lle r d in g s  der F a ll. D o r t is t  der U n tern eh m er  im  
a llg e m e in en  nur v e rp flich te t , e tw a s  zu  tun , w e n n  S o n 
d e r b e stim m u n g e n  e r la sse n  s in d , d ie  s ic h , n e b e n b e i b e 
m erk t, v ie lfa c h  a u f K a lk a n str ich , A u sh ä n g e  u n d  Ä h n 
lic h e s  b e sc h r ä n k en . In D e u tsc h la n d  is t  e s  a b er  a n d ers . 
E s ist  w o h l a n zu n eh m en , d a s s  b e i d ie se r  S te l le  e in  
V erseh en  u n ter la u fen  is t . S eh r  u n v o lls tä n d ig  is t  e n d 
lic h  n o c h  d ie  Z u sa m m e n ste llu n g  der L iteratur. D ie s e  
is t  in v ie le n  an d eren  B le iw e r k e n  b e s s e r  u n d  v o l ls tä n 
d ig er  a n g e g e b e n , s o  z . B . in den  b e id e n  im  A u fträ g e  d e s  
In tern a tio n a len  A r b e itsa m te s  h e r a u sg e g e b e n e n  W e rk en  
v o n  R ieh . M ü ller* ) u n d  L e y m a n n * ), d ie  b e id e  a u ffa lle n 
d e r w e is e  n ich t e in m a l erw ä h n t s in d . O b , w ie  V erf. in dem  
V o rw o rt m e in t, ta tsä c h lic h  n o c h  e in  B e d ü r fn is  z u  e in em  
n e u e n  B le ib u ch  v o r la g , kann b e i der g r o s se n  Z a h l der  
e b e n  v o r h a n d en en  W e rk e  z w e ife lh a ft  s e in .  J e d e n fa lls  
dü rfte  ab er  d a s  W erk ch en  tro tz  der e rw ä h n te n  M ä n g e l  
w e g e n  s e in e s  re ich en  In h a lts u n d  der g e w a n d te n  D a r 
s te l lu n g s w e is e  w o h l b eru fen  e in , a ls  L e itfa d en  für  
d a s  S tu d iu m  der G e w e r b e h y g ie n e  in d en  B le ib e tr ie b e n  
zu  d ie n e n . L.

52 . D i e  H e r s t e l l u n g  v o n  B l e i w e i s s  
u n d  a n d e r e n  B l e i  V e r b i n d u n g e n .  E r la ss  
d e s  K ö n ig s  der B e lg ie r . B u ll, d e  la  C o m m iss io n  In ter
nat. P er m a n e n te  p o u r  l ’ö tu d e  d e s  M a la d ie s  P r o f e s s io 
n e lle s . A p rilh eft 1911, S . 2 . D er  Inhalt d e s  E r la s se s  
d eck t s ic h  im  a llg e m e in en  m it der für d a s  D e u ts c h e  
R eich  g e lte n d en  B e k a n n tm a ch u n g  d e s  R e ic h sk a n z le r s ,  
b e tr e ffe n d  d ie  E in r ich tu n g  un d  den  B e tr ieb  v o n  A n 
la g en  zur H er ste llu n g  v o n  B le ifa r b e n  u n d  B le ip r o d u k te n  
v o m  26 . 5 . 03 . D e r  Inhalt is t  kurz fo lg e n d e r :  D ie  
F u ss b ö d e n  der A rb e itsrä u m e  s in d  tä g lic h  z u  r e in ig e n .  
D ie  W ä n d e  s in d  w ö c h e n tlic h  a b z u w a sc h e n . D e n  A r
b e iter n , d ie  m it B le iv e rb in d u n g en  in B erü h ru n g  k o m 
m en , s in d  e in e  A r b e itsk le id u n g , K le id erb eh ä lter  für d ie  
A r b e itsk le id er  u n d  d ie  a b g e le g te n  S tr a sse n k le id e r , e in e  
W a sc h g e le g e n h e it  m it z u -  u n d  a b f lie s se n d e m  W a ss e r ,

*) V er la g  v o n  G u sta v  F isch er , Jena 1908.
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e in  B a d e -  u n d  S p e ise r a u m  zur V erfü g u n g  z u  s te lle n .  
D e r  ü e s u n d h e it s z u s ta n d  d er  A rb e iter  is t  du rch  e in e  j e 
d e n  M o n a t a u szu fü h re n d e  ä r z t lic h e  U n ter su ch u n g  zu  
ü b e r w a c h e n , d a s  R e su lta t is t  in  e in e  L is te  e in zu tra g e n ,  
d ie  d em  z u s tä n d ig e n  A u fs ic h tsb e a m te n  a u f V erla n g en  
v o r z u le g e n  is t .  D ie  A rb e iter  s in d  n a c h  d em  E r la ss  
v e rp flich te t, v o n  d en  ih n en  in  ihrem  g e su n d h e it lic h e n  
In ter esse  zur V erfü g u n g  g e s te l lte n  E in r ich tu n g en  G e 
b ra u ch  zu  m a c h e n , ln  e in em  b e so n d e r e n  A rtik e l s in d  
a lsd a n n  n o c h  d ie  te c h n isc h e n  S p e z ia lv o r sc h r ifte n  z u 
s a m m e n g e fa ss t , b e z ü g lic h  der  zu  tr e ffe n d e n  B e tr ie b s 
e in r ich tu n g en , d ie  d en  A rb e iter  v o r  der B erü h ru n g  m it 
B le iv e r b in d u n g e n  u n d  v o r  d em  E in a tm en  v o n  B le is ta u b  
u n d  B le id ä m p te n  sc h ü tz e n  so l le n . S .

5 3 . D a s  W u l t z e s c h e  B l e i w e i s s v e r 
f a h r e n .  Z w e ite  E r w id e ru n g  g e g e n  d a s  d e u tsc h e  
B le iw e is sk a r te l l .  V o n  D r. K a lk o w . Z e itsch r . f . a n g e w .  
C h em . 1911 S . 1020. K. b e a n s ta n d e t  d ie  v o m  K artell 
g e m a c h te n  A n g a b e n  üb er  A r b e ite r w e c h se l u n d  E rkran
k u n g sz iffer n  a n  H a n d  v o n  B e is p ie le n  u n d  L itera tu ra n 
g a b e n  (K a u p ). V erg l. M itt. 1911 S . 4 1 , X , 19 u. 1910, 
S . 3 3 , II, 16. F .

5 4 . I s t  C h l o r o f o r m  e i n  g e e i g n e t e s
G e g e n m i t t e l  n a c h  E i n a t m u n g  n i t r o s e r  
G a s e ?  V o n  D r . F . C u rsch m a n n , G re p p in -W er k e .
D . m ed . W o c h e n sc h r . 1911 S . 1025 . C . k o m m t zu  f o l 
g e n d e r  S c h lu s s fo lg e r u n g :  N itr o se  G a se  s in d  re sp ira b le  
G a se . J e d o c h  w e r d e n  s ie  nur r esp ir ier t , w e n n  s ie  
p lö tz lic h  in e in er  sta rk en  K o n zen tra tio n  e in g ea tm e t w e r 
d e n . S o n s t  is t  ihre W irk u n g  h a u p tsä ch lic h  lo k a lä tz e n d  
a u f d ie  L u n g e . C h lo ro fo rm  kan n  d ah er  e in  g e e ig n e te s  
G e g e n m itte l  für d era rtig e  V e rg iftu n g en  n ich t s e in ,  ja  
u n ter  U m stä n d e n  s c h ä d lic h  w ir k e n . E in  seh r  g e e ig 
n e te s  G e g e n m itte l  s in d  S a u e r s to ff in h a la t io n e n , e v en tl.
der  A d e r la s s . F .

5 5 . A n l e g u n g  u n d B e t r i e b  v o n  F a b r i 
k e n  z u r  H e r s t e l l u n g  v o n  A m m o n i a k s a l 
p e t e r s p r e n g s t o f f e n .  E rl. d . H . M in . f. H . u. 
G e w . v . 4 . A u g . 1911. M in .-B l.  S . 3 1 6 . D e m  E r la ss  
a n g e fü g t  is t  e in e  A n l e i t u n g  z u  V o rsch r iften  üb er  
d ie  A n le g u n g  u n d  d en  B e tr ieb  v o n  F a b r ik en  zur H er 
s te l lu n g  h a n d h a b u n g ss ic h e r er  A m m o n ia k sa lp e te r 
s p r e n g s to ffe . Er zer fä llt  in I. V o rb em erk u n g , II. V o r 
sc h r ifte n  ü b er  d ie  A n la g e  u n d  E in r ich tu n g , l ila . A llg e 
m e in e  B e tr ie b sv o r sc h r ifte n , IHb. B e so n d e r e  B e tr ie b s 
v o r sc h r ifte n  u n d  IV. S o n s t ig e s .  D ie s e  A n le itu n g  ist nur  
d a z u  b e st im m t, b e i der P rü fu n g  der  G e n e h m ig u n g s
g e s u c h e  u n d  der H a n d h a b u n g  d er  A u fs ich t üb er  d en  
B e tr ieb  d ie se r  A n la g e n  zum  A n h a lt zu  d ie n e n , o h n e  d ie  
B e h ö r d e n  in ihrem  fre ien  E r m essen  h in s ic h tlic h  der im  
E in z e lfa ll  e r fo r d e r lich en  V o rsch r iften  u n d  M a ssn a h m e n  
z u  b e sc h r ä n k en . F .

5 6 . D i e  m e c h a n i s c h e  B e k o h l u n g  v o n  
G a s e r z e u g e r n .  V o n  Ing. H u b . H erm a n n s, A a ch en . 
G lü ck a u f 1911, S . 9 4 8 .

5 7 . Ü b e r  Z ü n d s a t z f a b r i k a t i o n .  V on  
F a b rik d irek to r  a . D . O sk a r  H a g en  in D r e sd e n . Z e itsch r . 
f. d . g e s .  S c h ie s s -  u . S p r e n g s to f fw e s .  1911 S . 2 0 2 . M it 
A b b .

S . a u ch  IV, 4 3 ;  VIII, 9 3 ;  XIII, 22 .

XI. Textilindustrie, Bekleidungs- und Reinigungsgewerl'j.
3 2 . S u r  l ’ e m p l o i  d u  n i t r a t e  a c i d e  d e  

m e r c u r e  d a n s  l ’ i n d u s t r i e  d e  l a  c o u p e r i e

d e  p  o  i 1 s .  V o n  M . le  D r . R en n e  M artia l. R e v u e  d ’h y -  
g iö n e  1911, N r. 3  un d  5 . S c h .

33 . Ü b e r  d i e  F r a g e  d ’e r  A n w e n d u n g
f l ü c h t i g e r  L ö s u n g s m i t t e l  i m  R e i n i 
g u n g s g e w e r b e  v o m  S t a n d p u n k t e  d e r  
G e w e r b e h y g i e n e .  V on  D r . F ran z E rban , W ien .  
D ie  F a b r ik s-F e u e r w e h r , 18. Jahrg ., N r. 12. D er  C h lo r 
k o h le n sto ff  is t  d em  B e n z in  g e g en ü b e r  n ich t nur v o m  
S ta n d p u n k te  der F eu er sich er h e it , so n d e rn  a u ch  in g e -  
w e r b e h y g ie n sc h e r  B e z ie h u n g  ü b er leg en . B e i d em  s p e 
z if is c h  s c h w e r e r e n  C h lo rk o h len sto ff  lä s s t  s ic h  d ie  V er 
d a m p fu n g  in e in fa ch ste r  W e is e  d ad u rch  verh in d ern , 
d a s s  m an  ihn  un ter  W a ss e r  hält, w a s  b e i d em  le ic h ten  
B e n z in  n ich t m ö g lic h  is t . A u sse r d e m  hat der C h lo r 
k o h le n sto ff  n o c h  d en  V o r te il, d a s s  d ie  d a m it g e r e in ig 
ten  S to ffe  g le ic h z e it ig  d e s in fiz ie r t  w erd en , w ä h ren d  
d em  B e n z in  e in e  a n t ise p t isc h e  W irk u n g  n ich t z u g e 
sc h r ieb en  w e r d e n  k an n . S .

3 4 . S c h ü t z e  n f ä n g e r  m i t  s e l b s t f a l 
l e n d e m  F a n g b ü g e l .  V on  E du ard  W e ib e l  in C o l
m ar i. E . L e ip z . M o n a tssch r . f . T e x t ilin d . 2 6 . Jahrg. 
N r. 6 , S . 2 0 7 . B e sc h r e ib u n g  un d  A b b ild u n g  e in e s  
n e u e n , d u rch  d e u ts c h e s  R e ich sp a te n t g e sc h ü tz te n  S c h ü t
z en fä n g e rs . D ie  N e u e ru n g  b etr ifft d ie  S c h ü tze n fä n g er  
für m e c h a n isc h e  W e b stü h le , d ie  a u s e in em  am  L a d e n 
d e c k e l g e fü h r ten  se lb s t fa lle n d e n  F a n g b ü g e l b e s te h e n .

S .

XII. Papierindustrie, polygraphische Gewerbe.
S . I, 35 .

XIII. Lederindustrie, Industrie der Holz- und Schnitzstoffe, 
Zelluloid usw.

19. M i l z b r ' a n d e r k r a n k u n g e n  i n  G e r 
b e r e i e n .  V o n  G ew er b e ra t D r. K lo ck e , K o b len z .  
V erf. b e sp r ic h t  d ie  in  d en  J a h resb er ich ten  der P r e u ss .  
R e g . u n d  G ew e r b e r ä te  b ek a n n t g e g e b e n e n  M ilz b r a n d 
fä lle . E s  w e r d e n  in d en  Jahren 1891— 1900 e tw a  50  
M ilzb ra n d erk ra n k u n g en , darunter 10 m it tö d lich em  
A u sg a n g , u n d  v o m  Jahr 1901 b is  1909 171, w o ru n ter  33  
T o d e s fä l le ,  g e z ä h lt . D e n  U r sa c h e n  der E rkranku ng  
n a c h g e h e n d , w ird  b e so n d e r s  fe s tg e s te l lt ,  d a s s  d ie  
H a u p tg e fa h r  n ich t b e im  T r a n sp o rt tro ck en er  H ä u te  zu  
f in d e n  is t ,  so n d e rn , d a s s  d ie  in den  tro ck en en  H äu ten  
sch lu m m e r n d e n  S p o re n  erst dan n  b e so n d e r s  g e fä h r 
lic h  w e rd en , w e n n  s ie  m it W a ss e r  in  B erü h ru n g  k o m 
m en . D ie s  w ir d  a u ch  in  e in em  v o n  der D ir e k tio n  d e s  
O ffen b a ch er  S ta d tk r a n k en h a u ses  e in g e h o lte n  G u ta c h 
ten  b e s tä t ig t , w o n a c h  für d ie  A rb eiter  z w e if e l lo s  d ie  
B e sc h ä ft ig u n g  in  der W a sse r w e r k s tä tte  un d  d a s  E in 
b r in g en  der e in g e w e ic h te n  un d  g e w a sc h e n e n  F e lle  in  
d ie  Ä sch er  am  g e fä h r lich ste n  is t . N a c h  d ie se m  G u t
a c h te n  so l l  e s  a u ch  u n m ö g lic h  se in , der M ilz b r a n d g e 
fahr d u rch  G eb ra u ch  irg e n d w e lc h e r  D e s in fe k t io n s m it
te l z u  b e g e g n e n . E s  m ü s se  daher für im m er w ie d e r 
h o lte  B e leh ru n g  der A rb e iter  un d  so fo r t ig e  sa c h g e m ä ss e  
B e h a n d lu n g  u n d  U n ter su ch u n g  d erjen ig en  g e so r g t  w e r 
d e n , d ie  e in er  M ilzbranderkrartkung v e r d ä c h tig  se ie n .  
S c h lie s s l ic h  w ir d  n o ch  d ie  G efah r der M ilz b r a n d ü b e r 
tra g u n g  in  der L a n d w irtsch a ft  durch  d ie  V e rw en d u n g  
d e s  S c h la m m r ü c k sta n d e s  a u s  d en  Ä sch ern  der G e r b e 
re ien  a ls  D ü n g e m itte l erörtert. D e n  in te re ssa n ten  A u s 
fü h ru n g en  kan n  a n g e fü g t w e rd en , d a s s  d o c h  w o h l n o c h  
g e e ig n e te ,  te c h n isc h  u n sc h w e r  du rchfü hrbare D e s in fe k 
tio n sm e th o d e n  für d ie  D e s in fe k t io n  der R o h w a re  in A n -
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w e n d u n g  k o m m en  k ö n n en . J e d e n fa lls  sc h e in e n  n eu ere  
w iss e n sc h a f t l ic h e  U n tersu ch u n g en  n a ch  d ie se r  R ich tu n g  
hin er fo lg re ich  g e w e s e n  zu  s e in . V erg l. M itt. 1911, 
S . 5 0  (XIII, 11); S . 75  (XIII, 16); S . 84  (XIII, 18).

F .
20 . M i l z b r a n d  i n  d e r  H ä u t e -  u n d

L e d e r b r a n c h e .  D er  L ederm arkt 1911, N o . 62 , 
S . 15. D r. P o n d e r , der s ic h  im  A u fträ g e  der L on d o n er  
L e a th e rse lle r s  C o m p a n y  m it den  M a ssn a h m e n  g e g e n  d ie  
M ilzb ra n d g efa h r  ex p e r im en te ll b e sc h ä ft ig t , h ä lt e in e  
D e s in fe k t io n  m it A m e ise n sä u r e  u n d  Q u eck silb er c h lo r id  
z. Z t. n o c h  für am  b e fr ie d ig en d sten . D ie  H ä u te  w e r 
den  2 4  S t . in  e in er  W e ic h e , d ie  l ° /0 A m e ise n sä u r e  un d  
u n gefäh r  0 ,0 2  %  Q u e ck s ilb er c h lo r id  en th ä lt, b eh a n d e lt  
u n d  d an n  in S o le  g e ta n . D ie s e  M isch u n g  v e rm o c h te  
b e i H ä u ten , d ie  k ü n stlich  m it S p o re n  b e h a n d e lt  w a ren ,  
d ie  In fek tion  zu  z erstö ren . V erg l. h ierzu  M itt. 1911, 
S . 5 0 , XIII, 11. F .

21 . H a u t e r k r a n k u n g e n  d e r  C h r o m 
g e r b e r e i a r b e i t e r .  A s so c ia t io n  d e s  In d u str ie ls  
d e  F ra n ce  c o n tre  le s  A c c id e n ts  du  T r a v a il , 1911 H eft  
N o . 3  S . 38 . D e r  fr a n z ö s isc h e  M in is ter  der ö ffen tlic h e n  
A rb e iten  ersu ch t du rch  E r la ss  v o m  2 3 . F eb ru ar 1911 
d ie  G e w e r b e a u fs ic h tsb e a m te n  um  e in g e h e n d e  E rh eb u n 
g e n  ü b er d ie  b e i C h ro m g erb ere ia rb e itern  b e o b a c h te te n  
H au tk ra n k h eiten . N e b e n  der Z a h l der K ra n k h eitsfä lle  
so l l  ü b er d ie  w a h r sc h e in lic h e  U r sa c h e  d e r se lb e n  und  
üb er d ie  für a u ss ic h tsr e ic h  e ra ch te ten  A b w e h r m a ss 
n a h m en  b er ic h te t w erd en . D ie  in der le tz te n  Z e it w ie 
derh o lt b e o b a c h te te n  H a u terk ra n k u n g en  der o b e n  g e 
n a n n ten  A rb e iter  h a b en  d ie  V e ra n la ssu n g  z u  d em  b e 
sa g te n  M in is ter ia le r la ss  g e g e b e n . S .

22 . Ü b e r  d i e  F a b r i k a t i o n  v o n  Z e l l u 
l o i d .  V o n  G . D . K u n ststo ffe . 1911. S . 261 ff. *

XIV. Sonstige Industriezweige.
34 . H e r s t e l l u n g  u n d  V e r w e n d u n g  v o n  

Ö l k a u t s c h u k .  V on  G erhard  H ü b en er . K u n st
s to ffe  1911 S . 2 63 .

3 5 . S c h a l l p l a t t e n m a s s e .  V on  P ro f. V ik 
tor A . R ek o , W ien . K u n ststo ffe  1911, S . 241 .

S . a u ch  II, 32 .

XV. Anwohnerschutz. Abwässer, Abfallstoffe usw.
3 1 . D i e  A b w ä s s e r  d e r  A m m o n i a k 

f a b r i k e n .  Z e itsch r . f. d. g e sa m te  W a ss e r w ir t 
sc h a ft . VI. Jahrg. 1911 S . 27 .

3 2 . K l ä r a n l a g e  f ü r  d i e  A b w ä s s e r  d e r  
W o l l w a r e n f a b r i k  R o w l e y  M i l l s  i n  L e p 
t o n ,  E n g l a n d .  (W o r k s fo r  th e  P u r ific a tio n  o f  
P ie c e  S c o u r in g  R e fu se  at R o w le y  M ills , L ep to n . D r. H . 
M a clea n  W ils o n .)  W a ss e r  u. A b w ä ss e r ,  B d . 3 . N o . 13 
1911.

S . a u ch  V , 34 .

XVI. Verschiedenes.

Kursus für Unfallheilung und Gewerbekrankheiten.
V era n sta lte t in G em e in sc h a ft  m it der s tä d t is c h e n  V er 
w a ltu n g  v o m  In stitu t für G e w e r b e h y g ie n e , F rankfurt
a . M a in , in  der Z e it  v o m  25 . S e p te m b e r  b is  7 . O k to b er

1911.
P r o fe sso r  D r. K a u p -B er lin : „ D e r  E in flu ss  der G e 

se tz g e b u n g  auf g e w e r b lic h e  E rk ran k u n gen “ . 2  S tu n d en . 
D r. W  o 1 f f , O b era rzt der ch iru rg isch en  K lin ik  d e s

s tä d t is c h e n  K ra n k e n h a u se s: „ V e r le tz u n g e n “ . 2  S tu n d en . 
P r o fe sso r  D r. S c h w e n k e n b e c h e r ,  D irek to r  der  
in n eren  A b te ilu n g  d e s  s tä d t is c h e n  K ra n k en h a u ses:  
„T ra u m a  u n d  in n ere  K ra n k h eiten “ . 2  S tu n d en . P r o fe sso r  
D r. S i o l i ,  D ir ek to r  der Irren an sta lt: „ T r a u m a tisc h e  
P s y c h o s e n  un d  N e u r o se n “ . 2  S tu n d en . P r o fe sso r  D r. 
V o s s ,  D irek to r  der O h ren k lin ik  d e s  s tä d t is c h e n  K ran
k e n h a u s e s :  „ G ew er b e k r a n k h e ite n  d e s  O h r e s“ . 1 S tu n d e .  
D r . S c h n a u d i g e l ,  D irek to r  der A u g en k lin ik  d e s  
s tä d t is c h e n  K ra n k e n h a u se s: „ G ew er b e k r a n k h e ite n  d e s  
A u g e s “ . 1 S tu n d e . S y n d ik u s  M e e s m a n n ,  D irek to r  
der sü d d e u tsc h e n  E is e n -  un d  S t a h l-B e r u fs g e n o s s e n 
sc h a ft :  „ D ie  P r a x is  d er  B e r u fsg e n o ss e n sc h a fte n  b e i der  
R e n te n fe s ts e tz u n g “ . 2  S tu n d en . D r. P  r o  p  p  i n  g  , 
S ek u n d ä ra rzt der ch iru rg isc h e n  K lin ik  d e s  s tä d t is c h e n  
K ra n k en h a u ses: „ R ö n tg en  -  D ia g n o s t ik “ . 2  S tu n d en .  
P r o fe s so r  D r. H e r x h e i m  e r ,  D ir ek to r  der H a u t
k lin ik  d e s  s tä d t is c h e n  K ra n k en h a u ses: „ G e w e r b lic h e  
E rkranku ngen  der H a u t, m it D e m o n s tr a tio n  H a u t
krank er“ . 2  S tu n d en . D r . F  1 o  r e  t , F a rb en fa b r ik en  
vo rm . F ried r. B a y e r  &  C o ., E lb e r fe ld : „ S c h ä d lic h e  
G a se , ihre B e d e u tu n g  in der c h e m isc h e n  In d u str ie , ihre  
P a th o lo g ie  und ihre V erh ü tu n g “ . 2  S tu n d en . P r o 
fe s so r  D r. K. B . L e h m a n n ,  D irek to r  d e s  H y g ie 
n isc h e n  In stitu ts  der U n iv e r s itä t  W ü r z b u r g :  „ A ll
g e m e in e  P a th o lo g ie  der G ew er b e k r a n k h e ite n  (m it A u s 
n a h m e  der v o n  S p e z ia lis te n  b e h a n d e lte n  G e b ie te )“ . 
8 S tu n d en . S a n itä tsra t D r. B a c h f e l d ,  O e h l e r -  
w e r k  O f f e n b a c h :  „ A r se n w a sse r s to ff  - V e rg iftu n 
g e n “ . 1 S tu n d e . P r o fe s so r  D r. M . N  e  i s  s  e  r , D ir e k 
tor d e s  s tä d t is c h e n  H y g ie n is c h e n  In st itu ts :  „ G e w e r b e 
b e tr ie b  u n d  In fek tio n “ . 2  S tu n d en . L a n d e sg e w e r b e a r z t  
D r. K o e l s c h ,  M ü n ch en : „ E n tw ic k e lu n g , W e g e  und  
Z ie le  d e s  g e w e r b e ä r z tlic h e n  D ie n s t e s “ . 2  S tu n d en . D r. 
C u r s c h m a n n ,  A k tie n g e se lls c h a ft  für A n ilin -F a b r i
k a tio n  (G r e p p in w e r k e ):  „ U n te r su c h u n g sm e th o d e n “ .
1 S tu n d e . P r o fe s so r  D r . K. B . L e h m a n n :  „ C o llo 
qu iu m  ü b er  g e w e r b lic h e  V e r g iftu n g e n “ . 1 S tu n d e .  
P r o fe s so r  D r. B l u m ,  D irek to r  d e s  b io lo g is c h e n  In
s t itu ts :  „ D ie  B le iv e r g iftu n g “ . 3  S tu n d en . D r. C u r s c h 
m a n n :  „ A n ilism u s“ . 2 S tu n d en . D e r s e lb e :  „ V er 
g iftu n g  du rch  n itr o se  G a s e “ . 1 S tu n d e . P r o fe s so r  D r. 
F r i e d l ä n d e r :  „ A lk o h o l un d  G e w e r b e h y g ie n e “ .
2 S tu n d en .

B e s ic h t ig t  w e r d e n :  D a s  s tä d t is c h e  H y g ie n isc h e  In 
stitu t, d a s  In stitu t für G e w e r b e h y g ie n e , d ie  A ltsta d t,  
W o h lfa h r tse in r ic h tu n g e n  der H ö ch ste r  F a rb w e rk e , d ie  
S a a lb u rg , d ie  K u ra n la g en  v o n  H o m b u rg  v . d . H ö h e , d a s  
s tä d t is c h e  K ran k en h au s S a c h se n h a u se n , d a s  k ö n ig l.  
In stitu t für e x p e r im e n te lle  T h e r a p ie  u n d  d a s  G eo r g  
S p e y e r -H a u s . D a s  b io lo g is c h e  In stitu t und W o h lfa h r ts 
e in r ich tu n g en  der C h em isc h e n  F a b r ik  „ G r ie sh e im 
E lek tro n “ .

G en a u e  P ro g ra m m e m it Z e ite in te ilu n g  u n d  A n g a b e  
der B e d in g u n g e n  s in d  v o m  In stitu t für G e w e r b e h y g ie n e ,  
F rankfurt a. M a in , B ö r se n s tr a s s e  19, erh ä ltlich .

A n fr a g e n
ü b e r  g e w e r b e h y g ie n is c h e  L iter a tu r , ü b e r  M a s s 
n a h m e n  zu r  A b w e n d u n g  v o n  K r a n k h e its -  u n d  
U n fa llg e fa h r e n , ü b e r  a u f  d e m  G e b ie te  d e r  G e 
w e r b e h y g ie n e  b e w ä h r te  F ir m e n  u s w . s in d  zu  
r ic h te n  a n  d a s  I n s t i t u t  f ü r  G e w e r b e 
h y g i e n e ,  F r a n k f u r t  a . M ., B ö r s e n s t r .  i g .

D ruck der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Bücher- und Zeitschriftenschau.
I. Gesetzgebung, Verordnungen, Enstscheidungen usw.

3 6 . D i e  G e w e r b e k r a n k h e i t e n  i m  e n g 
l i s c h e n  U n f a l l e n t s c h ä d i g u n g s g e s e t z e  
v o n  1906. V o n  H . W a lte r -L o n d o n . C o n c . XVII. Jahrg. 
N o . 17 S . 3 7 5 . D a s  G e s e tz  v o m  Jahre 1906 (W o r k m en s  
C o m p e n sa t io n  A k t. 19 0 6 ) m a ch t a lle  K ran k h eiten  e n t 
s c h ä d ig u n g s p f l ic h t ig , b e i d e n e n  der U rsp ru n g  a u s  der  
B e sc h ä ft ig u n g  n a c h g e w ie s e n  w e r d e n  k an n . D ie  G e 
w ä h ru n g  der E n tsc h ä d ig u n g  h at zur V o r a u sse tz u n g , 
d a s s  v o n  e in em  b e h ö r d lich  ern a n n ten  A rzte  b e sc h e in ig t  
w ir d , d a s s  der A rb e iter  an e in er  der in d en  E r g ä n z u n g s
b e st im m u n g e n  z u  dem  G e s e tz e  g e n a n n ten  K ran k h eiten  
le id e t . D e r  T o d  e in e s  A r b e iter s  in  den  e rw ä h n te n  
F ä llen  is t  s e lb s tv e r s tä n d lic h  der A r b e itsu n fä h ig k e it  
g le ic h b e d e u te n d . B is  h e u te  s in d  im  g a n z e n  2 4  K rank
h e ite n  in d ie  L is te  d e s  M in is ter iu m s a ls  s o g .  U n fa ll
k ra n k h e iten  a u fg e n o m m e n  w o r d e n . D er  M in is ter  hat 
d a s  R e ch t, je d e r z e it  n e u e  K ran k h eiten  o d e r  A r b e its 
p r o z e s s e ,  d ie  g e e ig n e t  s in d , e in e  A r b e itsu n fä h ig k e it  
h e r v o rzu ru fen , den  im  G e s e tz e  b e r e its  g e n a n n ten  h in 
z u z u fü g e n . A u sse r d e m  b le ib e n  n a tu rg e m ä ss  n a c h  w ie  
v o r  a lle  K ra n k h eiten  e n tsc h ä d ig u n g sp f lic h t ig , d ie  n ich t  
v o m  M in is ter  a u fg efü h rt s in d , w e n n  e in e  V er le tzu n g  
d u rch  U n fa ll n a c h g e w ie se n  w e r d e n  k an n . S .

3 7 . R e g i e r u n g s e r k l ä r u n g e n  ü b e r  d i e  
B l e i f a r b e n f r a g e  i n  D e u t s c h l a n d .  S o z .  
P r a x is  1911. N o . 22  S . 6 9 2 . In d er  P e t it io n sk o m 
m is s io n  d e s  R e ic h s ta g s  g a b  der V ertreter  der R eg ieru n g  
am  12. Januar d. Js. d ie  E rk läru n g  a b , d a s s  ü b er  d ie  
a llg e m e in e  D u rch fü h ru n g  der A n z e i g e p f l i c h t  
f ü r  B l e i e r k r a n k u n g e n  b e r e its  E r w ä g u n g en  
s c h w e b e n . E in  t e i lw e is e s  V e rb o t der V e rw en d u n g  v o n  
B le ifa r b e n  is t  b e r e its  s e ite n s  v e r sc h ie d e n e r  S ta a ts -  und  
G e m e in d e v e r w a ltu n g e n  erg a n g en  u n d  s e ite n s  m ehrerer  
h o h er  R e ic h sb e h ö r d e n  in A u ss ic h t  g e n o m m en . D ie  
V e rsu c h e , t^ie B le ifa r b e n  d u rch  n ic h t b le ih a lt ig e  F a rb en  
zu  e r s e tz e n , w e rd en  fo r tg e se tz t , s ie  h a b en  aber  n o c h  
zu  k e in en  a b s c h lie s s e n d e n  E r g e b n is se n  g e fü h rt. A .

38 . D i e  M i t g a b e  v o n  H a u s a r b e i t  a n
A r b e i t e r i n n e n  u n d  j u g e n d l i c h e  A r b e i 
t e r  g e m ä s s  §  1 3 7 a  G .O . S o z . P ra x . 1911 N o . 46  
S . 1436 . E s  h a n d e lt s ic h  um  d ie  A u s le g u n g  d e s  B e 
g r if fe s  „ Ü b e r w e is u n g  v o n  A rb eit für D r it te “ . D a r f der  
A r b e itg eb er  d en  b e tr e ffe n d e n  P e r so n e n  n ich t für R e c h 
n u n g  e in e s  a n d e r e n  A r b e i t g e b e r s  A rb eit  
n a ch  H a u se  m itg e b e n , o d e r  v e r b ie te t  d a s  G e s e tz  ihm , 
se in e n  A rb e iter in n en  un d  ju g e n d lic h e n  A rb e itern , s o 
fern  s ie  v o lle  10 S tu n d en  b e sc h ä ft ig t  w a r en , A rb eit m it
z u g e b e n , d ie  ihre F a m i l i e n m i t g l i e d e r  o d e r  
B e k a n n t e n  fe r t ig s te lle n  s o l l e n ? —  D a s  L a n d g e 
r ic h t P la u en  i. V . hat s ic h  a u f d en  e rsteren  S ta n d p u n k t  
g e s te l l t ,  dem  w ir  im  G e g e n sa tz  zur S o z . P r a x ., e b e n 
f a l ls  b e itre ten  m ö c h ten . A .

3 9 . Ö s t e r r e i c h .  G e s e t z ,  b e t r .  d a s  V e r 
b o t  d e r  N a c h t a r b e i t  d e r  F r a u e n  i n  i n 
d u s t r i e l l e n  U n t e r n e h m u n g e n .  V o m  21 . F e 
bruar 1911. N a c h  V erö ffen tl. d e s  K aiser l. G e s u n d h e its 
a m ts 1911 N o . 28  S . 6 7 4 . D a s  G e se tz  is t  am  1. A u g u st  
1911 in  K raft g e tre ten  un d  s e tz t  d ie  L a g e  der B e sc h ä f 
t ig u n g s z e it  v o n  F rau en  un d  M ä d ch en  o h n e  U n te r sc h ie d  
d e s  A lte rs  in in d u str ie lle n  U n tern eh m u n g en  m it m ehr  
a ls  10 A r b e itsp e rso n e n  z w isc h e n  5  U hr m o r g en s und  
8 U hr a b e n d s  fe s t .  U n u n terb ro ch en e  N a ch tru h e  m in 
d e s te n s  11 S tu n d en . In B e tr ieb en , d ie  m it 8  s tü n d ig e n  
S c h ic h te n  a r b e iten , kann  der B eg in n  der N a ch tru h e  für 
A rb e iter in n en  üb er  16 Jahre au f 10 U hr a b e n d s  v e r leg t  
w e rd en . Im ü b rig en  s in d  A u sn a h m en  im  F a lle  , v o n  
B etr ieb su n te rb re ch u n g en  du rch  U n g lü ck sfä lle  od er  
h ö h ere  G e w a lt  u n d  für S a iso n in d u str ie e n  v o r g e se h e n .  
L a n d -, fo r s tw ir ts c h a ft lic h e  un d  b e r g b a u lich e  B e tr ieb e  
s o w ie  d a s  G a st-  un d  S c h a n k g e w e r b e  fa llen  n ich t unter  
d a s  G e s e tz . S c h .

II. Gewerbehygienische Abhandlungen allgemeiner Art usw.
3 3 . Ü b e r  c h r o n i s c h e  V e r g i f t u n g e n ,  

s p e z i e l l  d i e  c h r o n i s c h e  B l e i v e r g i f 
t u n g .  A u s dem  P h a r m a k o lo lo g isc h e n  In stitu t der  
U n iv e r s itä t  F re ib u rg  i. B r. V on  W . S tra u b . D . M ed .  
W o c h e n sc h r . 1911, S . 1469 . V erf. su ch t an  H a n d  v o n  
T ie r v e r su c h e n  E n tsteh u n g  un d  W e se n  der c h r o n isc h e n  
B le iv e rg iftu n g  z u  erg rü n d en . E in g a n g s der V e rö ffe n t
lic h u n g e n  w ir d  e in  V e rg le ic h  z w isc h e n  ak u ten  un d  
c h r o n isc h e n  V erg iftu n g en  g e z o g e n , d ie  au f d en  erste n  
B lic k  w e s e n s v e r s c h ie d e n  v o n  den  ak u ten  ersch e in e n .  
A k u te  A r se n v e rg iftu n g  v er lä u ft w ie  C h o lera , ch r o n isc h e  
w ie  T u b e r k u lo se , a k u te  A lk o h o lv er g iftu n g  is t  e in e  N a r 
k o s e ,  e in  h a rm lo ser , v o n  se lb s t  h e ilen d er  Z u sta n d  o h n e  
b le ib e n d e  F o lg e n , ch r o n isc h  b ew irk t d ie se lb e  S u b s ta n z  
irrep a ra b le  S c h ä d ig u n g . A k u te  Q u e ck s ilb er v e rg iftu n g  
is t  G a str o en ter it is  o d e r  N e p h r it is , ch r o n isc h e  z en tra l
n e r v ö se  S y stem erk ra n k u n g . D e r  P h o sp h o r  ä n d ert akut 
d en  S to f fw e c h s e l  v o n  D r ü sen  un d  M u sk e ln , c h ro n isch  
stö r t er d ie  K n o c h e n su b sta n z  b is  zur m o r p h o lo g isc h e n  
B em erk b a rk eit e tc .

N ic h t  a lle  G ifte  m ü sse n  c h ro n isch  un d  aku t w ir 
k en , e in e  c h r o n isc h e  S tr y ch n in v erg iftu n g  is t  n ich t b e 
kan nt, o b w o h l str y ch n in h a ltig e  B itterm ed iz in en  v o n  
m a n ch en  ja h re la n g  g en o m m en  w e rd en , e in e  E in s e it ig 
keit,, d ie  in d e s s e n  n ich t in  der U m k eh ru n g  g ilt ;  d enn  
e s  is t  k e in  G ift b e k a n n t, d a s  nur ch ro n isch  w irk te .

D a  der B le ik ra n k e  n a h ez u  k o n tin u ier lich  u n w ä g 
b a r e  M en g en  B le i in d en  K örper au fn im m t, w a r  a u ch  
V erf. d arauf b e d a c h t, ä h n lic h e s  in dem  T ierk ö rp er  h e r 
v o rzu ru fen . Er hat d ah er den  V ersu ch stieren  unter d ie  
R ü ck en h a u t e in  Q uan tu m  B le isu lfa t o d e r  -k a rb o n a t  
a p p liz ie r t  und  e s  den  K örp ersä ften  ü b er la sse n , n a ch  
M a ssg a b e  der L ö s lich k e it  d ie se r  B le iv erb in d u n g en  in 
dem  F lü s s ig k e its s y s te m  d e s  K örp ers s ic h  s e lb s t  zu
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h o len , w a s  s ie  k ö n n en . D ie  T ie r e  w u rd en  sä m tlic h  in  
g le ic h a r tig e r  W e is e  b le ik ra n k  u n d  litten  an  e in er  z e n 
tr a ln er v ö se n  E rkrankung. U n g efä h r  0 ,1 5  gr B le i v e r -  
a n la ss te n  d ie  c h r o n i s c h e  B le iv e rg iftu n g  der K a tzen . 
D ie  u n tersu ch ten  O rg a n e  (d a s  g e sa m te  z en tra le  N e r v e n 
s y s te m , T e ile  der L eber u n d  S k e le ttm u sk u la tu r ) e n t
h ie lte n  so  g u t w ie  kein  B le i, o b w o h l am  Z e n tr a ln er v en 
sy s te m  s ic h  der E rfo lg  der V erg iftu n g  a b g e sp ie lt  h a tte  
u n d  o b w o h l d ie  L eber, n a ch  u n seren  K en n tn is sen  der  
ak u ten  M eta llv e r g iftu n g e n , g ern e  z ir k u lie re n d es  M eta ll  
a b fä n g t und a u fs ta p e lt . D a s  b e i den  V e rsu ch en  n ich t  
m ehr n a c h w e isb a r e  B le i m u s s te  a lso  a u s g e s c h ie d e n  
w o r d e n  se in . D ie  V ersu ch e  h a b en  e rg e b e n , d a s s  v o n  
der an s ic h  n ich t g r o sse n  M en g e  v o n  unter d ie  R ü ck en 
hau t g eb ra ch tem  B le i d ie s e s  s o  la n g sa m  en tn o m m en  
w ir d , d a s s  auf den  T a g  e tw a  2 — 3  m gr r e so r b ie r te s  
B le i k o m m en . D ie s e  M en g en  w e r d e n  ab er  k e in e s fa lls  
in  d en  sp e z if is c h  a ffiz ier ten  O rg a n en  a u fg e sta p e lt ,  
w a h r sc h e in lic h  a u ch  n ich t in  an d eren  O rg a n en , s o n 
dern  v e r sc h w in d e n  verm u tlich  au f dem  W e g e  der A u s 
sc h e id u n g . E s  g eh t a lso  o ffen b a r  v o n  der In jek tio n s
s te l le  a u s  e in  sc h w a c h e r , ab er  k o n tin u ier lich er  S tro m  
v o n  B le i durch  d en  O rg a n ism u s. H ier in  s ie h t  V erf. d a s  
W e se n  der c h r o n isc h e n  B le iv e rg iftu n g  g e g e b e n . A uf 
d en  A u fsa tz , der a u ch  d a s  In ter esse  d e s  T e c h n ik e r s  b e 
a n sp ru ch t, s o w ie  au f w e ite r e , d en  g le ic h e n  G e g e n s ta n d  
b e tr e ffe n d e  U n tersu ch u n g en  v o n  D r . E . E r len m ey er  
(In a u g u ra ld isser ta tio n , F re ib u rg  1911) kan n  an d ie ser  
S te l le  nur v e r w ie se n  w erd en . F .

34 . E i n  B e i t r a g  z u r  A n i l i n v e r g i f t u n g .  
V o n  S ta b sa r z t D r. T r e s p e  in M ü lh a u sen  i. E . M ü n ch . 
M ed . W o c h e n sc h r . 1911 S . 1720. S c h ild e ru n g  d e s  V er
la u fe s  z w e ie r  V e rg iftu n g sfä lle  durch  A n ilin ö l a u s se r 
h alb  d e s  G e w e r b e b e tr ie b e s . E in  C h au ffeu r leh r lin g  
h a tte  s ic h  s e in e  m it F ro stb e u len  un d  F r o s tg e sc h w ü r e n  
b e d e c k te n  H ä n d e  in  E rm a n g e lu n g  e in er  g e e ig n e te n  
F r o s tsa lb e  m it A n ilin ö l e in g e r ie b e n  un d  d ad urch  
sc h w e r e  V e r g iftu n g se rsch e in u n g e n  z u g e z o g e n . D a  er 
m it e in em  jü n g eren  B ruder e in  u n d  d a s s e lb e  B ett te ilte , 
erk ran kte a u ch  d ie se r  un ter le ic h ter e n  V e rg iftu n g se r 
sc h e in u n g en . D ie  M utter  der b e id e n  h a tte  d a s  A n ilin ö l  
kurz z u v o r  zur V ertilg u n g  v o n  U n g e z ie fe r  g ek a u ft.

F .

35 . Z w e i  F ä l l e  v o n  G e h i r n m i l z b r a n d .  
V o n  A lfr. W e p fe r . In a u g u ra ld isser ta tio n . H e id e lb e rg ,  
Juni 1911.

III. Gewerbeaufsicht
7 . W i e n e r  G e w e r b e - I n s p e k t o r a t  f ü r  

d i e  B a u - ,  E r d  - u n d  W a s s e r b a u a r b e i t e n .  
Z em en t un d  B e to n  1911, S . 4 1 8 . A m  1. Juli is t  d a s  
e rr ich te te  G ew er b e -In sp e k to r a t  für d ie  B a u a r b e iten  m it  
d em  A m ts s itz e  W ie n  in T ä t ig k e it  g e tre ten . D ie  A u f
s ic h t  erstreck t s ic h  auf d ie  A u sfü h ru n g  der B a u - ,  E rd-  
un d  W a sser b a u a rb e ite n  aller  m it ih n en  v e rb u n d en en  
b a u g e w e r b lic h e n  A rb e iten , s o w e it  d ie se  a u sse rh a lb  der  
fe s te n  B e tr ie b ss tä tte  der b e tr e ffe n d e n  G e w e r b e tr e ib e n 
d en  a u sg efü h r t w erd en . D e r  W irk u n g sk r e is  kan n  e r 
w e ite r t  w e r d e n , d a  s ic h  der H a n d e lsm in is te r  V orb eh a l
ten  h a t, im  In ter esse  der e in h e itlich en  W a h rn eh m u n g  
d er  S ic h e rh e itsv o r k e h r u n g en  b e i B a u a rb e iten  d ie  A u f
s ic h ts tä t ig k e it  d e s  G e w e r b e -In sp e k to r a ts  a u ch  a u f B a u 
a r b e ite n  a u sse rh a lb  d e s  W ien er  G e m e in d e g e b ie te s  a u s 
z u d e h n en . B l.

IV. Bauliche Einrichtung, Lüftung, Heizung, Feuerschutz.
4 5 . D i e  K o n t r o l l e  v o n  H e i z u n g s  - u n d

L ü f t u n g s a n l a g e n ,  i h r e  A p p a r a t e  u n d  
d e r e n  H a n d h a b u n g .  V on  Ing. E . M e y e r -K a i
se r s la u te rn . D a s  S c h u lz im m er  1910 N o . 4 ;  n a c h  Z tsch r . 
f .  M ed . B e a m te  1911, S . 5 0 6 . B l.

46 . . N e u e  S i c h e  r » h e i t s v o r r i c h t u n g e n  
a n  H e i z ö f e n .  V on  Ing. P ra d el. S o z . T e c h . 1911, 
S . 3 4 2 . M it A b b .

S . a u ch  IX, 3 7 .

V. Luftverderbnis und Luftreinigung.
3 7 . U n s c h ä d l i c h m a c h u n g  v o n  F l u s s 

s ä u r e d ä m p f e n .  A u f d ie  in d em  S p r e c h sa a l 1911, 
S . 3 4 0  v e r ö ffe n tlic h te  F ra g e : „ W ie  k an n  m a n  d ie  v o m  
E x h a u sto r  a u s  d em  Ä tzra u m  in s F re ie  g e fü h r ten  F lu s s 
sä u re d ä m p fe  für d ie  V e g e ta tio n  u n sc h ä d lic h  m a c h e n ? “  
g in g e n  fü n f A n tw o r ten  e in . D re i R a tg eb er  em p fa h le n ,  
d ie  D ä m p fe  am  e in fa c h s te n  in h o h e  K am in e z u  le iten  
u n d  s o  d en  h ö h eren  L u ftsch ic h te n  z u zu fü h ren . D a b e i  
w ü rd en  s ic h  d ie  D ä m p fe  im  K anal sc h o n  e tw a s  v e r 
d ich ten  un d  d a d u rch  w e n ig e r  s c h ä d lic h  a u f d ie  V e g e 
ta tio n  w ir k e n . D ie s e  V o r sc h lä g e  s in d  g a n z  zu  v e r 
w e r fe n , d en n  b e i n a s se m  W e tte r  w e r d e n  d ie  D ä m p fe  
so fo r t  n ie d e r g e sc h la g e n  u n d  m a ch en  s ic h  in e in er  für  
d ie  A tm u n g so r g a n e  u n a n g en eh m en  W e is e  u n m itte lb a r  
a u f d em  F a b r ik h o fe  u n d  d e s s e n  n ä c h ster  U m g e b u n g  b e 
m erk b ar. ' B e s se r  is t  der V o r sc h la g , d ie  D ä m p fe  d u rch  
e in en  A u fb a u  v o n  K ie se ls te in e n  u n d  K alk  zu  le iten . 
E in  and erer  R a tg eb er  lä s s t  d ie  D ä m p fe  d u rch  e in  1 m  
w e it e s  un d  3  m  h o h e s  R oh r s tr e ic h e n , d a s  m it k le in e n  
K o k ss tü c k c h e n  g e fü llt  is t , d ie  v o n  o b e n  re ich lic h  m it 
W a ss e r  b e r ie se lt  w e r d e n , o d er  er le ite t  d ie  D ä m p fe  
d u rch  e in en  g r o s se n  R au m , in  d em  W a ss e r  in  fe in e n  
S tra h len  h e r a b r ie se lt . E s  w ir d  fern er  v o r g e s c h la g e n ,  
d ie  G a se  z u n ä c h s t  e in e  o d e r  m eh rere  e n tsp r e c h e n d  
g r o s s e  W a sch k a m m ern  m it K ö rtin g sch er  S tr e u d ü se  
p a s s ie r e n  zu  la s se n  un d  d an n  d ie  R e s tg a s e  du rch  E in 
b la se n  v o n  L uft m itte ls t  e in e s  g e n ü g e n d  g r o s se n  V e n 
tila to r s  w e itg e h e n d s t  zu  v erd ü n n en . E in e  z w e c k 
m ä s s ig e  K o n stru k tio n  e in er  so g e n . E n tsä u e r u n g sk a m 
m er w ä r e  ä h n lich  der in S c h u c h ts  W e rk : „ D ie  F a b r i
k a tio n  d e s  S u p e r p h o s p h a ts“ , 1903 S . 116 b e sc h r ie b e n e n  
a u szu fü h ren . A m  g e e ig n e ts te n  e r sch e in t  der fü n fte  
V o r sc h la g  zu  s e in , d ie  in  d en  D ä m p fe n  e n th a lte n e  
F lu sssä u r e  an  e in  A lk a li zu  b in d e n  u n d  d a d u rch  in  
e in e n  n ich t f lü c h tig e n  K örp er um zuw and feln , w a s  au f 
tro ck en em  o d er  n a s se n  W e g e  g e sc h e h e n  k an n . N a c h  
d em  tro ck en en  V erfah ren  w e rd en  d ie  den  E x h a u sto r  
v e r la ss e n d e n  D ä m p fe  in  e in en  g r o s se n  H o lz k a s te n  g e 
le ite t , w o s e lb s t  s ie  d u rch  g e e ig n e t  a n g e o r d n e te  Z w i
sc h e n w ä n d e  g e z w u n g e n  w e r d e n , e in en  m ö g lic h s t  la n 
g e n  W e g  z u r ü c k z u leg e n  un d  d ich t ü b er  K a lk ste in -  o d e r  
Ä tzk a lk p u lv er  zu  str e ic h e n , d a s  d ie  S ä u re  b in d e t. D ie  
U n sc h ä d lich m a ch u n g  der sa u er e n  G a se  a u f n a s se m  
W e g e  er fo lg t in der W e is e ,  d a s s  s ie  durch  e in  H o lz 
o d e r  B leiro h r  in K alk m ilch  o d e r  zur V erfü g u n g  s te h e n d e  
A lk a lila u g e  e in g e b la s e n  w e r d e n , w o b e i  d arau f zu  
a c h te n  is t , d a s s  s ie  m ö g lic h s t  fe in  v e r te ilt  in d ie  w ä s 
se r ig e  L ö su n g  g e la n g e n . B l.

3 8 . G e s u n d h e i t s g e f ä h r d u n g  d u r c h  
d i e  A u s p u f f g a s e  d e r  A u t o m o b i l e .  V on  
D r. m e d . A rth. K o r ff-P e te r se n . (A u s d em  h y g ie n isc h e n  
In stitu t der K gl. U n iv e r s itä t  B erlin , L eiter  P ro f. C .
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F lü g g e .)  Z e itsch r ift  f. H y g . u . In fek tio n sk ra n k h . 1 9 1 1 ,  
S . 13 5 .  N a c h  e in em  H in w e is  ü b er  d ie  a u s se r o r d e n t
l ic h e  V erm eh ru n g  der m it E x p lo s io n sm o to r  b e tr ie b e n e n  
A u to m o b ile  g ib t V erf. A u sz ü g e  a u s  der b ish er  b ek a n n t  
g e w o r d e n e n  L itera tur  ü b er  A rt u n d  S c h ä d lic h k e it  der  
A u sp u ffg a se  u n d  g e h t  d an n  z u  s e in e n  U n ter su ch u n g e n  
ü b er . A u ch  er b e s tä t ig t  d ie  S c h ä d lic h k e it  d ie se  G a se  
in  v o lle m  M a sse . D ie  G a se  en th a lten  an  b e so n d e r s  
b e d e n k lic h e n  B e s ta n d te ile n  K o h len sä u re  (4,9 °/0), K o h 
le n o x y d  (3,7  % ), M eth a n , s c h w e r e  K o h le n w a sse r s to ffe  
u n d  S to ffe  v o n  a ld e h y d isc h e m  C h arak ter (G e r u c h s to ffe )  
w ie  A cro le in . D e r  K o h le n o x y d g e h a lt  k an n  b is  7 °/0 
s te ig e n . D ie  V e r su c h s t ie r e  (M ä u se , M e e r sc h w e in c h e n ,  
K a n in ch en ) sta r b e n  in  der A u sp u fflu ft  un ter  h e ftig en  
V e r g iftu n g se r sc h e in u n g e n . In ihrem  B lu t w a r  K o h len 
o x y d  n a c h w e isb a r . In den  v e rk eh rsre ic h e n  S tr a sse n  
k ö n n en  im m erh in  K o h len o x y d m e n g e n  v o n  0,5 %o Vor
k o m m e n . H ierd u rch , s o w ie  du rch  d ie  G e r u c h s to ffe  
k ö n n en  K o p fsc h m e r z  un d  Ü b e lk e it  le ic h t  v e ra n la ss t  
w e r d e n . E s  m u s s  d ah er  d arauf g e d r u n g e n  w e r d e n ,  
d a s s  d ie  im  S tr a ssen v er k e h r  s ic h  z e ig e n d e n , b e d e n k 
lic h e n  Ü b e ls tä n d e  m it a llen  zu  G e b o te  s te h e n d e n  M it
te ln  g e m in d e rt w e r d e n . Für e in e n  h y g ie n isc h  e in w a n d 
fr e ien  u n d  z u g le ic h  a u c h  ö k o n o m is c h  g u ten  B e tr ieb  der  
K ra ftw a g en  s in d  e in e  g u te  V e r g a su n g , g u te s  B e n z in  
u n d  r ic h tig e  S c h m ie ru n g  b e i n ich t zu  sta rk  a b g e n u tz 
tem  M o to r  u n b e d in g t  erfo rd erlich . G le ic h z e it ig  m ü s 
se n  d ie  V e r w a ltu n g sb e h ö r d e n  m it u n n a c h s ic h tlich er  
S tr e n g e  in  g e su n d h e it lic h e m  In ter esse  der S tä d te b e 
w o h n e r  g e g e n  d ie  du rch  d ie  E x p lo s io n sm o to r e n  v e r 
u r sa c h te n  b e d e n k lic h e n  Z u stä n d e  in d en  S tr a sse n  Vor
g e h e n .

D ie s e n  A u sfü h ru n g en  m a g  h ier  n o c h  h in zu g e fü g t  
w e r d e n , d a s s  a u ch  in a llen  B e tr ie b e n  u n d  M a sc h in e n 
fa b r ik e n , d ie  s ic h  m it dem  A u sp ro b ie re n  der M o to ren  
b e fa s s e n ,  b e so n d e r e  M a ssn a h m e n  zu m  S c h u tz e  der  
A rb e iter  g e g e n  d ie  E in a tm u n g  der g e su n d h e it s s c h ä d 
lic h e n  A u sp u ffg a se  erfo rd erlich  s in d . D ie s e  m ü sse n  
un ter  a llen  U m stä n d e n  an der E n ts te h u n g ss te lle  a b g e 
fa n g e n  u n d  in e in w a n d fre ier  W e is e ,  a lso  a u ch  o h n e  d ie  
A n w o h n er  z u  b e lä s t ig e n , fo r tg e fü h rt w e r d e n . F .

3 9 . Z u r  B e u r t e i l u n g  d e r  R a u c h -  u n d  
R u s s f r a g e .  V on  K re isa rzt D r . A sch er  in H am m . 
Z e itsch r . f. H y g . u . In fek tio n sk r. 1911, S . 551 . V erf. 
su c h t an  H a n d  w e iter er  S ta tis t ik e n  d ie  b e so n d e r e  
S c h ä d lic h k e it  der  S ta d tlu ft in fo lg e  ih r es  R a u ch - un d  
R u ssg e h a lte s  zu  b e w e is e n  u n d  d ie  g e g e n te i lig e  A n sich t  
G e b e c k e s  zu  w id e r le g e n  (s . M itt. 1911, N o . 4 , V , 15).

F .

A n t w o r t  a u f  v o r s t e h e n d e  E r w i d e 
r u n g .  V o n  P ro f. D r . K issk a lt. (A u s d em  h y g . Inst, 
d er  U n iv e r s itä t  B erlin , D ir ek to r  P ro f. D r . F lü g g e .)  
Z e itsc h r . f. H y g . u . Infekt. 1911, S . 5 6 5 . W e n n  w ir k 
lic h  e in e  s c h ä d ig e n d e  W irk u n g  d e s  R a u ch es  u n d  R u sse s  
in  der S ta d tlu ft v o rh a n d en  ist , g e n ü g e n  d em  V erf. d ie  
S ta tis t ik e n  A sc h e r s  d o c h  n ic h t, um  s ie  .zu b e w e is e n .

F.

40 . „ A n i o s “ . E i n  n e u e s  D e s i n f e k 
t i o n s m i t t e l .  V o n  D r. E . T o m a rk in . Z en tra lb l. 
f. B a k t. I. A b t. O r ig ., B d . 5 2  H . 1. N a c h  Z tsch r . f. 
M ed . B ea m te  1911, S . 505 . D a s  M itte l (F o rm a lin -  
p rä p a ra t) w ir d  für d ie  G r o s sd e s in fe k t io n  in S c h la c h t
h ö fe n , S ta llu n g en , E ise n b a h n w a g e n  e tc . e m p fo h le n  und  
h a t n a c h  d en  U n ter su ch u n g e n  d e s  V erf. e in e  rech t h o h e

d e s in fiz ie r e n d e  K raft. A u ch  a ls  D e so d o r a n s  ist e s  
b ra u ch b a r. B l.

S . a u ch  VI, 5 3 ;  VIII, 102, 107; IX, 38 .

VI. Dampfkessel, Motoren, maschinelle Einrichtungen usw.
53 . V e r d a m p f u n g s v e r s u c h e  a n  e i n e m

m i t  T e e r ö l f e u e r u n g e n  a u s g e r ü s t e t e n  
Z w e i f l a m m r o h r k e s s e l .  V on  O b er in g . B ü to w  
u n d  B e r g a ss . D o b b e ls te in ,  E ss e n . G lü ck a u f 1911, 
S . 8 7 1 . D a  b e i der T e er ö lfe u e r u n g  fa s t  gar  k e in e  
R a u ch en tw ick lu n g  sta ttf in d e t , dü rfte  ihre E in fü h ru n g  
in  m a n ch en  G e g e n d e n  zu  e r w ä g e n  se in , w e n n  s ic h  auch  
d ie  K o sten  e tw a s  h ö h er  S tellen  so llte n . B l.

5 4 . N e u e  P a t e n t e  a u f  d e m  G e b i e t  d e r
D a m p f k e s s e l f e u e r u n g .  S e m e ster b e r ic h t v o n  
D ip l. Ing. P ra d e l. Z tsch r . f . D a m p fk . u . M a sch b etr . 
1911, S . 3 0 5 . V erf. g ib t e in e  B e sc h r e ib u n g  n e u  p a te n 
tier ter  F eu eru n g en  für fe s te ,  g a sfö r m ig e  un d  f lü s s ig e  
B r en n sto ffe . B l.

55 . I s o l i e r u n g  v o n  D a m p f  -  u n d  W a s 
s e r r ö h r e n .  P a p ier -F a b r ik a n t 1911, S . 6 3 5 . V erf. 
e m p fieh lt , d ie  R o h re  z u e r s t  e tw a  7  m m  d ick  m it e in em  
B rei a u s  a ltem  H o lz s to ff  o d er  a lter  Z e llu lo se  u n d  W a s 
se r  zu  b e str e ic h e n . N a c h d em  d ie se r  e rs te  B e la g  tro ck en  
is t , w ir d  er ä u s se r lic h  w ie d e r  m it W a ss e r  b e n e tz t, und  
n u n  m it e in er  A u fla g e  v o n  e tw a  w ie d e ru m  7 m m  v e r 
s e h e n , d ie  nur a u s  rech t fe in em  G a n z sto ff  a u s  den  
H o llä n d ern  b e s te h t . H ierzu  e ig n e t  s ic h  auch  der F a n g 
s to ff  a u s  d en  S ch u r ich tfiltern  e tw a  in  d er  K o n sis te n z  
d e s  B u tte n s to ffe s , der d r e i-  b is  v ierm a l in tu n lich st  
d ü n n en  S c h ic h te n  auf den  erste n  B e la g  a u fg e tra g en  
w ir d . E in  B rö ck e ln  der M a sse  so ll  v o llk o m m en  a u s 
g e s c h lo s s e n  s e in . D ie  s o  iso lie r te n  R ohre, d ie  W a ss e r  
v o n  70° C . füh rten , z e ig te n  a u sse n  nur e in e n  W ä r m e 
g ra d  v o n  19° C . B l.

5 6 . A b l a s s h a h n  f ü r  D a m p f k e s s e l .  T o n -  
in d .-Z tg . 1911, S . 1125 . B e sc h r e ib u n g  e in e s  v o n  der  
F irm a P . H e r w ig  in  D ü sse ld o r f  v er tr ie b e n e n  A b la s s 
h a h n e s , b e i d em  der H ah n k ö rp er  durch e in e  an  den  
D a m p fk e s se l  a n g e s c h lo s s e n e  F r isc h d a m p fle itu n g  a n 
g e w ä rm t u n d  d ad u rch  d a s  F estb ren n en  d e s  H a h n k ü k en s  
m it all s e in e n  ü b len  F o lg e n  v erm ied en  w e rd en  kann.

B l.

5 7 . A u s  d e m  Ü b e r w a c h u n g s d i e n s t .
Z tsch r . f . D a m p fk . u . M a sc h .-B e tr . 1911. S . M itte ilu n g  
a u s  dem  2 . G esc h ä ftsb e r ic h t  d e s  D a m p fk e s s e l-Ü b e r 
w a c h u n g s v e r e in s  K öln  ü b er  s o g .  K e s se ls te in lö su n g s 
m itte l un d  A n str ic h m a sse n . B l.

5 8 . E i n e  b e a c h t e n s w e r t e  F l a m m r o h r 
e i n b e u l u n g  u n d  i h r e  U r s a c h e .  V on  D ip l.  
Ing. R u ffm an n , K o ttb u s. Z tsch r . f . D a m p fk . u . M a sc h .-  
B etr. 1911, S . 3 1 7 . D ie  G rü n d e für d ie  s ta rk e  Ü b e r 
h itz u n g  d e s  B le c h e s  und d ad u rch  v e ru rsa ch te  E in 
b e u lu n g  fa n d en  s ic h  in sta rk  ö lh a ltig em  K e s se ls te in 
a n sa tz  an den  F lam m roh ren  un d  e in er  fa lsc h e n  A n o rd 
n u n g  der S p e ise r ö h r e  im  K e s se l.  A ls  S c h u tz  g e g e n  g e 
fa h rb r in g en d e  Ö la n sa m m lu n g  im  K esse l k om m t in B e 
tra ch t:

1. D e r  E in b a u  w irk sa m er  Ö la b sc h e id er , d ie  r e g e l
m ä s s ig  n a c h g e se h e n , g ere in ig t u n d  in sta n d  g e 
se tz t  w e r d e n ;

2 . r ic h tig e  A n o rd n u n g  der S p e ise r ö h r e ;
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3. s a c h g e m ä ss e  un d  r e g e lm ä s s ig e  K esse lr e in ig u n g  in
ku rzen  Z e ita b stä n d en ;

4 . V e rw en d u n g  rein en  M in er a lö ls  a ls  Z y lin d erö l.
B l.

5 9 . E x p l o s i o n  e i n e s  D a m p f f a s s e s  i n  
e i n e r  K n o c h e n m ü h l e  u n d  A b d e c k e r e i .  
E nth ält G u ta ch ten  d e s  N o rd d . V e re in s  zur Ü b er w a c h u n g  
v o n  D a m p fk e sse ln  in A lto n a  v o m  8 . 4 . u n d  der K ö n ig 
lic h e n  T e c h n isc h e n  D e p u ta tio n  für G ew er b e  v o m  
2 9 . 5 . 11.

6 0 . T o d e s f ä l l e  b e i  e i n e r  S a u g g a s 
m o t o r a n l a g e .  Jahresber. der G e w e r b e a u fs ic h ts 
b e a m ten  im  K ö n ig re ich  W ü rtem b erg  1910  S . 61 . In 
e in er  F a b r ik  für sc h m ie d b a r e n  G u ss  w u rd en  der M a 
sc h in is t  un d  se in  H ilfsa rb e iter  du rch  d ie  g ift ig e n  G a se  
d e s  S a u g g a sm o to r s  g e tö te t . D ie  b e id e n  h a tten  am  
S a m sta g  v o r  O stern  d ie  R e in ig u n g  der v e r sc h ie d e n e n  
A p p a ra te  un d  R o h rle itu n g en , d ie  zu  d ie se r  A rb e it a u s 
e in a n d er g en o m m en  w e rd en  m u ss te n , v o r g en o m m e n .  
A m  M o n ta g  d arauf se tz te n  s ie  ihre A rb e iten  fort, w e il  
am  D ie n s ta g  der B etr ieb  w ie d e r  a u fg en o m m en  w e r d e n  
s o l l t e .  S ie  w u rd en  b e id e  in  der F rü he d e s  D ie n s ta g s  
in  d en  z ie m lic h  en g en  un d  tie fe n  K an älen , in w e lc h e n  
d ie  R o h rle itu n g en  • der A p p a ra te  ge fü h rt w u rd en , e r 
s t ic k t  a u fg e fu n d en . D ie  g e r ich tlic h e  U n ter su ch u n g  e r 
g a b  d en  m u tm a sslic h e n  H er g a n g  b e i d em  U n fa ll f o l 
g e n d e r m a s s e n : D ie  G etö te ten  h a tten  d ie  A p p a ra te  u n d  
R o h rle itu n g en  w ie d e r  z u sa m m e n g e sc h r a u b t u n d  den  
M o to r  p r o b e w e is e  in B e tr ieb  g e n o m m en , w o b e i  s ic h  
S tö r u n g en  z e ig te n  durch  A u sstr ö m e n  v o n  G a se n  an  
e in e r  u n d ich ten  F la n sc h e  der R o h rle itu n g , d ie , an  e in er  
e n g e n  S te lle  im  K anal g e le g e n , nur lie g e n d  erreich t  
w e rd en  k on n te . D er  H ilfsa rb e iter  w o llte  a lle in  d ie  U r 
sa c h e  der S tö ru n g en  b e h e b e n , s t ie g  in den  K anal, 
w u rd e  auf der R o h rle itu n g  b e w u s s t lo s  un d  er s tic k te ,  
w ä h re n d  der M a sc h in is t  im  M otorrau m  änd ern  A r
b e ite n  n a c h g in g . A ls der e rs tere  lä n g e re  Z e it  n ic h ts  
v o n  s ic h  h ören  l ie s s ,  w o l l te  le tz terer  n a ch  ihm  se h e n  
u n d  a ls  er ihn  u n ten  im  K anal l ie g e n  sa h , ihn h erv o r 
z ie h e n , w o b e i  er e b e n fa lls  du rch  E rstick en  u m s L eb en  
k am . W e n n  d ie  L uft im  K anal z u n ä c h s t u n tersu ch t  
w o r d e n  w ä r e  o d e r  w e n n  e in  S a c h v e r stä n d ig e r  d ie  A r
b e ite n  g e le ite t  un d  auf d ie  G efä h r lich k e it  der G a se  —  
d ie  d en  G etö te ten  ü b r ig e n s  b ek a n n t w a r  —  h ä tte  a u f
m erk sa m  m a ch en  k ö n n en , w ä r e  d a s  U n g lü ck  m ö g 
l ic h e r w e ise  v e rm ied en  w o r d e n . E in e  V ersä u m n is  kann  
darin  erb lick t w erd en , d a s s  b e i d em  B a u  der A n la g e  
zu m  E in s te ig e n  in den  K anal k e in e  b e so n d e r e n  E in 
r ich tu n g en  g e tro ffe n  w a ren  un d  d a s s  s ic h  d ie  A rb eiter  
b e im  E in s te ig e n  ke iner  H ilfsm itte l, L eitern  u s w . b e 
d ien ten . K an ä le  für R o h rle itu n g en  so llte n  b e i e in ig e r  
T ie f e  s o  w e it  a n g e leg t w e r d e n , d a s s  m an  n e b e n  den  
L eitu n g en  h erg eh en  u n d  b e q u em  zu  d en  e in z e ln e n  
R o h rv erb in d u n g en  g e la n g en  kan n . D ie  M eh rk o sten  der  
A n la g e  m a ch en  s ic h  durch  d ie  le ic h ter e  B e a u fs ic h tig u n g  
b e z a h lt . F .

61 . A n l a s s v o r r i c h t u n g e n  f ü r  V e r 
b r e n n u n g s m o t o r e n .  V on  S c h u ltz e . S o z . T e c h .  
1911 , S . 3 2 8 .

62 . D i e  G r o s s c h e  S e c u r i t a s - A u s -  
s t a n z m a s c h i n e .  E rfin der H . C . G ro s , L e ip z ig ,  
E lis e n s tr a s se  43 . S o z . T e c h . 1911, S . 345 .

S . a u ch  V , 3 8 ;  VIII, 104, 109; IX, 39 .

VII. Sanitäre Betriebseinrichtungen. Ausrüstung des 
Arbeiters.

2 3 . D e r  M i l c h a u s s c h a n k  i n  F a b r i k e n  
u n d W e r k s t ä t t e n .  S o z . P ra x . 1911 N o . 4 6 , S . 1452 . 
Je k ü rzer A r b e itsz e it  un d  P a u se n  b e i g le ic h  b le ib e n d e r  
L e is tu n g  w e rd en , d e s to  m ehr W ert is t  a u f g u te  E r
näh ru n g  w ä h re n d  der A r b e itsp a u se n  z u  le g e n . A ls  
b il l ig s te s ,  n a h rh a fte s te s  u n d  e r fr is c h e n d s te s  L e b e n s 
m itte l rühm t P ro f. K am p, B o n n , d i e  M  i 1 c h. A .

VIII. Bergbau, Metallgewinnung und Metallverarbeitung.
102. V e r f a h r e n  z u r  U n s c h ä d l i c h 

m a c h u n g  d e s  i n  K o h l e n b e r g w e r k e n  o d e r  
ä n d e r n  R ä u m e n  s c h w e b e n d e n  S t a u b e s  
m i t t e l s  S a l z l ö s u n g e n .  D . R . P . 5  d 2 3 4  5 0 7  
v o m  9. F eb ru ar  1909 . G eb r. K örting , A . G . in  L in d en
b. H a n n o v er . B l.

103. D a s  A b t e u f e n  d e r  W e s t f a l e n 
s c h ä c h t e  b e i  A h l e n .  V on  G en era ld irek to r  
M o rsb a c h , K gl. B erg w er k sd ire k to r  a . D . ,  D o r tm u n d . 
G lü ck a u f 1911, S . 8 0 9 . V erf. b e r ic h te t ü b er  d ie  b e i  
d em  A b teu fen  der W e s tfa le n sc h ä c h te  b e i A h len  g e 
sa m m e lte n  E rfa h ru n gen . D e r  B erich t e n th ä lt m a n c h e s  
In ter essa n te  ü b er  d en  U n fa llsc h u tz  in B e rg b a u b e tr ie b e n .

B l.
104. E i n  n e u e r  S e i t e n k i p p e r  f ü r  F ö r 

d e r w a g e n .  G lü ck a u f 1911, S . 8 3 9 . B e sc h r e ib u n g  
d e s  K ip p ers m it 3  A b b . D ie  V o rrich tu n g  so l l  den  A r
b e iter n  d a s  S tü rzen  un d  E n tleeren  der B e r g e w a g e n  in  
A b b a u b e tr ieb en  er le ich tern . B l.

105. D i e  E n t w i c k e l u n g  d e r  o b e r 
s c h l e s i s c h e n  Z i n k i n d u s t r i e  in te ch n isc h e r ,  
w ir tsch a ftlic h e r  u n d  g e su n d h e itlic h e r  H in s ich t . V o n  
Fr. K rantz, G ew er b e ra t in  O p p eln . M it 7  lith o g r . 
T a fe ln  in  F o lio . K a tto w itz  O .- S . ,  G eb rü d er  B ö h m . 
V erf. g ib t  im  v o r lie g e n d e n  B u c h e  un ter  B e n u tz u n g  v o n  
b e h ö r d lich em  M a ter ia l e in  u m fa s se n d e s  B ild  der E n t
w ic k e lu n g  der o b e r sc h le s is c h e n  Z in k in d u str ie  v o m  A n 
fa n g  ih res  e tw a  h u n d ertjä h r ig en  B e s te h e n s .  In dem  
erste n  T e il  b e sc h ä ft ig t  er s ic h  m it der te c h n isc h e n  un d  
w ir tsc h a ft lic h e n  E n tw ic k e lu n g  d ie se r  In d u str ie . B e r e its  
a u s  der w o h lg e lu n g e n e n , tre fflich en  S c h ild e ru n g  d e s  
te c h n isc h e n  E n tw ic k e lu n g sg a n g e s  der Z in k h ü tte n in 
d u str ie  w ir d  d em  G ew e r b e h y g ie n ik e r  der E r fo lg  d er  
A r b e iter sc h u tz b e str eb u n g en  a u f d ie se m  G e b ie te  k lar. 
Er tr itt n a tü rlich  n o c h  d e u tlich er  h erv o r , w e n n  w ir  u n s  
m it d em  S tu d iu m  d e s  z w e ite n  T e ile s ,  d en  S c h ä d ig u n g e n  
d u rch  d en  Z in k h ü tte n b etr ieb , b e fa s s e n . W ä h r e n d  in  
d en  erste n  J ah rzeh n ten  Z in k h ü tten ra u ch , H a ld e n g a se  
u n d  H a ld en sta u b  un d  v o r  a llem  der A u str itt der s c h w e f 
l ig sa u r en  R ö s tg a se  d er  N a c h b a rsch a ft  zu m  V erd erb en  
g e r e ic h te n , tra ten  d ie s e  K la g en  du rch  d ie  v o r te ilh a fte  
U m w a n d lu n g  der b e tr ie b s te c h n isc h e n  E in r ich tu n g en , 
s o w ie  durch  w e itg r e ife n d e  b e h ö r d lich e  A n o rd n u n g e n  
im m er m ehr in  d en  H in terg ru n d . U n d  w ie  der  A n 
w o h n e r sc h u tz , k o n n te  a u ch  der A r b e iter sc h u tz  v o n  
S tu fe  zu  S tu fe  e n tw ic k e lt  un d  d a s  g e sa m te  N iv e a u  der  
o b e r sc h le s is c h e n  H ü tte n b e v ö lk e ru n g  d u rch  g e e ig n e te  
S c h u tz m a ssn a h m e n  in erfreu lich er  W e is e  g e h o b e n  w e r 
d en . Ü b e r a u s  tra u r ig e  W o h n u n g sv e r h ä ltn is se , der  
A lk o h o l un d  e in  kaum  n o c h  a n zu tre ffen d er  sitt lic h e r  
T ie fs ta n d  der Z in k h ü tten a rb e iter  w a r en  e b e n so  zu  b e 
k ä m p fen  w ie  d ie  S c h ä d ig u n g e n , d e n e n  d ie  A rb e iter  im  
B e tr ieb e  s e lb s t  a u s g e s e tz t  w a ren . H ier  w a r  d ie  A rb e it
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in  u n h y g ie n isc h e n , m it u n d u rch d rin g lich em  R a u ch  und  
S ta u b  erfü llten  A rb e itsrä u m en  zu  le is te n . K ra n k h eits
e r sch e in u n g e n  der A tm u n g sa r g a n e , M a g e n - u n d  D a r m 
katarrh e , r h e u m a tisc h e  E r sc h e in u n g en  u n d  za h lre ich e  
B le iv e r g iftu n g sfä lle , darun ter s o lc h e  s c h w e r s te r  Art, 
w a r e n  d ie  F o lg e n  so lc h e r  Z u stä n d e . S ie  b o te n  u n a b -  
lä s s l ic h  B e h ö r d e n , Ä rzten  u n d  w o h lm e in e n d e n  A r b e it
g e b e rn  A n la s s  zur N a c h fo r sc h u n g  un d  zu  A b h ilfe m a ss 
n a h m en . A lle  V o r sc h lä g e  v e rd ic h te ten  s ic h  s c h lie s s l ic h  
zu  der B u n d e sr a tsb ek a n n tm a c h u n g  v o m  6 . F eb r. 1900, 
d eren  e in sc h n e id e n d e  W irk u n g en  e n d lich  zu  dem  b e 
d e u te n d ste n  E r fo lg  in  der A b w eh r  der G e s u n d h e its 
g e fa h r en  fü h rten . D ie s e  V ero rd n u n g  fü h rte  a u ch  d ah in , 
d a s s  d ie  G e su n d h e its sc h ä d ig u n g e n  du rch  d en  Z in k 
h ü tten b e tr ie b  im  G e g e n sa tz  zu  den  v o r a u s la u fe n d e n  
Z e ite n  s ta t is t is c h  e r fa ss t  un d  r ich tig er  erk annt w e rd en  
k o n n ten . N a c h  zeh n jä h r ig er  A n w e n d u n g  der V e ro r d 
n u n g  w a r en  n ich t nur w e se n t l ic h e  B e sse r u n g e n  der  
G e s u n d h e itsv e r h ä ltn is se , so n d e rn  a u ch  e in  A n ste ig e n  
d e s  L e b e n sa lte r s  der im  H ü tte n b e tr ie b e  b e sc h ä ft ig te n  
P e r so n e n  fe s tz u s te lle n . D ie  u n g em e in  in te re ssa n ten  
A u sfü h ru n g en  d e s  V erf. m ü sse n  g e le s e n  w e rd en , d e s 
ha lb  w ir d  s e in  a n r e g en d  und ü b e r z e u g e n d  g e sc h r ie b e n e s  
B u c h  w e ite s te n  K re isen  em p fo h le n . F .

106. D e r  D r e h r o s t -  u n d  D r e h m a n t e l 
G a s e r z e u g e r .  B auart K ü p p ers, D r .-In g . M ard u s  
in  P e in e . S ta h l u n d  E ise n  1911 N o . 16. D u rch  A b 
b ild u n g  er lä u ter te  B e sc h r e ib u n g . D ie  V o r te ile  der  
D r e h r o s te , d u rch  d ie  d a s  lä s t ig e , un ter  U m stä n d e n  auch  
g e fä h r lic h e  A b sc h la c k e n  v o n  H a n d  en tb eh r lich  w ird , 
k ö n n en  a ls  b ek a n n t g e lte n . A .

107. I n t .  H y g .  A u s s t .  D r e s d e n  1911.
II. D i e  B e k ä m p f u n g  d e r  S t a u b g e f a h r  i n  
B e t r i e b e n  d e r  M e t a l l b e a r b e i t u n g .  V on  
Ing. S c h e te lic h , G e w e r b e in sp e k t io n s -A s s .  D r e sd e n . S o z .  
T e c h . 1911, S . 3 2 1 . M it A b b .

108. G i e s s e r e i b e l e u c h t u n g .  G ie s s e r e i-  
z e itu n g  1911 N o . 16 S . 5 10 . D er  A u fsa tz  h eb t d ie  V o r 
z ü g e  der C o o p e r -H e w itt -Q u e c k s ilb e r d a m p fla m p e  a ls  
e in er  id e a le n  L ich tq u e lle  zur B e le u c h tu n g  v o n  B e tr ieb en  
der G r o sse is e n in d u str ie , b e so n d e r s  v o n  G ie ss e r e ie n  
h ervor. D ie s e  b e s te h e n  in e in er  g r o s se n  G le ic h m ä ss ig -  
k e it  d e s  L ich te s , sp a rsa m em  S tro m v erb ra u ch  (0 ,3 8  W a tt  
pro  K erze ) u n d  d er  U n em p fin d lich k e it  d e s  M e c h a n is 
m u s  g e g en ü b e r  R a u ch , R u ss  u n d  S ta u b . D ie s e  V o r 
z ü g e  h a b en  der L a m p e in a m er ik a n isch en  B e tr ieb en  
b e r e it s  e in  g r o s s e s  G eb ie t ero b er t, b e so n d e r s  in der  
s ic h  d en  E ise n k o n str u k tio n en , T r a n sm iss io n e n  u s w . a n 
p a s s e n d e n  R ö h ren form . In D e u ts c h la n d  hat s ic h  d ie  
L a m p e b ish er  ih r es  fa h len , b la u g rü n lich en  L ich tes  w e g e n  
nur w e n ig  e in g efü h r t. In d e sse n  so ll  p h y s io lo g is c h  
n a c h w e isb a r  s e in ,  d a s s  g era d e  d ie  ro ten  S tra h len , auf 
d eren  F eh len  d ie  L ich tfa rb e  der Q u e c k s ilb e r d a m p f
la m p e  zu rü ck zu fü h ren  ist, d a s  A u g e  am  m e is te n  e r 
m ü d en , w ä h re n d  d ie  b la u en  u n d  grü n en  S tra h len  gut  
v e r tr a g en  w e rd en . Im ü b rig en  lä s s t  s ic h  d ie se r  M an g e l  
m it H ilfe  e in ig e r  G lü h la m p en  o d e r  du rch  d en  C o o p er  
H e w itts c h e n  F lu o re sz en zr e fle k to r  m ild ern . S c h .

109. G e f ä h r l i c h e  S c h u t z v o r r i c h t u n 
g e n  (a n  S ta n ze n  u n d  P r e s s e n ) . V on  M a x  B eck m a n n .  
S o z . T e c h . 1911 , S . 3 4 6 .

IX. Industrie der Steine und Erden.
3 5 . B e i t r a g  z u r  L ö s u n g  d e r  B l e i f r a g e .  

V o n  D r . W  P u k a ll. S p re c h s . 1911, N o . 27 , 28 , 29 . D er

A u fsa tz  b e sc h ä ft ig t  s ic h  v o r n eh m lich  m it der A rb e it v o n  
D r. K. B e ck , D r . L ö w e  un d  D r. S teg m ü ller  „Z ur K en n t
n is  der b le ih a ltig e n  G la su ren  un d  deren  B le ia b g a b e  an  
sa u re  F lü ss ig k e ite n “ , B d . XXXIII, H eft 2  der A rb e iten
a. d . K a iser l. G esu n d h e itsa m t. V erf. ü b t h ieran  t e i l 
w e is  sc h a r fe  K ritik  u n d  s te llt  s e in e  E rfahrungen  un d  
B e o b a c h tu n g en  in der P r a x is  g e g en ü b e r . M an  w ir d  
ihm  v ie lfa c h  b e ip flic h te n , w e n n  er im  V erla u fe  se in er  
A b h a n d lu n g  s a g t :  „ G er a d e  g e g en ü b e r  d ie se r  A b h a n d 
lu n g  m u s s  d ie  v o n  m ir se in e r z e it  g e ä u ss e r te  F o rd eru n g  
n a ch  e n d lich er  A b sta n d n a h m e  v o n  der rein  a k a d em i
sc h e n  B eh a n d lu n g  w ir tsch a ftlic h e r  F ragen  o h n e  o d er  
o h n e  h in re ic h e n d e  K en n tn is  der ta tsä c h lich  w irk sa m en  
F ak to ren  lau ter  d en n  je  erh o b en  w erd en , zu m a l w e n n  
auf d ie  U n te r su c h u n g se r g e b n isse  e v en tu e ll t ie f e in 
sc h n e id e n d e  g e s e tz l ic h e  M a ssn a h m en  a u fg eb a u t w e r 
d en  so lle n . M an  w ir d  d era rtig e  F ragen  o h n e  Z w e ife l  
a u ch  w e it  le ic h ter  der L ö su n g  zu zu fü h ren  v e rm ö g en , 
w e n n  e n d lich  d a v o n  a b g e se h e n  w ird , d ie  A rb e iten  a n 
derer, n a m en tlich  S a c h v e r stä n d ig e r , in  ihren  A n sich ten  
aber  v ie lle ic h t  a b w e ic h e n d e r  F o rsch er  g e r in g sc h ä tz ig  
zu  b e h a n d e ln  o d er  e in fa ch  a ls  u n b eq u em  b e is e ite  zu  
s c h ie b e n . E s  w ir d  v ie lm eh r  P flich t se in , a u ch  d ie se  
e in er  so r g fä lt ig e n  P rü fu n g  zu  u n terz ieh en  un d  s ie  ers t  
dan n  —  un d  erst dan n  m it R ech t —  zu  v erw er fen , 
w e n n  s ie  d ie se  n ich t b e s te h e n .“  F.

36 . Ä r z t l i c h e  Ü b e r w a c h u n g  d e r  B l e i 
b e t r i e b e  F r a n k r e i c h s .  K era m isch e  R u n d 
sc h a u  1911, S . 3 2 0 . D u rch  e in en  E r la ss d e s  fr a n z ö 
s is c h e n  A r b e itsm in is te r s  w ir d  e in e  ä rz tlich e  Ü b e r 
w a c h u n g  d er jen ig en  B e tr ieb e  e in g efü h rt, in  d en en  d ie  
A rb eiter  der G efah r  e in er  B leierk ra n k u n g  a u s g e s e tz t  
s in d . Z u d en  B e tr ieb en  g e h ö r en : E rzeu g u n g  u n d  V e r 
a rb e itu n g  v o n  K rista llg la s , H erste llu n g  un d  V e r w e n d u n g  
v o n  b le ih a lt ig e m  E m a il, T ö p fe r w a re n e r ze u g u n g , P o r 
z e l la n -  u n d  ■Steingutm alerei, k era m isch e  C h ro m o lith o 
g ra p h ie . Für d ie  Ü b e r w a c h u n g  der A rb eiter  durch  den  
A rzt s in d  b e so n d e r e  V o rsch r iften  er la ssen . B l.

37 . D i e  P o r t l a n d z e m e n t f a b r i k  B e l a -  
p ä t f a l v a .  V o n  Z iv ilin g . Karl N a sk e . T o n in d u s tr ie -  
Z tg . 1911, S . 8 0 5 . D ie  F a b r ik a tio n  d e s  Z e m en tes  is t  in  
d ie se r  F ab rik  au f d a s  D ick sch la m m v erfa h ren  g eg rü n d et. 
K a lk ste in  un d  T o n  w e r d e n  in z w e i a u s  je  e in em  S te in 
b rech er , K a sk a d en s ilo , N a s s k u g e l-  und N a ssro h rm ü h le  
m it S te in se p a r a to r  z u sa m m e n g e se tz te n  S y s te m e n  —  
o h n e  je g lic h e  W ie g e v o r r ic h tu n g  —  in e in en  d ic k flü s 
s ig e n  S ch la m m  m it e tw a  3 5  v . H . W a sse r g e h a lt  v e r 
w a n d e lt . D ie s e r  S ch la m m  w ir d  in 3  R ü h rw erk en , d ie  
z u g le ic h  a ls  V orra t- u n d  A u sg le ic h b e h ä lte r  d ien en , zu  
e in er  g le ic h m ä ss ig  z u sa m m e n g e se tz te n  M a sse  v o n  
g r ö sse r  F e in h e it  verrührt. D er  k o n tro llier te , fe r t ig e  
S ch la m m  w ir d  durch  z w e i P u m p en  in e in en  B eh ä lter  
ü b er  den  b e id e n  D r eh ö fen  ged rü ck t, v o n  d em  er le tz 
teren  zu lä u ft. D e r  fe r t ig  g e b ra n n te  K linker w ir d  n o ch  
in den  K üh ltrom m eln  a b g e b r a u st und m itte ls t  T o r p e d o 
rin n e , B e ch er w e rk  un d  z w e i G urtförd erern  m it v e r 
sc h ie b b a r e n  A b w u r fw a g e n  in der K link erha lle  v er te ilt , 
um  n a ch  er fo lg ter  A b la g eru n g  unter e n tsp rech en d em  
G ip sz u s a tz  der V erm a h lu n g  in  K ugelrohrm üh len  m it  
W in d sich ter n  zu g efü h rt zu  w erd en . D a s  se lb s t tä t ig  
a b g e w o g e n e  Z em en tm eh l w ir d  in d a s S p e ic h e r g e b ä u d e  
h in ü b e r g esc h n ec k t u n d  v o n  e in er  z w e ite n  S c h n e c k e  in  
d ie  v e r sc h ie d e n e n  K am m ern g eb ra ch t, d ie  m it A b z u g s 
v o rr ich tu n g en  u n d  F ö rd er sc h n ec k e n  zur m e ch a n isc h e n
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E n tleeru n g  v e r se h e n  s in d . D ie  A u sr ü stu n g  der V er 
la d e h a lle  b e s te h t  a u s  3  P a c k s ilo s  m it e b e n so v ie l  s e lb s t 
tä t ig en  d o p p e lte n  S a c k w a g e n  und a u s  e in em  S c h ü tte l
w e rk  für d ie  R e in ig u n g  der g eb r a u c h te n  S ä c k e . D ie  
g a n z e  A n la g e  is t  nur in der K lin k erm ü h le  m it S ta u b 
filte ra n la g en  a u sg e r ü s te t;  d ie  ü b r ig en  S ta t io n e n  a r b e i
ten  o h n e  n e n n e n sw e r te  S ta u b e n tw ic k e lu n g . D er  B au  
der A n la g e  is t  n a ch  d en  P lä n en  der F irm a A m m e, G ie -  
s e c k e  & K o n eg en  A .-G . in B r a u n sc h w e ig  a u sg efü h r t,  
d ie  a u ch  d ie  g e sa m te  S p ez ia le in r ic h tu n g  an  M ü h len , 
Ö fen , F ö rd erv o rr ich tu n g en  un d  T r ie b w e r k e n  lie fer te .

B l.
38 . V o r b i l d l i c h e  E n t s t a u b u n g  e i n e r

Z e m e n t f a b r i k .  Z em en t u. B e to n  1911, S . 2 7 9 . 
E in g e h e n d e  B e sc h r e ib u n g  der in  der N ie d e r s c h le s is c h e n  
P o rtla n d -Z em e n tfa b r ik  A k t .-G e s . N eu k irch  a. K a tzb a ch  
e in g er ich te te n  un d  auf der D r esd e n e r  A u ss te llu n g  in  
M o d e ll und Z e ic h n u n g  v o rg efü h r ten  E n ts ta u b u n g sa n 
la g e . B l.

39 . H ü t w o h l s c h e  E x z e n t e r p r e s s e  f ü r
S c h a m o t t e s t e i n e .  T o n in d .-Z tg . 1911, S . 9 95 . 
U m  g e g e n  U n fä lle  g e s ich er t zu  s e in , is t  d ie  P r e s s e  s o  
g e b a u t, d a s s  der F o rm k a sten d e ck e l n a ch  der P r e ss u n g  
nur z w a n g lä u fig  g e h o b e n  w ir d  un d  w ä h re n d  d e s  A b 
h e b e n s  d e s  P r e s s lin g s  und  der F ü llu n g  der F orm , v o m  
T r ie b w e r k  a u sg erü ck t, g e ö ffn e t  s te h e n  b le ib t . D er  
D e c k e l w ird  m it der H and g e s c h lo s s e n  un d  d ad u rch  
w ie d e r  m it dem  T r ie b w er k  in V erb in d u n g  g e b r a ch t,  
w ä h ren d  der P r e ss u n g  fe s tg e h a lte n  u n d  se lb s t tä t ig  n a ch  
der P r e ssu n g  w ie d e r  g e ö ffn e t . A u f der b e ig e g e b e n e n  
A b b ild u n g  feh lt im  ü b rig en  e in e  V erk le id u n g  der Z a h n 
räder. D ie  P r e s s e  w ird  v o n  A . H ü tw o h l in B en d o rf
a. Rh. g e lie fe r t. B l.

40 . H ä r t e k e s s e l e x p l o s i o n  i n  e i n e r
K a l k s a n d s t e i n f a b r i k .  T o n i n d . - Z t g .  1911, 
S . 1137. K urze M itte ilu n g  üb er  d ie  E x p lo s io n  e in e s  
H ä r te k e sse ls  v o n  16 m  L ä n g e  u n d  4  m  H ö h e  in  den  
H a rtste in w er k e n  v o n  W u lf .u n d  S ta v e n o w  in H in sc h e n -  
fe ld e  b . H a m b u rg , w o b e i  fü n f M en sc h e n  u m k am en . 
U r sa c h e  is t  z . Z . u n b ek a n n t. B l.

S . a u ch  V , 37 .

X. Chemische Industrie, Sprengstoffindustrie, Gas
erzeugung, Seifen, Fette, Öle usw.

5 8 . S c h ä d i g u n g e n  d u r c h  c h e m i s c h e  
S t o f f e .  J. B . der G ro ssh . H e s s . G e w e r b e in sp e k 
tio n en  für 1910, S . 90 . N a c h s te h e n d e  E rkranku ngen , 
d ie  m it der B e tr ieb se ig e n a r t in  V erb in d u n g  s te h e n , s in d  
a ls  U n fä lle  g e m e ld e t  w o r d e n :

D re i F ä lle  v o n  S c h w in d e l, K o p fw e h  u n d  s o n s t ig e n  
V erg iftu n g se rsch e in u n g e n  durch  E in w irk u n g  v o n  
S c h w e fe lw a ss e r s to f f ,  A m yln itrat un d  dem  S ta u b  e in e s  
A lk a lo id s .

A cht F ä lle  v o n  E rkranku ngen  der A tm u n g so r g a n e  
u n d  der S c h le im h ä u te  b e i der B e sc h ä ft ig u n g  m it C h lo r -,  
A r se n ik -S c h w e fe lsä u r e , T o lu o lp h o sg e n -D ä m p fe n  und  
S ta u b  v o m  ch ro m sa u ren  E ise n o x y d .

A cht F ä lle  v o n  E k zem en  d u rch  d ie  E in w irk u n g  v o n  
K a lz iu m h y d ro x y d , a m e isen sa u r e m  E ise n , P h e n y lh y 
d ro x y la m in , M utterk orn extrak t, sa lz sa u r e m  M orp h iu m , 
e in er  A n ilin fa rb e  u n d  e in er  D r o g e .

A c h tu n d zw a n z ig  F ä lle  v o n  V erä tzu n g  u n d  E n t
zü n d u n g  d e s  A u g e s  durch a n o r g a n isc h e  u n d  o r g a n isc h e  
S ä u ren , durch  A lk a lien  un d  P o ta sc h e , d u rch  B r o m 
d ä m p fe  und C h lo rjo d , durch S ilb e r -  und W ism u th -

n itrat, durch  K a rb o lin eu m , du rch  A lk a lo id -  u n d  D r o g e n 
s ta u b .

D r e iz eh n  F ä lle  v o n  V erä tzu n g  d er  H a u t durch  
a n o r g a n isc h e  S ä u ren , d u rch  A lk a lien , S o d a , a r se n 
sa u r e s  N a tr iu m , K a liu m p erm a n g a n a t, P h o sp h o r , B rom , 
P y r o g a llu ssä u r e  u n d  e in  A lk o lo id . F .

5 9 . E i n  n e u e r  n i c h t  s t a u b e n d e r  C h l o r 
k a l k f a s s e n t l e e r e r .  V on  G ew . A s s .  W . G ä rtt-  
ner, S tu ttg a rt. S o z . T e c h . 1911, S . 345 .

60 . E x p l o s i o n  i m  K a l k s t i c k s t o f f w e r k
i n  T r o s t b e r g .  Z tsch r . d . B a y er . R ev . V er. 1911, 
S . 132. K urze M itte ilu n g  ü b er  d ie  E x p lo s io n , b e i der  
1 P e r so n  g e tö te t  u n d  8  t e i lw e is e  sc h w e r  v e r le tz t  w u r 
d en . D ie  U r sa c h e  is t  n op h  u n b ek a n n t. B l.

61 . E x p l o s i o n e n  u n d  B r ä n d e  i n  d e r  
S p r e n g s t o f f i n d u s t r i e  i m  J a h r e  1910 . D ie  
vor  k u rzem  im  M in is ter iu m  für H a n d el u n d  G e w e r b e  
b e a r b e ite te  „ Z u sa m m en ste llu n g  der E x p lo s io n e n  und  
B rä n d e  s o w ie  ihrer U r sa c h e n  in  der S p r e n g s to ff in d u str ie  
im  Jahre 19 1 0 “ rech tfer tig t w e g e n  ihrer z . T . für den  
A r b e iter - u n d  A n w o h n e r sc h u tz  w ic h t ig e n  A n g a b e n  
e in en  ku rzen  A u sz u g  an  d ie se r  S te lle . V o r a u sg e sc h ic k t  
se i  e in e  ta b e lla r isc h e  Ü b er s ic h t üb er  d ie  Z a h l, W irk u n 
g e n  un d  U r sa c h e n  d er  E x p lo s io n e n  u n d  B r ä n d e :

Zahl der F älle , in  denen die
A rt des Zahl der Zahl der U rsache

Unglücks betroffenen einwand nur zu un
frei festzu verm uten bekannt

G etöteten Verletzten stellen  war w ar blieb

Explosio
nen 28 13 40 7 13 8

Brände 8 — 3 1 5 2

Im e in z e ln e n  is t  h ierzu  fo lg e n d e s  zu  b e m e rk en :
a )  E  x  p  1 o  s  i o  n  e  n . ln  drei F ä lle n  w a r  d ie  E x 

p lo s io n  a u f B litz sc h la g  zu rü ck zu fü h ren . In z w e i  d ie se r  
F ä lle  g a b e n  d ie  E x p lo s io n e n  V e ra n la ssu n g , b e i der  
W ied er er r ic h tu n g  d er  A n la g e n  z u n ä c h s t u n d  a u f W id e r 
ruf v o n  der A n o rd n u n g  der  v o r h a n d en  g e w e s e n e n  
F a ra d a y sc h e n  N e tz e  (M in is te r ia le r la ss  v o m  13. N o v e m 
b er  1906 , H . M . BL S . 3 7 8 )  A b sta n d  zu  n eh m en  un d  
an  ihrer S te l le  a ls  B litz sc h u tz a n la g e  h o h e  A u ffa n g 
sta n g e n  zu  err ich ten . F ern er  w u rd e  d ie  A n sa m m lu n g  
v o n  M e ta llm a sse n  m ö g lic h s t  v e rm ied en  u n d  a lle  M e ta ll
t e i le  un d  - le itu n g e n  g e e r d e t . D e r  d r itte  d u rch  B litz 
s c h la g  zur E x p lo s io n  g e b r a c h te  B e tr ieb  w u r d e  d a u ern d  
e in g e s te l lt .  O b  a u ch  d ie se r  B etr ieb  m it e in er  B l itz 
sc h u tz a n la g e  a u sg e r ü s te t  w a r , g ib t d ie  Z u sa m m e n ste l
lu n g  n ich t an.

In z w e i w e ite r e n  F ä llen , d ie  s ic h  zu  v e r sc h ie d e n e n  
Z e ite n  in d e m se lb e n  B e tr ieb  e re ig n e te n , e x p lo d ie r te  e in  
Z ü n d h ü tch en  e in er  F la u b e rtsch ro tp a tro n e  d a d u rch , d a s s  
d ie  A rb e iter in  b e im  E in fü h ren  d e s  Z ü n d sa tz  u n d  P u l
ver  b e d e c k e n d e n  P a p p b lä ttc h e n s  m it der zu m  E in 
füh ren  d ie n e n d en  d ü n n en  N a d e l in fo lg e  A u sg le ite n s  der  
H a n d  B lä ttch en  un d  P u lv er  d u r c h s tle s s  u n d  d en  Z ü n d 
sa tz  zur E x p lo s io n  b r a c h te . A n S te l le  der d ü nn en  
N a d e ln  w e rd en  je tz t  d ic k e  S t ifte  m it k u rzer S p itz e , d ie  
n ich t b is  zum  Z ü n d h ü tch en  e in d r in g en  k ö n n en , v e r 
w e n d e t . A u sse r d e m  w ir d  d ie  A rb eit un ter  e in er  G la s 
p la tte  v o r g en o m m e n .

R e ib u n g  v o n  K n a llq u e ck silb e r  w a r  d ie  U r sa c h e  d er  
E x p lo s io n  in  e in em  F a ll, in  dem  e in  A rb e iter  e in  K ä st
ch en  m it e tw a  5 0  g  Z ü n d sa tz  fa llen  l ie s s  un d  durch  
e in e  F u ss b e w e g u n g  b e im  B ü ck en  d ie  R e ib u n g  h ervorrief.
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A u f e in e  g r o b e  F a h r lä ss ig k e it  is t  der s ie b e n te  F a ll, b e i  
d e m  d ie  U r sa c h e  z w e ife ls fr e i  f e s tg e s te l lt  w u rd e , z u rü ck 
zu fü h ren . E in  m it d em  F ü llen  v o n  P a p ier h ü lsen  v o n  4  m m  
D u rc h m e sser  m it e in em  G e m isc h  v o n  S c h w a rz p u lv e r , 
M eh l un d  H o lz k o h le  b e sc h ä ft ig te r  ju g en d lich er  A rb eiter  
v e r lo r  in  der P a u se  d en  zu m  F ü llen  b e n u tz te n  M e s s in g 
s ta b  u n d  b e n u tz te  dan n  b e i W ied er a u fn a h m e  der A r
b e it  e in en  s ic h  e ig e n m ä c h tig  b e sc h a ffte n  E ise n s ta b .  
D ie  R e ib u n g  v o n  E ise n  au f S c h w a r z p u lv e r  h a tte  d ie  
E x p lo s io n  e in er  H ü lse  und  e in er  g r ö sse r e n  M en g e  d e s  
G e m isc h e s  zur F o lg e . J u g e n d lic h e  P e r so n e n  so lle n  
k ü n ftig  b e i d era rtig en  A rb e iten  n ich t m ehr v e r w e n d e t  
w erd en .

In d en  d re izeh n  F ä llen , in  d en en  d ie  U r sa c h e  der  
E x p lo s io n  n ich t m it S ic h e rh e it  hat fe s tg e s te l lt  w e rd en  
k ö n n e n , w e r d e n  z . T . U n a ch tsa m k e it  o d e r  F a h r lä s s ig 
k e it  der A rb e iter , z . T . a u ch  u n z w e c k m ä s s ig e  B e tr ie b s 
e in r ic h tu n g en  o d er  A rb e itsv er fa h ren  (a ls  v erm u tlich e  
U r sa c h e  a n g e g e b e n . In b e z u g  auf d ie  F o lg e n  d er  E x 
p lo s io n  w ir d  in z w e i F ä llen  h e r v o rg e h o b en , d a s s  s ic h  
d ie  n a ch  d em  A u sb la se sy s te m , e rb a u ten  B e tr ieb srä u m e  
v o llk o m m en  b e w ä h r t  h a b en .

U n ter  d en  E x p lo s io n e n  m it u n b ek a n n ter  U r sa c h e  
i s t 'e in  F all b e m e rk en sw e r t , in d em  d ie  n a c h  §  16 G .O . 
er fo r d e r lich e  G en eh m ig u n g  zur H er ste llu n g  v o n  K n all
k o rk en  n ich t e in g e h o lt  w o r d e n  w a r . D ie  Z ü n d m a sse  
der K ork en  b e s ta n d  a u s ch lo rsa u rem  K ali, am orphem  
P h o sp h o r  u n d  e in em  B in d em itte l. D ie  W ied er a u fn a h m e  
d e s  B e tr ie b e s  w u rd e  p o liz e i lic h  verh in d ert.

b )  B  r ä  n d e . In e in em  F all is t  der B ran d  durch  
g r o b e  U n v o r s ic h tig k e it  e n ts ta n d e n . E s  h a n d e lt s ic h  
um  e in e  H eim a rb e iter in  (d ie  E h efrau  e in e s  F eu er 
w e r k e r e ia r b e ite r s ) ,  d ie  in ihrer W o h n u n g  m it der H er 
s te l lu n g  v o n  K n a llfrö sch en  b e sc h ä ft ig t  w a r . B e im  A n 
z ü n d e n  d er  L a m p e f lo g  e in  F u n k en  v o m  Z ü n d h o lz  in  
d ie  a u f d em  T is c h  s te h e n d e  m it S ta u b p u lv er  g e fü llte  
S c h a c h te l,  d a s  d ad u rch  a u ffla m m te. D er  A rb e itg eb er  
d er  H eim a rb e ite r in  w u rd e  v e r a n la s s t ,  v o n  der H a u s
a rb e it A b sta n d  z u  n eh m en .

D ie  B rä n d e  h a b en  d u rc h w eg  nur g e r in g e n  M a ter ia l
sc h a d e n  v eru rsa ch t un d  v e r h ä ltn ism ä ss ig  u n b e d e u te n d e  
V e r le tzu n g e n  v o n  A rb e itern  zur F o lg e  g e h a b t. A ls  U r 
sa c h e  w ir d  in drei F ä llen  d a s  V o r h a n d e n se in  e in e s  
F re m d k ö rp er s  (im  P u lv e r sa tz , in  e in er  P u lv er sc h n u r ,  
b e z w . in  der A b fa llsä u re  e in er  N itr o to lu o lfa b r ik ) a ls  
m ö g lic h e  U r sa c h e  a n g e g e b e n .

D ie  Z e rs tö ru n g  e in er  D in itr o to lu o lm e la sse b u d e ,  
d eren  U r sa c h e  n ich t fe s tg e s te l lt  w e r d e n  k o n n te , füh rte  
z u  w e se n t lic h e n  B e tr ieb sä n d e ru n g e n . (V e rw en d u n g  
v o n  rein em  D in itr o to lu o l o d e r  T r in itr o to lu o l an  S te lle  
e in e s  G e m isc h e s  b e id e r , B e n u tz u n g  v o n  h e is se m  W a s 
se r  an  S te lle  v o n  D a m p f zu m  S c h m e lz e n  d e s  G e 
m is c h e s  u s w .)  S ch .

6 2 . Ü b e r  d i e  E x p l o s i o n  a u f  d e r  D y n a 
m i t f a b r i k  W ü r g e n d o r f  am  12. Juli 1911 w ird  
der  Z e itsch r . f. d . g e sa m te  S c h ie s s -  u . S p r e n g s to ff 
w e s .  —  1911, S . 3 3 7  —  m itg e te ilt , d ie  V erm u tu n g , d ie  
am  m e is te n  A n sp ru ch  auf R ic h tig k e it  h a b e , g e h e  d a 
h in , d a s s  d ie  E x p lo s io n  im  S p r e n g ö lla g e r  in fo lg e  u n -  
v o r sc h r iftsm ä ss ig e r  H a n d h a b u n g  d e s  d o r tse lb s t  b e f in d 
l ic h e n  T o n h a h n e s  ihren  A n fa n g  g e n o m m en  h a b e ;  von  
d o r t h a b en  n ä m lich  Z e u g e n  b e i d em  e rs te n  g r o sse n  
S c h la g  e in e  in te n s iv e  L ich ter sc h e in u n g  a u sg e h e n  se h e n .  
V o n  d ie se m  G e b ä u d e  a u s  hat s ic h  d ie  E x p lo s io n  zu

g le ic h e r  Z e it auf d a s  M en g h a u s und d ie  ü b rig en  G e 
b ä u d e  d e s  Ö lb e tr ie b e s  (a u sse r  der N a c h sc h e id u n g )

• fo r tg e p fla n z t. D a s  N itr ierh a u s w u rd e  z u le tz t  h e im 
g e su c h t u n d  z w a r  du rch  e in  u m h er flie g en d e s  b r e n n e n 
d e s  H o lz s tü c k , w e lc h e s  v o n  o b e n  in d en  N itr iera p p a ra t  
h in e in fie l u n d  d ort d irek t e in en  B rand r esp . e in e  Z e r 
s e tz u n g  h erv o rr ie f. D ie  Ü b er tra g u n g  der E x p lo s io n  
is t  t e i lw e is e  durch  R o h rle itu n g en , te i lw e is e  durch  den  
ä u sse r e n  L u ftd ru ck  u n d  (o d e r ) S c h le u d er stü c k e  h er 
v o rg eru fen . In d en  V erb in d u n g sk a n ä len  l ie g e n  s te l le n 
w e is e  d ie  R o h rv erb in d u n g en  n o c h  u n v er le tz t , a u ch  s in d  
d ie  W a lla n la g e n  o h n e  je d e  B e sc h ä d ig u n g  g e b lie b e n .

F.
S . a u ch  II 3 3 , 3 4 ;  V , 3 7 ;  VI, 6 0 ; VIII, 105; XI, 35 .

XI. Textilindustrie, Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe.
35 . D i e  F a b r i k a t i o n  d e r  K u n s t s e i d e  

n a c h  d e m  K u p f e r o x y d a m m o n i a k - V e r 
f a h r e n .  V o n  Ing. J o s. F o ltzer  in M etz . K u n ststo ffe  
1911, S . 3 0 1 . •

S . a u ch  VI, 62 .

XII. Papierindustrie, polygraphische Gewerbe.
14. D i e G e r . u c h s f r a g e d e r S u l f a t z e l l u -  

l o s e f a b r i k e n .  M itte ilu n g  Nr. 43  in „ T e k n isk  
T id sk r ift“  N r. 38  v o n  „ K em isk t te k n isk a  b y r a n “ . D er  
P a p ier fa b r ik a n t 1911, S . 6 6 2 . D ie  b e i S u lfa tz e llu lo se 
fa b r ik a tio n  e n ts te h e n d e n  A b g a se  m a ch en  s ic h  durch  
e in en  b e so n d e r s  lä s t ig e n  G eru ch  b em erk b ar , der in der  
H a u p tsa ch e  a u f d a s  in d e n se lb e n  en th a lten e  M er-  
ca p ta n  (C  H 3 S  H ) zu rü ck zu fü h ren  is t . D ie  B e se it ig u n g  
d ie se r  ü b e lr ie c h e n d e n  V erb in d u n g en  b ild e ten  den  G e 
g e n s ta n d  e in g eh en d e r  U n tersu ch u n g en  d e s  V erf., d ie  in  
d em  sc h w e d is c h e n  P a ten t N r. 28  743  (v o m  4 . IV. 1908) 
un d  30  3 8 2  (v o m  3 . VII. 1908) resu ltieren . N a c h  dem  
zu erst g e n a n n ten  w ir d  d a s  M erca p ta n  du rch  M eta ll od er  
M eta llv e r b in d u n g e n , b e so n d e r s  durch K upfer b e z w .  
K u p fero x y d  b e i erh öh ter  T em p era tu r  zerstö r t, w o b e i  der  
S c h w e fe lg e h a lt  d e s  M erca p ta n s v o m  K upfer a u fg e n o m 
m en  w ir d , u n d  d a s  S c h w efe lk u p fer  o h n e  S c h w ie r ig k e it  
reg en er ier t w e rd en  k an n . N a c h  dem  le tz ter en , w e lc h e s  
d ie  B e h a n d lu n g  m it G a se n  u m fa sst , d . h. d ie  Z u fü hrun g  
so lc h e r  G a se , d ie  m it M erca p ta n  u n sc h ä d lic h e  V e rb in 
d u n g en  g e b e n , h a b en  b e so n d e r s  n itr o se  G a se  e in e  h ö c h st  
in te n s iv e  W irk u n g  g e z e ig t ;  w e iter  r ea g ieren  C h lor und  
O zo n  e b e n fa lls  m it seh r  g r ö sse r  H eftig k e it, w o b e i  s ie  
n ich t e b e n  s o  g e ru ch fre ie  R ea k tio n sp ro d u k te  e rg eb en .

N e u  is t  d a s  g e sc h ild e r te  V erfah ren  n ich t, d en n  n a ch  
z w e i Z u sch r iften  v o n  D r . M a x  M üller in F in k e n w a ld e  
un d  v o n  D r . C arl G . S c h w a lb e  in D a rm sta d t an  d ie  R e 
d a k tio n  is t  le tz terem  e in  V erfah ren  zur Z erstö ru n g  der  
ü b elr ie c h e n d e n  S to ffe  m itte ls t  o x y d ie re n d er  A g e n tie n  
sc h o n  durch  d a s  D .R .P . 218  3 4 4  Kl. 55  b . v o m  20 . M ärz  
1908 g e sc h ü tz t  w o r d e n . (S . auch  M itt. N r. 8 , S . 84 ,
XII, 13 .) B l.

15. H a n d g e r ä t  z u m  A u f  -  u n d  E i n f ü h 
r e n  d e s  P a p i e r s  i n  P a p i e r m a s c h i n e n ,  
T r o c k e n p a r t i e n  u n d  K a l a n d e r .  D er  P a p ier -  
F abr. 1911, S . 6 43 . D .R .P . Kl. 55  d. 2 3 4  714 . H ein rich  
S c h a a f in C ö th en  (A n h .). D a s  n e u e  H a n d g erä t a rb e ite t  
m it D ru ck lu ft u n d  g e s ta tte t ,  d ie  B ah n  g e fa h r lo s  und  
s ic h e r  d ich t b is  zur E in fü h ru n g sste lle  zu  b r in g en . E in e  
w e ite r e  E in r ich tu n g  zu m  se lb s ttä t ig e n  A u f- und E in 
füh ren  d e s  P a p ie r s  in  d ie  T r o ck en zy lin d e r p a r tie  is t
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d e m se lb e n  E rfinder durch D .R .P . 2 3 4  715  Kl. 5 5  d g e 
sc h ü tz t  w o r d e n  (d er  P a p ier -F a b r . 1911. S . 6 7 2 .)

B l.

XIII. Lederindustrie, Industrie der Holz- und Schnitzstoffe, 
Zelluloid usw.

23 . Ü b e r  K o n s e r v i e r u n g  u n d  D e s i n 
f e k t i o n  v o n  H ä u t e n  u n d  ü b e r  e i n e  n e u e  
M e t h o d e  d e r  M i l z b r a n d d e s i n f e k t i o n .  
V on P rof. B . K oh n ste in . L ed erm a rk tk o lleg iu m  1911, 
S . 2 9 7 . N a c h  d em  ä u sse r s t  le s e n sw e r te n  A u fsa tz  is t  d a s  
w ir k u n g sv o lls te  K o n serv ieru n g sm itte l für H ä u te  d a s  
K o ch sa lz . A ls  . D e n a tu r ieru n g sm itte l für d ie s e s  e ig n e t  
s ic h  b e so n d e r s  d ie  A m e isen sä u re , d ie  v ö llig  u n sc h ä d 
lich  für d a s  H a u tg e w e b e  is t . A ls  D e s in fe k tio n sm itte l  
h a b en  s ic h  S c h w e fe ld a m p f, F o rm a ld eh y d  un d  Q u e c k -  
s ilb e r c h lo id  (S u b lim a t) n ich t b e h a u p te n  o d e r  e in fü h ren  
k ö n n en . L e tz te re s  is t  a u ch  w e g e n  se in e r  G iftig k e it  
n ich t u n b ed en k lich . P ra k tisch  du rchfü hrbar w ir d  le d ig 
lich  d ie  S c h a tten fro h  - K o h n ste in sch e  A n thrax  - S te r il i 
sa t io n sm e th o d e  m it K o ch sa lz  u n d  S a lz sä u r e  era ch te t. 
V erg l. h ierzu  M itt. N o . 5 , S . 50 , XIII, 11 u n d  N o . 8 , 
S . 8 4 , XIII, 18. F.

2 4 . P o l i e r e n  m i t  d e n a t u r i e r t e m  S p i 
r i t u s .  Z en tra lb l. f. d . d e u tsch . H o lz h a n d e l. 3 7 . Jahrg. 
N o . 5 9 , S . 6 3 0 . V erf., w e lc h e r  s e in e  E rfahrungen  a u s  
der P ra x is  s e lb s t  g e sa m m elt hat, b e sp r ic h t z u n ä c h s t  
d ie  s c h ä d lic h  auf d ie  G esu n d h e it  e in w irk en d e n  F o lg e n ,  
d ie  durch  d a s  A rb e iten  m it d u rch  P y r id in b a se n  d e n a 
tu r iertem  S p ir itu s  v eru rsa ch t w e rd en . N e b e n  d en  am  
h ä u fig s ten  a u ftreten d en  H a u terk ran k u n gen  s in d  b e i  
e in ig e n  d a zu  b e so n d e r s  d isp o n ie r te n  A rb eitern  auch  
A u g en k ra n k h eiten  b e o b a c h te t  w o r d e n . D er  m it H o lz 
g e is t  v e r se tz te  S p ir itu s  hat b e i w e ite m  n ich t d ie  g le ic h e n  
n a c h te ilig e n  F o lg en  a u fz u w e ise n . A u ch  in te ch n isc h e r  
H in sich t b ie te t  der durch H o lz g e is t  v e rg ä llte  S p ir itu s  
V o r te ile , da  er e in en  n ied r ig eren  S ie d e p u n k t a ls  A lk o h o l  
s e lb s t  hat un d  e in  v o r z ü g lic h e s  L ö su n g sm itte l für H a rze  
is t .  Z um  S c h lu s s  w e n d e t  s ic h  V erf. an d ie  L eser  m it 
dem  E rsu ch en  um  A n g a b e  so lc h e r  B e tr ieb e , in d en en  
tro tz  a u s sc h lie s s lic h e r  V e rw en d u n g  v o n  m it H o lz g e is t  
v e rse tz tem  S p ir itu s  n o c h  K ra n k h eitsersch e in u n g en  b e 
o b a c h te t w o r d e n  s in d . S .

25 . Ü b e r  B a n d s ä g e n .  Z en tra lb la tt für den  
d e u tsch en  H o lz h a n d e l. N o . 61 . 37 . Jahrg. S . 6 4 8 . V erf. 
b e sp r ic h t  u . a . d ie  G rü n d e für d a s  Z e rr e issen  der B a n d 
S ä g eb lä tter . N a c h  län gerer  B en u tzu n g  n im m t d a s  S ä g e 
b la tt e in  k r is ta llin isc h e s  G e fü g e  an u n d  w ir d  in fo lg e 
d e s s e n  b rü ch ig  un d  sp rö d e . W e ite r e  U r sa c h e n  s in d  
d a s  un ru n d e L aufen  der S c h e ib e n  u n d  e in e  u n g le ich e  
A u fla g e  d e s  B a n d e s  auf d ie  S c h e ib e n , d ie  darin  b e 
g rü n d et se in  kann, d a s s  s ic h  d ie  L ager o d er  A c h sen  in  
der S p a n n r ich tu n g  e tw a s  e in g e la u fe n  h a b en . A u ch  kann  
d a s  B latt krum m  z u sa m m e n g e lö te t  s e in , o d er  d ie  L ö t
s te l le  w ird  m it e in em  N ie t  z u sa m m e n g e h e fte t , s o d a s s  
h ä u fig  k e in  L ot d u rch flie sst , w e n n  zu  fe s t  g e n ie te t  ist.

S .
XIV. Sonstige Industriezweige.

3 6 . D i e  B l e i v e r g i f t u n g  b e i  e n g 
l i s c h e n  M a l e r g e h i l f e n .  S o z . P ra x is  1911, 
N o . 23 , S . 731 . E rm itte lu n gen  a u s jü n g ster  Z e it  h a b en  
e rg e b e n , d a s s  tro tz  der in E n g la n d  b e s te h e n d e n  A n 
z e ig e p f lic h t , d ie  F es ts te llu n g  der B le ierk ra n k u n g en  m it  
b eträ ch tlich en  S c h w ie r ig k e ite n  v erb u n d en  is t .  A r b e i
ter , d ie  der B leierk ran k u n g  v e rd ä ch tig  s in d , w e rd en

v ie lfa c h  unter irg en d  e in em  V o r w a n d e  v o n  den  A r b e it
g e b e rn  e n tla sse n , s o d a s s  der w a h r e  U m f a n g  d e r  
B l e i v e r g i f t u n g s g e f a h r  n i c h t  z u r  a m t 
l i c h e n  K e n n t n i s  g e l a n g t .  A .

S . a u ch  VI, 59 .

XV. Anwohnerschutz. Abwässer, Abfallstoffe usw.
33 . D i e  D e s t i l l a t i o n  d e s  g e t r o c k 

n e t e n  A b w ä s s e r s c h l a m m e s  z u r  E r z e u -  
g u n g v o n L e u c h t g a s .  V o n  A . B e y er  u . L . F a b re .  
C h e m .-T e c h . R ep ert. B e il. z . C h e m .-Z tg . N o . 106. 
Jahrg. 35 , S . 4 4 6 . V e rsu c h e  der S ta d t B rünn  h a b en  e r 
g e b e n , d a s s  A b w ä sse r sc h la m m  n a ch  d em  v ö llig e n  
T r o ck n e n  a ls  R o h sto ff  zur L e u c h tg a se r z e u g u n g  v e r 
w e n d e t  w e rd en  k an n . D er  zur V e rw en d u n g  g e k o m 
m e n e  S ch la m m  en th ie lt  im  M itte! 3 1 ,0 4  °/0 K o h len sto ff ,  
3 ,9 5  °/0 W a ss e r s to ff , 2 ,8 7  %  S tic k s to ff ,  2 0 ,7 3  °/0 S a u e r 
s to ff ,  41,41  °/0 A s c h e , 1 ,63 ° /0 P h o sp h o r sä u r e  u n d  0 ,4 2  
P o tta sc h e . D er  H e iz w e r t  b e tru g  29 0 8  W ä r m ee in h e ite n . 
D ie  A m o n ia k a u sb e u te  b e tr u g  d a s  d r e i-  b is  v ie r fa c h e  im  
V e rg le ic h  m it S te in k o h le . D e r  g e w o n n e n e  K o k s w a r  
k le in stü ck ig  u n d  h a tte  e in en  H e iz w e r t  v o n  e tw a  23 0 0  
W ä r m ee in h e ite n . S .

3 4 . S e l b s t t ä t i g e r  Ö l a b s c h e i d e r .  V on
P h . K eu sen . D .R .P . 2 3 4  5 2 0  4 . I. 1910: C h e m .-Z tg . 
N o . 8 0 , Jahrg. X X X V . S . 3 3 4 . D er  Ö la b sc h e id e r  b e 
ste h t  a u s  e in em  an z w e i H eb e ln  a u fg e h ä n g ten , durch  
G e g e n g e w ic h te  a u sb a la n z ier ten  un d  in se n k re c h ter  
R ich tu n g  b e w e g lic h e n  K e sse l zur A u fn a h m e  der ö lh a l
t ig en  A b w ä ss e r . D a s  s ic h  unter dem  ö l  sa m m e ln d e  
W a s s e r  f l ie s s t  durch  ein  K nierohr ab . D u rch  d ie  Z u 
n a h m e der Ö lsch ic h t  w ird  der K e sse l e n tsp re ch en d  
le ic h ter  u n d  unter der E in w irk u n g  d er  G e g e n g e w ic h te  
a n g e h o b en . D u rch  d ie se  A u fw ä r tsb e w e g u n g  w ir d  e in  
V en til zu m  Ö ffn en  g e b r a ch t, a u s  d em  d a s  ö l  so la n g e  
a b f l ie s s t ,  b is  d ie  z u la u fe n d e n  A b w ä ss e r  d en  K e sse l  
w ie d e r  zu m  S in k en  b r in g e n  u n d  h ierd u rch  d a s  Ö la b 
flu ss v e n t il  ern eu t s c h lie s s e n . S .

S . a u ch  V , 3 7 ;  VI, 5 3 .

XVI. Verschiedenes.
15. E l e k t r i s c h e  U n f ä l l e  a u f  d e n  o b e r 

s c h l e s i s c h e n  I n d u s t r i e w e r k e n  w ä h r e n d  
d e s  l e t z t e n  J a h r e s .  B e a rb e ite t  für d en  J a h res
b e r ic h t d e s  O b e r s c h le s is c h e n  Ü b e r w a c h u n g sv e r e in s  
v o n  O b e r-In g . W . V o g e l, K a tto w itz  O .-S c h l.  Z tsch r . 
f. D a m p fk . u . M a sc h .-B e tr . 1911 S . 2 8 8 . V erf. e r lä u 
tert 15 U n fä lle , v o n  d e n e n  13 auf e ig e n e s  V ersch u ld e n  
der V er le tz ten  zu rü ck zu fü h ren  s in d  u n d  6  tö t lic h  w a ren .  
G a n z  b e so n d e r e  B e d e u tu n g  w ird  den  W ie d e r b e le b u n g s 
v e rsu c h e n  b e ig e m e ss e n . V o n  ä rztlich er  S e it e  is t  w ie 
derh o lt d arau f 'h in g e w ie s e n  w o r d e n , d a s s  e le k tr is c h  
B e tä u b te  erst n a ch  m eh rstü n d ig en , so g a r  erst n a ch  
fü n fs tü n d ig e n  u n a u s g e s e tz te n  W ie d e r b e le b u n g s v e r 
su c h e n  w ie d e r  zu m  B e w u s s ts e in  g e la n g t  s in d . Jeder, 
a u ch  der k ü r z e ste  Z e itv e r lu st is t  zu  v e rm e id en . B l.

16. V o m  e n g l i s c h e n  A r b e i t e r s c h u t z .  
V o n  H . W a lter , L o n d o n . S o z . T e c h . 1911, S . 3 3 7 .

A n fr a g e n
ü b e r  g e w e r b e h y g ie n is c h e  L itera tu r , ü b e r  M a s s 
n a h m e n  zu r  A b w e n d u n g  v o n  K r a n k h e its -  u n d  
U n fa llg e fa h r e n , ü b e r  a u f  d e m  G e b ie te  d e r  G e 
w e r b e h y g ie n e  b e w ä h r te  F ir m e n  u s w . s in d  zu  
r ic h te n  a n  d a s  I n s t i t u t  f ü r  G e w e r b e 
h y g i e n e ,  F r a n k f u r t  a. M ., B ö r s e n s t r .  19.

Druck der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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V on G ew erbeinspektor D r. S c h r ö d e r ,  H anau.*)

D ie  F a b r ik h y g ien e  g eh t H a n d  in H an d  m it der t e c h 
n isc h e n  E in r ich tu n g  der F a b r ik en . In den  in t e c h 
n isc h e r  H in sich t g u t e in g er ich te te n  F ab rik en  p fle g t  m an  
in  der R eg e l a u ch  g u te  h y g ie n is c h e  V e rh ä ltn isse  a n z u 
treffen . D ie s  hat s ic h  unter a n d erem  a u ch  in d er  E n t
w ic k lu n g  der  G a ste c h n ik  in  den  le tz ten  2 0  Jahren g e 
z e ig t .

B is  zu m  le tz te n  Jahrzehnt d e s  v e rg a n g en en  Jahr

a n g e n e h m e  un d  g e su n d h e its s c h ä d ig e n d e  A rb e it, d ie  nur  
v o n  g u t g e sc h u lte n , g e su n d e n  und k rä ftig en , den  W e c h 
s e l  v o n  H itz e  und K älte  v ertra g en d en  L eu ten  v err ich te t  
w e rd en  kann. A u ch  d a s  L ö sc h e n  d e s  K o k se s , d a s  in 
den  a lten  G a sa n sta lte n  u n m itte lb a r  im  O fen h a u se  s e lb s t  
o d e r  a u f dem  b e n a c h b a rte n  H o fe  g e sc h ie h t , is t  e in e  A r
b e it ,  w e lc h e  d u rch  d ie  d a b ei e n ts te h e n d en  ü b e lr ie c h e n 
d en  R a u ch -, S ta u b -  un d  D a m p fw o lk e n  der G esu n d h e it  
n ich t z u tr ä g lich  ist. In den  g r ö sse r e n  G a sw e r k e n , in  
d en en  e in e  in te n s iv e  G a se r z e u g u n g  und  d e m g e m ä ss  e r 
h ö h te  A r b e its le is tu n g  v er la n g t w ird , w a r  e s  d e sw e g e n  
oft sc h w ie r ig , d ie  erfo rd erlich e  A n zah l der O fen a rb e iter  
zu  erh a lten . E rk ä ltu n g sk ra n k h eiten  un d  R h eu m a tism u s  
der O fen a rb e iter  w a ren  e tw a s  A lltä g lic h e s .

A ls  e in e  w e se n t l ic h e  V e rb esse ru n g  der g e su n d -

A b b . i .  T h ie le  - L a d em u ld e  in der G asansta lt P asing.

h u n d er ts  w a ren  a u s sc h lie s s l ic h  d ie  „ W a g e re ch tre to r te n  - 
Ö fe n “ in G eb ra u ch , d ie  nur ah e in er  S e ite  e in e  Ö ffn u n g  
h a b en . D u rch  d ie s e  e in e  Ö ffn u n g  w u rd e  un d  w ird  
a u ch  n o ch  in v ie le n  F ä llen  —  n a m en tlich  in d en  k le i 
n en  G a sfa b r ik en  —  d ie  K o h le  m i t  d e r  H a n d  e in 
g e w o r fe n  u n d  der K o k s e b e n fa lls  v o n  H an d  h e r 
a u s g e z o g e n . D a s  L ad en  u n d  E n tla d en  d ie se r  R etorten  
is t  n ich t nur e in e  rech t s c h w ie r ig e ,  so n d e rn  a u ch  u n -

*) N a ch d ru ck  d ie s e s  un d  d e s  fo lg e n d e n  A u fsa tz e s  
nur unter H in w e is  auf d ie  „ M itte ilu n g e n “ g e s ta tte t !

h e itlic h e n  V e rh ä ltn isse  in den  G a sfa b r ik en  k o n n te  m an  
sc h o n  d ie  E in fü h ru n g  v o n  V orrich tu n g en  b e g r ü sse n ,  
w e lc h e  d a s  L aden  un d  E n tla d en  der R eto rten  e r le ic h 
terten  o d er  e s  gar unter V erm eid u n g  der H a n d a rb eit  
a u f m a sc h in e lle  Art b ew ir k te n . —  A ls  e in e  e in fa ch e  
H a n d la d ev o rr ich tu n g  se i d ie  T h ie le -L a d e m u ld e  (A b b . 1) 
a n gefü h rt. B e i d ie se r  L a d ev o rrich tu n g  lie g t  d ie  M u ld e  
w a g e r e c h t  in  e in er  G a b e l, w e lc h e  an  der K ette  e in e s  
zu  e in er  L a u fk a tze  fü h ren d en  F la sc h e n z u g s  h ä n g t. 
D u rch  den  F la sc h e n z u g  ist d ie  L a d em u ld e  für je d e  
R eto rten h ö h e  e in ste llb a r  u n d  kann m itte ls t  der K a tze
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dem  O fen  en tla n g  g e fa h ren  w e rd en . D ie  L a d em u ld e  
w ir d  n a ch  H e r a u sz ieh en  der G a b e l in d ie  R e to rten  e in 
gefü h rt un d  durch  U m d reh en  en tleert. B eim  H e r a u s
z ie h e n  w ird  s ie  durch d ie  G a b e l w ie d e r  an dem  
F la sc h e n z u g  b e fe s t ig t . D ie s e  L a d em u ld e  kann w e g e n  
ihrer e in fa ch en  H a n d h a b u n g  und v e r h ä ltn ism ä ss ig  g e 
r in g en  A n sc h a ffu n g sk o ste n  a u ch  b e i k le in en  G a sw e r k e n  
A n w e n d u n g  fin d en . A ls ä h n lich e , e b e n fa lls  le ic h t und  
e in fa ch  zu  h a n d h a b en d e  L a d ev o rrich tu n g en  s e ie n  n o ch  
d ie  G e lle n d ie n -  un d  d ie  R o ch litzer  L a d e m a sc h in e  g e 
n an n t. Für G a sa n sta lte n  m it g r ö sse r e n  R eto rten  sin d  
L a d em a sch in en  m it g e te ilte n  L a d em u ld en  zu  e m p feh -

A bb. 2. B ro u w er-S ch leu d er.

len , w ie  s o lc h e  z . B . von  der B e r lin -A n h a lt isch en  M a 
sc h in e n b a u  - A k tie n g e se lls c h a ft  a ls  H a n d la d em a sch in e  
B a m a g  und L a d em a sch in e  K ö ln -B a y en th a l h erg este llt  
w erd en . A ls e in e  rein  m a sc h in e lle  L a d ev o rrich tu n g  
ist d ie  B ro u w er  L a d e m a sc h in e , auch  B r o u w e r -S c h le u -  
der g en a n n t, zu  erw ä h n en  (A b b . 2 ). D ie s e  b e s te h t  im  
w e se n t lic h e n  a u s  e in em  g er illten  S ch leu d erra d , g e g e n  
w e lc h e s  s ic h  auf e in en  T e il  s e in e s  U m fa n g e s  e in  g e 
p a n zerter  R iem en  (D .R .P .)  leg t. D ie se r  lä u ft in se in e m  
w e ite r e n  G a n g e  üb er  L e itro llen . D ie  K oh le  fä llt a u s e in em  H o ch b e h ä lter  durch  e in en  T r ich ter  in d ie  R ille  

z w isc h e n  S c h le u d er ra d  u n d  R ie m en , der d u rch  e in en  
E lek tro m o to r  m itte ls t  R ie m e n sc h e ib e  u n d  L e itro lle  in 
sc h n e ll  u m la u fe n d e  B e w e g u n g  g e s e tz t  w ir d . Z w isc h e n  
d em  K o h len b eh ä lter  un d  d em  T r ich ter  der S c h le u d er  
kann e in  M e s s g e fä s s  o d e r  e in e  W ie g e v o r r ic h tu n g  e in 
g e b a u t w e rd en . D ie  S c h le u d er  ist für je d e  H ö h e n la g e  
m e c h a n isc h  v e rs te llb a r . D u rch  d ie  dem  R iem en  auf 
der w a g e r e c h te n  S tr e c k e  e r te ilte  G e s c h w in d ig k e it  w ir d  
d ie  K oh le  b is  a u f 8  m  in d ie  R e to rten  g e sc h le u d e r t .  
D ie  B r o u w e r -L a d e m a sc h in e n  k ön n en  in e in  auf dem  
O fen h a u sflu r  la u fe n d e s  F a h r g este ll e in g e b a u t w e r d e n  
(A b b . 3 ) , w o b e i  s t e t s  e in  V o rra tsb eh ä lter  a u f der M a 
sc h in e  a n g e o r d n e t w ir d ;  m an  kann s ie  a b er  a u ch  auf 
o b erh a lb  der R eto rten  lie g e n d e n  S c h ie n e n  h ä n g en d  
fahrbar a n b rin g en  (A b b . 4 ). S ä m tlich e  B e w e g u n g e n  
der L a d e m a sc h in e  w e rd en  d u rch  E lek tro m o to r  b e w ir k t;  
a u ch  der A n trieb  d e s  F a h r w e rk es  der s te h e n d e n  M a 
s c h in e  er fo lg t e le k tr isch .

D u rch  d ie  b e sc h r ie b e n e n  M a sch in en  w ir d  d a s  so n s t  
s o  b e sc h w e r lic h e  und la n g w ie r ig e  L ad en  der R eto rten  
b e d e u te n d  a b g e k ü rz t;  d a s  L ad en  m it der M a sc h in e  von  
D e  B ro u w er  kann so g a r  n a ch  S ek u n d en  b e m e s s e n  w e r 
d en . —  U m  d a s  E n tla d en  der R etorten  zu  b e sc h le u n ig e n  
u n d  d a d u rch  w e n ig e r  g e su n d h e itsg e fä h r lic h  zu  g e s ta l
ten  s in d  z w a r  Z ieh m a sc h in e n  k o n stru ier t w o r d e n ,

A bb. 3 . H ängend e B rouw er-L adem aschine  
in der G asanstalt Basel.

A b b . 4. S teh en d e B rouw er-L adem asch ine in der  
G asansta lt L ich ten b erg  b e i Berlin.
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w e lc h e  d ie  H a n d a rb e it b e im  Z ieh en  d e s  K o k se s  n a c h 
a h m te n ; in d e sse n  sc h e in e n  s ie  n o ch  kau m  A n w e n d u n g  
g e fu n d e n  zu  h a b en . V ie lm eh r  g in g  m an  d a zu  ü b er , 
Ö fen  m it d u rc h g e h e n d en , a n  b e i d e n  S e i t e n  z u  
ö f f n e n d e n  R e t o r t e n  zu  err ich ten , b e i d en en  
n ic h t nur, w ie  vorh er  b e sc h r ie b e n , d ie  K oh len  m a 
sc h in e ll  e in g e la d e n  w e rd en  k o n n ten , so n d e rn  e s  a u ch  
e in  le ic h te s  w a r , den  K o k s m a sc h in e ll  a u s z u -  
s  t o  s  s  e  n . —  A ls  n e u e s te  M a sc h in e , w e lc h e  d ie se  
b e id e n  A rb e iten  a u sfü h rt, ist d ie  „ v e r e in ig te  B ro u w er  
L a d e- und S to s s m a s c h in e “ (D .R .P .)  zu  n en n en  (A b b . 5 ).

A bb. 5. V erein ig te  B rouw er-L ade- und -S tossm asch ine  
in der G asanstalt Coburg.

B e i d ie se r  s in d  d ie  K o h len sc h leu d e r  u n d  der S t o s s -  
rah m en  in d e m se lb e n  G erü st e in g e b a u t, D ie  S to s s -  
v o r r ich tu n g  b e s te h t  n ich t a u s  e i n e m  sta rren  S tü ck , 
d a s , da e s  d ie  L ä n g e  der R eto rte  h a b en  m ü ss te , e in en  
g r o s se n  R aum  vor  d en  Ö fen  b e a n sp r u c h e n  w ü rd e , s o n 
dern  ist n a ch  Art der G a llsc h e n  G elen k k etten  a u s  G lie 
dern  z u sa m m e n g e se tz t , d ie  s ic h  inn erh a lb  d e s  M a 
sc h in e n r a h m e n s  zu sa m m e n r o lle n  la s se n . In a u s g e 
z o g e n e m  Z u s ta n d e  b ie ten  d ie  G lied er  d u rch  ihre  
S c h w e r e  g e n ü g e n d e  S tarrh eit zum  V o r w ä r tssc h ie b e n  
d er  K o k sm a sse n . D ie  L a d e -  und S to s sv o r r ic h tu n g  ist 
für d ie  v e r sc h ie d e n e n  H ö h e n la g en  der R eto rten  v e r s te l l
b a r  e in g er ich te t. D ie  M a sc h in e  ist m it e in em  K o h len 
b e h ä lte r  a u sg e r ü s te t , w e lc h e r  den  K oh len v o rra t für 
e in e  g r ö sse r e  A n zah l v o n  R eto rten la d u n g en  en th ä lt. 
A lle  B e w e g u n g e n  der L a d e - u n d  S to s sm a sc h in e  w e r 
den  du rch  E lek tro m o to re  b e w ir k t , w e lc h e  v o m  F ührer

s ta n d e  a u s  v o n  e in em  e in z ig e n  M ann g e steu er t  w e r 
d en . In der s tä d tis c h e n  G a sa n sta lt  zu  M arb urg , in der  
e in e  so lc h e  M a sc h in e  s e i t  J ah resfrist in  G eb ra u ch  is t ,  
dau ert d a s  A u s s to s s e n  und L ad en  e in er  w a g e r e c h te n ,  
d o p p e ls e it ig  zu  ö ffn e n d en  R eto rte  v o n  250  b is  2 8 0  kg  
F a ssu n g sv e r m ö g e n  e tw a  z w e i M in u ten . D a s  E ntlad en  
und L ad en  e in er  e in se it ig  zu  ö ffn en d en  R eto rte  von  
d e m se lb e n  Inhalt m it der H an d  n im m t d a g e g e n  m in 
d e s te n s  10 M in u ten  in A n sp ru ch . A b g e se h e n  d a v o n ,  
d a s s  d ie  L eute  b e im  m a sc h in e lle n  L aden  un d  E n tlad en  
b e d e u te n d  b e s s e r  g e g e n  S ta u b  un d  stra h len d e  W ä rm e  
g e sc h ü tz t  s in d , w ie  b e im  V errich ten  d e r se lb en  A rbeit  
m it der H and  un d  k ö rp er lich  kaum  a n g e str en g t w e r 
d en , w ir d  d ie se  A rb eit durch  d ie  M a sc h in e  in  d em  
fü n ften  T e il  der früher erfo rd erlich en  Z e it  g e le is te t .

U m  e in  L ad en  un d  E n tla d en  der R eto rten  durch  
d ie  e ig e n e  S c h w e r e  der K oh len  und d e s  K o k se s  zu  b e 
w ir k e n , v e r su c h te  m an v o r  e tw a  17 Jahren d ie  R etorten  
sc h r ä g  im  O fen  e in zu b a u en . E s  en tsta n d en  d ie  
S c h r ä g r e t o r t e n - Ö f e n ,  n ach  ihrem  K o n stru k 
teur C o z e - Ö f e n  g en a n n t. D ie  B e d ie n u n g sw e ise  
bei d ie se n  Ö fen  ist g e g en ü b e r  d erjen ig en  b e i den  
W a g e re c h tr e to r te n -Ö fe n  w e se n t l ic h  v ere in fa ch t. D o c h  
w e rd en  d ie se  V o r te ile  zum  T e il  w ie d e r  d ad u rch  a u f
g e h o b e n , d a s s  b e i lä n g erem  G eb ra u ch e , w e n n  d ie  R e 
to r ten  a n fa n g en  s ic h  d u rc h z u b ieg e n  o d e r  w e n n  der  
G ra p h ita n sa tz  w ä c h s t , d ie  s e lb s t tä t ig e  E n tleeru n g  n ich t  
m ehr in dem  g e w ü n sc h te n  M a sse  e in tritt. —  In w e it  
b e sse r e r , n a h ezu  v o llk o m m en er  W e is e  e rm ö g lich t s ic h  
d ie  se lb s t tä t ig e  F ü llu n g  u n d  E n tleeru n g  der R etorten  b e i  
d en  S e n k r e c h t r e t o r t e n - Ö f e n ,  w e lc h e  se it  
e tw a  7 Jahren n a ch  d em  S y s te m  d e s  E rfin d ers D r . B u eb  
v o n  der D e ss a u e r  V e r tik a lo fe n g e se llsc h a ft  g e b a u t w e r 
d en . —  D ie se r  O fen  (A b b . 6 )  b e ste h t  a u s  dem  m a ss iv  
a u fg e b a u ten  G en era to r  zur E rzeu g u n g  der F e u e r g a se ,  
durch w e lc h e  d ie  d a n eb en  a u fg eb a u ten  sen k rech t  
s te h e n d en  R eto rten  erh itz t w e rd en . D ie  R etorten  s in d  
o b e n  u n d  u n ten  m it s e lb s td ic h te n d e n  D e c k e ln  v e rseh en ,  
v o n  w e lc h e n  d ie  o b eren  u n m itte lb ar , d ie  u n teren  durch  
H e b e lü b e r se tz u n g e n  v o n  der S e ite  a u s  b e d ie n t  w erd en .  
A u s den  ü b er  den  Ö fen  a n g eb ra ch ten  e iser n e n  K o h len 
b u n k ern , w e lc h e  e in en  g r ö sse re n  V orrat v o n  K oh len  
a u fsp e ic h e r n , fa lle n  d ie  K o h len  in darunter a n g e o r d 
n e te , fa h rb are  M e s s g e fä s s e ,  v o n  d en en  a u s  durch  e in en  
le ic h t zu  h a n d h a b en d en  S c h ie b e r  d ie  K ohlen  in d ie  R e 
to r te  stü rzen . B eim  E n tleeren  der R eto rte  m u ss  z u 
n ä c h st  der o b e r e  D e c k e l g e ö ffn e t  w erd en . H iera u f w e r 
den  an dem  u n teren  D e c k e l d ie  zur E rz ie lu n g  e in e s  
d ich ten  V e r s c h lu ss e s  v o r g e se h e n e n  E x en tersch ra u b en  
g e lö s t  und v o n  der S e ite  a u s  durch d ie  a n g eb ra ch ten  
H eb el der D e c k e l s e lb s t  g e ö ffn e t , w o r a u f der g lü h en d e  
K ok s a u s  d en  R eto rten  u n m itte lb a r  in e in  darunter a n 
g e b r a c h te s  L ö sc h g e fä s s  fä llt . E s  so ll z w a r  V orkom m en, 
d a s s  der K ok s h in  un d  w ie d e r  auch  in d ie se n  R eto rten  
in fo lg e  A u fb lä h e n s fe s tb a c k t;  d o ch  g e n ü g t dann e in e  
le ic h te  N a c h h ilfe  v o n  o b e n  m it e in er  e iser n e n  S ta n g e ,  
d ie  E n tleeru n g  zu  b e w ir k e n . A lle  b e im  L aden  und  
E n tla d en  v o n  H and  a u szu fü h ren d en  A r b e its le is tu n g e n  
s in d  u n g em e in  e in fa ch  u n d  le ic h t, s o d a s s  d ie  früher e r 
fo rd er lich e  k ö rp er lich e  A n stren g u n g  w e g fä llt ;  d a zu  is t  
der g a n z e  L a d e -  un d  E n tla d ev o r g a n g  a u f d ie  m ö g lic h s t  
k ü rz e ste  Z e it b esch rä n k t. D a s  G ew ic h t e in er  L ad u n g  
der S en k rech treto r ten  b e trä g t n ah e an 6 0 0  kg , d ie  V er 
g a su n g sd a u e r  11 b is  12 S tu n d en . A uf G rund p ra k -
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A b b. 6. V ertikalofen .

t isc h e r  V e rsu c h e  erg ib t s ic h  b e i V ertik a lreto rten  in
2 4  S tu n d en  e in e  G a se rz eu g u n g  v o n  2 5 0 0  cb m  auf e in en  
M an n , w ä h re n d  s ie  b e i d en  a lten  W a g e re ch tre to r te n  
kau m  1000 cb m  b etru g . D a z u  k o m m t n o c h , d a s s  d a s  
S y s te m  der s te h e n d en  R eto rten  d ie  E rrich tu n g  h o h er  
u n d  lu ftig er  O fen h ä u ser  b e d in g t, w ie  s o lc h e  a u ch  in  
m u ster g ilt ig er  W e is e  in  den  n eu eren  G a sa n sta lte n  v o n  
d er  B . A . M . A . G ., u. a. in  C ö ln , O ffen b a c h  a. M ain , 
B erlin  (G a sa n s ta lt  O b e rsp r ee )  a u sg efü h r t w o r d e n  s in d .
—  D ie  E in fü hrung  der S en k rech treto r ten  h a tte  n e b e n  
d e m  e rh eb lic h e n  w ir tsch a ft lic h e n  V o rte il e in e  g a n z  w e 
se n t l ic h e  V e rb esse ru n g  der g e su n d h e it lic h e n  V erh ä lt
n i s s e  auf den  G a sfa b r ik en  zur F o lg e .

N e u e r d in g s  ist e in e  Art der G a se r z e u g u n g  in A u f
n a h m e  g e k o m m en , d ie  d er jen ig en  in den  S e n k re c h t
r e to r ten ö fen  s ic h  m in d e ste n s  a ls  g le ic h w e r t ig  an d ie  
S e ite  s te lle n  k an n , ja  s ie  im  G r o ssb e tr ie b e  an W ir t
s c h a ft lic h k e it  un d , w a s  S c h o n u n g  der A rb e itsk ra ft a n 
b e la n g t , n o c h  übertrifft. D a s  is t  d ie  G a se rz eu g u n g  in 
„ K a m m e r ö f e  n “ . —  D er  In gen ieu r  R ie s . D irek to r  
der s tä d t is c h e n  G a sa n sta lte n  zu  M ü n ch en , ü b ertru g  d ie  
a u f Z e c h e n  ü b lic h e  Art der K o k sb ere itu n g  und G a se r 
z e u g u n g  in den  K o k sö fen  auf d ie  L eu ch tg a sfa b r ik a tio n .  
D a s  E n d er g e b n is  se in er  lan g jä h r ig en  V e rsu c h e  w a r  d ie  
K o n stru k tio n  d e s  M ü n c h e n e r  K a m m e r o f e n s .

B e i d ie se m  O fen  w ir d  d a s  G a s  in e in er  g e rä u m ig e n ,  
um  45° g e n e ig te n  K am m er e rz eu g t  (A b b . 7  u. 8 ) .  D a s  
F a ssu n g s v e r m ö g e n  e in er  K am m er b e trä g t e in  v ie lfa c h e s  
der R eto rten . In der s e i t  ü b er  e in em  Jahre in B etr ieb  
b e fin d lic h e n  H a n a u er  K a m m ero fen a n la g e  v e rm a g  e in e  
K am m er 1400 kg , a ls o  d a s  n a h ez u  6  fa c h e  e in er  frü h eren  
R eto rte  a u fz u n eh m en . D ie  V e rg a su n g sd a u er  e rs tr e ck t  
s ic h  ü b er  2 4  S tu n d en , b e d in g t  a lso  w ä h re n d  d ie se r  Z e it  
nur e  i n m a lig e s  L a d en  u n d  E n tla d en . D a d u r ch  is t  e s  
m ö g lic h , d ie  e ig e n t lic h e  N a c h t s c h i c h t  a n  d e n  
Ö f e n  w e g f a l l e n  z u  l a s s e n .  In H a n a u  b e fin d e t  
s ic h  in  der T a t d e s  N a c h ts  nur e in  M ann  im  O fe n h a u se  
zur W a c h e  u n d  zur B e d ie n u n g  der G en er a to re n . D a s
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L a d en  w ir d  m it H ilfe  e in e s  fa h rb a ren  M e s s g e fä s s e s  
(A b b . 8 )  v o r g e n o m m e n , a u s  d em  d ie  K o h len  d u rch  ihre  
e ig e n e  S c h w e r e  in d ie  K am m er g le ite n ;  a u f d ie s e lb e  Art 
k a n n  d a s  M e s s g e fä s s  a u s  d em  d a rü b er , l ie g e n d e n  B e 
tr ie b sb u n k e r  g e fü llt  w e rd en . B e i der A u sfü h ru n g  der  
A n la g e , w e lc h e  v o n  der B . A . M . A . Q . zu sa m m e n  m it 
der M ü n ch en er  O fe n b a u g e se l ls c h a ft  m . b . H ., d er  F irm a  
G eb r . R ank zu  M ü n ch en  und der S te ttin e r  C h a m o tte -  
fa b r ik  A .-G . a u sg efü h r t w o r d e n  is t ,  w u r d e  der B e 
tr ie b sb u n k e r  s o  g e rä u m ig  g e w ä h lt , d a s s  er d en  K o h le n 
b e d a r f der Ö fen  für 5  T a g e  fa s s t .  D a d u r ch  w ir d  d ie  
K o h len zu fu h r zu m  O fen  s o  g e r e g e lt ,  d a s s  an  S o n n -  un d

in en  w ir d , v o n  d e n e n  der e in e  nur den  K o k slö sch tu rm  
b e d ie n t  u n d  a u sse rh a lb  d ie se r  Z e it  a ls  S c h lo s s e r  b e 
sc h ä ft ig t  is t , n im m t a lso , d a  drei Ö fen  in  B e tr ieb  s in d , 
im  g a n z e n  4 5  M in u ten  inn erh a lb  der Z e it v o n  6  U h r  
m o r g en s b is  6  U h r a b e n d s  in A n sp ru ch . U m  d ie se lb e  
L e is tu n g  zu  e rz ie len , m u sste n  früher je  9  M ann in T a g -  
u n d  N a c h tsc h ic h t , a lso  z u sa m m e n  18 M ann  in 2 4  S tu n 
d en  an  z w e i N e u n e r -Ö fe n  108 m al ( 6 X 2 X 9 )  d a s  L ad en  
u n d  Z ieh en  v o r  den  R eto rten  au sfü h ren  un d  verb ra u ch ten  
d a z u  1 0 X 1 0 8 = 1 0 8 0  M in u ten  =  18 S tu n d en  Z e it. D ie  
G a se r z e u g u n g  in 2 4  S tu n d en  auf e in en  O fen m a n n  b e 
r ech n et b e tr ä g t im  H an au er  G a sw e r k  z u r ze it  51 1 2  cb m ;

A b b . 9. K okelösch vorrich tung  „ B a m a g “ in der 
G asanstalt H a g en  i. W. *

F e ier ta g e n  ü b erh a u p t k e in e  K o h le  m eh r v o m  L ager zu  
d e n  Ö fen  g e fö rd er t zu  w e rd en  b ra u ch t. D a s  E n tla d en  
e r fo lg t  d u rch  d ie  u n tere  Ö ffn u n g  der K am m er u n m itte l
b a r  in  d en  fa h rb a ren  K o k slö sch tu rm , n a c h d em  der  
o b e r e  V e r s c h lu s s  m it der H a n d , d er  u n tere  m a sc h in e ll  
g e ö ffn e t  w o r d e n  is t . D er  K o k sk u ch en  r u tsch t v o n  
s e lb s t  in d en  L ö sc h tu rm ; hin u n d  w ie d e r  is t  e in  N a c h 
sc h ie b e n  v o n  H a n d  m it e in er  e ise r n e n  S ta n g e , o d er  m it 
e in er  s t e t s  b e r e it  s te h e n d e n  A u ss to s sm a s c h in e  er fo rd er
lich . Im a llg e m e in e n  ru tsc h e n  9 0 °/0 der L a d u n g en  v o n  
s e lb s t  un d  nur b e i e tw a  3 °/0 is t  d ie  B e n u tz u n g  der A u s 
s to s s m a s c h in e  erfo rd erlich . D a s  E n tla d en  un d  W ie d e r 
fü lle n  e in e s  O fe n s  m it drei K am m ern v o n  zu sa m m en  
4 2 0 0  k g  K o h le n fa ssu n g  d a u ert in H a n a u  in der R e g e l  
e in e  V ie r te ls tu n d e . D a s  F ü llen  un d  E n tla d en , d a s  in  
H a n a u  in den  T a g e s s tu n d e n  v o n  drei M ann  v o r g en o m  -

A bb. 10. Brouwerrinne bei V ertikalöfen  in der 
G asanstalt W eissensee.

s ie  k an n , o h n e  d ie  O fen le u te  w e se n t lic h  m ehr zu  b e 
la s te n  b is  a u f 8 0 0 0  cbm  erh öh t w erd en . E in  K o m m en 
tar zu  d ie se n  A n g a b e n  u n d  Z a h len  er sch e in t ü b er 
f lü s s ig .  —  K a m m eröfen  m it h o r i z o n t a l  g e le g e n e n  
K am m ern  w e rd en  s e i t  e in ig e r  Z e it  v o n  der F irm a A u g .  
K 1 ö  11 n e  in D o rtm u n d  g eb a u t. D ie  A n g a b en  üb er  d ie  
B e tr ie b se r g e b n is se  e in er  so lc h e n  H o r iz o n ta lo fen a n la g e ,  
w e lc h e  in F ran k en th a l err ich tet w o r d e n  is t , lau ten  e b e n 
fa lls  rech t g ü n s t ig ;  v erg l. B erich t über d ie  47 . J a h res
v e rsa m m lu n g  d e s  m itte lrh e in isch en  G a s -  u n d  W a s s e r -  
fa c h m ä n n er -V e re in s  zu  S c h w a b . G em ü n d . —  N e u e r 
d in g s  s in d  d ie  R h e i n i s c h e n  C h a m o t t e  - u n d  
D i n a s w e r k e  in K öln  a. Rh. m it e in em  S c h r ä g 
k a m m ero fen  an d ie  Ö ffen tlich k e it  g e tre ten , ü b er d en  
a b er  n o c h  k e in e  E rfahrungen  v o r lie g en .

U m  d a s  L ö sc h e n  d e s  g e z o g e n e n  o d e r  a u s g e s to s s e -



122* S O Z I A L - T E C H N I K Zum 22.  H eft

A bb. i i .  K okelöschturm  in der G asanstalt H anau.

n en  K o k se s  m ö g lic h s t  s o  z u  g e s ta lte n , d a s s  un ter  g le ic h 
z e it ig e r  S c h o n u n g  d er  G e su n d h e it  der A rb e iter  und d e s  
P u b lik u m s a u ch  Z e it  u n d  G eld  g e sp a r t  w e r d e n , s in d  
in d en  le tz te n  Jahren b e d e u te n d  v e r b e s se r te  E in r ich 
tu n g en  g e tro ffe n  w o r d e n . —  D ie  für k le in ere  G a sa n 
sta lte n  g u t a n w en d b a re  L ö sc h v o r r ic h tu n g  ,,B a m a g “ s e i  
hier erw ä h n t (A b b . 9 ) . S ie  b e s te h t  im  w e se n t l ic h e n  
a u s  e in em  g e te i lte n  W a sse r b e h ä lte r  u n d  e in er  d am it 
v e rb u n d en en  Z u g v o rr ich tu n g . D u rch  d ie s e  w e r d e n  d ie  
H ä h n e  in der Z u - u n d  A b flu ss le itu n g  d e s  B e h ä lter s  s o  
g e sc h a lte t ,  d a s s  der Inhalt der e in e n  B e h ä lter h ä lfte  
d u rch  e in e  der b e id e n  L ö sc h b ra u se n  a u f d en  d a ru n ter  
g e sc h o b e n e n , g lü h en d en  K o k s s ic h  e r g ie s s t  un d  d ie se n  
a b lö sc h t , w ä h re n d  s ic h  d ie  a n d ere  H ä lfte  s e lb s t tä t ig  
fü llt . D ie  b e id e n  L ö sc h b ra u se n  w e rd en  in e in er  L ö sc h 
k a m m er, w e lc h e  z w e i n e b e n e in a n d e r  s te h e n d e n  K o k s
karren R aum  g e w ä h r t , a n g e o r d n e t. D ie  K am m er w ir d  
durch  e in e n  D u n s ts c h lo t  e n tlü fte t. —  U m  e in  m ö g lic h s t  
r a sc h e s  W e g sc h a ffe n  d e s  K o k se s  h in ter  o d e r  un ter  den  
R eto rten  un ter  g le ic h z e it ig e m  A b lö sc h e n  zu  e r m ö g 
lic h e n , s in d  m it V o r te il d ie  s o g . B r o u w e r -R in n e n  e in 
gefü h rt w o r d e n . D ie s e  b e s te h e n  a u s  e in er  s c h m ie d e 
e is e r n e n  R in n e  u n d  der darin  la u fe n d e n  D o p p e lk e t te  
(A b b . 10). D ie  b e id e n  T e ile  der D o p p e lk e t te  s in d  in  
g le ic h e n  A b stä n d e n  du rch  Q u e rs tä b e  v e rb u n d en , w e lc h e  
den  K o k s m itn e h m e n . U m  e in e  ü b e r m ä ss ig e  E rw ä r
m u n g  der R in n e  zu  v erh in d ern , m u ss  der K o k s in n er 
h a lb  der R in n e sc h n e ll  g e lö s c h t  w e rd en . D ie s  g e sc h ie h t  
du rch  d ie  ü b er  der R in n e  a n g e b r a c h te n  R a c k w itz 
B r a u se n , w e lc h e  d u rch  d en  g e fö rd er ten  K o k s s e lb s t 
tä t ig  g e ö ffn e t  w e rd en . —  H in ter  K a m m erö fen , b e i d e n e n  
v e r h ä ltn ism ä ss ig  g r o s se  M en g en  v o n  K o k s a u f e in m a l 
g e fö rd er t und  g e lö s c h t  w e rd en  m ü sse n , w e n d e t  m an  
m it V o r te il e in en  fah rb a ren  L ö sch tu rm  an , w ie  e in  s o l 
cher  im  n e u e n  G a sw e r k  zu  H a n a u  in B e tr ieb  is t  
(A b b . 11). N a c h d em  d ie  m e c h a n isc h  zu  b e w e g e n d e  
E n tla d etü r  der K am m er g e ö ffn e t  u n d  e in e  im  T u rm  
la u fe n d e  B r o u w e r -R in n e  in  B e w e g u n g  g e s e tz t  w 'orden  
is t ,  s tü rz t der g lü h en d e  K o k sk u ch en  in den  S a m m e l
b e h ä lte r  d e s  T u r m s, w ir d  h ier  durch  k rä ftig e  B r a u se n  
a b g e lö sc h t  un d  g e la n g t  dan n  über e in e  A u fg a b e w a lz e
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A b b. 12. Schrägtaschensilo .
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g le ic h m ä s s ig  a u f d ie  B r o u w e r -R in n e ;  au f d ie se r  w ir d  
d ie  A b lö sc h u n g  v e r v o lls tä n d ig t  u n d  der K o k s in e in en  
S a m m e lb e h ä lter  am  R in n en k o p f g e fö rd er t. D ie s e r  B e 
h ä lte r , der d en  K o k s v o n  drei K am m ern a u fzu n eh m en  
v e r m a g , en tlee r t d en  K o k s in  G ru b en . D e r  G esa m t-

z ia le n  V e rh ä ltn isse  der a rb e iten d en  B e v ö lk er u n g  b e 
te il ig t  ist. D e r  T e ch n ik e r  n im m t auf d ie se m  G e b ie te  
e in e  w ic h t ig e r e  S te lle  e in  a ls  der G e se tz g e b e r , v o r  dem  
er d en  V o rte il v o r a u s  hat, d a s s  d ie  te ch n isc h e n  E in 
r ich tu n g en  im  a llg e m e in en  in  fr ied lich er  W e is e  und

.
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A bb. 13. S teigröhrenaufsätze. A b b . 14.

a n tr ieb  d e s  L ö sc h tu rm e s  erfo lg t e le k tr isch  un d  kann  
v o n  e in em  M ann  b e tä tig t  w erd en .

E in e  n e u e  A rt der L a g eru n g  v o n  K oh len v o rrä ten , 
w ie  s ie  im  n eu en  s tä d tis c h e n  G a sw e r k  zu  H an au  v o n  
G eb r . R an k  a ls  S c h r ä g ta sc h e n s ilo  (D .R .P .)  in E ise n 
b e to n k o n stru k tio n  in u n m itte lb a rer  V e rb in d u n g  m it dem  
O fe n h a u s  a u sg e fü h r t w o r d e n  is t ,  s e i  h ier  n o c h  erw ä h n t  
(A b b . 12). D er  S c h r ä g ta sc h e n s ilo  g e s ta tte t  e in e  v ie l 
b e s s e r e  A u sn ü tzu n g  der G ru n d flä ch e  w ie  b ish e r ;  d ie s  
is t  d a d u rch  erre ich t, d a s s  der g a n z e  S ilo ra u m  durch  
sc h r ä g e , e tw a s  un ter  dem  B ö sc h u n g s w in k e l g e n e ig te  
Z w is c h e n w ä n d e  in e in z e ln e  A b te ilu n g e n  g etren n t ist, 
d ie  ta sc h e n a r tig  ü b ere in a n d er  g re ifen . D er  G efah r  der  
S e lb s te n tz ü n d u n g  der K oh len  s o l l t e  b e i der L a geru n g  
in d ie se m  S ilo  d ad urch  b e g e g n e t  w e rd en , d a s s  d ie  
s e n k r e c h te  L a g erh ö h e  6 m n ich t ü b e r s t ie g e . A lle in  
a u ch  d ie s e  g e r in g e  L a g erh ö h e  h a t, w ie  e in  n e u lich es  
V o r k o m m n is  b e w e is t ,  e in e  S e lb s te n tz ü n d u n g  der g e 
la g er ten  K o h len  n ich t verh in d ern  k ö n n en .

U m  b e im  R e in ig e n  der S te ig ro h re  e in e  B e lä s t ig u n g  
d er  A rb e iter  durch  d ie  a u fs te ig e n d e n  G a se  zu  v e r 
m e id e n , w ir d  v o n  der B . A . M . A . G . d ie  E in fü h ru n g  
d er  S te ig r o h r -A u fsä tz e  von  Irm inger (A b b . 13) o d er  der  
V o rrich tu n g en  n a ch  B r u n k -B u h e  (A b b . 14) em p fo h len . 
L e tzte re  V o rrich tu n g  hat den  V o rte il, d a s s  d ie  G a se  
n ic h t  in  d a s O fen h a u s , so n d e rn  n a ch  e in em  S c h o r n 
s te in  ab g efü h rt w erd en .

E s m a g  zu m  S c h lu s s  h e r v o rg e h o b en  w e r d e n , in  
w ie  h o h em  M a sse  der T e ch n ik e r  an der V e rb esse ru n g  
■der g e su n d h e it lic h e n  un d  d am it a u ch  der g a n z e n  s o -

n ich t in  der starren  m it S tra fen  a u sg e s ta tte te n  Form  
v o n  g e se tz l ic h e n  V o rsch r iften  und p o liz e ilic h e n  V e r 
fü g u n g e n  zur A u sfü h ru n g  g e la n g en . D a s  g e h t  o h n e  
w e ite r e s  a u s  der E n tw ic k e lu n g  der m o d ern en  G a s te c h 
n ik  hervor.

Trichloräthylen und se ine  Bedeutung für die 
Unfallverhütung.

V o n  K gl. G ew erbeinspektor B l a t t e r - B e r l in .

Ü b er  T r ich lo rä th y len  und an d ere  g e fa h r lo se  F e tt
lö su n g sm itte l hat H a rtig  in  der S o z ia l-T e c h n ik  1910  
S . 301 b er ic h te t u n d  d a b ei e in g eh en d  d ie  E ig e n sc h a f
ten  d ie se r  S u b s ta n z e n  erörtert, s o d a s s  s ic h  hier e in  
n ä h eres  E in g eh en  auf d ie  E ig en sc h a fte n  d e s  T r ic h lo r -  
ä th y le n s , im  fo lg e n d e n  kurz „ T r i“ g en a n n t, erü b rig t  
und auf d ie  g en a n n te  A b h a n d lu n g  v e r w ie se n  w e rd en  
kann. Z u  d e r se lb en  Z e it  u n terh a n d e lte  ich  m it e in er  
B erlin er  F irm a über d ie  E rrich tun g e in er  K n o ch en 
B e n z in e x tr a k tio n sa n la g e , b e i der sp ä ter  an  S te lle  d e s  
B e n z in s  T ri a ls  E x tra k tio n sm itte l v e r w e n d e t  w e rd en  
s o llte .  Je länger  ich  m ich  m it d ie se m  S to ffe  b e s c h ä f 
t ig te , u m so  m ehr kam  ich  zu  der Ü b er ze u g u n g , d a s s  
er e in en  v o llw e r tig e n  E rsa tz  für d a s  feu erg e fä h r lich e  
B en z in  d a rste llt  un d  durch  s e in e  U n g efä h r lich k e it le tz 
terem  w e it  ü b er leg en  is t . D a  d ie  a u s g e z e ic h n e te  fe tt 
lö se n d e  E ig en sc h a ft  d e s  T r i durch za h lre ich e  V e rsu c h e  
un d  p r a k tisc h e  A u sfü h ru n g en  e r w ie se n  w a r , b e s tr e b te  
ich  m ich , d em  T ri auch  in änd ern  B en z in  v e ra r b e ite n 
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d en  B e tr ieb en  m e in e s  A u fs ic h tsb e z ir k e s , z . B . den  
c h e m isch en  R e in ig u n g sa n sta lte n , E in g a n g  z u  v e r s c h a f
fe n . M e in e  B e m ü h u n g en  sc h e ite r te n  je d o c h  an  der  
m ehr o d e r  m in d er  g r o s se n  n a r k o tisc h e n  E in w irk u n g  
d e s  T ri auf d ie  A rb e iter  b e i o ffen er  V era rb e itu n g , dem  
d a m a ls  n o c h  h o h en  P r e is e  d e s  L ö su n g sm itte ls  un d  der  
u n g e e ig n e te n  K on stru k tion  der b ish er  g e b r ä u c h lic h e n  
W a sc h m a sc h in e n . U m  dem  T ri e in e  a llg e m e in e  V er 
w e n d u n g  in der R e in ig u n g s in d u str ie  zu  s ich ern , m u ss te

K o h len sä u re , e in er  V a k u u m p u m p e u n d  d e n  er fo rd er 
lic h e n  R o h r le itu n g en . (D ie  A n o rd n u n g  der e in ze ln e n  
A p p a ra te  u n tere in a n d er  u n d  d ie  R o h rv erb in d u n g en  s in d  
a u s  der b e ig e g e b e n e n  P r in z ip s s k iz z e  e r s ic h t lic h .)  D a  
d ie  E in r ich tu n g  a ller  A p p a ra te  b is  auf d ie  W a s c h 
m a sc h in e  a ls  b ek a n n t v o r a u sg e se tz t  w e rd en  kan n , w ill  
ich  m ich  nur auf d eren  B e sc h r e ib u n g  b e sc h r ä n k e n . D ie  
W a sc h m a s c h in e  b e s te h t  a u s  e in em  ä u sse r e n , z y lin 
d r isc h e n , fe s ts te h e n d e n  d o p p e lw a n d ig e n  M an te l und

T ru .n b m ib '*  to n .

J { n h U
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Anordnung der A p parate  einer T richloräthylenw äscherei.

e in e  A p paratur  erso n n en  w erd en , d ie  d ie  A rb e iter  den  
n a r k o tisc h e n  E in w irk u n g en  der T r id ä m p fe  e n tz o g , d ie  
V erlu ste  an T ri b e i se in er  V e rw en d u n g  a u f e in  M in i
m um  red u z ie r te  u n d  dad urch  d a s  n e u e  R e in ig u n g sv e r 
fa h ren  w ir tsch a ft lic h  g e s ta lte te . D ie  B o sn isc h e  E lek 
tr iz itä tsg e se llsc h a ft  hat auf m e in e  A n reg u n g  im  V erein  
m it der M a sch in en fa b r ik  W ilh e lm  W u rll in  W e is s e n -  
s e e  b . B er lin  e in e  A p paratur g e sc h a ffe n , d ie  a lle  A n 
fo rd eru n g en , s o w o h l in  h y g ie n isc h e r  w ie  w ir tsc h a ft 
lich er  H in sich t, in  v o lls te m  M a sse  erfü llt.

D ie  g e sa m te  m a sc h in e lle  E in r ich tu n g  b e s te h t  a u s  
e in er  b e so n d e r s  k on stru ier ten  W a sc h m a sc h in e , e in er  
D e s t illie r b la s e , e in em  K ühler, e in em  W a sse r a b sc h e id e r ,  
e in em  V o rra tsb eh ä lter  für T r i, e in em  G a so m e ter  für

e in er  im  Innern d e s  M a n te ls  zen tra l g e la g e r te n , d r e h 
b aren  T r o m m el. Z um  E in b rin g en  d e s  W a sc h g u te s  s in d  
M an tel u n d  T ro m m el m it v e r sc h lie s sb a r e n  Ö ffn u n g en  
v e r se h e n . D er  M a n te lv e r sc h lu ss  is t  lu ftd ich t. U m  in 
g e w is s e n  F ä llen  d a s  W a sc h m itte l a n w ä rm en  zu  k ö n 
n e n , is t  der Z w isc h e n r a u m  z w isc h e n  d en  M a n te lw ä n 
den  an  e in e  D a m p fle itu n g  a n g e sc h lo s s e n . A n d er  
S tir n se ite  d e s  M a n te ls  s in d  e in  S c h a u g la s  u n d  e in  
M a n o m eter  a n g e b r a c h t. D ie  L a g erza p fen  d er  T r o m 
m el g e h e n  durch  d ie  M a n te ls tir n w ä n d e  u n d  s in d  durch  
S to p fb ü c h se n  a b g e d ic h te t . D ie  T r o m m el s e lb s t  hat d ie  
b e i den  g e b r ä u c h lic h e n  W a sc h m a sc h in e n  ü b lic h e n  
D u rc h lö c h e ru n g e n . E in L a g erza p fen  is t  h o h l un d  m it
te ls t  S to p fb ü c h se  u n d  R o h rle itu n g  an  d ie  V a k u u m 

f  i i m p e
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p u m p e  a n g e s c h lo s s e n ;  der z w e ite  s te h t  m it d em  V o r
g e le g e  in d irek ter  V erb in d u n g . D a s  Innere der M a 
sc h in e  ist durch  R o h r le itu n g en  m it dem  T r ib eh ä lter , 
der  D e s t i l l ie r b la s e  u n d  dem  G a so m e te r  v erb u n d en . D ie  
L e itu n g e n  k ö n n en  durch  H ä h n e  o d e r  S c h ie b e r  a b g e 
sp errt w e rd en .

D a s  m it d er  T r o m m el v erb u n d en e  V o r g e le g e  is t  so  
e in g e r ic h te t , d a s s  d ie se  e in  M al 8— 10 U m d reh u n g en ,  
d a s  a n d ere  M al e tw a  450  U m d reh u n g en  in der M in u te  
m a c h e n  kan n . Im le tz te n  F a lle  s o l l  s ie  d ie  Z en tr ifu g e  
e r se tz e n .

D ie  M a sc h in e  a r b e ite t  in  der W e is e ,  d a s s  sä m t
lic h e  M a n ip u la tio n e n  b e i der R e in ig u n g  h in tere in a n d er  
v o r g en o m m e n  w e r d e n  k ö n n en , o h n e  d a s s  e in  ö f f n e n  
der M a sc h in e  erfo rd erlich  ist. D er  A r b e itsv o r g a n g  in  
d er  M a sc h in e  hat d ah er  v ier  v e r s c h ie d e n e  P h a se n :  d a s  
W a s c h e n , N a c h sp ü le n , Z en tr ifu g ieren  u n d  T ro ck n en . 
N a c h  d em  E in trä g en  d e s  W a sc h g u te s  w e rd en  T ro m m el  
u n d  M a n te l g e s c h lo s s e n  (s . F ig .) .  D ie  L e itu n g en  a, b , 
c un d  d s in d  a b g e sp er r t. D u rch  Ö ffn en  d e s  S c h ie b e r s  
in der L e itu n g  a f l ie s s t  a u s  dem  h o c h g e s te l lte n  B e h ä l
ter  T ri s e lb s t tä t ig  durch  s e in e  e ig e n e  S c h w e r e  in  d ie  
W a sc h tr o m m e l. D ie  e r fo rd er lich e  M en g e  w ir d  durch  
B e o b a c h tu n g  d e s  S c h a u g la se s  f e s tg e s te l l t .  N a c h d em  
d ie  Z u f lu s s le itu n g  a b g e sp er r t is t , w ir d  d a s  V o r g e le g e  
d er  T r o m m el a u f 8— 10 U m d reh u n g en  in der M in u te  
e in g e s c h a lte t .  D ie  R e in ig u n g  b e g in n t. Ihre D a u er  
r ich te t s ic h  n a ch  der M en g e  u n d  Art d e s  W a sc h g u te s  
u n d  w ir d  nur du rch  E rfahrung erm itte lt. Ist d ie  R e i
n ig u n g  a ls  b e e n d e t  a n z u seh en , s o  w ir d  d a s  s c h m u tz ig e  
T ri du rch  R oh r b n ach  der D e s t i l l ie r b la s e  a b g e la s se n  
un d  d ie  T ro m m el m it rein em  T ri zu m  N a c h sp ü le n  neu  
b e sc h ic k t . W’ä h ren d  d ie se r  A r b e itsp e r io d e  m a ch t d ie  
M a sc h in e  a u ch  nur 8— 10 U m d re h u n g e n  in der M in u te . 
Ihre D a u e r  is t  e b e n fa lls  r e in e  E r fa h r u n g ssa c h e . N a ch  
dem  A b la u fen  der  S p ü lf lü ss ig k e it  w ird  d ie  T ro m m el  
a ls  Z e n tr ifu g e  b e n u tz t  und  durch  U m sc h a lte n  d e s  V o r 
g e le g e s  au f e tw a  4 5 0  U m d reh u n g en  in der M in u te  g e 
b ra ch t. D ie  v o n  dem  W a sc h g u te  fe s tg e h a lte n e n  T r i-  
r e s te  w e r d e n  a u sg e sc h le u d e r t  un d  f l ie s s e n  b e i g e ö f f 
n e te m  S c h ie b e r  n a ch  der D e s t i l lie r b la s e  ab . U m  d ie  
le tz te n  S p u ren  v o n  T ri a u s  d em  W a sc h g u te  zu  e n t 
fe rn en , u n terw ir ft m an d ie s e s  in  der M a sc h in e  e in em  
T r o c k e n p r o z e s s .  H ierzu  b e d ie n t  m an  s ic h  der E ig e n 
sc h a ft v o n  G a se n , f e s te  o d e r  f lü s s ig e  K örper zu  a b 
so r b ie r e n . D ie s e  E ig e n sc h a ft  der G a se  is t  in der  
W is s e n s c h a f t  s c h o n  lä n g st b ek a n n t un d  a u ch  sc h o n  
frü h er  in  e in em  e n g lis c h e n  P a te n t  v e rw e r te t  w o r d e n . 
In d em  v o r lie g e n d e n  F a lle  w ird  d a s  T r o ck n e n  in  der  
W e is e  d u rch g efü h rt, d a s s  m an  m itte ls t  der V a k u u m 
p u m p e  e in e n  K o h len sä u restro m  durch d ie  T ro m m el 
h in d u r c h sa u g t, d a  K o h len sä u re  ü b era ll le ic h t un d  b illig  
z u  erh a lten  is t .  D ie  n o tw e n d ig e  K o h len sä u re  w ird  
d em  a u s  e in er  K o h le n sä u r e fla sc h e  g e fü llte n  G a so m e ter  
e n tn o m m en  u n d  g e la n g t  b e i g e ö ffn e te m  S c h ie b e r  durch  
R oh r d, d ie  T r o m m el un d  R ohr c  n a ch  der V a k u u m 
p u m p e , w e lc h e  s ie  durch R ohr e , den  K ühler un d  R ohr f, 
b e fr e it  v o n  T r i, n a ch  d em  G a so m e te r  zurückdrückt. 
U m  den  T r o c k e n p r o z e s s  e tw a s  zu  b e sc h le u n ig e n , kann  
m an in se in e m  le tz ten  Z e ita b sc h n itt  d ie  K o h len sä u re  
a n w ä rm en  o d e r  e tw a s  D a m p f in d ie  K o h len sä u re le itu n g  
e in fü h ren .

D a s  in der D e s t i l l ie r b la s e  a n g e sa m m e lte , sc h m u tz ig e  
T ri w ir d  b e i B eg in n  d e s  Z e n tr ifu g ie re n s  m itte ls  D a m p f

a b g e tr ie b e n  un d  g e la n g t  durch  R ohr g  in  d en  K ühler, 
w o  e s  w ie d e r  v e rd ic h te t  w ird . U m  d a s  a u s  d em  
W a sc h g u te  e tw a  a u fg e n o m m e n e  W a ss e r  zu  b e se it ig e n ,  
w ir d  d a s  G em isc h  v o n  T ri un d  W a ss e r  n a ch  e in em  
W a ss e r a b s c h e id e r  g e le ite t , der m it d em  B eh ä lter  für  
r e in e s  T ri in d irek ter  V erb in d u n g  ste h t. D a s  a b g e 
s c h ie d e n e  W a ss e r  sa m m e lt s ic h , da T ri sc h w er er  a ls  
W a ss e r  is t ,  an der O b e rflä ch e  un d  f l ie s s t  d au ernd  
d u rch  e in  o f fe n e s  H ä h n ch en  ab . E in  V erd u n sten  d e s  
T ri an d ie se r  S te l le  ist a u s g e s c h lo s se n , w e il  e s  durch  
d ie  darüb er  l ie g e n d e  W a ss e r sc h ic h t  v o n  der A tm o 
sp h ä r e  g a n z  a b g e sc h lo s s e n  ist.

W ie  ich  g e z e ig t  h a b e , m a ch en  b e i dem  A r b e its 
p r o z e s s  W a s c h -  und T r o ck en m itte l in  e in er  g e s c h lo s s e 
nen  A p p aratu r  e in en  b e s tä n d ig e n  K re isla u f, s o d a s s ,  
rein  th e o r e tisc h  g e n o m m en , e in  V erlu st d ie se r  b e id e n  
S u b s ta n z e n  a u s g e s c h lo s s e n  ersch e in t. Im m erhin  w e r 
d en  in  der P r a x is  d o ch  g e w is s e  V er lu ste  e in tre ten , d ie  
ab er  d u rch  e in e  so r g fä lt ig e  A u sfü h ru n g  der A p p a ra te , 
so r g sa m e  W a r tu n g  u n d  sc h o n e n d e  B eh a n d lu n g  der e in 
z e ln e n  T e ile  a u f e in  M in im u m  h era b g ed rü ck t w e rd en  
k ö n n en . D ie  F irm a is t  s c h o n  je tz t in  der L a g e , e in en  
B e tr ie b sv e r lu s t  v o n  nur e tw a  2 ®/0 T ri g a ra n tieren  zu  
k ö n n en . A llg em e in e  A n g a b e n  über d en  P r e is  e in er  
so lc h e n  A n la g e  k ö n n en  h ier  n ich t g em a ch t w e r d e n , da  
d e r se lb e  zu  seh r  v o n  der G r ö s se  der A n la g e  un d  der  
g e w ü n sc h te n  G ü te  b e i der A u sfü h ru n g  a b h ä n g ig  ist.

E in e  A n la g e  der b e sc h r ie b e n e n  Art is t  auf dem  
G ru n d stü ck  der M a sch in en fa b r ik  W ilh e lm  W u rll in  
W e is s e n s e e  b . B erlin , R ö lck estr . 7 0 /7 3  a u fg e s te llt  un d  
d ien t h a u p tsä ch lic h  d a zu , E rfa h ru n g sw erte  an d en  e in 
g e sa n d te n  M a ter ia lien  zu  sa m m eln . U . a. s in d  V er 
su c h e  a n g e s te llt  w o r d e n  m it L eder, F e llen , P u tz tü ch ern , 
T e p p ic h e n , W o lle , S e id e , K le id ersto ffen . B ei e in em  
V e rsu c h e  m it K a k a o p u tztü ch ern  der K a k a o -K o m p a g n ie  
T h e o d o r  R eich a rd  in W a n d sb e c k  b . H a m b u rg  s ta n d e n  
10 k g  zur V erfü g u n g . D ie  T ü ch er  w a r en  vor  der E x 
traktion  d u n k elb rau n  un d  durch d a s  a u fg en o m m en e  
F ett g a n z  s te if .  N a c h  der E x tra k tio n  w o g e n  s ie  nur 
n o c h  4  k g  5 0  gr u n d  h a tten  e in e  ro sa r o te  F arb e. D er  
G e w ic h tsv e r lu s t  v o n  rund 60  %  b eruht h a u p tsä ch lic h  
a u f der g e lö s te n  K ak a o b u tter , d ie  durch d a s  V erfah ren  
z u r ü c k g e w o n n en  w e rd en  k o n n te . B ei e in em  w e iter en  
V e rsu c h e  m it T e p p ic h w o lle ,  der zum  V ersp in n en  10 °/0 
F ett z u g e se tz t  w a r en , h a tten  d ie  20  k g  e in g e s e tz te n  
M a ter ia ls  n a ch  der E x tra k tio n  e in  G e w ic h t  v o n  18 ,2  k g , 
s o d a s s  nur 0,1 %  d e s  z u g e se tz te n  F e tte s  n ich t z u rü ck 
g e w o n n e n  w u rd e . B e i w e ite r e n  V ersu ch en  m it P e r se r 
te p p ic h e n  und S e id e n stü c k e n  k o n n te  ich  fe s ts te lle n ,  
d a s s  d ie  F arb en  n a ch  der B e h a n d lu n g  m it T ri v ie l  le b 
h after  w a ren  un d  e in en  erh öh ten  G la n z  z e ig te n . D ie  
M a sc h in e  v e rd ie n t n ich t nur d a s  In ter esse  der G e 
w e r b e tr e ib e n d e n , so n d ern  a u ch  der H a u se ig en tü m e r .  
D u rch  den  E r la ss  v o m  3 . A u g u st 1903 , b etr . B e n z in 
w ä sc h e r e ie n  un d  ä h n lich e  B e tr ieb e  (H . M . B l. S . 2 7 7 )  
w e r d e n  zu m  S c h u tz e  der A rb e iter  u n d  im  ö ffen tlic h e n  
In ter esse  an d ie  E in r ich tu n g  v o n  B e n z in w ä sc h e r e ie n  
d era rtig  h o h e  A n fo rd eru n g en  g e s te llt ,  d a s s  b e i den  
h o h en  B o d e n p r e ise n  in den  G ro sss tä d ten  d ie  E rrich 
tu n g  so lc h e r  A n la g en  ä u sse r s t  sc h w e r  g em a ch t w ird . 
In fe u e r -  und  g e w e r b e p o liz e ilic h e r  H in sich t v e rd ie n t  
d ie  V e rw en d u n g  v o n  T ri in den  c h em isch en  R e in ig u n g s 
a n s ta lte n  g a n z  b e so n d e r e  B ea ch tu n g . D ie  G efä h r lich 
k e it d e s  B e n z in s  z e ig t  am  b e ste n  e in e  S ta tis t ik  der
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ch e m isch en  F ab rik  G r ie sh e im -E le k tr o n  (s . d ie se  M itt. 
1911, S . 8 4 , XV I, 14), in der für e in  Jahr 2 1 5  U n fä lle  
m it a lle in  47  T o d e s fä lle n  v e r z e ic h n e t  s in d . D e ra r tig e  
s c h w e r e  K a ta stro p h en  k ön n en  a u ch  b e i d en  s tr e n g ste n  

'  V o rsch r iften  üb er  d ie  V e rw en d u n g  v o n  B e n z in  V orkom 
m en . E in  Z u sa tz  v o n  A n tie lek tro n , E rd u n g  der M a 
sc h in e n , V e rw en d u n g  v o n  e le k tr isch em  L ich t u s w . s in d  
nur N o tb e h e lfe , d ie  d ie  G efä h r lich k e it d e s  B e n z in s  an  
s ic h  n ich t b e se it ig e n . E s  m u ss  d ah er auf e in en  v o l l 
s tä n d ig en  E rsa tz  d e s  B e n z in s  durch  e in  u n g efä h r lich es ,  
ab er  g le ic h w e r t ig e s  R e in ig u n g sm itte l g e d r u n g e n  w e r 
d en . In dem  T ri s te h t u n s e in  s o lc h e s  zur V erfü g u n g , 
d a s  b e i V e rw en d u n g  der b e sc h r ie b e n e n  E inrichtung] 
a llen  A n fo rd eru n g en  in fe u e r -  un d  g e w e r b e p o liz e ilic h e r  
H in sich t e n tsp r ich t un d  g e e ig n e t  ersch e in t, e in e  g r o s se  
U m w ä lz u n g  in der R e in ig u n g s-  u n d  E x tr a k tiö n sin d u str ie  
herv o rzu ru fen .

Bücher- und Zeitschriftenschau.
I. Gesetzgebung, Verordnungen, Enstscheidungen usw.

4 0 . D i e  E n t s c h ä d i g u n g  d e r  g e w e r b 
l i c h e n  E r k r a n k u n g e n  u n d  V e r g i f t u n g e n  
i n  U n g a r n .  A rb e iter sch u tz , 1911, S . 3 3 3 . N a ch  
e in em  B e sc h lu s s  der D ir ek tio n  der u n g a r isc h e n  L ä n d es -  
k a s se  so lle n  in Z ukunft d en  B e tr ieb su n fä lle n  g le ic h 
g e s te l lt  u n d  e n tsc h ä d ig t  w e r d e n : 1. M ilzb ra n d . 2 . D ie  
g e w e r b lic h e  B le iv e rg iftu n g  un d  ihre F o lg e z u s tä n d e .
3 . D ie  P h o sp h o r v er g iftu n g  u n d  ihre F o lg e z u stä n d e .
4. D ie  g e w e r b lic h e  A r sen ik v erg iftu n g  u n d  ihre F o lg e n .
5 . D ie  W u rm k ra n k h eit der B erg a rb e iter . 6 . D ie  B e n 
z o l- ,  N itr o - ,  A m id o d er iv a tv erg iftu n g en  und ihre F o lg e -  
z u stä n d ö . 7. D ie  K o h len sto ffb isu lfid v erg iftu n g en .,
8 . D ie  V erg iftu n g en  m it S a lp e te rsä u r e  u n d  sa lp e tr ig e n  
D ä m p fen . 9 . D ie  Q u e ck s ilb er v e rg iftu n g  un d  ihre F o lg e 
z u stä n d e . 10. D ie  C h ro m g e sc h w ü r e . 11. H a u ta u s
sc h lä g e , E n tzü n d u n g en  un d  G e sc h w ü r e , d ie  durch  d ie  
E in w irk u n g  v o n  g e w e r b lic h e m  S ta u b  o d e r  ä tz en d e n  
F lü ss ig k e ite n  e n tsta n d e n  s in d . 12. K ran kh afte  H a u t-  
un d  A u g en v erä n d eru n g en , d ie  durch  E in w irk u n g  v o n  
T eerp ro d u k ten  en tste h e n . 13. D er  H o d e n k re b s  der  
S c h o r n s te in fe g e r . 14. D er  N y s ta g m u s  der B erg a rb e iter .
15. D e r  R o tz . 16. D ie  C a isso n erk ra n k u n g  un d  ihre  
F o lg e z u s tä n d e . '17. D ie  su b k u ta n e n  B in d e g e w e b se n t -  
zü n d u n g en  der H aut. 18. D ie  E n tzü n d u n g en  d e s  E ll
b o g e n s . 19. D ie  E n tzü n d u n g en  d e s  K n ies. 20 . D ie  
E n tzü n d u n g en  d e s  H a n d g e len k e s  un d  der S e h n e n 
sc h e id e n . 21 . D er  Star der G la sb lä se r . F.

41. B e l g i e n .  G e s e t z  b e t r e f f e n d  V e r 
b o t  d e r  N a c h t a r b e i t  d e r  F r a u e n  i n  g e 
w e r b l i c h e n  B e t r i e b e n  v o m  10.  A u g .  1911. 
D a s  G e se tz  tritt am  1. Januar 1912 in K raft un d  v e r 
b ie te t  d ie  B e sc h ä ft ig u n g  v o n  A rb e iter in n en  o h n e  U n ter 
sc h ie d  d e s  A lters in der Z e it v o n  9  U hr a b e n d s  b is
5  U hr m o r g en s in g e w er b lich en  B etr ieb en  m it m ehr a ls  
10 A r b e itsp e rso n e n . U n u n terb ro ch en e  N a ch tru h e  e lf  
S tu n d en . A u sn a h m en  k ö n n en  z u g e la s se n  w e rd en  in 
F ä llen  v o n  B e tr ieb su n terb rech u n g en  durch  h ö h ere  G e 
w a lt , für In d u str ie z w e ig e , d ie  le ich t v e rd er b lich e  W a ren  
vera rb e iten  u s w . Für S a iso n in d u str ie n  und für a u s se r -  
g e w ö h n lic h e  U m stä n d e  kann d ie  u n u n terb ro ch en e  R u h e
z e it  auf 10 S tu n d en  an 6 0  T a g e n  im  Jahr h e r a b g e se tz t  
w erd en . (R ev u e  du T ra v a il 1911 N o . 16 S . 9 4 5 .)

S ch .

42 . N e u b e a r b e i t u n g  d f e r ' N o r m a l - U n 
f a l l v e r h ü t u n g s v o r s c h r i f t e n .  V o n  O b e r in g .  
S e id e l, B er lin . S o z . T e c h . 1911, S . 3 8 4 .

II. Gewerbehygienische Abhandlungen allgemeiner Art usw.
36 . D i e  L e b e n s d a u e r  d e r  M i l z b r a n d 

s p o r e n .  D er  C h em ik er  B u sso n  te ilt  im  „ M ik r o k o s
m u s“ m it, d a s s  er M ilz b r a n d sp o r en , d ie  v o r  17 Jahren  
an S e id e n fä d e n  a n g e tr o ck n e t w o r d e n  w a r en , je tz t  in  
B o u illo n  ü b ertra g en  h a b e . D a b e i  z e ig te  s ic h , d a s s  d ie  
M ilz b r a n d sp o r en  n ich t a lle in  ihre L e b e n s fä h ig k e it ,  s o n 
dern a u ch  ihre V iru len z , a lso  d ie  F ä h ig k e it  M ilzb ra n d  
zu  e rz eu g en , b e w a h rt h a tten . N a c h  d. L ed erm a rk t, 
1911, N o . 80 , S . 18 b . F.

37 . D i e  I n f e k t i o n  m i t  A n k y l o s t o m a .  
L an cet, 18. III. 1911. M ü n ch n . M ed . W o c h e n sc h r . 1911 
S . 1979.

S . a u ch  IV, 47 .

III. Gewerbeaufsicht.
8. Z u m  K a p i t e l  A r b e i t e r s c h u t z  u n d  

A r b e i t e r w o h l f a h r t .  V o n  D r . K arl B ittm a n n . 
C o n c . 1911, 4 2 5 . In d em  le s e n sw e r te n  A u fsa tz  w ird  
vo rn eh m lich  a u ch  der E n tw ic k lu n g  und  V e r d ie n s te  der  
F a b r ik in sp ek tio n  g e d a c h t. In sb e so n d e r e  w ir d  ihre er 
fo lg r e ic h e  T ä tig k e it  in  P r e u s se n  h e r v o r g e h o b e n  un d  
ihr u n e in g esc h r ä n k te  A n erk en n u n g  g e z o llt .  Im H a n 
d e lsm in iste r iu m  h a b en  d ie  B e a m ten  u n d  ihre d ie n s t lic h e  
T ä tig k e it  v o n  A n fa n g  an e in e  u n ersch ü tter lich  f e s te  
S tü tze  g e fu n d en , so w o h l g e g e n  u n b e re c h tig te  A sp ir a 
tio n e n  a u s  der In d u str ie , a ls  a u ch  g e g e n  V e rsu c h e  a n 
derer B eh ö rd en , den  b e r ec h tig ten  E in flu ss  der G e 
w e r b e a u fs ic h t  a b z u s c h w ä c h e n  o d er  a u sz u sc h a lte n . A u f 
d ie  J a h resb er ich te  e in g e h e n d , h ä lt e s  V erf. für e r 
w ä g e n s w e r t , o b  s ic h  d ie  B er ich te  n ich t w e r tv o lle r ,  
v ie ls e it ig e r  und in h a ltsre ich er  g e s ta lte n  H essen , w e n n  
s ie  e in en  Z e itra u m  v o n  fü n f, m in d e s te n s  ab er  v o n  drei 
Jahren u m fa ss te n ;  für d ie  Z w isc h e n z e it  k ö n n te  m an  
s ic h  m it g e d r ä n g te n  s ta t is t is c h e n  N a c h w e is e n  b e g n ü g e n .  
S c h lie s s l ic h  w ird  n o ch  der E ntfernun g  d e s  §  120 d r 
A b s. 3  der G e w e r b e -O r d n u n g  d a s  W o rt g e r e d e t , da  
d ie se r  A b sa tz  h e u te  p r a k tisch  b e d e u tu n g s lo s  se i .
i« ; ■ F .

9. D i e  E n t w i c k e l u n g  d e r  G e w e r b e 
a u f s i c h t  i n  D e u t s c h l a n d .  V o n  D r. S te p h .  
P o e r sc h k e . Jena 1911. V erl. v . G . F isch er . B e 
sp re c h u n g  V orbehalten .

IV. Bauliche Einrichtung, Lüftung, Heizung, Feuerschutz.
47 . Z u r  H y g i e n e  d e r  W a n d a n s t r i c h e .  

V o n  S ta b sa r z t  D r . H ü n e. Z e itsch r . f. H y g ie n e  un d  
In fek tio n sk ra n k h e iten  69 . B d . 2. H eft S . 2 4 3  ff. D er  
A u fsa tz  en th ä lt d a s  E r g eb n is  der v o m  V erf. a n g e s te l l
ten  e in g e h e n d e n  U n ter su ch u n g e n  ü b er  d en  E in flu s s  
e in e s  W a n d a n str ich s  auf d ie  W e ite rv e r b r e itu n g  a n 
s te c k e n d e r  K ran k h eiten . D ie  d ie  Ü b er tra g u n g  v e r 
m itte ln d en  K ra n k h eitserreg er  k ön n en  s o w o h l in der  
Form  v o n  S p ritzern  a ls  a u ch  m it S ta u b  v e r m isc h t  an  
d ie  W ä n d e  g e la n g e n  un d  dort a b g e la g er t w e r d e n . Im 
ersteren  Fall haften  s ie  n a ch  dem  E in tro ck n en  d e s  
S p r itz er s  (A u sw u rf, W a ss e r )  im  a llg e m ein en  f e s t  auf 
der W a n d o b e r flä c h e , w ä h re n d  s ie  im  S ta u b  en th a lten  
nur lo s e  a u flieg e n  un d  sc h o n  durch le ic h ten  L u ftzu g  
der R au m lu ft w ie d e r  m itg e te ilt  w e rd en . In b e id e n
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F ä lle n  is t  d ie  V o r a u sse tz u n g  für d ie  A n ste c k u n g  durch  
s o lc h e  K ra n k h eitserreg er  ihre W id e r s ta n d s fä h ig k e it  
g e g e n  d ie  E in tro ck n u n g . N a c h  d en  U n ter su ch u n g e n  
v o n  S c h w a r z  un d  N e is se r  g e h ö r en  z u  den  B a k ter ien ,  
d ie  e in e  E in tro ck n u n g  g u t v er tra g en , d . h. n a ch  lä n g erer  
Z e it  n o c h  le b e n s fä h ig  b le ib e n , u . a. M ilz b r a n d sp o r en  
u n d  T u b erk e lb a zH len . D ie s e  T a tsa c h e  v er le ih t den  
v o r lie g e n d e n  U n ter su ch u n g e n  a u ch  e in e  n ich t zu  u n ter 
sc h ä tz e n d e  B e d e u tu n g  für d ie  G e w e r b e h y g ie n e , in der  
d ie  V erh ü tu n g  der Ü b er tra g u n g  d e s  M ilzb ra n d erreg ers  
u n d  T u b e r k e lb a z illu s  in g e w e r b lic h e n  B e tr ieb en  e in e  
g r o s s e  R o lle  sp ie lt .

V erf. k o m m t am  S c h lü s s e  se in e r  A rb e it zu  f o lg e n 
d em  E r g e b n is :

1. E in  h y g ie n isc h  e in w a n d fre ier  W a n d a n str ich  m u ss  
m ö g lic h s t  g la tt , r is se fr e i u n d  e b e n  s e in  u n d  darf 
n ich t a u s  n a s se m  lö s lic h e m  o d e r  in  W a ss e r  a u f
q u e llen d e m  M ater ia l b e s te h e n , um  e in e r se it s  so  
w e n ig  w ie  m ö g lic h  in fe k tio n sh a lt ig e s  M a ter ia l a u f
zu n e h m e n  un d  a n d e r e r se its  e in e  le ic h te  R e in ig u n g  
a u f m e c h a n isc h e m  W e g e  o d er  d ie  A b tö tu n g  der  
B a k te r ie n  m it d e s in fiz ie r e n d e n  M itte ln  zu  e r m ö g 
lic h e n .

2 . D e r  A n str ich  m u s s  g e n ü g e n d  W id e r s ta n d s fä h ig k e it  
g e g e n ü b e r  d e n  E in w ir k u n g e n  m e c h a n isc h e r  R e i
n ig u n g sm itte l  o d e r  d e s in fiz ie r en d e r  S u b s ta n z e n  b e 
s i t z e n , um  d ie  unter 1 g e n a n n ten  E ig e n sc h a fte n  
fü r  a u s r e ic h e n d e  Z e it , d . h . b is  zur u n u m g ä n g lich  
n o tw e n d ig e n  E rn eu eru n g  n a ch  a n g e m e sse n e r  Z e it, 
zu  b eh a lten .

3 . D ie  k e im tö te n d e  W irk u n g  so g e n a n n te r  s e lb s t d e s 
in fiz ie re n d er  A n str ich e  is t  v e r h ä ltn is m ä ss ig  g er in g  
u n d  lä s s t  a u sse rd em  b a ld  n a ch . V o n  den  den  
U n ter su ch u n g e n  zu g ru n d e  g e le g te n  A n str ich fa rb en  
(e in  g r ö sse r  T e il  d er  a ls  d e s in f iz ie r e n d e  in den  
H a n d el g e b r a c h te n )  b e s itz t  V itra lin  (v o n  der F irm a  
R o s e n z w e ig  un d  B au m an n  in K a sse l)  d ie  a u s g e 
sp r o c h e n s te  k e im tö te n d e  W irk u n g .

-4. D e n  un ter  1 u n d  2 g e n a n n ten  A n fo rd eru n g en  e n t
s p r e c h e n  am  w e n ig s te n  A n str ich e  a u s  W a s s e r - ,  
L e im -, G u m m i- und K a se in fa rb en , d a  s ie  sc h o n  
d u rch  W a s s e r  a u fg e w e ic h t  w e rd en . G e w ö h n lic h e  
Ö lfa r b e n  v e rm ö g e n  a u ch  nur k a ltem  W a ss e r  zu  
w id e r s te h e n , le id e n  ab er  sc h o n  b e i A n w e n 
d u n g  v o n  h e is s e m  W a ss e r  u n d  n o ch  m ehr durch  
f lü s s ig e  D e s in fe k t io n s m itte l .  A m  w id e r s ta n d s 
fä h ig s te n  h a b en  s ic h  E m a ille fa rb en  g e z e ig t .  U n ter  
ih n en  n im m t w ie d e ru m  V itra lin  d ie  e r s te  S te lle  
e in .

In b e z u g  au f d ie  K o sten  d e s  A n str ic h s  —  e in e  F rage  
v o n  B e d e u tu n g  —  ste llt  V erf. fe s t ,  d a s s  b e i e in em  
P r e is e  v o n  0 ,6 5  M k. für 1 qm  Ö la n str ic h  u n d  v o n  
1 ,2 0  M k. für 1 qm  J a p a n la ck a n str ich  e in  V itra lin a n -  
str ic h  e tw a  1 ,00  M k. p ro  qm  k o s te t , d a b e i aber  n e b e n  
d e n  h y g ie n isc h e n  V o r zü g en  n o ch  den  V o rte il g r ö sse re r  
H a ltb a rk e it  b ie te t . E in a u s fü h r lich es  L itera tu rv er
z e ic h n is  v e r v o lls tä n d ig t  d ie  A rb e it. S ch .

V. Luftverderbnis und Luftreinigung.
41 . M i t  ö l  g e t r ä n k t e s  S t a u b b i n d e 

m i t t e l .  V on  E m a n u el G rö sse r  in D r e s d e n . D .R .P .  
2 3 5  5 9 3 , Kl. 30  i. S . S o z . T e c h . 1 9 1 1 , S . 3 9 2 .

VI. Dampfkessel, Motoren, maschinelle Einrichtungen usw.
63 . E i n r i c h t u n g  u n d  B e t r i e b  v o n  

D a m p f f ä s s e r n .  Erl. d . H . M in . f. H . u . G ew .  
v . 14. 10. 1911, w o n a c h  k ü n ftig  a lle  A u t o k l a v e n  
b e i a llen  D r u c k p ro b en  m it dem  z w e ifa c h e n  B e tr a g e  d e s  
z u lä s s ig e n  h ö c h s te n  B e tr ieb sd ru ck es  zu  p rüfen  s in d . 
M in . B l. S . 3 8 6 . F.

VII. Sanitäre Betriebseinrichtungen. Ausrüstung des
Arbeiters.

24 . A r b e i t e r f ü r s o r g e  a u f  B a u t e n .  Erl. 
d. H . M in . f. H. u . G e w . v. 19. 8 . 1911. M in . B l. S . 3 9 5 .  
D e r  E r la ss  en th ä lt in e in er  A n la g e  d ie  G r u n d z ü g e  
für P o liz e iv e r o r d n u n g e n , b e tr e ffe n d  d ie  A rb e iter fü rso rg e  
a u f B a u ten .

25 . E i n  B i e r v e r b o t  a u f  d e n  K r u p p 
s c h e n  S t a h l w e r k e n .  S o z . P ra x . 1911 N o . 34  
S . 1077 . N a c h d em  der B r a n n tw e in g e n u ss  im  G u s s 
s ta h lw er k  b e r e its  se it  la n g em  durch d ie  A rb e itso rd n u n g  
v e r b o te n  is t ,  hat d a s  D irek to r iu m  nu nm ehr a u ch  b e 
stim m t, d a s s  d a s  E in b rin g en  un d  T r in k en  v o n  B ier  
n ich t m ehr g e s ta tte t  se in  so ll .  „ B ie r sc h e in e “ w e rd en  
n ich t m ehr a u s g e s te llt .  D a g e g e n  w ird  d ie  A u sg a b e  v o n  
erfr isch en d en  G eträn k en  w ie  M in er a lw a sser  u n d  vor  
a lle n  D in g e n  M ilch  in d en  K antinen  n a ch  w ie  v o r  un d  
z u  d en  a lten  P r e is e n  e r fo lg en . A .

VIII. Bergbau, Metallgewinnung und Metallverarbeitung.
110. D a s  A u f f a n g e n  d e s  F l u g s t a u b e s  

b e i  m e t a l l u r g i s c h e n  P r o z e s s e n .  V on  A. 
R zeh u lk a , B o r s ig w e r k , O b e r sc h le s . Z e itsch r . für a n -  
g e w . C h em ie  1911 H eft 38 . S . 1803 ff. B eim  R ö sten  
u n d  W e ite rv e r a rb e iten  zerk lein erter  E rze  w ird  durch  
den  E s s e n z u g  b e z w . d ie  zum  R ö sten  e r fo rd er lich e  le b 
h aft b e w e g te  Luft e in  T e il  der E rze in fe in  v erte iltem  
Z u sta n d e  m itg e r is se n  u n d  a ls  F lu g sta u b  der E ss e  z u g e 
führt. D ie  W ie d e r g e w in n u n g  d ie se s  F lu g s ta u b e s  b e z w .  
der in ihm  en th a lten en  w e r tv o lle n  M eta lle  o d e r  M e ta ll
o x y d e  lie g t  e in e r se its  im  In teresse  der W ir tsc h a ftlic h 
k e it d e s  H ü tte n b e tr ie b e s  u n d  m u ss  a n d er e rse its  a u s  
R ü ck sich t auf d ie  N a c h b a rsch a ft g e fo rd er t w erd en , d ie  
a u s  der B e lä s t ig u n g  un d  S c h ä d ig u n g  durch  d en  F lu g 
sta u b  S c h a d e n se r sa tz a n sp r ü c h e  h er le iten  kann. V erf. 
b e sp r ic h t  d ie  v e r sc h ie d e n e n  M ö g lic h k e iten  zu m  A u f
fa n g en  d e s  F lu g s ta u b e s  u n d  zur W ie d e r g e w in n u n g  s e i 
ner w e r tv o llen  B e sta n d te ile . D a n a ch  k o m m en  a ls  M it
tel zur A b sc h e id u n g  in F ra g e :

1. D ie  A b k ü h lu n g  der R a u ch g a se  zur V erd ich tu n g  
der f lü c h tig en  B e sta n d te ile .

2. D ie  A b sc h e id u n g  durch  F lä ch en b erü h ru n g  beli 
g le ic h z e it ig e r  V errin geru n g  der G e sc h w in d ig k e it  
d e s  R a u c h g a sstr o m e s . (R ich tu n g sä n d eru n g , F il 
tra tio n .)
N e b e n  d ie se n  b e r e its  m it E rfo lg  a n g e w e n d e te n  

F lu g sta u b g e w in n u n g sm e th o d e n  w ird  n o c h  der A n w e n 
d u n g  e lek tr isch er  E n tla d u n g en  inn erhalb  d e s  R a u ch 
g a s s tr o m e s  o d er  h e ftig er  E rsch ü tteru n g en  du rch  D e t o 
n a tio n en  E rw ä h n u n g  g e ta n . S ch .

111. Ü b e r  n i t r o s e  G a s e  u n d  e i n e  n e u e  
S c h u t z e i n r i c h t u n g  g e g e n  i h r e  G i f t w i r 
k u n g  i n  d e r  M e t a l l b e i z e r e i .  V on  L. L ew in .  
Z eitsch r . f. H y g . u. In fek tion sk ran kh . 1911 S . 401 . D ie  
A rb eit zer fä llt in drei A b sc h n itte :  1. D ie  b e im  B e iz e n  
e n ts te h e n d en  S c h ä d lic h k e ite n ;  2 . d ie  F o lg e n  der E in 
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a tm u n g  v o n  n itr o se n  G a se n ;  3 . A b h ilfen  g e g e n  d ie  G e 
fa h ren  durch  n itr o se  G a se  b e i der M eta llb e iz u n g . D e m  
F a ch m a n n  w ir d  N e u e s  n ich t g e b o te n . A u ch  L. b e 
s tä t ig t  d ie  n e u e r d in g s  m eh rfa ch  b e k a n n te  A n sich t, d a s s  
C h loroform  k e in en  E in flu ss  au f d ie  N itr o se v e r g iftu n g  
h a t. S c h lie s s l ic h  b e sc h r e ib t  er d ie  M eta llb e iz e r e i im  
K a b e lw erk  O b e rsp r ee  der A llg e m e in e n  E le k tr iz itä ts 
G e se llsc h a ft  g e n a u , w ie  s ie  b e r e its  v o rd em  v o n  D r. Ing. 
F ranz A d ler  in d er  Z e itsch r ift d e s  V e re in s  d eu tsch er  
In g en ieu re , Jahrg. 1910 , S . 1279 b e sc h r ie b e n  w o r d e n  
ist ( s .  auch  M itt. 1910, N o . 3 , S . 22  Z . 3 8 ). Im ü b rig en  
s e i  zu  den  A u sfü h ru n g en  L e w in s  nur n o c h  b em erk t, 
d a s s  d ie  G e w e r b e a u fs ic h tsb e h ö r d e n  sc h o n  s e it  lan gem  
d en  M e ta llb e iz e r e ie n  ihre b e so n d e r e  A u fm erk sa m k e it  
g e sc h e n k t h a b en  u n d  d a ss  un ter  ihrer E in w ir k u n g  e in e  
g a n z e  R e ih e  gu t g e sc h ü tz te r  un d  b e tr ie b s s ic h e r  fu n k 
tio n ier en d e r  M eta llb ren n en  g e sc h a ffe n  w o r d e n  s in d . E s  
dü rfte  d ah er e in  Irrtum L e w in s  v o r lie g e n , w e n n  er a n - . 
n im m t, den  A n la s s  g e g e b e n  zu  h a b en , d ie se r  s o  w ic h 
t ig e n  F ra g e  a m tlich  v o n  n e u e m  n äh er  zu  tre ten . D ie  
in der P ra x is , b e so n d e r s  in B erlin , in la n g en  Jahren g e 
m a c h ten  E rfah ru n gen  h a b en  s ic h  s c h lie s s l ic h  zu  „ G e 
s ic h tsp u n k te n  für d ie  E in r ich tu n g  und d en  B etr ieb  v o n  
M eta llb re n n en “ v e rd ic h te t, d ie  s e ite n s  d e s  H errn P o l i 
z e i-P r ä s id e n te n  unter dem  22 . Jan. 1910 a u fg e s te llt  und  
d en  B ea m ten  a ls  R ich tsch n u r  ü b er g e b e n  w u rd en . D e n  
un ter  d em  8 . F eb ru ar 1911 v o m  H . M in . f. H . u . G e 
w e r b e  v e rö ffe n tlic h te n  „ G ru n d sä tzen  für d ie  g e w e r b e 
p o liz e i lic h e  Ü b e r w a c h u n g  der M e ta llb e iz e r e ie n “ h a b en  
d ie s e  G es ic h tsp u n k te  a ls  G ru n d la g e  g e d ie n t , w a s  a u s  
e in em  V e rg le ic h e  d e s  W o r tla u te s  h erv o rg eh t. F.

S . a u ch  X , 64.

IX. Industrie der Steine und Erden.
41 . A r b e i t e r s c h u t z f o r d e r u n g e n  f ü r

d i e  G l a s i n d u s t r i e .  S o z . P ra x . 1911, N o . 40 , 
S . 1253 . A u f den  „ R e ich sb r a n c h e n k o n fe re n z en “ im  A n 
sc h lu s s  an d ie  H a u p tv ersa m m lu n g  d e s  G la sa rb e ite rv e r 
b a n d e s  fo rd erten  u . a. d ie  G la s sc h le ife r  V era rb e itu n g  
v o n  nur w a r m e m  W a ss e r , d ie  G la sb lä se r  s o g .  
„ Q u e c k s ilb e r t isc h e “ in iso lie r ten  R äu m en  b e i A u sfü h 
rung v o n  Q u e ck s ilb er a r b e ite n , G e s ic h tsm a sk e n  g e g e n  
d ie  E in a tm u n g  v o n  S ä u red ä m p fen  un d  G u m m ih a n d 
sc h u h e  g e g e n  S ä u rev erb ren n u n g en , sä m tlich  u n e n tg e lt
l ic h  v o m  A rb e itg eb er  zu  lie fern . S o n s t ig e  F o rd eru n g en  
b e z o g e n  s ic h  a u f d ie  A rb e itsze it  und  a u f d a s  L e h r lin g s
w e s e n . A.

42 . E i n e  s o z i a l - t e c h n i s c h e  F r a g e  i n  
d e r  G l a s i n d u s t r i e .  V o n  G e w . A s s . S y ru p , 
D ü sse ld o r f . S o z . T e c h . 1911, S . 3 7 7 . B eh a n d e lt  d ie  
durch  E in fü h ru n g  der F la sc h e n m a sc h in e  z u ta g e  g e 
treten en  U m w ä lz u n g e n  in der G la s in d u str ie . F.

43 . D i e  E n t w i c k e l u n g  d e r  Z e m e n t i n 
d u s t r i e .  V on  D r . G o slic h  ju n ., Z ü llch o w . Z e itsch r . 
f. a n g e w . C h em . 1911 S . 1745. M it A bb.

X. Chemische Industrie, Sprengstoffindustrie, Gas
erzeugung, Seifen, Fette, Öle usw.

6 3 . S a u e r s t o f f e x p l o s i o n e n .  V on  E m . 
F ried m an n . Ö sterr . W e r k m e is te r -  und  .In d u s tr ie b e 
a m ten ze it . N a c h  F a b r ik sfeu erw eh r , B e ila g e  zur Z e it 
sch r . f. G e w e r b e h y g ie n e  1911 N o . 5 S . 18. V erf. führt 
d ie  u n a u fg ek lä rte  E x p lo s io n  v o n  S a u er sto ff la sc h e n  auf 
K n a llg a s zu rü ck . A n g eb lich  h an d e lt e s  s ic h  b e i a llen  
b ish er  b e o b a c h te ten  E x p lo s io n en  um  S a u e r sto ff  e le k 

tr o ly tisc h e r  H erk u n ft. D ie s e r  en th ä lt s t e t s  B e im e n g u n 
g e n  v o n  W a ss e r s to f f .  D ie  F a b r ik en  g a r a n tier en  für  
e in e  R e in h e it v o n  9 8 — 9 9  % . D er  W a ss e r s to ffg e h a lt  
k ö n n te  a lso  h iern a ch  h ö c h s te n s  2  ®/» b e tr a g en . E x 
p lo s io n sg e fä h r lic h  ist je d o c h  b e r e it s  e in  G e m e n g e , in  
d em  5 ° / 0 W a s s e r s to f f  en th a lten  s in d . E s  e n ts te h t  nu n  
d ie  F ra g e , o b  d ie  in den  F a b r ik en  zu r  B e st im m u n g  d e s  
W a ss e r s to f fg e h a lte s  a n g e w e n d e te n  M eth o d e n  g e n ü g e n 
d e  Z u v e r lä s s ig k e it  b e s itz e n . Ist d ie s  der F a ll, s o  k ö n n te  
s ic h  d a s  A u ftre ten  e in e r  E x p lo s io n  a u ch  d a d u rch  e r 
k lären , d a s s  e in e  E n tm isc h u n g  der im  G e w ic h t  s o  
a u sse ro r d e n tlich  v e r s c h ie d e n e n  G a sa r ten  b e i lä n g erem  
S te h e n  d er  F la sch en  e in tr itt, s o d a s s  s ic h  in  der N ä h e  
d e s  R e d u z ie r v e n tils  e in  h o c h  e x p lo s ib le s  G e m e n g e  b e 
f in d e n  w ü rd e . V erf. fo rd ert d ie  s ta a tlich en  V e r s u c h s 
a n s ta lte n  auf, der P rü fu n g  d ie se r  F ra g en  n ä h er  zu. 
treten . A .

6 4 . C h l o r o f o r m  a l s  G e g e n m i t t e l ’ 
g e g e n  n i t r o s e  G a s e .  B a y r . Ind. G e w . BI. Auch> 
hier w ird  v o r  C h loroform  g e w a rn t, u n d  e s  w e r d e n  a n 
dere  M a ssr e g e ln  —  S a u er sto ffe in a tm u n g en  u n d  A d er 
la s s  —  e m p fo h le n . N a c h  Z e itsch r . f. d . g e s .  S c h ie s s -
u. S p r e n g s to f fw e s .  1911, S . 3 5 8 . F .

S . auch  VI, 63 .

XI. Textilindustrie, Bekleidungs- und Reinigungsgewerhe.

XII. Papierindustrie, polygraphische Gewerbe.
16. „ S o r t i e r - E b e r “ , e i n e  n e u e  S o r -  

t i e r - u n d R e i n i g u n g s m a s c h i n e .  V on  G e w .  
A ss . W . G ärttn er , S tu ttg a rt. S o z , T e c h . 1911 , S . 3 8 9 .  
M it A b b .

XIII. Lederindustrie, Industrie der Holz- und Schnitzstoffe, 
Zelluloid usw.

S . a u ch  II, 36 .

XIV. Sonstige Industriezweig?.
3 7 . Z w e i  V e r g i f t u n g s f ä l l e  b e i m  B e 

s c h l u p f e n  f r i s c h  g e p i c h t e r  F ä s s e r .  V on  
D r. Frz. K ö lsch , K gl. L a n d e sg e w e r b e a r z t , M ü n ch en .  
C o n c . 1911, S . 4 4 0 . V erf. b e sc h r e ib t  z w e i F ä lle  v o n  
In to x ik a tio n en  un d  führt s ie  auf den  G eh a lt  der P ic h -  
g a s e  an sc h w e r e n  K o h le n w a sse r s to ffe n  z u rü ck . F risch  
g e p ic h te  F ä sse r  m ü sse n  d a h er  v o r  d em  B e sc h lu p fe n  g e 
n ü g en d  la n g e  en tlü fte t  un d  e s  m u ss  V o r so r g e  g e tr o ffe n  
w e r d e n , d ie  im  Innern b e sc h ä ft ig te n  P e r so n e n  s c h n e ll  
h era u s zu  b e fö rd ern . F.

XV. Anwohnerschutz. Abwässer, Abfallstoffe usw.
35 . H a n d b u c h  d e r  H y g i e n e .  V o n  M . 

R u b n er , M . v . G ru ber, M . F ick er . 2 . B d ., 2 . A b sa tz :  
W a s s e r  u n d  A b w a s s e r .  V o n  R. K o lk w itz , C . 
R eich le , A . S c h m id tm a n n , O . S p itta , K. T h u m m . 
111 A b b . 3  T a f . L e ip z ig , S . H irze l 1911.

XVI. Verschiedenes.

A n fr a g e n
ü b e r  g e w e r b e h y g ie n i s c h e  L iter a tu r , ü b e r  M a s s 
n a h m e n  zu r  A b w e n d u n g  v o n  K r a n k h e its -  u n d  
U n fa llg e fa h r e n , ü b e r  a u f  d e m  G e b ie te  d e r  G e 
w e r b e h y g ie n e  b e w ä h r te  F ir m e n  u s w . s in d  zu  
r ic h te n  a n  d a s  I n s t i t u t  f ü r  G e w e r b e 
h y g i e n e ,  F r a n k f u r t  a . M ., B ö r s e n s t r .  i q .

Druck der B uchdruckeiei Roitzsch, A lbert Schulze. Roitzsch.
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H ygienische Einrichtungen bei der 
Nitrierarbeit.1)

V on  Dr. C. P i e s t ,  M ilitärchem iker bei der Pulverfabrik  
bei H anau.

In F a b r ik b e tr ie b e n  w ir d  zur H er ste llu n g  v o n  
S p r e n g s to ffe n  un d  N itr o k o h le n w a sse r s to ffe n  e n tw e d e r  
S a lp e te r sä u r e  a lle in  o d er  in  M isc h u n g  m it k o n ze n tr ier 
ter  S c h w e fe lsä u r e  b e n u tz t u n d  z w a r  zur H er ste llu n g  
v o n

1. K n a llq u e ck silb e r ,
2 . N itr o z e llu lo s e ,
3 . N itr o g ly z er in ,
4 . N itr o k o h le n w a s se r s to ffe n .

D ie  S a lp e te r sä u r e  w ir d  in G la s b a llo n s , d ie  S c h w e 
fe lsä u r e  in K e s se lw a g e n , O leu m  in F ä sse r n  a u s  E ise n 
b le c h  o d e r  in  K e s se lw a g e n  v e rsa n d t. O leu m  w ird  
n a m e n tlich  in der S c h ie s sw o llfa b r ik a t io n  zur A u ffr i
sc h u n g  der A b fa llsä u re  b e n u tz t. A u s der S a lp e te rsä u r e  
k ö n n e n  s ic h  ro te  n itr o se  g if t ig e  G a se  e n tw ic k e ln  durch  
Z u b ru ch g eh en  v o n  G la sb a llo n s  b e i der E in w irk u n g  v o n  
S a lp e te r sä u r e  a u f M eta lle , a u f E rd e, B a c k s te in fu s s -  
b o d e n , H o lz , S tro h , P a p ier , P u tz w o lle  un d  d e r g l., fern er  
b e i der N itr ie ra r b e it , w e n n  B a u m w o lle  o d er  Z e llu lo se ,  
G ly z e r in  o d e r  K o h le n w a ss e r s to ffe  m it w a rm er  M is c h 
sä u r e  in  B erü h ru n g  k o m m en  o d e r  d a s  G e m isc h  v o n  
N itr ierg u t u n d  S ä u re  s ic h  e n tw e d e r  durch  d en  N itr ie r 
p r o z e s s  o d e r  du rch  u n v o r h e r g e se h e n e s  E in d rin g en  v o n  
W a s s e r , S c h m ie r ö l u s w . erw ä rm t. D ie  D ä m p fe  v o n  
S a lp e te r sä u r e  w ir k e n  ä tz en d  auf d ie  S c h le im h ä u te  und  
z er stö r en  d ie  Z ä h n e . D ie  n itr o se n  G a se  (U n te r sa lp e te r 
sä u re  un d  s a lp e tr ig e  S ä u r e )  s in d , s c h o n  in g er in g er  
M e n g e  e in g e a tm e t, g ift ig . S ie  s in d  a ls  G ifte  der B la u 
sä u re  u n d  dem  S c h w e fe lw a s s e r s to f f  g le ic h  zu  era ch ten  
u n d  s in d  in so fe r n  n o c h  u n a n g en eh m er , a ls  z u w e ile n  d ie  
e rste n  F o lg e n  der V erg iftu n g  s ic h  n ich t b em erk b a r  
m a ch en  u n d  w e d e r  m e d iz in isc h  n o c h  s o n s t w ie  n a c h z u 
w e is e n  s in d . D ie  V erg iftu n g  ä u s se r t  s ic h  in  s c h w e r e n  
F ä lle n  durch  R a u h se in  der L u ftw e g e , S c h w er a tm ig k e it ,  
H u ste n , B ro n ch ia lk a ta rrh , s c h w e r e  L ä s io n e n  der A t
m u n g so r g a n e , h e ft ig e  B r u stsch m er ze n , S c h w e llu n g  der  
S c h le im h ä u te , B e sc h w e r d e n  b e im  S c h lu ck en  und  
S p re c h e n . S tö r u n g en  der H er z tä tig k e it , lä h m u n g sa r tig e  
M u s k e ls c h w ä c h e .2) Z u w e ile n  fü h len  d ie  L eu te  ers t gar  
n ic h ts , w e n n  s ie  d ie  g ift ig e n  n itr o se n  D ä m p fe  e in a tm en .  
D ie  S c h m e r ze n  s te lle n  s ic h  erst n a ch  e in ig e n  S tu n d en  
o d e r  am  n ä c h s te n  T a g e  e in  un d  k ö n n en  dan n  so  g r o ss  
w e r d e n , d a s s  d ie  L eu te  an  L u n g en ö d e m  z u g ru n d e  g e 
h e n . N a c h  der E in a tm u n g  der n itr o se n  G a se  o x y d ie r e n  
s ic h  d ie  S t ic k o x y d e  auf K o ste n  d e s  S a u e r s to ffs  d e s  
O x y h ä m o g lo b in s  im  B lu te  un d  füh ren  e in e  B lu tz er -

*) N a ch d ru ck  v e rb o ten .
2) Z e itsch r ift  für a n g . C h em ie  1897 S . 4 9 2 ;  1899  

S . 1068 .

s e tz u n g  h e r b e i.1) S c h o n  k le in e  M en g en  v o n  n itr o se n  
G a se n  s in d  g e fä h r lich . S c h o n  d a s  E in a tm en  der a u s  
e in er  m it S a lp e te rsä u r e  g e fü llten  S c h ü ss e l  e n ts te ig e n 
den  D ä m p fe  kann e in e  sc h w e r e  V erg iftu n g  zur F o lg e  
h a b en . D ie  D ä m p fe  b e w ir k e n  e in e  sta rk e  R e izu n g  der  
L u ftw e g e  un d  füh ren  e in en  K ra n k h eitszu sta n d  h erb e i, 
der ers t in  z w e ite r  L in ie  zu  dem  g e fä h r lich en  L u n g en 
ö d e m  führt.

O leu m  (S c h w e fe lsä u r e a n h y d r id )  e n tw ic k e lt  an  der  
L uft D ä m p fe  in F orm  y o n  stark em  w e is s e m  N e b e l, w e l 
ch e  d ie  S c h le im h ä u te  a n g re ifen  und in g r ö sse re r  M en g e  

i e in g e a tm e t Z erfa ll d e s  L u n g e n g e w e b e s  un d  L u n g en en t
zü n d u n g  h erb eifü h ren .

B e im  M isch en  v o n  O leu m  und S c h w e fe lsä u r e  m it 
S a lp e te rsä u r e  f in d e t E rw ärm u n g  s ta tt . D ie s e  is t  seh r  
sta rk  b e im  M isch en  m it W a sse r . B e im  E in f l ie s s e n la s -  
Sen v o n  O leu m  in W a ss e r  fin d et e x p lo s io n s a r t ig e  
D a m p fe n tw ic k lu n g  s ta tt . O leu m  un d  S c h w e fe lsä u r e  
s in d  m e is t  a r sen h a ltig . E s  kann s ic h  d ah er b e im  
P la tz e n  v o n  G e fä s se n  un d  H äh n en  un d  A u sla u fe n  d ie se r  
S ä u ren  un d  v o n  M isch sä u r e  und b e i der E n tw ic k lu n g  
n itro ser  G a se  a u s M isch sä u r e  sta rk  g iftig er  A rsen -  
w a s e r s to f f  b ild e n .

H a b en  P er so n en  n itr o se  G a se  und  O leu m d ä m p fe  
e in g e a tm e t, so  is t  e s  z w e c k m ä s s ig ,  zur N e u tr a lisa tio n  
der S ä u ren  d ie  D ä m p fe  v o n  z eh n p r o z en tig e m  A m m o n ia k  
e in zu a tm en  und  in den  R äu m en , in  d en en  s ic h  sta rk e  
S ä u re d ä m p fe  e n tw ic k e ln , z . B . b e im  Z u b ru ch g eh en  v o n  
G e fä s se n , A m m o n ia k lö su n g  zu  z er stä u b en . Zur V er 
h ü tu n g  v o n  s c h w e r e n  E rkranku ngen  durch V erg iftu n g

i m it n itr o se n  G a se n  hat m an v o r g e sc h la g e n , 3  b is  5  • 
T r o p fe n  C h lo ro fo rm  in e in em  T r in k g la se  m it W a s s e r  
zu  m isc h e n  un d  den  erkrankten  P e r so n e n  d ie se  M i
sc h u n g  tr in k en  zu  la s s e n .2) Im G e g e n sa tz  h ierzu  w ird  
v o n  a n d erer  S e ite  n ich t nur d ie  g ü n stig e  W irk u n g  d e s  
C h lo ro fo rm s b e str itte n , so n d e rn  d a s se lb e  für sc h ä d lic h  
g e h a lte n .3) D a z u  m u ss  b em erk t w erd en , d a s s  d ie  g e 
r in g e  M en g e  C h loroform  m it W a ss e r  v e rm isc h t kau m  
e in e  sc h ä d ig e n d e  W irk u n g  auf den  O rg a n ism u s a u s -  
i ib en  dü rfte . D a s  M itte l ist g e e ig n e t , im  ersten  S ta d iu m  
der N itr o se  - V erg iftu n g  d en  R e izh u ste n  zu  m ild ern . 
B ei a llen  E rkranku ngen  durch  n itr o se  G a se  ist e s  n o t 
w e n d ig , d ie  P e r so n e n  S a u er sto ff  m itte ls  d e s  hierfür  
k o n stru ier ten  S a u er sto ffa p p a r a te s  e in a tm en  zu  la s se n .

In fo lg e  der H a n d h a b u n g  m it S a lp e te rsä u r e , S c h w e 
fe lsä u r e  un d  O leu m  k o m m en  in N itr ierb etr ieb en  U n 
fä lle  v o r :

1) C o n co r d ia , Z e itsch r ift  der Z e n tr a ls te lle  für A r
b e iter -W o h lfa h r tse in r ic h tu n g en  1902 S . 44 .

Z e itsch r ift  für G e w e r b e -H y g ie n e , W ien  1902 S . 58.
2) S p r e n g s to ffe , W a ffe n  un d  M u n itio n  v . 31 . 3 . 1909  

S . 136.
3) Z e itsch r ift  für G e w e r b e -H y g ie n e , W ien  1911 

S . 183.
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a ) b e im  T ra n sp o rt un d  der L a geru n g  d ie se r  S ä u -  1 
ren ,

b )  b e im  M isch en  v o n  S a lp e te rsä u r e  m it S c h w e fe l
sä u re  o d er  O leum ,

c ) b e im  N itr ie rp ro z e ss .

• D a  d ie  S a lp e te rsä u r e  E ise n  seh r  sc h n e ll a n g re ift,  
kan n  s ie  nur in G la sb a llo n s  tra n sp o rtiert u n d  g e la g e r t  
w e rd en . D ie s e  G la sb a llo n s , w e lc h e  v o n  gu ter  B e 
sc h a ffe n h e it  s e in  m ü sse n , w e r d e n  in K örb e  m it S tr o h 
fu tter  u n d  2  fe s te n  H en k e ln  g e se tz t . D ie  K örb e m it  
S tro h in h a lt s in d  m it e in er  w e n ig s te n s  zeh n p r o z en tig e n  
L ö su n g  v o n  G la u b e rsa lz , C h lo rca lc iu m , W a ss e r g la s ,  
A la u n  o d er  d erg l. du rch trän k t.1) D ie  g e fü llte n  G la s 
b a llo n s  w e rd en  m it T o n s to p fe n  v e r s c h lo s se n , d ie  m it 
T o n , g e sc h m o lz e n e m  S c h w e fe l o d er  K a u tsc h u k k o m p o 
sit io n  e in g e s e tz t  w erd en .

D ie s e  m it S a lp etersä u re  g e fü llten  K o rb fla sch en  
w u rd en  früher im  F reien , zu  eb en er  E rde auf S a n d b o 
den  o d er  in S c h u p p en  auf L a tten ro sten  a u s  H o lz  o d er  
auf n a ch  e in er  S e ite  g e n e ig te m  F u ssb o d e n  a u s sä u r e 
fe s te n  S te in e n  g e la g e r t . E s  kam  h ä u fig  v o r , d a s s  auf 
der E isen b a h n  o d er  auf den  L a g erp lä tzen  e in  B a llo n  in 
f o lg e  E rh itzu n g  du rch  d ie  S o n n e n stra h le n  o d e r  durch  
s o n s t ig e  U r sa c h e n  (E rsch ü tteru n g , S p a n n u n g en  im  
G la s e )  zer sp ra n g  un d  40 b is  50  d a n e b e n ste h e n d e  B a l
lo n s  zum  Z ersp ren g en  b ra ch te . E iner der g r ö ss te n  U n 
fä lle  e r e ig n e te  s ic h  im  Juni 1897 in der C h em isch en  
F abrik  vorm . E. S ch er in g . D u rch  d a s  P la tz e n  e in e s  
B a llo n s  S a lp e te rsä u r e  sp ra n g en  e in e  g a n z e  R e ih e  v o n  
B a llo n s , w e lc h e  m it S a lp ete rsä u r e , S c h w e fe lsä u r e  und  
S a lz sä u r e  g e fü llt  w a r en . E s e n tw ic k e lte n  s ic h  re ich lich  
n itr o se  G a se , w o d u r ch  3 O ffiz ier e  un d  56  F e u er w e h r 
leu te  sc h w e r  erkrankten  und 1 O b erfeu erw eh rm a n n  
s ta r b .2)

In d en  fo lg e n d e n  Jahren k am en  m eh rfa ch  durch  Z er 
b rech en  v o n  S a lp e te rsä u r eb a llo n s  u n d  E in a tm en  v o n  
n itr o se n  G a se n  V erg iftu n g en  zu m  T e il  m it tö tlich em  
A u sg a n g  v o r .3) In neu erer  Z e it  w e rd en  d ie  G la sb a llo n s  
in K örb e a u s  E ise n b le ch  g e se tz t ,  w e lc h e  m it e in em  
D e c k e l a u s  E ise n b le c h  v e r s c h lo s se n  w erd en . D er  G la s -
b.allon w ir d  in dem  B lech k o rb  durch  e is e r n e  R in g e  und  

-K lem m en , w e lc h e  m it A sb e st  a u sg e k le id e t  s in d , f e s t g e 
h a lten . B e im  P la tz e n  e in e s  B a llo n s  läu ft d ie  S a lp e te r 
sä u re  in den  B lech k o rb . D er  D e c k e l s c h lie s s t  s o  gut 
a b , d a s s  nur g e r in g e  M en g en  v o n  n itro sen  G a se n  a u s 
treten  k ö n n en . D ie  d a n eb en ste h e n d en  S ä u re b a llo n s  
w e rd en  n ich t in M itle id en sc h a ft g e z o g e n . D er  b e tr e f
fe n d e  B lech k o rb  kann a u s der R eih e  der a n d eren  K örbe  
h e r a u sg e n o m m e n  un d  an g e e ig n e te r  S te l le  en tleer t w e r 
d en . D ie s e  Art der V erp a ck u n g  der S ä u re b a llo n s  hat 
s ic h  gu t b ew ä h rt un d  ist je tz t  fa s t  a llg e m ein  ü b lich .

M isch sä u r e  h o c h g r a d ig e  S c h w e fe lsä u r e  un d  O leu m  
g re ifen  S c h m ie d e e ise n  nur w e n ig  an . S ie  w e rd en  auf 
b e so n d e r e  E ise n b a h n w a g en  (K e s se lw a g e n )  in s c h m ie d e 
e is e r n e n  K esse ln  tran sp o rtiert und in der F ab rik  in b e 
so n d e re n  L a g erh ä u sern  in e b e n so lc h e n  K esse ln  a u fb e 
w a h rt. D er  T ra n sp o rt a u s  den  E ise n b a h n k e sse ln  n a ch  
d e n  L a g e rk esse ln  erfo lg t in sc h m ie d e e ise r n e n  R oh ren  
m itte ls  D ru ck lu ft, e b e n so  d ie  W e ite r b e w e g u n g ' der

*) U n fa llv erh ü tu n g sv o rsch r iften  der B e r u fsg e n o s 
se n sc h a ft  der ch e m isch en  In d u str ie  1906 S . 170.

2) Z e itsch r ift für ang . C h em ie  1897 S . 4 92 .
3) Z e itsch rift für ang . C h em ie  1899 S . 180 und 1068.

S ä u ren  n a ch  u n d  in d em  B e tr ieb e . V o n  h ö h er  g e le g e 
n en  G e fä s se n  k ö n n en  d ie  S ä u ren  a u ch  durch  T o n ro h re  
o d er  B le iro h re  a b g e lä s se n  w e rd en . W ird  O leu m  v o n  
e in em  K e sse l in  d en  a n d eren  g ed r ü c k t, so  e n tw ic k e ln  
s ic h  b e im  A b la s se n  der D ru ck lu ft s ta r k b e lä s t ig e n d e  
w e is s e  O le u m d ä m p fe . D ie se m  Ü b e ls ta n d  hat m an  d a 
durch a b g e h o lfe n , d a s s  m an d ie se  D ä m p fe  b e im  A b 
la sse n  durch  e in  m it k o n zen tr ier ter  S c h w e fe lsä u r e  g e 
fü llte s  G e fä s s , in F orm  e in er  G a s w a s c h f la s c h e , le ite t . 
O leu m  w ir d  in k le in eren  B e tr ieb en  a u ch  in e ise r n e n  
F ä ssern  tra n sp o rtiert un d  g e la g e r t . In N itr o z e llu lo s e 
b e tr ie b e n  v e r w e n d e t  m an  in der D r u c k lu ftle itu n g  g u s s 
e is e r n e  V e n tile , (b e i O leu m  T o n h ä h n e )  in  der A b b la s e 
le itu n g  T o n h ä h n e , in der S ä u re le itu n g  V e n tile  a u s  
S ta h lg u ss  und S c h m ie d e e is e n , in der A b flu ss le itu n g  v o n  
den  N itr iera p p a ra ten  n a ch  den  A b fa llsä u r e k e sse ln  
g r o s s e  T o n h ä h n e , (z u w e ile n  a u ch  g r o s se  V e n tile ) , w e il  
in der A b fa llsä u re  s ic h  n o ch  g e r in g e  M en g en  N itr o z e l
lu lo se  b e fin d e n . H ierd u rch  w ir d  dem  m ö g lic h s t  v o r g e 
b e u g t, d a s s  b e im  ö f f n e n  un d  A b sc h lie s s e n  der L e itu n 
g e n  S ä u re  v o r sp r itz t  u n d  P e r so n e n  v e r le tz t  w e r d e n .  
U n ter  L e itu n g en , V e n tile  un d  H ä h n e, a u s  w e lc h e n  S ä u re  
tro p fen  kann, w e rd en  A lu m in iu m sch a len  g e h ä n g t. In 
K n a llq u e ck s ilb e r - u n d  N itr o g ly c e r in b e tr ie b e n  w e rd en  
m e is t  T o n h ä h n e  v e r w e n d e t , w e lc h e  m it V a s e lin e  e in g e 
fe tte t  w e rd en .

W ird  S a lp e te rsä u r e , S c h w e fe lsä u r e , O leu m  o d e r  
M isch sä u r e  v e rsch ü tte t , s o  darf m an a u f d ie  S ä u re  
n ich t E rde w e r fe n  o d er  s ie  m it S ä g e sp ä n e n , S tro h , 
P u tz w o lle  und d erg l. a u fn eh m en . A lle  P e r so n e n  m ü s 
s e n  s ic h  a u s  dem  B e re ic h  der e n tw ic k e lte n  D ä m p fe  
en tfern en . D ie  S ä u re  ist v o n  e in er  g e g e n  d ie  D ä m p fe  
g e sc h ü tz te n  S te l le  a u s  m it re ich lic h e n  M en g en  W a ss e r  
fo r tz u sp ü le n .

D a s  M isc h e n  der S a lp e te r sä u r e  m it S c h w e fe lsä u r e  
m it o d e r  o h n e  Z u sa tz  v o n  O leu m  und in N itr o z e llu lo s e 
b e tr ie b e n  d a s  A u ffr isch en  v o n  A b fa llsä u re  m it O leu m  
und S a lp e te rsä u r e  er fo lg t in  g e sc h lo s s e n e n  s c h m ie d e 
e iser n e n  W ie g e g e fä s s e n , w e lc h e  auf e in er  Z e n te s im a l
w a g e  s te h e n  un d  w e lc h e  a u f d em  D e c k e l e in  A b z u g s 
rohr a u s  S c h m ie d e e is e n  o d er  A lu m in iu m  für d ie  n i
tr o sen  G a se  h a b en . D ie s e  G a se  k ön n en  m itte ls t  F lü g e l
v e n tila to r  o d e r  D r u c k lu ftd ü se  a b g e sa u g t  w e r d e n .  
S c h w e fe lsä u r e  un d  O leu m  f l ie s s e n  d u rch  s c h m ie d e 
e is e r n e  R o h rle itu n g  in d a s  t ie fe r s te h e n d e  W ie g e g e fä s s .  
D ie  S a lp e te rsä u r e , w e lc h e  s ic h  in G la s b a llo n s  m it E i
s e n b le c h k ö r b e n  b e fin d e t , w ir d  in b e so n d e r e n  S ä u r e 
H a n d w a g en  h era n g efa h ren  und m itte ls  e in e s  B a llo n e n t
le e r u n g sa p p a r a te s  m it G la sh e b e r  in d a s  W ie g e g e fä s s  
b efö rd ert. W e n n  d ie  S a lp e te rsä u r e  in d ie  S c h w e f e l 
sä u re  läu ft, e n ts te h t E rw ä rm u n g  und E n tw ic k e lu n g  v o n  
n itro sen  D ä m p fen . D a d u r ch , d a s s  d a s W ie g e g e fä s s  g e 
s c h lo s s e n  ist un d  nur k le in e  L öch er  für den  E in la u f der  
S ä u ren  h a t, fern er  m it A b sa u g ev o r r ic h tu n g  für d ie  
S ä u red ä m p fe  v e rseh en  ist, k ön n en  d ie se  n ich t in den  
A rb eitsra u m  a u stre ten  u n d  d ie  A rb eiter  b e lä s t ig e n . V on  
dem  W ie g e g e fä s s  w ir d  d ie  M isch sä u r e  in  e in  s c h m ie d e 
e is e r n e s  D r u c k g e fä ss  a b g e la s se n . V o n  h ier  w ir d  s ie  
m itte ls  D ru ck lu ft in S ä u r e k e s s e l  g ed rü ck t, w o  s ie  s ic h  
a llm ä h lich  a b k ü h lt, o d e r  vo rh er  zur A b k ü h lu n g  durch  
e in  R ö h re n sy ste m  m it K ü h lsch la n g en  b e fö rd ert. A uch  
b e i d ie se r  A rb e it s in d  a lle  G e fä s se  g e s c h lo s s e n  und  
D r u c k g e fä ss  un d  S ä u r e k e sse l m it A b zu g sro h ren  für d ie  
e n tw e ic h e n d e  L uft v e r se h e n , s o d a s s  S ä u red ä m p fe  n ich t
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in d ie  A rb e itsrä u m e  d rin g en  k ö n n en . Früher g a b  m an  
d e n  b e im  M isch en  der S ä u ren  u n d  b e im  N itr ieren  b e 
sc h ä ft ig te n  A rb e itern  A s b e s ta n z ü g e  u n d  A sb e stm a sk e n .  
D ie s e  s in d  s c h w e r . D e n  A rb e itern  w u rd e  darin  n a m e n t
lic h  im  S o m m er  seh r  h e is s .  N a c h d em  d ie  E in r ich tu n 
g e n  s o  v e r b e s se r t  w u rd en , d a s s  d ie  A rb e iten  m it 
S ä u ren  w e n ig e r  g e su n d h e its s c h ä d lic h  un d  w e n ig e r  g e 
fä h r lich  g e w o r d e n  s in d , w e r d e n  S c h u tzk le id e r  a u s  L a s 
tin g , B a u m w o llh a n d sc h u h e , S c h u tzb r ille n  und L ed er 
sc h u h e  m it H o lz so h le n  v e r w e n d e t . D ie  S ä u rea rb e iter  
w a s c h e n  s ic h  v o r  jed er  M a h lze it, sp ü le n  den  M u n d  m it  
N a tr iu m b ik a r b o n a tlö su n g , b a d en  w ö c h e n tlic h  z w e im a l,  
w e r d e n  v ier te ljä h r lich  ä rztlich  u n tersu ch t u n d  w e c h se ln  
a lle  z w e i M o n a t ihre A rb eit. Jeder S ä u re a r b e ite r  w ird  
a lso  n a ch  z w e im o n a tlic h e r  B e sc h ä ft ig u n g  in  n ich t g e 
su n d h e its s c h ä d lic h e n  B e tr ieb en  erst w ie d e r  z w e i M o 
n a te  im  S ä u r e b e tr ie b e  b e sc h ä ft ig t .

B e i der R e in ig u n g  v o n  S ä u r e k e sse ln  ist V o rsich t  
g e b o te n . N a c h  A b la s se n  der S ä u re  sp ü lt  m an  d ie  K e s 
se l  g u t m it W a s s e r  a u s  und  treib t e in en  k räftig en  L u ft
stro m  durch . E rst dann k ö n n en  d ie  K esse l durch d a s  
M a n n lo ch  v o n  A rb e itern  b efa h ren  w e rd en . U m  s ic h  v o n  
d er  g u ten  Luft im  K esse l zu ü b er z eu g en , ist e s  z w e c k 
m ä s s ig  v o r  dem  B etre ten  d e s  K e s s e ls  e in e  D a v y ’sc h e  
S ic h e r h e its la m p e  e in zu fü h ren . W e n n  d ie se  n ich t v e r 
lö sc h t , ist d ie  L uft g u t. A u ch  w ä h re n d  der R e in ig u n g s 
a rb e it m u ss  der K esse l en tlü fte t w e rd en .

B e i der N itr iera rb e it w e rd en  g e s c h lo s s e n e  G e fä s se ,  
w e lc h e  m it A b zu g sro h ren  v e r se h e n  s in d , v e r w e n d e t .

1. B e i der H er ste llu n g  v o n  K n a llq u eck silb er  tragen  
d ie  A rb e iter , w e lc h e  d a s  Q u e c k s ilb e r  a b m e ss e n  o d er  
a b w ie g e n , zum  S c h u tz  g e g e n  Q u e ck s ilb er v e rg iftu n g  
G u m m ih a n d sc h u h e . D a s  Q u e c k s ilb e r  w ir d  in der e r 
fo r d e r lic h e n  M en g e  S a lp e te rsä u r e  in G la sk o lb e n  v o n
3 b is  5  L iter Inhalt g e lö s t . D ie s e  w e rd en  auf e in e  
W 'ärm platte un ter  e in e n  g u t v en tilie r te n  A b zu g  g e s te llt ,  
d a m it d ie  s ic h  e n tw ic k e ln d e n  n itr o se n  D ä m p fe  n ich t in 
den  A rb e itsra u m  g e la n g en . D ie  e ig e n tlic h e  H er ste llu n g  
d e s  K n a llq u e ck s ilb e rs  erfo lg t in G la sre to rten  v o n  e tw a  
15 L iter  Inhalt, w e lc h e  m it T u b u s  u n d  H a h n tr ich ter  v e r 
se h e n  un d  an e in e  g a n z e  R e ih e  v o n  K o n d e n sa t io n s tö p 
fen  a u s  S te in z e u g  od er  W o u lf ’sc h e n  F la sc h e n  a n g e 
s c h lo s s e n  s in d . (F ig . 1 .) S ä m m tlich e  K o n d e n a tio n sg e fä s -

s e  m ü n d en  in e in  T o n ro h r , w e lc h e s  m it e in em  K örtin g-  
sc h e n  D a m p fstra h lg 'eb lä se  a u s  S te in z e u g  v erb u n d en  ist. 
D ie  g a n z e  A n o rd n u n g  v o n  G la sre to rten  un d  K o n d en sa -  
t io n s g e fä s s e n  b e fin d e t  s ic h  in e in em  g r o sse n  gut e n tlü f
te te n  R aum . In d ie R e to r te n  w ir d  z u e rs t d ie  erfo rd erlich e  
M en g e  S p ir itu s , dan n  d ie  sa lp e te r sa u r e  Q u e c k s ilb e r lö 
su n g  m ö g lic h s t  in d ie  M itte  d e s  S p ir itu s  g e g o s s e n ,  um  
e in  S p rin g en  der R eto rte  zu  v e r m e id e n .1) N a c h  e in ig er

J) B ö ck m a n n , d ie  e x p lo s iv e n  S to ffe  1895 S . 3 3 8  A l-  
b r e ch t, P ra k tisch e  G e w e r b e h y g ie n e  1896 S . 8 9 6 .

Z e it  b e g in n t d ie  R ea k tio n  und e s  en tw ic k e ln  s ic h  d ick e  
w e is s e  D ä m p fe  v o n  K o h len sä u re , S t ic k o x y d , A lk o h o l,  
S a lp etersä u reä th y lä th er , Q u eck silb er  u s w . D ie s e  w e r 
d en  m itte lst  d e s  K ö rtin g ’sc h e n  A p p a ra tes  a b g e sa u g t  
un d  k o n d e n s ie re n  s ic h  zum  g r o sse n  T e il  in den  K o n d en -  
s a t io n s g e fä s s e n . D er  R est w ird  in d ie  Luft a u sse rh a lb  
d e s  G e b ä u d e s  a u s g e b la s e n .1) D ie s e  D ä m p fe  s in d  le ich t  
e n tz ü n d lic h , g ift ig , ihre fe s te n  N ie d e r sc h lä g e  e x p lo s iv  
u n d  g e g e n  R e ib u n g  seh r  em p fin d lich . D er  H a ls  der  
R eto rte  w ird  lo se  in d a s  d a zu  p a s se n d e  R ohr der K on- 
d e n s a t io n sg e fä s se  g e le g t . D ie  V erb in d u n g sro h re  der  
le tz teren  s in d  u n tere in a n d er  und n ach  dem  A b sa u g e -  
app arat g u t a b g e d ic h te t . E in e  B e lä s t ig u n g  der A rb eiter  
durch  a u s tre ten d e  D ä m p fe  w ä h ren d  der R ea k tio n  kann  
n ich t sta ttf in d en . N ur b e im  E in g ie s se n  der Salpeter-, 
sa u ren  Q u e c k s ilb e r lö su n g  in d ie  R etorte  k ön n en  für  
ku rze  Z e it S ä u red ä m p fe  a u stre ten , w e lc h e  s ic h  in dem  
A rb eitsra u m  v erte ilen . N a c h  B e en d ig u n g  der R ea k tio n  
und A b k ü h lu n g  der R etorten  w ird  W a ss e r  z u g e g e b e n  
un d  d a s  K n a llq u eck silb er  filtr iert und  g e w a sc h e n . D ie  
S ä u re  ist je tz t  s o  v erd ü n n t, d a s s  h ierb ei e in e  n e n n e n s
w e r te  E in w irk u n g  auf d ie  G esu n d h e it  der A rb eiter  n ich t  
m ehr s ta ttfin d e t. B ei R e in ig u n g  der K o n d e n sa tio n s-  
g e fä s s e  und  d e s  E n tlü ftu n g sa p p a ra tes  is t  V o rsich t g e 
b o te n , w e il  s ic h  ü b era ll, a u ch  an den  D ic h tu n g en  
K n a llq u eck silb er  a b la g ert, w e lc h e s  im  fe u c h ten  Z u 
s ta n d e , n o ch  m ehr tro ck en , g e g e n  R eib u n g , S c h la g  und  
S to s s  em p fin d lich  ist und le ich t zu  U n fä llen  V e ra n la s
su n g  g e b e n  k an n . B e im  R ein ig en , Z u b ru ch g eh en  und  
A b b ru ch  der T o n w a r e n  b eh a n d e lt  m an  d ie se  z w e c k 
m ä s s ig  m it k on zentrierter' S a lz sä u r e , um  d a s  K n all
q u ec k s ilb er  zu  z e r se tz e n . T r o tz  d ieser  B eh a n d lu n g  kann  
n o c h  K n a llq u eck silb er  Z urückb leiben .

2 . D ie  H er ste llu n g  v o n  S c h ie s s w o lle  und  K o llo 
d iu m w o lle  erfo lg t in b e so n d e re n  G eb ä u d en , w e lc h e  
g r o s s e ,  g u t e n tlü fte te  R äu m e und im  D a c h  A b z u g s 
Ö ffnungen für d ie  S ä u red ä m p fe  h ab en .

Früher w u rd e  d ie  S c h ie s s w o lle  in g u s se is e r n e n  g e 
s c h lo s s e n e n  K a sten  h e r g es te llt . D ie s e  w a ren  m it M is c h 
sä u re  g e fü llt . D u rch  e in e  se it lic h e , durch  S c h ie b e r  v e r -  
sc h lie s sb a r e  Ö ffn u n g  k o n n te  d ie  g e tro c k n ete  B a u m 
w o lle  m itte ls  e isern er  N itier g a b e ln  e in g e tr a g en  w e r 
den . D a s  N itr ierg u t w u rd e  n a ch  e tw a  1 S tu n d e  in T o n 
tö p fe  g e b r a ch t. D ie s e ,  m it e in em  D e c k e l v e r s c h lo s se n ,  
b lie b e n  ü b er  N a ch t s te h e n  und w u rd en  am  n ä c h s ten  
T a g e  in S c h leu d ern  en tleert. N a c h  dem  S c h le u d er n  g e 
la n g te  d ie  S c h ie s s w o lle  in o ffen en  M ulden  zu  den  e in ig e  
M eter  d a v o n  en tfern ten  W a sse r b o tt ic h e n . B ei d ie se m  
V erfah ren  k o n n ten  s ic h  r e ich lich  S ä u red ä m p fe  e n t
w ic k e ln , wre lc h e  d ie  Z äh n e der A rb eiter  zerstö r ten  und  
d eren  G esu n d h e it  an gr iffen . S p ä ter  w u rd e  in fahrbaren  
zy lin d r isc h e n  G e fä s se n , w e lc h e  in e in em  G eh ä u se  m it  
A b zu g sv o r r ic h tu n g  sta n d e n , n itriert. D ie  N itr ie r g e fä sse  
w u rd en  in S c h leu d ern  en tleert u n d  d ie  S c h ie s s 
w o lle ,  w ie  früher, in o ffen en  M u ld en  n a ch  den  
W a ss e r b o tt ic h e n  b e fö rd ert. A u ch  b e i d ie se m  V erfa h 
ren w a r en  d ie  A rb e itsrä u m e reich lich  m it S ä u re d ä m p 
fen  erfü llt. B e im  E in b rin gen  in d ie  Z en tr ifu g en  und  
d em  T ra n sp o rt der säu red u rch trän k ten  S c h ie s s w o lle  
na ch  den  W a sse r b o tt ic h e n  w u rd en  d ie  A rbeiter  seh r  
durch  S ä u red ä m p fe  b e lä s t ig t , w e lc h e  auf d ie  Z ä h n e,

J) M u sp ra tt, T e c h n isc h e  C h em ie  1900 B d . VII
S . 630 .
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S c h le im h ä u te  un d  L un gen  der A rb e iter  z er stö r en d  e in 
w irk ten . D u rch  V ersch ü tten  v o n  S ä u re  k am en  h ä u fig  
V erb ren n u n g en  v or . S e it  e tw a  1895 w u rd en  N itr ie r 
zen tr ifu g e n  in  N itr o z e llu lo se b e tr ie b e n  e in g efü h r t, w e l 
c h e  in D e u tsc h la n d  je tz t fa s t  a u s sc h lie s s l ic h  im  G e 
b ra u ch  s in d . D ie  N itr ierzen tr ifu g en  h a b en  den  V o rte il, 
d a s s  s ie  a ls  N itr iera p p a ra t b en u tz t und in ihn en  z u g le ic h  
d ie  n itr ierte  B a u m w o lle  g e sc h leu d e r t  w e rd en  kan n . B ei 
d er  K on stru k tio n  der N itr ierzen tr ifu g en  m u s s  darauf 
g e a c h te t  w erd en , d a s s  d ie  N itr iersä u re  a u s sc h lie s s l ic h  
m it S ta h l un d  S c h m ie d e e ise n , n ich t ab er  g le ic h z e it ig  
m it G u ss e is e n  in B erü hrung k om m t, w e il  s o n s t  K o llo 
d iu m w o lle  für K u n stse id e , Z e llu lo id  u n d  p h o to g r a 
p h isc h e  Z w e c k e  e in e  r ö tlich e  F ärb u n g  z e ig t .1) D ie  N i 
tr ierzen tr ifu g e  (F ig . 2 )  hat e in en  A lu m in iu m d e ck e l, w e l-

F ig . 2.

eh er  e in  S c h a u fen ste r  und  an e in er  S e ite  e in e  m it K lap p e  
v e r se h e n e  Ö ffn u n g  zum  E in b rin g en  der B a u m w o lle  hat. 
D ie  Z en tr ifu g e  hat ferner S ä u re z u la u f un d  A b flu ss  und  
e in e n  se it lic h e n  S tu tze n , v o n  w e lc h e m  a u s m itte lst  T o n 
ro h r le itu n g  un d  T o n e x a u s to r  d ie  S ä u re d ä m p fe  a b g e 
s a u g t  un d  durch  K o n d en sa tio n stü rm e  m it W a s s e r b e r ie 
s e lu n g  ged rü ck t u n d  hier k o n d en s ier t w e rd en . N a c h d em  
d ie  Z en tr ifu g e  m it M isch sä u r e  g e fü llt  ist, w ir d  d ie  
B a u m w o lle  v o n  H and  e in g eb ra ch t un d  in der la n g sa m  
ro tieren d en  T ro m m el durch e in e  in  der S ä u re  sc h r ä g 
s te h e n d e  K la p p e  u n terg eta u ch t. D e r  E x h a u sto r  der  
A b sa u g ev o r r ic h tu n g  m u ss  so  g u t L uft z ie h e n , d a s s  
S ä u red ä m p fe  n ich t a u s  der Z en tr ifu g e  a u stre ten . N a ch  
A b la u f der N itr ierze it lä ss t  m an d ie  S ä u re  a b f lie s se n  
un d  sc h ie b t  an  d ie  Z en tr ifu g e  e in en  fah rb aren , um  d ie 
s e lb e  p a s se n d e n  S ch u tzsch irm  a u s  E ise n b le c h , w e lch er  
w ä h ren d  der S c h le u d er a rb e it  s te h e n  b le ib t . D er  
S ch irm  b ie te t  S c h u tz  g e g e n  E x p lo s io n e n , w e lc h e  in  der  
Z e n tr ifu g e  w ä h ren d  d e sS c h le u d e r n s  V orkom m en k ö n n en . 
N a m e n tlich  in der h e is s e n  J a h resze it f in d en  z e itw e is e

1) Z e itsch r ift für d a s  g e sa m te  S c h ie s s -  un d  S p r e n g 
s to f fw e s e n  1910 S . 4 78 .

Z e rse tz u n g en  un d  A u sr a u c h u n g e n  in der  N itr ie rz e n tr i
fu g e  s ta tt , w e lc h e  z u w e ile n  e x p lo s io n s a r t ig  v e r la u fe n .  
S ie  k ö n n en  v e r s c h ie d e n e  U r sa c h e n  h a b en , z . B . V era r 
b e itu n g  un rein er  B a u m w o lle , R e ib u n g  der e tw a  z w i 
sc h e n  Z en tr ifu g en tro m m el u n d  d a s  Z e n tr ifu g e n g e h ä u se  
g e la n g te n  S c h ie s s w o ll t e i le ,  fern er  d u rch  S c h m ie rö l.  
D ie  m e is te n  A u sb re n n u n g e n  k o m m en  b e i ro tieren d er  
L a u ftrom m el v or .

B e i A u sr a u c h u n g e n  d e s  Z e n tr ifu g en in h a lts  m ü s se n  
s ic h  d ie  A rb e iter  a u s  d em  G eb ä u d e  en tfer n e n , b is  d ie  
n itr o se n  G a se  durch  d ie  Ö ffn u n g en  im  D a c h  a b g e z o g e n  
od er  d u rch  d en  E x h a u sto r  a b g e sa u g t  s in d .

B e im  A u sb r in g e n  der  S c h ie s s w o lle  a u s  der  
Z en tr ifu g e  w ir d  e in e  V err in g eru n g  der S ä u r e d ä m p fe  d a 
d u rch  erreich t, d a s s  d ie  N itr ie rz e n tr ifu g e  an  d er  W a n d  
s te h t , w e lc h e  N itr ierrau m  u n d  R aum  für d ie  e r s te  k a lte  
W ä sc h e  tren n t. N e b e n  der Z en tr ifu g e  ist in der W a n d  
e in  w e ite s ,  n a ch  u n ten  g e n e ig te s  R ohr a u s  T o n  o d er  
A lu m in iu m  a n g e b r a c h t, in  w e lc h e s  m itte ls  G a b e lz a n g e n  
d ie  S c h ie s s w o lle  g e w o r fe n  w ir d . E in  sta rk er  W a s s e r 
stro m  n im m t an der E in w u rfsö ffn u n g  d ie  sä u re h a lt ig e  
N itr o z e llu lo s e  au f u n d  b e fö r d e r t s ie  in e in en  tie fe r  
s te h e n d e n  W a sc h k a s te n , v o n  w o  s ie  dan n  w e ite r  n a ch  
dem  W a sc h w e r k  b e fö r d e rt w ir d . O b e n  an  der E in 
w u rfsö ffn u n g  für N itr o z e llu lo s e  b e fin d e t s ic h  e in e  A b 
z u g s le itu n g  für S ä u re d ä m p fe , w e lc h e  an d en  E x h a u sto r  
a n g e s c h lo s s e n  ist. D u rc h  d ie s e  E in r ich tu n g en  w ir d  e s  
erre ich t, d a s s  in dem  N itr ierrau m  nur w ä h re n d  d e s  
S c h le u d e r n s  g e r in g e  M en g en  v o n  S ä u re d ä m p fen  e n t 
w e ic h e n , w e lc h e  s ic h  im  R au m  v e r te ile n  u n d  o b e n  zum  
D a c h  h in a u s a b z ie h e n . B e im  E in - un d  A u sb r in g e n  ist  
d ie  B e lä s t ig u n g  d u rch  S ä u red ä m p fe  nur g e r in g . E s  
s in d  für d ie  A rb e iter  dah er a u ch  nur L a stin g a n z ü g e ,  
M ü tzen , L e d e rsch u h e  m it H o lz so h le n  u n d  w ä h r e n d  der  
A rb eit S c h u tzb r ille n  erfo rd erlich .

In e in ig e n  F a b r ik en , w e lc h e  seh r  r e in e  un d  v ö llig  
lö s l ic h e  K o llo d iu m w o lle  h e r ste llen , so ll  a u ch  je tz t  n o c h  
in T o n tö p fe n  un ter  A b zü g en  n itr iert w e rd en .

In n eu erer  Z e it s in d , n a m en tlich  in E n g la n d , T h o m -  
so n sc h e  N itr iera p p a ra te  in G eb ra u ch . D ie s e  b e s te h e n  
a u s  z y lin d r isc h e n  T o n g e fä s s e n , w e lc h e  u n ten  je  e in e n  
T o n h a h n  für Z u -  un d  A b la u f v o n  M isch sä u r e  u n d  o b e n  
e in en  A u fsa tz  a u s A lu m in iu m b lec h  m it v e r sc h lie s sb a r e r  
E in w u rfsö ffn u n g  un d  A b sa u g e le itu n g  für S ä u re d ä m p fe  
h a b en . (F ig . 3 .)  A uf dem  B o d e n  d e s  A p p a r a tes  b e fin d e n



Zum 24. Heft S O Z I A L - T E C H N I K 133*

s ic h  2  S ie b e  a u s  A lu m in iu m  o d e r  T o n . B e i a u fg e se tz te r  
A lu m in iu m h a u b e  w ir d  d ie  M isc h sä u r e  v o n  u n ten  e in 
g e la s s e n  un d  d ie  B a u m w o lle  e in g e tr a g e n . W ä h ren d  
d ie se r  Z e it is t  d ie  A b sa u g e v o r r ic h tu n g  in  T ä t ig k e it .  
N a c h  B e e n d ig u n g  d er  N itr ie r z e it  leg t m a n  e in  A lu m i
n iu m s ie b  auf d ie  N itr o z e llu lo s e  un d  lä s s t  v o n  o b e n  her  
la n g sa m  W a s s e r  z u f l ie s s e n , s o d a s s  e in e  M isc h u n g  v o n  
W’a sse r  u n d  S ä u re  n a h ez u  v e r m ie d e n  w ir d . H ierb e i 
d ie n t d a s  o b e r e  S ie b  zu r  g le ic h m ä ss ig e n  W a ss e r v e r te i
lu n g . B e im  A b la s se n  der M isch sä u r e  w ir d  d ie s e  durch  
W a s s e r  v erd rä n g t. D e r  g r ö s s te  T e il  der so  v erd rä n g ten  
S ä u re  f l ie s s t  in e in em  n ich t du rch  d a s  V e rd rä n g u n g s
w a s s e r  v e rd ü n n ten  Z u sta n d e  a b , dan n  k o m m t e in e  g e 
r in g e  M en g e  v erd ü n n ter  S ä u re  u n d  zu m  S c h lu s s  k om m t 
sc h w a c h s a u r e s  W a s c h w a s e r . In h y g ie n isc h e r  B e 
z ie h u n g  is t  d er  T h o m s o n s c h e  A p p a ra t am  v o llk o m m e n 
s te n . D ie  S c h le u d er a rb e it  fä llt  fo r t u n d  d ie  E n tw ic k e 
lu n g  v o n  S ä u re d ä m p fen  w ir d  v o lls tä n d ig  v e rm ied en . 
D ie  W ie d e r g e w in n u n g  der A b fa llsä u re  m a ch t k e in e  
S c h w ie r ig k e ite n . D ie  erh a lten en  N itr o z e llu lo s e p r o 
d u k te  h a b en  d ie s e lb e  Z u sa m m e n se tz u n g  w ie  d ie  b e i der  
A r b e it  in der N itr ie rz e n tr ifu g e . D ie  A p p aratu r  ist e in 
fa c h  u n d  b il lig . D a g e g e n  d au ert e in e  C h a rg e  m it N i 
tr ieren  un d  A u sw a s c h e n  6 b is  8  S tu n d en , w ä h re n d  b e i  
der  N itr ie rz e n tr ifu g e  e in e  C h a rg e  nur 1 b is  \ xj 2 S tu n d en  
in  A n sp ru ch  n im m t. L e tz tere  is t  a lso  le is tu n g s fä h ig e r .

3 . B e i der H er ste llu n g  v o n  N itr o g ly c e r in  s in d  n ich t  
nur d ie  ä tz e n d e n  E ig e n sc h a fte n  der S ä u ren  u n d  d ie  G if 
t ig k e it  der n itr o se n  G a se , so n d e rn  a u ch  d ie  e x p lo s iv e n  
E ig e n sc h a fte n , E m p fin d lich k e it  g e g e n  R e ib u n g , S to s s  
un d  S c h la g  un d  d ie  G iftig k e it  d e s  N itr o g ly c e r in s  in B e 
tra ch t zu  z ie h e n . D ie s e s  w ird  so w o h l  d u rch  d ie  u n v er 
le tz te  H a u t a ls  a u ch  v o m  M a g en  her a u fg e n o m m e n  un d  
ä u s se r t  s c h o n  in k le in ste n  M en g en  e in e  a u sse ro r d e n tlich  
s c h w e r e  G iftw ir k u n g . E in  T r o p fe n  in  d ie  H a u t e in g e 
r ie b e n  ruft m e h r s tü n d ig e s  U n w o h ls e in  u n d  h e ft ig e  K o p f
sc h m e r z e n  h erv o r . D ie  W irk u n g  d e s  N itr o g ly c e 
r in s  b eru h t au f der U m w a n d lu n g  d e s  O x y h a e m o g lo b in s  
der  ro ten  B lu tk ö rp erch en  in M eth a e m o g lo b in . D ie  e in 
m a l v e r w a n d e lte  B lu tz e lle  is t  n ic h t m ehr r e g e n e r a t io n s 
fä h ig . N itr o g ly c e r in  b e w ir k t  fern er  G fä sse r w e ite r u n g  
un d  R e iz u n g s -  u n d  L ä h m u n g ser sc h e in u n g en  v o n  s e ite n  
d e s  G eh irn s  un d  R ü ck en m a rk s.1) B e i der H er ste llu n g  
is t  e s  u n v e r m e id lic h , d a s s  N itr o g ly c e r in  au f d ie  H ä n d e  
der A rb e iter  g e la n g t . E s  e rz eu g t  n ich t nur b e i der B e 
rü hrun g m it der H a u t h e ft ig e  K o p fsc h m e r ze n  un d  z u 
w e ile n  E rb rech en , d ie  m e is ten  P e r so n e n  b e k o m m e n  
sc h o n  b e im  B e tre ten  der A rb e itsrä u m e  in N itr o g ly c e r in - ,  
D y n a m it -  un d  N itr o g ly c e r in p u lv e r b e tr ie b e n  h e ft ig e  
K o p fsc h m e r ze n . V ie le  A rb eiter  g e w ö h n e n  s ic h  im  L aufe  
der Z e it  an N itr o g ly c e r in  und w e r d e n  w e n ig e r  b e lä s t ig t .

D a s  N itr o g ly c e r in  is t  e in e  ö la r t ig e  F lü ss ig k e it ,  w e l 
ch e  b e i e tw a  +  8  0 C  k r ista llis ie r t . E s  k an n  b e im  ru h i
g e n  S te h e n  u n terk ü h lt w e r d e n  u n d  b e fin d e t  s ic h  dann  
im  Z u sta n d e  d e s  la b ilen  G le ic h g e w ic h ts . W ird  e in  
K rista ll v o n  g e fro r en em  N itr o g ly c er in  in  d a s  u n terk ü h lte  
ö l  g e w o r fe n , s o  erstarrt e s  seh r  sc h n e ll . B e i lä n g erem  
E rw ä rm en  auf +  1 5 °  C tau t e s  w ie d e r . D a s  A u ftau en  
so l l  b e i k e in er  h ö h eren  T em p era tu r  a ls  +  5 0  0 C  e r fo l
g e n . E in ig e  h a lten  d a s  g e fro r en e  N itr o g ly c e r in  für e m 
p fin d lic h e r  g e g e n  R e ib u n g  u n d  S c h la g . A n d ere  g la u 

b en , d a s s  du rch  d a s  Z erb rech en  der K rista lle  E x p lo s io 
n en  h erb e ig e fü h rt w e rd en . U m  d a s  N itr o g ly c er in  sc h w e r  
g efr ierb a r  zu  m a ch en , hat m an  ihm  v e r sc h ie d e n e  S u b 
sta n z e n  z u g e s e tz t ,  w ie  D in itro m o n o ch lo rh y d r in , N itr o -  
d ich ch lo rh y d r in , A e th y le n g ly co ld in itr a t , D in itr o m eth y l-  
g ly c o l . O d er  m an  h at d em  G ly cer in  S u b s ta n z e n  z u g e 
se tz t , d ie  m it n itr iert w e r d e n .1) E s  w ü rd e  zu  w e it  fü h 
ren h ier  a u f d ie  U n fa llv e rh ü tu n g s-V o r sc h r iften  für N i 
tr o g ly c e r in sp r e n g s to ff-F a b r ik e n  der B e r u fs g e n o s s e n 
sc h a ft  n ä h er  e in z u g e h e n . U n s  in te re ss ie re n  h ier  h a u p t
sä c h lic h  d ie  S c h u tz m a ssr e g e ln  b e i der N itr iera rb e it. 
D ie  B e tr ie b sg e b ä u d e  s in d  v o n  e in a n d er  g e tren n t und  
v o n  W ä lle n  u m g e b e n . A u fb e w a h r u n g sg e fä sse  für N i 
tr o g ly c er in  s in d  a u s  B le i o d er  a u s H o lz  m it B le i a u s g e -  
ld e id e t, d ie  T r a n sp o r tg e fä s s e  a u s  G u tta p erch a , d ie  L e i
tu n g en  für N itr o g ly c e r in , n itr o g ly c er in h a ltig e  S ä u ren  
u n d  n itr o g ly c e r in h a lt ig e s  W a ss e r  s in d  a u s  B le i o d er  
g la s ier tem  S te in g u t h e r g e s te llt . In a llen  R äu m en  darf 
d ie  T em p era tu r  n ich t unter 10 0 C b e tra g en . D e r  N itr ie r 
a p p a ra t (F ig . 4 )  b e ste h t  a u s  e in em  zy lin d r isc h e n  B le ig e -  
f ä s s  m it 2  b is  3  K ü h lsch la n g en  a u s B le i, T h erm o m eter ,

D u n sta b zu g sr o h r  m it L atern e, E in laufrohr für d ie  S ä u 
ren  un d  für G ly cer in , G e fä s s  für G ly cer in , D r u c k lu ft
rohr für G ly cer in , am  B o d e n  A b la u f m it g r o sse m  T o n 
h ah n . D ie  R oh re  (a u sse r  d em  G ly c e r in e zu la u f)  zu  und  
v o n  d em  A p p a ra t m ü sse n  v o n  d ie se m  a b w ä rts  g e n e ig t  
se in , d am it n ich t S c h w itz w a s se r  v o n  d ie se n  R oh ren  in  
d en  A p p a ra t la u fen  kann. D ie  D ru ck lu ft m u ss  m ö g 
lic h s t tro ck en  se in . S ie  w ir d  zu  d ie se m  Z w e c k  durch

J) A lb rech t, P ra k tisch e  G e w e r b e h y g ie n e  1896  S . 1) Z e itsch r ift  für d a s  g e s .  S c h ie s s -  u n d  S p re n g  -
118. s to f fw e s e n  1906 S . 2 2 8  u. 1908 S . 355 .
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e in en  m it K o k s g e fü llten  Z y lin d er  g e le ite t .  D er  N itr ie r 
ap p a ra t u n d  der S c h e id e tr ich ter  m ü sse n  a u sse r  ihrer  
L uftrührung e in e  R eserv erü h rv o rrich tu n g  h a b en . D ie s e  
b e s te h t  a u s  e in em  B leiroh r , d u rch  w e lc h e s  a u s e in er  
S ta h lf la sc h e  k o m p rim ierte  K o h len sä u re  o d e r  S tic k s to ff  
in d a s  im  A p p a ra t b e f in d lich e  S ä u r e g e m isc h  g e le ite t  
w e r d e n  k an n . D ie  A u sstr ö m u n g  d e s  G a se s  m u ss  durch  
e in  D r u c k r ed u z ier v en til r eg u lierb a r  s e in . Für d ie  
S ta h lf la sc h e  m ü sse n  g e e ig n e te  V o rrich tu n g en  zur K on -  
tr o le  d e s  In halts v o r g e se h e n  se in . D u rch  d ie  m it G la s 
sc h e ib e  v e r se h e n e  L aterne im  D u n sta b zu g sr o h r  so ll  d ie  
F a rb e  der a b z ieh en d e n  G a se  b e o b a c h te t  w e rd en . D a s  
K ü h lw a sse r  lä u ft o h n e  U n terb rech u n g  durch  d ie  K ü h l
sc h la n g e n . D er  B o d e n  d e s  A p p a ra tes  is t  an  e in er  S e ite  
h öh er  a ls  an  der an d eren . A n d em  t ie fs te n  P u n k te  b e 
f in d e t  s ic h  e in  S tu tze n  m it e in g e se tz te m  tö n ern em  
H a h n e  v o n  e tw a  50  m m  B o h ru n g . A u f d em  D e c k e l d e s  
A p p a r a tes  b e fin d en  s ich  fern er e in e  A n zah l v o n  G la s 
sc h e ib e n , um  d ie  V o rg ä n g e  im Inneren d e s  A p p a r a te s  
b e o b a c h te n  zu  k ö n n en .

D ie  Z u fü h ru n g  d e s  G ly c e r in s  er fo lg t m itte ls  D r u c k 
luft durch  e in e  am  D e ck e l a n g e b r a c h te  k re is fö rm ig e  
R öh re m it e in er  A n zah l v o n  fe in en  L öch ern , w o b e i  d a s  
G ly cer in  in- v ie le n  d ü nn en  S tra h len  au f d ie  O b e rflä ch e  
d e s  S ä u r e g e m isc h e s  au ftrop ft E in ig e  F a b r ik en  b e d ie 
n e n  s ic h  e in e s  In jek tors, w e lc h e r  am  B o d e n  d e s  A p p a 
r a te s  a n g eb ra ch t ist und du rch  w e lc h e n  d a s  G ly cer in  
v o n  un ten  in d a s  S ä u re g e m isch  e in g efü h rt w ird .

D a s  G ly cer in  m u ss  seh r  rein  s e in , sp e c .  G e w ic h t  
1 ,2 6 2 . E s  w ird  so g e n a n n te s  D y n a m itg ly c e r in  v e r 
w a n d t. E s  darf n ich t m it zu  n ied r ig er  T em p era tu r  
in  d en  A p p arat e in tre ten , w e il  e s  so n s t  d ic k f lü s s ig  ist  
un d  s ic h  n ich t zer te ilt . 20  b is  25  0 C is t  d ie  g e e ig n e ts te  
T em p era tu r  für d a s se lb e . Im W in ter  gefr ier t e s  o ft  
u n d  kann dann nur m it z ie m lic h e r  M ü h e a u fg e ta u t w e r 
d en . E s  m u s s  s ic h  daher in  e in em  w a rm en  R aum  b e 
f in d e n . A u ch  d ie  G ly c e r in z u le itu n g sr o h r e  m ü sse n  g e 
g e n  K älte  g e sc h ü tz t  se in .

D er  N itr iera p p a ra t ist v o lls tä n d ig  g e s c h lo s s e n ,  
s o d a s s  w ä h ren d  der N itr ieru n g  S ä u red ä m p fe  n ich t a u s 
treten  k ö n n en . E s k om m en  hier w e n ig e r  d ie  B e lä s t i
g u n g en  der A rb e iter  d u rch  S ä u re d ä m p fe  un d  N itr o 
g ly ce r in  a ls  d ie  E x p lo s io n sg e fa h r  in B e tra ch t. R e i
b u n g e n , S t o s s  un d  S c h la g  m ü sse n  ü b era ll, w o  s ic h  
N itr o g ly c er in  b e fin d e t, fern er d a s  A n ste ig e n  der T e m p e 
ratur v o n  n itr o g ly c er in h a ltig en  S ä u ren  v e rm ied en  w e r 
d en . D er  F u ssb o d e n  is t  m it B le ib le c h  b e k le id e t . D ie  
A rb eiter  tra g en  L a stin g a n zü g e  un d  L e d e rsch u h e  m it 
H o lz so h le n , fern er n a ch  B ed a rf W o llh a n d sc h u h e . D ie  
N ä g e l  an den  H o lz so h le n  s o w ie  an a llen  H o lz te ile n  d e s  
G e b ä u d e s  m ü sse n  v ersen k t un d  v ersch m iert s e in . D ie  
A rb eiter  m ü sse n  s ic h  v o r  jed er  M a h lze it d ie  H ä n d e  
w a s c h e n , z w e im a l in der W o c h e  b a d en  u n d  d en  M und  
w ä h r e n d  der A r b e itsze it  m it e in er  L ö su n g  v o n  d o p e lt -  
k o h len sa u rem  N a tro n  sp ü len .

M an lä s s t  d a s  G ly cer in  la n g sa m  in d en  m it M is c h 
sä u re  g e fü llte n  N itr iera p p a ra t e in f lie s se n , w ä h re n d  z u 
g le ic h  d a s  U m rüh ren  der M isch sä u r e  m itte ls  D r u c k 
lu ft b e w ir k t w ir d . D ie  seh r  ra sch  s te ig e n d e  T em p era tu r  
der M isch sä u r e  w ird  d ad u rch  h era b g ed rü ck t u n d  e r 
n ie d r ig t, d a s s  w ä h ren d  der O p era tio n  fo r tw ä h ren d  durch  
d ie  K ü h lsch la n g en  k a lte s  W a ss e r  strö m t. D ie  R e g u 
lieru n g  d e s  N itr ie r p r o z e sse s  b e s te h t  in der g e n a u e n  
In n eh a ltu n g  der N itr iertem p era tu r. Z u d ie se m  Z w e c k

s in d  am  A p p arat in v e r sc h ie d e n e n  A b stä n d en  T h e r m o 
m eter  a n g eb ra ch t. V e rm ö g e n  d ie  K ü h la n la g en  d ie  
W ä rm e n ich t un ter  d ie  N o rm a ltem p era tu r  v o n  2 0  b is
2 5  0 C  z u  h a lten , s o  w ir d  e n tsp r e c h e n d  d ie  G ly c e r in 
zu fuh r v e r la n g sa m t. T r itt a u s  irg en d  e in em  G ru n d e  
e in e  S te ig e r u n g  der T e m p e ra tu r  e in , s o  w ir d  d ie  G ly 
cer in zu fu h r  u n terb ro ch en . E in e  s ic h  w e se n t l ic h  er 
h ö h e n d e  T e m p e ra tu r  g ib t  s ic h  a u ch  an  d em  A u fs te ig e n  
roter  D ä m p fe  zu  erk en n en . R e ich t n u n  für d ie  T e m p e 
ra tu rern ied rig u n g  d ie  W a sse r k ü h lu n g  tro tz  v o lls tä n d ig  
g e ö ffn e te r  H ä h n e  n ich t a u s , so  kann im  N o tfä lle  f lü s s ig e  
K o h len sä u re  o d er  k o m p rim ierter  S t ic k s to ff  zugefführt 
w erd en .

E s kann V orkom m en, d a s s  ö r tlich e  Z e r se tz u n g e n  
im  N itr iera p p a ra t e n ts te h e n , e n tw e d e r  d u rch  im  G ly c e 
rin e n th a lte n e  V e ru n re in ig u n g en  o d e r  d a d u rch , d a s s  
W a ss e r  in fo lg e  U n d ic h tw e r d e n  der R o h re  o d e r  d e s  A p 
p a r a te s  in d ie  S ä u re  g e la n g t . In d ie se m  F a lle  erfo lg t  
tro tz  K o h len sä u rezu fu h r  e in e  w e ite r e  T e m p e r a tu r s te ig e 
ru n g  un d  d ie  E n tw ic k e lu n g  r e ich lich er  M en g en  roter  
D ä m p fe . G efah r  is t  im  V e rz ü g e  u n d  e in e  E x p lo s io n  
kann le ich t e in tre ten . M an ö ffn e t du rch  U m w e r fe n  e in e s  
H e b e ls  d en  H a u p ta b la ssh a h n . D e r  g a n z e  Inhalt d e s  
N itr ie ra p p a r a tes  w ir d  in  d en  darun ter  b e f in d lic h e n  
S ic h e r h e itsb o tt ic h , w e lc h e r  d e n  z e h n fa c h e n  W a s s e r 
inhalt d e s  C h a rg e n v o lu m e n s  hat, a b g e la s se n . M it d em  
U m w er fen  d e s  H e b e la r m e s  w ir d  z u g le ic h  e in e  A la rm 
g lo c k e  auf d em  W a ll in  B e w e g u n g  g e s e tz t ,  um  d ie  
n ä c h s te  U m g e b u n g  v o n  e in er  e tw a  e in tre ten d e n  E x p lo 
s io n  z u  u n terr ich ten , fern er  w ird  a u ch  g le ic h z e it ig  d ie  
L uftrüh ru ng im  S ic h e r h e itsb o tt ic h  w ir k sa m . K o h le n 
sä u r e z u flu ss , . H a u p ta b la ssh a h n  un d  L uftrüh ru ng im  
S ic h e r h e itsb o tt ic h  k ö n n en  a u ch  durch  e in e  V o rr ich tu n g  
a u sse rh a lb  d e s  W a lle s  v o n  der e x p lo s io n s s ic h e r e n  
D e c k u n g  a u s in T ä t ig k e it  g e s e tz t  w e r d e n . V om  N itr ie r 
a p p a ra t führt e in  W e g  v o m  G eb ä u d e  a u s  du rch  den  
W a ll d irek t in s  F re ie , s o d a s s  der A rb e iter  b e i starker  
E n tw ic k e lu n g  ro ter  D ä m p fe  u n d  zu  erw a r te n d e r  E x p lo 
s io n  s ic h  in S ic h e rh e it  b r in g e n  kann. D ie  T em p era tu r  
b e im  N itr ieren  darf 3 0  0 C  n ich t ü b e r s te ig e n . D e r  A p 
parat m u ss  je d e sm a l v o r  dem  G eb ra u ch  auf D ic h t ig k e it  
gep rü ft w e rd en . D a s  K üken  d e s  A b la s s to n h a h n e s  w ir d  
m it M in era lfe tt g e sc h m ier t , s o d a s s  e s  s ic h  le ic h t  im  G e 
h ä u se  dreht. Im W in ter  m u s s  der R au m  w a rm  se in ,  
w e il  so n s t  N itr o g ly c e r in  le ic h t im  A b la ssh a h n  g e fr ier t  
und b e im  D r eh en  d e s s e lb e n  E x p lo s io n  e r fo lg e n  kann. 
Im S o m m er  w ird  d ie  N itr ieru n g  in  d en  fr ü h e ste n  M o r
g e n s tu n d e n  v o r g en o m m e n , da d ie  T a g e s te m p e r a tu r  
dann am  n ie d r ig s ten  ist.

N a c h  b e e n d e te r  N itr ieru n g  lä ss t  m an den  Inhalt d e s  
A p p a r a tes  in den  tie fe r  s te h e n d e n  S c h e id e tr ich ter  la u 
fen . D ie s  is t  e in  z y lin d r is c h e s  o d e r  v ie r e c k ig e s ,  g e 
s c h lo s s e n e s  G e fä s s  m it k o n isch em  B o d e n , an  d e s s e n  t ie f 
ster  S te l le  s ic h  e in  A b la ssh a h n  a u s  T o n  b e fin d e t  un d  
w e lc h e s  m it L uftrüh ru ng v e r se h e n  is t ,  d ie  a u ch  w ie  
b eim  N itr iera p p a ra t a u sse rh a lb  d e s  W a lle s  in T ä t ig k e it  
g e s e tz t  w e r d e n  k an n . In d en  m e is te n  F a b r ik en  b e fin d e t  
s ic h  der S c h e id e tr ich ter  in d e m se lb e n  R au m  w ie  der  
N itr iera p a ra t. D ie  T r en n u n g  d e s  N itr o g ly c e r in s  v o n  
der M isch sä u r e  v o llz ie h t  s ic h  z u w e ile n  seh r  la n g sa m .  
V ie lfa c h  w ir d  d em  G ly c e r in  P a ra ffin ö l z u g e s e tz t ,  w e il  
dan n  n a ch  d em  N itr ieren  d ie  S c h e id u n g  sc h n e lle r  vor  
s ic h  g eh t. U n ter  d em  S c h e id e tr ich ter  b e fin d e t  s ic h  e in  
S ic h e r h e itsb o tt ic h , in w e lc h e n  der Inhalt d e s  S c h e id e 
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tr ic h te r s  b e i  Z e r se tz u n g e n  du rch  e in en  g r o s se n  T o n 
h a h n  ra sch  a b g e la s se n  w e r d e n  k an n . N a c h  erfo lg ter  
S c h e id u n g  w ir d  d ie  u n tere  S ä u r e sc h ic h t  n a ch  der N a c h 
sc h e id u n g , d a s  S p re n g ö l n a c h  d em  W a sc h h a u s e  a b 
g e la s s e n . Z u  d ie se m  Z w e c k  w e r d e n  B le iro h re  ü b er den  
A b la ssh a h n  g e s c h o b e n . B e im  A b la s se n  der M isch sä u r e  
k ö n n en  g e r in g e  M en g en  v o n  S ä u re d ä m p fen  in den  A r
b e itsr a u m  tr e te n , w e lc h e  du rch  d a s  D a c h  o d e r  im  S o m 
m er a u ch  du rch  d ie  g e ö ffn e te n  F en ster  a b z ieh en .

4 . A r o m a tis c h e  N itr o v er b in d u n g e n .

a )  T r in itr o p h en o l un d  T r in itr o k r e so l. D ie s e  s in d  
S ä u ren  u n d  w e r d e n  auf d ie  g le ic h e  W e is e  h e r g e s te llt .  
E s g e n ü g t  d a h er  d ie  H er ste llu n g  d e s  T r in itr o p h en o ls  
(P ik r in sä u r e )  z u  b e sc h r e ib e n . L e tz te r e s  w ir d  a u s  k r i
sta ll is ie r te m  P h e n o l h e r g e s te llt . P h e n o l un d  k o n z e n 
tr ierte  S c h w e fe lsä u r e  w e r d e n  g e m isc h t  un d  in  s c h m ie 
d e e is e r n e n  o d e r  e m a illie r ten  e is e r n e n , o d e r  b le ie r n e n ,  
o ffe n e n  o d e r  g e s c h lo s s e n e n  G e fä s se n  lä n g e re  Z e it e rh itz t. 
E s  e n ts te h t  P h e n o lsu lfo sä u r e . B e i d ie se r  A rb eit w e r d e n  
d ie  A rb e iter  n ich t durch  S ä u re d ä m p fe  b e lä s t ig t . D a s  
N itr ieren  d er  P h e n o lsu lfo sä u r e  er fo lg t in g r o s se n  T o n -  
g e fä s s e n  m it a b n eh m b a ren , lo s e  a u fg e le g te n  D e c k e ln ,  
w e lc h e  e in e  Ö ffn u n g  zum  E in fü llen  der S a lp e te rsä u r e  
un d  P h e n o lsu lfo s ä u r e  h a b en . O b en  se it lic h  b e fin d e t  
s ic h  an  d en  N itr ie r g e fä sse n  e in  S tu tz e n  für d ie  A b sa u g e -  
le itu n g , w e lc h e  a u s  T o n ro h ren  u n d  K o n d e n sa tio n stö p fe n  
b e s te h t . L e tz tere  en th a lten  e tw a s  W a ss e r ,  durch  w e l 
c h e s  d ie  n itr o se n  G a se  k o n d e n s ie r t  w e rd en . D ie  A b -  
sa u g e le itu n g  w ir d  g e w ö h n lic h  an  den  S c h o r n s te in  der  
D a m p fk e s se la n la g e  a n g e s c h lo s s e n , s o d a s s  a u ch  b e im  
N itr ieren  e in e  B e lä s t ig u n g  der A rb e iter  durch S ä u r e 
d ä m p fe  n ic h t s ta ttf in d e t . D ie  N itr ie r g e fä ss e  s te h e n  in  
W a ss e r b ä d e r n  a u s  E ise n b le c h , s o d a s s  s ie  gek ü h lt und  
e rh itz t  w e r d e n  k ö n n e n . M an  lä s s t  d ie  P h e n o lsu lfo sä u r e  
la n g sa m  un ter  K ühlen  in d ie  S a lp e te rsä u r e  f l ie s s e n ,  
d an n  w ir d  lä n g e re  Z e it  e r h itz t .1) N ic h t d ie  N itr ie r 
a rb e it, so n d e rn  d a s  R e in ig en , U m k r is ta llis ie r en  und  
T r o ck n e n  der P ik r in sä u re  is t  m it G e s u n d h e it s s c h ä 
d ig u n g e n  der A rb e iter  v e rb u n d en . D ie  P ik rin sä u re  
fä rb t d ie  H a u t g e lb . S ie  b e w ir k t b e i m a n ch en  
L eu ten , n a m en tlich  zu  A n fa n g  der B e sc h ä ft ig u n g , H a u t
a u s sc h la g , in n er lich , in to x is c h e n  D o s e n , D ia r rh o e , E r 
b re ch en , V erm in d eru n g  der ro ten  B lu tk ö rp erch en  und  
S c h ä d ig u n g e n  d e s  Z e n tr a ln e r v e n sy s te m s. S ie  färb t den  
H arn ro t. V o n  d en  R e sp ir a tio n so r g a n e n  a u fg e n o m m e n ,  
v e r a n la s s t  s ie  R e izu n g e n  der N a s e n -  u n d  der B r o n 
c h ia ls c h le im h a u t .2) D ie  A rb e iter  tragen  L a stin g a n zü g e ,  
w e lc h e  am  H a ls  u n d  an d en  H a n d - u n d  F u ssg e le n k e n  
g e s c h lo s s e n  s in d , L ed e rh a n d sch u h e , L ed ersch u h e  m it  
H o lz so h le n . E s  w e rd en  ih n en  R esp ira to ren  z u r V er fü g u n g  
g e s te l lt .  S ie  v e r s to p fe n  d ie  G eh ö rg ä n g e  m it W a tte .  
V o r je d e m  E ss e n , w e lc h e s  n ich t im  A rb e itsra u m , s o n 
dern  in  e in em  d a v o n  g e tre n n te n  S p e is e s a a l  e in g e n o m 
m en  w ir d  un d  b e i w e lc h e m  d ie  A r b e itsk le id er  a b g e le g t  
w e r d e n , m ü s se n  d ie  A rb e iter  G e s ic h t  un d  H ä n d e  s o r g 
fä lt ig  m it S e ife  u n d  W a s s e r ,  d ie  F in g er n ä g e l un ter  Z u 
h ilfen a h m e  e in er  B ü rste  r e in ig e n  un d  d e n  M und  m it
2  °/„ig er  L ö su n g  v o n  M yrrhentink tur a u ssp ü le n . D er

J) G u ttm a n n , D ie  In d u str ie  der E x p lo s iv s to ffe  1895  
S . 451.

2) A lb rech t, G e w e r b e h y g ie n e  S . 121. K itts te in er ,  
D e u ts c h e  V ier te lja h rssch r ift für ö ffe n tlic h e  G e s u n d 
h e it s p f le g e  1912. •

G e n u ss  a lk o h o lisc h e r  G eträn k e is t  sc h ä d lic h . D ie  v e r 
u n re in ig ten  S c h u tzk le id e r  w e r d e n  n a ch  B ed a rf g e g e n  
sa u b e r e  a u sg e ta u sc h t . D ie  A rb e iter  n eh m en  tä g lic h  e in  
B r a u se b a d  u n d  w ö c h e n t lic h  e in  W a n n en b a d . E s  is t  
z w e c k m ä s s ig ,  d a s s  d ie  L eu te , w e lc h e  m it P ik r in esä u re  
a rb e iten , a lle  14 T a g e  ihre A rb e it w e c h se ln , s o d a s s  s ie  
a b w e c h s e ln d  14 T a g e  n ich t m it P ik r in sä u r e -A rb e iten  
b e sc h ä ft ig t  w e r d e n . V or der E in ste llu n g  in den  B etr ieb  
w e rd en  d ie  A rb e iter  ä rztlich  u n tersu ch t. S in d  d ie se  
S c h u tz m a ssr e g e ln  g e tro ffe n , so  h a b en  s ic h  b e i A r b e i
tern , w e lc h e  üb er  20  Jahre in P ik r in sä u reb etr ieb en  b e 
sc h ä ft ig t  w a r en , ir g e n d w e lc h e  G e su n d h e its sc h ä d ig u n 
g e n , w e lc h e  auf P ik rin sä u re  zu rü ck zu fü h ren  w ä ren , 
n ich t g e z e ig t .

b )  N itr o k o h le n w a s se r s to ffe  w ie  M o n o n itr o b e n z o l,  
D in itr o b e n z o l, T r in itr o b e n z o l, M o n o n itr o to lu o l, D in i-  
tr o to lu o l, T r in itro to lu o l.

D ie  N itr ieru n g  er fo lg t in  zy lin d r isc h e n  e iser n e n  
G e fä s se n  m it ru n d em  B o d e n , w e lc h e  e in en  fe s t  a u f-  
sch ra u b b a ren  D e c k e l h a b en , m it R ü hrw erk  v erseh en  
u n d  v o n  e in em  e iser n e n  M a n te l u m g e b e n  s in d , der a ls  
W a ss e r b a d  zu m  K ühlen  o d er  H eizen  d ien t. D ie  n ie d e re n  
N itr ie ru n g sstu fe n  w e r d e n  durch  E in f lie s s e n la s se n  v o n  
M isch sä u r e  in den  K o h len w a se r sto ff  u n d  K üh len , d ie  
h ö h eren  N itr ie ru n g sstu fe n  durch  E rh itzen  der n ied eren  
N itr ie ru n g sstu fe n  m it stä rk erer  M isch sä u r e  h e r g e s te llt .1) 
D ie  N itr ieru n g  erfo lg t in g e sc h lo s se n e n , e iser n e n  G e 
fä s s e n , d ie  e n ts te h e n d en  n itro sen  D ä m p fe  w e rd en  a b 
g e sa u g t . G e su n d h e its sc h ä d ig u n g e n  der A rb e iter  k ö n n en  
d ah er b e i der N itr iera rb e it n ich t sta ttf in d en . D a g e g e n  
s in d  d ie  K o h le n w a sse r s to ffe  un d  n o c h  m ehr d ie  N itr o 
k o h le n w a ss e r s to ffe  in m ehr o d er  w e n ig e r  h o h em  G rad e  
g ift ig . D ie  A rb e iter  k ö n n en  daher b e im  S c h leu d ern ,  
U m k ris ta llis ie r en  un d  T r o ck n e n  der N itr o k o h le n w a s se r 
s to ffe  der G iftw irk u n g  d ie se r  S to ffe  a u s g e s e tz t  s e in . In 
F a b rik en  s in d  m eh rfa ch  V erg iftu n g en  durch  B e n z o l v o r 
g e k o m m e n .2) N itr o b e n z o l z e r se tz t  d a s  B lu t d ad u rch , 
d a s s  e s  d en  S a u e r sto ff  a u s  d em  B lu te  a u stre ib t. D in i
tr o b e n z o l b ew irk t e in e  L ä h m u n g  der g e sa m ten  M u sk u 
latur, auch  der A tm u n g sm u sk u la tu r  und e in e  g r o s se  
M a ttig k e it .3) D ie  N itr o to lu o le  s in d  e b e n fa lls  g ift ig . D ie  
h ö h er  n itr ierten  P ro d u k te  e rz eu g en  K o p fsch m erz  und  
A tem n o t, a u ch  k o m m en  L ähm u ngen  der B la se  v o r , s o 
d a s s  sc h w e r  U rin  g e la s s e n  w e rd en  kann. A n T ie r v e r 
su c h e n  ist f e s tg e s te l lt ,  d a s s  g r ö sse r e  D o s e n  N ie r e n 
r e izu n g  e r z e u g e n .4) A lle  d ie se  E rsch e in u n g en  m a ch en  
s ic h  aber  b e i den  A rb eitern  n ich t b em erk b a r , w e n n  d ie 
s e lb e n  S c h u tz m a ssr e g e ln  g e tro ffe n  w e rd en  w ie  b e i P i 
k r in sä u rea rb e iten  und d a s  E in d rin g en  d ie ser  S to ffe  in 
den  K örp er v e rm ied en  w ird . E s k o m m en  d ah er V er 
g iftu n g se r sc h e in u n g e n  in n eu erer  Z e it nur se lte n  v or .

N a c h d em  in a llen  N itr ierb etr ieb en  für g u te  A b sa u 
g u n g  der n itr o se n  G a se  un d  der S ä u red ä m p fe  g e so r g t  ist,

' J) A lb rech t, P ra k tisch e  G e w e r b e h y g ie n e  1896 S . 
886.

F eh lin g , H a n d w ö rterb u ch  der C h em ie  B d . I 1871 
S . 1110.

2) Z e itsch r ift  f. an g . C h em ie  1896 S . 675 . 
Z eitsch r ift  für G e w e r b e -H y g ie n e  1911 S . 254.
") A lb rech t, P ra k tisch e  G e w e r b e h y g ie n e  1896 S .

119.
4) Z e itsch r ift  f. d a s g e s .  S c h ie s s -  un d  S p r e n g s to ff

w e s e n  1908 S . 2 59 .
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k o m m en  Z e rstö ru n g e n  der Z ä h n e  n ich t m ehr v o r . V e r 
g iftu n g e n  du rch  n itr o se  G a se  s in d  se lte n  u n d  s in d  fa st  
im m er auf U n a ch tsa m k e it  u n d  N ic h tb e fo lg u n g  der  
S c h u tz m a ssr e g e ln  zu rü ck zu fü h ren . E in e  g r o s s e  A n zah l  
v o n  A rb eitern  a rb e ite t  in S ä u re b e tr ie b e n  2 0  Jahre un d  
lä n g er , o h n e  d a s s  v o m  A u fs ic h tsp e r so n a l o d e r  ä r z t
l ic h e r se its  G esu n d h e itsc h ä d ig u n g e n  w a h rg e n o m m e n  
w e rd en  k o n n ten .

Bücher- und Zeitschriftenschau.
I. Gesetzgebung, Verordnungen, Entscheidungen usw.

4 3 . D e r  E i n f l u s s  d e s  G e s e t z e s  v o m
28.  D e z e m b e r  1908 , b e t r e f f e n d  d i e  A b ä n 
d e r u n g  d e r  G e w e r b e o r d n u n g ,  a u f  d i e  
g e s u n d h e i t l i c h e  L a g e  d e r  F a b r i k a r b e i 
t e r .  E in e  g e w e r b e h y g ie n isc h e  S tu d ie  v o n  O b e r s ta b s 
a rzt D r. K lett, S tu ttg a rt. A rch . f. s o z .  H y g . VI. B d .,
4  H . S . 3 6 7  ff. D ie  A u ssc h a ltu n g  d e s  B e g r iffe s  „ F a 
b r ik “ un d  d ie  A u sd eh n u n g  der B e stim m u n g e n , b etr . d ie  
R e g e lu n g  der A r b e itsz e it  un d  P a u se n  auf a lle  B e tr ieb e ,  
in  d en en  in der R e g e l m in d e ste n s  zeh n  A rb e iter  b e 
sc h ä ft ig t  w e rd en , lä s s t  den  g e se tz l ic h e n  S c h u tz  e in em  
g r ö sse r e n  P e r so n en k r e is  z u g u te  k om m en  a ls  früher. 
D er  sp ä ter e  B e g in n  der A r b e itsz e it , der frü h ere  S c h lu s s  
am  A b en d , d ie  In neh a ltu n g  e in er  m in d e n s te n s  e lfs t iin -  
d ig en  R u h e ze it  b e d e u te n  für d ie  J u g e n d lic h e n  u n d  für  
d ie  A rb e iter in n en  e in en  g r o sse n  F o rtsch ritt v o m  g e s u n d 
h e itlic h e n  S ta n d p u n k te  a u s  g e g en ü b e r  der frü h eren  F a s 
su n g  d e s  G e s e tz e s .  D ie  e in sc h n e id e n d s te  Ä n d eru n g , 
w d c h e  d ie  N o v e lle  g eb ra ch t h a t, u n d  d ie  g le ic h z e it ig  
am  m e is ten  In ter esse  für d en  G ew e r b e h y g ie n ik e r  in  
A n sp ru ch  n im m t, is t  d ie  V erk ü rzu n g  der M a x im a l
a r b e its z e it  für F rau en  v o n  11 auf 10 S tu n d en , b e z w . v o n
10 auf 8  S tu n d en  an d en  V o r ta g en  v o n  S o n n -  u n d  F e s t 
ta g e n . D a s  V erb o t, A rb e iter in n en  in  K o k ere ien  un d  
b e im  T r a n sp o rt v o n  M a ter ia lien  b e i B a u te n  aller  Art 
zu  b e sc h ä ft ig e n , is t  e in e  w e ite r e  E rg ä n zu n g , d ie  im  g e 
su n d h e it lic h e n  In ter esse  zu  b e g r ü sse n  is t . A ls  e in e  
s o lc h e  is t  a u ch  d ie  B e stim m u n g  zu  b e z e ic h n e n , w o n a c h  
A rb e iter in n en , d ie  e in  H a u sw e s e n  zu  b e so r g e n  h a b en , 
o h n e  U n te r sc h ie d  d e s  A lters auf A n tra g  e in e  m in d e s te n s  
e in e in h a lb s tü n d ig e  M itta g sp a u se  b e a n sp r u c h e n  k ö n n en . 
A ls  im m er n o ch  u n zu re ich en d  b e z e ic h n e t  V erf. den  
W ö c h n e r in n e n sc h u tz . N a c h  se in e r  A n sich t s o l l t e  d ie  
S c h o n z e it  n a ch  der E n tb in d u n g  auf drei M o n a te  a u s 
g e d e h n t w e r d e n , u n d  z w a r  im  In ter esse  d e s  K in d e s , d a s  
a lsd a n n  m it g r ö sse re r  L e ich tig k e it v o n  der M u tter  s e lb s t  
g e st illt  w e r d e n  k ö n n te . T r o tz d e m  der G e s e tz g e b e r  in  
d ie se r  H in sich t n a ch  M ein u n g  d e s  V e r fa s se r s  n ich t w e it  
g e n u g  g e g a n g e n  ist, erkennt er d en  W e rt der le tz ten  
G e w e r b e n o v e lle  a u ch  v o m  m e d iz in isc h e n  S ta n d p u n k te  
in  v o lle m  M a sse  an . D ie  E rk en n tn is , d a s s  e in  V o lk  um  
d er  D e g e n e r a tio n  v o r z u b e u g e n , in erster  L in ie  g e su n d e r  
M ütter b ed a r f, s e i  der w e r tv o lls te  T e il  in der le tz ten  
A b ä n d eru n g  der G ew er b e o rd n u n g . S .

44 . A r b e i t e r s c h u t z  i n  Z u c k e r f a b r i 
k e n .  D a s  ö s te r r e ic h isc h e  H a n d e lsm in iste r iu m  hat im  
E in v ern eh m en  m it d em  M in ister iu m  d e s  Innern unter  
d em  23 . 8 . 1911 e in e  V ero rd n u n g  h e r a u sg e g e b e n , w e lc h e  
S c h u tzv o r sc h r ifte n  für d ie  b e i der Z u ck erfa b r ik a tio n  b e 
sc h ä ft ig te n  A rb e iter  en th ä lt un d  s ic h  s o w o h l a u f d ie  
R o h zu ck er fa b r ik en  a ls  auch  auf d ie  Z u ck erra ffin er ien  
b e z ie h t . In der H a u p tsa ch e  h a n d e lt e s  s ic h  d a b e i um

M a ssn a h m e n  zur U n fa llv e rh ü tu n g . A r b e iter sc h u tz , 1911, 
S . 3 65 .

S . a u ch  VIII, 116; IX, 4 4 ;  X , 65 . F.

II. Gewerbehygienische Abhandlungen allgemeiner Art usw.
3 8 . Q u e c k s i l b e r v e r g i f t u n g e n  b e i

H e r s t e l l u n g  d e r  „ O l s o - A u t o - P r e s s g a s -  
l a m p e “ . T e le k y  ■— W ien er  K lin. W o c h e n sc h r . 1911, 
S . 1616 —  h at b e i z a h lr e ic h e n  A rb e itern  e in e s  B e tr ie b e s ,  
d ie  m it der H er ste llu n g  d ie se r  L a m p en  b e sc h ä ft ig t  w u r 
d en , b e d e n k lic h e  Q u e c k s ilb e r v e r g iftu n g e n  fe s tg e s te l lt .  
D ie  E rk ran k u n gen  s in d  au f d a s  auf d em  F u ss b o d e n  v e r 
s tr eu te  un d  dan n  v e rd a m p fte  s o w ie  v o r  a llem  d arauf  
zu rü ck zu fü h ren , d a s s  b e im  A u sp ro b ie re n  der L a m p en  
Q u e c k s ilb e r d ä m p fe  e n tw e ic h e n . A u ch  d ie  s o n s t ig e n  
ä u s se r s t  b e a c h te n sw e r te n  A u sfü h ru n g en  T e le k y s  la s se n  
e rk en n en , d a s s  d ie  F a b r ik a tio n  der O ls o - A u t o - P r e s s -  
g a s la m p e  m it g r ö sste r  G efah r  für d ie  A rb e iter  v e r b u n 
d en  is t . E s  e r sch e in t  zu d em  n ic h t a u s g e s c h lo s s e n , d a s s  
a u ch  d a s  P u b lik u m  du rch  den  G eb ra u ch  der L a m p e g e 
fä h rd et w ir d . F .

3 9 . U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  v e r s c h i e 
d e n e  S t a u  b a r t e  n i n  d e r  I n d u s t r i e .  V on  
M . F ro is  un d  A . S a r to ry , A n n a le s  d ’ H y g ie n e  P u b liq u e  
et d e  M e d e c in e  L e g a le , 1911 S .,  5 2 9  ff. (F o rts , v . II, 3 2 .)  
B ei der R e i n i g u n g  u n d  S o r t i e r u n g  v o n  
F e d e  r n u n d D  a u n e  n is t  der A rb eiter  e in er  sta rk en  
S ta u b b e lä s t ig u n g  u n d  un ter  U m stä n d e n  der In fe k tio n s 
g e fa h r  a u s g e s e tz t .  D ie  G efa h r  is t  n a tu r g e m ä ss  n o c h  
g r ö sse r , w e n n  e s  s ic h  um  d ie  N e u b e a r b e itu n g  b e r e its  
in G eb ra u ch  g e w e s e n e r  F ed ern  h a n d e lt. U n m itte lb a r  
im  Z u sa m m en h a n g e  m it der A rb eit s te h e n d e  ü b le  F o lg e 
e r sc h e in u n g e n  h at m an  b e i d en  A rb eitern  b e o b a c h te t ,  
d ie  m it der S o r tier u n g  u n d  R e in ig u n g  v o n  c h in e s is c h e n  
F ed ern  b e sc h ä ft ig t  w a r en . D ie s e lb e n  k la g te n  e in ig e  
S tu n d en  n a ch  der A rb e it ü b er  k o lik a r tig e  S c h m e r ze n . 
U m  jed er  G efah r  v o r z u b e u g e n , so llte n  d ie  F ed ern  vor  
dem  R e in ig u n g sp r o z e s s  e in er  g r ü n d lich en  D e s in fe k t io n  
u n ter z o g en  w e rd en . D e n  S c h ä d ig u n g e n  d u rch  S ta u b  
b e g e g n e t  m an  am  b e s te n  d ad u rch , d a s s  m an s o w o h l  d a s  
R e in ig en  w ie  d a s  S o r tieren  a u f m a sc h in e lle m  W e g e , und  
z w a r  in  g e s c h lo s s e n e n  G e fä s se n  vorn im m t.

G a n z  ä h n lic h e  G efa h ren  w e is e n  d ie  L u m p e n -  
s o r t i e r e r e i e n  auf. D ie  A tm u n g so r g a n e  der L u m 
p e n so r tie re r  z e ig e n  s ic h  h ä u fig  g a n z  b e so n d e r s  e m p fin d 
lich . E s  is t  a u ffa llen d , d a s s  b e i d ie se n  A rb e itern  o ft  
der g e r in g fü g ig s te  L uftröhrenkatarrh  d ie  sc h lim m ste n  
F o lg en  hat. D a g e g e n  sc h e in t  a lle r d in g s  e in e  a llm ä h lich e  
G e w ö h n u n g  e in zu tre ten , d a  o ft a lte  un d  la n g e  in d ie se m  
B eru f tä t ig e  P e r so n e n  un ter  k e in er le i B e sc h w e r d e n  
durch  d en  S ta u b  le id e n .

S eh r  g r o sse n  S ta u b g e fa h r en  s in d  d ie  W ä s c h e 
r e i a r b e i t e r  a u s g e s e tz t .  D er  der sc h m u tz ig e n  
W ä sc h e  a n h a ften d e  S ta u b  is t  o ft  e in  H erd  für T u b e r - 
ivelb azillen . N a c h  den  U n ter su ch u n g e n  e in e s  fr a n z ö 
s is c h e n  A r zte s  w a r e n  v o n  1590  W ä sc h e r e ia r b e ite r n  e in  
D r itte l tu b er k u lö s . 75  °/0 a ller  T o d e s fä l le  d er  W ä sc h e r  
u n d  5 6  7o der W ä sc h e r in n e n  w a r en  du rch  T u b e r k u lo se  
v eru rsa ch t. D e r  G ru nd  für d ie s e s  ü b era u s h ä u fig e  V o r 
k o m m en  der S c h w in d su c h t  l ie g t  n a ch  A n sich t der V erf. 
in erster  L in ie  darin , d a s s  d ie  W ä sc h e r e ia r b e ite r  e s  an  
der n ö t ig e n  V o r s ic h t  fe h len  la s se n . In z a h lre ich en  W ä 
sc h e r e ie n  in P a r is  n eh m en  d ie  A rb e iter  ihre M a h lze iten , 
z . T . a u ch  d a s  M itta g e sse n  in  d en  R ä u m en  e in , w o  d ie
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sc h m u tz ig e  W ä s c h e  so r tier t w ird . In e in ig e n  B e tr ieb en  
i s t  so g a r  fe s tg e s te l l t ,  d a s s  d a s  M itta g e s se n  in d ie se n  
A rb e itsrä u m en  g e k o c h t  w u rd e . D ie  V erf. s in d  daher  
d e r  A n s ic h t , d a s s  in  der w e ita u s  g r ö ss te n  Z a h l v o n  F ä l
le n  der T u b e r k e lb a z illu s  du rch  V e rsch lu c k e n  in  den  
K örp er  d e s  W ä sc h e r e ia r b e ite r s  g e la n g t . A ls  S c h u tz 
m itte l w ir d  fo lg e n d e s  v o r g e s c h la g e n :  E n tw ed er  v o r 
h e r ig e  D e s in fe k t io n , d ie  s ic h  ab er  w e g e n  der U m s tä n d 
lic h k e it  un d  d a  d ie  W ä s c h e  a u ch  d arun ter le id e t , n ich t  
im m er d u rch fü h ren  lä s s t ,  o d e r  s ta tt  d e s s e n , w a s  a lle r 
d in g s  w e n ig e r  w ir k sa m  is t ,  d a s  A n feu ch ten  o d e r  d a s  
m e c h a n isc h e  E n ts tä u b e n  der W ä sc h e .

Z um  S c h lu s s  w e r d e n  d ie  h y g ie n isc h e n  V e rh ä ltn isse  
in  d en  H a a r z u r i c h t e r e i e n  f ü r  d i e  F i l z 
f a b r i k a t i o n  b e h a n d e lt. F a st  a lle  h ierb ei v o r k o m 
m e n d e n  M a n ip u la tio n e n , d a s  K lo p fen  der F e lle , d a s  
E n tfern en  der für d ie  H er ste llu n g  u n g e e ig n e te n  harten  
H a a re , d a s  B ü r ste n  und  s c h lie s s l ic h  d a s  e ig e n tlic h e  
S c h n e id e n  b r in g en  e in e  s ta r k e  S ta u b e n tw ic k lu n g  un d  
d a d u rch  e in e  G efä h rd u n g  der A rb e iter  m it s ic h . E in e  
g u te  E n tlü ftu n g  der A rb e itsrä u m e  u n d  m ö g lic h s te  A b 
sa u g u n g  d e s  S ta u b e s  an d en  E n ts te h u n g ss te lle n  s in d  
d a h er  u n b e d in g t  n o tw e n d ig e  F o rd eru n g en  für d era rtig e  
B e tr ie b e .

D ie  A u sfü h ru n g e n  w e rd en  n o c h  du rch  d ie  W ie d e r 
g a b e  der R e su lta te  e in g eh en d e r  b a k te r io lo g isc h e r  L u ft
u n ter su ch u n g en  u n d  durch den  A b d ru ck  der in F ra g e  
k o m m e n d en  g e se tz l ic h e n  B e s t im u n g e n  erläu tert.

S .

4 0 . Ü b e r  d i e  S t e r b l i c h k e i t  d e r  L o h n 
a r b e i t e r  A u s t r a l i e n s .  C o n c . 1911, S . 481 . 
N a c h  B u ll. N o . 2 5  d e s  s ta t is t .  A m te s  f. A u stra lien .

4 1 . U n f a l l s i c h e r h e i t  u n d  B e t r i e b s 
ö k o n o m i e .  S o z . T e c h . 1911, S . 3 9 9 .

S . a u ch  X , 66 , 67 .

III. Gewerbeaufsicht.
10 . D i e  E n t w i c k l u n g  d e r  G e w e r b e 

a u f s i c h t  i n  D e u t s c h l a n d .  V on  D r. S tep h a n  
P o e r sc h k e , Jena 1911. V erl. G u sta v  F isch er , 212  S . 
D a s  v o n  e in em  G e w e r b e a u fs ic h tsb e a m te n  v o r tre fflic h  
g e s c h r ie b e n e  B u c h  ist  d ie  a u f e in g e h e n d e n  Q u e lle n 
s tu d ie n  b e r u h e n d e  u m fa sse n d e  G e s c h ic h te  der d e u t
s c h e n  G e w e r b e a u fs ic h t . V erf. v e r s te h t  un ter  G e w e r b e 
a u fs ic h t  d ie  S u m m e  aller  d er jen ig en  M a ssn a h m e n ,  
w e lc h e  g e tro ffe n  s in d , um  d ie  D u rch fü h ru n g  der A r b e i
te r sc h u tz g e se tz g e b u n g  du rch  u n m itte lb a re  A u fs ich t zu  
k o n tro llie r en . A ls  d eren  O rg a n e  k o m m en  in F ra g e :  
1. d ie  o rd e n tlic h e n  P o liz e ib e h ö r d e n , 2. d ie  G e w e r b e 
in sp e k to r e n , 3 . d ie  te c h n isc h e n  A u fs ic h tsb e a m te n  der  
B e r u fsg e n o ss e n sc h a f te n  un d  4 . d ie  D a m p fk e s s e l-Ü b e r 
w a c h u n g s v e r e in e , d ie  a lle  e in e  a u sfü h r lich e  B e h a n d 
lu n g  in  ihren  g e se tz l ic h e n  G ru n d la g en  u n d  ihrem  W ir 
k en  erfa h ren . B e so n d e r e  K ap ite l s in d  d en  z u k ü n ftig en  
A u fg a b e n  d er  G e w e r b e a u fs ic h t  u n d  d en  B e str eb u n g e n  
zu  ihrer W e ite r b ild u n g  g e w id m e t. —  D a s  W e rk , d a s  e in  
a n s c h a u lic h e s  B ild  v o n  d em  W e se n  u n d  W irk en  der  
A r b e ite r sc h u tz b e h ö r d e n  g ib t  un d  e in e  fü h lb a re  L ück e  
in  der L iteratur a u s fü llt , in so fe r n  a ls  e s  d ie  M a ter ie  e r 
s c h ö p fe n d  b is  au f d ie  n e u e s te  Z e it  b e h a n d e lt, kan n  In
te r e s se n te n  zum  S tu d iu m  se h r  e m p fo h le n  w e rd en .

S ch .

IV. Bauliche Einrichtung, Lüftung, Heizung, Feuerschutz.
4 8 . D e r  E l b t u n n e l  i n  H a m b u r g .  V on  

O tto  L a n g e , S tu d . d . Ing. Z em . u. B e t. 1911, S . 4 3 3 . 
V erf. b e h a n d e lt  in  e in em  g ed rä n g ten  A b r is s  den  W e r d e 
g a n g  der E lb tu n n e la n la g e . Z um  S c h lu ss  w e r d e n  d ie  
d en  A rb e itern  b e i d era rtig en  B a u ten  d ro h en d en  G e fa h 
ren e rw ä h n t. N e b e n  der C a isso n k ra n k h e it  k om m en  
h a u p tsä ch lic h  W a sse r e in s tu r z  u n d  F eu er sg e fa h r  in  B e 
tracht.

In e in em  w e ite r e n  A rtik e l (S . 4 6 2 )  k o m m t V erf. 
n o c h m a ls  au f d ie  C a isso n k ra n k h e it  zu  sp re c h e n  un d  
g ib t  e in en  L ä n g ssc h n itt  durch  d en  T u n n e l, a u s  d em  d ie  
E in r ich tu n g en  für d ie  S ic h e rh e it  der A rb e iter  z u  e r 
se h e n  s in d . B l.

4 9 . Ü b e r  F u s s b ö d e n  i n  W e r k s t ä t t e n
u n d  F a b r i k r ä u m e n .  V o n  F reed  H o o d , Z tsch r .  
f. G e w e r b e h y g . 1911, S . 3 8 2 . D er  W e r k stä tte n fu s s -  
b o d e n  so ll  h a ltb ar , e la s t is c h , sc h a lls ic h e r  un d  le ich t  
rep a rierb a r  s e in .  F erner so l l  er im  g e su n d h e it lic h e n  
In ter esse  der A rb e iter  w e n ig  zur S ta u b b ild u n g  n e ig en  
u n d  e in  sc h le c h te r  W ä r m ele ite r  se in . D e r  e in fa ch e  k ie 
fern e  F u ss b ö d e n  auf B a lk e n la g e  is t  w e g e n  se in er  
r a sch en  A b n u tzu n g  un d  s e in e s  g e r in g e n  W id e r s ta n d e s  
g e g e n  S ch a llü b er tra g u n g e n  n ich t a n w en d b a r . F u s s 
b ö d e n  a u s  S te in , Z ie g e ls te in , Z e m en tb e to n , F lie se n  o d er  
T e r r a z z o  s in d  seh r  ka lt, g ä n z lic h  u n e la s t isc h  un d  fö r 
dern  d ie  S ta u b e n tw ic k e lu n g . F u ssb ö d e n  a u s  T e e r 
b e to n  u n d  A sp h a lt  s in d  seh r  e la s t is c h  un d  sc h le c h te  
W ä r m ele ite r , h a b en  ab er  den  N a c h te il,  d a s s  s ie  w e ic h  
s in d  un d  sc h w e r e  G e g e n s tä n d e  daher in  ih n en  le ic h t  
V ertie fu n g en  v e ru rsa ch en . E in  den  m e is te n  A n fo rd e 
ru n g en  e n tsp re ch en d e r  F u ss b ö d e n  w ir d  du rch  d ie  K o m 
b in a tio n  der o b e n  g e n a n n ten  M a ter ia lien , S te in , T e er  
b e z w . A sp h a lt  u n d  H o lz  g e w o n n e n . D e r  S te in  b ild e t  
b e i e in em  so lc h e n  F u ss b ö d e n  w e g e n  se in e r  F e s t ig k e it  
und F eu er s ich er h e it  d ie  U n ter la g e , T e e r  un d  A sp h a lt  
d ien en , d a  s ie  e la s t is c h  s in d , den  S ch a ll u n d  d ie  W ä rm e  
sc h le c h t  le iten  un d  d a s  H o lz  g e g e n  F ä u ln is  s c h ü tz e n , a ls  
Z w isc h e n g lie d  un d  H o lz , u n d  zw a r  harte  H ö lz e r  w e rd en  
a ls  o b e r e  S c h a le  v e r w e n d e t . E in e  s o lc h e  K o n stru k tio n  
kann n a tü rlich  n ic h t a u f B a lk e n la g en  zur A u sfü h ru n g  
k o m m en . A ls  U n ter la g en  s in d  z w isc h e n  e iser n e n  T r ä 
gern  h e r g e s te llte  G e w ö lb e , M o n ierd eck en , R h e in isc h e  
D e c k e n  o d e r  s o n s t ig e  m a ss iv e  K o n stru k tio n en  g e d a c h t,  
an d eren  S te l le  im  E rd - o d er  K e lle r g e sc h o ss  e in e  sta rk e  
B e to n la g e  tritt. S .

50 . N e u e s  N o t t ü r s c h l o s s .  V on  Ing. Karl
B a y er , Z e itsch r . f. G e w e r b e h y g . 1911, S . 3 9 0 . D a s  
N o ttü r s c h lo s s  v o n  A d o lf  G ün th er in  B erlin , d a s  so g .  
H e r m e s sc h lo s s , lä s s t  s ic h  v o n  inn en  a u ch  im  v e r s c h lo s 
s e n e n  Z u sta n d e  o h n e  S c h lü sse l le ich t ö ffn en , w ä h ren d  
e s  d ie  T ü r  n a ch  a u s se n  g e g e n  E in b ru ch sg e fa h r  s ic h e r t,  
d . h . g e s c h lo s s e n  hält. S .

5 1 . V o r r i c h t u n g  z u r  e x p l o s i o n s 
s i c h e r e n  L a g e r u n g  u n d  A b f ü l l u n g  
f e u e r g e f ä h r l i c h e r  F l ü s s i g k e i t e n  m i t 
t e l s  W a s s e r d r u c k e s .  N a ch  G lü ck a u f 1911, S . 
1162. D . R. P . 2 3 6  3 6 9  v o m  8 . M ai 1909. 81 e  (3 8 ).  
O tto  S c h m id t un d  F ritz  S tr u w e  in H a sp e  (W s tf .) .  .

S . a u ch  IX 4 5 ;  X V  36 . B l.

V. Luftverderbnis und Luftreinigung.
4 2 . B e s e i t i g u n g  d e s  i n  R a u c h g a s e n  

e n t h a l t e n e n  F l u g s t a u b e s .  T o n  -  Ind. -  Z tg .

'
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1911 , S . 1214 . V erf. g ib t e in e  k u rze  B e sc h r e ib u n g  v e r 
sc h ie d e n e r , in  der P r a x is  g eb rä u ch lich er  E in r ich tu n g en  
zur B e se it ig u n g  v o n  F lu g sta u b . U . a . f in d e n  E r w ä h 
n u n g : E in e  v e r b e s se r te  Z y k lo n b a u a rt v o n  der F irm a  
D a n n e n b e r g  &  Q u a n d t n a ch  d em  P a ten t  M e e s , H o r 
d e n w a sc h e r  n a ch  B a u w e ise  Z sc h o k k e -K a ise r s la u te r n , 
d a s  Z e n tr ifu g a l-N a ss f ilte r , B a u w e is e  D a n n e n b er g  & 
Q u a n d t, W a sse r s ta u b fä n g e r  der F irm a A m m e, G ie se k e
& K o n e g en  (B r a u n sc h w e ig ) , A p p a ra te , w e lc h e  den  
F irm en  D r. W . S c h u lth e s s  (P a r is )  un d  D . Z e rv a s  S ö h n e ,
G . m . b . H . (C ö ln  a. R h .) g e se tz l ic h  g e sc h ü tz t  s in d ,  
E x h a u sto r  der F irm a S ic h t ig  & C o . (K a rlsru h e), G a s 
r e in ig u n g sv e n tila to r  n a ch  P a ten t  Z sc h o k k e  (K a ise r s 
la u tern ) u s w . B l.

4 3 . E n t s t a u b u n g s a n l a g e n .  V o n  G e w .-  
A s s . E . Z ä u n er . Z tsch r . f. G e w .-H y g . 1911. N o . 14 ff. 
M it A b b .

4 4 . S t a u b s a u  g e  V o r r i c h t u n g  für S c h le if 
m a sc h in e n  m it u m la u fen d er  S c h le if s c h e ib e  un d  k r e is e n 
d er  S c h le ifs c h e ib e n s p in d e l. F ried rich  S c h m a ltz , G . m .
b . H . in O ffen b a c h  a. M . D . R . P . Kl. 6 7  a  S c h . 3 7616 . 
T o n -I n d .-Z tg . 1911, S . 1171. B l.

45 . T h e o r e t i s c h e  u n d  p r a k t i s c h e
G r u n d l a g e n  d e r  L u f t b e f e u c h t u n g .  V o n  
P au l R a z o u s , R ev u e  d ’E c o n o m ie  in d u str ie lle  P a r is  
1911 N o . 10, S . 4  ff. V erf. erörtert d ie  p h y s ik a lisc h e n  
u n d  te c h n isc h e n  E r fo rd ern isse  e in er  e in w a n d fre ien  L u ft
b e fe u c h tu n g sa n la g e  un d  b e sp r ic h t im  A n sc h lu s s  daran  
v e r s c h ie d e n e  S y s te m e  fr a n z ö s isc h e n  un d  d e u tsc h e n  U r 
sp r u n g s . A u f d en  A u fsa tz  kan n  im  ü b r ig en  nur v e r 
w ie s e n  w e rd en . S c h .

46 . L u f t b e f e u c h t e r  f ü r  F a b r i k e n .  V on  
D ip l.-In g . G w o d z -C h a r lo tten b u rg . S o z . T e c h . 1911 
S . 3 9 3 . M it A b b .

S . a u ch  II, 38 .

VI. Dampfkessel, Motoren, maschinelle Einrichtungen usw.
64 . E r f a h r u n g e n  . m i t  d e m  P e r m u t i t 

v e r f a h r e n  z u r  E n t h ä r t u n g  d e s  K e s s e l 
s p e i s e w a s s e r s .  N a ch  e in em  B erich t d e s  D ir e k 
to r s  H illig e r  auf der V ersa m m lu n g  d e s  in tern a tio n a len  
V e rb a n d es  der D a m p fk e sse lü b e r w a c h u n g sv e r e in e ,  
Z tsch r . f. D a m p fk .-  und M a sc h in e n b e tr ., N o . 13, 
X X X IV . jh rg . Z it. G e s .-In g . 1911 S . 767 . N a c h  dem  
B erich t h a b en  s ic h  b e i der n eu eren  U n ter su ch u n g  v o n  
K esse ln , d ie  m it n a ch  dem  P erm u titv er fa h ren  e n th ä r te 
ten  W a ss e r  g e s p e is t  w o r d e n  s in d , k e in e  n a c h te ilig e n  
F o lg e n  durch  d ie  A n re ich eru n g  d e s  W a s s e r s  an  k o h le n 
sa u re m  un d  sc h w e fe lsa u r e m  N atr iu m  e rg e b e n . E in e  
in n ere  R e in ig u n g  der K esse l erü b rig t s ic h  v o lls tä n d ig ,  
d a  k e in e  Sp ur v o n  S ch la m m  o d er  K e s se ls te in  s ic h  g e 
z e ig t  hat. D e m n a c h  sc h e in t s ic h  d a s  P erm u titv er fa h ren  
seh r  g u t zu  b e w ä h re n . Im m erhin dü rften  n o c h  w e ite r e  
E rfahrungen  a b z u w a rte n  se in . (V erg l. M itt. 1910 N o . 2
VI, 15). S ch .

6 5 . ' U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n  f ü r  f e r 
t i g e  E m a i l s  u n d  i h r e  R o h m a t e r i a l i e n .  
S p re c h sa a l 1911, S . 5 3 4 . U m  in e in em  a u fg e sc h m o lz e 
n en  E m ail ra sch  B le i n a c h z u w e ise n , leg t m an  n a ch  E . 
A d a m  e in  m it F lu sssä u r e  b e fe u c h te te s  S tü ck  F iltr ier 
p a p ier  a u f d ie  E m a ilsch ic h t, lä s s t  e s  k u rze  Z e it  l ie g e n ,  
b r in g t e s  sa m t den  lo sg e lö s te n  T e ilc h e n  in e in en  P la t in 
t ie g e l,  verd ü n n t m it w e n ig  W a ss e r  un d  le ite t  S c h w e -

f e lw a s s e r s to f f  e in . O d er  m an  v erd a m p ft n a c h  J. G rü n 
w a ld  auf der E m a ilo b e r f lä c h e  e tw a s  k o n ze n tr ier te  
S c h w e fe lsä u r e , g ib t e in ig e  T r o p fe n  W a ss e r  un d  d an n  
e in er  1 0 ° /o ig e n  J o d k a liu m lö su n g  zu , w o r a u f s c h o n  b e i  
S p u ren  v o n  B lei g e lb e s  J o d b le i e n ts te h t . B l.

66. A u f g a b e v o r r i c h t u n g f ü r  S a c k e l e - ,  
v  a t o  r e  n . V on  M a sc h in e n fa b r ik  u n d  M ü h le n b a u a n 
sta lt  G . L uther in B r a u n sc h w e ig . D . R. P . 2 3 3  7 9 9 . Kl.
81 e .

S . a u ch  V , 4 4 ;  IX, 4 9 . 51.

VII. Sanitäre Betriebseinrichtungen. Ausrüstung des 
Arbeiters.

26 . E r s t e  H i l f e  b e i  V e r l e t z u n g e n  m i t
o f f e n e n  W u n d e n  i n  B e t r i e b e n  u n d  
W e r k s t ä t t e n .  A r b e iter sc h u tz , 1911 , S . 3 6 4 . D ie  
B eh a n d lu n g  m it J o d t i n k t u r  w ird  a n g e le g e n t lic h s t  
a n g era ten , d am it E n tzü n d u n g , E iteru n g  un d  sc h w e r e r e  
F o lg e n , w ie  B lu tv e rg iftu n g  u n d  Z e lle n g e w e b s e n tz ü n 
d u n g en  v e rm ied en  w e rd en . G er a d e  d ie  le tz te r e n , d ie  in  
der U n fa lls ta t is t ik  e in e  s o  g r o s s e  und für d ie  b e tr o ffe 
n en  A rb e iter  e in e  s o  v e r h ä n g n isv o lle  R o lle  sp ie le n ,  
p fle g e n  s ic h  in der R eg e l a u s  k le in en , n ich t b e a c h te te n  
V e r le tzu n g e n  zu  e n tw ic k e ln . In jed em  g e w e r b lic h e n  
B e tr ieb  m ü s s te  d ah er e in e  F la sc h e  Jodtink tur v o r h a n d en  
se in . E in paar  T r o p fe n  d a v o n  auf e in  r e in e s , k e im 
fr e ie s  S tü ck  W 'atte g e g o s s e n  g e n ü g e n , d ie  w u n d e  S te l le  
u n d  ihre U m g e b u n g  zu  b e tu p fen . D ie  B lu tu n g  m u s s  
je d o c h  vo rh er  zu m  S til ls ta n d  g e b r a ch t w e rd en . D a s  
g e sc h ie h t  durch  d a s  A uf d rü ck en  e in e s  re in en  W a t te 
tu p fer s  a u f d ie  v e r le tz te  S te lle , d en  m an e in ig e  M in u ten  
au f der W u n d e  b e lä s s t  u n d  d an n  v o r s ic h t ig  en tfern t.  
E s darf kein  W a ss e r  auf d ie  W u n d e  k o m m en , a u ch  darf  
s ie  k e in e s fa lls  m it d en  L ip p en  ,,a u s g e s a u g t“  w e r d e n .  
N a c h d em  d ie  W u n d e  m it Jodtink tur b e s tr ic h e n  is t ,  v e r -  
s c h l ie s s e  m an  s ie  1 b is  2  T a g e  la n g  m it e in em  a s e p t i 
sc h e n  V erb a n d . F.

27 . A r b e i t e r b ä d e ' r .  V on  Ing. Jul. R ö ss le r ,  
B res la u . S o z . T e c h . 1911, S . 3 9 7 .

2 8 . Ü b e r  A r b e i t e r s c h u t z k o m m i s s i o 
n e n  i n  F a b r i k e n  v o n  G e w e r b e in sp e k to r  D r. B e n 
d er -C h a r lo tte n b u r g . C o n c . 1911, S . 4 6 0 . —  V erf. b e 
r ich te t ü b er  A u fg a b e n  u n d  E r fo lg e  e in er  K o m m iss io n  
a u s  3  In g en ieu ren , 2  M eistern  un d  2  S c h lo s s e r n  in 
e in em  g r o s se n  W e rk  d er  E lek tr iz itä ts in d u str ie  in  C h a r 
lo tten b u r g . D ie  K o m m iss io n  so l l  a llw ö c h e n tlic h  B e 
s ic h tig u n g e n  d e s  W e r k e s  v o rn eh m en  un d  V o r sc h lä g e  
zur U n fa llv erh ü tu n g  u n d  g e g e n  d a s  A u ftre ten  v o n  G e 
w e rb ek ra n k h e ite n  m a c h e n , s o w ie  d ie  In sta n d h a ltu n g  d er  
W o h lfa h r tse in r ic h tu n g e n  ü b e r w a c h e n . B .

VIII. Bergbau, Metallgewinnung und Metallverarbeitung.
112. N e u e  E r f a h r u n g e n  m i t  d e m  Z e 

m e n t i e r v e r f a h r e n  a u f  S c h a c h t  II d e s  
F ü r s t l i c h  P l e s s i s c h e n  S t e i n k o h l e n 
b e r g w e r k s  H e i n r i c h s g l ü c k g r u b e  b e i  
N i k o l a i .  V on  B e r g a s s . a. D . E b e lin g , K a tto w itz .  
G lü ck a u f 1911, S . 1245. V erf. b e sc h r e ib t  d a s  b e im  A b 
teu fen  auf der H e in r ich sg lü c k g r u b e  a n g e w a n d te  V e r fa h 
ren und d ie  d a b e i g e sa m m e lte n  E rfa h ru n gen . B l.

113. N e u e r e  E r f a h r u n g e n  m i t  d e m  
S t o s s t r ä n k v e r f a h r e n  a u f  d e r  Z e c h e  
C o  n  s  o  I i d a  t i o  n . V on  B erg ref. M e issn e r , W a n n e . 
G lü ck a u f 1911, S . 1053. D a s  S to sstr ä n k v e r fa h r en  b e 
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s t e h t  darin , d en  e x p lo s io n s g e fä h r lic h e n  K o h len sta u b  
d u rch  E in fü h ru n g  v o n  D r u c k w a sse r  in  den  K o h le n s to ss  
s c h o n  vor  der K o h len g ew in n u n g  u n sc h ä d lic h  zu  m a c h e n .  
A u f A n reg u n g  d e s  O b e rb er g a m tes  D o r tm u n d  w u rd en  
d ie  in den  90 er  Jahren v o n  der V e rw a ltu n g  der Z e c h e  
C o n so lid a t io n  in  ihrem  S c h la g w e tter -  un d  k o h le n s ta u b 
r e ic h s te n  F e ttk o h le n flö z e n  b e g o n n e n e n  V e rsu c h e  n u n 
m eh r  fo r tg e se tz t . M it den  V e rsu c h e n  a u f der Z e c h e  
S c h a r n h o rst is t  d a s  S to sstr ä n k v e r fa h r en  in e in  g a n z  
n e u e s  S ta d iu m  g e tre ten , d a  s ic h  dort g e z e ig t  h a tte , 
d a s s  e s  m ö g lic h  is t ,  b e i g e sc h ic k te r  A n w e n d u n g  der  
S to ssd u r ch tr ä n k u n g  s ta u b g e fä h r lic h e  F lö z e  o h n e  
S c h ie s s a r b e it  z u  g e w in n e n  u n d  d en  H au er  zu  se in e m  
e ig e n e n  V o rte il zur U n sc h ä d lic h m a c h u n g  d e s  K o h len 
s t a u b e s  z u  v e r a n la s se n . V erf. s te llt  d ie  E r g e b n is se  der  
in d en  v e r s c h ie d e n e n  F lö z en  a n g e ste llte n  S to s s tr ä n k -  
v e r su c h e  kurz zu sa m m e n  un d  b e sp r ic h t daran  a n s c h lie s 
s e n d  d ie  d a b e i g e m a c h te n  B e o b a c h tu n g e n  u n d  E r fa h 
ru n g en  im  Z u sa m m en h a n g e . B ei den  106 in 6  Z a h le n 
ta fe ln  z u sa m m e n g e s te llte n  V e rsu c h e n  w ir d  d ie  S ta u b 
e n tw ic k lu n g  m it s c h w a c h  o d e r  m ä s s ig  b e z e ic h n e t .

B l.
114. N e u e r e  V e r s u c h e  m i t  d e m  S t o s s 

t r ä n k v e r f a h r e n  a u f  d e n  G r u b e n  C a m p 
h a u s e n  u n d  B r e f e l d  b e i  S a a r b r ü c k e n .  
V o n  B erg ref. Q u ir in g , C h a rlo tten b u rg . G lü ck a u f 1911, 
S .  1097 . V erf. sc h ild e r t S to s s tr ä n k v e r su c h e  m it dem  
H a rp en er  u n d  dem  D o r s tfe ld -A p p a r a t  auf den  im  S a a r 
r ev ier  b e le g e n e n  G ru b en  C a m p h a u sen  un d  B refe ld . 
W ä h r e n d  im  r h e in is c h -w e s t fä l is c h e n  S te in k o h len b e z irk  
t e i lw e is e  g ü n s t ig e  E rfah ru n gen  m it d em  S to s s tr ä n k v e r 
fa h r e n  g e m a c h t w u rd en , s in d  s ie  im  S a a rrev ier  g e g e n 
te il ig  a u s g e fa lle n . B e i d en  m e is te n  V e rsu c h e n  w u rd e  
e n tw e d e r  k e in e  o d e r  nur e in e  t e i lw e is e  K o h len sta u b 
v e rm in d er u n g  b e o b a c h te t . E in e  g e n ü g e n d e  E rklärung  
der  M is se r fo lg e  k ö n n te  d ie  t e i lw e is e  s a p r o p e l-k a u s to -  
b io lith is c h e  N a tu r  d er  in B e tra ch t k o m m en d en  S a a r 
k o h le , b e so n d e r s  d a s  h iera u s s ic h  e r g e b e n d e  F eh len  der  
H a a rsp a lten  a b g e b e n . B l.

115 . E i n i g e  V e r f a h r e n  z u r  A u f b e 
r e i t u n g  v o n  S t e i n  k o h l e n  f e i  n s t a u b  u n d  
S t e i n k o h l e n s c h l ä m  m e  n. V o n  B e r g a s se s so r  
S c h w id ta l, O ste rn ie n b u r g  (A n h a lt). G lü ck a u f 1911, S . 
1205 . V erf. b e sc h r e ib t  fo lg e n d e  A p p a r a te : S c h la g s ie b 
a n la g e  der M a sc h in e n fa b r ik  H u m b o ld t, A b sa u g e v o r 
r ic h tu n g  für F e in k o h le , S y s te m  S c h ö n d e lin g , in V e rb in 
d u n g  m it e in em  B eth filter , W in d s ic h te r  der F irm a G eb r. 
P fe iffe r  in K a isers la u tern , S c h m a n d b a n d  v o n  B a ch er . 
A u fb e re itu n g sa p p a ra t für K o h len sch la m m  n a ch  K arlik, 
F e in k o h le n s ie b  v o n  K öhl, F e in k o h len r in n e  der A k t .-G e s .  
K a rlsh ü tte  B l.

116. B e s c h ä f t i g u n g  v o n  A r b e i t e r i n 
n e n  a u f  S t e i n k o h l e n b e r g w e r k e n ,  Z i n k -  
u n d B l e i e r z b e r g w e r k e n  i m  R e g i e r u n g s 
b e z i r k  O p p e l n .  B ek . v . 24 . 11. 1911. R. G . B l. 
S . 9 5 6 . D ie  B e sc h ä ft ig u n g  w ird  unter d en  näh er b e -  
z e ic h n e te n  B e d in g u n g e n  b is  zum  1. 4 . 1922 n a c h g e la sse n .

F.

117. E i n e  m o d e r n e  B e g i c h t u n g s a n 
l a g e .  T e c h . E ch o  1911, S . 2 76 . B e sc h r e ib u n g  e in er  
v o n  B le ic h e rt &  C o . in L e ip z ig -G o h lis  g e lie fe r te n , c h a 
r a k te r is t isc h e n  B e g ic h tu n g sa n la g e  zur B e sc h ic k u n g  der  
K u p o lö fe n  e in e s  k o m b in ier ten  H o c h o fe n -  u n d  S ta h l
w e r k s  m it 4  A b b . B l.

118. D i e  e l e k t r i s c h e n  Ö f e n  u n d  i h r e
A n w e n d u n g  i n  d e r  E i s e n -  u n d  S t a h l i n 
d u s t r i e ,  v o n  D ip l .- In g . H erm ann  T h ie m e , C h a r
lo tten b u rg , G ie s s e r e iz e itu n g  1911, N o . 18, 19, 20 , 2 1 .  
D er  m it v ie le n  A b b ild u n g en  a u s g e s ta tte te  A u fsa tz  b e 
s tä t ig t  d ie  sc h o n  früher (v erg l. M itt. 1910 VIII, 5 1 ) a u s 
g e sp r o c h e n e  A n sich t, d a s s  d ie  H erste llu n g  v o n  E ise n  
und S ta h l im  e le k tr isch en  O fen  e in en  F o rtsch ritt in g e 
w e r b e h y g ie n is c h e r  B e z ieh u n g  b e d e u te t. S c h .

119. W e r k z e u g s c h ä r f u n g  d u r c h  E l e k 
t r o  ä  t z  u  n g . V on  E rich  S c h n ec k e n b er g . W e r k 
sta tts te c h n ik  1911 N o . 8  S . 4 6 9 . D er  zu  sc h ä r fen d e  
G e g e n s ta n d  w ird  m it d em  p o s it iv e n  P o l e in er  S tr o m 
q u e lle  v erb u n d en  u n d  in e in e  v erd ü n n te  S c h w e fe lsä u r e 
lö su n g  g e ta u c h t, in  der s ic h  e in e  B le ip la tte  a ls  K a th o d e  
b e fin d e t . U n ter  der E in w irk u n g  d e s  e le k tr isc h e n  S tr o 
m e s  er fo lg t e in e  je  n a ch  der S tro m d ich te  m ehr o d er  
m in d er  sta rk e  Ä tzu n g . D ie  H er ste llu n g  v o n  S p itz e n  
(N a d e lsp itz e n )  kan n  in der W e is e  g e sc h e h e n , d a s s  d ie  
zu  sc h ä r fen d e n  N a d e ln  z u n ä c h st  t ie f e in g e ta u ch t un d  
dan n  a llm ä h lich  e m p o r g eh o b e n  w erd en , s o d a s s  d a s  
u n ter ste  E n d e  am  lä n g ste n  der Ä tzw irk u n g  a u s g e s e tz t  
u n d  a u f d ie se  W e is e  e in e  k o n isch e  A n sch ä r fu n g  e r 
z eu g t w ird . Im In ter esse  der G e w e r b e h y g ie n e  (V e r 
m e id u n g  d e s  S c h le ifs ta u b e s )  w ä r e  e s  h ö c h s t  erfreu lich , 
w e n n  s ic h  d a s  b e sc h r ie b e n e  V erfah ren  in der P ra x is  b e 
w ä h re n  u n d  e in b ü rg ern  w ü rd e . A .

120. B e r u f s k r a n k h e i t e n  i n  B i r m i n g 
h a m .  V on  R. W . E d g in to n . B rit. m ed . Journ. 12. 8 . 
1911. N a c h  D . m ed . W o c h e n sc h r . 1911 S . 1623. Am  
w e n ig s te n  so lle n  d ie  G ie s s e r  an B eru fsk ra n k h eiten  
(G ie s s f ie b e r )  le id e n , w e il  s ie  s ic h  b a ld  an d ie  D ä m p fe  
g e w ö h n e n . H ä u fig er  is t  d ie  ch r o n isc h e  B le iv e rg iftu n g .  
S c h w e r e  Q u e ck s ilb er v e rg iftu n g  fa n d  E . b e i A rb e itern , 
w e lc h e  G esch ü tz ro h re  b rü n ieren . F .

121. H e r s t e l l u n g ,  A u f b e w a h r u n g  u n d
V e r w e n d u n g  v o n  A c e t y l e n .  E r la sse  d e s  H . 
M in . f. H . u. G ew . v . 12. u. 15. 9 . 1911, b etr . Z u la s su n g  
v o n  A c e ty le n a p p a r a te n  der F irm en H o le b i-W e r k e , G e s .  
f. M a sc h .-  u . A p p a ra teb a u  m . b . H. in  H ö ch st a. M . u. 
R h e in .-  W e s tf . A c e tv le n in d u str ie  in B a rm en -R . M in . 
B l. S . 3 8 0 , 3 8 1 . F.

122. W  i e  v o r s t e h e n d .  Erl. d . H . M in . f. H .
u. G e w . v . 15. 9. 1911, b etr . P rü fu n g  u n d  Z u la s su n g  v o n  
A c ety le n a p p a r a te n  der F irm a A c e ty le n w e r k  E b e r sb a c h  
a. F ils  (Inh. E u g en  Z in ser )  in  E b e r sb ä c h  (W ü r ttem 
b erg ).

123. H e r s t e l l u n g ,  A u f b e w a h r u n g . u n d  
V e r w e n d u n g  v o n  A c e t y l e n .  E rl. d . H . M in .
f. H . u . G e w . v . 15. 11. 1911. M in . B l. S . 4 1 4 . B etr. 
Z u la s su n g  v o n  A c e ty le n a p p a r a te n  der F irm a G e s e l l 
sc h a ft für H e iz -  u n d  B e le u c h tu n g sw e se n  G . m . b . H . in  
H eilb ro n n .

124. F u n k e n f ä n g e r  a n  b e w e g l i c h e n
K r a f t m a s c h i n e n .  E rl. d . H. M in . f. H . u . G e w .  
v . 15. 9 . 1911 , b etr . A n erk en n u n g  v o n  F u n k en fä n g ern  
der F irm a G eb r. L utz , A .-G . in  D a rm sta d t. M in . BL
S . 3 8 4 . F v

125. S c h u t z b r i l l e n  f ü r  a u t o g e n e  
S c h w e i s s u n g .  S e p . A b dr. a u s  „ A u to g . M e ta ll-  
b e a r b .“ 1911, N o . 6 . D ie  F irm a J. S e ip p , Frankfurt 
a. M .-E sc h e r sh e im  h at für d ie  a u to g e n e  S c h w e is s u n g  
b e so n d e r s  g e e ig n e te  S ch u tzb r illen  in  den  H a n d el g e 
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b ra ch t. Für A lu m in iu m sc h w e is se r e ie n  lie fer t s i e  e in e  
b e so n d e r e  S c h u tz m a sk e  m it L u ftzu fü h ru n g , um  den  
S c h w e is s e r  v o r  der E in a tm u n g  der d a b e i e n ts te h e n d e n  
g e su n d h e its s c h ä d lic h e n  D ä m p fe  z u  b e w a h r e n . F .

126. N e u e s  a u s  d e r  G i e s s t e c h n i k .  V on  
Ing. G rey , S ü d e n d e . S o z . T e c h . 1911, S . 3 8 6 .

127 . E i n r i c h t u n g  u n d  B e t r i e b  e i n e r  
m o d e r n e n  M e t a l l g i e s s e r e i .  V on  Fr. B o c k , 
W e r k sta tts te c h n ik , 1911, S . 3 4 5 . V erf. b e sc h r e ib t  d ie  
M e s s in g g ie s s e r e i  e in er  b e d e u te n d e n  a m er ik a n isch en  
K o n tro llk a ssen fa b r ik , in  w e lc h e r  a u c h  d en  F o rd eru n g en  
im  g e su n d h e it lic h e n  In ter esse  der A rb e iter  e n tsp ro c h e n  
is t .  S ä m tlich e  F o rm en  für d ie  G u ss g e h ä u s e s tü c k e  w e r 
d en  n ich t in  g r o s se n  T ro ck en k a m m ern , so n d e rn  in k le i
n en  m it G a s  g e h e iz te n  Ö fen  g e tr o c k n e t , d ie  s ic h  durch  
d ie  M itte  der G ie ss e r e i h in z ieh en . D a s  früher in  d ie se r  
G ie ss e r e i g e b r ä u c h lic h e  A b q u a lm en  der F o rm en  m it 
T e rp en tin h a r z , d a s  für d ie  A rb e iter  m it B e lä s t ig u n g e n  
v e rb u n d en  w a r , k o m m t n ich t m eh r zur A n w e n d u n g .  
S ta tt  d e s s e n  w e rd en  d ie  F o rm en  h eu te  m it e in em  n e u e n  
F o rm p u d e r g em isc h  e in g e s tä u b t, d a s  e ig e n s  für den  
Z w e c k  z u sa m m e n g e se tz t  w u rd e . D u rch  d ie s e s  V e r fa h 
ren  so ll  a u sse rd em  e in e  b e d e u te n d e  E rsp a rn is  e rz ie lt  
u n d  d a s  A u sse h e n  der G u ss s tü c k e  v e r b e s se r t  w erd en . 
D e r  S ch m e lzr a u m  w ir d  durch drei e le k tr isc h e  V e n tila 
to r en  en tlü fte t, a u sse rd em  w e rd en  d ie  A b g a se  der  
S c h m e lz ö fe n  v o n  e in en  E x h a u sto r  a b g efü h rt. D ie  R e i
n ig u n g  der G u ss s tü c k e  erfo lg t z u n ä c h s t  durch  m it b ie g 
sa m e n  W e lle n  a n g e tr ie b e n e  D ra h tb ü rsten , w o b e i  der  
S ta u b  u n d  S a n d  d u rch  e in en  un ter  d en  P u tz b ä n k en  a n 

. g e b r a ch ten  E x h a u sto r  a b g e sa u g t  w ir d . D a s  zu
p u tz e n d e  M a ter ia l w ird  auf e in  S ie b  g e le g t , d a s  e in e  
Ö ffn u n g  in der B an k  b e d e c k t , d u rch  d ie  der S a n d  a b 
g e fü h r t w ir d . S .

S . a u ch  IX, 5 0 ;  X , 68 .

IX. Industrie der Steine und Erden.
4 4 . E i n r i c h t u n g  u n d  B e t r i e b  v o n  

S t e i n b r ü c h e n  u n d  S t e i n h a u e r e i e n  (S te in 
m e tz b e tr ie b e ) . B ek . v . 20 . 11. 1911. R . G . B l. S . 955: 
D ie  h ö h ere  V e rw a ltu n g sb e h ö r d e  kan n  w id e r ru flich  g e 
s ta tte n , d a s s  A rb e iter in n en , d ie  v o r  d em  1. 7 . 0 9  b e i  
A u frä u m u n g sa rb e iten  s o w ie  b e im  T r a n sp o r t o d er  V e r 
la d en  v o n  A b rau m  o d e r  A b fa ll v e r w e n d e t  w u rd en , b is  
a u f w e ite r e s  b e sc h ä ft ig t  w e r d e n . (A b ä n d eru n g  der  
B ek . v . 31 . 5. 1909. R. G . B l. S . 471 u . 971 . F.

45 . L i c h t  i n  F a b r i k e n .  T o n -I n d .-Z tg . 1911,
S . 1230 . V erf. s c h ild e r t  d ie  m a n g e lh a ften  L ich tv erh ä lt
n is s e  un d  ihre U r sa c h e n  in Z i e g e l e i b e t r i e b e n .  
D ie  H a u p tu rsa ch e  führt er auf d ie  zu  e n g e  V erb in d u n g  
z w is c h e n  M a sch in en ra u m  un d  R in g o fe n  zu rü ck . E in e  
B e sse r u n g  se i nur zu  e r z ie len  b e i e in er  T r en n u n g  d e s  
R in g o fe n s  v o m  M a sc h in e n h a u se  o d er  d ie  E rb a u u n g  
e in e s  e ig e n e n  G e b ä u d e s  für d ie  m a sc h in e lle n  E in r ic h 
tu n g en  in der u n m itte lb a ren  N ä h e  d e s  R in g o fe n s .

D e r  G e w e r b e a u fs ic h tsb e a m te  w ir d  d em  V erf. z u 
stim m en  u n d  b e i der P rü fu n g  der G e n e h m ig u n g sg e 
su c h e  auf e in e  den  A n fo rd eru n g en  der H y g ie n e  un d  U n 
fa llv erh ü tu n g  e n tsp re ch en d e  L ich tzu fu h r  in g e d a c h te m  
S in n e  h in w irk en . B l.

46 . T r o c k e n l ö s c h u n g  v o n  K a l k .  T o n -  
In d .-Z tg . 1911, S . 1248. B e sc h r e ib u n g  e in er  v o n  dem  
K ru p p -G r u so n w e rk  für d a s K a lk w erk  der B r a u n sc h w e i

g is c h e n  E lm k a lk - u n d  S te in w e r k e  m . b . H . in  H e m k e 
r o d e  g e lie fe r te n  A n la g e  zu m  T r o c k e n lö s c h e n  v o n  K alk . 
D ie  g e sa m te  E in r ich tu n g  s o l l  s ta u b fre i a r b e iten .

B l.
47 . U n f ä l l e  i n  d e n  K a l k s a n d s t e i n 

f a b r i k e n .  T o n -I n d .-Z tg . 1911 , S . 1266 . D ie  G e 
n o s se n s c h a fts v e r sa m m lu n g  der Z ie g e le i-B e r u fs g e n . hat  
e in e n  A n tra g  der V e re in ig u n g  B erlin er  K a lk ste in fa b r i
k a n ten  um  E r m ä ss ig u n g  der G efa h ren z iffer  m it d er  B e 
g rü n d u n g  a b g e leh n t, d a s s  d ie  E r g e b n isse  der U n fa ll
s ta t is t ik , w ie  s ie  in  der  G e n o sse n s c h a ft  g e fü h r t w ir d ,  
e in er  w e ite r e n  E rh ö h u n g  der G efa h ren z iffer  z u n e ig e n .  
N a c h  d en  Z a h le n a n g a b e n  g e la n g te n  in  d en  Jahren  1902  
b is  1910 a u s  den  K a lk ste in fa b r ik en  6 0 0  U n fä lle  zu r  
E n tsch ä d ig u n g . H ie r v o n  e n tfa lle n  2 3 8  U n fä lle  a u f  
M a sc h in e n  un d  m a sc h in e n a r tig e  E in r ich tu n g en  (T r a n s 
m is s io n e n , A u fzü g e  u s w .) .  V o n  d ie se n  k o m m en  a lle in  
155 U n fä lle  au f d ie  S te in p r e s s e n ;  d ie  ü b r ig en  v e r te ile n  
s ic h  au f a n d er e  m a sc h in e lle  B e tr ie b se in r ic h tu n g e n . D ie  
U n fä lle  an den  S te in p r e sse n  fa lle n  durch  ih re  h o h e  Z ah l 
un d  d ie  S c h w e r e  der V e r le tzu n g e n  auf. D ie  M eh rza h l  
der h ier  v e r le tz te n  P e r so n e n  hat d ie  V e r le tzu n g e n  im  
ju g e n d lic h e n  A lter  e r litten . E s  w ir d  d a h er  u n b e d in g t  
n o tw e n d ig  s e in ,  m it der B e sc h ä ft ig u n g  ju g e n d lic h e r  
A rb eiter  an den  S te in p r e s se n  e n d g ü ltig  a u fzu rä u m en  
un d  g e s e tz te  z u v e r lä s s ig e  A rb e iter  zur B e d ie n u n g  der  
S te in p r e sse n  a n z u s te lle n . D ie  A b h a n d lu n g  e n th ä lt  
n o c h  A n g a b e n  ü b er  d ie  ü b r ig e n  U n fä lle  u n d  d a s  A lte r  
der V e r le tz te n . B l.

48 . Z u r  H ä r t e k e s s e l e x p l o s i o n  i n
W a n d s b e k .  T o n -I n d .-Z tg . 1911, S . 1233 . A n 
s c h lie s s e n d  an d ie  E x p lo s io n  e in e s  H ä r te k e ss e ls  in e in er  
K a lk sa n d ste in fa b r ik  zu  W a n d sb e k , g e g e n  d eren  A u f
b a u  leb h a fter  P r o te s t  s e ite n s  der B ü r g e rsch a ft  e rh o b e n  
w ir d , zä h lt V erf. e in e  R e ih e  v o n  E x p lo s io n e n  a u f un d  
kn ü p ft daran  d ie  e rn ste  M a h n u n g  an a lle  B e te i l ig te n ,  
den  H ä r te k e sse ln  d ie  g r ö s s te  A u fm erk sa m k e it  z u z u 
w e n d e n . B l.

4 9 . E x p l o s i o n  e i n e s  H ä r t e k e s s e l s .
E rl. d . H . M in . f. H . u . G e w . v . 13. 11. 1911. M in . B l.
S . 4 1 5 . N a c h  d en  a n g e s te llte n  E rm itte lu n g en  is t  d ie
E x p lo s io n  d arauf z u rü ck zu fü h ren , d a s s  in fo lg e  K ru ste n 
b ild u n g  a n  d e n  V e r s c h lu s s r in g - G le i t f lä c h e n  —  h e r 
v o rg eru fen  durch  A u sla u f d e s  zu m  A u fp u m p en  der  
S c h la u c h le itu n g  d ie n e n d en  Ö le s  u n d  M isc h u n g  d e s s e lb e n  
m it d em  v o r h a n d en en  S ta u b  —  der S c h ie b e r d e c k e l  
sc h o n  s e it  gera u m er  Z e it n ich t g e n ü g e n d  t ie f  un d  p a s s 
rech t h era b g efü h rt w o r d e n  w a r  und d e m z u fo lg e  d ie  
V e r sc h lu ssr in g e  u n ten  un d  o b e n  nur w e n ig e  M illim eter  
Ü b ergriffen , s o d a s s  der D e c k e l m a n g e ls  g e n ü g e n d e n  
W id e r s ta n d e s  h e r a u sg e sc h le u d e r t  w u rd e . E s  is t  d ah er  
V o r so r g e  zu  treffen , d a s s  m it d en  e in g a n g s  d e s  E r la s se s  
n äh er  b e z e ic h n e te n  S c h ie b e r s c h n e llv e r s c h lü s se n  v e r 
se h e n e  D a m p ffä se r  s t e t s  m it E in r ich tu n g en  v e r se h e n  
s in d , d ie  e in  p a s sr e c h te s  E in se tz e n  d e s  D e c k e ls  und  
H era b d rü ck en  b is  zu  se in e r  t ie fs te n  S te l le  g e w ä h r 
le is te n . F.

50 . U n t e r s u c h u n g  v o n  G e s c h i r r e n
m i t B  1 e  i g  1 a s  u r e  n . T o n -I n d .-Z tg . 1911, S . 1232. 
M itte ilu n g  ü b er  d ie  H o llä n d isc h e  V o rsch r ift zur U n ter 
su c h u n g  b le ig la s ie r te r  G esch ir re , d ie  v o n  d em  N ie d e r 
lä n d isch en  Z en tra len  G e su n d h e itsa m t im  Jahre 1908  in  
d en  M o n a tsh e fte n  d e s  Z en tra len  G e s u n d h e itsa m te s  
v e rö ffe n tlic h t is t . B l.
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5 1 . N a c h  d e m  W e r k s t ü c k  z u  o f f e n e s
S c h u t z g e h ä u s e  für d en  d ie  S a n d s tr a h ld ü se  fü h 
r en d e n  A rb e iter , d a s  vor  d er  o f fe n e n  S e ite  e in e s  d a s  
W e r k stü c k  a u fn eh m en d en  P u tz h a u s e s  a n g e o r d n e t  is t ,  
in  w e lch em  U n terd rü ck  h errsch t. D a s  S c h u tz g e h ä u se  
is t  v e r sc h ie b b a r , s o d a s s  der A rb e iter  s ic h  dem  W e r k 
s tü c k  b e lie b ig  näh ern  darf. D . R. P . 2 3 6  8 3 1 . 6 . 7 . 10. 
H erm a n n  P . A . K n a ck e , D ü sse ld o r f -R a th . S p r e c h sa a l  
1911 , S . 5 0 9 . B l.

5 2 . Ü b e r  d i e  H e r s t e l l u n g  u n d  V e r 
w e n d u n g  v o n  P o l i e r m i t t e l n  f ü r  G l a s .  
V o n  O . P a rk ert. S p r e c h sa a l 1911, S . 5 52 . A n g a b en  
ü b er  d ie  Z u sa m m e n se tz u n g  v o n  P o lie rm itte ln . B l.

5 3 . M a s c h i n e  z u m  B l a s e n  v o n  G l a s 
h o h l k ö r p e r n ,  b e so n d e r s  F la sc h e n , m it K op fform , 
V orform  un d  F er tig fo rm , m it z w e i  V o rfo rm en , d ie  a b 
w e c h s e ln d  an e in  u n d  d ie s e lb e  K opfform  a n g e sc h lo s s e n  
w e r d e n . D . R. P . 2 3 5  8 4 7 . 7 . 8 . 09 . Ja m es M urp h y , 
L o n d o n . S p r e c h sa a l 1911, S . 5 15 . B l.

54 . E l e k t r i s c h e r  G l a s s c h m e l z o f e n .
S p r e c h sa a l 1911. S . 5 2 7 . D . R. P . 2 3 6  010 . 6 . 8 . 09 . 
M a riu s  S a u v a g e o n , C o lo m b e s , F ran k reich . D e r  G la s 
e in s a tz  w ir d  an  dem  e in en  E n d e  (S c h m e lzr a u m ) in d a s  
in  d e n  e le k tr is c h e n  S tro m k re is  a ls  W id e r s ta n d  e in g e 
s c h a lte te  G la sb a d  e in g e le g t  u n d  d a s  G la s  am  änd ern  
E n d e  zur V era rb e itu n g  en tn o m m e n . A r b e its -  und  
S ch m e lzr a u m  s in d  in  b ek a n n ter  W e is e  d u rch  B rü ck en  
o d e r  a n d er e  o b e r flä c h lic h e  S c h e id e w ä n d e  g e te ilt .  D e r  
e le k tr is c h e  S tro m  w ird  q u er  zur B e w e g u n g sr ic h tu n g  
d e s  G la s e s  d u rch  d a s  G la sb a d  d e s  S c h m e lz r a u m e s  g e 
le ite t .  Z ur B e h e iz u n g  d e s  A rb e itsra u m es  s in d  e le k 
tr is c h e , d u rch  S tra h lu n g  w ir k e n d e  H e iz w id e r s tä n d e  
v o r g e s e h e n .  B l.

S . a u ch  VI, 65 .

X. Chemische Industrie, Sprengstoffindustrie, Gas
erzeugung, Seifen, Fette, Öle usw.

65 . E i n r i c h t u n g  u n d  B e t r i e b  v o n  A n 
l a g e n ,  i n  d e n e n  g e s u n d h e i t s s c h ä d l i c h e  
N i t r o -  o d e r  A  m  i d  o  v  e  r b i n d u n  g  e  n h e r 
g e s t e l l t  o d e r  r e g e l m ä s s i g  i n  g r ö s s e r e n  
M e n g e n  w i e d e r g e w o n n e n  w e r d e n .  Erl. d .
H . M in . f. H . u . G e w . v . 21 . 10. 1911. M in . B l. S . 4 0 4 .  
D i e  a u f V e r a n la ssu n g  d e s  H errn R e ich sk a n z le r s  a u fg e 
s te l lte n  G r u n d z ü g e  w e rd en  zur K en n tn is  g eb ra ch t.  
Z u d en  e rw ä h n te n  V erb in d u n g en  g e h ö r en : a ) d ie  e in 
o d e r  m eh rfa ch  n itr ierten  B e n z o le .  T o lu o le ,  X y lo le  u s w .  
u n d  ihre C h lo rv erb in d u n g en , b )  d ie  e in -  un d  m eh rfach  
n itr ier ten  N a p h th a lin e , c )  d ie  z w e i -  un d  m eh rfa ch  n i 
tr ierten  P h e n o le  u n d  N a p h to le , d ) A n ilin  n e b s t  se in e n  
H o m o lo g e n  (T o lu id in e , X y lid in e , C u m id in e ), d ie  A n i-  
s id in e ,  P h e n e tid in e  s o w ie  ihre C h lo r - , N itr o - ,  A lp h y l-  
u n d  A r y lv er b in d u n g en  (D im e th y l-  un d  D ia e th y l-A n ilin ,  
D ip h e n y la m in  u s w .) ,  e )  P h e n y le n d ia m in e , T o ly le n d ia -  
m in e , f )  B e n z id in , T o lid in , D ia n is id in , g )  « u n d  ß N a p h 
ty la m in , h ) P h e n y l-  und T o ly lh y d r a z in . D ie  G ru n d 
z ü g e  en th a lten  n ä h ere  B e stim m u n g e n  Uber d ie  b a u 
l ic h e n  u n d  b e tr ie b s te c h n is c h e n  E in r ich tu n g en , d ie  B e 
s e it ig u n g  v o n  S ta u b , G a se n  u n d  D ä m p fen , d ie  R e in 
h a ltu n g  der A rb e itsrä u m e, d ie  p e r sö n lich en  S c h u tz 
m itte l der b e sc h ä ft ig te n  A rb e iter , d ie  b e i A rb e iten  im  
In nern  v o n  A p p a ra ten  z u  erg r e ife n d e n  S ic h e r h e itsm a s s 
n a h m e n , üb er  d a s  V erh a lten  der A rb eiter  im  B e tr ieb , d ie

b e so n d e r e n  sa n itä ren  M a ssn a h m en , d ie  ä rz tlich e  Ü b e r 
w a c h u n g  d e s  G e su n d h e itsz u s ta n d e s  der A rb e iter  u. a. m . 
D ie  G ru n d zü g e , a u f d ie  h ier  nur v e r w ie se n  w e r d e n  
kann, f in d e n  e in e  w e r tv o lle  E rg ä n zu n g  durch  za h lre ich e  
in G e s ta lt  v o n  F u ssn o te n  b e ig e g e b e n e n  E r lä u teru n g en  
u n d  H in w e is e .  F.

66. K r a n k e n k a s s e n s t a t i s t i k  d e r  d e u t 
s c h e n  c h e m i s c h e n  I n d u s t r i e  f ü r  d i e  
J a h r e  1909 u. 1910. Im A u fträ g e  der B e r u fsg e n o ss ,  
der c h e m isc h e n  In d u str ie  b e a r b e ite t  v . D r . C u rsch m a n n , 
G re p p in -W e r k e , V erw a lt . B er. d . B . G . d . ch e m . Ind.
1910. E s  v e rd ie n t nur A n erk en n u n g , w e n n  d ie  c h e m i
sc h e n  F ab rik en  ihr K ra n k en k a ssen m a ter ia l auf g le ic h -  
m ä ss ig e r  U n ter la g e  a u fg e b a u t und unter b e so n d e re r  
H erv o rh eb u n g  der g e w e r b l i c h e n  E rkranku ngen  
der Ö ffen tlich k e it  z u g ä n g lich  m a ch en . D a s  in  e in er  
R eih e  v o n  ta b e lla r isc h e n  Ü b er sic h ten  g e b o te n e  Z a h le n 
m a ter ia l w ir d  u m so m eh r  in te re ss ie re n  m ü sse n , a ls  e s  
g e w is se r m a s se n  G e w o h n h e it  g e w o r d e n  is t ,  d ie  c h e m i
sc h e n  B e tr ieb e  a ls  g e su n d h e it lic h  am  u n g ü n stig s te n  für  
d ie  b e sc h ä ft ig te n  A rb eiter  h in zu ste llen . D ie  a u fg e 
m a c h te  S ta tis t ik  erg ib t nu n , d a s s  g e w e r b lic h e  E rkran
k u n g en  un d  b e so n d e r s  V erg iftu n g en  in der c h e m isch en  
In d u str ie  e in e  g e r in g fü g ig e  R o lle  s p ie le n . V o n  e in er  
e in g eh en d e n  B e sp r e ch u n g  der A rb eit m u s s  h ier  a b g e 
se h e n  u n d  a u f s ie  v e r w ie se n  w erd en . E s  s e i  nur d arauf  
h in g e w ie se n , d a s s  d ie  S ta t is t ik  n ich t d ie  g e sa m te  d e u t
s c h e  c h e m ic h e  In d u str ie , w ie  m an v erm e in en  k ö n n te ,  
s o n d e r n  n u r  e in e n  B r u c h te il  d e r s e lb e n  u m fa s s t .  S ie  
kan n  d ah er a u ch  k ein  u n a n fech tb a res  B ild  der ta tsä c h 
lic h e n  G e su n d h e itsv e r h ä ltn is se  g e b e n , u m so w e n ig e r ,  
a ls  s ie  s ic h  auch  nur auf den  kurzen  Z e itra u m  v o n  z w e i  
Jahren b esc h r ä n k t. Ihre a llm ä h lich e  A u sd eh n u n g  auf  
a lle  o d e r  d o ch  d ie  g r o s se  M eh rzah l der c h e m isch en  B e 
tr ie b e  is t  d ah er zu  e r s treb en , so  g r o s s  a u ch  d ie  s ic h  
e n t g e g e n s t e l le n d e n  S c h w ie r ig k e it e n  s e in  m ö g e n .  (S . 
a u c h . „ C h e m . I n d .“ N r. 2 2  v . 1 5 . 1 1 . 1 1 .)  F .

67 . S i c h e r h e i t s  m a s s n a h m e n  i n  d e r
c h e m i s c h e n  I n d u s t r i e .  V on  D r. Ing. K onr. 
H artm an n , G eh . R eg . R ., S e n a tsv o r s . im  R e ic h sg e su n d 
h e itsa m t, P ro f. an  der T e c h . H o c h sc h u le  z u  B erlin . M it 
2 5 4  A b b . L e ip z ig , V erl. v . O tto  S p a m er . V o n  3 0 4  
S e ite n  d e s  W e r k e s  s in d  e tw a  265  der U n fa llv erh ü tu n g  
g e w id m e t. D ie  erfo rd erlich en  M a ssn a h m en  w e r d e n  
fa s t  le d ig lic h  an  H an d  der U n fa llv erh ü tu n g sv o rsch r iften  
der B e r u fsg e n o sse n sc h a ft  der ch e m isch en  In d u str ie  b e 
sp ro c h e n . N ur kn ap p  40  S e ite n  b e fa s s e n  s ic h  m it den  
M a ssn a h m e n  zur K ra n k h eitsv erh ü tu n g , b eh a n d e ln  d ie se  
a lso  n ich t e r sch ö p fen d . D ie  E rfahrungen  und Ja h res
b e r ic h te  der G e w e r b e a u fs ic h tsb e a m te n , o h n e  d ie  e in e  
lü c k e n lo se  S c h ild e ru n g  g e w e r b e h y g ie n isc h e r  M a ssn a h 
m en  u n d en k b a r  is t , h a b en  k e in e  B e rü ck s ich tig u n g  g e 
fu n d en . F .

68. S e l b s t e n t z ü n d u n g .  V on  S c h u lte s .  
T o n -I n d .-Z tg  1911, S . 1234. V erf. b eh a n d e lt  d ie  S e lb s t 
e n tz ü n d u n g  der au f H a u fen  g e s ta p e lte n  K o h l e n  un d  
b e z e ic h n e t  a ls  w ir k sa m e s  M itte l zur V erh in d eru n g  der  
S e lb s te n tz ü n d u n g  e in e  g u te  D u rch lü ftu n g  d e s  S ta p e ls .

B l.

69 . Z u l a s s u n g  v o n  N i t r o t o l u o l  z u r  
B e f ö r d e r u n g  i n  K e s s e l w a g e n .  Z e itsch r . f. 
d. g e s .  S c h ie s s -  un d  S p r e n g s to ffw e s . 1911, S . 3 7 8 .

' S .  a u ch  II, 38 . IV, 51.
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XI. Textilindustrie, Bekleidungs- und Reinigungsgewerke.
36 . M o d e r n e  W ä s c h e r e i - E i n r i c h t u n 

g e n .  T e c h n . E ch o  1911, S . 2 79 . B e sc h r e ib u n g  der v o n  
der  M a sch in en fa b r ik  O sk a r  S ch im m el, A .-G . C h em n itz , 
au f der D r esd e n e r  H y g ie n e -A u ss te llu n g  zur S ch a u  g e 
s te llte n  M a sch in en  und A p p arate  für D a m p fw ä sc h e r e ie n  
un d  D e s in fe k t io n . B l.

S .  auch  II, 3 9 ;  V , 45 , 4 6 ;  X V , 37 .

XII. Papierindustrie, polygraphische Gewerbe.
17. ö s t e r r e i c h i s c h e  V e r o r d n u n g  

ü b e r  B u c h  - u n d  S t e i n d r u c k e r e i e n ,  s o 
w i e  S  c h r i f t g  i e  s  s  e r e  i e  n v  o  m  23 . 8 . 1911 m i t  
B l e i m e r k b l a t t .  —  D ie  V ero rd n u n g  en th ä lt im  
w e se n t l ic h e n  d ie  V o rsch r iften  der D e u ts c h e n  V e ro r d 
n u n g  v o m  31 . 7 . 1897. N e b e n  den  M a ssn a h m en  zur  
K ran k h eitsv erh ü tu n g  ist d ie  U n fa llv erh ü tu n g  e in g eh en d  
b e h a n d e lt. L e tz teres  g e sc h ie h t  b e i u n s im R ah m en  der  
U n fa llv erh ü tu n g sv o rsch r iften  der B u c h d r u c k e r e i-B e r u fs 
g e n o ss e n sc h a ft . D ie  V ero rd n u n g  ist  d ah er  z ie m lic h  u m 
fa n g re ich  und w ird  d esh a lb  w a h rsch e in lich  n o ch  w e n i
g er  g e le se n  w e rd en , a ls  d ie s  e r fa h ru n g sg e m ä ss  a u ch  m it 
e in er  k ü rzeren  V ero rd n u n g  der F a ll se in  w ü rd e . An  
w e ite r g e h e n d e n  V orsch r iften  s e ie n  u. a . e rw ä h n t: d ie  
F o rd eru n g  v o n  h e izb a ren  W a s c h -  un d  A n k le id erä u m en  
für B e tr ieb e  m it m ehr a ls  d u rch sch n ittlich  20  A rb eitern , 
v o n  h e izb a ren  S p e ise r ä u m e n  für N a tc h tb e tr ie b e , der 
A u ssc h lu s s  v o n  F rau en  un d  J u g en d lich en  v o n  A r b e i
ten , d ie  V erg iftu n g sg e fa h ren  b e fü rch ten  la s se n , d ie  
V o rsch r ift, b e i e in er  R e ih e  v o n  A rb e iten  z . T . v o m
A r b e itg eb er  zu  s te lle n d e  A rb e itsk le id er  zu  tra g en , un d
d ie  ä rz tlich e  Ü b er w a c h u n g . B .

XIII. Lederindustrie, Industrie der Holz- und Schnitzstoffe, 
Zelluloid usw.

26 . N e u e  B e  i z  m i 11 e  I. V on  W . E itner. D er
G erb er, N o . 8 7 8  u. 879 . W ie n , 1. u . 15. 4 . 1911. N a ch
L ed erm a rk tk o lleg iu m  1911, S . 4 0 2 . A u sse r  O ro p o n  
w e rd en  b e sp r o c h e n  „ E s c o “ v o n  der F irm a S t ic k e l
b erg er  u. C o ., B a se l und H a ltin g en , „ D ia s ta p h o r “ , v o n  
e in er  F irm a in S ta d la u  b e i W ien  und „ S u c a n in e “ . L e tz 
teres  is t  w a h r sc h e in lic h  n ic h ts  a n d eres  a ls  e in e  g e g o 
ren e  A u fsch lä m m u n g  v o n  H u n d ek o t. F.

XIV. Sonstige Industriezweige.
3 8 . A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e  i n  h o l l ä n 

d i s c h e n  B ä c k e r e i e n .  V on  W a lter , S o z . K ultur
1911, S . 5 3 5 . D a s  h o llä n d isch e  M in ister iu m  für L a n d 
w ir tsc h a ft , In du str ie  und H a n d el hat k ü rz lich  d ie  E r
g e b n is s e  e in er  im  Jahre 1910 a u fg en o m m en en  E n q u ete  
ü b er  d ie  A r b e itsv er h ä ltn is se  in B ä c k e re ie n  v e r ö ffe n t
lich t. H iern a ch  w ird  v o n  58  °/0 der in B ä ck ere ien  b e 
sc h ä ft ig te n  P er so n en  g ä n z lic h  o d er  t e i lw e is e  N a c h t
a rb e it z w isc h e n  9  U hr a b e n d s  un d  5  U h r m o r g en s  g e 
le is te t . Sehr  traurig  s ie h t  e s  m it der S c h la fg e le g e n h e it  
in d en  B ä c k e re ie n  a u s , in d en en  den  G e se lle n  L o g is  g e 
g e b e n  w ir d . V on  d en  in F ra g e  körn en d en  1306 B ä c k e 
r e ien  b e n u tz te n  in 8 2 8  F ä llen  z w e i G e se lle n  e in  B e tt . 
A u ch F ä lle  v o n  drei P er so n en  m it nur e in em  e in z ig e n  
B ett w u rd en  fe s tg e s te llt .  V ie lfa ch  b e fa n d  s ic h  d ie  
S c h la fg e le g e n h e it  d ich t b e im  B a c k o fe n . E in e  v e r b r e i
te te  S itte  ist n a ch  den  B erich ten  d a s  „ W a sc h e n “ im  
B a ck tro g , d. h. d a s  B ea rb e iten  d e s  T e ig s  m it u n g e 
w a s c h e n e n  H ä n d en . V o r a u ssich tlic h  w ird  d ie  E rh e

b u n g  den  A n la s s  zu  e in er  g e se tz l ic h e n  R e g e lu n g  der  
A r b e itsv e r h ä ltn is se  in B ä c k e re ib e tr ieb en  b ild e n , w a s  
a lle r d in g s  a u ch  seh r  n o tw e n d ig  zu  se in  sc h e in t . S .

S . a u ch  I, 4 4 ;  II, 3 9 ;  VI, 66 .

XV. Anwohnerschutz. Abwässer, Abfallstoffe usw.
36 . D i e  I s o l i e r u n g  d e s  S c h a l l e s  u n d  

d e r  E r s c h ü t t e r u n g e n  i n  t e c h n i s c h e n  
B e t r i e b e n .  V on  D ip l. Ing. D r. H a n n a ch , B erlin . 
D e u tsc h . T e c h n . Z e it ., H eft 22 , 1911 u. Z e itsch r . f. G e 
w e r b e h y g . 1911, S . 3 8 7 . D ie  durch  d ie  S t ö s s e  der e in 
z e ln e n  M a sc h in e n e le m e n te  er fo lg ten  E rsch ü tteru n g en  
p fla n zen  s ic h  durch  S c h w in g u n g  der u m g e b e n d en  Luft 
und d u rch  L e itu n g  in fe s te n  o d er  f lü s s ig e n  K örp ern  fo r t. 
D ie  le tz te  Art der Ü b er tra g u n g  v eru rsa ch t b e i w e ite m  
am  m e is te n  e in e  B e lä s t ig u n g  der N a c h b a rsch a ft . D u rch  
e in  p r a k tisc h e s  B e is p ie l ,  n ä m lich  an e in er  D a m p fm a 
sc h in e  erläu tert V erf., d a s s  d u rch  g r o s s e ,  s c h w e r e  F u n 
d a m en te  der W e ite r le itu n g  der G e r ä u sch e  un d  E r sc h ü t
teru n g en  w irk sa m  e n tg e g e n g e a r b e ite t  w e r d e n  kan n . 
H o r iz o n ta le  S tö s s e  w erd en  d ad u rch  a b g e sc h w ä c h t ,  d a s s  
d a s  F u n d a m en t n a ch  d en  S e ite n  v ö l l ig  frei g e la g e r t  
w ir d . D ie  s e it l ic h e  L u ftsch ic h t so ll m in d e s te n s  100 m m  
b re it s e in . D ie  H a u p tsc h w ie r ig k e it  b ild e n  d ie  V e r ti-  
k a ls tö s se .  Ihre W e ite r le itu n g  w ird  d ad u rch  v erh in d ert, 
d a s s  m an  d a s  F u n d a m en t a u f e in e  e la s t is c h e  D e c k e

j s e tz t . D a s  M a ter ia l m u s s  v ö l l ig  e la s t is c h  un d  g e g e n  
F eu ch tig k e it  un d  c h e m isc h e  E in flü s se  u n em p fin d lich  
se in . A ls  b rau ch b a r  hat s ic h  R oh kork  un d  e in  nach  
b e so n d e re m  V erfah ren  h e r g e s te llte r  F ilz , der s o g .  E is e n 
f ilz  e r w ie se n . W a n d k o n so le  für T r a n sm iss io n e n  w e r 
den  am  b e s te n  in der W e is e  iso lie r t , d a s s  d ie  K o n so le  
unter Z w isc h e n le g u n g  e in er  F ilz sc h ich t  auf e in e  k rä ftig e  
H o lz p la tte  v e rsch ra u b t w e r d e n . U n ter  le tz te r e  w ir d  
an  d en  A u sse n k a n te n  je  e in e  F ilz sc h ic h t  u n d  d arun ter  
je  e in e  H o lz b o h le  g e b r a ch t. A ls  H a u p ter fo rd ern is  m u ss  
b e i a llen  Iso lieru n g en  g e lte n , d a s s  n ich t e tw a  d ie  M a 
sc h in e  o d e r  d a s  G e tr ie b e  du rch  irg en d  w e lc h e  f e s te  
T e ile  m it d em  M a u erw erk , F u ss b o d e n  o d e r  d erg l. in 
V erb in d u n g  g eb ra ch t w ir d . B ei A u fste llu n g  v o n  M a 
sc h in e n  in o b e r en  S to c k w e r k e n  ist d arauf B e d a c h t zu  
n eh m en , d a s s  d ie  M a sc h in e  m ö g lic h s t  in der N ä h e  der  
S tü tzp u n k te  der U n ter zü g e  z u  s te h e n  k o m m t, da auf 
d ie s e  W e is e  d ie  S c h w in g u n g e n  der D e c k e  auf e in  M in i
m um  red u z ier t w e rd en . S .

3 7 . R e i n i g u n g  v o n  W o l l w ä s c h e r e i 
a b w ä s s e r n  (T rea tm en t o f W o o l W a sh in g  R e fu se ) .  
W e st  R id in g  o f  Y o rk sh ire  R iv ers B o a rd , W a k e fie ld
22 . A pril 1911. B e sp r . G e s .-In g . 1911, N o  42 , S . 7 83 . 
D er  A u fsa tz  b e h a n d e lt  n a ch  A n g a b e  d e s  R e fer e n te n  d ie  
U r sa c h e n  z w e ie r  u n g en ü g e n d  w irk en d er  R e in ig u n g sa n 
la g e n  für W o llw ä s c h e r e ia b w ä s s e r  und  g ib t  am  S c h lu s s  
n o c h  w e ite r e  früher b e sc h r ie b e n e  V erfah ren  zur A b 
sc h e id u n g  d e s  F e tte s  a u s  W o llw ä sc h e r e ia b w ä s se r n  an.

S c h .

38 . Z u r  P r o b e n a h m e  v o n  F a b r i k a b 
w ä s s e r n .  V . D r . Fr. M e y e r -B r a u n sc h w e ig , C h e m .-  
Z tg . 1911, S . 9 9 7 . B ei der P ro b en a h m e  zur B e s t im 
m u n g  der au f den  A b w ä sse r n  sc h w im m e n d e n  F e tt 
sc h ic h te n  ist e s  feh lerh a ft, d a s  W a ss e r  in e in  G e fä s s  zu  
sc h ö p fe n , und d a s  R esu lta t der U n ter su ch u n g  auf d a s  
V o lu m en  d e s  g e sc h ö p fte n  W a ss e r s  zu  b e r ec h n en , da  
h ierb e i ü b er se h e n  w ir d , d a s s  b e i dem  S c h ö p fe n  in fo lg e  
d e s  k le in eren  sp e z if is c h e n  G e w ic h te s  v e r h ä ltn is m ä s -
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s ig  m eh r F ett in d a s  S c h ö p fg e fä s s  f l ie s s t , a ls  der O b e r 
f lä c h e  der g e sc h ö p fte n  W a ss e r m e n g e  en tsp r ic h t. E in  
n o c h  w e it  g r ö sse r e r  F eh ler  b e s te h t  fern er  darin , d a s s  
d ie je n ig e  M en g e  W a ss e r  b e i der B e re ch n u n g  d e s  A n a 
ly se n r e s u lta te s  u n b e rü ck s ich tig t b le ib t , w e lc h e  h ä u fig  
in g r ö sse r  M en g e  n o ch  u n terh a lb  der g e w o n n n e n e n  
P r o b e  v o rh a n d en  ist . U m  d ie se  F eh ler  zu  v e rm e id en ,  
sc h lä g t  V erf. d ie  B e n u tz u n g  e in e s  o b e n  un d  u n ten  o f f e 
n e n  B le c h z y lin d e r s  v o r , d u rch  d e s s e n  M itte  e in  R ohr  
g e h t, in w e lc h e m  o b e n  e in e  S ch ra u b en m u tter  e in g e la s s e n  
is t .  D u rch  d ie se  S ch ra u b en m u tter  ist e in  län g erer ,  
m it e in em  zu  ihr g en a u  p a s se n d e n  G e w in d e  v erseh en er  
E ise n s ta b  zu  fü h ren , w e lc h e r  a u ch  zu  der S ch ra u b en -, 
m u tter  in d em  D e c k e l  d e s  Z y lin d e rs  p a s s t . D e r  D e c k e l  
i s t  m it e in em  G u m m irin g e  v e r se h e n  un d  kann durch  
d e n  E ise n s ta b  w a s se r d ic h t  m it d em  Z y lin d er  v erb u n d en  
w e r d e n . D e r  o ffe n e  Z y lin d er  w ird  b is  zur H ä lfte  se in e r  
H ö h e  in d a s  W a ss e r  g e se n k t  u n d  a lsd a n n  v e r s c h lo s se n .  
B e i der A n a ly se  is t  z u n ä c h s t d ie  u n tere  in n ere  F lä ch e  
d e s  Z y lin d e rs  g e n a u  zu  b e r ec h n en  un d  d a s  g e fu n d en e

G e w ic h t d e s  F e tte s  a u f d ie s e ;  a lsd a n n  ist  a ls  E in h eit  
der Q u a d ra tm eter  a n zu n eh m en . S .

S . auch  X , 68 .

XVI. Verschiedenes.
17. D i e  A n t i a l k o h o l b e w e g u n g  a u f  d e r  

I n t e r n a t i o n a l e n  H y g i e n e a u s s t e l l u n g  i n  
D r e s d e n .  C o n c . 1911, S . 472 .

A nfragen .
ü b e r  g e w e r b e h y g ie n is c h e  L itera tu r , ü b e r  M a ss 
n a h m e n  zu r  A b w e n d u n g  v o n  K r a n k h e its -  u n d  
U n fa llg e fa h r e n , ü b er  a u f  d e m  G e b ie te  d e r  G e 
w e r b e h y g ie n e  b e w ä h r te  F ir m en  u s w . s in d  zu .  
r ic h te n  a n  d a s  I n s t i t u t  f ü r  G e w e r b e 
h y g i e n e ,  F r a n k f u r t  a . M ., B ö r s e n s t r .  i q .

Inhaltsverzeichnis
für d ie  Jahre 1 9 l0  un d  1911 w ird  der Ja n u a r-N u m m er  

b e ig e fü g t  w erd en .

Zur geä. Beachtung!
D ie  „Mitteilungen des Instituts für Gewerbehygiene zu 

Frankfurt a. M.“ e r s c h e in e n  a ls  r e g e lm ä s s ig e  M o n a ts b e i la g e  

zu r  „Sozial-Technik“ u n d  k ö n n e n  nur zusammen m it d e r s e lb e n  

b e z o g e n  w e r d e n . —  J a h r e sp r e is  (2 4  H e f te )  M . 1 5 .— . A u f  

W u n s c h  v ie le r  u n se r e r  L e s e r  s in d  b e s o n d e r e  Einbanddeckel 
für d ie  Mitteilungen u n d  für d ie  Sozial-Technik g e tr e n n t  a n 
g e f e r t ig t  u n d  z u m  P r e is e  v o n  ä  1 M . v o m  V e r la g  z u  b e z ie h e n .

Im  Unterzeichneten V e r la g e  erscheinen a u sse r  d e n  „ M i t t e i l u n g e n “ :

Schriften des Institutes für Gewerbehygiene zu Frankfurt a. M.
A ls  e r s te s  B u c h  d ie s e r  S c h r if te n  e r s c h ie n  im  

M a i 19 1 1 :

D ie industrielle Herstellung und 
Verwendung

d er

Chromverbindungen
die dabei entstehenden Gesundheitsgefahren 

für die Arbeiter 
und die Massnahmen zu ihrer Bekämpfung.

H e r a u s g e g e b e n
von

Dr. R. Fischer
K ö n ig l. G e w e rb e in sp e k to r  zu B erlin  N W .

171 Seiten in gr. 8° mit vielen Tabellen und 6 Figuren.

Preis geheftet 6 , — , gebunden 7,— .

A ls  z w e ite s  B u c h  d ie se r  S c h r ifte n  e r s c h e in t  in  

K ü r z e :

Die gew erbliche

Quecksilbervergiftung
Dargestellt auf Grund von Untersuchungen 

in Österreich.

V o n

Dr. Ludwig Teleky
P r iv a td o z e n t für sozia le  M ed iz in  an  d e r  U n iv e rs itä t in W ie n .

228 Seiten in gr 8° mit 14 Abbildungen und 17 Tabellen 
im Text.

Preis geheftet ca. 8 , - ,  gebunden ca. 9 ,— .
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